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Claudia» mons, ein Berg- oder Hügelzug im durch ihren allgemein gefassten Inhalt eineMenge

südlichen Pannonien, zwischen der Brave und von Einzelbestimmungen ersparte. Vgl. Iulian.

Save; in einer feateren Localisierung reichen die Dig. XLV 1, 53: Stipulationes commodius est

unbestimmten Angaben bei Velleius II 112: pan ita componere, ut, quaecunque specialiter com-

siercitus eorum (der aufständischen Pannonier prehcndi pottint, eontineantur, doli autem clau-

im J. 6 n. Chr.) .... occupato monte Claudio sula ad ea pertinent, quae in praetentia oceurrere

munitione «e delendit und rlin. n. h. III 148: non pmsint et ad incertot catut pertinere, vgl.

moiu Claudius, cuius in Ironie Scordüci, in Dig. XLV 1, 119. 121 pr.; b. Cautio (Bd. III

tergo Taurisci nicht aus. Vgl. Mommsen CIL S. 18161. Litteratur: Karlowa Röm. Rechtsge-

III p. 415. Kiepert Formae orbis antiqui XVII 10 schichte II 711 und die dort Anm.3 Angeführten.

6. 66. Müllenhoff Deutsche Altertumskunde II Voigt Röm. Rechtsgeseh. 611, g 54, 2 und die

291. Abraham Zur Geschichte der germ. und dort Anm. 44 Angeführten. Leonhard Institu-

pann. Kriege 17. H. Cons La provinee Rom. tionen 398 g 130 I. [Leonhard.]

de Dalmatie 157. [Patsch.] Clautiburgum (Geogr. Rav. 220, 8) s. Teu-
Clavenna, Ort in Raetien an der Strasse t i b u r g i u m.

Brigantia - Comum (Itin. Ant. 278 Tab. Peut.). Clautonatii (JWattovaTioi), vindelicischer

Heut Chiavenna. Mommsen CIL V p. 558. Stamm bei Strab. IV 206, sonst nicht bekannt.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.] Name verderbt? [Ihm.]

Clausala (Liv.XLIV 31), Fluss in Dalmatien, Clavus. 1) Clarut annalit. Der Brauch,

der am Bcrtiscus (Kom undDurmitor) entspringt, 20 in die Wände der Heiligtümer alljährlich einen

Seodra (Skutari) im Osten umfliesst und sich in Nagel einzuschlagen, woraus sich die Anzahl der

die Barbanna (jetzt Bojana, den Abfluss des La- Jahre berechnen liess (Fest. ep. p. 56 = I p. 39
bestes laeus (See von Skutari) ergiesst. Kiepert Thewr.), war schon bei den Etruskern in t'bung

Formae orbis antiqui XVII. W. Tomaschek (Müller-Deecke Die Etrusker II 807ff.); im
o. Bd. II S. 2855. [Patsch.] Tempel der Nortia zu Volsinii fand ein Zeitge-

Clausentum, Stadt im belgischen Britannien, nosse des Livius, der Antiquar L. Cincius (Liv.

südlich von Venta Belgarum, jetzt Bittern bei VII 3, 7) solche Jahresnägel vor. Sacral und
Southampton (ltin. Ant. 478). Hübner CIL VII chronologisch besonders bedeutsam ist der clarut

p. 15. [Ihm.] annalit des capitolinischen Heiligtums. Nach
Clausetia, Ort in Gallien, wahrscheinlich 30 der Hauptstelle bei Liv. VII 3, 5R„ der hier

zwischen Toulouse und Clermont-Ferrand, Apoll. wohl auf Cincius (vgl. g 7) zurückgeht, war bei

Sidon. epist. V 13, 1 (iam Clautetiam pergit der Dedication des JuppitertempeU die ehedem
Euanihiut). [Ihm..] durch eine Erztafel an der rechten Wand der

Clausula heisst ein Abschnitt im Edicte (z.B. eella Jorit festgehaltene sacrsle Anordnung (lei)

die nora clausula Iulian i de coniunaendis cum getroffen worden, ul qui praetor maiimut nt,

emaneipato liberis eins, Dig. XXXVIl 8, 3; vgl. idibut Septembribut (d. i. am Dedicationstage

Kipp Quellenkunde des röm. Rechts g 7 IV Anm. des Tempels) darum pangat, und zwar an der

17) oder in einem Rechtsgeschäfte (Dig. XLVI 7, Wand der Minervacapelle, quia numerut Uinerrae
6: iudicatum solti ttipulatio tres dausulas in inventum sit. Der Wortlaut der Stelle zeigt,

unum collatas habet). Zu den wichtigsten Vertrags- 40 was Mumien bestritten hat, eine alljährliche

clauseln gehört die clausula doli, eine Einfügung Vornahme der Nagelschlagung. Demgemäss voll-

in eine ttipulatio des Inhaltes: dolum malum zog sie bei der Dedication im ersten Jahre der

Autc rei abessc abtuturumque esse. Dieser Zu- Republik (245 = 509) der Consul Horatius, und
satz findet sich insbesondere bei den vom Prae- so auch fernerhin einer der Consuln, nach Ein-

tor oder dem Richter auferlegten Stipulationen, führung der Dietatui (also seit J. 253 = 501)
so auch als clausula norissima bei der cautio der Dictator, falls ein solcher im Amte war, so

iudicatum tolri (vgl. hiezu Puchta-Krüger z. B., wie schon die im J. 423= 331 vorliegenden

Institutionen 10 II 168 g 282 c). Durch eine Annalen zu berichten wussten, mit besonders wun-
solche Bestimmung wurde das strenge Recht der dcrbarem Erfolge in secessionibus quondam plebis

stipulationes, die negolia stricti iuris waren, 50 (Liv. VIII 18, 12). Späterhin kam zwar nicht,

einer freieren richterlichen Beurteilung unter- wie man vielfach aus Livius herauslesen wollte,

stellt und dadurch den Grundsätzen der honae - die jährliche Ceremonie der Nagelschlagung als

fidri-Verträge genähert. Die Entstehung der clau- solche, wohl aber nach S 0 1 1 a u s (Röm. Chron.

tula doli wird daraus hergeleitet, dass man sich 392) richtiger Deutung, bei welcher die von Unger
Favüj-WIMOW» IV 1
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vorgeschlagenc Änderung in/ermisso dein tempore Die Bedeutung des Jahresnagels, der ja in

für das überlieferte intermisso deinde more Uber- der That nach Festus und Livius in einem pri-

flüssig erscheint, die Gewohnheit, einen Dictator mitiven Zeitalter zur Jahreszählung verwendet
als praetor maximus damit zu beauftragen, in werden mochte, für die römische Chronologie ist

Vergessenheit. Erst bei einer Pest im J. 391 = seit Mommsens Ausführungen Köm, Chron.1

363 erinnerte man sich daran, dass einmal eine 176ff. überschätzt worden, Mommsen. dessen

Seuche — das Jahr derselben wird nicht ange- Ansicht sich — allerdings mit zum Teil noch

geben — infolge der Nagclschlagung durch einen weitergehenden Modificationen — auch M a t z a t

Dictator erlosch; um also hinsichtlich des praetor und Sc eck angeeignet halien, verwirft in der

maximus ja nichts zu versehen, wurde damals 10 Überlieferung alles, was auf eine alljährliche Wie-
wieder ein Dictator und zwar ausschliesslich zur derkehr des Nageleinschlags hinweist, als ein

Vornahme dieser Ceremonie ernannt. Ausser Li- Missverständnis der Antiquare in augustischer

vius bezeugen auch die capitolinischen Fasten Zeit; er lässt ferner nur die Einschlagungen der
(CIL P p. 20) zum J. 391 = 363 diesen dictator Jahre 391 = 363 und 491 = 263 (in den capi-

und den ihm beigegebenen mag(ister) eq(uitum), tolinischen Fasten) als gut bezeugt gelten und
beide clari Kgtendi) eaussa bestellt, Mommsen nimmt ausserdem vor diesen eine angeblich zur

stellt St.-R. II 5 1 56f„ diese Function mit den Zeit der grossen Pest des Jahres 291 =463 er-

zur Ausrichtung ausserordentlicher Festlichkeiten folgte Nagelschlagung an, welche letztere indessen

ernannten Dictatoren zusammen (vgl. auch Mad- in der Überlieferung gar keinen Anhaltspunkt,

vig Verf. und Verw. I 4851.) Auch weiterhin 20 wohl aber, wie Unger dargolegt hat, mancherlei

wurde diese Dictatur als Abwehr gegen Pestilenz Widerspruch findet. Aus dieser Hypothese, welche

und innere Unruhen von Zeit zu Zeit erneuert, in dem capitolinischen elarus einen Saecularnagel

so im J. 423 = 331 (Liv. VIII 18, 12f.; vgl. sieht, ergeben sich dann für M o m m s e n tiefein-

Val. Mai. II 5, 3. Oros. III 10 lff. August, de schneidende Folgerungen, insbesondere die. dass

civ. dei III 17, 2), vielleicht auch im J. 441 = die 200 Amtsjahre von 291—491 vollen 200 Ka-

313 (Liv. IX 28, 6; nach den Fasten und anderen lenderjahren gleichkommen, während Anzeichen

Berichten war dies allerdings eine Dictatur rei bedeutender Verkürzungen vorhanden Bind. So-

gerundae causa) und auch sonst häufig (Liv. IX viel nur scheint mit Sol tau Röm. Chron. 391,

34, 12 zum J. 444 = 318), alles Fälle, wo Morn m- der mit Recht an der alljährlichen Nagelschla

Ben ohne ersichtlichen Grund die Glaubwürdig- 30 gung festhält, zuzugeben, dass die Dictatur clari

keit der Überlieferung bestreitet (R. Chron. 1 176 Rgendi causa im J. 491 = 263 wohl durch die

A. 842; St.-R. a. a. 0. A. 5). Endlich verzeichnen auch im sacralen Bereiche bedeutsame Erwägung
— und dies ist der Angelpunkt der Mommsen- veranlasst wurde, dass seit der ersten Einsetzung

sehen Hypothese— im J. 491 = 263. also genau im J. 391 = 363 gerade ein saeculum verflossen

hundert Jahre nach der Dictatur clari figendi war; es ist demnach wahrscheinlich, dass zwi-

des Jahres 391 =363, die capitolinischen Fasten sehen 391 und 491 in der That 100 Amtsjahre

(CIL I* p. 22) wiederum einen dictator und lagen.

einen mag(ister) cq(uitum) clari fig(cndi) eaussa. Litteratur: Mommsen Röm. Chron. 1 176R.

Es hindert nichts, anzunehmen, dass die Sitte G.F.Unger Philologus XXXII 531-—540. Lange
des jährlichen Nagelschlags durch den jeweiligen 40 Jahresber. II 1873, 864f. Huschke Das alte

höchsten Magistrat (Consul) noch zur Zeit des röm. Jahr 71. 73. Preller-Jordan Röm. Myth.

Livius selbst in Übung war, wie ja auch das Prae- I s 258f. H. Matzat Röm. Chron. I 23611. 25111.,

sens in VII 3, 5 (lex rctusla est ü. s. w.) nahelegt. vgl. II 30. 116. 214. O. Seeck Die Kalender-

im J. 752 = 2 verlieh Augustus dem neuen Tempel tafel der Pontifices 163f. 167f. Soltau Die römi-

des Mars Ultor unter anderen Privilegien des sehen Amtsjahre 49ff.; Röm. Chronologie 391 f.

capitolinischen Heiligtums auch das des Nagel- Daremberg-Saglio Dict. I 1241.

Schlags, welcher hier jedoch nur am Schluss® des [A. v. Premerstcin.J

Lustrums von den abtretenden Censoren vorge- 2) Clarus (an Gewandstücken). Paul. p. 56 M.

nommen werden sollte (DioLV 10, 4 fjlöv rs avrgt = 89, 20 Thewr.: ein rata dicuntur aut vesti *

{uvö tüjv Tipgrevodruov TioooTiTjyvx nCtm)

.

eine An- 50 menta Claris intertexta aut ealciamenta Claris

Ordnung, die wohl schon durch das Abkommen contixa. Wenn das Wort wie clarus der Nagel

des Census seit Vespasian unpraktisch wurde. auf die Wurzel sklu schliessen, einhaken (Vani-
Die Ceremonie des cloru* annalis ist zunächst iek Etym. Wörterb. d. lat. Sprache 1124) zu-

eine sacrale Handlung; eine etwaige Bedeutung rückgeht. so müsste man bei Welwstücken den

für die Chronologie kann ihr nur mittelbar zu- C. zunächst dort voraussetzen, wo das Gewebe

kommen. Gesucht erscheint Prellers Deutung, geschlossen wird. Die Sahlkante selbst oder der

wonach der ctarus annalis auf das Unerschütter darauf angebrachte Besatz (Blümner Technologie

liehe der Beschlüsse Iuppiters oder auf die lichte I 199f.) entsprächen dieser Vorstellung. Am
Jahresordnung der Idus hinweist u. ä. Vielmehr Saume ist der C. jedenfalls anzunehmen bei den

beruht dieses piaculum (Liv. VIII 18, 12), als 60 muppor, die mit einem C. verziert sind: Petron.

dessen Zweck in der Überlieferung die Abwehr 32. Martial. IV 46, 17. Auch in der Festusstelle

von Krankheit und Unruhen klar hervortritt, wie p. 274 M. = 878, 32f. Th. rccinium . .
.
praeter.

die dedxiones überhaupt (Preller-Jordan Röm. tum claro purpurm (nach Lipsius praetex-

Mvth. I 1 260 M a rqu ard t-W i «so wa St.-V. lam. auf togam zu beziehen) wird man an eine

III 1 106f.), auf dem uralten Volksglauben, der Saumverzierung denken. Wenn sich daraus er-

durch Einschlagen von Nägeln daemonische Ein- giebt, dass der C. ein Streifen ist, so stimmen

flösse abzuwenden und anderswo zu filieren ver- dazu auch andere Beobachtungen. Schon die

meinte. Scheidung zwischen latus clarus Und augustus
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elarua weist darauf hin und Stellen wie Ser».

Dan. Aen. II 616 alii ,nimbum‘ darum träns-

renram in reute existimant. Freilich ist dabei zu

lieaehten, dass in der weiteren Entwicklung nicht

Mos Saum streifen darunter verstanden werden.

Erhaltene Tuniken spätantiker Zeit (Katalog

der arrhäol. Ausstellung 1893 Wien österr. Mus.
133f.[A. Riegl]) zeigenstreifen&rtigeVerzierungen,

die .rechts und links vom Haisschlitze in ununter-

brochenem Flusse über Brust und RUcken laufen:

gegen die Enden hin erscheinen sie gewöhnlich

halbrund abgeschlossen, worauf sich noch mittelst

eines mehr oder minder langen Stieles eine blatt-

artige freie Endigung anschliesst.“ Ähnlich sind

die streifenartigen Verzierungen an den Tuniken
ägyptischer Wandgemälde der Kaiserzeit, solcher

in den Katakomben und des vaticanischen Bilder-

codez des Vergil. Auch an Bronzen hat Heuzey
bei Daremberg-Saglio Dictionn. I 1246 solche nach-

gewiesen. In den zuletzt angeführten Beispielen

aber reichen die Streifen bis an das Ende des

Gewandes herab. So auch bei den Grätschen
Tuniken, Karabacek Die Theod. Grätschen
Funde 34. Vgl. Marquardt Pr.-L. 547, 5.

Dass in den Zierstreifen der erhaltenen Tu-
niken und der verwandten Darstellungen der C.

wiederzuerkennen ist, beweist die Übereinstim-

mung mit der Vorstellung, die sich für den C.

aus vielen Schriftstellen ergiebt. Die Mehrzahl
derselben bezieht sich allerdings speciell auf den
latua bczw. augustus elarua, indes unterliegt es

keinem Zweifel, dass diese beiden Arten des C.

durch die Purpurfarbe, nicht durch die Form von
anderen geschieden sind. Man kann also diese

Stellen unbedenklich verwenden, wo es gilt, die

Form des C. überhaupt zu ermitteln. Einerseits

wird eine Mehrzahl von dari bei einer Tunica
erwähnt: Varro de 1. I. IX 79 *i quis tunicam in

um Iiiinis L. Spengel) ila (inuntate ita Schulze
Rh. Mus. XXX 120) m«mi(, uf altera plagula
nt anguatia elarts, altera tatin ; anderer-
seits werden Verba davon gebraucht wie deaeen-
dere und demittere (Horat. sat. I 6, 28: latum
demisit per '-re elarum). Es ergiebt sich also

Übereinstimmungzwischen Bild- und Schriftquellen

in zwei Punkten: 1) der dari waren in der Regel
zwei, 2) sie liefen von den Schultern nach vorn
abwärts. Dass sie 3) auch in den Rücken gingen,
wie bei den erhaltenen Tuniken, folgert man
mit Recht aus Varro bei Nonius p. 586f. Merc,
quorum ritreae togae oatentant tunieae daro*.
Aher auch die obige Varrostelle lehrt es uns;
denn die beiden plagulae können doch wohl nur
so verstanden werden, dass die eine der Vorder-,
die andere der Rückseite angehört. Das Probianus-
täfelehen kann als Beweis nicht angeführt werden
(E. Hula die Toga der Kaiserzeit, Gymn. Progr.
Brünn 2. St.-Gymn. 1895, 16f.). Der breiteStreifen,

welcher daselbst in dem Rücken einer Figur sicht-

bar wird, gehört zur Toga. Dagegen wird die

Verzierung mit einem C. als fremde Sitte be-

zeichnet von Herodian. V 5, 10 ArtCuxifüroi [ol]

für girwrac nobr/gex xal geipiöonotv ydptp “Pari-

ere*, tv uenw tpigoeree uinr nagqrvgav (vgl. u.).

Vereinzelt (z. B. Ann. d. Inst. 1872 tav. d'agg.

D) finden sich auch aut römischen Darstellungen
Tuniken mit einem C\, der vom Halse über die
Mitte der Brust herabläuft. Daraus kann wohl

gegen die allgemeine Regel, namentlich aber im
Hinblick auf den latua und anguatua elavua nichts

gefolgert werden.

Die Technik, in welcher die dari der er-

haltenen Tuniken ausgeführt sind, schildert A.

Riegl in dem obenerwähnten Kataloge S. 134

(vgl. auch Karabacek Die Theod. Grafsehen

Funde in Ägypten 35) folgendermassen : Die Ver-

zierungen werden nicht aufgenäht, sondern bei

der Herstellung des Lcinengewebes in dieses letz-

tere hineingearbeitet. Es geschah dies in der

Weise, dass der entsprechende Kaum im Gewebe
ausgespart, d. h. die Kette an der betreffenden

Stelle nicht durch den Einsclilag gekreuzt, son-

dern offen belassen wurde.“ Die Bezeichnung hie-

für ist inlertexere oder immiltere. Im Edictum
Diocl. findet sich mehrmals der Ausdruck daran-
tium, von Mommsen Herrn. XXV 20f. auf operae

bezogen, so dass es darin intertexentium gleich-

käme, während Blümner Maxiroaltarif 176 (vgl.

174) folgende Deutung aufstellt: ,Es handelt sich

um die Bedeutung von elarare. Ich halte dies

für einen Terminus technicus der Webereien, durch
den man die Qualität und Quantität der zu den
eingewebten Streifen verwandten Purpurwolle be-

zeichnete. Man sagte also: haee tela rInrat >ex

uneiat blattae, d. h. zu den dari dieser tela sind

6 Unzen blatta verwandt. Dieser Sprachgebrauch
lässt sich allerdings nicht erweisen, scheint mir
aber durchaus nichts Undenkbares zu haben.“

Der C. konnte von verschiedener Farbe sein.

Hist. Aug. Tac. 11, 6 erwähnt z. B. auro claratis

reatibua; vgl. Nonius p. 540 M. patagium aureus

elarut, qui pretinsis reatibua immitt i aolel. Über
den purpurnen C. s. unten.

Die Breite des C. ist nicht fixiert. Selbst

anguatua und latua dorua unterscheiden sich nur
relativ (s. u.). Auf ein bestimmtes Maas weist

Festus p. 209 M. — 252, 23 Th. tuniea palmata
a latitudine darorum dieebatur, wobei allerdings

der Zusatz nunc a genere pidurae dieitur sofort

die Vermutung nahelegt, es handle sich hier um
eine falsche Etymologie.

Latus und augustus clavus. Von jeher

(die spätere Tradition knüpft auch hier an die

Etrusker an: Plin. n. h. IX 136 toga praeterta

et latiare dato Tullum Hostilium e regibua pri-

mum uaum Etruada derietia aatis constat) scheint

der purpurne C. als Kennzeichen der Ritter ge-

dient zu naben, wenn er ihnen auch nicht aus-

schliesslich zugekommen ist, Plin. n. h. XXXIII
29: amili distinxerr alterum ordinem a plebe,

ut aemel eoeperant esse eelebrea, sicut tuniea ab
anufis aenatum, quamquam et hoc atro, rotgo-

que purpura latiore tunieae uaos inrenimua etiam
prareones sirut patrem Lud Aeli Stilonis Prae-
eanini ob id eognominati. sed anuh plane ter-

tium ordinem mediumque plebei et patrihus

inseruere. Der praeeo sollte durch den breiten

Purpurstreifen auffällig gemacht werden. Beim
equea ist der Purpurstreifen wohl von dem roten

Kriegskleide herzuleiten (Mommsen 8t.-R. 1 410,
5. UI 513). Zum eigentlichen Standesabzeichen

aber wurde der C. erst dann, als sich die Senatoren
zum Unterschiede von den equites einen breiteren

Streifen beilegten. .Da die Senatoren bis auf die

Gracehenzeit auch das Staatspferd besessen, war
der Streifen das Abzeichen der beiden vornehm-
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sten Stande. Als eie dann im Laufe des 7. Jbdts. den beiden Clavi ausgeprägt worden in der Treu-

lich formell von einander schieden, fand diese nung der tribuni latidorii nnd augustidavii

Scheidung ihren Ausdruck darin, dass seitdem (xlanrnj/tot und oierooqpot), Suet. Aug. 38: ne

die Senatoren einen breiteren, die Kitter einen qui (liberorum senalorum ) exper* rastrorum

schmäleren Purpurstreifen trugen' (Mommsen esset, binot plerumque tatidarios praeposuit sin-

St.-R. III 518, vgl. 218). Daxu stimmt es, dass gulis alis und Suet. Otho 10: interluit huic. bello

Stellen, welche auf eine direete Scheidung zwischen pater meut Suetonius Lactu» Xlll kg. trib.

den beiden Clavus-Arten hinweisen, frühestens auf augustidnrius. So auch inschriftlich,

jene Zeit führen: So erzählt Diod. XXXVI 7, 4 In Zeilen öffentlicher Trauer, wenn mutotio

zum J. 662 = 102 vom aufständischen Tryphon: 10 , estium eintrat, nahmen die Senatoren den angu-

T^ißtwäv ri xrgtjtoogvQOVMQizßdXleTo xaunXari orj- stus clavus an, vgl. o. S. 7. Liv. IX 7, 8 (M a r-

itov hüv x‘Tü>ya. Plin. n. h. XXXIII 29 giebt q u a r d t Pr.-L. 356).

eine indirccte Bestätigung. Bei Liv. XXX. 17, 18 Wir können die beiden Clavi nur relativ schei-

zum J. 549= 205 (vgl. Mommsen St.-R. III 513, den. Übrigens spricht auch die Überlieferung da-

4): munera, quae kgati ferreni regi (Massinitsae), für, dass kein bestimmtes Masa für die Breite

deerererunt sagula purpurea duo cum tibulis festgesetzt war (s. o.). Sueton erzählt von Aug.
singuhs et lato clavo tunicis, equo» duo phalt- 73: usus eit .... togis neque restrietis neque

ratoi, bim equeilria orma cum loricii et taber- luiii, claro nec lato nec anguito. Dieses Mass-

nacula wird die Paradetracht eines equet ge- halten wäre nicht möglich bei fester Regelung,

schildert, beweist also den Zusammenhang des 20 Ähnlich von Septimius Severus Hist. Aug. Sev. 19, 7

Purpurstreifens mit dem Kriegskleide ohne Be- hie tarn eziguii reitibu* usus ist, ut vir et

Ziehung zum Senate. Liv. IX 7, 8 zum J. 433 tunica eiu» aliquot purpurae haberet. Doch
= 821 lati clari, anult aurei patili schildert die wird dem Kaiser Alexander Severus eine festere

Trauer durch mutatio veitium im Sinne der Regelung zugeschrieben 27, 1: in animo habuit

späteren Zeit. Dass hier ein Anachronismus vor- omnibus ofHciis genug reitium proprium dare

liegt, geht daraus hervor, dasB Livius bezüglich et Omnibus dignilatibus, ut a restitu dinotce-

der anuli aurei mit sich selbst in Widerspruch renfur, et Omnibus servil, ut in populo possent

gerät XXIII 12, 2. wo er noch zum J. 538 = 216 ugnosei. sed hoc Ulpiano Pauloque displicuit.

diese nicht als allgemeines Standeszeichen der tum satis esse eonstituit, ut equester Romanus
equites anerkennt. 30 a senatoribus clari qualitate discernerentur ;

Ob sich auch der Decurionenstand den latus vgl. 33, 4 purpurea non magna ad usum revocavil

clavus beigelegt . ist schwer zu entscheiden. suum. Unsere Mittel reichen nicht aus, zu ergrün-

Mommsen St.-R. III 887 leugnet dies, da in den. worin diese Differenzierung bestanden hat

den munieipalen Einrichtungen zwar die Prae- Möglicherweise bezweckte die ganze Reform nur

texta vorkommt, der latus clavus aber nicht er- eine Verschärfung des schon bestehenden Ge-

wähnt wird. Man könnte es allerdings folgern brauches.

aus Horat. sat. I 5, 34: Fundos Aundio Lusco Eine Eigentümlichkeit der tunica laiiclavia

praetore libenter linquimus, insani ridentes prae - war, dass sie nicht gegürtet wurde: Quint, inst.

mia scribae, practeztam et latum darum pru- XI 3, 188 cui lati clari ius noit erit, ita ein-

naegue batillum. Doch vgl. Mommsen St.- 40 gatur, ut tunica prioribus oris intra genua
R. I 428, 4, wo dieser praetor als römischer Be- paulum, posterioribus ad medios popliks usque
amter erklärt wird. perveniant .... latum habentium rtorum morfus

Schon in republicanischer Zeit trug der Knabe esf, ut sit paulum cinetis summksior. A. M il 1-

bei Anlegung der Toga virilis die tunica latidavia, 1er Philol. XXVIII 1869, 277 bestreitet dies mit
wenn er von senatorischen Eltern stammte (Suet. Unrecht. Bei Suet. div. Iul. 45 usum enim (Caesa-

Aug. 94: sumenti \Augusto] rintern togam tu- rem) lato dato ad manus hmbriato nec ul um-
nico lati clari resutt cz utraque narte ad pedes quam aliter quam super cum cingeretur bestätigt

decidil] vgl. Dio XLV 2, 5) oder senatorische die Ausnahme die Regel. Einen direkten Beweis
CarriCre einschlagen wollte. Ovid. trist. IV 10, für das Fehlen des Gürtels liefert das von Augu-
28f. : Liberior trati sumpta mihique toga eit 50 stus erzählte omen, dass die aufgetrennte Tunica
induiturque umeris cum lato purpurn clavo. Vgl. zu den Füssen herabglitt, s. o. S. 7.

für die Kaiserzeit auch noch Suet. Aug. 38: Li- In abgekürzter Redeweise wird latus clavus

beris senatorum, quo cekrius rei publicae assue- = tunica latidavia gebraucht, z. B. neben Suet.

scerent, protinus a ririli toga latum datum in- d. Iul. 45 Acta fratr. Arv. Henzen p. CCIX u.

duere et curiae interesse permisit, um von anderen 87 latum sumsit et ricinium. Hist. Aug. Get.

Belegen späterer Zeit abzusehen. 6, 5 loricam sub lato haben* dato; Carac. 2, 9

Die Verleihung des Senatorenstandes durch sub teste senaloria loricam Habens.

den Princeps wird bezeichnet durch Verleihung Auf sacralem Gebiete wird der latus clavus

des latus clavus: Plin. ep. II 9 ego Sezto latum erwähnt bei den Arvalen, s. o. Sil. Ital. Pun.
darum a Caesare nostro impetravi. So wieder- 60 III 26 sacriHcam lato restem distinguere claro

holt; aus später Zeit Cassiodor var. V 14 cui nos bezieht sich auf einen ausländischen Cult, wozu
eontulimus laticlatiam dignilatem. Im Hinblick man die oben citierte Stelle Herodian. V 5, 10
auf den Stand der Frauen Cod. Theod. VI 4, 17 vergleiche; vgl. Rubcniusd. re vest. I c. 17.

efsi iniustum enim atque dedreus videtur mu- Auf militärischem Gebiete lässt sieh der C.,

liefet ad latidarum atque insignia procedere. abgesehen davon, dass er ursprünglich den Rittern
Digest. XXIV 1, 42 si uior ri ro latielavii gratia zugekommen zu sein scheint (s. o., besonders
pelenti demet . .

.

Liv. XXX 17, 13), wie mir scheint, auch in der
Am schärfsten ist der Unterschied zwischen Zeit des Alexander Severus nachweisen. Die Hist.
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Aug. Alex. 33 überliefert mili/et quos ostensio- Cledonius, nach der Inscriptio des cod. Ber-

nales rocant non pretiosis sed speciosis elaris nensis Romanus Senator, Constantinopolitanus
testibus omabat, wo offenbar tpeeiosis cknis grammaticus, ist der Verfasser einer noch er-

tcshf/us za lesen ist. haltenen ars oder richtiger eines Commentars zu

Völlig au trennen von dem bisher besprochenen den beiden artes des Donat, der aus Schulvor-

latus darus ist jener, welcher bei Lydns erwähnt trägen erwachsen ist (14, 4 dum ars in Capi-

wird, de mag. p. 134, 5 Bonn, äze

‘

fo/io die competenti traetaretur, unus e Horen-

xrniMtiv (ouüjy dtrjxovoai mgoval,- gpvoalg ävi tibus diseipulü lokannes a gp .imatieo venia

oralfUrai io xgApa (r)Qafuril.iroi:nog<pveg xara postulata u. s. w.). Die Zeit dieses Grammatikers
uiaov biaoqpoi [Xauxiaßiat airrie divopaCor

.

.). 10 bestimmt sich aus seinem Verhältnis au Donat
Die xaQayciiai dagegen werden levxol iidXov ge- und dem Alter der einzigen Ha. (cod. Bern. 380),

nannt. t'ber die Tracht der Patricier vgl. W. die dem 6. Jhdt. angehört. Der Commentar war
M e y er Abh. Akad. Münch. XV 1881, 28fi. Die ursprünglich dem Texte des Donat beigefügt;

hier erwähnten Purpureinsätze gehören au den später wurde er davon getrennt und separat fort-

tegmenta-, vgl. auch Camille Jullian Lediptyque gepflanzt, wodurch er vielfach in grosse Verwir-

de Stilicon in Mälanges d’arch. et d'hist. II 12. rung geriet, die H. Bert sch in seiner Neube-
Hier dürften wohl auch die Verzierungen einzu- arboitung (Diss. von Heidelberg 1889) zu be-

redten sein, in welchen Karahacek Die Theod. seitigen bemüht war. Trotz alledem glaubt Jeep
Grafsehen Funde in Ägypten 34f. den latus bezw. (Redeteile 40), dass der überlieferte Commentar
angustus clarus erkennen will. Mit dem latus 20 in der vorliegenden Form mit dem des C. nicht

darus der früheren Zeit haben diese ganz den identisch sei, sondern dass dieser ursprünglich

segmmta entsprechenden Einsätze nichts zu thnn. knapper gehalten und für den Elementarunterricht
De mag. p. 144, 19 nennt Lydus bei der Tracht berechnet gewesen sei, später aber zahlreiche Zu-
der Consuln die xoXoßoixlamaripoi. Diesescheinen Sätze aufgenommen habe, die vor allen ans Pom-
der tnniea latidatia zu entsprechen, so dass peius geflossen seien. Allein da der corrupte Zu-
dann der weitere Vermerk xogepvQa biioqpot ic stand der Überlieferung notorisch und die Be-

ixaxigwv rtö» Sipeov rote uiv gairoXaic xgoothv, nutzung anderer Arbeiten bezeugt ist (ezplanatio

rofe Si xoXoßaic xal ißömotkev einen abermaligen totius artis colleeta ez dirersis heisst es in der

Beleg dafür bietet, daiss der Purpurstreifen auch Inscriptio: vgl. 9, 11), so dürfte diese Vermutung
auf dem Rückenteile sichtbar war. Über xoloßoi 30 entbehrlich sein. Ausgabe bei Keil GL V 9fl.

vgL G 5 1

1

Der processus consularis, Philol. XIV B e r t s c h a. a. O. Beiträge von Hagen GL V
1859. 598f. So ist der C. auch übergegangen in 681R. F. Schöll bei Bertsch. Über die Quellen

lie priesterliehe Tracht der Christen: Isid. orig. vgl. ausser Keil 7 Bertsch TV. Jeep 41B.

XIX 22, 9 Dalmatiea— funira sacerdotalis ran- [Goetz.]

dida rum darin ez purpura. Vgl. Marquardt Clemens. 1) Sclave des Agrippa Postumus.

Pr.-L. 545B. Er versuchte zuerst, seinen Herren nach dem Tode
Xichtrfimischer Clavus. Bei den Griechen des Augustus (14 n. Chr.) als Thronprätendenten

fällt der C. unter den Ausdruck oqpeiov (vgl. aufzustellen. Nach dem gewaltsamen Ende des

xlaTvtrqfAOi, arerdatipaf. Sorjpos). Auch der Aus- Agrippa gab er sieb selbst für diesen aus und
druck aaßtiyij kommt dafür vor. Doch darf nicht 40 fand auch Anhang in Italien und Gallien, angeb-

ausser acht gelassen werden, dass die griechi- lieh sogar im Hofstaat des Kaisers, unter den
sehen Wörter einen weitern Umfang haben. So Senatoren und Rittern. Er hatte die Kühnheit,
wird in der 'Weihinsehrift von Andania Z. lti u. sich nach Rom selbst zu begeben, wurde jedoch
21 oapüa von den tuäria gebraucht. Bei Lukian von SallustiusCrispus aufgegriRenundaufTiberius
wird an verschiedenen Stellen rixagvipoe synonym Befehl getütet (16 n. Chr.). Tac. ann. II 39. 40
mit ,reich

1

gebraucht, z. -B. Merc. cond. 9 tbxa- (dazu Nipperdey-Andresen). Suet. Tib. 25.

tgiiait w xal rixa^vqxMc, Alex. 26 ioic evxagv- Dio LV1I 16, 3. 4 = Zonar. XI 2.

rpoit xal xiovoioic xal psyaioiwpoK

.

Man er- 2) Clemens aus Ateste, an den und dessen

innert sich an das patrimonium latidavium bei Gemahlin Sabina Martial das Epigramm X 93
Petron. 76. Uber Streifen auf griechischen Ge- 50 richtete.

winderns. Stephani Compterendu 1878/9,83, 3) Clemens, Dio LXXI 12, g. Sex. Cornelius
besond. 95R., auf TanagraKgürchen H e u z e y bei Clemens.
Daremberg-Saglio I 1242. Von den Einwoh- 4) Clemens aus Byzanz, Tragoede zur Zeit
nern der Balearen erzählt Strabon III 168, dass des Septimius Severus, Philostr. v. soph. II 27, 2.

sie die jrmbvav xlarvoripov: erfunden hätten. In [Groag.j
fremden Culten b. o. S. 8. In der Tracht des 5) S. Arrecinus Nr. 1. 2, Attius Nr. 13,

Perserkönigs Curt. III 8, 17 purpureae tunicae Aurelius Nr. 86 und 188, Camurius Nr. 2,

medium album inteztum erat. Im Edict. Diocl. Cassius Nr. 38, Claudius Nr. 111— 118, Coe-
kommen die Ausdrücke ijp&dar/poc und xlariioquoe lius, Cominius, Cornasidius, Cornelius,
vor. von Blümner Maximaltarif 175 auf Längs- 60 Flavins, Helvius, Herennius, Iulins, Nae-
und Querstreifen bezogen. [Hula.] vins.Pactumeius, Pinarius.Salienus.Sue-

Claxelus mons. im lirarischen Appennin, dius, Terentius, Tineius, Truttedius, Va-
nicht weit vom Flusse Parcobera (Polcevera), ge- rius, Volusenus.
nannt in der sentenlia Minuciorum de agn Ue- 6) Cognomen folgender Consuln der Kaiser-
nuate (CIL V 7749 Z. 21). Grass i Atti della zeit: a) M. Arrecinus Clemens cos. I sufl. im
Soc. Ligure III (1865) 449 und Desimoni J. 73, cos. II buB. in unbekanntem Jahr mit L.

ebd. 551 halten ihn für den Monte Ciazzo, öst- Baebius Honoratus. b) Flavius Clemens cos. ord.

lieh von Pontedecimo. [Hülsen. 1 95 mit Kaiser Domitian, c) P. Paetumeiua Cie-
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mens cos suff. 138 mit Vindius Verus. d) Q.

Tineiuß S&cerdos Clemens cos. ord. 158 mit Sex.

Suspicius Tertullus. e) Tineius Clemens cos. ord.

195 mit Scapula Tertullus. [Groag.l

7) Helvius Clemens, Consul suffectus im J. 289.

CIL X 4681. [Seeck.]

8) Clemens (FHG IV 364f.) wird von Suidaa
iarootxfk genannt und soll nach ihm geschrieben

haben 'Pco/mxiojv ßaotXxis xai avxoxgaxogac xai

IJooe 7egcbwpov ntgi xd>v looxgaxixtbv axrjfidxojv 10

xai &XXa. Den ersten Titel pflegt man mit dem
von Ioannes Malalas öfter citierten Kkrj^rjc 6

Xgovoygatpof zusammenzubringen; hinter diesem
steckt aber niemand anders als C. von Alexan-

drien, dessen chronologische Tabellen im I. Buch
der Stromateis, wie schon Eusebios Xgcnnxa, be-

weisen, sich genügenden Ansehens erfreuten, um
ihm den Ruf eines .weisesten Chronographen'
einzutragen. Es ist zum mindesten sehr mög-
lich, dass auch bei Suidas nichts anderes gemeint 20
ist, als die römische Kaiserliste ström. I 144

p. 406 P. Umso rätselhafter ist der zweite Titel.

Denn unter Hieronyraos kann kaum ein anderer

verstanden werden als der alte rhodische Peri-

patetiker, der nach Philodem, de rhet. I p. 198
Sudh. und Dionys, de Isocr. 13 gegen die iso-

kratei sehen Figuren schrieb; es ist aber schwer

glaublich, dass ein Rhetor der Kaiserzeit noch
gegen ihn polemisiert hätte. So dürfte der Titel

wohl unter ein falsches Lemma geraten sein. 30
[Schwartz.j

9) Clemens Alexandrinus, christlicher Theolog
und Schriftsteller um 200. Geboren wohl um
150 als Sohn begüterter heidnischer Eltern, mit
vollem Namen Titus Flavius Clemens, scheint er

von Athen aus — dies wegen Epiphan. Panar.

h. 32, 6 — auf weiten Reisen sich eine unge-

wöhnliche Bildung und zugleich Liebe zur christ-

lichen Religion erworben zu haben. In persön-

lichem Verkehr mit den Grössen seiner Zeit wie 40
durch eifriges Studium älterer Litteratur gewann
er jene Fülle von Wissen und Anschauungen, die

neben dem ausgeprägten Kraftgefühl eines freien

Geistes seinen Werken einen eigenen Reiz ver-

leiht. In Alexandria traf er als Lehrer an der
bereits berühmten Katechetenschule den Pantae-

nus, der ihn dort fesselte, so dass er erst sein

Gehülfe, dann sein Nachfolger wurde, bis die Ver-

folgung des Septimius Severus 202 ihn zur Flucht

nötigte. Er dürfte nicht wieder nach Alexandria 50
zurückgekehrt sein, obwohl er noch über ein Jahr-

zehnt lebte, in Antiochien und Kleinasien hat er

sich in der Zwischenzeit, wohl wieder hcrum-
wandernd, gelegentlich aufgehalten. In dem Briefe

des Alexander an die Gemeinde zu Antiochien

(Euseb. hist. eccl. VI 11, 6) ist der als Über-

bringer genannte 6 uaxdgtoc xgeoßvxtgog

natürlich der unsrige, und die dankbar rühmen-
den Prädicate, mit denen seiner gedacht wird,

brauchen nur mit dem Urteil über C. in einem 60
anderen Briefe desselben Alexander (Euseb. hist,

eccl. VI 14, 8f.) zusammengehalten zu werden,

um zu zeigen, mit welcher Verehrung Schüler

und Freunde an ihm hingen. Dass er die Presby-

terwürde erlangt hat, macht Alexander zweifel-

los, dazu stimmt des C. eigener Ausspruch Pae-

dag. I 6, 37: li yt noiftivts iofxbv oi xätv ixxXrj-

oid>v Ttgorjyov/uvoi.

Von seinen Werken ist nur ein Teil erhalten.

Schon Eusebios, der hist. eccl. VI 13f. über sie

referiert, kannte nicht alle, noch weniger gewiss
Hieronymus, wenngleich er de vir. ill. 38 die aus
Eusebios geschöpften Kenntnisse nach anderen
Quellen zu ergänzen in der Lage ist. Sicher ist.

dass nacheinander, indem der Plan sich dem Ver-

fasser fortwährend erweiterte, aber die Absicht,

eine zusammenhängende Unterweisung im Christen-

tum zu liefern, fortbestand, die drei Hauptwerke
entstanden sind: agde TEXXtfvac Xoyoc 6 xgoxge-
.vTixof (1. Buch), dann naidayoryoe (3 Bücher), end-

lich oxQ(onaxtU oder oxgidfAaxa
, genauer nach

Photios, der biblioth. c. 109— 111 über die von
ihm gelesenen C.-Werke Bericht erstattet. Tixov

4>Xaßiov Kktj/Aevxoi xgcoßvxigov ’AXet-avdgrtac xcöv

xaxä xijv cpiXoowpiav yvaxyxix&v vnofAVfj-

paxo>v axgu)fiaxi(ov ä u. s. w. bis t). Das Ver-

hältnis dieser drei eine Kette bildenden Werke
ist noch nicht beschrieben mit der einfachen Er-

klärung, das erste vertrete die christliche Wahr-
heit gegenüber Ungläubigen, das zweite gegen-

über Neugetauften, das dritte gegenüber Voll-

kommenen, zur Einweihung in die letzten Ge-
heimnisse Befähigten, daher trage 1 einen apolo-

getischen, 2 einen ethischen, 3 einen theoretischen

Charakter, vielmehr wechseln mindestens in den
Stromateis exoterische und esoterische Abschnitte

sichtlich ab: die hier verfolgte Idee ist besonders

feinsinnig entwickelt worden von F. Overbeck
Über d. Anfänge d. patrist. Litt, in v. Sybels

Hist. Ztschr. XII 1882, 454—468, wo auch die

grundlegende Bedeutung des C. als Schöpfers einer

christlichen Litteratur in des Wortes Vollsinn zur

Würdigung gelangt. Der achte Stromateus be-

findet sich in einem neben den anderen sieben

höchst auffallenden Zustande. Schon die hand-

schriftliche Überlieferung ist da merkwürdig con-

fus, 8. Phot. eod. 111, aber wie man den Anschluss

an das Ende des siebenten Buches vermisst, so

fehlt öfters zwischen den einzelnen Abschnitten

der Zusammenhang; auch der Umfang ist ein viel

geringerer wie bei den andern Büchern, wahrend
andrerseits von blos gelegentlichen Aufzeiennungen

hier wie bei den wahrscheinlich eng damit zu-

sammengehörigen intxofiai ix xu>v (jeo&otov und
den ix xdry xgo<pr)xixwv ixXoyai schon der sorg-

fältigen Stilisierung halber kaum die Rede sein

kann. Im Anfang des siebenten Stromateus hatte

C. noch mehrere Bücher als Fortsetzung in Aus-

sicht genommen; dass er das Werk nicht voll-

endet hat, liegt auf der Hand, die Frage aber,

ob diese drei Gruppen von Bestandteilen des

achten Buchs in ihrem jetzigen Bestände von der

Hand des C., der dann eigentümlich gearbeitet

haben würde, oder von einem verstümmelnden Ab-

schreiber— so Th. Zahn— herrtihren, mag un-

entschieden bleiben. Das einzige Werk von C.,

das wir sonst noch vollständig besitzen, ist eine

gewiss seiner letztenLebenszeit angehörige Predigt

über Marcus 10, 17—31 xic 6 aatCofixroc jiXov-

mos, eine Auslegung, die bei höchst bedenklicher

Anwendung der allegorisierenden Methode doch
feine Gedanken herausbringt. Von anderen Ar-

beiten des C., z. B. JWßi xoi> ndoyoi, neoi agx <*>v

xai öeoXoylac, xegi ngovoiac sind nur wenige oder

gar keine Fragmente erhalten; umfangreiche Über-

reste besitzen wir nur noch von den wohl einer
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früheren Periode angehörigen fovonutcioeic, die

Photios cod. 109 beschreibt, und die eine dog-

matisch orientierte Exegese biblischer Bücher (wie

Genesis, Psalmen, pauliniache und katholische

Briefe) bieten; das Hauptstück ist in einer la-

teinischen Übersetzung ex open Clementis AI.

ruiw tilulun ent negi OxoTvxwoeojv, de nerip-

tionibun adumbratis vorhanden.

Die gediegenste Ausgabe der Werke des C.

war die von J. Potter, Oxon. 1715, jetzt ist neben-

ihremAbdruck von K. Klotz, Lips. 1831—4, 4 Ilde,

am verbreitetsten die von W. D i n d o r f , Oxon.
1869, 4 Bde.; aber auch diese ist so unzuver-

lässig, dass eine Neuausgabe fast bei keinem
Kirchenschriftsteller so notwendig wie bei C. ist.

Tüchtige Vorarbeiten auf Grund der Hss. haben
0. S t ä h 1 i n und J. B. M a y o r geliefert. Eine
unentbehrliche Ergänzung der Ausgaben, auch
wertvolle Beiträge zu den litterargesehichtlichen

Fragen enthaltend, ist Th. Zahn Forschungen z.

Geseh. d. neutest. Kanons III. Erlang. 1884; Sup-
plementum Clementinum und Geseh. d. neutest.

Kanons II 2, Erlang. 1892, 961—964. Das Ma-
terial der dementinischen Fragmente wird durch
systematische Durchforschung von Florilegien und
Catenen noch bedeutend anwaöhsen, wie sich schon

aus Harnack Geseh. d. altchrist. Litt. I 317
—327. 836—841, 926f. ergiebt. Die mit den
philosophischen, dogmatischen, ethischen Anschau-
ungen des C. A. und mit seinen Werken sich be-

schäftigende gelehrte Litteratur ist nicht so be-

lehrend wie umfangreich. Seine Abhängigkeit
von platonischen und stoischen Philosophen —
neben der von Philon — , auch wenn er sic nicht

nennt, ist beleuchtet worden von C. Merk CI.

Al. in s. Abhängigkeit von d. gr. Phil., Disa.

Lpz. 1879. Ch. Bigg The Christian Platonists

of Alexandria, Oxf. 1886. P. Wendland Quae-
stiones Musonianae, Berl. 1886. E. Hitler Zur
Quellenkritik des C. AL, Hermes XXI 1886, 126ft.

Im Morgenlande haben die Alexandriner, auch
Eusebioa, im Abendlande vielleicht Hippolyt, jeden-

falls Arnobius ihn vielfach benutzt. Aber wie
ihm schliesslich die römische Kirche den Platz

unter ihren Heiligen versagt hat. so hat die orien-

talische der nachnicaeniachen Zeit sich darauf
beschränkt, ihn tu verehren und einzelne Stellen

aus ihm zu benutzen: verstehen konnte sie ihn

nicht mehr. Er war ein leichter Schriftsteller

mit seinen langen und pointenreichen Sätzen nie

gewesen; die Absicht, zu verhüllen, marht ihn in

den Stromata zu einem der dunkelsten. Er ist

das Ideal eines kirchlichen Gnostikers auch in

der Form seiner Schriften; vor einer ausdrück-
lichen Verdammung durch die spätere Kirche,

wie sie seinem Schüler Origene6 zu teil wurde,
hat ihn nur die kluge Rätselhaftigkeit seiner Aus-
drucksformen bewahrt. Eine alle Gesichtspunkte
berücksichtigende Monographie über ihn ist noch
nicht geschrieben worden; die Biographie von
Fr. Böh ringer Die Kirche Christi und ihre

Zeugen V*. Stuttg. 1874 erwähnt den C. eigent-

lich nur ein paarmal neben Origenes.

10) Clemens Komanus, seit man von patres

apostoliei redet, als einer von ihnen geachtet,

d. h. als ein mit apostolischem Geist ausgestatte-

ter, weil aus apostolischerSchule hervorgegangener
Schriftsteller der zweiten christlichen Generation.

Das Schriftwerk, auf das sich sein Ruhm gründet,

ist ein Brief, in dem sein Name gar nicht vor-

kommt, es trägt die Überschrift j; btxie/oia lofj

0eov fi xagotxoioa T’utprjv ttf txxXr/oig rot' fteov

zfi xagoixovap Kogivfhv, ist also ein Schreiben,

das die römische Gemeinde an die korinthische

erlässt und zwar um gegenüber dort ausgebroche-

nen Zwistigkeiten zu Frieden, Ordnung und Unter-
werfung der Jungen unter die Älteren zu ermah-
nen und solche Pflicht aus Gottes Wort ausführ-

lich zu erweisen. Aber natürlich hat es ein Mit-

glied der römischen Gemeinde, ihr Vertrauens-

mann verfasst, und da die einstimmige Überliefe-

rung als solchen C. nennt, haben wir keinen Grund,
hier skeptisch zu verfahren, zumal schon Diony-
sios von Korinth, um 170, der doch orientiert

sein konnte, von der römischen emorolLi) AiA A'iij-

utrro; ygayttoa redet (bei Euseb. nist. eccl. IV
23, 11). Dort erfahren wir zugleicn, dass man
in Korinth jenen Brief regelmässig in gottesdienst-

lichen Versammlungen zur Erbauung vorlas; dem
entspricht der reichliche Gebrauch, den kirchliche

Autoren des 2. und 3. Jhdts. mit und ohne Nen-
nung der Quelle von ihm machen, so Polykarp,

Irenaeus, Clemens Alexandrinus. Eusebios redet

hisi. eccl. III 16 (vgl. 38, 1 ton KXtjpevroi tv

Tfj (xviirpoicyriperfi xaga rräoiv [seil, imotoXfj
]

fjv

ix xgoawxov er); 'Pcjuaiuiy exxXrjolao rjj Kotnv
ttlcor burixmxxTo) von dem Brief in Ausdrücken
— toi KXfuurtot ApoXoyovpbtj uia imotoXii

(pigerat /inydXej re xal &avpaoia . . . raöt-rjv AX

xal b nXeiotaic ixxXrjolate ixi rot’ xotvov AeArj-

fAoouvfMvpv jtaXai re xal xad' rjuiie avroiii tyvat-

pev—
,
dass wir uns nicht wundern, ihn im Canon

Apostolorum 85 (84) unter den neutestamentlichen

Büchern aufgeführt zu finden, wie er auch in

griechischen und syrischen Bibel-Hss. uns über-

liefert worden ist. Andrerseits verschuldete aber

sein archaistisches Gepräge, dass die nachnicae-

nischen Jahrhunderte, die für ihre Lieblingsdog-

men aus dem Briefe nichts gewannen, sich von

ihm, dem der Platz im Neuen Testament doch
nicht rechtzeitig gesichert worden war, abwandten,

und die Bekanntschaft mit ihm seit dem Mittel-

alter eine sehr mangelhafte wurde. Nur aus einer

Bibel-Hs., dem Cod. Alexandrinus saec. V, konnte

sein griechischer Text ediert werden; da ein Blatt

in jenem Codex fehlte, war auch der Text des

letzten Zehntels von unserem Briefe unbekannt,

bis Bryennios 1875 eine vollständige Hs. vom
J. 1056 in der Patriarchatsbibliothek zu Jeru-

salem entdeckte und veröffentlichte; ein Autotyp
dieses neuen Textes s. bei Lightfoot The
Apost. Esthers p. I vol. I 1890, 425ff. Doch auch

eine syrische Übersetzung des Briefes ist in einer

Biuel-Hs. vom J. 1170 vorhanden und sorgfältigst

von Lightfoot bei Herstellung seiner Textrecen-

sion a. a. 0. vol. II 5—188 (vgl. die Beschreibung
vol. 1 129ff.) benützt worden. Dasselbe gilt von

i der Textausgabe bei F. X. Funk Opera patrum
apostol. 1* 1887, 60— 145; schon ihrer Anmer-
kungen halber bleibt daneben unentbehrlich die

vor Auffindung des Syrers erschienene Ausgabe

von 0. v. Gebhardt und A. Harnack in Patr.

Apostol. opp. I 1* 1876, 2—111. Eine erfreu-

licheErweiterungdes textkri tischen Apparats stellt

die altlateinische Übersetzung dar. deren Existenz

noch von Harnack 1893 bezweifelt wurde, die
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aber 0. Morin Anecdota Maredsolana II 1, 1894

aus einem Cod, Namurcensis saee. XI veröffent-

lichen konnte. Sie ist sehr alt, wahrscheinlich

noch aus dem 2. Jhdt., äusserst wörtlich und im
Vnlgtrlatein abgefasst, darum auch nach dieser

Seite hin ein wichtiges Doeument. S. darüber

A. Harnack S.-Ber. Akad. Berlin 1894, 261—278.
601—621. E. Wülfflin Archiv f. lat. Lexikoer.

IX 1894, 81—100. Für die litterargeschichtliche

Würdigung des Briefes, der durch eine recht naive

Ausdeutung alttestamentlicher Stellen die Autori-

täten für die Entwicklung specifisch römischer

Gedanken xu gewinnen weise und trotx seiner

ungemeinen, bei jedem Satz fühlbaren Verschieden-

heit etwa von den in Rom geschriebenen Briefen

des Paulus doch das Prädieat einer originellen

Erscheinung verdient, vgl. ausser den Prolego-

mena der genannten Ausgaben R. A. L i p s i u s

De Clementis Rom. epist. ad Corinth, priore dis-

quis., Lips. 1855. A. Brüll Der 1. Brief des

Clemens an d. Kor. u. s. gesch. Bdtg., Frbg. 1883.

W. Wrede Untersuchungen x. 1. Clemensbriefe,

Gött. 1891. J. Räville I/es origines de l’fpi-

scopat. Paris 1894, 394—441.
Fast einstimmig werden seit längerem die letz-

ten Regierungsjahre Domitians, 95 oder 96 n. Chr.,

als Entstchungsxeit des Briefes angesehen. Auch

ohne die Tradition würden innere Indicien dafür

entscheiden. Weiter als Lebensxeit und -Ort kennen

wir aber vom Verfasser nichts. Dass seine ge-

naue Vertrautheit mit dem Alten Testament kein

Recht giebt, ihn als geborenen Juden xu betrach-

ten, hat Wrede a. a. 0. 107—111 treffend aus-

geführt, eher möchte er der erste heidenchrist-

liche Schriftsteller sein, von dem wir wissen. Die

Versuche, ihn mit anderswo genannten Männern
gleichen Namens in identificieren, haben keinen

Nutzen gebracht. Am wenigsten wahrscheinlich

iBt, dass in ihm der mit Domitian verwandte und

auf dessen Befehl im J. 96 wegen Atheismus und

Hinneigung xum Judentum (Suet. Domit. 15. Cass.

Dio LXVH 14) hingerichtete Consul T. Flavins

Clemens xu sehen wäre, trotxdem der Clemens-

roman auf die Verwandtschaft seines Helden mit

der kaiserlichen Familie Wert legt — er lässt

sie freilich durch die Mutter des C., Mattidia,

vermittelt sein — ; eher könnte man in ihm —
mit G a a b und Zahn— den KXruxrji erblicken,

dem Hermas ein ßtßXa^iAwv seiner Visionen über-

senden soll, damit er es il< xAi l(ai noXtk, was

ihm übertragen sei, schicke; die Chronologie macht

da indessen beinahe ebenso grosse Schwierigkeiten

wie bei dem auch sonst abxuweisenden Gedanken

unbekannte Thatsache; das ßa^ngiov rot) Ay.

KXrjfuvroi nana 'Pwft7)t (Funk Opp. Patr. apost.

II 1881, 28—45) bietet in der Hauptsache wie
in den Einxelheiten bloa wertlose Legenden.

Freilich scheint eine wichtige Qualität unseres

C. ausgezeichnet bezeugt: dass er Bischof von
Rom gewesen ist. Im Uber Pontificalis ed. Du-
chemel 1886, 123f. (vgl. p. LXXIff.) figuriert

er als vierter der Päpste, der älteste Zeuge in-

dessen ist Irenaeus adv. haer. III 8, 3 — citiert

von Euseb. hist. eccl. V 6, 2 — , nach welchem
C. lancp (vor ihm Petros, Unos, Anenkle-
tos) And rö>e AnoorAXcuv xqv intoxonrpf xlrjQOVXat

KXrtu*li 6 nal ixagaxuit roiit uax. AnoorAXovt xai

avußtßXrixuii airtoU. Der Streit, ob C. der dritte

Bischof nach Petrus gewesen ist, oder der zweite,
wie Hieron. de vir ill. 15 pUrique Lntinnrum
behaupten lässt, wenn nicht gar unmittelbar von
Petrus ordiniert, ist ohne Bedeutung: noch viel

weniger lassen sich die Regierungsjahre dieses C.
festlegen, wie Eusebios es im Chronikum und in

der Kirchengeschichte auf etwa 92—101 versucht:

gerade der C.-Brief beweist, dass es zur Zeit

seiner Abfassung in Rom einen monarchischen
Episcopat noch gar nicht gegeben hat, sonach
schon die Voraussetzung für die Liste des Irenaeus
hinfällig ist.

Clemens Romanus ist der Träger einer Un-
menge von pseudonymer Litteratur geworden.
Schon Eusebios hist. eccl. III 39, 4 berichtet <1k

xai Annrpa TI,- tlvat Xtyrrai toD KXrtpexrai in i-

oroiij. er hält sie aber nicht für echt, weil er sie

bei den aQ/aiot nicht gehraucht findet. Hiero-

nymos schöpft sein Wissen de vir. ill. 15 in nach-

lässiger Weise aus Eusebios. In den griechischen

Hss. (und beim Syrer) hat sieh aber dieser zweite

Brief durchweg neben dem ersten erhalten, daher
auch die Canones Apostol. (vgl. Phot. bibl. c. 126,

vgl. e. 1 12f.) KXrj/itrriK kuatoXai dvo kanonisieren;

in den Ausgaben steht er durchweg hinter dem
ersten. Auch hier war der Text des Cod. Ale-

xandrinus unvollständig; fast die ganze zweite

Hälfte (cap. 12, 5—20, 5) Ist erst aus dem Codex
desBryennios bekannt geworden. Seitdem kann
auch nicht mehr zweifelhaft sein, dass hier nicht

ein Brief, sondern eine Homilie vorliegt, mög-
licherweise zu Korinth gehalten und so in die

enge Verbindung mit dem C.-Briefe geraten, aber

späteren Ursprungs, etwa um 140 in einer vom
Gnosticismus mehr erfüllten Atmosphäre entstan-

den, auffallend reichlich apokryphe Schriften be-

nutzend, sonst ohne speciellere Tendenz zu ernst

sittlichem Wandel im Blick auf das Jenseits er-

an den von Paulus Philipp. 4, 3 als Mitarbeiter mahnend; vgl. A. Harnack Über den sog. zweiten

erwähnten KXqptit. Der Name war damals durch- Brief d. CI. an d. Korinther, Ztschr. f. Kirchen-

aus nicht selten. Wenn Origenes (bei Euseb. gesch. I 1876L, 284fl. 3291T. P. K 1 e i n e r t Zur

hist. eccl. VI 25, 14, vgl. III 38, 2) den Hebräer- Christ). Kultus- und Kulturgesch., Berlin 1889,

brief nur dem Gedanken nach dem Apostel Pau- 1—32: Uber die Anfänge derchristl. Beredsamkeit.

Ins zuweist, als Schreiber aber nach .einigen' Hieronymus adv. lovinian. I 12 nennt aber

unsern C., während andere Lucas bevorzugten. 60 unsern C. auch als Verfasser von Briefen, in denen
erwähnt, so ist dabei schon — im Blick auf die er omnem lere termonrm tuum dt rirginitatis

Philipperstelle — vorausgesetzt, dass C. von Rom pxirilalr eontexit. Ebenso charakterisiert Epi-

dem Schülerkreise des Paulus angehört habe, eine phamos im l’anar. h. 80, 15 eneyclische Briefe des

Vorstellung, die sein Brief nichts weniger als be- C . al ev rare ctyiinc ixxXrjalat,- Araytvwoxäfiryat

kräftigt. Petrus und Paulus sind für den Ver- mit Ausdrücken, die auf die beiden besprochenen

fasser Männer einer vergangenen grossen Zeit. Der Briefe so wenig wie das Wort des Hieronymus
Märtyrertod des C., der der späteren Kirche fest- passen. In Leiden gab 1752 J. J. Wetstein
steht, ist noch für Eusebios hist. eccl. 111 34 eine aus einer Hs. vom J. 1470 den syrischen Text
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zweier C.-Briefe rlr rirginilale heraus; die beste nischen Homilien, weil ihren Bestand nach einem
syrische Ausgabe ist die von J. Th. Beelen, kurzen Briefe des Petras an Jacobus und einer

Ixivan. 1856, die beste lateinische Übersetzung als Antwort auf diesen Brief sich gebenden Ata-

die bei Funk Opp. patr. apost. II 1881, 1—27. papTvgia «pi rwv toi ßtßXiov Xaußovövtcov und
Die Briefe, die Ober die Enthaltsamen unter einer Art von Widmungsschrift des angeblichen

Männern und Frauen, eine Vorstufe des Mönch- Verfassers Avioto/i) Kir/urvzoz npö,- liixojßov (ed.

tums, Anweisungen gaben, sind zwar sicher ur- de Lag. p. 6—12) 20 Homilien (p. 12— 199) bilden,

sprünglich griechisch niedergeschrieben worden in denen er, C. zwar Ober seine Erlebnisse refe-

— eine Anzahl von Citaten bei späteren griechi- riert. damit aber doch nur einen Rahmen schaffen

sehen Schriftstellern beweist es —, können aber 10 soll für die Predigten des Petrus, die dieser haupt-

nieht von dem römischen C. verfasst sein; schon sächlich im Kampf mit den Ketzern Simon und
der von ihnen vorausgesetzte Kanon nOtigt uns, Appion gehalten hat.

ihre Abfassungszeit frühestens um 800 anzusetzen. Den Homilien gegenüber stehen die Recogni-

und zu diesem Termin stimmt alles übrige. Süd- tionen, die wir aber nur noch in der lateinischen

Syrien dürfte der Ort ihrer Entstehung sein; dass Übersetzung, besser Überarbeitung, besitzen, die

der Verfasser selber sic als elementinisehe hat Rufinus vor 400 angefertigt hat (S. Clem. Rom.
ausgeben wollen, ist nicht wahrscheinlich; vgl. reeognit. ed. E. G. G e r s d o r f, Lips. 1838), aus

A. Harnack S.-Rer. Akad. Berlin 1891,361—385: zehn Büchern bestehend, mit einer Praefatio des

Die paeudoclem. Briefe de virginitate u. d. Ent- Übersetzers an den Bischof Gaudentius. Übrigens

stehg. d. MOnchtums. Dass die Existenz von zwei 20 hat Rufin auch den vor den Homilien stehenden

verschiedenen Paaren vermeintlicherC.-Bricfealler- Brief des C. an Jacobus übersetzt, dies Stück

lei Verwirrung in der Tradition anrichtete, liegt fehlt inGersdorfs Ausgabe, 0. F. Fritzsche
nahe, diese wurde aber vergrflssert durch weitere hat es in einem Züricher Programm 1873 ediert:

dem 0. «geschriebene Werke, in denen wiederum Epist. Clem. ad Iacobum ei Rufini interpretatione.

Briefe von ihm sich befanden. Ich erwähne nur Ein syrischer Text. vondeLagarde 1861 heraus-

tm Vorübergehen die fünf Briefe des hl. Clemens, gegeben (Clementis rom. recognitiones syriace),

mit denen Pseudoisidor (um 850) seine Sammlung enhält eine Mischung von Bestandteilen der Re-

gefilBcbter päpstlicher Decretalen beginnt, sie sind Cognitionen und der Homilien und ist unvoll-

in die elementinisehe Litteratur nicht ernsthaft ständig erhalten.

hineingekommen. Dagegen sind unter dem ge- 30 Fest steht aus den eigenen Äusserungen Ru-
meinsamen Titel KlrifUrua seit ältesten Zeiten fins. dass er seine griechische Vorlage nicht buch-

Bücher weit verbreitet gewesen, von denen wir stäblich, teilweise mit erheblichen Verkürzungen
jetzt vier recht verschiedene Gestalten besitzen, übertragen hat; ketzerisch Klingendes, was er

ohne dass das Rätsel, wie diese Gestalten sieh zu für später interpoliert hielt, da der heilige C.

einander verhalten und wie die Urform ausge- dergleichen doch nicht niedergeschrieben haben
sehen haben möchte, gelöst heissen kann. Diese konnte, hat er mit voller Absicht ausgelassen.

Clementinen oder KXtjftima bilden den ältesten Von Boichem Haeretischen enthalten nun die Ho-
christlichen Roman: der hl. Clemens tritt darin milien noch recht viel; so schillernd auch ihr

als der Erzähler seiner eigenen Leliensgeschiehte Charakter ist, kann ein erheblicher Einschlag von

auf, wie er auf abenteuerlichen Fahrten für das 40 poetischen und judaisierenden, paulusfeindlichen

Christentum gewonnen wird und im Anschluss Elementen in ihnen gar nicht geleugnet werden,

an den missionierenden Petros, dessen Kämpfe Es liegt nahe, diese antikatholischen Elemente
mit dem haeretischen Magier Simon er mit an- für die ältesten zu halten; die Accommodation
hört, der Reihe nach alle seine verlorenen Fami- an das gTosskirchliche Bewusstsein ist das Spätere:

lirnmitglieder wiederfindet. Unterdenverschieden- Homilien und Recognitioncn stellen nur verschie-

sten Titeln wird dieses Werkes in der älteren dene Stadien in der Geschichte der Entwicklung
Litteratur Erwähnung gethan: Itinerarium Petri, des clementinischen RomanstolTes dar. Einheit-

Ciementis recognitiones (deoyvcöoeic), KXr/tuvtoc liehe Werke sind sie beide nicht; der Redactor
toi TaiftaJov araymipia/idc, .-upiodoi Klr/fttvtot steht in beiden auf anderem Standpunkt als der

oder llhQov, gesta Clementis, ßlot roü dy. fzpo- 50 Concipient, der der Reeognitionen zweifellos von
ftigtvgot Kliurrtoi u. s. w. Wir besitzen heute der Grundschrift weiter entfernt, als der der Ho-
zwei Auszüge aus dem nachher als Homilien zu milien, aber folgt daraus, dass er später gearbeitet

beschreibenden Werke unter der gleichen Über- hat, als dieser, oder gar die Homilien schon vor

Schrift KXifurtot ztbr Mtßov Im&qpltov xijge- Augen gehabt hat? Das hier vorliegende litte-

yuatair e.-nrop, die eine in 179, die andere in rarische Problem kann vielleicht nie mit Gewisa-

185 Capiteln. mit deutlicher Zurücksetzung der heit, jedenfalls nicht vor Vermehrung des text-

lehrhaften Bestandteile ihrer Vorlage, für uns kritischen Apparates gelöst werden. Über die

ohne grossen Wert, da sie sehr spät ausgearbeitet Kntstehungszeit unserer Litteratur können wir

zu sein scheinen und nur selten beitragen, den nur sagen, das das Ende des 2. Jhdts. wohl an-

Text der Grundschrift zu verbessern. Der grie- 60 genommen werden muss, weil Origenes mit dem
ehische Text mit lateinischer Übersetzung bei Alb. Roman bekannt ist; die uns vorliegenden Recen-

Dressel Clementinorum epitomae duae (accedunt sionen können nicht über das 8. Jhdt. hinauf-

Fr. Wieseleri adnotationes critieae ad Clemen- reichen; vgl. Harnack Gesch. d. altchristl. Litter.

tis Romani quae feruntur homilias), Lips. 1859. I 1893, 212—231; daneben A. Hilgenfeld D.

Für ihre Grundschrift bietet den besten Text mit clement. Reeogn. u. Homilien, Jena 1848. G. Uhl-

wertvollen Einleitungen zu der ganzen Litteratur h o r n Die Homil. u. Reeogn. d. Clem. Rom., Gött.

der C.-Komane P. de Lagarde Clementina, Lpz. 1854. J. Lehmann Die clement, Schriften mit

1865. Gewöhnlich nennt man sie die cleinenti- bsd. Rücksicht auf ihr litter. Verhältnis, Gotha
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1869. J. Langen Die C.-Romane, Gotha 1890.

Eine nützliche Vorarbeit für eine neue Ausgabe
des gesamten Materials ist neben Harnacks Zu-

sammenstellung der reichlichen Fragmente aus

Clem. Rom. im Codex Rupefucaldinus (Berolin.

Phillips. 1450) Gesch. d. altchristl. Litt. I 822—326 W. C h a w n e r Index of noteworthy words

and phrases found in the Clementine writings,

London 1893.

Zur pseudoclementinischen Litteratur muss
noch ein anderes, sehr wichtiges Werk gerechnet

werden, das in acht umfänglichen Büchern, oft

mit den ebenfalls auf das Zeugnis des C. ge-

schriebenen Canones Apostolorum verbunden, in

den orientalischen Kirchen grossen Einfluss er
langt hat, ai ruty ayicov äxooxöXcüv Siaxd^m oder

btaxayai twv (kiooröXcov, beste Ausgabe von P.

A. de Lagarde Constitutiones Apostolorum. Lips.

186*2. Es erscheint im Canon Apostolorum

85 (84) unter den kanonischen Schritten als ai

diaiayai v/aiv toij emoxoxot-; üi' iuov KXrjtiryroi

b y ßißUots aQ<KXEfpüivi)tAtvai. allerdings mit

dem Zusatz &; ov Sei ötj/uoauviiv im iravrcoy

öiä rat b gÜTaU fivauxd; das Concilium quini-

sextum vom J. 692 hat diese ftvouxa als haere-

tische Interpolationen betrachtet und deshalb

lieber tccc Kknßtvtos dtardStts verworfen. Dass

die Verbindung des C. mit den Constitutionen,

wie sie der späteren Litteratur feststeht, nicht

zufällig entstanden ist, ergiebt der Text VI 18

Canones ursprünglich das Schlusscapitel unseres

Werkes bildeten, mag hier dahingestellt bleiben.

Vgl. 0. Krabbe über d. Ursprg. u. d. Inhalt

d. apost. Const. d. Clem. Rom., Hamburg 1829.

H. Achelis in Harnack und v. Gebhardt
Texte u. Untersuch. VI 4, 1891: Die ältesten

Quellen d. Orient. Kirchenrechtes. Harnack
Gesch. d. altchristl. Litter. I 542!. und Art. Ca-
nones Apostolorum.

10 Die pseudoclemcntinische Litteratur ist mit
dem Erwähnten noch bei weitem nicht erschöpft.

Eine grosse Liturgie benennen die syrischen Mo-
nophysiten nach C — es ist damit keineswegs

die Messliturgie in Buch VIII der Constitutiones

Ajtostolorum gemeint — auch apokalyptische

Werke gingen in der ägyptischen und äthiopi -

schen Kirche unter seinem Namen; wir übergehen

diese meist späten und kaum weiter als dem
Namen nach bekannten Fictionen, von deren Um-

20 fany das Verzeichnis bei Harnack Gesch. d.alt-

chnstl. Litt. I 777—780 eine gute Vorstellung

giebt. Kein Schriftsteller der alten Kirche hat
eine solche Fülle von untergeschobenen Werken
des verschiedensten Charakters zu tragen bekom-

men; die Hauptfigur des ersten christlichen Reise-

romans schien dazu bestimmt ruhelos schrift-

etellernd durch die Jahrhunderte und alle Littera-

turgattungen zu wandern.

(ed. I^ag. 180, 5 ff.), wo die Apostel erklären, dass

sic den Bischöfen und übrigen Priestern diese

katholische Lehre hinterlassen ^ig-teu^'ä^tvoi d<ä

jov avXhtTOVQyov Jjucjv KXr)utyr<K tov .tkttotq-

tpv xal opoyixov texvov rjftwv. Die Bücher sind

zusamrneiigestellt aus älteren Quellen, I—VI eine

Überarbeitung, gelegentliche Erweiterung der Ai-

UTementia. Die vielgepriesene Milde Cae-

30 sarB fand nach seiner Ermordung als Göttin ÄüT-
nähme in den öffentlichen CultT ihr und Caesar
wurde ein gemeinsames Heiligtum gestiftet, in

dem beide, sich gegenseitig die Hände reichend,

dargestellt waren (Flut. Caes. 5t. App, b. c. II

baoHatta (s. d.), und enthalten Anweisungen!! für

christliches Leben des Einzelnen und der Gemein-

TTJ6! Cass. Dio XLIV 6; vgl. die Münze des Se-

pül

B a b e 1 o n Mon. de la rep. Rom. II 29 nr. 52
pullius Macer l'ohe

o: vgl.

n MM. imp.3 C4sar 44 rr

mit dem Bilde eines viersäuiigen Tempels und
der Umschrift Clemenlta Cciemrix). Ein Senats-

den, Buch VII paraphrasiert die Atdayt} xa>v iß’ 40beschluss bestimmte im J. 28 n. Chr. den Ban
änooTÖXüjv (s. d.) und bringt von c. 33 an litur-

gische Stücke, meist Gebete, die natürlich auch
nicht erst von dem Sammler gebildet worden sind,

aber auch_ein_geitYQlles Glaubensbekenntnis in

dem Abschnitt über Behandlung derKatechumenen
und die Taufe; Buch VIII hat überwiegend kirchen -

reditliclien Inhalt mit besonderer Berückaichti-

der verschiedenen Stufen des Klerus. For-

mell hebt sich das letzte Buch von den übrigen
ab, indem erst hier die Apostel einzeln als dta-

Tcutoo/uvot auftreten, trotzdem ist jetzt wohl all-

gemein anerkannt, dass alle acht Bücher von einer

Hand compiliert sind, wenn auch vielleich nicht

in einem Zuge: gerade die Zusätze zu den älteren

Quellen, die wir als solche constatieren können,
haben durchweg das gleiche Gepräge Man glauht

den Compilator mit dem Falscher der ynatiani -

sehen Briefe identiticieren. dadurch in die semia-

rianische oder die apollinaristische Bewegung
hineinschieben und etwa um 370 ansetzen zu

sollen, nur F. X. Funk Die apostol, Constitutionen,

Rottbg. 1891; Das 8. Buch der ap. Const. u. d.

verwandten Schriften, Tüb. 1893, glaubt bis ins

5. Jhdt. hcruntergehen zu können. Sicher dürfte

sein, dass der Sammler ein syrischer Kleriker war;
ob im achten Buch hippolytische Schriften aus-

geschrieben worden oder nur Material aus dem
4. Jhdt. benützt wird, und ob die apostolischen

eines Altares für die C. des Tiberius (Tac. ann.
IV 74; vgl, Cohen a. a. O. Tib, 4). im J. 39
n. Chr. die Darbringung eines jährlichen Opfers
an die C. des Caligula (Cass. Dio LIX 16). Ob
die gerade in dem Götternamen unsichere pum-

peianische Inschrift (CIL IV 1180) zur Errich-

tung eines Altars der C. und dem Kaiser Clau -

dius in Beziehung steht, muss dahingestellt bleihon

(Zangemeister Arch. Zeitg. XXVl 1868, 67).

50 Unter Nero opfern im J. 6ö n. Chr. die Arval-

brüder bei aussergewöhnlichem Anlass neben an-

dern Göttern der C. eine Kuh (Henzen Act.

fratr. Arv. LXXXII = CIL VI p. 490 nr. 2044 d

17f.), Bei den späteren Kaisern begegnet uns
C. nur auf Münzen, zuerst als <\ Auguxta a) sit-

zend, mit Zweig und Scepter, späteren Bildern

der Iustitia gleichend (C oben a. a. O. Vitellius

7— 11), b) stehend, in der Rechten die pateraf

die Linke stützt sich auf das Scepter oder hebt

60 das Gewand (Cohen Adrien 212f.; Antonin 122L;
M. Aurele 14f.; Alhin 6), spater als C. trm -

Lorum a) stehend mit einem Scepter auf eine

fräule gestützt (Cohen Gallien 101; Tacitelö— 18;

Florien 7. 8: Prohus 84—86), h) mit symboli -

schen Darstellungen (Cohen Tacite 19.2(1: Pro-

bus 87L; Carus 13; Numerien 8. 9; Carin 19-^2f;
Dioctetian 18—20; Maximien Hercule 30—33).

über einzelne Varianten vgl. R. Peter in Ro-
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schers Mythol. Wörterbuch I 91 lf. und bes. F. die das Brot in der Pfanne (clibanue1 backen

Quilling Zeitschrift f. Numisrn. XX (1897) (vgl. Plin. n. h. XVIII 105). Inschriftlich er-

?1 Off. Die Fiction des Siatiui (TK?b:Xir48?f:),

C. habe zu Athen einen Götteraltar errichtet.

wähnt CIL IV 611. Nach Galen VI 489 war
ihr Brot das beste.

geht die Cultgöttin ebensowenig an wie die 2) Militärisch die Panzerreiter. Das Wort in

Stellen bei Claudian (de Manl. Theod. (»ns. 166; dieser Bedeutung stammt nicht aus dem Grie-

in prim. cons. Stil. II 6), wo C. als Schwester chischen oder Lateinischen, wie Salmasius (Not.

in Ael. Lampridium p. 234f.) meint, sondern nach
dem Zeugnisse des Kaisers Alexander Severus[Aust.]

Clementiana. 1) Tochter und Enkelin von 10 (Hist. Aug. 56, 5) catafractarios quos illi (Per-

Consuln, die das Cognomen Arrianus führten und säe) c. rocant (vgl. auch Ammian. Marc. XVI

schrift aus Eleusis E’tvu.anj

.

1883. 141 nr. 15).

2) S. Antonius Nr. 118 und Claudius
Nr. 41-1. |

<
' c ia t.’ rf

ClemcntianuH s. Claudius Nr. 262"

Clcmcntin» s. CatiuB Nr, 15,

Clementinus. 1) Cognomen des Sei. Catius

Clementinus Priscillianus cos. 230 (s. o, Bd. lll

S. 1793 Nr. 7). (Qroag.l

2) Orientalischer (’onsul des J. 513; vgl.Cas-

siod. Chron., Mar. Avent., Marcel), com, zum
J. 513 und Cod. Iust. 1 42, 2 mit der Haloander -

schen Subscription und der Anmerkung von
K rüger in dessen Ausgabe.

3) Komischer Patricier, der dem Totila ein

Castell bei Neapel übergab, Prok. Goth. III 26

p. 388 B. | Hartmann. 1

Clementins, 1) T. Clementiua Silrius, rfirl

e(gregiut) a(gens) rlicet) plraesidi*) in Pannonia
i nTenor im J. 261 n. Chr!, CIL III 3-124. 10424

Aquincnm. [Groag.l

ling. Pers. 30f. Du C a n g e Glossar. II 396),

und wie die Perser verwendeten auch Armenier
und Parther C. im Kampfe (Eutrop. VI 9, 1. Ru-
fus brev. 15). Bei den Römern kam die Bezeich-

nung C., die von clibmue, d. i. Panzer, abge-

leitet wurde (vgl. Anonym, de re bellica. Leo
tact. VI 4. Lydus de mag. I 46) erst auf. als

20 man C. nach persischem Muster formierte. Wahr-

5cheinlich geschah dies durch Alexander Severus,

der die Seinen mit den Rüstungen der getöteten C.

versah (Hist. Aug. öb, .

r
>) und überhaupt fremde

Krieger in römische Dienste nahm (Herodian. VI

7, 8). Seitdem hiessen insbesondere die fremden

Panzerreiter C„ während die heimischen als rata-

fracti bezeichnet wurden. Neu organisiert, nicht

geschaffen (trotz Iulian. orat. I p. 37. II p. 57)

Kat dieC.(Ammian. Marc. XVf 12. 22: clibd-

30 nariue noeter) Constantius, bei dessen Einzug in

Rom im J. 3.76 ihr Anblick — Ross und Reiter

in Eisen gehüjlt - - Aufsehen erregte (Ammian.
Marc. XVI 10, 8). Sehr häufig werden in der

Notitia Dignitatum ausser den cata/racti C. er-

wähnt (Böcking Not. dign. I 186, 9). Meist

sind es Reiterscharen aus Asien: (or. VI 32) per-

sische. (or. V 40. VI 40. VII 31. 32) parthische

und (or. VII 34) palmyrenische. Gewiss gehören

hierher auch die comitee e. (or. V 29), die analog

40 den comitee sagittarii bei Ammian. Marc. XVIII

9, 4 eine fremde Truppe sein dürften. Africa-

nische C. begegnen occ. VI 67 und V II 185, und
über C, der Alpcnvolkcr siegte Constantia (Nazar.

paneg. Const. Aug. 22, 4). Auf Inschriften kom-
men U. nicht vor. Die Hauptwaffe der Ü. war
die Lanze (Ammian. Marc. XVI 12, 22), doch

2) Gesandter des Magnentius an den Kaiser

Constantius. Athan. apol" ad Const. 9 = Migne
Gr, 25, 605 fSecck.l

Clemidinm, Station an der karnisenen Berg-

strasse, zwischen Planta und Sedo, Geogr. Rav.

p. 222, 3. [Tomaschek.j

Clennu«, Fluss in Gallien, heut ,le Clain

1

,

Nebenfluss der Vienne, Greg. Tur. hist. Fr. 1X41.
Desjardins Göogr. de la Gaule 1144. Longnon
Geogr. de la Gaule 161. Holder Altkelt. Sprach-

schatz 8. v. (Ihm.]

Cleoboles s. Claudius Nr. 114.

Cleopatris üisuln, im roten Meere, zwischen

J/arlis und Feneri« insu la, Geogr. Rav, p. 391 , 12,

ITornasrhok.l

Clesus (so Geogr. Rav. IV 36 p. 289 P.; Cfeti-

*u Tab, Peut.), Nebenfluss des Ollius (Oglio), ent -

springt aul dem Adainello, durchfliesst den See
von Idro und die Vallis Sabina (Val Sabbia) und
mündet nach einem Laufe von 140 km. gegenüber
von Betriacum in den Ollius. Fälschlich identi-

fieiert man mit ihm den Clusius, s. d. [Hülsen.]

Clevora, Station der Donauuferstrasse inMw-
sia superior, südlich von Egeta (Tab, Peut; Cie-

borg Geogr. Rav, 190, 10), jetzt vielleicht dTe

römischen Überreste am Kamenicahachc bei Pra -

ovo, wenn nicht Praovo selbst, wo die römische

Hinterlassenschaft eine viel grössere ist: ein Ca-

stell mit der Bauinschrift des Kaisers Traian aus
dem Jahre 99 (CIL 111 1642), andere Steine CIL
111 8095. 8096. F. Kanitz Röm. Studien in Ser-

bien 54B. Kiepert Formae orbis antiqui XVII.
W. T o m a s c h e k Die alten Thraker II 2. 87.

[Patsch ,]

Clevnm s. Glevnm.
Clibanaril. 1) Im Privatleben die Bäcker,

kämpften sie auch mit dem Bogen (Not, dign.

occ. VI 67). Gegen Elefanten schwangen sie

vom Streitwagen aus ihre Sarissen (Veget. III 24).

50 Gepanzert und mit Schilden bewehrt (ecu tarn)

erscheinen sie Cod. Theod. XIV 17, 9 und Not.

dign. or. XI 8, wo Seeck (Not, dign. p. 32
Anm. 1) unrichtig ecutarii in mgitlnrii ändern

will. Zur Anfertigung der Panzer gab es beson -

dere Fabriken: in Antiuchia (Not, dign, or. XI 22),

Caesarea Cappadociae (or, XI 26), Nicomedia (or.

XI 28) und Augustodunum (occ. IX 33).

Litteratur. Jacob Becker Die Panzcrreiterei

in den Heeren der röm. Kaiserzeit, Neujahrsblatt

60 1868 des Vereins f. Gesch. u. Altertumskunde

zu Frankfurt a. M. 20—34. JFiebiger.]

Clibanus, isaurische Stadt unbekannter Lage,

PlinTli. h. V 94. |Ruge.]

Clibea s. Cluviae.
Clicheriug s, G 1 y k e r i o s.

tTiena. Station an der karnischen Strasse in

der Alpis Iulia, Geogr. Rav. p. 222, 24.
c s~~

ITomaschek.]
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Clientes. I. Terminologie und Verbrei-
tung der Clientei. Das Wort diene— in älterer

dere, in Ade esse zusammen, welches regelmässig

als eine Folge der Unterwerfung unter die rö-

Latinität duens, wie Kitsch 1 Plaut. Men. 576 mische Herrschaft (dedere se) erscheint. Ebenso
herstellt — wurde von den Grammatikern (Serv. wie das durch die Dedition entstandene Verhält-

Aen. VI 609. Isidor orig. X 53. Lvdus de mag. nis als dieio und poteetas des römischen Volkes.

I 20) mit Hinblick auf die dem Patron gebün- bezw. seiner Vertreter, charakterisiert ist fMomm-
rende Verehrung von cofere abgeleitet, ln Wirk- sen R. F. I 356, 4; St.-R. III 723, 1). erscheint

lichkeit ist es das Particip der Gegenwart des auch die Clientei einzelner als ein Herrenrecht
archaischen Verbums cluire (Vanifek Etymol. (pofesfas); ihrem Bereiche ist ohne Zweifel ent-

Wärterbuch I 172. W. M. Lindsay Die lat. 10 lehnt die Wendung bei Cic. pro Font. 40: frugi

Sprache. Ubers, von N o h 1 1397, 33. M a d v i g tgtlur Aomtnem, rudices, ridetu poet/um in re-

I 93. Willems 26f. Herzog I 12, 4. Corssen sfra lide et poteetate atque ita, ut rommieeut
Ausspr. II 470 u. a.) und bedeutet so viel wie der

.Gehorchende'. Längst abgethan ist die Deutung
G 8 1 1 1 i n g s Geseh. der r5m. Staatsverf . 1 1 26, 6,

die sich auf die von Plin. n. h. XV 119 über-

lieferte Bedeutung cfirfre gleich purgare stütit.

Als Femininum findet sich clünta (Fest. ep. p. 81

M.); ein Deminutiv ist dientului bei Tac. diaJ. 37.

sif I idei, permissus eit poteetati.
Die gemeinsame Entstehung der beiden Gat-

tungen der Clientei aus der Dedition (u. S. 26)
Bchon hier vorausgesetit, ergiebt sich aus Obigem
fürdie Begriffsbestimmung derClientel soviel, dass

sieeindurch dasTreugelöbnis (Ades) des Herrschen-
den modificiertes Herrenrecht (poteetas) vorstellt.

Die griechischen Quellen, vor allem Dionys und 20 Diese beiden charakteristischen Merkmale lassen

Plutarch, setzen den elien» dem griechischen acld-

gleich. Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen

dem Clienten und dem Patron heisst, von der

passiven Seite betrachtet, clientela, von der acti-

ven palronatu» oder patrofimum (Etymologie

Vanidek I 446. Lindsay 561).

Der Begrilf der Clientei wird von unserer Uber-

sich unschwer bei allen Formen der Clientei con-

6tatieren (u. 8. 26. 30. 39). Treffend sagt Polyb.

XX 9, 12: xa#ä Pcopalote loodwapel 1

6

re rfr rrjv

ntortv ai'Tov tyfriptoai xal TO zrjv intrgonrjv
öoürai negl avrov r(p xparoOvrt.

Von den beiden Arten der Clientei boII im
folgenden die Clientei der Gemeinden nur inso-

Individuen wie auf ganze Gemeinden angewendet. den, als zum allgemeinen Verständnis der ge-

Mommsen unterscheidet danach eine privatrecht-

liche und fine flffentlichrechtliche (pnhlicistiache)

30 samten Institution erforderlich schien; eine aus-

führliche Behandlung des Gemeindepatronates

Clientei (z. B. Köm. Forsch. 1 358. 361, 10. 363). liegt ausserhalb der Aufgabe dieses Artikels.

Doch ist diese Art der Bezeichnung besser zu ver-

meiden, insoferne, wie wir sehen werden, auch die

Das von den Römern als elientela bezeichnete

Abhängigkeitsverhältnis war in der Urzeit bei

Clientei einzelner Individuen nach Ursprung und
Inhalt ausserhalb des ältesten Privatrechtes steht

(u. S. 26) und den Entstehungsgrund der Dedition

mit der Gemeindeclientel gemeinsam haben dürfte.

allen italischen Völkerschaften verbreitet, Voigt
148, 9. Herzogi 42, 4. KarlowaI87; wir

finden es bei den Sabinern, von wo die unter Titus

Tatius auswandernden Geschlechter (Dionys. II

Auf beide Arten der Clientel findet dieselbe Ans-

drucksweise Anwendung; ausser patronalue, dien

-

46, 3). wie auch Attus Clausus (Liv. 11 16, 4,

40 vgl. IV 8, 14. Dionys. V 40, 3. Suet. Tib. 1.

tela, welch letzterer Terminus in der Regel ver-

mieden wird, wenn der schützende Teil die römische
Tac. ann. XI 24. Piut. Popl. 21 ;

vgl. Dionys.

X 14, 2) ihre Clientel nach Rom mitbrachten,

Gemeinde ist, dagegen von auswärtigen Verhält- ebenso bei den Etruskern (xeriorai bei Dionys.

nissen unbedenklich gesetzt wird (vgl. u. 8. 20), IX 5, 4: vgl, MUller-Deeeke Etrusker I*

kommen insbesondere die Wendungen mit Hdes 351B. Cuno Vorgesch. Roms II 706). Ohne
(in fide esse u. ä.) wiederholt vor, welche nach Zweifel liegen die Anfänge dieser Institution, ja

der Darlegung von M. Voigt Das ius naturale vielleicht sogar ihre Blüte der Gründung des rö-

IV 385B. von einer ganzen Reihe mehr oder we- mischen Gemeinwesens weit voraus, wenngleich

niger verwandter Schutzverhältnisse gebraucht uns dieselbe nur bei den Römern einigermassen

werden, ln Bezug auf einzelne Personen findet 50 in ihren Grundzügen erkennbar wird.

«ich dieser Terminus im Kepetundengesetz CIL 11. Ursprung der Clientel. Uber die Ent-

i 'nr7riTTr(^^:%rvuoiu «« s* i» erii stehung der Clientel und ihre rechtliche Stellung

moioretve in maiorum fiae fuerint , Terent. sind seit jeher die verschiedensten Hypothesen

Eun. V 885f. 1039 (s. u. S. 32). Gell. V 13, 2 vorgetragen worden (Willems 28f. Herzog I

dientet . . .
qui sese ... in haem patrocinium- 12, 4). Nach fast allgemeiner antiker Ansicht

aue nostrum dediderunt-, dereslbe XX 1, 40 dien- (Cie. de rep. II 16. Dionvs. 11 9, 2. Flut. Rom
fern in Adern acceptum; übertragen Cic. p. Rose. 13. Fest. 8 . patrocinia p. 233 M.) war es Ro-

Am. 93 iw fide esse et dwnteia. llKi se in ädtm mulus, der bei der Gründung Roms zugleich mit

et elientelam eonlerre. u. ä. (vgl. Voigt Ber. der Ernennung der Patricier die bereits als vor-

152, 19). Hinsichtlich der Geroei nde-Clientel sei 60 handen vorausgesetzten Flebeier als feste Clienten

verwiesen auf Cic. de oB. I 35 ut ii, qui ciri- unter die Patricier verteilte; nach Dionvsios a. a.O.

lates aut nationee dericta

e

in Adern recepissent, durfte sich jeder Plebeier selbst einen Patron wählen
eorum patroni essent more maiorum

, und auf (Madvig I 92). In neuerer Zeit suchte Göttling
die Patronatsurkunden, in welchen die Formel in Gesch. der r. Staatsverf. 127 den Ursprung der

Adern elientelamque recipere stehend ist (Bruns Clientel in der Einrichtung der Asyle. Nach Nie-

Fontes I* p. 3431.); ausserdem stellt Mommsen buhr K. G. I 359 (ähnlich Schwegler I 640f.

St.-K. 111 651. 2 eine Reihe von Belegen tür den Lange I 239B. K a r 1 o w a I 87) sind die Cli-

Gebrauch von in Ädern venire, in Haem se tra- enten aus unterjochten älteren Bewohnern hervor-
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gegangen, ähnlich den thessalischen Penesten und
verwandten griechischen Institutionen, aber ver-

edelt durch andere Sitten und besseren Sinn; in-

dessen erscheint die Clientei, wie Herzog I 5

bemerkt, durchaus nicht als ein Verhältnis von

Volk zu Volk und weist in nichts auf die Unter-

drückung einer fremden Rasse hin. Grundlos ist

die Annahme Beckers Handb. II 1, 126 (eben-

so Genz 96), dass die Ciientel— wie wir sahen,

ein den Italikern gemeinsames Institut — erst

durch die sabinische Einwanderung nach Latium
gekommen sei.

Bei der Lage der Oberlieferung über die älteste

Clientei, die nicht nur sehr später Zeit entstammt,

sondern auch, wie Voigt (Abh. der säehs. Ges.

der Wiss. XVII (phil.-hist. CI. VUJ 1879, 682ff„

bes. 7428.) wohl richtig auseinandersetzt, nicht

selten durch einseitige Parteinahme getrübt ist,

erscheint es als aussichtslos, nach bestimmten
einzelnen historischen Vorgängen zu forschen,

die den Anstoss zur Entstehung der Clientei oder

einen Anlass zu ihrer Ausbreitung gegeben hätten.

Wohl aber wird es möglich sein, namentlich in

Form von Rückschlüssen aus den späteren besser

beglaubigten Zuständen eine Anzahl von Ent-

8tehungsgründen der Clientei zu finden und ein

annähernd wahrscheinliches Bild ihrer ältesten

Gestaltung zu gewinnen. Eine allerdings mit
Vorsicht zu benützende Möglichkeit derControlle

dürfte immerhin die reehtsvergleichende Heran-
ziehung verwandter Institutionen bei anderen Völ-

kern (Voigt Ber. 148), so der Hörigkeit bei den
germanischen und keltischen Stämmen, welche die

Römer selbst als elientela bezeichneten, bieten;

über die kretischen Häusler (Poutitt) vgl. u.

S. 41.

Den eben beschriebenen Weg der Untersu-
chung, der unseres Erachtens der methodisch
einzig berechtigte ist, haben vor allem M o m m-
sen und Lange eingeschlagen. Lange

I

3 2488.
vertritt die Ansicht, dass die Clientei entstanden
sei aus dem infolge der communio hereditati»

mehr und mehr sich abschwächenden Herrenrecht
der Gentilen über die Nachkommen der Sdaven
ihres Ahns; ausser dieser ursprünglichen Art der
Clientei, für welche sich allerdings keine plau-

sibeln Analogien (Voigt 148, 9), geschweige denn
entscheidende Beweise beibringen lassen, nimmt
Lange 246ff. noch positiven Vertrag mit Unter-
jochten (ähnlich Kartowa 1 38), Aufnahme von
Landfiüehtigen, Manumissionund freiwilligen Ein-
tritt als Entstehuugsgründe an. Nach M o m m-
sen RF.I 358B., dem auch Willems 29f. zu-

etimmt, ist die HauptqueUe der Clientei die Manu-
mission von Sclaven, deren Nachkommen die

Clienten sind, daneben die Application Heimatloser
und die Dedition. In den neueren Darstellungen
(St.-R. III 55ff.; Abriss 15f.) führt Mommsen
als Rechsgründe der Hörigkeit an die uneheliche

Geburt von einer Römerin, die Dedition bisher

selbständiger Gemeinden, welche auch Herzog
I 38f. besond'-a hervorhebt, die Zuwanderung
(namentlich von Latinern), die Freilassung des
Sclaven, Emaneipation des Haussohnes aus der
väterlichen Gewalt, Übertritt aus dem Patriciat

zur Plebs (vgl. ausserdem Herzog I 92. Voigt
1508.).

Im folgenden sollen nun die für uns erkenn-

baren Rechtsgründe der Hörigkeit zur Erörterung

kommen, mit Ausschluss jener, die auf blos theo-

retischer Construction (z. B. uneheliche Geburt
nach Mommsen) beruhen.

A. Eintritt in die Clientei durch Dedition

mit anschliessendem Treuversprechen (in Ädern

reeipere); vgl. Mommsen R. F. I 363; St.-R.

111 558. 65f.; Abriss 15f. Herzogi 33. Kar-
Iowa I 37. 0. Gilbert Gesch. u. Top. II 1421., 1.

10 Wie heute wohl feststeht, wurde die altitalische

Gemeinde überhaupt und die römische U rgemeinde

im besonderen gebildet durch eine Verbindung
durchaus gleichberechtigter Geschlechter, deren

jedes in genossenschaftlicher Organisation einen

Teil der Gemeindeflur zu eigen hatte und bewirt-

schaftete (Mommsen St.-R. UI 24 8.). Es leuchtet

ein, dass ein Zustand geminderter Freiheit, wie

es die Clientei ist, innerhalb dieser Organisation

nicht entstehen konnte, sondern erfahrungsgemäss

20 nur in der territorialen Expansion der rechtlich

in sich geschlossenen Gemeinde nach aussen —
vor allem auf dem Wege kriegerischer Unter-

werfung — seinen Ursprung nehmen konnte.

a) Der Patronat des erobernden Feldherrn.

Nach der bei Liv. I 38, 2 mitgeteiltea, sicher

sehr alten Formel erscheint die Unterwerfung als

ein zwischen dem Vertreter der obsiegenden und
dem Vertreter der überwundenen Gemeinde ein-

gegangener Vertrag, durch welchen die letztere

80 alles in den Bereich ihrer Herrschaft fallende —
insbesondere den Grund und Boden und dessen

Bewohner — dem Sieger zur freien Verfügung
(in dieionem) überträgt: jdeditime rot populum-
que Conlatinum urbem agrot aquam terminot
delubra uteniilia ditinaquc humanaque omnia
in meam populique Romani dieionem f‘ jiedi-

mtu'. ego rccipio

‘

(vgl. Mommsen St.-R.

UI 56. 723, 1). Während die in dieser Form ab-

geschlossene Dedition den Siegern vollkommen
40 freie Hand lässt und selbst zur Selaverei der

Dedierten führen kann, tritt eine bedeutsame Mo-
difieation derselben dadurch ein, dass der Ver-

treter der Sieger an Stelle des einfachen reeipere

das in Ädern reeipere (vgl. Mommsen R. F. I 363;
St.-R III 723, 1; o. S. 23) ausspricht; durch das
darin liegende Treugelöbnis wird er zwar nicht

den Unterworfenen, die sich bedingungslos seiner

Verfügung anheimgegeben haben, wohl aber den
Göttern, welche die Met schützen, gegenüber zu

50 einer milderen Behandlung der Dedierten ver-

pflichtet (vgl. u. S. 39). Diese Unterwerfung in die

durch die Rdet modifieierte potentai des Siegers

ist gleichbedeutend mit dem Eintritt in das
Clientenverhältnis, für welches diese beiden Merk-
male schon oben S. 24 als wesentlich erkannt
wurden; als Patron erscheint der die Dedition

entgegennehmende Vertreter der siegreichen Ge-
meinde, also der König oder — wie später —
der Feldherr (seit der Erlangung der Amterfähig-

ÖOkeit auch Plebeier).

In der älteren Zeit tritt diese primäre Clien-

tei, wie wir sofort sehen werden, nur als transi-

torische Vorstufe einer definitiven Ordnung der
Dinge auf (Mommsen St.-R. III 58. 716); später-

hin indessen gelangte der durch die Dedition in

Ädern berbeigeführte Zustand — widerrufliche

Freiheit der dediti und ihrer Nachkommen (de-

difieii), Fortbestehen ihres Gemeindeverbandes
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mit tolerierter Autonomie, Bodennutzung durch

die Dedierten unter theoretischer Anerkennung des

Bodeneigentums des papulus Komanus — bei

den civitatea liberae wie bei den von Mommsen
ßo genannten nichtautonomen Unterthanengemein-

den zu factischer Dauer. Damit wurde denn

auch die Schutzherrschaft desjenigen Römers, dem
sich die unterliegende Gemeinde zu Händen des

populus Romanus unterworfen hatte, zu einer per-

manenten und in seiner Gens vererblichen ausge- 1

staltet (u. S. 37); hierin ist einer der Entstehungs-

gründe des Gemeindepatronates gegeben (betreffs

des Patronates bei Colonien s. u. S. 34). Nach
Cic. de off. 1 35 war es hergebracht, ut ii qui

civitatis aut nationes devictas betlo in fidem
recepissent, eorum patroni essen t more maio-

rum. Zufolge Dionys. II 11, 1 hatte ausser den

Colonien und den verbündeten Gemeinden über-

haupt jede unterworfene civitas ihre Patrone:

tü>v ix noXtpov xfXQarrjuivoiv (.vöiicov) ixdorrj
!

qri’Xaxas elz* xai rr^oorarac oöc ißovlrro 'Pwpalow;

die Worte ofo eßovXno sind allerdings nur inso-

weit richtig, als es in der späteren Zeit den Ge-

meinden freistand, ausser der Gens des Über-

winders, deren Patronat obligatorisch war. noch

andere Römer zu Patronen zu macnen. Das älteste

bekannte Beispiel ist der Patronat des C. Fabricius

Consul 476 = 278 über .ganz Samnium* (Val.

Max. IV 3, 6 tinirerao* [Somnifea] in clientela

habebat)-, die zahlreichen Fälle aus späterer Zeit

:

stellt Mommsen R.F. 1361. 10 (vgl. St.-R. III

65, 1. 1203) zusammen. Der einmal entstandene

Patronat wurde selbst dann aufrecht erhalten, wenn
die Dedition zur Reconstituierung der dedierten

Gemeinde in der Form des Bundesstaates führte

(Dionys, a. a. 0. ru>v im ovupajriff xal quUg
xQootX&ovowv

.

Mommsen St.-R. 11165). Indiesem

Falle musste der sich nicht auf Vertrag beruhende
Patronat als eine Nachwirkung der ursprünglichen,

durch die Dedition herbeigeführten Abhängigkeit
darstellen; in,den Patronatsurkunden erscheint da-

her mit dem in fidem ctientelamque recipere fast

regelmässig der Abschluss des auf Gleichberech-

tigung sich gründenden Gastvertrages (hospitium)

verbunden (s. u. S. 39. 53).

Obgleich der die Dedition entgegennehmende
Römer als Vertreter und Beauftragter des römi-

schen Volkes handelt, erscheint die schutzherr-

liche Befugnis doch zunächst mit seiner Person
verknüpft (vgl. auch Liv. XXXVII 45, 2: Asiae

civitates i n f i H e m c o n s u l i s dicionemque po-

puli Romani se tradebant. Mommsen St.-R. III

651, 2) und vererbt sich nach den allgemein für

die Clientei geltenden Normen in seinem Qe-
«chlechte (s. u. S. 36). Dieser immer auf be-

stimmte Personen gerichtete Charakter der Clien-

tei erklärt es, dass die in diesem Patronat

sich ausprägende Schutzherrschaft des poputus

Romanus zu anderen Gemeinden in officieller

Ausdrucksweise niemals als patronatus oder dien-
tela der römischen Gemeinde selbst bezeichnet

wird (anders Mommsen R. F. I 355; St.-R. III

665f., 2; R. G. I
6 417, 1). Es ist daher termino-

logisch ungenau, wenn auch sachlich zutreffend,

wenn der Jurist Proculus Dig. XL1X 15, 7 § 1

das Recht des römischen Staates über die populi

foederati et liberi mit dem Clienteiverhältnis ver-

gleicht (vgl. auch Cic. de off. II 27 und bei Liv.

XXXVII 54, 17 die Rhodier von dem patrocinium

receptae in fidem et clientelam restram unirersar

gentis reden (ebenso die Syrakusaner Liv. XXVI
32, 8. M o m m s e n St.-R. III 665, 2; vgl. 76. 3):

ähnlich Polyb. XXX 19, 3. Liv. XLV 44, 19,

wonach sich König Prusias von Bithynien als

tibertus des römischen Volkes bezeichnete (Momm-
sen St.-R. III 429, 1). Von auswärtigen Ver-

hältnissen, z. B. denen der gallischen Gemeinden
untereinander, wird clientela ohne weiters gesetzt

(Caes. b. G. I 31, 6. IV 6, 4. V 39, 3 VI 12, 4.

Mommsen R. F. I 355, 2; R. G. I* 417, 1).

b) Der Patronat des gen tes vermöge ihres

Bodeneigentums. Der in der späteren Zeit, wie
eben dargestellt wurde, permanent gewordene Pa-
tronat des erobernden Feldhcrrn über die Dedier-

ten stellte in der ältesten Epoche nur ein Inte-

rimisticum dar. Die durch die Dedition dem po-

pulus übercigneten Grundstücke wurden damals
noch nicht in der factischen Nutzung der bis-

herigen Besiedler, deren Gemeindeverband auf-

recht blieb, belassen, sondern dadurch in den Ge-
meindebereich des obsiegenden Stammes einbe-

zogen, dass man sie mitsamt den darauf an-

sässigen Dedierten zum grössten Teile unter die

einzelnen gentes aufteilte und, wenigstens von
einem gewissen Zeitpunkt an, nur einen geringeren

Teil als Gemeindeland (ager publicus

}

zurückbe-

hielt. Durch diese Organisation, die einzig mög-
i liehe, welche die damalige politische und agra-

rische Verfassung darbot (s. o. S. 26), wurde
selbstverständlich die Geschlechts- und Gemeinde-
zusammengehörigkeit des Dedierten vernichtet.

Bei der Dedition unter den härtesten Bedingungen
wurden sie mitunter sogar Selaven der betreffen-

den gentes und kamen als solche, auch wenn sie

auf ihrem Boden belassen wurden, für die er-

obernde Gemeinde rechtlich nicht mehr in Be
tracht. Bei der Dedition in fidem hingegen traten

>sie jedenfalls aus der Clientei des erobernden
Feldherrn (Königs) in die. der einzelnen gente

e

über; die Besiedler jener Grundstücke, die dem
Könige und seinem Geschlechte als Anteil an
der Kriegsbeute dauernd überwiesen wurden {qui

essent regis colerenturque sine regum opera et

labore nach Cic. de rep. V 3; vgl. auch Dionys.
III 1, 4 über das königliche Tafelgut), ebenso
die auf dem nunmehrigen ager publicus an-
sässigen Dedierten verblieben in der bereits durch

Iden Deditionsvertrag begründeten Königsclientei

(Voigt 148f. mit Anm. 10; über die mutmass-
lichen Schicksale derselben vgl. unten S. 48f.).

Den Clienten wurde an dem Boden, den sie bis-

her bewirtschaftet hatten, oder einem Teile des-

selben eine rechtlich jederzeit widerrufliche, factisch

jedoch erbliche Nutzung (precarium s. u. S. 44)
einceräumt; sie selbst wurden in den Schutz der
Gens aufgenommen, in deren Eigentum das Boden-
stück überging; vgl. die Assignation von ager

)
publicus an die gens Claudia und ihre Clienten
u. S. 29. Als Entgelt dafür waren sie und ihre

Nachkommen der Gens tu weitgehendem Gehor-
sam, der bestimmte Dienste und auch Abgaben
erheischte, und für den insbesondere auch der

Name cluentes spricht, verpflichtet. Diese mit der

Bodenverteilung zusammenhängende Zuweisung
der Clienten an die einzelnen gentes. welche

einerseits den Grund zu der äusserst zahlreichen

:eo Dy VjUU 1gle
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CUentel vieler patricischer Geschlechter legte (s. Herzog I 989. 992f.; dagegen Karlowa I 40).

u. S. 36!.), andererseits es bewirkte, dass die Da die Selaverei auf der ältesten Stufe ihren Ur-

grosse Menge der Clienten niemals als eine ge- Sprung gleichfalls in der kriegerischen Kroberung

schlossene Masse gegenüber den Gemeindegenossen (Dionys. IV 22, 4. Mommsen St.-R. 111 66, 2 und
aufgetreten ist, erscheint in unserer Überlieferung der daran sichknüpfendenDedition hat, ist derEin-

(so bei Cie. de rep. II 16 habuil plrbem in dien- tritt in die Clientei durch Manumission von dem
Ulan prineipum dinrriptam, s. o. S. 24) wohl vorangehenden Kalle kaum wesentlich verschieden,

nicht mit Unrecht in das Licht einer bedeut- Noch in der augustischcn Zeit (Ui Aeha Senlia

samen administrativen Massregel gerückt, indem 4 n. Chr.) hat sich vielleicht als Reminiscenz an

die Gemeinde in der That durch Vermittlung der 10 eine ältere Rechtsauflassung die Gleichstellung

grntcs und des gentilen Gerichts- und Heerbannes der mindestberechtigten Frcigelassenenkategorie

ihre Herrschaft Uber dieUnterworfenenalsC'lienten mit den Dedierten (dedilinorum numero) erhal-

ausfibte, obgleich dieselben zunächst rechtlich aus- ten (Mommsen St.-R. III 141. 421, 3. Voigt
aerhalb des Gemeinwesens standen (s.u. S. 36f. 48). 205, 177). Immerhin schliesst hier nicht wie oben

Wenn in der vorrömischen und in der ältesten an die Dedition. welche den Besiegten und seine

römischen Epoche die Dedition in aller Regel Nachkommen in die Hände des Siegers giebt, zeit-

entweder zur Selaverei oder, wie eben dargelegt lieh unmittelbar die Gewährung einer wenigstens

wurde, zur Clientei führt«, so hat die zunehmende thatsächlich durch die Hdes geschützten Freiheit

Milderung des Kriegsrechtes im Vereine mit prak- an, sondern es liegt zwischen diesen beiden Mo-

tisehen Erwägungen nach und nach dieses starre 20 menten ein längerer oder kürzerer Zeitraum, der

Prineip durchbrochen. In vielen Fällen fand, wie durch die Knechtschalt des ersten Dedierter. oder

die Überlieferung in der Königszeit zeigt, eine seiner Nachkommen ausgefüllt wird. Während
Aufnahme wenigstens der vornehmsten Geschlech- ferner die Clientei der Dedierten auf einen ölfent-

ter in die vollberechtigte Bürgerschaft, oder, wie lich-rechtlichen Act des Vertreters der römischen

die Quellen dies von ihrem Standpunkte aus- Gemeinde zurückgeht, ist die für die ältere Zeit

drücken, in den Patriciat statt, wobei ihnen ihr vorauszusetzende formlose Freilassung eine rein

Grundeigentum wenigstens zum Teil belassen private Handlung, bei welcher die öffentliche Ga-

wurde; die Clienten derselben wurden allerdings rantie der Ades entfällt.

in ihrer bisherigen Stellung in die römische Ge- Dass auch die Freilassung zur Clientei führt,

meinde übernommen. Dies zeigt insbesondere der 30 wird wiederholt unverdächtig bezeugt; so bei

analoge Fall des claudischen Geschlechts, dessen Dionvs. IV 23, 6; roi't ix teöv äxtXex^igwv ytvo-

Einwanderung aus dem Sahinischcn von Sueton ucvoiv xridra; rote ryyovoK rote iavtü>r (acrrpi-

Tib. 1 unter Romulus, gewöhnlicher aber ins xiwv) xaxaXtlxonae. Liv. XI.III 16, 4 (zum J. 585

J. 259 — 495 (Liv. II 16. 4, vgl. 4, 7. Dionys. = 169) elienlem lihertinum parietem . . .demotiri

V 40, 3) gesetzt wurde (Mommsen St.-R. III iuMeranl (Voigt 153f.), wo der zu Livius' Zeit un-

26, 1. 32, 2). Bei ihrer Aufnahme in die gewöhnliche Ausdruck auf eine ältere annalistische

römische Gemeinde wurde dem Haupte der Gens Quelle zurückgehen dürfte (Nissen Krit. Unters.

Attus Clausus von staatswegen aus dem ager 257f. Voigt 200, 156). Auch in den XII Tafeln

pvblicun eine Landstrecke jenseits des Anio (die (Mommsen R. F. I 381, 50. Voigt 165, 71;

spätere Tribus Claudia) zugewiesen, um daraus <0 8 - u 8. 46), dann in der lei Publieia (gegen 519
seinen Clienten Ackerlose zuzuteilen (Liv. Dionys.); =235; Voigt 176), in der lez Cinria (vom J. 550

er führte dies dergestalt aus. dass er für sich und = 204; Voigt 175), wo der nerrun. d. h. der

seine Gentilen 25 iugera behielt, während jedem Freigelassene (Mommsen St.-R. III 421. 1. 428,

seiner Clienten zwei iugera angewiesen wurden I). von den die übrigen Clienten betreffenden Be-

(Plut. Popl. 21; zu den bina iugera vgl. Momm- Stimmungen ezempt erscheint (s. u. S. 42. 52),

sen St.-R. III 23f., 3. 25, 1). Aber auch dort, dürften die Freigelassenen den Clienten zugezählt

wo jene Gleichstellung der Geschlechter nicht statt- worden sein. Nichtsdestoweniger werden sie in

hatte, wurde die Aufteilung des eroberten Landes der Terminologie der späten Republik und der

und seiner Besiedler unter die römischen getiten Kaiserzeit den e. im engeren Sinne coordiniert

aus praktischen Gründen immer schwerer durch- 50 (s. u. S. 52), ohne Zweifel deshalb, weil damals
führbar. Das eroberte Land blieb als ager puhli- die Libertinität allein unter den erhaltenen Formen
cm« in der Verfügung der Gemeinde, seine Be- der Clientei noch immer auf ursprünglicher Un-
wohner wurden Clienten des Staates, bezw. des Kö- freiheit beruhte und sich gerade dadurch aufs

nigs (vgl. Voigt 148f.). Die weitere Entwicklung schärfste abhob.

hat den Dedierten in der Regel unter Aufrechter- Wie bei der Dedition, beruhte auch bei der
haltung ihres Gemeindeverbandes den Besitz ihrer Manumission die Clientei ursprünglich wohl auf
I-indereien ungeschmälert belassen; immerhin aber dem einseitigen Treugelöbnis desHerrn zuGunsten
haben sich bis in die Kaiserzeit hinein in dem des bisherigen Sclaven, deren unmittelbare Conse-
theorethisch stets anerkannten Bodeneigentum des quenz auch hier die Einräumung einer thatsäch-

Staates und der damit zusammenhängenden Wider- 60 liehen Freiheit war. Dieses Gelöbnis, oder was ihm
ruflichkeit der Bodennutzung, sowie der prekären glcichstand, war, wie bei der Dedition. nur mora-
Freiheit der Unterthanengemeinden und in dem lisch, nicht rechtlich bindend. Der Privatact der

Patronat des erobernden Feldherrn und 6einer Freilassung, der trotz des Widerspruches von
Nachkommen (s. o. S. 26f.) die Grundzüge des Karlowa I 40 in sehr alte Zeit zurückreichen

alten Rechtszustandes fast unverändert erhalten. kann, wird daher in der ältesten Zeit, wie Momm-
B. Eintritt in die Clientei durch Freilassung sen (R. F. 1 358ff.; R. G. I* 154; St.-R. 111

(Mommsen R. F. I 355. 358 -.360; R. G. I* 58f., besonders 59, 1) darlegt, keine rechtliche

154; St.-R. III 58f.; Abriss 16. Voigtl49f. 153f. Wirkung gehabt und den Herrn und dessen Rechts-
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nachfolger in der Geltendmachung ihres Eigen- insbesondere patronatisches Erbrecht Mommsen
tumsrechtes, die noch später bei aer strafweisen St.-R. III 421, 4), zog auch die bereits in den
recocatio in serrilutem möglich war, nicht ge- XII Tafeln als Rechtsact anerkannte Emancipa-
hindert haben. Insbesondere verleiht die Frei- tion eines mancipierten Freigeborenen nach sich,

lasBung niemals das ursprüngliche Bürgerrecht, welche daher gleichfalls den Entstchungsgründen
d. h. den Patriciat. Da Freiheit und Bürgerrecht der Clientei zuzuzählen sein wird (Mommsen
in der ältesten Gemeinde zusammenfallen, ist der St.-R. III 59—61; Abriss 16!.).

Freigelassene nur thatsächlich, nicht rechtlich frei. Zweifellos hat die Freilassung schon seit der
er ist, nach einem technischen Ausdrucke des ältestenZeit, insbesondere aberseitdemderSclaven-

späteren Civjlrechtes für den formlos Freigelasse- 10 besitz zunahm, ein großes Contingent für die

nen, ein serrus gut in libertate moratur (Momm- Clientei und damit auch für die Rebs gestellt,

sen R. F. I 357, 4; St.-R. m 723). Erst die In der Mehrzahl der Fälle, wo patridsdie und
spätere Rechtsbildung, die den Clienten überhaupt plebeische Geschlechter denselben Gentilnamen
erst ein Bürgerrecht verschaffte, hat nach und nach führen, wird Abstammung der letzteren von Liber-

eine Reihe von üffentlichrechtlichen oder diesen tinen oder Emancipierten patricischer gentea an-

gleiehgesetzten Acten der Freilassung entwickelt, zunehmen sein (vgl. auch den Erbschaftsstreit der
vermöge welcher der frühere Sclave in die Bürger- patricischen Claudier und der plebeischen Claudii
Schaft aufgenommen wurde (Mommsen St.-R. Marcelli bei Cic. de orat. I 176 und dazu Momm-
III 58f. 131; Abriss 16), und damit zugleich den sen R. F. I 382f., 51; St.-R. III 27, 2. 66, 1).

Patron bis zu einem gewissen Grade an die Hai- 20 Seitdem auch Plebeier Sdaven besitzen und rechts-

tung seines Treuwortes gebunden. Aber noch in gültig freilassen konnten, wurde im Zusammen-
der letzten Zeit der Republik konnten sich stellen- hange mit der Bildung einer plebeischen Quasi-
weise zwischen rechtlicher Unfreiheit und that- gentilität dasRecht desPatronates und der Clientei

sächlicher Freiheit schwankende ZuBtände dauernd auch auf sie und ihre Manumittierten erstreckt

und vererblich erhalten (vgl. u. S. 42 über die (Voigt 154).

Martialea zu 1-arinum), und in der Gesetz- C. Eintritt in die Clientcl durch freiwillige

gebung unter Augustus (fcx Aelia Sentia vom Hingabe (applicatio) des Clienten und Treuge-

J. 4 n. Chr.) wurde denjenigen Individuen, die läbnis des Patrons (Mommsen R. F. I 361 f.;

als Sdaven ein Verbrechen begangen hatten, bei St.-R. III 57f. 64; Abriss 16. Voigt 1511.). ln

der Freilassung das Bürgerrecht versagt und die- 30 einem weiteren Stadium der Entwicklung wurde
selben den dedilieii gleichgestellt (s. o. S. 30). die Eingehung des Clienteiverhältnisses von ihrer

Aber auch die Rechtsfähigkeit der als circa Ru- ursprünglichen völkerrechtlichen causa, der kriege-

mani Freigelassenen und lange auch ihrer Kinder rischen Eroberung, abgelöst. Während bei der

ersten Grades war nicht die volle der freigeborenen Dedition und der Manumission der Eintritt in

Bürger. Der Umstand, dass die Libertinität von die Clientei und die Person des Patrons von dem
allen Arten der damaligen Clientei allein noch Belieben des Clienten unabhängig waren, bot sich

immer unmittelbar aus der Unlreiheit hervorging, nunmehr jedem thatsächlich freien, aber aus irgend

der mit der früheren Knechtschaft verbundene einem Grunde nicht dem Gentilverbande und da-

Makel sowie das Bestreben, den Patronen bei der

lediglich auf ihrer freien Entschliessung beruhen-

den Manumission möglichst viele Rechte zu wahren,

brachten es mit sich, dass sich die für die älteste

Clientei allgemein gültigen, tiefeinschneidenden

rechtliehen Beschränkungen bei der Libertinität

bis in die Kaiserzeit hinein am zähesten erhielten,

während sie die auf freier Wahl beruhende Clientei

dieser Epoche längst abgestreift hatte. Es gehört

dazu die recocatio in eercitutem (u. S. 42), die

Unterstellung unter die häusliche Gerichtsbarkeit

(Mommsen R.F.I369; St.-R. III 433f. Voigt
201, 159) und das Züchtigungsrecht des Patrons
(Voigt 205 mit A. 174), das Verbot der gentu
enuptio (u. S. 11), der Ausschluss der Ehegemein-
schaft zwischen Freigeborenen und Libertinen (bis

736 = 18; Mommsen St.-R. 111 429f.), das Erb-
recht des Patrons und seiner Kinder (Mommsen
St.-R.IH 432; u.S.45f.), dieExemption von den Be-

stimmungen der kl Cincia (u. S. 41. 52), dann auf

öffentlichrechtlichem Gebiete die Auschliessung

von den Ämtern und Priestertümern der Gemeinde,
vom Sitze im Senate und dem Ritterdienste u. a.

(Mommsen St.-R. I1 459f. III 451); vgl. im all-

gemeinen Mommsen St.-R. III 4200.; Abriss

52f. Gerade diese fortdauernde Minderberech-
tigung der Freigelassenen ist ein wertvoller, wenn
auch vorsichtig zu benützender Behelf für die Be-
urteilung der ältesten Clientei.

Ähnliche Wirkungen wie die Manumission,

mit auch nicht der Vollbürgerschaft angehörigen
Menschen die Möglichkeit, aus freier Wahl sich

in die poteataa und Adea eines Vollbürgers zu be-

geben. Diese auf beiderseitige freie Abmachung
begründete Herstellung der Clientei, wclcheDion vs
II 9, 2 (cviWya,- ixäottp iChv ix tox) nlq&ov:
Sr aiiii ißovleco vi/utr xpooxArqv, vgl. auch
II 11, 1, o. S. 27), mit Unrecht für die gesamte
Clientei gelten lässt (vgl. aber Voigt 151), er-

folgte mittels eines solennen Actes, der appli-

ealio ad palronvm (Cic. de orat. I 177, s. u.

S. 34), wohl so genannt von einer begleitenden

Geberde des se applicarc (vgl. eupplieare). Auf
das Anerbieten des Clienten (Ter. Eun. 885
ego me tuae commendo et committo Adei: te

mihi patronum capto. 1039 Thaaia patri sc com-
mmdarit in elientelam et Adern: noble dedit se.

Gell. V 13, 2: clientea... qui seae... in Adern

patrociniumque noatrum dediderunt), erfolgte

wohl ähnlich wie bei der Dedition (o. S. 26), die

formelle Zusage des Patrons, etwa in der Fassung:
at ego in Adern recipio (auseipio) vgl. Gel. XX
1, 40 clientem in Adern auaceptum ; Voigt 151,

180. Patronatsurkunden).
Während an der obligatorischen Clientei der

Freigelassenen der Makel ehemaliger Unfreiheit

haften blieb, that die freiwillige Eingehung der

Clientei unter Freien dem factischen Ansehen und
der rechtlichen Stellung des Clienten keinen Ein-

trag; es ist selbstverständlich, dass durch private
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Abmachung ein staatsrechtlich relevantes Ver- arteter rechtlicher und oekonomischer Verhältnisse

hältnis nicht geschallen werden konnte. Alle die erscheinen, welche, ohne auf den Boden des

unten S. 41 IT. darzulegenden mannigfachen Ein- stricten tu« ritile gestellt zu sein, dennoch eines

schränkungcn der privaten und öffentlichen Rechts- rechtlichen Schutzes (der strafrechtlichen Sanc-

fihigkeit, welche der ältesten Clientei eigen sind tion der trau» patroni, s. u. S. 40) nicht ganz
und bei der Libertinität zum Teile bis in die entraten sollten. Im folgenden sollen einige der-

späte Kaiserzeit sich forterhalten (o. S. 81). ezi- artige Zwecke der Clientei aufgezählt werden,

stieren für diese rein private Art der Clientei a) Rechtlicher Schutz des Nichtbürgers durch
nicht, schon aus dem Grunde, weil dieselbe weder, den Vollbürger liegt zu Grunde der Application

wie die Hörigkeit der Dedierten, in den Bereich 10 des Ausländers, insbesondere des Latiners, welcher

offentlichrechtlicher Ordnung fiel, noch auch, wie gemäss dem zwischen seiner und der römischen
dieManumission, ein neues Bürgerrecht zu schaffen Gemeinde bestehenden Vertrage (MommsenSt.-R.
beabsichtigte. Insbesondere entfällt hier die An- III 4811.; Abriss 26) unter Aufgabe seines Heimat-
nahme des Gentilnamens des Patrons, der Ersatz rechtes nach Rom Ubersiedelt; vgl. Cic. de orat.

der patria poteslas durch den Patronat, die Be- I 17T: quid quoii ... in cenlumrirali iudirio

Schränkungen der Ehefähigkeit, in aller Regel auch certatum esse aecepimus, qui Romam in eiilium

die Erbberechtigung desPatrons (die nur vereinzelt venisset, cui Romae etulare ins esset, »i se ad
suppletorisch eintritt; s. u. S. 84. 45f.) u. s. w. Die aliquem qua»t patronum applicavisset inicstalo-

frei willige eingegangene Clientei findet daher nicht que esset mortuus, nonve in ca causa iut appli-

nur zwischen Bürgern nnd Nichtbürgern, sondern 20 calionis obscurum sane et ignotum patetactum

auch, seitdem die Plebs das Bürgerrecht besitzt, in iudiciis atque itlustratum ett a patrono »

unter Bürgern Anwendung, wobei der Patron nicht (Mommsen R. F. I 361, 9; St.-R. III 57, 2;

nur Patricicr, sondern späterhin auch Plebeier Abriss 16. Voigt 152).

sein kann und nur der Client in aller Regel nicht b) Auch die rechtlich widerrufliche, factisch

Patricier gewesen sein wird (vgl. u. S. 48 über erbliche Bodennutzung (precarium u. S. 44)

die Nobilitierung als Auflösungsgrund der Clien- scheint, zumal in einer Zeit, wo es nur gentili-

tei). Es ist selbstverständlich, dass unter gleich- risches Bodeneigentum gab und das Obligationen-

berechtigten Bürgern von einer consequenten Aus- recht noch keine Erbpacht entwickelt hatte, durch
Übung der Herrenrechte (potestas) und dem ent- Eintritt in die Clientei des Grundherrn vermittelt

sprechenden Gehorsam nicht mehr die Rede sein 80 worden zu sein; vgl. insbesondere Fest. p. 246 a

kann und dafür der moralische Gehalt des Ver- M. (vgl. epit. p. 247): atque [ii patte» dicti »unt,

hältnisses, die Ade«, auch auf Seite des Clienten quia] agrorum partes atflribuerant tenuiori-

mehr und mehr in den Vordergrund tritt. Da- bus) perinde ae liberis, wo das durch Paulus ge-

dureh wird die freiwillige Clientei, die sich in sicherte altribuerant eben auf widerruflichen Bitt-

ihrer Entwicklung immer mehr von der Liber- besitz hinweist (vgl. Mommsen St.-R. III 83, 2.

tinität scheidet, zu einer mehr oder minder frei Voigt 164 mit A. 69. Madvig I 94). Noch in

zu handhabenden Form, die den öffentlichrecht- später Zeit steht der colonus in einem clientel-

lichen Charakter ganz abgestreift hat, ohne aber artigen Schutzverhältnisse zum Grundherrn; vgl.

damit für das stricte in« cirite fassbar zu werden. Hermog. Dig. XIX 1, 49 pr. eolonum ... in

und allmählich in ein wesentlich ethisches, jedes 40 fidem suam reeipit. Zur Zeit, wo individuelles

juristischen Inhaltes entkleidetes Verhältnis sich Bodeneigentum längst bestand, waren es zum
umsetzt (u. S. 89. 52). Seitdem die Nachkommen grössten Teile die des Grundbesitzes entbehrenden
der Dedierten und der Libertinen volle bürger- Elemente der Plebs, die auf dem Wege der Clientei

liehe Rechtsfähigkeit besassen. muss auch hier zur Nutzung fremden Bodens zu gelangen suchten

eine gründliche Umgestaltung und damit die (über die lex Poblitia vom J. 283 = 4721 s. u.

schliessliche Ausgleichung der auf verschiedenen S. 50).

Rechtsgründen beruhenden Clientelen eingetreten c) In ganz analoger Weise wurden wohl früh-

sein. zeitig schon Einwanderer aller Art oder ausser-

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die halb der Geschlechterbürgerschaft stehende Leute
freiwillige Clientei, obgleich in der Regel ver- 50 ohne Bodenbesitz— der Stamm der späteren Plebs

erblich (u. S. 85), durch freies Übereinkommen — von den Königen, in deren Clientei sie da-

zwischen Patron und Clienten löslich war (Her- durch eintraten, auf Staatsländereien als Colonen
zog I 83; vgl. auch unter Fall d), während ein angesiedelt; die Überlieferung darüber stelltVoigt

Verzieht des Patrons bei der mit der öffentlichen Abh. d. sächs. Ges. der Wiss. XVII (phil.-hist.

Rechtsordnung zusammenhängenden Clientei der CI. VII) 1879, 742ff. zusammen. Es ist dies vor-

Dedierten und Manumittierten wohl ebenso un- aussetzlich die älteste Form der eolonia, die zu-

statthaft gewesen wäre, wie etwa in der ältesten nächst ,als Anomalie in die Flurteilung nach Ge-
Zeit das Aufgeben der patria palesln» seitens schlechtem hineingetreten sein muss' (Mommsen
des pater lamilia». Mit Hinblick auf die spätere St.-R. III 83, 2). Eine Nachwirkung ist der Pa-
Bildung spricht auch Dionys. II 10, 4 zugleich 60 tronat des Deducenten und seiner Nachkommen-
von der Bewahrung der Clientei durch das Wohl- Schaft über die von ihm abgeführten Colonen
wollen des Patrons und vom freien Anschlüsse (Mommsen St.-R. III 83, 2. 665L, 2. 776, 1

;

neuer Clienten (anders Voigt 151, 16). Die Frei- für die latinisehen Colonien vgl. lex col. Iul.

heit in der Eingehung und Lösung des Verhält- Gcnetivae c. 97, Ephem. epigr. II p. 147 = CIL
nisses und in seiner individuellen Gestaltung, für II Suppl. 5439; für die Bürgercolonien den Pa-

welche die zu Grunde liegende Rdes weiten tronat Sullas und seines Sohnes über Puteoli, Cic.

Spielraum gab, liess die freiwilligeClientel als eine pro Sulla 21. Mommsen St.-R. III 1203, 1.

geeignete Form zur Einkleidung versehiedenge- Marquardt St.-V. I1 188).

Paoljf -Wuiow» IV 2
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d) Aus dem palroeinium. dem Reehtsbeistandc S. 88) — nur im Namen und zum Nutten der Gen-
des Patrons tu Gunsten desClienten in der ältesten tilen das Patronatsrocht ausübt. Bei dem Clienten

Zeit (u. S. 41. 47), ist eine rein processuale Anwen- ist die Vererblichkeit nicht etwa, wie Mummten
dungder Clientei entwickelt worden, welche den Ein- annimmt. dieFolge der Ehefähigkeit und derväter-

tritt eines Sachwalters in Ciril- und Criminalpro- liehen Gewalt, die bei dem Hangen gerade durch
cesse ermöglichen sollte. Auch dieses in der Kegel den Patronat ursprünglich ausgeschlossen wurde
gani vorübergehend eingegangene Verhältnis steht (u. S. 44), sondern zweifelsohne ein Ausfluss des

unter dem Schutze der Mes (Cic. ad Att. XV nur durch die Mer determinierten Herrenrechtes

14, 3 Butkroliam ... causam ... relim receptam (potestas), in welches ebenso die Nachkommen-
in Adern tuam ): es fällt, wie der Patronat über- 10 schalt des nur thatsächlich freien Clienten wie

haupt, unter die Bestimmungen der lei Cincia die des Sclaven fällt. Gerade die Erblichkeit des

vom J. 550 = 204 (Liv. XXXIV 4, 9. Tac. ann. Verhältnisses schloss, wie Mommsen St.-R. III

XI 5 ne quis ob causam orandam pecuniam 70 auafiihrt, .dessen Sprengung in sich: wenn die

donumre. accipiat). Auf die ursprüngliche Un- Abhängigkeit des Freigelassenen von dem Frei-

statthaftigkeit contractlieher Verpflichtung zwi- lasser den regelmässigen thatsichlichen Verhält-

schen Patron und Clienten mag es im letzten nissen entsprach, so wich dieser Boden nothwendig
Grunde zurückgehen, wenn noch in der Kaiser- mit jedem weiteren Grade, den die Erbfolge er-

zeit für die Honoraransprüche des Sachwalters gab'. Dasselbe gilt für die Dedierten und ihre

keine aclio gewährt wird. Inwieweit die Deliete Nachkommen, die dediticü (o. S. 80), während
der Sachwalter aus den Grundsätzen des Patro-ÜOdie freiwillig eingegangene Clientei, obgleich in

nates entwickelt wurden (Urianus bei Serv. Aen. der Regel vererblich, von Anbeginn nur ein

VI 009), kann hier nicht erörtert werden. Auch schwaches Abbild der ältesten Hörigkeit war (o

der Patronat hervorragender Sachwalter, wie Ci- S. 33). So hat gerade die Vererbung sehr viel

ceroe (über Capua, vgl. pr. Sest. 9; in Pis. 25), zur Abschwächung der alten Herrenreehte und
Uber Gemeinden, wird in der Regel dem Zweck zur allmählichen Umwandlung des Gewaltverhält-

des palroeinium vor Gericht gedient haben (vgl. nisses in ein Pietätsverhältnis beigetragen. Selbst

Tac. dial. 3: cum le tot amirorum euusae, tot bei der unmittelbar aus der Unfreiheit sich stetig

eoloniarum et munieipiorum clientelae in forum erneuernden Libertinität erstreckten sich die dar-

eocent). aus eich ergebenden Rechtsnachteile (o. S. 81)
I). Eintritt in die Clientei durch Geburt 30 zum Teil noch (bis etwa 565= 189) auf die gleich-

(Mommsen St.-R. III 55. 70; Abriss 17. Mad- falls als liberlini bezeichneten Kinder ersten Gra-
vigI9S. Herzogl92,l. KarlowaI39. Voigt des, aber nicht mehr auf die Enkel des gewesenen
1550.). Die bisher aufgeführten EntBtehungs- Sclaven (M o m m so n St.-R. III 72fl. 422f. 486f.

gründe der Clientei wirken regelmässig auch auf Voigt 180B.).

die agnatische Descendenz des Clienten wie des III. Verhältnis der Clienten zur Gens.
Patrons. Diese Vererblichkeit der Hörigkeit, die Die Einbeziehung neuen Gebietes und die Auf-

Selbst bei der freiwilligen Clientei wenigstens im nähme neuer Unterthanen, soweit sie nicht als

Prineip bestehen bleibt, bekundet Dionys. II 10, 4. vollberechtigte Geschlechtsgenossen in die Bürger-
SUiirirav tr noilal; yeveme ovöev duxtpioovoat ovy- Schaft Zutritt erlangten, war, wie oben S. 28f.

yevixujv avayuaiorqTcüv al reue ,-rrIoTüjv re xai apo- 40 dargelegt wurde, in der ältesten Gemeinde nur
axarSir ov£vylat aawl aalbeov ovrimapsrcu

;
vgl. auf dem Wege der Aufteilung und Zuweisung an

desgleichen für die Descendenz der Freigelassenen die bisherigen gentes möglich, die zu jener Zeit

IV 23, 6 (o. S. 30) und ebd.: rac re ngoyorixae in der Geschlossenheit ihres Territoriums und
piühnToeoi öiatoyie riSv aaTputveuüv (vgl. den ihrer Mitglieder als die untersten wirtsehaft-

eliens libertinus Liv. XLIII 16, 4, o. S. 30). liehen, politischen, militärischen und saeralen Ein-

Auch in vielen einzelnen Fällen ist uns die Ver- heiten des Staates sieh darstellten. Diese Function
erbung der Clientei bezeugt; vgl. Dionys. XI 36 übt die Gens durch ihr Oberhaupt, den pater

(Clientei des Decemvir Appius Claudius). Plut. (palronus), auch gegenüber den ihr zugeteilten

Mar. 5 (zum J. 638= 116, Clientei der Herennier Clienten aus und ersetzt dadurch ein unraittel-

und Marier, u. 8. 48). Für die Clientei der 50 bares Eingreifen der Gemeinde, zu welcher die

Gemeinden genüge es, auf die von Mommsen Clienten als Niehtbürger zunächst in einer rein

R. F. I 361, 10 gegebene Zusammenstellung, dann äusserlichen Beziehung stehen (u. S. 48). Noch
auf Marquardt St.-V. P 188, 4 und die in- sei bemerkt, dass auch das Clientelverhältnis von
schriftlichen Patronatsurkunden (Bruns-Momm- Gemeinden zu vornehmen Römern auf eine Gens
sen Fontes I

e
p. 843f.) hinzuweisen. Aus der bezogen erscheint, vgl. den Patronat der OenB

Vererbung derClientel erklärt eich auch das Fehlen Fabia über die Allobroger (Appian. bell. civ. II 4)

einer Disposition über die legitima tutela bei und jenen der plel>cischen Quasi-Gens der Claudii

Clientenkindern in den XII Tafeln (u. S. 44), das Marcelli Uber die Sieilier (Liv. XXVI 32, 8. Cic.

Verbot der gentis enuptio (u. 8. 43) und das noch Verr. II 122. Genz 19f.). Bei den grossen patri-

im Repetundengesetze ausgesprochene Verbot der60cischen gentes war die Anzahl der zugeteilten

Klageunterstützung seitens des Clienten des Be- Clienten eine sehr bedeutende, welehe die der Gen-
schuldigten oder dessen Nachkommen (quoia in tilen weit überstieg und den Oberhäuptern der Ge-
Ade is erit maiores re in maiorum Hde fuerint, schlechter eine Machtstellung nach Art der grossen

o. S. 23. Voigt 179, 116). mittelalterlichen Lehensherrn verschaffte (Momm-
Auf Seite des Patrons erklärt sich die Ver- sen St.-R. III 70, 1. Madvig I 78, 2. 93, 2.

erbung wesentlich aus der gcntilen Organisation Voigt 168, 86. Gilbert II 143). Wie die Alten

der Clientei, wobei der Einzelpatron— in ältester sich das numerische Verhältnis der Clienten vor-

Zeit in der Regel das Geschlechtshaupt (pater, u. stellten, zeigen die Erzählungen von den 5000
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» alfenfähigen Gentilen und Clienten des Attus
Clausus (Dionys. V 40, 3; vgl. Liv. II 16, 4), so-

wie von der Clientei des fahischen Gesehleehte6

im J. 277 = 477 in der Stärke von 5000 Mann
(Fest. p. 334 M.: 4000 Mann nach Dionys. 1X15, 3).

lenen nur 306 (Liv. II 49, 4. Dionys. Fest. aa. 00.)
Gentilen gegenüherstehen. Von 4000 Freunden,

Clienten und Selaven des Ap. Herdonius berichtet

Dionys. X 14, 2; vgl. noch Dionys. II 10, 4. Ly-

dus de mag. I 20, für die spätere Zeit Liv. V 32,

1

3 (u. S. 50L). Dionys. IX 41, 5. Plaut. Men.
574IL

Der enge Zusammenhang der ältesten Clientei

und der auf dem Gentilverhande lieruhenden agra-

rischen Verfassung der Urgemeinde wurde bereits

oben S. 28 berührt; der Client ist, wie insbe-

sondere die Überlieferung über die Ansiedlung

des Attus Clausus (o. S. 29) zeigt, auf dem im
Gesamteigentum der Gentilen stehenden Grund-
stücke angesiedelt, welches er im Aufträge und S

zum Nutzen der Gens bebaut. Mit der Gens ver-

lassen. wie das Beispiel der Claudier zeigt, auch
die Clienten das gentile Territorium, um sich neue
Wohnsitze zu suchen (Mommsen R. F. 1 368, 22.

Dionys. II 4, 8).

In der Zeit, wo der Gens selbst das Fehde-
recht zustand, und noch später, solange die Heeres-

organisation auf den grnte* beruhte, zogen die

Clienten mit der Gesamtheit der waffenfähigen

Gentilen gleich Gefolgsleuten und Dienstmannen «

in den Krieg (u. S. 49). Aber auch noch später

kam es vereinzelt vor, dass bei Unwilltährigkeit

der Plebs die Patricier mit ihren Clienten zu

Felde zogen (Dionys. VI 47. 1. VII 19, 2. X 43.

Mommsen R. F. I 308, 23. Madvig I 93, I.

Herzog I 92, 5), und im J. 277 = 477 unternahm
angeblich eine einzelne Gens, die Fabia, mit ihren

Hörigen einen Sonderfeldzug. Noch Scipio bot

im J. 620 = 184 seine Clienten für den numan-
tinisehen Krieg auf (App.Hisp. 84. Voigt 164, 16).

Die Teilnahme der Clienten an den tarra der

Gens behauptet Mommsen R. F. I 3711. viel-

leicht mit liecht (vgl. Voigt 168): selbstver-

ständlich ist dieselbe rein passiv zu denken. Noch
in der Folgezeit, wo mit dem Verfall der alten

Gentilität die Person des einzelnen Patrons in

den Vordergrund tritt, gemahnt an das ursprüng-

liche Verhältnis das Verbot der genti» enuptio für

die weiblichen Clienten (u. S. 43) und die Erbbe-
rechtigung der Gentilen des Patrons an dem Nach-

lasse des Clienten (u. 8. 46).

Dass diese mannigfachen Beziehungen, welche

die Clienten an die Gens knüpften (vgl. Dionys.

II 10, 2 <oc tovt yhn jrpooijxowaf), auch äusser-

lich in der Namengebung der Clienten zum Aus-
drucke kamen, erscheint beinahe selbstverständ-

lich (M o m m s e n R. F. I 368f. mit A. 25. 372;
St.-R. III 64, 1. Voigt 163. Genz 3f. 19). Der
Client fügte wahrscheinlich seinemfndividualnamen
den adjectivisch gebildeten Gentilnamcn bei; we-

nigstens könnte der Name des M. Claudius, eines

Clienten des Decemvirn Appius Claudius, bei Liv.

III 44, 5IT. Dionys. XI 28ff. darauf hinweisen. In

der späteren Zeit erhält sich dieser Grundsatz nur
für jene Clienten, die unmittelbar aus der Un-
freiheit io die Clientei treten, d. h. für die Frei-

gelassenen (Mommsen St.-R. III 424B.), während

der Eintritt eines freien Bürgers in das Clientei-

verhältnis keine Namensänderung nach sich zieht

(Salonins als Client des M. Porcius Cato u. S. 431.;

da? Haus der Marier in der Clientei der Herennier

S. 48; Mueius als Client des Ti. GrachusS. 51).

IV. Verhältnis der Clienten zum Pa-
tron. Wenngleich das Herrschafts- und Schutz-

recht über den Clienten der gesamten Gens ebenso

zusteht, wie etwa das Bodencigcntum an dem
ager gentilicius, ist dasselbe doch so geartet, dass
es jeweilig nur von einem einzigenausgeübtwerden
kann. So hat denn der Client auch zur Blüte-

zeit der Gentilität nur einen Patron gehabt; erst

nach Wegfall oder in Verhinderung desselben

kamen die übrigen Gentilen in Betracht. Als

Träger des gentilen Patronats muss der jeweilige

Geschlecht sälteste, der prinerps genti» (Jhering
I5 260. Genz 28f.) gedacht werden, der als

pater die gen» im Rate vertrat (vgl. Fest. p. 246 a.

o. S. 34). Der patronu » ist also offenbar eine
1 Modification des pater. Diese Einheit des Patro-

nates, der zu einer Zeit, wo der gentile Verband
mehr und mehr sich lockerte, auf die einzelnen

Familienhäupter sich übertrug, blieb der Clien-

tei in allen ihren älteren Formen gewahrt (v^l.

aber Voigt 159). Erst in der späteren Zeit,

wo die Jurisprudenz den Patronat Uber den
Freigelassenen unmittelbar an das Eigentum des

Selaven anknüpfte, wurde auf Grund des Gesamt -

eigentums auch ein Patronat mehrerer über den
1 Freigelassenen constrmcrt; vgl. übrigens Momm-
sen R. F. I 371 mit A. 31. Die später häufige

Concurrenz in den Gemeindepatronaten (u. S. 53)
erklärt sich wohl, wie M o m m s e n a. a. 0. ver-

mutet, aus dem halb gastrechtlichen und früh

entarteten Charakter dieses Verhältnisses; zu dem
obligatorischen patroeinium des erobernden Feld-

herrn (o. S. 26), bezw. des Deducenten(o. S. 34)
und seincrNachkominen traten dureh freie adoptio,

später eonptatio (Marquardt St.-V. IJ 189, 8)

) weitere Patronate, insbesondere hervorragender

Sachwalter (o. S. 35) und anderer um die Ge-
meinde verdienter Männer hinzu. Die rechtliche

Bedeutungslosigkeit der sog. Clientei zu Ende der

Republik und in der Kaiser/cit zeigt sich auch in

der Mehrheit der patront, welchen die Höflich-

keitsdienste eines gewerbsmässigen »alulator ge-

widmet waren (u. S. 53).

Da das älteste Recht ein civilrechtliches com-
mercium nur zwischen den Angehörigen der gentes

0 als Gemeindegenossen anerkannte, sind auch die

Pflichten und Rechte der ältesten Clientei privat-

rechtlich nicht fassbar und haben als solche auch

in späterer Zeit, wo die Clienten die volle Rechts-

fähigkeit erlangt hatten, niemals eine Sanction

im ins cirife gefunden, wenn wir von den Be-

stimmungen über das Erbrecht des Patrons in

den XII Tafeln (u. S. 46) ahsehen; nur für die

Classe der Libertinen hat das spätere Privatrecht

eine Reihe den Patronat betreffender Iiechtssätze

0 filiert (vgl. o. S. 31). Die Clientei der Urzeit, deren

hauptsächlichen Entstehungsgrund wir in der

Dedition in Ädern kennen lernten (o. S. 26), be-

ruht vielmehr auf völkerrechtlicher Grundlage,

auf der in eine Vertragsformel eingckleidcten Hin-

gabe in die Gewalt (potesta

»

oder dieio) des

Siegers als künftigen Patrons, der seinerseits mit

der Annahme dieser Unterwerfung ein Treuge-

löbnis tHde») verbindet (o. S. 30; vgl. S. 23).
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Die internationale ßdes (vgl. Voigt 166), das ein- Beistandschaft, vor alters die Alters- und Ge-
zige zwischen Bürgern und Nichtbürgern mögliche schlechts-Tutel sowie das Hospitium der Clientel

Band, hält ebenso, wie das hospitium (u. S. 41), vor; dagegen berichtet Gellius, dass zu seiner

auch das Schutzverhältnis zwischen Patron und Zeit bei einer Verhandlung in Rom dem Clienten

Clienten zusammen. Die Pflicht zur fides besteht der Vorzug vor dem Gast zurgestanden wurde
indessen genau genommen nur auf Seite des Pa- (vgl. Mommsen R. F. I 378ff. Voigt 166).

trons, wo sie das Correctiv der durch die De- In der ältesten Epoche dürfte der pntronus

dition gegebenen, rechtlich unbeschränkten Ver- wohl in gewissem Sinne das volUtreckendc Organ
fügungsgewalt (potcstas) über Person und Güter der Gentnen gegenüber den Clienten gewesen sein,

des Dedierten ist; sie bildet nicht etwa eine 10 Er war es, der im Namen der Gens eine Art
rechtlich erzwingbare Obligation den Gewaltunter- häuslicher Gerichtsbarkeit über die Clienten aus-

thänigen gegenüber, die durch die Natur der Sache übte, welche sich für die Freigelassenen bis in die

ausgeschlossen ist, sondern stellt ein GelöbniB an caesarische Zeit hinein erhielt, und dabei selbst

die Götter dar, unter deren besonderem Schutze Todesstrafe verhängen durfte (Mommsen R. F. 1

die fides steht (vgl. o. S. 26). Eine Verletzung 360; St.-R. III 433f. Voigt 163, 63. 201, 159.

dieser fides seitens des Patrons ist daher zunächst Herzog I 72, 1 ;
vgl. J h e r i n g I 6 194); auch

auch den Göttern zur Ahndung überlassen. Dies die Gepflogenheit der republicanischen Zeit, Strei-

besagt eigentlich die lex Komuli bei Dionys. II 10, tigkeiten der Gemeinden untereinander durch deren

3 (daraus wohl Plut. Rom. 13), wonach der gegen mtroni austragen zu lassen (Mommsen R. F.
seine Obliegenheiten sich vergehende Patron o>f20l 353f., 54; St.-R. III 1203, 1), mag damit zu-

00/ua roö xaxax&ovlov Ai6e sein solle, welche in sammenhängen. Der pater als Haupt des Ge-
einer Bestimmung der XII Tafeln (Serv. Aen. VI schlechtes weist dem Clienten den von ihm zu

609) sich forterhielt: natronus, si clienti fraudem bewirtschaftenden Teil des Gentilackers zu (Attus
feeerit, sacer esto (vgl. Mommsen R. F. I 88311. Clausus o. S. 29); er bietet die Clienten zum
M. Voigt Abh. der sächs. Ges. der Wi68., phil.- Kriege auf (o. S. 37); er ist das unmittelbare

hist. CI. 1879, 573!f.; Ber. 161. Jhering I* 237, Subject der mannigfachen Verbindlichkeiten und
131a; vgl. 284, 190). Auf Grund dieser zu- Berechtigungen im Verhältnisse zwischen der Gens
nächst rein sacralen Bestimmung hat späterhin und den Clienten.

criminelle Verfolgung Platz gegriffen. Dagegen Ursprünglich war der Patron durch seine po-

mangelte es, was allerdings von Voigt be- 30 testas berechtigt, von dem Clienten alles zu ver-

stritten wird, wahrscheinlich an einer entspre- langen, was mit der fides vereinbar war, vor
chenden Bestimmung für den Clienten, der ja allem unbedingten persönlichen Gehorsam, der in

ursprünglich an den saera der Gemeinde keinen dem Namen cliens zum Ausdrucke gelangt und
Anteil hatte und schon vermöge der potcstas des in der That dem Begriffe der .Hörigkeit

4

sehr
Patrons für etwaige Vergehen von diesem selbst nahe gekommen sein dürfte, und er besass auch,

an Leib und Leben gezüchtigt werden konnte wie wir sahen, die Mitte), diesen Gehorsam zu

(u. 8. 40). erzwingen. Der Client dagegen hatte keine irgend-

Das durch die fides determinierte Gewaltver- wie rechtlich erzwingbaren Forderungen; er war
hältnis (poteslas) und namentlich auch die Ver- lediglich auf die fides des Patrons angewiesen,

tretung des Clienten durch den Patron bei Rechts- 40 deren Gegenteil, die fraus , allerdings unter straf-

geschäften und Processen, welche mehrfach mit rechtlicher Sanction stand. Je mehr nun mit
dem Eintreten des pater familias für den Haussohn der Entwicklung der Clientel (u. S. 51 f.) das alte

verglichen wird (u. S. 43. 47), lässt den Clienten Herrenrecht zurück und die fides in den Vorder-

schon in der ältesten Zeit gleich einem Familien- grund trat, desto mehr wurde die Feststellung

angehörigen des Patrons erscheinen; vgl. Fest. der beiderseitigen Pflichten, die immer entschie-

p. 253 M. patrfonus a patre cur ab anliquis dener einen ethischen Charakter annahmen, auf

dictus) sit, manifestum: quia [ul liberi sic das Gebiet der boni mores übertragen, wobei nur
etiam clientes) numerari inter doimesticos quo- die Libertinität in gewisser Beziehung eine Aus-
dammodo possunt (Mommsen R. F. I 368, 24). nähme macht. Näheres darüber u. S. 51 f.

In der historischen Zeit, wo die Clientel mehr 50 Hier seien nur noch in aller Kürze die wesent-

und mehr ein rein ethisches Verhältnis wurde liehen Pflichten und Rechte zusammengefasst,
(o. S. 33; u. S. 52), ging in Collision mit an- die zwischen Patron und Clienten bestanden und
deren Pietätsverhältnissen die Clientel, gleich die wir hauptsächlich aus Dionys. II 9, 1 ff. kennen
dem Gastrecht, sogar der Blutsverwandtschaft lernen (Mommsen R. F. I 366 ff. Voigt 164. 167.

und der Affinität vor. So ist es z. B. gestattet, Willems 27f. Madvig I 94). Der Client ist

gegen einen Cognaten zu zeugen, wenn das Zeug- dem Patron gegenüber verpflichtet zu ehrerbietigem

nis für einen Clienten abgelegt wird (Cato bei Entgegenkommen (salutatores der Kaiserzeit, u.

Gell. V 13, 4 adversus cognatos pro diente fe- S. 53), zu Gefolgschaftsdiensten im Kriege (o.

stari, cum testimonium adversus clientem nemo S. 37), zu Beitragsleistungen in Geld (Dionys. II

dicit; Caesar ebd.: quibus (clientibus) etiam a60 10), welche Mommsen R. F. I 369 wohl mit
propinquis nostris opem ferre instituimus; vgl. Recht mit dem Ansprüche des Herrn an dem pe-

Sabinus bei Gell. a. a. O. und Gell. XX 1, 40). culium des Sclaven vergleicht (u. S. 43); die

Dagegen muss die Clientel hinter der Alters- Anlässe dieser Beiträge, Dotierung der Tochter

und Geschlechts-Tutel zurückstehen (Cato bei des Patrons, Auslösung des kriegsgefangenen Pa-

Gell. a. a. 0.: maiores sandius kabuere defendi trons oder seiner Söhne, Zahlung auferlegter Geld-

pupiUos quam clientem non /allere). Auch nach strafen (Liv. V 32, 8, vgl. Dionys. Xlfl 5; Liv.

Masurius Sabinus bei Gell. V 13, 5 ging in XXXVIII 60, 9 zum J. 567= 187), Verurteilung

officiis, d. h. zunächst bei der gerichtlichen in Civilprocessen, Auslagen bei der Übernahme
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von Magistraturen und öffentlichen munera, sind

inm Teile solche, bei «eichen auch die Gentilen

zur Unterstatzung eines Geschlechtsgenossen ver-

bunden sind (vgl. Dionys. II 10, 2 die vove yfou
.TooorjxovTo;; Mommsen St.-R. III 18, 2; vgl.

Jhering I5 188, 84). Dazu kommt noch das

patronatische Erbrecht an dem Nachlasse des

Clienten (u. S. 46).

Abgesehen von diesen pflichtmässigen Lei-

stungen galt es als unanständig, von den Clienten 10

Geldgeschenke anzunehmen; vgl. Dionys. II 10, 4
(daraus Plut. Rom. 18): r<Sv natQutlanr ... ygrj-

uartnijv obitfilav btoQtäv ,-rgoaie/ievcov. Gell. XX
1, 40: neifue peius uUum facinus ezistimalum
rsl ipiam *i cui probaretur elientem dirinui ha-

buisse (vgl. Mommsen St.-R. III 432. 1). Dieser

Grundsatz, gegen den die Folgezeit vielfach ver-

stiess, erhielt dann im J. 550 = 204 durch die

lex Cineia de donis el muneribus eine gesetz-

liche Stütze; vgl. Liv. XXXIV 4, 9: quid legem 20
Vineiam de donis et muneribus (excitarit), nisi

t/uia vecligalis iam el stipendiaria plebes esse

eenatui eoeperal? (vgl, Mommsen R. F. I 367;

St.-R. III 428, 1 . Voigt] 75). Doch blieben,

wie Mommsen (R. F. I 368; St.-R. III 428. 1) be-

merkt, Geschenke der Freigelassenen (serri) an

den Patron nach wie vor in beliebiger Höhe ge-

stattet (vgl. auch u. S. 53).

Die Fürsorge des Patrons für den Clienten

sollte sich nach Dionysios auf alle Lebenslagen er- 30
strecken; insbesondere hatte ersterer seinem Clien-

ten praktischen Kat und juristische Relehrung(Hor.
epiit. II 1, 104 clieuli promrre iura : vgl. Cic.

de or. III 33. Mommsen R. F. I 373, 36. Voigt
165, 73) zu gewähren, dann bei Rechtsgeschäften

aller Art und vor Gericht ihm Rechtsbeistand (pa-

troeieium) zu leisten (o. S. 35, u. S. 47).

Ausgeschlossen ist ferner auf der einen wie
auf der anderen Seite jede Art von Klageerhebung
und Klageunterstützung zn Ungunsten des Patrons 40
oder des Clienten (vgl. o. 8 . 89 u. 8 . 47).

V. Rechtliche Stellung der Clienten.
Der Kechtszustand der Hörigen innerhalb des Ge-

schlechterstaates lässt sich mit Hülfe der trümmer-
haften Überreste, die in die historische Zeit hincin-

ragen, wenigstens vermutungsweise ermitteln.

Bedeutende Analogien — namentlich in boden-

rechtlicher Hinsicht — zeigt, wie hier nur an-

gedeutet werden soll, die Institution der Mnolten
und Aphamioten ( fotxrt-: auf Kreta, deren Kennt- 50
nis un* durch das Recht von Gortyn näher gerürkt

worden ist. Wenn die oben gebotene Darstellung

der Entstehung der Clientei das Richtige trilft,

waren die später rechtlich ansgestalteten Ver-

hältnisse der Clienten, vom Standpunkte des älte-

sten Gemeinderechtes betrachtet, rein faetischer,

nicht juristischer Natur und lediglich durch die

gelobte tidee der Gemeinde, bezw. der herrschen-

den Gens garantiert.

Von dem Gastreeht (hnepitium). welches eben- 80
falls auf der tidee beruht und wie die Clientei

nicht innerhalb des Krcires der vollberechtigten

Gemeindegenossen bestehen kann, unterscheidet

sich die Clientei wesentlich durch die Rechtsun-
gleichheit der lieiden Teile und ilie dadurch be-

dingte Beschränkung der moralischen Treupflieht

auf den Patron (o. 8 . 39); die Berührungspunkte
wie Verschiedenheiten dieser beiden Bildungen.

die in späterer Zeit vielfach in einander verschwim-

men, legt Mommsen R. F. I 355R. (vgl. 329, 5.

335, 15) schön dar. Schon die wesentliche Vor-

bedingung aller privaten und öffentlichen Rechts-

fähigkeit, die Vollfreiheit, mangelt den Clienten,

die ja mit Leib und Gut in die poleetae des Pa-

trons anheimgegeben sind. Die ihnen gewährte

persönliche Freiheit ist anfangs eine widerruf-

liche gewesen, sowie noch später die Freiheit der

in die Clientei Roms aufgenommenen dedierten

Gemeinden gleich allen übrigen ihnen zugestan-

denen Begünstigungen preraria ist (Liv. XXXIX
37, 13; dazu Mommsen R. F. I 363, 13). Für

die Clienten bezeugt dies die noch in später Zeit

mögliche Revocation des Freigelassenen in servi-

lulem (o. 8. 31). Der technische Ausdruck des spä-

teren Civilrechts für den formlos Freigelassenen

»erru» 701 in libertate mnralur ist auch für die

älteste Clicntel zutreffend (Mommsen R. F. I

356f., 4). Mit der schrittweisen Erlangung bür-

gerlicher Rechte seitens der Plebs wurde auch

die Freiheit der Clienten nach und nach zu einer

rechtlich anerkannten, für deren Schutz durch

die Magistratur die spätere Jurisprudenz besondere

Formen ausgebildet hat (M 0 m m b e n St.-R. III

80f.). Ausdrücklich hebt die Freiheit der Clienten

ProculuB Dig. XLIX 15, 7 § 1 hervor: diente»

noslrot inlellegimue librroa etse, eliamei neque

aueloritate neque dignitale negue viribus nobis

pare» $unt. Die nachmals üblich gewordene frei-

willige Eingehung der Clientei seitens freier

Bürger schliesst. selbstredend jede rechtlich wirk-

same Einschränkung der Freiheit aus (0 . S. 32f.).

Dass sich aber selbst später noch unter besonderen

Verhältnissen ein zwischen Knechtschaft und Frei-

heit in der Mitte liegender Zustand dauernd und
vererblich erhalten konnte, zeigt vielleicht die Er-

zählung bei Cic. pro A. Cluent. (vom J. 668 =
86) 48: ilartialee quidam Larini appellabanlur

,

minielri puldiri Mortis atque ei deo reteribus

institutis religionibusque Larinatium roneecrali.

Quorum cum rnlie magnus numerue esset, eum-

que Hern, ul in Sicilia permulti Venerii tunt,

eie illi Ixirini in Marlis lamilia numerarenlur,

repenfe Oppianieut ros omues liberos esse cires-

gue Romanos eoepit delendere. Grariter id rfe-

euriones Ijarinatium runctique municipes lule-

runl. Wahrscheinlich handelte es sich in diesem

zu Rom (a. a. 0. 44) anhängig gemachten Freiheit*-

processe um die Nachkommen ehemaliger Sclaven.

die etwa durch manumissin snerorum causa dem
Götterdienste gewidmet und damit nur thatsäch-

lich, nicht rechtlich frei geworden waren (Momm-
sen St.-R. 111 421, 2); während dieselben nach der

Ansicht der Decurionen von Larinum Sclaven der

Gemeinde waren, behauptete Oppianieus für sie

wohl ein hlos clienteiähnliches Ahhängigkeitsver-

hältnis, welches damals mit der Civität verträg-

lich war. Die private und öffentliche Rechts-

fähigkeit der Clienten ist nicht mit einem Schlage

zur Anerkennung gelangt, sondern stückweise er-

rungen worden; es bedurfte dazu einer langen,

an Kämpfen reichen Entwicklung, die im wesent-

lichen mit der Sprengung der alten Gentilver-

fassung Hand in Hand geht, deren einzelne Phasen

aller nicht immer chronologisch festzustellen sind.

A. Privatrechtliehe Stellung (Momm-
sen St.-R. 111 7Sff. ;

Abriss IHf. Voigt 162.
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K a r 1 o w a I 39f.). Im Gegensätze zu seinen

früheren Darstellungen in den Römischen For-

schungen und der Römischen Geschichte neigt

sich Mommsen im Abriss a. a. 0. neuer-

dings der Anschauung zu, dass den Clienten von
Anbeginn an die volle private Rechtsfähigkeit

in gleicher Weise wie den Vollbiirgern zukam.
Doch sprechen die starre Exclusivität des älte-

sten Rechtes gegenüber den Nichtbürgem und
zahlreiche Anzeichen, die in der folgenden Dar-

1

Stellung hervorgehoben werden, für die gegen-
teilige Annahme, dass auch auf privatrechtlichem

Gebiete von der ursprünglichen Rechtlosigkeit der

Clienten auszugehen ist (vgl. Herzog I 92).

Schon die antike Auffassung hat die Stellung des

absolut rechtsun fälligen, der polesta« des Patrons

anheimgegebenen Clienten in Parallele gesetzt

mit jener des Haussohnes (vgl. Jhering I* 236f.

248), dessen Rechtsfähigkeit — allerdings nur
die private — durch die palria potestas suspen- 2

diert erscheint (vgl. o. S. 39); so Fest. p. 246 a M.
(o. S. 34( bezüglich der Bodennutzung (perinde oc

hberie propriis) und Dionys. II 10, 1 hinsicht-

lich des peculium (u. S. 45). Wenn die Stellung

des Clienten im ganzen factisch, wenn auch nicht

rechtlich selbständiger erscheint, als die des Haus-
sohnes, so liegt dies ohne Zweifel an der be-

deutenden sittlichen Kraft der von dem Patron

zugesagten Kdet. Wir gehen nunmehr zur Er-

örterung der einzelnen Rechtsverhältnisse über. S

Die von Clienten verschiedenen Geschlechtes

eingegangene Lebensgemeinschaft entbehrte, da
dieselben an den mern der Gemeinde keinen An-

teil hatten, der solennen Form der patricischen

eoiifarreatio und stellte zunächst ein rechtlich

irrelevantes, nur durch die Hdes des Patrons ge-

schütztes Zusammenleben dar, bei welchen die

Entstehung einer eheherrlichen Gewalt durch das

patronatische Herrenrecht ausgeschlossen wurde.

Anfänglich war dazu wahrscheinlich der Con-‘

sens des Patrons erforderlich; wenigstens galt

es noch in späterer Zeit als unziemlich, wenn
der abhängige Mann seine Tochter verheiratete,

ohne den Patron befragt und dessen Zustimmung
erlangt zu haben (Plut. Cat. mai. 24). Den Clienten

weiblichen Geschlechts war es verboten, aus der

Gens herauszuheiraten, offenbar wegen des Inte-

resses der letzteren, die Clientin und deren Nach-

kommenschaft in ihrer eigenen Hörigkeit zu er-

halten (Voigt 156. 167,62. Jhering I» 197, 90);

bei den Freigelassenen hielt man noch im J. 568
== 186 daran fest, wie das der Fecenia Hispala

erteilte Privileg der genti» enuptio (Liv. XXXIX
19,5) zeigt (Mommsen St.-R. III 430, 2. Voigt
160). Die weitere Entwicklung führte zur recht-

lichen Anerkennung der formlosen Consensualehe

und zur Beseitigung der eben angeführten Be-

schränkungen. Die Erlangung der Ehegewaltwurde
zwar nicht an die formlose Ehe geknüpft, aber

in den Formen des Eigentumserwerbes auch den

Hörigen ermöglicht (Mommsen St.-R. III 791.;

Abriss 18). Doch ist die Ehegemeinschaft zwi-

schen einem Vollbürger und einer Hörigen noch

im Zwölftafelrechte ausgeschlossen und erst durch

ilie lei Canuleta vom J. 309 = 445 zugelsssen

worde9 (Mommsen 8t. -R. in 80). Im J. 599

= 155 ehelichte der ältere Cato, der zwar ple-

beischcr Abstammung war, aber der Mobilität

angehörte (vgl. S. 48), die Tochter seines Clienten

Salonius (Gell. XIII 20, 8. Plut. Cat. mai. 24.

Plin. n. h. VII 61. Solin. I 59. Sen. eontr. VII

6, 17), was allerdings bei seinen Standesgenossen
Anstoss erregte (Plut. comp. Arist. 6; vgl. Momm-
sen St.-R. III 431. 1. Voigt 177, 111. 112.

Herzog I 989, 1). Nur bei der übertinen Clientei

blieb das alte Recht in Geltung; erst durch die

lei lulia vom J. 736 = 18 wurden die Ehen
zwischen Freigelassenen und ingenui gestattet;

den Angehörigen des Senatorenstandes blieben

sie jederzeit untersagt (Mommsen St.-R. III

429f.. anders Herzog I 990).

Wie die Begründung der Ehegewalt, so wurde
auch die Entstehung der pofria poteetae in der
Person des Clienten anfänglich durch das Herren-
recht der Gens, welches sofort das neugeborene
Kind des Clienten ergriff, gehemmt. Die Clienten

haben daher im Gegensätze zu den patricü im
1 Rechtssinne keinen pater, nur einen patronue.
Consequenterweise ersetzte der Patronat auch
die Vormundschaft. Daher enthielten noch die

XII Tafeln keine Bestimmung Uber die tutela

legilima bei Clienten (Gai. I 165. Voigt 154f.

156), und noch in späterer Zeit fand die gesetz-

liche Tutel der Gentilen über Kinder und Frauen
als ursprünglich patririsch-gentile Institution in

einzelnen plebeiscnon Häusern keine Anwendung
(Mommsen St.-R. III 28, 1. 75, 2). Doch Stand

• dem Clienten vermöge der ihm schon damals ge-

währten teetamenti lactio die letztwillige Marie
datio frei; es ist natürlich, dass auch als tvtar

datm zumeist der Patron fungierte (Dionys. XI 36).

Auf vennögensree'.,tliehem Gebiete ist die

Gleichstellung von Altbürgem und Clienten eben-

falls erst allmählich durchgedrungen. Vor allem
war der Client, wie schon o. S. 28 erörtert wurde*
in der alten gentilicischen Agrarverfassung vom
Bodeneigentnme ausgeschlossen (Mommsen Ab-

) riss 18. anders K a r 1 o w a I 39); ein Grundsatz,

der in der Clientei des öffentlichen Rechtes, bei

den dedierten l’eregrinengemeinden, deren Boden
im Eigentum des populue Homanue stand, bis

in die Kaiserzeit hinein sich behauptete (o. 8. 28).

Der Anteil des Gentilackers, bezw. des ager pu-

blicut, den der Client bewirtschaftete, war ihm
zu widerruflicher, wenn auch factisch erblicher

Nutzung gegen Fronarbeit oder Ablieferung einer

Ertragsquote von dem Geschlechtshaupte oder

) von dem Könige zugewiesen (vgl. Fest. p. 246 a M.
o. S. 34, wo der Ausdruck altribuere und die

Gleichstellung mit den Haussöhnen zu beachten

ist; vgl. o. S. 43). Nach einer ansprechenden

Vermutung (Savigny Recht des Besitzes7 202.

464. Mommei Röm. Gesch. I* 190; R. F. I

866; St.-R. III 83 mit A. 2. 87, 1; Abriss 18f.

Jhering I6 239ff. Karlowa I 89, 1) ist aus

diesem Verhältnis das sehr alte Rechtsinstitut

des Bittbesitzes (precarium) hervorgegangen.

9 Auch an beweglichen Sachen, insbesondere an

den zur Bodcnbewirtsehaftung gehörigen Gegen-

ständen, wie Vieh und Sclaven, für die, wie

für die Grundstücke, noch im späteren Rechte

der nur Bürgern zugängliche Erwerb durch Man-
cipation besteht (ree maneipi), wird ein Eigentum
des Clienten zunächst nicht anerkannt worden

sein; vielleicht hat Jhering a. a. 0. recht, wenn
er das peculium des Haussohnes und Sclaven auf
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das juristisch dem Patron, factisch dem Clienten
gehörige Inventar und Vieh der Clientenwirtschaft

zuriickführt; anderer Meinung Kai Iowa I 39. Die
srittliehe Verpflichtung des Patrons, dem Clienten
ein peculium einzuräumen, scheint auch Dionys.

II 10. 1 zu meinen: Sxama .TourToerac, öoa ntgl

iaii<ur .-rprircot oi xarlpec tls xpgpdtray . . . Ifyor
(vgl. u. S. 46). Noch in späterer Zeit war der
Patron bei allen grosseren ausserordentlichen Aus-

gaben berechtigt, von den Clienten Beiträge ein-

zuheben (Mommsen R. F. I 309f,, o. S. 40).

Die Anweisungen von Teilen des ager publieu«

an die Königsclienten, deren rechtliche Qualität

nicht überliefert ist (o. S. 34). werden kaum
etwas anderes bewirkt haben, als precarischen

Besitz. Als dann an Stelle des Ocsamteigentums
der Gens das individuelle Bodeneigentum trat

iMummsen St.-K. III MR.), wurde es viel-

leicht gleich von Anfang an auch bei den Clienten

zugelassen, jedenfalls aber frühzeitig auf dieselben

erstreckt (Mommsen Abriss 19); die servianische

Verfassung setzt es bereits für alle Gemeinde-
angehörigcn voraus (H e r z o g I 38). Damit war
eine der wichtigsten Vorbedingungen für die Bil-

dung einer wirtschaftlich und politisch unab-
hängigen Plebs gegeben (u. S. .49).

Von den nutzbaren Rechten der Bürger, ins-

besondere von der unentgeltlichen Nutzung des
ager publicun, dem Verkauf oder der Verschen-

kung des Gemeindelandes (Mommsen 8t.-R. III

84—88; Ahriss 19), war der Hörige als Nicht-
burger anfänglich ausgeschlossen. Bekanntlich
hale n sich die Patricier das Recht auf den ager

publicUl bis zur Zeit der licinischen Gesetze aus-

schliesslich vindieiert (vgl. aber Mommsen St.-R.

III 84f., 2). Juristisch davon verschieden ist die

den Unterworfenen lielassene Nutzung der ihnen
vorher gehörigen Grundstücke, welche durch die

Dedition römisches Gemeindegut geworden waren,

und die analoge Beteilung von Clienten mit Ge-
meindeland (o.S. 29.34); beides geschieht ursprüng-

lich wohl in den Formen des Bitthesitzes gegen
einen Bodenzins. Allerdings war in diesen le iden

Formen der Vergebung von Gemeindeland die

Möglichkeit geboten, den Hörigen wenigstens that-

sächlich — wenn zunächst auch nicht rechtlich —
beträchtliche ökonomische Vorteile zu sichern, die

namentlich bei der Königsclientel — dem Grund-
stock der späteren unabhängigen Plehs — schon
frühzeitig zu relativerwirtschaftlicher Selbständig-

keit führen mussten und die rechtliche Anerken-
nung der Eigentumsfähigkeit des Clienten vor-

bereiteten (vgl. auch Herzog I 990 mit A. 3).

Auch die Fähigkeit zu erben und beerbt zu

werden (Mommsen R. F. 1 379—383; St.-R.

III 84, vgl. 74f.; Abriss 19. Voigt 165) kommt
nach ältestem Rechte dem Clienten nicht zu, dem
es mangels der eheherrlichen und väterlichen Ge-
walt (o. S. 42) an rechten Erben und wegen seiner

vermögensrechtlichen Unfähigkeit an einem Nach-
lasse und der Möglichkeit, einen solchen recht-

lich zu erwerben, gebricht. Alles, was der

Client heaass. fiel schon zu seinen Lebzeiten

unter die poletlat des Patrons; lediglich Sache
der fctes war es, wenn letzterer den Nachlass

des Clienten dessen leiblichen Nachkommen, die

ja gleichfalls seine Schutzbefohlenen waren (o.

S. 35), Uberliess oder irgend welche ietztwillige

Verfügung des Clienten berücksichtigte. In

Ermanglung eines oder des anderen stand es dem
Schutzherrn und nach ihm seinen Agnaten und
Geschlechtsgenossen frei, vermöge Herrenrechtes
— also nicht eigentlich als Erben — den Nach-
lass des Clienten an sich zu nehmen. Das Recht
der XII Tafeln beruft für den Fall, dass es an
näherberechtigten Erbnehmern fehlt, den patromu,
worunter nicht nur der des Freigelasssenen, son-

dern der des Clienten überhaupt gemeint sein

muss (Mommsen R. F. I 381, 50), und demnächst
dessen Verwandte und Gentilen (Vat fr. § 308),

als Intestaterben; vgl. auch Cato bei Gell. V 13,

4 patrem primum. nostea patronum proximum
nomen habere. Mit der Zeit wurde das als Erb-

recht ausgedeutete patronatische Heimfallsrecht

auf den Nachlass der Freigelassenen und ihrer un-

mittelbaren Nachkommen eingeschränkt (Momm-
sen St.-R. III 432). In einem vereinzelten Falle

aus der Präzis des Centumviralgerichts (Cic. de
ofi. I 177, s. o. S. 34) suchte man dieses längst

veraltete Recht auch auf die Erbschaft eines ohne
leibliche Nachkommen und ab intestato verstor-

benen exul anzuwenden. Im übrigen wurde das

Inteetatserbreeht der Clienten, seitdem sie die volle

bürgerliche Rechtsfähigkeit besassen, mit Ent-

wicklung der plebeischen Quasi-Gentilität(Momm-
sen St.-R. III 74f.) nach Analogie des gentili-

cischen Erbrechts der Patricier beurteilt. Mit
der Zulassung der Clienten zu den Curiatcomitien

war ihnen ferner auch die Möglichkeit eröflnet,

ein gültiges Testament zu errichten (vgl. aber

Mommsen Abriss 19); die XII Tafeln halten

diese Testierfreiheit bestätigt, durch welche das

alte patronatische Erbrecht mehr und mehr ein-

geschränkt wurde.
Zwischen Bürgern und Clienten gab es nach

altem ins cirile kein commercium, d. h. keine

Möglidikeit, sich gegenseitig durch gültige Ver-

träge zu verpflichten. Zunächst war eine civil-

rechtlieh* Obligation zwischen Patron und Clien-

ten — abgesehen von der allgemeinen Rechts-

unfähigkeit des letzteren — schon durch das Ge-

waltverhältnis ausgeschlossen; das prrcarium und
peculium (s. o. S. 44f.) stehen, wie Jhering I'

•J4 1 f . darlegt, ausserhalb des Obligationenrechtes.

Wenn dennoch thatsächliche Abmachungen zwi-

schen beiden Teilen getroflen wurden, so standen

dieselben, soweit der Patron verpflichtet war, unter

dem Schutze der Ader, deren Verletzung (traun)

die Sacertät nach sich zog (vgl. S. 39), während
der Client durch die aus der potesta» abgeleitete

häusliche Gerichtsbarkeit zur Erfüllung übernom-
menerVerbindlichkeiten angehalten werden konnte

(o. S. 40). Bei den Freigelassenen war noch

später die Verpflichtung zu Dienstleistungen gegen-

über dem Patron nicht anders möglich, als durch

einen zunächst nur moralisch verpflichtenden Act,

die iurata operarum prominnio (Mommsen R.

F. I 370; St.-R. III 432, 8. Voigt 197f.). Auch
mit dritten war ursprünglich der Abschluss von

Rechtsgeschäften unmöglich; im Notfälle trat der

Patron an Stelle des Clienten als civilrechtlich

allein verpflichteter Contrahent ein (Voigt 164);

daher sagt Dionys. II 10, 1, es sei Pflicht de«

Patrons gewesen* für den Clienten alles zu thun,

öoa ntQi xalbatr apdrtovoi -vaifpzc etc ZQguaruir

n (vielleicht peculium, vgl. 0 . S. 45) xal ro>*
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xtgi ypij/jata avpßoXaiar Xv/m. Auch auf dem
Gebiete des Vertragsrechtes hat die wirtschaftliche

und rechtliche Emancipation die Clienten den Alt-

bürgern gleichgestellt.

Processuale Stellung der Clienten
(Mommsen R. F. I 374—385; St.-R. III 81—83;
AbrisslD. Voigt 164. J h er i n g I 5 237f. 244.

Ka r 1 o w a I 39). Die allgemeine Reehtsunfähig-
keit der ältesten Clientei äussert sich ganz be-

sonders darin, dass ihr ursprünglich auch der 10
Schutz der Gemeindegerichte versagt blieb. Eine
Folge des patronatischen Gewaltverhältnisscs, die

erst später zu einer Pflicht der Pietät umgedeutet
wurde (Mommsen R. F. I 378 mit A. 43), ist

es, wenn die Klage zwischen Clienten und Patron
ausgeschlossen war; vgl. Dionys. II 10, 3: xotvfj

6'ä/uqpoxißois «»' Soun OVTI dtuic Xjv xaxrjyoßtiv

Ailgiwy hti 4IxaK. Über den strafrechtlichen

Schutz der Verletzung der Ade* von seiten des

Patrons s. oben S. 40 und 46. Noch in späterer 20
Zeit konnte der Freigelassene gegen den Patron
infamierende Civilklagen gar nicht, andere nur
nach besonders erteilter Bewilligung des Magi-
strats anstellen. Ebenso erscheint (nach Dionys,

a. a. 0.; vgl. Plut. Rom. 13) die Ablegung un-

günstigen Zeugnisses bei beiden Teilen ausge-

schlossen, beim Patron durch die gelobte Ades,

während der Client anfänglich überhaupt nicht zur

Zeugenschaft fähig gewesen sein wird (Belege bei

Mommsen R. F. I 377, 41. Voigt 165, 74. Mad- 30
v i g I 94). Auch die Bestimmung der Lei colon.

Genet. c. 130, dass zum Patron nur wählbar ist,

qui, cum ea reu ageretur, in Halm sine imperio

prixatux cril (dazu Marquardt St.-V. I
J 189,

1), soll eine etwaige Collision des Patronates mit
den Klagen, die sich aus der Verwaltung eines

Provinzstatthalters ergeben konnten (insbesondere

der Repetundenklage), verhindern. Audi im Ver-

hältnisse zu dritten war dem Clienten als solchem
ursprünglich kein processualer Schutz gewährt; 40
der Client konnte weder wirksam klagen noch
geklagt werden (M om m gen R. F. I 876. J h e r i n g
I 237; anders jetzt Mommsen Abriss 19). Eine
der wichtigsten Pflichten des Patrons ist, wie

schon oben S. 35. 41 erwähnt wurde, die speeifiseh

als patrocinium bezeichncte Vertretung des Clien-

ten vor Gericht. Bei Immobilienklagen war der

Patron als Grundherr ohnehin activ und passiv

zur Klage legitimiert; aber auch sonst war es

nach Dionys. II 10, 1 seine Sache, Hxat txig 50
löjv xcXatmy ädixoi'plvajv Xayxdreiv, ei nc ßJA-

xxoixo xtgi xi ovußöXaia, xai tote tyxaXoioiv ixi-

ltn\ vgl. C. Caesar bei Gellius V 18, 6. Da der

Patron hei den für den rechtsunfähigen Clienten

abgeschlossenen Geschäften als eigentlicher Con-
trahent galt (s. o. S. 46), so trat er — gleich

dem Vater und dem Herrn in den Processen der

Hauskinder und Sclaven — in den daraus sich

ergebenden Rechtsstreitigkeiten ursprünglich selbst

als Kläger und Geklagter anf; seine Haftung im 60
letzteren Falle wird nach Jhering nach Analogie

der Peculien- und der Nozalklage zu beurteilen

sein. Wahrscheinlich wurden diese Clientelprocesse

anfangs vom Patron unter factischer Zuziehung
des Clienten geführt, bis dann mit der allmäh-

lichen Anerkennung der Rechtsfähigkeit des letz-

teren diese thatsächliche Teilnahme nach und nach

eine rechtliche wurde, der ursprüngliche Proceas-

herr zum blossen Rechtsbeistand herabsank und
auch diese Beistandschaft schliesslich formell und
überflüssig ward. Die spätere Zeit hat die ein-

mal reeipierte civilprocessuale Institution des pa-
trocinium als Schablone für die berufsmässige
Sachwalterschaft benützt (s. o. S. 35). Zum ersten-

male erscheint ein Client ohne den Patron vor
Gericht in dem wahrscheinlich erfundenen Vindi-
cationsprocesse der Verginia bei Liv. III 44, 4.

8 ff. Dioovs. XI 30». (J. 304 = 450).

B. Politische Stellung der Hürigen
(Mommsen St.-R. III 66».; Abriss 20f. Voigt
147». 161». 168». Herzog 1 988». Willems
69f.). Im Wesen des Geschlechterstaates liegt es,

dass nur der vollberechtigte Angehörige einer Gens
Bürger sein kann; der Client ist daher Nicht-
bürger und hat im Gegensatz zu den Patriciem,
den Vollbttrgem der ältesten Gemeinde, ursprüng-
lich keinen Anteil an bürgerlichen Rechten und
Pflichten. Seine Beziehung zur Gemeinde ist zu-

nächst eine rein äusserliche, indem er, obgleich
auf dem Staatsgebiete ansässig und ein integrie-

rendes Glied der Staatsbevölkerung, nach Recht
wie Pflicht in keinerlei directer Beziehung zum
Staatswesen steht, sondern nur mittelbar durch
die patronatische Gens mit demselben verknüpft
ist (V oigt 161f., o. S. 29. 36f.; vgl. die Application

Gemeindefremder noch in historischer Zeit o.S.82).

In dieser Hinsicht ist nun wohl schon im Laufe der
Königszeit insofern eine Wendung eingetreten,

als unter formeller Aufrechterhaltung des gentili-

eischen Princips eine zahlreiche Classe von Schntz-

unterthänigen des Königs und seiner Gen*— der
Kern der späteren unabhängigen Plebs — sich

gebildet zu haben Bcheint, weiche ohne Vermitt-

lung eines anderen Patrons der höchsten staat-

lichen Gewalt unterstanden und seitens der Könige,

die ja mitunter ihre Schutzbefohlenen gegen die

l’atricier auaapiclcn mochten, wenn auch nur fae-

tisch, nicht rechtlich mancherlei Förderung und
Vorteile erlangen konnten (vgl. S. 34. 45). Immer-
hin ist für diese älteste Periode unzweifelhaft,

dass die Clienten samt und sonders keinen Zu-
tritt zu den Ämtern und Priestertümern der Ge-
meinde hatten. Daher bildete noch in der späteren

Zeit die Bekleidung eines Gemeindeamtes über-

haupt, oder nach abweichender Ansicht wenigstens

die eines curulisehen. d. h. ehedem den Patri-

ciem vorbehaltenen Amtes einen Auflösungsgrund
der Clientei. In einem Processe wegen Ambi-
tus gegen C. Marius weigerte sich der Senator

C. Hercnnius gegen diesen Zeugnis abzulegen,

weil das Haus der Herennier das der Marier in

Clientei habe, worauf MariuE erwiderte, dass durch
die von ihm bekleidete (plebeische) Aedilität die

Clientei gelöst sei; Plutarch, der dies berichtet

(Mar. 5), widerspricht dieser Auflassung: ißx’l

yäg oi adoa rov vipttv xQooxdxgv äxaXläaart roöf

Tvxoxtnc airtove xai ycrot, <4Ai’
fj

xiv iyxvlö-
xoAa iigcßor i röftoi ilScoon> (Mommsen R. F.

I 365 mit Anm. 15; St.-R. III 69f. mit Anm. 2.

465. Herzog 1 991f.).

Am frühesten wurden wohl die Hörigen für

das Steuerwesen mit herangezogen; dies gilt zu-

nächst von den Königsclienten, deren Abgaben
für Bodennutzung unmittelbar in den Staatsschatz

fielen, während diedenübrigen genfeszugewiesenen

Clienten ihre Abgaben an ihre Patrone abführten.
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Mit dem Aufkommen selbständigen Bodeneigen-
tums der Clienten (o. S. 45) wurde die auf

der BodenSchätzung beruhende Vermögensabgabe
(tributum) ohne Zweifel auch auf diese erstreckt

(vgl. auch Voigt 170, 93). In weiterer Folge
traten dann noch hinzu die Wehrpflicht und
das Stimmrecht, welche beide in Rom von jeher

zusammenfielen. Ursprünglich, solange noch die

Heeresverfassung gleich der Agrarverfassung eine

gentilieische war, traf die Meeresfolge allein die

Patricier als unmittelbare staatliche Auflage; die

mitunter sehr zahlreichen waffenfähigen Clien-

ten der gentea folgten nicht dem Staatsaufgebote,

sondern gleich mittelalterlichen Dienstmannendem
Gebote der Patrone; so wohl auch noch später,

wenn die Plebs den Kriegsdienst verweigerte

(o. S. 37). Indem nun einerseits an Stelle des

gentilen Wehrsystems die Legion trat, anderer-

seits als logische Oonsequenz der Umwandlung
des gentilen Bodeneigentums in individuelles die

Wehrpflicht an den Grundbesitz der einzelnen ge-

knüpft wurde, war nunmehr jeder Bodeneigen-

tümer, also auch der Client, in die Wehr- und
Steuerabteilungen eingereiht — eine Reform,
welche die Überlieferung mit dem Namen des

Servius Tullius in Verbindung bringt (vgl. auch
Mnmmsen Abriss 21). Damit ist der princi-

pieIle Wandel eingetreten; die bisherigen Hörigen
werden zu Gemeindebürgern; die Altbürgerschaft

wird allmählich zum bevorrechteten Adel, der

allerdings noch lange ein bevorzugtes Stimmrecht
sowie die ausschliessliche Bekleidung der Ämter
und Priesterwürden für sich in Anspruch nahm.
Diejenigen Schichten der bisherigen Clienten, bei

denen die personale Abhängigkeit zurückgetreten

war, stellen sieh nunmehr als fiele», plebeii neben

die palrieii.

In diesem Zusammenhänge muss in aller Kürze
die Frage gestreift werden, wie sich der wesent-

lich politische Begriff der Plebität zu dem der

Clientei verhält (Schwegler R. Geseh. I 638f.

M O m m s e n R. F. I 387f„ vgl. 365; St.-R. III 63.

66—69. 71; Abriss50f. Voigt 1471, Genz 1 1 4f.

Madvig I 92f. Willems 31 fT. Herzog I 32ff.

0. Gilbert Gesch. u. Top. RomB II 141, 2;

vgl. auch A. M e i t z e n Wanderungen I 1, 261 f.).

ln der Überlieferung, die in diesen Dingen aller-

dings nur den Wert einer Hypothese hat, wird

die älteste Clientei übereinstimmend mit der

späteren Plebs identificiert; so Cie. de rep. II 16:

habuil plebem in clientela» principum diserip-

lam. Fest. p. 283 M. s. patroeinia. Dionys. II

9, 1.2. Plut. Rom. 13 und die übrigen bei Momm-
sen St.-R. III 63f„ 4 (Schwegler I 628fT.

M a d v i g I 73ff.) angeführten Belegstellen. Mehr
als dies spricht für die von M o m m s e n gegen
Niehuhr, dem Schwegler, Lange I s 238f.,

Madvig folgen, vertretene Annahme eines wesent-

lich identischen Ursprungs die erfahrungsgemäsae
Thataaehe, dass in einem auf der Basis gcscnlechts-

genossensehaftlicher Gleichberechtigung aufgebau-

ten Staatswesen eine rechtlich zurückgesetzte

Bürgerdasse, wie es die Plebeier sind, unbedingt
eine Vorstufe der Unfreiheit oder Halbfreiheit

voraussetzt. Wenn trotz der Identität von Clientei

und Plebität in der Überlieferung über die Epoche
des Ständekampfes bei Livius und Dionysios

Schwegler I 643. Mommsen St.-R. III 71, 1.

Madvig I 93, 1) die von den Patriciern abhängi-

gen Clienten den freien Plebeiern gegenüberge-

stellt werden, so erklärt sich dies daraus, dass die

Clientei bei einer grossen Anzahl von ursprüng-
lich Hörigen thatsächlich weggefallen und unter

den herrschenden politischen Verhältnissen nicht

wieder erneuert worden war. Als Ursachen da-

für (Mommsen St.-R. III 69tf. Herzog I 988)
lassen sich unter anderem denken das Aussterben

vieler patricischer Geschlechter, die wesentliche

Abschwächung der Abhängigkeit durch die Ver-

erbung, die bereits vorhandene Fähigkeit derClien-

ten, Grundeigentum in erwerben (o. S. 45), und
namentlich auch die Abschaffung des Königtums,
durch welche die jedenfalls schon vorher ziemlich

unabhängigen unter dem Königsschutze stehenden

Ansiedler auf dem Gemeindelande (s. o. S. 28. 34.

45. 48) vom Patronate frei wurden. Diese mehr oder

minder wirtschaftlich und politisch selbständig ge-

wordenen, grossenteils grundbesitzenden Elemente
nahmen mit Erfolg den welthistorischen Kampf
gegen die Patricier auf, dessen Errungenschaften
auch den im Clienteiverhältnisse verbliebenen,

meist besitzlosen Schichten, obschon dieselben

lange auf Seite der Patricier standen, zugute
kamen (vgl. auch Lange I 1 248f.).

Hier boU die weitere staatsrechtliche Entwick-

lung nur insoweit berührt werden, als eie speciell

für die Clientei in Betracht kommt. Es ist mög-
lich, dass die Clienten, wie die Plebeier über-

haupt, ihr Stimmrecht anfänglich nur in den auf

dem Wehrverbande beruhenden Ccnturienversamm-
lungen ausübten (z. B. Liv. II 64. 2 zum J. 284
= 470: irata flebt intereue eontularibus romilii»

noluil: per patre» elienle»que rtmtules creati. Dio-

nys. IV 23. 6. Voigt 171f. Herzog 1 988. 990L),

während sich ihnen dieehedero nurderGeschlechts-

bürgerschaft zugänglichen Curiatcomitien erst

später eröffneten (Plut. Popl. 7 zum J. 245 = 509:

Zulassung des Freigelassenen Vindirius in die Bür-

gerschaft-: yryroitoi ytoUtqv xal <plgnv qiijqxn,
fl

ßovlotio tpQaiQttf nqonvruqbryin. Gilbert II 382,

1). An der Wahl der Volkstribunen, die sich nach
vermutlich irrtümlicher antiker Auffassung in

den patriciseh-plebeischen Curiatcomitien (nach

Mommsen wahrscheinlich in einem eonrilium

plebi» curiatum: vgl. Madvig I 222. Herzog
I 158f.) vollzog (Mommsen St.-R. III 151, 3),

nahmen die Clienten selbstverständlich teil; um
diese von den Patriciern beeinflussten, besitzlosen

Elemente unschädlich zu machen, wurde im J. 283
= 471 auf Antrag des Volkstribunen Volero Pub-
lilius anstatt der Abstimmung nach Curien die

nach den Bodenbezirken (Tribus) eingeführt und
damit die Entscheidung den Grundbesitzern ple-

beischen Standes zugeschoben; vgl. Liv. II 56,3:
haud parea re» .. . quae palrieii» omnem pole-

htatem jier rlientium tiulfragia ereandi, quo»
vellenl, Iribuno» auferret (vgl. Dionys. IX 41).

Während es lange als pflichtwidrig galt, anders

als der Patron oder gegen ihn zu stimmen (Di-

onys. II 10, 3 qrrjqov fyavTtay Ixiqlptir), setzte

sich nach und nach auch bei den Clienten der

Grundsatz durch, dass die Ausübung der Bürger-

rechte von dem Clienteiverhältnisse nicht beein-

flusst werden solle; so erklärten nach Liv. V 82,

8 im J. 363 = 391 die Clienten der Gens Furia,

bei den Tributcomitien gegen ein Mitglied der
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Gens, M. Furius Camillus, stimmen zu wollen

(cum aeeitis domum tribulibus et elientibus,

'/uae magna pars plebis erat, , . . responsum
lulisset: se cunlaturos, quanti damnatus esset,

absolrere cum non posse, in ezilium abiit, vgl.

Zon. VII 22. Dionys. XIII 5). Seit der Aner-

kennung der plebeisehen Ämterfähigkeit bildet

die Clientei kein Hindernis zur Erlangung nicht

nur der plebeisehen Magistraturen (Tribunat: Hut.
Ti. Gracchus 18 zum J. 620 = 184 Sloixidr

um, .veinnjv arroO; plebeisehe Aedilität: Plut.

Mar. 5), sondern auch der curulisehen Ämter (z.

B. Plut. Mar. 5 zum J. 638= 116; s. o. S. 48.

Herzog I 091 f.); allerdings bildet dann die da-

durch eintretende Gleichstellung mit dem alten

Patriciat, die Nobiliticrung, einen Grund für den

Wegfall der bisherigen Clicntel. Inmitten der

wesentlichen Gleichberechtigung sämtlicher Bür-

gerclassen nimmt nur die unmittelbar aus der

Unfreiheit hervorgegangene Clientei der Freige-

lassenen noch immer bis in die Kaiaerzeit eine

politisch ungünstige Ausnahmestellung ein, die

im Ausschluss von Gemeindeimtern und Priester-

tümern, vom Sitz im Senate und vom Reiter-

dienste, sowie in der Zurücksetzung im Heeres-

dienst und im Stimmrechte zum Ausdrucke kommt
(M o m m s e n St.-R. III 420ff.; Abriss 52f. Her-
zog I 992 ff., o. S. 81).

V. Schwinden der Hörigkeit (Momm-
sen St.-R. III 69ff.; Abriss 21. Voigt 174

—

180. 218—219. Madvig I 95. Herzog I 989f.).

Die Clicntel der Kaiserzeit. Ein Verzicht

aut die Clientelbefugnisse, etwa aut Grund eines

Übereinkommens zwischen Patron und Clienten,

scheint, wie schon angedentet wurde (oben S. 83),

bei der mit der staatlichen Ordnung verknüpften

Hörigkeit der Dedicrten und der Libertinen recht-

lich unwirksam gewesen zu sein. Die öffentlich-

rechtliche Stellung des Clienten wurde daher nur

durch die Verwandlung der Clientei in Knecht-

schaft (rerocofio in serritutem, s. o. S. 31 . 42) oder

durch die Aufnahme in die Geschlechterbürger-

schaft (Patriciat, gleichgestellt die Nobilitierung,

oben S. 48) beendigt (M o m m s e n R. F. I 368ff.j.

Dagegen sind andere Lösungsgründe eines be-

stehenden Clienteiverhältnisses (s. o. S. 49f.) zu-

nächst nur factischer Art und bewirken blos, so-

fern nicht ein neuer Patronat eintrat, dass zahl-

reiche Clienten — der Grundstock der späteren

Plebs — ohne Patron lebten.

Ebensowenig ist die Institution der Clientei,

welche die römische Gemeinde schon heu ihrer Be-

gründungfertig übernommen haben wird, als solche

jemals gesetzlich abgeschafft worden; sie blieb viel-

mehr formell bis in spätcZeit inKraft(Voigt 179).

Rcchtsanschauuugen der alten Clientei wirken

noch in der Zeit des Marius fort (s. o. S. 48).

Wohl alier hat sich das Geltungsgebiet und der

thatsächliche Inhalt dieses Verhältnisses unter

langten und die alte Geschlechterordnnng neuen
Bildungen und Gliederungen Platz machte. Durch
diese Vorgänge hörte die Clientei allmählich auf,

für alle Nichtpatricier obligatorisch zu sein; der

Plebejer konnte auch fürderhin, aber er musste
nicht einen Patron haben (s. S. 50). Während
nun einerseits zahlreiche Clientelen sich lösten

und eine unabhängige Plebs sich bildete, waren
andererseits für die Eingehung neuer Clienteiver-

hältnisse (abgesehen von der Libertinität) nicht

mehr die rechtliche Notwendigkeit, sondern rein

persönliche Interessen ökonomischer und anderer

Art massgebend (s.o. S. 83f.). Dort, wo die Clientei

noch fortbestand, konnte, seitdem der Patron und
der Client sich wenigstens in der Hauptsache
bürgerlich gleichberechtigt gegenüberstanden an
sich von einer consc<|uenten Übung des Herren-

rechtes nicht mehr die Rede sein. Mit dem Schwin-

den der poleslas bleibt als Residuum die tides

(Voigt 166) übrig, welche nunmehr auch auf

Seite des Clienten an die Stelle der unbedingten

Abhängigkeit tritt: aus der Gewaltunterthänig-

keit wird ein Pietätsverhältnis, für welches nach
Dionys. II 9, 3 das Smor und die deute bestim-

mend sind, bestehend aus einem mehr und mehr
zusammenschmtupfenden Complexe wesentlich mo-
ralischer. durch keine rechtliche Gewalt erzwing-

harer Verpflichtungen (o. S. 33. 39) Zuerst setzt

sich auf dem politischen Gebiete die Überzeugung
fest, dass die Clientei die Ausübung der Bürger-

pflichten nicht schmälern darf (s. o. S. 50); später

erfahren dann auch die ökonomischen Leistungen

an die Patrone gesetzliche Einschränkungen (ins-

liesondere durch die lei Cineia vom J. 550 = 204;

s. o.S. 41). So wird die Clientei im allgemeinen

nach und nach allen juristischen Gehaltes ent-

kleidet und legt seit dem Ende der Republik den
Beteiligten lediglich gesellschaftliche Obliegen-

heiten auf. Nur in dem einzigen Falle, wo die

Clientei noch immer unmittelbar an die Unfreiheit

anknüpft und folgerichtig ihren obligatorischen

Charakter bewahrt hat .bei der Libertinität. hat

sich, wie schon wiederholt hervorgehoben wurde,

iu einer Reihe wesentlicher rechtlicher Beschrän-

kungen ein gutes .Stück alten Clientenrechtes bis

in die späteste Kaiserzeit hinein erhalten (s. o.

S. 31. 33). Mit gutem Grund scheidet daher die

spätere Terminologie den juristisch indifferenten

eliens von dem rechtlich zurückgesetzten liberti-

nus; z. B. Cic. de inv. I 109 (nach 673 = 81) ser-

ri.v libertis, elientibus, suppliribus (andere Belege

bei Voigt 200,157; vgl. auch Mommsen R. F.

I 355).

Als Nachwirkung der älteren Verhältnisse hat

sich noch in der jüngeren Clicntel der Grundsatz

erhalten, dass der Patricier und der Mann sena-

torischen Standes Ulierhaupt nur Patron, niemals

Client sein kann. Dagegen hat seit dem letzten

Jahrhundert der Kaiserzeit die ausschliessliche

dem Einflüsse der privat- und staatsrechtlichen 60 rUihängigkeit von einem Patron aufgehört; der

Entwicklung wesentlich geändert. Ursprünglich Client insbesondere der Kaiserzeit, der von den

gedacht als ein durch die fides modificiertes sporlulue der vornehmen Häuser lebte, hatte in

Herrenrecht (poleslas ) der durch den Patron ver- der Regel mehrere Patrone. Seihst dem libertus

tretenen Gens über den rechtsunfähigen Hörigen, stand es frei, sofern er nur den Obliegenheiten

welches mittelbar die Herrschaft des Staates er- gegenüber dem Manumissor narhkam, daneben

setzte, musste die Clientei diesen Charakter ab- noch der Client eines anderen zu sein; vgl. Cie.

legen, seitdem die Clienten Stück für Stück die pro Sex. Rose. 19 Jtaltius Olaueia quidam, hamo
volle private und öffentliche Rechtsfähigkeit er- tenuis, libertinus (offenbar eines Mallius), eliens
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et lamiliaris istius T. Roteii; ad Att. I 12, 2

u. 4. Auch der Gemeindepatronat verlor den
Charakter der Ausschliesslichkeit. Schon in den
ältesten uns erhaltenen Patronatsurkunden (Bruns
Fontes I* 3481.) erscheinen die früheren Grenzen
/wischen hospitium und Clientei verwischt; wie

der einzelne, kann sowohl die Gemeinde, als auch

jede andere juristische Person (über die Collegien

vgl. J. P. Waltxing Etüde hist, sur les corpor.

I 423—446. II 367—371) nunmehr mehrere Pa-

trone haben (Marquardt St.-V. I 1 188, 3; s. o.

S. 38).

Für die sittengesehichtliche Seite der Clientei

in der Kaiserzeit ist im allgemeinen auf Fried-
laenders Darstellung S.-G. I* 3711—891 zu ver-

weisen. Der grossen Masse der Clienten in der

Hauptstadt, mit welchen sich nicht nur durch
Reichtum und Ansehen hervorragende Minner,
sondern selbst minder Begüterte umgaben, war
ein keineswegs beneidenswertes Los zu teil ge-

'

worden. Die Satiriker, wie Martial, der trotz

seines Rittercensus gleich anderen minder bemit-

telten Dichtern (Friedlaender Ill 8 489ff. 445f.)

selbst als Client vornehmer Häuser sein Leben
fristete, Iuvenal, Lukian (insbesondere im Krono-

solon), dann Epiktet sind voll Klagen Uber die

unwürdige Stellung der Clienten, die freilich auch
ihrerseits durch ihr Betragen häufig Grund zu

Beschwerden gaben. Ihre Dienste waren zeit-

raubend und demütigend. Am beschwerlichsten

war die tägliche Morgenaufwartung (meriforia

salutalio bei Seneea de brev. v. 14, 6) in der

ersten oder zweiten Tagesstunde, die sich aus

dem schon lange üblichen Morgenempfange der

Rechtsbelehrung und Ratschlag suchenden Clien-

ten M o m m s e n R. F. 1 373, 36) in der ilteren

Zeit entwickelt hatte. Bei Martial und Iuvenal

finden sich häufige Klagen über die damit verbun-

denen Unzukömmlichkeiten, das frühzeitige Auf-
stehen, den Togazwang, die Wanderungen im
schlechten Wetter u. i. (Friedlaender 382ff.).

Abgesehen von dieser wichtigsten Obliegenheit,

nach welcher die Clienten als »alutatore» und —
wegen derdabei etiketteraässigenStaatskleidung

—

als logati bezeichnet werden, wurden viele Clienten

einen grossen Teil des Tages durch Begleitung

ihrer Gebieter in der Öffentlichkeit, auf Besuchen,
Reisen, als Claqueurs bei Declamationen in An-
spruch genommen (Friedlaender a.a. 0.384).
In Pompei agitierten Clienten für die Wahl ihrer

Patrone zu municipalen Ämtern (CIL IV 593.

822. 933. 1011. 1016). An den Satumalien, wo
die Clienten bewirtet zu werden pflegten, am
Neujahr- und am Geburtstage waren kleine Ge-
schenke der Clienten an ihren Patron üblich, wie
sie die lex Cineia (s. o. S. 41) gestattete, für

welche wertvollere Gegengeschenke erwartet wur-

den (Friedlaender 390!.). Mitunter vereinig-

ten sich die Clienten, um den Patron durch Er-

richtung einer Statue zu ehren (CIL VI 1390 =
Dessau 920; vgl. Plin. n. h. XXXIV 17). Als

Anrede des Patrons war schon in der ersten; Kaiser-

zeit dominus und rex gebräuchlich (schon bei

Horat. epist. I 7, 37 rexgue palergue; Tgl. Fried-
laender a. a. 0. 3851. 446).

Als Entgelt für ihre verschiedenen Dienstlei-

stungen. die ihnen zuweilen durchZurüeksetzungen
seitens des Gebieters und der Dienerschaft in den

vornehmen Häusern bei den Empfängen sowohl
wie insbesondere bei Bewirtungen (Friedlaender
a. a. 0. 3850.) sehr verleidet werden mochten,
bezogen die Clienten zurZeit Martinis eine recht

geringfügige Entschädigung, die zumeist in Na-
turalspeisung oder in einem entsprechenden Kost-

gelde (sportula

)

im Betrage von gewöhnlich 6'/»

Sesterzen bestand (Friedlaender a. a, 0. 380f.
4»8-—44‘2); gelegentlich fiel auch ein Platz an
der Tafel des Patrbns, ein Kleidungsstück oder

ein Geldgeschenk für sie ab. Ziemlich selten

waren die Patrone, die ihren Clienten nach altem

Branche durch Darlehen, Bürgschaft, Rechtsbei-

stand (wie Thrasea Paetus, Tac. ann. XVI 22),

durch Schenkungen von Lsindgütern oder Gewäh-
rung freier Wohnung (Dig. VII 8. 2 § 1. 3. IX
3. 5 § 1) unter die Arme grifien (Friedlaender
381 f.). Im allgemeinen wurde die Clientei nicht

nur von den Leuten von Bildung, die wie Martial

auf sie angewiesen waren, sondern auch von den
Patronen selbst als eine Last empfunden (Fried-
I a e n <1 e r a. a. 0. 390f.).

Nichtsdestoweniger fand die hauptstädtische

Clientei auch in Kleinstädten Italiens wieinPompei
(s. o.) Nachahmung und war die Clientei auch in

den Provinzen (CiL III 6126), insbesondere in

Gallien, verbreitet, wo sie vielleicht in der alten

keltischen Gefolgschaft — clientela bei Caesar —
Anlehnung fand und bis in späte Zeit eicherhielt.

1 Die Inschrift bei Allmer-Dissard Musöe de Lyon
V p. 28 (um das J. 238) nennt einen Einheimischen

als amicut et eliei» zweier aufeinanderfolgender

Provinzstatthalter, vgl. auch Robert Epigr. de

la Moselle I 21 mit pl. I 8; der Schulmeister und
spätere Praetendent Kugenins war nach Cland.

paneg. de III consulatu Honorii 67 ein deieetui

diens und noch Paulinus von I'etricordia (um

470) erwähnt lll 30f. die foeda clientum ambitio

ad nutum tumidi deieela patroni.

I In der Kaiserzeit bezeichnen sieh als dientes

auch die Abteilungen der hauptstädtischen pleb*
trumentaria, so die Iribut Claudia patrum et

liberorum (CIL IX 5823 vom J. 159; vgl. Momm-
sen St.-R. III 441, 1. 447, 1. CIL XIV 374),

die tribue Palatina eurporit teniorum (CIL VI
10215), die tribue Palatina corporin iuniorum

(CIL VI 1104, vgl. p. 844); auch die dienten,

welche Plinius paneg. 23 neben Senat und Ritter-

schaft nennt, sind sicher die Tribus der Getreide-

) empfänger (M o m m s e n St.-R. a. a. 0. 444L, 4).

Litteratur. a) Allgemeine Litteratur. Al-

tere Schriften bei La n ge I 5 238, 1. Willems
26, 3. L. 0. B r ö c k e r Untersuchungen über die

Glaubwürdigkeit der altrömiseben Verfassungsge-

schichte (Hamburg 1858; 2. Aufl. 1878) 1—22.

Fustel de Coulanges I* citö antique (Paris

1864) 291—304. 331—338. 344 - 849 u. s. w.

Mommsen R. G. I
7 820.; Röm. Forschungen

I 355- 390; St.-K. III 54—88, vgl. 152; Ab-

) riss 15—21. Em. Hoffmans Das Gesetz der

Zwölf-Tafeln von den Forcten und Sanaten,

Wien 1866 (= Zeitschr. für die öst. Gvmu.
1866, 5470.). Lange Röm. Alt. I’ 237—252
(vgl. 4150.). J: E. Kuntze Cursus des röm.

Rechts 5 29. 44f. 68. 562; Ezeurse über röm. Recht 5

62—65. H. Q e n z Das patricische Rom (Berlin

1878) 15—20. M. Voigt Uber die Clientei

und Libertinitäf, Ber. über die Verh. der sich».
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Oes. d. Wiss., philol.-hist. CI. XXX (1878), I 147—220 (citiert: Voigt). B. W. Leist in Glück-
Leist Ausftihrl. Erläuterung der Pandecten, Serie

der Bücher 87 und 38, IV 301—627. V 1—566;
auch separat u.d. Titel: Das röm. Patronatsrecht,

Erlangen 1879, 2 Tie. Marquardt-Mau Privat-

leben 1 3 200—208. M a d v i g Verf. u. Verw. I 92—95. P. Willems Le droit public romain 4

(1880) 26—83.691. Herzog Gesch. u. System
der rüm. St.-Verl. I 5. 12. 33. 91 IT. 769. 988—990. K a r 1 o w a Röm. Reehtsgesch. 1 37—40.

O. G i 1 b e r t Gesch. u. Topogr. der Stadt Rom II

(1885) 140—143. 382—385. G. Humbert in

Daremberg-Saglio Dict. I 1246-1248. J. G.
Cuno Vorgeschichte Roms II 342—348. A.

M e i t z e n Wanderungen I 1, 2611!. G. M e 1 i n

Essai sur la elientäle rom., Nancv 1889. B.

Niese in Iwan Müllers Handbuch III* 5,261.

H. Schiller ebd. IV 2, 6131. Voigt ebd. 781Ü.
786. J h e r i n g Geist des rüm. Rechts I

5 (1891)
236—245. Lewis H. Morgan Die Urgesellschalt

(deutsch von W. E i c h b o 1 1 u. K. K a u t b k y)
Stuttgart 1891, 2751. M. Z o e 1 1 e r Röm. Staats-

und Rechtsalt. 1 17—19. 221. — b) Litteratur

über den Gemeinde-Patronat: E. P h i 1 i p p i Zur
Geschichte des Patronats über juristische Per-

sonen. Rh. Mur. N. F. VIII (1853) 497S Dirk-
sen Civilist. Abhandlungen II 611!. Mommsen
Ephem. epigr. II p. 1 46ff. Marquardt St.-V. I*

187—189. Em. Sebastian De patronis colo-

niarum et munieipiorum, Halle 1884. Über den

Patronat der Collegien vgl. (auBser E. Philippi
a. a. 0.) J. P. W a 1 1 z i n g Etüde hist, sur les

corporations prof. I 425—446. II 367—371, dazu

Index II 539. — c) Litteratur über die private

Clientei der Kaiserzeit: Ältere Schriften bei Wil-
lems 4 70, 2. H e u e r m a n n Über die Clienten

unter den ersten röm. Kaisern, Programm des

Gvmn. Burgsteinfurt 1856. Becker Gallus II*

1 5711. (über die Sportula 164B.). Synnerberg
De clientelae apud Romanos sub Caesaribus ra-

tione, Helsingfors 1865. Voigt a. a. 0. 180. 21711.

Marquardt-Mau a. a. 0. 208—208. Fried-

laender S.-G. I
4 379—391. 438—442. IIP

439B. 4451. [A. v. Premerstein.]

Clima, nach Colum. de r. r. V 1 (Script, me-

trol. II 53, 13) ein Ackermass von 60 Fuss ins

Gevierte — 3600 QFuss. Da der nclut (s. Bd. 1

S. 335) 120 Fuss ins Gevierte hielt, war das C.— i/
4 arlus — 315 qm. Die von Columella ge-

gebene Bestimmung kehrt wieder in den Exc. de

mens. Gromat. 1 372, 15 und bei Isid. etymol. XV
15 (Metrol. script. II 137, 6. 108, 1). H u 1 1 sc h

Metrologie 1 85. 702. [Hultsch.]

Climberrum s. Au sei.

Clipeus oder clipeum— beide Formen finden

sich bei Livius (vgl. IX 19. 7. I 43, 2) und Vcr-

gil (vgl. Aen. II 734. IX 709) — hiess der der

argolischen üonlt (s. o. Bd. II S. 1735!.) ent-

sprechende römische Schild. Wie diese war er

rund (Verg. Aen. II 227. X 546. Fest. ep. 56

Müller), gewölbt (Varro de 1. 1. V 19), von Erz

(Liv. I 43, 2. Diod. XXIII 3 Dindf. Verg. Aen.

II 734) und deckte die linke Seite der Kämpfer
(Verg. Aen. II 444. 671). Nach Diodor XXIII

3 entlehnten die Römer den C. von den Etruskern.

Der servianischen Wehrordnung zufolge gehörte

er zu den SchutzwaBen der Bürger der ersten

(.'lasse (Liv. I 43, 2. Dion. Hai. ant. IV 16. 2).

Doch wurde er bereits zur Zeit des ersten Sam-
niterkrieges durch das besser deckende (Liv. IX
19, 7) längliche Scuttim verdrängt (Liv. VIII 8,

8). Vgl. Bernd Das Wappenwesen der Griechen
und Römer 11. Baumeister Denkmäler III 2070.
Marquardt St.-V. II J 333,3. Lindenschmit
Tracht und BewaBnung des röm. Heeres 15. Ab-
bildungen des C. siehe Mon. d. Inst. X 60. Lit-

teratur: Maurice Albert bei Daremberg et
Saglio Dict. I 1248B. Rieh Wörterb. d. röm.
Altert. 1651. [Fiebiger.j

Clisius lacus, auf der Tab. Peut. als ein

Alpensee gezeichnet, aus dem ein Fluss entspringt,

der, die Strasse zwischen Eporedia (Ivrea) und
Vitricium (Verrös) schneidend, zum Po geht. Will
man auf die Zeichnung (was bei dem zerrütteten

Zustand derselben freilich schwer ist) und die

Namensähnlichkeit etwas geben, so entspräche
der vom Monte Rosa kommende, bei Pont s. Mar-
tin in die Dora Baltea mündende Torrent Lys
(ital. Lesa), der vielleicht im oberen Gressoncy-

thal sich früher zu einem See staute. Bedenk-
lich ist jedenfalls die Identification des 1. C. mit
dem bis ins Mittelalter südlich von Eporedia in

der Ebene existierenden, von der Dora Baltea

durchflossenen grossen See, dessen Reste der Lago
di Viveronc und Lago di Candia bilden (Nissen
Ital. Landesk. 182); unmöglich die von C luv er
(Ital. ant. 102. 410, dem Mommsen CIL V p. 559
und Kiepert A.Geogr. 391 folgen) ausgesprochene

Vermutung, es sei der Lago di Lugano gemeint.

[Hülsen.]

Clitellae hiessen nach Festus epit. 59 M.
locus Romae propter similitudinem, et in rtn

Flamin in loea i/uaedam dereia mbinde et oe-

elira. Nicht genauer nachzuweisen. (Hülsend

Cliternia. 1) Kuletpvoy (Ptol. III 106, Ein
wohner Cliternini Ptol. III 106; auch Cliternini

bei Cic. ad fam. IX 22, 4 wohl auf dies C. be-

züglich), Ort im Gebiete der Aequiculer, unweit

des heutigen Capradosso, wo eine Inschrift eines

acdilia Reale, </unrsfor IV, duumeir Cliterniae,

gefunden ist (CIL IX 4769). Mommsen CIL
IX p. 394 nr. 4166—4176. 6351. B u n s e n Ann.

d. Inst. 1834, 113.

2) Stadt im Gebiete der Daunier in Apulien,

Mel» II 65. l’lin. III 103, unweit Larinum; die

Localisierung bei Campoinarino oder S. Martino

in Pensilis (unweit der Küste, zwischen den Mün-
dungen des Fortore und Biferno) beruht nur auf

dem sehr unzuverlässigen P. Polidoro (bei Tria
Storia di Larino. Rom 1743. 15. 356) und einer

wahrscheinlich falschen Inschrift (CIL IX 137*,

vgl. Polidoro Vita e Monum. di S. Pardo app.

5). [Hülsen.]

Clitia, Fluss in Gallien, von Sidon. Apoll,

carm. V 209 genannt neben Rhenus, Arar, Rho-

danus, Mosa, Matrona, Sequana. Ledus. Elaris,

Atax Vacalis. Desjardins Göogr. de la Gaule

I 144 (ob OMfef). [Ihm.]

Clitorius lacus, in Umbrien, nur genannt

von Paul. Diac. de gestiB Longob. II 16 (Isidor,

orig. XIII 13, 2 ist confus, und auf Confusion

mit der Quelle bei Kleitor in Arkadien zurfick-

zuführrn; ebd. XIII 13, 6 Clitumnue hrus schwer-

lich in C. I. zu emendieren); wie Nissen Rh.

Mub. XX (1865) 223 (vgl. Ital. Landesk. 310) zu



57 Clitumnus Cloaca 58

beweisen sacht, ein vom Clitumnus durchflossener Berufung auf das von der gewöhnlichen gelager-

Sce, an dessen Stelle ein erst 1563 ausgetrock- ten Stellung der Flussgötter abweichende Cult-

neter Sumpf zwischen Foligno, Trevi und Monte- bild. [Aust.]

faleo lag. [Hülsen.] Clivana ist bei Holder Altkelt. Sprachschatz
Clitumnus. 1) Fluss in Umbrien, bei Spo- s. v. irrtümlich als Beiname der Göttin luno ver-

leto aus einer sehr starken Quelle (anschauliche zeichnet auf Grund der Inschrift CIL V 7593,
Schilderung bei Plin. ep. VIII 8; besucht von wo von der luno einer Frau die Rede ist. S.

Caligula, Suet. Cal. 43, und Honorius, Claud. de Roschers Lexikon II 616. [Ihm.)
VI cons. Honor. 506) entspringend, vereinigt sich Clivicola, römischer Gott der Indigitamenta,

nach kurzem Laufe durch das Stadtgebiet von 10 der über die vielen, die Hügel hinanführenden
Trebiae (daher Schol. luven. XII 13 fluriua 7111 Aufstiege (c/irt) Roms Wache hält und darum
Treria nntatem Flaminiac interlluit) bei Me- zusammen mit dem Gott der Bodenerhebungen,
vsnia in den Tinia. An seiner unweit des moder- Ascensus, angerufen wird, Tertull. ad nat. II 15.

nen Örtchens Campello gelegenen Quelle lagen, [Aust.]

ausser einem Tempel des C.. noch andere kleine Cloaca, auch cluara und elnraca, angeblich
Heiligtümer (daher die Station Sacraria im Itin. von eluere — purgare

, Plin. n. h. XV 119; vgl. zur
Hierosol. 613, 4 mp. von Trevi, 8 mp. von Snn- Wortform und Ableitung F. Solmsen Studien zur

letium; nach Plin. ep. VIII 8 gehörte der Ort latein. Lautgeschichte 141 (clotaca jetzt auch in

durch Schenkung des Augustus den Hispellaten); der Lex municipalis von Tarent. Monum. ined. dei

der jetzt sog. Tempio di Clitunno zwischen Cam- 20 Lincei VI 1895, 41 1 Z. 39) und Strab. V 285 i.voed-

pello und Trevi ist der im frühen Mittelalter zur iiwv Tel) V dvvapcvcov fxxXv^stv räXvpara rrjc xöXcojc

christlichen Kirche nmgebaute Rest eines antiken rlc xov TißtQtv. Das Wort bezeichnet zunächst die

Grabes (s. CIL XI 4817. 4846. 4904. 4920. Holt- vielgepriesenen, in Rom angeblich schon von den
zinger in Lützows Ztschr. f. bild. Kunst 1881, Tarquiniem gebauten, späterweiter ausgedehnten
813—318. Pila-Carocci Del tempio e fiume C., Canäle zur Entwässerung der tiefer gelegenen
Rom 1895. Grisar Nuovo bull, di areh. cristiana Stadtteile um das Forum und zur Ableitung des
I 127—146). Häufig gerühmt werden die weissen von den Strassen und aus den Häusern zusam-
Stiere, die auf den Weiden des fruchtbaren Thaies mcnflicssenden, späterhin auch aus den Wasser-
gezüchtet wurden, Verg. Georg. II 146 mit den leitungen der Stadt stammenden und daher 6tark

Scholien des Serv. und Philarg. Propert. II 19, 30 strömenden Abwassers, s. Cloaca maxima. Auf
25. Sil. Ital. VIII 450. luven. XII 18. Stat. die von Vitruv. I 1, 10 nur angedeuteten Rechtsver-
silv. I 4, 129. Vib. Sequest. p. 9 Burs. Clau- hältnissc bei den öffentlichen wie bei den privaten

dian. de VI cons. Honorii 507. Der Clitumnus Cloaken bezieht sich Digest. XLIII 22. Auch in

locus bei Isid. orig. XIII 13. 6 ist vielleicht anderen italischen und römischen Städten werden
eher ungenauer Auäruek, als Verwechslung mit die ähnlichen Anlagen, sei es dass sie dem ganzen
dem Clilarius locus. Vgl. Nissen Rh. Mus. Gemeinwesen dienen, sei es dass sie nur auf ein-

XX 223; Ital. Landesk. 310. [Hülsen.] zelne Gebäude berechnet sind (z. B. Vitruv. V 9,

2) Göttliche Personification des wegen seines 7), C. genannt, von ihrer Gestalt bisweilen auch
frischen, klaren Wassers und seiner herrlichen cunicvli (Plin. n. h. II 197 von Neapel, Cassiod.

landschaftlichen Umgebung vielgerühmten um- 40 var. VIII 29 von Parma). Wir sind leider Ober

brisehen Flusses C. («. Nr. 1). Nahe der Quelle ihr Alter, ihre Technik und ihre Verbreitung nur
lag unweit der Stadt Mevania in einem Haine mangelhaft unterrichtet. Die Canäle waren nur
sein alter hochheiliger Tempel mit einem Cult- selten offen (wie in Soluntum; in Amastris ver-

bilde, das ihn stehend und mit der Toga prae- anlasste Plinius ep. X 99. 100 die Überdeckung
texta bekleidet zur Darstellung brachte. Din eines längs der Hauptstrasse fliessenden und als

Tempel umgaben die sacella geringerer Gott- Cloake fliessenden Wassers), meistens, mit Aus-

heiten, von denen ein jeder unter besonderem nähme der erforderlichen Zuflussöffnungcn und
Namen Verehrung genoss, darunter Götter klei- Ein6tcigsehaehte, verdeckt und unterirdisch; die

nerer Quellen, die in den C. münden. Eine Brücke Ausflussmündungen lagen oft in der Stadtmauer
Ober den Fluss schied den heiligen Teil von dem 50 (z. B. Faesulae und Volaterrac [D u r m Die Bau-
urofanen, der Benutzung freigegebenen. Durch stile II 2, 24] und Athen). In Pompeii, dessen

Loosorakel, die auf Blätter oder Stäbe geschrie- ausgedehntes und gewiss gut erhaltenes Canali-

ben waren (sortes), enthüllte C., ähnlich wie bei sationsnetz noch nicht untersucht ist, befinden

Tibur Albunea und Fortuna zu Praeneste. den sich die Canäle im allgemeinen unter den Trot-

Menschcn die Zukunft. Sein Ruf zog viele Be- toirs, doch giebt es auch Bolche, die unter den
sucher herbei: mit ihren Bitt- und Dankinschriften Häuservierteln durchführen; wichtig ist, dass die

bedeckten sich die Säulen und Wände des Tem- Abtritte sämtlich mit den Abzugscanälen in Ver-

pels (Plin. ep. VIII 8. Suet. Calig. 43). Geopfert bindung standen (A. Mau Führer d. Pomp. 10.

wurden dem Gotte die weissen Binder, die auf Overbeck-Mau Pomp. 60. 296). ln den älte-

den benachbarten Triften in seltener Schönheit 60 ren griechischen Städten war Canalisation (in6-

gediehen (s. 0.). Vibius Sequester (de flum. 5 ropoi) nicht die Regel (vgl. Strab. V 235). An
= Geogr. min. p. 148 Riese) spricht von einem Smyrna z. B. wird der Mangel von InoßßvotK
Iuppiter C. Während Jordan bei Preller Röm. unter den Strassen getadelt (Strab. XIV 646).

Mvth. II* 140, 3 die Richtigkeit dieser verein- Dagegen waren in Alexandrien die Hauptstrassen-

zclten Notiz anzweifelt, erklärt Reifferscheid Züge von Wasserleitungen und Cloaken begleitet

Ann. d. Inst. 1886, 215 undWissowa in Roschers (Ps.-Callisth. und Iul. Valer. I 31, wo ihr legen-

Mythol. Wörterbuch I 912 den Gott als Iuppiter darischer Architeet 'Yniropof heisst. Mahmoud
in seiner Individualisierung als C. besonders mit M4m. sur l'antique Alex. 23), ähnlich in dem von
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Herodes erbauten Caesarea (IxgaxowK tlvgyoe, ist Tuff und Sperone (lapis Gabinut), in später

Joseph, ant. lud. XV 340). In Athen hatte man ausgebesserten Teilen findet sieh auch Ziegel-

wie in Amastris einen alten Wasserlauf, den Eri- werk; die Sohle des Canals ineist mit grossen

danos, zur Anlage einer Cloake benützt ; sie mün- Basaltblöcken gepflastert. Die C. m. wurde, wie
dete beim Dipylon und diente zur Berieselung alle übrigen, unter der Aedilität des M. Agrippa
der Felder (Ziller Athen. Mitt. II 1877, 17. 33 v. Chr. repariert (Plin. n. h. XXXVT 104.

D ö r p f e 1 d ebd. XIII 1888, 211). [Puchstein.] Cass. Dio XLIX 43) und functionierte ohne Zweifel

Clonca maxima in Rom, der bedeutendste bis ins späteste Altertum (zwar nennen die Zeug-
und älteste der Abzugscanäle, durch welche die nisse aus dem 6. Jhdt., Procop. b. Goth. I 20.

in der Urzeit sumpfigen Niederungen zwischen 10 Cassiod. var. III 30 die C. m. nicht ausdrück*

den sieben Hügeln erst bewohnbar gemacht wur- lieh, aber der Name ist noch späteren Märtyrer*

den. Die Tradition schreibt den Bau der Dynastie acten, so den Acta S. Sebastiani, Act. SS. Jan. II

den Tarquinier zu (Uv. I 38, 6. 56, 2. Dionys. 6421. bekannt); erst nach dem 11. Jhdt. scheint

III 67, 5. IV 44, 1. Plin. XXXVI 106), und ohne z. B. das Augustusforum durch Unterbrechung der
Zweifel gehört die erste Anlage noch in vorrepu- Entwässerung in einen Sumpf (pantann) verwandelt
1>1 iranische Zeit; aber man muss sich hüten, den zu sein. Der unterste Strang, durch das Vela-

gesamten Bau, wie er jetzt ist, in eine so frühe brum bis zur Mündung, scheint immer in Thätig-

Epoche zu datieren, und namentlich die Ein- keit geblieben zu sein; der Teil weiter aufwärts

Wölbung ohne weiteres als ein Werk des 6. Jhdts. bis zum Forum ist erst nach 1872 wieder acti-

v. Chr. zu betrachten. Vielmehr ist ohne Zweifel 20 viert, das oberste Stück unter dem Nervaforum
auch hier die Entwicklung eine ähnliche gewesen, 1889 freigelegt und gleichfalls wieder der moder-
wie beim Eridanos in Athen (Dörpfeld Athen. nen Stadtentwässerung dienstbar gemacht. Als

Mitt. 1888, 213—220); man hat einen natürlichen Ortsangabe faber leclarius de c. Jf., CIL VI
Wasserlaof reguliert und zur Abführung der Ab- 7882. Vgl. Jordan Topogr. I 1, 441—443. 447
wässer in den Fluss benützt, indem man zuerst —452. I 2, 172. Richter Antike Denkmäler I

die Ufer mit Holz- oder Steinwerk befestigte, Taf. 37. Narducci Fognatura di Roma 39—49.

dann zum Teil überbrückte, endlich vollständig Gilbert Topogr. II 410—415. Lanciani Ruins

eindeckte. Noch im 6. Jhdt. der Stadt muss and excavations of A. R. 29f. [Hülsen.]

der canalis auf dem forum medium wenigstens Cloacarium. Das C. wird in zwei Frag-

teilweise sichtbar gewesen sein (Plaut. Curcul. 30 menten Ulpians (Dig. VII 1, 27 § 3. XXX 39 § 5),

476. Fest. ep. 45 s. canalieolae). Wann die das eincmal unter den vom Eigentümer, bezw. Usu-

Überwölbung nergestellt ist, wird nirgends be- fructuar eines Grundstückes zu leistenden Abgaben,

zeugt; dass sie älter ist als das Ende der Re- beidemale neben dem Entgelt für die Benützung
publik, ist an sieh unzweifelhaft und wird be* eines öffentlichen Aquaeductes erwähnt und wurde
zeugt durch den baulichen Zustand an der Ost- nach Marquardt St.- V. II 1 151, 2 wahrschein-

ecke der Basilica Iulia, wo infolge des Baus der lieh für die Einleitung von Privatcloaken in die

Basilica das Gewölbe abgenonunen und durch eine öffentlichen erhoben. Vgl. auch G. Humbert
Eindeckung mit grossen Platten ersetzt ist. Ob in I) a r e m b e r g - S ag 1 i o Dict. I 1264.

die EinWölbung zusammenhängt mit der grossen [A. v. Premerstein.]

Wiederherstellung der Cloaken in der Censur von 40 Cloacina, die Göttin der römischen cloaca

184 v. Chr., wahrscheinlich derselben, welche maxima (s. d.). Diese Bedeutung ergiebt sich mit

nach C. Acilius 24 000 000 Sesterzen kostete (Liv. voller Sicherheit aus dem Namen, der durchweg
XXXIX 44, 5. Dionys. III 67, 5, vgl. Mo mm- Cloacina lautet (CLOAC1N auch auf der Münze
8tn R. G. I4 808)? Die C. m. hatte ihren Ur- des L. Mussidius Longus, Babeion Monn.consul.

sprung in der Niederung zwischen Oppius und II 241); nur Plin. n.h. XV 119 schreibt Cfuortwi

Cispius bezw. Quirinal (vgl. luven, sat. V 105 der Etymologie zu Liebe (cluere enim antiqui

anguilla . . . vemula riparum
,
pinguis torrenti purgare dieebant , woraus Serv. Aen. I 720 macht:

cloaca et aolitua mediae cryptam penetrare Su- Cloacina quia vetcres doare purgare dixerunt;

burae), floss dann unter dem Argiletum hin (Stück vgl. F. Solmsen Stud. z. lat. Lautgesch. 142),

unter dem Minervaterapel auf dem Forum Nervae, 50 und bei August c. d. IV 8 p. 172, 3 Hoffm.

1889 aufgedeckt, Lanciani Bull. com. 1890, spricht die bessere Überlieferung für Cluacina,

95—102. Hülsen Röm. Mitt. 1891,86—88), trat während an drei anderen Stellen derselben Schrift

südlich vom Comitium ins Forum ein (hier das (IV 23 p. 191, 19. 192, 5. VT 10 p. 295, 1) die

Heiligtum der Cloacina [s. d.]), durchkreuzte dessen Form mit o gesichert ist. Der Bedeutung der

Arme in mehrfach gebrochener Linie, ging so- Göttin entspricht die Lage ihres Heiligtums (Clo-

dann durch das Velabrum und Forum Boarium acinae sacrum Plaut. Cure. 471; propc Cloacinae

(auch in diesem Teile des Laufes zwei scharfe Liv. III 48, 5; vgl. Plin. n. h. XV 119 in eo

fast rechtwinklige Biegungen, zuerst fast genau loco, qui nunc aigna Veneris Cluacinae habet),

unterhalb der kleinen Kirche S. Eligio, unweit an der Nordseite des Forums nahe dem Comitium

der Consolazione, dann südlich von dem sog. Ia- 60 an der Stelle, wo die Cloaca maxima ins Forum

nus quadrifrons) und mündete, sich mit dem das eintrat (vgl. H. Jordan Herrn. XV 116ff.; Topogr.

Circusthal entwässernden Canal (Marrana di S. 1 2,398. Hülsen Röm. Milt. VIII 1893, 283f.);

Giorgio) vereinigend, in den Tiber zwischen dem
Pons Aemilius und dem kleinen, wahrscheinlich

dem Portunus geweihten Rundtempel (Aufnahme

desMündungsstücks mit seinem dreifachenQuader*

bogen häufig, am besten jetzt von Fürstenau
Alte Denkmäler I Text 27. 28). Das Material

auf eine Reinigung der Cloaca bezieht Jordan
Topogr. a. a. Ö. mit Recht das oben angeführte

Mtinzbild aus der Zeit des zweiten Triumvirats,

das zwei Personen auf einem Kahne zeigt. Die

Anlage der Cloaca giebt mithin einen Terminus

ante quem für die Einführung des Cultes, und
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die Nachricht, dass Titas Tatius sein Begründer tractorum Macrob. III 18, 4; es handelt sich

gewesen sei, weil er das Bild der Güttin in der um lateinische Wörter, die aus dem Griechischen

Cloaca maxima gelunden habe (Lact. inst. I 20, abgeleitet werden; bei Gell. XVI 12, 5 wird zu

II Cloacinae timulacrum in cloaca mazima tenerator ein viertes Buch erwähnt und auf Hy-
repertum Taliut conteeravit et ijuia cuiut elü- psicrates hingewiesen, der ein Werk tuper Ais quae
ijiat ratet ignorabat, ex loco illi women imoosuit; a Qraecit aeeepta tunt verfasst hat); 2) libri

vgl. Minuc. Fel. 25, 8 = Cypr. quod idola aii non Ordinatorum Qraecorum (so Macrob. III 18, 8

aint. 4. Angust. c. d. IV 23. VI 10), richtet sich und III 19, 2, wo ein viertes Buch citiert wird;

selbst. Wenn Plinius a. a. 0. (daraus Serv. a. Macrob. III 6, 2 heisst es Ordinatorum libro

a. 0.) den Namen C. als eine ixbtlgan der Venus 10 »ecundo ohne Qraecorum), wofür Scriverius
auffasst, so ist das ebenso willkürlich, wie das unnützerweise Originationum Qraecorum vor-

gleiche Verfahren bei Murcia und Libitina (s geschlagen hat. Ordinata ist dem sonst häufigen

W i s s o w a in Roschers MythoL Leiik. II 2035. Titel draxm gegenübergestellt; Qraeca erklärt

3232L), und die Topographen (vgl. Gilbert To- Schoenemann (De lexikogratthis antiquis 54)

pogr. I 838, wo an die vermeintliche Venus Clo- damit, dass ein griechisches Werk die Grundlage
scina allerlei wilde Combinationen geknüpft wer- bildete (von der Art des Anptuv betitelten Werkes
den)hitten sich dadurch nichtdaxu verleiten lassen des Pamphilus; vgl. auch Reitzenstein Arriani

sollen, die Worte des Obsequ. 8 [62] incendio räiy per' ’AlecarAgor libri septimi fragmenta.

circa forum cum plurima esient deuila, atdtt Sentent. eontr. 5). Buch II enthielt gottesdienst-

Wnms line ullo reiligio cremata auf das so- 20 liehe Dinge (Appollonaltar auf Delos: Macrob. III

etllum der C. zu beziehen. Der christliche Glau- 6, 2); Buch IV handelte über Nüsse (Macrob. III

benseifer hat sich über diese Cloakengöttin (Ter- 18, 8), Äpfel (III 19, 2), Birnen III 19, 6) und
tu 11. de pall. 4 nennt die Cloake geradezu ndyta Feigen 11120,1). Auf diese beiden Werke passen

Cloaeinarum) arg scandalisiert und führt C. häutig die Citate des Verrius nicht besonders; man wird
zusammen mit Stercutius, Pavor und Pallor, Febris also — die Identität des C. und Cloatius Verus
u. a. unter den lächerlichsten und verwerflichsten vorausgesetzt — drei verschiedene Werke anzu-

Missbildungen heidnischer Religionsanschauung nehmen haben. Vgl. noch L e r s c h Sprarhphilos.

an (Prud. apoth. 197. Aug. c. d. IV 8. 23; epist. III 167f. [Qoetz.j

17, 2 = Migne lat. 33, 84. Acta SS. Iul. V 145). 3) M. und Num. Cloatii, Söhne eines Num.,
( Wissowa.] 30 lebten als Kaufleute ums J. 660 = 94 in Gythion

Cloanthus. ein Gefährte des Aeneas, welchem uud kamen in einen Rechtsstreit mit der Ge-

Vergil das stehende Beiwort fortit beilegt und meinde. Sie gewannen den Process, aber ver-

der in dem Wettfahren der Schiffe bei den I>ei- wendeten sich für die Stadt, so dass dieser die

rhenspielen des Anchises siegt, Aen. I 222. 510. Kosten erlassen wurden; zum Dank setzte man
612. IV 288 (nach der Lesart des Ti. Donatus). ihnen als agdfreoi und ivtpyhai eine Ehrenin-

III ]22ff., vgl. Hyg. fab. 273. Da Vergil ihn schritt, die den Sachverhalt ausführlich darlegt

selbst als Ahnherrn der geni Cluenlia bezeichnet (Dittenberger Syll. 225). [Münzer.]

(Aen. V 128, vgl. Serv. Aen. V 117), so wird 4) Cloatius VcruB s. o. Nr. 2

er ihn der Schrift des C. Iulius Hyginus de ta- Clodiae horti in Rom, am Tiber, vermutlich

milii» Troiani» entlehnt haben. [O. Rossbach.] 40 dem Marsfeld gegenüber und nicht weit von der

Cloatilla, die Gemahlin eines Teilnehmers Stadt (Cic. pro Cael. 36: horto» ad Tiberim

an einer Verschwörung gegen Kaiser Claudius. diligenter eo loco parasti, quo omni

»

iuren/us

Da sie die Leiche ihres Gatten bestattet hatte, natandi causa renit). [Hülsen.]

wurde sie von ihren eigenen Söhnen, ihrem Bruder Clodiana, in Makedonien im Land der Tau-
und den Freunden ihres Vaters angeklagt, aber lautier am Genusus (jetzt Skumbi) zwischen Dyr-
nach einer wirksamen Verteidigung durch (Gn.) rhachion und Skampia, vielleicht genannt nach
Domitius Afer von dem Kaiser freigesprochen, Ap. Claudius Centho (s. Claudius Nr. 103), Tab.

Quintil. inst. VIII 5. 16. IX 2, 20. 3, 66. 4, 31. Peut. segm. VII. Sie lag an der Via Egnatia
[Stein.] (Thessalonike-Dyrrhaehion) und wahrscheinlich an

Cloatius (Cloeatiut), oskiBcher Gentilname 50 der Kreuzung dieser mit der Strasse nach Apol-

(vgl. Momroien Unterital. Dial. 270). lonia und Aulon, H. Kiepert Formae orb. an-

1) Cloatius, Architekt, von Cicero (ad Att. tiqui XVII H g. Der Entfernungszahl 26 m. p.

XII 18, 1. 36, 2) im J. 709 = 45 erwähnt. von Dyrrhachion (Vyrratio) der Tabula nach ist

[Münzer.] die Stätte von C. beim Ort Pekinje (Pctschim),

2) Cloatius, Gewährsmann des Verrius FUccub nicht bei Grosa (Goas) zu suchen. [Bürchner.]

an sechs Stellen (Fest. 141a, 25. 189a, 25. 193a, 4. Clod ianu«. 1) Fluss aus den Pyrenaeen, dessen

218a, 29. 309a, 26. 818a, 24 [<CIo)afiu*]), von Mündung den Hafen von Emporiae bildet, an der

Verriuswohldirectbenutzt(309a. 26; vgl. Reitzen- Grenze von Hispanien und Gallien, zuerst in der

6tein Verr. Forsch. 92). An allen diesen Stellen genauen Beschreibung von Emporiae s. d.), die

handelt es sich um sacrale Ausdrücke, die nach 60 auf Poseidonios zurückgeht, aber ohne Namen, bei

der Art der gelehrten Qlottsographen erläutert

werden. Mit diesen C. identificiert man gewöhn-
lich den bei Gellius und Macrobius angeführten

Cloatius Verus (vgl. jedoch Lersch Sprachphilos.

111 167, der den Cloatius Verus zwischen Plinius

und Gellius ansetzt), von dem zwei Werke er-

wähnt werden: 1) (libri) rerborum a Qraecit

traetnrum (so Gell. XVI 12, 1; in libro a Qraecit

Strabon erwähnt (III 160 (Sei bi xai norapöc
jrigaiov ix riji rivgr/rgi f/we töi dgydy, i) bi

ixfiolg hprjv ton to<c ’EpaoQiraic), dann bei Mela

aus Varros Küstenbeschreibung (II 89 Clodianum
ad Emporiae, hei Plinius in dem entsprechenden

Abschnitt III 22 übergangen). Ptolemaios nennt

die ÄTtruAiaroö notapov ixßoiai bei den lndiketen

(II 6, 19); jetzt heisst das fast versandete Flüss-
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chen Muga oder Llobregat rnenor. Der anschei-

nend lateinische Name C. hat entweder einen

Uteren einheimischen verdrängt oder ist volks-

etymologische Umformung eineB solchen (vgl. Ru-
bricatus).

|
Hübner.]

2) Clodianus, eornicularius, einer der Mörder
Domitians, Suet. Dom. 17 (Süchtig exeerpiert

von Aur. Vict. Epit. 11).

8) Clodianus s. Aemilius Nr. 40, Annaeus
Nr. 15, M a e s i u s , T i t i n i u s. [Groag.]

Clodia via (so die Inschriften und Itinerarien

durchweg, Claudia nur Verrius Flaccus in den

Fasti Praen. I. 25. April), Landstrasse von Rom
durch Etrurien, mit der Cassia in Lauf und Ver-

waltung so verflochten, dass eine genaue Schei-

dung, namentlich da Meilensteine bisher nicht

bekannt sind, äusserat schwierig ist. Klar liegt

nur ihr Lauf unmittelbar bei Rom: bei Ponte

Molle schieden sich die Flaminia, welche rechts

im Tiberthal, und die verbundene Clodia und
Cassia, welche links über die Höhen lief (Ovid.

ex P. I 8, 43). Am elften Meilenstein, bei La
Storta, trennten sich auch die C. und Cassia; die

erstere (s. o. Bd. III S. 1670) führte an der öst-

lichen, die letztere an der westlichen Seite desLacus

Sabatinus entlang. Stationen sind Roma VI—
ad Seztum—Vllll— Careias— VIII (VIUl über-

liefert) —ad Moros—VIII—Sabate—Foto Clodi

—Blera (so die Tab. Peut.; das Itin. Ant. 286

hat nur Roma—XXXIl—Foro Clodi, der Geogr.

Rav. IV. 36 p. 285 P. nur Roma—Mora—Sab-

batis—Foto Olodi). Jenseits Blera muss sich die

C. wieder mit der Cassia vereinigt haben, wahr-

scheinlich unweit Forum Cassii, und beide sind

dann eine lange Strecke, durch das ganze süd-

liche und mittlere Etrurien, auf derselben Trace

(Volsinii-Clusium-Arretium-Florentia) gegangen.

JenseitsFlorentiatreffenwirdann wieder, zwischen

Luea und Luna, einen Ort Forum Clodii (Tab.

Peut.), und das Itin. Ant. 284 giebt der Route

Luca—Pistoriae—Florentia uv, die Überschrift

a Lurti Romam per Cladiam mp. CCXXXVIlll
sie. Über den Erbauer der C, haben wir eben-

sowenig eine positive Angabe, wie über den der

CaBBia; die Erwähnungen der letzteren gehen nicht

Uber Cicero, die der C. nicht Uber Ovid hinaus.

Sehr ansprechend ist die Vermutung Bormanns
(CIL XI p. 502), der Gründer von Forum Clodii

und Erbauer der Strasse sei derselbe C. Clodius

Vestalis (s. d.), der als Triumvir monetalis im J.43

v.Chr. vorkommt und von den Claudienses er prae-

fectura Claudia durch eine Statue in Forum Clodii

eehrt wurde (CIL XI 3310a; vgl. Forum Clo-

ii). Wahrscheinlich verbesserte er die bereits be-

stehende Via Cassia,verlängerte sie im Norden (von

Pistoriae über Luca bis Luna?) und regulierte ins-

besondere den südlichen, der Hauptstadt zunächst

liegenden Teil, wobei er dem östlich vom Lacus

Sabatinus verlaufenden Tract Veii—Forum Caseii

einen denselben See östlich umgehenden Uber Sa-

bate und Forum Clodii hinzufügte. Infolge da-

von scheint in der Nomendatur der Name der

C. dem der Cassia vorausgegangen zu sein. Wir
haben kein sicheres Beispiel eines eurator riae

Cassiae allein; wohl aber kommt vor ein eurator

riae Clodiae (CIL VIII 2392. XIV 2164), ein

anderer riae Clodiae et eohaerentium (CIL XI
6338= Orelli 3143); und wenn, wie gewöhn-

lich, die Strassen mit ihren Einzelnamen aufge-

führt werden, steht meistens die C. voran (eur.

riar. Clodiae Cassiae Ciminae CIL X 6006;
Clodiae Anniae Cassiae Ciminiae CIL III 1458;

Clodiae Cassiae Ciminae trium Traianarum
CIL III Suppl. 7394; Clodiae Anniae Cassiae Ci-

miniae et norae Traianae CIL VI 1356; Clodiae

Cassiae Anniae Ciminiae Traianae Novae CIL
III Suppl. 6813; Clodiae Anniae Cassiae Ci-

miniae trium Traianarum et Amerinae CIL IX
5833; nur CIL V 877 eur. riar. Cassiae Clodiae
Ciminiae norae Traianae; unsicher die fragmen-
tierten oder schlecht überlieferten CIL II 1532.

IX 5155. XI 3008). Auch im mittelalterlichen

Gebrauch behauptet sich der Name der C. (ricus

Baeeanensis ria Claudia Acta S. Alexandri 30.

Sept. p. 230; vgl. de R o s

s

i Bull. arch. crist.

1875, 149. Tomassetti Arch. d. soc. Rom. di

stör. patr. IV 1881, 358-386. V 1882, 67—156.
590—653). Erwähnt wird die v. C. auch von

Verrius Flaccus im Hcmerol. Praenestinum zum
25. April (Hain und Opfer an den Robigua ria

Claudia ad miliarium K; s. Mommsen CIL
I* p. 316); ferner Hist. Aug. Ver. 8 (Villa des

Venia an der v. C„ wahrscheinlich nicht weit von
der Stadt, vielleicht bei Acqua Traveraa; Torna s-

setti Arch de soc. Rom. di stör. patr. IV 1881,

37811.), sowie im Anhang der Notitia urbis Romae
(Jordan Topogr. II 570). Vgl. Nibby Dintorni

di Roma III* 570—578. Garrucci Dissertazioni

I 10—52. Cantarelli Bull. com. 1891, 100-107.

[Hülsen.]

Clodius, Nebenform dcsFamiliennamensClau-
dius, seit spätrepublicanischer Zeit (s. u. Nr. 48)
von einzelnen Claudieni regelmässig geführt und
so zum selbständigen Namen geworden (s.o. Bd. III

S 2662f ).

1) Clodius, Urheber der lex Clodia derietoriatis

(Plin. n. h. XXXIII 46), vgl. M. Claudius Mar
ceilus Nr. '226.

2) Clodius, wurde 7 1 J = 43 von den Soldaten

des Lepidus an Antonius mit der Botschaft ge-

schickt, sie würden im Falle eines Angriffs auf

Lepidus zu ihm übergehen (Plut. Ant. 18, 2).

3) Clodius, ging vor der Schlacht bei Phi-

lippi 712 = 42 zu M. Brutus über und brachte

ihm die Nachricht von dem Siege seiner Flotte,

ohne Glauben zu finden (Plut. Brut. 47, 3). Viel-

leicht derselbe C. wurde damals von Brutus mit

dreizehn Schiffen nach Rhodos gesandt und ver-

einigte sieh nach dem Untergange seines Fcld-

herrn mit dem Geschwader des Cassius Parmensis

(Appian. bell. civ. V 2). [Münzer.]

4) Clodius (IGI 993) s. Clodius Pompeianus
Nr. 45.

5) A. Clodius, gemeinsamer Freund des Caesar

und des Mctellus Scipio, wurde von jenem während
seiner Bedrängnis bei Dyrrhachion 706 = 48 an

diesen als Unterhändler geschickt (Caes. bell. civ.

111 57, lff„ vgl. 90, 2, wo der Vorname fehlt).

6) A. Clodius vgl. Apollonius Nr. 59, Bd. II

S. 124.

7) C. Clodius, Begleiter des P. Clodius Nr. 48

bei seinem letzten Zusammentreffen mit Milo

702 — 52, wohl Nachkomme eines claudischen

Freigelassenen (Cic. Mil. 46. Aseon. Mil. p. 27).

8) C. Clodius, erhielt 711 — 43 von M. Brutus

den Auftrag, den C. Antonius in Apollonia zu
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bewachen, und ermordete Keinen Gefangenen, als nate des I’. Clodius, so das« Cicero eine ganze Liste

dessen Bruder M. Antonius ihn zu befreien ver- Seiner Verbrechen giebt (C-ael. 7H). Trotzdem
suchte (Dio XLVII 24, 2 und 4: vgl. o. Bd. I wurde er, als ihn Milo deswegen 698 = 56 vor

S. 2584). Borghesi Oeuvres 11 181 hält ihn (Jericht zog, freigesprochen, weil es Verstimmung
für den C. bei Appian. hell. civ. V 2, über den erzeugt hatte, dass Milo seihst kurz vorher durch

unter Nr. 3 gesprochen wurde. Pompeius geschützt worden war Cic. a. 0.; ad Q.

#) L. Clodius. Praefeetus fabrum des Ap. fr. fl 4, 6). Aber nachdem Sextus nach der Ermor-

Claudius Pülcher während seiner Statthalterschaft düng des P. Clodius Anfang 702 = 52 den Pöbel

in Kilikien 703 — 51 (vgl. C I a u d i u s Nr. 297), bei der Verbrennung des Leichnams und der Curie

traf damals mit Cicero auf Korkvra zusammen 10 angeführt hatte (Cic. Mil. 33 [furnen ruriae]. 90.

(Cie. fam. III 4, If. 5, 3. 6, 2. 8, 5 und 7). Im Ascon. Mil. 29. 40), wurde er auf Grund einer

J. 711 43 hatte er sich ähnlich wie Ap. Clau- Anklage des C. Caesennius Philo und M. Alfidius

dius Pülcher Nr. 298 an Antonius angeschlossen unter allgemeiner Billigung verurteilt (Ascon.

und war mit dessen Unterstützung zum Volks- Mil. p. 49). Die Rückkehr aus der Verbannung
tribunen designiert worden; durch Ciceros Ver- erlaubte ihm erst M. Antonius 710=44, angeh-

mittiung suchte er aber gleichzeitig sich mit lieh gemäss einer Verfügung Caesars (Cic. ad Alt.

den Gegnern des Antonius gut zu stellen (Cic. XIV ISA, 2. 14, 2. 19, 2). Zn den Beschuldi-

ad Brut. I 1. lf.); er ist wohl auch der Ende gungen, die Cicero in den Jahren seiner erbitterten

Ortober 710 = 44 mit einigem Misstrauen von Feindschaft mit P. Clodius und dessen Anhang
Cicero (ad Alt. XV 13, 3) erwähnte C. Vgl. auch 20 gegen Sextua erhob, gehört auch die, dass er in

Nr. 18. einem schändlichen Verhältnis zu Clodia gestanden

10) P. Clodius M. f., Münzmeister 716 = 38 habe (de domo 28. 83; Cael. 78, vgl. Nr. 66).

(Ztsehr. f. Xumism. V 238. X 18). (Münzer.) (Münzer.)

11) Ser. Clodius (Claudius), römischer Ritter 13) Sex. Clodius, Rhetor (Suet. de gramm.
(Plin. n. h. XXV 24), Schwiegersohn des L. Aelius et rhet. Ind. rhet. p. 99 Rffsch.: gramm. 29 =
Stilo. gegen den er sich eine litterarischc Unehr- rhet. 5) c Sicilia, Lehrer des nachmaligen Tri-

lichkeit zu Schulden kommen Hess, die ihm den umvirn M. Antonius, bei dem er wegen seiner

Aufenthalt inRom unmöglich machte(cum liberum launigen Einfälle und trotz seines freimütigen,

tvnri nondutn i rittum fraude iutereepieeet Suet. oft heissenden Witzes, vor dem auch des Antonius

de gramm. 3). Er ist nach Gell. III 3, 1 der 30 Gattin Kulvia nicht verschont blieb, in hohem
Verfasser eines inder eomuediarum Plnutinarum Grade beliebt war (Suet. a. 0. Cic. Phil. II 42).

(Citate aus Cas., Truc., Astraba und Sitellitergus Von ihm erhielt er im J. 44 ein ingene cemgia-

erwfthnt Varro); Cicero schreibt ep. IX 16, 4 riiim (Suet. a. 0.), genauer duo milia iugrrum

zu seinen Halbbruder Paetus: Semiir», Iraler campt Leontini ct quidem immunia (Cic. Phil.

(mit», quem litteratieeimum luune iudieo, faeile II 43. 101. III 22). Cicero hat eine nicht eben

dictrel: ,hic rem» Plauti non e»t, hie e»t‘, quotl hohe Meinung von dem Können des Rhetors (Phil.

tritas miete haberet nolatidis generibu» poetarum II 43: ut populi Romani tanta mercede nihil

rl roneueludine legendi. Vgl. Ri t sc hl Parerg. rnpere dueeree; II 101: quid, ni te dieerlum

24‘2. 365. Nach drei Stellen des Varro (de 1. 1. laeere poluistcl; III 22: ut homitirm *lupidum

VII 86. 70. IOC) scheint es, als ob er ein glosso- 40 magie eliam infatuel mercede publica). Doch

graphisches Werk verfasst habe; an den beiden kann er dem Siculer Witz und Humor nicht ab-

letzten Stellen nennt ihn Varro mit Aurelius Opi- sprechen; Phil. II 42 nennt er ihn taltum om-

lius zusammen. Wie sich dazu die commenlarii mino hominem, und in einem Briefe an Atticus

verhalten, deren Spuren bei Gelliua XIII 23, 19 vom J. 54 (IV 15, 2), wo ihn Parteileidenschaft

ommenlarw qundam) und Servius Aen. I 52. noch nicht erbitterte, spricht er seine Besorgnis

II 229 sich finden und von denen Servius plenior zu aus, der Rhetor C. könnte Atticus durch seinen

I 176 ein viertes Buch erwähnt (wenn es wirk- lepoe nur zu lange fesseln (wofern die Lesart rhetor

lieh derselbe ist), ist nicht ersichtlich; glosso- statt praetor richtig und C. unser Sextus ist),

graphisch sind auch diese Citate. Seine hinter- Wenn man vom Schüler auf .den Lehrer schliesBen

lasaenen Schriften schenkte Paetus dem Cicero 50 darf, so huldigte C. der asianischen Redeweise,

(ad Att. I 20. II 1, 12). Bei Sueton wird er Latinae eimul Oraeeaeqve

12) Sex. Clodius, stammte wahrscheinlich von eloquentine proleetor genannt; danach könnte er

einem Freigelassenen des claudisehen Hauses ab identisch sein mit dem Declamator (vgl. auch

und wird daher von Ciecro mit den verächtlich- Cic. Phil. II 42, wo von Declamationsübungen

sten Ausdrücken bezeichnet. Am 1. Januar 696 des Antonius in Gegenwart des C. die Rede ist)

= 58 veranstaltete er die seit einem Jahrzehnt Sabinus [Sextus? Teuffel-Sehwabe Rom.
unterbliebene Feier der compitalicischen Spiele, Litt. 4 433] Clodius beim Rhetor Seneca (K i e s s-

um im Interesse der P. Clodius die Wiederhcr- ling Praef. XIV), von dem berichtet wird,

Stellung der aufgehobenen eoüegia vorzubereiten dass er uno die et Lahne et Oraece declamiertc

(Cic. Pis. 8. Ascon. z. d. St. p. 7). Seitdem er- 60 (contr. IX 3, 18): s. unten Nr. 55. Chrono-

seheint er als der wichtigste und vertrauteste Ge- logische Bedenken stehen der ldentiftcierung

nosse des P. Clodius (Ascon. Mil. p. 42), besorgte nicht im Wege. Wegen seiner (damals also wohl

u. a. die schriftliche Formulierung seiner Gesetz- ungebäuchlichen) Manier, an einem Tage latei-

anträge (Cic. de domo 47. 83. 129; har. resp. 11; nischundgriechischzu declamieren, wurden allerlei

Sest. 133), wurde mit der Vollziehung seines Ge- Witze über ihn gemacht, so von Haterius, von

treidegesetzes beauftragt (de domo 25L), half bei Muecenas, von Ca8sius Severus, der scharf und

der Zerstörung von Ciceros Haus und bei allen schlagend, wie gewöhnlich, aul die Frage, wie

anderen Gewaltthaten in und nach dem Tribu- C. declamiert habe, ebenfalls in zwei Sprachen

Pioij-S’utowi iv 3
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antwortete: male xal xaxas* (Sen. a. 0. 14; in

contr. IX 4, 17 wurde für überliefertes ah tullio

et Sabino gewöhnlich ab lulio Sabina gelesen;

Schott schlug Clodio Sabino vor, K i e s s 1 i n g
Audio Satnno). Ein Sextus C. schrieb in grie-

chischer Sprache ein Werk über die Götter in

mindestens sechs Büchern, das von Arnob. adv.

nat. V 18 und Lactant. inst. 122, 11 citiert wird.

Unserm C. teilt B e r n i y 8 Theophrastos’ Schrift

über die Frömmigkeit, Berlin 1866. lOff. 141f.

die im ersten Buche von Porphyrios’ Schrift

über Enthaltsamkeit von Fleischnahrung bezeugt«'

Schrift eines KXtodtoc tu NetutoXinji xqos rovc

dnexo/jUvovi; rcDv ooqx&v (p. 87, 10 Nauck) zu

mit dem Bemerken, dass die abweichenden An-

gaben über die Herkunft kein entscheidender

Grund gegen die Identificierung seien. Der Gram-
matiker Clodius bei Senr. Aen. I 52. 176. II 229

hat mit unserem Rhetor wohl nichts zu thun;

mit Clodius Tuscus (Nr. 61) wird er bei Teuf fei-

Schwabe 483. 620, mit Ser. Clodius (s. Nr. 11)

anderweitig gleichgesetzt. Über Sex. Clodius vgl.

Schanz Röm. Litt. I 1 385. [Brzoska.]

14) Sextus Clodius nianus. Proconsul

von Cypern (griechische Khreninsehrift der lulia

bomna (?), Le Bas-Waddington 2728 Citium).

Vielleicht ist [Orajnianur als zweites Cognomen
zu ergänzen, C. demnach ein Nachkomme des

Clodius Granianus Nr. 32.

15) C. Clodius C. f. -Quir(ina) Artiutür, quae-

stör, tribunus plcbis, praetor, vermochte gemein-

sam mit [Clodius Cap]ito (Nr. 20), vermutlich

seinem Vetter, der res publica Campanoruw
eine Summe zur Instandhaltung einerStrasse, CIL
X 3851, vgl. 3852 Capua. (Groag.]

16) Clodius Aesopus. berühmter tragischer

Schauspieler in der Zeit Cieeros, wird von diesem,

zu dem er in persönlichen Beziehungen stand,

öfter erwähnt (z. B. de div. I 80; Tusc. II 39. IV

55; ofl. I 114; fam. VII 1, 2; ad Q. fr. 1 2, 14:

Sesl. 120 mit Sehol. Bob. z. d. St. p. 305 Or.).

Den Gentilnamen führt er noch nicht, sondern

nur sein Sohn M. Clodius Aesopus in der ersten

augustisrhen Zeit, der sich damals durch seine

massloseSchwelgerei und Üppigkeit bekannt machte

und ein Liebesverhältnis mit einer Caeeilia Mc-
tella hatte (Cic. ad Att. XI 15. 3. Hör. sat. II

8, 289f. Porphyr, z. d. St. Val. Mai. IX 1, 2.

Piin. n. h. IX 122.X141. XXXV 163). (Münzer.)

17) D. Clodius Albinus= Imp. Caes. D. Clodius

Septimius Albinus Ang„ Gegenkaiser des L. Sep-

timius Severus, 106— 19. Februar 197 n. Chr.

I. Quellen, a) Vor allem die römischen und
griechischen Schriftsteller, die die Kreierung des

KaisersSeverus behandeln; zunächst die Seriptores

historioe Angustae, unter denen sich der Überliefe-

rung zufolge sowohl Spartian in der Vita des Se-

verus und der des Pescennius Niger als auch Capi-

tolinus in einer eigenen Leben rix:Schreibung rila

AWini mit ihm beschäftigen. Quellen hiezu, die

uns nicht erhalten sind, waren die Autobiographie

des Severus (vgl. Sev. 3, 2. 18, 6; Niger. 4, 7. 5, 1

;

Alb. 7, 1. 10, 1. 11, 5. Dio epit. LXXV 7, 3.

Herod. II 9. Vict. Caes. 20, 22), das Geschiehts-

werk des Marius Maximus. zu dem eine rila

Seren gehörte (vgl. Sev. 15, fi: Alb. 3, 4. 9, 2.

9, 5. 12, 4; Geta 2,1), Aelius Maurus, der elxm-

falls eine Geschichte des Kaisers Severus schrieb

(Sev. 20, 1), Aelius Iunius Cordus (Alb. 5, 10. 7, 3.

11, 2) u.a. Weiters Dio LXXII 8. 1. LXXIII 14.

15. LXXV 5—8 und Herod. II 15. III 5—9:
beide kennen Severus Selbstbiographie. Herodian
war auch Quelle für die Hist. Aug. Dio ist die

wichtigste Quelle für Zonar. XII 7—9, während
Johannes Antiochenus (FHG IV 588) und Suidas
(s. 2eßf}oot) dem Herodian folgen (vgl. H ö f n e r

Untersuchungen z. Gesch. des Kaisers Sev. 210ff.).

10 Aurelius Victor Caes. 20, 8; epit. 22, 2. Eutrop.
VIII 18, 4. Zosim. I 8. Eusebios (ed. Schöne)

zum J. 2221. G. Synkellos ed. Dindorf I 671.

Oros. VII 17. 5—7. Malalas ed. Dindorf 291.

b) Inschriften. Vgl. die Indiees des CIL.
Besonders zu bemerken: CIL II 4114 (dazu v. Do-
maazewski Westd.Korr.-Bl. XII 37), 1120. 2015.
CIL III 3706, 37:«. 4087 (= Suppl. 10868: dazu
v. Premerstein Arch.-epigr. Mitt. XII 131 f.).

5910. VI 14.50. VIII 1.549. 2786. 7062; Suppl.

20 17726. XI 6053. XIII 17.53. 1754. 1673. XIV 6.

Dessau Inscr. lat. sei. nr. 419 (= Westd. Korr.-

Bl. V 93. 97). Falsch: O r e 1 1 i 900. 901.

c) Münzen: Cohen III* 415-424 (im folgenden

die betreffenden Nummern angegeben). E c k h e 1

VII 161— ICC. Froehner Les mödaillons de
l'empire Rom. 150ff. Kolb Numism. Ztschr. IX
323. Sammlung des Vicomte de Quelen nr. 1297
(Hirachfeld Histor. Ztschr. LXXIX 463). Mion-
net III 237 f. nr. 1335. 1336; Suppl. VI 352

30 nr. 1752—1754. VII 69 nr. 204. 205.

d) Büsten und Statuen: J. J. Bernoulli
Römische Ikonographie II 3, 17ff. (Sicheres ist

nach ihm nicht erhalten; der Kopf der vaticani-

schen Statue, Statuengallerie nr.248, ist möglicher-

weise auf C. zu beziehen; noch weniger sicher

einige andere).

II. N e u e r e L i 1 1 e r a t u r. O. Hirschfeld
Histor. Ztschr. LXXIX 452—484. Schiller Ge-

schichte d. röm. Kaiserz. 12, 665. 705-718. Höfne r

40 Untersuchungen zur Gesch. des Kaisers L. Sep-

timius Severus 185—217. De Ceuleneer Essai

sur la vie et le rdgne de Septime Severe 55—60.

91—112. C. Fuchs Geschichte des Kaisers L.

Septimius Severus 17—21. 60—72. V. Dur uv
Rev. hist. VII 256—266; Histoire des Romains VI
56—69. Herzog Geschichte u. System der römi-

schen Staatsverfassung II 421. 450—452.

III. Leben vor der Erhebung. Unter den
Beweisgründen, mit denen Dessau (Herrn. XXIV

50 35311,) seine Hypothese über die Hist. Aug. stützt,

befindet sich auch die Thatsache. dass zahlreiche

hervorragende Namen des 4. Jhdts. in frühere

Zeiten übertragen werden, und darunter zählt er

auch die im 4. Jhdt. blühenden Ceionii Albini

(so Ceionius Rufius Albinus 335 praef. urbis, C.

Ceionius Rufius Albinus Volusianus 365 und 373
praef. urbis). Capitolinus bringt sie mit Clodiii*

Albinus in Verbindung (Alb. 4, 2); er berichtet, C.

halx» seine Herkunft von den vornehmen Postumii.

60 Albini und Ceionii abgeleitet (Alb. 4, 1), und
nennt als seinen Vater einen Ceionius Postumus
(Alb. 4, 3). So wird das einflussreiche Geschlecht

des 4. Jhdts. über den Kaiser C. hinweg mit den
berühmten Postumii Albini der republicaniachcn

Zeit (Sp. Postumius Albinus cos. 644 1 10 u. s. w.)

verknüpft. Gleich hierin verrät sich die Willkür-

lichkeit der Comhination: Postumi und Postumii
werden verwechselt, die Albini als eigenes Ge-
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schlecht genannt, Oentilname und Cognomen nicht

unterschieden. Der Abstammung von den Albini

steht auch die Behauptung gegenüber, er habe
den Namen Albinus von der glänzend weissen

Hautfarbe erhalten (Alb. 4, 4. 6). So müssen
wir denn C.a Stammbaum, wie ihn uns Capito-

linns mitteilt, für falsch halten; gleichwohl wird

die Nachricht, er gehörte einer vornehmen Familie

an. richtig sein, wie uns die Quellen versichern

(Alb. 7, 5. 1. 8. Dio epit. LXXV 6, 2. Herod. 10

II 15. 1) und wofür auch seine Verbindungen
mit dem Senate sprechen. Als seine Mutter wird

Aurelia Messalina genannt (Alb. 4, 8); sein Ge-

burtsort ist Hadrumetum in Africa (Alb. 1, 8.

f. 1). Diese Angabe wird einerseits durch die

Nachricht bestätigt, dass sein Verwandter Clodius

Celsinus ebenfalls aus Hadrumetum sei (Sev. 1 1 , 8),

anderseits durch eine Goldmünie und ein Me-
daillon C.s als Caesar mit der Aufschrift Saeculo

Irugitero cos. U und einer Darstellung Saturns20
als phoini tischen Baal, wie sie sich in gleicher

Weise auf Bronzemünzender Colonie Hadrumetum
aus der Zeit des Augustus vorfindet (C o h e n 68.

Frnehner a. a. 0. 150B-). Ob der Tag seiner

Geburt richtig Vll kal. Derembret angegeben ist

(Alb. 4, 6). vermögen wir nicht festiusteilen ; sein

Geburtsjahr ist gänzlieh unbekannt. Proconsul

von Africa sei (Alb. 4, 5) damals Aelius Bassia-

nos, ein Verwandter von C.s Vater, gewesen. Ist

C bald nach dem Aufstande des Avidius CassiusSO

(175) Consiil geworden (Alb. 10, 11), so wird er

nicht viel später als um 140 geboren sein, und
überdies wird überliefert, dass er schon ziemlich be-

tagt zur Herrschaft gelangte (Alb. 7, 1). Auch die

Nachricht, dass er in höherem Alter als Pescennius

Niger zur Herrschaft gelangte, kann nicht verwertet

w,-rden (a. a. 0.). Er war das älteste Kind (Alb.

4, 3), ein Bruder wird erwähnt (Alb. 9, 6. 12,

9. 11). über die Vermögensverhältnisse seiner

Familie finden wir widersprechende Angaben. 40
Nach der Hist. Aug. waren seine häuslichen Ver-

hältnisse beschränkt, sein Erbe schmal (Alb. 4, 3),

nach Herodian ist er in Reichtum erzogen (II

15, 1). Von Verwandten werden genannt: der
-'hon oben erwähnte Clodius Celsinus, durch
dessen Belobung der Senat Severus Zorn auf sich

lud (Sev. 11, 3) und der vielleicht mit C.s Bruder
identisch ist; Lollius Serenus und Ceionius Postu-

munus (Alb. 6, 1); ein Baebius Maecianus (a.a.O.),

vielleicht identisch mit dem Legaten von Pan- 50
nonta inferior L.BaebiusCaecilianus im J. 199 (CIL
III 8706. 8783); der Feldherr des Niger. Asellius

A< milianns (Dio epit. LXXTV 6, 2; vgl. L e B a s-

Waddington 2213); der schon erwähnte Aelius

Bassianus. Vielleicht war C. mit Didius Iulianus

verwandt, dessen Bruder Nummius Albinus war,

und deren mütterlicher GrossvaterausHadrumetum
stammte (lul. 1, 2). Seine Knabenzeit verbrachte

C. in Africa, seine Ausbildung war sehr mittel-

misaig (Alb. 5, 1—2). Seine Ämterlaufbahn ist 60
ganx unklar bei Capitolinus überliefert. Nach-
dem er unter Marcus und Verus (161—169) in

Militärdienste getreten war (Alb. 6. 1). avancierte

er rasch. Er erhielt zunächst die Führung von
zwei Auxiliarcohorten (Alb. 10, 6), wurde dann
Tribun bei den dalmatischen Hülfstruppen (equiks
Alb. 6. 2); ohne Quacstor gewesen zu sein, stieg er

zum Acdilen auf, blieb es aber nur 10 Tage, um

dann ein Commando zu übernehmen (Alb. 6, 6).

wohl das der kg. IV FUtvia in Moesia superior,

bald darauf auch das der kg. 1 Ital. in Moesia
inferior (Alb. 6, 2). Zwischen oder nach diesen

beiden Commanden (vgl. Roulez Möm. de l'acad.

de Belgique XLI 43) bekleidete er die Praetur

(Alb. 6, 7). Während des Aufstandes des Avi-

dius Cassius (175) befehligte er, wohl als kg pr.

pr., das bithynisrhe Heer, das Bich durch sein

Verdienst treu verhielt (Alb. 6, 2. 10. 10). Des-

halb wurde er bald darauf Consul suffectus (an

Stelle des Cassius Papirius? Alb. 10. 11), also

wohl 176 (vgl. Klein Fasti consulares 86; Klebs
Prosop. I 422 hält das Consulat unter Commodus
für wahrscheinlich). Hierauf focht er gemeinsam
mit Pescennius Niger siegreich in den dakisehen

Kämpfen um 182—184 (Dio epit. LXXII 8. Zonar.

XII 4 und Commod. 13. 5—6; vgl. S eh i 11 er a.

. 0. 663). Es ist nicht notwendig, mit WieterB-
heira-Dahn Geschichte der Völkerwanderung I

153 bei Dio an dieser Stelle eine Ungenauigkeit
anzunehmen. Commodus sendete ihn dann .nach

Gallien' (als Legaten von Germania inferior? vgl.

C e u 1 e n c e r a. a. 0. 57), wo er sich im Kampfe
mit den Oberrheinischen Völkerschaften, .Friesen

und andern deutschen Stämmen' sehr auszeichnete

(Alb. 6, 8. 5, 5). Auf diese Ereignisse mag sich

CIL XI 6053 beziehen. Hierauf wurde er Statt-

halter in Britannien, und dieses Amt bekleidete

er noch bei dem Tode des Commodus und der Er-

hebung des Severus: denn die Nachricht (Alb. 14,

I), dass er wegen einer senatsfreundliehen Rede
abgesetzt worden sei, die er vor den Truppen bei

einem Gerüchte von Commodus Tod gehalten

haben soll, ist augenscheinlich ebenso unrichtig

(Sev. 6, 10. Herod. II 15, 1. III 7, 1. Dio epit.

LXX11I 14. 3), wie der Inhalt der Rede (Alb.

13, 3—10) selbst unmöglich. Während dieser

Statthalterschaft oder wahrscheinlich schon früher

soll C. von Commodus den Caesartitel angeboten

bekommen, aber ausgeschlagen haben, weil er

sein Schicksal nicht an das des verhassten Kaisers

geknüpft sehen wollte (Alb. 2, 2—5. 8, 1. 23.

, 4—5). Diese Erzählung, die in Zusammen-
hang mit C.s Senatsfreunaliehkeit gebracht ist

(die Ablehnung des Caesartitels wird auch in der

oben erwähnten Rede hervorgehoben), muss sehr

bezweifelt werden, zumal sie nur von der unver-

lässlichsten Quelle, Capitolinus, gebracht wird.

Herodian (III 7, 1) berichtet bestimmt, dass C.

erst unmittelbar vor dem Feldzug gegen Severus,

also erst 196, von Britannien nach Gallien über-

setzte. und so hat er allem Anscheine nach seine

Statthalterschaft seit ihrer Übernahme nicht ver-

lassen; schon deshalb scheint auch die Nachricht,

C. habe zu jenen gehört, die Iulianus znr Er-

mordung des Pertinaz veranlassten, unwahr. Sie

wird Alb. 1. 1. 14, 2. 6 und in einigen späteren

Quellen (Eulrop. VIII 18, 4. Viel. Caes. 20, 8.

Gros. VII 17.5) gebracht, während Dio und Hero-

dian darüber schweigen.

IV. C. als Caesar und Augustus. Nach-

dem Pertiuax am 28. März 193 ermordet worden
war (Dio epit. LXXII1 10, 8), hatte die Garde in

Rom Didius Iulianus zum Kaiser erhoben; doch

wurde derselbe von den I’rovincialheeren nicht

anerkannt, ln Pannonia superior wurde L. Sep-

timius Severns, in Syrien Pescennius Niger aus-
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gerufen. ,Zu ungefähr derselben Zeit* («wo eodem-

gue propc tempore post Pertinaccrn) sei auch C.

von seinen Truppen ,in Gallien* als Imperator

begrüsst worden, erzähltC&pitolinus (Alb. 1, 1; von

derselben Voraussetzung ausgehend Niger 2, 1.

8, ]). Auch ohne in diesem Rahmen die chrono-

logische Aufeinderfolge und Verknüpfung von

Severus und Nigers Erhebung hier prüfen zu

müssen, kann man die Unhaltbarkeit dieser An-

gabe festetellen. C. ist sicher 193 noch nicht

von seinen Truppen in Britannien (nicht Gallien)

zum Imperaetorausgerufen worden; zunächst lautet

Spartian8 ausdrückliche Meldung: rtdeunli $me
Human post bellum citile Nigri (also 196) aliud

bellum civile Clodi Albini nuntialum est (Sev.

10, 1); ferner berichtet Dio (epit. LXX1II 15, 1),

dass Severus beschlossen hatte, sich mit C. als

dem näheren ins Einvernehmen zu setzen, und ihm
durch einen Vertrauten einen Brief zusandte, in

dem er ihm den Caesartitel antrug; ebenso LXXV
4, 1, dass C. nicht mehr zufrieden mit der über-

tragenen Caesarwürde kaiserliche Ehren anstrebte.

Herodian (II 15) legt ausführlich dar, wie C. von

Severus durch die Caesarenwürde und die Hoff-

nung auf Nachfolge gelockt wurde, sich während

desfolgenden Kampfes ruhig zu verhalten. Mehrere

Inschriften sind vorhanden, auf denen C. Caesar

genannt wird (CIL VIII 1549; Suppl. 17726. XIII

1758. XIV 6), ebenso zahlreiche Münzen (Cohen
a. a. 0.). Auf den Namen Caesar und die Aus-

sicht auf Nachfolge hätte doch C. unmöglich dann
noch eingehen können, wenn er bereits zum Im-

perator ausgerufen gewesen wäre. Severus trat

also nach seiner Erhebung aus Vorsicht mit C.

in Unterhandlungen — er bediente sich dabei

wahrscheinlich eines Heraclitus (diese freilich bei

dem Ausdrucke ad optinendas Brittanias nicht

ganz einwandfreie Deutung von Sev. 6, 10 und
Niger 5, 2 muss der von Hübner versuchten Er-

klärung Rh. Mus. XII 64 vorgezogen werden) —
und sie endeten damit, dass C. Caesar wurde und

so die Nachfolge zugesichert bekam (vgl. Momm-
sen St.-R. II* 1141), ferner das Recht der Münz-
prägung und Statuenaufstellung erhielt (Alb. 1, 2.

3, G. 7, 2. Dio enit. LXXIII 15, 1—2. Herod.

II 15, 5. Zonar. XJI 7). Sehr wahrscheinlich ist,

dass C. bei dieser Gelegenheit von Severus auch

adoptiert wurde; dafür spricht ebenso, dass auf

den meisten Münzen C. den Namen Septimius

tragt, wie dass in früherer Zeit die Erhebung zum
Caesar ohne Adoption nie stattgefunden hat (vgl.

Momm sen a. a. 0. 1140). Es wäre ein auf-

fallendes Zusammentreffen, das unsere Quellen

sicher erwähnt hätten, wenn das Gentile des Se-

verus auch C. als ererbt im Namen geführt hätte

(vgl. Hirschfeld a. a. 0. 460. Schiller a. a. 0.

708. Ceuleneer a. a. 0. 95). Vielleicht hat

C. auch die tribunicische Gewalt erhalten (vgl.

Mumm sen a. a. 0. II 3 1153). Sind auch die

darauf bezüglichen Münzen bei E c k h e 1 VII 164

und Cohen 19 falsch, so erscheint doch Co-
hen 35 bisher unverdächtig. In diesen Verein-

barungen wurde C. auch zum Consul für das

kommende Jahr bestimmt, und er trat am 1. Januar

194 sein zweites Consulat zusammen mit Severus

an (Alb. 6, 8. 3, 6. C o h e n a. a. 0.; vgl. Clin-
ton Fasti Rom. ad 194). Dass Severus Gesin-

nung bei Abschluss des Pactus mit C. aufrichtig

gewesen sei, wird zwar von der Hist. Aug. (Alb. 3,

4—5. 10, 3; Niger 4, 7) versichert, scheint aber
dennoch sehr unwahrscheinlich, worin Herod. II 15

bestärkt. Es würde ganz gegen Severus politi-

schen Blick sprechen, wenn er ein Bündnis mit
dem vornehmen, in entfernter Provinz von einem
besonders tüchtigen Heere (Herod. II 15, 1) um-
gebenen Caesar für dauernd gehalten hätte. Es
war ihm vielmehr nur daran gelegen, einen seiner

gefährlichen Rivalen vorderhand zu befriedigen,

um desto energischer gegen die beiden anderen.

Inlian und Niger, auftreten zu können. C.s poli-

tische Kurzsichtigkeit beweisen diese Nachrichten
hingegen klar; denn 196 sah er sich demnach ver-

anlasst den Augustustitel anzunehmen (Dio epit.

LXXV 4, 1. Herod. III 5, 2 ßatuXiHairegov irrgv-

tpcjvra up toD Kaloagof drdjuan u. a. Cohen
. a. 0.), nunmehr aber stand er als einziger

Gegner Severus sieggewohntem Heere gegenüber.
Ob C. freiwillig oder gedrängt durch Severus
Massnahmen sich erhob, ist angesichts der wider-

sprechenden Angaben nicht zu entscheiden (Alb.

1, 2. Dio epit. LXXV 4, 1. Herod. III 5, 2—
, 1). Die Erzählung, dass Severus zunächst ver-

sucht habe, seinen Gegner durch Meuchelmord
aus dem Wege zu schaffen (Alb. 8, 1—3. Herod.
III 5, 3—8), wird zwar durch das Schweigen Dios
auzweifelbar, aber nicht unglaublich; in diesem
Falle würde der erste Anstoss zum Ausbruche
der Feindseligkeiten vom Kaiser ausgegangen sein.

Die allgemeine Bemerkung cum aller altennn

indignaretur imperare . . . (Alb. 1, 2) giebt die

Situation am besten wieder. C. begann Münzen
mit dem Augustustitel zu schlagen (Cohen a.

. 0.); aber nur langsam und scheinbar schwer-

fällig rüstete er sich zu dem bevorstehenden

Kampfe, so langsam, dass ihn sogar, wenn wir

Herodian (III 7, 1) glauben dürfen, noch der end-

liche Anmarsch des Severus in Verlegenheit setzte.

Bis dahin hatte der Kaiser die Zeit damit zu-

gebracht, den Orient sich und dem Reiche wieder

zu sichern. Nach dem Falle von Byzanz (Früh-

jahr oder Sommer 196; vgl. Höfner a. a. 0. 173f.

Hirschfeld a. a. 0. 475) Hess er C. von seinen

Truppen zum kost in erklären (Sev. 10, 2. Herod. III

, 8), wozu später zu Rom die Bestätigung des

Senates kommen sollte (Alb. 9, 1), und führte sein

Heer von Mesopotamien (Dio epit. LXXIV 14, 2)

über Kleinasien und den Balkan in forcierten

Märschen bei ungünstigster Witterung (Herod.

III 6, 10) nach Obermoesien. Hier, in Vimina-

cium, dem Lager der legio VI l Claud. erhob er

seinen älteren Sohn Bassianus als Aurelius Anto-

ninus (Sex. 10, 3-—5) zuin Caesar. Damit hatte er

endgültig alle Aussichten C.s auf den Thron be-

seitigt. Was C. während fast voller zwei Jahre

bis dahin gethan hatte, darüber erfahren wir

nirgends etwas; wahrscheinlich hatte er mit un-

botmässigen Stämmen Britanniens zu schaffen.

Auf die Nachricht von Severus Anmarsch setzte

er von Britannien nach Gallien über und sandte

an alle benachbarten Stämme; den Unterworfenen

befahl er die Lieferung von Proviant und Geld

(Herod. III 7, 1). Die Streitkräfte, die C. zur

Verfügung standen, hatten ihren Kern in den

drei Legionen Britanniens, der leg. II Aug., leg. IV

cictr., leg. XX Val. victr., und den britannischen

Auxiliartruppen (Ceuleneer a.a.0.94); diesen
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'Chinesen eich die Legionen Galliens, Spaniens
(lei/. VII gern., vgl, Höfner a. a. 0. 209) und eines

Teiles von Noricum (CIL II 4114; ganz Noricum
nicht: Cohen 31 nr. 261. 262; vgl. Hirschfeld
a. a. 0. 469), ferner der gallische Landsturm an.

Gallien war der natürliche geographische Mittel-

punkt und ethnographisch empfänglichste Boden
für centrifugale Bestrebungen zu Gunsten eigener

nationaler Organisationen, die sicher nicht die

Absicht, aber die Folge eines Gelingens von C.s

Plänen gewesen wären. Er scheint Lugdunum
(Lyon) zur Hauptstadt seines Reiches in Aussicht

genommen zu haben, wie die Münze mit der Um-
schrift gtn(io) Lugd(unewi) (Cohen 40) an-

deutet. Dass er in diese Stadt auch einen Gegen-
senat einberufen hat, wie man vielfach, gstützt

auf die Münze: S. P. Q. H. P. P. ob C. 8. (Cohen
78) annimmt (vgl. Schiller a. a. 0. 1 2, 714), ist

sicher unrichtig; die Münze ist falsch, wie man
auch im Wiener Münzkabinet bestätigt. Es ist

nicht anzunehmen, dass sich ausserhalb der Macht-
sphäre C.s bedeutendere Factoren für ihn einsetzten;

nach den spärlichen Zeugnissen lässt sich ver-

muten. dass einige Städte des Orients für ihn

Partei nahmen: von Smyrna und Side (in Pam-
phylien) sind Kaisennflnzen C.s' überliefert. Dazu
Zosimus Worte (I 8) *6lti{ . . . al «er rötAc,

<u <SF riöit t. Es dürfte ein Teil der

Städte gewesen sein, die auf Seite Pescennius

Nigers gestanden hatten (vgl. Alb. 11, 1). Ferner
ist die Legion in Arabien (ltg . III ('yrenaica)

(Ser. 12, 6) zu C. übergegangen, allerdings als

bereits alles verloren war. In Rom wurde die

Entscheidung, dass ein neuer Feldzug bevorstehe,

um die Zeit der Saturnalicn (Mitte December) be-

kannt (Dio epit. LXXV 4, 2— 7). Die Gärung,
die diese Nachricht in Rom verursachte (a. a.

0.), die schwankende Haltung des Senates, das

Interesse, C. durch diesen ächten zu lassen: all'

dies machte dringend Severus Anwesenheit in

der Stadt notwendig; sic wird uns auch be-

richtet (Sev. 10, 1; Alb. 9, I) und durch Münzen
(Cohen IV>nr. 5-9. 578. 581. Eckhel VII 175)
bestätigt. Hirsehfeld (a. a. 0. 477f.) bestreitet

diesen römischenAufenthalt desSeverus; gleichwohl

machen folgende zwei Momente noch die bisherige

Annahme mindestens sehr wahrscheinlich. Nach
CIL III 4087 (= Suppt. 10868) weiht ein Tribun
der zehnten Cohorte der Praetoriancr (wahrschein-

lich C. Kulvius Plautianus: vgl. v. Premerstein
Arch.-epigr. Mitt. XII lSlff.) als Führer des römi-

schen Heeres, das gegen C. zog (profiriscent ad
opprimendam lacliimem Uallicanam), iuuu prin-

ripii dem luppiter praestes einen Altar; der Kaiser
war also nicht beim Heere. Er hatte also wohl
zwischen Viminacium und Poetovio, dem Fundorte
der Widmung, das Heer verlassen, sehr wahr-
scheinlich um nach Rom zu eilen. Weiter stim-

men alle Berichte (Sev. 10, 7; Alb. 9, 1. Dio
epit. LXXV 6, 2. Herod. III 7, 2) überein, dass

in Gallien anfangs eine Reihe von Gefechten unter

Führung der Feldherrn des Kaisers stattfand; der
Kaiser kam später als seine Truppen dahin. Aus
der Nachricht, dass Severus eine Abteilung zur

Besetzung derAlpenfllwrgänge nach Italien abzwei-

gen lies* (Herod. III 6, 10), ist zu schliessen, dass
das Gros längs des Nordrandes der Alpen ge-

führt wurde und vom Rhein aus in Gallien ein-

marschierte. Schon vor der Ankunft des römi-

schen Heeres hatte Numerianus, ein Schulmeister

aus Rom, in Gallien grosse Scharen irregulärer

Truppen und Geld für Severus gesammelt, so auch

C.s Reiterei beunruhigt (Dio epit. LXXV 5, 1—8.

Zonar. XII 9). Dass dies geschehen konnte, be-

weist, dass C. in den in seiner Hand befindlichen

Ländern Opposition hatte. Ebenso beweist dies

die Inschrift CIL XIII 1673, nach derT. Flavius

Secundus Philippianus, der offenbar zur Zeit der

Erhebung Ca Statthalter der Gallia Lugdunensis
war, sich weigerte, sich C. anzuschliossen, und
deshalb von diesem verjagt, von Severus nachher

wieder eingesetzt worden ist. Es ist ferner sehr

wahrscheinlich, dass während des Bürgerkrieges

die Kämpfe mit den germanischen Stämmen an-

dauerten; ihre Angriffe hatten sich vielleicht in-

folge der Schwächung der Grenzbesat zungen ver-

stärkt. Auf diese Ereignisse wird die Inschrift

Dessau 419 (vgl. Westd. Korr.-Bl. V 93. 97) zu

beziehen sein. Trier wird von den Germanen be-

lagert und nach der Entscheidungsschlacht durch

die XXII. Legion entsetzt worden sein. Severus

sah sich gezwungen, persönlich in Germanien ein-

zugreifen. bevor er sich von Gallien nach Rom
begab (CIL VIII 7062, s. darüber unten; vgl. CIG
3407, wo Severus rcgpavixoi genannt ist; am
4. Mai weilt er in Lugdunum nach CIL XIII 1754).

Ehe es zur Entscheidung kam, fanden mehrere

Gefechte statt, in denen C.sTruppen Sieger blieben

(Sev. 10, 7. 11. 1; Alb. 9, 1. Dio epit. LXXV
6, 2. Herod. IIII 7, 2); nach diesen Gefechten

sind die Münzen loci ridort und loti» rictoriar,

Viel. Aug. (Cohen 42. 43. 44. 79—83) geprägt.

Insbesondere hat Severus Feldherr Lupus eine

grössere Niederlage erlitten (Dio epit. LXXV
6, 2). Die Hauptschlacht wurde bei Lugdunum
geschlagen (Ser. II, 1 apud Tinurtium. Dio epit.

LXXV 6, 1: apöf up Aovyiovrgi. 7, 2: rö alfia

xoXv lApvg, uiart xai tz covz norauoi>z ro.-iroliv.

Herod. HI 7, 2 .ciq! AotyPovvoy-, Lugdunum
Vitt. Eutrop. Oros. Euseb. Syncell.). Die genaue
läge dieses Schlachtfeldes bildete den Gegen-

stand wiederholter Untersuchungen (Litteratur

darüber bei C e u 1 e n e e r a. a. 0. 101. 2); es ist

die Ebene nördlich von Lyon, in dem Dreiecke,

das Rhönc und Saöne bei ihrem Zusammenfluss
bilden. Der Kampf war anscheinend sehr er-

bittert und blutig (Dio epit. LXXV 7, 1—2. Zonar.

XII 9); nach Dio (LXXV 6, 1) sollen auf jeder

Seite 15000t) Mann gestanden haben, doch ist

diese Angabe ganz unsicher. Uber die Einzel-

heiten der Schlacht schwanken die Nachrichten

sehr; so viel ist sicher: der Sieg wurde nur mit
der grössten Anstrengung von Severus errungen.

Sein rechter Flügel drang gegen die Albinianer

siegreich vor, dagegen war der andere Flügel in

einen Hinterhalt gefallen und in starker Bedräng-
nis. Severus, der hier selbst führte, musste den
bereits Flüchtigen mit dem Schwerte entgegen-

treten und geriet dabei in die grösste Gefahr.

Iulius Laetus, der bisher seine Reiterei ausserhalb

des Gefechtes gehalten hatte, entschied dann
vollends den Sieg (Dio epit. LXXV 6, 7—8).
Nach Dios ausdrücklichem Zeugnis (LXXV 6, 1)

war C. in der Schlacht anwesend, nach Herodian

(HI 7, 2) hielt er sich während derselben in Lyon
eingeschlosson auf, was bei der sonst an C. ge-
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rühmten militärischen Tüchtigkeit wenig glaub- 13, 7), nach seinem Tode gewaltsam unterdrücken,

halt erscheint. Die Schlacht fand am 19. Februar Ob sieh die Inschriften CIL II 1120. 2015. VIII

197 (Sev. 11, 7) statt; es ist auch C.s Todestag. 2786 auf ähnliche Kämpfe in der Baetica und
Die Art, wie C. ums Leben kam, wird sehr rer- Tingitana beziehen (wie Schiller a. a. 0. 716.

schieden berichtet; Alb. 9, 3—4: ,er durehstiess Wilmanns zu CIL 2786) oder in die Zeit

sich selbst, wie viele behaupten, andere, er sei des Kaisers Marcus fallen (wie Hübner zu CIL II

von seinem Sclaven durchstossen halblebend vor 1120 will), wage ich nicht zu entscheiden. In-

Severus gebracht worden'; ähnlich Sev. 11, 6. folge der albinianischen Erhebung wurde die

Dio 1 XXV 7, 3 und Zonar. XII 9: er tötet sich Statthalterschaft Britannien von Severus in zwei

selbst. Herod. III 7, 7: C. gefangen und ent- 10 Provinzen geteilt (Dio epit. LV 23. Herod. III 8, 2).

hauptet. Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass V. Charakter. Die Quellen berichten ganz

er sich selbst getötet hat. Sein Leichnam hei widersprechend darüber; in Severus angeblicher

in SeveruB Hände, der demToten gegenüber seinem Kede, Alb. 10, 1, wird er in heftigen Schmäh-
Has8e freien Lauf gelassen haben soll (Sev. 11,9; Worten auf jede Weise herabgesetzt; Arglist, Gier,

Alb. 9, 7. Zonar. XII 9) und den Kopf nach Rom Schwelgerei werden ihm vorgeworfen. Ähnliches

»andte (Sev. 11. 6. Dio epit. LXXV 7, 3. Herod. findet sich bei Herodian (III 15, 3. III 6, 6—7.

III 8, 1). C.s Frau und Kinder liess der Kaiser 7, 1); anderseits wird ihm in einem angeblichen

töten (Sev. 11, 9). Nach einer Nachricht hat C. Briefe des Kaisers Marcus ernste Lebenshaltung

einen, nach einer anderen des Marius Mazimus und Tüchtigkeit bezeugt; er sei zwar Ater, habe

zwei Söhne hinterlassen (Alb. 9, 5), von denen 20 aber nichts von den Eigenschaften eines solchen

der eine Pescennius Princus geheissen haben soll (Alb. 10, 6f.). Endlich rühmt ihn Dio (epit. LXXV
(Alb. 7, 5); vielleicht liegt da eine Verwechslung 6, 2) als kriegstüchtig und militärisch gewandt,

mit Pescennius Nigers Sohn vor. Die Plünde- Der Verfasser der Vita führt noch eine Reihe von

rung und die teilweise erfolgte Einäscherung Charakterzügen C.s an (Alb. 10, 10—11. 8). Als

Lyons scheint mir nicht genügend bezeugt (Herod. richtig dürfen wir wohl vor allem Dios Urteil an-

III 7, 7, vgl. dagegen Hirschfeld CIL XIII nehmen; die vielfache Verwendung, die C. in seiner

p. 252. Schiller a. a. 0. 717). Über die An- Carriäre als Truppenführer in den Grenzprovinzen

hänger C.s erging ein fürchterliches Strafgericht, gefunden hat (s. o.). bestätigt es. Als Spröss-

insbesondere der Senat bekam Severus Hand zu ling einer vornehmen Familie mag er auch Weieh-

fühlen (Alb. 12). Im Lager waren nach der 30 lichkeit und Luxus allzusehr geliebt haben. Sein

Schlacht die Papiere C.s aufgegriffen worden; sie ÄUBseres beschreibt die Vita (13, 1) als schlanke

wurden das Anklagematerial (Herod. III 8, 6. Gestalt mit langen, krausen Haaren, breiter Stirne,

Alb. 12, 3—4). Es war Severus genau bekannt weisser Haut (vielleicht nur des Namens wegen
gewesen, wie sehr im Geheimen die Sympathien angeführt), weibischer Stimme. .Auf den Münzen
des Senates auf Seite seines Gegners waren (Alb. hat er eine rundliche Kopfform, dichtes, gebüechel-

9, 6. 12, 1—11. 13, 3 ff. Herod. III 5, 2), mochte tes, die Stirn im Winkel begrenzendes Haar und
er auch angstvoll jede officielle Parteinahme zu- einen kurzen Vollbart, eine vorgewölbte Stirn und
rückgehalten haben (Dio epit. LXXV 4, 2). Ein eine niedrige an der Wurzel stark eingezogenc.

Teil von C.s Anhängern wurde noch in Gallien stumpfe Nase. Häufig ist dieselbe geradezu auf-

hingeriehtet (Herod. III 8, 2. Sev. 12, 1), nament- 40 gestülpt, niemals gebogen. Seine Bildnisse sind

lieh die spanischen und gallischen Edlen, die denen des Severus verwandt' (J. J. Bernoulli a.

meisten aber nach Severus Ankunft in Rom (2. Juni, a. 0. II 8, 18). Litteratur s. o. II.

vgl. Ceuleneera. a. 0. 111); nach Dio (epit. (v. Wotawa.]
LXXV 8, 3—4) wurden dort 29 Senatoren zum 18) Clodius Bithynicus, als Anhänger des An-
Tode verurteilt, 35 freigesprochen. Sev. 13 führt tonius im perusinischen Kriege 714= 40 gefangen

41 Namen an, darunter aber augenscheinlich auch und von Octavian auf das Drängen seines Heeres

Peeeennianer. Es ist trotz der bisherigen Hai- hin getötet (Appian. bell. civ. V 49). Borghesi
tung des Senates nichts Auffälliges, dass er nach Oeuvres II 7‘2f. vermutet, dass er mit L. Clodius

der Niederlage an Severus und Caracalla eine Ge- (Nr. 9) identisch ist, der 711 = 43 auf Seiten

sandtschaft mit Glückwünschen zum Siege ent- 50 des Antonius stand. [Münzer.)

sendet hat. Führer derselben war P. Porcius 19) Q. Clodius Caltmus Honoratus, efla-

OptatuB Flamma (CIL VIII 7062; die häufige rissimus) p(uer), CIL VI 1380. Ein Clodius

Deutung, so Henzen Bull. d. Inst. 1856, 889. Honoratus, Pracfect der Legio III Augusta in

Höfnera. a. 0. 190f. C e u 1 e n e e r a. a. 0. 97, Africa unter Dioeletian, wird CIL VIII 2572 (Lam-
es handle sich bei dieser Inschrift um Gesandte baeais) genannt.

mit Glückwünschen anlässlich der Erhebung Bas- 20) [Clodius] P. f. [Cap]ilo nu», /(ri-

sians zum Caesar, ist unrichtig, weil erstens der ujmvir capitalis, quacst(or), [ad censujs pro-

Senat vor der Entscheidung eine spontane Partei- eine. [Pamiiimiar, pr(actor), vermutlich Vetter

nähme sicher unterlassen hat, zweitens Severus des C. Clodius Adiutor Nr. 15, 8. bei diesem,

vor der Schlacht bei Lyon nicht in Germanien 60 CIL X 3852 Capua, (Groag.|

war; von Pannonien war er nach Rom, von da 81) Clodius Catullus, prfaelectus) vig(ilum)

über die Alpen nach Gallien gegangen). C.s An- im J. 191 n. Chr., CIL VI 414 b. [Stein.]

hänger in den Provinzen blieben zum Teile noch 22) Clodius Celsinus, Adrumetinus el ad-

unter Waffen (Sev. 12, 5). In Gallien musste Unis Albini (des Clodius Albinus Nr. 17), wurde
Marius Mazimus (CIL VI 1450. Borghesi Oeuvr. angeblich während des Krieges zwischen Severus
V 457) und in Spanien (CIL II 4114) Ti. Clau- und Albinus (196/197 u. Chr.) vom Senate ausge-

dius Candidus den Widerstand der Anhänger C.s, zeichnet (Hist. Aug. Sev. 11, 3; die Vita Albini

geführt von L. Novius Rufus (CIL II 4125. Sev. macht ihn zum Bruder des Albinus [9, 6. 12, 9. II).

JOQK.
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was natürlich Erfindung ilt). Al» Severus nach

dem Siege die Familie des Albinns ausrottete (Sev.

12, 7). wird auch C. sein Ende gefunden haben.

Allerdings ist auffallend, dass er in dem Ver-

zeichnis der vornehmen Männer, die damals von

Severus getötet wurden (Sev. 18), fehlt, während
doch des Peseennius Niger Verwandte genannt

werden. Vielleicht ist die Vermutung gestattet,

das» er mit dem in dieser Liste erwähnten Clo-

dius Rofinus (Nr. 53) identisch ist, so dass dieser

mit vollem Namen Q. Clodius Rufinus Celsinus

geheissen hätte. Wolü mit Unrecht hält Dessau
Herrn. XXIV 1889, 358f. den Namen des C. für

erfanden.

23) Clodius Celsfinus] oder Cels[us], S xoti-

r*oToc /(iv^v.vatrx?/ von Asi» im 2. oder H. Jhdt.

n. Chr., Meilenstein aus Karien, Rull. hell. XIV
1890. 615.

24) Clodius Celsinus, Gemahl der Fabia Fu-

scinilla (elanssima . . lemina). die ihm drei Kinder
gebar und im Alter von 24 Jahren starb. Ihr

Gatte setzte ihr die zum Teil metrische Grab-
Schrift CIL VI Add. 31711 = Bttcheler Am

L

lait. epigr. nr. 1806. (Groag.)

25) Clodius Celsinus s. Celsinus Bd. III

S. 1881 Nr. 4.

26) Clodius Celsinus Adelphius s. Bd. I S. 356
Nr. 1.

27) Clodius CelsuB aus Antiochia, ein treuer

Freund des Nymphidius Tigellinus; Arne ip<p$wv -

als welcher er sich erwies, indem er diesem von
seinen ehrgeizigen Plänen, freilich vergeben», ab-

riet, Plut. ßalba 13, 3. [Stein.]

28) C. Clodius Crispinus, Consul Ordinarius

im J. 113 n. Chr. mit L. Publilius Celsus (der

ganze Name CIL VI 221. XI 3614; irrig Clo-

lim Crispus XIV 4089. 6 = XV 2157). Die
Identificierung mit dem von Statius (silv. V 2) be-

'ungenen (Vettius) Crispinus (Teuffel-Schwabe
R. I,itt.-Ue*eh. II S 806) ist zum mindesten sehr

Zweifelhaft.

29) T. Clodius Eprius Marcellus, Consul 1

suffertus unter Nero, Consul 11 suBectus imJ. 74
mit Q. Petillius Cerialis Caesiua Rufus II, s.

Eprius.
30) C. Clodius Fabrieius Numisius Victorinus

(CIL VI 1381) s. Numisius. [Groag.

|

31) L. Clodius Fronte, wird in Rom von der

Gemeinde der Veliocaasen geehrt, CIL VI 1882.

[Stein.]

32) Clodius Granianus. Proconsul von Achaia

im J. 118 n. Chr., Nachfolger des Valerius Se-

verus, CIG I 1732 = IGS III 61 (Daulis, vom
24. ( Woher 118). Vgl. Nr. 14. [Groag.]

33) Clodius Hermogcnianus Caesarius s. Bd. 1

S. 2204 Nr. 43.

34) Q. Clodius Hermogenianus Olybrius s.

'Id. I S. 2203 Nr. 40.

35) (C.) Clodius Licinns. römischer Historiker,

über dessen Person und Werk nur wenig Sicheres

bekannt ist. Sueton. de gramm. 20 p. 115 Rff.

erzählt von Hygm, dieser sei eng befreundet ge-

wesen mit Ovid und mit Clodius Licinns connu-

lari, historieo, ijui eum admodum pauperem
Jrmirietr tradit el liberalilate tun, quoad vixe-

hl, suslentalum. Da Hvgin wahrscheinlich ebenso
wie Ovid in den ersten Jahren des Tiberius ge-

ftorben ist, muss dieser Clodius Lieinios in die

spätere Zeit des Augustus nnd in die des Tiberius

angesetzt werden, und dann kann es wohl nicht

zweifelhaft 6ein, dass er mit dem Consul suflectus

des J. 4 n. Chr., C. Clodius C. f. C. n. Licinus

(so die Fasti Cap. CIL VI 1263. 1264; C. Clo-

dius Lieinius] Fast. Ami. CIL I* p. 70, C.

Clodius Fast. min. ebd. p. 68) identisch ist,

umsoweniger, als dies der einzige bekannte Con-

sul des Namens ist und der Name Lieinius sonst

10 Bberhaupt bei keinem anderen Clodius wieder-

kehrt. Aus demselben Grunde werden wir auch

bei Liv. XXIX 22, 10, wo ein Historiker Clo-

dius Lieinius in libro lertio rerum Romanarum ei-

tierl wird, den von Sueton erwähnten eonsularis

bistorieus des Namens wiederzuerkennen haben.

Eine Schwierigkeit liegt scheinbar darin, dass Li-

vios sein 29. Buch sicher schon mehrere Jahrzehnte

vor der Zeit verfasst hat, in der jener Consular

geschrieben haben muss. Allein die schon durch

20 ihre bei Livins ganz ungewöhnlich genaue Citie-

rung anffalende Stelle, in der zudem Scipio ganz

gegen die Gewohnheit des Livins (vgl. W o d r i g

Jahrb. f. Philol. 1881. 197. Holzapfel 62)

bereits vor 201 Alrieanus heisst und die einen

Bericht vorweg giebt, den Livins selbst dann unter

dem betreffenden Jahre gar nicht kennt, steht in

einer Anzahl guter Hss. des Livius (vgl. Holz-
apfe 161)fiberhaupt nicht und ist deshalb zweifel-

los einfach die Randbemerkung eines späteren

30 Itters, der Fich zu dem Namen des bei Livins

erwähnten Pleminins die auf diesen bezügliche

Stelle ans Licinns notierte. Ihr Wert wird durrli

diese Feststellung aber in nichts gemindert. Da-

nach trug das Werk des Clodius Licinns also den

Titel rerum Romanarum libri. und mit vollem

Rechte hat dann Hertz De hist. Rom. rel. 3f.

diesem Werk zwei bei Nonius erhaltene Frag-

mente einer gleichbetitelten Schrift zugewiesen.

Zwar citiert Nonius- das einemal p. 221 LAcuuut

40 rnum Romanorum libro XXI nnd das andere-

mal p. 535 Claudius rerum Romanarum libro

XII, allein die leichte Änderung zu Lieinus nnd

Clodius ist bei der Übereinstimmung des Titels

ganz nnhedenklieh. Aus dem ersten der beiden

Fragmente lernen wir, dass das Werk zum min-

desten 21 Bücher umfasste. Über seinen Aus-

gangspunkt herrscht wohl allgemein Einigkeit.

Da nämlich die ins J. 194 fallende Geschichte

des Pleminins im 3. Buche behandelt war (s. Liv.

50 a. a. O.), wird C. seine Darstellung mit dem
Ende des 2. panischen Krieges begonnen haben:

wie weit er sie dagegen herabgeführt hat, ist

umstritten. Meist glaubt man wegen der von

Soeton erwähnten Stelle über Hvgins Tod an-

nehmen zn müssen, dass es bis in die späte Zeit

des Augustns gereicht habe. Allein bei seiner

grossen Ausführlichkeit, die drei Biieher für die

sieben Jahre 201—194 gebraucht hatte, würde das

Werk dann einen ganz riesigen Umfang gehabt
60 nnd notwendig mehr Sparen hinterlassen haben.

Deshalb haben einzelne die Notiz anf ein anderes,

neben den libri rerum Romanorum anzunehmen-
des W«k des Licinns beziehen wollen. Dies ist je-

doch gar nicht nötig. Jene Angabe konnte näm-
lich meiner Ansicht nach z. B. anch in der Prae-

latio oder der Widmung des Geschiehtswerkes ge-

standen haben, falls diese etwa an einen gemein-

samen Freund des Licinns nnd Hygin gerichtet
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war und erster« etwa darin erwähnte, dass er von

Hygin in die historischen Studien eingeführt oder

zu ihnen angeregt war. Die Wahl des ganz singu-

lären Titels rerum Romanarum libri, der an

Hygins de tt/a rebutque illutlrium Tirorum libri

anlaingt, würde dazu gut stimmen. Eine Herab-

führung des Werkes bis auf die eigene Zeit des

Verfassers braurhen wir also nicht anzunelunen,

aber zu einer Bestimmung seiner Ausdehnung
dürfte es doch wohl angenügenden Anhaltspunkten

fehlen. Holzapfel (s. u.) hat zwar in sehr scharf-

sinniger und auf den ersten Blick bestechender

Weise eine solche Bestimmung zu unternehmen

versucht. Er bezieht das Fragment aus Buch XII

qutnque prietii auf das J. 168, unter welchem
ldvius XLIV 28 von qutnque pritlit des Perseus

spricht. Es ist zuzugeben, dass nach d« Buch-

zahl das Fragment sich sehr wohl auf das von

Livius erwähnte Ereignis beziehen kann, um so

mehr, als die Übereinstimmung gerade der Zahl V
bei dem seltenen Worte pristis sonst sehr auffällig

wäre. Dagegen erscheint mir die Beziehung des

Fragments aus Buch XXI deligala ad palibulum

auf den Sclavenkrieg von 133, aus dem Orosius V !t

Ähnliches erzählt, ganz unsicher. Denn von einer

solchen Bestrafung der Selaven konnte auch an

vielen anderen Stellen die Rede gewesen sein.

Dass übrigens das Werk des Licinus auf die

spätere historische Tradition irgend welchen Ein-

fluss geübt hat. ist kaum anzunehmen.
Litteratur: Peter Hist. Rom. frg. p. 271.

T e u f f e 1-S c h w a b e R. Litt.Geach. § 259, 6.

Hertz De histor. Rom. rel.. Breslau 1871. Holz-
apfel Rivista di Storia antica 1895, 61 f.

[Cichorius.]

36) M. Clodius Lunensis. Consul (suffectus)

am 18. September eines unbekannten Jahres kurz

nach 105 n. Chr. mit P. Licinius Crassus (CIL
XIV 1057 Fidenae; vgl. Deitaus Anm.).

37) Clodius Macer und dessen Vater werden

in einem Rescript des Kaisers Hadrian an Vi-

trasius Pollio, Legaten von Gallia Lugdunensis,

genannt (Modestin. Dig. XXVII 1, 15, 7). Da
es sich nicht um Senatoren handelt, wird man
wohl auch kaum an Nachkommen des L. Clodius

Macer (Nr. 38) denken dürfen.

38) L. Clodius Macer (der ganze Name findet

sich auf den Münzen), Legat des Heeres in Africa

im J. 68 n. Chr. (als legatu* wird C. bezeichnet

von Tac. hist. IV 49 und Suet. Galba 11; dass

er Legat des Proconsuls gewesen Bei, ist ganz un-

wahrscheinlich; sein Titel mag, wie der seines

Nachfolgers C. Calpetanus Rantius Quirinalis Va-

lerius restus (s. o. Bd. III S. 1363], legalue

(Augueti) pro praetore ezercitue Africae gelautet

liaben). Er commandierte demnach dieLegio III

Augusta und die zu ihr gehörigen Auxiliartruppen.

Als im Frühjahr 68 Vindex und Galba sich gegen
Nero erhoben, fiel auch C. von ihm ab (dass sich

C. erst nach Neros Tode zu selbständigem Han-
deln entschlossen habe, wird wohl durch Plut.

Galba 6 widerlegt, ist auch an und für sich un-

wahrscheinlich). über Beine ephemere Wirksam-
keit geben hauptsächlich die auf seinen Befehl

geprägten (Silber-)Münzen Aufschluss (sie sind

gesammelt bei L. Müller Numism. de l'anc.

Afrique II 170f. nr. 380—392. Cohen I’ 316ff.).

Nach dem Zeugnis dieser Münzen erklärte sich

C. für den Senat, als dessen Statthalter in Africa

er auftrat (er beBass auch Karthago, vgl. Müller
nr. 381. Cohen nr. 10f.: den Proconsul von Africa

wird C. gewaltsam aus seiner Stellung verdrängt

haben); dass er ernstlich an Wiederherstellung

der Republik gedacht habe, ist kaum anzunehmen.

Auf fast allen Münzen des C. findet sich nelien

dessen Namen der Vermerk s(enatus clonmlto)-,

auf den beiden, die sein eigenes Bild tragen

10 (M U 1 1 e r nr. 380. C o h e n nr. 12. 13), bezeichnet

er sich nach republicanischer Art als pro prae-

(lore) Alrieae. Nelien dem Bilde der personifi-

cierten Provinz Africa liest man libera oder libe-

ratriz (Müller nr. 384—387. Cohen nr. 3.

6—8). Der Legio III Augusta gab C. den Bei-

namen Liberatrix (leg. III Lib. Aug. Müller
nr. 385—392. Cohen nr. 3—7). Er selbst bil-

dete durch Aushebungen mehrere Cohorten und

eine neue Legion, die er legin I Liberatriz Mo-
20 rriana nannte (M ü 1 1 e r nr. 3831. C o h e n nr. 1

.

2. 8; vgl. Tac. hist. II 97 legio cohorteeque de-

leclae a Clodio Mareo\ nach M o m m s e n CIL
VIII p. XX. Fiegel Hist. leg. III Aug. Diss.

1882, 16 und Klebs Prosopogr. I 417 nr. 922

hätte C. nur die legio lll Aug. reconstituiert

und ihr den Namen legio I Lib. Maer. gegeben;

Schiller Gesch. d. röm. Kaiserzeit I 367 nimmt
an, dass C. die legio lll Aug. aufgelöst und
durch zwei neue Legionen, die I und lll Lib.

80 Muer., ersetzt habe; die hier vertretene Meinung
haben Cantarelli Bull. com. XIV 1886, 117IT.

Cagnat L’armöo Rom. d’Afrique 1491!. und Pallu
de Lessert Fastes des prov. Afr. I 320f. mit

überzeugenden Gründen als die wahrscheinlich

richtige erwiesen, vgl. Vaglieri bei Ruggiero
Dizion. epigr. I 816). Auch nach Neros Tode

(9. Juni 68), als Galt« überall — auch vom Se

nate— als Kaiser anerkannt worden war, beharrte

C. in seiner bisherigen Haltung; er hatte sich

40 durch Grausamkeit und Habgier derart compro-

mittiert, dass ihm jeder Rückzug abgeschnitten

war, während er andererseits doch nicht den ent-

scheidenden Schritt wagte, sich von seinenTruppen

zum Kaiser ausrufen zu lassen (vgl. Plut. Galba

6). Vielleicht dachte er an die Gründung eines

selbständigen nationalen Staates in Africa. wie

ihn Vindex in Gallien geplant hatte (ähnliche

Tendenzen wurden im folgenden Jahre dem Pro-

rurator der beiden Mauretanien, Lucceius Albinus.

50 zugeschrieben, vgl. Tac. hist. II 58). Zum Über-

fluss fand sich noch die unter Nero einflussreiche

Calvia Crispinilla (s. o. Bd. III S. 14131.) bei

ihm ein, um ihn zu offensivem Vorgehen gegen
Galba zu veranlassen (Tac. hist. I 73; ob man
aus der Reverslegende zweier Münzen des C. Si-

rifin [M ü 1 1 e r nr. 381. C o h e n nr. 10. 11] den
Schluss ziehen darf, dass C. in Sicilien festen

Fuss gefasst habe, scheint zweifelhaft). Auf An-
stiften derselben Dame versuchte C. durch Zu-

60 rUekhalten der africanischen Kornschiffe die Haupt-
stadt ausxuhungern (Tac. hist. I 73. Plut. Galba
13). Wie er sich jedoch in seinem eigenen Herr-

schaftslsreich verhasst gemacht hatte (Plut. Gallia

6), so bttsste er, wie es scheint, endlich auch die

Anhänglichkeit seiner Truppen ein (vgl. Tac. hist.

1 II). Daher konnte es dem Procurator Tre-

boniua Garutianus, der hiezu von Galba den Be-

fehl erhalten hatte, wohl ohne grosse Schwierig-
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Veit gelingen, dem unhaltbar gewordenen Zustande

durch Beseitigung dea C. ein Ende zu machen
(Tae. hi»t. 1 87. Suet. Galba 11. Plut. Galba

15; einer der Mörder des C. war der Centurio

Papirius, Tae. hist. IV 49). Ca Ende fällt noch

in das J. 68 vor Galbas Eintreffen in Rom (vgl.

Tae. hist. I 7. 37. Plut. Galba 15). Die In-

schrift CIL Vin 8086 (M. Clodius Maeer an

-

nlorum) XX iugulalus fk(ie)]s(itus) efst). Pater

Kli(o) leeit) gehört wohl in spätere Zeit; vgl.

Nr. 37 und 71. Litteratur: Mommsen Herrn.

XIII 1878. 96ff. CagnatÜOff. Pallu de Lessert
318(1. H e r i o g St.-Verf. II 239, 2. Kleba a.

». 0 .

39) Q. Clodius Marcellinus, im J. 169 oder

204 n. Chr. in ein unbekanntes Priestercolleg

höheren Ranges aufgenommen (CIL VI 2003, vgl.

32320). Der zweite Zeitansatz wäre gesichert,

wenn C. mit dem in den Acta ludorum saecu-

larium des J. '204 genannten Clodius Mar . .

.

(Ephem. epigr. VIII p. 291 - CIL VI Add. 32334)

identisch wäre. C.s Nachfolger wurde entweder

im J. 204 oder 212 cooptiert.

40) (Clodius?) Maximus, Vater des Kaisers M.
Clodius Pupienus Maximus (Nr. 50; vgl. nament-

lich S. 89), Schmied oder Wagenbauer, vermählt mit

Prima (nach einer ansprechenden ConjecturPet e rs

i. St. mit Pinaria in erster Ehe). Er hatte ausser

dem Sohn, der Kaiser wurde, noch vier Söhne
und vier Töchter, die sämtlich in der frühesten

Jugend starben. Hist. Aug. Max. et Balb. 5, 1.2.

[Stein.]

41) C. Clodius C. f. Maerlia) fiummus, tri-

b(unus) leg(ionis) XIII Oem(inae), X vir sll(ih-

hus) iud(icandis), [qu(aestor)] provineiae Asiat,

Vater (wahrscheinlich durch Adoption) des Fol-

genden. CIL III 429, vgl. Athen. Mitt. VI 1881,

140 Ephesus, von seinem Sohne gesetzte Inschrift.

42) L. Stertinius C. I. Maerlia) Quin[ti-

lianus) Aeilius Slrabo C. Curiat/ius Ma]ternus

Clodius Nummus (so lautet der Name CIL X
I486 Neapel (?); in der Inschrift CIL III 429
nennt er sich [Stejrlinius Quintilianus (Cu-

r]ialius Malemus [Clojdius Nummus Aeilius

Slrabo), Sohn des Vorausgehenden und zwar wahr-

scheinlich Adoptivsohn, da sein Vater, als ihm
C. die Inschrift III 429 in Ephesus setzte, erst

Quaestor von Asia. also wohl noch sehr jung war.

Vermutlich hiess C. vor der Adoption L. Ster-

Imius Quintilianus Aeilius Strabo (C . Curia-

tius Maternus) und war vielleicht der leibliche

Bruder des L. .Stertinius Quintilianus Aeilius Strabo

Q. Cornelius Rusticus Apronius Senecio Proeulus.

der wiederum von einem Cornelier adoptiert wor-

den sein dürfte. Seine Zeit würde sich dann auf

die Mitte des 2. Jhdts. n. Chr. bestimmen lassen

(au. Cornelius Proeulus). Von seinen Namen
gehen Aeilius Strabo auf L. Aeilius Strabo unter

Claudius zurück (s. o. Bd. I S. 259 Nr. 57. Klebs
Protopogr. I 9 nr. 67; vgl. Bull. arch. du eomitö

des tr. nist. 1896, 276 L. Aeilius Strabo Oellius

Summus), Curiatius Maternus auf den durch den

Ibalogus de oratoribus bekannten Redner und

Dichter. [Groag.)

43) Sex. Clodius rhormio, Zeuge im Process

de» Caecina 685 = 69 (Cic. Caee. 27; vgl. Quintil.

VI 3, 56). [Münzer.]

44) Clodius Pollio. praelorius rir, gegen wel-

chen Kaiser Nero ein satirisches Gedicht mit dem
Titel Luseio schrieb. C. stand auch mit dem
jungen T.Flavius Dnmitianus, dem späteren Kaiser

(geboren 51 n. Chr.), in Verbindung. Suet. Dom. 1.

45) Clodius Pompeianus, bnauxöe inl xd>r

wmöv (consularis aedium saerarum) im J, 244

n. Chr. (4. Juni), IGI 1045 Rom. Wohl der näm-
liche ist der IGI 993 genannte KhöAioi . . . v.ia

tixoe ra)r hoütv eaü>[v], vgl. Mommsens Be-

10 merkung zu dieser allerdings erst im J. 280 ge-

setzten Inschrift. Da es sich um griechische In-

schriften handelt, wird man um so eher vermuten

dürfen, dass der richtige Name des Mannes Clau-

dius lautete, dass Pompeianus demnach der im
2. und 3. Jhdt. nach Chr. blühenden Familie der

Claudii Pompeiani angehörte, s. o. Bd. III S. 2843
Nr. 281. [Groag.]

46) M. Clodius Postumus, Epistrateg derThe-
bais im J. 1 n. Chr., CIG III 4715 (Tentvris).

20 (Stein.l

47)

P. Clodius Proeulus. Fabrikant arretinisener

Reliefvasen. Gamurrini Att. de Lincei 1890,35.
Dragendorff Terra sigillata 28. [C. Robert.]

48) P. Clodius Pülcher, Bruder der Claudier

Nr. 297 und 303, der berüchtigte Vnlkstribun aus

dei Zeit des ersten Triumvirats. Über die Form
seines Namens vgl. im Gegensatz zu Drumann
II 200 Lindsay D. lat. Sprache (Leipzig 1897)

46: .Cicero» Nebenbuhler C. war der erste der
30 yena, der, jedenfalls um dadurch den Pöbel zu

gewinnen, den Namen Claudius in die plebeische

Form Clodius al>änderte‘.

Sein Kriegsdienst im Osten. Eine ungezügelte

Neigung zu aufreizendem Thun verriet er schon

in jungen Jahren, als er gleich seinem Bruder
Appius im dritten mithridatisehen Kriege unter

Lucullus diente. Da er in diesem Kriege die

Auszeichnung, die er als Schwager des Lucullus

beanspruchte, nicht fand, so scheute er »ich nicht,

40 durch hetzerische Reden das Heer gegen Lucullus

in Aufruhr zn bringen (Hut. Luc. 34. Dio XXXVI
14. Cic. de har. resp. 42). Er begab sich sofort

zu dem vom Senat gegen Lucullus aufgestellten

Statthalter von Kilikien, Q. Marcius Rex, der

ebenfalls sein Schwager war, und wurde von ihm
mit der Führung der Flotte betraut; zwar nahmen
ihn die Seeräuber gefangen, doch entliessen sie

ihn wieder aus Furcht vor Pompeius (Dio XXXVI
17. XXXVIII 30. Appian. bell. civ. II 23. Strab.

50 XIV 684, vgl. Cic. a. 0.). Hierauf begab er sich

nach Antiochien, um mit den Syrern gegen die

Araber zu fechten; aber auch hier fing er Un-
ruhen an und hätte beinahe sein Leben verloren

(Dio a. 0. 19).

Sein erstes Auftreten in Rom. Nach der Haupt-
stadt zurückgekehrt, begann er nach römischer

Sitte seine Öffentliche Laufbahn mit einer An-
klage, indem er Catilina wegen Erpressung vor
Gericht zog; die Anklage war aber derart, dass

60 Catilina freigesprochen wurde (Cic. a. 0. und in

Pis. 23. Ascun. p. 8, 24. 58, 18ff. 76, 8. 78, 7ff.:

ita quidem iudieia est absalutus Catilina, ul

Clodius inlamis luerit praeraricatus esse). Im
folgenden Jahre (690 = 64 ging er mit dem Pro-

preetor L. Murena in das transalpinische Gallien

und suchte sich dort durch Erpressungen zu be-

reichern. Auch nach seiner Rückkehr trieb ihn

seine Gewinnsucht zur Unterschlagung ihm an-
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vertrauter Gelder, wie ihm Cicero vorwirlt (a.

0.).

Sein Verhältnis zur catilinarieehen Verschwö-

rung. Nach einer Angabe des Asconius bestand

der Verdacht, er habe an der catilinarischen Ver-

schwörung teilgenommen (p. 4-4, 20 — zu Milon.

55 —, wo er sich noch auf andere Stellen Ciceros

beruft, vol. de har. resp. 5; pro Mil. 87), glaub-

würdiger aber ist die Nachricht Plutarchs (Cic.

29), er sei damals noch Ciceros Freund gewesen

und habe zu denen gehört, die ihn mit ihren

Waffen geschützt hätten.

Sein Vorgehen gegen die Bona I)ea. Erst

sein Frevel gegen die Gute Göttin führte eine

völlige Scheidung zwischen ihm nnd Cicero herbei.

Im December des J. 092 — 62, als er bereits zum
Quaestor für das folgende Jahr ernannt war (Cie.

de har. resp. 48), schlich er sich zu der Fest-

feier im Hause des Caesar in weiblicher Kleidung
ein, um sich Caesars Gemahlin Pompeia zu nähern

(Cic. ad Att. I 12, 8; in Clod. et Cur. c. 5 und
dazu Schob Bob. p. 336 Orelli; de har. resp. 37.

44; pro Mil. 72; Paradox. IV 2 u. a. St. Plut.

Caes. 10; Cic. 28. App. Sic. 7. Dio XXXVII 45).

Wegen dieses Frevels wurde er im folgenden Jahre

(693 = 61) auf Grund eines Senatsbeschlusses an-

geklagt. aber von Richtern, die für Geld und
zweifelhafteGunstbezeugungen erkauft waren, frei-

gesprochen (Cic. ad Att. I 18. 14. 16. 18, 3; ad

fam. I 9, 15; in Pis. 95; pro Mil. 86. Liv. per. CIII.

Dio XXXVII 46. Plut. Caes. 10; Cic. 29. Val.

Max. IX 1, 7. Senec ep. 97).

Seine Verfeindung mit Cicero. Cicero, von

C. durch eine spöttische Bemerkung gereizt, hatte

ihn und seine Freunde schon vor der Eröffnung

des Proeesses angegriffen (ad Att. I 16, 1); in

dem Processe selbst hatte er gegen ihn gezeugt

(ad Att. I 16, 2. 4 und dazu Schob Bob. p. 380.

Plut. Cic. 29. Val. Max. VIII 5, 5), und nachdem
ihn die Richter freigesprochen hatten, trat er mit

allen Waffen der Beredsamkeit gerüstet im Senat

gegen ihn auf (ad Att. I 16, 8ff.; or. in Clod. et

Cur ). Über den Verlauf des ganzen Handels be-

richtet in höchst anziehender Weise der schon

mehrfach genannte berühmte Brief Ciceros an

Atticus I 16.

Quaestor im J. 693 = 61. Die Folge dieser

Auseinandersetzung war eine tötliche Feindschaft

zwischen beiden. Fürs erste begab sich C. zwar

als Quaestor nach Sicilien (in Clod. et Cur. e.

3, 2) und erklärte dort, er werde sich nach diesem

Amt um die Aedilit&t bewerben (ad Att. II 1, 5);

nach seiner Rückkehr aber gestand er offen seine

Absicht, Volkstribun zu werden (ad Att. a. 0.).

So sehr Cicero gefährdet war, wenn die Absicht

seines Feindes in Erfüllung ging, so hörte er

doch nicht auf, ihn durch spöttische Bemerkungen
zu reizen (ad Att. II 1, 5. 6), bis endlich die

Unfügsamkeit, die er den Triumvirn gegenüber
bewies, sein Verderben entschied.

Sein Übertritt in den Bürgerstand. Im J. 695
= 59, an eben dem Tage, an dem Cicero um
12 Uhr mittags in einer Rede den Zustand der

Republik beklagt hatte, beantragte Caesar um
3 Uhr nachmittags ein Curiatgesetz, durch das

C. von einem Plebeier an Kindesstatt angenom-
men wurde (Cie. pro domo 77; pro Sest. 16; ad

Att. II 12, 1. VIII 3, 3. Suet. Caes. 20; Tib. 2.

Clodius 84

Plut. Cat. 33. Dio XXXVII 51 . XXXVIII 1 2 u. a. St.,

dazu Mommsen K. F. I 124. 897).

Tribunus plebis im J. 696 = 58. Das bald

danach auftauchende Gerücht, er solle eine Ge-

sandtschaft an den König Tigranes übernehmen,
bestätigte sich ebensowenig, wie CicerosHoffnung,

er werde mit den Triumvirn zerfallen, in Erfül-

lung ging (ad Att. 117, 2. 12, 1); unter dem
Einfluss der Triumvini wurde C. wirklich zum
Volkstribunen gewählt (Dio XXXVIII 12. Plut.

Cat.338; .Caes. 14; Cic. 30. Appian. bell. civ. II 14.

Veil. Pat. II 45).

Seine revolutionäre Gesetzgebung. Ehe er

als Caesars Handlanger den grossen Schlag gegen
Cicero und Cato that, Buchte er durch eine Reihe
von Gesetzen das Volk auf seine Seite zu bringen,

um sich so die Durchführung seiner Absichten zu

sichern (Dio XXXVIII 18. 14. Ascon. p. 7, 22ff.).

1) Dia erste Gesetz verordnete unentgeltliche

Getreideausteilung an das Volk (Ascon. a. 0. Dio
XXXVIII 13. Cic. pro Sest. 55 und dazu Sehol.

Bob. p. 300).

2) Das zweite verbot mit der Aufhebung der

Lex Aelia Fufia die Befragung von Auspicien an
Comitialtagen und hinderte damit den Aufschub
einer Beratung oder die Einsprache gegen ein

Gesetz (nicht gegen eine Wahl), vgl. Cic. post

red. in sen. 1 1 ;
pro Sest. 56; Phil. II 81 ; ad Att.

IV 16, 5. Dio a. 0.).

8) Das dritte stellte die im .1. 690 = 64 auf-

gehobenen Strassendnbs (colleijia compitnlicia)

wieder her und beseitigte die Schranken, die man
damals zwecks Verhütung von Wühlereien der

Bildung politischer Verbände gezogen hatte (pro

Sest. 33. 55; post red. in sen. 33. Dio a. 0. Plut.

Cic. 80).

4) Das vierte und letzte verbot den Censorcn,

jemand aus seinem Stande zu stossen und zu ent-

ehren, wenn er nicht bei ihnen förmlich ange-

klagt und von beiden für schuldig befunden wäre
(Cic. u. Ascon. a. 0. pro Sest. 55. Dio a. 0. und
XL 57).

Die Consuln des Jahres. Gabinius und Piso,

gewann C. durch einen Vertag, wonach sie die

ihnen genehmen Provinzen durch ihn erhalten

sollten (pro Sest. 24). Erst nach dieser vorlie-

reitenden Thätigkeit schritt er auf seine eigent-

liche Aufgabe los, die Entfernung der beiden

Männer, die Caesar unbequem waren, des Cicero

und Cato.

1) Gegen Cicero liess er in Ansehung seines

Verfahrens gegen die Genossen des Catilina folgen-

des Gesetz ergehen: Wer einen römischen Bürger

ohne Urteil und Recht getötet habe, der solle ver-

bannt werden (Veil. Pat. II 45. Dio XXXVIII 14.

Plut. Cic. 80. Liv. CIII. App. II 15). Cicero war
in dem Antrag nicht mit Namen genannt, aber

es war niemanden zweifelhaft, dass der Antrag
gegen ihn gerichtet war. Er legte Trauerkleidung

an und wandte sich httlfcsuchend an das Volk,

aber wo er erschien, höhnte und misshandelte ihn

C. mit seiner Bande (Plut. a. 0. Appian. II 15).

Tausende legten mit Cicero Trauerkleidung an,

und der Senat selbst beschloss, das Trauergewand
anzulegen; aber die Consuln untersagten die Aus-

führung des Beschlusses nnd sahen es ruhig mit

an, wie C. gegen Ciceros Freunde Waffengewalt

gebrauchte (Plut. Cic. 81. Cic. post red. adQuir.
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13; pro domo 54; pro Sest. 25—29. 32—33; pro

Mil. 37). Um seinem Thon einen gesetzlichen

Schein zu geben, bcricl C. eine Volksversammlung
und {ragte darin Caesar nach seiner Meinung über

das Gesetz; sie fiel so aus, wie man es erwarten

musste (Dio XXXVIII 17). Als Cicero, von allen

verlassen, dem Rate seiner Freunde folgend aus

der Stadt entwichen war, setzte C. noch an dem-
selben Tage in den Tribus die Annahme eines

Gesetze« durch, wonach ihm Erde und Wasser
untersagt sein sollte, weil er auf Grund eines

untergeschobenen Senatsbeschlusses römische Bür-

ge; gesetzwidrig getötet habe; die gleiche Strafe

sollte den treffen, der ihn aufnehmen würde (Cie.

E
ro Sest. 58: pro domo 48. 47. 50. 51. 85, vgl.

'io XXXVUI 17; post red. in sen. 4; ad Att.

III 15, 6). Das Gesetz wurde indessen dahin ge-

mildert dass die Verbannung auf 400 Meilen be-

-clirankt wurde (ad Att. III 4, vgl. Dio XXXVIII
17. Plut. Cie. 82). An eben dem Tage und in

eben der Stunde, in der Ciceros Verderben be-

schlossen wurde, erhielten die Consuln Gabinius
und Piso die Provinzen Syrien und Makedonien
mit ausserordentlicher Vollmacht pro Sest. 53,

vgl. 55; ad Att. III 1; de prov. cons. 8, 7; pro
domo 23. 24. 55. 61. Plut. Cie. 30).

2) Nach Cicero wurde auch Catn aus Rom
entfernt und zwar unter ehrenvollem Scheine; er

erhielt durch einen Antrag des C. den Auftrag,

das Königreich Cypem einsuziehen, den Krön-
schätz nach Rom zu bringen, und die byzanti-

nischen Verbannten zurückzuführen (Cie. pro domo
65. 52. 58; pro Sest. 56—57. 60—63. Veil. II

45. Liv. CIV. Plut. Cat. 34. Dio XXXVIII 80,

in den beiden letzten Stellen ist die Angabe über
die Zeit nach Cicero zu berichtigen).

Seine Schreckensherrschaft in der Hauptstadt.
Unmittelbar nach der Vertreibung Ciceros hatte

C. dessen Haus auf dem Palatin in Brand ge-

steckt, seine 1-andhäut.t-r in die Nähe der Stadt
zerstört und den Raub den Consuln überliefert

(Cie. pro domo 59- 64. 142—143; pro Sest. 54;
post. red. in sen. 18; in Pis. 26; pro Mil. 87;
ad Att. IV 2. 5. 7. Plut. Cie. 38. Appian. II 15.

Dio XXXVIII 17). Den Platz, auf dem das Haus
gestanden lütte, bot er. sofort zum Verkauf aus,

und da sich kein Käufer fand, so Hess er es für

»ich selbst durch einen Dritten kaufen (Cie. pro
domo 116, vgl. 108. Plut. 38). Kurz zuvor hatte

er das Haus des Q. Seius Postumus auf dem
Palatin, nachdem er den Besitzer, der den Ver-
kauf verweigerte, durch Gift aus dem Wege ge-
räumt, in der Absicht an sieh gebracht, es mit
einem andern Hause, das er von früher her besass,

zu einer gTossartigen Wohnung zu vereinigen.

Daneben sollte sieh eine Halle von entsprechender
Pracht und Grösse erheben. Daher zerstörte er
die Halle des Q. Catulus, die daneben stand,
erbaute eine andere mit der Inschrift seines Na-
mens, und vereinigte mit ihr einen Teil von Ci- 1

ceros Hause, den er durch einen Oberpriester der
Göttin der Freiheit weihen iiess, deren Bild darin
aufgestellt wurde (pro domo 51. 100—116. 187;
de har. resp. 30. 88; ad Att. VI 2, 3. 5; de leg.

n 42. Plut. 33. Dio XXXIX 11). Er schien
»ich als den Herren Roms zu fühlen und be-

gegnete jedem, der ihm entgegentrat, mit un-
erträglicher Uewaltthätigkeit (pro domo 81. 129:

de har. resp. 27; pro Sest. 56. 46—66; pro Mil.
87)

. Im allgemeinen lernen wir sein Treiben als

Tribun aus folgenden Schriften Ciceros kennen:
den Reden post red., pro domo, de har. resp., pro
Sest., in Pis., pro Mil. und seinen Briefen.

Seine Angriffe auf Pompeius. In seiner Dreistig-

keit ging er soweit, dass er sogar den Triumvir
Pompeius beleidigte, indem er dem jungen Ti-

granes vor Armenien, denPompeius als Gefangenen
' nach Rom gebracht hatte, zur Flucht verhall (ad

Att. III 8, 8). In kurzem trat er offen als Feind
des Pompeius auf. Der Consul Gabinius, der auf

die Seite des Pompeius trat, wurde bei einem
Auflauf verwundet, und Pompeius selbst durch
andauernde Belästigungen endlieh genötigt, sich

von Forum und Curie zurückzuziehen und die

ganze Zeit, da C. noch im Amt war, in sein Haas
einzuschiiessen (post red. in sen. 4; post red. ad
Quir. 14; pro domo 64—67; de har. resp. 48—49;

1 pro Sest. 69; in Pis. 27—28, vgl. pro domo 122
—126; pro Mil. 18ff. 37 and dazu Ascon. p. 41,

24 ff. Dio XXXVIII 30. Plut. Cie. 33; Pomp.
48. 49). Ja seihst gegen Caesar erhob sich C.

gegen Ende seines Tribunats, indem er die

Gültigkeit seiner Gesetze bestritt (pro domo 39—41).

Der Streit nm Ciceros Zurück berufung. Diese

herausfordernde Haltung des C. hatte dann frei-

lich die Rückwirkung, dass die Machthaber Cicero

zurückzukehren erlaubten (Dio XXXVIII 30). Im
folgenden Jahre (697 — 57), als das Amt des C.
abgelaufen war, wagte es der Tribun Q. Fahricius,

nachdem die ersten Verhandlungen ergebnislos ver-

laufen waren, am 25. Januar Ciceros Zurückberufung
beim Volke zu beantragen, aber C., der sich jetzt

nur noch ungehinderter bewegte, störte ihn durch
Anwendung von Waffengewalt. Über die Gladia-

torenbande, die er dazu gebrauchte, vgl. o. Bd. I

S. 2271. Bald darauf überfiel er den Tribunen
P. Sestius, als dieser den Consul Metellus Nepos
bei einer Verhandln ng unterbrach, und misshandelte
ihn so, dass er kaum mit dem Lehen davonkam
(pro Sest. 791f.; post red. in sen. 7. 30; pro Mil.

38). Einen andern Tribunen desselben Jahres,

T. Annius Milo, der das Beste für Ciceros Zurück-
berufung that, belagerte er in seinem Hause und
bedrohte ihn, wo er öffentlich erschien (pro Sest.

85. 88. 90; pro Mil. 38). Er verbrannte den
Tempel der Nymphen, in dem die eensorischen Ur-
kunden aufbewahrt waren (pro Sest. 84; pro Mil.

73; p. red. ad Quir. 14; de har. resp. 27. 57;

pro Coel. 78); er störte ferner die apoliinarischen

Spiele des Prmetors L. Caecilius und belagerte

diesen in seinem Hause (pro Mil. 38 und dazu
Ascon. p. 43, 3ff.). Freilich konnte C. auf die

Dauer Ciceros Zurück herofung nicht hintertreiben,

da Milo im Interesse der Senatspartei selber eine

Bande gegen ihn aufstellte (Bd. I S. 2271), doch
nach seiner Rückkehr setzte er ihm wenigstens

auf jede Weise zu (ad Att. IV 3; pro Sest.
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)

.

Weitere Strassenkämpfe. Die damals herr-

schende Teuerung gab er Cicero Schuld, um Auf-

ruhr zu erregen (pro domo 3. 7), und als Cicero,

um die Not zu lindern, den Rat gab, dem Pom-
peiua die Oberaufsicht Uber die Zufuhr mit ausser-

ordentlicher Vollmacht zu übertragen, beschul-

digte er ihn, er habe den Staat verraten (pro
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domo 2). Cicero erhielt durch Senatsbeschluss

den Platz Beines Hause» zurück, die Halle des C.

wurde niedergerisBen; als aber Cicero seinen Neu-

bau begann, vertrieb er die Arbeiter und steckte

von dem Bauplatz aus das Haus des Q. Cicero in

Brand (ad Att. IV 3, 2). Wenige Tage später

überfiel er Cicero auf offener Strasse, den Tag
darauf bestürmte er daB Haus des Milo auf dem
Germalus, wurde aber zurückgeBchlagen (ad Att.

IV 3, 3).

Aedilis curulis im J. 698 - - 56. Als C. sieh

für das folgende Jahr (698 = 56) um das Aedilen-

amt bewarb, suchte ihn Milo durch einen Process

zu vernichten; aber C. wurde gewäblt und zog

nun den Milo selbst vor Gericht. Als in dem
zweiten Termin, am 7. Februar, Pompeius auftrat,

um Milo zu verteidigen, griff er ihn in seiner

rohen Weise an, wurde aber schliesslich zur Flucht

gezwungen (eine genaue Darstellung derGeschichte

seiner Wahl und des Processes gegen Milo s. Bd. I

S. 2272). Im Anfänge des April gab er als Aedil

die megalesischen Spiele; er entweihte sie dadurch,

dass er eine zahllose Menge von Sclaven zuliess, so

dass ihnen die Freien weichen mussten (de har.

resp. 22—26). Bald darauf wurde auf Veran-

lassung des Senats von den Haruspices ein Gut-

achten über gewisse Wahrzeichen abgegeben, die

in diesem Jahre vorgefailen waren. Die Erklä-

rung der Haruspices, heilige Plätze seien ent-

weiht worden, bezog C. auf das Haus Ciceros;

dieser verteidigte sich in der Rede de haruspieum
responsis, vgl. Dio XXXIX 20. Als C. auf Ciceros

Haus einen neuen Angriff unternahm, trat ihm
Milo erfolgreich entgegen (Dio a. 0.). Mit des

letztgenannten Hülfe versuchte nun Cicero die

Gesetzestafeln des C. vom Capitol hinwegzuneh-

inen; der erste Versuch misslang zwar, später

aber, während der Abwesenheit des C., erreichte

er seine Absicht (Dio XXXIX 21). Nach Plutarch

(Cic. 34; Cato 40) nahm Cicero die Tafeln schon

früher fort, bald nach seiner Rückkehr aus der

Verbannung.
Sein Verhalten nach den Verabredungen von

Lucca (698 = 56). Als Cicero die Rede über die

Aussprüche der Haruspices hielt, hatte sich C.

dem Pompeius bereits wieder gefügt (de har. resp.

51f.); dafür hatte Caesar in den Verabredungen

von Lucca gesorgt. Er unterstützte den Pompeius,

als dieser sich mit Crassus um das Consulat be-

warb, und hätte bei dieser Gelegenheit beinahe

sein l,ehen verloren (Dio XXXIX 29). Ihn leitete

die Hoffnung, durch Pompeius und Crassus, wenn
sie Consuln geworden seien, eineeinträglicheausser-

ordentliche Gesandtschaft zu erhalten (Cic. ad Q.
fr. II 9, 2); indessen wird eine solche nicht weiter

erwähnt, und wie es scheint, blieb C. in Rom.
In den nächsten Jahren verhielt er sich ruhig;

wir erfahren nur, dass er im J. 700 = 54 als An-

kläger des gewesenen Tribunen Procilius, sowie

als Verteidiger des M. Aemilius Scaurus (unter

anderen zugleich mit Cicero) auftrat (ad Att. IV

15, 4. Ascon. p. 18, 9. 10). Für Cicero freilich

war er nach wie vor das beständige Schreckbild

(ad Q. fr. II 15 b 2. III 1, 11. 4, 2).

Candidat für die Praetur des J. 702 = 52.

Erst im J. 701 = 53, als er sich selbst um die

Praetur und sein Feind Milo um das Consulat

bewarb, erneuerte er die Rolle, die er früher ge-
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spielt hatte; er dachte daran, den Freigelassenen

gleiche politische Rechte mit den Freigeborenen

zu geben (pro Mil. 87. dazu Ascon. p. 46, 20;

vgl. M o m m s e n R. G. III 308; St.-R. III 440, 2).

Aber das J. 702 = 52 begann, ohne dass Consuln
und Praetoreu gewählt worden wären; der Streit

um die Waiden war also noch nicht beendet, da
wurde C. eines Tages auf der Landstrasse in einer

plötzlich ausbrechenden Prügelei zwischen den
beiden Banden erst verwundet und dann auf Milos
ausdrücklichen Befehl getütet. Das Genauere
über seine Ermordung sowie über seine Bestattung

s. Bd. IS. 2273—74. C. war zweimal verheiratet,

mit Pinaria und Fulvia (s. d.). [Fröhlich.)

49) P. Clodius Pülcher, Sohn des P. Clodius

Nr. 48 und der Fulvia, war beim Tode seines Vaters
noch ein Kind und wurde durch einen treuen

Sclaven vor den Nachstellungen Milos gerettet

(Ascon. Milon. p. 30). Sein Stiefvater M. An-
tonius bezeichnete ihn im J. 710 = 44 als einen

hoffnungsvollen Knaben (bei Cie. ad Att. XIV
13 A, 21.. vgl. 13 B, -11.). doch ergab er sich nach
Val. Maz. UI 5, 3 der ärgsten Schwelgerei und
Ausschweifung, so das» ihm seine Unmässigkeit
schliesslich den Tod brachte. Auf einer in Paris
befindlichen ägyptischen Alabastervase ist sein

Name als der des Besitzers und seine Ämterlauf-
bahn verzeichnet: P. Claudiue P. I. Ap. n. Ap.
pron. Pülcher gfuaeetor), ipiaecitor, pr(aetor),

augur (CIL VI 1282 = Dessau Inner. Lat. se-

lectse I 882). [Münzer.]

60) M. Claudius Pupien(i)us Mazimus, römi-

scher Kaiser im J. 238 n. Chr., zugleich mit I).

Caelius Calvinus Balbinus.

I. Q u e 1 1 e n. a) Für die schriftstellerischen

Quellen gilt das, was darüber bei Balbinus (C a e-

1 i u s Nr. 20 Bd. III S. 1258) gesagt wurde. Im
folgenden sind die Vitae in derHistoria Augusta.
die hier citiert werden, die des Mazimin, der Gor-
diane und des Mazimus und Balbinus, sämtlich von
Capitolinus— ein Autorname, den anzuzweifeln wir
keinen Grund haben— mit den Abkürzungen Max.
Gord. und B&lb. bezeichnet. Was von der Glaub-

würdigkeit der einzelnen Autoren zu halten ist, da-
von ist bei den entsprechenden Gelegenheiten die

Rede. Betont muss werden, dass Herodian trotz

seiner bisweilen verdächtigen Rrcitspurigkeit und
trotz vielfach nachgewiesener Mängel undlrrtümer
für den richtigen Zusammenhang der Ereignisse
verlässlicher und weit weniger entbehrlich ist als

der Biograph, der übrigens zum grossen Teil He-
rodian selbst benützt hat; vgl. namentlich Balb.

15, 3. Herodian ist ausgeschrieben von Ioannes

Antiochenus (Mendelssohns Ausgabe des Hero-
dian p. 249—251), ezeerpiert von Photios bibl. 99.

Dexippus wird von Capitolinus, aber nicht von
Zosimus als Quelle benützt (vgl. Mendelssohn
a. a. 0. p. XXXIIIff.; dagegen K 1 e b s Prosopogr.
imp. Rom. I 418 nr. 929); bei diesem und noch
mehr bei Zonaras ist die Erzählung so unheilbar

verwirrt, dass sie so gut wie gar nicht zu ge-

brauchen sind. Vgl. H. Peter Die Scriptores

Historiae Augustae (Leipz. 1892) 49—76. b) Voll-

ständig erhaltene Inschriften mit dem Namen des

C. sind bis jetzt nur in Africa gefunden worden.
CIL VIII 10342. 10343. 10365. Ephem. epigr.

VII 660. 673. Eine Papyrusurkunde ist auch
von dieser kurzen Regierung erhalten, Mitt. aus
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der Sammlung des Pap. Erzh. Rainer II/III 23
~ Führer durch die Ausstellung, Wien 1894, 79

nr. 265. Münzen bei E c k h e 1 IV 88. VII 805
-807. Cohen V J

p. 18— 19 (im folgenden nach

den Nummern citiert). M i o n n e t III 178. 545f.

642f. VI 407f.; Suppl. II 434. VI 280. VII 278f.

611. Poole Catalogue of Greek coins in the

Hritish museum. Alexandria. London 1892, 237f.

Vgl. 0. Voetter Numism. Ztschr. XXV 385—394
Kubitschek Rundschau über ein Quinquennium
der antiken Numismatik, Wien 1896, 76—78.

Die Büsten desKaisers besprochen von Bernoulli
Rom. Ikonographie II 3, 124—127.

II. Pupienus als Privatmann. C. war nach

der Angabe des Capitolinus der Sohn eines ein-

fachen Schmiedes oder Wagners, der gleichfalls

das Cognomen Maximus führte und mit Prima
vermählt war (Balb. 5, 1. 2; oder vielmehr in

erster Ehe Pinaria geheiratet hatte? vgl. 5, 5

und P e t e r z. St.). Dementsprechend wird auch

seine niedrige Abstammung hervorgehoben, Max.

20, 1; Balb. 14. 1. 16. 2; vgl. 2, 7. Das Gleiche

behauptet Eutrop. IX 2, 1, aber irrtümlich auch
von C.s Mitkaiser Balbinus. Im Gegensatz dazu
erwähnt Herodian wiederholt, dass C. von vor-

nehmer Geburt, ja Patricier gewesen sei (VIII

7. 4 in einer Rede des Kaisers; 8, 1. 4. 8); diese

Nachricht scheint dadurch ihre Bestätigung zu

linden, dass wir auch in dem Cursus bonorum
des T. Clodius Pupienus Puleher Mfarimusf
(CIL XIV 3593 = Des sau 1185), der fast mit
Gewissheit als der Sohn des späteren Kaisers

zelten kann (vgl. B o r g h e s i Oeuvres VIII 40f.),

den eines Patrieiers erkennen (vgl. E. Groag
Arch.-epigr. Mitt. XIX !45f.). Aber die beiden
widersprechenden Überlieferungen lassen sieh ver-

einigen, wenn man annimmt, dass C. so wie viele

andere von Septimius Severus unter die Patricier

adlegiert wurde; dazu passt dann auch ganz gut,

dass Herod. VII 8, 4 zwar beide Kaiser als Pa-
tricicr bezeichnet, aber doch so, dass sich Bal-

binus als der Vornehmere fühlt, und vor allem,

dass Balb. 5, 1 1 von der nota familia des C.

die Rede ist. Vielleicht erklärt sich auch so das
zweite Gentile des Kaisers, Pupienus, indem er

etwa zugleich mit der Erwerbung des Patriciats

in eine vornehme (patricisehe?) Familie, die der
Pupieni. adoptiert wurde. Seine acht Geschwister,
vier Brüder und vier Schwestern, starben sämt-

lich im Kindesalter (der absurde Irrtum bei Oros.
VII 19, 3, dass C. der Bruder des Balbinus ge-

wesen sei, ist vielleicht nur durch buchstäbliche
Auffassung eines ähnlichen Ausdruckes in seiner

Quelle entstanden), er selbst verbracht« seine

Knabenzeit im Hause seines Verwandten Pinarius,

gegen den er sich, als er Kaiser wurde, dankbar
erwies (Balb. 5, 5. 4, 4; er ernannte ihn zum
Praefectus praetorio; da aber C. zu dieser Zeit

selbst schon 75 Jahre alt war, so ist unmöglich
damit sein Pflegevater gemeint; wahrscheinlich

hat er einem von dessen Söhnen den dem Vater
schuldigen Dank abgestattet); später nahm sieh

-einer Pescennia Marcellina an, die ihm erst durch
ihren Reichtum die senatorisehe Carrier« eröffnete

iBalb. 5, 2. 7; hier ist die Praetur als erstes von
diesen Ämtern erwähnt, wahrscheinlich wurde er

gleich intrr Iribunieios oder aedilicios adlegiert,

und vielleicht erfolgte zugleich damit seine mut-
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massliche Aufnahme unter die Patricier; als solcher

war er ohnedies von der Aedilität befreit).

In grammatischen und rhetorischen Studien

strebte er nicht nach Vervollkommnung, umsomehr
eiferte er danach, ein tüchtiger Kriegsmann zu

werden, ein Ziel, das er im Laufe einer langen

militärischen Dienstzeit durchaus erreichte, in

welcher er es wohl von der Pike an und auf dem
Wege des Primipilats bis zum Militärtribunen

brachte. So war ihm der Eintritt in die sena-

torische Rangelasse schon erleichtert, durch Mar-

cellina aber ermöglicht, indem sie ihm ein dem
senatorischen Census entsprechendes Vermögen
verschaffte (Balb. 5. 7. Herod. VII 10, 4). Nach
der Praetur bekleidete er mehrere Proconsulate,

in Bithynien, dann in Aehaia, endlich in der Nar-

bonensis. Als Legat von Dalmatien (vorher muss
er Consul, und zwar suffectus gewesen sein) be-

siegte er die in die Provinz eingefallenen Sar-

maten und wurde dann Befehlshaber am Rhein,

wo er ebenfalls mit Erfolg gegen die Germanen
kämpfte (Balb. 5, 7—9. Herod. VIII 6. 6. 7, 8).

Hierauf wurde er Consul II (CIL VI 1087 a. VIII

10343. 10365. Ephem. epigr. VII 660. 673.

Eekhel VII 307. Cohen 26—31; als Consular

bezeichnet Gord. 22, 1; Balb. I, 2; dass er, wie

aus den gefälschten Senatsaeten Max. 26, 4 her-

vorzugehen scheint, als Kaiser — nach der Be-

siegung Maximins — mit Balbinus zum Consul
noch für das laufende Jahr 238 designiert worden
sei, ist allem Anschein nach ein Irrtum; mit Un-
recht ferner hebt Herod. VIII 8, 4 den zweifachen

Consulat des Balbinus gegen C. hervor; eine ähn-

liche Unrichtigkeit findet sich Balb. 15, 2) und
endlich Stadtpraefect (Max. 20, I; Balb. 5, 10.

6, 5. Herod. VII 10, 4. VIII 8, 4), doch ist die

Reihenfolge dieser beiden Ämter möglicherweise

auch die umgekehrte (vgl. V i g n e a u i Essai nur

l'histoire de la praefectura urbis, Paris 1896, 81

und 4, 3, wo ohne Begründung für C.s Praefectur

das J. 236 angegeben ist; ferner Borghesi
Oeuvres V 496f. VIII 41, der annimmt, das« C.

im J. 234 Consul II Ordinarius zugleich mit Agri-

eola [?] Urbanus war). Namentlich als Stadt-

praefect zeichnete er sich durch kluge Umsicht
und strenge Amtsführung aus (Herod. VII 10, 4-6.

Balb. a. a. 0.; seine Ämterlaufbahn im allgemeinen

auch erwähnt Herod. VIII 7, 4. Max. 20, 1).

Als der Senat die Erhebung der beiden Gor-
diane anerkannte und zugleich 20 Consulare zur
Verteidigung Italiens gegen Maxiroin wählte, da

waren in dieser Commission, die officiell A'Xrirt

ei senalus rtmsullo rei publieae eurandae hiess

(CIL XIV 3902 = D e s s a u 1186; auch L. Lo-

renius Crispinus und Tullius Menophilus scheinen

dieser Commission angehört zu haben, vgl, Herod.
VI 11 2, 5), auch D. Caelius Calvinus Balbinus
und C. (Gord. 10, 1. 2. 22, 1; Max. 32, 3. Zosim.
I 14, 2; vgl. Gord. 14, 3. 4; gegenüber der auf

Dexippus zurückgehenden Behauptung Max. 32,

8, dass diese Wahl erst nach dem Tode der Gor-

diane geschah, kann die andere Annahme als besser

beglaubigt und wahrscheinlicher gelten). Bald
danach wurden diese beiden Männer zu Kaisern

gewählt. Damals war C. 74 Jahre alt (Zonar.

XII 17 p. 127 Dindf.). demnach noch älter als

Balbinus (Zonar, a. a. 0. Balb. 2, 1; vgl. 15, 2.

Herod. VII 10, 3. VIII 8, 3. 6, 8).
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Omina imperii werden verzeichnet Balb. 5,

3. 4, Mitteilungen Uber sein Privatleben Balb.

ß, 1. Über seine Ehe erfahren wir nichts; sein

Sohn ist, wie erwähnt, T. Clodius Pupienus Pül-

cher Mfaximus]; dieser durfte, wie Borghesi
VIII 37 wohl richtig vermutet, nicht der älteste

f
ewesen sein; Spuren von dem Namen eines seiner

ähne CI LVI 1087; ebendort findet sieh auch

der Name seiner Tochter, Pupienia Seitia Pau-

[lina] Cethegilla, die uns auch aus andern In-

schriften bekannt ist (CIL VI Suppl. '26529. IX
1740. XV 7537); vielleicht ist auch die Pupienia

Rubna, deren Grabachrift (VI 25224) von Pu-

pien(us) Maximus gesetzt ist. seine Tochter. Der
Consul Ordinarius des J. 236. M. Pupienius Afri-

canus, könnte sein ältester Sohn sein. Ob und
inwieweit die Ulpii Pupieni (CIA III 688. 690f.

CIL X 682) mit ihm verwandt sind, mag unent-

schieden bleiben. Der CIL IX 5765 genannte

[11.] Clodius Pup. I. Ballaeus scheint einer von

seinen Freigelassenen au sein.

III. Als Kaiser, a) Kaiserwahl. Da die Er-

hebung nnd gemeinsame Regierung der beiden

Kaiser bei Balbinus (Bd. III 8. 1261(1.) erzählt

ist, so genUgt es, fUr einzelne Details darauf zu

verweisen.

Drei Wochen nach der Erhebung der Gordiane

erfolgte die Gegenbewegung unter Capelianus,

die mit dem Sturz und Tod der beiden Gordiane

endete. Die Nachricht davon erregte in Rom
grossen Schrecken vor der Rache Maximian, und
der Senat wählte, um gegen ihn geschützt zu

sein, wieder zwei Kaiser. C. und den D. Caelius

Calvinus Balbinus (Herod. VII 10, 1—3. 5. Max.

20, 1—3; Oord. 10, 1. 22, .1; Balb. 1—3, 1. 15, 5.

Vict. Caes. 26, 7. Oros. VII 19, 3). Die Einzel-

Senatssitzung [VIII 5, 5 erwähnt er, dass man
sich bemühte, die Vorgänge in Rom vor Maximin
geheim zu halten] spricht, was vielleicht eine

heiten der Sitzung bei Capitolinus; auf den An-
trag des Princeps senatus (P. Licinius) Valerianus,

des späteren Kaisers (Balb. 1, 2, vgl. 9, 7; miss-

verstanden bei Zosim. I 14. 1). wird von der an-

gesetzten Tagesordnung abgewichen und dieKaiser-

wahl in Angrill genommen; C. beantragt, neuer-

lich zwei Kaiser zu wählen (Balb. 2, 1), und Vet-

tius Sabinus, der dann Studtpraefect wurde, lenkt

die Aufmerksamkeit der Senatoren auf die zwei

Männer, welche daraufhin auch wirklich gewählt
werden (Balb. 2).

Nach dieser Sitzung, die im Tempel der Con-

cordia stattfand, begaben sich die neuen Kaiser

xnr Opferung in den Iuppitertempel auf dem Ca-

pitol, wurden aber, als sie in ihren Palast zu-

rückkehren wollten, durch aufrührerische Volks-

maasen daran verhindert; man war namentlich

mit der Person des C. nicht einverstanden, der

noch aus der Zeit seiner Stadtpraefectur wegen
seiner Strenge in keineswegs angenehmer Erinne-

rung stand. Der Aufstand konnte erst dadurch
gedämpft werden, dass man. der Stimmung und
dem Wunsch des Volkes Rechnung tragend, der

Menge den jungen Gordian zeigte, worauf der

Verwechslung mit der vorhergehenden Sitzung ist,

vgl. Gord. 12, 1; im übrigen ist der Gang der
Ereignisse im wesentlichen doch nur aus ihm zu

ersehen, Capitolinus irrt in mehrfacher Hinsicht:

so. wenn er die Scene, wie der junge Gordian
dem Volke gezeigt wird, in Zusammenhang mit

10 dem späteren Praetorianeraufstand bringt, Balb.

9, 4, vgl, 15, 6; ebenso, dass schon bei der Er-

hebung der älteren Gordiane von dem Enkel die

Keile gewesen sei, Max. 16. 7; dagegen wider-

spricht ausdrücklich Max. 20, 2; Halb. 3, 3—5.

8. 3. 16, 6; ausserdem vgl. Max. 20, 8; Gord.

19, 9. 20, 2. 3. 5; Balb. 3, 2. 8, 2). So trug diese

Volksbewegung einen dem Hause der Gordiane
freundlichen Charakter (Herod. VII 10, 5f.); aller

es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die Hab-
20 sucht der Menge einen wesentlichen Anteil daran

nahm (Vict. Caes. 26, 6; vgl. L 5 h r e r 21. M ü 1-

1 e r 6. S c h i 1 1 e r I 792).

b) Name und Titel. Als Kaiser heisst C.

Imp. Caes. Jtf. Clodius Pupienus Maximus piu

*

telix Augustus auf Inschriften nnd Münzen. Wahr-
scheinlich (s. o.) ist Clodius sein ursprüngliches

Gentile und Pupienus das erst infolge Adoption
angenommene. In betreff der Nebenform Pu-

pienius (ausschliesslich auf Inschriften) urteilt

SOKlebs Prosopogr. a. a. O. gewiss richtig, wenn
er annimmt, dass der Gentilnaine Pupienus (aus-

schliesslich auf Münzen) in dieser späten Zeit

von oen meisten nicht mehr als Bolcher empfun-
den und daher entsprechend umgeändert wurde.
Im übrigen ist gerade dieser Teil des Namens
am häufigsten verdorben überliefert, so Pupeuius
(Chronogr. 354, Momnten Chron. min. I 147:

auf griechischen Münzen, Mionnet III 545:

andere Formen dieses und des ersten Gentils 111

40 6421.; Suppl. VII 2781), Publius (Chron. paseh.

I 501). Puipius (Latere, imp. Malal. Chron. min.
III 436), die Hss. der Hist Aug. überliefern regel-

mässig die Schreibung Puppienus (vgl. lord. Gel.
XV 88; Rom. 281); ebenso Mionnet Suppl. VII

61 1 ;
vgl. M o m m s e n Ztschr. f. Numism. VIII

26f. Ein arges Stück von Nachlässigkeit Capi-

tolins ist sein fortwährendes Schwanken und
Zweifeln, ob die Namen Pupienus und .Varimti*

einem und demselben Träger zukommen (Max.
50 24, 5. 33, 3. 4; Balb. 1, 2. 15, 4. 5; vgl. Gord.

10. 1. 19, 9. 22, 1; Balb, 11, 1. 15, 1. 16, 1; end-

lich glaubt er die Lösung gefunden zu haben.
17. 2. 18. I. 2; das scheint allerdings richtig zu

sein, Balb. 16, 7. 18, 2, dass die lateinischen

Autoren den Kaiser nur Pupienus, die griechi-

schen ihn nur Maximus nannten; so wird er

z. B. ausschliesslich bei Herodian und Zosimu»
genannt; auf Münzen findet sieb der Name ifo-

nmus seltener, E c k h e 1 VIII 3061t. Cohen 2.

60 21. 24. 32. 40. P o o 1 e 238, 1836. M i o n n e t VI
Senat in einer noch am selben Tag zum zweiten-

mal einberulenen Sitzung die Wahl des noch nicht

14jährigen Knaben (Herod. VIII 8, 8. Balb. 3, 4;

Gord. 22, 2; hier auch die abweichenden Angaben)
zum Caesar vollzog (Herod. VII 10, 6—9 ist in

dem Punkt ungenau, dass nach ihm auch die

Sitzung im Iuppitertempel stattfand, vgl. Dänd-
liker 260, sowie, dass er von einer geheimen

408; Suppl. VII 611; blos Pupienus wird er ge-

nannt bei Vict. Caes. 27, 4, Epit. de Caes. 26.

Eutr. IX 1.2, 1.2 und in den davon abhängigen
Quellen; blos Clodius bei Vict. Caes. 27, 6:

Clodius Pupienus 26, 7).

Die in allen Punkten durchgeführte Teilung
der Gewalten drückt eich auch in den Titeln

beider Kaiser aus (Belb. 8, 1). Beide sind, was
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bis dahin nicht möglich gewesen war, Pontifices

maiimi (Eckhel VII 307. Cohen 2fr—31. CIL
VIII 10342. 10343. 10365. Ephem. epigr. VII

660. 673), beide heissen patres eeimtus (E c k h e 1

VII 306. Cohen V p. 10 nr. 14 nr. 19). Der

Titel proeonsul kommt nur an! Inschriften vor,

pater patriae aul Münzen und Inschriften. Nur
durch ein in diesem Jahre der Thronstreitigkeiten

allerdings begreifliches Versehen ist der Name
der beiden Senatskaiser eradiert (CIL III Suppl.

6953). Zu bemerken ist. dass überall, «o die

beiden Kaiser nebeneinander genannt werden, C.s

Name vorangestellt ist.

c) Regierung, a) Die beiden Herrscher teilten

ihre Thitigkeit in dem Sinne, wie es bei ihrer

Wahl auch beabsichtigt war (Balb. 2, 5); C. zog

gegen Maiimin zu Felde, Balbinus blieb in Rom,
um dort die Ordnung aufrecht zu erhalten (Balb.

8. 4; Mai. 20, 5. 6. Herod. VU 12, 1). Aber

Balbinus war dazu nicht der geeignete Mann; in

dem nach C.s Abzug entstehenden Praetorianer-

aufstand bewies er zur Genüge seine klägliche

Schwäche. Die Praetorianer (grösstenteils Ve-

teranen), welche von Maiimin und dann auch von

C. in Rom zurückgelassen worden waren (Herod.

VII II, 2. Balb. 8, 4. 9, 1), erhoben sich gegen
den Senat und dessen Anhänger. Den Anlass

dazu gab die Gewaltthätigkeit zweier Senatoren

(Mai. 20. C; Gord. 22. 8f.), die Ursachen waren

aber wohl tiefergehende und in der natürlichen

Anhänglichkeit der Praetorianer an den Soldaten

kaiser Maiimin zu suchen; vielleicht trug auch

die Ermordung ihres Praefecten Vitalianus dazu

bei (Mai. 14, 4. Gord. 10. 5. 8. Herod. VII 6,

4—9. 8, 6). Dieser Kampf wurde von beiden

Seiten mit ausserordentlicher Heftigkeit geführt

und konnte erst nach vielem Blutvergiessen und,

nachdem ein grosser Teil von Rom cingeäschert

war, beigelegt werden, Herod. VII 11—12, 7.

Halb. 9 (schon erwähnte wurde, dass Balb. 9, 4

die Scene der Erhebung des jungen Gordian irr-

tümlich erst in diesem Zusammenhang erzählt

wird; so ist bei Capitolin auch der Irrtum ent-

standen, dass er dann Balb. 10, 4—8 von einem
zweiten Aufstand spricht; vgl. Dändliker 267IL;

ebenso fehlerhaft ist, dass Gord. 22, 8. 23, 1

dieser Aufstand auf den Anfang von Gordians
Alleinherrschaft verlegt wird). Vict. Caes. 27. 2.

Chronogr. 354, M o m m s e n Chron. min. I 147.

ß) Mittlerweile war der gefürchtetste Feind,

Maiimin, vor Aquileia gefallen, ohne dass C. in

die Lage gekommen war. sich mit ihm zu messen.

Maiimin, der von 8irmium aus einen Kriegszug
gegen die Germanen geplant batte, war schon

auf die Kunde von der Erhebung der Gordiane
gegen Italien aufgebrochen und hatte, als ihm
die Nachricht zukam. dasa die Gordiane zwar ge-

stürzt, alrer neue Gegenkaiser vom Senat gewählt
worden seien, seinen Weg nur mit umso grösserer

Eile und Entschlossenheit fortgesetzt (Herod. VII

2. 9. Mai. 13, 3. 21, 1). Er marschierte Uber
Emona nach Aquileia (wahrscheinlich ist diese

Stadt such mit dem Arrhimea Max. 31, 3 ge-

meint), und begann die Stadt zu belagern. Der
Senat aber hatte sieh schon auf einen Kampf
mit dem barbarischen Kaiser vorbereitet, dessen

Rache man fürchten musste. Wie erwähnt, waren
schon nach der Anerkennung der Gordiane durch

den Senat 20 Consulare damit betraut worden.

Italien in Verteidigungszustand zu setzen. Zwei

davon (L. Loremus) Crispinus und (Tullius) Me-

naphilus, hatten Aquileia zu schützen und für

eine lange Belagerung entsprechend in Stand zu

setzen, um hier den Marsch des Barbaren durch

Italien aufzuhalten. Noch nach dem Aufbruch

C.s wurden die Massnahmen zur Verteidigung

Italiens vermehrt, alle Communicationen und
Küstenplätze stark besetzt, weitere Senatoren aus-

geschickt, Mannschaften ausgehoben, überall für

hinreichende Bewaffnung und Verpflegung gesorgt

und die Provinzen zum Abfall von Maximin auf-

gefordert oder ermutigt (Mai. 23, 2. 8; Balb. 10.

I -8. Herod. VIII 5, 4—5. VII 12, 1). So fand

Maiimin auf seinem Vormarsch Schwierigkeiten,

die er sich nach seinen ersten Erfolgen nicht vor-

gestellt hatte. Aquileia widerstand ihm, und hier

brach sich endlich nach längerer heisser Belage-

rung (vgl. LShrer 37f.) seine Macht; er selbst

wurde samt seinem Sohne Maximus durch seine

eigenen Truppen getötet (Herod. VIII 1—5. Max.

21—23. 31, 1. .33, 1; Balb. II, 2. 3. 12, 2. Epit.

de Caes. 25, 2. Chronogr. 854, Chron. min. I 147.

Pol. Silv. ebd. 521. Cassiod. Chron. ebd. II 146.

Zosim. I 15. Synkell. I 680. Nikeph. Chron. 11.

Chron. Pasch. 1 501), sein Heer auf die neuen

Herrscher vereidigt (Herod. VIII 6, 2. 8. Mai.

24, 2. 3). Die Nachricht davon traf C, in Ra-

venna, von wo er mit der neu ausgehobenen Mann-
schaft und mit germanischen Hülfstruppen, die

ihm noch aus der Zeit seiner Statthalterschaft

in Germanien treu zugethan waren, den Krieg

vorbereitet hatte (Herod. VIH 6, 5. 6. Mai. 24.

5. 25, 2. 33, 3; Balb. 11, 1. 12, 5; obwohl er per

sönlich keinen Anteil an dem Siege hatte, wurde
er doch als der Überwinder Maximins bezeichnet,

Balb. 15, 4. 5. 16, 6. Vict. Caes. 27, 4. Euseb.-

Hieron. chron. ad a. Abr. 2254 (arm.2255). Eutrop.

IX 1. Oros. vn 19, 2. 8. lord. Get. XV 88:

Rom. 281. Chron. min. I 438 III 421; vgl. Ke-

dren. I 450). Um völlig sicher zu gehen, rückte

er noch bis Aquileia vor und trat dann den Rück-

marsch an, nachdem er den grössten Teil des

Heeres entlassen hatte (Herod. VIH 7. 1. Mai.

33. 3; Balb. 12, 3; nicht richtig ist Max. 24, 6,

dass er die germanischen Hülfstruppen entliess;

denn Herod. VIII 7, 8 sagt ausdrücklich dos

Gegenteil, und thatsächlich finden wir die Ger-
i inanen suäter in Rom, vgl. Herod. VIII 8, 2; auch

Halb. 12, 1. 3 widerspricht dem). In Rom war
man von dem Vorgelal lenen durch Eilboten unter-

richtet, die als Siegestrophäen das Haupt Maxi-

iT.Ins nnd das seines Sohnes mitbrachten (Herod.

VIII 5, 9. 6, 5. 7. Max. 24, 4. 31, 1. 25; Balb.

11, 2. Zosim. I 15, 2. Zonar. XU 16); begreif-

lich, dass dieser unerhofft günstige Ausgang des

Krieges unbeschreiblichen Jubel entfesselte und
die Stellung der Senatskaiser befestigte (Herod.

VIII 6, 7—9. Max. 24, 6. 25; Balb. 11, 4—7).
Namentlich C. wurde, obwohl er dies Beinern Ver-

halten nach vielleicht nicht verdiente (Balb. 11,

1), auf seinem Zug nach Rom überall mit En-
thusiamus begrüsst; Abordnungen von Städten

beglückwünschten ihn auf seinem Wege, sein Mit-

kaiser und der junge Caesar Gordianus gingen

ihm entgegen, und ausserordentliche Ehren wur-

den den Herrschern vom Senat zuerkannt (Herod.
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VIII 7, 1.2. 8. Mai. 24, 8. 26; Halb. 12, 1. 3.

4. 9. 13, 1. 2. 3. Zonar. XII 17; Münzen mit

•lern Revers rieloria Augg. Cohen 37—45; vgl.

p. 12).

y) Die innere Regierung der beiden Kaiser ist

nicht* anderes als freilich nur vorübergehend

wiederhergestellte Herrschaft des Senates. In

diesem Sinne erfolgte gleich nach der Thronbe-
steigung die Consecration der beiden Gordiane
(Herod. VIII 6. 3. Max. 24, 2. 3. 26, 2. 6; Gord,

16, 4; Halb. 4, 1—3; sicher ergiebt sich daraus,

dass sic zur Zeit der Belagerung Aquileias schon

vollzogen war; vgl. auch Inschriften Gordians III..

s. namentlich Indei zu CIL VIII). Dann wurde
(Vettius) Sabinus, dem die Kaiser ihre Wahl ver-

dankten, Stadtpraefect, und zum Praefectus prae-

torio erhob C. seinen Verwandten Pinarius Valens,

Balb. 4, 4. 5, 5; dass der junge Gordian Praefec-

tus praetorio wurde, ist, wie Capitolin selbst her-

vorhebt (Balb. 15, 6), eine grobe Unrichtigkeit:

'

sie ist vielleicht entstanden durch die Verwechs-

lung mit seinem Oheim Gordian II., der Legat
seines Vaters war — eine Verwechslung, die wir

thats&chllch bei Vict. Caes. 27, 1 finden.

Die gemeinsame Regierung der beiden Kaiser

war anfänglich eine wohl geordnete, solange die

beiden Männer einträchtig zusammenwirkten (He-

rod. VIII 8, 1. Balb. 13, 4. Zonar. XII 17 p. 126

Dind.; vgl. die Münzdarstellungen und -Aufschrif-

ten omor muluus, caritax mutua, mneordia Augg.,

fidex mutua, pietax mutuä Augg., Eck hei VII

305f. Co-hen p. 8. 11. 14 nr. 1. 3; 15 nr. 5—8.
11; 17 nr. 25). Auch für die Ausrichtung von
Spielen wurde freigebig gesorgt, und an reich-

lichen Spenden an das Volk Hessen es die Kaiser

nicht fehlen (Zosim. I 16. Chrunogr. 354, Chron.

min. I 147; Münzen mit liberalitai Auguttonim,
Eckhel VII 306. Cohen 14—18).

4) Freilich machte sich schon von Anfang an

als ein höchst bedrohlicher Umstand die Ab-
neigung der Soldaten gegen die Herrschaft der

Senatskaiser geltend. Wohl waren die Truppen
Maiimins, die nur gezwungen den neuen Kaisern

die Treue geschworen und ihre Glückwünsche an
C. erheuchelt hatten, bei denen vielmehr der Hass
tief eingewurzelt war und daher weder durch C.s

Amnestieversprechungen, noch durch die Aussicht

auf ein ergiebiges Donativium beschworen werden
konnte (Herod. VIII 7, 2—7; vgl. 6, 1. Balb. 12,

7—9. 13, 1—3), schon entlassen worden; von

ihnen drohte also keine Gefahr mehr. Aber der
Ingrimm der Praetorianer war seit dem letzten

blutigen Aufstand nur noch glühender geworden;
und als sie dann noch durch die übermütige Freude
über das Ende der Soldatenkaiser gereizt wurden
(Max. 26, 3; Balb. 12, 9. 13, 2. 3) und die ger-

manische Leibwache, welche C. aus dem Feldzug
mitbrachte (s. o.), ihre Eifersucht aufs höchste

erregte, da lauerten sie nur mehr mit Ungeduld
auf die Gelegenheit, ihren Feinden auf dem Throne
ein Ende zu machen (Herod. VIII 8, 1. 2. 5.

Balb. 13, 5). Bald rückte die Stunde der Ver-

geltung heran. Den wachsamen Augen der Prae-

torianer entging es nicht, dass Misshelligkeiten

zwischen den Kaisern zu Tage traten: Ralbinus,

der sich vornehmerer Abkunft rühmte, war ge-

kränkt durch die, wie er meinte, unverdienten

Ehren, die dem heimkehrenden C. erwiesen wur-

den, obwohl er sich doch selbst daran beteilig

hatte (Balb. 12, 5. 14. 1. Herod. VIII 7. 7)

Diese Wahrnehmung nun bestärkte sie in ihrem

Entschluss, der bevorstehende Abmarsch der bei-

den Kaiser zur Bekriegung auswärtiger Feinde

beschleunigte dessen Ausführung (Balb. 13. 5).

Die Perser hatten schon unter der Regierung

Maiimins Nisibis und Carrhae erobert (Zonar. XII

18 p. 129 Dind.; aus Herod. VII 8, 4 folgt, dass

dieser Eroberungszug der Perser erst gegen das

Ende der Regierung Maximins erfolgt sein kann);

gegen sie sollte C. zu Felde ziehen (Balb. 13, 5);

Balbinus hätte zunächst in Rom bleiben sollen

(a. a. 0.), aber ein Gotheneinfall zwang ihn. sich

für diesen Krieg in Aussicht zu nehmen (Balb.

16, 3). Die Gothen hatten Istros geplündert (Balb.

a. a. 0.; vgl. B. Pick Die antiken Münzen von

Moesien und Daeien I 147) und belagerten dann
hartnäckig, aber erfolglos Markianopolis. Dexipp.

fragm. 18. FHG III 675. Iord. Get. XVI 92;

vgl. Pick a. a. 0. 195. 187, 2. Dem Abmarsch

der Kaiser kamen aber die Praetorianer zuvor.

Sie drangen zu einer Zeit, als der grösste Teil

des Hofstaates scenischen Spielen (dem capitoli-

nischen Agon) beiwohnte, in den Palast ein und

bemächtigten sich der beiden Kaiser. Dies ge-

lang ihnen, da Balbinus in verblendeter Eifer-

sucht seinem Mitkaiser die Germanen nicht recht-

zeitig zu Hülfe schickte, aber dann auch selbst

nicht mehr von ihnen gerettet werden konnte.

MitSpottund Hohn wurden dieHerrscher durch die

Strassen getrieben und unter grässlichen Martern

getütet (Herod. VIII 8, 3-7. Balb. 14. 15, 4; Gord.

22, 5. Vict. Caes. 27, 6. Epit. 26. Eutrop. IX 2, 2

= Hieran, a. Abr. 2256 = Orns. VII 19, 3 =
Chronogr. 354 (Chron. min. I 147). Ptolem. Silv.

[cbd. I 521). Cassiod. [ebd. II 146], Zonar. XII

17 p. 127 Dind.; Zosim. I 16, 2 und Iord. Rom.
282 haben eine ganz merkwürdige Version, wo-

nach die beiden Kaiser auf Veranlassung des

jungen Gordian wegen einer gegen ihn gerich-

teten Verschwörung getötet worden seien).

e) C. und Balbinus regierten 99 Tage (Chro-

nogr. 354 a. a. 0.; rund mit 100 Tagen ange-

geben Chron. Pasch. I 501, mit drei Monaten bei

Zonar, a. a. 0., mit dessen sonstigen Angaben
selbstverständlich nichts anzufangen ist, ebenso-

wenig wie mit denen bei Glyk. 453; ganz un-

genau Gord. 22, 5; Balb. 15, 7. Vict. Caes. 27,

• 5f.; vgl. Chron. min. III 436. Kedren. I 450L).

Das Ende ihrer Regierung fällt vor den 29. August
des J. 238, da die alcxandrinischen Münzen Gor-

dians III. die Regierungszahlen bis zu 7 auf-

weisen (Poole 241. Sallet Die Daten der alex.

Kaisermünzen 59L), ihre Thronbesteigung somit

vor den 21. Mai, wahrscheinlich aber beträch-

lich früher. Die Termini dieser Regierung ge-

nauer zu bestimmen, ist trotz wiederholter Ver-

suche, die mannigfachen Widersprüche zu lösen,

t die sich in der Überlieferung darbieten, und die

schwachen Anhaltspunkte bei den Autoren und
auf Inschriften zu verwerten, nicht mit Sicher-

heit gelungen. Am meisten hat noch die Berech-

nung v. Rohdens (Bd. I S. 2621 ff.) für sich, der

auch die Resultate der andern übersichtlich mit-

teilt und die Angaben, die für diese Zeitbestim-

mung in Betracht kommen, zusammenstellt. Nach
ihm ist die Erhebung des C. und Balbinus im
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März. ihr Tod um die Mitte Juni ‘238 erfolgt.

0. Voetters Bemühung, neue Gesichtspunkte für

die Chronologie dieser Ereignisse aus den Mün-
zen zu gewinnen, Nuroisra. Ztsehr. XXV (1894),

385—394. ist unbrauchbar: vgl. auch Kubit-
s c h c k Rundschau 76—78.

IV. Persönliches. Über C.s Äusseres in

der Zeit, als er Kaiser war, geben Münzbilder

und Hüsten genügenden Aufschluss. Auf den

Münzen sind seine Züge sehr scharf ausgeprägt

und weisen einen schön geformten Greisenkopf

auf. dessen Physiognomie völlig mit der auf den

Porträtköpfen Ubereinstimmt. Sein Gesicht ist

von einem welligen Vollbart beschattet, und die

kurzen Haare wachsen bis tief in die Stirne hinab.

AulTallend ist das starke, rückwärts ausbiegende

Hinterliaupt. Das kurzgeschorene Haar und die

tiefgeschnittenen charakteristischen Falten im Ge-

sicht verleihen seinem Aussehen etwas Strenges,

Markiges. Auch Capitolin sagt von ihm, dass

er einen strengen, ja abschreckenden Blick hatte,

sowie dass er sich einer stattlichen Gestalt und
einer sehr gesunden Körperbeschaffenheit erfreute

(Ralb. 6, 2). Vgl. Bcrnoullia.a. 0.
Auch seinem Wesen nach wird er als ein

Mann geschildert, der Klugheitlind Tugendhaftig-

keit Herod, VII 10, 4), kriegerische Erfahrung
und Tapferkeit (Max. 20, 1; Balb. 15. I) mit un-

lieugsamer Strenge verband (Max. 20, 4; Balb.

1, 2. 2, 1. 5, 6. 8, 2), und der seine Festigkeit

besonders in der Zeit seiner Stadtpraefeetur be-

währte (s. o.). Im übrigen aber scheint es, dass

gerade diese Seite seines Charakters von dem Bio-

graphen zu stark hervorgehoben wird, um ihn

entschiedener seinem Mitkaiscr ßalhinus gegen-

überzustellen (Balb. 7, 7. 15, 1), der sich aller-

dings namentlich in dem Practorianeraufstand in

Rom als Memme erwiesen und sich so die ge-

rechte Verachtung seines Collegen zugezogen hatt<

(Balb. 14, 2). So ist es wohl übertrieben, wenn
liehauptet wird, dass sich C. durch seine Strenge
den Beinamen triiilu erworben habe (Balb. 6. 1);

man wird vielmehr annehmen müssen, dass ihm
Capitolinus eher im folgenden gerecht wird, wenn
er ihn so schildert, dass wir den Eindruck em-
pfangen, C. sei nicht .von kalter Grausamkeit
gewesen, sondern habe immer nur die strengste

Gerechtigkeit als sein Ziel vor Augen gehabt

und sei auch Bitten um Verzeihung, niemals aber
einer Parteilichkeit zugänglich gewesen. Eigen-
schaften. die ihn trotz seines starken Selbstbe-

wusstseins bei den meisten beliebt urid nur in

jenen Kreisen gefürchtet machten, welche sich

keines reinen Gewissens zu erfreuen hatten (vgl.

Ralb. 6. 2—4. 8, 2. 15. 2). Sein Feldherrntalent

war es, das ihn, wie erwähnt, schliesslich auf den
Thron brachte, und vor dem alle Bedenken und
Vorurteile hinsichtlich seiner niedrigen Abstam-
mung weichen mussten (Balb. 2, 7. 5, 11. 16, 2).

Im allgemeinen wird sein Charakter gerühmt
(Herod. VlII 8, 8. Balb. 15, 1). Dexippus alter

soll in seinem Urteil über ihn mit den übrigen
griechischen Schriftstellern nicht übereingestimmt
haben, Balb. 16, 4. Jedenfalls gehörte zu den
Schattenseiten seines Wesens, dass er über der
Ausbildung zu einem tüchtigen Krieger alle gei-

stigen Bestrebungen vernachlässigte. Halb. 5, 6.

V. Litteratur. H. Schiller Gesch. d. riiin.

PaoJy-WJssow» IV

Kaiserzeit I 2, 790—796. E. H e r z o g Gesch. u.

System d. röm. Staatsverfassung II 1, 508—512.

B o r g h e 8 i Oeuvres V 485—506. C. M a n c i n i

Kendiconti dell' Accad. Pontaniana XVI (1868)
37—73. Dändliker in Büdingers Unters, zur

röm. Kaisergesch. III (Leipz. 1870) 257—281.

Ranke Weltgeach. III 1 (leipz. 1883) 403-405.
Joh. Müller De M. Antonio Gordiano. Diss.

Münster 1883, 6— 13. L 5 h r e r De C. Julio Vero
Maximino. Diss. Münster 1883,20—27. 0. Seeek
Preuss. Jahrb. LVI (1885) 267—300; Rh. Mus.
XII (1886) 161—169. A. Sommer Die Ereig-

nisse des J. 238 n. Chr. und ihre Chronologie,

Görlitz Progr. 1888, 21—32. E. Sadäe De im-

peratorum Romanorum tertii p. Chr. n. saeeuli

temporibus eonstituendis, Diss. Bonn. 1891. 8
—28. H. Peter Sechs litterargeschiehll. Unters,

über die Script. Hist. Aug. (Leipz. 1892) 49—76.

E. Kleb

s

Prosopogr. imp. Rom. 1 418 nr. 929.

51) T. Clodiu* M. I. Pupienu» Pülcher M[a-
rimus ], cflrrrixtimus) r(ir); die Ämter der sena-

torischen Ijiufhahn, die er, nachdem er Iriumvir

ninnelalis gewesen war, bekleidete, sind in zeit-

licher Reihenfolge das eines q(uaerlnr) kinnrli-

linlus), pr(aelnr) urb(anue), proeo{n)*ful) pro-

v(ineiae) Maeedoniae, vice oper(um) publficorurn ),

eleetus iudtino) eaern ad /cenros/ nrccptjandt)s

I

per pror[ineiam] Velgicam (— Gallia Belgien),

rurnlor ned(ium) mer(arum) et operum p[u-

blie(orum)j, co(n)s(ul); gleich bei Beginn der
senatorischen Carriire trat er in das Priester-

rolleg der XFriri i(arra) t(aciundis) ein; in

der Zeit zwischen den einzelnen Ämtern war er

cuiator verschiedener Städte, von Leptis magna
und Tripolis, von ßeneventum und von Catina,

CTL XIV 8593 = D e s s a u 1 1 85. Von dem De-
curionensenat zu Tribur, dessen patronu* er war,

ist ihm die Statue errichtet worden. Er ist wahr-
scheinlich ein Sohn des Kaisers M. Clodius Pu-
pienus Maximus (Nr. 50. s. o. S. 89): vgl. Bor-
ghesi Oeuvres VIII 36—41. [Stein.]

52) P. Clodius Quirinalis, aus Arles, war um
47 n. Chr. in Rom als Lehrer der Beredsamkeit
hervorragend thätig (Suet. de gramm. ct rhet.

Ind. rhet. p. 99; frg. 97* Rflseh. = Hicron. a.

Ahr. 2063). An eine Identification mit dem un-

gefähr gleichzeitig lebenden Flottenpraefecten P.

Palpellius Clodius Quirinalis, der aus Tergeste
stammt (CIL V 533. P a i s Suppl. Ital. 474. Tac.

ann. XIII 30), ist nicht zu denken. [Rrzoska.)

53) Q. Clodius Rufinus. Legat von Numidien
unter Commodus, im J. 191 oder 192 n. Chr.,

da Commodus in der Inschrift bereits den Namen
L. Aelius Aurelius Commodus führt, vgl. o. Bd.
II S. 2470 (CIL VIII 4211 Vereeunda; wie den
Namen des Kaisers hat man anch den des C.

cradiert, wohl nach dessen Tode, s. u.). Im J. 193,
unter der Regierung des Pertinax (1. Januar bis

28. März), war C. Magister der Fratres Arvales

(CIL VI 2102 Acta Arv.). Als Septimius Severus
nach dem Siege über Clodius Albinus (197) daa

Strafgericht über die Anhänger der Gegenkaiser
Niger und Albinus abhielt, fand auch C. sein

Ende (Hist. Ang. Sev. 13, 5). Ob C., wie oben
zu Nr. 22 vermutet wurde, eine Person mit Clo-

dius Celsinus war, muss natürlich dahingestellt

bleiben. Vgl. Pallu de Lessert Fastes des
prov. Afr. 1 402 f

.

4
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54) L. Clodius Rufus, als Proconsul von Si- position gegen die kaiserliche Regierung stand,

cilien unter Augustus auf Münzen von Agrigent gelangte er zum Consulat (bezeugt durch Tae.

genannt (Salinas Monete delle antiehe cittä di ann. XVI 27. 28), nach dem Zeugnis der pom-
Sieilia 85 nr. 842—849, vgl. tav. XIII 25—82. peianiBChen Quittungen (s. o.) zugleich mit L.

Fiorelli CataL del rauseo di Napoli, medagliere Duvius Avitus als Consul suffectus im November
I nr. 4066. Greek coins in the Brit. Mus., Sicily und December, und zwar nach der oben ange-

22 nr. 160—164). Da Augustus auf den Manzen führten Inschrift (X 826) gleichzeitig mit den
bereits den Titel p(ater) p(atriae) führt, den er pompeianischen duoviri iure dicundo Q. Postu-

am 5. Februar 752 = 2 v. Chr. annahm, fällt mius Modestus und C. Vibius Secundus (nach der

C.s Proconsulat in die Zeit zwischen diesem Jahre 10 Urkunde nr. CXLV lOf. 28 = De Petra 121 vom
und dem Todesjahre des Augustus, 14 n. Chr. 1. Juli 56 bis 80. Juli 57 im Amte, vgl. CIL X
Ob C. mit dem P. Clodius C. f. Rufus Latro, p. 91) = im J. 56 n. Chr. (Mommsen Herrn,

der dem Kaiser Tiberius die Inschrift Ephem. XII 1877, 128), im dritten Regierungsjahre Neros,

epigr. VIII 708 (Naso in Sieilien) setzte, verwandt dessen stoischem Minister (Consul suflectus des-

war, ist ungewiss; der CIL X 7346 (Thermae selben Jahres, vgl. De Petra Atti della accad.

llimeraeae) genannte Ritter Clodius Rufus ge- dei Lincei ser. 2 mem. stör. t. III 8 p. 168) er

bUrt in weit spätere Zeit. Vgl. Klein Verw.-Be- wohl ebenso, wie sein Schwiegersohn Helvidius

amten, Sidlien 99. K 1 e b s Prosopogr. I 420 nr. das Volkstribunat desselben Jahres (Tac. ann. XIII
938. (Groag.] 28), diese erst zehn Jahre vor seinem acta aetate

55) Clodius Sabinus, Rhetor im augusteischen 20 erfolgten Tode (s. u.) stattgefundene Wahl ver-

Zeitalter, derdielateinischeundgriechischeSprache dankte. Wohl ebenfalls durch Senecas Einfluss

mit gleicher Virtuosität handhabte. Senec. controv. auf den jugendlichen Princeps erlangte er die

9, 8. 18. 14. Klebs Prosopogr. I 420 nr. 934 Würde eines XFrir s. f. (Tac. ann. XVI 22, vgl.

hat ihn mit Recht von dem Rhetor Sex. Clodius 27. 28). Nach dem Consulate war Thrasea bis

(Nr. 13), dem Zeitgenossen des M. Antonius, unter- 63 n. Chr. im Senat thätig; 57 trat er in dem
schieden. [Stein.] vor dieser KBrperschaft (vgl. Schiller Geseh. d.

56) Clodius Saturninus, Statthalter von Kappa- röm. Kaiserr. u. Nero 107, 3) geführten Repe-
dokien unter einem Kaiser des 2. Jhdts. n. Chr. tundenproccss gegen den von den Ciliciern angc-

(CIL III Suppl. 12213 Meilenstein). Ein T(?). klagten Cossutianus Capito auf und führte durch
Olodius Saluminus c(laris)imus) r(ir) wird aut 30 seine metoritm dessen Verurteilung herbei (Tac.

einem in Sieilien gefundenen Bronzesiegel ge- ann. XVI 21, vgl. XIII 33). 58 bekämpfte er

nannt (CIL X 8059, 120, vgl. Borghesi Oeuvres gegenüber der Senatsmajorität das Ansuchen der

III 121). S. o. Bd. in S. 2866 Nr. 335. Syrakuaaner, die gesetzliche Zahl der Gladiatoren

[Groag.] überschreiten zu dürfen (Tac. ann. XIII 49). 59

.
57) D- Clodius Septimius Albinus Caesar s. verliess er, während er bisher die Schmeicheleien

Nr. 17. gegen Nero schweigend hingenommen oder kurz

58) P. Clodius Thrasea Paetus. 1) Name. seine Zustimmung zu denselben gegeben hatte.

Den Gcechlechtsnamen lehrten uns erst die pom- bei der Verhandlung über die anlässlich Agrip-

peianischen Quittungen CIL IV Suppl. nr. XXII. pinas Ermordung vom Kaiser an den Senat ge-

XXIV—XXVII. XXXII = De Petra Le tavo- 40 richtete Botschaft noch vor der Abstimmung die

Iette cerate di Pompei nr. 18—17.26 {(P.C]lodio Sitzung (Tac. ann. XIV 12. XVI 21. Dio L\I 15.

Thrasea XXV 24= De Petra 15; [P. Clodjio Schob luv. 5, 86) und machte so zum erstenmal

Thrasia (sic) XXVI 24 = De Petra 16; sonst dem Kaiser Opposition. 62 sprach er im ersten

wie in der schon früher bekannten pompeiani- unter Nero geführten Majestütsproccss gegen den
sehen Inschrift CIL X 826 = 1RN 2224 blos Antrag auf Todesstrafe und Btellte den nach Tae.

P. Clodio). Der durch die angeführten Stellen ann. XVI 21 dem Kaiser nicht genehmen Gegen-
bezeugte Vorname P. wird auch von Dio LXI 15 antragaufVerbannungundVermögenseonfiscation,
überliefert (IlovnJutK Öpaocac /7aixoc), während der vom Senate angenommen und vom Kaiser be,-

sonst bei den Schriftstellern Nomen und Prae- stätigt wurde (Tac. ann. XTV 48. 49). Hiebei ist

nomen stete fehlen. 50 das atrafausmass als Praccedenz insoferne be-

2) Leben. Wie alle bedeutenderen Männer der merkenswert, als für alle künftigen Fälle von
Kaiserzeit war Thrasea nicht in Rom geboren. Schriftvergehen die Todesstrafe aufgehoben blieb,

sondern stammte aus Patavium (Tac. ann. XVI In demselben Jahre hielt Thrasea bei der Ver-

21. Dio LXII 26) aus vornehmer und reicher handlung Uber die Anklage gegen den Kreter

Familie (Dio ebd.). Aus der Zeit seines patavi- Claudius Timarchus. der sich gerühmt hatte, in

nischen Aufenthaltes ist nur seine Beteiligung an seiner Hand liege die Entscheidung, ob den Pro-

den alle Jahre daselbst gefeierten ludi cetarii consuln von Kreta der Dank der Provinz vom
bekannt (Tac. a. a. O. Patavi, unde ortus erat, Landtage votiert werde, eine Rede für die Ab-
ludis cetariis [Hs. unsinnig retastis] a l'roiano Schaffung derartiger Danksagungen, welche durch
Antenore institutis habitu tragico cecinerat. 60 einen Erlass Neros wirklich erfolgte (Tac. ann.

Dio a. a. O.; vgl. Nipperdey-Andresen II 5 XV 20—22). Entgegen dieser Thätigkeit (Tac.

303f. und die vonO.Jahn Proleg.adPersium p.XL ann. XVI 22, vgl. hist. II 91) blieb Thrasea
adn. 1 herangezogene dunkle patavinische Inschrift während seiner letzten drei Lebensjahre (63—66)
CIL V 2787). Im J. 42 n. Chr. finden wir Thrasea dem Senat fern (Tac. ann. XVI 22. Dio LXII
als Schwiegersohn der berühmten Arria. die er 26). Den Grund hievon berichtet unsere Uber-
von ihrem Entschluss, zu sterben, abzubringen lieferung nicht, wohl aber, dass Thrasea im J. 63
suchte, in Rom (Plin. ep. HI 16, 10). Trotzdem bei der anlässlich der Geburt einer Prinzessin in

er somit hier mitten im Kreise der stoischen Op- Antium stattfindenden Aufwartung des Senates
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von Nero zurückgewiesen wurde (Tac. ann.XV 23). der blossen Abweisung begnügt, so liess er drei

Da nun nieht ersichtlich ist. warum Thrasea selbst Jahre später (66) einer neuerlichen Abweisung
plötzlich seine trotz des Vorfalles imJ. 59 fortge- (Tac. ann. XVI 24) gelegentlich seines Einzuges

setzte und gerade im J. 62 erfolgreiche Wirksam- mit Tiridates den Process gegen Thrasea auf

keit im Senat hätte aufgeben sollen (Schiller a. a. dem Fusse folgen. Thrasea scheint um Neros

0. 677), ist wohl in dieser Abweisung der nächste Absicht, gegen ihn vorzugehen, schon vor dieser

Anlass zur Abstinenz zu suchen. Den Kaiser aber Abweisung gewusst zu haben, da er nach der-

veranlagte zu solcher Äusserung seiner Ungnade selben ein Schreiben an den Kaiser richtete, in

sicherlich nicht die senatorische Thätigkeit Thra- dem er Mitteilung der gegen ihn erhobenen An-

seas, sondern vielmehr die rege Wirksamkeit. 10 schuldigungen und Gelegenheit zur Rechtferti-

welche dieser als das Haupt der aristokratisch- gung verlangte (Tac. a. a. 0.), die er vielleicht

republicanischen Opposition, der seit Cato be- schon beim Empfange des Tiridates zu erlangen

stehenden Tradition folgend, 1) auf schriftstelle- gehofft hatte. Nachdem Nero das Schreiben er-

rischem Gebiete, 2) durch persönliche Einwirkung halten hatte, liess er für den folgenden Tag den

auf seinen Anhang behufs Bekämpfung des Prin- Senat berufen, in dem auf sein Betreiben Capito

cipates entfaltete. So schrieb Thrasea selbst im Cossutianus, Thraseas persönlicher Feind (s. <>.),

Anschlüsse an Munatius Rufus eine Lebensbe- und der redegewandte T. Clodius Eprius Marcellus

Schreibung des Cato Uticensis (Plut. Cato min. gegen Thrasea als Ankläger auftraten. Eine be-

25. 87), welche panegyrisch gehalten und gegen stimmt formulierte Anklage finden wir im Bericht

Caesar polemisierend, von Plutarch in Catos Bio- 20 über den Process (Tac. ann. XVI 21—35) nicht,

graphie als Hauptquelle benützt wurde (H. Peter Aus der Rede des Marcellus (e. 28), der nach
Die Quellen I’lutarchs in den Biogr. der Körner Cossutianus sprach, ersieht man. dass die passive

651b; Die geschichtl. Litter. über die röm. Kaiserz. Opposition, die Thrasea als Senator. Priester und
I 166. 1; die von Nissen im Marburgcr Ind. Bürger machte (vgl. e. 21. 22. Dio LXII 26)

lect. hib. 1875 herausgegebenen Vitae Catonis dazu benützt wurde, ihn als Feind des Fürsten
fragmenta Marhurgensia sind nicht der römischen und des Staates und seiner Einrichtungen über-

Quelle Plutarchs, sondern einer dem Lapo von haupt hinzustellen, für den der Senat, die Ma-
Florenz zugeschriebenen Plutarchübersetzung ent- gistrate, Rom selbst nicht vorhanden seien, dessen

nnmmen; vgl. v. Gutschmid Bit. Centralbl. Schritte in den Provinzen und im Heere genau
1875 nr. 35 — Kl. Schrift. V 359ff. T e u f f e 1 30 verfolgt würden, der von den Unzufriedenen wie
Württemb. Staatsanzciger 1875 Beilage nr. 22. einst Cato dem Caesar, so jetzt dem Nero gegen-

Krause Philol. Versamml.. Rostock 1875. 44. über gestellt werde und einmal an ihre Spitze

N i s se n selbst. Jenaer Litteraturztg. 1875, 728). treten könnte. Diese übertriebene Darstellung
Dass Thraseas Haus der Mittelpunkt eines ver- genügte, um in Nero, zumal nach der pisonischen

trauten Zirkels war, beweist Tac. ann. XVI 34 Verschwörung, den Entschluss wachzurufen, den
( illustrium Tirorum Irminarumque coetus Ire- verdächtigen Gegner zu beseitigen. Auch das

quenlts r.gerat); vgl. ebd. 22. 25. XIII 49. Aus militärische Aufgebot am Tage der Verurteilung

diesem Kreise, in dem die Geburtstage Brulorum zeigt, dass Nero Thrasea fürchtete oder wenig-
et Catsi gefeiert wurden (luv. 5, 36), werden stens den Anschein erwecken wollte, als sei von
ausserThrascas Schwiegersöhne Männer wie Iunius 40 Thrasea etwas zu befürchten. Danach also ohne
Arulenus Rusticus (Tac. ann. XVI 26). Demetrius Zweifel des Hochverrates angeklagt (vgl. Schol.

Cvnicns (Tac. ann. XVI 34), Domitius Caecilianus luven. 5, 36), wurde Thrasea in seiner Abwesen-
(ebd.), T. Avidius Quietus (Plin. ep. VI 29. 1) heit von seinen eingeschflchterten Collegen ver-

genannt. Der jungen Generation, die hier, er- urteilt und ihm die Wahl der Todesart freige-

füllt von stoisch-republicanischen Ideen, heran- stellt (Tac. a. a. O. 33). In stoischer Ruhe liess

wuchs, gehörte auch Persins an, der mit Thra- er sich die Adern öffnen, wobei er zum Quaestor.

>ea an die zehn Jahre (52—62) verkehrte und der ihm sein Urteil verkündet hatte, die Worte
ihn auf einer Reise begleitete, welche er nach des -prach r Libamus lori liberatnri (Tac. a. a. 0.

Lucilius und Horatius Vorbild dichterisch behau 35. Dio a. a. 0. Schob luven, a. a. 0.). Das
delte (Suet. p. 74 Reiff. Persius cd. PaSBow p. 85. 50 Mannesalter hatte er schon hinter sich (Tac. a.

Jahn Proleg. ad Persium p. XLII). Mehr litte- a. 0. 26. vgl. 29).

rarischen Charakter trägt Thraseas Bekanntschaft 3) Charakter. Durch seinen Freimut (vgl.

mit dem Tragiker P. Pomponius Secundus an sich. Tac. hist. IV 5. Dio LXVI 12). welcher jedoch
der an ihn Briefe richtete (Pomponius Secundus bei seiner milden und nachsichtigen Denkart (Plin.

nd Thraseam bei Charis. I 125, 23. Diom. I 371, ep. VIII 22, 3) nicht masslos wurde (Dio a.

18. Priscian. II 538, 29), in welchen er merk- a. 0.), durch seine Ruhe und Standhaftigkeit (Tac.

würdigerweise gerade über jene patavinisehen er- ann. XIV 49. XVI 25). welche sogar sprichwörtlich
tana (s. o.) schrieb. Dass er hiebei die Form wurde (Mart. IV 54, 7), sowie durch seine strenge

ceUiriis statt celarihus anwandte, keineswegs aber Rechtschaffenheit, die selbst Nero anerkannt halten

über diese sprachlichen Formen handelte, w ie 60 soll (Plut. pr. ger. reipubb 1 4 p. 81 0 B), ist Thrasea
Teuffel-Schwabe (Röm. Litt.-Gesch. 1 S. 685) ein Hauptvertreter der stoischen virtus (Tac. ann.

und Schan z (Gesch. d. röm. lütt. II 275) meinen, XVI 21. Dio LXII 26). Dass er nicht ganz frei

lehrt der Wortlaut der angeführten Stellen. Mit von Ruhmsucht und Eitelkeit war (vgl. Tac. ann.

der Abweisung Thraseas im J. 63 hatte Nero die XIV 49. XVI 26. 22. Suet. Nero 37), hat er mit
von Seneca und Burrus befolgte Politik plan- der Stoa seiner Zeit überhaupt gemein. Erschien

massiger Schonung der Opposition sehr bald nach Thrasea schon bei Lebzeiten seinen Anhängern
dem Rücktritt hezw. Tod dieser beiden Männer gleichsam als itumen (Tac. ann. XVI 25). so wurde
geändert. Hatte er sich aber damals noch mit er um so mehr riach seinem gefeierten Todo bei
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den späteren Generationen ebenso wie Cato Ideal-

gestalt und neben diesen gestellt (Plin. a. a. 0.

Mart. I 8, 1. luven. 5, 36. Tac. ann. XVI 21.

XV 23 u. o. M. Antonin. comm. I 14; vgl. auch

Vitellius bei Tac. hist. II 91). Der oben genannte

Arulenus Rusticus verfasste eine laudatio des

Thrasea (Tac. Agr. 2. Suet. Domit. 10. I>io

LXVII 13), aus der wohl Tacitus bei seiner Dar-

stellung, welche den eigentlichen Processgang zu-

rBck-, dafür aber die Person des Thrasea hervor-

treten lässt, schöpfte (Schiller a. a. 0. 18). Von
Thraseas Ansehen zeugen auch die Dicta, welche

als sein Eigentum im Umlauf waren (Plin. ep.

VI 29, 1. VIII 22, 3, vgl. Pio LXI 15. Epict.

dissert. ab Arriano dig. I 1, 26).

4) Familie: Thrasea war vermählt mit der

jüngeren Arria (s. Bd. II S. 1259 Nr. 40), der mit

l'ersius verwandten Tochter des CaeeinaPaetus und
der älteren Arria (Plin. ep. III 16, 10. Tac. ann.

XVI 34). Von ihr hatte er eine (Tac. ebd., über

XVI 26 vgl. Nipperdey-Andresen II 6 307)

Tochter, Namens Fannia (Plin. ep. VII 19, 3. IX

13, 3, vgl. III 16, 2), welche er dem Helvidius

Priscus (nach Tac. hist. IV 5 quaestarius adhuc

u Paeto Thrasea gener deketus d. h.) vor dessen

Volkstribunat (56 nach Tac. ann. XIII 28) zur

Frau gab (Plin. ep. VII 19, 3, vgl. Tac. ann. XVI
28. 35. Dio LXVI 12).

Litteratur: W. Adolf Schmidt Qesch. d.

Denk- u. Glaubensfreiheit im ersten Jahrh. der
'•

Kaiserherrsch. u. d. Christcnth., Berlin 1847,352
—377. A. S. Hoitsema DiBputatio histor. de P.

Thrasea Paeto, Diss. Groningae 1852. G. Joachim
P. Paeti Thraseae vita, Lahr 1858. Mommsen
Ind. Plin. p. 410. Schiller Gesch. d. rüm. Kaiser-

reichs unter d. Reg. des Nero, Berlin 1872, 228ff.

halb oft in Streit geriet, nie; sagte dieser multa
m- iioh ptrsuaderc iudiei, sed auterre, so stellte

es C. als Norm für seine Reden auf nihil pro-

bare nisi tu' um: non quia imbeeillus erat, fügt

Seneea a. 0. 16 hinzu, sed quia eireumspeetus.

Bedächtigkeit und Gründlichkeit waren die Haupt-
eigentümliclikeiten seiner Rede: eausas nemu
diligenlius proposuit

,
nemo respondit paratius,

und von seinem Sohne heisst es: habet in di-

1 eendo patrrnam diligentiam, qua rires ingenii

sui ez industna retundit. Auch dieser war ein

sehr befähigter Redner, der es leicht zum Höch-
sten hätte bringen können, wenn er sich nicht

mangels höheren Strebcns mit bescheidenen Er-
folgen begnügt hätte (a. 0. 14. 16). Einige Proben
aus Schulreden des Vaters C. hat uns Seneea im
X. Buche seiner Controversiae überliefert (s. die

Indices bei Kieseling 537. Müller 598), dar-

unter die längste contr. X 2, 5f. ln der Diction

ist trotz Apollodoros der Einfluss des Asianismus
unverkennbar. (Brzoska.1

60) CiodiusTurrinus.Sohndes Vorhergehenden,
war mit den Söhnen des älteren Seneea innig be-

freundet. Gleich seinem Vater strebte auch er

nach dem Ruhme der Beredsamkeit, wozu er ge-

nügend veranlagt war, hatte aber von diesem die
ängstliche Sorgfalt geerbt, die ihn abhielt, seine

Kraft an Grösserem zu erproben, Senee, contr. X
praef. 14. 16. [Stein.]

61) Clodius Tuacus, Verfasser eines Bauern-
kalenders, von dem uns bei Lydus de ost. e. 5!»

—70 p. 117—158 Wachsm. 2 unter der Überschrift

iqnjfUQts tov narxdc iviavrov ix rcöv KXavdiov
(aber später p. 157, 18 xai ra vra n'rv 6 KXwötoc
ix xd>y .’ta^a Sovoxoic legdtv xpoc Xiqiv) xov Sov-
axov xatf’ foftrjveiav xpoc Xif-tv eine vielfach inter-

666ff. Ranke Weltgesch. III 1, 123. Duruy- polierte und entstellte griechisch- Rodaction er-

Hertzberg Gesch. d. röm. Kaiserreiches I 7381. halten ist. Dass er der augusteischen Zeit an-

3 o i 8 8 i e r L’opposition sous les Casars 2 99fT. gehört, ergiebt sich daraus, dass Gell. V 20, 2
Teuffel-Schwabe Gesch. d. Rom. Litt. II

"* 40 eine Definition des Soloecismus anführt aus Stn-

S. 728. K 1 e b s Prosopogr. imp. Rom. I 423. As-
bach Röm. Kaisertum u. Verfassung bis auf Traian

35. [Kunnert-l

59) Clodius Turrinus, Rhetor aus der Zeit

des Augustus (Sen. contr. X 3, 12), gebürtig aus

Spanien, von vornehmer Herkunft, patre splen-

didissimo, avo divi luli hospite (Sen. contr. praef.

X 16). Als in den Stürmen der Bürgerkriege die

Familie ihr Vermögen und Ansehen verloren hatte,

gelang es C. vermöge seiner Beredsamkeit, den

alten Ruf des Hauses wiederherzustellen und sich

die geachtetste Stellung in der ganzen Provinz

zu erringen. Mit ihm und seinem Sohne unter-

hielt der Rhetor Seneea, der bekanntlich auch
Spanier von Geburt war, die engsten Beziehungen;

des C. Sohn nennt er geradezu seinen Sohn, dieser

seinerseits war mit Senecas Söhnen fraterno amort
roniunctus (a. 0. 16. 14). In Rom hörte C. nach
43 den Rhetor Apollodoros von Pergamon (s. Bd. I

S. 2887f.). Eingeengt in die Schranken des apol- 1

lodorischen Systems, verlor er viel von seiner

natürlichen Kraft; gleichwohl waren seine Ken-

lentiae nach dem Urteile Senecas (a. 0. 15), da«

die überlieferten Proben bestätigen, exdlatae,

tnsidiosae, illiquid petentes. Auf die actio als

Mittel, colores prima fade duros, asperos pro-

babel zu machen, verliess er sich im Gegensatz«*

zu seinem Landsinanne Latro, mit dem er des-

nius Capito in litteris, quas ad Clodium Tuscum
dedit ; denn diesen Clodius Tuscus mit dem Ver-
fasser des Kalenders zu identifieieren, ist ebenso

natürlich, wie den bei Serv. Aen. XII 657 citierten

Schriftsteller Clodius Tuscus : mussare est er

qraeco, comprimere oculos; Oraeri ftvoai dicuvt.

Das letztgenannte Citat weist auf ein grammati-
sches Werk hin, trotzdem ist es bedenklich, deu
Verfasser mit dem in denselben Vergilscholien

(es handelt sich überall um den sog. Servius ple-

nior) dreimal (Aen. 1 52. 176. II 229) erwähnten
Clodius, dem Verfasser grammatischer eomtnen-
tarii (s. o. Nr. 11), gleichzusetzen, da dieser nie

das Cognomen ruscus führt, und beiClodiusTuscus
von eummentarii keine Rede ist. Wenn R. Merkel
(Proleg. ad Ovid. fast. p. LXVI) den bei Ovid.

ex Ponto IV 6, 20 quique sua nomen Phyllide

Tuscus habet erwähnten Dichter Tuscus für unsern
Clodius Tuscus hält und daran die Vermutung
knüpft, dieser habe sein Calendarium Ovid zu

Liebe zusammengestellt und ihm so eine wichtige

Hauptquelle für den astronomischen Teil seiner

Fasti geboten, so schwebt das vollständig in der
Luft; vgl. W. A. B. Hertzberg Ztschr. f. Altert.-

Wissensch. 1846, 241 f. Im allgemeinen s. C.

Wachsmuth Ausg. von Lydus de ostentis*

p. XLI1—XLVI. [Wissowa.)

62)

C. Clodius C. f. Vestalis. Gold- und Silber-
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railüim. die wahrscheinlich zwischen 717 = 87 mit allen Reizen ond Vorzügen des Körpers und
und 738 = 16 v. Chr. geprägt sind, tiagen auf Geistes begabt gewesen sein muss, lässt sich nur

der Vorderseite neben dem Kopfe der Flora die aus dem Zauber erschlossen, den sie als gereifte

Aufschrift C. Clodius C. auf der Rückseite Frau auf die Männer ausübte. Zwar ist es nur

die Legende Vestalis neben der Darstellung einer thörichter Stadtklatsch, dass sie Cicero angelockt

sitzenden Frau (Vestalin?) mit der Opferschale und an eine eheliche Verbindung mit ihm gedacht

in der Hand (Babeion Monn, de laröpubl. Rom. I habe, und dass die Eifersucht Terentias darauf

334 (die Bemerkungen Babeions p. 352f. Bind die erbitterte Feindschaft zwischen dem grossen

irrig). Mommsen Berl. Ztschr. f. Numism. XV Redner und Clodia sowie deren Bruder heiror-

1887,20211., wo die früheren AufstellungenMomm- lOgerufen haben soll (Pint. Cic. 29, lt vgl. Har-
ems Rum. Münzwesen 659. 741 berichtigt sind).

Dass C. diese Münzen als ///rir monetalis prägte,

ist wenig wahrscheinlich, da dieser Titel nicht

fehlen dürfte. Vielleicht hatte, wie B o r m a n n

»ermutet. C. das Recht der Münzprägung in einer

anderen Stellung, die uns die Inschriften CIL
XI 3310 a. 3311 (Forum Clodi) kennen lehren.

Die erstere lautet: C. Clodio C. I. Vestali pro-

eoin)s(uli) Claudienses cx praeleetura Claudia
«rfcani patrono; in der anderen Inschrift (s. Nr.

63) war C. wohl gleichfalls als [pro]cos. genannt.
Welcher Art der Proconsulat des C. war, ist un-

bekannt; Mommsen (a. a. 0.205) erinnert an
den ungefähr gleichzeitigen Proconsulat des L.

Piso pontifei in der Transpadana (s. o. Bd. III

S. 1396). Die Inschrift XI 8810 a führt Bor-
mann (XI p. 502) zu dem Schlüsse, dass ent-

weder C. selbst in seinem Proconsulat oder eircr

von dessen Vorfahren die Via Clodia in Etrurien
angelegt und Forum Clodii (prarfeetura Claudia
foroelodi) gegründet habe. Der patricischen

Gens Claudia hat C. kaum angehört; Claudia
Quinta, an die M o m m s e n (a. a. 0.) wegen des
oben erwähnten Münzbildes dachte, erscheint erst

bei späten Schriftstellern als Vestalin (vgl. o.

Bd. III S. 2899 Nr. 435). C. war der Vater des
Felgenden.

63) IC. Clodiu]s C. f. Vestalis l(ilius), [de-

txmjrir stl(itihus) iud(ieandis) wird in einem
Inschriftfragment aus Forum Clodi (CIL XI 3311)
genannt, in welchem vorher wahrscheinlich sein

Vater (Nr. 62) erwähnt war; l(Uius) ist seinem
Namen zurUnterseheidung von dem gleichnamigen
Vater hinzugefügt (K 1 e h s Prosopogr. I 424 nr.

942).

.
W) T. Clodius Vibius Varus, Consul. ord. im

J 160 mit Appius Annius Atilius Bradua, s.

V i b i u 8. (Groag.)

65) Clodia. nach Cic. ad Att. XII 22. 2 Mutter
eines Dee. Iunius Brutus, der Consul gewesen
war, vermutlich des Consuls von 677 = 77 und
demnach Gemahlin des I). Iunius Brutus Callaicus.

661 Clodia. die zweite Tochter von Claudius
Nr. 296. älter als ihr Bruder Publius Nr. 48 (Cic.

Cael. 36), also etwa 660 — 94 geboren. Beim
Tode ihres Vaters noch unvermählt (678= 76,
vgi. Varro r. r. III 16, 2), wird sie zuerst im
J. 691 ~ 63 als Gemahlin des Q. Metellus (hier
erwähnt (Cie. ad fam. V 2, 6; vgl. Plut. Cie.

29. 2). Dass sie ihm untreu war und in bestän-

digem Unfrieden mit ihm lebte, wusste alle Welt,
aber nur die Gegner deuteten an, dass sie den
im J. 695 ss 59 plötzlich erfolgten Tod ihres

Mannes durch Gift herbeigeführt hätte (Cic. Cael.
34. 60. Cael. bei Quintii. inst. or. VIII 6, 53:
Chptaemnestra). Unter den verführerischen, sitten-

losen, berüchtigten Frauen des damaligen Rom
hatte Clodia nicht ihresgleichen. Wie reich sie

n e c k e r Berl. philol. Woehensehr. IV 226). Aber
zwei der talentvollsten und bedeutendsten Männer
der jüngeren Generation haben längere Zeit in

ihren Fesseln geschmachtet, und diesem Umstande
danken wir das Bild, das Liehe und Hass von

Clodia gezeichnet haben. Es ist jetzt ziemlich

allgemein zugegeben, dass sie es ist, deren Liebe
den grössten lyrischen Dichter der Römer be-

geistert hat. Dass Catul! seine Geliebte Lesbia

mit einem erdichteten Namen benannte, sagt Ovid.

trist. II 427, dass sie Clodia hiess, Apul. apol.

10. Ihre Identität mit dieser Schwester des Tri-

bunen C. ist schon von einzelnen Humanister
behauptet, dann besonders von Schwabe (Quaest.

Catull. 53—135) eingehender begründet, spätei

auch gegen wiederholte Angriffe verteidigt worden,

so dass sie als gesichert angesehen werdendart(vgl.

über dieGcschichte der Frage Teuf fel-Schwabe 5

I 444 §214.3. Fenner Quaestiones Catullianae

[Barmen 1896) 5f.). Der Beweis liegt darin, dass

die wesentlichen Züge in dem von Catull ent-

worfenen Bilde seiner Lesbia mit denen des Zerr-

bildes übereinstimmen, das uns Cicero von der

geschichtlichen Clodia hinterlassen hat. Noch
während sie die Huldigungen Catulls empfing,
warf sie ihre Netze nach dem hochbegabten, lei-

denschaftlichen M. Caelius Ruius aus; nachdem
dieser mit ihr gebrochen hatte, verfolgte sie ihn

mit unversöhnlichem Hass und liess ihn sogar vor

Gericht ziehen. Die Verteidigungsrede, die Cicero

in diesem Process für Caelius hielt, ist fast nur
eine von glühendem Hass und heissendem Hohn
erfüllte Anklage gegen Clodia. Sie tritt den Ge-
dichten Catulls als Quelle für unsere Kenntnis
der merkwürdigen Frau zur Seite. Von Clodias

hochgepriesener Schönheit (Catull. 86, 5f. n. ö.)

werden nur die strahlenden Augen besonders er-

wähnt (Cic. har. resp. 38), die im Verein mit der

angeblichen Neigung für ihren Bruder ihr den
Beinamen der Hera ßo&me eintrugen (Cie. ad
Att. II 9, 1. 12. 2. 14, 1. 22, 5. 23, 3); dass

sie gern und anmutig tanzte, erwähnt Schol. Bob.

p. 304 Or. zu Cic. Sest. 116. Hätte sie nicht

einen feingebildeten Geschmack in litterarisehen

Dingen besessen, so würde Bie nicht den Funken
des Genius in Catull zur Flamme entfacht haben
(vgl. Catull. 36, 1 über ihre Abneigung gegen
die schlechten Dichter: die Liebe beider gefeiert

schon von Propert. III 84, 87 und noch von Sidon.

Apoll, ep. II 10); ihr Einfluss in politischen Fragen
bliebe unverständlich, wenn sie nicht eine geistig

bedeutende Frau gewesen wäre. Aber alle Vor-

züge wurden aufgewogen durch ihre ungezügelt*

Sinnlichkeit und Zuchtlosigkeit. Sie hiess aUge-

mein Qvadrantana, und wenn auch schon Plu-

tareh (Cic. 29, 2) diesen Beinamen nicht mehr
zu erklären wusste, der dem Caelius (hei Quintii.

inst. or. VIII 6, 53) und Cicero (Anspielungen
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C'nel. 62. 69) geläufig war, so ist wohl Dr uman ns

(G.R. II 681, 53) Deutung zutreffend, dass so die

Strassendirne bezeichnet wurde, die für einen Qua-
ilrans, d. h. für den geringsten Preis, jedem ge-

fällig war. Mit besonderer Vorliebe spielt Cicero

auf das Gerücht an, das sie bezichtigte, in Blut-

schande mit ihrem Bruder Publius zu leben (Cael.

32. 86. 38. 78; Seat. 16. 39; de domo 92; har.

resp. 38. 42. 59; ad Att. II 1, 5; ad fam. I 9,

15; ad Q. fr. II 3, 2; vgl. Veil. II 45, 1. Plut. I

Cic. 29, 2), und auch Andeutungen Catulls (72,

2. 79, 1) sind hierauf (oder auf das Verhältnis

zu Sex. Clodius Nr. 12) bezogen worden. Wie
Clodia ihren Dichter anzog und abstiess, sich ihm
hingab und ihm treulos ward, und wie dieses

Wechselvolle Liebesieben, das von 693 — 61 bis

696 = 58 währte, in seinen Gedichten sich wider-

spiegelt, hat der Litterarhistoriker darzustellcu;

wie sein Nebenbuhler ähnliche Erfahrungen machte,

wurde früher berührt (vgl. Bd. III S. 1267f,).
‘

Beide wandten schliesslich mit tiefer Entrüstung
der Geliebten den Rücken, die zur Geliebten aller

herabgesunken war (etwa aus derselben Zeit Cic.

Cael. 32: amiea omnium. Fragmente der Rede des

Caelius bei Quintil. VIII 6, 53 und Catull. 11,

17). Nach dem Process des Caelius 698 = 56
wird Clodia nicht mehr genannt. Im J. 709 =
45 wollte Cicero von einer Clodia ein Grundstück
kaufen und correspondierte darüber bis in den

Anfang des folgenden Jahres mit Atticus (ad Att. -

XH 38, 4- 42, 1. 47, lf. XIV 8, 1), doch ist es

ganz unsicher, ob dies seine alte Feindin war,

die allerdings in Beziehungen zu Atticus gestanden

hatte. Auen ihre Identität mit der ad Att. IX

6, 8 erwähnten Clodia, der Schwiegermutter des

L. Metellus, Volkstribuns 705 = 49, ist wenig
wahrscheinlich.

67) Clodia, die dritte und jüngste Tochter

von Claudius Nr. 296, mit L. Lidnius LucnUus
nach dem Tode ihres Vaters und vor dem asiati-

schen Feldzüge des Lucullus, also etwa 679 = 75,

vermählt (Varro r. r. IH 16, 2. Plut. Luc. 21,

1. Dio XXXVI 14, 4). Nach seiner Rückkehr
aus dem mithridatischen Kriege trennte sich der

Gemahl von ihr wegen Untreue (Plut. Luc. 38,

1) und bezeugte im J. 693=61 sogar vor Gericht,

dass sie mit ihrem Bruder Publius Blutschande

getrieben habe (Cic. Mil. 73; har. resp. 42. 59;

ad fam. I 9, 15. Plut. Luc. 34, 1. 38, 1;- Cic.

29, 2; Caes. 10, 8).

68) Clodia, Gemahlin eines Aufilius, jeden-

falls in der letzten republicanischen Zeit, überlebte

ihre 15 Kinder und wurde 115 Jahre alt (Val.

Max. Vm 18, 6, daraus Plin. n. h. VII 158).

[Münzer.l

69) (Clodia) Fannia, Tochter des P. Clodius
Thraaea Paetus (Nr. 58), s. F a n n i u s.

70) Clodia Laeta, Vestalin, wurde wegen an-

geblichen Keuschheitsverbrechens von Antoninns
(Caracaiia) verurteilt und lebendig begraben. Den
wahren Grund ihres Todes verriet ihr letzter Auf-

schrei: ,Antoninns weiss selbst, dass ich Jungfrau

bin“, Dio LXXVII 16, 1—8.

71) Clodia Macrina, eflarissima) f(emina),

Enkelin deB C. Clodius Saturninus, Decurionen
von Muzuc in Africa, erbaute den von diesem
und seinem Bruder Clodius Celer gelobten Tempel
des Apollo Augustus in dieser Stadt (CIL VII

I

Suppl. 12058 Muzuc). Es scheint nicht, dass sie

zur Nachkommenschaft des L. Clodius Macer (Nr.

38) gehörte. Dagegen waren die in einer Inschrift

aus demselben Urte (VIII 12066) genannten M.
Clodius Fa[us]tus Seeu[ndus], der in einem Feld-

zug gegen die Germanen Auszeichnungen erhielt,

und C. [Clodius] Secundus lueundianus eq(ues)

R(omanus) wohl mit C. verwandt. [Groag.]

72)

Clodia Tertia, offenbar die älteste von
den drei Töchtern des Ap, Claudius Pülcher Nr.
296. Gemahlin des Q. Marcius Rex, Consuls 686
= 68 (Plut. Cic. 29, 2. Dio XXXVI 17, 2). Sie

heiratete ihn noch bei Lebzeiten ihres Vaters,

und deshalb konnte ihr Bruder Appius (bei Varro
r. r. III 16, 2) sagen, dass er nur für zwei Schwe-
stern zu sorgen gehabt habe. Ebenso wie diese

beiden, wurde auch sie von dem Stadtklatsch be-

zichtigt, in einem unnatürlichen Verhältnis mit
ihrem Bruder Publius zu leben (Cic. ad fam. I

9, 15. Plut. a. O, wo ihr Beiname angegeben
wird). Vgl. Drumann G. R. II 374, 46. Momin-
sen zu CIL I 619. [Münzer.]

Cloelius, Grundform Clorilius, daraus Clor-

lius (Mommsen Munzw. 562 ur. 179), gewöhn-
lich Cloelius oder Cluilius geschrieben. Das
römische Patriciergeschlecht, das diesen Namen
führte, leitete seinen Ursprung von einem Gefähr-

ten des Aeneas ab (Paul. p. 55) und wurde stets

zu den albanischen Familien gerechnet, die erst
1 unter Tullus Hostilius in Rom Aufnahme fanden
(Liv. I 30, 2. Dionys. III 29, 7, vgl. Nr. 2). In

der Überlieferung erscheint es besonders ange-

sehen während der ältesten republicanischen Zeit

(vgl. Dionys. X 4L 42).

1) Cluilius, Feldherr der Volsker im J. 311
= 443, von Liv. IV 9, 12 als atquus bezeichnet,

ohne dass man recht weiss, ob dies Name oder
Heimatsbezeichnung ist; er belagerte Ardea, wurde
von den Römern eingeschlossen, zur Capitulation

1 gezwungen und im Triumphe aufgeführt (Liv. IV
10, 4. 7). Die ganze Erzählung ist offenbar nur
eine Doublette der unter Nr. 7 gegebenen.

2) C. Cluilius (Vorname nur bei Liv. I 22, 3),

war zur Zeit des Tullus Hostilius das Oberhaupt
von Alba Longa. Livius I 23, 4 nennt ihn rex

(vgl. 22, 3: imperilabat Albae), Cato orig. I 21

Jord. (aus Fest. p. 182) praetor (vgl. Paul. p. 56:

dux; ebenso Auct. de praen. 1: <pii ab eo [sc.

Varrone] dissenliunt [Verrius?] oiunf

) superiores Albanorum reges Capelum Silviuni,

Agrippam Silrium, posterioresqe duces Mettinm
Fulctium et Tutorem [nur hier] Cloelium roca-

los ; Dionys. III 2, 1: trjs fitylorqi &OZV' dfito-

&eii\ III 9, 2: oeQarriyös). Unter seiner Herr-

schaft brach der Krieg mit Rom aus; C. führte

die Albaner in das feindliche Gebiet und liess

sie, fünf Meilen von Rom entfernt, ein Lager auf-

schlagen. Der Graben, den sie um dieses Lager
zogen, wurde nach ihm fossa Cluilia benannt.

) Hier ist C. gestorben, und nach seinem Tode
wurde Mettius Fufetius als Dictator Feldherr der

Albaner (Liv. a. O. Dionys. III 2—4. Cato. Paul.).

Fossa Cluilia bedeutet lediglich Abzugs- oder

Reinigun^sgraben (Plin. n. h. XV 199: cluerc

enim anttqui purgare dieebant, vgl. Cloaca) und
Cluilius ist nur erfunden, um den später nicht

mehr verständlichen Namen zu erklären (Schweg-
ler R. G. I 5851.).
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3) P. Cluclius patricius primus adrrrsus

Trierern morem intra scptimum mgnationis gra-

dum duiit uzorem, was zu Unruhen führte. Die

Notiz ist ein Fragment (12 Wcissenb.) aus Liv. XX.
Das Ereignis fällt demnach zwischen 513=241
und 535 = 219: P. Cloelius kann der Vater oder

Grossvater von Nr. 9 sein (M o m m 8 e n Herrn. IV

3731.).

4) Q. Cloelius 51. f. Quirina (tribu), Senator

715 = 39 (SC de l'anamar. Viereck Sermo 1

Graecus 41 nr. 2ü).

5) T. Cluilius, .Münzmeister um 660 = 94

(Mommsen Münzw. 562 nr. 179; Tr. Ulacas

11 874 nr. 183), vielleicht der Führer der

Marianer 671 = 82 (KXolXioc Plut. Pomp.
7, 1).

6) Tullus Cloelius, mit anderen römischen Ge-
sandten im J. 318 = 438 an den Vejenterkönig

Lars Tolomnius geschickt und auf dessen Geheise
ermordet (Cie. Phil. IX 5. Liv. IV 17, 2. Plin. 2

n. h. XXXIV 23).

7) Cloelius Gracchus, Führer der Aequer im
J. 296 = 458, Hel in das römische Gebiet ein

und schlug sein Lager auf dem Algidus auf. Er
verweigerte den Römern höhnisch die Genug-
tuung für diesen Friedensbruch (vgl. l)io frg.

22, 1) und schloss den gegen ihn gesandten Con-
sul Minneins mit seinem Heere ein. Darauf wurde
in Rom L. Cincinnatus vom Pfluge geholt, zum
Dictator ernannt und ausgesandt, um Minucius 3

zu entsetzen; es gelang ihm, denn die Aequer
wurden zur Ergebung und zur Auslieferung ihres

Feldherrn gezwungen, der den Triumph deaSiegers
verherrlichte (Liv. in 25, 5£f. 28, 10. 29, 4.

Dionys. X 22—25. Auct. de vir. ill. 17, 1—3).
Das Ganze ist reine Sage (vgl zur Kritik der-

selben Schwegler R. G. II 726B. Ihne R. G. 1

1 154f. und unten L. Quinctius Cincinnatus), und
wenn auch der Name des Aequerfeldherrn nicht

erfunden ist, so bleibt seine Persönlichkeit den- 4

noch in Dunkel gehüllt.

8) P. Cloelius Sictilus, Kriegstribun mit eon-
Milari -eher Gewalt 876 = 378 (P. Cloelius Liv.
VI 31. 1; llmtiuK Koiltot Diod. XV 57, 1; Si-

tuIo Chronogr.).

9) P. Cloelius Siculus, Opferkönig seit 574
= 180 (Liv. XL 42. 11). Wohl derselbe ist der
P. Cloelius Siculus, der nach Val. Mai. I 1, 4
wegen eines Versehens seine Priesterwürde nieder-

legen musste, obwohl dort, wo drei ähnliche Fälle 5

kurz zusammengefasst werden, von der Würde
eines Flamen die Rede ist.

10) Q. Cloelius Siculus, Consul mit T. Larcius
Flatus 256 = 498 (Kötrrot KXoiXio< hxt/tk Dio-
nys. V 59, 1; Q. Cloelius Liv. II 21, 1. Cassiod.;
Silulo Idat. Chron. pasch.: Vncula [V] Chronogr.).
Nach Dionysios (V 71. 72. 75. 76) ernannte er

seinen Amtsgenossen zum ersten Dictator und
war später dessen Unterfeldherr.

11) Q. Cloelius Siculus, Censor 376 = 378 6
(Liv. VI 31, 2).

12) T. Cloelius Siculus, Kriegstribun mit con-

s-ularischer Gewalt im J. 310= 444 ( Titoc KXv-
Xict SuuXöi Dionys. XI 41; Siculo Chronogr.;
offenbar verderbt, weil einem plebeischen Ge-
schlecht angehörig, das erst später auftritt, T.

Cateilmi bei Liv. IV 7, 1; dagegen Thot Kitr-
rot Diod. XII 32, 1), führte 312= 442 als Trium
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vir eine Colonie nach Ardea (Liv. IV 11,,5: T.

Cluihus Siculus).

13)

Cloelia, wurde mit anderen vornehmen
römischen Jungfrauen dem Porsena als Geisel

übergeben, entfloh der Haft, durchschwamm den
Tiber und rettete sich nach Rom. Der König
forderte und erlangte ihre Auslieferung, aber aus

Bewunderung ihres Heldenmutes liess er sie dann
von selbst frei und gestattete ihr einen Teil der

i Geiseln mitzunehmen. Sie wählte Jungfrauen und
Kinder. Die Römer ehrten ihre That durch Er-

richtung eines Reiterstandbildes auf der Höhe
der Sacra via. Diese Erzählung ist in verschie-

dener Ausführlichkeit und mit mancherlei Ab-
weichungen im einzelnen von zahlreichen Autoren
überliefert (Liv. II 13, 6. Flor 1 10, 7. Oros. II

5, 3. Val. Max. III 2, 2. Auct. de vir. ill. 18.

Sen. cons. ad Marc. 16, 2. Verg. Aen. VIII 651.

SiTv. Aen. VIII 646. SU. It. X 492. XIII 828.

Iuv. VIII 265 mit Sehol. Dionys. V 32, 3—35, 2.

Plut. Popl. 19, 2; de mul. virt. 14 (in drei Ver-

sionen. vgl. Peter Quellen Plutarchs in den Bio-

graphien der Römer 491.1. Dio frg. 14, 4. XLV
31, 1. Polyaen. VIII 31). Sie gehört zu den Sagen,

durch die die Sehmach der Unterjochung Roms
durch die Etrusker verdeckt werden sollte, und
setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: der

eine ist eine Tradition, dass sich die römischen
Geiseln sämtlich der Gefangenschaft entzogen

hätten (Rede des Samniten Pontius bei Liv. IX
11, 6: obsides Porrinae dedistis: furlo cas suh-

duiistis); der zweite eine aetiologisehe Sage, C.
allein habe zu Ross den Tiber durchschwommen.
In dieser Form ist letztere bei Val. Max., Flor.,

Auct. de vir. ill. und den fritu Plutarchs erhalten,

in der abgeschwächten Fassung, C. sei mit den
übrigen Jungfrauen zusammen, aber allein zu

Pferd geflohen, bei Plut. Auch Serv. und Sil.

1t. sprechen nur vun C\. doch ohne das Pferd zu

erwähnen. Erst jüngere Annalisten berichteten

von einem Hinterhalte, den Tarquinius den Jung-
frauen gelegt hatte, und übertrugen die Rolle der

C. teilweise auf eine Valeria (Dionys. Plut. Plin.

n. h. XXXIV 28f., vgl.Petera.0. Bocksch
I-eipz. Stud. XVII 192. Münzer Quellenkritik

d. Natnrgeseh. d. Plinius 167ff.) nnd erzählten

ferner, Porsena habe sie wegen ihres männlichen
Mutes mit einem Streitross beschenkt (zufällig

nur von allen griechischen Autoren überliefert).

Eine Sonderstellung nehmen vielleicht noch die

Angabe des Annins Fetialis Über den Tod der
anderen Geiseln (bei Plin.) und die Notiz Dios
XLV 31, 1 ein. Die eigentliche Cloeliasage knüp[t
offenbar an das oben erwähnte Denkmal an, das
auf Staatskosten oder von den übrigen Jungfrauen
(Piso bei Plin.) oder deren Vätern (Dionys.), nach
Servius anf Antrag Porsenas errichtet sein soll.

Es ist in der letzten Zeit der Republik zn Grunde
gegangen und von unseren Gewährsmännern nicht

mehr gesehen worden (Gilbert Gesch. u. Topogr.
I 226, I). Schwegler (R.G. II 186) hält es

für ein Götterbild; cs sei die in den Gewässern
waltende and auf einem Rosse reitende Fenns
Equestris (P r e 1 1 e r-J o r d a n R. Myth. I 447),
diese sei identisch mit der Penus Cluilia oder

Cloarina. Die Ableitung des N&menB and des

Mythus ist bei dieseT Auffassung ziemlich nahe-

liegend. Weniger wafirseheinlich ist die neuer-
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dings geäusserteVermutung, es «ei eioe griechische,

nach Rom geratene Amazonenstatue gewesen

(Roscher Her. d. sarhs. Gesellscli. 1891, 107).

14) Cloelia. dritte Gemahlin Sullas, der sieh

von ihr angeblich wegen ihrer Unfruchtbarkeit,

in Wahrheit aber aus Liebe zu Caecilia Metella,

schied (Plut. Sulla) 6, 16). [Münzer.)

Cloio s. C h 1 o g i o.

Clondicua, Häuptling der Bastarner, erwähnt
575 = 179 (Liv. XL 58, 8) und 586 = 168 (Liv.

XLIV 26. 11. 27, 2. App. Mac. 18, 2f. nennt
ihn KXolltot), s. Bd. III S. 111. (Münzer.)

Cloning. Q. Atrius Clonins s. Bd. II S. 2148
Nr. 5.

CloHtra Romans (Plin. III 57), Ort in La-

tium. an der pontinisehen Küste, 15 mp. von Cir-

eei, 9 mp. von Astura (Tab. Peut.; vgl. Geogr.
Rav. IV 32 p. 266. V 2 p. 334 P.. wo plostrit

bezw. coloitris überliefert ist), also in der Nähe
des l.ago di Fogliano und der .Archi di S. Do-

nato' genannten Ruinen. Vgl. Elter Bull. d. Inst.

1884, 735. [Hülsen.]

Clota, Bucht (uesfuarium) auf der Westküste
Britanniens, wo das Valium Antonini endigte, jetzt

Firth of Clyde, zuerst genannt im Agricola de»

Tacitus (23 Clola et Bodoeria [a. Bd. III S. 591)
direrst mnrvi aettibus per immensum rercetae

angusto terrarum tpatio dirimuntur und 24 in

Clotae proxima tranegretms), dann bei Ptolemaios

(II 3, 1 Kleina ciojftioic). Denselben Namen führte,

wie es scheint, die davor liegende grosse Insel

Arran. inmila Clota in * 11nrrtoru tHiberniro

mari?) nach Itin. marit. 509, 1. (Hübner.)

Cluana, Stadt in Picenum (Mittelitalien), an
der Küste, nur genannt von Mela II 66 und Plin.

111 111; vermutlich hängt sowohl der Name des

Cluententi* rixut wie des Flusses Chienti (lür

den eine antike Form nicht überliefert ist) damit
zusammen. Vgl. M o m m s e n CIL IX p. 554.

(Hülsen.)

Cludrua, Fluss in Phrygien bei Eumeneia,
Plin. V 108, vielleicht identisch mit dem Clurda
hei Sali. frg. II 84 (Maurenbr.), das ist aber nicht

sicher, Kiepert Forma orbis IX. Entweder das
Ischekli-Wasser oder derKufutschai, rechterNeben-
fluss des Maeander, Ramsay Cities and bishop-

ries of Phrygia 354, 2. (Rüge.)

Cluenteiisis vicus, nur genannt auf der bei

Civitanuova (4 km. nördlich der Mündung des

Chienti) gefundenen Inschrift CIL IX 5804
(spätere Kaiserzeit). Ob identisch mit Cluana?

(Hülsen.)

Cluentius. 1) L. Cluentius (Vorname L. hei

App., A. bei Entrop.), einer der Führer der Ita-

liker im Bundesgenossenkriege, suchte das be-

lagerte Pompeii zu entsetzen, wurde von Sulla

geschlagen, wagte einen neuen Entsatzversuch,

nachdem er Zuzug von Galliern erhalten hatte,

und erlitt nun 665 = 89 eine so vollständige

Niederlage, dass er selbst mit fast seinem ganzen
Heere den Tod fand (Appian. b. c. I 50. vgl.

Eutrop. V 3, 2f. und unten L. Cornelius Sulla).

Er gehört wohl zu derselben Familie, wie die

Folgenden.

2)

Num. Cluentius, Sohn der Cluentia Nr. 6.

wohl aus einer zweiten Ehe mit einem Verwand
len, römischer Ritter, im J. 688 = 66 als Jüng-
ling in Rom (Cic. Cluent. 165).

3) A. Cluentius Habitus, angesehener und vor-

nehmer Mann aus Larinuw in Samnium, wo eine

Freigelassene der Familie noch später nachweis-

bar ist (CIL IX 742). Er starb im J. 666 = 88
und hinterliess aus seiner Ehe mit Sassia zwei

Kinder, Nr. 4 und 6 (Cic. Cluent. 11).

4) A. Cluentius Habitus, Sohn des Vorigen
und der Sassia, geboren 651 = 103 (Cic. Cluent.

11), römischer Ritter (ebd. 156). Seine Mutter
heiratete in dritter Ehe den Statius Albius Op-
pianicus (o. Bd. I S. 1317 Nr. 10), mit dem C.
zunächst über municipalc Angelegenheiten in

Streit geriet (Cic. Cluent. 43L). Dann fasste der
Stiefvater den Plan, C. zu vergiften, damit sein

Vermögen an Sassia fiele, und suchte seinen Plan
mit Hülfe des C. Fabricius und eines Freige-

lassenen desselben, Seamander, zur Ausführung
zu bringen (ebd. 46—48). Der Anschlag wurde
entdeckt. C. erhob der Reihe nach gegen Sca-

mander, Fabricius und Oppianicus Anklage, alle

drei wurden im J. 680 = 74 verurteilt, und Op-
pianicus starb einige Jahre später im Exil (ebd.

49—61). Indess bei diesem Proeess waren Be-
stechungen vorgekommen, die die öffentliche Mei-
nung aufs höchste erregten und die Unparteilich-

keit des Urteils in Zweifel ziehen liessen; mehrere
Richter wurden deshalb verurteilt und C. selbst

im J. 684 = 70 mit einer censorisehen Rüge be-

legt (ebd. 13Sf.). Im J. 688 = 66 veranlasste

Sassia ihren Stiefsohn Oppianicus, gegen C. die
Anklage zu erheben, er habe den älteren Oppiani-
cus in der Verbannung durch Gift ums Leben
gebracht, nachdem sie bereits früher diese Be-
schuldigung gegen ihn erhoben und zwei Sclaven

peinlich aber erfolglos darüber befragt hatte (ebd.

1695.). Den Kläger vertrat in diesem Proeess

T. Accius Pisaurcnsis (vgl. noch Cic. Brut. 271).
den Beklagten Cicero. Dessen erhaltene Rede,
die in der Buchausgabe vielleicht verkürzt wurde
(Plin. ep. 1 20. 8) und von Quintilian öfter als jede
andere angeführt wird, entschied das Urteil der
Richter zu Gunsten desC., obwohl seine Sache nicht

zum Besten stand. Cicero rühmte sich später, «e le-

nebrae otfudisse iudieibus in cmuwj Cluenhana
(Quintil inst. or. II 17, 21), und es lässt sich

noch deutlich erkennen, dass er sich ziemlich

arge Verdunklungen und Entstellungen zu Schul-

den kommen liess. Das Hauptgewicht liegt auf
dem Nachweis, dass jene Verurteilung des Op-
pianicus im J. 680 = 74 gerecht gewesen und
nicht durch Bestechung der Richter von C. her-

beigeführt sei: nur etwa das letzte Fünftel des
Ganzen beschäftigt sich mit der eigentlichen An-
klage. Es ist daher wahrscheinlich, dass C. in

erster Linie auf Grund der Lex Cornelia wegen
Richterhestechung belangt wurde, und schwerlich

ganz mit Unrecht. Die ältere Litteratur über
diese Frage s. bei Teuffel-Schwabe I 324

§ 179, 15; dazu Stöcklein und Boll Commen-
tationes philologicae (des Münchener philol. Se-

minars zur Philologenversammlg. München 1891)
196—209, von denen sich Boll im Anschluss an
Drumann V 3605. u. a. wieder im obigen Sinne
entscheidet.

5) Cluentia, Schwester des älteren A. Cluen-

tius Habitus, verheiratet mit Statius Albius Op-
pianicus und von diesem durch Gift aus der Welt
geschaSt (Cic. Cluent. 30, vgl. 125).
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6) Cluentia, Tochter von Nr. 3, bei dessen

Tode 666=88 schon erwachsen und heiratsfähig,

vermählte sieh bald darauf mit ihrem Verwand-
ten A. Aurins Melinus (Cic. Cluent. 11), aber

schied sich nach zwei Jahren von ihm, weil ihre

eigene Matter äassia in Neigung zu ihm ent-

brannte und ihn heiraten wollte (ebd. 14).

[Münzer.)

Clailiae tossae (KioiXiai ta/ppoi), Wasserlauf

in der Campagna zwischen Rom und Albano, fünf

Miglien von der Stadt, angeblich genannt nach

dem Lager des Albanerkönigs Cluilius (Liv. I

23, 3. Konys. III 4, 1, s. o. Cloelius Nr. 2), er-

wähnt noch in der Geschichte des Coriolan (Liv. II

39,5. Dionys. VIII 22, 1. Plut.Coriol. 30), sowie von

Fest. ep. 56 M. (wo Ctoclia lossa). Schon Liv ius (I

23) sagt: cum re nomen quoque testutate aboletit-,

die neueren Ansetzungen (in der Nähe von Sette

Bassi, am fünften Steine der Via Latina; N i e-

huhr Rom. Gesch. I 225, 572. B o r m a n n Alt-

istin. Chorographie 68. Gilbert Topogr. II 52)

sind nur Vermutung. [Hülsen.]

Cluilius s. Cloelius.
Clunia. *1) Ort in Raetien auf der Tab. Peut.

Beim heutigen Feldkirch, südlich von Bregenz.

[Ihm.)

2) Stadt in Hisp&nia Citerior. in hoher, natür-

lich fester Lage zwischen dem jetzigen Coruüa
del Conde, Hinojar, Quintanarraya und Peftalva

de Castro am Fluss Arandilla, mit Resten der

Mauern und Thore, des Theaters u. s. w.; wohl

keltische Gründung (CIL II p. 382. 928). Sie

wird zuerst im Krieg des Sertorius erwähnt, der

darin belagert wurde, aber den Belagerern durch
Ausfälle vielen Schaden that (Liv. epit. XCII;
bei Plut. Sertor. 19 wird die Stadt nicht ge-

nannt). Im J. 698= 56 v. Chr. belagerte sie

Q. Metellus Nepos (Dio XXXIX 54,2). Ein. Priester

des Iuppiter in C. weissagte dem dort weilenden

Gaiba (Plut. Galb. 6) die künftige Kaiserwürde

(Suet. Galb. 9); von Gaiba, der Patron der Stadt

blieb (CIL II 2779), führte die Stadt den Bei-

namen Sulpieia, wie die von ihm geschlagenen

Münzen zeigen (Eck hei I 46. VI 294. Cohen
Monn, imp. 3 I 324, 86). Auf den autonomen
Münzen der republicanischen Zeit steht die Auf-

schrift mit iberischer Endung Clounioq(um); auf

den seit Tiberius geschlagenen Clunia (Mon. ling.

Iber. nr. 77). In den Liste« des Agrippa und
Augustus ist C. Hauptstadt eines der sieben Ge-
riebtsbezirke der Citerior (Plin. III 18. 26); sie

genart.“ zu den Arevakcrn (so auch Ptolem. II 6,

55) und wird als Celtiberiae Unis bezeichnet (III

27), was nicht leicht zu erklären ist. Nur bei

Ptolemaio« wird die Stadt xoloria genannt; zu

den zwölf Colonien der Citerior (Plin. ni 18) ge-

hört sie jedoch nicht. Die Münzen zeigen nur

die Municipalbeamten (Quattuorvirn und Aedilen);

auch in dem Patronatsdecret für den Praefecten

der Ala Augusta C. Terentius Bassus aus Mefana
in Etrurien vom J. 40 n. Chr. heissen die Bürger
nur ('(»intewes, nicht eotoni eolmiae (CIL II

5792). Erst auf einer Inschrift für den Kaiser

Hadrian begegnen eoloni Clunienses (CIL II

2780), sowie die üblichen Magistrate und Priester-

tümer nebst der Vertretung der Gemeinde in dem
eoneüium der Provinz zu Tarraco (CIL II 4198.

4233. 6093). Auffallend gross ist die Zahl der

aus C. Gebürtigen, die auf Inschriften anderer

Städte Hispaniens (CIL II Index p. 1142) und
sonst (CIL III 1158. VIII 2807) Vorkommen. Im
J. 222 n. Chr. wählte das cuneilium coneentus

Cluniensis den Legaten der Legio VII C. Marius
Pudens Corneliauus zum Patron (CIL VI 1454). C.

war Station an der Strasse von Asturica nach

Caesaraugusta (ltin. Ant. 441, 1. Geogr. Rav.

311, 5). [Hübner.)

Clunium (Kiovnov), Stadt an der Ostküste

von Corsica, unweit der nördlichen Spitze, Ptol.

III 2, 5; der Position nach würde sie nahe dem
modernen Marina di Pietra, 5 km. nördlich vom
Capo Sagros, fallen; 8. C. M 1 1 1 e r z. d. St.

[Hülsen.]

Clupea s. Aspis Nr. 11.

Clusinae aquae werden nach Horat. epist.

I 15, 9 (gui caput et stomaehum supponere Ion-

libus audenl Clusinis) gewöhnlich mit den Ba-

gni di S. Casciano identificiert; neuerdings sucht

sie Gamurrini (Not. d. scavi 1892, 307) in der

Nähe von Sarteano, wo Reste römischer Thermen
erhalten sind. [Hülsen.]

L. Clusinas, von Caesar im J. 708= 46 als

Rädelsführer bei einerMilitärrevolte aus derArmee
ausgestossen und aus Africa verwiesen (b. Afr.

54, 5f.). [Münzer.]

Clusinius. 1) Clusinius Figulus. Sohn der

Urbinia, um deren Besitz sich der bekannte Erb-

schaftsprocess drehte, in welchem (T.) Labienus
die Vertretung deB C. führte gegen den berühmten
Redner und Schriftsteller (C.) AsiniuB Pollio, der

für die übrigen Erben eintrat (Quintil. inst. IV

1, 11. IX 3, 13; zu VIII 3. 32 vgl. Harder
Jahrb. f. Philol. CXXXVII 370, 3. Charisius G. L.

I 77, 15f.). Pollio behauptete, der vermeintliche

C. sei ein Sclave, namens Sosipater, der zu Pi-

sauruin zwei Herren als Apotheker gedient habe,

dann freigelassen, aber auf seinen eigenen Wunsch
wieder von Pollio selbst als Sclave gekauft worden

sei. Dem gegenüber machte Labienus geltend,

dass vor Gericht der echte C. stehe, der allerdings

höchst wechselvolle Schicksale durchgemacht habe.

Er sei nach einer Niederlage des Heeres, in dem
er gedient hatte, geflohen, aber dann doch in die

Kriegsgefangenschaft des feindlichen Königs ge-

raten (es lässt sich natürlich nicht feststelien.

welcher König da6 war), später aber wieder nach

Italien in seine Heimat, im Gebiet der Marruciner

(diese Conjectur B o n n e 1 s gegenüber dem hsl.

überlieferten in Marginos hat sehr viele Wahr-
scheinlichkeit), gelangt, wo er als Sohn der Ur-

binia erkannt worden Bei (Quintil. inst. VII 2,

4. 5. 26). Die Zeit dieses Processes ergiebt sich

aus den Worten mediis diri Augusti temporibut

(Tae. dial. 38); er fand jedenfalls vor dem J. 5

n. Chr. statt, dem Todesjahre des Asinius Pollio

(vgl. Bd. II S. 1592). Uber den Ausgang des

Processes ist nichts bekannt.

2) Clusinius Gallus. An ihn richtet Plinius

der Jüngere einen Brief, epist. IV 17. Während
die meisten Hss. den Adressaten bloa als Gallus

bezeichnen, überliefert der Cod. Florentinus

. . . sinius Ga was bisher allgemein zu Asi-

nius Gallus ergänzt worden ist. Den vollen rich-

tigen Namen hat erst die neuerdings aus dem
Nachlass Ashburnhams bekannt gewordene Hs.

überliefert, Rev. crit. XVI (1883) 253, 2; vgl.
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Th. Stangl Philol. XLV (1886)6551. und Kiebs qunttunr in angulix, in medin una u. s. w.) schon

Prosopogr. imp. Rom. I 425 nr. 949. [Stein.] deshalb unmöglich, weil die Basis von Poggio
Clusiolom, untergegangene Stadt in Umbrien Gaiella nmd und nicht quadratisch ist, so mag

httpra lnlrrnmnnm
) nur genannt bei Plin. III doch ein analoges Denkmal der varroniachen Be-

114. [Hülsen. Schreibung zu Grunde liegen. Vgl. E. Braun
riusium.(Ä'Äm''Oio>'.Einwohner(

,

iu.unu.u A'lot- II labirinto di Porsena compurato coi sepolcri di

<i<roc), eine der etruskischen Zwölfstädte, jetat Poggio Gaiella. Rom 1840, Fol. AbekenAnn.
Chiusi, auf einem isolierten Hügel am Südende d. Inst. 1841. 80—36; Mittelitalien 2431. Den-
des Val di Chiana. Wenn die Verknüpfung des nis Etruria IIJ 845-356. Von derGrösse derNekro-
angeblichen Urnamens Camars (s.o.Bd. III S. 1425) 10 pole und der Bedeutung der Stadt für Etrurien

mit den Camertes Umbri das Richtige trifft, gicbt das Factum Zeugnis, dass aus Clusium und
dürfte die Gründung der Stadt in die voretrus- seinem Gebiete gegen 8000 etruskische Inschriften

kische Zeit und auf Ansiedler umbrischen Stam- bekannt sind (CIE 475—3306), während das ge-

mes zurückgehen; jedenfalls erschien der römi- samte Gebiet nördlich bis zum Arno (Volterra.

sehen Tradition C. als eine der ältesten Städte Siena. Arezzo. Fiesoie u. s. w.) kaum 500 geliefert

von Etrurien und ganz Mittelitalien (Verg. Acn. hat. Mit den Römern tritt, nach den annalistischen

X 167 und Servius z. d. St.). Bauliche Reste aus Quellen, C. zuerst in Beziehung um die Wende
vorrömischer Zeit sind spärlich, nicht einmal der des 7. nnd 6. Jhdta. v. Chr., wo es mit Arretium
Lauf der Stadtmauern, die ihrer Construction nach Volaterrae Rusellae und Vetulonia ein Bündnis
denen von Perugia und Todi nahestehen, sicher 20 gegen Tarquinius Priseus eingeht (Dionys. III

zu bestimmen (Dennis Etruria 11 1 295L). Be- 51 ) ; am Ende des 6. Jhdts. steht C. unter seinem
deutend sind die unterirdischen CKntruli, welche König Porsena an der Spitze der zur Rehabili-

den ganzen Stadthügel, wahrscheinlich zum Zwecke tierung der Tarquinier gegen Rom geführten Un-
der Entwässerung, durchziehen (Bull. d. Inst. 1831, ternehmung (Liv. II Off. Dionys. V 21. Plut.

00. 1868, 133. Dennis a.a. 0.207). Zeugnis PopL 16. Flor. I 10. Sil. Ital. VIII 47b. X
von der Bedeutung und Grösse der Stadt giebt 483), welche mit der zeitweisen Unterwerfung
aber vor allem die ausgedehnte Nekropole, welche Roms unter etruskische Macht endigt. Zur Zeit

den Stadthügel auf allen Seiten umgiebt. Die des Galliereinfalls 391 erscheint C. mit Rom be-

ältesten Gräber derselben, torabe a pozzo, reichen freundet: römische Gesandte, welche zu Gunsten
Uber den Beginn des griwhisch-etruskischen Han- 30 der belagerten Clusiner intervenieren, veranlassen
dels, also über das Ende des 8. Jhdts. hinauf; durch ihre völkerrechtswidrige Teilnahme am
die tombe a fossa fehlen gänzlich, statt dessen ent- Kampfe den Zug der Gallier gegen Rom (Diodor.

wickelt sich aus der tornba a pozzo die tomba a XIV 113. Liv. V 33. 35. 36. Dionys. XIII 11.

ziro. wo die Aschenurnen (meist mit menscli- 12. Plut. Camill. 15— 17. Appian. Celt. 2). Ein
lichcm Kopf, Canopi) in umfangreichen thünemen Treffen zwischen Römern und Samniern im J. 296
Behältern (dolia) geborgen werden: als Beigaben fand nach Livius X 25f. in der Nähe von C.
tretengriechischelmportartikel,,protokorinthische‘ (nach Polyb. II 19, 5 fv rfj KafugtUor z<i‘ga)

und streng korinthische Vasen auf, die diese statt; um dieselbe Zeit werden die vereinigten Clu-

Gräbergattung ins 7. Jhdt. verweisen. Auf die einer und Perusiner von den Römern besiegt (Liv.

tombe a ziro folgen sofort die zum Teil reich aus- 40 X 30, 2). Wann C. unter römische Oberhoheit
gestatteten tombe a eamera, die sich bis jetzt bis gekommen ist, wird nicht ausdrücklich überliefert;

gegen Anfang des 6. Jhdts. hinauf verfolgen lassen. jedenfalls steht es zur Zeit des grossen Gallier-

über Ausgrabungen in der Nekropole von 0. ent- krieges (Polyb. II 25) und des zweiten punisrhen
halten die meisten Jahrgänge der Annali und des Krieges (Liv. XXVIII 45, 18 z. J. 205: Peru-
Bull. dell’ Institute sowie neuerdings der Notizie »in* Clusini Rusellani abictes in tabrienndnx

degli scavi Nachrichten; genannt werden mögen narex et trumenti magnum numerum promuere,
die tomba Francois (eine der ältesten tombe a vgl. Sil. Ital. V 124) unter Rom. Im ersten Bür-
camera, mit der berühmten Vase, einem attischen gerkriege sind in der Nähe von C. zwei Schlachten
Prachtgefäss etwa aus solonischer Zeit, Ann; 1848, geliefert worden (Veil. Paterc. II 28. Appian. bell.

299. 1850, 231-280. ilonum. V 14-16), die tomba SOciv. I 87. Liv. epit. 88, vgl. Plin. n. h. VIII 221.
Casuceini (Ann. 1851. 255—267. Monum. V 32 Obseq. 118); Sulla scheint die Zahl der Colonisten
—34) und das hocharchaische von PoggioRenzo mit vermehrt zu haben, weshalb Plin. in 52 von Clutini
Wandgemälden, ähnlich sehr alten Oaeretanem velerei et novi spricht (Basis einer Ehrenstatue
(Bull.d.Inst. 1874, 225-228); vgl. die tibersieht bei für Sulla in C. CIL XI 2102). In der Kaiserzeit
Dennis 820—344. Durch Grösse und eigentüm- wird C„ ausser von den Geographen und Itinera-

liche Bauart zeichnet sich die Nekropole in dem ren (Strab. V 226. 235. Ptol. III 5, 8. Tab.
Hügel Poggio Gaiella, 5 km. nördlich von C., aus: Peut. Geogr. Rav. IV 36 p. 286 P. Itin. Ant.
in mehreren Stockwerken übereinander grössere 285) selten genannt. Die Produkte seines frucht-

und kleinere Grabkaramern, zum Teil verbunden baren Gebiets werden gerühmt (für C. Columella
durch ein System vielgcwundencr Gänge; die 60 II 6, 3. Plin. XVIII 66; tiliqo C. Plin. XVIII
Basis des Ganzen von einer Qnadermaucr mit um- 87, vgl. puls C. Martial. XIII 8; urae C. Plin.

laufendem Graben gestützt. Ist auch die Gleich- XIV 38). Aus den Inschriften ersieht man. dass
Setzung mit dem von Plinius nach Varro beschrie- die Stadt zur Tribus Aniensis gehörte (K u b i-

benen Grabe des Porsena (n. h. XXXVI 91: mo- tsehek Imp. Rom. tributim discr. 83); als Ma-
numentum Inpide qundrato, singula Intern pedtitn gistrate werden in älterer Zeit IVriri, in spi-

Inta tricenum
,

alta quinquagenum: inque baxi tcrer i/ctrt, ferner aedilex und quaestoree tjc-

quadratn intux Inbyrintkum inczlrieabiUm . . . nannt. Noch im J. 540 wird C. als fester Platz
eupra id quadratum pyrumides sinnt quinque. genannt, wohin Vitigei eine Besatzung von 1000
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Goten legte (Procop.bell.Goth.il 11). Das Chri- gereiht worden seien, ist wenigstens vorläufig nicht

stentuni fand früh in C. Eingang; der Grabstein sicher zu stellen.

eines Bischofs L. Petronius Dezter (CIL XI 2548) Die von Crustumeria abgeleitete Form des

trägt das Datum 322 n. Chr.; an einen Bischof Tribusnamens Cruslumina (mit r) ist in den uns

Ecclesius hat Gregor d. Gr. zwei Brief (X 34. vorliegenden Zeugnissen weit seltener vertreten

45. tom. II p. 1063. 1075 ed. Bened.) gerichtet als Clustumina (mit secundärem (). Cnutumino
(aber in der Snbscription des röm. Concils von 465 hat die Livius-Hs. XL1I 34. 2 nnd eine Inschrift

liest Thiel epist. pontif. I 159 jetzt epise. Te- aus Apulum CIL III 7797, bei Paul. p. 55 ist

frrinits [die Hs. TafeätltiM], vgl. Mommsen Cas- Crustumerina zu lesen; Kpoozourivu bietet das

siodor. p. 509). Von den zwei unterirdischen Coe- 10 sog.SenatusconsultumAdramittenumEphem.cpigr.

meterien, die in der Nähe von C. gefunden sind, IV 214 Z. 40, Knotnouiva Joseph, ant. XIV 229.

geht das Coem. S. Mustiolae ins 4., das von 238; abgekürzt ist geschrieben Crust. CIL VI

S. Caterina sogar ins 3. Jhdt. zurück. Vgl. Bar- 2712 und einigemale auch Cru., z. B. 213. 221.

toi i n i Le nuove eatarombe di Chiusi (Atti dell' 2381. 2382. Clustumina ist litterarisch blos durch

acc. pontificia XIII 1855, 1—60). Cavedoni die CiccroHss. pro Plane. 38; pro Balb. 57 be-

Ragguaglio di due antichi cimiteri cristiani, Mo- zeugt, sonst durch Inschriften aus Ameria; KXov-

dt-na 1853. Livcrani Le catacombe ed anti- arov/uiva lesen wir auf den Inschriften Revue
chitä cristiane di Chiusi, Siena 1872. Die In- areh. XXVIII 1871, 8. L e B a s-W ad d i n g t o n

schritten auch CIL XI 2533—2582a. Vgl. Uber 1212 (sichergestellt durch die Nachvergleichung

C. Dennis Cities and cemcteries of Etruria II 3 20 von Heberdey und Petersen-Lnschan Reisen

290—359. Bormann CIL XI p. 370, wo nr. 2090 im südwestl. Kleinasien 186). Der Steinmetz, der

—2532 die heidnischen Inschriften von C. Neuere das S.C. Oropianum einmeisselte, hat das Wort zu

Funde in Chiusi und Umgegend b. Not. d. scavi Klvtofiiva verstümmelt, IGS I 413. Die gewöhn-

1891, 87. 1892, 304. 1895, 100. 1897. 100. 249. liebe Abkürzung der Form Clustumina ist die

333. 451. [HUlsen.] dreiburhstabige Cf«., nur vereinzelt finden sich

Clusius (KXovökk), Grenzfluss zwischen den Clust. W i 1 m a n n a 694, Clus. CIL V 5841 und
Cenomanen und Insubrern (in Gallia Cisalpina). Cf. VI 2384 und Bull. d. Inst. 1856, 141, 3,

nach Polyb. II 32 gewiss nicht der Clesus, son- [Kubitschck.]

dern eher der Ollius seihst. S. Mommsen CIL (Tutoida, gallische Göttin, vielleicht Quell-

V p. 413. [Hülsen.] 30 göttin. Die in die erste Kaiserzeit gehörige (H ü b-

Clustumina. Diese Tribus waren schon in der ncr Exempla nr. 195) Inschrift von Mesves-sur-

Zahl jener 21 Tribus enthalten, von denen Liv. Ioire (döp. Niövre, das alte .Vasara der Tab. Pcut.)

II 21, 7 (zum J. 495 v. Chr.) spricht; Romar lautet: Aug(usto) sacr(um). Deae Cluto[i]dae et

tribus una et viginti lactae. Da sie unter den rieanis Masavensibufs] 1Vrdius Sarer Mrdianni
ländlichen Tribus damals die einzige war, deren f(ilius) murum inter arcus duos c[um] suis

Namen nicht die gentilicische Bildung zeigte, wird ornamentis dir) sfuo ) d(onum) d(edit), L. Renier
man, zumal sie auch an der Grenze des damaligen Rcv. arehöol. XII 1865, 386H. Desjardins Göogr.

römischen Gebietes lag, zur Vermutung berechtigt de la Gaule II 472 (vgl. Bull io t Rev, celtique

sein, dass sie der jüngsten, eben der von Liv. a. 0. I 319). Früher las man (!luto[n]dae. Die Auf-

erwähnten Ergänzungsschicht angehörte; sie wird 40 Schrift einer Patera aus Etang-sur-Arroui (döp.

wohl zugleich mit der Claudia (s. d.) geschaffen Scine-et-Loire, arrond. Autun) bietet dagegen La-
worden sein. Ihre Lage wird durch den Zusammen- lussio dea Clutoidae, Holder Altkelt. Sprach-
hang mit dem von Komulns zerstörten Crustnme- schätz s. v. (aus G. B u 1 1 i o t und F. Thiollier
rium bestimmt; vgl. Paul. p. 55 Crustumimi tribus La mission et le culte de Saint Martin. Paris
u Tuseurum urbe Crustumena. Das Gebiet von 1892, 290). [Ihm.]
Crustumerium wurde durch die Via Salaria (Varro Clutorius. 1) Clutorius Priscus. römischer
r. r. 114, 3) geschnitten und lag am linken Tiber- Ritter und Dichter. Er hatte ein Gedicht auf
ufer jenseits von Fidenae; Crustuminis montibus den Tod des Germanicus verfasst, wofür ihn Ti-
(Liv. V 37, 7) entspringt die Allia, welche un- berius durch ein reiches Geldgeschenk belohnte,

gefähr am elften Stein von der Stadt aus in den 50 Als nun Drusus, der Sohn des Kaisers, krank
Tiber fällt. Aus dieser Mark oder aus einem wurde, rühmte er sich in einer Gesellschaft bei

Teile derselben ist die Tribus gebildet worden, P. Petronius, für den Fall, dass jener sterben

«ach der traditionellen Vorstellung also auf sabini- würde, auch schon ein Geilicht bereit zu haben,
schein Boden (s. M o m m s e n Hermes XXI 1886, das ihm noch mehr eintragen würde. Wegen
576); dem entspricht wahrscheinlich, dass der dieser Äusserung angeklagt, wurde er, obwohl Pe-
Tribunus militum Sp. Ligustinus bei Liv. XLII troniusSchwiegermuttervitellia zu seinenGunsten
34, 2 sagt: tribus Vrustuminae ez Sabinis sum aussagte, gemäss dem Antrag des Consul desig-
iriundus. In der Folgezeit ist vielleicht nur ein uatus (D.) Haterius (Agrippa) vom Senat in Ab-
cinzigesmal eine territoriale Ausdehnung des Wesenheit des Kaisers zum Tode verurteilt und so-

Tribusgebietes der C. erfolgt; durch den Bun- 60 gleich hingerichtet, 21 n. Chr., Tac.ann. III 41t—51.

desgenossenkrieg ist nämlich die ganze westliche, Dio LVII 20, 3. Die bei Dio überlieferte Namens-
ain linken Tiberufer gelegene Hälfte Umbriens form / nioc Aovzdigioc UqIomos beruht wohl auf
(Ameria, Arna, Carsulae, Iguvium, Inb-ramna einem Versehen; dass Clutorius die richtige Form
N'ahars, Pitinum Morgens, Sestinum, Tifernum ist, ergiebt sich aus der Überlieferung im Medi-
Mataurenso. Tifernum Tiberinum, Tüder und Vet- ceus I mit Berücksichtigung von Tacitus Sprach-
tona) der C. angegliedert worden. Dass auch gebrauch hinsichtlich der Eigennamen; auch ist

ausserhalb dieses Gebietes Larinum (CIL IX 737) das Gentilc Clutorius in6chnftlieh mehrfach be-

und Forum Novum (4789. 4808) in die C. ein- zeugt, vgl. K. Keil Rh. Mus. XVI 291—298.
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Die Beziehung des bei Ovid. ex Pont. IV 16, 10 4) C. Cluvius. Während des spanischen Krieges

unter den zeitgenössischen Dichtern erwähnten 708/9 = 46/5 prägte C. Cloti(us) prael(eclus)

Priscus auf C. (Teuffel-Schwabe L. G. 1
(fabrum f) im Auftrag Caesars in Spanien Kupfer-

§ 252, 11) ist völlig ungewiss. Vgl. den Nach- münzen (Mommsen Münzwesen 654 A. 552).

folgenden. Identisch ist jedenfalls der Cluvius (I’raenomen

2) Der bei Plin. n. h. VII 129 genannte Clu- C. wohl ausgefallen), dem Caesar im Herbst 709
lorius (Hss. Sulorius und Utorius) Priscus. der =45 gewisse Geschäfte (bei der Ackerverteilung?)

einen Eunuchen Seians, NamensPaezon,um500000 in Gallia Cisalpina übertragen hatte, und dem
Sesterzen kauft, scheint in der Zeit nach Seians Cicero (ad fam. XIII 7, Iff.) damals die dortigen

Tod (31 n. Chr.) noch gelebt zu haben, demnach 10 Besitzungen seiner Clienten, der Einwohner von

mit dem Vorhergehenden nicht identisch zu sein, Atella. empfahl. Ein vermutlich mit diesen beiden

vgl. K 1 e b s Frosopogr. imp. Rom. I 425 nr. 951. gleichfalls identischer C. Cluvius wird ferner als

[Stein.) Gemahl der Schwester der Verstorbenen in der

Cluturnum, Ort in Samnium, in der Nähe lierühmten Grabrede genannt, die ein ehemaliger

von Aesernia (Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 34, Proscribierter des J. 71 1 =48 seiner treuen Gattin

281 P., wo Cleturnon-, Cleturcium Guido 484 P.). gehalten hat (CIL VI 1527 a5. 16. 47. b9). Seit

Die genaue Lage ist nicht zu bestimmen. Mommsen (Abh. Akad. Berl. 1863, 455) ist all-

(Hülsen.) gemein angenommen worden, dass diese Laudatio

Cluviae, Stadt im Gebiete der Samnitor in die des Q. Lucretius Vespillo auf seine Gemahlin
Mittelitalien, erwähnt von Livius IX 31, 2. 3 20Turia sei, aber ein kürzlich gefundenes neues

(wo die eodd. Cluna oder Clurianum bieten); Bruchstück nötigt dazu, diese Ansicht fallen zu

von Tacitus hist. IV 5; lleleidius Priscus re- lassen (vgl. V agl i e r i Notizie degli scavi 1898,

gione llaliae Carrnna c munieipio Cluein (so 413B.; das Fragment auch Revue arehöologique

die Hss.); auf der Inschrift von Anxanum CIL 1899, 188). Die Frage nach der Persönlichkeit

IX 2999: C. Atlio C. t. Arn. Crescenli aed(ili) des C. Cluvius wird davon übrigens nicht berührt.

Anzani et Cluriis; im Liber coloniarum 260 Nach Dio XLIX 44, 3 hat Antonius im J. 721
Clibes; ager eius lege lulia est adsignnlus; A- =33 einen Aovsior Xiuivovtov xum Consul ge-

nitur sicut ager Bobianus. Die Familie der macht und bald darauf wieder abgesetzt, und nach

Helvidii Prisci ist nachzuweisen in Histonium Dio LII 42, 4 hat Augustus r&tov Klovoiim-, der

(CIL IX 2827, C. Helvidrus Priscus, vielleicht SO zum Consul designiert war, aber die Fasces nicht

der Praetor selbst; IX 2883 zwei Freigelassene geführt hatte, im J. 725= 29 unter die Consu-
Helvidiae) und Teste (CIL IX 3019: Helridia lare aufgenommen. Zuerst hat Borghesi (Oeuvres

C. f. Priscilla, Gattin des procuralor Augusto- V 151) diese beiden von Dio genannten Persön-

rum Vettius Marcellus aus neronischer Zeit); lichkeiten mit einander identificiert, indem er an
der Stein des Attius C'rescens lässt auf Lage in der ersten Stelle C. Cluvius verbesserte, sowie

der Nähe von Anxanum schlicssen; die Schilde- mit dem KaXovtx, der nach Plut. Ant. 58,3. 59.

rung der Kriegsereignisse bei Livius auf eine sehr 1 im J. 722= 32 den Antonius im Senat angrill

feste Position. Die genaue Lage ist bisher nicht (vgl. o. Bd. III S. 1412 Z. 29, wo Clunius in

ermittelt; ob die bedeutenden Ruinen von Be- Clurius zu verbessern). Dann hat Mommsen
festigungen auf dem Monte Pallano im Sagrus- 40 (a. 0. 466f.) die Stellen des Dio gleichfalls auf

thale, nordöstlich von Iuvanum (C a r a b a Ann. denselben C. Cluvius bezogen und diesen mit dem
d. Inst. 1854, 27) damit zu thun haben? auf den spanischen Münzen, bei Cicero und in

[Hülsen.] der Laudatio erwähnten gleichgesetzt (vgl. auch
Cluvidienus. CluvidienusQuietus.wirdwegcn KloevekornPe proscriptionibus a triumviris

Teilnahme an der pisonischen Ver chwörung im factis [Dies. Königsberg 1891] 107). Indes sind

J. 65 n. Chr. auf eine Insel des aegaeischen Meeres zwei Möglichkeiten noch zu bedenken: erstens

verbannt, Tae. ann. XV 71. [Stein.] kann das Praenomen auch an der zweiten Stelle

Cluvienus, satirischer Dichter zur Zeit luve- des Dio verderbt sein, so dass es sich bei diesem
nals, sat. I 80. Der Scholiast z. St. bezeichnet ihn stets um einen L. Cluvius handeln würde (vgl.

als erbärmlichen Dichterling, und in dem gleichen 50 K 1 e b 8 Prosopogr. imp. Rom. I 426 nr. 955);
Sinne wird seiner bei Ennod. epist. V 8 und carm. I zweitens kann an der ersten Stelle das Praenomen
7 praef. (überliefert beidemal Ofurüfirnus) ge- richtig und das Nomen nicht aus KXovobux, son-

dacht; so scheint es, dass auch Iuvenal ihn nur dern aus d>iaovuK entstellt sein, da nach den
zum Spott erwähnt: vgl. Ribbeck Rh. Mus. Fasti Venusini (CIL I* p. 66) ein L. Flavius im
XXXIX 315 und Sehncidewin Philol. III 131, J. 721 = 23 zwei Monate lang Consul suffectus

der auch Mart. VII 90, 3 seinen Namen einsetzen war (vgl. Melber und Boissevain in den Aus-
will. [Stein.] gaben des Dio). Eine sichere Entscheidung, wie

Cluvius. 1) C. Cluvius. Legat des L. Aemi- weit Identificationen aller hier betrachteten Männer
lius Paullus im Kriege gegen Perseus 586= 168 möglich sind, ist demnach nicht zu treffen.

(Liv. XL1V 40, 6). 60 6) L. Cluvius vgl. Nr. 4.

2) C. Cluvius L.f., Praetor und Statthalter 6) M. Cluvius (Vorname Cie. ad AU. VI 2,

von Macedonia und Achaia vor der sullanischen 3) aus Puteoli, ein reicher Bankier, stand in ge-

Zeit, etwa zwischen 620= 134 und 650= 104 Behältlichem und freundschaftlichem Verkehr mit
(Delische Ehreninschrift Bull. hell. VIII 119. XI Cicero (a. 0.) und Cn. Pompeius (fam. XIII 56,

271. Revue de Philologie XXIII 260). 3). Im J. 703= 51 gab iW Cicero ein Em-
3) C. Cluvius, römischer Ritter, Richter in pfehlungsschreiben an Q. Minucius Thermus, den

einem Process ums J. 684 = 70 (Cic. Rose. com. Statthalter von Asien, mit. da C. in dessen Pno-
42lf. 48ff.). vinzverschiedeneSchuldforderungenvonGemeinden
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und Privaten pintreiben wollte (fam. XIII 56).

Bei seinem Tode im J. 709= 45 setzte C. den
Redner zum Miterben ein (ad Att. XIII 46, 3.

XIV 9. 1). Vgl. Nr. 7.

7) Num. Cluvius M.' f., wie nr. 6 aus I’u-

teoli und wohl ein Verwandter und Geschäfts-

teilhaber von ihm. Denn es ist oltenbar derselbe

Mann, der nach zwei Insehriften aus Puteoli in

republicanischer Zeit die höchsten Municipalämter

in campanischen Städten tiekleidete (CID I 1235.

1236= X 1572. 1573) und der nach einer Ehren-
insehrift aus Magnesia am Maeander dort ver-

schiedene Auszeichnungen empfing (Bull. hell. XV
539). In Puteoli finden sich auch noch spätere

Nachkommen von Freigelassenen dieser Cluvii

(CIL X 1570. 2305—2307. 2511).

8) Sp. Cluvius, Praetor und Statthalter von
Sardinien 582 = 172 (Liv. XLII 9, 8. 10, 4).

[Münzer.]

9) Cluviu« (?) Fuscus s. Claudius Fuscus
u. Bd. III S. 2723 Nr. 159.

10) P. Cluvius (? überliefert Klovaioc) P. f.

Veturia (tribu) Gallus, Anhänger des l’ompeius

705= 49 in Asien (Joseph, ant. lud. XIV 229.

•238).

>») P. Cluvius Maximus Paulinus, im J. 181

n. Chr. in das Collegium der Salii Palatini eo-

optiert (CIL VI 1979), demnach Patricier. Viel-

leicht der Nämliche ist der in der Inschrift VI
31338 a genannte Max[imus] Paulinus eflarisri-

mus) tiir), cur(alor) ard(ium) sacrfarum) im
J. 214 n. Chr., wenn nämlich daselbst Max[i-

mus] und nicht, wie Hülsen ergänzt, M.Az/iusj
zu lesen ist: Mommsens Ergänzung (St.-R. IP
1051, 3) entbehrt der Wahrscheinlichkeit. C. ge-

hörte vielleicht der Nachkommenschaft des Clu-

vius Rufus (Nr. 12) an.

12) Cluvius Rufus. a) Name. An den meisten

Stellen finden sich beide Namen des C.; nur Clu-

rius wird er genannt bei Tac. ann. XIII 20. XIV
2. Plin. epist. IX 19, 5; Klovioc (in den Hss.
Kloviroc) bei Joseph, ant. XIX 91. 92. Nach
Analogie von Nr. 11 und Nr, 18 lässt sieh viel-

leicht vermuten, dass sein Praenomen Publius
lautete: der Vorname Marcus, der ihm von Neueren
öfter beigelegt wird, beruht nicht auf antiker

Überlieferung.

b) Leben. C. war Senator (vielleicht ent-

stammte er dem plebeischen Geschlechts der Clu-

vii, o. Nr. If.) und gelangte schon vor dem J. 41 ,

zum Consnlat; denn bereits als Consular Island

er sich am Tage von Caligulas Ermordung (24. Ja-

nuar 41) im Theater und empfing Kunde von dem
geplanten Mordversuch, ohne doch zum Verräter

an den Verschworenen zu werden (Joseph, ant.

XIX 91. 92- allerdings ist auffällig, dass C.,

dessen politische Wirksamkeit in weit spätere Zeit

fällt, den Consnlat so früh erlangt habe; möglicher-

weise ist die Angabe des Josephus irrig, obwohl
oder vielleicht gerade weil er hier aus C. selbst I

schöpfte, vgl. auch o. Bd. III S. 1384 zu Tac. hist.

II 37; die Ergänzung der Inschrift CIL X 826
[Cljuno P. Clndio ros. — noch bei F a b i a Les
sourees de Tacite 376— ist unrichtig, vgl. Moram-
sen zu der Inschrift). Wir begegnen dem C.

wieder im J. 65; damals diente der Consular dem
Kaiser als Herold bei den zweiten Ncronien, als

Nero das erstemal in Rom offentlieh auftrat (Suet.

Nero 21 ; vgl. Schiller Nero 198f.). Dasselbe

Amt übte C. bei Neros Künstlerreise durch Grie-

chenland (im J. 66/67) aus (Dio LXIII 14, 3;

vgl. Schiller 245IL). Reich und durch Bered-

samkeit berühmt, galt er viel in Neros Kreise,

hat aber seinen Einfluss nie zum Verderben seiner

Standesgenossen ausgenützt (Tac. hist. IV 43).

Seine Stellung mag der Petrons ähnlich gewesen
sein, nur dass C. es verstanden hat, auch Nero

l zu überdauern. Zu Anfang des J. 69 erscheint

C. als Galbas Nachfolger in der Verwaltung von
Hispania Tarraconensis (Tac. hist. I 8; vielleicht

unterstanden ihm provisorisch auch Baetica und
Lusitanien, vgl. Tac. hist. II 58. 65 und E. Wolff
zu Tac. hist. I 8); vermutlich ist er von Nero nach

Galbas Erhebung zum Statthalter ernannt, von

Galba, als er sich diesem zuwendete, in seiner

Stellung bestätigt worden (vgl. G e r e k e Jahrb.

f. Philol. Suppl.-Bd. XXII 256). Nach dem Ende
i Galbas (15. Januar 69) neigte er anfangs zu Otho
und wurde dafür von diesem in einem Edict be-

lobt (Tac. hist. 1 76, vgl. I 62. Plut. Otho 3),

schloss sich jedoch bald der Partei des Vitellius

an (Tac. I 76). In dieser Zeit des Schwankens
liess C. in amtlichen Schriftstücken keinen Kaiser-

namen nennen (Tac. hist. II 65, vielleicht enthält

Plut.Otho3 seine Rechtfertigung), was ihm nachher

die Bearhuldigung zuzog, mit dem Plane der eigenen

Erhebung umgegangen zu sein (Tac. a. a. O.).

Doch zeigte er seinen Eifer für die Sache des

Vitellius, indem er den Procurator der beiden Mau-
retanien, Lucceius Albinus, der zu Otho hielt,

unschädlich machte und dadurch dessen Provinzen

für Vitellius gewann (Tac. hist. II 58. 59). Trotz

dieses Verdienstes entging C. nicht der Anklage
»egen seines früheren zweideutigen Verhaltens,

dio der kaiserliche Freigelassene Hilarius gegen
ihn erhob. Zu seiner Verantwortungn fand sich

C. bei Vitellius, der eben von Lugudunum auf-

gebrochen war, ein; er erlangte die Bestrafung
seines Anklägers und behielt die Stellung des

Statthalters in Spanien, das er allerdings fortan

abwesend verwaltete (Tac. II 65). Der Umgebung
des Kaisers zugeteilt, nahm er, wie es scheint,

von nun an eine Vertrauensstellung bei Vitellius

ein. Als dieser mit Flavins Sabinus die für sein

Schicksal entscheidende Zusammenkunft im Apol-

lontempel hatte (Mitte Deeember 69), waren C. und
Silius Italicus die einzigen Zeugen (Tac. III 65).

C. wohl von Seiten des Vitellius, Silius von Seiten

des Sabinus. Unmittelbar nach dem Siege der

Flavianer scheint C. seine Statthalterwürde nieder-

gelegt zu haben; um den I. Januar 70 war Hi-

spania citerior ohne Legaten (Tac. IV 39, doch
kann diserssu Clurii Kuh racua auch nur besagen,

dass C. nicht selbst in der Provinz weilte, Fabia
877; die Conjectur Nipperdeys Einl. I 9 27.

rlecessu statt disetssu [wiederholt von Baier Tac.

und Plut. Pr. 1893, 8f.j, ist von Mommsen
Herrn. IV 319 mit Recht zurückgewiesen worden).

Dass C. wohl noch geraume Zeit unter Vespasian

lebte, wird durch seine schriftstellerische Thätig-

keit (s. u.) und durch das Gespräch mit Vergi-

nius Rufus, das Plinius (epist. IX 19, 5) über-

liefert, wahrscheinlich gemacht. Ein Tochter-

onkcl des C. war vielleicht C. Marius Marcellus

Octavius P. Cluvius Rufus (Nr.13, vgl. Mommsen
318, 1). Als rir fatundus et pacis artibus, bellis
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inexpertus wird C. von Tacitus (hist. I 8) be-

zeichnet, seine Rednergabe und Ehrenhaftigkeit

rühmte Helvidius Priscus im Senate (Tac. IV 43).

c) Schriftstellerische Thätigkeit. Durch Flut.

Otho 3 wird erwiesen, dass der Historiker C. mit

dem Senator identisch ist (vgl. überdies die Cha-

rakterisierung bei Tac. I 8). C.s Geschichtswerk

führte den Titel hixtoriac (Plin. epist. IX 19, 5;

die Fragmente s. bei Peter Hist. Rom. fragm.

31 3f.), war demnach in lateinischer Sprache ge-

schrieben und wurde wohl unter Vespasians Regie-

rung verfasst, kaum gleich im Beginne derselben,

wie Gercke (a. a. 0.253) annimmt (vgl. Groag
Jahrb. f. Philol. Suppl.-Bd. XXIII 776, 3). Es
wird von Tacitus in den Annalen zweimal citiert,

das einemal (XIII 20) neben dem Älteren Plimus
für Vorgänge am Hofe Neros aus dem J. 55,

das anderemal (XIV 2) zum J. 59 für den an-

geblichen Incest Agrippinas und Neros, beidemal

im Gegensatz zu FAbius Rusticus. Wie aus Plin.

epist. IX 19, 5 hervorgeht, war auch die Thätig-

keit des Verginius Rufus im J. 68 zur Zeit von

Neros Untergang in den Historien des C. be-

handelt. Endlich dürfte, wie Mommsen (Herrn.

IV 320, dagegen C 1 a s o n Tac. und Suet. 38f.)

und Gutschmid (Kl. Sehr. IV 351) wohl mit

Recht vermuten, auch die Erzählung von Cali-

gulas Ende (ant. XIX 17—200) und der eng an-

schliessende Bericht über Claudius Erhebung (XIX
212—273) bei Josephus dem C., dessen darin für

ein geringfügiges Factum Erwähnung geschieht

(XIX 91. 92). entnommen sein (abweichend Her-
zog Staats-Verf. II 263. 2). Dagegen enthält

die Angabe einer Thatsache aus der Regierungs-

zeit Othos, die den C. selbst betraf (Plut. Otho

3, s. o.), kaum den Beweis, dass er auch Othos
(und Galbas) Principat erzählte, vielmehr wird

er in der Geschichte Neros davon gesprochen

haben (Fabia 181. Groag 775; Baier 7 denkt

an eine mündliche Äusserung des C.). Demnach
begannen C.s Historien mutmasslich mit Cali-

gulas Erhebung oder einem noch früheren Zeit-

punkte und schlossen mit dem Ende des J. 68
(s. u.), so dass Tacitus Historien ihre unmittel-

bare Fortsetzung gebildet hätten (Baier 9).

Die Untersuchung der Spuren, die das Werk
des C. hinterlassen hat, ist oft und in verschie-

denem Sinne geführt worden. Während C 1 a s o n

(5(T.) und Fabia 402ff.) in ihm die Hauptquelle

des Tacitus für den zweiten Teil der Annalen
sehen, weist ihm Gercke (23011.) nur eine secun-

däre Rolle neben Plinius zu. Thatsächlich gab
es keine Hauptquelle der Annalen; dass aber

unter den Vorlagen des Tacitus C. einen her-

vorragenden Rang einnahm, beweist schon die

Art, wie er citiert wird. Nach Mommsens 822f.)

und Schillers Meinung (Nero 23) war C. auch

die Primärquelle der suetonischen Biographien

des Claudius und Nero (abweichend Clason 27.

51) und eventuell der entsprechenden Partien des

dionischen Geschichtswerkes. Man hat ihn ferner

für den Historiker gehalten, den Tacitus in den
ersten Büchern der Historien. Plutarch im Galba
und Otho und Sueton im Galba. Otho. Vitellius

gemeinsam ta'nützten (Peter Quellen Plutarchs

40f. Mommsen 31811.); doch dürfte die Stelle,

auf die sich diese Annahme stützt. Plut. Otho 3,

mit Suet. Otho 7 und Tac. hist. I 78 verglichen.

eher beweisen, dass C. dem Tacitus. Sueton und
Plutarch selbst nicht vorlag, sondern ein Autor
(nach Nissen, Fabia und Gercke Plinius. nach

Baier Vipstanus Messala, nach Groag vielleicht

Fabius Rusticus). der den C. sriion benützt hatte

(Nissen Rh. Mus. XXVI 1871, 507ff.. dagegen
ßeckurts Zur Quellenkritik des Tac. Suet. und
Dio, 1880, 67; vgl. zu Plut. Otho 3 Fabia 173f.

Groag 775, zu Tac. hist. I 76 Groag 764, 1

;

10 bemerkenswert ist eine gewisse Abneigung des

Autors der gemeinsamen Quelle gegen C. f
vgl. Tac.

II 58. 65). Fabia (17611.) hat wahrscheinlich

gemacht, dass C.s Werk gar nicht so weit reichte:

Gercke (237JT.) polemisiert zwar dagegen und
weist dem C. auch hier die Rolle einer Secundär-

qnelle nach Plinius zu, doch ist gewiss, dass C.

wenigstens die Vorgänge vor dem Untergang des

Vitellius nicht mehr dargestellt hat (vgl. zu Tac.

III 65 W o 1 f f in seiner commentierten Ausgabe.
20 Fabia 176. 179f. Groag 776.3). Die Benützung

des C. in der Tragoedie Octavia behauptet Nord-
meyer (Jahrb. f. Philol. Sappl. XIX 280f.), be-

streitet Gercke (1961.)* Endlich war C. ver-

mutlich der römische Gewährsmann des Josephus
(Mommsen 322. Gercke 253. 258f.), wenngleich

dieser für neronische Zeit auch aus eigener Kunde
schöpfen konnte.

Des C. Werk war eine Zeitgeschichte, der die

hohe Stellung seines Verfassers, seine Erfahrung.
30 seine hei aller Geschmeidigkeit vornehmeArt, seine

Eloquenz vorzüglichen Wert verleihen mussten.

Den Mittelpunkt der Schrift bildete wohl die Hof-

geschichte (vgl. Tac. ann. XIII 20. XIV 2). Die
Untersuchung ihrer Eigenart hätte auszugehen

von dem Stück aus C., das wir wahrscheinlich

bei Josephus (s. o.) erhalten haben. Hier finden

wir eine äusserst detaillierte Erzählung, in welche

Reden verflochten sind (vgl. ant. XIX 38ff. 54ff.

78ff. 167ff. 242ff.), eine ausgeprägt monarchische
40 Gesinnung, bei welcher die senatorischen Standes-

genossen keineswegs gut wegkommen (vgl. XIX
162. 224. 250. 228: o . . fcfpoi . . . t<öv xXrore-

$tu>v airrfjs [tt}c ßovjjjs] i.-nornutapa tovs avro-

xoaropac ftfcfc). Trotz solcher Denkungsart wird

Cassius Chaerea mit warmer Anteilnahme, Cali-

gula als Despot, Claudius aU Schwächling dar-

gestellt. Dass das Urteil über Nero, dem C. per-

sönlich anl nächsten Btand, günstiger ausfiel, ver-

mutet Gercke (200ff. 254ff.) vielleicht mit Recht.

50 wenngleich die auszeichnende Art, in der Helvi-

dius Priscus des C. gedachte (Tac. IV 43), nicht

dafür zu sprechen scheint (vgl. Schiller Nero 11:

über die angebliche Animosität des C. gegen die

Flavier (Gercke 24411.] vgl. Groag 776, 3). Das«
sich C. in seiner geschichtlichen Auffassung durch
persönliche Beziehungen nicht beirren Hess und
die Fides historica betonte, zeigt sein Gespräch
mit Verginius Rufus (Plin. epist. IX 19, 5, vgl.

G e r c k e*240ff. Groag 780, 1).

60 Plutarch citiert den C. auch für die Ent-

stehung des Wortes histrio (quaest. Rom. 107):

man führt dieses Citat auf die Historien des C.

zurück und sieht darin ein Zeugnis für die Neigung
des Historikers zu antiquarischen Rückblicken

(Mommsen 320, 1). Denkbar wäre jedoch auch,

dass dieses Citat einer eigenen Schrift des C.

über Theaterwesen entnommen ist; es würde sich

dann vielleicht erklären, weshalb Nero bei seinem
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Auftreten im Theater gerade den C. zum Inter- I6f. Ferner Socken, impilia; solche sind auch

preten seiner künstlerischen Absicht wühlte. wohl die niiot Plat. grmp. 220b. Auch Kleider,

Litteratur: Mommten Herrn. IV 31811. Nip- Plin. n. h. VIII 192. XIX 82. Pferdedecken,

?
erdey-Andresen Tac. ann. Einl. 8 27. Teuf- Ed. Diod. VII 52: emtunclum equcstre quoactik.

el-Schwabe R. Litt.-Gesch. II 6 7641. Schanz Blüinner Technol. 1 212. Marquardt Privat!. 1

R. Litt.-Gesch. II 882. BQdinger Universal- 502. (Mau.]

historie 199, 2. 201,1. W a c h s m u t h Einl. in Coactor. Im allgemeinen ist coactor jeder

das Stud. d. alt. Geseh. 446. 680. Peter Ge- Geschäftsmann, der gewerbsmässig für andere ein

aehichtl. Litt. II 41 f. Fabia 3760. Gercke Incasso (perunias engere Acro zu Hör. sat. I 6,

252tf. Klebs Prosopogr. I 426 nr. 958. 10 86; s. u.) besorgt. Insbesondere fällt darunter

13)

C. Marius Marcellus Octavius Publius Clu- derjenige, der bei öffentlichen Versteigerungen den
vio* Kufus, Consul suffectus im J. 80 mit L. Aelius bei grösseren Objecten zumeist creditierten Kauf-

Plautius Lamia Aelianus, s. Marius. [Groag.] preis eincassiert, zunächst also der argentarius

14)

C. Cluvius Saiula, Praetor peregrinus 581 selbst (Cat.de agric. 150,2. Cic. pro Cluent. 180;

— 173 (Liv. XLI 28, 5. XLII 1, 5). Da er das pro Rab. Post. 30. Porphyrio zu Hör. sat. I 6, 86:

Amt damals zum zweitenmal bekleidete, gehört argentarius, sciliccl coactor. Acro ebd.: eoactores

seine erste Praetur in eines der Jahre, deren Ge- dicuntur argentarii in auctionibus, qui pecunias

schichte bei I.ivius teilweise ausgefallen ,ist wahr- cvgant; ipsi sunt collectarii. Gloss. Philoi. Corp.

scheinlich 579= 175. [MUnxer.l gloss. II 19, 22: argentarius xwpdxuoQ-, ebd. II

15)

Cluvia, als Beispiel einer unkeuschen 20 102, 23: coactor xeouaxrrup); dann aber auch der

Frauensperson angeführt, luven. II 49. [Stein.] Gehilfe des argentarius bei der Eintreibung der

15) Cluvia Pacula (Liv. XXVI 33, 8; Cluria Gelder (Acro a. a. O. coactores . . . mercenarii

Facula Val. Mai. V 2, 1), eine ehemalige Buh- eorum qui habebant argentariam). Bei der Wich-
lerin in Capua, versorgte während des zweiten tigkeit und Häufigkeit der Auctioncn im römi-

punischen Krieges die dort gefangen gehaltenen sehen Verkebrsleben gab es eine eigene Kategorie
Römer heimlich mit Speise und behielt deshalb von Bankiers, die sich, wie der freigelassene Vater

nach der Zurückeroberung ihrer Vaterstadt durch des Horaz (coactor nach Hör. sat. I 6, 86; er-

die Römer 544 = 210 laut Volks- und Senats- actionum coactor nach Suet. vit. Hör. z. A„ wo
beSchluss Freiheit und Vermögen (Liv. XXVI 33, Reifferscheid ohne zwingenden Grund auctio-

8. 84, 1. daraus Val. Mai. a. 0.). (Münzer.] 30 num c. schreibt) und der ehemalige Centurio T.

Cnabetius, Beiname des Mars auf einem im Flavius Petro, Vesjtasians Grossvater (Suet.Vesp.l

:

Castell Osterburken gefundenen Bronzetäfelchen, coactioncs argentarias laetitavil), ausschliesslich

welches an einem Weihgeschenk befestigt war: dem einträglichen, wenn auch wenig geachteten

Paterw cornicc(n) Uar(ti) Cnabetio rot(um) r(ed- Anctionsgeschäfte (Porphyr, a. a. O.: humile et

didit) i(ubcns) l(aetus) m(crito). Der oberger- turpissimum genus quarsius

)

widmeten; dictech-

manisch-raetische Limes IV Abteil. B nr. 40 p. 31 nische Bezeichnung dafür ist coactor argentarius;

(mit Abbildung). Danach scheint zu verbessern vgl. CIL VI 1923. 8728 (coactor argentarius

die Inschrift von Erbstetten (Würtemberg) bei Caesaris n(ostri), ein Freigelassener Traians. der

Brambach RIRh 1598 ln honlorem) [d(omus) vermutlich die aus den fiscalischen Auctioncn er-

dtirinae)] Marti C[n]abetio simu[l]ac[r]um u.s.w. 40 wachsenen Forderungen eincassierte). V 8212. XI
Vgl. J. Becker Bonn. Jahrb. L. 162ff. [Ihm.] 3156. 3820. 5285. XIV 470; daneben findet sich

• ’neiu« s. Gnaeus. argentarius coactor bei Scaev. Dig. XL 7,40 §8.
C'oabis (Tab. Peut.), Ort in Palaestina, an der Porphyr, a. a. O. CIL XIV 2886 und emetor

Strasse von Jericho nach Skythopolis, 12 Millien schlechthin in CIL VI 1860 (vgl. 1859). 1936.

von letzterem entlernt. Da der Ort sonst ganz 9186—9190 (vom J. 68). II 2239(7). XIV 2744(7).
unbekannt ist, dagegen der Marsch des Pom- Fast durchaus sind es Freigelassene. Nach Stadt-

peius von Skythopolis nach Jericho (Joseph, ant. römischen Inschriften war der Sitz der C. haupt-
Iud. XIV 49= bell. lud. I 134; ant. lud. XIV sächlich das torum tinarium und der portus vi-

5t) und des Vespasian von N'eapolis nach Jericho nurius (CIL VI 9189. 9190; vgl. Moromsen Herrn.

(Joseph, bell. lud. IV 449) beweist, dass beide 50 XII 97. 1. O i 1 b e r t Geseh. u. Topogr. der Stadt

Strassen über Koreai liefen, so erscheint es wahr- Rom III 239, 4. 242 f., 3). Nach der Lage des

scheinlich, dass in Tab. Pest. C. ein Schreib- Geschäftslocales scheinen sich auch zu bezeichnen

fehler für Coreais ist, s. Koreai. Ritter Erd- der dunkle coactor inler acrarios (CIL VI 9186:
künde XV 473. [Benzinger.] nach Ruggiero Charge in einer Corporation von

Coactilia, xiXcn, Filz. Dig. XXXIV 2, 25, lubri aerurii) und der a Vll Caesares argen-

4. Poll. VH 171. Das Handwerk der Filzbcrei- tar(ius) eoaclor (CIL XIV 2886). Die in Inscbrif-

tung, ndgrixg, erwähnt Plat. polit. 280c; lana- ten häufigen quaglatores (von coagulore) der Col-
rius eoactiliarius CIL VI 9494. lanarii coae- legien, welche nach Mommsen (zu CIL X 3910)
lores V 4504. 4505. Eine Filzlabrik besass der ähnlich den coactores die Mitgliederbeiträge ein-

Kaisrr Pertinax, Hist. Aug. 3. 3. Man machte 60 zutreiben hatten, gehören wohl kaum hierher; sie

aus Filz Hüte, nliof, pilleus, Schuhe, und zwar dürften vielmehr alsFriedcnsrichter fungiert haben
sowohl grobe (udoncs) als feine. So die Purpur- (J. P. Waltzing Etüde hist, sur les corpor. 1396.
schabe des Demetrios Poliorketes, Athen. XII 5351: 424). Ffirdiean die Auction anknüpfenden Rechts-

vgL für Ähnliche» aus byzantinischer Zeit Casau- Verhältnisse vgl. o. Bd. II S. 708f. 2271 f.

honns ad Hist. Aug. Cland. 17. Frauensandalen Litteratur: Mommsen Herrn. XII 94. tssifl.

aus Filz, Mysterieninsehr. von Andani» (Ditten- 1 12f. Cäi 1 1 * in e r Nouvellc Revue hist, du droit

berge r Syll. 388) 23; aus Buchs und Filz, in träne, et etr. I 1877, 399. 401. E. Saglio in

Praeneste gefunden, Helbig Bull. d. Inst. 1 865. Darembe rg-Saglio Dict. I 1265. M. Voigt
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Abh. der sächs. Ges. der Wiss. 1888, 528, 54,

vgl. 526, 49. Ruggiero Dizion. epigr. II 314,

vgl. I 659f. |A. v. Premerstein.]

Coactor lanarius s. Coactilia.
Coadulfaveris s. Carvo und Castra, Ca-

strum Nr. 23.

Coa vewtis, ein Gewand aus ganz feinem Ge-

webe, das den Körper wie nackt durchscheinen

Hess (Tibull. II 8, 53 und Propert. I 2, 2 = V 5,

56: tenues. Hör. sat. I 2, 101: Com tibi paene

videre r*t ul nudam; die Scholien zu dieser Stelle:

pcrlucida teste . . . per euius nimiam subtiti-

totem
,
quac intra sunt, translucent; subtilissima).

Es hat seinen Namen daher, dass es auf der Insel

Kos gewebt wurde, und zwar soll eine Pamphile,

Tochter des Plates, diese Kunstfertigkeit auf Kos
zuerst ausgeübt haben (Arist. hist. an. V 19. Plin.

n. h. XI 76f. Tibull. a. a. 0. Isid. orig. XIX
22, 13). Wahrscheinlich sind hierher auch zu be-

ziehen Plin. n. h. IV 62 und Lucret. IV 1130

(s. Lach man ns Note zu diesem Vers und neuer-

dings Munr

o

4
), obwohl an diesen Stellen von

der Insel Keos die Rede ist, was auf einen

Irrtum des Varro zurückgehen wird. Das Ge-

webe wurde aus den Fäden eines wildlebenden

Seidenwurms, des Bombyx, hergestellt. Die ersten

Gewebe dieser Art wurden aus Assyrien impor-

tiert, dann aber auch in Kos selbst fabriciert,

wo nach Plin. XI 77 auch derartige Seidenwür-

mer lebten. Die koischen Nachahmungen scheinen

die assyrischen Originalgewebe an Feinheit nicht

erreicht zu haben (Plin. XI 77). Siehe über

all die Fragen, die sich an die Fabrication

dieser Stoffe knüpfen, den Artikel ßombyx.
Gelegentlich wird von dem Glanz dieser Gewän-
der gesprochen (Propert. II 1,5: Sire illam Cois

fulgentem ineederc cogis), seiner Verzierung mit

Goldfäden (Tibull. a. a. 0.) und seiner Purpur-

färbung (Hör. od. IV 13, 13: purpurne. luven.

VIII 101: cnnchylia Coa). Dass diese Färbung
ebenfalls auf Kos besonders gut hergestellt wurde,

zeigt uns Lyd. de magistr. II 13 p. 178: pav-

{}t'r)v . . . .itoußdXXtro Kcooy • bt exeivrjs rr}g rrj-

oov xal povrjg t) ßa&vrega ßaqpt] xou q>oivtxoi>

Zywuaxog t6 -Tpiv hxrjvetxo xataoxevaCouinj. Vgl.

hiezu Ray et Memoire sur l’ile de Cos, Archives

des miss, scient. 3 s£r. III 87, wo auf einer

koischen Inschrift (CIG 2519) ein Purpurhändler

nachgewiesen wird, dessen Tochter demselben

Handel oblag, und wo darauf hingewiesen wird,

dass die Purpurmuschel sich noch heutzutage

häufig in dem Meere zwischen Samos und Kos
findet. Die. Kos nahegelegene Insel Nisyros wurde
wegen ihres Purpurreichtums auch Porphyris ge-

nannt (Steph. Byz. s. v.). Aus alledem geht schon

hervor, dass die C. v. ein Luxusgewand war (s. auch

Propert. V 5, 23); es wurde teuer bezahlt (Propert.

V 5, 57), und wir finden es nur in der Garderobe

von Courtisanen oder Damen ähnlicher Richtung

(Hör. sat. I 2, 101. Ovid. ars amat. II 298. Tibull.

a. a. 0. und 11 4, 29. Propert. a. a. 0. und V 2. 23.

Hör. od. IV 18, 13). Doch sind nach Plin. XI 77

gelegentlich auch koische Gewänder von Männern
als Sommerkleidung getragen worden. Die üblich«“

Form der C. v. muss (s. Vs. Propert. I 2, 2 =
V 5. 56: xinux) der Chiton gewesen sein. Dass

man in demselben Stoff auch Umwürfe hergestellt

habe, ist von vornherein vorauszusetzen, scheint

aber auch bestätigt zu werden durch Excerpt. Con-
stant. de nat. anim. I 36 (Suppl. Aristot. I p. 9)

oxuiÄr/f, eg ov at yvvalxes ra ßoußvxiva i x t ß 6-

Xa ta itpedvovotv. Über den Zeitpunkt der Ein-

führung derC. v. können wir nur sagen, dass er

vor der Zeit liegt, in der Aristoteles schrieb. Im
kaiserlichen Rom ist sie dann augenscheinlich in

den angedeuteten Kreisen besonders Mode ge-

wesen. Auf Kunstwerken lässt sich die C. v. mit
Sicherheit nicht nachweisen, da es durchscheinende
Gewänder auch aus chinesischer Seide (s. o. Bd. III

S. 679, 10 und u. Serica) und aus anderen Ge-
weben (s. unter Afidgytva) gab. Auch aus der
Anekdote von der bekleideten Aphrodite des Pra-

xiteles auf Kos (Plin. n. h. XXXVI 20) ist nichts

Sicheres zu entnehmen; denn wenn wir auch die

Anekdote für Erfindung halten, die sich daran
angeschlossen habe, dass auf Kos eine bekleidete,

auf Knidos eine unbekleidete Aphrodite des Meisters
stand, so ist doch noch nicht gesagt, dass Praxi-

teles jene Aphrodite in der C. v. dargestellt habe
(Plinius sagt nur allgemein velata speeie). Furt-
wängler (Meisterwerke 552f. Fig. 104) hat eint*

bekleidete, inschriftlich beglaubigte Aphrodite de«

Praxiteles nachgewiesen; die Göttin trägt in der

That einen durchscheinenden Chiton. Angenom-
men aber, dass dipse F igur jene koische Aphrodite
wiedergiebt, wie Furtwängler zu vermuten ge-

neigt ist, so wissen wir noch nicht, ob Praxiteles

wirklich eine C. v. als Modell benutzt hat, und
es ergiebt demnach diese Statue für die Frage
nach dem Aussehen dieses Gewandes auf keinen

Fall etwas Sicheres.

Litteratur: Pardessus Le commerce de la

soie chez les anciens, Möm. de l’instit. royal, de
France XV 8f. I7f. P a r i 6 e t Histoire de la »de
63ff. 129ff. Ravet a. a. 0. 84ff. ß 1 ü m n e r Ge-
werbl. Thätigkeit 48ff.; Technol. u. Terminol. der
Gew. u. Künste I 191. Marquardt Privatlel>en

der Römer* 493f. Daremberg et Saglio Diction-

naire I 1264. (Amelung.)
Coarmio heisst bei den Gladiatoren der Ka-

merad von derselben Waffe. CIL X 7297 wird
dem Secutor Flamma von seinem C. Delicatus

eine Grabschrift gesetzt, Friedländer S.-G. II®

381. [Pollack.]

Coba s. Choba Nr. 1.

(’obandi ( Koßardoi), Volk in Germania Magna
auf der kimbrischen Halbinsel (Ptolem. II 11, 7).

Zeuss Die Deutschen 151 f. identificiert sie mit
«len Aviones (= Chaibones). Dagegen C. Müller
Ausg. des Ptol. I 1, 257. Vgl. Much Deutsche
Stammsitze 200. (Ihm.)

Cobeia, Göttin, genannt in der Aufschrift

einer Patera von Mandeure, Mowat Notice £pigr.

123 Cobeie v(otum) s(olrit) l(ibens) m(eriio) De-
eautilta. [Ihm.]

Cobiomngu» (sssCobii enmpus. ir. eob. = sieg-

reich, Glück Kelt. Namen 45), rieus inter To-
losam et tforbonrm, in weinreicher Gegend, Cic.

pro Font. 19 (überliefert Cabiomaeho, Mommsen
Ebromago). Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

Herzog Gallia Narb. 128. Desjardins G4ogr.
de la Gaule II 221. 345. [Ihm.]

CoboeA, Hafen an der mittleren Westküste
Arabiens (Plin. VI 150). [D. H. Müller.]

Coboris, Insel an der mittleren Westküste
Arabiens (Plin. VI 151). [D. H. Müller.]
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Cobotes (richtiger Saboeet) s. Sabokoi. 9) . . Laberms lu . . . /CJoceeiut Lepidus
Cobulatus 8. Kolobatos. Proe{utus?] (CIL VI 1440) b. Laberius.
Coeeeianus 8. C a s s i u s Nr. 40, D i o n und [Groag.]

SalTiua, 10) Coeceius Minielianut], rationalit, CIL
Ooeeeiu». 1) Sex. Coeceius Anicius Faustua VI 9031; Tgl. Hülsen Röm. Vitt. III 2311.

Paulinus, s. o. Bd. I S. 2199 Nr. 22; dieser C. (Stein.]

ist übrigens wahrscheinlich zu identifieieren mit II) Jf. Coeceius il [f.] Pol(lia) Nepos, Xvir
dem Statthalter von Moesia inferior im J. 230, sfllitibus) fi(udieandis)/, eevir eqfuxtum) R(o-
Anieins Faustus Paulinus (CIL III 7473); vgl. manorum), trib(unus) mil(ihim) leg(ionis) XI
Nr. 22. [Groag.] 10 Clfaudiae), maes[t(or)], leg(atus) prfo) pr(ae-

2) L. Cocceius Auctu6. Den Architekten und tote) prorinfe(iae)] Sieiliae (Legat des Procon-
Ingenieur, welcher unter M. Agrippa bei Ausfüh- suis), trib(unus) pleb(it) dcsi/gtnatus)], CIL XI
rang der grossen Arbeiten in der Gegend von Pu- 13 Ravenna (von dem Freigelassenen Primitivus
teoli thätig war und besonders den Strassen- dem C. gesetzte Inschrift, die im 16. Jhdt. resti-

tunnel zwischen dem Lacus Avemus und Cumae, tuiert wurde). Vgl. Klein Verw. Beamten 143f.

die ea. 1000 m. lange Grotta della Pace, er- 12) L. Cocceius Nerva. a) Name. L. Coc-
haute. nennt Strab. V 245 Cocceius; ob er auch eeiut Nerva Porphyr, zu Hör. sat. I 5, 27; Aev-
als Erbauer de6 Tunnels zwischen Puteoli und *«* Koxxgtoe Appian. bell. cdv. V 60; . . Coc-
Neapel, der 689 m. langen Grotta veechia die Po- eeiut CIL I J p. 65 Fasti min. VTII; Coeceius
silipo, anzusehen ist, hingt von der Auslegung der 20 Hör. sat I 5, 32. 50. - - b) C. stammte vielleicht

vielumstrittenen Worte a. a. O. xorfoavros vi)v aus Narnia in Umbrien, da sein Urgrossnelfe,
buugvpa ixelrgv jt xcü ixt Niav x6t.iv ix Aixai- Kaiser Nerva, als Namiensit bezeichnet wird
ägztlaK ixt rate Baicu; ab. Vgl. Kramer zu (Aur. Vict Caes. 12 [in den Hbs. allerdings

dieser Stelle und B e 1 o c h Campanien 83f . Die Cretensis] ; Epit. 21 ; irrig nennt Porphyr, a. a.

Worte rühren schwerlich vonStrabon selbst her, O. den C. Grossvater des Kaisers). Er war mit
der erst 246 von dem Napolitaner Tunnel spricht Caesar, dem späteren AngustuB, und mit M.
und zwar in einer Weise, die eine vorhergehende Antonius gleich befreundet und wnrde daher im
Erwähnung aussehliesst. Den vollen Namen L. Sommer 718 = 41 v. Chr. kurz vor dem Aus-
Coeeeiut L. C. Postum i I. Auetut areilect(ue) brach des perasiniBchen Bürgerkrieges zusammen
giebt die Puteolaner Inschrift CIL X 1614 (wahr- 30 mit Caecina von Caesar an Antonius gesendet,

scheinlieh zum Tempel des Augustns gehörend; den er in Phoinikien traf und nach Italien be-

vgl. die Inschrift eines grossen Architravfragmentes gleitete. Hier bahnte er im J. 40 die Verstin-

aus Cumae ebd. 3707 L. Coee . . . redem . ...), digung zwischen Caesar und AntoniuB an und
wonach er Freigelassener zweier Herren, des L. vereinbarte mit Maecenas und Asinius Pollio in

Cocceius (vielleicht von Nr. 12) und des C. Po- Brundisium die Bedingungen für die erneuerte

stumiuB (vermutlich des Architekten C. Postu- Einigung der Triumvirn (Appian. bell. civ. V 60
mius Pollio der Inschrift aus Tarracina CIL X —64. Hör. sat. I 5. 29; vgl. Schiller Gesch.

6339) war. [Fabricius und Stein.] d. r. Kaisers. 192. Gardthausen Augustns

I

3) C. Cocceius Baibus, abtoxpAuop (imperator), 1, 199. 216. Drumann-Groebe Gesch. Roms
von den Athenern durch eine Statue geehrt (CIA 40 1> 294, 1. 808; der Abschluss des Vertrags
III 571). Der Mann ist ebenso wie seine Familie von Brundisium gehört in den Herbst 40, vgl.

sonst unbekannt; wahrscheinlich gehört er der Kromayer Herrn. XXIX 1894, 556f.). Im J. 719
Zeit des zweiten Triumvirats (zwischen 709 = 45 =39 bekleidete C. den Consulat als Suffectus mit
und 727 = 27 v. Chr.) an und empfing gleich P. P. Alfenus Varus (CIL I* a. a. O.). Als sich

Ventidius und C. Sozius den Imperatortitel als Antonius im Frühjahr 37 wieder nach Italien be-

Legat des M. Antonius (Dittenberger zu CIA gab, wurde C. mit Maecenas und Fonteius Ca-
ni 571. Mommsen St.-R. I* 125, 4), worauf pito von Caesar abermals zu Verhandlungen mit
auch seine Verbindung mit Athen hinweist. Antonius ausersehen; die Reise der Gesandten

4) Cocceius Campanus, an den ein Rescript Caesars von Tarracina nach Brundisium hat Horaz,
der Kaiser Severus und Caracalla, Inst. II 17, 8. 60 der sich mit Vergil, Varius und anderen in ihrem
Dig. XXXVI 1, 80. Gefolge befand, dichterisch dargestellt. Sie berei-

5) Cocceius Cassianus, Senator zur Zeit des teten damals den Vertrag von Tarent vor, der im
Severus und Caracalla, leide im Concnbin&t mit Herbst 37 abgeschlossen wurde (Hör. sat. I 5,

einer freigeborenen Frau Namens Rufina, deren dazu Porphyrio, der sich anf Livius [CXXKIJ
Tochter er in seinem Testamente zur Miterbin wohl irrig statt CXXVIII, vgl. Kleb s Proeopogr.
seiner Enkelin einsetzte, Papinian. Dig. XXXIV I 427 nr. 970] beruft; vgl. Gardthausen I 1,

9, 16, 1. [Groag.] 253. Kromayer Recht! Begründung des Princi-

6) Jf. Cocefeitu) Oenialit, vfir) e(gregiut), pats 51 f. Drumann-Groebe 808, 5. 827. Kiess-
proe(urator) Aug(uttorum) von Daria Porolis- ling Einl. zu Hör. sat. I 5). C. war, wie es

sensis. CIL in Supp). 7662. Gehört dem 8. Jhdt. 60 scheint, der Bruder des M. Cocceius Nerva (Nr. 13),

n. Chr. an. der sein Leben dem Ansehen zu verdanken hatte,

7) Coeceius Iulianus Synesius aus Antioehia am dass C. bei Caesar genoss (Appian. V 61). Eine
Orontes. xpänoiof 4ou*jpvipioc,IGI1347. [Stein.] Villa des C. bei Caudium erwähnt Borax (sat, I

8) Coeceius [rjustus, Proconsul (von Makedo- 5, 50f.). Dem Gesinde des L. Cocceius, wohl des
nien). Am Olymp gefundene griechische Ehren- unseren, ist die Inschrift CIL I 1044 = VI 9820
insehrift seiner Gemahlin, von deren Namen nur von dem Dispensator Dasius genetzt . Ein Frei-

. . uzv{t?)tva erhalten ist. Heuzey Le mont gelassener des C. und gleichzeitig des C. Postu-

Olympe et l’Acarnanie, Paris 1860, 487 nr. 49. mius (wohl des Architekten C. Poetumius Pollio,

PaoJr-WlMOwa IV 5
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CIL X 6339) dürfte L. Cocceius Auctus Nr. 2 (Tac. IV 58 legum peritia. VI 26 omnis diriiti

r
wesen sein (CIL X 1614 Puteoli), vgl. auch humanique iuris seiens. Frontin. a. a. 0. scientin

3707. iuris iiäustrü). Pomnonius (48) nennt ihn als

13) M. Cocceius Nerva. a) Name. M. Kox- Nachfolger Labeos in der von letzterem auggehen-

xr'jioi Ntoovae Dio ind. XLIX; M. Cocceius CIL den.später als proculianischenbezeichnetenRechts-

VI 32323, 151. Cassiod.; M. Coceius CIL I 795 schule (vgl. den Art. Cassiani). Sein Gegner
— XI 6673, 19; St. Nerva Münzen; Koxxrjioe war Masurius Sabinus; beide sollen die von ihren

Nigovae Dio XLIX 1, 1; . . Cocceius CIL I 5 Vorgängern übernommenen Streitfragen noch be-

p. 65. — b) C. prägte Silbermünzen mit Namen trichtlich vermehrt haben (ebd.). Er ist als Re-

und Bild der Triumvirn M. Antonius und Caesar, 10 gpondent (frg. 8. 17. 20) und Schriftsteller (frg. 4.

auf welchen er sich als q(uaestor) p. bezeichnet 29. 30. 31. 32) hervorgetreten. Titel seiner Werke
(Babe Ion I 367 nr. 8= 176 nr. 52); die Ile- sind nicht erhalten; die Bruchstücke aus Citaten

deutung dieses p. ist unklar, vermutlich trifft anderer Juristen s. bei L e n e l Paling. I 787ff.

Eckhels Ergänzung (IV 248) pfropraetore) trotz (35 Fragmente). Häufig wird er mit andern

der ungewühnliehen Abkürzung das Richtige (Ba- Häuptern der proculianischen Rechtsschule zu-

b e 1 o n ergänit p(rovincialis), nur dem Sinne sammen (frg. 3. 6. 9. 16. 26), namentlich auch,

nach richtig). Als proqfuaestore) pfropraetore?

)

wenn Streitfragen der Schulen erwähnt werden

prägte C. Gold- und Silbermünzen mit den Por- (frg. 12. 14. 22. 29 [Dig. XLI 1, 7, 7]. 33 [Gai.

träte des M. Antonius und des L. Antonius II 15]. 34 [Gai. II 195]. 35 [Gai. III 133]), ge-

(Babelon I 367 nr. 1.2— 174 nr. 47. 48);20nannt. Aber auch abweichende Ansichten von

da letzterer als cofn)s(ul) bezeichnet wird, ge- den Lehrmeinungen seiner Schule (frg. 2. 10. 30)
hüren diese Münzen in das J. 713 = 41 v. Chr., und den Gegnern zustimmende Äusserungen (frg. 4.

die oben erwähnten mit dem Bilde Caesars in 13. 21. 28; vgl. auch 20, wenn hier Capito statt

das vorhergehende Jahr. Wahrscheinlich nahm Cato zu lesen ist) finden sich. Den Juristen unter

C. im J. 41 auf Seiten des L. Antonius am peru- den Severen scheinen seine Schriften noch bekannt
Binischen Kriege gegen Caesar teil. Er wird da- gewesen zu sein, obwohl in deren Werken manches
her der Bruder des L. Cocceius Nerva (Nr. 12) Citat aus zweiter Hand stammen mag; so mögen
sein, der von Caesar mit Rücksicht auf Lucius mehrere derselben, namentlich bei Paulus ad Plau-

Verzeihung erhielt (Appian. bell. civ. V 61); an tium auf Atilicinus zurückgehen (vgl. frg. 5 [Dig.

C. ist auch bei den Worten Seneea* zu denken 30 X 3, 6, 3—4], 8. 11. 23. 27. 28. 82). Später
{Augustus) Sallustium et- Coeeeios et Dellios et aber werden seine Werke bald verloren gegangen
totam cokortem primae admissionis ex adter

-

sein.

sariorum castris eonscripsit (de dem. I 10, 1). Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.
Im J. 718 = 36 bekleidete C. den Consulat als Priv.-R. 1 31 5. Rudorf f R. R.-G. I 180. Teuf fei

Ordinarius mit L. Gellius Publicola (CIL I
1

p. 65 R. Litt.-Gesch. § 281, 2. K a r 1 o w a R. R.-G. I

Fasti min. VIII. I 795 = XI 6673. 19. Dio ind. 686. Krüger Quell, u. Litt. d. R. R. 152f. L a n-

XLIX und XLIX 1, 1. Cassiod. Chronogr. a 354 ducci Stör. d. dir. R. I 1 196.

u. s. w.; vgl. CIL I* p. 160f.). Er ist wohl der 15) M. Cocceius M. f. M. u, Nerva, Sohn von
M. Cocceius, der als XFetr sacris faciundis an Nr. 14, also Vater des Kaisers Nerva (Nr. 16). Nicht
dem Saecularfeste des J. 737 = 17 teilnahm (CIL 40 er ist der bei Tac. ann. XV 72 im J. 65 erwähnte
VI 32828, 151 Acta lud. saee.). Sein Sohn ist der Praetor designatus Cocceius Nerva (so Zimmern,
Folgende. Vgl. Borghesi Oeuvres I 433ff. Klebs Rudorff, Karlowa, Lenel, Krüger), sondern
PrOBopogr. I 428 nr. 971. [Groag.] sein Sohn, der spätere Kaiser (geh. 32, Consul I

14) M. Cocceius M. f. Nerva (den vollen Namen 71); unser Nerva war vielmehr schon im J. 40
geben die Inschriften), Sohn des Consuls von 718 Consul suffectus (Klein Fasti cons. z. d. J.; vgl.

= 86 v. Chr. (Nr. 13), Vater von Nr. 15, Gross- Henzen Bull. d. Inst. 1870, 134). Schon um
Vater des Kaisers Nerva (Nr. 16, Frontin. de aquis sein 17. Lebensjahr soll er über Rechtsfragen

II 102; vgl. im allgemeinen Borghesi Oeuvr. respondiert haben (Ulp. Dig. III 1, 1, 3; Respon-
I 4331!.). Er war Consul suffectus (vgl. CIL VI sen s. frg. 2. 4). Er gehörte wie sein Vater der
1539. 9005) eines unbekannten Jahres, aber vor 50 proculianischen Rechtsschule an. war aber nicht

24 n. Chr., und Curator aquarum 24—33 (Fron- Schulhaupt, da auf den älteren Nerva unmittelbar
tin. a. a. O., vgl. über dies Amt, daa nur an Proculus folgte (Pomp. Dig. 1 2, 2, 52). Von seinen
Consulare verliehen wurde, Mommscn St.-R. II* Schriften sind nur geringe Bruchstücke durch
1044ff.). Er stand in besonders nahen Beziehungen Citate der späteren Juristen erhalten (Lenel
zu Kaiser Tiberius (Tac. ann. IV 58. VI 26. Pomp. Paling. 1 791f. 8 Fragmente); freilich pflegt man
Dig. I 2, 2, 44. Dio LVTII 21), den er als der ihm gegenüber seinem Vater nur die Steffen zu-

einzige Senator bei seinem dauernden Aufbruch zusprechen. welche ausdrücklich auf Nerva fiiius

aus Rom (26 n. Chr.) begleiten durfte (Tac. IV zurückgeführt werden ; ob diese Scheidung überall

58). Er starb im J. 33 n. Chr. durch Selbst- zutrifft, muss dahingestellt bleiben. Papinian
rnord. In Taeitus Bericht Uber seinen Tod (VI 60 (Dig. LX1 2, 47 = frg. 3) erwähnte von ihm eine

26) bleiben die Beweggründe dunkel nach Dio Schrift de usucapionibus; mit Recht hat Lenel
(a. a. 0.) will es scheinen, als habe ihn der Ver- auch die beiden andern den Besitz behandelnden
such des Tiberius, das in Vergessenheit geratene Stücke (frg. 1. 2) hierhergezogen. Diese Stellen

iulische Wuchergesetz wieder zur Geltung zu sind namentlich deswegen von Bedeutung, weil
bringen, durch welchen die Senatoren in hohem sie das Bestreben erkennen lassen, allgemeine
Masse blossgestellt wurden (Tac. VI 16 neque Grundsätze über Erwerb, Behauptung und Verlust
enim quisquam tali culpa vaeuus), in den Tod des Besitzes zu gewinnen. Sonstige Schriften
getrieben. Als Jurist stand er in hohem Ansehen Nervas sind nicht bekannt.
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Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R. Inscriptiones I-atinae selectae I 273—281. Stadt-

Priv.-R. 1 818f. Rudorf f R. R.-G. 1 180. Teuffel römische Inschriften: CIL VI 950—954; Suppl.

R. Litt. Gesch. § 298, 2. K a r 1 o w a R. R.-G. I 31218. Militirdiplom CIL X 7890= III p. 861

692. Krüger Quell, u. Litt. d. R. R. 153. Lan- dipl. XVIII, vgl. p. 1967 dipl. XXVI. Andere

ducci Stör. d. dir. R. I* 197. [JSrs.] Inschriften sind bei Gelegenheit erwähnt. Die

16) M. Cocceius Nerva = Imperator Nerva Papyri aus der Zeit Nervas haben weder für die

Caesar Augustus, römischer Kaiser vom 18. Sep- Geschichte noch für die Zeitbestimmung Bedeu-

tember 96 bis 25. Januar 98 n. Chr. tung. Die wichtigsten Münzen bei E c k h e 1 VI

I. Quellen, a) Von dem Geschichtswerk Dios 403-—411. Cohen II* p. 1—15 (die Citate im
liegt für diese Zeit nur die Epitome Xiphilins 10 Text geben die Nummern an). Griechische Mün-
vor (LXVII 15 bis LVIII 3), daneben der Aus- zen bei M i o n n e t und in den englischen Münz-
zug bei Zonaras und einzelne Excerpte bei den katalogen zu den einzelnen Städten,

byzantinischen Chronographen, die nur ausnahms- II. Nervas Lebensgang bis zur Kaiserwahl,

weise citiert zu werden verdienen. Eine knappe M. Cocceius Nerva wurde am 8. November (CIL
Übersicht giebt Eutrop. VIII 1. 2 und nach ihm I 1 p. 255. 2761. VI 10050) um das J. 35 (s. Ab-

Oros. VII 11, zum Teil auch Hieron. ad a Abr. schnitt III f) in der umbrischen Stadt Narnia ge-

2112—2114. Eingehendere und, wie es scheint, boren (Viet. Cacs. 12, 1. Epit. de Caes. 12, 1).

bessere Nachrichten liefert die Epitome de Cae- Er stammte aus einer senatorischen und neupatri-

saribus, die besonders über Nerva sehr gut unter- cischen Familie (Dio ep. LXVII 15, 5. 6; letz-

richtet ist (e. 12; schon der äussere Umfang des 20 teres eigiebt sich auch daraus, dass er nach CIL
Capitels ist im Vergleich mit denen überalleandern XI 5743 aaliiu Palatinus war; kaum richtig ist

Kaiser, Titus c. 10 ausgenommen, unverhältnis- daher die Bemerkung bei Eutrop. VIII 1, 1, dass

mäesig stark angewachsen). Weit dürftiger und er nobililati» mediae gewesen sei); sein Stamm-
minder verlässlich ist Vict. Caes. 12. Eine er- bäum lässt sich drei Generationen weit zurück-

giebige Quelle für die Kenntnis der Persönlich- verfolgen. Sicher bezeugt ist, dass der Jurist

keiten der Zeit, aber auch für die verschiedensten M. Cocceius Nerva Nr. 14, der von 24—33 n. Chr.
Verhältnisse und Zustände bilden die damals ent- curator amtarum war, sein Grossvater war (Frontin.

standenen Briefe des jüngeren Plinius und seine de aqu. II 102); danach war wohl M. Cocceius

Dankrede an Traian. Auch bei Martial finden Nerva, der Consul des Jahres 718= 36 (Nr. 13),

wir mannigfache Anspielungen auf Zeitverhält- 30 sein Ürgrossvater und der von den Juristen sIb

niBse. Philostratos Lebensgeschichte des Apol- Nerva miut bezeichnete (Nr. 15) sein Vater. Audi
lonius von Tyana und Biographien der Sophisten seine Mutter Sergia Plautilla (CIL VI 31297)
geben Einzelheiten aus dem Leben Nervas, ebenso gehörte einer senatorischen Familie, den Octavii

die Reden von Nervas Freund Dio von Prusa. Laenates an. Fälschlich wird L. Cocceius Nerva
Unter der Regierung Nervas ist auch eine Schrift (Nr. 12) als sein Grossvater bezeichnet, PorphyT.
entstanden, die freilich nur für einen Zweig der ad Hör. sat. I 5, 27 p. 256 ed. Holder.
Verwaltung, die Wasserleitungen, vollen Auf- C.s Laufbahn erfahren wir aus der Inschrift

Schluss bietet, die zweiBücherDeaquisvonFrontin, CIL XI 5743 (aus Sassoferrato). Nerva trat zu-

dem Nerva im J. 97 das Amt eines curator aqua- erst in das Priestercolleg der sali» Patatini ein,

mm übertragen hatte, was für jenen der Anlass 40 war VI vir turma[e eq(uitum) R(omanorum)]
zur Abfassung des Buches war (praef. 1. 2), das und dann [quacttorl urbanui. Die Angabe der
aber erst nach dem Tode Nervas veröSentlicht Inschrift triumphalib(us) [onumentie] konoratus
wurde (vgl. II 98. 102. 118). wird durch Tac. ann. XV 72 bestätigt und näher

Der Chronograph von 354, Polemius Silvius erklärt. Nach der Unterdrückung der pisonisehen
und Cassiodors chronicon sind nach M o m m s e n Verschwörung im J. 65 liess nämlich Nero wie
Chron. min. I bezw. II citiert. Die übrigen ver- nach einem siegreich beendeten Krieg die Trium-
einzelten Notizen sind bei den entsprechenden phalornamente an (P.) Petronius TurpilianuB, an
Gelegenheiten angegeben. Tacitus hatte den Plan, Ofonius Tigellinua und an C. erteilen; jedoch
nach Abfassung der Historien gleich die Fort- wurde diesem und Tigellinua noch die Auszeich-
setzung, eine Geschichte Nervas und Traians, zu 50 nung zuteil, dass ihnen ausser der üblichen Trium-
sehreiben (hist. I 1); aber er wandte sieh dann phalstatue am Forum noch je eine zweite im Kai-
früher der Zeit von Augustus Tod bis zu dem serpalast errichtet wurde. Damals war C. Praetor
Zeitpunkt zu, wo die Historien einsetzen, und ist designatus, er hat sonach im J. 66 die Praetur
nicht mehr zur Ausführung seines früheren Planes bekleidet. Er wurde dann noch sodalis [Augu-
gekommen. In gewissem Sion als sein Fortsetzer »talu] und augur; auch war er patronut einer
ist Ammianus Marcellinus zu betrachten, der die Stadt, vielleicht von Sentinum. Zweimal vor seiner
römische Geschichte von Nervs an verfasste (XXXI Thronbesteigung ist Nerva zum Consulat gelangt,
16, 9), aber in diesen Teilen nicht erhalten ist. jedesmal als Consul Ordinarius; zum erstenmal
Auch das Werk des Marius Maximus, der als Nach- im J. 71 mit Kaiser Vespasian cos. III (s. die
folget Suetons die Biographien der Kaiser von 60 Consularfasten; ausserdem Frontin. de aq. II 102
Nerva bis Elagabal schrieb, ist verloren gegangen. und z. B. CIL 1984. X 4734. 5405. Ephem.

b) Von Inschriften Nervas ist die gehaltvollste epigr. I 161 nr. 177), als consul itervm im J. 90
CIL XI 5743, aus der wir seine Laufbahn bis mit Domitianus cos. XV (ebd., ferner CIL VI
iura ersten Consulat kennen lernen. Recht zahl- 621. 2067. XII 2602= Dessau 2118 [nach seiner
reich im Verhältnis zur Dauer seiner Regierung 'Thronbesteigung gesetzt); vgl. Plin. paneg. 90,
sind die Inschriften, die seinen Namen als Kaiser der wahrscheinlich darauf anspielt: kabverat hunc
nennen, darunter namentlich viele Meilensteine; honorem perieuli» nostris dttrus Nerva).

vgl. die Indiees zum CHi und CIO. Dessau So sehen wir Nerva erst als Freund Neros,
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dann auch von den Flaviern entschieden belu-
stigt, da ihm die Ehre luteil wurde, beidemal

mit dem jeweiligen Kaiser zugleich den Consulat

bekleiden zu dürfen. Um so überraschender ist

es, dass er schon drei Jahre nach seinem zweiten

Consulat von Domitian, dem er, wenn wir Apol-

lonins von Tirana bei Philostr. vit. Ap. VII 33,

146 glauben dürfen, treu ergeben war, in die Ver-

bannung nach Tarent geschickt wurde, ja nur

mit knapper Not dem Schicksal so vieler vor-

nehmer Männer unter Domitian entging, hinge-

richtet zu werden (Dio ep. LXVII 15, 5f. Philostr.

vit Ap. VII 8, 182; die Zeit ergiebt sich aus VIII

7, 160: 38 Jahre nach Neros Regierungsantritt;

damit stimmt annähernd, dass Apollonius nach

seinem VerhBr vor Domitian und nach einer länge-

ren Reise über Sicilien im Sommer 93 = Ol. 218

bei den olympischen Spielen erscheint, Philostr.

a. a. 0. VIII 16, 167; da Domitian aber nach

achtmonatlicher Abwesenheit erst im Januar 98

ans dem Sarmatenkriege nach Rom zurückgekehrt

war [vgl. G 8 e 1 1 226l.], so war das VerhBr mit
Apollonius und die kurz zuvor erfolgte Verbannung

Nervas in der ersten Hälfte des J. 93; für dieses

Jahr finden wir auch bei Hieran, a. Abr. 2109
= 93 die Notiz nobilium quoedam .... in

exilium misil). Die Ursache der Verbannung
erfahren wir aus Philostr. a. a. 0. Vn 8, 132.

11, 133. Er und zwei andere Männer. (Ser. Corne-

lius Sdpio Salvidienus) Orfitus und (M. Mettius?)

Rufns wurden als der Herrschaft würdig bezeich-

net und waren daher Domitian verdächtig, der

alle drei unter der Anklage der Verschwörung

verbannte, Orfitus später sogar tötete (Suet. Dom.

10); ein ähnlicher Grund ist bei Syneell. I 649

und Suid. s, Ao/ieriavde angegeben; vgl., auch

Mart. Xn 6, llf. tu tub principe duro Tempori-

busque malia auaua es esse Bonus. Es ist fast

selbstverständlich, dasB man später mit beliebter

Vaticinatio ex eventu zu berichten wusste, eine

Weissagung der Astrologen, die dem Nerva die

Herrschaft voraussagte, sei daran schuld gewesen,

und diese Version findet sich bei Dio. Das eine

aber kann wahr sein, dass Nerva nur der Prophe-

zeiung eines andern ihm wohlwollend gesinnten

oder von ihm bestochenen Astrologen das Leben
verdankte, dass er ohnedies in wenigen Tagen
sterben würde (Dio a. a. 0.), und vielleicht hat

gerade dies zu der Bildung der Legende Anlass

gegeben. Schon nach ranz kurzer Zeit aber scheint

I

er wieder die Verzeihung Domitians erlangt zu

haben; denn sonst könnte Martini nicht im J. 94

in so schmeichelhafter Weise von ihm sprechen

(IX 26; hingegen erscheint VHI 70 unmittel-

bar vor der Verbannung geschrieben zu sein).

Jedenfalls finden wir ihn zur Zeit der Ermordung
Domitians wieder in Rom (Dio LXVII 15; dass

hier die Thronerhebung Nervas unmittelbar mit
seiner Gefährdung durch Domitian in Zusammen-
hang gebracht wird, ist nur eine Folge der schon (

erwähnten tendenziösen Version; die fabulose

Nachricht bei Vict. Caes. 12, 2, dass er zu den
Sequanern geflohen nnd dort von den Legionen
zum Kaiser ausgerufen worden sei, kann nur der

Merkwürdigkeit halber hier Erwähnung finden).

Die Verschwörer, die dem Leben des grausamen
und allgemein verhassten Monarchen ein Ende
machten, mussten vorher Uber die Person seines

Nachfolgersschlüssig geworden sein; ihre Wahl fiel

auf Nerva erst dann, als die Unterhandlungen
mit mehreren anderen Männern gescheitert waren.
Schon daraus ergiebt sich das Zufällige, das in
der Wahl dieser Persönlichkeit liegt, und es kann
demnach nicht behauptet werden, dass Nerva in

den Augen der Verschworenen in jeder Hinsicht
die geeignetste Persönlichkeit für den Kaiserthron
war.

Die Seele der Verschwörung gegen Domitian
und zugleich der Erhebung Nervas zum Kaiser
waren der Gardepraefect T. Petronius Secundus
und Domitians Kämmerer und Günstling (Ti. Clau-
dius) Parthenius; unter ihren Helfern werden ge-
nannt der kaiserliche Freigelassene Stephanus,
der den ersten Streich gegen den Kaiser führte,

Parthenius Freigelassener Maximus. dann Sigerius
(identisch mit Saturiua bei Suct. Dom. 17?), der
leichfalls Kämmerer war, der Cornicularius Clo-
ianus und der Freigelassene a libellü Entellus;

aber selbst des Kaisers Gemahlin Domitia Lon-
gina und der zweite Gardepraefect Norbanus waren
in das Complot verwickelt. DieThat gelang; Domi-
tian wurde am 18. September 96 n. Chr. ermordet
(Suet. Dom. 16. 17. Dio ep. LXVn 15. 17. Plin.

paneg. 92. Entrop. VIII 1, 1 = Euseb. Hieran,

chron. ad a. Abr. 2112 = Oros. VII 10, 7. 11, 1;

vgLEutrop. VII 23, 6. Vict. Caes. 11, 7. Epit. de
Caes. 11, llf. Tertull. apolog. 35. Zosim. I 6, 7.

1 Suid. s. Äofuriavöc: das genaueDatum ist aus Suet.

Dom 17 und Philocal. CIL I s 255. 272, neuer-

dings auch aus Not d. scavi 1894, 96 vgl. mit
Plin. paneg. 92 bekannt; vgl. auch CIL VI 472;
eine besonders reiche Legende bildete sich über
den Tod Domitians hinsichtlich der Vorausver-

kündigung des Tages, ja der Stunde und der Art
seines Todes; Dio ep, LXVII 18, 1. 2 teilt eine

darauf bezügliche Vision des Apollonius von Tyana
mit, die ausführlich bei Philostr. vit. Apoll. VIII
26f. vgl. VII 9, erzählt ist ritiert bei Zonar. XI
19 p. 61 Dind.; Syneell. I 655 und Kedrcn. I

431 berichten, dass Apollonius auch das Ende
Nervas vorausgesagt habe; ähnlich nennt Kedren.
I 430 den bei Dio ep. LXVII 16, 3 ungenannten
Astrologen Askletario [Suet. Dom. 15], der für
die Vorausverkündigung von Zeit und Art seines

Todes von Domitian bestraft worden sei, durch
Missverständnis Nerva; eine andere Weissagung
von Seiten des Larginus Proculus bei Dio ep.

LXVII 16, 2. Kedren. a, a. 0. Jo. Antioch. FHG
IV 579f„ 107. Georg. Monach. III 134, vgl. Bois-
sevain Herrn. XXn 1621; ferner Suet. Dom. 14).

Wohl wurde im ersten Augenblick, als die Wache,
von der Schreckensbotschaft alarmiert, herbeilief,

der Mörder Stephanus niedergemacht; aber da
dio beiden Gardepraefeeten (Norbanus schloss sich

seinem Collegen an) die Verschwörung begünstigt
hatten, so beruhigten sich die Truppen, wenn
auch nur allmählich (Suet. Dom. 23. Vict. Caes.

11, 9—11; Malal. 287 und Chron. Pasch. I 468f.
bringen die erfundene Nachricht, dass ein Volks-
aufstand deshalb ausgebrochen sei, weil Domitian
im Iuppitertempel ermordet worden sei) mit dem
neuen Zustand der Dinge. C. war dadurch Kaiser
geworden.

in. Die Regierung Nervas. a) Name und
Titel. Sein Name als Privatmann lautet M. Coc-
eeiut Nerva (CIL XI 5743; bei Angabe seines
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ersten und seines »weiten Consulsts CIL VI 621.

1984. X 4734. 5403; nur suf einer Inschrift, die

seinen »weiten Consulat angiebt, aber offenbar

nach seiner Thronbesteigung gesetzt ist, CIL XII

2602 = Dessau 2118, wird er imperator Netra

genannt und allein als Consul angeführt). Als

Kaiser heisst er Imperator Netra Caesar Augu-
shu (auf Inschriften und Münzen), seltener Im-

perator Caesar Nerra Augustu» (z. B. CIL III

Iicher Rachsucht diente (Plin. epist. IX 13, 4),

forderte seine Opfer; mehrere Delatoren, darunter

(M.) Palfurius Sura (Schol. luven. IV 53) und der
Philosoph Seras, wurden getötet (Nerva griff hierin

auf Verfügungen des Kaisers Titus zurück, Plin.

paneg. 35), aber schliesslich obsiegte Nervas ver-

söhnlicher Charakter und zugleich seine kluge
Erwägung; auch die Vorstellungen des Consrns

(suffectus Ti. Catius Caesius) Fronto blieben nicht

216. 3006. X 6820. 6824. 6826). Nachdem er 10 ohne Wirkung auf ihn (Dio ep. LXVIII 1—3).

im J. 97 den Ehrenbeinamen Oermanietu erhalten

hatte und zum Imperator acclamiert worden war

(s. u.), hiess er gegen Ende seiner Regierung mit
vollem Namen und Titel Imp. Nerra Caes. Aug.,

Germanuns, pontitez marimus, tribunieiar. po-

testatu II, imp. II, cos. IV, pater patriae, vgl.

CIL V 4314 und Cohen 8.
ri—98. Als Anomalie

muss et betrachtet werden, dass er aus einer un-

edierten Inschrift aus Lagina als Kaiser noch mit

So hörte die Verfolgung der Anhänger Domitians
auf, und es konnte sogar geschehen, dass wir
Männer, die unter Domitian die benichtigsten

Angeber gewesen waren, wie (A. Didius Gallus

Fabricius) Veiento, unter den intimeren Gästen
des Kaisers sehen (Plin. epist. IV 22, 4—6. Epit.

de Caes. 12, 5) nnd den verächtlichen M. Aquilins

Regulus, der unter Nerva, wenn aueh nicht ge-

ehrt, so doch geduldet wurde, noch im J. 100 im
seinem Vor- und Geschlechtsnamen genannt ist. 20 Senat finden (Plin. epist. I 5. II 11, 22). Ander
Pruefonsul

)

in CIL II 4724 ist nur Abschreibe-

fehler; diesen Titel hat sich Nerva, der Italiaa

während seiner Regierung nicht verlies», nirgends

beigelegt. Bei Schriftstellern wird er gewöhnlich

Nerra, auch Coeceiut Nerra (i. B. Hist. Aug.
Aurel. 14, 6. 42, 4) oder rfirue Nerra, zu Leb-

zeiten Nerra imperator und Nerra Augustus
(Frontin. de aqu. pr. 1) genannt.

b) Erste Regierungsmassnahmen. Nerva konnte

seits hatte die Rescission der Acte Domitians die

erfreuliche Wirkung, dass viele unschuldig Ver-

bannte zurückgerufen und ungerecht confiseierte

Güter zurückerstattet wurden (Dio epist. LXVIII
I, 2. 2, 1. Euaeb. Hieron. a. a. 0. Oros. VII
II, 2; Beispiele dafür sind C. Iulius Bassus, Plin.

epist. IV 9, 2, Innius Mauricus, ebd. I 5, 10. 15.

16. III 11. 3; vgl. Tac. Agr. 45, Valerius Liei-

nianus, ebd. IV 11, 14; vgl. Suet. 8 [sein Ezil

sich gleieh anfangs nicht des ungetrübten Besitzes 30 wurde, da er nicht ganz unschuldig gewesen zu

seinerHerrschafterfreuen. Kaum war eriumKaiser

ausgerufen, so erscholl das unbegründete Gerücht,

Domitian lebe und werde sogleich herbeikommen.
Nur der kräftigen Einwirkung des Parthenius

gelang es, den alten Mann, der deutliche Spuren
des heftigsten Schreckens zeigte, zu ermutigen,

so dass er alsbald seine Zuversicht wieder ge-

wann (Epit de Caes. 12, 2). Al6 er zum ersten-

mal in den Senat kam, wurde er durch laute

sein seheint, nur gemildert], Arria und Fannia
[Plin, epist. III 11, 3. VII 19, 6. 10. IX 18,

5], vielleicht auch Mettius Modestus [Plin. a.

a. O. I 5, 5; vgl. Dessau Prosopogr. II 373
nr. 404], ferner der Rhetor Dio Coreeianus aus

I'rusa, vgl. Dessau Prosopogr, imp. Rom. II

13 nr. 78 und H. v. Arnim Leben und Werke
des Dio von Prusa, 3051!.; eine spätere Version

erst meldet dass auch der Apostel Johannes aus

freudige Kundgebungen begrüsst Das Gefühl 40 seiner Verbannung in Patmos, wohin er angeblich

der Erleichterung, der Befreiung von einer unauf-

hörlich schwebenden Gefahr, der jedermann zum
Opfer fallen konnte, das war die allgemeine Stim-
mung.dieDomitiansErmordung zunachsterzeugte;

wer immer seinNachfolger sein mochte, war sicher,

Anklang zu finden; umsomehr Nerva, von dem
man Milde hoffte, ja vielleicht nur Schwäche er-

wartete. Wie sehr dies aber anderseits seine Stel-

lung erschwerte, das erkannte am besten sein treuer

unter Domitian habe gehen müssen, damals be-

freit worden sei und sich nach Ephesus begeben

habe, Euseb. Hieron. a. a. O. Euseb. hist. eccl.

III 20, 8= Kedren. I 434f. = Georg. Monach.
III 134 = MalaL 268 = Chron. Pasch. I 469.

Hieron. de vir. ill. 9. Suid. s. Aopmavo; und

Nlgßas; Clcm. Alez. quis div. salv. 42 ist kein

directer Beweis dafür, vgl. H. Ziegler bei Keim
Rom und das Christentum 194— 196). Im Grunde

Freund Arrius Antoninus, der inmitten des all- 50 genommen derselbe Gedanke leitete den Kaiser,

gemeinen Jubels den Staat tu seinem neuem Herr-

scher beglückwünschte, diesen selbst aber wegen
der Übernahme einer bo schweren Bürde bedauerte
(Epit. de Caes. 12, 3. Hist. Aug. Pius 1, 4).

Noch in derselben Senatssitzung wurde Domitian
pichtet, die Damnatio memoriae in vollem Um-
fang gegen ihn zur Anwendung gebracht (Plin.

paneg. 52. Suet. Dom. 23. Dio ep. LXVIII 1,

1. 2. Lactant. de mort. pers. 3. Maerob. I 12,

wenn er Männer, die sich unter Domitian hatten

verborgen halten müssen, wieder zum Betreten

der politischen Laufbahn veranlasste. So zog er

seinen persönlichen Freund, den ehrwürdigen, über

80 Jahre alten L. Verginius Rufus, der nach einer

ruhmvollen Vergangenheit ein Menschenalter in

stiller Zurückgezogenheit gelebt hatte, aus der

Vergessenheit hervor und liess ihn seinen dritten

Consulat als Consul Ordinarius im J. 97 zugleich

37. Euseb.-Hieron. Chron. a 2113. Euseb. hist. 60 mit dem Kaiser selbst antreten. der gleichfalls

eccl. in 20, 8. Hieron. de vir. illustr. 9. Procop.
aneed. 8. Syncell. I 653; aul Inschriften ist Do-
mitians Name fast ausnahmslos eradiert). Wie
es fast jedesmal bei solchen Gelegenheiten zu ge-

schehen pflegte, so wurde aueh dies zum Ausgangs-
punkt massloser Verfolgungen genommen. Der
Sturm der Leidenschaften, der da entfesselt war,
und der manchem auch zur Befriedigung persön-

oos III wurde (Plin. epist. n 1. Dio ep. LXVIII

2, 4. Frontin. de aq. II 102. Mart. XI 4). Aller-

dings hat Rufus diese Auszeichnung nicht lange

überlebt, da er noch im selben Jahre starb, wor-

auf Nerva das Andenken des Toten durch ein

türme publicum ehrte (die Leichenrede hielt der

damalige Consul Cornelius Taritus, Plin. a. a. 0.;

über das Jahr hat zuletzt Hiraehfeld Rh. Mus.
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1896, 474f. geschrieben; Tg), auch J. Asbaeh 9—11. Epit. de Caes. 12, 6; vgl. Plin. paneg.

Röm. Kaisertum und Verfassung bis auf Traian, 5. 6. Suet. Dom. 28). Das konnte Nerva nicht

Köln 1896, 127. 191). so leicht verwinden; immer deutlicher ward ihm,

Bios die Privilegien und wohltätigen Stif- dass seine eigene Kraft nicht auareiehe, die Herr-

tungen, die von Domitian herstammten, wurden Schaft iu führen. So entschloss er sich zu dem
von der Damnation nicht berührt, sondern sogar bedeutsamen, aber in seiner läge begreiflichen

ausdrücklich als zu Recht bestehend erklärt, Plin. und gerechtfertigten Schritt, einen Teil der Re-

ad Trai. 58 Beil., vgl. Mommsen St.-R. II* gierungsgewalt auf jüngere, kräftigere Schultern

11801. abzuwälzen. Für den Geeignetsten dazu hielt er

e) Die Adoption Traians. Nerva war, wie schon 10 den damaligen Statthalter von Germania superior,

erwähnt, von Anfang an einer schweren Aufgabe M. Ulpius Traianus, den er adoptierte und zum
gegenübergestellt. Dazu kamen noch einzelne Mitregenten ernannte. Um die Adoption mög-
Unruhen und Verschwörungen gegen ihn. Die liehst feierlich zu gestalten, vollzog er sie vor

Nachricht von Domitians Tode gab dem Statt- dem Altar des Iuppitertempels auf dem Capitol

halter von Syrien Anlass zu einem Empörungs- (Dio LXVIII 8, 4. Plin. paneg. 1. 5. 7—10. 23.

versuch (Plin. ep. IX 18, 11), der aber jedenfalls 47. 88f. 94. Eutrop. VIII 1, 2. Viet. Caes. 18, 1.

niedergeschlagen wurde, wir wissen nicht, wann Epit. de Caes. 12, 9; über die Analogie dieser

und auf welche Weise. Ebenso fand an der Donau Adoption mit der Pisos durch Galba vgl. D i e-

eine Erhebung statt, die durch das Eingreifen rauer 28, 1. Mommsen St.-R. II» 1188, 2;

des Redners Dio von Prusa im Keime erstickt 20 dass Traian damals liegst von Germania superior

wurde (Philostr. vit. soph. I 7; v. Arnim a. a war, folgt aus Hist. Aug. Hadr. 2, 5; zur Zeit

O. vermutet, dass sieh die Scene in Viminaeium von Nervas Tode befand er sich freilich in Köln
abgespielt habe, das wäre also im Iagcr der Eutrop. VIII 2, 1. Epit. de Caes. 18, 8, da hatte

letjio VII Claudia). Auch in Rom bildete sich er aber als Mitregent eben schon ein höheres

im J. 97 eine Verschwörung gegen sein Leben, proconsularisches Imperium über ganz Germanien,

die aber gleichfalls fehlging. (Ci) Calpurnius Cras- ähnlich wie z. B. Tiberius unter Augustus oder
sus (Frugi Licinianus) wagte den Versuch, Nerva Germanicus in Syrien, vgl. Henzen Ann. d. Inst,

zu stürzen, indem er die Soldaten durch unge- 1862, 146f. Dierauer SO. 4. Herzog 389. 2;

heure Versprechungen für sich gewann; seine Um- es hat daher auch kaum, wie Mommsen St.-R.

triebe wurden jedoch aufgedeekt, und Nerva 30 II* 1159, 1 annimmt, ein Unterschied zwischen

schüchterte die Verschworenen durch die nur bei seiner Gewalt in Germanien und der des L. Aelius

dieser Gelegenheit bewiesene Unerschrockenheit in Pannonien bestanden; übrigens war in dieserZeit

völlig ein. Er begnügte sich damit, Crassus samt sicher sehon L. lulius Ursus Servianus Statthalter

seiner Gattin (Agedia Quintina, CIL VI Suppl. von Obergermanien, Hist. Aug. Hadr. 2, 6. Plin.

31724) nach Tarent zu verbannen (Dio ep. LXVIII VIII 28, 5, vgl. dagegen Th. B e r g k Zur Gesch.

3, 2; vgl. 2, 8. Epit. de Caes. 12, 6), wo er u. Topogr. d. Rhein], 44—48 und ihm folgend

selbst unter Domitian eine Zeit lang hatte leben Asbaeh Westd. Ztschr. III 18; dass Traian erst

müssen; der Senat tadelte seine allzugrosse Milde, von Nerva Ende 96 oder Anfang 97 nach Ger-

obwohl Nerva hierin nur den zu Beginn seiner manien geschickt wurde, zeigen Mommsen Herrn.

Regierung geleisteten Eid befolgte, wonach er 40 III 40, 2. Dierauer 17. Asbaeh a. a. 0. 24f.

Senatoren auf keinen Fall töten zu lassen ver- Dessau Prosopogr. III 464 mit Hinweis auf

sprach (Dio ep. LXIII 2, 3; vgl. Giesen 11). Plin. paneg. 5. 9. 44. 94, noch sicherer wird dies

Gefährlicher war ein anderer Aufstand, der in aus c. 23 dimissus oseulo fueras, was in diesem

offener Auflehnung gegen die Autorität des Kai- Zusammenhang sicher nicht von Traians Ver-

sen bestand. Caperius Aelianus, der schon unter hältniB zu Domitian gesagt werden konnte). Die

Domitian Gardepraefeet gewesen war, wurde es Adoption fand im Spätherbst des J. 97 statt

unter Nerva nochmals, als Nachfolger des Nor- (Epit. de Caes. 12, 9-, vgl. Plin. paneg. 10; s. u.).

banus. Der nun schürte, kaum zur Macht ge- Naturgemässnichtgleichzeitig, aberwohl unmittel-

langt, den niemals ganz zurückgedrängten Un- bar danach erfolgte die Erhebung Traians zum
mut der Praetorianer gegen die Mörder Domitians, 50 Mitregenten (Plin. Dio. Epit. de Caes. a. a. 0.;

dessen Tod ihre Hoffnungen auf ein ausgiebiges Viet. Caes. 12, 2 verwirrt die Erzählung dahin,

Donativum zu nichts gemacht hatte. In ent- dass er dies Ereignis für eine Abdankung Nervas

schiedenem Aufruhr verlangten die Garden die hält; derselbe Irrtum Lactant. de mort. pers. 18).

Tötung aller Schuldigen. Nerva war wohl durch- Obwohl Plinius Worte (paneg. 8 simul Hlius,

aus nicht gewillt, die Männer, denen er seine simul Caesar, mox imperalor et eonsors tribu-

Hensehaft verdankte, der Wut der Praetorianer zu nieioe potestatis et omnia paritcr et statim lae-

opfem, aber die drohende Haltung der zum Ausser- tue es) nach dem Sprachgebrauch seiner Zeit der

sten entschlossenen Soldaten fiösste ihm Schrecken Annahme einer mit der Adoption ziemlich gleich-

em, der ihn wieder gänzlich übermannte. Auch zeitig erfolgten Erhebung zum Mitregenten einige

als er sich dann gewaltsam bezwang, hatten weder 60 Schwierigkeit entgegensetzen, so können sie doch

die würdigen Worte, die er an die Meuternden mit Herbeiziehung von Dio ep. LXVIII 8, 4 und
richtete, noch die auf Erregung von Mitleid schlecht 4, 1 nicht anders gedeutet werden, als dasB nach

berechnetoSelbstpreisgebung irgcndeineWirkung; der von Nerva aus eigener Machtvollkommenheit

die Hauptanstifter der Ermordung Domitians, 8e- ausgesprochenen Adoption die Erteilung der pro-

cundus und PartheniuB, mussten fallen. Nicht Konsularischen Gewalt im Senat erfolgte, da sie

genug damit, zwang Aelianus den Kaiser noch nur durch Senatsbeschluss, wenn auch auf Ini-

zu der Demütigung, den Soldaten dafür öffentlich tiative des Kaisers, in Kraft treten konnte, vgl.

zu danken (Dio ep. LXVIII 8, 8. Viet. Caes. 11, Mommsen St.-R. 3 1158. Durch diese Acte
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wurde also Traian Nervas rechtlicher Nachfolger,

er nahm jetzt das Cognomen Nerva an mit gleich-

zeitiger Abwertung seines Vor- und Gentilnamens

(Dios Bericht ep. LXV11I 3, 4, dass C. bei der

Adoption den Namen M. Ulpius Nerva Traianue

ansgesprochen habe, ist nicnt als Document zu

nehmen; dis Namensform ist nicht gut denk-

bar und wäre überdies in dem vorliegenden Fall

eine eigentümliche Prolepsis) und erhielt den dem
kaiserlichen Prinzen zukommenden Caesar-, aber 1

nicht den Augostustitel, das Imperium maiusoder

die höhere proconsularische Gewalt mit dem Wir-

kungskreis in Germanien, wo er sich eben be-

fand, und das er während der Regierung Nervas

nicht verlies» (s. o.), und endlich Anteil an der

tribunieischen Gewalt, wie ja die Inschriften

Traian» zeigen, dass seine tribunieische Gewalt

von dieser Zeit an gerechnet wird (z. B. CIL III

Sunpl. p. 1970, dipl. XXX; CIL VI 451 beweist

nichts dagegen). Da zur selben Zeit die Nach- 2

rieht von einem in Pannonien über die Sueben

erfochtenen Sieg eintraf, nahm Nerva den Sieger-

beinamen Germanin» an, den auch Traian erhielt.

Auch wurde dieser wie üblich zum Consul Ordi-

narius zugleich mit Nerva für das J. 98 designiert.

Die Umstände, unter denen Nerva auf die

Adoption und Annahme zur Mitregentschaft ver-

fiel, leigen deutlich, dass er sieh bei seiner Wahl
in erster Linie von der Würdigung persönlicher

Tüchtigkeit leiten liess, unbekümmert darum,

dass es auffallen musste, wenn zum erstenmal ein

Nichtitaliker zur Herrschaft lierufen wurde (Dio

LXVin 4, 1. 2). Ausdrücklich wird betont, dass

Traian mit dem Kaiser nicht verwandt war (Plin.

paneg. 7. Dio ep. LXVIII 4. 1; hier ist auch

gesagt, dass Verwandte Nerves vorhanden waren),

und was von sonstigen freundschaftlichen Be-

ziehungen Traiana zu Nerva mitgeteilt wird, kann
nicht zuviel Anspruch mul Glaubwürdigkeit er-

heben (nach Ljrd. de mens. IV 28 p. 81 f. Wünsch
wäre Traian zum erstenmal dadurch in ein gün-

stiges Verhältnis zu Nerva getreten, dass er ihm
sein Vorstadthaus zum Geschenk anbot; eher

möchte man annehmen, dass Nerva, wie aus Plin.

paneg. 89 hervorzngehen scheint, mit Traians
Vater M. Ulpius Traianns befreundet war, der

aber wahrscheinlich schon vor der Adoption seines

Sohnes gestorben war). Das allerdings mag rich-

tig »ein, dass L. Licinius Sura, ein Landsmann
Traians. den Kaiser auf dessen hervorragende

Eigenschaften aufmerksam machte (Epit. de Caes.

IS, 6).

Da Traian zur Zeit seiner Adoption in Ger-

manien war, musste er durch eine Botschaft des

Kaisers verständigt werden (Din ep. LXVIII 3, 4;

dass Nerva hiebei das homerische Wort Tiatiar

Javaol i/ii Adxpro ocüai ßiUaair gebraucht habe,

ist wohl Ausschmückung, bezeichnet aber die

Stimmung ganz treffend: Dessau Prosopogr. HI
409 nr. 308 vermutet ansprechend, dass sich Ve-

strieius Spurinna unter den Abgesandten befun-

den habe). Wahrseheinlieh bei dieser Gelegen-

heit erhielt er von seinem Adoptivvater eine kost-

bare geschnittene Gemme-, wenigstens hat später

Hadrian, als sie ihm wieder von Traian geschenkt

wurde, aus diesem Umstand Hoffnung auf die

Thronfolge geschöpft (Hist. Aug. Hadr. 3, 7).

Damals nun war sein Vetter Hadrian unter den-
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jenigen, welche die Glückwünsche der verschie-

denen Truppen und Provinzen an den neuen Mit-

regenten zu überbringen hatten; er wurde als

Tribun der legio V Maeedoniea in Moesia in-

ferior deren Abgesandter zu Traian und blieb dann

gleich in Germanien als Tribun der in Mainz

stationierten kgio XXII Primigenia p. /. (Hadr.

2, 5; vgl. 2, 8 und CIL III 550= Dessau 808.

Henzen a. &. O;); in dieser Stellung konnte
1 er bald danach den Tod Nervas und die Thron-

erhebung Traians diesem trotz der Ränke seine»

Schwagers (L. lolius Urans) Servianus als erster

melden (Hadr. 2, 6).

Die Thatsache der Adoption ist auf Münzen
nicht eigens erwähnt, kommt aber auf den In-

schriften Traians und der folgenden Kaiser bis

Caracalla zum Ausdruck, die eine nur vorüber-

gehend unterbrochene, aber von Septimins Se-

verus an fictive Deseendenzreihe bildeten, und in

deren Genealogie Nerva als Ahnherr erscheint.

Nerva hat so durch sein Vorgehen nicht nur un-

mittelbar Gutes gestiftet, sondern auch für die

Folgezeit durch sein Beispiel ein Prineip inaugu-

riert. das für den Bestand und die Regierung des

Reiches von der grössten Bedeutung war. That-

sächlich finden wir sowohl bei den Zeitgenossen

als auch in den späteren Quellen diese Adoption

vom Standpunkt der Staatsnotwendigkeit beurteilt

(Dio a. a. 0. Hist. Aug. Aur. 14, 6. Eutrop.

VIII 1, 2), vor allem aber von Plinins in einer

dem Zwecke des Panegyricus entsprechenden Weise

über Gehfihr hervorgehoben (paneg. 6. 7. 11).

d) Germanenkriege. Uber einen onter Nervas

Regierung geführten Krieg liegen drei ganz ver-

schiedenartige Zeugnisse vor. Plinins erwähnt

Sieges-nachrichten aus Pannonien, die an dem Tage
von Traians Adoption in Rom einlangten (Plin.

S
neg. 8. 16. Kedren. I 4S3f.= Georg. Monach.

[ 134), auf einer Inschrift wird ein bellum Sue-

hirum unter Nerva genannt (CIL V 7425 = Des-

sau 2720), und endlich steht durch Münzen und
Inschriften fest, dass Nerva und Traian seit Ende
97 den Beinamen Gfrmaiiieus führen (CIL V
4314. VI 952. X 6651. 6820. 6824. 6826. Eckhel
VI 408. C o h e n 1 1 . 53. 82—98), und dass Nerva
schon damals sneh zum Imperator acclamiert

wurde, daher imp. II heisst (CIL VI 952; Suppl.

31218. Eckheia. a. 0. Cohen 82—84; die

Verleihung des Imperatortitels an Traian bezeich-

net nur das proconsularische Imperium, hat aber

nichts mit der Ausrufung zum Imperator zu thun;

dara-is ergiebt sieb, dass die Vorgänge in Ger-

manien, von denen Plin. paneg. 56 spricht, und
die zu einer Imperatorenacclamation Traians wäh-

rend seines zweiten Consnlats im J. 98 führten,

erst in die Zeit YonTraiansAUeinherrschaft fallen).

Diese in keinem äusseren Zusammenhang stehen-

den Nachrichten sind am wahrscheinlichsten in

der Weise zu verbinden, dass wir annehmen, der

Sieg in Pannonien sei über die Germanen, und
zwar über die Sueben erfochten worden, gegen
die auch unter Domitian an der Donau gekämpft
wurden war (vgl. dazu und zum folgenden Momm-
sen Herrn. III 1 160.). Einzelheiten aus diesem
Kriege sind uns nicht bekannt (J. Asbach Westd.

Ztschr. 111 25 bezieht willkürlich die Stelle bei

Tae. Germ. 41 auf diesen Krieg; dass die e. 38—45 der bald danach entstandenen taeiteisehen
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Schrift von Anspielungen auf die Zeitereignisse setzte er mehrere vom Senate ad hoc gewählte
nicht frei sind, vgl. Hirschfeld Ztschr. f. d. Commissionen ein. Zuerst hatten die Kein mi-
österT. Gymn. XXVIH 1877, 815f., wird aller- nuendi» publid» »umptibu» (Plin. paneg. 62; epist.

dings nicht beetritten werden können). In diesen II 1, 9; hier wird L. Verginius Rufus als ein
Rahmen passt aber weniger hinein der militi- Mitglied der Commission erwähnt) in dem vom
rische und politische Erfolg, den Vestridus Spu- Kaiser angedeuteten Sinne ihres Amtes zu walten,

rinna am Rhein errungen hat (Plin. ep. II 7, 1. Man griff bei diesen Bestrebungen selbst zur Ein-

2), und den Dessau a. a. 0. schon mit Rück- Schränkung der Spiele und des Aufwands bei

sicht auf das hohe Alter Spurinnas der flavischen Opfern (Dio 2, 3; die Massregel kann nicht lange
Zeit zumeist (vgl. die Kriege gegen die Ger- 10 bestanden haben, denn nach Plin. pane£. 46 sah
manen in den J. 97 und 98 Mommsen Herrn. sieh Nerva sogar genötigt, die Pantomimen, diem 89f. Asbach Bonn. Jahrb. LXIX 3—6; Domitian abgeschafft hatte, wieder einzuführen;

Westd. Ztschr. III 12—15. H. Schiller Jahres- nach Malal. 268= Cbron. Pasch. I 469 wurden
ber. XXVIH 854f., deren Ausführungen mir nach Tierhetzen neu eingeführt; bei andern späten Ex-
dem oben Erklärten zum Teil unrichtig erschei- cerpten wie Zonar. III 64 Dind. ist angegeben,
nen). Dass an dem Siege über die Germanen dass Nerva die Gladiatorenspiele gänzlich ab-

Traian einen Anteil hatte, ist trotz Kedren. I schaffte, was kaum richtig ist, vgl. Friedländer
483f. kaum anzunehmen (vgl. Di er au er 25), Sittengesch. II* 298, 7. Giesen 12 bringt
da sonst Plinius im Panegyricus ein solches Er- damit auch die Legende Keptuno Circen», con-

eignis mit Nachdruck verwertet hätte, statt nur 20 »litut. einer nicht unverdächtigen Münze, Eckhel
eine flüchtige Anspielung zu machen (paneg. 9), VI 406, in Verbindung). Aber der Erfolg ihrer

aus der wir vermuten könnten, Traian habe den Wirksamkeit zeigte sich auch bald darin, dass
Siegernamen Orrmmicut sich selbst zu verdanken. Nerva, wie gesagt, Erleichterungen in den Steuer-

e) Innere Regierung. Nerva machte es sich leistungen eintreten lassen und selbst humanitäre
zum Princip, seine Herrschaft auf den Senat zu Acte vollziehen konnte. Ausser der Herabminde-
stützen; nicht nur, weil er sich dessen bewusst rung der regelmässigen Steuern ordnete er eine
war, dass er anders den unter so grossen Ge- beschränktere Anwendung der fünfprozentigen

fahren errungenen Purpur kaum behaupten und Erbschaftssteuer an (Plin. paneg. 37—89; einige
nur so das Dankenswerte des neuen Regierungs- Clauseln, die diesen Bestimmungen anhalteten,

Systems im Vergleich zum alten eindringlich vor 30 hat erst Traian beseitigt), er gab nicht zu, dass
Augen führen konnte, sondern auch, weil dieser die Zuerkennung von Geldstrafen der Bereiche-
Grundsatz durchaus in den Traditionen seiner rung des Fiscus dienen sollte und erliess sie da-
Familie begründet war. Als eine der wesentlichen her meistens (Epit. de Caes. 12, 4); auch ver-

Errungenschaften des Senats muss man den Schwur dankte ihm Italien die Abschaffung einer grossen
Nervas betrachten, keinen Senator töten zu lassen materiellen Last, der Vehiculatio, die darin be-

(Dio ep. LXVIII 2, 3, s. S. 139). Dies hat häufig stand, dass jede Gemeinde der kaiserlichen Post,
einen der leitenden Punkte in dem Ringen des die an dem Orte vorbeikam, im Bedarfsfälle Ge-
Senats mit dem Princeps gebildet: von Titus Bpann beizustellen verpflichtet war (E c k h el VI
wurde gerühmt, dass unter ihm thatsächlich kein 408. Cohen 143L, J. 97: trhiaiUitirme. Ilaline

Mitglied desSenats hingerichtet wurde; aber schon 40 remi»m). In dieselbe Richtung fällt auch eine
Domitian hat ein darauf bezügliches Versprechen Neuerung, die er in Ansehung der Steuerprocesse
abzugeben ausdrücklich verweigert (Dio ep. LXV1I vornahm, indem er zu der bisherigen Zahl (17)
2, 4); erst Traian (Dio ep. LXVIII 5, 1. 2) und der Praetoren einen hinzufügte, qui inter H»cum
Hadrian sind dem Beispiel Nervas gefolgt (Dio et private» ius diccret (Dig. I 2, 2, 32, dazu die
ep. LXIX 2, 4. Hist. Aug. Hadr. 7, 4; Die- Worte bei Plin. paneg. 36 »an et uma fisco

rauer 30. Mommsen St.-R. II* 9611.). iudicem adtignat .... »aepiu» vincitur dteu»,

Die Staatsfinanzen waren beim Tode Domi- die er freilich als Lob Traians ausspricht; vgl.

tians in arg zerrüttetem Zustand
;
es kostete viel Mommsen St.-R. II 3 226. 1023). Damit hatte

Mühe und aussergewöhnliche Mittel der Sparsam- Nerva mit all den kleinen und ungerechten Mit-
keit, sowie persönliche materielle Opfer des Kaisers 50 te.ln einer habsüchtigen Finanzpolitik entschieden
(Dio ep. LXVHI 2, 2. Plin. paneg. 51 imbu» gebrochen. Er Mhritt auf dieser Bahn nur noch
suis detrakebat, tpuae fortuna imperii dederat), weiter durch Einsetzung wohlthätiger Stiftungen,

um den Staatshaushalt wieder ins Gleichgewicht Dahin gehört vor allem die Alimentarinstitution,
zu bringen, und Nerva besass genug Erfahrung deren Keime vielleicht schon auf Domitian zu-

in allen Fragen der Staatsverwaltung, um dieser rückgingen (vgl. Asbach Kaisertum und Verf.

Aufgabe völßg gewachsen zu sein. Seine Finanz- 1891; das Ediet, das Nerva erliess, um alle Wohl-
verwaltung war mustergiltig; er brachte ee zu- thätigkeitsacte Domitians zu legalisieren, Plin.

wege, gleich nachdem die ersten Schwierigkeiten ad Trai. 58, spricht auch zu Gunsten dieser An-
überwunden waren, eine Verminderung der Steuer- sieht), und die unter Nerva auch noch nicht Voll-

lasten eintreten zu lassen, er konnte unbesorgt 60 ständig ausgebildet wurde, aber seiner kurzen
alle ungesetzlichen Abgaben beseitigen, ja er hat Regierung ein bestimmtes Gepräge giebt. Die
schliesslich — und da« war der grösst« Segen Einrichtung bestand darin, dass er in den meisten
seiner Regierung — eine Reihe von Wirtschaft- Städten Italiens für die Erziehung der freiga-

lichen Reformen durchführen können, die auf das borenen (vgl. Mommsen St.-R. HI 447f.) Kinder
Wohl der armen Bevölkerungsschichten abzielten. unbemittelter Eltern Beiträge aus der kaiserlichen

Um den Senatoren möglichst viel Anteil an der Kasse aussetzte (Epit. de Caes. 12, 4; Münzen
Regierung zu gewähren, und um in seinen Be- mit der Umschrift tutela Italiae Eck hei VI
«trebungen eine entsprechende Stütze zu finden. 408. Cohen 142, aus dem J. 97). Die Kosten
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Itlr diese Anstalt brachte er io der Welse auf,

dass er ein für allemal eine bestimmte Somme
auswarf und für die einzelnen Städte bei ver-

schiedenen Grundbesitzern hypothekarisch sicher

stellen liees, d. h. die Grundbesitzer erhielten ein

Kapital, das wahrscheinlich unkündbar war, und
von dem sie nur die Zinsen aus dem Erträgnis

des Bodens, auf dem die Hypothek lastete, jähr-

lich an den Fiseus zu zahlen hatten. Die Höhe
des Fonds war so berechnet, dass die von den
Grundbesitzern zu entrichtenden Zinsen auch bei

einem niedrigen Zinssatz ausreichten, um die Er-

fordernisse dieser Stiftung zu decken (diese Art
der Anlegung des Stiftungskapitals lässt sich bei

Nerva allerdings nicht direct nachweisen, sondern
nur durch Analogieschluss nach dem unB genau
bekannten Vorgang Traians ermitteln; auch Plin.

epist. VII 18 berichtet genau, wie er bei seiner

Alimentarstiftung zu Werke ging; vgl. M o m ra-

sen Herrn. III 101), und so bedeutete diese Mass-

regel zugleich auch eine Unterstützung der kleinen

Grundbesitzer. Schliesslich hatte Nerva dabei

wohl auch noch den Zweck im Auge, der über-

handnehmenden Ehelosigkeit und der dadurch
verursachten fortschreitenden Entvölkerung Ita-

liens vorzubeugen. Dieser Zweck wurde mit der
Zeit auch erreicht, weil die folgenden Kaiser diese

Verfügungen weiter aufgriffen, und weil das Bei-

spiel der Kaiser lebhaften Wiederhall bei Priva-

ten fand (PliniuB that dasselbe nicht nur für Beine

Person, epist. I 8. II 5; vgl. CIL V 5262, son-

dern empfahl es auch andern zur Nachahmung,
VH 18; andere Beispiele privater Muoificenz in

dieser Form mehrfach aut Inschriften erwähnt,

RuggieroDiz. epigr. I 408f.; vgl. Hirsch-
feld Verw.-G. I 1 14— 122. Mommsen St.-R.

1I S 1079f. Marquardt-Dessau St.-V. II

*

141—147. Herzog 387. Kubitschek in Bd. I

S. 14840. und die übrige dort verzeichnete Lit-

teratur). Ein anderes Mittel zur Hebung der

Landwirtschaft suchte und fand Nerva darin, dass
er die alten Landverteilungsgesetze von neuem
ins Leben rief (Dig. XLVII 21, 3, 1 ist von einer

Ui agraria Nervas die Rede; K a r 1 o w a Köm.
Rechtsgesch. I 624 weist darauf hin, dass dieses

Gesetz keine lex dala, sondern formell ein Co-
mitialgesetz ist; vgl. auch Mommsen St.-R. II 3

883. 995, wo er seine frühere Ansicht [Abh. d.

säehs. Ges. d. Wiss. 1857, 391] ändert, der sich

Kuntze Cursus d. röm. Rechts I 188 ange-
schlossen hatte). Er erwarb umfangreiche Län-
dereien und Hess sie, wieder durch eine senato-

rische Commission, den Annen in entsprechend
vielen kleineren Teilen anweisen (Dio 2, 1; vgl.

Laehmann Röm. Feldmesser 133; die Com-
mission wird auf der Inschrift eines ihrer Mit-
glieder, CIL VI 1548, ad agro* dividrndot ge-

nannt; Plin. VII 31, 4 gebraucht den Aus-
druck emendit dividenditgue agrit-, aus dieser

Stelle erfahren wir auch, dass Q. CorelUus Rufus
in der Commission war, während der dem Ritter-

stand ungehörige Claudius Pollio nur als Bei-

belfer des Corellius erwähnt wird). Vielleicht

hängt damit zusammen die Verstärkung einiger

italischer Colonien wie Verulae (Röm. Feldmesser

239), Seyllacium (CIL X 103 coUmia Minervia
Ntrtia Augutla Scolaaum)-, aber auch in andern
Teilen des Reiches nahm er Neugründungen von

Colonien vor (z. B. Sitifis in Mauretanien, das
vollständig colvnia Nerriana Augutla Martialit

veteranorum Sitilensium heisst, vgl. CIL VHI
p. 722), und mehrere Städte, namentlich im
griechischen Osten, verdankten ihm materielle oder
politische Vorteile (Epit. de Caes. 12, 4; Zeugnis
dafür legen auch die erhaltenen Ehrungen für

den Kaiser in den betreffenden Städten ab; da-

zu gehören unter anderen, soweit wir wissen, Ci-

tium in Cypern, CIL III 216 (vgl. 121031. S.-

Ber. Akad. Münch. 1888, 309, Beroea in Make-
donien, der er den Namen einer Metropolis ver-

lieh, vgl. Marquardt St.-V. I 1 319, 16, und
Lagina in Carien, zufolge der schon erwähnten
unedierten Inschrift; was über Anazarba bei Ma-
la], 267f. und Suid. s. 'Arm(dfßat steht, scheint

ein so confuses Gemenge nicht zusammengehöriger
Dinge zu sein, dass diese Notiz nicht zu ver-

werten ist). Unverkennbar ist gleichwohl als ein

durchgängiger Zug aller dieser Massnahmen die

besondere Fürsorge für Italien und die mögUchst
starke Herbeiziehung des Senats zu ausserordent-

lichen Regierungsgesdiäften (vgLMünzen mit dem
Revers providentia unatut, Cohen 129). In

f
leicher Weise wie für die arme Landbevölkerung
taliens sorgte Nerva auch für den hauptstädti-

schen Pöbel durch Frumentationen (pUbei urbanae
frummln conititulo E c k h e 1 VI 4061. Cohen
127 sub dem J. 97; dass die Frumentationen
zugleich mit den Spielen fs. o.] anfangs abge-
schafft und erst später wieder eingeführt wurden,
glaubt Mommsen Röm. Tribus 193) und durch
ein Congiarium, wahrscheinlich aus Anlass seiner

Thronbesteigung (congiarium populi Romani
Eckhel VI 404. Cohen 37—39, Ende 96.

Chronogr. v. J.B54). Die Freigebigkeit des Kaisers

im allgemeinen rühmt Plin. paneg. 43. Vermut-
lich um auch Gemeinden zu wohltätigen Stif-

tungen zu veranlassen, gestattete er ihnen, Legate

anzunehmen, Ulpian. frg. 24, 28. Dig. XXX 122
pr.; 117.

Auch von andern Seiten des öffentHchen Lebens,

denen Nerva seine Aufmerksamkeit zuwendete,

wird mehrere« überliefert. Wie so viele, musste

auch er gegen den Luxus einschreiten (Dio 1, 1.

2, 1; vgl. Plin. paneg 51; fraglich ist, ob sich

Martial. XII 15 auf ihn oderTraian bezieht, vgl.

Friedländer z. St.); auch erüeas er ein Verbot,

Sclaven zu Eunuchen zu machen (Dio 2, 4; ein

ähnliches Gesetz war schon von Domitian ausge-

gangen, Suet. Dom. 7. Dio ep. LXVn 2, 3.

Philostr. vit. Apoll. VI 42, 252. Mart. VI 2, 51.

IX 6, 4f. 8, 7f. Ammian. Marc. XVIU 4, 5. Cassiod.

II 139. Dig. XLVIII 8, 6 datiert nach einem Con-
sulnpaar in einem nicht bekannten Jahr unter Do-
mitian), und beschränkte dieHeirat unter Verwand-
ten (Dio a. a. 0.). Anklagen wegen Gottlosigkeit

liess er nicht zu, wie er ja überhaupt die Delatoren

verfolgte (Dio 1, 2; s. o.), namentlich aber verbot

er die Verleumdungen wegen Bekenntnisses des

jüdischen Glaubens, die unter Domitian sehr in

Schwung gewesen waren, und beschränkte die

Judensteuer ausschliesslich auf diejenigen, welche

sieh öffentlich zum Judentum bekannten (Münzen
mit der Legende fisri ludairi ealumnia sublata,

E c k h e 1 VI 404. Cohen 54—57, aus den J. 96

und 97; Uber die Verfolgungen unter Domitian

vgl. Suet. Dom. 12). Vgl. die Zusammenstellung
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bei H ä n e I Corp. leg. 67—69; hinzuzufttgen wäre bracht worden war, (Io Lyd. de meng. IV I.

Dig. XL, 15, 4 (Verfügung flberErbschaftsprocesse). Martini. X 28. Stat. Silv. IV 8, 9f. Serv. a. a. 0.;

In jener Zeit war die Entfaltung reger Bau- vgl. Macrob. a. a. 0.).

thStigkeit ein sogewichtigerFactorderRegiemngs- Es ist anzunehtnen, dass Nerva bei einer der
thitigkeit des Kaisers geworden, dass sich ihr auch häufigen Tiberüberschwemmungen, die sich auch
Nerva nicht entziehen konnte, obwohl sein spar- unter seiner Regierung ereignete (Epit. de Caes.

samer Sinn ihm hierin gewisse Grenzen auferl^te. 13, 12). kräftig unterstützend eingriff. Zu den
Dem entsprach es wohl, dass er die Aufforderung Strassenbauten, die auf Nerva zururkgehen. ge-

ergehen üess, ihn auch in diesem Bestreben zu hären u. a. die via Tiburtina et Valeria (CIL
unterstützen (Hin. ad Traian. 8, 1 ; dass muni- 10 IX 5963. 59681.), die Ausbesserung der Via Appia,
Xeentia sich hier nur auf Bauthätigkeit bezieht, und zwar namentlich Trockenlegung des sog. De-
geht aus dem Zusammenhang der Stelle selbst cennovium (CIL X 6813. 6818. 6820. 6822, 6824
hervor und wird auch durch den Gebrauch Plin. —6826. 68281 6832. 6859. 6861. 6871—73; vgl.

paneg. 51 bewiesen; vgl. auch Martial ep. 2, 7 Bar nab ei Not. d. scavi 1895, 29f.), und die
und die von Priedländer z. St. angeführten Be- Strasse von Puteoli nach Neapel (CIL X 6926

—

lege, sowie Sittengesch. III® 206 gegen Momm- 6928); die Strasse im Rheinthal wurde von ihm
scn Herrn. III 101, 4). So bildete seine Mässi- begonnen von Traian vollendet (Korr.-BI. d. westd.

gung einen wohlthuenden Gegensatz zu der von Ztsehr. 1899, 52f.). Von ihm erst wurde, viel-

wahnsinniger Eitelkeit dictierten Bauwut Domi- leicht im Zusammenhang mit dem Sieg in Pan-
tiang. Vor allem verdankte Rom dem Kaiser 20 nonien. die Strasse zwischen Save und Drau an-
Nerva den Ausbau eines neuen Forums, dessen gelegt (CIL III 8700); ebenso wurden von ihm
Mittelpunkt der Tempel der Minerva bildete. Die Weghauten in Kleinasien (CIL III 6896f. 6899.

Anlage des Forums geht freilich schon auf Do- 7192. 12158L CIG III 8482= Bull. hell. X 408)
mitian zurück, worauf auch die Widmung des und Spanien ausgeführt (CIL II 4724) und solche

Tempels an Minerva, die besondere Schutzgöttin in Afrika in Verbindung mit der Militärposten-

Domitians, hinweist; aber Nerva erst hat den Bau anlage zum Schutze der Grenzen. Comptes rendus
vollendet (Suet. Dom. 5. Vict. Caes. 12, 2. Eutrop. de l'acad. des inser. 1891, 293. CIL VTII 10016,
VII 23, 5. Vict Caes. 9, 7; vgl. dazu Jordan vgl. p. 859.

Topogr. I 2. 449, 17. Hieronym. a. 2105; hier Seine Fürsorge für Wasserleitungen erfahren

ist im Katalog der Bauten Domitians auch das 30 wir aus verschiedenen Stellen in der Schrift de
lorum Traiani angeführt, ebenso verwechselt flquia von Frontin. (vgl. namentlich II 87—89),
dieses mit dem Nervaforum Vict. Caes. 13, 7; den Nerva als Curator aquarum eingesetzt hatte,

auch im Mittelalter wurde das Nervaforum lorum f) Tod. Bald nach dem Antritt seines IV. Con-
Traiani genannt, vgl. Duchesne M41anges d’areh. sulats, den er im J. 98 zugleich mit Traian Con-
et d'hist. IX 346—855; Mart. I 2, 8 nach dem sul II bekleidete (Plin. paneg. 56. 57. 59), starb
Tempel auch lorum Palladium genannt: die Er- Nerva, der bereits alt und leidend war, in Rom
wähnung im ersten Buch Martinis zeigt auch, dass in seiner Villa in den sallustianischen Gärten, am
der Bau desForums spätestens 86 begonnen wurde; 25. Januar 98 (Dio 4, 2. Euseb. Hieron. a. Abr.
seine Vollendung fällt zufolge der Dedications- 2118. Epit. de Caes. 12, 11. Eutrop. VIII 1, 2).

inschrift CIL VI 953 und p. 841 = Ephem. epigr. 40 Dass er schon zu Zeit seiner Thronbesteigung im
IV 779 a, verbessert CIL VI Suppl. 31213, in daB Greisenalterstand, wird übereinstimmend berichtet

J.97 oder Anfang 98, s. S. 150); der Minervatempel (Dio 1, 3. Eutrop. VIII 1, 1. Vict. Caes. 12, 2. 3);
und der anstossendeTcil desNervaforums sind dar- aber die Angaben Ober sein Lebensalter gehen
gestellt auf frg. 116 der Forma urbisRomae; vgl. stark auseinander. Nach Epit. de Caes. 12, 11

Jordan Topogr. I 2, 449—452; Herrn. IV 240 starb er im 63., nach Eutrop. VIII 1, 2= Hieron.
—247. 263—265; Forma urb. R. 27f. t. XVII. a. Abr. 2113 im 72. Jahr seines Lebens. Diob
G s e 1 1 Essai sur le rtgne de Domitien 105— 107). scheinbar genaue Bestimmung seiner Lebenszeit:

In der Anlage dieses Forums bewies der Archi- 65 Jahre 10 Monate 10 Tage (4, 2= Kedren. I

tekt grosse Geschicklichkeit, indem er den ganz 438; nach Malal. 268; 71 Jahre) ist abzulehnen,

schmalen Raum zwischen dem Augustus- und dem 50 weil sie mit dem Geborts- und Todesdatum Nervas,
Vespasiansforum vortrefflich auszunützen verstand. das wir sicher kennen, im Widerspruch steht; so-

Mitten durch führte eine Strasse, weshalb das mit hätte man sich nur zwischen der Angabe der
lorum Nerrat auch den Namen lorum trimm- Epitome und der Eutrops zu entscheiden. Von
torivm erhielt (Hist. Aug. Alez. 28, 6. 36, 2. diesen beiden ist aber jene vorznziehen. weil es

Macrob, I 9, 13. Serv. Aen. VII 607. Not. region. dazu am besten passt, dass Nerva im J. 66 Praetor

IV, Jordan Topogr. II 547; reg. VIII p. 552 war; denn es ist bei ihm, der in der Gunst Neros
lorum Nerrae; Pol. Silv. I 545 in seiner ver- stand, anzunchmen, dass er sobald als gesetzlich

wirrten Aufzählung glaubt, dass lorum trauet- möglich, das ist im 30. Lebensalter, oder wenig
lorium verschieden sei von dem lorum Herme-, später zur Praetur zugelasaen wurde (vgl. Kleba
bei Vict. a. a. 0. ist die Lesart lorum . . .

.

per- 60 Prosopogr. 1 430); thatsächlich war er damals
vium— traneitorium schon von Arntzen z. St. knapp 30 Jahre alt, wenn wir die Annahme der

gegen die Emendation Hcrrium verteidigt worden
mit Berufung auf Martial. X 28, 8f., wo der Aus-

druck in derselben Bedeutung allerdings nicht

vom Forum, sondern vom Ianustempel gebraucht

ist). Hier wurde auch ein Heiligtum des lanus

quadrifrons errichtet, dessen Bild angeblich schon

nach der Eroberung von Falerii nach Rom ge-

Epitome gelten lassen, dass er zur Zeit seines i

Todes im 63. Lebensalter stand; er war demge-
mäss am 8. November 35 geboren. Als sein Todes- (

tag wird der 25. Januar 98 angegeben Chron.
pasch. 1 469; auf genau dasselbe Datum kommt i

man, wenn man zum Tage seinerThronbesteigung, 5

dem 18. September 96, die bei Entrop. Vü! 1, 2 1

i

OOgl



149 Cocceius Cocceius 150

mit 1 Jahr 4 Monaten 8 Tagen bestimmte Dauer
seiner Regierung hinzurechnet. Freilich geben

Clemens Ales, ström. I 21, 144. dessen Zahlen-

angaben sonst zuverlässig sind, und Epit. de Caes.

12, 1, die speeiell Ober Nerva gut unterrichtet

ist (aber hier auch die falsche Nachricht von einer

gleichseitig stattgehabten Sonnenfinsternis giebt,

vgl.OppolzerKanon d. Finsternisse 126), überein-

stimmend 10 anstatt 8Tage an, was zum 27. Januar

97 cos III und 98 cos IV ist. Das. worauf es an-

kommt, iBt nun die Frage ob die dritte Iribunicia

poteata» Nervas noch bei seinen Lebzeiten bezeugt

ist. Es mus« zugegeben werden, dass dies der

Fall ist; denn CIL III Suppl. 8703 (Salonae) giebt

sicher trib. pot. lll, und zwar schon für das J. 97

an; aber diesereinen Provincialinsehrift (dasFehlen

des Beinamens fiermanicuit kann nicht Bedenken
erregen, Siegerbeinkmen werden ja oft ausgelassen,

führen würde; aber das ersterwähnte Datum dürfte 10 bei Nerva z. B. CIG I 1733. CIL IX 5969 aus

doch den Vorzug verdienen, da es in dieser Form
di* Gewähr einer von den andern Quellen, deren

Spuren sich in unserer Überlieferung finden, un-

abhängigen Nachricht bietet, die wahrscheinlich

auf eine sehr gute officielle Angabe zuriickgeht

(vgl. auch Geizer Sex. Iulius Africanus II 156).

Iier Ansatz Dios (4. 2= Kedren. I 433) von 9

Tagen passt zu keinem der beiden Daten (D i e-

r a u e r 28, 3 irrt); die Zahlen des Chronogr. v. J.

dem J. 98) steht gegenüber das unwiderlegliche

Zeugnis zahlreicher Münzen aus dem J.98(Eckhel
VI 409. Cohen 85—98) und Ende 97 (Eekhel
VI 408. Cohen 82—84) und ebenso mehrere In-

schriften aus derselben Zeit (CIL V 4314 aus dem
J. 98. VI 952 Ende 97; in VI 953 [vgl. Ephem.
epigr.IV 779 a] hat HülsenCIL VI Suppl. 31213
unzweifelhaft richtig wieder trib. pot. II einge-

setzt, ob aber die Inschrift aus dem J. 97 oder f“

354, die hier verderbt überliefert sind, lassen uns 20 ist, d. h. ob dort cos III oder cos llll gestanden

bei der Entscheidung dieser Frage im Stich, die

übrigen teils ungenauen, teils willkürlichen An-
gaben kann man ebenfalls ruhig beiseite lassen.

Zur Zeit von Nervas Tod war Traian in Germa-
nien (s. o. S. 140; vgl. auch Plin. paeg. 9); sein

Verwandter P. Aeliua Hadrianus. der spätere Kaiser,

flberbraehte ihm, wie erwähnt, als erster die Bot-

schaft. Traian lies* es an der geziemenden Pietät

gegenüber seinem verstorbenen Adoptivvater nicht

hat, ist weniger sicher; auf einigen Inschriften

aus dem J. 98 und Ende 97 ist die Zahl der trib.

pot. wie häufig ausgelassen, so CIG I 1733. CIL
IX 5969 und II 956), die alle die II. trib. pot.

zählen. Die zwei einzigen Inschriften, wo ausser-

dem trib. pol. III sicher überliefert ist (selbst-

verständlich können hier alle die Inschriften nicht

herangezogen werden, die gerade in der Überliefe-

rung der Zahlen Unsicherheit aufweisen), CIL X
fehlen; er ordnete an, dass der Leichnam auf den 30 6820. 6824, sind Meilensteine, die unter Traian
Schultern von Senatoren zum Mausoleum des

Augustus getragen wurde, wo die Beisetzung er-

folgte (Epit. de Caes. 12, 12; die angebliche Grab-
schrift beim Mirabilienschreiber Urlichs Codex
urbis Romae topographicus 107; vgl. Jordan
TopogT. III 436. De R o s s

i

Inscr. Christ, urb.

Romae II 1 p. 303; über das Geschenk, das Nerva
testamentarisch dem hauptstädtischen Pöbel zur

Verteilung an Beiner Leichenfeier vermachte, Chro-

im J. 100 gesetzt sind, wo also höchst wahr-

scheinlich das damals angenommene System in

der Zählung der Regierungsjahre hinterher auch
auf Nerva angewendet worden ist (das Schwanken
in der Zählung auch unter Traian, M o m m s e n

St.-R. II* 800, 1, zeigt auch, dass diese Ände-
rung erst unter ihm eingetreten ist, und dazu
passt es, dass die Provincialmünzen von Syrien,

Kappadokien und Cypern seit Traian die neue
nogr. v. J. 354 funeraticium plebi urbanae initituit 40 Zählung nach dem tribunicischen Neujahr be-

£1X7/5', s.HenxenAnn.d. Inst. 1844, 11. Momm-
sen Abh. d. sächs. Ge*, d. Wiss. 1850, 653, 62),

nnd veranlasst* sogleich dessen Dirinisierung(Plin.

paneg. 11. Eutrop. VIII 1,2; er wird dann allent-

halben bei Schriftstellern und auf Münzen, wie auf
öffentlichen und privaten Denkmälern dirus Nerva
genannt; Consecrationsmünzen Eck hei VI 409.

Cohen 150—153. 160— 165; Tesseren aus Anlass

der Consecration Rostowzcw Rev. numism. 1898,

folgen, Eckhel IV 418. B. Pick Ztschr.f. Numism.
XIV 314. 337; der von Mommsen vermutete
sehr plausible Beweggrund Nervas kann ebenso

für Traian gelten). Es kann demnach als ziem-

lich gut beglaubigt angesehen werden, dass Nervas
erste Iribunicia poteatas vom 18. September 96 bis

17.September97, die zweite (ri6. pot. vom 18. Sep-
tember 97 bis zu seinem Tode (25. Januar 98)

reichte. Dass auf keinen Fall schon mit dem
4721). Die Erwähnung seines nalalis bei Philo- 50 10. December 96 die neue Zählung begonnen hat,

calus und Polemius Süvius (CIL I* 255. 276f.)

beweist, dass er gefeiert wurde, solange der Kaiser-

eult überhaupt bestand (vgl. B e u r 1 i e r Le culte

imperial 75); ein Zeugnis für diese Feier in den
J. 115 und 124 bietet die Inschrift des Wagen-
lenkers Crescens, CIL VI 10050.

g) Die Zählung der tribunicischen Gewalten.
In der Zählung der Kaiserjahre unter Nerva zeigen

die Inschriften ein Schwanken, welches sichtlich

wird noeh weiter bestätigt durch die Masse der

Inschriften und Münzen, wo die einfache trib. pot.

auch noch im J. 97 erscheint, sowie durch den
Umstand, dass andererseits nur eine Inschrift aus
dem J. 97 vor der Designierung zum vierten Con-
Bulat dioAngabe der zweiten trib. pot. enthält (CIL
II 4724; dagegen freilich eine stattliche Anzahl
von Münzen, Eckhel VI 408. Cohen 8— 10. 22.
33—36. 50f. 70-74. 81. 102f. 117—120. 124.

einer Änderung in der Zählweise zuzuschreiben 60 126, die also zwischen dem 18. September 97 und
ist; aber es iBt durch nichts bewiesen, dass diese

Änderung schon unter Nerva stattfand; wahr-
scheinlicher ist vielmehr, dass dies in den ersten

Jahren von Traians Alleinherrschaft geschah und
daDn auf die Datierungen von Nervas Regierung
Rückwirkung hatte, die unter Traian verfasst

wurden. Das feststehende in der Datierung Nervas
ist die Angabe des Consulata, da er 96 noch cos II,

der Designierung zum nächsten Consulat geprägt
sein müssen); vgl. zur ganzen Frage auchMomm-
sen St.-R. II» 799f.

h) Persönlichkeit, a) Äusseres. Die Schilde-

rungen, die wir über Nervas Körperbeschaffenheit

besitzen, gelten fast nur für die Zeit seiner Regie-

rung, also in seinem Greisenalter. Zur Zeit seiner

Thronbesteigung war er freilich über sein Alter
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hinaus schwach und kränklich. Wie sehr die von jener Sorgfalt und Ängstlichkeit, die ihn in

physische Schwäche nachteilig auf seine Regie- allem beherrschte. Schon als Senator trat er

rungsthätigkeit wirkte und Mangel an Energie, immer nur zaghaft das angebotene Amt an; er

sowie Untüchtigkeit zur Folge hatte, geht schon fürchtete, den Anforderungen desselben nicht ent-

aus der Geschichte seiner Regierung hervor. Dio sprechen zu können (Philostr. rit. Ap. VII 38,

1, 3 und Epit. de Caes. 12, 6 berichten im Ein- 146. VHI 7, 160. 27; freilich äussert hier Apol-

klangmiteinander.wieoftstarkeGemütserregungen lonius sein Urteil vor Domitian nicht ohne Neben-
bei ihm arge Übelkeiten im Gefolge hatten; auch absieht; mrxUratiu Eutrop. VIII 1, 1. Viet. Caes.

nach Philostr. vit. Apoll. VIII 7, IGO war sein 12, 1. Epit. de Caes. 11, 5, vgl. Suet. Dom. 23;

Körper von Krankheiten zerrüttet, unter denen 10 gtavita» Hist. Aug. tyr. trig. 6, 6). Auch Un-
anch sein Gemüt litt. Möglicherweise fand des- eigennützigkeit zeichnete ihn in hohem Masse aus,

halb der Astrolog, der ihm unter Domitian durch wie sein Verhalten gegenüber (Ti. Claudius) Atti-

Prophezeiung seines angeblich unmittelbar bevor- cus (Hemdes) beweist, dem er einen von diesem
stehenden Todes das Leben rettete (Dio LXVII gefundenen ungeheuren Schatz überliess, eine im
15, 6), leichter Glauben. Die Münzbilder teigen Vergleich zu dem Verfahren der vorhergehenden
Nerva natürlich auch nur als Kaiser. Sie bilden Kaiser geradezu unerhörte Freigebigkeit (Philostr.

die zuverlässigste Quelle für die Kenntnis seiner v. sophist. II 1, 2= Zonar. XI 20; vgl. Martial.

Gesichtszüge; ihnen zufolge hat er einen ganz XI 5 rerti rererentia . ... et aequi). Dass dieser

charakteristischen Ausdruck: einen länglichen Kopf, Mann von nüchterner, einfacher Denkart sich auch
eine übermässig lange, gebogene Nase, dichtge- 20 dichterische Lorbeeren zu erwerben bemüht hat,

locktes langes, in den Nacken herabreichendes würden wir nicht vermuten, wenn es nicht zu-

Haar; sein Gesicht ist bartlos und schmal, mit fällig überliefert wäre. Nero, dem er sich durch
moroser Miene; die ganze Physiognomie macht diese Seite seiner Thätigkeit empfahl, nannte ihn

such hier den Eindruck der Kränklichkeit. Von den Tibnll seiner Zeit, allerdings ein Vergleich,

zwei Statuen, die ihm in der Zeit seines kräf- der, wenn überhaupt ernst zu nehmen, auf blos

tigsten Mannesalters errichtet wurden, ist bei Ta- stofflicher Gemeinschaft zu beruhen scheint, wie
eitus die Rede (s. o. S. 134); als Kaiser beschränkte denn thatsächlich die stillen Freuden des Land-
er die Aufstellung seiner Statuen, indem er ver- lebens durchaus seinen Neigungen entsprachen,

bot, ihn durch goldene oder silberne Bildnisse zu Auch in seinen Dichtungen konnte er seine an-

ehren (Dio 2, 1). Erhalten sind nur mehrere sehr 30 gebome Bescheidenheit nicht verleugnen, die ihn

gute Büsten; doch ist nicht bei allen die Echt- verhinderte, höheren Schwung zu erreichen Martial.

heit festzustellen, vgl. J. J. Bernoulli Rom. Vin 70; vgl. IX 26. Plin. epist. V 3, 5; ad
Ikonographie II 2 (1891), 67—78; die schöne Traian. 8 wird eine oratio pulcherrima des Kaisers
sitzende Colossälstatue im Vatican (Bernoulli erwähnt). Seine Freundschaft mit Männern, wie
69 nr. 4, der Kopf T. XXIII abgebildet) wird Apollonius von Tyana und Dio von Prusa beweist,

mit Unrecht für Nerva in Anspruch genommen. dass er auch griechischerBildung nicht abhold war.

Bei Malal. 267 fehlt auch von Nerva nicht die y) Sonstiges. Die wenigen verstreuten Notizen,

übliche Körperbeschreibung, die aber, ebenfalls die sich über Nervas Privatleben erhalten haben,

wie üblich, grösstenteils erfunden ist (er lässt z. B. sprechen nicht sehr zu seinen Gunsten, sind aber
Nerva bärtig sein). 40 durchaus nicht ganz unverdächtig. So wird Vict.

ß) Charakter und Fähigkeiten. Sein wenigstens Caes. 13, 10 ihm gleich Traian Trunksucht vor-

im Greisenalter schwächliches Wesen ist im Vor- geworfen; doch ist der Text an dieser Stelle ent-

stehenden gekennzeichnet worden; doch kann man rumpiert. Dass Suet. Dom. 1 ihn als Knaben-
nicht behaupten, dass wir im übrigen von ihm Schänder hinstellt, dürfte auf Schmähschriften
ein genügend klares Charakterbild gewinnen. So- gegen Domitian zurückgehen. Der Freundeskreis,

wohl die einzelnen überlieferten Züge als auch in dem sich Nerva als Privatmann bewegte, setzte

was über seinen Charakter unmittelbar geurteilt sieh aus Personen der verschiedensten Stände zu-

wird, trägt ein zu einseitiges Gepräge. Seine sammen, denen er auch als Kaiser die Freund-
Schwäche erscheint in freundlicherem Licht, wenn schaft bewahrte. Eine grosse Zahl davon kennen
man seino vielfach erprobte Milde und Nachsicht 50 wir. Als sich Apollonius von Tyana vor Do-
darauf zurückgeführt; sie artete aber auch, wiege- mitian zu rechtfertigen hatte, da bildete die

zeigt wurde, bisweilen in Feigheit aus und brachte Freundschaft mit dem kurz zuvor verbannten C.

ihn in unwürdige Situationen (vgl. Plin. paneg. 8 und mit Orfitus und Rufus (s. S. 135) den wesent-

imperator qui rertrenttarn aminerat.) Um so liebsten Anklagepunkt, Philostr. v. Apoll. VIII 7,

grössermusste seineSelbstbeherrschung sein, wenn 160; vgl.Vn 8, 132. 32, 145. VIII27f. Der jüngere

er in Augenblicken, wo Rettung nur durch Stand- Plinius erfreute sich der Zuneigung Nervas (Plin.

haftigkeit zu erreichen war, Mut an den Tag legte, epist. VII 33, 9 wird ein Glückwunschschreiben
wie er dies nach der Aufdeckung von Crassus C.s an Plinius aus dem J. 93 erwähnt), der ihn
Verschwörung that. Dass Leutseligkeit und Be- nach seiner Thronbesteigung zum PraefectuB aerari

scheidenheit seinemsanften Wesen (Martial. XII 6,1 60Saturni machte (vgl. M o m m s e n Herrn. III 89f.)

mitissimun [dasselbe von Traian. 9. 1], Plin. und ihm auch sonst eine Reihe von Gunstbezeu-

paneg. 6; Unit lordan. Rom. 266) nicht fern Bungen erwies (Plin. epist. II 13, 8; vgl. ad Trai.

lagen, lässt sieh leicht denken. Zutritt hatte zu 4, 2). Noch als Privatmann scheint er auch ein

ihm jeder, seinen Kaiserpalast bezeichnete er entschiedener Gönner Martials gewesen zu sein

selbst publiearum atdium nomine (Plin. paneg. (Martial. VHI 70. IX 26); als er Kaiser geworden
47). Einmütig hervorgehoben wird seine Ruhe war, liess ihm Martial eine Auswahl aus dem
(Martial. V 28. VHI 70, 1) und sein vernünftige», X. und XI. Buch seiner Gedichte durch Parthenius

massvolles Wesen, uas aber auch nicht frei war überreichen, der ebenso Günstling Nervas blieb,

t
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wie er der Domitians gewesen war (Martial. XII

5

|nnd F riedlinder z. St. und Sittengeseh. III*

413]. 6 . 11). Sein langjähriger Freund Dio yon

l’ruea war, wie erwähnt, in der Lage, ihm in ge-

fahrvollem Augenblick einen wichtigen Dienst zu

leisten; aber auch für ihn selbst bedeutete die

Thronbesteigung Nervas das Ende eines lang-

jährigen schmerzlichen und entbehrungsreichen

Exils. Den in seiner Heimat so gefeierten Rhetor

ehrte nun auch sein kaiserlicher Freund (Dio

Chrysost. orat. 44, 6 . 45, 2; v. A r n i m a. a. 0.

315 vermutet, Dio habe damals den Beinamen
Cocceianus annehmen dürfen). Wie er bisweilen

neben den würdigsten und verdientesten Männern
der Zeit, L. Verginius Rufus, Q. CoreUius Rufus
( PI in. epist. IT 17, 8), Iunius Manricus, Arrius

Antoninus auch bedenkliche Leute bei sich auf-

nahm, ist schon erwähnt worden (das Witzwort
des Iunius Maurirus über dieses Verhältnis Plin.

epist. IT 22, 4. Epit. de Caes. 12, 5).

Dass Nerva nicht verheiratet war, lässt sich

mit einem Argumentum ei silentio wahrscheinlichO machen; wenigstens dass er keine direeten

ommen hatte, wird ausdrücklich zwar nur
von Auson. XXI 2, 54 berichtet, ist aber auch

nach dem, was wir über die Adoption Traians

wissen, vollkommen sicher; Dio 4, 1 spricht von
Verwandten, die er dabei überging.

Ob Coceeia Felicula (CIL VI 15923) seine

oder eines andern M. Cocceius Nerva Freigelassene

ist, sei dahingestellt; sichere Freigelassene von
ihm finden wir (nm beispielshalber nur stadt-

römische Grabschriften zu berücksichtigen) CIL
VI 15890 (Plutina). 15893. 15895. 15918 (Chry-

sippus). 15929 (Carpus). 15936 (Eucolpius).

Wie sehr mit der Thronbesteigung Nervas der

dass Septimins Severus ein Interesse daran hatte,

durch fingierte Adoption von Seite des Kaisers

Marcus seine Dynastie bis auf Nerva zurückzu-

leiten (die Widmung in CIL VI 954 richtet Sep-

timius Severus an den dirui Nerva, seinen olo-

cus: vgl.Claudian.XXVIII420atenjm Ner-

roffl), so dass noch in der Filiation Caracallas der

Name Nervas vorkommt; aber noch Severus Ale-

xander liess sich als den Sohn Caracallss und
Enkel des Septimius SeveruB bezeichnen, führte

also gleichfalls seinen Stammbaum auf Nerva
zurück. Man kann daher am besten schon mit
seiner Regierung das glücklichste Zeitalter der

römischen Kaisergeschichte, das der Antonine, be-

ginnen lassen.
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de Traian (Paris 1877) 14—22. S. Gsell Essai

sur le rögne de Domitien, Paris 1894, 317—337.

Champagny-Doehler Die Antonine I (Halle

1876) 38—46. J. A s b a c h Römisches Kaisertum

und Verfassung bis auf Traian (Köln 1896) 114
— 127 Schiller Oesch. d. röm. Kaiserzeit I 538
—543. Herzog Gesch. u. System, d. röm. Staats-

verfassung II 308. 834—340. 422f. Ranke
Weltgeschichte III 1, 264—271. Klebs Piobo-

pogr. I 429f.

17) M. Cocceius Nigrinus, Procurator des Kai-

sers Caracalla (211—217) von Brit&nia inferior,

CIL VII 875.

18) Cocceius Proculus, tpeeulator in einer

Praetorianereohorte, Anlang 69 n. Chr., Tac, hist
I 24. [Stein.]

Anbruch einer neuen, freiheitlichen Zeit begrüsst 19) Coc(ceius?) Rnfi[nus], I>-gat von Arabien,

wurde (Tac. Agr. 3 prim« .... beatistimi me- Le Bas-Waddington 2070 e Adraa. [Groag.]

tmli ortu; ebd. felicitatem Umporvm n. Hist. I 1 80) Cocceius Veunianus, xpariotoc, Sohn de*
rara temporum telieitate), geht aus gleichzeiti- 40 Cocceius lulianus Synesius (Nr. 7), IGI 1347.

gen Kundgebungen hervor. Ähnlich wie nach [Stein.]

dem Sturz Nervas wurde auch jetzt der Libertat 21) Cocceius Verus, von SeptimiuB Severns
06 imp. Nerva Caetare Aug. rettitvta ein Tempel im J. 197 oder bald nachher getötet (Hist. Aug.
errichtet (CIL VI 472; vgl. die Münzlegenden Sev. 13, 4).

libertat, libertat publiea, Roma renatcent, Cohen 22) Sei. Cocceius Vibianus, XVvir sacris fa-

104— 121. 130L), und unter diesem Eindruck ciundis (Ephem. epigr. VIII p. 293. CIL VI Add.

S
pricht wohl Plin. epist. IX 13, 4 von den primi p. 3261 und Anetar. Add., irrig Bull, com I 1872,
iet reddilae libertatit und schreibt Tac. Agr. 3 71, Inschrift aus Rom) im f. 204 n. Chr. zur

das berühmt gewordene Wort (piamqaam .... Zeit der Saecularspiele (Ephem. epigr. VIII p. 2821.

Nerva Caetar ret olim dittociabilet miteverit, 50 = CIL VI 82327, 9. 14 Acta lud. aaee.), Pro-

priaeipatum ae libertalem. So wird zur Charak- consul von Africa (vgl. die stadtrömische Inschrift

terisicrungseinervolksfreundlichenRegieningaach und die Inschrift aus Tunis Tamalleni, dessen
ein Ausspruch von ihm mitgeteilt, dass er seine Patron C. war, CIL VIII 84, s. Palln de Lessert
Regierung so eingerichtet habe, dass er jederzeit Fastes des prov. Afr. 205L, wo die zeitliche An-
ungefährdet ins Privatleben treten könnte (Dio Setzung zu berichtigen ist). Die seltene Verbin-

3, 1). düng des Praenomens Seltne mit dem Gentile
Immer mehr gewöhnte man sich in der Folge- Cocceius lässt denkbar erscheinen, dass C. da

zeit daran, Nervas Herrschaft als das Beispiel Vster des Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus
einer gemässigten, milden und guten Regierung (o. Nr. 1) und demnach mit einer Anieia Fausta,
anzusenen und ihn in der Reihe der goten Kaiser 60 etwa der Tochter des Q. Anicius Faustus (Bd. I

zu nennen (Hist. Aug. Aur. 42, 4; Tac. 6 , 9; 8, 2197 Nr. 10), vermählt gewesen sei.

Car. 3, 3. Eutrop. VTH 1, 1. Zosim. I 7, 1. 23) Coceeia Bassula Numisia Procula, Ge-
Lsetant. de mort. pere, 8 ; vgL Philostr. vit. Ap. mahlin des M. Munatius Popilianus (Ehrenin-
VII 8, 182. Synkell. I 654; weniger hoch anzu- Schrift der C., CIL VIII 626 Mactar), nach Bor-
•ehlagen sind die Urteile Frontins de aq. 64. ghesis Vermutung (Oeuvres VH 518) Tochter

E
raef. 1, der ihm dankbar zu sein allen Grund des Q. Camurius Numisius Iunior (o. Bd. ni
atte, des Plinins im Panegyricus an sehr vielen 8 . 1451 Nr. 8) und der 8tertinia Coceeia Bassula

Stellen nnd Martials XII 6). So erklärt es sieh, VcDecia Aeliaua (den Namen der C. ergänzte Bor-
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g h e s i in der Inschrift des Numisius, CIL XI

5670 Attidinm). Vermutlich dieselbe ist Su-

mma Q. I. Procula, deren Namen auf bei Rom
gefundenen Wasserleitungsröhren erscheint (Lan-

ciani Syll. aq. nr. 288= CIL XV 7459), viel-

leicht ihre Tochter die auf Bleiröhren und In-

schriften des gleichen Fundortes genannte Un-
natur M. Hl. Proeula (Laneiani nr. 282 = CIL
XV 7498. CIL VI 1465= 31661 [aus dem J. 165?].

Bull. azch. crist. 1882, 163; ein Verwandter der

C. wird auch L. Fulviua Gavius Numisius Pe-

tronius Aemiiianus gewesen sein, vgl. Drossel
zu CIL XV 4759).

24) Stertinia Cocceia Bassula Venecia Aeliana

s. Stertinius.
28) Claudia Sestia Cocecia Setlelriana a.

C land i u s Nr. 441. [Groag.]

Coccium, Station der römischen Strasse an

der Westküste Britanniens zwischen Mancunium
(s. d.) und Bremetennacum (s. d.) nach dem Itin.

Ant. 482, 1, jetzt Ribchester (früher Ribble-

chester), mit erheblichen Überresten der Mauern
und militärischen Bauten an der Mündung des

Flusses Ribble (zwischen Manchester und Lan-

ehester), die seit dem 16.Jhdt. bekannt sind (CIL
VII p. 58); Castell der ala Sarmatarvm (CIL
VII 218. 229. 280) und anderer Truppenteile (ebd.

222. 225. 227. 228). [Hübner.]

Cocconae, Station der längs der Drau füh-

renden Strasse Poetovio-Mursa in Pannonia su-

perior (Itin. Hieros. 562, .4: mufafio Coeeonii;

Geogr. Rav. 215, 11; Cueeonis) und Heimat eines

equrs singularis und seines ebenfalls in Rom
lebenden Bruders, CIL VI 3297; Ulpius Cocceius

eq. s. d. «., eastris tun., t. Kasti, ex Pan. sup.

nalus ad Aquas Balisas, pago loeista, vic(o)

Coe[oon]etibus .... JVjielor trater et lul.

Proc .... Ieccru[nt]; südöstlich von Pitomaia-

Carrodunum. M o m m s e n CIL III p. 507 und
Ephem. epigr. V p. 182. Kiepert Formae orbi6

antiqui XVII. Holder Altkeltischer Sprach-

schatz s. Coeeo. W. Tomaschek o. Bd. III

S. 296f. Nr. 18. Ruggiero Dizion. epigr. I 574.

[Patsch.]

Cochlea. I) Cochlea, xozllat oder rLf, die

von Archimedes (a. Bd. I S. 538f.) erfundene, zur

Hebung des Wassers dienende Schraube. Aus der

Beschreibung bei Vitruv X 6 (1 1) geht hervor, da®
biegsame Holzleisten auf einem cylinderförmig ab-

gerundeten Balken in einer massig aufsteigenden

Schraubenlinie befestigt wurden. Die Dicke des

Kernes, um welchen diese Schraube gewunden
wurde, betrug '/is und der Normalschnitt der

Schraube samt dem Kerne l
/s der Länge des

Balkans, welcher den Kern bildete. Nachdem die

Schraube und ihr Kern durch Pichen wasserdicht

gemacht waren, wurden sie in ein Gehäuse von

dünnen Brettern, das die Schraube cylinderfBrmig

umschloss und ebenfalls wasserdicht, ausserdem

Buch durch eiserne Reifen gefestigt war, einge-

fügt. Am oben Ende des ein wenig über das

Gehäuse hervorragenden Balkens wurden Speichen

durchgesteckt, damit die Schraube von Arbeitern

gedreht werden konnte. Zuletzt wurde das Ge-

häuse, nachdem die untere Mündung ins Wasser
getaucht war, in eineT Neigung von 36° 52' zum
Horizonte auf einem Balkengestelle befestigt oder,

wie Vitruv es auadrückt, es wurde der Wasser-

schraube dieselbe Richtung gegeben wie der Hy-
potenuse des sog. pythagoreischen Dreieckes (a. o.

Bd. II S. 1087), dessen Basis 4 und dessen

andere am rechten Winkel anliegende Kathete
3 Längeneinheiten beträgt. Bei dieser Lage der

Maschine füllte sich mit der ersten Umdrehung
der unterste Teil der Schraube mit Wasser; mit
der zweiten Umdrehung wurde gleichzeitig dieses

Wasservolumen ein Stück weiter gehoben und der

10 unterste Teil der Schraube neu gefüllt, Vorgänge,

die mit den weiteren Umdrehungen sich so oft

wiederholten, bis alle Schraubengänge gefüllt

waren und sodann das Wasser, wie es stetig von
unten aufstieg, so auch stets oben abfloss. Einen
Reconstructionsversuch der ganzen Maschinerie

bietet nach Newton Straticozu Vitr. architec-

tura (Utini 1825—29) Bd. IV Taf. XV 1, wo auch
ein Tretrad eingefügt ist, auf dessen Anwendung
man nach Vitruv« Worten ito eoeleae hominibut

20 caleantibus faciunt rersaliones geschlossen hat.

Weiteres über den Lauf der vom unteren Ende
des Balkan b aufsteigenden Schraubenginge und
die übrige Einrichtung der Maschine s. bei Blüm-
n er Technologie IV 1 23(7. Da einerseits die oben
berechnete schiefe Lage der Schraube unumgäng-
lich notwendig war, um das Wasser heben zu

können, andererseits die Speichen, welche Vitruv

ausdrücklich als Mittel zum Drehen erwähnt, eine

horizontale Richtung haben mussten, damit zwei

30 oder mehrere Arbeiter durch Drehung derselben

auch die Schraube in Bewegung setzen konnten,

überdies aber auch die Schraube, um wirksam zu

sein, mit einer gewissen Geschwindigkeit umlaufen
musste, so ist anzunehmen, dass durch ein Zahn-
radgetriebe die von den Arbeitern hervorbrachte

Drehung um eine verticale Achse umgesetzt wurde
zurDrehung des schief liegenden Schraubenganges,
wobei zugleich durch Einwirkung eines grösseren

Triebrades auf ein kleineres eine schnellere Dreh-
40 ung der Schraube erreicht werden konnte.

[Hultsch.]

2) Ein niedriges, enges Thor in den Arenen,
in deneu Stierkämpfe abgehalten wurden. Varro
de r. r. III 5 ostium habere debet humile et

angustum et poitssttnum eius generis, quod eo-

ehleam appellant, ul solet esse in eaeea, in qua
tauri pugnare solent. So hiess auch ein Thor
im Hippodrom zu Constantinopel von seiner kreis-

runden Form i xojL’ac. Procop. de bello Pers.

50 I 24 ix <V xaXaxlov Movriot tue Sta xvHije itjjsi,

rrdrv Ar/ d xoxXiat <btö vijc liias koMm xvxJlo-

rsgovt oCmje wvöpactai. [Pollack.]

Cochlear. 1) Für Löffel sind zwei Namen
überliefert, e. und ligula, und zwar ist C. der

kleinere Löffel, Martial. VIII 83, 28. 71, 10, wo
es als Saturnaliengeschenk vorkommt; als Mass
Plin. n. h. XXI!] 16 a a, a a Nr. 2. Dem-
entsprechend sind auch die mehrfach, nament-
lich in Pompeii, gefundenen Löffel, aus Knochen,

60 Bronze und Silber, zweierlei Art; grössere, mit
länglichem Behälter, deren Stiel in einen Tier-

fuss oder in ein ornamentales Motiv ausläuft, und
kleinere, mit flachem, kreisrundem Behälter und
geradem, in eine Spitze auslaufenden Stiel. Un-
zweifelhaft ist letztere Form das C„ welche« nach
Martial. XIV 121 zum Essen von Eiern und
Schnecken diente. Entscheidend ist das pompe-
ianische Bild Hel big 1668; zwei Eier, darüber
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der Eierbecher und über diesem gekreuzt zwei p. 136). 977 sind geweiht Marti Cocidio (deo

ljSKel dieser Form. Wegen der Eier vgl. noch sancto Marti Cocidio VII 286), in CIL VII 642
Petron. 33. Plin. n. h. XXVIII 19. Die Schnecken ist C. identificiert mit Silvanus (deo Silrano Ca-

tn man wohl mit der Spitze; ohne Zweifel mit cidio), auf den übrigen heisst der Gott blosCoei-

Reeht leitet Martial a. 0 . von diesem Gebrauch diu* (drus Cocidius VII 701. 800—804. 876, deui

den Namen ab. Abbildungen von C. in der sonst sanctus Coc. 953 und Ephem. epigr. III 137 nr. 1 13

unbrauchbaren Schrift P a g a n o La ligula, Napoli = Ilruce Lapid. sept. 380 nr. 735, sancto

1830. Mus. liorb. X 46, danach Marquardt Cocidco VII 974). Als Genius valli wird er be-

Privatl.’ 314. Emele Beschreibung röm. und zeichnet VII 886 (vielleicht auch 644 Cocidio

deutscher Altert, aus Rheinhessen, Mainz 1833. 10 Gtnio pr[ae]sidi v[allif). Der Name bedeutet

Erster Berieht Uber die vom AJtertumsverein nach Glück Rönos 6 ,betiator‘. S t e u d i n g
Kempten vorgenommenen Ausgrabungen, Kempten Roschers Lex. I 913. [Ihm.]

1888. Vgl. noch Becker-Göll Gallus III 392. Cocintum promunturium. Köxvrthi öxqio-

[Mau.] rrjQtov, Vorgebirge an der Ostküste der brutti-

2) Als Mass diente das C. besonders für sehen Halbinsel, zwischen Caulonia und dem sintu

Arzneien and war als solches = ‘/m he- Scylacius, jetzt Capo di Stilö. Polybios 14,

tninu (nonjlij) = >/, cyathut = 1,14 Centiliter, 5 bezeichnet es irrtümlich als die südlichste Spitze

Colum. de r. r. XII 21. Auch Plinius meint Italiens und die Grenze zwischen ionischen und
wahrscheinlich, wo er das C. als Arzneimass er-

wähnt (z. B. n. h. XX 45. XXI 172), denselben 20
Betrag. In der Masstafel des Dioskorides, die

im wesentlichen die römische Einteilung der Hohl-
masse giebt, heisst dasselbeMass eAeme (e.Xgpg),
im Carmen de pond. 77f. aber mystrum, und erst

das Sechstel des Mystrum = 0,19 cl erscheint

hier als C. Ebd. 7911. wird das System der klein-

sten FlUssigkeitsmasse als Duodecimalteilung des
Seztarius bis auf das scrrpulum= >/zss darge-

stellt. So wird der Cyatbus zur unaa, sein Viertel,

das Mystrum, zum sicilicu«, endlich das C. als 30
Sechstel des Mystrum zum scripulum. Bei leid.

etymoL XVI 25 (Metrol. script. II 116, 8—12,
vgl. ebd. 140, 10—17) wird ein C. im Betrage
von V» Cyathus = 0,23 cl erwähnt, H u 1 1 s c h
Metrologie’ 116, 2. 118f. Von den griechisch

schreibenden Metrologen der Kaiserzeit wurde das
C. als xoylidßiov in ihre Magstafeln aufgenommen
und verschiedentlich bestimmt. H u 1 1 s c h Metro-
logie 635B., 8 . das Nähere unter K o z haß tov.

[Hultsch.] 40
Cochlearium, ein Ort zum Züchten essbarer

Schnecken. Cber die Einrichtung eines solchen

s. Varro r. r. III 14; es ist ein von einem Wasser-
graben umschlossener, schattiger and feuchter

Hatz. Ebenda auch Uber die Arten so gezüch-
teter Schnecken; vgl. hierüber auch Plin. n. h.

IX 173. XXX 45. [Mau.]

Cocidi fanum, nur beim Geogr. Rav. (433,

4) erwähnte Station der römischen Strasse von
Brocavum (s. Brovonacae) nachMaiae (s. d.) im 50
nordwestlichen Britannien. Mars Cocidius ist in

sikelischem Meere; Plinius (der in 95 auch jene

irrige Annahme berührt: Cocinthum ipiod eise

longissimum Italiae promonturium aliqui ezi-

stumant) beschreibt III 43 die bruttische Halb-

insel: amaxonicae Hgura desinens parmae, ubi

a medio ezeursu Cocynlkus voeatur, per stnus

lunatos duo cornua emittens, Lcucopetram dextra

Lacinium timslra. Eine Station Cocinto (Itin.

Ant. 114) 22 mp. südlich von Scyladum war
jedenfalls ohne Stadtreeht; das Itin. marit. 490
nennt an entsprechender Stelle Stilida, wohl eine

Landmarke, die dem Cap seinen modernen Namen
gegeben hat. [Hülsen.]

Coclearia, Ort im nordöstlichen Teil von Sar-

dinien, 15 mp. von Olbia, Itin. Ant 81.

[Hülsen.]

Cocleo, Tab. Peut. IX 3 (Miller) zwischen

Dorylaion und Philadelphia, Geogr. Rav. 111,11

(Cotleon). Nach R a m s a y s richtiger Vermutung
(Asia Minor 168*) = Kotiaion. [Rüge.]

Cocilensis, Beiname des Liber pater, wshr-

scbeinlich localer oder individualer Natur, auf

einer helvetischen Weihinschrift Libero patri
\

Coclienti
j

P. Severins
\

Lucanus r. s. I. m.,

M o m m s e n Inscr. Helv. 329. [Aust.]

Cocondae, ein Aboriginervolk am unteren

Indus, gegen die W'üste hin, neben Nobundae,

Megasth. bei Plin. VI 76; etwa skr. Kukupda;
bezeugt istjedoch nur kukundha .ein eich blähendes

Gespenst, Kobold
1

neben kupda .rundes Gefiss'.
Unpassend vergleicht Lassen Ztschr. f. d. K. d.

Morgenl. 1839 II 45, die ' Mahäbhärata neben
Därva und Abhisira erwähnten Kökanäda.

Britannien vielfach verehrt worden (CIL VII ln- [Tomaschek.]
dez p. 330, s. Art Cocidius). [Hübner.] Cocosates, Volk in Aquitanien, das sich mit

Cocidius, Beiname des Mars auf zahlreichen den Tarbelli, Vocates, Elusates, Bigerriones u. a
in verschiedenen Gegenden Britanniens gefundenen dem Craesus ergab (Caes. b. G. IU 27, var. cos-

Inschriften, die vollständig verzeichnet sind bei sates, vgl. den Ortsnamen Cosa). Plin. n. h. IV
Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Der Haupt- 108 nennt sie Cocosates Sezignani. Ihre Wohn-
cnltort war vielleicht in der Gegend von Ambo- sitze scheinen bei der Stadt Coequosa (Cocosal
glanna (Birdoswald) CIL VH 800—804. 827 (T), Holder Altkelt. Sprachschatz I 1059) zu suchen
wo das Fonum Cocidi des Geogr. Rav. V 31 p. 433 60 zu sein, welche das Itin. Ant. 456 zwischen Aquae
(Pinder und Parthey lesen Fanocodi, während Terebellicae und Burdigala ansetzt (döp. Landes),
der Cod. Vat. Urb. und der Basiliensis Fanoco- Desjardins Göogr. de la Gaule II 363. O.
cidi bieten) anzusetzen wäre (Hübner CIL VII Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1896, 433.

p. 141). Die Dedicanten fast aller Inschriften ge- [Ihm.]
hören dem Soldatenstande an. Die Inschriften Coculnius. M. Coculnius Sex. Kl. Quirina
CIL VII 286. 835 (= Ephem. epigr. III p. 128. Quintilianus (so CIL VIII 7042. 19508; Ouin
Bruce Lapidar, septentrionale 421 nr.826, Lesart titlianus 7041) aus Cirta in Numidien, bekleidete

unsicher). 643. 886 . 914 (= Ephem. epigr. III die Municipal- und Priesterämter seiner Vater-
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»tadt (VIII 7041 Hamonium et honores omnti,

quibus in colonia . . Cirta patria tua functus

est-, als III vir setzte er dem Kaiser Commodus
die Inschrift VIII 6993= 19417). Von seinem

Landsmann Septimins Severus erhielt er den Intut

clacus und wurde wohl im J. 1 95 (wie die Sieger-

beinamen des Severus beweisen, vgl. VIII 306)

zum Qoaestor designiert (VIII 7041 = 19423.

7042 dem C. errichtete Inschriften). Die Ge-

mahlin des C. hiess Vitruvia Maxima (VIII 19508,

C Betzte ihr diese Inschrift noch vor der Auf-

nahme in den Senat, da der Titel v. e. fehlt;

auch die Inschrift VIII 6955= 19416 wird dem
C. zugehOren). Die Grabschrift eines Q. Cucul-

itius [F]or[t]unatus VIII 7322 Cirta. [Groag.]

Codani, Volk im glücklichen Arabien, von

Plin. VI 151 neben den Arsi und Vadaei erwähnt.

Die Lage desselben ist schwer zu bestimmen,

nach Sprenger (Alte Geogr. Arab. 52) in der

Nihe der Bucht von Abu 'Aris zu suchen. Vgl.

Glaser (Skizze 9911.). [D. H. Müller.]

Codanns sinne nennt Mela III 31. 54 einen

grossen Meerbusen an der Kordküste Germaniens
(super Albim), in dem er die Insel Scadinavia

(soMüllenhoff. überliefert Codannoria) ansetzt.

Vgl. Plin. n. h. IV 96 mons Saeto ibi immentut
nee Riphaeit iugit minor immanent ad Cimbro-
rum usque promunturium elficit tinum, qui Co-
danus roeatur refertus intulis, quarum clrrrit-

tima ett Scadinavia (var. Scatinama) ineom-

pertac magnitudinis (aus Mela). M ü 1 1 e n h o f f

Deutsche Altertumskunde I 489f. II 284. 359f.

Georg Holz Beiträge zur deutschen Altertums-

kunde I 1894, 24f. [Ihni.]

Codeta, nach Paul. p. 58 ein Stück Land bei

Rom im transtiberinischen Gebiet, so benannt
quod in eo virgulla natcuntur ad caudarum
equinarum similitudinem; noch die constanti-

nische Stadtbeschreibung (Jordan Top. II 564.

567) nennt einen Campus Codetanus in der vier-

zehnten Region (vgl. auch Polem. Silv. 545).

Dagegen lag die Codeta minor, wo nach Suet.

Caes. 39 Caesar eine Naumachie gab, dem Zeug-
nisse des Cass. Dio XLIII 23 zufolge b Äßtlqt

luttqi. Die Lage beider ist nicht näher zu be-

stimmen. [Hülsen.]

Codex bedeutet ebenso wie die daneben vor-

kommende lautliche Variante eaudex zunächst

einen Klotz vom Baumstamme, ein Scheit Holz
(Lyd. de mens. p. 14, 6: . . . 6 qptrpde nag”
avzoii [seil, roit Tcopaion] xaltltat), dann alles,

was aus Holzbrettern gefertigt ist. So sagt Se-

neca (de brev. vitae 13, 4): Claudius is luit,

Caudex ob koo iptum adpellatus, quia plurium
tabellarum eontezlut eaudex apud antiquos ro-

catur, unde publieae tabulae Codices dieuntur et

tunet . . . codicariae vocantur. Im besonderen
heisst C. die Schreibtafel, die aus einem mit Wachs
überzogenen Holzbrettchen bestand; Cato bei

Fronto ep. ad Antoninum imp. I 2 p. 99 N.; iuasi

eaudicem proteni, ubi mea oratio scripta ett.

Wenn mehrere solcher Holzbrettchen durch einen
Bindfaden zuBammengebunden wurden, dann ent-

stand das Notizbuch, das gleichfalls C., oder in

der Deminutivform codicilli (s. d.) genannt wird;
Catull im 42. Gedicht identifleiert die codicilli mit
den pugillaria: das ist der pugiUus, den Charisius
p. 97 K. definiert pugiUus, qui pluret tabellas

Codex accepti et expensi 160

eonlinet in seriem eontulas. In späterer Zeit

stellte man solche Büchlein nicht nur aus Holz,

sondern auch aus anderem Material her; eine Auf-

zählung giebt Ulpian in den Digesten XXXII 52:

quodti [libri] in codicibus sinf membraneis tel

ehartaceis rel etiam eboreit tel alterius materiae,

vel in eeratis codicillit, an debeantur videamus.

Wir sehen hieraus deutlich, dass C. hier nicht

mehr das Material bezeichnet, sondern das Format:
10 es ist das fertige Buch, wie es durch das Zus&m-

menheften tafelförmiger Lagen entstanden ist;

das Buchlormat, das bestimmt war, im ausgehen-

den Altertum die Rolle aus dem Gebrauche zu

verdrängen. Die Hss. des Mittelalters sind dem
Aussehen nach alle Codices, dem Stoffe nach zu-

nächst hauptsächlich membranei (s. Pergament).
Nach seinem Inhalte hat der C. eine wichtige Be-

deutung erlangt, einmal als Buch im kaufmän-
nischen Sinne (b. Codex accepti et expensi),

20 Soll und Haben; und dann bIb Sammelwerk recht-

licher Bestimmungen, benannt nach den Kaisern,

von denen die Herausgabe veranlasst war, C.Theo-
dosii, Iustiniani (s. d.). Litteratur: Th. Birt
Antikes Buchwesen 95ff. Fr. Blass Palaeographie,

Buchwesen und Handschriftenkunde, Iw. v. M Al-

le r s Handbuch I 1 336B. [Wünsch
]

Codex accepti et expensi heisst dasSchuld-

buch, das jeder Römer führte und dessen richtige

Führung als Ehrensache galt, Cic. pro Rose. com. 2;

80 in Verr. I 60. Zweifelhaft ist der Umfang der
hineingehörigen Eintragungen; jedenfalls unter-

schied es sich von dem Codex rationum (Dig. II

13, 10, 2) und den besondem rationes, in die

man die Vermügensstflcke gruppenweise eintrug

(Dig. XXXIII 10, 7, 2), auch von dem kalen-

darium, dem Hauptbuche der Kapitalisten (vgl.

K ü b l e r Ztschr. der Savignystiftung Xni 156 ff.).

Gewiss ist, dass den Eintragungen in den Codex

accepti et expensi vorläufige Vermerke voran-

40 gingen, die man in die adrersaria (Hülfsbüeher,

s. d.) machte. Sicher ist ferner, dass sich an die

Eintragungen in den codez accepti et expensi eine

Schuld anschloas, die ohne Rücksicht auf ihren

Grund durch den blossen Vermerk im Buche ver-

nichtete, s. Litterarum obligatio. Gai. III

28—188. Die Eintragung des Gläubigers hiess

ezpenxum terre (d. h. als Schuldsumme, gleich-

sam als ausgezahlte Darlehenssnmme einen Be-

trag vermerken), 8. E x p e n s i I a t i o. Ob die ac-

50 ceptilationes Quittungsvermerke waren oder Ein-

tragungen im Buche des Schuldners, durch die

eine im Buche des Gläubigers geschehene expensi-

latio bestätigt wurde, ist bestritten (s. Niemeyer
Ztschr. der Savignystiftung XI 3129.). Nach den
Ausführungen bei Cicero pro Rose. com. 19. scheint

der Kläger durch Vorlegung seiner Bücher den
Gegner dazu genötigt zu haben, gleichfalls seine

Bücher vorzulegen. Insoweit beide Bücher flber-

einstimmten, war der Inhalt rechtsgültig (anderer

60 Meinung, jedoch ohne Grund Cuq Lee institutions

juridiques des Romains, Paris 1891, 671, 7). Nach
Theopnilus zu Inst. III 21 stützte sich freilich

nach der von F a b r 0 1 angenommenen und von
R e i t z verworfenen Lesart der Gläubiger ledig-

lich auf die ezpentilatio in seinem Buche (cen-

tum aureos, quos mihi ex causa locationis debes,

expentos tibi tuli) und auf eine Erklärung des
Schuldners, die diese expensilatio als richtig be-
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stätigte (eipciiso» mihi tulisti). Der Bericht des

Theophilus erfreut sieh freilich nur geringen An-
sehens (vgl. i. B. Mitteis Reichsrecht und Volks-

reeht 495), doch ist ihm nicht jede Glaubwürdig-
keit abzusprechen (so mit Recht C u q a. a. 0.

671, 2, der sich jedoch ohne Grund auf Cic. Verr.

II 1, 60 beruft). Wahrscheinlich schöpfte Theo-
philus aus einer Darstellung der Übergangszeit,

in der nur noch ein Teil der römischen Bürger
den eodex aceepti et ezpensi besass. Der Gläubiger,

der Beine Forderung in sein Buch eintrug, mag sich

damals gegenüber einem Schuldner, der kein Buch
führte, durch eine blosse Bestätigung der Richtig-

keit seiner Eintragung haben sicherstellen lassen.

Späterhin kam die Führung des C. a. et e. gänz-

lich ab, nach einem Berichte des Ps.-Aseonius (in

Verr. p. 175 Or.) deshalb, weil man Beschlag-

nahme der Bücher durch die Behörden fürchtete

(vgl. hiezu Keller Institutionen 107). Im iusti-

nianischen Rechte ist jedenfalls die lillerarum

obligatio zugleich mit dem rode* ezpensi et ac-

cepfi verschwunden, Inst. III 21 pr.

Litteratur. S. die unter Acceptilatio Ge-

nannten und ausserdem zu M. Voigt über die

Bankiers, die Buchführung und die Literalobli-

gation der Römer. Leipzig 1887 (Abhandlungen
sächs. Gesellsch. der Wiss. nr. VII) Siemejer
Ztschr. d.Savagny-Stftg. rom. Aht.XI 81211., ferner

L. Goldschmidt ebd. X 367H. Mitteis Reichsr.

u. Volksrccht 459—498. Voigt Köm . Recht sg. I

594R. § 53 II. C u q Les institutione juridiques

des Romains, l’aris 1891, 670ff. Leonhard In-

stitutionen 415ff. g 134. [Leonhard.]

Codex Gregorianus. Im 2. und 8. Jhdt.

n Chr. war eine ungeheure Menge allgemein-

verbindlicher kaiserlicher Constitutionen, nament-
lich Rescripte, ergangen. Viele derselben waren
zwar in die Schriften des Juristen eingeflochten,

unendlich viel mehr aber waren in den Archiven
begraben und hier natürlich nicht sachlich, son-

dern zeitlich nach ihrem Erlass geordnet. Zum
grossen Teil waren sie auch durch spätere Ver-

fügungen oder sonstige Rechtsquellen überholt,

so dass sie keine Geltung mehr beanspruchen
konnten (Modest. Dig. I 4, 4). Das Bedürfnis

nach einer Sammlung, Sichtung und Ordnung
des genannten Materials war immer unabweis-
barer für die gerichtliche Präzis geworden. Diesen
Zuständen suchte am Ende des 3. Jhdts. eine

Privatarbeit, der C. G., abzuhelfen, indem sie

die für ihre Zeit wichtigsten kaiserlichen Erlasse

nach sachlichen Gesichtspunkten zusammenstellte.

Das umfangreiche Werk ist uns nicht im Urtexte
erhalten, wir kennen aber eine grosse Menge der
darin aufgenommenen Constitutionen aus den spä-

teren Sammlungen und Codifieationen, nämlich
den Fragments Vaticana, der Cullatio, der Con-
sultatio, der lex Romans Wisigothorum und ihren
Anhängen, der Lex Romana Burgundionum, den
Sinai Scholien zu Ulpian und namentlich aus dem
Codex Instinianus (vgl. die betreffenden Artikel);

auch sonst begegnen verstreut noch einzelneStücke.

Fürdir Abfassungszeit kommen folgendePunkte
in Betracht: 1) Diocletian und Maximian werden
(Coli. 1, 10) als domini nostri bezeichnet; also

ist die Sammlung unter ihrer Regierung (285—
305) entstanden. 2) Kaiser Iustinian bestimmte
(Const. Haec. pr. und Summa 1), dass die Coin-

P*oly-WI**owa IV
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pilatoren seines Codex ihr Material für die frühere

Zeit aus den Codices Gregorianus, Hermogenianus
und Theodosianus entnehmen sollten. Da nun
der letztere erst mit dem J. 312 anhebt, so ist

klar, dass alle älteren Constitutionen aus dem C.

G. oder Hermogenianus stammen. Die älteste

derselben (Cod. tust. VI 23, 1 ohne Datum) rührt

von Hadrian her, die jüngste (ebd. IV 42, 5) ist

vom 22. December 305. Es bleibt die Frage übrig,

wie dies Material auf den C.G. nnd Hermogenianus
zu verteilen ist (vgl. dazu Art. Codei Hermoge-
nianus). 8) Die sicher datierbaren Constitutionen

ausserhalb des Codex lustinianus (der seineQuellen

im einzelnen nicht angiebt) reichen vom 1 . Juli 1 90

(Cons. 1, 6) bis zum 1. Mai 295 (Coli. 6, 4).

Von den aus dem Codex Hermogenianus stammen-
den Constitutionen gehört die früheste dem J. 291.

eine grosse Anzahl (22) den J. 298—296 an, die

übrigen sind jünger und kommen hier nicht in

Betracht. Die beiden Codices treflen also haupt-

sächlich für die drei Jahre 293—295 zusammen;
für die frühere Zeit hat der Codex Hermogenianus
wohl einzelne Constitutionen geliefert, die grosse

Masse der Gesetze aus dieser Zeit jedoch und
zwar jedenfalls die vordiocletianischen, stammen
aus dem C. G. Wenn man nun in Betracht zieht,

dass aus dem J. 295 nur noch eine Constitution

des C. G. bekannt ist (Coli. 6. 4), so ist wahr-

scheinlich, dass das Werk in diesem Jahre seinen

Abschluss fand. Allerdings wird in der Coli. 15. 3

unter der Überschrift Gregorianut tibro 177 tub

tihilo de mahheu et Manichaeis ein Gesetz an

geführt, das die Inscriptio führt: Impp. Dioele-

lianu» et Mazimianue AA. (et Conatantius

]

et Marimianus (CC.J htliano procontuli Afrieae

und dessen Subscriptio lautet Dat(a) prid. K.

April. Alezandriae (ohne Jahr und Tag). Dio-

cletian ist unseres Wissens zweimal in Alexan-

drien gewesen, im J. 297 nach der Eroberung
der Stadt und sodann im J. 302. Von diesen

beiden Jahren hat das letztere die grössere Wahr-
scheinlichkeit für sich (MommBen z. d. St.). In-

dessen wird man doch, da für ein Werk wie der

C. G. die neuesten Constitutionen gerade die

wichtigsten waren, aus der Erwähnung eines solchen

vereinzelten späteren Gesetzes nur den Schluss

ziehen können, dass es sich um einen, vielleicht

gar nicht vom Verfasser selbst herrührenden Nach-
trag handelt.

Uber diePersönliclikeit des Verfassers ist nichts

bekannt. Jedenfalls hat er nicht Gregorianus (so

Zimmern 162f. Huschke 280R. Karlowa 941),

sondern Grcgorius geheissen (Mommsen Ztschr.

d. Sav.-Stiftg. X 3471.). Sein Material hat er

wenigstens in der Hauptsache aus den Archiven
geschöpft, denn nur hier waren ihm die Consti-

tutionen in dem Masse, wie er sie benützt hat,

zugänglich (Näheres s. bei Krüger 280).

Man hat aus der Tliatsachc, dass die weitaus

meisten, wenn niciit alle Constitutionen des C. G.

aus der Zeit des Diocletian im Orient ergangen

sind, geschlossen, dass die Sammlung auch dort

entstanden sei Mominsen Abh. Akad. Berl» 1859,

8971. 1860, 419. Huschke 307. Krüger 282f.

Kipp Krit. Viertelj.-Schr. XXXII 29; anders h’ar-

lowu 943). Es wird richtig sein, dass sic dort

ihren Abschluss erreichte und veröffentlicht wurde;

indessen muss doch in Betracht gezogen werden,
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dass der Verfasser für die Slteren Constitutionen, ihn noch bei der Interpretation des Codex Iusti-

welche in ihrer Gesamtheit die diocletiBnisrhen nianua (II 4, 18. 43. Basil. z. d. St. I p. 704.

übersteigen, doch auf die römischen Archive an- 726 Heimbach) herangezogen,

gewiesen war. Er muss also in Kom Vorstudien Ausgaben: G. Haenel im Corpus iuris Ro-
gemacht haben oder von anderen unbekannten mani anteiustiniani consilio professorum Donnen-
Mitarbeitern haben machen lassen. sium (sog. Bonner Corp. iuris) II 3ff. (1837); sie

Der C. G. war in Buchform auf Pergament enthält das Material aus den damals bekannten
veröffentlicht (Krüger ZtBchr. d. Sav.-Stiftg. VIII voriustinianischen Rechtsquellen nach Büchern und
81f.; vgl. Mommsen ebd. X 349f.). Er zerfiel Titeln geordnet, ln der Vorrede p. Vf. findet

in mindestens 19 Bücher (Coli. 3, 4 Gregorianu» 10 sich eine Übersicht über die älteren Ausgaben.
libro XVllll mb litulo de amuationibut-, da Die neueste Ausgabe ist die von P. Krüger in

aber das 14. Buch das Strafrecht behandelte und der von ihm, Mommsen und Studcmund be-

diese Materie in den Rechtsbüchern sonst immer sorgten Colleetio librorum iuris anteiustiniani III

im Zusammenhang mit dem Strafprocess behandelt 22 1 ff.
; der Herausgelier hat, weil die Ordnung

wird, auch im übrigen Citate aus späteren Büchern der Reste des C. G. nicht ohne eine gewisse Will-

als dem 14. fehlen, so ist fraglich, ob die Zahl kür möglich ist. auf eine solche verzichtet und
XVllll richtig überliefert ist). Die einzelnen zunächst (p. 2240.) nur den in der Lex Romana
Bücher zerfallen in Titel mit sachlichen Rubriken. Wisigothorum enthaltenen Auszug gegeben und
Massgebend war in Buch I bis XIII im allge- sodann (p. 2360.) eine Übersicht sämtlicher ausser-

meinen die Ordnung des Edicts, doch waren die 20 halb des Codex Iustinianus erhaltenen Fragmente
gregorianischen Titel ungleich mannigfaltiger als in der mutmasslichen Ordnung des C. G. hinzu-

in diesem Vorbilde (Krüger 281); das 14. Buch gefügt, bei welcher aber nur diejenigen Stellen

enthielt, wie gesagt, das Strafrecht. Innerhalb ihrem Wortlaute nach angeführt werden, weiche

der Titel waren die einzelnen Constitutionen (wie nicht schon in anderen Teilen der Colleetio (Col-

man aus dem Cod. Iust. erkennen kann) in zeit- latio, Consultatio u. s. w.) zum Abdruck gekom-
lirher Reihenfolge mit Inscriptio (Kaiser und men sind. So sehr Krügers Ausgabe der von
Adressat) und Subscriptio (Ort und Zeit des Er- H a e n e 1 in kritischer Hinsicht überlegen ist, an

lasses), soweit dieae festzustellen waren, sonst ist doch zu liedauern. dass man sich das Material

sine die et eotuule aufgeführt. erst durch Nachschlagen zusamroensuchen muss.
H u sch k e (2940.) hat die Vermutung ausge- 30 Neuere Litteratur: Zimmern Geseh, d. R.

sprechen, der C. G. sei auf Anregung des Kaisers Priv.-R. I 1570. Puchta Inst. 1« 1 § 135. Heim-
Diocletian (namentlich damit die Rechtseinheit bach Leipz. Repertorium IX 110. 550. (1845, 1).

gegenüber der Reichsteilung gewahrt bleibe) ab- Rudorff R. R.-G. I 2740. Teuffel R. Litt.-

gefasst; auch sei ihm von vornherein durch den Gesch. § 393. Huschke Ztschr. f. K.-G. V. VI
Kaiser ein solches Ansehen beigelegt, dass Con- 2790. Karlowa R. K.-G. I 9410. 951 f. Krüger
stitutionen aus der von der Sammlung umspann- Quell, u. Litt. d. R. R. 2780. Landueci Stör,

ten Zeit mit selbständiger Geltung nicht mehr d. dir. R. I
1 2480. Kipp Quellenkunde 530.

citiert werden durften, die von ihr aufgenommeuen |
Jörs.]

aber die Geltung beglaubigter Abschriften der Codex Hermogenianus ist eine Sammlung
Originale hatten (S. 298). Die Sammlung sei 40 kaiserlicher Constitutionen, wie der Codex Grego-

also zwar kein formell kaiserliches, aber doch ein rianus. Auch er ist uns nicht erhalten, aber Reste

vom Kaiser angeregtes und in gewisser Weise von ihm begegnen in denselben Quellen (ausser

auch bestätigtes Unternehmen nach Art der iuliani- den Appendires zur Lex Romana Wisigothorum),

sehen Edictsredaction gewesen (S. 299). Beweisen aus denen wir unsere Kenntnis vom Codex Greges-

lässt sich diese Ansicht nicht. Aber wenn auch rianus (s. d.) schöpfen.

man ihr nicht lwipflichten will (was bei unserer Das Material von datierbaren Constitutionen.

Kenntnis der Überlieferung jedenfalls das sichere das wir auf den C. H. zurückführen können, setzt

ist) und dabei Btehen bleibt, dass es sich um eine »ich folgendennassen zusammen:
blosse, dem Bedürfnis der Praxis entsprungene 1 - J. 291 : 1 Const. (Coli. 6, 5).

Privatarbeit handelt, so steht doch andrerseits^ 2- J- 293—294 : 22 Const. (Vat. frg. 270. Coli,

fest, dass der C. G. sich thatsächlieh schon im 10,3—6. Cons. 4, 9— 11. 5,6. 6, 1(4— 19. L. R.

4. Jhdt. .das Ansehen eine* Gesetzbuches in der Wisig. 1. 2 [Krüger Collect. III 2341.1. L. R.

von Huschke angegebenen Weise errungen hat. Burg. 14, 1—3 [Krüger ebd. 244; vgl. Cod. Iust.

Jedenfalls hat die Verordnung des Arcadius und VII I 24, 21). Für diese 22 Constitutionen wird

Honorius (Cod. Theod. I 2, 1 1 vom J. 398), welcher uns der C. H. als Quelle genannt. Hierzu kommt
alle kaiserlichen Rescripte, bereits ergangene wie aber noch eine grosse Zahl der aus jenen Jahren im

zukünftige, auf den Fall, für den sie erlassen Codex Iustinianus erhaltenen Stücke (nach meiner

waren, beschränkte, die im C. G. gesammelten Zählung im ganzen ungefähr 440). Dieses Gesetz-

nicht betroffen. Denn der Codex Theodosianus (I buch giebt seine Quelle nicht an. so dass die Ver-

1, 5; vgl. die westgothische Interpretatio zu I 4, 3) 60 teilung auf die beiden genannten Codices eine

setzt im J. 438 seine Geltung in der Praxis vor- andere Quelle kommt hier nicht in Betracht

aus. Diese hat bis zum 16. April 529 fortge- zweifelhaft bleibt. Aber jedenfalls wächst da-

dauert und erst durch den Codex Iustinianus ihr durch jene Zahl von 22 Constitutionen des C. H.

Ende gefunden (Const. .Summa 1.8. 5; vgl. den noch um ein sehr beträchtliches.

Art. I'odex luxtisianus). 3. J. 295: 1 Const. (Cons. 5, ‘ )
Der Codex

Dass der C. G. auch in den Rechtsschulen Iustinianus hat aus diesem Jahre im ganzen nur

Berücksichtigung fand, zeigen die Sinai-Scholien fünf Gesetze.

(8. 9. 10). Auch Theodoros (unter Iustinian) liat 4. J. 299—305: Die 20 Const., welche der
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Codex Iustinanus aus diesen Jahren anlührt (zu-

sammenge8tellt am Schlüsse der Ausgaben dieses

Gesetzbuches ron Krüger; allerdings stehen die

Subseriptionen nicht überall fest). Da Iustinians

Compilatoren für die frühere Zeit nur die Codices

Oregorianna, Hermogenianus und Theodosianus als

Quelle benutit haben, da ferner der Codex Gre-

gorianus nur bis xum J. 295 reichte und der Codex
Theodosianus erst mit dem J. 812 anhob, so er-
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steiler derartige Umarbeitungen und Erweiterungen
ihrer Werke vorgenommen hätten. Hierbei heisst

es: Cognoseant Hermogenianum, doctitrimum
iuris Ustorum, tres editiones »ui operis conte-

risse. Die früher oft versuchte, neuerdings von
Karlowa (942) wieder aufgenommene Beziehung
dieser Worte auf die libri iuris rpitnm/irum des
Hermogenian (vgl. u.) ist im höchsten Grade un-
wahrscheinlich, da dieses Werk vor Iustinian nie-

giebt sieh, dass sämtliche aus der Zwischenzeit 10 mals erwähnt wird, während der C. H. im 4. und
stammenden Stücke des Codex Iustinianue— von

296—298 und von 306—812 enthält dieser über-

haupt keine Gesetze— nur aus dem C. H. stam-

men können. Höchstens könnten vereinzelte Extra-

vaganten dea Codex Gregorianus, wie Coli. 15, 8,

eoncurrierend in Betracht kommen.
5. J. 812—824: 8 Const. (Cod. Inst. III 1, 8

18141. VII 16, 41 [undatiert], VII 22, 3 [814]).

)iese Stücke werden auf Constantia und Licinius

5. Jhdt. zu den bekanntesten Büchern zählte.

Wenn sich aber die Worte des Sedutius auf

den C. H. beziehen, so fragt sich, ob dessen drei

Recensionen nicht aus unserer Überlieferung er-

kennbar sind. Und mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit wird man das wenigstens für die

erste behaupten können. Wenn man das be-

stimmbare und datierbare Material des C. H., das

uns erhalten ist, überblickt, so fällt die grosse

als Augusti zurückgeführt. Da nun aber fest- 20 Zahl der aus den J. 293 und 294 stammenden
steht, dass im Codex Theodosianus I.icinius überall

als Mitregent getilgt ist, so bleibt für diese Ge-
setze, welche ihn als solchen benennen, keine

andere Quelle als der C. H. übrig (M o m m s e n
Herrn. XVII 582. Krüger 281f.).

6. J. 364—365 : 7 Const. (Cons. 9, 1—7).
Sehr bestritten ist die Frage nach der Zeit

der Abfassung des C. H. Eine weit verbreitete

Meinung setzt ihn— was ja auf den ersten Blick

Constitutionen auf. Aus dem J. 295 besitzen

wir nur ein sicher dem C. H. angehöriges Gesetz

(fünf im Cod. Tust, sind unbestimmbar), aus den
nächsten drei Jahren 296—298 überhaupt keine

Constitutionen und aus den dann folgenden (299S.)

auch nur vereinzelte im Codex Iustinians. die

auf den C. H. zurückgehen. Da nun zweifellos

für die Praxis die neueren Gesetze von besonderer

Wichtigkeit waren, so spricht die Wahrscheinlich-

das nächstliegende zu sein scheint — wegen der 30 keit dafür, dass auch der C. H. (ebenso wie der
vorstehend unter Zifferö erwähnten Constitutionen

nach 365 (so Puchta g 135. Ru d or f f 276.

Heimbach 5öf. Huschke 28911. Karlowa
9411.). Indessen ist hierbei unerklärlich, wie aus
dem 40jährigen Zeitraum zwischen den übrigen
datierten Constitutionen (bis um 324; das letzte

sichere Jahr ist sogar 314) und diesen von 364
und 365 nicht eine einzige in den voriustiniani-

schen Sammlungen auf uns gekommen sein sollte.

Codex Gregorianus) zuerst im J. 295 oder kurz

darauf veröffentlicht ist (so neuerdings auch Kipp
54). Mittels dieser Annahme wird auch noen
eine andere Erscheinung erklärlich. Der Verfasser

des C. H. und ebenso der des Codex Gregorianus)

bezeichnet nämlich das J. 293 schlechthin durch
Augustis consulibus und das J. 294 durch Gae-

saribus consulibti» (ohne Iterationsziffer) ; Dioele-

tian und Maximian sind vorher (287. 290) und
Es kann kein Zufall sein, dass uns aus der früheren 40 nachher (299. 303. 304) zusammen Consuln ge-

Zeit nach der obigen Aufstellung ungefähr 47
Stücke erhalten sind, aus der späteren bis 364
gar keins, während für den Verfasser, der für die

Praxis arbeitete, doch gerade die jüngeren Con-
stitutionen die wichtigsten sein mussten. Meines
Erachtens folgt hieraus mit Notwendigkeit, dass

wir in den sieben Gesetzen der J. 364 und 365
einen, vielleicht nicht einmal vom Verfasser selbst

gefertigten Nachtrag zu erblicken haben (ebenso

wesen; Constantius und Galerius haben ebenfalls

wiederholt miteinander die Fasces geführt (300.

302. 305). Wenn der C. H. erst zwischen 314
und 324 oder gar erst nach 365 entstanden wäre,

so wäre es im höchsten Grade auffallend, wie der
Verfasser für die gar nicht mehr regierenden

Kaiser die doch in den Archiven gewiss nicht

übliche, abgekürzte und keine genaue Datierung
zulassende Bezeichnung gerade für diese Jahre

K rüget 382. T e u f f e 1 § 393, 3). Neuerdings 50 gewählt hätte. Sie ist doch nur dann erklärlich.

haben Mommsen und Krüger a. a. 0. auf Grund
der unter Ziffer 5 angeführten Thatsachen die Ent-

stehung des C. H. in die Zeit von 814— 824 ge-

setzt, da bei einer Herausgabe nach der Reseission

der Acta des Licinius auch im C. H. die Tilgung
seines Namens hätte erfolgt sein müssen. Mir
scheint auch diese Annahme nur unter Einschrän-
kungen zuzutreffen. Auszugehen ist meines Er-

achtens von einer Notiz bei dem christlichen

wenn damit die beiden letzten Jahre gemeint
waren. Wir sind demnach zu der Annahme be-

rechtigt, dass die sus dem C. H. stammenden
Gesetze von 296—324 erst bei einer späteren Re-
cension aufgenommen sind, und diese muss man
allerdings mit Mommsen und K r U g e r (s. o.)

vor die Unterwerfung des Licinius setzen. Oh
man noch einen Schritt weiter gehen und die

Gesetze von 296—305 der zweiten, die von 812
Dichter Sedulius, der um die Mitte des 5. Jhdts. 60 —324 der dritten Recension zuschreiben darf.

(T e u f f e 1 § 478) die biblische Geschichte zuerst

in Versen (pnsrhaU mrmen), dann in Prosa (po-

•ekalt opus) bearbeitete. Wegen der zweiten

Herausgabe seines Werkes glaubte er sich gegen
missgünstige Kritiker verteidigen zu müssen und
weist in deren Vorrede (Ep. ad Macedonium p. 172
Huemer, Corp. SS. eccl. lat. Vind. X) darauf hin,

dass auch andere heidnische wie christliche Schrift-

muss dahingestellt bleiben. Zurückzuweisen da-

gegen ist die Ansicht, welche die sieben Consti-

tutionen aus den J. 364 und 265 (r> Ziffer 6)

durch die Worte des Sedulius zu erklären sucht,

also in ihnen einen Rest der dritten Auggalie

erblickt. Dagegen spricht der Wortlaut jener

Stelle, wonach die drei Recensionen vom Verfasser

selbst besorgt sein sollen (das ist von Bedeutung,
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denn gerade der Vorwnrf der Umarbeitung des

eigenen Werkes ist es. wogegen Sedulius sich ver-

teidigt); wennn wir die erste Ausgabe richtig in

das J. 295 gesetzt haben, so kann der Verfasser

im J. 365 kaum noch gelebt haben. Wir müssen
also dabei stehen bleiben, dass diese Constitutionen

einen späteren nach den drei Ausgaben des Ver-

fassers (wahrscheinlich von anderer Hand) hinzu-

gefttgten Nachtrag darstellen.

Bass im Verhältnisse zum Codex Gregorianus

der C. H. das jüngere Werk war, geht daraus

hervor, dass er bei Aufzählungen (Cod. Theod. I

1, 5; Interpr. zu ebd. I 4, 3. lust. C. Haee. pr.;

Summa 1) regelmässig nach jenem genannt wird.

Nach unserer obigen Darstellung aber muss er

sehr nahe an den Codex Gregorianus herangerückt

«erden. Wie diese Veröffentlichung der beiden

Sammlungen so schnell nach einander zu erklären

ist, darüber sind nach Lage unserer Quellen nur

Vermutungen möglich. Auf eines mag hinge-

wiesen werden: in den voriustinianisehen Quellen
— die iustinianischen entziehen sich einer Con-

trolle — finden sich für die J. 293 und 294 nur
vier Constitutionen aus dem Codex Gregorianus

(Cons. 1, 9. 9, 9. 9, IS. 19), dagegen, wie wir

sahen (oben bei Ziffer 2), 22 aus dem Codex Her-

mogenianus. Dieses Verhältnis kann kaum auf

Zufall beruhen. Man kann annehmen, dass der

Codex Gregorianus jene Jahn; mit den früheren

im ganzen gleichmässig berücksichtigte, der C. H.
dagegen wegen des besonderen Interesses der Praxis

an den neuesten Constitutionen gerade innerhalb

diefer eine Nachlese veranstaltete.

Der C. H. war nicht wie der Codei Grego-

rianus in Bücher, sondern nur in Titel (und zwar
mindestens 69; vgl. Schol. Sin. 5 Krüger) ein-

geteilt. Wenn er also auch den Codex Gregorianus

an Umfang bei weitem nicht erreichte, so darf

man sich diesen doch auch nicht zu gering vor-

stellen; aus dem genannten Titel wird die 120. Con-
stitution erwähnt.

Über den Urheber des Werkes, Hermogenianus
(nicht Hermogenes; vgl. Mommsen Ztschr. d.

Sav.-Stftg. X 348f.) ist nichts bekannt. Dass er

eine Person mit dem gleichnamigen Verfasser der

libri iuris epilomarum war, ist, da die Zeitver-

hältnisse im ganzen stimmen, möglich, aber nicht

beweisbar (vgl. den Art. Hermogenianus).
Uber Entstehungsort, Quellen, Benützung, ge-

setzliche Geltung gilt das gleiche wie beim Codex
Gregorianus. Auch die Ausgaben sind immer
gemeinschaftlich erfolgt und in der Litteratur

neide Sammlungen stets nebeneinander behandelt,

so dass wegen aller dieser Punkte auf den Artikel

Codex Gregorianus verwiesen werden kann.

[Jörs.]

Codex Iustinianus. Schon im ersten Jahre

seiner Regierung, am 13.Februar528(Const. Haee),

begann Kaiser Iustinian das grosse Werk seiner

Gesetzgebung damit, dass er die Abfassung einer i

neuen Sammlung der kaiserlichen Constitutionen

anbefahl. Die Arbeit wurde einer Commission
von zehn Männern übertragen, unter welchen bereits

Tribonian, der in den späteren Stadien der Gesetz-

gebung eine so hervorragende Rolle spielte, ge-

nannt wird. Dieser Commission wurde (anders

als der von Theodosius II. im J. 435 eingesetzten)

der Auftrag zu teil, nicht nur die neueren Ge-

setze (seit 439), sondern alle Constitutionen, so

weit sie praktisch geltendes Recht enthielten, in

die Form »ines Gesetzbuches zu bringen. Aus
den Codices Gregorianus, Hermogenianus, Theo-

dosianus und den seit 439 ergangenen Novellen

sollte das Material entnommen und ihm die bereits

ergangenen Erlasse lustinans hinzugefügt werden.

Die Commission erhielt die Freiheit, die sachlich un-
erheblichen Einleitungen der Gesetze zu streichen,

i Constitutionen veralteten Inhalts, sowie solche, die

sich mit früheren deckten oder anderen (aufge-

nommenen) widersprachen, wegzulassen, auch nach
Bedürfnis Zusätze und Änderungen an dem Wort-
laute vorzunehmen, namentlich auch mehrere ihrem
Inhalto nach zusammentreffende Constitutionen in

eine zusammenzuziehen. Eine Beschränkung auf
leget generales (wie beim Codex Theodosianus) war
der Commission nicht auferlegt; was aufgenommen
wurde, sollte, auch wenn es ursprünglich perso-

1 nalen Charakter gehabt hatte, damit zum allge-

meinen Gesetz werden. Die Commission hat ihre

Arbeit schnell genug beendet; am 7. April 529
konnte der Kaiser den neuen Codex Iustinianus

veröffentlichen und ihm vom 16. April ab Gesetzes-

kraft verleihen (C. Summa). Mit diesem Tage
verloren alle in das neue Werk nicht aufgenom-
menen Constitutionen, sowie deren bisherige Samm-
lungen, also die Codices Gregorianus, Hermoge-
nianus, Theodosianus ihre Geltung Nur Bolrhe

Sanctiones pragmalieae (vgl. d. Artikel), welche
personale Verleihungen an Gemeinden. Vereine.

BehürdenoderSonderbestimmungen in öffentlichen

Angelegenheiten enthielten, sollten, soweit sie dem
neuen Codex nicht widersprachen, aufrecht er-

halten bleiben. (C. Summa 4)

Die nächsten Jahre nach dem Erlasse des Co-
dex Iustinianus waren der Bearbeitung des Juristen-

rechts gewidmet. Sie erfolgte einerseits durch
selbständige kaiserliche Constitutionen— die zum
Teil in einer Sammlung, den sog. quinquaginta de-

cisiones. zusammengefasst wurden — andrerseits

durch die Abfassung der Pigesten 530—533; s.

den Artikel). Dem gegenüber musste der Codex,
der noch auf der Grundlage der Geltung der
Juristenschriften nach den Vorschriften des sog.

Citiergesetzes von 426 erwachsen war und die
wichtigen das bisherige Recht umgestaltenden und
das Digestenrecht ergänzenden Constitutionen von
529 bis 533 nicht enthielt, schon bald nach seinem
Erlasseais veraltet undeinerUmarbeitungdringend
bedürftig erscheinen. Iustinian setzte deshalb eine

neue Commission, diesmal wie hei den Pigesten
unterLeitungdesTribonian.ein, der ausserdem noch
drei Advocaten aus Constantinopel und der Reehts-

lchrerPorothcos aus Berytos angchörten. Ihr wurde
der Auftrag zu teil, den Codex von 529 im Sinne
der neueren Gesetzgebung umzuarbeiten. Sie
sollte vor allem jene neueren Constitutionen, so-

weit es ihr angebracht schien, in den Codex auf-

nehmen und erhielt wie die frühere die Befugnis
durch Streichungen und Änderungen das Vrerk

einheitlich zu gestalten und mit dem Digestenrecht

in Einklang zu bringen. Die Arbeit kam während
des J. 534 zu Btande und konnte am 16. Novem-
ber (C. Cordt) als Codes repelilae praetectionis

mit Gesetzeskraft vom 29. Decembcr ab veröffent-

licht werden. Zugleich wurde das bisherige Con-
stitutiousrecht, insbesondere der Codei von 529
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und die bisher ergangenen Erlasse Iustinians aus-

drücklich ausser Kraft gesetzt.

Erhalten ist uns nur der jüngere Codex von

534 (Uber die Frage der Benützung des älteren

Codex in der späteren Litteratur s. K r ü g e r in

der Vorrede zu seiner grossen Ausgabe p. XIIII0.,

der sie gegen Zachariae (Ztschr. f. R.-G. X 621!.;

Krit. Viertelj.-Schr. XVI 2210.] verneint hat).

Über die Geschichte seiner Überlieferung s. K rü-
ge r a.a.O. p. VI?.; »gl. von demselben Verfasser

Kritik des justinianischen Codei (1867); Ztschr.

f. R. G. Vin Iff.; dazu neuerdings Fitting Ztschr.

d. Sav.-Stiftg. X 13f)f. Mommsen ebd. XII 1490.

Gundermann Rh. Mus. XLV 3610. Patetta
Bull. d. Inst, di dir. R. IV 249. Eine Nachbildung
der leider nur sehr bruchstückweise als Palim-
psest erhaltenen ältesten Hs. (6.—7. Jhdt.) giebt

Krüger Codicis Iustiniani fragmenta Veronensia

(1874. Das Material ist. wie die obigen Aus-
führungen zeigen, für die älteren Constitutionen

bis auf Constantin den Codices Gregorianus und
Hermogenianus, für die Gesetze von Constantin
bis auf Theodosius II. (438) dem Codex Theodosia-

nus entnommen; sodann sind die posttheodosia-

nischen Novellen und nur für die jüngsten Consti-

tutionen die Archive unmittelbar benützt.

Der Codex zerfällt in 12 Bücher. Die An-
ordnung de» StoBes scheint aus dem älteren Codex
von 529 übernommen zu sein, für welchen im
allgemeinen der Codex Theodosianus als Muster
diente. Indessen finden sich diesem gegenüber
(vgl. Codex Theodosianus) doch mancherlei Ab-
weichungen; der C. I. ist im ganzen übersicht-

licher und einheitlicher disponiert als der Codex
Theodosianus. Den Gedanken einer Umarbeitung
des neuen C. I. gegenüber dem alten nach Mass-
gabe des Systems der inzwischen verSfientlichten

Digesten (Karlowa 1017) muss man mit Krüger
(342) zurückweisen. Buch I beginnt mit dem
Kirchen recht (1—13), behandelt sodann die Rechts- <

quellen (14—523) und schliesslich (von vereinzelten

F.insehiebungen abgesehen) die Beamten (24—57).
Buch II bis VIII geben das Privatrecht und
sehliessen sieh im ganzen der Ordnung des Edicts

an; die im Codex Theodosianus (V. VIII 12—19)

extravagierenden Materien sind zum Teil einge-

reiht. zum Teil an den Schluss des Privatrechts

gestellt. Auch das Recht der Appellationen (Cod.
Theod. XI 29—38) hat hier in passender Weise
in Verbindung mit der Behandlung des richter-

1

liehen Urteils im Buch VII 61—75 einen Platz

gefunden. Buch IX betrint das Strafrecht und
den Strafprocess, Buch X—XII behandeln das
öüentliche Recht (insbesondere Fiscalrecht und
Steuern. Gemeinden, Beamte) soweit es nicht schon
im ersten Buch zur Darstellung gelangt ist.

Die einzelnen Bücher zerfallen in sachliche

Titel, denen die einzelnen Constitutionen grund-
sätzlich chronologisch eingereiht sind. Die Con-
stitutionen benennen gerade wie in den früheren i

Sammlungen regelmässig zu Anfang den Kaiser
und Adressaten ( Inicrijitio) und geben am Schiasse
Ort und Zeit ihres Erlasses an (Subteriptio). Doch
ist gerade in dieser Hinsicht die Überlieferung

keineswegs immer zuverlässig; vgl. Mommsen
Abh. Akad. BerL 1860. 3490. Krüger Vorr. z.

grossen Ausg. p. XXlIlfT. XXVT10.; Ztsch. f. R.-G.

VIII ’B. XI 1660.; Ztschr. d. Sav.-Stiftg. XIII

2870. Soweit die Compilatoren von der ihnen
gewährten Erlaubnis, Constitutionen zusammen-
zuziehen, Gebrauch gemacht haben (die Stellen

sind im kritischen Apparat der Ausgaben von
Krüger kenntlich gemacht), wurde solchen Stücken
regelmässig Inscriptio und Subscriptio derjenigen
von ihnen gegeben, aus welcher der Anfang ent-

nommen war. Die Constitutionen sind grössten-

teils in lateinischer Sprache abgefasst, die ja bis

I auf fu6tinian im allgemeinen als die officielle der
Gesetze festgehalten wurde. Doch finden sich

auch schon einige griechische von diesem Kaiser
und seinen nächsten Vorgängern. Eine Anzahl
von Constitutionen findet sich mehrfach (sog. Ge-
minationen); sie sind bei B i e n e r Beitr. z. Revi-

sion d. iust. Codex 1920. bes. 2030. zusammen-
gestellt. Die älteste Constitution rührt als Oie

einzige dieses Kaisers von Hadrian her (VI 23, 1

sine die tl eontulibut). Auch die folgenden Kaiser
i sind uur mit wenigen Stellen vertreten; grösser

ist das Material, das wir von Severus und seinen

Nachfolgern erhalten haben; die meisten Consti-

tutionen stammen — was der Anlage der Codices
Gregorianus und Hermogenianus entspricht— von
Diocletian und Maximian. Ihre Nachfolger sind
wieder in geringerem Masse vertreten; die Gesetze
von Iustinian werden mit sehr viel geringeren
Verkürzungen gegeben als die früheren. Dasjüngste
von ihnen (1 4 , 34) ist erst kurz vor dem Ab-
schluss des Werkes am 4. November 534 ergangen.
Eine chronologische Zusammenstellung aller Con-
stitutionen findet sich am Schlüsse der beiden
Ausgaben Krügers, ferner in Verbindung mit
deu aus den übrigen Codices bekannten Gesetzen
bei H a e n e 1 Corpus legum Index p. 30. (dazu

Mommsen Abh. Akad. Berl. 1860, 421). Vgl,

insbesondere für die Constitutionen des Diocletian

Mommsen a.a.O. 3490.. für die des Constantin
Seeck Ztschr. d. Sav.-Stiftg. X 10. 1770., für

die Iustinians Krüger Ztschr. f. R.-G. XI 1660.
Von den Ausgaben entsprechen den Anforde-

rungen heutiger Textkritik nur die von Krüger;
1) Codex Iustinianus ree. P. Krüger (1877, sog.

grosse Ausgabe, mit ausführlichen kritischen Com-
mentar). 2) lm Corpus iuris civilis ed. stereotypa

(ed. Mommsen, Krüger, Schöll) Vol. II (1877;
sog. kleine Ausgabe: Abdruck des Textes mit dem
wichtigsten kritischen Apparat). Uber die älteren

Ausgaben 6. Krüger Vorr. z. grossen Ausgabe
p. XIB,: Quell, u. Litt. 3860.

Neuer Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

Priv.-R. I 1 72f. 1760. Puchta Inst. I>» 390.

898f. Rudorf! R. R.-G. I 2950. 3140. Teuffel
R. Litt. -Gesch. §488. 4. 5. Karlowa R. R.-G.

I 1005. 10160. K rüger Quell, u. Litt. d. R. R.

3220. 3420. Landucci Stör. d. dir. R. R. I5 2830.

2980. K i pp Quellenkunde 102f. 1090. (Jörs.J

Codex Theodosianus. DeroströmiseheKaiser

Theodosius II. (402—450) trug sich mit weitgehen-

den gesetzgeberischen Plänen. Durch Erlass vom
26. März 429 (Cod. Theod. I 1, 5) setzte er eine

Commissiou von neun Männern ein (darunter die

beiden Antiochos Quaestores sacri palatii von 427
nnd 429; s. Bd. I S. 2492 Nr. 53. 54), welche zu-

nächst nach dem Vorbilde der Codices Gregorianus

und Hermogenianns alle von Constantin bis auf

die regierenden Kaiser ergangenen lege» generale»

(über diesen BegriB vgl. Krüger 2640. Kipp
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4SI.) sammeln auf sachliche Titel verteilen und Gericht verwendet werden. Die Codices Grego-
unter diesen der Zeitfolge nach ordnen sollte. rianus und Hermogenianus jedoch wurden dadurch
Das Recht, veraltete oder überholte Constitutionen nicht berührt, sondern behielten ihre Geltung,
auszuscheiden, war der Commission abgesproehen; und hinsichtlich der Juristenschriften blieb es bei

die Sammlung sollte das vorhandene Material dem Citiergeaetz.

seinem sachlichen Inhalte nach vollständig ent- Von diesem C. Th. sind beträchtliche Stücke
halten. Dieser neue Codex sollte jedoch ebenso auf uns gekommen, und zwar einerseits durch
wie fortan die Codices Gregorianus und Hermo- spätere Privatarbeiten (vgl. den Art. Consul-
genianus lediglich der wissenschaftlichen For- tatio) und Gesetze, welche ihn als Quelle be-

schung ( aeholasticae intentioni) dienen. Darauf 10 nützten, vor allem durch die Lex Romana Wisi-
aber sollte aus diesen drei Werken und aus gothorum, andrerseits durch die direkte hsl. Über-
den Schriften der Juristen (ex bis tribus lieferung, welche freilich immer nur Bruchstücke
eodieibus et per singulas titulas eokaerentibus bietet. Vgl. darüber H a e n e 1 in der Vorr. z. s.

prudentium traetatibus et responsis) ein zweiter Ausg. p. IR. Heimbach 89R. Teuffel g 461,
Codex hergestellt werden; in ihm sollten alle 8. 4. Karlowa 961H. Krüger 290f. Patetta
Widersprüche und Wiederholungen beseitigt wer- Bull. d. Ist. d. dir. R. VIII Hüll. Eine Nachbil-
den, er allein sollte als Gesetzbuch gelten (magi- düng des Turiner (Pejronschen) Palimpsestes bietet

sterium ritae suseipiei). Das Ziel war also eine Krüger Abh. Akad. Berl. 1879.

Sammlung des gesamten vorhandenen Materials Das Gesetzbuch zerfältl in 16 Bücher, diese

der Leges und des Ius: man wollte in einem 20 in sachliche Titel. Die ziemlich willkürliche An-
Gesetzbuche Ähnliches schaRen, wie es bisher nur Ordnung des Stofles ist im allgemeinen folgende:

private Sammlungen, z. B. die sog. vaticanischen Buch I Rechtsquellen (1—4). höhere kaiserliche

Fragmente, geliefert hatten. Der Kaiser und seine Beamte (5—22); Buch II—IV Privatrecht nach
Räte mochten fühlen, wie wenig der Praxis mit der Ordnung des Ediets: Buch V einzelne Gegen-
dem drei Jahre vorher ergangenen Citiergeaetz stände des Privatrechts z. B. gesetzliches Erbrecht,

geholfen war. Postliminium, Gewohnheitsrecht; Buch VI wieder
Jedoch sind die Pläne des Kaisers in diesem Beamte, darunter die republicanischen, auch die

Umfange nicht zur Durchführung gelangt. Sechs Senatoren; Buch VII Militärwesen; Buch VIII
Jahre später erging dann eine andere Verordnung Unterbeamte (1—11), dann noch einmal Privat-

(Cod. Theod. 1 1, 6) vom 21. December 485, welche 30 recht (12—19: Schenkungen, Caelibat Orbitat
eine neue Commission, diesmal von 16 Männern, und Ius liberorum, Bona materna); Buch IX Straf-

einsetzte. An der Spitze wird der schon bei der recht und Strafprocess; Buch X—XI 28 Fiscal-

ersten Arbeit thätige Antiochos. Quaestor von recht und Steuern, XI 29—88 Appellation, 89 Be-
429, genannt. Des allgemeinen aus Constitu- weiskraft von Zeugen und Urkunden; Buch XII
tionen- und Juristenrecht zusammengesetzten C. —XV Rechtsverhältnisse der Gemeinden insbe-

Th„ welcher früher das eigentliche Ziel war, wird sondere Decurionen, Stände, Vereine, SRentliche
hier nicht mehr gedacht; statt dessen sollte die Lasten; Buch XVI Kirchenrecht. Den einzelnen

Sammlung der Leges generales von Constantin Titeln sind die Constitutionen grundsätzlich in

bis auf Theodosius, welche damals nur als Vor- zeitlicher Reihenfolge untergeordnet. In den In-

arbeit angesehen wurde, jetzt als Gesetzbuch in An- 40 acriptionenundSubscriptionen linden sich mancher
grifl genommen werden. Es scheint also, als ob die lei Unrichtigkeiten und Willkürlichkeiten, die
Commission von 429 gar nicht über die Anfänge jedenfalls zum Teil schon auf die Commission
der Arbeit hinausgekommen, jedenfalls nicht bis selbst zurüekzuführen sind. Nähens s. bei Krü-
zu dem schwierigsten Punkt ihrer Aufgabe, der ger Comm. in hon. Mommseni 75R. Mommsen
Bearbeitung des Ius, vorgedrungen sei. Auch N. Areh. f. ält. deutsche Gesch. XIV 4R.. vgl.

für den neuen C. Th. wurde der Plan einer voll- Ztschr. d. Sav.-Stiftg. X 351. Seeck ebd. IR.

ständigen Sammlung festgehalten, eine Auswahl 177R. Kürzungen und Änderung der Texte hat
unter den Constitutionen sollte auch die zweite die Commission der ihr zu teil gewordenen Er-
Commission nicht treflen, doch wurde ihr hin- laubnis entsprechend nicht selten vorgenommen,
sichtlich der Behandlung der einzelnen Gesetze 50 auch Redactionsversehen finden sich mehrfach
grössere Freiheit gelassen .was ja für die ein- (Krüger 289). Eine chronologische Zusammen-
heitliche Gestaltung des neuen Gesetzbuches not- Stellung giebt Haenel am Schlüsse seiner Aus-
wendig war (denundi superracanea terba et adi- gäbe p. 1 68 1 ff., s. auch Corp. legum Index p. 3R.
rund i necessaria et mutandi ambigua et einen- (vgl. d. Art. CodexlustinianusS. 170).

dundi ineongrua tribuimus potestatem). ln wenig
mehr als zwei Jahren war die Arbeit beendet;

am 15. Februar 438 wurde der neue C. Th. vom
Kaiser vollzogen (C. de Th. C. auet. p. 90R. in

H a e n e 1 s Ausgabe), darauf nach Westrom über-

sandt und von Valentinian III. bestätigt. Die

in unseren Hss. erhaltenen Verhandlungen des

römischen Senats de retipiendo Codier Theodo-
eiano vom 25. December 438 (p. 81 H. Haenel) be-

ziehen sich auf die Aufbewahrung und Verbrei-

tung des Gesetzbuches. Seine Geltung begann
mit dem 1. Januar 439. Seitdem durften die

Kaisergesetze nur aus dem C. Th. und nur in

der Form, in der sie aufgenommen waren, vor

Der C. Th. ist, wie schon erwähnt, sowohl
von den späteren Gesetzgebungen (den germani-
schen Leges Komanae und dem Codex luatinianus),

als auch in der Litteratur (vgl. d. Art. Consul-
tatio; Uber Isidor s. Dirksen Hinterl. Sehr.

I 185R. 198) viel benützt worden. Die vatica-

nische Ha. von Buch IX—XVI enthält Scholien,

welche in der Hauptsache aus kurzen Auszügen
der einzelnen Constitutionen bestehen, aber auch
einige selbständige Erklärungen bieten. Vgl.

Haenel Antiqua Summaria C. Theodosiani (1834
mit Abdruck der Scholien). Htimliarh Leipz.

ltepert. IX 1 770. Fitting Ztschr. f. R.-G. X
317f. Karlowa 963f. Krüger 2971. und Ztschr.
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d. Sav.-Stiftg. VII 1, 138B. Manmti Stud. 8e-

nesi III 259ff. Seine Geltung verlor das Gesetz-

bnch (zunächst im oströmischcn Reiche) mit dem
ersten Codex lustinianus am 16. April 529. Über
Benutzung im Mittelalter vgl. Conrat Gesell, d.

Quell, n. Litt. d. R. R. im Mittelalter I 911. 3121.

über die Ausgaben s. H a e n e 1 Praelat. X l FT

Rudorff 2791. Teulfel § 461, 4. Karlowa
961 ff. Krüger 291. Unter ihnen ragt auch noch

Ö
tzt die von Jaeobus Gotholredus (1665) .ein

uster philologisch-historischer Arbeit
1 (Usener

Philol. u. Gesehichtswiss. 37) durch ihren mit
staunenswerter Beherrschung der Quellen geschrie-

benen Commentar hervor. Seitdem ist aber unsere

Kenntnis des hsl. Materials (Nachweise s. o.)

wesentlich erweitert und vertieft worden. Die voll-

ständigste Ausgabe ist heute die von G. H a e n e 1

im Bonner Corp. iur. anteiust. II (1842), aber den
Anforderungen, die wir hente an eine kritische

Ausgestaltung eines Textes zu stellen gewohnt
sind, entspricht sie nicht: .Haenel scheint ge-

glaubt zu haben, dass es fUr einen kritischen

Apparat nur darauf ankomme, alle irgendwo vor-

kommenden Varianten aufzuspüren, so dass der

Umfang des Materials die Genauigkeit in den An-
gaben über die einzelnen Hss. ersetzen könnte

1

(Krüger Ztsehr. d. Sav.-Stiftg. VT1 1, 188f.).

Wegen dieser Mängel, sowie um der Berücksich-

tigung des seit Haenel bekannt gewordenen
Materials willen, ist eine neue Ausgabe heute ein

dringendes Bedürfnis. Eine Prosopographie und
Topographie bietet die Ausgabe von Gothofre-
d u s am Schlüsse.

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

Priv.-R. I 165B. Puchta Inst. I*°8136. Heim-
bach Leipz. Repertorium IX 89B. 177B. (1845. 1).

Rudorff R. R.-G. I 277B. Teuffel R. Litt.-

Geseh. § 461. Karlowa R. R.-O. I 943B. 960B.

Krüger Quell, u. Litt. d. R. R. 285B. Landucci
Stör. d. dir. R. I

I 250fl. Kipp Quellenkunde 55B.

[JBrs.1

Codicarii oder, wie sie sieh auch nennen.
endimrii narinilarii (CIL XIV 106. 181. 170.

185) heissen die Kahnschifler des Tiber (Varro
bei Nun. 535. Senec. de brev. vit. 13, 4). Sie

xerfallen in zwei Abteilungen, je nachdem sie

oberhalb oder unterhalb der Holzbrücke bei Rom
ihr Gewerbe betreiben. Die eodirarii naviruUtrii

XIV 4, 9. 15, 1); darum ist auch ihr Vorgesetzter

der Praefectu8 Annonae (CIL XIV 106, 131),

dessen Gerichtsbarkeit sie unterstehen (Dessau
1272. Cod. Theod. XIV 4, 9). Sie bilden ein

corpun (CIL XIV 170. 4144. Dessau 1272.

Cod. Theod. XIV 3, 2. 4. 9), d. h. eine staatlich

anerkannte Genossenschaft, die unter den quin-

que eorpora lenunculariorum Orliennum die

erste Stelle einnimmt. Denn wo diese gemein-
l sam eine Statue weihen, werden entweder die C.

an der Spitze noch gesondert genannt (CIL XIV
170), oder ihre Vorstände besorgen die Anferti-

gung derselben (CIL XIV 4144, wo am Schlüsse

zu ergänzen ist: [cur(antibus) quinjq(uennalibux)

corporir uplendrditrimi codiear(iorum)). Der
Verein besitzt natürlich seine Patrone (CIL XIV
4144. Cod. Theod. XIV 3. 2. 4. 9); seine Lei-

tung steht neben verschiedenen Honorati einem

oder mehreren Curatoren zu (CIL XIV 309), die

in bestimmten Zeitabständen durch Quinquennalen

ersetzt werden (CIL XIV 4144).

Im 4. Jhdt. sind die C. zu einer Zwangsin-

nung geworden, der die Verpflichtung obliegt, im
Verein mit den Mensores den römischen Bäckern

das Korn zu einem staatlich vorgeschriebenen

Preise zu liefern (Cod. Theod. XIV 15, 1). Dies

hatte natürlich zur Folge, dass die Lieferungen

sehr schlecht waren. Eäher wurden die Patrone

zur Aufsichtsbehörde gemacht, und, um Durch-

stechereien zu verhüten, verbot Constantius II.,

dass derselbe Mann das Patronat der Bäcker und
der C. übernehme (Cod. Theod. XIV 3. 2). Va-

lcntinian I. beschränkte die Zahl der Modii. bei

denen die C. nicht über den Zwangspreis hinaus-

gehen durften, auf 200000, verlangte aber dafür,

dass wenigstens diese verminderte Menge in an-

ständiger Qualität gestellt werde (Cod. Theod.

XTV 15, 1), was er freilich nicht erreichte. Ho-

norius verordnete, die C. und Mensores sollten

aus ihren Patronen einen für je fünf Jahre als

Oberaufseher der Getreidevorrite von Portus wäh-

len. Dieser sollte bei seinen Collegen Getreide-

proben niederlegen, die sorgfältig geheim zu

halten seien, damit sie niemand verfälsche und
sie als sicherer Massstab für die Lieferungen nach

Rom dienen könnten. Hatten die betreflenden

Patrone ihre Amtsführung pflichttreu beendet,

so sollten sie die Würde von Comites tertii or-

in/ra pontem ruhlicium (CIL XIV 185) oder dinis gemessen: wurden sie auf Betrug ertappt,

tn/ernates (CIL XIV 181) sind natürlich von viel 50 so war ihnen Verurteilung zur Arbeit in den
grösserer Bedeutung, weil sie den Verkehr der Bäckereien angedroht. Dem Praefectus Annonae
Hauptstadt mit dem Meere vermitteln. Von den sollte gegen die drei ersten Patrone des Corpus
Schilfen, die an der Tibermündung landen, neh- keine körperliche Züchtigung gestattet sein, son-

men sie die Ladung in ihre Kähne auf (Strab. dern nur dem Praefectus Urbis (Cod. Theod. XIV
V 232) und lassen diese dann durch Ochsen den 4, 9). Nach dem J. 417 werden die C. nicht
Strom hinaufziehen (Procop. bell. Goth. I 26). mehr erwähnt: wahrscheinlich sind die fünf ver-

Sie haben daher ihr Standquartier in Ostia, wo eebiedenen Schiflergilden des Tiber später zu dem
fast alle ihre Inschriften zu Tage gekommen sind einen Corpus der navvularii nmnici vereinigt
(CIL XIV 309: ndicarionim curator Osfis im worden, das im J. 450 nachweisbar ist (Nov. Val.
Gegensatz zu denjenigen, die in Rom stationieren), 60 28). Henzen Ann. d. Inst. 1851, 160. E. Geb-
später, als hier der Hafen verschlämmt war, in hardt Studien über das Verpflegungswesen von
dem gegenüberliegenden Portus (Procop. a. O.), Rom und Constantinopel, Dorpat 1881, 18.

weshalb sie auch im 4. Jhdt. meist im engsten (Seeck.)

Zusammenhänge mit den meruoret Porlucnte« ge- Codicilli, regelmässig in pluralischer Form
nannt werden (Cod. Theod.XIV 4,9. 15, 1. Dessau gebraucht (Dig. L 16, 148), bezeichnet einen
1272= CIL VI 1759). Denn ihre Hauptbeschäf- kleinen Codei, d. h. eine Verbindung weniger
tigung ist der Kornhandel (codicariu* t(et» wer- Warhstafeln oder Pergamentblätter zu einem
eator IrumetiUmus CIL XIV 4234. Cod. Th*-«!. dünnen Büchlein, mitunter wohl nur ein Dipty-
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chon oder Triptychon (Birt Das antike Buchwesen und nachträglich durch dieses bestätigt wurden,
95). Derartige C. wurden gebraucht: war der seltenere Fall (Dig. XXIX ", 5. 8. 18.

1) Als Notizbücher, Senec. contr. II 2, 12. L 16, 123). Gewöhnlich verfasste man sie ala

Cic. Phil. VIII 28. Plin. epist. VI 16, 8. Ergänzung zu einem schon vorhandenen Testa-

Solche pugillaria, wie sie auch genannt werden. ment; doch mussten sie in diesem vorgesehen
benutzte Catull zur ersten Niederschrift seiner sein, etwa durch folgende Formel: quod in codi-

kurzen Gediehtchen (Cat, 42; vgl. B i r t a. 0.), cillit tcriptum erit, valere volo oder si quid ta-

Cicero, um die Concepte von Briefen zu ent- buli» aliove quo genere ad hoc. testamentvm per-

werfen (ad fam. IX 26, 1), und bei einem Familien- linent rcliquc.ro, ita ralere volo (Dig. XXIX 7,

gericht, wo geheime Abstimmung beschlossen 10 18. XL 5, 56. L 16, 123). Eine solche Bestäti-

wurde, erfolgte sie in der Weite, dass jeder sein gung, ob sie voranging oder nachfolgte, hatte

Urteil in seine C. schrieb und sie dann verschlossen immer die Wirkung, dass der Inhalt der C. die
ablieferte, Senec. de dem. I 15, 4. gleiche Rechtskraft gewann, als wenn er einen

2) Zu kurzen brieflichen Mitteilungen (Suet. Teil des Testaments selbst gebildet hätte (Dig.
Otho 10. Cic. ad fam. IV 12, 2. VI 18, 1). In XXIX 7, 14: codicilli pro parle teftarnenh ha-
dieeem Sinne stehen die C. im Gegensätze zur bentur; vgl. XXIX 7, 2 § 2. 10. 16). Freilich

eigentlichen cpitlula, die auf Papyros geschrieben galten sie nur als untergeordneter Teil, der den
und meist von grösserem Umfang ist, Plin. n. h. wesentlichen Inhalt nicht berühren dürfe. Sie
XIII 88. XXXIII 12. Senec. epist. 55, 11. Cic. konnten daher weder über Erbeinsetzung oder
ad Q. fr. II 11, 1. 20 Enterbung verfügen (Gai. II 278. Ulp. 25, 11.

3) Zu Eingaben an den Kaiser, mochten es Dig. XXIX 7, 10. 18 § 1. XXXVI 1, 78. Iust.

Gesuche (Tac. ann. IV 89. VI 9) oder Denuntia- inst. II 25, 2. Cod. Iust. VI 23, 14. 36, 2. 7)
tionen (Tac. ann. XI 34) sein. Zu diesem Zwecke noch eines von diesen beiden an nachträgliche
wählte man wohl die Form der C., weil sieh zu- Bedingungen knüpfen (Die. XXVIII 7, 27 § 1.

sammengelegte Tafeln leichter und sicherer ver- XXIX 7, 6), wohl aber Tutoren bestellen (Dig.

schliessen und versiegeln liessen, als ein gerollter XXVI 8, 1 § 1. 10), über das Begräbnis Anord-
Papyrosbrief. nungen treffen (Tac. ann. XV 64. CIL III 653.

4) Aus demselben Grunde hatten auch die VIII 7074) und Freilassungen (Dig. XXIX 7, 2
Testamente die gleiche Form; doch nannte man § 2. 4. 8 §5. 11), Legate (Plin. ep. II 16. 20, 5.

die Urkunde labulae testarnen ti, nicht C. Wohl 30 Tac. ann. XVI 17. Gai. II 270 a. Ulp. 24, 29)
aber bezeichnete man mit diesem Namen eine oder sonstige Stiftungen begründen (CIL HI 5202.
andere Art letztwilliger Verfügungen, die gleich VIII 17479. XTV 2795 Z. 9). Wird das Testa-
den Soldatentestamenten an keine gesetzlich vor- ment nichtig oder anfechtbar, so tritt die gleiche

geschriebenen Formalitäten gebunden waren (Dig. Folge auch für die C. als Teil desselben ein (Dig.

XXIX 7, 6 § 1. 2). Gewöhnlich hatten sie, wie XXIX 7, 8 § 2. 8 § 3. 10. 16. XXXIV 9, 5 § 4),

das erhaltene Exemplar CIL X 7457, die Form doch hat man später diese Consequenz vermieden,
eines Briefes an den Erben, woher sie auch den indem man die c. testamen to conHrmati nach
Namen C. führten. Doch konnten sie auch münd- Analogie der non conHrmati behandelte (Dig.

lieh getroffen werden (Cod. Iust. VI 4, 3; vgl. XXIX 7, 2 § 4. 8 § 1. 8 § 8. 11. 19).

Cod. Theod. IV 4, 7), ja selbst durch einen ver- 40 Nach der Construction der dassischen Juristen
stündlichen Wink (Cod. Iust. VI 42, 22. Dig. sollen auch diese letzteren als Teil des Testa-
XXXII 21 pr. 39 gl. Ulp. 25, 3). Sie bedurften mentes gelten (Dig. XXIX 7, 3 § 2), ja selbst

daher zu ihrer Gültigkeit auch nicht der lateini- wenn ein solches gar nicht vorhanden ist. argu-
schen Rechtssprache, sondern konnten griechisch montieren sie, der Erblasser habe gewollt, dass
oder in beliebigen Barbarensprachen abgefasst die Intestatfolge eintrete, und zu diesem letzten

werden (M. Voigt Das Ius naturale III 336). Willen seien die C. als Ergänzung zu betrachten

Die C. zerfallen in zwei Klassen, die anfangs (Dig. XXIX 7, 8. 8 g 1). Doch haben sie selbst

von sehr verschiedener Rechtskraft sind, sich aber die Unrichtigkeit dieserAuffassung stillschweigend

im Laufe der Zeit einander immer mehr nähern, anerkannt, indem sie die Wirkung der C. in den
die c. testamento conHrmati und non conHrmati 50 meisten Fällen bestellen liessen, auch wenn das

(Iust. inst. II 25. Plin. epist. II 16. Gai. II 270a Testament hinfällig wurde. Übrigens ist diese

Ulp. 24, 29. 25, 1 1 . Dig. XXIX 7, 8 g 2. 6 § 4. auch eine ganz andere, als bei den c. U stamento

7 pr. u. sonst). Der Unterschied den die römi- conHrmati. Noch um das J. 100 n. Chr. waren
sehen Juristen an die Spitze stellen, zwischen e. die non conHrmati rechtlich Null [pro non scrip-

ad testamentum lacti und c. ab inlestato (Dig. tu Plin. epist. II 16, 1); aber gewissenhafte Erben
II 15, 8 § 2. XXIX 7, 16. XXXIV 9, 5 § 14 u betrachteten sie trotzdem als Willensausdruck des

sonst) war, wie wir sehen werden, viel minder Erblassers und hielten es für eine Pflicht der

wesentlich. Pietät, ihre Forderungen zu erfüllen (Plin. a O.).

Die c. teitamento conHrmati sollen in Augu- Aus dieser Übung entwickelte sich dann bald ein

stoischer Zeit aufgekommen sein und zwar durch 60 Gewohnheitsrecht. Dasselbe hat also einen ganz

einen Mann, der in der Provinz starb und des- ähnlichen Ursprung, wie bei den Fideicommisaen,

halb ausser stände war, sein früheres Testament die ja ursprünglich auch auf den guten Willen

durch ein neues zu ersetzen (Iust. inst. II 25). des Erben gestellt waren und daher regelmässig

Denn uicht überall fanden sich die sieben er den Inhalt der c. non conHrmati bilden. Legate,

wachsenen römischen Bürger, deren Unterschrift die schon durch den Tod des Erblassers ohne
und Siegel für ein rechtsgültiges Testament ge- weitere Förmlichkeit Eigentum des Legatars wer-

fordert wurde (vgl. Dig. XXIX 7, 8 § 2). Dass den, können nur durch Testament oder bestätigte

die C. schon vor dem Testament niedergeschrieben C. bestellt werden; unbestätigte können an den
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Erben nur die fideicommissarisehe Bitte richten,

irgend ein Besitztum an einen Dritten abzutreten,

wobei dann erst durch die Übergabe Eigentums-
erwerb eintritt (Gai. II 270 a. Ulp. 24, 29. 25,

U. Consult. 6, 12. Dig. XXIX f, 8 § 2). In

Testamenten und bestätigten C. kann man fol-

gendermassen frei lassen: Stichum servum meum
liberum esse iubeo: in unbestätigten lautet die

Formel: a te peto, Eutychianum alumnum meum
manumitta» vindietaque libere» (CIL X 7457);

in jenem Falle wird der Sdave libertu» ornuu»
des Erblassers, in diesem Freigelassener des Erben.

Doch wenn man sich in der Formel vergriff, kam
darauf auch nichts an, da ja bei den C. nur dar-

auf gesehen wurde, ob der Wille des Erblassers

deutlich erkennbar sei. nicht ob er die gesetz-

lichen Worte gebraucht habe (Dig. XXIX 7, 13).

Aber so wichtig der Unterschied auch juristisch

ist, dass die Bestimmungen der bestätigten C.

direeto iure, die der unbestätigten nur auf dem
Umwege des Fideicommisses wirksam werden,

praktsirh schrumpfte er sehr zusammen, da ja

auch die Fideieommisse volle Rechtskraft erlang-

ten. Es ist daher wohl begreiflich, dass für die

Juristen des 8. Jhdts. die beiden Arten von C.

fast zusammenfallen. Denn auch darin, dass sie

keine Erbeinsetzung verfügen konnten, stimmten
sie überein, weil ja auch das Fideicommissum
das Vorhandensein eines gesetzlichen Erben, an
den die betreffende Bitte gerichtet werden kann,

notwendig voraussetzt. Desto bedeutungsvoller

trat der Unterschied der e. ad fesfomen/um faeti

und der e. ab inteetato hervor, insofern jene das

Testament nur ergänzten, diese es ersetzten (Dig.

II 15. 8 § 2. X3ÖX 7, 3. 8 § 1. 16. Iust. inst.

II 25, 1. Cod. Iust. VI 36, 4). Ja die letzteren

konnten sogar etwas verfügen, was einer Erbein-

setzung sehr nahe kam; wenn sie nämlich den
gesetzlichen Erben fideicommissarisch aufforder-

ten. das ganze hinterlassene Vermögen einem Drit-

ten zu übertragen (Dig. XXIX 7, 2 § 4. Iust.

inst, n 25, 2. Gai. II 273. Ulp. 25, 11. Cod.
Iust. VI 36, 2). Selbst wenn in den C. die an
sich unzulässige Formel gebraucht wurde: Titiuin

knedem ette rolo, konnte man sie so deuten, dass

nicht eine directe Erbeinsetzung, sondern eine

fideicommissarische gemeint sei, und demgemäss
verfahren (Dig. XXJX 7, 18 § 1). weil es ja nur
auf die Interpretation der WiUensäuaserung, nicht

auf die Form derselben ankam.
Wie im römischen Reich auf allen Gebieten

die formlosen Rechtsgeschäfte die streng for-

mellen zurückdrängten, so gewannen auch die C.

den Testamenten gegenüber immer mehr Boden,
namentlich da sie auch sonst dem letzten Willen
grössere Sicherheit gewährten. Denn die meisten
Gründe, die ein Testament ungültig machen konn-
ten. waren für sie nicht vorhanden. Der Eintritt

eines neuen suu» kerct in die Familie vernichtete

das vorher gemachte Testament, nicht aber die

C. (Dig. XXIX 7, 2 § 4. 3 § 1. 8 § 3. 11. 16.

19). Auch wurde jedes Testament durch ein

späteres ungültig, während die C. ihre Rechts-

kraft bewahrten, falls nur das nachfolgende Te-
stament nicht zu ihnen in Widersprach stand

(Iust. inst. II 25. 1. Dig. XXIX 7, 5. 18). Alle

diese Vorteile führten dazu, dass man sich der

sogenannten Codicillardausel bediente, die zu-

erst im Anfang des 3. Jhdts. erwähnt wird (Dig.

XXVIII 6, 41 § 3. XXIX 1, 3. 7, 1. Cod. Iust.

VII 2, 11. Cod. Theod. IV 4, 7. Nov. Theod. 16,

7). Sie bestand in einem Zusatz zum Testament,

der bestimmte, dass, falls dieses aus irgend einem
Grunde als Testament nicht gültig sei, es recht-

lich als C. behandelt werden solle. In einem

Testament vom J. 479 n. Chr. lautet sic: r/uod

tcetamentum meum, st qua casu rrl nrili vel

10 praetorw rel alia qualibet iuris ratione valere

non pvtueril, eliam ab intestalo vice codicillorum

meorum valere illud roico (Bruns Fontes* 210).

Doch waren auch andere Formeln zulässig, z. B.

tavxrjy VJJV dia&rjxyv ßotkouai elrai xvglav ixl

rtüaqe e^ovaiai (Dig. XXVIII 1, 29) in griechi-

scher Sprache, die ja bei den C. auf die Forma-
litäten, zu denen auch die lateinische Rechts-

sprache gehörte, nichts ankam. Demgemäss wurde
beim Testament jede Erklärung, dass es ganz oder

20 teilweise, auch abgesehen von seiner Eigenschaft

als Testament, gültig sein solle, als Codicillar-

clausel betrachtet (Dig. V 2, 13. XXXI 77 § 23.

88 § 17). Diese wurde namentlich mit Vorliebe

von Landleuten angewandt (Dig. XXIX 1. 3). die

ihrer eigenen Rechtskunde misstrauten und keinen

juristischen Beirat zur Hand hatten (Dig. XXXI
88 § 17).

Mit der steigenden Bedeutung der C. stellte

sich das Bedürfnis ein, für eine sichere Beglau-

30 bigung derselben Sorge zu tragen und ihre Form
wenigstens soweit auszuprägen, dass sich ein fest

bestimmter letzter Wille von einer blossen, nicht

rechtsverbindlichen Absicht unterscheiden lasse

(Dig. XXIX 7, 17). Daher verordnete Constan-
tius II. im J. 354, dass C.. die nicht nur Ver-

vollständigungen eines vorausgegangenen Testa-

ments enthielten, sondern selbständig waren, um
Gültigkeit zu erlangen, vor sieben Zeugen, gleich

den Testamenten selbst, oder mindestens vor fünf

40 gemacht werden müssten, mochte dies nun münd-
lich oder schriftlich geschehen (Cod. Theod. IV
4, 1. 3 § 1). Die Zahl der Zeugen wurde später

auf drei herabgesetzt, aber 424 wieder auf fünf

erhöht und zugleich diese Art von Beglaubigung
für alle Arten von C. obligatorisch gemacht (Cod.

Theod. IV 4, 7 § 2. Cod. Iust VI 36, 8 § 3.

42,22). Werden sie schriftlich abgefasst, so müssen
sie, falls der Erblasser überhaupt schreiben kann,

entweder ganz von seiner Hand sein oder doch
50 seine eigenhändige Unterschrift tragen, der die

Zeugen dann auch die ihrige hinzufügen sollen

(Cod. Iust. VI 23. 28 § 6. 36, 8 § 3). Unterlässt

man diese Förmlichkeiten, so werden die C. zur

blossen epitlula tideicommissaria, die zwar an
sich nicht wirkungslos ist, für deren Echtheit

aber ein ausdrücklicher Beweis gefordert wird
(Cod. Theod. IV 4, 2; vgl. Cod. Inst. VI 22, 7.

Isid. orig. V 24, 14. Dig. XXXII 37. 3).

Im J. 389 verfügte Theodosius der Grosse,

60 dass der Kaiser und seine Familie nur solche

Legate und Erbschaften annehmen dürften, die

ihnen durch feierliches Testament hinterlassen

seien, nicht auch durch C. oder epistulae (Cod.
Theod. IV 4, 2. Symm. epist. II 13, vgl. rel. 7,

1). Dieses Gesetz, das übrigens in den iustinia-

nischen Codex nicht mehr aufgenommen ist, also

wohl bald seine Geltung verlor, beruhte auf einer

etwas übertriebenen Durchführung des Grund-
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satze6: ex impcrfeelo teitameuto legala vtl Rdei-

eommitta imperatorrm rindicare interecundum

eil: decel enim lantae maieitati ea> tervart leget,

quibus ipte solutus esie videtur (Dig. XXXII 23;

vgl. XXVIII 1, 31. Cod. Iust. VI 23, 3); denn

in jener Zeit konnten die C. durchaus nicht mehr
für ein imperlectum letlamentum gelten, wohl

aber im 2. Jhd*. n. Chr. Denn damals hatten

wenigstens die c. teilamento non conürmati noch

keine unbedingte Kechtskraft, und eben diesscheint

der Grund gewesen zu Bein, warum von Traian

bis auf Antoninus Pius neben der proeuralio here-

ditatium noch ein besondere« kaiserliches Haus-

amt a eodieUlit bestand (Dessau 1529. 1530. CID
VI 6190. 8441), dem zeitweilig auch ein adiulor

a eodieUlit an die Seite trat (Dessau 1531). Beide
Ämter wurden von Freigelassenen verwaltet. Wahr-
scheinlich war ihre Aufgabe, die C. daraufhin zu

prüfen, ob der Kaiser die Vermächtnisse, die ihm
darin zugedacht waren, annehmen oder zurtlck-

weisen solle. Denn dass sie nicht mit den Be-

stallungsdecreten (s. u.), sondern mit den Erb-

schaften zu thun hatten, ergiebt sich mit Sicher-

heit aus Fronto ep. ad M. Caes. II 16 p. 37.

Hier heiBst es in Bezug auf die Hinterlassenschaft

einer kaiserlichen Verwandten: unde nihil Ega-
Iheut aeeeperit, und derselbe Egatheus ist uns

als Freigelassener a eodieUlit überliefert (Dessau
1529. 0. Hirschfeld Untersuchungen auf dem
Gebiete der römischen Verwaltungageschichte 60).

M. S. M a y e r Die Lehre von den Legaten und
Fideicommiasen I 59. F. H. V e r i n g Römisches
Erbrecht 697. Max Vincent Des Codicilles et

des dispositions qui cn font partie en droit Ro-
main, Paris 1 886. Paul Vincent Des hörödi tös

fidöicommissaires, Tours 1890.

5) Wie der Kaiser überhaupt schriftliche Be-

fehle in der kurzen Form der C. zu erteilen pflegte

Suet. Tib. 22; Cal. 55), so verlieh er auch Ämter
und Würden durch ähnliche Urkunden (Tac. dial.

7), und zwar nicht nur dir neuen kaiserlichen

Ämter (Suet. Claud. 29. Dig. XXVII 1, 4L Epict.

III 7, 30. CIO III 4033. 4034), sondern auch
die alten republicanischen, z. ß. die Praetur (Suet.

Cal. 18), bei welchen letzteren wohl diejenigen,

die C. empfingen, als Candidati principis galten.

Diese Schriftstücke wurden auch von den Griechen

meist xaOlxtXXoi (CIG III 4033. 4034. Epict. III

7, 80), nur wenn sie puristisch schrieben, yea/t-

pania (Liban. orat. I 174. 11 249) oder hiXtoi

genannt (Themist. XVIII 224b. XXIII 229b. 293b.
Liban. epist. 84. loh. Chrysost. in illud, vidi

dominum hom. 112 = Migne Gr. 56. 1 10). Uber
ihre Form und Wirkung besitzen wir erst seit

dem 4. Jhdt. genauere Nachrichten. Damals er-

hielten die höchsten Würdenträger, namentlich
die Praefecten. C. aus Gold und Elfenbein (The-

mist. a. 0. loh. Chrys. a. 0.); die niedrigeren

Beamten wahrscheinlich bronzene und hölzerne.

In einem Gesetz Constantins (Cod. Theod. VI 22,

I) heisst es: si guit imlieio nottro te adeptuni

codieillot adttruxeril el idem eel tuperna rodi-

eillvrum imprettio tel teriptura ailetipuletur

inferior. Die eigentliche geschriebene Urkunde
befand sich danach im Innern der zugeklappten
Tafeln, doch trugen sie teilweise auch auf der
Aussenseite eingrat ierte Schrift (imprettio), die

von dem Inhalt Kunde gab. ln diesem Falle

waren sie wohl, gleich den Milit&rdiplomen (CIL
III p. 908), verschlossen und versiegelt, so dass

man gewöhnlich nur die äussere Aufschrift las

und einzig zum Zwecke wichtiger Beurkundungen
das Innere eröffnete. Die Illustration dazu bieten

die Insignienbilder der Notitia dignitatum. Hier

zeigen die C. der vornehmsten Beamten, nämlich
aller virt inlutlret und unter den tpeetabilet der

Proconsuln. des Comes Orientis und des Praefec-

tus Augustalis, auf dem Deckel keine Schrift,

sondern nur Verzierungen, bei denen die Mitte

in der Regel von einem Kopfe oder zwei Köpfen
(Or. V; Oec. IX) eingenommen ist, ohne Zweifel

den Bildnissen des Kaisers oder der Kaiser. Bei

den niedrigeren Ämtern fehlt die tuperna codi-

rillorum imprettio zwar mitunter, aber wohl nur
durch Schuld der Abschreiber. Sie beginnt, wo
sie erhalten ist, immer mit FL. was wohl feit-

et fer bedeutet. Dann folgt bei einigen C., die

wahrscheinlich aut die ConBulares zu beziehen

sind: Val. eottr. iutsi. d. (Or. XLV 6. 8. 13.

14. 22), bei dem Corrector (Occ. XLIV; vgL Or.
XLV 30); Vele euer, iussu d., bei dem Praese«

(Occ. XLV; vgl. Or. XLV 81): Fm. per. iussu

dd., bei den Magistri Scriniorum: Valet, mag.
epit. tutt. dd. (Occ. XVII) und Fafe mag. me.
iu»*t d. (Or. XLV 24). Diese mannigfach cor-

rumpierten Aufschriften sind wohl folgendermassen
zu lesen: Vale eontularit (bezw. eorrector, praetet,

magitter epittularum, magitter memoriae
)

iuttu

domini oder dommorum. Sie geben also an,

welchen Amtstitel die Inhaber der C. auf Befehl
des Kaisers oder der Kaiser erhalten haben. Die
Magistri Scriniorum besitzen doppelte C. Das
eine Exemplar zeigt die Inschrift, welche auch
bei den meisten iudieet ipectabilet, aber hier als

einzige, wiederkehrt: Fl.
\

intall eomord
|

pr., das
heisst: Felieiter! inter alleetot eomet ordinit

primi. Hier ist also nicht der eigentliche Amts-
titel genannt, sondern nur angegeben, dass diese

Beamten den Rang der eomitet ordinit primi

besitzen und dass sie Senatoren infer alleetot

sind, d. h. solche, die den munera der Quaestur

und Praetur nicht unterliegen (Gothofredus zu

Cod. Theod. VI 4, 10). Wie die teriptura in-

ferior, also die eigentliche Urkunde, beschaffen

war, zeigen die Formulare, die Cassiodor (var.

VI. VII) für Ernennungsdecrete aller Art ent-

worfen hat. Es waren wortreiche Prunkstücke,

in denen die sogen, eloquentia der kaiserlichen

Kanzloibeamten sich breitmaehte. Iustinian Hess

bei den Provincialbeamten den C. noch mandata
prineipit hinzufügen, die nicht etwa specielle

Anweisungen, sondern nur wertlose allgemeine

Ermahnungen enthielten, also die Schreiberei bei

den Anstellungen ganz überflüssigerweise ver-

mehrten (Iust. Nov. XVII. XXV 6. XXVI ä.

XXVII 1. XXVIII 7. XXIX 5, 1. XXX 9, 1).

Die Ausfertigung der C. lag dem primiceriu

t

notariorum ob (Claud. epith. Pall. 85. Nov. Iust.

XXV. XXVI. XXVII fln.), dem zu diesem Zweck
das latereulum übergeben war. d. h. ein Ver-

zeichnis sämtlicher Ämter des Reiches, aus dem
die erhaltene Notitia dignitatum geflossen ist (Not.

dign. Or. XVIII; Occ. XVI; vgl. Nov. Iust. XVII
pr.). Später wurden die Praeposituren einer An-
zahl Cohorten und Alen als minut latereulum

abgezweigt (Not. dign. Or. XXVIII 23. XXXI 42.
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XXXII 82. XXXIII 29. XXXIV 31. XXXV 26.

XXXVI 81. XXXVII 24. XXXVIII 20. XL 44)

und dem Quaestor sacri I’slatii unterstellt, der

ihre Ernennungsdecrete mit Halle des Scrinium

memoriae ausstellen sollte, eine Computern, die

durch wiederholte Qesetxe gegen die Übergriffe

der Magistri militum geschützt werden musste

(Cod. Theod. I 8, 1—3). Im 6. Jhdt. sind die

beiden latereula wieder vereinigt und dem Pri-

mieerius, der von den Laterculenaes unterstützt 10

wird, übergeben (Nov. Iust. XXV. XXVI. XXVII
fin,), wahrscheinlich aber unter Oberaufsicht des

Quaestors gestellt (Nov. Iust. XVII pr., weshalb

die Quaestur auch von Cassiodor (var. VI 5, S)

genetriz omnium dignitatum genannt wird. Doch
ist später im italischen Ostgothenreiche der

Primieeriatus saerarum Urgitionum vereinigt, wo-

durch auf diese die Ausstellung des C. übergeht

(Cassiod. var. VI 7, 4. 5). Seeck Herrn. XI 71.

C. kommen in der Regel nur bei Einzelbeamten 20
vor, nicht bei denjenigen, die man technisch mi-
litante* nennt, d. h. den Mitgliedern der Beamten-
corpora, wie es die Notarii, die verschiedenen

Palatini, die Otfieiales waren. Diese erhalten ihr

Amt nicht durch eine besondere Urkunde, sondern
durch Eintragung in die matrieula des Corpus
(s. Matrieula). Ist dazu persönliche Erlaubnis

des Kaisers erforderlich, wie das bei einigen hoch
geachteten Militiae vorkommt, so erfolgt sie nicht

in der Form der C., sondern der adnolatio (Cod. 80

Theod. VI 30. 18. Cod. Iust. XII 59, 10) oder
probatoria rnera (Cod. Theod. VHI 7, 21—28.

Cod. Iust. I 31, 5. XII 20, 3 § 2. 57, 2. 59, 9. 10.

loh. Lyd. de mag. III 2. Cassiod. var. VII 43).

Nur mit den Notarii, als den Vornehmsten unter

den Militantes, scheint man im 6. Jhdt. eine Aus-
nahme gemacht zu haben, da die Formel ihrer

Ernennung bei Cassiodor (var. VI 16) mitten
unter den Formeln der C. steht.

Eine besondere Stellung nehmen die c. Aono- 40
rarii ein, durch die nicht das Amt selbst, son-

dern nur Titel, Ehren und Privilegien desselben
in der Weise verliehen werden, als wenn man es

vorher bekleidet hätte. Der so Begünstigte wird
also, um Beispiele anzuführen, ez praetectia prae-

lorio oder ez comitibue, ohne vorher Praefeet

oder Comes gewesen zu sein. Solche Schein-
würden nannte man dignilatea eodirillarine (Cod.
Theod. VI 22, 7) oder eodieillares (Hist. Aug.
Ales. Sev. 49, 2). Das älteste Beispiel, das bis 50
in den Anfang der Kaiserzeit zurückgeht, ist die
adketio in den Senat, wobei man entweder inler

qaaeatorioe oder inler aedilieioe oder inler prae-

lorios, seit dem 8. Jhdt. auch inler contularet

in die Senatsliste eingetragen wurde und damit
ganz dieselben Rechte erlangte, als ob man vor-

her Quaestor. Aedil, Praetor oder Consul gewesen
wäre (s. Bd. I S. 867). Die eonaularee ac praetorii

ndieilli (Cod. Theod. VI 4, 28) befreiten also

von der Praetur und allen niedrigeren Ämtern 60
nebst den Leistungen, mit denen ihre Bekleidung
verbunden war.

Bei Lactanz (div. inst. V 14, 18; de mort.
pers. 21, 3) linden wir dann die früheste Erwäh-
nung, dass man angesehenen Decurionen die ima-
ginären Würden eines Praeses mit dem Titel rir

perleetiariniua oder eines rationalis mit dem
Titel rir egregiua verlieh (Würden: Cod. Theod.

VI 22, 8. VIII 5, 23; vgl. VII 23. XII 1. 14. 26.

Titel: Lact. a. O. Cod. Theod. VI 22, 1. 87, 1 . VIII

4, 8. X 7, 1. 20, 1. XII 1, 5; beide verbunden Cod.

Theod. XII 1, 26. 42; die ceniena und dueena sind

höhere Grade des Egregiats). Diese Übung muss
also noch auf Diocletian zurückgehen. Constantin,

der in seiner Gutmütigkeit mit Gunstbezeugungen
aller Art sehr freigebig war, verwandte in dem
gleichen Sinne auch die dritte höhere Würde des

Comes (Euseb. vit. Const. IV 1). Dadurch wurde
der Egregiat bald so gemein, dass er allen Wert
verlor und man ihn zu verleihen aufhörte (letzte

Erwähnung vom J. 365, Cod. Theod. Vni 5, 23),

wodurch die Comitiva und der Praesidat oder

Perfectissimat zu den niedrigsten Titularehren

wurden (Cod. Theod. VII 23. Xn 1, 36. 42).

Doch schlossen sich höhere an, und seit Valen-

tinen I. wurden auch die allerhöchsten Amts-
titel in dieser Form verliehen: Praefectura prae-

torio und urbis, Cod. Theod. VI 22, 7. Nov. Iust.

70 (der Vater des Ausonius wurde in diesem
Sinne Praefectus Illyrici, Auson. epiced. in patr.

52), Magisterium militum, Cod. Theod. VI 22, 4.

Magisterium officiorum, Cod. Theod. VI 10, 4.

Proconsulat, Vicariat, Consularitas, Cod. Theod.
VI 22, 5. 7 u. s. w.

Die Gelegenheiten für die Verleihung von ho-

norarii e. pflegten folgende zu sein: Wer ein

niedrigeres Amt bekleidet hatte, erhielt nach

seinem Rücktritt die C. eines höheren, wie bei

uns die Hauptleute mit dem Charakter als Major
entlassen werden. So gab es frühere Vicare. die

den Titel ez praeteelie praetario führten, frühere

Praesides mit C. von ex vimriis, ez proezmauli-

hur. ja sogar ex praefeetie, bis Theodosius im
J. 383 verordnete, dass bei Strafe von 20 Pfund
Gold keiner um einen höheren Titel petitionieren

dürfe, als der in der Rangfolge unmittelbar über
dem thatsichlich von ihm bekleideten Amte stand

(Cod. Theod. VI 22, 7; vgl. 5).

Wenn die Militantes aus ihrem Corpus aus-

treten, empfangen sie oft bei der Entlassung c.

himorarii (Cod. Theod. VI 22, 1. 5. 6. VIII 5,

28. XII 1, 5. Cassiod. var. VI 18). So können aus-

gediente Caesariani und Primipilares zu riri egrrgii

oder viri perlectissimi werden (Cod. Theod. VIII

4, 8. X 7, 1), eeriniarii zu ez com i/iöu.i eoneieht-

rianie (Cod. Theod. VI 22, 8 § 1), notarii zu ex

magiztri» olfieiorum (Cod. Theod. VI 10, 4. Cod.
Iust. XU 7, 2 § 5. Cassiod. var. VI 16, 4) u. s. w.

Übrigens konnte man auch während desAmtes oder
Dienstes durch C. die comitira primi, secvndi oder
(srfii ordinis erhalten, die dann als leerer Titel

neben den des eigentlichen Amtes trat, dessen
Pflichten in keiner Weise veränderte, wohl aber
seinen Rang etwas steigerte (s. C o m i t e s).

Der Decurione, der als Gesandter seiner Vater-

stadt oder Provinz an den Hof gekommen war,

wurde oft durch konorarii e. geehrt (Cod. Theod.
VI 22, 1. VIII 5, 23. XII 1, 25. 36).

Ausserdem wurden sie durch Fürsprache aus
der Umgebung des Kaisers, die oft mit Geld oder
Versprechungen erkauft war, auch ohne besonderen
Anlass verliehen (Cod. Theod. VI 18, 1. 22, 1.

2. XII 1, 5. 25. 26. 27).

Übrigens bedeuteten die honorii e. ur-

sprünglich keine blosse Spielerei mit leeren Titeln,

sondern sic hatten auch einen praktischen Wert.
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Denn wie die adelctio inter amtularet oder inter

praelorioe von den senatorischen Leistungen ent-

band, so der Egregiatus und die höheren Titular-

würden von den Munera der municipalen Curien

(Cod. Theod. VI 22, 2. VIII 5, 23). Dies führte

dazu, dass viele Decurionen sich honorarii e. er-

schlichen oder erkauften, wodurch die Verwaltung
der Städte ernstlich geschädigt wurde. Diesem
Missbrauch traten die Kaiser schon seit Constantin

entgegen. Zuerst wird die befreiende Wirkung
der honorarii c. beschränkt (Cod. Theod. VI 22,

1), dann die Bewerbung lcistungspflichtiger De-

curionen unter Strafe gestellt (Cod. Theod. XII

1, 24. VI 22, 2) und ihre erschlichenen Ehren
vernichtet (Cod. Theod. XII 1, 25. 26. 27. 36);

endlich wird verfügt, dass sie die Titel ganz
oder teilweise behalten sollen, aber ohne dadurch
von den Munera befreit zu werden (Cod. Theod.
XII I, 42. Nov. Inst. 70). Zuletzt setzte sich

der Brauch fest, den Decurionen, wenn sie alle

ihre I/nstungen erfüllt hatten, gewissermassen
als Quittung den Titel ex comitibui zu gewähren
und sie in dieser Form von weiteren Pflichten

gegen ihre Curien freizu6prechen (s. Co m i t e s).

Als Valentinian I. die Rangklassen schuf,

scheint er sogleich verfügt zu haben, dass die-

jenigen, welche nur eine Titularwürde besassen,

im Vortritt und den sonstigen Ehrenrechten hinter

denen zurückstehen sollten, die das betreffende

Amt thatsächlieh bekleidet hatten (Cod. Theod.
VI 22, 4). Dies Princip ist denn auch von den
späteren Kaisern beibehalten, aber zugleich die

Stellung der einzelnen Titel in der Rangordnung
genauer fixiert worden (Cod. Theod. VI 22, 5—8.
Cassiod. var. VI 10, 4. Cod. Iust. XII 8, 2). Seit

dem Anfang des 5. Jhdts. werden dann di» di-

gnilalet racantes als die höher geehrten und pri-

vilegierten von den dignitates hemorariae unter-

schieden. Beide werden durch C. ohne das ent-

sprechende Amt verliehen, aber die ersteren

schlicssen sich an ein thatsächlieh bekleidetes,

wenn auch niedrigeres Amt oder an den Austritt

aus einem Beamtencorpus an, während die letz-

teren keine solche Voraussetzung haben (Cod.

Theod. VI 18. Cod. Iust. XII 7, 2 § 5). Später

werden für Rangordnung und Privilegien noch

die feineren Unterschiede gemacht, ob man die

C. mit dem Cingulum, d. h. mit der Amtstracht,

oder ohne dieselbe erhalten, ob sie vom Kaiser

persönlich übergeben oder dem Abwesenden zu-

1

geschickt sind (Nov. Theod. XXV 4ff. Cod. Iust.

XII 8, 2). Doch scheinen diese Unterscheidungen
sich nur im Orient behauptet zu haben; im Oc-

cident fliessen schon seit der Mitte des 5. Jhdte.

die racantes dignilalee schon wieder mit den ho-

nornriae zusammen, Nov. Val. VI 3 § 1. Cas
siod. var. VI 16, 4. II 15, 2. 16, 2. VI 10-12.
Gothofredus ad Cod. Theod. VI 22. Mommsen
Neues Archiv XIV 509. [Seeck.]

Codrio (?, Hss. Codrionem, vgl. W e i s s e n-

1

b o r n z. St.), heisst bei Liv. XXXI 27, 5 eine

feste Stadt im südlichen Illyrien, unweit Anti-

patria (s. d.), welche im J. 200 durch L. Apustius,

den Legaten des Consuls P. Sulpicius Galba, be-

setzt wurde. Nach L e a k e North. Greece III

32611. und Desdevices-du-Dezert Göogr. anc.

de la Macöd. 23 lf. wäre der Ort in der Gegend
von Tomor (östlich von Berat) zu suchen. Ob

man ihn dem Chrysondyon (Xpuoovivuiv) des Pol.

V 108, 2 gleichstellen darf, wie Palmerius Graec.

ant. 209 und L e a k e a. a. O. vermuteten, ist

fraglich, obwohl dort offenbar auf dieselbe Gegend
Bezug genommen ist; vgl. Dimitsas ’ÄQi.yecoyg.

xi); ilaxti. II 629ff. [Oberhummer.]
C'odru». 1) Als Typus eines mittellosen Pri-

vatgelehrten, der dann vollends an den Bettel-

stab gebracht wird, angeführt bei luven. III 203
1 —211 .

2)

Dichter einer Theseis, luven. 1 2, s. Cordus.
Sonst s. K o d r o 6,

Coduzabaln, Ort in Kappadokien, zwischen
Arasaza und Komana Cappadociae, Itin. Ant. 180.

181. 210. 213. von Ramsay Asia Minor 272 bei

Kcui Yere am Seihun (Saros) angesetzt; richtiger

vielleicht ist es dort zu suchen, wo sich der Weg
über den Yedioluk-Pass nach Kaisarieh und nach
Azizie gabelt, Rüge Philol. hist. Beitr. C. Wachs-
muth überreicht 27. [Rüge.]

Coeolva. Appi[a] Vcluria Airula Coeciva
Salnnilla s. A p p i u s Nr. 22.

Coedamuaii iKotSapovou»: auch Krj&afi., A't-

hatx findet sich in Hss.), Völkerschaft im öst-

lichsten Teile von Mauretania Caesariensis (der

späteren Sitifensis), Ftol. IV 2, 21. Hierher ge-

hört auch ohne Zweifel der in der Vandalenzeit
unter den Bischöfen von Mauretania Sitifensis

erwähnte epiteopu« Cedamuemsii (Not. ep. Maar.
Sitif. 29 in H a 1 m s Victor Vitensis p. 70).

[Dessau.]

Coedes, wird unter den liberti improbi des
Kaisers Verus genannt, HiBt. Aug. Ver. 9, 5.

[Stein.]

Coelerni, eine kallaekische Völkerschaft in

Hispania Citerior, in den Listen des Agripps und
Augustus eine von den civitatr» des Bezirks von
Bracara (Plin. III 28 Coelerni): sie trug im J. 79
mit anderen zum Bau einer der Strassen von Bra-
cara nach Asturien bei (CIL II 2477 = 5616
Coelerni). Ptolemaios nennt Kotiepirav KodiA-

ßetya (II 6, 41); es ist nicht nötig, dafür Koi-
XtgiroßQiya zu schreiben (mit K. M ü 1 1 e r zu
Ptolem.); vgl. Caelobriga. Die Wohnsitze der
Coelerner werden am oberen Durius zu suchen
sein. [Hübner.]

Coeletae s. K o i 1 e t a i.

Coelianus. 1) Einer mangelhaft überlieferten

Inschrift zufolge Statthalter von Lusitanien unter
Severus und Caracalla (CIL II 259, vgl. p. 693
Olisipo; als Pracnomen und Gentilnamen vermutet
Hübner D. lul[iut1J). [Groag.]

2) T. Fiavius Coelianus, Consul suflectus im
J. 289 n. Chr., CIL X 3698. 4631. [Seeck.]

Coelius, plebeischeFamiiie, zurTribus Aemilia
gehörig (Viereck Sermo Graecus 23 nr. 15. 16).

1) L. Coelius, befehligte im J. 585= 169 als

Legat in Illyricum, wurde bei einem Angriffe auf
Uskana im Gebiet der Penesten von der makedo-
nischen Besatzung zurückgcschlagen und konnte
sich nur der den Römern treu gebliebenen Städte
versichern (Liv. XLIII 21, 1—3). Vermutlich
ist mit ihm der Münzmeister L. Coil(iut) ans
derselben Periode identisch (Mommsen MUnz-
wesen 509 nr. 05).

2) P. Coelius, Praetor urbanus mit Verres
680 = 74 (Cic. Verr. I 130). IMünzer.]

3) Q. Coetiue L. /., q(uaestor), pro pr(aetore)
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ez »(rnatue) e(onsulto) [vgl. Mommsen St.-R.

I* 676, 5. 11* 674. 2], aedlilit) pl(ebit) Cerfia-

lit). pr(netor), brachte der Concordia ein Weih-
geschenk dar pro ineolumitate Ti. Caernru . .

Augusti, wahrscheinlich im J. 16 n. Chr., als

wegen der Entdeckung der Verschwörung Liboe

von Senatswegen Weihgeschenke an Iuppiter,

Mars und Concordia beschlossen worden waren

(Tae. ann. II 32). CIL VI 91 (dazn H e n i e n s

Anm.; die Ämterlaufbahn ist in der Inschrift in

absteigender Reihenfolge angegeben).

4) Roseius Coelius s. unter Roscius (M. Ro-

scius Coelius, cos. 81) und unter Pompeius (Q.

Roscius Coelius Mnrena . . . Pompeius Falco, cos,

tim 109; Q. Pompeius Senecio Roscius Murena
Coelius . . . Sosius Priscus, cos. 169).

5) Coelius Amarantus, an den ein Rescript

des Kaisers Antoninus Pius, Callistr. Big. XLIX
14, 1, 2. [Oroag.]

6) C. (Coelius) Antipater. P. Albinovanus er-

mordete im Bürgerkriege 672= 82 unter anderen

Unterfeldherm des jvorbanus auch Fdiov 'AytI-

natgor (Appian. bell. civ. I 91), der wohl ein Ver-

wandter des Historikers Nr. 7 sein muss, da sein

Cognomen sonst in republicanischer Zeit nicht

begegnet. [Münzer.l

7) L. Coelius Antipater, der Annalist, Be-

gründer der historischen Monographie in Rom.
Sein Geburtsjahr ist nicht überliefert. Doch haben
wir neben der allgemeinen Notiz bei Veil. II 9,

6, dass C. Alter als Sisenna (geb. ca. 119) war,

noch Anhaltspunkte an Cic. Brut. 102, wonach
C. Lehrer des L. Crassus (geb. ca. 140) in der

Rechtswissenschaft war, und an Cic. de leg. I 6,

wo C. ein Altersgenosse des Fannius (cos. 122)

genannt wird, so dass wir zu der Annahme be-

rechtigt sind, dass C. zwischen 180 und 170 ge-

boren ist (Meitzer De L. Coelio Antipatro belli

Punici secundi scriptore, Lps. 1867, 6 und H.
Peter Veterum historicorum Romanorum reli-

quiae, Lps. 1870. CCX1V befürworten 174 als

Geburtsjahr). Aus seinem Beinamen Antipater

hat man geschlossen, dass C. griechischer Abkunft
und Freigelassener eines C. gewesen sei. Dem
widerspricht aber Suet. rhet. 3, wo berichtet wird,

dass nach Nepos Voltacilius, der Lehrer des Pom-
peius, der erste Freigelassene war, welcher Bich

der Geschichtsschreibung widmete (vgl. H. Peter
Reil. CCXV). Auch hat schon F. Lachmann (De
fontibus historiarum TitiLivii commentatio duplex

Gott. 1822. 1828 II 19) mit Recht darauf auf-

merksam gemacht, dass ein Freigelassener in jenen

Zeiten kaum die Rechtskenntnis und Redegewandt-
heit besessen haben kann, die Cic. Brut. 102 und
Pomp. Digest. I 2, 2. 40 dem C. nachrühmen;
denn diese beiden Eigenschaften weisen zwingend
auf eine ößentliche Thätigkeit des C. als Advocat
hin (vgl. Cic. de orat. II 55). Vielleicht war er

'her der Sohn eines Freigelassenen (Lachmann
t. 0. II 19). Seine Lebensschicksale sind uns <

ganz unbekannt. Im Staatsdienste scheint er nie

tbätig gewesen zu sein, dennoch aber muss er

ein grosses Ansehen genossen haben. Dafür spricht,

dass viele, darunter auch L. Crassus, seine Schüler

waren, vor allem aber, dass ihn L. Crassus seiner

»ertrauten Freundschaft würdigte (Cic. de orat.

II 54). Wann C gestorben ist, wissen wir auch

nicht. K. J. Neumann (Philol. XLV 385ff.) hat

den Africaumsegler, welchen C. nach Plin. n. h.

II 169 gesehen hat (frg. 56), mit Eudoius von
Kyrene identificiert, dessep Expedition nach Li-
tt oaae (Kecueil des inscriptions grecques et la-

tines de l’Egvpte I 5811.) einige Jahre nach 117
anzuselzen ist. C. könnte also jene Notiz auch
erst frühestens einige Jahre nach 117, vielleicht

aber erst erheblich später niedergeschrieben haben,

vorausgesetzt, dass Neumanns Annahme richtig

t ist. Aber eben dies scheint trotz H. Peters Zu-

stimmung(Jahresber.LXXVI 111) doch recht zwei-

felhaft. Sicher ist dagegen, dass C. die gracchi-

sehen Unruhen und den Tod des C. Gracchus er-

lebt hat (vgl. Cic. de div. I 56 und Val. Max.
I 7. 6).

Die Hypothese Meursius-Plüss-Sieglin.
Unter dem Namen des C. 6ind uns bei Nonius,

Charisius, Priscian u. a. Grammatikern, ferner

bei Livius, Cicero, Quintilian u. a. einige 60 Frag-

( mente erhalten. Wo der Titel des Werkes ge-

nannt wird, lautet er historine, nur Nonius ge-

braucht constant den Namen onnaie», Cicero ci-

tiert einmal (orat. 230) das belium Punicum
Es lag nahe, diese Titel demselben Werke zuzu-

weisen, zumal unter allen drei Bezeichnungen Frag-

mente überliefert sind, die auf das bellum Uanni-
balicum zu beziehen sind, ln der That sind

schon Antonius Augustinus (Coli, fragm. Hist.

Lat., Antv. 1595, 32) und Popma (Fragm.
i Hist. vet. Lat., Amstelod. 1620, 44) dieser Mei-

nung gefolgt und haben hierbei die Zustimmung
der meisten Gelehrten gefunden. NurMeursius
(Macrobii opera cum notis Pontani ete., Lugd.
Patav. 1670, 202) stellte die Hypothese auf, dass

C. zwei Werke, ein bellum Punieum eite onnaie»

und Historien über die ganze Geschichte Roms
verfasst habe. Lange blieb diese Ansicht unbe-

achtet, bis Plttss sie in der sechsten These seiner

Bonner Dissertation De Cinciis, 1865, wieder zur

Geltung zu bringen suchte. Eingehende Begrün-
dungund Verteidigung fand siedann durch Siegl in

(Jahrb. f. Philol. Suppl. B. XI lff.). In das Hi-

storien betitelte Werk verweist Sieglin alleFrag-

mente des C., welche antiquarisch-historischen In-

halts sind und sich auf Sagengeschichte, Völker-

kunde, Wortforschung und dergl. beziehen. Das-

selbe soll mit der wesentlichen Tendenz, nebenbei

Griechenland mit Rom in Verbindung zu bringen,

in den italischen Städten das Werk griechischer

Ansiedler zu suchen und zu erblicken' (S. 78), ein

Seitenstück zu des Cato Origines gewesen sein

und die Geschichte Roms bis mindestens zum
Ständekampf herabgeführt haben. Beendet sei

das Werk wegen des von C. erwähnten Todes
des C. Gracchus (vgL Cic. de div. I 56) nach 121,

während das bellum Punieum wegen der von
Sieglin vertretenen Benutzung des C. durch Po-

lybios mindestens vor 144 geschrieben sei. Trotz

der Einwände, welche namentlich U n g e r, G i 1-

b e r t und P ö h 1 m a n n im Philol. Anzeiger X
3841T. erhoben, und denen auch K. J. Neumann
(a. O. S88)beip8ichtete, hielt Sieglin in der

Berl. philol. Wochenschr. 1883, 14511T. an seiner

Meinung fest und fand Unterstützung anZarncke,
welcher Sieglins Hypothese in der Wochensehr,

f. klsss. I’hilol. 1888, 515 noch weiter zu be-

gründen suchte. Aber wirklich überzeugende Be-

weise haben weder Sieglin noch Zarncke bei-
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zubringen vermocht, dagegen muss es auffallen, Compoaition. Wie C. seinen Stoff, die 18 Jahre
dass säon Oellius, welcher nach S i e g 1 i n « An- des hannibalischen Krieges, auf die sieben Bücher
sicht wie die andern Grammatiker das bellum seines Werkes verteilte, vermögen wir nur mit
Funicum als das ältere coelianische Werk zur Hülfe der Fragmente zu beurteilen. Von diesen
Charakterisierung seiner Schreibweise verwendet, aus versuchten einen Einblick in die Composition
dafür den Titel des angeblichen antiquarischen zuerst Nauta (Ann. acad. Lugd. Ratav. 1820/21)
Werkes Historien anführt, während dieses nach und Groen van Prinsterer (ebd.) zu gewinnen.
Sieglin doch noch Jahrhunderte lang bekannt Es folgten später Meitzer (a. 0.), H Peter (Reil,

gewesen sein muss, da es noch von Servius ein- und Fragm.), Gilbert (Jahrh. f. Philol. Suppl.
gesehen sein soll. Wir müssen daher wohl mit 10 B. X 8650.), Sieglin (ebd. XI 10.) und Unger
Recht alle diese antiquarischen Fragmente Di- (Philol. XL 1880.). Da jedoch die geringen Reste
gressionen zuweisen und ihre recht beträchtliche teils ganz allgemeinen Inhalts sind, teile eine
Anzahl aus der noch zu behandelnden eigentüm- ganz verschiedene Deutung zulassen, und nur ver-

liehen Schreibweise und Tendenz des C. erklären. hältnismässig wenige auf ganz bestimmte Ereig-
Bedeutung und Umfang des eoelianieehen Wer- niese zu beziehen sind, so weichen die Ergebnisse

kes. Das Werk des C. bedeutet einen wichtigen dieser Untersuchungen sehr von einander ab.

Wendepunkt in der Geschichte der römischen Ganz eigenartig ist das Resultat, zu welchem
Historiographie. Denn C. ist der erste Römer, Gilbert kommt. Indem er nämlich von der
welcher mit der alten Weise der Annalisten, die Annahme ausgeht, daBs C. vorzugsweise die Thaten
Geschicke Roms von den sagenhaften Anfängen 20 des Scipio habe schildern wollen, weist er den
au zu berichten, bricht und sich auf die Dar- ersten beiden Büchern, die danach gewissermassen
Stellung eines kurzen Zeitabschnittes, des zweiten nur eine ausführlichere Einleitung bilden, nicht
punischen Krieges, beschränkt. Dass C. mit diesem weniger als 8‘/z Kriegsjahre zu. während sich

Kriege begann, beweist Cic. or. 229= frg. 1 die übrigen 9'/j Kriegsjahre auf fünf Bücher
(vgl, H. Peter Reil. CCXV); auch führte das verteilen.

erste Buch schon bis 217, vielleicht sogar bis Quellen des C. und Art ihrer Benutzung. An
216. Krauses (Vitae et fragmenta veterum histo- Quellen hatte C. keinen Mangel. Die hohe Be-
ricornm Romanorum, Berol. 1883. 184) Vermutung, deutung des Entscheidungskampfes zwischen Rom
dass C. schon beim ersten punischen Kriege ein- und Karthago und das grosse Interesse, welches
setzte, entbehrt also der Begründung. Dafür, 80 demselben fortdauernd entgegengebracht wurde,
dass das Werk nicht über den zweiten punischen liess eine verhältnismässig umfangreiche Litte-

Krieg hinausreichte, spricht der Umstand, dass ratur emporblühen, die sich mit den Ereignissen
im siebenten Buche ein Gefecht geschildert war, und den Männern jener grossen Zeit beschäftigte,

welches im J. 208, also ziemlich am Ende des Gilbert (a. 0.) nimmt als unzweifelhaft an, dass
Krieges, geliefert wurde. Mehr als sieben Bücher C. alles gekannt habe, was über den hannibali-
werden aber nirgends dtiert, auch sind nur zwei sehen Krieg geschrieben war. Ob dem so ist,

Fragmente erhalten, welche Thatsachen aus spä- lässt sich kaum entscheiden. Doch haben die zahl-

terer Zeit berichten. Da nun dieee beiden Frag- reichen Untersuchungen, welche im Anschlüsse
mente, die Erwähnung eines von C. persönlich an die Frage über das Verhältnis zwischen Li-

gekannten Africaumseglers und eineB Traumes des 40 vius und C. auch die Quellen des C. behandelten,
C. Gracchus, leicht ihren Platz in Digressionen namentlich die von Böttcher (Jahrb. f . Philol.

gehabt haben können, so ist es zum mindesten Suppl. ß. V 35811.), Gilbert (a.0.) und Sieglin
unwahrscheinlich, dass C., wie Lachmann (a. 0. (a. 0.) dargethan, dass C. das sieh ihm bietende
II 20) und K ra u se (a. 0. 184) vorschlugen, die Quellcnmaterial nach Kräften ausgenutzt hat.

Geschichte Roms bis auf seine Tage herabgeführt Dass er sehr viel aus den Annalen des Q. Fabius
habe. Pictor schöpfte, ist bei der grossen Bedeutung,

Widmung. C. widmete sein Werk nach der welche dieses Werk ein« hervorragenden Zeit-

hsl. Überlieferung von Cic. orat. 230 dem Laelius. genossen des zweiten punischen Krieges natnr-
Damit lässt sich aber kaum vereinigen, dass C. gemäss hatte, begreiflich und auch allgemein an-

in seiner Schrift den Tod des C. OracchuB er- 50 erkannt worden. Auch Catos Origines hat C.
zählte (frg. 50), den Laelius schwerlich noch er- oft und gern herangezogen. Zweifelhaft bleibt

lebt hat. Daher hat schon Popma (a. 0.) L. die Benutzung des L. Cineius Alimentus. welche
•4e(ius für Laelius vermutet; diese Conjectur Böttcher (a. 0.) annahin; dagegen folgte er
erhielt nicht nur den Beifall vieler Gelehrten, sicher dem Ennius (vgl. Fronto ad M. Caesarem
sondern fand auch Unterstützung durch eine Ent- IV 8 Ennius eumqur studiose aemulatus L. Cor-
deckung von Marx (Studia Luciliana, Dies. Bonn. hus). Ferner ist von Keller (Der zweite puni-
1882, 96), welcher an der Hand der besten Codices sehe Krieg und seine Quellen, Marburg 1875)
zu dem Schlüsse kam, dass die an L. Aelius ge- ausgeführt und von Sieglin (a. 0. 54) nachdrück-
richteten Worte bei Cornif. ad Her. IV 18 gar lieh gebilligt worden, dass C. auch Memoiren des
nicht dem Lucilius, sondern dem C. angehören. 60 Scipio ausgebcutet hat; derselben Meinung ist

Hierdurch sah sich sogar H. Peter, welcher vor- Gilbert (a.O.). Selbst an untergeordneten Quellen,
her (Reil. CCXVII adn. 1) für die Widmung an wie an der laudatio des Marcellus durch seinen

Laelius eingetreten war, veranlasst, an Stelle des Sohn, ging C. nicht vorüber (vgl. Liv. XXVII
Laelius den L. Aelius zu setzen (Historicorum Ro- 27, 13 = frg. 29). Einen ganz besonderen Wert
manorum fragmenta, Lps. 1888 p. XIII). Indessen erlangte die Schrift des C. aber dadurch, dass
sind damit noch nicht alle Zweifel gehoben, wie in derselben zuerst von allen historischen Dar-
Peter selbst zugiebt. eingehender aber Sieglin Stellungen der Römer auch gegnerische Quellen
(Berl. Philol. Wochenschr. 1888, 1450f.) begründet. verwertet wurden. Aus Cic. de div. I 41) erfahren
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wir nämlich, dass C. den Begleiter and Geschichts-

schreiber des Hannihal, Silen, benutzt hat. Dass
dies aber nicht nur gelegentlich geschah, dass

Silen vielmehr häufig die HauptqucÜe des C. war,

hat ßujak (De Sileno scriptore Hannibalis. Diss.

Königsb. 1859) überzeugend dsrgethan. Gilbert
(a 0.) denkt auch an Philinus, kann aber keine

stichhaltigen Gründe dafür beibringen. Schliess-

lich berücksichtigte C. auch die mündliche Tra-

dition, ja er legte ihr sogar einen so hohen Wert
bei, dass er sich nicht scheute, ihr zu folgen,

wenn sie den schriftlichen Berichten widersprach.

Diese Fülle von Quellen, vor allem aber die

Heranziehung gegnerischer Autoren macht es von

vornherein wahrscheinlich, dass das Urteil des

Val. Mai. I 7, 6, C. sei ein eerfu» hütoriae Ho-

manae aurtor. nicht unberechtigt war, dass C.

vielmehr wenigstens den Willen hatte, Kritik zu

üben und die Wahrheit zu berichten. Dafür haben
wir aber auch noch andereAnzeichen: seine eigenen

Worte er seripti» eorum, ijui ceri arbitrantur

(frg. 2), ferner den Wert, welchen Livius seinen

Berichten beilegt (vgl. H. Peter Reil. CCXXVI),
schliesslich sein offenkundiges Streben, unter

den verschiedenen Versionen über den Tod des

Marcellus die richtige herauszufinden (vgl. Liv.

XXVII 27, 13). Schon Nauta (a. 0. lflf.) hat

daher dem C. Wahrheitsliebe und Gewissenhaftig-

keit in der Benutzung der Quellen nachgerühmt,
und zu demselben Schlüsse kommen Böttcher
(a. 0.), Gilbert (a. 0.), Sieglin (a. 0.), Voll-

mer (Die Quellen der dritten Decade des Livius,

Progr. Düren 1881) und Sol tau (Livius’ Quellen

in der dritten Decade, Berl. 1894). Auf der andern
Seite ist C. aber auch heftig angegriffen worden,
namentlich von Wölf Hin (Antiochus von Syracus

und Coelius Antipater, Winterthur 1872) und von

Hermann Haupt, der in einer Recension der
Vollmer sehen Abhandlung im Philol. Anzeiger

XII 96f. C. einen der gewissenlosesten aller römi-

schen Annalisten nennt. Auch Z i e 1 i n s k i (Die

letzten Jahre des zweiten punisehen Krieges, Leipz.

1880) hatte sich zu einer ähnlichen Ansicht be-

kannt, trat aber später (Litter. Centralbl. 1895,

658fl.) den Ausführungen S o 1 1 a u s bei.

Tendenz. Die Erklärung für diese ausser-

ordentlich widerspruchsvollen Beurteilungen des

C. liegt in der natürlichen Begabung desselben

und in der daraus entspringenden Tendenz seines

Werkes. C. ist in erster Linie Rhetor und erst

in zweiter Historiker; er will daher nicht nur
ein «arrafor, sondern vor allem ein ezornator

rerhmi sein (Cie. de orat. II 54). Trockene Daten,
eine schmucklose Aneinanderreihung von That-

sachen meidet er, wo es irgend angeht. Dafür
nimmte er alles auf, was die Darstellung belebter

und fesselnder gestalten kann. Prodigien, Anek-
doten, bemerkenswerte Einzelheiten, Digressionen

aetiologischen und antiquarischen Inhalte, beson-

ders über Städtegründungen, heilige Orte und i

Culte Dicht er allenthalben ein, auch ist er der
erste Römer, der selbstverfasste Reden einlegt.

C. will also vor allem interessant sein; wenn er

in diesem Streben Erfundenes berichtet, so macht
er nach den Anschauungen seiner Zeit nur von
einem Rechte Gebrauch, welches auch der Histo-

riker für sich in Anspruch nehmen darf (vgl. Cic.

Bmt. 42. Quint. X 1. 81). Ebenso ist es be-

greiflich, wenn er trotz aller Wahrheitsliebe doch
alles möglichst feru hält, was die Römer und
namentlich die Seipionen, denen er offenbar sehr

freundlich gesinnt war, in ungünstigem Lichte

erscheinen licsse. Bedenklich wäre es dagegen,
wenn nachgewiesen werden könnte, dass C. auch
vor absichtlichen Verdrehungen und Entstellungen
nicht zurückgeschreckt sei. Indessen ist dieser

Nachweis zwar oft versucht, aber bisher keines-

> wegs erbracht worden.

Stil. Mit der rhetorischen Tendenz des coe-

lianischen Werkes harmoniert sein Stil, auf den
der Verfasser eine ganz besondere Sorgfalt ver-

wandt hat, wie Cicero mehrfach rühmend her-

vorhebt (de leg. I 6 paulo inßavit tehementiut
admonere reliquoz potvit, ut aeeuratius ich-

berent; de orat. I 54 paullulum te erezit et ad-

didit hütoriae maiorem sonum voeü). Seine
Sprache war im Gegensatz zu Cato schlicht und

I einfach (Kronto ad Verum 1 hütoriam quoque
seripsere terbü Cato multiiugü, Coeliut
ningulü), wohlbedacht in der Wahl der Worte
(nach Fronto ad M. Caesarem IV 8 gehört C. zu
denen, die in laborem itudiumque et perieulum
rerba itiduelriosiut quaerendi sese ammüere),
knapp und lebhaft im Ausdruck. Letzteres er-

reichte er namentlich durch asyndetisch aneinan-

dergereihte Sätze und durch den häufigen Ge-
brauch des Praesens historicum. Manchmal nahm
die Sprache auch einen höheren Flug und zeigte,

offenbar in Anlehnung an Enniua, der nach Fronto
ad M. Caesarem IV 8 des C. Vorbild war, eine

poetische Färbung (vgl, Liv. XXIX 27, 14 =
frg. 40 und vielleicht auch Liv. XXIX 25, 1 =
frg. 39, das H. Peter Reil. CCXXII aber aus
Silen herleitet; auch eine gewisse Freiheit in der
Wortstellung gehört hierher, vgl. Cic. orat. 229
und Cornif. ad Her. IV 18), Nach Sieglin (a. 0.

55f.) hat sich C. auch an Thukydidea angeschlossen

und diesen öfter stilistisch und auch inhaltlich

rachgeahmt. Z a r n c k e (Commentat. philol. in

hon. 0. Ribbecki, Lps. 1888,26811.) stimmtSieglin
bei; er hält es für wahrscheinlich, dass C. wenn
nicht der Bahnbrecher, so doch wenigstens einer

der Hauptbeteiligten bei den zahlreichen Ent-
lehnungen sei, welche die römischen Historiker

der Gracchenzeit bei Thukydides, bei Herodot.
Xenophon und auch bei den späteren griechischen

Historikern gemacht hätten. Auch Zielinski
(a. 0.149) und Sol tau (a. 0. 88) sind der An-
sicht, dass C. .griechischen Mustern gefolgt sei,

während Hesselbarth (HiBorisch-kritische Unter-
suchungen zur dritten Dekade des Livius, Halle

1889, 658) eine derartige Beeinflussung in Abrede
stellt; desgleichen weist die Recension der Ab-

handlung von Sieglin im Litter. Centralbl. 1880,

946 darauf hin, dass diese Anklänge an Thuky-
dides eben so gut auch erst Livius zugeschrieben

werden können, der sicher mit dem griechischen

Historiker hinlänglich vertraut gewesen sei, um
die Vermittlung des C. überflüssig zu machen.

C. bei den Späteren. Das Werk des C. fand

allgemein grossen Beifall. M. Brutus machte
einen Auszug daraus (Cic. ad Att. XIII 8), Cicero

spendete ihm reichliches Lob (de leg. I 6; deorat.

II 5-1: Brut. 102), das freilich zum guten Teile

dem riornator rerum galt. Fronto (ad M. Cae-

sarem rV 3) gedachte seiner voller Anerkennung,
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and Hadrian (Hist. Aug. Hadr. 16, 6) stellt« C.

in seiner Vorliebe für das Altertümliche noch

über Sallust. Auch einen Commentator fand C.

nach Charisius (p. 127. 143. 217 K.) in Paulus,

der vielleicht identisch mit dem Freunde des Gel-

lius. Iulius Paulus, war. Ob der Commentar des

Paulus sich nur auf des C. erstes Buch erstreckte,

wie H. Peter (Reil. CCXXXI) vermutete, lässt

Bich kaum ausmachen.
Natürlich wurde ein so angesehenes Werk 1

auch vielfach benutzt. Einerseits bot sein Wort-
schatz den Grammatikern, wie Gellius, Charisius,

Priscian, Nonius, bezw. deren Gewährsmännern,
eine reiche Fundgrube für ihre archaistischen

Forschungen, andererseits wurde ea auch inhalt-

lich oft und gern zu Rate gezogen. Schon Nauta
hat (a. 0. 18) nachgewiesen, dass C. in der Folge-

zeit vorzugsweise als der Geschichtsschreiber des

zweiten punischen Krieges angesehen wurde, und
dass seine Darstellung jenes Entscheidungskampfes 2

die massgebende wurde. Er wurde dadurch eine

Hauptquelle für alle Schriftsteller, welche sich

mit den Ereignissen des hannibalischen Krieges

beschäftigten. Ob und in welchem Umfange C.

von den einzelnen benutzt worden ist, ist der

Gegenstand mancher Untersuchung geworden.
Besonders oft ist in den letzten Jahrzehnten

die F'rage, ob Livius den C. in der dritten De-

kade stärker berangezogen hat, in Verbindung
mit der bekannten Controverse über das Verhältnis 3

zwischen Polybios und Livius bei der Schilderung

des zweiten punischen Krieges behandelt worden.

Der Umstand, dass C. die einzige Specialgeschichte

diese Krieges geschrieben hat, vor allem aber

die Hochachtung, welche Livius dem von ihm
elfmal citierten Autor offenbar entgegenbringt

(vgl. H. Peter Reil. CCXXV1), machen es von

vornherein sehr wahrscheinlich, dass Livius bei

der Wiedergabe jenes Krieges C. oft und ein-

gehend zu Rate gezogen hat. Diese Meinung, 4

welche zuerst C. Peter (Über die Quellen des

21. und 22. Buches des Livius, Progr. Schulpforta

1863) nachdrücklicher geltend gemacht hat. hat

denn auch nur bei wenigen Gelehrten Widerspruch
erfahren. Am weitesten geht Sturm (Quae ratio

inter tertiam T. Livi decadem et L. Coeli Anti-

patri historias intercedat, Dias. Würzb. 1888),

welcher behauptet, Livius habe in der dritten

Dekade den C. überhaupt nicht gekannt. Später

allerdings sei er auf das Werk desselben gestosaen 5
und habe nun aus demselben die ihm beachtens-

wert erscheinenden Angaben in die bereits ab-

geschlossene dritte Dekade eingeschoben. Die

Besprechungen in der Wochensehr. f. klass. Philol.

I G67f. durch Egclhaaf, in der Philol. Rund-
schau IV 1578fr. durch L. Bauer, im Philol. An-
zeiger XV 335 ff. durch L. Cohn und im Jahres-

ber. LXXV1 112 durch H. Peter haben das Halt-

lose dieser Hypothese zur Genüge dargethan. Eben-

sowenig fand Keller (a. 0.) Beifall, als er den

Nachweis versuchte, dass C. von Livius nur sehr

wenig beachtet worden sei, dass wir vielmehr in

Piso die Hauptqucllc des Livius wie des Polybios

erblicken müssten. Kessler namentlich (Sccun-

dnm quos auctores Livius res a Scipione maiore

in Africa gestas narraverit, Diss. Kil. 1877, 11),

aber auch Luterbacher (Philol. Anzeiger VII

58) traten ihm mit treffenden Gründen entgegen.

Dasselbe Schicksal hatte endlich auch Gilbert
(a. 0.), der eine weitergehende Benutzung dea

C. durch Livius wenigstens für die Kriegsereig-

nisse der ersten Hallte des hannibalischen Krieges
deshalb bestlitt, weil C. wegen der Dürftigkeit
des Inhalts hier gar nicht hätte Hauptquelle sein

können. Auch diese Abhandlung rief lebhaften

Widerspruch hervor, so im Litter. Centr&lbl. 1880,
466L, am eingehendsten aber begründete sein ab-

lehnendes Urteil S i e g 1 i n (a. 0.).

Viel weniger einig als Uber die Benutzung des

C durch Livius überhaupt sind die Gelehrten

Uber das Mas» dieser Benutzung. Nachdem schon

K. W. N i t z s c h in Sybels histor. Zeitschr. 1864,

20 dieselbe Ansicht mit kurzen Worten ausge-

sprochen hatte, führte Böttcher (a. 0.) in einer

eingehenden Erörterung aus, dass die gesamte
Darstellung des Livius im 21. und 22. Buche gaus
coelianisch sei, und dass auf Rechnung des Livius

kaum einige stilistische Änderungen kämen. Pos-
ner (Quibus auctoribus in bello Üannibalieo enar-

rando usus sit Dio Cassius, Dias. Bonn. 1874, 73)

stimmte ihm bei, und N i t z s c h (Die römische

Annalistik, Berl. 1873, ISff.) dehnte Böttchers
Satz auf die ganze erste Hälfte der dritten De-
kade aus; für die zweite Hälfte dagegen nahm
er Valerius Antias als Hauptquelle in Anspruch,
während Friedersdorff (Das 26. Buch des Livius,

Progr. Marienburg 1874) den grössten Teil de«

26. Buchs ebenfalls für coelianisch hielt. Kessler
la. 0.) endlich fand die Ansicht Böttchers auch
lür Buch 30 und 2d bestätigt und constatierte

nun von diesen Büchern ausgehend, dass die ganze
dritte Dekade, wenige Zusätze aus Valerius Antias
abgerechnet, ganz auf C. beruhe. Im Gegensatz
hierzu behauptet eine Anzahl von Gelehrten, dass

Livius nicht ausschliesslich oder fast ausschliess-

lich den C. ausgeschrieben habe, sondern auch
einem oder einigen andern Autoren gefolgt sei,

ja, manche glaubten sogar, dass C. hinter diesen

Quellen erst in zweiter Linie in Betracht gekom-
men sei. Dies geschalt vor allem von seiten der
Gelehrten, welche in Polybios eine Hauptquelle
des Livius erblickten. Auf Polybios und C. führten
die livianische Darstellung zurück C. Peter (a.O.),

H. P e t e r (Reil. CCXXXVI), W ö 1 f f 1 i n (a.O.),

dessen Ausführungen von Gutsehmid (Litter.

Centralbl. 1872, 1133f.) und Büdinger (Jahres-

bcr. 1873, 1188L) gebilligt wurden. Vollmer
(Quaeritur unde belli Punici secundi scriptores

sua hauserint. Diss. Gott. 1872) dagegen legte

in weiterer Ausführung eines Gedankens dem
A. Schäfer (in einer Recension der Böttcher-
sehen Arbeit in Sybels histor. Zeitschr. XXIII
43611.) Ausdruck gegeben hatte, dar. dass Livius

auf C. und Valerius Antias zurückgehe. Dasselbe
suchte er in einer späteren Abhandlung: Die
Quellen der dritten Dekade des Livius, Progr.

Düren 1881, zu erweisen. Dass Livius nicht nur
auf C. fusse, war auch das Ergebnis einer Unter-

suchung, welche v. Breska veröffentlichte (Quel-

lenuntersuchungen im 21. bis 23. Buche des Li-

vius, Progr. Berl. 1889); nur liess er es unent-

schieden, wem die nichtcoelianischen Partien zu-

zuweisen seien. Nicht nur zwei, sondern drei

Hauptquellen, nämlich Polybios, C. und Valerius

Antias fanden Luterbacher (De fontibus libro-

rum XXI et XXII Titi Livi, Diss. Argent. 1875)

Google
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für die ersten und Z i e 1 i n s k i (a. 0.) für die

letzten Bücher der dritten Dekade, und zu einem
ähnlichen Resultate gelangte Hesselbarth,
dessen Historisch-kritische Untersuchungen zur

dritten Dekade des üvius, Halle 1889, auf Grund
von Vorarbeiten, die unter demselben Titel 1882
im Programm der Realschule zu Lippstadt er-

schienen, die Frage nach den Quellen des Livius

in der dritten Dekade abermals zum Gegenstände
sehr eingehender Forschungen machten. Danach
hat Livius von Hannihals Aufbruch aus Spanien
an in erster Linie nach Polybios, in zweiter nach
C. gearbeitet, beide aber im Verlauf des Krieges
immer mehr zn Gunsten des Valerius Antias ver-

nachlässigt. In den letzten Jahren hat Sol tau
eine ganze Reihe von Abhandlungen erscheinen

lassen (Herrn. XXVI 408ff. ;Philol. Suppl. B. VI
ti99fl.; Die Quellen des Livius im 21. und 22.

Buch, Progr. Zabern 1894.; Philol. LIII 588».

undznsammenfassend ; Livius*Quellen in der dritten

Dekade, Berlin 1894), welche darthun sollen, dass

neben Claudius, welcher dem Livius den Polybioa

vermittelt habe, am Anfänge der Dekade C„ später

auch Valerius Antias die wichtigste Quelle des

Livius gewesen sei.

Hinter diesen zahlreichen und eingehenden
Erörterungen über das Verhältnis zwischen Livius

und C. treten die Forschungen über die Benutzung
des C. von seiten anderer Autoren weit zurück.

Dass Polybios aus dem viel jüngeren C. geschöpft

;

haben sollte, wie S i e g 1 i n (a. 0.) zu erhärten

versucht hat, ist überall auf Widerspruch ge-

stosseo; mehr Anklang fand die Vermutung, dass

sich C. auf Polybios stütze, so bei K e s s 1 e r (a.

0.) und Hessel barth (a. 0.). Doch haben sich

in letzter Zeit die Gelehrten mehr und mehr der

Ansicht H. Peters (Reil. CCXX1V) angeschlossen,

dass C. den Polybios kaum gelesen habe, vgl.

z. B. Bauer Zeitsehr. f. d. fisterr. Gymn. XLI
349. Zielinski a. 0. 122. Soltau Livius’ Quellen

in der dritten Dekade 17.

In bedeutendem Umfang dagegen ist C. von

Casaius Dio herangeiogen worden, wie Posner
(a. 0.) für den Anfang, Z i e 1 i n s k i (a. 0. 186ff.)

für den Schluss des Krieges nachgewiesen hat.

Den Ausführungen dieser Gelehrten stimmten zu

Hesselharth (a. 0. 266f.) und v. B r e s k a

(Wochen sehr. f. klass. Philol. 1891, 327H.), wel-

rhe eine zweite Quelle in Livius sahen, ferner

Vollmer (Progr. Düren 36B.), der ausser C. den

Fabius als Gewährsmann des Cassius Dio vor-

schlug, und Soltau (Livius' Quellen in der dritten

Dekade 110L), nach welchem Cassius Dio auB C.

neben Valerius Antias nur indirect geschöpft hat.

bar U n g e r (Philol. Anzeiger VIII 584. X 886
und Philol. XL 184) hielt daran fest, dass dem
Cassius Dio eine Benutzung des C. gar nicht

naehzuweisen sei
; s. auch E. Schwartz oben

Bd. III S. 1694f.

Eng verbunden mit Cassius Dio ist in der

Quellenfrage Appian. Während C. P e t e r (a. 0.

77), Kessler (a. 0.) und Keller (a. 0). für die

bei Appian aufbewahrte Tradition libyschen Ur-

sprung vermuteten, hat zuerst Zielineki (a. 0.

136ff.) darauf aufmerksam gemacht, dass für den

afrieanischen Krieg vielfach C. die gemeinsame
Quelle für Livius, Appian und Dio-Zonaras sei.

Widerspruch fand dieser Satz bei Vollmer (Progr.

Vtuly-WWow» IV

Düren), dagegen Anerkennung bei Hesselbarth
(a. 0.), der als Zwischenglied zwischen Dio und
Appian einerseits und C. andererseits den Vale-

rius Antias einführte (vgl. oben Bd. n S. 218);
Soltau wiederum (Livius' Quellen in der dritten

Dekade 91 ff.) nahm statt des Valerius eine epi-

fomc Corliaua cm. Für eine indirecte Benutzung
des C. sprach sich auch die Rccension zu Soltau
im Litter. Centralbl. 1895, 659 aus, ohne ent-

> scheiden zu wollen, ob das Mittelglied in einer Epi-
tome oder in einem andern Historiker zu suchen ist.

Auch Diodors 27, Buch ist nach Soltau (Li-

vius' Quellen in der dritten Dekade 58) wohl coe-

lianisch. Dagegen lassen sich für die Vermutung
W ö 1 f f 1 i n s (a. 0. 28. 50), dass sogar Ammian
auf die epitome Coeliana des Brutus zurückge-

gangen sei, keine zwingenden Gründe anführen

(vgl. Litter. Zentralbl. 1872, 1133). Ebensowenig
haben wir Gewissheit darüber, ob Florus und
Aurelius Victor (so Soltau De fontibus Plutarchi

in secundo bello Punico enarrando, Dias. Bonn
1870), Eutrop (so W ö 1 f f 1 i n a. 0. 86), Orosius

(so W ö 1 f f 1 i n a. 0. 40) u. a. Epitomatoren von

C. abhängen. Dagegen hat Cicero dem C. vieles

entnommen, namentlich in de divinatiooe (I 48.

49. 55. 56. 77), vgl. v. Breska Untersuchungen
über die Quellen des Polybios im dritten Buche.

Dies, Berol. 1880, 97; auch Vergil zog ihn nach

Serv. Aen. VI 9 zu Rate, und ebenso war sein

bellum Punieum den Verfassern von Sammel-
werken eine willkommene Fundgrube, so dem Va-

lerius Mazimus (vgl. H. Peter Reil. CCXXIV.
W ö 1 f f 1 i n a. 0. 77 und Kranz Beiträge zur

Quellenkritik des Valerius Mazimus, Progr. Posen

1874,24), dem Frontin (Wölfflin a. 0. 67) und
dem Plinius, der ihn für Buch II, in, XXXI und
XXXVI unter seinen Gewährsmännern nennt.

Schliesslich ist auch nach dem Vorgänge H.

Peters (Die Quellen Plutarcbs in den Biogra-
i phien der Römer, Halle 1865, 56 und 80) Plu-

tarchs Vita des Fabius Mazimus fast ganz und
die Vita des Marcellus wenigstens zum Teil in

eingehender Erörterung auf C. zurüekgeführt wor-

den von Soltau (De fontibus Plutarchi und Li-

vius' Quellen in der dritten Dekade 85). Seiner

Ansicht pflichteten bei Böttcher (a. 0.), K. W.
N i t z s c h (a. 0.) u. a. Zwar versuchte Vollmer
(Progr.Düren) Livius und Valerius Antias, Hessel-
barth (a. 0.) Livius und Polybios als Quellen

Plutarehs zu erweisen, aber ohne Erfolg, so dass

v. Breska eich in der Wochenschr. f. klass. PhiloL

1891. 327H. abermals entschieden für Soltau aus-

sprechen konnte.

Sammlungen der Fragmente des C.: Nauta
De L. Coelio Antipatro hietorico belli Puniei se-

eundi. Ann. aead. Lugd. Batav. 1820/21. Groen
van Prinsterer Disputatio de L. Coelio Anti-

patro historieo belli Puniei secundi. Ann. acad.

Lugd. Batav. 1820/21. Krause Vitae et frag-

menta veterum historicorum Romanorum. Berol.

1833. Roth Historicorum veterum Romanorum
reliquiae in Gerlachs Ausgabe desSallust, Basel

1852. Meitzer De L. Coelio Antipatro belli

Puniei secundi scriptort, Diss.Lps. 1867. H. Peter
Historicorum Romanorum reliquiae I, Lp«. 1870;

Historicorum Romanorum fragmenta, Lps. 1888.

Sieglin Jahrb. f. PhiloL Suppl. B. XI 80—92.

(GenseL)
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8) P. Coelius Apollinaris, Consul Ordinarius

des J. 169 n. Chr. mit Q. Pompeius Senecio So-

sius Priscus (CIL VI 1984. 2003. XI 405 P.

Coelius Apollinaris-, XIV 2408 Coelius Apolli-

naris-, sonst nur Apollinaris), vielleicht Sohn des

P. Coelius Balbinus (Nr. 9).

9) P. Coelius P. f. Ser(gia) Balbinus Vi-

bullius Pius, Xvir stlitib(us) iudic(antiis), Vlrir

equit(um) linman(orum) lurm(ae) quint(ae), tr(i-

hunus) millitum) leg(ionis) XXII Primig(eniae)

pfiue) l(idelis) [in Obergermanien], adleclus inler

patrufios) ab imp(rratore) Caes(are) Traiano

Hadriano Aug(uslo) [117—138 n. Chr.]. salius

Collinus, qilaesl(or) Aug(usti), Hamen Ulpialis,

pr(aetor) de fidei commiss(is), cofn)s(ul) desig-

natus (CIL VI 4383 = Dessau 1063, dem C.

im J. 136 errichtete Inschrift). Consul Ordinarius

des J. 137 mit L. Aelius Caesar cos. II (CIL III

1933 P. Coelius Balbinus Vibullius Pius: XIV
2390 . . . [Vibu Jllius Balbinus-, IX 5839. XV
1057 P. Coelius Balbinus: sonst Balbinus). Nach
dieser Ämterlaufbahn scheint es, als ob sieh C.

der Gunst des Kaisers Hadrian erfreut hätte. Den
Namen Vibullius Pius teilt C. mit Q. Pompeius
Falco (Consul um 109) und Q. Pompeius Senecio

Sosius Priscus (Consul 169, bei diesem L. Vibul-

lius Pius), wahrscheinlich geht derselbe auf eine

Persönlichkeit der flavischen Zeit zurück. Sclaven

eines P. Coelius Ralbinus, wohl des unseren, wer-

den CIL m 2295 (Salonac) genannt. Vgl. Nr. 8.

10) C. Coelius Baibus (r. Kmjhoc Bdlfla.-

Mi o n n et Suppl. V 81 nr. 408 = 172 nr. 995,

r. KolJuoc BaXßoe 171 nr. 994. 996), auf Münzen
aus der Zeit des Claudius als Proconsul von Bi-

thynien genannt, wahrscheinlich falsch gelesen

statt L. Mindius ßalbus; vgl. K 1 eb s Prosopogr.

I 431 nr. 991. [Groag.]

11) Coelius Caldus, adulescens retustate lami-

Hat suae dignissimus, Veil. II 120,6; er gehörte

demnach den plebejischen Coelii Caldi an, von -

denen C. Coelius Caldus (Nr. 12) im J. 660 = 94

zum Consulat gelangte; da dessen Name inschrift-

lich sicher bezeugt ist (CIL IJ p. 152. X 3772),

so ist die Lesart in Amerbachs Abschrift an-

zunehmen, während meist in der Editio princeps

unrichtig Coelius ediert wird. Er wurde in der

Varusschlacht (9 n. Chr.) gefangen und tötete sieh

selbst mit den Ketten, die ihn fesselten. Veil. a.

a. O. [Stein.]

12) C. Coelius Caldus C. f. C. n. hatte als

!

komo novus (Cic. de or. I 117) viel Missgunst

und Widerstand zu überwinden, ehe er zu den
höchsten Ehrcnstellen gelangte (Cie. Verr. V 181

;

Mur. 17). Deshalb war er der Stolz der Familie,

und die Münzen seines Enkels Nr. 14 verherr-

lichen seine und seiner Söhne Thaten, sodass sie

eine wichtige Quelle für die Familiengeschichte

bilden (eingehend behandeltvon Borghesi Oeuvres

I 319—325; vgl. Mommsen Münzwesen 636
nr. 280. B a b e 1 o n Monnaies de la röp. rom. I f

368). Bei der Bewerbung um die Quaestur ßel

C. durch (Cic. Plane. 52) und gelangte zunächst

zum Volkstribunat. In dieser Stellung zog er

den C. Popillius vor Gericht, der 647 = 107 nach

der Niederlage seines Oberbefehlshabers, des Oon-

buIs L. Cassius (Bd. III S. 1738 Nr. 62), mit den

siegreichen Tigurinem einen schimpflichen Vertrag

geschlossen hatte,umwenigstens das Heerzu retten

;

damit die Verurteilung gesichert wurde, brachte C.
die nach ihm benannte lex labellaria ein, wodurch
die Abstimmung mit Stimmtäfelchen auch für Per-

ducllionsprocesse angeordnet wurde, in denenallein

sie bis dahin nicht zulässig gewesen war (Cic.

leg. III 36. Oros. V 15, 24 und die Münzen; vgl.

Cic. de inv. II 72f. Khet. ad Herenn, I 25. IV
34). Vor 651 = 103 sprach er in einem Processe

jemand frei, der den Dichter C. Lucilius auf der
) Bühne mit Namen genannt und beleidigt hatte

(Rhet. ad Herenn. II 19); O. Hirschfeld (Herrn.

VIII 468f.) vermutet daher, das er der von Lu-
eilius (frg. 1098 Lachm. aus Fest. p. 210) ver-

spottete Senator pedarius Gaius sei. Die Practur
bekleidete er 655 = 99 und verwaltete damals
Hispania citerior (vgl. die Münzen, dazu Wils-
dorf Leipz. Stud. I 1 10). Ob er oder sein gleich-

namiger Sohn Nr. 13 der im SC. de Adramytt.
genannte Senator von praetorischem Range C.

) Coelius ist, kann zweifelhaft scheinen (Viereck
Sermo Graeeus 23 nr. 15, 16, vgl. Mommsen
St.-R. III 968 Anm.). Zum Consulat wurde er,

obgleich ihm die eifersüchtige Nobilität zwei ihrer

hervorragendsten Männer als Mitbewerber ent-

gegenstcllte ([Q. Cic.] pet. cons. 11), im J. 660
= 94 befördert (Fasti Cap. Capuan. Inschrift CIL
I 571, 16 = X 3772. Focdus Thyrraeum Viereck
a. O. 45 nr. 22 = IGS III 483 = Dittenberger
Syll.* 327. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

lObsequ. 51. Ascon. Comel. p. 51). Sein Porträt

bieten die Münzen seines Enkels (abgebildet a. O.
vgl.auchBernoulli Röm.IkonographieI85); über
seine ganzePersönlichkeit äussert sich Cicero (Brut.

165; de or. I 117) so, dass man sieht, C. ist kein
irgend wie bedeutender Mann gewesen, aber als

Staatsmann und als Redner ganz tüchtig und
achtungswert.

13) C. Coelius Caldus, wahrscheinlich älterer

Sohn von Nr. 12, war Münzmeister gegen 670
i = 84 (Mommsen Münzwesen 563 nr. 180 mit
der Anm. von B 1 a c a s Tr. BI. n 389 nr. 195.

B a b e 1 o n Monnaies de la röp. rom. I 368) and
später, wie aus den Denaren seines Neffen Nr. 14
hervorgeht, Augur, Deeemvir sacris faciundis und
um 685 = 69 Statthalter einer orientalischen

Provinz, wo er den Imperatortitel erwarb (vgl.

die bei Nr. 12 angeführte Litteratur).

14) C. Coelius Caldus, Sohn von Nr. 15 (Auf-
schrift von Cic. fam. II 19), war Münzmeister
gegen 700= 54 (Mommsen Münzwesen 636
nr. 280) und Quaestor 704 = 50. Als solchem
wurde ihm die Provinz Kilikienzugewiesen (Cic. ad
Att. VI 2, 10), deren damaliger Statthalter Cicero
voll Begier, recht bald heimzukehren, ihn in einem
freundlichen Briefe (ad fam. II 19) einlud. schnell

zu kommen, und sein Eintreffen ungeduldig er-

wartete (ad Att. VI 4, 1 5, 3). Bald nachdem C.
angelangt war, übergab ihm Cicero die Provinz
and reiste eilig ab; er fühlte sich verpflichtet,

seinen Freunden gegenüber dieses Verhalten zu
rechtfertigen, da der Quaestor eigentlich viel zu
jung und unerfahren für eine solche Stellung war
(ad fam. II 15, 4; ad Att. VI 6, 31.. vgl. VII 1,6).

15) L. Coelius Caldus, wahrscheinlich jüngerer
Sohn von Nr. 12 und Vater von Nr. 14, dessen
Münzen ihn als Septemvir epulonum bezeichnen

(vgl. die bei Nr. 12 angeführte Litteratur).

16) P. Coelius Caldus. P. Coelius war nach

Goo
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Val. Max. IV 7. 5 im J. 667 — 87 Commandant 23) Coelius Scdulius 8. S e d u 1 i u s.

von Placentia und Hess sieh nach Einnahme der 24) Cn. Coeliua Seneca a. Nr. 21.

Stadt durch die Mariancr, da er schon alt und 28) Coelius Seneeio, e(larissimus) v(ir), Bruder
krank war, von L. Petroniua den Tod geben. des Coeliua Martialia (Nr. 21). 8. daselbst.

Plin n. h. VIII 144 erzählt: canis defendit Cae- 26) L. Coelius Tarphinue (? das Cognomen
lium senatorem aegrum Placentiae ab armati

s

ist unsicher, vielleicht Tamphilue). Proconsul von
oppressum nee prius Ule vulneratus est quam Cypern, griechische Inschrift aus Cypern, Journ.

«me interempto, während Plut. sollert. anim. of hell. stud. IX 1888, 243 nr. 68. [Groag.]

13, 7 und Aelian. h. a. VII 10 von einem Römer 27) M. Coelius Vinicianus M. L, bekleidete zu-

Kdlßof oder KaXbo; berichten, er sei in einem 10 erst die Quaestur (Grabschrift), darauf im J. 701
Bürgerkrieg'' umgekommen, aber der Leichnam ~ 53 das Volkstribunat (ebd.) und suchte damals
von seinem Hunde verteidigt worden, sodass man mit seinem Collegen C. LueiliusHirrus die tlbertra-

ihm erst nach Tötung des Hundes den Kopf ab- gungder Dictatur an Pompei us zu veranlassen. was
schneiden konnte. Die beiden griechischen Be- die Folge hatte, dass er 703 = 51 bei der Be-

richte (ausJuba?) sind mit dem des Val. Max. leicht Werbung um die Aedilit&t durrhfiel (Cic. ad fam.

zu combinieren, und die Version des I’linius weicht VIII 4. 3). Im Bürgerkriege stand er auf Cae-

nur unbedeutend davon ab. [Münzer.] sars Seite und wurde von diesem nach dem Siege

17) Coelius Clemens, Verwandter von Plinius Uber Pharnakes mit zwei Legionen in Pontus in-

des Jüngeren Schwiegermutter, wird von Traian zu rückgelassen (bell. Alex. 77, 2). Vermutlich dankt
einem Amt in Bithynien befördert, Plin. ad Traian. 20 er dem Dietator die Beförderung zur Praetur und
51. [Stein.] zu einer Provincialstatthaltcrschaft, die der ihm

18) L. Coelius Festus, adleet[us ijnler tri- von seiner Gattin Opsilia in Tusculum gesetzte

bunicios, praetor (die Praetur steht zwar ausser- Grabstein verzeichnet (CIL I 641 = XIV 2602 =
halb der absteigend geordneten Ämterreihe gleich Dessau Inscr. Lat. selectae 883). [Münzer.]

nach dem Consulat, ist aber wegen der folgenden 28) Coelia Claudiana , e(larissima) f(emina),

praetorisehen Ämter hier einzureihen), praeffee- setzte ihrer Schwester, der Obervestalin Coelia

tue) lr[u]menti daruii cx s(enatus) efonsulto). Claudiana (Nr. 29) die Inschrift CIL VI 2140
leg(atus) [ilmp(eratoris) Antonini Augfusti) [138 zusammen mit (ihrem Gemahl) . . . Nicomedcs
—161 n. Chr.] Astu[ri]ae et Caüaeeiac (C. war l’c . . . (kaum v(ir) e(gregius), wie im CIL ge-

legatus iuridicut, und zwar nicht unter Caracalla, 30 lesen wird).

wie bei Marquardt St.-Verw. 1* 255. 3 ange- 29) Coelia Claudiana, r(irgo) V(estalis) ma-
nommen wird, vgl. Dessau Inscr. lat. zu nr. 1079. ximn im .1. 286 n. Chr. (CIL VI 2136. 2137).

Brandia Herrn. XXXI 1896, 164. Klebs Pro- Sie bekleidete das Amt einer Obcrvestalin durch
sopogr. I 432 nr. 994), prael(eclut) aerari Sa- mehr als 20 Jahre (VI add. 32420) und ist durch
turni, proeofn)s(ul) prorinciae Ponti et Bilhy- mehrere Ehreninsehriften (auf Statuenbasen) be-

w(iae), Consul (suffectus in unbekanntem Jahre), Vannt, in denen ihre sanetitas gepriesen wird (VI

Patron von Veleia (dem C. von der res publira 2136—2140. 32420. 32421). Zwei von diesen In-

Velleiat(ium) gesetzte Inschrift, CIL XI 1183 Schriften (VI 2139. 2140) sind ihr von ihren Schwe-
= Dessau 1079). Borghesi (Oeuvres VIII 329) stern Coelia Nerviana (Nr. 31) und Coelia Clau-

bezog auf C. auch das Inschriftfragment CIL XIV 40 disna (Nr. 28) errichtet. Vielleicht zollte auch
2941 (Praeneste), kaum mit Recht, da in dem der Senat ihrer priesterliehen Amtsführung seine

Curaus honorum dieser Inschrift die Praefeetur Anerkennung (vgl. Mommaens Lesung von VI
des Staatsschatzes nicht vorkam. 2138 euius . . administrationem urbs aeterna

19) Q- Coelius Honoratus, praefectus frumenti laude de s(enatus) s(ententia) eomproba[vit)).

dandi, legatus Sieiliae, legatus Ponti et Bithy- [Groag.]

niae, proconsul Cypri (griechische Ehreninschrift 30) Coelia Concordia s. Concordia.
aus Cypern, Le Bas-Waddington 2814; nach 31) Coelia Nerviana, Schwester der Virgo Ve-

Waddingtons Urteil führen die Buchstaben- stalis maxima Coelia Claudiana (Nr. 28), der sie

formen auf die Wende des 1. Jhdts. n. Chr.). und ihr Gatte Pierius nebst ihren Kindern CIL
Vgl. Klein Verw.-Beamten 140. [Groag.] 50 VI 2139 setzt [Stein.]

20) Q. Coelius Latiniensis, Volkstribun und Coemptio ist eine eheliche Verbindung durch
im folgenden Jahre Legat kurze Zeit vor 688= Kauf, mit Begründung der eheherrlichen Gewalt
66 (Cic. imp. Cn. Pomp. 58), wohl identisch mit des Mannes über die Frau (s. Manu s). Eine
dem Aedilen von Tusculum Q. Coelius Q. t. Latin. solche konnte ausser durch C. auch noch durch
(CIL I 1125 = XIV 2626). [Münzer.] ums (s. d.) und durch confarreatio (s. d.) er-

21) Coelius Martialis, e(larissimus) v(ir), worben werden. Die C. war eine Abart der man-
Sohn der . . Ha (Aelia oder luiia) Honorata cfla- eipatio mit einem besonderen Formulare, das von
rissima) l(emina), Bruder des Coelius Seneeio dem gewöhnlichen abwich. Gai. I 113 (eine nicht

und des Cn. Coelius Seneca. Inschrift aus Maure- vollständig erhaltene Stelle). Es kamen dabei
tania Sitifensis, Ephem. epigT. V 1297 = CIL 60 gegenseitige Fragen und Antworten vor. Die
VUI Suppl. 20449 (nach Klebe Prosopogr. 1 432 Braut bejahte, dass eie dem Bräutigam mater-
nr. 996). Ein T. Coelfius) Mart(ialis) e(gregius) lamilias sein wdlle, d. i. eine in der ehcherr-

»firj, entweder der Vater des C. oder dieser liehen Gewalt (manus) befindliche Frau, Cie. top.

selbst vor seiner Aufnahme in den Senat, wird in 14. Desgleichen versicherte der Bräutigam, dass

einer Inschrift derselben Gegend aus dem J. 244 er ihr paterlamiluu sein wolle, Boethius ad
n. Chr. genannt. Ephem. VII 461 = CIL VIII Cic. tap. 14. Bruns Fontes 8

p. 76. Im übrigen
10907 = Suppl. 20429 (nach Klebs a. a. O.). ist da- Formular unbekannt. Es steht nur fest,

22) Coelius Probatus s. Probatus. dass bei einer Haustochter der Vater, bei einer
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gewaltfreien Tochter der Vormund das Geschäft

durch ein Vollwort (auctoritas

)

bekräftigen musste,

Collat. IV 2. 3. IV 7. Gai. I 195 a, auch dass

der Name Oaia in der Formel vorkam, Cic.

pro Murena 27. Plut. quaest. Rom. 30. Es
ist hiernach zweifelhaft, wer bei diesem Schein-

kaufe als Verkäufer auftrat. Veraltet ist die

Meinung, dass das VermSgen der Frau Verkaufs-

gegenstand war (vgl. dagegen Rossbach Unter-

suchungen Ober die röm. Ehe 1853, 72. Karlowa
Die Form der röm. Ehe und manus 1868, 56).

Zweifelhaft ist dagegen, ob die Haustochter als

Braut vom Vater verkauft wurde oder sich selbst

mit dessen Zustimmung veräusserte. Das Erstere

erscheint deshalb als das Wahrscheinliche, weil

der Hausvater bei diesem Geschäfte seine Gewalt
preisgab. Seine auctoiitae, von der ohne Grund
behauptet ist, dass sie erst im späteren Rechte
nötig wurde Czyhlarz Inst. ! 239), musste er

wahrscheinlich noch zu dem erwähnten Aussprüche
der Tochter, dass sie materfamilüu sein wolle,

erteilen, der ebenso wie die Gegenerklärung des

Bräutigams als Nebenabrede zn dem Scheinkaufe

hinzutrat (Rossbach Untersuchungen Ober d.

röm. Ehe 71. Czyhlarsa.a.0.). Diese gegen-

seitigen Fragen, deren Überlieferung von Baron
Inst. 60 § 30, 10 für unzweifelhaft falsch an-

gesehen wird, werden in ungenauer Redeweise
mehrfach als ein wechselseitiger Kauf von Mann
und Frau bezeichnet, vgl. Serv. Aen. IV 103:

mutier atque rir in tcr *r quasi emptionem fa-

ciunt (Bruns Fontes* p. 79). Ähnlich Serv. Georg.

I 31 (B ru n s p. 81) und leid. orig. V 26: quod.

sc maritus et uior invicem emebant, ne mderetur
uzor ancilla. Es ist daher auch behauptet wor-

den, dass die coemptio ein gegenseitiger Schein-

kauf war, namentlich neuerdings von Bourcart
in einer hierin zustimmendenAnmerkung zu James
Muirhead (Introduction historique au droit privö

de Rome traduit et annotö avec l'autorisation de
l’auteur Paris 1889, 556B.) Altere Vertreter dieser

Ansicht s. bei R o s s b a e h a. a. O. 73, 259. Es
ist sogar die Ansicht aufgestellt worden, dass

nur die Frau als Käuferin des Mannes aufgetreten

sei (H 5 1 d e r Die röm. Ehe, Zürich 1874, 20), vgl.

dagegen B o u r c a r t a. a. 0., auch P i 1 1 o n La
cölöbration du mariage ä Rome, Paris 1 890, 25, 1

:

II est impossible que l’homme soit aeheU par la

femme qui tombe en sa possessio«. Nach Gai.

I 133 wird man vielmehr in dem Manne den Käufer
sehen müssen, in der gewaltfreien Braut die Ver-

käuferin der manus, an deren Stelle bei der Haus-

tochter der Vater trat. Auffallend ist freilich,

dass nach Nonius p. 363 s. nubentes (Bruns
Fontes* p. 67) die Braut dem Gatten nach alt-

römischer Regel eine Scheinzahlung als Kaufpreis

übergab (Hölder a. a. 0. 21), doch that sie dies

ad maritum venient, also erst bei dem Eintritte

in sein Haus, nicht bei dem Abschlüsse der wahr-

scheinlich vorher zu erledigenden C.

Mit der Frage nach dem Formular hängt die

andere zusammen, ob die C. von Anfang an ein

blosses Scheingeschäft war, das die Folgen der

den Patridern vorbehaltenen amfarreatio den Ple-

bejern zugänglich machte, was als wahrscheinlich

anzuseben ist, oder ob sie aus einem ernstlichen

Brautkaufe sich entwickelt hat (dafür u. a. Czyh-
larz a. a. 0. 239). Ein solcher Brautkauf kam

namentlich in Griechenland vor und erhielt sich

dort in der Form einer Gewährung von Braut

geschenken. Mitteis Reichsrecht und Volksrecht

1891, 97; vgl. aber auch Hruza Beiträge zur

Geschichte des griechischen und römischen Fami-
lienrechts 1 ; Die Ehebegründung nach attischem

Rechte. 1892 und die zustimmenden Bemerkungen
von Kübler Ztschr. d. Savigny-Stiftung XV 394.

Trotzdem wird die Entwicklung der C. aus einem
10 ernstlichen Kaufe mit Recht bezweifelt, vgl. da-

gegen Beehmann Der Kauf 1876, 167. Es lässt

sich namentlich dawider anftlhren, dass ein ernst-

licher Kauf einer gewaltfreien Braut bei der Manus-
che sinnlos gewesen wäre, weil der Kaufpreis hier

mit dem Vermögen der Gattin dem Käufer zu-

gefallen, also gewissermassen von ihm an sich

selbst gezahlt worden wäre (Hölder a. a, 0. 20).

Die C. kam aber, soviel wir wissen, in gleicher

Weise bei gewaltfreien Bräuten wie bei Haus-

20 töchtem vor. Dass die Vormünder ursprünglich

ein Verkaufsrecht hatten (Czyhlarz a. a. 0.),

lässt Bich nicht erweisen.

Die C. wurde auch zur Eingehung von Schein-

ehen verwendet, offenbar um den Frauen gewisse
Vorteile einer solchen Verheiratung zuzuwenden
(sog. coemptio cum eztraneo). Es geschah dies,

um gewisse Abgaben religiöser Art (socra) zu
vermeiden, zuweilen auch um sich von einem
lästigen Vormunde zu befreien, eine Abschwichung

30 der Geschlechtsvormundschaft (Karlowa Röm.
R. -G. II 299), endlich auch um die Fähigkeit zur
Testamentserrichtung zu erlangen, die ursprüng-
lich den in ihrer väterlichen Familie gebliebenen
Mädchen oder Frauen versagt war (vgl. hierzu

Hoffmann und von Savigny Ztschr. f. geech.

Rechtswissenschaft III 309B. 328ff.). Zu solchen

Geschäften verwendeten die Frauen Greise, denen
sie die ehchcrrliche Gewalt zum Scheine anver-

trauten (sencs ad eoemptiones faciendas reperti),

40 Cie. pro Flace. 84; pro Murena 27; top. 18. Gai.
Inst. I 114. 115. 115 a. Mit dem Absterben der
manus verschwand auch die C. in der Kaiserzeit.

Litteratur auBser den oben erwähnten Schriften:
H u s c h k e Studien des römischen Rechts 1 1830,

201; Das Recht des Neium 1846, 102. Rudorff
Anm. f zu Puchta-Krüger Institutionen 10 IT

392 § 285. v. Jhering Gleist des röm. R. 4 ni I

S. 282ff.§58. Kuntze Curaus des röm. R. 1 1879,
555ff. §g 792. 793. Pernice M. Antistius Labeo

r,0 I 193ff. C uq Les institutions juridiques des Ro-
mains 1891,221,2. Leonhard Institutionen 196.
197. 206. 223. [Leonhard.]

Coemus s. K o i n o s.

Coenicum, Ort auf Corsica, Geogr. Rav. V
27 p. 418. ungewisser Lage; wohl identisch mit
Klnaror bei Ptolem. III 2, 8. [Hülsen.]

Coenoenum {Kotvaqrov), Ort im nördlichen

Germanien, Ptol. TI 11, 12. Lage unbestimmt.
[Ihm.]

00 Coenon Gallicanon, Station in Bithynien an
der galatischen Grenze, zwischen Dablai nnd Da-
dastana (s. d.), Ammian. Marc. XIV 11, 6. Itin.

Ant. 141. [Roge.]

Coenophrurium s. Koinophrurion.
Coenus s. K o i n o s.

Coequosa s. Cocosates.
Coeranus. 1) Kappadokiseher Fluss, Plin.

VI 9. [Rüge.]
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2) s. Aclius Nr. 39 und Koiranos. lässt, d. h. Berufung von dem Sprache des M&-

3) Griechischer Philosoph, Freund des Rubel- gistrates an die Volksversammlung und Cas-

lius Plautus, bei dem er sich zur Zeit der TBtung sierung dieses Spruches durch diese. Die Pro-

desselben in Asia befand, im J. 62 n. Chr„ Tae. vocation ruht auf der Uz Valeria de proeocationr,

Han. XIV 09. Er wird von Plinins unter den die im Gebiete des imperium domi dem Magi-

griechisclu-n Quellen zum II. Buch der not. hist. strate die endgültige Entscheidung über das Leben

genannt. [Stein.] des römischen Bürgers entlieht. Diese Uz Va-

Coercitio, das Zwangsrecht, die Disciplinie- Uria, welche die Provocation begrOndete, ist nicht

rung 1. vor und neben der strafrechtlichen Judi- etwa eine Zurückspiegelung der Uz Valeria de

eation, und 2. als historischeGrnndlago dieser Judi- 10 provocatione des M. Valerius Corvus, Consuls im

cation und ihren Charakter zum grossen Teil be- J. 454 = 300 v. Chr., sondern sie ist älter als

stimmend. die Uz Aternia Tarpeia vom J. 800= 454 v. Chr.,

1. Während den Privatdelicten gegenüber der welche lür dieVermflgensbusse eineMaximalgrenie

Civilprocess fungiert, tritt das Amtsverfahren bei feststellte. Zu einer Begrenzung der Vermögens-

Verlctzungen des Staates ein. Die Administrativ- busse kann man nicht geschritten sein, ehe man
Jurisdiction schützt die vermögensrechtliehen Fest- das Wichtigere und Notwendigere, die Sicherung

setiungen des Staates bei seiner Schädigung, wäh- des Lebens, gewährleistet hatte. Andererseits

rend die sittlich-politischen Delicte gegen den fällt aber die Uz Valeria auch nicht in das

Staat entweder der Coereition oder der Judieation J. 245 = 509 v. Chr. oder überhaupt in das erste

anheimfallen. Die Judieation bestraft den Ver- 20 Jahr der Republik, in dem nach der ältesten Über-

brecher, die Coereition gebt darauf aus, den Un- lieferung kein Valerius Consul war. Dass der

gehorsamen zu beugen und seinen Gehorsam zu Anfang der annalistischen Consnlnliste einschliess-

erzwingen. Es sind zum Teil dieselben Übel, lieh der Fasti Capitolini gefälscht ist, bis zu

welcbeilenvonderCoercitionodervonderJudication welchem Jahre die Fälschung reicht und aus wel-

Betroffenen zugefügt werden können, aber in dem ehern Motive sie erfolgte, wird an anderem Orte

einen Falle sind es Coercitionsmittel, und nur bei eingehend zu zeigen sein. Die Entscheidung über

der Judieation sind es Strafen. Coercitio und die Zeit des grundlegenden valerischen Provoca-

iurit dictio stehen neben einander bei Hvgin. de tionsgesetzes hängt ab von dem Urteil über die

eondieionibua agrorum (Gromat. p. 1 18,13 Lachm.) Entstehungszeit der servianisehen Centurienver-

iuru dictio coercitioque. 30 fassung, und dies Urteil ruht wieder auf der Be-

Über dasCoercitionsreeht des römischenKönigs antwortung der Frage nach dem Verhältnis dieser

giebt es keinerlei Überlieferung, aber es versteht Verfassung zur Tributordnung. Das Bewusstsein

sich von selbst, dass es mindestens ebenso frei davon, dass die servianische Centurienverfassung

gewesen sein muss, wie das der Consuln anfangs auf der Tribusordnung ruht, ist auch der römi-

war. In der Republik steht das Coercitionsrecht sehen Annalistik nicht ganz geschwunden. Es
bei den Magistraten bis auf die Quaestoren ez- hat ursprünglich vier und später zehn Volks-

elusive, welche dieses Recht nicht besitzen. Volles tribunen gegeben, niemals fünf. Die irrige An-

Coercitionsrecht haben die Magistrate mit impc- gäbe der Annalen von der zeitweiligen FOnfzahl

zium, also auch die Provincialstatthaiter, und der Tribunen aber geht von den vermeintlichen

ausserdem dieVolkstribunen; dieCoercitionsgewalt 40 fünf Classen der servianisehen Centurienordnung
des Prineeps ruht auf seinem proconsularischen aus und ist eine falsche Combination aut Grund
Imperium und auf seiner tribunieia potesla». der vorhandenen richtigen Kenntnis davon, dass

Minderes Coercitionsrecht steht von den Magistra- die Tribusordnung die Grundlage der ursprüng-
ten ohne imperium den Censoren und Aedilen zu. liehen servianisehen Centurienverfassung gebildet

und ebenso den mit Ackerassignation beauftrag- hat. Doch hac de re alio die. Der Dictator war
ten Beamten; auch der Pontifez maiimus besitzt lange Zeit provocationsfrei, bis auch er derProvo-
dies Recht gegenüber den Pontifices. Diese min- cation unterworfen wurde, vielleicht durch die

dere Coereition beschränkt sich auf das Recht zu Lei Valeria des Valerius Corvus vom J. 454 = 300
büssen und zu pfänden, während das Coercitions- v. Chr. Ob der Dccemvirat wirklich provocatione

recht der Magistrate mit imperium und das der 50 frei war, wird weiterer Prüfung noch bedürfen;

Volkstribunen darüber hinausgeht. Mandierong die constituiercmle sullanische Dietatur war es

dieses Rechtes an einen Gehilfen ist im Gebiete ohne Zweifel. Ursprünglich schützte die Provo-

des imperium domi ausgeschlossen, innerhalb des cation nur das Leben, nicht den Rücken des rö-

irnperium militiar aber zulässig. Die patrici- mischen Bürgers; diesen, aber nicht deu von
sehen Magistrate können die Coereition auch durch Schauspielern, hat. nach einem Ansätze in der

Gehilfen und Diener vollstrecken, die plebcischen Lei des Valerius Corvus, erst ein Gesetz des alten

al« können das nur persönlich tun. Als Coer- Cato geschützt.

citionsmittel finden wir 1. die Tötung, 2. den Wo der Ungehorsam notorisch ist, bedarf es

Verkauf in die Sclaverei, 3. die Verhaftung und nicht erst Beiner ’-'eststellung durch eine eigent-

Einaperrung. 4. die körperliche Züchtigung, 5. die HO liehe magistratische Cognition, und wo eine solche

Einiiehung de» Vermögens, die contccratio hotto- zur Ermittelung des Thatbestandes eintritt, ist

rum. 6. die Vermögensbusse, 7. die Pfändung. sie an keine festen Formen gebunden. Auch die

Unbeschränkt ist die C. geblieben gegen- Wahl der C.-Mittel steht im Belieben des Magi-
über Frauen und Fremden, sowie ausserhalb der strates, soweit nicht Provocationsgesetz und Fest-

Stadt, im Gebiete des imperium domi at>er ist Stellung einer Maximalgrtnze für die Multa zu

sio seit der Einführung derProvoration beschränkt. berücksichtigen sind. Den Tribunen gegenüber
Seitdem darf hier die C. kein (lliel mehr zu- acheint ein rechtlich bindender Pruvocationszwang

fügen, das, als Strafe verhängt. Prmocation zu- nicht bestanden zn haben; vollziehen aber konnten
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die Tribunen oder plobeischen Aedilen die Tötung
nur persönlich und vollzogen sie durch das Herab

sttlraen vom tarpeiechen Kelsen. Die Vermögens-

busae, die Multa, wird auferlegt entweder zu

Gunsten der Gemeinde (multam dieere. inrogare)

oder zu Gunsten einer 'l'empeleasse (in »amim
nidicare), wie des plebeisehen Cereetempels. Früh
verschollen, aber gegen Ausgang der Republik

wieder ausgegraben ist die Einziehung des Ver-

mögens, die eonsecratio bonorum, mit der der 1

Tribun das Vermögen des Schuldigen einer Gott-

heit weiht. Auch die plebeische Mult wurde wohl

zu Gunsten einer Gottheit auferlegt; dem aera-

rium populi Romani konnten plebeische Multen

erst zugewandt werden, seitdem die Volkstribunen

Magistrate der Gemeinde geworden sind, was nicht

vor der Lex Hortensia vom J. 467 = 287 v. Chr.

geschehen sein kann. Mit der Mult verbunden

ist die Pfändung, die pignoris capio. Das Recht

zur Verhaftung ( prensio) und Einsperrung (ab -

!

duetio i« eareerem, in vineula) haben nur die

Magistrate mit Imperium und die Volkstribunen,

diese selbst gegenüber den Magistraten mit Impe-

rium. Der Verkauf in die Rclaverei hat beim

Ausbleiben bei der Schatzung und der Aushebung
Consuln und Censoren zugestanden, ist aber zeitig

abgekommen. So lange ein Recht zur körper-

lichen Züchtigung überhaupt besteht, haben es

auch die Aedilen; von körperlicher Züchtigung

seitens der Volkstribunen ist nie die Rede.

In der Kaiserzeit kommt praktisch das auf dem
proconsularischen Imperium und auf der Iribu-

ntria potestas ruhende Coercitionsrecht des Prin-

ceps, sowie das der Provinrialstatthalter in Be-

tracht; diese haben von diesem ihrem Rechte auch

den Christen gegenüber gelegentlich Gebranch

gemacht.

2. Wie Mommieni Staatsrecht Wesen und In-

halt der Coercition klargelegt hat, so hat sein

Strafrecht das Verhältnis der Judication zur Coer-

cition und den Einfluss der Coercition auf die

Judication erkennen lassen. Dieses grandioseWerk
hat Strafreeht und Strafprocess der Römer zum
erstenmal aus den römischen Grundanschauungen
selber entwickelt und hat in der Coercition das

Rückgrat der römischen Strafordnung erkannt.

Aus der Coercition ist der magistratisch-comitiale

Strafprocess der Republik erwachsen, der auf der

Provocation ruht und mit ihr gleichalterig ist. Vor

der grundlegenden Irz Valrria de proroeatione

müssen Coercition und Judication im wesentlichen

zusammengefallcn sein. Dem Einflussder Coercition

entzogen iBtdiecivilprocessualische Behandlung der

Privatdeliete, sowicderQuaestionenproeess, das Ge-

schworenengericht unter magistratischem Vorsitz,

das durch Sulla seine volle Ausbildung erhalten

hat und unter Augustus noch Ergänzungen erfuhr.

Für die Strafgewalt der Provinrialstatthalter aber

bildet das Coercitionsrecht die Grundlage.

Der ordo iudiriarum publieorum des Sulla und

Augustus wird durch den auf bestimmten Oe-

setzen ruhenden und an bestimmte Gesetze gebun-

denen Quaeetionenprocess repräsentiert; er ist der

legitimus ordo iudiciorum. Das Verfahren der

ausserhalb dieses ordo stehenden befreiten Ge-

richte ist das ausserordentliche Verfahren, das

an die Gesetze nicht slriet gebundene Verfahren

extra nrdintm. Wer die sullanisehen guaestinues
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prrprliiai mitdem denQuellcn nicht entsprechenden

Namen von qvaestiones ertraordinarine bezeichnet,

stiftet Unklarheit und Verwirrung. Die befreiten

Gerichte sind einmal das consulariscb-senatori-

sche Gericht, sodann die Kaisergcriehte und die

wenigstens bei den kaiserlichen Statthaltern auf

kaiserlicherMandierungder Strafgewalt beruhenden

Gerichte der Provinrialstatthalter. Auf die Jn-

dication dieser befreiten Gerichte übt die alte Coer-

cition den stärksten Einfluss. Diese Judication

teilt mit der Coercition die Ungebundenheit in

Form und Sache. Weder die Feststellung des

delictischcn Thatbestandes, noch die Strafe ist

liier an bestimmte Normen gebunden. Das Ver-

fahren dieser Gerichte kann zwar auch in der

Form des Accusationsprocesses stattfinden, die

Regel aber bildet die reine magistratische Cog-

nition, die wohl einen Denuncianten kennt. al>er

keinen Ankläger, und auch des Denuncianten nicht

unbedingt bedarf. Das Verfahren dieser befreiten

Gerichte, denen die gesetzliche Bindung fehlt,

kann zur reinen Willkür werden, aber braucht

nicht notwendig dazu zu führen. Wo die stricte

gesetzliche Bindung fehlt, da wird zwar nicht

auf Grund des Gesetzes, aber doch der Regel nach

ad eremplum legis verfahren. Und eine ruhige

Beurteilung der Sachlage wird die grosse Fülle

normierender kaiserlicher Bestimmungen nicht

unterschätzen. Auch für unsere Einsicht in die

• Form der Christenprocesse ist die Würdigung der

befreiten Gerichte von grösster Bedeutung. Die

Form dieser Procease ist nicht der Accusationa-

process, sondern die Cognition gewesen: und wenn
die Thätigkeit dieser Gerichte auch Judication

ist, so ist doch diese Judication in ihrem Cha-

rakter durch die Coercition auf das stärkste lie-

stimmt. .4<f eremplum legis ist man aber auch

hier verfahren. Und für die Erklärung der Zu-
fälligkeiten. von denen es abhängt, ob ein Christ

laus der unbehelligten christlichen Menge heraus-

gegriffen und zur Verantwortung gezogen wird,

verschlägt es wenig, wenn man den Ankläger durch

den Angeber, den Denuncianten ersetzt. Dass das

Verfahren des Magistrates aber auch ohne jede

Anregung von aussen beginnen konnte, stand

bereits fest. Abgesehen von der eoercitionsartigen

Judication der befreiten Gerichte ist aller, wie

bereits am Schluss von Abschnitt 1 bemerkt

wurde, auch reine Coercition den Christen gegen-

) über vorgekommen.
Litteratur: Mommsen R. 8t.-R.. bes. I

1 186
— 161, vgl. III 1279; Der Religionsfrevel nach

römischem Recht, Historische Zeitschrift XXVIII
1890, 889—429; Röm. Strafrecht, Leipzig 1899.

xunächst 8. 35—54 und sodann an unzähligen

einzelnen Stellen des gewaltigen Werkes. Um
von dem Studium dieser Meisterwerke in keiner

Weise abzulenken, habe ieh mit Bedacht Qu* llen-

ritate nicht gegeben. [Neumann.

j

) Coetum s. K o i t o n.

Cofna (Tab. Peut.; Geogr. Rav. II 14 — 84,

2 Pind. Copna) in Palaestina, s. G o f n a.

[Benzinger.]

CogidumnUK s. Claudius Nr. 117.

Cognatio ist der Zusammenhang durch Ge-

burt (Dig. XXXVIII 8. 1 pr. rognati appellati

suul r/unsi er nno unli), genauer die gemeinsame
Abstammung durch Gehurt oder eheliche Zeugung
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(Blutsverwandtschaft). Die uneheliche Zeugung
bringt das Kind nicht in die Familie des Vaters,

sondern in die der Mutter, Gai. 1 64. Dig. I 5, 2a.

XXXVin 8, 4. Der Zeugung wird die adoptio

(s. d.) rechtlich gleichgestellt, Dig. XXXVIII 8,

1, 4. Man kann die eognalia daher nicht als die

Gesamtheit der .natürlichen Verwandten' (Dig. L
16, 195, 4. Puehta-KrBger Institutionen 1® 11

14 § 195) bezeichnen, sondern nur als die vom
Recht anerkannte Blutsgemeinschaft (Leonhard
Institutionen 211 §55). Immerhin erscheint diese

Gemeinschaft als die natürlichere (naturalia iura)

im Gegensätze zu der agnatio oder riri/i* mgnatio

(s. A g n a t i o), Gai. I 158. Ulp. XXVIII 9. Dig.

L 17, 8. Die römische Entwicklung ging dahin,

die agnatio mehr und mehr zurückzudrängen und
die Bedeutung der eognatio zu steigern, nament-
lich im Erbrechte, in dem diese Entwicklung in

Iustinians nov. 118 ihren Abschluss fand. Dass
alrcr auch schon im älteren römischen Rechte die

0. von grosser Bedeutung war, hat mit grosser,

vielleicht zu grosser (so Puchta-Kriiger Inst.10

18 § 195 w) Bestimmtheit K lenze ausgeführt

(Ztschr. f. gesch. Rechtsw. VI 1-—

1

14). Hier aber

bedeutet eognati nicht den vollen Kreis der recht-

lich anerkannten Blutsverwandten, wie ihn nov. 1 18

in das Auge fasst, sondern eine engere Gruppe, die

nahen Verwandten (propingui, Gai. II 182. Inst.

II 16, 4), die durch das Sittengebot gezwungen
sind zusammenzuhalten (neeessarii, Gell. XIII

8, 1: necessitudo ins (jvoddam et rineulum reli-

2
ioeae eoniunetionie. Dig. I 1, 12). Eine ein-

eitliehe Abgrenzung dieses Kreises für alle Fälle,

in denen es auf ihn ankam, ist jedoch (abweichend
von Klenze) nicht anzunehmen, vielmehr ist sie

entweder in einzelnen dieser Fälle zwar in ähn-

licher, aber nicht durchweg gleicher Weise ge-

setzlich geregelt (z. B. bei dem parriridium, Dig.

XLIX 8, 1, und anderseits tiei der praetorisrhen

Erbfolge der eoynafi, Dig. XXXVIII 8, 1,8) oder

jedesmal nach freiem Ermessen bestimmt worden.
Der religiöse Zusammenhalt der nächsten Ver-

wandten bei den Caristia, dem gemeinsamen Fest-

mahle (Ovid. fast. II 617—638. Val. Max. II 1, 8,

worauf Klenze 16 die bei Festus p. 245 s. publica

rnera erwähnten pnrata saera bezieht) und das
i« osruli, das Recht und die Pflicht zum Ver-

waudtsehaftskusse (Serv. Aen. I 256. Donat. in

Ter. Eun. III 2, 8. Bruns Fontes* p. 78) mögen
hierbei von Einfluss gewesen sein, ebenso die

Trauerpflicht (Paul. I 21, 13) und die Eheverbote,
Inst. I 10, lff. Coli. leg. VI 2(f.

Die nahe Verwandtschaft gewährte teils Vor-
rechte, die sich auf die gegenseitige Zuneigung
der Angehörigen gründeten, teils Zurücksetzungen,
die der Furcht der Parteilichkeit gegenüber den
nahen Verbundenen entstammten. Zu den Ver-

wandtschaftsrechten gehörte die Mitgliedschaft
am iudirium domeetieum, dem Hausgerichte des
paterlamilia

»

(s. d.), die Freiheit von gesetzlichen

Schranken unentgeltlicher Zuwendungen, frg. Vat.
158. 298. 801. Ulp. XVI 1; eine Bevorzugung
kauflustiger Verwandter bei der bonorum emptio
(s. d.), Dig. XLII 5, 16, sowie das Vorrecht der
Angehörigen zu der adeertioinlibertatem (s.Ad-
i* e r t o r) und zur Klage wegen Tötung eines Ver-

wandten, Dig. IX 3, 5, 5. Hierher gehört auch
die strengere Bestrafung de» Verwandtenmordes
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XLIX 8, 1, die Befreiung von der Zeugenaussage

gegen Verwandte, Dig. XXXVIII 10, 10 pr., vor

allem aber das Recht zur Erbfolge nach dem
praetorischen ordo unde eognati, Dig. XXXVIII 8.

Inst. 111 5, 5 (4), das den Verwandten bis zum
sechsten Grade und vom siebenten dem Kinde

des einen zweierGeschwisterenkel (eobrinut) gegen-

über dem andern Geschwisterenkel (und umgekehrt)

zustand. Eine Zurücksetzung von Verwandten
10 wegen Verdachtes der Parteilichkeit erwähnt Cie.

de leg. agr. II 21; vgl. auch Le i s t in der Fort-

setzung von Glücks Commentar V 50 n. 56. 70

n. 75. 85 n. 86. K a r 1 o w a Röm. R.-G. II 1 , 62.

Die Heraushebung eines engern Kreises aus der

Verwandtschaftsmasse findet ihr Seitenstück in den

Rechten anderer Völker, K 1 en ze a. a. 0. 12011.

Leist Graecn-italische Rechtsgeschichte 1884,

21 ff. Dass aber der Zusammenhalt unter den
römischen Blutsverwandten besonders stark war,

20 ergiebt sich aus dem weiten Umfang der besondern

Bezeichnungen für Verwandtschaftsgrade in der

geraden Linie wie in der Seitenverwandtschaft,

Dig. XXXVIII 10. Inst. III 6, eingehend erörtert

von Schilling Lehrbuch für Institutionen und
Geschichte des römischen Privatrechtsn 160—191.

Litteratur. Klenze a.a.0. Puehta-Krüger
Institutionen 10 14 § 195 und Uber die Geltung
des Mutterrechts (d. h. der rechtlichen Zusammen-
gehörigkeit der von der Mutterseite her Verwand-

30 ten) für altrömische Familien Bernhöft Ztschr. f.

v ergleichende Rechtswissenschaft VIII 401 . C u q
Los institutions juridiques des Romains 1891,6911.,

eine Geltung, die wohl richtiger zu verneinen ist.

Vgl. ferner Voigt Röm. Rechtsgeschichte I USB.
§ 12. Leonhard Institutionen 211. 212. 376.

(Leonhard.)

Cogni s. Co t i n i.

Cognitio. 1) Cognitio (nofio) in der Ci-

vilrechtspf lege.

40 I. A 1 Ige m e i n e s. Die cognoscierenden
Personen.

Ein Untersuchen und Erkennen (cognoscere

)

schreiben die Römer allen richterlichen Organen
zu: einmal den Beamten, mögen sie eine Rechts-'

Sache selbst erledigen oder nur mitwirken bei der

Vorbereitung und Begründung des Processus; so-

dann auch den Privatgeschworenen (Belege bei

Wlassak Röm. Processgesetze I 217. II 65,

12) und den Unterrichtern (Ulp. Dig. IV 4, 18,

50 4. Iul. Victor 24; s. Bd. II S. 410f. Bd. III

S. 2102). Vom Schiedsrichter ist derselbe Aus-

druck gebraucht CIL I 199 = V 7749; vgl.

Plin. ep. V 1, 4. Für die Entscheidung, die der

.Untersuchung* folgt und auf ihr beruht, begegnet

in den Quellen deeernere, statuerr, pronuntiare,

eondemnarc und Ähnliches; doch wird das Wort
C. nicht selten so gesetzt, dass es den abschliessen-

den Bescheid mitbefasst, Iul. Dig. XXI 2, 39 pr.

Ulp. Dig. VI 4, 13, 1. In diesem Sinn steht aueh
60 in kaiserlichen Rescripten häufig is aiiue de ea

re. nofio est, womit der zum Urteilen Berufene

bezeichnet ist. Besonderer Erörterung bedarf hier

nur die C. der Beamten, vor allem die der stadt-

römisrhen Magistrate. Man hat gefragt, oh die

iuriedirtio dieser Beamten oder, was nach rich-

tiger Ansicht dasselbe ist, ob ihr Imperium, so

weit es der Rechtspflege zugewandt ist, die C.

miteinsehliesse? Die Bedenken gegen die be-
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jahende Antwort gründen Bich auf Äusserungen

wie Suet. Nero 15. Ulp. Dig. XI, II 1, 5 pr. L
16, 99 pr. Allein bei Sueton macht das cogno-

scere nicht den Gegensatz zur iurUdictio, sondern

zur Erledigung von Postulationen per libe.llm (vgl.

Ulp. Dig. I 16, 9, 1), und von den ulpianischen

Fragmenten beweist das erste geradezu (efiaml

alia dürfte zu tilgen Bein), dass die C. in der

iurisdiefio enthalten ist. Andrerseits Betzen aller-

dings beide Fragmente gewisse Personen voraus,

'/une ius habent cognoscendi (Ulp. Dig. L 16,

46 pr.), während sie der iurisdictio entbehren.

Giebt es solche? Gedacht ist sicher— vielleicht

ausschliesslich — an die iudices oder arbitri

pedanei (.Unterrichter'); ihre Stellung weist genau

die von Ulpian hervorgehobenen Merkmale auf

(s. Iustinian Cod. II 47 [46], 3 pr.).

II. Gebietder amtlichen causae co-

g n i t i o.

a) Das Vorverfahren im ordentlichen
Process. Zeugnisse für die C. der Magistrate

in Rom, der Statthalter, des Kaisers und Beiner

Beamten liegen aus der Zeit der classischen Ju-

risten in grosser Menge vor. Dagegen fehlen uns

Nachrichten über die Thätigkeit des Consuls und
des PraetorB in dem alten Verfahren mit Legis

actio. Nach einer heute gangbaren Ansicht wäre

der Magistrat in jener Zeit nur eine Art Urkunds-

person, nicht selbständiger Leiter der Verhand-

lung in iure gewesen. Indes ist damit das nach-

weisbare Beamtenrecht, die Legis actio zu ver-

weigern, »chlechthin unvereinbar. Der Magistrat

musste zu allen Zeiten befugt sein, das Dasein

der ProceBsvoraussetzungen zu prüfen und min-

destens im Streitfall Ober die Angemessenheit der

gewählten Spruchformel tu tiefinden (s. Wlas-
sak a. 0. I 124, 33. II 336; Litiskontestation

84). War sonach die Beamtencognition niemals

ausgeschlossen, so darf doch die Ausübung dieses

Priifungsreehts im ordentlichen Process keines-

wegs als das thatsächlich Regelmässige gedacht

werden. Für die Legisactionen waren im Voraus

Schemata von den Juristen entworfen; Formulare

für die Streiturkunden des späteren Processea

waren im praetorischen Album kundgemaeht (Bd. I

S. 304f. 1333). Wo im einzelnen Fall das Schema
der Gerichtstafel nur der Ausfüllung, nicht der

Abänderung (vgl. Cic. pro Tüll. 38) bedurfte,

hatte der Praetor gewöhnlich keinen Anlass, unter-

suchend einzugreifen, sofern nicht vom Beklagten

begründeter Widerspruch erhoben ist gegen die

Formelfasaung, wie sie der Kläger beantragt. Da-

gegen war eine mehr oder minder eindringende

C. geboten, wenn die postulierte Processformel

kein Vorbild im Album hatte noch auf alter

Praiis beruhte, oder wenn zur aefio vulgaris

(Bd. I S. 313. 322) neue, nicht edictsmässige Zu-

sätze, etwa bisher nicht übliche Ezceptionen er-

beten wurden (Gai. IV 118). Endlich weist das

Album eine Anzahl von iudicium [aetwnem) ver-

heissenden Edicten auf, welche die Bewilligung

der Formel oder einzelner Formelstücke vom Da-

sein gewisser in iure zu prüfenden Voraussetzungen

oder ganz unbestimmt davon abhängig machen,

dass sich die Bewilligung des Iudiciums in einer

praetorischen causae cognitio als billig hcraus-

stellen werde. Für das erstere bietet ein Bei-

spiel der Satz des Dolusedictes (Dig. IV 3, 1,
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1): >i de hi» rehus alia aetio non teil. Diesen
Umstand, dass kein anderes wirksames Rechts-
mittel zur Verfügung steht, erforscht der Praetor
selbst, bevor er die Actio doli zulässt, ebenso
wie er nach dem Edicte in Dig. XLVII 10, 17,

10 die Abwesenheit des Gewalthabers und den
Mangel eines Procurators selbst untersucht (s.

Lenel Edictum 324; Ulpians Erläuterung des
edictalen .causa cognita ‘ Dig. XLVII 10, 17, 17
ist meines Erachtens in den Basiliken und in der
Glosse missverstanden). Häufiger ist in den Edic-
ten der unbeschränkte Vorbehalt der 0. und zwar
in folgender Fassung: causa cognita (Prob. 5, 12)
iudirium (artionem) dabo (permittam ): z. B. Ulp.
Dig. IV 2, 14, 1. 2. XIV 5, 2 pr. XLII 8, 10 pr.
XLVII 10, 15, 34. Pomp. Dig. XLII 1, 22, 1.

oder weitläufiger (vgl. Ulp. Dig. XXIX 4, 6, 3):

si iuita causa este videbitur (so im Dolusedict
neben dem oben mitgeteilten Satze; vgL Prob.
5, 10). Noch weiter sind die Grenzen des prae-

torischen Ermessens gezogen in den mit uti-

quaeque re» erit, animadrertam absdiliessenden

Edicten (Dig. IV 4, 1, 1. XLVII 10, 15, 25), in-

sofern hier selbst dieArt der versprochenen Reehts-

hülfe (ob durch iudicium dare oder andere Mittel)

im Ungewissen bleibt. Zu erklären ist dieses

Vorgehen des Praetors, wodurch nicht festes son-

dern bewegliches Recht entsteht, wesentlich aus
der Schwierigkeit, das zu regelnde Gebiet völlig

zu überblicken und den vorschwebenden gesetz-

geberischen Gedanken in ganz zutreffenden Worten
auszuprägen. Immerhin bilden die Edicte, welche
die Gewährung eines Iudiciums oder eine andere
Massregel non simpliciter, non deelricte, non
fernere (.nicht ohne weiteres'), non temper, son-

dern causa cognita oder ex causa in Aussicht

stellen, eine ziemlich kleine Minderheit. In der

Regel ist der Praetor vielmehr in der Lage. —
wie es die Juristen ausdrückcn — passim, statim,

omni modo (Ulp. Dig. XXXVI 4, 5, 5) dem auf
ein Edict gestutzten Parteibegehren zu willfahren.

Indes ist damit nicht gesagt, dass in den Fällen

des schlichten iudicium dabo keine C. in iure statt-

finden konnte. Überall hatte dcrPrätor zu erwägen,

ob die vom Kläger vorläufig edierte Formel den im
Album gestellten Anforderungen entsprach. Meist
wird hiezu eine blosseVergleichung mitdemMuster
auf der Tafel genügt haben. Doch konnte die

Vergleichung leicht in eine Untersuchung über-

gehen, z. B. in Injuriensachen. Hier verlangte

ein Edict (Ulp. Dig. XLVII 10, 7 pr. Paul. Coli.

11 6, 1. 3) vom Kläger, dass er die Injurie in

der Formel bestimmt bezeichne (ccrtum dicat;

ähnlich Paul. Dig. IV 3, 16); Paulus aber be-

lehrt uns: certum an incerlum dicat, cognitio

ipsius praetoris est. Allerdings ist nach dem In-

halt gerade dieses Edictes die magistratische C.
selbstverständlich. Umdarzuthun,dass sienirgends

ausgeschlossen war, auch wo der Text des Albums
nicht den geringsten Anhalt bot, mag auf die

Bemerkungen der commentierenden Juristen (Dig.

III 3, 8, 3. frg. 9—15) zum Edict Dig. III 3, 8, 3
und auf die ebenso freie Behandlung (Labeo-Ulp.

Dig. IV 8, 15) der Edictsnorm: (arbitrum) sen-

tentium dictre cogam (Bd. II S. 409) verwiesen

werden. Zudem ist die dem Praetor im Formular-

verfahren fraglos zustehende denegatio actionis

Is. d.) nur begreiflich, wenn Verhandlung und C.,
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»ei es auch in engen Gremien, bald über die Voran«- im Album aufgestellt waren. Erhebt «ich aber

aetiungen de« Processes bald über die Sache aelbst Streit über die Pflicht zu cavieren, so soll nach

statthaft war. Ulpian (Dig. XLV1 5, 1, 9; dazu XXXVI 4, 3, 1)

b) In integrum restitutio. Das bisher der Praetor selbst summatim eognoscieren. Doch
erörterte Verfahren zur Vorbereitung des ordent- zeigt der Rechtshandel des von Cicero (p. Quinct.

lichenProcessesinPrivatsachenist nicht daseinzige 30} verteidigten P. Quinctius, dass jene Frage

Gebiet, auf dem magistratische Cognitionen statt- durch Vermittlung einer Praejudicialsponsion auch

finden. Daneben kommen hauptsächlich ioBetracht zum Gegenstand eines durch Geschworenenspruch

die in integrum restitutio, die missione« (in bona, zu erledigenden Privatprocesses werden konnte,

in rem), die Auflegung von Cautionen (stipula

-

10 Die Entscheidung über die Tauglichkeit der an-

tiones praetoriae), die Zulassung zur bonorum gebotenen Bürgen pflegte der Magistrat durch
possessio, die Ernennung von Tutoren und Cura- Bestellung eines Gehülfen (arbiter datus, Bd. II

toren und sonstige Verfügungen in Vormund- S. 411. 414) von sich abzuwälzen. Übrigens fehlt

sebaftsangelegenheiten. Minder Wichtiges bleibt es keineswegs an Beispielen für eingehendere eigene

unerwähnt; wegen des duei iubere s. Bd. I S. 352 C. des Praetor». Nach einem Edict (Gai. IV 102)

and die Artikel Ductio, Manus iniectio, Noxa. muss der von einem Erbschaftsgläubiger zu ver-

Die umfänglichsten Ermittlungen mochten den klagende Erbe auf dessen Begehr cautio iudica-

Beamten in manchen Restitutionssachen obliegen; tum solvi leisten, wenn ihn der Beamte für ,un-

passim zu erteilende Bescheide waren hier regel- sicher erachtet* (suspectum aestimaverit). Das
mässig ausgeschlossen. Modestin behauptet sogar 20 erforderliche Ermittlungsverfahren legt Ulp. Dig.

(Dig. IV 1, 3): Omnes in integrum restitutiones XLII 5, 31 pr. dem Praetor selbst auf, indem er

causa eognita a praetore promittuntur; allein beifügt, die Caution dürfe nicht sofort (statim)

er beachtet dabei nicht eine für die classische sondern nur causa eognita angeordnet werden.
Zeit durch das Edict in Dip. IV 5, 2, 1 ausser Einen anderen Fall, wo die amtliche Untersuchung
ZweifelgesetzteAusnahme: die Restitution aus den> nicht wie im vorigen einen bestimmten, im Edict
Grunde der status vermutatio. bezeichneten Punkt betriüt, sondern überhaupt

c) Vormundschaft86achen. Mit der Ver- die Angemessenheit (si iusta causa esse tide-

waltung der die Tutel und Cura betreffenden Ge- bitur) der Cautionsauflage feststellen soll, ent-

riehtsbarkeit ist insgemein Recht und Pflicht der hält Paul. Dig. XXXV 3, 4 pr.; vgl. auch Ulp.
C. verbunden. Ob die obrigkeitliche Ernennung 30 Paul. Dig. II 8, 7, 1. II 8, 8, 4—6. L e n e 1 Edie-

[datio) der Vormünder und Pfleger vom Anfang tum 419f. 106. Aus dem Edict de damno in-

an und unter allen Umständen causa eognita ge- focto (Dig. XXXIX 2, 7 pr.) gehört der Eingangs-
schah (so Rudorf f), das ist allerdings keineswegs satz hieher, der im wesentlichen so lautet: daruni

sicher (Tgl. Ulp. Dig. XXVI 5, 18. Schol. Sinait. infecti . . promitti . . iubebo ei, qui iuraverit

XIV. XVII. lust. Inst. I 20, 3); doch muss die »oa ealumniae causa id se postulare ... in

F’rage des Bedürfnisses wohl immer und grund- com diem, quam causa eognita statuero. Darnach
sätuich auch die Tauglichkeit des zu Ernennen- bewilligte der Magistrat die verlangte Stipulation

den geprüft worden sein. Die Bestätigung (eon- ohne nähere Prüfung, wenn nur der Postulant be-

firmat io, Dig. XXVI 3) der Vormünder erfolgt reit ist, zu beschwören, dass er seinen Antrag
nach fester Norm bald omni modo (Modest. tbrjUüc), 40 in redlichem Bewusstsein stelle. So ersetzt der
bald ci inquisitione (dies ist der übliche Ausdruck, Calumnieneid die C. Dagegen behält sich der
auch bei der datio\ vgl. aber Lex Salp. c. 29, Praetor ausdrücklich raume cognitio vor Uber
CIL II 1963. Ulp. Dig. XXVII 10, 6). Die Rechts- die Bestimmungen des der Stipulation einzufügen-
mittel der Excusation und der Nomination eines den Endtermins, der aus nahe liegenden Gründen
Besseren verlangen ihrer Natur nach eine C., (s. Ulp. Paul. Dig. XXXIX 2, 13, 15. frg. 14.

ebenso die Entmündigung der Verschwender und 15 pr. § 1) im Schema des Albums nicht festge-

die suspecti ( tutoris,
curatoris) postulatio. Viel- legt war. Wie hier zur Ergänzung, so tritt alle-

fach bezeugt ist die Notwendigkeit eindringen- mal amtliche C. oder, wie sich Ulp. Dig. XLVI
der Prüfung behufs obrigkeitlicher Genehmigung 5, 1, 10 ausdrückt, die praetoria iurisdictio ein,

der Veräusserung von Mündelgut. In einem späten 50 wo im einzelnen Fall eine Abänderung des zum
Kaisererlass (Valent. Theod. Cod. Theod. III 17, Muster dienenden Cautionsformulars wünschens-

3 pr. = Cod. Iust. V 33, 1 pr.) heisst der Praetor wert erscheint.

tuteiarius, dem sonst iurisdictio ebenso zugeschrie- e) Bonorum possessio. Missionen. Ver-
ben wird wie die Obervormundschaftsgeschäfte des wandt mit dem erörterten Gegensatz der passim
Stadtpraetors auf iurisdictio (trotz Dig. XXVI und der causa eognita ergehenden Bescheide ist

1. 6, 2) beruhen, praetor qui tutelaribus cogni - die bei den Missionen und bei der Bonorum pos-

tionibus praesidet. sessio auftretende Unterscheidung dessen, was der
d) C a u t i o n e n. Unter den Cautionen (meist Magistrat cz rdietn (daher bonorum possessio

mit Bürgschaft) sind manche, so die usufructua- ediclalis Ulp. Dig. XXXVIII 6, 1, 4) und was er

rische (Dig. VI 1 9), die coufio legatorum serran- 60 decreto (bon. p. decretalis Ulp. Dig. XXXVIII 9,

dorum (Dig. XXXVI 3), die mit dem dinglichen 1, 7) verfügt. Wie u. a. Cic. ad Att. VI 1, 15
Proress (Gai. IV 88—94) und mit der Process- zeigt, ist hier, bei der Regulierung der Erbschaften
Stellvertretung (Gai. IV 98. 101) verbundenen, an und bei der Beschlagnahme, die Erledigung ci

Voraussetzungen geknüpft, deren Dasein leicht edicto das gewöhnliche; Cicero zählt beide Sachen
erkennbar und häufig unbestritten ist, so dass zu denjenigen, die et edicto et postulari et fieri

der Praetor gewöhnlich den Befehl zum Abschluss solent. Auch aus der Quinctiana 25. 30 ersehen

des Vertrags .ohne weiteres* erteilen mochte, zu- wir, dassNaevius vom Praetor P.Burrienus Mission

mal da Formulare für die fraglichen Stipulationen in die bona des Quinctius erbeten und erhalten
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hatte ex edicto eben diese» Praetors. Eine Be-

merkung Cicero» in derselben Kede 60 darf man
vielleicht dahin verstehen, dass die gewährende
praetorische Verfügung ausdrücklich den Zusatz:

ex edicto enthielt. Was ist aber der Sinn dieser

Worte? Sicher genügt nicht die nächstliegende

Deutung, wonach alles er edicto geschieht,, was
der Magistrat seinem edictalen Versprechen gemäss
anordnet. Dem widerspricht Ulp. Dig. XXXVIII 6,

1, 4, der die (decretale) carbonianische bonorum 1

po**e**io, mag sie auch, wie er selbst sagt, ex

edicto Carbonis verliehen sein, in Gegensatz Bringt

zur edictali*. Vielmehr kommt jenem Zusatz

hier der besondere Sinn zu, dass der bewilligende

praetorische Bescheid, dem Antrag entsprechend,

nur gelten soll, wenn die für ihn in dem berufe-

nen Edict aufgestellten Erfordernisse, die vom
Postulanten zwar behauptet, doch nicht bewiesen

sind, wirklich vorliegen. Folgeweise musste über

die Rechtfertigkeit des ex edicto, d. h. unter Vor-

1

behalt Gewährten ein gerichtliches Nachverfahren
offen stehen. Ein Process dieser Art ist der unter

Ciceros Beistand von P. Quinctius als Kläger wider

S. Naevius durchgeführte (Bd. I S. 120); der

Streit betraf die Gültigkeit der ex edicto ge-

statteten Beschlagnahme der Güter des erstcren.

Die Frage des Rechtsbestands einer ex edicto ge-

währten bonorum poatessio kann zur Entschei-

dung kommen im rrocess mit dem Interdictum

quorum bonorum (Dig. XLIII 2, 1 pr.) oder mit

einer der ficticischen Einzelactionen deB wahren
oder vermeintlichen praetorischen Erben (s. Lenel
a. 0. 143). Wie sehr nun Sachen, die ein prae-

torischer Bescheid ex edicto erledigte, sich dazu

eigneten, passim ohne C. behandelt zu werden,

das ist ohne weiteres klar. Doch wäre es auch

hier falsch, den Beamten als eine blos zum Ja-

sagen bestellte Solennitätsperson aufzufassen; ohne

Zweifel war er befugt, ein Begehren abzuweisen,

das auf Behauptungen beruhte, deren Unwahrheit

sich ihm sofort oder, wenn er Verdacht schöpfte,

nach gepflogener Untersuchung ergab (vgl. Cic.

pro Quinct. 51). Gegenübergestellt sind den ex

edicto erlassenen Verfügungen die deerela (s. d.).

Mit diesem letzteren Ausdruck, der eigentlich

alle Beschlüsse umfasst, bezeichnen die Römer
technisch und im engeren Sinn nur die in be-

stimmter Form ergehenden Bescheide der Beamten.

Da in genauer Rede die auf die Eingabe (libellu»

)

selbst geschriebene Erledigung (
tubscriptio und

wiederum libellu*) den Gegensatz zum derretum

macht, so war für das letztere neben der Verkün-

dung pro tribunnli wohl die Ausfertigung einer be-

sonderen amtlichen Urkunde erforderlich. Den
Zusammenhang mit der lehre von der C. vermittelt

uns der Ausspruch UlpiansDig. 1 16,9,1. L 17, 71

:

Ubi dcrret'tm necentarium est, per libellum i

d

rzpedire procrmtul non poterit: omnia enim

quaecumque eausae cognilionem detidrrtmt, per

libellum non pottuni ezpediri. Darnach war über-

all, wo das Edict oder eine andere Rechts<|uelle

eine amtliche eautae cognitio vorachreibt, ein

deeretum notwendig und die Ausfertigung des Be-

schlusses per libellum ausgeschlossen, z. B. bei

der Zulassung der Actio doli (Ulp. Dig. IV 3, 1,

1. 4), bei der Gewährung der carbonianischen

bonorum pouestio (Ulp. Dig. XXXVII 10, 1 pr.

frg. 3, 4f. Iul. litt- 7, 4—6). Dagegen lässt Ulpian
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a. 0. sowohl die Annahme ungebotener C. zu

ohne Abschluss durch ein förmliches Decret, wie
auch die Möglichkeit der Erledigung gewisser

Sachen per deeretum, wo keinerlei raume cognitio

voraufging. Das erstere ist deutlich bestätigt durch

Ulp. Dig. XXXVII 1, 3, 8: durch die Sonderung
der bonorum po»ae*»io decretn data (= decretalit)
von der bonorum pottettio (edictali*) eauta co-

qnita data (s. H u s c h k e Krit. Jahrbücher v.

Richter-Schneider V 27f.; bei Ulp. Dig. XXXVIII
15, 2, 1 schlägt Noodt vor, die Worte: rel

quae deeretum erpoeeit als altes Glossem zu.

streichen); das andere, Decret ohne C.. lässt sich

ziemlich sicher belegen bei der Conflrmation von
Vormündern (vgl. Mod. Dig. XXVI 3, 1, 2 mit
Ulp. Paul. Vat. Fr. 159. 246) und beim Auflegen

von Cautionen (Ed. Dig. XXXIX 2, 7 pr.: ex de-

rrelo meo). Dass auch die Zulassung zur Klage
durchaus deereto erfolgte, wird wohl allgemein

gelehrt (s. Art. Dare actionem): dasselbe nehmen
die meisten (s. aber Keller Röm. Civilprocess*

§ 85 S. 488) stillschweigend hinsichtlich aller

Missionsbescheide an (arg. Ulp. Dig. XXXIX 2,

15, 16, wo ein primum deeretum vorausgesetzt

ist; Ulp. Dig. XLIII 4, 3 pr. dürfte interpoliert

sein: vgl. noch Maec. Dig. XXXVI 4, 12). ohne
jedoch den Gegenstand im Cod. Iust. VII 57, 5
(Gordian) zu beachten. Beispiele von Missionen,

die der Beamte ausnahmsweise nur eauta cognitn

bewilligt, finden sich im Edict Dig. XXXIX &
7 pr. (die sog. mietio ez tecundo deereto), bei

Iul. Dig. VIII 5, 18. Ulp. Dig. XXXVI 4. 5, 5.

XXXVII 9, 7, 1. XLII 4, 8.

Viel enger begrenzt als die Cognitionsthätig-

keit der stadtrömischen Beamten und der Pro-

vineialregenten ist die der Munieipalmagistrate

unter den Kaisern, vermutlich seit Augustus
(Wlassak Röm. Processgesetze I 193—200). Zn
den leitenden Gedanken der Gerichtsverfassung

• jener Zeit gehört auch der, den landstädtischen

Magistraten alle Sachen zu entziehen, die nicht

wohl anders als nach freiem Ermessen des Be-
amten zu regeln waren. In diesem Sinne äussert

sich Paulus, offenbar im Hinblick auf die Vor-

steher der Municipien, Dig. L 17, 105 (Lenel
Paling. I 967): Ubieumque eausae cognitio ett,

ibi praetor deniileratur. Natürlich geht der

Jurist nicht davon aus, dass die Inhaber der
Niedergerichtsbarkeit im Gegensatz zum Praetor

) überhaupt des Prüfungsrechtes entbehren. Der
nächste Anlass für seine Bemerkung war der Aus-

schluss der Munieipalbehörden von dem nur eauta

cognita ergehenden deeretum teeundum wegen
verweigerter rautio damni infecti (s. Ulp. Dig.

XXXI X 2, 4, 8f. R u d o rf f Edictum perp. 27.

29, 3). Indes haben seine Worte doch auch all-

gemeinere Bedeutung, insofern die Versagung des
Rechtes in integrum zu restituieren (Paul. Dig.
L 1, 26, 1) und wohl noch andere Beschränkungen

) der landstädtischen Gerichte auf den von Paulus

angedeuteten Gedanken zurückzuführen sind.

III. Formen und Gang des Verfahrens.
Das summatim cognoscere.

Das Verfahren, welches die cognoscicrenden

Beamten in den vorerwähnten Sachen einhielten,

ist wenig bekannt. Hier sind nur die allgemeinen

Formen ins Auge zu fassen, nicht die Eigen-

tümlichkeiten, die sich aus der besonderen Natur
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des verhandelten Gegenstands ergaben, so sehr

durch sie, die Gestaltung des Verfahrens bestimmt
sein mochte. Dass die Bewegungsfreiheit des Be-

amten in erheblichem Masse weder durch legale

noch durch edictale Vorschriften eingeengt war,

darf für nahezu sicher gelten. Wenn man ge-

neigt ist, die heute sog. Vcrhandlungsmnxime
als etwas mit der privaten Natur des Gegen-
standes der C. von selbst Gegebenes anzusehen, so

sind jedenfalls Abweichungen von jenem Grund-
satz für die cantae cognitio der römischen Be-

amten, auch nach Ausscheidung der Vormund-
schaftssachen, anzuerkennen. Besonders im Inte-

resse achutsbediirftiger Personen entfaltet der

Praetor gelegentlich aus eigenem Antrieb, ohne
hierauf gerichtete Postulation, eine inquisitorische

Thätigkcit, wobei er selbst von seiner Evocations-

befugnis Gebrauch maeht. Zum Beleg diene Ulp.

Dig. XLII 4, 5, 1, wo es sieh um die caum
cognita zu gewährende Mission in die bona eines

Pupillen oder Wahnsinnigen handelt. Wie aus

dieser und deutlicher aus anderen Pandekten-

stellcn erhellt, gehört Zweiseitigkeit der Verhand-

lung (eine ,eontradictorische‘ Verhandlung) nicht

schlechthin zum Wesen der magistratischen C.,

weder der oben (II) besprochenen noch der extra-

ordinären C. Die mehrfach (x. B. R u d o r f f

Rörn. Rechtsgeschichte II 201, 3. Bethmann-
Hollweg Civilprocess d. gern. Rechts II 758, 4.

III 252) begegnende Behauptung des Gegenteils

ist anscheinend hervorgerufen durch einen späten,

zuverlässig bei Iustinian (Cod. Iust. VII 03, 5, 4:

Klvr ci una forte nie cognitionaliter) nachweis-

baren Sprachgebrauch, der fälschlich schon den
riassisehen Juristen zugeschrieben wurde. Dass
der Beamte im Extraordinarprocess, auch wenn
der peremptorisch geladene Beklagte ausbleibt,

.cognoseiert', sagt ausdrücklich Ulp. Dig. V 1, 71;

Pille einseitiger rautae. cognitio über Missions-

gesuche bieten Iul. Dig. VIII 5, 18. Pomp. Dig.

XXVIII 5, 23, 4. Ulp. Dig. XLII 4, 8 (s. L e n e 1

Edictnm 336), über den Antrag, Actio doli zu-

zulassen, Constantin Cod. Theod. II 15, 1; be-

trelfs der eognilio sutpecli tutnris vgl. Ulp. Dig.

XXVI 10, 3, 4. Iul. Aquila Dig. XXVI 10, 12.

Ein wesentliches Stück der C. ist das Einfordem
von Beweisen und deren Würdigung. Bindende
Regeln hinsichtlich der Beweismittel wie der ihnen

zukommenden Beweiskraft kennt die alte und die

russische Zeit weder für die Privatrichter noch

für die Beamten. Auf eine Besonderheit des Be-

weisrechtes weisen nach der herrschenden Ansicht

die Quellen hin, wo sie für die Untersuchung die

Wendung Kommatim eognoteere (aettimare und
ähnliches) gebrauchen. In Iustinians Compilation

»teht dieser Ausdruck zwölfmal (eine Aulzählung
der Stellen bei B r i e g I e b Summarische Proresse

239f.); doch ist meinem Fragment (Paul. Dig.

IX 2, 40) das -"mmflfim nur auf die Thätigkcit

der Partei (rem ’r/nmere) bezogen. Von den Sum-
matimstellen handeln sechs von der praetorischen

eouiar cognitio. drei vom classisrhen Extraordinär

wrfahren (IV), die constantinisrhe Constitution

Cod. Iust. III 19. 2, 1 vom narhclassiarhcn Pro-

fess; bei Ulp. Dig. X 4, 3, 9 und Paul. Dig. IX 2,

40 wäre ein Privatrichter der ladmmnlim prüfende,

wenn diese Fragmente nicht ju.-tinianisiert sind

(so Pernice Ztwhr. f. Rerlitsgefxh. Rom Abt.

XXVII 169, 1, Briegleba. 0.271). Darnach
erscheint es gewagt, ohne weiteres denselben
Begriff der .oberflächlichen Untersuchung' in allen

Fällen vorauszusetzen, und nach dem Inhalt der8tel-

len ziemlich aussichtslos, eine bestimmte scharfe

Ausprägung des Begriffs als römisch erweisen zu

wollen. Der gemeinen Meinung nach (Savigny.
Wetzell, Bethmann-Hollweg) begnügt sich

das Summarverfahren mit der blossen .Bescheini-

10gung‘, statt einen den Richter völlig (11»erzeugen-

den Beweis zu verlangen; ,das Gericht greift nur
nach den zunächst Bich darbietenden Beweisgrün-

den und lässt die tiefer steckenden unbeachtet
1

(Sc h T u t k a). Dagegen findet B r i e g 1 e b (a. 0.

171) das Wesen der Summarcognition in der Be-

schränkung der Untersuchung ,auf die nächsten

und unerlässlichen Voraussetzungen' des erho-

benen Anspruchs mit Ausschluss der .Verteidigung

durch Gegenbeweis und Einreden', es müssten
20 denn .unverzüglich evidente Defensionen' zu Ge-

bote stehen. Werden gerichtliche Entscheidungen
zugelaasen auf Grund einer blos .oberflächlichen

1

Untersuchung, so scheint es gerechtfertigt, ein

Verfahren offen zu halten, in dem die nämliche

Frage nach gründlicher Prüfung vom Gerichte

nochmal und jetzt endgültig zu beantworten ist.

Dies wird denn auch mit gutem Grund für alle

Fälle der praetorischen, summarisch gestalteten

rautae cognitio angenommen. Dagegen dürfte in

30 Dig. IX 2, 40 und Cod. Iust. III 19, 2 trotz der
Summarietät der Untersuchung an Entscheidungen
Uber solche Punkte gedacht sein, die im zweiten

Process, der andere mit jenen nur zusammen-
hängende Fragen betrifft, nicht weiter Gegenstand
der C. sind. Diese Erwägung und eine neuer-

dings erst bekannt gewordene Äusserung des Sinai-

Scholiastcn (XIV) zu Ulpian ad Sabinum (Col-

lcctio libr. iur. Anteiustimani III 278: g ovrro/ioc

diäyvoxnc in einem Fall der tutoris datio) machen
40 es sehr unsicher, ob die Römer nur einen, und

zwar einen genau bestimmten Begriff der Sum-
marcognition hatten, in welchem Verhältnis die

raume cognitio zum förmlichen decretum stand, das

ist oben (S. 211) schon gesagt. So wie die Unter-

scheidung des Dccrets im technischen Sinn von den
anderen obrigkeitlichen Verfügungen in unseren

Quellen erscheint, hat sie deren schriftliche Aus-
fertigung zur Voraussetzung. Doch folgt daraus

nicht, dass sie erst aufkam. als die Magistrate an-

50 fingen, sich der Schrift zu dem gedachten Zwecke
zu bedienen. Noch engere Beziehungen als zum De-

cret hat die eausae cognitio zum Tribunal (Gegen-
satz: Verfügung de plano ; s. Art. Tribunal),
das Raum bietet wie für den Beamten, der sitzend

Recht spricht, so für seine Gcbülfen, unter denen
auch protocolliercnde Schreiber sind (Cie. Brut.

290). Nach unseren Zeugnissen ist es kaum zu

lwzweifeln, dass im Gebiete der Rechtspflege alle

amtlichenCognitioncn, diediesen Namen verdienen,

60 mit Einschluss der extraordinären (IV) an das Tri-

hunal gebunden waren; vgl. besonders Ulp. Dig.

XXXV11 1, 3, 8. XXXV11I 15, 2, 1. 2 und die

Belege bei Pernice Ztsehr. f. Rechtsgesch. Rom.
Abt. XXVII 153f. Nicht widerlegt ist dieser Satz
durrh den Sinai Seholiasten (a. 0.) aus dem 5.

»Hier 6. Jhdt. n. Chr., der eine avrvo/toc dux/vaunf

kennt, die in plano stattfinde. Wie eine Be-

merkung des sog. Enantiophanes (zu Bas. XLV
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2, 2Ö, 1, Heimb. IV 516) zeigt, der die Fälle der sprechen, vielmehr soll damit nur gesagt sein,

deeretalen bonorum poaaeaaio als solche bezeichnet, dass in jenem Verfahren die magistratische Unter-

weiche Smyrworaii n ollijc jpjjCoooir, unter- suchung viel weiter greift, da sie die E r 1 e d i -

»chieden di' Juristen der christlichen Zeit je nach g u n g der Streitsache durch Endurteil oder sonst

der Ausdehnung zwei Arten der .Untersuchung
1

, durch abschliessenden Bescheid zum Ziele hat.

während nach dem Sprachgebrauch der Classiker Auf das Regelwidrige der so gearteten Gcrichts-

dort, wo die Griechen eine .kurze' biayrwon an- hülfe weisen die juristischen Classiker hin mit
nehmen. Überhaupt keine raume mgnitio vorliegt. den Worten extra ordinrm (s. die Beilege bei

Wie sich mit dem Tribunal und mittelbar mit Wlassak a. 0.1166,15); ähnlich unterscheidet

der C. die Vorstellung der .Sitzung' verbindet, lOSuet. Claud. 15 die .Cognitionssache' von den re»

zeigt Gai. Dig. XL 2, 7 (vgl. Gai. I 20). Ulp. otdinari iuris (cgi. Ulp. Dig. L 16, 178. 2). Di*
Dig. XXXVIII 15, 2, 1. 2. Constant. Cod. Iust. heute gangbare Benennung des ausserordentlichen

III 11, 4. Der pro tribunali cognoscierende Be- Processes extraordinarin mgnitio ist der Di-

amte sitzt auf dem curulischen oder einem Stuhl gestenrubrik L 13 entnommen. Eine Übersicht

niederer Art (seseio); gewisse Verfügungen aber der extra ordinem behandelten Rechtssachen giebt

(nicht .Decrete') sind ohne Untersuchung und dem- E. I. B e k k e r Die Aktionen II 194— 199; andere

nach in traneitu möglich, sie können erbeten Processe ohne Privatgericht s. bei Rethmann-
werden vom procedat» iudex. Wegen des Zu- Holl weg a. 0. II 762, 767 Wegen der Ab-

sarnmenhangs der Verhandlung vor der Gerichts- weichungen des schwerlich für alle Fälle gleich-

biihne mit der Protocollierung ist zu verweisen 20 geformten Eztraordinarverfahrens vom ordent-

auf Cie. Brut. 290. Carus Cod. Iust. V 71, 6; Lehen Process vgl. Art. Ordo. Nach dem Unter-

vgl. indes auch Paul. Fragm. Vat. 112, der Uber gang der Privatgerichte kommt die zur Sach-

eine sog. eeaaio de plano (s. Pernice a. 0. 154f.) cntscheidung führende 0., soweit der Kaiser nicht
berichtet. Welche Folgen es hatte, wenn der selbst eingreift, lediglich den kaiserlichen Be-
Beamte das Gebot missachtet, pro tribunali die amten (iudirea ordinarii und riee tarra iudi-

C. vorzunehmen und vom Tribunal aus das Deeret rantea) und den zu ihrer Vertretung bestellten

zu erlassen, auf diese Frage geben die Quellen Unterrichtern (Bd. II S. 4I0f. III S. 2102) zu.

keine allgemeine und keine ganz deutliche Ant- Hatte die classische Zeit für den Process im
wort. Mommsen (St.-R. I* 400, 1; dazu 397, 5) ganzen den Ausdruck mgnitio nur gebraucht, wo
vermutet Nichtigkeit dcrvörschriftswidrigdeplono 30 extra ordinrm verfahren wurde, so stand jetzt

erlassenen Verfügung, jedoch nur für die .älteste nichts im Wege, darunter auch andere Process*

Zeit'. Wenn aber selbst ein spätclassischer Jurist zu begreifen und den richterlichen Beamten all-

wie Ulp. Dig. XXXVII 1, 3, 8 von der bonorum gemein den Namen cognitorea beizulegen (so im
poaaeatio, quae cauaae eognitionem desiderat sagt ; Cod. Theod. Grat. IX 27, 5: priratarum lilium

alibi quam pro tribunali dari non pol eat, so cognitor und öfter cognitor ordinariua ~ iudex
deuten diese Worte doch eher auf Nichtigkeit als Ordinarius = reefor protineiae). Indessen be-

auf eine rechtlich unerhebliche Ordnungsvorschrift. zeichnet C. häutig auch in späten Kaisererlassen

Noch weniger zweifelhaft dürfte es sein, mindestens nicht das Verfahren vom Anfang bis zum Ende,
für einzelne Fälle, dass wie die Unterlassung der den diesem Zwecke gewidmeten ,Gerichtstennin'

gebotenen C„ so die Erledigung einer Sache per 40 sondern die einzelne amtliche Untersuchung und
libellum statt in gehöriger Weise per decretum (Belege bei Bethmann-Hollweg a. 0. III 252,

die Unwirksamkeit des fraglichen Bescheides nach 2; vgl. Paul. Dig. I 22, 1). Jedenfalls ist die

sich zieht; vgl. Ulp. Dig, I 16, 9, 1. Carus und Annahme Bethmann-Hollwegs (a. 0. III S. VII.

Dioel. Cod. Iust. V 71, 6. 12, auch Alex. Cod. 32. 252) mit den Quellen völlig unvereinbar, dass

Iust. VII 57, 3. das Wort C. in der Epoche der absoluten Mo-
IV. Die Cognition extra ordinem. Der narchie als Kunstausdruek den Begriff ,Civil-

Civilproeess des Kaiserreehts der Christ- process' vertrete an Stelle von iudieium und actio

liehen Zeit. (s. Wlassak a. 0. 11 67—69). Mit dem alten

Die Beamtencognition ist, wie sich gezeigt hat, Sprachgebrauch dürfte sich trotz Wegfalls der

mit dem ordentlichen Civilprocess keineswegs un- 50 Privatrichter auch die Unterscheidung des Ordi-

verträglich. Sie beherrscht häufig das auf die nar- und Eztraordinarverfahrens zunächst erhalten

Begründung solcher Processe gerichtete Vorver- haben. Weder in der Zeit Dioelctians— wie
fahren und ist überdies verbunden mit verschie- Keller Köm. Civilprocess 6

§ 81 a. E. behauptet

denen anderen Verfahrensarten, die — mit Aus- — ,die bisherige rxtraordinaria c. zum Typus
nähme der Gerichtsbarkeit in Vormundschafts- des neuen ordentlichen Processes erhoben', noch

Sachen — mehr oder minder den Zwecken des bedeutet die spätere Ausgleichung der beiden

Ordinarprocesses zu dienen bestimmt sind. Nun Systeme, wie sie abgeschlossen bei Iustinian vor-

kommt aber schon in frühclassiseher Zeit auch liegt, auf allen Punkten ein Zurückweichen des

eine Beamtencognition vor, die in Gegensatz reich entwickelten älteren Rechts gegenüber der

tritt zum ordentlichen Civilprocess . Dies erklärt 60 jüngeren C. Vgl. wider Keller, der durch lusti-

sich daraus, dass in den einschlägigen Fällen etwas nian Inst. III 12 pr. IV 15, 8 beeinflusst ist, Zirn-

GegenstandderobrigkeitlichcnUntersuchungwird, mern Röm. Civilprocess § 89f. Bekker a. O.

was regelmässig nicht den Beamten beschäftigt, II 212—243 und o. Bd. I S. 306.

sondern dem Bereich der Geschworenenthätigkeit V. C. und poatulatio (aimplex) haben,

angehört. Wenn also die Juristen der c. eonaulia, nebeneinander gestellt bei Paul. liig. I 22, 1.

praetoria oder praetoria den ordentlichen Rechts- Ulp. Dig. XXXVIII 15, 2, 2 (wo allerdings der

gang mit Formeln entgegenstellen, so wird diesem Text nicht heil ist), in Diocletians Maximal

nicht etwa die Beamtencognition überall abge- tarif 7, 72f. (CIL III Suppl. p. 1936) und in
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jüngeren Kaisererlassen eine eigentümliche Be- Litteratur. Eine zusammenfassende Dar-
deutung, die der Erläuterung bedarf. .Postuliert’ Stellung des hier behandelten Gegenstandes giebt
(statt dessen steht häufig petitio) wird von der es meines Wissens nicht. Einzelne Punkte cr-

I'artei vor einer Behörde durch Stellung eines örtern Keller Semestria ad Ciceronem I 79—89;
Antrags (Ulp. Dig. III I, 1, 2), .cognosciert* wird Röm. Civilprocess® § 85, 1051. Rudorff Röm.
von der Obrigkeit. Nicht selten ist die Postu- Rechtsgeschichte II 201—203; Recht der Vor-

lation dahin gerichtet, dass der Beamte eine Ver- mundschaft I 438—441. Bethmann-Hollweg
handlung und Untersuchung eröffne (Ulp. Dig. Civilprocess d. gemeinen Rechts II 8.XIII.217. 758
III 3, 39, 6: postulala est cognitio)-, giebt er dem —763. III 32. 252. E. I. Bekker Die Aktionen
Begehren statt, so heisst es von ihm cognitionem 10 II 28f. 101, 38. 149, 28. 268. 273. H. Burck-
suscipit, auch wohl c. datur. In einem beson- hard in Glücks Pandekten Ser. d. Bücher 37.

deren Sinne gebrauchen die späteren Quellen postu- 38 II 484—495. Eisele Zur Geschichte der pro-

latio, bald schlechtweg, bald deutlicher mit dem cessualen Behandlung der Ezceptionen 12—17.

Beiwort simplez (vgl. hiezu das vermutlich inter- Wlassak Kritische Studien 81—94. Pernice in

(»licrte simplici iussione et non cognitione habita Juristische Abhandlungen. Festgabe f. Beseler 51

bei Ulp. Dig. IV 2, 23, 3), wo der Parteiantrag —78 (übersetzt im Archivio giuridico XXXVI 116
vorerst oder überhaupt keine Verhandlung, min- — 148); Ztschr. f. Rechtegeschichte Rom. Abt.
destens keine genauere Untersuchung herTor- XVIII 30. XXVII 143—146. Ubbelohde in

ruft, wo sich die Behörde also wesentlich receptiv Glücks Pandekten Serie d. Bücher 43. 44 II

verhält, ohne weiteres genehmigt oder nur proto- 20 53—59. (J. C. Naber Mnemosyne N. F. XXV
colliert, z. B. bei der Zulassung zur bonorum (1897) 288. 290. 293f. 802. 304. 807fJ. über
possessio, zumal seit Constantin (Cod. lust. VI die C. im Kaisergericht s. Mommsen Röm. St.-

9. 9. 8), oder seit derselben Zeit (Constant. Cod. R.® II 964—988; dazu die Sammlung inschrift-

Theod. II 4, 2) bei der litis denuntiatio (s. d.). Hoher Zeugnisse über die durch kaiserliche De-

ller so gefassten postulatio konnte man füglich legation zur C. Berufenen bei Ruggiero Dizion.

die C., d. h. den Gerichtsterrnin mit Verband- ep. II 322—324. Betreffs der Summareognition
hing vor dem untersuchenden Beamten, entgegen- vgl. Savigny Vermischte Schriften II 242

—

stellen. Freilich musste zu diesem Behuf wie 253. H. K. ßriegleb Summatim cognoscere

bei der Postulation die Behörde, so umgekehrt (Erlangae 1843); Einleitung in die Theorie der

bei der C. die Partei und ihr Anwalt als mit- 30 summarischen Processe 239—302 (1859). Wet-
handelnd gedacht werden. Dem gemäss zählt zell in Kritische Jahrbücher für Rechtswissen-

Paulus a. 0. zu den Pflichten des Adsessors (Bd. I schaft von Richter-Schneider XXIV 774—776
S. 423), der dem Beamten zur Seite steht, die (1848); System des Civilprocesses® 302f. Beth-
Mitwirkung bei Cognitionen nnd Postulationen, mann-Hollweg a. O. II 779. III 343—345.

andererseits spricht Diodetian a. 0. im J. 301 dem E. v. Schrutka-Reehtenstamm Zur Dogmen-
Parteianwalt für die C., d. h. für jeden einzelnen geschiehtc und Dogmatik der Freigebung fremder
Verhandlungstermin, eine Summe (1000 Denare) Sachen I 25—48 (1889). — Von der Postulation

zu. die das Vierfache des für die Postulation be- und C. handeln H. F. Hitzig Die Assessoren der

willigten Honorars darstellt. Ähnlich setzt die röm. Magistrate u. Richter 100—106 (1893) und
etwa 60 Jahre jüngere Sportelordnung des Ulp. 40 aus Anlass der Inschrift von Timghäd (CIL VIII

Mariscianus CIL VIII Suppl. 17896 Z. 26—39 alB Suppl. 17896): Mommsen Ephem. epigr. V p. 640
Anwaltshonorar in postulatione simplici 5 Modien —642. Pernice Ztschr. f. Rechtsgeschichte Rom.
Getreide fest, in contradictione das Doppelte, Abt. XX* 124, 2. 129— 134. Kipp Die Litis-

als Vergütung für die Ezceptoren in postulatione denuntiation 204. 206f. 218. 222. Baron Abhand-
ebenfalls 5 Modien, in contradictione 12. Die lungen aus dem röm. Civilprocess III 230f. 235.

von den meisten Gelehrten (Pernice, Kipp, Joh. Merkel Abhandlungen aus dem Gebiete d.

Mitteis u. a.) angenommene Deutung dereonfro- röm. Rechts III 133— 139. Mitteis Reiehsreeht

dictio, für die nach Z. 42—44 viermal so viel u. Volksrecht 519; Corpus papyrorum Rainer! I

Papier zur Verfügung steht als für die postulatio, 85. 98. I. C. Naber Mnemosyne N, F. XXII 260L
lässt manche Zweifel übrig (vgl. Kipp selbst 50 S. auch Blümner Maximaltarif d. Diodetian 120.

Litisdenuntiation 222). Dagegen wird der höhere [M. Wlassak.]

Preis und die viel grössere Menge Papiers be- 2) Cognitio im Strafprocess bezeichnet seit

greiflieh, wenn man das fragliche Wort mit der Mitte des 1. Jhdta. n. Chr. das ganze Erkennt-

C. Diocletians gleichsetzt und von der .contra- nisverfahren, d. h. Untersuchung mit Entschei-

dictorischen Verhandlung' versteht (so Mo mm- düng; der Unterschied zwischen Verfahren in

sen). SchliessliehmaghiernoehdeskaiserlichenBu- iure und in iudicio ist verschwunden; Gesehwo-
reaus a cognitionibus (s.d. und vgl. O.Hirschfeld rene wurden nicht zugezogen; ausnahmsweise be-

Röm. Verwaltungsgeschichte I 208—210. Momm- zeichnet C. nur Verhör, z. B. Digest. I 16, 6 pr.:

sen St.-R.* II 965, 2. Ruggiero Dizion. epigr. custodiarum cognitio. Dieses Verfahren bestand

II 8’20f.) gedacht werden, welches in den ersten 60 ursprünglich neben den quaestiones perpetuae,

drei Jahrhunderten der Kaiserherrschaft neben richtiger quaestioncs publicae oder iudicia pu-

einem Amt a libtllis steht. Für die Sonderung bliea genannt, ist aber später an deren Stelle

der Geschäftskreise dieser Ämter ist vermutlich getreten, indem immer häutiger von dem ausser-

der Gedanke, auf dem der Gegensatz von C. und ordentlichen Verfahren durch C. Gebrauch ge-

Postulation, Decret und Subscription (libellus, s. o. macht und so das Quaestionenverfahren verdrängt

S. 211) beruht, mit von Einfluss gewesen. Dass wurde, Digest. XLVIII 1, 8; sein Anwendungs-
er gerade ausschlaggebende Bedeutung hatte, soll gebiet beschränkte sich jedoch nicht auf die in

nichtbehaaptetweraen(s.Hirsehfeld a.0.1207f.). den leges iudiciorum publicorum bedrohten Ver-
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brechen, Digest. L 13, 5. Cod. IX 1, 7. 22, 20.

Im einzelnen werden erwähnt: e. /ahn, Digest.

XLIV 4, 17 § 2. Suet. Cland. 9. Plin. ep. VI
31; c. repetundarum. Plin. cp. II 11; e. adut-

terii, Plin. ep. VI 31; e. de Christianis. Plin.

ep. X 97; c. de lamosis libellis, Tac. ann. I 72;
legis Fabioc r. (betreffend Verbrechen gegen die

Freiheit), Mosaic. et Rom. leg. roll. XIV 3; c.

wegen pracvaricatio , Plin. ep. III 29ff.; wegen etel-

lionatus, Digest. XLVII 20, 3 pr. Die Zuständig-

keit des Kaisers war allgemein und nicht an
einen Ort gebunden. In Untersuchungen wegen
Staatsverbrechen und gegen Angehörige des Se-

natorenstandes bestand eine concurrierende Zu-
ständigkeit des Kaisers und des Senats, Plin. ep.

II 9. II t 9. V 20. VI 5. 11. 12. Tac. ann. II

28. 29. 50. ITI 10. Quinctil. inst. orat. VII 2,

20. Der Kaiser konnte die beim Senat bean-

tragte Untersuchung an sich ziehen und umge-
kehrt die Durchführung einer von ihm angeord-

neten Untersuchung dem Senat übertragen: pre-

rcs audit integramque causam ad senatum re-

mittit, Tac. ann. In 10. Im übrigen besassen

Zuständigkeit der Praefectus urbi und der Prae-

fectus praetorio, Mos. et Rom. leg. coli. XIV 2, 3,

der Praefectus annonae (s. Cogni tor Nr. 2). sowie

der praeses prorinciac, cbd. und Digest. XLVII
20, 3 pr. XLVIII 18, 18 § 9. Cod. IX 1, 7. Das
Verfahren wurde durch einen Antrag auf Eröffnung

der Untersuchung (eojmtionfm petere, poscere,

postulare) eingeleitet; die Untersuchung durch

den Senat konnte sowohl beim Senate selbst als

bei den Consuln beantragt werden. Auf den An-
trag ergieng ein Beschluss, durch welchen die

Anklage angenommen (eognitionem ezcipere, re-

cipere, susctpcre
;

auch reut receptus est) oder

verworfen wurde. Nicht selten wurden mehrere zu-

sammenhängende Sachen verbunden, Quintil. inst

orat. III 10, 1. Dem Angeklagten gewährte man
auf seine Bitte regelmässig Frist zur Vorberei-

tung seiner Verteidigung und zur Herbeischaffung

von Beweisen, insbesondere zur I-adung von Zeu-

gen; nur ausnahmsweise erfolgte die Verwerfung
eines solchen Gesuchs. Die Hauptverhandlung
begann mit der Vorführung des Angeklagten (in-

dueere): hierauf trug der Kläger die Anklage,

der Beklagte die Verteidigung vor,und nach diesen

Vorträgen folgte die Beweisaufnahme. Der Ver-

letzte und der Thäter konnten ihre Sache selbst

führen oder die Vorträge durch andere halten

lassen. An die Beweisaufnahme schloss sich die

Urteilsfällung an. Die Consuln hatten für den
Vollzug der Urteile des Senats zu sorgen, konnten

aber den Vollzug dadurch hemmen, dass sie die

Zustimmung des Kaisers zum Vollzug einholten;

nach einem Gesetze des Tiberius sollten Urteile

des Senats erst nach Ablauf einer zehntägigen

Frist vollstreckt werden, Tac. ann. III 51. Dar-

aus ist zu schliessen, dass dem Prineeps die An-

ordnung des Vollzugs seiner eigenen Entschei-

dung zustand; ebenso hatten wohl die mit der

C. betrauten Magistrate zugleich die Vollstreckung

zu veranlassen und zu überwachen, Digest. XLVIII

18, 1 § 14. 18 § 9. Plin. ep. II 9ff. III 9(1.

V 20. VI 20. Tac. ann. II 28. 50. 111 10. XIV
49. Suet. Claud. 9.

Litteiatur. G. G e i h Geschichte des röm. Crimi-

nalprocesses, Leipzig 1842, 393ff. Karlowa Rö-
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mische Kechtsgeschichte I, Leipzig 1885, 519.

520. Mommsen Röm. St.-R. II Hilf. 259ff.

9200. H e u m a n n Handlexikon z. d. Quellen d.

röm. Rechts, Jeua 1895 s. cagnoseere und cognitio.

[
Klein feiler.)

a cognitionibus. Mit diesem Beisatze wurden
in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit

die Angehörigen jenesHofamtes bezeichnet, welches
den Kaiser in der Ausübung seiner ausserordent-

' liehen Gerichtsbarkeit (cognitio) zu unterstützen
liattc. Bis etwa zur Zeit des Septimius Severus
waren die einfach a cognitionibus benannten Amts-
leiter kaiserliche Freigelassene; vgl. CIL VI 8628
(= Dessau 1679). 8629. 8630 (sämtlich Libertini

des flavischen Hauses). 8632 (nicht vor 161). 8633;
Suppl. Ital. I 179; desgleichen die Hülfsbeamten.
welche CIL VI 8634 (7"i. Claudi Aug. lib. /tritt

imbitatoris et T. Acli Aug. lib. Thedoti adiu-
toris a cognil(ionibus)) erwähnt werden und, wie
iCuq 89ff. gegen Hirschfeld 275f. 10 nachweist.

Freigelassene des claudischen Hauses sind, sowie
der adiut(or) a cognitionibus in CIL VIII Suppl.

12613 (— Dessau 1680). Ein Sclave begegnet

in letzterer Stellung CIL VI 8635 (= Dessau
1681): Dclicatus Aug(ustorum duorum) adiut(or)

a cognitionib(us) dominieis, obiit in czpeditione

Germanica (im 19. Lebensjahre), wohl aus der
Zeit des M. Aurel und Verus. Untergeordnete
Dienste versah jedenfalls auch der CIL VI 8631
(nicht vor Hadrian) genannte Cafesaris / rcrn(a) a
cagniftionibus]

,

verstorben im Alter von l8Jahren.

Als solcher Hülfssclave wird auch bei Senec. apo-

col. 15 Claudius, dessen Lieblingsbeschäftigung

im Leben das Rechtsprechen gewesen war, dem
Freigelassenen des Aeacus Menander zugeteilt, ti(

a cognitionibus esset, wobei Aeacus als die cognitio

in der Unterwelt ausübend, Menander als sein

Bureauvorstand a cognitionibus gedacht ist (vgl.

Mommsen 965, 2. Karlowa 545, 6; anders
H i r s c h f e 1 d 208. 4).

Seit Septimius Severus, also spät im Vergleich

zu den ungleich angeseheneren und einflussreiche-

ren Chefs a libellis und ab epistulis, waren die

Amtsvorsteher a cognitionibus römische Ritter

(vgl. auch Dio LII 33, 5 ix r&r Institor) mit dem
Titel eines vir perfectissimus, im Range vor den
kaiserlichen Procuratoren; vgl. CIL II 1085 aus

severischer Zeit. VIII 9360 (nach 209/211). VIII

9002 T. Fl(avio) Sereno [a co]gnitionib[us Au-
g(usti)] utrubique p[raesildi optimo pa[trono],

wo C u q 133 utrubique auf die Dienstleistung bei

zwei miteinander regierenden Augusti deutet, wäh-
rend Mommsen a.a.0. dasselbe wohl richtig

zu plraesijdi optimo zieht. Ein ehemaliger Sclave.

aber sicher mit dem Ritterringe begabt, ist der

später inter praetorios adlegierte Marcius Agrtppa
(Prosopogr. II 335f. nr. 158) unter Caracalla, nach
Dio LXXVIII 13, 4 nie re itayrebottc avtov xai

rac tsiaxoXac btotxqoac.

Das kaiserliche Bureau a cognitionibus wurde
wohl kaum, wie Hirschfeld 208 und nach ihm
andere (Cuq 127. Thddenat 1285) annehmen,
erst von Claudius, in dessen Zeit es zuerst bei

Seneca und in CIL VI 8634 (s. o.) erwähnt wird,

eingerichtet; nach Mommsen a. a. O. ist es

wohl so alt wie das Kaiserreich selbst. Dio
LII 33. 5 lässt den Maecenas im Anschluss an
die Fälle, die vor den Staatsrat gebracht werden
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sollten, dem Augustus den Rat erteilen, für die derselbe besorgt bei der Verhandlung den Aufruf
coguitiones (xgö; ro> bixaz) wie für die epi- der Sache (Philostrat. a. a. 0. II 32: ä röc btxaz

stuhu , libelli und die memoria eigene Beamte, hsxaXötrv , . . jsaggyayev avrnr tie za btxaorggm
allerdings ritterlichen Standes (mrtgyovi zi nras äxocra; vgl. vita Apoll. VII 29. 31 und Hi rsch-
xai rngghae' sich beizugeben (vgl. Hirschfeld feld 209f„ 3). Der Beamte a c. leitet ferner

210. 1). Da das Kaisergericht nicht an Rom ge- die Protokollführung (Lukian a.a.O,); zum Zwecke
banden war (M o m m s en St.-R. II 1 966), folgte derselben und sonstiger schriftlicher Ausferti-

zwar nicht das Consilium, wohl aber das Bureau gungen sind ihm Schreiber (ygappaxciit vita Apoll.

<i rogmttombus dem Kaiser in der Regel auf a. a. 0.) beigegeben. Er fertigt ferner das Urteil

länger dauernden Reisen; dies zeigt CIL VI 8635 10 aus und übergiebt dasselbe samt den Acten der

(a. 0.) und die Episode des HeliodoroB bei Philo- Registratur (rommentarii ; vgl. Lukian). Dagegen
(trat. vit. soph. II 32, die sich in Gallien im Lager hat die schriftliche Hinausgabe der kaiserlichen

ereignet (H i r sch f e 1 d 210, 1. C u q 115). Die Urteile an Ortsabwesende vielleicht durch das
von Friedlinder Sittengesch. I

e 189f. angenom- Bureau ab epistulis stattgefunden; vgl. Phryn.
mene zeitweilige Vereinigung mit der Funktion epit. p. 379 ed. Lobeck, von dem das Amt ab
ah epistulis bei dem Rhetor Cornelianus und Mar- epistulis graeeis versehenden Rhetor Cornelianus:

cius Agrippa (s. 0.) ist keineswegs sicher. Uber ffriUijvi'Ctov xai ArrtxiCaiv zo ßaaihxm btxaorq-

ersteren vgl. das unten Gesagte; bei letzterem gtor (a. M. Friedlinder a. a. 0. I* 188f. Cuq
denken Mommsen und Hirschfeld 209, 1 mit 114). Ob sich diese Thitigkeit nur auf die Ci-

ebensoviel Recht an eine suceessive Bekleidung 20 vilprocesse, oder, was im vorhinein wahrschein-

drr .Ämter. licher ist, auch auf Criminalsachen erstreckte.

Sehr strittig ist die Competenz dieses Hof- lässt Bich aus der unzulänglichen Überlieferung

amtes. Nach Hirschfeld 209f. hatte der Be- kaum entscheiden; jedenfalls war es dabei ganz

amte a e. wahrscheinlich ,das Referat aus den irrelevant, ob das Consilium zugezogen wurde oder

Acten dem Kaiser vorzutragen, um demselben nicht.

alle nötigen Informationen zu verschaffen; seit In der diocletianischen Ordnung wurde aus

Einsetzung des Staatsrates mag sieh jedoch seine dem ritterlichen a c. ein magister sacrarum

Thätigkeit auf diejenigen Fälle lieschränkt haben, cognitionum (CIL V 8972; vgl. Cuq 77f.) mit
die ohne Zuziehung des Consiliums vom Kaiser dem Titel eines rir per/eclistimus. Späterhin

entschieden wurden“. Ähnlich K a r 1 o w a 545, 30 wurde, vermutlich weil die Zahl der in erster In-

der jedoch den Beirat des a c. auf Civilprocesa- stanz vor dem Kaiser verhandelten Prozesse ab-

saclicn eingeschränkt wissen will; vgl. auch Mi- nahm (Cuq 138), das Ressort o cognitionibus

spoulet 281. Nach Cuq 124. 1261. hat da- mit dem vielfach juristisch thätigen Bittschriften-

gegen der Beamte a c. als Leiter der Vor- amte vereinigt; vgl. CIL VI 510 vom J. 376:

Erhebungen (commusoire enquiteur) bei der eo- magister libeUor(um) et mgnition(um) sacrarum.

gnitio fungiert. Die letztere Auffassung scheint Not. dign. or. 19, lOff. (oec. 17, 13): magister

mir schon aus dem Grunde zurückzuweisen, weil libetlorum coguitiones et preees tractat. Dig.

seine Function durchaus an das Hoflager gebunden proem. § 9 (vgl. Hirsch feld 208, 8. C u q 78).

erscheint, während die kaiserliche rognilio eine Seitdem hatte der magister libetlorum mit seinem

örtlich unbeschränkte Competenz hatte. Die In- 40 Amtspersonal die kaiserlichen Entscheidungen vor-

struetion des Processes erfolgte vielmehr auch zubereitan, sowie bei den Processen vor dem Kaiser,

hier durch den Richter, d. i. den Kaiser selbst, bezw. dem von ihm ernannten Delegierten (eo-

und zwar entweder auf Grund mündlicher Ver- gnoscens riee sacra) eine Hülfsthätigkeit zu ent-

nehmung oder erforderlichenfalls protokollierter falten (Ood. Iust. III 24, 3 pr. VII 62, 32 § 4.

Zeugenaussagen, welche die Magistrate in den Xov. 20, 9. Karlowa 835).

Provinzen aufzunehmen berufen waren. Überhaupt Litteratur: Hirschfeld Verw.-Gesch. I 208ff.

war das anfänglich mit Freigelassenen besetzte M i sp o u 1 e t l/cs.institutions politiques des Ro-

Amt a e„ so bedeutend Bein factischcr Einfluss mains I 279ff. M a d v i g Verf. u. Verw. I 559f.

»ein mochte, kaum berechtigt, irgendwie merito- Ed. C u q De quelques inscriptions relatives ä l’ad-

risch in die kaiserliche Rechtspflege einzugreifen. 50 ministration de Diodötien (Bibliothöque des öcoles

Seine Thätigkeit wird lediglich die eines gcricht- Iran?. d'Athenes et de Rome XXI), Paris 1881.

liehen HUlfsamtes gewesen sein, welches, ähnlich 75ff. Karlowa Rom. Rechtsgesch. I 545. 885.

der bei Lukian apolog. 12 geschilderten Function Mommsen St.-R. II S 965, 2. H. Thidenat in

beim praelectus Aegypli (H i r sch f el d 209, 3; Daremberg-Saglio Dict. I 1285ff. Ruggiero
anders Cuq 95L), nur die äusseren Veranstal- Diz. epigr. II 32Uf. [A. v. Premerstein.]

tungen für die Ausübung der Rechtspflege zu Cognitor. 1) Rechtsgeschichtlich bedeutsam

treffen hatte. Der Fnnctionär a c. nimmt die alaProcessvertreter im Formularprocess neben pro-

eingereichten Klagen entgegen und stellt (wahr- niralur, tutor, curator (oclor) Gai. IV 82. Die
acheinlich auf Grund der Priorität) die Reihen- Competenz des C. ist derjenigen eines modernen
folge derselben für die Verhandlungen fest (vgl. 60 Proeessbevollmächtigtcn ähnlich, nicht aber ver-

Lukian a. a. 0.); er teilt den Parteien die process- wandt. Im Gegensatz zur Processführung des

leitenden Verfügungen des Kaisers mit, (Pilostr. procurator der klassischen Zeit äussert die Pro-

vit. soph. II 30 von Caracalla: xeirvti zöv btntia- cessführung des C. ihre Wirkungen nicht für ihn,

yphrm rate bixaic .rgostxrtr ol rd pg bi' higov, sondern für seine Partei (dominus). So wird,

Ai’ iavxov bi Aywrioaatku). Eines seiner Organe wenn der C. des Beklagten unterliegt oder der

(vielleicht der CIL VI 8634 genannte inritaiorj hat C. des Klägers siegt, die actio iudteali im er-

die Streitteile vorzuladen und erforderlichenfalls stören Fall nur gegen den Beklagten, im letzteren

mitGewaltanwendungvorGerichtzubringen;eben- Fall nur dem Kläger selbst gewährt. Vat. frg.
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317. Paul. sent. I 2, 4. Dig. HI 4, 6, 3 (Paul.).

XLVI 3, 86 (Paul.), auch III 8, 28 (Ulp.). XXIV
3, 31, 2 (Iulian.). Cic. Rose. com. 53. Da der
Beklagte bei Verurteilung grundsätzlich selbst

haltet, hat er, nicht (wie ein Procurator) sein C.

die mlisdatio iudieotum solri zu leisten, Gai.

IV 101. Dig. XLVI 7, 10 (Modest.). Tritt fOr

den Kläger ein C. ein, so bedarf es nicht der
von einem Procurator geforderten »atimiatio ra-

tam rem dominum habiturum zum Schutz des
Beklagten gegen wiederholte Klagerhebung, quia
de qua re quisque per eognitorem egeril, de ea

non magis ampliut actionrm habet quam st ipte

egieeet, Gai. IV 98. Dig. XLVI 8, 22, 8. Trotz-

dem wird das Urteil nicht auf die Partei, son-

dern auf den C. abgestellt, entsprechend der Klag-
formel, deren Condeinnation in gleicher Weise
wie auf einen Procurator auf den C. gewandt ist,

Gai. rv 86. Dadurch dass die Formel den Pro-
cess als eigenen des C. darstcllt und erst durch
Abwendung der actio iudicati das Urteil für die

Partei wirksam gemacht wird, erzielt man im
Interesse des Processgegners die gleiche Unab-
hängigkeit des Processführcrs wie durch eine (den
römischen Anschauungen fremde) unbeschränkte
und unbeschränkbare Proeessvollmacht. Dazu be-

treffend Ausschluss jeglicher Bedingungen bei der
Bestellung eines C., Vat. frg. 329; betreffend Un-
abhängigkeit der Processführung des C. von Leben
und Tod der Partei und betreffend Substitutions-

befugnis des C., Dig. III 3, 15. 17, 1. Cod. Theod.
II 12, 1 = Cod. Inst. II 12, 23. Andererseits

handelt es sich nur um Übertragung der Procesa-

führung; der C. ist weder zum Zahlungsempfang
noch zum Abschluss eines Vergleiches befugt,

Vat. frg. 335. Dig. XLVI 3, 86 (Paul.). II 14,

13 pr. (Paul.). III 3. 73 (Paul.), auch Isid. Hisp.

differ. I 123. Die Ableitung der Urteilswirkungen

auf die Partei fällt ausnahmsweise fort bei dem
e. in rem suam, der auf Seiten des Klägers wie •

des Beklagten vorkommt, Gai. II 39. 252. Vat.

frg. 260. 317. Digest. III 3, 25. 42, 1—4. 55.

III 4, 6, 3. auch III 3, 29. Der C. wird bestellt

durch bestimmte, von der Partei gegenüber der

anderen Partei mündlich ausgesprochene Worte,

Gai. IV 83. 97; dazu Vat. frg. 818 (Ulp.). 819
(Paul.). Gegenwart des C. bei seiner Bestellung

scheint erforderlich nach Festus p. 57 Müll, und
Isid. Hisp. differ. I 123, dagegen Gai. IV 83.

Digest. III 3, 15. Dass die Procrssführung des

I

C. fortdauernde Gegenwart der Partei voraussetze,

Ps.-Ascon. in Cic. div. 11 p, 104 Orelli, ist sicher

irrig, Digest. III 3, 10 (Ulp.). Die Bestellung

erfolgt zur Zeit der klassischen Jnristen durch-

weg vor der Litiscontestation und wohl meist tu

iure, derart, dass der C. nun Bchon das Verfahren

in iure zu betreiben und die Litiscontestation

vonunehmen hat. Dass die Bestellung bei der

durch die Partei vollzogenen Litiscontestation zum
Zweck der Vertretung in iudieio daneben und in t

älterer Zeit allein vorkomme, führt W 1 a b b a k

Festgabe (s. u.) aus. Gegen den c. ad litem

tuteipiendam datum Vat. frg. 341 verheisst das

E
raetorische Edict Zwang zur Litiscontestation,

e n e 1 E. perp. 77. Gewisse Personen können
nach dem Edict Cognitoren nicht bestellen, ge-

wisse Personen nicht als Cognitoren bestellt wer-

den, L e n e 1 Ed. perp. 73f. Entsteht Streit dar-
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über, ob die Bestellnng gegen diese Bestimmungen
verstösst, so steht der Gegenpartei eine exceptio

cognitoria zu, Lenel Ed. perp. 401. Auctor
ad Herenn. II 20 scheint eine Verpflichtung
greiser und kranker Personen, sich durch C. ver-

treten zu lassen, zu bezeugen. Damit, dass der
C. domini loco habetur, Gai. IV 97, verträgt sieh,

dass der Partei die Absetzung und Ersetzung des
C. vor der Litiscontestation freisteht, Digest. III

> 3, 16 (Paul.), vgl. Dig. XLVI 7, 7 (Gai.), und
nach der Litiscontestation cauta cognita ge-

stattet wird, Lenel Ed. pero. 77. Über die
Wirkung des Todes des C. Cod. Theod. II 12, 7.

Die Cognitur trotz Gai. IV 82 für ein altciviles.

dem Legisactionenprocess entstammendes Institut

zu halten, haben insbesondere die certa verba und
der Ausschluss von Bedingungen bei der Bestel-

lung des C. verleitet, obwohl beides aus prak-
tischen Bedürfnissen im Formularprocess erklärt

i werden kann. Nach einer von C. A. Schmidt
Cic. p. Rose. com. (Inaug.-Diss. 1889) 29f. ver-

mutungsweise geäusserten, neuerdings von Eisele
(Cognitur u. Proeuratur 1-53; Beiträge (s. u.] 91-
159) begründeten Ansicht hat derC. nach derLegis-
actio in iudieio fungiert (darauf beziehen sich Cic.
Rose. com. 54, vgl. auch Eisele Sav.-Zeitsehr. f.

R. Q. V 195, dagegen W 1 a s s a k Festgabe 53f.).

W1 a s s a k vermutet Herübernahme der Cognitur in

den Bürgerproeess mit Schriftformeln aus dem In-
I ternationalprocess. Nachdem in der späteren Kai-
serioit, insbesondere durch die Constitution von
382, Cod. Theod. II 12, 8, die Proeuratur der mo-
dernen Processbevollmächtigung genähert und da-

mit die Competenzen des C. und des Procurator
nahezu ausgeglichen waren, ist die Verschmel-
zung beider Vertretungsarten in der justinia-

nischen Codiflcation in der Weise vollendet, dass
die vom C. handelnden Stellen unter Verdrängung
des Wortes C. durch procurator aufgenommen
sind. So sind namentlich die aus Paulus VIII,

IX und Ulpian VIII—X ad edietum entnomme-
nen Fragmente interpoliert, Lenel Palingen. I

977f. II 447, ebenso sämtliche oben angeführte
Digestenstellen.

Litteratur. Bethmann-Hollweg Rom. Ci-

vilproc. I 4 1 7f. Keller-Wach Röm. Civilproe.

II 52. 53. 61. Eisele Coguitur u. Proeuratur

(1881). M. Rümelin Zur Geschichte der Stell-

vertretung im röm. Civilprocess (1886). Wlas-
s a k Zur Geschichte der Cognitur in Breslauer
Festgabe zum Doctor-Jubilaeum von R. v. Jhe-
ring ( 1 892). Eisele Die Civilität der Cognitur
in Beiträgen zur röm. Rechtsgeschichte 91—159
(1896). (Leist.)

2) Cognitor im Strafprocess ist derjenige, wel-

chem die cognitin zusteht, Cod. Theod. X 10, 20.

Cic. in Cat. IV 9. Die justinianischen Quellen
gebrauchen die Verbalformen cognoeeent und eo-

gnituru». Digest. XLVIII 16, 1 § 3 u. 10. 18.

1 §17. 18 § 9. Cod. IX 1, 7; ebenso Plin. ep.

III 9. Der Cod. Theod. XIII 5, 38 erwähnt
einen c. annonariu», welcher identisch ist mit
dem Praefectus annonae; dieser war sowohl in der

Zeit vor dem eitierten Gesetz als später Richter

in den die annonae betreffenden Strafsachen.

Digest. XLVIII 2, 13. 12, 13. Cod. Theoa. IX
40, 6. XIII 5, 36. Litteratur s. Cognitio Nr. 2.

(Kleinfcllcr.)
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Cognitus s. A t i 1 i u s Nr. 87. Haus-C. zu wechseln; so nannten sich die Cor-

Cognomen, das dritte der tria nomma des nelii Cossi aoeh Arvinae, die Cornelii Rufini später

römischen Bürgers, musste im mündlichen Ver- Sullae. Aber auch Geschlechter, die sich nicht

kehr früh üblich werden, da bei der geringen in Stirpes teilten, führten ihre erblichen C. und
Zahl der Vornamen, und namentlich der inner- unterschieden sich durch sie von den dasselbe

halb der einzelnen Familien üblichen, diese zur Gentil führenden Clienten und Freigelassenen.

Unterscheidung nicht ausreichten. Doch ist es Einige Spuren führen darauf, dass ursprüng-

dem schriftlichen und namentlich dem offlciellen lieh das erbliche C. ein Vorrecht der Patrieier

Gebrauch lange fremd geblieben; es kann, da war. In historischer Zeit führen es alle putrid-

es seinen Platz nach der Tribus hat, erst nach 10 sehen Geschlechter, mit Ausnahme derjenigen

der servianisehen Verfassung in denselben einge- Claudier, bei denen der nur von ihnen geführte

drangen sein. Es ist auch erweislich, dass die Vorname Appins als hinlängliches Distinctiv galt,

älteste historische Überlieferung mit wenig Aus- Dagegen haben cineReiheplebeischer Geschlechter

nahmen keine C. kannte. Wo die Historiker auf auch zur Nobilität gelangt sich doch Generationen

Grand von ihnen gesehener alter Inschriften be- hindurch des C. enthalten. So die Duilii. Maenii,

richten, ist stets klar, dass diese nur Vor- und Genurii, Antonii, Didii, Gabinii, Hortensii, Marii,

Gentilnamen enthielten; das jüngste Beispiel der Pompeii. Ferner der auffallende Ausschluss des

Art ist die Inschrift des Dictators T. Quinclius C. aus Gesetzen und Senatsbeschlüssen bis auf

380 v. Chr., Liv. VI 29, 9. Fest. 363 a 28; die Sulla scheint sich am besten so zu erklären,

Namen der Priester sind aus älterer Zeit stets 20 dass hier der Patrieier vom Plebeier nicht unter-

ohne 0. überliefert, erst seit 804 v. Chr. (Liv.

IX 46, 6) mit denselben, mit einer einzigen Aus-
nahme 463 v. Chr., Liv. III 7, 6. Auch die Con-

suln waren bis 350 v. Chr., mit Ausnahme einiger

berühmten Namen (Brutus, Poplicola, Camillus,

Cincinnatus), von den älteren Historikern durch-

aus ohne C. überliefert; erst Licinius Macer (ge-

storben 66 v. Chr.) hat sie mit denselben versehen.

Wenn also in den Consularfasten von Anfang an

C. erscheinen, so geht dies auf eine spätere Be-

arbeitung derselben zurück; erst etwa von 350
an können sie als in der vorliegenden Form auf

gleichzeitiger Aufzeichnung beruhend, also als

Quelle auch für die C. gelten. Das C. erscheint

schon früh, vom zweiten puniechen Krieg an, auf
denMünzen, dieden gemeinen bürgerlichen Sprach-

gebrauch zum Ausdruck bringen; noch früher in

Ehren- und Grabinschriften (Scipioneninschriften,

Scipio Rarbatus Consul 828 v. Chr.); für öflent-

liehe Richterverzeichnisse schreibt es das Repe-

tundengesetz (123 oder 122 v. Chr.) vor. Da-
gegen die offlcielle Nomendatur der Gesetze und
Senatsbeschlüsse (auch in Municipien, CIL I 577
= X 1781) beschränkt sich bis Sulla auf Nomen
und Praenomen; die ersten Beispiele von C. sind

hier das SC de Asclepiade und die Lei Antonia
de Termes6ibus, 78 und 72 v. Chr.

Das C. ist bergenommen am häufigsten von
körperlichen, erst am erwachsenen Manne her-

vortretenden Eigenschaften (Barbatus, Cincinnatus,
Volso. Longus, Crassu8, Capito, Naeo, Flavus,

Rufua), demnächst von der Herkunft (Sabinus,

schieden werden sollte. Sicher zu erweisen ist

dies jedoch nicht, und zweifellos ist das erbliche

C. schon frühzeitig auch von Plebeiern geführt

worden, zunächst von den zur Nobilität gelangten,

dann auch von anderen. Wichtig war hier wohl

der Einfluss der mit den italischen Bürgerschaften

in die römische gelangten, C. führenden Muni-
cipalnobilität. So führte schon Ciceros Gross-

vater, zur Zeit der Graechen, dies C. In In-

schriften aus der Zeit vor dem zweiten pani-

schen Kriege erscheint das C. nur bei Vorneh-

men; in der Kaiserzeit ist sein Gebrauch für Frei-

gelassene regelmässig, für freigeborene Nicht-

adelige überwiegend. Die datierten Inschriften

der Pagi von Capua führen darauf, dass der Über-

gang um 100 v. Chr. stattfand; hier führen von

den der niederen Plebs ungehörigen Magistri aus

den Jahren 112—104 nur wenige (von Freige-

borenen 8 unter 50, von Freigelassenen 8 unter

26) ein C., und zwar in verstohlener Weise, an-

gedeutet durch nicht ohne weiteres verständliche

Abkürzungen; dagegen 94—71 herrscht wesent-

lich die spätere Nomendatur, und namentlich die

Freigelassenen haben durchweg das C. Dement-

3
>rechend haben auf den Aschengefässen von 8.

esario in Rom, CIL I 82211. 153911., um 100
v. Chr., die meisten, namentlich auch die meisten

Freigelassenen, kein C., ein Freigelassener (840)
führt seinen Sclavennamen als Vornamen, einige

aber, 12 unter 182, darunter sieben Freigelassene,

folgen der späteren Nomendatur, z. B. 929 C.

Pacci 0. I. Salti. Es scheint danach, dass zwi-

Tuscus, Malugincnsis, Medullinus), auch wohl von sehen 104 und 94 der schriftliche Gebrauch des
einer volkstümlichen Bezeichnung (Spinther, Cor- C. Nichtadeligen durch ein Gesetz gestattet wor-
eulum. Scipio, Serapio), und erweist durch diese den ist. Doch war in republicanischer Zeit der
seine Bedeutung, dass es ursprünglich dem er- Gebrauch des C. keineswegs allgemein, und in

waehsenen Manne gegeben (dadurch vom Vor- den Municipien begegnen bis in die Kaiserzeit
raunen verschieden) und durchaus persönlich war. hinein vielfach reiche und angesehene Leute ohne
Manche C. sind auch später rein persönlich ge- C. In Pompeii z. B. sind aus sullanischer Zeit
wesen, andere aber wurden frühzeitig erblich und 00 sieben Duumvirn und Aedilen bekannt, von denen
dienten innerhalb des Geschlechts zur Unter- nur einer, Q. Valgius Rufus, ein C. führt; in
Scheidung der *lirpe». So die zahlreichen Stirpes noch wesentlich späterer, nicht genau zu bestim-
der Comelier: die Maluginenses, Cossi, Scipiones, mender Zeit sind die den Altar des Apollotem-
Kufini, Lentuli, Dolabetlae, Blasiones, Cethegi, pels stiftenden Quattuorvirn (CIL X 800) alle

Mcrulae. Und bei weiterer Verzweigung der Stirpes vier ohne C.; ebenso in der chronologisch nicht

führte wieder jeder Zweig sein besonderes erb- filierten Inschrift a. 0. 803. 804; und noch in

liehe* C.; so die von den Scipionen abgezweigten der Kaiserzeit begegnen angesehene Männer, M.
Nasicae. Doch war es statthaft, das erbliche Tnllius, A. Veius. L. Saginius. ohne C.

P»aly-Wls*ow» IV 8
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Eine besondere Stellung haben unter den C.

der Tornehmen Familien die von besiegen Lan-

dern und Städten abgeleiteten, wie Messalla. Afri-

eanus, Asiaticus. Creticus. Es ist nicht Über-

liefert, ob zur Annahme eines solchen C. staat-

liche Ermächtigung erforderlich war. Doch scheint

dies der Kall gewesen zu sein; wenigstens wird
von Mommsen (zuletzt St. -ft. III 213, 3) mit
Wahrscheinlichkeit auf diese Beinamen die Nach-
richt Dio frg. 44 bezogen, dass nach einem Senats-

beschluss 240 T. Chr. die himvvfda des Vaters

nur auf den ältesten Sohn übergehen sollte. Dieser

Regel widersprechende Fälle sind nicht bekannt;

es stimmt mit ihr, dass der Kaiser Claudius das

C. Germanicus annahm, nachdem sein älterer

Bruder von Tiberius adoptiert war.

Ein C. besonderer Art ist ferner das durch

Adoption entstandene. Nach älterer Sitte nimmt
der Adoptierte die zwei oder drei Namen des
Adoptivvaters an und fügt ein von seinem eigenen

Gentil durch das Suffix -anus abgeleitetes C.

hinzu; P. Cornelius Scipio Aemilianus. Ausnahms-
weise Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, von

C. Marcellus; 0 r e 1 1 i Onomast. Tüll. 177. Diese

C. werden nicht vererbt. SeitSnlla wird es üblich,

statt dessen einen der ursprünglichen Namen,
und zwar zunächst ein C„ unverändert denen des

Adoptivvaters beizufflgen: M. Terentiu6 Varro

LucuIIub, Consul 73 v. Chr.; Q. MarciuB Rex
Vatia, Consul 63. Sehr gewöhnlich ist es seit

Beginn d«fr Kaiserzeit, dass der Adoptierte sein

altes Gentil (und C.) behält und ihnen Praenomen
und Gentil des Adoptivvaters vorsetzt. So wohl
schon P. Sulpirius Quirinius, Consul 12 v. Chr.;

der jüngere Plinius hiess vor der Adoption C. Cae-

dliua Secundua, nach derselben C. Plinius Cae-

cilius Secundua Häufig sind solche Namen in

der pompeianischen Munieipalnobilität, wo frei-

lich die Entstehung durch Adoption in keinem

Falle controlliert werden kann, aber doch, bei

der Häufigkeit namentlich der testamentarischen

Adoption, wohl sicher anzunehmen ist: N. Curtius

Vibius Salassus, CIL IV 1886 vor 14 n. Chr. In

zwei Fällen ist ein Sohn des Betreffenden bekannt,

auf den das zweite, also das ursprüngliche Gentil

nicht übergeht: CIL X 1036 M. Allein« Luocius

Libella (Duumvir 26 n. Chr., wohl adoptiert von

dem Vater seiner Frau Alleia Deeimilla). der Sohn
M. Alleius Libella f, und Not d. Scavi 1880, 299
D. Lucretius Satrius Valens (zwischen 50 und «54

n. Chr.), der Sohn D. Lucretius Valens I. Später,

also mehr und mehr die Vielseitigkeit zum Zeichen

des vornehmen Standes wurde, vererbte man auch

diese Namen und übernahm auch die C. des Adop-
tivvaters. So brachte es der Consul 169 auf 38
Namen (CILXIVB609), darunter sämtliche Namen
seines Vaters. Davon, dass man auch Vornamen
unter die C. anfnahm. ist die erste Spur der

Consul 13 n. Chr., der in den Fasten von Antium
C. Siliut P. I. P. n. A. Coeeina Largut heisst;

in den capitoliniscben Fasten fehlt A. und ist

Caeeina Largut getilgt; es scheint also, dass

diese Nomenklatur damals nicht zulässig schien,

üblich scheint es erst seit Vespasian geworden
zu sein; L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Ca-

tellinB Celer heisst in den Arvalacten der Consul
60; sodann der Consul 80: C. Marius Marcellus

Publius Cluvius Rufus. Bei vielnamigen Indi-

Cognomen 228

viduen gelten drei oder vier Namen als die Haupt-
namen. die bei officieller Bezeichnung allein I-'

rücksichtigt werden; sie stehen im vollen Namen
am Anfang oder am Schluss, oder einer am An-
fang, einer am Schluss.

Das C. der Freigelassenen ist der Selaven-

name, gleichviel ob derselbe fremden oder (wie

Feliz. Faustus, Gratus, Primus, Claras. Lucifer)

römischen Ursprunges ist. Selavenhezeiehnungen

wie Olipor (CIL I 1034), Marpor (a. O. 1076)

kommen als C. noeh 205 n. Chr. (CIL VI 10.57

Anlnpor) vor. Das C. der Freigelassenen ist nicht

erblich, sondern den Nachkommen werden belie-

bige C. beigelegt. In älterer Zeit, wo die nie-

deren Stände kein C. führen, führt der Freige-

lassene seinen Sclavennamen als Praenomen: Cle-

sipus Geganius, Crate» Caecilius, CIL I 805. 840.
Während in älterer Zeit der eigentliche Indi-

vidualname das Praenomen ist, zu dem dann con-
currierend dasC. hinzutritt, erhalten in der Kaiser-

zeit die Sühne eines Vaters durchweg (freilich

nicht ausnahmslos: Q. S. Caeeili Iucundi, Bull,

d. Inst. 1876, 24) dasselbe Praenomen und unter-

scheiden sieh durch das C. Es fehlt noch an
einer Untersoehung über die Art, wie dies ge-
wählt wurde. Es wurde meist irgendwie der Ver-
wandtschaft entnommen, häufig so, dass der älteste

Sohn das des Vaters, der jüngere ein durch das
Suffix -onus oder sonst von dem Gentil der Mutter
abgeleitetes erhielt; 60 hiessen die Söhne des
Flavins Sabinus und der Vcspasia Polla Sabinas
und Vespasianns. Ein viel älteres Beispiel sol-

cher Ableituzigen vom Mutternamen sind die von
dem älteren Cato stammenden Liciniani und Sa-
loniani. Plin. n. h. VH 61. Auch von dem C.
der Mutter (Pudens von Pudentilla, Apul. de magia
68) und von dem des Vaters (Priscianus von Prisen s.

CIL IX 506) werden C. abgeleitet, anch das C.
der Mutter in männlicher Form geführt: Mar-
reUinus, Sohn einer Marcellina, CIL III 2875.
Beispiele von Brüdern, die sich durch das C. unter-

scheiden, in den Indiens CIL m. V. Vin. IX
Bei Weglassung des Praenomen wird nach

älterem Gebrauch das C. vor das Gentil gesetzt.

So Pulehtr Claudtut et Rex Mareiut in der In-

Bchrift CIL I 619= III 547 und regelmässig
bei Cicero: Balbut Vomeliut, ad Att VIII 15,

8, Akala Serviliut pro Mil 8. Die umgekehrte
StellungeonsequentbeiCaesarund bei demjüngeren
Plinius; Horaz, Livius. Tacitus schwanken.

Im Anschluss an jene ältere Weise ist von
sullanischer Zeit an bei einigen vornehmen Fa-
milien die Sitte aufgekommen, auch in officieller

Nomenclatnr statt des alten Praenomen ein C.
vor dem Gentil zu führen, das nun als Vorname
galt und auch als Vatername geführt wurde;
Paullut Aemiliut Pauüi I. Pal. RegiUut CIL
II 8837. So Faustus Cornelius Sulla, der Sohn
des Dictatore, und weitere Fausti Cornelii Sullae

Consuln 31 und 52; Cossns Cornelius Lentulus
Consul 753; Iullus Antonius, der Sohn desTrium
virn (Hülsen Berl. philo] Woehenschr. 1888,

667); in der Kaiserfamilie Nero, Drasus, Ger-

manicus, Agrippa. Diese Namen werden insofern

als C. behandelt, als sie nie auf die Freigelassenen

übergehen.

Es kommt vereinzelt vor. dass ein C. zum
Gentil wird: Brutus, der Mörder Caesars, von
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Q. Serviliue Caepio adoptiert, hies* Q. Caepio Personennamen. Zürich 1874. Michel Du droit

Brutus, so dass hier das C. nominii loeum ob- de ciW romaine I, Paria 1885, 205(1. Willems
finiitf (de praen. 2) und auch auf Freigelassene Los ölections munidpales ä Pompei. Paris 1887.

übergeht, CEL VI 9357. Ein zum Nomen ge- 136ff. C i c h o r i u s De fastis ennsularibus anti-

wordenes C. ist auch Verres. qnissimis, Leipz. Stud. IX 177ff. [Mau.]

Bei den Frauen kann nicht so 6charf wie bei Coheres, der Miterbe, ist der neben einem

den Männern zwischen dem älteren und jüngeren oder mehreren andern mit einem Bruchteile der

Individualnamen, Praenomen und C., unterschieden Erbschaft Bedachte, s. Her es. Die Klage, die

»erden. Die Frauen haben von alters her einen zur Auseinandersetzung unter mehreren coheredet

Individualnamen: so in der ältesten Überlieferung 10 dient, heisst aelio lamiliae erciseundae, s. F a-

Aeca Larentia, Gaia Caecilia, Quarta Hostilia. m i 1 i a. K a r 1 o w a B. Rechtsg. II 913. Zur Be-

Quinta Claudia, in den sehr alten Inschriften des Zeichnung der Anteile, die den verschiedenen Mit-

heiligen Hains von Pisaurum CIL I 1678. (z. B. erben am Nachlasse zukommen, der Erbquoten.

Cesula Aliliu) und anderen alten Inschriften verwendeten die Römer (ebenso, wie bei der Be-

(Dindia Maeolnia auf der ficoronischen Oiste); Zeichnung des Zinssatzes, s. U b u r a e) dieselben

s. das Verzeichnis CIL I p. 641. Derselbe ist Ausdrücke, welche die Bruchteile des as benannten.

Vorname, insofern er vor dem Gentil steht; Ihres ex aste war hiernach der Alleinerbe, heres

auch sind die erblichen Haus-C. als Frauen- ex semiste der Miterbe zur Hälfte u. s. w. Inst,

namen in republicanischer Zeit ausgeschlossen; II 14. 5: Heredität plerumque dividitur in duo-

vereinzelt Metella bei Cie. ad Att. XI 23, 8. 20 (keim uneias, quae assis appeüatione eontinen-

XIH 7, 1. Dennoch nähert er sich in mehrfacher für. habent aulem et hae partes propria nnmina
Beziehung dem C. Denn erstens wird er in offi- ab uneia usque ad assem, ut puta haee: sextans.

cieller Nomenclatur ausgelassen und ist überhaupt quadrans, triens, r/uincunx, remis, septunx, bes.

in älterer Zeit (alte Grabinschriften von Praeneete dodrans, dextans. deunx, as. Hierbei konnte der

CIL I 748.) für die Frau das Gentil der Haupt- Testator die Bedeutung des Wortes uneia dadurch

name. in der letzen Zeit der Republik der Ge- umgestalten, dass er weniger als zwölf uneiar

brauch des blossen Gentils die Regel; zweitens verteilte. Der unverteilte Rest fiel dann im Ver-

wirf er nicht abgekürzt, drittens ist die Auswahl hältnisse zu den verteilten Quoten an die genann-

nieht, wie für den männlichen Vornamen, be- tenErben; durch eine verhältnismässige Vergrösse-

aehrinkt. und es begegnen mehrfach Namen, wie 30 rung der uneiar wurde also derNachlass erschöpft,

sie bei Männern nur als C. Vorkommen; Max- Es hing die« damit zusammen, dass der unver-

suma. Rutila. Paulla u. a. Nachstellung des In- teilte Rest nicht an die gesetzlichen Erben fallen

dividualnamens begegnet schon einzeln auf den durfte, sondern den Eingesetzten zu ihrem Teile

Aschenurnen von 8. Cesario, CIL I 953. 965. hinzugelegt wurde, nach der Regel: nemo pro

981, und wird mit Ende der Republik allgemein parte testatus pro parle intestatus decedere po-

üblich, so dass nun der weibliche Individualname test, d. h. niemand kann durch seinen Tod sein

ganz mit dem C. zusammenfliesst. Auch die erb- Vermögen zugleich an Tesamentserben und an
liehen Haus-C. gehen jetzt auf die Frauen über; gesetzliche Erben bringen, nur die ersteren er-

Aemilia Lepida, Caecilia Metella, Iunia Torquata halten den Nachlass, Inst. &. a. 0. Dieses Ver-

(CIL VI 2127L), und die Auswahl des C. folgt 40 bot. einen Teil des Nachlasses den gesetzlichen

ziemlich denselben Regeln wie bei den Männern; Erben zuzuwenden, deren Person erst bei dem
es wird entweder einfach ein C„ auch wohl das Tode und nicht schon bei der Errichtung des
Gentil. eines der Eltern als C. übernommen, oder letzten Willens feststeht, mag mit dem erst von
es werden von demselben oder von einem Gentil Iustinian beseitigten Verbote, persemae ineertae

oder C. anderer Verwandten Ableitungen gebildet einzusetzen (Gai. II 238. Ulp. XXII 4. Inst- II 20,

auf -iaa, -iüa, -ulla, in Africa -osa, seltener 25), zusammengehangen haben und für die Rechts-
-ilta: lulia Agrippina, Livia Drusilla, Terentia Sicherheit bei der Nachlassteilung, sowie für eine

Terentulla (CIL II 3645), Crepereia Proculosa gründliche Erwägung der Testamentserrichtungs-
ICIL VIII 3556), Fullonia Pollitta CIL X 8071, plane förderlich gewesen sein. Im übrigen herrscht

7. Auch der Vorname des Vaters wird in weib- 50 über die Bedeutung dieses Satzes viel Streit; vgl,d.

lieber Form als C. geführt (Cornelia L. f. Lucia Litteratur bei Windscheid Pandekten’ In 23
CIL II 3896) oder von ihm ein C. abgeleitet: 8 537, 2, insbesondere v. Jhering Geist d. r. R.«
Iunia L. f. Lucilla a. 0. 245. 1342. Vielnamig- III 1498. Hölder Be :träge zur Gescb. d. röm.
keit wie bei Männern ist bei Frauen nie Üblid] Erbrechts 1881, 1518. und neuerdings Carpen-
geworfen, doch kommen namentlich in späterer tier in der Nouvelle revue historique X 1886
Zeit zwei C. vor: Livia Medullina eui et eog- nr. 11, 4498., bes. 470. De rn bürg Pand. s 103
nomrn CamiUae erat, Suet. Claud. 26, doch § 57. Karlowa Röm. Reehtsgesch. H 844. Scia-
scheint Sueton anzudeuten, dass der zweite Zu- loja Bulletino dell’ istituto di diritto romano HI
name nicht in öBentlichem Gebrauch war. Viel 176. 177 und Bonfante ebd. IV 978. Aus der

S
päter Furia Sabina Tranquillina, die Gemahlin 60 erwähnten Regel ergab sich auch das Anwachsungs-
es dritten Gordian; Otacilia Apollonia Marcella recht, das Recht der Miterben auf eine verhältnis-

CIL X 2815. mässige Vergrösserung ihrer Anteile, falls einer

Mommsen Röm. Forschungen I 328.; Herrn. oder mehrere von ihnen vor dem Erwerbe der
III 1869, 628.; Ephem. epigr. IV 1881 p. 520; Portion wegfallen, s. Aderesendi ins. Dies
St.-R. DI 208. Marquardt Privat!.’ 138. Recht beruht jedoch nicht blos auf der vorher
E 1 1 e n d t De cognomine et agnomine Romano, erörterten Regel, da es nicht nur für Testaments-
Regimontii 1858. Lahmeyer Philol. XXII 1865, erben gilt, sondern auch bei gesetzlichen Erben.
469. A. Schneider Beitr. zur Kenntn. d. röm. Es gewährt insbesondere den Nachlassgläubigern
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einen sofortigen Ersatz für den Wegfall eines

ihrer Mitschuldner. Hofmann (Krit. Studien 93)

bemerkt treffend: ,Die Accrescenz ist nur der

juristische Ausdruck für den höchst einfachen Ge-

danken, dass der Nachlass ganz verteilt werden
müsse*.

Litteratur. S. Adcrescendi ius und dazu

Franz Hofmann Kritische Studien im röm. Recht

1885 III: Uber den Grund des Anwachsungs-
rechts unter Miterben 8. 57ff. 179ff. Karlowa
Röm. Rechtsgeschichte II 138. 867. 913. Leon-
hard Institutionen III 34 1 fl. § 103, III.

[Leonhard.]

Cohibus Humen, an der pontischen Küste der
sindischen Sedochezi (s. d.), Tac. hist. III 48.

Bios wegen der Namensähnlichkeit denken die

Erklärer an den kolchischen Fluss Chobus (s. d.).

[Tomaschek.]

Cohors*). Militärisch, a) C. als Unterab-

teilung der Legion, s. L e g i o.

b) Cohors soeiorum der republicanischen Zeit,

s. Soci i.

c) C. als Truppenabteilung der Garde, s. Prae-
tor ia ecohort es,Urbanae coh ortes, Vigiles.

d) 0. als selbständige taktische Formation,
der Tmppenkörper der regulären Auxiliär infan-

terie, im römischen Kaiserheere (griechisch ontlga

oder *<öpc), im Gegensatz zu den Cohorten der

Legion eine in sich geschlossene Einheit. Ebenso
wie die alae, die Cavallerie der Auxilien, sind

dieCohorten teils den einzelnenLegionen alsHülfs-

truppen attachiert, deren jeder ca. 5—7 beige-

geben sind, teils bilden sie, vor allem in den pro-

curatorischen Provinzen, zusammen mit den alae

die ausschliessliche Besatzung.

Die Gesamtzahl der Auxiliarcohorten ist

nicht bekannt und lässt sich nicht einmal auch
nur annähernd genau vermuten. Wir kennen,
und zwar überwiegend durch Inschriften, vor

allem die Militärdiplome, — von Schriftstellern

wird nur ganz vereinzelt einmal eine Cohorte er-

wähnt — noch etwa 450 solche Cohorten, zu

denen noch gegen 100 weitere hinzutreten, die,

wenn auch nicht direct bezeugt, doch mit Sicher-

heit daraus zu crschliessen sind, dass gleichnamige
Abteilungen mit höherer Regimentsnummer Vor-

kommen. Wir können also z. B., weil die coh. 11

Cantabrorum bekannt ist, auch die Existenz einer

coh. 1 Cantabrorum als bestimmt annehm'en, ob-

gleich diese Truppe nirgends erwähnt wird. Da

*) Bei der Sammlung des Materials für den
vorstehenden Artikel, für den im ganzen kaum
zehn Monate zur Verfügung standen, hat mich
mein Schüler, Dr. Paul Trommsdorff, in der
aufopferndsten und dankenswertesten Weise unter-

stützt. So hat er für die in den Provinzen Ägypten,
Africa, Numidien und Mauretanien stehenden Co-
horten den gesamten Stoff excerpiert, und vor

allem auch sämtliche noch nicht ausgegebenen
Druckbogen des Corpus Inscriptionum Latinarura
durchgesehen; für die Erlaubnis zu deren Be-

nutzung bin ich dea Herausgebern. M o m m s e n,

Hirscnfeld, v. Domaszewski, Hülsen, Des-
sau, Bormann und Zangemeister zu grossem
Dank verpflichtet, Zangemeister ausserdem
noch dafür, dass er gestattet hat, in die Scheden
der germanischen Ziegel Einsicht zu nehmen.

fast alljährlich neue Namen zu den bekannten

dazukommen und wir die Besatzungstruppen einer

ganzen Reihe von Provinzen noch sehr wenig
kennen, darf mit Bestimmtheit ausgesprochen

werden, dass die Gesamtzahl der Auxiliarcohorten.

die es in dem für uns in Betracht kommenden
Zeitraum, von Augustus bis Diocletian, gegeben
hat, eine noch sehr viel grössere als die obige

gewesen ist und wohl zwischen 600 und 700 be-

> tragen haben wird. Allerdings haben diese Ab-
teilungen nicht alle gleichzeitig nebeneinander

bestanden, da viele von ihnen erst von den späteren

Kaisern, zumal den Flaviern, sowie Traian und
Hadrian, errichtet worden sind, während manche
andere schon vorher zu bestehen aufgehört hatten,

sei es, dass sie vom Feinde vernichtet, sei es,

dass sie, wie z. B. zahlreiche Abteilungen des
niedergermanischen Heeres durch Vespasian, von
der kaiserlichen Regierung selbst aufgelöst worden

» waren.

Die Bezifferung der Cohorten ist ebenso-

wenig wie die der Legionen oder der Alen eine

durchgehende gewesen, nicht einmal bei den nach
ein und demselben Volksstamm benannten Ab-
teilungen war dies der Fall. Fortlaufend gezählt

werden, abgesehen von besonderen Kategorien,

wie z. B. den cohortes Voluntariorum, immer
nur diejenigen Cohorten, die zu ein und dem-
selben Zeitpunkt aus einem bestimmten Volke for-

1 miert worden waren. Bei jeder Neuerrichtung
weiterer Cohorten aus dem betreffenden Stamme
beginnt aber die Zählung wieder mit /, und so

kommt es, dass eine ganze Anzahl von Abtei-

lungen mit genau demselben Namen und derselben

Nummer nebeneinander, oft sogar in ein und der-

selben Provinz bestanden haben. So hat es z. B. je

drei cohortes U und Ul Oallorum und gar je

sieben verschiedene cohortes l Hispanomm und
1 Thracum gegeben. Naturgemäss ist dies am
häufigsten bei Truppenkörpern mit der Nummer 1

der Fall.

Die Benennung der Cohorten ist im wesent-

lichen der der alae gleichartig und nicht weniger
bunt &1 b diese.

1. Die grosse Mehrzahl der Abteilungen ist

auch hier nach den Volksstämmen benannt,

aus denen sie ursprünglich gebildet waren und
aus denen sie sich zunächst auch noch rekrutiert

hatten. Als solche Völkernamen begegnen uns
die von cohortes Afrorum, Alpinorum , Antio-
chensium , Apamenorum

,
Aquitanorum

,
Asco -

lonitanorum, Asturum, Ausetanorum, Baetasio-

rum, IBaeticae), Batarorum, Beigarum, Besso-

rum, Biturigum, Bosporanorum, Bracaraugusta-

norum, Breucorutn, Britannicae, Brittonum, Cal-

taecorum, Canathenorum, Canninefaltum, Can-
tabrorum, Carietum, Ccltiberorum, Chalcideno-

rum, Cilicum, Cirtensium, Cisipadensium, Cott(?),

Cammagenorum, Cornoviorum, Corsorum, Cre-

tum, Cugernomm, [Cypriae],
[
Cyrenaicac ], Da-

corum, Damasccnorum, Dardanorum, Üclmata-
rum, Dongotium, Frisiavonum, Oaetulorum, Oa -

lalarum, Oallorum, Gcrmanorum, Hammrum

,

Helvetiorum, Hemesenorum, Hispanorum, Itu-

raeorum, Latabiensium
,

Ligurum, Lingonum,
Lucensium, Lusitanorum,

[
Macedonicae ), Mattia-

corum, Maurorum, Menapiorum, Montanorum,
Jlorinorum, MusuUimtorum, Neun tum, Nervio-
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rum, Soricorum, Rumidarüm . Nurritanorum,

Pannoniorum, Paphlagonum, Petraeorum, Rae-

lorum, Rmrnmnim, Sardorum, Sebaslenorum,

Srquanorum, Silaunienxium (?), Sugambrorum,
Sunucorum, Syrorum, Thebaeorum, Thracum,

Trcrernrum, Trumplinorum, Tungrorum, Tyrio-

rum, Ubiorum. Usiporum, Vangionum. Var-

nanorum, Vardullorum, Vaseomm, Veniaesium,

Vindelicorum. Einzelne der betreffenden Cohorten

sind riaeli zwei verschiedenen Stämmen benannt,

hatten also anfänglich lallte »UR zwei verschie-

denen Völkern umfasst. Es sind dies die cohorles

Asturum et CiUlaeeorum. Aquitanvrum Bituri-

gum, CaUaeeorum Lueensium, Carietum et Ve-

niaesum, Ligurum et Corsorum, Ligurum et

Uispanorum, [ Hmtrorum et Afrorum j, Panno-

niunim et Delmatarum. Raetorum et Vindeli-

rorum. Sardorum et Corsorum, Sequanorum et

Rauracorum. Wie ein Blick auf diese Reihe

zeigt, handelt es sich dabei regelmässig um zwei

nahe verwandte oder benachbarte Stämme.
Die im allgemeinen überwiegende Form ist

bei den Stamniesnamen die, dass der Name des

betreffenden Stammes im Genitiv Pluralis gesetzt

wird, doch findet er sich auch nicht selten als

Adjeetivform im Nominativ. So steht Alpina
neben Alpworum, Apamena, Hispana, Lucen-

sis, Sugambra, Volunlaria u. a. neben Apame-
norum, Hispanorum, Lueensium, Sugambrorum,
Vnluntariorum. Da diese verschiedenen Formen
oft bei ein und derselben Cohorte gebraucht wer-

den, bezeichnen sie nicht etwa jedesmal verschie-

dene Abteilungen, sondern sind, wie dies auch
bei den alae (s. d.) vorkommt, nur eine bequemere,
wohl vulgäre Umgestaltung der officiellen Namens-
form. Nicht anders ist es, wenn z. B. Arrian in

der Ektaiis von einer cohors Italica bald als von

der cotioa Jtalixq, bald als von oi IraXoi spricht.

Unter dieser ersten Namensclasse sind auch

die ursprünglich aus römischen Bürgern formier-

ten cohorles Cirium Romanorttm, Ingenunrum,

Italirae und die cohorles Voluntariorum einzu-

reihen.

2. Nicht zu verwechseln mit den unter 1. be-

sprochenen Stammesnamen sind einige nur als

Zusatz zu einem anderen Hauptnamen tretende

geographische Beinamen wie Daciae, Ger-

manien, Mnccdonica, Malvcnsis, Syriaca. Diese

sind jeweils von einer Provinz hergenommen, in

der die betreffende Truppe lag oder früher lange

gelegen hatte, und dienen meist zur Unterschei-

dung von einer anderen gleichnamigen Abteilung:

innerhalb der Provinz, von der der Name her-

geleitet ist. werden sie fast nie gebraucht. Bei

mehreren Cohorten, so der Bactiea, den Cypriae,

Cyrenaicae und der / Macedomea ist nicht ohne
weiteres zu entscheiden, welche der beidenNamens-
arten (ob 1. oder 2.) vorliegt.

3. Eine Benennung, die bei den Alen nicht

selten ist, nämlich die nach irgend einem männ-
lichen Eigennamen, vermutlich dem eines

Offlders. der die Abteilung errichtet oder zuerst

commandiert hatte, findet sich bei den Cohorten

nur ganz vereinzelt, nämlich bei den coh. Apu-
Irio, Flaviana und Lepidiana.

4. Sehr zahlreich sind Namen, die, nach dem
einesKaisers gebildet, teils als Beinamen zu

dem eigentlichen Namen der Truppe treten, teils

als selbständige Hauptnamen geführt werden und
die den gleichartigen bei den alae (s. d.) erschei-

nenden völlig entsprechen. Auch hier sind die

älteren, vor allem Augusln und Claudia, als Aus-

zeichnungen verliehen, während die jüngeren, Fla-

via, Nerviana, Ulpia, Aelia, Aurelia, Septimia,

einfach die Errichtung der Abteilung durch den
betreffenden Kaiser andeuten. Eine besondere

Stellung nimmt der Ehrenbeiname Domitiana ein.

den einigeCohorten des niedergermanischen Heeres

als ausserordentliche Auszeichnung unter Domi-
tian erhalten, aber nur bei dessen Lebzeiten ge-

führt haben.

Ganz verschieden hiervon und nicht im min-
desten individuell ist der Kaiserbeiname, den im
3. Jhdt. wie alle Truppenkörper des Reichsheeres,

so auch die Cohorten nach dem jeweils regieren-

den Herrscher annehmen (z. B. Antoniniana,

Severiana ,
Maximiniana , Gordiana ,

Phitip-

piana, Valeriana u. a. m.) und der dann mit
dem Regierungsantritt jedes neuen Kaisers wechselt.

5. Benennung nach besonderer Bewaffnung
oder Ausrüstung findet sich bei den Cohorten

sowohl als Haupt- wie als Beiname, jedoch nicht

sehr häufig. Es sind hier anzuführen die Namen
Gaesatorum, Sagiltariorum, Scutata und viel-

leicht auch Expedita.

6. Von taktischen Verhältnissen der ver-

schiedensten Art sind eine grosse Zahl von Co-

hortennamen oder Beinamen entlehnt. So heissen

die Truppen nach ihrer Zusammensetzung equi-

talae oder peditatae, nach ihrer Stärke miliariae

oder quingenariae, nach ihrem Alter reteranae,

be2w. reteranorum, oder norae; nach der Ent-

stehung geminae hezw. gemellae, falls sie durch
Vereinigung zweierältererCohortcngebildet waren.

Nach den besonderen Mannschaften, aus denen
sic formiert waren, sind die cohorles Classicae,

Singularium, Voluntariorum benannt. Auch Bei-

namen wie Praetoria und Campestris bezw. Cam-
pona oder Campanorum werden hierher gehören.

7. Eine ganze Reihe von Ehrenbeinamen,
die aber immer nur als Zusatz zu dem Haupt-

namen hinzutreten und die auf den Inschriften

nicht selten weggelassen werden, sind einzelnen

Abteilungen für hervorragende Tapferkeit oder

bewiesene Treue erteilt worden. Am häufigsten

findet sich der Beiname cirium Romanorum (».

R.), der auf eine früher einmal erfolgte Verleihung

des römischen Bürgerrechts an sämtliche Soldaten

der betreffenden Cohorte hinweist, während der

gleichartige cirium Latinorum (c. L.) nur bei der

einzigen coh. II Tungrorum begegnet, weiter

pia tidelis (p. /.), der zumal bei niedergermani-

schen Abteilungen — von Domitian verliehen —
vorkommt, ferner Rda, pia conslans (p. e.), victriz,

relox, sowie endlich torquata der coh. 1 Breucn-

rum, die sich auf Inschriften ausdrücklich als bis

lorquala ob rirtutem appellata bezeichnet.

8. Mehrere Namen gestatten eine bestimmte

Erklärung überhaupt nicht, so die der coh. Mari-

tima, Haut., Pilaturum, Servia lutenalis, nova

Tirvnum, doch handelt es sieh hier um lauter

Abteilungen, von denen es sehr zweifelhaft ist.

ob Bie überhaupt reguläre Auziliareohorten ge-

wesen sind.

Stärkeder Cohorten. Von den uns be-

kannten Cohorten ist der bei weitem grösste Teil,
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beinahe dreiviertel aller, als rohorte» quingena-

riae zu nominell <500 Mann formiert gewesen,

welche Zahl aber freilich natürlich nicht immer
genau einzuhalten war; so zählte die roh. I Au-

sta Luaitanorum (s. d.) im J. 150 n. Chr. 505
ute. Der Rest sind cohortea miliariar zu no-

minell 1000 Mann, darunter die Mehrzahl der seit

Beginn des 2. Jhdts. neu errichteten Abteilungen.

Die Zusammensetzung der Cohorten ist

eine verschiedene. Die cohortea pcditatae be-

stehen ausschliesslich aus Infanteristen, die equi-

talae dagegen sind combinierte Regimenter, die

Bowohl Kussgänger, als Reiter umfassten und so-

mit als in sieb geschlossene Detachements von
beiden Waffengattungen eine besonders für selb-

ständige kleinere Unternehmungen hervorragend

brauchbare und schlagfertige Truppe darstellten.

Wir können noch gegen 120 der uns bekannten
Abteilungen als equitatae nachweisen, aber deren

Zahl ist zweifellos noch sehr viel grösser gewesen.

Nach Hygin de castr. mun. 27 zählte die rohorx

miliaria equitata 760 peditea und 240 Reiter,

die eokora quingenaria equitata dagegen 380 pe-

ditea und 120 Reiter. Genauer sind wir über
die Zusammensetzung einer solchen rohora quin-

genaria equitata jetzt durch die Stammrolle der
oben erwähnten eoh. I Auguata Luaitanorum
(BGU 696, vgl. M o m m s e n Ephem. epigr. VII

p. 456f.) unterrichtet. Diese Truppe zählte im
J. 156 n. Chr. ohne die Centurionen und Decu-
rionen 368 peditea, 1 14 Reiter und 19 dromedarii.

Die letzteren, die wir erst aus der genannten
Stammrolle als Bestandteil einer Cohorte kennen
gelernt haben, können selbstverständlich nur in

Abteilungen vorhanden gewesen sein, die imOrient
stationiert waren.

Die E i n t e i 1 u n g der Cohorten ist, je nach-

dem sie pedilatae oder equitatae waren, verschie-

den. Die ersteren zerfallen wie die Legionscohor-

ten in Centurien, und zwar zählte nach Hygin -

e. 28 die cohora miliaria peditata deren 10, die

quingenaria peditata dagagen 6. Bei den mhorlea
equitatae sind nur die Infanteristen in Centurien

eingeteilt, während die Reiter, wie die Cavallerie

Überhaupt, in lurmae formiert waren. Hvgin giebt

für die cohora miliaria equitata je 10 Centurien,

für die quingenaria equitata je 6 an. Als Zalil

deT turmae, die bei ihm ausgefallen ist, vermutet
M o m m s e n Ephem. epigr. V p. 81 je 8, v. D o-

maszewski in Beiner Ausgabe des Hygin. p. 50 i

je 10 für die miliariae und je die Hälfte für

die quingenariae. Allein wenigstens die eoh. I

Auguata Luaitanorum equitata hat, wie die Zahl

der Centurionen und Decurionen in ihrer Stamm-
rolle beweist, zwar die 6 Centurien, die Hygin
angiebt, dagegen nur S lurmae gehabt, und da-

nach würde für die cohora quingenaria equitata

eine Zahl von 3, für die miliaria equitata also

eine solche von 6 turmae anzunehmen sein.

Befehlshaber einer Cohorte ist entweder <

ein praefectua cohorlia, griechisch fnag/os (seltener

ziü'uqixxoc) ooetgac, oder ein tribunus
,
griechisch

Ziliapiot oder rgtßairoc. wofür aber auf den In-

schriften auch nicht selten ungenau ge-

braucht wird. Was den Unterschied dieser beiden

Cliargen anlangt, so bleibt die seinerzeit von (1 ro-

tef end Bonn. Jahrb. XXII 61f. aufgestellte Regel
im wesentlichen auch heute noch zuKecht bestehen.

Danach werden die cohortes quingenariae von Frae-

feeten, diemiliariae von Tribunen befehligt. Die
sich findenden Ausnahmen sind nicht zahlreich; viel-

fach beruhen sie nur auf ungenauer Anwendungvon
fciapyoc und gdUapyo«, zuweilen ist aber auch der

Fall eingetreten, dass ein Praefect einer cohora

quingenaria unter Bclassung in diesem Com-
mando den Titel tribunus erhielt, vgl. z. B. den
militans tribunus in praefeeto dunu principis CIL

) VII 759. Dass umgekehrt eine cohors miliaria von
einem Praefeeten commandiert wird, kommt ganz
selten einmal vor; nur die eohortes I und
11 Tungrorum miliariae nehmen eine Sonder-

stellung ein, insofern sie stets unter Praefeeten

stehen Die Stellung als prae/ertus eohorlia ist

die unterste Stufe in der ritterlichen Officiers-

carriere, die als tribunua cohortia dagegen ent-

spricht als gleichwertig der nächsthöheren, näm-
lich dem Legionstribunat und wird nicht selten

> an dessen Stelle bekleidet. Etwa von der Mitte
des 8. Jhdt. an ist dann insofern eine Änderung
eingetreten, als die Befehlshaber aller Cohorten,
auch die der quingenariae, den Rang eines tri-

bunua liekommen haben Zuweilen finden wir
als Befehlshaber von eohortea quingenariae ältere

Legionsoenturioncn oder Decurionen abeomman-
diert, die dann aber meist nur den Titel praepo-

situs führen. Der curator pro praeleeto und der
eubpraefeclua Bind wohl stellvertretende Comman-

• danten.

Die einzelnen Centurien unterstehen je einem
eenturio, die turmae je einem deeurio. An sonsti-

gen Chargen (vgl. die betreffenden Artikel bei
Ruggiero Dizionario epigrafico. sowie die Zusam-
menstellung vonVaglicri ebd. II 335f.) begegnen
eigniler, imaginiter, vcrxlhrius bezw. rezillariua

equitum; bucinator, comieen, tubieen, diese letz-

teren drei auch zusammengefasst als aeneatorea (s.

eoh. 1 Sequanorum et Rauraeorum); ferner optio,

i tesaerariua, eornieitlariua, beneHeiariua praelecti

oder tribum, prineepa (s. eoh. Thracum) oder
prineepa equitum (s. coh. Ligurum), duplieariua,

aetnriua, librarius, menaor, magiater (? s. eoh. I

mit. Hemescnorum) und quaeationariua (? s. eoh. I

Helgarum). Schliesslich wird, wie jede ata, so

auch jede Cohorte ihren Arzt gehabt haben: denn
cs kommen medici und mediei ordinarii eohorlia

vor. Als singuläres conaularea und atratores ton-

sularea finden wir Soldaten der Cohorten zum Stab
der Statthalter abcommandiert. Die Gemeinen
werden, je nachdem sie Dienst zu Fuss oder zu
Pferde thnn, als militea (in den Diplomen auch
als peditea) oder als equitea cohortia bezeichnet.

Dabei gilt die Stellung des rquea als die bevor-

zugtere, und nach Tacitus hist. IV 19 haben 69 n.

Chr. die revoltierenden batavischen Cohorten u, a.

verlangt uugeri equitum numerum. Eine Aus-
zeichnung bedeutet natürlich für den Soldaten

oder Unterolficier einer Cohorte die Versetzung
in eine Legion, während umgekehrt, wie die mehr-
fach erwähnte Stammrolle der eoh. I Auguata
Luaitanorum beweist, Legionäre oder Reiter einer

ata strafweise in Auziliarcohorten versetzt werden
konnten.

Uber Rekrutierung, Dienst, Bewaffnung der
Cohorten s. A u x i 1 i a.

Litteratur. Eine Geschichte sämtlicher

Auziliarcohorten giebt es bis jetzt nicht. Die
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Dissertation von R. Hassencamp De cohortibus unterschieden. Die eine von ihnen ist bereits in
Romauorum auxiliariis, Güttingen 1869, behandelt Diplom II unter dem J. 60 in IUyricum, d. h. in

nur die Cohorten von Afrorum bis mit Luaita- Pannonien, aulgeführt. Dann kehren in einer
norunt und die sie tortsetzende gleichbetitelte lteihe von pannonisehen Diplomen regelmässig
Dissertation von 0. S c h U n e m a n n, Halle 1883, beide Cohorten nebeneinander wieder, so inDiploui
reicht nur bis zu den cohortea Tgriorum; beide XIII (80 n. Chr.), XVI (84 n. Chr.), XVII ;85 n.

Arbeiten sind zudem längst veraltet. Ein Ver- Ohr.) in der noch ungeteilten Provinz, und in

zeichnis der Cohortennamen geben M o m m s e n Diplom XXXIX (1 14 n. Chr.) in Pannonia inferior.

Epbem. epigr. V p. 16411. und Vaglieri bei Rüg- Auch das unvollständig erhaltene Diplom LVI1I
giero Dizionario epigrafico 1I325IT.: für die mit 10 (zwischen 138 und 146) hatte nebeu der Z. 2 ge-
den Buchstaben A—C beginneden Cohorten sind nannten coh. 1 Alpinorum vielleicht noch den
die inschriftlichen Zeugnisse bei Ruggiero unter Namen der anderen geboten. Erst in der spä-
den betreffenden Stichworten zusammengestellt. teren Zeit lassen sich dann die beiden Cohorten
Für die cohortea Thracum haben wir eine Special- scheiden:

Untersuchung von E. K e i 1 De Thracum auxiliis, a) mhors 1 Alpinorum peditala steht mit
Berlin 1885. Die nachstehende Übersicht über diesem Zusatz in den Diplomen LXXIV vom J. 167
die römischen Auziliarcohorten bis auf Dioeletian und XO (zwischen 216 und 247?), beidemal wieder
beruht auf dem epigraphischen Material, in dem in Pannonia inferior, verzeichnet. Dazu stimmt
Umfange wie es zu Beginn des J. 1898 vorliegt. die unterpannonische Inschrift III 3318ausBülcske
Sie muss sich selbstverständlich darauf beschrän- 20 bei Lussonium, die im J. 163 von der coh. I

ken, die Geschichte der einzelnen Abteilungen zu Alpinor. pcd. zu Ehren des Kaisers Marcus er-

geben. während für die Erklärung der Namen. richtet ist.

zumal der von Volksstämmen hergeleiteten, auf b) cohora I Alpinorum Cf/uitüta erscheint mit
die betreffenden Artikel zu verweisen ist. diesem Beinamen in Diplomen zwar nur in dem

cohora Aelia: vgl. coh. I Brittonum, l Clan- einem ihrer Reiter, einem geborenen Eravisker,
tita, 1 Dacorum. Expedita, (1) Qaeaalorum, (/ erteilten LXVIII (zwischen 145 bezw. 154 und
OaHorum], l Hiapanorum, 1 Sagittariorum

,

160) von Pannonia inferior, ist dafür aber durch
l Singulanam. eine grössere Anzahl von Inschriften aus der

cohora I Afrorum c. ft. equitata wird nur Provinz bezeugt. Noch dem ersten Jahrhundert
ein einzigesmal, im Cursus bonorum des L. Prae- 30 gehört der bekannte Stein des T. Calidius CIL
sentius Paetus CIL IX 5841, genannt. Denkbar Hl 11213 an, der zuerst als equea und drrun

»

wäre es. dass sie identisch ist mit der in einer coh. I Alpin, (also der equitala) gedient
cohora Afrorum in Dacia(m), von der ein batte. Im 2. Jhdt. muss die Donaufestung Lu»

Praefect in dem stadtrömischen Cursua bonorum sonium Standlager der Truppt gewesen sein, wo
CIL VI 3529 erscheint. zwei Inschriften sie ausdrücklich nennen, die eine

cohora / Ulpia Afrorum equitala. Ausdrüek- CIL III 3316/17, die Weihung eines Centurionen,
lieh bezeugt iatsie zwar nur durch den griechischen die andere, ebd. 3315, eine officielle Inschrift der
Cursns bonorum aus Nicaea, Bull. d. Inst. 1848, Cohorte und ihres Praefecten aus einem Jahre duo-

74, wonach sie equitala gewesen ist und in Alezan- bua Augg. dd. nn. cos., also wohl 161 oder eher
dria in Garnison gelegen hat. Allein ihr Name darf 40 202. Vielleicht ist auch die Weihung eines praef.

jetzt wohl auch noch in einer Papyrusurkunde aus CIL III 10297 des Fundorts Lussonium wegen
dem Faijfim BGU 241 vom J. 177 n. Chr. ergänzt der Cohorte zuzuweisen. Sonst haben wir noch
werden, dem Schreiben eines nqoro/iarpöqov (d. i. aus Stuhlweisaenburg in Pannonia inferior den
imaginiferi) aneiggi . . . cÄqtQüSv. Die von den von einem eq. buc. der Cohorte einem optio der-

Herausgebem gebotene Erklärung (iavriga}

s

ist, seihen Truppe gesetzten Grabstein, CIL III 3352.

da eine cohora 11 Ulput Afrorum überhaupt nicht Bei der Dedicationsiuschrift eines [praef. colh. I

bekannt ist. durchaus unbegründet. Es ist viel- A(l]p. aus Bölye bei Mursa zu Ehren des Septi-

mehr, da ja die / Ulpia Afrorum gerade in mius Severus und seiner Söhne, CIL III 10269, ist

Unterägypten bezeugt ist, {nQ<i>rq'>i zu lesen. dagegen nicht zu entscheiden, welche der beiden

[cohora II Ulpia Afrorum], Uber diese ver- 50 paunomschenCohortengemeintist, undbeianderen
meintlicbe Cohorte 8. coli. I Ulpia Afrorum und gleichfalls niederpannonischen Steinen, z. B. dem
coh. U Ulpia equitala. späten aus Körnve, CIL III 10967 = 4284, ferner

cohora [lllj Flana Afrorum erschliesst ebd. 3406 und 3552 ist es überhaupt ungewiss,

Uommsen zu CIL V 6584 vgl. add. p. 1087 ob sie sich auf eine coh. Alpinorum beziehen. Da-
aus einer Inschrift von Novaria, auf der er miss. gegen möchte ich in dem dalmatischen Cursus
ccn[t. coh.] lll: fl. Air. liest. Allein wenigstens bonorum (ebd. 8762) eines Soldaten, der zuerst

die Ziffer dürfte dabei nicht unbedingt sicher sein. als equea coh. I. . Ip. gedient hatte, unsere Cohorte
da die beiden ersten Hasten auch zu H von COH wiedererkennen und I [Ajlp ., nicht wie Hirsch-
gehoren können nnd also auch / oder II Fl. Air. t eld l [U]lp., ergänzen,

dagestanden habeu kann. 60 cohora l Alpinorum equitala (so ausdrüek-
cohora Afrorum: vgl. auch coh. Maurorum lieh CLL HI 1183 genannt) stand im östlichen

et Afrorum. Dacien und zwar im Castell von Sövärod. wo
cohora I Alpinorum. Hier ist die Schwierig- Ziegel vonihr (CIL 111 1633, 23 und Suppl. 8074, 8,

keit deshalb gross, weil lange Zeit hindurch zwei vgl. Arch.-epigr. Mitt. III 116)gefundensindunilw<>

coh l Alpinorum in ein und derselben Provinz, auf der verstümmelten Inschrift CIL III 6256
anscheinend .sogar an zwei ganz nahe bei einander aue dam ersten Drittel des 3. Jhdtc. mit der

lieg-iid* n Orten gestanden haben: sie werden [eo]hor .

.
[A]n[lonini]ano wohl nur sie gemeint

ofnriell durch die Beinameu peditala und ei/uilala sein kann. Andere Ziegel sind in dem benaeh-
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barten Castell von Mithin zu Tage getreten. Auf 1. Jhdts. erwiesen wird. Die beträchtliche Zahl

der Weihinschrift daci scher Auxiiien von Veczel, ihrer Inschriften aus Dalmatien verteilt sich auf

CIL III 1343. erscheint die Cohorte an dritter nicht weniger als neun verschiedene Fundorte, so

Stelle. Sonst haben wir nur noch den Grabstein dass es schwer ist. Ober ihre Dielocation innerhalb

eines ihrer Veteranen aus Apulum, ebd. 1183. der Provinz ein sicheres Urteil zu gewinnen. Die
Dass sie mit der gleichnamigen pannonischen meisten stammen aus der Hauptstadt Salonae,

identisch ist, ist nicht ausgeschlossen, aber nicht wo auser dem erwähnten für einen Soldaten der

gerade wahrscheinlich. Cohorte, einen geborenen Diverser, ausgestellten

cohort 1 Alpinorum. Von den pannonischen Diplom Grabsteine eines dec. cquit. CIL III 8739
Cohorten gleichen Namens muss ferner verschie- 10 (hier als 111 Alpina bezeichnet), eines vexil. equi.

den sein die ook. I Alpinorum, die in Diplom ebd. 2012, eines ttfuet ebd. 2058, eines eq. exsing.

XXXII unter dem J. 108 als Teil des britanni- ebd. 13906 (=8725-j-8755), eines mif.Arch. epigT.

sehen Heeres erscheint. Jene sind nämlich beide Mitt. XVI 148 und eines Veteranen, CIL in 2003,
sowohl 85 als 114 in Pannonien naehzuweisen, gefunden sind und wo die Truppe demnach gewiss

und an eine zeitweilige Abeommandierung von zeitweilig gelegen hat. Vereinzelte Funde sind ge-

der Donau nach Britannien, die an eich schon macht im Norden der Provinz zu Andetrium (Grab-

wenig wahrscheinlich wäre, ist gerade während stein eines eenfurio CIL III 2746), Verlicca (Grab-

der dacisehen Kriege nicht zu denken. Welche stein eines mit. coh. ll[l] Alpinor. ebd. 2748),
coh. I Alpinorum der im Cursus honorum CIL XI im nahen Kadina (Weihung eines dec. eq. ebd.

4748 genannte Praefect commandiert bat, lässt 20 2759) und zu Burnum (Grabstein eines Soldaten

sich nicht entscheiden. ebd. 9907 = 14321 6
,
von Hirschfeld mit Sicher-

rohort l Alpinorum miliaria. Eine solche heit auf die Truppe bezogen). Aus dem Süden
würde neben den übrigen ook. I Alpinorum, die, haben wir zwei frühe Grabsteine, den eines tubicen

von Praefecten befehligt, sicher quingenariae ausKutac. ebd. 6366 = 8491, und den eines equet,

waren, anzunehmen sein, wenn in der Inschrift ebd. 8495 vgl. p. 2322, aus dem nahen Humac;
CIL XHI 922= Mäm. des antiq. II p. 379 aus die Cohorte wird also im I. Jhdt. wohl in jener

Aquitanien, dem Grabstein eines milet ex cohor. Gegend gelegen haben. Auch der Stein von Na-
eo Alpinor. I das Zeichen vor Alpinor. als miliaria rona ebd. 1810, auf dem ein *1 eokortii Ul ge-

aufzulösen ist. Vgl. übrigens auch CIL ni 10967 nannt wird, bezieht sieh, wie Mommsen erkannt
= 4284. 30 hat, auf die ook. lll Alp.-, bei 9886 aus Scardona

cohort 11 Alpinorum equitata (CIL in 3646. scheint mir dies dagegen sehr unsicher. Einen
3647) hat, soviel wir sehen können, den grössten pracl. nennt in üblicherweise da« Diplom XXIIL
Teil der Kaiserzeit in Pannonien gelegen, ln der In späterer Zeit muss die Cohorte von Dalmatien
nochungeteiltenProvinzverzeichnensiedicDiplome nach Pannonien verlegt worden sein, wo sie die
II (Illyricum) und XVI für die J. 60 84, dann Not. dign. Occ. XXXII 57 zu Siscia verzeichnet

in der oberen Provinz die Diplome XLVII LX, und wo mehrere Inschriften von ihr gefundensind.
LXI und LXV für die J. 133, 148, 149 und 154. Da sie aber in all den pannonischen Diplomen
Die früheste Inschrift von ihr ist der Soldaten- des 2. Jhdts. noch fehlt und auch der eine dal-

grabstein CIL III 3261 aus Cserevich in Pannonia matisehe Stein CIL III 2748 frühestens erst Ende
inferior, wo sie vielleicht im 1. Jhdt. gestanden 40 dieses Jhdts. gesetzt ist, kann die Verlegung erst

hat; da der Hann geborener Dalmater ist, könnte im 3. Jhdt. erfolgt sein. Die ursprüngliche pan-

die Cohorte vorher ebenso wie die coh. Ul Alpi- nonische Garnison der Cohorte lässt sich mit
norvm in Dalmatien stationiert gewesen sein. In Sicherheit nicht feststellen; Ziegel von ihr sind
Pannonia superior scheint ihre Garnison dann nämlich nicht nur an mehreren Orten von Pan-
Cirpi am Donauknie gewesen zu sein, da wir von nonia inferior (Ban und Bellte ebd. 3759), sondern
dort die offleielle Weihung der Cohorte und ihres auch in der oberen Provinz in der Gegend von
Praefecten CIL III 3646 und die Inschrift eines Arrabona (zu Baratföld und Assonyfa ebd. 4665)
rqiue») tub(icen) von ihr ebd. 3647 = 10589 zu Tage getreten, und ebenso haben wir je eine

haben. Einen Soldaten von ihr nennt ein Familien- Inschrift von ihr aus Niederpannonien (Baracska:

grabstein aus Acsa bei Stuhlweissenbnrg, ebd. 50 Grabstein eines m. cho.t[ert.] Alpinorv ebd. 10371)
10349 = 6454, und in derselben Gegend ist bei und aus Oberpannonien (ebd. 4374), auf der des
Eskö das einem ihrer Veteranen erteilte Diplom Fundorts Arrabona wegen in der co/i.

. J Alp.equ.
LXV gefunden worden. Auf dem italischen Steine wohl die lll erblickt werden muss. Bezüglich
CIL XIV 3903, wo ein (pracl. cok.) II Alpinor. er- des Steines aus der Nähe von Tibur CIL XIV 3903
scheint, ist es, da der Bruch gerade durch die Zahl s. coh. II Alp.

geht, ungewiss, ob die cok. II oder /// Alpinor. ge- cohort Ul Alpinorum. Neben der vorigen

meint ist. Dass auch in dem kaiserlichen Reseript führt die Not. dign. Or. XXXVII 35 noch eine
vom 1. Nov. 197 (Ood. Iust. II 50, 1), das einen cen- andere eoA. Ul Alpinorum unter der Besatzung
turio cohortis XU Alpinorum betrifft, die II Alpin. von Arabien apud Arnona auf, die also von jener

gemeint und diese somit für jenes Jahr in Pan- 60 verschieden war und vermutlich stets im Orient
nonia superior bezeugt ist, bat Ritterling gelegen hatte.

Arch.-epigr. Mitt. XX 34f. gezeigt. cohort Ul Alpinorum Dardanorum ist gleich-

cohort lll Alpinorum (e'/uitata vgl. CH, III falls nur aus der Notitia dignitatum bekannt,

2012. 2058. 2759. 8495. 8739. 13906) hat lange die sie Occ. XXXII 53 in Pannonia secunda ver-

Zeit zur Besatzung von Dalmatien gehört, unterder zeichnet, aber nach ihrem Namen zu schliessen

sie Diplom XXIII im J. 93 verzeichnet, wo sie aber eine alte Truppe. Von den beiden anderen in der
vielleicht durch die Inschrift eines Praefecten aus Notitia dignitatum genannten eohorlet Ul Alpino-
Bovianum CIL IX 2564 schon für die Mitte des rum ist sie sicher verschieden.
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rohorles Alpinac oder Alpinorum werden mehr-
fach ohne Zißer genannt. Ein Cent. coh. Alpinae

erscheint z. B. auf der frühen Inschrift CIL V
4951 ; da diese aber ans dem ursprünglichen Rccru-

tierungsbczirk der cokortei Alpinorum stammt,
lässt sich nicht bestimmen, welcher von ihnen der

betreflende Mann angehört hatte. Dagegen wird

der Stein CIL XII 15 ans Vintium in den See-

alpen eines mil. chor. (. . AJJpinorum wegen der

Worte qui [oecidi- (so ich), militant- (Hirsch-
feld)/ t in Pannunia auf eine der pannonischen
coh. Alpinorum iu beziehen sein. Bezüglich des

Valerianus cenlurio rohortis Xll Alpinorum aus

dem J. 197. der sieh Cod. Inst. II 50, 1 findet,

hat Ritterling Arch.-epigr. Mitt. XX 34f. nach-

gewiesen, dass die pannonische coh. II Alpinorum
gemeint ist.

cohors Amiorum: vgl. coh. Hamiorum.
cohors I Anliochensium ist erst durch das neue

Diplom aus Bulgarien (vgi. B o r m a n n Jahresh.

d. öst. arch. Inst. I 170L) bekannt geworden, das

sie im J. 93 unter den Auxilien von Moesia superior

aufführt.

[roäors Antoniniana (?) vgl. coh. Trererorum],
<ohors 1 Apamcnorum sagittariorum equitata.

Alle sicheren Spuren der Cohorte weisen nach

Ägypten. Zunächst finden wir sie mehrfach in

ägyptischen Papyrnsurkunden erwähnt, so BGU
463, dem Schreiben eines ihrer Soldaten an
einen Epistrategen, dann Brit. Mus. Greek Papyr.

CLXXVIII. einer Quittung an denselben Soldaten
vom J. 145, und BGU 423, einem Brief des

2. Jhdts., dessen Adresse lautet AxASoc sic ymp-
rqr noipar AnapqvCtv. Der Garnisonort scheint

also, wie es auch sonst im Reiche öfters vorkommt,
den Namen von der dort liegenden Truppe er-

halten zu haben. Noch in der Not. dign. Or.

XXXI 60 erscheint die coh. I Apamcnorum in

Ägypten mit der Garnisonangabe Silili. Von
Ägypten aus wird auch ihr Praefect M. Valerius

Lollianus sein aus Reitern verschiedener orien-

talischer alae und cohortes cquitatac zusammen-

Diplom XXI vgl. CIL X 5831) ist in nicht weniger
als fünf Diplomen (XI, XIV (hier ohne den Bei-

namen], XXI, XL, L) teils von Germania, teils

von Germania superior für die J. 74, 82, 90,

116, 134 bezeugt. Von diesen ist XIV einem
pedes, XXI einem eques der Cohorte verliehen,

und da letzterer ein geborener Thraker ist, Diplom
XIV aber bei Nikopolis ad Istrum in Moesien ge-

funden wurde, schliesst Ritterling Korr.d.Westd.
Ztschr. XVI 236 wohl richtig, dass die Truppe,
bevor sie nach Germanien kam, in Moesien ge-

legen hatte. Ob die Heimat Ancyra des in XIV
genannten Soldaten nicht noch weitere Folge-

rungen gestattet und etwa eine Teilnahme der

Cohorte an den Partherkriegen unter Nero nahe
legt, verdient wenigstens in Erwägung gezogen
zu werden. Uber die germanischen Garnisonen
der Truppe ist es schwer ein Urteil zu fällen, da
in der Provinz nur Ziegel von ihr, diese aber an

einer ganzen Reihe von Orten gefunden worden
sind. Allerdings liegen letztere fast alle in nur
geringer Entfernung von einander, in dem nach
Norden vor6pringenden Winkel des Limes, nörd-

lich von Frankfurt. Die Fundorte sind die Ca-

stelle von Arnsburg (CIRh 1422 b), Alteburg bei

Arnsburg (Bonn. Jahrb, 95, 201. Limeabl. 9,

269), Friedberg (Limeabl. 12, 357. CIRh 1417 d),

Klecstadt (nach Mitteilung von Zangemeister),
und auch die Ziegel aus dem nahe gelegenen

Butzbach mit QV-]-A sind mit Recht auf die

coh. I Aquitanorum bezogen worden. Die coh. I

Aquitanor. equit.. von der ein Praefect im Curaus
honorum aus Ferentinum, CIL X 5831, begegnet,

ist wohl die obige; zwei andere Praefccten nennen

die Diplome XIV und XXL
cohors l Aquitanorum. Schon die Thatsache,

dass die eben besprochene coh. l Aquitanorum
den Beinamen retcrana trägt, nötigt zu der An-

nahme, dass neben ihr noch eine andere, jüngere

coh. I Aquitanorum bestanden hat. und zwar,

da jener Beiname bereits 74 n. Chr. in Diplom
XI erscheint, zum mindesten seit dem genannten

gesetztes Cavalleriecorps (s. CIL III 600) in

Traians Partherkrieg geführt haben. Die coh. I

Apamena im Cursus honorum CIL XIV 171 ist

trotz der verschiedenen Form des Namens von der

ägyptischen coh. I Apamcnorum gewiss nicht

verschieden.

cohors Apuleiac. ft. Die Not. dign.Or.XXXVIII
34 nennt als Besatzung von Hyssiportus (unweit von
Trapezunt) in Armenia, d. h. in der alten Provinz
Cappadoeien eine cohors Apulc[i]a [codd. Apuleta]
cinum Romanorum, die sich schon durch ihren

Namen als eine alte Truppe kennzeichnet. Eine
gewisse Betätigung hierfür lässt sich aus Arrians
Ektaxis gewinnen, wo § 7 und 14 unter Arrians
Truppen im Alanenkriege eine Hoplitenabteilung
(also reguläre Auiiliarinfanterie' von ‘Axlaroi at(oi

unter einem römischen Officier "Eaxovilvoc Soiuq
stör Äniarärr fjytirai erscheint. Der verderbte

Name, für den Qrotefend Philol. XXVI 26 As-
niiuirot (s. eoA. I Lcpirtiana c. R.) lesen wollte,

ist bereits von Seeek und von Mommsen Ephem.
epigr. V p. 248 richtig mit der coh. Apuleia in

Verbindung gebracht worden, und es wird bei

Arrian unbedenklich 'An{ov)l(tit)arol oorrigiert

werden dürfen.

cohors l Aquitanorum retcrana ( equitata

Jahre. Wir werden diese dann wohlineinerCohorte

des Namens zu erkennen haben, die gerade im
2. Jhdt. mehrfach in Britannien bezeugt ist. Di-

f
lom XLIII nennt sie dort im J. 124. und zwei

nschriften von ihr sind, die eine CIL VII 176,

eine Weihung eines Praefccten an Mars, zu Had-
don, südöstlich von Manchester, die andere ebd.

620a. das Fragment anscheinend einerBauinschrift

der Cohorte, zu Procolitia am Hadrianswall ge-

funden worden. Endlich muss die Cohorte noch

gemeint sein auf einem meines Wissens unpubli-

cierten Steine aus Viminacium, von dem ich durch

die Freundlichkeit des Herrn Weiflert in Belgrad

eine Photographie besitze. EsistderGrabsteineines

ehemaligen Veteranen der legio Vll Claudia, der,

nachdem er bereits deeurio von Viminacium ge-

wesen war, als prael. coh. I Aquet. in das Heer
zurücktrat. Da er nämlich, wie die Inschrift aus-

drücklich sagt, in Britt(annia) den Tod gefunden

bat. kann er nur die britannische, nicht die ger-

manische Cohorte des Namens befehligt haben.

cohors I Aquitanica nennt die stadtrömische

Inschrift CIL VI 2131 vom J. 240, die zu Ehren
einer Vestalin als Dank pro conlatis in se bene-

fictis equestr. ord. item secundae militiae Aemi-

lius Pardalas trib. coh. I Aquitanicae petito
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ei«a ornaiu« errichtet hat. Zwar könnte man vgl. Suchier Westd. Ztschr. III 175. Deteok.Ill
in dem Commando durch einen Tribunen ein frühes • Aquitanorum möchte sich schliesslich eine Iu-

Beispie! vun der Verleihung des Tribunentitels an schritt aus Zellhausen bei Seligenstadt (CIRh 1408

alle Cohorteopraefecten erkennen und in der Co- = Korr. d. Westd. Ztschr. XVI 172f.) vom J. 219
horte dann eine der beiden obigen eoh. I Ai/ui- zuweisen, die Weihung eines praef. coh. . . Aquit.

tqnotum erblicken wollen, allein die ausdrückliche catlrit E . .

.

id.\ wenigstens ist in dem nahen
Bezeichnung der Charge als secunda mililia, die Stockstadt eben die 111 Aquitanorum bezeugt,

in dem Legionstribunat oder dem Tribunal einer während von den übrigen aquitanischen Cohorten
cohors miliana besteht, legt doch wohl die Er- keine in jener Gegend vorkommt,
wägung nahe, ob hier nicht eine weitere, von den 10 cohors llll Aquilanorum equitata c. R. Auch
beiden anderen verschiedene cohors 1 Aquitanien sie hat in Germania superior gelegen, wo wir sie

miliana gemeint sein könnte. durch die Diplome XI, XIV, XXI XL, L in den
cohors 11 Aquitanorum (equitata, s. Diplom J. 74, 82. 90. 116, 184 nachweisen können. Die

LXXIII: der Beiname p. f„ den Zangemeister Mehrzahl der inschriftlichen Funde von ihr Btammt
nach Diplom XL für sie annimmt, bezieht sich aus dem Castell Obernburg am Main. Dorther

dort vielmehr auf die coh. II Bitpanorum). Die besitzen wir die von einem Arzt der Cohorte zu

Truppe hat zunächst in Germania superior ge- Ehren des Praefecten L. Petronius Florentinns

standen, wo sie in den Diplomen XIV unter gesetzte Weihinschrift CIRh 1747, ferner eine

82 n. Chr. und XXI unter 90 n. Chr. erscheint. Weihinschrift eben dieses Praefecten selbst, ebd.

Aus dieser germanischen Zeit Italien wir Ziegel 20 1748. sowie Ziegel mit ...]AQ, die Zangemeister
von ihr aus den benachbarten Castellen Altehurg des Fundorts wegen mit vollem Recht auf die

(Limesbl, 9, 269) und Arnsburg (unpubliciert, Cohort*- bezieht. Auch die CIRh 1750 veröffent-

nach Mitteilung von Zangemeister), also von lichten Obernburger Ziegel mit COH llll VO
zwei Orten, au denen auch Ziegel der coh. 1 gehören nicht, wie bisher angenommen wurde,
Aquitanorum Vorkommen. Zwischen 90 und 166 der roh. llll Vo[lunlariorum] an, sondern sind,

ist die Cohorte dann nach Raetien verlegt wor- wie J. Göhler treffend bemerkt, rückwärts zu

den, wo sie für letzteres Jahr Diplom LXXIII lesen als pp, llll HO.) - coh. llll Aq ,
andere

nennt. Dass sie zeitweilig in Kegensburg statio- Ziegel aus Friedberg s. Korr. d.Westd.Zeitschr.115.

niert gewesen ist, möchte man aus den dortigen Aus Mainz endlich stammt die Weihung eines An-
Ziegeln von ihr CIL III 6537 und wegen der dort 30 gehörigen der Cohorte vom J. 210, CIRh 1284.

erfolgten Auffindung des einem ihrer Reiter ge- Da durch diese die Anwesenheit der Truppe am
hörenden Diploms LXXIII schliessen. Rhein noch für den Anfang des 3. Jhdts. ge-

rohors III Aquitanorum rquitnla (vgl. CIRh sichert ist, kann die zu Latobici in Pannonien
1728. URL 40, 37, 3. Limesbl. 3, 68) c. R. 204 n. Chr. zu Ehren eines pfrael.] coh. llll A<pi.

gehört zusammen mit den übrigen aquitanischen gesetzte Inschrift CIL III 3913 zu Schlüssen für
Cohorten zum obergermanischen Heere. Die Di- den Standort der Cohorte nicht verwendet werden,
plome der Provinz verzeichnen sie in den J. 74 Dasselbe gilt von der frühen Inschrift aus Aqui-

(XI), 82 (XIV), 90 (XXI), 134 (L), und auch in tanien CIL XIII 17 = Bull, des antiq. 1884
Diplom XL von 116 darf ihr Name mit Bestimmt- p. 151, die auf Grund des Testaments eines Oen-

heit ergänzt werden, s. Mommsen CIL III Suppl. 40 turionen ehort. Aquit. quart. offenbar in seinem
p. 1970. Als Standlager der Truppe erweisen Heimatsort errichtet worden war.

wenigstens für das 3. Jhdt. die Funde das Ca- cohors Aquitanorum. Ausser den obigen be-

stell von Osterburken in Baden. Dort hat sie, zitierten Cohorten nennen eine Anzahl Inschriften

wie die beiden Votivaltäre ORL 40, 37. 2 u. 1 eohortes Aquitmorum ohne Nummer. Unter
zeigen, sowohl unter Septimius Severus wie auch diesen heben sich zwei Soldatengrabsteine aus
noch unter Philippus gestanden, und dort wird Dalmatien hervor, der eine auB Salonae, CIL III

sie ausserdem durch die Weihinschrift eines [vei. 2053, der andere ebd. 9760 aus Aequum, die,

e]qui[tum ebd. 37, 3 bezeugt. Auch die Oster- beide der früheren Kaiserzeit angehörend, erkennen
borkener Weihinschrift ohne den Namen der lassen, dass die betrelfende Cohorte einmal in

Truppe, die ein dccurio dem Genius seiner Turma 50 der Provinz Dalmatien gelegen hat. Die germa-
errichtet, ebd. 4, hat Schumacher mit Recht auf nische Heimat des einen der beiden Soldaten legt

die ja als equitata bekannte coh. III Aquitmorum die Vermutung nahe, dass die Truppe vorher in

bezogen, und vielleicht gehören dieser dann auch Germanien gewesen war. Es könnte also eine

die drei Bronzetafelchen (ebd. p. 31, 1 u. 3. 32,4) der vier in Germanien stehenden aquitanischen

ans demselben Castell an, die einen comtcc/nj und Cohorten gemeint sein, die dann zeitweilig nach
zwei Centnrien nennen. Aus dem westlich von Dalmatien verlegt gewesen wäre. Ferner hat im
Osterburken in der zweiten Castelllinie gelegenen 1 Jhdt. eine cohors Aquitanorum auf der Insel

Neckarburken besitzen wir zwei Inschriften mit Sardinien gestanden, wo zu Caroles ein Soldaten-

dem gleichen Wortlaut coh. lll Aquit. eq. c. R.. grabstein von ihr, CIL X 7596, gefunden ist. Auch
CIRh 1728 und Limesbl. 3, 68, aus denen auf 60 hier kann eine der später am Rhein nachweisbaren

Anwesenheit der Truppe daselbst zu schliessen aquitanischen Abteilungen gemeint sein. Da-

ist. Sonst sind nur noch zu Stockstadt am Main gegen lässt sich über den in einem klcinasiati-

Ziegel der Cohorte zu Tage getreten, CIRh 1761b, sehen Cursus honorum (Wolfe-Sterret nr. 440)
vgl. Conrady Westd. Ztschr. V 852, die des Bei- erwähnten Praefecten nichts Näheres vermuten.

Damens Ant(oninima) wegen in die Regierung des Uber den praef. coli. Aquit. CIRh 1408 s. roh. lll

CaraCalla oder Elagabal gehören; dagegen sind Aquitmorum. Allgemeines über die cohorten

die früher angenommenen Ziegel aus Rückingen, Aquitanorum giebt Ritterling Korr, d. Westd.
CIRh 1436 b, irrtümlich auf sie bezogen worden, Ztschr. XVI 23Cf.
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cokora Aquitonorum, »gl. auch eoh. I Bitu- eine gleichnamige andere unterschieden werden
rigum. müssen, die, soviel sich erkennen lässt, dauernd

cohnrs I Aacalonitonorum feliz (emitata) er- in Noricum gestanden hat*). Wenigstens sind alle

scheint in der Inschrift aus Byllis CIL III fiOO Inschriften, die sie nennen, in dieser Provinz

unter den Truppenabteilungen, die Reiter zu dem gefunden, so zu Virunum die eines Soldaten CIL
eombinierten Cavalleriecorps des Valerius Lollia- III 4839 sowie der Grabstein ebd. 4842 = 1 1 508
nus — wahrscheinlich für Traians Partherkrieg und bei Celeia die anscheinend dem 3. Jhdt. an-

— stellten, und wird dann wie alle diese Regi- gehörende Grabschrift ebd. 5292== 11708. Auch
menter im Orient, etwa in Syrien, stationiert der Grabstein eines *7 ch. Asturufm) aus Iuvavum
gewesen sein. 10 ebd. 5539, ist, ebenso wie der 7 coh. I A ..

.

auf

eohora 1 Aaturum (cquitata
,
Tg). CIRh 1231) einer Inschrift ausSolvaebd. 5330, wohl auf diese

hat lange Zeit in Germanien gestanden. Im dor- coh. I Aaturum zu beziehen. In ihr wird ferner

tigen Heere nennen sie Diplom XI für 74 und noch der auf dem stadtrömischen Grabstein CIL
XIV für 82, dann für Germania superior XXI VI 3588 genannte Soldat, da er aus Noricum
und L aus den J. 90 und 134; aber auch in selbst gebürtig ist, gedient haben. Bei welchem
dem unvollständig erhaltenen Diplom XL von 1 16 Anlass er nach Rom gekommen war (ob etwa in

n. Chr. muss, wie Monmen CIL III Suppl. den J. 69/70?), ist nicht zu entscheiden. Auch
p. 1976 bemerkt, ihr Name gestanden haben. Das den auf einer Familieninschrift aus Aquincum,
älteste ihrer Denkmäler in Germanien dürfte der CIL III 10507, vorkommenden Mann qui milit.

Grabstein zweier ihrer Leute, eines manam und 20 in coh. I Aator. wird man eher der norischen

eines optw. aus Mainhardt in Württemberg sein, Cohorte dieses Namens zuweisen wollen, als der

CIRh 1621, vgl. CIL III Sappl, p. 1617. Dar- germanischen. Endlich bat vielleicht die in der

ans, dass beide Soldaten geborene Dalmater sind, Not. dign. occ. XXXIV 45 als Cohortenlager ver-

darf wohl der Schluss gezogen werden, dass die zeichnete norische Station Aatura (so ist nach

Truppe vorher in Dalmatien gestanden hatte und Eugippius vita 8. Sever. I 1 und I 5 das über-

von dort nach Germanien verlegt worden war. lieferte Aatura zu verbessern) ihren Namen von
Von Mainhardt wird die Cohorte dann an den der dort liegenden eohora l Aaturum in ähnlicher

Rhein vorgeschoben worden sein. Zeitweilig wird Weise erhalten, wie dies bei den nach ihrer Be-

ste Mainz als Garnison gehabt haben, da dort Satzung benannten Stationen Commagena, Batava.

der Grabstein eines Reiters CIRh 1231 gefunden 30 Petrianae u. a. der Fall ist. In welcher der bei-

ist; dieser muss, da es sich bereits um einen den coh. I Aaturum der C a g n a t L'ann. öpigr.

in Germanien geborenen Soldaten handelt, jünger 1895. 36= Arth. Triest. 1894/95 p. 189 genannte

sein als jener württembergische. Zahlreich sind curat, pro pratl. chor. I Astur. gedient hat, ist

die Ziegel der Cohorte in der Provinz; solche sind ungewiss.

nachgewiesen zu Gernsheim (südlich von Darm- eohora 11 Aaturum stand im 1. Jhdt. in Ger-

stadt) Korr. d. Westd. Ztschr. V 75 (vgl. auch manien, da ein Cursus honorum der Savisehen Zeit

IV 70), zu Heddernheim Lim.-Bl. 28, 782 und aus Tarraco CIL II 4251 einenprorf. cohor. aecund.

Arrh. Anz. 1898, 22. und vor allem in den an- Artur, in Germ, nennt und wir thatsächlich aus

tiken Ziegeleien von Nied-Höchst, Uber die aus- Brohl in dieser Provinz die Weihinschrift einer

führlich 0. Wolff Archiv für Frankf. Gcsch. 40ce/elo(io cortea 11 Aatur CIRh G66 (vielleicht auch

u. Kunst III. Folge. TII 212f. handelt, über Bonn. Jahrb. 81, 115) besitzen. Noch vor dem
die späteren Schicksale der Truppe sei wenigstens Ausgang des 1. Jhdts. muss die Truppe dann
eine Vermutung geäussert. Wir finden seit dem nach Britannien verlegt worden sein, wo sie die

3. Jhdt. in Britannien eine coh. 1 Aaturum, die Diplome XXXIV (die Zahl hier sicher ergänzt)

in sämtlichen Diplomen dieser Provinz noch fehlt für 105, XLUI für 124 und LV (ihr Name steckt

und offenbar erst spät dorthin gekommen ist. Die hier wie ich glaube in dem 11 A .. .) vor 138 ver-

Not. dign. Occ. XL 42 setzt sie zu Aesica an und zeichnen. Zunächst scheint sie im Süden derPro-

die Zahl / darf keinesfalls, weil zu Aesica auch vinz stationiert gewesen zu sein, da wirausLlanio
Inschriften der britannischen coh. 11 Aaturum in Wales zwei Inschriften von ihr Ephem epigr.VII
gefunden seien, zu 11 geändert werden. Vielmehr 50 859 (= CIL VII 150) und 860 (diese richtig von
sichert der der Mitte des 3. Jhdts. angehörende Watkin auf sie bezogen) besitzen. Später ist sie

Cursus honorum deB Gargilius Martialis CIL dann weiter nach Norden vorgeschoben worden,

VIII 9047 (vgl. C i e h o r i u s Leipziger Stud. X denn der africanische CursuB honorum CIL VIII

319f.), in welchem ausdrücklich prael. coh. 1 2766= 18131 bietet ausdrücklich pratl. coh. 11

Aslqrum pr. Britanniae steht, die überlieferte Aelu. pror. Brxtt. inler. Ihr Standort war dort

Ziffer. Da nun andererseits kein Denkmal der Aesica, die zehnte Station am Hadrianswall (vgl.

germanischen coh. 1 Aaturum über das J. 134 oben coh. 1 Aaturum), wo nicht nur Ziegel, CIL
n. Chr. hinabreicht, so ist diese wohl später nach VII 1228, sondemvor allem auch eine Bauinschrift

Britannien verlegt worden. Ich würde es dabei von ihr aus dem J. 225 ebd. 732 gefunden sind,

für möglich halten, dass die Cohorte dazwischen 60 In Britannien wird der CIL XIV 3955 genannte
noch eine Zeit lang dem niedergermanischen Heere Praefect die Cohorte befehligt haben, da er un-

angehört hatte, wenigstens würden sich dann die

Ziegel aus Xanten mit CUO 1 ASTVR (Bonn. *) Durch das soeben von Novotny (Benn-

Jahrb. 87, 95, vgl. Westd. Ztschr. IV 222), die dorf-Fr*tschrift 267f.) veröffentlichte Diplom vom
Ritterling Westd. Ztschr. XII 214 auf die J. 106 das für einen Soldaten einer coh. 1 Aatu-

coh. 11 Aaturum beziehen will, einfach erklären. [rum] ausgestellt ist, ist jetzt ein Aufenthalt der

eohora 1 Aaturum. Von der gennanisch-bri- Cohorte in Noricum für die Zeit Traians aus-

tannischen Cohorte dieses Namens wird notwendig drücklich bezeugt.
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mittelbar darauf renaitor eirtunt Romanorum der

britannischen Colonie Camulodunumwar. Dagegen
lässt sich von den Praefecten der Cnrsus honorum
CIL V 589. VI 1850 und XI 1437 nicht entschei-

den, in welcher der beiden coh. II Asturum sie

gedient haben.
cohors II Asturum. Neben der britannischen

cohors II Asturum haben wir eine andere in

Ägypten anzunchmen, wo dieNot dign. Or. XXVIII
86 zu Busiris coh. II Astarum nennt: Asturum
wird hier ItlrArturum ebenso verschrieben 6ein.

wie wir anderwärts dafür Aslorum, Astirum und
Astgrum finden.

cohors III Asturum equitata c. R. begegnet

im Cursus honorum des Sei. Ticiasenus AUianus
CIL XI 4371 (= Orelli 2211) auBÄmeria. Man
darf die Truppe wohl in der coh. lll Asturum
wiedererkennen, die die Not. dign. Oec. XXVI 19

zu Tabernae in Manretania Tingitana verzeichnet.

Auf letztere Abteilung möchte ich übrigens auch

eine Inschrift aus Teos (Le B a s - W a d d i n g -

t o n III 104) beziehen auf der ein lnacx<K ontl-

ntje rptiqc fr Mavgqrariq genannt ist; wenig-

stens kennen wir in beiden mauretanischen Pro-

vinzen keine einzige andere Cohorte mit der Num-
mer lll.

[cohors 1111 Asturum] ist zwar nicht aus-

drücklich bezeugt, muss aber allein schon wegen
des Vorkommens je einer cohors V und VI Astu-

rum mit Bestimmtheit angenommen werden. Zu
erwägen wäre, ob sie nicht etwa auf dem Steine

aus Andernach CIRh 678 gemeint sein könnte.

deT Weihung eines imaginif. coh. Uli Asturum
p. I. D(omitianae) (so lautet der Text nach Z unge-
rn e i 6 1 e r, vgl. Westd. Ztschr. XII 206; Ritter-
ling bezieht dies zwar auf die cohors II Asturum.
allein ganz abgesehen davon, dass letztere auf

keinem ihrer vielen Denkmäler p. I. heisst, würde
llll dem verfügbaren Raum besser entsprechen.

Auf jeden Fall hat aber die betreffende Truppe
unter Domitian in Germania inferior gelegen.

cohors V Asturum muss zeitweilig gleichfalls

in Germania inferior gestanden haben. Dies be-

weisen der Bonner Grabstein eines signilcr der

Cohorte CIRh 478, der etwa der Mitte des

1. Jhdts. angehört, sowie aus Grimlinghausen
stammende Ziegel des Bonner Provincialmuseums

mit/vOJ. die Zangemeister sehr ansprechend

als co(h.) V A(st.) erklärt. Sonst erscheint die

Truppe nur noch in der Weihung eines Praefec-

ten vom Grossen St. Bernhard CIL V 6874 =
M o m m 8 e n Inscr. Helv. 35.

cohors VI Asturum ist einzig bezeugt durch

den aus der Zeit der Flavier stammenden Cursus

honorum eines Praefecten aus Asturica CIL II

2637.

cohors Asturum. Nicht zu entscheiden ist

es. welche der verschiedenen eohortes Asturum
der CIL XI 6337 (= Henzen 6519) erwähnte
Pracfect befehligt hat; die von den Herausgebern

vorgeschlagene Ergänzung 1 ist ganz unsicher.

eohortes Asturum et Callaccorum. Ausser den

einfach als eohortes Asturum bezeichueten finden

sich mehrere coh. Asturum et Callaccorum, die

sich ursprünglich aus diesen beiden Stämmen ge-

meinsam rekrutierten, bei denen aber eine klare

Scheidung nicht ganz leicht ist.

cohors I Asturum et Callaecorum wird nur

ein einzigesmal in Diplom II genannt, wonach
Eie 60 n. Chr. in Illjricum, d. h. in Pannonien
gestanden hat.

cohors II Asturum et Callaecorum ist in den

pannonischen Diplomen XIII und XVII der noch

ungeteilten Provinz unter den J. 80 und 85. dann
in den Diplomen LXVIIILXIX und LXX1V von
Pannonia inferior aus der Zeit zwischen 145 (bezw.

154) und 160 sowie unter 167 verzeichnet. Wir
dürfen auf sie vielleicht die Ziegel CIL III 10674

aus Batina in dieser Provinz beziehen, obwohl

sie nur coh. II Ast. und [cohjortis II Hastr.

bieten.

cohors Asturum et Callaemrum. Eine solche,

deren Nummer (. . . / Artur, et Call.) nicht mehr
zu bestimmen ist, hat zu den noch wenig bekannten
Auxilien der Provinz Manretania Tingitana gehört.

Ihr Standquartier scheint sie in der Gegend von Vo-
lubilis, westlich von Fös, gehabt zu haben, da siedort

unter ihrem Praefecten ein Praetorium geimut hat.

Bull. com. 1891
,
136 = C a g n a t L'annöe öpigr.

1891, 115. Die weiteren Zeugnisse für den Auf-

enthalt der Cohorte in Mauietanien hat bereits

C a g n a t L'arm. Rom. d’Afr. p. 820 beigebracht

und richtig erklärt. Es sind einmal das Frag-

ment eines Cursus honorum aus Rom, CIL VI
3654, in dem ein [praet. coh.. Ast. et] Gallarc.

in Maur. erscheint. Ferner ist die Cohorte

zweifellos in dem nur handschriftlich überliefer-

ten Texte eines Cursus honorum aus Tarraco,

CIL II 4211, gemeint, wo die verderbten Worte
cohort. Astur. Vallaeciat et Mauretan. Tingit.

von Hübner treffend zu cohort. Astur. et Cal-

larc. Mauretan. Tingit. verbessert sind. Cagnat
a. a. 0. hält die Cohorte für die früher in Illv-

ricum stehende coh. I Asturum et Callaecorum;

wenn dies richtig ist, müsste letztere, da das

Commando des erwähnten Officiers in Maureta-

nien in die Zeit Traians anzusetzen ist, noch zu

Ende des I. Jhdts. dorthin verlegt worden sein.

rohors Asturum et Callaccorum. Völlig un-

klar ist das Verhältnis, in dem eine am Rhein
nachweisbare Cohorte dieses Namens zu den
übrigen coh. Ast. et Call, gestanden hat. Be-

zeugt ist sie einzig durch den der früheren Kaiser-

zeit angehörenden Grabstein CIRh 1232 ausMainz,

der einem Soldaten ex cohorte Aestureru et Cal-

lacroru gesetzt ist und aus dem sich eine zeit-

weilige Anwesenheit der Cohorte in Germanien
ergiebl. Die Truppe kann eie- risowohl mit einer

der beiden pannonischen eoh. I oder II Ast. et

Call, identisch sein, als auch mit der maureta-

nischen. falls diese von jenen verschieden sein

sollte. Ungewiss ist es endlich auch, welche von

all diesen Abteilungen der im Cursus honorum
aus Ephesus CIL lll 6065 genannte Praefect be-

fehligt hat.

rohors I Augusta wird als coh. Aug. I in dem
Cursus honorum des Q. Aemilius Secundus (CIL
III Suppl. 6687 = Pais CIL Suppl. Ital. 475)
erwähnt, der sie als Praefect unter Augustus be-

fehligt hatte; sie muss damals in Syrien gestanden

haben, da der Officier dem Statthalter dieser Pro-

vinz P.Sulpicius Quirinius unteretelll gewesen war.

Dann wird sie aber gewiss nicht verschieden sein

von der o-rrlga Av(yovorq), von der ein Praefect aut

der griechischen Inschrift aus Eitba in derHatanaea,

Lebas-Waddington 2112. vorkommt. Letztere
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Trupp« hat bereits Waddington a, a. 0. in der als diu Germania» belli» ezereiii. Sie wurden spä-

oxiioa Stßamri wiedcrerkanni, welcher der den ter nach Britannien verlegt, wo sie sich von neuem
Apostel Paulus nach Kom geleitende Centurio lu- auszeichncten (ebd. IV 12), und zwar sind sie dann

lius Act. apost. 27, 1 angehörte, und die, da die wohl die oelo auxiliarium eohorte», die nach Tac.

Entsendung des Paulus von Caesarea aus erfolgte, ann. XIV 38 im J. 61 aus Germanien nach Bri-

zweifellos dort oder in der Nähe gestanden haben tannien gesandt waren, wenigstens treten sie

muss. uns weiterhin stets als eine geschlossene Masse von

[cohors II Augusta] haben wir wegen des gerade acht Cohorten entgegen. Als Auxilien

Vorkommens einer eoA. lll Augusta anzunehmen. der legio XIV Gcmina wurden sie von Nero für

cohors Ul Augusta wird in der stadtrömi- 10 seinen geplanten Albanerkrieg aus Britannien

sehen Inschrift CiL VI 3508, einem Cursus ho- herangezogen, scheinen sich aber für tialba er-

norum der frühen Kaiserzeit, genannt. Da dort klärt und ihre Legion an einem Eintreten für

kein Buchstabe weiter fehlt, hat die Cohorte wie Nero verhindert zu haben, denn Tacitus hist. II

die / Augusta nur diesen einen Namen geführt. 27 lässt sie sieh rühmen coercitos a se quarta-

cohors Augusta: vgl. auch eoh. II Ncrria decumanos, ablatam Ncroni Italiam. Sie trennen

Pncensis miliarra Briltonum, II Cyrenaiea, III sieh dann von der Legion und treten den Rück-

Cyrenaica, II Dacorum p. I. miliaria, I lturaeo- marsch nach Britannien an. schliessen sich aber

rum. I Praeloria Lusitanorum, I Servia vclor. noch unterwegs auf die Nachricht von Galbas

1 Serv[ia], I Pannomorum, I Thracum, II Tod in der Civitas Lingonum, wo sie sich gerade

Thraeum, lll Thracum. 20 befanden, dem Heere des Fabius Valens an. Schon

cohors Aureha: vgl. eoh. I Dardanorum. hier beginnen Reibereien zwischen ihnen und den

cohors I Ausctanorum. So wird von den Legionären des Armeecorps, Tac. hist. 1 59. Als

Herausgebern in dem Cursus honorum aus Hi- Avantgarde der Vitellianer rücken sie im Früh-

spalis CIL II 1181 das erhaltene pracl. cohort. jahr 69 in Oberitalien ein. überschreiten als erste

primae duze . . . zweifellos richtig ergänzt. den Po und verbreiten überall Schrecken unter

cohors I Baetasiorum c. R. hat anscheinend den Otbonianern, ebd. II 17. Unter den cohor-

die ganze Kaiserzeit hindurch in Britannien ge- te> Germanorum, die sich dann beim Sturme
standen. Dort nennen sie wenigstens Diplom auf Placentia rühmlich hervorthun, ebd. II 22,

XXXII im J. 103, Diplom XL1II im J. 124 und werden wieder die Bataver zu verstehen sein,

noch die Not. dign. Oce. XXVIII 18, die als ihren 30 Freilich machen sie sich auch hier wieder durch

Standort Regulbium am Litus Saxonicum angiebt. ihren Übermut und ihre absichtlich herbeigeführ-

Zuvor muss die Cohorte aber längere Zeit in ten Streitigkeiten mit den Legionären lästig, so

Uzellodunum gelegen haben, woher wir nicht dass Valens den Entschluss fasst, durch Ent-

weniger als fünf Weihinschriften von ihr besitzen, Sendung eines Teils der Cohorten nach Gallia

zwei, CIL VnS91 und 895, unter dem Pracfecten Narbonensis Ruhe zu schaffen; dies führt jedoch

Ulpius Titianus (frühestens 2. Jhdt.), drei, ebd. zu neuem Tumult und Aufruhr, ebd. 27—29. Die
886. 390. 394. unter dem Praefecten Attius Tu- Bataver nehmen dann unter Alfenus Varus an

tor, dessen Commando auch in seinem Cursus der ersten Schlacht bei Bedriacum teil, ebd. 43,

honorum aus Solva in Noricum, CIL III 5331, und erhalten nach der Schlacht den Auftrag,

erwähnt ist 40 ihre alte, bisher auf Othos Seite befindliche Le-

cohors Baetica. Ausdrücklich bezeugt nur
durch die Bronzetafel von Bergomum, CIL V
5127 u. add. p. 1082, die das Ehrendecret einer

unbekannten Colonie für M. Sempronius Fnscus
Braclectus cohorlis Baelicae enthält. Dieses ist

beschlossen worden bei Gelegenheit der Ablösung
des Officiers durch seinen Nachfolger, und der
ganze Inhalt zeigt klar, dass die Cohorte als

dauernde Besatzung in der betreffenden Gegend
gelegen haben muss. Vielleicht ist der Name

gio XIV Gemina nach Britannien zu escortieren.

Allein schon in Turin kommt es zwischen beiden

zu ernstem Streit, so dass schliesslich die Bataver

allein nach Germanien zurückgesendet werden,

ebd. 66 und 69; sie befanden sich bereits in

Mainz, als Civilis die ersten Schritte zu seiner Er-

hebung unternahm, ebd. IV 15. Von Vitellius nach

Italien zurückbeordert, treten sie den Marsch dort-

hin an, werden aber unterwegs von Boten des

50 Civilis eingeholt und für diesen gewonnen. Sie

der Abteilung auch in dem Cursus honorum CIL marschieren nun nach Niedergermanien, liefern

X 149S zu ergänzen, wo nur praef. coh irae bei Bonn der dortigen Legion ein siegreiches Ge-
erhalten ist. Denn da nicht mehr als vier Buch- fecht und vereinigen sich mit Civilis, ebd. IV
staben fehlen, ist [l oder II Class]icac ausge- 19—21, von dessen Heere sie von nun an den
schlossen, und da [llaljicae schon wegen des Kern bilden. Was das spätere Schicksal der
prael. statt tnb. unmöglich ist, verbleibt als ein- Cohorten war, wird in dem erhaltenen Teil der
ziger passender Name eben IBaet]icae. Dagegen Historien nicht mehr berichtet, allein dass von
darf CIL II 2552 mit der Truppe nicht in Be- diesen acht Cohorten, die die allerschwerste Schuld
Ziehung gebracht werden. auf sich geladen hatten, Vespasian, als er die

cohorles Uatacorum bildeten in der ersten 60 vielen am Aufstand beteiligten Truppenteile cas

Kaiserzeit eine der Kerntruppen unter den Auxi- sierte, auch nur eine geschont haben sollte, ist

lien des germanischen Heeres. Noch zu Neros völlig undenkbar. Deshalb halte ich es auch für

Zeit aus nationaler Rekrutierung hervorgehend ganz ausgeschlossen, dass die später bei Schrift
und von einheimischen Officieren befehligt, waren steilem und auf Inschriften erscheinenden cohor-

sie, wie aus Tacitus hist. IV 19 hervorgeht, als les Batarorum mit welchen von jenen acht iden-

equitatac formiert. Schon in den Feldzügen des tisch sind. Dies gilt zunächst von den (drei,

Germanicu8 begegnen sie uns, vgl. Tac. ann. II 8, wenn man die schon von R h e n a n u s gegebene,
und hist. IV 12 bezeichnet sie Tacitus ausdrücklich mir absolut geboten scheinende Lesung cohorles
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( tres) annimmt) batavischen Cohortcn, die Agri- und eines unbestimmbaren Angehörigen der Co-
cola 84 n. Ohr. in Britannien in seinem Heere horte, ebd. 107. Bei anderen dortigen Steinen (i. B.

batte und die sich in der Schlacht am Berge Eph. ep. III 105. 1 87. 201) ist eine Beziehung
Graupius auszeichneten, Tac. Agric. 36. Es wer- der Cohorte zu unsicher. Sonst findet sich ihr

den dies neu gebildete Abteilungen mit neuer Name nur noch auf einem bestimmt (CIL VII 777)
von / an beginnender Zahlung sein, während und auf einem wahrscheinlich (Eph. ep. VII 1065)
von der ursprtlnglichen Keihe nur die wohl immer aus Magnae am Hadrianswall stammenden Steine,

von den anderen getrennt gewesene coh. IX Bata- während sie auf dem schottischen CIL VII 1101,
rorum bestehen geblieben war. wieschonHübner bemerkt, schwerlich gemeint ist.

cohorx I Batarorum miliaria p. I. wird zu 10 cohora II Batarorum miliaria erscheint zu-

erst in Diplom XXVII von Pannonien genannt, sammen mit der coh. I Batarorum miliaria in

wonach sie 98 n. Chr. in dieser Provinz gestan- dem pannonisehen Diplom XXVII vom J. 98,

den hat. In keinem der übrigen pannonisehen kehrt aber wie jene in keinem der älteren und
Diplome, deren wir gerade aus flavischer Zeit jüngeren Diplome der Provinz wieder. Sie wird
mehrere besitzen, kommt die Truppe vor. und es also wie die I Batarorum erst kurz vor 98 und
liegt daher die Vermutung nahe, dass sie erst zwar vielleicht gleichfalls aus Britannien nach
kurz vor dem Jahr 98 von auswärts in die Pro- Pannonien gekommen und dann anlässlich Traians
vinz verlegt worden ist. Da nun noch im J. 83 Dakerkrieges wieder von dort abgezogen sein,

batavische Cohorten im britannischen Heere nach- Ausser in dem Diplom wird sie nur noch einmal
weisbar waren, die dann ansser einer einzigen 20 genannt und zwar auf dem neugefundenen Grab-
dort verschwinden, und eben zwischen 88 und altar von Adamkiissi, dessen eine Columnc unter

98 die legio II Adiulrir aus Britannien nach der Überschrift coh. II Bat. eine Reihe von Namen
Pannonien verlegt worden war, wäre es denk- gefallener Soldaten der Cohorte verzeichnet, CIL
har, dass mit deren Auzilien auch die coh. 1 Ba - III 14214. Da die Bestimmung der Schlacht oder
tarorum an die Donau gekommen wäre (vgl. des Krieges, auf den sich das Denkmal bezieht,

coh. II Batarorum). Keinesfalls aber hat ihr erst durch die noch im Gange befindlichen Aus-
Aufenthalt dort lange gewahrt, denn keines der grabungen ermöglicht werden wird, muss eine

pannonisehen Diplome des 2. Jhdts. führt sie auf. Vermutung hierüber vorläufig noch zurückgehalten

Da dagegen mehrere Inschriften von ihr in Da werden.

eien zu Tage getreten sind, wird man annehmen 30 cohora lll Batarorum miliaria (cifuitata?,

dürfen, dass die Cohorte für den Dakerkrieg vgl. CIL III 8676) ist zwar zunächst durch das

Traians aus Pannonien abberufen worden und dann Diplom XXXV für 107 n. Chr. in Raetien bezeugt,

in der neu eroberten Provinz als Besatzung verblie- kann aber schwerlich noch lange in dieser Pro-

ben ist. Vielleicht hatsie in der Gegend von Romlot vinz verblieben sein; in den späteren raetischen

im äussersten Nordwesten des Landes ihr Stand- Diplomen fehlt sie nämlich, dafür taucht in Pan-
quartier gehabt, wenigstens ist dort der Grab- nonia inferior eine früher dort nicht nachweis-

stein eines activen Centurionen coh. I Bat. Op bare coh. III Batarorum auf, die — von Tri-

CIL III 839 gefunden worden. Aus Potaissa bunen befehligt — genau wie die raetische eine

stammen der Grabstein der Krau eines aiq. coh. miliaria war. Es ist also wohl einunddieselbe

I Bat. ebd. 18760= Arch.-epigr. Mitt. XVII 17, 40 Truppe zu erkennen, die dann unter Traian oder

und ein Fragment, ebd. 13766 = Arch.-epigr. Hadrian von Raetien nach Pannonia inferior ver-

Mitt. XVII 20, in dem HTBAI\ von Cumont legt worden ist. In letzterer Provinz nennt sie das
richtig als [co]h. I Bat. gelesen wird. Ob ein zwischen 138 und 146 anzusetzende Diplom LVIII,

Stein aus Magyar Egregy ebd. 841 mit Mo m m- und auch in Diplom LXIX (zwischen 145 bezw.

sen auf die Cohorte bezogen werden darf, er- 154 und 160) ist für die coh . . Batarorum wohl
scheint fraglich, da hier auch die ala 1 Bata- die Nummer fff zu ergänzen, da eine andere bata-

rorum (s. Bd. I S. 1234) gemeint sein könnte. vische Cohorte im 2. Jhdt. in Pannonien nicht vor-

cohors I Batarorum. Von der vorigen Truppe kommt. Als Garnison lässt sich mit Sicherheit

muss verschieden sein eine anscheinend dauernd Adony an der Donau, südlich von Pest, feststellen,

in Britannien verbliebene eoA. I Batarorum. und 50 Dort sind ausser zahlreichen Ziegeln mit coh.IIl B.,

zwar schon deshalb, weil sie von Praefecten be- coh. III Bata. und coh. III B Anftoniniana), CIL
fehligt wurde und also eine i/uingenaria gewesen III 3760 und 10671 , der Grabstein eines Tri-

ist. Sie erscheint zuerst in Diplom XLHI vom bunen der Cohorte ebd. 10329 und eine von
J. 124 in der Provinz, kann aber doch vielleicht Domaszewski richtig auf sie bezogene Soldaten-

schon an den Kriegen des Agricola teilgenommen inschrift ebd. 10330 gefunden worden. Auch der

haben und in den von Taeitus erwähnten cohorte» auf einerausStuhlweissenburg, westlich von Adony,
Batarorum inbegriffen gewesen sein. Noch in der stammenden Inschrift genannte [mill. coh. Ul B.

Not. dign. Occ. XL 39 finden wir dieCohorte unter vom J. 211, ebd. 3845, wird zweifellos der Cohorte

dem Besatzungscorps des Hadrianswalles, und angehören, während mir die Beziehung eines Frag-

zwar mit der Garnison Procolitia, der siebenten 60 roents von der Insel Szalk, ebd. 10322, zu un-

Wallstation. Dort muss sie aber schon lange sicher erscheint. Auf unsere Cohorte möchte ich

Zeit vorher ihr Standquartier gehabt haben, denn endlich die interessante, in Pannoniainferioran un-

wir haben dorther eine ganze Reihe von Denk- bekanntem Orte gefundene metrische Grabschrift

mälern der Truppe, darunter eine datierte Bau- CIL III 3676 beziehen. Der Verstorbene nennt
inschrift aus dem J. 237, CIL VII 621. Weih- sich Pannomia quondam notiaaimua ori» intcr

Inschriften der Cohorte mit ihrem Praefecten ebd. mille riro» lortis primuaque Bataros Hadriano
617 und eines Praefecten allein Eph. ep. III 185, putui qui iudice ra.ita profundi aequora Danu-
sowie Grabsteine eines signifer Eph. ep. III 106 trii eunctit trarnnare sub armit u. s. w. Es ist
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längst erkannt, dass hier auf den von Dio LX1X
9 erzählten Vorgang, die Durchschwimmung der

Donau durch tö laxtx&r tö» xaXovfihan Ba-

xaot ojv bei Anwesenheit Hadrians, Bezug genom-

men wird; auch dass eine eoh. miliaria Bata-

torum gemeint ist, hat schon Mommsen ge-

sehen. Es kann dies dann aber meiner Ansicht

nach nur die Ul Batarorum miliaria sein, als

die einzige in jener Zeit in Pannonien nachweis-

bare eoh. Balarorum, umsomehr als sie gerade

schon in den ersten Jahren des Pins dort erscheint.

Auch ihre Garnison, das an der Donau gelegene

Adony, würde gut zu der Annahme passen.

[<-ohortes llll. V. VI. Vll. Vlll Batavorum]
werden einzeln nicht erwähnt; vgl. über sie oben

unter eohortrs Balarorum.
cohors Vllll Balarorum miliaria equitata

(CIL IT! 11918) wird wie ihre Nummer schliesaen

lässt, zu der Reihe der oben erwähnten acht

eohortrs Balarorum gehSrt haben, mit denen sie

dann gleichzeitig formiert sein muss. Ihre Spuren
weisen alle nach Raetien. Dort nennt sie Di-

plom LXXII1 im J. 166, und noch die Not. dign.

Oec. XXXV 24 verzeichnet trib. eoh. nonae (so

ist mit Mommsen das überlieferte norae zu ver-

bessern) Balarorum Bataris. Danach war sIbo

Passau Garnison der Cohorte und verdankt dieser

seinen Namen. Einen Votivaltar der eoh. IX Ba[t.]

eq. 30 SXPB (nach Mommsen ex prorincia

Velgieal), CIL III 11918, haben wir aus Weissen-

burg wohl ihrer früheren Garnison; ein Tribun
eischeint in dem griechischen Cursns honorum
ans Massilia, 1GI 2433.

eohortrs Bclgarum haben wir für das J. 68
n. Chr. im Heere von Germania superior anzn-

nehmen nach Tac. hist. IV 17, wo dem Civilis

die Worte in den Mund gelegt werden: fuisse

inter Verginii auzilia Beigas ; diese Cohorten
(oder Cohorte) waren also an dem Feldzuge gegen
Vindez beteiligt. Vielleicht darf auf eine von
ihnen der nur handschriftlich überlieferte, an-

scheinend frühe Grabstein CIRh 1101 aus Mainz,
dem Hauptquartier eben des obergermanischen
Heeres, bezogen werden, der einen Aprilis Sol.

f. (T?) eho. 1 Belgien nalione Lig. Austr. nennt.

Dagegen sind die Ziegel aus Langenhain, die

Zangemeister ab eoh. 1 B(e)l. lesen möchte,
wohl eher der l Bi(turigum) (s. d.) zuzuweisen.
Nicht unmöglich wäre es, dass die germanische
eoh. Belgarum identisch gewesen ist mit der

cohors I Belgarum (equitata, s. CIL HI 2744.
8762. 9739), die durch zahlreiche Inschriften in

Dalmatien bezeugt ist. Freilich verteilen sich

diese auf ao viele verschiedene Fundorte, dass es

schwer ist, sieh über die Garnisonen der Truppe
in der Provinz ein bestimmtes Urteil zn bilden.
Dass sie zeitweilig in der Gegend von Humac
(zwischen Novae und Narona) gelegen hat, be-

weist die Thataache, dass sie dort 173 n. Chr.
einen Libertempel neu aufgebant hat (CIL III

8484= 6362 = 1790). Aber auch in jenen beiden
benachbarten Stationen nennen Inschriften die
Cohorte, in Narona der Grabstein eines tubicrx,

ebd. 8437, bei Novae die Weihinschrift eines Cen-
turionen leg. I M(in.) praepositus eho. I Belg, hoe
in loco . . . serralus. Ferner lassen die Grab-
steine eines vexill. equit. aus dem alten Militär-

ortc Dclmimum. ebd. 9739, und die Weihung eines

anderen reiil., ebd. 2744 (der Name der Cohorte

ist von Mommsen richtig hergestellt) aus An-
detrium einen Aufenthalt der Truppe dort als

möglich erscheinen, während das Vorkommen von
Inschriften der Cohorte (Grabstein einer Soldaten-

frau ebd. 2067, einer Centurionengattin ebd. 8756,
bei Lebzeiten gesetztes Grabdenkmal eines de-

rurio ebd. 8762) in der Provineialhauptstadt Sa-

lonae nicht unbedingt zu der Annahme nötigt,

die Abteilung habe dort in Garnison gelegen.

Sonst haben wir noch die Weihinsebrift eines

Centurio von der Insel Brattja. ebd. 3096, den
Grabstein eines Veteranen aus Duboj im Binnen-
lande der Provinz, ebd. 8376 b, vgl. Arch.-epigr.

Mitt. XVI 79, und endlich wird die Cohorte auf

einer dalmatischen Inschrift unbekannten Fund-
orts, ebd. 3162 b, genannt. Auch auf den Steinen

aus Mediolanum Santonum in Aquitanien, CIL
XIII 1042—1045, will Hirschfeld im Cursus
honorum rohort. [I Belq]arum ergänzen.

cohors l Septimia Bel[garum] oder Bel[giea]

wird einzig auf einer dem 3. Jhdt. angehörenden
Inschrift aus Mainz, CIRh 1030, erwähnt, die in

klon.) d(om.) d(ir.) yenio ehor. I Septimie Bel[g.]

A(lexandrianae) oder A(ntoninianae) von einer

Anzahl Leute gesetzt ist. Selbst wenn diese Co-
horte nicht, wie man aus dem Namen schliessen

muss, von SeptimiuB Severus neu errichtet sein

sollte, wird sie doch mit der im 1. Jhdt. in Mainz
nachweisbaren eoh. I Belg. (s. d.) schwerlich iden-

tisch sein.

[cohors l (Flavia1) Bcssorum] kann vorläufig

nur aus der folgenden Truppe erschlossen werden.
cohors 11 Flavia Bcssorum. Dem Namen

nach von einem der flavischen Kaiser errichtet.

Diplom XXXlli nennt sie 105 n. Chr. in Moesia
inferior, Diplom XLVI dagegen im J. 129 in

Dada inferior, wohin sie also in der Zwischen-

zeit verlegt worden war. Sonst wird nur noch
in einem dem 2. Jhdt. angehörenden Cursus ho-

norum aus Thyatira, CIO 3497, ein Commandeur
von ihr genannt.

cohors 1 (Aquitanorum) Biturigum. In Di-

plom XI kommt unter dem J. 74 n. Chr. in Ger-

manien eine eoh. I Aquitanorum Biturigum vor.

Später kehrt diese nie wieder; dafür begegnet

uns aber eben in Germanien eine eoh. I Bituri-

gum, und es ist längst erkannt, dass beidemal
einunddieselbe Truppe gemeint sein muss, die nur.

ähnlich wie z. B. die eoh. V Callaecorum Lueen-
e*»m (s. d.), später deu einen Namen abgeworfen
hat. Als eoh. I Biturigum ist sie in den Diplomen
XXI und L von 90 und 134 n. Chr. für Ger-

mania superior bezeugt und auch in Diplom XL
vom J. 116 mit Bestimmtheit zu ergänzen. In

dem Limescastell lAngenhain ist ein Bronzeplätt-

chen der eoh. I Bit. vom J. 177 (ORL 13, 8
— Limesbl. 1, 23) gefunden, und danach dürf-

ten wohl auch die dort zu Tage getretenen

Ziegelstempel COU I BL eher mit Koller l Bi-

[tur.] als mit Zangemeister l B[e]l. gelesen

werden. Andere Ziegel der Cohorte stammen aus

der Gegend von Rottweil in Württemberg, Li-

mesbl. 18, 515, Bonn. Jahrb. 102, 90, vgl. Haug
D. röm. In sehr, u, Bildw. Würtemb. 58; ein

Praefect erscheint im Cursus honorum CIL II

4203.

cohors II Biturigum. Einzig aus einem Main-
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zer Cursus honorum des 1. Jhdts., CIRh 1120,

bekannt.

eohortes Bosporanorum. Ursprünglich wohl

die Landestruppen der bosporanisehen Könige,

aber schon als solche römisch bewaflnet, denn

Tacitus ann. XII zählt unter dem J. 49 bei

einem Gclecht in der Krim als Centrum der rö-

mischen Schlachtordnung auf cokorte» et Botpo-

rani noslris in armis. Diese Truppen sind

dann wohl als reguläre Auxilien in das römische 10
Heer aufgenommen worden, nnd ans ihnen werden
die folgenden Cohorten hervorgegangen sein.

cohurt miliaria Bosporiana wird in der Not.

dign. Or. XXXVHI 29 als Besatzung von Arau-

raca in Armenien verzeichnet. Es darf wohl als

sicher angesehen werden, dass dies dieselbe

Truppe ist, die Arrian in der Ektaxis § 9 und
18 als BoonoQavol ntCol und als ol nsCol roforai

ol rtüv .... Boonogarol unter den Auxilien seines

cappadocischen Heeres aufführt. 20

cohors l Bosporiana ist erst ganz kürzlich

durch das neu gefundene Diplom von 116 (Arcb.-

epigr. Mitt. XX 157) als Truppenkörper des ober -

pannoni8chcn Heeres bekannt geworden und muss
von der cappadocischen Cohorte notwendig ver-

schieden sein. Ihr möchte ich die beiden Prae-

fecten zuweisen, die als fciaggoc orulgijc ageorrj;

Btoonogtaviji Inschr. v. Olympia nr. 447 S. 538
= Arch. Zeit. XXXVII 136 und als htagx°* arul-

pr]c Boanogiavijt rrponr/c Bull. hell. XVII 35 in 80
griechischen Cursus honorum Vorkommen. Die in

Cappadoeien stehende coh. miliaria Botporiana,

auf die Ritterling beide bezieht, kann nicht in

Betracht kommen, denn da beide Officiere das
Commando als erstes führen und erst nachher
Legionstribunen werden, müssen sie eine cohors

quingenaria befehligt haben. Ich ergänze daher
auch in dem neuen Diplom Bot[poriana] und
nicht, wie Ritterling, Bos[poranorum j.

cohors II Bosporanorum. In dem Cursus 40
honorum aus Misenum CIL X 270* eines Ti.

Claudius Ilus* wird dieser u. a. praef. coh. 11

Bosloranorum genannt. Die Inschrift ist zwar
sicher teilweise interpoliert (vgl. Hirschfeld R.

Verw. I 180), doch sind die beiden in ihr ge-

nannten Truppennamen durchaus unverdächtig.

cohors l Bracaraugustanorum. Eine solche

wird zuerst auf einem Steine der frühen Kaiser-

zeit aus Narona CIL III 1773 erwähnt, der Wei-
hung des Praefecten Ti. Claudius Claudianus (der- 50
selbe Mann ist, wie dieHerausgeber vermuten, viel-

leicht auch mit dem CIL II Suppl. 5613 genannten
Ti. Clau . .[.praef.] cho. Brafcar.] gemeint. Aus
späterer Zeit findet sich in Dalmatien keine Spur
der Cohorte mehr, und sie wird daher wohl bei

der Reduderung der dortigen Armee wegverlegt
worden sein. Wahrscheinlich kam sie nach Moesia
inferior, wo eine coh. I Bracaraugustanorum in

den Diplomen von 99 (XXXI), c. 112 (XXXVIII)
und 134 (XLVII1) erscheint. Diese moesischc60
Cohorte wird CIL XII 1358 gemeint sein in dem
Cnrsus honorum eines Unbekannten, der pra[el.

coh. . . Braejarum Augustanorum und praepo-

situs vezillationi ezerdtus M. .

.

gewesen ist;

wenigstens ist, soweit wir zu erkennen vermögen,
M[ocsia inferior] die einzige mit M beginnende
Provinz, in der eine cohors Bracaraugustanorum
gestanden hat.

cohors I Bracaraugustanorum. Ziegel von

einer Cohorte dieses Namens haben sich in

dem wichtigen, den Ojtoz-Pass deckenden Castell

von Berezk in Dakien gefunden, CIL UI Suppl.

8074. 9. Wenn nun auch die oben besprochene

moesische Cohorte etwa während Traians Daker-
kriegen dort gebaut haben könnte, ist es doch
schon in Anbetracht dessen, dass wegen der zwei

verschiedenen roh. lll Bracaraugustanorum auch
zwei coh. I Bracaraugustanorum angenommen
werden mÜBsen, vielleicht richtiger, hierin eine

von der moesischen verschiedene Truppe zu er-

kennen. Der einen dieser beiden Cohorten ge-

hörte dann der Praefect auf dem späten Cursus
honorum aus Caesarea CIL Vni 9358 an, wo
der Name als coh. I Augusta Braearum wieder-

gegeben wird.

cohors II Bracaraugustanorum wird nur ein

einzigesMal, nämlichin dem stadtrömischen Cursus
honorum des A. Atinius Paternus CIL VI 1838
erwähnt, der sie unter Traian befehligt hatte.

cohors III Bracaraugustanorum ist im 2. Jhdt.

in Raetien nachweisbar, wo sie nach Diplom XXXV
im J. 107 und nach Diplom LXXIII im J. 166
gelegen hat. Auch ein stadtrömischer Cursus
honorum CIL VI 1822 nennt einen praef. coh.

lll Bracar. August, ausdrücklich mit dem Zusatz
q(uae) e(st) in Raetia. Desgleichen wird der
mit. cho. lll Braca[r]u[m], der seinem in der kai-

serlichen Leibwache der equites singuläres die-

nenden Freunde, einem geborenen Raeter, zu Rom
den Grabstein CIL VI 8228 gesetzt hat, gewiss
in der raetischen coh. lll Bracaraugustanorum
gedient haben.

cohors lll Bracaraugustanorum. Von der
vorigen unbedingt verschieden ist die britannische

Cohorte gleichen Namens. Dies ergiebtsich schon
daraus, dass die britannischen Diplome XXXII,
XLIIIundLVH (die Zahl ist hier aus der Reihen-
folge sicher zu ergänzen) sie gerade für die Zeit,

wo jene andere in den raetischen Diplomen er-

scheint, im britannischen Heere aufführen, näm-
lich für die Jahre 103, 124, 146. Inschriften

der Cohorte sind in Britannien bis jetzt noch
nicht gefunden, aber ich möchte die zu Castle

ficld bei Manchester gefundenen Ziegel mit C Ul
BR (CIL VII 1230) auf sie beziehen und nicht

mit Hübner auf eine in Britannien gar nicht

nachweisbare coh. lll Brittonum. Auch die In-

schrift aus Braga bei B e 1 1 i n o Inscrip. Rom. de
Braga p. LXII, in der ein *7 coh. Braearum in

Britannia erscheint, muss sich auf unsere coh

beziehen, da eine andere Bracarereohorte in Bri-

tannien nicht vorkommt, ln mehreren Fällen, wo
im Cursus honorum je ein praef. (bezw. centuno)
coh. lll Brac. genannt wird, ist die Entschei-

dung, ob die raetische oder die britanniseheTruppe
gemeint ist, unmöglich; es sind dies CIL VI 3536.
XII 672. Vm 3005 und ev. Pais 189, wo aber
auch lll Br[euc.j oder Br[itt.] ergänzt »erden,

kann.

cohors lll Bracaraugustanorum. Eine solche

führt endlich noch das neue Diplom vom J. 139
(Cagnat l’ann. öpigr. 1897, 106) unter den Trup-
pen von Syria l’alaestina auf. Es kann dies sehr

wohl eine der beiden obigen, etwa die raetisehe Co-
horte des Namens sein, die dann von Hadrian zum
jüdischen Kriege zeitweilig nach dem Orient ver-
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legt und zunächst auch nach dessen Beendigung Cagnat L'ann. £pigr. 1893, 91 ist eok. 1 Brit.

im Lande verblieben wäre. Ebenso möglich ist aber verlesen), muss von der raetischen eok. I Brette.

auch, dass hier eine dritte, von jenen verschiedene, doch wohl unterschieden werden. Diese nämlich,

dauernd im Orient stehende eoh. Ul Bracar- die in den beiden besprochenen, sicher jüngeren
augustanorum zu erkennen ist. Pfünzerlnschriftenoffenbarihresämtlichen Namen

[cohors Ul Valeria Bracarum.] über diese aulführt, würde den besonders ehrenvollen Bei-

in der Not dign. Or. XL 49 zu Drasdea in der namen riniim Romanorum gewiss nicht wegge-
Provinx Thrada verzeiehncte Cohorte ist das Ur- lassen haben. Die eok. I Breve, eq. e. R. könnte
teil ganz unsicher, und es lässt sich nicht einmal dann diejenige Truppe des Namens sein, von der
feststellen, obe sie überhaupt eine alte Truppe ge- 10 ein Oflicier aus der ersten Hälfte des 1. Jhdts. zu

wesen ist. Tarsus begraben liegt (CIL III 13622 = He-
cohors Uli Braearaugustanorum bat in Judaea berdey-Wilhelm Reisen in Kilikien S.4) und

gestanden, wie der Cursus honorum des C. Au- die dann auch im Orient gestanden haben wird,

tidius Mazimus aus Cirta CIL VIII 7079 aus- denn an die raetische wird man hier nicht denken
drürklieh besagt (praef . cohorl. IUI Bracarum wollen. Bei anderen Of(leieren einer eok. 1 Breue.

in ludaea). Eine Bestätigung bietet das neue (CIL II 4136. X 4619. V 6478) ist eine Entschei-

Diplom vom J. 139 (C ag n a tL’ann. 4pi£r. 1897, düng zu treffen unmöglich.

106), das sie unter den Auxilien der Provinz Syria cohors II Breucorum hat zum mindesten wäh-
Palaestina aufzählt. rend des 2. und 3. Jhdts. zur Besatzung von Mau-

cokors V Braearaugustanorum. Sie findet 20 retania Caesariensis gehört; unter dieser zählt

sich genau wie die III Braearauguslanontm in sie 107 n. Chr. Diplom XXXVI auf, und als

den raetischen Diplomen XXXV von 107 n. Chr. ihre Garnison erweisen die Inschriften das Castell

und LXX11I von 166. Sonst nennt nur noch von Hr. Suik (Tagremaret) im Südwesten der Fro-

der stadtrömische Cursus honorum CIL VI 3539 vinz. Dort muss sie lange Zeit gelegen haben,

einen praef. eok. V Braear. Auguslanorum in da der Ort selbst schliesslich officiell cohors Breu-

Germania. Obgleich auh hier die Möglichkeit eontm heisst. Er war von grosser militärischer

besteht, dass sowohl in Germanien wie in Rae- Bedeutung (vgl. Cagnat L’arm. rom. d’Afr. 649f.)

tien je eine eok. V Braearaugustanorum gleich- als der Ausgangs- und Knotenpunkt verschiedener

zeitig gewesen ist, ist doch— zumal bei den viel- Strassen. Meilensteine mit a eok. Breue. sind

fachen Truppenverschiebungen gerade zwischen 30 aus den Jahren 270 und 282/83 erhalten. s.Ephem.
den Provinzen Raetien und Germanien — die epigr. VII 670 und 671 (vgl. auch 672). An In-

grössere Wahrscheinlichkeit die, dass beidemal ein Schriften der Cohorte haben wir aus dem Castell

und dieselbe Abteilung gemeint ist, die dann erst die im J. 243 gesetzte Weihung (Ephem. epigr.

in Germanien gestanden haben und später von dort V 1047 = CIL VIII 21560) eines dee. praepo-

nach Raetien verlegt worden sein wird. Denkbar situs eoh. U Breueoru[m] Gordiane, den Grabstein

wäre, dass die raetische Donaustation Quintana eines signiler (Ephem. epigr. V 1048= CIL VIII

Not. dign. Oec. XXXV 23 ihren Namen von der 21561) und endlich eine metrische Grabschrift

eok. V Braearaugustanorum als der einzigeu (Ephem. epigr. V 1049 — CIL VIII 21562) an-

mit der Ziffer V in Raetien nachweisbaren Truppe scheinend eines im Kampfe gefallenen Centurio,

in derselben Weise bekommen hätte, wie gerade 40 die des Fundorts wegen gewiss auf die eok. II

in Raetien und Noricum die Stationen Batava, Breucorum zu beziehen ist. Aus der Provinzial-

Astura, Commagena u. a. nach den dort liegenden hauptstadt Caesarea stammt der Grabstein eines

Auxiliarregimentern benannt worden sind. Soldaten, der translalus in praetorio (ex) eoh. 11

eokorrs l Breucorum D (= quingenaria) Po- Breucorum genannt wird, CIL VIII 9391. Einem
Iferio) Vi(etrix) bis torquat(a) ob rtirtutem) ap- Praefecten begegnen wir im Cursus honorum CIL
pellatta) [equitata [?], vgl. CIL III 5918= 1 1929). IX 5066, einem anderen vielleicht ebd. VII 1054,

Die nicht wenigen Denkmäler von ihr weisen alle wo freilich die Zahl nicht ganz sicher ist.

nach Raetien. Dort stand sie nach Diplom XXXV cohors III Breucorum ist nur durch mehrere

im J. 107 und nach Diplom LXXIII im J. 166. ihrer Praefecten bekannt aus dem Cursus honorum
Mehrere Inschriften aus dem Castell von Pfünz 50 CIL X 3847. IX 4758 und III 731 = Suppl.

beweisen.dass sie zeitweilig daselbst ihrStandlager 7395, woMommsen den schlecht überlieferten

gehabt lut. Es sind dies eine Reihe von Dcdi- Text zu III Breucorum verbessert hat.

cationen, an Pius CIL III 11930 und 11931= cohors Uli Breucorum wird auf mehreren

5918a, an Commodus vom J. 183/184 ebd. 11933, Inschriften aus Britannien genannt, aus denen her-

an Caracalla vom J. 211 ebd. 11934=6530, event. vorgeht, dass sie im 3. Jhdt. dort gelegen hat.

auch 11935, endlich die undatierten Steine 5918 Zu Ebchester sind die Weihung eines aetar. eoh.

= 11929 und wohl auch 5918b =11936, wo llll Br. sub der Zeit der Caracalla, CIL VII

Mommsen Korr. d. Westd. Zeitschr. VI 161 458, und Ziegel mit .HIBR ebd. 1229 gefunden

zweiffellos richtig den Namen der Cohorte einge- worden, die wohl nicht mit Hübner als [eo]k. I

setzt hat. Bei welchen Gelegenheiten die Truppe 60 Br.[itt.l, sondern des Fundorts wegen als eok. I)

ihren Ehrenbeinamen Valeria Vietrix, den sie mit III Brfeue.J aufzulösen sind. Noch klarer ist

der legio XX Val. Fiel, teilt, und den zweimaligen dies bei den Ziegeln aus Slaek mit eok. llll BRE,
Titel torquata (vgl. ata lorquala Bd. I S. 1267) ebd. 1231 = Ephem. epigr. VII 1127, bei denen

erworben hat, lässt sieh nicht erweisen. Hübners Erklärung Bri(ttonum] völlig unver-

eokors l Breucorum equilata e. R., die in stündlich ist. Endlich ist der Name der Cohorte

dem aquilejischen Cursus honorum des C. Minicius schon von Hassencamp richtig auf einer In-

Italus CIL V 875 vorkommt (in der schlecht copier- sthrift aus Hopton bei Manchester. CIL VII 177,

teu alexandriniscben Inschrift desselben Mannes hergestellt worden.

Paolj-Wlwova IV ®
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cohort V Breucorum. Diplom XIII zählt sie führt, erscheint im Corsas honorum, CIL III 1464.

80 n. Chr. unter den pannonischen Besatzung- Ein ähnlicher Anlass mag eine zeitweilige An-
truppen auf, und dazu würden die Ziegel ans Bri- Wesenheit der ganzen Cohorte auf der Insel Cypem
getio Arch.-cpigr. Mitt. III 147 stimmen, falls verursacht haben, die durch die Inschrift aus Kno-
auf diesen thatsächlieh COH V BR steht. In- dara ebd. 215 bewiesen wird. Dass hier nicht

schritten der Cohorte sind aber nur aus Nori- etwa eine andere gleichnamige Truppe gemeint

cum bekannt, sodass — zumal sie in all den sein kann, zeigt schon die Übereinstimmung der

zahlreichen pannonischen Diplomen der Folgezeit Beinamen c. H cquitata. Vielleicht ist die Cohorte

fehlt — die Annahme berechtigt erscheint, sie während des grossen jüdischen Aufstandes von
sei schon bald nach dem J. 80 von Pannonien 10 1 17 dorthin geschickt worden und könnte dann vor-

nach Noricum verlegt worden. Die dortigen In- her schon mit einer der pannonischen Legionen

Schriften von ihr sind der Stein eines Soldaten an Traians Partherkrieg beteiligt gewesen sein,

aus dem Thal Lavantina, CIL III 5086, und der cohort Vlll Breucorum ist bis jetzt nur durch
Grabstein eines Veteranen aus dem Thal der Mur, zwei rheinische Soldatengrabsteine bekannt, einen

ebd, 5472. Auch der Angehörige einer co[h . . .]
aus Birten CIRh 15!* und einen aus Köln ebd.

Breuc., der zu Weihmörting in Noricum eine In- 282, die den Beweis dafür liefern, dass die Co-

schrift, ebd. 5613, geweiht hat, hat wohl eben horte im 1. Jhdt. zu den Auzilien von Germania
in der coh. V Breucorum gedient. Ein I’raefect inferior gehört hat.

von dieser erscheint auf einem Steine aus Formiae, cohort Breucorum ohne Ziffer findet sich ausser

CIL X 6102. 20 auf den unter coh. VI Breucorum angeführten

cohort VI Breucorum muss, da sich noch je rheinischen Ziegeln auch in einem Cursns honorum
eine coh. Vll und Vlll Breucorum nachweisen traianischer Zeit aus Piemont CIL V 7153; eine

lassen, notwendig bestanden haben. Ich möchte Beziehung auf eine der verschiedenen bekannten

auf sie die Bonn. Jahrb. 87, 95 veröffentlichten cohorlet Breucorum ist unmöglich.

Ziegel aus Xanten mit ..H VI BR beziehen. Von cohors l Brilimnica miliaria c. R. (mit letz

den beiden hier möglichen Auflösungen als [co]h. terem Beinamen nur in den Diplomen von 105

VI Br[eucorum) oder [co]h. VI Br[iltcmum] und 110, als oo nur in denen von 85 und 105)

scheint mir nämlich die erstere aus dem Grunde kehrt zunächst in den pannonischen Diplomen
Torzuziehen zu sein, weil durch die Xantener Ziegel XIII, XVI, XVU und XCvIII aus den Jahren 80,

mit coh. Breucorum CIRh 223 p erwiesen ist, dass SO 84, 85 und 105 wieder. Ob der ziemlich alte Grab-
dort thatsächlieh eine coh. Breucorum gestanden stein eines eq. imag. coh. I Brit., eines geborenen

hat, deren Nummer wir nur bisher nicht kannten. Britanniers, aus Titel in Pannonia inferior CIL III

cohort Vll Breucorum e. R. cquitata (CIL 3256 ihr oder der pannonischen eoh. I Brittonum
III 10278, vgl. ebd. 215) ist nach Diplom XVII miliaria zugehört, lässt sich nicht entscheiden,

im J. 85 in Pannonien, nach Diplom LXXIV Im Januar 105 ist die Cohorte, wie das einem
im J. 167 in Pannonia inferior gewesen. Ihren ihrer Soldaten erteilte Diplom XCVIII schliessen

Namen werden wir aber für letztere Provinz wohl lässt, noch in Pannonien gewesen, noch in dem-
auch in Diplom LXVIII (zwischen 145 oder 154 selben Jahre wird sie aber bei Ausbruch des zweiten

und 160) zu ergänzen haben, wo coh. Vll weder dakischen Krieges nach dem Kriegsschauplätze

mit M o m m s e n zu III geändert werden, noch 40 abgegangen sein, denn der Krieg hat sie offenbar

auf die Vll Lvtitanorum bezogen werden darf. mitgemacht, da wir sie 110 n. Chr. in dem die

Aus der in fünf auf einander folgenden Namen Occupationstruppen der neuen Provinz aufzählen-

genau mit Diplom LXXIV übereinstimmenden den Diplom XXXVII wiederfinden. In Dacien

Reihenfolge der Truppen ergiebt sich vielmehr, ist sie dann aber auch weiterhin verblieben und
dass an dieser Stelle eben die VII Breucorum hat im Szamosthale in dem Castell von Alsö-Ko-

zu erwarten ist. Vom J. 201 besitzen wir eine säly in Garnison gelegen. Von dort besitzen wir

Inschrift der Cohorte zu Ehren des Septimius nämlich eine officielle Weihung der ch. prima ßri/-

Severus aus dem römischen Castell auf der Donau- tanica oo für zwei unbekannte Kaiser CIL III

insei von Mohacs, CIL III 10278, die den Schluss 821, und auch von den übrigen dortigen Soldaten-

nahe legt, dass die Truppe damals dort in Gar- 50 inschriften ohne Angabe der Truppe mag die eine

nison gelegen hat. überaus zahlreich Bind die oder die andere, z. B. ebd. 830, ihr angehören;

Ziegel der Cohorte, die an den verschiedensten ihren Namen findet M o m m s e n ferner auf dem
Punkten der Provinz zu Tage getreten sind und Fragment aus Alsö-Kosälv ebd. 829 wieder. Dass
vermuten lassen, dass die coh. Vll Breucorum der Soldat einer (coh.)I Britta . ., dessen Grabstein,

in Pannonia inferior eine ähnliche Rolle gespielt CIL III Suppl. 7634, in dem unweit von Alsö-

hat, wie die coh. Illl Vindelieorum in Germania Kosäly gelegenen Vid gefunden ist, in derselben

superior. Solche Ziegel — zum Teil durch die Truppe gedient hat, ist wohl nicht zu bezweifeln,

beigesetzten Kaisernamen nach den Regierungen Endlich wird der tribun. coh. 1 Britt., der als

von Oaracalla bis Gordian datiert — haben wir solcher Vexillationen dacischer Truppen zu seinem

aus Aquincum, Bellye, Ban. Batina, Baracs, Mitro-60 Partherkriege führt und dessen Curaus honorum.

vic. Esseg, Szeksö, Paks, Duna-Pentele und aus CIL III 1193, in dem dacischen Apulum zu

dem damals bereits zu Pannonia inferior gehören- Tage getreten ist, wohl eben die dacische cohort

den Brigetio CIL III 3757. 6472. 10668. Ein l Britannien befehligt haben. Nicht unerwähnt

früherer Praefeet der Cohorte begegnet auf einer möchte ich lassen, dass deren Name meiner Ansicht

Inschrift aus Worms CIRh 897, ein anderer, der nach auch in dem Diplom LXX( aus der Zeit zwi-

unmittelbar im Anschluss an das Commando ein sehen 145 und 161) zu stehen scheint, wo ich die

Detachement von Auzilien der Provinz Pannonia im Subscript genannte coh. I Ulp. Brittonum co
inferior zu irgend welchem auswärtigen Kriege in der ersten Cohorte der Liste, der I Ulp
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wiedererkennen und des an siebenter (?) Stelle Calavigni Iromagi I. (also eines geborenen Kelten)
stehende / BRITT 00 ,

sumal es nicht wie dort milit. eoh. III Brilannorum .... ezereitus Raetiei,

Britton. abgekürzt ist, als coh. I Britt[annica] CILV7717. Die Cohorte muss sich also zeitweilig

00 ergänzen möchte, über das verlesene coh. I einmal in Oberitalien befunden haben. Den Zeit-

Britann. auf einer aleiandrinischen Inschrift s. punkt glaube ich wenigstens als möglich nach-

eok. I Brcueorum e. R. weisen zu können. Im Anfang 69 hatte sich das
cohort II Britann[iea] oder Britann[orum] raetische Heer dem Vitellius angeachlossen (Tac.

miliaria tquilata ist bis jetzt nur aus Ziegeln zu er- hist. I 59) und gleichzeitig mit Caecina den com-
schliessen. In Daeien sind solche mit dem Stempel binierten Angriffgegen die Helvetier unternommen
COH 1TB R 00 und C0HI1 B R + A/N, CIL 10 (ebd. I 67 und 68) Caecina schickt dann nach
III 1633, 2=Suppl.8074, 11, im Castell von Rom- Italien als Avantgarde Oallorum Lutitanorumque
lot und in dem von Also Ilosva gefunden worden, et Brilannorum eohorlet voran und folgt diesen

die gewiss ein und derselben Truppe angehören. selbst über die poeniniachen Alpen, um Ober-
Wo diese vor der Eroberung DakienB gestanden italien zu besetzen (ebd. I 70). Damals mag auch
hatte, ist zunächst ungewiss. Allein wenn wir aus die raetische eoh. III Brilannorum den Zug mit-

cmnBRMt JZSUräAffÄSSt m
(aus Vechten, im Leidener Museum, nach freund- nicht unmöglich, dass Tacitus mit Brilannorum
lieber Mitteilung von Zangemeister) besitzen, eoh. eben sie meint. Über zwei ältere eventuell

die meiner Ansicht nach nur als II Brfit.) m(il.) 20 auf die Cohorte zu beziehende Grabsteine aus

e(qu.) gelesen werden können, so liegt die Ver- Oberitalien s. eoh. III PR. In dem Cursus ho-

mutung nahe, dass diese von derselben Cohorte norum Pais 189 ist bei coh. lll Bl ebenso gut

herrühren, die dann zunächst in Germanien ge- Brit. als Breuc. oder Brae. zu ergänzen möglich,

standen hätte und später, etwa mit der nieder- cohort l Brittonum miliaria steht 85 n. Chr. in

germanischen legio l Minervia, nach Dakien ge- Diplom XVII neben der l Britanniea miliaria ver-

kommen wäre. zeichnet und muss demnach von dieser verschieden

cohort Britannien ohne Nummer findet sich sein. Der oben citierte Grabstein aus Titel kann
in dem griechischen Cursus honorum aus Atta- sich ebensogut auf sie beziehen wie auf jene. Von
leia CIG 4340b (= Le Bas-Waddington 1364 den weiteren Schicksalen der Truppe lässt sich

= Lanckoroii ski I S. 158, 9) erwähnt (hta^xor 30 nichts sagen; es ist aber von vorn herein wahr-
aru[lgae] Bfmarnxrj;). scheinlich, dass sie mit einer der verschiedenen

cohort lll Britlannorum. Diese ungewöhn- coh. I Brittonum miliariae identisch ist, die uns
liehe Form des Namens statt des nach Analogie später in anderen Provinzen begegnen. Am ehesten

der übrigen Cohorten zu erwartenden Britanniea käme da meiner Ansicht nach in Betracht die

oder Brittonum ergiebt sieh aus der Vergleichung cohort l Brittonum miliaria (equitataf) die

der Stellen, wo der Stammesname vollständig an verschiedenen Stellen der Wallachei, also in

ausgeschrieben ist: Brittonnorum und Britann(i}- der Provinz Dacia Malvensis, erscheint Zunächst
norum in Diplom XXXV, Britann. in Diplom nennt sie eine noch unpublieierte Bauinschrift

LXXXIX, Brilannorum CIL V 77 1 7 und Brittonim aus dem den Vulc&npasa von Süden her sperrenden

Not. dign. Cee. XXXV 25. Die Cohorte hat an- 40 Castell von Bumbesti am Schyl (vgl. darüber

scheinend die ganze Kaiserzeit zum raetisehen C i c h o r i u s Reliefs d. Traianss. II S. 2391.), von
Heere gehört. Nicht nur zählen sie in diesem die der ich eine freilich wohl hier und da der Be-

Diplome XXXV im J. 107, LXXXIII im J. 166 richtigung bedürftige Copie der Freundlichkeit

und LXXIX nach 145 (in letzteren beiden ist die des Herrn Director Al. Stefuleacu in Targu Jiu

Zahl mit Sicherheit zu ergänzen) auf, Bondern in Rumänien verdanke. Sie ist im J. 201 er-

sie heisst auch in der Inschrift CIL V 7717 aus- richtet und betrifft die Neuerbauung der Castell-

drücklich ezereitus Raetiei, und noch die Not. mauern PER : l : COH : BRITTORVM 00 SOS,
dign. OCC. XXXV 25 verzeichnet sie als Be- was wohl zu lesen ist per eoh. I Britto(n)um

Satzung von Abusina in Raetien. Hier in Abu- (miliariam) eqfuitatam). Auf dieselbe Cohorte,

sina, dem heutigen Eining, sind nun auch that-50die also damals zu Bumbesti gestanden zu haben
sächlich Inschriften der Cohorte zu Tage ge- scheint, werden dann die Ziegel mit COH • 1

treten, nämlich Ziegel mit eho. III Br., CIL III BR 00 »us Orsova, CIL III Snppl. 8074, 10,

11996, und die Weihung eines praet. vom J. 211, zu beziehen sein und ebenso die bei Boroneasa

ebd. 5935; die Truppe muss also dort schon lange am Alt gefundenen mit CORS H B Arth.-epigr.

vorher gelegen haben. Ob auch das zu Eining ge- Mitt. XIX 84, die schon von den Herausgebern
fundene Diplom LXXIX, das einem Soldaten einer richtig als co[ho]rt m[il.j B[riti.] erklärt sind.

[coh. . .] Brittonum erteilt ist, auf die dortige Eine gewisse Schwierigkeit bereitet die Inschrift

III Brilannorum bezogen werden darf oder ob aus Thessalonike ebd. XVII 117, die zu Ehren
eine von der III Britannorum verschiedene, gleich- eines Praeses der Provinz Dacia Malvensis ge-

fall* in Raetien liegende aber sonst unbekannte 60 setzt ist von seinen Söhnen Philippus und Cas-

coh. Brittonum gemeint ist, bleibt ungewiss. sianus trib. coh. I F. M[il.] Bryttonum Mal-

Hegel der Cohorte sind neuerdings auch in dem venri*. Damit soll offenbar eine in Dacia Mal-

raefischen Castell Theilenhofen zu Tage getreten, vensis stehende eoh. I mil. Brittonum näher ge-

vgl. Hettner Arch. Anz. 1898, 177. Ausser- kennzeichnet werden, und dies würde auf die vor-

halb Raetiens ist noch ein interessantes Denkmal stehende ja trefflich passen, wenn nicht der als

derCohorte gefunden, nämlich der ausAugustaBa- F[lavia] zu deutende Beiname, der auf der offi-

giennorum im westlichen Oberitalien stammende, ciellen Inschrift ans Bumbesti keinesfalls hätte

sicher noch dem 1. Jhdt. angehörende Grabstein fehlen dürfen, sich damit schwer vereinigen lieasa.
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Ausser jener »her noch eine weitere von ihr verschie- cohors II Augusta Ser eia Pacensis miliaiia

dene coh. I Flaria Briltonum miliaria io der Pro- Briltonum erscheint ein einziges Mal und zwar
vinz anzunehmen, wird man sich nur schwer ent- in dem Diplom XXXIX vom J. 114 unter den
schliessen (vgl, übrigens noch coh. I Flaria Bril- Truppen von Pannonia inferior; für ihren unge-
lonum). Ist auf dem Stein von Bumbesti EO wirk- wohnlichen Namen ist eine befriedigende Erklä-

lieh als EQ aufzufassen, so dürfte ihr vielleicht rung noch nicht gefunden,

nicht nur der mehrerwähnte Stein einesReiters aus cohors II Flaria Briltonum rquitata (CIL XI
Titel, CIL III 3256, zuzuweisen sein, sondern auch 5632) ist schon durch ihren Namen, dann aber
der trib. coh. I Br. 00 eg. im Cursus honorum dadurch, dass sie, von Praefecten befehligt, als

aus Turin, ebd. V 6995; hier ist nimlich eher 10 qmngrnana erkennbar ist. von der vorigen ver-

an eine eoA. Br[itlnnumJ zu denken, wie an eine schieden. Sie gehörte nach Diplom XXX im J. 99
coh.Br/eueorum], die Mommsen ergänzen wollte, zum Heere von Moesia inferior und ist wohl auch
denn nur von Brittones, nicht aher von Breuci in der Folgezeit dauernd in dieser Provinz ver-

sind cohortcs miliariae nachweisbar. blieben. Wenigstens haben wir noch aus dem
cohors I Aelia Briltonum [miliaria). Schon J. 230 eine Inschrift aus Rustschuk (Sexanta

durch den Beinamen von den übrigen coh. I Bril- Prista) CIL III Suppl. 7473, die den Wiederaufbau
tonum verschieden und als Aelia wohl von Ha- der balnea coh. II Fl. Brill. Alezandrianae betrifft

drian errichtet. Sie wird nur auf zwei Inschriften unddieRustschukalsdamaligeGarnisonderTruppe
erwähnt, der Weihung eines s. c. vom J. 238 aus erweist. Aus dem nahen Durostorum haben wir
Virunum, CIL III 4812. die vermuten lässt, dass 20 den Grabstein eines ihrer Centurionen ebd. 7478,
sie zur Besatzung von Noricum gehört hat, und und auch die Inschrift unbekannten Fundorts aus
einem Cursus honorum aus Firmum Picenum, Moesia inferior ebd. 7594 — 6227, die einen prae-

CIL IX 5357, der einen Tribunen der Cohorte posil. [coh. . . . Britilonum nennt, wird auf sie

nennt; da der Officier das Commando an Stelle zu beziehen sein. Endlich kennen wir einen Prae-

des Legionstribunats führt, muss die / Aelia Bril - fecten der Cohorte aus hadrianischer Zeit durch
tonum eine cohors miliaria gewesen sein; vgl. den Cursus honorum CIL XI 5632.

auch coh. I Flaria Briltonum. cohors II Briltonum, ohne jeden Zunamen,
cohors I Flavia Briltonum begegnet uns zu- ist in Diplom XXXVI vom J. 107 in Maurentania

nächst in Dalmatien, wo zu Salonae der anschei- Caesariensis verzeichnet. Sie kann mit der vorigen

nend frühe Grabstein eines als Activen vertrtor- 30 keinesfalls identificiert werden, da sonst eine Ver-

benen Soldaten, CIL III 2024, gefunden ist. Dass legung der 99 in Moesia inferior stehenden Co-

sie zeitweilig in dem Castell von Crkvenica bei horte von der Donau nach dem friedlichen Mau-
Doboj gelegen hat, hat Patsch Arch.-epigr. Mitt. retanien gerade während des dakischen Krieges

XVI 78 und 79 wahrscheinlich gemacht, indem er stattgefunden haben müsste, wo umgekehrt aus

zwei dort gefundene lnschriftenfragmente. das eine allen Gegenden Verstärkungen an die Donau ge-

1:1: FL. VM zu coh.] I Fl. IBritton]um , zogen wurden. Dagegen ist die Cohorte vielleicht

das andere COH .... MILIAR — freilich nicht in dem Cursus honorum CIL V 6995 des L. Albus

so überzeugend — zu coh. [I Fl. Briltonum] Restitutus gemeint, der prael. coh. II Br. rq.

miliar, ergänzt. Die Cohorte dürfte dann aber trib. coh. I Br. 00 cq. heisst. Br. musB beide-

aua Dalmatien wegverlegt worden sein und zwar 40 mal denselben Volksstamm bezeichnen, und da
WC hl nach Noricum, wo wir in der späteren an der zweiten Stelle wegen des 00 nur an eine

Kaiserzeit gleichfalls eine coh. I Flavia Bril - cohors Briltonum gedacht werden kann, muss
tonum finden. Ein Officier dieser [trib. chor. I eine solche auch an der ersten Stelle gemeint

Fl. Brit. hat 267 n. Chr. zu Virunum anlässlich sein, die Ergänzungen ßreueorum (so Mommsen)
eines Sieges die Weihinschrift CIL III 481 1 = oder Bracaraugustanorum sind demnach ausge-

11504 errichtet, und der miles rhor. IFl. BT, schlossen.

dessen Grabstein aus Melk ebd. 5668 publiciert cohors III Briltonum Veteranorum equilata

ist, hat gewiss in derselben Truppe gedient. Da- ist nur aus einer Inschrift von Ariminum CIL
gegen ist es bei einem Familiengrabstein aus XI 393 bekannt, die einen ihrer Praefecten nennt,

dem Murthal, ebd. 5455, auf dem ein mil.ehor[li]s 50 Wie aus dem Namen geschlossen werden darf,

I Brit. erscheint, nicht ohne weiteres zu ent- hat sich die Cohorte durch den Zusatz Vetera-

scheiden, ob darunter die / Flaria Briltonum norum von einer gleichnamigen jüngeren Truppe
oder die gleichfalls in Noricum stationierte / Aelia unterscheiden wollen. Diese ist vielleicht die

Briltonum zu verstehen ist. Ein trib. coh. I Fl. cohors III Brit[tonum] , die snl Traian in den
Britton. wird endlich in dem dem 3. Jhdt. an- unteren Donauländern nachweisbar ist. Zunächst
gehörenden Cursus honorum aus Pisaurum, CIL sind Ziegel von ihr in den Pfeilern von TraianB 103

XI 6337 = H e n z e n 6519, erwähnt. Vgl. auch bis 105 erbauter steinerner Donaubrücke bei Turn
coh. I Briltonum miliaria. Scferin gefunden worden, CIL III 1708, und die

cohors l Ulpia Briltonum miliaria hat unter Cohorte würde also damals zum Heere von Moesia

Pius zur Besatzung von Dacia superior gehört, 60 superior gehört haben. Nach den dakischen Kriegen

wie das in den Jahren 145/161 anzusetzende Di- wird sie in die neu eroberte Provinz Dacia vor-

plom LXX beweist, das einem ihrer Leute, einem

geborenen Brittonen, erteilt ist und als damaligen
Befehlshaber den L. Nonius Bassus nennt. Wenn
man aus dem Namen Ulpia den Schluss ziehen

darf, den die übrigen coh. lllpiae nahe legen, so

würde die Cohorte überhaupt erst von Traian for-

miert worden sein.

geschoben worden sein, aus der wir Ziegel mit
COI1 III BRIT (im Bukarester Museum, unbe-

kannten Fundorts, aber gewiss aus der Wallachei)

und mit C III B aus dem Castell von Klein-

schenk im Altthal, CIL III Suppl. 8074, 12, be-

sitzen. Ebenso möglich ist freilich, dass diese

Donaucohorte die cohors 111 Briltonum Velera-
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norum ist and eine andere, unbekannte coh. lll cohors Callaecorum 8 . auch coh. Asturum et

Brittonum Veranlassung iu dem Namenszusatx Callaceorum

gewesen ist. cohors Campana (beiw. / Camp(estrisl). Eine
[cokorlej llll und V Brittonum

]
sind vorläufig Truppe dieses Namens ohne Ziffer wird durch

noch nicht direct bezeugt (über eine vermeint- zwei Steine aus Dalmatien als zeitweilig dort sta-

liche coh. llll Brittonum 8. unter coh. llll Breu- tioniert erwiesen, und zwar scheint die Haupt-
corum), aber bestimmt zu erschliessen aus der stadt Salonae selbst ihr Standort gewesen zu sein.

Existenz der Dort ist der Grabstein eines Soldaten C a g n a t

cohors VI Brittonum. Diese ist durch die L'ann, tpigr. 1897, 104 = CIL III 14246* ge-

Inschriften zweier ihrer Praelecten gesichert, eine 10 fanden, und von dort aus war wohl auch der CIL
afrieanische, CIL VIII 5383, und eine spanische, III 8693 als eusfos Traguri bezeichnete Soldat

ebd. II 2424 aus der Zeit Traians. Die Xantener zum Wachdienst nach dem nahen Traü commao-
Ziegel mit [co]h. VI Br. beziehen sich wohl nicht diert worden. Dass beidemal nicht der volle Natne
auf sie, sondern auf die coh. VI Br(eucorum] der Cohorte wiedergegeben ist, darf als gewiss

(a. d ). gelten, und da Campestris bezw. Campana bis

cohors Brittonum. Eine solche ohne erhaltene jetzt nur als Beiname einer Voluntariercohorte (s.

Nummer betrifft Diplom LXXIX von Raetien coh. I Camp. Vol.) bekannt ist, wird wohl an eine

(nach 145), falls dort nicht etwa die coh. lll Bri

-

solche zu denken sein. M ommsen wollte darin

tannorum (s. d.) gemeint ist. Ferner könnte eine die dalmatische coh. VIII Voluntariorum wieder-

roh. Brittonum auch in dem Fragment eines Cursus 20 erkennen, allein diese führt auf all den vielen

honorum, CIRh 1394, erwähnt gewesen sein. Inschriften, die wir von ihr aus der Provinz be-

reit . Cats. s. coh. I Ael. Mtaur.) Sag. bezw. sitzen, nie diesen Beinamen. Ich möchte meiner-

eok. I Aelia miliaria Sagittariorum. seits den Stein eher auf eine eoA. I Camp, be-

cokors I Catlaecorum ist bisher nur in Spanien ziehen, die eben in Dalmatien bezeugt ist durch
nachgewiesen worden. Dort haben sich in dem den Grabstein eines Centurionen, CIL III 8438,

gallaecisrhen Castell von San Cristobal (vgl. eok. aus Narona. Wenn auch der Mann, der vorher

1 Celtiberorvm) auch Mannschaften der eok. / Cal- als mit. leg. XIII in einem unbekannten Kriege

laccorum als abeommandiert befunden und zu decoriert worden war, bei seinem im 60. Jahre

Ehren der Kaiser Marcus und Verus die Inschriften erfolgten Tode nicht mehr activ gewesen sein wird,

CIL II 2555 und 2526 errichtet. Der auf letzterer 30 so hat doch seine Truppe wohl in der Provinz

genannte Centurio Valerius Flavus kehrt auch gestanden. Diese coh. I Camp, wird dann nicht

in der dortigen Weihung ebd. 2553 vom J. 167 verschieden sein von der genannten eok. / Cam-
wieder als Befehlshaber einer tezillatio der eok. pestris Voluntariorum c. R. (s. d.), die uns später

lll Ccltibcrorum. Nach alledem gehörte die Co- in Pannonia inferior begegnet, und ist also wohl
horte im 2. Jhdt. zur Besatzung von Hispania von Dalmatien nach Pannonien verlegt worden.
Tarraconensis. eokor» lll Campestris c. R. erscheint in Di-

[cohorte» II. lll. llll Callaecorum

]

sind bis plom XXXVII. das 110 n. Chr. für die nach Be-

setzt inschriftlieh noch nicht bezeugt. Höchstens endigung der dakischen Kriege in der neuen Pro-

wärc auf einem Steine aus Viseu in Lusitanien, vinz Dacia verbleibenden Occupationstruppen aus-

CIL II 403, eines imaginiler chor. lll. . AL die 40 gestellt ist, hat also den Krieg selbst zweifellos

Ergänzung fC]al(laec.] neben der von Hübner mitgemacht. Später wird die Cohorte dann die

gewählten [0]al[lor.J denkbar. Besatzung von Drobetae gebildet und die dortige

cohors K Callaecorum Lucensium (equitata grosse Donaubrücke gedeckt haben. Wenigstens
Diplom LIX). Der Name wird verschieden wie- haben wir dorther zwei Inschriften von ihr, den
dergegeben, die Diplome haben meist Callae. Grabstein der Frau eines Centurionen, CIL III

eorum Lucensium, zweimal aber Lucensium et 14216 10= Areh.-epigr. Mitt. XIX 217, und den
Callaecorum, die Inschriften Gallaecorum Lu- eines Soldaten, CIL III 14216®= Areh.-epigr.

censium oder einfach Lucensium. Die Cohorte Mitt. XIX 215, der hl. trib. gewesen ist. Man hätte

ist durch mehrere Jahrhunderte hindurch in Pan- aus letzterer Inschrift also wohl zu schliessen, dass

nonien bezeugt. Schon 60 n, Chr. nennt Bie Di- 50 die Cohorte, ebenso wie dies bei der l Campestris
plom II in filyrirum, dann 84 und 85 n. Chr. Voluntariorum c. R. der Fall ist, eine miliaria

die Diplome XVI und XVII in Pannonia, endlich war. Sonst ist nur noch zu Athen der Grabstein
im 2. Jhdt. nach der Teilung der Provinz meh- eines ihrer Soldaten, CIL III 7289, zu Tage ge-

rne Diplome in Pannonia superior. so XLVII treten; der Mann war aus Scupi in Moesia su-

und das neugefundene Areh.-epigr. Mitt. XX 156 perior gebürtig und vielleicht nur von dem moe-
für 133, LIX zwischen 138. und 146, LX für sisehen Heere nach Athen abeommandiert gewesen.

148, LXI für 149, LXV für 154. Zwei dieser cohors VII Campestris p. /. So liest Momm-
Diplome (LIX und LXI) sind für einen Reiter s e n überzeugend die nur durch eine ungenü-
und einen pedes der Cohorte aufgestellt und gende Copie bekannte Inschrift CIL III 132
nennen in üblicher Weise ausser diesen Vete- 60 (eok. VII CAllVP) aus Hatne zwischen Damascus
ranen noch die betreffenden Praefecten der Truppe. und Palmyra, eine Dedication der offenbar dort
Der Standort der Cohorte wird Crumerum an in Garnison liegenden Cohorte an die Kaiserin
der Grenze der beiden pannonischen Provinzen Sabinia Tranquiflina. Die Truppe würde an jener
gewesen sein, woher die beiden einzigen Inschriften Stelle schon ein volles Jahrhundert früher be-

von ihr stammen, CIL III 3664 = 10602, eine zeugt sein, wenn sich auf sie — was mir nahe-
Dedication der Truppe für Septimius Severus vom zu sicher scheint — die in Hatne gefundene De-
J. 198, und ebd. 3662, die Weihung ihres Prae- dication an Pius ebd. 131 vom J. 138 beziehen
fecten für Caraealla oder Elagabal. liesse, die ebenfalls von einer eok. VII .. er-
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richtet ist. Wenn die durch die coh. I Campt- und LVII unter den Anxilien von Britannien, doch

stris Volunlarwrum c. R. nahe gelegte Gleich- haben sich in dieser Provinz keine Inschriften

Setzung der eoä. Campestres mit den coh. Volun- der Cohorte erhalten. Höchstens könnte man
tariorum wirklich berechtigt ist, wäre es übrigens vielleicht zweifelnd die Ziegel aus Caersws mit

nicht unmöglich, dasB auch der Officier, der in dem Stempel C l CT, CIL VII 1 243c, auf sie be-

dem numidischen Cursus honorum (Md. d'arch. ziehen und als e(oh.) I C(el)t. lesen.

XIII 1893, 509 vgl. Ephem. epigr. VII 740) [trib.] cohors I Celtiberorum (equitata CIL II 2552).

co[h. . . cid]um Ro[mono]rum Volunftajrior. Mit der vorigen schwerlich zu identificieren ist

piae [Kd.] heisst und dessen weitere militärische eine coh. I Celtiberorum, die uns im 2. Jhdt.,

Carricre sich ausschliesslich im Orient abgespielt 10 ganz kurz nach der Zeit, während der die andere

zu haben scheint, in der coh. VII Campttlris in Britannien nachweisbar ist, unter den Auxilien

als der einzigen mit dem Beinamen p. I. bekannten von Hispania Tarraconensis begegnet. Denn dass

gedient hätte. von dem im Laufe der Kaiserzeit immer mehr
cohors Oampestris vgl. auch coh. I Volunia- verstärkten britannischen Besatzungsheere eine

riortim c. R. Abteilung nach dem völlig pacificierten Spanien

cohors l Flavia Canathcnorum miliaria. Voll- verlegt sein sollte, dessen Besatzung umgekehrt
ständig ausgeschrieben erscheint ihr Name nur stetig vermindert wurde, erscheint ganz ausge-

in den den Cursus honorum des Sertius M. Plotius schlossen. Eine Inschrift dieserspanischen Cohorte,

Faustus aufzählenden Inschriften aus Thamugadi, CIL II 2552, stammt aus dem Castrum San Cri-

CIL VIII 2394. 2395. 17904. Danach kann er20stobal in Gallaecia, wo ein anscheinend jährlich

aber mit Sicherheit auch in dem raetischen Di- abwechselnd von den verschiedenen Besatzungs-

plora LXXIII vom J. 166 als [I Fl. Cajnath. er- truppen der Provinz Hispania Tarraconensis ge-

gänzt werden. Dass die Truppe wirklich in Rae- stelltes Commando in Garnison lag. Der Stein

tien gestanden hat, bestätigen zahlreiche Ziegel enthält eine Weihung vom 10. Juni 163 für die

mit dem Stempel COH I CAN oder CI FC Kaiser Marcus und Verus durch eine vexiUatio

(coh. I Flat.) Canalh.), CIL III 6001 und 11992, der leg. VII Oemina unter verschiedenen Offi-

die an verschiedenen Orten der Provinz, zu Strau- eieren, darunter einem Lueretius Paternus dee. coh.

bing, Regensburg, Eining, Biburg, Kösching ge- I Cel[liberorum] so liest Mommsen den nur nsl.

funden sind. Auch die Weihung eines tele .

.

und sehr verderbt überlieferten Teit). Derselbe

[coh.] I Ca[n]a. aus Straubing, ebd.5973= 1 1976, 30 Officier erscheint ebendort auch CIL n 2555 in

ist von Ohlenschläger richtig auf die I Ca- einer Weihung für MareuB und Verus, und der Co-

nathenorum bezogen worden, während mir Momm- horte wird dann wohl auch der lesserar. c.l'C. auf

sens gleiche Vermutung bezüglich des Steines der dortigen Inschrift ebd. 2553 zugehören. Weiter

ebd. 5911 zweifelhafterscheint. besitzen wir aus Tarraco den Grabstein eines praef.

cohors Canninelatium. Tacitus berichtet hist. coh. I Celtiberor., CIL II 4141, womit hier in ihrer

IV 19 aus dem J. 69, dass zusammen mit den Garnisonprovinz gewiss die spanische, nicht die

batavischen auch Canninelatium cohortes auf Be- britannische coh. I Celtiberorum gemeint ist.

fehl des Vitellins den Marsch von Mainz nach [coäors II Celtiberorum] ist bis jetzt noch
Italien angetreten hatten. Durch Sendboten des nicht nachgewiesen.

Civilis eingeholt und zum Abfall verleitet, kehrten 40 cohors III Celtiberorum hat ebenso wie die

sie jedoch um und rückten nach Germania inferior, I Ccltiberorum im 2 Jhdt. in Hispania Tarra-

um sich dem Civilis anzusohliessen. Es müssen conensis gestanden. Auch sie kennen wir nur
damals also eine, vielleicht aber auch mehrere aus einer einzigen Inschrift von jenem Castell

coh. Canninelatium bestanden haben, die jedoch San Cristobal in Gallaeeien, CIL II 2553, einer

dann nach Niederwerfung des Bataveraufstandes Weihung, die ein von ihr dorthin gestelltes Com-
als Hauptschuldige wohl zu den in erster Linie mando (rexillarior. coh. III Cellib.) am 15. Oc-

cassierten Regimentern gehört haben werden. We- tober 167 für die Kaiser Marcus und Verus dar-

nigstens fehlt in der Folgezeit jede weitere Spur gebracht hat.

von ihnen. InBchriftlich glaubte man zwar bisher cohors Celtibera. Eine coh. Celtibera, Brigan-

tine 50 tiae, nunc luliobriga führt die Not. dign. Oce.

[cohors I Canninelatium] durch Diplom LI XLII 30 in CaUaecia auf. Da aber gerade aus dieser

bezeugt das im J. 138 zur Besatzung von Pan- Gegend die Inschriften der coh. I und lll Celli-

nonia superior gehörend, allein jetzt ist durch berorum stammen, ist damit gewiss eine dieser

Bormann Arch. epigr. Mitt. XX 161 naebge- beiden gemeint, wenn sich auch nicht entscheiden

wiesen, dass an der betreffenden Stelle vielmehr lässt, welche von ihnen.

die in jener Provinz liegende ala I Canninelatium cohors I Chalcidenorum equitata (CIL VIII

(s. Bd. I S. 1236) gemeint ist. 17588=10658) ist durch eine Reihe von In-

[cohors I Cantabrorum
]

fehlt noch. Schriften als Besatzungstruppe der Provinz Nu-
cohors II Cantabrorum wird ausser in Diplom midien gesichert, und zwar muss sie, da diese

XIX, das sie 86 n. Chr. unter den Besatzungs- 60 bis auf eine sämtlich zu Bir um Ali bei Tbeueste

truppen von Judaea aufzählt, nirgends erwähnt. gefunden sind, an jenem Platze in Garnison ge-

cohors Carietum et Veniaesum errichtete zu legen haben. Zwei davon sind Ehreninschriften für

Brixia die in der frühen Kaiserzeit anzusetzende die Kaiser Marcus und Verus, im J. 164 von der coh.

Ehreninschrift CIL V 4373 für einen offenbar / Chalcidenorum equitata errichtet, CIL VIII

dorther stammenden Oflkier, ohne dass sich irgend 17587 und 17588= 10658, einedritteebd. 17589=
etwas Näheres über die Truppe vermuten liesse. 2090 ist der Grabstein der Frau eines ihrer Prae-

eohors I Celtiberorum finden wir in den 105 fecten. Weiter hat Dessau mit vollem Recht
und 146 n. Chr. ausgestellten Diplomen XXXIV die am gleichen Orte entdeckte metrische Weih-
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inaehrift, ebd. 17586, einesprae/erius cohortie »uf ung einer Basilika zn Ehren des Pius die Inschrift

die I Chalddenorum bezogen. Ein aus der syri- CIL III 6025 6etzt und wo noch eine zweite Ehren-
schen coh. lll Thracum in die / Chalddenorum inschrift ron ihr für denselben Kaiser etwa aus
versetzter Palmyrener erscheint auf einem Steine dem J. 155, Cagnat L'ann. epigr. 1896, 41 =
aus El-Kantara in Tunis, Cagnat L’ann. öpigr. CIL III Suppl. 14147*, gefunden ist. Gleichfalls

1896, 35, und auch der prael. roh. Chaldden. in aus Syene stammt dann noch eine Kaiserinschrift

Alrira, CIL VI 3588, hat wohl eben diese Cohorte der Cohorte vom J. 162, Cagnat ebd. 42= CIL
befehligt. Schliesslich dürfte sich wohl auch der III Suppl. 14147*. In allen drei Inschriften unter-

nur hsl. Überlieferte Cursus bonorum aus Urgavo steht die Truppe jedesmal einem Centurio der

in Baetica, CIL II 2103, auf die africaniBche 10 legio II Traiana. Sonst finden wir noch in der

cohore I Chalddenorum beziehen, wo allerdings dem J. 156 angehörenden Stammrolle der eoh.

prael. coh. I Chalcedonen. überliefert, aber wohl I Aug. Praet. Lusitanorum einen in diese Cohorte
Chaldden. zu lesen ist. versetzten Soldaten der / Fl. Cil. eingetragen,

cohore l Flavia Chalddenorum equitala na- und ihr Name wird endlich wohl auch noch auf

mllanorum. Nur aus der Inschrift CIL III 129= der Inschrift aus Hiera Sykaminos an der Süd-
Suppl. 6658 bekannt, die sie im J. 162 im Castell grenze der Provinz, CIG 5110, ergänzt werden
von Admedera, östlich von Damaskus, offenbar dürfen, auf der ein Angehöriger (owripijcjd 01a . .

.

ihrer Garnison, zu Ehren des Kaisers Verus ge- genannt wird.

setzt hat. Von der africanischen coh. I Chald- cohore l Cilieum, von der I Flada Cilicum
denorum ist sie notwendig verschieden, da diese 20 sicher verschieden, stand zu Ende des I. Jhdts.

um dieselbe Zeit (164 n. Chr.) in ihrer Provinz in Moesia superior, wo das neue Diplom aus Bul-

bezeugt ist und eine Verlegung einer Truppe von garien (vgl. Jahresh. d. österr. arch. Instit. I

Syrien nach Africa gerade während des rarther- 1701) sie 93 n. Chr. ansetzt und wo zu Naissus
kriegea völlig ausgeschlossen ist. der Grabstein eines Soldaten von ihr CIL III

cohorellChalddenorum hat nach denDiplomen Suppl. 8250 gefunden ist. Wahrscheinlich von

XXX und XLVIII in den Jahren 99 und 134 in Hadrian istsienach Moesia inferior verlegt worden,

Moesia inferior gestanden, ohne dass bisher dort unter dessen Auxilien sie 134 in Diplom XLVIII
irgend welche Inschrift von ihr zu Tage getreten erscheint. In die Zeit ihres dortigen Aufenthalts

wäre. würde dann der Grabstein zweier Soldaten fallen,

Jcohore III und cohore lllI Chalddenorum] 30 der aus Chersonesos in der Krim stammt, S.-Ber.

en zwar nirgends erwähnt, sind aber aus der Akad. Berl. 1895, 522= CIL III 13751 b, denn
Existenz der V Chalddenorum bestimmt zu er- so gut Legionäre des niedermoesischen Heeres
schliessen. nach der Krim detachiert wurden, könnte dies

Cohore V Chalddenorum (equitala) muss im auch mit einer Auxiliarcohorte der Fall gewesen
Orient gelegen haben, da sie Reiter zu dem mehr- sein. Den prael. cohor. Cil. in dem spanischen

fach erwähnten, ans orientalischen Abteilungen Cursus honorum, Ephem. epigr. VIII p. 415, wird
eombinierten Cavalleriedetachement des Lollianus, man lieber auf die moesische Cohorte beziehen

CIL III 600, gestellt hat. wollen, als auf die ägyptische / Flavia Cilieum.

cohore l Flavia Cilieum equitala (CIL lll 6025. [cohore 1 Cilicum miliaria?]. Ob neben den
14147 *• 4

. CIG 4713 f. Corp. Pap. Rain. XVIII) 40 beiden besprochenen Cohorten nicht noch eine coh.

lässt sich durch eine ganze Anzahl datierter Zeug- / Cilieum miliaria anzunehmen wäre, verdient

nisse beinahe ein Jahrhundert hindurch in Ägypten wenigstens in Erwägung gezogen zu werden. Wir
verfolgen. Unter den Flaviern errichtet, wie ihr kennen nämlich aus einem Cursus honorum des

Name zeigt, ist sie wohl aus dem Contingent der 2. Jhdts. CIG 3497 einen xddagxot anilqat x#d>-

74 von Vespasian eingezogenen Cilitia Traehaea xqc Kdixcov, und dass hier nicht etwa j;ilIoqxo!

hervorgegangen. Jedenfalls fällt ihre Formierung fälschlich für htagxoi gebraucht ist, geht daraus

vor das J. 83, wo sie bereits in Diplom XV unter hervor, dass der betreffende Officier das Com-
den Auxilien der Provinz Ägypten erscheint. Da- mando zwischen Cohorten- und Alenpraefectur,

mala wird ihr Standort bei Hamamät gewesen also an Stelle des Legionstribunats, bekleidet hat,

sein, wo die Inschrift eines Soldaten, CIG 4716dä 50 die Truppe also eine coh. miliaria gewesen sein

= L e p a i u s 100, 568, aus der Regierung Domi- muss. Dürfte man die Ziegel aus Szerb Poszeszena

tians, sowie eine weitere vielleicht auch auf die am linken Donauufer— noch im Militärbezirk von

Cohorte bezügliche, L e p 8 i u s 100, 583, gefunden Obermoesien — mit CI8CIC (Arch.-epigr. Mitt.

sind. Am 23. April 118 ist ein Centurio von ihr IV 178) als c(oh.) I 00 Ci(li)c. lesen, so würde
in die von dort nicht allzu entfernten Ippa des man sie auf dieselbe Truppe zu beziehen haben.

MonsClaudianuscommandiert.derzu uö^rv/iaTpa- Ob diese dann aber von der bekannten obermoe-
ucrir die Inschrift CIG 4713 f- setzt, und aus dem sisehen coh. I Cilieum verschieden gewesen ist

J. 124 haben wir einen Auszug Im vopov feto- oder etwa letztere eine miliaria war, würde sieh

fanjfiariaiiOr eines Praefecten von ihr auB dem mit dem jetzt vorliegenden Material nicht ent-

Faijüm, Corp. Pap. Rain. nr. XVIII. All dies be- 60 scheiden lassen.

weist, dassdieTruppe damals noch in der nördlichen [cohora 1 Cirtrnsium] kann zunächst nur wegen
Hälfte der Provinz gelegen hat. Wenn wir ihr der folgenden Cohorte vermutet werden,

dann schon 140 im süssersten Süden derselben be- cohore 11 Cirtensium ist bisher nur ein ein-

gegnen, so ist mit Mommsen (Ztschr. d. Savigny ziges Mal in einer Inschrift aus Zuecabar in Mau-
stift 1892, 284f.) anzunehmen, dass Hadrian sie retania Caesariensis, CIL VIII 9631, genannt, wo
um 130 nach Oberägypten verlegt hat. Dort COH II ClHT'iVl wohl richtig als coh. II Cir.

muss sie in Syene in Garnison gestanden haben, t(eneium) 1 VI gelesen ist und wonach sie dann

wo sie bereits 140 n. Chr. anlässlich der Erbau- in jener Provinz gestanden haben muss.
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eokort I Citipadentium. Ihr Kirne ist erst in IX 2958 [prae/ejcto cok. II Ciriufm Rom] mo-
dern neu gefundenen Diplom von Moesi» superior rum Germ[aniae inle]riorit. Allein, da in-

(Jahresh. d. äst. arch. Inst. I I70f.) vollständig zwischen auch in Obergermanien, in der Gegend
fiberliefert. Danach stand die Cohorte 93 n. Chr. von Butzbach, Ziegel der Cohorte zu Tage ge-

in dieser Provinz; das Diplom ist einem ihrer treten sind (vgl. Limesbl. 4, 111), ist /tupe/riorit

Soldaten ausgestellt und nennt ausser diesem, ebenso möglich. Zwei weitere Praefeeten der Co-
einem geborenen I-arisener, noch, wie Qblich, den horte werden genannt, der eine CIL VIII 18217
Praefeeten. Sonst finden wir nur noch einmal einen und 2623= 18097, der andere CIL II 4114,
(ifigniler 1 eko. (.C)inpadetuium auf einer In- ein amturio endlich auf einem Stein aus Ter-
schrift aus Rovigno in Istrien, CIL V 8185. 10 geste CIL V 522.

eokort e(irium) L(atinrtrum) s. cok. II Tung- [riihort 111 Cirium Romanorum

\

soll auf
rorum miliarta. Ziegeln von Seligenstadt CIRh 1407 c (COH-

eokort I Cirium Romanorum equitata (CIL /// • C • R) genannt sein, allein diese Angabe er-

VI 3520) p. /., ist im 2. Jhdt. in Germania su- scheint sehr bedenklich, und schon längst hat man

r
rior nachweisbar, wo sie die Diplome XL und an eine Verwechslung mit der eben in Seligen-

für 116 und 134 bezeugen. Aus ihrem Fehlen Stadt liegenden cok. I Cirium Romanorum ge-

in den obergermanischen Diplomen des I Jhdts. dacht, vgl. S u c h i e r und Ritterling Westd.
(von 74. 82, 90) schlicsst Ritterling Westd. Ztschr. XII 239.

Ztschr. XII 214 mit Recht, dass sie damals noch Die beiden Tribunen einer eok. . . . Cirium
nicht In der Provinz gewesen war und erst unter 20 Romanorum. CIL XI 392 und 709, kännen auf
Traian dorthin verlegt worden ist. Sie ist dann die von Praefeeten befehligten eok. 1 und II Ci-
gewiss identisch mit der cok. primae eguitalae rium Romanorum nicht bezogen werden und
Civae (!) Roman, in Germ, inferior., von der haben wohl vielmehr den eok. Voluntariorum
ein Praefect CIL VI 3520 genannt wird. Auf (s. d.) angehärt.

eine ursprünglich niedergermanische Truppe passt eokort cfinium) R(omanorum): e. R. als Ehren-

auch der Beiname p. I. gut, den sie auf der In- beinamen s. unter eok. I Alrorum, Apuleia, lll

schritt aus Grosskrotzenburg führt, vgl. Ritter- Aquitanorum, 1111 Aquitanorum. III Atlurum,
linga. a. O. Aus dieser früheren Periode würde I Baelatiorum, l Breueorum, VII Breueorum,
dann die Weihung einer rerillalio der Cohorte l Britannien, lll Campettrit. I Cortorum, I VI-

an den Hercules Saianus aus Burgbrohl stammen. 30 pia Traiana Cugernorum, IUI Cypria, lll Del-

CIRh 670, wo eokortit T C R als I Chr.) R{om.) matarum p. I., I Flaria, I Gallien, V Gemma,
aufzulösen ist. Früher hatte man wegen der in l (lermanorum. I llrmctenorum, I Flavia Ulpia
Traians Donaubrücke gefundenen Ziegel mit cok. Hitpanorum, II Hitpanorum, I Italiea, I Inge-
l CRC, CIL III 1703, 2, die man als / C(iv.) R(om.) nuorum, VI Ingenuorum, l Lepidiana, l Ugurum
e(qu.) las, eine Anwesenheit der Cohorte an der et Hitpanorum. I Montanorum, lll Nerriorum, l

unteren Donau unter Träian und eine Teilnahme Pannoniorum et Dalmatarum, II Raetorum, VIII

an dessen dakischen Kriegen annehmen zu müssen Raetorum, Seutata, I Tkraeum Germanica, lll

geglaubt, allein seit wir durch das neue Diplom Tkraeum, 11 Ulp. equit. (?), I Fida Vardullorum,

von 93 n. Chr. (Jahresh. der äst. arch. Inst. I II Vatconum, l Campettrit Voluntariorum, llll.

170f) eine cok. I Cretum im Heere von Moesia 40 VIII. XVIII. XX1I11. XXV. XXVI. XXXII.
superior kennen gelernt haben, sind jene Ziegel (XXXIIIJ Voluntariorum.

natürlich dieser zuzuweisen, ln Germania su- cokortet Clatticae sind, wie ich glaube, aus der

perior ist das Castell von GroBskrotzenburg das Flottenmannschaften formiert, die zeitweilig der
Standlager der Cohorte gewesen, wie die Doli- Landarmee für den schweren Dienst, WegbahneQ
ehenusweihung eines Praefeeten ( Wolf fD. Römer- u. s. w. zugeteilt waren Hygin de raun, castr. 24,
castel) zu Grosskrotzenburg 1882, 53) und dort ge- vgl. Ciehorius Die Reliefs der Traiansäule

fundene Ziegel von ihr beweisen. Auch in der Nähe III Bild XCII und XCVIL Es sind mehrere der-

vonGroaskrotxenburgsindZiegelmitihremStempel artige Abteilungen nachweisbar,

zu Seligenstadt, CIRh 1407 b, zu Kesselstadt, ORL eokort I Clattica. Wie zwei ziemlich frühe

24, 10. und auf dem Salisberg bei Kesselgtadt, 50 Grabsteine von Soldaten, CIL XIII 923 und 924
Westd. Ztschr. VII 288. zn Tage getreten. Aus = H e n z e n 5225, aus dem Gebiete der Nitio-

anderen Gegenden der Provinz besitzen wir solche broges beweisen, hat sie zeitweilig in Aquitanien

Ziegel aus Ems, Bonn. Jahrb. 88, lll, und dem in Garnison gelegen. Ein Veteran von ihr war
nahen Arzbach CIRh 1542 c, dann aber aus dem als solcher nach Antium deduciert, wo sein Grab-
Limescastell Alteburg, Limesbl. 9, 269. und — stein, CIL X 6672, erhalten ist. Einen praef.

von Zangemeister allerdings bezweifelt — von sem. cok. I Clatticae nennt der Cursus hono-

der Saalburg, CIRh 1431 c. rum aus Trebula CIL IX 4885 und 4886.

eokort II Cirium Romanorum equitata (CIL eokort I Aelia Clattica ist, wie ihr Name
VIII 18097. 18217) p. I. hat, wie die Weihung Aelia beweist, erst von Hadrian erriehtet und
aus Andernach CIRh 676 beweist, zu Ende des 60 also schon deshalb von der vorigen verschieden.

1. Jhdts. in Germanien gestanden. Nach den Sie wird überhaupt nur zweimal erwähnt, zunächst

Ausführungen von Ritterling Westd. Ztschr. in Diplom LVII vom J. 146 unter den britanni-

XII 207f. wird ihr der Name D(omitiana), den sie sehen Auxilien und dann in der Not. dign. Occ.

nur in der genannten Inschrift führt, sowie der XL51 als Besatzung vonTunnocelum am Hadrians-

Ehrentitel p. I. von Domitian anlässlich des Sa- walle. Demnach darf angenommen werden, dass

turninusaufstandes verliehen worden sein. Da- sie seit ihrer Errichtung dauernd in Britannien

nach ergänzt Ritterling auch in dem Cursus gelegen hat.

honorum eines Unbekannten aus Iuvanum, C1I eokort II Clattica wird zunächst in der In-
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schritt de« Q. Aemilius Seeundn«. CIL III Suppl. die zusammen mit denen der drei niedermoesischen

6687, genannt, der sie unter dem syrischen Legaten Legionen / Italiea, V Maetdoniea, XI Claudia

P. Sculpicius Quirinius in den letzten Jahren des in Drasehna de sus in der grossen Wallachei,

Augustus befehligt hat. Sie muss damals also also innerhalb der militärischen Zone des nieder-

in Syrien gelegen haben, und rielleicht hat Se- moesischenHeeresgefundensind und ihr zweifellos

eundus seinen in der Inschrift genannten Feldzug angehören. Hei ihren Ziegeln aus Slaveni am Alt,

gegen die Ituraeer im Libanon eben als Befehls- CIL III 14218**= Arch.-enigr. Mitt. XIX 83,

halber der Cohorte geführt. Später erscheint nur ist dagegen eine Entscheidung, ob sie in die

noch einmal ein Praefeet der Truppe in einem Cur- moesische oder in die dacische Zeit anzusetzen

sus honorum aus Forum Novum CIL IX 4855 a. 10 sind, zweifelhaft. In Dacien selbst ist die Truppe
Welche der drei cohorte* Clatsuar in dem un- nicht direct bezeugt, doch ist vielleicht in der

vollständigen raetischen Cursus honorum, CIL III Weihung der oberdaeischen Auzilien von Veczel,

5775, bei fpraef. roh. . . Cla]»tieae zu ergänzen CIL III 1343, wo wir als letzte Truppe eine

ist, lässt sich nicht mehr entscheiden. COH l 0 finden, ihr Name einzusetzen,

cohort I Claudia equitata (mifioria?) wird in wenigstens würde er genau den sieben ausge-

der Not dign. Or. XXXVIII 36 zu Sebastopolis fallenen Buchstaben entsprechen. Sonst begegnen
in Armenien, d. h. im alten Cappadocien, ver- noch Praefeeten von ihr im Cursus honorum CIL
zeichnet. Mit Hülfe dieser Notiz lässt sich meiner IX 1132 und wohl auch VI 3504, wo trotz des
Ansicht nach nun auch in einem Cursus honorum Fehlens von Flavia gewiss die obige Cohorte zu

aus Iuvanum, CIL IX 2958, Iribuno . . . udtar 30 verstehen ist.

equitate . . . docia mit Sicherheit ergänzen zu cohort II Flana Commagenorum (equitata

Iribuno (roh. I Claludiae equitatoe [in Cap- CIL III 1355) hat in Dacien, wohl solange die

pajdoeia, und es würde damit erwiesen sein, dass Provinz überhaupt existiert hat, gelegen und dort

die Truppe die ganze spätere Kaiserzeit hindurch den wichtigen Posten Mieia-Veezel im Marosch-
im östlichen Kleinasien gelegen hat. Da der be- thal, an der Einfallspforte von der ungarischen
treffende Offieier vorher schon eine cohort quin- Tiefebene her, innegehabt. Ausser Ziegeln (CIL
grnaria als Praefeet befehligt hatte, muss die III Suppl. 8074, 14) sind nicht weniger als fünf-

/ Claudia eine rohors mitiaria gewesen sein. zehn Inschriften der Cohorte in Veczel oder in

mhort II Claudia ist vorläufig nur aus einer dessen unmittelbarer Umgebung zu Herepe, Maros-
Inschrift aus Temenothyrai, dem Cursus honorum 30 Nämeti, Cetatje gefunden worden. Zunächst ist

eines Griechen, bekannt, der u. a. «.-rapyoc aiulgac die Truppe in der gemeinsamen Weihnng ver-

ß KlavHai gewesen war, s. Bull. hell. XIX schiedener dacischer Auxiliarabteilungen aus Vee-

557. zel CIL III 1343, genannt. Allein hat sie Kaiser-

cokori Claudia miliarentit. So erklärt Morn m- inschriften für Hadrian (ebd. 1371), für Marcus
sen die sehr unsichere Lesung auf dem Grab- (1372) und Verus (1373). beide im J. 164, und für

stein aus Aquileia, CIL V 898, eines Soldaten. Philippus (1879) im J. 245 n. Dir. gesetzt. Den
der mUitaril in CLSI) MLIARENSE. Bei Wiederaufbau eines Bades im J. 193 betrifft 1374.

dieser Annahme könnte dann vielleichf die I Clou- Andere der Inschriften sind Weihungen teils der
dio equitata miliaria gemeint sein. Cohorte mit ihrem Praefeeten (CIL III Suppl. 7848.

eohors Claudia s. auch roh. I Sugambro- 40 | 7849). 7854), teils einzelner Officierc, so eines

rum relerana. Praefeeten 7855), eines Centurio( 1347= 7850) und
cohort III Coli muss im 3. Jhdt. in der eines Decurio (1355). Zwei weitere der Denkmäler

Gegend von Kntlovica in Moesia inferior in Gar- sind Grabsteine, 6267 eines Veteranen und 7873der
nison gestanden haben, wo 258 n. Chr. ihr Be- Familie eines Centurionen; wenn auch auf beiden
fehlshaber die Porta praetoria ihres Lagers nebst die Nummer nicht erhalten ist, dürfen sie doch
Turm erbaut hat, CIL III Suppl. 7450. Die Le- des Fundorts wegen bestimmt auf die II Flaria

sung ist ganz sicher und man darf daher— falls Commagenorum bezogen werden. Ausserhalb von
man nicht einen Irrtum des Steinmetzen annehmen Veczel sind — abgesehen von einem Fragment
will — nicht etwa zu Callaer., Oallor., Commag. unbekannten dacisehen Fundorts (ebd. 1619), das
oder dg), ändern. 50 aber sehr wohl gleichfalls aus Veczel stammen

cohort I Flavia Commagenorum. Wie der kann (vgl. ebd. 7854) — nur noch an zwei Stellen

Name beweist, von einem der flavischen Kaiser er- der Wallachei, zu Pini bei Reöka und zu Pi-

richtet, ebenso wie die II Flavia Commagenorum. atra bei Slatina, Ziegel mit dem Stempel COH II

Da uns 70 n. Chr. im Heere des Titus in Judaea COW zu Tage getreten, CIL III 8074, 14, die
aurilia regit Antioehi (von Commagene) begegnen gewiss derselben Cohorte angehören. Bemerkens-
(Tae. hist. V 1), dürften diese wohl bei der im wert ist der Cult des Deut Commagenut oder
J. 71 erfolgten Einziehung des commagenisehen I.O.M. Commagenorum (CIL III 7832. 7834. 7835)
Reiches von Vespasian als reguläre römische Au- in dem unweit von Veczel gelegenen Ampeium.
xiliarcohorten formiert worden sein. Die / Fla- der doch wohl auf unsere roh. Commagenorum
na Commagenorum finden wir 105 n. Chr. in 60 zurückzuführen sein wird.

Moesia inferior (Diplom XXXIII), dann 157 in Icoäor* III Commagenorum] ist zwar so nicht

Daeia Superior nach Diplom LXV1, wo in dem ausdrücklich bezeugt, hat aber, da es eine ro-

nach den Nummern geordneten Verzeichnisse mit kort VI Commagenorum gegeben hat, zweifellos

Sicherheit (I Flat.], nicht wie Ritterling existiert. Vielleicht hat auch sie. wie die I und
vorsehlägt III Fiat.] zu ergänzen ist. In die II Commagenorum, in Dacien gestanden, wenig-

rooesische Zeit werden die aus der Regierung stens lässt sie eine Inschrift aus Höviz am oberen

des Hadrian oder Pius stammenden Ziegel mit Alt, CIL 111 955 = Suppl. 7721, auf der nach

COH.COMA, Arch.-epigr. Mitt. XIV 15, fallen, der einen Abschrift prae(l.] coh. lll tllil/l.
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nach der anderen 111 CiOM gestanden hat, am Zeugnis erhalten ist. ln dem in geringer Ent-
ehesten als 111 Commagenorum auflösen. ferntwg nördlich von Pons Aelius gelegenen Bin-

[cohors IUI und cohors V Commagenorum]. ehester ist übrigens eine nur in ungenügender
Von beiden Cohorten fehlen noch jegliche Zeug- Copie erhaltene Inschrift, CIL VII i25, gefun-
nisse. den, deren Text einen Irib. Ol .... CARTOV

cohors VI Commagenorum equilala (CIL VIII nennt. Nicht unmöglich wäre es, dass hierin
2532 = 18042 und Ephem. epigr. V 1043) zählte Irib. cJOH • I • CoffnOF. versteckt ist.

zum numidischen Heere. Ihre Garnison war zu- cohors [1] Corsorum. Auf einer der ersten
nächst wohl der Straasenknotenpunkt Zarai nahe Hälfte des 1. Jhdts. angehörenden Inschrift aus
der mauretanischen Grenze. Dort ist der Grab- 10 Praeneste, CIL XIV 2954, kommt ein praefectus
stein eines ihrer Soldaten, CIL VIII 4526, ge- 7” cohortis Corsorum et civitatum Barbariae ist

fanden und dort wohl hat Hadrian am 15. Juli üardinia vor. Daraus ergiebt sich als sicher,

des J. 128 die Cohorte inspiciert. In seinem be- dass ein cohors Corsorum damals in Sardinien
rühmten Tagesbefehl, ebd. 2532 = 18042, sind gestanden hat und zwar wohl eine l Corsorum,
hierüber zwar zunächst nach den Eingangsworten denn T kann nur als primae aufgelöst werden.
Non. lul. Zarai coh. [VI Comm.J nur wenige Da wir nun Ende des 1. Jhdts. auf der Insel

Worte erhalten, dafür aber fast vollständig der eine coh. I Oemina Sardorum et Corsorum finden,

Passus, der an die Reiter der Cohorte gerichtet die mich ihrem Namen zu schliessen durch Ver-
ist und deren Leistungen die grösste Anerkennung cinigung einer roA. Corsorum und einer coh. Sar-

zollt. Später ist die Cohorte von Zarai weg- 20 dorum entstanden war, dürfen wir wohl die eine

verlegt worden, wo an ihre Stelle die coh. 1 ihrer beiden Stammtruppen in jener eoA. /// Cor-
Flavxa equilala getreten zu sein scheint. Auf sorum wiedererkennen.

diese und nicht auf die VI Commagenorum wer- cohors I Corsorum c. R. wird, da sie 101
den sich dann auch die Worte post discessum n. Chr. in Diplom XXXVI unter den Auxilien von
rohortis in der Zollliste vom J. 202, ebd. 4508, Mauretania Caesariensis aufgeführt ist, von der
beziehen. Der spätere Standort der Trupp*' muss vorigen Cohorte wohl verschieden sein. Sie dürfte
die Oase Mesarfeita (El Uthata) am Westabhang auch in dem Cursus honorum CIL IX 2858 gemeint
des Auresgebirges gewesen sein, wo sie zwi- sein, wo bereits M o m m s e n , noch ehe jenes Di-
scheu 177 und 180 unter ihrem Praefecten AeliuB plom bekannt war, das überlieferte ...ORSOR
Serenus ein Amphitheater wiederaufbaut, ebd. 30 C

:

richtig als coh. . .] Corsor. c. [R. erklärt

2488; von dort aus hat sic sich auch wohl an hatte.

der Expedition beteiligt, die 174 n. Chr. ein aus cohors Corsorum s. auch coh. 11 Oemina Li-

verschiedenen numidischen Truppenteilen zusam- gurum et Corsorum und coh. 1 Oemina Sardo-
mengesetztes Detachement nach dem Süden von rum et Corsorum.
Mauretania Caesariensis unternommen hat (vgl. cohors 1 Cretum ist jetzt dureh das neue Di-

Bd. I S. 1242 s. ata Flavia), denn auf der plom von Obermoesien (JahreBh. d. öst. arch.

von einem Officier dieses Detachements zu Aflu Inst. I 170f.), nach dem sie 93 n. Chr. in dieser

bei Göryville gesetzten Inschrift, Ephem. epigr. Provinz gestanden hat, gesichert. Dadurch sind
V 1048, ist auch ein dec. coh. VI C[omm.J ge- wir auch in den Stand gesetzt, die Ziegel mit
nannt. Für die Geschichte und Dislocation der 40 (cojH. 1 CRE, CIL III 1703, 2. Arch.-epigr.

Cohorte ist ohne Bedeutung der aus Batna bei Mitt. XIX 219. die sich zu Turn Severin, sowie
Lambaesis stammende Grabstein eines Offieiers in Traians dortiger steinerner Donaubrflcke, also

der leg. III Aug., den T. Atilius Iuvenalis praet. gerade in Moesia superior, finden und die man
coh. VI Comm. amico et municipi gesetzt hat. bisher auf die germanische coh. I Civium Ro-

[cohors Commagenorum], Eine weitere co- manorum equilala bezogen hatte, richtig zu er-

hors Comagenorum dürfte aus dem Fragment klären. Ich glaube sie mit Sicherheit als 1 Crs-

eines stadtrömischen Cursus honorum, CIL VI (tum) lesen zu dürfen. Auch die Inschrift aus
3654, zu erschliessen sein. Dieser bietet u. a. Apulum, CIL III 1163, wo im Cursus honorum
[praet. coh. . . .] ag. iw Cappad. Da der be- ein PR 1 CRETV vorkommt, braucht nun
stimmt zu berechnende Auslall zu Beginn der 50 nicht mehr corrigiert zu werden. Es ist ganz

Zeilen je vierzehn Buchstaben beträgt, ist die einfach ein prfaet. coh.] 1 Cretu/m] gemeint,

wohl einzig mögliche Ergänzung, die schon Hen- cohors 11 Creleusts wird Not. aign. Or. XXXIV
zen vorschlug [praet. coh. . . Commjag. iw Cap- 47 als in Palaestina, am Jordan, in Garnison
pad(ocia); wir hätten dann anzunehmen, dass liegend aulgeführt. Seit die coh. 1 Cretum be-

ausser den bekannten cohortes 1. 11. 111. VI Com- glaubigt ist, darf wohl auch diese 11 Cretensis

magenorum noch eine weitere im cappadorisehen (oder Cretum?) als eine alte Truppe angesehen
Heere existiert hatte, und es liegt nahe, in dieser werden.

dann eine der noch nicht naengewiesenen coA. cohors 1 Ulpia Traiana Cugernorvm c. R.
IUI oder V Commagenorum zu vermuten. (so mit vollem Namen nur in Diplom XLIU ge-

cohors I Cornoriorum. Die Not. dign. Oec. 60 nannt) ist durch die Diplome XXXII und XLIII
XL 34 führt, in einer Reihe von lauter alten für die Jahre 103 und 124 als Besatzangstruppe
Cohorten, zu Pons Aelius am Hadrianswalle eine von Britannien bezeugt. Zu Beginn des 3. Jhdts.

coA. I Cornoriorum auf, und da ein Volksstamm scheint ihr Standquartier in Schottland gewesen
dieses Namens thatsächlich in Britannien bezeugt zu sein, wo in Inglistown eine Dedicationain-

ist (Eph. ep. VII 922 cfirisj Cornoria; vgl. auch Schrift von ihr, CIL VII 1085, gefunden ist. Ob
die Stadt Durocornovium im Süden der Provinz), aus der späten Weihinschritt der Cohorte aua
wird man auch sie als eine alte Truppe anzusehen Procolitia, Eph. ep. UI 186 (eoA. i Cubernorum),
haben, von der nur zufällig kein inschriltliches geschlossen werden darf, dass sie ipäter dort ge-
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legen hat, bleibe dahingestellt. Die Ziegel aus Alteburg, auf die coh. ll Augusta Cyrenaica

CaerswB mit C I CT, CIL VII 1243 e, bei denen zweifellüft.

man auch an t(oh.) I C(ugemorum) T(raiana) rohort III Cyrenaica sagittariorum, mit letz-

denken könnte, sind vielleicht eher der coh. I terem Beinamen zwar nur im Cursus bonorum
Celtiberorum (s. d.) zuzuweiaen. des Pnblilius Memorialis (Not. d. Scav. 1895,

[eoAors I Cypriajist zwar wegen der coh. 1111 342 = Cagnat L'ann. epigr. 1896, 10) ge-

Cypria bestimmt anzunehmen, aber noch nicht nannt, aber gewiss auch in dem Cursus honorum
direct bezeugt. Möglicherweise gehören ihr Ziegel aus Philippi, CIL III 647 gemeint, wo ein prae(l.)

aus Tihö in Dacien, CIL III 1633, 4 = Suppl. (oh. III Cgrrnr i. erscheint.

8074. 13, deren Stempel C 1 CY ebenso c(oh.) 10 cohort III Augusta Cgrenaica ist in dem Cur-

I Cy(pria) wie cfoA.j I Cg(rcnaiea) bedeuten sus honorum des C. Aelius Domitianus Gaurus,
kann. Röm. Mitt. III 77, aufgefQhrt. der sie in der Zeit

[eoAors II. III Cyprio] vgl. eo*. Cypria. Marc Aurels als Praefect befehligt hatte. Ob sie

cohort llll Cypria c. R. erscheint in dem für mit der vorigen Cohorte identisch gewesen ist,

die dacische Oecupationsarmee ausgestellten Di- wage ich nicht zu entscheiden; der doch wohl
plom XXXVII vom J. 110, war also wohl vor- unterscheidende Beiname mgittariorum, den jene

her schon an der Eroberung des Landes beteiligt. führt, scheint dagegen zu sprechen.

Auch später noch scheint sie in der Provinz ver- cohort Cyrenaica (equitata). ln Arrians Armee
blieben zu sein und zeitweilig in der kleinen gegen die Alanen befanden sich auch Kveqvaioi,

Wallachei im Castell von Bumbesti am Südaus-20 und zwar sowohl Reiter (etc. § 1), als auchHopli-
gang des Vulcanpasses gelegen zu haben. Wenig- ten (ebd. 3 u. 14), d. h. reguläre Auxiliarinfanterie.

stens hat die von mir seiner Zeit vorgeschlagene Es handelt sich also offenbar um eine coh. Cyre-

Erklärung der dort gefundenen Ziegel (Areh.-ep. naica cquilata, die aber, wie die Worte Kvprpmtutr
Mitt- XIX 85 = CIL III 14216*1

) mit CIVC als oi naQ&nt; zeigen, nicht vollständig zugegen war,

cfoh.) IV C(ypria), soviel ich sehe, überall Auf- sondern nur eine Vexillation zum Eipeditions-

nahme gefunden. corps gestellt hatte. Dass unter Hadrian eine

cohort Cypra. Auf die vorige Cohorte hat coh. Cyrenaica in der Provinz Cappadocien ge-

man auch eine Inschrift aus Pantikapaion in standen hat, darf damit als gesichert gelten, es

der Krim, Latysehew II 293, beziehen wollen, kann dies aber sehr wohl irgend eine der oben
die einen räioc Ulpptoc onelgot Kvngtac nennt. 30 aufgezählten coh. Cyrcnaicae sein, nur nicht die

Allein in Moesia inferior, von wo aus die Be- gerade 134 in Germanien nachweisbare II Augusta
Satzung der Krim nach der herrschenden An- Cyrenaica, mit der Hatieneamp a. a. 0. 41

schauung detachiert wurde, ist die IV Cypria sie identifizieren will.

überhaupt gar nicht nachweisbar. Es liegt daher, cohort Cyrenaica, vgl. auch coh. II Hitpa-
wie ich glaube, viel näher, an eine der eohorletl. norum scutata und coh. I Lusitanorum.

II. III Cynriae zu denken, deren Existenz ja aus cohort Dacira, s. coh. I Oallorum.
dem Vorkommen der IV Cypria zu erschliessen cohort I Aelia Daeorum (mMaria). Die, wie
ist, ich möchte diese dann aber lieber für eine dei Name beweist, von Hadrian errichtete Ab-
ständig im bosporanisehen Reiche liegende Truppe teilung ist ausschliesslich in Britannien nach-

alten. 40 weisbar, wo sie bereits 146 n. Chr. in Diplom
cohort I Cyrenaica wird nur auf dem dem LVII erscheint und noch in der Not dign. Oec.

1. Jfadt. angehörenden Cursus honorum des C. An- XL 44 zu Amboglanna verzeichnet steht. Dass
testius Severus aus Mainz, CIRh 1120, erwähnt. diese am Hadrianswall gelegene Station schon
Vielleicht mit Recht bezieht v. Domaszewski die seit dem 2. Jhdt. die Garnison der Cohorte ge-'

Ziegel mit C I CY aus dem dacischen Castell Tihd, wesen ist, beweisen nicht weniger als dreissig ln-

CIL III 1633, 4 = Suppl. 8074. 13, auf sie, wenn Schriften von ihr, die dort gefunden sind und die

er auch selbst daneben die Erklärung als 1 Cy- unsdieNamen von nicht weniger als siebzehn ihrer

(pria) für möglich hält Tribunen nennen. Damit dürfte dann aber zugleich

cohort II Augusta Cyrenaica equitata (CIRh erwiesen sein, dass die Cohorte eine miltaria ge-

1708) gehört zu den obergermanischen Auxilien, 50 wesen ist. Die Mehrzahl jener Inschriften sind

unter denen sie in den Diplomen der Provinz aus oftiidelle Weihungen der Cohorte oder einzelner

den J. 74 (XI), 90 (XXI), 116 (XL) und 134 (L) er- Tribunen und zum Teil durch die Kaiserbeinamen
scheint. Ihre Garnison ist zeitweilig sicher das datiert auf die Zeit des Caracalla CIL VII 837.

Castell von Neuenheim-Heidelberg gewesen (vgl. |818], Elagabel ebd. 838 verglichen mit 964,
Schumacher Neue Heid. Jahrb. VIII 110), wo Maximinus, v. 237 n. Chr., ebd. 808, Gordian 819,
Ziegel mit COH -II CYR (citiert ORL 14, 26, vgl. Postumus 820. 822 (vgl. 821], Tetricus 823. Un-
Aren. Anz. 1898, 22), eine verstümmelte Inschrift datierte Weihinschriften sind CIL VII 803. 806.
(CIRh 1708) mit eo*. II Aug. Ciren. eg. und vor (807], 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816.817.
allem ein Beil der Cohorte mit ihrem Namen, [824r], 826. [829]. Eph. ep. VII 1071. Den Grab-
Westd. Ztschr. XII 303, gefunden sind. Sonst sind 60 stein eines ihrer Angehörigen dorther siehe CIL
Ziegel von ihr (COH ll A und ll AV • CYR . .) VII 867, ein unbestimmbares Fragment ebd. 868.

noch zu Butzbach zu Tage getreten (ORL 14, 26, Einige Inschriften aus Amboglanna nennen zwar
vgL Limesbl 4,111), und auch die Weihinschrift nicht ausdrücklich die Cohorte, können aber doch,

aus Heddernheim, CIRh 1456, eines Soldaten ex da bis jetzt noch keine andere Truppe dort naeh-

coh. II Aug. Q oder QV wird ihr angehören. gewiesen ist, mit grosser Wahrscheinlichkeit auf

Dagegen scheint mir die von Zangemeister sie bezogen werden, so der Grabstein des Kindes
Westd. Ztschr. XI 303 vorgeschlagene Beziehung eines Tribunen (865), der eines Soldaten (866),

eines eisernen Brennstempels mit CC aus Castell der schon, wie Hübner sah, durch seinen Namen
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Decibalus als gcborenerDakererwiesenwird;ferncr CIRh 914, und di« Weihung an Mars und Vie-

831, wo vielleicht ein bereits aus 826 bekannter toria aus Strassheim, ebd. 1412, eines eornicu-
Tribun der Cohorte (das verkehrte prnef. ist wohl larius, wie sein Name Soemus beweist, eines ge-
auf Rechnung der schlechten Abschrift tu setzen) liorenen Orientalen. Ziegel der Cohorte sind im
wiederkehrt. Der einzige Stein, der aus einer Castell Fredbcrg, CIRh 1417e und Limesbl. 12,
anderen Gegend Britanniens der Cohorte zuge- 857, aber auch auf der Saalburg gefunden wor-
wiesen werden kann, ist eine Weihung der rnh I den. Bei dem Insehriftenfragment aus Rottweil
Dar., aus Bewcastle (ebd. 975, ob auch 974?), CIRh 1645, vgl, Korr. d. Westd. Ztschr. VII 1

bei der aber das Fehlen von Ael. sehr auffällig und VIII 86, ist cs ganz unsicher, ob überhaupt
ist. Zwei andere Inachrifen, ebd. 886 aus Pe- 10 eine roh. Flaria gemeint ist.

trianae und 1055 aus Rremenium, auf denen nur cohors l Damascenorum. Neben der I Flavia
roh. I Da dasteht, in(teilte ich beide, nicht nur Damascenorum muss doch eine einfach / Da-
die zweite, wie Hübner thut, lieber auf die masccnorum benannte Cohorte existiert haben,
1 Da(lm.) beziehen. wie mehrere Inschriften von Praefecten einer aol-

cohors l Vlpia Dacorum stand zur Zeit der chen beweisende auf jene von Tribunen befehligte
Notitia dignitatum (s. Or. XXXIII 33) zu Clau- rohors mitiaria nicht bezogen werden können,
diana in Syrien, ist aber, wie aus ihrem Bei- Dazu kommt, dass, während die / Flaria Dä-
mmen Ulpia hervorgeht, schon von Traian er- masccnorum noch 134 in Germanien bezeugt ist.

richtet worden. wir im J. 139 in Syria Palaestina eine roh. I

cohors 11 Augusla Dacorum p. I. miliaria 20 Damascenorum ohne Beinamen finden (vgl. das
eijmlata wird nur auf der Weihinschrift eines neue Diplom aus Nazareth, C a g n a t L'ann.
Tribunen aus Teutoburgium in Pannonia inferior £pigr. 1897, 106). Diese im Orient stehende
(CIL III 6450=i 10255) genannt, nach der sie Truppe ist es dann wohl, von der ein früherer

dort in Garnison gelegen zu haben scheint. Über Praefect in zwei ägyptischen Papyrusurkunden
den Anlass, aus dem sie den Beinamen p. 1. er- BGU 73 und 136 erwähnt wird und die zu
halten hat, lässt sich nichts mehr vermuten. Reginn des 2. Jhdts. der Freund des jüngeren

rohors 111 Dacorum ( rquitata) ist in der Plinius, C. Cornelius Minicianus, nach seinem
Inschrift des Valerius Lollianus aus Byllis. CIL Cursus bonorum aus Bergomum, CIL V 5126, be-

lli 600, unter den Abteilungen aufgezählt, die fehligt hatte. Auch in dem tusculanischen Cur-
Reiter zu dem von Lollianus, wahrscheinlich in 80 aus honorum, CIL XIV 2618, wo Dessau praef.

Traians Part herkrieg, befehligten Cavalierieeorps roh. 1 Da[corumJ ergänzt, möchte ich eher Da-
gestellt hatten, und hat daher wohl, wie alle /masccnorum

]

einsetzen, da bisher zwar je eine
diese, im Orient gestanden. roh. 1 Aelia Dacorium und l Vlpia Dacorum,

cohors (lernina Dacorum ist erst neuerdings aber keine 1 Dacorum nachweisbar ist.

durch eine Inschrift aus dem römischen Castell cohors 1 Aurelia Dardanorum, die einzige

bei Belimel in Bulgarien (Rev. arch. 1896 II 258 Truppe mit dem Kaiserbeinamen Aurclta und also= Cagna t L’ann. 4pigr. 1896, 116) bekannt ge- von Pius oder von Marcus errichtet. Da nun
worden, eine Weihung der Cohorte zu Ehren der aber gerade von letzterem vit 21. berichtet wird,

Kaiserin Sabinia Tranquillina, der Gemahlin Gor- dass er latrones eliam Dalmaliae atme Darda-

dians. Sie scheint demnach im 8. Jhdt. in jenem 40 mae militcs lerit. so möchte ich eher ihn für den
Castell gelegen und also zur Besatzung der Pro- Begründer der Truppe ansehen und jene Notiz
vinz Moesia inferior gehört zu haben. Wenn sie, eben auf die Formierung unserer Cohorte beziehen,

wie dies für die übrigen cohorlcs und legiones Wir haben von ihr den Grabstein eines Soldaten

geminae anzunehmen ist, durch Vereinigungzweier aus Naissus in Moesia Superior, CIL III Suppl.

ursprünglicher Gehörten hervorgegangen ist, so 8251, und dürfen danach wohl annehmen, dass
würden dies wohl zwei ältere cohortes Dacorum sie in dieser Provinz in Garnison gestanden hat.

gewesen sein. Identisch mit ihr wird die aiuipa AagSartür sein.

Eine- cohors Dacorum ist auf einer Inschrift von der ein Praefect in dem griechischen Cursus
aus Caesena (CIL XI 558) zu ergänzen, wo ein honorum IGI 2433 aus Massilia genannt wird.

|
prael.] . . Dacor. genannt wird; denn da die* 50 cohors Dardanorum a. auch roh. III Alpi-

die einzige militärische Würde des Mannes ist, norum.

kann an eine ala Dacorum nicht gedacht werden. cohors 1 Delmatarum nennt das Diplom XLIII
Welche der obigen dakischen Cohorten gemeint vom J. 124 unter den Auxilien von Britannien,

ist, lässt sich natürlich nicht entscheiden. Aus dieser Provinz stammt auch die Mehrzahl
cohorlcs Dalmalarum s. cohorlcs Dclmalarum. die Inschriften, die die Truppe nennen, und da
rohors 1 Flavia Damascenorum miliaria nicht weniger als sechs davon zu Uxellodunum

cquilata sagitlariorum (so vollständig nur CIRh oder in dessen Nähe gefunden sind, kann es wohl

1412) ist von einem der flavischen Kaiser er- als sicher gelten, dass sie längere Zeit dort in

richtet und anscheinend sofort nach Germania Garnison gestanden hat. Fünf dieser Inschriften,

superior verlegt worden, wo sie seit 90 in den 60 CIL VII 367. [388]. 387. 400 und Eph. ep. III 98,

Diplomen erscheint (90 n. Chr. in Diplom XXI, sind Weihungen der Cohorte oder einzelner Prae-

116 in XL und XLI und 134 in L). Da sie fecten, darunter zwei pro salule des Pius, die

aber andererseits in den Diplomen von 74 und sechste Eph. ep. VII 976 ist ein Fragment, das

82 noch fehlt, darf ihr Eintreffen in der Provinz einen Praefecten nennt. Noch zwei weitere Steine,

wohl in die J. 82 bis 90 angesetzt werden. In- einen aus Petrianae, CIL VII 886 (OH • I • DA),
Schriften von ihr sind in Germanien nur zwei er- und den Grabstein eines im(agin.) ex coh. 1 Da
halten, der Grabstein eines zum Stabe des Statt- aus Bremenium, ebd. 1055, möchte ich mit Hüb-
halters abcommandierten Soldaten aus Alsheim, ner auf die I Dalmalarum, nicht etwa auf die /
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Aelia Daeorum (s. d.) beziehen. Im Cursus hono-

rum werden Praefecten der Truppe noch CIL IX
1618 and VI 1607 genannt. Nicht weniger als

achtmal also sind durch die angeführten Inschrif-

ten für die Coborte Praefecten beiengt, und ea

darf deshalb wohl als sicher gelten, dass sie eine

quingenaria war und demnach nicht identisch sein

kann mit der
cokort l miliaria Dalmalarum, die dorch eine

Reihe von Steinen in Dalmatien selbst beglaubigt 10
ist. Diese hat im J. 170 n. Chr. zusammen mit
der II miliaria Delmatarum die Mauern von Sa-

lonae gebaut, CIL III 1979, vielleicht anlässlich

des Marcomannenkrieges. Die Weihung eines

Tribunen pro talule eines Kaisers, dessen Name
eradiert ist. haben wir aus Uiice in der Provinz,

ebd. 8353, die eines anderen Tribunen, CIL V 707,

aus der Gegend von Tergeste, unweit der Grenze
von Dalmatien. Dieser coh. I miliaria Delma-
tarum machte ich ferner mehrere Inschriften aus 20
Dalmatien zuweisen, wo Soldaten einer coA. I

miliaria genannt werden; wenigstens hat eine

andere solche in der Provins nicht gestanden,

und der heimische Name Delmatarum, der gerade

innerhalb Dalmatiens entbehrlich war. konnte in

diesen Privatinschriften— denn, um solche handelt

es sich — um so leichter ausgelassen werden, als

der Name miliana bei unserer Cohorte regel-

mässig vor Delmatarum steht. Es sind zwei

späte Grabsteine, der eines Centurionen detfunc- 30
btt} Sinai, CIL III 2006, und der eines Vete-

ranen, ebd. 8731, beide gerade aus Salonae, und
eine Weihinschrift eines Centurionen, ebd. 9829,

aus Teplju pro talute eines Kaisers (des Septimius

Severus?). Über die vermeintlich von luvenal be-

fehligte eoh. I Delmatarum s. u. eoh. Delmatarum.
cohört ll Delmatarum nennt die Not. dign.

Oec. XL 43 in Britannien zu Magnae am Hadrians-

wall, und thatsächlich besitzen wir von dort die

Inschrift eines imag. eoh. II Delmat., CIL VII 40
760. Vielleicht darf dann ihr Name auch in dem
britannischen Diplom XXXIV vom J. 105 ergänzt

werden, wo eine coh. . . Delmatarum erscheint,

die ihrer Stelle nach nur die Nummer 11 oder

eine höhere gehabt haben kann, also entweder die

britannische ll oder UII Delmatarum gewesen sein

muss. Letztere kann aber hier kaum in Betracht
kommen, da sie in dem für die Auxilien einer

anderen britannischen Legion ausgestellten Di-

plom XXXII unter 103 erscheint, und so bleibt 50
einzig die ll Delmatarum übrig. Von dieser bis

in die späte Kaiserzeit in Britannien verbliebenen

Cohorte muss dann verschieden sein die

cohort ll miliaria Delmatarum, die im J. 170
in Dalmatien gelegen hat und, wie die Inschrift

CIL III 8655 = 6374 beweist, damals zusammen
mit der I miliaria Delmatarum an den Mauern
und Türmen von Salonae gebaut hat.

cohort Ul Delmatarum p. I. hat zunächst in

Germania inferior gestanden, wie die Inschrift 60
eines Praefecten aus Köln, Korr. d. Westd. Zteehr.

XV 129, beweist, und im niedergermanischen
Heere wird sie sich auch den Ehrenbeinamen p. f.

erworben haben, wie bereits Ritterling, noch
ohne Kenntnis der obigen Inschrift, vermutet hatte;

von dort muss sie dann nach Germania superior

verlegt worden sein, wo sie zuerst in dem Diplom
XXI von 90 n. Chr. erscheint und noch 116 in

Diplom XL und 134 in Diplom LXX wiederkehrt.
Am häufigsten ist sie in der Provinz bezeugt im
Castell Rückingen an der Kinzig, wo von ihr

zahlreiche Ziegel mit verschiedenen Typen (CIRh
1436 c. Limesbl. 8, 243. Mitt. d. Han. Bez.-Ver.

X 256, vgl. Westd. Ztachr. XII 215 und IV
407. Korr. d. Westd. Ztschr. 1171), sowie eine

Inschrift, Westd. Ztschr. III 174 und Taf. 4, 17,

gefunden sind. Sonst haben wir noch Ziegel von
(ihr aus dem Wiesbadener Castell, CIRh 1537h,
sowie aus dem von Oberscheidenthal an der Müm-
lingslinie, ORL 52, 13, zu Tage getreten. Dass
sie quingenaria war, dürfen wir aus der Erwäh-
nung jenes Praefecten schliessen.

cohort III Delmatarum miliaria equitata e. ll.

p. f. Wie neben der coA. I und II Delmatarum
quingenaria je eine gleichnamige miliaria bestan-

den hat, ist das gleiche anscheinend auch bei der
coh. III Delmatarum der Fall gewesen. Wir finden

» nämlich ausser der germanischen quingenaria im
3. Jhdt. in Dacien eine III Delmatarum miliaria,

die in dem Castell von Plugowa bei Mehadia ge-

legen und den wichtigsten Pass daselbst gedeckt hat.

Auf einer dort gefundenen Inschrift, CIL III 1577
= Suppl. 8010, zu Ehren Galliens aus den
J. 257/260, nennt sie sich Valerian. Galliena 00
egg. c. R. p. /. Sie kann also wohl nicht mit
der germanischen Cohorte identisch sein, obwohl
beide denselben Beinamen p. /. führen. Ihr ge-

> hören dann auch die Ziegel mit COi 1 1
1 DE 1 an

(CIL III Suppl. 8074, 15 = 1633, 24), die bei

Mehadia und auf der Donauinsel Alt-Moldava

gefunden sind und die auf Zugehörigkeit der Co-

horte zum obermoesischen Heere schliessen lassen.

cohort llll Delmatarum ist zunächst durch
mehrere Soldatengrabsteine, die noch geborene
Dalmater betreffen, für das 1. Jhdt. in Germanien
bezeugt, nnd zwar muss sie dort zu Bingerbrück
gestanden haben, wo zwei der Steine, CIRh 741

i und 742, gefunden sind. Auch der Grabstein aus

Bingen,. ebd. 869, eines mit. coh. IUI TAJ*
ist schon bei Hassencamp richtig auf die Co-

horte bezogen worden, zumal es sich wieder um
einen Mann dalmatischer Herkunft handelt. In

den germanischen Diplomen der flavischen und
traianischcn Zeit fehlt die Cohorte dann; dies

würde sich einfach erklären, wenn wir sie in

derjenigen coh. UII Delm. wiedererkennen dürf-

ten, die in Diplom XXXII unter 103 n. Chr. im
I britannischen Heere erscheint. Freilich müsste
sie dann später wieder nach Germanien zurück-

verlegt worden sein, denn 134 n. Chr. finden wir
wieder eine coA. llll Delm. in dem obergerma-

nischen Diplom L erwähnt; gerade damals würde
aber die Verlegung einer Truppe von Britannien

an den Rhein sehr auffällig erscheinen. Auf die

Cohorte wird endlich der praef. eohoriit llll Dal-

matarum zu beziehen sein, den wir aus dem Cur-

sus honorum CIL II 3588 kennen. Dagegen
I wird das Fragment eines africaniachen Cursus
honorum, CIL VIII 4678= 16870, wo der Heraus-

geber den Namen einer eoh .IV Delm. herstellen

will, kaum eine solche angehen.

cohort UII Delmatarum miliaria. Dass eine

solche neben der durch den Praefecten bezeugten

quingenaria des Namens bestanden haben könnte,

wäre denkbar, da in dem Cursus honorum CIL
III 1474 ein trib. co(h.) llll De(l)ma(t)arum
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genannt ist. Allerdings könnte hier ja auch ein

frühes Beispiel der späteren Rangordnung vor-

liegen, nach der alle Cohortcneommandeurc den
Tribunentitel führen, allein das Vorkommen je

einer roA. I. II. III Delmatarum miliaria neben
den betreffenden quingenariae lässt jene Annahme
doch zum mindesten als erwägenswert erscheinen.

eoäort V Delmatarum ist au schliesslich in

Germanien nachweisbar, wo sie Diplom XI imj.74
in der ungeteilten Provinz, Diplom XXI für 90, 10

XL für 116 und L für 134 in der Provineia su-

perior nennen. Dazu stimmen die inschriftlichen

Funde, Ziegel mit COH V DEL aus Bückingen,

ORL 56, 17. Arch. Ans. 1898. 20, und je ein Sol-

datengrabstein aus Mainz, CIRh 1069, und Wies-

baden. ebd. 1518; letztere beiden gehören, wie schon

die dalmatische Heimat der Soldaten beweist, noch

der frühen Kaiserzeit an. S t e i m 1 e bezieht auf

die Cohorte auch noch den Stein eines prfaef.)

oder prfaep.) aus Böckingen, ORL 56, 14. 20
cohors VI Delmatarum (equitata), bis jetzt

nur durch den frühen Grabstein eines Reiters,

noch eines geborenen Dalmaters, aus Caesarea,

CIL VIII 9377, bekannt, der beweist, dass die

Truppe im 1. Jhdt. in Mauretania Caesariensis

gestanden hat.

cohors VII Delmatarum war wie die FI Del-

matarum eine eguitata und hat wie sie im 1 . Jhdt.

in Mauretanien in Garnison gestanden. Die beiden

Grabsteine von Reitern, auf denen sie genannt SO
wird, CIL VII 9384 und 21040 (= Eph. ep.

VII 516), stammen gleichfalls, wie der der Ff
Delmatarum, aus Caesarea; sie betreffen eben-

falls geborene Dalmater und sind wohl mit jenem
ungefähr gleichzeitig. AufeinederbeidenCohorten
ist vielleicht auch noch ein Inschriftsfragment ans

Caesarea, ebd. 21058, zu beziehen, wo . . . ATA-
RVM in Anbetracht des Fundorts wohl sicher zu

/coh . . Delmjatarum zu ergänzen ist.

. cohors Delmatarum. Eine solche wird ohne 40

Ziffer in der Weihung an Ceres aus Aquinum,
CIL X 5382, genannt, die von einem . . nius

lurenalis tnb. coh. Delmatarum, nach der herr-

schenden Ansicht von dem Dichter Iuvenal, gesetzt

ist. Mommsenu. a. ergänzen, da die Nummer
nicht fehlen dürfe, vor Delmatarum die Ziffer I, weil

die coh. I Delmatarum in der Iuvenal aus eigener

Anschauung bekannten Provinz Britannien ge-

standen habe. Aber ganz abgesehen davon, dass

nach dem Beispiel nicht weniger Inschriften (ein 50

besonders eelatantes, CIL XI 6009, verglichen

mit Diplom II, siehe unter coh. II Hisp. scut.

Cyr.) die Zahl durchaus nicht unbedingt bei-

gefügt gewesen sein muss, würde die Ergänzung
von / doch schon deshalb sehr unsicher sein, weil

in Britannien nicht nur jene l Delmatarum ge-

standen hat, sondern auch noch die coh. II und IIII

Delmatarum und diese dann mit ebenso grossem

Recht in Betracht kämen. Allein ein anderes

Bedenken spricht, wie mir scheint, überhaupt 60

gegen eine Beziehung auf eine der britannischen

roh. Dalmatarum, das ist der Rang des Officiere

als tribunus, der auf eine cohors miliaria

deutet, während die gesamten Truppen (s. d.)

von Praefecten befehligt worden sind. Dagegen

kennen wir in anderen Provinzen thatsächlich ver-

schiedene coh. Delmatarum miliariae, die unter

Tribunen standen (s. coh. I DeIm. mil., II Delm.

mil., III Delm. mil., IIII Delm. mil.), und auf
eine von diesen wird man dann folgerichtig die

Inschrift von Aquinum zu beziehen haben. Der
Dichter Iuvenal kann immerhin darin gemeint
sein, aber zu den bi eherdaraus gezogenen Schlüssen
auf sein Leben und Bperieli auf seinen Aufenthalt
in Britannien darf der Stein meiner Ansicht nach
nicht mehr verwendet werden.

cohors Domitiana s. roh. [Uli] Asturum,
II Civium Romanorum p. I.

[cohors l Dongonom] ist zwar nicht bezeugt,

aber durch die Existenz der coh. II Dongonum
erwiesen.

cohors II Dongonum wird nur ein einziges-

mal in Diplom XLIII genannt, wonach sie 124
n. Chr. in Britannien gestanden hat.

cohors I equitata wird in der Not. dign. Or.
XXXIV 43 zu Calamona in Palaestina verzeich-

net. Nach Analogie der coh. II equitum und
der VI equestris dürfen wir eine alte Truppe
annehmen. Sie könnte übrigens auch in der Pa-

pyrusurkunde BGU 447 = 26 gemeint sein, einer

star* olxlav dnoygagg vom J. 175, worin die

Freigelassene eines arg. osttlgqc d fbr]m[xrjej
vorkommt.

cohors II equitum. So heisst CIL HI 600
eine der — durchweg im Orient stehenden — Ab-
teilungen. die zu einem combinierten Cavallerie-

corps, wohl für Traians Partherkrieg, Mannschaf-
ten detachiert hatten. Dieselbe Truppe wird auch
in dem Cursus honorum aus Patavium, CIL V
2841, gemeint sein, wo ein praet. coh. seeundae
equit(at)um erscheint.

[ cohortes III. IIII. V equitatae bezw. equi-

tum oder equestres] müssen notwendig als Voraus-

setzung für die Zählung der coh. VI equestris

angenommen werden und sind dann vielleicht auch
wie die I. II und FI im Orient stationiert gewesen.

cohors Ff equestris. Flinius empfiehlt ep. ad
Trai. 106 von Bithynien aus dem Traian den
P. Aerius Aquila centurio eohorits seitae equestris,

der eine Bittschrift an den Kaiser richtet, und
Traians Antwortschreiben 107 enthält dann die

Bewilligung dieses Gesuchs. Da sieh nun mit
einer solchen Bitte an den Statthalter einer Pro-

vinz doch nur ein Soldat einer in eben dieser

Provinz stehenden Truppe wenden kann, darf
wohl geschlossen werden, dass die Cohorte zu
Beginn des 2. Jhdts. in Bithynia-Pontus ge-

legen hat.

cohors Aelia expedita. Ein Tribun dieser

ihrem Namen nach von Hadrian formierten Co-
horte begegnet uns in einem dem 3. Jhdt. ange-

hörenden Cursus honorum, CIL VIII 9358, aus
dem mauretanischen Caesarea. Vielleicht ist die-

selbe Truppe auf einem unvollständig erhaltenen

Stein aus Safar in Mauretanien (Bull, trim, VIII

p. 92 = IX p. 275) gemeint, wo COH EXP
steht.

cohors Felix s. roh. 1 Ascalonitanorum.

[cohors VIII Fida], Zu Talalati in Africa

ist kürzlich eine Inschrift vom J. 295 gefunden
worden, Compt. rend. 1894, 472=Cagnat L’ann.

öpigr. 1895, 17, in der es heisst caslra coh. VIII

Fidae opportune loco a solo instituit operanli -

bus lortissimis militibus suis ex limite Tripo-

litano. Eine Cohorte der legio III Augusta

,

an
die Cagnat (a a. O. im Index) zu denken scheint,
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ist schwerlich darin zu erkennen; vielleicht ist es miliaria, l Hispanorum, I Ulpia Hispanorum
eine von Diodetian neu formierte Abteilung. miliaria c. R., I Musulamiorum, I Numidarum,

cohors Fida s. coh. I Vardullorum. II Numidarum.
cohors I Flavia eeptitata wird so ausdrück- cohors Flaviana. Wie es sich mit dieser

lieh bezeichnet sowohl in dem stadtrömischen Cur- Truppe verhält, die nur aus vier zu Ehren ein-

SU8 honorum des L. Domitius Rogatus, CIL VI unddesselben Mannes gesetzten Inschriften von
1607, der sie unter Hadrian befehligt hatte, als Ilium (CIG 8615, 3616. 3617 [vgl. 8618}. Le-
auch auf zwei africanischen Inschriften. Die eine bas-Waddington III 1040) bekannt ist, lässt

von letzteren, CIL VIII 2.844 aus Lambaesis. der sich nicht sagen.

Grabstein einer Frau, unter deren Söhnen sich ein 10 cohors I Frisiavonum ist zum mindesten seit

eoh.lFl.cq. nennt, ist für dieGamison derTruppe Traian bis in die spateste Zeit, und zwar an-

belanglos. Der andere dagegen, ebd. 4527, der scheinend ununterbrochen, in Britannien gewesen.
Grabstein eines imaginihr von ihr aus Zarai in Dort stand sie nach Diplom XXXIV im J. 105,

Numidien, dürfte wohl beweisen, dass die Cohorte nach Diplom XLIII im J. 124 und noch zur Zeit

zeitweilig dort in Garnison gelegen hat. Sie wird der Notitia dignitatum (Occ. XL 86). Die weni-

dann an Stelle der coh. VI Commagenorum gen sicheren Inschriften der Cohorte, vier Cen-

is. d.) dorthin gekommen sein, und vielleicht be- turiensteine, CIL VII 178. 218. 214 (ob auch
ziehen sieh auf ihre eigene Wegverlegung von 215?) und Ephem. epigr. IV 674, stammen aus
Zarai die Worte in der dortigen Lex portus vom Manchester und dessen nächster Umgebung, sodass

J. 202, ebd. 4508, die post discessum cohortis 20 die Truppe wohl in jener Gegend zeitweilig ge-

instiluta war. legen haben wird. Als ihre spätere Garnison giebt

cohors l Flavia (equitata CIRh 645). Eine die Not. dign. Vindobala am Hadrianswall an;

coh. I Flavia hat auch in Niedergermanien ge- es wäre möglich, dass auch die beiden dort

standen, denn wir besitzen von dort zahlreiche gefundenen Weihungen von Praefecten ungenann-
Ziegel einer solchen mit dem Stempel COH 1 FLA ter Truppen. CIL Vll 541 und 542, sich auf die

(im Leidener und Utreehter Museum, vgl. CIHh / Frisiavonum beziehen, wenigstens ist eine

60 d). Diese ist dann zweifellos auch gemeint auf andere Cohorte dort bis jetzt noch nicht nachge-

einer im J. 250 von einem sacerdos Dolicheni den wiesen. Ob die Ziegel aus Caersws in Wales,
equitibus cohortis I F. gesetzten Inschrift aus ebd. 1243 a, mit CIF a]B c(oh.) I F(risiavonum)
Remagen, ebd. 645. Danach muss also auch sie 30 gelesen werden dürfen, ist nicht zu entscheiden.

equitata gewesen sein, und dann liegt die Ver- cohors I [Aelia] Oaesa[torum] miliaria. Das
mutung nahe, dass diese in älterer Zeit in Ger- auf Darien bezügliche, aus der Zeit zwischen 145
manien nicht nachweisbare coh. I Flavia equitata und 161 stammende Diplom LXX (vgl. CIL III

von der africanischen gleichen Namens nicht ver- Suppl. p. 1990) nennt unter den Corhorten, die

schieden ist. Diese könnte etwa gegen Ende des die Nummer I führen, eine coh. . . Qaesa[torvm]
2. Jhdts. von Afriea nach dem Rhein verlegt miliaria. Auf diese Cohorte möchte ich nun die

worden sein, und es könnte sich eventuell sogar bisher als coh. prima Gail, gelesenen Ziegel mit
darauf jener disecssus cohortis von Zarai beziehen. C^IGST, CIL III Suppl. 8074, 26 aus dem römi-

cokors l Flavia c. R. (equitata CIL III 600). sehen Castell von- Sebesväralja beziehen una sie

Neben der (bezw. den beiden) im Westen des40alB c(oh.) p(rim.) G(ae)s(a)t auflösen. Aus dem-
Reiehs stehenden coh. 1 Flav. equ. hat eine weitere selben Castell besitzen wir aber noch andere Ziegel

solche, die sieh von jener schon durch ihren Bei- mit dem retrograden Stempel OEAIHO (»Iso

namen c. R. unterscheidet, offenbar die ganze CHIAEG). eba.8074, 16; man hielt das früher für

Kaiserzeit hindurch im Orient gestanden. Zu- coh. I Aegfyptwrumj, während v. Domaszewski
nächst finden wir CIL HI 600 in dem Verzeichnis coh. I Ae(lta) Ofallorum) vermutete. Allein es

der orientalischen Truppen, aus deren Reitern sich scheint mir unzweifelhaft, dass damit dieselbe

das CavaUeriedetachement des Valerius Lollianus Truppe gemeint ist, die im Castell schon bezeugt

in Traians Partherkrieg zusammensetzte, eine coh. ist und dass man also c(o)k. I Ae(lia) Glacsato-

I FLOR. Mommsens Erklärung Fl(ar.)c. R. ist rum) aufzulösen hat. Genau so ist der Sachver-

glänzend bestätigt worden durch das neugefun- 50 halt bei dem Inschriftfragment aus Sebesväralja,

dene Diplom von Syria Palaestina, Cagnat L’ann. CIL III Suppl. 7648, wo von einer eoA. .
de IC * l

öpigr. 1897. 106, das im J. 189 thatsichiich die Rede ist und ich gleichfalls [I 1 AEL GAEsat
unter den Auxilien dieser Provinz die coh. I Flavia lese. Vgl. übrigens auch coh. I Ael.Sagitt. miliaria.

e. R. aufführt. Endlich nennt auch noch die Not cohors Oaetulorum. Eine solche ohne Nummer
dign. Or. XXXIV 45 als Besatzung von Moleatha wird zunächst auf einem pompeianischen Curaus
in Palaestina eine coh. I Flavia, womit gewiss honorum, CIL X 797, aus der Zeit des Claudius
die obige gemeint ist. Diese orientalische Cohorte genannt. Doch haben wir den Grabstein eines

und nicht die africanische bezw. germanische ihrer Leute {coh. Oaet ....), CIL V 7895, aus
möchte ich in einer griechischen Inschrift aus Cemenelum in den Seealpen, wo sie also zeitweilig

Alexandria wiedererkennen, einer Weihung an Isis 60 in Garnison gelegen haben muss und zwar, da
vom 26. August 158 (Neroutsos E.nyg. vife der Mann noch geborenerAfricaner ist, nicht später

’Altf., Athen 1875 nr. 36), wo ein Ägypter als als im 1. Jhdt. n. Chr. Auch eine andere Sol-

gewesener ewaggos aatlQqc a' 4>iaovla; erscheint. dateninschrift aus Cemenelum, ebd. 7898. deTen
cohors Flavia: s. auch eoA. Ul Atrorvm, sicher verderbte Abschrift m]il. CCXLTVL bietet,

II Bessorum, 1 Brittonum. II Brittonum, l Ca- wird einfach zu mil Cfoh.) GAETVL zu ver-

nathenorum miliaria, I Chaleidenorum sagitta- bessern sein, ebenso ist vielleicht ebd. 7820 (aus

riorum, I Cilicum, l Commagenorum, 11 Com- dem nahen Tropaea Augusti) mi[I.J cohortis

magenorum, I Damascenorum, 1 Hispanorum [0]ae[t.] zu lesen.
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cohors I Gaetulorum. Neben der vorigen,

stets ohne Nummer genannten cohors Qaetulo-

rum finden wir eine coh. I Gaetulorum, die

übrigens von jener nicht notwendig verschieden

zu sein braucht. Sie erscheint zweimal im Cursus
honornm (CIL VIII 7039 und CIO 3497) und ist

wohl dieselbe, die die Not. dign. Or. XXXV 32
zu Thilla<z)amana in Osrhoene aufführt.

Cohors 1 Ulpia Galatarum wird mit ihrem
Kaiserbeinamen zwar nur auf der griechischen In-

schrift eines Praefeeten aus Kleinasien (C1G 39531,
wohl identisch mit Pap. of the Amer. school II

nr. 33) genannt, ist aber gewiss auch mit der

coh. I Galatarum gemeint, aie das neu gefundene
Diplom (Cagnat L’ann. äpigr. 1897, 106) im
J. 139 in Syria Palaestina verzeichnet. Wenigstens
heisst in diesem auch die coh. II Ulpia Galatarum
zwar im Subscript so, im Texte aber nur eoA. //

Galatarum.

cohors II Ulpia Galatarum erscheint neben
der I Galatarum im Diplom von 139 (s. o.) und
stand danach damals in Syria Palaestina. Das bei

Nazareth gefundene Diplom ist einem Soldaten

der Truppe, der aus Nicaoa gebürtig ist, erteilt

und nennt infolgedessen auch noch den betreffen-

den Praefeeten. Noch in der Not. dign. or. XXXIV
44 finden wir sie in Palaestina mit der Garnison
Arieldela (d. h. Arindela) vermerkt.

cohors Ul Galatarum hat nach den coh. / und
U Ulpia Galatarum zu schliessen, vielleicht auch
den Beinamen Ulpia getragen. Sie wird nur in

der Not. dign. Or. XXVIII 35 und zwar als Be-

satzungstruppe von Ägypten mit der Garnison-

angabe Ccfro genannt, ist aber sicher eine alte

Truppe.

cohors Gallaecorum: s. coh. Callaecorum.

cohors l Gallica c. R. etfuitata lässt sich

durch Combinieren mehrerer Inschriften erschlies-

sen. Zunächst lesen wir in einem CursuB honorum
aus Sagunt, CIL II 3851 . . . cohort. I Gallicae

[cjivium Romanorum . . . Diesen Namen möchte
ich dann auch in der Inschrift eines Cornelianus,

ebd. 291 3,ausder Gegend vonTarraco. einsetzen, der
praefectus C. P. G. E. C. R. heisst. Hübner liest

dies zwar als c(oh.) p(rim.) G(allaecorum) e(qui-

tatae) c(ivium) R(omanorum); aber da eine solche

Truppe nich bekannt ist, dürfte es wohl näher

liegen, nach obigem Stein c{oh.) p(rim.) G(alli-

cae) e(quitatae) c(irium) R(omanorum) aufzu-

lösen. Die Truppe würde dann in Hispania Taira-

conensis gestanden haben und ist dann gewiss

dieselbe cohors prima Gallica, die die Not dign.

Occ. XLII 32 zu Veleia in der Provinria Tarraco-

nensis verzeichnet und die in dem Lyoner Cur-
sus honorum (CIL XIII 1807 = Boissieu Inscr.

d. Lyon p. 241 des Timesitheus {praef. coh. I

Gallic. in Hispan.) erscheint. Die obige Com-
bination findet ihre volle Bestätigung durch die

soeben von Hübner Ephem. epigr. VIII p. 398
veröffentlichte Weihinschrift der mil(ites) c(o)h. I

Gallicae eq. c. R. aus Villa Pouca d'Aguiar, wo-

nach die Cohorte zeitweilig an diesem Platze ge-

standen haben muss.

cohors II Gallica. In der Not dign. Occ.

XLII 28 steht in einer Reihe von lauter alten

Truppen unter Callaecia verzeichnet : tribunus co-

hortis secundae Gallicae ad cohortem Gallicam.

Sowohl der Name selbst als auch die Bezeichnung

des Standorts nach dem Cohortennamen lassen auf
eine alte, seit langer Zeit an dem betreffenden

Platze liegende Truppe schliessen.

cohortes I Gallorum. Es muss, da nicht weniger
als je drei verschiedene cohortes II und III Gallo-

rum gleichzeitig neben einander bestanden haben,
auch mehrere, mindestens drei cohortes l Gallorum
gegeben haben, doch ist, da gerade von ihnen
nur sehr wenige Inschriften erhalten sind, eine

Scheidung hier besonders schwierig. Eine
cohors I Qal[lorum

)

würde im 1. Jhdt. in

Aquitanien anzunehmen sein, wenn der Grabstein

eines 7 K. I Gal. aus der Gegend von Aulnay
de Saintonge, Bull. com. 1888, 417 = Esp6-
randieu Epigr. rom. du Poit. et de la Saint,

nr. 76, den allerdings Hirschfeld CIL XIII
119* für verdächtig hält, echt sein sollte.

cohors jl) Gallorum Dacica hat nach Diplom
LXVI im J. 157 in Dacia superior gestanden; die

Zahl ist im Diplom zwar ausgefallen, aber mit
Bestimmtheit zu ergänzen. Die Cohorte will sich

durch ihren Beinamen von den anderen coh. I

Gallorum unterscheiden, kann dabei aber sehr

wohl z. B. mit der vorigen identisch sein.

cohors l Gal(lorum , . miliaria ¥) scheint

auf der nur hsl. erhaltenen Inschrift aus Nyon
(Mommsen Inscr. Helv. 116 = CIL XIII 5007)
genannt zu sein, die ein Vater zu Ehren seine»

Sohnes, eines trib. mil. coh. I GALUIIBSP (oder

0 P) setzt. Mommsens Erklärung I Gail. I

Hisp. vermag ich nicht anzunehmen, aber auch
selbst keine befriedigende zu geben. Vielleicht

könnte entweder ein Beiname darin stecken, der
wie oben bei der / Gallorum Dacica, die Garni-

sonprovinz der Truppe nennt, oder aber der Name
gab, wie mehrfach bei anderen Cohorten, zwei

Volksstämme an. etwa I Gallorum et Hispano-

rum oder I Gallorum et Bosporanorum
, ähnlich

wie wir z. B. eine ala Gallorum et Bospora-

norum (8. Bd. I S. 245) kennen.

[cohors l Aelia Gallorum

]

wollte v. Doma-
szewsk i aus dendacischen Ziegeln mit Q3AIH0
(CIL III 1633, 7 vgl. Suppl. 8074, 16) erschliessen,

allein diese beziehen sich wohl eher auf eine coh.

1 Aelia Gaesatorum (s. d.).

Ein praef. cohwt. I Gallor. im Cursus honorum
aus Bologna, CIL XI 709, kann einer bestimmten
Cohorte des Namens nicht zugewiesen werden.

cohors II Gallorum nennen drei Diplome
(XXXI. XXXIII. XXXVIII) in den J. 99. 105

und c. 112 in Moesia inferior; sie hat also wäh-
rend Traians ganzer Regierung in dieser Provinz

gelegen und kann dieselbe höchstens behufs Teil-

nahme an dendacischen Kriegen zeitweiligverlassen

haben. Aber auch schon geraume Zeit vor Traian

muss sie sich dort oefunden haben, denn das aus

dem J. 99 stammende, zu Oltina in der Provinz

gefundene Diplom XXXI ist einem ihrer Soldaten

erteilt, der bereits aus Moesia inferior gebürtig

und also daselbst in die Truppe eingetreten war.

Als Praefeeten nennt das Diplom für 99 den Visu-

lanius Crescens. Sicher von dieser Cohorte ver-

schieden ist die zu derselben Zeit in den Nach-
barprovinzen vorkommende

cohors II Gallorum Macedonica equitata (CIL
II 3230), die ihrem Beinamen nach zu schliessen

ursprünglich in Macedonien gestanden hatte. Sie

hat 93 n. Ohr. in Moesia superior gelegen (s. das
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neue Diplom aus Bulgarien, Jahresh. d. Bst. arch.

Inst. I 1701.) nnd dann offenbar Traians dadscbe

Kriege mitgemacht, denn im J. 110 finden wir

sie in dem für die Occupationstruppen der neuen
Provinz ausgestellten Diplom XXXVII genannt.

Dass sie aber auch später noch in Dacien ver-

blieben ist, geht aus dem Cursus bonorum des

P. Licinius Maximus, CIL II 3230, hervor, der

frad. cohorlis 11 Oallorum equitatae in Daria

heisst. Ein anderer Praefect T. Varius Clemens
wird in mehreren Inschriften aus Celeia, CIL
III 5211. 5212. 5214. 5215, nnd in einer aus

Trier, Bonn. Jahrb. 50/51, 218, erwähnt.

cohors 11 Oallorum. Keinesfalls darf mit

leicht sogar erst nach 79), aber vor 82 ist sie zu-

sammen mit der coh. V Uispanorum und der ala

Claudia novo (s. Bd. 1 8. 1 238) nach MoeBien ab-

commandiert worden, und als abcommandiert wird
sie daher in dem germanischen Diplom XIV vom
J. 82 aufgeführt. Allein aus der zeitweiligen

Detachierung wurde, anscheinend noch unter Do-
mitian, ein vollständiger Übertritt zur niedermoe-

sisehen Armee, denn in dieser nennen die Cohorte
dann die Diplome XXX. XXXIII und XXXVIII in

den J. 99. 105 und c. 112. Endlich wird Hadrian
sie dann über die Donau nach Dacia inferior vor-

rehoben haben, wo sie nach Diplcm XLVI im
129 n. Chr. stand. In keinem von all diesen

einer der beiden vorigen coh. 11 Oallorum die Lindern sind Inschriften der Truppe erhalten,

gleichnamige Abteilung identifieiert werden, die nur ein Praefect erscheint im Cursus honorum
107 n. Chr. in Diplom XXXVI unter den Auxi- CIL II 1180. Denn da der betreffende Officier

lien von Mauretania Caesariensis erscheint. Denn in unmittelbarem Anschluss an die praelcctura

dass von der Donaugrenze, die im Laufe der noch zwei weitere Commandos in Dacia inferior

Kaiaerzeitmilitärisch immer mehr verstärkt wurde, 20 geführt hat, ist hier gewiss die unterdacische

gerade in der kritischen Zeit der Dakerkriege, Truppe gemeint. Einen Praefecten nennt ausser-

an denen eben die moesiscben Truppen in erster dem noch das für einen Soldaten der Cohorte aus-

Linie beteiligt waren, eine Cohorte nach dem gestellte Diplom XXXIII.
damals vollständig pacifirierten Mauretanien ge- cohors lll Oallorum. Dass neben der vorigen

schickt sein sollte, ist unbedingt ansgeschlossen. noch andere cohorlcs lll Oallorum bestanden
Endlich finden wir eine haben, istwegen der sicher erwiesenen Existenzvon

cohors 11 Oallorum equitato (CIL VII 317. mindestens je drei cohortes 11 und 1111 Gallorum
XI 1303) in Britannien. Sie wird in dieser Pro- unbedingt vorauszusetzen. Die eine von ihnen
vinz unter 146 n. Chr. in Diplom LVII aufge- dürfte in Spanien gestanden haben. Wenigstens be-

führt und hat nach Ausweis ihrer Inschriften 30 sitzen wir aus Italien in der Baetiea einen dem
zu Plumptonwall in Garnison gelegen. Dorther
stammen eine Weihung von ihr und ihrem Prae-

fecten, CIL VII 317, und eine Bauinschrift ebd.

324, aber auch auf mehreren anderen dortigen

Steinen ist ihr Name mit Sicherheit wiederhenu-
stellen, so auf der Bauinschrift ebd. 316 (. . oh.

11 . .) und der Weihung 315 (eoA. . . Gallo), durch
die dann erwiesen wird, dass die Truppe sich noch
unter Philippus, also um die Mitte des 8. Jhdts.,

in Britannien befunden hat. Zwei weitereSoldaten-

steine aus Plumptonwall, eine Weihung eines

actor praefecti und den Grabstein der Tochter
eines imaginiler, wird man, so lange andere Co-

horten auf jener Militärstation nicht nachgewiesen
werden können, wohl gleichfalls auf obige be-

ziehen dürfen. Sicher diese britannische Abtei-

lung hat L. Naevius Verus Roscianus befehligt,

der bei Plaeentia den Stein CIL XI 1803 weint
mit den Worten prael. coh. 11 Gail. eq. votum
ex Britanma rettulit. Eine der moesiscben Co-

borten kann man in der britannischen II Gal-

1. Jhdt. angehBrenden Grabstein eines activen Sol-

daten ... cohorjlis lll Oallorum, CIL II 1127.

Ob auf der nur hsl. überlieferten Weihinschrift aus

Visen in Lusitanien, CIL II 403, die von einem
m]il. imaginiler chor. lll.al. gesetzt ist, mit
Hübner [Q]al[lorumj zu ergänzen ist oder nicht

eher [C]al[laecorum], lässt sich nicht entschei-

den. Auf eine coh. lll Gallorum konnte sich

endlich noch ein Inschriftfragment aus Ostia Not.

d. scav. 1897, 528 beziehen, auf dem wir [co]h.

lll QlaUorum? j
lesen.

cohors Illl Gallorum. Eine Cohorte dieses

Namens hat zum mindestens seit Traian bis hinab

in die späte Kaiserzeit zum Heere von Moesia

inferior gehBrt. Unter diesem verzeichnet sic

Diplom XXXIII im J. 105 und zählt sie noch

die Not. dign. Or. XL 46 auf, die als ihre Gar-

nison Ulucitra angiebt.

cohors llll Gallorum. Von der vorigen ist

unbedingt zu scheiden die coh. llll Gallorum,

die sowohl 107 wie 166 n. Chr. in den raetischen

lorum keinesfalls wiedererkennen, dagegen wäre es Diplomen XXXV und LXX1II (vielleicht auch in

möglich, dass sie mit der mauretanischen identisch LXX1X) erscheint und die im Cursus honorum
ist und etwa Hadrian sie nach den schweren eines Praefecten aus Caesarea, CIL VIII 9374,

Verlusten von Britannien dorthin verlegt hat. ausdrücklich als coh. llll Gailor. in Raetia be-

Nieht zu entscheiden ist, auf welche der drei zeichnet wird. Denn dass etwa die moesischc
bezw. vier obigen Cohorten die Praefecten zu be- Cohorte zwischen 105 und 107, gerade während
ziehen sind, die als Commandeure einer coh. II des zweiten daeischen Krieges, von dem Kriegs-
Gnllorum in den Cursus honorum CIL XI 4084. schauplatze weg nach dem friedlichen Raetien
X 270* (interpoliert, doch sind die Truppennamen 60 verlegt worden sein sollte, ist ganz ausgeschlossen,

ganz unverdächtig, vgl. coh. 11 Bosporanorum) cohors llll Gallorum equrlala (CIL VII 877.

und auf dem Grabstein einer Frau ans Capua, CIL 1001). Eine dritte coh. llll Gallorum hat in Bri-

X 3889, genannt werden. tannien gestanden; von der moesischen ist sie

cohors lll Gallorum hat ursprünglich zum verschieden, weildieNot.dign.Occ.XL41 sie neben
germanischen Heere gehört, in dem sie in Diplom jener aufführt, und von der raetischen, weil sie ge-

XI unter dem J. 74. n. Chr. erscheint. Nach 74 rade zu der Zeit, wo diese in Raetien war, selbst in

(wegen der germanischen Heimat des im J. 105 Britannien nachzuweisen ist. Sie begegnet uns in

entlassenen Soldaten von Diplom XXX11I viel- der Provinz zuerst 146 n. Chr. in Diplom LVII und
Psuly-WlMow* iv 10
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ist dann in ihr bis zu der in der Notitiadignitatura COUVOl aus Szerb-Fozsezsena am linken ober-

behandelten spaten Zeit verblieben. Da sie in moesischen Donauufer, Areh.-epigr. Mitt. XIV 111

allen früheren Diplomen der Provinz noch fehlt, = CIL III 12436; bei den Ziegeln aus Golu-

ist eie wohl überhaupt erst im 2. Jbdt. dorthin batz dagegen mit COH V, CIL III 1702, möchte
verlegt worden, etwa bei der Verstärkung der ieb lieber an die cohort Ubiorum denken,

britannischen Besatzung unter Hadrian. Eine cohort V (inllorum . Schwerlich ist mit der
Vermutung über ihre frühere Garnisonprovinz ge- moesischen Cohorte dieses Namens diejenige iden-

stattet jetzt eine soeben von Hübner Ephem. tisch, die während der späteren Kaiserzeit in

epigr. vH! p. 408 veröffentlichte Inschrift aus Britannien nachweisbar ist und dort die South
Spanien, der Grenzstein pratorum eoh. III I Oall., 10 Shields am östlichen Ende des Hadrianswallea

aus dem sich als sicher ergiebt, dass eine eoh. gelegen hat. Letzteres ergiebt sich vor allem
1111 Gallorum im 1. Jbdt. zu den Besatzung* aus der an diesem Platze gefundenen Bauinschrift

truppen von Hispania Tarraconensis gehört hat; des Alexander Severus (Cagnat L’ann. öpigr. 1893,

diese ist dann später dort nicht mehr nachweisbar 97), der aquom utibut mii. eoh. V Gallo, indvxit,

und kann also sehr wohl im 2. Jbdt. nach Bri- dann aber auch aus zahlreichen Ziegeln, Ephem.
tannien verlegt worden sein, genau in derselben epigr. III 122. IV p. 207. VII 1003. Bonn. Jahrb.

Weise, wie die ihr in Spanien unmittelbar benach- 64, 81. Zeitweilig war die Truppe auch nach
barte (Ephem.epigr.a.a.O.) ata Sabiniana(s. Bd. I Schottland vorgeschoben, da wir eine olficielle

8. 1259) später gleichfalls im britannischen Heere Weihung von ihr, CIL VII 1083, aus Cramond
erscheint. Nach Ausweis der Inschriften hat die 20 besitzen. Wenn man den Ziegel aus Köln, Bonn.
Cohorte in Britannien nacheinander in einer Jahrb. 82, 20, mit dem Stempel CVG als e(oh.)

ganzen Reihe von Garnisonen gelegen. Die früheste V G(allontm) lesen dürfte, würde die Cohorte,

nachweisbare dürfte das Castell von Templebury bevor sie nach Britannien kam, in Germania in-

in Yorkahire sein, wo Ziegel von ihr (CllllG), ferior gestanden haben.

Ephem. epigr. IV 697, zu Tage getreten sind. Als Praefect einer roA. V Gail. equil(ata). doch

Später dürfte sie an den Hadrianswall verlegt ungewiss welcher der beiden obigen, wird C. Mi-
worden sein und, wie ich glaobe, zunächst Pe- nicins Italus im Cursus honorum CIL V 875 und
trianae als Station erhalten haben. Dorther Cagnat L’ann. öpigr. 1893, 91 genannt,

haben wir zwei officielle Weihungen der Cohorte, cohori VI Gallorum wird nur einmal im Cursus
CILVII877 und 878, während bei anderen dortigen 30 honorum des M. Macrinius AvituaCatonius Vindez.

Inschriften (z. B. ebd. 885. 887. 888. 889) nicht zu CIL VI 1449, erwähnt.

bestimmen ist, ob sie der eoh. llll Gallorum oder cohors Vll Gallorum hat während der Regie-

der gleichfalls dort liegenden eoh. II Tungro- rung Traians in Moesia inferior gestanden. Dort
rum angehören. Noch später muss die Truppe nennt sic Diplom XXX für 99und DiplomXXXVTII
nach Schottland vorgeschoben worden sein und c. 112 n. Chr,, und von dort haben wir auch ans

dort zeitweilig in Habitancium gelegen habin, Tomi die Grabschrift eines ihrer Soldaten. CIL
woher eine dem 3. Jhdt. angehörende Weihin- IQ Suppl. 7548, während ein Praefect im Cursus
Schrift von ihr, ebd. 1001, stammt. Zeitweilig wird honorum ebd. III 1193 erscheint,

sie auch die Station Castlehill am Piuswall besetzt [coAortes Vlll IX. X Gallorum] fehlen noch,

gehalten haben, da dort eine Weihung eines ihrer 40 cohort XI Gallorum (cquitata) muss zeit-

Praefecten, ebd. 1129, gefunden ist Als spä- weilig in Dalmatien gelegen haben, da zn Narona
teste ihrer britannischen Garnisonen werden wir in dieser Provinz der Grabstein eines d(ee.) eho.

Vindolana am Hadrianswall anzusehen haben, wo XI Gail, domo Patati, CIL III 8439, gefunden
sie die Notitia dignitatum ansetzt, und wo that- worden ist. Die früher vielfach angezweifelte Zahl
sächlich die Weihungen zweier ihrer Praefecten, ist ganz sicher.

ebd. 703 und 704, gefunden sind; auch die dortige cohort Gemella: s. eoh. II Thraeum.
Kaiserinschrift einer Oallor, ebd. 715, ist oohort V Qemina e. R. ist erst durch das

ihr wohl sicher zuzuweisen. neue Diplom von Stria Palaestina, Cagnat L'ann.

Verschiedene Praefecten einer eoh. IUI Gal- 6pigr. 1897, 106, bekannt geworden, demzufolge
lorum. die in den Cursus honorum CIL IX 5357. 50 sie 139 n. Chr. in dieser Provinz gelegen hat.

X 4873 (eoh. llll Gail, equilat.). IGI 2433 und Es wäre übrigens nicht unmöglich, dass wir in

vielleicht Cagnat L’ann. öpigr. 1893, 54 vor- ihr eine Voluntariercohorte zu erkennen hätten,

kommen, lassen sich auf keinen bestimmten unter cohort Qemina: s. auch eoh. Dacorum, 11 Li-

den obigen drei Truppenkörpern beziehen. gurum et Cnrsorum, l Sardorum et Cortorum.

oohort V Gallorum hat zunächst in Pannonien cohort I Germanica. Auf einem dem 3. Jhdt.

randen, wie die Diplome XVT und XVn für

and 85 n. Chr. bezeugen. Noch unter Do-
mitian muss sie dann nach Moesia superior ver-

angehörenden Grabstein aus Lugdunum, CIL XIII

1892 = A 1 1 m e r Rev. 4pigr. II 220, erscheint

unter verschiedenen Verwandten, die ihn gemein-

legt worden sein, wo sie schon 93 in dem neuen sam crrrichtcten, ein Jf. Vater. Silvanut 7 eoh. I

Diplom, Jahresh. d. öst. arch. Inst. I 17üf., er- 60 Germanteae [in] Ger. inf. Damit ist eine Co-

scheint; denn dass hier beidemal dieselbe Truppe horte dieses Namens als Bestandteil des nieder-

zu erkennen ist, geht schon daraus hervor, dass germanischen Heeres in der späteren Kaiserzeit

die eoh. V Gallorum in sämtlichen pannoni- gesichert. Hirschfeld möchte darin die ober-

achen Diplomen nach 85 fehlt. In Moesia su- germanische coh. I Germanonim wiedererkennen;

perior ist die Cohorte anscheinend auch fernerhin unmöglich ist dies natürlich nicht, allein abge-

vcrblieben, denn wir haben den Grabstein eines sehen von der verschiedenen Namensform spricht

Veteranen von ihr aus Drobetae, Areh.-epigr. Mitt. dagegen doch wohl, dass jene gerade im 3. Jhdt.

XIX 218 = CIL III 14218 4
, und Ziegel mit in Germania superior bezeugt ist. und die Fas-



293 Cohors Cohors 294

sung scheint durch den Zusatz in Ger. int. sie

eher eben von der obergermanischen l Germa-
uorvm unterscheiden zu wollen.

rohort l Nertana Germanorum miliaria

rquitata (CIL VH 937. 1063. 1066) ist anschei-

nend unter Nerve errichtet und nach ihm be-

nannt. Wir kennen sie nur aus britannischen

Inschriften, deren verschiedene Fundorte einen

mehrmaligen Gamisonwechsel innerhalb der Pro-

vinz vermuten lassen. So must die Cohorte eine 1

Zeit lang zu Gabrosentum am Hadrianswall ge-

standen haben, von wo wir eine offlcielle Weih-
insehrilt von ihr, CIL VII 987 ((ob auch 936?),

besitzen. Später wird Bie nach Schottland vor-

geschoben worden sein, wo ßlatum ßulgium ihr

Standort wurde. Wenigstens haben wir von dort

zwei Weihinschriften der Truppe, ebd. 1063 und
1066. Die weitere eines Tribunen, ebd. 953. ist

zu Netherby nördlich vom Hadrianswall gefunden,
während es bei dem Stein aus Magnac, ebd. 796, 2

nicht ohne weiteres sicher ist, oh die Cohorte ge-

meint ist.

rohort l miliaria Germanorum. Eine Cohorte

dieses Namens haben wir neben der l Nertana
Oernumorum miliaria im Orient anzunehmen.
Sie wird als eoh. miliaria Germanorum in der

Not dign. Or. XXXVIII 30 zu Sisila in Armenia,

d. h. im alten Cappädocien, aufgeführt; dass sie

aber schon viel früher in jenen Gegenden gestanden

hat, darf meiner Ansicht nach aus einem in der 3

Dobrudscha gefundenen griechischen Curaus hono-

rem des 3. Jhdta. (Areh.-epigr. Mitt. VIII 22) ge-

folgert werden. Der betreffende Officier heisst

rgtfiovvoe /üjprr/c d / ccjuqvojv (also einer eoh. mi-

liaria) und unmittelbar im Anschluss daran frr’l-

aäiurot atgaucouxoii brta^ata^ti 'Agtignaxfj enpa-

ntimBv rxag^r/ac KaxruMxcov. Danach kann also

die britannische Cohorte kaum gemeint sein, zumal
deren Beiname nicht gefehlt hätte. Aus letzterem

Grunde wird man auch den imCursushonorumCIL 4
XIV 160 erscheinenden trib. coh. I Oermanor,
lieber auf die orientalische als auf die britanni-

sche Cohorte beziehen.

rohort l Germanorum c. R. nennen die Diplome
XIV’ für 82 in Germanien, XL und L für 116
und 134 in Germania superior; den Beinamen c.

R giebt nur Diplom XL. Alle directen Denk-
mäler der Cohorte stammen aus dem württem-
bergischen Neckarkreis, wo zu Olnhaueen die

Weihinschrift eines Centurionen, CIRh 1616, ge- 5

fanden ist, während wir ans Jagsthausen, das im
8. Jhdt. bestimmt Standquartier der Cohorte ge-

wesen ist, mehrere Inschriften von ihr haben, so

die Weihung eines Tribunen an die Fortuna Ba-

linearis aus dem J. 248 (Korr. d. Westd. Ztschr.

V 227, vgL Westd. Ztschr. VI 76), ein Fragment
aus der Regierung des Alexander Severus, ebd.

77, vgl. Korr. d. Westd. Ztschr. VI 194, und eine

gleichfalls in das 3. Jhdt. su setzende Bauinschrift

des balneum coh. I Germ. . ., CIRh 1608, auf 6

der ein Tribun genannt wird. Das Vorkommen
von Tribunen beweist in jener späten Zeit natür-

lich noch nicht, dass die Cohorte eine miliaria

gewesen ist, und es können sich daher immerhin
mehrere ältere Cursus bonorum, in denen prae-

lerli einer coh. I Germ. bezw. einer eoh. German.
erscheinen, auf sie beziehen, wenn auch freilich

daneben noch die Möglichkeit besteht, dass es

ausserdem eine cohors quingenaria des Namens
eben hat. Jene Cursus honorum sind CIL
5745 aus Sentinum, XIV 2960 aus Praeneste,

ferner Arch.-epigr. Mitt. VIII 21 aus der Do-
brudscha, wo mit . . . antlggr d reeftav<!>[v]

als erstem Amt der ritterlichen Officierscarriöre

nur das Commando einer cohors quingenaria ge-

meint sein kann, und endlich das Fragment aus
Brixia, CIL V 8884, wo ich praef. [eoh. I] Qer-

ma[nor.] ergänzen möchte.

cohors l Hamiorum sagittariorum ist nur in

Britannien nachweisbar. Dort wird sie in Diplom
XLIII vom J. 124 aufgeführt, und dort sind

mehrere Inschriften von ihr gefunden, aus denen
sich Magnae am Hadrianswall als ihr Standort

ergiebt. Die früheste davon ist die Weihung
eines Praefecten für L. Aelius Caesar aus den
J. 136— 138, CIL VII 748, andere Weihungen
von Praefecten sind ebd. 758. 778 und ein unbe-

stimmbares Fragment 774. Auch der Altar für

die dea Hammi(a) aus Magnae 750 und ebenso

die metrische Inschrift ebendaher 759 werden mit
Recht auf sie bezogen. Endlich wird der Stein

eines Fl. Sccund. .
.

pref. unbekannten Fundorts
im Museum von Newcastle, ebd. 502 c, gleichfalls

aus Magnae stammen und der eoh. I Hamiorum
angehören, denn der Officier ist offenbar derselbe,

der auf 748 als ihr Praefect genannt ist, und ge-

rade letztere Inschrift befindet sich ebenfalls im
Museum von Newcastle. Sonst haben wir noch
aus Schottland zwei Inschriften von Praefecten

der Cohorte vom Piuswall, die eine, ebd. 1110,
ein Grabstein, die andere, Cagnat L'ann. öpigr.

1898, 152, eine Weihung an Silvan. Es kann
darnach wohl nicht bezweifelt werden, dass die

Truppe zeitweilig auch am Pinswalle gelegen hat.

cohors ll (H)amiorum. Auf dem Grabstein

einer Frau aus der Gegend von Theueste in Nu-
rnidien, CIL VIII 10654, wird deren Sohnlulius

Securus mit. coh. 11 Amiorum genannt. Ein
sicherer Schluss kann daraus für die Garnison

der Cohorte nicht gefolgert werden, wenn es auch

wahrscheinlich ist, dass sie eben in Numidien
gelegen hat.

cohors 1 Helteliorum hat in Germania superior

gestanden und dort nach Ausweis der Funde nach-

einander zwei verschiedene Garnisonen gehabt.

Zunächst wird sie im Castell Bückingen am Neckar

gelegen haben, wo sie für das J. 148 durch die

WeihinBchrift an Fortuna eines sie als praepo-

situs befehligenden Centurionen der legio Vlll

Äugustti. CIRh 1583 = ORL 56, 13, bezeugt

ist und von wo wir noch eine weitere undatierte

Weihinschrift (CIRh 1586, vgl. Ihm Bonn. Jahrb.

83, 181. ORL 56, 14) besitzen. Später wird

sie dann nach Osten vorgeschoben worden sein

und von da ab zusammen mit einem numerut
Hrittonum die Besatzung des Limescastells Öh-

ringen gebildet haben. Aus diesem stammen vor

•allem zahlreiche Ziegel der Cohorte, teils diese

allein, teils mit ihr die Brittones nennend, CIRh
1563 c. d und wohl auch 2002. ORL 42 und
42 1 p. 20 und 23 (über andere angeblich in

dem Nachbarcastell Jagsthausen gefundene Ziegel

s Nass. Ann. II 3, 264). Dann aber nennen dort

die Cohorte auch noch zwei Inschriften, anschei-

nend des 3. Jhdts., CIRh 1559 und 1560 =
ORL 42/42« p. 27.
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cohors l m Marin Hemesenorum sagitlario- c. R. erst nach 93 erworben worden wäre, würde
rum equitata (CIL III 3323 = 10303. 3331) c. sein Fehlen in dem Diplom dieses Jahres (s. o.)

R. begegnet uns erst seit der Mitte des 2. Jhdts., nicht auffallen und eine Gleichsetzung beider

dann aber sogleich häufiger und zwar ausschliess- Truppen als ganz unbedenklich erscheinen. Für
lieh in Pannonia inferior. Von den Diplomen dieser eine solche spricht nun alles, was wir von den
Provinz nennen die Cohorte das einem ihrer Sol- Schicksalen der I Flavia Ulpia Hispanorum
daten, einem geborenen Syrer, erteilte LVIII zwi- wissen. Sie muss unter Traian dessen dacische

sehen 138 und 146 und XC zwischen 216 und 247 Kriege mitgemacht haben, da sie in Diplom

(?) Sämtliche neun Inschriften, die wir von ihr XXXVII vom 17. Februar 110 unter den noch
besitzen, sind zu Duna-Pentele an der Donau, dem 10 in der neuen ProvinzstebendenOccupationstruppen

alten Intercisa, gefunden, das damit als Garnison verzeichnet ist. Dazu stimmt der Meilenstein ans

der Truppe, zum mindesten für das 3. Jhdt., er- Ajton zwischen Potaissa und Napoca, CIL III

wiesen ist. Es sind Weihungen teils der ganzen 1627. der im J. 109/110 gesetzt ist und sich auf

Cohorte, so die im J. 240 zu Ehren des Kaisers den Bau der betreffenden Strasse per coh. I Fl.

Gordian, CIL III 3331, teils der Veteranen, so Ulp. Hisp. mil. c. R. eq. bezieht. Noch unter

ebd. 10304 zu Ehren des Alezander Severus, aber Pius ist dann die Cohorte in Diplom LXX (zwi-

anch solche einzelner Soldaten, so 10306 eines bl. sehen 145 und 161) unter den dänischen Auxilien

cos. vom J. 213 n. Chr. pro solide des Caracalla aufgeführt.

und Qenio coh. aO Hem. Antoninianae, ferner cohors l Flavia Hispanorum — als quin-

8328 = 10303 eines eques, 10307 eines mag. coh. 20 genaria von der vorigen Cohorte verschieden —
An Grabsteinen sind in Intercisa gefunden solche gebürte nach Diplom XXXVI im J. 107 zu den
von Veteranen ebd. 3334 = 10316 und 10318, von Auxilien von Mauretania Caesariensis. Das einzige

einem signiler 10315, und auch der Tribun, dessen sichere Denkmal von ihr aus dieser Provinz ist

Frau zu Intercisa gestorben war, 10321, darfunbe- eine Inschrift aus Caesarea, CIL VIII 9360, die

denklichderooA. Hemesenorum zugewiesen werden. zu Ehren eines Statthalters von Ti6. CI. Licinius

Den Meilenstein ebendaher aus den J. 235/238 er [pjraef. coh. I Fl. Hisp. gesetzt ist Viel-

einer coh. OO Maiimintana, ebd. 10686 = leicht darf aber auch auf dem Fragment aus dem
3728, hat schon v. Domaszewski richtig auf unweit von Caesarea gelegenen Manliana, ebd.

sie bezogen. Die auf den verschiedenen Inschrif- 9612, COH:I . . . Vti . . HISP zu coh. I

ten erhaltenen Namen der Soldaten beweisen klar, 30 IFla]vi[oc] Hisp. ergänzt und auf obige Cohorte

dass die Cohorte sich auch im 3. Jhdt. noeh aus ge- bezogen werden. Sicher ist diese gemeint in dem
borenen Orientalen rekrutiert hat. Ein Tribun stadtrümischen Cursus bonorum CIL VI 3506,

von ihr wird in einem Cursus honorum aus Capua, wo wegen des prael. nur die mauretanische coh.

CIL X 3847, genannt Der Stein aus Burdigala I Fl. Hisp-, nicht aber die miliaria dieses Namens
CIL XIII 595 darf kaum auf eine coh. Hemesc- verstanden werden kann. Möglicherweise könnte
norum bezogen werden, vgl. Mommsen Eph. auch der CIL VIII 853= 12370 genannte frühere

ep. V p. 194. Centurio einer coh. 1 Hisp., dessen Dienstzeit in

cohors Hispana: s. coh. II Vasconum e. R. die Regierung HadrianB fällt ihr angehören, da
cohors I Aclia Hispanorum miliaria equitata er ausserdem noch in der mauretanischen coh.

(CIL VII 954. 964. 965) ist nach ihrem Namen 40 ///J Sugambrorum gedient hatte,

zu schliessen erst von Hadrian errichtet und that- cohors l Flavia Hispanorum equitata p. f.

sächlich auch nicht vor dem Ende des 2. Jhdts. wird in einem Cursus honorum unbekannten Fund-
nachweisbar. Die vier Inschriften, die sie nennen, orta (Bull. d. Inst 1868, 60) genannt aus dem
stammen sämtlich aus Britannien und zwar aus klar hervorgeht, dass sic eine quingenaria ge-

Netherby nördlich vom Hadrianawall und beweisen, wesen ist. Die Möglichkeit, sie mit der vorigen

das die Cohorte dort bis mindestens auf Alexander zu identifideren, besteht zweifellos, wahrschein-
Severus hinunter in Garnison gelegen hat. Es Bind licher dürfte es aber doch sein, dass hier eine

die Weihung eines Tribunen, CIL VII 954, je eine von jener verschiedene, sonst unbekannte Truppen-
DedieatiOn für die Kaiserin Iulia und für ihren abteilung zu erkennen ist.

Sohn Caracalla, ebd. 963 und 964, und endlich 50 [cohors 1 Hispanorum c. R.] hatte M o m m-
eine Bauinschrift vom J. 222, die sich auf die s c n aus dem oberpannonischen Diplom LI vom
Herstellung einer basilica equsstris exercitatoria J. 138 erschlossen, wo er / HIS . . . R auf eine

bezieht, ebd. 965. Cohorte beziehen zu müssen glaubte. Allein in-

cohors I Flavia Hispanorum miliaria equitata zwischen hat Bormann Arch.-epigr. Mitt. XX 161
erscheint 93 n. Chr. unter den Auxilien von Moesia gezeigt, dass darin der Name einer ata und zwar
superior in dem neugefundenen Diplom dieser der bekannten oberpannonischen l Hispanorum
Provinz, Jahresh. d. öst. arch. Inst. I 1701. Dann Arracorum (s. d. Bd. 1 S. 1229) entbluten ist.

wird noch ein Tribun von ihr in einem Cursus Die Cohorte scheidet also aus der Reihe der Auxi-
honorum aus Circeii, CIL X 6426, genannt, der lien aus.

wegen der darin vorkommenden ala 1 Ulpia Sin- 60 cohors 1 Hispanorum p. f. begegnet uns aus-
gularium sicher der nachtraianischen Zeit ange- schliesslich in Dacien. Dort wird sie bereits

hört. Trotz scheinbarer Namensverschiedenheit unter 110 n. Chr. in Diplom XXXTO aufgeführt,
halte ich die Cohorte für identisch mit der hatte also sicher schon an der Unterwerfung des

cohors l Flavia Ulpia Hispanorum miliaria lande» mit teilgenommen. Aber auch mit der coh.l

c. R. equitata, in der ohne weiteres eine ursprüng- Hispan . .
., die in dem dacischen Diplom LXX

liehe coh. 1 Flavia Hispanorum zu erkennen ist, aus der Zeit des Pius erscheint, wird sie ge-
die dann unter Traian noch den weiteren Beinamen meint sein, ebenso wie auf den Ziegeln mit C(oA.)
Ulpia erhalten hat. Falls auch der Ehrenbeiname / HISP B (= quingenaria) TPF. (p. I.f) IBc
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CIL m 6283= Sappl. 8074, 18, di* zu Magyar oben erwähnten Weihung von Uiellodunum 379
Egrcgy im äussersten Nordwesten der Provinz bekannten M. Maenius Agrippa in seinem Cursus
Dacien zu Tage getreten sind, denn die dacische honorum aus Camerinum, CIL XI 5632= Orelli
roh. I Flavia Clpia Hispanorum miliaria ist 804, heilst: eh rin a dito Hadriano et misso in

durch den ausdrücklichen Zusatz /{ausgeschlossen, expeditionem Brilannicam trib. roh I Hitpan.
der vielleicht gerade deshalb zugefügt ist, um equit. Auffällig erscheint es, dass dieser Offl-

die Truppe von jener anderen zu unterscheiden. eier und ebenso noch der CIL VII 374. 875. 376
rohurs l Hispanorum rettrana (equitata, vgl. vorkommende C. Caballius Priscus frifcimi heissen,

Arch.-epigr. Mitt. XIV 14) war in den unteren während die Cohocte sonst — abgesehen von dem
Donauprovinzen stationiert und hat sich durch 10 als praepositus roh. fungierenden Legionseentu-

den Beinamen retcrana wohl von einer jüngeren, riouen CIL VII 371 — stets von Praefecten (ebd.

vermutlich gleichfalls in jenen Gegenden stehen- 373. 377. 378. 383. 384. 385. 398) befehligt wird,

den roh. I Hiipanorum unterscheiden wollen. Bei Maenius. der bereits prael. coh. gewesen war
Wir finden sie mit diesem Namen 99 n. Chr. in und der als hotpet des Kaisers diesem persönlich

Diplom XXXI von Moesia inferior; bald daran! nahe stand, Hesse sich allerdings, zumal während
muss sie — zweifellos anlässlich Traians daci- des Krieges, die Verleihung des höheren Ranges
sehen Kriegen — über die Donau verlegt worden auch bei dem Commando einer nokort quingena-

sein, wenigstens fehlt sie in allen niedermoesi- rin erklären.

sehen Diplomen der traianischen Zeit, begegnet cohors l Hispanorum equitata. Von den Bämt-

una dafür aber 129 n. Chr. in Diplom XLVI in 20 liehen bisher besprochenen rohortet I Hispanorum
Dacia inferior. Ihr möchte ich dann das Silber- ist diejenige verschieden, die wir in den Jahren 83
plättchen zuweisen, das in dieser Provinz im Ca- und 98 in Ägypten finden; denn während sich

stell von Bivolari am Alt gefunden ist, Areh.- die Mehrzahl der anderen von ihr schon durch
epigr. Mitt. XIV 14 und das einen eq. lib. ehor. I ihre Zunamen unterscheidet, sind die beiden ein-

htsp. nennt. Hier mit den Herausgebern an die zigen, die mit ihr im Namen I Hispanorum equi-

britannische oder an die ägyptische coh. I Hi- lala Ubereinstimmen, die eine gerade 98 in Bri-

spanorum zu denken, geht nicht an. Endlich tannien, die andere 99 in Moesien, bezeugt, also

halte ich es für nicht unmöglich, dass die Ziegel mit ihr unmöglich identisch. Unter den ägyp-
mit dem Stempel COH • IIIS... aus dem Castell tischen Auiilien führt sie Diplom XV vom J. 88
von Bereeik in der Häromszdk, CIL III Suppl. 30 auf, das einem ihrer Centurionen erteilt ist und
8074, 17, von ihr herrühren, da die betreffende den damaligen Praefecten M. Sabinius Fuscus

Gegend noch zu Dacia inferior gehört zu haben nennt. Ihr Standort muss im äussersten Süden
scheint; vgl. auch coh. I Hispanorum. der Provinz gewesen sein, da sie zu Syene mit

cohors l Hispanorum equitata (CIL VII 873. den beiden dort liegenden coh. U Ituraeorum

377. 388. 384. 385. XI 5682) ist bis jetzt nur und 1 Thebaeorum gemeinsam 99 n. Chr. eine

in Britannien nachzuweisen, wo sie die Diplome Inschrift zu Ehren Traians, CIL III 141475 , setzte;

XXIX. XXXII. XXXIV. XLIII. LVII für die Jahre als ihr Befehlshaber erscheint dabei der Praefect

98. 103. 105. 124. 146 nennen und wo sie noch Ti Claudius Africanus. Auf diese coA. / Hitpa-

die Not. dign. Occ. XL 49 zu Uxellodunum ver- norum werden nun mit Sicherheit die verschie-

zeichnet. Diese Garnison hatte dieCohorte übrigens 40 denen pberägyptischeu Inschriften einer coh. Hi-

bereits unter Hadrian innegehabt, und einen sehr spanorum ohne Zifferangabebezogen werdendttrfen,

langen Aufenthalt daselbstbeweisen schon die grosse umsomehr als die Erwähnung von Reitern und
Zahl ihrer Inschriften von dort. Wir besitzen aus turmae die betreffende Cohorte als equitata er-

Uxellodunum ausser Ziegeln, CIL VII 1232, weist. Diese Inschriften, von denen die eine auf

nicht weniger als fünfzehn Weihungen an luppiter, das J. 84 datiert ist (CIO 5043= Lepsins 97,

teils von der Cohorte mit ihren Commandeuren, 436; ebd. 5047 = Lepsius 97, 454; ebd. 5046
teils von letzteren allein dargebracht. Es sind und Lepsius 97,'460) stammen sämtlich aus dem
die CIL VII 371—385, wobei freilich auf meh- alten Talmis, wo die Truppe also gesunden haben
reren Steinen die Truppe selbst nicht genannt muss. Möglich ist cs, dass auch von den sonstigen

ist, aber durch die anderweit bezeugten Namen 50 ohne Angabe der Truppe zu Talmis vorkommenden
der weihenden Offieiere gesichert wird; so int Soldaten einzelne der coh. I Hispanorum ange-

z B. die Weihinschrift an Vulcan, ebd. 398. von hört haben. Im Norden von Ägypten ist der

demselben Praefecten gesetzt wie 378. Audi den Grabstein eines Soldaten, CIL In suppl. 6590,
Grabstein aus Uiellodunum, ebd. 406 = 919, aus Alexandria aut die Cohorte bezogen worden,
dessen Relief einen römischen Reiter zeigt, wird auf dem allerdings die Ziffer ergänzt ist. Dagegen
man vielleicht auf die einzige dort nachweisbare wird ihr, wie ich glaube, eine Inschrift auf der
coh. equitala, eben die I Hispanorum, beziehen Memnonssäule, CIL III 50, zugeboren, die bisher

dürfen, ebenso wie das Fragment 402. Sonst auf eine coh. II oder Ul Hispanorum bezogen
liesitzen wir nur noch von einem einzigen Punkte wurde. Sie lautet Sabinius Fuscus prael. coh. Il ( »)
der Provinz eine Inschrift der Cohorte, nämlich 60 Hisp. eq. audi VI I idus Mart, anno Ul 111

aus Ardodi in Schottland den Grabstein eines £(?) imp. Äug. h. II bis und wird von Momm-
ihrer Leute, die nördlichste römische Inschrift, sen ins J. 195 gesetzt. Allein der Praefect ist

die überhaupt bis jetzt gefunden ist. Die Truppe eben derselbe Sabinius Fuscus, den das oben er-

mag bei Gelegenheit eines Krieges so weit nach wähnte Diplom als Praefecten der coh. I Hispa-
Norden gekommen sein und der Mann dann dort norum equitata im J. 83 nennt. Das dritte Jahr
den Tod gefunden haben. Sicher ist die Cohorte ist dann also nicht das des Septimius Severns,

an dem britannischen Kriege unter Hadrian be- sondern das Domitians, d. h. eben das J. 83, für

teiligt gewesen, da es von dem such aus der das Sabinius Fuscus bereits in Ägypten nachge-



299 Coliore Cobors 300

wiesen ist. Er hat die Memnonssäule offenbar

auf der Hinreise zu seiner Cohorte, die ja gerade

84 n. Cbr. in Talmis bezeugt ist, am 9. März 83

besucht und bald darauf das Commando über-

nommen, das er am 9. Juni dieses Jahres im Di-

plom bereits führt.

cohora I Hiapanorum. Mehrfach werden auf

Inschriften Cohorten dieses Namens erwähnt, ohne

dass eine Beziehung auf eine der oben behandelten

Truppen möglich wäre; so erscheinen Praefeeten

im Cursus houorum CIL V 7425 und III 6450=
10255 (coh. f Hiapan. eqq.) und ein verabschiedeter

Centurio in der africanischen Inschrift CIL VIII

853 = 12370 (6. unter coh. I FUn. Hiap.)- Auch
die in Diplom II unter 60 n. Chr. in Illyricum,

d. h. in Pannonien, verzeiehnete coh. I Hiapo-

norum lässt sich nicnt ohne weiteres mit einer

der sonst bekannten identificieren; am nächsten

läge es vielleicht, in ihr die moesiscbe coh. I

Hiapanorum vcterana zu erkennen. Ob bei dem
Steine aus Nyon, Ins«. Helv. 116, mit Momm-
s e n überhaupt an eine coh. I Hispanorum zu

denken ist, seneint mir fraglich, vgl. coh. I Oal-

lonm.
cohora II Hiapanorum acutala Cyrenaica (equi-

lata CIL III 843) erscheint mit diesen Beinamen
nur in dem dacischen Diplom LXX aus der Zeit

des Pius. Sie wird damals ihr Standlager in

Sebesväralja im Nordwesten der Provinz gehabt

haben. Wenigstens sind dort der Grabstein eines

dec. coh. II Hie., CIL III 843, und Ziegel mit
coh. II Hii. (ebd. III 1633, 8 und 9 = Suppl.

8074, 19) bezw. coh. Bis. (Areh.epigr. Mitt. III

115) gefunden worden. Die frühere Geschichte

der Truppe lässt sich nur vermutungsweise re-

eonstruieren. Sie wird wohl die coh. II Hiapa-

norum equitala sein, die von Nero bis Domitian

(60. 80. 84. 85 n. Chr.) in Pannonien bezw.

Illyricum bezeugt ist durch die Diplome II. XIII.

XVI und XVII. Diplom II ist für einen Reiter der

Cohorte, einen geborenen Varcianer, ausgestellt

(ein weiteres, gleichfalls einem Reiter der Cohorte

erteiltes und den damaligen Praefeeten nennendes
Diplom hat soeben Bormann Jahreah. d. öst. arch.

Instit. I 162f. veröffentlicht; wie er vermutet,

gehört dasselbe in die Zeit vor 60 n. Chr. und
bezieht Bich gleichfalls auf die Provinz Pannonien),

und nennt neben diesem noch den Praefeeten

C. Caesius Aper, den schon Borghesi in dem
praef. coh. Hiapanor. equitata gleichen Namens
auf einer Inschrift aus Sestinum, CIL XI 6009
= Borghesi Oeuvr. VIII 542, wiedererkannt

hat. Bald nach 85 wird die Cohorte aus Pan-
nonien wegverlegt worden sein und zwar an-

scheinend nach Moesia superior, wo zu Uj Pa-

lanka, der Obergangstelle Traians Uber die Do-
nau zu Beginn des ersten dacischen Krieges,

Ziegel mit COH II HISP, CIL III Suppl. S&I4,

20, gefunden sind. An diesem Kriege hat die

Cohorte gewiss teilgenommen, und mit dem ein-

zigen Auxiliären, der auf der Traianssäule statt

des Rundschildes das acutum der Legionäre trägt

(Bild XXXVIII), ist, wie ich Reliefs d. Traianss.

II 191 f. zu zeigen versucht habe, ein Soldat eben
der coh. II Hiapanorum acutata Cyrenaica dar-

gestellt. In den Jahren 103—105 hat die Cohorte
dann an der steinernen Donaubrücke Traians bei

Turn Severin mitgebaut, wie die in den Brücken-

ß
feilern gefundenen Ziegel mit coh. II Hiap., CIL
[1 1703, 1 ,

beweisen; sie gehörte also auch damals
noch zum obermoesisehen Heere. Den zweiten

dacischen Krieg wird sie gleichfalls mitgemaeht
haben, und 108 n. Chr. finden wir sie dann als vor-

geschobenen Posten gegen das eben noch bekämpfte
Jazygenland zu Werschetz im Banat, wo sie eine

Weihung an Mars, ebd. 6273, darbringt; von da
aus wird in der ersten Hälfte des 2. Jhdts. ihre

10 Verlegung nach Sebesväralja erfolgt sein.

cohora ll Hiapanorum equitata p. I. Zu der-

selben Zeit, wo die ll Hispanorum Cyrenaica

an der unteren Donau stand, ist in Germanien
gleichfalls eine eoh. ll Hiapanorum bezeugt, die

also von jener notwendig verschieden ist. In dem
der Zeit Traians zuzuweisenden Cursus honorum
aus Dyrrhaehium, CIL III 607, heisst nämlich ein

Officier prael. coh. II equitat. Hiap. Qerm. aup.

Dieser Truppe dürfen dann die Ziegel aus Oed-
20 heim bei Neckarsulm, CIRh 1615 = Hang D.

röm. Insehr. in Württ. Frank, p. 20, mit COH:
II: IS und die von Zangemeister und Schu-
macher mit Recht auf Bie bezogenen Ziegel aus
dem nahen Wimpfen (Limesbl. 31, 854) angehören.

Ihr Name ist ferner, meiner Ansicht nach un-

bedingt richtig, von Mommsen in dem oberger-

manischen Diplom XL des J. 116 bergestellt

worden, wo wir [coh. ll...]nor. p. f. lesen.

Gegen das von Zangemeister CIL III Suppl.
30 p. 1 976 dafür vorgeschlagene [II .iquita]nor(um)

p. /. spricht der Umstand, dass die coh. II 4711t-

tonorum nie mit dem Beinamen p. I. vorkommt,
während dieser sich gerade bei einer coh. ll Hi-

apanorum findet In dem Cursus honorum aus

Nicaea (Bull. d. Inst. 1848, 74) wird nämlich ein

btagx°]e oiutgrn ß' Xsardtr tvoeßoüf xurerje er-

wähnt. Ritterling Westd. Ztschr. XII 215 hat

nun, wir mir scheint durchaus zutreffend, auf die

germanische coh. II Hispanorum p. I. auch noch
40 eine Inschrift vom J. 158 aus Remagen bezogen

(vgl. Klein Bonn. Jahrb. 93, 219f.), auf der eine

cohöre . . Hiap. equitata p. I. genannt ist; wir
dürfen hier gewiss die Nummer II ergänzen und
danach annehmen, dass die Cohorte unter Hadrian,

oder Pius von der oberen Provinz nach der unteren

verlegt worden ist. Neuerdings sind zu Heddes-.

dorf Bruchstücke von Cohortenstempeln gefunden
worden (vgl. Limesblatt 31, 840), die nach Rit-
terling auf die coh. II Hispanorum equ. p. I.

50 hinzudeuten scheinen.

cohors II Hispanorum (equitata CIL VIII

2787). Während die beiden eben besprochenen

Cohorten unter Traian in Daeien und Germanien
nachweisbar waren, finden wir unter Hadrian in

Numidien eine coh. ll Hispanorum equitata, die

von jenen deshalb notwendig verschieden sein

muss, weil eine Verlegung einer Cohorte von der

Donau oder dem Rhein nach Numidien in da-

maliger Zeit ganz ausgeschlossen ist. Hadrian
60 hat sie im Juli 128 inspiciert und rühmt in seinem

bekannten Tagesbefehl CIL VIII 2532 = 18042
— falls sich dort B b aul die Cohorte bezieht —
besonders ihre Schnelligkeit und Sorgfaltim Lager -

bau. Dessau vermutet, dasa sie in der Haupt-

stadt Lambaesis selbst gelegen habe, und in der

That stammt dorther der Grabstein eines decurio

der Truppe, ebd. 2787, der, sicher der naehhadria-

nischen Zeit angehörend, den Beweis dafür liefert
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das, die Cohort« auch später noch in der Provinz und Vindoniasa (Mommsen Inscr. Helv. 344, 12,

verblieben ist. Zainweisen sein dürfte ihr endlich vgl. CIRh p. 306 Anm., sowie neuerdings bei den
noch die Weihineehrift eines dec. coh. Hispanor dortigen Ausgrabungen getändene laut Meldung
(also gerade einer equi'ala) susVazaivi, ebd. 2226 der Tageszeitungen), ausderGegendvonGeislingen
= 17619, denn eine andere coh. Uispanorum (unpubliciert, nach freundlicher Mitteilung von
kommt sonst in Numidien nicht vor. Zangemeister). Wahrscheinlich gehört ihr auch

cohors II Uispanorum. Aus Ancyra, also aus der Grabstein eines Soldaten aus Stockstadt am
dem Militärbereich der Provinz Cappailoden, haben Main, CIRh 1759, an, der einen mil. coh. II...
wir den Teil eines Verzeichnisses, das (Centurionen ISP nennt. Da nämlich nach Zangemeister nur
und) Deeurionen anscheinend mehrerer cohortes 10 III oder IUI dagestanden haben kann und die

equitatae nennt. CIL 111 Suppl. 6760. Darin findet llll Ilupanorum für Germanien nicht in Betracht

sich als Überschrift auch der Name einer [eojh. kommt, verbleibe nur die eben in der Provinz be-

ll Hispanor., und eine solche muss also zeitweilig zeugte coh. III Hispanorum.
in der Provinz gelegen haben. Thatsäehlich be cohors llll Uispanorum equitata (CIL III 946
gegnet uns nun in einem Curaus honorum aus und 6257) hat im 2. Jhdt. in Dacia superior ge-

Aesernia, CIL IX 2649, ein prael. coh. . . Hi- legen, wo sie Diplom LXVII unter 158 n. Chr.
tponor. tu Cappadoc(ia). Da nur etwa zwei Buch- aufzählt und wohl auch in Diplom LXVI für

staben ausgefallen sein kSnnen, und eine andere das J. 157 an letzter Stelle ihr Name ergänzt
coh. Hispanorum in Cappodocien nicht vorkommt, werden darf. Ihr Standort war das im Osten
dürfen wir darin wohl jene II Uispanorum wieder- 20 der Provinz liegende Castell von Enlaka, woher
erkennen. Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, drei Inschriften von ihr stammen, während eine

dass diese mit einer der anderen bekannten Co- vierte in unmittelbarer Nähe des Ortes, in Szent-

borten gleichen Namens identisch ist. Mihäly, gefunden ist. Es sind Weihungen, teils

cohors II Uispanorum equitala c. R. (mt- von Praefecten der Cohorte, CIL III 948= Suppl.
liaria). Eine solche ergiebt sich aus dem Cursus 7718. 945 und 946, teils von der Cohorte selbst

honorum des T. Statius Praetuttianus, CIL IX mit Nennung des Praefecten, ebd. 6257.

5066. der, nachdem er praefcclus cohortis ge- cohors V Uispanorum equitata (CIL XI 1597
wesen war, als tnbu. coh. II Uispanorum eq. c. = VI 3519. VM 4416) gehörte unter Vespasian

R bezeichnet wird und also allem Anschein nach zum germanischen Heere, in dem sie Diplom XI
eine cohors miliaria befehligt hat. Auf dieselbe 30 im J. 74 nennt. Schon bald nachher, vermut-

Cohorte möchte ich einen Curaus honorum aus lieh zwischen 79 und 82 (s. coh. III Qallorum),

Cordoba, CIL II 2213 = Eph. ep. VIII p. 395, ist sie dann, zunächst nur als abcommandiert,

beziehen, in dem ein p]raef. cohort. II Hi!so. nach Moesien verlegt worden (vgl. Diplom XIV),

mjiliar. [eqjuit. PR IMP ET LEO XII aber auch unter Domitian vollständig In den Ver-

l]VLM erwähnt ist. Das unverständliche PR band der dortigen Besatzungsarmee übergetreten,

ist vielleicht ein Fehler des Steinmetzer statt CR Denn schon 93 erscheint sie indem neuen Diplom
und dann wäre die obige Cohorte zu erkennen, vgl. von Moesia superior (Jahreah. d. öst. arch. Inst,

auch coh. Hisp. mil. I 1701.), und noch in der späten numidischen

cohors ll Uispanorum ist in der Not. dign. Grabschrift CIL VIII 4416, die ein Bruder dem
Oec. XXVI 14 zu Duga in Mauretania Tingitana 40 anderen, einem im Kriege gefallenen decurio der

verzeichnet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass da- Cohorte, setzt, wird diese durch den Zusatz pro-

nut eine der bereits behandelten Cohorten ge- nnciae Moesiae sup. bezeichnet. Ihr Comman-
meint ist Am ehesten würde die II Uispanorum deur wird der im Cursus honorum, CIL XI
wiiliaria e. R. passen, deren Provinz bis jetzt 1597 = VI 3519 genannte prael. coh. V cq. Spanor.

unbekannt ist oder etwa die früher numidische sein, und einen weiteren möchte ich indemgrie-
coh. II Hispanorum equitata. chischen Cursus honorum aus der Dobrudscha

cohors (l Ilupanorum bezw. Hispana. Welche Arch.-epigr. Mitt. VIII 22 erkennen, wo biapx°*

von all den verschiedenen coh. ll Hispanorum jroignjf ECtlAN /\ N überliefert ist. Ich lese

die beiden im Cursus honorum genannten Prae- dies nämlich nicht mit den Herausgebern als

fecten Tib. Claudius (Bull. hell. XIX 113) und 50 'Eonaycirr, was ganz ungewöhnlich wäre, sondern

Tib. Antistius Marcianus (Boissieu Inscr. d. Lyon als I -i'jtawüv, genau wie gerade unsere Cohorte
269 = CIL XIII 1680) befehligt haben, muss auf der vorher genannten Inschrift aus Florenz

dahingestellt bleiben. V Spanorum heisst oder wie wir oben ß' Eitayür

[cohors ll oder III Hispanorum equitata) fanden,

wurde bisher irrtümlich aus einer Inschrift von cohors VI Hispanorum dürfte durch Combi-
der Memnonssäule, CIL III 50, für die Provinz nieren zweier Cursus honorum gesichert sein, eines

Ägypten erschlossen; allein es ist dort wie oben griechischen aus Eumenia, C1G 3902c, in dem
gezeigt wurde, vielmehr die ägyptische I Rispa- flnaqjxor l<S>[Qrqcl Ixrqe To[xavür] erhalten

norum equitata (s. d.) gemeint. ist, und eines lateinischen aus Ameria, CIL XI
cohors III Hispanorum wird zwar nur auf 60 4376 = Grat. 1104, 3, auf dem überliefert ist

einer einzigen Inschrift aus Mevania, einem dem prael. coh. VI Hispan(iae).

1. Jhdt. angehörenden Cursus honorum (CIL XI cohors Hispanorum miliaria. Eine cohors

5028 = Orelli 3839; vgl. Bormann Arch.-epigr. Hispanorum miliaria endlich haben wir im 3. Jhdt.

Mitt XV 29), genannt, doch wird durch eine ganze in der ProvinzMauretaniaCaeaariensisanzunehmen
Keihe von Ziegelfunden Germania superior als auf Grund des 260 n. Chr. gesetzten Cursus ho-

ihre Garnisonprovinz erwiesen; dort scheint sie norum aus Auzia des Q. Gargilins Martialis, CIL
am oberen Rhein gestanden zu haben, denn Ziegel VIII 9047 (vgl. Cichorius Leipz. Stud. X 3191.).

mit C (oh.) III : Hl(sp.) haben wir aus Thingen Dieser war, nachdem er vorher prael. coh. I Astu-
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rum in Britannien gewesen war, alao an Stelle diese wegen der eoh. VI Ingenuorum an zunehmen
des Legionstribunats, trib.co(h).Hisp.pr.(ovinciae) 6ind, oder mit anderen, etwa Voluntariercohorten

Maur(etaniae) Cae(sariensis); es kann also nicht oder eohortes eivium Romanorum, msammen-
etwa ein frühes Beispiel des Tribunentitels bei fallen, ist zur Zeit nicht in beantworten.

Praefecten sein, sondern sich wirklich nur auf eine cohors VI Ingenuorum Cfrium Romattorutn.

coh. miliaria beziehen. Fraglich ist nur, ob dies Durch zwei zn Köln gefundene Soldatengrabsteine,

dann eine der sonst bekannten eoh. Hispanorum CIRh 2038 und 2034 ist sie für das 1. Jhdt.

miliariae Ist oder ob neben ihnen eine weitere zu als zur Besatzung von Germania inferior gehfirend

constatieren sein wird. Die daeische roh. I Flavia erwiesen. Ob der Stein aus Heddesdorf mit COH
Ulpia Hipanorum miliaria c. R. und die britan-lOKf, ebd. 704 b, eich auf sie oder etwa auf die

nische / Aelia Hispanorum miliaria können nicht VI Brcucorum bezieht, ist nicht zu entscheiden,

in Betracht kommen, wohl aber könnte die II Hi- eohort I Italien eivium Romanorum Volun-

spanorum miliaria e. R. gemeint sein. Von der tariorum wird nur einmal im Cursus honorum
in Mauretania Caesariensis stehenden f Flaria eines Tribunen, des C. Nasennius Marcellus Senior,

Hispanorum, die von Praefecten befehligt war, CIL XIV 171, genannt. Mit der I Campestrit

ist die Truppe sicher verschieden. Ob der Sol- rim'um Romanorum Volunlariorum ist sie ieines-

datengrabstein aus Auzia, CIL VTIT 20754, auf falls identisch, und die Beinamen llaliea und
dem miles c[ohorjtis... an doch wohl nur zu CampetIris sollen wohl überhaupt zwei verachie-

[Hisp]an. ergänzt w erden kann, der Hispanorum dene Reihen von Voluntariercohorten. unterscheiden.
miliaria oder der I Flavia Hispanorum zugehört, 20 cohors II llaliea eivium Rom 'inorum Volun-

jst nicht zu entscheiden. tariorum miliaria. Eine solche Cohorte lässt

eohortes Hispanorum ohne Nummer begegnen sieh durch Combinierung verschiedener Inschriften

auf Inschriften öfters, doch lässt sich eine Be- gewinnen. Zunächst haben wir aus Carnuntum
Ziehung auf eine bestimmte Truppe meist nicht den interessanten Grabstein. Arch.-epigr. Mitt.

vorschlagen. Ein silbernes Gcfäss im Belgrader XVIII 218 = CIL III 13483 a, eines Proeulus

Museum, CIL III Suppl. 8278, trägt den Namen Rahili I. Col. Philadel. mil. oplio eoh. II Italic.

eines pr(aef.) cor(tis) Hispanorum), gewiss von e. R. 7 F[aus]tmi ex rexil. sagit. exer. Syriaei.

einer der vielen in den unteren Donauländem Danach hat also eine eoh. II llaliea e. R. im
stationierten spanischen Abteilungen. Eine von 1. Jhdt. in Syrien gestanden und zu einer nach

diesen möchte ich auch auf dem macedonischen 30 dem Westen entsendeten Vezillation Bogenschützen

Soldatengrabstein Bull. hell. IV 103 erkennen, wo — deren sie demnach eine Anzahl umfasste— ge-

ich das überlieferte PANOTOY antlgrn IL.ANHC stellt. Bormann vermutet sehr ansprechend, dass

als [atjgafxijdiov attelggs 7o[*]avi)s auflöse. der Soldat zu der von Taeitus hist. II 83 erwähn-
Chorte H[ispana

]

ergänzt ferner Hübner in ten orientalischen Veiillation von 18000 Mann ge-

einer metrischen Inschrift aus Lusitanien CIL II hörte, die Mucianus 69 n. Chr. mit an die Donau
Suppl. 6333, während auf dem Grabstein eines brachte, und dass er damals zu Carnuntum seinen

mil« . . . Hup., CIL III 1316 aus Ampelum in Tod gefunden hat. Auch die weitere Vermutung
Dacien, meine Ansicht nach eher der in Ampelum Bormanns, dass die hier erscheinende eoh. II

auch sonst nachzuweisende numerus Hispanorum llaliea die aus der Apostelgeschichte 10, 1 be-

gemeint ist. In der griechischen Inschrift aus 40 kannte onelga Traion
} sei, die zu Caesarea lag

Neapel IGI 752, vgl. p. 735, bezieht sich dagegen nnd in der der vom Apostel Petras getaufte Cen-

1a/.n]aräir überhaupt kaum auf eine militärische turio Cornelius diente, scheint mir sehr beachtens-

Abteilung. wert. Als ganz unzweifelhaft betrachte ich es

cohors Hispanorum s. auch eoh. I Ligurum et nun aber auch, dass dieselbe syrische eoh. II Ita-

Hispanorum c. R. nnd eoh. I Lucensium. liea in einem von Bormann nicht herangezogenen

cohors I C(ivium) R(omanorum) Ingenuorum. Cursus honorum aus Forum Sempronii (CIL XI
Eine Inschrift aus dem Pagus Arusnatium, CIL 6117 = Mur. 701, 4) gemeint ist, wo ein trib.

V 3936, anscheinend der Zeit des Claudius an- eoh. mil. Italic. Volunt., quae est in Syrio er-

gehörend, ist zu Ehren eines Statthalters von sebeint. Damit würde der vollständige Name der

Raetien errichtet von C. Ligurius L. f. Pol. Asper 50 Truppe gewonnen sein. Auch der von Bormann
7 eoA. I O. R. lngenuor. Es kann sich dabei, übersehene trib. milit. roh. II Italieae C. Paccius

zumal so dicht an der raetischen Grenze, doch nur Firmus, dessen Grabstein wir ans Rom, CIL VI
um eine eben in Raetien stehende Truppe handeln, 8528, besitzen, ist ihr bestimmt zuzuweisen.

und da wäre dann wohl in Erwägung zu ziehen, cohors Itatiea. Eine coh. ltalica, die übrigens

ob hier nicht etwa die im Cursus honorum eines von der I Italien (s. d.) nicht verschieden zu sein

Unbekannten (CIL IX 5362 aus Firmum Picenum), braucht, muss ferner unter Hadrian in der Pro-

ei nes prael. co[h. . . C[ivium Romano[rum i]n vinz Cappadocien gestanden haben. Arrian nennt

Raetia, erwähnte Cohorte gemeint sein könnte. nämlich oct. 13 in seinem gegen die Alanen mar-

Darüber. ob diese dann mit der germanischen schierenden Heere ol rije artriggt rrf! Iralixfje

eoh. I Cirium Romanorum in Verbindung zu60.iefoi sowie einen Ilovlzcg Serie xat rifc arxtlgg

e

setzen ist, wage ich keine Vermutung. Hirsch- rifc Imlixffe igzti. Auch §3 meint er dieselbe

f e 1 d möchte den Namen der eoh. 1 Ingenuorum Cohorte, wo er von ol re Ixaloi und von TlovXzeg

auch in einer Inschrift aus Nemausus, CIL XII Sajug Apjri tolc "IxaXole sprieht. Wenn die eo-

8177, wiederfinden, auf der er tribuno eohort. [I hartes Italieae, wie nach dem Beispiel der/ und II

ci]v. [Rom.l Ingenuorum ergänzt; allein meiner Italieae e. R. Volunlariorum zu schliessen scheint,

Ansicht nach ist wenigstens die Zahl hierbei un- wirklich Voluntarierabteilungen waren, werden
sicher. wir die cappadocische cohors ltalica vielleicht

[eohortes 11. III. Illl. V Ingenuorum], Ob auch in dem stadtrömischen Cursus honorum, CIL
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VI 8654, wiederfinden dürfen, in dem ich [trib. habt. Das früheste auf sie zu beziehende Zeugnis

toh. . . Volun't. c(ir.) R(om.) in Cappad. ergänzen ist eine Inschrift aus Svene, zu Ehren des Kaisers

möchte. Dagegen ist auf dem unvollständig er- Gaius am 28. April 89 gesetzt von einer coh.

haltenen Cnrsus bonorum aus Samos, Athen. Mitt. Ituraeor. cui prae(t) it L. Eienut L. f. Fal. Sa-

1X262, wo der Herausgeber xsüU/ogxof onrtfg je tuminui. CIL III 14147 1 = Cagnat L’ann.

JtaJuxfls liest, wohl überhaupt an keine cohori öpigr. 1896. 89; zwar ist keine Nummer angegeben,

f falten zn denken, sondern einfach ein Tribun der aber v. Domaszedfski bemerkt richtig, dass

legio I Italica zu erkennen. die zu Syene liegende II Itvraeorum zn verstehen

cohori I Auguita Uuracorum tagittariorum ist, zumal von dieser auf dem selben Stein noch

(so nur in Diplom XXXVII) wird zuerst in den 10 eine weitere Inschrift steht. Dann erscheint die

beiden pannonischen Diplomen XIII und XXVII Cohorte 83 in Diplom XV unter den ägyptischen

von 80 und 98 n. Chr. aufgeführt, von denen das Auxilien. nnd im J. 98 hat sie wieder in Svene

zweite einem ihrer Soldaten erteilt ist und neben auf dem gleichen Stein, der die Inschrift vom
diesem, der aus Cyrrhug stammt, den damaligen J. 89 trägt, unter ihrem Praefecten Ti. Claudius
Praefecten Io. Callidius Camidienus nennt. Dann Berenicianus gemeinsam mit der 1 Hiipanorum
hat die Cohorte offenbar Traians Dakerkriege mit- equitata und der I Thebaeorum cquitata eine In-

gemacht, da sie 110 n. Chr. in Diplom XXXVII schrift zu Ehren Traians, CIL III 14147* =
unter den in der neuen Provinz stehenden Au- Cagnat L’ann. öpigr. 1896, 40, geweiht. Die
zilien erscheint. Sie ist aber auch fernerhin dort nächsten dadierten Zeugnisse von ihr sind die

verblieben, denn noch 158 kehrt sie in Diplom 20 Inschriften eines ihrer Soldaten vom J. 136 aus
LXVII von Dada superior wieder, nnd auch in Psclkis (CIG 5081 nnd Add. p. 1240= Lep»ius
Diplom LXVI von 157 durfte ihr Name mit Sicher- 95, 386) und die eines andern Soldaten vom J. 147

heit zu ergänzen sein. Die einzige Inschrift, auf aus Talmis (CIG 5050 = L e p s i n s 97, 437),

der die Cohorte sonst noch erwähnt wird, ist ein während sich von dem Grabstein eine« decurio aus

Cursus honorum aus Mainz, CIRh 1099. Pselkis (CIL III 141477) und einer Weihinschrift

cohori I Ituraeorvm. Dass die einfach I Itu- ans Hiera Sykaminos (Lepsius 96, 418= CIG
raroritm benannte Cohorte von der I Auguita 5110), alles Posten im äussersten Süden der Pro-

Ituraeorum verschieden ist, beweist schon dieThat- vinz, die Zeit nicht bestimmen lässt. Dass die

Sache, dass Diplom XXXVII sie neben dieser ver- Cohorte aber noch bis in die späte Kaiserzeit in

zeichnet. Die Truppe hat zunächst in Germania 30 Ägypten verblieben ist. beweist die Notitia dig-

superior gelegen, wo zu Mainz drei Soldatengrab- nitätum, die sie Or. XXVIII 44 zu Alyi inXgvp-
steine von ihr, CIRh 1233. 1234. 1289, gefun- ten nennt. Ein Praefect von ihr begegnet uns

den sind, die noch lauter geborene Orientalen be- in dem Cursus honorum CIL XI 8101.

treffen. Der eine lässt durch die Reliefdarstel- cohori Ul Ituraeorvm stand wie die II Itu-

lung eines Bogenschützen darauf sehliessen, dass rarorum nach Diplom XV im J. 88 in Ägypten,

auch sie aus lagiltarii bestanden hat. Dagegen Inschriften von ihr sind dort gleichfalls zu Talmis

gehören die früher auf sie bezogenen Ziegel aus im Süden der Provinz zu Tage getreten, b. L e p-

Rottweil mit CO . . ITVR (Korr. d. Wcstd. Ztschr. s i u s 97, 439 und 445. Dass sie zeitweilig den
VII 2) nicht ihr, sondern der coh. I Biturigum Wachdienst in den Steinbrüehen am Nil bei Pto-

an, vgl. Herzog Bonn. Jahrb. 102, 90. Die Co-401emai6 Hermiu zu leisten hatte, beweist die dor-

horte hat dann wie die I Auguita Ituraeorvm tige Inschrift Ephem. epigr. VII p. 427, nach der

unter Traian in Dakien mitgefochten und befindet sie die coh. Scutata Cirium Romanorum (s. d.)

sich 110 unter den in Diplom XXXVII aufgezähl- dort abgelöst zu haben scheint. Sonst wird sie

ten, im Lande verbleibenden Occupationstruppen. nur noch in einem Cursus honorum hadrianischer

Später verschwindet sie vollständig. Eine in der Zeit aus Benevent, CH. IX 1619, sowie auf den

Not. dign. Or. XXVIÜ 42 zu Castra Judaeorum drei ein und denselben Mann betreffenden Steinen

in Ägypten verzeichnete coh. I Epiraeurum ist aus Thamugadi, ebd. VIII 2394. 2895 und 17904,

schwerlich mit ihr identisch, zumal dort die erwähnt.

Änderung S e e c k s zu Ituraeorvm durchaus nicht
|
cohorlci ff//. V. VI ffuraeonim). Von allen

sicher ist. 50 drei Cohorten, deren Existenz aus der der Vll
cohori I Ituraeorvm. In der Not. dign. Occ. Itvraeorum gefolgert werden muss, fehlt noch

XXVI 16 lesen wir unter Mauretania Tingitana jedes directe Zeugnis.

trib. coh. primae Ityraeorum Caitrabariemi (?). cohori VII Ituraeorvm. Audi nie wird durch

Dass eine Truppe diese« Namens in späterer Zeit die Inschrift eines ihrer Praefecten von der Mein-

in der Provinz gelegen hat, darf danach nicht nonssäule, CIL III 59, als eine zur Besatzung

bezweifelt werden. Denkbar wäre übrigens, dass Ägyptens gehörende Truppe erwiesen, ohne dass

diese mit der vorigen Cohorte identisch ist. die jedoch über ihre Garnison innerhalb der Provinz
dann etwa im 2. Jndt. nach Mauretanien verlegt etwas zu vermuten möglich wäre,

worden sein könnte. Wenigstens anführon möchte cohori Ituraeorvm (tagittariorum) equitata.

ich hier eine Inschrift aus der Byzacena, CIL VIII 60 Neben den bisher besprochenen cohorUt (turaeo-

11176, die einen [prjacleetui coh. II... [pro]- rum haben wir eine weitere in der Provinz Cap-
tinciat Tingfitanae) nennt, und wo Ituraeorvm padocien anzunehmen, denn Arrian erwähnt ect.

und Ingenuorum die einzigen in Betracht kommen- 18 in seinem gegen die Alanen aufgestellten

den Namen sein würden. Heere wsfoi rofövai oi rwr . . . Irovqahov und
cohori II Ituraeorvm cquitata (CIL III 14147* ebd. 1 ituraeische Reiter. Damit kann nur eine

und 141477) lässt sich mehr als drei Jahrhun- roh. Itvraeorum tagittariorum equitata gemeint
derte hindurch in Ägypten verfolgen und hat sein, die dann unter Hadrian in jener Provinz

dort an der Südgrenze ihre Standquartiere ge- gestanden haben muss und die eine der sonst
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noch nicht nachgewiesen coh. IUI. V. VI Humen- scheine» zwei Inschriften zu fuhren, in denen je

rum gewesen sein könnte. Ob sie auch auf dem ein trib. coh. pri(m.) Ligurum (bezw. Liguri-

8tein aus Clusium, CIL XI 2113, eines jprael. (?) [cae]) genannt werden. Die eine ist ein Cursua
coh...] Ituraeorum sagittarior., gut in bello cecidit bonorum aus Mutina, CIL XI 838, die andere der

gemeint ist, bleibt fraglich, obwohl die Möglich- zu Ephesus gefundene Grabstein eines aus Korn ge
seit zuzugeben ist. biirtigen, als Activen gestorbenen dreiundzwanzig-

cokor» Ituraeorum. Eine coh. Ituraeorum ohne jährigen Officiers (CIL III 435 = Suppl. 7131),

Ziffer wird im Cursus honorum aus Pcssinus, der einzig auf der Heise nach seiner Garnison zu

Athen. Mitt. XXII 38, genannt, während sich die Ephesus gestorben sein kann. Danach würde an-

bei Lc Bas-Waddington 2120 veröffentlichte 10 zunehmen sein, dass die Cuhortc in einer der

Inschrift aus Eitha schwerlich auf eine reguläre orientalischen Provinzen gestanden hat. Dass sie

coh. Ituraeorum des römischen Heeres bezieht. mit der vorigen identisch ist, von der nicht aus-

[cohors luvenalie s. cohort Sertrta.] drticklich bezeugt ist, ob sie miliaria oder quin-

cohors Latabi/ensivm, so ergänzt Zange- genarm war, ist zwar möglich, aber nicht wahr-

meister Westd. Ztscbr. XI 272 den Namen) ist seheinlich.

erst durch den zu Köln gefundenen Grabstein, cohors I Ligurum et Uispanorum c. K. stand

Bonn. Jahrb. 82, 23, eines ihrer Soldaten, eines 116 und 134 n. Chr. in Germania superior, wo
geborenen Cannanefaten (mit. cko. 1 Lalabi.) be- sie dieDiplomeXL (undXLl?) sowie L verzeichnen,

kannt geworden, aus dem hervorgeht, dass die Aus der Thatsache. dass zwei Grabsteine, der

Abteilung im 1. Jhdt. in Germania inferior ge- 20 eines eczillarius und der eines miles der Cohorte
legen hat. (CIL V 7896 und 7900), aus dem lange Zeit mit

cohors l Lepidiano equitata c. R. hatte 80 Auziliarbesatzung belegten Cemenelum in den
n. Chr. in Pannonien gestanden (Diplom XIII), Seealpen stammen, darf doch wohl geschlossen

ist dann aber offenbar noch unter Domitian nach werden, dass die Truppe früher dort ihre Garnison
Mocsia inferior verlegt worden, wo wir sie im gehabt hatte; es müsste denn sein, dass beide

J. 99 (Diplom XXX) und gegen 112 (Diplom Soldaten während des J. 69 mit ihrer Truppe an
XXXVIII) finden. Auch dort kann sie aber nicht die Riviera gekommen und dort gestorben wären,

sehr lange geblieben sein, sondern muss — etwa cohors II Oemina Ligurum et Corsorum er-

anlässlicli Traians Partherkrieg— nach dem Orient scheint 88 und 96 n. Chr. in den die Provinz

abgezogen Bein. Wenigstens verzeichnet sie die 30 Sardinien betreffenden Diplomen XX und XXVI;
Not. dign. Or. XXXVIII 35 zu Caenc-I’arembole das letztere ist einem ihrer Soldaten erteilt und
in Armenien, d. h. im alten Cappadocien, und nennt ausser diesem noch den damaligen Prae-

aus dieser Provinz wird auch der ohne Angabe fecten. Wie der Name Oemina zeigt, ist die

des Fundorts von L e e m a n s (Griek, Opschr. uit Cohorte durch Verschmelzung zweier älterer Ab-

Klein-Azie, Amst. 1890 nr. XX p. 21 = Cagnat teilungen, vermutlich einer coh. Ligurum und
L’ann. 4pigr. 1890, 159) publiciertc kleinasiatische einer coh. Corsorum gebildet worden; die eine

Grabstein des L. Calpumius Valens oplio coh. I dieser Stammtruppen wird die sardiniBche coh.

Lepid. eq. c. R. t(urma) Pontici stammen. Grote- Ligurum equitata (s. d.) gewesen sein, die andere

fends Versuch, den Namen der Cohorte bei Arrian vielleicht die sardinische / Corsorum (s. d.), die

ect. 7 u. 14 aus dem überlieferten ’Anlavol herzu- 40 eventuell zur Bildung zweier neuer cohortes Oe-

stellen, ist verunglückt, s. coh. Apuleia c. R. minae geteilt worden ist.

cohors I Ligurum bildete im 1. Jhdt. die cohors Ligurum equitata. Eine coh. Ligurum
Besatzung der Provinz Alpes maritimae mit dem equitata haben wir im 1. Jhdt. als Besatzung

Standort Cemenelum. Dort nennt sie mit der von Sardinien anzunehmen auf Grund eines In-

Ziffer I der Grabstein eines Soldaten, CIL V 7899, schriltsteines aus Olbia (Not. d. scav. 1892, 105
sowie eine ganze Reihe weiterer Grabsteine (ebd. = Cagnat L’ann. öpigr. 1892, 137), der einen

7889. 7890. 7891. 7897) einfach als coh. Ligu- C. Cassius Blaesianus dec. coh. Ligurum, prin-

rum, ohne dass an der Identität beider gezweifelt ceps cquilum u. s. w. nennt. Wir haben in ihr

werden könnte. Unbedingt von derselben Cohorte vielleicht die eine der beiden Cohorten zu erkennen,

spricht ferner auch Tacitus hist. II 14, wo er er- 50 durch deren Vereinigung die sardinische coh. 11

zählt, es sei den Truppen, die zum Schutze der Oemina Ligurum et Corsorum (s. d.) entstanden

von Othos Flotte bedrohten Provincia Narbonensis ist. Auf der nur in einer ungenügenden Copie

69 n. Chr. von Fabius Valens abgeschickt wur- erhaltenen Grabschrift aus Rom (CIL VI 3925)

den, auch adiuncta Ligurum cohors, retus loci eines mit. coh.... VLIOVl, worin man eine

aurilium. Da es sich eben um die Küstenstreeke coh. Ligurum erkennen wollte, ist eine solche

der Alpes maritimae handelt, wird damit erwiesen, wohl überhaupt nicht gemeint, sondern einfach

dass jene Cohorte damals schon seit langer Zeit coh. . .V(i)OlLV |V| verlesen,

dort gelegen hatte. Ausser in Cemenelum sind cohors 1 Lingonum equitata (CIL VII 1041.

noch zwei Inschriften der Truppe gefunden, die XI 6033) gehörte zum britannischen Heere, in

eine, CIL V 7822, eines misirietua der coh. 1 Lag., 60 dem sic Diplom XXXIV unter dem J. 105 vor-

aus dem nahen Monoeeus, die andere, ebd. 7426, zeichnet. Die älteste ihrer erhaltenen Inschriften,

der Grabstein einer Frau, den ein Ccnturio coh. CIL VII 1041, stammt aus Bremenium, nördlich

Lig. zu Libarna in Ligurien gesetzt hat Ob mit vom Hadrianswall; sie ist unter Pius (kurz vor

dieser später verschwindenden coh. 1 Ligurum die dem J. 143) gesetzt und beweist, dass die Cohorte
dann an ihrer Stelle in Cemenelum sich findende damals zeitweilig dort in Garnison gelegen hat.

coh. 1 Ligurum et Uiepanorum c. R. (s. d.) zu- Auffallcnderweisesinddagegen alle jüngerenSteine
sammenhängt, ist nicht zu entscheiden. der Truppe südlich vom Walle gefunden und zwar

cohors 1 Ligurum (miliaria?). Auf eine solche der Mehrzahl nach zu Lanchester, wo früher die
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eok. I Vardullorum miliaria gelegen hatte. Meiner bei dem heutigen Wallsend, ist eine Weihung der

Ansicht nach erklärt sieh dies so, dass im 3. Jhdt., Cohorte an den Iuppitcr 0. M. gefunden (Korr. d.

wo die Garnisonen im Norden der Provinz ver- Westd. Ztachr. XI 82), während eine andere eines

stärkt werden mussten, die eoh. I Lingonum mit Praefeeten von ihr aus dem unweit gelegenen
der doppelt so starken eok. I Vardullorum mi- Tynemouth stammt (CIL Vll 493). Ferner be-

liaria, die wir dann an ihrer Stelle in Bremenium gegnet uns doch ein Praefect in dem stadtrömi-

flnden, die Garnison getauscht hatte. Zu Lan- sehen Cursus honorum CIL VI 1523.

ehester ist die Cohorte in der Zeit des Gordian eohort V Lingonum ist neuerdings durch den
durch mehrere Steine eines und desselben Prae- Cursus honorum des P. Cominius Clemens (Not.

feeten M. Aurelius Quirinus bezeugt; es sind dies 10 d. seav. 1890, 173 = Cagnat L’ann. epigr. 1890,

zwei Bauinaehriften, eines Bades. CIL VII 445, 151) bezeugt und damit ist auch die Uberliefe-

und der yrincipia et armamentaria, ebd. 446, rung auf dem Steine aus Porollssum in Dacien
sowie eine Weihung an Silvan aus dem nahen CIL III Suppl. 7638 gesichert, auf dem Z. 3
Eastgate 450, letztere wohl wie die gleichartige zweifelnd COH V LINO gelesen war. Dieser ist

451 (vgl. ala ll Qallorum Sebossiana Bd. I eine unter der Regierung des Caracalla oder Ela-

S- 1246) anlässlich eines Jsgdausflugs errichtet. gabal gesetzte Weihinschrift eines Praefeeten der

Auch die Weihung eines Praefeeten ohne Angabe Cohorte und beweist, dass diese damals zum Heere
der Truppe aus Lanehester (ebd. 433) wird der von Dacien gehört hat.

Cohorte zuzuweisen sein, da die von Tribunen be- cokors l Lucensium equitata (CIL III 600.

fehligte 1 Vardullorum nicht in Betracht kommen 20 8486. 6320 = 8335). Die ältesten von ihren

kann. Die späteste Erwähnung der Cohorte findet Inschriften stammen aus Dalmatien und zwar aus
sich in der ebendorther stammenden Weihung dem immer mit Militär besetzten Humac, west-

eines Tribunen an den genius praetori, ebd. 432, lieh von Narona, wo die Cohorte also im 1. Jhdt.

also aus der Zeit, wo auch den Befehlshabern der gestanden haben muss. Dort sind die Grabsteine
eokorles quingenariae bereits der Titel trtftunus eines Reiters, CIL III 8486, und eines Soldaten,

verliehen war. Sonst ist nur noch ein Cursus ebd. 8492, gefunden worden, während mir die Er-

honorum aus Pitinum Pisaurense, CIL XI 6033 gänzung eines Steines aus Kutac (8494) als eq.

= Fabretti 486, 164, anzuführen, der einen eok. I [Luc.] zu unsicher erscheint. Aus dem
prael. eok. I Lingonum equitat. nennt. Norden der Provinz haben wir den sehr alten

eohort U Lingonum equitata (CIL XI 6123) 30 Grabstein eines Soldaten, noch eines geborenen
hat gleichfalls in Britannien gestanden; sie ist Lucensis, aus Teplju, dem alten Promona (9834),

dort für 98 n. Chr. durch Diplom XXIX, für 124 und auch der Grabstein aus Salonae (8736) mit
durch Diplom XL1II und noch für die späteste dem Cursus honorum eines offenbar in diesem
Zeit durch die Not. dign. Oec. XL 48 bezeugt, Commando dort gestorbenen praefect. [eok. . .]

die als ihren Standort das seiner Lage nach un- L[u]een. ist von Hirschfeld mit Recht auf obige

bekannte Congavata angiebt. Inschriften von ihr Cohorte bezogen worden. Endlich möchte ich

«ind in zwei verschiedenen Gegenden der Provinz noch die nnr handschriftlich überlieferte Weih-
gefunden; zu Ilkley, wohl dem alten Olicana, ist inschrift aus dem Castell bei Caöak im dalma-
die Weihung eines Praefeeten Clodius Fronto, tischen Binnenlande, CIL III 6320m 8335, eines

CIL VII 208, zu Tage getreten, aus der auf zeit- 40 der. eq. COHORFISIL, die v. Domaazewski auf
weilige Anwesenheit der Cohorte daselbst zu die cahor. I Del. bezieht, lieber der l Lucensium
sehliessen ist, und auch die dortige Weihinschrift zuweisen und COUORTISlL[uc.) lesen; jeden

eines prael. eok., ebd. 209, ist von Hübner mit falls passt auf diese Abteilung, die ala equitata be-

Recht auf sie bezogen worden. Der zweite Fund- kannt ist, der deeurio besser als auf die l üelma-
ort ist das Küstencastell von Moresby in Cumber- larum miliaria. Wenn aus späterer Zeit Denk-
land; dorther stammt die officielle Weihung der mäler von ihr aus Dalmatien fehlen, so liegt dies

Cohorte mit ihrem Praefecteo, ebd. 359, und aus offenbar daran, dass die Cohorte noch im 1. Jhdt.

dem nahe gelegenen Harrington die zerstörte In- nach Pannonien verlegt worden ist, wo sie Diplom
ehrift eines Praefeeten, Ephem. epigr. VII 969. XIII bereits für das J . 80 nennt. Auch dort aber
Hübner hält Moresby für das alte Congavata, 50 kann sie nicht lange verblieben sein, da sie in

wohin die Cohorte später von Olicana verlegt keinem der übrigen pannonischen Diplome wieder-

sein würde. Einen prael. eoh. II hing. eq. kennen kehrt. Vielleicht ist sie von Traian zusammen
wir endlich noch aus dem Cursus honorum CIL mit der legio XV Apollinaris nach dem Orient

XI 6123 es Orelli 4089. geschickt worden, wo wir sie jedenfalls während
cokors III Lingonum equitata. Die Abteilung des Partherkrieges bereits vorfinden, denn sie hat

wird nur ein einzigesmal in einem Cursus hono- damals Reiter zu dem unter dem Commando dee

rum aus Pitinum Mergense, CIL XI 5959 (=Mu- Valerius Lollianus stehenden combinierten Ca-
ratori 1122, 4) erwähnt; über ihren Standort valleriecorps gestellt, CIL III 600. Ein Praefect

ist nichts bekannt. von ihr begegnet in dem Cursus honorum ebd.

cohort llll Lingonum equitata (Korr. d. Westd. 60 VI 31863= Not. d. scav. 1893, 197.

Ztachr. XI 82). Auch sie hat wie die I und II cohort l Lucensium Hispanorum (p. /.), von
Lingonum in Britannien gelegen und zwar bereits der vorigen notwendig verschieden, ist zunächst

im J. 103 nach Diplom XXXII (von den Varian- nur durch den dem LJhdt. angehörenden Mainzer
ten III und llll ist jetzt die letztere Ziffer als Grabstein, CIRh 1235, bekannt. M o m m s e n
richtig gesichert), dann 146 nach Diplom LVII, möchte sie wiedererkennen in einer [eoh...] Lu-

und noch in der Notitia diguitatum erscheint sie eentium p. I., die in den J. 104— 111 zuRoomburg
(Oec. XL 33) mit der Garnison Segedunum, der in Holland gestanden und damals zu EhrenTraians
östlichen Endstation des Hadrianswalles. Dort, die Inschrift ebd. 6 b gesetzt hat. Des ist umso
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wahrscheinlicher, als nach der Zahl der ausge- setzten, endlich in einem strafweise zum Infante-

fallenen Buchstaben dort wirklich nur I ergänzt risten degradierten Reiter einer ala. Das nächste

werden kann. Die Cohorte wäre dann also roch im Zeugnis der Cohorte ist die Bauinschrift ihres

1. Jhdt. von Obergennanien nach Germania in- Lagers zu Hierakonpolis vom J. 288, CIL III 22;
ferior verlegt worden und würde sich, wie so viele wie Mommsen vermutet, war die Truppe gerade

andere Truppenkürper dieser Provinz, unter Do- damals aus ihrer früheren Garnison dorthin ver-

mitian den Ehrennamen p. f. erworben haben. legt worden. Zu Hierakonpolis verzeichnet sie

Dass sie dann noch im Laufe des 2. Jhdts. Room- noch die Not. dign. Or. XXXI 58 (cohors prima
bürg wieder verlassen hat, dürfen wir aus dem Lusitanorum Thcraco). Sonst wird nur noch ein-

L'mBtonde schliessen, dass in den J. 196—198 die 10 mal auf einer britannischen Inschrift, CIL VII
damals in Roomburg liegende roh. XV Volunta- 1054, im Cursus bonorum ein [praef.eok.1] Aug.
riorum die Rückseite des oben erwähnten Steines Lusitonor. genannt.

der Cohorte für eine eigene Inschrift (ebd. 6 a) cohors l Lusitanorum lässt sich ein volles

verwendete, was doch nur geschehen konnte, wenn Jahrhundert lang in Pannonien verfolgen. Die
die ältere Truppe damals nicht mehr dort weilte. Diplome der ungeteilten Provinz II. XVI. XVII.

cohors 11 Lucensium nennen die Diplome XXVII nennen sie in den J. 60, 84, 85 und 98,

XXXIII und XXXVIII in Moeeia inferior unter ferner die Diplome von Pannonia inferior XXXIX
105 und gegen 112 n. Chr. Später hat die Truppe LXX1V und LXIX in den J. 114, 167 und 145
in der zur Provinz Thracis gehörenden Gegend —160; in letzterem fehlt zwar die Zahl, ist aber,

von Dubnica gelegen, wo zu Banjo eine Inschrift 20 da zwei cohorles Lusitanorum im Diplom auf-

von ihr aus dem J. 199, CIL III Suppl. 7418, geführt sind, mit Sicherheit zu ergänzen, schon
erhalten ist und wohl auch die Cohorteninschrift wegen der Übereinstimmung der Reihenfolge mit
Arch.-epigr. Mitt, XVII 216 nr. 117 sich auf Bie Diplom LXX1V. Autlallenderweise ist bis jetzt

bezieht, während aus dem nahen Musibeg ein keine einzige Inschrift und kein Ziegel der Co-
Stein von ihr aus den J. 217—218, Arch.-epigr. horte in Pannonien gefunden worden. Nur ein

Mitt. XV 95 = XVD 217 nr. 118, stammt. Praefect und ein aus Iasus in Karien gebürtiger

cohors III Lucensium. Zu Lucua Augusti in Soldat von ihr werden in dem für letzteren aus-

Callaecia ist der späte Grabstein, CIL II 2584, gestellten Diplom XVII genannt. Vgl. roh. I

eines »uli. eorti tertia Luces., also anscheinend Lusitanorum Cgrenaica.

von einer dort in Garnison liegenden Truppe, ge- 30 cohors I Lusitanorum Cgrenaica ist, ganz ab-

funden. Nun verzeichnet die Not. dign. Occ. gesehen von ihrem Beinamen, der sie von andern
XLII 29 eben in Lueus eine coh. Lucensis als gleichnamigen Cohorten unterscheiden soll, schon
Besatzung, und wir werden darin dann unbedingt deshalb von der vorigen coh. I Lusitanorum ver-

iene coh. III Lucensium wiedererkennen dürfen. schieden, weil diese sowohl 98 als 114 n. Chr. in

Dieselbe Abteilung scheint auch in dem Cursus Pannonien nachweisbar ist, während sie selbst in

honorum aus Tarraeo, CIL II 4132, gemeintzu sein, den J. 99 und 105 durch die Diplome XXX und
wo das überlieferte praef Tll LVQ wohl XXXIII in Moesia inferior beglaubigt ist. Bisher

als praef. [coh.] III Lucfensium) zu lesen ist. unpublicierte Ziegel mit [c]oh. I Lus. (CIL III

cohors IIII Lucensium cquitata ist uns, wie 13616) aus Moesia superior könnten ihr, ebenso

so viele orientalische Auzilien, nur durch den zu- 40 gnt aber auch der niederpannonisehen coh. I Lusi-

fälligen Umstand bekannt, dass sie für einen fanorum angehören, und auch bei dem Praefecten

Partnerkrieg Leute zu dem combinierten Reiter- im Cursus honorum aus Libarna (ebd. V 7425) ist

corps des Valerius Lollianus abgegeben hat und eine Entscheidung, ob die pannonisehe oder die

deshalb in dessen Ehreninschrift aus Byllis, CIL moesische Cohorte gemeint ist, unmöglich. Das
ITI 600, mit erwähnt wird. gleiche dürfte von der Inschrift zu Ehren des

cohors Lucensium; vgl. auch coh. V CaUae- [Cn. T]arutius Celer Iprajel. coh. [ . Lujsitano-

curum. rum aus Genf gelten (Mommsen Inecr. Helv.

cohors I Augustii Praetoria Lusitanorum 79 == CIL XII 2603), wo bei dem sicheren Aus-

eijuitata (so vollständig genannt BGC 696) hat lall von je drei Buchstaben mit Wahrscheinlich-

nach Diplom XIX im J. 86 in Judaea gestanden, 50 keit I ergänzt werden darf,

ist aber später von dort nach Ägypten verlegt cohors ll Lusitanorum (equitota? s. CIL III

worden, wo wir sie bereits 156 und zwar mit 8788) hat 107 n. Chr. in Oberägypten gestanden,

dem Standquartier Contrapollonopolis inaior in wie eine vorläufig noch unvollständig publicierte

der Thebais durch den interessanten Papyrus Inschrift aus Talmis zu Ehren des M. Horatius

EGU 696 (behandelt von Mommsen Ephem. Numisianus mit. coh. II Lusitan. (CIL III 18582)

epigr. VII p. 456f.) bezeugt finden. Es ist dies zeigt.

eine Stammrolle der Cohorte vom J. 156, in der cohors II Lusitanorum (emtitatal s. CIL III

ausser dem Praefecten und seinem Vorgänger so- 8738). Eine Cohorte dieses Namens finden wir

wohl ihr damaliger Bestand an Mannschaften, als auch auf einer Weihinachrift aus der Civitas

auch der Zugang von Leuten verzeichnet ist. Da- 60 Igaeditanorum in Lusitanien (C a g n a t L'ann.

nach zählte die Truppe damals 505 Mann, nämlich epigr. 1896, 1 = Ephem. epigr. VIII p. 360)
6 Centurioncn, 3 Decurionen. 114 Reiter, 19 Dro- genannt, die von einem dorther gebürtigen (vgl.

medarii und 368 I’edites. Sie war also nicht nur C ag n a t a. a. 0. 2) miles signifer coh. II Lus.

equitata, sondern umfasste auch noch ein De- der Victoria errichtet ist. Eine Beziehung auf
tachement Kamelreiter. Der Zugang besteht in die ägyptische Cohorte dieses Namens ist natür-

9 freiwillig eintretenden Rekruten (darunter 1 Reiter lieh nicht unmöglich, doch möchte ich eher an
und 1 Dromedarius), sowie in mehreren aus eine von ihr verschiedene, in Lusitanien selbst

anderen Cohorten oder der legio II Traiava Ver- liegende Truppe denken, umsomehr als es ja
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i. B. sichet auch mehrere cohortet l Lusitano- 107 und 166 eine cohors VII Luaitanorum finden,

rum gegeben hat. Dass übrigens eine eoh. Lu- werden wir schwerlich neben der numidischen noch

tilavnrum wirklich zeitweilig m jener Provinz ge- eine andere mit dieser hohen Nummer statuieren

standen hat, dürfte ein Grabstein müiti cortis dürfen, sondern beide für identisch halten müssen.

LvtiUmorum aus Porto de M6s, CIL II Suppl. cohors Lusitanorum. Ausser den beiden ohne

5238 beweisen. Welche von beiden Abteilungen Ziffer überlieferten Zeugnissen einer coh. Lusx-

dann der praelect. cohort. 11 Lusitonor. equitata tanonim aus Genf und aus Portugal, die unter

befehligt hat, der in einem Cnrsus honorum aus I und II Lusitanorum besprochen sind, haben

Salonae CIL III 8733 genannt wird, ist ungewiss. wir noch zwei gleiche Steine, bei denen sich eine

cohors III Lusitanorum equitata erscheint in 10 Beziehung auf eine bestimmte Truppe nicht vor-

den beiden niederpannonieahen Diplomen XXXIX schlagen lässt. Der eine, CIL X 7884, bei Austis

und LXXIV unter 1 14 und 167 n. Chr., aber im inneren Berglande Sardiniens gefunden, ist der

auch in dem zwischen 145 und 160 anzusetzen- der frühen Eaiserzeit angehörende Grabstein des

den Diplom LX1X dieser Provinz ist, wie die Ubasus Uhitonis I. Niclinus tubieen ex coho. Lu-

£
enau übereinstimmende Reihenfolge in Diplom siton. Der Mann ist als activer Soldat, dort ge-

XXIV mit Bestimmtheit erkennen lässt, an erster storben; sein Truppenteil muss also damals auf

Stelle coh. [III] Lusitanorum zu ergänzen. In- der Insel gelegen haben, und es wäre gar nicht

Schriften der Truppe sind bis jetzt in Pannonien unmöglich, dass es eine der noch nicht nachge-

noeh nicht gefunden. Da sie übrigens in allen wiesenen eohortes IV V. VI Lusitanorum gewesen
pannonischen Diplomen des 1. Jhdts. noch fehlt, 20 ist. Die zweite Inschrift, aus Stratonicea in Ka-

wird sie, wie schon Ritterling Westd. Ztschr. rien, Bull. hell. XIV 624, ist gleichfalls ein Grab-

XII 240 vermutet, erst später, etwa unter Traian stein eineB Soldaten (müifi c[o]hortis Lusitano-

dahin verlegt worden sein und ist dann wohl — rum), der ebenfalls bei seinem Tode noch im
dies hat bereits Hassencamp a. a. 0. 68 er- Dienste stand und dessen Cohorte Bich also da-

kannt — identisch mit einer coh. III Lusitanorum, mals io Karien befunden haben muss. Da der

die im 1. Jhdt. in Germania inferior gelegen Stein wegen des Namens Flavins des Mannes
hatte und von der wir einen Soldatengrabstein frühestens dem letzten Drittel des 1. Jhdts. zu-

aus Köln (CIRh 312 besitzen. Hasseneamp gewiesen werden kann, ist es wenig wahrschein-

vermutet dabei sehr ansprechend, dass die Co- lieh, dass dann eine der uns aus anderen Provinzen

horte eine von jenen QaUorum Lusitanorumque 80 bekannten eohortes Lusitanorum zu erkennen ist.

et Britannorum cohortibus des germanischen doch sei darauf hingewiesen, dass auch bei der

Heeres gewesen sei. die Caecina im J. 60 nach I Lusitanorum die Heimat IasuB eines Soldaten auf

Italien vorausgeechickt liatte (Tac. hist. I 70). Beziehungen zu Karien schliessen lässt. Wegen
Ein subprae[f.] coh. III Lusitanorum wird in der bei Tadtus hist. I 70 erwähnten eohortes

einem Cursus honorum aus Aquileia (P a i s CIL Lusitanorum des germanischen Heeres s. eoh.

suppl. Ital. I 185) erwähnt, ein [praef.] chor. III 111 Lusitanorum.

Lusit. auf einem anderen, gleichfalls aus Aquileia cohors I Macedonica wird nur einmal auf einer

stammenden (Cagnat L'ann. äpigr. 1895, 36). Inschrift aus Tarraco, CIL II 4282, erwähnt, die

cohors III Lusitanorum equitata. Von einem zu Ehren eines aus der Stadt gebürtigen L. Nu-
eques chor. III Lusitanorum besitzen wir eine 40 misius Ovinianus tribuno chort. 1 Maeedonieac

frühe Weihinschrift aus Freixo in Portugal, CIL gesetzt ist.

II 432, ohne dass man entscheiden könnte, ob cohors Macedonica: s. eoh. II QaUorum equi-

damit die germanisch-pannonische Cohorte oder tata.

eine von ihr verschiedene, im Lande selbst liegende cohors Malvensis: s. coh. I Flavia Britto-

(vgL oben coh. II Lusitanorum) gemeint ist. mim mitiaria.

[eohortes IIII. V. VI Lusitanorum] sind bis cohors Maritima. Eine Inschrift aus Cor-

jetzt noch nicht direct bezeugt. duba, CIL II 2224, ist zu Ehren eines L. Iulius

cohors VII Lusitanorum (equitata CIL VIII Gallus Mummianus trib. militum coh. Marilimae
3147 = 2887) finden wir im 1. Jhdt. in Numi- gesetzt. Mommsen Ephem. epigr. V p. 249 hält

dien. Dort hatte etwa unter Nero L. Calpurnius 50 dies für keine römische Auxiliartruppe, allein ich

Fabatus, der 112 n. Chr. in hohem Alter ver- würde es z. B. nicht für unmöglich halten, dass
storbene Grossvater von des jüngeren Plinius Ge- der Name irgendwie mit der Provinz der Alpes
mahlin als pr]ael. cohortis VII Lusitan. [et] maritimae zuaammenhinge. Eine Beziehung zum
nation. Oaetuliear. sex quae. sunt in Humidia praef. orae Maritimae, an die Hübner denkt,
(CIL V 5267) gedient, und Inschriften von ihr sind scheint mir dagegen ausgeschlossen,
an verschiedenen Stellen der Provinz zu Tage ge- [coAocs l Mattiacorum] ist vorläufig nur aus
treten, so zu Lambaesis die Grabsteine eines mites der folgenden Truppe zu erschliessen.

(CIL VIII 3101) und eines eques (3147 = 2887), cohors II Mattiacorum. Alle Zeugnisse, die
zu Mascula eine WeihinBChrift eines Centurionen wir von dieser Cohorte besitzen, weisen nach
(17631 = 10721) und in dem unweit von dort 60 der Provinz Moesia inferior. Unter deren Auxi-
gelegenen Vazaivi das Stück einer grossen In- lien führen sie zunächst die Diplome XXXI und
Schrift, derzufolge ein leg. Aug. pr. pr. irgend- XLVIII aus den J. 99 und 134 auf, und Ziegel
welchen Bau (perl) eoh. Vll Lusitafnorjum . .

.

von ihr aus dem bei Gertina an der Mündung
rutituit (10733 = 17673). Vor dem Ende des des Sereth in die Donau gelegenen römischen
Jahrhunderts wird die Truppe aber aus Numidien Castell (CIL III Suppl. 7620 = 785, 2) beweisen
nach Rsetien verlegt worden sein, denn wenn wir ihre Anwesenheit dort. Auch zwei Grabsteine
in den raetischen Diplomen XXXV und LXXIII von Angehörigen der Truppe sind in Moesia in-

(die Zahl ist hier mit Sicherheit ergänzt) von ferior, der eine zu Rustschuk, Arch.-epigr. Mitt



815 Cohors Cobors 316

XV 221, der andere zu Tenöa im Bezirk von

Tirnowa, ebd. 212, gefunden worden; denn trotz

der fehlenden Ziffer darf auch der letztere auf

die eok. II Mattiaeorum bezogen werden.

eokort miliaria Maurorum (equitata CIL III

3444) hat in Pannonia inferior und zwar wohl

im Castell von Batta südlich von Pest gelegen,

wo ausser Ziegeln von ihr (CIL III 10673) auch
eine aus den J. 235—238 stammende Dedications-

[cokort I Ael(ia) Caei. M(aurorum) Sag(it-

tariorum)] las man bisher nach Mommsens
Vorgang den Namen einer in dem pannonischen
Diplom XLVII vom J. 133 vorkommenden, aber
in keinem der vielen anderen Diplome der Provinz
wiederkehrenden Cohorte. Allein jetzt hat Bor-
mann Arch.-epigr. Mitt. XX 161 gezeigt, das»
das betreffende Zeichen nicht M, sondern cv>, <L h.

miliaria, zu lesen ist und also die pannonisebe
inachrift der Cohorte zu Ehren des Maximinus 10 eok. I Aelia miliana Sagittariorum (s. d.) ge-

gefunden ist (ebd. 10375). Weitere Inschriften meint ist.

sind in der nahen Provinrialhauptstadt Aquincum
zu Tage getreten, nämlich die Weihung eines

equet (ebd. 3444) und die Grabsteine eines Ve-

teranen (3545), sowie der Frau eines Soldaten

(8542). Auch die nur handschriftlich überlieferte

Inschrift aus dem dicht bei Batta gelegenen Tö-

t<ny (3398), auf der angeblich mil. eok. oo jV

gestanden hat, müchte ich eher auf die eok. 00

[eokort II Maurorum] beruht nur auf falscher

Lesung (C'OH II MAVM) des numidischen Steines

CIL VIII 4323, auf dem vielmehr COM M MA,
also mfiliaria) Ma/urorumJ, steht (vgl. eok. mi-
liaria Maurorum und eok. miliaria).

eokort l Menapiorum. Die einzige Erwäh-
nung dieser Cohorte findet sich in Diplom XLm,
wonach sie 124 n. Chr. zu den Antillen des bri-

M(aurorum) als auf die I Norieorum (s. d.) be- 20 tannischen Heeres gehürt hat.

ziehen. Der Hist Aug. trig. tyr. 32 erwähnte in-

bunus Maurorum hat schwerlich die pannoniache

Cohorte befehligt. Eigentümlich ist bei der Truppe
die constante Voranstellung von miliaria vor den

Stammesnamen.
eokort miliaria Maurorum irt nach neuerer

Lesung des 8teines CIL VIII 4823 aus Casae

in Numidien gesichert, der 208 n. Chr. zu Ehren
der Familie des Septimius Severus gesetzt ist.

eokort miliaria (equitata CIL VIII 17980).

Eine eok. miliaria ohne jeden weiteren Zusatz
— analog den verschiedenen alae miliariae —
hat es anscheinend im numidischen Heere ge-

geben. Aus Gemellae in dieser Provinz, Büdlich

vom Auresgebirge, haben wir nämlich den Grab-
stein eines de e. eok. mil. (CIL VIII 17980) und
auch auf dem Inschriftfragment aus Vazaivi (ebd.

17640), wo wir l-COMMILl lesen, künnte ihr

und auf dem ein Centurio eok. m(il.) Maur. 30 Name enthalten sein. Ob diese Cohorte nicht

(nicht II Maur., s. d.) genannt wird. Die Co-

horte hat also damals in N umidien gestanden und
ist vielleicht nicht verschieden von der dortigen

eok. miliaria (e. d.).

eokort quingenaria Maurorum (equitata CIL
III 3668). Neben der eok. miliaria Maurorum
hat in Pannonia inferior noch eine weitere nur

500 Mann zählende eok. Maurorum gestanden,

die sich zum Unterschied von jener ungewöhn-
licherweise eok. quingenaria Maurorum nennt, 40
und zwar mit derselben charakteristischen Vor-

anstellung der Ziffer vor den Stammesnamen.
Direct bezeugt ist sie zunächst durch den Grab-

stein eines vet. ek. B Maur. d(omo) Alriea aus

Gyorköny im Binnenlande der Provinz (CIL HI
3324), der von einem anderen Veteranen derselben

Cohorte gesetzt ist. Danach scheint mir in der

an unbekanntem Orte der Provinz gefundenen
Weihung ebd. 8668 EQCO HS' A... mit Sicher-

etwa mit der in Numidien einmal vorkommenden
eok. m(Maria) Maurorum (s. d.) zusammenhängt
und ob sie nicht vielleicht nur als einzige miliaria

dar Provinz, ähnlich wie z. B. in Dalmatien die I

miliaria Uelmatarum (s. d. ), im Lande selbst

kurz miliaria genannt wurde, verdient wohl in

Erwägung gezogen zu werden. Auf dem Steine

von Vazaivi könnte übrigens ebenBOguteoA.nuli/dr.

Maur.] ergänzt werden (vgl. eok. II Maurorum).
eokort miliaria. Eine weitere derartige Truppe

ohne Stammesnamen muss in Syrien angenommen
werden, wo zu Teil ech-Chehab die Inschrift eines

otgat. z°W- fuXt(aQias), Bull. hell. XXI 45, ge-

funden ist. Diese Cohorte ist dann möglicher-

weise auch auf dem nur handschriftlich erhaltenen

späten Grabstein aus Trier, CIRh 787, gemeint,
der für einen Centurio . . ejhortis Rkamae mil~

liariae in Sgria errichtet ist. Ich möchte in

Rkamae nicht einen Namen der betreffenden Co-
heit als eq. eok. (quingenariae) Majur.] gelesen 50 horte, sondern — wie mehrfach gerade bei syri-

werden zu können. Ebenso ist der Cohorte dann
wohl auch die gleichfalls von unbekanntem Orte

aus Pannonia inferior stammende Inschrift zu

Ehren des Alexander Severus vom J. 225, ebd. 3675,

zuzuweisen, die von einer eok. \llll B EQ AZ,
also M[aur.1 ] (quingenaria) eq(uitata) Alffzand-

riana) gesetzt ist.

[eohort Maurorum et Afrorum?]. In einer

Inschrift aus Carales in Sardinien, CIL X 7600,

sehen Truppen deren Standort zugefügt wird
ihre Garnison Rhama erkennen, die nur der Stein-

metz an die falsche Stelle gesetzt hätte.

eokort l Montanorum. Unter den Cohorten
dieses Namens hebt sieh zunächst eine heraus,

die im 1. Jhdt. n. Chr. in Noricum, und zwar
offenbar in der Hauptstadt Virunum selbst ge-

legen hat. Von dort ruhen wir nämlich mehrere
wohl noch der ersten Hälfte des Jahrhunderts

dem Curaus bonorum eines Sex. Iulius ..... heisst 00 angehörende Soldatengrabsteine, deren Mehrzahl

Da
(CIL UI 4844. 4846. 4847. 4849) den Namen

dieser prael. eokor. Maur. et .

die aus zwei verschiedenen Stämmen formierten

Cohorten regelmässig wenigstens einander nahe
verwandte oder benachbarte Völker umfassen,
würde A]FRURVM. worauf die erhaltenen Buch
staben meiner Ansicht nach zu führen scheinen, auch
sachlich alle Wahrscheinlichkeit für sich haben.

übereinstimmend in der ungewöhnlichen Folge
eok. Montanorum nrtfma) bietet. Dass auch auf
dem der gleichen Periode angehörenden dortigen

Grabstein eines milet eok. Montan, ebd. 11554
die eok. I Montanorum gemeint ist, kann ah
sicher gelten, und vielleicht darf auch noch CI1
III 4838, der frühe Grabstein eine« mil. eok. /..
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aus Virunum, auf sie bezogen werden. Später

findet sieh in Noricum keine Spur der Truppe
mehr, und es darf daher wohl angenommen werden,

dass sie aus der Provinz wegverlegt worden ist.

Unzweifelhaft ist sie dann die eine der beiden

cok. Montanorum, die zu Ende des 1. Jhdts. in

der Naehbarprovinz Pannonien gleichzeitig nach-

weisbar sind.

eohort I Montanorum e. R. (mit diesem Bei-

namen nur in Diplom XXVII) verzeichnen die

Diplome XIII. XVI. XVII. XXVII für die J. 80,

84. 85, 98 in der noch ungeteilten Provinz Pan-

nonien, dann XXXIX und LXXIV für 114 und
167 in Pannonia inferior. Die Diplome XIII und
XVI sind für Angehörige der Cohorte selbst aus-

gestellt und nennen daher auch deren damalige

Praefecten. Die Heimat der betreffenden Solda-

ten, eines geborenen Bessere und eines Dalmatere,

lässt aul einen früheren Aufenthalt der Truppe
in den Lindern der Balkanhalbinsel schliessen.

cokort Naut[...]. Vier Inschriften aus O-
menelum an der Riviera nennen Soldaten einer

cok. Saut. (CIL V 7887. 7888. 7892) bezw.

cok. Na. (ebd. 7884). Die Steine gehören sämt-

lich der frühen Kaiserzeit an und beweisen, dass

die betreffende Cohorte damals zeitweilig dort

gestanden hat. Da sie vollständig militärisch

organisiert ist. Centurien und Centurionen, dupli-

carii und tuhicincs besitzt, werden wir doch wohl
eine reguläre Auziliartruppe darin zu erkennen

haben. Ob aber die naheliegende Auflösung Nau-
tarvm richtig ist, oder ob in Naut. der Name eines

unbekannten Volksstammea steckt — wie solche

ja gerade bei den Auzilien mehrfach Vorkommen
—

, ist nicht ohne weiteres zu entscheiden.

cokort Nemetum. Aus dem im J. 50 n. Chr.

gegen die Chatten geführten Kriege berichtet

Tacitua ann. XII 27 : P. Pomponiut legaltu auri-

liaret Vangiona» ae Nemelat addito equite alario

immiltit. Wie zumal das Wort alario beweist.

eohort l Montanorum wird neben der vorigen können damit nur reguläre cohorte» Vangionum
als gleichfalls 85 n. Chr. in Pannonien stehend und Nemetum gemeint sein, und da eine cok. I

in Diplom XVII genannt. Da sie in allen übrigen Vangionum thatsächlich bekannt ist. werden wir

pannonischen Diplomen fehlt, hat sie offenbar nur aus der Stelle mit Sicherheit auch mindestens
kurze Zeit dort gelegen und könnte sehr wohl eine cok. Nemetum zu erschlieaaen haben,

mit der früher in Noricum nachxuweieenden gleich- cokort Nervana: s. cok. I Germanorum.
namigen Truppe identisch sein. Anscheinend ist cokort Ncrvia: s. cok. II Augutta Paeentit

sie später nach Daeien verlegt worden, wo zu Mühl- miliaria Brittonum.

baeh Ziegel mit dem Stempel IIIMO (CTL III cokort I Augutta Nerviana velox hat 107
Suppl. 8074, 21) gefunden sind, die bereits Oooss 30 n. Chr. zur Besatzung von Mauretania Caesariensis

Archiv d. Vereins f. Siebenbürg. Landesk. XII 172 gehört, vgl. Diplom XXXVI.
richtig als eo] B I -MO[nt] erklärt hat. Auch cokort l Aug. Nerv ist in dem zwischen
in der Weihinschrift aus Veczel in Daeien (CIL 145 und 1C1 erteilten, auf Dacia Superior bezüg-

IH 1343), die eine Reihe von dorischen Auxiliär- liehen Diplom LXX genannt, ohne dass ihr Name
regimentern aufzählt, könnte in den Buchstaben sich mit Sicherheit herstellen liesae. Mommsen
.MO..I der Name der cok. I] Mn[n]t. stecken. Epbem.epigr. V p. 178 denkt wegen der II Augutta

cokort l Montanorum findet sich endlich auch Ncrvia Paeentit miliaria Brittonum (s. d.) an
in dem neuen Diplom von Svria Palaestina aus eine cok. Brittonum, doch wäre auch eine Iden-

dem J. 139, vgl. Cagnat L’ann. epigr. 1897, tificierung mit der mauretanischen I Augutta
106. Ob hier eine der oben besprochenen gleich- 40 Nerviana velox durchaus nicht ausgeschlossen,

namigen Cohorten, etwa die pannonische, zu eohort I Nerriorum stand nach Diplom XXXVI
erkennen ist, die dann für den jüdischen Krieg im J. 105 in Britannien und ist dort auch durch
von Hadrian zeitweilig nach dem Orient abcom- die Inschrift eines ihrer Soldaten aus Caer-gai in

mandiert sein müsste, oder ob daneben noch eine Wales (Ephem. epigr. VII 863) bezeugt,

weitere im Orient stehende Cohorte des Namens cokort II Nerriorum kehrt in den drei bri-

angenommen werden muss, lässt sich nicht ent- tannischen Diplomen XXIX. XLM. LVII aus
scheiden. Ungewiss bleibt auch, welche cok. I den J. 98, 124, 146 wieder. Ihre Garnison scheint

Montanorum die in verschiedenen Curaus honorum, Vindolana am Hadrianswall gewesen zu sein, wo-
CIL V 7425. X 6420. IX 5439, vorkommenden her wir die Weihung eines ihrer Praefecten (CIL
Praefecten befehligt haben. Die letztgenannte 50 VII 701) haben. 8päter muss sie allerdings von
Inschrift ist dadurch interessant, dass sie noch dort wegverlegt worden sein, da die Not. dign
den Zusatz P. C. (d. i. pia conttant) zum Namen Oec. XL 41 an ihrer Stelle zu Vindolana die

der Cohorte giebt. cok. IV Gallorum nennt. Eine Weihinschrift
cokort I Morinorum hat, soweit wir erkennen der Texand(ri) et Sunic(i) rex. cokor. II Ner-

können, wohl die ganze Kaiserzeit hindurch in viorum (Ephem. epigr. III 103) ist in dem un-
Britannien gestanden; 103 n. Chr. findet sie sich weit von Vindolana gelegenen Procolitia gefun-
in dem britannischen Diplom XXXII, und noch den. Ausserdem haben wir noch eine Anzahl
die Notitia dignitatum nennt sie Occ. XL 52 Bleitesserae mit der Aufschrift C II NER (CIL
uud giebt als ihre Garnison Glannibanta am Ha- VII 1269. 1269 add.), nach Hübners Überzeugen-
drinnswall an. Ein Praefect der Cohorte wird in 60 der Erklärung Erkennungsmarken der Soldaten,

einer Inschrift aus Salonae CIL ni 204!) erwähnt. eohort III Nerriorum c. R. hat gleichfalls

eohort l Flavia Musulamiorum. Diese Co- zum britannischen Heere gehört. In diesem er-

hörte ist zweimal ausdrücklich für Mauretanien scheint sie 124 n. Chr. in Diplom XLIII und
bezeugt, zunächst durch Diplom XXXVI vom J 107 noch in der Not. dign. Occ. XL 53, wo als ihr

für Mauretania Caesariensis, dann durch einen Standort Alio angegeben wird. Von den drei

Grabstein aus Thubursicum in Numidien (CIL bezw. vier Inschriften der Cohorte stammen zwei
VIII 4879), auf dem C. Cornelius Flaccus praef. bezw. drei aus Whitleycastle, südlich vom Ha-
f®kor. 1 Mnmilam. in Maar, heisst. drianswall, das wohl eben jenes Alio gewesen ist.
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Die eine dieser Inschriften (CIL VII 310) ist von cor.) ergänzen, während bei der Weihinschrift ebd.

der Cohorte in den J. 213—217 zu Ehren des 3616 eine Beziehung auf die Cohorte zu proble-

Caracalla gesetzt, die andere (Ephem. epigr. III matisch ist. Endlich könnte man noch den

p. 128 == CIL VII 309) ist die Weihung eines Familiengrabstein aus Tötöny, ebd. 3398, auf dem
ihrer Angehörigen au Apollo, während in der ein mH. coh. ao N. erscheint, anf die Cohorte be-

dritten, die anscheinend gleichfalls zu Ehren Ca- ziehen wollen. Allein ganz abgesehen davon, dass

racallas gesetzt ist (CIL VII 3)1), Hübner den die coh. 1 Norievrum ja bestimmt eine quingcna-

Namen der Abteilung mit grosser Wahrscheinlich- ria war. spricht neben dem Fehlen der Ziffer vor

keit hergestellt hat. Sonst besitzen wir nur aus allem die ungewöhnliche Voranstellung von 00
Vindolana am Hadrianswall eine Weihinschrift der 10 vor den Namen eher dafür, dass in dem nnr hsl.

Cohorte und ihres Praefectcn an Mars Victor (CIL überlieferten Test N statt Jf verlesen worden und
VII 706), die aber auch anlässlich eines Krieges die pannonische coh. miliaria Maurorum (s. d.)

errichtet sein kann und nicht notwendig die An- gemeint ist, bei der jene Voranstellung der Zahl

nähme erfordert, dass die Cohorte zeitweilig dort die Regel ist.

in Garnison gelesen hatte. cohors Nova: s. coh. I miliaria Surorum
[cohorte» Ulf und Nerworum] kommen ein- tagittariorum, coh. Tironum.

zeln nirgends vor, vgl. unten coh. Nerviorum. cohors l Flavia Numidarum (equitata Diplom
cohor» VI Nerviorum. Auch eie hat wie die LXXVI) bildete zum mindesten 178 n. Chr. die

I. II. III Nerviorum in Britannien gelegen, wo Besatzung der Provinz Lycia Pamphylia. Aus
sie die Diplome XLIII und LVII für 124 und 20 diesem Jahre besitzen wir das für einen ihrer

146 auffuhren und wo die Not. dign. Oec. XL Leute ausgestellte Diplom LXXVI, das aber auf-

56 als ihren Garnisonsort Virosidum nennt. Viel- fallenderweise in Bulgarien gefunden worden ist.

leicht lag dieses bei dem heutigen Bainbridge, Ob aus der Thatsache, dass im Diplom als Be-

wenigstens ist dort eine aus den letzten Jahren fehlshaber ein Tribun genannt wird, zu schliessen

des Septimius Severns stammende Bauinschrift ist, dass die Cohorte eine miliaria gewesen ist,

der Cohorte gefunden worden (CIL VII 269). oder ob hier besondere Verhältnisse vorliegen, sei

Zwei Weihungen von ihr, die eine an die Vic- dahingestellt. Sonst kehrt die Trnppe nur noch
toria (ebd. 1092) aus Schottland, vom Piuswall, in dem griechischen Cursus honorum aus Brun-
die andere an die Victoria Augusta (726) aus disium, CIG 5783 e, wieder, wo die Ergänzung
Aesica am Hadrianswall, können wiederum wäh- 30 *a)g.a' /<M. NJoiguiöbv durch die folgenden Worte
rend gelegentlicher Anwesenheit der Truppe dort qe) rijc [IJaftJipv\lac gesichert wird. Ob
in einem Kriege errichtet sein und dürfen für An- der in einem Cursus honorum aus Samos (Athen.

Setzung ihrer Garnisonen nicht verwertet werden. Mitt. IX 262) genannte ixagx°e axtigrje xgwrye
cohortes Nerviorum. Nach Tac. hist. IV 33 Nov/uiwv auf die Flatia Numidarum oder auf

waren unter den Truppen des Vocula, die dieser eine neben dieser anzunehmende I Numidarum zu

in der Schlacht gegen Civilis befehligte, auch beziehen ist, lässt sich zur Zeit nicht entscheiden.

Nerviorum cohorte», die aber metu seu perhdia cohors II Flavia Numidarum. Zweifellos

latera noitrorum nudavere und dadurch beinahe gleichzeitig mit der i Flavia Numidarum von
die Niederlage der Römer verursacht hätten. Es einem der üavischen Kaiser errichtet, hat sie im
müssen demnach 69 n. Chr. mehrere cohorte» Ner- 40 2. Jhdt. in Dacien gestanden. Diplom XLVI
vionim zum Heere von Germania inferior gehört nennt sie 129 unter den Truppen von Dacia in-

haben. Dies können ja freilich auch die später in terior, Ziegel von ihr sind dagegen in der oberen

Britannien erscheinenden cohorte» l. II. III. VI Provinz zu Marosporto am Marosch und im Castell

Nerviorum gewesen sein, aber näher liegt doch von Vannczö im äussersten Nordwesten des Landes
wohl die schon von Hartung vertretene An- gefunden worden (CIL III 1633, 5= Suppl. 8074,
nähme, dass es die sonst nicht nachweisbaren 22. Arch.-epigr. Mitt. XVI 256). Ein Praefect

cohorte» Illl und V Nerviorum gewesen seien, die der Cohorte erscheint in dem griechischen Cursus
dann zu den von Vespasian eassierten Abteilungen honorum aus Thyatira, CIG 3497.

gehört haben würden. [cohors lll Numidarum] ergiebt sich aus dem
cohor» l Norieorum (equitata! CIL III 10279) 50 Vorkommen einer coh. IIII Numidarum.

ist bis jetzt nur in Pannonien nachzuweisen. In der cohor» Illl Numidarum wird zwar nur in der
noch ungeteilten Provinz nennen sie die Diplome Not. dign. Or. XXVIII 46 als Besatzung von
xm. XVI. XVII für die J. 80. 84, 85, in Pan- Narmunthi in Ägypten genannt, ist aber doch
nonia inferior Diplom LXXIV für das J. 167 und allem Anschein nach eine alte Truppe,
vielleicht schon LVIII aus der Zeit zwischen 138 cohors Numidarum. Eine solche darf für die
und 146. Ausserdem heisst L. Volcaeius Primus Regierungszeit Hadrians in Cappadocien ange-
in seinem Cursus honorum CIL IX 5363 und 5364 nommen werden. Arrian hatte nämlich in seinem
praef. coh. I N'oricor. in Pann(onia). Mehrere gegen die Alanen aufgestellten Heere unter den
Inschriften aus Niederpannonien lassen sich viel- dnlirai, d. h. der regulären Auxiliarinfanterie,

leicht — allerdings keine einzige mit ganz un- 60 auch Nopädec . . vxornaygiroi Brjgtp Up atpt-

bedingter Gewissheit— auf die Cohorte beziehen. regqt ügxovu (ect. 8), also ganz deutlich eine coA.
Am gesichertsten erscheint mir noch die Dedi- Numidarum, die dann, wie die Worte ot xtfoi
cation für Caracalla aus dem römischen Castell roforai oi tobv Nofiaiwr ebd. 18 zeigen, zum
auf der Donauinsel von Mohacs, CIL III 10279, mindesten teilweise aus Bogenschützen bestand,
die von der coh. fRO R Antoniniano eq. gesetzt Es wäre nicht unmöglich, dass diese Cjhorte etwa
ist. Ferner möchte ich auf dem für die Garnison mit der I Numidarum (s. d.) oder aber mit der bis

der Truppe freilich belanglosen Familiengrabstein jetzt noch nicht nachgewiesenen III Numidarum
aus Aquincum, C'IL III 3545, mil. coh. N(ori- identisch ist.
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eokort l Nurritanorum zählte Dich Diplom haben muss. Ein weiterer, ebd. 1510, ist in Wies-
XXXVI im J. 107 zur Besatzung von Mauretania badengefunden, und auch auf einem unvollständigen

Caesariensis. ist aber sonst nur durch den Curaus Stein aus der Nähe von Mainz mit milet nioru.

bonorum zweier ihrer Praefecten, CIL XI 6010 (ebd. 1868) ist, wie bereits Schflnemann a.a.0.
= M u r a t o r i 677, 1 und VILI 4292, bekannt. 21 gesehen hat wohl [eok. 1 PonnoJniorufmJ

cokort l P. P. Ein späterer Grabstein aus Po- zu ergänzen. Wohin die Cohorte von Germanien
tsissa in Daeien, CIL III 908, ist von einem mit. auegekommen ist, lässt sieh zunächst nicht bestim-

ek. 1 P. P. seinen Angehörigen gesetzt doch ist men. Wohl aber dürfen wir annehmen dass sie

es bis jetzt noch nicht gelungen, den Namen der einmal, und zwar anscheinend im 1. Jhdt., vor-

Cohorte sicher festzustellen. Dass diese mit dem 10 übergehend in Obehtaiien geweilt hat. Aus Aqui-
schon von Uommsen herangezogenen gleichfalls leia haben wir nämlich den Grabstein eines mit.

in Daeien stehenden n(umerus) P. P. (ebd. 803) coko. 1 Pannoniorum (CIL V 885), und dass dies

inZusammenhang steht und vielleicht aus ihm her- die germanische Cohorte des Namens ist, dürfte
vorgegangen ist, dürfte wohl nicht unmöglich sein; die germanische Heimat des erst elf Jahre zuvor
dagegen kann die Inschrift Areh.-epigr. Mitt. XVII in den Dienst getretenen Soldaten beweisen. Nun
19 (= CIL HI 18764) nicht, wie C u m o n t thut, wissen wir aber thatsichlich von einer eok. Pan-
herangezogen werden. Das zweite P hält Bor- nontorum, die einmal in Oberitalien gewesen ist;

mann (zn letzterer Stelle) für Abkürzung von Tacitus erzählt nämlich hist. II 17 aus dem J. 69,

P(kilippiana). Mir würde immer noch am wahr- dass eine zu Othos Heere gehörende Ponnonio-

scheinliehsten die Erklärung als eok. 1 Pfalmg- 20 rum cokort bei Cremona von den vorauagesandten

renonim) erscheinen, da ja ein numerui Palmy- Truppen des Vittellius gefangen genommen worden
renorum in Daeien wirklieh vorkommt. sei. Auf Grund jenes Grabsteines liegt dann die

cokort Paeentit: s. eok. 11 Augutta Nervia Vermutung nahe genug, dass dies ebenunsere/Pon-
miliaria Brittonum. noniorum gewesen ist. Nach Germanien ist die

cokort 1 Ulpia Pannoniorum müiaria equi- Cohorte dann gewiss nicht wieder zurückgekehrt,

tata (CIL HI 6802 = Suppl. 8162. 3350). Ihrem dagegen könnte sie nach Britannien verlegt wor-

Nsmen nach ist sie von Traian errichtet und wird den sein, wo nach dem Curzus honorum CIL IX
durch eine Reihe von Diplomen für Pannonia 2649 (jrraef. cok. 1 P<mnoni[or.] in Britannia),

superior bezeugt. Dort lag sie 183 (DiplomXLVU), im 2. oder 3. Jhdt. eine Cohorte des Namens ge-

138 (Diplom LI), 148 (Diplom LX), 149 (Diplom 30 legen hat. Ob der stadtrömische Cursus hono-

LXI), 154 (Diplom LXV), ferner in einem nicht rum ein« prael cok. I Pan. (CIL VI 3540)
genau festlusteilenden Jahre, wahrscheinlich 133, diese oder eine andere gleichnamige Cohorte meint,
nach dem neuen Diplom Areb.-epigr. Mitt. XX ist ungewiss.

156, und auch in dem weiteren, ebd. 158 ver- cokort 1 Pannoniorum. Von der vorigen Co-
öffentlichten Diplom jener Provinz von 116 möchte horte zweifellos verschieden ist eine cok. 1 Pan-
ieh in der cok. . . . miliaria tq. nicht mit Rit- noniorum, die nach Diplom XXXVI im J. 107
terling die damals wohl schon in Daeien stehende in Mauretania Caesarieoais gestanden hat und
I Britanniar sondern die 1 Ulpia Pannoniorum dort auch durch mehrere Inschriften bezeugt ist.

erkennen. Diplom LX ist für einen Soldaten Zunächst sind es zwei Steine ans der Zeit des
der Cohorte, einen geborenen Azaler, ausgestellt 40 Septimius Severus und seiner Söhne (C a g n a t

und nennt ausser diesem noch den damaligen L’ann. epigr. 1892, 116 und 1893, 105), die die

Commandeur. In Pannonia superior setzt die Aufstellung neuer Meilensteine an der Strasse von
Truppe endlich auch eine Inschrift aus Brizia, Timxiouine nach dem Westen der Provinz durch
CIL V 4S4S, voraus, da sie ein Irib. eok. prim, die eok. I Pannoniorum betreffen, sodann ein

Pann. einem Statthalter von Pannonia auperior Grabstein (CIL VIII 21033= Ephem. epigr. V
als einem praesidi optimo errichtet. An Denk- 991), den ein Vater zu Caesarea seinem Sohne,
malern der Cohorte haben wir aus Pannonia supe- einem Angehörigen . . . eok. / Pons, setzt. Auch
rior einen Grabstein ausCamuntnm,CIL ID 11227, der frühe Grabstein eines geborenen Pannonien
wo . . rhu. 1 ülp. . . doch nur auf sie als die ans Caesarea, ebd. 21041 = Cagnat L’ann öpigr.

einzige den Beinamen Ulpia tragende Cohorte in 50 1894, 42, wird, obwohl hier cok. Pannonior. ohne
der Provinz bezogen werden kann, ferner Ziegel Nummer steht, ihr als der einzigen pannonisehen
aus Gran (ebd. 3756) und einen Soldatengrabstein Cohorte in der Provinz angehören; die Truppe
aus Acsa an der Grenze beider Pannonien (6454 würde in diesem Falle schon im 1. Jhdt. in Maure-
= 10349). Aus Pannonia inferior stammen Ziegel tanien nachgewiesen sein,

aus Aquincum (8756, vgl. 10667) und der späte cokort 1 Pannoniorum. Einem Soldaten einer

Grabstein eines decurio aus Stukluieittenburg cok. I Pannoniorum VaUrio Polen f. Volenti

(3350). Die Weihinschrift eines ans der cok. Batiar(ia) ist das auf eine unbekannte Provinz

XVUI Voluntariorum in die 7 Ulpia Panno- bezügliche Diplom LXXII vom 18. Februar 165
»ionim versetzten Tribunen ans Moesia superior erteilt, das neben diesem noch den betreffenden

(CIL III 6302 = Suppl. 8162) ist für die Garnison 60 Praefecten nennt. Welche der verschiedenen co-

der Truppe ohne Belang. Ein anderer Tribun körtet 1 Pannoniorum hier gemeint ist, bleibt

erscheint in dem stadtrömisehen Cursus honorum — zumal nicht einmal der Fundort des Diploms
Not. degli scav. 1887, 537= CIL VI 81856. feststeht — ganz unsicher. Wenn die Heimat des

cokort I Pannoniorum ist für das 1. Jhdt. Soldaten einen Anhalt gewähren könnte, würde
durch mehrere sehr alte Grabsteine in der Provinz Moesien in erster Linie in Betracht kommen.
Germanien bezeugt. Drei von diesen, CIRh 740. cokort 1 Augutta Pannoniorum ist in der

743. 744, stammen aus Bingerbrück, wo demnach Notitia dignitatum (Or. XXVUI 41) zn Tohu (oder

die Cohorte zeitweilig ihr Standquartier gehabt Thou) in Aegypten angesetzt. Sie wird dann iden-

ruir-wiaow» iv 11
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tisch sein mit der eoA. I Pannonionim. die schon der wir die germanische l Pannoniorum (s. d.)

83 n. Chr. in dem ägyptischen Diplom XV ge- zu erkennen haben werden, spricht Tacitus hist,

nannt ist, und hat also wohl die ganze Kaiserzeit II 14 zu Beginn der Feindseligkeiten des J. 69
hindurch in Ägypten gestanden. Eine Erwähnung noch von quingenti Pannonii nnndum sub signi

der Cohorte möchte ich noch in einer aus Cuicul die, unter den Truppen des ViteUius befindlich,

in Numidien stammenden Inschrift des J. 160 an dem Küstenschutz der Provineia Narbonensis
n. Chr. (Ephem. epigr. VII 798), dem Curaus und an dem Gefecht gegen die Flottenmannschaf-

honorum des L. Claudius Honoratus, finden, der ten Otlios beteiligt sind. Damit scheint doch
u. a. trib. mfil.l ....... I Aug. Pan. (Variante wohl eine neu zu bildende coA. Pannoniorum
P. A S) equo publ. exorn. ab imp. Antonin/o heisst. 10 quingenaria gemeint zu sein, die dann mit einet

Da die Aufzählung der Ämter in absteigender der übrigen uns bekannten cohortes Pannonionim
Folge gegeben ist, war das Commando der Truppe indentisch sein könnte.

das erste, das der Mann nach Verleihung des [roAors / Vlpia Paphlagonum] darf nach den
Ritterpferdes innehatte, und demnach kann nicht, cohorte» 11 und 111 Vlptae Paphlagonum mit
wie die Herausgeber glauben, eine ala, sondern Bestimmtheit angenommen werden,

unbedingt nur eine Cohorte gemeint sein; in dieser cohors 11 Vlpia Paphlagonun . (equitata). Nach
ist dann aber natürlich eben die ägyptische zu dem Namen zu schliessen von Traian errichtet,

erkennen. stellt sie zu dem, wahrscheinlich für den Parther-

cohors 1 Pannonionim et Dalmatarum eqvi- krieg dieses Kaisers formierten, eombinierten Ca-
tata c. R. ist vorläufig nur durch den Cursus hono- 20 vallerieeorps, dessen Bestandteile die InschriftCIL

rum des T. Pontius Sabinus, CIL X 5829, be- III 600 aufzählt, eine Anzahl Reiter,

zeugt, der sie unter Traian befehligt hatte. cohors 11 Vlpia Paphlagonum (equitata) ist

cohors 11 Pannoniarum wird ausser in einem wie die vorige und zwar gewiss gleichzeitig mit
CurBus honorum hadrianischer Zeit aus Benevent, ihr von Traian formiert worden und hat wie jene
CIL IX 1619, ausdrücklich genannt nur auf einem Mannschaften für das Corps des Valerius Lollia-

Steine aus dem römischen Castell von Malbrav nus abgegeben (CIL III 600). Ein Praefect von
in Britannien, CIL VII 417= Ephem. epigr. VII ihr begegnet im Cursus honorum CIL VIII 21037
978 (. .

praef. coh. II Pannon. fecit)-, danach = Ephem. epigr. V 994.

dürfte die Cohorte zeitweilig dort gelegen haben. cohors 1 Vlpia Petraeorum (equitata) war von
Vielleicht ist ihr Name aber auch in dem britan- 30 Traian aus der neuen Provinz Arabien ausgehoben
nischen Diplom XXXTV vom J. 105 einzusetzen, und wie die beiden eben behandelten Cohorten
wo eine cx>h. . . Pannoniorum zwischen der coh. 11 durch eine Vexillation von Reitern am Parther-

Asturum und einer coh. . . . Dclmatarum steht. kriege des Kaisers beteiligt (CIL III 600). Ver-

Mit letzterer kann, wie unter 11 Delmatarum mutlich war sie die coh. 11 und 111 Vlpia
gezeigt ist, nur die coh. 11 Delmatarum gemeint Petraeorum eine coh. miliaria.

sein, und damit wäre dann auch für die coh. Pan- cohors II Vlpia Petraeorum miliaria equitata

noniorum die Ziffer gesichert; zwischen zwei cohor- wird nur in dem Cursus honorum des C. Camurius
tes 11 stehend muss nämlich auch sie dieseNummer Clemens, CIL XI 5669 = O r e 1 1 i 516, erwähnt
getragen haben. Dagegen ist auf dem Stein von der als einer ihrer ersten Commendeure noch
Boreovieium CIL VII 692, der Grabschrift eines 40 unter Traian Tribun der Cohorte war.

mi[les coh. . .] PAN, nicht zu entscheiden, ob cohors 111 Vlpia Petraeorum miliaria equi-

die Zahl I 11 oder 111 dagestanden hat. Vgl. tala (s. u.) steht in der Not. dign. Or. XXXVIII
auch coh. 11 Veterana . . . iorum. 27 in Armenien (d. h. Cappadocien) zu Metita

cohors III Pannoniorum möchte ich aus dem verzeichnet. Es liegt dann nahe, auf sie die

britannischen Diplom LV (unbestimmter Zeit, aber Lnaorogdtac rovt Iltrgalovc zu beziehen, die sich

vor 188) erschliessen, wo eine eoA. Ill P .. . er- in Arrians Heer gegen die Alanen befanden, ect. 1.

Bcheint und P[annoniorum] die einzig mögliche Dadiese nämlich unterJexoödpgaz.d-h.Decurionen,

Ergänzung sein dürfte (vgl. übrigens coA.// Pann.). und nicht unter einem Praefecten stehen, wird
Die von Scbönemann a. a. O. 23 (vgl. Momm- es sich um die Vexillation einer coh. equitata

sen im Index von CIL III) auf eine eoA. Ill Pan- 50 handeln. Die Truppe hat dann also wohl die

noniorum bezogenen Ziegel aus Adony in Pan- ganze Kaiserzeit hindurch in Cappadocien ge-

nonia inferior mit HillPA (CIL III 3752) können standen. Einen Tribunen von ihr nennt ein Cursus
derselben Truppe angehören dagegen wird die honorum aus Sestinum, CIL XI 6010= M u r a -

in der Not. dign. Occ. XXXV 30 in Raeticn ver- ton 677, 1.

zeichnete ooA. 111 Hcrculea Pannoniorum mit cohors 1111 [Vlpia */ Petraeorum ist erst

der älteren coh. Ill Pannoniorum wohl schwer- durch das neue Diplom von Syria Palaestina.

lieh Zusammenhängen. Cagnat L’ann. öpigT. 1897, 106. bekannt ge-

cohors 1111 Pannoniorum war bisher nur aus worden, das für das J. 139 ihre Zugehörigkeit

einer schlecht überlieferten Inschrift aus Alba zum Heere dieser Provinz bezeugt. Der Name
Fucens (CIL IX 3924) bekannt gewesen. Neuer. 60 Vlpia darf nach Analogie der cohortes I. II.

dings sind nun zu Apulum Ziegel mit dem Stempel III. V Vlpia Petraeorum für sie und die coh.

COH IIII

P

Arch.-epigr. Mitt, XVI 255) gefunden, 17 Petraeorum vermutet werden, obgleich er im
die meiner Ansicht nach einzig als coh. llll Plan Diplom fehlt, aber dieses giebt, wie das Beispiel

noniorum) aufgelöst werden können und also die der 11 Vlpia Oalatarum beweist, im Texte die

Zugehörigkeit der Cohorte zum daeischen Heere Beinamen der Truppenabteilungen überhaupt nicht

erweisen. vollständig an.

cohors Pnnniorum. Ausser von der auf cohors V Vlpia Petraeorum equitata. Sie

Seite Othos stehenden cohors Pannonionim. in hat gleichfalls wie die 1 Petraeorum Mannschaften
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zur Bildung eines Reitercorps fOr Traiaos Parther- eokort Praetoria: >. coh. I Augusta Lueita-

krieg abgegeben (CIL III 600). Den Grabstein norum.

eines erst 21jährigen Prasierten von ihr habeu cohors I Raetorum hat in der Provini Raetien

wir aus Ostia. CIL XIV 162-, ob dies die Heimat selbst zum mindesten während des 2. Jhdts.. ge-

des Offieiers war oder ob er auf der Ausreise nach standen, da sie in den raetischen Diplomen XXXV
seiner Garnison dort gestorben ist, bleibt ungewiss. vom J. 107 und LXXIII vom J. 166 genannt

cohors VI
[
Ulpia »J Petraeorum. Nach dem wird. Ob die in der Not dign. Oee. XXXV 28

neu gefundenen Diplom, C a g n a t L’ann. ipigr. zu ParTodunum in Raetien verzeichnete coh. I

1897, 106, hat sie im J. 139 zusammen mit llerculea Raetorum mit ihr irgendwie zusammen-
der IUI Petraeorum in Syria Palaestina gestanden. 10 hängt, ist ungewiss; die von M o m m s e n Ephem,
Den Namen Ulfia wird sie ebenso geführt haben epigr. V p. 179 verglichene I Flavia Raetorum
wie die übrigen fünf cohortes Ulpiae Petraeo- (Not. dign. Occ. XXXV 23) ist eine Ala, keine

nun, mit denen sie offenbar gleichzeitig von Cohorte.

Traian errichtet worden war. cohors I Raetorum {equitata). Neben der

cohors f(ia) cfonstans): s. coh. I Montanorum. raetischen Abteilung dieses Namens scheint mir
cohors p(iaj f(idelis): s. coh. I Batarorum notwendig eine weitere im Orient anzunehmen zu

miliaria, VII Campestris, 1 und U G’trium Ro- sein. Arrian ect. 1 zählt nämlich unter den Truppen
manorum, II Augusta Dacorum miliaria, III seines gegen die Alanen mobilgemachten Heeres
Delmatarum, Ul Delmatarum miliaria

t
I Ilispa- ausdrücklich Iwwlr ... ol d-vd t^c .-ipaiojf Panronfj

not mit, I Flavia Hispanorum, II Ihspanorum, 20 auf. Es muss demnach unter Hadrian eine

[1] Lucensium. coh. I Raetorum equitata in der Provinz Cappa-
cohors Pilatofrum). Aus Tarraco besitzen wir docien gelegen haben, die ihre Reiter für jenen

eine Inschrift (CIL HI 4240) zu Ehren eines Q. Feldzug abgab. Mit der in der Heimatprovinz
Porcius Vetostinus aus Iuliobriga, der praelec. stehenden kann sie nicht identisch sein, da diese

rhor Pilato[rum] genannt wird. Mommsen vor und nach Hadrian im Westen nachweisbar

Ephem. epigr. V p. 249 bezweifelt mit Recht, ist und zu einer zeitweiligen Verlegung nach dem
dass dies eine Truppe des römischen Kaiserheeres Euphrat in der hadriamschen Zeit kein Anlass

gewesen ist. denkbar ist. Dazu kommt, dass allein schon durch

cohors II Pr. .. . Die Veroneser Inschrift die Eiistenz von je zwei verschiedenen coh. n und

CIL V 3356 zu Ehren des Ti. Claudius Alpinus 30 1/1/ Raetorum auch die von zwei coh. I Raetorum
(dcB späteren Bellicius Söllers) nennt diesen praef. gesichert ist. Welche der beiden Cohorten dann die

alae Oallic. trib. leg. II Aug. praef. coh. II Pr. Praefecten C. CasBius Primus (CIL XII 4232).

don. don. bello Germ. Hier kann, ganz abge- P. Besius Betuinianus (ebd. VIII 9990) und M.
sehen von dem praefectus statt tribunus, an eine Petronius Honoratus (ebd. VI 1625 a) und 1625 b)

der stadtrömischen cohortes praetoriae keinesfalls befehligt haben, läset sich nicht entscheiden,

gedacht werden. Da das Commando als erstes cohors II Raetorum c. R. gehörte zum Ober-

in einem ganz normalen ritterlichen Cursus hono- germanischen Heere und hat vielleicht schon unter

rum aufgeführt ist, haben wir darin vielmehr Germanicus an der Schlacht bei Idistaviso teil-

— falls nicht etwa ein Versehen des Steinmetzen genommen (vgl. Tac. ann. ni 17). Diplom XIV
vorliegt — eine coh. quingenaria zu erwarten, 40 nennt sie für 82 in Germanien, ebenso die aus-

und es wird daher eine unbekannte Auxiliarco- drücklich Germania auperior angebenden Diplome
horte II Pr. . . . anzunehmen Bein, deren Name XXI. XL. für 90. 116. 134. Zwei Garuisonsorte

allerdings vorläufig nicht erklärt zu werden ver- lassen sich für sie in der Provinz mit Sicherheit

mag. nachweisen, als älterer Wiesbaden, woher wir

(cohors Ul Pr .. . .]. In einem Londoner Grabsteine eines Centurio, CIRh 1520, und eines

Codex des 16. Jhdts. sind zwei Grabsteine aus Soldaten, ebd. 1521 (und wohl auch 1522), haben

Vieetia in Oberitalien erhalten (P a i s CIL Suppl. und wo das einem Manne der Cohorte erteilte, den

Ital. 610 und 611), die beide je einen mit. coh. III damaligen Praefecten nennende Diplom von 116

Pr betreffen und bisher auf cohetrtes praetoriae be- gefunden wurde. Später ist die Truppe dann

zogen wurden. Davon erweckt vor allem der zweite 50 nach der Saalburg verlegt worden, deren Besatzung

die allerschwersten, auch schon von Mommsen sie schon um die Mitte des 2. Jhdts. bildete,

betonten Bedenken. Der betreffende Mann würde Ausser Ziegeln von ihr, CIRh 1431 d, Bind da-

nämlich untervielenHundertenvonbekanntenPrae- selbst die Weihungen der Cohorte für Pius vom
Omanern das einzige Beispiel peregriner Herkunft J. 139/140, Korr, der Westd. Ztschr. IV 131, und

bieten (in dem unerklärten Namen der Heimat für einen unbekannten Kaiser, ebd. 180, sowie die

TEliS steckt wohl der Volksstamm derDenselatae), eines Praefecten, ebd. 1427, und eine andere der

und ebensowenig stimmt zur Garde die 20jihrige Cohorte selbst mit dem Praefecten, Westd. Ztschr.

Dienstzeit des Soldaten. Da nun die ganzelnschrifl XIV 156, zuT .ge getreten, und auch in der dortigen

durchaus fehlerhaft abgeschricben ist, erscheint Weihung für Öaracalla von 212 n. Chr. einer coh.

mir als einfachste Lösung die Annahme, dass der 60 . . . Antoniniana, CIRh 1424, hat Ham me ran
Anonymus in beiden Inschriften sich verlesen hat Westd. Ztschr. IV 888 den Namen der Cohorte mit

und in dem Pr. der Name irgend einer Auxiliär- Recht eingesetzt, während mir der gleiche Versuch

cohorte steckt. Denkbar wäre es z. B., dass die bei dem Inschriftfragment CIRh 1429, 1 (Westd.

ganz in der Nähe liegende raetische coh. III Brfi Ztschr. IV 896) zu unsicher erscheint. Ziegel von

tannorum) gemein ist. von der wir schon einen ihr von verschiedenen Typen sind dann noch zu

Soldatcngrabstein aus Oberitalien besitzen und Butzbach gefunden, ORL 14, 26. Limesbl. 4.

die also erwiesenermassen einmal diesseits der III. Für die Geschichte der Truppe belanglos

Alpen geweilt hat. ist dev Grabstein eines Veteranen aus Lauben-
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heim (CIRh 93S). Von den in Obergermanien

vorkommenden Inschriften von cohortes Raetorum
ohne Angabe einer Nummer wird man vielleicht

den Mainzer Soldatengrabatein CIKh 1128 und
den gleichen aus Worms ebd. 892 des Fundorts
wegen auf die Wiesbadener mh. II Raetorum be-

lieben dürfen.

cohors ll Raetorum. Zu derselben Zeit, wah-

rend der die coh. II Raetorum e. R. in Germanien

der Grabstein eines Praefecten (CIL XIII 5882= Kev. arch, 1861, 891). Einen anderen Prae-

feeten nennt dann noch ein Cursus honortun traia-

niseher Zeit aus Celeia (CIL III 5202). Übrigens
verzeichnet auch die Not. dign. Oec. XXXV 27
noch eine coh. VI Valeria Raetorum in Raetien

selbst, von der es nicht ausgeschlossen ist, dass

sie mit der obigen zusammenhängt.
cohors Vll Raetorum equitata (CIL XI 5669.

gelegen hat, ist eine coh. II Raetorum, die also 10 II 3237. Bonn Jahrb. 101, 183) ist vom 1. bis
:i * i„~ .... / 1 q tvj* . i ..1 nvon ihr notwendig verschieden sein muss (vgl.

Hammeran Westd. Ztsehr. IV 402), in Raetien

selbst bezeugt. Sie findet sich im J. 107 in

Diplom XXXV, 166 in Diplom LXX1II und ist

dem Platze nach auch mit der (coh.) . . R/aeJtorum
in dem nach 145 anzusetzenden Diplom LXXIX
gemeint. Die einzige Spur von ihr. die sich in

der Provinz selbst erhalten hat, sind Ziegel mit

II RAST aus Straubing, CIL III 11997. Ob der

zum 3. Jhdt. anscheinend ununterbrochen in Ger-
mania superior gewesen. Von Diplomen nennen
sie dort, bezw. in Germania XI. XTV. XXI. XL.
L in den J. 74. 82. 90. 1 IG. 134 n Chr., sowie ein

Cursus honorum aus Spanien (CIL H 3237 prae
lecto cohortis VII [RJaetorum equitatae in Ger-
mania). In der Provinz sind aber bis jetzt erst

wenige Denkmäler der Cohorte zu Tage getreten.

Es sind dies zunächst Ziegel aus Vidonissa (Momm-
iiraef. coh. II Raetorum auf einer Inschrift aus 20 sen Incr. Helv. 344, 10). die auf einen Aufenthalt

Verona, CIL V 3858, in dieser raetischen oder in

der germanischen Cohorte gedient hat, ist un-

bekannt.

[cohors lll Raetorum
]

ist bis jetzt nicht nach-

weisbar.

cohors llll Raetorum (equitata) hat unter

Hadrian zusammen mit der I Raetorum (s. d.) in

Cappadoeien gestanden. Arrian nennt nämlich

eet. 1 unter seinen Truppen im Alanenkriege in

der Truppe am Oberrhein schliessen lassen. Später
hatte sie ihr Standquartier in der Gegend von
Coblenz, wo in dem Castell Niederberg bei Ehren-
breitstein Ziegel (vgl. M o m m s e n a. a. 0.) und
neuerdings auch eine aus der Zeit Caracallas oder
Elagabals stammende Inschrift (Bonn. Jahrb. 101,

183) gefunden sind. Die in dem nahe gelegenen
Zwischencastell am Fehrbach bei H5hr gefundene
Sigillatascherbe (Limesbl. 11, 317) mit der Ein-

der Avantgarde Inxtlc . . . trje anslftic rrfc zrrdff- 30 ritzung coh. Vll wird ebenso wie die Ziegel dort-

oje rd>r 7*cu(j)ä)r, i)i Sfirov Airprqt KoQlv&tot.

Die Cohorte, die demnach equitata gewesen sein

muss, hat anscheinend nur ihre Reiter an das

ESpedition»corps abgegeben, da neCol von ihr dann
nicht erscheinen. Noch die Notitia dignitatum

(Or. XXXVIII 28) verzeichnet die Cohorte in Ar-

menien, d. h. eben in Cappadoeien, und giebt als

ihre Garnison Analiba an. Sie hat also wohl die

ganze spätere Kaiserzeit hindurch in der Provinz

gelegen.

cohors llll Raetorum. Mit der vorigen ist

keinesfalls zu identifideren eine coh. llll Raeto-

rum, die 93 n. Chr. in Moesia superior gelegen

(vgl. das neue Diplom aus Bulgarien, Jahresh.

d. «st. arch. Inst. I 170f.) und dann unter Mar-

cus und Commodus am Germanenkriege teilge-

nommen hat; denn der Offider, der ah Praefect

einer coh. llll Raetorum damals decoriert worden
ist (CIL VIII 17900), kann sich seine Auszeieh-

her von Dahm mit Recht auf die coh. Vll Raetorum
als die dnzige uns bekannte siebente im obergerma-
nischen Heere bezogen. Auch der Grabstein eines

miles ex coh. Raetorum (Bonn. Jahrb. 77, 25 =
73, 156) aus Andernach würde des Fundorts wegen
eher auf die VII Raetorum als auf die gleich-

falls obergermanische coh. 11 Raetorum passen.

Ein Praefect der Cohorte begegnet in dem Cursns
honorum aus AttidiumCILXI 5669= Orelli 516.

40 cohors VIII Raetorum c. R. (so nur in Diplom
XXXVII) hat nach den Diplomen XHI. XVI und
XVII in den J. 80. 84 und 85 in Pannonien
gestanden, ist dann aber wohl aus Anlass von
Traians Dakerkrieg wegverlegt worden und, nach-
dem sie an diesem teilgenommen und sich in ihm
den Ehrennamen eirium Romanorum erworben
hatte, in der neuen Provinz verblieben; wenigstens
verzeichnet sie unter deren Auiilien das dem J. 1 10
angehörende Diplom XXXVII. Von da an ver-

nnng als Commandeur der orientalischen Cohorte 50 schwindet die Cohorte vollständig.

gewiss nicht erworben haben. Die Annahme —l— »--* - r,-J L'

zweier cohortes llll Raetorum erweckt aber nicht

das mindeste Bedenken, da ja schon zwei co-

hortet II Raetorum sicher nachgewiesen sind.

Ein Praefect, ungewiss welcher der beiden coh.

llll Raetorum, erscheint im Cursus honorum aus
Messana, CIL X 6976.

cohors V Raetorum. Nur durch einen Prae-

feeten aus der Zeit Traians oder Hadrians (CIL

cohors Raetorum et Vindehcorum ist nur im
1. Jhdt. n. Chr. und zwar ausschliesslich in Ger-
mania superior nachweisbar, wo je ein Soldaten-
grabstein von ihr zu Mainz, CIRh 1236, und zu
Worms, ebd. 895, gefunden ist. Bereits M o m m-
sen Ephem. epigr. V p. 179 hat eine Stelle aus
Tacitus (ann. 11 17) herangezogen, wonach sich

in der Schlacht bei Idistaviso 16 n. Chr. vom
Heere des Germanicus besonders Raetorum Fiw-

VIII 8934) bekannt, ohne dass sich über die Pro- 60 delieorumque et Gallicae cohortes hervorgethan
vins, in der sie gestanden hat, etwas vermuten
Hesse.

cohors VI Raetorum muss in Germania superior

und zwar in dessen an Militärdenkmälern ärmeren
südwestlichen Teile gestanden haben. Dort sind

wenigstens bis jetzt ellein directe Spuren von ihr

zn Tage getreten, nämlich zu Vindonissa Ziegel

(Mommsen Inzer. Helv. 344, 8. 9) und zn Vesontio

haben. FreUich kann es höchstens als möglich
bezeichnet werden, dass damit obige Cohorte ge-

meint ist. .

cohortes Raetorum ohne Ziffer finden sich mehr-
fach, besonders in Obergermanien, wo damit eine
der dort stehenden coh. II und Vll (eventuell

auch VI) Raetorum gemeint sein werden, und
zwar wird man CIRh 1128 and 892 wohl der
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II Ractorum, den Grabstein aus Andernach fBonn.

Jahrb. 77, 2,7 = 73, 156, vgl. Korr. d. Westd.

Ztsehr. III 122) lieber der Vll Raetortim zu-

weiBen (s. d,). Bei dem von Zangemeister
richtig ergänzten Inechriftfragment vom Castell

Schierenhol (ORL 64, 7) mit [FJidelis lifbra-

rtus roh ] Hart. (vgl. auch den rätselhaften Ziegel

ebendaher, a. a. 0. 8) wage ich eine bestimmte

Beziehung nicht vorzuschlagen. Ganz unmöglich

J. 133 erkennen da dort nicht, wie bisher ge-

lesen war, 7 Ael. Caes. Mlauror.) Sag., sondern

cv (= miliaria) Sag. zu lesen ist. Allerdings

bleibt dann der bei der Truppe sonst nie wieder-

kehrende Name Co«*, unerklärt. Wenigstens hin-

weisen möchte ich auf die auffallende Ähnlichkeit

des Namens mit dem der 7 Aelm Gaes(atorum)

miliaria (s. d.).

cohors 7 Ulpia Sagittanorum (equitata) ist.

ist eine solche bei den beiden Praefecten im 10 wie ihr Name beweist, von Traian errichtet wor-

Cursus honorum CIL XI 3101 und 5387 = Grut.

463, 6. Bei der Inschrift aus Holland, CIRh 8

ICOHBAETORVPE), und bei der aus Aesica

am Hadrianswall, CIL VII 731 (IRAETORV),

ist es überhaupt nicht sicher, ob eohortet Rae-

tortim gemeint sind.

cohors Rauracorum: s. coh. 7 Sequattortim

et Rauraearum.
[cohors Rhomac miliaria]: s. coh. miliaria.

den, und zwar wohl im Orient, da sie Reiter für

das aus syrischen, ägyptischen und anderen orien

taliscbenTnippenabteilungen combinierte Detache-

ment des Lollianus zu einem Partherkrieg abge-

geben hat (CIL ITI 600). Ich möchte sie wieder-

erkennen in der coh. 7 Sagittariorvm. die die

Not. dign. Or. XXVTII 40 zu Naithu in Ägyp-

ten nennt; das Fehlen des Beinamens ütpia be-

weist nichts dagegen, da er in der Notitia digni-

cohors 1 Sagittariorum. Eine Cohorte dieses 20 tatum z. B. genau so bei der coh. 77 Ulpia Gala-

Namens hat in der frühen Kaiserzeit in Germania tarum fehlt.

snperior gestanden und dort zeitweilig bestimmt
das Castell von Bingerbrück als Garnison gehabt,

wo zwei Grabsteine von Soldaten von ihr zu Tage
getreten sind (CIRh 738. 739). Auch aus dem
gegenüberliegenden Bingen stammen zwei Grab-

steine, der eine, wenn auch ohne Ziffer, eines mit-

sieius (Westd. Ztsehr. XI 800), der andere (Korr,

d. Westd. Ztsehr. XVI 37) eines nicht bestimm-
baren Angehörigen der Truppe. Von den betref- 30 scheint
f J O.t J-a • *_ 1 r a L.

[coäof* 77 Sagittariorum] haben wir wegen

des Vorkommens einer coh. 111 Sagittariorum

anzunehmen.
cohors 777 Sagittariorum ist vorläufig nur

durch den Cursus nonorum zweier Praefecten be-

zeugt (CIL III 335. XIV 3955), von denen der

eine die Truppe unter Claudius oder Nero, der

andere dagegen im 3. Jhdt. befehligt zu haben

fenden Soldaten ist einer ein geborener Kreter,

ein anderer eia Phoinikier. Die von einem Trup-

penteile . . .\SAOT zu Ehren eines unbekannten
Kaisers gesetzte Mainzer Inschrift CIRh 1005
wird kaum auf die coh. 7 Sagittariorum bezogen
werden dürfen. *

cohors I Sagittariorum miliaria. Zwei Jahr-

hunderte nach den rheinischen Denkmälern der

vorigen Cohorte taucht eine coh. 7 Sagitariorum

cohors Sagittariorum- s. coh. 7 Apomenorum,
7 Flavia Chalcidenorum, lll Cyrenoica, 7 Flavia

Damasccnorum miliaria, 7 Hamiorum, 7 milia-

ria Hemesettorum, 7 Aug. Ituraeorum, Ituraeo-

rum, 1 miliaria nova Surorum, 1 Thracum, 7

Tgriorum.

cohors 7 Sardorum hat in Sardinien selbst in

Garnison gestanden. Wir haben aus der Provin-

cialhauptstadt Carales zwei frühe Grabsteine von

militaria in Dacien auf, die schwerlich mit jener 40 Soldaten der Truppe (CIL X 7594. 7591, letzterer

früheren identisch gewesen ist. Dass sie unter

Gordian in Drobetae, dem heutigen Turn Severin,

ihren Standort batte, geht aus der Weihinschrift

CIL III 6279 hervor, die sie dem Mars Gradivus
dort errichtet hat. Ausserdem sind daselbst Ziegel

von ihr, CIL III Suppl. 8074, 23, vgl. p. 2318
= Arch.-epigr. Mitt. XIX 219, gefunden und
wird auf einem Familiengrabstein ebendaher (CIL
III 1583 == Suppl. 8018) ein imaginilcr der Co-
horte genannt.

cohors I Aclia Sagittariorum miliaria equi-

tala (CIL III 5645. 5647). Sie wird in den ober-

pannoniseben Diplomen LX und LXI aus den
J. 148 und 149 genannt. Garnison der Cohorte
ist Klosterneuburg an der Grenze von Pannonia
superior und Noricum gewesen, wo auf drei zum
Teil officiellen Weihinschriften (CIL III 5645.

5646. 5647) der Name der Truppe entweder direct

genannt ist oder doch mit Sicherheit wiederher-

allerdinga ohne die Nnmmer) und ausserdem aus

Oristano und aus Oaehiri, im Innern der Insel,

Ziegel mit dem Stempel COHR P S (ebd. 8046, 1

vgl. add.), die M o m m s e n zweifellos richtig als

cohfojr. p(rima) S(ardorvm) erklärt. Endlich

scheint die Cohorte auch in der vorläufig nach

ungenügender Copie veröffentlichten und daher

noch unverständlichen Inschrift von der Westküste

Sardiniens, ebd. 8321, gemeint zu sein. Vgl. auch

50 coh. I Gemina Sardorum et Corsorum.

cohors 7 Gemina Sardorum et Corsorum
finden wir in den Diplomen XX und XXVI unter

edn J. 88 und 96 in der Provinz Sardinien ver-

zeichnet. Wie der Name Gemina beweist, handelt

es sich um eine durch Vereinigung zweier älterer

Cohorten. und zwar dem Namen nach zu schliessen

wohl durch die einer coh. Sardorum und einer

coh. Corsorum, entstandene Abteilung. Da wir

nun auf der Insel thatsächlich sowohl eine coh. 7

gestellt werden kann. Die einzige datierbare von 60 Sardorum als eine coh. 7 Corsorum kennen, die

diesen (5647), wo sie aber nur 7 Ael. Severiana
tq. heisst, stammt aus dem J. 230. Ziegel von
ihr mit verschiedenen Typen sind längs der ganzen
Donaugrenze der Provinz zu Tage getreten, zu

Wien, Grossschwechat, Carnuntum, Brigetio, s. CIL
III 4664. 11371. 11373. Bor mann Arch.-epigr.

Mitt. XX 161 will die Cohorte auch in dem Pan-
nonia superior betreffenden Diplom XLVII vom

später beide verschwinden, so dürfen wir wohl
in ihnen die Stammtruppen der coh. 1 Gemini
Sardorum et Corsorum vermuten.

cohors II Sardorum ist nur in den africanischen

Provinzen nachweisbar. Vielleicht hat sie ursprüng-

lich in der Provinria Proconsularis gestanden, wo
zu Calama der frühe Grabstein eines ihrer Soldaten

(CIL VIII 17537, identisch mit 5364, worin
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nur eine schlechte Copit desselben Steines zu dass daraus für die Provinz, in der die Truppe
erkennen ist) gefunden wurde. In der späteren gestanden hat, ein Schloss gestattet wäre. Wenn
KaiBerzeit hat sie dann zum Heere von Maure- sie, wie man wegen des Praefecten annehmen
tania Caesariensis gehört, wo sie aber 107 n. Chr. müsste, eine quingenaria gewesen ist, würde sie

in Diplom XXXVI noch fehlt. Ihre erste Garnison von der vorigen als einer miliaria zu unter-

in der neuen Provinz wird das Castell von Sür scheiden sein.

Djuab (das antike Rapidum?) gewesen sein, woher cohors Sevtimia: s. eoh. I Belgarum.

wir nicht weniger als vier Grabsteine von Soldaten cohors 1 Sequanorum et Rauracorum cquitata

der Truppe besitzen (CIL VIII 9198. 9200. 9202. (CIRh 1788. Korr. d. Westd. Ztsehr. III 85).

9207). Später ist die Cohorte dann nach dem 10 Zum obergermanischen Heere gehörend, hat sie

Westen der Provinz verlegt worden und zwar zum mindesten zu Ende des 2. Jhdts. in dem
nach Altava, wo eie unter Septimius Severus be- Limescastell Miltenberg gelegen, wie die 191 n.

reite gewesen ist. Dies beweist die dorther stam- Chr. gesetzteWeihinschrift eines Centurionen.CIKh
mende Weihung eines dtc. al. Thr. praepositus 1740, beweist und ein Ziegel mit dem Stempel
eoA. ff Sardor. vom J. 208 (ebd. 10949), die der Cohorte (Westd. Ztsehr. II 209) sowie das In-

Weihung eines anderen praepositus (Cagnat schriftfragment CIRh 1744 bestätigen; auch der

L'ann. äpigr. 1891, 5) uud eine Ehreninschnft der Stein ebd. 1742 mit eques (?) signifr darf des

Truppe selbst für Geta (CIL VIH 9838). Un- Fundorts wegen vielleicht auf sie bezogen werden,

datiert ist die Weihinschrift eines praefertus eo- Eine zeitweilig abcommandierte Veiulation der
hortis ff Sardorum aus Altava, ebd. 9831. An 20 Truppe hat im nahe gelegenen Castell Schlossen

anderen Orten der Provinz sind noch ein Stein unter einem Legionscenturionen gebaut und dann
eines vexillarius (Bull. trim. 1893, 115= Cagnat die Weihung Korr. d. Westd. Ztsehr. III 85 gesetzt.

L'ann. äpigr. 1898, 67) zu Albulae und eine Wei- Zwei andere Steine der Cohorte, sicher verschleppt,

hung eines p(raep. al. expl.) Pom. et (coh. 11) sind, der eine in Frankfurt (Bonn. Jahrb. 53/54,

Sara. (Bull. trim. 1888, 299 = Cagnat a. a. O. 154), eine sehr zersirte Weihung vom J. 193.

1889, 54) zu Ain Khial gefunden. der andere zu Steinbaeh (CIRh 1788), die inte-

cohors Sardorum. In dem aus der Zeit nach ressante Weihung an Minerva der aeneatorcs eoh.

Hadrian stammenden griechischen Cursushonorum f Seq. et Raur. eq.; v. Domaszewski Westd.
aus Sultanhissar in Lydien. (Bull. hell. VII 275) Ztsehr. XIV 29 glaubt, dass letzterer Stein

wird ein Ixapgoc onelgat i'afdäv genannt, ohne 30 aus Miltenberg stammt, während Schuhmacher
dass sich eihe Vermutung darüber aufstellen liesae, ORL 52, 9 das Castell von Oberscheidenthal als

welche der obigen cohortes Sardorum damit ge- den Fundort ansieht und vermutet, dass die

meint ist. Truppe in diesem ihr Standquartier gehabt habe,

cohors Scutata civium Romanorum hat ihren bevor sie nach Miltenberg verlegt wurde.
Namen, ebenso wie die 11 Hispanorvm Scutata cohors Servia iuvenalis. In der Inschrift aus
Vyrenaica (s. d.), daher, dass sie statt des von Castulo, CIL II 3272. des Q. Cornelius Valerianus,

den Auzilien sonst allgemein getragenen Rund- der unter Claudios verschiedene Truppenabtei-
schildes den viereckigen Schild der Legionäre, das lungen in Thrakicu befehligt hatte, wird als letzter

scutum führte. Sie ist bisher nur in Ägypten nach- Titel im Cursus honorum aufgeführt . . . Ionen.

zuweisen. Dort giebt die Not. dign. ör. XXXI 40 e< chortis Scrviae Iuvenalis. Man wird M o m m -

59 als ihre Garnison Mutheos (Muthi) am Nil in s e n beistimmen müssen, wenn er bezweifelt, dass

der nördlichen Thebais, an, und dazu stimmt gut, dies eine Truppe des Reichsheeres gewesen ist.

dass die Cohorte Wachmannschaften für die von cohors Sitau.nensium (?). Dieser rätselhafte

Muthi nicht sehr weit entfernten Steinbrüche am Name findet sich auf einem aus Asciburgium in

Nil bei Ptolemais Hermiu stellte. Eine Inschrift Germania inferior stammenden Grabstein des Bon-
aus diesen (Ephem. epigr. VII p. 427) bezieht ner Museums (CIRh 230). Der Verstorbene heisst

sich anscheinend auf die Ablösung eines derartigen darauf Tib. lut. Carctis (= Charetis ) I. S(e)debda.i

Waehcommandos der coh. Scutata durch Mann- domo Turo missicius ex coh. SILAV n NENS1V
schäften der coh. 111 Ituraeorum. Sonst ist in (so steht nach Hettner Katal. d. Bonn. Mus.
der Provinz nur noch ein Soldatengrabstein von 50 nr. 101, vgl. Bonn. Jahrb. 59, 155. auf dem Steine),

ihr zu Alezandria gefunden (CIL III Suppl. 6610). Von den verschiedenen bisher gemachten Erklä-

Ein Cursus honorum der ersten Kaiserzeit aus rungsversuchen befriedigt kein einziger. Jeden-
Veii (CILXI 8801 = O r e 1 1 i 3448) nennt endlich falls wird man wegen des semitischen Namens und
noch einen proel. cohort. Scutatae; dass damit die der Heimat Tyrus des Soldaten an eine orienta-

ägvptisehe gemeint ist, dürfte um so wahrschein- lisehe Truppe zu denken haben,
lieber sein, als der Officier auch seine übrigen mi- cohors 1 Aelia Singularium ist, nach dem
litäriseben Würden in Ägypten bekleidet hat. Namen zu schliessen, wohl von Hadrian, etwa aus

cohors Scutata: s. coh. 11 Hispanorvm Cyre- den Singuläres des mauretanischen Heeres, for-

naica. miert worden und hat zweifeüos zu Auzia in Mau-
cohors l Sebastenorum miliaria ist erst durch 60 rctania Caesariensis gelegen, woher ihre samt-

das neue Diplom von Svria Palaestina, Cagnat liehen Inschriften stammen. Es sind mit einer
L’ann. ipigr. 1897, 106, bekannt geworden, das Ausnahme lauter Grabsteine von Soldaten oder
ihre Anwesenheit in dieser Provinz für das J. 139 von deren Angehörigen, s. CIL VIII 9054. 9055.
bezeugt. 9058. 20753 und wohl auch 9056. Unter Kaiser

cohors 1 Sebastenorum. Eine Inschrift aus Gallienus war die Cohorte zusammen mit einer
lader(CIL III 2916 vgl. 9984) ist von einemPrivat- ccrillatio equilum Haurorum zu einem gemischten
mann zu Ehren seines Freundes L. Geminius Detachement unter dem Befehl des Gargilius Mar-
Montanus prael. eho. 1 Sebastenorum gesetzt, ohne tialis (ebd. 9047) vereinigt, um gegen die auf-
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rührerischeo W'Ustenstämme die Wacht au halten,

vgl, darüber C i e h o r i n s Leipx. Stud. X 81911.

cohors 1 Sugambrorum reterana. Das nieder-

moesische Diplom XXXI nennt unter dem J. 99

eine roh. 1 Sugambrorum reterana, die sieh also

von einer jüngeren gleichnamigen Abteilung durch

den Beinamen unterscheiden will. Die Cohorte

hatte zweifellos schon lange Zeit in Moesien ge-

legen und ist gewiss dieselbe, von der Tacitus

ann. IV 47 spricht. Dort wird aus dem thraki- 10

sehen Kriege des J. 26 n. Chr., den moesische

Truppen führten, berichtet, die Thraker seien

turbati reeeptique subsidio Sugambrae cohortit,

quam Romanus promptam ad perimla nee minus
canfvum et armorum tumultu trueem kaud procul

instruzerat. Ziegel der Truppe mit cok. t Sug.

ve(t.) besitzen wir aus Gornia Kutlowica in Bul-

garier. Areh.-epigr. Mitt. XVIII 106.

cohors I Claudia Sugambrorum findet sich

in dem Diplom XLVIII der Provinz Moesia in- 20
terior vom J. 1S4, in dem aber dafür die / Su-
gombrorum relerana aus Diplom XXXI fehlt. So
nahe der Gedanke auch liegen mag, dass beide-

mal ein und dieselbe Truppe gemeint ist, so spricht

dagegen doch, abgesehen von der Namensver-
schiedenheit, der Umstand, dass der Beiname re-

terana regelmässig zur Unterscheidung von einer

in derselben oder einer benachbarten Provinz

stehenden Truppe desselben Namens angenommen
wird und demnach schon deshalb die Anwesen- 80
heit einer weiteren cok. 1 Sugambrorum an der

unteren Donau durchaus wahrscheinlich sein würde.
Das Diplom ist für einen aus Stobi gebürtigen

Soldaten der l Claudia Sugambrorum und dessen

Kinder ausgestellt und nennt als damaligen Prae-

fecten den M. Aeilius Alexander aus Palmyra.

cohors l Sygambr(or)um (equilata) muss unter

Traian im Orient gelegen haben, da sie zusammen
mit einer ganzen Keine sicher orientalischer Au-
xilien zu dem für einen Partherkrieg formierten 40
Cavalleriecorps des Valerius Lollianus Reiter ab-

giebt (CIL III 600). Falls die beiden moesischen
cohortes I Sugambrorum wirklich verschieden

sind, wäre es nicht unmöglich, dass darin die 1 Su-
gambrorum reterana zu erkennen ist, die von
Traian nachdem Orient verlegt worden sein könnte.

[eoAors II. III Sugambrorum], Von beiden

Abteilungen fehlen bis jetzt noch jegliche Zeug-
nisse.

eokbrs IUI Sugambrorum gehört zu den Be- 50
satzungstruppen von Mauretania Caesariensis.

Unter diesen verzeichnet sie für 107 n. Chr. Di-

plom XXXVI, das für einen Soldaten von ihr,

einen geborenen Bracarer, ausgestellt ist und wie
üblich neben diesem dann noch den damaligen
Praefecten angiebt. In der Provincialhauptstadt
Caesarea selbst ist die Mehrzahl der Inschriften,

die die Cohorte nennen, gefunden, darunter das
erwähnte Diplom; gleichwohl braucht Caesarea
deshalb nicht notwendig das Standquartier der 60
Truppe gewesen zu sein, da jene Inncnriften teils

für Provindalstatthalter gesetzt sind (CIL VIII
9363 von einem prael. coh. Sigambrorum prae-

poiUus clasnbus und ebd. 20999), teils abeom-
mandierte Soldaten betreffen (ebd. 9393 Grab-
stein eines miles ch[o]rtia quarte Sueambrorum
pedis sing.): auf dem Fragment Mil. de iVoole

de Rome 1890, 408 ist nur noch der Name der

Cohorte erhalten. Das einzige Denkmal, das eine

Anwesenheit der Truppe selbst an der betreffenden

Stelle voraussetzen lässt, ist das aus St. Denis

du Sig im Westen von Mauretania Caesariensis

(Ephem. epigr. V 1051), das sich auf irgend-

welche durch die Truppe vorgenommene Bau-

arbeit bezieht. In dem mauretanischen Cursus

bonorum des P. Aelius Primianus vom J. 255

(CIL VIII 9045) heisst dieser Mb. coh. IlllSyngb.;

ein Centurio der Cohorte, der unter Hadrian ver-

abschiedet wurde, erscheint in einem Cursus bo-

norum aus Thuburbo Maius (CIL VIII 858=
12870). Endlich wird die Truppe noch in der

Inschrift Rev. areh. XVII 1891, 13?. 129f. genannt.

cohors I Sunucorum ist vorläufig nur in Bri-

tanien bezeugt und zwar durch Diplom XLIII
für das J. 124 und durch die Bauinschrift eines

Aquaeducts aus der Zeit des Severus und Cara-

ealla (CIL VII 142). Der Fundort der letzteren,

Caer Seiont in Wales, an der Küste gegenüber

der Insel Anglesey, dürfte das Standquartier der

Truppe gewesen sein. Ob die Ziegel aus Ashtead

in Surrey mit C.1.S.C (ebd. 1244) und aus Chelms-

ford in Essex mit C-I S (Ephem. epigr. ID 124)

irgendwie mit der cfoh.) I Sfunucorum/ Zusammen-
hängen, wissen wir nicht. Das einem Soldaten

der Cohorte erteilte Diplom XLIII, das ausser

diesem, einem geborenen Sunueer, noch den Prae-

fecten nennt, ist zu Stanington, östlich vou
Manchester, gefunden worden.

cohors Syriaea s. coh. I. II. [ff/.] f/ff Thra-

cum.
cohors (f)Syrorum. Ein Grabstein aus Cae-

sarea in Mauretanien. CIL VIII 21038 «= Ephem.
epigr. V 995 nennt einen verabschiedeten Soldaten

aus einer cohorte Surorum. Ob das dieselbe Co-

horte ist, von der auf einer Familieninschrift aus

der Gegend von Lambaesis (Bull. areh. 1891,

208) ein frifc. cohor. I Syrorum genannt wird,

ist nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich ist es

aber, dass die betreffende Cohorte in Mauretanien

gelegen hatte, und dass sie dann aus dem früheren

dort stehenden numerus Syrorum hervorgegangen

ist, halte ich für sehr möglich.

cohors 1 miliaria nova Suromm sagittariorum

ist, wie schon ihr Name beweist, eine spätere

Formation, die sich von einer älteren coh. I Su-

rorum (wohl der Mauretanischen) durch den Zu-

satz noea unterscheiden will. Die Truppe ist

nur in Pannonien nachweisbar, wo sie im 8. Jhdt.

in Ulcisin im Norden der protincia inferior ihr

Standquartier gehabt haben muss. Dort sind eine

Dedication an Alexander Severus vom J. 230 (CIL
III 3638) und eine gleiche an Mammaea (ebd.

3639) sowie die Weihung eines ihrer Leute (ebd.

8640)gefunden,undauchdasFragment3641 könnte

sich auf sie beziehen. Zwei weitere Inschriften

sind in dem von Ulcisia nicht weit entfernten

Cirpi zu Tage getreten; es sind die Weihung
eines signüer aus der Zeit des Severus (ebd.

10581) und ein unbestimmbares Fragment (ebd.

10587), das die coh. I nota . . . nennt.

cohors I Thebaeorum equilata (CIL III 14147 5

und die unten aufgeführten griechischen Inschrif-

ten). Wie sie ursprünglich m Ägypten formiert

worden ist, ist sie noch später dauernd in dieser

Provinz verblieben. Sie wird zuerst mit ihrem
Praefecten Sex. Pompeius Merula auf der grossen
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aus dem 1. J>dt. stammenden Strassenbauinschrift

tod Koptos, CIL UI SuppL 0627. genannt, wonach
u. a. drei ihrer Centnrionen au diesem Werke com-

mandiert waren. Dann erscheint sie 83 n. Chr. in

dem igyptiachen Diplom XV und hat 98 n. Chr.

iu Syene zusammen mit der coh. I Hiepanorum
nnd der 11 Ituraeorum die Inschrift iu Ehren
Traians, CIL III 14147* sw Cagnat L'ann. 4pigr.

1896, 40, gesetzt; ihr Praefect P. Claudius Instus

heisst darin gleichzeitig curator der beiden anderen

Cohorten. Auf jeden Fall wird die Truppe da-

mals zu Syene ihr Standquartier gehabt naben.

Aber auch noch weiter im Süden des Landes, zu

Talmis, sind eine Anzahl Inschriften Ton ihr (CIG
5053= Lepsius 97, 438. 5054= Lepsius 97,

452. 5052. Lepsius 97, 443 und 448) gefunden,

merkwürdigerweise alle ausser einer von Reitern

gesetzt; es sind Weihungen der Leute für eich

bezw. für ihr Plerd mit jeweiliger Angabe der
Turma oder Centurie.

eokort 11 Thebaeorvm wird neben der I The-

Germanica lässt erkennen, dass sie längere Zeit

in Germanien gelegen hat, und in der That nennen
sie dort die Diplome XL XIV. XXI. XL (letztere

beide in Germania superior) unter den J. 74. 82.

90. 116. Entweder sie oder die cok. Uli bezw.

VI TArocum ist bei Tacitna hist. I 68 gemeint,
wonach eine zum germanischen Heere gehörende
cohore Thraeum 69 n. Chr. den Zug des Caerina
gegen die Helvetier mitgemacht hat. Als Stand-

ort der Abteilung wird durch zahlreiche Ziegel-

funde die Gegend von Neuwied, speciell das Ca-

stell Bendorf, erwiesen (Korr. d. Westd. Ztschr.

IX 33. Limesbl. 21, 573 und 577. Bonn. Jahrb.

72, 122 und 88, 111), während der Grabstein
eines “ cko. I Trhaeujm (so steht nach Zange-
meister Westd. Ztschr. 111 250 da) ans Oflen-

burg, CIRh 1684, für die Garnison der Truppe
meiner Ansicht nach deshalb nichts beweisen

kann, weil der im Alter von über 60 Jahren
Verstorbene bei seinem Tode gewiss nicht mehr
activ war. Eine Weihung eines Praefecten der

boeorum in Diplom XV von 88 unter den ägyp- Cohorte besitzen wir endlich noch aus WormB,
tischen Auxilien verzeichnet. Die einzige Inschrift, CIRh 897. Den Beinamen c. R. giebt zuerst das

die sie nennt ist ein anlässlich des Besuches des Diplom von 116. und wir werden dann nicht

Praefectug Aegypti am 14. März 95 auf der Mem- fehigehen, wenn wir die coh. 1 Thraeum e. R.,

nonssäule eingehauener Vermerk, CIL III 87. die in Diplom XXXVII vom J. 110 n. Chr.

Daraus, dass der Praefect der Cohorte T. Attius unter den Occupationstruppen von Dakien er-

Musa die Ausführung dieser Inschrift übernimmt, scheint, in ihr wiedererkennen. Dann würde die

darf wohl geschlossen werden, dass die Truppe Truppe im J. 100 oder 101, etwa mit der legio

damals in nächster Nähe der Memnonssäule ihr 30 1 Adiutriz zum Dakerkriege an die Donau ab-

Standlager gehabt hat. gegangen sein, vielleicht sich während des Krieges
eohorlee l Thraeum begegnen in Inschriften den Ehrenbeinamen erworben haben und auch

und Diplomen besonders häufig, und es haben nach der Einrichtung der neuen Provinz noch
offenbar eine ganze Anzahl von Cohorten mit mehrere Jahre dort verblieben sein. Zwischen
dieser Nummer gleichzeitig nebeneinander be- 110 und 116 wäre eie dann an den Rhein zurück-

standen. Die Scheidung zwischen denselben ist gekehrt, freilich nur für kurze Zeit. Schon 133
nicht immer ganz leicht, und E. K e i 1 De ThrS- finden wir die Cohorte nämlich nach Diplom
cum auxiliis, Berl. 1885, hat in seiner sonst tüch- XLVH io Pannonia superior, während sie in dem
tigen Arbeit meiner Ansicht nach hier nicht immer obergermanischen Diplom L von 134 fehlt. Denn
das Richtige getroffen. 40 dass diese pannonische coh. 1 Thraeum c. R.

eokort 1 Augutla Thraeum equilala (CIL III wirklich jene germanische ist. hat bereits Ritter-
109). Ihre Geschichte ist deshalb schwierig zu ling ans der germanischen Heimat des Reiters

reconstruieren, weil sie uns in zwei weit von ein- erschlossen, dem das ins J. 138 gehürende Di-

ander entfernten Provinzen entgegentritt und wir plom LI von Pannonia superior erteilt ist. Ausser
nicht wissen, in welcher von beiden sie zuerst diesen beiden Diplomen führen die Cohorte in

gestanden hatte. Diplom LXXIV nennt sie unter der Provinz noch LX, LXI, LXV für die Jahre
dem 5. Mai 167 in Pannonia inferior, da sie je- 148, 149, 154 an und ebenso wohl auch das neu
doch in allen früheren Diplomen der Provinz fehlt, gefundene von 133(f) Arch.-epigr. Mitt. XX 156.

kann sie erst kurz zuvor dorthin gekommen sein. Einen Praefecten aus dieser Zeit nennt Diplom
Nun beweisen aber die beiden Inschriften CIL 50 LI. Noch vor dem Markomannenkriege ist die
III 109 und 110 aus Motha im äussersten Osten Truppe dann von Oberpannonien nach Pannonia
der Provinz Arabia, dass die Truppe zeitweilig inferior verlegt worden, in dessen Heer sie Di-
auch dort gewesen ist. Sind diese Steine, wie plom LXXIV zu Anfang des J. 167 aufführt,

ich glaube, jünger als das Diplom, so müsste die Dass aber diese Verlegung noch unter Pius er-

Cohorte nach 167 von Pannonien in den Orient folgt ist, müchte ich daraus schliessen, dass das
verlegt worden sein, und man würde dann wohl zwichen 145 und 160 anzusetzende Diplom LXIX
auch die in der Not. dign. Or. XXXVII 32 zu bereits zwei coh. 1 Thraeum in der unteren Pro-
Asabaia in Arabien verzeichnete coh. 1 Thraeum vinx nennt; es müsste die Dislocation also zwi-
in ihr wiedererkennen dürfen. Falls dagegen die sehen 154 und 160 fallen. Erst hier in Nieder-
inschriften das ältere Zeugnis sind, könnte die 60 pannonien finden wir die Cohorte als Germanica
Cohorte etwa für den Partherkrieg des Verus nach bezeichnet; dies erklärt sich einfach dadurch, dass

dem Orient gekommen und nach dessen Beendi- hier noch eine weitere gleichnamige Cohorte lag,

gung 168 nach Pannonien dislociert worden sein vondersienotwendigunterschieden werden musste,
eokort 1 Thraeum c. R. Germanica (equi- während sie in Pannonia superior die einzige

lata Diplom LI). Die Cohorte, über die Ritter- coh. I Thraeum gewesen war. Gewählt wurde
ling Limesbl. 21, 579 handelt (vgl. auch Keil der Beiname dann von ihrem früheren langen Auf-
a. a. 0. 43f.), lässt sieh genauer als viele andere enthalt in Germanien. Vielleicht ist sie für Pan-
in ihren Schicksalen verfolgen. Schon ihr Name nonia inferior auch noch in dem zwischen 216 nnd
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247 fallenden Diplom XC genannt; jedenfalls war ler Cohorte nach Moesien von Syrien her, wo sie,

sie damals noch in der Provinz, in der sie 237 Ihrem Namen nach zu schliessen, vorher Belegen

bei Pusita ßaraes den Meilenstein CIL III 10689 hatte. Sie wird dann von derjenigen coA. 1 Thra-

setite. Ebendort gefundene Ziegel mit CHO cum nicht verschieden sein, die nach Diplom XIX
ITC (ebd. 10672) hat v. Domasiewski richtig im J. 86 in Judaea gestanden ond nach CIL III

auf sie bezogen, and wir dürfen dann wohl an- 600 zu dem Cavalleriedetachement des Valerius

nehmen, dass das Standlager der Cohorte zeit- Lollianus für einen Partherkrieg Reiter gestellt

weilig in jener Gegend gewesen ist. Auch der hatte. Dass hier beidemal der Beiname Syriaeo

Kamiliengrabstein aus Bölcake, ebd. 10299 = fehlt, ist nicht auffällig, da die Cohorte in der

3319, aut dem ein Veteran und ein Soldat der 10 Provinz selbst dieses unterscheidenden Zusatzes

Truppe erscheinen, ist unweit von dort gefunden. nicht bedurfte.

In Pannonia seeunda verzeichnet schliesslich noch cohort 1 Thracum. Eine solche ohne jeden

die Not. dign. Occ. XXXII 59 die eoh. I Thracum Beinamen, selbst ohne den Zusatz equitata, be-

civium Romanorum mit der Garnison Caput Ba- gegnet uns in Niedergermanien und Britannien,

santis. Aus dem 1. Jhdt. haben wir zwei Grabsteine vor.

cohort 1 Thracum miliaria nennt das neue Soldaten der Cohorte aus Cöln (CIRh 310) und
Diplom von Syria Palaestina (C a g n a

t

L'ann. aus Remagen (Zangemeister Westd. Ztschr.

dpigr. 1897, 1Ö6) im J. 139 unter den Auxilien XII 281), aber auch die beiden Grabsteine CIRh
dieser Provinz. Mit der gleichfalls orientalischen 414 und 489 aus Köln bezw. Bonn auf denen
1 Thracum Syriaeo kann die Cohorte aber nicht 20 Soldaten einer unbezifferten coh. Traecerum bezw.

identisch Bein, weil letztere, die zudem yuinyr- Thraecum genannt werden, dürfen ihr wohl mit
naria war, später nach Moesien verlegt wurde, gutem Recht zugewiesen werden. Leicht möglich
während die cohort prima miliaria Thracum ist es. das die nach CIG 4536 f (vgl. M o m m -

noch in der Not. dign. Or. XXXVII 31 zu Adittha 8 e n Herrn. XIX 644f.) vom älteren Plinius be-

in Arabien erscheint. Sonst wird noch auf einer fehligte coh. 1 Thracum eben diese niederger-

Ehreninachrift ans Sevrihissar in Kleinasien (CIG manische gewesen ist, zumal wir wissen, dass

3132) ein htagx»c oiuteqe ngiörpc ptiXiaplc Bga- Plinius thatsächlich ein militärisches Commando
x&r erwähnt, nnd auch in dem Fragment eines in Germanien und zwar wahrscheinlich in Ger-

Cursns honorum CIL XII 2535 wird der tribun. mania inferior bekleidet hat. Im 2. Jhdt. finden

coh. . . . oe Thrae .... auf sie als die einzige

thrakische coh. miliaria zu beziehen und [l mi-
tiarijae ThracfumJ zu ergänzen sein.

cohort I Thracum mgittariorum ist bis jetzt

nur aus den beiden Diplomen LXVI und LXVII
von Daeia superior bekannt, nach denen sie in

den Jahren 157 nnd 158 in dieser Provinz ge-

standen hatte.

cohort 1 Thracum cquitala nennt Diplom
LXIX zwischen 145 und 160 neben einer anderen
coA. I Thracum (vermutlich der Ocrmanica c. fl.) ‘

in Pannonia inferior, und das in einem Diplom
ganz ausnahmsweise beigefügte cquitala zeigt, dass

dies hier als unterscheidender Zusatz gegen jene
andere Cohorte gebraucht ist. Welche von beiden
in dem gleichfalls niederpannonischen Diplom
XC (zwischen 216 und 247) mit coh. . . T]hra[c.]

gemeint ist. lässt sich nicht entscheiden. Da-
gegen bezieht sich meiner Ansicht nach gewiss
auf sie der Grabstein eines eq. coh. I Thrac.

(also eben einer coh. equitata) aus Brigctio, CIL {

III 4316, der aus einer Zeit stammt, wo Brigetio

bereits zu Pannonia inferior, der Provinz eben

30 wir dann eine coh. I Thracum, gleichfalls ohne
jeden Beinamen, in Britannien, und bei der so

häufigen Verlegung gerade niedergermanischer
Truppen nach Britannien werden wir darin wohl
jene Kölner Abteilung wiedererkennen dürfen. Ihr

Standlager wird längere Zeit das Castell von Bowes,
südlichvom Hadrianswall, gewesen sein, wo sie zwi-

schen 193 und 197 n. Chr. ein abgebranntes Bad
neu aufgebaut hat (CIL VII 273) und wo sie noch
auf einer zweitenlnschrift (ebd, 274) genannt wird.

40 Ihren Namen möchte ich aber auch auf zwei wei-

teren dortigen Steinen wiederberstellen, nämlich
auf der nur bsl. überlieferten Inschrift zu Ehren

Hadrians, ebd. 275, wo in dem COHllllj/

doch wohl COHUHU ac. stecken dürfte, und

in dem Fragment Ephem. epigr. VII 941j wo Z. 2
IITIU wohl gleichfalls [co]h. I Th[rac.] be-

deutet. Sonst ist in der Provinz nur noch zu

50 Pons Aelius am Hadrianswall ein Stein mit dem
Namen derCohorte(CIi VII 501) gefunden worden;
dagegen nennt ein frühestens dem 2. Jhdt. an-

unserer Cohorte. geschlagen war. Ferner darf gehörender Curaus honorum aus Tibur (ebd. XIV
ihr wohl der vraef. coh. I Thrac. equit. im Cursus 3625) einen prael. ooh. I Thrae. in Britlann.

honorum. CIL V 4957, zugewiesen werden und cohort 11 Augutta Thracum hat nach Diplom
ebenso die Weihung eines dec. coh. I Thrac. (also LXXIV im J. 167 in Pannonia inferior gestanden
wieder einer equitata) aus Vrrunum in Noricum, und wird auch in Diplom LXIX dieser Provinz
CIL III 4951 = 11541. (zwischen 145 und 160) mit der coh. 11 Aug. . . .

cohort 1 Thracum Syriaca equitata (CIL III gemeint sein die in der Namensreihe genau die-

Suppl. 8216. 8262. 600?) muss zeitweilig in dem 60 selbe Stelle einnimmt wie in Diplom LXXIV die

Castell von Ravna in Moesia superior ihre Gar- 11 Augutta Thracum. Da die Truppe in allen

nison gehabt haben, da dort ausser dem Grab- früheren Diplomen von Pannonien fehlt, kann sie

stein eines Veteranen, CIL III Suppl. 8262, eine erst im 2. Jhdt. dorthin verlegt worden sein,

offieielle Weihung von ihr für ihren Praefecten cohort 11 Oemella Thracum (equitata CIL VIII
L. Veeilius Modestus, ebd. 8261, erhalten ist, der 2251. 5885?). Wie bereits Schünemann a. a. O.
darauf als prael. coh. 1 Thrac. Syr. in Moetia eq. 51 mit Recht aus dem Namen geschlossen hat,

bezeichnet wird; v. Domaszewski bezieht dies muss sie durch Vereinigung zweier verschiedener

richtig auf eine gerade damals erfolgte Verlegung (vermutlich beides thrakiseher) Cohorten gebildet
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sein. Sie bat in Numidien gelegen und zwar wohl
zu Mascula am Kordabhang des Aares, wenigstens

sind dort der aas dem Ende des 1. Jhdts. stam-

mende Grabstein eines Reiten (CIL VIII 2251)
und die Insebrift eines Praefecten (Möl. d'arch.

XIII 510= C a g n a t L'ann. Apigr. 1894, 87) ge-

funden worden. Einen weiteren Soldatengrabstein

(CIL VIII 5885), vielleicht auch eines eques,

haben wir aus Sila in Numidien. während es bei

der Inschrift eines veteranus chor/tis] Träte.

aus Karthago (ebd. 14281) nur als möglich be-

zeichnet werden kann, dass die 71 Oemella ge-

meint ist.

cohori II Thracum Syriaca wird nur einmal
im Cunus honorum des C. Valerius Florinus aus

Praeneste, CIL XIV 2957, erwähnt. Sie muss,
wie ihr Name beweiset, in der Provinz Syrien ge-

legen haben. K e i 1 a. a. 0. 58 identificiert sie,

gewiss richtig, mit der später in Ägypten nach-

weisbaren eok. 77 Thracum equitata (s. d).
cohors 11 Thracum equitata (Ephem. epigr.

VII 967) scheint die ganze Kaiserzeit hindurch
in Britannien gelegen zu haben. Diplom XXXII
nennt sie dort fflr 108, und noch in der Not.

dign. Oec. XL 50 ist sie zu Gabrosentum am Ha-
drianswall verzeichnet. Ehe sie letztere Garnison
erhielt, muss sie längere Zeit ihr Standquartier

zu Moresby an der Westküste von Cumberland
gehabt haben, wo eine Weihung von ihr mit Angabe
des Praefecten (Ephem. epigr. VII 967), ferner eine

Bauinschrift (CTL VII 368) und endlich ein Grab-
stein (ebd. 364) gefunden sind, den Hübner
richtig zu m(il.) coh. 7/7 TJhrac. [elq. (nicht

quingenariae, wie K e i 1 a. a. 0. 58 will) ergänzt.

Der Grabstein eines Soldaten, eines geborenen
Briganten, ausMumerills am Pinswall (ebd. 1091)

kann aus der Zeit einer vorübergehenden An-
wesenheit der Coborte im Norden, etwa anlässlich

eines Krieges, stammen.
cohors 77 Thracum (equitata Diplom XIX).

Dass ausser der vorigen noch eine zweite coh.

II Thracum (equitala

)

bestanden hat, geht aus

der Notitia dignitatum hervor, die Or. XXVIII
45 neben der britannischen eine solche in Ägypten
zu Muson aufführt. Diese Cohorte hatte wohl im
1. Jhdt. in Judaea gestanden, wo Diplom XIX
unter dem J. 86 eine coh. II Thracum verzeichnet,

und ist erst später nach Ägypten verlegt worden

;

von dort haben wir die Inschrift eines m(i/es) bene/,

der Truppe (C a g n a t L'ann. öpigr. 1893. 12). Ein
von W i 1 c k e n Bonn. Jahrb. 86, 262 = Griech.

Ostrak. 927 veröffentlichtes Ostrakon aus Theben
enthält die Quittung für gelieferte Spreu eines

Claudius Posidonius lxarAtaaQx°c (so, nicht gdU-

aex<K möchte ich die Sigle auflösen) aruiqqc ß‘

6iqoKär aus dem J. 167 und beweist, dass die

Cohorte damals in Oberägypten gestanden hat.

Dass sie dann noch bis in die späteste Zeit

in der Provinz verblieben ist, ersehen wir aus

der Notitia dignitatum. Einen Praefecten nennt
in üblicher Weise das einem Reiter der Cohorte

erteilte Diplom von 86; der Fundort desselben,

im äussersten Nordwesten der Provinz Dacia, lässt

vermuten, dass der Inhaber später zu den von
Traian nach Dakien verpflanzten Colonisten ge-

hört hat. Vgl. auch cohors II Thracum Syriaca.

cohors III Thracum rcterana begegnet uns 107

und 166 n. Chr. in den raetischen Diplomen XXXV

und LXX1II und ist dem Platz in der Namensfolge
nach auch mit der (coh.) lll Thrlaeum] in dem
nach 145 auszusetzenden dortigen Diplom LXXIX
gemeint. Ihren Namen rcterana trägt sie wie
üblich als die ältere znr Unterscheidung von einer

gleichnamigen jüngeren Cohorte, und zwar zweifel-

los von der gleichfalls in Raetien stehenden 777

Thracum e. R.

cohors III Thracum c. R. ist neben der vorigen

10 in den Diplomen XXXV und LXXIII (hier ist c.

R. zu ergänzen) von 107 und 166 verzeichnet und
auch in Diplom LXXIX in der coh. lll . . . ztt

erkennen. Dass sie erst später errichtet worden
ist als die 777 Thracum rcterana, beweist deren
Beiname. Ob ihr oder jener die Inschrift aus
der Gegend von Lauingen in Raetien, CIL III

5880, derGrabstein der Frau eines praef. coh. [lll

]

Thracum, angehört, muss unentschieden bleiben.

cohors lll Thracum. Eine solche wird 80 und
20 84 nach Chr. in Pannonien genannt (Diplom XIII

und XVI), da sie aber in allen späteren Di-

plomen der Provinz fehlt, muss sie bald nach-

her von dort wegverlegt worden sein. Es liegt

dann sehr nahe, sie in einer der beiden raetischen

coh. lll Thracum wiederzuflnden. aber in welcher

von beiden, ist ganz ungewiss. Jedenfalls würde
die Verlegung nach Raetien dann vor 107 anzu-

setzen sein, wo Diplom XXXV bereits beide Co-
horten in der Provinz verzeichnet. Unmöglich ist

30 eine Entscheidung darüber, welche der verschie-

denen coh. lll Thracum der in einem Cursus
honorum aus Patavium (CIL V 2841) genannte
Praefeet befehligt hat.

cohors lll Augusta Thracum equitata (CIL
X 6100) ist nur aus den Cursus honorum zweier

ihrer Praefecten, CIL X 6100 und VI 31856=
Cagnat L'ann. äpigr. 1888, 66 (Zeit Marc Aurels),

bekannt, ohne dass sich etwas über die Garnison-
provinz der Trupp vermuten liesse.

40 cohors lll Thracum (Syriaca?) (equitata?).

Zu El-Kantara in Tonis ist der Grabstein eines

Soldaten der in der Provinz Afriea stehenden
coh. I Chateidenorum gefunden worden (Bull,

arch. 1895. 74= Cagnat L’ann. öpigr. 1896,

35); der Mann, ein geborener Palmyrener, heisst

darauf q. (ob «q?) coh. lll Thralcjum Syri ten ||||

trati atus in coh. 7 Chalci. Dem ganzen Zu-
sammenhänge nach ist klar, dass der Soldat zu-

erst in eine in Syrien liegende coh. lll Thracum
50 eingetreten war, und fraglich bleibt es nur, ob

auf dem Stein (in) Syri(a) ten(dentis) oder Sy-
riacae anzunehmen ist. In jedem Falle aber
dürfen wir dann die Existenz einer coh. lll Thra-
cum Syriaca vermuten, die neben den ooA. 7. 77.

777/ Thracum Syriaeae an sich schon zu er-

warten sein würde.

cohors 7777 Thracum equitata (CIRh 1290.

1528. CIL II 4212. XIV 3548) stand im 1. Jhdt.

in Obergermanien, wo zu Mainz und zu Wies-
60 baden der Grabstein je eines Reiten von ihr,

eines Dons . . . und eines Bessus (CIRh 1290
und 1523) gefunden sind. Ein anderer Mainzer
Grabstein (ebd. 980) nennt zwar nur einen mit.

ex. coh. Thracum, so dass eine Entscheidung
zwischen den zu Mainz nachweisbaren coh. I. Ulf.
VI Thracum nicht ohne weiteres möglich ist,

allein ich führe ihn deshalb unter coh. 1111 Thra-
cum an, weil der Mann genau wie der obige
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Reiter der Illl Thraeum aus Mainz ein geborener Moesia inferior überhaupt nicht vorkommt. E»
Daneala ist. Prsefecten der Cohorte begegnen könnte die Cohorte z. B. sehr wohl die bisher

mehrfach im Cursns honorum (CIL II 4138. 4212. noch fehlende eoh. V Thraeum sein.

XIV 3548). eokorlte Thraeum. Mehrfach werden, zumal
cohore IUI Thraeum Syriaea wird von der auf unvollständig erhaltenen Inschriften, eohortee

vorigen durch den Beinamen unterschieden und Thraeum erwähnt, ohne dass es bei dem Fehlen

muss ebenso wie die Cohortee I. II. [III] Thra- der Ziffer möglich wäre, eine Beziehung auf eine

cum Syriacae in Syrien gestanden haben. Ge- bestimmte der bekannten vorzuschlagen. Esistdiea

nannt wird sie nur in den Cursus honorum zweier der Fall bei dem Fragment eines Cursus honorum
Praefecten, dem einen aus Pola (Pais CIL Suppl. 10 aus Apulum (CIL III 1168), bei dem Grabstein

“iia z’äSTÄ sja ** •^ ... <«.
der eok. VI Thraeum zu vermuten. V 953), sowie bei einem Mainzer Grabstein (Kör-

rokort VI Thraeum (equitala CIRh 990. CIL ber Inschr. d. Mainz. Mus. III 46), auf dem aber

VII 67. 158 [?]) können wir nacheinander in vier auch ala ergänzt werden kann. Über zwei weitere

verschiedenen Provinzen naehweisen. Zuerst hat germanische Grabsteine s. unter I Thraeum und
sie in Germanien gelegen, wo zu Mains der Grab- IIII Thraeum.
stein eines Reiters (CIRh 990) gefunden ist (vgl. cohore nora Tironum ist eine nur auf spani-

auch Illl Thraeum). Dann muss die Cohorte, wie sehen Inschriften erwähnte und anscheinend nicht

so viele rheinische Auxilien, nach Britannien ver- 20 zum Reichsheer gehörende provinciale Truppe, die,

legt worden sein, da uns dort in dem 1. Jhdt. weil sie nur zu Tarraeo vorkommt, vielleicht dort

angehörender Grabstein eines Reiters. CIL VII 67, gelegen hat. So ehrt CIL II 4138 derConventus
ans Duroeornovium und Bleitesserae (Erkennungs- Tarraconensis einen prael. ehor. noeae Tironum,
Zeichen der Soldaten) mit CV1TR (ebd. 1269 und prael. orae maritumae, während ebd. 4224 ein

Ephem. epigr. III p. 144) erhalten sind. Auch den anderer prael. ehor. notae Tironum orae mari-

Grabstein eines Reiters, CIL VII 158, aus Viro- lumae heisst. Dieselbe Abteilung scheint auch
conium, nördlich von Duroeornovium, auf dem die ebd. 4264 und 4266 gemeint zu sein, wo ein

Nummer der Cohorte nicht mehr erhalten ist, prael. ehoort. I et orae marit. und ein prael. orae

wird man mit H fl b n e r des Fundorts wegen auf maritumae eohortie I et 11 erscheinen. Bei den
die ja gerade als equilata bezeugte eoh. VI Thra- 30 von M o m m s e n Ephem. epigr. V p. 249 noch
cum beziehen dürfen. Schon aus dem Fehlen der herangezogenen Inschriften 4213 und 4189 dürfte

Truppe in allen britanisehen Diplomen würde dagegen die Beziehung zu wenig sicher sein,

man zu schliessen haben, dass sie die Provinz cohore Torquato: s. eoh. I Breueorum bis

bald wieder verlassen hat; wenn sie daher 84 Torquato ob rtirhitem) appell(ata).

und 85 n. Chr. in den pannonischen Diplomen cohore Trauma: s. eoh. I Ulpia Cugemorum
XVI und XVII eine eoh. VI Thraeum finden, so e. R.

darf darin wohlbestimmt die britannische wieder- eohore Treverorum equitata (CIRh 1549). Aus
erkannt werden, die etwa in den J. 68/69 oder dem Limeseastell Zugmantel stammt die interes-

sier nach den Feldzügen des Agrieola nach sante Rauinschrift vom J. 223 (CIRh 1549), die

Pannonien verlegt sein könnte. Aber auch hier 40 von einer Truppe: . . Trererorfum Alexandriana
war ihr Bleiben nur ein kurzes-, die Truppe wird Severiana) EU deeota gesetzt ist. Wenn hier,

Traians Dakerkriege mitgemacht haben und dann wie doch wohl nicht bezweifelt werden kann, EG
zur Besatzung der neuen Provinz verwendet wor- als EQ(uttala) zu lesen ist, kommt einzig eine Co-
den sein. Wenigstens fehlt sie in allen späteren horte in Betracht (vgL SchQnemann a. a. O. 55),

pannonischen Diplomen und begegnet uns dafür und ich kann Zangemeister (Limesbl. 16, 432)
zwischen 145 und 161 in Diplom LXX in Dscien. nur zustimmen, wenn er auf diese dann den frei-

«W -« coemrr ,* r/a-w sn*
tata]1\ bestätigen ihre Anwesenheit dort zu Ma- (CIRh 1550 c) bezieht. Ebenso wird die Cohorte
gyar Egregy (CIL III Supl. 8074, 24). Je ein 50 der dortige Stein ebd. 1548 angehören. Nun sind

l’raefecz von ihr wird CIL X 1777 und CIRh neuerdings auch in dem nahe gelegenen Castell

1099 im Cursus honorum genannt. Holzhausen zwei Inschriften einer Treverercohorte

eohore Thraeum. Eine eoh. Thraeum, die gefunden worden, die II e 1 1 n e r Arch. Anz. 1898,
mit keiner der bisher behandelten identisch zu 26) überzeugend auf dieselbe Truppe bezieht. Die
sein scheint, begegnet uns in einer griechischen eine ist eine Weihung der e. . . Tneerorum an
Inschrift aus Pantikapaion in der Krim (Laty- Mars, die andere ist von ihr im J. 213 zu Ehren
s c h e w II 290). Es ist der Grabstein eines ge- Caraeallas gesetzt. Wenn auf dieser die Cohorte
borenen Thrakers, der xeytvflar i xal xgirxop oo[h. A]nton[in iana Tre(rerorum) heisst, so

axetat Opaxdiv heisst. Mögen nun die römischen kann der in so ungewöhnlicher Weise vorange-

Besatzungstruppen des bosporanisehen Reichs, wie 60 stellte Beiname An/oniniono gewiss, wie H e 1 1 -

zumeist angenommen wird und wie es auch für n e r es erklärt, auf ein Errichtung der Truppe
die Legionäre feststeht, vom niedermoesischen durch einen Kaiser Antoninus und zwar dann
Heere dorthin abcommandiert worden sein, oder doch wohl nur durch Caraealla hindeuten sollen,

mögen, wie ich eher glaube, bestimmte Auxiliär- Einen bleibenden Beinamen möchte ich jedoch
regimenter ständig dort stationiert gewesen sein, darin nicht erkennen, denn auf der nur 10 Jahre
so ist doch die vorstehende Cohorte schon des- jflngeren Inschrift vom Zugmantel (s. o.), auf der
halb von den oben besprochenen zu unterscheiden, offenbar alle Narneu derCohorte verzeichnet waren,

weil eine eoh. Thraeum unter den Auxilien von kann er, wie die Raumverhältnisse lehren, nicht
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mit dagestanden haben. Dagegen haben Hett-

ner und Zangemeister mit ihrer Vermntnng,

das« der oben erwähnte Ziegel nicht III T R son-

dern AIY T R geboten haben wird, sicher das

Richtige getröden.

[ookort Tnmor . . oder Trimach , . wurde
früher aus dem schwer lesbaren Odenburger Grab-

stein CIRh 1684 erschlossen, allein dort steht

vielmehr, wie Zangemeister (vgl. Ephem. epigr.

(690) und eines mil. 6/. matt. (691). Vielleicht

gehören der Truppe auch die beiden Weihinschrif-

ten von Praefecten ohne Namen der Truppe aus

Boreovicium (641 und 655) an, ebenso wie die

dortigen Ziegel mit C 0 H 11 1 Ork (ebd. 1227),

die eventuell I T(ungr.) gelesen werden könnten.

Zwei Inschriften der Cohorte sind dann weiter im
Norden in Schottland gefunden worden; die eine

(ebd. 1099) aus Castlecary am Piuswall beweist.

V p. 244) leigt, / TRRAlVm (s. I Tkracum 10 das die Truppe unter Kaiser Pius am Bau dieses

Oerrwmsea)].

cohors Trumplinorum wird nur ein einziges-

mal in der frühen Inschrift CIL V 4910 aus dem
in den Alpen liegenden Gebiete der Trumpliner
selbst genannt, die einem principi Trumplino-
rum prael. [cjokort . Trumplinorum (s]ub C.

Vibio Fama legato — wie M o m m s e n ausführt,

schwerlich dem Consul von 43 — gesetzt ist.

cokort I Tungrorum miliaria. Bei Tacitus ist

Walles mit gearbeitet hat. die andere (1084)

aus Cramond bei Edinburg ist eine Weihung der

Cohorte; es darf hier die überlieferte Ziner I

keinesfalls mit H ü b n e r su II geändert werden.

Auffällig ist, das6 die Cohorte ebenso wie die

II Tungrorum als miliaria statt unter Tribunen

unter Praefecten steht.

cokort ll Tungrorum miliaria eguitata c. L.

Die emsige nachweisbare Truppe, die den Bei-

seit dem J. 69 mehrfach von zwei cohortes Tun- 20 namen eirium Latinorum führt. Ober ihre frühe-

grorum die Rede, die stets miteinander operierend

gewiss nicht verschieden sind von den beiden durch
viele Inschriften später in Britannien bezeugten co-

korlet I und ll Tungrorum miliariac. Tacitus er-

wähnt sie suerst hist. II 14, wonach Fabius Valens

beide im Frühjahr 69 rum Schutze der von Othos
Flottebedrohten GalliaNarbonensisdorthin sandte.

Wir werden darauf schliessen dürfen, dass die

Cohorten bis dahin zum germanischen Heere ge-

ren Schicksale in Italien und Britannien s. unter I

Tungrorum. In letzterer Provinz ist die Cohorte

dann, wie zahlreiche Inschriften von ihr beweisen,

bis ins 3. Jhdt. geblieben. Die meisten von diesen

sind zu Blatum Bulgium nördlich vom Hadrians-

wall gefunden, wo demnach längere Zeit das Stand-

quartier der Truppe gewesen sein muss; dass das

bereits unter Pius der Fall war. zeigt eine In-

schrift von ihr zu Ehren dieses Kaisers vom J. 153

hört hatten. Schon an dem ersten für die Vital- 80(CagnatL'ann.4pigr. 1897,59). Die übrigen dorti-

lianer ungünstigen Gefecht (ebd. 14) waren aus-

erlesene Mannschaften von ihnen beteiligt, an dem
zweiten unmittelbar darauf erfolgenden nehmen
sie vollzählig teil, verlieren beide den Praefecten

im Kampfe und ziehen sich dann mit den übrigen

Truppen nach Antipolis zurück, ebd. 15 und 28.

Der Schauplatz dieser Gefechte war, wie H 15

zeigt, die Küstenstrecke zwischen Antipolis und
Albigannum. Gerade auf dieser Strecke ist nun

gen Steine sind Weihungen teils der Cohorte selbst

(CIL VII 1071. Cagnat a. a. O. 1897. 60). teils

der in ihr dienenden rire* Raeti (CIL VII 1068),

sowie pagi Vellaut (ebd. 1072) und Condrutlit

(1073), endlich eines Soldaten (1074) und eine«

Freigelassenen für seinen Herrn, einen prael.

co[k. II] Tun. (1064 — die Ziffer ist hier mit
Sicherheit zu ergänzen); schliesslich ist noch der

Grabstein eines Tribunen von ihr (ebd. 1078) dort

zu Vintium das der früheren Kaiserzeitangehörende 40 erhalten. Vier weitere Inschriften der Truppe
(s. Mommsen Ephem. epigr. V p. 175) Frag
ment anscheinend eines Soldatengrabeteines ge-

funden, das die coko(rt
)

pr(ima) T . . . nennt
(CIL XII 16). Blanc und Hirschfeld haben
dies gewiss richtig auf die ja gerade in jener

Gegend nachgewiesene coh. I Tungrorum bezogen,

und die Innsehrift wird dann eben aus der Zeit

ihres dortigen Aufenthalts stammen. In der
Folgezeit sind beide Cohorten nach Britannien

sind zu Petrianae am Hadrianswall gefunden, da-

runter drei officielle Weihungen der Cohorte (ebd.

879. 880. 882)und das Fragment 894; 882 stammt
aus dem J. 241, und wir haben daher wohl «n-

zunehmen, dass die Abteilung, nachdem sie zuerst

in Blatum Bulgium gestanden hatte, später von

dort nach Petrianae verlegt worden ist. Auch
sie ist, obwohl miliaria, ebenso wie ihre Schwester-

truppe, die 1 Tungrorum, von Praefecten befehligt

verlegt worden, wei sie Bchon 83 n. Chr. zum 50 worden; Tribunen nennt nur der späte Stein 1078,

Heere desAgricola gehören und sich in der Schlacht

am Berge Graupius besonders «uszeichnen (Tac.

Agr. 36). Weiterhin lässt sich nun an der Hand
der Inschriften die Geschichte jeder der beiden
Abteilungen für sich verfolgen. Die coh. I Tun-
grorum nennen die Diplome XXXII und XLIII
für 103 und 124 unter den Auxilien der Provinz,

und dass sie noch bis in die späte Kaiserzeit

dort verblieben ist, zeigt die Notitia dignitatum,

der aus einer Zeit stammt, wo bereits allen Co-

hortenbefehlshabem der Tribunentitel verliehen

war.

cokort Tungrorum. Ausser den beiden stets

miteinander genannten cohortes Tungrorum er-

wähnt Tacitus noch einmal eine einzelne cok.

Tungrorum (hist. IV 16). Danach war der erste

grosse Sieg des Civilis auf dem Rhein (etwa Juni

69) hauptsächlich dadurch herbeigeführt worden.

die sie Occ. XL 40 zu Boreovicium am Hadrians- 60 dass eine coh. Tungrorum zu Civilis überging.

wall verzeichnet. Diese Garnison hatte die Truppe
offenbar schon seit langer Zeit innegehabt, da
alle ihre Inschriften mit Ausnahme von zweien
dort gefunden sind. Der Mehrzahl nach sind es

Weihungen teils der Cohorte mit oder ohne An-
gabe des Praefecten (CIL VII 633. 635. 638. 639.

640. 658), teils von Praefecten allein (642. 651),
ferner die Grabsteine eines medicut Ordinarius

Die eben noch im Frühjahr 69 in Oberitalien bei

der Armee des Vitellius befindlichen beiden coh.

Tungrorum können schwerlich jetzt schon wieder

am Niederrhein angenommen werden. Ausserdem
darf doch wohl als sicher gelten, dass, als Ve-

spasian nach Beendigung des Krieges eine grosse

Anzahl der am Aufstand beteiligten Truppenteile

csssierte, er diese mit besonders schwerer Schuld
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belastete Cohorte in allererster Linie aufgelöst superior der Truppe angehören, dagegen scheint

haben wird. Da jene anderen beiden aber später mir eine Beziehung der Inschrift eba. 1187 auf

noch in Britannien nachweisbar sind, werden wir sie, die Mommsen annimmt, sehr unsicher. Auf-

neben ihnen eine weitere tungrisehe Cohorte an- fällig ist. dass die Cohorte mit einziger Ausnahme
nehmen müssen. des Steines CILm 1571 und der Ziegel stets ohne

Cokort I Tyriorum tagittariorum gehörte 99 Nummer genannt wird,

n. Chr.. wie Diplom XXX zeigt, zum Heere von [cokort 1 Ulpial], Eine solche muss schon

Moesia inferior. Ein Praefect von ihr begegnet wegen des Vorkommens einer II Ulpia ange-

in dem Cnrsus honorum aus Salonae, CIL III nommen werden, wenn auch kein directes Zeugnis

8716, wo cok ITYR, wie mir sicher scheint, nicht 10 sie nennt. Höchstens könnte vielleicht eine ka-

ala cok. Ityr., sondern nur als cok. I Tyr. gelesen rische Inschrift vom J. 129 (Bull. hell. IX 341)

werden darf. Die cok. Tyriorum tagittariorum, auf sie bezogen werden, die ein fcrap/foc . . . .)

von der ein Praefect auf einem Steine aus Perusia AOYAIIIA... tu Ehren Hadrians gesetzt bat.

(ebd. XI 1934) genannt wird, wird von der moesi- Neben der von den Herausgebern gebotenen Er-

sehen cok. I Tyriontm wohl nicht verschieden sein. gänzung Isyi&voy l' die mir wegen dee feraggof

cokorlet Ubiorum. Solche müssen Bich im weniger wahrscheinlich ist, wäre nämlich auch

J. 69 im untergermanischen Heere befunden haben. noch die zu oxtlggc a' Obhtlae denkbar. Freilich

Taätus berichtet nämlich hist. IV 28, es seien, könnte damit dann auch eine der verschiedenen

alsCivils das Land der Ubier wegen ihrer Treue cokorlet l Ulpiae Alrorum, Oalatarum u. s. w.

gegen die Römer verwüsten liess, coesae cokorlet 20 gemeint sein, soweit dies nicht milutriae waren.

corum in nco Marcoduro incuriotiut agentet, Itass auf dem Steine ans Salonae CIL III SuppL
quia procul ripa aberant. Mit der später in den 8762 nicht mit Hirschfeld cok. I [U]lp., son-

Donauprovinzen nachweisbaren ubisenen Cohorte dern wohl eher l [AJlp. hennsteilen ist, ist

können diese, wenn sie damals wirklich nieder- unter cok. I Alpinorum dargelegt worden,

gehauen worden sind, nicht identisch sein, wohl cokort II Ulpia eguitota c. R. (?) liest Momm-
aber wäre es möglich, dass zwei Praefecten, die sen in der schlecht überlieferten Inschrift aus

auf Inschriften des 1 . Jhdts. begegnen, je eine Byllis, CIL III 600, wo verschiedene orientalische

dieser germanischen Cohorten befehligt haben. Truppenkörper aulgezählt werden, aus deren Rei-

Dies gilt besonders von dem prael. cokort. Ubio- tern sieh das für einen Partherkrieg formierte

rum peditum et cquitum im Cursus honorum CIL 80 Cavalleriecorps des Valerius Lollianus zusammen-
X 4862, der, anscheinend eben in diesem Com- setzte. Wiedererkennen möchte ich die Truppe
mando, von Augustus undTiberius decoriert worden in einer Papyrusurkunde vom 10. Oetober 159
ist; wenigstens würde letzteres auf eine am Rhein (BGU 142), einer Epikrieis des praet. dasnt Ale-

stehende Cohorte am ehesten passen. Dieselbe zandrinae, in der ein Mann ix oxtltgt ß" Oiktla(i)

Truppe ist dann wohl auch in dem Cursns ho- bauvlcl ngpaic 'Axo[X]lemQlov erscheint. Eshan-
norum aus Aquileia (P a i s CIL Snppl. Ital. I delt sich also um eine in Ägypten stehende Cohorte

185) gemeint wo sie cok. Ubior. eguitala heisst. und zwar gleichfalls um eine emitata-, man wird

cokort fl] Ubiorum hat nach dem Cursus dann einfach die obige anzunehmen haben, und
honornm CIL X 6015 (prael . cok. Ubior. Moet. nicht wie die Herausgeber eine bisher überhaupt

iuler.) in Niedermoesien gestanden, wo aie auch 40 gar nicht nachzuweisende cok. II Ulpia Alrorum.

Diplom XXXI im J. 99 verzeichnet. In allen Was für eine Truppe in dem verlorenen, un-

weiteren Diplomen der Provinz fehlte sie, da aber genügend copierten Cursus honorum aus Mas-
dafür im 2. Jhdt. eine gleichmissige Truppe in eiüa (IGI 2433) gemeint ist, wo ein xgaignx

Daden erscheint, werden wir annehmen dürfen, omiq. ß' Oilx. YPIA genannt ist ist bisher noel

dass die Cohorte erst Traians Dakerkriege mit- nicht gelungen festzustellen.

gemacht hatte und dann in der neuen Provinz cokort Ulpia

:

s. cok. I Alrorum, I Britlonum

als Besatzung verblieben war. Diplom LXVI miliaria, l Traiana Cugtnorum e. R., I Da-

nennt offenbar sie (/!/ VLBIOR.) 157 n. Chr. corum, I. II. [///] Oalatarum, l Flavia Hitpa-

unter den Auxilien von Dacia superior, und zu- norum miliaria e. R., I Pannoniorum c. R. mi-

sammen mit einer Anzahl von diesen scheint 50 liaria, [I J. II. lll Papklagonum, I. II. III. [//ff],

sie auch die Kaiseriusehrift zu Veczel CIL III V. (Pf] Petraeorum, l Sagitlariorum.

1343 gesetzt zu haben, denn die Varianten der cokort Utiporum. Von dieser Abteilung, die

beiden Abschriften von Z. 8 feoä.j VE (so Momm- anscheinend überhaupt nur wenige Monate be-

sen) oder VS (so Torma) führen doch wohl auf Btanden hat, erfahren wir einzig durch Tacitus.

eine (cok.) VB. Ziegel der Cohorte mit C I VB- Er erzählt Agr. 28, dass sie im Sommer 83 aus

sind im Osten der Provinz zu Tage getreten zu Germanien, wo sie neu formiert worden war, nach

Szäkely-Udvärhely, zu Dicsö-Szent-Märton und zu Britannien übergesetzt werden sollte, dass aber

Burghallen (CIL III SuppL 7074, 25); die im Süd- unterwegs die Rekruten revoltierten, den sie be-

westen von Dacien, zu Zsuppa, Sarmizegetusa, fehligenden Offider und die eingestellten alten

Szent-Oyörgy-Välyas gefundenen Ziegel mit CIV 60 Mannschaften niedermachten und auf den Trans-

möchte ich dagegen lieber auf die cok. I Vin- portsehiffen flüchteten; ausführlich berichtet er

delicorum miliaria (s. dl beziehen. Die Weih- dann ihre weiteren Schicksale. Dasselbe erzählt

inschrift an Hercules, CIL III 1571, die ein ganz entstellt und ohne den Namen der Cohorte

prael. cok. I Ubior. zu Herkulesbad gesetzt hat, Dio LXVI 20, 2.

wird natürlich bei einem nur vorübergehenden cokort Valeria: s. cok. Breucorum, [I/I Bra-

Badeaufenthalt daselbst errichtet Bein. Denkbar coruml.

wäre es endlich, dass die Ziegel mit COHV (CIL cokort I Vaugionum miliaria equitata (CIL
III 1702) aus dem Donaucastell Golubatz in Moesia VII 1003) ist zwar direct nur in Britannien be-
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zeugt, doch darf aus Tac. ann. XII 27 wohl ge- ständig und ungenügend wiedergegebene Brohler
schlossen werden, dass sie vorher in Germania Stein von Klein in bessererAbsehriftveröffentlicht

superior gestanden hatte. Bei dem Chattenkriege ist. Es ist dies eine Weihung an den Hercules Sa-
des J. 50 n. Chr. lässt nämlich der I-Cgat dieser xanus eines " cok. // 1 VAHC 1 A N, und es hat dem-
Provinz auzUiant Vanyioiuu ae fit metat ad- nach wirklich eine cok. Varrianorum bestanden
dito equite alario einen Angriff auf den Feind und zwar im niedergermanischen Heere. Dass die

machen. Die ganze Darstellung beweist, dass es Ziffer aber thatsächlich zu 11 ergänzt werden muss,
sich hier um Auxiliarcohorten handelt, und da lehrt uns eine gleichfalls untergermanische Weih-
eine andere vangionisehe Cohorte nicht bekannt inschrift aus Köln, CIRh 315, die von einem mil.

ist, wird man an die spätere britannische l Fan- 10 cok. II Var. fing. cos. gesetzt ist. Brambachs Er-
qionu

m

zu denken haben. Auf der Insel ist gänzung dieser als 11 Vor(duilorum) ist, ganz ab-

diese zunächst durch die beiden Diplome XXXII gesehen davon, dass eine solche Cohorte nicht nach-

und XLIII für die Jahre 103 und 124 nachge- weisbar ist. zu verwerfen und auch hier vielmehr
wiesen, dann aber durch eine grosse Anzahl von die in der Provinz nunmehr nachgewiesene II Var-
Insehriften des 2. und 3. Jhdts., die uns vor cianorum einzusetzen. Endlich möchte ich eine

allem eine ganze Reihe von Tribunen kennen eoh. Varcianorum auch noch in dem unvollständig

lehren. Mit zwei Ausnahmen sind diese sämtlich erhaltenen Cursus honorum aus Bovianum CIL IX
zu Habitancium gefunden, dem einen der nord- 2564 erkennen, in dem ein [praet. cok. . . .Jianorum
wärts vor den Hadrianswall vorgeschobenen star- vorkommt. Da nämlich der einzige Cohorten-
ken Auxiliarposten, und schon hierdurch allein 20 name mit dieser Endung eben Varcianorum ist.

ist der Platz als langjähriges Standquartier der würde nur an unsere II Varcianorum oder an
Cohorte erwiesen-, eine directe Bestätigung bieten die noch nicht nachgewiesene I Varcianorum zu
noch die Bauinschriften CIL VII 1003 (aus der denken sein.

Regierung des Septimius Severus). 1007 und 1010. cohors I Fida Vardu/Iorum c. ß. equitala

Eine Weihung für Caracalla, ebd. 1002, ist von miliaria ist eine der häufigsten auf Inschrif-

der Cohorte gemeinsam mit den ßaeti Oacsati ten genannten Gehörten des britannischen Heeres,

und den ezploratores gesetzt, die, gleichfalls Sie erscheint in den Diplomen der Provinz aus
zu Habitanicum stationiert, wie 987 und 988 den J. 98 (XXIX). 105 (XXXIV), P24 (XLIII), 146
schliessen lassen, dem Tribunen der cok. I I on- (LVII) und hat ihr Standquartier zunächst wohl
gionum unterstanden zu haben scheinen. Die 30 in Lanchestcr südlich vom Hadrianswall gehabt,

übrigen Inschriften sind Weihungen von Tribunen, wo zwei Weihungen von ihr (CIL VII 440 und
so 986 (derselbe Officier wie 1003). 980 und 994 435) sowie die eines ihrer Tribunen (481, vgl. 440)
(beidemal derselbe Tribun wie 988). Eine weitere gefunden sind. Die Mehrzahl ihrer Inschriften

Anzahl von Weihinechriften aus Habitancium. die stammt aber aus Bremenium. dem nördlich vor
einen Tribunen ohne Angabe seiner Truppe nennen den Wall vorgeschobenen Posten, wo früher die cok.

(982. 982. 984. 985. 992. 993. 1005), hat bereits 1 Lingonum gelegen hatte; da nun letztere Cohorte
Hübner mit Recht auf die I Vangionum als die (s. d.) später gerade in Lanchester nachweisbar ist.

einzige dort nachweisbare cok. miliaria bezogen; haben wohl, als im Laufe der Zeit eine stärkere

bei dem 985 genannten ist der Beweis dafür Besetzung der Festungen im Norden notwendig
direct zu erbringen, da derselbe Mann 1007 als 40 wurde, beide Abteilungen ihre Garnisonen unter

Tribun der Vangionen bezeichnet wird. Wieder- einander getauscht, und ist die cok. miliaria zu
herstellcn möchte ich den Namen der Truppe Bremenium an die Stelle der quingenaria getreten,

auch in dem Fragment einer Bauinachrift (1009) In Bremenium wird die Cohorte als bleibende Be-

ate [cok. I Vang] mil. cfui) praeest hl. Pere- Satzung vor allem durch die Bauinschriften CILVII
grimm Super Irib. Aus der nahen Wallstation 1045 und 1016 erwiesen, die sich auf einen in den
Cilnrnum haben wir endlich den Grabstein der Jahren 219/223 erfolgten Wiederaufbau eines Bslii-

Tochter des Fabius Honoratus trib cok. I l’an- stariumdurch dieTruppe beziehen; eine andere Bau-
gion. (588), aus dem aber auf Anwesenheit der inschrifts.ebd. 1051. Ausserdem besitzen wir dort-

Truppe selbst dort nicht geschlossen werden darf. her eine grössere Anzahl von Weihungen teils von
Ob Ephem. epigr. VII 845 auf dem Grabstein 50 der Cohorte, teils von ihren Tribunen für die

au» Camulodunum [cok.] I Vafngionum] oder / Kaiser Caracalla von 215 n. Chr. (ebd. 1043).

Valrdullorum

]

zu ergänzen ist. bleibe dahinge- für Elagabal (1039), für Gordian (1030), für einen

stellt. unbestimmbaren Kaiser (1044), für genius und
[coAors I Varcianorum] muss aus der II signa der Cohorte (1031) von einem Tribunen.

Varcianorum gefolgert werden. Auch die mehrfach auf Inschriften von Bremenium
cohors II Varcianorum equitata (CIL V 875). ohne Angabe ihrer Truppe genannten Tribunen

C. Minicius Italus heisst in Beinern Cursus ho- (vgl. 1034. 1035. 1037. 1038. 1052 1056) werden
norum aus Aquileia. CIL V 875, praet. cok. II der / VarduHorum als der einzigen dort nachweis-

Varc. eq„ während in der neu gefundenen, den- barenvon Tribunen befehligten Cohorte angehören;

selben Mann betreffenden Inschrift aus Alexan- 60 für den 1035 begegnenden Caecilius Optatus lässt

dria (Cagnat L'ann. öpigr. 1893, 91) von der sich dies aus 1039 beweisen; der Rufinus 1038

betreffenden Charge nur noch (praet eoh.) . . .or. ist, nach dem Namen seiner Gemahlin Lucilla zu

erhalten ist. Dies führt auf die von M o m m s e n schliessen, vielleicht derselbe Officier, für den 1054

für die erste Inschrift zwar hingeworfene, aber gesetzt ist. Endlich ist noch ein Stein aus Castle,

ausdrücklich nicht von ihm vertretene Ergänzung rarv am Piuswall (ebd. 1096) anzuführen, eine

coh. II Varcianorum, und an dieser wird nicht Weihung der Cohorte an Silvan unter dem Praefec-

niehr gezweifelt werden dürfen, seit in dem Bonner ten Trebius Verus (derselbe Mann wohl auch ebd.

Jahrbüchern 81. 112 der vorher CIRh 664 unvoll- 1124 aus Sterling gemeint). Dass hier im Gegen-
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satz zu den zahlreichen uns bekanntenTribunen der

Cohorte ein Praefect erscheint, ist auffällig, findet

aber eine Parallele in dem auf einer africanischen

Inschrift, CIL VIII 5582, erwähnten prae[f], cok.

primae Kdae Vardulorum, die sich zweifellos auf

die britannische Abteilung bezieht, während in

dem Fragment aus Mevania. ebd. XI 5038, das

Monmsen allerdings richtig auf die Cohorte be-

zieht, prael. nicht auf diese, sondern auf eine

andere Truppe geht. Schliesslich möchte ich noch

auf Ziegel aus Germania inferior mit COHTF1D
hinweisen (CIRh 60d). Brambach glaubt zwar,

es sei dies verlesen statt COUTFLA, allein

als ebenso möglich ist es doch zu bezeichnen,

dass die T F1D Vard. gemeint ist; sie würde
dann aus Germania inferior naeh Britannien ge-

kommen sein.

[coAors I Faseonuml. Tadtus erzählt hist.

IV 38, wie unter cok. II Vatconum näher dar-

gelegt ist, von dem tapferen Verhalten, das 69
n. Chr. im Kriege gegen Civilis I’osconum lec-

lae o Qalba cahortet bewiesen hatten. Es müssen
also damals zum mindesten zwei eokorlet Vat-

conum beteiligt gewesen sein, und man wird da-

her neben der inschriftlich bezeugten cok. 11 Vat-

conum eine schon durch die Ziuer der letzteren

erforderte eoh. 1 Vatconum anzunehmen haben.

Diese war dann gleichfalls 68 von Galba in Spa-

nien formiert, später an den Rhein geschickt und
hatte sich dann dort ausgezeichnet. Von ihren

weiteren Schicksalen wissen wir jedoch nichts.

cokor» 11 Hispana Vatconum c. R. equilala

(CIL II 1086) ist als einzige inschriftlich vorkom-
mende cok. Vatconum zweifellos eine der von
Galba 68 n. Chr. in Spanien ausgehobenen (s.

unter 1 Vatconum), die dann im folgenden Jahre
zum Kriege gegen Civils nach Germanien dirigiert

worden waren und gerade im rechten Moment ein-

trafen, um dem in schwierigem Gefecht gegen die

Bataver kämpfenden Heere des Vocula durch einen

energischen Rückenangrif Luft zu verschaffen und
den Sieg zu entscheiden. Ihren Ehrenbeinamen e.

R. wird sie wohl eben für jeneHeldcnfahrt erhalten

haben. Noch im letzten Drittel des 1, Jhdts. ist die

cokort ll Velerana . . . iorum. In seinem
nur hsl. überlieferten, dem 1. Jhdt. angehörenden
Curaus honorum aus Hasta, CIL V 7567, heisst

P. Vergilius Paullinus: prael. ckortit 11 VFERA
. . . torum ezercitut ...Mommsenhat darin

richtig VETERA[nae erkannt, ergänzt dann
aber weiter praepotito rezillarjiorum ezercitut . .

.

Dafür reicht jedoch der Raum nicht aus, und es

wird vielmehr in . . iorum der Name eines Volks-

stammes stecken. Die Auswahl ist dann nicht

gross, da es sich nur um ein Volk handeln kann,

das eokorlet II stellte und für dessen Namen nur
sechs Buchstaben fehlen würden. Die einzige,

die diese Bedingungen erfüllte, dürfte eine cok.

11 Ponnoniorum sein. Bei dem Stein aus Thugga.
CIL VIII 15529 (praeleeto . . . [cetcjranae in

.S'yria), ist es unsicher, ob überhaupt eine cokort

und nieht etwa eine ala, z. B. die 1 Qaetulorum
veterana gemeint ist.

cokort Veleranorum s. eoh. 111 Brittonum.

cokort Victriz t. cok. I Breucorum Valeria

Victrix.

cokort Vindelicorum miliaria ist in dem
für einen ihrer Soldaten erteilten Diplom LXVI
vom J. 157 unter den Auzilien von Dacia superior

verzeichnet. Thatsächlich ist dieses Diplom in

der Provinz zu Zsuppa gefunden worden, und
auch auf der gemeinsamen Inschrift einer Reihe
daciscber Cohorten aus Veczel CIL III 1343 steht

als erster Name der der cok. I Vindelicorum.

Ihr möchte ich ferner die bisher auf die cok. 1

IJbiorum bezogenen Ziegel mit C1V zuweisen,

die im südwestlichen Pacien, zu Sarmizegetosa
(Arch.-epigr. Mitt. I 124. VI 142), Szent-György
Välyas (ebd. IX 243) und vor allem zu Zsuppa
(CIL III 8074, 25) zu Tage getreten sind, dem-
selben Orte, woher ja auch aas Diplom der Cohorte
stamt. Für die frühere Geschichte der Truppe
gestatten vielleicht Name und Heimat des im
Diplom genannten Soldaten, des Bar Simto(n)

Callitlenit f. aus Caesarea, einen Schluss. Da
dieser Israelit schwerlich in eine im fernen Sieben-

bürgen stehende Truppe eingestellt sein wird,

werden wir eine zeitweilige Abwesenheit der Co-
Trupe dann nach Britannien verlegt worden, wo
sie uns 105 in Diplom XXXIV begegnet und wo sie

derCursus honorum eineäünbekanntenCIL II 1086

aus Ilipa ausdrücklich nennt (in Britan[nia prael.

cok.l ll Vatconum equit). Ein anderer Praefect

erscheint im Cursus honorum CIL XII 3183, wo
die Cohorte ll Hitpana Vaecoitum cieium Ro-
manorum heisst. Endlich ist meiner Ansicht nach
ihr Name auch in dem Veroneser Cursus hono-

rum CIL V 3376/3877 zu ergänzen, wo nur noch

. . . COR C1VIVM ROM . . . TANNIA ANN
Vll erhalten ist. Kommun dachte an einen

curalor eon(renlut) rieium Rom(anorum) und
wollte danach ein Legionstribunat einaetzen. allein

dies ist schon des Raumes wegen unmöglich. Es
ist wohl einfach zu ergänzen [prael. cok. 11 VatJ-
con. rieium Rom[anorum in Brillannia ann(it)
Vll. Inschriften der Truppe sind in Britannien

selbst bis jetzt noch nicht zu Tage getreten.

cokort vclor s. cok. I Auguita Serviana.

cokort V’eninemim 8 . cok. Carieium et Ve-

niaetum.

cokort Velerana s. coh. I Aquilanorum, I

Hitpanorum, l Sugambrorum, 111 Thracnm.

horte in Palaestina anzunehmen haben, und da der
Diensteintritt des Mannes gerade in der Zeit von
Hadrians Judenkrieg fallen muss, wäre es denkbar,

dass die cok. I Vindelicorum entweder damals über-

haupt im Orient gestanden hat, oder aber für

den jüdischen Krieg zeitweilig dorthin geschickt

worden war. Einen Tribunen von ihr ausser dem
im Diplom vermerkten nennt noch der Cursus bo-

norum aus Venafram CIL X 4873. Ob sich der
Grabstein eines Angehörigen der eok.J l Vind.

(ebd. III 3562) aus Aquincum auf unsere Cohorte
bezieht, die dann auch einmal in Pannonien ge-

standen haben könnte, oder etwa aui eine unbe-
kannte cok. 1 Vindelicorum quingenaria. bleibt

ungewiss. Noch unsicherer ist die Zugehörigkeit

des Veteranen einer unbezifferten vindelicischen

Cohorte, auf dessen in der Nähe von Ingolstadt

gefundenen Grabstein Mommsen den Namen der
Truppe erkannt hat (CIL III 5905 = 11906).

[coAors II und 111 Vindelicorum
]

fehlen vor-

läufig noch.

rohen 1111 Vindelicorum ist eine der am häu-
tigsten bezeugten Cohorten des obergeimanisehen
Heeres, in diesem bezw, im germanischen) nennen



851 Cohore Cohore 352

sie die Diplome XI. XXI, L für 74, 90 und 134, and eines Tribunen CIL III Sappl. 8787 nur durch die

such in Diplom XL von 116 wird ihr Name mit beiden Diplome von Pannonia superior LX und
Sicherheit ergänzt. Die einzigen Inschriften von LXI, wonach sie 148 und 149 in dieser Provinz

ihr sind der Frankfurter Votivstein unbekannten gestanden hat; Bormaon Arch.-ep. Mitt. XX
Fundorts, CIRh 1439, den einer ihrer Soldaten er- 161 will ihren Namen freilich auch noch in Di-

richtet hat, und drei aus demStandlagerderTruppe plom LI von 138 ergänzen, doch ist dies sehr

Grosskrotzenburg stammendekleinereStüeke.näm- unsicher. Die von Brambach auf die Cohorte

lieh ein Bronzetifelchen mit der Weihung eines bezogenen Ziegel aus Germanien, CIRh 1750, ge-

Centurio (Limeebl. 16, 440), ein anderes solches hören vielmehr der llll Aquitanorum (s. d.) an.

Täfelchen (ebd. 441) und ein Fragment, CIRh 10 [eoAors V Voluntariorum) fehlt; vgl. übrigens

1434, auf dem ich in Fl IUI VI eo]k. lll Vi(nd.J eok. V Omina e. R.

wiedererkennen möchte. Um so grösser ist die [eokort VI Voluntariorum] fehlt gleichfalls

Zahl von Ziegeln mit dem Stempel der Cohorte, noch, wenn sie nicht etwa mit der cok.Vl Ingenuo-

die an den verschiedensten Stellen der Provinz rum (s. d.) zusammenhingt. Rirsehfeld möchte
— ich zähle deren mehr als 20 — zu Tage ge- zwar in einem lnschriftfragment aus Salonae, CIL
treten sind. Es erklärt eich dies nach Wolf! III 8747= 2069, 7 eoA. 1 / K[of.] ergänzen, allein

damit, dass die Ziegeleien von Grosskrotzenburg, v. Domaszewski hat darin wohl richtiger die

in denen die Cohorte mit ihrem Stempel brannte, cok. VI Vfigilum

]

erkannt. Ober einen Stein aus

auch noch andere Castelle mit Baumaterial ver- Heddesdorf mit COR- VI s. cok. VI lngenuorum.

sorgten Die Fundstätten verteilen sich auf die 20 [cohori Vll Voluntariorum) ob = cok. VII
ganze Linie von Niederbieber bis nach Miltenberg, Campestrts (s. d.)? VgL auch CIL XI 4749
und es sind darunter u. a. die Limeacastelle von unter cok. Vlll Voluntariorum.

Heddesdorf, Niederbieber, Augst, Ems, Holzhausen, cokors Vlll Voluntariorum können wir vom
Saalburg, Langenhain. (Alteburg, Arzbach), Eeh- 1. bis ins 8 Jhdt. in Dalmatien nachweisen. unter

zell, Rükkingen, Grosskrotzenburg, Stockstadt, dessen Auxilien sie schon 93 n. Chr. in Diplom
Niedernberg, Obernburg, Miltenberg. Von Orten, XXIII erscheint. Zahlreiche Inschriften von ihr

die rückwärts des Limes liegen, seien (Altwied). sind in der Provinz vorhanden, da diese sich aber

Wiesbaden, Mainz und Friedberg genannt. Die auf nicht weniger als zehn verschiedene Fundorte

angeblich auf ractischem Boden zu Salzbrunn bei verteilen, ist sehr schwierig, über Geschichte und
Kempten gefundenen Ziegel der Cohorte (Ephem. SO Disloeation der Truppe ein klares Bild zu ge-

epigr. IV 6361 sind, wie H a u g Bonn. Jahrb. 69, winnen. Die ältesten Steine dürften die aus An-

144 nachgewiesen hat, auB Obergermanien dort- detrium sein, zwei wohl noch dem 1. Jhdt. an-

hin verschleppt. gehörende Soldatengrabschriften (CIL UI 2745
cokors Vindtlicorum s. cok. Raetorum et Vin- (hier nur eok. Vlll genannt] und 9782k; von

delicorum. dort haben wir auch allein Ziegel der Cohorte

[eoAors Voeontiorum konnte man früher wohl (ebd. 10182). Dann führt eine Gruppe von Denk-

(vgl. z. B. Bd. I S. 1270) aus Hist. Aug. trig. mälern in den äussersten Süden von Dalmatien,

tyr. 3 erschliessen, wo in einem Schreiben des wo zu Doelea die Weihung (ebd. 12679 — es

Valerianue ein tribunatus Voeontiorum genannt steht zwar nur cok. Vot. da, doch ist sicher

wird. Allein nachdem die in die Kaiserbiographien 40 die Vlll gemeint) und zu Epidaurum der

eingelegten Urkunden als gefälscht erwiesen sind, Grabstein eines Soldaten (ebd. 1748) sowie der

fällt das Zeugnis und damit die cok. Voeontiorum der Freigelassenen eines Centurio (1742) gefun-

überhaupt weg.] den sind. Weiter nach Norden zu folgt Narona

cokors 1 Campeetrie Voluntaria (oder Folun- mit dem Grabstein eines beneReiarius (1808)

tariorum) c. R. (mit vollem Namen nur CIL III und Kutac mit dem eines Soldaten (6365= 8490).

8237 genannt) hat im 2. und 8. Jhdt. in Panno- Beinahe die Hälfte aller Denkmäler der Truppe

nia inferior gelegen. Zuerst nennt sie dort das stammt aus der Hauptstadt Salonae oder deren

in die Zeit zwischen 145 und 160 fallende Di- allernächster Umgebung, so dass ein längerer

plom LXIX, wo zwar nur . . . P VOL CR er- Aufenthalt der Cohorte dort und zwar, nach den

halten, aber der Name sicher zu ergänzen ist. 50 Namen der Soldaten zu schliessen, im 2. und

Dann begenet uns im stadtrömischen Cursus ho- 3. Jhdt. unbedingt angenommen werden muss,

norum GEL VI 8520 ein trib. eok. primae Vo- Es sind zunächst eine Reihe von Grabsteinen, teils

luntariac Campanorum in Pon(n)onta inferiore, von Soldaten (2002. 2045. 2052. 8728. 8751.

und aus der Provinz selbst haben wir eine offl- 8757), teils von deren Angehörigen (2039. 8729.

eieile Weihung der Cohorte vom J. 212 aus 8ir- 8775), dann zwei mit Sicherheit auf die Co-

mium (ebd. In 3237), die gesetzt ist cur. ag. P. horte zu beziehende Fragmente (8776 und 8777).

Ael. Valerio, trib. ez ret. Dass die Truppe wahr- Aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Sa-

seheinlich mit der früher in Dalmatien nachweis- lonae besitzen wir den Grabstein eines Veteranen

baren cok. I Camp, identisch ist, wurde bereits und seiner Frau (9708) aus Tragurium und den

unter dieser ausgeführt. 60 eines burtnatra (8522) aus der Gegeud von Epe-

cokors l Italien c. R. Voluntariorum s, eok. tium. Endlich ist auch Delminium als zeit-

/ ltaliea. weiliger Standort der Cohorte anzunehmen, da

[eoAors 11 Voluntariorum) s. co*. 11 ltaliea dort die Weihung eines Centurio vom J. 245

e. R. Voluntariorum. (2706= 9724), der Grabstein, den ein Soldat

[eoAors 111 Voluntariorum), ob in der eoA. unter Coracalla oder Elagabal seinem Kinde setzte

lll Camp. (s. d.) zu erkennen? (9732), ein Soldatengrabstein (Cagnat L'ann.

cokors IUI Voluntariorum e. R. Ausdrflck- öpigr. 1895, 14) und ein unbestimmbares Frag-

lich bezeugt ausser durch den Cursus honorum ment (ebd. 1895, 15) gefunden sind. Aus der
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Gegend von Caiak im Binnenlande besitzen wir Moesien stationiert gewesen. Angeblich findet sieh

weiter die Weihinschrilt eines Centurionen vom ihr Name noch in einer gallischen Inschrift CIL
J. 197 (8886= 6321) nnd von unbekanntem dal- XIII 1159 = Espöranaieu Poitou p. 185f. u.

inatischen Fundort den Stein 8163. Möglicher- 396. dem Grabstein eines mil. coh. XVllI Fol.

weise könnte der Cohorte auch die Inschrift aus Allein da der Text zweifellos interpoliert ist,

Vicu8 MartU Tudertis (CIL XI 4749) angehören, dürfte hier wohl eher an die Lyoner coh. XVllI
wo mil. coh. Vll . . R V'olunt. erhalten ist; da (urb.) (vgl. Tac. hist. I 64. Mommsen Hermes
nämlich der Bruch durch die Zahl geht, kann XVI 643f. Hirschfeld CIL XIII p. 250) zu

ebensowohl Vlll wie Vll oder Vllll (lagestanden denken sein.

haben. Dagegen bezieht sich der Stein eines milee 10 cohor$ XVllll Voluntariorum liest Hübner
cko. Campanac (CIL III 8693) aus Salonae wohl auf dem Stein aus Uxellodunum CIL VII 383,

nicht, wie Mommsen glaubt, auf die Vlll Vo- während Mommsen Ephem. epigr. V p. 249 dafür

iuntariorum, sondern auf die dalmatische coh. I XVllI giebt. Eine Entscheidung ist schwer zu

Camp, (s. d.). In der Notitia dignitatum ist treffen, denn dem Augenschein nach (XVIIT) sind

Or. XXXVII 38 zu Valtha in Arabien eine coh. beideErklirungenzulässig;iehneigeaber deshalb

Vlll Voluntaria verzeichnet. Dass dies eine alte mehr zu XVllll, weil sonst das untere Zeichen
Truppe ist, kann nicht bezweifelt werden; da völlig unverständlich wäre. Es handelt sich in

aber die Annahme zweier verschiedener coh. Vlll der Inschrift um einen in dieser Eigenschaft auch
Voluntariorum ausgeschlossen sein dürfte, muss aus den dortigen Weihungen ebd. 884 und 385
die dalmatische Cohorte in der späteren Kaiser- 20 bekannten Praefecten der zu Uxellodunum Stehen-

zeit nach dem Orient verlegt worden sein, jedoch den coh. I üitpanorum, der den Stein wohl an-

nieht vor 245, in welchem Jahre sie noch in Dal- lässlich seines Avancements zum Tribunen der
maticn nachzuweisen ist. betreffenden Voluntariercohorte errichtet hat.

JeoAories Vllll. X. XI. XII Voluntariorum] [cohors XX Voluntariorum] ist bisher noch
sind aus dem Vorkommen von Voluntariercohor- nicht bezeugt.

ten mit höheren Nummern mit Sicherheit zu er- cahört XXI [Fo/unfariorum?]. Zu Heddes-
schliessen, doch besitzen wir vorläufig noch keiner- dorf in Germania inferior ist ein Stein mit COH
lei Denkmäler von ihnen. XXI gefunden worden. Die Möglichkeit, hierin

[cohor» XIII Voluntariorum]. Auf eine solche eine coh. Voluntariorum zu erkennen, scheint mir
bezieht Mommsen zweifelnd die nur in unge- 30 um so näher zu liegen, als auch die germanischen
nügender Copie vorliegende Weihinschrift aus cohorte» XXIlll und XXVI Voluntariorum sich

Moesia Buperior, CIL III 6321 (vom J. 267 ?), in auf ihren Ziegeln öfters nur COH XXIlll und
der COL XIII VOT überliefert ist. COH XXVI nennen, und Mommsen z. B. die

[cohor» Xllll Voluntariorum] ist anzuneh- gleichartigen pannonischen Ziegel (s. coh. XXIII
men, wenn auch bis jetzt noch keine Inschriften Fol.) ebenfalls auf eine Voluntariercohorte bezieht,

von ihr gefunden sind. Dann könnte der neuerdings zu Heddesdorf ge-

coäors XV Voluntariorum gehörte zum nie- fundene Grabstein eines trib. mil. coh. . .

.

(Bonn,
dergermanischen Heere und hat unter Septimius Jahrb. 102, 187), der den Beweis dafür liefert,

Severus zu Roomburg in Holland gelegen, als dass wirklich eine von Tribunen befehligte Auxi-
— ungewiss ob unmittelbare — Nachfolgerin der 40 liarcohorte zu Heddesdorf gelegen hat, von einem
dortigen coh. bucentium (s. d.), deren Stein aus Commandeur eben der coh. XXI Voluntariorum
traianiscfaer Zeit CIRh 6 a sie in den J. 196/198 herrühren. Endlich wäre vielleicht noch in Er-

für ihre Bauinschrift eines armamentarium ebd. Wägung zu ziehen, ob nicht auch die soeben von
6b benutzte. Auch Ziegel (ebd. 140h) bezeugen Bodewig Limesbl. 31, 839 veröffentlichte In-

ihre Anwesenheit am Niederrhein, während ihr die Schrift aus Heddesdorf der Cohorte zuzuweisen
Weihung aus Brohl, in der K 1 e i n Bonn. Jahrb. ist, die meiner Ansiebt nach etwa [in honorcjm
81, 115 ihren Namen ergänzen will, schwerlich ge- d(omus) d(ivinae) et co[h. XXIJ Vo[l ]
hört. Ebensowenig dürfen die beiden stadtrömi- M. Albiniu» Auli H[l. C]la»»ician[u» 7 c]oh.

sehen Grabsteine von miliie» coh. XF, Leuten itali- »(upra) t(criptae) gelesen werden könnte,

scher Herkunft (CIL VI 8641. 8642), mit Hen-50 [cohor» XXII Voluntariorum] ist bis jetzt

zen auf die XK Voluntariorum, sondern, wie be- noch nicht nachgewiesen,
reits Mommsen Ephem. epigT. V p. 245 erkannt cohor» XXIII [Voluntariorum] erschliesst

hat. nur auf die stadtrömisene coh. XF (bei. X) Mommsen Ephem. epigr. IV 547 p. 158 mit
urbana bezogen werden. Ein Tribun der Cohorte Recht aus Ziegeln von Savaria in Pannonia supe-
begegnet in dem Cursus honorum CIL X 5479. rior, die C XX III. also co(h.) XXIII, bieten.

[eoäors XVI und cohor» XVII Voluntano- cohor» XXIlll Voluntariorum c. R. hat lange
rum] fehlen. Zeit in Obergermanien gestanden, wo Ziegel nnd

cohor» XVllI Voluntariorum c. R. ist in den Inschriften von ihr an einer ganzen Reine von
oberpannonischen Diplomen LI. LX. LXI. LXV Orten zu Tage getreten sind. Zunächst scheint
für die Jahre 138. 148. 149. 154 verzeichnet, 60 sie in der Gegend von Heidelberg in Garnison ge-
ohne dass bis jetzt eine Inschrift von ihr in der legen zu haben, wo im Castell Heidelberg-Neuen-
Provinz gefunden wäre. Einzig auf einer Weihung heim und zu Ladenburg Ziegel mit COH XXIlll
aus Moesia superior, CIL III Suppl. 8162 = 6302, (CIRh 1708 add. p. XXXI. Bonn. Jahrb. 79, 30.

nennt sich ein Offleier trib. coh. XIIX Fol. c. R, Areh. Anz. 1898, 22. Baumann Röm. Denkst, i.

«< trawiat in coh. I Ulp. Pan. co eg.,- ein Mannh. nr. 130) und zu St. Leon die Weihinschrift

S
nz sicherer Schluss für dieGeschichte der Truppe einesCenturionenderCohorte(CIRhl700)gefunden
ist sich daraus nicht gewinnen, wenn es auch sind. Später muss die Truppe dann nach WUrttem-

den Anschein hat, als wäre die Cohorte damals in berg verlegt worden sein, wo sie in dem Limes-

Paolr-wuaowa IV 12
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rastcll Murrhardt noch im 8. Jlidt. gestanden hat.

Dies beweisen die Inschriften, die sie dort zu

Ehren der lulia Augusts (OKE 44, 9) und des

Alexander Severus (ebd. 10) gesetzt hat. ferner

dieTempelbauinsehrift einesTribunen (CIRh 1568),

derGrabstein einesSoldaten (ebd. 1570) und diemit

Recht auf sie bezogenen Ziegel (ORL 44, 18). Auch
aus dem mit Murrbardt correspondierenden Ca-

stell der zweiten Castelllinie, dem von Benningen,
haben wir die Weihung eines Tribunen (CIRh
1596). Dazu treten noeh vereinzelt als Fund-
stätten von Ziegeln der Truppe die Castelle

von Oberscheidenthal (ORL 52, 13), Würzburg
(OKE 49, 9. CIRh 1393, vgl. Westd. Ztschr.

VIII 63) und Heddernheim (B a u m a n n a. a. 0.

130).

cohors XXV Voluntariorum c. ,1. Westd.

Ztschr. I 257 und 383 wird eine Inschrift der

coh. XXV Vol. c. R. aus Baden-Baden erwähnt.

Wenn der Text sicher ist, würde die Cohorte also

zusammen mit der coh. XXVI Vol. c. R. dort

gestanden haben. Eine Erwähnung der Truppe
könnte eventuell noch in einer Inschrift aus Tar-

raco CIL II 4258 gefunden werden, wo Hübner
Suppl. p. 1124, zweifelnd aber gewiss richtig,

roh. XXV [Vol.]unl[alriae ergänzt, nur darf man
nicht mit ihm an eine Abteilung derl’rovincialmiliz

denken.
rohors XXVI Voluntariorum e. R. Alle ihre

Denkmäler deuten aufGermania superior alsStand-

ort der Truppe. Dort sind zunächst im Gebiet

des Oberrheins mehrfach Ziegel von ihr zu Vin-

doniasa. bei Zurzach, zu Schaffhausen und in

dem nahe gelegenen Beringen zu Tage getreten

(Mommsen Inscr. Helv. 344, II. Korr. d. Westd.
Ztschr. VI 1), während andere neuerdings zu

Rechterahohl entdeckt wurden (Schumacher N.

Heidelb. Jahrh. VIII 108). Als sichere Garnison der

Cohorte wird dann aber Baden-Baden erwiesen, wo
ausser Ziegeln (CIRh 1678c) auch mehrere Inschrif-

ten von ihr gefunden sind, nämlich der Grabstein
eines Soldaten (ebd. 1659), die Weihung eines Cen-

turionen ( 1 667), ein Brunnenstein mit der Aufschrift

coh. XXVI Vol. c. R. (1662) und eine Platte mit
dem gleichen Teite (Nasa. Ann. Xin 230). Unbe-
kannten Fundorts aber gleichfalls aus dem Gross-

herzogtum Baden sind die CIRh 2062 erwähnten
Ziegel. Endlich haben wir die Grabschrift eines

Tribunen aus Patrae, CIL III 506, und den von
einem Soldaten der Cohorte seinem als Praeto- 5
rianer verstorbenen Bruder gesetzten Grabstein

aus Praeneste, CIL XIV 2952.

\cohortes XXVII. XXI'///. XXVllll Volun-

tariorum] fehlen vorläufig noch.

cohors XXX Voluntariorum stand in Ger-

mania superior. wie der Cursus honorum eines

Tribunen von ihr (CIL in Suppl. 6758) aus An-
eyra ausdrücklich besagt. Die einzige Inschrift,

die die Cohorte ausserdem noch nennt, ist die

Weihung eines ihrer Angehörigen (wohl eines

Tribunen) [coh.] trieensimae [Vofluntariorum
vom Grossen St. Bernhard (CILV 6891=Momm-
sen Inscr. Helv. 37). Auf dem moesisehen Stein

CIL III 6302, wo früher trih. coh. XXX Vol c.

R. gelesen wurde, steht vielmehr XIIX Vol., vgl.

ebd. Suppl. 8162.

[cohors XXXI Voluntariorum] ergiebt sich

aus der folgenden Truppe.

cohors XXXII Voluntariorum c. R. Auch
sie hat zum germanischen Heere gehört und zwar
zu dem der oberen Provinz. Ihre Garnison ist

Heddernheim gewesen, wie der von Brambach
richtig auf sie bezogene Grabstein eines Soldaten

(CIRh 1480) und die Inschrift eines Centurionen
(ebd. 1467) beweisen: in nächster Nähe von Hed-
dernheim sind zu Praunheim gleichfalls ein Sol-

datengTabstein (Korr d. Westd. ZtBchr. I 2) und
die Grabschrift CIRh 1496 gefunden, die ein

Angehöriger der Cohorte seinem Kinde gesetzt

hat. Ziegel der Truppe besitzen wir au6 dem
Limescastell Ober-Florstadt (Limesbl. 8. 241).

Die Thatsache endlich, dass wir zwei Inschriften

von ihr, die eines neunzigjährigen Veteranen (CIL
III 4006) und den Grabstein eines medieus roh.

(ebd. 10854) aus der Gegend von Sucia haben,

kann auf keinem Zufall beruhen und nötigt zu

der Annahme, dass die Cohorte zeitweilig auch
in Pannonia superior gelegen hatte. Tribunen
von ihr begegnen mehrfach in Cursus honorum.
so CIL III 386. IX 5835. 5836. XI 1937, da
gegen bezieht sich CIL III 320 wohl nicht auf
sie <s. coh. XXXIII Vol.).

coäor* XXXIII Voluntariorum c. R. möchte
ich aus dem Cursus honorum aus Amaatris (CIL
III 320) erschliesaen. Mommsen liest zwar dort

XXX//, jedoch der Text der drei allein erhaltenen

Abschriften des Steines giebt XXXII! XXX II,

XXX..., und dies führt doch wohl vielmehr auf
eine coh. XXXIII Voluntariorum, die zwar ander-

weit nicht bezeugt ist, aber nicht das mindeste Be-
denken erwecken kann. Auffallend ist nur, dass
in der Inschrift das Commando als erstes vor
dem Legionstribunat, also an Stelle der Cohorten-
praefectur steht.

rohort Volunlariorum. Mehrfach erscheinen

auf unvollständig erhaltenen Inschriften cohortes

Voluntariorum oder cirium Romanorum, ohne
dass es möglich wäre, eine bestimmte von diesen
wiederzuerkennen. So finden wir Tribunen auf
dem Steine aus der Gegend von Cedia in Numidien
(Cagnat L'ann. epigr. 1889, 91) und dem aus Bo-
logna (CIL XI 709); eine coh. ...c. R. Volun/.

p. /. s. unter VII Campestris. Wie es mit den
praet. eohortium civium Romanorum quattuor
in Hispania (ebd. 6344) steht, ist unklar.

[Cichorius.]

Cohors amicorum, auch cohors praetoria.

0 cohors, griechisch rptlmr Uij (Appian. Hisp. 84),

liezeichnet in der republikanischen Zeit das Ge-
folge des Oberbeamten in der Provinz, das sich

aus Leuten vcrschiedenerStellung zusammensetzte,
Cie. Verr. I 36. II 2, 66. Caes. b. G. I 39, 2.

40, 15. 42, 6. Hör. ep. I 3, 6 mit Porphyr co-

hors atme amici. I 7, 23. 8, 14. Tib. I 3, 2.

Appian. Hisp. 84 und Festus p. 223 M. berichten,

dass zuerst Scipio Africanus minor sich 620 =
134 v. Chr. mit einem aus Freunden und Cli-

Oenten zusammengesetzten Gefolge umgab, das be-

zeichnet wird als cohors praetoria oder vollstän-

diger (Mommsen Herrn. XIV 25f.) als cohors
amicorum praetoria. In der Folgezeit erhielten

die F eldherra die Erlaubnis, ein Gefolge von ver-

schiedenen Leuten, die ohne amtliche Stellung
und nicht für die kriegerischen Operationen be-

stimmt waren, mit sich zu nehmen: diese Be-
gleiter hatten keinen Anspruch auf Besoldung.
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Allmählich aber erhielten sie Tagegelder (cibaria) Kuhn 1 1491.). Der davon abgeleitete Ausdruck
und in ciceronischer Zeit ein sogenanntes Wein- cohortales bezeichnet in der diocletianisch-con-

(rongiarium) oder Salzgeld tsaiarium). Cic. ad stantinischen Bureaukratie die olficiale

s

der höhe-

Att. VII 1, 6. Nach der Schlacht bei Philippi ren Civiladministrationen überhaupt, die ofHcialcs

trat die Spaltung der cohors amicorum praelorm praesidum mit inbegriBen (Cod. Theod. VIII 4,

ein; die praetoriac cohortes wurden besonders 1 vom J. 815; ebd. 1. 11 = Cod. Iust. XII 57,

organisiert, die cohors amicorum ganz ihres mi- 3); so noch in Constitutionen des Constantin und
litärisehen Charakters entkleidet, an den nur mehr Constantius (z. B. Cod. Theod. VIII 7, 4 vom
der Name erinnerte. In der Kaiserzeit umfasste J. 354; vgl. Gothofreds Anm. Kuhn I 151,

sie das Gefolge der Statthalter, welche Leute zur 10 1170).

Unterstützung in der Führung der Administration In der späteren Zeit dagegen erscheinen die

und Gerichtsbarkeit nötig hatten; daher setzte Benennungen cohors (Cod. Theod. VIII 4, 12 vom
sich dieses als cohors amicorum bezeichnete Ge- J. 872. VIII 4, 30 vom J. 436. XII 1, 79 =
folge zusammen aus jungen, rechtskundigen und Cod. Iust. XII 57, 5 vom J. 875), officium co-

in der Verwaltung geübten Leuten, die eine Mit- hortis (Cod. Theod. XII 1, 83 vom J. 380), co-

telstellung zwischen öffentlicher und Privatstei- hortalü (Cod. Theod. VIII 4. 20 vom J. 407.

lung einnahmen und vom Statthalter selbst nach VIII 5. 66 g 2 vom J. 407. XI 5, 3 vom J. 486),

r
wissen Kriterien ausgewählt wurden; vgl. Dig. rohortalis apparitor (Cod. Theod. VIII 4. 30 vom
22, I. L 18, 4. Aus der republicanisdhen ro J. 436), cohortalis militia (Cod. Theod. XVI 5,

hum amicorum hatte sich auch die kaiserliche 20 48), cohorlalinus (Cod. Theod. VI 85. 14 § 1.

cokor* amicorum entwickelt; sie bezeichnet die VIII 4, 26. 28. XII 1, 184. XVI 5, 61), cohor-

zum Reisegefolge des Kaisers eonstituierten amiei talinum officium (Cod. Theod. I 10,5 vom J. 400.

und ist identisch mit den comites cuiusdam ex- VIII 5. 66 gl), cohortalina militia (Cod. Theod.
pcditionis (M o m m s e n Herrn. IV 180), Suet. XVI 5, 48. 65 g 3) und ähnliche (vgl. Dirksen
Cal. 19; Nero 5; Galba 7. CIL V 7165: ..ex 156. Gothofredus a. a. O.) auf die den Pro-

cokjorte amicorum. Gewöhnlicher wird das Reise- vinzstatthaltern (praesides) gewesenen Offidalen

gefolge des Kaisers bezeichnet als comites (s. d.), (Sozom. hist. eccl. V 4 ol iitö rar ÜQxorra tov

der Ausdruck cohors amicorum wird häufiger ge- r&yovf oipornörai) beschränkt, während die Hülfs-

braueht für das Gefolge der kaiserlichen Prinzen, Organe der höherstehenden Beamten zumeist appa-
wofür auch cohors und amici-. Tacit. ann. I 29 30 ritores heissen. Synonym mit c. werden Aus-
Apoaius, eques H. ex cohorte Drusi. VI 9; amte» drücke wie prorinciale officium, apparilio pro-

ann. I 27. 85. 37 u. ö. Im eigentlichen Sinne rinciaiis, praesidialis apparitor u. ä. (Kuhn
konnte der Kaiser nur ausserhalb Italiens eine I 152, 1172—1176) gebraucht.

cohors amicorum haben, doch erscheint sie Während die olficia der Statthalter früher

auch innerhalb Italiens. Suet. Cal. 19. Da nur durchweg mit Soldaten besetzt waren, wurden
wenige Personen des Ritterstandes in der C. a. seit der Trennung der Civil- und Militärverwal-

oder unter den comites der Kaiser erwähnt wer- tung unter Diocletian nur dieOfficialen der mili-

den. ist es wahrscheinlich, dass in der Regel nur tärischen Commanden den Truppenkörpern ent-

Leute senatorisehen Ranges als comites Augusti nommen. Dagegen hat die Stellung der den Ci-

auserwählt wurden, die ohne festbeetimmte Com- 40 vilverwaltungen zugeteilten cohortales, die mit-

petenz dem Kaiser als eonsilium zu dienen be- unter als militia cokortalis der armata oder
rufen waren und bestimmte Aufträge erhielten, legionaria militia gegen Ubergestellt wird (vgl.

wie z. B. Iulius Planta, amieus et comes des Cod. Theod. XVI 5, 65 g 3 cohortalina und ca-

Claudius, von diesem 46 n. Chr. mit der Ordnung strensis militia. Kuhn I 155, 1218. Beth-
der Verhältnisse der Anauer beauftragt wurde, mann-Hollweg III 135, 13), mit dem Sol-

C1L V 5050. Die Rangstellung der Mitglieder datenstande nicht viel mehr als den Namen ge-

der C. a. der Kaiser war eine höhere als die der mein (Ps.-Ascon. in Verr. I 28 p. 179 Or.), wie
C. a. der Statthalter; sie wurden für die Dauer auch die angeführte Constitution Diocletians (Cod.
der Reise besoldet, doch lässt sich nicht bestira- Iust. X 55. 3) beweist (Kuhn I 1541). Näheres
men, ob die bei Suet. Tib. 46 berichtete Ein- 50 über die Organisation der c. sieh unter Officium;
teilung und Besoldung in zwei Classen (600000 hier sollen nur noch ihre besonderen Rechts- und
für die erste, 400 000 für die zweite Classe) eine Standesverhältnisse, die der Cod. Theod. VIII
bleibende Einrichtung war( s. Amici und Co- 4 und der Cod. Iust. XII 57 in je einem be-

m i t e s). sonderen Titel behandelt, kurz erörtert werden.
Littcratur. Mommsen Hermes IV 120f. XIV Ausführliche Details und Quellennachweise bietet

25—35; St.-R. I» 298f. II» 836. III 542. Hum- Kuhn I 149B.
bert bei Daremberg et Saglio Dict. I 1372f. Innerhalb der einzelnen Provinzen waren die

Friedländer S.-Geseh. I* 133f. Ciccotti bei Namen sämtlicher C. in matriculae (Cod. Theod.
Ruggiero Dizion. I 447f. [Oehler.] VIII 4, 20 vom J. 407; xaxaXoyoc ttöv tnö xor

Cohortales. Die cohors als Benennung des 60 äjjovra rov Hfrovt oipatitoriöv Sozom. hist. eccl.

einem höheren Verwaltungsbeamten untergeord- V 4) eingetragen. Wie in den übrigen officio,

neten Officiantenkörpers kommt zuerst in einer hingen auch in der cohors die Ernennungen und
Constitution Diocletians (Cod. Iust. X 55, 3) vor, Vorrückungen nicht ganz vom Belieben des Praeses,

wonach die Befreiung von onera und munera per- sondern auch vom Kaiser ab (K u h n I 158). Als
xonalia. auf welche zwanzigjährige Dienstzeit in niederste Stufe der Beamtenschaft, zu welcher
der Legion oder V'eiillatio Anspruch giebt, den» selbst Haeretiker Zutritt hatten (Cod. Theod. XVI
in der cohors Gedienten nicht zukommt (vgl. Cod. 5, 48. 61. 65 § 8), standen die C. in sehr ge-

Theod. XII 1, 10 vom J. 325. und ebd. 1. 18. ringem Ansehen (Cod. Theod. VI 35, 14 § 1
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cokortalini . . . inferioris nortis homine*. ('bei. Kaerst Beitr. i. Qucllenkrit. d. CortioB Rufus SO.

XII I, 134. Sozom. a. a. 0.; vgl. K u h n I 163, Andrerseits ist es klar, dass die Erzählung wirk-

1285) und waren in jeder Hinsicht zurückgesetzt, lieh ursprünglich auf Oiyartes sich besieht, nicht

so z. B. durch das Verbot der Benützung des blos wegen der Erwähnung der Rozane, die auch
cursu* publicus (Cod. Theod. VIII 5, 66 § 1 vom bei Curtius selbst später als Tochter des Oiyartes

J. 407). Die C. jeder Provinz bildeten eine Art oder Oiartes vorkommt, sondern vor allem wegen
Zwangscorporation (corpus; vgl. Waltzing II der parallelen Stelle bei Diodor (vgl. Inhaltsver-

140f. 264); gleich den Curialen waren sie samt zeichnis zu XVII i). Diodors und Curtius Quelle

ihrer männlichen Nachkommenschaft an den Stand erwähnte die Übergabe des Oiyartes. abweichend

r
bunden (Cod. Theod. I 10, 5. VIII 4. 4 vom 10 von Arrian. erst an dieser Stelle, nach der Ein-

349. VIII 4, 28. 30 = Cod. lust. XII 57. 12. nähme des Sisimithresfelsens. Arrian dagegen be-

Cod. Iust. XII 22, 7. Serrigny II 879f. Kuhn richtet sie schon bei Gelegenheit der Eroberung
I 161, 1263. 1731., bes. A. 1367. Kar Iowa I des sogdianisehen Felsens (vgl. II 828) und nennt
879). Insbesondere war es ihnen nicht gestattet Oiyartes als Unterhändler bei der Übergabe des

ad aliam transire mililiam eine adnotatione Cborienes. Diesen Zug hat sich Curtius nicht ent-

clementiae prtneipalie (also nur im Gnadenwege; gehen lassen, der bei Gelegenheit der Capitula-

Not. dign. Or. XL 2. XI,II 2; Occ. XLI 2. XLIII2. tion des Sisimithres einenOiartes als Unterhändler

XLV 2). Nach dem Beispiel der Curialen sollte einführt, der sich schon vorher, also der arria-

ein C„ welcher dem Verbot zuwider zu einer machen Tradition entsprechend, dem Aleiander

anderen Beschäftigung überging, zwei Dritteile 20 unterworfen hat (Curt. VIII 2, 25B.); es sind

seines Vermögens an die Söhne abgeben (Cod. also hier beide, einander widersprechende, Cber-
Theod. VIII 4, 8 a. E. Kuhn I 174, 1371). Die lieferungen in einer zum Teil unkenntlich ge-

Hefreiung von den Lasten der curia erlangten die wordenen Form vereinigt (vgl. auch Kaerst Beitr.

C. erst durch die honesta musto nach 25 Dienst- z. Quellenkr. d. Curtius 19). Ob nun Curtius

jahren (Cod. Theod. VI 35, 14 § 1. VIII 4, 11. VIII 5, 21 wirklich, um die Zerlegung des Oiy-
Kubn I 169). Nach Ablauf dieser Zeit konn- artes in zwei Personen zu verdecken, einen andern
ten verdiente C. zum s. g. pastue primipili (Ver- Namen eingeführt, oder Oiyartes nach Diodor a.O.

teilung der annona unter die Soldaten; Cod. herzustellen ist, wird sich schwer entscheiden

Theod. VIII 4, 16. Cod. Iust. XII 57, 7) oder zu lassen, jedenfalls ist der Versuch Wesselings
Verwaltern des cursui publieus vorrücken (Kuhn 30 zu Diod. XVIII 3. 3 bei Plut. Alei. 47 auf Grund
1 171f. Karlowa I 880), Wie bei anderen Cor- der hsl. Lesart ir Xogtärov = in ntdihus Cohor-
porationen fiel bei unbeerbtem Tode eines C. tarn herzustellen, abzuweisen. [Kaerst.]

dessen Nachlass nach einem Privileg vom J. 849 Coiedius. L Coiediue L. f. Ani(ensie) Can-
(Cod. Iust. VI 62. 8) nicht an den Fiscus, sondern didue, tr(ibunus) mil(itum) legfionis) 1717/

ad ceteroi cuhortales erundem prorinciae (Walt- Aug(uetae), nahm als solcher an einem Feldzuge

zing II 457 mit A. 3). teil, wohl an der Occupation Britanniens (vgl.

Litteratur: Gothofredus zum Cod. Themi. Hübner Herrn. XVI 1881, 521) und zwar, wie
VIII 4 (vgl. zu XVI 5, 48). Dirksen Manuale es scheint, bereits im ersten Jahre derselben (48
latinitatis font. iur. civ. 156. Böcking Notitia n. Chr.). Nach der Rückkehr wurde er vom Kaiser

dign. I p. 514. II p. 1245. D. Serrigny Droit 40 Claudius mit militärischen Decorationen (eor(ona)

public et administratif romain I 168—177. II uur(ca) mur(ali) ral(lari) hasla pura) ausge-

379f. E. Kuhn Städt. u. bttrgerl. Verf. I 148. seichuet, bekleidete das Amt eines III vfir) capi-

149— 174. Bethmann-Hollweg Civilproeess III tal(ts) und wurde hierauf quaeet(or) des Kaisers

135. 137. P. Willems Le droit public romain4 und von diesem im gleichen Jahre auch inm auae-
558—560. E. Cuq Mämoires presenMs par di- s(tor) aer(arii) Safur(m) ernannt (vermutlich im
vers savans ä Tacad. des inscr. I. Sörie IX 2 (1884) J. 47, in dem die Amtszeit der beiden ersten

472. Madvig Verf. u. Verw. II 143, 2. H. Schi 1- guaestoree aerarii Satumi ablief. vgl. Momm-
ler Geseh. d. röm. K.-Z. II 112. MommsenEph. sen St.-R. II* 559 und o. Bd. III S. 2798); das
epigr. V p. 625B. Karlowa Röm. Rechtsgesch. Amt eines curtator) tabtulariorum

)
p(ubltnirum)

I 875S., bes. 876f. 879. 881 f., 7. 882. J. P. 50 verwaltete er vielleicht gleichzeitig mit der drei-

Waltzing Etüde hist, sur les corporations II jährigen Quaestur des Staatsschatzes. CIL XI
140f. 264. 457. [A. v. Premerstein.] 6163 = Dessau 967, von der Stadt Suasa in

Cohortandus wird in der hsl. Überlieferung Umbrien dem C. gesetzte Ehreninschrift. Der
von Curt. Ruf. VIII 4, 21 ein nobilie mtrapei Gentilname Coiedius findet sich meines Wissens
genannt, der sich im Anfang 327 v. Chr. Ale- nur in Umbrien (XI 5737. 5774). [Groag.]

xander dem Grossen unterwirft. Geiger Alex. Coinquenda, römische Göttin der Indigita-

d. Gr. Feldzüge in Sogdiane 37. meint, dass Co- menta, der im Verein mit Adolenda im J. 224
hortandus derselbe Name wie Chorienes sei, und n. Chr. von den Arvalbrüdern am Tempel der Dea
dass Curtius aus einem Ereignis, der Expedition Dia beim Zerhacken tcoinquerr) einiger vom Blitz

gegen Chorienes oder Sisimithres, deren zwei ge- 60 getroBenen Bäume im Haine der Göttin ein Opfer
macht habe, eine Vermutung, für die darin eine (nveell) dargebracht wurde (Henzen Acta fratr.

Verstärkung gefunden werden könnte. dassRoxane, Arval. p. CCXlIIf. = CIL VI 2107 p. 574). Zu den
die damals nach Curt. VIII 4, 23 dem Alexander von Weisweiler (Jahrb. f. Philol. CXXXIX 1889,
übergeben wurde, nach Strab. XI 517 sich auf 37B.) geäusserten Bedenken gegen die Annahme
dem Felsen des Sisimithres befand. Auch finden einer Göttin C. (Marini Atti e monum. dei trat,

sich anscheinend Züge einer Verdoppelung, z. B. Arv. 381B. Henzen a. a. O. 147B. Olden-
in dem, was über dieSöhne des betreffenden Haupt- berg De sacris fratr. Arv., Diss. Berol. 1875, 45B.
lings gesagt wird; vgl. Curt. VIII 4, 21 mit 2, 33. Peter in Roschers Mythol. Wörterbuch II 188.
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4011.) vgl. zur Form Jordan Krit. Beitr. 279ff.. Colapis, rechter befahrbarer Nebenflusa der

zur Sache Wissowa oben Bd. I S. 1480, 43IL Save, den sie bei Siscia (Sissek) aufnimmt (Plin.

1482, 47ff. [Aust.] n. h. III 148: Colapit in Saum wirtupna iuita

Coissa, Station in Armenia auf dem Wege Siteiam gemino alteo insulam ibi elfieil quae

von Melitene nach Amida, XIV m. p. südlich von Segettira appellatur. Strab. IV 207: ovftßailtt

Artinia (i. i. Arlinia, 8. Corvilu) und XL m. p. i’ ei

e

tot Saar xari rgv nihv (Kryeouxrjr) xai

nördlich von Amida ad Tigrim, Tab. Peut. Wenn A Kotarne Afeepthegoi i' elal xleoiol, ß/ovoi A'

man von Diyir-Bekr gegen Arghny hinauf zieht, djtö r<Bv lilmeor, vgl. VII 814. Dio XL1X 87,

erreicht man hinter Serbetyn-chän und den Ruinen 8—5: X) yAe KAloqt AvoftaZAueroe nag’ abxbr tAt

der im Mittelalter vielgenannten Feste Tell-chüm 10 xtptßoXov napaaplair eie tot Saovov Allyor Ani

die Bergklause Dewe-boyuny .Kamelhals', wo der xorea avroC iftßaXXe i xai rvr norm ri/r xAXer

Aufstieg beginnt; hier muss C. gesucht werden. iyxrxvxlanat, Ttßeplov eä<peq> url firyiifl ie ro&to

abzuleiten von armen, koie .Seite. Abhang' (z. B. avrö» xaeaorqoarxoe. Ai’ f)e ti rA dp/aiov afdit

in ain koie lerin .jenseits des Gebirges'). ßeifipor hearigxerai. vdt« Ai tfj uir toO KAXoxoe
[Tomaschek.] rrap’ avei vä relxv xaoe£iArroe, rg Ai rot) Kaovov

Coitae, Volk im westlichen Teil des Kaukasos, öllyor Sjtoibtv nanaeßiorroe Ath xtrir ti xareU-

neben Cizi und anderen Abteilungen der Kerketai; Xeano .... X) oh Kaioag xioia napA tcöv ravrjj

Plin. VI 19. Vgl. auch Chamaikoitai. mu/tixotr xotq&irra laßtör, xai Ata re eoO 'laxem
[Tomaschek.] Je r<W Kaovor xai Ai’ ixeirov Je tot Kokon

a

C'oitio im technischen Sinn ist eine Art des 20 aiieA ayayär), jetzt Kulpa (kroat. Kupa), die bis

ambtlue (s. d.), ein Wahlmanöver, bei dem sich Karlstadt mit kleineren, seicht gehenden Dam-
Candidaten zur Verdrängung von Mitbewerbern pfern im Frühjahr und Herbst bei Hochwasser
vereinigen; dies kann namentlich dadurch ge- befahren wird. Ihr Gebiet ist reich an Eisen,

schehen. dass die zur coitio zusammentretenden Es ist möglich, dass auch Kieme bei Herodot IV

Candidaten sieh gegenseitigStimmkörper zuweisen 49 denselben Fluss bezeichnet. Mommsen CIL
(tribum eonlerre, eoneedere), d. h. ein günstiges III p. 501. Kiepert Lehrbuch der alten Geo-

Abstimmungsergebois in diesen zusichern. Vgl. graphie 354 und Formae orbis antiqui XVII 6.

namentlich Cic. pro Plane. 22. 54. 53, ausser- Tomaschek Mitt. der geogr. Gesellschaft in

dem Cic. ad Att. IV 15, 7; ad Quint, fratr. III 1. Wien 1880, 501; Die alten Thraker II 2, 100.

II 15. Ascon. ad or. in tog. and. arg. p. 83 und 30 A. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. H. Cons
dazu Wunder Ausgabe von Cie. pro Plane. La province Rom. de Dalmatie 28. 185. 197.

L
LXXIVff. 14711. Mommsen De coli, et sodal. [Patsch.]

nt. 53—55. Rein Criminatrecht d. Röm. 704. Colarni, Volk in Lusitanien, nach den Listen

705. Coire ist überdies technischer Ausdruck da Agrippa und Augustus eine der eintatet »ti-

für die Vereinsbildung (colleqium eoit), s. Ulp. pendiariae wahrscheinlich des Bezirks von Eme-
Dig. I 12, 1, 14. Marcian. Dig. XLVII 22. 1; rita (Plin. IV 1 18 Colarni). Sie trugen mit anderen
vgl. dazu Art. Collegium. Auf dem Gebiet des zum Bau der Brücke über den Tagus bei Alcän-

Strafrechts kommt das eoirt (eoitio Cie. proCluent. tara im J. 105 bei (CIL II 760 Z. 10 Colarni).

1 48) zum Zweck gemeinsamer Begehung eines Ptolemaios setzt einen Ort KöXcwvov— entweder
Verbrechens überdies insofern in Betracht, als 40 Missverständnis aus Koliertür oder es gab später

schon die Compiottbildung als solche gelegentlich ein oppidum Volarnum — in die Gegend von
unter Strafe gestellt wird, vgl. z. B. Ulp. Dig. Caurium (s. d.) am Tagus (II 5, 6). Dort also

XLVIH 12, 2pr. Marcian. Dig. XLVIII 10, 1, I. etwa sind ihre Wohnsitze zu suchen. [Hübner.]
Macer Dig. XLVII 18, 2. Cic. pro Cluent. 144. Colatio, Ort in Noricum auf der Tab. Peut.

148. [Hitzig.] (Colatione) zwischen Virunum und Celeia; beim
Colancorum (Koläyxoeor), Stadt im inneren heutigen Windischgrätz? Mommsen CIL III

Germanien, Ptol. II 11, i3. Beim heutigen ZU1- p. 623. 625. Von einem Volke Colletiani ist nichts

lichau? [Ihm.] überliefert. [Ihm.]

Colanica, Stadt der Damnonii im nördlichen Colchana, Station XV m. p. von Tigranocerta

Britannien, am Wall des Antoninus unweit des 50 über Nararra nach Sardeva. Tab. Peut.; Colcana,

Clota nach Ptolem. II 3, 7 (danach Geogr. Rav. Geogr. Rav. p. 50, 8. 65, 14. [Tomaschek.]

435, 7). Die Lage ist nicht näher zu bestimmen, Colchion, Ort Armeniens, auf der Strasse von
man sucht es bei Auchindavy. [Hübner.] Artazata nach Satala, Tab. Pent. XI 3 Mill. Viel-

Colapiani, ein Volksstamm in Pannonia su- leicht = KoXxit in der Tbospitis bei Ptolem. V
perior (Ptolem. II 14, 2: Boa

ü

..... xai in' 18, 19. [Baumgartner.]
aveovf Koiamarol, laooioi . . . .) an der Save (Plin. Coldae, ein von Ermanerich unterworfenes

n. h. III 147: Saut per Colapianos Breueotque) Volk in Skythia, Iord. Get. 28. In den ugri sch-

und wohl zu beiden Seiten der Kulpa-Colapig. finnischen Sprachen bedeutet kol .Fisch' (daher

Angehörige dieses Gaues dienten bei den Auxiliär- Kol-de .Fischfluss', Bezeichnung des Ob und des

truppen, CIL III 11227 (Carnuntum) Li]e- 60 Jenisei bei den Ostjaken); ein östlicher Zufluss

coi /AI.) Colap(ianut) [mil.f] eho. I Ulp. [Pan- des Dniepr heisst in den russischen Jahrbüchern
Inoniorum)] Kiepert Formae orbis anti- Goltwa. Th. von Grienberger sieht in got.

2
ui XVII 6. W. Tomaschek Mitt. der geogr. ’ubiqenateoldat .mindere Heerespflichtige. Tross-

eseilsch. in Wien 1880, 501. 0. Kümmel Die knechte', s. Bubegenas. [Tomaschek.]

Anfänge deutschen Lebens in Österreich 308. Colebae (eod. RCotofcoe), vorderindisches Volk

A. von Domaszewski Arch.-epigr, Mitt. XI 10. am Südabhang des Imavos; Megasth. bei Plin.

A. Holder Altkeltischer Sprachschatz s. v. VI 67. Lassen Ind. Alt.-K. 70 u. a. O. erkennt

[Patsch.] darin die Kaulübha, welche in einem späteren
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indischen Drama neben Malaya erwähnt werden;

doch steht diese Lesart nicht fest. Dagegen werden

in indischen Schriften häufig erwähnt die Kau-

iüta oder Kulüta, ein Bergvolk im heutigen Canton
Kullu im Quellgebiet des Bläs und der Yamunä;
bei ihnen herrschte, wie Hyuan-Thsang berichtet

die Kropfkrankheit. Vielleicht gab es auch ein

kolarisches Aboriginervolk Kölabha (von skr. knln

.Drüse, Frucht von zvzyphug iuiuba' und snff.

bka). [Tomaschek]
Colenda, Stadt der Arevaker in Hispania Ci-

terior, nur im Feldzug des T. Didius im J. 656
= 98 v. Chr. erwähnt, mit anderen Städten der

Keltiberer, wie Termes (a. d.), der nach Einnahme
und Zerstörung ihrer Stadt die Bewohner [Ko-

Irrdtlt) mit treuloser Hinterlist tötete (Appian.

Hisp. 99. 100); worauf er im J. 661 = 93 v. Chr.

de Celliberi» triumphierte (Faeti triumph. CIL I*

p. 49). Die Lage ist nicht zu ermitteln.

[Hübner.]

Colentom, dalmatinische, zum Convent von

Salona gehörige Insel (Plin. n. h. HI 140: rurmis

in eontinente colonia Unter quae a Pola CLX
m. pass, abeet, inde XXX m. Colentum ineula.

142: Petunt in eam [Sakmom] iura et ex in-

sulis lesaei, Colentini, Separi, Epetini. Geogr.

Rav. 408, 13: Oefenfum); bei Ptoiem. II 16, 13

r. r. II 9. 15. Als Bestandteil der Fesseln eines

fluchtverdächtigen Sclaven Plaut. Capt. 357. Lucil.

XXIX 100 M. Man nimmt an, dass mehrfach
efundene Bronzetafeln mit Inschrift enthaltend

ie Aufforderung, den Entlaufenen dem Herren,
dessenWohnnng angegeben wird, zurflekzubringen.

vonC.fluchtverdächtigerSclaven stammen. Orelli
2830—33. De Rossi Bull, crist. 1874, 49, auch
in Bull. d. Inst. 1874, 85. So z. B. (Orelli 2882):
tene me ne fugiam et retoea me in loro Traiani

in purpuretiea ad Pascasium dominum meum.
Dock konnten sie auch an Hundehalsbändern be-

festigt sein, wie in der That ein silbernes Hunde-
halsband mit ähnlicher Inschrift gefunden ist,

Orelli 4319. Deutlich auf einen Sclaven be-

züglich Orelli-Henzen 6264 : iuseione. ddä
nun. ne quit sercum alienum euseipeat. Skelett

mit eisernem Halsring, unkenntlich, ob mit In-

schrift, gefunden bei Brindisi. Not. d. scav. 1879,

49. Marquardt Privat!1 182, 7. 184, 5. Bek-
ker-Göll Gallus II 174. [Mau.)

Collatia (Kollarla; Einwohner Coltatinus,

KoUmivot), alte Stadt in latium, nach Livius

I 38 eine sabinische Niederlassung, wogegen sie

Vergil Aen. VI 774 unter den Tochterstädten
von Alba Longa, Dionys, III 50 unter den lati-

nischen Orten anfflhrt. Den Namen leitet Paulus

irrtümlich XxaQbüva rfjoot, h fl xileie Wo,
Zipßa xai Kdllevror, Momrnsen CIL III p. 397.

Nach Kiepert Formae orbiB antiqui XVII jetzt

Murter (Mortario). F. Buliö BuU. Dalm. VIII

145. A. Holder Altkeltischer Sprachschatz

s. v. J. W, Kubitschek Imperium Rom. tri-

butim discriptura 231. [Patsch.]

Colera, iruula, im östlichen Ocean, neben den
Sindaiinseln und Agathodaemon; Geogr. Rav.

p. 420, 2. Der indische Seespiegel Moblt hat im
Bereich des Merguiarchipels die In6el Kalärl, viel-

leicht ilha Clara der portugiesischen Seekarten.

Legt man auf die Reihenfolge beim Ravennaten

kein Gewicht, so vergleicht sich XYiijga, hundert

Stadien von der gedrosischen Küste, Philostrat.

v. Apoll. DI 56. [Tomaschek.]

Colflarumaeon patria, Canton in Armenia,

Geogr. Rav. p. 69, 9; vgl. Kotbo-phor, Kotb-a-

phor in Gugarkh. In -geön könnte Siunikb stecken.

[Tomaschek.]

Coliag, Feldherr der Gothen, als sie im J. 376

auf römisches Gebiet übertraten, Ammian. XXXI

p. 37 ab quod ibi opes aliarum eivitatum

fuerint cnll/itae: Serv. Aen. VI 772 ex eollata

pecunia. Ihre Unterwerfung unter Rom erzählen

die Annalisten unter Tarquinius Priscus (Liv.

Dionys, a. a. O.); sodann wird sie gelegentlich

der Frevelthat des Tarquinius gegen die Lucretia

erwähnt (Liv. 157. Dionys. IV 64. Ovid.fast. II 783.

785. MythogT. Vat. 1 74). In republicanischer

Zeit hatte C. seine Selbständigkeit als Gemeinde
verloren, wird aber von Cicero de lege agr. II

96 und Strab. V 280 noch als existierend ge-

nannt; dagegen sagt Plin. III 68 mternt eine

veetiuiü. Gelegentlich erwähnt noch von Silins

Ital. VIII 361. Aur. Vict. de vir. iU. 9. Für die

Lage ist entscheidend der Lauf der Via Colla-

tina (s. d.); die Stadt muss demnach südlich vom
Anio und jenseits des achten Meilensteins der Via
Praenestina gelegen haben. Strabons Entfernungs-

angabe V 230: Koilarla ii ijn xai ‘Avxipym xai

$iarjvai xai Aaßixdv xai Slla xoiavxa rare piv no-

H^via, vvv bi xtopai rerfati- Idtan&v dxo xpidxorra

p uixp(p xiewvwv rijf jPrfynjc axoilaiv ist jeden

-

6, 1. [Seeck.]

Colicaria, Station der Strasse von Verona

nach Bononia, 25 mp. von Hostilia und ebenso-

weit von Mutina (Itin. Ant. 282), vielleicht S. Pos-

sidooio unweit des modernen Mirandola; vgl. Ca-
vedoni Dell’ antica via da Modena ad Ostiglia

(Indicatore Modenesell 1859) und CIL XI p. 170

und nr. 6650. [Hülsen.]

Collchas (Koltxat Polyb., Culehas Liv.), ein

angesehener spanischer Häuptling, kämpfte 548
— 206 im Baude mit den Römern gegen die

Karthager (Polyb. XI 20, 3. 5. XXI 11, 7. Liv.

XXVIII 13, 3), stand aber 557 = 197 auch an

der Spitze der Erhebung gegen die römische Herr-

schaft (Liv. a.OCIII 2i, 7f.). [Münzer.]

Colins, gallischer Vasenfabrikant der Kaiser-

zeit. Dragendorff Terra sigillata 93.

[C. Robert.]

Collare, ein HaKring. Hundehalsband Varro

falls, wie für Labici, erheblich zu niedrig gegriffen.

Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Betzt man daher
C. auf den Hügel von Castelluccio südlich Lun-
ghezza, wo Reste einer alten Ringmauer aus Qua-
dern vorhanden sind. Vgl. Gell Topograph)-

I

305. Nibby Dintorni I 475—482. Nicolai
Dissert. delT Acc. Pontificia V (1832). Bormann
Altistin. Chorographie 186. [Hülsen.]

Collatina, römische Göttin der Indigitamenta,

der die Obhut über die Hügel (collee

)

zufällt,

Aug. c. d. IV 8. [Aust.]

Collatina porta, nur genanntbeiPaulusp.37;
Collatia oppidum . .. a quo Romae porta Colla-

tina-, keinenfalls ein selbständiges Thor in der

Serviusmauer, aus deren Porta Esquilins der Weg
nach Collatia herausführte. S. Becker De Romae
veteris muris atque portis 179. JordanTopogr.
I 1, 245. [Hülsen.]

Collatina via, Vicinalstrasse bei Rom, nur
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genannt b«i Frontin. aq. 5: (atpia Appia) m hinzu, deren Steuer nnr 7 Solidi (= 89 Mark)
Hraenntina ad müiarium VI, diwrtirula emi- betragen sollte (Cod. Theod. VI 2, 10. 18. 26,

ttroreue pattuum DCCCLXXX, protime viam 12). Zugleich icheint er angeordnet zu haben,
C. aceipit IonUm — und c. 10: (aqua Virgo) dass künftig die Abgabe nicht mehr in Weiss-
ronnpitur ria V. ad miliarium oetavvm palustri- kupfergeld. sondern in Gold zu erheben sei. wo
but fort». Da die Quellen der Appia mit grosser bei die 8 Folles des höchsten Satzes einem Pfunde
Wahrscheinlichkeit beim Oagale della Rustica, die Gold (=913.6 Mark) gleichgesetzt wurden (Seeck
der Virgo «jeher bei der Tenuta di S&lone liegen, a. 0.). Jedenfalls kommt schon aeit 898 der
folgt daraus, dass die v. C. nSrdlieh dieser beiden, Name glebale aurum für die Steuer vor (Cod.
nahe am Südufer des Teverone verlaufen sein muss. 10 Theod. VI 2, 16. 17. 26, 14), der freilich die alte

Sie kann also nicht identisch sein mit der Strasse, Benennung Follis nicht ganz verdrängt, obgleich

die (freilich anch wohl auf antiken Spuren; vgl. diese jetzt sinnlos geworden war. Um das J. 450
Lanciani Aeque 122) jenseits Tor degli Sehiavi wurde die C. g. ganz aufgehoben (Cod. Iust. XII
von der Via Praeneetina abzweigend, nach Castel- 2, 2), mit gutem Grunde, denn da die Güter der
luccio führt; denn diese würde sowohl von dem Senatoren der Indiction ganz ebenso unterlagen,

direrticuhim Frontina als von dem bei Plinius wie jeder andereländlieheGrundbesitz(Cod.Theod.
gelegentlich der Aqna Virgo erwähnten (XXXI V 14. 4. VI 3), so war diese Zuschlagsteuer, die

42: Agrippa Virginem ndduzit ab octaci lapidit ihren Stand noch ausserdem traf, sehr drückend.
direrticula duobue miUibue pass. Praeneetina Die Einordnung in die verschiedenen Stufen
ria) geschnitten werden. Sie scheint eine Seiten- 20 wurde durch Wert und Umfang des ländlichen
Strasse der Via Tiburtina gewesen zu sein, die Grundbesitzes bestimmt, woraus sich auch das
sich vor Ponte Mammolo von der Hauptstrasse Beiwort gltbalit erklärt. Wer in den Senat ein-

trennte. auf dem linken Ufer des Anio bleibend. trat, hatte sogleich eine Steuererklärung abzu-
Vgl. Lanciani Aeque 85 (verfehlte Erklärung geben, welche Güter er in den verschiedenen Pro-
der Frontinstelle). 121. [Hülsen.] vinzen besitze (Cod. Theod. VI 2, 8), und wurde

Collatini, erwähnt unter den Gemeinden der danach in die Steuerliste (glebae eenatoriae breret)

zweiten Region Italiens bei Plin'. III 100; vgl. den eingetragen (Cod. Theod. XII 1, 74 § 1), was die

ager CoUatinut in Apulien Lib. colon. I 210. II Pflicht der Censuales war. Auf Grund dieser Liste

261 (Conlatinu» ager qui et Carmeianue, et qui hatten sie alle Vierteljahr ein Verzeichnis darüber
circa monteru Oarganum sunt). Lage nicht 30 zu fertigen, welche Veränderungen im Personal-

näher zu bestimmen. [Hülsen.] bestände des Senats und zugleich im voraussicht-

CollatinuH s. Tarquinius. liehen Ertrage der C. g. eingetreten waren, und
Collatio bonorum s. Bonorum eollatio. diese Irtmtmtrit imtmetio wurde dann durch
Collatio frumenti 8. Frumentum. den Stadtpraefecten dem Kaiser übersandt (Symm.
Collatio glebalis (so Cod. Theod. XIII 3, 19), rel. 46. Cod. Theod. VI 2, 8 § 1). Jene Ein-

vollständiger gkbalie follium eepUmre eolidorum Schätzung heisst deecriptio gUbalie (Cod. Theod.
collatio (Cod. Theod. VI 2 Überschrift), auch gleba VI 28, I. XIII 3, 16) oder eenatoria (Cod. Theod.
eenatoria (Cod. Theod. VI 2, 19. XII 1, 74 § 1. XIII 3, 15. 16), mitunter auch schlechtweg de-

138; vgL V 14, 4. Symm. epist. IV 61, 2) oder ecriptio (Cod. Theod. VI 2, 21) oder ecriptio Cod.
tolli* ematoriue (Nov. Mart, n 4) oder kurzweg 40 Theod. VI 26, 12). Verheimlichung irgend eines

gleba (Cod. Iust. XII 2 Überschrift. Xn 2, 2. Grundstückes wird nach einem Gesetz vom J. 383
Cod. Theod. VI 2, 12. 16. Symm. rel. 46) oder mit derConfiscation desselben bestraft (Cod.Theod.
lollit genannt (Cod. Iust. XII 2 Überschrift. XII VI 2, 8). übrigens liess man es nicht bei der Selbst-

2, 2. Zosim. II 38, 4), ein: Steuer, die von einachätzung bewenden, sondern mitunter wurden
Constantin dem Grossen (Zosim. II 38, 4) den quaeeitoree glebae eenatoriae aus Rom in die Pro-

Senatoren als solcheu aufgelegt wurde, und zwar vinzen geschickt, um sich durch den Augenschein
sowohl denen von Rom (Cod. Theod.VI 2, 8. 12. 16. überdie Verhältnisse der Steuerpflichtigen zu unter-

17. 19. Symm. ep. IV 61) als auch denen von Con- richten (Symm. ep. IV 61, 2). Die Eintreibung der
stantinopel (Cod. Theod. VI 2. 9. 10. 14. 18. 21. Steuer war anfangs Sache der Censuales; doch
XII 1, 74. XIII 3. 19. Nov. Mart. II 4). Wahr- 50 wurde sie ihnen im J. 897 imOccident abgenommen
sebeinlich wurde sie zuerst im Winter 312/13 und wahrscheinlich den I’raesides übertragen (Cod.
nach dem Siege an der Milvischen Brücke erhoben, Theod. VI 2, 12; vgl. Censuales).
um die Kriegskosten zu decken (s. Censuales), Die C. g. wird ausdrücklich als Reallast be-

blieb aber auch später bestehen, da der allezeit zeichnet, die an den Gütern der Senatoren haften

geldbedürftige Kaiser ihrer nicht entbehren konnte. blieb, auch wenn diese in nicht senatorische Hände
Der Name tolli

i

zeigt, dass sie im Gegensätze übergingen (Cod. Theod. VI 2, 16. 19. XIV 3,

zu den Naturalsteuern Dioeletians (s. Capitatio) 10). Andererseits kann sie aber auch eine reine

in Geld bezahlt wurde, und zwar in jenen grossen Personallast sein, die den Stand als solchen trifft;

Säcken von Weisskupfermünzo, deren jeder den denn auch diejenigen Senatoren, welche gar keinen
Wert von 100 000 Nummi oder 6250 Denaren 60 ländlichen Grundbesitz nachweisen konnten, wur-

114, 2 Mark) enthielt (Seeck Ztschr. f. Nu- den zu der niedrigsten Stufe der Steuer heran-

mismatik XVII 83) Ursprünglich gab es drei gezogen (Cod. Theod. VI 2, 8 § 2). So konnte
Steuerstufen (Liban. epist. 255): die ärmsten Se- es Vorkommen, dass jemand doppelt damit be-

natoren gaben 2 Folles jährlich (Cod. Theod. VI lastet wurde, indem er einerseits als Erbe eines

2, 8 § 2), die zweite Klasse 4 Folles ;Cod. Theod. Senators Güter besass, die der C. g. unterlagen,

VI 4, 21 g 6), die dritte und hBchste 8 (Seeck andererseits durch die Bekleidung eines senato-

Ztschr. f. Numism. XVII 86). Theodosius der rischen Amtes selber in den Senat eintrat. Frei-

Grosse fügte im J. 393 noch eine niedrigste Stufe lieh scheint eine solche Doppelbelastung nicht
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gesetzlich gewesen, sondern nur durch Versehen ster Ausdruck ihm das mosaische Gesetz erscheint

oder Böswilligkeit der Censuales eingetreten zu (lex dirina 6, 7, 1), hergeleitet ist, ein Gedanke,
sein (Synes. epist. 38). den vor ihm schon Tertullian ausgesprochen hatte

Befreit von der Steuer waren die Ärzte und (Apol. 45: tciati» i-pms leget rettrat, ipiae vi-

Lehrer, wenn sie den Kang von comUet primi dentur ad imtacentiam pergere, de divina lege

oder teeundi ardinit erhalten hatten (Cod. Theod. ul anlujuxore forma mulualat esse; vgl. auch

XIII 3, 15— 19), die deeurionee saeri palalii die Ausführungen von Karlowa I 967f.). Diesen

(Cod. Theod. VI 23, 1), die Sacerdotalen in Spanien Plan führt der Verfasser in der Weise durch.

(Symm. ep. IV 61, 1), doch wurde das Privileg dass er zu Anfang jedes Titels zuerst die ein-

der letzteren später aufgehoben (Cod. Theod. VI 10 schlägige Stelle ans dem Pentateuch anführt

2, 16). Denjenigen, welche durch den Dienst in {Moytet dicit) und ihr dann die Ezcerpte aus

den kaiserlichen Scrinia zur senatorischen Würde dem römischen Recht anlttgt. Eigene Betner-

aufgestiegen waren, wurde in Constantinopel 401 kungen des Verfassers sind äusserst spärlich und
das Privileg gewährt, dasB sie ohne Rücksicht sie beziehen sieh immer auf die mitgeteilten

auf die Grösse ihres Grundbesitzes immer den Texte.

niedrigsten Steuersatz von 7 Solidi zahlen sollten Von den in der C. verarbeiteten Quellen kommen
(Cod. Theod, VI.26, 12), inRavenna wurdensio407, zunächst die Stellen aus dem Pentateuch in Be-

in Constantinopel 414 ganz von der C. g. befreit tracht. Jedenfalls war dem Verfasser die Bibel-

(Cod. Theod. VI 26, 14. 2, 18). Im J. 384 wur- Übersetzung des Hieronymus (383—405) noch un-

den die constantinopolitanischen Senatoren aus 20 bekannt; die betreffenden Citate erweisen sich

Makedonien für immun erklärt, nachdem schon vielmehr als eine Übersetzung aus der Septua-

vorher die aus Thrakien dasselbe Privileg erhalten ginta. deren Urtext in Mommsens Ausgabe an
hatten, wahrscheinlich weil durch dieVerwüstungen den betreffenden Stellen beigefügt ist. Doch ist

des grossen Gothenkrieges derGrundbesitzm diesen nicht anzunehmen, dass der Verfasser die Über-

Diöcesen fast wertlos geworden war (Cod. Theod. tragung selbst angefertigt hat, sondern er scheint,

VI 2, 9). [Seeck.] wie die Vergleichungen Mommsens ergeben

Collatio legum Mosaicarum et Roma- haben, ein Exemplar der unter dem Namen Itala

narum ist der zuerst von L. Charondas in der (Tcuffel § 373, 9) bekannten lateinischen Über-
Vorrede zu seiner Ausgabe der Digesten (1572) Setzung benutzt zu haben (so Mommsen 130B.).

gebrauchte und seitdem allgemein übliche Titel 30 Seine Rechtsquellen erstrecken sich auf die

einer Sammlung von Rechtsquellen, welche in Leges wie auf das Int. Entere sind vertreten

den H8S. wenig zutreffend als Lex Dei quam durch den Cod. Gregorianus (B. IV: 1, 8— 10;

praecepit Dominus ad Moyten bezeichnet wird 10. 8. B. V: 6, 4. 6. B. VII: 15, 3. B. XIX:
(Mommsen 112. 118f. 128f>). Der Name des 3, 4), Cod. Hermogenianus (6, 5; 10, 3—6) und
Verfassers ist nicht überliefert. Die im 16. Jhdt. Novellae Constitutiones, d. h. Kaisergesetze, die

(Nachweise bei Blume Von:, z. s. Ausg. p. Vif. nach dem Cod. Hermogenianus ergangen waren.

Mommsen 113) umlaufende Nachricht, dass das Sie werden einmal im allgemeinen erwähnt (14,

Werk von dem in Iustinians Digesten exceroierten 3, 6), ausserdem begegnet (5, 3) ein zu ihnen

Licinius Rufinus (Lenel Paling. I 559fr.) her- gehöriges Gesetz aus dem J. 390 (vgl. unten),

rühre, ist durch die Zeitverhältnisse leicht wider- 40 Von den Juristenschriften sind benutzt: von Gaius
legt, da dieser Jurist ungefähr 200 Jahre älter B. III (lff.) der Institutionen: 16, 2; von Pa-

ist als unserWerk. Wenn Huschke 24ff. (Iurispr. pinian: retponta B. XV: 4. 5, definitionet B. II:

anteiustA 645f.) wenigstens den zweiten Namen 2, 3, de adulteriit lib. sing.: 4. 7—11; 6, 6;

zu retten sucht und die Schrift dem im J. 410 von Paulus: tenlentiae B. I: 13, 2. B. II: 4.

verstorbenen Presbyter Rufinus von Aquileia zu- 12; 5, 2; 6, 3; 10, 7. B. IV; 16, 3. B. V: 1,

weist, so spricht dagegen, dass sie in dem Ver- 2. 4. 7. 18; 2, 7; 3, 2; 7, 2. 5; 8, 3—6; 9, 3;

zeichnis der litterarischen Arbeiten dieses Mannes 11, 2—5; 12, 2—4; 14, 2, retponta B. V: 10,

von Gennadius (de vir. ill. 17) nicht genannt 9, de iniuriu l. 2, 5. 6, de adulteriit l.

wird. Und wenn man in dieser Thatsaehe keinen 4, 2—4. 6, de poenit omnium legum l. ».: 8,

vollgültigen Gegenbeweis sehen will, so ist doch 50 2, de poenit paganorum l. t.: 11, 6; 12, 6; von
wenigstens die Vermutung durch nichts glaub- Ulpian: intlilutionet (Buchzahl ausgefallen): 16,

haft gemacht. Als unbewiesen muss ferner auch 5—9, ad edietum B. VIII: 7, 3. B. XVIII: 12,

die Ansicht von Rudorff (Abh. Akad. Berl. 1868, 7. B. XIX: 2, 4, regulär l. t. 2, 2; 6, 2; 16,

276ff.) bezeichnet werden, wonach der bekannte 4, de officio procontulit B. VII: 1, 3. 6. II;

Bischof Ambrosius von Mailand (gest. 397) der 15, 2. B. VIII: 3, 3; 7. 4; 8, 8; 11, 7. 8; 12.

Verfasser gewesen sein soll (vgl.Mommsen 127f.). 5; 13, 3. B IX: 9, 2; 14, 9; von Modestin:
Wenn wir nun auch auf einen bestimmten Namen dilterentiae B. II: 10, 2. B. VI: 1, 12. Dem
verzichten müssen, so kann doch kaum zweifei- Verfasser standen also gute und umfassende litte-

haft sein, dass der Verfasser Christ und zwar rarische HUlfsmittel zu Gebote, die er, wie es

wahrscheinlich Kleriker war. Aus seiner weit- 60 scheint, wortgetreu und namentlich auch unter

gehenden Kenntnis der Rechtsbücher (vgl. unten) genauer Angabe von Buch und Titel wiedergiebt

möchte man schliessen, dass er selbst (vielleicht (die Stellen aus dem Pentateuch sind nicht näher
in füherem Lebensalter wie so mancher andere bezeichnet).

Kirchenvater) sich einmal berufsmässig mit dieser Erhalten sind auB 16 Titel grösstenteils straf-

Wissenschaft befasst hat. DerZweck seines Werkes rechtlichen Inhalts. Auch Titel VIII: de funhus,

ist, den Juristen nachzuweisen (7, 7, 1: trilole IX: de familiarit tetlimonio non admittendo,

iurit eontulli), dass ihr vielgepriesenes römisches X: de depotito gehören, wie die vorausgeschickter

Recht aus dem göttlichen Recht, als dessen alte- Stellen des mosaischen Rechts und die Auswah
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der Excerpte aus den Rechtsbüchero zeigen, im
Sinne des Verfassers hierher. Erst der letzte

Titel (16) de legitima euceeeiione ist rein privat

rechtlichen Inhalts. Da wir nun in einer im
J. 860 geschriebenen Abhandlung des Bischofs

Hinkmar von Rheims de divortio Lotharii et

Tetbergae (die froheste nachweisbare Erwähnung
der C.) unser Werk folgendermaasen eitiert finden

:

tievt in primo libro legi» Homanae eapitulv

teito (beute 5) rie »tupratoribu» et in eapitulo 10
eeplimo (heute 6) de inee-iti» et turpibus nup-

lii» praeeipitur (Savigny Gesell, d. R. R. im
Mittelalter II1 282, der allerdings das erste Buch
bei Hinkmar anders auffasst. Dirksen 105. ISOff.

Mommsen 112), so ergiebt sieh daraus, dass

uns nur ein Teil der C. (Buch I und auch dieses

vielleicht nicht vollständig) vorliegt, sowie ferner,

dass der Verfasser seine Vergleichung des mosai-

schen und rümiseben Rechts mit dem Strafrecht

begonnen und wahrscheinlich auf das ganze Ge- 20
biet des Rechts ausgedehnt hat.

Entstanden ist die C. wahrscheinlich in Ita-

lien. vielleicht in Rom selbst (Mommsen 128).

Für die Abfassungszeit ist die oben erwähnte
Constitution 5, 3 massgebend. Sie ist ein von
den Kaisern Valentinian 11, Theodosius I. und
Areadius an den Vicarius urbis Romae Orientius

gerichteter Erlass, welcher hier die Subscriptio

prop(oeita) pr. id. Maia» Romae in atrio Mi-

nereae trägt, während sie im Cod. Theod. IX 80
7, 6 als p(ro)p(orita) in loro Traiani Vlll id.

Aug. Valenliniano Alugueto) llü et Netlorio

ca(n)t{ulibui) [= 300] wiederkehrt. Die Abwei-
chungen hinsichtlich Ort und Datum, sowie die

Thatsaehe, dass der Text hier vollständiger wieder-

gegeben wird als im Cod. Theod., zeigen, dass

der Verfasser die Constitution nicht aus dem
letzteren entnommen hat, und dass die in der
Einleitung der Stelle beigefügten Worte der Ber-

liner Hs. item Tkeodotianut, die auch sprachlich 40
aus dem Satz herausfallen, ein späteres Glossem
sind. Da dem Verfasser auch sonst der Cod.
Theod. unbekannt ist, so ist sicher, dass die C.

vor dessen Erlass, also zwischen 390 und 438,
entstanden ist. Mo m m s e n 127 will deswegen,

weil das fragliche Gesetz in der vom Verfasser

herrschenden Einfassung -speciell als durch Kaiser

Theodosius veranlasst bezeichnet wird, die Grenze
auf die Zeit nach dem Wegfall seiner weströmi-

schen Mitkaiser (6. Sept 394) verengern. Die 50
Ansicht, dass die C., weil die im CHtiergesetx

(s. d. Art.) an erster Stelle als massgebend hin-

gestellten Juristen hier allein Berücksichtigung
gefunden haben, später Bei als jenes (Haenel zu

Cod. Theod. 1X7, 6. Heimbach Jen. Litt. Zeitg.

1843, 719), hat HusehkeOff. zutreffend durch die

Bemerkung zurflekgewiesen, dass die fünf ,Kory-

phaeen' auch schon vorher in der Praxis vorzugs-

weise benutzt wurden und dieses Gesetz nur die

schon bestehenden Verhältnisse legalisierte. 60
Über die Überlieferung s. Blume Vorr. z. s.

Ausgabe p. XIVff. Karlowa 969. Krüger 305.

Mommsen 109ff. Lenel Ztschr. d. Savigny-

Stiftung VIII 195B. Vgl. auch Conrat Gesell,

d. Quell, u. Litt, des R. R. im früheren Mittel-

alter 1 871. 312f. Von den Ausgaben kommt
heute nur die von Mommsen in der Collectio

libr. iuris anteiust. III 109ff. in Betracht; über
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die älteren s. Blume a. a. O. p. XLIff. Krüger
305. Mommsen 135.

Neuere Litteratur: Puchta Inst. I 10
g 104.

Heimbach Leipz. Repertorium 111 148ff. (1843.

1). Rudorff R. R.-G. I 284ff.; Abh. Akad. Berl.

1868, 26511. H u 8 c h k e Ztschr. f. geaeh. R.-W.
XIII lff. Dirksen Hinterl. Sehr. II ICH) IT. Teuffel
R. Litt.-Gesch. § 438. Mo m m s e n Vorr. z. s.

Ausgabe (s. o.). Karlowa R. R.-G. I 967ff.

Krüger Quell, u. Litt. d. R. R. 302ff. Lan-
d u c

c

i Stör. d. dir. R. I 5 268f. Kipp Quellen-

kunde 98. [Jörs.]

Collatio lustralis, vollständigerWralu ouri

argmtite collatio (Cod. Theod. I 5, 14) oder lu-

etralie auri collatio (Cod. Theod. XIII 1, 20),

auch auraria lunetio (Cod. Theod. XIII 1, 11.

13. 18. 19. XII 6, 29), auraria pentio (Cod.

Theod. VII 21, 3. XVI 2, 36), aurum negolia-

torium (Hist. Aug. Alex. 32, 5), griechisch tlogwpä

Zßvoov Mal igyvgcv (Zosim. II 38, 2. Liban. or.

II 477), .igayftatnruxdy zgvalm (Basil. epist. 88
=s Migne G. 32, 469), später kurzweg igvaig-
yvgm genannt (Zosim. II 38, 3. Zonar. XIV 3
p. 54 B. Euagr. III 39. Georg. Cedren. 627
= Migne G. 86, 2677. 121, 681), war eine Steuer,

welcher der Handelsstand als solcher unterlag (Cod.

Theod. XIII 1, 1—21. 4, 4. XII 1,72. XVI 2,10. 15.

Liban. or. II 477). Doch dehnte man im fiscali-

schen Interesse den Begriff desselben so weit aus,

dass nicht nur die Geschäfte des Gastwirts und
Bordellhalten (Liban. a. O. Nov. Theod. 18 pr.),

sondern selbst der einzeln lebenden Dime und
des Lustknaben (Zosim. II 38, 2. Zonar. XTV 3 p.

54 C. Euagr. 111 39. Georg. Cedren. 627 = Migne
G. 86, 2677. 121, 681. Hist. Ang. Alex. 24, 3),

also fast jede Leistung, für die man gewohnheits-

tnässig Geld empfing, mit darunter fielen. Valen-

tinian I. befreite die ländlichen Handwerker (Cod.

Theod. XIII 1, 10) und die freigeborenen Maler,

soweit sie nur die Werke ihres eigenen Pinsels

verkauften (Cod. Theod. XIII 4, 4); sonst blieben

in den Städten selbst die Flickschuster nicht ver-

schont (Liban. or. II 478). Auch die Bettler soll

man zu der C. 1. herangezogen haben (Zonar, a.

O. Euagr. a. O. Georg. Cedren. a. 0.); doch

dürften damit wohl jene dürftigen Hausierer ge-

meint sein, wie wir sie noch heute kennen, die

sich kaum weniger durch Bettel, als durch den
Verkauf ihrer elenden Waren ernähren. Für den

Zweck der Steuererhebung waren alle, die als

Handeltreibende galten, in eine besondere Liste,

die negotialorum matricula, eingetragen (Cod.

Theod. XVI 2, 15 § 1. XI 5, 1. XIII 1, 3), die

Anastasius bei der Aufhebung der Steuer ver-

brennen liess (Euagr. a. 0. Zonar, a. 0. Georg.

Cedren. a. 0.).

Uber ihre Verteilung giebt nur folgende Stelle

(Cod. Theod. XII 1, 72) Aufschluss: pecunia,

quam habent in eonrertalione, mercntoribui in-

dietum aurum argentumque agnoeeit. Danach
erscheint das Geld als der eigentliche Steuer-

träger, d. h. die Höhe der Leistung wurde nach

dem im Handel angelegten Capital bemessen. Wer
nichts oder sehr wenig besass, wie die ärmsten

Handwerker, Dirnen. Lustknaben und bettelhafte

Hausierer, musste im 5. Jhdt. ein Silberstüek ent-

richten. Auch für ein Pferd, ein Maultier oder

ein Rind war dasselbe Silberstück zu bezahlen.
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für einen Esel oder einen Hond 6 Folles. Man er die Qninquennslien (Seeck Herrn. XVIII 150),

seheint danseh die Tiere nie einen Teil des Hsn- und am 26. April 368 findet eine neue Indietion

delseapitals betraehtet ju haben, wahrscheinlich statt (Cod. Theod. XIII 1, 8, über die Datierung

weil sie mm Transport der Waren benutzt wur- s. Krüger Commentationes Mommsenianae 77,;

den (Georg. Cedren. a. 0. Zonar, a. 0.). Jene vgl. XITI 1, 7). Ins J. 374 müssen seine De-

Silbermüme war jedenfalls die Siliqua(= 53 Pfen- eennalien gefallen sein, und Tom 5. Februar 374
nig). da diese gerade den doppelten Wert von ist ein Geseti über die C. 1. datiert (Cod. Theod.
6 Folles hatte (Mommsen Die Follarmflnzen bei XIII 1, 10).

Pinder und Friedlinder Beitrüge xur antiken Gratian wird den 25. August 867 zum Augustus
Münzkunde 128). 10 ausgerufen (Mommsen I 241), wonach er wahr-

Abgesehen von jenen 6 Folles. die nur in scheinlieh 372 seine Quinquennalien gefeiert hat.

Kupfergeld gezahlt werden konnfen. wurde die Schon einige Zeit vor dem 30. Juni 372 war eine

Steuer immer in Gold und Silber erhoben (Cod. C. 1. ausgeschrieben (Cod. Theoh. XIII 1, 9).

Theod. V 14. 4. VII 20, 9. XII 1, 72. XIII 1, 1. Valentinian II. wurde am 22. November 375
4. 6. 8. CIL X 3732. 5349. Zosim. II 88, 2. Augustus und feierte seine Quinquennalien wahr-

Liban. or. II 477), woher sie auch den Namen scheinlich im J. 880, die Deeennalien 385 (Seeck

xgvoäeyveor erhielt. Wenn in vielen Gesetzen Herrn. XVIII 152). Am 5. Juli 379 (Cod. Theod.
das Gold allein genannt wird (Cod. Theod. XITI XIII 1, 11) und am 13. Mürz 384 (Cod. Theod.

1, 9. 11. 15. 17. 20. 21) und danach der Name XIII 1, 12; Nachtrlge zu dem Gesetz XTO 1.

auraria tunctio oder pemrio sogar zur techni- 20 13. 14) werden Handelssteuern ausgeschrieben,

sehen Bezeichnung der Steuer wurde, so liegt Arcadius feierte die Quinquennalien am 16. Ja-

dies vielleicht dann, dass alle Betrüge, die nicht nuar 387 (Mommsen I 244. II 62), die Vicen-

zu klein waren, um sich in Goldmünze ausdrücken nalien wahrscheinlich 402. Am 14. April 386
zu lassen, in diesem Metall entrichtet werden (Cod. Theod. XIII 1, 15) war eine C. 1. ausge-

mussten. Daher erfinden auch die Falscher der schrieben. Ein Gesetz entsprechenden Inhalts

Historia Augusts, dass Alexander Severus bei (Cod. Theod. XIII 1, 16) ist falsch datiert, aber

i

'eder Herabsetzung der Steuer die Goldstücke an den Praefectus urbi Clearchus gerichtet, der

iahe leichter ausmünzen lassen (39, 6. 7). dies Amt 401 und 402 bekleidete (Beeck Philol.

Der Name zeigt, dass die C. 1. nicht jährlich LII 448).

erhoben wurde, sondern an die Lustra anknüpfte 30 Honorius war am 23. Januar 393 auf den
(Liban. or. II 477: i dgropproc qr-ÖQoc, äpyupoc xal Thron erhoben (Mommsen I 298). Seine De-
jpoodc, ipp/ruir nQoaiovoae aoirSv vif Acivac xtr- eennalien dürfte er 402 gefeiert haben; denn die
rmjo/Aac). Trotzdem ist es nicht ganz unrichtig, Vicennalien beschleunigte er wieder um ein Jahr,

wenn andere Quellen die Steuer vierjährig nennen da sie 411 stattfanden (Mommsen n 70). Eine
(Zosim. II 88, 2. Euagr. a. 0. Georg. Cedr. a. 0. : C. 1. war von ihm vor dem 31. Deeember 400
wenn Zonaras XIV 3 p. 54 C von einem jllot ausgeschrieben (Cod. Theod. XHI 1, 18, über die
hrjoior spricht, kann dies nur Missverständnis Datierung s. Seeck Svmmaehus p. CLX: Nach-
sein, da er aus derselben Quelle geschöpft hat, träge dazu Cod. Theod. XII 6, 29. Xin 1, 19.

wie die beiden vorgenannten). Denn diese Lustra XVI 2, 36).

traten nicht selten schon nach vier Jahren ein, 40 Theodosius II. beging seine Deeennalien am
da. bei ihrer Bestimmung eine grosse Willkür 10. Januar 411 (Mommsen II 70; vgl. I 299).
herrschte. Fis sind nümlich die Feste des Re- Vom 24. Juni 410 ist ein Gesetz über die C. 1.

gierungsantritts und die ihnen entsprechenden (Cod. Theod. XIII 1, 20). Ein anderes nennt
quinquetmalia, deeennalia, <juifuieetnnalia u. s. w. zwar in der Überschrift den 21. August 418 (Cod.

gemeint, die man oft mit dem Namen der lutlra Theod. XIII 1, 21). aber da die Kaiserconsuiate

bezeichnet (Symm. rel. 13. 2; or. I 16. Eumen.
paneg. VTTI 13. Apoll. Sid. carm XIII 28. Cod.
Theod. XVI 2, 5). Dies ergiebt sich aus den
folgenden Nachrichten über die Jahre, in denen
die C. 1. erhoben wurde:

ConsCnntiu8 feierte am 9. September 357 seine

Vicennalien als Augustus (Mommsen Chron. min.

I 239; vgl. 235), und am 2. Deeember 356 wird

eine eilige ( vrotinut

)

Erhebung der C. 1. verfügt

(Cod. Theod. XIII 1, 1).

Iulianus wurde am 6. November 355 zum
Caesar erhoben (Mommsen I 238. Amm. XV
8, 17). Danach ist wahrscheinlich, dass er seine

in den Rechtsbüchern sehr oft verwechselt werden
(K rüger Comment. Mommsen. 75. Seeck Ztschr.

d. Savigny-Stiftg. f. Rechtsgesch., Rom. Abt. X
81), wird man es wohl auf das J. 415 beziehen

dürfen, wozu die Quindeeennalien von 416 passen
würden.

Die C. 1. knüpft also an die fünfjährigen Re-
gierungsjubiläen an, wiederholt sich aber doch
viel häufiger, als alle fünf Jahre. Denn erstens

ist in der Regel mehr als ein Kaiser zu berück-

sichtigen. zweitens können die Feiern beschleunigt

und ihr Zwischenraum auf vier Jahre herabgesetzt

werden (Honorius), drittens kann man nicht nur
Quinquennalien am gleichen Datum 360 gefeiert die Annahme des Purpurs, sondern auch die Er-
hat. In einem Gesetz vom 80. Juni 360 ist die 60 hebung tum Augustus feiern (Constantius). Auf
Rede davon, dass die Steuer kürzlich erhoben ist, diese Weise müssen in dem Jahrzehnt von 351
aber noch Rückstände dazu entrichtet werden
müssen (Cod. Theod. XVI 2, 15 § 1; vgl. XIII

1 , 2).

Valentinian 1. bestieg am 25. Februar 364 den
Thron (Mommsen I 240. Amm. XXVI 1, 7)

—360 nicht weniger als fünf C. 1. beigetrieben

sein: die erste beim Regierungsantritt des Caesar
Gallus (351), die zweite bei den Trieennalien des
ConBtantius (858), die dritte beim Regierungs-

antritt Iulians (355), die vierte bei den Vieen-

und schrieb schon vor dem 17. April eine C. 1. nalien der Augustuswürde des Constantius (357)

aus (Cod. Theod. Xni 1, 5. 6). Im J. 369 feierte die fünfte bei den Quinquennalien des Iulian 860)
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Bei dieser Unregelmässigkeit ihrer Erhebung, gends die Summe von ]5 Solidi überstieg (Col.

deren Termine vielfach von Willkür und Geld- Theod. XIII 1, 11); doch hatte dies nur im Oc-

bedürfnis abhingen, versteht es sich von selbst, eident Bestand (Cod. Theod. XVI 2, 36), im Orient

dass sie jedesmal indiciert werden musste (CIL wurde es 399 wieder aufgehoben (Cod. Theod.

X 5349. Cod. Theod. XII 1, 72. XIII 1, 1. 4. 6. XIII 1, 16). Auch die Befreiung der Schiffer-

9). Doch scheint mit der Indiction nicht auch gilde. die 330 und 386 nachweisbar ist (Cod.

eine wechselnde Fixierung ihrer Höhe verbunden Theod. XIII 5, 16 § 2. 17), wird kaum gedauert

gewesen zu sein, sondern diese ein- für allemal haben.

festgestanden zu haben. Denn im J. 408 wird Nur eine Immunität hat sich dauernd erhalten,

einem Bürger von Interamma Lirinas nachge- 10 die der ländlichen Grundbesitzer, weil diese schon

rühmt: populum tuum pro tun beniroleniia ab durch die Capitatio schwer genug gedrückt waren.

indietione auri argentique liberum reddidit (CIL Anfangs wurden auch sie, falls sie ihre Produete

5349). Dies ist kaum anders möglich, als durch nicht an Zwischenhändler verkauften, sondern

Stiftung eines Capitals, aus dessen Zinsen die selbst auf den Markt brachten, mit der Handels-
Steuer bezahlt wurde (vgl. CIO II 2336, 27—32. Steuer belegt. Iulian nahm die Colonen der Se-

C1L II 3664); zu diesem Zwecke aber musste natoren von dieser Bestimmung aus und erteilte

sie. dem festen Zinseinkommen entsprechend. bald die gleiche Begünstigung auch den Decu-

gleiehfalls fest sein. Jeder Stadt scheint eine rioncn (Cod. Theod. XIII 1. 3. 4 = XII 1, 50).

bestimmte Anzahl von Pfunden Gold und Silber Erst Valentinian dehnte sie auf die gesamte Land-
aufgelegt gewesen zu sein, die man, falls sie 20 bevölkerunjg die Dorfhandwerker mit eingesehlos-

von den pflichtigen Kaufleuten nicht voll einlief, sen (Cod. Theod. XIII 1, 10), in dem Sinne aus,

mitunter durch öffentliche Sammlung freiwilliger dass nur der Verkauf ihrer selbst erzeugten Pro-

Gaben auf die vorgeschriebene Höhe brachte ducte frei bleiben solle, und dies behielten auch

fBasil. epist. 88 = Migne G. 32, 469). die folgenden Kaiser bei (Cod. Theod. XIII 1, 6.

Dass die Steuer nicht jährlich war, sondern 8. 12. 13).

in ganz unregelmässigen Zwischenräumen, bei Die eigentümliche Verbindung, in der die C.

Regierungswechsele auch meist unerwartet auf- 1. mit dem Regierungsantritt der Kaiser und dessen

gelegt wurde, dürfte der wichtigste Grund ge- fünfjähriger Feier steht, erklärt sich aus den
wesen sein, warum sie drückender erschien, als ausserordentlichen Bedürfnissen, die dieser Anlass

alle anderen Auflagen. Bei der grossen Härte, 30 jedesmal hervorrief. Nicht so sehr die Schau-

mit der sie beigetrieben wurde, soll sie in der spiele. Tierhetzen und Circusrennen kommen hier

Regel dazu geführt haben, dass Eltern ihre Kinder in Betracht, obgleich auch diese Kosten genug
in die Selaverei verkauften oder ihre Töchter der verursachten, sondern namentlich die grossen Ge-

Prostitution Preisgaben, nur nm die Steuerforde- schenke an das Heer. Iulian, der durchaus kein
rungen befriedigen zu können (Zosim. II 38, 3. Soldatenkaiser war, versprach bei seiner Erhebung
Liban. or. II 478). zum Augustus jedem Manne 5 Solidi und ein

Denn während man sonst in dieser Zeit mit Pfund Silber (Amm. XX 4, 18), was zusammen
Privilegien und Immunitäten sehr freigiebig ist, 127 Mark entspricht. Da die Gesamtmasse des rö-

treten sie bei der C. 1. nur äuseerst spärlich auf mischen Heeres damals gewiss nicht hinter 400000
und pflegen bald widerrufen zu werden. Con- 40 zurüekblieb, muss ein Donativ dieser Art zwischen

stantin befreite den Handel der Veteranen bis zu 50 und. 60 Millionen gekostet haben (vgl. Amm.
einem Capital von 100 000 Folles, was damals XX 11, 5). Nun waren die Soldaten zum grossen

nicht ganz 3000 Mark entsprochen haben dürfte Teil Barbaren, die von jenseits der Reichsgrenzen

(Cod. Theod. VII 20, 3), und dies Privileg be- gekommen waren, um sich anwerben zu lassen,

stand auch unter seinen Söhnen fort (Cod. Theod. und nach ihrer Verabschiedung in ihre Heimat
XIII 1, 2). Valentinian I. gewährte ihnen 366 zurückkebren wollten. Sie verlangten daher Geld,

volle Steuerfreiheit (Cod. Theod. VII 20, 9); aber das auch im Auslande Cure hatte, also nicht die

schon drei Jahre später wurde dieser Vorzug auf schlechte Weisskupfermünze, sondern Edelmetall,

diejenigen beschränkt, die es im Dienste bis zum Wie Iulians Donativ zur Hälfte aus Gold, zur

Range eines Proteetor gebracht hatten, und auch 50 Hälfte aus Silber bestand (Mommsen Gesch. d.

bei diesen nur bis zu einer gewissen Maximal- röm. Münzwesens 834), 60 wird dies die allge-

summe (Cod. Theod. XHI 1 , 7j. Im J. 885 wurde meine Regel gewesen sein (vgl. Hist. Aug. Alex,

diese im Oceident auf 15 Solidi (= 190 Mark) 32, 4). Daher musste auch die C. 1. in diesen

herabgesetzt (Cod. Theod. XHI 1, 14); im Orient beiden Metallen bezahlt werden,
war das Privileg schon 384 ganz aufgehoben (Cod. Dioeletian hatte das Finanzwesen des Reiches
Theod. XIII 1, 13), und dasselbe geschah 396 im fast ganz auf eine Naturalsteuer gegründet (s.

Oceident (Cod. Theod. VII 21, 3). Constantius Capitatio), mit der sich zwar der Unterhalt des

befreite 343 die Kleriker (Cod. Theod. XVI 2, 8. Heeres bestreiten liess, die aber für Geldgeschenke
14. Xni 1, 1), aber er selbst beschränkte dies schon dieser Art nichts hergab. Trotzdem fehlten ihm
360 auf diejenigen, welche durch ihren Handel 60 die Mittel dazu nicht ganz; sie ergaben sich

nicht mehr als den dürftigsten Lebensunterhalt namentlich aus folgenden Quellen:

gewannen (Cod. Theod. XVI 2, 15 $ 1). Selbst 1) Aus den Connscationen. die Dioeletian sehr

iliese geringe Bevorzugung wird die heidnische in diesem Sinne susnützte (Lact, de mort. pers.

Reaction Iulians nicht überdauert haben, und seine 7, II).

Nachfolger beeilten sich nicht, sie wiederherzu- 2) Aus Erbschaften, mochten sie nun dem
stellen (Cod. Theod. XIII 1. 5. 6). Erst 379- Kaiser hinterlassen oder als mcantei rel cadueae

wurde der Clerus für ein Capital befreit, das je nach cingezooen sein. Bei diesen beiden Einnahme-
den Diöeesen verschieden bemessen war, aber nir- quellen war es üblich, dass, wenn auch die con-
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flscierten Guter an Günstlinge verschleadert

wurden, man das Gold und Silber, dessen man
am meisten bedurfte, von der Schenkung auanahm
(Cod. Theod. X 9, 2. 10, 21. Hist. Aug. Alei.

46, 4).

3) Aus dem aurum coronarium (s. Bd. II

S. 2552), das seit Diocletian in grösserem Um-
fange als je ruvor gefordert und geleistet wurde.

Nicht nur Siege (Cod. Theod. XII 13, 4. Liban.

epist. 797 a), sondern auch der Regierungsantritt

(Amin. XXV 9. 4. XXVIII 6. 7. Eunap. frg. 15.

29), die Verkündigung eines Steuererlasses (Cod.

Theod. XII 18, 4). kurz jedes freudige Ereignis

(Hist. Aug. Pius 4, 10) wurde von den Gemeinden
benützt, um ihre Ergebenheit durch ein kostbares

Geschenk darzuthun. Zog der Herrscher in eine

Stadt ein, so wurde ihm ein goldener Kranz ent-

gegengetragen (Zosim. III 12, 2. Mommsen
Chrom min. II 73); ging eine Gesandtschaft an
ihn ab, um ihm die Bitten einer Stadt oder Pro-

vinz vorzutragen, so führte sie sich mit einem
Geldgeschenk in Form eines Kranzes oder einer

Statuette bei ihm ein (Synes. de regno 3. Cod.

Theod. XII 12. 15. 18, 4. Amm. XXVIII 6. 7.

Liban. epist. 766). Auch abhängige Fürsten hul-

digten dem Kaiser mit solchen Gaben (Ammian.
XXIII 3, 8. Cod. Theod. XII 13. 6), ja mitunter

nahmen diese völlig den Charakter eines Tributes

an. So verpflichtete sich der Gothenkönig Theo-

dahad, dem Iustinian einen Kranz von 300 Pfund
Gold(= 1 84 000 Mk.) jährlich darzubringen ( Procop.

bell. Goth. 16 p. 321 A). Die Städte des Reiches

aber meinten die Huld de6 allmächtigen Gebieters

zu gewinnen, indem eie sich in ihren Geschenken
gegenseitig Überboten; um die Mitte des 4. Jhdts.

waren Kränze von 25 000 Mark Goldwert noch

nicht einmal die grössten. Auch als Iulian das

Maximalgewicht auf ein Pfund Gold (= 913 Mark)
herabsetzte (Liban. or. I 586; vgl. Ammian. XXV
4, 15), muss bei der Grösse des Reiches die Ge-

samtsumme noch sehr bedeutend gewesen sein,

da bei Regierungswechseln, grossen Siegen und
ähnlichen Gelegenheiten selbst ganz arme Städte

sich nicht auszusehliessen wagten (Liban. epist.

766). Das aurum coronarium galt als freiwillige

Gabe (Cod. Theod. XII 13, 1. 4) und war dies

wohl auch in den meisten Fällen, soweit man
eben die Erfüllung der Gebote, welche die Sitte

vorschreibt, freiwillig nennen kann. Aber war

der Kaiser in Geldverlegenheit und fand sich ein

passender Anlass, so wurden die Städte oft genug
auch zwangsweise dazu angehalten (Cod. Theod.

XII 13, 1—3. 5. 6). Das Geld wurde von den

Decurionen zusammengeschossen (Cod. Theod. XII

12, 15. 13, 2—4); doch mitunter zog man auch

die übrigen Grundbesitzer der Stadtgebiete, mit

einziger Ausnahme der Senatoren, heran (Cod.

Theod. XII 13, 2).

4) Durch das aurvm oblaticium, ein Geld-

geschenk, das der Senat beim Regierungsantritt

(Cod. Theod. VI 2, 20) und bei den Lustralfesten

der Kaiser darxubringen pflegte. Über die Höhe
beschloss man frei; aber da man fürchtete, den

Herrscher zu verletzen, wenn man sich ihm gegen-

über minder freigiebig zeigte, als gegen seine

Vorgänger, so bewirkte die Kriecherei des haupt-

städtischen Adels, dass die Last sich immer
steigerte (Symm. rel. 13, 2). Bei den Decennalien

Valentinians II. (885) erreichte die Summe, die

der Senat von Rom bewilligte. 1600 Pfund Gold
(= 1,700,000 Mark). Diese Oblationes waren für

die Donative von besonderem Wert, weil sie mit

ihnen zeitlich zusammenfielen, also praktisch der

C. 1. ziemlich gleich standen, Cod. Theod. VI 2.

II. 15. 20. 26, 12. 4, 17. Symmach. rel. 18. 23.

12; or. III 1.

Aus diesen Quellen bezogen die Kaiser Edel-

10 metall genug, um bei so sparsamer Finanzver-

waltung, wie Diocletian sie übte, die Habgier
ihrer Söldner leidlich befriedigen zu können. Erst

die Verschwendung seiner Nachfolger machte die

Einführung besonderer Gold- und Silbersteuern

nötig. Mazentius gab ihnen die Form freiwilliger

Gaben, die aber zwangsweise beigetrieben wurden
(Mommsen Chron. min. I 148. Vict. Caes. 40.

24). Galerius liess sie für seine Vicennalien auf

die Iuga und Capita umlegen, schrieb sie also in

20 der gewöhnlichen Weise der Indietion aus (Lact,

de mort. pers. 81, 2. 5. 6). Den Vorwurf, den man
ihm mit Recht machte, dass man von den Bauern,

die schon durch die Naturalsteuern gedrückt seien,

nicht auch noch bares Geld verlangen dürfe,

vermied Constantin, indem er die C. 1. schuf und
demjenigen Stande auflegte, für den die Be-

schaffung Ton Gold und Silber am wenigsten

Schwierigkeiten hatte (Zosim. II 38, 2). Das erste

Beispiel ist uns durch Dessau 1216 überliefert.

30 wo ein comes domini noetri Conetantini maiimi
Augueti et exaetor auri et araenti prorinciarum

trium genannt wird. Denn da diese Form des

Comestitels schon mit dem J. 314 verschwindet

(s. Comites unter F), dürfte diese Beitreibung der

C. 1. für die Decennalien des J. 315 stattgefunden

haben (vgl. Cod. Theod. VII 20. 3). Die C. 1.

ist also gleichzeitig mit der collatio glebalu ein-

geführt: wie diese das Kupfergeld für die regel-

mässige Löhnung, so lieferte jene das Gold und
40 Silber für die ausserordentlichen Geschenke an

die Soldaten. Erst Anastasius (491—5 18) schaffte

sie wieder ab (Zonar. XIV 3 p. 54 C. Euagr. III

89. Georg. Cedren. 627 = Migne G. 86, 2677.

121, 681. Priacian. paneg. in Anast. 14911.).

[Seeck.]

Collectarii. Zu Beginn des 4. Jhdts.. wahr-

scheinlich im Zusammenhänge mit der MOnzreform
Constantins, wurden diebisherigen argentarii (s.d.)

und nummu/urii unter der Benennung collectarii

50 neu organisiert; dieselbe, nach Mommsen Ber.

sächs. Geseilsch. 1851, 802, 2 a mUigendie num-
mi« minutulie abzuleiten, erscheint bei Rufinus

versio lat. Eusebii hist. eccl. V 28 (für das

griech. irtaatOrgc). Augustinus de civ. dei XXII
8. Symmachus epist. X 42 (49) = relat. 29, 1 vom
J. 884/5 (ebd. synonym nummularii). Cod. Iust.

IV 2, 16 vom J. 408. Not. Valent. III 14, 1, 1

vom J. 445. CIL III 405. Suid. s. iervgaiAOißöe

und KollexraguK. Aero zu Hör. sat. I 6. 86.

60 Gloss. nom. bei Hultsch Metro), scr. p. 307, 14

u. a. (vgl. Voigt 522, 28); daneben erhielt sieh

auch die Bezeichnung nummularius (Voigt a.

a. O.) und argentorius (Cod. Theod. XII 1, 37
vom J. 844). Sie bildeten in den grösseren Städ-

ten zum ausschliesslichen Betriebe ihres Geschäf-

tes privilegierte Corporationen, so in Rom (Sym-

mach. a. a. O.: corpus coUectariorum). wo sie

dem praefcctut urbt unterstanden (W a 1 1 z i n g
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232, 3) in Constantinopel. wo sie als rö i<5» Aoyvpo- 2) Collega, ronlega, der Amtsgenosse im gleichen

inazdiy oaiuauior oder avargpa (Edict. Inst. Amte, von lez abgeleitet, nach Mommsen in

VII. IX pr. Nov. Iust. 136 pr.) zu einer Zwangs- activer Bedeutung der Mitsetzer, Mitmaehthaber,

Corporation mit sieh vererbender Mitgliedschaft nach V a n i t e k s weniger wahrscheinlicher Auf-

vereinigt waren (Cod. Theod. XVI 4, 5 § 1 vom fassung in passiverderMitbeauftragte. Dem König-

J. 404: in nummufarii* cetrruque huiun almar tum liegt die Collegialität fern und ebenso den-

urbit eorporibus. Cod. Iust. 12.9 = XI 1 7 (18), jenigen republicanischen Einrichtungen, welche an
I vom J. 439. Waltzing 232, 5), ebenso wohl das Königtum anknflpfen, der Stellung des Inter-

auch zu Thyateira in Lydien, wo nach CIL III rex. des Dictators, des Praefeetus urbi. Aber die

405 einem verstorbenen Exarchus eolleela[r]ü 10 Collegialität ist einer der Grundgedanken der
tilulum eonteriplum ex bonit eiue potuerunl. republicanischen Ordnung und ist im System der

Nach dieser Inschrift (vgl. Mommsens Note) und republicanischen Magistratur durehgefflnrt: beah-

Acro zu Hör. sat. I 6, 86 (eoactores dieunlur siehtigt ist dabei eine Schwächung der Gewalt
argenlarii in auctionibiu, mi pecuniae eoganl; durch das auf der por potetta» der CoTlegen ruhende
ipei tunt collectarii, dazu Mommsen Herrn. XII Einspruchsrecht, das Intereessionsrecht. Die Col-

97, 3 und oben Art. Coactor) lag den C. neben lcgialität ist nämlich nicht so aufzufassen, als ob
anderen Geschäften der argenlarii auch die Ver- gültige Amtshandlungen nur von den Collegen

anstaltnug von Auctionen ob. Ihre von den alten gemeinsam ausgeführt werden könnten, vielmehr
nummularii übernommene Function als öffent- ist innerhalb der Zuständigkeit des Amtes über-

liehe Münzwardeine und Münzprobierer, wobei es 20 haupt jeder C. für sich allein zu jeder Amts-
namentlich auf die Bewertung nicht vollwichtiger handlung befähigt und befugt; diesem Rechte
Solidi ankam, wurde 363 von Iulian (Cod. Theod. aber steht das Einspruchsrecht des Collegen oder

XIII 7, 2) auf eigene, für jede eirtfas bestellte der Collegen gegenüber. Die Collegialität ist zu-

xygotlalae (Ciyoordrai) übertragen, so dass die nächst von der Zweizahl ausgegangen, beim Con-
C. nunmehr in die Stellung der einfachen Bankiers sulate. und der Satz Iree laeiunt Collegium (Dig.

eintreten und als solche in der späteren Gesetz- L 16, 85) sonach nicht ursprünglich; diese Zwei-

grbung auch trapexitae (Cod. Iust. XII 57, 12 zahl begegnet auch bei den Quaestoren, den ple-

§ 3 vom J. 436) und argenlarii heissen (Voigt beisehen und den eurulischen Aedilen, den Cen-

523, 30). Die C. waren verpflichtet. Goldstücke soren. nicht bei den Volkstribunen, die vielmehr
zu einem staatlich festgesetzten Preise (lazatio) 30 mit der der Zahl der städtischen Tribns ent-

gegen Kupfer zu verkaufen. Gegen Ende des sprechenden Vierzahl beginnen, um zu der dem
4. Jhdts. erlitten die stadtrömischen C. infolge Decemvirate nachgebildeten Zehnzahl überzugohen.

des stetig steigenden Curses des Solidus, den sie Bei den Consulartribunen begegnet ausser der
selbst in loro rerum renalium zum Marktpreise Vierzahl die Zahl sechs als Maiimalzahl. die

kaufen mussten, bedeutende Verluste, trotz eines Zahl drei als Minimalzahl; fasst man den mit
Zuschusses, den sie für jeden nach Taxe verkauf- den J. 388 = 366 v. Chr. eintretenden civiliuriB-

ten Solidus von der area einaria ansprechen dictionellen Praetor als Collegen der zwei Consul-

durften. Eine Erhöhung dieses Zuschusses durch praetoren, so ist auch nach 366 v. Chr. das Ober-
Gratian schaffte nur vorübergehend Abhülfe; im amt dreistellig geblieben, bis zur Begründung der

J. 384/5 wurde neuerdings eine Beschwerde der 40 Pcregrinenpraetur. Eine zeitweilige Fünfzahl der

C. durch ihren Vorgesetzten, den Stadtpraefecten Volkstribunen ist unhistoriseh.

Symmachus (epist. a. a. O.), an Valentinian II. Im Kreise des imperium domi ist in republi-

geleitet, deren Resultat unbekannt ist. Nach einer canischer Zeit die Collegialität strict durchgeführt
Verordnung Valentinians III. vom J. 445 (Nov. mit Ausnahme der Civiiiuriadiction, bei der eine

a. a. 0.) erscheinen einerseits die C. verpflichtet, collegiale Cooperation den Römern immer unmög-
den Solidus gegen 7200 nummi höchstens abzü- lieh Bchien, und bei der 366 v. Chr. die Collegia-

geben, anderseits jedermann gehalten, den also lität überhaupt aufgegeben wird, um der Speeial-

vom C. gekauften Solidus für mindestens 7000 competenz zu weichen. An sich kennt die Col-

nuinmi anzunehmen (vgl. auch Kubitschek legialität keine Competenzentcilung. und eine

Wiener nnmism. Ztschr. XXIX 179f.). Mit Be- 50 thatsäcliliche Teilung der Geschäfte unter den
trügereien, die von und an den C. verübt wurden, Collegen hat nur den Wert einer privaten Ver-

beschäftigen sich zahlreiche Verordnungen der abredung; die Concurrenz der Collegen wird viel-

späteren Zeit (Waltzing 232, 2). mehr geregelt durch den Turnus, durch das Loa
Litteratur: Gothofredus zum Cod. Theod oder durch gemeinschaftliches Handeln, durch die

IX 22, 1. XI b 6, 18. XII 7. 2. W. Th. Kraut Cooperation. Diese ist den ältesten römischen Ge-
De argentariis et nummulariis, Göttingen 1826, meinwesen offenbar fremd, wurde aber durch die

33. Mommsen Ber. säehs. Ges. derWtsa. 1851, Rücksicht auf die sonst bestehende Möglichkeit

302ff.; Röm. Münzwesen 845f. (III 151 der Iran- collegialer Interression begünstigt. Vor allem bei

zös. Übers.). L. Bouchard Etudes sur les finances Anträgen an Senat oder Volk wird die Cooperation
de l’empire romain. Paris 1871, 289. Marquardt 60 Regel, nur mit Ausschluss derWahlrogationen. Die
St.-V. H* 45, 10. 64ff. G. Humbert in Darem- Losung tritt ein für ausserordentliche Fälle und
berg-Saglio Dictionnaire I 1291 f. M. Voigt besonders für solche Fälle, die sieh in der Amts-
Abh. säehs. Ges. der Wiss. 1888, 522f. Rüg- zeit voraussichtlich nur einmalereignen. Siekommt
giero Dizionario epigr. II 339f. J. P. Waltzing in Betracht für die Abhaltung der Wahlen und
Etüde hist, sur les corporations professionnelles für die Ernennung des Dictators; ferner für das

II 115. 1. 231 f. [A. v. Premerstein.] den Census abschliessende Lustrum, sowie für die

Collega. 1) Pompeius Collega, Cos. ord. 93 Tempelweihung; die Dedication geht immer nur
n. Chr., s. Pompeius. von einem Magistrate aus. In allen diesen Fällen
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kfinnen die Beamten aber auch vom Lose absehen
und sich unter einander vergleichen. In älterer

Zeit war der Turnus Regel, der in historischer

Zeit bei denOberbeamtenmehrund mehrschwindet.
Die Frist des Turnus war ursprünglich wohl die

achttägige Woche, das Nundinum; bei den Con-

suln und wohl auch bei den Consulartribunen war
es der Monat. Die Fascea fanden sich ursprüng-

lich nur bei dem gerierenden Magistrate, aber

dieser Wechsel der Fasces ist früh geschwunden,
und jeder Oberbeamte führt seine Fasces die ganze

Amtszeit hindurch; Caesar liess 59 v. Chr. als

nicht gerierender Consul die Fasces hinter sich

gehen. In der augusteischen Zeit gilt für die

Consuln wieder monatlicher Wechsel der Fasces.

Ausnahmen von der Collegialität begegnen im
städtischen Regimente einmal auf sacralem Ge-

biete, beimPontifex maximus, sodann beim Interrex

,

Dietator und Praefectus urbi, sowie den civil-

iurisdictionellen Praetoren mit ihren Specialcom-

petenzen, nur dass auch diesen Praetoren gegen-

über das Intercessionsrecht wie der Consuln so

der Praetoren untereinander gilt. Auch die Thätig-

keit der vier Aedilen war local geschieden.

Im Gebiete des Imperium mililiae fehlt die

Intercession, selbst des nicht gerierenden Collegen.

da hier jede Intercession die Lahmlegung des Regi-

mentes vor dem Feinde bedeutet hätte; auch gegen
die Ernennung eines Dictators giebt es kein Inter-

cessionsrecht des anderen Consuls. Aber Collegia-

lität giebt es auch im nichtstädtischen Regimente.
Audi im Oberbefehl waltet der Turnus, und der
Oberbefehl kann im Felde vonTag zuTag wechseln,

falls keine Vereinbarung eintritt, wie sie aber auf
diesem Gebiete in weitestem Umfange üblich ist.

Auf militärischem Gebiete fehlt die Cooperation

und wird durch die Competenzentscheidung er-

setzt. einmal in dem Commando über die Reiterei

und das Fussvolk und sodann durch die Compe-
tenzenscheidung nach Operationsgebieten, durch
die consularischen prorinciae und die niehtstädti-

schen Spezialcompetenzen. Die ausserhalb Roms
domieilierten Beamten, die 487 = 267 v. Chr. ein-

gesetzten vier italischen Quaestorcn, die Provin-

cialstatthalter und Provincialquaestoren unter-

liegen thats&chlich der Collegiijität nicht. Wohl
aber hat man hier formell die Collegialität in-

sofern festgehalten, als nicht unmittelbar dieWahl
zu dieser oder jener civiliurisdictionellen Praetur

oder einer bestimmten Provincialpraetur berief,

man hat vielmehr durch Wahl die jeweilige Ge-

samtzahl von Praetoren bezw. Quaestoren bestellt

und den einzelnen dann durchs Ix>8 ihr Gebiet
angewiesen. Schon bei der Zweiteilung der con-

sularischen Heere war die Losung der Consuln
durchgehender Brauch; die Operationsfelder wer-

den dann durch Vereinbarung oder wieder durchs

Los geschieden. In die Regelung der ausser-

städtischen Thätigkeit der Consuln greift der

Senat ein, gesetzlich normiert hat aber erst ein

sempronisches Gesetz von 123 v. Chr. die jähr-

liche Feststellung der senatorischen Provinzen
durch den Senat. Eingeschränkt war die Allge-

meinheit des consularischen Commandos bereits

227 v. Chr. durch die festen überseeischen Spe-

cialcommandos der Provincialstatthaher. Ausser-

ordentlicher Weise gehen freilich immer noch ge-

legentlich Consuln in die Provinzen, aber wie die
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überseeische Kriegführung der Consuln überhaupt
erfolgt dies nur auf Geheiss des Senates. In die

Verteilung der Provinzen einzugreifen versuchen

die Volksversammlungen zuerst beim älterenScipio

205 v. Chr.; sie thun es wirklich 147 v. Chr. bei

dem jüngeren Africanus. Oft genug geschieht es.

seit mit den Graccben der Kampf der Volksver-

sammlungen gegen den Senat, d. h. der Legis-

lative gegen die Verwaltung, acut geworden ist;

es genügt, an Pompeius und an Caesar zu er-

innern. M o m m 8 e n R. St.-R. Is 27—61

.

[Neumann.]
Collegataris s. Legat um.
Collegium (conlegium bis zum Ende der Re-

gierung des Augustus oder etwas länger [vgl. CIL
VI 243 aus dem J. 19 n. Chr.] und kurze Zeit

unter Claudius und Nero; andere Varianten: co/-

legius [darüber G a 1 1 i Bull. com. d. Roma 1890,

ih],colUgnium, colleeium, colligeus u. s. w.) ist

die Bezeichnung für eine Vereinigung von Per-

sonen zu einem gemeinsamen, dauernden Zweck;
das Wort schliesst zwar die öffentlichen Gemein-
wesen aus, entbehrt aber im übrigen jeder festen

positiven Bestimmtheit. Gleichwie der Begriff

der .Gemeinde' im römischen Recht als Gattungs-
begriff nicht fixiert und in einem technischen

Namen ausgeprägt ist, ebensowenig der Begriff

des Vereins, der Corporation, insofern es bei c.

gleichgültig ist, ob die Gesamtheit eine Mehrheit

von Beamten, eine staatliche oder freiwillige Ver-

einigung ist, und gleichwie die Juristen für den
fehlenden Gattungsbegriff der Gemeinde eine Auf-

zählung aller Arten derselben setzen (z. B. Lex
lulia munic. vom J. 709 = 45 Z. 82f„ Bruns
Fontes4 p. 106. Lex agraria vom J. 643 = 111

Z. 31, Bruns p. 78), so auch für den Begriff

des .Vereins' (Gaius Dig. III 4, 1 neque soeretar

[Cohn tixialirium] neque collegium neque huiui-

mndi eorpus, ebd. eorpus habere eollegii locie-

tatütrej (sodaliciij eite cuiutque alteriui eorum
nomine). Abgesehen aber von der juristisch

schärferen Terminologie ist c. in speciellerem Sinn
die allgemeinste Bezeichnung für Verein und in

diesem Sinne auch im Griechischen (xoAliJyiov)

gebraucht. Von seinen Synonyma kommt ihm
am nächsten eorpus (griechisch dafür gewöhn-
lich avanj/xa), welches zunächst eine weitere Be-

deutung hat .Körper'. .Körperschaft', eine Art
Oberbegriff für alle verbandliehen Organisationen,

die öffentlichen Gemeinwesen mit eingeschlossen

(Marcian. Dig. XLVII 22, 3 collegium rel qvod-
cumque tale eorpus und in der oben angeführten

Stelle des Gaius neque huiusmodi Corpus. Dig.

II 4, 10, 4 a corpore nliquo rel collegio rel eiri-

late. X 4, 7, 3 in eollegii» ceterisque corporibus.

Nov. Maior. tit. 7 § 18 [458]), in der späteren

Zeit für eine Classe von Menschen, einen Stand im
Staat gebraucht (darüber Waltzing Etüde II 139
—142). In engerer, eigentlich technischer Bedeu-
tung steht eorpus für die rechtlich als öffentlicher

Organismus anerkannte, mit den Rechten einer

juristischen Person beliehene Genossenschaft, wo-
für auch unirersita» ,die Gesamtheit, im Rechts-

sinn die als Einheit anerkannte Gesamtheit'

(Gicrke Genossenschaftsrecht III 66, 114) ge-

braucht wird, z. B. beide Ausdrücke abwechselnd
Dig. 1114, 1.1 (eorpus) und 3 (unirersita»), vgl.

Pernice Labeo I 289. Graden Witz Zeitschr. der
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Savignystiftung XII (1892) 145. Je mehr dies

bei allen Vereinen die Regel wurde, desto mehr
wurde der Unterschied zwischen c. und corpua

hinfällig, und beide Worte wurde schliesslich

ganz gleichwertig angewandt (Dig. L 6, 5. 12

collegia vel eorporu. XXXVI I, 1, 16 Colle-

gium cel corpua. IV 2, 9, 1 vel populua rel

ruria rel Collegium vel corpua) und dementspre-

chend auf die davon abgeleiteten Adjectiva rolle-

man richtig von c. tribunorum (z. B. Cic. Verr.

II 41. Uv. IV 26, 9. 80, 38. 53, 7. XLII 82, 7.

Cie. pro domo 47. Val. Max VI 3, 4. Suet. Caes.

23. 78), auch von eollegium tribunorum militum

cos. pol. (Uv. IV 17, 9. V 18, 2), viel seltener

aber von c. praefonim (Cic. de off. III 80) und
c. quaealorum (Suet. Claud. 24), ,da durch die

Competenzteilung die Collegialität hier im allge-

meinen beseitigt ist' (Mommsen St.-R. a. a 0.).

giati und rorporati (über diese vgl.Waltzinga.a.0. 10 Dagegen gab es seit alter Zeit für die Verwaltung

II 140f. 162— 164. nach dessen Ansicht entweder
J •--»«*-*-— *-* *—

corporati = collegiati oder das erstere etwas um-
fassender ist, ebenso wie oorpua im ersten oben

angedeuteten Sinn umfassender ist als e.). Recht-

lich ist allerdings fttr die staatlichen Zwangs-

verbände der späteren Zeit corpua die richtige

Bezeichnung, und dieses herrscht auch z. B. im
Codex Theodosianus vor, während c. in der republi-

caniscben Zeit und der ersten Kaiserzeit das

häufigere ist. Sodalitaa (s. d.) bedeutet Ursprung- 20 schaftsrecht III 7711.).

der staatlichen Priestertiimer diejenige Art der

Amtsgemeinschaft, .bei welcher eine Gesamtheit

als solche zur Trägerin derAmtsbefugnisse berufen

war. Hier war die Gesamtheit ein c. und als

solches eine Verbandseinheit des tue publicum,

d. h. sie kam in geordneter und mit Majorität

beschliessender Versammlung zu sichtbarer Er-

scheinung, bildete ein dauerndes und im Wechsel
der Glieder identisches corpua' (Gierke Genossen-

lich die Tischgenossenschaft mit sacraler Umhül-
lung und wurde die technische Bezeichnung für

sacrale Brüderschaften (Cic. Cat mai. 45. Fest,

p. 296. Savigny System H 256). ähnlich wie das

griechische Wort igavoc (Ziebarth Griech.

Vereinsw. 135), abusiv auch für politische,

staatsgefährliche Vereine (Cic. ad Quint, fr. II

8, 5). Das AdicCtivum aodalee hat eine weitere

Bedeutung und wird von den Mitgliedern eines

1. Unter diesen amtlichen Collegien sind

bei weitem die bedeutendsten die vier sog. grossen

Priesterkollegien, sacerdolum quattuor ampliaaimn

(oder summa) collegia (Suet. Aug. 100. Mon.
Ancyr. 2, 16; vgl. Bsrdt Die Priester der vier

grossen Collegien aus römisch-republicanischer

Zeit, Berlin 1871) und unter diesen wiederum das

c. ponti/ieum (Liv. XXXI 9, 8. XXXIV 44, 2. CIL
X 1 125 u. s. w.), das der Tradition nach dem König

jeden C, gebraucht Gaius Dig. XLVII 22, 4 30 Numa seinen Ursprung verdankte (Liv. IV 4, 2.

sodalet tunt, qui eiuadem eollegii aunt. Einen 11 7Q r*
:" A“ “* ,,T 7<1 pl "* v""’- 0

E
nz ähnlichen Bedeutungswandel wie aodalitaa

t das synonyme aodalicium
,
wofür oft c. aoda-

licium sich findet, durchgemacht. Ursprünglich

ganz harmlos und abwechselnd teilweise mit c.

— so immer auf den Inschriften — teilweise mit
aodaliUu für religiöse, speziell für Begräbnisvereine

gebraucht, wird cs ebenfalls die Bezeichnung für

politische Vereine im schlechten Sinne (lex Li-

Dionys. II 73. Cic. de or. III 73. Plut. Numa 9.

Flor. I 2), anfangs aus fünf (Cic. de rep. II 26),

seit der Lei Ogulnia aus acht (Liv. X 6, 6).

oder neun, seit Sulla aus fünfzehn Mitgliedern be-

stand, welcher Zahl die Kaiser noch Mitglieder

aupra numerum hinzufügten (Cass. Dio XLII 51.

LI 20), dessen Vorsteher der Pontifex maximus,
nicht wie bei den übrigen Priesterkollegien ein

magieter, war, wofür jedoch, seit die Kaiser den

cinia de aodalieiia) und bleibt in der juristischen 40 Oberpontifieat inne hatten, auch ein promagialer

Litteratur der Kaiserzeit der Ausdruck für staats

gefährliche, unerlaubte Vereinigungen (Marcian.

Dig. XLVII 22, 1), entsprechend dem griechi-

schen heupia. Auch ordo, eigentlich die geschlossene

Körperschaft (Mommsen St.-R III 459, 1), wird

manchmal synonym mit c. gebraucht (CILX 1746.

1747. 3483. 6094. Cic. in Verr. II 137 ordo ali-

qui cenaorum eat ? eollegium ? genua aliquod

kominum?)-, aoeietaa (s. d.) griechisch xotrorovia,

ist ein privatrechtlicher Terminus technicus für 50 Xrir., endlich XVrirorum tacria faciundia, dem

eintritt (CIL VI 1422. 1700. X 1125 in collegia

ponlificum promagialer. VI 2158, vgl. im übrigen

Art. Pontifices. Von diesem C. abgezweigt

wurde 558 = 196 zur Besorgung der vielen den

Pontifices obliegenden Opferhandlungen des c.

Illeirorum, dann VII exrorum epulonum (Liv.

XXXIII 42, 1), seit Caesar 10 (Cass. Dio XLIII 51;

vgl. unter Epulones). Eine weitere Ergänzung
erhielten die Pontifices durch das c. I/rir., dann

Contractgesellschaft, d. h. eine Vereinigung der

aoeii in jedweder Hinsicht auf bestimmte Zeit;

aoeii aber wird auch vereinzelt für die Mitglieder

eines C. gebraucht (CIL IX 1642. 1643. 1647.

VI 4414. IX 5461).

I. Einteilung und Zweck der Collegien.
Die Mindestzahl, die zur Bildung eines C. er-

fordert wird, ist drei: Neratius Priscus (Dig. L
16, 85) Irea laccre exstimat eollegium. Wo da-

neben jenen, den Vorstehern der römischen aacra,

die Oberaufsicht über die fremden Culte, die staat-

lich redpierten dii peregrirxx übertragen wurde (Liv.

VI 87, 12 Xvirt). wahrscheinlich seitnulla erst fünf-

zehn (Tac. ann. III 64), s. Quin decimviri sacris

faeiundis. Das vierte dieser grossen Priestercol-

legicn endlich ist das c. augurum, ebenfalls derTra-

dition nach von Numa gegründet {Liv. IV 4, 2), ur-

sprünglich aus drei, seit der Lex Ogulnia aus neun

her das Wort c. von den in der Zweizahl seit 60 (Liv. X 9, 21), seit Sulla aus fünfzehn (Liv. ep, 89),

Einführung der Republik in Rom herrschenden

Magistraten (s. Collega Nr. 2) gebraucht wird,

bezeichnet es nicht collectiv die Gesamtheit der

Mitglieder, sondern ,das Verhältnis eines Collegen

zu dem anderen* (Mommsen St.-R. P 32; so

von den Consuln, Liv. X 13, 13. 22, 8. 24, 6.

26, 2. Tac. ann. III 31; hist. I 52; in anderem
Sinn nur Plin. n, h. VII 54). Dagegen spricht

seit Caesar aus sechszehn Mitgliedern (Cass. Dio
XLII 51) bestehend, ein C. von Sachverständigen

für die Beobachtung der Auspieien (vgl. u. Augu-
res). Zu diesen vier grossen kommen dann die

übrigen ebenfalls staatlichen Priestergenossen-

achaften: das «. fetialium (Liv, XXXVI 3, 7;

vgl. XXXI 8, 3. XXXVIII 46, 12, Cic. de leg.

II 21. Tac. ann. III 64), aus zwanzig Mitgliedern
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bestehend (Varro bei Nonius p. 529, 29; vgl. u. Sache eimelner gentes. die sie für die Gesamtheit
Fetiales); das der Salii (Liv. I 20, 4. Dionys. zu bewahren hatten (Labeo bei Fest. p. 258).

11 70. Cie. de rep. II 26. Val. Max. I 1, 9 c. Dieselbe Gepflogenheit wurde in der ältesten Zeit

sahorum) und zwar der zwölf Salii l’alatini auch bei Aufnahme auswärtiger gentes mitsamt
(Dionys. II 70, Fasti dieses C. aus den J. 170 ihren saero beibehalten. Der sabinisehen Gens
—202 n. Chr., CIL VI 1977—1983) und der zwfilf Aurelia verblieb der Cult des Sol im Namen des

Salii Agonales, Agonenses oder Collini (Liv. I römischen Volkes (Fest. ep. p. 23), den Cult der

27, 7), vgl. Art. Salii; die Luperci, organisiert albanischen in Rom reeipierten Minerva behielt

als zwei collegia gentilicio (darüber S. 384) die das albanische Geschlecht der Nautier (Serv. Aen.

luperci Fabiani und die luperci Quintiales (Fest. 10 II 166 V 704), das troiseh-albanisehe Geschlecht

ep. p. 87. Festus p. 267 b. CIL VI 1933; das der Iulier den Apolloncult (ebd. X 316; andere
Hervorgehen des Dienstes aus Gentilculten he- Beispiele bei Marquardt St.-V. III 131). Aua
streitet Unger Rh. Mus. XXXVI 1881, 549., Mitgliedern der Gens lulia bestand auch anfangs

dessen Meinung etwas modificiert O. C r u s i u s noch das von Oaesar für die zu Ehren der Venus
cbd. XXXIX 1884, 1649. angenommen hat), Genitriz gefeierten Spiele eingesetzte e. (Plin. n.

wozu als drittes C. das der luperci /u/it kam. h. II 93. Iul. Obsequens 68 [118]. Cass. Dio
zu Ehren Caesars eingesetzt im J. 710 = 44 XLV 6. Synum, laud. in Valent, sen. II 32). Aller

(Cass. Dio XLIV 6. XLV 30. Suet. Caes. 76). dies war, wie so vieles andere, eine künstliche Er-

Bei allen dreien löste sich der gentilicisehe Ver- neuerunguralterGepflogenheitenseitensdcr Kaiser,

band der Mitglieder und es wurden reine sodali- 20 An Stelle der gentilicischen Cultverbände waren
tatet (im übrigen s. unter Luperci); das C. der in der republicanischen Zeit schon lange religiöse

zwölf Arvalbrüder (fratres Areale» Gell. VII 7, 8. Sodalititen getreten, indem auch Nichtangehörige

Plin. n. h. XVIII 6, s. Arvales), das der Sodale» der betreffenden gen» in jene eingetreten waren.

Tilii, der Sage nach von Titus Tatius zur Er- Neue Genossenschaften bildete der Staat nicht

haltung des sabinisehen Cultes in Rom eingesetzt mehr aus gentilicisch verbundenen, sondern durch
(Tac. ann. I 54. anders hist. II 95; vgl. Dionys. ihren Beruf oder durch örtliches Zusammenwohnen
II 52), anfänglich offenbar ein Gentilcult. in der mit einander vertraut gewordenen Individuen. Für
Kaiserzeit eine besonders vornehme »orlalitai, in den ersteren Fall haben wir das bekannte Bei-

der die Kaiser und Mitglieder des kaiserlichen spiel des e. mcrrofonim oder Mercurialium, das

Hauses vertreten sind. Nach ihrem Muster wurden 30 nach der Tradition für den im J. 259 = 495 v.

im J. 14 n. Chr. für den Cult des Augustua inner- Chr. am Fusse des Aventin geweihten Tempel
halb der Gens lulia ein Priesterkolleg, die »odales des Mercur gegründet wurde (Liv. II 27, 5. Fest.

Auguttale. «, gebildet (Tac. hist. II 95: ann. I 54. ep. p. 148. Ovid. fast. V 6699. Cic. ad Quint.

Suet. Claud. 6), anfangs aus einundzwanzig, später fr. II 5, 2. MommsenCILI1
p. 186. 206. ßor-

aus mehr Mitgliedern unter drei magistri (CiL VI ghesi Oeuvres IV 4079.), offenhar ursprünglich

1987) bestehend, von Anfang an den grossen bestehend aus den mercatore» des pagus Aren-
Priestertflmern gleichgestellt (Cass. Dio LIII 1. tinensis, während daneben die sacrale Gemein-
LVIII 12. Tac. ann. III 64), Beit dem Tod des sehaft der übrigen oder sämtlicher pagani sich

Claudius erweitert zu »odale» Aug. Claudiales. Ent- erhielt (vgl. CiL XIV 2105 mag(ister) colltrgii)

sprechend wurde nach dem Tod des Vespasian für 40 Lupercor(um) et Capitolinor(um) et Mercuria -

die Gens Flavia das C. der »odale» Flaviale» l(ium) et paganor(um) Arentin(ermum)\ genau
gebildet, nach dem Tod des Hadrian die sodale» ebenso haben wir in Capua neben paganen sa-

Hadrianales, 161 die sodale» Antoniniani u. s. w. cralen Genossenschaften ein e. merratorum [CIL
(vgl. Art. Sodales). Über andere Pricstersodali- X 3773]). weiter das wahrscheinlich aus Künstlern
täten für vom Staat übernommene kleine muni- (arlMces) zusammengesetzte c. Minerrae des Do-
cipalc Culte vgl. Marquardt St.-V. III 475 mitian (Suet. Dom. 4). Für den zweiten oben er-

—481. wähnten Fall ist anzuführen das für die Feier der

2) Den betrachteten collegialisch geeinigten eapitolinischen Spiele 367=887v.Chr.gegründete
Staatspriestertttmern (Collegia »actrdotum), die an c. Capilolinorum (Liv. V 50, 4. 52, fl. Cic. a.

der Spitze des gesamten Staatscultes oder be- 50 a. 0. Mommsen CIL a. a. 0. CIL XIV 2105), wel-

stimmter Zweige desselben stehen, lassen wir ches gebildet wurde ex ii», qui in Capitolio atque
folgen die staatlich eingesetzten Cultgenos- oree habitarent (Liv. a. a. 0.), worin Mommsen
senschaften (»odalitatee sacrae), engeren Ge- (St.-R. III 115, 2) einen pagus Capitolinu» ent-

meinden von Gläubigen (cultores), zur Vereh- sprechend dem erwähnten pagu» Arentinenti»

rung einzelner vom Staate reeipierter Gottheiten vermutet Nicht genau genug unterrichtet sind

bezw. zur Übernahme gewisser Functionen in wir über die Zusammensetzung der sodalitates, die

deren Cult, etwa zur Feier eines Festes, von zur Zeit von Catos Quaestur (550= 204 v. Chr.)

Spielen oder zur Unterhaltung eines Tempels der- saeri» Idaeis Magnat Matris aeceptis errichtet

selben (eollegia templorum Dig. XXXII 1,38 §6). wurden (Cic. Cat. mai. 45). Auf einen quaaigen-

Diese Genossenschaften haben mit den unter 1) 60 tilicischen Charakter derselben lässt die Xusse-

genannten gemein, dass sic vom Staate begründet rung bei Symmaehus (laudat in Valent, sen. II

sind, unterscheiden sich aber von jenen dadurch, 32) schliessen: Ipso» nobilium divisere (sc. dei)

dass sie keine taeerdoles, sondern nur cultores gentes. Pinarios Hercules occuparit, Idaea mater
der betreffenden Gottheiten enthalten. Im alt- legit hospites Scipiemes u. s. w.

römischen Geschlechterstaat war. wie Mommsen Das Band, das die Mitglieder aller dieser Ge-
zuerst nachgewiesen hat (de coli. 1—27), die Be- nossenschaften, sodales, umgab, war ein sehr enges,

sorgung gewisser Staatscultes (»acra publica d. h. offenbar infolge des ursprünglich vorhandenen gen-

sacra pro populo Cic. ad Att. I 12, 3. 13, 3), tilicischen Zusammenhangs. Sodales standen, wenn
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auch nicht durch Bande des Blutes so doch durch drei Vereine mit scherzhaften Namen CIL IV
eine Art geistiger Verwandtschaft in einer ge- 581. 576. 575; anders Walt zig 1 51). Nur
setzlich anerkannten necessitudu, wie cognati eine vorübergehende Erscheinung sind die poli-

und alfines (Fest. ep. p. 286. 297 b. Qu. Cie. de tischen Vereine, gewissermassen eine Ausartung

petit. cons. 5, 16. Cic. Brut. 166: [L. Philip- der unter 1) und 2) genannten, vornehmlich der

pum], summa nobililate huminem, cognatione, religiösen.

mdalitate, coltegio
,
summa rftam eloquentia), a) Die religiösen Vereine (Waltzing

keiner konnte gegen den andern in einer Criminal- I 42ff.) verwalteten im Gegensatz zu den oben

Sache klagen (Cie. pro Cael. 26; vgl. auch Lex erwähnten staatlich für sacra publica eingerieh-

repetund. CIL I 189 Z. 9. 10. 20. 22), vgl. u. 10 teten Sodalititen sacra privata. Während für

S o d a 1 i t a s. die staatlichen Cultvereine sodalias offenbar die

Als eine Gruppe dieser religiösen Genossen- technische Bezeichnung ist, tritt uns für die pri-

schaften für öffentliche Culte hat man die ver- vaten fast immer c. oder sodalicium, in den

handlichen Organisationen der Stadtteile, der mon- griechischen Teilen des Reichs thiasus, entgegen.

tes und pagi, aufgefasst (vgl. z. B. die oben an- Die Mitglieder sind meiBt aus der Fremde ein-

geführte Inschrift CiL XIV 2105). Aber die Art gewandert und haben den betreffenden Cult mit-

und Wei6e, wie dieselben neben den coHegia (Cic. gebracht, es sind oft in der Form von Cultvereinen

pro domo 74. Qu. Cic. de petit. cons. 8, 30) er- geeinigteLandsmannschaften. Hierher gehören die

wähnt werden, zeigt, dass sie nur eine quasicol- Verbände der Bacchusverehrer, die im J. 568 =
legiale Organisation gehabt haben. Waltzing 20 186 v. Chr. vom Senat verboten wurden (Liv.

Etüde I 101 nennt sie associations reHgieuses XXXIX 8—19. Cic. de leg. 11 37. SC de Baechan.

comparablet a nos paroisses. Controvers ist die 'CIL P 196 p. 44 = X 104 p. 18. Bruns Fontes 4

Existenz der cotlegia compitalicia, welche Momm- p. 151), dann die Verehrer der ägyptischen Gott-

sen auf Grund der bei Asconius in Pison. p. 6f. heiten Isis Serapia, Osiris und Anubis, die trotz

K.-S. erwähnten magistri collegiorum, welche die mehrfacher Verbote seitens des Senates schon zu

compitalicischen Spiele zu besorgen pflegten, für Sullas Zeit Collegien bildeten (Apul. metam. XI
die republicanische Zeit als erwiesen lietrachtet 80. Marquardt St.-V. HP 77, 7), die Juden-

(De coli. 74ff.), eine Ansicht, die von Max Cohn gemeinden in Rom und anderswo, die sich von

(Zum röm. Vereinsrecht 42ff.) und Waltzing seiten Caesars grosser Toleranz zu erfreuen hatten

(Etüde I 98—111) mit Erfolg bekämpft worden 30 (Joseph, ant. lud. XIV 213fl. ; vgl. E. Schürer
ist (darüber unten S. 406f.). Das einzige inschrift- Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in

lieh bezeugte Beispiel eines e. compitalicium der Kaiserzeit, Leipzig 1879. Ziebarth Griecb.

stammt aus Faesulae und zeitlich aus der Kaiser- Vereinsw. 128B.). In der Kaiserzeit war man zu-

zeit, vielleicht aus dem 3. Jhdt. (CIL XI 1550), nächst den fremden Culten gegenüber zurück-

beweist also nichts für Rom und die republiea- haltend. Collegia Istdis, eoUegia pastophororum

nische Zeit, Waltzing vermutet darin einen pri- für Osiris (CIL V 2806. 7468) kommen vor, weil

vaten Sterbeverein, ein c. Lamm. Entsprechend diese Culte im Beginn der Kaiserzeit reeipiert

waren wohl auch die bei den Italikern in Delos wurden, ebenso wie mllegia dendrophororum nnd
erwähnten Ko/txtrahaoiai auf einer Inschrift aus eannophororum im Dienste der Cybele (über diese

dem J. 96 oder 97 j. Chr. ministri von culto- 40 unten S. 396). Unter den Antoninen strömten

res Lamm eompilalium (vgl. Schulten De con- dann in Masse die syrischen und persischen Gott-

ventibus civ. Rom. 55. Waltzing I 100, 1 und heiten ins Reich (M a rqu a r d t St.-V. IIP 88ff.-

den Art. Conventus). Waltzing I 44). Private Collegien des Mythras,

3) Wir kommen endlich zu den privaten Bnll.com. 1884.869, Sol invictus, Iuppiter Helio-

spontan gebildeten Collegien, zu dem, was wir polüanus. CIL VI 422. X 1579. 1634. CIG 5858,

.Vereine' nennen. Diese lassen sich, je nachdem Iuppiter Dolichenus, CIL VI 406. 409. 418 u. s. w.

sie die Religion und religiöse Handlungen, wie bildeten sich überall.

das Begräbnis, oder die Förderung gemeinsamer Aber auch die Verehrer der alten griechiseh-

Interessen mehr in den Vordergrund stellen, in römischen Gottheiten vereinigten eich privatim,

zwei grosse Gruppen teilen: 1) die rein religiösen 50 z. B. die des Iuppiter, Vater Liber, der Ceres,

und Sterbevereire, 3) die Verbände von Berufs- des Mars und mi besonderer Vorliebe aus den
genossen der verschiedensten Art. Doch sind dies unteren Ständen die des Hercules und Silvanus,

keine feit gegen einander abgeschlossenen Gruppen. in griechischen Städten des Bacchus (in Puteoli

Das starke tTberwiegen des religiösen Zweckes, CIL X 1588—1585; in Antiochia CIL III 291,

der sich zunächst in der Wahl eines gemeinsamen in PhiUppi CIL III 7031., in Nicopolis in Moesien

Schutzgottes durch fast alle Collegien, dann mehr CIL III 6150); dann aber tauchten überall in

praktisch in der Fürsorge für ein dem religiösen Masse die Genossenschaften fürdenCultregieren-

Bedürfnis entsprechendes Begräbnis der Mitglieder der (CIL X 1288) oder gestorbener Kaiser, zur

äussert. verwischt sehr die scheinbar vorhandenen Ehre des kaiserlichen Hauses (domus dirina), der

Unterschiede; andererseits ist allen römischen Col- 60 kaiserlichen Laren, derjenigen an den compita,

legien gemeinsam das Ziel, den Mitgliedern Er- der Stadt oder eines reichen Privatmannes auf.

holung und Aufheiterung zu bringen und Ge- Charakteristisch für alle dieseprivaten Cultvereine

selligkeit zu pflegen, so dass man alle als Ver- ist die Zahlung eines bestimmten Beitrags seitens

gnügungseluba bezeichnen könnte, wie es von der Mitglieder, stips (mmstrva), zur Bestreitung

G. Boissier (La religion romaine d’Auguste auz der Unkosten des Cultes, Unterhaltung des gemein-

Antnnius II 260f.) geschehen ist Reine Vergnü- samen Tempels u. s. w. Falls sie gruppiert sind

guegsvereine kennen wir sehr wenige (vielleicht um einen bestimmten eigenen Tempel, sind sie

sind solche die pilicrepi CIL IV 1147 und die manchmal geradeso wie die staatlichen Cultge-

Psaty.Witsow« XV 13
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nossensehaften bezeichnet als eoliegia templi, ciil- (arischen Carriöre hervorgerufen, eine singuläre

tores templi (Dig. XXXII 1, 38, 6. Orelli 01*10. Erscheinung bilden, die man nicht ohne weiteres

CIL VI 405—413. XIV 246). verallgemeinern darf (G. Boisaier Kev. arrh.

Was die Zusammensetzung dieser Vereine be- XXIII 1872, !Mff. R. Cagnat L’armee Romaine
trifft, so rekrutierten sie sieh meist aus den arme- 474ff. W a 1 1 z i n g Etüde I 8081f., darüber s. n.

ren Volksschichten, aus Clienten, Freigelassenen 8. 402).

und Selaven, die zum Teil mit der Verehrung Eie Annahme, dass die Christen der eoliegia

ihres. Schutzgottes noch einen anderen religiösen tenuiorum sich bedient hätten, um dadurch quasi-

Zweck, das Begräbnis ihrer Mitglieder verbanden, gemeindlich organisiert ihre religiösen Pflichten

als solche eoliegia tenuiorum in den Rechts- 10 zu erfüllen (De R o s s i Roma sott. III 512. G.

quellen genannt (Mareian. Dig. XLVII 22, 1). Wie B o i s s i e r Da relig. rom. II 299IT. E. Loening
die Angehörigen einerGens im Tode vereint ruhen, a.a. 0.207(1. W. Liebenam 2686. Waltzing
so gehören auch die Mitglieder eines Cultvereins, I 150f. 3146., bes. 319B.) hat man neuerdings

der sacralreehtlich der Gens gleich zu achten ist, gänzlich fallen gelassen (R. S o h m Kirchenrecht

imTode zusammen (Mauö Vereine 39). Ein Gegen- I 8ß. 10-IIf.).

stand lebhafter Discussion ist die Frage, wieweit Sehr mannigfach sind die Bezeichnungen, unter

sich ausserdem die gegenseitigeUnterstützung der denen die Sterbevereine auf den Inschriften sich

Mitglieder bei diesen Vereinen erstreckte. Durch verbergen. Nach den grundlegenden Untersu-

die Vergleichung der erwähnten Mareianstelle mit chungen von Mommsen, die Schiess Die coli,

der statutarischen Bestimmung des eollegium ealu- 20 funeraticia, 1888) ergänzt und durch weitere

tare eultnrum Ihanae et Antinoi zu 1-anuvium Belege gestützt hat, sind als Sterbevereine

(CIL XIV 2112 Z. 11), wonach der monatliche, zu betrachten: 1) Alle die erwähnten Colle-

Beitrag in die Vereincaase für das Begräbnis ver- gien, welche sich nach einer Gottheit nennen,

storbener Mitglieder verwendet werden soll, ist sei es dass sie cuttoreg oder c. derselben heissen.

Mommsen (Deeoll.91) dazu gekommen, in diesen Das Wort eullor kommt geradezu zu der Redeu-
eollegia tenuiorum Sterbevereine oder Sterbe- tung: Mitglied eines Sterbevereins; vgl. eultoree

eassen [eoliegia funeraticia) zu sehen. Doch ist labrorum und darüber Mommsen Ztschr. f.

er selbst schon weitergegangen und hat die Ver- gesoh. Rechtswiss. XV 360. Es ist die Vermu-
mmung ausgesprochen, dass diese Collegien, ob- tung ausgesprochen worden (Marijuard St.-V.

wohl sie gesetzlich nur zu diesem Zweck con- 30 III 142. Waltzing I 263), dass die ersten euf-

cessioniert waren, factisch nachher nebenbei auch tore« bezw. eoliegia deorum nur oder wenigstens

andere Zwecke der gegenseitigen Unterstützung in erster Linie der Verehrung des betreffenden

verfolgt hätten (a. a. 0.). Diese Ansicht ist dann Gottes dienten, und dass die Sorge für die Toten,

von den meisten nachfolgenden Forschern auf- eventuell ursprünglich die Nebensache, schliess-

genommen und zu stützen gesucht, teilweise so- lieh die Hauptsache wurde. So erkläre sich der

gar allmählich dahin umgemodelt worden, als religiöse Charakter der Sterbevereine und die

seien dir eoliegia funeraticia nur eine Species der Zahlung des monatlichen Beitngs (sfips meti-

eollegia tenuiorum gewesen und als hätte es strua), die einen religiösen Ursprung habe. 2) Je-

neben den Sterbevereinen Unterstützungseassen des C. mit dem Epitheton ealutare. 3) Alle eol-

gegen Unfall. Krankheit u. s. w. gegeben (E. 40 legia domestiea, bestehend aus Selaven und Frei

Loening Gesch. d. deutsch. Kirchenrechts I 204 f. gelassenen a) des Kaiserhauses, b) anderer Häuser.

H. Schiller Gesch. d. rom. Kaiserzeit I 423 mit 4) Die eoliegia familiae publieae. 5) Sog. Fami-
Anm. 6 und 7. Mauö Vereine 3, 2; l’raef. fahr. liencollegien, behandelt von De Rossi in dem
29(1. Schiess Die coli, funeraticia 8. Liebenam Aufsatz / collegii tuneratuni lamigliari e pri-

Vereinswcsen40). Waltzing (Etüde 1 145ff.801ff.) rati e le loro denominatumi in den Commen-
weist aber nach, dass diese Ansicht jeglichen lit- tationes Mommsen. 705B. (vgl. Henzen zu CIL
terarikchen und inschriftlichen Belegs entbehrt. VI 1367f. und Visconti Bull. com. 1881, 5f.).

Die Worte des Plinius (ep, ad Traian. 98) ad benannt mit Namen guter Vorbedeutung z. 1t. Syn-

euitinendam tenuiorum inopiam beziehen sich natu, Pancratii u. s. w. 6) Eine Masse aller der

auf griechische Iparoi, und aas waren gar nicht 50 Vereine die unter dem Abschnitt Verbinde von
Vereine zur Selbsthülfe, wie man sich die eoliegia Berufsgenosaen besprochen werden. 7) Vielleicht

tenuiorum vorstellt, sondern Genossenschaften, die auch die sehr verschieden erklärten eoliegia iure-

Geld zu einem einmaligen Zweck für rückzahl- num (vgl. H. Demoulin Des eoliegia lnvenum
bare Darlehen zusammenschossen (Foucart Asso- dans l’empire Rom. Le Musöe Beige I 1897,

ciat relig. chez les Grecs !42f. Th. Re in ach 114—186. 200— 117. A. Floss De collegiia iuv.

bei Daremberg-Saglio Diet. II 807f. Zie- Dies. Erlang. 1897 [wertlos]). Auf die Fälle

hart a. a. 0. 15; jetzt auch Liebenam hatten dieselben einen religiösen Charakter wegen
Ztschr. f. Culturgesch. I 128 m. A. 2). Eine der taeerdotee an ihrer Spitze (CIL V 4416,

andere Stelle (Tertull. apolog. 39) beweist so- 4459. X 5919. G. H o i s s i e r La rel. rom. 11 267.

gar das Gegenteil von dem. was sie beweisen soll, 60 Waltzing I 890). Mommsen glaubt, dass

insofern sie die beste Stutze ist für Waltzings Bie neben ihren religiösen Pflichten auch die Rolle

Auffassung, dass alle eoliegia tenuiorum nur eol- einer M unicipalgarde hatten. L. Renier und
legia lunernticia waren. Von den Statuten einiger andere (Liehenam84f.) bringen ihre Entstehung
militärischer Vereine in Lamhaesis endlich, die mit der Einrichtung der ludi iurenales durch

neben der Auszahlung des funeratieium noch Nero (Tac. ann. XIV 15) zusammen. Doch scheinen

andereUnterstützungsgelder in ihrenStatuten auf- sie schon vor diesem Kaiser existiert zu haben

führen, lässt sich nachweisen, dass sie. durch die (CIL XIV 2592). Später sind sie politisch —
eigentümlichen unsichern Verhältnisse der niili- oßenhar im Theater (W a 1 1 z i n g I 48) — unan-



389 Collegium

genehm zu Tage getreten und gesetzlich infolge-

dessen in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert wor-

den. Dig. CLVIII IS). 28, 8 (Callistratus). Die
rtarioxoi in Thyatira, dieser in Bezug auf das

Vereinswesen so ganz romanisierten Stadt des

Ostens <8. M. C 1 e r c De rebus Thyatir. 49, 4),

welche an der Veranstaltung der städtischen Spiele

teilnahmen, scheinen den iurenee des Westens zu

entsprechen; über die Vereine der rioi im Osten

dagegen Tgl. S. 890.

Weiter kann man die rollegia funeralieia ein-

teilen nach der verschiedenen Art. wie sie ihre

Bestimmung bei einem Todesfall erfüllten; 1) in

solche, die nur einen monatlichen Beitrag in die

Casse zahlten und die dann beim Tode eines Mit-

gliedes eine bestimmte Summe, funeraticium, für

die gesamten oder (bei ärmeren Vereinen) für einen

Teil der Begräbniskosten erstatteten: reine Sterbe-

caswn, Beispiel: rultoret IHanat et Antinot (CIL
XIV 2112); 2) solche mit einem eigenen Monu-
ment oder einer eigenen Begräbnisstätte, wo die

Genossen selbst das Begräbnis auf gemeinsamem
Grund und Boden besorgten. Vereine mit ge-

meinsamem Monument huldigten nur der Feuer-

bestattung. während solche mit einem Begräbnis-

platz Beerdigung oder Verbrennung, nicht nur das
entere, wie Schiess meint, zuliessen (Waltzing
I 2869.).

Bei den meisten Sterbevereinen war aber mit
dem Begräbnis noch nicht die Aufgabe der Über-
lebenden erfüllt, vielmehr wurde bei ihnen, wie
in jeder Familie, der Totencult gepflegt. Man
ehrte jedes Jahr durch Leiehenfeste die Erinne-

rung an die heimgegangenen Mitglieder (Mar-
q u a r d t St.-V. III 319. P r e 1 1 e r Röm. Mvth. II

989. Waltzing 12989.). Namentlich die reiche-

ren unter den Mitgliedern vermachten dem Colleg
I-egate. um nach dem Tode regelmässige Toten-

ehren zu erfahren, teils durch Schmückung der
Gräber, teils durch gemeinsame Mahlzeiten der
überlebenden zur Erinnerung an die Erblasser.

So wurde schon hierdurch jedes e. funeraticium,

wie jeder religiöse Verband überhaupt, eine Ver-

einigung auch zur Pflege der Geselligkeit, wie
wir noch heute zahllose Sterbecassen in einer mit
ihrem ernsten Zweck seltsam contrastierenden

Weise den gemeinsamen Vergnügungen huldigen
sehen. Bezeichnend für diese Seite des Vereins-

lebens sind Ausdrücke wie romestoret (CIL IX
8693.3815). convietores (CIL IU 1825 1X5388).!
ronvirtnree qui una epuln rem rnlent (XI 6244),
eembiri (Arch..epigr, Mitt. 1884, 127 nr. 99),

todalet ez eympotio (CIL V 6492), eompotores
(C.J nllian Inscript. de Bordeaul Inr.84p.2079.),
welche gerade für die Mitglieder von Sacral- und
Sterbevereinen sich finden. Falsch ist die An-
sicht von Dur uv (Hist, des Rom. V 152. 1),

der hierin reine Vergnügungsvereine sieht Wir
haben schon angedeutet, dass wir von Vereinen,
die ausschliesslich dem Vergnügen und der Ge-

1

selligkeit huldigten, nur wenige kennen. Abge-
sehen von den oben S. 385f. erwähnten macht
Waltzing (I 51) noch auf ein Distichon auf-

merksam. in dem sich ein Bewohner von Pu-
teoli nennt ez Epirureo gnudirigente ehoro (CIL
X 2971, vgl. auch Hör. sat. I 2, 1 ambulaianim
rollegia Apul. met. Vif 7 Haemi latranit rolle,

gium). Sehr controvers ist der Zweck der Vereine
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der «oi in den griechischen Städten des Ostens
(vgl. darüber Mommsen zu CIL in 7060. M.

C o 1 1 i g n o n Ann. de la fac. des lettres de Bor-

deaux II 1890, 135— 151. O. Liermann Diss.

philol. Hai. IX 69. E. Ziebarth Griech. Ve-

reinsw. 1119.), sowie der neben diesen sich fin-

denden Collegien der ylgontt, yegovola (eine Zu-

sammenstellung des inschriftlichen Materials und
eine Kritik der verschiedenen Ansichten über diese

»bei J. Menadier Qua condicione Ephesii usi eint

inde ab Asia in forman prov. redacta 48—63,

Litteratur bei Lö v y Rev. d. Et. Gr. 1895, 2819.,

vgl.Ziebarth a.a.0. 115f.). Wir haben es hier mit
specifisch griechischen Erscheinungen zu thun. Die

Vereine der r/oi sind nach Collignon eine Fort-

führung derEphebenvereinigungen halbstaatlicher

Natur, indem sie auch unter dem stidtischen Gym-
nasiarchen stehen, zur körperlichen nnd daneben

auch geistigen Weiterbildung der jungen Bürger,
1 zugleich mit Anteilnahme an dem religiösen lieben

der Stadt. Am ersten könnten wir sie staatlich be-

aufsichtigte Tum- oder Sportvereine nennen.

Die ytgonti bildeten nach Menadier ein Ö9ent-

liches C. sacraler Natur. Nach Mommsen sind

es wohl richtiger nicht eigentlich politische Cor-

po rat innen, sondern .Bflrgercasinos
1

, wofür F. Cu-
mont neuendings einen weiteren Beleg beige-

bracht hat (Note sur nn passage des actes de

St. Märi. Rev. inst. publ. de Beipique XXXVI
» 1894, 3739.).

Die politischen Vereine der republicanischen

Zeit sind eine Ausartung vornehmlich der reli-

giösen. Das ergiebt sich aus dem Bedeutungs-

wandel von sodalitas und ladalicium. Das religiöse

Aushängeschild (mb praeleztu religionü Tel mb
tpeeie solrendi roli Dig. XLVII 11, 2 [dpian),
vgl. auch fass. Dio LII 36 die Worte in der Rede
des Maecenas) verdeckte wohl am bequemsten
staatsfeindliche nnd sonstige das Licht scheuende

I Bestrebungen. Damit soll aber nicht geleugnet

werden, dass dann in den politisch unruhigsten

Zeiten sich auch ausschliesslich politische Vereine

bildeten, die unter den Bezeichnungen eodalitatet

(Qu. Cic. de petit. cons. 5, 19. Cic. ad Qu. fr. II

3, 5; pro Plane. 37 rontentionem, quae magiz
honette, quam rerr sodalitas nominaretur), to-

dotieia (Aseon. in Milon. p. 34. Cic. pro Plane.

36. 47; frg. pro Vatin. ed. Müller IV 3 p. 285).

rollegia zodalieia (Dig. XLVII 22, 1), laetionet

(Liv. Vn 32, 12. Cic. ad Qu. fr. III 1, 5. 15.

Fest. p. 86), coelut laetiotorum hominum (Ascon.

p. 67. Suet. Ang. 82). griechisch haigixd sc. oooti}-

ftara (Cass. Din XXXVII 57. Bas. lib. LX 82)
oder hatglat (Plin. ep. ad Trai. 34) uns entgegen-

treten. Ein Beispiel ist das c. Corneliorum,

zusammengesetzt aus Freigelassenen des Sulla,

worauf Cicero pro Comelio bei Aseon. p. 66 an-

spielt mit den Worten Comeliot rero ita mullot,

ut iam etinm eollegium remstitutum eit, im An-
schluss woran Asconius a. a. 0. von den cnetut

larliotorum hominum der damaligen Zeit spricht.

Es handelt sich hier also mehr um quasi -collcgiale

Organisationen, denen man den (Ehren-)Namen
eines c. nicht zugestehen wollte (Cic. post red.

in senat. 83 timulatione collegiorvm. Cie. pro

Plane, s. o. Suet. Aug. 82 titulo collegii nori),

ja auf den sie teilweise selbst keinen Anspruch
gemacht zu haben scheinen (CIL I 1 585). In
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diese Kategorie fallen vor allem die von Clodius die Schuster oder Riemer (sutores, axvxoro/u»), die

im J. 696= 58 eingerichteten, militärisch organi- Gerber (eoriarü, oxvrodiipai), die Kupferschmiede

sierten Banden, gegen die sich das SC vom J. 698 (labri aerarii, gaAxrfc), die Töpfer (Kguli, xipa-

= 56 ul nodalxtatrs deeuriatique dirredcrent (Cic. /wie). Es ist glaublich zu machen versucht wor-

ad Qu. fr. TI 3, 5) und die lex Licinia de toda- den, dass diese Gewerbe in den Culturiuständen

licii» vom J. 699 = 55 richteten. Mit der Kaiser- der Königszeit wohl passen (E. W e z e 1 De opi-

leit verschwand sie infolge der Verfassungs- ficio opifici busque apud veteres Romanos, Berl,

Änderung von selbst in Rom, treten uns aber noch 1881), zugleich sind aber auch noch andere Hand-
manehmal in den Municipien undProvindalstädten werke genannt worden, die in derselben Zeit schon

besonders des unruhigen Ostens entgegen (Plin. ep. 10 bestanden haben müssten (W e z e 1 a. a. 0. N i e-

34; vgl. Z i eba r th Grieeh Vereinsw. 94f.). b u h r R. G. III3 349, darüber L i e be n am 5f.

h) Die nun zu betrachtenden Vereine ros Waltzingl 66f). Auf alle Fälle haben wir es
Leuten desselben Berufes charakterisiert im hier mit einer der vielen Traditionen zu thnn,

Gegensatz zu allen seither betrachteten mit un- die die Resultate einer langen Entwicklung einem
bestimmter Terminologie die stete Bezeichnung e. einzelnen Gesetzgeber beilegen möchten. Ebenao-

Wir gruppieren sie so, dass wir zunächst (o) die wenig wie die Loslösung der genannten Hand-
gewerblichen Vereine, d. h. die Vereine von Hand- werke von der Hausindustrie mit einem Schlage
werkern, Künstlern, sonstigen Gewerbetreibenden, geschah, ebensowenig haben sich alle diese Hand-
Kaufleuten u. s. w. (collegia opiflcum, artificum, werke zu gleicher Zeit corporativ geeinigt bezw.

mereatorum, negotiatorum), dann Iß) die Vereine 20 sind sogar auf einmal geeinigt worden. Auf eine

der .gedienten' Staatsbürger, die ihr einstmalige« Entstehung nach einander deutet auch die Rang-
gemeinsames militärisches Dienstverhältnis zum Ordnung, die sich unter diesen acht ältesten Zünf-
Motiv der Association auch im bürgerlichen Leben ten und zwar offenbar nach der Anciennetät ge-

machten (collegia teteranorum), darauf (?) die bildet hat; das c. der fabri aerarii rangierte an
Vereine subalterner Militärs (collegia militum), dritter Stelle (Plin. n. h. XXXTV 1), dasjenige der
endlich (4) die Collegien der civilen Subaltern- Kguli an siebenter (Plin. XXXV 159). Zum Bau
beamten (collegia apparilorum-, über decuriae des luppitertcmpels soll Tarquinius Superbus noch
apparilorum s. d. Art. D e c u r i a) betrachten. Bauhandwerker (fabri) aus Etrurien haben kora-

a) Collegia opiKcum, urtifieum, mereatorum, men lassen (Liv. I 56 fabri« undique ex Etruria

negotiatorum hat es sowohl in der republicani- SO aeri/ii). Die Nachricht allein steht schon in

sehen, wie in der Kaiserzeit in grosser Anzahl unlösbarem Widerspruch zu der Gründung des C.
gegeben, in der Kaiserzeit wohl noch zahlreicher, der labri unter Numa. Denn Tarqninius hätte

je mehr die Teilung der Arbeit mit fortschrriten- hei dem Bau des Nationalheiligtums das ein-

der Cultur zunahm (hierüber Fricdländer Sitten- heimische Handwerk nicht unberücksichtigt ge-

gesch. I* 8001!.), aber doch auch wieder gehemmt lassen. Auch die Ausführungen H e 1 b i g s (Die
durch die in dieser Zeit beschränkte Freiheit der Italiker in der Poebene 77Ü.) beweisen, .wie ge-
Vereinsbildung. Für uns ist eine zeitliche Grap- ring wir uns nach den Funden die Entfaltung
pierung unmöglich oder würde zum mindesten desHandwerksinderKönigszeitvorstellenmüssen'
leicht ein falsches Bild erzeugen, da von den Col- (vgl. L i e b e n a m 5). Nur langsam scheinen sich

legien dieser Art aus republieaniseher Zeit bei 40 bei den conservativen Römern die Gewerbe von
der geringen Berücksichtigung des vulgus opi- dem Hauswesen gelöst za haben, Bäcker gab es
Kcum u. s. w. durch die Schriftsteller (Liv. Vtll bis zum Krieg gegen Perseus nicht in Rom (Gell.

20, 4) verschwindend wenig— meist durch In- XV 19. Aur. Vict. ill. 13, 5. Plin. n. h. XVIII
Schriften— uns bekannt sind (vgl. Liebenam Ver- 107), Arzte seit 535 = 219 (Plin. n. h. XXIX
einsweeen 68ff. W a 1 1 z i n g I 87f.), während die 12), toiuorei seit 454 = 300 und zwar aus Siei-

massenhaften epigraphischen Zeugnisse für die lien importiert (Varro de r. r. II 11. vgl. Plin.

Kaiserzeit sehr viel Stoff darbieten. Besser ist n. h. VII 59. L i e b e n a m 8, 2. 9). Vergleichen

daher eine Gruppierung nach den erwähnten vier wir diese Thatsachen aus der älteren republica-

grossen Gruppen von Berufen. nischen Zeit mit dem, was uns für die Königszcit

1. Die collegia opiKcum sind offenbar die 60 überliefert ist, so müssen unsere Bedenken gegen
ältesten. Die Bildung der ersten Handwerker- jene Tradition erst recht steigen. Die Scheide

Zünfte für die Tradition sogar auf Numa (Plut. zwischen der alten und neuen Zeit wird wohl,

Num. 17, vielleicht auf Varro zurückgehend) oder wie in so vieler Hinsicht, auch hier der zweite

Servius Tullius (Flor. 1 6. 3) zurück, was ebenso panische Krieg bedeuten. Hatte die römische Ge-

sehr der Beweise entbehrt, wie die modernen Ver- meinde vorher eine Vereinsbildung, unter den
suche der Herleitung dieser Zünfte von anderen Handwerkern wie jede andere grössere italische

Völkern, etwa den Etruskern, Sabinern oder Grie- oder griechische Stadt der Halbinsel, so gab der
ehen (D i r k s e n Civil. Abhandlungen II 7. A. jetzt entstehende Charakter Roms als Weltstadt

Görard Etüde sur les corporations nuvriöres ä mit der in einer solchen heimischen Luxusindustrie

Rome 1884, 4. Müller-Deecke Etrusker II 260, 60 ganz neuen Bildungen das Leben (CIL I1 1107
dagegen M o m m s e n De coli. 27). Die Stelle bei conlegium anularium [= anulariorum], 1108

Fiutarch beweist nur, dass den Römern als die conlegium teclor(um) *errarium = Steinsäger)

ältesten von der Hausindustrie losgelösten und und brachte weiter andere für den Römer von

corporativ geeinigten Handwerke folgende galten: jeher aufs engste mit dem Einzelhaushalte ver-

die Musikanten besonders bei Opfern (tibicines, bundene Hantierungen, wie das Backen, zurSonder-

ailgrat), die Goldschmiede (auriKeee, zgvoozoot), existent als Handwerk, weshalb man aber noch

die Bauhandwerker (labri, labri tignuarii, i/xro- nicht gleich an die Gründung eines c. putorum
nt), die Färber oder Tüncher (tincloro, ßarpii;), (wie Pernice Labeo I1 291, 5 tüut) denken darf.

VjC
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Dagegen bezieht sich auf fullones = Walkergilde aerarint u. s. w„ oder eine nähere Bestimmung
schon die lex Metilia vom J. 220 v. Chr. (Plin. nach der Art der verfertigten Gegenstinde wie

n. h. XXXV 197); eine Fleischergilde, conlegium faber noralit, balnrator, leetariu» u. s. w. Cor-

laniorum, wird erwähnt CIL VI 107 (zusammen- porativ geeinigt erscheinen aus der ersten Gruppe
gestellt sind die Vereine der republikanischen Zeit am häufigsten die fahrt tignarii (Liebenam
aus Rom und Italien bei Waltzing I 879; sin- Vereinsw. 98—102; Dix. epigr. 7. 8; auch tignarii

gullr ist ein Colleg faliskiseher Köche in Sardinien allein kommt vor), aus der zweiten die fabri na-

schon aus dem 2. Jhdt. v. Chr., CIL XI 3078). rotes (Li eben am Vereinsw. 97f.; Diz. 7). Da-
Eine grössere Masse von Collcgien dieser Art muss neben aber finden sich zahlreiche Inschriften, die

im letzten Jahrhundert der Republik bestanden 10 einfach collegia tabrarum bieten (zusammenge-
haben. Hören wir aus der Zeit des Ständekampfes stellt von Liebenam z. B. Diz. epigr. III 4—7).

zwischen Patriciern und Plebejern bei den Schrift- Waltzing (Rev. de l'instr. publ. en Belgique

Stellern von dem Eingreifen der Handwerkszünfte XXXI 1888. 156. XXXIV 1891, 14) und ihm
nichts (nur Liv. VII 20, 4 tuio opiHcum quo- folgend Jullian (a.a.O. 9521 behaupten, dass hier

Tue rulgui et lellularii, minime miiitiar ido- fabri = fabri tigmarii gebraucht sei, während
neum genut. erciti dieunfur a. d. J. 424—426= LiebenamVereinsw.98)undo9enbarauchMomm-
880—328), so sind es gerade die socialen Kämpfe Ben (St.-R. III 287, 2) dies bestreiten. Die col-

des letzten republicanischen Jahrhunderts, welche legia der fabri tignarii erschienen immer selb-

uns die erste grössere Kunde von den Handwerker- ständig und nicht, wie die der fabri, mit denen
Zünften im allgemeinen bringen, ohne dass einzelne, 20 (je[ eentonarii und dendrophori vereinigt. Dass
ausser den fabri, namhsft gemacht werden. Es aber auch die collegia fabronim selbst noch in

hängt das ja allerdings mit dem Charakter unserer späterer Zeit aus Leuten eines bestimmten Hand-
Cberlieferung und mit der unterdessen durch die werks zusammengesetzt sind, dass also nicht etwa

Centurienreform und die militärischen Reformen Inber die allgemeine Bedeutung von Handwerker
des Marius gestiegenen Bedeutung der capite renti hier hat, beweist deutlich Dig. L 6, 6 § 12, wo
für den Staat zusammen, aber zu denken giebt das corput fabrorum als Beispiel für collegia rel

es doch auch immerhin. corpora, in quibus artifieii tui causa unusquit-

ln den Inschriften aus der Kaiserzeit begegnet gut admmitur, angeführt wird. Die GleichSetzung

uns dann eine grosse Masse von Handwerkerver- dieser collegia mit denen der fabri tignarii aber

bänden im ganzen Reich, die uns eine Arbeite- 30 ist notwendig, wenn wir sehen, dass in derselben

teilung bis ins kleinste erkennen lässt (Fried- Stadt bald ein e. fabrorum, bald ein e. fabro-

1 ä n d e r Sittengesch. I» 3009.). Eine Ausnahme rum tignariorum erwähnt wird, worunter nur

macht nur Africa, wo man die geringe Vereins- Bezeichnungen desselben C. zu verstehen sind

bildung verschieden zu erklären gesucht hat, 0. (Waltzing Etüde II 1939. bes. Anm. 3). so in

Hirschfeld sogar durch die Annahme eines Praeneste, CIL XIV 3008 quinq. perp. datut ab

höheren Verbots für diese Provinz (S.-Ber. Akad. imp. Hadr. Aug. collegia tabr(um) tign. 8109
Wien CVII 249); die eigentliche Ursache wird magitter quinq. collegii fabrorum tign. luttri

wohl in der geringen Anpassung der africanisehen XIII, aber 2981 quinq(uennali) perpetouo colleg(i)

Gemeinden an die römischen liegen. J. Schmidt labr(um) Praenestinor(um), in Lugudunum fabri

(Rh. Mus. XLV 1891, 6ü9f.) meint, dass die Afri- 40 tign. Lug. comtiitentet, Orelli-Henzen 7260
caner den Ersatz für die Collegien in den Curien = B o i i s i e u Inser. d. Lyon p. 203. 204. Rev.

fanden, .die bei ihnen eine gnnz andere Gestal- arch. XXI 389. AllmerMusöe de Lyon II 185;

tung und Bedeutung gewannen, als in den übrigen Bull. öp. de la Gaule 1885, 113, aber fabri Lu-

westlichen Provinzen“; municipale Curien begeg- guduni cnnsitleniet B o i ssi e u a. a. 0. p. 209,

nen uns im römischen Africa in ca. 50 Inschriften, vgL p. 398. 212. 411 ;
für Nemausus vgl. CIL XII

in den ausserafricanischen Reichsteilen in zwei. 3335. 8156 b mit 3187. Die fabri im engeren

Das grosse Inschriftenmaterial für dieHandwerker- Sinn decken sich also o9enbar mit der nach der

colletrien haben Liebenam Vereinswesen 97—121 oben angeführten Digestenstelle gegebenen weite-

und Waltzing im Indx collepiorum (Bd. III) zu- ren Bedeutung von fabri tignuarii =Hausbeu-
sammengestellt. Die bedeutendste Gruppe unter 50 leute, Bauhandwerker. Die Vereine dieser Leute

denselben ist die der fabri, bezüglich deren auch wurden bekanntlich in den Municipalstädten als

die meisten Controversen bestehen (vgl. darüber Feuerwehr benutzt (darüber 0. Hirschfeld Der

den Artikel Fabri). Herausgehoben sei hier nur: praefeetus vigilum von Nemausus und die Feuer-

faber ist ein Sammelname und bedeutet allgemein wehr in den römischen Municipalstädten, S.-Ber.

denjenigen, der einen harteu Gegenstand bearbeitet Akad. Wien CVII 2399. und den Art. Fabri).
(Holz. Metall, Elfenbein. Stein): vgl. Bl U m ner Je mehr nun dieser städtische Dienst gegenüber

Terminologie II llf. 164f. Jullian bei Darem- der privaten Handwerksthätigkeit in den Vorder-

berg-Saglio II 947f. Liebenam bei Ruggiero grund trat, mag allerdings die Zusammensetzung

Diz. epigr. III 49. Daher ist gewöhnlich noch aus lauter Berufsgenossen manchmal auch aus

eine nähere Bestimmnng dabei gegeben, entweder 60 dem Auge gelassen (vgl. Plin. ep. ad Traian. 38

um das Material anzudeuten, in dem der faber ego altendam ne quit niri faber recipiatur) und
arbeitet, wie faber tignnriut oder tignuariut für dann die farblosere Bezeichnung als c. fabrorum

Bauhandwerker oder Zimmermann (Dig. L 16, bevorzugt worden sein. Damit hängt es wohl

235 labrot tignuarios dicimus non eot dum- auch zusammen, dass in Rom selbst, wo der

taiat, qui tigna dolarent, ted ran res qui ardib- Feuerwehrdienst seit Augustus in den Händen
carent), seltener faber tignarius (nurlsid. orig.XIX der militärisch organisierten vigilet lag, nur die

6; denn Dig. a. a. 0. ist za lesen fabros tignua- Bezeichnung collegia fahr. tign. vorkommt (die

rio»), faber materiariut für Brettschneider, faber einzige scheinbar dem entgegenatebende Inschrift
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CIL VI 3678 lässt auch die Ergänung in fa- dien 7, 3) und W a 1

1

2 i n g (Rev. de l’instr. pnbl
jbrum tig.j zu, vgl. Waltzing Rev.de l’inst. publ. en ßelgique XXXV 1892, 221 ff.) handelt es sich

en Belgique XXXIV 1891, 14). Aber wenn man an jener Stelle um die maneipes thermarum.

bedenkt dass die Vereine von Berufsgenossen bei Aber auch nach Ansicht dieser Gelehrten waren

den Römern überhaupt nicht ttreng exclusiv waren die dendropkori Leute, die irgendwie mit Hola

(s. u. S. 417), und dass die NichtbauHandwerker zu thun hatten, etwa Holzhauer oder Hollhändler

in diesen Collegien sicher nur einen verehwindend mit ursprünglich lateinischem Namen, wahrschein-

f
eringen Procentsatz ausmachten (vgl. Boi ssieu lieh lignarii (auch dieses Wort = Holzhauer oder

ncr. de Lyon 203 ein negotiator murarius — Holzhändler, vgl. Bltlmner Techno! II 240. Liv.

Salbenhändler unter den fahrt tign. Luyud. am- 10 XXXV 14. CIL IV 951. 952. 960. 485), und als

sistentes und CIL VII 11 fcollrjgium labror(um) solche sind sie bereits zum Dienste im städtischen

et qui in eo [sunt*] aus Regni in Britannien, Feuerlöschwesen herangelogen worden. Den grie-

eine Inschrift, die allerdings vielfach fälschlich chischen Namen tragen sie. seitdem sie bei dem
als auf militärische fahrt bezüglich gefasst wird), Feste der Cybele, deren Cult von Claudius durch

so bleibt unsere zuerst geäusserte Ansicht davon Einführung dieses neuen grossen Festes erweitert

unberührt. und den Römern zugänglich gemacht wurde (Lydns

Mit den eollegia labrontm sind für den muni- de mens. IV 41), mit dem Tragen der heiligen

cipalen Feuerwehrdienst eng verbunden die rot- Fichte beauftragt worden waren. Denn seit der

tegia eentonariorum und drndropkororvm: eol- grundlegenden Untersuchung von J. R a b a n i s

legia tria CIL V 7881. 7905. XI 541, tria coli. 20 (Reeherches sur les deudrophores et sur les eor-

prineipalia XI 5749. Die enteren fasst Masut porations romaines en gönöral, Bordeaul 1841) ist

(Vereine 8ff.) als Vereinigung von Handwerkern, testzuhalten, dass die Cultgenussensrhaft und das
welche Centonen, d. h. Filzstoffe und Decken aus gewerbliche C. ein und derselbe Verband sind

WollabfäUen, verfertigten und als solche für den (vgl. Waltzing I 24511.). Als Holzhändler hatten

Feuerwehrdienst organisiert waren, während O. sie zunächst den Silvanus als Schutzgott (CIL
Hirschfeld in ihnen überhaupt keine Hand- 641. 642. Gatti Bull. com. 1890, 21ff.). Seit

werkergilde, sondern nur eine freiwillige Feuer- der Einrichtung des grossen Cybelefestes durch
wehr sieht, die nach dem Gebrauch der eentones Claudius lieferten sie vielleicht die notwendigen

als Feuerlöschmittel benannt sei. Für Hirsch- Bäume für die Dendrophorie und nahmen die

leid sprechen die Inschriften CIL V 5446 mit 30 phrygische Göttin als Patronin, ohne allerdings

einer eenturia centonar(iorum) dolabrar(iorum) Silvanus ganz fallen zu lassen (vgl. CIL XIV 53);
scalarfi)or(um), also eine nach den wichtigsten dann wurden sie, vielleicht für die staatliche Ge-
Löschreouisiten benannten Unterabteilung der nehmigung (CIL VI 29691 call, dendropk. Koma-
Feuerwehr von Comum, und CIL III 4496 a aus nur., qvihus ex SC ruire lieet), zuerst in Rom,
Carnuntum mit einem col(legium) vet(er) anorum dann auch sonst mit dem Tragen der heiligen

eentonarior(um). Das schliesst aber immerhin Fichte beauftragt (CIL X 7 aus Regium Iulium
nicht aus, dass ursprünglich die eollegia eento- aus dem J. 79. VU 642 aus dem J. 97 n. Chr.).

nanorum so gut wie die beiden anderen damit So wurden sie also, betraut mit einer öffentlichen

verbundenen Vereine zünftige Verbindungen von Culthandlung, ein halbamtlicher Sacralverein, am
Berufsgenossen gewesen sind — der beste Beweis 40 besten zu vergleichen mit dem oben behandelten

hierfür ist wohl das in Rom selbst existierende c. mereatorum im öffentlichen Dienst des Mercur
c. eentonariorum (CIL VI 7861. 7863. 7864. Bull. oder den Cannophoren ebenfalls im Dienst der
com. 1884. 398 nr. 3, alle aus dem 1. Jhdt. n. Kybeie, den Cistophoren Im Dienst der Bellona

Chr. kurz nach Augustus), wo doch der Feuer- (Orelli 2318), den Pastophoren im Dienst der
löschdienst anders organisiert war — , dass aber Isis (CIL V 7468. XII 714, lOf. Apul. met. XI 30,

andererseits später eollegia eentonariorum auch G. Boissier La relig. rom. I 3721). In Cumae
direct zu Feuerlöschzwecken organisiert sind, ge- begegnen uns dendropkori, die durch ein Decret
radeso wie das von Plinius beabsichtigte e. fabro- der dortigen Curie im J. 251 n. Chr. ernannt
rum in Nicomedien (vgl. die interessante neue sind und unter der Aufsicht der Xl'rir. s. /. stehen

Inschrift Arch.-epigr. Mitt. XVII 1894, 164 /ar-50(CIL X 3699, vgl. auch 3764). Waltzing (I

eendis eubitis igm'r]um eaeibut excuba[nt? . . 253, 1) erscheint es fraglich, ob die Collegien der
. . .eolleg] ium centonari[orum . .

.]
Die Frage Dendrophori ausser ihrer bürgerlichen Organisa-

ist hier deshalb complicierter, weil eentones so- tion nicht noch eine specielle für ihren Cult hatten,

wohl Handwerksmaterial als auch das wichtigste Man begegnet z. B. einem arcktdtndrophorus (CIL
Löschrequisit sein kann, während bei den fahrt III 763) und einem apparator (XIV 53). Momm-
und dendrophori die Beziehungen zu dem Lösch- sen bringt die dendropkori auch noch mit den
wesen sich nicht schon aus dem Namen derselben kastileri zusammen, denen man in Vienna (CIL
ergeben. XII 1814 zusammen mit den dendropk. 1917) in

Bei den dendropkori streitet man darüber, Köln (Korr. Bl. Westd. Ztechr. XII 36) und in

welches Gewerbe sie betrieben. R o d b e r t u s 60 der Civitas Matti&corum (ebd. VI 189. VIII
(Hildebrands Jahrb. f. Nationalst, u. Statistik 23. 27. 50) begegnet, und vermutet, dass letztere

VTII 421, 62), Mauö (Vereine 19ff.). Hirschfeld ebenso wie ein religiöses C., auch eine Muni-
(a.a. 0.249) und Li eben am (Vereinsw. 105) cipalgarde bildeten (Korr.-Bl. Westd. Ztsehr. VIII
glauben, gestützt auf eine Stelle des Symmachus 26. 52). M a u ö verteidigt die ältere Ansicht (von
(relat. 14, epist. X 27, 3), dass sie Holzlieferungen Henzen, Becker und auch Mommsen früher
der verschiedensten Art besonders für die öffent- [Herrn. VII 325, 4}), dass hastiferi eine Uber-
lichen Bäder Übernahmen, also etwa = Holztrans- Setzung von dendrophori sei, es sich also um
porteure zu fassen seien. Nach Gebhardt (Stu- ein rein sacrales C. handele, unausgesetzt weiter
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Philol. 1888, -18711., zuletzt Korr.-Bl.Westd. Ztsehr

XIV 6—8), während Liebenam (Vereins»’.

302ff.) sich mit beachtenswerten Gründen zu der

Ansicht bekannt hat, dass die hastiferi für eine

städtische Miliz ans Hirten bestehend zu halten

seien, ein Zusammenhang mit den dendrophori

aber nicht zu erweisen sei.

2. Im Gegensatz zum Griechen, dem jedes

Handwerk eine Kunst ist, ist dem praktischen

Römer auch die Kunst ein Handwerk. Daher 1

hängen eng zusammen mit den eollegia upificum

die eollegia artifinim. Das älteste unter diesen ist

wohl das r. teribarum hietrionumgue, welchem im
J. 547 = 207 (Uv. XXVII 37, 7. Fest. p. 338 M.)

der Tempel der Minerva auf dem Aventin als Ver-

sammlungsort und Cultst&tte vom Staate einge-

räumt wurde, identisch jedenfalls mit dem von
Valerius Maiimus aus dem J. 90 v. Chr. erwähn-
ten c. portnrnm (III 7. 11, darüber 0. Jahn Ber.

der sächs. Gesellschaft 1856, 293ff.; zu verglei-

chen der avvodoe der gdoXoyoi im Museum ZU

Alexandria. Strab. XVII 794). Collegia medirorum
begegnen uns in Benevent (CIL IX 1618) und wohl
auch in Rom (CIL VI 9566. Marquardt Privat-

leben 771!f. Schauspielervereine stellt Liebe-
nam Vereins». 123f. zusammen. Ferner er-

hielten sich die Corporationeri der dionysischen

Künstler in Gestalt einer allgemeinen Reichs-

avroioi mit Zweigvereinen bis nach Gallien hin

(z. B. in Nemausus CIL XII 3232; vgl. Luders 3

Die dionysischen Künstler 8311. 78Ü. Foucart
De coli, scaenicorum artißeum apud Graeeos,

Pari« 1878. Friedländer Sittengcsch. II® 87f.

Foucart bei Daremberg-Saglio II 246. Fr.

Pol and De collegiis artißeum Dionysiacorum,
Dresden 1895. Zieharth Griech.Vereinsw.741f.).
Dem veränderten Geschmack der Kaiserzeit ver-

danken die vielen Gladiatorenvereine (Liebe-
nam 121 ff.) und die Athletenvereine (Liebenam
124) ihre Entstehung, dem Kaiserkult die Vereine 4
der ifiKpdoi, .städtische Musikkapellen' (soZie-
b a r t h a. a. 0. 90ff.).

3. Unter eollegia mereatorum fassen wir zu-

sammen die grosse Masse der Vereine von kleinen
Kaufleuten. Krämern und Händlern, welcheLjebe-
nam 11411. zusammenstellt.

4. Als Übergang zu den eollegia negolialorum,
den Vereinen unter dem Grosskaufmannsstand,
ist eine besonders starke Gruppe von Vereinen
herauszuheben, bestehend ans Leuten, die dem 5'

entwickelten Verkehr im Reiche dienten. Eine
Anzahl Collegien, deren Mitglieder sich dem Fuhr-
und Transportwesen zu Lande widmeten, stellt

Liebenam 1071. zusammen. Viel zahlreicher
aber sind die, welche sich auf den Verkehr zu
Wasser beziehen. Die grosse Menge der Schilfer-

gilden und deren Abarten setzen die hohe Be-
deutung der Wa8serstrassen und der Binnenschiff-
fahrt in der Kaiserzeit in helles Licht, vgl. die
Zusammenstellung bei Liebenam 81—89, aus 61

der namentlich der bedeutende Binnenverkehr in
Südgallien auf der Rhone, Saone und Durance,
weiter die Masse von Collegien aus Leuten, die
mit der Schiffahrt oder dem Fährwesen auf dem
Tiber zu thun hatten, erhellt.

Ein solcher Verkehr im Binnenlande setzt

auch eine Menge von Reedern und GroSkauf-
leuten voraus, die dem Import und Export im

Collegium 398

grossen dienten. Das Gegenstück zu den eollegia

nnularum sind die Vereine der grossen Reeder
(noeieulani). In der republieanisehen und der

ersten Kaiserzeit sind in den Handelsemporien
der Provincialen die Reeder (naticularii, griechisch

raöxiizpoi) meist mit den Grosskaufleuten (nego

-

lialnres) vereinigt (Cie. pro leg. Man. 11; in Verr.

II 137. V 169. 153), atier nicht in Collegien, son-

dern in den Conventus der römischen Bürger (s.d.).

) In Rom. Italien überhaupt. Lugudunnm dagegen,

d. h. in rein römischen Gemeinden, begegnen uns
Collegien von Grosshindlem für den Im- bezw.

Export von Getreide, ÖL Wein n. s. w„ unter-

schieden nach den Einkauf- bezw. Absatzgebieten

ihres Landes (in Rom: CIL VI 1620 mcrcatorcs

frumtnlari et oleari Afrari unter Hadrian. 1625b
«egoliatoree nle(ari) et Baelica. 1035 negotian-

let boari. 8826, 1101 negotumlee rini Supernn-

t(e») et Arimin(eneee) aus dem J. 251 [darüber

»Waltzing II 97], vgl. CIL VI 9679—9682;
Ostia: XIV 430. 153. 409. 318: eorpora rinfario-

rum) urbfanonim) [et] Ot(lientium). über die

Weinhändler von Lugndunum vgl. W i 1 m a n n s

2238. 2506= Or eil i 4077. 7017; ebendaselbst

ein eorput eplendidi.ieimum ciealpinorum et

tranmlpinorum [ein Mitglied negotiator genannt]:

Bull. öp. de la Gaule 1885, 113. Liebenam
Epigr. Anhang nr. 66).

Erwähnt seien hier auch die Colonistenvereine

) in Daoien (Eutrop. VHI 8). allerdings mehr künst-

liche Bildungen infolge der Besiedlung Daciens
durch die Kaiser, anfangs von mehr l&ndsmann-
sehaftliehem Charakter, wie die Vereinigungen
römischer Bürger (ronrenlue) in den Provinzen

(CIL III 1394 mit. Galatnrum. 860 Qatatae ron-

titltnlc* municipio in Napoca unter Ant. Pius.

870 coli. Asinnonim »ns dem J. 235; etwas ähn-
liches ist wohl das c. peregrinorum in Voorbuxg
[Brambach CIRh 11] und in Marbach jebd.

1 1602. 1608], anders Liebenam 301 nach Hen-
zen Bull. d. Inst. 1851, 11311. 1884. 2111.). In

späterer Zeit tritt auch hier an die Stelle die Ver-

einigung nach Berufen ohne Unterschied der Her-
kunft (CIL III 1500 negotiatnre* prorinetar Apu-
Imeit mit einem detenmr; Ähnliches anderwärts,

in Aquincum negoliimtium Areh.-epigr. Mitt.

VII 85, vgl. CIL 111 1351; in der eivitas Mattia-

corum nrgotintorn clieilatu) M(alt ), gut tibi

.vholam de suo feeerunt vom J. 212, Korr.-Bl. der
West. Ztsehr. IX 186).

Behauptet worden ist. dass aneh die publieani

neben ihren Erwerbsgesellsehaften (societatcs) Col-

legia zur Erreichung socialer und ethischer Zwecke
gebildet hätten (R o e s 1 e r Goldschmidts Ztsehr.

f. Handelsrecht IV 1861, 293. M. Cohn Zum
röm. Vereinsrecht 158ff.). Nach Cohn ist Gsius
Dig. III 4, 1 statt eocieta» aller Wahrscheinlich-

keit nach >odalieiam und § 1 statt eoeietati»

»ndalieii (doch interpretiert Cohn hier die dann
folgenden Worte »ire euiuegue alteriu» eorum
falsch, richtiger F. K n i e p Societas publieano-

rum I 242) zu lesen: im griechischen Text der
Basiliken (VIII 2) und in den griechischen Glossen
dazu steht haiQtla und nicht Koirtovla, binzu-

kommt, dass negue soeielat .... habere eonre-

dtlur sprachlich falsch ist (über letzteren Grund
s. F. Kuiep Societas I 241), und es sind dar-
nach unter den an derselben Stelle erwähnten
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rorpora der verschiedenen Arten von publieani k i n Revue XXXIX 7f.). in Carnuntum bildeten

Vereine (coltegia) von Berufsgenossen iu verstehen, sie dieselbe ausschliesslich (s. 0.), das Veteranen-

eine Ansicht, die durch eine Anzahl inschrilt- colleg von Lambaesis (rultoret teierani, vgl. R.

licher Zeugnisse von Publicanencollegien gesttitst Cagnat L’armt'e rom. 4870.) ist wie die meisten

werde (a. a. 0. 182). Angenommen haben diese inländischen (CIL XI 136. V 884. 4001) ein Sterbe-

Erklärung 0 i e r k e Deutsches Genossenschafter. verein. Aus der Bezeichnung eines Veteranen-

III 42, 22. Dietrich Die rechtl. Natur der Pu- collegs in Benevent als collegium reteranorvm

bük-Soeietäten 81. M. Voigt Röm. Rechtsgesch. »ire Martentium (CIL XI 136) darf man nicht

I 808. Neuerdings hat F. Kniep (a. a. 0. 241(1.) schliessen. dass alle nach Mars benannten Col-

wohl die Conjectur Cohns gutgeheissen, aberlOlegien = Marltnset oder Martiale .* (Zusammen-
die daraus gezogenen Schlüsse über die Existenz Stellung bei Halkin Revue XXXIX 12— 14) aus

von Publicanencollegien neben den Societäten ab- Veteranen bestanden. Vielmehr waren das Sterbe-

gelehnt. da das von Cohn beigebrachte inschrift- vereine, in denen sich wohl ab und zu auch ge-

fiche Material gar nichts beweise (2458 ). Ahn- diente Soldaten fanden (vgl. Halkin a. a. 0.)

lieh ist die Stellungnahme Walt zings (112240.) In allen Veteranenvereinen waren einstmalige ge-

zu dieser Hypothese, namentlich bezüglich der epi- meine Soldaten mit ihren Chargen, wie in unseren

graphischen Beweismittel. Doch will er unter Kriegervereinen, vereinigt (vgl. CIL VIII 2618.

Hinweis auf 0. Hirsehfeld (S.-Ber. Akad. Wien 2626. Halkin XXXVIII 374); anders war es bei

1874, 369; Verwalt.Qesch. 77, 4; vgl. J. Jung y) den Vereinen unter Militärpersonen.
Fasten der Provinz Dacien 160. Liebenam 116) 20 Für das aetive Militär war die Vereinsbildung

wenigstens die Erklärung des c. aurariarum (CIL lange Zeit untersagt (Marcian. Dig. XLVII 22. 1 ).

III 941) als eines Verbandes von Pächtern daki- Hier war seitens des Staates die verbandliche

scher Goldbergwerke gelten lassen. Er lehnt da- Organisation durch Errichtung zweier Cassen, die

her Cohns Aufstellung nicht so vollkommen ab Vegetius II 20 beschreibt, unnötig gemacht; die

wie Kniep (248 .die von Cohn unternommene eine von diesen, zusammengesetzt aus kleinen Bei-

Beweisführung stellt sich demnach in jeder Be- trägen der Soldaten, kann man als eine staatlich

Ziehung heraus als ein Versuch mit untauglichen eingerichtete und beaufsichtigte Sterbecasse be-

Mitteln*), sondern nennt die These wohl mit Recht zeichnen. Beide Cassen hatten die tigniferi zu
,tris vraisemblable d’ailleure', aber noch über- verwalten, die daher zuverlässige und schreibge-

zengenderer Beweise bedürfend. 30 wandte Leute sein mussten, qui et terrare de-

ß) Collegia reteranorum (vgl. darüber L. Hai- potita ecircnt et tingulit reddere ratiemem. Ob
kin Lee collöges de vötörans, Revue de l’instruet. und wie weit an diesen Cassen ausser den Ge-
publ. en Belgique XXXVIII 1895, 3670. XXXIX meinen auch die Soldaten niederer Chargen be-

1896, 1— 15, auch separat Gand 1896) waren erst teiligt waren, lässt Vegetius nicht erkennen (vgl.

möglich seit der Reform des Marius, durch die Cagnat L’armöe rom. 4570.. besonders 461,2).

jene Berufssoldateska aus unbemittelten Menschen Durch die Inschriften wird aber erwiesen, dass

grossgezogen wurde, die nach langjährigem Kriegs- schon seit Hadrian den dem Heere zugeteilten

dienst von ihrem Feldherrn, später dem Kaiser Handwerkern und Technikern, sowie den Sub-
einehinreichendeCivilversorgungverlangten. Diese altemen der höheren Offleiere, ähnlich wie den
VersorgunginGestaltvonLandanweisungen konnte 40 apparitoret der Civilmagistrate (von Domas-
nurso lange stattfinden, als Acker zur Verteilung zewski Westd. Ztsehr. XIV 32.84,341. CILX
vorhanden waren. Mit dem Ende des 1. Jhdts. 3344 ans demJ. 159 n. Chr., vgl. CIL III 10435),

n. Chr. hat dieselbe im Innern des Reiches, beson- dann seit Septimius Severus wohl in grösserem

ders in Italien, schon meist ganz aufgehört, und die Umfang allen Chargierten zu Vereinen sich zu-

Veteranen siedelten sich dann in den Provinzen sammenzuschliessen gestattet wurde, während für

in der Nähe ihrer Standlager an (Tac. ann. XIV die Gemeinen das Verbot weiter bestanden haben

27; vgl. Art. Canahae). Hieraus ergiebt sich muss, da die oben erwähnte Marcianstelle. die

zweierlei; 1) dass zeitlich fast alle Veteranencol- noch von dem Verbotspricht, frühestens unterCara-
legien im Reichsinnern, vor allem in Italien, ihrer cslla geschrieben ist. Es ist wahrscheinlich, dasB

Entstehung nach ins 1. Jhdt. n. Chr. gehören. 50 auch für die Chargierten ursprünglich betreffs des
was natürlich nicht ausschliesst, dass wir sie auch Begräbnisses u. s. w. staatlich gesorgt wurde, von

in den folgenden Jahrhunderten noch antrefien jetzt ab aber die freie Association dies zu besorgen

(CIL X 1881 aus Puteoli aus dem J. 165 n. Chr. hatte. Zusammenstellungen dieser Militärvereine

CIL V 2475 aus Ateste eoU[tg]iut veterafnorum) haben wir bei Liebenam 3000. v. Domas-
Aug(uetorum duorum), demnach frühestens aus zewski Die Religion des röro. Heeres, Westd.
dem J. 162. CIL XIV 409 aus Ostia aus dem Ztsehr. XIV 1895 [auch separat] 29—33 und 78
2. Jhdt. u. s. w.), und 2) dass in den späteren —95. Waltzing Diz. epigr. II 346—351. Das
Jahrhunderten Veteranenvereine in den Grenz, schon vor Septimius bestehende e. Qermanorum
Provinzen, meist in den aus den emabae der CIL VI 8809. 8806. 88020.), welches Cohn
cattra entstandenen römischen Städten, sich finden 60 (1181.) und Waltzing (Diz. epigT, II 351) unter

(Carnuntum: CIL III 4496a. 11097. 11189, Lam- die militärischen Vereine rechnen, gehört nach

baesis: VIII 2618, vgl. im übrigen die Zusammen- Liebenam (Vereinswesen 133) und Gardt-
stellung des Materials bei Liebenam 298. L. Hai- hausen (Augustus I 2, 640) richtiger unter die

kin Rev. XXXVIII 3680. Waltzing Diz. epigr. Collegien des kaiserlichen Gesindes, dem es ge-

ll 351). In Aquincum waren die Veteranen Mit- stattet war. Vereinigungen zu bilden. Ebenso-
glieder der Feuerwehr (CIL III 3554. 3569, andere wenig ist das [rolle]gium fabror(um) et qui in

Beispiele einzelner Veteranen als Mitglieder von eo [tunt?] aus Regni in Britannien (CIL VII 11),

collegia fabrum oder emtnnariorum s. bei H a 1- wie schon angedeutet, ein militärisches An dieser

G
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Stelle sind überhaupt keine militärischen Inschrif- neuerliche eingehende Untersuchung in dieserRich-

ten gefunden worden, wohl aber sind sichere An- tung wieder bewiesen hat (Etüde I 161—333). Im
Zeichen vorhanden, dass hier eine nicht kleine Mittelpunkt steht auch bei diesen Vereinigungen

Stadt gestanden hat (CIL VII p. 17; vgl. auch die das religiöse Bedürfnis: mit der Errichtung je-

Bemerkung v. Domaszewskis Westd. Ztschr. des C. geht Hand in Hand die Annahme eines

XIV 87, 351). Schutzgottes — zu vergleichen mit dem Heiligen

i) Die Vereine der Subalternbeamten. der mittelalterlichen Innung—,
zu dessen Ver-

Naeh M o m m s e n (St.-R. P 8‘25ff.) ist für die ehrung man gemeinsame Opfer und Feste abhält,

Vereinigungen der apparitores (s. d.) der Civil- ja sogar eigene Tempel erbaut (eine Zusammen-
beamton dernria (s. d.), für die der sacralen Unter- 10 Stellung der hauptsächlichsten Schutzgottheiten

beamten r. die technische Bezeichnung. Doch ist der Collegicn bei Liebenam 28511.). Bei den
er zugleich gezwungen, eine Anzahl Ausnahmen Opfermahlzeiten aber wurden Freundschaft und Ge-
zu statuieren (327.5). C. findet sich zunächst selligkeit gepflegt (die Mitglieder heissen omict,

in eollegium apparatorum annalium (CIL VI nodales, comestores, conrietorcs, eonsaerani, eon-

9861—9868), dessen Bedeutung unklar ist (die latores, amatoret regionis marelli, commorienter,
Inschrift bei M uratori 2015, 6, die fälschlich über die Ausartung der collegialischen Gastereien

coIteg(ium) aptpantorum) giebt, steht richtig vgl. Tertull. apol. 39. Philo in Flacc. 17). So-

CIL VI 1948); dann kommt vor conlegium rin- mit war auch jeder Verein von Berufsgenossen

larvm (CIL VI 1920—1942= 7446 aus dem Ende vornehmlich eine Cultgenossenschaft und zugleich

der Republik oder dem Anfang der Kaiserzeit), c. 20 ein Geselligkcits- undFreundschaftsclub, gewisser-

rietimariorum (CIL VI 971 aus dem J. 129) und massen eine Familie im grossen (vgl. die Aus-
das alte e. libicinum (Plut. Num. 17. Liv. IX drücke pater, mater, tratet, Iratres earittimi,

80, 5. Censorin. de die natal. 12. CIL VI 8877 a Iratree et torore», einmal tabri Iratrei, CIL V
aus der Zeit des Sulla. 3696). Die beiden zu- 7487, vgl. auch lcz coli. Dian, et Ant. CIL XIV
letzt genannten sind keine Collegien nur von 2112 u 34 [ a nfotlro) cojllegio dolus malut
UnterbeamtenderPriester, sondern umfassen civile abesto). Aus der gemeinsamen Pflege eines Cultes

und sacrale Subalterne, vgl. bezüglich der ncti- entwickelte sieh die gemeinsame Sorge für das
marii CIL VI 971 die Worte qui ipti (Hadrimo

)

Begräbnis der Mitglieder, so dass die meisten

et sacerdotibut et magiet(ratibus) et eenatui ap- eoltegia, wenn nicht alle in erster Linie, so doch

f
irent, und das c. tibicinum mag wohl auch die 30 nebenbei Sterbecasaen waren. Zu weiterer, gegen-

lötenbläser amfasst haben, die den römischen seitiger Unterstützung sind nur die militärischen

Magistraten, gleichwie den municipalen Beamten, Collegien mit Rücksicht auf die Unsicherheit der

zukamen. Ja W a 1 1 z i n g (Et. I 55), vermutet, militärischen Carriere fortgeschritten. Hier ist

dass die Mitglieder dieses Collegs auch dem Privat- das Ausscheiden mit dem Tod nicht die Regel,

erwerbe nacngingen, indem sie bei Begräbnissen viel häufiger vielmehr infolge Avancement oder

und Hochzeiten u. s. w. spielten. Das würde Verabschiedung. In diesem Fall erhielt der Be-
wenigstens die Erwähnung der tibieinee unter treffende für die von ihm für den Todesfall ein-

den eoltegia opiKcum (Plut. Num. 17) rechtferti- gezahlten Beträge eine bestimmte Summe, das
gen. Ist dies richtig, so hätten wir in den ge- sog. anularium zurück (CIL VIII 2557. Bruns
nannten eoltegia apparitorum auch rein private 40 Fontes6 p. 323 § 3. 4, Liebenam 3061!.). Dies
Pemonenvereinigungen zu erblicken, eine Ansicht, war also -

ein im Voraus gezahltes tuneralieium

die eine besondere Stütze erhält, wenn wir einen für denjenigen, der nicht an Ort und Stelle oder
Verein derart, das r. symphoniacorum (CIL VI infolge seiner Beförderung nicht im Verein bleiben

2193=4416), inderKaiserzeit die staatlicheGeneh- konnte. Daneben unterstützten diese Vereine ihre

migung nachsuchen und erhalten sehen (vgl. dar- Mitglieder bei grossen Ausgaben, die die mili-

flber unten S. 408). Dieses unterAugustus genannte tärische Carriere erforderte, für eine Reise nach
eeUegium tgmpkoniacorum, qui eaeris publieu Rom in Sachen des Avancements oder beim Über-
praeeto tunt, hat man mit dem c. tibieinum so- gang in ein anderes Corps (§ 2 und § 6).

gar für identisch erklärt (Mommsen Ztschr. f. Neben den religiösen Motiven und denen der
gesch. Rechtswiss. XV 354. Waltzing Rev. de 50 Geselligkeit undgegenseitigenUnterstützungspielt
i'Instr. publ. en Belg. 1888, 158; Etüde. I 117), bei der Vereinsbildung wohl auch das Streben der
währenaLiebenam (Vereinsw.81)i dies bestreitet. Schwächeren und Ärmeren mit, durch die Ver-
Es ist zu beachten, dass uns die Vereine der einigung stärker zu werden und mehr zu bedeuten,
tibieinee als solche in der nachaugusteischen als dies in der Isolierung möglich war. Allerdings
Zeit noch begegnen, im J. 102 vereinigt mit den liegt dieser Wunsch, was die gewerblichen Vereine
Kdinnet (CIL VI 2191: colkgium libieinum angeht, weniger auf wirtschaftlichem Gebiet; denn
et Kdieinum Romanorum, qui ». p. p. aber alle die geäuseerten Vermutungen in dieser Be-
2192: eoll. Kdieinum R(omanorum)), im J. 200 Ziehung, von gemeinsamer Betreibung des Hand-
wieder allein: tibicines Romani, qui t. p. p. t. Werks oder Gewerbes durch die Mitglieder, von
(CIL VI 1054, vgl. 240. 2584), und dann, was soll 60 Vereinigung, um der Sclaven-Concurrenz zu be-
der griechische Name eine Zeit lang für das alt- gegnen. wohl gar von Monopolisierung gewisser
römische C.? (im übrigen vgl. Liebenam a.a.0. Gewerbe innerhalb eines C. entbehren jeglicher

gegen Waltzing). Unterlage. In dieser Richtung erfahren wir fast

Alle betrachteten Vereine von Berufsgenossen, nichts von den römischen Collegien, und das
mögen es Handwerker- oder Veteranencollegien, wenige, was wir hören, wie z. B. die Zulas-
Vereine von militärischen oder civilen Subalternen sung auch von Nichtangehörigen des betreffen-

sein, weisen eine ungemein starke Gleichartigkeit den Berufs in einem C. von Berufsgenossen (CIL
in ihren Zielen oder Zwecken auf, wie Waltzi ngs VII 11 eoll. tabrum et qui in eo [tuntf], XU
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1929 scaenici Asiaticiani et qui in codcm corpore

sunt) lässt eher Schlüsse im gegenteiligen Sinne

zu. Jener Wunsch, mehr zu bedeuten durch die

Vereinigung, bezog sich eher auf das politische,

in der Kaiserzeit das municipale Leben. Die Aus-

artung der Collegien zu politischen Clubs in Rom
in der republicanisehen Zeit hat dann dem haupt-

städtischen Vereinsleben für lange den Todesstoss

gegeben. Für die Beteiligung der Collegien an
den städtischen Angelegenheiten, vornehmlich den 1

Wahlen, liefert nns das ausgegrabene Fompei mit
seinen Maueranschlägen ein typisches Beispiel.

Die Sucht in der Öffentlichkeit als Gesamtheit

eine Rolle zu spielen, zeigt sich auch in der ,Denk-
malswut

4

für hohe Gönner, municipale oder Reichs-

beamte. vor allem aber die Kaiser und ihr Haus,

deren Fürsorge für die niederen (.'lassen eine grosse

Loyalität daselbst erzeugt hatte.

In mancher Beziehung abweichend ist die Ent-

wicklung im Orient. Hier begegnen uns Erschei- 2

nungen, die schon mehr an mittelalterliche und
moderne Verhältnisse erinnern. Nirgends giebt

es soviel reine Handwerkervereine wie in Thy&tira
(vgl. M. Clerc De rebus Thyat. 1893, 89ff.).

0 e h 1 e r sagt gelegentlich einer Zusammenstel-
lung kleinasiatischer Vereine (Eranos Vindobonen-

sis 281): ,In jeder Genossenschaft bildeten sich ge-

wisse Satzungen für die Übernahme und Ausfüh-

rung der Arbeiten*, (vgl. CIG 3467. Le Bas III

628). In Hierapolis in Phrygien findet man eine 3

igyaaia ftgipuanxi) bei einem C. von Purpur-

färbern (Ramsay Rev. Arch. 1887, 354. Le Bas
1687), vielleicht eine Einrichtung der Wohlthätig-

keit (Bekleidung von armen Kindern). Aber der-

artiges darf man nicht verallgemeinern (Waltzing
Etüde I 184, 5); hier sind noch Nachwirkungen
des griechischen Vereinslebens zu erkennen, das

nur äusserlich vielfach die Formen der römischen
collegia angenommen hatte (neuerdings hierüber

E. Zieberth Griech. Vereinsw. 1 Ol ff.). 4
II. Der Staat und die Vereine. Vereins-

recht. Die Tradition verlegt, wie schon erwähnt,

entsprechend ihrer sonstigen Gepflogenheit, auch
die Entstehung der Zünfte in die Königszeit, in

die Regierung des Numa (Plut. Num. 17) oder

des Servius Tullius (Flor. I 6, 3). Durch diese

deutlich als rohe Combinationen greifbaren Nach-
richten hat man sich seltsamerweise zu zwei un-

berechtigten Schlüssen bewegen lassen: 1) dass

die Handwerkervereine aus uralten sacralen Ver- 5
bindungen hervorgegangen seien, bezw. diese sich

zum Vorbild genommen hätten (Mau ä Die Vereine
5. Jullian Dict. II 950), eine Ansicht, die schon
von Mommsen aufs entschiedenste bekämpft wor-

den ist (De coli. 27); 2) dass dieselben von oben

und aussen, nicht durch den Willen der Verbun-
denen gestiftet und gestaltet worden seien, also

staatliche Institutionen, nicht in unserem heutigen

Sinne Vereine privater Natur oder freie Zünfte

seien (Mommsen De coli. 31, anders R. G. 18 6
191 f. ,Die Sachverständigen thaten sich zusam-

men*. Gierke Genoss.-Recht III 67. Pernice
Labeo I 1 290f. K a r 1 o w a Rcchstgesch. II 68f.

Herzog R. St.V. I 94f. mit Anm. 3. Jullian
a. a. 0.). Diese zweite, weit verbreitete, erst

neuerdings von Liebenara (9) und Waltzing
(I 69ff.) bekämpfte Ansicht ist durch Plutarch

(a. a. 0.) verschuldet, welcher jene Nachricht in
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Zusammenhang bringt mit einer politischen Ein-

teilung des römischen Volkes durch Numa, um
den Gegensatz zwischen Römern und Sabinern

durch gemeinsame Ausübung ihrer Berufe zu

beseitigen. Aber die ganze Unsinnigkeit der

Stelle geht schon aus der Behauptung hervor,

Numa habe das ganze Volk (tö ovfutav nXfp

0o?) in mehrere Collegien eingeteilt, von denen
acht aufgezählt werden, während ein neuntes grösse-

res alle übrigen Handwerke umfasst haben soll.

Ebensowenig wir in der republicanisehen Zeit von
der Begründung von Vereinen durch den Staat

(abgesehen von den amtlichen Collegien und den
officiellen Cultgenossenschaften für sacra publica)

etwas hören, ebensowenig ist das für die Königs-
zeit anzunehmen. Hätte der Staat mitgewirkt,

so hätten unsere an nalistisehen Quellen sicher

eine Nachricht von den einzelnen Gründungen ge-

werblicher Collegien gebracht, geradeso gut wie
die Errichtung des c. Mercurxalium und des r.

Capitolinontm in den Jahrbüchern wohl vermerkt
worden ist. Wie die Dinge aber liegen, finden

wir gegen Ende der republicanischen Zeit Er-
wähnungen von vielen collegia alten und neuen
Datums (praeter antiquitus constituta Suet. Caes.

42. Ascon. p. 6f. 8. 67. Cic. pro Sestio 55; in

Pison. 9), ohne über deren successives Entstehen
im einzelnen unterrichtet zu sein. Die Gründung
derselben muss aus der Masse der Berufsgenossen,

nach dem Grundsatz, dass erlaubt, was nicht ver-

boten sei, ohne eine Beschränkung seitens der Re-
gierung, hervorgegangen sein, d. h. es muss freies

Vereinsrecht in der republicanischen Zeit bestan-

den halten und ebenso wohl auch in der Königs-

zcit, ohne dass wir in letzterer Beziehung mehr
als eine Vermutung äussern möchten. Förderlich
wirkte bei der spontanen Vereinsbildung, dass die

Angehörigen eines Berufes dieselben Quartiere

und Strassen der Stadt bewohnten (Liebenam
9f.), und dass sie ein Beispiel hatten an den ur-

alten localen Vereinigungen der ländlichen oder
städtischen Bezirke (mon/es, pagi, rici), an deren
religiösen Feiern sie auch teilnahmen. In einer

Epoche, wo der religiöse Geist alles durchdrang,
waren sie selbst auch gehalten, sich zu der Feier

eines gemeinsamen Schutzgottes zu vereinigen und
dieser religiöse Charakter hat ihnen sicher Dul-
dung seitens deB Staates gebracht (vgl. Waltzing
Etüde I 69ff.).

Spuren einer Prohibitivgesetzgebung. die man
hat Anden wollen, existieren nicht. Das Verbot
des Tarquinius Superbus (Dionys. IV 43) bezieht

sich nicht auf Collegien, sondern auf Vereine von

Leuten derselben Bezirke, Verbote von nächtlichen

(durch die 12 Tafeln) oder heimlichen (durch eine

lex Gabinia) Versammlungen ((Porcius Latro] decl.

in Catil. 19; vgl dazu Liv. II 28. 32, 1. 54, 7),

sind keine Vereinsverbote. Auf Versammlungen
bezieht sich auch die von Cohn (Zum r. Vereins-

recht 35) hierher gezogene .Stelle bei Liv. XXXIX
15, 11. 12 (vgl. auch XXXIX 16). Die Stelle aus
den zwölf Tafeln, die Gaius (Dig. XLVII 22, 4)
citiert, ist eher ein Beweis von Vereinsfreiheit.

Sie bestimmt, dass den Collegien gestattet sei

pactionem, quam velint, sxbx ferre dum ne quid
ex publica lege corrumpant, gewährt also volle

Autonomie im Inneren, die sich documentiert in

der Möglichkeit, sich selbst Statuten zu geben
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unter der Voraussetzung, dass die Staatsgesetze auetorilale (diese Worte sind eine Übertragung
nicht verletzt werden (falsch ist die Interpret»- der Verhältnisse der Kaiserzeit aul die republi-

tion von P. Kayser Abhandlungen aus dem Pro- canische) malo put/heu fiebant: propter quod
eess und Strafrecht, II. Die Strafgesetzgebung der postea collegia et senatus eonsvlto et pluribus

Römer gegen Vereine und Versammlungen 1399.). legibus sunt sublata praeter pauea atque eerta

Endlich dir bei Plinius (n. h. XXXV 197) er- (ähnlich p. 6f .). Das Jahr dieses Senatsbesehlussrs

wähnte lex Mrtitia de tullonibus dieta vom J. '220 ist controvers (ob (S8tj = 08 oder 690= 64), weil

v. Chr. ist kein Eingriff in das Vereinswesen, son- die Namen der Consuln ungenau überliefert sind

dem eine — offenbar alte — gewerbepolizeiliche (Ascon. p. 6f.). Doch ist wohl mit Recht das
Vorschrift für dieses Handwerk, das eine Art 10 j, 690= 64 jetzt fast allgemein als das richtige

otficieiler Stellung einnahm (so Liebenam 14). anerkannt wegen der geringen Änderung der
Nicht von einem Prohibitivsystem, sondern Überlieferung in diesem Fall (Mareio für über-

eher von einer Begünstigung der Collegien in liefertes Mario und pcat VI annot statt post IX
republicanischer Zeit kann man reden. Hierher orisos) und andererseits wegen des Umstandes,
rechne ich die Überlassung von öffentlichen Tem- dass offenbar im J. 689 = 65 die Collegien noch
peln an Vereine für ihre Versammlungen und bestanden (Ascon. p. 67).

Opferschmäuse, wie des Iuppitertcmpels auf dem Eine zweite Controverse knüpft sich an die

Capitol an die Musikantengilde (Censorin. de die Frage, welche Collegien damals aufgelöst wurden,
natal. 12), des Minervatempels auf dem Aventin Als gesichert in dieser Beziehung zu hetrach-

an da» vereinigte Dichter- und Schauspielercolleg, 20 ten : 1) Die beiden Stellen des Asconius beziehen

dessen Mitglied Livius Andronicus ein Festgedicht sich auf dieselbe Massregel vom J. 690 = 64
im J. 207 zur Verherrlichung der römischen Waf- (falsch daher die Ausführung von Kayser Ab-
fen geliefert hatte (Liv. XXVII 37, 7). Bereich- Handlungen II 1609.). 2) Diese Massregel richtete

nerni ist auch die Erzählung von der Auswande- sich gegen alle Vereine: religiöse, neugebildete

rung der tibieines nach Tibur.bei der Wegnahme rein politische (vgl. Asconius eoetus lactiosorum

jenes alten Privileg» durch die Censoren des J. 312 hominum im Anschluss an das von Cicero er-

v. Chr. (Liv. IX 30. Val. Mai. I 5, 4. Ovid. fast. wähnte c. Conieliorvm). auf alle Fälle aber auch
VI 6519. Plut. quaest. rom. 55) und der Wieder- gegen die Handwerkerzünfte, da unter den wenigen,
herstellung und Erweiterung der alten Vorrechte, bestimmt namhaft gemachten Ausnahmen (prae-

auch wenn sie in den Einzelheiten oder überhaupt 30 ter pauea atque eerta quae utihtas eieitatis de-

nicht geschichtlich ist (vgl. Zeller Vorträge und siderasset) sicher ein (labet), vielleicht auch zwei
Abhandl. II 136S.). Handwerkervereine (der Name derzweiten geschon-

Ein Grund zum hemmenden Einschreiten sei- ten Innung ist verderbt in littorumque. wofür
tens des Staates lag nur dann vor, wenn die man allerlei Emendationsversuche vorgebracht hat,

oben erwähnte Clausei bei Gestattung der inneren zusammengestellt bei Waltzing I 91, 1) er-

Autonomie verletzt wurde, wenn die Statuten scheinen, wodurch der directe Beweis geliefert ist,

des C. gegen die allgemeinen Staatsgesetze ver- dass auch die Mehrzahl dieser aufgelöst wurde,
»tiessen oder in einer das Staatswohl gefährden- Die Schriftsteller sprechen überhaupt nur allge-

den Weise angewendet wurden. Dieses Einschrei- mein von aufgelösten Collegia und niemals von
ten geschah dann durch den Senat auf dem Ver- 40 einer bestimmten Gruppe derselben; wenn sie

waltungswege wie im J. 186 v. Chr. gegenüber einen Zusatz machen, so drückt er die Staats-

den Bacchusvereinen, deren Mitglieder durch ihr gefährlichkeit der betreffenden aus (Ascon: quae
Verhalten die öffentliche Moral und Ruhe in grober odverius rcmpublicam rulebantur esse. Cass. Dio
Weise verletzt hatten (Liv. XXXIX 8—19. SC de LVI1I 13 iö tvaipixä noXXriyia). Als stastsgefähr-

Barchanalibus Bruns Fontes6 151 ff.). Ihre eol- lieh aber werden in der damaligen unruhigen Zeit
legia wurden aufgelöst in der Weise, dass den- auch die proletarisiertcn Handwerker und Krämer
seibeu verboten wurde, eine gemeinsame Casse zu vielfach geschilde'rt (Sali. lug. 73. b; Catil. 50, 1.

haben und Priester und Beamte an der Spitze. Cie. pro Flacc. 17. 18; de domo 13. Ascon. p. 35.
Dieses Vorgehen hat aber die Bildung von der- Cic. Catil. IV 17; Acad. quaest. II 47; Liebe-
gleichen und anderen sacralen Genossenschaften 50 n a m s Behauptung, dass mit diesen unruhigen,
zur Verehrung ausländischer, besonders orienta- revolutionären Elementen unter den Handwerkern
lischer Götter (a. o. 8. 386), nicht gehindert — nicht die in den Vereinen Incorporierten gemeint
ein deutlicher Beweis, dass dem Senat kein Ge- seien, bedarf wohl kaum der Widerlegung). 3) Mit
setz zu Gebote stand, um daa Vereinsleben über- der Aufhebung der Collegien stand die Suspen-
haupt in Fesseln zn schlagen. sion der ludi compitatieii in Verbindung (Ascon.

Hatte der Senat hier die öffentliche Moral a. a. 0. eompitalirios . . ., qui ludi sublatis cal-

gegenfiber den Vereinen in Schutz nehmen müssen, legiis discussi sunt), oder genauer, der Senat ver-
so stand be> den seit dem Auftreten der Gracchcn bot zugleich die lutli eompilalirii in demselben
fast unausgesetzt anarchischen Zuständen in der senatus consultum (Cic. in Pis. 8. Mommsen
Hauptstadt infolge des Eingreifens fast aller Arten 60 St.-R. III 1 181, I. W a 1 1 z i n g I 98, 8); diesen
von Collegien in das politische Getriebe, besonders Spielen präsidierten die magistri eollegiorum
bei den Wahlen, die Existenz des Staates über- gleichwie die magistri rieorum (Ascon. a. a. 0.;
haupt auf dem Spiele, und die» verschlimmerte über verschiedene Interpunction an dieser dunklen
sich allmählich so. dass der Senat zum zweiten- Stelle vgl. Waltzing 1 102, 2). Diea ist die
male gegen die Collegien vorzugehen sich ge- Nachricht, derentwegen Mommsen unter den
zwungen sah, aber diesmal gegen fast alle und aufgehobenen Collegien allein die collegia compi-
desto radikaler, Ascon. p. 67: Irequentes tum talieia verstanden wissen wollte, denn deren mo-
eliam eoetus lactiosorum hominum sine publica gistri könnten allein die ludi eompilalicii feiern.
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Andere dagegen, zuletzt W a 1 1 z i n g in ausführ-

licher Erörterung (I 980.), sind mit Recht aus-

gehend von dem unter 2) über die Ausdehnung
de» Verein»Yerbot8 auf alle eollegia praler pauea

et certa Gesagten folgerichtig zu der Annahme

S
kommen, dass die magutri der eollegia von

rufsgenossen, welche, wir wir sahen, gewöhn-
lich in gewissen Stadtvierteln zusammen wohnten,

mit den magittri ricorum in der Aasrichtung

sich richtete (P. K a y s e r a. a. 0. 166f.). Um
dem Beschluss Nachdruck zu verleihen, wurde ein

Gesetz gegen derartige Ausschreitungen in Aus-

sicht gestellt. Es ist strittig, ob dies die im
nächsten Jahre (699 = SS) erlassene lei Lieinia

de sodalieiis ist (Cic. pro Plane. 36. Schol. Bob.

p. 253 Orelli). In erster Linie war dieses Gesetz

eine lez de ambitu (so richtig Mommsen De
coli. 61 ff. und P. Kayser Abhandlungen 168ff..

der ludi compitalieu concurrierten. ja dass viel- 10 der die falsche Ansicht von Z u m p
t Criminal-

leicht dieses Amt bereits von den Bezirksvor-

stehern an die Collegialmagister übergegangen
war. Wir hätten dann einen analogen Fall zu

der Verdrängung der städtischen pagi und der

paganen Sacralgenossensehaften durch eollegia von
Leuten der in den betreffenden Bezirken localisier-

ten Berufe (s. o. S. 404). Bei den während der Zeit

des Vereinsverbots verschiedentlich gemachten Ver-

suchen, die ludi eompilalieii entgegen dem SC.

recht der Römer II 5 367—404 widerlegt), aber

in der damaligen Zeit muss ein solches Gesetz

auch ein Vereinsgesetz gewesen sein. Doch war
der Erfolg offenbar gering. Denn Caesar sehen

wir wiederum so radical eingreifen, wie einst den
Senat (Suet. Caes. 42 cuncla eollegia praeter

antiquitus coiutituta duttweit), und zwar durch

eine lex Iulia (vgl. Aseon. p. 67 pluribus legibus.

Mommsen St.-R. III 1181, 2, anders Cohn 71.

vom J. 690 = 64 doch zu feiern (Cic. in Pis 8. 20Liebenam 27. Karlowa II 67). Geschont hat

Ascon.Öf.), wird auch von magistri, an die man sich

wegen der Feier wandte, gesprochen, doch sind

dies natürlich die magietri rieorum, unter deren
Iieitung allein dann später Angustus wohlweis-

lich die reorganisierten .Gassenspiele' gestellt hat

(darüber Gardthausen Augustus 1 2,927). Die
Massregel des Senates war also eine äusserst radi-

cale, nur zu erklären durch die furchtbare Gefahr,

in der sich im J. 64 der Staat befand. Es handelte

Caesar offenbar dieselben alten Collegien, wie im
J. 64 der Senat, ausserdem unter den religiösen

Genossenschaften die hauptstädtische Judenge-

meinde (Joseph, ant. lud. XIV 215).

Die unruhigen Zeiten nach Caesars Ermordung
haben aber das alte Coteriewesen wieder aufleben

lassen (Suet. Aug. 32: plurimae laelionee litulo

eollegii novi ad nullius non taeinoris eoeietatem

coibant). Augustus griff daher wiederum zu dem
sich uro die Consulwahlen für 691 = 63, durch 30 alten Mittel und löste alle Collegien praeter an
die, im Falle Catilina und Antonias ans Ruder
kamen, der Ausbruch der Revolution unvermeid-
lich gewesen wäre.

Aus dem einen Extrem verfiel man im J. 696=
58, wie das in politisch so furchtbar aufgeregter

Zeit natürlich war, in das andere: der fast vollkom-

menen Beseitigung der Collegien durch den Senat
folgte im genannten Jahre durch Clodius nicht nur
die Wiederherstellung der aufgehobenen Vereine,

tiqua et legitima (nach Liebenam 30 ,zu Recht
bestehende') auf (Suet. a. a. 0.). Dass die Rege-
lung des Vereinswesens diesmal sicher durch eine

lez lulia de eoUegiis stattfand, beweist CIL VI
2193: D. M. collegio symphoniaeorum, qui s. p.

p. quibue senatus c(oire) efonroeari) e(ogi)

permisit e lege lulia ei auctoritate Aug(usti)
Indorum causa. Weil das stadtrömische Collegium

labrum tignariorum seine Aera vom J. 747 = 7
sondern auch dieNeuerrichtung einer ganzen Masse 40 v. Chr. datiert (CIL VI 10299), hält Waltzing
vonpolitiBchenVereinenderniedrig8tenSorte(Aecon.

p. 9 lez de eoUegiis reelituendis norisque insti-

tuendis. Cic. in Pison. 9 ez omni faeee urbis ac

serrilio; vgl. Cic. pro Sestio 55. Cass.DioXXXVIII
13; letzterer ungenau, weil er nur von der Wieder-
herstellung der alten Vereine spricht). Der radi-

cale Tribun bediente sich auf diesem Gebiete zum
erstenmale der Gceetxgebungsmaschine (lege lata

Ascon. p. 6f .). indem er eine lez de collegiis mit

dieses für das Entstehungsjahr der lex Iulia. Die
Inschrift der sympkoniaci lehrt uns einmal, dass

von jetzt die Concession des Senats einzuholen
war und dass das Motiv, weshalb die Genehmigung
erfolgte, angegeben wurde (hier ludorum causa,

vgl. Plin. ep. ad Trai. 34 ez quaeunque causa,

Gai. Dig. III 4, 1 p. paueis odmodum in causis

eoncessa sunt . . .), womit Augustus an den vom
Senat im J. 64 aufgestellten Grundsatz anknüpfte.

Umgehung des Senates (Cic. pro Sest. 55), dem 50 dass nur dem Staate nützliche Vereine zu belassen

die Popularpartei die Competenz zu jener weit-

gehenden Verwaltungsmassregel im J. 64 ab-

sprach (Cic. in Pis. 8), beim Volke zu stände

brachte. Die unter dem Namen eollegia geschaffe-

nen Banden im Dienste des Clodius beherrschten

die Stadt, und die dadurch hervorgerufene allge-

meine Unsicherheit erzeugte bei den wiederher-

gestellten alten Collegien eine Reaction zum besse-

ren; wenigstens rühmt Cicero in der im Septem-

bezw. neu zu genehmigen seien (s. o. bei Asconiua
quae utilitas civitatis desiderasset), zweitens,

dass die jedesmalige Genehmigung vom Senate
einzeln erteilt wurde auf Grund der lex Iulia, und
drittens, dass der Senat die Concession nicht selb-

ständig erteilte, sondern nach eingeholtem kaiser-

lichem Consense (er auctoritate Augusti, Momm-
sen Ztschr. f. geseh. Rechstwiss. XV 355). Die
lex Iulia ist also das Fundamentalgesetz für die

her 697 =57 gehaltenen Rede de domo sua ad 60 Regelung des Vereinswesens der Kaiserzeit, aus-

pontifices 74 die Unterstützung, welche ihm von
diesen Vereinen zu teil wurde (vgl. in Pis. 41).

Der Wiederherstellung besserer Zustände diente

auch der wohlweislich weniger radicale Senats-

lieschluss vom 10. Februar 698 = 56 (Cic. ad
Quint, fr. II 3, 5), der nur gegen die wirklich

politischenVereine (sodalitates), insonderheit gegen
die von Clodius in Deeurien organisierten Banden,

gehend von dem Grundsatz: kein Verein fortan

ohne Genehmigung des Staates, d. h. des Kaisers

und des Senates, und keiner, der dem Staat nicht

einen Nutzen bringt. Die lex Iulia, ursprüng-

lich nur für Rom selbst erlassen (Joseph, ant. lud.

XIV 215), muss bald auch auf Italien (Tee.

ann. XIV 17: Verbot von Collegien durch den
Senat in Pompei im J. 59 n. Chr.; Inschriften
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von italischen Callegien mit der stehenden Con- liehe Genehmigung sa lange gewähren liess, als

eessionsformel quibus ex S. C. eoire licel bei sie die Gesetze nicht verletzten. Beim Einschrei-

Waltzing I 125) und die Provinzen (vgl. den ten hat man gegen solche auch ein milderes Ver-

Briefwechsel zwischen Flinius und Traian) aus- fahren angewendet, indem man ihnen bei der Auf-

gedehnt worden sein. Augustus hat hier dem lösung die Teilung des vorhandenen Caseenbe-

Senat eine wichtige Verwaltungscompetenz ein- Standes gestattete (Marc. Dig. XLVII 22, 8). Die

E
räumt (Plin. paneg. 54), wovon derselbe an- Teilnehmer der anderen, weit gefährlicheren rof-

ogs sogar in den kaiserlichen Provinzen Ge- legia illicila dagegen, die am liebsten unter dem
brauch machte (CIL V 7881 aus Cemenelum, der Schutz einer sacralen Vereinigung ihr Spiel trieben

Hauptstadt der protincia Alpinum- Maritimarum), 10 (Ulp. Dig. XLVII 11,2 sub praefexfu religionis.

doch ist offenbar allmählich dessen Competenz Phuo p. §96 A bei xQotpäoei frvoiw*). bestrafte man
auf Itzdien und die senatorischen Provinzen be- wie Aufrührer (Ulp. Dig. XLVII 22, 2) oder Leute,

schränkt worden CIL III Suppl. 7060 aus Ky- welche sich des Majestätsverbrechens schuldig ge-

zikoe), ja im 2. Jhdt. hat sich mit der steigenden macht hatten (Dig. XI.VIII 4, 1, 1). Es bestand

Macht des Princeps umgekehrt dessen Befugnis ein Senatsbeschluss, quo illicita collegia areentur

einzugreifen auch auf die senatorischen Provinzen (Marc. Dig. XLVII 22, 1). In Rom unterwarf

(CIL II 1167) und auf Italien (CIL V 4428) er- Septimius Severus die Mitglieder von unerlaubten

streckt. Doch sind wir in dieser wie in anderer Vereinen der Jurisdiction des Praefectus urbi, der

Beziehung über die Frage nach der Competenz das ins gladii besass (Ulp. Dig. I 12, 1. 14).

des Senates und der kaiserlichen Regierung gegen- 20 Derselbe Kaiser hat aber das Verbot gegen die

über den Vereinen ungenügend unterrichtet (vgl. militärischen Vereine, wie wir schon sahen, teil-

Liebenam 229). Marcian (Dig. XLVII 22, 2) weise fallen lassen, indem er wenigstens Vereine

spricht von einer Genehmigung der Vereine ent- der Chargierten in castris xuliess.

weder durch SC. oder duich kaiserliche Verfügung Diesen Gruppen von Collegien, welche immer
(in summa autem, nisi ex senatus conmlio auelo- oder eine Zeit lang insgesamt verboten waren,

ritatere Caesaris [so Mommsen für senatus wn- stehen die collegia lenuiorum gegenüber, die

tulti auetoritate rel Caesaris St.-R. II 3 887, 3] generell erlaubt waren und zwar durch einen

collegium rel quodeunque täte eorpus eoierit, Senatsbeschlass, der vor Hadrian and nach der

contra senatus consultum et mandata et eonsti - lez Iulia, vielleicht schon unter Augustus, erlassen

tutiones collegium celebrat). Schon Gaius (Dig. 30 worden war, der denselben aber eine Beschränkung
1114,1 pr.) sagt sogar von stadtrömischen Collegien des Versammlungsrechtes zu Vereinszwecken (nur

<luorum eorpus senatus consultis atque eonstitu - einmal im Monat) auferlegte (Marc. Dig. XLVII
lionibus prineipalibus conürmatum est (doch 22, 1. CIL XIV 21 12 i 10—-18; aus der Combina-
hier ist auch noch eine andere Erklärung möglich, tion dieser beiden Stellen hat Mommsen [De
s. u. S. 448f.). In der Praxis scheint die Sache so coli. 17ff.) seine Ansicht von der generellen Con-
gewotden zu sein, dass der Kaiser vermüge seines eession der c. tenuiorum gebildet, bekämpft wird

allgemeinen, im ganzen Reiche ihm zustehenden dieselbe von P. Kayser Abhandlungen II 1871!.,

Oberaufsichtsrechts überall bei der Concessionie- bestätigt von Liebenam 8911. Waltzing Etüde
rung eingriff. Daher die vielen mandata, con- I 141—153). Diese generelle Concession wurde
stitutiones derselben in Bezug auf diese Materie. 40 nach Marcian. (a. a. O.) von Septimius Severus
Die polizeiliche Überwachung hatte ohne Zweifel auch auf Italien und die Provinzen ausgedehnt,

in Italien der Senat, in den Provinzen die Statt- nach den Inschriften dagegen schon früher, so

halter (Plin. ep. ad Trai. 33. 34. 93. 97. Bull. dass in Wirklichkeit Septimius Severus nur eine

hell. 1883, 504), die ihre Instructionen vom Kaiser ältere Verordnung von neuem wieder einschärfte

empfingen (Philo in Flace. p. 965 D. 984 Turneb. oder einen factiscn gewordenen Zustand rechtlich

Plin. ep. ad Trai. 96. Dig. XLVII 22, 1). fixierte. Jenes SC. war offenbar ein Ausfluss der

Allgemein durchgesetzt hat sich nach mannig- kaiserlichen Politik, die sich auf die niederen

fachen Schwankungen der kaiserlichen Politik Classen zu stützen suchte. Während man den
gegenüber den Vereinen im Anfang (darüberLiebe- oberen Classen und dem Mittelstand das Vereins-

nam 53) das dauernde Vereinsverbot gegenüber 50 recht entzog, gab man es den untersten Schichten

politischen Vereinen (collegia sodalicia) und gegen- auf diese Weise zurück, schuf sich dadurch eine

über den militärischen (Marcian. Dig. XLVH 22,1). loyale niedere Bevülkerung (Belege dafür s. u.

Besonders streng war das Vorgehen aller Kaiser S. 426) und entlastete den Staat von der Sorge
gegenüber der ersten Gruppe. Traian schlug das für das Begräbnis des ärmsten Teils der arbeiten-

ganze Vereinswesen in Bithynien in Fesseln und den Classen. Aber der Schritt hatte unvorher-

genehmigte auf Antrag seines Statthalters nicht gesehene Folgen. Viele religiöse und gewerbliche

einmal eine im öffentlichen Interesse unbedingt Collegien nahmen als Nebenzweck die Sorge für

notwendige und von jenem warm befürwortete das Begräbnis ihrer Mitglieder an und enthoben
Feuerwehr von 150 Mann in Nicomedien, weil er sich unter der Firma eines c. trnuiorum der

die Beobachtung gemacht hatte, dass alle Vereine 60 Regierung gegenüber der Verpflichtung, um Con-
dort za politischen Clubs (ketaeriae) ausarteten eession nachsuchen zu müssen.
(Plin. ep. 34). Derartige Vereine, die eine staats- Dass religiöse Genossenschaften zur Pflege

gefährliche Gestalt annahmen, hiessen collegia privater Sacra überhaupt der Singularconcession

illicita. Doch gilt dieselbe Bezeichnung auch für nicht bedurft hätten, hat man aus Marc. Dig.

solche Vereine, die, ohne die gesetzliche Ge- XLVII 22, 1 ; sed religionis causa coire non
nehmigung nachzusuchen, eine factische Existenz prokibentur, dum tarnen per hoc non hat contra

führten; dergleichen gab es sicher viele im Reiche, senatus consultum, quo illicita collegia areentur,

da man in der Praxis Vereine auch ohne Staat- schliessen wollen. Aber dieser Satz bezieht sich
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bloB auf die collegia tenuiorum, von denen an der

Stelle kurz vorher die Rede ist (vgl. Mommsens
Vorschlag zur Umstellung. Inschriften von rein re-

ligiösenVereinen mit der Concessionsformel quibas

ex SC coire lieft sind zufällig noch nicht zu Tage
gekommen. Doch haben wir schon gehört, dass

der Judengemeinde in der Hauptstadt die Ge-

nehmigung Caesars und Augustus* zu teil wurde,

dasselbe hören wir von den socii Augustales in

ßrixia unter Antoninus Pius (CIL V 44*28), dem 1

corpus veetv in Kyzikos (CIL III Suppl. 70tf">).

Religiöse Genossenschaften, besonders solche für

den Cult fremder Gottheiten, hat man in der Kaiser-

zeit sogar sehr scharf überwacht (Liebenam 33),

weil unter diesem Deckmantel zu leicht staats-

gefährliche Clubs sich verbargen (Plin. ep. ad
Trai. 34. 93 Amisenos st legibus istorum ....
. . eoncessum est eranum habere, possumus
quominus habeant non impedire eo facilius, st

tali conlatione non ad turbas et ad inlicitos 2
coetus . . . utuntur. Ulp. Dig. XI A II 11, 2, wo-

nach auch den Veteranen verboten war sub prae-

textu religionis rel sub specie sohendi voft coetus

illicitos zu bilden).

Bezüglich der Veteranencollegien hat man auch

an den Ausnahmezustand einer generellen Con-

cession gedacht (Cohn 109), ohne wirkliche Be-

weise dafür bringen zu können. Allein der Um-
stand, dass an der eben betrachteten Digesten-

stelle das Verbot, keine collegia illicita zu bilden, 3

auch für sie eingeschärft wird, zeigt unumstöss-

lieh, dass sie nicht besser gestellt waren, als die

bürgerlichen Vereine im Reich (vgl. Halkin Revue
de l’instr. pubL en Belgique XXXVIII 37 lf.).

Wir haben also in der Kaiserzeit im Gegen-
satz zur Republik eine ausgedehnte Vereinsgesetz-

gebung, die nach den persönlichen Anschauungen
der einzelnen Kaiser und nach den localen Ver-

hältnissen mehr oder weniger rigoros gehandhabt
wurde, von manchen Kaisern und in manchen Län- 4

dern, wie in Bithynien, nachO. Hirschfeld auch
in Africa (s. o. S. 393), so rigoros, dass das ganze

Vereinswesen niedergehalten wurde— und trotz-

dem begegnen wir auf den Inschriften einer ganz
erstaunlichen Menge von Vereinen (am vereins-

reichsten sind Rom, Ostia, Lyon und überhaupt
die grossen Handelsstädte der Narbonensis, sowie

auch von Gallia cisalpina, vgl. Waltzing II 1 58f.)

gerade aus der Kaiserzeit, die uns, wenn wir die

juristischen Quellen nicht hätten, keineswegs eine 5

solche ins Einzelne gehende Vereinsbeschrän-

kung von oben vermuten liesse. Am ärgsten aber

steht zu unserem Inschriftenmaterial in Wider-
spruch eine Stelle des Gaius (Dig. III 4, 1), wo
von der stark vereinsbeschränkenden Gesetzgebung
die Rede ist und nur corpora der publicani (über

diese s.o.S.398f.) und von stadtrömischen Collegien

die der Bäcker, Reeder und einiger anderer als be-

stehend erwähnt werden. Cohn (160f.) hat dar-

zuthun gesucht, dass die Stelle in verkürzter 6
Form aus justinianischer Zeit uns vorliege, dass

Gaius eine grosse Aufzählung von Collegien ge-

geben habe, aus der die Compilatorer der Digesten

nur die wichtigsten ihrer Zeit, die der Bäcker
und Reeder herausgegriffen hätten, eine Ansicht,

der mit Recht Mau4 Praef. fahr. 40 und Liebe-
nam 45 gefolgt sind. Nach Waltzing (Etüde
I 129f.) sagt Gaius nicht, dass es nur wenige
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erlaubte Collegien, sondern dass es nur wenige

Motive (causae) für die Concessionierung von
Vereinen gegeben habe (paucis admodum «n

causi8 concessa sunt huiusmodi corpora). Aber
dieser Interpretation widerspricht der mit ut eoce .

.

angeschlos.sene Satz, der, hätte Waltzing recht,

die Andeutung eines oder des anderen Motives als

Beispiel geben müsste. Ebenso passt nicht der

der dann folgende Satz item collegia Romae certn

sunt .... in dem von den Motiven zur Vereinsbil-

dung nicht mehr gesprochen wird. Man wird sich

wohl vorläufig bei Cohns Aufstellung beruhigen

oder eine noch stärkere Verderbnis der Stelle an-

nehmen müssen (vgl. Graden witz Ztschr. d.

Savignystiftung XII 189*2, 144). Über die schwie-

rige Stelle vgl. auch unten S. 498f.

Überblicken wir abschliessend den Entwick-
lungsgang des römischen Vereinswesens. Die Zeit

der Königsherrschaft und der aristokratischen Re-
publik war die Zeit einer in den Grenzen des ge-

meinen Rechts sich haltenden Vereinsfreiheit. Die
Zeit des Überganges im 7.Jhdt., die Periode, in

der Oligarchie, Ochlokratie und Militärtyrannis

sich schnell nacheinander ablösten, war die Zeit

der Extreme, der r&dicalen Unterdrückung der
Vereine und der schrankenlosen Vereinsfreiheit,

der Vereinsanarchie, zugleich die Zeit derpoliti-
schen und politisierenden Vereine. Die Epoche
der Dyarchie war die Zeit der staatlich beschränk-

ten Vereinsfreiheit nach dem Princip der Nütz-
lichkeit für den Staat, während die dann folgende

Zeit der absoluten Monarchie und des omnipo-
tenten Staates die Vereinsfreiheit vollkommen
aufhob und Zwangsvereine durch den Staat selbst

mit vollkommener Unfreiheit der Mitglieder ent

stehen liess, wovon noch zu handeln sein wird.

III. Die Stadtgemeinde und die Vereine.
Der Fundamentalsatz lautet (abgesehen von den
Künstlervereinen, die als Wandergesellschaften sich

ausdrücklich cLV oixovfUvrjz bezeichnen und deren
Ursprung auf griechischem Boden zu suchen ist,

[Liebenam 231]): Jedes C. gehört rechtlich

einer bestimmten Stadtgemeinde an, bezw. einer

dei italischen Stadt gleichgestellten Gemeinde-
organisation, z. B. der keltischen civitas (Kore.-

BL WT

e«td. Ztschr. IX nr. 98). Der Stadtname
wird im Genitiv, Locativ oder im Adjectiv zu c.

hinzugesetzt. Wo dagegen keine Stadt ist, ist

auch rechtlich kein Platz für Collegien. Es ist

daher incorrect und deshalb singulär, wenn in

dem des Stadtrechtes entkleideten Capua neben
den fngi, die natürlich als Überreste aus der vor-

städtischen Periode bestehen blieben, auch ein

c. mercatorum sich findet. Schulten De con-

ventibus civ. Rom. 1 1 7f.) sucht mit Unrecht auch
in dem canabensischen conrentus von Mainz— also

auf ausserstädtischem Territorium — eine Kauf-
mannsgilde nachzuweisen (vgl. Artikel Conven-
tus). Bei der Ausdehnung des Stadtgebietes der
antiken Stadtstaaten kam es allerdings vor, dass
ein C. nicht nur in dem städtischen Centrum (vgL
CIL XIV 2793 aus Gabii tabemarii intra tnw-

rum negotiantes) bezw. im Mittelpunkt der rt-

ritas seinen Sitz und Wirkungskreis hatte, sondern

auch auf andere Punkte des Stadtgebietes wie

einen ricua, ein forum oder castellum desselben

sich erstreckte und deshalb sozusagen seine Fi-

lialen hatte, ja dass hier irregulär auch selb-
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ständige Collegien auftraten. Bei solchen abge- Ztschr. VIII 23) und ilun folgend Waltzing (II

zweigten oder vielleicht auch selbständigen Col- 179) ganz richtig zu der Ansicht gekommen, dass

legien an nichtstädtischen Punkten erscheint regel- in einem Handelsemporium wie Lyon die Collegien

massig das Wort consistere (CIL V 7357 heisst eine zum Teil ganz, zum Teil in ihrer Mehrheit aus

im nm« Clastidium detachierte Abteilung der Fremden, die nur in der Stadt eonsistierten (in

Placentiner Feuerwehr eollegium centonafriorum) diesem Falle wäre Luguduni nmsistentes eine

Placentfinorum) eonsistent(ium) Clastidi
;

ebd. Abkürzung für Lugudunenses et Luguduni eon-

4017 die im riet/« Arilica stationierte Veronenser sistentrs) bestanden hätten, was durch Inschriften

Schiffergilde: eollegium nautarum Veronensium einzelner Mitglieder jener Collegien auf denen
Arilieae eonsistentium, ungenau eollegium nari- 10 deren Heimat angegeben ist, bestätigt wird (Bei-

culariorum oder naularum Arelieensium V 4015. spiele bei Waltzing a. a. 0. I8IL). Ausser

4016: vgl. V 5446. 5447 und p. 565; hasliferii in Lyon tritt uns diese Bezeichnungsweise verein-

[siel] sire pastores conaistentes Kaatello Mullin- zeit bei Collegien inCöln (Brambach ClRh 2041).

enrum ist eine Abteilung der hastiferi eirilatia Trier (ebd. 770) und Hispalis (CIL II 1180.

Untlineorum [Brambach CIRh 1336. Momm- 1183. 1168. 1 169 seapkarii Romulae consitlenlea,

aen Korr.-Bl. Westd. Zeitschr. VIII 1889. 24ff.], scaph. gui Romulae negotiantur, ungenau sea-

vgl. auch Henzen 5216 labri lignuar(i), gui pharii Hispalcnsts) entgegen, lauter Städten an
Inrn Seyus(iacnrum) eonaistunt und Rev. Arch. bedeutenden Wasserstrassen, also mit ausgedehn-

XXXVIII 1877, 199, wo es von den in einem tem Handel und Verkehr. Wenig wahrschein-

Dorfe der civitas Aeduorum ihren Sitz habenden 20 lieh ist die Ergänzung von CIL XI 8209: coli,

optlicii loncarti etwas seltsam heisst: qui in lifn)tion/um quod eonsistitl Fale[riis].

Aeduis ronsistunt et tico Brirae Suguntiae re- Die Bolle, die die Collegien innerhalb der

rpondent). Stadtgemeinden spielten, war keine unbedeutende.

Consistere nämlich ist, sowohl von einzelnen da die Mitteldassen und die niederen Schichten

Individuen wie von Collegien gebraucht, der tech- der Bevölkerung durch sie zu einer Bedeutung
nisebe Ausdruck für diejenigen, die nicht recht- gelangten, die sie in der Isolierung nie gehabt
lieh an dem betreffenden Ort ihren Sitz haben, hätten. Die incorporierten Bürger folgten im
sondern nur vorübergehend oder länger daselbst Range unmittelbar der Libertinenaristokratie der

sich aufhalten und den örtlichen Gerichtsstand Augustalen und standen höher als die nicht in-

geniessen. Das kann sowohl für Personen wie 80 corporierten (plebs urbma), so dass sich folgende

Personenvereinigungen Bezug haben 1) auf einen Rangordnung ergab: deruriones, Augtiatales, col-

Ort wo eine rechtliche Ezistenz nicht möglich legiali, plebs urbana (CIL IX 3842. X 451. 5796.

i6t, also entweder einen nichtstädtischen Wohnort 1881. XIV 4014. Mauö Vereine 50. Waltzing
— diesen Fall hatten wir für Collegien in den II 18311.). Ähnlich wie wir bei den ältesten stadt-

eben aufgezählten Beispielen — oder eine be- römischenHandwerkerzünftenvoneinerbestimmten
stimmte Localität innerhalb einer Stadt zur Be- Rangordnung hörten, so gab es auch in den Land-
zeichnung des Sitzes durch C., der sekola oder eines Städten offenbar eine Abstufung im Rang inner-

sonstigen Vereinigungsortes, in dieser Beziehung halb der incorporierten Bürgerschaft. Am höch-
wechselnd mit esse (vgl. CIL VI 404 eollegium sten standen nach den Augustalen die im städti-

smetissimum, quod consistit in praedi(i)s Lora 40 sehen Feuerlöschdienst thätigen Gilden der tabri,

Maeedonis in curia. 7458 eollegium eocarum eentonorii und dendrophori, welche oft kurz als

Augfutti) nfostri). quod consistil in Palatio, tria eollegia der Stadt (CIL V 7881. 7905. 7920.
aber auch ebd. corpore qui sunt in kur slntionem. XI 5416), ja direct als tria eollegia prinripalia

XII 4449 [eoll. aa]lutare [l]amilia[e] tahel- (CIL XI 5749 = W i 1 m a n n s 2858) bezeichnet

larior(um) Caesaris nfostri) quar «uni .Vor- werden. In Südfrankreich hatten in manchen
bone in domu. VI 9148. 9149. 10260—10264: Städten die Schiffergilden eigene Plätze im
eollegium quod tat in domu Sergiae L. I. Paul- Theater (CIL XII 3316. 3318 c. 714. Korr.-Bl.

linae. Festua p. 333M. in Arentino aedit Mi- Westd. Ztschr. II nr. 1041.; vgl. CIL XIV 40.

nerroe, in qua lieeret seribis kistrionibusque L i e b e n a m 284).

consistere ae dona poncre. CIL VI 9404 roll. 50 Häufig traten alle Collegien einer Stadt in

labrum ... qui eonsistunt in scola sub tkealro Gemeinsamkeit auf (eollegia omnia CIL V 4449.
Aug. Pompeiano. Allmer Musäe de Lyon II 4484. 7375. XI 6033. 6070. 6071. XII 4255.
nr. 171: negotiatores rinari [Lug.] in Kanabia IX 2998. XI 4589. Allmer Musöe de Lyon II 144
eonsistentes, vgl. Waltzing I 215 mit A. 1 und omnia Corpora Luguduni Heile eoeuntia) oder
2. 218, 8). 2) Auf Personen, die in einer Stadt haben einen gemeinsamen Patron (CIL XI 5054.
oder einem der Stadt gleichstehenden Gemein- Wilmanns 2226. 2638. CILV4484). Bei Fest-

wesen nicht heimatberechtigt sind. Auf diese zögen zu Ehren der Kaiser oder munieipaler
Bedeutung von consistere wird im Artikel C o n- Grössen erscheinen sie, wie die mittelalterlichen
v e n t u s zurückzukommen sein. In solcher An- Innungen, mit den Znnftbannern (ein terfillifer)

Wendung bei Collegien in städtischen Gemein- 60 [eoll]e tabrofr.) in Sarmizegetusa CIL III Suppl
wesen hat das Wort verschiedene Erklärung her- 7900; rczillarii desselben C. CIL III 1583. Arch.-

vorgerufen. In Lugudunum haben z. B. die Mit- epigr. Mitt. XII 34), so im Trauerzug für Per
glieder fast aller Vereine die nähere Bestimmung linax (Cass. Dio LXXIV 4, bei den Triumph
ronsistrntes bei sich. Dies hat Mau 6 (Philologus zögen des Gallienus (Hist. Aug. Gail. 8, 6), des
1888, 495) zu der Annahme bewogen, dass con- Aurelian (Hist. Aug. Aurel. 34), des Constantin
sislere hier die Bedeutung habe .als Colleg mit (Panegvrici lat. VIII p. 187 Baehr.; vgl. über die
staatlicher Genehmigung seinen Sitz an einem Ort Darstellung eines solchen Festzuges auf einem
haben' Dagegen sind Mommsen(Korr.-Bl. Westd. Wandgemälde Nissen Pomp. Studien S49ff.
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Archaeol. Zeitung XVII 18.50, 177). Vereinigungen

von Collegien verschiedener Städte kommen nicht

vor. Vielmehr blieben sie durchaus auf eine Wirk-

samkeit innerhalb localer Grenzen beschränkt. Ihre

hervorragendeBeteiligung an den Municipalwahlen

zeigen die Graffiti in Pompeii (einiges daraus bei

L i e b e n a m 351.). Das nahe Verhältnis zu den

städtischen Beamten illustriert die Thatsaehe,

dass viele von letzteren als Patrone, ja sogar als

I. Die Fragmente der Statuten zweier gewerb-

licher Collegien

:

1) einer Walkerinnung (c. aquae) aus der spät-

republicanischen oder frühaugusteischen Zeit: CIL
VI 10298. Bruns Fontes4 3209. R u d o r 1 f

Zeitsehr. 1. gesch. Rechtswissenschaft XV 2U8ff.

(nach ihm eine sacrale Brunnengenossenschaft).

Mommsen ebd. 326ff. 348B.;

2) eines Vereins der Elfenarbeiter und Kunst-

Beamte der Collegien uns entgegentreten, (vgl. 10 tischler unter Hadrian: Hülsen Röm. Mitt. 1890,

z. B. CIL IX 3923. XIV 314. 372. 409. 2809.

Orelli 2675. CIL III 1051; vgl. 1082. 1083.

1424 u. s. w.), während umgekehrt die Vereine

öfientlich verdienten Männern der Stadt Ehren-

bezeugungen zu teil werden liessen (CIL XIV
3643. XII 3165 b. IX 5835. 5836). Die enge

Zusammengehörigkeit von Stadt und städtischen

Collegien tritt endlich zu Tage in dem Umstande,
dass der Stadtpatron oft zugleich der der Col-

legien ist (vgl. z. B. CIL XI 5054. 6070), und 20

in mancher Unterstützung und Ehrung verdienter

Collegien durch die Stadt bezw. die städtische

Curie (z. B. CIL XII 1182. X 1786).

In Kleinasien waren in vielen Städten die

Beschlüsse von Vereinen der Bestätigung von
Äoivlij und bf)pux unterworfen (Ziebarth Grieeh.

Vereinsw. 109. 113). Eine ganz singuläre Er-

scheinung begegnet uns in Philadelphia, wo das

Volk nach Handwerkerzünften eingeteilt war (Le

2871!.; vgl. 0. Gradenwitz (mit Bemerkungen
von Mommsen) Ztschr. der Savigny-Stiftung R.A.

XI (1890) 72—83. XII (1892) 138—145.
II. die Statuten mehrerer militärischer Col-

legien aus Lambaesis. der cornkine»: CIL VIII

2557. I! r u n s Fontes4 323. Liebenam 3069.,

der Optionen, und Fragmente von drei anderen
(vgl. CIL VIII 2552. 2553. 2554. 2556), alle aus
der Zeit de6 Septimius Severus.

II. Zwei Statuten von collegia tenuiorum

1) lei eollegii Dianne et Antinoi zu Lanu-
vium aus dem J. 136, CIL XIV 2112. Bruns
Fontes4 3159. Mommsen De coli. 989.; Ztschr.

f. gesch. Rechtswiss. XV 3579.;

2) lex eollegii Aetculapi et Hygiae zu Rom
aus dem J. 153. CIL VI 10234. Huschke Ztschr.

f. gesch. Rechtswiss. XII 1859. Bruns 318f.

Endlich ist noch hieher zu ziehen

3) die lex der curia lotin von Simitthus,

Bas 648 [= C1G 3422], 656; vgl. darüber A. 30 welche in Form eines c. funeraticium organisiert

W a g e n e r Rev. de l’instr. publ. en Belgique

1868, 10t. Bull, de l'Acad. royale LIX 1 [1889]

413. W a 1 1 z i n g I 173f.); andere Ziebarth
a. a. 0. 108.

IV. Gruadzüge der Organisation der
Collegien (vgl. Schiess 41f. Liebenam
1599. W a 1 1 z i n g I 3349.). Auch in der inne-

ren Organisation ist das C. die Gemeinde im
kleinen, d. h. die coliegiale Organisation ist im

war. aus dem J. 185 n. Chr.: CIL VIII 14683.

J. Schmidt Rh. Mus. XLV (1890) 5999.

Auf die selbst gegebenen Statuten gründete
sich die innere Autonomie der Collegien, die nur
bei den eollegia tenuiorum infolge der schon er-

wähnten Beschränkung des Vcrsammlungsrechtes
keine vollständige war.

Auf diesen Statuten, die nach unseren Be-
gri9en eigentlich recht unvollständig sind (darüber

allgemeinen ein getreues Abbild der städtischen. 40 W a 1 1 z i n g I 872f.) ruhte unter anderem die

Mit Bezug auf die rechtlichen Verhältnisse spricht

das deutlich Gaius aus (Dig. III 4, 1 quibut

autem permittum ett corpus habere eollegii to-

cie.tatis(ce) [Cohn wohl richtiger trxlahrurf'] me
cuiusque alteriut eorum nomine proprium ett

ad exemplum rei publieae habere ret com-
munet, aream eommunem et octorem eire tyn-

dicum, per quem tamquam in r e pu b I iea,
quod eommuniter agi herique oporteat, agatur

Strafgewalt des C. gegen seine Mitglieder; da-

her Uber die lex des lanuvischen C. die be-

herzigenswerten Worte 6tehen: Tu qui noros in

hoc collegio intrare voteji prjius legem perlege

et sic intra, ne postmodum querarit aut he-

redi tuo controrerjeiJam relinquat.

Die Begründung eines C. geschah wohl im
allgemeinen durch den freien Willen der Betei-

ligten. Der Ausspruch des Neimtius: tres tacere

hat). Aber die Ähnlichkeit erstreckt sich auch 50 Collegium (Dig/ L 16, 85) will nur besagen, dass

auf die äusseren Formen der Organisation, womit
wir zunächst beginnen.

Die Grundlage der collegialen Verfassung wie

der Stadtverwaltung bildet ein Statut, der lex

munieipalü entspricht die lex (auch poclio

oder concentio) eollegii. Schon durch die zwölf

Tafeln war den Collegien das Recht verliehen,

sich selbst Statuten zu geben, wofern nur nicht

die. Staatsgesetze dadurch verletzt wurden (Dig.

die Minimalzahl drei sei. weil anderenfalls die

Möglichkeit einer Mehrheit ausgeschlossen ist (vgl.

P e r n i c e Laben I 1 292). Zuweilen hören wir
von einem conttitutor eollegii, worunter oBenbsr
derjenige zu verstehen ist, dem man die Anregung
zur Gründung des C. verdankte (CIL VI 10251a.
XIV 8659).

Die Auflösung der Vereine war im allgemeinen
eine freiwillige, eine gezwungene nur. wenn der

XLVII 22, 4 Ais [i. e. todalibu». qui eiutdem 60 Verein staatsgefährlicheTendenzen verfolgte, über-

collegii sanf] potettatem lacit lex, pactionem,

quam celint, tibi ferre, dum ne quid ex pu-

blica lege corrumpant, denn nach Dig. II 14,

38 iut publicum privatorum pactis mutari non
polest).

Von leget collegiorum sind uns erhalten (vgl.

Karlowa Rechtsgeseh. I 8139. Liebenam 1 81 f.

W a 1 1 z i n g I 371):

haupt wenn er ein c. Midlum war. Eine frei-

willige Auflösung musste öfientlich erklärt werden,
da im anderen Falle mit dem Namen die Ge-
nossenschaft als bestehend erachtet wurde, selbst

wenn nur ein Mitglied noch vorhanden war (Ulp.

Dig. III 4, 7, 2). Eine solche öfientliche Er-

klärung einer beabsichtigten Auflösung ist uns
erhalten von seiten des magiiter und der Quae-

Digitized by Google
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stören eines Sterbevereins von Albumus maior

in Dakien aus dem J. 167 n. Chr. (CIL III p. 924.

Bruns Fontes^lOf.), und zwar hier wegen Mangels

an Mitgliedern.

Was die Zusammensetzung der Collegien be-

trillt, so ist schon darauf hingewiesen, dass bei

den Handwerkerzünften keineswegs ausschliess-

lich Angehörige des betreffenden Berufes aufge-

nommen wurden, besonders bei den collegia labro-

rum (s.o. S. 895. CIL VII 11 coli. fabror(um), et 1

qui in eo [sunt]; vgl. Plin. ep. ad Trai. 38
ego attendam ne quis nisi Iaber recipiatur; vgl.

M a u 4 Vereine 5, 7), aber auch bei anderen (CIL

XII 1929 scaeniri Asiatieiani et qui in endem
corpore sunt), am auffallendsten in Lugudunum
(vgl.Liebenam258f. Waltzingl 341 ff.). Häutig

gehören Beamte eines College eurer« anderen Be-

ruf an, als die Mitglieder selbst. Erwähnenswert
sind auch die Doppelcollegien, zusammengesetzt
aus Leuten von zwei ähnlichen Gewerben, wie

‘

das C. der Elfenbeinarbeiter (ebororii) und Kunst-

tischler (rtfriarii), Rom. Mitt. 1890, 287D. Doch
verbot dasselbe C. seinen Curatoren ausdrück-

lich die Aufnahme irgend eines anderen Hand-
werkers, der nicht den beiden genannten ange-

hörte (vgl. Gradenwitz Zeitsehr. der Savignj-

stiftung XI 761. XII 140). Die Vereinigung der

labri und eentonarii zu einem einzigen C., wie

sie feststeht für Mailand (CIL V 5761. 5738),

Trea (IX 5653) und Regium Lepidura (XI 970), be-
'•

ruht wohl auf dem gemeinsamen Feuerlöschdienst.

Wie weit ein gewisses Alter für den Ein-

tritt in das C. vorgeschrieben war, wissen wir

nicht. Wir kennen aber Collegien, die auch
Kinder aufnahmen (Waltzing I 348), besonders

religiöse Collegien (ebd. 245). Frauen waren in

Collegien von Männern offenbar nicht zugelassen,

während Berufe, die den Frauen allein reserviert

waren, sich ebenfalls in Collegien organisierten

(CIL VI 10109 sociae mimae. IX 2480 coli. ‘

cannolorarum u. s. w.). Bei dem conlegium aquae,

das, wie wir gesehen haben, aus fullones zusam-
mengesetzt war, musste jeder, der Mitglied sein

wollte, zwei staatliche fullonicae gemietet haben
(CIL VI 10298 Z. 14f.). Die Beteiligung von
Selaven an Handwerkercollegien, die D i r k s e n

(Civil. Abhandl. II 81f.) und Momrosen (De coli.

77f.) noch leugneten, hat Waltzing (I 846f.)

an der Hand des erweiterten Inschriftenmaterials

nachgewiesen. i

V iel freier in ihren Aufnahmebedingungen waren
die collegia lenuiorum. In ihnen Anden sich

Frauen und Selaven, letztere sogar in grosser

Menge, weil sie nur hier auf ein anständiges Be-
gräbnis rechnen konnten, ja es gab Sterbevereine
aus lauter Selaven (S c h i e s « 39). Aber gesetz-

lich wurde gefordert, dass die Aufnahme von
Selaven in ein C. nur mit Zustimmung ihres Herrn
erfolgen durfte (Marcian. Dig. XLVII 22, 3, 2).

Lber die Zusammensetzung der militärischen

und der Veteranenvereine ist schon gehandelt.

Die Mitgliederzahl war offenbar sehr verschie-

den: die uns erhaltenen schwanken zwischen 16
(CIL XIV 252) und ca. 1500 Personen (CIL VI
1060. 9405. 1 0300) ;

vgl. die Zusammenstellung
bei Waltzing I 350f. Plinius (ep. ad Trai.

33) bezeichnet für ein coli. fahr. 150 Mitglieder

als eine kleine Zahl.
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Die Gesamtheit der Mitglieder heisst in Nach-

ahmung des städtischen Vorbildes populus oder

plcb» collcgii, letztere Bezeichnung im Gegensatz

zu den Beamten. Uber die Abstufung innerhalb

des Mitgliederbestandes und die Mitgliederzahl

geben uns die erhaltenen Mitgliederverzeichnisse

(alba) Aufschluss. Dieselben wurden, wie die

städtischen alba deeurionum, bekannt gemacht,

damit nicht Fremde sich die durch die Mitglied-

schaft gebotenen Vorteile zu Nutzen machen
konnten (CIL VI 10407 qui haec nomina soci-

orum abolererit, ut is neque apud deos superos

nee inleros accept(us) sit). Die erhaltenen sind

zusammengestellt bei Liebenam 187. Waltzing
I 364 f.: die meisten von den grossen Collegien

in Ostia, von einem sogar zwei, eines aus dem
J. 152 n. Chr. (CIL XIV 250) und ein zweites

aus dem J. 192 (ebd. 251), woran wir die Ver-

änderungen in der Genossenschaft innerhalb 40
Jahren studieren können. Die Anordnung ist

nach der Anciennetät gemacht, die plebs collegii

ist von 125 auf 258 gestiegen. Meist sind die alba

ein treues Abbild der Hierarchie und ist folgende

Reihenfolge die Regel: patroni, Beamte (quin-

qvennales perpelui, quinquennales oder magistri,

curatores, quaestores, sacerdotes u. s. w.), gewesene
Beamte wie quinquennalieii (XIV 246), allgemein

konorati, dann (falls das C. solche hatte) de-

curioncs, allenfalls immunes oder immunes re-

1 cepti, darnach die gewöhnlichen Mitglieder, ge-

ordnet nach Decurien (CIL XI 1449. VI 647.

631. X 1403, Curieu III 4150), nach dem Alphabet
(XIV 3951—3954) oder viel häufiger nach der
Anciennetät (XIV 250. 251 s. o.), zum Schluss

die Bediensteten der Corporation wie scribae, ria-

tores u. s. w. Uber die Ereignisse in den Collegien

wurden Jahrbücher (/asfi) geführt, von denen
allerdings nur eine geringe Anzahl und diese

meist fragmentarisch erhalten sind (CIL XIV 258
i bei Waltzing I 364. VI 10299. 10395. 8639 =
X 6637. 6638 = I p. 327. VI 102861. 10288.

10289. Bull. d. Inst. 1871, 150; vgl. Liebe-
nam 190f. Waltzingl 362R.). Jedes C. hatte

seine Aera, indem man vom Gründungsjahr ab
nach Lustren (CIL VI 384. XIV 2630) oder nach
einzelnen Jahren (V 5578. 56 1 2. 5738.5878. M om ra-

se n CIL V p. 635) rechnete. Die Fasten gaben zu

den einzelnen Jahren dieNamen der Consuln und
die magistri des Jahres bezw. des Lustrum, manch-

i mal auch die neu aufgenommenen Mitglieder =
adlecti (so CIL XIV 258). Mit Hülfe hiervon

kann man bei einigen Collegien das Gründungs-
jahr ausrechnen, so für das c. labrum tign. in

Rom das Jahr 747 = 7 v. Chr. (CIL VI 10299;
vgl. Liebenam 19Öf.).

Wie die Städte zerfallen die grösseren Vereine

in Unterabteilungen, entweder Decurien oder Cen-
turien, die manchmal wieder ihrerseits aus De-
curien sich zusammensetzen, ohne dass damit

) immer genau Abteilungen von 10 oder 100 ge-

meint sind (wie CIL VI 631). Speciell von den
von Clodius organisierten quasicoliegialen Banden
wird uns die6 mehrfach berichtet (Cie. post redit.

ad Quirit. 13; pro Sestio 34; de domo 13; ad
Quint, fr. II 3, 5 decuriati; vgl. Art. D e c u r i a).

Die Einteilung in Centurien scheint besonders
beliebt gewesen zu sein bei den collegia der labri

und eentonarii, deren Beruf als Feuerwehr die

14
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Annäherung an mehr militärische Organisation lieh in den colkgia domestiea: decuriones et ta-

begreiflich macht (CIL V 5892 aus Comum: een - milia: CIL VI 10352. 10857. 10045, decurione#

türm centonar(iorum) dolabrar(iorum) »caUtr(i)- et plebs VI 10353). Bei den Collegien der grie-

or(um), darüber Hirschfeld S.-Ber. Akad. chischen Städte des Ostens steht sehr selten ein

Wien CVII *246); das vereinigte C. der fahrt und derartiger Verwaltungskörper an der Spitze, so

centonarii in Mailand zerfiel in 12 Centurien, bei den Purpurfärbern in Hierapolis eine oepvo-

die ihrerseits eine Anzahl Decurien umfassten xoxrj .inoedota (Le Bas 1687 b. Hct. arch.. 1887,

(CIL V 5612. 5701. 5738. 5869. 5888, ülier 5892 354. Americ. Journal of Arch. III 348), bei dem
und 5847 vgl. Mommsen p. 635. 1191. 1199). tuya avrigyiov von Side unter dem Namen ye-

An der Spitze der Centurien stehen eenlurioftes {() porma (CIO 4346. Le Bas 1385, vgl. Waltsing
und optiones (vgl. CIL V 5738. 5701) in völliger I 383. Ziebarth Gr. Vereins». 149).

Nachahmung militärischer Verhältnisse, wozu es Neben beza. Ober den Decuriones stand die

gut stimmt, wenn bei den fahrt tignuarii in Beamtenschaft der Collegien, deren einzelne

Ostia die gewöhnlichen Mitglieder als ealigali Stellen in einem regelrechten Cursus honorum
oder numerus militum caligatorum (CIL XIV zu durchlaufen waren, so dass uns, wie in den
128. 160; 374, numrrux bei centonarii auch XII Städten, Omnibus honoribus lunrti begegnen (CIL

526) bezeichnet werden (vgl. auch sequella colUgii XI 26411. XIV 352. Inscr. hebet. 212 u. s. w.),

eentnnariorum CIL XI 5749). wenn wir oben Leute, die dann schliesslich noch die Ehrenstel-

gesehen haben dass in diesen Vereinen Vetera- lung eines patremus in ihrem C. einnehmen,

nen als Mitglieder aultreten und wenn in Ne- 20 Die Zahl der Beamten wechselt nach der Be-

mausus an der Spitze der fabri als Feuerwehr deutung und Grösse des C. Es waren Ehren-

der praefeclus mgilum et armorum steht, wie ämter, zu denen man durch Wahl der Mitglieder

Hirschfeld naebgewiesen bat (a. a. 0. 240f.). gelangte, gewöhnlich auf ein Jahr oder auf ein

Die Einteilung der Collegien in Decurien ist weit lustrum, ohne dass Wiederwahl oder dauernde

häufiger (eine Aufzählung solcher Collegien bei Übertragung eines Amtes ausgeschlossen war.

Liebenam 191f. Waltzing I 359L, einmal Auch war es gestattet, derselben Persönlichkeit

auch Curien CIL III 4150), besonders beliebt in mehrere Ämter zu übertragen, selbst in verschie-

SterbeVereinen und ganz allgemein bei den Sela- denen Vereinen (vgl. CIL XIV 430. 309. IX 5450.

venvereinen im kaiserlichen Palast. An der Spitze V 4449: in omntbu» collegiis magisterio per-

der Decurie steht ein Decurio, nach dem die De- 50 lunctus). Während der Amtsdauer genossen die

eurie manchmal ihren Namen hat (aber auch Beamten (auch die subalternen, von denen noch

andere Arten von Benennung z. B. deeuria Apol- zu reden sein wird) Immunität, die zuweilen

linaris bei den e. fabrum von Aquileia, H. Pais auch in perpetuum bewilligt wurde (C1G VI 10332),

CIL V Suppl. ital. 1 181). Die Mitglieder solcher ferner grössere Sportelanteile (die magislri nach

Collegien nennen sich auch Deeurialcs, die Ge- der lez coli. Dianae et Ant. duplas partes, nach

aamtheit der Decurien wird manchmal zur Be- der lex Aescul. et Hygiae das Dreifache, die m-
Zeichnung des ganren C. gebraucht (CIL XIV ralores das Doppelte; vgl. CIL VI 10302 quin-

160 numerus caligatorum decuriar(um) XVI quennalis immunis tripliearius. 10295 ma-
colleg(ii) labrum tignuar(iorum) Ostis III 1043 gislri sesquipliearcs). Die obersten Beamten
ex dec(uriis) (oder deeuria ?) XI). Die einzelnen 40 sind eponym, also namentlich magislri oder quin-

Decurien wie die Centurien hatten ihre eigene quennales, oder dies« und euratores bexw. letztere

Verwaltung, in Salona hatte jede Decurie der allein) so bei zahlreichen Begräbnisvereinen, was
lahri ihre eigene Casse (CIL III 2107), in Sar- die Curatoren als die höchsten Beamten hier er-

mizegetusa die erste Decurie derselben Körper- weist).

schsft ihren eigenen Patron (CIL III 7960) u. s. w. Die Beamten sind oft mit stolzen Titeln ge-

Die Gesamtheit der Decurienvorsteher — de- schmückt. Neben den in der Kegel auftretenden

rurionea bildeten in manchen Collegien, die gleich magislri oder </vinquennales, euratores, quae-

den Städten der Kaiserzeit die alte demokratische stures kommen auch Titel vor wie Iribunus (CIL
Organisation verlassen hatten, einen eigenen Ver- XIV 169. III 4038), aedilis (III 5678. XIV 2636.
waltungskörper des Gesamteollegs, entsprechend 50 3864. VI 9288. 9289. III 633), ja sogar praetor

dem städtischen ordo deeuriunum, eine Benen- (XI 3215. 3256). dttumrtri (VI 9144 = I
1 1107),

ung, die auch bei den Collegien verkommt (CIL friamriri (VI 9290 a und b. 9291) u. s. w.

VI 148 = XIV 5. VI 807. 10333). Viel hau- Hagistri begegnen uns an der Spitze der
figer ist jedoch die einfache Ausdrucksweise de- meisten sacralen und gewerblichen Collegien, wenn
curioncs (schwer zu erklären ist ein eollegium sie auf die Dauer von fünf Jahren, ein lustrum.
deeurionum CIL III 6077, darüber Waltzing gewählt sind, quinquennales genannt (einmal auch
I 382, 6) oder blos ordo (wohl zu unterscheiden ein auf zehn Jahre gewählter Vorsteher = ma-
von ordo als Bezeichnung des Gesamteollegs, s. o. gister decefm)annnlis CIL VI 543), Dass quin
S. 381). Die Beschlüsse tragen in der Regel die quennalis später die Bedeutung des für ein Lu-
Bezeichnnng decrcta deeurionum, nicht deereta 60 st rum gewählten Magister verloren hat, zeigt das
ordinis deeurionum, wie in den Städten, ln den nicht seltene Vorkommen von quinquennales per-

gewerblichen Collegien und in den Sterbevereinen pelui = Vorsteher auf Lebenszeit. Im Kall, dass
sind die decuriones mit den honorali zusammen- ein und dasselbe C. quinquennales und quin-
genannt (= honorali el decuriones) und bilden quennali s perprlui hat. ist letzteres wohl ein Ehren-
einen von der plebs collegii streng geschiedenen titel. Die maqislri treten meist in der Mehrzahl
Stand, wie die Decurionen gegenüber der Plebs der uns entgegen, meist 2, 3, 6 oder 10. Schi es *

Städte (vgl. CIL XIV 128 = VI 1116: honorali et (43) glaubt die Beobachtung gemacht zu haben,
decuriones et numerus militum caligatorum, ahn- dass, wenn es mehr als zwei Magistri gab. andere
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Beamte selten Vorkommen, dass vielmehr wohl vereinen der cultoret sowie in anderen collegia

in diesem Falle die magittri wie die IV viri tuneraticia (vgl. Schiess 51) und in den col-

der Municipien ein C. bildeten, das sich in die legia iuvenum (CIL V 4416. 4459. X 5919), deren

verschiedenen Functionen teilte. Die Thätig- religiöser Charakter dadurch erwiesen wird (s. o.

keit der Magistri hat man früher fälschlich als S. 388). Hier sind tacerdotet die obersten Beamten
eine rein sacrale aulgefasst (Cohn 14,31. Mauö und als solche eponym. An der Seite der magittri

Praef. fahr. 62; vgl. Mommsen St.-R. P 8). treten tacerdotet (dgyitgü;) aul bei den Kauf-

Sie hatten allerdings die Leitung des Cultes mannarollegien in Delos und den Vereinen scae-

im C., gerade so wie die Vorsteher des Hauses, nischer Künstler, bei letzteren auch in den west-

der gent, des Staates den Cult in dem ihnen 10 liehen Teilen des Reiches (W a 1 1 x i n g I 390).

unterstehenden Kreise zu leiten hatten. Aber An der Spitze der curia lovit von Simittbus (CIL
es war das nur eine ihrer vielen Functionen, VIII 14683) steht ein Hamen.

die in sacrale und civile sich scheiden lassen. Fast in allen Genossenschaften finden sich ein

Zu jenen gehörte die Ausrichtung des gemein- oder mehrere Curatoren, besonders in den Sterbe-

samen Opfers, die Herrichtung und Leitung des vereinen, wo sogar manchmal Curatoren an Stelle

Opferschmauses und sonstigerreligiöserFestmähler der magittri die leitenden Beamten und daher

(vgl. lei. coli. Lanuv. CIL XIV 2112 u 29—30. eponym sind (CIL VI 4418. 4419 (vgl. Schiess
X 444. V 4489. XI 126), die Abhaltung von Spielen 59f. Uber euratur quinquennalit in der ersten

(X 6679. IV 3424. ABCon. in. Pison. 6 f. s. o.) u.s. w„ Inschrift und VI 10334—10336]. 4470. 4480. 4481.

wobei der Magister die weisse Toga, das PrieBter- 20 4692. 4711. 9322. 10100. 631. 10231: immunes

S
wand, trug (Ascon. a. a. 0. lei von Lanuv. ct curalor et plcbs univerta coüegii). In der

L XIV 2112. ii 27—30), zu diesen die Ein- Regel aber ist es eine dem Amt des magitler oder

berufung und leitung der Versammlungen des quinquennalit untergeordnete Function (CIL XIV
C., die Oberaufsicht Uber die Beobachtung der 316 kuie (tez)viri Aug(uttalet) vott curam quin-

Statuten, Handhabung der Disciplin im Inneren quennalitatem optulerunt. VI 1872 patroni, quin-

(Geldstrafen, mullae dictio CIL Vl 10298), Aue- quennalct perpetui, magittri, curaloret, Auf-

führung neuer Beschlüsse des C., die Oberauf- zählung in absteigender Reihenfolge und so öfter),

sieht über die CaBse und das Vermögen der Das Amt (curatura oder cura) ist jährig (nur

Genossenschaft, Herstellung der Festmahlleiten selten curaloret quinqucnnale», s. o.), aber Wieder-
und Verteilung der Sporteln dabei (dafür manch- 80 wähl ist gestattet. Die Zahl ist verschieden (1,

mal besondere magittri cenarum, lei Lanuv. 2, 3, 4 Dis zu 5 Curatoren). Die Functionen
CIL XIV 2J12. ii 15ff.), bei den Sterbevereinen sind nicht subaltern. Wir finden reiche und ein-

Anweisung der oüae und Auszahlung der lune- flussreiche Leute in diesem Amte, welche in der
ralicia. Die Nachahmung des höchsten Amtes Stadt // rir waren oder gar alle municipalen Ehren
in den Municipien zeigt sich in der Bezeichnung durchgemacht hatten (CIL V 4333. Altmer Musöe
magittri derignati vor dem Amtsantritt am 1. d. Lyon II 180), in den Sterbevereinen aber auch
Januar (CIL VI 10319. 10333 cur. detig.), der Frauen. Die Competenz dieser Beamten lässt

Zahlung einer summa honoraria beim Antritt des sich schwer im allgemeinen feststellen, ,da natur-

Amtes (H. Pais CIL V Suppl. ital. I 669), gemäss in jedem Verein die Verteilung der Ge-

dern Zuerkennen eines Ehrensitzes (bitellium) an 40 schäfte von der Anzahl der Beamten abhing' (Lie-

die magittri, woher sie den Titel bitellarii be- b e n a m 207). Bei zwei ihrem Zweck nach so

kamen, in der Wahl von Suffecti für im Amt ge- verschiedenen Gruppen von Collegien, wie den
storbene Magistri. Nach Ablauf des Amtes mussten Sterbevereinen und den Feuerwehren, sehen wir

die magittri Rechenschaft ablegen, worüber die sic jedoch in derselben Richtung thätig, nämlich
Statuten de« e. aquae sehr eingehende Bestim- für die Beschaffung und Instandhaltung des zur

mungen haben. Auch bei der Auflösung des e. Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Ma-
jori« Cerneni in Alburnus maior legt einer der terials und der dem Vereine gehörigen Immobi-
beiden magittri Rechenschaft ab (CIL III p. 924). lien. Bei den collegia funeratieia leiteten sie

Strittig ist die Deutung der neben oder für die Errichtung und Besorgung der Grabmonu-
die magittri in Briiia eintretenden ofHrialet (CIL 50 mente (Schiess 59f.), bei der Bestattung selbst

V 4488. 4449). Nach Schiess (50) ist es eine hatten sie die Verteilung der oüae in der Hand,
Behörde, auf die der sacrale Teil des Magister- was die Feuerwehren betrifft, so begegnet uns
amtes übergegangen war, nach Liebenam (287) ein curalor inttrumenti Vrronaet(ium) ex nu
die Diener der Magistri, nach Waltzing die fae- mero colleg. fabr(orum) (CIL V 3387, also ein

tischen Vorsteher, welche das officium der ma- Gerätewart. Der Umstand, dass ihr Name mit oder
gittri ausfüllten, während der Titel reichen, ein- ohne die der Magistri auf den von den Collegien
flussreiehen Leuten übertragen war, die sich um errichteten Statuen bezw. an deren Seholae steht,

die Geschäfte nicht kümmerten. Doch ist bei weist darauf hin, dass sie die Errichtung bezw.
der letzteren Erklärung auffallend, dass an Stelle Reparatur dieser Bauten leitetet! (Nachweise bei

von drei «eriri Augutlalet in Briiia, die ma- 60 W a 1 1

1

i n g 1 410,2). Dass sie dadurch Bezie-

S
'ttri in omnibut collegiit der Stadt waren, fünf hungen zur Finanzverwaltung des C. bekamen,
inner es sind, 7111 magitler(io)tor(um) otfic(io) ist natürlich, daher anzunehmen ist, dass Cura-

luncti tunt (CIL V 4449). toren in Collegien, die keine Quaestoren hatten.

Für magittri finden wir tacerdolet bei den auch die Cassengesehäfte und alles, was damit
religiösen Vereinen, z. B. für orientalische Gott- zusammenhing, besorgten, vgl. die 4 curaloret

heiten (Isis CIL VI 855, Mithra Bull. com. d. arcae bei dem collegium fabrum et centonario-

Koma 1884 nr. 869, Iuppiter Heliopolit. CIL VI rum in Mailand und dem coli fabrum in Antium
422, Doliehenus VI 406.409.413). bei den Sterbe- (CIL V 5612. 5738. 5869. X 6675; vgl. ausser-
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dem ebd. 6677 and das Statut det eborarii et

cilriarii, Gradenwitz Zeitschr. der Savigny-

Stiftung R. A. XII 1892, 140f.). In anderen Cal-

legien sind Curatur und Quaestur eumuliert (CIL
VI 10333. Allmer Mus(V de Lyon II 189).

Neben diesen Competenzen mehr finanzieller Natur
finden wir die Curatoren auch betraut mit der

adleetio, der Prüfung der Zulassung neuer Mit-

glieder (am deutlichsten wieder das erwähnte

Statut der eborarii, Gradenwitz a. a. 0. 138

Z. 4—7), wofür bei anderen Collegien besondere

Beamte = allectoree collegii bestanden (CIL VI
355. 950. 3756; vgl. Waltzing I 356. Rug-
g i e r o Diz. epigr. 1 422).

Einen quaestor {arcarius bei religiösen Col-

legien und Sterbevereinen, griech. rn»/ut) oder,

was häufiger ist, zwei (auch drei kommen vor;

über die Zahl vgl. Schiesa 61, 166) hatten nicht

alle Collegien. Ausser den Curatoren haben oft

die Vorsteher der Collegien die Cassengeschäfte

mit den ihrigen vereinigt (daher die Bezeich-

nungen: magister et quaestor, quaestor et quin-

quennalis, curator et quaestor; Nachweise bei

Waltzing I 413). Neben der Verwaltung der

Casse hatten die Quaestoren auch noch andere

Geschäfte, wie die Ausführung oder Überwachung
beschlossener Arbeiten, deren Kosten die Casse

zu tragen hatte (CIL VI 868. 1002. 1022. II*

7807), in der curia loris- von Simitthus die An-
sage der Versammlungen nnd Leichenbegängnisse.

:

Waltzing (I 414) hat nachgewiesen, dass das
Amt schwankte zwischen einem subalternen und
einem Ehrenamt. Auffallend ist, dass bei den
eentonarii von Comum ein quaestor eponym, also

offenbar der Vereinsvorstand ist (CIL V 5446.

5447; vgl. Mommsen ebd. p. 565). Vergleichen

lässt sich damit nur, dass auch die militärischen

Collegien von Lambaesis niemals andere Beamte
als Quaestoren nennen und zwar mit ähnlichen

Obliegenheiten, wie sonst die magistri (Walt- 1

z i n g I 415 mit A. 2).

Unter den Subalternbeamten sind die wich-

tigsten die seribae, (tabularii, notani) = Vereins-

schreiber oder -Sekretäre. In manchen C. erfüllte

der Vorsteher selbst die Functionen eines Secretärs

(daher scriba et magister, magister quinquennalis,

item seriba CIL XIV 2299. 418. 419). Aber die

Mehr', hl besass einen oder mehrere Secretäre, das
coli, labrum lignariorum i. B. deren sechs (CIL VI
1060). Wie alle Subalternbeamte bei den Römern 1

waren auch die seribae der Vereine fürs Leben er-

nannt (vgl. lex Lanuvina CIL XIV 21 12 il 19-20).

Dasselbe ist der Fall mit einem zweiten Subal-

ternen bei manchen Collegien, dem riator (beim
coli, centonariorum in Rom deren zwei: CIL
VI 7861, bei Sterbevereinen auch noch mehr
vgl. z. B. CIL VI 647). Seribae und tiatores

sind aber keine Diener (minu(n'); denn nach der
lex Lanuvina (a. a. 0.) erhalten sie das l'/jfache

(
partes sesquiplas) bei der Sportelverteilung. t

Ein Verzeichnis selten vorkommender Beamten
bei Collegien giebt Waltzing I 416—425; vgl.

Liebenam 208—210. 21 lf. Der von Gaius (Dig.

III 4, 1) erwähnte aetor collegii (ein Selave),

welcher das C. vor Gericht zu vertreten hatte,

findet sich inschriftlich nur bei dem collegium

magnum Lar(um j et Imag(inum) . . . Anhmini
Pii (CIL VI 671). Der aetor reteranorvm (Bram-
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b a c h CIRh 1049) gehört nicht hierher (darüber

vgl. Kornemann De civ. Rom. in imp. consist.

82f.). Bezüglich der delensores macht Waltzing
mit Recht einen Unterschied zwischen denen vor

Alexander Severus und denen, die dieser Kaiser

aus der Mitte der Collegien als Rechstbeistand für

dieselben ernannte(Hist.Aug.Alex.Sev.33, darüber
unten S. 451). Die vorseverischen scheinen ihm
Leute zu sein, die ihrer socialen Steilung nach

) über und daher auch ausserhalb der Collegien

stehen, etwa wie die Patrone, also= Beschützer,

Protectoren der Collegien (vgl. CIL XIV 4144
aus dem J. 147 n. Ohr.: ein römischer Ritter

patronus et delensor der V Corpora Ununcula-
riorum Üstiensitim; vgl. CIL VI 1649. III

1438. 1500). Sie hatten die Interessen des C. zu
schützen (vgl. die erwähnte Inschrift aus Ostia).

Eine Anzahl Collegien hatten neben Magistri auch
noch ministri, meist Selaven, die Bedienten jener.

I Über den Praefectus collegii bei den labri cen-

tönern u. s. w. vgl. unten S. 476.

Wie die Stadt hatte endlich fast jedes C.
seinen patronus. Wenigstens 200 Inschriften be-

sitzen wir mit patroni cotlegiorum, d. h. Männern,
die mit diesem Ehrentitel beschenkt worden waren,
weil sie durch ihre sociale Stellung (Leute sena-

torischen, ritterlichen Standes, reiche Freigelassene
U.S.W. vgl. Liebenam 215f.) der Genossenschaft
Vorteile bringen konnten (Listen bei Mau t Praef.

(fahr 67ft. Schiess 69ff. und am vollständig-

sten bei W a 1 1 z i n g in den Indicea). Erhalten
sind uns auch einige Beispiele von Patronats-

Übertragungen (CIL XI 970. 1354. 5748. 5749.
CIL II 2211, tessera patronatus aus dem
J. 348 n. Chr.). Auch patronae gab es, ent-

weder Frauen verdienter Patrone (CIL XI 2702,
tabula patroeinalis für eine solche von seiten des
collegium labrum zu Volsinii) oder überhaupt
reiche Matronen, ohne dass der Gemahl patronus

i des C. war (CIL IX 1578. 5368. V 4432. H e n-

zen 7415). Oft war der Patronat in einem
Haus erblich, woraus es sich erklärt, dass auch
ganz junge Leute oder Kinder Patrone waren
(CIL IX 1684. XI 5748. 5749. 5750. Notizie degli
scavi 1880, 260. CIL XIV 341. V 5275. X 1697).
Manche bedeutendere Vereine begnügten sich nicht

mit einem Patron, sondern hatten deren mehrere
(CIL IX 1681. VI 1872. V 7469. 7470. VI 868.
XIV 246—256. 281), während umgekehrt die sel-

tene Erwähnung von patroni bei den collegia

tsnuiorum offenbar wegen ihres geringen Ansehens
hervorzuheben ist (vgl. Boissier La röligion rom.
II 285f.). Es kam auch vor, dass die Patrone
aus dem C. selbst, aus gewesenen verdienten
Beamten, genommen wurden, dies vornehmlich in

grossen Handelsstädten wie Lugudunum, wo die

Collegien selbst genug reiche Leute besassen (Wil-
ma n n s 2233. 2227). Derselbe Mann ist oft Pa-
tron sämtlicher oder mehrerer Collegien einer
Stadt (Val. Max. IX 15, 1. CIL XIV 409. Wil-
manns 2112. 2226. 2638. CIL V 4484. 5375
und öfter; vgl. die Zusammenstellung bei Walt-
zing I 444 mit Anmerkungen). Das Ganze war
eine Speculation auf die Freigebigkeit reicher

Gönner. Ob honorem patronalus wurde tüchtig

gezahlt. Gar oft erhielt das C. ein neues Vereins-

haus (scAola) oder wenigstens Schenkungen für

dasselbe u. s. w. Stiftungen seitens reicher Pa-
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trone brachten den Vereinsmitgliedern Vergnü-

gungen und materielle UntentUtsungen aller Art;

vgl. darüber Waltzing 1 481—440. Am inte-

ressantesten ist der Briet des Sextus Fadius Se-

eundus Musa vom 1. Oetober 149, der dem C.

der labri subaediani in Narbo ein Capital von
16 000 Sestenen überwies mit der Auflage, sieh

jlhrlich einmal xur Feier seines Geburtstages zu

einem Festmahl zu versammeln und die Zinsen

mit A. 5—7). Die .Denkmalswut* concentrierte

sich vor allem auf die Kaiser und das kaiserliche

Haus. Statuen auf Plätzen, die oft von der Stadt

oder deren Gemeinderat den Collegien für den
Zweck zum Geschenk gemacht wurden (focus dolus

deereto deeurionum), oder auf dem Eigentum
des C., am häufigsten in der sehola oder dem
Vereinstempel, ferner Altäre wurden den regie-

renden Kaisern und ihren Angehörigen in Masse
jenes Capitals dann unter die Teilnehmer zu ver- 10 errichtet; vgl. die lange liste dieser von Collegien

teilen, wofür ihm die Mitglieder des C. eine Statue
widmeten (CIL XII 4393). Gegen B o i s s i e r s

Behauptung (La rfl. rom. II 284), dass auf der
Bethätigung dieserFreigebigkeit der einzigeZweck
der Patrone beruhe, macht aber W a 1 1 z i n g (I

437) mit Recht Front unter Hinweis auf In-

schriften wie CIL VI 1673. 1689=XIV 185. XII
1877, welche beweisen, dass die Patrone die Col-

legien auch zu verteidigen und zu schützen hatten.

geehrten Kaiser (Augustus—Constans) mit den

Belegen bei Waltxing I 502H. Das bedeutendste

noch erhaltene Denkmal dieser Art ist derTriumpb-

bogen, der von den argentarii und negolianler

boari auf dem Forum boarium dem Septimiue

Severus und seiner ganzen Familie im J. 204 er-

richtet wurde (CIL VI 1035). Der Geburtstag

und der Tag der Thronbesteigung der regierenden

Kaiser wurde in den Collegien ganz besonders

Bezüglich der Titel pater, mater eollegii ist 20 festlich begangen (CIL VI 9254. 10234 L 9—10.

Liebenam (218, 2) der Ansicht, dass sie sich

mit paironus und patrona vollkommen decken.
Dagegen macht Waltzing (I 44611.) nach sorg-

fältiger Untersuchung des Materials im Anschluss
an Stevenson (Ann. d. Inst. 1882. 1689.) einen
Unterschied. Bei den religiösen Collegien, die

orientalischen Culten sich widmen, heisst pater

der Vorsteher der Corporation, ebenso scheint in

den gewerblichen Collegien und Sterbevereinen

X 444. VII 530. Rflm. Mitt. 1890, 288 Z. 17—18).

Auch an dem Cult der verstorbenen Kaiser be-

teiligten sich die Collegien, wenngleich Dediea-

tionen für Divi viel seltener sind, als für lebende

Kaiser (vgl. CIL VI 1152. V 6970). Die hohe

Verehrung für die Göttlichkeit des Kaisers und

der Ausdruck der Loyalität dieser Collegien gegen-

über der höchsten weltlichen Obrigkeit im Reich

lag auch in der Beilegung des Titels Augustus
der Vorsteher auch manchmal den Namen pater SO oder Augusta an den Schutzgott des College:

oder parens eolUgii getragen zu haben (CIL XI
5749. V 784. III 4045). Indessen gewöhnlich
bezeichnen die Titel pater und mater eolUgii,

die man bei allen Arten von Collegien findet,

weder einen Beamten noch einen gewöhnlich so

genannten Patron, sondern es sind reine Ehren-
titel, verliehen ohne tabula patronatus (Patronats-

diplom), bestimmt für Leute von der gleichen
oder sogar geringeren socialen Stellung, wie die

vgl. z. B. die mensores Irumentarii Cereris

Augus(tae) in Ostia (CIL XIV 409; darüber

G. B o i s s i e r Journal des Savants 1887, 272.

Preller Röm. Myth. II 441. Maui Vereine 28.

10. 53. Boissieu Inscr. de Lyon p. 201 nr. 30,

anders L. Renier Comptes rendus de l'Acad. des

Inscr. 1872. 410) oder an Gegenstände, die dem
Verein gehörten, z. B. sein Vereinslocal sehola

Augusta (CIL IX 5568). Dazu beachte man die

Mitglieder des C. (CIL VI 10234. XIV 87. IX 40 vielen Begräbnisvereine oder eolltgia domesttea
‘2687. VI 8796. III 7505. IX 5450. XIV 2408).

In ähnlichem Sinne ist vielleicht der Titel hlia

zu fassen, welcher zwei Frauen vom eoll. fahr,

tig. in Luna verliehen ist (CIL XI 1355 A), viel-

leicht auch die Bezeichnung matrona rolUgii

tabrum in Aqnileia (H. Pais CIL V Suppl. ital.

I 181). Doch schliesst das alles nicht aus. dass

manchmal auch pater und mater für paironus
und patrona gesetzt sind (CIL X! 5748. III 1207.

XIV 256).

Aus diesem letzten Capitel über die patroni

vornehmlich ergiebt Bich, dass selbst die Aus-
artungen des landstädtischen Kleinlebens der Kai-

serzeit, die sich äusserten in einer fabelhaften

.Titelsucht und Denkmalswut“ (Liebenam 179),

in den Vereinen Nachahmung fanden. Man braucht
also nur— wie eingangs dieses Capitels erwähnt
wurde — das Bild der Municipalverfassung und
des Municipalwesens mit seinen schonen und un-

im kaiserlichen Palast oder in reicheren Häusern

mit Namen wie cultares Augusti (Tac. ann.

I 73 eultores Augusti, qui per omnea domus
in modum eolUgiorum habebantur), eultores ima-

ginum Vaesaris nostri, eultores Larum et imo-

ginum domus Augusta/, eultores domus dirinar

u. b. w., weiter gewerbliche Vereine mit ähnlichen

Beifügungen wie sagari t[kea]tri Marcell{i) eul-

tores domus Aug(ustae) aus dem J. 104 (CIL VI

50 956) oder Veteraneneollegien mit Namen wie Ve-

terani Augusti (CIL XIV 409), collegius vetera-

norum August/,rum duorum (CIL V 2475). Bei

anderen Collegien ist der Kaisercultus dem eines

anderen Schutzgottes noch hinzugesellt, wie bei

den dendrophori AugustaUs von Lyon und Am-
soldingen (A 1 1 m e r Musäe de Lyon II 102. 167.

169. M o w a t Bull. Opigr. de la Gaule 1885,

319; vgl. Waltzing I 252, 3. 501L).

V. Die Verwaltung der Collegien. Auch
schönen Seiten ins Kleine zu übertragen, und man 60 in der Verwaltung sind die Collegien das Abbild
hat das C., dieVereinsorganisation und das Vereins-
leben. Zur Charakteristik der Titelsucht sei noch
erwähnt, dass sich in der späteren Zeit die Vereine,

gerade wie die Städte, selbst ehrende Epitheta
wie splendidissimus, honestissimus, digntssimus

u.s. w. beilegen (CIL XI 5748. XIV 44. 4144. XI
1280 A II m e r Musäe d. Lyon II 127. 185. 188.

CIL VI 22. III 10430; vgl. W a 1 1 z i n g II 191

der Städte, allerdings hier in der Mehrzahl nur

der mehr demokratischen Form des Municipal-

regiments aus der ersten Kaiserzeit, d. h. die

Collegien sind nur zum Teil der allgemeinen Stadt-

entwicklung im Römerreich zu mehr aristokra-

tischen Formen durch Beseitigung des Volkes aus

der Verwaltung gefolgt; sie sind in der Mehrzahl

kleine Republiken geblieben, in denen die be-
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schliessende Gewalt bei der allgemeinen Vereins-

versammlung, die Ausführung bei den Beamten
lag. Zwischen beide Gewalten hat sich nur bei

einer Minderzahl ein engerer Ausschuss (ordo oder

(keuriones) aus den Vereinsmitgliedern, entspre-

chend dem ordo deeurionum der Städte, geschoben,

der die beschliessende Gewalt mit der Zeit, wie

bei dem städtischen Vorbild, ganz an sich riss.

.Der Zeitpunkt, wann dieser Ausschuss an die

Stelle des populu» eollegi

i

als beschliessende Her-

rschaft getreten ist, lässt sich allerdings nicht

stimmen; immerhin ist die Entwicklung der

demokxatischenVerfassung einiger Vereine zu einer

mehr oder minder aristokratischen beachtenswert'

(Lieben am 194).

Die Vereinsversammlung (eonrenfu», aber nur

die zu geschäftlichen Zwecken, im Gegensatz zu

den Zusammenkünften, die religiösen oder Ver-

gnügungszwecken dienten) fand statt im Vereins-

haus ( schola) oder im Vereinstempel, bezw. einem
vom Staat angewiesenen öffentlichen Tempel. Die
Zeit der ordentlichen Versammlungen war fest-

gesetzt durch die Statuten (CIL III p. 924), z. B.

an den Kalenden und Iden (CIL II 4468); die

Zahl der monatlichen Versammlungen war nur
in den eollegio tenuiorum staatlich beschränkt (s.o.

S.410). Die beschliessende Competenz der Vereine-

versammlung erstreckte sich auf die Gesetzge-
bung im C., die Wahl der Beamten und auf ein

Stück richterlicher Thätigkeit. An der Spitze der

ersten der drei genannten Functionen steht die

Aufstellung der gemeinsamen Statuten (lei, paetio,

ausdrücklich bezeichnet als ab iptu comtituta:

CIL XIV 2112 t Z. 6—7, oder in eoneentu pleno

beschlossen: VI 10234 Z. 8. 16. 20. VIII 16683
a Z. 6). Ergänzt wurden die Bestimmungen der-

selben durch weitere Entscheidungen oder Be-

schlüsse des College: deereta eollegii, nachgebildet

den deereta deeurionum der Städte. Gegenstand
dieser deereta waren ausser der Ergänzung und
Modification der lex: Bestimmungen über den Cult
wie Regelung der Opfer, der gemeinschaftlichen

Mahlzeiten, der Ehren für die Toten, weiter be-

züglich der Finanzen: Aufstellung des Budgets,

Kontrolle Uber die Verwaltung des collegialen Be-

sitzes, Veräusserung des Vereinsvermögens (vgl.

loco dato decreto eollegii CIL V 5272. 5287. 5446.

5447. 5773. 5888. XII 1815. Allmer Musöe de
Lyon II 177), Beschlüsse über Errichtung neuer
Bauten oder Reparaturen derselben, Aufstellung
von Statuen, Altären, Vereidigung der Beamten.
Abnahme von deren Rechenschaftsablage, Beloh-
nungen für verdiente Beamte u. s. w. (vgl. Walt-
zing I S75f.).

Die Wahl der Beamten gehörte fast immer zu

den Functionen der Versammlung (Allmer Musäe
de Eyon II 169. CIL VI 10333; vgl. auch I 1492).

Singulär ist die Ernennung der Beamten durch
einen eensor, offenbar ein bedeutenderes Mitglied,

dem die Versammlung ihre Function übertrug
(CIL XIV 2630). In der späteren Zeit finden

wir Andeutungen von Beamtenernennungen für

Vereine durch den Staat; vgl. unter Hadrian in

Praeneste ein quinquennalis perpetuue datu» ab
imp(eratore) Hadriano Aug(usto) eollegio ta-

b(rum) tign(ariorum) (CIL XIV 8003), welchen

Waltzing (I 378, anders II 856) als einen Ehren-
praesidenten, für das C. zum Ausdrnck der kai-
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serlichen Gunst ernannt, auffassen möchte. Ver-

schieden ist die Erklärung der decurionetaeo(n)-

i(ulibut) CIL VI 10300 (vgl. Mommscn zu der

Inschrift. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Wien CVII
261. Waltzing I 378, 2).

Die richterliche Thätigkeit der Vereinsver-

sammlung bezog sich wohl auf die Auflage von
Strafen, die nicht in den Statuten vorgesehen

waren — doch bei manchen Collegien stand die

multae diclio auch den Beamten zu, z. B. dem
magister im eonlegium aquae (CIL VI 10298. 4)

—

dann auch Ausschliessung unwürdiger Mitglieder

oder solcher, die sich vergangen hatten, so im
Statut der eborarii (Röm. Mitt 1890, 287 ati

euratores ... er albo raderentur ab ordine [ordo

= collegium-, vgl. Mommsen und Gradenwitz
Zeitsehr. der Savignystiftung XII 1892, 140]), und
bei Cic. ad Quint, fr. II 5, 2 Jf. Furtum flac-

eum, egutUm Romanum, homtvem nequam, Ca-
pitolini et Mereuriale» de eollegio eiecerunt, prae-

»entem, ad pede» untus euiiuque latentem.

In Collegien, die einen ordo oder decuriime»

(strittig ist, ob deeurione» immer nur die Ge-

samtheit der Decurienvorsteher Bind [so Waltzing
I 379. 380, 2] oder auch ein aus dem C. ge-

wählter Ausschuss [S c h i e s s 64; ganz falsch ist

die Ansicht von Mauö Praef. 57f.l), hatten, über-

nahmen diese die Functionen der allgemeinen

Vereinsversammlung, wie daB natürlich war bei

so grossen Collegien, wie das stadtrömische coli,

tabrum tignuanurum, welches aus 60 Decurien

zusammengesetzt war und ca. 1500 Mitglieder

zählte (CIL VI 1060. 9405. 10300). Deereta de-

eurionum sind häufig aul Inschriften, beteiligt

sind manchmal die konorati= die gewesenen Be-

amten (deereta konoratorum et deeurionum CIL
VI 3678). Vor allem in den Sterbevereinen und
gewissen religiösen Collegien spielten die deeu-

rione» eine wichtige Rolle (Sehiess 65. Walt-
zing I 380f.). Doch blieb bei manchem oder

wohl den meisten Collegien die allgemeine Vereins-

versammlung neben den Decurionen in Thätigkeit,

aber die Beschlüsse des Ausschusses werden immer
zuerst genannt, offenbar weil sie den Ausschlag

gaben, CIL VI 10351: ex decreto deeurionum

et populi. 8744: ez decreto decuriemum et plebi».

XIV 3659. VI 9288: deeurio adleetus ex eon-

sensu deeurionum et familiae voluntate.

Wie die ausführende Gewalt unter die ein-

zelnen Beamten verteilt war, ist schon oben bei

Betrachtung der verschiedenen Beamtenkategorien

berührt worden.

VI. Die Collegien als Vermögenssub-
jecte. Die von Mommsen schon 1843 richtig

gezogenen Grundlinien für diesen schwierigsten

Teil der Materie sind von den Nachfolgenden,

namentlich den Juristen, nicht hinreichend be-

rücksichtigt worden, erst der neueste Bearbeiter

auch dieses Abschnittes. Waltzing (II 431-475)

geht erfreulicherweise wieder vollkommen auf

Mommsen zurück.

Alle Vereinigungen oder Corporationen mit be-

stimmten Zwecken haben zur Erreichung ihres

Zweckes Vermögen nötig; das wenigste ist also,

dass eine Vereinscasse vorhanden ist.

Aber gerade als Vermögenssubjecte schieden

sich die staatlichen Collegien scharf von den

privaten, spontan gebildeten. Die staatlichen
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Priestereollegien z. B. empfingen vom Staut Län-

dereien und Sciaven für den Dienst, den ihnen

der Staat im Interesse des Oesamtwohls anver-

traut hatte. Jedes dieser Collegien hatte seine

eigene Casse, aber diese Casse war nur ein Teil

der öffenliehen Casse, jene vom Staate überlassenen

I Bindereien blieben Teile des öffentlichen Grund
und Bodens, die Sciaven srrei publiei. also dieses

für Cnltzwecke bestimmte Vermögen war .nur

factisch von dem sonstigen Staatsvermögen sepa-

rierte« Gemeingut' (Mommsen De roll. 3Hf.;

St.-R. 11* 61!f. De Ruggiero Dia. epigr. 1 1619.

Waltzing II 4321.-. dagegen Karlowa Rechts-

gesch. I 278f. II 60f. hält diese staatlichen Col-

legien für selbständige Vermögenssubjecte).

Gerade diametral entgegengesetzt in dieser

Beziehung war die Lage der privaten Collegien.

besonders in der republicanischen Zeit, da der

Staat mit denselben kaum in Berührung kam.
In der genannten Zeit war nach Mommsen

(De coli. 1179.) das c. ein Mittelding zwischen

soeietas und eiritas, wie die «ocietas eine auf

Grund privater Statuten zur Erreichung bestimm-
ter Zwecke gegründete Personenvereinigung, aber

unterschieden von ihr durch den dauernden, nicht

allein auf die augenblicklichen Mitglieder be-

schränkten Zweck (Dig. XVII 2, 1. 70); und zu-

gleich war im Gegensatz zu der vorübergehenden
soeietas das für die Dauer gescha9ene e. mit
seiner der lei munieipalis nachgebildeten lez

eoUtgii eine respublira in Nachahmung der Stadt-

gemeinde. Dir letztere aber ist nicht denkbar
ohne Persönlichkeit; denn was der eiritas gehört,

gehört ihr nicht pro parle tirium, sondern der

Gemeinsamkeit als solcher. Wie nun die eiritas

von den eures rechtlich für eine persona gehalten

wird, so auch das e. von seinen Mitgliedern. Da-

gegen konnten alle, die ausserhalb standen, das-

selbe als eine soeietas betrachten. Infolge dessen

unterschieden sich e. und soeietas anfangs nicht

rechtlich, sondern nur durch die Art und Weise
wie die soeii und collegiali ihre Gemeinsamkeit
betrachteten. Die arca soeietatis war nichts als

eine Verbindung von arme priratae der einzelnen

soeii. die area rollegii dagegen ist eine einzige,

von den Mitgliedern afe unteilbar angesehene,

wenn sie auch rechtlich teilbar war. Für die Mit-

glieder allein hat also zunächst das c. die Eigen-

schaft der Persönlichkeit und nicht nach aussen,

da ihre lei gegenüber Aussenstehenden keine bin-

dende Kraft hat, wie die lei munieipalis. Nach
aussen hin konnten die Mitglieder in allen recht-

lichen Fragen nur als einzelne Individuen, nicht

als Gesamtheit operieren, und das blieb der Zu-
stand der nichtautorisierten Collegien ieollegia

illieitn) auch in der Kaiserzeit. Wie das Staats-

recht nach dem oben Ausgeführten sie verbot oder

ihnen höchstens provisorische Duldung gewährte,
betrachtete das Privatrecht die Mitglieder solcher

Vereine als Samteigentflmer ihrer Casse, woran
jeder seinen Teil hatte (singulorum pro parle

Dig. I 8, 6, 1), und dem entsprechend wurde im
Falle einer von der Regierung verfügten Auf-

lösung die Casse unter die Mitglieder verteilt

(Dig. XLVII 22, S). Das Privatrecht erblickte

also in ihnen nicht ein C., sondern nur be-

stimmte Personen (certi homines), und ein Ver-

mächtnis an ein nichtautorisiertes C. war nich-
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tig, während, wenn es den einzelnen Mitglie-

dern vermacht war, jeder von ihnen seinen Teil

empfing (Dig. XXXIV 5, 20: nulla dubitatio est,

<juod ,
si corpori cui licet coire, legatum sit, de-

beatur: cui autem non licet si legetur, non vale-

bit, nisi singulis legetur: hi enim non quasi

collegium sed quasi certi homines admitUn-
tur ad legatum).

Rechtlich aber kamen die Collegien auf eine

ganz andere Stufe mit oder infolge der Lex Iulia

des Augustus, seit deren Erlass gewisse Collegien

unterAnerkennung und Hervorhebung ihres öffent-

lichen Nutzens zu öffentlich anerkannten Körper-

schaften 'torpora) wurden. Die natürliche Folge

dieser Massregel war. dass man ihnen, wie den

Städten, unter sachgemässer Weiterbildung des

nur auf physische Personen berechneten römischen

Rechtsverfahrens eine eigene fingierte Persönlich-

keit, welche bis zu einem gewissen Grade juristi-

scher Rechte und Handlungen fähig war, zuer-

kannte. Aber festzuhalten ist, dasB alles, was

die Collegien in dieser Hinsicht erlangt haben,

ihnen zu teil wurde unter Vorausgang und unter

Nachahmung der Städte, an denen sich der Be-

griff der juristischen Persönlichkeit ausgebildet

hat, und weiter, dass die Rechte, die man unter

diesen Namen zusamroenfasst, nicht auf einmal

weder den Städten noch den Collegien verliehen

wurden, sondern dass wir eine längere Entwick-

lung vor uns haben, für die man den ersten Spuren
nachgehen und dann die nach und nach verliehe-

nen Rechte zu bestimmen suchen muss (Waltzing
II 44,3).

In eine allgemeine Bewegung zu Gunsten der

italischen und provincialen Städte, die seit Kaiser

Nerva zu beobachten ist, und die nicht dem
Wohlthätigkeitssinn der Kaiser oder dem Be-

streben, für die Wehrkraft des Reiches zu sorgen,

sondern in der Hauptsache dem Bestreben, die

Städte für die immer drückender werdenden Steuer-

lasten und Leistungen zu lebenskräftigen Orga-

nismen der Centralregierung zu machen, ihr Ent-

stehen verdankt, werden die Collegien hineinge-

zogen. Die Kaiser des 2. Jhdts. (Hadrian, Pius,

Marcus) haben die von Nerva, Traian (auch Ha-

drian) zu Gunsten der Städte neugeschaffenen

Rechtsverhältnisse (Pernice Labeo I
1 283ff.) auf

die Collegien übertragen (Ulp. Dig. IV 2, 9, 1

$»re singulnris sit persona, (juae metum intulit,

1 rrl populus vel curia rel collegium vel corpus),

und ihr Zeitgenosse Gaius sagt daher mit vollem

Recht (Dig. III 4, 1), dass die Btaatlicn* Ge-

nehmigung den Besitz jener Rechte, die die juri-

stische Persönlichkeit ausmachten, für die Col-

legien, auch in dieser Beziehung jetzt das Abbild

der Städte, mit sich brachte: quibus autem per-

missum est corpus habere collegii societatis

(Mommsen societatisre, Cohn sodalicii) sire

euiusque alterius eorum nomine, proprium est

lad eremplum reipublicae habere res com-

mune*, arcam ctmmunem et actorem sire syn-

dicum , per quem t am qu a m in republica,
quod communiter agi fierique oporteat, agatur,

fiat.

In formaler Hinsicht lehrt die Stelle, dass

sieh bei den Collegien so wenig wie hei den

Städten der Begriff der juristischen Persönlich-

keit als fingierter oder idealer Persönlichkeit scharf,
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etwa im Sinne vieler unserer heutigen RechtB-

lehrer (darüber sehr fein Kniep Societas 1 258(1.),

herausgebildet hat. Das zeigen schon die er-

wähnten Ausdrücke res communis, arca commu-
nis, ebenso wie auch arcn noslra im Statut der

Elfenbeinarbeiter (darüber O.GradenwitzZtschr.
der Savignystiftung XII 143f., vgl. auch rafio

communis Dig. XLVII 22, 1, 2; pccuma com-
munis Die. XLVII 22, 3. CIL I 196 Z. 11. VI
10287. XIV 3659), welche noch nicht das eine 10
unteilbare Vermögen der juristischen Person kenn-

zeichnen, sondern von einem Miteigentum der

Mitglieder nach Art der Gemeinde, d. h. mit aus-

gesclilossener Teilungsklage, einer sog. .teillosen

Gemeinschaft' (Brinz Pandekten IJ 477 § 131)

reden (s. Kniep Societas I 269R.). ,Es ist das,'

sagt Gradonwitz (a.a.0. 143), ,die älte An-
schauung, die auch in der technischen Bezeich-

nung munieipes (vgl. Bruns Fontes4 192 nr. 6.

8. Dig. XLVIII 18, 1, 7) zum Ausdruck kommt 20

und in der juristischen Person nicht die Einheit,

sondern die Vielheit erblickt'. Bei den Collegien

ist eine solche Ausdruekaweise besonders häufig

auf den Inschriften (CIL VI 7006. 1947. 10296);

juristisch am genauesten sind noch diejenigen,

welche nicht nur schlechthin die Mitglieder, son-

dern die gegenwärtigen wie die zukünftigen als

Rechtssubjecte bezeichnen: CIL X 444 iia, qui

in collegio Silvani kodie essent quique posteo

subissent. X 1579: ?ui in coetu corporis Helio- 30
politanorum sunt eruntve. II 2102 collegas su[e-

cjedentcs dcincepsq(ue) successores. Hier schwebt
schon der Begriff der Gesamtheit vor, welcher

unabhängig ist von dem Wechsel der Mitglieder

(vgl. CIL VI 10231 quamdiu u collegius stele-

ril), der sogar bestehen bleibt, selbst wenn die

Mitgliederzahl bis auf eins heruntergegangen ist,

insofern dann das Recht aller auf den einen Übrig-

bleibenden übergeht und die unirersitas noch
dem Namen nach besteht (XJIp. Dig. III 4. 7, 2). 40
In den Begriffen unireraifns (Ulp. Dig. III 4, 7,

1: si quid unirersitati debetur, singulis non de
betur u. s. w. III 4, 2: hic enim [oefor] pro
republica rel unirrrsitalc interrenit, non pro
singulis. Marcian. Dig. I 8, 6, 1) und corpus

(Gaius Dig. III 4, 1, von wo der wir ausgegangen
Bind. Ulp. Dig. XLVIII 18, 1, 7 nee mim plu-

rium streue ruictur, sed corporis) ist in der

Rechtssprache die Einheit der juristischen Person
gegenüber der Vielheit zum Ausdruck gekommen. 50
Doch stehen beide Anschauungsweisen oft neben
einander (Dig. III 4, 2 si munieipes rel aliqua

umcerstlas. Marcian a. a. O.), woraus inan er-

sieht, dass die moderne Anschauung von der Ein-

heit der juristischen Person bei den Römern nicht

zum Durchbruch gelangt ist, vgl. Kniep Socie-

tas I 272f.

Materiell ergiebt darnach die oben angezogene
Gaiusstelle, dass für die Collegien genau wie für

die Städte die fundamentalen Rechte der Körper- 60
schalten sind: 1) eine Gasse = oreu, und unbe
wegliches Vermögen, wie Grundbesitz, Liegen

schäften, Häuser. Sclaven (Dig. XXIX 2, 25 § 1

XLVIII 18, 1 § 7) = res (L i e b e n am 244, 1

Waltzing I 449f.) zu haben, welches gesondert

ist von dem Vermögen der einzelnen Mitglieder

(.*>»</u/i), daher das Zugeständnis oder das Ver-

bot, eine Vereinscasse zu haben, gleichbedeutend

ist mit der Coucession bezw. der Aufhebung eines

C. (CIL V 4428. SC de Bacchan. Brunn
Fontes4 p. 151 Z. 11); 2) einen actor oder *yn-

dicus zu haben zur Vertretung vor Gericht und
bei allen Rechtshandlungen, da die Gesamtheit
selbst als abstractes Wesen ohne Körper und Wille

nicht handeln kann (Dig. XLI 2,1,22. XXXVIII
, 1 , 1 ).

Die erwähnte, in corpus oder unirersitas zu

Tage tretende Einheitlichkeit .beruht also nicht

in den Personen, sondern ist in der einheitlichen

Vermögensverwaltung zu suchen' (Kniep a.a.O.
I 279). ,Zu dem einheitlichen Vermögen können
die einzelnen Mitglieder daher selber in rechtliche

Beziehung treten, Ulp. Dig. XXXVI 1, 1, 15:

si autrm Collegium vel corpus sit, quod rogatum
rst restiluere deereto eorum jeui], qui sunt in

collegio rel corpore, in singulis inspecta eorum
persona restitulionem tariere: nee enim ipse tibi

ridetur quis komm restiluere.

Da aber das Recht, ein corporatives Vermögen
zu haben, das Recht, es zu erwerben, zu vermehren

und zu verteidigen, voraussetzt oder mit sich bringt,

so mussten auch die Bestimmungen des Privat-

rechts Uber Eigentumserwerb, Eigentumsschutz

. s. w. in sachgemässer Weise auf die mit juri-

stischer Person beliehenen Körperschaften, d. h.

wie auf die Städte, so auch auf unsere Collegien

übertragen werden (Waltzing II 447).

So erlangten dieselben das zunächst nur den
Städten verliehene Recht der Erwerbung von Be-

sitz (possessio) und von Eigentum an res nee

mancipi durch usucapio oder traditio vermittels

eines ihnen gehörigen Sclaven oder eines freien

Mandatars (Paulus Dig. XLI 2, 1, 22. Ulp. ebd.

2. L 12, 3, 1) offenbar im Laufe des 2. Jhdts.

(Ulp. Dig. X 4, 7, 8: nam et potsidere et usu-

capere ros [munieipes] posse constat. idem et in

eollegiis ceterisque corporibus dicendum erit),

nachdem das Bedenken der Juristen des 1. Jbdts.

gegen den Circulus vitiosus, dass dieCorporationen

ihrerseits den serrus actor (CIL VI 671), der er-

werben sollte, selbst erwerben mussten (Dig. XLI
2, 1, 22), überwunden war. Allerdings ist an der

erwähnten Ulpianstelle (Dig. X 4, 7, 3) von der

Übertragung der Eigentumserwerbung durch tra-

ditio (für die munieipes, vgl. Dig. L 12, 3, 1)

auf die Collegien nicht die Rede. Doch ist auch
diese Form wohl ebenfalls für die Vereine als zu

Recht bestehend anzunehmen, weil auf den In-

schriften so oft Schenkungen von Geldsummen
erwähnt werden, die von Hand zu Hand gemacht
wurden (CIL XII 4393 heisst es in dem Brief

des Fadius Secundus: impensae [=arcae] restrae

interam, vgl. dazu die oft auf den Inschriften

wiederkehrenden Ausdrücke arcoe dedit, arcae

inlulit. oder einfach dedit, donarit, rirus dedit),

Schenkungen, die meist unter bestimmten Be-

dingungen. bei Androhung von Strafen oder der

Zurücknahme der Schenkung oder der Substitutio

durch einen andern gemacht wurden (CIL XI 132.

V 5134. IX 1618. XI 4391. Eph. epigr. VIII

210, vgl. Waltzing II 449f.). In gleicher

Weise wurden Schenkungen von Mobiliar und
Gegenständen zur Ausschmückung des Verdns-
hauscM, des Tempels oder zum Gebrauch in der

Gemeinschaft, ebenso an Grund und Boden ge-

macht, sehr oft in der Form, dass die Schenkung
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zugleich dem Schutzgotte des C. [deo ... et

eoUegio) oder dem ersteren zur Ehre des C. (in

honorem coüegii) gemacht wurde, indem diese

Consecration, wenn auch nicht rechtlich, so doch
thatsächlich, den betreffenden Objecten einen sa-

eralen Charakter verlieh, der sie gegen profanen
Missbrauch und Rückforderung schützte (so richtig

Waltzing II 436ff.). Bei italischen Landstücken
(res mancipi) kommt auch die mancipatio vor
und zwar mancipatio nummo uno donationie
caum, jedoch nur auf drei Inschriften, CIL V
4489. \I 10231. 10302. Mommsen ist aber bei

Besprechung von VI 10231 der Ansicht, dass es

sich hier gar nicht um mancipatio handle, son-

dern um eine Formel, die in späterer Zeit immer
bei Schenkungen angewandt wurde, weil der Akt
der Mancip&tion allen Mitgliedern des C. gegen-
über stattfindet, nicht vor dem Vertreter desselben
(vgl. De coli. 128, dazu Waltzing II 450f.).

Die Collegien, welche frei über ihr Ver-

mögen verfügten, konnten wie die Einzelpersonen
active und passive Verpflichtungen eingehen,

konnten Schuldner und Gläubiger werden (Bei-

spiele bei Waltzing II 452f.). Bei einer eti-

pulatio liess sich das C. durch einen Sclaven
vertreten (Dig. III 4, 10. XLV 3, 3. Ulp. frg.

19, 18). Auch hier begegnet uns eine Inschrift

(CIL VI 10296), wo der populus collcgii direct

die Verpflichtung eingeht (Mommsen De coli.

123. v. Lyskowski Die collegia tenuiorum 80.

Waltzing II 453). Es kommt auch das ein-

fache Verfahren zu schenken (pollieitatio) ohne
itipulatio und traditio vor, ein Beispiel ist der
Brief des Q. FadiusMusa an die fabri eubaediani
in Narbo (CIL XII 4393). Er verspricht 16000
Sesterzen in ihre Casse tu zahlen zur jährlichen
Feier seines Geburtstages, indem er unter ande-
rem hinzufügt: epiitulam pro perfecta instru-

menta retinebitin. Andere Beispiele solcher Ver-
sprechungen s. bei W a 1 1 z i n g II 454, 2.

Was die Erwerbungen im Todesfall angeht, so

konnten die Collegien wie alle juristischen Per-
sonen nicht erben ab intettato, ausser von ihren
Freigelassenen, nachdem von Mare Aurel den Col-

legien die Freilassung von Sclaven gesetzlich zu-

gestanden worden war (Ulp. Dig. XL 3, 1 u. 2:

DiruK jtarcue omnibuA collegiis, quibui coeun-

di !UJ eit, manumittendi potestatem dedit.

Quote hi quogue legitimam hereditatem liberti

rindicabunt, vgl. Dig. II 4, 10, 4; doch kommen
Freilassungen von Sclaven durch Collegien auch
schon vor Marcus vor; die zahlreichen Freige-

lassenen von Collegien auf Inschriften sind er-

kennbar an ihren von den Namen der Corpora-
tionen abgeleiteten Gentilnamen, wie FabriciUB,

Centonius. Navicularius, Symphonius u. s. w„ vgl.

Waltzing I 455f.).

Seitdem konnten die Collegien auch die bo-

norum poiieisio inteilati fordern von Freige-

lassenen, die keine legitimen Erben hatten, und 1

zwar durch Vermittlung des actor oder irgend
eines Mandatars (Ulp. Dig. XXXVII 1, 3, 4;

denn dass es sich hier nur um Erbschaften von
Freigelassenen handeln kann, haben Mommsen
De coli. 125f. und Waltzing II 456, 3 darge-

than).

Von seinen Mitgliedern selbst konnte das C.

nicht erben ab intcitato, da kein Band zwischen
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der juristischen Person und ihren Mitgliedern be-

stand. Erst im 4.Jhdt. haben hier Specialprivi-

legien eine Änderung geschaffen; vgl. darüber

S. 477.

Testamentarisch konnte ein C. wohl ebenso-

wenig, wie die stimmberechtigte Stadtgemeinde,

von der es ausdrücklich bezeugt ist (Ulp. frg. 22,

5. Plin. epist. V 7), zum Erben eingesetzt irer-

den, weil es eine permma inccrta oder ein eor-

put incertum war (Gaius II 238. Ulp. frg. 24,

18. Iust. Inst. H 20, 25. Ulp. frg. 22, 4. 5).

Ein Erlass des Dioeletian und Mazimian aus

dem J. 290 Bchärfte diesen Satz für die Col-

legien insbesondere nochmals ein, wies aber zu-

gleich darauf hin, dass durch Specialprivileg die

allgemeine Regel im einzelnen Fall beseitigt wer-

den konnte, Cod. Iust. VI 24, 8 (290). Eine sehr

wahrscheinliche Vermutung Mommsens (De coli.

125) und Waltzings (II 460) ist es wohl, dass
1 das Recht, sich von ihren Freigelassenen als Erben

einsetzen zu lassen, wie den Städten (Ulp. frg. 22,

5), so auch den Collegien, vielleicht zugleich mit

dem Recht der Freilassung und dem iua patro-

natus — also unter Marcus — verliehen wurde.

Ferner kam man auf einem Umweg zum Ge-

nuss von Erbschaften seitens der Collegien, seit-

dem die Erbeinsetzung gewisser, besonders aus

ländischer Gottheiten vom Staat gestattet war
(Ulp. frg. 22, 6). Denn dieses Privileg nützte

dann auch den Tempeln und den religiösen Col-

legien, welche an diese angegliedert waren; vgl.

die Formel Deo et collegia eins, über die oben

S. 433 gesprochen worden ist.

Zu voller Erbfähigkeit sind die Collegien im
Gegensatz zu den Städten (Cod. Iust. VI 24, 12

(469) nicht gekommen (vgl. Iust. Inst. II 20, 27.

Cod. Iust. VI 48, 1), wie unten S. 477 gezeigt wird.

Eine Zeit lang hat wenigstens das Fideicom-

miss die Unfähigkeit der Collegien auf diesem Ge-
biet wett gemacht, insofern bis Hadrian nach
Gaius II 287 perionae incertae wenigstens Fi-

deicommisse erwerben konnten. Aber durch ein

SC., auf Anregung desselben Kaisers, wurde dieses

Recht beseitigt (Gaius a. a. O.) mit einer Aus-
nahme allerdings zu Gunsten der Städte (Ulp.

frg. 22,5. Dig. XXXVI 1, 26. 27. XXXVI 4, 12.

XXXVIII 3, 1, 1).

Inschriftliche Zeugnisse von Erbschaften ganzer
Vermögen seitens gewisser Collegien (CIL V 4122.

4391. 4433. X3483) oder Stellen in Rechtsquellen,

die Ähnliches andeuten (Dig. XXXVI 1, 1, 15.

1, 6, 4), glauben Mommsen (De colL 126)
und Waltzing (II 462) unter dem einen oder
anderen dieser Ausnahmefälle subsumieren zu
müssen: es handle sich da wohl um die Be-

erbung eines Freigelassenen des betreffenden C.
oder um eine privilegierte Corporation oder um
ein Fideicommiss vgl. Mommsen De coli. 125L).

Das Recht zur Annahme von Legaten, welches

Nerva den Städten verliehen und Hadrian be-

stätigt hatte (Ulp. frg. 24. 28), dehnte Marcus
auch auf die (staatlich genehmigten) Collegien

aus, Dig. XXXIV 5, 20 (Paulus). Man findet

aller Beispiele von Legaten an Collegien schon

aus der Zeit vor Marcus, z. ß. auf der Inschrift

CIL V 6970, wo aber das Legat vermacht ist

medicil Taurin(is) cultoribue Asclepi et Hygiae
und nicht dem -C. als solchem. Das e. selbst
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dagegen wird als empfangend genannt bei Orelli
4-112 aus dem J. 107 und CIL VI 978 aus Ha-

drians Zeit. Hier handelt es sich nach Waltzing
(II 464) entweder uni falsche Redaction der In-

schrift oder um ein Fideicommiss. Seit Marcus
zogen dann die Collegien reichen Nutzen aus dieser

Vergünstigung, wie die zahlreichen, besonders in-

schriftlichen, Beispiele dieser Art heweisen Scae-

vola Dig. XXXII 93, 4. CIL V 4488. Bormann
Inscr. Sass. 24 u. s. w., vgl. Waltzing II 465,

3). Die Legate sind meist unter bestimmten Be-

dingungen vermacht, die meisten empfangen die

tabri, centonarii, und dendrophori. Das Recht,

Legate zu empfangen, gab dann den Collegien

auch wieder das ihnen von Hadrian entzogene

Recht zur Annahme von Fideicommissen; denn
Ulpiin sagt ausdrücklich (frg. 25, 6): Hdeirom-
tnisso dari pö>mnt Ais, quibu» legari poleet (Bei-

spiele Dig. XXXII 38, 6, vgl. XXXIV 2. XXXVHI
2. CIL VI 9620).

Rin durch alle diese Rechte als VermSgens-
subject selbständig gewordenes C. konnte natür-

lich, um seine Rechte zu schützen, klagen, oder

um Übergriffe desselben abzuwehren, verklagt

werden. Nachdem einmal bei den legis actione*

die Stellvertretung zugelassen war, wurde davon
auch bei unseren Corporationen Gebrauch gemacht,
wenigstens hören wir zur Zeit des Gaius, wie her-

vorgehoben, von aetores oder Syndici mit der Auf-

gabe, im Namen des C. zu handeln. Neben
Sdaven, die den Namen actor führten (semis
«clor), gab es freie Mandatare, als welche wohl
in den Collegien die Beamten ( magistri oder cu-

ralores) fungierten (Dig. XLVI 8, 9: actor civi-

tatis nec ipse ravet, nec magister unirersilatis).

Uber den Unterschied von actor (= Stellvertreter

für einen einzelnen Fall) und tyndicut (= Gene-
ralbevollmächtigter; ein griechischer Ausdruck für

deltnsor, vgl. Die. L 4, 18, 18), s. Waltzing II

468 und (besser) Kniep Societas pnblican. I 855ff.

Gegenüber den eigenen Mitgliedern hatten die

Collegien offenbar kein Klagerecht vor Gericht,

vielmehr waren die einzigen Zwangsmittel gegen
widerspenstige Mitglieder solehe gesellschaftlicher

Natur: Beraubung der Rechte (CIL XIV 2112 I

Z. 22—28: Verweigerung des luneraticium bei

solchen Mitgliedern, die seit sechs oder mehr
Monaten ihren Monatsbeitrag nicht gezahlt hatten,

vgl. CIL X 1579) oder schliesslich Exclusion (dar-

über oben S. 428). Bei einer grossen Anzahl nach-

lässiger Mitglieder war das C. genötigt, sich auf-

zulösen, z. B das c. lotis Oerneni in Alburnus
Maior (CIL III p. 924. Bruns Fontes6 319).

Um dem vorzubeugen, verpflichtete man die Mit-

glieder auf die Statuten, vgl. die Mahnung in der

Lez Lanuvina CIL XIV 2112 t Z. 18f.: tu gut

noros in hoc collegio intrare vote[s, pjrius legem
perlege, et sie intra

,
ne postmodum querari» aut

heredi tuo eontrover[si]am relinquas. Die Sta-

tuten waren also durch das C. und für dasselbe

bestimmt (Dig. XLVII 22, 4). Für dritte konn-

ten sie das gemeine Recht nicht ändern, höch-

stens war das anders bei dem c. aguae in Rom
(lez coli, aquae Bruns Fontes5 321 c. 3 er har

lege actio esto, v. Ljrskowski Die coli, tenuio-

rum 89, 1), das vielleicht ein specielles staat-

liches Privileg besass, dessen Statuten aber so

fragmentarisch erhalten sind, dass vieles darin
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noch controvers ist (vgl. Kudorff Ztsch. f. gesch.

Rechtswissensch. XV 21 BIT. M o m m s e n ebd.

345ff. Bruns Fontes4 322. Waltzing II 470).
Wenn auch nicht auf Grund seiner Statuten, so
konnte gegen Ausscnstehende ein C. als juristische

Persönlichkeit doch klagen nach den Bestimmungen
des gemeinen Rechts, z. B. gegen seine Schuldner

(Dig. III 4. 7, 1, Fälle von möglichen actione*

s. Waltzing I 469).
1 Belangt werden konnte das C. seitens seiner

Mitglieder oder deren Rechtsnachfolger auf Grund
der Statuten oder des Privatrechts (Dig. XLVII
22, 1, 2), z. B. seitens des Erben eines Vereins-

mitglieds auf Zahlung des funeraticium (CIL
XIV 2112 i Z. 24 und Z. 19. CIL III p. 925:
testantur, tit si qui defunctus fuerit, ne putet

se collegium (hjabere aut ab eis aliquam Petitio-

neni funeris (hpibiturum . CIL XIV 2212 I

Z. 30ff.). Dagegen darf der Gläubiger eines Mit-

glieds an den dem Mitgliede gegen das C. zu-

stehenden Anspruch sich nicht halten, ausser wenn
das Mitglied seinen Anspruch durch Erbschaft ver-

geben hat (CIL XIV 2112u Z. lf.). Doch nimmt
man an, dass dieser für Aussenstehende verbind-

liche Satz der Statuten auf Grund speciellen Pri-

vilegs für die collegia tenuiorum, vielleicht durch
das generelle SC. zu ihren Gunsten, sich erklärt

(v. Lyskowski Die coli, tenuiorum 35f. Walt-
zing I 471). Die von Lenten, die einem C.
Schenkung gemacht hatten, vorgesehenen Straf-

gelder für den Fall, dass die vorgeschriebene

Verwendung mit der Schenkung nicht gemacht
wurde, waren sicher einklagbar (CIL VI 1925.

10297). Das C. ist als juristische Person auch
eines Delictes fähig, in welchem Falle dem
Opfer die Klage zusteht, Dig. IV 2, 9, 1: Sipe

singulari* sit persona, quae metum intulit, vel

populus vel curia vel collegium rel corpus, huic

etlicto locus erit ; vgl. CIL VI 10296.

Viel behandelt ist der lange Process, der gegen
die stadtromiache Walkergilde seitens des Fiscus

oder des Aerarium, vertreten durch einen kaiser-

lichen Beamten, wegen der Zahlung von Grund-
zinsen für einen öffentlichen Platz, von dem die

fullones den Genuss hatten, geführt wurde: lis

fullonum de pensione solvenda (CIL VI 266—268.

Bruns Fontes6 328f.). In dem Process, der

von 226—244 n. Chr. dauerte, wurden drei Ur-
teilssprüche — jedesmal durch einen praefectus

rigilum — gefällt, und zwar immer zu Gunsten
der Beklagten. Infolge mehrfacher eontroverser

Punkte ist darüber ein ganze Litteratur ent-

standen (Kudorff Ztschr. f. gesch. Recht hw. XV
(1850) 254fT.; Römische Rechtsgesch. II § 59.

Mommsen Ztschr. f. g. R. XV 326IT.; St.-R. II 3

1058 m. A.3; CIL VI p.51. Bremer Rh. Mus. XXI
(1866) 1—49. Karlowa Rechtsgeschichte I 559.

816ff. Liebenam Vereinswesen 239ff. E. Jacob
bei Daremberg Dict. II 1351. Waltzing bei

R u g g i e r o Diz. ep. II 405f.; Etüde II 472f.).

Als Vermögen ssubjecte angesehen fanden also

die Collegien in der staatlichen Beschränkung des

Vereinsrechts ihren Vorteil: sie wurden nach ihrem
Vorbild, den Städten, rechtlich anerkannte öffent-

liche Institutionen, ausgestattet in immer grösse-

rem Umfang mit den Rechten einer juristischen

Persönlichkeit. Das trog sicher mit bei zu der

hohen Blüte der Corporationen im 2. und teil-
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weis« noch im 3. Jhdt. und erleichterte, wie wir

sehen werden, etwas die schweren Lasten, die

auf den Zwangsinnungen der späteren Zeit ruhten

(Waltzing II 474f.).

Zusammenstellungen der Einnahmen und Aus-

galien der staatlich genehmigten Collegien der

Kaiserzeit sind mehrfach gemacht worden, so

von Schiets Die coli, funerat. SIR. Liebenam
Vereinswesen 2431t. Waltzing bei Euggiero
Diz. epigr. II 382ff.; Etüde I 449— 515, woraus

wir das Folgende entnehmen:

A. Einnahmen.
Ordentliche Einnahmen waren:

1) Das Eintrittsgeld, bei den c. lenuiorum

= kapituianum, bei den militärischen Vereinen

von Lambaesis = teamtutrium. Beim C. Dianae
et Antonoi betrug dasselbe eine Amphora guten

Weines und 100 Sesterzen, also ein Drittel des

Betrages, den das C. beim Tode des Mitgliedes

als luneratmum zahlte (CIL XIV 2112 I Z. 20f.),

bei dem militärischen C. der comieines in Lam-
bacsis (CIL TOI 2557) 750 Denare (wegen dieser

hohen Summe hat Cohn Vereinsrecht 133t.

srammrrium anders erklären wollen, vgl. dagegen
Liebenam 307 und die sehr annehmbare Auf-

stellung von C a g n a t L’armöe rom. en Afr. 470,

der meint, dass nur ein Teil beim Eintritt be-

zahlt worden sei, das übrige dagegen in monat-
lichen Beiträgen, vgl. CIL VIII 2557 qui arca

soluli sunt). Aut das Eintrittsgeld scheinen bei

Collegien von Selaven und kaiserlichen Freige-

lassenen Ausdrücke wie decuriam emit, bezw.

cmerunt sich zu beziehen (vgl. Schiess 72. 82).

Von gewerblichen Vereinen erwähnen die Elfen-

beinarbeiter und Kunsttischler in ihren Statuten

das Eintrittsgeld (Rom. Mitt. 1890, 287 Z. 25f.).

Es trat aber auch Befreiung vom Eintrittsgeld

ein: gratis adIrrtun intrr navicularios (CIL V
4048), immunes recepti in eolleg(ium) labr(um)
(CIL XIV 409).

2) Der monatliche Beitrag der Mitglieder =
Slips, stips menstrua, auch sigillum (vgl. Momm-
sen De coli. 106f. Waltzing Et. I 418, 8) so-

gar einmal /unrralinum (CIL III p. 924 con-

hrre funeratida), beim C. Dianae et Antinoi

monatlich 5 Ass, also jährlich 60= 15 Sesterzen

(CIL XIV 21121 Z. 20f.), bei den Sterbevereinen

mitsamt dem Eintrittsgeld bestimmt für die Be-
streitung des Bestattungsgeldes, luneratidum
= 300 Sc sterzen beim C. Dianae, so dass hier

,

in 13-14 Jahren die ganze Summe, abgesehen von
den Zinsen, erreicht wurde. Unter den gewerb-
lichen Vereinen hatten diejenigen, welche zugleich

Sterbevereine waren, sicher auch die monatliche

Beitragspflicbt. von den übrigen ist es wohl auch
anzunehmen.

3) Die summa konoraria der Beamten, welche

durch die Statuten oder die Gewohnheit festge-

setzt war (die von der Stadt übernommene Be-

zeichnung summa konoraria findet sich von Col-

1

legien bei Tertullian. apol. 39 und bei H. P a i s

CIL V Suppl. ital. 669). Sie wurde geleistet

in Geld oder in natura (Beispiel bei Waltzing
1 453, 4—6); statt der fixierten Summe konnte
das C. auch eine Statue oder sonst ein für die

Allgemeinheit bestimmtes Werk verlangen (Walt-
zing I 454, 1).

4) Regelmässige Leistungen von Mitgliedern
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z. B. von Beamten, wie den magistri cenarum.

im C. von Lanuvium, den euratores bei den Elfen-

beinarbeitern für die gemeinsamen Mahlzeiten,

oder von gewöhnlichen Mitgliedern, z. B. den
neueingetretenen (vgl. die Statuten des letzter-

wähnten College Z. 24), bezw. denselben insge-

samt, vgl. die munrra der Angehörigen des C.

Iovis Cerneni, CIL III p. 924.

5) ln Ausnahmefällen: Unterstützungen aus
I der Gemeindecasse. Eine solche bildet wohl die

Befreiung der Walkergilde von den Grundzinsen

(Solarium )
für den Genuss eines öffentlichen Platzes

in Rom (CIL VI 266). Eine wirkliche pecu-

niäre Unterstützung aus der Stadtcasse nimmt
Mommsen an für das c. labrum et centonario-

rum in Mailand wegen der Benennung Collegium

arrarlii?j coloniae Mediolanensis, die nur auf

dasselbe C. sich beziehen lässt (CIL V 5847.

5892 u. p. 635. 1191; Hirschfeld nimmt daa-
1 selbe an für die tabri tignuarii in Rom, da er

CIL VI 10300 liest decuriones a co(n)s(ulibus) [ad

acrarium delati], S.-Ber. Akad. Wien CVII 255,

2). Vgl. auch die Schenkungen von städtischem

oder staatlichem Grundeigentum an Collegien,

z. B. in Ostia (CIL VI 814), in Tusculum (CIL
XIV 2634). in Caere (XI 3614, vgl. VI 9404.

10251 a). Die in Puteoli wohnende Corporation

lyrischer Kaufleute bittet ihre Mutterstadt um eine

Unterstützung (CIG 5853 = K a i b e 1 IGI 830.

Mommsen Ber. d. sächs. Ges. 1850, 57ff.).

6) Die Arbeit der dem C. gehörigen Selaven,

die in mancherlei Weise verwendet wurden, z. B.

als scriba. rustos monumenfi, oefor u. s. w.

7) Ständiges Einkommen aus Schenkungen oder

Legaten (seit Marcus, s. o. S. 434), die für einen

bestimmten Zweck [sub modo), l. B. für die Ge-
burtstagsfeier des Spenders oder des Kaisers u.s.w.,

für Totenfeiern an bestimmten Tagen, für Be-

kränzung der Gräber, für Abhaltung von religiö-

sen Opfermahlzeiten, für Unterhaltung einer Statue,

Bau eines Grabmonuments, eines Vereinshauses

u. s. w. unter Androhung von Strafen u. s. w.

gemacht waren. Diese Stiftungen konnten auB

Geld oder aus Immobilien bestehen; Vereine mit

gestifteten Capitalien etellt Waltzing bei Rug-
gicro II 384; Etüde I 457ff., solche mit gestif-

teten Immobilien derselbe bei Ruggiero 384L;

Etüde I 4601. Vereine beider Art Schiess 82ff.

Liebenam 2466. zusammen. Am meisten Behen

wir die drei vornehmsten Collegien. die der Fabri,

Centonarii und Dendrophori, local am häufigsten

die Collegien in Italien und im diesseitigen Gal-

lien (falsch Liebenam 249) bedacht.

8) Einkünfte aus anderen Capitalien und Im-
mobilien, die gegeben oder vermacht waren, ohne
irgend eine Bedingung daran zu knüpfen. Capi-

talien: roll, fabrorum in Brixia CIL V 4122.4391.

4433, dendropkori in Bergomum V 5135, Grund-
stücke: iurfiics FiKculani IX 3578.

Ausserordentliche Einnahmen:

1) Unregelmässige Leistungen der Mitglieder

in Geld oder Naturalien, die nach den Statuten

oder freiwillig gegeben wurden. Im lanuvinischen

C. musste der Selave bei der Freilassung eine

Amphora guten Weines zahlen, in dem coli.

Aesrultpi et Hygiar musste der, welcher seinen

Platzen seinen Sohn, Bruder oder Freigelassenen

vermachen wollte, die Hälfte des luneraticium
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in die Casse zahlen (CIL VI 10*234 Z. 6—7). 4) Bei collegut lenuiorum: Erlös ms dem Ver-
Man vergleiche auch die von gewissen Mitgliedern kauf von Plätzen {loci, ollae, columbaria) im Grab-
des c. Sihani zu Philippi zur Erbauung und monument an Niehtmitglieder (vgl. CIL VI 7803.
Ausschmückung des Yereinstempels geleisteten S c h i e s s 85).

munera (CIL III 633). Vom e. Fortunae redu- 5) Intcstaterbschaften von Freigelassenen seit

cts in Asculum lesen wir CIL IX 5177: st qui Marcus (s. o. S. 433).

clupeum ponere volat (sc. in templo collegii), 6) Einmalige freiwillige Gaben von seiten der
dabit arc(a}t (sestertws) II n(ummum). Patrone, Beamten, reicher Mitglieder oder eon-

2) Ausserordentliche Beiträge der Mitglieder stiger Wohlthäter in der Stadt, s. B. Gastmihler
für ausserordentliche Aufwendungen, z. B. für den 10 für das C. zur Feier eines für die Genannten
Bau eines Vereinshauses oder eines Vereinstem- freudigen oder ehrenden Ereignisses, oft verbunden
pels, eines gemeinsamen Grabmonuments, für die mit Sportelverteilungen (belege bei W a 1 1 z i n g
feierliche Bestattung eines verdienten Mitglieds, I 470, 1—7. 471, 1—8) oder Gaben für die Er-
zur Weihung einer Statue für eine Gottheit oder bauung, Ausschmückung, Wiederherstellung oder
häufiger noch für einen Patron oder einen Be- Erweiterung des Vereinshauses (sekola) oder Ver-
anden des Vereines, der Stadt oder sonst ir- einstempels (Waltzing I 471, 4. 472B. mit Äu-
gend einen Wohlthäter, vgL Ausdrücke wie aere merkungen) — grossartige Anlagen mit gepflaster-

conlato. corporatis conlerentibus u. a. auf den tem Hof, mit Hallen, Säulengängen, Gärten u. s. w.
Inschriften, die Mi a 1 1 z i n g I 464, 2—7 zusam- müssen so um die »ckola und den Vereinstempel
mengestellt hat. Die geehrten Persönlichkeiten 20 entstanden sein (vgl. Art. Schola) — oder solche
zahlten auch manchmal selbst die Kosten, dann für Anlage oder Vergrösserung eines Grabmonu-
heisst et honorr rontentus oder honore acceplo ments oder eines gemeinsamen Begräbnisplatzea
impensam remisil. mit allem, was dazu gehörte {locus uslrinae, Eiu-

3) Der Ertrag aus den Strafen (tnuKae), meist friedigung = maeerie«, puteus oder puteal, la-

Geldstrafen, doch daneben auch solche in natura, bmm, thcla cum columnis et mensis, porticu»

besonders Weinmulten (vgl. die von den mittel- cum mensis, vigilum locus u. s. w. W'altzing I

alterlichen Zünften verhängten Strafen in Wein, 474ff. mit Anra.), endlich für Statuen oder Altäre
Bier und Wachs, Gierke I). Genossenschaftsrecht zum Schmock der schola oder des Tempels oder
1 338), welche festgesetzt waren in den Statuten auf einem geweihten Platz (eine Liste solcher

oder im einzelnen Fall durch Beschluss der 80 Geschenke an gewerbliche Collegien bei Waltsing
Generalversammlung verhängt werden konnten. I 477L).
Dieselben waren manchmal, besonders bei Be- B. Ausgaben,
amten, sehr hochf vgl. die Statuten collegii Ordentliche Ausgaben:
Aesculapi et Hygiae CIL VI 10234 Z. 19—22, 1) Für das Vereinshaus (schola). Viele Col-
lex. coli, eborariorum Z. 23. 24, Lez Lauuvina legien waren reich genug, sich selbst ein gemein-
CIL XIV 2112 t Z. 26—29. u Z. 8—10). Die sames Haus zu bauen, z. B. das c. eenlonariorum
lauuvinische Lex enthält auch eine ganze Samm- in Apulum (CIL III 1174, ähnlich VIII 2551
lung kleinerer Strafen für die Mitglieder, die bei —2555. XIV 45.424. 1X5568. Mommses Inscr.

der gemeinsamen Mahlzeit gegen die gute Sitte conf. Heiv. 1828. Korr.-Bl. Westd. Ztechr. IX
verstiessen (ebd. ix Z. 25—28). Bei demselben 40 nr. 98 u. s. w., vgl. Waltzing I 480). Die Kosten
C. verfielen die tuneratieia von Mitgliedern, die wurden aufgebracht durch ausserordentliche Bei-

über ein halbes Jahr zahlungssäumig gewesen träge.

waren, und solchen, die durch Selbstmord ge- 2) Für den Cult, und zwar für Opfer, Fest-

endet hatten, der Casse (ebd. t Z. 22. u 5—6). mahlzeiten und die damit verbundenen Vertei-

Eingehende Strafbestimmungen enthält auch das lungen, Spiele, Leichenbegängnisse und Dedica-
Statut der curia lotis von Simitthus (CDL VIII tionen an die Götter. Opfer und Mahlzeiten wur-
14683) und des conlegium aquac in Rom (CIL den gewöhnlich durch Einkünfte aus einer Stif-

VI 10298). Grössere testamentarisch festgesetzte tung oder durch gelegentliche Freigebigkeit ge-

Conventionalstrafen konnten einem C. zufallen, deckt, höchstens musste die Casse das Fehlende
wenn ein anderes die für ein Vermächtnis seitens 50 ergänzen. Reiche Vereine machten diese Festlich-

des Erblassers auferlegten Verpflichtungen nicht keilen ganz auf Kosten der Casse, z. B. die Cor-
erfüllte, z. B. den fabri tignuarii in Pisa infolge porstion der Elfenbeinarbeiter (Röm. Mitt. 1890,
stipulalio eines Soldaten, der den fabri nasales 287 Z. 12). CIL III p. 953 haben wir eine Ab-
von Pisa 4000 Sesterzen vermacht hatte unter rechnung Ober ein Festessen am letzten ApriL
der Bedingung, für sein Begräbnis zu sorgen, bei Nach CIG 5153 = 101830 (Mommsen Berichte

Nichterfüllung der Auflage aber die Summe an der sächa. Ges. 1 850, 57B.) bittet die Corporation
die fabri tignuarii zu zahlen, wodurch natürlich tyriecher Kaufleute in Puteoli ihre Mutterstadt um
auf diese auch jenes munus überging (CIL XI eine Unterstützung (s. o. S. 438), weil sie bei ihrer

1436, vgl. VI 9626). Strafen für Entweihung geringen Mitgliederzahl nicht mehr im stände ist,

der Oräber, die auf Grabsteinen von früheren 60 die Kosten für den Cult ihrer nationalen Götter
Vereinamitgliedern angedrohtwerden, verfallen der

Vereinscasse (CIL III 2107. 9450. 9672. VI 7458
= 8750. 9485. XI 136. CIG 3639 add. Ann. d.

Inst. 1868, 142 oder Dumont Inscr. et mon. fig.

de la Thrace 1876 nr. 65 u. s. w.). Sie waren aber

u. s. w. zu tragen. Reiche Collegien bauen so-

gar auf eigene Kosten Tempel ihrem Schutzgott

(Liste derselben bei Waltzing I 484L), bezw.
Altäre oder Statuen (ebd. 485B.).

Dazu kommen bei Vereinen, die für das Be-

manchmal so hoch, dsss sie nur zur Abschreckung gräbnis ihrer Mitglieder sorgen, zwei weitere be-

dienten und wohl kaum jemals gezahlt wurden deutende Ausgabeposten:

(50 000 Sesterzen, CIL VI 7458. 8750. 9485). 8) Für das Grabmonument oder den Begräbnis-



441 Collegium Collegium 442

platz des Vereins. Auch hier kommt die Her-

stellung aus eigenen Mitteln vor, vgl. OIL XII

1929. XI 1449. 0 r e 1 1 i 4097. Auch collegia da-

meslica kaufen ein Monument (i. B. CIL VI

28 328) oder sammeln Beiträge, um ein solches

zu bauen (z. B. VI 5818).

4) Für das Begräbnis und die Totenehren der

Mitglieder. Die Höhe des Bestattungsgeldes=
tuneratieium war wohl in der Regel durch die

Statuten festgesetzt (Ober die sehr verschie- 10

dene Höhe der Summen, vgl. die Zusammen-
stellung bei W a 1 1 z i n g I 487). Manche Colle-

E
en trugen nur einen Teil der Kosten. Das
nuvinische C. gab auch eine Reiseentsehädi-

gung von 20 Sesterzen, viatieum, für denjenigen,

der mit der Besorgung des Begräbnisses eines in

einer Entfernung von über 20 Meilen gestorbenen

Vereinsmitgliedes betraut war. Die Summe von
50 Sesterzen wurde verteilt von dem nämlichen

C. an diejenigen, welche an dem Leichenbegäng- 20

nis verstorbener Mitglieder teilnahmen (— eie-

quorium oder iportula exequaria ad rogum).

Doch wurde dies von dem tuneratieium abge-

zogen, so dass dadurch dem C. keine neuen
Kosten entstanden. Wohl aber erforderte der

Toteneult, der in Opfern und Mahlzeiten, Be-

krinzung der Gräber, Unterhaltung einer brennen-

den Lampe auf dem Grabe oder im Monument
(CIL II 2102) u. s. w. bestand, Ausgaben der

Casse, wenn hiefttr nicht eine Schenkung des Ge- 80
storbenen gemacht war.

5) Materielle Zuwendungen an bestimmte Mit-

glieder, zunächst in Furm grosserer Anteile an
den Sporteln für die Beamten und Bediensteten.

Die Hohe dieser grosseren Anteile schwankt zwi-

schen lVr, 2-, 3faeh, daher die Bezeichnungen
eesguiplicarii, duplirarii, triplicarii für die ver-

schiedenen Beamtenkategorien. Einige Inschrif-

ten sprechen such von commoda der Beamten. CIL
VI 8678 handelt es sich nach Waltzing I 490 40
bei commoda um Sporteln. Die Curatoren der

Elfenbeinarbeitergilde, von denen es heisst u)t
eui anni commoda cunrta aceiperent (Statut

derselben Z. 19—21. Oradenwitz a. a. 0.

141), empfingen vielleicht eine Entschädigung für

die Herriehtung der Gastmähler, die sie bei diesem
C. zu besorgen hatten. Wenn es in der lanuvi-

nischen Lei bei Auszahlung des tuneratieium
heisst deductie commodi» et exequario (I Z. 88),

so vermutet M o m m s e n (De eoU. 104) wohl mit 50
Recht, das es sich hier um eine an Beamte ge-

zahlte Entschädigung für die Cassenverwaltung
handle. Immunität, d. h. Befreiung von den

6) Für Ehrenbezeugungen, die das C. be-

schloss. Neben den wenig oder nichts kostenden

Ehrenbezeugungen, wie Ehrendecrete, Ehrentitel,

Verleihung des bitellium, gab es solche, wie Wid-
mungen von Statuen und Monumenten, die Aus-

gaben dem C. brachten, wenn nicht, wie es oft

geschah, der Geehrte auch hier honore conten-

tus die Kosten auf sich nahm. Von der .Denk

malswut' der Collegien namentlich in Bezug auf

• die Person des Kaisers ist oben 8. 426 schon

gesprochen.

VII. Die Umwandlung der freien Ver-

eine in Zwangsverbände des Staats und
der Städte (corporati und collegiati). Bei der

Macht des Staatsgedankens bei den Römern ist

es nicht verwunderlich, dass auch die Vereins-

bildung in ein staatliches Fahrwasser gelangt ist.

Allerdings ist wohl die Centurienbildung aus den
handwerktreibenden, nicht ansässigen Bürgen, so-

* weit sie für den Kriegsdienst notwendige Berufe

repräsentieren, durch KOnig Servius keine staat-

liche Indienststellung gewisser Handwerkercolle-

gien, wie M o m m s c n anzunehmen geneigt ist

(St.-R. III 287), vielmehr entstand unserer An-

sicht nach jene servianische Massregel in einer

Zeit, da vielfach eine freie private corporative

Einigung jener Berufe der Werk- und Spielleute

noch nicht stattgefunden hatte (s. o. S. 391), und
blieb unverändert bestehen, als sieh der private Zu-

> sammenechiuss der Berufsgenossen in Collegien

der labri tignuarii, fabri aerarii, tibidnct voll-

zog, ja als nach den veränderten Culturverhält-

nissen und Bedürfnissen der Bevölkerung (z. B.

Eisen an Stelle von Erz) alte Vereinsbildungen

untergingen (collegium fahr, aerar.1) und neue

entstanden, wie das eonlegium tahrum ferrarium

(CIL VI 1892).

Wenn aber nicht in dieser, so sind doch

in anderer Beziehung die collegia tabrum [tign.]
1 die ersten gewesen, die zum Staate, bezw. der

Stadt in ein bestimmtes Verhältnis getreten sind

und sieh der Fürsorge seitens des Staates zuerst zu

erfreuen gehabt haben: nämlich wegen derHülfe-

leistung beim städtischen Feuerlöschwesen. Wir
sind allerdings über diese Thätigkeit der Bau-

handwerkervereine nur durch epigraphische Zeug-
nisse aus den Municipalstädten der Kaiserzeit

unterrichtet vgl. 0. Hirsehfeld Gallische Stu-

dien III, S.-Ber. Akad. Wien CVII 1884, 2399.).
1 Aber warum sollen die Municipien der Kaiser-

zeit, die uns in so vieler sonstiger Beziehung
ein Abbild des republicanischen Rom darstellen,

es in dieser Hinsicht nicht sein? Welcher Nutzen
monatlichen Beiträgen (etwas anders Liebenam für den Staat (utilita» civitatis) soll es anders
186. stand in gewissen Collegien den Beamten gewesen sein, der den ßauhandwerkem neben
und Subalternen zu. Aber auch sonstige Mit- wenigen andern Vereinen von Gewerbetreibenden
glieder haben dieselbe, wahrscheinlich für grosse im J. 690= 64 v. Chr. die fernere Existenz-
Verdienste um das C„ entweder für ein oder berechtigung zu belassen riet (Asconitis in Cor-
mphrere Jahre oder für immer (Belege Waltzing nel. 75, s. oben S. 406)? Unsere Nachrichten
I 490L). CIL III 4048 ist die Rede von immu- 60 über die republicanischen Einrichtungen im Stadt-

wfs reccpti in collegium tabrum, zwei reichen römischen Feuerlöschwesen sind minimal. Wir
Freigelassenen, d 1" nach Waltzing als Eh- hären nur von einer tamilin publica circa por-

renmitglieder aufzufassen sind; das waren wohl tarn et muror disposita, welche nötigenfalls an die
Leute, die ohne Zwang, um der Ehre willen (im bedrohte Stelle gerufen wurde (Paulus Dig. 1 15,

Album oder sonst auf Inschriften stehen die im- 1), und von gelegentlichem Eingreifen privater
mume neben oder gleich nach den Beamten, auf Sclavenscharen (Cass. Dio LIII 24). Die letztere

alle Fälle vor den übrigen Mitgliedern, vgl. CIL Stelle spricht dann neben Sclaven auch noch von
VI 10231. 10284 u. s. w.) erheblich mehr zahlten. .anderen gedungenen Leuten'. Das werden wohl
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Handwerker gewesen sein, die ihr Beruf fUr das

Löschgeschäft geeignet machte. Subsidiär sind

wohl die Bauhandwerker, centonarii u. s. w. auch

schon im republicanischen Rom im Feuerwehr-
dienst in Betracht gekommen, wenn auch viel-

leicht anfangs freiwillig oder einzeln vom Staate

und reichen Privaten gedungen. Und das war
wohl der Öffentliche Nutzen, von dem im J. 64
die Rede war. Den eigentlichen Entwioklungs-

process der Indienststellung der collegia fabrum
u. 8. w. im städtischen Interesse können wir erst

in der Kaiserzeit verfolgen. Sie bleiben Vereine,

die aus privater Initiative hervorgegangen sind,

die daher staatlicher Concession bei ihrer Grün-
dung bedürfen, aber neben dem Privatberuf der

Mitglieder tritt der städtische Dienst, die Be-

sorgung des öffentlichen Löschwesens, immer mehr
in den Vordergrund. Das zeigt sich sehr bald

in einer doppelten Organisation, wie sie wenig-
stens sicher bis jetzt in Nemausus nachgewiesen

ist (Hirschfeld a. a. 0.): als private Vereine

haben diese Collegien ihre collegialen Beamte,

wie alle andern, als städtische Feuerwehr sind

sie dem praefecius vigilum et armorum — an

anderen Orten wohl dem praefectus collegii, über

diesen vgl. unten S. 476 — unterstellt. Wenn
Plinius (ep. ad Trai. 33) von instituere Collegium
fabrum in Nicomedien spricht, so ist dabei

wohl allerdings noch nicht von einer Grün-
dung der Feuerwehr durch die Regierung zu
denken (vgl. Plin. paneg. 54 über eine Senats-

sitzung unter Domitian: de ampliando numero
gladiatorum aut de instituendo collegio fabrorum
consulebamus), vielmehr ist damit die Erteilung

der staatlichen Concession gemeint (vgl. Plin. ad
Trai. 33 die Worte iure concewo). Aber bemerkens-
wert ist, dass in jener Zeit die Regierung schon

die Mitgliederzahl aus eigenem Ermessen fixierte

(150 in unserem Falle, analog CIL II 1167 bei

einem r. ccntonariorum unter Antoninus Pius), auf
die Zusammensetzung des C. seinen Einfluss auszu-

üben suchte (Plin. a. a. 0. epo attendam, ne quis

nisi faber recipiatur), und die Erfüllung des einen

Zweckes, dessentwegen die Concession gegeben
war, d. h. des Feuerwehrdienstes, überwachte
(neve iure concesso »n aliud utantur). Dies scharfe

Verfahren hängt allerdings mit den localen Ver-

hältnissen in Bithynien zusammen, und war man
vielleicht anderswo noch nicht so weit vorgeschrit-

ten, aberdie Entwicklung verläuft so, dass der staat-

liche Zweck immer mehr überwiegt, und die pri-

vate Initiative und damit auch der private Zweck
des Vereins immer mehr beschränkt wird. An
einer Stelle des Callistratus (Dig. L 6, 6 (5) § 12)

aus der Zeit des Septimius Severus heisst es schon

von dem c. fabrorum und anderen, die einer ähn-

lichen Ursache ihre Entstehung verdanken, id-

circo instituta sunt, ut neceesariam operam pu-

blins utilitatibus ezhiberent. Doch sind dieselben

in jener Zeit noch nicht, wie man nach diesen <

Worten annehmen könnte, rein staatliche Insti-

tutionen für öffentliche Zwecke, sondern es sind

noch private Vereine, (fuibus »ms coeundi lege

permissum est (a. a. 0.), deren Mitglieder — und
zwar nur die Angehörigen des Berufs = arti-

fxces — nebenbei dem Staate dienen, wofür den
Betreffenden, nicht dem ganzen C., immunitas
gewährt wird, d. h. Befreiung von gewissen
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staatlichen munrra, «eil sie selbst ein munuf
publicum im Dienste der Gesamtheit erfüllen

(hierüber und die Widersprüche der Stelle über-

haupt vgl. unten S. 447).

Hatten wir in diesen collegia fabrum private

Vereine iu halbstaatlichen Institutionen inlolge

einer ausserhalb ihres eigenen Berufes liegenden

öffentlichen Dienstleistung sich entwickeln sehen,

so ist es bei einer andern Gruppe der Bern! der

Mitglieder selbst, welcher eine Fesselung der-

selben und später der gesamten Collegien an den

Staat hervorbrachte.

Trotz der von Augustus im grOBsartigsten

Massstab eingerichteten staatlichen Lebensmittel-

versorgung der Stadt Rom, die die Herbeischaffung

grosser Massen von Naturalien ans den Provinzen

notwendig machte, hatte man im Verlauf der

ersten Kaiserzeit bekanntlich das Institut der

Publicanen, welche die von den Provindalen ge-

lieferen Naturalsteuern auf den stadtrömischen

Markt warfen, nach und nach zu beseitigen ge-

sucht (darüber 0. Hirschfeld Philol. XXIX 69,

106. Tac. ann. IV 6. XIII 51). Wollte man
nicht einen ungewöhnlich grossen Beamtenapparat
schaffen, so musste man Ersatz für die Publica-

nen in anderer Weise suchen, um auch fernerhin

die von den Provinzen gelieferten Producte für

die S|ieisung der hungernden grossstäd tischen Pro-
letariermassen nutzbar zu machen. Man wandte
sich an den Privathandel, d. h. an die Massen
von Grosskaufleuten

(
negotialorex) nnd Reedern

(norieu/orii), die schon in der republicanischen

Zeit die Provinzen und besonders die Ausfuhr-

häfen daselbst überschwemmt hatten (vgl. Art.

Conventus), aber nicht an Genossenschaften der-

selben (wie in der republicanischen Zeit, vgl. Liv.

XXIII 48f. : tres socielate» äomimim uwieviginti

ad restimenta ae frumentum Hupaniensi exer-

ritui praebrnda), sondern an einzelne Vertreter

dieser Berufe, die für den Transport und den
Verkauf von Getreide nach der Hauptstadt be-

sonderer staatlicher Beaufsichtigung und staat-

lichen Schutzes sieh erfreuten (lex lulia de an-

nrma, Suet. Aug. 42. Ulp. Dig. XLVIII 12, 2).

Aber infolge zu starker Berücksichtigung des eon-

sumiereoden Teils der Bevülkerung und einer zu
niedrigen staatlichen Fixierung der Getreidepreise

(Tac. ann. II 87) muss der Privathandel sieh der

wenig Gewinn bringenden Thitigkeit mehr und
mehr entzogen haben, so dass Hungersnöte und
infolge dessen Aufstände in Rom ausbrachen. Das
veranlasste Claudius zu bedeutenderen Coneessio-

nen an die negotiatoree und tumeularii: er über-

nahm das Risico der Getreidetransporte im Winter
auf die Staatseasse, wie das schon in den schweren

Zeiten des zweiten punischen Kriegs gegenüber
jenen erwähnten Genossenschaften seitens des

Staates geschehen war (Liv. XXIII 49). also eine

Art staatlicher Unfallversicherung; Schiffseigen-

tümern, welche Schiffe von 10 000 Modii Trag-

fähigkeit bauten und sie sechs Jahre lang in den
Dienst der stadtrömischen Getreide-Verwaltung

stellten, gab er Privilegien, nämlich Latinern

das römische Bürgerrecht (Gai. I 82 c. Ulpian.

frg. 3, 6), römischen Bürgern Befreiung von der

Lex Papia Poppaea. Frauen das iiis trium libc-

rorum (Suet. Claud. 18. 19). wie einst jene socie-

tates der republicanischen Zeit für ihre Dienste
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für das spanische Heer die raealio milUiac er-

halten hatten. In der Kaiserzeit handelt es sich

aber zunächst deutlich um rein persönliche Con-

tract Verhältnisse des Staates mit einzelnen Indi-

viduen unter festgesetzten Bedingungen auf ganz

bestimmte Zeit gegen Gewährung eines bestimm-

ten Entgeltes in Gestalt von Vorrechten. Dass

daneben der Staat — im 2. Jhdt. wenigstens —
auch noch in Gestalt von Frachtgeldern (vecturae)

pecuniäre Entschädigungen zahlte, beweist eine

Inschrift aus der Zeit des Antoninus Pius, CIL
II 1180, welche neben noricu/orit auch scapharii

(Flussschiffer) im Staatsdienste zeigt. Die für

den Staat zu leistende Lieferung schloss sicher

Privathandel und Privattransporte der Betreffen-

den nicht aus. Aber das letztere nahm immer
mehr ab, da der Staat wieder preisregulierend

in den Güteraustausch eingriff (Tac. ann. XV 39,

Tgl. dagegen ebd. XIII 51 und die Versuche

Traians, den Privathandel zu heben und das staat-

liche Eingreifen auf diesem Gebiete zurückzu-

dämmen, rlin. paneg. 29). An allen erwähnten

Stellen ist von Collegien der naricularii oder

negoliatores nicht die Rede; dass solche auch in

Rom bestanden, ist anzunehmen, da sie in allen

grösseren Städten besonders an der See teilweise

schon in der republicanischen Zeit sich finden

(CIL XIV 8603 Oslienses nariculariei gehört nach

Dessau in die augusteische Zeit, CIL VI 814

ein stadtrömisches collegium negoliatorum hu-
menlariarum ans der Zeit der Flavier), aber auf

keinen Fall hing die Erlangung der erwähnten

staatliehen Privilegien von der Zugehörigkeit zu

dem C. ab, und keineswegs sind die Massregeln

des Claudius nur denkbar im Zusammenhang
mit der Gründung von Reeder- und Getreide-

händlercollegicn, wie man uns glauben zu tuschen

versucht hat (Marquardt Privatl.1 424,3. Lie-

benam 34. B. Matthiass Zur Geschichte

und Organisation der römischen Zwangsverbände
28f.). Auch im Anfang des 2. Jhdts. geschieht

die staatliche Privilegienverleihung (jetzt ist die

Rede von immunilas. immunilas a muneribux
publicis, muneris publici roeafio) noch an ein-

zelne Individuen und wird abhängig gemacht von

dem Besitz von Seeschiffen im Dienste der an-

nona (so handelt von Traian Dig. XXVII 1, 17,

6; von Hadrian ebd. L 6, 6 [5] g 5, vgl. Scae-

vola Dig. L 5, 3 ob narem) mit genauer Be-

schränkung auf die Zeit der wirklichen Dienst-

leistung (Dig. L 6, 6 [5] g 3 quamdiu in eius-

modi actu sunt) und— seit Hadrian wenigstens
— von der Bedingung, dass immer der grössere

Teil des jeweiligen Vermögens der Betreffenden

dem Staatsdienst gewidmet wird, bei Vermehrung
des Capitals also mit steigendem Betrage, weil

reiche Leute durch die Beteiligung an der gross-

städtischen Lebensmittelversorgung mit einem
kleinen Bruchteil ihres Vermögens sich den immer
lästiger werdenden munera publica oder mum-
cipalin zu entziehen suchten (Dig. L 6, 6 [5] g 8;

negolialo pro incremenlo lacullatium ezercenda

est. Ahoquin si quis [ f/ui?
]
mmore pccuniar

suae partc negotialionem ezercebit
[
ezercebat‘>

)

tuttun loeuples laclus in endrm quantilate ne-

gotiatinnis persererarerit, tenebitur munrribus,

sieuli loeuptetcs, qui modica preunin nimpara-
tis naribus munrribus te publins sublrahere

templant: idque ila obserrondum epistula divi

Hadriani scripla (acriplum?) csf, vgl. Scaevola

Dig. L 4, 5). Seit Antoninus Pius begegnen

uns dann in diesem Zusamenhang auch Col-

legien der naricularii und negoliatores. Auf
zwei Inschriften, die eine aus HispaliB— Sevilla in

Baetiea (CIL II 1 180, 8. o. S. 445), die andere aus

Arles in der Narbonensis (CIL XII 672), werden

Unterbeamte des praelcctus unnonac von den

10 Collegien der scapharii Hispalenses, bezw. der

naricularii marini Arclatenses — bei letzteren

ist der Betreffende sogar patronus optimus et in

noesntissimus — geehrt, woraus man schliessen

könnte, dass diese Collegien geschlossen im Dienste

der annona gestanden hatten. Dass dieser Schluss

nicht ganz richtig wäre, zeigen die Reseripte des

Antoninus Pius und seiner beiden Nachfolger

(Dig. L 6, 6 [5] g 9. 12. 6), die allerdings auch

von den Collegien der Reeder und Händler reden.

20 aber zugleich beweisen, dass 1) auch jetzt noch

die übernähme von Leistungen für die annona

und die Gewährung von Entschädigungen in Pri-

vilegien und Geld dafür persönlich durch bezw.

an einzelne unter den erwähnten Bedingungen
geschah, 2) dass diese einzelnen Personen, mit
denen der Staat in ein Contractverh&ltnis trat,

Mitglieder von Collegien waren, 3) dass aber einzig

und allein diese, welche jene Bedingungen er-

füllten und wirklich selbst den betreffenden Be-

30 ruf persönlich ausübten, im Genüsse der staat-

lichen Vergünstigungen sieh befanden, während
man solche, die sich nur auf diese Weise den
städtischen Lasten zu entziehen suchten (a. a. O.

g 9) und Grosscapitalisten, welche sich auf diesem
Wege bereichern wollten, bezw. die ein solches

Vermögen besassen, dass sie die übrigen munera
zugleich mittragen konnten (g 12, vgl. besonders

die interessanten Worte: quae lenuioribu« per

collegia distributis concesm sunt), auch zu alte

40 und zu junge Angehörige des betreffenden Berufs

(g 12), aufs strengste zwar nicht von den Col-

legien der betreffenden Berufsgenossen, wohl aber

von dem Genosse der staatlichen Vergünstigungen

ausschloss, so dass also die Collegien damals
neben den im Staatsdienst stehenden, privilegier-

ten Mitgliedern auch privatim arbeitende, nicht-

privilegierte, umschlossen. Das ganze Verfahren

aber, besonders das gegenüber den reichen Leuten,

denen man. trotzdem sie alle Bedingungen für

50 den Dienst bei der Annona erfüllten, die Be-

freiung von den übrigen munrra nicht gewährte,

zeigt, dass jetzt allein das nackte Staatsinteresse

massgebend war, und das passt so recht in die

Anchauungen vom Staate bei den gewissenhaften

Antoninen, von denen Pius den Ausspruch gethan
hat: nihil esse sordidius, immo crudelius, quam
si rempublicam is adroderet, qui nihil in eam
sun labore conlerret (Hist. Aug. Ant. PiuB 7),

womit der späteren Auffassung von dem nach dem
60 Willen des allmächtigen Staates arbeitenden Bür-

ger schon stark vorgearbeitet ist.

Es war nur ein Schritt weiter auf dem ein-

geschlagenen Wege, wenn der omnipotente Staat

nicht nur einzelne Personen, sondern die ganzen
Collegien in seinen Dienst stellte; das begann
mit dem Augenblick, da das staatliche Eingreifen

auch auf die Corporationen als solche sich bezog.

In diesen Zusammenhang gehört Wohl die Be-
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Stimmung des Kaisers Marcus, dass niemand zwei

Collegien zugleich angehören dürfe (Dig. XLVII

22, 1, 2), wodurch man einen scharfen Abschluss

der Collegien von einander zu erreichen hoffte

und die einzelnen Bürger für bestimmte munera

und zwar mit ihrer ganzen Capitalkraft auszu-

nutzen suchte.

Aber selbst zur Zeit des Septimius Seve-

rn* waren noch nicht die sämtlichen Mitglieder

der Collegien im staatlichen Dienst thatig und

dafür durch immunifos entschädigt, vielmehr

wurden auch jetzt noch die staatlichen Vergün-

stigungen persönlich und temporär, nicht erblich

verliehen, wie der in dieser Zeit letiende Oalli-

stratus uns sagt (Dig. L 6, 6 [5] § 3. 4. 12. an

der letzteren Stelle: nec Omnibus promiscue, qui

adsumpti sunt in hu collegiis, immunitas datur,

etd artiKeibus dumtazat). Aber die Zahl der

privilegierten Vereinsmitglieder muss so über-

wiegend gewesen sein, dass die übrigen dabei ganz

zurücktraten, bezw. nur noch in der Theorie be-

standen; denn nur so erklärt sich die andere Aus-

drucksweise desselben Callistratus, wie Collegium,

quod immunitatem pariat (ebd. § 7), oder Cor-

pora, quae immunitatem praebent (ul) noricu-

lariorum, eine ganz offenbar juristisch ungenaue,

aber den factischen Verhältnissen meist ent-

sprechende Redeweise, insofern alle Vereinsmit-

glieder in damaliger Zeit die Bedingungen des

Staatsdienstes erfüllten und dafür Immunität ge-

nossen. so dass für den Fernerstehenden die

Zugehörigkeit zum C. den Genuss der staat-

lichen Vergünstigungen brachte. Die doppelte

Ausdrucksweise tritt gleich im Anfang von § 12

scharf zu Tage in den Worten: quibusdam eol-

letjiis vel corporibu», quibus , immunitas

tribuitur, wozu dann berichtigend und einschrän-

kend nachher hinzugefügt wird: nee Omnibus
promiscue: qui adsumpti sunt in bis collegiis,

immunitas datur, sed artiKeibus dumtazat. Die

ungenaue Ausdrucksweise bei demselben Juristen

auch Dig. XXVII 1, 17, 3: non omnia tarnen

Corpora vel collegia vacalionem tutelarum ha-

best . . . ., nisi nnminatim id privilegium eis in-

dultum sit. Neben diesem einen neuen Gedanken,
dass das C. als solches die immunitas gewähre,

treten bei demselben Callistratus noch zwei an-

dere uns zum erstenmal entgegen: 1) Dass das,

was die Mitglieder für die staatliche Privilegie-

rung leisteten, ein munus publicum sei, welches

die Befreiung von den übrigen munera erheische,

denn es handle sich bei den für die annona Thäti-

en um absentia reipublicae causa, D.ig. L 6,

(5) § 3. Damit war die juristische Formel ge-

funden, um die Befreiung gewisser Bürger von

den immer lästiger werdenden Municipallasten

zu erklären; aber zugleich war das offenbar ur-

sprünglich rein privatrechtliche Contractverhältnis

staatsrechtlich aufgefasst und diese Auffassung

blieb in der Folgezeit, gerade wie in der Ge-

schichte des Colonats, wo eine analoge Erschei-

nung zu Tage tritt (vgl. Art. Colonatus). Ver-

kehrt aber ist es, wenn neuerdings Matth iass

(Zu Gesch. u. Organisation der römischen Zwangs
verb.) mit seinen römischen Collegen in der Auf-

erlegung eines öffentlichen munus auf einzelne

Bürger, die dafür von anderen befreit werden,

den Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung sieht,
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indem er die vorzüglichen Ausführungen von Rod-
bertus (Zur Gesch. der römischen Tributsteuern

seit Augustus, Hildebr. Jahrb. f. Nat.-Okon. 1867,

418R.),der die Entwicklung derVereine zu Zwangs-
innungen in letzter Linie ganz richtig als Folge-

erscheinung des antiken Naturalsteuersystems und
der damit verbundenen Leistungen (munera) der

Bürger betrachtet, falsch angewendet hat. 2) Ist

hei Callistratus neu die Behauptung, dass die

Collegien gegründet seien für den öffentlichen

Dienst und nicht um eines privaten Zweckes willen,

ideirco instituta sunt, ut neeessariam nperam
publieis utilitatibus ezhiberent, ebd. § 12, also

auch hier der Fehler, dass das historische Werden
nicht berücksichtigt wird; etwas, was im Laufe
der Entwicklung zu dem ursprünglichen Zweck
der Collegien hinzugekommen war, erschien jetzt

als Zweck der Gründung dieser Collegien.

Wir haben also um die Wende des 2. zum
3. Jhdt. zwei Kategorien von zu Recht bestehen-

den Collegien neben einander: neben den concessio-

nierten die privilegierten oder juristisch genau
Collegien mit grösstenteils privilegierten und da-

für dem Staate dienenden Mitgliedern. Welche
gehörten zu den privilegierten Collegien? Calli-

stratus spricht von der oft citierten Digestenstelle

(L 6, 6 (5) § 12) von quibusdam collegiis vel

corporibus und bestimmt sie genauer dadurch,

dass dieselben 1) staatliche Concession haben,

2) aus Leuten ein und desselben Berufes zu-

sammengesetzt sein, 3) dem öffentlichen Interesse

dienen (oder wie Callistratus fälschlich behauptet,

dafür gegründet sein) müssen. Als Beispiel giebt

er das corpus fabrorum (ebenso Dig. XXVII 1,

17 § 2). Hinzurügen können wir die seither be-

trachteten Collegien der navicularii und nego-

liatores trumentarii (Dig. L 5, 9, 1), der mer-
cotores olearii (Dig. L 4, 5, vgl. CIL VI 1620),
weiter das C. der stadtrömischen Bäcker (pistores),

dessen Mitglieder seit Traian schon (Aurel. Vict.

deCaes. 13, 5 annonae perpetuae mire consultum
reperto (dafür Borghesi Oeuvr. III 134 recepto,

H i r s c h f e 1 d Philol. XXIX 44 reparato] Krma-
loque pistorum collegio) unter bestimmten Be-

dingungen (persönlicheAusübung des Berufs, Nach-
weis eines bestimmten Masses von Arbeitsleistung

täglich, Verpflichtung auf drei Jahre, Ulp. frg. Vat.

233. 234. Gai. I 34) ähnliche, ja noch grössere (frg.

Vat. 235. 237. Dig. XXVII 1, 46) staatliche Ver-
1 günstigungeu wie die Reeder u. s. w. genossen, da-

für aber Brot zu billigen Preisen an die Verwaltung
der Annona zu liefern hatten (die Beziehungen
des Vereins zum praelectus annonae deutet auch
der im J. 144 von dem e. pistorum dem Anto-

ninus Pius gesetzte Stein an, CIL VI 1002, wo
auf der rechten Seite steht praet(eelura) L. Valeri

Proculi), ferner die mensores frumentarii (Dig.

XXVII 1, 26. L 5, 10 g 1; vgl. das corpus men-
snrum machinarionem Irumenti puilici CIL VI

1 85 ans dem J. 198, mit der Concessionsforme!

quibus er SC. coire licet), die suarii (Ulp. frg-

Vat. § 236). Hiermit ist natürlich nur unsere

Kenntnis, nicht aber die Liste erschöpft. Ver-

mutungsweise möchte ich noch anfügen. ob nicht

an der viel behandelten Gaiusstelle Dig. III 4. 1 in

dem Satz: Item collegia Romae cerla (vgl. qui-

busdum bei Callistratus) sunt, quorum corpus et

senalus eonsultis atque constitutionibus principa-
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libut eonürmatum ett (vgl. Hrmato vom eorput curntio lulelae in verschiedenem Umfange, ent-

pitlorum gebraucht bei Aurel. Vict. de Caes. 18, weder nur von der Vormundschaft Ober Kinder

5) refufi pittorum et quorundam dliorum et von nicht dem C. angehörigen lauten (dies der

naviculariorum, qui et in provinciit tunt, die häufigere Fall, vgl. Dig. XXVII 1, 17 § 2, z. B.

privilegierten Collegien den gewöhnlichen, blos die tuarii Paulus frg. Vat. 237), oder sogar auch

eoneessionierten gegenflbergestellt sind. Abge- von der tulela Uber Kinder der eigenen enllegae

sehen von dem Worte eonürmatum ett gegenüber (so die pistoree, Ulp. a. a. 0. § 283. 235. Paulus

dem an dieser Stelle sonst gebrauchten permit- ebd. 237), aber immer nur zu erlangen durch
tum ett, bestimmt mich dazu einmal die Erwäh- specielles Privilegium (Dig. XXVII 1, 17 g 3,

nung der constitutionet principalet, da doch die 10 oben S. 447 ausgeschrieben);

Coneession der Vereine in Rom wie in ganz Italien 3) reeturae = Transportgelder, bezeugt für die

vom Senate ausging, während diese kaiserlichen naricutarii (CIL II 1 180).

Erlasse bei unserer Annahme auf die Zuerkennung Nicht teil hatten an den staatlichen Ver-

bestimmter Privilegien sich bezögen, dann der giinstigungen, trotzdem sie dem Staate in der

eigentümliche Bau des Satzes, indem zunächst vorgeschriebenen Weise dienten, besonders reich

von eotlegia Romae eerta gesprochen wird und gewordene Leute, insofern diese zur Übernahme
dann bei den navieularii hinzugefügt wird qui der munera publica neben dem einmal Obernom-
ei in prorinciis tunt. Wir wissen aber, dass die menen Special-munus gezwungen werden konnten;
privilegierten Collegien, wenigstens die mit der von dieser schon besprochenen Verfügung deB An-
annon

a

in Beziehung stehenden, auf die Stadt 20 toninus Pius für die eotlegia der annona (Dig. L
Rom zunächst beschränkt waren (bezeugt fOr die 6, 6 [51 g 12) spricht auch Callisiratus für die

pitloret durch Ulp. frg. Vat. 234. 235. Paulus labri, Dig. XXVII 1, 17 g 2: cos, qui in eor-

ebd. 237. Dig. XXVII 1, 46; für die mentoret poribut tunt reluti labrorum, immunitatem ha-

trumentarii durch Paulus Dig. L 5, 10g 1) mit uere dieimut etiam circa tutelarum ezterorum
Ausnahme der naneularii (CIL II 1180), deren hominum administrationem, nun ti tacultates

Beruf eine Verbreitung Uber das ganze Reich er- eorum adauetae luerint, ut ad cetera quoque
heischte. Störend bei dieser Auffassung ist nur munera oubtica tuteipienda compellantur. Aber
das Wörtchen item, doch erklärt sieh dasselbe, mit welcnen Mitteln brachte der Staat diese Leute
wenn wir mit Cohn die ungeschickte Zusammen- zur Erfüllung ihrer Pflichten? Es scheint sich da
Ziehung einer grösseren Vorlage an dieser Stelle 30 schon nicht mehr um rein freiwillige Leistungen
annehmen (darüber s. o. S. 41 1 f.). Reicher zu handeln, sondern hier scheint der

Ans diesen von uns genannten privilegierten Zwang von oben, die zwangsweise Heranziehung
Collegien sind die späteren Zwangsinnungen im der grossen Vermögen für die Pflichten des Staates

Laufe des 3. Jhdts. entstanden. Vergegenwärtigen gegenüber den Ärmsten zu walten (vgl. den Aus-
wir uns kurz die Lage unserer Collegien zu Be- druck compellantur).

ginn dieses folgenschweren Saeculum: Welche Controlle hatte überhaupt der Staat

Die weitaus grösste Anzahl, meist sogar alle über die in seinem Dienste stehenden Mitglieder
Mitglieder dieser Collegien waren neben ihrem der Collegien? Zwei Stellen, die eine über die

Privatbetrieb im Staatsdienst thätig unter fol- pitloret, die andere über die tuarii sind he-

genden Bedinungne: 40 lehrend: IJlp. frg. Vat. g 233 sagt ted non alios

1) sie mussten persönlich das betreffende Ge. pulo ezeutandot, quam qui intra numerum con-

worbe betreiben (bezeugt für die naricutarii, nc- stituti erntenarium pistrinum tecundum litteras

gotiatoret, pitloret, labri)-, diri Traiani ad Sulpieium Simitem ezerceant.

2) im Besitz des für den betreffenden Beruf quar omnia tittcrii praeleeti annonae tignil!-

notwendigen Materials sein, die narintlarii z. B. eanda tunt, derselbe von den tuarii g 286 ha-

im Besitz von Schiffen, die pitloret im Besitz bent ezeusationem litterit allatis [a proeleclo]

ihres Handwerkszeuges; urftis testimonialibus negotiationii, ut imperator

3) den grösseren Teil ihres jeweiligen Ver- nosfer et dirut Screrus . . . reteripierunt. Die
mögens für den öffentlichen Dienst nutzbar machen, erste Stelle besagt, dass die pitloret unter eine be-

die tuarii z. B. Vz (Ulp. frg. Vat. g 236, Paulus 50 stimmte Zahl aufgenommen sein mussten. Walt-
ebd. 237); sing (Etüde II 350) fasst wohl mit Recht die-

4) ein bestimmtes Alter haben, d. h. nicht zu sen numerus als eine Liste der zum Staatsdienst

alt und nicht zu jung sein; Verpflichteten und damit zum Privilegiengenuss

5) auf einen bestimmten Zeitraum sich für den Berechtigten, die seitens desStaates geführt wurde,
öffentlichen Dienst verpflichten (für die naviru- auf, eine Liste, die einen Auszug aus dem Album
larii Gai. Inst. I 32 c. Ulp. frg. 3, 6, für die des C. darstellte, wenn nicht alle Mitglieder
pitloret Gai. Inst. 1 34, für die mercatores olearii desselben die staatlichen Bedingungen erfüllten,

Dig. L 4, 5); oder andernfalls mit dem Album sich deckte.

6) (die pitloret wenigstens) ein bestimmtes Nach unseren obigen Ausführungen mussten hier

Mass von Arbeitsleistung täglich naehweisen (min- 60 hinter den Namen der einzelnen die Personalien,

destens 100 Srheffel Getreide täglich verbacken), vor allem das Alter, und ferner genau das Ver-

Gai. a. a. 0. Ulp. frg. Vat. g 233. mögen der Betreffenden verzeichnet sein. Die Auf-

Dafür entschädigte der Staat durch nähme in den numerut wurde nach der ersten

1) Befreiung von den Gemeindelasten: vacatio der beiden angezogenen Stellen unter Traian

a muneribut publicit (cirilibut, municipalibut) durch ein Schriftstück des Praefectus annonae,

mit Einschluss der honoret (Paulus Dig. L 5, 9, nach der zweiten, d. h. unter Septimiu; Severus

1, vgl. dagegen ebd. 6, 6 [5] g 13); und Caracalla, durch ein solches des Praefectus

2) Befreiung von der Vormundschaft: ez- urbi bescheinigt (über die Veränderungen in der

Patdj-WUaows IV 15
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Stellung des Praefectus annonae vgl. 0. Hirsch* legien und die Zuteilung jeder Corporation an ein

feld Verwaltungsgesch. I 137f.). Wer die Ein- bestimmtes Ressort der Staatsverwaltung, wo es

tragung nicht hatte vollziehen lassen und jene Hecht zu suchen hatte, andeutet. L i e d e n a m
Bescheinigung nicht besass, war, auch wenn er (49) sagt unserer Ansicht nach daher mit Recht:
Mitglied des betreffenden C. war, von den Staat- ,Die Regierung des Alexander SeveruB bezeichnet

liehen Privilegien ausgeschlossen, brauchte aber eine Epoche in der Geschichte des Vereinswesens*.

auch dafür dem Staate keine Dienste zu leisten Die Regulierung der Collegien von oben war
(Ulp. frg. Vat. 236). aber erst nötig, als der wichtige Schritt, den wir

Vom Anfang des 3. Jhtds. ab sind diese Colle- schon unter Septimius Severus sich vorbereiten

gien dann auf lange fast vollständig unserer Beob- 10 sahen, gethan war. dass die Immunitäten dem C.
achtung entrückt. Erst zu Beginn des 4. Jhdts. als Gesamtheit gehörten, dass die Zugehörigkeit
treten sie durch den Codex Theodosianus wieder zu dem C. die staatlichen Privilegien und damit
in unseren Gesichtskreis. Aber zweierlei ist jetzt auch die Übernahme des betreffenden staatlichen

ganz anders: 1) nicht mehr die einzelnen Mit- munua brachte. Von nun an hatte der Staat ein

glieder, sondern die gesamten Collegien stehen weitgehendes Interesse daran, nur geeignete Per-

im Dienste des Staates, mit anderen Worten, das sönlichkeiten, die das betreffende Gewerbe ver-

a/hum eollegii deckte sich mit jenem wumm/j standen und vor allem das nötige Vermögen hatten,

des Staates; 2) wo wir vorher immer von frei- in den Corporationen zu sehen. Erwähnt sei noch,

williger übernähme und staatlichen Privilegien dass etwa seit Alexander Severus auf Inschriften

(mit Ausnahme bei den ganz reichen Leuten) ge- 20 von Collegien, wenigstens in dem bis jetzt uns
hört hatten, begegnen uns jetzt Zwang, Erblich- vorliegenden Material, die Concessionsformel qui-

keit und unerträgliche Lasten (munera). Die bus ex SC roire licet nicht mehr vorkommt. In

gTösste Veränderung hat auch hier das am meisten den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts scheint

für uns in Dunkel gehüllte 3. Jhdt. gebracht. also die private Initiative in der Vereinsbildung

Nur durch ein paar dürftige Notizen wird das erlahmt und die staatliche Thätigkeit an die

tiefe Dunkel ein bischen erhellt. Von Alexander Stelle getreten zu sein. Dass dann Zwang und
Severus, der nach der furchtbaren Misswirtschaft Erblichkeit seitens der Regierung angewandt

des Hcliogabalus in weitgehendster Weise sich wurden, um die Corporationen zusammenzuhalten,
wieder der stadtrömischen Lebensmittelversorgung ist keine Einzelerscheinung bei den Collegien, son-

annahra (Hist. Aug. Alex. Sev. c. 22 39; vgl. 30 dem eine von den vielen, welche uns die voll-

an der ersteren Stelle den Hinweis auf die aus- kommene Umwandlung des römischen Staatsorga-

gedehnten Immunitätsverleihungen an negotia- nismus offenbaren. In dem allgemeinen Elend
tores, um solche nach Rom zu ziehen; nach c. 32 des 3. Jhdts., erzeugt durch die fortwährenden

wurde denselben die his dahin übliche Gewerbe- Bürgerkriege, die Überflutungen durch Barbaren-

steucr, nurum negotiatorium et coronarium, er- scharen, eine ununterbrochene Reihe von Calami-

lassen), heisst es in der Vita c. 33: rorpora om- täten wie Pesten, Hungersnöte u. s. w., wurden
niwm constituit vinariorum, lupinariorum. coli- die munera die der einzelne dem flsc&lischen

gariorum et omnino omnium artium idemque und Verwaltungsdespotismus zu leisten hatte, so

ex sese defensores dedit et iusrnt <71*1 ad quo$ unerträglich, dass in allen Klassen sich die Bürger
tWtce* pertineret, also eine doppelte Massregel, 40 ihren Verpflichtungen zu entziehen suchten. Das

1) corporum conntitutio, 2) die Regelung der führte zu Zwangsmassregeln des omnipotenten

Jurisdiction für alle Collegien. Was den ersten Staates gegenüber den verschiedensten Ständen,

Punkt betrifft, so ist die A und rucksweise an der den Mitgliedern der städtischen Curien, den Of-

obendrein noch verderbten Stelle (vgl. Liebe- ficiales, den Bauern (Colonen), dem Erwerbsstand

nam 49, 1) recht unklar. Es handelt sich wohl der Städte, der an seine einzelnen Collegia oder

um die corporative Einigung aller noch nicht in Corpora gefesselt als Gesamtstand mit denselben

Corporationen geeinigten Berufe und zwar von Existenzbedingungen unter dem Namen rollegiati

oben durch die Regierung (vgl. den Ausdruck r.o»i- oder corporati der betreffenden Stadt zusammen-
stituere gegenüber dem früher für die Erteilung der gefasst wurde. Dies erzeugte dann an Stelle der

staatlichen Concession gebrauchten instituere). 50 ökonomischen Freiheit den blinden Zwang, eine

Das passt sehr wohl zu zwei Nachrichten, die vollständige Unbeweglichkeit. Die einzelnen sind

uns die Wahl neuer Mitglieder schon bestehender nominell frei, aber ihr Verhältnis zum Staat, d.

Collegien durch die Kaiser zu berichten scheinen. h. dem allmächtigen Kaiser und dem Heer der

Ulp. frg. Vat. 235 erwähnt nistores ab ipso (i. e. höheren Beamten, war das der serritudo, und
a Caracalla) crcati (nach Waltsing II 81 wäre ihre Thätigkeit heisst serrire (Cod. Theod. XII

allerdings auch die Erklärung möglich, dass es 19, 2 (400] qui ruriae rel rolleg10 rel bürgt*

sich um neu in den Staatsdienst eingestellte Bäcker eeterisque corporibus tervierit. Symmach. relat.

handle, unsere Auffassung steht aber daneben in 14 patriae servientes, vgl. hierüber die vorzüg-

A. 1), und Kaiser Aurelian rühmt sich, dass er liehen Ausführungen von W a 1 1 z i n g Etüde II

die Corporationen der Nilschiffer und Tiberschiffer 60 260ff.). Das letzte Glied in der Kette war die

durch Aufnahme neuer Mitglieder vergrössert habe Einführung der Erblichkeit, wodurch derAbschluss

(Hist. Aug. Aurel. 47). Mit diesen Neuerungen der Stände erreicht wurde. Wann dies geschah,

im Vereinswesen, der Begründung neuer Collegien, wissen wir nicht. Zu Anfang des 3. Jhdts. wird

sowie der Ergänzung und Erweiterung schon be- das Gegenteil noch scharf betont, vgl. Callistrat.

stehender durch die Regierung vereinigt sich gut Dig. L 6 ,
6 [5] § 4: Immunitati, quae naricu-

jene zweite Bemerkung in der Vita Alexandri lariis praestatur, certa forma data est: quam
Severi, welche uns die Einrichtung ordentlicher immunitatem ip*i dumtaxat habent, non etiam

Vertretung vor Gericht aus der Mitte der Col- liberis aut libertis eorum praestatur. In den
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ersten Gesetzen des Codex Theodosianus aus dem Vereinswesen 669.). Hier stellen natürlich das
Anfang des 4. Jhdts. dagegen ist die Erblichkeit Hauptcontigent die Vereine, die

des Berufs vorhanden: vgl. für die narieularii a) der annorm publiea oder eiviea dienen;

Cod. Theod. XIII 5, 1 (814) nariculariu» originale, und Zwar geschah für die res Irumentaria der
für die piatores ebd. XIII 5, 2 (315', herrdiloti» Aufkauf durch negotialore» Irumenlarii solange,

»vcreeaione piatoribua obnozio», für die monetarii bis der künstlich unterhaltene Privathandel durch
ebd. X 20, 1 (317) monetarin» in eua »emper durare die Concurrenz des Staate« und die Naturalliefe-

eondieume oporttl. Waltzing (II 2839.) sucht rungen an demselben lahm gelegt wurde (vgl.

zu erweisen, dass hier, wie bei den Mitgliedern 0. Hirschfeld Philol. XXIX 23. 33, über

der Curien, die Bindung der Vermögen, die seit 10 die Bedeutung des Wortes negotiatore» in der

längerer Zeit in den betre9enden Dienst gestellt spätesten Zeit vgl. Waltzing II 1019.), der
waren, an den Beruf zunächst factiseh. dann recht- Transport durch Sehifiergilden, sowohl solche von
lieh die Fesselung der Personen, d. h. die Ver- Fluss- (noufae, narirularii cmnin) wie solche

erbung des Berufes, nach sich zog. Nach Cod. von Seoschi9em (narieularii marini). Von Fluss-

Theod. VIII 4, 11 (365) hatte schon Dioeletian schi9ergilden, die es zur Zeit der freien Vereine

verboten, die syrischen Cohortalen in die baataga, in grosser Masse im ganzen Reiche gab (s. darüber

unter die narirurforn oder in die Curie einzu- obenS.897f.), hören wir unter den Zwangsinnungen
Teilten. Waltzing meint (II 271), es handle selten (Hist. Aug. Aur. 47). Waltzing vermutet

sich hier, da von gewaltsamer Einreihung von (n 34). dass die Verwaltung der Annona später

Privatleuten in diese Stände in jener Zeit noch 20 gar nicht mehr direct mit ihnen zu thun hatte

nicht die Rede sein könne, um Eigentümer von (für das frühere Verhältnis« vgl. CIL II 1180. XII
Vermögen, die mit einem jener drei Dienste be- 672), dass vielmehr den Curien mit der Ver-

schwert waren. Wir hätten also dann, falls die teilung und Erhebung auch der Transport der

Annahme Waltzings richtig ist, einen Fall der Naturalsteuern in Getreide zufiel, in der Weise,

Bindung von Vermögen an Berufe bereits unter dass sie das letztere munua unter die naulae ihres

Dioeletian. Territoriums verteilten. Dann fielen diese unter

Das Ganze war eine Ausdehnung des Princips die städtischen eoUegiali, von denen unter B die

der origo, welches den Bürger zur Teilnahme an Rede ist. Die Seeschifier oder Reeder werden
den communalen Lasten seiner Stadt verpflichtet, gewöhnlich einfach als navieularii bezeichnet,

auf kleinere Gemeinschaften, als die Städte, zu- SO was im 4. Jhdt. soviel wie Staatsreder bedeutet,

nächst auf die Curie, auf welcher die städtischen Sie mussten alle Schifiseigentümer sein (daher in

Steuerlasten in der Hauptsache ruhten, und dann den Digesten [z. B. XXVII 1, 17, 6] und auf den
dementsprechend auf alle Collegien der Städte, Inschriften des 2. Jhdts. domini narium = na-

von denen jedes mit einer bestimmten fimefio rieularii). Nach Gaius (Dig. III 4, 1) existierten

oder einem besonderen munu« betraut war. Es ihre Vereine schon im 2. Jhdt. in Rom sowohl

genügte, in eine Curie oder ein C. eingetreten

zu sein oder darin geboren zu sein, um — abge-

sehen von ganz seltenen Fällen — nicht wieder

austreten zu können (Waltzing II 285). Wie
einst die Stadt in so vielem das Vorbild des Ver-

eins war, so jetzt die städtische Curie, an der

diese Zwangsverhältnisae wohl zuerst sich ausge-

bildet haben.

.So löst sich das Staatsbürgertum mit seinen

allgemeinen Rechten und Pflichten in eine An-

zahl streng gegeneinander abgeschlossener, dem
Staate zu gewissen Leistungen ausschliesslich ver-

pflichteter, in Personen und Vermögen erblich

gebundener Genossenschaften auf, welche nicht

das gemeinsame Interesse, sondern nur die ge-

meinsame Dienstverpfiichtung gegenüber dem
Staate zusammenhält. Jede freie Lebensbewegung,

jede Kraftentfaltung wird dadurch gehemmt und
erstickt, alles verkümmert und erstarrt unter dem
Druck solches Despotismus. In der öden Enge
der Berufsgenossenschaft, welcher er von Geburt

angehört, ist der subieelu» sein Dasein hinzu-

»chleichen verdammt; jedem Versuch, sich davon

frei zu machen und in einen anderen Lebenskreis

einzutreten, wird aufs strengste entgegengetreten'

(K a r 1 o w a Rechtsgesch. I 914f.).

VIII. Die hauptsächlichsten Gruppen
der Zwangsverbände hat Waltzing (Etüde

II 16—248) in erschöpfender und übersichtlicher

Weise zusammengestellt. Er unterscheidet drei

grosse Gruppen:

A. Verbände der Hauptstädte Rom und Con-

stantinopel (darüber zu vgL auch L i e b e n a m

wie in den Provinzen. Das stadtrömische eorpu»

möchte Waltzing seiner Gründung nach in die

Zeit des Traian setzen, doch darf man wohl noch
weiter zurückgehen (vgl. die naviculariei Osfieti-

»e» CIL XIV 3603); seine Existenz ist noch be-

zeugt für die Mitte des 4. Jhdt*. (CIL VI 1740
[zw. 350-3601. Cod. Theod. XIII 5 9, [357). 11

[3651. 13 [3691. XIII 6, 2 (365)) und den Anfang
des 5. Jhdts. (ebd. XIII 5, 29 [400], 38 [414]).

Die navieularii ausserhalb Roms werden zusam-
mengefasst nach ganzen Provinzen oder nach

grösseren Reichsteilen, so die navieularii Atri-

eani oder Afri, auch naviaularii per Afri-

tnm oder intra Afrieam (an vielen Stellen des

Cod. Theod., vgl. Waltzing II 38, 2, ausserdem
bei Tertullian adv. Marcioncm IV 9: nom'ciWorio-

rum eollegium. Symmach. rel. 44, 2 [ep. X
58). CIL VIII 969 [a. d. J. 400]. 915. 970, ein

Teil derselben brachte nach Rom auch das für

die Heizung der öfientlichen Bäder notwendige

Holz navieularii lignarii Cod. Theod. XIII 5,

10 [364], 13 [369], CIL XIV 278. Symmach. rel.

44 [ep. X ,581), die navieularii Hxepaniarum
(Cod. Theod. XIII 5, 4 [324]. 8 [336]), die von
Constantin organisierten navieularii Orienti» oder

Orientale» navareki, auch eorpua, coetua oder

coneilium nararehorum Orient!» im Cod. Theod.,

mit zwei Flotten, der von Asien oder Syrien und
der von Carpathus (Cod. Theod. XIII 5, 7 [334],

14 [371]. 32 [409]; für Ägypten wird im Cod.
Theod. nur eine Getrcideflotte erwähnt, Alezan-

drinu» alolua, Alerandrina elasaia, vgl. Cod.

Theod. XIII 5, 7 [334]. 14 [871], 18 [390], 20
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[392], 32 [4091, nach Waltiing gehörte sie dem
corpua nariculnriorum von Alexandria, Soxom.
hist. eccl. VIII 17: r6 6i zwv ’Ala^avbgelojv io

ravxtxdv, sonstige Quellenbelege bei Liebenam
71. 158, 1. Waltzing II 37, 4). Es begegnen
uns auf Inschriften der früheren Kaiserzeit auch
naricularii maria Hadriatici (CIL XIV 409,

corpua maria Hadriatici CIL VI 9682, Collegium

nacic. colon. Piaaurenai» Wilmanns 2112), na-

horreorum Portuenaium, Cod. Theod. XIV 23. 1

(400).

Der Transport des Getreides vom Hafen nach
Rom geschah durch die caudicarii (codicarii)

naricularii oder blos caudicarii. Sie wohnten
in Ostia und Rom and bildeten wahrscheinlich

eine einzige Corporation, corpua codicariorvm
(auf einer Anzahl Inschriften seit 147 n. Chr.,

zusammengestellt bei Waltzing II 70, 3), wel-

ricularii Tarric(inenaea) (CIL XIV 279), wohl 10 ches Curatoren in beiden Städten hatte. Wie
für das tyrrhenische Meer (vgl. CIL VI 1022. XIV
181, dazu Liebenam 70, 4). Hier handelt es

sich wohl um municipale Collegien in KUsten-

städten an den beiden Italien bespülenden Meeren,

die zu der hauptsächlichsten Getreideverwaltung

in keiner Beziehung standen, höchstens die na-

ricularii maria Hadriatici wurden von Bedeu-
tung, als Ravenna und Mailand Hauptstädte waren.

Ee ist fraglich, ob es in späterer Zeit eine Ge-

samtvereinigung aller im Dienst der annon 20
stehenden naricularii des Reiches gab, die in

provinciale Seetionen (s. o. die Ausdrücke coctua,

concilium) geteilt waren, oder ob es lauter ge-

trennte Collegien waren. Auf alle Fälle hatten

die naricularii jeder Provinz (Ägypten, Afriea,

Spannien, Orient) einen gemeinsamen Dienst für

die annona, welcher auf die Grenzen der Provinz

beschränkt war.

Für die Empfangnahme, die Vermessung des

sich die von Aurelian geschallenen naricularii

amnici Romae (s. o. S. 451) zu den codicarii ver-

hielten, ist unbekannt, vielleicht war es eine Er-
gänzung der codicarii (Waltzing II 71, 1, anders
Liebenam 72); naricularii amnici werden noch
Nov. Valent. III. tit. 28 g 2 (450) erwähnt (Cod.
Theod. XIV 21, 1 [864] nautne Tiberini). Ober
Specialcollegien der codicarii, wie die codicarii

naricularii Infernale» in Ostia (CDL XIV 106= VI 1022) u. s. w. vgl. Liebenam 70. 72.

Wa 1

1

z i n g II 71 f.. Stellen, aus denen man ent-

nehmen kann, ein wie bedeutendes Vereinsleben

die Hafenstädte Ostia und Portus in der Kaiser-

zeit, auch noch in der späteren, hatten. Ober
andere Schiffergilden auf dem Tiber, wie die
lenuncularii, acapharii lintrarii u. s. w. zum
Teil zum Personen- und Warentraject, vgl. Liebe-
nam 85fT. Waltzing II 73ff.

Die Verarbeitung des Getreides geschah durch
_ • a_ • _i o iio z

Getreides gab es in den Hafenstädten Roms und in 30 die piatorea. Wie wir oben S. 448 sahen, hat
Rom selbst eine ganze Anzahl Verbände: accep-

torea CIL XIV 2. 150,verbunden mit den meri-

torea ebd. 154 aus dem j. 210, auaeeptorum Oatien-

lim aire Portuenaium antiijuiaaimum eor-

pua ob urbia Romae utilitatem recreatum CIL
VI 1741. Dessau CIL XIV p. 8 aus der Mitte

des 4. Jhdts. (Liebenam 56. 75, 2. Habel oben

Bd. I S. 138), corpua menaorum Irumentario-

rum in Ostia (CIL XIV 172. 184. 303. 309. 363

Traian die Mitglieder des schon bestehenden stadt-

römischen c. piatorum zur annona in Beziehung

f
esetzt (Aur. Victor, de Caes. 13, 5). Inschriftliche

Erwähnungen des Corpus haben wir aus dem
2. Jhdt. CJL VI 100-2 (aus dem J. 144 n. Chr.,

worüber schon gehandelt ist), aus dem 4. (CIL
VI 1692 aus dem J. 840, vgl. auch 1789); kaiser-

liehe Erlasse aus dem 4. und Anfang des 5. Jhdts.

für das corpua enthält Cod. Theod. XIV 3, 1—22.
364. 438. 4189. 4140. 409), im J. 389 werden 40 IX 40. 3 (319). 9 (365), für Constantinopel vgl.

erwähnt menaorea Portuenaea, welche einen langen

Streit hatten mit den codicarii, deren Ladungen
sie controllieren mussten (CIL VI 1759. Cod.

Theod. XIV 4, 6 [417]). In Rom selbst bildeten

die menaorea eine oder mehrere Corporationen.

vgl. die 6chon erwähnten menaorea machinarii

Irumenti publici aus dem J. 198 (CIL VI 85).

Für dsn Transport des Getreides von den Schilfen

nach den Speichern des Hafens und von da in

Cod. Theod. XIV 16, 2. 3 (Cod. Iust. XI 16, 1.

2). XIV 17, 9. 10. Nov. Iust. 80 c. 5. Nach
Alexander Severns und vor Aurelian kam die
Brotverteilung an das Volk auf and infolge dessen
war in beiden Hauptstädten das corpua piatorum
das wichtigste und zahlreichste nach den nari-

cularit. In beiden Hauptstädten hiessen die pi-

atorea auch mancipea (nach O. Hirschfeld Phi-
lol. XXIX 45, 62 mancipea = Geschäftsführer

die Flussbarken sorgten die aoccarii (vgl. die 50 der Bäcker, dagegen tValtzing II 83 m. A. 1).

Beschreibung des auf diese Thätigkeit sich be

ziehenden Gemäldes von Ostia bei G. Boissier
Prom. archöol. 272f. und bei Waltzing II 59f.

m. A. 1); aaccoru Portus Romae Cod. Theod.

14, 22, 1 (364); des Symmachus Worte (rel. 14

= ep. X 27) frugia et olei bomli gehen auf der

artige Lastenträgcr von Getreide und öl in Rom.
das corpua catabolepaium, associiert mit den
Bäckern, war wohl mit dem Transport des Ge-

Im 4. Jhdt. befindet sich die Corporation ganz im
Staatsdienst, ihre Mitglieder sind pialorca publi-

coe annonae (Symmacn. rel. 23 — epist. X 36

§ 3). Erst mit Einführung der Wassermühlen
an Stelle der von Menschen und Tieren gedrehten
im 4. Jhdt. wurde die Müllerei von der Bäckerei
getrennt, und es gab auch eine Corporation der
molendinarii, welche am Fusse des Ianiculum
ihren Sitz hatte (CIL VI 1711. Preller Re-

treides nach den Bäckereien beschäftigt (Cod. 60 gionen 214L). Das Bäckerhandwerk spaltete sich

Theod. XIV 3, 9. 10 [365?]).

Das Personal der Speicher oder Magazine =
borrearii gehörte zu dem kaiserlichen Haushalt,

über deren familiae vgl. Waltzing II 65ff.,

auch apothecarii werden erwähnt (Cod. Iust. XII

57. 12, 3). Die Überwachung der Magazine in

Portus war den memores und caudicarii an-

vertraut, deren Vorsteher sich nannten patroni

mit der Zeit in Specialgewerbe. welche Sonder-
vereine bildeten, vgl. CIL VI 1739, s. Liebenam
77f. Waltzing II 80. 82, 2.

Für Verteilungen von öl an das Volk, welche
schon in der republieanischen Zeit und in der
ersten Kaiserzeit von Zeit zu Zeit stattgefunden
hatten, die aber erst seit SeptimiusSeverus ständig
wurden und zwar täglich stattfanden, geschah der
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Einkauf durch die mercatores olearii, welche, wie vom Staate monopolisiert war, nur im kleinen

wir gesehen haben, frühzeitig zu den privilegier- erhalten. Diejenigen, welche sich ihm widmeten,

ten Collegien gehörten (Dig. L 4, 5). Auf den wurden zwar nicht Angestellte des Staate«, aber

Inschriften begegnen sie uns in zwei Vereinen, sie arbeiten auch unter dessen Controlle; denn
von denen der eine mit Baetica, der andere mit ihre Collegien hatten seit Alexander Severus einen

Afriea Handel trieb, mit dem Sitz in Rom bezw. ofiiciellen Charakter (vgl. die S. 451 besprochene

Ostia, CIL VI 1620 (nach Hadrian): mercaloren Stelle in der vita Al. Sev.). Dass im 4. und
frumentarii et olearii Afrari. 1625 b (unter Mar- 5. Jhdt. in Rom und Constantinopel alle Gewerbe-

cus oder Commodus) negofiatores ole[arii] ex treibenden, negotiatores im weitesten Sinne, d. h.

Baetica (beide Vereine haben als Patrone 1’rae-lOalle die, welche das ckrysargyrum, die Gewerbe-

fecti annonae), vgl. 1935. 29 722; für Ostia CIL Steuer, zahlten, incorporiert und vom Staate ab-

XIV 409 olearii (negotiatores). Der Transport hängig waren, beweisen Stellen wie Cod. Theod. I

des Öls geschah durch die naricularii, vgl. CIL 10, 4 (391) onrnia corporatorum jenem, quae in

II 1180. Constantinopolitana urbe rersantur. XIII I, 9
Für die Fleischlieferung gab es die drei Col- (372) omnes iam nunc Studio negotiationis in-

legien der boarii (CIL VI 1035: argentarn et tenti, seu conchglioleguli seu ex aliqvolibet cor-

negotiantes boari huius loci qui inrehent (sic), pore. ebd. 16 (399) omnes corporatos nejo-

(nschrift auf dem Triumphbogen für Septimius tiatores. Ambros, ofßc. lib. 111 7. Symm. rel.

8everus u. s. w.), pecuarii (CIL VI 9660. 1770 14, 3. An der letzteren Stelle, wo eine Aufzählung

um 363. Cod. Theod. XIV 4, 10 (419)) und suarii 20 der stadtrömischen Collegia des 4. Jhdts. sich

(CIL VI 3728. Notizie 1892, 4. Ulp. frg. Vat. findet, wird plötzlich nach Nennung der bedeutend-

236; über alle drei vgl. Symmaeh. rel. 14, 3 aus slen, meist zur Annona gehörigen Corporationen

dem J. 384. Liebenam 56). Die zuletzt ge- abgebrochen mit den Worten: multosque id genus

nannten waren die wichtigsten, seitdem Aurelian patriae servientes enumerare fastidium est (vgl,

die regelmässige Verteilung voi. Schweinefleisch auch Cod. Theod. XIV 4. 8 [408], nachdem vom
eingeführt hatte. Über das stadtrömische corpus corpus suariorum die Rede war § 3: circa re-

suariorum vgl. CIL VI 1690. 1693. 1771. Cod. liqua etiam Corpora, i/uae ad pririlegia urbis

Theod. XIV 4. 1—8. 10. Nov. Val. III. 36 (35). Humae pertinere noscuntur, eadem praecepli no-

Cassiod. var. VI 18. XI 89. Sie beschäftigten sich "tri forma serretur.) Von Collegien dieser kleinen

mit der Empfangnahme oder dem Einkauf der 30 Gewerbetreibenden der späteren Zeit erwähnt die

Schweine, welche durch die Gutsbesitzer Süd- angezogene Stelle aus der vita Alex. Sev. 33 lupi-

italiens geliefert wurden (darüber Nov. Valent. narii, wohl Händler mit Hülsenfrüchten, (Casau-

III 36 (35], 1 [452]), weiter aber auch mit der bonus las popinarii= Garköche), dann caligarii

Zubereitung des Fleisches, daher CIL VI 1690 = Verfertiger von Soldatenstiefeln; alle übrigen

(aus dem J. 337) corpus suariorum et confer- bekannten stellt Waltzing II 108ff. zusammen.

tuuriorum zur Bezeichnung einer und derselben unter anderen ein corpus tabernariorum (CIL

Corporation. Honorius vereinigte 419 die pecuarii VI 9920, das Album dieses C., auf das sich

mit den suarii (Cod. Theod. XIV 4, 10), 452 wohl die Fragmente einer Inschrift aus Rom
unter Valentinian III. begegnen uns aber wieder mit einer Liste von Namen aus der Zeit bald

drei getrennte Collegien der suarii, pecuarii und 40 nach 368 beziehen, CIL VI 1766. 9103. 10099.

boarii (Nov. Valent. III. 36 [35] § 2. 8). Auch Bull. com. 1883,239. 1885,163, darüberO. Hirsch-

in Constantinopel gab es suarii, Cod. Theod. feld S.-Bcr. Akad. Berl. 1891, 852f.), wahrschein-

VIII 7. 22 (426); porcinarii urbis aetemae Cod. lieh Butiker und Kleinkrämer verschiedener Art;

Inst. XI 17 (16), I (389). 2 (395). tabernarii werden auch noch erwähnt Nov. Val,

Weinverkauf durch den Staat fand zuerst durch III. tit. 5 Anf. (440). Ihre Concurrenten waren

Aurelian statt, wodurch der vorher sehr starke nach dieserStelle die pan<apofae,griecliischer Klein-

private Weinhandel (Collegien von Weinhändlern kaufleute von grosser Zahl und grosser Rührig-

in Ostia und Rom, vgl. CiL XIV 430. 153. 409. keit, welche ebenfalls eine Corporation (omne

318. VI 8826. 9682) lahm gelegt wurde. Die corpus ebd. g I) bildeten. Weiter erwähnt Walt-
Nachrieht von der Begründung eines corpus ri-50zing eaupones = Schenkwirte (Symm. rel. 14,

nariorum durch Alexander Severus (Hist. Aug. 3, tabernarii genannt Cod. Theod. IX 7, 1

Alex Sev. 33) bezieht sich wohl auf die Her- [326] und XV 18, 1 [396], nach letzterer Stelle

Stellung der Beziehungen eines solchen C. zur eine sehr verachtete Corporation), peponani Me-

Annona. CIL VI 1101 erwähnt negotiantes rini lonenverkäufer (Bull. com. 1887, 160 nr. 1871-73),

Supernat(es) et Arimin(enses) aus dem J. 251. ol h Puipp igdWuSiai (Athen. VI 224 c), corpus

Seit Aurelian erforderte der Verkauf des Weines pastillariorum = Pastetenbäcker (CIL VI 9765.

durch den Staat zwei Collegien: das eine für 9766 aus dem J. 435), avargpa t&r xgxovgöir=
die Beschaffung= susceptmes rini (Cod. Theod. Gärtnergilde in Constantinopel (Iust. Nov. 64.

XIV 4. Cod. Iust. XI 17 [16]. Cod. Theod. XII 80, 5). corpus corariorum, Genossenschaft der

6, 26. CIL VI 1785 erkl. von Mommsen Bcr. 60 Gerber in Rom am Ende des 3. und zu An-

d. sächs. Ges. 1851, 76. E. Gebhardt Studien fang des 4. Jhdts. (CIL VI 1117. 1118 aus dem
ü. d Verpflegungsw. v. Rom u. Constantinopel J. 287, ebd. 1682 dem Praefectus urbi von 334),

27f. Wal tzing II 981!.), das andere für den Ver- liguli (noch erwähnt Cod. Theod. XIII 1, 10 [374]),

kauf = falancarii CIL VI 1785. 7803. Im argenlarii = Silbcrarbeiter oder Bankiers, vgL

4. Jhdt. spricht Symmaehus (rel. 14) von einem Liebenam 112. Waltzing II 114 m. A. 3 u.

C. der eaupones, welches vielleicht den Verkauf 115, 1. CIL VI 1035 urgentari et negotiantes

besorgte. boari für Sept. Severus. 1101 arjenfari et ex-

b) Der Privathandel blieb, da der Grosshandel ccptores aus dem J. 251).
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e) Für öffentliche Arbeiten wird eine ganze welche Constantin in Rom und Constantinopel
Anzahl von Collegien erwähnt, so im öffentlichen einrichetete, die man später auch in Italien und
Bauwesen die Corporation der ealcit eoctores oder Gallien antrifft, Cod. Theod. XIII 1, 1 (857) und
ealeariensc

s

(schon im 1. Jhdt.. CIL VI 9*224; Gothofredus z. d. St. XVI 2, 15 § 1 (860).
vgl. 9223. 9384): Cod. Theod. XIV 6, 2 eos guos VII 20, 12 § 2 (400). Cod. Iust. I 2, 4 (409). 9
coctio ealeis tenet, überhaupt ebd. 1—5; de eal- (439) = XI 17, 1 (489). Nov. Iust. 43 (536). 59
eit cortoribus V. R. et C. P. Svmm. rel. 40, 3 (537). Nov. Leonis 12. Sie waren den Mitglie-

(ep. X 53). Cassiod. var. VII 16. Cod. Theod. dem des Clerus durch gewisse Privilegien und
XII 1, 37 (344), die recturarii oder rectaret für durch den religiösen Zweck, dem sie dienten, die
den Transport des Kalkes Cod. Theod. XIV 6, 10 Besorgung des Begräbnisses armer Leute, ange-
1—4, ebenso wie das vorhergehende C. unter nähert. Constantin machte durch diese Einrich-

der Oberaufsicht des praepotilut ealeit (Cassiod. tung offenbar die Institution der fottores der
var. VII 16), das uralte Colleg der fahrt oder Kirche officiell, wodurch sieh dann mit demFort-
fabri tignuarii, CIL VI 1673 (Statue für einen schreiten des Christentums das allmähliche Ver-
eurator operum publirorum). Cod. Theod. XII schwinden der cotUgia funernticia erklärt (so

1. 62 (364). XIII 1, 10 (374), als deren officium Waltzing Et. II 181L).

(Cod. Theod. XII 1. 62) man aber wegen der Be- Uber ('ollegium omne medicorum bei Synun.
Ziehung zum curator operum pubhcorum jetzt rel. 27, 2 = ep. X 40, welches wohl nur die

Frohnaienste bei Auffünrung öffentlicher Bau- Gesamtheit der 14 Staatsärzte (arehiatri) be-
ten annehmen muss (über das Feuerlöschwesen 20 zeichnet, vgl. Wa 1 1 « i n g . a. 0.

der spätesten Zeit vgl. unten), ferner das eolle- e) Für Spiele und andere Culthandlungen be-
ginn» dendropkororum Romanorum (CIL VI standen auch in der spätrömischen Zeit Verbinde.
641. 29191 aus dem J. 206. Bull com. 1890, Denken wir an die geflügelten Wort panem et

18 und Taf. I. II), dessen Existenz wir in Rom circeiuet, so erfüllten die für die Spiele thätigen

so gut wie in den Provincialstädten bis 415 an- Innungen dem Staate ähnliche Dienste, wie die
nehmen dürfen (415 Aufhebung aller colUgia den. an die Annona gefesselten (vgl. Cod. Theod. XV
dropk. durch Honorius und Theodosius.Cod.Theod. 7, 13 [413] Mimat . . . ad proprium officium

XVI 10, 20 §2; ein Gesetz von 815 [Cod. Theod. summa instantia rerocari decernimus, ul rolup-

XIV 8, 1] verband sie aber überall mit den Col- tatibus populi ac festig diebut solitus ornatus
legien der ccntonarii und fabri), und deren öflent- 30 deette non possit); nur waren sie viel weniger
licher Dienst in Rom in der Lieferung und Heran- geachtet als diese, oder besser, während die in
Schaffung von Holz zu öffentlichen Bauten und der GetreideTerwaltung thätigen, vor allem die
anderen Zwecken gesucht wird (Waltzing II navieularii, an der Spitze aller eoüegiati oder
12211.), während die Herbeischaffung des Holzes corporati stehen, sind die Artisten aus der Hefe
für die öffentlichen Bäder sowie deren Heizung des Volkes hervorgegangen, sind inkonestae per-

und Unterhaltung Sache der monciptt tkerma- sonae (Cod. Theod. XV 7, 12), ihr Geschäft ein
rum oder talinarum war (Cod. Theod. XI 20, 8 munus turpe (ebd. 4) trotz aller Ehren, die

[400], 16, 1 de maneipibus [389], XIV 5, 1 de man ihnen erwies (vgl. überhaupt Cod. Theod. XV
mancipibus tkermarum Vrbis et subveetione 7 de teaenieit). Erwähnt werden tkymelici et

lignorum (865). Symm. epist. IX 108. 105; rel. 40 thymelicne (Ulp. Dig. III 2, 4. Cod. Theod. XV
44 = ep. X 58. rel. 14, 3 — epist. X 27 pars 7. 5 [380]. 12 [894]. XIV 3, 21 [403]), actuarii

urertda lavaerit ligna comportat (richtig Geb- tkgmelae (Cod. Theod. VIII 7, 22 [426]), rnirnoe

hardt 7, 8. Waltzing Revue de l’instr. publ. (ebd. II [893]. 12 § 1 [894]. 18 [413]), panto-

XXXV 1892, 220ff., fälschlich von Rodbcrtus mimi (ebd. 12 [394]) — ihr Dienst heisst auch
Jabrb. f. Nationalök. VIII 421, 62 und 0. Hirsch- ludicra ministeria, seaeniea officia (Cod. Theod.
feld S.-Ber. Akad. Wien CVII 249 auf die Den- XV 7, 4 [380], 9 [381]) —, weiter für den Circus

drophori bezogen). aurigae, agitatorrs. et/uorum rurulium aetuarii

d) Fürpoüzeilieheundandereöffentliche Dienste (Cod. Theod. VIII 7, 22 [426] in Constantinopel

gab es Corporationen, zusammengesetzt aus Leuten, neben tkgmeliei und «uani. IX 16, 11 [389] ,

die aus den übrigen Collegien ausgewählt waren, 50 XTV 8, 21 [403], eae [sc. peraonae], auae auri-

so nach dem Verschwinden der trigtles im 4. Jhdt. gandi studio detinentur. XV 5, 8 [409] : aurigae

für den Feuerwehrdienst. Dieses Feuerwehrcorps, cice*. XV 7, 12 [394]).

coUegiati daher genannt, ist am besten bezeugt Mit dem Cult des untergehenden Heidentums
für Constantinopel = 563 Mann (Cod. Iust. IV 63, zusammenhängende sacrale Genossenschaften sind

5 [408 oder 409], Notit. U. C. P. aus dem J. 411 (vgl. Waltzing Etüde II 138) die dendropkori,

—418 II 25. XI 46 p. 230. 243 ed. Seeek), war die Frediani (Mauö Die Vereine 27, 5. Wait-
aber offenbar hier nur eine Nachahmung stadt- ring II 138, 4), welche 415 von Honorius und
römischer Einrichtungen (Lydus de mag. I 50, Theodosius aufgehoben wurden (Cod. Theod. XVI
dazu Mommsen De coli. 8, 10. Symm. rel. 14, 10. 20 §2), tigniferi, welche die Götterbilder bei

8 = ep. X 27 per alios fortuita arcentur in- 60 Aufzügen trugen (Cod. Theod. XIV 7, 2 [412]),

eendia, womit nach Waltzing Revue de l’instr. cantabrarii, nemesiaci. ritutarii (ebd.; vgl. Com-
publ. en Belg. 1892, 227ff. ; Etüde II 128f. mit modian. lnstruct. I 19 Semesiatis ran is v. 7

A. 2 nicht auf die eentonarii, sondern eben auf applituitque tibi timilrs collegio facto (ed. I)om-

diese coUegiati angespielt wird). hart]), welche alle von Honorius 412 oder 413 zu

Dieselbe Zusammensetzung (Nov. Iust. 43) ihrem Dienst zurückgerufen wurden,

und denselben Namen coUegiati (Cod. Iust. I Was schliesslich die Bezeichnung aller der bis

2, 9 = XI 17, 1 [439] haben Corporationen von jetzt aufgezählten Zwangsverbände angeht, so ist

Totengräbern (auch Icrttcani, decani, copiatae), in dieser späteren Zeit die zusammenfassende Be-
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Zeichnung eorporati oder eolltgiali für die Mit- werden und die Codices nur ganz allgemeine Vor-
gliederallerineorporiertonGewerbetreibendeneiner schritten für die Gesamtheit geben. Das wenige
Stadt (corporali noch in etwas weiterem Sinn, Bekannte stellt Waltzing II 170f. zusammen,
entsprechend dem umfassenderen Begriff von cor- ausser fahri (fabri subidiani in Corduba im J. 848,
put, s. oben S. 380f., auch alle Mitglieder erb- CIL II 2211), cenlonarii, dendrophori, pistorea

lieh gebundener Stände wie deeuriones
,

eohor- (in Sitifis unter Valentinian, Theodosins und Ar-
lales. reterani, burgarii umfassend), viel häufiger cadius CIL VIII 8480) ein corpus sapouariorum
als die Aufzählung der einzelnen städtischen ruf- = Seifensieder nach Liebenam 59, 1, — fabri-

Ugio oder eorpora. Doch ist von Waltzing cants de cosmötiques, parfumeurs nach Waltzing
(11 141) mit Recht darauf aufmerksam gemacht 10 a. a. 0. und 599 (Gregor, epist. IX 1 13 ed. Hartm.),
worden, dass die juristischen Quellen ftlr die An- xangiot in Alexandria im 6. Jhdt. (Leontios Vita

gehörigen der Verbände in Rom und Constanti- Iohann. Eleemon. 15). seaeniei und »caenicoe,

nopel selten das Wort eolltgiali anwenden (offen- aungae in allen Städten, besonders in Italien,

bar reserviert für das Feuerwehreorps und die Africa und dem Orient (Cod. Theod. XV tit. 7

Totengräber, s. o. S. 459), vielmehr fast immer cor- ganz, tit. 5, 8 (376)). Sicher ist damit die grosse

porali V. K vel C. P. (Stellen bei Waltzing II Masse der auch jetzt noch existierenden muniei-

141, 6), während umgekehrt in den Provincial- palen Collegien in keiner Weise erschöpft.

Städten eolltgiali die gebräuchliche Bezeichnung Dass es daneben auch noch nichtincorporierte

ist. Andere Zusammenfassungen der hauptstädti- Gewerbetreibende in den Städten gab, beweisen
sehen Verbände sind: raria Corpora hominum 20 Stellen wie Cod. Theod. XI 10, 1 (369). 2 (870).

nr5i» aelemae (Cod. Theod. XIV 2, 1 [364]), XIII 4, 2 (337) per singulat eiritales morantu,
eorpora Romana (Cod. Theod. I 6, 11 (485), almae zum Teil also auch nichtincorporierte Handwerker
urbis eorpora (Cod. Theod. XVI 4. 5 § 1 [404]), bezeichnend (anders Liebenam 50f. Über die

omitia corporatorum geaera, quae in Conslan- letztere Stelle), endlich XII 1, 179 § 1 noch unter

hnopolilema urbe rersanlur (Cod. Theod. I 10, Honorius.

4 [391]), eorporati mgoliatore» (über negotialor

hier vgl. o. Symm. rel. 14 = ep. X 27). Alle

hatten öffentliche Lasten und dienten so der be-

treffenden Hauptstadt, daher Symmachns an der-

selben Stelle die eorporati negotiatores auch nennt :

mrmbm aelernae urbis. wie die Colonen membra
terrae (Cod. Inst. XI 47, 23 Anf.) heissen, oder
mmisleria neeessilalibus urbis consulenlia (Nov.

Val. III. tit. 15 [16] [445]).

B. Verbände der Städte Italiens und der Pro-
vinzen. Uber die Provincialstädte sind wir betreffs

der eulltgiati lange nicht so genau unterrichtet,

wie über die beiden Hauptstädte. Mit Unrecht
ist hier behauptet worden (vgl. Kuhn Diestädt.
Verf. I 79(1. 249. 283 und Humbert bei Darem-
berg-Saglio Dictionn. I 448f.), dass rollegmti die

Mitglieder einer einzigen Körperschaft jeder Stadt

bedeute. Zuzustimmen ist vielmehr Waltzing
(Etüde II 164ff.), dass die collegiaU die Mitglieder

verschiedener Collegien sind (am deutlichsten Cod.

Theod. XII 1, 179 § 1 [415]rurioe alque rot-

legiit singularum vrbium. Nov. Maior. tit, 7 g 2
euriae collegiis. g 4 u. 5 [458], anders zu er-

klären ist Cod. Theod. XII 19, 8 [400] curiar

rel eollegii dtlugm nämlich = einer Curie und
eines C., Waltzing II 167, 1; vgl, auch
die Inschriften, z. B. CIL IX 1596 reparator eid-

legiorum. 299H nominja tarn deeurionum guam
ctiam collegia[torum eollcgiorum ojmnium u. s w.

mit zweifellos richtiger Ergänzung) und zwar der-

selben Collegien. wie sie vor dem 4. Jhdt. in

allen Städten des Reichs existierten, die aber jetzt

mit öffentlichen Leistungen belegt waren, ohne
die Annahme ganz auszuschliessen, dass gewisse

muncru auch allen Collegien einer Stadt auf-

erlegt waren, somit alle Collegien in gewissem
Sinne auch eine grössere Gesamtheit bildeten (so

Cod. Theod. XI 1, 24 [395] von den eorporati

von Karthago, XIV 27, 2 [436] von denen von
Alexandria).

Eine Aufzählung der municipalen Collegien

des 4. nnd 5. Jhdts. zu geben, ist nicht möglich,

da die Inschriften seit dem 3. Jhtd. immer seltener

Es ist schon nachgewiceen worden, dass, wie

in Rom selbst die staatliche Lebensmittelversor-

gung, so in den Landstädten die vom Staat für

notwendig erachtete Handhabung des Feuerlösch-

dienstes die ernten Fesselungen municipaler Col-

legien an die Staatsmaschine brachte, die in den
Zeiten der Bedrängnis dann als Vorbild dienten

für die Verstaatlichung der übrigen Corporationen

und Berufe. Über die staatlichen munera dieser

übrigen Zwangsverbände stellt Wa 1 1 z i n g II 208
folgende Sätze auf:

1) Der auferlegte Dienst ist immer ein muni-

cipaler: vgl. obsequium propriae urbis, Cod.

Theod. VII 21, 3 (396).

2) Dieser munieipale Dienst war niedriger als

der der Curialen. Die eolltgiali leisteten von Zeit

zu Zeit neben ihrem privaten Betrieb munieipale

Frohnden nach Angabe der Curialen (Nov. Maior.

tit. 7 § 3 [458] : eolltgiali operas patriae altern is

rinhu« pro curialium dispositione praebenlibus).

Im Gegensatz zu den letzteren waren sie arm
und dienten mit ihrer Hände Arbeit der Stadt und

dadurch dem Staat (Cod. Theod. XVI 2, 42 [416]

sed pauperes a eorporatis. XII 1, 146 [395]: der

eurialis zahlte in dem gegebenen Fall fünfmal

so viel als der eollegiatus. XIII 1, 10 [874] ü,

gui manu rielum rimaulur aut tolerant wie die

figuli oder fabri). Doch waren sie nicht ganz

ohne Vermögen (b. die zweite der angeführten

Stellen), denn ihr Dienst lastete zugleich auf der

Person und dem Vermögen.

3)

Dieser Dienst bestand im einzelnen unter

Aufsicht der Curialen, welche allein dem Staate

für alles verantwortlich waren, in der Besorgung

von Lebensmitteln für die Stadt (narirularii

Wilmanns 2112. CIL XI 135. 138. 3337, pi-

störet in Sitifis CIL VIII 8480), der Unterhal-

tung der öffentlichen Anlagen und Bauten, wie

Bäder, Strassen, Wasserleitungen u. s. w. (Lact, de

mort. persec. 7), Mitwirkung bei den öffentlichen

Spielen (vgl. seaem'ei besonders in Africa und

im Orient, s. oben), Stellung von Wagen und Ge-

spannen. Transport der staatlichen Abgaben in
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natura u. s. w„ wofür man früher zum Teil »erei ebd. 2 [358]. 9 [380]), lamiliae derselben ebd.

publici gehabt hatte. Mit der allmählichenVermin- 7 (372). Gothofredua unterscheidet daher fa-

derung derselben nahm die Bedeutung der muni- miliae und Corpora bei diesen Arbeitern in den

ci palen Collegien, ebenso wie die der stadtrömi- kaiserlichen Manufaeturen. Doch macht Walt-
achen, zu. Wie die Grundeigentümer die Colonen, z i n g (II 234, 3) darauf aufmerksam, dass la-

to zogen in den Städten wohl die Curialen die miline im 4. Jhdt. nicht immer Gemeinschaften
Mitglieder der Collegien zur Erfüllung ihrer Ver- von Selaven bezeichnet.

pflichtungen gegen den Staat heran (Cod. Theod. Dieselben Verhältnisse (evrvora und lamiliae
)

XI 10, 1 [369); vgl. Liban. orat. 11 527, 9 Keiske treffen wir bei den murileguli oder ckonckylio-

über Ähnliches im Orient, wo allerdings coltegiati 10 leguli (Cod. Theod. X 20, 18, 5), den Purpur-

nicht vorgekommen zu sein scheinen; Kar- senneckenfischern, welche den Vorhergenannten den

Iowa Rechtsgeseh. I 902). Es waren das Hand- Purpur zu liefern hatten. Die Gewinnung wie

werker- und KUnstlercollegien aller Art, die der Benutzung des Purpurs war ein Monopol des

Stadt ihrem Gewerbe entsprechende Frohnden Kaisers (Cod. Theod. ebd. 12 [385]. 18 [436]).

leisten mussten. Die Ausbeutung der staatlichen Minen und
C. Corporationen in der kaiserlichen Central- Steinbrüche ,die früher auf dem Wege der Ver-

verwaltung. Während in der Civil- und Mili- paehtung geschehen war, wurde im 4. Jhdt. Sache
tärverwaltung die Subalternen (oIkeiales) keine des Staates selbst, seine Minenarbeiter (metallarii)

eigentliche Collegien bildeten, finden sich solche bildeten auch erbliche Corporationen, suchten sich

mehrfach in der Finanzverwaltung infolge des 20 aber ihrem schweren Dienst sehr oft durch die

Auftretens desStaates selbstalsGrossunternehmer. Flucht zu entziehen (Cod. Theod. X tit. 19).

Das Personal für die Herstellung der Münzen Ihre Ergänzung fand aus Verbrechern statt, welche

bestand in der früheren Kaiserzeit aus Selaven auf Armen und Beinen gezeichnet wurden (vgl.

(familia monetali» oder mimtaria CIL VI 239. die interessante Verordnung Cod. Theod. IX 40,

298; Aufstand derselben unter Aurelian, Hist. 2 [315]).

Aug. Aurel. 38; vgl. Hirschfeld Verw.-Gesch. Dasselbe geschah den Mitgliedern der Cor-
I 96, 2), dagegen, seitdem im 4. Jhdt. das Münz- porationen, welche bei den staatlichen Waffen-
recht ausschliesslich in die Hände des Kaisers fabriken arbeiteten, fabricente

»

(Cod. Theod. X
übergegangen war, aus freien Leuten (monetarii tit. 22. Cod. Iust. XI 9 [10]. Nov. Theod. II.

Cod. Theod. X 20, 1 [317]; Iulian nimmt aus 30 tit. 6 [4] Anf., 438 = Cod. Iust. XI 9, 5; son-

ihnen Leute zur Ergänzung derCurievon Antiochia, stige Belege Waltzing II 241, 1), sie wurden
vgl. Iulian. Misopog. 28), welche erbliche Cor- mit einem ttigma hoc etl nola publica auf dem
porationen bildeten (Cod. Theod. a. a. O. § 16 Arm gezeichnet; ihr Dienst heisst mililw (Cod.
corput, collegium monetariorum). Die Änderung Iust. XI 9, 6).

geschah vielleicht durch Aurelian, seit dessen Re- Ebenso bezeichnet ist der Dienst der batla-

gierung auch in den Provinzen Münzen geschlagen garii (Cod. Theod. X 20, 11 [384]), welche Frohn-
wurden. Im 4. Jhdt. gab es kaiserliche Münz- fuhren (baslagae) zum Transport der für denFjscue
Stätten in Rom. Aquileia, Siscia, Lyon, Arles, bestimmten Lieferungen zu leisten hatten. Von
Trier (H i r 8 c h f e 1 d a. a. O. 97, 4), im Orient ihren corpora hüren wir zwar nicht direct, doch
in Constantinopel (Notit. U. C. P.X1II 12p. 239 ed. 40 sind wohl solche anzunehmen, da sie im Co<i.

Sdeck) und in Cyzicus (Sozom. hist. eccl. V 15. Theod. mit den murileguli, gynaenarii, mone-
Gothofredus zu Cod. Theod. X 20, 1). An jeder tarii in Lib. X tit. 20 zusamengestellt sind,

dieser Stätten bildeten wohl die monetaru ein C. IX. Der Staat und die Zwangsverbände,
Die Münzen in Circulation zu setzen war die deren Leistungen (munera) und die Ent-

Aufgabe eines C. der collectarii oder nummu- Schädigungen dafür (pririlegia etc.). Die
larii (Symm. rel. 29 [ep. X 42. 49] aus dem Leistungen der betrachteten Corporationen waren
J. 384. Nov. Val. III. tit. 4 [3] § 1 [440]; vgl. munera mirta, d. h. sie lasteten auf den Per-

Mommsen Rom. Münzw. 845f.), in Constanti- sonen (persönliche Ausübung des Berufs auch in

nopel rö r«Dv atjyiponpauTfv aw/tdxttoroderaiartifta der späteren Zeit selbst bei den navicularii) und
(Ediet. Iust. VII. IX Anf. Nov. Iust. 136 Anf.), 50 demVermögen wie bei dem priviligierten Collegien

wahrscheinlich dasselbe wie das Cod. Theod. XVI früher, und die. einzelnen Mitglieder waren jetzt

4, 5 § 1 (404) auch für Constantinopel bezeugte nicht blos mit ihrer Person, sondern auch
earput nummulariorum oder corput argenta- mit ihrem Vermögen an die Berufsgenossenschaft

riorum (Cod. Iust. I 2, 9 = XI 17 [18], 1 [439] gebunden (für die navicularii vgl. Cod. Theod.

noch unter Leo dem Weisen; vgl. J. Nicol e Le XIII 5, 14 § 3 [371] ita ul facullalibut propriit

livre du prüfet 8. 22ff.). per tuccedaneat keredilalium riee» perpeiuo «int

Zur Herstellung der von den Kaisern den An- oImoiii lunetioni 5; vgl. ferner ebd. 8. 20.

gehörigen des Hofes, der Verwaltung und der 27. XIII 6, 3 u. s. w„ für die pittorci XIV 3,

Armee gelieferten Gewänder gab es besondere 2. 8, die suarii u. s. w. XIV 4, 1 mit retineant

kaiserliche Werkstätten, für die feineren Gewänder 60 iona, quae tuariae lunetioni dettriela tunt i Mi-

die gynaeca oder leilrina prineiuit (im Occident que tuario teneantur nbtequio. Nov. Val. III.

17 s. Waltzing II 233, 1), für die rauheren der 35 g 8; daher führte der Staat nicht nur über

Militärpersonen linikcia, solche z. B. in Ra- die Mitglieder, sondern auch über deren Vermögen
venna und in Vienna; dort arbeiteten die gynae- Listen, Cod. Theod. XIII 5, 14 § 2 [371]. 6, 8
eiarii, hier die linleonet, lintearii, linyfidi oder [399]. XIV 3, 8 [364]). Das pflichtigeVennögen be-

lexloret welche ebenfalls erbliche Collegien bil- stand aus Immobilien, wie Grundstücken, Häusern

deten (Cod. Theod. X 20, 16 [426]); doch waren u. s. w„ oder beweglichem Vermögen, hezw. beidem

in denselben auch zahlreiche Selaven (Cod. Theod. zusammen. Denn der eorporatut oder collegialut
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musste jetzt mit »einem ganzen Vermögen für tanarii (Cod. Theod. XIV 8, 1 [315]), Houoriue
die Erfüllung des munut haften (Cod. Theod. die peeuarii mit den tuarii (ebd. 4, 10 [419]),
XIII 5, 2. 5. 14. XIV 4, 1. 7), und diese Ver- die mancipes thermarum wurden durch 60 non-
pflichtung war eine erbliche \originarii, origi- eularii verstärkt (vgl. Symm. a. a. 0. Cod.
nalet, lunelio originaria, genuin» /»netto, ort- Theod. XIII 5, 13 und Waltzingll 867 m. A.

ginis munus; vgl. Waltzing II 303, 2). Kam 1). Vergebens — denn die Leistungen (munero

)

daher ein Nieht-eorporafii« in den Besitz einer waren zu gross, die auf diesen eoilegia lasteten

res obnuria, so musste er in die Corporation ein- (Symm. a. a. 0. necettitatit publica molem fern
treten ( pistores Cod. Theod. XIV 8, 10 [365?]. non possent).

8Anf. [364]; tuarii u. s. w. ebd. XIV 4, 8 [408]), 10 In welcher Weise wurden sie geleistet? Dia
ausser bei den normt(eni, wo man nicht persönlich munut war eine .gemeinsame Last' (commune
naeiculariut wurde, sondern nur das auf dem Ver- onus Cod. Theod. XIII 5, 3 § 1 13191), die Ab-
mögen ruhende naricularium onus übernehmen leistung wurde aber auf die einzelnen Mitglieder

musste (Cod. Theod. XIII 6, 7 [375 = Cod. Iust. nach Massgabe ihres Vermögens verteilt, wahr-

XI 3, 2]. 8 [399], daher nebeneinander wirkliche scheinlich vom C. selbst (vgl. Cod. Theod. XIII
narieularii und blosBe Besitzer von ret narieu- 5, 13 [369]) unter Aufsicht des Staates (Cod.

lariae Cod. Theod. XIII 5, 8 [319]. 20 [392]. Theod. a. a. 0. pro rihli portione. ebd. 6 [884].

22 [393]. XIII 6, 1 [326], 8 [899]). Der Käufer XIV 4. 1 [384], 8 § 2 [408] pro rata). Bei den
durfte nicht in dem Contracte ausmachen, dass narieularii hören wir von einem gewissen Turnus
nur die betreffenden Vermögensstücke, nicht aber.20 (Cod. Theod. XIII 5, 6 ut non promiteue ted
die adhaerierenden munero auf ihn übergingen per rieistitudines rite tervatas iuges eurtut agno-
(Cod. Theod. an der zuletzt angeführten Stelle). teeren!), wobei die Ärmeren weniger belastet sein

Nötigenfalls machte die Regierung derartige Ver- sollten (ebd.). Doch wurde im Notfälle keine Rück-
äusserungen rückgängig (ebd.). Von da war es sicht darauf genommen, vielmehr dann auch aus-

nur ein kleiner Schritt, die Veräusserung von ret gediente, releres idonei narieularii (Cod. Theod.
obnoxiae ganz zu verbieten, .wie das bei den XIII 5, 14 § 4 [371]) herangezogen. Verarmung,
pistores geschah (Cod. Theod. XIV 3, 13 [369]). Krankheiten oder andere Unfälle gewährten zeit-

wodurch der Begriff des Privateigentums fast ver- weilige Befreiung (ebd. 13 [369]).
loren ging. Wer seiner persönlichen Verpflich- Trotz aller Beschränkungen waren aber die

tung gegen das C. sieh zu entziehen suchte, 30 eorporati oder eollegiati im Gegensatz zu den
wurde von demselben vindiciert, und die Regie- Colonen freie I^eute und aller privatrechtlichen

rung wandte alle Mittel (Symm. ep IX 100 Handlungen fähig. Sie hatten Eigentum (Cod.

lotit viribus adiuvandi sunt communis patriae Theod. XIV 3, 3 [864], quae pottident private

eorporati praecipue mancipet talinarum ), selbst iure pistores), sie konnten es veräussern durch
Zwang, an. die Widerspenstigen zu ihrer Pflicht Verkauf, Schenkung, Vererbung (mit Ausnahme der
zurückzuführen (Belege bei Waltzing II 320H. pistores, s. o. S. 465), andererseits selbst solches er-

336S.). DasSchlimmstewohlwar, dass man deneof- werben, konnten legitime Ehen eingeben, aller-

legiati den Aufenthalt ausserhalb ihrer Stadt ein- dings mit gewissen Einschränkungen bei ihrer

fach verbot (Nov. Maior. tit. 7 § 3 [458]). Ansprfl- Wahl, ihre Frauen erhalten eine dos, die Ehe-
che der Corporationen verjährten nie (Cod. Theod. 40 gatten können einander beerben, ihren Kindern
XIII 6, 3 [865], 5 [367]), bis erst Honorius 423 werden Vormünder gesetzt und sie selber können
eine Verjährungsfrist von 50 Jahren einführte Vormünder werden (Belege bei Gebhardt Stu-

(ebd. 10). Trotz aller Gegenraassregeln war das dien über das Verpflegungswesen von Rom und
Fliehen der eollegiati, oft in Masse, an der Tages- Constantinopel in der späteren Kaiserzeit, Dorpat
ordnung, da man selbst den Colonat dem seit- 1881, 74f.). Man verbot ihnen nur, sieh und ihr

herigen Dasein vorzog (Cod. Theod. XII 19, 1 Vermögen dem öffentlichen Dienst zu entziehen,

[400]), und die Folge war ein wirkliches Jagen für sich und ihre Kinder einen anderen Beruf zu

nach den Flüchtlingen (Cod. Theod. X 19. 5 [369]. wählen und ihren Wohnsitz zu ändern — ein

XH 19, I [400], XIV 2, 4 [412], 7, 1 [397], Nov. Schicksal, das sie mit allen Bewohnern des Reiches,

Val. III. 28 [29] § 1 [450], tit. 35 [361 § 8 [452]). 50 vor allem den Curialen, teilten.

Aber die Collegien— und damit auch dieStädte— Dieser verminderten Freiheit standen aber

wurden unter der neuen Losung .Landluft macht andererseits zahlreiche Vergünstigungen seitens

frei' immer leerer und leerer (so die labri und des Staates gegenüber, die sich zerlegen lassen

eentonarii Cod. Theod. XIV 8, 1 [315], tuarii in 1) Privilegien — immunitates, 2) Entschädi-

ebd. 4, 1 [334]. 5 [389], 10 [419], Nov. Val. III. gongen materieller Art in Geld oder natura, 3) Eh-
tit. 35 [86] Anf. [452 oecidui corporis tune- renverleihungen.

fionem], mancipet thermarum: Symm. rel. 44 I
)
Was die Privilegien betrifft, so besteht noch

[ep. X 58] § 1 [384], Cod. Theod. Xll 16. 1 [389], die von uns für die frühere Zeit gekennzeichnete

narieularii XIII 5, 22 [393]. 32 [409). 35 [422], Auffassung, dass die Immunität von bestimmten
narieularii amnici Nov. Val. III. 28 [29] Anf. und 60 öffentlichen Lasten eine Compensation sein soll

§2 [450]). Vergebens ergänzten die Kaiser die ver- für das von den Mitgliedern der Collegien über-

fallenden Körperschaften durch gewaltsame Ein- nommene spezielle munut publicum, dass also

reihung von otiaei, racontes oder raeui sc. pu- munut und das durch die sonstige Immunität
blico officio (Symm. a. a. O.), d. h. noch nicht gegebene pririlegium sich verhalten wie Arbeits-

incorporierten ßürgern, vergebens vereinigten sie leistung und Arbeitslohn (Callistr. Dig. L 6, 6
zwei oder mehr Collegien zu einem, um dieses [5] § 3 und § 12. Cod. Theod. XIII 5, 5 Anf.

eine wenigstens lebensfähig zu erhalten, so Con- [326]. XIV 3, 2 [365]). Nur stehen jetzt dem
stantin die dendrophori mit den labri und ren- Staate nicht mehr einzelne, sondern Corporationen
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fär das betreffende muttus gegenüber, und der und allen munieipalen Lasten (ehd. 7 [334] harr

Dienst dieser corporati charakterisiert sieh stets als eobu privilegia eredidim us deferenda, ut nari-

functio. mumm publicum, ja als omi» publicum, cularii omne» e eirilibus muneribu» ft oneribus

officium, debitum officium, neressita», obsequium ft obsequii» habeantur immunes, et ne honores

(Belege bei Walt sing II 272), die Verpflich- quidem ciricos, cz qutbus aliquod incommodum
teten heissen lunctioni obnozii. Hiess es früher: sentiant, subire cogantur). 8) Befreiung von
Wer aus einem bestimmten Berufe, dessen Dienste der Gewerbesteuer (chrysargyrum) — wenigstens

der Staat nötig hatte, diese Dienste leisten wollte, für die von ihrer Hände Arbeit lebenden corporati

konnte dies thun und wurde dafür ein privi- unterValentinian I. (Cod. Theod. XIII 1, 10 [374]).

legierter Staatsbürger, so hiess es jetzt, wer einem 10 Neben diesen besessen einzelne Corporation«)

bestimmten Berufe und der aus diesen Berufsge- noch besondere Privilegien, wie die narieularii

nossen gebildeten Corporation angehörte, musste den Ritterrang (Cod. Theod .XIII 5, 16 [380]

dem Staate seine Dienste widmen, wurde dafür über sonstige besondere Privilegien derselben s.

allerdings auch noch durch Privilegien entschädigt, Art. N a v i c u 1 a r i i), die suorii die Sicherheit

war aber trotzdem bei dem zwischen Dienstleistung vor der iniuria corporali» seit Honorius (Cod.

und Belohnung eingetretenen Missverhältnis nur Theod. XIV 4, 10 § 2 [419]; vgl. Nov. Val. III.

ein Lastträger des Staates (Symm. rel. 14 § 3 tit. 35 [36] § 7 [452]), die calci» coctoce» und
[ep. X 27] patriae »ervienlt», iugi obsequio im- rectuarii seit Valentinian III. Befreiung von dei

munitatis nomen ernennt). Drängte man sich Steuer der sieben Solidi (Nov. Val. II. 5 § 4 [440]).

daher in den früheren Jahrhunderten zu der Dienst- 20sdie fabricenie» Dispens von den militärischen Ein-

leistung für den Staat, so dass dieser Abwehrraass- quartierungen (meintus) (Cod. Theod. VII 8, 8

regeln gegen ungeeigneteElemente eintreten lassen (400]) u. s. w
musste (s. o. S. 450), so floh man jetzt überall Die collegiati der Landstädte genossen wohl
aus den im öffentlichen Dienste stehenden Cor- Befreiung von den Munieipallasten, welche den

porationen, so dass die Kaiser neben den früher Curialen reserviert waren, abgesehenvonderUnter-
besprochenen Mitteln gelegentlich auch eine Er- Stützung, welche sie diesen zu leisten hatten. Sie

Weiterung der staatlichen Vergünstigungen an waren befreit vom Kriegsdienst (Cod. Theod. VII

die einzelnen, besonders an die am schwersten 20, 12 § 3 [400]), mussten aber bellen beim Bau
belasteten Körperschaften eintreten Hessen. Daher undbei Ausbesserungen derStadtmauer(Cod.Theod.

sind die Privilegien nicht nur nach den Zeiten, 30 XV 1. 34 [396] = Cod. Iust. VIII 12 [11], 12

sondern auch nach den Collegien verschieden. Im [396], Cod. Theod. XV 1, 49 [412]). Endlich

4. Jhdt. gab es aber nicht mehr viel neue Pri- waren viele Mitglieder dieser CoUegien begünstigt

vilegien, sondern von Zeit zu Zeit die Restäti- durch dir Immunitätsverleihung des Constantin

gung der alten. So hat sich ein gewisser Stamm vom J. 337 an 35 Berufe von Handwerkern und
von Privilegien herausgebildet, der jetzt allen Künstlern per tinaulas ciritates morante

»

(Cod.

Collegien, vor allem den stadtrömischen (vgl. Cod. Theod. XIII 4. 2 [337] = Cod. Iust. X 64 [66]

Theod. XIV 2 De pririlegii» eorporatorum urbi» 1 ab umeersis muneribu» racare praecepimus).

Romae und das Faratitlon des Gothofredus) 2) Reste von Vergütungen pecuniärcr Art für

gemeinsam war. Dies waren: Befreiung 1) von die geleisteten Dienste (darüber s. o. S. 445. 450)

den munera »ordida et e-ztraordinaria, Cod. Theod. 40 blieben auch noch zur Zeit der Zwangsverbände.

XIV 2, 2 (391); erweitert bei den narieularii, vgl. Die narieularii (Orienti»)
erhielten einen Solidus

Cod. Theod. XIII 5, 5 (326). 7 (384). 17 (386). für HKX) modii Getreide, welches sie transportier-

2) Von der Übernahme einer Vormundschaft (et- ten (Cod. Theod. XHI 5, 7 [334]), ausserdem ein

eutatio tutclae) über Kinder von Niehtmitgliedem epimetron für den Abfall unterwegs, die orten-

der Corporation, nur für die meisten Collegien der talischen und alezandrinischen Reeder 4% von

Annona bezeugt (Belege s. o. S. 450), z. B. die sua- der Ladung Getreide (Cod. Theod. a. a. O.), die

rii, mentore»; die pistores brauchten auch über die afrieanischen 1%, weil der Weg kleiner war (Cod.

Kinder ihrer Zunftgenossen nicht die Vormund- Theod. XIII 5. 36 [412]. 38 [414] u. s. w.), ferner

Schaft zu führen (fragm. Vat. § 235); gegenüber Holziieferungen für den Bau neuer Schiffe (Cod.

den narieularii wechselte die Gesetzgebung (Cod. 50 XIII 5, 14 g 1 [371]). Die pittares hatten eins

Theod. XIII 5, 7 [334], III 31, 1 [400] = Cod. einmalige grosse Schenkung vom Staate (darüber

Iust. V 62. 24). 8) Von der eollatio equorum weiter unten), die suarii empfingen für den Scha-

seit Valentinian I. (Symm. rel, 14 [ep. V 27]). den besonders an Gewicht bei dem Transport der

4) Im 5. Jhdt. auch vom Militärdienst, Nov. Val. Tiere 25 000 Amphoren Wein, welcher von den

III. tit. 5 § 2 und 3 (440), abgesehen von der Eleischlieferanten an die arca vinaria gezahlt

Bewachung und Reparatur der Mauern, Thore und wurde, wovon */z auf die suarii selbst entfielen,

Türme der Stadt Rom. 5) Zuteilung von Frem- '/s »uf die ardines, qui suariam recognnsevnt

den oder Studierenden in Rom an irgend welche (CIL VI 1771. Cod. Theod. XIV 4. 4 § 1), und
Corpora, damit dieselben einen längeren Aufent- weiter, ebenso wie die suseeptores (Coa. Theod.

halt daselbst nehmen konnten (Cod. Theod. XIV 60 XII 6, 15 [369]), ein epimetron = 5% des Flei-

9, 1 [370]). 6) Besonderer Sdiutz seitens des sehe« (Cod. Theod. XIV 4, 4 § 4; vgl. auch Nov.

Statthalters oder des Praefectus urbi gegen Eigen- VaL III. tit. 35 [36] g 1 [452], wo von sehr hohen

mächtigkeit anderer Beamten u. s. w. (Cod. Theod. Summen als emotvmrnta für die tuarii und boarii

I 6, 11 [4231. I 10, 4 [391] = Cod. Iust, I 28, die Rede ist). Unterstützungen aus der area ri-

4. XI 16 [17]. 2 [408]). 7) Für die auch ausser- naria treffen wir auch bei den calci» coctores,

halb Roms (in protinciis Gaius Dig. III 4, 1) den rectuarii (Cod. Theod. XIV 6, 1 [359], da-

wohnhaften narieularii Befreiung von der Curie gegen Bezahlung in Geld ebd. 8 [365]), den

(Dig. L 2, 9, 1. Cod. Theod. XIII 5, 16 g 1 [380]) coÜectarii (Symm. rel. 29 [epist. X 42]), eine
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vorübergehende Unterstützung anderer Art bei ihn vgl. Hirschfeld Philol. XXIX 271. 45; Ver-

den bastagarii (Cod. Theod. X 20, 4 [3651). Be- walt.-Geseh. 12811., besonders 13611.). Seine Juris-

treffs der «oeearii, die die Löschung aller Schills- diction erstreckte sieh vor allem aut Civilsachen

ladungen in Rom als Monopol erhielten, vgl. Cod. (CIL VI 1579 [389). Cod. Theod. II 17, 1 8 2
Theod. XIV 22. 1 (864). Nicht so klar sind dieVer- [821]), daneben aber auch auf Criminalfälle (Cas-

haltnisse in dieser Beziehung bei den manciptt sind. var. VI 18. Sen. de brev. vit 19. Cod. Theod.
Mermarum und den rinarii (Walt zing II 4261.). XIII 5, 38 [414). XIV 3, 15 [377]. XIV 4, 9

Alles dies sollte keine wirkliche Bezahlung [417]). In Conatantinopel hat es vielleicht nie

der geleisteten Dienste sein, vielmehr handelt es einen Praefectus annonae gegeben (Hirschfeld
sich nur um Entschädigungen für Verluste oder 10 Philol. XXIX 86; doch vgl. auch Gebhardt
für die mit dem Dienst verknöpften Ausgaben, Studien 21, 2). Ausserhalb der Hauptstädte— mit
welche Honorius richtig charakterisiert als solatia: Ausnahme Ostias, wo der Praefectus nrbi noch

Cod. Theod. XIV 3, 19 (896). XIII 5, 32 (409); schaltete — hatten die Oberaufsicht über die

vgl. VI 30, 23 (422), H e u m a n n Lexikon s. v. Corporationen der Annona, d. h. vornehmlich die

solatium. naricularii, die Praefecti praetorio, jeder fürseinen

8) Auch Verleihungen gewisser Ehren sollten Bezirk (vgl. die an sie gerichteten Constitutionen

die Mitglieder der Collegien für ihre schweren des Titels de naviculariis Cod. Theod. XIII 5),

Leistungen entschädigen, wie z. B. die nortewfam unter ihnen die ncarn der einzelnen Diöcesen,

die Verleihung des Ritterranges, wovon schon die dann die Statthalter der einzelnen Provinzen. In

Rede war. Bei anderen Collegien erhielten we- 20 Karthago und Alexandria gab es dazu noch je

nigstens die Vorsteher oder sonstige Beamte einen einen besonderen Praefectus annonae, welcher die

bestimmten Rang (so bei den stiarti, Cod. Theod. Lieferung des Getreides aus Afriea bezw. Ägypten
XIV 4. 10 g 2 [419]. Nov. VaL HI. tit. 35 [36] leitete und die Jurisdiction über die novirulorii

g 5; vgl. auch | 3 [452], bei den eaudicarii und dieser Provinzen hatte (Hirschfeld Phil. XXIX
mensorcs, Cod. Theod. XIV 4, 9 [417], bei den 87; für Alexandria vgl. Cod. Theod. XII 6, 3
tabricenses der primicerius fabricae Cod. Theod. [349] vraeleetus annonae Akiandriae-, für Kar-

X 22, 3 [390] u. s. w.) oder gewisse Vorrechte von thago Not. Dign. Occ. II 41
:
praefectus annonae

seiten des Staates (Cod. Theod. XIV 4, 9 [417]). Alricae, abhängig vom praefectus praetorio per

Alle diese Verhältnisse erforderten natürlich Italias).

eine ins einzelnste gehende Beaufsichtigung der 30 Für andere Collegien, als die der Annona, in

Collegien durch den Staat. Die oberste Aufsicht Korn fand der Praefectus urbi Unterstützung an
und letzte Instanz bildete natürlich auch hier der verschiedenen Unterbeamten; wir sehen einen

Kaiser, die Quelle der ganzen gesetzgeberischen curator operum publieorum um 301 in Beziehung
und richterlichen Gewalt im Reich. Er giebt zum eatlegium fabrum tignuariorum (CIL VI
nicht nur die allgemeinen Gesetze, sondern greift 1673), der Praefectus vigilum leitete wohl die

auch bei den kleinsten Details der inneren Orga- als Feuerwehr organisierten colkgiati u. s. w.

nisation der Corporationen und der Regelung ihres Während die Beaufsichtigung der Collegien in

Dienstes ein (vgl. Symm. rel. 44 (ep. X 58]. 14 den Landstädten, soweit sie im städtischen Dienst

febd. 27]. Cod. Theod. XIV tit. 2. XIII 5, 22 standen, wie die Jabri, in den früheren Jahrhuii-

[393]; ad not relerrt nfresse est. XIV 4, 1 [334]; 40 derten der städtischen Curie bezw. Beamten der-

no* super bis consuli. XIII 5, 14 8 2: nobis — selben (vgl. CIL V 5847 den repunrfor roltegii

nuntientur)-, manche Erlasse richten sich direct oerarii in Mailand, XI 1230 in Plaeentia, V 7372
an die betreffenden Corporationen; vgl. frg. Vatic. den dispensalor collegii in Dertona; vgl. Momm-
8 235. Cod. Theod. XHI 5, 7. 16. 36. 37. XIII sen ebd. p. 635. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Wien
6, 1. XIII 9, 3. CVII 255) überlassen War (Mauös Aufstellungen

Für die Corporationen von Rom und seit Con- Uber den praefectus fabrum als einen kaiserlichen

stantin für die von Constantinopel ist sein Ver- Staatscommissar zur Überwachung der fabri sind

treter der Praefectus urbi der betreffenden Stadt verfehlt), so drängte sich der Staat auch hier all-

(Cod. Theod. I 10, 4 = Cod. Iust. I 28, 4 [391 ), mählich in die innere Autonomie der Städte ein

Statuen von Collegien für einen Praefectus urbi so und brachte auch die Überwachung der muni-
CIL VI 1739—1742). Er hatte die Strafgewalt eipalen Collegien in seine Gewalt, z. B. durch
gegenüber Vereinen schon seit Septimius Severus, die von der Centralregierung eingesetzten defen.

Ulp. Dig. I 12, 1 § 14. Cod. Theod. XVI 4, 5 sores civitatis (Cod. Theod. XII 19, 3 [400]; vgl.

8 1 (404). ln sein Verwaltunpressort fiel die X 22. 6 = Cod. Iust. XI 9 [10], 4 [412]), welch*
Controlle über den Dienst, welcher den Corpo- den Stathaltern der Provinzen unterstellt waren,

rationen auferlegt war, wie Uber alles, was diese Dann sehen wir häufig auch diese letzteren selbst

Collegien anging (Dig. I 12, 1, 11. CIL VI 1770. eingreifen (CIL XI 2998. X 4865. XI 377. Cod.
1771. 3001. Mommsen St.-R. II* 10651. mit Theod. XIV 8, 1 [315], den praefectus Augustalis

Aum. 1; Constitutionen, die an den Praefectus von Ägypten: Cod. Theod. XIII 5. 18 [3901. 20
urbi adressiert sind, bei Waltzing II 382, 1; 60 [392]), oder deren Vorgesetzte, dieVicare und Prae-

im 4. Jhdt. begegnet ein etcoriu» desselben: Cod. fecti praetorio (Belege bei Waltzing II 391, 8).

Theod. XII 1, 162 [3991. XIV 6. 3 [365]). Unter- X. Die innere Organisation der Zwangs-
gebener und Gehülfe des Praefectus urbi gegen- verbände. Nach dem eben Erörterten kann in

über den Collegien der Annona ist in der spä- dieser Zeit von der Autonomie der Collegien keine

teren Kaiserzeit der Praefectus annonae, dessen Rede mehr sein. Der Staat mischte sich in alles,

Befugnisse sich aber immer mehr verringertet), mochte es sich handeln um die Zusammensetzung
bis er zur Zeit Cassiodors vielleicht nur noch die des C . um Ein: oder Austritte von Mitgliedern,

Aufsicht über die pütrina hatte (var. VI 18; über um die Ernennung von Beamten, um die Controlle
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der Verwaltung, besonders der Finanzen (Walt- 8, 14 (872), originaria, qenuina functio (ebd.

zing II 858f.). XIV 4, 8 [408], XIV 4, 10 g 1 [419] von den
Was die Zusammensetzung dieser Corpora- suarii). Wenn beide Eltern demselben C. an-

tionen betriBt, so sind nicht mehr wie früher gehörten, folgten natürlich die Kinder dem
auch Leute anderer Gerufe in den betreBenden Stande des Vaters. Im Falle dagegen nur einer

Berufsgenossenschaften, vielmehr hat sich, wie der beiden Ehegatten incorporiert war. sollte man
überhaupt im Reich, auch hier ein strenger Ab- annehmen, wäre der Stand des Vaters ausschlag-

schluss der einzelnen Berufe herausgebildet. Der gebend gewesen. Dem war nicht so. vielmehr
Satz, dass jemand nur einem Colleg angehören zeigte das Gesetz die Tendenz, den nichtineorpo-

könne (Dig. XLV1I 22, 2), war aufs strengste 10 rierten Ehegatten, oder wenigstens die Kinder
durchgeführt (Cod. Theod. XIV 4, 7 [397]. 3, 2 ins C. zu ziehen (Cod. Theod. XIV 4, 8 [408]

[855]. IX 40, 9. XIII 5, 2 [815]). Wer Vermögen, von den tuarii: revoeentur tarn qui paterno. quam
welches mit dem betreBenden munus belastet qui malcnw genere inreniiuifur obnoxii. XIV
war, erwarb, behielt nur dann seinen früheren 3, 14 [872]). Am deutlichsten tritt das zu Tage
Beruf bei, wenn er nicht in das C. selbst ein- bei den Collegien, die im Dienste der kaiserlichen

treten musste, wie bei den runicularii. Für Centralverwaltung standen (Cod. Theod. X 20, 5
die kaiserlichen Manufacturen ist es ausdrücklich [871]. 15 [425]. 17 [427] von den muriltguli;

gesagt, dass die Aufgenommenen das Handwerk X 19, 15 [424] von den melallarii u. s. w). Bei
kennen mussten (Cod. Iust. XI 7 [8], 16). Die Ehen zwischen Mitgliedern verschiedener Corpo-
sociale Lage der Mitglieder war verschieden 20 rationen folgten wohl die Kinder dem Vater,

nach den Collegien und deren Aufgaben im Staat, mussten aber, im Falle sie von der Mutter rin

Die grossen Corporationen der Annona, vor allem mit einem munuc belastetes Vermögen erbten,

die naneu/am . recrutierten sich aus vermögenden dieses noch mit übernehmen oder es dem C.
Leuten z. T. höherer Stände, in den einmal so bezw. einem Verwandten mitsamt dem munus

genannten minuscwla eorpora (Cod. Theod. XII überlassen (Cod. Theod. XIII 5, 2 [315]). Seit

16. 1 [389]) befanden sich wohl meist Freige- Honoriu« waren derartige Ehen den Bäckern, viel-

lassene und arme Idente. Sclaven begegneten wir leicht auch anderen Collegien dieser Art (Geb-
nur, worauf oben schon hingewiesen ist, in einigen hardt Studien 51f.), bei schweren Strafen ver-

Corporationen der kaiserlichen Centralverwaltung, boten (Cod. Theod. XIV 8, 21 [408]). Bei schon
wie bei den qynarciarii. muriltguli, labrtcenets. 30 geschlossenen Ehen musste die Frau in die Bäcker-

Waltzing (II 859f.) erblickt in diesem allerdnigs zunft eintreten (a. a. 0.). Schon länger galten
— und zwar wohl mit Recht — nicht Mitglieder solche Ehebeschränkungen für die Collegien in

der Collegien, sondern nimmt an, dass sie Eigen- den kaiserlichen Manufacturen, z. B. für die mo-
tum des C. oder Staates waren (vgl. Nov. Maio- nrtarii (Cod. Theod. X 20, 10 § 2 [880]).

rian. tit. 7 § 4 [458] ei ingenuui probatur, col- Ausser durch Erblichkeit ergänzten sich die

legiie applieetur). Corporationen durch allectio, technisch applicatio,

Kinder waren auch in diesen Collegien, seit- entweder aus nichtincorporierten Bürgern (rä-

dern der Beruf erblich war. Auf den Mitglieder- ranfes, rarui, rarui vubliro olficio, otioti. vri-

listen ist der Name des Vaters gefolgt von denen rali, eztranei). Cod. Theod. XIII 9, 8 g 4 (380).

seiner Kinder (CIL IX 2998. XIV 3649. Dessau 40 Symm. relat. 44 (ep. X 58) $ 1, oder aus anderen
Ann. d. Inst. 1882, 184, Hülsen BuU.com. 1891, Corporationen (Symm. a. a. 0. Cod. Theod. XIII
352). Doch wurden die Kinder erst wirkliche 5, 13 [869]), doch erst, besonders im letzteren

Mitglieder der Corporation nach erlangter Mün- Fall— denn im allgemeinen stand der Satz fest,

digkeit und zwar auch die weiblichen, so dass dass an bestimmte Corporationen Gebundene nicht

jetzt auch Frauen in den Collegien sich befanden in andere eingereiht werden konnten (Cod. Theod.

(CIL XIV 3469. Cod. Theod. XIII 5, 12 [369], XIV 4 7 [897]. VI 80, 16. 17 [899], VIII 7, 22
Nov. Sev. tit. 2 [465] si qui rrl qua ez corpo- [426])— nach eingeholter Zustimmung der Regie-

riöus publicis rei ez corporati» Urbit Rnmae). rung (Symmach. a. a. 0. Cod. Theod. XII 1, 179
Aber wir wissen nicht, wie es mit der persönlichen [415]). Diese wies auch selbst kurzer Hand den
Dienstleistung der Frauen stand. Bei Neuauf- 50 Collegien Mitglieder aus den genannten Classen

nahmen von Männern waren solche von zu hohem der Bevölkerung oder sub anderen auch an ihren

Alter ausgeschlossen (vgl. die früher besprochene Beruf gebundenen Ständen zu (technisch addierte,

Verordnung des Antoninus Pius Dig. L 6, 6 [5] Cod. Theod. XII 16, 1 [389], oder adiungcre, Cod.

$ 12, dazu Cod. IuBt. XI 7 [8], 6). Theod. XVI 2, 39 [408]: el pro äomiitum quali-

Alle Mitglieder waren, wie früher, in ein Album täte et quantitate patrimonii vel ordini suo rel

eingetragen, welches manchmal äBentlich aufge- collegio cirilatiz adiungatur), so den naricularii

stellt wurde (CIL IX 2998. VI 9920; vgl. auch aus den Senatoren (Cod. Theod. XV 14, 4 [326]

Dessau zu den Alba der Collegien von Ostia super Ais, qui ez eenatoribue ad naricularium

CIL XIV 246. 250—253. 256). Doppelt ausge- munus a Igranno [i. e. Lieinio] deieeti sunf

fertigte Abschriften derselben für die Regierung 60 XIII 5, 14 §4 [371]), aus den Beamten (mit Aus-

enthielten die Namen, di< Herkunft der eorporati nähme derer des Hofes), den Curiaien u. s. w. (Cod.

nebst den Namen der Frauen und Kinder und Theod. XIII 5, 14 § 4 [371]. 5 [326]. 16 § 1 [380],

das Vermögen der einzelnen (Cod. Theod. XIII 17 [886], 19 [890]). aus den Curiaien (aber nicht

5, 14 § 2 [371]. XIII 5, 12 [369]). mehr seit 395, vgl. XII 1, 149 [395]), den cata-

Die Ergänzung des C. geschah in der Haupt- Menses aus den libertini mit einem bestimmten
Sache durch Erblichkeit, daher die Ausdrücke Vermögen, ausgenommen wenn diese von ihrem
urigmalit naviculariue Cod. Theod. XII 5, 1 Patron ein mit einem munus pisforiaiw behaf-

(314), originit vineu/o teneri Cod. Theod. XIV tetös Vermögen empfangen hatten, in welchem
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Falle sie Bäcker worden (Cod. Theod. XIV 8, 9 herauBzukommen (Cod. Theod. XV 7, 1. 2 [871].

10 [365?]); bei den Bäckern wurden die Stell- 9 [381]. 8 [881],

Vertreter minderjähriger Mitglieder such, nach- 4) Man wandte sich direct an den Kaiser, der

dem diese die Grossjährigkeit erlangt hatten, im durch ein Spedalrescript ausnahmsweise Befreiung

C. als Mitglieder festgehalten (Cod. Theod. XIV eintreten lassen konnte, wie wir das schon bei

8, 5 [364]; Ober die dunklen Constitutionen den Verurteilten bemerkt haben (Ammian. Marc,
ebd. 12 und 17 vgl. Gothofredus z. St. Geb- XXVII 3, 2. Cod. Theod. XV 14, 4 [32 ]), even-

hardt 56f. Währing II 328f.). Weiter rer- tuell nach Fürsprache hoher Gönner (Symm. rel.

urteilte die Regierung wie zum Eintritt in die 44 [ep. X 58] § 1), welche es mit der Wahl
Curie oder in den Colonat, so auch zum Eintritt 10 ihrer Mittel nicht alliu genau nahmen (Symmach.
in gewisse Collegien, wie z. B. unter die pislore» a. a. 0. § 2. 8. Cod. Theod. XIV 8, 20 [898]).

(Cod. Theod. IX 40. 3 [319). 6 [364]. Not. Iust. Auch die Petenten selbst suchten die Lösung ihrer

80. 5), aber nur, wenn der betreffende noch nicht Fesseln durch kaiserlichen Erlass durch allerlei

eorporatus war (Cod. Theod. ebd. 9 [365]), oder Schliche zu erreichen, was natürlich, sobald man
die metallarii (Cod. Theod. IX 40, 2 [315]) u. a. den Betrug merkte, revoeatio derselben zu ihren

(vgl. ebd. 9 [365]), besonders in der spätesten Zeit tnunera zur Folge hatte (Cod. Theod. XIII 5, 8
(Nov. Maior. tit. 7 § 4 [458]. Edict. Theod. §64), [319] per obreptionem ; XIV 4, 1 [334] quolibel

und zwar traf das Beamte, die ihre Pflicht nicht vertuttae genere. Symm. a. a. O. initpie elicila

thaten, leichtere Verbrecher, arbeitsfähige Bettler renripta: Cod. Theod. XIV 4, 8 [408] adnota-

und Herumstreicher, und sie konnten davon nicht 20 tionibm tel reecriptii nostrae serenitali» elicili»

;

befreit werden, selbst nicht bei einem allgemeinen 10 [419] reeeiteis omnium privUegiit, rineulu,

Gnadenerlass, höchstens aufGrund einesspeciellen, gratioti» »ententii», »i qua» in abolitionem ge-

vomKaiserauseigenem Antrieberlassenen Rescripts nuinae lunelioni» eallida Iraude meruerunt. Nov.
(Cod. Theod. IX 40, 7 [364]; vgl. XIV 8, 20 [898]). Theod. II. 8 [7] § 1 [439]).

Freiwilliger Eintritt in eine Corporation war 5) Da Bankerotteure (deeactore»), welche ihr

gesetzlich möglich und kam wohl auch mitunter Vermögen durch eigenes Verschulden verloren

vor (Cod. Theod. XIII 5, 14 $ 4 [871] bei den hatten, zur Strafe aus dem C. ausgeschlossen

naticularii; XIV 22, 1 [364] qui »e huie corpori wurden (Cod. Theod. XIV 8, 15 [877]), so be-

ä

se. »uariontm) permitesre detiderant
; X 22, 6 mühte man sieh durch Verschleuderung seines

412] bei den tabricenre»). Die zuletzt angeführte 30 Vermögens oder dolose Veräusserung desselben die

teile aber beweist, dass der Betreffende erst seine Ausstosaung, d. h. für die Betreffenden die Be-
Heimat, seine Herkunft, sein Freisein von an- freiung, zj erlangen. Aber, als man dies merkte,
deren munera naehweisen musste. Alle diese vom hielt man sie auch ohne Vermögen fest (Cod.
C. allegierten, von der Regierung zugewiesenen Theod. XIV 3, 1 [319]. 14 [372]).

(oddielt), durch Verurteilung zum Eintritt ge- Die Verwaltung der Collegien geschah wie
zwungenen Personen, endlich die freiwillig Ein- früher durch die Generalversammlung und die

tretenden waren ebenso an die Corporation ge- Beamten, allerdings jetzt nur, soweit die Regie-

bunden, wie die darin geborenen (originarii), und rung nicht eingruf. Die Competenz der allge-

den Austritt konnte ihnen gegen den Willen der meinen Mitgliederversammlung erstreckte sich auf
Regierung nicht einmal ein Beschluss der Vereins- 40 die Verteilung der munera auf die einzelnen

Versammlung ermöglichen (Cod. Theod. XIV 3, Angehörigen des C., wobei die Gesamtheit ver-

8 [365], vgl. 10 [365]. 14 [872]. 21 [403]). Der antwortlich blieb für die Leistungen der einzelnen

Austritt aus der Corporation war überhaupt nur (Cod. Theod. XIII 5, 6 [834]. 32 [409]; vgl.

in sehr seltenen Fällen gestattet: Gothofredus z. d. St. und Paratitlon ad XIII

9

I) Wenn ein eorporatu» alle Ämter der Cor- de naufragii» über die navicularii.. Nov. Theod.

C
ration bis zum höchsten zur Zufriedenheit durch- II. 6 [4] § 2. 3 = Cod. Iust. XI 9 [10], 5. VI 62,

lfen hatte (Nov. Val. III. tit. 15 [16] [445]. Cod. 5 [438]), auf die Erhaltung der Mitglieder und
Theod. XIV 3, 7 ]364). 4, 9 [4171. X 22. 3 [890]. ihrer Vermögen für das C..(Cod. Theod. XIII 6,

CIL VIII 969. 970. 915. Cod. Theod. XIII 5, 1 [326] ad deeretum navieulariorum; Zwang
14 g 4 [371] vetere» idonei narinilarit). Von 60 zur Klage, im Falle ein Mitglied seinen Pflichten

Cession des Vermögens an das C. beim Austritt sich entzog; Cod. Theod. XIV 8, 2 [369]), Erhal-

wissen wir nichts (so gegen Gebhardt 86f. rieh- tung der Privilegien der Corporation, bezw. Oe-
tig Waltzing II 312, 4). suche um neue (Cod. Theod. XIII 5, 16 [380].

2) In späterer Zeit beim Eintritt in den geist- XIV 4, 6 [389]), die Wahl der Beamten, aller-

lichen Stand (865 noch gänzlich untersagt, Cod. dings unter Aufsicht der Regierung, welcher die

Theod. XIV 8, 11 [408], von Honorius gestattet Bestätigung zustand (Cod. Theod. XIV 4, 9 [417].

gegen Cession desVermögens, oder falls das frühere XIV 8, 2), Wahl neuer M itglieder (allee/io), eben-
munu* auch fernerhin erfüllt wurde, ebd. XIV 4, falls aber nur mit Zustimmung der Regierung

8 [408], vgl. auch Cod. Theod. IX 45, 3 [898], (darüber ist oben S. 472 gehandelt, ebenso über

bedingslos 445 von Valentinian III., Nov. Val. III. 60 die Unfähigkeit der Versammlung einem Mitglied

15 [16] vgl. ebd. 34 [35] § 8 [452] und Nov. den Austritt zu gestatten, Cod. Theod. XIV 8. 8
Maior. tit. 7 $ 7 J458J). [365], XIV 8, 21 [403], anders XIII 5, 18 [369].

8) Unter dem Einfluss des Christentums wur- Symmaeh. rel. 44 [ep. X 581), Oberaufsicht über

den die Bestimmungen über die Fesselung der die Mitglieder des C. (Cod. Theod. XVI 4, 5

niedrigsten Classe der mrporali, der seaenici und g 1 [404]. XIV 8, 2 [369]), Ehrenbeschlüsse
»eaenieae, etwas wenigstens gemildert und unter für verdiente Mitglieder, Beamte oder einfluss-

gewissen Verhältnissen den Angehörigen dieses reiche Vorgesetzte u. s. w. (CIL VI 1690—1693.

Berufes ermöglicht aus dem verachteten Stande 1739. 1740. 1759. XIV 131).
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Als Beamte finden sieh bei den Collegien der
Annona patroni, und zwar sind sie nachweisbar

bei den pistores, suarii, caudicarii und menso-
res, immer in der Mehrzahl. Die pistores hatten

mindestens zwei {Qr jede Bäckerei, von denen der

eine, uwu« prior e patroms, fünf Jahre lang die

Leitung hatte, worauf er die olüeina mit dem
gesamten Inventar, nach erfolgter Rechengehafts-

ablage, an den andern überlieferte (Cod. Theod.
XIV 3, 7 [364) und Oothofredus dazu, von
patroni pistorum im allgemeinen ist die Rede
ebd. XIV 3, 2 [355]. 12 [365]), die suori. ins-

gesamt offenbar drei (Cod. Theod. XIV 4, 10 [419]
tres huius corporis prinripales

;
patroni im Plural:

Not. Val. in. tit. 35 [36] § 1. 3. CIL VI 1690

um die Mitte des 4. Jhdts.), wovon einer präsidierte

(ebd. tit. 35 [36] g 5 prior corporis), die eaudi-

carii und mcnsores offenbar mehr als drei, da
Honorius 417 von tres primi patroni rorponim
singulorum spricht (Cod. Theod. XIV 4. 9 (4171).

Da diese beiden letzteren Corporationen dieAufsicht

über die Getreidevorräte in den Staataspeiehern

in Portua (condita Portuensia Cod. Theod. XIV
4, 9 [417]) hatten, so müssen der patronus oder

vielleicht besser die patroni horrenrum Portuen-

sium (erwähnt Cod. Theod. XIV 28, 1 [400]) aus

einem der beiden Collegien, nach Gebhardt (19)

aus den mcnsores, genommen sein. Waltsing
(II 369) geht so weit, diese patroni horrenrum

Portuensium einfach mit den patroni der beiden

genannten Corporationen zu identificieren. Gegen
die fortwährenden Betrügereien dieser patroni

(Cod. Theod. XIV 23, 1 [400], 15, 1 [364]. 4. 9

[417]) suchte sich die Regierung auf mannigfache
Weise zu schützen (Cod. Theod. XIV 23, 1 [400]),

bis man endlich 417 einen von den Patronen der

pisfores, welche am meisten geschädigt wurden,

zum Oberaufseher über die Magazine wählen Hess

(Cod. Theod. XIV 4, 9; vgl. dazu Gebhardt
23, 1 gegen Gothofredns Auslegung).

Die Amtsdauer aller genannten patroni scheint

fünfjährig gewesen zn sein (vgL Cod. Theod. an

der zuletzt angeführten Stelle. XIV 3, 7 [364]),

einjährig nur bei den patroni horrearum Portuen-

sium seit 400, um eine intensivere Controlle zu

ermüglichen (Cod. Theod. XIV 23, 1 [400]). Ihre

Hauptaufgabe war offenbar die Überwachung des

öffentlichen Dienstes der Corporationen (Nov. Val.

III. tit. 35 [36] g 3); infolgedessen legten sie auch

vor dem praelectus annonae nach beendigter

Amtsdauer Rechenschaft ab (Cod. Theod. XIV 4,

9 [417], 23, 1 [400]). Zur Entschädigung er-

hielten sie gewisse Vorrechte, wie Befreiung von

der Corporation (bei den pistores Cod.. Theod.

XIV 3, 7 [367], Nov. Val. III tit. 15 [16[ § 1

[445]) oder einen bestimmten Rang (Cod. Theod.

XIV 4, 9 [417], 10 [419], Nov. Val. III. tit. 35

[36] § 5 [452], darüber ist oben schon S. 469 ge-

handelt).

Anfallend int es. dass wir bei den noricu-

tarii gar nichts von Beamten hSren. Gebhardt
(38) möchte die summates Alrxandrinae et Car-

pathiae classit (Cod. Theod. XIII 5, 32 = Cod.

lust. XI 1 [2], 4 [409]) als patroni des corpus

iiaviculariorum von Alexandria und der Provinz

der Inseln fassen, während Waltzing darunter

die reichsten Reeder versteht (II 372, 2). Bei

den fabriccnses stand an der Spitze jeder labrica
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ein primirerius fabricac mit zweijähriger Amts-
dauer (Cod. Theod. X 22, 3 [390]).

Bei den fabri, centonarii, drndrophori be-

gegnen wir schon in den früheren Jahrhunderten
der Kaiserzeit einem praelectus mtlegii (pracl.

coli, labrum : CIL III 1495. 2026. 2087. 3438.
4557. V 60. 335. 545. 546. 8667: prael. fahr,

tignariorum XIV 298. III 611; prael. eoUegiorum
labr. et Cent. CIL V 749; prael. centonariorum
III 10738. 10836. [XI 4404]: prael. dendrolorum
XIV 2634), der offenbar der Leiter des öffentli-

chen Feuerlöschdienstes dieser Collegien war (CIL
III 3438 duxit coll(egium) s(upra) s(rriptum) in

ambulatiris V Kal. Aug.; darüber Hirschfeld
S.-Ber. Akad. Wien CVII 252, 1. Liebenam
210, 1. Waltzing II 354. 2; falsch Mau4 Die
Vereine 53, 21; Der Praef. fabr. 76). Gewählt
wurde dieser Praefect durch die Mitglieder des

C. (CIL XIV 2634) und zwar aus hochstehen-

den Beamten der betreffenden Gemeinde, offenbar

eine EhrenBtellung, wie heute die des Feuerwehr-
hauptmanns oder Branddirectors.

Nach Waltzings Ansicht (II 372) gab es

neben allen bis jetzt behandelten Beamten, die

für den öffentlichen Dienst bestimmt waren, auch
noch die früheren für die Besorgung der privaten

Interessen des C., wie magistn. quinqennalcs

,

curatores, quaestores u. s. w. Die Inschriften,

die er zum Beweise hierfür anführt, stammen
aber alle aus dem 2. (für die pistores CIL VT
1002 aus dem J. 144, für die eaudirarii VI 1022
aus dem J. 166, für die mcnsores VI 85 aus dem
J. 198, für das corpus saburrariorum CIL XIV
102 unter Marc Aurel [als curam ageptes drei

Personen, einPatron und zweiQuinquennales]) und
dem 3. Jhdt. (CIL VI 868: unbekanntes C. [als

curam agentes drei Patrone, drei quinqennalcs,

von denen einer auch Patron ist, drei Quaestoren

und ein scriba corporatorum], VI 1872: Statue

des corpus piscatorum et urinatorum für einen

patronus et eqq. (tertium), bei der Dedieation sind

gegenwärtig zwei patroni, zwei quinqennalcs und
zwei curatores unter Elagabal. XIV 281 : Album der

drndrophori in Ostia mit zwei patroni perpetui

und einem patronus unter den quinqennalcs oder

quinqennales perpetui aus demAnfangdes8. Jhdts.,

ebd. 44 patronus des corpus stuppatorum in Ostia,

dessen Sohn corporatus ist [vgl. CIL VI 1649]).

Ausgeschlossen ist daher nicht, dass beide Arten

von Beamten nur in der Übergangszeit neben-

einander fungierten. Aus dem 4. und 5. Jhdt.

fehlen uns sichere Zeugnisse für andere Beamte
als patroni und die sonstigen obengenannten für

den öffentlichen Dienst ( patroni auf Inschriften

der späteren Zeit: CIL VI 1690 corpus suario-

rum et conlectuariorum um die Mitte des 4. Jhdts.

VI 9765: corpus pastillariorum aus dem J. 435).

Was die Finanzen der Zwangsverbände betrifft,

so hatten dieselben für den öffentlichen Dienst

zum Teil ein bedeutendes Gesamteigentum, be-

stehend in beweglichem und unbeweglichem Ver-

mögen, z. B. hatten die pistores umfangreiche

Besitzungen, die aus einer Schenkung des Staates

herrührten und daher den Namen dos (lundi (to-

tales) trugen (Cod. Theod. XIV 3, 13 1 369]. 7

[364], vgl. 19 [396]). Ihre Ländereien lagen in

allen Teilen des Reichs, besonders aber in Italien

und Africa, und waren in der späteren Zeit in
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Erbpacht gegeben (Cod. Theod. XIV 3, 19 [396]). riendropkori und anderen (Cod. Theod. XVI 10,

Weiter gebürten zu dem Corporationsvermögen 20 § 2. 3 [415]). Auch die eollegia tenuiorum

der frisiere* die Bäckereien (pistrina, otficinae). sind, wie schon hervorgehoben, unter dem Einfluss

daa nötige Material darin, vor allem Mühlen mit des Christentums allmählich wohl zu Grunde ge-

den dazu gehörigen Lasttieren und Sclaven (Cod. gangen, weil die Kirche das Begräbnis der ar-

Theod. XIV 3, 7 [364]. Soerat. hist. ecd. V 18), men Leute besorgte (s. o. S. 460).

Getreidemagazine in Rom und Portus (Cod. Theod. Die Lage der zu Zwangsverbänden erstarrten

XIV 15, 4 § 1 [398]), vgl. hierüber unter Pisto- gewerblichen Vereine muss im 5. Jhdt im all-

res. Von einer grossen einmaligen Schenkung gemeinen eine sehr bedrängte gewesen sein, wenn
hören wir bei den übrigen Corporationen nicht. 10 wir so gut dotierte uml ursprünglich offenbar

Doch hatten alle ein Collectiwermögen tfir den mitgliedcrreiehe Collegien wie die pxstores und
öffentlichen Dienst (die navicularu nach Cod. natieularii amniei um ihre Existenz ringen und
Theod. XIII 6, 2 [365]. 5, 29 [400], die suarti die schärfsten Zwangsmaasregeln zu ihrer Erbal-

nach Cod. Theod. XIV 4, 8 [408], daa corpus tung angewendet sehen (Cod. Theod. XIV 3, 21

magnartorum nach CIL VI 1896, das corpus [403], Not. Vat. III. tit. 28 [29] [450]). Die
corariorum nach ebd. 1682). Vermehrt wurde letzten kaiserlichen Erlasse stammen von Maiorian

dasselbe z. B. bei den navieularii dadurch, dass (Nov. Mai. tit. 7 [458] g 2—5. 7. 8 § 18) und
die Strafen fiir Erpressungen, die an dem corpus SevernB (Nov. Sev. tit. 2 de rorporatis [465]); sie

begangen wurden, diesem selbst zugesprochen war- zeigen ein massenhaftes Fliehen der eoUegiali (wie

den (Cod. Theod. XIII 5, 29 [400]), oder bei den 20 der Curialen) aufs Land und Eheschiiessungen

pistorcs dadurch, dass daB Vermögen dessen, der mit colonae und Sclavinaen, sowie Zwangsmass-
das Heirst8verbot nicht achtete, der ConÜBcation regeln der schärfsten Art dagegen, wie z. B. voll-

xu Gunsten der Gesamtheit anheimfiel (Cod.Theod. kommene Beschränkung der Freizügigkeit (Nov.

XIV 3, 21 [403]), bei allen Corporationen der Mai. a. a. O. g 3). Die am spätesten inschrift-

Annona endlich dadurch, dass ein Mitglied, das lieh erwähnten Collegien sind das corpus pastil-

aus dem C. austrat, um in den geistlichen lariorum im J. 435 (CIL VI 9765 Grabechrift

Staad überrugehea, sein Vermögen der Corpora- eines patronus dieser Corporation) und die mo-
;ion überlassen musste (Cod. Theod. XIV 4, 8 lendinarii um 488 (CIL VI 1711).

[408]). Wenn weiter ein mit einem munus be- Dass die Zwangsverbände auch unter den
lastete* Vermögen an ein Nichtmitglied gekom- 30 germanischen Herrschern noch weiter existiert

men war, so fiel es in gewissen Fällen, z. B. wenn haben, beweisen die Bestimmungen im Edictum
der Betreffende ohne Erben starb oder wenn er Theodorici § 64. 67 (nm 500), von denen die

das musus zu erfüllen sich weigerte, an die Cor- eine einen Fall behandelt, in dem Verurteilung

poration zurück (so bei den naricvlarii : Cod. xum Eintritt in ein C. vorgeschrieben war, die

Theod. XIII 6, 2 [365], 4 [367], den navieularii andere die Verjährungsfrist der Ansprüche eine«

imnici Nov. Val. III. tit. 28 [29] § 1 [450], den C. auf ein flüchtiges Mitglied auf 30 Jahre herab-

pistares Cod. Theod. XIII 5, 2 [315]). Endlich setzt (s. o. S. 465; Bestimmungen über eollegia

war es eine bedeutende Erweiterung der Rechte in anderen leges barbarorum stellt Waltzing
gewisser Corporationen als juristische Persönlich- II 347, 2 zusammen), und die Erwähnungen der

keiten (vgl. o. S. 480ff.), als dieselben ein Erb- 40 stadtrömischen eorpora, wie der pwforrs, suarii,

recht auf das Vermögen eines ohne Hinterlassung ealcis coclores bei Cassiodor (var. VI 18 § 1. 4.

rechtmässiger oder testamentarischer Erben ver- XI 39 [533/7], VII 17). Vielleicht hat man auch
storbenen Mitgliedes erhielten. Wie früher die Recht, in dem Unbekannten, der in der Inschrift

Stadtgemeinden »o gingen jetzt die Cnrien in CIL IX 1596 aus Benevent wegen seiner Ver-

der Erlangung derartiger Privilegien den Colle- dienste um die Wiederanfrichtung der zerstörten

gien voraus. Die genannte Vergünstigung wurde Stadt gerühmt und unter anderem auch reparator

den Curialen schon im J. 319 zu teil (Cod. Theod. coßegiorum genannt wird, Iustinians Feldherrn

V 2, 1 [319], vgl. Cod. lost. VI 62, 4 [429]), den Narses zu sehen. Endlich ist noch in einem Briefe

natrieularii erst 354 (Cod. lust. a. a. O. 1). den de« Papstes Gregor d. Gr. vom J. 599 ein corpus

fabricenses 438 (Nov. Theod. II tit. 6 [4] § 3 =50 der saponarii (Li ebenem 59, 1 .Seifensieder*.

Cod. Iust. a. a. O. 5), den norieuiorii amniei Waltzing II 347 .parfumeurs“) in Neapel er-

450 (Nov. Val. 111. tit. 28 [29] § 1), Von anderen wähnt, welches über einen Palatinus Johannes Be-

sessen wir in dieser Beziehung nichts. Testamen- schwerde führt, weil er ihnen neue U-istungen

«urisdie Erbfähigkeit iiaben die Collegien in ihrer auferlege und das Eintrittsgeld der Mitglieder in

Gesamtheit — Ausnahmefälle gründeten sich auf seine Tasche fliessen lasse (Gregor, epist. IX 113
Specialprivilegien, Cod. last. VI 24, 8 (290): cof- Hartm.).

legium. n nullo spcciali privikgio subnirum «i(. Im Ostreich haben sich die Zwangsinnungen
hereditntrm capcrc aon passe dubium non esl, in den byzantinischen Staat hinübergerettet. Uber
über die Stelle ist oben 8. 484 schon gehandelt— die Fortdauer des Vereinslebens in Alexandria hat
auch in der spätesten Zeit nicht erlangt. Nach 60 Liebenam (158, 1) aus LeontiosVita des Johan-
einer Verordnung Instinian* mussten Erbschaften nes Eleemon einiges zusammengestellt; darnach
von Collegien als an die einzelnen Mitglieder ver- gab cs hier noch im 7. Jhdt. im Dienste der Kirche

macht gedacht werden und zu gleichen Teilen Gilden der Reeder (vatxäijgo«), der Wirte {xd-

unter die einzelnen verteilt werden (Iust. Inst. .vjjJoi), der Geldwechsler (ippiponpSrat), ja sogar

II 20. 27. Cod. Iust. VI 48, 1). der Bettler (aiwgoi). Für das byzantinische Ver-

XI. Der Untergang der Collegien. Daa einswesen in Constantinopcl ist jüngst ein wich-

Erstarken des Christentums gab zunächst den tiges Document ans Licht gezogen worden: das
vielen religiösen Vereinen den Todesstoss, so den Edict Leos des Weisen (886—912) über die Cor.
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porationen von Conttantinopel (J. Nicole Aiorxot Bor. Akad. Wien C\TI (1884) (Gail. Stad. III]

rav l'otpov rö riiapyixiv ßtßiior: Le livre da prüfet 289—257. H. C. Maut Die Vereine der labri,

ou l’ödit de Löon le sage sur lee eorporations de C., eentonarii und dendrophori im röm. Reich, Progr.
Text Genf 1898, Analyse desselben Revue gönörale Frankf. 1886; Der praefectus fabrum. Halle 1887.
du droit 1893, 74-81. i82ff.. eine französische Über- Ed. Gebhardt Stadien über das Verpöegunga-
setzung des Textes Genf 1894). Man sieht daraus, wesen von Rom und Constantinopel in der späte-
dass die Collegien auf dem einmal eingesehlage- ren Kaiserzeit, Diss. Dorpat 1881. B. Matthiass
nen Wege weitergegangen sind. Die Regelung Zur Geschichte und Organisation der römischen
von oben ist bis ins kleinste durchgeführt, sie Zwangsverbände, Kostocker Festschrift für H.
beliebt sich auf die Ergänxung der Mitglieder, 10 von Buchka 1891. Traugott S c h i e s s Die römi-
die Ausübung des betreffenden Handwerks, welches sehen Collegia funeraticia nach den Inschriften,
jetzt streng monopolisiert ist, den gemeinsamen München 1888 (mit einem Anhang von 368 In-

Einkauf der Rohstoffe mit nachheriger Verteilung schritten). W. Liebenam Zur Geschichte und
an die Mitglieder, die Ein- und Ausfuhr der Pro- Organisation des römischen Vereinawesen, drei
ducte, die Feststellung des Kaufpreises, des Platzes Untersuchungen, Leipzig 1899 (mit einem Anhang
und der Tage, an welchen der Verkauf stattfin- von 82 Inschriften); Aus dem Vereinsleben im
den kann u. 8. w. Der Stadtpraefect, unterstützt römischen Reich, Ztschr. f. Culturgeschichte I

von einer Masse Beamten, controlliert alles: die (1894) 112—188. II (1895) 172—195. Darem-
Magazine, die Rechnungsbucher u. s. w. Alle berg et Saglio Dictionnaire I 1392B. II 947

—

persönliche und gewerbliche Freiheit war beseitigt. 20 959 (C. Jullian). E. de Ruggiero Dizion. epigr.

Schwere Strafen, wie Geisselung und Abscheren 11340—406 (Waltzing). III 4—18 (Liebenam).
des Haares, warteten derer, die die polizeilichen J. P. Waltzing Etüde historique sur les corpo-
Vorschriften nicht achteten (Waltzing II 347f.). ratioos professionneUes chez les Romains depuis

Eine alte Streitfrage ist es, oh von den letzten les origines jusqu'ä la chute de l'Empire d’Occd-

römischcn Zwangsverbänden eine Brücke hinüber- dent (Mämoires couronnös et autres Mömoires
führt zu den freien deutschen Zünften und In- publies par l'acadömie roy. de Belgique tom. 50),
nungen des Mittelalters (die ältere Litteratur über Bruxelles 1895. 1896. Bis jetzt erschienen Vol.
diese Frage ist bei Liebenam 59, 2. 60. 1—8 I (1895) 1) Le droit d’aasociation, 2) les Colleges

xusammengestellt). Durchgedrungen ist die An- prof. considörös eomme associations privöe. Vol. II

sicht, dass, ebensowenig wie die deutschen Städte 30 (Oct. 1896) Les collöges prof. considörös eomme
an die römischen municipta, ebensowenig die ger- institutions offlcielles, Vol. III wird eine Samm-
manischen Gilden an die römischen rollegia an- lung des ganzen litterarisehen und inschriftlichen

geknüpft haben (Liebenam 59f. Waltzing II Materials mit Indiees dazu bringen (das Werk
345, 3. E. Rodocanachi Les eorporations ouvri- verarbeitet in umfassender Weise das gesamte
Öres ä Rome depuis la chute de l’Empire romain, Quellenmaterial, sichtet an der Hand desselben

2 Bde. Paris 1894). Doch hat neuerdings L. M. die ganze Litteratur über Collegia und ist daher
Hartmann Zur Geschichte der Zünfte im frühen grundlegend für jede weitere Forschung auf dem
Mittelalter, Ztschr. für Soc. u. Wirtschaftsgesch. Gebiet des römischen Vereinswesens).

III (1894/5) 109— 129, gestützt auf das erwähnte [Kornemann.]
Edict Leos des Weisen und auf einige Narhrich-40 Collea Leugari s. Leugari eolles.
ten über das Zunftleben in Ravenna im 10. Jhdt., Colletiani s. Co lat io.

nachgewiesen, dass hier wenigstens die römische Collina (über Namensforro und Abkürzungen
Organisation ohne Unterbrechung sich ins Mittel- s. Kubitschek De Roman, trib. orig. 89), eine

alter gerettet hat. Man wird sich aber vor Ver- der vier städtischen Tribus der auf Servius Tullius

allgemeinerung solch singulärer Erscheinungen zurückgeführten Stadteinteilung (Varro de 1. 1. V
hüten müssen. 56, vgl. 45. Fest. ep. p. 368. Dion. Hai. IV 14,

Die Litteratur über den Gegenstand ist voll- 1. Plin. n. h. XVIII 13). Sie führt ihren Namen
ständig verzeichnet bei Waltzing Etüde I 17 von den zu ihr gehörigen rohes (so im Gegensätze
—30. Hier nur eine Auswahl daraus: H. E. Dirk- zu den montes der älteren Gemeinde des Septi-

sen Civilistische Abhandlungen n= Uber den Zu- 50 montium, s. d.) Viminalis und Quirinalis (mit

stand der juristischen Personen nach römischem seinen Einzelhöhen, Varro de 1. 1. V 51f.), um-
Recht, Berlin 1820. Th. Mommsen De collegiis fasst also die im Nordosten der Stadt gelegene

et sodaliciis Romannrum, Kiel 1843. P. Kavser ehemalige Sondergemeinde; als der jüngste der

Abhandlungen aus dem Process und Strafrecht II: in das Pomerium einbezogenen Stadtteile bat

Die Strafgesetzgebung der Römer gegen Vereine, sie in der officielien Reihenfolge der Tribus (ordo

Berlin 1873, 181—199. M. Cohn Zum römi- tribuum Cie. de lege agr. II 79) den letzten Platz

sehen Vereinsrecht, Berlin 1873. 0. Gierke Das unter den vier tribus urbanae (Suburana Pala-

deutsche Genossenschaftsrecht III. Die Staats- fina Esguilina Collina Varro de 1. 1. V 56. Fest,

und Corporationslehre des Altertums, Belin 1881, ep. p. 368; Esmeilina und Collina vertauscht bei

34— 181. A. Pernice M. Antistius Labeo, das60Plin. n. h. XVIII 13, ebenso unter gleichzeitiger

römische Privatrecht I 1873 (* 1895) 289—310. Vertauschung von Suburana und Palatina Dion.

0. Karlowa Römische Rechtsgeschichte 1 (1885) Hai. IV 14. 1; auch bei sonst abweichender Reihen-

passim. II (1892) 59-69. J.MarquardtRömische folge steht die Collina zuletzt, Liv. per. XX und
Staatsverwaltung II5 110—136. III* 185—144. CIL VI 10214; die veränderte Reihenfolge bei

G. Boissier la religion romaine d’Auguste aux Varro de 1. 1. V 45 ist in der Festordnung der

Antonins, Paris 1878, II 288—804. 0. Hirsch- Argeerprocession begründet). Nachdem seit der

feld Der praefectus vigilum in Nemausus und Censur des Q. Fabius Maximus 450 = 304 die

die Feuerwehr in den römischen Landstädten, S.- nicht ansässigen Bürger und später auch die Frei-
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gelassenen auf die vier städtischen Tribus be-

schränkt und diese dadurch in ihrem Ansehen
tief gesunken sind (s. T r i b u s), ist die C. die

am wenigsten geachtete aller Tribus, so dass Ci-

cero (pro Mil. 25) geradezu einen Haufen ver-

rufenen Gesindels als CoUina nova bezeichnen

kann. Neu aufgenommene Bürgergemeinden sind

der C. ebensowenig zugewiesen worden wie einer

andern tribus urbana, dagegen finden wir in der

Kaiserzeit. in welcher die Angehörigen der städti-

schen Tribus, eine Mittelstellung zwischen den
Vollbürgern der ländlichen Tribus und den des

Stimmrechts überhaupt entbehrenden Freigelasse-

nen' einnehmen (M o m m s e n 8t.-R. III 442), in

ihr nicht nur, wie auch in der Suburana und Es-

quilins, zahlreiche unehelich Geborene (spur«),

sondern auch eine Reihe römischer Bürger grie-

chischer, speciell asiatischer Herkunft, die für

ihre Person mit dem Bürgerrecht beschenkt worden
sind (Mommsen a. a. 0. 443. Ruggiero Dizion.

epigr. II 407 II.). Die Rangstellung der städti-

schen Tribus untereinander hat sich in dieser Zeit

so verschoben, dass die C. nächst der Palatina

die vornehmste von ihnen ist (Mommsen a. a. 0.

164) und auch vereinzelt Senatoren ihr angehören
(z. B. CIL III Suppl. 6072. V 1812).

[Wissowa.]

Collina porta, Thor der ServiusmauerinRom,
am nordöstlichen Ende des Quirinalis, Anfangs-
punkt des agger Sem« (Dionys. IX 68) und ge-

meinsamer Ausgang der Via Salaria und Nomcn-
taaa (Streb. V 228). Als wichtiger strategischer

Punkt wird sie häufig in den Kämpfen um Rom
erwähnt (Uv. II 11, 7. 51, 2. VII 11, 6), so bei

der Galliereroberung (Uv. V 41, 4. Plut. CamiU.
22. Flor. I 13. 14. Serv. Aen. VIII 652. Oroe.

II 19. Zonar. VTI 23. Pacatian. Paneg. in Theodos.

46), im hannibaliachen Kriege (Liv. XXVI 10, 1.

Gros. IV 17. Iuvenal VI 290. Plin. XV 76. Clau-

dian. de bell. Gild. 86. Sen. Aen. VII 110.

Mythogr. Vat. III 6, 30) und im Bürgerkriege
zwischen Marius und Sulla (Appian. bell. civ. I

58. Liv. epit. 88. Aur. Vict. vir ill. 75. Eutrop.
V 8. Vellei. II. 27. Plut Sulla 29. Lucan. fl

135). Genannt wird die P. C. ferner wegen man-
cher in der Nähe gelegenen Heiligtümer, z. B.
der Fortuna, der Venus Erycina, des Honos; auch
des Campus sceleratus und der Gärten des Caesar,
s. die betr. Artikel. Ein vicus portae Collinae

kommt vor auf der Inschrift CIL VI 450. Ge-
legentlich erwähnt noch bei Liv. UI 51, 10. XLI 9,

6. Censorin. de d. nat. 17, 8. Obsequ. 71. Ampe-
lius 42, 8. Aber in der Stelle Fest. 254, aus der
man die Identität der Porta Quirinalis und Collina
zu folgern pflegt, steht der Name CoUina nur in

den Supplementen des Fulv. Urtinus, s. Wissowa
Herrn. 1891, 137. Bedeutende Reste der P. C.
sind gefunden beim Bau des Finanzministeriums
in Via Venti Settembre; vgl. P. Rosa Relazione
(1873) 33 f. C a n e v a r i Atti dell’ Acc. dei Uneei
II 2 (1874. 1875) 417—435 Lanciani Bull,
comun. 1876, 166 und Taf. XX und Aneient Rome
(1887) 145. [Hülsen.)

Collini s. S a 1 i i.

Collinu», Dichter, der beim capitolinischen

Agon (dem ersten im J 86 n. Ohr.?) den Preis,

einen Eichenkranz, erhielt, Martial. IV 54; vgl.

20, 3 [Stein.]

P»uly -WImowa IV

Collippo, oppidum (cirium Latinoruml) zwi-

schen dem Tagus und Durius in Lusitanien, in

der Küstenbeschreibung (aus Poseidoniosund Varro)

bei Plinius zwischen Conimbriga (s. d.) und Eburo-

brittium genannt (TV 118). Dass der Name schon

in der Beschreibung der Tagusmündung gestanden

habe, die Strabon nach Poseidonios giebt (III 151,

in der verderbten Stelle, zu der K. M ü 1 1 e r zu

Ptol. p. 131 vermutete: [KaiXJilnior [xal Zajla-
lOxtia). ist höchst unwahrscheinlich (ich bin der

Vermutung CIL II p. 814 mit Unrecht gefolgt).

Des Ptolemaios Kalbtobos rzo-iuov Ixßolal (II

5, 2; danach Kalbtovt bei Markian II 13) be-

ruhen, wie die Entfernungsangaben zeigen, nur
auf einer Verwechslung mit dem sonst bei Ptole-

maios nicht genannten C. (wie K. Müller sab).

C. aber lag, wie die Inschriften lehren (CIL II

340. 353. 5232), bei San Sebastiio do Freixo un-

weit Leina, mit orrio, derurionet, duoviri, zur

20 Tribus Quirina gehörig (CIL II p. 86. 814).

[Hübner.]

Collis Peregrinorum als Name der Stadt

Marbach in Württemberg angeführt, beruht auf

der missverstandenen Inschrift Brambach CIRh.
1602. [Ihm.]

Collops, KulXoy «ifyoc, nach Ptol. IV 3, 3
ein zweiter Name für Chullu, s. d., der davon
ein weiter östlich, zwischen Rusicade und Hippo
Regius gelegenes K6Xlmp fuxgot unterscheidet.

30 [Dessau.]

Collusio. Das arglistige Durchstecken;

a) des tutor oder procurator (cognitor

)

mit dem
Vertrags- oder Processgegner giebt dem Ver-

tretenen subsidiär die actio doli, Dig. IV 3, 5.

XVII 1, 8, 1. XIX 2, 19 pr. XLI 4, 7, 6.

Uber die trmslatio mit exceptio si collusum

est in Dig. IV 8, 7, 9 Keller Röm. Civilpr.

N. 369. 812. 927; b) mit dem Processgeg-

ner in Processen, deren Entscheidung Rechts-

40 kraft gegen Dritte hat. Wegen C. im Ingenui-

tätsprocess gestattet ein SC unter Marc Aurel,

ergänzt durch ein SC unter Domitian und ein

SC Ninnianum (Cod. Iust. VII 20, 2), allen postu-

lationsfähigen Personen extra ordinem vorzugehen
Dig. XL 16. Cod. Iust. VII 20 de coUutiont de-

tegenda, vgl. Dig. XL 19, 1, 3. Den durch Col-

lusion von Erbpraetendenten gefährdeten Legata-

ren erlaubte Antoninus Pius die Teilnahme am
Rechtsstreit und die Appellation, Dig. V 2, 29 pr.

50 XLIX 1, 14 pr., vgl. Dig. XXX 50. 2; c) im
Ehebruchsprocess und anderen Strafverfahren Dig.

XLVIII 5, 3. 20, 8. Dig. XLVIII 16, 1, 6. s. P r a e-

varicatio. [leist.]

Colobana, Stadt in Hisnania Ulterior, nach
der Küstenbeschreibung aus Poseidonios und Varro
bei Plinius infer aestuaria Baetis zwischen Na-
brissa (s. d.) und Hasta (s. d.) aufgeführt (III 11);

daher es mit willkürlicher Annahme nach Tre-

bujena gesetzt wird. Auf einer in Nabrissa einst

60 vorhandenen Inschrift steht kuic ex consensu po-

puli Conoba[niJ (oder Conohaneims) statuam
poni plaquit (CIL II 1294). Es ist nicht un-

möglich, dass bei Plinius statt Colobana zu schrei-

ben ist Conobana und dieselbe Stadt bezeichnet

wird. Zweifelhaft dagegen bleibt, ob ein bei Ptole-

maios ebenfalls in dieser Gegend genannter und
sonst nirgends erwähnter Ort Kil&ovßa (II 4, 10)

damit zu sammen zu bringen ist (K. Müller will

16
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in Kdroißa .'indem.) Die Endungen -nbn und
uba wechseln in Städtenamen dieses Gebietes,

aber Calduba kann von Conoba oder Conobana
ganz verschieden sein. Der Name Kovrdßn kommt
als der eines iberischen ifjorapjoc im viriatischen

Kriege vor (Appian. Hisp. 68). [Hübner.)

Colobium, eine Tunica ohne Ärmel (Serv.

Aen. X 613. Isid. orig. XIX 22, 24), kommt zu-

erst vor im Ed. Niocl. XXVI 89. 49. 59. 72, dann
im Kleideredict Cod. Theod. XIV 10, 1, wo C.

und Paenula als die nicht officielle Tracht der

Senatoren erscheinen. C. ist hier Unter-, Pae-

nula Obergewand. Zu dieser Stelle sind bei

Gothofredus die zahlreichen, diesen Sprach-

gebrauch bestätigenden Stellen kirchlicher Schrift-

steller gesammelt. Vgl. auch Salmatins zu

Tertull. de pallio S. 84. Vermutlich war das C.

von der altrflmisehen Tunica in der Form nicht

wesentlich verschieden (so auch Serv. a. 0.); doch

konnte der Name, ein .verstümmeltes' Gewand
bezeichnend, erst aufkommen im Gegensatz zu

einer Armeltuniea. der Dalmatica (s. d.), der die

Kirchenschriftsteller das C. entgegensetzen. Im
Ed. Diocl. finden wir neben einander Miiaxixßv
ywautltor und Öritizanxcöv liv&oiuyv ijxot xoloßluty.

Es scheint danach, dass damals vorwiegend für

Männer Dalmatiken ohne Ärmel üblich waren

nnd C. genannt wurden. Wie die Dalmatica wurde
das C. über einer langen und langärmeligen, in

der späteren Zeit leinenen Tunica (strietoria
, orlpi)

getragen. Es ist wohl zu erkennen auf einigen

Consulardiptvchen und zwei den die Mappa wer-

fenden Consul darstellenden Statuen im Conser-

vatorenpalast in Rom, wohl aus dem 3. Jhdt.,

Bull. com. 1883 Taf. III. IV; hier hat die über

der langärmeligen Tunica getragene Obcrtunica

keine eigentlichen Ärmel. Natürlich war nicht

auf der ttridoria, sondern auf der Dalmatica oder

dem C. der Latus clavus angebracht, der deshalb

nach Acron zu Hör. stat. 5, 36 auch xoloßimr •

genannt wurde. Bei den Christen ist C. das den

Arm nur bis zum Ellbogen bedeckende Gewand
der Mönche.

Im Ed. Diocl. (a. 0.) kommen mit diesem

Namen nur ungestreifte leinene C. vor. Sind

aller Männerdalmatica und C. identisch, so werden

XIX 9 wollene, XXII 8. 12 seidene und halb-

seidene aufgeführt. B 1 0 m n c r Maximaltarif 1 70.

Marquardt Privatleben 5 582. [Mau]
Colobius, Beiname des Kaisers Valerian, Epit.

!

de Caes. 32, 1 ;
s. P. L i e i n i u s Valerianus Augu-

stus. [Stein.]

Colocasitig insufo, im roten Meere nördlich

von den Chelonitides und gegenüber Mandalum
(jetzt Mandalü); Plin. VI 172. [Tomaschek.]

Coloceia, Ort Gross-Armeniens, als zweite

Station auf der Strasse von Artaxata nach Satala

eingetragen in Tab. Peut. XI 4 Mill.

[Baumgartner.]

Coloe s. K o 1 o e. (

Colonatus. I. Quellen und Litteratur.
Wir haben diesen Abschnitt nur deshalb voraus-

geschickt, um die späteren Citate verständlich zu

machen. Aus diesem Grunde verweilen wir auch

nur bei denjenigen Quellen, die, um richtig be-

nutzt zu werden, einer Erläuterung bedürfen. In

erster Linie sind hier die classischen Juristen zu

nennen. Von den Frohnden, die für die africa-

nische Landwirtschaft von entscheidender Bedeu-
tung waren und auch in IUyricum Vorkommen
(Cod. Iust. XI 53 § 1), wissen sie gar nichts, ob-

gleich gerade diese Pflichten der Colonen sehr

häufig zu Rechtastreitigkeiten Grund gaben. Eben-
sowenig kommen die charakteristischen Eigen-
tümlichkeiten der ägyptischen Pacht, namentlich
die Zahlung in Naturalien, aber nicht nach ali-

quoten Teilen der Ernte, sondern in festen Summen,
) bei ihnen vor. Diese findet sich von den juristi-

schen Quellen einzig in den Kaiserconstitutionen

des Codex Iustinianus (IV 65, 8. 18. 21). Gaius
unterscheidet nur den eolonvs, qui ad pteuniam
numeratam rondurit und den colomu partia-

riut (Dig. XIX 2, 25 § 6), als wenn es ein Drittes

gar nicht gäbe, d. h. er kennt nur diejenigen

Formen der Pracht, die in Italien verbreitet waren
Wenn alles Besondere derjenigen Provinzen, von
denen uns überhaupt Besonderheiten bekannt sind,

1 in den Digesten unberücksichtigt bleibt, so folgt

daraus, dass die classischen Juristen, wenn auch
vielleicht nicht ganz ausschliesslich, so doch in

der Hauptsache nur für die ländlichen Verhält-

nisse Italiens als Quellen dienen können, was für

ihre Benutzung von hoher Wichtigkeit ist.

über Africa sind wir durch einige Inschriften

unterrichtet, unter denen die lex Manciana die

erste Stelle einnimmt. Wir citieren sie mit LM
und Hinzufügung der Columnen- und Zeilenzahlen.

• Sie ist gefunden bei Henschir-Mettiseh im Bagra-
dasthale, nicht weit von Tiehilla (Testur), heraus-
gegeben von Cagnat Comptes rendus del’acad des
inscr. ser. IV tom. XXV 146. Toutain Mömoires
des savants ätrangers prösentäs ä l'acad. des inscr.

ser. I tom. XI 1 mit Lichtdrucktafeln. A. 8 e h u 1-

t e n Abh. d. Göttinger Gesellsch. d. Wissensch. N.
F. II 3; zuerst vollständig entziffert bei S e c c k
Ztsehr. f. Social- u. Wirtschaftsgesch. VI 305;
besprochen auch von Cuq Mömoires de l'acad.

•des inscr. XI 1. Ein gewisser Mancia entwarf
sie für sein Gut Villa Magna Variani, das im
Volksmunde Mappalia Siga hiess, um, als er einen
grossen Teil desselben in Colonenhufen parcel-

Ueren liess, auf Grund dieses Privatstatuts Beine

Pächter zu verpflichten. Dies geschah zwischen
93 und 96, da die LM (II 25) ein Verbot, die
Weinpflanzungen zu vermehren, als gültig voraus-

setzt. das nur in diesen Jahren bestand (Euseb.

chron. 2108. Suct. Dom. 7. 14. Stat. silv. IV
3, 11. Philostr. vit. Apoll. VI 42; vit. soph. I

21, 12. Seeck 823). In den letzten Jahren
Traians ging das Gut an den Fiscus über, und
der Kaiser beauftragte zwei Proeuratoren, das
alte Statut den neuen Verhältnissen gemäss um-
zuarbeiten. Sie thaten dies sehr leichtfertig, in-

dem sie fast nichts hinzufügten. sondern nur das
Veraltete strichen, nnd auch dies höchst incon-

sequent, so dass es an vielen Stellen stehen ge-

blieben ist. In Stein gehauen ist die LM wohl
bei Gelegenheit eines rrocesses, den die Colonen
auf Grund derselben gewonnen hatten, um ge-

wissennassen als Siegeszeichen zu dienen, sicher

nicht vor dem Ende des 2. Jhdts.. wahrscheinlich

unter Septimius Sevenis (Seeck 315). AlsPrivat-

statnt übergeht sie alles, was durch das Reichs-

reehtoderdie allgemeinen Gepflogenheiten der Pro-

vinz schon geregelt war, und beschäftigte sich nur

mit den Bestimmungen, die für dies eine Gut ins-
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besondere gelten sollen (S e c c k 336). Trotzdem
darf ihr Inhalt als typisch für die Verhältnisse des

africanischen Grossgrundbesitzes gelten. Ftlr die

kaiserlichen Dominen bestand eine ähnliche Lei
Hadrians, deren Enstehungszeit durch ihren

Kamen gegeben ist. Ein grösseres Fragment,
herausgegeben von Schulten Herrn. XXIX 204,

wird künftig citiert mit LH. Auf Grund dieser Lex
strengten die Colonen der Domäne Saltus Buru-
nitanus gegen die kaiserlichen Grosspächter einen

Process an, weil diese sie mit Frohnden über-

bürdeten. Als sie bei dem Proeurator, der ihr

gesetzlicher Richter war, kein Recht fanden, wand-

ten eie sich mit einer Bittschrift an Commodus
und erlangten einen günstigen Bescheid. Zum
Andenken daran stifteten auch sie eine Inschrift,

künftig citiert s t SB, herausgegeben CIL VIII

10570. 14451. Hjmmsen Herrn. XV 385. Eine
ähnliche, sehr verstümmelte Bittschrift vom J. 181,

die in Gasr-Mezuar gefunden ist, auch CIL VIII
144-28.

Aus Ägypten besitzen wir zahlreiche Pacht-

aontracte, die meist im Corpus Papyrorum Raineri

I 149 (citiert mit CPR) und in den ägyptischen

Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin

(citiert UBM) veröffentlicht sind. Paul Meyer
Philol. LVI 193.

Gothofredus zu Cod. Tbeod. V 9. Savigny
Vermischte Schriften II 51. A. W. Zumpt Rh.
Mus. III 1. H u s c h k e Über den Census und die

Steuerverfass, d. früheren röm. Kaiserzeit, Berlin

1847. Revillout Revue histor. du droit franc. et

etranger II 417. ITI 209. 343. Rodbertus Jahrb.

f. Nationalökonomie u. Statistik II 206. Heister-
bergk Die Entstehung des Colonats, Lpz. 1876.

Mommsen Herrn. XV885.Fustel de Coulangcs
Recherches sur quelques problämes historiques,

Paris 1885. G. Bois Du eolonat en droit Romain,
Paris 1883. Segrö Archivio giuridico XLII 467.

XLm 150. XLfV 36. XLVI 261. L. M. Hart-
mann Arch.-epigr. Mitt. XVII 125; Geseh. Italiens

im Mittelalt. I 13. M. Weber Röm. Agrarge-

schichte, Stnttg. 1891. Seeck Gesrh. desUnter-

r
ngs der antiken Welt I* 377. 402. 578; Ztschr.

Social u. Wirtschaftsgesch. IV 312. VI 305.

II. Erste Periode, bis auf M. Aurelius.
1. Italien. Das Wort mionut, griechisch yiiog-

ydc, bedeutet ursprünglich ganz allgemein den
freien Mann, der den Acker selbst bebaut. In

diesem Sinne brauchen es Cato agr. 1, 2. Cie.

de or. II 287. Ovid. fast n 646. IV 692
(auch der pottettor colonut CIL VI 9274 be-

deutet wohl einen Grundbesitzer, der mit eigener

Hand sein Land bebaut), und der Begriff der eo-

lonia als einer Ansiedlung von Ackerbürgern geht
darauf zurück. Hieranknüpft die zweite Bedeutung
des Wortes an, die namentlich in der Verbindung
mloni coloniae Narbonentit, oder wie sonst der
Name der Stadt lauten mag, vorzukommen pflegt;

in diesem Sinne bezeichnet es die Bürger einer Co- 1

lonie im Gegensätze zu den ineolae, die zwar auch
auf dem Gebiet der Stadt ihren Wohnsitz haben,
aber nicht das Bürgerrecht derselben besitzen. Uns
soll hier eine dritte Bedeutung beschäftigen, nämlich
die des Pächters eines fremden ländlichen Grundbe-
sitzes, der als solcher im Gegensatz zum inqut-

linut, dem Mieter einer städtischen Wohnung,
steht (Dig. XIX 1, 18 § 30. 2, 19, 24 § 2. 25 § 1.

2. XL1 2, 37. XLIII 82, 16 1). Als nämlich gegen
Ende der Republik die Bauernhufen mehr und
mehr in den Latifundien verschwanden und die

Grossgrundbesitzer ihre Güter nicht selbst bewirt-

schafteten, sondern höchstens hin und wieder be-

reisten (Cato agr. 2. 4. Coluni. I 1, 18. 2, 1. 3,

8. 4, 8. 7, 6. 8, 20. III 21, 4. XI 3, 1), da heftete

sich der Name mloni an diejenigen freien Männer,
die jetzt noch in eigener Person dem Ackerbau
oblagen, d. h. die Pächter (so zuerst Cie. pro
Caec. 94). Bei diesen verallgemeinert er sich in

Italien bald so sehr, dass auch solche, die nicht
selbst die Bebauung leiten, eoloni genannt wer-
den, dafem sie nnr Pächter sind. So redet Co-
lum. I 7, 3 von dem urbmut rnlonut, gut per

familiam mavull agrum, quam per te colere,

und in einer Inschrift (Notiz, degli scavi 1887,

116) erscheint ein colonut hortorum olitoriorum

einer sacralen Genossenschaft, der 25000 Sesterzen
Pacht zahlt, also jedenfalls kein Kleinpächter ist

(vgl. Mart. IV 64, 84). In den Digesten fliessen

daher auch conduetor und colonut ganz inein-

ander, während man in Africa und wahrschein-

lich auch in anderen Provinzen mit jenem Worte
den Grosspächter, mit diesem den Kleinpächter
bezeichnet und beide scharf von einander sondert.

Erst im 4. Jhdt. gehört es dann wieder ganz all-

gemein zum Begriffe des C., dass man den Acker
cultura et toUicitudine propria bebaue (Cod.

Theod. XII 1, 33).

Auch in Italien war die Mehrzahl der grossen

Güter an Kleinpächter vergeben. Die Sitte, die

Latifundien zu parcellieren und ihrer Bebauung
zu übertragen, dürfte zuerst durch die Sclaven-

kriege und die ihnen folgenden Maasenhinrich-

tungen eine grosse Ausdehnung gewonnen haben.

Denn da die Mehrzahl der unfreien Arbeiter hin-

gemordet war, musste man nach freien suchen,

die möglichst wenig kosteten, und diese fanden
sich in den Colonen, die für eigene Rechnung
das Land bauten, wohl besser und billiger, als

in gemieteten Tagelöhnern. Geschickte Landwirte
meinten freilich noch sehr viel später, die Eigen-

wirtschaftsei rielgewinnbringender.undemnfahlen.

nur ungesundes oder unfruchtbares Land, höch-

stens noch solches, das durch seine weite Ent-
fernung die Aufsicht des Herrn erschwere, durch
Kleinpächter auszunutzen (Colum. I 7, 4—6).

Viele werden ihnen also nur solchen Boden über-

geben haben, der ihnen selbst zu schlecht er-

schien, um daran die teuren Arbeitskräfte ihrer

Sclaven zu verschwenden. Trotzdem hatte sich

schon im J. 49 v. Chr. die Kleinpacht in Italien

so ausgebreitet, dass die Colonen eines einzelnen

Grundbesitzers einen ansehnlichen Bestandteil für

die Bemannung einer kleinen Flotte liefern konn-

ten (Caes. b. c. I 34, 2. 56, 3). Doch die grosse

Menge von Sclaven, die zuerst die gallischen

Kriege Caesars (Plut. Caes. 15. App. Gail. 1, 2),

dann die illyrischen, raetiaehen, spanischen und
germanischen des Augustus auf den Markt brach-

ten, drängte den C. wieder so sehr zurück, dass

er in Varros Büchern vom laindbau kaum mehr
eine Rolle spielt (Seeck Gesch. I* 565). Der
Frieden, den Augustus geschaffen hatts, bewirkte

aber bald, dass die Zufuhr an Arbeiteclaven dem
Bedarf nicht mehr genügte, und die Folge war
wieder eine Ausbreitung der Kleinpacht. Im
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1. Jhdt. wird sie schon sehr oft erwähnt (Borat,

epist. I 14. 2. Luran. Phars. I 170. Senec. epist.

123, 2. Mart. I 17, 3. 111 58, 33. VII 31, 9. XI
14. Tac. Germ. 25 und sonst), und im 2. er-

scheint es geradezu als Ausnahme, dass ein Land-
gut ohne Colonen ist (Dig. XX 1, 32). Wo es

an solchen fehlt — denn passende Leute waren
schwer genug zu bekommen (Plin. ep. III 19, 7.

VII 30, 3) — . da beschäftigt man oft sogar die

Bevölkerung fast vernichtet. Als man sie später,

da die Sclavenpreise sich steigerten, wieder
brauchte, fanden sich nur noch geringe Reste,

und man sah sieh darauf angewiesen, die Hefe
des städischen Proletariats, so weit es ging, zu

Colonen zu machen. Da man Zwangsmittel nicht

besass und die schwere Landarbeit dem Städter
zuwider war, musste man ihn dadurch anlocken,

dass man ihm Pachthufen von bedeutender Grösse

Sclaven in der Weise, dass man ihnen eine Par- 10 bot, wahrscheinlich, wie in Afriea (LM IV 39.

celle vom Lande ihres Herrn zur freien Bebauung
Ubergiebt und dafür nur eine feste Pacht bean-

sprucht (quasi eolonus Dig. XXXIII 7, 12 § 3.

18 § 4. 20 § 1); so sehr ist diese Form der Boden-

nutzung zur herrschenden geworden.

Die Verpachtung pflegte in der Regel auf

5 Jahre zu erfolgen (Plin. epist. IX 37, 2. Dig.

XH 1, 4 § 1. XIX 1, 49. 2, 13 8 11. 24 8 2 4.

XLV 1, 89. XLVII 2, «8 8 5); doch falls keine

LH II 2), von je einer Centuria oder 200 lugera
(Röm. Feldmesser I 116). Horaz Is-sass daher auf
seinem Gute neben seiner eigenen Wirtschaft, die

ein Vilicus leitete, nur fünf Colonenhufen (epist.

I 14, 2), und in der Alimcntartafel von Veleia

bilden die Coloniae ein ansehnliches Zubehör des
Fundus (CIL XI 1147, I. 33. 34. 42. 2, 44. 70. 89.

6, 40). Jedenfalls waren sie meist so umfangreich,
dass der Colone sie nicht ganz mit eigener Hand

Kündigung stattfand, dauerte sie auch nach Ab- 20 bebauen konnte, sondern Sclaven dazu brauchte

lauf der Frist stillschweigend fort (Dig. XIX 2,

14. 13 8 11). Auf Einhaltung derselben verpflich-

teten 6ich mitunter beid« Teile mit einer Poenal-

summe; doch gab Nichterfüllung des Contractes

natürlich das Recht, das Verhältnis trotzdem früher

zu lösen (Dig. XIX 2. 54 8 1)-

Die Form des C. ist in Italien antangs nur

Geldpacht. Columclla kennt noch keine andere

(I 7, 2), und auch bei den classischen Juristen

(CIL IX 5659. Dig. IX 2, 27 § 9. 11. XIX 2,

30 8 4. Cod. lust, IV 51, 4), die in der Regel
der Grundherr herleihen musste (Plin. epist. III

19, 7. Dig. XIX 2, 54 § 2). Auch das übrige
Inventar musste er oft ganz oder teilweise selber

stellen (Dig. XIX 2, 3. 19 8 2. XXXÜI 7, 24);
dies sind die doles mlonorum, die in den Rechts-
quellen als Zubehör der Grundstücke genannt
werden (Dig. XXXIII 7, 20 § 1. 3. XL VI 1, 52

herrscht sie vor (Dig. V 3. 29. XIX 2, 61. XXXII 30§ 2). Sclaven waren also auch auf den verpaeh-
““ — ‘ " '

' toten Gütern nicht ganz zu entbehren; die Co-
lonen führten nur insofern eine Ersparnis an
Arbeitskräften herbei, als sie selbst mit Hand an-

legten. Freilich waren sie meist träge und lieder-

lich. Der Herr musste in steter Furcht sein,

dass sie durch schlechte Bebauung dem Lande
schadeten (Dig. XIX 2, 25 § 3. Mart. II 11, 9),

namentlich die kostbareren Anlagen,wie Wein- und
Baumptlanzungen, ruinierten (Colum. I 7, 6). Er

91). Daneben haben die Pächter nur Holz und
andere Naturalien von geringem Wert als parrar

aeerstriones zu liefern (Colum. a. O.). Da aber

die Beschaffung von Barmitteln den Colonen oft

Schwierigkeiten bereitete, sahen sich im Anfang
des 2. Jhdts. manche Gutsbesitzer veranlasst, zur

Teilpacht üherzugehen, worin sie vielleicht dem
Vorbilde Africas folgten (Plin. epist. IX 37, 3;

Naturalleistungen auch erwähnt bei Tac. Germ
25. Mart. VII 31, 9. XIII 121). Seitdem bc-40 mu6St* den Colonen oft dringend ermahnen oder

stehen in Italien beide Pachtformen neben ein

ander (Dig. XIX 2, 25 8 0. XLVIII 2, 26 § 1).

Besucht der Herr 6ein Gut. so pflegen ihm die

Pächter kleine Geschenke, wie Honig, Käse, Hasel-

mäuse u. dergl., als xentu darzubringen (Mart.

III 58, 33—40. Fhiloetr. imag. II 26). Frohnden
sind ganz unbekannt. Daher gilt auch hier der

C. als eine Stellung, die ehrenvoll genug ist,

um ihrer auf dem Grabstein Erwähnung zu thun

sogar besondere Wächter anstellen, damit er nur
seine eigene Pachthufe ordentlich bestelle (Colum.
1 7, 1. Plin. IX 37, 3), und die Unterlassung
dieser Pflicht erscheint unter den Gründen, welche
die Ausweisung eines Pächters vor Ablauf seiner
Frist rechtfertigen (Dig. XIX 2, 54 8 1)- Ob-
gleich der Vilicus Sclave war und eigentlich nur
den Sclaven zu gebieten hatte, musste ihm doch
auch Uber die Kleinpächter das Aufsichtsrechtuui iui vi «ui vzviai wiaiiovcm uinaiuiun^ »u uiun . i

(CIL VI 9273. 9275. 9276. IX 888. 3675. 50 «Dgeräumt werden, schon damit er sie zum Früh-
aufstehen veranlasse, weshalb auch die Colonen
iu engster Verbindung mit der fauiiUa rusliea

erscheinen (Colum. XI 1, 14. CIL IX 3675. Mart
IV 66, 11). Denn der Gutshof liegt inmitten der
Pachthufen (Hör. ep. I 14, 1). und dort befinden
sich Mühle und Bäckerei, um das Korn den Colonen
zur Nahrung zu bereiten (Colum. I 6, 21). Der
Leichtsinn dieses Völkchens steigerte sich noch,
wenn sie in Schulden geraten waren, was sehr oft

5659. X 4334), was in keiner Provinz mit Aus-

nahme von Sardinien (CIL X 7957) vorkommt.
Namentlich war sehr lange dieselbe Pachtung
inne gehabt hat. meint mit Grund .sich dessen

rühmen zu können (CIL IX 3674. X 1877. 1918).

Denn im allgemeinen waren die Colonen ein arg

fluetuierende8 Völkchen, und der Grundherr be-

trachtete es als seltenes Glück, wenn er Pächter

besass, die schon von ihren Eltern her auf seinem

Gute ansässig waren (Colum. I 7, 8). Wirkliche 60
vor

.

l

[

an
!; dwl“ 1«l'len “e er»‘ fch* flott darauf los,

Erbpacht pflegte nur bei städtischem Grundbesitz wel1 818 “'„ch ‘ mphr «" sn* sondern

vorzukommen (Oai. III 145. Cod. Inst. IV 65, ^

'

Ur
,
,hre Gläubiger zu sparen (Phn. epist.

10), und auch hier wohl nur bei Grosspächtern . - • “! mnler w,edor bettelten sie, oft aus

Überhaupt scheint das Menschenmaterial, aus

dem sich in Italien die Kleinpächter remitieren,

kein sehr brauchbares gewesen zu sein. In repu-

blicanischer Zeit hatte man durch das Auskaufen

und Austreiben der Bauern die freie ländliche

den frivolsten Gründen, um Pachtnachlässe (Dig.

XIX 2, 15 S 5. Colum. I 7, 1. Plin. ep. IX 37,

2; ad Trai. 8, 5); anfangs wurde es üblich, ihnen
diese bei Unglückgfällen. wie Missernte oder Be-

raubung, zu gewähren (Plin. ad. Trai. 8, 5. Co-
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Inra. 17, 1); seit dem 2. Jhdt. besannen sie aueh
einen rechtlichen Anspruch darauf (Dig. XIX 2,

15. 25 § 0. 38), Trotzdem blieben sie mit der

Pacht sehr oft im Rückstände und verschlech-

terten ihre Lage noch durch die Zinsen, die sie

in solchem Falle zahlen mussten (Dig. XIX 2, 54).

Für die Colonen der Domänen wurden diese 367
auf eine Centesima, d. h. jährlich l2°/o, herab-

gesetzt, waren also vorher noch höher gewesen
(Cod. Theod. X 1, 11). Pfänder und BOrgschaf-

ten für richtige Pachtzahlung werden erwähnt
(Dig. XIX 2. 13 § 11. 53. 54. XX 1, 21. 6, 14.

XLVI 1, 52 g 2. 58. XLVII 2, 86). kamen aber

wohl häufiger bei den grossen Conductores, als

bei den Kleinpächtern vor. Auch bei diesen gilt

als Pfand, was sie von ihrem Eigentum auf ihre

Hufe gebracht haben, in erster Linie ihr Inven-

tar (Dig. XX 4. 11 § 2. 6, 14. XLIII 32, 1 g 1.

33, 1 g 1); der Grundherr konnte sich also durch
Kxeeution daran schadlos halten, so weit es reichte.

In der Regel aber war es nicht viel, und wenn
man es ihnen wegnahm, wurde dadurch ihre Wirt-
schaft geschädigt und ihre Schulden wuchsen
später noch mehr an (Plin. epist. III 19, 6). Sn
werden die rtliqua colonorum zum regelmässigen

Zubehör jedes Grundstocks (CTL XI 1147, 6. 75.

Dig. XXVI 7. 46 pr. XXXII 78 g 3. 91. 97. 101.

g 1. XXXIII 2, 82 g 7. 7, 20 pr. § 3. 27 pr.

g 1. 2. XXXIV 3. 17, L 8, 5. Cod. Theod. X
1, 11). In derjenigen Form, die der C. in Italien

angenommen hatte, standen sich also die Gross-

grundbesitier dabei ebenso schlecht, wie ihre

Pächter.

2. A f r i c a. Hier waren die Latifundien noch
ausgedehnter als in Italien. Unter Nero besassen

sechs Römer das halbe Areal der Proconsularprovinz

(Plin. h. n. XVIII 85), und nicht selten waren
Privatgrundstticke grösser als die Territorien der

Städte (Frontin. de contr. agr. 53) und bildeten

unter dem Namen mltu» abgesonderte Bezirke, die

keinem Stadtgebiet zugeteilt waren (A. Schulten
Die römischen Grundherrschafti n, Weimar 1896).

Dass diese grossen Gütern von ihren Eigentümern
selbst oder durch Vilici aus dem Selavenstande als

deren Vertreter ausgebeutet wurden, zieht die LM
zwar als Möglichkeit in Betracht; in der Regel
aber acheint man sie an Grosspächter vergeben zu

haben, die dem Grundherrn eine Pauschsumme
zahlten und dafür alle Einkünfte, mochten sie

nun aus der unmittelbaren Bewirtschaftung des 1

Landes oder aus den Leistungen der Colonen
fliessen. für sich einzogen. Jedenfalls war dies

so auf den Domänen, wo die kaiserlichen Procu-
ratoren nur Aufsicht und Gerichtsbarkeit übten
(SB II 5. II. III 6. 26. IV 10), wahrscheinlich

auch die jährlichen Pachtzahlungen von den Grosa-

pächtern erhoben, aber die Ausbeutung des lindes
ganz in den Händen der letzteren lag. Daher
wird in Afriea im Gegensatz zu Italien ganz
scharf zwischen emiductor und colonu» unter-

(

schieden. Jener bildet den Mittelsmann zwischen
Grundherrn und Kleinpächter, an den er auch
direct die Pachthufe vergeben kann (LM IV 21;
vgl. Dig. XIX 2. 53. Hyg. de cond. agr. 116, 22).

so dass dieser zum Afterpichter wird. Die fünf-

jährige Pachtperiode ist auch hier üblich (LH III

16. LM IV 38; vgl. LM II 21. 26. III 7. 11.

LH f! 13. III 10). Doch erscheint die Geldpacht

nur als Ausnahme, vielleicht nur in der Provincia

Tripolitana (Cod. Iust. XI 48, 5). Regel ist die Teil-

pacht. und zwar wird von den meisten Früchten ein

Drittel des Bruttoertrages gezinst, der von dem
Getreide schon ausgedroschen, von dem Wein
schon gepresst einzuliefern int (LM f 24—27. II

16. 29. III 9. 12. LH III 3). Dazu sind Frohnden
zu leisten, die aber nicht auf die einzelne Pacht

hule, sondern nach Köpfen verteilt sind (LM IV
) 25). Dir Umfang ist in den einzelnen Grund-
stücken verschieden. Im Saltus Burnnitanus sind

es je zwei Tage jährlich für Bestellung des Ackers,

Behacken der Frucht und Ernte, im ganzen also

sechs (SB III II. 26. IV 6), auf einer anderen
Domäne das Doppelte (CIL VIII 14428, 12), anf

Villa Magna zwei Tage für die Bestellung des
Ackers und je zwei für jede Ernte jeder Frucht-

art (LM IV 26. 27). Dazu kommen hier nnd da
auch Gespanndienste (SH III 9) und die Veipflich-

l tnng znm Ziegelstreichen (CIL VIII 14428, 8) nnd
zum Aufführen von öffentlichen Bauten, namentlich

Befestigungen, die wegen der Maureneinfälle nötig

waren (CIL VIII 8426. 8701. 8777). Ausserdem
muss auf Villa Magna je einen Tag der Wächter-
dienst über die Ernteerträge Her übrigen Colonen
übernommen werden (LM IV 29). Diese Ver-

pflichtung scheint übrigens nicht obligatorisch

gewesen zu sein; dem Herrn war es noch lieber,

wenn er die Aufsicht seinen eigenen Selaven über-
i tragen konnte (LM IV 35), wie dies Plinius anf

seinen italienischen Gütern that (epist. IX 37, 3).

Aal dem Gute des Maneia liegen die persönlichen

Dienste nicht allen Kleinpächtern ob, sondern

nur den coloni inquilini eins lumli (LM IV 22.

27), d. h. denjenigen, welche auf dem Grundstücke

selbst wohnen (LM I 5. IV 23. 32). Es giebt

daneben auch andere, die ihre Pachtung bestellen,

indem sie ausserhalb wohnen, jedenfalls auf ihrer

eigenen, freien Bauernhufe, dem ortonariu* ager

(LM II 8), so benannt, weil er jährlich 8 Modii vom
Iugerum an den Fiseus zu steuern hat (Seeek
Ztsehr. VI 347).

So ist die Villa Magna umgeben von unab-

hängigem Ranernlande. und dass sieh dieses in

Alriea in viel weiterem Umfange erhalten hatte,

als in Italien, scheint für die Entwieklnng des

C. von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein.

Denn mit ihrem gesunden Kinderreichtum (Seeck
Geseh. 1 J 347) nnd ihrer Freude an der länd-

lichen Arlieit gewährten diese Bauern noch ein

reichliches und tüchtiges Mensehenmaterial, um
das Schwinden der Selaven zn ersetzen. Freilich

scheint auch dieses in Afriea minder drückend

gewesen zn sein, als in Italien, da Maneia Bich

erst gegen Ende 1. Jhdts. veranlasst sah, von

der Eigenwirtschaft teilweise zum C. überzu-

gehen. Die zahlreichen Manrenkriege dieser Zeit,

deren Gefangene auf den benachbarten Märkten
die Sclavenprcise drücken mussten, scheinen für

die africanisehen Grundbesitzer günstigere Ver-

hältnisse geschaffen zu haben. Auch sie begannen
damit, dasjenige Land, das sie seihst nicht be-

nutzten, den umwohnenden Bauern zur Behauung
zu überlassen. Wer auf dem wüsten Boden ihres

Grundstücks Feigen- oder Weinpflanzungen an-

legte, sollte sie fünf Jahre, wer Ölhaine, zehn
Jahre pachtfrei benützen können (LM II 20—III

12), dann das übliche Drittel zahlen. Wer Sand-
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boden durch Aussaat von Wicken urbar machte, ihre Frohnforderungen über das vorgeschriebene

sollte nur ein Sechstel des Ertrages zinsen (LM Mass auszudehnen. Beschwerden bei den Proeu-

III 12— 17; vgl. LH III 9). Aub dem neuge- ratorcn hallen wenig, weil diese mit den Conduc-
wonnenen lande sollte der Pächter nur ausge- tores oft befreundet oder gar von ihnen bestochen

wiesen werden, falls er es zwei Jahre wieder waren. Nicht nur unterliessen sie die Unter-

brach liegen liess, und auch dann konnte er sein snehung, sondern sie zwangen sogar die Colonen
Recht daran behaupten, wenn er für das dritte durch Prügelstrafen, den unberechtigten Zu-

Jahr die Wiederbebauung versprach und ausführte mutungen der Grosspächter genug zn thun, und
(LM IV 10—22). Das Recht auf den fünfjährigen bedienten sich gegen sie militärischer Hülfe (SB
bezw.zehnjährigenpachtfreienGenussdes urbar ge- 10 II 1—15). Diese Übergriffe führten zu zahlreichen

machten Iandes konnte er, falls er vor Ablauf der Processen, die zwar in einzelnen Fällen AbhUlfe
Frist starb, sogar auf seine Söhne übertragen, aber schafften (S e e c k 319), aber die Bedrückungen
nur wenn er diesen zugleich sein ganzes Vermögen der Mächtigen im grossen und ganzen doch wenig
ungeteilt vermachte (LM IV 2—9). So suchte gehemmt haben werden. So blieben die Colonen
der Grundherr der Zersplitterung des Bauerngutes trotz ihrer grossen Pachtungen arme Teufel, wie
vorzubeugen, um seine Pächter leistungsfähig zu sie sich selbst nennen, hominea rustici et lerntet

erhalten. Indem die Bauern die Gelegenheit be- manuum nostrarum operit vietum tolerante»

nutzten, ihre Wirtschaft zu erweitern, bildeten (SB III 18).

sich innerhalb des grossen Gutes unregelmässig Und auch in Africa schritt die Abnahme der
verteilte kleine Pachthufen, die' ihre Entstehung 20 Bevölkerung weiter fort und beschränkte sich

der eigenen Arbeit der Pächter verdankten und nicht nur auf die Sclaven. Die Lex Maneiana
wohl in der Regel in der Familie vererbt wurden. trifft nur über die Urbarmachung wüsten Landes
Als der Sclavenmangel sich dann fühlbarer machte, Bestimmungen; die Lex Hadrians fügt ihm auch
wurde wahrscheinlich denselben Bauern noch solchen Boden hinzu, der früher bebaut gewesen
anderes Land verpachtet, das schon vorher bebaut war, aber seit mindestens 10 Jahren brach ge-

war, und so die Eigenwirtschaft entlastet. Aber legen hatte (II 13). Für die Bebauung beider
gegen Ende des 1. Jhdta. reicht diese Aushülfe Bodenklassen werden ganz dieselben Rechte ge-

nickt mehr; Mancia lässt daher um 95 n. Cbr. währt, und diese sind höher ais in der Lex Man-
einen Teil seines Gutes pareellieren. um mit einem ciana. Namentlich wird die Vererblichkeit dieser

Schlage darauf eine grössere Anzahl Pächter an- 30 Pachtungen schon ohne jede Bedingung geeetx-

zusieaeln (LM 16. Seeck Ztschr. VI 325), die lieh festgelegt (LH II 9; vgl. S e e c k 357). Im
meist aus entfernteren Gegenden als Einwanderer J- 193 gestattet dann Kaiser Pertinax schon in

herbeigelockt werden (CIL VIII 14428, 6. Arnob. allen Provinzen unbebautes Land durch Bebauung
I 12). So entstehen die cofoni inquilini eins nicht nur zur erblichen Pachthufe, sondern zum
fundi, die keinen auswärtigen Grundbesitz mehr vollen Eigentum zu machen, das sogar 10 Jahre
ihr eigen nennen und für ihren Unterhalt ganz steuerfrei sein soll (Herod. II 4, 6). So schnell

ausschliesslich auf den Ertrag ihrer Pachtung an- war die Entvölkerung fortgeschritten, dass Grund
gewiesen sind. Sie bieten nicht mehr dieselben und Boden fast keinen Wert mehr hatten.

Garantien für richtige Zahlung, wie die besitz- 8. Ägypten. Dies ist die einzige Provinz
liehen Bauernpächter der früheren Zeit; da es 40 des Römerreiches, in der die Bevölkerungsziffer

meist arme Teufel sind, muss der Grundherr für nicht zurückging, ja vielleicht sogar, wenn auch
die Mehrzahl die Wirtschaftsgebäude errichten sehr langsam, im Steigen war (Seeck Geschichte
(LM I 20. Seeck Ztschr. VI 844), wahrscheinlich I * 347). Infolge dessen sinkt auch hier die Grund-
auch das Inventar herleihen. Dafür lassen sie rente nicht, sondern die Pachten werden höher,

ee sich gefallen, dass in die Pachtbedingungen Unter den Ptolemaeern begegnet uns die Ent-
auch Fronnden aufgenommen werden, wodurch auf richtung eines Fünftels vom Ertrage (CPR IS. 1 73),
dem Reste des Gutes, der nicht aufgeteilt wird, unter Kaiser Tiberius ein Drittel, wie in Africa
die Eigenwirtschaft noch möglich bleibt. Freilich (UBM 197, 12), im 4. Jhdt. die Hälfte (UBM
verlangen sie als Entgelt, dass ihnen ein sehr aus- 586, 12. CPR 42, 17. 44, 3). Dabei ist freilich

kömmliches Dasein gewährleistet wird. Jede ein- 50 zu berücksichtigen, dass der Verpächter regel-

zelne Hufe umfasst eine Centuria oder 200 Morgen massig die Steuern zu tragen hat (UBM 39. 538.
(LH II 2. LM IV 39. Hyg. de cond. agr. 116, 586. 644 . 661. CPR 31. 35. 36. 36. 40—42. 44.

22; vgl. Seeck 331), ist also sehr gross und 45; Ausnahmen UBM 227); da diese ein Fünftel
kann durch Anbau der Subseciva (LM I 6) und ausmachte (Oros. I 8, 9), blieb ihm also auch bei

anderer wüster Flächen noch vergrössert werden. Halbpacht kein volles Drittel übrig. Dagegen
Ohne Sclaven kommen also die africanischen Co- fiel gewöhnlich das Saatkorn dem Pächter zur
Ionen ebensowenig aus, wie die italischen. Doch Last (UBM 39. 586), auch wenn der Grundbesitzer
sichern Bie durch ihre Frohnden wenigstens in es herlieh (CPR 31. 35. 42. UBM 586). tlber-

den schweren Zeiten der Feldbestellung und der haupt war die Lage des Pächters hier eine recht

Ernte dem Grundherrn einen solchen Zuwachs 60 ungünstige; denn da die Dichtigkeit der Landbe-
von Arbeitskräften, dass er seine Sclavenschaft, völkerung die Nach frage nach Pachtungen über das
wenn auch nicht abschaffen (LM IV 35), so doch Angebot hinaus steigerte, konnte derGrundbesitzcr
wesentlich beschränken kann, seine Bedingungen nach Belieben hinaufschrauben.

Nach dem Umfange ihrer Pachthufen hätte So sind denn hier die Hufen regelmässig so klein,

die Lage der Colonen eine recht gute sein können, dass sie ohne Beihülfe von Sclaven nur durch die
wenn nicht die Grosspächter der Güter, nament- eigene Arbeit des Colonen bewirtschaftet werden
lieh der kaiserlichen Domänen, unter dem Drucke konnten, ja meist wird dieser mehrere Pachtungen
des Arbeitermangels immer danach gestrebt hätten, haben antreten müssen, wenn er nur leben wollte.
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Denn oft wird nur eine Arure verpachtet, die wenig
grösser war als ein römisches Iugerum (UBM 227.

526. CPR 86), und bei Weizenland kommen grössere

Hufen als von 22 Aruren (UBM 644. CPR 42. N i
•

eole Papyrus de Genive 18) in den Pachtnrkunden

gar nicht vor. Ein öffentliches Grundstück von 98

Aruren ist unter 19 Kleinpächter verteilt, deren

Hufen zwischen l'/i und 9 Aruren schwanken
(CPR 33). Auch die Zeitdauer pflegt eine sehr

kurze zu sein, gewöhnlich nur ein Jahr (UBM
287. 586. 608. CPR 82. 35—37. 40. 41. 45) oder

drei Jahr- (UBM 89. 227. 407. 487. 538. 633.

644. CPR 34); Verträge auf längere Zeit kommen
höchst selten vor (CPli 31. 88. 39). Die fünf-

jährige Dauer, die in Italien und Africa üblich

ist, kennt Ägypten nicht; auch findet sich nie-

mals die Bestimmung, dass nach Ablauf des Ter-

mins die Pacht stillschweigend als erneuert gelten

solle, falls keine Kündigung erfolgte. DaderGrund-
herr sicher war, immer neue Pächter zu finden,

und oft sogar den Preis hinaufschrauben konnte,

wollte er sich eben nicht auf lange Zeit binden.

Teilpacht kommt nur im ersten Anfang der Kaiser-

zeit und dann wieder nach Diocletian vor (UBM
197. 586. CPR 42. 44). In der Zwischenzeit

45). D-r Zahlungstermin ist meist im Monat
Payni (Juni), d. h. unmittelbar nach der Ernte
(UBM 538. 633. 644. 661. CPR 81. 35—38); doch
kommen vereinzelt auch andere Monate vor (CPR
39—41), wie in Ägypten überhaupt alle Pacht-

bestimmungen dem freien Vertrage überlassen

bleiben. Dass es auch hier nicht an den be-

kannten rtliqua eolonorum fehlt, beweisen zwei

Quittungen, die erst im J. 814 für den Ertrag
des J. 310/11 ausgestellt sind. Da in ihnen von
demselben Grundherrn auf 5 Aruren 12 1

/: Artaben
Weizen, auf 22 Aruren nur 5 Artaben quittiert

werden, so handelt es sich jedenfalls nicht um
die volle Pacht, sondern um Rückstände derselben

(UBM 411. Nicole Papyrus de Genöve 13). Einen
Unterschied zwischen der yg xaroiKixij und dem
sonstigen Grundbesitz in Bezug auf die Pacht-

bedingungen, wie ihn P. M e y e r Philol. LVI 203
beobachtet haben will, habe ich in den Urkunden
nicht finden können.

4. Griechenland. Hier erscheint bei den
attischen Olwäldern die Teilpacht zu einem Drittel

des Ertrages, wie in Africa (CIA III 38, 2); doch
scheint daneben auch Geldpacht vorzukommen.
Denn in dem Decret von Thisbc ist davon die

wälzt der Grundeigentümer alle Gefahren, die aus

der Unsicherheit der Ernte hervorgehen, auf den
Colonen ab und bedingt sich selbst eine feste

Summe aus. Denn auch die Vergünstigung, die

in Italien und Africa üblich war, dass Verluste
durch unvorhergesehenes Unglück einen Pacht-
nachlass herbeiführen, ist in Ägypten nicht nach-
weislich, ja sehr oft wird in den Contracten aus-

gemacht, die Pacht müsse dxivivra xavxö; XIV-

aCvov xai awad/oya navros vxoXoyov gezahlt wer-

den (CPR 35. 36. 37. 40. 41. 45. UBM 6441.

Nur einmal findet sieh die Clausel, wenn die Nil-

Überschwemmung das Land nicht benetze, müsse
die Hälfte der Pachtsumme erlassen werden, und
dies auch nur bei einem öffentlichen, nicht bei

einem Privatgrundstock (CPR 39). Für richtige

Zahlung verpfändet der Colone oft sein ganzes
Vermögen (CPR 35. 87. 40. 41) oder er stellt

Bürgen (UBM 526), oder es tun sich auch zwei

Pächter zusammen und leisten sich gegenseitig

Bürgschaft (dUqäewvq UBM 85 I 12. 217 I 11.

538. 591. 603. CPR 32. 42). Bei Pachtung von
538. 591. 608. CPR 40) oder Baumpflanzung (CPR
45. UBM 591) besteht die Leistung in barem
Oelde oder auch in einer Verbindung von Geld
and Naturalien (UBM 603. 604. Cl’R 39), bei

Weizenboden regelmässig in Naturalien, aber wie
schon gesagt, nicht in aliquoten Teilen, sondern
in festen Summen von Artaben (ä S'/i Modii
= 36 l

/j Liter). Diese schwanken zwischen zwei
Artaben auf jede Arure (UBM 349. CPR 32) und
71

/« Artaben (UBM 538); der Durchschnitt dürfte
etwa 4 Artaben ausmachen. Ein regelmässiges
Steigen zeigt sich übrigens in diesen Zahlen nicht,

sondern sie scheinen durch sehr wechselnde Con-

Rede, dass jemand ein gepachtetes Olland soweit
urbar macht, dass die angelegten Pflanzungen
dem Betrage der fünfjährigen Pacht an Wert ent-

sprechen. was die Teilpacht jedenfalls ausschliesst,

30 freilich nicht die Zahlung in festen Massen von
Naturalien (Dittenberger Index Schol. Halens.

1891/92 p. IX). Dieselbe Stelle führt auch auf
die fünfjährige Dauer des Vertrages, wie sie in

Italien und Africa üblich war. In Thisbe ist der
Bürger der Stadt berechtigt, wflstliegendes öffent-

liches Land zu bepflanzen, und darf es dann gegen
eine vorher ausbedungene Summe in Erbpacht
behalten. In Bezug auf die gewöhnlichen Pacht-
bestimmungen scheinen sich also Africa und Grie-

40 chenland sehr nahe zu stehen; desto grösser ist

der Unterschied in den thatsächlichen Verhält-
nissen de« ländlichen Grundbesitzes. Denn in

dieser Provinz war die Entvölkerung früher und
in weiterem Umfang eingetreten, als in irgend
einem anderen Teile des Reiches. Hier gab es

Latifundienbesitzer, die sich gefreut hätten, wenn
jemand ihr Land ohne jede Pacht hätte bebauen
wollen, weil infolge des Menschenmangels zwei

Drittel des Ackerbodens wüst lagen (Dio Chrys. VII
50 34), und wenn der Fiscus ein Grundstück in Be-

sitz nahm, machte er oft nur die darauf befind-

lichen Herden zu Geld und liess das Land unlie-

nutzt liegen (Dio Chrys. VII 12). Ohne Zweifel

war man also im Gegensätze zu Ägypten immer
bereit, den Pächtern sehr günstige Bedingungen
zu bieten, und die Rente der Grundbesitzer war
äusserst niedrig.

Über den Zustand der Colonen in den andern
Provinzen scheint es an Quellen zu fehlen.

60 III. Zweite Periode von Marc Aurel bis
juocturen von Angebot und Nachfrage bedingt
zu sein. Was sie säen sollen, ist den Pächtern
meist contraetfich vorgeschrieben; dass sie sich
in dieser Beziehung freie Hand Vorbehalten, er-

scheint nur als Ausnahme (CPR 42). Auch die

Claasei, dass die Arbeit ordentlich und zu rechter

Zeit gemacht werde, fehlt nicht (UBM 39. 227.
237. S26. 538. 5«6. 633. 644. 661. CPR 31. 38.

auf Diocletian. In allen Provinzen mit ein-

ziger Ausnahme Ägyptens hatte im Laufe des
2. Jhdtg. die Entvölkerung stetig zugenommen
und die ländlichen Arbeitskräfte waren immer
spärlicher geworden. Dieser Process erreichte

seinen Höhepunkt durch die grosse Pest, die im
Anfang von Marcus Regierung im Orient auftrat,

sich dann über das ganze Reich verbreitete und
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seine Bevölkerung eine Reihe von Jahren hindurch piehter, welche nach Litenrecht im Reiche an-

furchtbar deeimierte. Marcus musste den schreck- gesiedelt wurden, erscheinen in Gallien sogar unter

liehen Verlust zu ersetzen suchen und benutzte ihrem germanischen Namen, der nur durch eine

dazu die Barbaren, die im Marcomannenkriege naheliegende Volksetymologie in facti verstümmelt

zu Hunderttausenden teils durch Kriegsgefangen- ist (Eumen. paneg. V 21. Ammian. XX 8, 13.

schaft, teils durch freiwilligellnterwerfung in Beine XXI 13, 16); in den anderen Provinzen bezeich-

Hände gefallen waren. Hätte er sie zu Sdaven net« man sie als inr/uiftni. So hatte man früher

gemacht, so wären sie bald ebenso hingestorben, diejenigen Colonen genannt, die neben ihrer Pach-

wie ihre Vorgänger; auch hätte er die Wehrkraft tung keinen eigenen Grundbesitz hatten und da-

des Reiches nicht aus ihnen verstärken können, 10 her auf dem Gut des Verpächters wohnten (Seeck
da jeder Sclave vom Heerdienst ausgeschlossen Ztschr. VI 360). Dieses Kennzeichen passte auch

war. Er siedelte sie daher auf den wüstliegenden auf die angesiedelten Barbaren, auf welche jetzt

Ackern als Kleinpächter an, die zwar dem Rechte der Name der inquilini beschränkt wurde. In

gegenüber alB ingenui galten, aber doch nicht diesem Sinne erscheint er zuerst in einem Rescnpt
die volle persönliche Freiheit besassen. Denn der Kaiser Marcus und Commodns (Dig. XXX
ohne Zwang wäre es kaum möglich gewesen, diese 112), die 177—180 gemeinsam regierten, und
Halbnomaden, die des Ackerbaus noch sehr un- zwar zeigt der Inhalt desselben, dass das Institut

gewohnt waren, dauernd auf ihre Pachtung fest- damals ein ganz neues gewesen sein muss (Sc eck
zuhalten. Geschichte 1 1 582). Daraus darf man mit Sicher-

Als Vorbild diente ihm dabei das germanische 20 heit schliessen, dass es den Ansiedlungen, die

Rechtsinstitut der Liten. Bei den Germanen galt Bich an den Marcomannenkrieg anschlossen (Dio

es des freien Mannes noch für unwürdig, ausser LXXX1 11, 4. 21. Hist. Aug. Marc. 22, 2. 24, 3),

Krieg und Jagd irgend eine Arbeit zu thun. Als seine Entstehung verdankt,

sic durch die Zunahme der Bevölkerung, die ihre Diese Inquilinen sind persönlich freie Leute,

Ernährung immer mehr erschwerte, gezwungen deren familienrechtliche Stellung die volle ge-

waren, in ausgedehnterem Masse Ackerbau zu setzliehe Anerkennung findet, denn sie können
treiben, benutzten sie dazu die Sdaven, die sie Tutoren sein (Dig. XXVII 1, 17 § 7). Doch
durch ihre steten Kämpfe erwarben. Aber auch andererseits stehen sie im persönlichen Eigentum
die Aufsicht über deren Arbeiten wäre eine zu des Grundherrn, auf dessen Gütern eie angesiedelt

grosse Mühe gewesen. So wurde ihnen denn die 80 sind; denn dieser ist verpflichtet, sie beim Census
selbständige Bestellung des Landes, das der Herr als Vermögensobjekte anzugeben (Dig. L 15, 4

zur Verfügung hatte, übertragen und nur be- § 8, wo der Zusatz rel colonum iustinianisehe

stimmte Lieferungen von Korn. Vieh oder selbst- Interpolation ist, Seeck Geschichte I 2 579), und
gewebten Wollenstoffen von ihnen verlangt, so kann sie testamentarisch vermachen, aber nicht

dass sie beinahe die Stellung von Kleinpächtern ohne die praedui, qvibu* adkaerent (Dig. XXX
einnahmen (Tac. Germ. 25). Persönliche Dienste 112). Sie sind also an die Scholle gefesselt und
wurden von ihnen fast gar nicht in Anspruch gehen mit ihr von einem Grundbesitzer auf den

genommen. Allerdings besass der Herr die un- andern über. Mit den freien Colonen leben sie

beschränkte Gewalt Uber sie und konnte sie nach in engster Gemeinschaft und nehmen unter ihnen

Belieben misshandeln, töten oder verkaufen. Doch 40 eine durchaus geachtete Stellung ein; denn in

dies hörte auf, wenn er ihnen eine partielle Frei- Africa erscheint als deren gewählterjährlicherVor-

lassung gewährte, indem er sie zu Liten machte. stand (majisfer) ein Mann dessen Vater den ger-

Damit erlangte der Sclave alle wesentlichen Rechte manischen Namen Odilo führte, der also jedenfalls

des freien Mannes. Er durfte mit Erlaubnis des ein solcher Inquiline war (LM I 30). Unter Clan-

Patrons eine gültige Ehe schliessen, deren Nach- dius Gothicus soll keine Gegend des Reiches ohne
kommen dem Stande des Vaters folgten. Schädigte barbarischeAnsiedler geblieben sein (Hist. Aug.
ihn ein Dritter, so konnte er den Fehdegang De- Claud. 9, 5). Nachweien lassen sich solche in

schreiten; wurde er erschlagen, so übte seine vordiodetianischer Zeit in Italien (Hist, Aug.
Familie Blutrache oder liess sie sich durch ein Marc. 22, 2. Dio LXXI 11, 4). Sicilien (Hist.

Wergeid abkaufen. Er konnte Vermögen er- 50 Aug. Gail. 4, 9; vgl. Seeck Geschichte 1
2 581),

werben und Verträge schliessen, selbst mit seinem Britannien (Zosim. 1 68, 3), Gallien (Eumen.paneg.
früheren Herrn. Doch blieb er an die Scholle V 21; vgl. Seeck Geschichte I 2 584), Germanien,
geheftet und musste seinen Ackerzins nach wie Pannonien, Moesien, Dakien (Dio LXXI 11, 4.

vor erlegen, bis er sich die Vollfreiheit aus seinen LXXII 3, 3), Thrakien (Zosim. I 71, 1. Hist
Ersparnissen erkaufte oder sie durch die Gnade
seines Patrons geschenkt erhielt. In diesem Falle

wurde ihm auch die Freizügigkeit zu teil und
alle übrigen Rechte, soweit sic nicht durch die

Zugehörigkeit zu einerSippe bedingt waren. Neben

Aug. Prob. 18, 1), Phrygien (Herod. VI 4. 6),

Africa (LM I 30; vgl. Arnob. I 12), vielleicht

auch in Ägypten, wenn man die iXXApvioi, die

in Urkunden des 3. und 4. Jhdts. Vorkommen,
als Ansiedler dieser Art deuten darf (UBM 34

diese Form der Freilassung trat dann bald auch 60 H 8. 11. 411, 2. 419, 2. Nicole Papyrus de

die Sitte, ganze unterworfene Völkerschaften ohne Genöve 13, 2). Später werden sie noch häufiger

die Durchgangestufe der Sclaverci zu Liten zu und verbreiteter (Seeck Geschichte I 2 584).

machen. Die Sieger verteilten die Besiegten unter

sich und liesen sich durch ihre Landarbeit mit
ernähren. Brunner Deutsche Rechtsgeschichte
I 99. 102. Seeck Geschichte I 2 391.

Diese Art der Halbfreiheit entlehnte Marcos
den von ihm besiegten Germanen. Die Klein-

Dies ist alles, was wir aus Quellen vorconstan-

tinischer Zeit über den Inquilinat wissen. Da
aber der spätere C. in der Hauptsache nach je-

nem Muster ausgestaltet zu sein scheint, werden
wir dasjenige, was von ihm überliefert ist, meist

auch auf diesen früheren Inquilinat übertragen



497 Colonatus Colonatus 498

dürfen. Einstweilen aber unterscheiden sich noch

Colonen und Inquilinen in der Art, dass jene

Kleinpächter sind, die zu den Grundherrn in

einem jederzeit löslichen Vertragsverhältnisstehen,

diese nicht Sclaven, aller doch Eigentum des

Grundherrn, an die Scholle gefesselt, aber nur
sur Leistung eines Pachtzinses verpflichtet (Seeck
Ztschr. VI 360). Ob Frohnden damit verbunden
wareu, wird sich nach derÜbung der einzelnen Pro-

vinzengerichtet haben. Nach Constantin wurde der
Unterschied dieser beiden Päehterclassen zu einem
rein historischen. Er erhält sich teilweise in den

für sich zu finden meinten (Lact, de mort. pers.

7, 3). Licinius, der für das niedere Landvolk
Vorliebe hegte (Vict. epit. 41, 9) und die höheren
Stände desto schwerer drückte, scheute sich nicht,

die Decurionrn alle Folgen dieser Zustände tragen
zu lassen. Die verschwundenen oder toten Co-
lonen besteuerte er nicht nur während der laufen-

den Schatzungsperiode, sondern liess sie teilweise

auch noch in die neuen Censusregister eintragen

(Euscb. vit. Const. I 55), Dagegen suchte Con-
stantin dem leidenden Decurionenstande zu helfen

und fesselte zu diesem Zweck im J. 332 die

Namen (Cod.lust.XI 48. 13. Cod. Theod. V 10. XII
19, 1. 2), wird aber auch hier nicht ganz streng ein-

gehalten (Cod. Theod.. V 4, 3), denn praktisch ist

er ganz bedeutungslos geworden. Wo dagegen
vor Constantin die Colonen schon in der gleichen
Abhängigkeit, wie die Inquilinen, auftreten, lässt

sich dies immer als spätere Interpolation erweisen

(Paul. sent. III 6, 48. Dig. L 15, 4 § 8. Cod.
lust. VIII 51, 1, 1. Cod. Hermog. 16; vgl. Segrö
Arch. ginridico XLVI 267. Seeck Geschichte I 5

579). Die älteste Quelle, die sie unzweideutig
als Hörige erkennen lässt, stammt aus dem J. 332
(Cod. Theod. V 9, 1); denn auch in einem früheren

Gesetze Constantins (Cod. Theod. I X21, 2 § 4)

werden die Colonen zwar erwähnt, aber nicht in

einer Weise, weiche die Annahme, sie seien da-

mals noch freie Leute gewesen, irgendwie aus-

sehlösse.

IV. Dritte Periode seit Diocletian.
Die Angleichung jener zwei ähnlichen, aber

rechtlich doch scharf geschiedenen Classen wurde
durch die Steuergesetzgebung Diocletians zwar
noch nicht herbeigeführt, wohl aber vorbereitet.

Die Annona. die als Naturalsteuer nur vom länd-

lichen Grundbesitz und der Landbevölkerung er-

hoben wurde, verteilte er derart nach bestimmten
Werteinheiten, dass von jeder derselben dergleiche

Betrag zu erlegen war. Als Normalmasf jener

Einheiten diente die Arbeitskraft des männlichen
Ackerbauers, ganz gleich ob dieser freier Klein-

S
ondbesitzer, Colone. Inquiline oder Sclave war.

iesera Caput wurden sowohl je zwei Weiber, als

auch eine bestimmte Anzahl Viehhäupter, eine

bestimmte Anzahl Olbäume oder Iugera bebauten
I«ande&, die je nach der Art von dessen Bestel-

lung und der Güte des Bodens grösser oder kleiner

war, an Steuerwert gleichgesetzt. Durch den
Census, der alle fünf Jahre stattfand, wurde die

Gesamtzahl soleherEinheiten für jedes Stadtgebiet

festgestcllt, und die Deeurionen hatten dann die

betreffende Summe von Naturalien von den einzel-

nen Grundbesitzern beizutreiben und an den Fis-

cus abzuführen. Sie waren dafür haftbar, dass
das Eingelieferte den Ergebnissen des Census ent-

sprach, und falls innerhalb des Lustrums durch
den Tod der l,andarbeiter oder die Verödung der

Grundstücke die Zahl der Steuerobjekte abnahm,
mussten sie den Ausfall aus eigener Tasche decken 1

(s. Cap i tat io). In einer Zeit, in der die Bevölke-

rung stetig zurückging und dadurch immer weitere

Strecken fruchtbaren Bodens unbebaut blieben,

war dies eine sehr schwere Last, und sie erhöhte
sich noch dadurch, dass der Steuerdruck viele

Colonen veranlasste, ihre Pachtungen anfzugeben
und entweder in die Städte zu ziehen oder andere
Güter aufzusuchen, wo sie günstigere Bedingungen

Colonen an ihre Scholle.

Die Grundlage der Steuererhebung bildeten

nämlich die einzelnen Landgüter. Jedem dersel-

ben war nach dem Ergebnis der letzten Schatzung
eine bestimmte Menge jener Werteinheiten zu-

geschrieben, die, wie schon gesagt, teils ans Men-
schen oder Vieh, teils aus Ackemiassen bestanden

i (CIL X 407. Seeck Ztschr. IV 303). In steuer-

technischem Sinne bildeten also die ländlichen

Arbeitskräfte ein Zubehör des Gutes (Cod, Theod.
V 3, I. XI 1, 26. 14). Sollten die Deeurionen
ihren Verpflichtungen ohne gar zu schwere Ein-

bussen gerecht werden, so musste man dafür
sorgen, dass jedes Grundstück einen Steuerwert,

auch soweit er durch die Bewohner des Landes
repräsentiert wurde, möglichst unverändert be-

wahre, Daher verordnete Constantin am 80. Oeto-
ber 332 (Cod. Theod. V 9, 1). dass kein Colone
das Recht haben solle, seine Pachtung im Stich

zu lassen. Wolle et sich der Landarbeit durch

die Flucht entziehen, so solle er, obgleich er ein

freier Mann sei, doch gleich dem «rrrus lugitirvi

in Fesseln geschmiedet und so zur Erfüllung seiner

Pflichten angehalten werden. Wer ihn bei sich

aufnehme, müsse ihn nicht nur dem Grundherrn
zurückgehen, sondern such für den Zeitraum, wo
er den Flüchtling bei sich geglaubt habe, dessen

Steuer bezahlen (vgl. Cod. Theod. X 12, 2 8 3).

Dieses Gesetz Constantins ist die vielbesprochene

lex a mnioribux eonttilula, deren Theodosius der

Grosse (Cod. Iust. XI 51) erwähnt. Die zuletzt

f
ernannte Bestimmung derselben zeigt, dass die

esselung der freien Colonen an die Scholle, wo-
durch sie den Inquilinen angenähert und endlich

gleichgestellt wurden, von den Bedürfnissen der
Steuererhebung ausgeht. Dasselbe ergiebt sich

aus der Ausbildung, die der Begriff des adxeripti-

etwa — ein Wort, das zuerst unter Valentinian

und Valens vorzukommen scheint (Cod. Just. XI
48 6), denn in dem Rescript des Aleiander Se-

verus Cod. Iust. VIII 51, 1 ist es zweifellos inter-

poliert — im Lauf des folgenden Jahrhunderts
erfährt.

Adterivtieius (Cod. Iust. I 3. 36. 4, 24. II 4.

43. III 38, 11. XI 48, 6. 21. 23. 24. 69, 1) ist.

wie die griechische Übersetzung durch hm.napga-
<poe (Cod. Iust. XI 48, 19. Nov. Iust. 22, 17. 162.

2. 3) beweist, hergclettet von der adeeriptio een-

minlii (Cod. Theod. XIII 4, 4; vgl. 11, 13. XI
16. 14. 20, 6. 22, 5. 28, 12); adxeripli eoloni

(Cod. Theod. X 20, 17) ist daher gleichbedeutend
mit eoloni eensiti oder agnrolne eensili (Titel-

überschriften von Cod. Iust. XI 48. 50) oder tri-

liularrii (Cod. Theod. X 12, 2 § 2. XI 7, 2. Amm.
XIX II. 6. Apoll. Sid. ep. V 19, 2. Cod. Iust.

XI 48, 12). Das Wort bezeichnet also in erster
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Linie nicht, wie man gemeint hat, die glebac mI-

acripti, sondern die cenaibua adacripti Cod. Theod.
V 3. 1. 4, 3. VII 1. 8. XI 3, 2. Nov. Theod. VII

4, 2. Cod. Iust. XI 48, 18. 50, 2), was praktisch

allerdings auf dasselbe hinausläuft. Denn da nur
die ländliche Bevölkerung dem Census unterliegt

(Sozom. V 4. Cod. Iust. XI 55, 1. Euseb. vit. Const.

I 55; vgl. lulian or. II 02 A) und die Schatzungs-

listen nach den Grundstücken geführt werden, so ist

jeder, der in sie eingetragen wird, auch einem be-

stimmten Gute zugesehrieben.dasernach jenem Ge-
setze Constantins nicht dauernd verlassen darf. Die
flüchtigen Colonen bezeichnet man daher geradezu
als solche, qui relietia cenaibua aufugerunt (Cod.

Theod. XIII 10, 7); eenaua steht also hier für

das Grundstück, welchem man in der Censusliste

zugeschrieben ist. Doch ist die Bindung an die

Scholle nicht etwa 60 zu verstehen, dass der Colone
immer seine besondere Pachthufe behalten müsse;
vielmehr kann er innerhalb desselben Gutes be-

liebig aus einem Teil in den andern versetzt wer-

den (Cod. Iust. I 48, 7 § 1). Es kommt eben
nicht darauf an, dass er stets dasselbe Land be-

baut, sondern nur darauf, dass er demjenigen
Capitel der Censusliste, in das er einmal einge-

tragen ist, nicht entfremdet wird. Gehören mehrere
Güter dem gleichen Eigentümer, so darf er sogar
einen Teil der Colonen von dem einen auf das
andere übertragen; denn die Verwirrung der Cen-
surliste welche dadurch herbeigeführt wird, kommt
praktisch nicht in Betracht, da der Decurione die

Steuern der Colonen ja durch Vermittlung des
Grundherrn eintreibt (Cod. Theod. XI 1, 14), also

der gleiche Mann für die gleiche Summe von
Steuereinheiten haftbar bleibt, wenn sie auch jetzt

in anderer Weise über die einzelnen Güter ver-

teilt sind. Gehen diese aber durch Erbschaft,

Verkauf oder Schenkung in verschiedene Hände
über, so ist ein neuer Wechsel ihrer Colonen oder

auch nur ein Rückgängigmachen des früheren

nicht mehr gestattet (Cod. Iust. XI 48, 13 § 1.

Nov. Val. 34, 18). Wer ein ganzes Gut verkauft

oder verschenkt, ist nach einem Gesetze des Con-
stantius verpflichtet, auch die Colonen desselben

an den neuen Eigentümer zu überlassen (Cod.

Theod. XIII 10, 3); wer nur einen Teil eines

Gutes veräussert, konnte anfangs mit diesem alle

Colonen des ganzen Grundstücks weggeben oder
auch alle für sich zurückbehalten. bis Valenti-

nian I. anordnete, dass bei solchen Teilungen der

Güter auch die zu ihnen gehörigen Arbeitskräfte,

mochten es Sclaven, Inquilinen oder Colonen sein,

im entsprechenden Verhältnis geteilt werden müss-
ten Cod. Iust. XI 48, 7).

Aus dem Gesagten wird man schon ersehen

haben, dass der Begriff des Adscriptidus nicht

ganz mit dem des Colonus zusammenfällt, son-

dern einerseits weiter, andererseits enger ist, wes-

halb sie auch in den Rechtsquellen manchmal
unterschieden werden (Cod. Iust. I 3, 36. XI 48,

6. 10. 23 § 4. iust. edict. de adscripticiis et eo-

lonis). Denn nicht nur die Colonen, sondern alle

Menschen, die als Zubehör der ländlichen Grund-
stücke in die Schatzungslisten eingetragen werden.
Bind Adscripticii. Ausser den Colonen und Inqui-

linenumfasst diescrName danach folgendeClassen:

1) Die serri adacripti cenaibus (Cod. Theod.
VII 1, 3. XI 3, 2) oder, wie sie auch genannt

werden, die ruatici cenaitique aerri (Cod. Iust.

XI 48, 7). Der städtsche Sclave, der als per-

sönlicher Bedienter oder auch als Handwerker zu

denken ist, wird in dieser Zeit von dem ländlichen

Arbeitssclaven streng geschieden (Cod. Theod. III

32, 1. VI 35, 1. IX 42. 7. X 8, 4. XII 1, 6.

Cod. Iust. V 37, 22). Jener ist ein frei beweg-
liches Gut, über das sein Herr nach Belieben ver-

fügen kann; dieser wird rechtlich immer nach
10 Analogie der Immobilien behandelt. Er darf weder

freigelassen (Hist. Aug. Tac. 10, 7; vgl. Seeck
Ztsclir. IV 312), noch ohne das Gut, das er be-

haut, verkauft (Cod. Iust. XI 48, 7), noch zur

persönlichen Bedienung des Herrn von jenem ent-

fernt werden (Cod. Theod. VII 1, 3). Selbst wenn
der Acker wüst liegen bleibt, gewinnt der Grund-
besitzer nicht das freie Verfügungsrecht über die

Sclaven, die früher darauf thätig gewesen sind,

sondern diese gelten als mancipia vaga, die der
20 Fiscus einziehen und beliebig verschenken kann.

Doch bestimmt Valentinian I., d&Bs in diesem
Falle ihr neuer Eigentümer die Steuer nicht nur
für die Sclaven selbst, sondern auch für die Grund-
stücke, die sie früher bebaut haben, zu entrichten
habe (Cod. Theod. XI 1, 12). Dies war in den
früheren Jahren Constantins noch nicht Rechtens;
im J. 327 wird noch das Recht der Herren an-

erkannt, auch diese Art von Sclaven zu verkaufen;
doch wird es dahin beschränkt, dass dies nur

30 innerhalb derGrenzen derselbenProvinz geschehen
dürfe (Cod. Theod. XI 8, 2). Wahrscheinlich er-

hoffte der Kaiser, dass die Decurionen auf diese
Weise noch immer die Möglichkeit behalten wür-
den, von ihnen durch Vermittlung des Statthalters

die Steuer einzutreiben. Doch erwies sich dies

S
wias als sehr schwierig; daher wurden auch
ese Sclaven an die Scholle gefesselt, vielleicht

gleichzeitig mit den Colonen im J. 332. Jeden-

falls erscheinen sie so schon 349 (Cod. Theod.
40 VII 1,8), obgleich die gesetzliche Regelung ihrer

Stellung erst um 368 ihren vollen Abschluss fand
Cod. Iust. TI 48, 7).

2) Die Vaaarti, die einmal mit den Coloni
zusammen als Bestandteil des Inventars eonfis-

ciertcr Vermögen genannt werden (Cod. Theod.
IX 42, 7). Wahrscheinlich waren es nicht Klein-

pächter, sondern ländliche Tagelöhner, die teils

auf dem Gute lebten und dann als Inventarstücke

desselben galten, teils als freie Männer ihre eigenen
50 caaae besessen und auf den benachbarten Grund-

stücken gegen Lohn arbeiteten. Da in der Cen-
susliste von Voleei (CIL X 407) mehrere K(aaae)
verzeichnet sind (II 9. 10. III 14. IV 9), scheinen

auch sie eenaibua adacripti gewesen zu sein.

3) Die freien Bauern, die nicht als Groas-

grundbeaitzer (poaaeaaorca) in der Stadt lebten,

sondern ihr kleines Gütchen mit eigener Hand
bebauten, also auch als ländliche Arbeitskräfte

gelten konnten. Sie waren als Zubehör ihres

60 eigenen Grundbesitzes in die Censuslisten einge-

tragen (Cod. Theod. XI 1, 14). Auch Bie wurden
im Laufe des 4. Jhdts. an ihre Scholle gefesselt,

wie sich namentlich in Bezug auf Ägypten aus
folgender Stelle eines Gesetzes vom J. 415 er-

giebt, Cod. Theod. XI 24, 6 § 8: qui vicia, qui-

bua adacripti aunt, derelictia et qui homologi
more genlilicio uuncupantur, ad alioa aeu ticoa

aeu dnminoa tronaierunt, ad ardem deaolati ruria
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eonstrietis detentatoribus redire eogantur. Hier

sind zwei ('lassen unterschieden: a) diejenigen,

welche zu domini gehören und homalogi oder,

wie ea vorher heisst, komologi eoloni genannt

werden; b) diejenigen, welche zu riet gehören

und wohl nur selbständige Kleingrundbesitzer sein

können. Beide sollen, wenn sie ihren Grund-
herrn oder ihr Dorf verlassen, zur Rückkehr ge-

zwungen werden.

Wenn so zahlreiche Adscripticii Vorkommen,
die nicht zugleich Colonen sind, so giebt es anderer-

seits auch Colonen, die nicht censibut adseripti

sind (Cod. Iust. XI 50, 2), denn in mehreren Pro-

vinzen (Cod. Theod. XI 1, 26) unterlag der An-
nona nur der Grundbesitz selbst, nicht auch sein

lebendes Inventar, und dieses wurde daher auch

in die Censusliste nicht eingetragen (s. Capi-
t a t i o). Wahrscheinlich hat Palaestina dies Pri-

vileg um seiner heiligen Geschichte willen schon

durch Constantin erhalten. Da hier also kein

steuertechnisches Bedtirfnis vorlag, die Colonen
an die Scholle zu fesseln, blieben sie noch ein

halbes Jahrhundert nach ConBtantin in dem freien,

jederzeit löslichen Vertragsverhältnis zu ihren

Grundherrn, wie cs früher im ganzen Reiche ge-

herrscht hatte. Erst zwischen 883 und 389 wurde
die Analogie der übrigen Provinzen auch auf Pa-

laestina übertragen (Cod. Iu6t. XI 51). In Ägyp-
ten ist die eapitatin humana vielleicht am Ende
des 4. Jhdts. eingeführt worden, früher war die

Dioeeese jedenfalls davon befreit (S c e c k Ztschr.

IV 285. 341): daher kommt es wohl, dass hier

die Colonen den Namen homologi führen (Cod.

Theod. XI 24, 6), was man nur durch .freie Ver-

tragschliessende' übersetzen kann, obgleich diese

Bezeichnung in der Zeit, wo sie uns überliefert

ist, ihren Sinn schon verloren hatte. Als end-

lich Theodosius in Thrakien die Humana eapi-

tatio aufhebt, nimmt er an, die Colonen würden
jetzt der Meinung sein, sie könnten ihre Pach-

tungen wieder nach Belieben im Stiche lassen,

und sieht sich veranlasst, dies ausdrücklich zu

verbieten (Cod. Inst. XI 52), und ähnlich scheint

es in IUyricum gegangen zu sein (Cod. Iust. XI
53). Aus diesen Thatsachen lässt sich Entstehung
und Entwicklung des hörigen C. mit grösster

Deutlichkeit erkennen.

Sein Vorbild fand er in dem Inquilinat, den
Marcus für barbarische Ansiedler und nach dem
barbarischen Muster des Litentums geschaffen

hatte. Der Grund, warum dessen erbliche Bin-

dung an die Scholle auf die freien, römischen
Kleinpächter übertragen wurde, lag darin, dass
nach diocietianiseher Ordnung Kopf- und Grund-
steuer in sehr wunderlicher Art miteinander combi-
niert waren. Jeder Mann, der als Landarbeiter

thitig war, stellte eine Werteinheit der Steuer-

rechnung dar, jedes Weib eine halbe Einheit, und
beide galten als Zubehör des Grundstücks, auf
dem sie wohnten, und erhöhten dessen Steuerwert.
Da nun die Decurionen nach Massgabe dieses

Wertes für die Erlegung der Steuer haftbar waren
und jede Minderung desselben während der fünf-

jährigen Censusperiode für sie einen entsprechen-
den Zuschuss aus ihrem eigenen Vermögen nötig
machte, suchte Constantin sie dadurch zu ent-

lasten, dass er jenen Steuerwert möglichst stabil

machte, indem rr 332 die Entfernung der mensch-

lichen Wertobjecte von dem Gute, zu dem sie ge-

hörten, verbot. Zunächst fand dies noch keine

Anwendung auf diejenigen Provinzen, welche der

Kopfsteuer nicht unterworfen waren. In Palae-

stina, Ägypten und Africa blieb daher die Frei-

zügigkeit der Colonen einstweilen noch bestehen.

Wurde aber in einem Teil des Reiches, wo sie

früher geherrscht hatte, die Kopfsteuer aufgeho-

ben, wie die durch Constantius im ganzen Orient,

durch Valens in IUyricum, durch Theodosius in

Thrakien geschah, so führte dies keine Befreiung
der Kleinpächter herbei. Es hiess dann; tnsir-

rrnnt terris non tributario nent, ted nomine et

titulo colonorvm Cod. Iust. XI 53, 1). Ihre Ab-
hängigkeit, die jetzt um der Steuererheber willen

nicht mehr nötig war, wurde dann um der Grund-
herrn wUien aufrecht erhalten, wie ja überhaupt
diese Spätzeit des Römertums sich dadurch aus-

zeichnet, dass die Interessen der Mächtigen und
Einflussreichen sich immer auf Kosten des niederen

Volkes durchzusetzen wissen. Und weil die Hörig-
keit der Kleinpächter Uber den grössten Teil des
Reiches verbreitet war. wurde sie der allgemeinen
Gleichförmigkeit zu liebe gegen Ende des 4. Jhdts.

auch in den Provinzen eingeführt, wo sie bis da-

hin noch nicht bestanden hatte. AUmählich wur-
den die Rechte der Herren über sie immer höher
gesteigert, ihre eigene SteUung immer mehr herab-
gedrückt. Um 4Ö0 konnte man sagen, sie stän-

den den Selaven beinahe gleich (Cod. Iust. XI
50, 2: paene est, ut quadam servitute dediti rt-

deantur); um 530 liess sich überhaupt kein Unter-
schied mehr wahrnehmen (Cod. Iust. XI 48, 21:
f/uoc etenim difterentia inter terms et adteripti-

rios intellegetur, eum unterque in domini tut po-

titut est potestate et possit t errum eum peeulio

manumitterr et ndscripticium eum terra tuo do-

minio ezpellere? ). Sie sind serri terrae iptiui,

cui nati sunt (Cod. Iust. XI 52, 2). und werden
daher auch immer mit den Selaven zusammen-
gestellt und rechtlich fast ebenso behandelt (Cod.

Theod. XVI 5, 54 § 8. Nov. Val. 22, 3. 30, 6.

Nov. Mai. 7 pr. Cod. Iust. VIII 51, 1. XI 48,

23. 69, 1). Dies ist der Abschluss der Entwick-

lung,, die durch den steten Fortschritt der Ent-
völkerung herbeigeführt war. Erst hatte die Ver-

nichtung des Bauernstandes zur Grosswirtschaft

mit Sclavenbctrieb geführt, dann das Schwinden
der Selaven zur Ausdehnung der Kleinpacht, wo-

bei man sich gezwungen sah, immer weniger
brauchbare Elemente hcranzuziehen. Dann hatten

sich auch diese nicht mehr in genügender Zahl
gefnnden und man hatte gefangene Barbaren mit
Gewalt zur Kleinpacht pressen müssen. Als end-

lich ein hochgespannter Steuerdruck die Äcker
ganz zu veröden drohte, liatte man auch die freien

Colonen jenen fremden Ansiedlern gleichgestellt,

sie an die Scholle gefesselt und zuletzt bis zur
Sclaverei herabgedrückt. Doch alle diese Ge-
waltmittel der Ratlosigkeit halfen nichts, und
während der Colonat unterthänig war, ist ein
grösserer Teil des bebauten Landes zur Wüste
geworden, als jemals in den früheren Zeiten.

V. Recht und Zustände des hörigen
Colonats. Auch in dieser Zeit werden Coloni und
Inquilini noch immer nebeneinander gestellt (Cod.
Theod. V 9. 10 tlberschrift.X 12,2 §2. XII 19, 1.2.

Nov. Val. 20, 4. Nov. Sev. 2. Cod. Iust. III 38,
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H. XI 48, 6. 12. 18. 58, 1), doch wird ausdrück-

lich gesagt, dass sie sich nur dem Namen nach

unterschieden, in ihren Rechtsverhältnissen da-

gegen last ganz zusammenfielen (Cod. Iust. XI
48, 13), und mitunter werden beide Bezeichnungen
auch als gleichbedeutend durcheinander gebraucht
(Apoll. Sid. ep. V 19. Salv. de gub. dei V 8, 43.

44). Wir fassen sie daher unter dem Namen der

Colonen zusammen, wie es auch die Quellen viel-

fach zu thun scheinen. So heisst es z. B. Cod.
Theod. V 4, 8 von angesiedclten Barbaren, dass

sie iure colonatus ihre künftigen Acker bebauen
sollen (vgl. Auson. Mos. 9. Hist. Aug. Claud. 9, 4),

obgleich diese Art von Hörigen unter den Begriff

des Inquilinats fallen müsste. Doch wäre es auch
möglich, dass dieser Name nur noch an den Nach-
kommen von Ansiedlern aus den früheren Jahr-

hunderten haftete und auf die neuen nicht mehr
angewandt wurde. Dies halte ich für um so

wahrscheinlicher, als der Inquilinat. soweit er

einen von dem C. gesonderten Stand darstellen

will, im 4. Jhdt. nur noch den Charakter eines

unlebendigen, historischen Restes zeigt.

Der C. in jenem weiteren Sinne, in dem er

den Inquilinat mit umfasst, entsteht in der Regel
durch Geburt von Coloneneltem, denn er ist erb-

lich (Cod. Theod. V 10. Cod. Iust. XI 48. 13. 16.

21. 22 § 3. 23. 24. 53, 1. 64, 1. 68, 3. 69, 1.

Nov. Val. 30, 2. 34, 19. Nov. Iust. 54. 162. 2. 3),

weshalb er auch originalis (Cod. Theod. V 10.

XI 1, 14. Cod. Iust. XI 68. 1. Apoll. Sid. ep. V
19) oder originarius heisst (Cod. Theod. V 10.

X 20, 10 § 1. Nov. Val. 26, 4. 30 pr. 1. 34, 18.

Cod. Iust. XI 48, 7.11. 16. 52, 1); er ist daher eine

eondido, d. h. ein Stand (Cod. Theod. V 10 § 1. 8.

Cod. Iust. XI 48, 13. 14. 22. 24. 50, 2. August
de civ. dei X 1, 2 = Migne L. 41, 278). Anfangs
verfällt ihm, auch wer ihm nur von väterlicher

oder miiterlieher Seite angehört (Nov. Inst. 54 pr.

Nov. Val. 30, 6. Cod. Iust. XI 48, 16. 21. 68. 4.-

69, 1. Cod. Theod. V 10, 1 § 4): doch werden
später teilweise darüber andere Bestimmungen
getroffen. Seit 380 folgt das Kind eines Mone-
tarius, auch wenn es mit einer Colonin gezeugt
ist, dem Stande des Vaters (Cod. Theod. X 20,

10). Ist der Vater an einen anderen Stand ge-

fesselt, so werden seit 400 die Kinder zwischen
den Ständen der beiden Eltern geteilt (Cod. Theod.
XII 19, 1). Iustinian verfügt, dass wenn ein Co-

lone sich mit einer Sclavin oder einem freien 1

Weibe verbindet, die Kinder in beiden Fällen

der Mutter folgen sollen (Cod. Iust. XI 48, 21 § 1.

24. Nov. Iust. 54 pr. g 1). Später ändert er dies

dahin, dass das Kind einer freien Mutter zwar
nicht eigentlich Colone, aber doch als Ackerbauer
an das Out gefesselt sein solle, auf dem sein

Vater Colone war, ausser wenn er selbst Grund-
besitzer sei (Nov. Inst. 162. 2). und endlich kam
er ganz auf das alte Recht zurück (Iust. edict.

de adscripticiis et eolonis). Verheiraten sich Co-f

Ionen verschiedener Grundbesitzer, so fielen die

Kinder anfangs wohl dem Herrn des Vaters zu

(vgl. Cod. Iust. III 38, 11); seit 419 soll der

Herr der Mutter ein Drittel )>ekommen (Cod.

Theod. V 10 g 3); seit 452 wird im Occident die

Nachkommenschaft gleich geteilt (Nov. Valent.

34, 19), seit 530 auch im Orient, doch so. dass

bei ungerader Zahl die grössere Hälfte dem Herrn

der Mutter zufällt (Nov. Iust. 162, 8). Doch war
in allen diesen Fällen die Stellung von Ersatz-

leuten (riearii) durch den Herrn des Vaters ge-

stattet oder selbst geboten, damit die Familie

nicht zerrissen werde (Cod. Theod. V 10, 3. Nov.

Valent. 30, 2. 3. Cod. Iust. III 38. 11). Später

wird den Colonen die Erlaubnis zur Ehe ver-

sagt, wenn sie eine Frau heiraten wollen, die

nicht zu demselben Gute gehört, wie sie selbst

> (A. Holm Geschichte Siciliens III 300).

Zweitens kann der C. dadurch entstehen, dass

der Kaiser gefangene Barbaren entweder auf den

Domänen ansiedelt oder privaten Grundbesitzern

gestattet, aus jenen eine Auswahl zur Ansiede-

lung auf ihren eigenen Gütern zu treffen (Cod.

Theod. V 4, 3). Auch solche Barbarenhaufen,

die freiwillig in das römische Reich übertraten,

sind wahrscheinlich nicht sehr verschieden be-

handelt worden (Aramian. XIX 11, 6), nur waren
> die terrae lacticae, die man ihnen anwies, wohl
immer fiscalischer Besitz, nicht private Grund-
stücke (Cod. Theod. XIII 11, 10). Zahlreiche

Beispiele dieser Barbarenansiedelungen bei Seeck
Geschichte desllnlergangsder antiken Welt I s 585.

Drittens sollen nach einem Gesetz vom J. 382

(Cod. Theod. XIV 18) Bettler, die gesund und
arbeitskräftig sind, denjenigen, welche sie denun-
cieren, als erbliche Colonen zugesprochen werden.

Endlich können freigeborene Römer auch zu
i Colonen werden, indem sie sich aus eigenem Willen
einem Grundherrn unterwerfen (Salv. de gub. dei

V 8, 43—46). Iustinian bestimmte, dass der Ab-
schluss eines Kleinpachtvertrages nur dann den

C. zur Folge haben solle, wenn das in der Ur-

kunde ausdrücklich als Absicht des Pächters aus-

gesprochen werde (Cod. Iust. XI 48, 22). Dies
war also vorher nicht nötig, doch wird es wohl

schon damals gestattet gewesen sein, durch eine

Clausel des Pachtvertrages die persönliche Ab-
ihängigkeit von dem Grundherrn auszuschliessen.

So treten denn gegen Ende des 5. Jhdts., aller-

dings nicht früher, wieder freie Colonen neben

den Hörigen auf (Cod. Iust. XI 69, 1. Nov. lost

80. 1 vgl. 2). Doch sollten auch diese, wenn sie

30 Jahrcaufdemselben Grundstück gesessen hatten,

nach einem Gesetze des Anastasius zwar nicht

ihre persönliche Freiheit und die unbeschränkte

Verfügung über ihr Eigentum verlieren, wohl
aber als Pächter und Ackerbauer an die Scholle

gefesselt bleiben, was Iustinian auch auf ihre

Kinder ausdehnte (Cod. Iust. XI 48. 19. 23 § 1).

Auch wer eine Colonin heiraten will, muss sich

nach einem Gesetze Valentinians in. durch Er-

klärung zu den Muniripalacten verpflichten, dass

er, ohne seine persönliche Freiheit einzubüssen,

doch das Grundstück, an das seine Braut gebun-

den ist. auch seinerseits nie verlassen will (Nov.

Val. 30, 5).

Dies über die Entstehung des C.: seine Auf-

hebung erfolgte durrh Eintritt in den Militär-

dienst (Cod. Iust. XI 63, 4), aber seit Valenti-

nian I. auch dies nur, wenn der Grundherr den

Colonen als Recruten stellte (Cod. Theod. V 4, 3),

nicht wenn sich dieser seinen Pflichten selbst ent-

zog. um sich als Soldat an werben zu lassen. In

solchem Falle sollte er, selbst wenn er schon zum
Range eines Protectors aufgestiegen war, ent-

lassen und zurückgegeben werden (Cod. Iust. XI
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68, 8). In späterer Zeit ist ihm auch die Be- Die Colonen werden immer von den Sdaven
freiungdurrhden Kriegsdienst verschlossen worden unterschieden (Cod. Theod. II 80, 2. 31, 1. XII
(Nov/Val. 18. 8. Cod. Iust. XI 48, 11. 18. 63, 4. 19, 1. XIV 18. XVI 5, 52 § 4. 54 § 8. 6. 4 pr.

64, 1. 8. 68, 1. XII 54, 8), obgleich man dies in Cod. Inst. XI 48, 7. 12. 68. 8. 4) und gelten

Zeiten der Not kaum aufrecht erhalten konnte. als ingemti (Cod. Iust. XI 52 § 1. 53 § 3. Cod.

Die Weihung tum Kleriker oder der Eintritt in Theod. V 9, I), wodurch die Möglichkeit, sie regel-

ein Kloster befreit nur dann, wenn der Herr seine mässig für das Heer auszuheben, bedingt wird
Einwilligung dazu gegeben hat (Cod. Iust. I 3, (Cod. Theod. VII 13, 5. V 4, 3). Demgemäss
16. 36), und auch dies ist zeitweilig ausser Kraft besitzen sie nicht nur Familien- und Erbrecht

gesetzt (Not. Val. 18, 8). Ohne Erlaubnis kann 10 sondern auch das Conubium mit freien Bürgern
der Colone zwar die Weihen empfangen, aber (Cod. Iust. XI 48, 24. 69, 1. Cod. Theod. XII
nur wenn er auf dem Gute selbst, zu dem er ge- 19, 1. Not. Val. 30, 5. Not. Mai 7 pr. Not. Iust.

hört, des kirchlichen Dienstes waltet (Cod. Theod. 54 pr.). Die Ehe einer Freigeborenen mit einem
XVI 2, 33) UDd daneben nach wie ror den Acker fremden Colonen wurde zwar durch Iustinian

bebaut (Not. Iust. 123, 17, 1) oder durch einen für nichtig erklärt (Not. 22, 17), doch mit ihrem
Stellrertreter bebauen lässt (Cod. Iust. I 3, 16). eigenen blieb sie auch ferner gestattet (Not. Iust.

Eine Freilassung war möglich (Apoll. 8id. ep. V 54 pr. 1. Iust. ediet. de adseripticiis et colonis).

19), doch einzig in der Form, dass der Herr zu- Bei Mischehen folgen allerdings die Kinder, als

gleich auch auf das Eigentum an demjenigen wenn sie Bastarde wären, dem Stande der Mutter.

Teil seines Grundstücks rerzichtete, den der Co- 20 anfangs nur wenn der weibliche Teil, seit Iusti-

lone bebaute (Cod. Iust. XI 48, 21 § 1). So rer- nian auch wenn der männliche dem Colonat an-

tauschte dieser die persona eoloniaria mit der gehört (S. 508); doch sind es darum nicht weniger

flebeia (Apoll. Sid. a. 0.), d. h. er wurde einer iueta matrimonia (Cod. Iust. a. O.). Eine be-

jener bäuerlichen Adscriptieü, die als Zubehör sondere Eigentümlichkeit der Colonen war, dass
ihres eigenen Ackers in die Censuslisten einge- sie auch mit Sclaeen gültige Ehen schliessen

tragen waren. Diese erlitten dadurch zwar in- konnten, deren Sprösslinge anfangs ganz ordnungs-
sofera eine Veränderung, als ein neuer Titel ihnen mässig dem Stande des Vaters, erst seit Iustinian

hinzntrat und das Gut des Freilasaers entsprechend dem Stande der Mutter folgten Cod. Iust.Xl 48,21.
an Steuerwert Terlor, aber Verlust nnd Gewinn 69, 1). InSicilien bedürfen sie Ende des 5. Jhdts.

glichen sich aus, so dass den Deeurionen aus 30 zur Ehe der Erlaubnis des Grundherrn (A. H o 1 m
jener Neuerung keine Einbusse erwuchs. End- Geschichte Siciliens III 300) und müssen dafür
lieh konnte auch Verjährung frei machen. Wer eine Sportel Ton I Solidus zahlen (Greg. I. pap.

Deeurione wurde oder sich einer anderen Körper- ep. I 42).

schalt anschloss, die im öffentlichen Interesse Auch der Eigentumsfähigkeit entbehren die

thätig war, der gehörte dem neuen Stande nach Colonen nicht, wie schon daraus hervorgeht, dass

einem Gesetz vom J. 400 auf immer an, falls ihn sie ihre Steuern (Cod. Theod. XIII 1, 8. 10. Nov.
sein Grundherr in 30 Jahren oder, wenn der Co- Iust. 128, 14. Cod. Iust. XI 48, 8 § 1. 20 § 3.

lone in eine andere Provinz gezogen war, in 28 pr.) und Strafgelder (Cod. Theod. XVI 5, 54
40 Jahren nicht zurückgefordert hatte (Cod. Theod. § 8) selbst bezahlten. Allerdings war es in manchen
XII 19, 2). In diesem Falle wurde die Fesselung 40 Gegenden üblich, dass der Herr die Capitatio aus
an die Scholle nur mit der Fesselung an einen der Paehtaumme erlegte und diese wahrschein-
anderen Stand vertauscht. Doch schon 419 ver- lieh entsprechend erhöhen durfte (Cod. Iust. XI
ordnete Honorius ganz allgemein, dass, wenn ein 48, 20 § 3 a). Doch können die Colonen neben
männlicher Colone seit 80 Jahren, ein weiblicher ihrer Pachthufe eigenen Grundbesitz haben (Cod.

seit 20 unangefochten ausserhalb des Gutes ge- Theod. V 3, 1. 11, 1. 14. 9. XI 1, 14. XII
lebt habe, die Rechte des Grundherrn an ihn er- 1, 33. Nov. Iust. 128. 14); nach Entrichtung
löschen sollten. Hatte er diesen Zeitraum als ihrer Fruchtquote bleibt der Rest ihrer Ernte
Kleinpächter eines anderen Grundbesitzers ver- ihr Eigentum (Cod. Iust. XI 48, 8 § 1), mit dem
bracht, so fiel er diesem zu. im anderen Falle sie nach Belieben Handel tTeiben können (Cod.

wurde er frei (Cod. Theod. V 10. Nov. Val. 26, 50 Theod. XIII 1, 8. 8. 10). Auch dürfen sie vor
4. 6). Aber schon 451 wurde für den Occident Gericht klagen (Nov. Iust. 80, 1. 2), sogar gegen
verfügt, dass diese Art der Verjährung wohl den ihren eigenen Grundherrn (Cod. Iuat. XI 50, 1).

Wechsel des Eigentums an dem Colonen, aber Dies letztere Recht wurde ihnen aber von Arca-

niemals die Freiheit desselben herbeiführen könne dius genommen, ausser wo cs sich um wider-
(Nov. Val. 30), und nach einem Gesetze Iustinians rechtliche Erhöhung der Pachtforderungen oder
sollteein Colonensohn nach demTode seines Vaters um criminelle Anklagen handelt (Cod. Iust. XI
zurückgefordert werden können, wenn dieser wäh- 50, 2). Iustinian dehnte es auch auf den Fall

rend der betreffenden 30 oder 40 Jahre in seinem aus, dass der Adscripticius behauptete, das von
Colonat verblieben war. Der Besitz am Vater ihm bebaute Land gehöre ihm selbst, nicht dem
wurde also auch als Besitz am Sohne betrachtet, 60 angeblichen Grundherrn. Doch musste er bei

so dass für diesen die Verjährungsfrist erst ihre einer solchen Klage entweder Bürgen stellen für
Gültigkeit gewann, wenn ein nicht zu kurzer Zeit- die richtige Erlegung der Pacht, falls er den
raum nach dem Tode des ersteren verstrichen war, Process verliere, oder er musste die streitige

ohne dass der Grundherr seine Rechte geltend Summe bei Gericht deponieren, so dass der Herr
gemacht hatte (Cod. Iust. XI 48, 22 § 3). Zum für alle Fälle gesichert war (Cod. Iust. XI 48,
Schlüsse wurde auch dies beseitigt und der Ver- 20). Auch im übrigen wurden die grossen Grund-
jährung jede Wirkung auf das Eigentum am Co- besitzer auf Kosten der Colonen begünstigt. Ging
Ionen geraubt (Cod. Iust. XI 48, 23). man doch sogar soweit, zu ihrem Vorteil von der
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alten Regel der vtndtetae serundum libertatem nahe kommen (S. 500). Sie stehen nicht un-
abzuweichen. Wenn nämlich ein Grundherr einen mittelbar im Eigentum ihrer Herren, sondern nur
Menschen als seinen Colonen in Anspruch nahm. durch Vermittlung des Grundstocks, das sie be
so wurde, falls jener nachweiscn konnte, dass er bauen (Cod. Iust. XI 48, 11. August, civ. dei X
diesen früher bona fide besessen habe, zuerst der 1, 2 = Migne L. 41, 278). Sie sind fern terrae

Besitz wiederhergestellt und dann erst die Krage ipsius, cui nati *tint (Cod. Iust. XI 52, 1. 53, 1.

des Eigentum« oder der Freiheit entschieden (Cod. 48, 6, 64, 3. Cod. Theod. V 10) oder membra
Theod. IV 23). Audi verfügte schon Valens, dass terrae (Cod. Iust. XI 48, 23), und können daher
die Colonen ihren eigenen Besitz, namentlich wenn nur mit dem Gut, dem sie durch ihre Geburt
er in Grund und Boden bestand, wohl beliebig 10 angehören, freigelassen (Cod. Iust. XI 48, 21

vermehren, aber nicht ohne Erlaubnis ihres Herrn
veräussern dürften (Cod. Theod. V 11, 1. Cod.

Iust. XI 50, 2 § 3. 48, 17); wer nicht nur etwas
von dem Ernteertrage, sondern Vieh oder andere
Wertstücke von einem Colonen kaufte, konnte
durch den Grundherrn auf Diebstahl angeklagt
werden (Cod. Hermog. 16). Die Sicherheit, welche
der eigene Besitz des Colonen dem Herrn für die

richtige Paehtzahlung bot, sollte nicht vermindert
werden. So näherte 6ieh ihr Vermögen dem pre-

kären der Sclaven an und wurde daher auch mit
dem Namen desselben, perulium, belegt (Cod.
Theod. V 3, 1. 10, 1 § 2. XVI 5. 54 § 8. Cod. Iust.

XI 48, 8 § 1. 19. 52, 2. Nov. Val. 26, 4. Cod.
Hermog. 16. Nov. Iust. 162, 2, 1). Eben darin

besteht im 6. Jhdt. der wesentlichste Unterschied
zwischen den hörigen und den freien, aber doch
an die Scholle gefesselten Colonen, dass diese

kein Peculium, sondern frei veräusserliehes Eigen-
tum haben (Cod. Iust. XI 48, 19. Nov. Iust. 162,

2 , 1 ).

Überhaupt sinken die Colonen immer mehr zu
Sclaven herab, was sich schon darin ausprägt,

dass ihr Grundherr anfangs patrontu heisst (Cod.

Theod. V 11, 1; vgl. Cod. Iust. XI 50, 2 § 4:

dominos rel patronts. 52 § 1: et patroni so/fiei-

tuditie et domini potestatc), später nur noch dn
minus genannt wird Cod. Theod. V 10 § 3. 11

Überschrift. VII 18. 5. August, de civ. dei X 1, 2

= Migne L. 41. 278. Nov. Val. 30. 1. Cod. Iust.

XI 50. 48, 11. 12. 18. 19). Diesem wird durch

lustinian sogar das Recht köiperlicfu-r Züchtigung
gegen eie eingeräumt (Cod. Iust. VII 24 § 1. XI
18, 24 8 1- Nov. Iust. 22, 17), und schon früher

behandelt sie das Criminalrecht ganz nach Art

der Sclaven (Cod. Theod. V 9, 1. XVI 5, 52 8 4.

54 8 8- Cod. Iust. XI 48, 23. Nov. Val. 22, 3).

So kann denn im 5. Jhdt. mit Recht gesagt wer-

den, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen

Hörigen und Sclaven kaum bestehe (Cod. Iust. 1

XI 48, 21 8 1. 50. 2. 52, 1. Nov. Val. 30, 6.

Salv. de gub. dei V 45), ja man kann die juri-

stische Frage stellen, welches von beiden die

peior fnrluna sei (Cod. Iust. XI 48, 21). Wenn
die Colonen anfangs als tnqenui und /iberi galten,

so wird doch später die liberta» und ingenuitai

auch ihrer Stellung entgegengesetzt (Nov. Val.

30, 5. Cod. Iust. XI 48, 16. 24). Ihr Stand fäUt

daher der tiefsten Verachtung anheim (Nov. Val.

26, 1 : vilistimus colonatus. Salv. de gub. dei V

I

44: iuyum inquilinae nbtrrttonis) : jede Würde,
jeder Rang ist ihnen verschlossen (Cod. IuBt. XI
48. 11. lfl. 63. 4. 64, 1. 3. 68, 1. XII 54, 3),

selbst der Eintritt in den Klerus nur bedingungs-

weise erlaubt (S. 505).

Trotzdem bleiben sie noch immer in einem
Punkte scharf von den Sclaven geschieden, wenn
sie gleich auch darin den servi nutiei et eensiti

vererbt (Dig.XXX 112) oder veräussert werden
(Cod. Theod. XI 1, 26. XIII 10, 3. Cod. Iust. XI
48, 7. 50, 2 § 1). Doch durften sie innerhalb
desselben Gutes oder auch innerhalb verschiedener
Güter desselben Grundbesitzers nach dem Be-
lieben des Herrn von einer Pachthofe auf die
andere versetzt werden (S. 499). Auch einen Co-
lonen von dem Grundstück ganz zu entfernen,
war anfangs wohl allgemein erlaubt, wenn für

* ihn ein Ersatzmann gestellt wurde (Cod. Theod.
V 10, 3. Nov. Val. 30, 2. 3. Cod. Iust. 1 3, 16);
doch wurde dies für die fundi patrimonuiles durch
Theodosius den Grossen untersagt (Cod. Iust. XI
63, 3). Im übrigen dürfen sie selbst auf kurze
Zeit ihr Grundstück nicht verlassen (Cod. Iust.

XI 48, 15); den kaiserlichen Colonen ist es sogar
verboten, irgend eineGeschäftsvertretung für einen
andern zu übernehmen, damit sie von den Pflichten

des Ackerbaus nicht abgezogen werden (Cod. Iust.

I XI 68, 2). .Suchten sic zu entfliehen, so sollte

man sie wie servi fugitiri in Ketten arbeiten

lassen (Cod. Theod. V 9, 1. Cod. Iust. XI 53. 1).

Wer sie verbarg oder zurückhielt, sollte anfangs
für die Zeit ihrer Abwesenheit nur die Steuer

ersetzen (Cod. Theod. V 9, 1. X 12. 2 8 8. XI
24, 1; vgl. Cod. Iust. XI 48, 28 8 5), später für

jeden privaten Colonen eine halbes Pfund Gold,

für jeden kaiserlichen ein ganzes als Busse zahlen

(Cod. Theod. V 9, 2), endlich wurde das Straf-

mass in das freie Ermessen des Richters gestellt.

Dabei sollte nicht einmal die Entschuldigung zu-

gelassen werden, dass man den Colonenstand des
Flüchtlings nicht gekannt habe, da auch die Be-
herliergung eines Unbekannten zu unterlassen sei

(Cod. Iust. XI 53, 1). Auch die Verführung zur

Flucht war strafbar (Cod. Theod. XTV 18). Der
Herr konnte seinen Colonen nicht für jeden be-

liebigen Dienst verwenden, sondern ihre Verpflich-

tung bestand ausschliesslich in der Bebauung
ihrer Hufe (Cod. Theod. V 11, 1. August civ. dei

X 1, 2. Cod. Iust. XI 48, 7 § I. 63. 4. 64, 1.

68, 2) und der richtigen Erlegung ihrer Pacht
(Cod. Iust. XI 48, 20). In Bezug auf diese ist

sogar jede Neuerung verboten; die Kinder der Co-

lonen sollen sie genau in derselben Form und
Höhe zahlen, wie ihre Väter und Ahnen sie ge-

zahlt haben (Cod. Iust. XI 48, 5. 23 8 2. 3).

Gestattet der Herr sich Mehrforderungen [super-

exactiones), so ist dem Colonen sogar ausnahms-
weise eine Klage gegen ihn erlaubt (Cod. Iust.

XI 50, 1.2 8 4)- Trotzdem scheinen mannigfache
Veränderungen in den Paehtbedingungen durch
die Herren herbeigeführt zu sein, und ihrem Ein-

fluss gegenüber waren die armen Colonen wohl
nur selten im stände, ihr gutes Recht durchzu-

setzen. Unter Valentinian I. erscheint noch die

Naturalpacht als das normale: sie durch Geld-

forderungen zu ersetzen, wird zwar von einzelnen
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Grundherrn versucht, aber ausdrücklich verboten.

Nur wo von alters her Geldpacht üblich ist, soll

sie erhalten bleiben (Cod. Iust. XI 48, 5. 8 § 1).

Dagegen ist unter iustinian die Leistung von

Naturalien schon zur Ausnahme geworden und die

regelmässige Zahlung erfolgt in Gold (Cod. Iust.

XI 48, 20 § 2). Als dieses im Curse sank (Seeck
Ztschr. f . N'umism.X VII 77. K u bi t sch e k Numism.
Ztschr. XXIX 166), mussten sie denVerlust tragen;

in Sieilien wurden ihnen im J. 591 für jedes 10

Pfund Gold der Pachtsumme, das sie vorher zu

zahlen gehabt hatten, 73*/* Solidi statt 72 ab-

gefordert (Gregor, pap. epist. I 42).

Da das Gesetz die Stellung der Adscripticii

nur immer tiefer herabdrückte, niemals ihre Rechte

verteidigte, suchten sie sich auf ungesetzlichem

Wege zu helfen, wobei die schlauen Ägypter vor-

angegangen sind (Cod. Theod. XI 24, I), aber

bald auch im Orient (Liban. or. II 499) und end-

lich bis nach Gallien hinüber (Salv. de gub. dei 20
V 38ff„ vgl. Cod. Iust. XI 54. 1 §2) Nachahmung
gefunden haben. Waren sie kleine Grundbesitzer,

so übergaben sie sich und ihr Land in das Eigen-

tum irgend eines einflussreichen Beamten, am
liebsten eines militärischen, der sie, wenn nötig,

auch mit Waffengewalt schützen konnte (Cod.

Theod. XI 24, 1. 4). Dieser legte ihnen zwar

eine Pacht auf, wehrte aber dafür durch seinen

übermächtigen Einfluss die viel höheren Steuer

forderungen der Decurionen ab. Die Colonen da- 30
gegen bemühten sich, Einquartierungen auf ihre

Dörfer zu bekommen, und bestachen dann die

Soldaten und ihre Führer, um durch sie sowohl die

Decurionen, als auch die pachtfordernden Grund-

herrn zu verjagen, mitunter auch sich auf Kosten

der Nachbardörfer zu bereichern (Liban. or. II

501 ff.). Diesem Missbrauch trat die Gesetzgebung

schon seit dem J. 360 entgegen, hat ihn aber,

wie die immer wiederholten Gesetze zeigen, nie

ganz abstellen können (Cod. Theod. XI 24, 1—6. 40

Cod. Iust. XI 54, 1—2). Die Adscripticier aber

gewannen auch nicht dabei. Sie befreiten sich

zwar aus augenblicklichen Verlegenheiten, aber

später wuchsen die Ansprüche ihrer Patrone und
waren um so schwerer abzuweisen, je mächtigere

und einflussreichere sie gewählt hatten.

Durch die Einführung der Hörigkeit hatte

man der Verödung des Ackerlandes entgegentreten

wollen; doch indem man die Massen gänzlich ver-

elendete, hatte man das schlechteste Mittel er- 50

griffen, um eine gesunde Volksvermehrung herbei-

zuführen. Man hat daher viel über die rofono-

rum rarita

s

zu klagen (Nov. Val. 18, 8); als in

Illyricum ein grosser Teil der Bevölkerung vor

einem Barbareneinfall flieht, laufen am Kaiser-

hofe zahlreiche Petitionen von Grundbesitzern

ein, ihnen die Flüchtlinge oder Colonen zu

schenken (Cod. Theod. X 10, 25); auf den Fel-

dern wird Raum für die Ansiedelung von un-

gezählten Tausenden von Barbaren, und trotz der- 60
selben nimmt der Umfang der agri deserti immer
zu. Die Colonen, die meinen, jede beliebige Ver-

änderung ihrer Lage könne ihnen nur Vorteil

bringen, sind immer zurFlucht geneigt, und finden

dabei leichte Unterstützung, weil alle Grundherren
an Menschenmangel leiden und die meisten daher
trotz der angedrohten Strafen die Flüchtlinge

gern bei sich aufnehmen und verbergen, wie sich

aus den zahlreichen Gesetzen, die dem entgegen-

treten, ergiebt (Cod. Theod. IV 23, 1. V 4, 8. 9,

1. 2. 10, 1. X 12, 2 g 3. XI 1, 7. 24, 1. XII

19, 2. XIV 18. Nov. Val. 26, 1. Cod. Iust. XI
48, 6. 8. 12. 23. 51, 1. 52, 1 § 2. 53, 1 § 1. 64,

1—8). Der neue Herr pflegte allerdings die Er-
wartungen, die man in ihn gesetzt hatte, meist
auch nicht zn erfüllen. So wechselten denn die

Entflohenen immer wieder den Ort (Nov. Val.

80 pr.) oder trieben sich auch als Bettler umher
(Cod. Theod. XIV 18), oder sie retteten sich end-

lich in die von den Barbaren ocupierten Land-
schaften, wo das harte römische Recht nicht mehr
herrschte (Salv. de gub. dei V 37). So gehört
der C. zu den Gründen, die als Schwinden der
Bevölkerung im Römerreiche beschleunigt und
endlich dessen Untergang herbeigeführt haben.

[Seeck.]

Colonia als Ortsname. 1) Ohne näheren Bei-

satz, s. Camulodunum in Britannien.

[Hübner.]

2) Colonia Aelta Augusta s. 1 1 a 1 i c a.

3) Colonia Agrippinensis, das heutige
Köln.S. die Zeugnisse unter Agrippinenses. Zur
Litteratur nachzutragen die umfassende Abhand-
lung von R. Schultze und C. Steuernagel Co-
lonia Agrippensis. Ein Beitrag zur Ortskunde
derStadt Köln zur Römerzeit. Bonn. Jahrb.XC VIII
1— 144 (mit 17 Tafeln). H.Nissen Zur Geschichte
des römischen Köln ebd. 145— 171. Über die ci-

vitas Agrippinensium im 6. Jhdt. Longnon
Göogr. de la Gaule 382 ff. [Ihm.]

4) Colonia Aqurnsi« s. A q u a, A q u a e Nr. 85
(Aquae Scxtiae).

5) Colonia Ataeinorum s. A t a x und N a r b o.

H) Colonia Augusta s. E m e r i t a.

7) Colonia Augusta Aroe Patrensis s. Patrai.

8) Colonia Augusta Firma s. A s t i g i Nr, 1.

9) Colonia Augusta Gemella s. Tucci.
10) Colonia Caesarina s. Norba Hisp.
11 ) Colonia Claritas Iulia 8 . U c u b i.

12) Colonia Equcstris 8 . Noviodunnm.
13) Colonia Faventia Iulia Augusta Pia s.

Barcino.
14) Colonia Firma Iulia Seeundanorum Arau-

sio s. A r a u s i o.

15) Colonia Forum Augustum s. Libisosa.
16) Colonia Helretiorum s. Aventicum.
17) Colonia Iulia s. TnrrisLibisonis.
18) Colonia Iulia Apia s. Apta Iulia.

19) Colonia Iulia Augusta s. 1 1 i e i und Der-
tos a.

20) Colonia Iulia Augusta Aquae Sextiae s.

Aqua, Aquae Nr. 85.

21 ) Colonia Iulia (Augusta) Buthrotum s.

Buthroton.
22) Colonia Iulia Gemella s. A c c i.

23) Colonia Iulia Qenetiva Urbanorum s. Urso.

24) Colonia Iulia Paterna Arelate e. A r e 1 a t e

Nr. L
») Colonia Iulia Paterna Claudia Narbo

Martius s. Narbo.
2«) Colonia Iulia Romula 5 . Hi s p a 1 i s.

27) Colonia Iulia Vietrix Lepida ». Ccl sa.

28) Colonia Iulia Vietrix Triumphalie s. Tar-
raco.

29) Colonia Isrns Iulia Corinthut s. Kor in*
thos.
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30) Colonia Maritima, im südlichen Gallien

(Geogr. Kav. IV 28 p. 244. V 3 p. 340. Guido

80 p. 513), bei Ptolemaeus 'Abaoxcuv Maglrtfia

noXn xoXwyia. b. A v a t i C i. [Ihm.]

31) Colonia Xemctum 8. N e m e t e s und N o-

v i o m a g u 8.

32) Colonia Patricia s, C o r d u b a.

33) Colonia Praesidium lulium s Scallahis.

34) Colonia Regia s. Hasta.
35) Colonia fiulpicia s. Clunia Nr. 2.

38) Colonia Traiana (Colonia Ulpia Tra-

tana), von Traian angelegte Colonie am Nieder-

rhein, nordwestlich und in nächster N&lie von Vetera

gelegen, zwischen Buxginatium und Vetera, Tab.

Peut. Colo, traiana. Itin. Ant. 370. 875 Colonia

Traiana (var. traiana). Geogr. Rav. IV 24 p. 228
Troia. Ptolemaios nennt sich nicht, doch scheint

die Überlieferung gestört; Cagnat (Rev. de phil.

IX 1885, 1388. Wochenschrift f. klass. Phil. 1885.

885. Hühner Bonn. Jahrb. LXXXVIII 46. 65)

hat wohl mit Recht bei Ptol. II 9, 8 das bei

Mogontiacum stehende Tgaiarq fünf Zeilen weiter

hinaufgerückt, so dass zu lesen ist ig>' gv (seil.

Batavodurum) Toatavg. ilxa Oiixepa. Der Name
der älteren Niederlassung, die wohl sicher dort

bestanden hat, ist nicht überliefert; überhaupt

wird der Ort, über dessen Lage (Kelln bei CleTer)

die Ansichten mehrfach auseinandergehen, von

Schriftstellern sonst nicht erwähnt, sondern nur

aul Inschriften. Mehrere Equites singuläres (missi

honetta misstont im J. 132) der stadtrömischen

Inschrift Annali d. Iust. 1885, 239 nr. 4 (vgl.

Korr.- Bl. der Westd. Ztschr. V 1886, 125. Bonn.

Jahrb. LXXXIII 61) nennen sich Traianenses

Baetasii (vgl. Brambach CIRh. 199. 814). Ein

Votivaltar aus Bonn berichtet, dass im J. 160 in

der Colonie Bauten aufgeführt wurden (Jos. Klein
Bonn. Jahrb. LXXX 1508.) und dass mit dem
Transport des Baumaterials ein Detachement der

classis Germanica beauftragt war: rer/illatw)

ela(ssis) Qerm(anicae) guae eit ad lapidem d-
tandum lorum c(oloniae) U(lpiae T(raianae)

iussu Claudi luliani leg(ati) Aug(usti) pro prae-

(tore)[dazu Mommscn Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr.

V 768. 106f.]. Seviri Augustales cfoloniae l'(lpiar)

T(ruianae) nennen die Inschriften Brambach
CIRh. 10 und 82 (Holland); ein d(rcurio) efolo-

niae) U(lpiae) T(raianae) Brambach 213 (aus

Xanten, verdächtig?). Von der Bauthätigkeit der

Kaiser M. Aurelius Antoninus und L. Aurelius Verus

berichtet Brambach 216 (tcholam C. TR. VL.).

Vgl. Fiedler Bonn. Jahrh XXIII 48. Rein Die

röm. Stationsorte u. Strassen zwischen Col. Agripp.

und Burginatium (Crefeld 1857) 538. C. Müller
Ausg. des Ptol. I 1, 227. Desjardins Table de

Peut. 8. Picks Monatschrift f. d. Gesch. West-

deutschlands VI 1880, 380f. Hübner Bonn. Jahrb.

LXXXVIII 65f. [Ihm.]

37) Colonia Trererorum s. Treveri.
38) Colonia Victrii lulia s. Carthago nova.

39) Colonia Virtus lulia s. 1 1 u e e i.

Coloniae.
I. Name und Begriff.

Colonia ist das Abstractum wie colonus das

Concretum von colo. Wenn also colonus zunächst

der ist, der das Land bebaut, qui terram colit,

d. i. der Bauer, so ist colonia seinem strengen

Wortsinn nach das, was bebaut wird: die Bauern-

hufe und der dazu gehörige Bauernhof. Es be-

gegnet so z. B. in der veleiatiachen Tafel (= lun-

dus) CIL XI 1147 = Bruns Fontes iuris Rom. 5

2858. I 42. 43. II 44. 70. 89. VI 40 u. s. w. und
bei den Feldmessern (= ager)

:

lib. Colon, p. 213,

6. 215, 8. 216, 3. 217, 5. 219, 1. Wie aber
colonus entsprechend der Entwicklung der römi-

schen Agrarverhältnisse neben dem freien Bauer
vor allem den (Klein-) Pächter bezeichnet, so ist

10 auch rolonia in die juristische Sprache betreRend

Grundpachtverhältnisse, z. B. in dem Terminus
technicus colonia partiaria, gekommen; darüber
vgl. man den Art. C o 1 o n a t u s.

Viel umfangreicher ist die Verwendung des

Wortes neben dieser agrarteehnischen Grundbe-
deutung in der Übertragung auf das politische

Gebiet und zwar auch hier in einer scharf um-
rissenen technischen Bedeutung. Hier bezeichnet

nämlich colonia die durch die gemeinschaftliche

20 Ansiedlung einer Anzahl von Bauern von Rom
aus geschaBene, der Mutterschaft als Tochterge-

meinde nachgebildete und von ihr abhängige Ort-

schaft. Serv. Aen. 112: colonia est coelus eorum ko-

mirtum, gui unieersi deduett sunt in lorum certum
aedifieiis munitum, quem cerlo iure obtinerent.

Alii: colonia est, guae Graece ixotxla rocatur;

dicla aulem est a cotendo; est Gutem pars rttnum

auf sociorum missa, ubi rempublicam habeant ex

consensu suae ciritatis aut publico eins populi,

80 unde profecta est, consilio. Rae aulem coloniae

sunt, guae ex consensu publico, non ex secessione

sunt amditae. M o m m s e n hat diese beiden Be-

deutungen des Wortes in Verbindung zu bringen

gesucht durch die Annahme einer ursprünglichen

Samtwirtschaft der von Staatswegen hinausge-

führten coloni (St.-R. III 26. 798; vgl. auch 776).

Doch ist dieser Versuch rein hypothetisch, da
wir von dem Stadium der Samtwirtschaft bei den
Italikern gar keine greifbare Kunde haben. Viel-

40 mehr sind die Italiker wie die Kelten ursprüng-

lich Einzelhofsiedler, und die ersteren, soweit wir

sie geschichtlich verfolgen können, Vertreter der

Individualwirtschaft im Gegensatz zu denGriechen

und Germanen (darüber A. M e i t s e n Siedelung

und Agrarwesen der Westgermanen und Ostger-

manen, der Kelten, Römer u. s w. Berlin 1895). Es
ist daher wohl der Bedeutungswandel von colonia

in derselben Weise zu erklären, wie derjenige von

picus. Wie dieses ursprünglich den Einzelhof und
50 erst allmählich mit der dichter werdenden Besiede-

lung des Landes den so entstehenden Complez von

Gehöften oder den Weiler bezeichnet, so bedeutet

colonia zunächst in der Zeit der reinen Einzelsiede-

lung die einzelne Bauernhe'e und den einzelnen

Bauernhof, welche Bedeutung in der Agrarsprache

denn auch erhalten geblieben ist, und erst später

auch eineSumme von Bauernhöfen und die Gesamt-

heit der zusammengesiedelten Bauern, wie sie das

aus der Burg (oppidum ) zur Stadt (urfcs)emporge-

60stiegeneRom zur militärisehenSicherung seinesGe-

bietes begründet hat. Varro de 1. 1. V 148 sagt, dass

ursprünglich die Colonien urbes genannt wurden,
weil sie gerade wie Rom Etrusco ritu intra po-

merium gegründet waren. Wenn die Nachricht

richtig ist, beweist sie, dass die Übertragung des

Ausdrucks colonia auf die Tochtergemeinden erst

relativ spät erfolgte, auf alle Fälle erst, als die

Latiner bereits in der städtiächen Epoche ihrer
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Geschichte sich befanden. So wenig aber die u. a. Wir können nur bei den Latinern und den

italische urbs im Gegensatz zur griechischen noXn Römern selbst wirklich historische Coloniegrün-

von der localen Selbstverwaltung den Ausgang dangen verfolgen.

genommen hat, so wenig auch die eolonia. Diese A. Die coloniae Latinorum sind offenbar

ist vielmehr anfangs weiter nichts wie ein Complei die älteren; denn sie stammen wohl in ihrem Ur-

von staatlich angelegten Bauernhöfen, der geradeso sprung aus der vorrömischen Epoche der italischen

wie die urb

»

selbst von einer Mauer und einem Geschichte. Für die geschichtliche Zeit kann
Pomerium umschlossen, zunächst nur als eine man drei Perioden unterscheiden : a) die des alten

saerale Einheit aus dem umgebenden agtr, dem latinischen Bundes vor dem J. 261 d. St. = 493v.
Territorium, herausgehoben ist (darüberu.S.584f.). 10 Ohr., b) die des Dreivölkerbündnisses (Römer, La-

Mommsen vermutet mit grosser Wahrscheinlich- tiner und Hemiker) bis 365 d. St. = 389 v. Chr.;

keit, dass, solange die Bürgercolonie noch einer c) die der römischen Deduction seit 365 = 389,

eigentlichen retpublita entbehrte, die Adsignation, vor allem aber seit 416 = 338 v. Chr.: o) die

aus der sie hervorging, als viritane gefasst wurde besser gestellten älteren latinischen Colonien römi-

(St.-K. II 1 638, 4). Später unterscheidet sich die scher Gründung in Italien bis 481 =273 v. Chr.;

Colonie von der viritanen Adsignation dadurch, ß) die zwölf jüngeren latinischen Colonien schlech-

dass jene aus einer liestimmten zu diesem Zweck teren Rechtes in Italien, beginnend mit Ariminum
ausgewählten Anzahl von Personen besteht, die 486 = 268; y) die latinischen Titularcolonien im
zu einem geschlossenen Gemeinwesen vereinigt transpadanischen Gallien und in den Provinzen

werden, und dass der Staat einen bestimmten wirt- 20 seit 665 = 89 v. Chr.

sehaftlichen oder militärisch-politischen Zweck ajDieColoniendesaltenLatiner-
damit verfolgt. Im Verhältnis zu munieipium b u n d e s.

ist eolonia zunächst etwas Geringwertigeres. Mit * [Cora] im Volskerland. [Sucssa Pometia] eben-

mumn/mim (s. den Artikel) ist früher der Begriff da, beide aus der Königszeit nachLiv. 11 16;

der Selbstverwaltung und des selbständigen Ge- sehr unsicher. Unter den dreissig latinischen

meinwesens verbunden als mit eolonia (Momm- Colonien im hannibalischen Krieg Liv. XXVII
sen St.-R. III 796). In der republicanischen Zeit 9. XXIX 15) nicht einbegriffen, Mommsen
bilden die mutucipia die vornehmste Classe von CIL X p. 645, vgl. 560.

Städten, da stets aufgezählt werden municipia, 1. Signia ebenda, angeblich auch aus der Königs-
eoloniae, praelreturae (Cie. Phil. IV 7; pro Sest. 30 zeit, sicher wohl erst im J. 259 = 495 v. Chr.

32; in Pison. 51; pro domo 75. Q. Cicero de pet. Liv. II 21.

cons. 30. Lei Iulia raunie. Z. 9. 10. 11. 20. 2. Velitrae ebenda, im J. 260 = 494 v. Chr.,

33. Lex Rubria II 2. 26. 53. 58, auch noch Liv. II 30. 31. Dionys. VI 42. 43, verstärkt

in der Lex lulia viecsimaria des Augustus, Paul. 262 = 492 v. Chr., Liv. II 34. Dionys. VII
aenL rec. IV 6 § 2). In der Kaiserzeit dagegen 12. 13, und noch einmal 350 = 404 v. Chr.,

stehen die Colonien an der Spitze. Während Diod. XIV 34. Aber 361 = 393 v. Chr. oder
nämlich die Municipien in der Kaiserzeit, und spätestens 4 16 = 338 v. Chr. verlor die Stadt
zwar die provincialen, durch Festhalten an altem ihrlatinischesColonialrechtundwurderömische
Gewohnheitsrecht den Peregrinenstädten sich mehr Rürgergemeinde sine suffragio, Mommsen
nähern (Gell. XVI 13, 6, eine Stelle, die von 40 Röm. Münzw. 312, 67; CIL X p. 651 f.

Mommsen [St.-R. III 796, 3] in sehr scharfer b) Die latinischen Colonien bis 365
Weise verurteilt wird, dagegen von J. Toutain = 389.
Melange« d'Archäologie et d’histoire XVI 1896, 3. Norba ebenda, '262 = 492 v. Chr., Liv. II 34.
315—329 eine neue Beleuchtung erfahren hat, Dionys. VII 13.

darüber Art. Munieipium), haben dieColonien mit * [Antium], ebenda. Nach Liv. III 1. Dionys,
fortschreitender Romanisierung, mit dem Wachsen IX 59. 60 latinisehe Colonie im J. 287 = 467
des Glanzes des Römertumg und der Mutterstadt v. Chr. und dann 416 = 838 in eine römische
und Centralgemeinde Rom als die reinsten Typen Colonie verwandelt (Liv. VIII 14, 8. Plin.

der Römerstadt, römisch-städtischer Institution«! n. h. III 57). Die erstere Nachricht wird von
und als Pflanzstädte römischen Rechts und römi- 50 Mommsen angezweifelt, St.-R. III 778, 1.

scher Sitte ein moralisches, vielleicht in dem CIL X p. 660.

Militärstaate der Kaiserzeit als die Aufnahmeorte 4. Ardea im Lande der Rutuli. 312 = 442 v.

der ausgedienten Soldaten, der Stützen des neuen Chr., Liv. IV 11. Diodor. XII 34.

Regimentes, auch ein rechtliches Übergewicht er- * [Vitellia] im eigentlichen Latium, 359 = 395
halten (Rudorff Feldmesser II 4151T.). v. Chr., Liv. V 24, vgl. Suet. Vitell. 1; aber
II. Die verschiedenen Arten von Colonien. schon 361 =393 wieder zerstört (Liv. V 29,

Das Institut der Colonie ist altitalisch. Der 3), Mommsen Röm. Münzw. 311, 63.

Kriegsgebrauch nämlich, besiegten Völkern ein 5. Circeii im Volskerland, 361 = 398 v. Chr.,

Drittel ihres Landes zu nehmen und auf dieses Diodor. XIV 102; der Legende nach schon
Land eine Ansiedelung hinauszuführen, war nicht 60 unter Tarquinius Superbus (Uv. I 56, vgl.

den Römern eigentümlich (Dionys. II 16 macht II 39. Dionys. IV 63, vgl. VIII 14).

freilich den Romulus zum Erfinder der Colonien), c) Die latinischen Colonien römischer
sondern gemeinsame Sitte der Italiker. Die Über- Deduction seit 365 = 389.
lieferung - allerdings eine recht späte und unzu- 6. Satricum ebenda, 369 = 385 v. Chr., Uv. VI
verlässige— spricht von Colonien bei Latinern (Liv. 16, vgl. VI 8, nicht, wie Livius sagt, römische,
I 3. [Aurel. Viel.) orig. 17), Etruskern (Liv. V 33), sondern latinischeColonie, wie sich aus Dionys.
Aequern (Liv. IV 49), Samniten (Liv. IV 37), V 61 ergiebt (Mommsen Röm. Gesch. 1®

Volkskern (Uv. VII 27), Umbrern (Strab. V 10) 347f. Anm.). Zerstört 373 = 381 v. Chr. (Liv.

Paalj-Wtssowa IV 17
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VI 22), wurde die SUdt wiederhergestellt 406
= 348 v. Chr. (Liv. VII 27). Später hstte sie

römisches Recht, wenigstens bei ihrer Aul-

lösung 435 = 319 v. Chr., Mommsen Röm.
Milniw. 313, 70.

7. Nepet in Etrurien, 371 = 383 v. Chr., Liv.

VI 21, 4, nach Veil. I 14 erst 373 v. Chr.

8. Sutrium ebenda. 371 = 383 v. Chr., Veil. I

14, vgl. Liv. XXVII 9. XXIX 15.

9. Setia im Volskerland, 372 = 382 v. Chr., VelL 10

ebd.; vgl. Liv. VI 21, neue coloni 875 =
379 v. Chr., Uv. VI 30.

Nach 338:

10. Cales in Campanien, 420 = 334 v. Chr., Liv.

VIII 16. Veil. I 14.

11. Fregellae im Volskerland, 426 = 328 v. Chr.,

Uv. VIII 22. Zerstört 629 = 125 v. Chr. (Liv.

epit. 60. Obsequ. 30. Strab. V 238. Auct.

ad Herenn. IV 22), seine Rechtsnachfolgerin

alsColonia latina wurde Fabreteria novafVell.I 20

15, 4). Xonmitii CIL X p. 546f.

12. Luceria in Apulien, 440 = 314 v. Chr., Liv.

IX 26; nach Diodor. XIX 72 im J. 439 =
315, nach Veil. I 14 431 =823 v. Chr.

13. Suessa Aurunca im Aurunkergebiet, 441 =
313 v. Chr., Liv. IX 28. Veil. I 14.

14. Pontiae (volskische Inseln), 441 = 813 v. Cbr.,

Liv. IX 28, vgl. XXVII 10. Diodor. XIX 105.

15. Saticula in Samnium, 441 = 313 v. Chr., Fest.

340. Veil. I 14, vgl. Liv. IX 22. 30
16. Interamna Lirinas im Volskerland, 442 =

312 v. Chr.. Uv. 1X28, vgl. X 36. XXVII 9.

Diodor. XIX 105. Veil. I 14.

17. Sora ebenda, 451 = 303 v. Chr., Liv. X 1.

Veil. I 14.

18. Alba im Manierland 451 = 303 v. Chr., Uv.
X 1. Veil. I 14. Appian. Hann. 39. Momm-
sen CIL IX p. 870.

19. Narni« in Umbrien, 455 = 299 v. Chr., Uv.
X 10. vgl. XXVII 9, 7. 40

20. Carsioli im Aequerland, 456 = 298 v. Chr.,

Liv. X 13.

21. Venusia in Apulien, 468= 291 v. Chr., Dionys.

Eic. XVI/XVII 5. Veil. I 14; vgl.Hor. sat. II 1,

34. Neue Deduction 554 = 200 v. Chr., Uv.
XXXI 49.

22. Hadria in Pieenum, zwischen 464—468 =
290—286 v. Chr., Liv. epit. 11.

28.

Cosa in Etrurien. 481 = 278 v. Chr., Liv.

epit. 14. Veil. I 14. Plin. n. h. III 15. Neue 50
Colonisten 558 = 196 v. Chr., Liv. XXXIII
24, 8; vgl. Bor mann CIL XI p. 415.

24. Paestum in Lucanien, 481 = 273 v. Chr., Liv.

epit. 14. Veil. I 14.

Seit 486 = 268 v. Chr.

25. Ariminnm in der Aemilia, 486 = 268 v. Chr.,

Veil. I 14; vgl. Liv. epit. 15. Eutrop. II 16.

26. Beneventum in Samnium, 486 = 268 v. Chr.,

Veil. I 14. Liv. epit. 15. Polyb. IV 90, 8.

Eutrop. II 16. 60
27. Firmum in Pieenum,490=264 v. Chr., Veil. 114.

28. Aesernia in Samnium, 491 = 263 v. Chr., Liv.

epit. 16. Veil. I 14.

29. Brundisium in Calabrien, 508 = 246 v. Chr.

nach Liv. epit. 19, 509 = 245 v. Chr. nach
Veil. I 14: vgl. Mommsen CIL IX p. 8.

30. Spoletium in Umbrien, 513 = 241 v. Chr.,

VelL 1 14. Liv. epit. 20; vgl. Cic. pro Balbo 48.

31 . Cremona in Gallia cisalpina. 536= 21 8 v. Chr.,

Aseon. in Cic. Pison. p. 21. K.-S. Polyb. III

40. Liv. epit. 20. Veil. I 14. Tac. hist. III

35. Neue Coloni 564 = 190 v. Chr., Uv.
XXXVII 46. 47.

82. Plaeentia ebenda. 536 = 218 v. Chr., Aeconius

a. a. 0. (nach diesem die 53. von Rom aas-

geführte Colonie. natürlich römische und
latinische durcheinander gerechnet, darüber

Mommsen Röm. Münzw. 860). Polyb. Uv.
aa. 00.; vgl. Uv. XXI 25. XXVII 10. Veil. I>

14, 8. Neue Coloni 564 = 190 v. Chr., Liv.

XXXVII 47.

Dies sind die dreissig latinischen Colonien
(Velitrae [nr. 2] und Satricum (nr. 6] waren schon
wieder eingegangen), von denen Liv. XXVII 9 zum
J. 545 = 209 spricht.

38. Copia (Thurii) in Bruttium 561 = 193 v. Chr.,

Liv. XXXIV 53. XXXV 9. Mommsen CIL
X p. 17.

34. Vibo Valcntia ebenda, 562 = 192 v. Chr.,

Liv. XXXV 40, vgl. XXXIV 58. Nach Veil.

I 14, 8 schon gepündet 515 = 239 v. Chr.,

Mommsen CIL X p. 7.

35. Bononia in Gallia cisalpina, 565 = 189 v.Chr..

Veil. I 15. Liv. XXXVII 57.

36. Aquileia ebenda, 573 = 181 v. Chr., Uv. XL
34. Veil. I 15. CIL V 878. 588. Neue lati-

nische Coloni 585 = 169 v. Chr., Uv. XLII 17.

Mommsen CIL V p. 83.

* [Luca] in Etrurien. 577 = 177 nach Bor-
mann CIL XI p. 295, der Luca (Veil. I 15.

21) für die eolonia latina hält, die bei Uv.
XL 43 erwähnt wird, vgl. dagegen Mommsen
CIL I zu nr. 539 und Ruggiero Diz. epigr.

II 453.

37. Carteia in Spanien (Baetiea), 538= 171 v.Chr.,

Liv. XLIII 3. Hierher fand noch eine wirkliche
Deduction statt, indem 4000 Abkömmlinge
römischer Soldaten und spanischer Frauen
nebst ihren Freigelassenen dahin geführt
wurden. Zugleich wurde den früheren Be-
wohnern dieser Stadt, soweit sie ihren heimi-
schen Wohnort beibehalten wollten, gestattet,

ich unter dielatinischenColonistenaufnehmen
und bei der neuen Äckerassignation sich Län-
dereien zuweisen zu lassen. Uber die Bezeich-

nung eolonia latina libtrtinorum vgl. man
Mommsen St.-R. III S. XIII Anm. 1. Im
übrigen Nitzsch Die Gracehen 168. Momm-
sen St.-R. III 624.

38. 1 Valentin in Hispania Tarraoonensis, 616 =
138 v. Chr., Liv. epit. 55 nur oppidum ge-
nannt, Sali. hist. II frg. 96, 6 urbt, aber CIL
I 601 für den Consul vom J. 694 = 60 wahr-
scheinlich eolonia. Auch aus den Münzen
ist nicht ersichtlich, ob Valentin schon von
Anfang an Colonie gewesen ist oder nicht.

Das erstere ist wahrscheinlicher, weil die

Stadt später als römische Colonie den Bei-

namen tulia oder Augutta nicht trägt und auf
Inschriften erwähnt werden Valentini retrrani

et eelere» (CIL II 3733—3737. 3739. 3741. mit
zwei Stadträten, uterme ordo 8745). Für die

Colonialqualität der Stadt von Anfang an ist

auch Mommsen Röm. Gesch. II“ 17; St.-R.

III 736, 2. Im übrigen vgl. man Hübner
CIL II p. 500f. und d. Verz. d.Bürg.Col. nr. 92.

Zeo Dy VjUUigle
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Welche Rechtsstellung Palma und Pollentia Memini, bei Ptolem. II 10, 18 (nach Ti. Clau-

»ul den Balearen, die Gründungen de* Q. Caeciliua dius Nero, der unter Caesar in Gallia Narb.
Metellus vom J. 631 = 123, einnehmen, ist nicht Bürgercolonien deducierte, s. u.). Coloma lulia

nachiuweisen. Wir wissen nur, dass 4000 in Steminorvm CIL XII 1239, vgl. 1159; ebd.

Spanien ansässigeltaliker hier angesiedeltwurden; XII p. 147.

vgl. Strab. III 1671., der von jtöLic Mo spricht. Bei 54. Carcaso oder Carcasum, Plin. a. a. 0. CIL
Hin. III 76 erscheinen sie unter den oppida d. h. XII 5371: prait(or) <iol.) l(ul.) Cfarcato-

den municipia cirium Romanorum, dagegen bei nie). CIL All p. 624.

Mela II 20 werden sie — olfenbar fälschlich — 55. Dinia. Plin. III 37 nur oppidum, dagegen
coloniae genannt, M o m m s e n Röm. Gesch. II* 10 CIL XII add. 6037 a col. Dinia Lub . .

.

(?);

18. Hübner CIL II p. 494. mdglieh auch, dass die Stadt Bürgercolonie

Seit 665 = 89 v. Chr. war; vgl. 0. Hirtchfeld im Commentar su
39—47. Die im J. 665 = 89 durch die Lei Pom- der Inschrift.

peia geschaffenen städtischen Gemeinwesen 56. Luteva, Plin. n. h. III 37 Lulebani qui et

von Gallia transpadana, Aseonius in Pison. Feroneronientet. CIL XII 4247 dokmial)
p. 2t. K.-8. Caes. bell. civ. III 87. Snet. Caes. Claudi(a) Lutera, wohl auch genannt nach

8; wahrscheinlich: (39) Bergomum, (40) Bri- dem Vater des Kaisers Tiberius.

iia. (41) Comum (zweimal mit enioni aus- 57. Nemausus Arecomicorum, im Besitz des iue

gestattet, Strah. V 213; über die dritte, die Latii, Plin. a. a. 0. Strab. IV 186 (vgl. über

caesarische Deduction von mloni s. das Ver- 20 diese Stelle aber CIL XII add. p. 381). Das
zeichnis der Bürgercolonien nach nr. 53), latinische Coloniereeht stammt nach Momm-
(42) Laus Pompeia, (48) Mantua, (44) Me- sens Ansicht (Röm. Geech. II 558, 2) von
diolanium, (45) Novaria, (46) Vercellae, (47) Ve- Caesar, vielleicht aber ist es erst nach-

rona, die im J. 705 = 49 in mvnieipta e. R. raesarisch; CIL XII 1028 noch ein vr(aitoc)

umgewandelt wurden. Voicar(um), ebenso nach den Münzen, Moram-
Durch Caesar sind dann wahrscheinlich alle sen Röm. Münzw. 677. Unter Augustus

Städte der Gallia Narbonensis, soweit sie nicht wurde die Stadt römische Bürgercolonie (s. u.

Bürgercolonien wurden, coloniae latinae geworden nr. 194). Hirschfeld CIL XII p. 381.

(s. u.). Durch die Münzen oder Inschriften sind 58. Ruscino, Plin. III 32 Ruecinn Latinorum.

als solche bis jetzt bezeugt. 80 Auf Münzen eolonta: De la Saussaye Nu-
48. Apta Vulgientium, bei Plin. III 36 diese mismatique de la Gaule Narb. 193 pl. 23.

Stadt wie alle folgenden nur oppidum lati- Mommsen Röm. Münzw. 676; Röm. Gesch.

num, auf den Inschriften (CIL XII 695. III 558, 1, falsch Bel och Bevölkerung der
1005. 1114. 1116. 1118, vgl. 1120) colonia griechisch-römischen Welt 331.

lulia Apta. 0. Hirsehfeld CIL XII p. 137. 59. Vienna Allobrogum. Auf Münzen cfoionia)

Herzog Gallia Narb. 88. I(ulia) V(ienneneium), durch Caesar also

49. Alebece Reiorum Apollinarium, so Plin. a. a. 0. latinische Colonie, Herzog Gallia Narb. 90f.

Latinische Colonie durch Caesar, CIL XII 360. Hirschfeld CIL XII p. 217R.
Herzog a. a. 0. 89. durch Augustus römische 60. ? Tolosa, Plin. III 37 oppidum latinum, bei

Bürgercolonie = colonia lulia Augueta Apoi- 40 Ptolem. II 10. 6 aber Colonie. CIL XII p. 626.

linarie Reiorum (s. u. nr. 193), CIL XII p. 49. 61. ? Valentin, CIL XII 1748; vgl. das Verzeichnis

50. Aquae Seitiae, in der republicanischen Zeit, der Bürgercolonien nr. 190.

seit 632=122 v. Chr., ein eaetellum mit römi- Dieses Verzeichnis der uns bekannten latini-

scher Besatzung. Liv. mit. 61 wird es fälsch- sehen Colonien ergiebt, dass im J. 573= 181

lieh colonia genannt, VelL I 15, 4. Cassiod. v. Chr. die Gründung latiniseher Colonien in

chron. a. 632 p. 618 M. Strab. IV 180; vgl. Italien mit der Deduction von Aquileia ihren Ah-
Mommsen Röm. Gesch. II* 164 A. Herzog Schluss fand. Die letzten zwölf dieser italischen

a. a. 0. 50. 58. Das ins Latii von Caesar von Arminum ab, d. h. vom J. 486 = 268 ab,

(Plin. III 86) bekam auch diese Stadt wohl waren schon schlechter gestellt als die älteren,

verbunden mit Coloniereeht, da sie als Bürger- 50 Das Recht von Ariminum oder der zwölf jüngsten

colonie unter Augustus den Namen colonia latinischen Colonien (erwähnt bei Cicero pro Caec.

lulia Augueta Aquae Seztiae (s. u. nr. 192) 102) unterscheidet sich von dem früheren dadurch,

führt. H e r z o g a. a. 0. 86. CIL XII p. 65. dass 1 ) denselben das Münzrecht, sicher das Recht

51. Avennio Cavarum, Plin. III 36. Mela II 75. der Silberprägung, nicht mehr zugestanden wurde
Colonie bei Ptolem. II 10. 14 und auf der (Mommsen Röm. Münzwesen 3170.); 2) dass eie

nicht ganz unverdächtigen Inschrift CIL XII zwar commercium mit den Römern (Ulp. frg. 19, 4.

1120. Wahrscheinlich war die Stadt in der Mommsen Die Stadtrechte 401, 27). aber nicht

Kaiserzeit Bürgercolonie, vgl. u. nr. 195 der mehr conufcium hatten (Ulp. frg. 5, 4); 3) dass

Bürgercolonien, CIL XII p. 180f. den Angehörigen dieser Colonien die Erwerbung
52. Cabellio, Plin. a. a. 0. Bei Ptolem. II 10, 14 60 des römischen Bürgerrechtes wesentlich erschwert

Colonie. Nach den Münzen zu schliessen wurde, darüber Art. Latium.
vielleicht erst nach Caesar in der Triumviral- Auf ausseritaliBehem Boden ist zunächst nur

zeit latinische Colonie, Mommsen Röm. in den frühromanisierten Teilen von Spanien zur

Münzw. 677. Hirschfeld CIL XII p. 136, Gründung von latinischen Colonien geschritten

der sogar die Erhebung zur Colonie erst unter worden, aber auch hier sicher höchstens mit dem
Augustus annimmt. minderen Recht von Ariminum. wenn nicht mit

53. Carlantorate Merainorum, Plin. a. a. 0. Wahr- noch schlechterem, wie die Bezeichnung von Car-

scheinlich= Forum Neroais, im Gebiet der teia als colonia libertinorum vermuten lässt.
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Einen grossen Einschnitt in dieser Entwick-

lung bedeutet der italische Bundeseenossenkrieg,

infolge dessen 665 = 89 durch die Verleihung des

römischen Bürgerrechts an alle Italiker bis zum
Po die latinischen Colonien in diesem Gebiete

verschwanden, indem römische muniripta. nicht

coloniae, aus ihnen wurden (Asconius Zweifel [in

Cie. Pison. p. 2 K.S.] an der Bedeutung Pla-

centias als munieipium durch Cicero ist daher
vollkommen unberechtigt). Zugleich aber lebte in

demselben Jahr das Institut der latinischen Colonie

noch einmal auf, indem bei der Einführung der

italischen Stadtverfasaung im transpadanischen

Gallien die mit dem Stadtreeht begabten Vororte

der dortigen Keltenstämme mit dem Titel und
dem Recht von latinischen Colonien (natürlich

dem Recht von Ariminum) beschenkt wurden,

Ascon. a. a. 0. Angehörige dieser Colonien liess

Caesar schon vor dem J. 705 = 49 in seinen

Legionen dienen, Caes.bell.eiv.III87, und auf diese

transpadanischen Colonien bezieht sieh auch Suet.

Caes. 8 (Savigny Vermischte Schriften III 809).

Als dann auch hier durch die Bürgerrechts-

erteilung Caesars an die Transpadaner im J. 705
= 49 die coloniae latiniae verschwanden, war in

ganz Italien bis zu den Alpen die Institution be-

seitigt. Caesar rief sie dann zum letztenmal ins

Leben, indem er dieses Colonialrecht in Gallia

Narbonensis titular verlieh und diese romanisierte

Provinz an Stelle der Transpadana zum Vorland
von Italien machte. In der Münzprägung scheint

er diese neuen latinischen Colonien zum Teil (sicher

Nemausns) sogar besser gestellt zu haben, als

die zwölf jüngsten italischen Colonien latinischen

Rechts (Motnnsen Rdm.Mtlnzw.674B.). Augustus
aber hat oBenbar. im Gegensatz zu Caesar, den
Namen colonia auf die römischen Bürgercolonien

im offieicllen Sprachgebrauch zu beschränken ge-

sucht und hat den latinischen Colonien Caesars,

soweit sie nicht coloniae eivium Romanorum
wurden, den Titel colonia, wenn auch nicht ge-

nommen (dagegen sprechen die Inschriften), so

doch inhaltlos gemacht durch Wegnahme der
Rechte einer Colonie dieser Art, sicher des Münz-
reehtes(Mommsen Röm. Münzw. 677). Zu dieser

Annahme werden wir gezwungen dadurch, dass

bei Plin. n. h. III 86f„ d. h. in der agrippisch-

augustischen Reichsstatistik, die hier die Quelle

bildet, dieselben Städte, deren ColonietiteL wie
wir sahen, anderswoher beglaubigt ist, nur oppida
latina heissen, wofür weiterhin die Bezeichnung
municipia latina gebräuchlich wurde, z. B. in

dem durch Vespasian mit dem ius Lalii be-

schenkten Spanien (vgl. Indez zu CIL II). Die
Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass Caesar

auch in anderen Provinzen zugleich mit der Ver-

leihung des ius Lalii den Titel einer Colonie

vergeben hat, vielleicht sind solche in Spanien
unter den von Plinius (n. h. III 7. 18. IV 117) sog.

oppida Latio antiquitu» donata oder oppida La-

tinorum reterum zu suchen, und in Atrica hat

wahrscheinlich Utiea, welches im J. 718 = 36
durehOctavian römisehesBürgermunicipium wurde,

vorher von Caesar latinisehes Recht gehabt(Momm-
sen CIL I p. 98; Rom. Gesch. III 555), vielleicht

auch in Gestalt einer colonia latina.

War also mit dem italischen Bundesgenossen-
krieg die Kategorie der bestgestellten altlateini-

schen Colonien (der pruei Latini) geschwunden,
so wurde »eit Augustus auch die Kategorie der
schlechter gestellten jüngeren Colonien dieser Art,

wenigstens im officiellen Sprachgebrauch, beseitigt,

eine Kategorie, die ausserhalb Italiens fast nur
als Titularcolonie ihr Leben gefristet hatte. Den
Latinerstädten blieb nur noch die Bezeichnung
tnuniripium, die, wie wir sahen, von Augustus
ab im Rang hinter colonia kam. Aber ein Über-

bleibsel der alten Titulatur erhielt sich insofern,

als die Bewohner der latinischen Gemeinden im
Juristenlatein der Kaiserzeit technisch Latini co
loniarii heissen (Gai. I 22, 29. 79. III 56. Ulp.
frg. 19. 4. Dositheanisches Fragment de manum.
6 p. 49 ed. Böeking, über diese Stellen vgl.

M o m m 8 e n St.-R. III 625, 1) zum Unterschied
von den Latini luniani, d. h. einer gewissen Classe
von Freigelassenen, welchen durch die Lei Iulia

Norbana vom J. 19 n. Chr. das ins Lalii mit
besonderen Beschränkungen viritim erteilt wurde
(Marquardt St.-V. I 63 mit Anm. 2). Auch
dieser letzte Rest der latinischen Colonien wurde
beseitigt, als durch Caracalla alle Bewohner des
römischen Reiches — oder wenigstens alle die,

welche städtisch organisiert waren — das Bürger
recht erhielten (vgl. Marquardt St.-V. I 68, 12
und den Art. Latium).

B. Da» Verzeichnis der coloniae cir iu m
Romanorum geben wir zunächst nach folgen-

den Kategorien; a) die ältesten italischen Bürger-
colonien, in der Hauptsache zur Küstensicherung;
colonia« maritimae bis 597 = 157 v. Chr.; b) die
Versorgungseolonien für bürgerliche und militä-

rische Proletarier, von den Gracchen bis zur
Schlacht von Actinm 621 = 183 v. Chr. — 72S
= 31 v. Chr.; c) die Versorgungseolonien für
Veteranen aus der besseren Kaiserzeit und die
Titularcolonien der späteren Kaiserzeit, um an-
schliessend an das Verzeichnis dann diese Ein-
teilung näher zu begründen.

) Die ältesten Bürgercolonien bis 59?
= 157.

1. Ostia (trib. Voturia und Palatina). Der Über-
lieferung nach unter Ancus Marcius gegründet,
Liv. I 33. XXVII 38. Dionys. III 44. Polyb.
VI 2. 9. Cic. de rep. II 18. 83. Schwegler
Röm. Gesch. I 600, 5. M o m m s e n St.-R. III

775B. Dessau CIL XIV p. 3B.
* [Labici], gegründet 336 = 418 v. Chr., soll

nach Livius (IV 47, 6) die zweite römische
Bürgercolonie gewesen sein, aber Diodor (XIII

) hat nichts davon, Cicero (pro Plane. 23)
nennt die Stadt direct sogar muRietptum.
Vor allem aber ist ausschlaggebend, daß die
Stadt nicht an der Küste lag. Mommiei
Röm. Gesch. I« 849. Dessau CIL XIV p. 275.

2. Antium (Quirina) im Volskerland. 416 = 338
V. Chr., Liv. VII 14, 8. XXVII 38. XXXVI 3.

Plin. n. h. III 57. Lib. colon. p. 229. Seit
437 = 817 v. Chr. mit eigenen Beamten, vor-

her wie Ostia verwaltet von Rom aus, Liv.

IX 20, 10. M o m m s c n St.-R. III 778; CIL
X p. 660.

8. Tarracina (Oufentina) ebenda. 425 = 329 v.

Chr., Liv. VIII 21. XXVII 3a XXXVI 3.

Veil. I 14 (427 = 327 v. Chr.), vgl. Hygin.
de limit. const. p. 179. Lib. colon. p. 238.

M o m m s e n CIL X p. 624.
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4. Minturnae (Teretina) im Aurunkerland, 458
= 296 V. Chr- Liv. X 21 . XXVII 38. XXXVI 3.

Veil. I 14; Tel. Cie. pro Plane. 26. Dionys.

I 9. Hin. n. h. III 59. Ptolem. in 1, 63.

M o m m s e n CIL X p. 595.

5. Sinuesss (Teretina?) ebenda, 458=296v. Chr.,

Liv. X 21; vgl. XXII 14, 3. Veil. I 14.

M o m m a e n CIL X p. 4631.

6. Castrum novum, unbestimmt ob das in Pice-

num oder das in Etrurien (nach Liv. XXXVI
3, 6 scheint das letztere gemeint zu sein),

zwischen 464/8 = 290/86 v. Chr., Liv. epit.

11. vgl. Liv. XXXVI 3, 6. Nach Veil. I 14

allerdings erst um 490 = 264 t. Chr. ge-

gründet; vgl. Mommsen CIL IX p. 491.

B o r m a n n CIL XI p. 530.

7. Sena ßallica in Umbrien, 471 = 288 v. Chr.,

Polyb. II 19, 12. Liv. epit. 11.

8. Aesis oder Aesium (Pollia) ebenda, 507 =
247 v. Chr., falls dies dieselbe Stadt ist, die

Veil. I 14, 8 Aesulum nennt, Mommsen
Köm. Münz«. 332, US; noch in der Kaiser-

zeit war die Stadt Colonie, CIL IX 5831.

5832. Mommsen Herrn. XVHI 197, 1.

9. Alsium in Etrurien. 507 = 247 v. Chr., Veil.

I 14, 8; vgl. Uv. XXVII 38. Rormann CIL
XI p. 547.

10. Fregenae ebenda, 509 = 245 v. Chr., Veil. I

14, 8. Liv. epit. 19. vgl. XXXVI 8, 6. CIL
XI 3727. Bormann CIL XI p. 549.

11. Pyrgi ebenda, vor dem J. 568 — 191 t. Chr.
Liv. XXXVI 3, 6.

12. Volturnum in Campanien, 560= 194 v. Chr.,

Liv. XXXII 29. XXXIV 45. Varro de 1. 1.

V29. Mommsen CIL X p. 357.

18. Liternum ebenda, 560= 194 v. Chr., Liv. a.

a. 0. CIL X p. 356.

14. Puteoli (Palatina) ebenda, 560 = 194 v. Chr.,

Liv. a. a. 0., vgl. XLII 5. Veil. I 15. Streb.

V 245. CIL X 1781. Mommsen CIL X
p. 182.

15. Salernum ebenda, 560 = 194 v. Chr., Liv.

a. a. 0. Veil. I 15.

16. Buxentum (Pomptina) in Lucanien, 560 =
194 v. Chr., Liv, Veil. aa. 00. Mommsen
CIL X p. 51.

17. Sipontum in Apulien,' 560 = 194 v. Chr., Liv.

XXXIV 45. Eine Verstirkung der Colonie

568 = 186 v. Chr., Liv. XXXIX 23. Momm-
sen CIL IX p. 65.

18. Temnsa in ßruttium, 560= 194 v. Chr., Liv.

XXXIV 45.

19. Croton (Cornelia) ebenda, 560 = 194 v. Chr.,

Liv. a. a. 0., vgl. Dionys. I 26.

20. Potentia(Velina)inPicenum,570= 184 v.Chr.,

Liv. XXXIX 44. Veil. I 15.

21. Pisaurum (Camilia) in Umbrien, 570= 184
v. Chr., Liv. Veil. aa. 00. Hieran. ad 01.

160, 2.

22. Mutina (Pollia) in der Aemilia, 571 = 183 v.

Chr., Liv. XXXIX 55 (im Binnenland).

28. Parma (Pollia) ebenda, 571 = 183 v. Chr.,

Liv. a.a. 0. Bormann CIL XI p. 188 (im
Binnenland).

24. Saturnia (Sabatina) in Etrurien, 571 = 183
v. Chr., Liv. a. a. 0. B o r m a n n CIL XI
p. 419 (im Binnenland).

25. Oraviscae (Stellatina) ebenda, 578 = 181 v.

Chr., Liv. XL 29. Veil. I 15. CIL I» p. 200
elog. XXXII. Bor mann CIL XI p. 511.

26. Luna (Oaleria) ebenda, 577 = 177 v. Chr.,

Liv. XLI 13. Veil. I 15, wo aber statt Luca
Luna zu lesen ist, vgl. o. nach nr. 36 der la-

tinischen Colonien. Wie die LiviuBstelle XL
43 zu erküren ist, bleibt unklar. Audi hier

mit Mommsen Luna einzusetien, ist zu ge-

waltsam. Anders B o r m a n n CIL XI p. 259.

10 27. Auximum (Velina) in Heenum, 597 = 157 v.

Chr., Veil. I 15. 8. M o m m s e n CIL IX 559
(im Binnenland).

b) Die Versorgungseolonien von den
Gracehen bis zur Schlacht bei Actium.

a) Altere Colonien dieser Art;

* [Fabrateria nova] (Tromentina) im Volskerland,

630 = 124, Colonie nach Veil. I 15, 4. Nach
Mommsen CIL X p. 547 (vgl. Herrn. XVIII

163, 2) war die Stadt als Rechtsnachfolgerin

20 von Fregellae nicht Bürger-, sondern latinische

Colonie und tritt später als municipium auf.

28. Tarentum = colonia Septunia (Claudia?),

632 = 122 v. Chr- Veil. I 15, 4. Streb. VI
281. Plin. n. h. III 99. Mommsen CIL X
p. 21; Berichte der sächsischen Geaellach.

1849, 49ff.

29. Scolacium= colonia Minertia in Bruttium, 632

= 122 v. Chr., Veil. 1 15, 4. Der Hafenort von

Scolacium = eastra d. i. castra Hannibalu
30 wurde nach Livius XXXII 7 schon im J. 555

= 199 v.Chr. durch 300 Ansiedler colonisiert,

wurde damals aber nicht städtische Gemeinde,

vielmehr jetzt erst zusammen mit Scolacium.

• [Carthago = colonia /unonia], in Afriea, die

erste ausseritalische Colonie, 632= 122 v.Chr.,

Plut. C. Gracch. 10. 11. 14. Appian. b. e.

I 24; Pun. 136. Veil. I 15. II 7. Uv. epit.

60, wurde schon im nächsten Jahre durch

ein Gesetz des Volkstribunen Minudus Rufes

40 wieder aufgehoben, Appian. Pun. 186; b. c.

1 24. Oros. V 11. Flor. II 3.

80. Dertbna (Pomptina) in Ligurien. Veil. I 15,

der schon selbst Uber das Gründungsjahr im
Zweifel war. Mommsen CIL V p. 831.

31. Narbo Martins in Gallia Narbonensis, 636

= 118 v. Chr., Veil. 1 15. II 7. Eutrop. IV 3.

Gründer der Colonie L. Lirinius Cressus, Cie.

Brut. 160; pro-Cluent. 140; de oret. II 223;

pro Font. 13.

50 32. Eporedia in Gallia transpadana, 654 = 100

v. Chr., Veil. I 15, 5.

83. Colonia Mariana in Corsiea. Hin. n. h. III 80.

Senee. cons. ad Helv. VII 9. Solin. III 8.

Mela II 19. Zumpt Comtn. epigr. I 228.

Mommsen CIL X p. 838. 997.

ß) Colonien Sullas (alphabetisch geordnet, vgl.

Mommsen Herrn. XVIII 163B.).

34. VAbella (Galeria) in Campanien, CIL X 1210.

Mommsen CIL X p. 136; Herrn. XVIII 164.

60 Abellinum (Galeria) in Samnium, CIL X 1117

Beiname Tcuerta). Mommaen CILXp. 127;

Herrn. XVIII 164. 185.

36. ?Allifae (Teretina) ebenda, Mommsen CIL
IX p. 214; Hermes XVHI 164. 175.

37. ?Ardea im Lande der Rutuli (vgl. nr. 4 der

latinisohen Colonien), CIL X 6766. VIII 7044.

X 6764. Mommsen Herrn. XVIII 165.

38. Arretium (Pomptina) in Etrurien, Cie. ad Att.

oogle
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I 19, 4; pro Marens 49; de domo 79; pro

Caec. 97. Plin. n. h. III 52. CIL XI 1849 er-

wähnt neben Arretini Fidenlioret und Arre-

tini lulienxee noch Arretini veteree-, es eeheint

eine Besonderheit der sullanisehcn Colonien

gewesen zu sein, daß neben den neuen eoloni

die Altbürger in geschmälertem Rechtsiustand

rerblieben (wgl. nr. 44 und 46). M o m m s e n

Herrn. XVIII 165f. Bormann CIL XI p. 336.

89. Faesnlae (Scaptia) in Etrurien. Cie. in Catil.

III 14; vgl. II 20; pro Mur. 49. Sallust. Catil.

24. 27. 28. 80. Granius Lieinian. p. 42—44.

Mommiei Herrn. XVIII 166. Bormann
CIL XI p. 298.

40. ?Florentia (Scaptia) ebenda. Not. d. scavi

1890, 109. CIL XI 1617. Tac. ann. I 79 (im

J. 15 n. Chr.). Die Stadt fehlt im Verzeichnis

des Plinius, ist also nicht triumvirsle oder

augustisehe Colonie; der Lib. eolon. p. 213, 6
teilt sie allerdings den Triumvirn zu, sie kann
aber sehr wohl schon sullaniseh sein, so gut

wie Faesulae. Nimmt man das nicht an, so

muss man die Gründung der Colonie in die

letzten Jahre des Augustus setzen, nachdem
des Plinius Vorlage, die Beichsstatistik, schon

geschrieben war, so C u n t z De Augusto 22f.

Bormann CIL XI p. 306.

41. ?Grumentum (Pomptina) in Lucanien. CIL
X 228, rgl. X 221 (älter als Augustus) mit

vratloren duumpiri. Momiosen CIL X p. 27;

Hermes XVIII 166.

42. YHadria (rgl. nr. 22 der latinischen Colonien),

Plin. III 110. CIL IX 5020. Kann auch

triumvirale oder augustisehe Colonie sein,

wegen derErwähnung bei Plinius. Mommsen
CIL IX p. 480; Herrn. XVIII 194.

43. ?Interamnia Praetuttbrum (Velins) in Pice-

num. Nach CIL IX 5074 in augustischcr

Zeit municipium und eolonia. Dies entspricht

der sullanischen Gepflogenheit. Mommsen
CIL IX p. 485; Herrn. XVIII 166.

44. Nola (Faleraa) in Campanien. Beiname Felix

CIL X 1'244, reieret Nolani ebd. 1278, limilee

Sullani Lib. eolon. p. 236, 3. Mommsen CIL
X p. 142; Herrn. XVIII 185.

45. ?Paestum (s. nr. 24 der latinischen Colonien),

Mommsen CIL X p. 521.; Herrn. XVIII 166.

46. Pompeii (Menenia) in Campanien, Cic. pro

Sulla 21. 60. Beiname Veneria Cornelia.

Mommsen CIL X p. 891.; Herrn. XVIII 167.

47. Praeneste (Menenia) in Latium, Cic. in Cat.

I 8; vgl. de lege agr. II 78. Auch auf In-

schriften als Colonie. Unter Tiberius wurde
die Stadt aus einer Colonie ein Munidpium
(Gell. XVI 18, 5). D e s s a u CIL XIV p. 289f.

Mommsen Herrn. XVIII 167.

48. TTelesia (Faleraa) in Samnium. Beiname Her-

culanea inschriftlich bezeugt, an der Spitze

Praetores duoviri CIL IX 2285 (aus der

republicanischen Zeit). Mommsen CIL IX
p. 205; Herrn. XVIII I67f.

49. Urbans in Campanien, eolonia Sutlana nvper

Capuae e/mtnbula bei Plin. n. h. XIV 62.

Mommsen CIL X p. 460; Herrn. XVIII 168.

50. Aleria in Corsica, Plin. n. h. III 80. Senec.

«ins. ad Helv. 7, 9. Sohn. 111 3. Mela II 19.

Ptolem. III 2, 5. Zumpt Comm. epigr. I 255.

Mommsen CIL X p. 839.

y) Colonien Caesars und der Triumvirn.
aa) In Italien. 1) Caesars

:

51. Capua (Falerua), 695 = 59 v. Chr.. Caes. bell,

dv. I 14 8uet. Caes. 1. Lib. eolon. 231, 7.

Titel eolonia lutia Felix. Nach dem Tode
Caesars wurde nach Capua und ebenso nach
Calatia eine neue Colonie von Antonias ge-

führt auf Grund der aeta Caeearie (Cic. Phi-

lipp. II 40). Mommsen CIL X p. 368; Herrn.

10 XVIII 168f. Vgl. Art. C a p u a.

52. Calatia, 695 = 59 v. Chr.

53. Casilinum in demselben Jahr. Beide Colonien
wurden zusammen mit Capua deduciert (Cic.

Phil. II 102; ad Att. XVI 8, 1. Veil. II 61.
App. b. e. III 40; vgl. Liv. ep. 117), später
aber wie Urbana Capua attribuiert.

* (Novum Comum] in der Transpadana. hat
Mommsen (CIL V p. 565; Herrn. XVIII 169,

l) fälschlich als Bürgercolonie Caesars erklärt.

20 Caesar hat uur in die latinische Colonie Co-
mum (s. nr. 41 der lat. Col.) nach der rogatio
Vatinia weitere 5000 Coloni, darunter als die
vornehmsten 500 Griechen (einer von diesen
wird erwähnt Cic. epist. XIII 85, 1). dedu-
ciort, die er allerdings — widerrechtlich —
mit dem römischen Bürgerrecht ausgestattet

hat (Strab. V 213. Suet. Caes. 28). Aber
trotzdem blieb die Stadt eine latinische Co-
lonie (Cie. ad Att. V 11, 2 und App. b. c.

80 II 26. Piut. Caes. 29, 1 nach Asinius Pollio).

Das Richtige steht bei Zumpt Comm. epigr.
I 808IT.

V ™
2) Der Triumvirn:

54. Ancona (Lemonia) in Pieenum, Ap. b. c. V
23. M o m m s e n CIL IX p. 572. 690: Herrn.

XVIII 170.

55. fAquinum (Oufentina) im Volskerland, Lib.

eolon. p. 229, 13. Plin. III 73. Tac. hist.

I 88. II 63. Mommsen CIL X p. 530;

40 Herrn. XVIII 175 und 193.

56. Ariminum (vgl. das Verzeichnis der lat. Col.

nr. 25), App. b. c. IV 3. Mommsen Herrn.

XVIII 170. Bormann CIL XI p. 76.

57. Ateste (Romilia) in der Transpadana. Plin.

n. h. III 130, verstärkt oder vielleicht gar
erst gegründet nach der Schlacht bei Ae-

tium, CIL V 2501. C u n t z De Augusto 26.

M o m m b e n CIL V p. 240; Herrn. XVIII 172.

58. Beneventum (vgL nr. 26 der lat. UoL), App.

50 b. e. IV 8. Lib. col. p. 231, 7. Plin. n. h.

III 105. CIL X 6087: agrot ditieil (L. Mu
natius Plancus) in Italia Beneventi (darüber

E. J u 1 1 i e n Histoire de L. Munatius Plancus

137(f.). Mommsen CIL IX p. 136; Herrn.

XVIII 170.

59. ?Bovianum vetus (Voltinia) in Samnium, Plin.

n. h. III 107. Lib. eolon. p. 231, 8. M o m ra-

sen CIL IX n. 257; Herrn. XVIII 176. 193.

60. ?Bovianum Undecimanorum. Noch zu Cae-

60 sars Zeit munirifnüm. CIL IX 2563. später Co-

lonie: Plin. a. a. 0. CIL IX 2564. 2565. Eine
zweite Deduction hierher unter Vespasian, s.

C u n t z De Augusto.

vgl. nr. 51. Capua im J. 718 = 36 v. Chr. ver-

stärkt, App. h. c. IV 3. fass. Dio XL1X 14.

Mommsen CIL X p. 368; Herrn. XVIII 170.

61. ?Castrum novum in Etrurien (vgl. nr. 6), eo-

lonia lulia, CIL XI 3576—3578, seltsamer-

JOQle
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weise fehlend bei Plinius. Der Erklärungs-

versuch von C u n 1 1 De Augusto 22 ist wenig

befriedigend, eher ist anzunehmen, dass die

Colonie vielleicht schon eine caesarische Grün-

dung war; vgl. B o r m a n n CIL XI p. 5301.,

welcher auch darauf aufmerksam macht, daß
die Colonie nicht immer den Beinamen lulia

trägt, CIL XI 8583. 3586 b; vgl. 3580. 8581.

R u g g i e r o Dizion. epigr, II 453.

62. Concordia (Claudia) in der Transpadana. Co- 10

lonia lulia: CIL V 1884. 1901. Plin. n. h. III

126, vgl. Ptolem.. III 1, 29. Front, ad amie.

II 7. Mommsen CIL V p. 178; Herrn.

XVIII 181.

63. Cremona (vgl. das Verzeichnis der lat. Col.

nr. 31), Probus zu Verg. Ed. p. 6 Keil. Plin.

n. h. III 130. Tac. hist. III 19. 32. Ptolem.

III 1, 81. Frontin. de limit. p. 80. 19. Hvg.
de limit. eonst. p. 70, 1 9. Mommsen ÖIL
V p. 413f.; Herrn. XVIII 170. 20

* |Cumae] (Claudia?) in Campanien. CIL X
3708 ist wohl kaum c(olonia) l(ulia) zu er-

gänzen. Im Anfang der Kaiserzeit war die

Stadt noch municipium, CIL X 3711. Momm-
sen CIL X p. 351; Herrn. XVIII 181. CuDtz
De Augusto 22.

vgl. nr. 80. Dertona eolemia lulia, CIL VI 1686.

Plin. n. h. III 49. Mommsen CIL V p. 831;
Herrn. XVIII 182. 196.

64. Fanum Fortunae (Polliaa) in Umbrien, colonia 30
lulia, Orelli 8. Vitruv. V 1, 6. Plin. n. h.

III 118. Mommsen Herrn. XVIII 182. Bor-
mann CIL XI p. 924.

65. Firmum in Picenum (vgl. das Verzeichnis der
lat. Col. nr. 27), Plin. n. h. III 111 (über

diese Stelle Mommsen Herrn. XVIII 192, 1).

Lib. colon. p. 226, 2. CIL IX 5426. Momm-
sen CIL IX p. 508; Herrn. XVIII 170f.

66. Hispellum (Lemonia) in Umbrien, colonia

lulia, Orelli 3885. Plin. n. h. III 113. Bor- 40
mann CIL XI p. 766. Mommsen Herrn.

XVIII 182.

67. ?Luca in Etrurien (vgl. das Verzeichnis der
lat. Col. nach nr. 86), Plin. n. h. III 50.

Wegen CIL VI 1460 entweder gegründet nach
der philippischen oder nach der aktischen

Schlacht. Der ersteren Annahme folgt Momm-
sen St.-R. II» 787. 4; Herrn. XVIII 717;
vgl. B o r m a n n CIL XI p. 295.

68. Luceria in Apulien (vgl. das Verzeichnis der 50
lat. Col. nr. 12), App. b. e. IV 8 (hier Lu-

ceria zu lesen, nicht Nuceria; so richtig Be-
loc h Der italische Bund 7 und C u n t z De
Augusto 23). Plin. III 104. Auf Inschriften

des 3. Jhdts. colonia. Mommsen CIL IX
t>. 74; Herrn. XVIII 194 (falsch).

69. Lucus Feroniae (Voltinia) in Etrurien, colonia

lulia Felix, CIL XI 3938. Plin. n. h. III

51; vgl. Ptolem. III 1, 43 (48). Mommsen
Herrn. XVIII 182. Bormann CIL XI p. 570. 60

70 ?Parentium (Lemonia) in Istrien, colonia

lulia, CIL V 335; bei Plin. n. h. 111 129
nur uppidum cirium Rotnanorum. C u n t z

De Augusto 22 sucht deshalb auch diese

Stadt wie Castrum novum (nr. 61) als Colonie
aus den letzten Jahren des Augustus oder aus
der Zeit des Tiberius zu erweisen Mommsen
CIL V p. 35; Herrn. XVIII 182. 198.

71. Pisae (Galeria) in Etrurien, colonia Ob»e-
que iu lulia, CIL XI 1420, 36. Plin. n. h.

III 50; vgl. Ptolem. III 1, 43 (48). Momm-
sen Herrn. XVIII 182. Bormann CIL XI
p. 273.

vgl. nr. 21 Pisaurum, Plut. Ant. 60; colonia lulia

Felix, Orelli 81. Mommsen Herrn. XVIII
171.

72. Pola (Camilia?) in Istrien, gegründet wahr-

scheinlich 721 = 38 v. Chr., colonia Pieta»

lulia bei Plin. a. h. III 129, colonia lulia

Pollentia Herculanea, CIL V 50. 1016. 8139.

Mommsen CIL V p. 3. 1016; Herrn. XVIII
182.

78. ?Saena (Oufentina in Etrurien, colonia Sena
lulia auf der Tab. Peut. IV 8; vgl. Tac. hist.

IV 45. Mommsen Herrn. XVIII 182. Bor-
mann CIL XI p. 332.

74. ?Sora im Volskerland (vgl. das Verzeichnis

der lat. Col. nr. 17), CIL X 5713. 5711.

Mommsen CIL X p. 560; Herrn. XVIII 171.

182. v. Domaszew8ki Neue Heidelb. Jahrb.
IV 183.

75. Suessa im Aurunkerland (vgl. das Verzeichnis

der lat. Col. nr. 13), colonia lulia Felix cla»-

eica Suesta, CIL X 4832. Plin. n. h. III 63.

Mommsen Herrn. XVIII 182; CIL X p. 415.

76. Sutrium in Etrurien (vgl. das Verzeichnis der

lat. Col. nr. 8), col. Coniunela lulia Su-

trina, CIL XI 3254. Plin. n. h. IH 51. Lib.

colon. p. 217, 17. Mommsen Herrn. XVIII
182. Bormann XI p. 489f

.

77. Tergeste (Popinia) in Istrien. 721 =33 v. Chr.,

Plin. n. h. III 127. Ptol. III 1. 27. Nach
den Inschriften geleitet von duoviri. Das
Gründungsjahr ergiebt sich aus CIL V 525.

M o m m s e n CIL V p. 53; Herrn. XVHI 172.

78. Tüder (Clustumina) in Umbrien, Plin. n. h.

III 113, colonia lulia Fida CIL XI 4646,

vgl. 4650. 4654. Lib. colon. p. 214, 3. Momm-
sen Herrn. XVIII 182f. Bormann CIL XI
p. 678. v. Domaszewski Neue Heidelb.

Jahrb. IV 187f.

79. Venusia in Apulien (vgl. d. Verz. d. lat. Col.

nr. 21), 711 =43 v. Chr., App. b. e. IV 3.

Hör. ep. 11 2, 50. Plin. n. h. III 104.

Lib. colon. p. 210, 7. Mommsen CIL IX
p. 44; Herrn. XVIII 172.

ßß) Ausserhalb Italiens (geordnet nach
Provinzen):

1J Si cili en:
80. Taurumenium, wahrscheinlich 718=86». Chr.,

Diodor. XVI 7. Plin. in 88. Ptolem. IU
4, 9. Gegen Mommsen CIL X p. 780 richtig

J. Belocn Bevölkerung der griech.-r5m. Welt
337 mit A. 1 und 0. C u n t z De Augusto 35.

2) Sardinien:
81. Turris Libisonis, Plin. n. h. III 85 (colonia ad

Turrim Libi»oni»). Ptolem. III 7, 85. Geogr.

Rav. V 26 p. 411 = col. lulia. Vor 727 =
27 v. Chr. gegründet, weil Sardinien im
Mon. Aneyr. nicht unter den Provinzen aufge-

ziihlt wird, in denen Augustus Colonien an-

legte. Z u m p t Comm. epigr. I 364. Momm-
sen CIL X p. 826. 0. Cuntz Jahrb. f. Phil.

Suppt. XVII 518.

3) Spanien (vgl. Hübner CIL II Suppl.

p. XCI). a) Provinz Baetica:
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82. Corduba = eolonia Patricia, 708/9 — 46/*5

v. Chr., Plin. n. h. III 11. Mela II 88.

Strab. ni 141t CIL II 3272. 3278. Die
Stadt trügt nicht den Beinamen Juli«, wes-

halb sie weder von Caesar noch von Oetavian
vor dem J. 727 = 27 dedueiert sein kann.

Andererseits heisst sie bei Strab. a. a. 0. die

älteste Colonie der Römer in diesen (legenden.

Ihre Gründung muss daher vor 709 = 45
v. Chr. fallen, in welchem Jahr die caesa-

rischen Colonien der Baetica dedueiert wurden,
andererseits nach 706 = 48, da noch in diesem
Jahre von einem ronrentur Cordubeneit die

Rede ist (bell. Aler. e. 57—59, auch Caes.

bell. civ. II 19, 3. 21; vgl. Art. Conventus).
Wahrscheinlich ist die Stadt, welche der Siti

der caesarfeindlichen Partei war, Colonie ge-

worden durch den jüngeren Pompeius (708/9
= 46/5), hernach aber von Caesar bestätigt

worden, ebenso von Oetavian, der nach den 20
Münzen Veteranen der caesarischen Legionen
V und X hier ansiedelte. Zimpt Comm.
epigr. I 365, darnach Kubitschek De trib.

orig. 138 (falsch); besser Hübner CIL II

p. 306L; Suppl. p. 887 (ohne Entscheidung).

83. Hispalis. cot. lulia Homula oder Romu-
lentis 709 = 45 v. Chr., Plin. n. h. III 11.

Strab. III 141 (verderbte Stelle). Cass Dio
XLIII 39, 5. Isid. orig. XV 1, 71: verstärkt

von Otho, Tac. hist. I 78. Nach Mommsens 30
Ansicht ursprünglich eine Doppelcolonie; neben
dem zur Colonie erhobenen Bürgerverband

(eonrenfus einum Romanorum) noch eine

Veteranencolonie, wogegen sich H ü b n e r er-

klärt. Für M o m m s e n spricht die doppelte

Tribus der Stadt (Sergia und Galeria) und
CIL II 1180 (tcapharii Hupalenxet) ver-

glichen mit CIL II 1183 (ecapkarii Romu-
llar) eimnetentei), was auf eine Schiffergilde

von Hispalis hinweist, die in der eolonia lulia 40
Romula eine Filiale hatte (vgl. oben S. 414).

Z u m p t Comm. epigr. 1 310L Hübner CIL
11 p. 152L; Suppl. p. 841.

84. Urso = cot. Genetira lulia Urbanorum, 710
= 44 v. Chr. nach Caesars Tod, Plin. III

12 (statt Genua aber Genletijva zu einen-

dieren). Strab. III 141. CIL II Suppl. 5439
lex Urtonentit. 5438 = 1404. 5441. Beiname
Urbanorum, weil die Coloni aus dem städti-

schen Proletariat genommen waren (Suet. Caes. 50
42). Daher gehörte Urso auch zu denjenigen

caesarischen Colonien, wo zuerst Freigelassene

in den ordo denirionum und zu den Ehren-

stellen gelangten. Zompt a. a. O. 365f.

Hübner CfL II p. 191; Suppl. p. 851

,

85. Ucubi = eolonia Claritas lulia, Plin. III 12.

CIL II 1553. 1559. 1572. 656. Zumpt a.

a. 0. 311. Hübner CIL II p. 210; Soppl.

p. 871.

86. Itucci = eolonia Pirtu» lulia, Plin. III 12. 60
Münzen bei Eckhel I 24. Zumpt 311. CIL
II p. 213. 708f. 871.

87. ?Hasta Regia. Plin. III 11. Mela III 4.

Zumpt 3651. Kubitschek De trib. orig. 140

(falsch). CIL II p. 175. 699; Suppl. p. 843.

b) Provinz Tarraconensis

:

88. Tarraco = colonin lulia Pietrix Triumphalix
Tarraco, 709 = 45 v. Chr., Cass. Dio XLIII

39 (ohne Veteranendeduetion). Plin. n. h. III

21. CIL II 4274. 4071. 4536B. Die Colonie-

namen abdekürzt = C. I. V. T. T. Zumpt
812f. Hübner Herrn. I 97B.; Röm. Herr
schaft in Westeuropa 186B.; CIL II p. 538f.

89. Carthago nova = eolonia Julia Pietrix Sora
Cartkago, 709 = 45 v, Chr., Plin. n. h. III

19. Eckhel I 41. Zumpt 3111. Hübner
CIL II p. 500f.

10 90. Celsa = cot. lulia Pietrix Celxa, 709 = 45
v. Chr., Plin. III 24. Strab. III 161. Eckhel
1 44. Zumpt 813. Hübner CIL II p. 409;
Suppl. p. 940.

91. Acci Gemella = cot. lulia Gcmclla .Irrt oder
Accilana, Plin. n. h. III 25. E c k h e 1 I 34.

CIL II 8391. 3393. 3394. Der Beiname Ge-
mella deutet auf die Ansiedlung zweier Le-
gionen; daher vielleicht gegründet durch Oe-
tavian in der Triumviralzeit, Zumpt 313.
CIL II p. 458.

92. Valentia (s. das Verzeichn, d. lat. Col. nr. 38),

Plin. III 20. CIL 1 601 für Afranius, den Con-
sul vom J. 694 = 60 v. Chr. ist o. S. 516 auf
die ältere latinische Colonie bezogen worden.
Anders Kubitschek De trib. orig. 181. HU
ist nicht unmöglich, dass auch schon die römi-
sche Colonie Valentia gemeint ist, und dass
also diese Colonie in ihrer ersten Entstehung
wie Corduba vorcaesarisch ist, worauf auch
das Fehlen des Beinamens lulia hinweist.

Es müssen auf alle Fälle zu irgend welcher
Zeit vor Augustus Ende zu einer älteren Ge-
meinde Veteranen hinzugekommen sein, wel-

che mit der alten Einwohnerschaft eineDoppel-
gemeinde (Palentini veterani et relrret. CIL
3733—3737. 3739. 3741) mit zwei Stadträten
(uterque ordo Valcntinorum 3745) von römi-
scher Colonialqualität bildeten. Z u m p t 312.
Hübner CIL II p. 500f.

4) G a 1 1 i e n. a) Narbonensis:

vgl. nr. 31. Narbo Martins = eolonia lulia Pa-
tema N. H. Herbst 709 = 45 v. Chr., Plin.

n. h. III 32) (Decumanorum eolonia). Mela II

57 (Atncinorvm Decimanorumque col.). Der
volle Titel mehrfach auf den Inschriften, z. B.
CIL XII 4333, dazu später noch der Name
Claudia, z. B. 4390. 4891. 4397. 4398. 4402.

4406.4414. Henzen 5232. Die Bewohner;
Decumani Narbonente* 4344— 4346. 4349.

Doppelcolonie? vgl. Mela a. a.O. Zumpt 318ff.

O. Hirsch fei d CIL XII p. 8811; Westd.
Ztschr. VIII (1889) 180B. (beide haben als

Gründungsjahr 708 = 46), dagegen J.Kro-
mayer Herrn. XXXI (1896) 1— 19.

98. Arelate (Teretina) = eolonia lulia Paterna

Arelate oder Arelalensium Sextanorum, 709
= 45 v. Chr.. Suet. Tib. 4. Plin. n. h. III

36. Mela II 75. Ptolem. II 10. 15. CIL XII
689. 694. 700. 702 u. s. w. Die Bewohner
Sextani Arelatenees, CIL VI 1006. Eine Co-

lonie mit sehr grossem Territorium, die Erbin
Massilias. Zumpt 315f. 0. Hirschfeld
CIL XII p. 83L; Westd. Ztschr. VIII (1889)

1281. Kromayer a. a. 0.

94. Baeterrae = eolonia Vfietrix?) lulia Scpti-

mannrum B . gegründet zwischen 718 = 86
und 727 = 27 v. Chr., wahrscheinlich 718 =
36 v. Chr. Plin. n. h. III 36. Mela II 75

ly Googl
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und 80. CIL XII 4227. 4230. 4255. 985.

Brambach CIRh 1057. Tgl. 1153. Zumpt
316. CILXIIp.511. K r o m ay e r a. a. 0.

95. Arausio — col. Firma lulia Sccundanontm
Arautio, gegründet zwischen 719 = 35 nnd
721 = 33 v. Clir., Plin. n. h. III 36. CIL
XII 1242. Herzog Gallia Narb. nr. 183.

Zumpt 316. 0. Hirsch leid CIL XII p. 152.

K r o m a y e r a. a. 0.

96. Forum Iulii (Aniensis) = colonia Ortarano- 10
rum Pactruis (oder Paeata) Clattica Forum
Iulii, gegründet 724 = 30 v. Chr., Plin. III

35. Mela II 77. Tac. ann. II 63; hist. II

14. III 43; Agric. 4. Herzog nr. 183.

CIL XII 3203. Zumpt 315. 0. Hirschfeld
CIL XII p. 38f. Kromayera.a. 0.

b) Tres Galliae:

97. Lugudunum = colonia Coaia Claudia Au-
gusla Lugudunum — C. C. C. Aug. Lug,, ge-

gründet 711 = 43 v. Chr., nicht lange vor 20
der Schlacht von Mutina, von L. Munatius
Plancus und M. Aemilius Lepidus (Cass. Dio
XLVI 50. CIL X 6087. Senec. ep. 91, 14),

von Kaiser Claudius verstärkt, Plin. n. h. IV
107. Paul. Dig. L 15, 8. CIL XII 1782.

1898. 3203. XIII 1752—1754. 1916. 1920.

1924. 1925. 1927. 1935. 1943. 1945. 1952.

1957. 1958. 1966. 1967. 1973. 1974. Die
Colonie hatte ein sehr kleines Territorium,

besasg aber in der Narbonensis Land im Ge- 30
biet der Valentini, vielleicht attribuiert von
Claudius. Zumpt 325. 371. Boissieu Inscr.

d. Lyon p. 1269. 0. Hirschfeld Lyon in

der Römerzeit, Wien 1878; CIL XIII p. 248ff.

E. Jullien Le fondateur de Lyon. Histoire

de L. Munatius Plancus, Paris 1892, 93ff.

98. Col. Raurica, später Augusta Rauracorum,
von denselben gegründet im J. 711 =43
v. Chr. (CIL X 6087). Plin. IV 106. Ptolem.

II 9, 18. Zumpt 371. Marquardt St-V. 40
I J 267, 5.

99. Noviodunum = colonia lulia Equetlrii, wohl
auch in der Triumviralzeit gegründet, Plin.

IV 106. CIL XII 2606. 2614. III Suppl.

1 1895. Falsch ist die Bemerkung von Momm-
sen Röm. Gesch. V* 79, 1

: ,Da die Gemeinde
später als citila» Equcslrium auftritt (Inscr.

Helv. 115), so scheint sie unter die Gaue ein-

gereiht zu sein, was von Lugudunum nicht

gilt
1

. Ciritat bezeichnet vom Ende des2,Jhdts. 50
an auch jede Stadtgemeinde. Zumpt 371.

Marquardt St.-V. I 1 267, 4.

5) Pannonien;
100. Emona (Claudia)= col. lulia Emona, gegrün-

det 720 = 34 V. Chr., Plin. III 147. Orelli
71. CIL III 3890. Mo mm Ben CIL III

p. 489. C u n tz Jahrb. Suppl. XVII 517.
* [Siscia] hält C u n t z auch für eine octavia-

nische Colonie aus demselben Jahr wegen
der Erwähnung bei Plin a. a. 0. Es ist aber 60
anzunehmen, dass Plinius hier einen Nach-

trag zur agrippisch-augustischen Statistik aus

seiner Zeit gemacht hat, da die Colonie

Siscia auf Inschriften nur den Beinamen
Flavia trägt; s. u. nr. 219.

6) Dalmatien:
101. Salonae = col. Martia lulia Salonae, ge-

gründet 721 = 33 v. Chr.? Plin. n. h. III

141. Ptolem. II 16. 4. CIL III 1938, mit
vollem Namen, häufiger nur col. Salonilana

oder Salonetui», CIL III 10156. Im J. 720
= 34 von Augustus im dalmatinischen Krieg
niedergebrannt (Strab. VII 315); nach Be-

endigung desselben wurde wohl die Colonie

deduciert. Als oberste Magistrate begegnen
IV riri und U riri; es ist anzunehmen, dass

im 1. Jhdt, IV riri und im zweiten II riri

an der Spitze standen. Möglich ist aber

auch, dass die beiden Beamtenkategorien
nebeneinander ezistierten, da ein Zusammen-
schweissen zweier Gemeinden (Salonae und
Issa) stattgefunden hat. Zumpt 372f.

M o m m s e n CIL III p. 304.

102. lader, gegründet wohl in demselben Jahr,

Plin. n. h. 111 140. Ptolem. II 16, 3. CIL
III 2907, wo Octavian als garen» coloniae

bezeichnet wird, der der Stadt murum rl

lurret dedil. Zumpt 372. CIL III p. 374.

Narona, gegründet wohl auch gleichzeitig

mit Salonae (CIL III 1769), Plin. n. h. III

142. Ptolem. II 10, 12; vgl. VIII 7, 7;

hier Veteranen der Legio Vll g. p. f. (CIL
III 1813. 1814. 1818). Geleitet wurde die

Colonie von IV riri. Zumpt 374. CIL III

p. 291.

104. Epidaurus, nur erwähnt bei Plin. n. h. III

143.

7) Makedonien:
105. Philippi = col. lulia Philippentit, 712 =

42 v. Chr., Plin. n. h. IV 42. Acta Apostol.

16, 12. Paul. Dig. L 15, 8, 8. CIL III 386.

E c k h e 1 II 76, nach der Schlacht bei Phi-

lippi, Strab. VII 331 frg. 42, verstärkt durch
coümi und zwar italische Bürger nach der

Schlacht von Actium im J. 724 = 30 v. Chr.,

Cass. Dio LI 4. Hierüber, sowie über die

übrigen coloniae luliae A u g v 1 1 a t in Make-
donien wird weiter unten nr. 2419. gehandelt.

8) Achaia mit Epirus;
106. Corinthus = colonia Laut lulia Corinthui,

gegründet 710/11 = 44/3 v. Chr., Plin. n. h.

IV 11. Mela II 48. Fest. ep. p. 60. CIL
III 538. Eckhel II 2419. Mionnet II 167.

Über die Gründungszeit Cass. Dio XLIII
50. Diodor XXXIII 1. Strab. VIII 381,

vgl. XVII 833. Paus. II 1, 2. 2, 2. 3, 1.

V 1, 2. Appian. Pun. 136. Plut. Caes. 57.

Hierher wurden meist Libertini deduciert,

Strab. VIII 381. Den Beinamen Flavia be-

kam die Stadt wahrscheinlich unter Domi-

tian. Zumpt 374. F. Hertzberg Gesch.

Griechenlands unter d. Herrschaft d. Römer
I 461. CIL III p. 99.

107. Dyme, gegründet zwischen 710 = 44 und

727 = 27 v. Chr., Imhoof-Blumer Monn,

grecques 165 nr. 42. Irrig Paus. VII 17,

3; noch nach dem Tode des Augustus sind

Colonialmünzen derStadt geschlagen worden.

Plin. n. h. IV 13. Mommsen Köm. Gesch.

V 3 238, 3. 0. C u n t z Jahrb. Suppl. XVII

514, 3.

108. Buthrotum, Plin. n. h. IV 4. Strab. VII

324. Auf Münzen col. lulio (Imhoof-
Blumer Mon. grecq. 138 nr. 28), aber auch

col Augusta. Caesar hat hier zuerst eine

Colonie gegründet (Cic. ad Att. XVI 169.),
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Auguntus aber hat sie nach der Schlacht

von Actinm vollendet. Zumpt 818. 876.

Hertzberga, a. 0. I 498. M o m m a e n

Rom. Geseh. V 3 270; CIL III p. 113. 0.

t'uiit! Jahrb. Suppl. XVII 513, 6.

109. Actium, Plin. n. h. IV 5 eolonia Auguiti
Artium rum nnlatf librra Nieopolitana.

Tac. ann. V 10 spricht fälschlich von der

eolonia JVieopolitana-, offenbar eine Doppel-

gemeinde. CIL III 7334. Mit Unrecht be- 10

zweifeln Buriian (Geogr. von Oriechenl.

I 82. 1 1 4ff.) nnd MommBen (Röm. Geach.
V 3 271, 1) die Existenz einer Stadt Actium.

Das Richtige bei 0. C n n t z a. a. 0. 513;
vgl. auch Zumpt 376.

9) A s i a;

1 10. Parium = eolonia lulia Pariana, Plin. n. h.

V 141 und IV 48. Paul. Dig. L 15, 8. CIL
III 386. 727. Le Bas-Waddington 1731.

Eckhel II 461. Neugründung durch Ha- 20
drian, CIL III 374, seitdem auf den Münzen
auch mit dem Beinamen Hadriana. Zumpt
378.

10) B i t h y n i a und P o n t n s:

111. Sinope “ eolonia lulia (Caetarea)
Felix

Sinope, gegründet 709 45 v. Chr. Aera
der Stadt von diesem Jahr (Head HN 435),

Plin. n. h. VI 6. Strab. XII 546; die neue

Colonie wurde neben der alten Griechenstadt

errichtet. CIL III 6978 (= 239). CIG4164. 80
Münzen. Eekhel II 391. Head a. a. O.
e(ol.) l{ut.) F(elix) Sinope. M i o n n e t II

403. nr. 100B.; auf Münzen des 2. Jhdts.

zur Zeit des L. Aelius und der jüngeren

Faustina auch eol. lul. Augutta Felix S.,

nicht mehr auf den Inschriften und Münzen
für Mare Aurel; vgl. CIL III 6978; falsch

0. Cunti De Angusto 21, s. Zumpt 316f.

CIL III Suppl. p. 1259.

112. Heraclea Pontiea, 709 = 45? Strab. XII 40
548, ebenfalls eine Doppelgemeinde, indem
die Griechenstadt (seit Antonius unter der

Jurisdiction eines einheimischen Fürsten)

neben der caesarischen Veteranencolonie be-

stehen blieb. Die Colonie ist aber schon

vor der Schlacht bei Actium wieder ver-

nichtet und von Augustus nicht wiederher-

gestellt worden. Zumpt 317.

118. Apamea = eolonia lulia Coneordia (Au-

guila) Apamea, Plin. n. h. V 149. Plin. 50

ep. X 56. Ulp. Dig. L 15, 1. Strab. XII

563. CIL III 335; Suppl. 6992. Münzen,
auf denen nur Bteht c(ol.) I(ul.) C(oncordia)

A(pamea), bei Mionnet II 412 nr. 22ff.

Eckhel II 406, ausserdem solche unter Hin-

zu Fügung von Augutta aus severiseher Zeit

M i o n n e t II 413 nr. 28; falsch C u n t z De
Augusto 21. Apamea ist eine Colonie Cae-

sars, nicht deaAugustus. Zumpt 378 (falsch),

das Richtige bei Marquardt St.-V. I 3 357 60

m. A. 5.

11) Ga 1 a t i e n:

114. Antiochia = eolonia Antiochia Caetarea.

Plin. n. h. V 94. Strab. XII 577. Paul.

Dig. L 15, 8. E c k h e 1 III 18. Mionnet
111 491 (nach den Münzen waren hierher de-

duciert Veteranen der leg. V Galliea Alauda).

CIG281 lb(=LeBas-Waddington 1620a).

6810 = 289. 6811. 6817. 6834. 6835. 7283
= 6102. Caesarea ist auf alle Fille die

»teste der pisidischen Colonien; sie allein

wird bei Pliniua, d. h. in der agrippisehen

Statistik, genannt. Der Beiname Caetarea

deutet auf eine Deduction vor dem J. 727
=r 27 v. Chr.; alle übrigen pisidischen Co-
lonien haben den Titel lulia Augusta. Zumpt
379. Marquardt St.-V. I

3 365, 1 nnd 2.

Das Richtige bei Cuntz Jahrb. Suppl. XVII
490 m. A. 1.

12) Syrien:
115. Berytua (Fabia), ursprünglich= eolonia Felix

lulia, so bei Plin. n. h. V 78. Die Colo-

nisation des Augustus vom J. 740 == 14
v. Chr. (darüber s. u. nach nr. 270) ist also

nicht die »teste. Die Pliniua zu Grunde
liegende agrippische Statistik ist für Syrien

schon zwischen 31 und 20 v. Chr. angefertigt

worden. 0. C u n t z a. a. 0. 481, 11.

13) Ägypten:
116. ?Pharos, eolonia Caetarit dietatorit nach

Plin. n. h. V 128, eine Nachricht, die ganz
vereinzelt dasteht. Augustus hat die Vete-

ranenansicdlung, wenn überhaupt eine solche

bestanden hat, nicht als Colonie anerkannt.

Zumpt 316. Be loch Bevölkerung d.griech.-

röm. Welt 334. M o m m a e n Rfim. Gesch.
V> 563, 1. Cuntz a. a. 0. 521, 5.

14) A f r i ca:
117. Carthago = eolonia lulia Cartkago oder

Karthago (nicht Beiname Veneria), gegründet
709 = 45 (s. u. 8. 534f.). Uber die ephe-

mere Colonie lunonia des C. Gracchus s. o.

nach nr. 29. Die Colonie war wohl als solche

wieder aufgehoben wurden, aber die den eo-

loni bestimmten Äcker wurden doch viritim

assigniert und damit ca. 6000 römische Bürger
in Africa angesiedelt. Plin. n. h. V 24.

Mela I 34. Inschriften CIL VIII zahlreich.

Münzen: Eck h el IV 139ff. UberdieGrün-
dung der caesarischen Colonie: Strab. XVII
833. Plut. Caes. 57. Paus. II 1, 2. Dio
XLIII 50. App. Pun. 136. Neue Colonen

(3000) wurden hierhergeführt725=29 v.Chr.

durch Augustus, App. a. a. 0. Dio LII 43.

Als Reamte waren in dieser Colonie zunlchst

Sufeten, L. M ü 1 1 e r Numism. de l'aneienne

Afrique II 149 nr. 819. 320; nach 725 aber

hatte Karthago die Form der übrigen Co-
lonien des Reiches (// riri u. s. w.). Zumpt
380. W i 1 m a n n s CIL VIII p. 133.

118. Cirta (Quirina) = eolonia lulia lurenali

»

Honoris et Virtutit Cirta, Plin. n. h. V 22.

Mela I SO. Ptolem. IV 3, 28. Uber die

Gründung App. b. e. IV 54: eine Colonie, in

der die Scharen des I*. Sittius Nueerinus an-

gesiedelt wurden, daher bei Plinius cogno-

mine Sittianorum, mit einem sehr grossen

Territorium, welches nach pagi (einheimischen

Gaugemeinden) gegliedert war, Tbc. ann. III

74. Grosse Territorien sind überhaupt eine

Eigentümlichkeit der caesarischen Colonien;

vgl. Arelate (nr. 93 und dazu Kromayer
Herrn. XXXI 12, 7). Im übrigen vgl. über

Cirta unten nr. 340ff. Zumpt 380. Momm-
Ben Herrn. I 47-68. CIL VIII p. 6181.;

Suppl. p. 184711.

oogle
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Coloniae luliae des Augustus (vgl. nr. 120) wenngleich sie bei Plinius nur im Periplus ge-

wohl vom J. 29 (vgl. nr. 117), sind: nannt werden, in der agrippischen Statistik die

119. Thuburbo maius = calonia lulia (Aurelia Qualität von Colonien nicht zuerkannt worden ist,

Commoda) Thuburbo maius, Plin. n. h. V Hippo Diarrhytus and Carpis vielmehr die Quali-

29. CIL VIII 848. 12366; vgl. ebd. p. 106; tlt von Peregrinenstädten, Curubis und Neapolis

Snppl. p. 1272. (Clupea) von riritatet liberal ; doch hat nach den
120. Veneria Sicca (Qnirina) = eolonia lulia IV- Münzen auch Hippo Diarrhytus noch unter Augu-

neria Cirla nota Sieea, Plin. n. h. V 22. stus die Rangstellung von Curubis, Neapolis und
Ptolem. IV S, 30. CIL VIII 1632. 1648. Clupea erlangt, vielleicht auch Carpis. Colonie

15868. 16258. 16367. 0 a u c k 1 e r Bull. An- 10 wird am frühesten Hippo genannt (von Plinins

tiqu. de France 1898, 114: Ifiro Augueto dem Jüngeren), dann Neapolis (von Ptolem.) und
conditori. Sieeeneee. Zumpt 380. CIL VIII Curubis (155 n. Ohr.), die übrigen erst im
p. 197; Suppl. p. 1523. 3. Jhdt. n. Chr.), aber alle eoloniae luliae.

121. Mazula, Plin. n. h. V 24. CIL VIII Suppl. Den Schlüssel zur Lösung des Problems bieten

12253. CIL VIII p. 1311.; Suppl. p. 1284. einige Inschriften von Curubis: CIL VIII add.

122. üthina, Plin. V 29. CIL VIII Sup)>l. 10525 aus frühcaesarischer Zeit. CIL VIII 979,

12400. CIL VIII p. 112; Suppl. p. 1275. besser Comptes rendus 1895, 31 (Cagnat Rev.

Dazu kommen noch 5 eoloniae luliae auf In- Arth XXVIl 1895, 137 nr. 69) und bei M o m In-

schriften, deren Colonialqualität aber mit den An- se n Herrn. XXX (1895) 456ff„ aus der Zeit 706/8

gaben des Plinius, d. h. der agrippischen Reichs- 20= 48/6 v, Chr., CIL VIII 977 aus dem J. 709
Statistik, welche für Africa abgefasst ist nach = 45 v. Chr., 978 aus dem J. 734 = 20 v. Chr.

729 = 25 v. Chr. und vor dem J. 742 = 13 Die erste ist eine Patronatstafel für einen C.
v. Chr. (Cuntz De Augusto 45f.

; Jahrb. Suppl. Pomponius, wonach die Stadt noch unter Sufeten

XVII 524f.) in Widerspruch steht. mit punisehen Namen stand, ausserdem die Rede
128 ?Assuras bei Plin. n. h. V 29, d. h. bei ist von «motu* (sic) populuequr Curubilanu», also

Agrippa. munieipium ei r. Rom, dagegen ans der Zeit vor dem caesarischen Bürgerkrieg.

CIL VIII 1798 aus severiseher Zeit eolonia Nach der zweiten wurde Curubis von den Pom-
lutia. Hier ist vielleicht die Erklärung zu- peianern durch einen praeleetue mit einer Mauer,

lässig, dass Caesar oder Ortavian die Stadt Tünnen und einem Graben umgeben, nach der

nur zum munieipium lulium machte und 30 dritten ist dann unter Caesar 709 = 45 durch

dass, als später die Stadt Colonie wurde, einen Freigelassenen mit griechischen Beinamen,

sie die Erinnnerung daran festhielt, indem der sich nennt duorir V, die Mauer der Stadt

sie den Beinamen lulia auch in ihrem Co- (oppidi) ex eaxo qvadrato gebaut worden, nach

lonietitel führte. Dasselbe ist der Fall bei der letzten endlich führen ein Ihir quinquen-

Ueelis in Sardinien (nr. 171) und etwas nalie und zwei Aedilen, wieder Freigelassene, mit
Ähnliches kehrt wieder bei Uchi maius (s. griechischen Beinamen, mehrere öffentliche Ar-

nr. 324), wo der Beiname Mariana eine Er- beiten aus. Dass Freigelassene an der Spitze

innerung ist an die viritane Assignation des der Gemeinde stehen, deutet auf eine caesarische

C. Marius an dieser Stelle (Aurel. Viet. de Colonie; denn solches kommt nur in der Colonia

vir. ill. e. 73). So Cuntz De Augusto 43. 40 Genetiva vor (vgl. oben nr. 84); ein weiteres

Oder aber es ist dieselbe Erklärung anzu- Beispiel zeigt die Inschrift CIL X 6104. nach

nehmen, wie bei den folgenden Städten: der M. Caeliua M. 1. Phileros Ihir Clupiae bit

124. ?Hippo Diarrhytus. Bei Plin. n. h. V 23 war (s. o.). Zugleich ergiebt diese Inschrift zu-

Peregrinenstadt. Auf Münzen des Augu6tus sammen mit CIL VIII 977. 978, dass offenbar

und Tiberius, dann auch des Clodius Albinus nur e i n duorir an der Spitze dieser Gemeinden
eteifas libera (H e a d HN 742), eolonia bei stand. Dieser einzelne Zweimann, im Grunde
Plin. epist. IX 38, 2. 5, eolonia lulia CIL gerade so unsinnig wie ein eemeul eine collega,

VIII 1206 = Suppl. 14333; vgl. ebd. p. 152; war offenbar der Nachfolger des erwähnten prae-

Suppl. p. 1891. 0. Cuntz De Augusto 44. fectue. Die Gemeinde aber war unter dem duo-

125. ?Curubis, bei Plin. n. h. V 24 emfaa libera. 50 vir rechtlich ein oppidum oder ein eatlellum,

CIL VIII Suppl. nr. 12452 (aus dem J. 155 d. h. eine befestigte Ortschaft ohne Selbstver-

n. Chr.) und 980 (aus dem 3. Jhdt.) eolo- waltung. Solcher eaetella scheint es in Africa

niu lulia. CIL VIII p. 127; Suppl. p. 1282. in der unmittelbaren Folgezeit viele gegeben

C u n t z a. a. O. 45. zu haben; die erwähnte Inschrift CIL X 6104

126. VNeapolis. Bei Plin. a. a. 0. cieilat libera. spricht von 83 solcher eaetella, über die der

Bei Ptolem, IV 3, 8 Colonie, CIL VIII 968 genannte Freigelassene Phileros, ein aeeeneue T.

(aus dem J. 282/3 n. Chr.) eolonia lulia. Sexti imperalorie in Africa und zugleich Car-

CIL VIII p. 125; Suppl. p. 1282. Cuntz thagine aedilie, gesetzt war als praeleetut iure

a. a. 0. 45. dicundo rectigalibue quinquennalibue locandie,

127. ?Carpis (Karpis). Bei Plin. n. h. V 24 eipitae 60 d. h. als höchster richterlicher und censoriacher

ohne nähere Angabe. CIL VIII 1206 = Beamter. Daraus folgt: nach der Deduction der

Snppl. 14333 eoUmia lulia. CIL VIII p. 130. Colonie Karthago, wahrscheinlich 709 = 45 (da

C u n t z a. a. 0. 45. in diesem Jahr Curubis schon einen llvir an der

* Dazu vielleicht noch [Clupea], Bei Plin. a. a. Spitze hat), ist die Verwaltung dieser eaetella

0. cir. libera, CIL X 6104 (aus den Jahren in weitem Umfang an diejenige von Karthago an-

712/4 = 42/0 v. Chr.) ein II vir Clupiae bie. geschlossen worden. Mit andern Worten: nicht

Diese Städte befinden sieh offenbar in der nur die Colonie Cirta in Kumidien, sondern auch

gleichen Lage. Zunächst ist es klar, dass ihnen, Karthago im eigentlichen Africa ist von Caesar
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mit einem gew»ltigcn Territorium und einerganzen

Anzahl einheimischer Gemeinden als Dependenzen

ausgestattet worden. Von Tunes, Neapolis, Clupea

sagt Strabon (XVII 834) deutlich dass sie mit

Karthago vereinigt wurden (mrmxtanaa^goar ii

rfj Kag/giortq vni 'Piapaieor al noltis aStoi).

Bei diesen Dependenzen aber ist Caesar zum Teil

soweit gegangen, ihnen an Stelle von caitellum

den Titel einer colonia zu verleihen und ihnen

statt eines praefectus die Leitung durch einen 10

duotir und zwei Aedilen zuzugestehen. Diese

llviri scheinen aber von Karthago aus bestellt

worden zu sein. Phileros, der aedilis von Kar-

thago, ist nicht nur praefectus der 88 castelta,

sondern auch zweimal llrir von Clupea: nur so

erklärt sich auch der llrir V auf der Inschrift

CIL VIII 077 von Curnbis schon im J. 709 = 45,

welches höchstens das erste Jahr des Bestehens

der ,Colonie‘ war: er braucht nicht zum fünften-

mal duwir in Curubis zu sein, sondern war es 20
vorher auch schon in andern von Karthago Ab-

hängigen ,Colonien‘, In dieser colonialen Samtge-

meinde haben wir vielleicht das Vorbild der späte-

ren Gestaltung von Cirta (s. nr. 340ff.). Die Samt-

gemeinde Karthago ist dann aufgelöst worden von

Augustus, vielleicht bei der neuen Deduct on von

Veteranen nach Karthago 725 = 29, und bei dieser

Gelegenheit sind die abhängigen iulischcnTstular-

eolonien teilweis- als selbständige Peregrinengs-

meinden (Hippe Diarrhytus, Curubis, Carpis, Nea- 80
polis) teilweise als Burgernranicipiuni (Assuras)

und auch als wirkliche Biirgereolonien (Thuburbo

mains, Sicca Veneria. Maiula, Uthina) consti-

tuiert worden. Alle die Gemeinden, welche nicht

gleich c. cirium Rnmanorum wurden, haben dann
aber im Laufe des ersten nachchristlichen Jahr-

hunderts wieder die Qualität von e. lultae. offen-

bar nur titular, erhalten oder diesen Titel in-

offieiell wettergeführt.

c) Die Vcteranencolonien der besseren 40
und die Titularcolonien der späteren
Kaiserzeit von der Schlacht von Actium bezw.

vom J. 727 = 27 V. Chr. ab, zunächst diejenigen

Italiens, dann die des übrigen Reiches, geordnet

nach Provinzen:

1) Italien: a) Colonien des Augustus:
vgl. nr. 35.? Abellinnm= colonia Veneria Lina

[ ? ]

Auguita Alexandriana Abellinatium, CIL
X 1117. Aus dem Beinamen Auguita kann
man auf eine nochmalige Deduction durch 50
Augustus schliessen; viel wahrscheinlicher

aber ist, da die Stadt bei Pliniua nicht eo-

lonia genannt wird, dass Auguita zu Alrran-

driana gehört und sich auf Alezander Seve-

rus bezieht, M o m m s e n Herrn. XVfll 185.

C u n t z De Augusto 28,

128. ?A(|uil('ia (Verz. d. lat. Col. nr. 36), Plin.

n. h. III 126. Auf Inschriften der besseren

Kaiserzeit (CIL V 903. 968) municipium.

Mommsen Herrn. XVIII 195 verwirft die 60

Angabe des Plinius. Wer das nicht thut,

muss entweder mit O. H i r s e h f e 1 d die be-

sagten Inschriften unter Augustus und die

Colonieerhebung etwa in die Zeit des grossen

pannonischen A ufstandes setzen (S.-Ber. Akad.

Wien CHI 1888, 822) oder mit 0. C u n t z

(De Augusto 24) annebmen. dass die Stadt

nach Augustus nochmals Municipium ge-

worden »ei, um später wieder Colonie zu

werden. MommBen CIL V p, 83. 1185;
Herrn. XVIII 1951.

vgl. nr. 56. Ariminum — colonia Auguita Arimi

-

num, CIL XI 408. Plin. n. h, III 115. Momm-
sen Herrn. XVIII 170. Bormann CIL XI
p. 76.

129. ?Asculum Pieenum, Plin. n. h. III 112. Fron-

tin. de eontr. p. 18, 11. Zahlreiche Inschrif-

ten, aber keine mit Beinamen; daher nicht

sicher, ob nicht schon aus der Triumvirml-

zeit, Mommsen Herrn. XVIH 198; CIL
IX p. 494.

vgL nr. 57 über Ateste, welches vielleicht erst

nach der Schlacht bei Actium überhaupt ge-

gründet worden ist.

130. Augusta Praetoria (Sergia), gegründet 729
= 25 v. Chr. Deduction von 3000 praelo-

riani hierher, Strab. IV 205. Dio Cass. LOT
25. Plin. n. h. III 123. Ftolem. 111 1, 34.

Zugleich wurden auch Eingeborene in die

Colonie aufgenommen, Not. degli scavi 1894,

3Ö9= Cagnat Rev. Aich. XXVI (1895) 276
nr. 22 vom J. 781/2 = 23/2 v. Chr., gesetzt

von SaUuti, qui initio te in colanfiam) am-
[t(uterunt)!, Mommsen Herrn. XVIII 172;

CIL V p. 757.

131. Augusts Taurinorum (Stellatina), gegründet
etwas vor 727 = 27 v. Chr. (Iulia Augusts)

= col. Iulia Augusta Taurinorum, CIL V
7002. 7003. 7007. 0 r e 1 1 i 2179, Plin. n. h.

111 128. Tae. hist. II 66. Mommsen Herrn.

XVIII 181. 185; CIL V p. 779.

vgl. nr. 58. Beneventum = colonia Iulia Con-

cordia Augusta Felix, CIL IX 2165. Plin.

n. h. III 105. Mommsen Herrn. XVIII
18). 185; CIL IX p. 136.

182, Bononia (Verz. der lat. Col. nr. 35), Plin.

n. h. III 119. Vielleicht schon eine Colonie

der Triumvirn hierher, Cass. Dio L 6. Die

augustische Colonie wird bewiesen durch

CIL XI 720 und Plin. n. h. XXXIII 88.

Mommsen Herrn. XVIII 172f. Bormann
CIL XI p. 183.

138. ?Briiellum (Arnensig), Plin, III 115. Wahr-
scheinlich nach 727 — 27 v. Chr., aber nicht

sicher, Mommsen Herrn. XVIII 194. Bor-

mann CIL XI p. 188.

184. Brizia (Fabia), Plin. III 180; colonia ciriea

Augusta B. auf den Inschriften; vgl. z. B,

CIL V 4212. Mommsen CIL V p. 439;

Herrn. XVIII 185.

vgL nr. 51 und nach nr. 60. Capua. Die Co-

lonie hat den Beinamen Auguita auf der In-

schrift CIL X 3832; vgL 3867; dann bei

Plin. n. h. III 63.

135. ?Falerio in Pieenum, nicht bei Plinius, der

offenbarFalerii in Etrurien damit verwechselt

und als Colonie bezeichnet hat (n. h. III 53).

Von Mommsen (Herrn. XVIII 173; CIL
IX p. 517) als augustische Colonie in An-

spruch genommen wegen CIL IX 5420.

Anders 0. C n n t z De Angusto 2Sf.

vgl. nr. 40. VFlorentia.

vgl. nr. 42. ?Hadria.

vgl. nr. 4. 4. Minturnae (Teretina), Plin. n. h. III

59. Hyg. de limit. eonst. p. 177 Laehm.;

vgL Sieulus Flaccus de oondic. agr. p. 160,



587 Coloniae Coloniae 538

vgl.

vgl.

25. M o m m « e n Herrn. XVIII 173; CIL X
p. 595.

vgl. nr. 22. ?Mutina, Plin. n. h. III 115, viel-

leicht auch schon aus der Triumviralzeit.

vgl. nr. 44. Nola, Plin. n. h. III 63. CIL X 1244

eolonia Feliz Auguzta Nola. M o m m 8 e n

Herrn. XVIII 185; CIL X p. 142.

136. Wuceria Constantia. Nicht bei Plinius. da-

her wohl aus den letzten Jahren des Augu-

stus, Lib. colon. p. 235, 20 eolonia deducta 10

t'wssti imp, Auguzli. CIL X 1090. Seneea

quaest. nat. VI 1,2. Ptolem. III 1, 69. Tac.

ann. XIII 31. XIV 17. Mommsen CIL X
p. 124; Herrn. XVIII 171. 179.

vgl. nr. 28. Parma, Plin. n. h. III 1 15; eo-

Umia lulia Auguzta CIL XI 1059; vgl.

Geogr. Rav. IV. 38. Mommsen Hcrm.XVfll
182 185 196

137. ?Placentia (Verx. d. lat. Col. nr. 32), Plin,

n. h. III 115. Tac. hist. II 19. CIL XI 20 vgl

1217 ein Mann, der llllvir llrir war, was
Bormann auf die Zeit des Übergangs von

dem Municipium zur Colonie bezieht. Frag-

lich, ob augustisch oder triumviral. Momm-
sen Herrn. XVin 194. B o r m a n n CIL XI
p. 242.

vgl. nr. 14. Puteoli, Plin. n. h. III 61. CIL VIII

7959. Lib. eol.p. 286, 11.

138. ?Ruse!lae in Etrurien, Plin. n. h. III 51.

vgl. nr. 186. Nueeria, neue Colonie in demselben
Jahre, Tac. ann. XIII 31; vgl. XIV 17.

nr. 2. Antium. Neue Deduction hierher im
J. 61 n. Chr., Tac. ann. XIV 27. Suet.

Nero 9. CIL X 6672 Mommsen CIL X
p. 660.

nr. 14 und nach 137. Puteoli in demselben
Jahr, Tac. ann. a. a. 0. retuz oppidum Pu-
teoli tue coloniae el eognomenlum a Nerone
apizeuntur, d. h. das neben der alten römi-

schen Colonie vom J. 194 v. Chr. bestehende
municipium. so dass jetzt eine coloniale Ge-
meinde an Stelle der seitherigen Doppelge-
meinde trat = eolonia Claudia Neronenziz
Puteolana, CIL IV 2152, oder eolonia Nero-
nenziz Claudia Augutta, X 5369, kürzer
IGI 830 Z. 40, nach der damnatio me-
moriae des Nero eolonia Flavia Augutta,

CIL XIII 1960. CIL X p. 182.

nr. 28. Tarentum. Neue Veteranen hieher

in demselben Jahr, Tac. ann. a. a. 0. CIL
IX p. 21.

vgl. Nr. 46. Pompeii, im J. 62 oder 63 n. Chr.,
Not. d. scavi 1897, 198. 4. S og 1 i a n o a. a.

0. 892f.

144. Tegeanum in Campanien (darüber Sog liano
a. a. 0. 393ff.), ad Teglanum der Tab. Peut.

und rezpubliea Tegianenzium CIL X 3704.
Not. a. a. 0. S o g 1 i a n o 3980.

CIL XI 2618. Zweifelhaft, ob triumviral 30 vgl. u. nr. 153. Verona.

oder augustisch. Mommsen Herrn. XVIII
195. B o r m a n n CIL XI p. 414.

139. VTcanum Sidieinum, Plin. n. h. III 63.

Lib. colon. p. 238, 6. Dagegen CIL X 4781

und 4799 eol. Claudia Firma Teanum, von

diesem Kaiser also eine zweite Deduction,

C u n t z De Augusto 22, falsch Mommsen
CIL X p. 471; Herrn. XVIII 195.

140. Venafrum (Teretina), Plin. n. h. III 63;

eolonia Auguzta lulia oder einfach lulia, 40
CIL X 4894. 4875. Lib. colon. 238, 7.

Mommsen Herrn. XVIII 174, 1. 183. 185;

CIL X p. 477.

ß) Colonien des Claudius:

141. Iulium Camicum, gegründet als Forum von

Caesar oder Octavian vor 727 — 27 v. Chr.

rici loco. Colonie vor dem Tode des Clau-

dius, wahrscheinlich durch diesen selbst, CIL
V 1838. 1842. Mommsen CIL V p. 172.

142. ?Opitergium (Papiria), eolonia CIL V 333; 50
eoloni Opitergwi schon bei Luean IV 462.

Da die Stadt bei Plinius nicht als Colonie

genannt wird, so bleibt nur Claudius oder
Nero als Begründer, wahrscheinlicher Clau-

dius, CIL V p. 186.

vgl. nr. 139. Teanum Sidieinum.

143. ?Misenum. CIL X 8674. 3678. Erste Er-

wähnungeinerCommunalverwaltung hier auf
einer Inschrift des J. 148/4 n. Chr., CIL VI
2879a it 20. Claudische Colonie vielleicht 60
wegen der Tribus Claudia, Mommsen CIL
X p. 817.

y) Colonien des Nero: darüber vgl. A. Sog-
liano Colonie Neroniane, Rendiconti della R.
Acc. dei Lincei S. V vol. VI (1897) 388ff.

vgl. nr. 51, nach 60 und noch 134. Capua. Ver-
stärkung durch neueDedurtion von Veteranen
im J. 57 n. Chr., Tac. ann. XIII 31.

3) Flavische Colonien:

vgl. nr. 60. Bovianum ündecimanorum, Hyg.
p. 131 Lachm. CIL IX 2564. Mommsen
Herrn. XVIII 193f.; CIL IX p. 239 C u n t z.

De Augusto 22.

vgl. nr. 5 Sinuessa = eolonia Flaria CIL X 4735.
Mommsen CIL X p. 463f.

i) Colonia des Nerva:
vgl. nr. 29 Scolacium eolonia Minerria Auguzta

CIL X 103. CIL X p. 12.

{) Colonien des Hadrian:
145. Formiae (Aemilia) im Volskerland = eolonia

Aelia Hadriana Auguzta Formiae CIL X
6079. CIL X p. 603.

146. Aeelanum in Samniura= eaf.7 Aelia [Auguzta
Ae]ela[n]um, CIL IX 1111. CIX IX p. 99.

g) Colonien des Antoninus Pius und Marc Aurel:

147. Canusium (Oufentina) in Apulien, unter An-
toninus Pius, wie CIL IX 344 zeigt, col]onia

Aurelia [Au]g. Pia. CIL IX p. 35.

148. ?Mediolanium. Auf einigen Inschriften C.

A. A.; wohl = eol. Aelia Auguzta oder
Aurelia Aug. oder Antoniniana Aug. oder
Aurelia Antoniniana. CIL XI 1230 kommt
dazu noch F., vielleicht F(elizl). CIL V
5869 heisst sie eol. Oallieniana Auguzta
Feliz. CIL V p. 634.

#) Colonie desPertinaz undSeptimiusSeverus:
149. Ricina (Velins) in Picenum, im J. 205 n. Chr.

= eolonia Helvia CIL IX 5747 für Sept.
Severus, der eonditor genannt wird. Colonia
Helria Pertinaz ebg. 5745, CIL IX p. 547.

i) Colonie des Cararalla:

150. Neapolis (Maecia) = eolonia Aurelia Auguzta
Antoniniana Feliz, Eph. epigr. VIII 871
für Alexander Severus. De Petra Napoli
colonia romana, Atti della r. Acc. di Napoli
XVI 57ff.
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x) Colonie des Severus Alexander.

vgl. nr. 35 und vor nr. 128. Abcllinum = colonia

Veneria Lima (?) Augutta Alrinndriana,

CIL X 1117 aus dem J. 240 n. Chr.

1) Colonie des Vibius Trebonianus Gallus:

151. Perusia (Trumen ti na) — colonia Vibia .1ugutta

CIL XI 1926B. Bormann CIL XI p. 352.

u) Colonien des Gallien:

152. (vgl. nr. 135). Falerii in Etrurien. CIL XI
3089. 3081—3094. Bormann CIL XI p. 465. 10

vgl. nr. 148. Mediolanium.

153. Verona (Poblilia), Plin. n. h. III 130 muni-

ripium; dagegen schon bei Tac. hist. 111

8 colonia. Tacitus ist aber in terminologi-

schen Dingen sehrwenigiuverlässig. Inschrift-

lich begegnet uns die Stadt erst als colonia

im J. 265 n. Chr., CIL V 3329 = colonia

Augutla nora (lallieniana. CIL V p. 327.

r) Colonie des Diocletian:

vgl. nr. 51 und nach 60. 134, 143. Capua = colonia 20
Concordia lulia Valeria Felix, CIL X 3867
aus diocletianischer Zeit.

{) Colonien der Kaiscneit unbestimmter Her-

kunft: aus dem 1. Jhdt.?:

154. Cumae (s. o. nach nr. 63), Mommsen CIL
p. 351; Herrn. XVIII 181. O. Cunti De
Augusto 22;

aus dem 2. Jhdt.?:

155. Regium Ia-pidum (Pollia) in der Aemilia,

Ptolem. III 1. 46. Bormann CIL XI p. 173. 30
156. Tridentum (Papiria). Unter Claudius noch

munidpium, CIL V 5050 Z. 28; aber CIL
V 5036 (nicht alter als Marc Aurel) colonia.

CIL V p 531.

157. Aece in Apulien = colonia Aujgueta Apvfla/,

CIL IX 950 für Sept. Severus. CIL IX p. 85;

aus dem 3. Jhdt.?:

158. Cales (Vert. der lat. Col. nr. 10). CIL VI
1419. CIL X p. 451.

159. Carsioli (Vera, der lat. Col. nr. 20), CIL 1X40
4067; ebd. p. 382.

Ganz unbestimmbar sind:

160. Liharna (Maecia) in Ligurien, CIL V 7428.

161. Lupiae (Camilia) in Calabrien, CILX 1795;

ebd. IX p. 5.

162. Ocriculum (Arnensis) in Umbrien, CIL XIV
2941.

163. Septempeda (Velina) in Pieenum, CIL IX
5630; ebd. p. 5:13.

164. Teate (Arnensis) bei den Marrucini, CIL 1X^0
3022; ebd. p. 282.

2) S i c i 1 i e n. a) Augustus:

165. Svrscusae, im J. 733 = 21 v. Chr., Lass.

Dio I.IV 7. Strab. VI 270. Plin. n.'h. III

89. Ptolem. III 4. 9. CIL X 7131. 7132.

Z n m p t Cnmm. epigr. I 363. Mommsen
CIL X p. 730. 0. C u n t z De Augusto 36.

166. Catina, in demselben Jahr, Cass. Dio a. a.

0. Strab. VI 268. Plin. n. h III 89. Pto-

lem. III 4, 9. Zumpt a. a. 0. CIL X p. 7201. 60

C u n t z a. a. 0.

167. Tyndaris, desgleichen, Appian. b. c. V 116.

Plin. n. h. III 90. CIL X 7474—7476. 7478.

7480. Zumpt 364. CIL X p. 771. C u n t z

a. a. 0.

168. ThermaeHimeraeae, wahrscheinlich auch 733
. 21, Plin. n. h. III 90, der allerdings

fälschlich Tkermae Selinuntiae nennt. CIL

X 7345. Zumpt 35SL Mommsen CIL X
761. Cu n t z a. a. 0.

169. Panormus, aus den letzten Jahren des Augu-
stus, bei Plin. n. h. III 90 noch unter den op-

pida; bei Strabon VI 272 aber Colonie.

Ebenso CIL X 7286. 7279. allerdings beide

erst aus dem 3. Jhdt., aber 7279 hat col.

Aug(utta) Pankormut. Zumpt 364. 409
und Beloeh Bevölkerung der gr.-röm. Welt
325 falsch ; das Richtige MommaenCILX
p. 7511. Marquardt Staatsverw. I J 246 m.
Anm. 8 und 0. Cunti De Augusto 381. auf
Grund von Münzen.

ß) Pertinaz oder Septimius Severus:

170. Lilybaeum. Am Ende der Regierung des

Augustus munrnpium Auguttum mit dem
Münzrecht, CIL X 7223. Colonia Hclria
Augutla Lilybitanorum, CIL X 7205. 7228.

abgekürzt col. Augutta L., 7222. 7229. 7236.

7239. Zumpt 409 und Marquardt 246, 8
falsch. Beloeh 325f. (ungenau); das Rich-

tige CIL X p. 742. 0. Cuntz De Augusto 38.

3) Sardinien:
171. Uselis, Ptolem. III 2, 2. CIL X 7845 (v.

J. 158) = colonia lulia Augutla Uteli».

Trotzdem keine Colonie des Augustus. Pli-

nius n. h. III 85 sagt ausdrücklich, dass

nur eine einzige Colonie in Sardinien bestand
(Turris Libisonis s. o. nr. 81). und dasMon.
Ancyr. V 35. 36 nennt Sardinien nicht unter
den Provinzen, wohin Augustus Colonien
führte. Die Stadt wurde wohl durch Augustus
ein munidpium lulium Auguslum und er-

hielt das Colonialrecht von einem späteren

Kaiser (etwa Hadrian?, nicht Tiberius, wie
Cuntz De Augusto 21 und Jahrb. Suppl.
XVII 518 meint) unter Beibehaltung der
alten Beinamen. Zumpt 410. CIL X p. 810f.

172. YCornus, erhielt vielleicht im 3. Jhdt. den
Titel einer Colonie, falls CIL X 7915 richtig

ergänzt ist, CIL X p. 823.

4) Spanien (vgl. Hübner CIL II Suppl.

p. XCI):
a) Haetica. u) Augustus:

173. Astigi (Papiria) = colonia Augutta Firma
Plin. n. h. III 12. CIL II 1475. 1479. 1630.

Zumpt 365f. H ü b n e r CIL II p. 201

.

174. Tueci (Sergia) = colonia Augutta Oemella,

Plin. n. h. III 12. CIL II 1674. 1676. 1680.

1686. 3278. Zumpt 366. Kubitschek De
trib. orig. 151. CIL II p. 221 und Suppl.

p. 872.

175. YAsido Caesarina. vielleicht schon caesarische

Colonie, Plin. n. h. III 7. Mit Unrecht als Co-
lonie bestritten von Hübner wegen CIL II

1315; municipet werden auch die Einwohner
einer Colonie genannt. In CIL II Supp). 5407
C. 0. A. A. steckt wahrscheinlich der Name
derselben, etwa (iol.) IC(aetarina)]Alug.)

A(tiiJo) oder efofcmi [c(oloniae)] A(uguttac)

A(tidonit). Weder Munda, noch Carteia, noch
ßaelo, welche man für diese Stadt als Co-

lonie hat einsetzen wollen, haben Colonie-

recht gehabt. CIL II p. 176. Cuntz De
Augusto 7, 4.

ß) Hadrian:

176. Italic# (Sergia), Gell. XVI 13, 4. CIL XII

1856 = colonia Aelia Augutta tlalica. CIL
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II 1185 colonia V(iclrii) Italieensis, auch

CIL XI 2689 (aus Volsinii). Zurapt 411.

CIL II p. 146; Suppl. p. 838.

b) Lusitanien. a) Augustus:

177. Augusta Emeriti. 729 — 25 v. Chr., Plin.

n. h. IV 117. Strab. III 151. 166. Iaid.

orig. XV 1, 69. CIL II 492. Dig. L 15,

8. Colonie der reterani guintani und de-

cimani bei E e k h e 1 I 12. über die Grün-
dung nach Beendigung des cantabrischen 10

Kriege« Ca««. Dio LIII 26, 1. Frontin. de

eontr. agr. II 51. Hyg. de limit. eonat. p. 171

Lachm. Später wurden noch öfter rofoni

biehergeführt, Tae. hist. I 78 und CIL II

489. Da« Territorium der Colonie hatte eine

grosse Ausdehnung. Entstanden sind diese

und die folgenden lusitanischen Colonien an

der Seite militärischer Lager (aus canabaet)-,

sie sind, wenn auch mit Colonialrecht begabt,

doch auch fernerhin mehr wie militärische 80
Standlager organisiert gewesen. Augustus
hat diese Colonien offenbar gam wie die alt-

republicanischen benützt zur Sicherung des

neaunterworfenen Landes, Zumpt369. Hüb-
ner CIL II p. 52. 81. Auch die folgenden

Colonien verdanken ihre Enlstehungals solche

dem Augustus, während sie als castra von

Iulius Caesar, abgesehen vielleicht von dem
noch älteren Meteliinum (genannt wohl nach

Q. Mettellu« Pius cos. 674 = 80, der über 30

Spanien triumphiert« 683 = 71 v. Chr.), be-

gründet wurden und daher teilweise den
Beinamen lulia oder lulium führen.

178. Metellinum, Plin. n. h. IV 117. Ptolem. II

5, 8. Z u m p 1 3691. Hübner S.-Rer. Akad.
Berlin 1861, 405; CIL II p. 72f. Kubit-
s c h e k De trib. orig. 159.

179. Scallabis = colonia Praesidium lulium, Plin.

n. h. IV 117. Ptolem. II 5, 7. CILlIS5.Zumpt
313. CIL II p. 35. Kubitschek a. a. 0. 161. 40

180. Pa* lulia oder Augusta, Plin. a. a. 0. Paul.

Dig. L 15. 8. CIL II 47. Strab. III 151,

= Pax Augusta, Zumpt 869f. CIL II p. 81.

181. Norba = colonia Caesarina, Plin. a. a. 0.

Ptolem. II 3, 8. CIL II 694. Zumpt 370.

CIL II p 81.

c) Tarraeonensis. a) Augustus:
182 Iliri = colonia lulia Augusta, Plin. n. h.

III 19. Mela II 93. Ptolem. II 6, 15. 62.

Paul. Dig. L 15, 8. Eekhel I 51B. Zumpt 60
366. CiL II p. 479f.; Suppl. p. 957.

183. Barcino (Galeris = colonia Faventia lulia

Augusta Pia, Plin. n. h. III 22. Mela II

90. Paul. Dig. a. a. 0. CIL II 4536. 4537.

4538. 4539 u. s. w. Zumpt 366. K u bit-
seh e k a. a. 0. 166. CIL II p. 599.

184. Salduba oder Caesaraugusta (Aniensis), Plin.

n.h. III 24. Strab. III 151. Eck hei I 36.

CIL II 4249. Zumpt 367. Kubitschek
a. a. 0. 168. CIL II p. 406; Suppl. p. 937 60

(gegen Kubitschek).
185. Libisosa (Galeria) = colonia Libisosa Forum

Augustum, Plin. n. h. III 25. Paul. Dig.

a. a. 0. CIL II 3234. Zumpt 367. Kubit-
schek a. a. 0. 175. CIL II p. 434.

186. Salaria (Sergia), Plin. n. h. III 25. CIL II

3329, vgl. 3327. 5093. Zumpt 367. Kubit-
schek a. a. 0. 178. CIL II p. 448. 710.

187. Dertosa (Galeria). Bei Plin. n. h. III 28
oppidum eit. Rom. (von Caesar her), bei

Strabon III 159 Colonie, dasselbe Verhältnis

wie bei Panorums. In den letzten Regie-

rungsjahren des Augustes ist dieColonie hier-

hergeführt worden = colonia lulia Augusta
D. auf Münzen, CIL II 4058, vgl. 5128.
Zumpt 368 (falsch). CIL II p. 585. Weder
Bilbilis Augusta (Detiefsen Philol. LII 616.
Beloch Bevölkerung 330. Kubitschek 167.

0. Cuntz De Augusto 1 2 1 f.
;
gegen diese

vgl. Hübner CIL II Suppl. p. 941) noch
Clnnia (Zumpt 867f. CIL II p. 383) sind

augustische Colonien gewesen.

ß) Vespasian und später:

188. Amanura Portus = Flaviobriga, Plin. n. h.

IV 110. Ptolem. II 6, 7. Z u m p 1 395f. CIL
II Suppl. p. 934.

189. Clunia Sulpieia (Galeria), wird wegen des
Beinamens auf Galba bezogen, 0. Cuntz De
Augusto 12f.; aber dem steht das Schweigen
des Plinius gegenüber. Colonie bei Ptolem.
II 6, 56 und CIL II 2780, vielleicht durch
Hadrian. Zumpt 867f. CIL II p. 388.

Kubitschek a. a. 0. 170.

5) Gallien:
a) Narbonensis. a) Augustus:

190. Valentin zwischen 738—741 = 16—13v.Chr.,

Plin. n. h. III 36. Ptolem. II 10, 13; vgl.

Cass. Dio LIV 23. Mon. Aneyr. V 36. Zumpt
und Herzog halten die Stadt für eine augu-
stiache, 0. Hirschfeld dagegen (wegen CIL
XII 1748. darüber Verz. d. lat. Cd. nr. 61)
vorher vielleicht für eine caesarische Colonie,

Zumpt 370. Herzog Gnllia Narb. 95.

Beloch Bevölkerung 8371. 0. Hirschfeld
CIL XII p. 207.

191. Vienna (Voltinia), um dieselbe Zeit — colonia

lulia Augusta Florentia Vienna, Plin. n. h.

III 36. CIL XII 2327 (darüber Mommsen
Herrn. XVHI 180, 1). Das Alter der Colonie
betont Tac. hist. I 66. Oratio Claudii pro
iure hon. II 9 (longo tempore)-, vgL auch
CIL XII add. 6034. Verfehlt ist Mommsens
Versuch (CIL XII a. a. 0. und R. G. V> 79),

wegen Oratio Claudii II I5ff. die Colonie-

gründung erst unter- Gaius zu setzen. An
dieser Stelle liegt der Ton auf solidum,

woraus zu schliessen ist, dass die Bürger-

rechtserteilung an Vienna und die Erhebung
zur colonia cit. Rom. mit gewissen Ein-

schränkungen erfolgt war, die erst durch
Gaius bei dessen Anwesenheit in Gallien 39
und 40 aufgehoben wurden. Nicht ausge-

schlossen ist auch, dass die Erteilung des ins

Italicum an dieColonie gemeint ist, Dig.L 15,

8.ViennawarkeineMilitäreoloniedesAugustus,

sondern der mit dem Rang einer römischen

Bürgercolonie ausgestattete Vorort der rivi-

tas Allobrogum-, vgl. Tac. hist. I 65. Cass.

Dio XLVI 50. Zumpt 370. Herzog 90t.

Cuntz De Augusto 14, 5. Beloch 336.

3. 337 (ohne Entscheidung). 0. Hirschfeld
CIL XII p. 217B. und zu add. nr. 6034 e

folgt Mommsen.
192. Aquae Seztiae (Voltinia) = colonia lulia

Augusta Aquae Seztiae. Noch bei Plinius

III 36 latinische Stadt. Colonie bei Ptolem.
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II 10. 15. CIL XII 705. 982. 523; add.

p. 814 nr. 4414. 4424. 8212. 4528. Unter

Augustus wurde die Stadt Colonie (Tribus

Voltinal). 0. Hirschleid CIL XII p. 65.

B e 1 o c h 331.

193. Apollinaris Reiorum (Voltinia)= eolonialulia

Augusta Apollinaris Reiorum. ltei I’linius

a. a. 0. noch latinische Stadt. Colonie CIL
XII 358. 867. 411. 983. 3200. 3291. 4082.

Geleitet von /I rin, CIL XII 867. H e r z o g 1

Gallia Narb. nr. 357. CIL XII p. 49.

194. Nemausus (Voltinia) — eolonia Augutla. Bei

Flinius III 37 latinische Stadt, Nach CIL
XII 3151 gab Augustus der (latin.?) Colonie

im J. 738 = 16 v. Chr. Thore und Mauern.

CIL XII Addit. p. 838 zu p. 381.

* [Ruscino] (Verz. der lat. Col. nr. 58) scheint

nicht Bilrgercolonie gewesen zu sein. Nach
Flinius war cs Latinerstadt oder- colonie. Auf
Manzen der Stadt (E c k h e 1 I 70) erscheint 1

die ltgio VI; aber damit ist noch nicht be-

wiesen, dass dieStadt Bilrgercolonie war trotz

Mommsens (Mon. Ancyr. 1 119), Mar-
quardts (Staatsvcrw. 1*266, 1) und Be-
loc h s (Bevölkerung 331) gegenteiliger Mei-

nung.

ß) Hadrian?
195. ?Avennio (Voltinia), ursprünglich latinische

Colonie. Wenn die verdächtige Inschrift von

Apta CIL XII 1120 richtig ist, so hatte!

Avennio später den Titel eolonia lulia Ha-
driarta Avennio. Als Colonie erscheint die

Stadtauch bei Ptolem. II 10, 14. 0. Hirsch-
feld CIL XII p. 130t.; vgl. unten nr. 208.

b) Tres Galliae und Germaniae. a) Claudius:

vgl. nr. 97. Lugudunum.
196. Ara Agrippinensium — eolonia Claudia

Augusta Ara Agrippinentium, gegründet

im J. 51 n. Chr., Tac. ann. XII 27. Plin.

n. h. IV 106. Ptolem. VI 9, 8. Zahlreiche •

Inschriften z. B. CIL IX 1584. XIV 208.

Index von CIL XIII. Dig. L 15, 8, 2. Ganz
verfehlt ist es, wenn M o m m s e n (Herrn.

XIX 69ff.) diese, sowie eine Anzanl anderer

BOrgercolonien als latinische Colonie hat

erweisen wollen, weil von hier Leute zu

peregrinen oder latinischen Truppenkörpern

g
estellt wurden. Dagegen 0. Hirschfeld
,-Ber. Akad. Wien CIII (1888) 819B. (Ex-

curs) und E. Korne mann Zur Stadtent-

stehung in den ehemals keltischen und ger-

manischen Gebieten des Römerreichs, Gies-

sen 1898, 29. 58ff. Neben der Colonia

Agrippinensis bestand noch ein Teil des alten

Ubiergebietes, vielleicht attribuiert der neuen

Stadtgemeinde, fort; vgl. auch H. N i s s e n

Zur Geschichte de6 römischen Köln, Bonn.

Jahrb. 98 (1895) 150.

Alle übrigen im Gebiete der Tres Galliae und

der Germaniae genannten Colonien sind keine wirk-

lichen Städte, sondern die im Rahmen der galli-

schen Volksgemeinden (cirilalcs) verbleibenden

Vororte (eaptfa cieitatium), die nur titular Co-

lonicn wurden, ohne deshalb aus dem Verbände

der Volkschaft auszuscheiden, über diese galli-

schen Titularcolonien, die meistens den Namen
der Gesamt ririta* trägen, vgl. E. Kornemann
a. a. 0. 376. Colonien derart stammen:

von Claudius?
197. eolonia i'ellarorum, CIL XIII 1577, inner-

halb der eirilat libera Vellarorum (noch im
3. Jhdt., vgl. CIL XIII 1614. auch 1576).
0. Hi r Sehfeld CIL XIII p. 212f.

198. eolonia Augutla Treveronim, Tac. hist. IV
62. 72. CIL III 4158. Brambach CIRh
1986 (aus dem J. 121). 1937 aus dem J. 139);
daneben die eivilat Trererorum, CIL III 5215
frühestens unter Kaiser Marcus). Korr.-Bl.

d. Westd. Ztschr. VII (1888) 50 aus dem
J. 197 n. Chr. (dazu Zangemeister).

ß) Wahrscheinlich von Galba:

199. eolonia Stguanorum, CIL V 6887. Die Samt-
gemeinde — eintan — wird erwähnt CIL
XIII 1674. 1695.

y) Wahrscheinlich von Otho:
200. eolonia Lingonum, Tac. hist. I 78. CIL XIII

5685. 5693. 5694.

A) Von Vespasin:

201. eolonia Pia Flaria Constans Emerita Hel-
retiorum loexterala — Aventieum, im J. 74
n. Chr., Inscr. Helv. 175. 179, abgekürzt
eolonia HeJretiorum ebd. 164. 181; auch
eolonia Arentieemnum ebd. 149. Über das
Grttndungsjahr Chronik des sog. Fredegar
vom J. 613 n. Chr. II 86. Aventieum und
Trier hat Mcmmsen (Herrn. XVI 472. XIX
7011.) auch als latinische Colonien in Anspruch
nelimen wollen. Auch hier haben das Gegen-
teil erwiesen 0. Hirschfeld (a. a. 0. vgl.

nr. 1 96, anders S.-Ber. Akad. Berl. 1897, 1099,
1. 1100, 5) und K. Kornemann Zur Stadt-

entstchung 43ff.

202. Forum Segusiavorum = eol. Fl(avia) F[orutn

S.l, ein Meilenstein aus Traians Zeit, CIL
XIII p. 221. Die ririfos CIL XIII 1629(?)
1632. 1645. 1646; vgl. CIL XIII p. 22If.

203. eolonia Flaria Nemetum Noviomagus, das
I heutige Speier, Brambach CIRh 1948. 1950.

1951.

e) Vielleicht auch aus flavischer Zeit:

204. colonia Mnrinorum, Henzen 5211; die
riritae CIL XI 391.

£) Von Traian:

205. eolonia Ulpia Traiana, Bonn. Jahrb. 80,

1509,, vgl. Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. V llf.

CIL VI 3296, in der eirilas der Cugerni,
wohl — eirilas Traiantmi* CIL VII 924,

) die Bürger, derselben = etres Traianenses,

Orelli 2003. CIL XIII 1976, attribuiert

wohl die Traianenses Baelatii, Zange-
meister N. Heidelb. Jahrb. V (1895) 50;

anders M o m m s e n Westd. Ztschr. V (1886)
125f. und A. Riese ebd. XIV 1895, 157.

ij) Von Alexander Severus?

206. eolonia Elumlium in Aquitanien, CIL XIII

546 (nicht vor dem Ende des 2. Jhdts.), vgl.

544. 545 ; 0. Hirschfeld ebd. p. 72.

)207. leeAonia Senonum. Die Inschrift CIL XIII

1684 erwähnt einen prae/eelus coloniae, der

vielleicht auf die Senonen zu beziehen ist.

Die rinlas Senonum kommt auf der In-

schrift CIL XIII 2949 vor (aus dem J, 890).

0. Hirsch feld CIL XIII p. 443.

Eine ebensolche Titularcolonie in der Nar-

bonensis war vielleicht in der cirilat Voeon-

tiorum.

by Google
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208. Colonia Dm Augusta Vocontiorum, CIL XII
690.

* [Lugdunum Convenarum] endlich wird bei

Ptolem. II 7, 13 Colonie genannt, aber offen-

bar infolge einer Verwechslung mit Lyon,

0. Hirichteld CIL XIII p. 5f. 20f.

6) Britannien. Claudius:

209. Camulodunum oder Camalodunum, aus dem
J. 51 n. Chr. = colonia Virtricensis, Tac.

ann. XII 32. Ptolem. II 13, 17. Geogr. Rar. 10

V 31. CIL XIV 8955. Im J. 62 verwüstet.

Tat ebd. XIV 31, vgl. Agricola 14. Zumpt
389. H ü b n e r CIL VII p. 33—35.

Unbestimmter Herkunft
210. Glevum (Gloucestcr). CILVII 54. Geogr. Rav.

V 31 p. 427, 12. Viele Münzen Bchon von

Claudius; vielleicht also wohl schon von

diesem gegründet, aber später, wie es scheint,

gänzlich verlassen HQbner CIL VII p. 29f.

211. Eburaeum (York), CIL VII 248. Hübner 20
ebd. VII p. 81.

212. Lindum, Geogr. Rav. V 31 p. 303; vgl. CIL
VII 189, ebd. p. 50f.

* [Keine Colonie war Londinium, obwohl es in

spätrömischer Zeit sehr bedeutend war und
den Beinamen Auguila führte (Ammian. Marc.
XXVn 18)].

7) Dalmatien:
Claudius?

213. Col. Claudia Aequum, Ptolem. II 16, 11.30
CIL III 1323. 1108. 1596 4376. 2026 (col.

Aeguilalisl). 8721. 9767. 9758. 9771. 97RS.

Trotz des Beinamens Claudia ist es nicht

ganz sicher, ob die Colonie von Claudius
stammt; denn Plinius, der doch von einer

Veteranenansiedlung des Claudius in Sieuli

spricht (n. h. IH 14; darüber Bel och Be-

völkerung 382. 335. 0. Cuntz De Augusto

29), erwähnt sie nicht. CIL III p. 360;
Suppl. p. 1613. 40

8) Raetien und Noricum:
* [AugustaVindelieorum] war niemals Colonie,

Tat Germ. 41 ist falsch. Zumpt 403.

CIL III p. 708.

Marcus Aurelius:

214. Ovilava (Wels) = col. Aurclia Antoniniana

Ovilata, CIL III 5606. 5630, vorher ein

municipium Aclium.

Unbestimmt:
215. Viranum (Mariasaal nördlich von Klagen- 50

furt), CIL VI 3304. III 4778; ebd. III p. 597.

216. ?Flavia Solva (Seckau bei Leibnitz), offenbar

ursprünglich ein ttavisches municipium; da-

gegen Aelia Solta CIL VI 2885 col. 5 v. 16;

sodass die Stadt im 2. Jhdt. (vielleicht durch
Hadrian) eine Rangerhöhung erfahren zu

haben scheint, CIL III SuppL p. 1834.

217. ??Cetium. ursprünglich municipium Aclium.

Colonie auf der wenig zuverlässigenlnschrift,

CIL III 5652; ebd. III p. 684. 60

9) Pannonien.
a) Pannonia superior. a) Claudius:

218. Savarin (Claudia) (Stein am Anger) - col.

Claudia, Plin. n. h. III 146. Auf Inschriften

C. C. S, CIL III 4070. 4158. 4154. 4156.

4183. 4191. 4194. 4152. 4178. 1 1 223. Weatd.

Ztschr. XI (1892) 277f. Nicht aus canabae

entstanden, CIL III p. 525.

Ftuljr-Wlwoat IV

ß) Vespasian:

219. Siscia (Sziazek), vgl. o. nach nr. 100 = col.

Flavia S. oder col. Scptimia Siscia (Augusta),

Plin. n. h. III 148. Bei Verlegung des Stand-
lagers nach der Donau erhielten offenbar die

Canabae von Liscia durch Vespasian Colonial-

recht. Noch einmal muss sich der Stadt an-

genommen haben Septimius Severus, CIL III

3951. 4471. 4193. 3973. 3976. 10836. 3936.

3961. 3974. 601 1. 10857. Zumpt 374. 396f.

CIL III p. 501.

y) Traian:

220. Poetovio (Papiria) (Unter-Haidin bei I’ettau)

= col. Ulpia Traiana P. (aus canabae Tac.

hist. III 1. CIL III 4025); CIL HI 753. 5427.

260. öfter abgekürzt C. V. T. P. ebd. 4022.

4038. 4050. 4057. 4067^4068. 4101 u. s. w.

DicColoniegründungwar mit einer Veteranen-
deduction verbunden, CIL m 4057, vgl.

Hvgin. gram. p. 121 Lachm. Zumpt 406.

CIL III p. 510.

S) Ende des 2. oder im 3. Jhdt.

Tgl. nr. 219 Siscia.

221. Carnuntum oder Karnuntum (Petronell), aus
den canabae zunächst ein municipium
Aclium, wahrscheinlich durch Hadrian, CIL
III 4554. Orelli 2675; noch im J. 178 n.

Chr. (CIL III 4495). Colonie auf Inschriften

des 3. Jhdts. CIL III 4236. 4539. 4567.

11139. 11255, vermutlich durch Septimius
Severus, der hier zum Imperator ausgerufen

wurde (Hist. Aug. Sept. Sev. 5). Zumpt
428. CII. III p. 550.

222. Brigetio (O-Szöny), aus den canabae zunächst

ein municipium Antoninianum, CIL III

11007, dann, frühestens im 3. Jhdt.. eine

Colonie CIL III 4335; ebd. III n. 539.

b) Pannonia inferior, o) Flavisch:

223. Sirmium (Mitrovie) = colonia Flavia S. Bei

Plin. n. h. III 148 noch als ciritas. Colonie:

CIL IH 753. 8230. 3243. 3685. 6441. 3242.

6438 = 10220. Z u m p t 430 (falsch). CIL
III p. 418.

ß) Hadrian:

224. Mursa (Sergia) (Eszeg) — colonia Aelia M.,

Ptolem. II 15, 8. CIL III 3288. 3560.

10305. 3291 s= 10267. Kilofta 'Aipiacoe bei

Steph. Byz. s. v. CIL. III 3279 gesetzt

von den Murscnses Hadriano rvnditori suo,

3280 (aus dem J. 133, vielleicht dem Grün-

dungsjahr?). Zumpt 417. CIL UI p. 423.

y) Septimius Severus:

225. Aquineum(Scrgia)(Alt-Ofen),aus den canabae

zunächst ein muutnptutn Aclium durch

Hadrian, wahrscheinlicher (CIL III 10336)

Antoninus Pius (CIL III 8347 aus dem J. 172.

10398 aus dem J. 193. 10305). Inschriften

mit colonia sehr viele, die älteste CIL III

10429 auf dem J. 210. Die Verleihung des

Colonierechtes also zwischen 193 und 210
n. Chr., Zumpt 430. CIL UI p. 489; Suppl.

p. 1691 und zu nr. 10336.

226 Colonia Bassiana (nahe bei Dobrince zwischen

Donau und Sau), Colonie nur auf Inschriften

des 3. Jhdts., die älteste für Caracalla und
Iulia Dom na, CIL III 10197 = 6470,4, vgl.

10203. 10204. 10205, auch 10206. CIL III

Suppl. p. 1670.

18
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4) 3. Jhdt.:

227. Colonia Prap . . . oder vielleicht Prad , .

.

(Titel an der Theiss, etwas nördlich von der

Mündung in die Donau). CIL III 3255 aus

dem J. 254/5.

10) M o e a i e n:

a) Moesia superior. a) Flavier (Vespasian?):

228. Seupi (Quirina) (Zloku2an bei Ueskflb) = oo-

louia Flaria und mlonia Arlia Seupi; cv-

lonia flaria. CIL VI 3205; eine wirklich 10

dedueierte Veterancncolonie der Flavier (CIL
III 8105—8107. 8199. 8200). CIL VI 553
Aclia Seupi, oltenbar durch Hadrian oder

Antomuus I’ius verstärkt. Einfach cnloniu

Seupi oder Scuporum, CIL 111 8189. 8194.

8197. 8203. 8204. 8206. 8272; vgl. 8271.

CIL III Suppl. p. 1460.

ß) Traian:

229. Ratiaria (Papiria) (Arfer) — colonia Ulpia

Raliaria, CIL III 753 (zwischen 161—168) 20

6294. 6295= 8089. 1641 p. 1020. CIL III

p. 263. 1020. v. Domasiewski Neue
Heidelb. Jahrb. I (1891) 198.

-/) 3. Jhdt.

280. Viminaeium (Kostolae). zunächst muiitW-

pium Achum, CIL III 1654 u. s. w. Colonia

auf Münzen zwischen 240 und 255 n. Chr.

f
eschlagen und auf den Inschriften CTL III

474. 8109: ehd. III p. 264.

281. Singidunum (Belgrad), muniripium erst nach 30

Hadrian, noch unter Septimius SevernB, CIL
m 10495. Colonie vielleicht erst durch

Gordian III. (vgl. CIL III 8154), mlonia ge-

nannt CIL ITI 1660 = 8151 aus dem J. 287
n. Chr., CIL III p. 265 und 8uppl. p. 1454.

v. Domaszewski a. a. 0.

b) Moesia inferior. Traian:

232.

Oescus (GiUen oder Gigen) = colonia Ulpia

Ocscun, CIL III 753 (aus den J. 161— 168).

6127 = 7426. 7430. 7431. Rer. Arch. XXIX 40

(1896) 259 nr. II= Cagnat ebd.404. nr. 117.

CIL III p. 141; add. p. 992. v. Doma
s z e w s k i a. a. 0.

11) Dacien. a) Traian:

233.

Sarmizegetusa (Papiria) (Varhöly oder Gre-

distje), gegründet 110 n. Chr.= colonia Ulpia

Traiana Augusta llaeira Sarmitcgeluta, im
3. Jhdt. dazu noch melru/wlit, CIL III 1445.

1452; metropolii zuerst 1456 (aus dem J.288),

abgekürzt col. S. oder col. liacica (ao offen- 50

bar in der traiauischen Zeit), die älteste In-

schrift vom J. 110 n. Chr. nr. 1448 (Qriln-

dungsinschrift). Eine Masse von Inschriften

von dieser Colonie CIL III p. 238f. 1016.

ß) Marc Aurel;

234.

Apulum (Papiria?) (Karlsburg — colonia

Aurelia Apulum. An der Seite des Stand-

lagers entstand hier ein Municipium und eine

Colonie nicht nacheinander, wie sonst, son-

dern zu gleicher Zeit durch Marcus Aurelius; 60
municipium Aurelium CIL III 986. 1132,

später üeptimium ebd. 976. 985. 1051. 1082.

1083, es bestand noch unter Gordian III.

ebd. 1433. Colonia Aurelia Apulum CIL III

7773, vgl. 7864 (aus der Zeit des Septimius).

1 139 (aus dom J. 235). 1176 (aus dem J.250).

Ulp. Dig.L 15, 1, 9. CIL III 975 erwähnt einen

dccurio municipii Apulrntis, der zugleich

patronus coüegii lalirum coloniae Apul.
war, 7739 einen gewesenen llvir col. Apul
und tacerdo» municipii. Die zwei Gemein-
den waren ganz selbständig. Das Munici-
pium stand (aber erst seit Sept. Severus
CIL III 1083; vgl. 1132) unter IVriri, die

Colonie unter llriri. Zu erklären ist die

Doppelgemeinde dadurch, dass vielleicht hier

die eanabae des Standlagers mit dem ein-

heimischen rtrus, in dessen Nähe das Lager
ebaut war und von dem es seinen Namen
attc (bei jedem Standlager [contra], zwei

Siedlungen; eanabae
[
canabcneee] und cteue

[rtrani]: vgl. Tac. hist. IV 20 vom Bonner
Lager, darüber E. Kornemann Zur Stadt-

entstchung 50, 2), nicht örtlich zusammen-
lagen, und dass der Eingeborenen-rteus zum
Rang eines Municipium gelangte, während
die eanabae Colonierecht erhielten. Unter
Decius hiess die Colonie colonia nora Apu
lemis, CIL III 1176, vielleicht infolge der

Vereinigung des Municipium mit der Colonie
zu einer Gemeinde Z n m p t 405 (falsch).

CIL m p. 1821.; Suppl. zu 7773.

235. Napoca (Klausenburg = colonia Aurelia Än-
poca. Zunächst muntetpium Aclium, CIL
VIII 3021. UI 860 (zwischen 139--61).

1100. Colonie: Ptolem. III 8. 7. Tab. Pcut.

Ulp. Dig. L 15. 1, 8. 9. CIL III 7726 =
963. VI 269 (aus dem J. 218). III 865. 1141.

854 = 7657. 858 u. s. w. Von Beamten be-

gegnen nie llriri oder IVriri, sondern auch
noch in der Zeit, da die Stadt Colonie war.

nur acdiles (ni 7633 = 827. 858. 867) oder

praelcrli (858). Die Napoeenser hatten offen

har nicht das Recht sich höhere Beamte zu

wählen, ähnlich wie anfangs das mnrriri-

pium Aurelium Apulum. Zumpt 406. CIL
III p. 169; Sujrol. p. 1380.

236. Drobeta (Tumu Severinu). Zunächst muni-
cipium, CIL III 1581 =8017 (add. p. 1018)

aus dem J. 145. Colonia CIL III 1209.

2679. 1570. 1580. 8019. Grllndungsieit un-

sicher, 2679 kann IrühestensEnde des2. Jhdls.

gesehrieben sein, diese Colonie daher auch

frühestens von Marc Aurel. CIL III p. 251

:

add. p. 1018.

y) Septimius Severus:

237. Potaiasa oder Patavissa (Thorda), Ulp. Dig.

L 15, 1, 9: hiernach aus einem rteus (von

Napoca: CIL III 1627; vgL X 2600) durch

Septimius Severus zu einer Colonie erhoben.

Aber nach den Inschriften zunächst muni
ripium durch diesen Kaiser. CIL III Suppl
7689. 7804. Colonia ebd. 1030.7709. Zumpt
430. CIL III p. 172L; Suppl. p. 1382.

238. Zerna, Ulp. Dig. L 15, 1, 8 (Dierna: Ptolem.

III 8, 11; eine tlatio Tiernemium CIL IH
15681.). Marquardt St.-V. I» 311.

6) Unbestimmt:
239. mlonia Malu . . . (Malvensis), CIL III p. 893

Dipl. LI vom 7. Januar 230.

240. colonia Romula (Reika). Municipium CIL
III 8033. 7429. Colonia ebd. 8023=1588.
8031 (hier bezeichnet Philippus Arabs die

Stadt als colonia na-, vielleicht war er der

Verleiher des Colonicreehts). CIL 111 Suppl.

p. 1421.

Digitized by Googl
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12) Makedonien:
a) Augustus:

241. Dyrrarhium (Aemilia) (Durazzo). gegründet

nach 724 = 30 v. Chr., Cass. Dio LI 4. Plin.

n. h. III 145. Paul. Dip. L 16, 6 , 8 . CIL
III 61 1. 607. 709. Die alte griechische

StadtEpidamnos blieb daneben bestehen, vgl.

CIL HI 611 und die doppelte Tribus (Aemilui

und Quirina). Zuropt 376. CIL III p. 117.

Cunti Jabrb. I. Philol. Suppl. XVII 511. 10

Tgl- nr. 105. Philippi (Voltinia). wrstirkt in der-

selben Zeit : rotem ui Augutta hilia Phi-

lippi auf Münzen: Eckhel II 76. Cass. Dio
a. a. 0. Plin. n. h. IV 42. Paul. Dig. L
15, 8

, 8 ;
vgl. CIL III 661. 7340. Zumpt

377 f. CIL III p. 120.

Derselben Zeit gehören wohl an folgende co-

loniae Inline Augutlac, da Cass. Dio a. a. 0.

sagt, dass ausser Dyrrarhium und Plülippi da-

mals noch andere Städte Makedoniens mit itali- 20
sehen Itürgern besiedelt wurden:
242. Dium (Malathria) = colonin Mia AugutIn

Dnum, Plin. IV 35. CIL III 548; Suppl. 7281.

591. Zumpt 377. CIL III p. 115. Cuntz
a. a. 0. 507.

243. Pella = colonia lulia Augutta Pella, Plin.

n. h. 15' 34. Imhoof-Rlumer Monn, grecqu.

86 nr. 98. 99. Erk hei II 74. Ciü 1997.

Zumpt 377. CIL III p. 116. Cuntza.a.0.
244. Cassand rea (Papiria) = colonia lulia Augutta 30

Cattandrea, Plin. n. h. IV 36. Paul. Dig.

L15, 8, 8. Imhoof-Rlumer Monn, grecqu.

67B. CIL III Suppl. 7333. Zumpt 377.

C u n t ?. a. 8 . 0. 511.

245. Byllis, Plin. n. h. IV 35. CIL III 600.

Zumpt 377. C u n t z a. a. 0. 507.

ß) 3 Jhdt.:

246. Stobi. Durch Auguatus muuicipium. Plin.

n. h. III 34. bis auf Elagaba! (Eck hei II

77. CIL III 629); colonia Dig. L 15, 8, 8.40
Zumpt 434. 481. 489.

y) Valcrian:

247. Thesaalonike, Eck hei II 80. CIO 1969.

Duehesne et liayet Mission auMontAthos
nr. 3. Colonietitel offenbar wegen des Wider-

standes gegenüber den Skythen im J. 253

(Zosim. I 29). Zumpt 437.

13) Achaia mit Epiros.
a) Auguetus:

vgl. nr. 108 Buthrotum auch = colonia Augutta. 50
vgl. nr. 109. Aetium.
248. Patrae (Quirina) (Patrat), gegründet 738 =

16 v. Chr. = colonia Augutta Aroe Patrae,

Euseb. chron. Plin. n. h. V 11. Strab. VIII

387, hierher Veteranen der legio X und XII
fulm. (Eckhel II 257 und Inschriften). Di«
griechische Gemeinde blieb bestehen, ja be-

kam die libertat, Paus. VII 18, 5. Neben-
einander gab es also Achaei Patrenset und
Romani Patrenset (Strab. X 460: ol h I1A- 60
Igats Tat/ialoi), d. h. Patrae war eine Doppel-

gemeinde, vgL W. H e n z e De civitatibus

iiberia, Berliner Diss. 1892, 13f. Die Colonie

Patrae bekam ein sehr grosses Territorium,

dazu gehörte Rhypae, Paus. VII 18, 7, dann
Dyme (vgl. nr. 107), Paus. VII 17, 5, wenn
auch erst nach Augustus, endlich die oso-

lischen Ia>krer mit Ausnahmeder Amphissaeer,

Paus. X 38, 9. Zumpt 875f. Hertzberg
Oesch. Griechen!. I 495IT. CIL III p. 95.

14) Thrakien,
a) Claudius:

249. Apri = colonui Claudia Apreusis, Plin. n. h.

IV 471. Ptolem. III II, 17. CIL III 38*:

(III 727 bezieht sieh wohl auf Parium).
Zumpt 386. CIL III p. 134.

ß) Flavier:

250. Devcltus = colonia Flavia Porcntit Dcrel-

lut oder Deutln*. Plin. n. h. IV 45. Ptolem.

in 11, 11. Eckhel II 32. Vaillant I 148.

II 155. Zumpt 397.

251. Flaviopolis Plin. n. h. IV 47. Solin. 10.

Z u m p t a. a. 0.

252. AvXaiO' rriyoe (Oleitirus), CIL III Dipl.

XIV p. 857, Militärdiplom des Domitian vom
J. 80 ; darin: Cololetir. nach Henzen = eo-

t(unia) Ole(i]lie[o], Marquardt 1* 315, 9.

y) Philippus:

253. Philippopolis, 248 n. Chr.. Euseb. chron. zum
J. 248 n. Chr. (ungenau). Eckhcl II 44.

Aber schon 251 wurde die Stadt von den
Gothen zerstört. Ammian. XXXI 5, 17.

Zumpt 435.

15) A a i v n (prov.).

Angustus:

254. Alexandria Troas (Aniensis). gegründet zw i-

schen 727 = 27 und 742= 12 v. Chr. (alle

augustischen Colonien nämlich, soweit sie

bei Plinius Vorkommen, gehen auf den agrip-

pischen Teil der Reiehsstatistik zurück und
müssen daher vor 742 = 12 (Todesjahr des

Agrippal gegründet sein. 0. C u n t z Jahrb.

Suppl. XVII 522ff.). Plin. 11 . h. V 124. raul.

Dig. L 15. 8
,
9. Strab. XIII 593. E c k h e 1

II 479. CIL III 7282 heisst Hadrian resti-

lutor coloniae; auf den Münzen des Cara-
ralla steht der Zusatz Aurelia Antrmiuinua.

E c k b c 1 II 482; vgl. CIL III 391 = Suppl.

7073. 7282. 384. 389. Le Bas-Wadding-
ton 1734. 1740c. Zumpt 378. 433.

* Nach [Trallea] wurden von Auguatus nach

einem furchtbaren Erdbeben coloni gesandt

(CIG 2927. 2930; Name der Stadt seitdem

Caesarea oder Caesarea Tralles: Eck hei
III 125. CIG 2929. Waddington zu

nr. 600 a), aber die Stadt wurde nicht eo-

lonia; falsch Agathias hist. II 17. Mar-
quardt 1

1 347.

16) Bithynia und Pontus. Diodetian.

255. Nicomedia = cot. Nicomedentium, CIL III

326 aus dem J. 294.

17) Galatieu (prov.).

a) Augustus: Alle augustischen Colonien hier

ausser Antiochia (vgl. nr. 114) haben den Bei-

namen lulia Augustn. Lystra sogar nur lulia.

Vor dem J. 727 = 27 v. Chr. kann aber keine

von ihnen dedueiert sein, da sic alle bei Plinins,

d. h. bei Agrippa, fehlen. Sie gehören also in

die zweite Hälfte der augustischen Regierung, auf

alle Fälle nach dem J. 742 = 12 v. Chr. (vgL

nr. 254); vgl. auch Mon. Ancyr. V 35f. Viel-

leicht waren sie schon alle zur Zeit, als Antiochia

dedueiert wurde, projectiert (nach eaesarischem

Plan?), kamen aber erst später zur Ausführung.

256. Germe in Pisidien = colonia lulia Augutta
Felix Germe, Ptolem. V 47. Not. episc.

oogle
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reg/ioxoXa>ria. Eckhel III 178. Mionnet
IV 390. CIL III 284 (für Hadrian). 285.

Zumpt 419. CIL III p. 53.

257. Cremna oder Kremne, ebd. (Girme)=colonia
lulia Augutta Felix Cremna, Strab. XII
569. Eekhel III 20. Mionnet III 507.

VII 114. CIL III Suppl. 6873 (lür Netra).

6874 = 304 (für Hadrian). Le Bas-Wad-
dington 1200. Zumpt 419. CIL HI SuppL
p. 1248. B e 1 o e h Bevölkerung 334. 10

258. Olbasa ebenda (Belenli) = colonia lulia Au-
gutta Olbatenorum, Ptolem. V 5, 8. Eekhel
III 20. CIL III 6899 (aus dem J. 42/8.).

6891. 6892. 6888 (bilinguis). Zumpt 438, I.

CIL HI Suppl. p. 1250.

259. Comama ebenda (nahe bei Urgüdlü) = co-

lonia lulia A ugutta Prima Fida Comama,
Ptolem. V 5, 8. M i o n n e t II 350, 109 =
VII 710. 305. 711, 308 etc. CIL III 6886
i) nQtotrj nai Htorr] Ko/toftev&v noXotvIa. 6887. 20

Ball. hell. XVI (1892) 419 nr. 43 = Cagnat
Rev. arch. XXI (1893) 2551. nr. 18. Zumpt
432. CIL in Suppl. p. 1250.

260. Lystra in Lyeaonien (Khatün Serai) = colonia

lulia Felix Gemimt Luttra, CIL III 6786
fSr den Divus Augustus. Waddington
Rer.numism. 1883,57. Imhoof-Blumer
Monn, greequ. p. 347. CIL III SuppL
p. 1239.

261. Pariais ebenda = colonia lulia Augutta SO
Parlait Eekhelm 84. Zumpt 4181. Mar-
quardt St.-V. I* 864, 12. Beloch Bevölke-

rung 834.

262. Ninica = colonia lulia Augutta Felix

Biniea Claudiopolit, Cohen1 Trajan nr. 715;

Ztschr. r. Numism. VI (1879) 12. XVII 239
Kenner Numism. Ztschr. XV (1888)3; Rev,

fran$, 1898, 196 nr. 4732; vgl. Ramsay
ebd. 1894, 164—178. Das Richtige bei Ku-
b i t > c h e k Rundschau Aber ein Quinquen- 40

nium (1890—1894) der antiken Numismatik,
Wien 1896, 42—44. Über den Beinamen
Claudiopolis vgl. Animian. Marc. XIV 8, 2,

der die Stadt fälschlich zu einer Colonie des

Claudius macht.

ß) Claudius:

263. Iconium -- colonia Claudia Iconium, Eekhel
III 31. 33. CIG 8991. 3993. Aber auch

colonia Aelia Iconiensit: M i o n n e t III

535 nr. 13, so auch Comptcs Rend. 1890, 442 50

= Cagnat Rev. Arch. XVII (1891) 414 nr.90

colonia Aelia Hadriana Augutta Iconien-

tium. Wahrscheinlich neue Coionisation

durch Hadrian, Zumpt418. Perrot Ga-

latie 144.

18)

Kappadokien.
o) Claudius:

264. Archelais, Plin. n. h. VI 8. Itin. Ant. p. 144.

Ptolem. V 6, 14. Zumpt 386. Marquardt
St.V. I» 373, 5. 60

ß) Anfang des 2. Jhdts.?:

265. Sinis in Kleinarmenien, Ptol. V 7, 5.

y) Marcus Aureüus.

266. ?Faustinopolis; aus dem ricus Halalae co-

lonia nach Hist. Aug. Marc. Aurel, c. 26.

Ob aber hier nicht colonia im weiteren Sinn

gebraucht ist? Zumpt 429. Marquardt
a. a. 0. 373, 7.

S) Caracalla:

267. Tyana = Antoniniana cot. Tyana, E c k h e 1

III 195. Mionnet Suppl. VII 715. Zumpt
433.

19) Kilikien.
a) Hadrian?:

268. Selinus = Traianopolis, Dig. L 15, 1, 11.

Cass. Dio LXVIII 33. Tab. reut. Zumpt
419.

ß) 3. Jhdt.

:

269. Olba, M i o n n e t Suppl. VII 238. in 509.

Marquardt St.-V. I» 389, 9.

270. Mallus, Bor r eil Numism. Chron. VHI 4.

M i o n n e t Suppl. VII 226.

20) Syrien mit Palaestina.
a) Augustus:

vgl. nr. 115. Berytus (Fabia), Beirut, seit dem
J. 740 = 14 v. Chr. colonia lulia Augutta
Felix Berytut, Paul. Dig. L 15, 8 colonia

Auguttana. Joseph, bell. lud. VII 89. Qrün-
dungsjahr bei Euseb. chron. 143 Schoene.

Strab. XVI576. Ansiedlung iweier Veteranen-

legionen: leg. VMac. und Vlll Aug. Eekhel
III 356. CIL ni 161. 165. 166. 167. 6041.
6671. 6672. 6687 (aus dem J. 749—750
= 5—4 v. Chr.). Zumpt 379. Mommsen
Res gestae divi Aug. * p. 43. 0. C u n t x

Jahrb. Suppl. XVII 481, 11. 482.

271. Heliopolis (Fabia). Baalbek. Auf alle Fälle

nach 742 =12 v. Chr., vgl. nr. 254, = co-

lonialutia Augutta Felix Heliopolit, Eekhel
IIIS34. Mionnet V 299; Suppl. VIII 210.
CIL 111 202; Suppl. 6665. Dig. L 15, 1, 2.

Zumpt 418. Beloch Bevölkerung 334. 337.

Marquardta.a.0. 428, 8.

ß) Claudius:

272. Ptolemais, vor dem J. 47 n. Chr. (nach deu
Münzen), Plin. n. h. V 75. Hierher wurden
geführt die Legionen VI Ferrata, IX, X
Fretentit und XI Claudia Pia: M i 0 n n e t

V 475. Zumpt 388. Beloch 835.

y) Vespasian:

273. Caesarea, früher Turris Stratonis = colonia

Prima Flavia Augutta Caetarea, Plin. n. h.

V 69. Eckhel III 430. Am. Journ. of Philol.

1890, 334= Cagnat Rev. Arch. XVII (1891),

257 nr. 1. Paul. Dig. L 15, 8, 7. Ulp. ebd.

1 § 6. Zumpt S97f. Marquardt 428, 5.

• [Emmaus — Nicopolis] war niemals Colonie,

obwohl Vespasian 800 Veteranen hierher-

führte: Joseph, bell. lud. Vn 217. Aera der
Stadt vom J. 71 n. Chr., Eck hei ni 454.

S) Hadrian:
274. Aelia Capitolina (Jerusalem), Cass. Dio LXIX

12. Euseb. hist. eeel. IV 6. Malal. XI p. 299
Bonn. Ulp. Dig. L 15, 1 § 6; vgL L 15, 8
§ 8. E c k h e I III 441—443. Seit Commo-
dus mit dem Beinamen Commodiana, Eck hei
111441. CIL III Suppl. 6649. Le Bas- Wad-
dington 1895. Zumpt 417. Marquardt
412, 13. 428, 7.

t) Septimius Severus:

275. Laodicea = colonia Septimia Laodicea me-
tropolii Malalas Chronogr. XII p. 298 Bonn.
Ulp. Dig. L 15, 1 § 3. Eck hei III 319.

Zumpt 431. Marquardt 428. 429, 1.

276. Tyrus = colonia Septimia Tyrut melropolit.

Ulp. Dig. a. a. 0. Eckhel'lü 387. Auf
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Münien auch der Name der kg. Ul Qall.

Von Elagabal wurde der Stadt vorübergehend

das Colonialrecht entzogen, von Aleiander
Severus aber wieder xurückgegeben. Zumpt
4311.

277. Sebaste. früher Samaria = colonia L. Septi-

mia Sebaste, Ulp. a. a. 0. § 7. E c k h e 1

III 440. Audi hierher wie es scheint coloni.

Zumpt 432.

278. Palmyra, Colonie aul Inschriften des 3. Jhdts. 10
De V o g ü t Syrie centrale, inscript. s£mit.

nr. 15 (aus dem J. 242). CIG 4485 (etwas

vor 265). 4496. 4497. 4498 (fitjxgoxola-

rria — metropolis colonia); vgL Wadding-
ton 2606 a. 2607. 2601. Münte des Cara-

ealla mit colonia Palmyra. Nach Ulp.

Dig. L 15, 1 g 5 mit ins llalicum aus-

gestattet. aber ohne dass sie Colonie ge-

nannt wird Zumpt 418. CIO zu nr. 4485.

M arq u ar d t 415. 429. 20
() Caracalla:

279. Antioehia in Syrien, Paul. Dig. L 15, 8 g 5.

Eckhci III 302. Mionnet V204B.J SuppL
VIII 145. Zumpt 433.

280. Hemesa, Dig. L 15, 1 § 4. 8. Eckhel in
310. Mionnet V 22811. Zumpt 434, Momm-
sen Ztschr. für Rechtsgesch. IX (1870) 112
Anm.

281. Caesarea ad Libanum (Area), Mionnot Suppl.

VIII 256. Eckhel III 360!f. Mionnet30
V 3.58. Zumpt 433.

ij) Elagabal:

282. Sidon = colonia Aurelia Pia Metropolit Si-

don, E c k h e 1 III 371. 387. M i o n n e t V
384ff.; legio Ul Parthica. Zumpt 434.

d) Alexander Severus:

283. Damascus = colonia Damatcut Metropolit,

Mionnet V 292, 61. Eckhel III 331 falsch,

ebenso Zumpt 4351. Marquardt St. V.

I» 429, 6. 40
<) Philippus:

284. Neapolis in Samaria, Beiname Flavia, weil

Vespasian hierher schon Veteranen geführt

hatte. Eckhel III 435. Münxen mit colonia

seit Philippus, Eckhel III 437. Mionnet
V 506.

x) Unbestimmt:
285. Ascalon. Papyrus, Wi leiten Herrn. XIX416B.

aus dem J. 359 n. Chr.: xoXtorla 'AoxdJuov

4 aiorrj xal IXtv&iQa, cbd. S. 418, 2f. 50
286. Gaza, Waddington 1904.

* [Gadara] CIL 111 181, darüber add. p. 972.

287. Eakkaia. bei Ptolcmaios Sakkaia, in derBa-
tanca. Zuerst eine xai^g (Waddington
2136), aber mit einer Garnison (ebd. 2144).

Aus den canabae dann eine Colonie (W a d-

d i n g t o n 2139) mit einer Aera, wahrschein-

lich aus dem Ende des 1. Jhdts. (ebd. 2159).

21) Arabien.
a) Alexander Severus: 60

288. Bostrm = Nova Traiana Alezandnana co-

lonia Boetra erhielt von Septimius Severus

Stadtrecht (PtoL bibl. p. 347 Bcluter), da-

gegen wohl erst von Aleiander Severus Co-

lonierecht. Eckhel III 500. MionnetSuppL
VIII 384 f. Zumpt 431. Marquardt St--V.

I* 432, 1. Paul. Meyer Jahrb. f. Philol.

1897, 595, 54.

ß) Philippus Arabs:

289. I’hilippopol'R. ursprünglich xib/tg (Wad-
ding t o n 2071). Von Philippus xur Stadt

erhoben (Aurel. Vict. de Caes. 28), bald

darauf auch Colonie, Waddington 2072.
v. Domasxewski Rh. Mus. LIV (1899) 159.

22) Mesopotamien.
* [Ninus (Ninive)) niemals Colonie, vgl. K u-

bitschek Rundschau Uber ein Quinqu. ant.

Numism. 42—44. Falsch Marquardt St.-

V. I» 435, 6. 437, 9.

* (Maiozamalcha) vorübergehend unter Traian

Colonie, M i o n n e t Suppl. VIII 414. M a r-

q u a r d t 437, 9.

a) Marc Aurel:

290. Carrhae = colonia Metropolit Antoniniana

Aurelia später auch Aleiandriana, Eckhel
HI 508. M i o n n e t V 594B ; Suppl. Vm
392B. Zumpt 428.

291. Singara, Eckhel III 519. Zumpt 429.

292. Edessa, Colonie sicher von Caracalla bis De-

cius E c k h e 1 III 510; aber auch schon eine

Münze von Commodus mit col. mletrop.)

Edessa, Mionuet Suppl. VIII 399, 1. Zumpt
433. Marquardt 437, 12.

ß) Septimius Severus:

293. Nisibis — Septimia colonia Nisibit, Cass.

Dio LXXV 3. Eckhel III 517. Zumpt431.
294. Rhesaena, Eckhel III 515. Mionnet V 630.

Z u m p t a, a. 0.

295. Zaytha, M i o n n e t Suppl. VIII 418. Mar-
quardt 437, 15.

28) C y r e n a i c a.

296. VCyrene, Colonie nur auf der Tab. Peut.

297. ?Tauchira (Arsinoe), ebenso, Zumpt 426.

Marquardt 463, 7.

24) Africa (prov. proc.), vgL J. ToutainLes
eitäs Rom. de la Tunisie, Paris 1895, besonders

Appendix I 381—39R.

:) Augustus:

vgl. nr. 117. Carthago, auch Colonie des Augustus.

vgl. nr. 119—122. Thuburbo maius, Veneria Sicca.

Maxula und Uthina desgleichen.

298. Simitthus oder Simittus (Quirina) Hr. Sehern-

tft) = colonia lulia Augusta Numidica Si-

mitlhus. Bei Plin. n. h. V 29 noch oppi-

ium civ. Hom. Colonie: CIL VIII Suppl.

14559. 14611. 14612 = 1261. 14683; vgl

CIL VIII p. 158; Suppl. p. 1416.

ß) Flavier:

299. Ammaedara (Quirina). (Heidra)= coloniaFla-

via Augusta Enurita Ammaedara, Hygin.

de limit. const. p. 180 Lachm. CIL VIII 308.

309= 11532. 302. CIL VIII p. 50; Suppl.

p. 1198.

y) Traian:

300. Hadrumetum (I’apiria) (Susa) = colonia Con-

cordia Ulpia Traiana Augusta Frugilera

Hadrumetum, später lustinianopolii, CIL
VIII 62= 10477, 2. 11138. 2968. Ptolem.

IV 3, 9. CIL VIII p. 14. 913.

301. Thclepte (Papiria). (Medinet Kedima), Tab.

Peut. CIL VIII 211. 216. 12216. 2094, ebd.

VIII p. 30. KubitschekDe trib. orig. 200.

Toutain Los dUs 316f.

302. Cillium (Papiria) = colonia CiUitana, CIL
VIII 210= Suppl. 11299 (darüber W.Henxe
De civitatibus liberis, Berlin 1892, 80t.;) ur-
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sprünglieh eine Ortschaft von Theleptc: eine 320. Theveste (Papiria). Tebessa), spätestens unter

Ansiedlung flavischcr Veteranen hierher: Fla- Commorius (CIL VIII Suppl. 16530), wahr-

riun Ci'Uium. CILVIIIp.88; Sappl, p. 1 178. scheinlieh aber noch früher, etwa unterTrmian
T o u t a i n 318. (Papiria). CIL VIII Suppl. 16558. CIL VIU

303. Lepti8 Magna (Iebda) = cnltmia Ulpia p. 215. 860. 865. 575; Suppl. p. 1576.

Traiann Leptis (Magna), CIL VIII 10. 11. 321. Thibiuca (Hr. Zuitina und Hr. Kessa), muni-
ebd. VIII p. 2f. 913: Suppl. p. 1144. r.ipium CIL VIII Suppl. 14293; eolonia

304. Oea (Tarablus oder Tripoli) = colonia Oea. ebd. 14291 für einen Mann, der Consul sul-

Tab. Peut. Itin. Ant. CIL VIU 24. Colonie feetus war im J. 167. CIL VIII Suppl.

vielleicht gleichzeitig mit Leptis; CIL VIII 10 p. 1386.

p. 5. 322. Sufetula, (Quirina). (Sbitla),Endedes2. Jhdts.

d) Hadrian: CIL VIII Suppl. 11340. 11343.

305. Utica (Quirina). (Hr. bu Schatcr) = colonia i) Septimius Severus:

lului Aelia Hadritma Augusta Utica. Bei- vgl. nr. 1 1 7 und nach nr. 297. Oarthago bekam das

name Iulia, weil sie vorher muniriptum ins Italicum von Septimius Severus und
I uhun war. Colonie: flell. XVI 13, 4. CIL seinem Sohn. Ulp. Dig. L 15, 8, 11, vgl.

VIII 1181. 1182= 14312. 1183; ebd. VIII B 1 a n c h e

t

Rev. Num. 1898, 20ff.; seitdem

LI 49; Suppl. p. 1388. colonia Julia Aur(elia) Ant(oniniana) Kar-

na regia = colonia Aelia Hadriana .4u- thago.

gutta Zama regia, CIL VI 1686. VIII 1218; 20 vgl. nr. 303. Leptis magna, ebenso, Dig. a. a. 0.

ebd. p. 1240. vgl. nr. 305. Utica, ebenso, Dig. a. a. 0.

t) Antonmus Pius (oder auch noch Hadrian): 823. Vaga (Fabia und Amensis). (Bedja), gegriln

307. [Ares (Hr. Lorbus) = colonia Aelia Augusta det 209 n. Chr. = colonia Septimia Vaga,
Lares, CIL VIII 1779 fOr den Divus An- CIL Vni 1212 = 14395: Triumphbogen
tonius. Tab. Peut. Itin. Ant. 26. CIL VIII colonia deducta. 1222. 14394. CiL VHI
p. 209; Suppl. p. 1559. p. 154.

308. Thaenae (Itr. Tine) = colonia Aelia Augusta x) Alexander Severus:

Mercurialis Thaenitanorum, CIL VI 1635 ; 324. Uchi maius= rtAcmia Marmnti Augusta Alt

ebd. VIII p. 10. randriana Uchi maius, CIL VHI Suppl.

300. Madaura (Quirina). Mdauruseh). Vor 16030 15447.15450.15454.15455.15451.15452.
n. Chr. Apul. apol. 24; vgl. CIL VIII 4672. Marius hatte hier schon Veteranen rin'h'm

4681; ebd. VIII p. 472; Suppl. p. 1609. angesiedelt (Aur. Vict. de vir. ill. 78). CIL
C) Marc Aurel: VIII Suppl. p. 1487.

310. Sufes (Hr. Shlba) = colonia Aurelia (1) Su- 1) Gallien:

tetann, CIL VIU 258=11421. 262= 11340; 825. Thugga (Dougga) = colonia Licinia Septi-

ebd. VIII p. 44; Suppl. p. 1190. mia Aurelia Aleiandriana Gallieniana

811. Mactaris (Hr. Makter oder Gasr Bu Fätha) Augusta Thugga CIL VIII 1487 (für Gallien

— colonia Aelia Aurelia Augusta Mactaris. aus dem J. 261 n. Chr.); Suppl. 15516. CIL
Colonie in den letzten Jahren des Marc. Aurel. VUI p. 174.

CIL VIII Suppl. 11801. 11804. 11809.40 326. Thubursicum Bure = colonia Licinia Scpti-

11813. Bull. areh. du Comitl des travaux mia Aurelia Aleiandriana Qallieniana

hist. 1891, 515 nr. 45. B. Cagnat Rev.

Arch. XIX (1892) 298 nr. 18 CIL VIII

p. 79; Suppl. p. 1279.

17) Commodus:
vgl. nr. 119. Thuburbo maius, mit vollem Namen:

colonia Iulia Aurelia Commada Thuburbo
maius, Bull. arch. du Comitä 1893, 222
nr. 48.

0) 2. Jhdt.:

812. Thabraca (Tabarka), Ptolem. TV 8, 5. CIL
VIII 17333. Buil. arch. du Comit« 1892, 204

nr. 22. 28. p. 207 nr. 33. Papier Compt.
Rend. Acad. Hippone 1897, 55. CIL VIII

p. 518; Suppl. p. 1646.

818. Thuburnica (Sidi Ali bcl-Kassem). Ptolem.

IV 3, 29. CIL VIII Suppl. 14687. 14690.

14703; ebd. VIII Suppl. p. 1428.

814. Thigiba, Ptolem. IV 8, 29. CIL VIII p. 174.

315. Aphrodisium, Ptolem. IV 8, 5.

316. Thunudromum, Ptolem. IV 3, 29.

817. Culcua (Name richtig)?, Ptolem. a. a. 0.

* [Thubtia], CIL VIII Suppl. 14295; ebd.

p. 1387.

318. Zama minor, nach Hadrian: CIL VIII Suppl.

12018. T o u t a i n Les cit4s 396.

319. Thysdrus (Galcria). (El Djem), CIL VIII 51.

2343. 2406: add. 10500.

Augusta Thubursicum Bure, CIL VIII 1430
(für Gallien). 1437. 1432 = 15267. 15258.
Bull. arch. du ComiW 1898, 155. CIL VIII

p. 174.

n) 3. Jhdt.:

327. Thubursicum Numidarum, zunächst muni-
cipium, colonia vor dem J. 270 n.Chr., CIL
VIII 4876 (aus dem J. 270). 4877. CIL VIII

p. 489; Suppl. p. 1630.

828. Calama (Papiria). (Gelma), unter Caraealla

noch municipium, colonia sicher unter Cari

nns, CIL VIII 5332 aus dem J. 288; vgl.

5340. 17518. 5356. CIL VIII p. 521: Suppl.

p. 1658f.

329. Vailis (Papiria). (Hr. Sidi MediAn), zuerst

municipium, colonia: CIL VIII 1274. 1275.

1285 (?). 1279. Wäre 1275 nicht verdäch-

tig, so müsste man die Erhebung znr Colonie

schon dem Caraealla znachreiben; vgl. W i 1-

minm z. d. Inschr. u. p. 937. CIL VIII

p. 160: Suppl. p. 1437.

330. Capsa (Gafsa), municipium zur Zeit Hadrians,

CIL VIII 98; colonia aul der Tab. Peut.

und beim Geogr. Rav. III 5. CIL VIII p. 22:

Suppl. p. 1172.

831. Tacapae (Gabes), Tab. Peut. Geogr. Rav
V 5. CIL VIII p. 8; Suppl. p. 1150.
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v) Ende de* 3. oder im 4. Jhdt.:

332. Bisics Lucana (Hr. Bischka), municipium

wahrscheinlich seit Hadrian; rolonia CIL
VIII 1357 (316/317 n.Chr.). CIL VIII p. 169.

938; Suppl. p. 1265.

333. L’ppenna (Hr. Schigarnia oder Fragha), CIL
VIII Suppl. 11157 (für Conatantin I.); ebd.

VUI p. 1163.

:134. Pudput oder Pupput, Bulletin de la Soe. de«

Antiqu. de France 1893,. 2201. = R. Cagnat 10

Rev. Arch. XXV (1894) 389 nr. 115 (aus

dem Anfang des 4. Jhdts.).

1435. 'I'hunusuda (Sidi Acem), muntetpinm im
Beginn der K&iserzeit. rolonia im 4. Jhdt.:

»Hanges d’arcli. et d’histoire 1893. 446 nr.66
= Cagnat Rev. Arch. XXIV (1894) 420
nr. 81 (für Magnentius).

1) Ganz unbestimmt;

336. Uzalis (El Alia), rolonia Utalitana, CIL VIII

Suppl. 14331 = 1204. Aug. de civ. dei XXII
8 rolonia Utiror ricina. CIL VIII p. 1390.

337. Hippo Regius (bei Bona), hin. Ant. p. 20.

CIL VIII 5237 ~ 17403 eine roltmica-, ebd.

VIII p. 510; Suppl. p. 1650.

338. Sabrata, Itin. Ant. Der Name der Stadt

steht auch CIL VIII 2568 Z. 71.

Innwnt

m

unterstehen, mit anderen Worten
die mit Cirta eontribuierten drei Gemeinden
sind praelerturar, die aber, wie die Haupt-
gemeinde, wenn auch nur titular, r. heissen.

Über die ganze Organisation vgl. Mommsen
Herrn. I 47—68. CIL VIII p. 6181. und
Suppl. p. 1847IT. An diese vier verbundenen
Coionien ist dann im Anfang oder in der

Mitte des 2. Jhdta. (sicher vor dem J. 160
n. Chr., CIL VIII Suppl. 20144) noch ein«

fünfte Colonie angewhlossen worden:

. Cuieul=eo/onia Cuirulitana (Djemtla), CIL
VIII Suppl. 20144. 8318. 8319. 8326. 8329
in der Weihe, dass z. B. in 8318 ein Hamen
perpetuue llll roloniarum t'irtennum et

Cuieuli erwähnt wird, von dem gesagt wird:

nmnibus hrmoribus in V eo/owiis functur.

CIL VIII p. 708. 968; Suppl. p. 1896.

ß) 3. Jhdt. Die Contributio der Coionien um
Cirta blieb bis in das 3. Jhdt.. sicher bis unter

Alexander Severus (CIL VIII 7013 verglirhen mit

7988. 7989). Für Milev spricht 8210 deutlich

von der gelösten eonlribulin mit Cirta, wodurch

derjenige, dem die Inschrift dediciert ist. in pu-

trid au« primus Iriumrir wurde. Wir haben

demnach im dritten Jahr fünf einzelne Coionien:

339. Colonie au der Stelle von Hr. Sidi Amara 342. rolonia Cirta, im 4. Jhdt. colnnia Canstan-

und Hr. el Khima, munieipium noch unter tina. CIL VIII 7012. 7013. 7034. Vielleicht

Alexander Severus 232, CIL VIII 714; da- gehört hierher auch IGI 278.

gegen eol. Suppl. 12145 (Buchstaben der 30 343. rolonia Sarneneü Miler (Milm), CIL VIII

spätestenZeit). CIL VIII p.89; Suppl.p. 1250. 8210. 7013 (zwisch. 340/50); ebd. VIII p.701;
* [Auf eine Colonie an der Stelle von Hr. el Suppl. p. 1887.

Oust darf man nicht aus CIL VIII Suppl. 344. rolonia Minerria Chullu oder rolonia Ckulli-

16417 (aus dem J. 188), wo die Errichtung tana, CIL VIII p. 700; Suppl. p. 1883.

einer Marsyasstatuc auf dem Forum der Stadt 345. rolonia Veneria Rusicarlr (Philippeville).

berichtet wird, sehliessen. Eine solche Statue CIL VIII 7959. 7960 (wegen sarra urbt

befand sich auch in Vereeunda (in Numi- aus dem 3. Jhdt.). Der curator reipublirae

dien), das doch nur municipium war, CIL aus dem J. 303 bei August, adv. Creaeon.

VIII 4219 .dazu Wilma na p. 423, vgl. III 30 ist kein Gegenbeweis gegen die Co-

auch J. Toutain MHanges d'Archöologie 40 loniaiqualität des Ortes. CIL VIII p. 684:

et d'Historie XVIII (1898) 148, 1 und unten Suppl. p. 1878f.

S. 580. CIL VIII Suppl. p, 1568, vgl, zu 346. Cohnia Cuieulitana, CIL VHI 8323= 20139
17841. Unsicher sind die Ergänzungen von aus dem J. 248. 20155 aus dem J. 256. 8326.

CIL VHI 14436 (vgl. p. 1409) und von 8328 (p. 968). 8329. Dazu kommen noch zwei

14452 (vgl. nr. 1407)). Coionien späterer Zeit aus dieser Gegend,

25) N u m i d i a. Hier zwei Teile: die caeaa- deren Namen aber nicht genan bekannt sind:

rische ColonieCirta mit ihrem grossen Territorium 347. rolonia Tulrrnnum (V i 1 1 e 1 0 s s e: Tucccn-

und südlich davon das Territorium der legio lll sium), CILVIII8270(ausAin Aziz benTellin).

Aupnsfo. 348. rolonia Cast...., CIL VIII 10419. 10421

vgl. nr. 118. Cirta. An Stelle dieser Colonie treten 50 (für Alexander Severus). Was für eine Co-

spätestens lonie CIL VIII 18752 gemeint ist, lasst sich

a) unter Traian (CIL VUI 7069), vielleicht nicht bestimmen,

schon früher * [Mascuia] ist keine Colonie, wie Wilmanns
340. IV roloniae Cirtensrn, i. B. so genannt CIL CIL VIII p. 248 annimmt. Noch im 3. Jhdt.

VIII 7080. 8318. 8319, oder kürzer coloniae bat die Stadt Municipalrecht, CIL VIII

Cirleniti 0942, «1er quottuor coloniae 7963. Suppl, 17680.

7983. 18912. Es sind die* ausaer Cirta Co- Im südlichen Teil von Numidien kennen wir

lania Vnuria Kuricnde (Philippeville) 7960. zwei Coionien:

7969. 6710. 6711. 7124, rolonia Sarnensie a) unter Traian:

Milet (7013) und eolonia Minerria C'kullu 60 349. Thamugadi (Papiria). (Timgäd), gegründet

6710. 6711. Diese vier Coionien bilden bis 100 n. Chr. = rolonia Ulpia Murcuma Tra-

in einem Grade eine Samtgemeinde, indem iann Tkumuijudi. Die Gründungsinsehrift

sie gemeinsame Beamte haben, an der Spitze CIL VIII 3255 = 17842; vgl. 17843, ferner

Ul viri llll eoloniarum, bezw. an ihrer 17841. 17844 (= 2357). 17845. u. s. w. (sehr

Stelle praefecti n. d. pro lll viris. Von diesen viele Inschriften), ebd. VIII p. 259. 951;

Pnefecti sind wohl zu unterscheiden die Suppl. p. 1693.

Leiter der drei eontribuierten r., welche auch ß) Gordian 111.7

p-mleeli i. d. heissen und den lll viri eo- 350. Lambaesis. Ans den eanabar zunächst ein

oogle
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munieipium. Dieses scheint bei der Ver-

legung der Legion unter Gordian III. mit
Colonierecht ausgestattet worden iu »ein,

Cyprian. epi»t. 59, 10 ed. Hartei. CIL VIII

2720. 2721. 18-240. 18260. 18262. 18382.
10228. 10229. 10256. 10258. 10259;ebd.
VIII p. 285.

26) Mauretaniae.
a) Mauretania Tingitana,

a) Augusus (vgl. Mon. Ancyr. V 85L):
S51. Zilis = colonia Augusta lulia Constantia

Zahl, rtgvm dicioni exempta ct iura in

Baeticam petcrc iussa, Plin. n. h. V 3. Itin.

Ant. p. 8.

352. Babba : colonia lulia CamjMutrü Babba,
August i colonia, Plin. n. h. V 5.

353. Banasa= colonia Valentia Banasa, Plin.

V 5; später auch mit dem Beinamen Au-

rclia, CIL VIII 9992; ebd. VIII p. 855.

ß) Claudius:

354. Tingi (Tanger). tnumVipium schon seit Au-
gustus, Cass. Dio XLvIII 45, nach Plin.

n. h. V 2 als Colonie genannt Traducta
lulia. Das ist aber falsch; so hiess eine

Stadt inBactica. Strab.III 140. CIL II p.241.

Colonie heisst Tingi auch im Itin. Ant. p. 24
und beim Geogr. Rar. CIL VIII add. 10985;
ebd. VIII p. 854.

355. Lixus (El Araisch), Plin. n. h. V 3. Itin.

Ant. p. 7. CIL VIII p. 855.

y) Unbestimmt:
356. RuBadder, Itin. Ant. p. 11.

357. Volubilis, Itin. Ant. p. 23 zuerst munieipium

.

CIL VIII 9994; ebd. VIII p. 855.

358. VSala, Itin. Ant. p. 7 ist vielleicht zu lesen

Sola colonia statt des überlieferten Salacona

oder Salaconia. Sala erwähnt bei Mela II

107. Ptoleni. IV 1, 2. CIL VIII p. 983.

b) Mauretania Caesariensis.

a) Augustus.

359. Cartenna (Tenes), Plin. n. h. V 20. Ptolem.

IV 2, 4. CIL VIII 9668. Colonie von Ve-

teranen der leg. II, CIL VIII p. 824.

360. Gunugu, Plin. a. a. O. Hierher Deduetion
einer cohors praetoria.

861. Igilgili (Djidjelli). Plin. a. a. O. 21. Itin.

Ant. p. 8. CIL VIII p. 715.

362. Itusguniae (Cap Matifu), Plin. a. a. 0. CIL
VIII 9045. 9047. Itin. Ant. p. 16. CIL
VIII p. 792.

363. Rusazus, Plin. a. a. 0. Offenbar aber später

nuinteipiiim. Tab. Pent. Geogr. Rav. V 4.

Itin. Ant. CIL VIII p. 765.

364. Saldae (Arnensis). (Brugie) — colonia lulia

Augusta Saldae Septimanorum immunis.

Plin. a. a. 0. Ptolem. IV 1, 9. Itin. Ant.

p. 17. Tab. Peut. CIL VIII 9328 = 8931.

9838; vgl. 8934. 8937.

365. Tupusuctu (Arnensis). (Tilclat) = colonia

lulia Augusta legionis VII Tupusuctu. Plin.

n. h. V 21. Ptolem. IV 2, 31. CIL VIII

8837; ebd. VIII p. 754.

366. Zuccabar (ADreville), Plin. a. a. 0. = colonia

Augusta. CIL VIII 10450; ebd. VIII p. 822

ß) Claudius:

367. lol = Caesarea (Scherschel) — colonia Clau-

dia Cacsariensis, abgekürzt C. C. C., Plin.

n. h. V 20 (Solin. 25, 16). CIL VIII

9400. 9401. Comptes Rendus 1893, 401 =
Cagnat Rev. Areh. XXIV (1894) 284 nr. 26.

CIL Vin p. 800.

368. Oppidum Novum (Ain Khadra, franz. Du-

perrd). Plin. n. h. V 20. Ptolem. IV 2, 25.

Itin. Ant. p. 38. CIL VIII p. 823.

y) Nerva:

369. Sitifis (Papiria). (Setif) = colonia Ncrriana
Augusta Martialis Vctcranorum Sitiäcn-

sium, CIL VIII 8473. 10337. I0B38. 10353.

10362. 8441. 8465. 8467. 8468. Ptolem. IV

2, 34. CIL VIII p. 7221.

5) 2. Jhdt. (Ptoleinnios).

370. Aquae Calidae ( Hammäna-Righa), Ptolem.

IV 2, 26. CIL VIII p. 819.

371. VQuiza (Pont du Cheliff), Ptolem. IV 2, 3,

aber nach dein Itin. Ant. p. 14 munieipium.

CIL VIII 9099 nur rtspublka Gimminum.
CIL VIII p. 828. E. C a t Mauretanie Cesar.

146f.

372. Arsennaria, Ptolem. IV 2, 3. E. Cat a. a. 0.
146.

373. Bida, Ptol. IV 2, 28.

374. Siga, Ptolem. IV 2, 2.

r) Wahrscheinlich auch noch ans dem 2. Jhdt.

375. Tipasa (Quirins). (Teffesad oderTipaza), CIL
VIII 9290 (eher dem 2. als dem 8. Jhdt.

angehörig). Itin. Ant. p. 15. CIL VIII p. 797.

8t. G 8 e 1 1 Tipasa, Mölanges d'arcMol. et

d’hist. 1894, 2910.

f) Septimius Severus nnd Caracalla:

376. Auzia (Aumale) = colonia Scptimia Aurelia

Auuensium, CIL VIII 9062 (aus dem J. 230).

9014 (ans dem J. 224). 9020. 9023. 9044.

9045. 9047. 9048. 9066. 9068. 9069. CIL
VIII p. 769.

vy) 8. Jhdt.

377. Equizetium (Bordj. Medjana), colonia CIL
379. Icosium (Alger), Itin. Ant. p. 15. CIL VIII

10430 (aus diocletianischerZeit) munieipium.

CIL VIII p. 751.

d) Colonien des Itinerars:

378. Gilva, Itin. Ant. p. 18. CIL VIII n. 838.

379. Icosium (Alger), Itin. Ant. p. 15. CIL VIII

p. 794.

380. Ruauccuru, mumripium noch im Anfang
des 3. Jhdts., CIL VIII 8995, colonia Itin.

Ant. p. 16. 38. CIL VIII p. 766.

381. col. Th (Ain es Sultän), CIL VIII

8781.
• [Uzinaz = Saneg), CIL VIII 9228 vom

J. 205 wird man besser mit Mommsen bur-

gu]m. als mitRenier coloniajm ergänzen.

CIL VIII p. 790.

DiesesVerzeichnis der Bürgercolonien bestätigt

den Satz: Die Geschichte der römischen Coloni-

sation ist die Geschichte des römischen Staates.

Sie führt uns zuerst in die Zeit der grossartigen

Ausbreitung des Römertnms über Italien mit

Hülfe des nationalen Bürgerheere», dessen Kern
die stark sich vermehrende heimische Bauernschaft

war. Die älteste römische Colonisation ist ein

Teil der altrömischen Occupationspolitik, die älte-

sten e., weil zuerst nur ain Meere angelegt = co-

loniae maritimae (Liv. XXXVI 3. Sic. Elaccns

de cond agr. p. 135, 23. Dionys. III 44), sind

detachierte Teile des bäuerlichen czercilut cen-

tmiatus Quirilium. Die vom Stamm abge-

Digitized by CjOO^I
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zweigten, draussen angesiedclten Quinten sollten

in erster Linie den Acker des neu oecupiertcn

Landes bebauen, sollten coloni, ihre Gesamtheit
eine colonia scin, aber zugleich auch sollten sie

8oIdaten, oder besser, Bürger im Soldatenkleide

in Permanenz sein, hinaasgestellt auf die Aussen-

posten und Bollwerke der römischen Herrschaft

(propugnaeula imperii, Cic. de leg. agr. II 73);

sie dienen also nicht nur einem wirtschaftlichen,

sondernauch einem eminent politisch-militärischen 10
Zweck (Sicnlus Flaccus de eond. agr. p. 135, 20.

Dionys. III 35. 36. III 49. V 43. 60. VI 32. 34.

VII 13. Li». I 56, 3. II 34, 6. IV 11, 3. X 1.

10. 21. Cie. de leg. agr. II 73; pro Fonteio 3.

Phil. V 10. Appian. bell. eiv. I 7. Dig. L 15,

1, 5 u. s. w.). Dass die e. zugleich stehende

militärische Besatzungen (praesidia) waren, zeigt

sich vor allem darin, dass dieser Besatzung*- oder

Kestungsdienst die coloni vom Felddicnst befreite

(über diese racalio mililiae der coloni vgl. Liv. 20
XXVII 38. XXXVI 3. Mommsen St.-R. 111

243. 775), wogegen aber irgend eine Art von Do-

micilzwang für sie vorhanden war (Liv. XXVII
38, 5). Man erreichte also damit ein Zwiefaches:

man sorgte für die militärische Sicherung und
zugleich für dieBebauung des neueroberten lindes.

Dieses letztere gebürte nach römischem Kriep-
recht dem siegenden Volke, wurde Domäne oder
ager publicus populi Romani, wie die Angehö-
rigen des besiegten Volkes Sclaven. In praxi 30
nahm man aber nur einen Teil des erobertenLandes,

in der Regel ein Drittel weg (Dionys. II 35. 50.

53. Liv. X 1), und dieses wurde, wenn es nicht

als 09er publicus bestehen blieb und censorisch

verpachtet oder wenn es nicht veriussert wurde
(Liv. II 31. Cic. in Verr. III 13. Sieulus Flaccus

p. 136 Lachm.), von Staatswegen an coloni über-

wiesen, entweder viritim oder an eine Gesamtheit,

so dass dann in dem letzteren Fall eine cohmia

entstand. Die Anlage einer Colonie erfolgte aber 40
immer — und das ist ein zweites wichtiges Cha-

raeteristienm der altrömischen Colonisation — auf

Antrag eines Consuls (Liv. VII 16. IX 26. 28)

oder eines Tribunen (Uv. XXXII 29. XXXIV 53)

und auf Grund eines Senatusoonsultum durch einen

Volksbeschluss (lex, lex coloniea, Liv. XXXII 29.

XXXIV 53. XXXV 40. Cic. Phil. XIII 31),

durch den die Zahl der coloni, das Gebiet der

Landanweisung, die Commission von Magistraten

für die Ausführung des Beschlusses (gewöhnlich 50
tnumnn coloniae deducendae agroque diridundv,

über dies alles vgl. genauer 11. S. 568B.) festgesetzt

wurde. Das Volk hatte hierin in der besseren

republieanischen Zeit eines seiner wichtigsten

Smiveränitätsrechte, ea proragierte sich gewisser-

massen selbst. Als dann Italien insgesamt der

römischen Herrschaft unterworfen war, da stand

von der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen

Jahrhunderts ab diese, ebenso wie die schon be-

trachtete, ganz denselben Zwecken dienende la- 60
tinisehe Colonisation still. War wohl in dem cis-

alpinischen Gallien noch die Coloniegründung,

d. h. die Assignation von Grund und Boden zu

vollem quiritarisdien Eigentum zugelassen worden,

so sträubte sich der regierende Senat der nun
herrschenden römischen Oligarchie gegen die prak-

tische Anwendung dieses Princips zunächst auf

Sidiien und weiter die übrigen als überseeisch

betrachteten Gebiete des imperium Romanum.
.Theoretisch willkürlich wie diese Procedur ist,

offenbart sie um so deutlicher den politischen

Zweck, der Bildung römischer Colonien ausser-

halb Italiens und damit der Denationalisierung des

herrschenden Volkes einen Riegel vorzuschieben'

(Mommsen St.-R. III 73311.). Die Periode de*

Stillstandes in der römischen Colonisation ist so

recht derAusdruck des engherzigen oligarchischen

Regimentes im Römerstaate.

Die von den Gracchen gegen dieses Regiment
eingeleitetc Bewegungist, wie fürdiegesamterömi-

sthe Entwicklung, so auch insonderheit für die

Geschichte der römischen Colonisation epoche-

machend. Sie haben das Institut der Colonie

Wiederaufleben lassen, aber zu rein socialen

Zwecken, zur Versorgung zunächst des bürger-

lichen Proletariats der Hauptstadt. Waren die

Colonien der ersten Epoche so recht ein Abbild

von dem überschüssigen Material an Bauernschaft,

so sind die von den Gracchen und ihren Nach-
folgern in der Revolutionaepoche ausgesandten

im Gegenteil ein Zeichen vom Verfall de6 agrari-

schen Mittelstandes, der gerade durch diese Co-

loniegründungen aus den Reihen der hauptstädti-

schen Proletarier wieder künstlich geschaffen

werden sollte. Aber bei der Versorgung des ci-

vilen Proletariats ist man nicht stehen geblieben,

es galt auch bald das durch die marianisehen

Reformen im Heerwesen geschaffene ausgediente

militärische Proletariat, die nichtbesitzenden Ve-

teranen, zu versorgen, und damit hat Marius mit

der lex Appuleia vom J. 654 — 100 v. Chr. selbst

begonnen, weshalb Velleius (I 15, 5) von hier den

zweiten Hauptabschnitt in der römischen Colo-

nisation datiert (von hier ab nach ihm die co-

loniae mililares, ein recht unglücklich gewählter

Ausdruck, darüber Mommsen St-R. II J 737, 2).

Wenn die Notwendigkeit der gracchischen Ver-

sorgungseolonien für das bürgerliche Proletariat

die gewaltigen wirtschaftlichen Umwälzungen im
römischen Staatswesen in derRichtung einer mäch-

tigen Capitalansammlung bei den Angehörigen

der herrschenden Familien und einer ebenso furcht-

baren Pauperisierung der Massen offenbart, so sind

die marianisehen Versorgungscolonien für die Vete-

ranen der Ausdruck der grossen Umwälzungen auf

militärischem Gebiete. Hatten im altrömisch-repu-

blicanischenStaateWehrrecht und Bürgerrecht sich

gedeckt, indem nur dieBesitzenden wehrberechtigt

und damit auch politisch berechtigt waren, so

entstand seit Marius durch Einstellung der capite

eenei, der Nichtbesitzenden und politisch Un-
berechtigten, in die Ic-gionen neben dem bürger-

lichen Element der Besitzenden ein eigener Bo-

rufBsoldatenstand. gebildet aus den Nichtbesitzen-

den, die nach vollendeter Dienstzeit, sollten sie

das vorhandene Proletariat nicht noch vermehren,

eine Civilversorgung erhalten mussten. So be-

steht der erste Unterschied der von den Gracchen

beginnenden Versorgungscolonien in der Quali-

tät der auszuführenden Colonisten; ein zweiter

ist in der Beschaffung des zu verteilenden Landes

zu suchen. War dieses früher von selbst durch

die stetigen Eroberungen von italischem Grund
und Boden gegeben, so musste es jetzt erst be-

schafft werden; so sind die neuen Ooloniegrtin-

dungsprojekte stets verbunden mit der Beantra-
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gung von leget agrariue, d. h. mit Anträgen zur

Beschaffung von Ackerland, und zwar bewegen
rieh diese in dreierlei Kichtung: 1, gegen die

Possessionen der Reichen, d. h. die durch occu-

patio nur in den Besitz, nicht in das Eigentum
der Betreffenden übergegangenen Teile des ager
publicus, d. h. Landgewinnung oder Belastung

der Staatskasse (leges Scmproniae, lrz Flavia vom
J. 60 v. Chr.), 2. auf Ankauf von Ländereien
von Staatswegen, also mit Inanspruchnahme des 1

öffentlichen Credits (lex Appuleia vom J. 100, lex

Tilia vom J. 99, leget Liriae vom 3. 91, lex

Servilia des RulJus vom J. 63, teilweise auch die

lex luliti des Caesar vom J. 59), 3. auf Aufteilung

des noch in Italien vorliandenen ager puhlieus,

d. h. des ager Campanus (lex lulia vom J. 59);

oder aber es tritt die Gewalt an Stelle des Rechts,

und man gewinnt das Land vermittelst Proscrip-

tionen und Güterconfiscationen, wicesSulla und die

Triumvim gethan haben (vgl. Art. Leges agra- 2

riae). I)a also diel-andgcwinnung in Italien, wenn
man nicht einfach das Recht brechen wollte, mit
Schwierigkeiten verbunden war. richtete sich der

Blickder demokratischen Parteiführer entgegen der

Doctrin derOligarchieauchauf den ausseritalischen

Boden. Aber solange die Republik bestand, ist

die Gründung überseeischer Colonicn im wesent-

lichen mit Erfolg verhindert worden. Erst Caesar

ist wie in so vielen, so auch in dieser Beziehung

der Vollstrecker der hinterlassencn Entwürfe des 3

C. Gracchus, und gerade in seiner Thätigkeit auf

dem colonisatorischen Gebiet zeigt es sich deut-

lich, dass er nicht nur der erste Kaiser von Rom,
sondern auch der letzte und der grösste Führer
der Demokratenpartei war. Wie er der letzte

nnd grösste Vorkämpfer und Versorger deseivilen

Proletariats war (Suet. Caes. 42), so hat er als

Herrscher, unter Verzichtleistung auf die Colonie-

gründuog in Italien, die römische Colonisation erst

wirklich in die Provinzen hinausgetragen und hat 4

nach der Romanisieruog Italiens durchdie Republik

die Romanisierung des orbis Romanus, das Werk
der Kaiserzeit, in glänzender Weise vorbereitet.

Endlich unterscheidet sich diese zweite Epoche
der römischen Coloniegründung von der ersten

in den rechtlichen Formen, wie der Beschluss

nnd die Ausführung der Deduction von eolsmi

zu stände kam. Die Coloniegründungen vollziehen

eich mit der allmählichen Umgestaltung des römi-

schen Gemeinwesens von der Republik zur Mo- f

narchie in dieser Revolutionsepoche nicht mehr
kraft eines Spccialgesetzes, sondern kraft des-

jenigen, auf dem überhaupt die Gewalt des oder

der betreffenden Machthaber beruht, und nicht

mehr durch besonders zu diesem Zweck gewählte

Magistrate, sondern dem Rechte nach durch den

Machthaber selbst (so z. B. durch Marius nach der

lex Appuleia), thatsächlich durch beliebige, von ihm
ausgmyählte Personen ohne magistratischen Amts-

eharakter (genauer hierüber u.S. 570.). In dieser (

Beziehung haben schon Marius und Sulla die

Volksrechte lahm gelegt und Caesar und die Tri um-

vim Bind ihnen darin gefolgt; von diesen sind

die zuletzt Genannten, gerade so wie Sulla, so

weit gegangen, sich mit der gesetzgebenden Ge-

walt auch die Möglichkeit gegeben zu erachten,

Privatland im Wege der Contiscation in Ge-

meindeland zu verwandeln und dann als solches

zur Assignation zu bringen. Unter diesem Ge-
sichtspunkte ist auch die schon erwähnte Ein-
teilung des VellciU8 (I 15, 5) annehmbarer; die

von ihm als coloniae militares bczeichncten sind

die von Marius und Sulla ab kraft der souveränen
Gewalt der Machthaber begründeten Colonien. In

jeder Beziehung ist also diese zweite Periode der rö-

mischen Colonisation eine Übergangsepoche zu den
Veteranencolonien der Kaiserzeit, denVersorgungs-
colonien ausschliesslich für das militärische Pro-

letariat. vor allem ausscrhalh Italiens; es werden
sowohl bürgerliche wie militärische Proletarier als

Colonisten deduciert; es werden zunächst vor-

nelunlich innerhalb, dann auch ausserhalb Italiens

Colonicn begründet; es werden sowohl nach dem
alten Verfahren auf Grund eines Volksbesehlusses,

wie nach dem neuen auf Anordnung der Macht-
haber. sowohl durch Magistrate, als auch durch
einfache Mandatare Colonien ausgesandt; vor allem

Caesar steht auf der Schwelle von der alten znr

neuen Zeit. Er zuerst geht auch so weit, an Pe-

regrinenstädteder Provinzen nur den Titel, wieeincr

latinisrhen (darüber o. S. 535), so auch einer römi-

schen Colonie zu verleihen, womit er den An-
stoss giebt zu den zahlreichen Titularoolonien der
Kaiserzeit, vor allem der späteren, die schliess-

lich nur noch diese fictive Coloniegründung kennt.

Auch in der Namengebung der Colonien zeichnet

sich diese t'bergangsepoche deutlich ab; die Co-
lonien tragen jetzt zum ersten Male besondere

Beinamen, zunächst von Göttern entnommen: lu-

nunia (Carthago. nach nr. 29), Martia nr. 31. 101),

Neptunia (nr. 28), Veneria (nr. 46. 120), Genetiv

a

(nr. 84) u. s. w., weiter — vor allem die caesari-

schen — solche ganz ahstraetcr Art in substanti-

vischer Form: Pietas (nr. 72). 6’foritas (nr. 85),

Uirfua (nr. 86), Copia (nr. 97), Imus (nr. 106),

Coneordia (nr. 113), oder adjectivisch unter Au-
spielung auf den Gründer, die Art der Zusammen-
setzung, den Anlass der Gründung oder rein ehren-

der Natur: Patricia (nr. 82), nomula (nr. 83),

Vietriz (nr. 88. 89. 90 u. s. w.). Triumphal»
(nr. 88), Gemella (nr. 91), Palerna (Narbo, nr. 98),

Firma (nr. 95), Poeensis oder Pocata (nr. 96),

Kquestris (nr. 99), Felix nr. 111. 115) oder beides

zusammen: Cirta (nr. 118: eol. furesalis Honoris
et Pirfufu), endlich auch die Geschlechts- oder

Beinamen der Gewalthaber, welche die Urheber
der Deductionen waren; die marianischen : Ma-
riana, die sullanischen : Cornelia oder Felix, die

caesarischen und die der Triumphirn bezw. des

Octavian vor 727 = 27 v. Chr.: lulia oder Cae-

sarea (es ist wahrscheinlich, dass es auch Colo-

nien mit dem Beinamen Antonia gegeben hat, vgl.

Appian. bell. civ. V 31, dass aber Augustus nach

seinem Siege über den Rivalen alle triumviralen

Colonien luliae genannt liat, M o m m s c n Herrn.

XVIII 188), und diese Sitte ist dann in der Kai-

serzcit stehend geworden; ebenso eine andere: da
1 nämlich gewöhnlich die Veteranen der einzelnen

Legionen geschlossen an einen Punkt geführt

wurden (Tac. ann. XIV 25. Hygin. p. 176 Uehm.
CIL III p. 95), so gao man schliesslich auch noch

als Beinamen der betreffenden Colonie dieNummer
der betr. Legion in der Bildung auf -onus im
Gen. Plur, in dieser Übergangszeit sowohl wie in

der ersten Kaiacrzeit: nr. 60 eolonia Undcei-

manorurn
, Narbo unter Caesar (nach nr. 92) CO
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limia Deeumanorum, nr. 93 colonia Sirlaunrum, kämpft worden war (Cie. a. a. 0.). durcligcrungen.

nr. 95 Secundanorum, nr. % Octacanorum, nr. Auch bei der zweiten grossen Colonisation des

365 colonia legionit Vll (Septimanorum), vgl. Angustus (vom J. 740=14), die sieh nament-
dazu nr. 84 Vrbanorum. lieh auf die spanischen Provinzen, Gallia Nar-

Dieser Periode der Übergangszeit von 130— bonensis (Cass. Dio LIV 23), teilweise auch den

30 v. Chr. gegenüber charakterisiert die dritte Osten (vgl. nr.248 und nach nr. 270) bezog, geschah
Epoche, d. h. die Kaiserzeit, wieder eine gewisse die Erwerbung der zu assignii-renden Länder durch
Einheitlichkeit sowohl was die. Form, wie was Ankauf. Bei den späteren Coloniegrilndungen des

den Inhalt der Colonisation angeht. In der Haupt- Augustus in den Provinzen (Mon. Ancyr. V 35f.) ist

»ache werden nur noch Colonien zur Versorgung 10 dieses Verfahren nicht zur Anwendung gekommen,
ausgedienter Soldaten deduciert, die ausseritali- weil offenbar Domänenlindereien zur Verfügung
sehen tiborwiegen — abgesehen von der augusti- standen oder auch, wie M o m m s e n (Res gestae

sehen Zeit — bei weitem die italischen an Zahl, Divi Aug.s 65) vermutet, weil man vom J. 741

die Coloniegründung geschieht nur noch nach = 13v. Chr. ab anfing, die praemia releranorum

kaiserlichem Willen: J)ie Adsignation wie die Co- in Geld zu zahlen. Die Abfindung der Veteranen
Ionisation tritt durrluius auf als kaiserlicher Im- mit Geld ist dann in der Kaiserzeit immer mehr
inediataet', .oflenliar wegen des engen Zusammen- an Stelle der Landanweisung getreten. Zunächst
hangs der Landvergebung mit dem Militärwesen' wurde die Deduction der Veteranen einer oder meh-
(Mommsen St.-R, II 5 889. 995L; allein eine «rerer Legionen in eine Colonie (was wir bei den au-

Ausnahme macht hierin Nerva, der eonstitutio- 20 gustisehen Colonien zumeist noch nach den Münzen
neliste aller Kaiser, der vorübergehend noch ein- bestimmen können, vgl. die Zusammenstellung bei

mal zu den republicanischen Formen zurückge- Mommsen Res gestae 5 119) aufgegeben und
kehrt ist, Dig. XLVII 21, 3, 1. Cass. Dio seit Nero aus allen möglichen Legionen zusammen-
LXVIII 2. Plin. ep. VII 31, 4. CIL VI 1548). gewürfelt deduciert, Tac. ann. XIV 27, bis dann
Auch jetzt dient das Institut der Colonie vor allem endlich seit Hadrian, offenbar zusammenhängend
socialen Zwecken, aber nicht mehr der Versorgung mit der von diesem eingeführten localen Conscrip-

des städtischen Proletariats — dies wird in der tion (darüber Mommsen Herrn. XIX 21), die An-
Kaiseneit durch die grossartige Ausgestaltung Siedlung von Veteranen in Verbindung mit einer

der hauptstädtischen Getreideversorgung und den Coloniegründung aufhörte und neben der Geld-

Bau von Spielstätten mit prmis et eirccntrs ab- 30 Zahlung höchstens noch die viritane Assignation

gefunden— sondern nur noch der Versorgung der an Ort und Stelle entsprechend der örtlichen Aus-

Angehörigen des von nun ab stehenden Heeres; hebung stattfand. Von den späteren Kaisern

wir befinden uns in dem Militärstaat der Kaiser- hat vielleicht nur noch einmal Septimius 8everus

zeit, der mit der Schaffung des stehenden Heeres auf die Deduction von Veteranen zurückgegriffen,

von Berufssoldaten auch die Civilversorgung der vgl. o. nr. 276. 277. 323. Im übrigen sind alle

Veteranen auf sich genommen hat. Augustus naehhadrianischenColoniegründungen rein fictiver

«prciell, der bekanntlich altrömische Bräuche gerne Natur. Es handelt sich hier nur um Verleihung

Wiederaufleben liess, scheint aber auch bei seinen des Colonienamens und -Rechtes als der höchsten

Coloniegründungen in denProvinzen(darüberMon. Art von Stadtrecht vor allem an Municipien. aber

Ancyr. V S5f.) ebenso wie in der Republik mili- 40 auch an Peregrinenstadte und nichtstädtische Ge-
tärisch-politische Zwecke verfolgt zu haben, d. h. meinden (Dig. L 15, 1,3, Ulpian. von Ptolemai«

die Sicherung neu unterworfener, noch nicht voll- in Phoinike: nihil jiraitor nomen coloniae habet).

kommen befriedeter oder überhaupt noch nicht In dieser Beziehung hat schon Caesar, wie oben

dem Staatsverband einverleibter Gebiete, wie seine bemerkt, den Weg gezeigt Augustus, wenig-

starke Colonisation gerade in Dalmatien, Lusi- stens als princep» überhaupt ängstlicher in der

tanien, Mauretanien und Pisidien beweist. Hier Ausbreitung des römischen und latinischen Rechts,

waren die Colonien noch einmal auch praesidia et hat offenbar nur wirkliche Veterancncolonien de-

propugnacula imperii. Augustus hat weiter als dudert (Mon. Ancyr. V 35f.). Wie in so vielem,

Kaiser im Gegensatz zu den Gepflogenheiten der ist auch hierin Claudius der eifrige Nachtreter des

furchtborenTriumviralzeit mit ihren massenhaften 50 grossen Dictators; er hat sogar mit den Titular-

Confiscationen in der Frage der Entschädigung der colonien in den gallischen Civitates den Anfang
ihrLandfUrColoniegründungenhergebendenEigen- gemacht; dann hat Nero das Municipium Puteoli

tümer wieder geordnete Zustände geschaffen. Vor mit dem Colonierecht liegabt (Tat ann. XIV 27;

allem bei den zweimaligen Deductionen von Mi- s. o. S. 538, 7ff.). In den Provinzen war die Ver-

litäreolonien in grösserer Zahl, von denen er im leihung dieses Titels gewöhnlich der erste Schritt

Monumentnm AneyTanum (III 2211.) berichtet, im zur Immunität und zu italischem Recht, in Italien

J. 724 = 30 und 740= 14 v. Chr., hat er, so- dagegen eine Ehrung ohne jeden positiven Wert,

weit es wenigstens Italiker (besonders bei der Co- worüber Tacitus s|>ottet (annal. XlV 27). Auch
Ionisation von 724= 30) betraf, die früheren Eigen- Hadrian selbst (bei Gellius XVI 13, 3) findet

tümer entweder durch Ansiedlung in den Pro- 60 die Bitte seiner Vaterstadt Italic» nm den Oo-

vinzen (Cass. Dio LI 4) oder durch Geldzahlung lonietitel seltsam. Die o. S. 513 schon behandelte

für die abgetretenen Ländereien entschädigt (Mon. Gelliusstclle ist gerade für den unter Hadrian

Ancvr. a. a. 0.). Damit hat sich das Princip des stattfindenden Umschwung in der Wertschätzung

.Ankaufs des Tandes für die Coloniegründung von der verschiedenen Stadtarten von grösster Be-

Sciten des Staates, welches dein republicanisch- dentung. Kaiser Hadrian stellt sich noch nut

römischen Empfinden so sehr widersprach (Cic. den älteren Standpunkt, dass das muiiteipiuwi

de lege agr. II 73) und um das bei den legt» das selbständigere und daher vornehmere Gemein-
agraria» der Übergangszeit besonders heiss ge- wesen, dagegen dir Colonie gewissermassen nur
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ein Ableger von Rom, also weniger selbständig

sei. Er denkt also an wirklich dedocierte Colo-

nien, nicht an die durch Fiction nur gewordenen,

gegen deren Vermehrung er sich offenbar ge-

sträubt hat. Aber er hat Bowohl den Bewohnern
seiner Vaterstadt wie den Uticensem (nr. 305)

und anderen Städten ihrenWunsch erfüllt, anderer-

seits jedoch das Stadtrecht, wo er es an nicht-

städtische Gemeinden verlieh, offenbar mehr in

der municipalcn Form vergeben (vgL die vielen

tnunieipia Arlia in den Donauländern CIL III

Index und Art. M u n i c i p i u m). Im 2. und vor

allem im 3. Jhdt. ist auf diese Weise noch gar

manche Stadt, wenn auch nicht Colonie, so doch

coloniae loco et iure geworden. Ja noch über

Konstantin hinaus scheint das gedauert zu haben.

Mit Unrecht schliesst Marquardt (St.-V. I J 126)

mit diesem Kaiser die Geschichte des römischen

t'oloniewesens ab, weil er nicht seiner Gründung
Constantinopel den Titel einer Colonie verliehen

habe, wie Dioeletian seiner Residenz Nicomedia
(vgl. nr. 255). Aber Constantinopel hat in Wirk-

lichkeit wohl das Recht einer Colonie und zwar

bester Art, iuris Italici, erhalten (Cod. Thcod.

XIV 13. Cod. Iust. XI 21), nur nicht den Titel,

offenbar weil es Hauptstadt werden sollte (R u-

d o r f f Feldmesser II 417f.), also aus demselben

Grund, weshalb die Schrulle des Commodus, Rom
eine colonia Commodiana zu nennen (Hist. Aug.
Com. 8, 6. Caas. Dio LXXII 15, 2; Münzen mit
eof. L. Ant. Com. bei Eck hei VII 122. Cohen
469 und 470), nicht Bestand gehabt hat. Noch
nach Constantin im 4. Jhdt. kommen Verleihungen

des Colonietitels vor (vgl. das Verzeichnis).

Die Quellen unserer Kenntnis der römischen

Colonisationsarbeit in der ersten Periode bilden

die annalistischen Aufzeichnungen, die in die

Geschichtswerke der augustischen Zeit, vor allem

in Livius, Ubergegangen sind. Wir haben dadurch

eine relativ vollständige Liste der älteren latini-

schen und Blirgercolonien. Für die zweite Epoche,

die Zeit derRevolutionen, ist die litterarischeüber-

lieferung, namentlich was die grossen Kolonisa-

tionen des Sulla und der Triumvirn betrifft, viel

begonnenen und von Augustus vollendeten Reichs-

Statistik erwiesen und von der Ausnutzung dieser

erstdassigen Quelle durch Plinius eine bessere

Anschauung zur Geltung gebracht. Aach der

Liber colon iarum hatneuerdingsgegenüberMumm-
sen, was speciell die Flurkarten einer Anzahl von
Colonien im sog. Uber diaxographui betrifft, einen

Verteidiger in A. Schulten (Römische Flur-

karten, Herrn. XXII 1898, 534—565) gefunden.

Für die Colonien der Kaiserzeit kommen neben

den geographischen Schriftstellern (neben Plinius

vor allem Strabon. Ptolemaios) und den Itinerarien

die Inschriften als Quellen in Betracht, welche

die unvollständigen oder verwirrten Angaben der

Schriftsteller und Karten in glücklicher Weise er-

gänzen und durch fernere Funde noch weiter er-

gänzen werden.

C. Neben den betrachteten coloniae Latino-

rum und coloniae cirtum Romanorum hat man
weiter erweisen zu können geglaubt coloniat

I

ieregrinorum, d. h. von den Römern als Co-

onien begründete Gemeinwesen, in welche Leute
regriner Rechtsstellung geführt wurden; so

ommsen SL-R. in 793, 4, der u. a. als Bei-

spiel anführt Agrigent in Sicilien, wohin die Römer
im J. 547 = 207 v. Chr. drei Jahre nach der teil-

weisen Vernichtung der früheren Stadtbevölkerung

(Liv. XXVI 40, 13). Colonialen aus den übrigen

sicilischen Städten führten, so dass seitdem zwei

Bevölkerungselemente in der Stadt sich befanden

(Cie. in Verr. II 2, 123). Aber Peregrinenstädte

dieser Art hiessen bei den Römern niemals tech-

nisch e. Diese Bezeichnung ist auf Städte lati-

nischen oder römischen Rechts beschränkt ge-

blieben (Asconius zu Cic. in Pison. p. 3 K.-8., vgl.

M a d v i g zu Cic. de fin. II 25), und daher sollten

die Neueren auch nicht von coloniae peregrinonim

reden. Nichts damit zu thun hat es, dass oft

die Schriftsteller das Wort im weitesten Umfang,
aber nicht technisch, anwenden, z. B. Caes. bell.

Gail. VI 24 von den Galliern: fuit antea tempw»,
cum Qalli . . . träne Rhenum eolonias mitte-

rent oder Tacitus (Germ. 41) von Augusta Vin-

delieorum (s. o. nach nr. 213) oder Livius (Epi-

mangelhafter, da Rieh hier schon die arcana im-

perii geltend machen. Während für die ausser-

italisehen Gebiete die Auszüge des Plinius in

seiner Naturgeschichte aus der agrippisch-augu-

stischen Reichsstatistik sehr gute Dienste leisten,

in dessen Heranziehung zur Feststellung der ita-

lischen Colonien erst für diejenigen des Octavian

möglich, da hier schon die Quelle keine republi-

canische und caesarieehe Colonie vermerkt hatte.

Den für Italien daneben als Quelle in Betracht

kommenden Liber coloniarum hat M o m m s e n

(Herrn. XVIII 173ff„ vgl. denselben beiRudorff
Köm. Feldmesser il 143—220) als durch und

durch zerrüttet und interpoliert erwiesen. Der-

selbe hat auch die Zuverlässigkeit des Plinius in

Zweifel gezogen (Herrn. XVIII 189ff.), aber ihm
gegenüber hat nach dem Vorgang von D. Del-
le f s e n (Comment. Mommsen. 23ff.) vor allem

O. C u n t z in den zwei schon vielfach citierten,

sehr beachtenswerten Arbeiten De Augusto Plinii

geogr. auctore. Dies. Bonn. 1888 und in Jahrb.

für Phil. Suppl. XVII 473—520 die allmähliche

Entstehung, den Umfang und die Kennzeichen

der dem Plinius zu Grunde liegenden, von Agrippa

tome 61) von Aquae Sextiae in der republicani-

schen Zeit (s. o. nr. 50 im Verzeichnis der lat.

Col.).

III. Beseheibung der Coloniegründung.
Das Recht der Coloniegründung lag in der

Königszeit wahrscheinlich beim Könige, in der

republicanischen Zeit bei der Volksversammlung,

in der Kaiserzeit beim Kaiser.

In der republicanischen Zeit ging, wie schon er

wähnt,jedcrOeduct ion ei ner Colonie eineLex voraus

.

welche beschlossen wurde auf Antrag eines Consuls

(Liv. VIII 16, 14. IX 26. 28 u.s.w.) oder eines Volks-

tribunen (ebd. X 21, 8. XXXII 29, 5 u. s. w.) und
bis auf die Gracchen in der Regel (eine Ausnahme
macht das flaminische Ackergesetz vou 532= ‘222

v. Chr., Poljb. II 21. Mommsen St.-R. II* 626,

3) nach einem vorherigen Renatus consnltum. Aus
der öfteren alleinigen Erwähnung des letzeren

bei den Schriftstellern (tussu senatus, Veil. I 14.

vgl. Liv. VIII 16, 14. IX 28, 8. XXXVII 46,

10. XLI1I 17, 1) darf man nicht sehliessen, dast

auch dieses allein hinreichend gewesen wäre (falsch

Rudorff Feldmesser II 331; das Richtige bei

Mommsen St.-R. II* 626). Die lex bezeichnet«
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die Örtlichkeit der Colonie, die Zahl der Colo- (lllvir Aquilciac coloniae deducendae). Lex agraria

nisten and die Zusammensetzung der Commission, vom J. 643= 111 (CIL I 200. Brom Fontes 1

welche die Deduction vornehmen sollte. In der p. 7211.) Z. 43, oder breiter frumtviri coloniae,

Rcvolationsepoche bedurfte es in den Zeiten, da deducendae agroque dividundo, Liv. VIII 16, 14

Gewalthaber an der Spitze des Staates standen, (Cales); vgl. im übrigen die Zusammenstellung

nicht eines Specialgesetzes für jede Coloniegrün- bei Ruggiero Dizion. epigr. 114291.; zuweilen

düng, vielmehr haben diese gestützt auf die lex, aber auch mehr: qutnqucriri agrie dandis adsig-

die ihnen die höchste Gewalt im Staate übertrug, nandie (CIL I* elog. XXX p. 199. CIL VI 3826

aus eigener Machtvollkommenheit (CIL II 5349. für einen Consul des J. 693 = 61 v, Chr.; vgl.

i 4. 31. in 5. 81 Urso: colonia iuesu 0. Caetarit 10 bei Liv. VI 21. 4 minqueviri agro Pomptino

dict(atorie) ded(ucta)) Coloniegründungen beschlos- dividundo aus dem J. 871 =383 v. Chr. oder

Sen, so Sulla auf Grund der lex Valeria vom leptemviri 710 = 44 (Cic. Phil. V 21. 33. VI

J. 672 = 82 v. Chr. (Cic. de lege agr. III 5. 14. VIII 26), decemviri (zuerst 553 = 201 v. Chr..

Appian. bell. civ. I 98. 99. Plut. Süll. 38), Caesar Liv. XXXIV 4, lff.; vgl. XXXI 49, 5, dann 581

auf Grund des Gesetzes vom J. 706 = 48 (Caes. = 173 v. Chr., Liv. XLII 4, 4. 691 = 63 v. Chr..

bell. civ. II 21. Cass. Dio XLI 86. Cie. ad Att Cie. de lege agr- II 88, auch CIL I 1 elog. XXVII
LX 15. Appian. bell. civ. II 46) die Triumvirn p. 198); vgl. Cic. de lege agr. II 17 toties legibus

auf Grund der lex Titia vom J. 711 = 43 v. Chr. agrariis curaloree conelituti surrt triumviri, quin-

(Appian. bell. civ. IV 7; vgl. Cass. Dio XI,VII 2). queviri, decemviri. Endlich quindecimriri agrie

In der K&iserzeit war die Begründung der Colo- 20 dandis werden erwähnt von Plin. n. h. VII 139,

nien Reservatrecht der Kaiser, wie wir schon sahen, timtniri agrie diridundis 695 = 59 v. Chr.

und nur Nerva hat sich dieses Rechtes begeben (Varro r. r. I 2, 10. Cie. ad Att. II 6, 2. 7, 3,

(s. o. S. 565). Im Mon. Ancyr. V 85f. sagt Augu- IX 2 a, 1. Veil. II 45, 2 u. s. w.). Nicht teeh-

stus mit wünschenswerter Deutlichkeit coloniae nisch heissen diese Commissare auch trimnriri

militum deduxi, und auf den Inschriften be- agrarii (Liv. XXVII 21, 10) oder cvratorre (Lex

gegnet mancher Kaiser als eonditor coloniae: Iulia agraria vom J. 695 = 59 v. Chr. Bruns
Augustus in Veneria Sicca (nr. 120), Traian in Fontes1 p. 95; vgl. Cie. de lege agr. II 17). We-
Thamugadi (CIL VIII 17841. 17842; vgl. Sar- niger als drei begegnen im allgemeinen nicht,

mizegetusa colonia eondita ex auctoritale Tra- nur einmal, in der Lex agraria vom J. 643 =
iani CIL III 1443), Hadrian in Parium (CIL 30 1 1 1 v. Chr., CIL I 200 Z. 57ff., werden duo-

III 874), Murse (CIL III 3279), Pertinax und viri erwähnt.

Septimius Severus in Ricina (CIL IX 5747), oder Neben dieser Ausführung durch solche Com-
als parens coloniae: Augustus in Inder (CIL III missionen von 3. 5, 7, 10, 15 oder 20 Männern
2907), in Bononia (CIL XI 720); vgl. Hadrian kommt in der Übergangszeit von der Republik

als reelitutor coloniae (Alexandria Troas) auf der zur Monarchie ein zweites Verfahren auf, dass

athenischen Inschrift CIL III 7282. Die Bei- nämlich der Gewalthaber, dei der Urheber einer

legung der kaiserlichen Geschlechtsnamen an die Coloniegründung ist, entweder selbst die Dedue-
Oolonien von Caesar ab ist der rechte Ausdruck tion vornimmt oder durch seine Mandatare vor-

der stattgefundenen Wandlung in der Urheber-
schaft in der Coloniegründung.

Wie die beschliessenden haben sich auch die

au6führenden Gewalten bei der Coloniegründung
geändert. M o m m s e n vermutet (St.-R. II 1 627),

dass in der älteren Republik die Gemeinde die

Ausführung ihres Beschlusses regelmässig den
zur Zeit fungierenden Oberbeamten übertragen

habe. ,Es entspricht diese Annahme nicht blos

dem allgemeinen Gang der republicanischen Ent-
wicklung und der allmählich fortschreitenden Be-
schränkung der Beamtengewalt, sondern sie em-
pfiehlt sieh vor allem dadurch, dass Magistrate

mit blos ausserstidtischer Competenz, wie die

späteren Adsignatoren und Deducenten, dem älteren

republicanischen Staatsrecht fremd sind*. Erst
vom 5. Jhdt. der Stadt ab, glaubt er, dass die

Landanweisungen und Coloniegründungen beson
ders dazu erwählten Specialbeamten übertragen
worden seien. Anders Ruggiero (Dizion. epigr.

1 I08f. II 429), der auch für die ältere Zeit bpe-

eiaJbeamte annimmt. Ursprünglich waren es drei

Personen, die vom Volk zur Ausführung dei Co-

lonie, gleich wie zur viritanen Assignation von
Ackerland (jede Coloniegründung schliesst die

Assignation ein) gewählt wurden und zwar bei

römischen wie latinischen Colonien: triumviri

coloniae deducendae, Liv. III 1, 6 (Antium).
IV II, 5 (Ardea). V 24, 4 (Vitellia). VI 21. 4

(Nepet). IX 28, 8 (Interamnal CIL V 873

nehmen lässt, welch’ letztere aber nicht Magi-

strate sind, sondern legati, die das persönliche

Vertrauen des Machthabers gemessen. Für das

erstere Verfahren ist ein Beispiel die Beauftragung
des Marius mit der Deduetion seiner Colonien

durch die lex Appuleia vom J. 654 = 100, Cic.

pro Balbo 21. Liv. epit. 69; vgl. Appian. bell,

civ. 129. Etwas Ähnliches ist es, wenn im J. 711

= 43 v. Chr. der Senat die Consuln beauftragt,

Assignationen in Italien vorzünehmen (Cic. Phil.

V 53. Cass. Dio XLVI 29) und den zwei Pro-

consuln von Gallien aufgiebt, die Colonie Lugu-
dunnm zu gründen (Cass. Dio XLVI 50. Senec.

epist. 91, 14. CIL X 6087; vgl. nr. 97 im Ver-

zeichnis der Bürgercol.). Das zweite Verfahren

lässt sich schon durch ein Beispiel aus Sullas

Regierung belegen, der seinen Brudersohn Publius

beauftragte, die Colonie Pompeii zu gründen (Cic.

pro Sulla 62). Ebenso waren Private oder Offi-

ciere die Delegierten des Caesar bei seinen Colo-

niegründungen, Suet. Tib. 4. Imhoof-Blumer
Monn, grecques 253. Wiener Numiam. Ztschr.

1884, 295. Auf die Zeit der Triumvirn bezieht

sich der praelcctus legionie XXVI et VII I.ucae

ad agros dividundo

e

(CIL VI 1460). Das ist

dann schliesslich das Verfahren, dessen sich die

Kaiser immer bedienten (Hyg. de cond. agr. p. 121

Lachm.), und auch hier ist nur Nerva durch Ver-

wendung quasimagistratischer senatorischer Com-
missarien in die Gewohnheiten der republicani-
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sehen Zeit vorübergehend rurücigefallen (Ca<s. roloni nach Carthago führen, Appian. bell. civ.

Dio LXV1II ‘2. Plin. ep. VII 31, 4. CIL VI 1548); I 24. In der Regel hohe Zahlen zeigen die De-
vgl. im übrigen Mommsen St.-R. II J 737ff. 995ff. ductionen latinischer Colonien, 20000 z. B. die

Die Wahl der Commissare der repnblicanischen von Venosia (Dionys. Exe. XVI/XVII 5). Bei
Zeit geschah meist in den Tributcomitien (Cic. römischen Colonien war zur Aufnahme unter die
de lege agr. II 17), welche bis zur Gracchenzeit eoloni in erster Linie erforderlich der Besitz des
praesidiert wurden von Consuln oder dem stadti- römischen Bürgerrechts und zwar in der besseren
sehen Praetor, nachher von Volkstribunen (Cic. Zeit der Republik die Zugehörigkeit zum exer-

ebd. II 16. 20). Die Gewählten — angesehene eitui renturiatus, was sowohl die capite cevsi

Männer, meist Consulare— empfingen dann durch 10 wie die libertini ursprünglich von der Teilnahme
eine lex cvriata de imperio die Amtsgewalt für an der Coloniegründung ausschloss; über Aus-
die ganze Dauer des Geschäfts, auf drei oder fünf nahmen Mommsen Herrn. XVII 467ff. Im
Jahre oder auch auf kürzere Zeit (Liv. XXXII Gegensatz dazu Bind die Vcrsorgungscolonien von
29. XXXIV 53. Cic. de lege agr. II 13). So lange den Gracehcn ab gerade für die capite eenn be-

ihr Imperium dauerte, hatten sie die höchste Ge- stimmt und ebenso die mit den marianisehen Um-
walt, entschieden die Streitigkeiten, die wiehti- Wälzungen im Heerwesen beginnenden Veteranen-
geren seihst, die minderwichtigen durch Bestei- colonien, und libertini sind von Caesar in Masse
lung von iudicet oder reeuperatorei (Lex Mamilia in die Colonien aufgenommen worden, vor allem
K. L. V, Bruns Fontes iuris1 95), stellten die in die Colonie Korinth (Strab. VIII 381 ; vgl. Suet.
Grenzen von aper priratus und ager publicus 20 Caes. 42); in der eolotiia lulia Genetiv

a

konnten
fest (Lex agraria vom J. 643 = 111 v. Chr. Z. 22 sogar Freigelassene Deeurionen werden (CIL II

—24, Bruns Fontes* S. 76f.), eonstituierten 5489 c. 55), in den iulisehen Titularcolonien in

das neue Gemeinwesen und ernannten die ersten Africa begegnen sie als Beamte (CIL VUI 977. X
Beamten und ersten Deeurionen (Lex colon. Iul. 6104). Neben römischen Bürgern konnten in colo-

Genet. CIL II 5439 c. 66. 125. Cic. de lege agr. nxae rirtüm Romanorum höchstens noch zugelassen
II 196). Oft waren ihnen noch Spezialcompe- werden italische eoeii (Serv. Aen. I 12) und zwar
lenzen ausdrücklich gegeben, wie z. B. denen, die vor allem eorii Latini, aber öfters mit geringerem
die Colonien nach Potentia und Pisaurum aus- Landanteil. Bei der Adsignation des ager Li-

führten, die Vollmacht, das römische Bürgerrecht guslinus und ager Galliens im J. 581 = 173
:in einzelne Einheimische, die sie zu Colonen 30 v. Chr. heisst es z. B. bei Liv. XLII 4, 4, dass
machten, zu verleihen (Cic. Brut. 79), oder wie eine CommiSBion von zehn Männern verteilte:

Marius durch die lex Appuleia vom J. 654 = 100 dena iugera in singulos (eines Romanos), toeiis

v. Chr. das Recht, in jeder Colonie. die er be- nominis IMini lerna; in der Lex agraria vom
gründete, drei Fremde als römische eoloni auf- J. 643 = 111 v. Chr. (CIL I 200 Z. 55. 59.

nehmen zu dürfen (Cic. pro Balb. 48). Zu ihrer 60. 66. 68; vgl. Z. 45) ist die Rede von Land-
Unterstützung erhielten die Commissare eine Aus- Verteilung colono (i. e. ciri Romano) rite quei
rüstung an Geld, Kleidung, Unterhalt, Transport- in roloni numero scriplus est. Aber allein durch
mittein und ein zahlreiches Gefolge von puuarii, die F.inschreibung unter die eoloni einer römi-
apparilores, seribae, librarii, praeeones, arehi- selten Colonie wurden die betreffenden voeii (La
leeti und finitores, auch agrimrnsorcs, mensores, 40 tim) noch nicht römische Bürger (Liv. XXXIV
metitores, melatore» oder Imitatoren genannt (Cic. 42, 5), die gleichzeitige Verleihung des römischen
de lege agr. II 35). Waren diese Vorbereitungen Bürgerrechts musste im Grundgesetz über die be-

alle vollendet — es konnte darüber eine ziem- tTeffende Coloniegründung vorgesehen sein (s. o.

liehe Zeit hingehen, z. B. bei Puteoli, Voltumum. S. 571). In den c. Latinorum bestand naturgemäss
Liternum war der Beschluss schon 557 = 197 die Mehrheit der eoloni aus Latini und sonstigen
v. Chr. (Liv. XXXII 29) gefasst, kam aber erst socii Italiei. Doch konnten auch römische Bürger
560 = 194 v. Chr. (Liv. XXXIV 45) zur Ausfüh- in latinische Colonien deducicrt werden; sie ver-

mag —, so schritten die Commissare zur Wahl loren aber dann das römische Bürgerrecht und
der Colonen und nahmen zuerst die freiwillig sich gewannen das latinische (Gai. I 31. IH 56; vgl.

Meldenden (nomen dare) an (Liv. I 11, 4. III 50 Cic. de domo 78: pro Caec. 98. Boethius in Cic.

I, 7. X 21. Cic. de domo 78; pro Caec. 98. Topic. p. 302 Or.). Für die spätsten Versorgung*
Scnec. consol. ad Helv. 7, 8), indem sie dieselhen colonien hatten die Ausführenden keine Not mit
in eine Liste cintrugen (Fest. ep. p. 14 s. ad- der Gewinnung der erforderlichen eoloni. Hier
siripti). Reichte diese Zahl nicht aus, so wurde war vielmehr eine Auswahl aus der Masse der
förmlich ausgehoben und zwar, wie zum Kriegs- vorhandenen Bewerber zu treffen. Die Veteranen-
dienst, losweise und nach der Reihe der Tribus colonien wurden zunächst legionsweise deduciert.

(Dionys. VII 18. 27. Plut. Coriol. 13. Liv. XXXVII später die Soldaten aus allen möglichen Truppen-
46. Cic. de lege agr. II 29), getrennt in equiles körpern gemischt (Tac. ann. XTV 27. Hyg. p. 176
und peditee (Ascon. in Pison. p. 3 K. S.). Die ur- Lachm. CIL III p. 95).

sprünglich regelmässig wiederkehrende Zahl war 60 Der eigentliche Act des Hinausführens in die

300 (Dionvs. II 35. 53. Liv. VIII 21. XXXII Colonie fteehnisch: dedueere in coloaiam, CU.
29. XXXfV 45). Diese Zahl wurde sehr ver- V 2501. IX 4684. X 867 = CIL III Dipl. IX
mehrt, als die Colonien in entfernte Gegenden p. 1959. X 3903) verfiel so, dass die Colonien in

geschickt wurden. Es kommen 1500 eoloni vor, militärischer Ordnung mit dem rezilluwi voraus
Liv. IV 47, weiter 2000: Liv. 16. XXXIX 55. dorthin marschierten (Cic. Phil. II 102; de lege

XL 13; 2500: Liv. IX 26: 3000: Lic. V 24. agr. II 86. Plut. C. Gracch. 11). An Ort und
XI. 34; 4000: Liv. IX 28. X 3; 6000: Ascon. Stelle angekommen, wurden Auspicien angestellt,

in Pison. p.3 K. S.. C. Gracchus wollte sogar 60000 wodurch das neue Gebiet der Colonie die religiöse
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Weihe erhielt (Hygin. p. 153 Lachrn. Appian, bell,

civ. I 24. Cie. <fe lege agr. II 31; Phil. II 102;

de div. 1 35. Flut. a. a. 0.). Dann zog der mit
der ColoniegrQndupg beauftragte Commissar, an-

gethan mit dem rinctut Gabinus, das Haupt be-

deckt mit der Toga, mit einem Pflug, der rechts

mit einem Stier und links mit einer Kuh, beide

von weisser Farbe, bespannt war. eine Furche, so

wie es nach alletruskischein Ritus bei der Grün-
dung aller Städte zu geschehen pflegte; die ent-

standene Furche Iprimigeniut tulcus) war der

Anfang des Stadtgrabens, die Schollen, welche

nach innen fallen mussten, des Stadtwalls; an
den Stellen, wo die Stadtthore angelegt werden
sollten, wurde der Pflug gehoben; eine genaue
Beschreibung dieses Ritus bei Varro de 1. 1. V 143.

Ser*. Aen. V 755. Plut. quaest. Rom. 24; Rorau-

lus II; C. Gracch. 11. Ovid. fast. IV 825. Fest,

p. 237 a. pnmigemus, p. 802 s. tuki. Isid. orig.

XV 2, 3; vgl. Rudorff Feldmesser II 2940. H.

Nissen Das Templum 550. Der militärische

Einzug (Hygin. p. 176 Lachm. Tac. ann. IV 27.

Appian. bell. civ. II 120. III 81. Eck hei IV
4900.) und der alte Ritus der Gründung (auf

Colonialmünzen bei E c k h e 1 IV 489) dauerte

auch noch unter den Kaisern fort.

Schon vor der Ankunft der Colonisten war
das für dieselben bestimmte Territorium durch

Agrimensoren, in der Kaiserzeit unterstützt von

Centnrionen and Soldaten, nach denjenigenGrund-
sätzen vermessen worden, welche bei der Augural-

tehre in Anwendung kamen. Zwei Linien, die

eine von Süden nach Norden (eardo maiimus),

die andere von Osten nach Westen (deeumanus
maximus), durch den Mittelpunkt des Territo-

riums gelegt, teilten dasselbe in vier Teile, welche

bezeichnet wurden durch dextra, sinistra decu-

manum, citra und ultra cardinem (Frontin. de
limit. p. 27. 28. Hygien. de limit. p. 108. Sicub

Flacc. de cond. agror. p. 153. Hygin. p. 166.

167. 111). Zu den beiden sich schneidenden

Hauptlinien wurden parallel weitere Linien ge-

zogen, welche ebenfalls cardinet nnd deeumani
oder mit einem gemeinsamen Namen limites

hiessen. So wurde das ganze Territorium, das

mit Häusern zu bebauende wie das Ackerland, in

rechtwinklige gleichseitige Vierecke= centuriac

zerlegt (s. den Art. CenturiaNr. 5). Die Schnitt-

punkte der limilet, also die Ecken der Centurien,

wurden durch Grenzsteine oder Grenzpfähle be- 5

zeichnet (Hygin. de limit. const. p. 172; de gen.

contr. p. 126. 127), auf welchen die Zahl des

erndo und decumanut vom Mittelpunkt an ver-

merkt wurde, so dass darnach die Centurie genau

zu bezeichnen war (Frontin. de contr. agr. p. 14.

Hygin. de limit. p. 111). Jeder fünfte fimes (die

beiden Hauptlinien nicht mitgezählt) bildete eine

Hauptabteilung und hiesa actuarius oder quiu-

lanut, die dazwischenliegenden kleineren limites

linearii oder in Italien nubruneiri. Alle diese 6

limites, welche eine bestimmte Breite erhielten,

dienten zugleich als Wege in dem Gebiete der

Colonie (Frontin. de contr. agr. p. 24. 41. 58;

vgl. Artikel A g e r). Der Schnittpunkt des eardo

maximut und decumanut maximus hätte der

Theorie nach zugleich der Mittelpnukt der Co-

lonie sein müssen, wie das bei der Absteckung

des Lagers, welche im ganzen nach denselben

Grundsäazen geschah, der Fall war, und bei neuen
Stadtanlagen pflegte dies beobachtet zu werden

(Hygin. de limit. const. p. 180, das hier erwähnte
Beispiel ist Ammacdara in Africa, vgl. o. nr. 299).

Allein, da bei Colonicanlagen in der Regel die

Stadt schon vorhanden war, so nahm man dazu

.'inen willkürlichen Punkt, gewöhnlich ausserhalb

derselben (Hygin. ebd. p. 178). Dasselbe war
nötig, wenn die Stadt, wie gewöhnlich, auf hohen,

zuweilen auf festenFelsen gegründet wurde, welche

als unfruchtbares Land von der Limitation ganz
ausgeschlossen waren (ebd. p. 179). Die Centurien

enthielten im allgemeinen 100 Doppelivpera oder

200 iugera, aber auch mehr (Sicul. Flacc, de cond.

agr. p. 159. Hygin. de limit. const. p. 170). Sie

hiessen, weil sie innerhalb des durch die limites

gebildeten Netzes lagen, agri intra eluti und
umfassten nur urbares Land (Frontin. de contr.

agr. p. 51. Hygin. p. 112. 199. 201). Im Gegen-
satz dazu hiessen die ausserhalb der Limitation

befindlichen, nicht urbaren Stücke loca relieta et

extra eluta (Frontin. de contr. agr. p. 55. Hygin.
de limit. const. p. 198); dagegen die Stücke ur-

baren Landes, welche zu klein, eine eigene Centurie

zu bilden, zwischen der unregelmässigen Grenze

des Territoriums und dem äussersten limet lagen

oder innerhalb der Limitation durch nicht ver-

messbare Stücke zwischen den limilet entstan-

den, hiessen Schnitzel, subseeiva (von tubteeare,

Hygin. de gen. contr. p. 132f. Frontin. de agr.

quäl. p. 6. 7. Agennius Urb. de contr. agr. p. 81.

Hygin. de limit. p. 110). Vgl. Rudorff Feld-

messer 1 335H. und (kürzer) Marquardt St.-V.

I 1 127IL Uber die Reste der römischen Centuria-

tion, die man vor allem in der Poebene, auf dem
Ager Campanus und im Gebiet von Karthago

noch verfolgen kann, hat gehandelt A. Schulten
Die römische Flurteilung und ihre Reste, Abhand-
lungen der Gött. Ges. der Wiss. Phil. hist. CI.

N. F. II nr. 7 (1898), früher schon für ein be-

schränkteres Gebiet A. R u b b i a n i L'agro dei

(lalli Boii diviso ed assegnato ai coloni romani

(Anni 565/71 di Itoma), Atti e Mem. della R. Dep.

di st. patria per la Rom. 3 S. II 65—120.

Auf die Vermessung (dirürio) folgte die An-

weisung des Iandes, technisch = datio assignatio,

woher der angewiesene Teil des limitierten Landes

genannt wurde ager divitut et ossignatut. Zu
diesem Zweck wurden die centuriac eingeteilt in

»ortet, auch aeeeplae genannt, deren Grösse bei

den verschiedenen Colonien verschieden war. Ur-

sprünglich 1h'trug der Ackeranteil für 100 Mann
100 Doppeliupera, also eine Centurie, das ergiebt

pro Mann 2 iugera, Fest. ep. p. 53 M. (centuria -

tu» ager, in duccna iugera diatributu», guia

Romulus erntenis civibut ducena iugera tribuit,

vgl. Varro de 1. 1. V 35. Iuv. XIV 163. Plin. n. h.

XVIII 7. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 153, 26. Hyg.
de limit. p. 110, 4). Dos ist das alte herediuni

i des römischen Bürgers (Varro r. r. I 10, 2. Plin.

n. h. XIX 50, nach letzterer Stelle ist nach

dem Sprachgebrauch der zwölf Tafeln kortus das

Bauernhaus und heredtum das dazu gehörige

Gartenland). M o m m s e n (St.-R. III 23f. 776)

glaubt daher, dass die 200 iugera der Centurie

ursprünglich das für das Gartenland von 100Mann
erforderliche Mass an Grund und Boden sei, wäh-

rend das eigentliche Ackerland sich im Samt-
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besitz (des Geschlechts) befunden and dieser Samt- der Empfänger des Landes einer ccuturia in de-

besitz gerade in Bezug auf die Colonien sich be- rerme oder eonlernalionee, 2) die Losung, um
sonders lange behauptet habe. Diese Erklärung die Ordnung der Ziehung festzustellen, und 3) die

des ältesten Bodenanteils von zwei iugera hat eigentliche mrtitio cerUurinrum, beschreibt aus-

etwas für sich, aber sie bedingt nicht die Au- führlich Hyg. de lim. p. 113. 199f. Über das

nähme von dem Samtbesitz der eoloni, die eine Ganze wurde ein Protocoll aufgenommen, worin
Hypothese ohne genügendes Fundament ist. Die die Zahl der C'enturien, die Namen der Empfänger
Anweisung von zwei iugera an die eoloni wird und die Grösse ihrer Anteile angeraerkt wurde,
erwähnt für die Colonia Tarracina vom J. <23 Die Assignation ging von aussen nach innen, d.h.— 829 v. Chr. bei Liv. VIII 21, 11 (vgl. IV 47, 6. 10 man begann auf den vier Seiten der vermessenen
VI 16, 6, darüber Mommsen St.-R. III 24, 1) Flache = pertira (circa extremitatem). Dadurch
und von K u g g i c r o (Diz. epigr. II 437) auch sicherte man die Mitte vor den Angriffen der
vermutet für Ostia und Antium. Von 2 l

/j iugera Nachbarn oder der vertriebenen Eigentümer. Die
spricht Liv. VI 16, 3. VIII 11, von fast 4 Liv. angewiesenen Ccnturien wurden wie die Lager-
V 24, 4; von 4 ganzen iugera Diodor XIV 102; plätzc mit tigna (ivsti domini) bezeichnet, woher
von 5 Liv. XL 29, 1 (Graviscae). XXXIX 55 die Übergabe auignatio, das angewiesene Iaind

(Mutina); von 6 Liv. XXXIX 44, 10 (l’otentia ager auignalut genannt zu sein scheint, Rudorf f

und Pisaurum); von 8 Liv. XXXIX 55 (Parma); IT 3676. Von aller Verteilung ausgeschlossen

von 10 und 12 iugera (verschieden für peditee waren die fundi ezeepli und concexn (Cic. de leg.

und eguilex) ist die Rede in der Lex agraria des 20 agr. II 11. 12. Sicul. Flace. de cond. agr. 157,

Rullus, ebenso in der Lex Iulia des Caesar von 7. 8), von denen die letzteren in der Kaiserzeit

695 = 59 v. Chr. (Cic. de leg. agr. II 28. 29; unter der Jurisdiction der Colonie standen, die

ad Att. II 16, 1); von 20 und 40 Liv XXXV 9; ersteren dagegen davon eximiert waren (Hyg.
von 15 und 30 Liv. XXXV 40; von 50 und 70 p. 197, 10). Die Concession beruhte auf persön-

Liv. XXXVII 57, 8 (latinische Colonie Bononia); licher Begünstigung von telerex pottettoret (Groni.

von 50 (für die pedite»), 100 (die Centurionen) p. 155, ti. 203, 11—14, ein Beispiel ist Vergib
und 140 (für die equitee) Liv. XL 34 (latinische der die Rückgabe seines Gutes der Gunst des
Colonie Aquileia). Noch grössere Zahlen begegnen Octavian zu verdanken hatte), deren Güter aber,

in der Revolutionszeit (Marius: Auct. de vir. ill. falls sie zerstreut lagen, bei dieser Gelegenheit

73; Antonius: Cic. Phil. II 84. 101. Serv. Erl. 30 meist zusammengelegt wurden (Groin, p. 155, 19.

IX 36). Die Zahl der Morgen pro Los richtete 20), Rndorff 11 3870. Blieb nach stattgehabter

sich in normalen Zeiten offenbar nach der Güte Aufteilung noch urbares Land übrig, so gehörte
des Bodens, der Entfernung von Rom, dem Um- dies dem auctor diritiontt, d. h. es war in der
fang des zu teilenden Landes (Liv. XXXV 9), republicanischen Zeit ager publicus, in der kaiser-

der Zahl der colont, und zwar wurden in den liehen Domäne des Princeps. Dieser konnte es

latinischen Colonien immer grössere Landanteile zu einer zweiten Assignation verwenden (Grom.
gegeben als in den römischen. Der Stand der p. 111, 3—5. 295, 9—12) oder der Gemeinde.
ailoni wurde anfangs nur insofern berücksichtigt, aus deren Mark die Pertica herausgeschnitten

als die als Reiter dienenden Leute mehr bekamen. war, bezw. der Colonie schenken (conce.ua rei

als die pediles. Zum erstenmal in Aquileia (s. o.) 40 publicae p. 117, 24—118, 4. 163, 5, concexta

wurden die als Centurionen gedienten Leute mit coloniae 117, 21) oder an die Gemeinden bezw.

einem höheren Lose bedacht. Das wurde in den an Private verkaufen oder endlich dem Staat vor-

Veteranenrolonien der Kaiserzeit ständig. Hier

richtete sich die Grösse des Loses in erster Linie

nach dem militärischen Grad des Veteranen, sc-

eundum gradum militiae (Sicul. Flacc. p. 156,

1 Off. Hyg. p. 176. 13; dieUnteroffieiere undOfßciere

erhielten um die Hälfte oder das Doppelte mehr
als die Gemeinen, wie der Centurio auch doppelte

Löhnung empfing, und zweitens nach dem Wert
und der Fruchtbarkeit des Landes, secundum
bonilatem agrarum (Sicul. Flacc. p. 156, 15. Hvg.

p. 169, 10. Lib. colon. p. 222, 13. 224, 12). Der
Dienst in der Garde und der Linie machte keine

weiteren Unterschiede, als dass den Praetorianern

anfangs ihre Ländereien in Italien (Augusta Prae-

toria: Cass. Dio LIII 25. Strab. IV 206; Antium:
8uet. Nero 9), den Legionären die ihrigen auch

in den Provinzen angewiesen wurden. R u d o r f f

Feldmesser II 8626. Die Verteilung des Landes

geschah, wie der Name »ora für den Anteil schon

zeigt, durch Verlosung, um den Beschwerden ein-

zelner über schlechtes Land vorzubeugen (Hyg.

de limit. p. 113, 15; vgl. p. 1991). Schon die

Lex agraria vom J. 643 = 1 1 1 v. Chr. kennt dieses

Verfahren, ebenso die ciceronianische Zeit (Cic. ad

fam. XI 20). Den Verlauf dieser Verlosung, die

in drei Stadien sich vollzog, 1) die Einteilung

behalten. Im letzteren Falle konnte der Staat

das Land jederzeit oIb sein Eigentum von den
Besitzern einziehen, wie z, B. Vespasian und Titus
thaten (Grom. p. 52, 4— 10. 211, 6—9), oder auch
den Oceupanten zu vollem Eigentum nachträglich

schenken (so Domitian, Suet. Dom. 9). Wenn die
überflüssigen Flächen in brauchbarem Land be-

standen, so pflegten sie auch als gemeiner Anger
und Weide liegen zu bleiben (paxeua, ager com-
pateuux coloniae), Rudorff II 3956. Die Wasser-

strassen und ebenso die Landwege in den Colonien
wurden nicht selten von der Assignation ausge-

schlossen, darüber Rudorff II 3996.

Wenn in der Kaiserzeit das Gebiet, welches

zunächst für die Ansiedlung der eoloni bestimmt
war, selbst mit Einschluss der Weiden, Waldungen,
Wege und Flüsse für die Assignation nicht aus-

reichte, so kaufte oder eonfisderte man in den
Gebieten der Nachbarstädte, was zur Versorgung
der noch unbefriedigten Veteranen erforderlich

war. Diese zugekauften oder eingezogenen Güter
gingen entweder ohne Limitation und Ausschei-

dung aus ihrem bisherigen Gemeindeverbande in

das Eigentum der Colonisten über (Grom. p. 119,

20—24), oder sie schieden aus dem Territorium,

welchem sie angehört hatten, aus, ohne jedoch
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der Colonie völlig einverleibt zu werden, vielmehr Datierung des Lustrum.* M o m m s e n St.-R. II 3

erhielten sie eine besondere Limitation und bilde- 638, 5.

ten mit dieser ihrer Feldmark eine abhängige. Die Ergänzung einer Colonie durch Nach-
der Jurisdiction der Colonie unterworleneOcmei nde, Sendung neuer Ansiedler (

adscriptio nnrnrum co-

d. h. eine praelictura (Groin, p. 160, 4. 171, 4 lutiorum Liv. XXXV 9; vgl Tae. hist. I 78)
— 13, s. den Artikel), Radorff II 402—404. konnte geschehen durch die mit der Assignation

Die vollendete Limitation und Assignation beauftragte Commission. Eine solche fand statt,

wurde durch eine zwiefache Beurkundung, durch wenn bei der Assignation ganze Centurien oder

Monumente an Ort und Stelle nnd durch Docu- Teile davon ollen (vaeuae Grom. p. 163. 6) ge-

mente, fixiert, welche als Beglaubigung eines 10 lassen waren, wie z. B. in Augusta Emerita in

Staatsactes öffentlichen Glauben hatten. Die ört- Lusitanien (Tac. hist. I 78. Grom. p. 52, 1—5),

liehen Grenzmonumente bestanden in steinernen oder wenn durch das Aussterben der zuerst an-

viereckigen oder auf den Biegungen dreieckigen gesiedelten cofoniLücken entstanden waren (Grom.
Altären von bedeutender Grösse, welche auf der p. 162, 9—19). Bei einer solchen Ergänzung
Grenze der Pertica wie der Praefecturen errichtet konnte entweder im Rahmen der alten Limita-

wurden (Grom. p. 199, 2— 10, Fig. 192. 193). tion partiell neu assigniert werden (so in Min-
Von den Documenteu war das wichtigste die Karte, turnae. Hyg. p. 178, 4—9) oder zugleich eine neue

welche die ganze Colonie samt ihrem Iatndgebiet Limitation vorgenommen werden, wie in Nola
womöglich mit Angabe der Länge und Breite der (Grom. p. 236, 3—6), wo dieselbe in spitzen nnd
Assignationcn in jeder Centurie zur Übersicht über 20 stumpfen Winkeln auf die alte stiess und zwei

die noch vorhandenen subseciva (Grom. p. 121, decumani ein dextrrior und ein sinisterior, unter-

17—24) im kleinen wiedergab (Fig. 196 b. 197 a) schieden wurden (Grom. p. 162, 3—8. Rudorff
und daher forma (publica ). pertica, centuriatio, II 411). Einzelne coloni konnten in der späteren

metatio, limitalio, cancellatio, typus
,

scaritus Kaiserzeit durch den ordo der Colonie, aber offen-

(oadpnpoc) genannt wurde. Das Hauptexemplar bar in sehr beschränktem Masse, adlegiert werden;
dieses Risses wurde in Erz gegraben und gleich vgl. CIL XIII 1998 adlectus in numer(um) co-

dem Statut, der lei der Colonie, auf dem Markt lonnr(um) (Lugudunum) und Mommsen St.-R. III

der Colonie oder in dem Tabularium öffentlich 136. 1. 788. 1. 803.

angeschlagen. Dieser Aet (aet Azurn) bezeichnete Die vollkommene Erneuerung einer Colonie
in Verbindung mit der mnrhina (groma) sublata 30 setzt im Gegensatz zu der Ergänzung den Verfall

(Grom. p. 295, 11) die Vollendung der Colonie, des früher gegründeten Gemeinwesens voraus (Cic.

Das Duplicatoriginal auf Leinwand (mappa, ltn- Philipp. II 102). Die Erneuerung ist Zerstörung
teum Grom. p. 244, 13) kam in das stadtrömische (inferemo) und Begründung (conditio) zugleich.

Archiv, wo sämtliche Urkunden Ober Colonien und Daher erfolgt sie, gemäss dem Satze: omnia, guae
Landvcrteilnngen aufbewahrt wurden, und gal) iure rontrahuntur. contrario iure pereant, durch
in Zweifelsfällen den Ausschlag. An die Karte den Pflug und die Fahne: die alte Limitation

schlossen sich erläuternd und ergänzend an: 1) die wird durch den Pflug zerstört (Grom. p. 178,

libri aerit, divisionet, eommentarii (Grom. p. 154, 2. 3), die neue Pertica mit dem Pflug umzogen,
26. 202, 15), d. h. Verzeichnisse mit den Namen das frühere Veiillum weggenommen und das neue
der I-andempfänger und der Lose (p. 201, 8—6); 40 aufgepflanzt.

2) der liber suosecivorum, ein Verzeichnis der IV. Das Bodenrecht und überhaupt die
nicht assignierten Stücke (p. 202, 5); 8) der Uber Rechtsstellung der Colonien.
benefiriorum, d. h. die Aufzählung der verschenk- a) Der römischen Colonien.

ten oder der Colonie überlassenen subteciva oder Die den coloni in Italien assignierten Län-
rztraclusa (p. 202, 18. 295, 12), Rudorff II dereien wurden vollkommenes Privateigentum der-

404ff. selben. Der bisherige ager publicus populi Ho-

Zu dem Geschäft der Landanweisung trat dann mani wurde durch die mit der assignatio ver-

für die staatliche Commission oder den einzelnen bundenc datio, durch welche das Land vom Staat

Mandatar dasjenige der Constitnierung der neuen auf den einzelnen überging (Cic. Phil. II 101),

Ortschaft hinzu. Dieses schloss in sieh, der Co- 50 ager priratus ex iure Qutriftuai. Derselbe war
lonie ihr Grundgesetz zu geben (legem dare), den ager limitatus, nicht wie der ager publicus arci-

ersten Census festzustellen, die ersten Magistrate flniua (Frontin. de agr. quäl. p. 2. 1. 19. 5, 5. 22.

und die ersten Priester zu ernennen (Lex col. Agenn. Urb. p. 72. 14. Hyg. de limit. p. 199, 10;

Genet. c. 125. 66. Cic. de leg. agr. II 196), vgl. Mommsen St.-R. fl 638. III 827). Die
sowie den ersten Gemeinderat zusammenzusetzen Qualität des italischen ager colonicus als ager op-

(Cie. a, a. O.). Die Mitglieder der constituieren- timo iure prirato (Cic. de lege agr. III 7; vgl. de
den Commission und ihre Nachkommen blieben harusp. resp. 14) offenbarte sich in der Möglichkeit
dann für alle Zukunft in einem Naheverhältnis einer erblichen oder testamentarischen successio

(patronatus) zu der von ihnen geschaffenen Colonie (Varro de r.r. 1 10, 2, Lex agr. vom J. 648 = 111

(Lex col. Genet. c. 97). Der Gründungsact selbst 60 Z. 28, vgl. Z. 23. Cic. de lege agr. III 7. 8), der
folgte dem Muster des römischen Lustrum. ,Wie in Verkäuflichkeit (Lex agr. vom J. 643= 11 1 v. Cur.

diesem die Gemeinde Rom jedesmal neu gegründet Z. 15. 16. 23; Ausnahmen statuierten die lex

wird, so ist der Abschluss des den tresviri colo- Sempronia des Ti. Gracchus vom J, 621 = 133
ata« deducendae übertragenen Geschäfts für die v. Chr., die jedoch nur auf Viritanassignationen

Colonie das, was das servianische Lustrum für sich bezieht, Appian. hell. civ. I 10, die lex Cor-

Rom ist, die erste dieser lustralen Gründungen. nelia vom J. 678 = 81 v. Chr., Cic. de lege agr.

Das Datum der Coloniegründung (Liv. XXXVII II 78, und die lex Ivlia vom J. 695 = 59 v. Chr.,

57, 7. Ascon. in Pison. p. 3 K.-S.) entspricht der die letztere wenigstens für die ersten zwanzig

Piolr-wuiowa iv 19
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Jahre, Appian. h«iL civ. III 2), der Verpfändbar-

keit, der Bestellung als dos und der Freiheit Ton

jeglicher Abgabe (Cie. Phil. II 101). Aber die

Grundstücke mussten im Census angegeben wer

den (censtii eensendo ranf; Lex agr. vom J. 643
= 111 V. Chr. Z. 8. 27. 28. Fest. ep. 28. Cie.

pro Flace. 78). Iiie Assignation von Grund und
Boden in dieser Weise zu vollem quiritarisehem

Eigentum blieb in der Republik auf Italien, aller-

historique de droit frangais et «ranger V 1881.

14711. 5920. VI 1882, 6840. Wenn aber die Auf-

stellung der Bildsäule eines nackten Silen mit

dem Schlauch auf der Schulter, genannt Marsyas,

wie er auf dem Forum von Rom stand, zuerst

von Kok hei IV 4930.) als Abzeichen dieses

privilegierten Coloniereehtes in den Provinzen zu

erweisen gesucht worden ist, so wird diese Ansicht

widerlegt dadurch, dass sowohl Monieipien (Coela

dings da® cisalpinische Gallien eingeschlossen. be-lOin Thrakien, F. c k h e 1 II 50; Vereeunda in Nu
schränkt (Mommsen St.-R. III 734; vgl. II 3

997). Denn da der provineiale Boden nur ein

Quasieigentum des Besitzers neben dem Ober-

cigentum des Staates ermöglichte, waren Assigna-

tionen hier in der obigen Form eigentlich ausge-

schlossen. Zum erstenmal practisch wurde dieSache

im J. 636 = 118 v. Chr. bei der Gründung der

ersten überseeischen Colonie Narbo Martius. Die

oligarchisehe Partei hat dieselbe wohl bestehen

midien. CIL VTII 4219t. 16417) als auch Colonien,

die nachweislich nicht da» uw Italicum hatten

im Besitz von Marayasrtatuen waren: so rieilig

J.T nnta i n MCls nges d’archäol. et d’historieXVIfl

(189«) 146. 2, auch schon J. Kobitschek Arch
ep. Mitl XX (1897) 151. Eine Vermutung Moroni
s c n s (St.-R. rtl 810) ist es, dass bezüglich de*

Vorrechtes der in Italien ortsangehörigen Bürger,

zu den Reichsämtern and dadurch zu dem Reichs
lassen, aber nach ihrer Ansicht gewährte die As- 20 senat zu gelangen, von Anfang an die provincialen

Signalton wohl nur denjenigen Erbbesitz, .welche

den römischen Rechtslehren mit dem fortbestehen-

den Bodeneigentum des Staates verträglich er-

schien ‘(Mommsen St.-R. III 736. vgl. 806).

Bei der ephemeren Colonie Karthago des C. Grac-

chus dagegen wissen wir, dass die Coloniiten ihre

Landanweisung als oder priratus ex iure Quiri-

tium erhielten (CIL 1 p. 96. 97. Marquardt
St.-V. I 3 92), aber gerade mit aus diesem Grunde
ist die Colonie wohl nicht bestehen geblieben

Damii sind die zwei Hauptkategorien von

Colonien in den Provinzen der Kaiserzeit mit
Rücksicht aal das Bodenrecht vorgezeichnet, je

nachdem das Territorium derselben quiritarischen

Eigentums fähig war oder als ehemaliges Provin-

cialland dem Bodenzins nnterlag. Die Regel rar,

dass auch die römischen Bürger in den Colonien

der Provinzen den Abgaben, die dem provincialen

Boden auferlegt waren, unterlagen, in den Senat»-

provinzen dem Stipendium, in den kaiserlichen 40
dem tributum. Aber von dieser Regel sind schon

sei tCaesar in zwiefacher Weise Ausnahmen gemacht
worden 1) in der Form der Verleihung der Immuni-
tät, 2) häufiger, vor allem in den kaiserlichen Pro-

vinzen, in der Form der Erteilung des ins Ualicum.

Dass die Immunität der Provineialcolonie nicht

zusammenfällt mit dem ins llalieum, lehrt die mit

Lachinann wohl auf Frontin zurückführende,

arg zerrüttete Erörterung des Agennius Urbieus
l.7 j n oe i oi / i _ an ittk D.:

Colonien italischen Rechts den italischen Gemein
den gleichgestanden haben. Aber diese Zurück
setzung der übrigen provincialen Bürger hat für

Gallien schon Kaiser Claudiusbeseitigt, und anders

wo ist bald das Gleiche geschehen. Das folgende

Verzeichnis der eolouiae immune» lehrt, dass die

Verleihung der Immunität sich fast nur auf die

caesarieeh-augustisehe Zeit beschränkt und local

auf Spanien und die damals dazugehörige Küste
30 von Mauretanien:

a) Hispania Tarraconensis:
1. Barcino (nr. 188), Dig. L 15, 8pr„ deasen Im-

munität später vielleicht in iusltalitum umge-
wandelt wurde (Mommsen St.-R. III 807, 4).

2. Caesnraugusta (nr. 184). Plin. n. h. III 24.

8. Ilici (nr. 182). Plin. n. h. III 19; itw Itali-

eum aber nach Dig. L 15, 8 pr.

b) Hispania Baetiea:
4. Drso= eol. Genetiva (nr. 84), Plin. n, h. m

12. CIL II 1663.

5. Itucci (nr. 86). Plin.n. h. III 12. CIL II 1663.

6. Ueubi (nr. 85), Plin. a. a. O. CIL ebd.

7. Tucri (nr. 174), ebd.

c) Maurctania Caesariensis:
8. Saldac (nr. 364). CIL VIII 8981. 8938.

d) Syria:
9. Caesarea in Paiaestina, nr. 273), durch die

Flavier, Paul. Dig. L 15, 8, 7 (s. o. S. 579);
vgl. Ulp. Dig. 1. 6.

bei den Grom. p. 35, 131. (vgl. p. 62. 19). Bei 50 10. Antiochia (nr. 279) durch Caracalla, Dig. L
den c. immunes handelt es sich nur um die Frei

heit von Abgaben, und zwar in der Regel sowohl

vom Bodenzins. wie vom tributum capitis, Pani.

Dig. 1, 15, 8, 7: Divus Vespasianus Vacsartenses

coloncs leeit non adieeto ut et iuris ltaliei es-

sent, ecd tributum his remisit capitis : sed divus

Titus eliam solum immune laclum interpreta-

t us cst, vgl. Dig. ebd. § 5: dirus Anloninus

Antiochenses eolnnos lecit salvis tributis (Momm-
sen St.-R. III 807, 3). dagegen bei den colanme 60
iuris ltaliei um volle Gleichstellung mit den

römischen Colonien Italiens, d. h. um das volle

römische Privateigentum der Colonisten an Grund
und Boden ex iure Quirilium, wie es ursprüng-

lich nur an italischem Boden zu erwerben war.

So schloss naturgemfias diese« Recht die Immuni-
tät in sich; Gaius II 27, vgl. I 120. E. Bean-
d o u i n Etüde sur le ius Italicum. Nouvelle Reyue

15. 8, 5.

Dagegen kennen wir folgende coloniae iuris

ltaliei (ein Verzeichnis Dig. L 15 de censibtis;

vgl, Mommsen St.-R, III 807, 5. Ruggiero
Diz. epigr. II 4431).

a) Hispania Tarraconensis:
]. Acei (nr. 91), Plin. n. h. m 25.

2. Ilici (nr. 182; vgl. nr. 3 der eol. immunes).
Dig. L 15, 8 pr.

3. Libisosa (nr. 185), Plin. n. h. III 25.

4. Vatontia (nr. 92), Dig. L 15, 8 pr.

b) Hispania Lusitania:
5. Augusta Emerita (nr. 177), Dig. ebd.

6. Paz (nr. 180), Dig. ebd.

c) GalliaNarbonensis:
7. Vienna (nr. 191). Dig. L 15, 8, 1

d) Tres Galliae und.Germaniae:
8. Lugudunum (nr. 96), Dig. ebd.
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9. Colonia Agrippinensis (nr. 196), Dip. ebd. §

10. Apulum
S

(nr. 234), Dip. L 15, 1, 8. 9.

11. Napoea (nr. 235). Dip. ebd.

12. Potaissa (nr. 237), Dip. ebd.

18. Sarmizegetusa (nr. 233), Dip. ebd.

14. Zerne (nr. 238), Dip. ebd.

f) Macedonia:
15. Cassandrca (nr. 244), Dig. L 15, 8, 8.

16. Dium (nr. 242), Dip. L 15, 7, 8.

17. Dvrraehium (nr. 241), Dip. ebd.

18. Pfiilippi (nr. 105), Dig. L 15, 6, 8. 8.

p) Thraeia:
* [Constantinopolia],war wohl mit allen Rechten

einer colonia itiria Italici auspestattet aber
ohne denNamen einer solchen, Cod.Theod.XIV

13.

Cod. Inst. XI 21; darüber oben S. 567.

h) A s i a:

19. Alexandria Troaa (nr. 254), Dip. L. 15, 7, 8.

9; auf den Münxen eine Marsyasstatue, Eck-
hel II 482.

2. welches nach Plinius (n. h. IV II) und Strabon
(VIII 387) durch Aupustus römische Bürgeroolonie
geworden sei, nach Pausanias dagegen (VII 18, 5)
die Freiheit erhalten habe. Die Erklärung dieses

Widerspruchs hat W.Henie (De civitatibus li-

beris. Berl. Diss. 1892, 12ff.) gegeben: Pausanias
spricht ausdrücklich von den Achaei, d. h. den
eingeborenen Griechen von Patrae, denen die li-

bertae verliehen wurde, so daBg wir eine Doppel-
10 gemeinde, eine civitae libera der Achaei Patre Il-

se* (vgl. Paus. X 38, 9 bn' 'Axat&v Ilarniwr) und
eine römische Bürgercolonie. ol b fldtQaif Ta>-
paIo», wie Strabon X 460 sagt. = Romani Po-
trenee», annehmen müssen, ähnlich wie in Hera-
clea Fontica (Strab. XII 5421., oben nr. 112).

Weiter zieht Marquardt die Marsyasmünxen und
-Inschriften xum Erweise der liberla» der betreffen-

den Colonien heran, und dasselbe thut neuerdings

J. Toutain Etudes sur l'organisation municipale
20 du Haut-Empire II. Mölanges d’archäologie et

d’Hist. XVIII 1898, 141 H. Dessen Ansicht aber

20. Parium (nr. 110), Dig. L 15, 8, 9. Marsyas-

statue. M i o n n e t Suppl. V 407 nr. 782. 41

1

nr. 808.

i) G al a t i a:

21. Antiochia inPisidien(nr. 114), Dip. L 15,8,10.

Marsyasstatue, M i o n n e t III 498 nr. 8.

k) S y r i a:

22. Berytus (nr. 115). Dig. L 15, 7, 8. 3. Mar-
syasstatue, E c k h e 1 HI 355.

23. Capitolias (nr. 274), Dig. L 15, 8, 7.

24. Heliupolis (nr. 271), Dig. L 15, 1, 2.

25. Ilemesa (nr. 280), Dig. L 15, 4, 8. 6.

26. laodicea (nr. 275), Dig. L 15, 8, 3. Marsyaa-

statue, E c k h e 1 in 321.

27. Tvtus (nr. 276), Dig. L 15, 1, 2. 8, 4. Mar-
syasetatue. E c k h e 1 in 391.

l) A f r iea:

ll £ÄJSa/.V
7

<Ul durch Septimius Sc

SO. uCÄi) ' 1 15- 8. »•

Colonien mit Marayasstatuen, von denen eine

oder die andere möglicherweise auch noch iue

Halicum gehabt hat (s. o. 8. 580), sind folgende:

In Achaia Patrae (C o h e n n1 240 nr. 1571);

in Thrakien Deultue (E c k h e 1 II 32); in Galatien

Crcrana (W. Kubitschek Arch.-epigr. Mitt. XX
1897, 1516.; Benndorf-Festechr. 198—200), Olbasa

(CIL III 6888. Kubitschek Benndorf-Festschr.

200), Ninica (nach Mitteilung von Kubitschek);
in Syrien Ilamascus (Eck h e 1 111 332), Neapolis

(ebd. III 348), Palmyra (De Sanlcy M61. num.
1877 II 335. Kubitschek Arch.-epigr. Mitt XX
152), Sidon (Eckhel III 371); in Arabien Boetra

(ebd. 501); in Africa Thamugadi (CIL VTO 17841).

Endlich hat man eben des e. immunes und
c. iuris Italiei noch eine dritte Kategorie von
bessergestelltenprovincialenColonienAnden wollen,

nämlich die c. liberae, Marquardt St.-Verw. I5

89. M o m m s e n hat dem Widerspruch, der in

dieser Bezeichnung liegt, entgehen wollen und hat
die c. liberae nicht als römische Bürgercolonien,

sondern als c. peregrinorum erklärt (St.-R. UI
793, 4). So ist man von einer falschen Fährte
auf die andere gekommen. Mit der Zurückweisung
der c. peregrinorum (s. o. 8. 568) fallen auch die

c. liberae peregrinorum. Marquardt (a. a. O.)

beruft sieh zunächst auf Patrae in Achaia nr. 248),

unterscheidet sich wesentlich von derjenigen Mar-
quardts, indem er (S. 152ff.) alle provineialen

Colonien im Besitze einer gewiesen liberlat oder
besser gesagt eines höheren Masses adminitrativer

Autonomie, als die anderen Städte des Reiches
hatten, erweist und zugleich die Existenz beson-

ders hereusgehobener c. liberae mit Recht leugnet.

Es ist ihm gelungen, zu zeigen, dass der Hinweis
30 des Plinius (epist X 47 Keil) auf die Colonie

Apamea in seiner Provinz Bithvnien, welche von
der Verpflichtung, dem Statthalter die städtischen

Rechnungen vorzulegen, entbunden war, nicht eine

vereinzelte Ausnahme etwa auf besonderem Privi-

legium beruhend, war, wie Mommaen (St.-R. III

810f.) meint, sondern dass die Bürgercolonien der
Kaiserzeit als treue Abbilder von Rom. was selbst

in vielen Äueserlichkeiten wie z. B. der Aufstel-

lung der Marsyasstatue auf ihrem Forum sich do-
40 cumentierte, in der Kaiserzeit das höchste Mass

von Selbstverwaltung, die in dem Reichsorga-

nismus möglich war, besassen. Damit waren
diese ursprünglich ganz unselbständigen, von
Rom aus verwalteten Tochtergemeinden gerade
in das Gegenteil umgeschlagen. aber andererseits

passt diese innere Umwandlung sehr gut zu dem
etwa mit Augustus, wie wir sahen (8. 513 und
566), beginnenden Emporateigen der Colonien

zur höchsten Rangstufe unter den städtischen Ge-
50 meinden der Kaiserzeit. Augustus Eintreten zu

Gunsten dieses Instituts erkennen wir auch bei

den 28 italischen Colonien, die er selbst gegründet

hat; diesen allein gab er das Recht, für die

Magistratswahl in Rom an ihrem Wohnort ihre

Stimmen abzngeben und vor dem Abstimmungs-
tag versiegelt an den Vorsitzenden Beamten in

Rom einzusenden, der sie dann zu den persönlich

abgegebenen in die Stimmkasten zu Defördern

hatte (Suet. Aug. 46), ein Recht, das allerdings

60 durch die Abschaffung der Volkswahlen bald Il-

lusorisch wurde, das aber dem Princip des antiken

Stadtstaates vollkommen widersprechend eine ganz

eigenartige Bevorzugung der betreffenden Colonie-

bürger bedeutete. Wenn also nicht schon in Cae-

sar. so müssen wir in Augustus den Mann er-

kennen, der die Colonien zwar nicht zu civitate*

liberae im alten Sinne gemacht hat, wie man auz

Sen-

. Aen. III 20. IV 58 fälschlich hat schliessen
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wollen, sondern sie zu dem Hüchstmass von städ-

tischer Selbstverwaltung gebracht hat, damit sie

wahre Abbilder — quasi efdgies parrne simu-

larraque quaedam — von Rom seien. Aber das

berechtigt in keiner Weise, von e, liberat zu reden.

Das ist ein Begriff, der niemals existiert hat.

b) Der lateinischen Colonien.

ln den lateinischen Colonien schuf die Assigna-

tion ein Privateigentum der eoloni, aber nicht ex

iure Quiritium, sondern ex iure Latinorum. Das 1

Territorium, welches an eoloni Latini »»signiert

wurde, wurde mit dem Moment von dem römischen

ager publieus separiert. Ebenso verloren die Bürger

der neuen Gemeinde ihr bisheriges römisches oder

sonstiges Bürgerrecht, indem sie das neue erwar-

ben. Wie für die Bürgercolonien die Gründung
von Ostia, so war für die latinischen die an Alba

geknüpfte Entstehung der latinischen Bundesge-

meinden vorbildlich (Mommsen St.-R. II1 638).

Im Gegensatz zuden anfangs ganz unselbstän- 2

digen Bürgercolonien waren die latinischen stets

souveräne Gemeinden; sie traten auch nach dem
J. 416 = 338 v. Chr. in dasselbe Rechtsverhältnis

ein, in welchem sich die ursprünglichen latini-

schen Bandesstädte erhalten hatten. Mit diesen

bildeten sie zusammen das nomen Latinum oder

die saeii nominis Latini, und als solche waren

sie die bedeutendste und bestgestellte Classe der

mit Rom foederierten Staaten. Als souveräne Ge-

meinden waren sie frei von dem tributum ex eensu 3

und irgend welcher anderen Geldauflagc von Rom
aus, besassen anfangs das Münzrecht, aber ihre An-

gehörigen waren nicht römische Bürger, sondern

peregrmorum numero (Gaius I 79. Liv. XLIII 16)

und dienten daher nicht in den Legionen, sondern

wie die übrigen Bundesgenossen in alae und eo-

hortes. Ihr Recht war nicht das römische, und

C*
i römische Gesetz wurde nur durch speciellc

ption für die latinische Colonie gültig (Cie.

pro Balbo 21. Gellius IV 4). .Die latinischen 4

Colonien waren also dem Rechte nach vollständig

autonome Staaten, und die Bezeichnung derselben

als Colonien drückt mehr das Factum der von

Rom aus geschehenen Gründung, als ein beson-

deres Rechtsverhältnis aus' (Mommsen Köm
MUnzw.810). Während, wie eben gezeigt, die recht-

liche Stellung der Bürgercolonien sich stetig ge-

bessert hat, ist diejenige der latinischen gesunken.

Das geringere Recht der 12 jüngsten italischen

Latinercolonien oder das Recht von Ariminum 5

(darüber schon oben S. 518) hat ihnen neben

anderen Rechten vor allem das Recht der Münz-
prägung genommen. Im J. 550 =e 204 wurde
zwölf latinischen Colonien, welche die Stellung

ihrer Contingente verweigerten, zum etstenmale

eine Jahressteuer von eins vom Tausend auferlegt

(Liv. XXIX 15, 9). Doch war dies eine Ausnahmc-
massregel, .eine Strafverfügung, die schwerlich bis

zum Bundesgenossenkrieg in Kraft geblieben ist'

(Mommsen St.-R. III 682, 1). In der Kaiserzeit 6

dagegen sind die latinischen Colonien, wie über-

haupt die latinischen Städte, die es ja nur noch

in den Provinzen gab, der Besteuerung unterworfen

gewesen, Mommsen St--R. a. a. 0. 684f. und im
übrigen der Art. Latium.
V. Die inneren Verhältnisse der Colonien.

Die römischen Colonien, diese eIHgies parrae

simulaeraque popul i Romani (Gell. XVI 18),

copierten auch im inneren Aufbau ihrer Gemein-
wesen die Mutterstadt Rom. Ursprünglich waren
es 300 eoloni, die hinausgeführt wurden, ent-

sprechend den 300 gentes und vielleicht nur aus
ihnen entnommen, solange sie den populus Ro-
manus bildeten. Wurden diese an einen nicht

oder rieht mehr bewohnten Ort geführt, so ent-

stand eine vollständig neue Commune (Ostia, Liv.

I 38; Signia, Dionys. IV 68; Karthago, Korinth
und eine Anzahl der augustischen Colonien in den
Provinzen). Bei Hinausführung der eoloni an einen

schon bewohnten Ort trat ursprünglich zunächst
gewöhnlich folgende Gestaltung ein: die 300 eoloni

bildeten in dem Ort den bevorzugten Stand, wie
die Patrieier in Rom, und besassen den dritten

Teil des Stadtgebiets, den die alten Bewohner ein-

büesten (Dionys. II 16. 35. 50. 53. VI 32. Uv.
II 31). Aus diesen eoloni wurde analog wie in

Rom ein Senat erwählt, der zuerst ans 30 Mit-
gliedern, deeurionea genannt, bestehen mochte.
Auf sie, die sieh auch nach der Ansiedlung im
Besitz der unverminderten cieitas eum iure sut-

fragii et honorum befanden (Ansicht von Mad-
v i g Opuscula 2449.), bezog sich ursprünglich der
Beerin der Colonie, der die unterworfenen Ein-
wohner nicht mitumfasste (Dionys. VIII 14). Die
Lage der letzteren war vielmehr ursprünglich eine
sehr ungünstige Dionys. II 54. Liv. IX 23. Diod.
XIV 102. Liv. X 1, 7); sie bildeten, vielleicht im
Besitz der eivitas sine suttragio (Madvig a. a.

0. 232.9 unter Berufung auf Dionve. II 85. 50.
III 49. Liv. VIII 14, vgl. VI 17. IX 16), den
eoloni gegenüber in keiner Beziehung ein eigenes
Gemeinwesen, sondern waren deren Behörden und
Gesetzen unterworfen. Mit der Zeit aber trat

eine Verschmelzung der beiden Teile ein. In den
Militäreolonien der Kaiserzeit kamen in der Regel
zwei Möglichkeiten in Betracht: erstens die alte

Einwohnerschaft der schon bestehenden Ortschaft

wurde von derColoniegrUndung in Mitleidenschaft

gezogen, und zwar wurde sic entweder in ihrem
peregrinen Rechtszustand belassen und allen An-
teils an der Communalverw&ltung beraubt, wie
z. B. in Camulodunum (Tbc. ann. XIV 81), oder
unter bestimmten Bedingungen zur Mitverwaltung
der Colonie zn^elassen, indem ihr zugleich mit
der Veteranensiedlung ganz oder teilweise das
ius e. verliehen wurde, wie z. B. in Ateste (nr. 57.

Mommsen CIL V p. 240), in Augusta Praetoria

(nr. 130); zweitens: es blieb die alte Gemeinde
bestehen und durch die Veteranendeduction ent-

standen an Stelle der einen alten zwei Gemeinden
nebeneinander, und zwar die alte Gemeinde ent-

weder als Peregrincnstadt, wiez.B.in den alten Cul-

turländern des Osten» (so bei der ephemeren Co-
lonie Heraclea Pontica. nr. 112; in Patrae nr. 248,

vgl. auch oben S. 582), im Westen Valentin in

Spanien (nr. 92 CIL II 3788. 37349. 8745 uterque

ordo), oder als römisches municipium, so in Italien

Puteoli (s. o. im Verzeichnis unter den neroaiseben

Colonien S. 538), and vor allem bei vielen suda-

nischen Gründungen, t. B. Arretium (nr. 38).

Interamnia Praetuttiorum (nr. 43), wahrscheinlich

auch Pompei i (Cic. pro Sulla 60, vgl. o. nr. 46),

in Dacien Apulum (nr. 234).

Die Verwaltung der ältesten Bürgercolonien

geschah von Rom aus. Ostia ward nur ein selb-

ständiges Gemeinwesen in sacraler Beziehung ge-
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währt: praelort

»

und aedile» rncrit Volkani tc- doch selbst zur Zeit, da Caesar Alleinherrscher
riundi» (CIL XIV 306, vgl. Ephem. epigr. III war, noch nicht vollkommene Uniformierung ein-

p. 326). Ebenso wurde die zweite Bflrgercolonie getreten (vgl. Lex Iulia municipaÜB Z. 83). ja

Antium zunächst ohne Sondergemeinwesen und dieser selbst hat bei Neubegründnngen von Colo-
Magistratur geschaffen (Liv. VIII 14, 8, vgl. CIL nien seiner auch sonst zu beobachtenden Gewohn-
X p. 660); aber sie erhielt im J. 437 = 317 v. Chr. heit gemäss localen Eigentümlichkeiten Rech-
eigene Gesetze und eigene Beamte (Liv. IX 20. nung getragen, wie er z. B. den latinisehen Co-
10). Vermutlich sind die später gegründeten lonien in Gallien noch Praetoren bewilligt, der
Bürgercolonien sämtlich nach diesem Muster ein- Bürgeroolonie Karthago sogar die punischen Su-
gerichtet worden (M o m m s e n St.-R. III 776ff.). 10 feten gelassen hat, was aber der engherzigere
Das Eitere Schema erforderte die Verwaltung von Augustus bei der Vergrösserung der Colonie
Rom aus durch praelecli, das jüngere ist das all- im J. 725 — 29 v. Chr. beseitigte (CIL VIII p.

gemein munieipale, dass nämlich aus derGemeinde 133): Wahrscheinlich gehen auch die lllriri

gewählte Magistrate an der Spitze stehen, wor- locorum publicorum pereequendorum von Vien-

über im Zusammenhang im Artikel Municipium na (nr. 191) ebenso wie die lllriri von Cirta

gehandelt wird. Hier sei nur kurz hervorgehoben, (nr. 118 und 340) schon auf Caesar zurück, end-
was von dem allgemeinen Schema der römischen lieh sind wohl auch die undecimviri von Nemau-
Stadt- oder Municipalverfassung Abweichendes bei

Colonien sieh findet. Als Einleitung der Bürger-
schaft {pnpulus) für die Ausübung der politischen

Thätigkeit sind offenbar in den römischen Colo-

nien die Tribus und infolge dessen romi/ia tri-

bula das gewöhnliche (Mommsen Ephem. epigr.

II p. 221), wenigstens finden sie sich in der co-

lonia Genetiva (Lex eol. Genet. c. 91) und in Li-

lybaeum (Orelli 3718. 3719), welch letzteres

(nr. 170) sie aber auch schon als municipium
gehabt haben wird. Curien in Colonien begegnen
bis jetzt nur in Africa, wo die Curienverfassung
der Städte ganz allgemein ist. Was die leitenden
Magistrate betrifft, so kommen in den italischen

Bürgercolonien und in den latinisehen Colonien der
republicanischen Zeit stellenweise ganz verschie-

dene Oberbeamte vor: z. B. ein jähriger Dictator

in Sutrium (CIL XI 3257. daneben aber llviri),

zwei den stadtrömischen Consuln entsprechende
Praetoren in den latinisehen Colonien Signia (CIL
11146) undSetia (ebd. 1159). den Bürgercolonien
Castrum novum (CIL IX 5145) und Auximum
(CIL IX 5838—5841. 5843. 5845. 5849), endlich

in Gallia Narbonensis in der ersten überseeischen

Bflrgercolonie Narbo Martius, sowie in fast allen

latinisehen Colonien hierselbst wie Xemansus,
Carcaso. Aquae Sextiae. Avennio, und zwar ur-

sprünglich in der Einzahl, z. B. CIL XII 5371
(falsch Herzog De quibusdam praetorum Galliae

Narbonensis municipalium inscriptionibus, Leip-

zig 1862: Gallia Narbonensis p. 213fl.; da*
Richtige bei O. Hirschfeld S.-Ber. Akad.
Wien CIII [1883] 309 und E. Kornemann Zur
Stadtentstehung 26). Übergänge zu der späteren

Form zeigen Combinationen wie praetores lltiri

(z. B. in Narbo) oder praetoren lVriri, wie in

Hispellum oder Nemausus. Im letzten vorchrist-

lichen Jahrhundert sind die Differenzen zwischen

sus (CIL XII 3179) eine von ihm bestehen ge-

lassene einheimische Körperschaft, ln den ehe-

mals griechischen Gemeinden vor allem des Ostens
haben sich die Bezeichnungen äg^owzf (Neapel.

CIG 5836. 5838. 5843) oder nrparqroi (Korinth,

Lihan. 1 p. 429 R.: Palmyra, Wad dington 2597.
2601. 2606 a. 2607) für die höchsten Beamten
durch die ganze Kaiserzeit erhalten. Doch Bind
das nur andere einheimische Namen für die römi-

schen duoriri. Gegenüber den erwähnten Singu-
laritäten hat sich nämlich als die Regel heraus
gebildet, dass die höchste aus vier Personen, näm-
lich zwei richterlichen Beamten und zwei Aedi-

len, bestehende Municipalbehörde, in dm Colo-

nien zwei Collegien von Zweimännern, duoriri

iure dicundo und duoriri aedile» (aedilicia po-

teitate), bildeten, dagegen in den Municipien ein

Collegium von Viermännern, von denen zwei quat-

tuorriri iure dicundo und die beiden anderen
quattuorriri aedile» genannt wurden. Doch zeigt

diese Regel so viele Ausnahmen, dass es nicht ge-

stattet ist, etwa aus der Erwähnung von llriri

auf eine Colonie zu schliesaen. Wie Municipien
mit llriri, so giebt es auch Colonien mit llllrin

und zwar abgesehen von allen latinisehen, die

noch in der Kaiaerzeit bestanden, auch viele Bür-

gercolonien. in Italien allerdings meist solche, die

einstmals latinischeColonien waren (Luceria nr.68.

Carsioli nr. 159. aber auch Opitergium nr. 142,

überhaupt fast alle transpadanischen riürgercolo-

nien; vgl. E. Kornemann Zur Stadtentstehung

26f.. ausserhalb Italiens z. B. Narona [nr. 1031;

im Gegensatz dazu vgl. man Placentia nr. 137,

wo nach CIL XI 1217 bei der Umwandlung des

Municipium in die Colonie einCbergang vomQuat-
tuorvirat zum Dunvirat stattgefunden zu haben
scheint). Es begegnen auch Städte, auf deren

Inschriften fl tri und llriri Vorkommen, und
den alten Stadtverfassungen Italiens zum grossen
Teil verschwunden und hat sich ein im wesent-
lichen gleichartiges Municipalrecht ausgebildet.

Die Entstehung desselben müssen wir auf die

Irr Iulia de cirilale vom J. 664 = 90 zurück-
führen (Reste des Muniripaistatuts von Tarent
aus dem Fundamentalgesetz für die italischen

Städte vom J. 664 — 90 sind neuerdings gefun-
den und zuerst veröffentlicht von V. S c i a 1 o j a
und G. dePctra Monumenti antichi VI

[
18588]

401—442). Aber wenn auch Cicero de lege agr.

II 93) es für eine Anmassung erklärt, dass duo-

riri »iner Colonie sieh Praetoren nennen, so ist

zwar nicht nur solche, die zuerst Municipien waren

und dann Colonien wurden (z. B. Aeclanum nr. 146,

Canusium nr. 147, Tcanum nr. 139. Placentia

nr. 137), sondern auch solche, und zwar Muni-
cipien wie Colonien, in welchen nebeneinander

IVriri und llviri genannt werden; Colo-

nien dieser Art waren Sora (nr. 74, CIL X 5718;

llriri: 5670. 5714), Augusta Taurinorum (nr. 181;

IVriri CIL V 7028. 7034. 7037; llriri 7015),

Brixia (nr. 134: IVriri CIL V 4412. 4427; llviri

4384. 4374. 4462; vgl. 4386. 4373, Ober Salonae,

vgl.nr. 101) In derKaiserzeit.undzwaroffenbarvon

Augustus zuerst, ist auch wieder auf den ältesten
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Zustand zurückgegriffen worden, dass die Colo- Bttrgercolonien überhaupt beruht auf dem uns in-

nien der Oberbeamten überhaupt entbehrten. So schriftlich bekannten Grundgesetz der caesari-

zeigen die augustischen Colomen in Luaitanien sehen Colonie Urso in Baetica — colonia lulia

(nr. 177— 181) einen auffallenden Mangel an uöhe- Uenetiva (nr. 84) = Lex Uraonensis, CIL II 5489.

ren Gemeindebeamten, wenigstens im 1. Jhdt. Bruns Fontes iuris6 119—136. Für die latini-

n. Chr.. offenbar mit Rücksicht auf den militä- sehen Colonien kommen mit in Betracht die eben-

rischen Zweck, der bei ihrer Anlage verfolgt wurde falls in Spanien gefundenen Stadtreehte derlati-

(darüber vgl. o. unter nr. 177): llviri begegnen nisehen Gemeinden, allerdings Mnnieipien, Sal-

in Metellinnm zum erstenmal zu Domitians Zeit pensa und Malaca, ebenfalls in der Provinz Bae-

(CIL II 610). Aus den gleichen Gründen ist wohl lOtica, welche redigiert sind unter Kaiser Domitian
dieselbe Erscheinung in Dacien zu erklären: in zwischen den J. 88 und 84: CIL II 1968. 1964.
Napoca (nr. 235) finden wir weder ll «tri noch Bruns Fontes* 136—149. Th. Mommsen Die
IV viri, sondern wo man solche erwartet, nur Stadtrechte der latinisehen Gemeinden Salpensa
aedilev (CIL III 827. 858, 867) oder prae/eeti und Malaca, Leipzig 1855 (Abhandl. der sächs.

(858). In Italien sind eigenartig die Beamten- Gescllsch. der Wissensrh. III 3630. 4890.).

Verhältnisse in den Colonien Ariminum(Bormann VI. Litteratur.
CIL XI p. 76f.) und Mediolanium (Mommsen Die ältere Litteratur ist durchgehende voll-

CIL V p. 638ff.). In Ariminum werden neben kommen veraltet. Erwähnenswert ist nur noch
II ein auch 111 viri oder III viri aedilu erwähnt J. N. M a d v i g De coloniarum pop. Rom. iure et

(CIL XI p. 77). In Mediolanium kommen nur 20 eondicione 1832 = Opusc. acad. 1834, 20811. A.
IIII viri aedilicia potntate und airaloret aerarii W. Zumpt De eoloniis Romanorum militaribua,

vor, dagegen keine IIII viri i. d. (vgl. jedoch Commentationes epigraphicae (Berlin 1850) I 193
CIL V öyoS), aber einmal ein prae/ectus i. d. —492. ln der Ausbeutung der Numismatik auch
(5478). Die Titularcolonien innerhalb der galli- für diese Materie hat J. E c k h e 1 die Grundlagen
sehen Volkschaften (nr. 197—208), welche ihrer- gelegt. Von neueren Verarbeitungen des numia-
seits unter ll viri stehen, haben an ihrer Spitze matischen Materials sind zu nennen H e a d HN
in den rein keltischen Gebieten, bezw. in den vor 1887. Cohen Mödailles imperiales3 , und für
den Flaviern mit dem Colonietitel beschenkten die griechischen Gebiete des Reiches F. Imhoof-
Gcmeinden, pratlecli, in den germanischen Grenz- Blumer Monnaies grecques. Amsterdam 1883.

landen dagegen, bezw. seit Vespasian curatort», 30 Weiter hat Th. Mommsen in seiner Genchichte

vgl. E. Kornemann Zur Stadtentstehung 39ff. des rfim. Münzwesens (Berlin 1860) 30811. 331ff.

Die Competenzen der höchsten Beamten der die älteren latinisehen und Bürgercolonien be-

Municipien und Colonien sind im allgemeinen handelt. Neben den numismatischen haben
gleich. Aber zu den gewöhnlichen Competenzen aber vor allem die epigTaphischen Studien eine

der obersten Colonialmagistrate tritt in der Co- ganz neue Basis geschaffen, vor allem seit Er-
lonia Genetiva und wahrscheinlich in allen Colo- scheinen des Corpus inscriptionum Latinarum,
nien, welche auf die Verteidigung gegen äussere dessen Herausgeber auf Vorschlag Mommsens
Feinde eingerichtet waren, ein militärisches Im- die Geschichte und Rechtsentwicklung der Ge-
perium (Lex col. Genet. c. 103), wovon aber später meinden, von denen Inschriften vorliegen, kurz
nicht mehr die Rede ist (Paul Dig. L 1, 26. 40 skizzieren (vgl. die Indices der einzelnen Bände).

Marquardt Staatsverw. 1 3 155). Andererseits ist Auf Grund des epigraphisehen Materials handelt
die freiwillige Gerichtsbarkeit, d. h. die Vornahme Th. Mommsen Herrn. XVIII 161ff. über die

der Manumission, Emancipafion und Adoption, wühl italischen Colonien von Sulla bis Vespasian. Uber
in den latinisehen Gemeinden und den dazu be- die ausseritalischen Colonien fehlt eine zusammen-
eoOders privilegierten römischen Municipien, nicht fassende Monographie, welche die Arbeit von
aber in den römischen Colonien Sache der dvo- Zumpt ersetzen würde; man vgl. J. Marquardt
riri (Dig. I 7, 4. I 16, 3. Cod. Iust. VIII 48, 1). Staatsverw. iJ unter den einzelnen Provinzen und
Diese Differenz ist ein merkwürdiges Zeugnis da- speciell für Africa J. T o u t a i n Les dtös Ro-

für, dass die latinisehen Gemeinden wie ein Teil maines de la Tunisie, Paris 1895. Für die Rechts-

der Municipien noch in späterer Zeit einen Rest 50 Verhältnisse der Colonien vgl. A. K u d o r f f Gro-

ihrer ursprünglichen Selbständigkeit bewahrt hat- matisehe Institutionen in Die Schriften der römi-

ten, während die römischen Colonien von Anfang sehen Feldmesser, herausgegeben und erläutert

an in der römischen Bürgerschaft völlig aufgingen von F. Blume, K. Lachmann und A. Rudorff
Mommsen Stadtrechte 436. Marqardt Staats- II 323—418. J. Marquardt Staatsverw. I

3 35
verw. I

3 156). —40. 48—58. 88—131. 132—215. Th. Momm-
Cber die Rangverhältnisse innerhalb des ordo sen St.-R. II5 624—639. III 773—823. E. d e

decurionum sind wir gerade in den Hürgercolo- Ruggiero Diz. epigr. II 415—457, auch separat

nien gut unterrichtet, weil wir sowohl aus der Le colonie dei Romani, Roma Spoleto 1897.

italischen Colonie Cannsium ein albvm orditiis [Kornemann.]

haben (CIL IX 338 aus dem J. 223), als auch 60 Colonlanua, Epistrateg der Thebais am 29.

ein zweites aus der africanischen Colonie Thamu- Juli 212 n. Chr., Oxyrhynchus Papyri 1 131 nr. 70.

gadi, welches allerdings erst kurz vor 367 n. Chr. Die Zeit wird dadurch bestimmt, dass die Heraus-

abgefasst ist (Mommsen Eph. -pigr. III p. 7711. geber den Papyrus dem 3. Jhdt. zuweisen; dem-
und CIL VII 2403 — albus ordinis colfuniae) nach kann das 20. Regierungsjahr, nach dem er

Tham(u)g(ad(nsis), neue Bruchstücke zweier an- datiert ist, nur das Caraeallas sein. [Stein.]

derer etwa gleichzeitiger Verzeichnisse ebd. Suppl. Colonia s. Kolonie.
17903; vgl. Joh. Schmidt Rh. Mu6. XIjVII 114ff.). Colonus, Freund des Pompeius Quintianus;

Unsere Kenntnis der inneren Verhältnisse der an ihn richtet Plinius epist. IX 9. [Stein.]
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Color insaniae nennt man die Auflassung der

Pflichtteilsklage als Anfechtung des Testaments
wegen Wahnsinns seines Urhebers. Dies ent-

spricht griechischen Vorbildern und wurde nicht

in jeder Hinsicht streng wörtlich genommen, Dig.

V 2, 2. Litteratur s. bei Leonhard Institutionen

349, 2. 350, 5. (Leonhard.)

Colosseum s. Flavium Amphitheatrum.
Colosseus, vir inluitris, Comes von Pannonia

Sirmiensis unter Theoderich in den J. 507—511

(Casaiod. rar. III 23. IV 13). [Hartmann.]

Colossus in Rom, hiess vor allem die von
Nero im Vestibulum seines goldenen Hauses (Snet.

Nero 31. Martini, de spect. 2. 3) errichtete 120'

hohe (über die Masse s. J o r d a n Topogr. II 31.

37. 18H) Apollonstatue, ein Werk des Zenodorus
(Plin. XXXIV 45), welche von Hadrian ins Thal

zwischen Amphitheater und Tempel der Venus
und Roma versetzt wurde (Hist. Aug. Hadr. 19).

Der erste Kopf mit Porträtzügen des Nero wurde 2

nach dem Sturz des Kaisers von Vespasian durch
einen anderen des Sol ersetzt (Snet. Vesp. 18.

Cass. Dio XLVI 15. Hist. Aug. a. a. 0.). Ober
den ursprünglichen Standort können wir nur Ver-

mutungen aufstellen; doch scheint es, dasB er

auf der Höhe der Velia, in der Nähe des spä-

teren Tituabogens, gewesen sei (Martini, de spect.

2, 1 f.
;

epigr. I 70, 7). Commodus verwandelte

ihn in einen Hercules (Cass. Dio LXXII 22. Hist.

Aug. Commod. 17. Herodian. I 15. Mai Ser-

vet. II 225. Hieron. ad a. Abr. 2090); doch muss
er im 8. Jhdt. wieder zum Sonnengott umge-
staltet sein, da die Notitia (Jordan Topogr. 11

546) angiebt oft. ped. CHS, habet in capite

radia n. 171 singuta pedum XXIIS. Im 4. Jndt.

wurde er jährlich am 6. Juni mit Kränzen ge-

schmückt (Kalendar. Philocal. CIL Is p. 319).

Wann er zerstört ist, bleibt ungewiss; wenn im
Liber pontiflcalis (zuerst XCVI Steph. II. [768
—772], vgl dazu Duehesne I 477) oder mittel-

alterlichen Ürkunden vom C. die Rede ist (Jordan
Topogr. II 510), so ist damit das Amphitheater,

nieht die Statue gemeint. Gelegentlich wird er

erwähnt noch X1L VIII 212, 82 (Grabgedicht

aus dem 2. Jhdt.). An Ort und Stelle ist nur

die Basis aus Gusswerk mit Bachsteinverklei-

dung, ein Quadrat von 8 m. Seitenlange er-

halten, vgl. R. Laneiani FÜR Bl. 29. Da
im Breviarium der Notitia colotsi 11 aufge-

führt werden, müssen wir annehmen, dass zur

constantinischen Zeit noch eine andere Statue in

der Stadt den Namen e. führte (vgl. die bei Pfin.

n. h. XXXIV 39ff. aufgezählten: auf dem Capitol

ein 30 Ellen hoher Apollon, ferner der vom Sp.

Carvilius gegossene, vom Mons Albanus aus sicht-

bare Iuppiter; in der Bibliothek auf dem Palatin

ein 50 Fubs hoher Apollo tuscaniemr, im Mars-

feid neben dem Pompeiustheater ein von Clau-

dius errichteter Iuppiter), ohne dass wir ihn mit
Bestimmtheit nachweisen können. Jordans Ver-

such, die Zahl 11 der Notitia als Schreibfehler

zu eliminieren und colossum zu setzen, ist un-

statthaft, dadieBreviaria nurZusammen Stellungen

mehrfach in der Stadt vorhandener Monumente
enthalten können. Was mit dem Palatinue co-

lossus bei Mart. VIII 60 gemeint ist, bleibt un-

gewiss; die gewagten Combinationen von U r -

lieh

s

(Beiträge zur Kunstgeschichte 94f.), der

eine Colossalstatuc der MiDerva vor dem Palatium
darin vermutete, sind von Friedländer z. d. St.

mit Recht zurückgewiesen worden; ebensowenig
lässt sich Gilberts Annahme (Philol. XLV 464)
eines C. des Domitian belegen. [Hülsen.]

Colphiana, nabe am Ezagigarda im südlichen

Armenien, Geogr. Rav. p. 50, 7; vielleicht Qolb
oder Kutb in der Berglandschaft Sasün. kaum
Dittogrnphie von Colrhana. (Tomaschek.)

Colpuna, alter Name von Kalchedon. Plin.

n. h. V 149. [Rüge.]

Colubraria, die Schlangeninsel, griechisch

(hyioiooa (Strab. III 167 rutv Jlnovootöv t) plv
'EßeAiaoc, *) bi ’Oipiovooa rprjuo; *ai TioXi) eXärrwv
TavTr/r, nämlich T7?c Tißovoov, xXgaioY xetpivg),

eine der Pityusen. jetzt Formentera, nach einer

auf Poseidonio8 und Varro zurüekgehenden Fabel
bei Mela (II 125 cuiut meminisse succurrit,

quod cum veateat mullo ae maletico genere ter-
1 pentium et fit ideo inhabilabilis, tarnen in-

gressis eam intra ul epatium quod Ebusitana

[s. E b u s u s] humo circumiegnaverunt eine per-

nieie et grata eit, iidem illii terpentibui qui alio-

quin tolent obvioe adpetere aspeelum eins pul-

reris aliudre quei tirui proeul et cum pacore

lugientibut) und Plinius (HI 78 Ebuti terra ler-

pentee lugat, Colubrariae parit. ideo infesta Omni-

bus nun Ebusitanam terra inlerentibus; Grarci

Ophiuswm dixere-, danach Martian. Cap. VI 643).
i Auch an den Namen Opbiussa. mit dem der alte

Periplus den Norden und Nordwesten der Halb-

insel bezeichnet, knüpft sieh die gleiche Sage
(Avien. or. marit. 148ff. 156 poel multa terpens

etfugavit incolas). Schlangen scheinen vielfach

als Feinde menschlicher Wohnungen gegolten zu

haben. Formenteras moderner Name ist wie der

des Cap Formentor auf Mallorca schwer zu er-

klären. Eine andere Insel C. setzt Plinius gleich

vorher 700 Stadien von den Pityusen gegen den
l Fluss Sucro hin (III 76); man sieht darin die

las Columbretes noch jetzt genannte Inselgruppe

westlich von der Ebromündung bei Cap S. Martin,

deren grösste Insel spanisch Colurabrete mayor,

catalanisch Mont Colibre heisst. Doch beruht die

Angabe des Plinius vielleicht auf Verwechslung

oder Missverständnis. [Hübner.]

Colum, rj&pöf, vXtmgg, xgvyotrtoi, ein Sieb,

Durchschlag. Gerät zum Durchseihen einerFlüssig-

keit, Poll. VI 18. 19. X 75. Besonders oft wird

I das zum Durchseihen des Weines bestimmte C.

erwähnt. Und zwar ist das Durchseihen des

Weines ein zweifaches und gab es daher auch

zweierlei ganz verschiedene Wein-C.

Erstens bei der Weinbereitung und zwar wohl

in verschiedenen Stadien derselben. Das hierbei

benutzte C., das also ein landwirtschaftliches

Gerät ist, wird erwähnt Cato de agri cult. XI 2.

Verg. Georg. II 241 und Servius z. d. St. Colum.

IX 15, 2. XII 19, 4 (vgl. Schneiderz. d. St.).

IGeopon. VII 37. Der Wein wird durchgeseiht

(dclaecare

,

Plin. n. h. XVIII 232) beim Umfüllen

aus dem Dolium (nidos) in die Amphoren; daher

das Trinken s ungesiebten Weines dnö roü xi/kw

nireir, Plut. qu. eonv. VI 7, 1. Dies auch sonst

gebrauchte landwirtschaftliche C. war aus Weiden
oder Binsen oder etwas Ähnlichem geflochten;

doch wurde statt desselben auch ein Sack, (odxxoc,

saecns) benutzt. Hierüber wird unterWein weiter
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zu reden sein. Uber Siebe im allgemeinen s.

Daremberg zu Oribasius 1 633.

Zweitens wird der Wein vor dem Genuss durch-

gesiebt. Meistens geschah dies wohl so, dass

man das C. beim Einschenken über den Becher
hielt, Pherecr. bei Athen. XI 480 b; so ist es

auch zu verstehen, wenn nach Hellanikos bei

Athen. XI 470 d da« Trinkgerät der Ägypter aus

9?«Ui7 , xi?a0o«,- und rj&avtov bestand. Nur diese

Art des Gebrauches erscheint auf Bildwerken;

etruskische Grabgemälde Mon. d. Inst. 1 32. Mus.
Gregor. II 95 (I 102); etruskischer Sarkophag
Mon. d. Inst. VIII 2. Hier überall ist das kleine

C. an der Spitze eine« etwa 0,50 m. langen Stabes

befestigt. Dagegen hat es auf dem attischen

Vasenbilde Mon. d. Inst. VIII 27 die Form einer

Pater» mit Griff und einer beutelartigen duroh-
löeherten Vertiefung in der Mitte. Ähnlich ein

etruskisches Gemälde Mon. d.Inst. V.34. Mehrfach
sind C. ähnlicher Form gefunden worden. Silberne

aus eiidrussischen Gräbern, Ant. du Bosph. Cimm.
XXXI 4. 5. 6. Bronzene aus etruskischen Gräbern
Mus. Greg. I 52 (I 1), 2. 5. 1 1. F. Venuti Sopra i

coli vinarii, in Diss. di Cortona I; aus einem vor-

römischen Grab bei Nocera, Bull, napol. V 1856/57,
3. 117 Taf. UI, diese mit anderem Trinkgerät
(Patera, Schöpfkanne, Simpulum) zusammen ge-

funden; aus Faeano- Minervini Monum. Barone
54 Taf. XI 2; aus Pompeii, Mus. Borb. VIII 14,

4. 5 (hier irrtümlich als silbern bezeichnet); in

Nismes, D a r e m b e r g-Sa g I i o Dict d. Ant. I

1332 Fig. 1732. Etwas anders geformt, gleich

vom Rande aus nach unten spitz zulaufend, das
Mayersche C.. durch Verzierungen bakchischen
Charakters auf dem Griff als Wein-C. bezeichnet,

I, e Chevalier De oolo Mayerano. Amsterd. 1634.

Aulisius De colo Mayeriano. Menestrier De
colo antiquo epistola ad Mayerum, diese beiden in

S a 1 1 e n g r e Thes. III. Tltönerne aus Etrurien,

G o r i Museo Guarnacci 34. 35.

Wo aber für ein Trinkgelage grössere Mengen
Weins im Krater mit Wasser gemischt wurden,
da musste das Durchseihen bei Eingiessen in

diesen geschehen und das C. auf den Krater ge-

setzt werden. Daher ijfyiöc fcnxgi/njp/Äioc, Poll.

X 108; vgl. CIG 8: xgrjrrjga Hai vnoxprjrgQtov

xai g&/AÖr. und Martial. VIII 45, 3, wo der Wein
aus der Amphora filtriert wird. Auf Bildwerken
kommt dies Verfahren nicht vor. Unter den er-

haltenen C. könnte auf diese Weise das Mus.
Borb. II 60 abgebildete und ähnliche gedient

haben; es ist aber ebensogut mögiich, dass dies

Küchengeräte waren.

Das ij&iviov der Ägypter war nach Hellanikos

a. 0. aus Bronze; sonst wird als Material Silber

genannt: EpigeneB bei Athen. XI 469c. Dig.

XXXIV 2, 21. Auch das C. bei Martial. XIV
103, als reicheres Geschenk dem »accus 104 ent-

gegengesetzt, wird aus Silber zu denken sein.

Der rf&fioc jaäxiJäaTo*. Eurip. bei Poll. X 108,

kann ein Küchengerät sein. Nach Martial. a. 0.

könnte es scheinen, als 6eien feinere Weine durch

das silberne C., geringere durch einen leinenen

Beutel oder Durchschlag, »accus, linum
,

filtriert

worden. Doch widerspricht dem Mart. II 40. 5.

VIII 45, 3; und wenn nach Hör. sat. II 4. 54

der Massiker das linum nicht verträgt, so ist

dies so zu verstehen, dass er überhaupt nicht fil-

triert, sondern durch Stehen geklärt werden soll.

Plin. n. h. XIV 138. XIX 53. XXIII 45 nennt
nur den »accus. Durch das Filtrieren— colare,

saceare, naxxi'tiv — wurde der Wein, vom Boden-
satz. faer, befreit, milder und, wie man meinte,
weniger berauschend; daher sacco Irangere tircs,

säen» castrare, Plin. aa. 00. Ausführlich han-
delt hiervon Plut. qu. conv. VI 7.

Mit dem Durchseihen verband man das Kühlen
10 des Weines, indem man Schnee in das C. oder

den Saccus legte; daher c. nirarium, »accus ni-

rarius. Mart. XIV 108. 104. IX 2, 5.

Irrtümlich sind für C. gehalten worden gewisse
bronzene Siebe in Form eines Kochtopfes mit
horizontalem Griff, die in ein nicht durchlöchertes

Gefäss gleicher Form genau hineinpassen, Mus.
Borb. III 31. Overbeck Pompeji 4 445 Fig. 242.
6. Solche Gefässpaare sind im Neapeler Museum
zahlreich vorhanden, aber mit einer Ausnahme

20 getrennt aufgestellt, werden aber auch in nörd-
lichen Lindern nicht selten gefunden. Liech
Jahrb. d. Vereins f. mecklenb. Gesch. und Alter-

tumskunde XXXV Taf. I 3. 4. S. 7. 18. 21 des
Sep.-Abdr. (Römergräber in Mecklenburg-Schwerin
1870); vgl. ebd. VIII 1843, 41, Taf. I 2. 2 a.

Westd. Ztsehr. 1882, 484 Taf. VIII 36. 37. Dies

sind nicht, wie bei Overbeck a. 0. und Mar-
quardt Privatl. 2 334, 9. L i s c h a. 0. ange-
nommen ist, Schöpfgefässe, aus denen dann mittels

30 des Siebes der Bodensetz herausgehoben wäre.

Es wäre dies ein an sich ganz unwahrscheinliches
Verfahren, und die Form dieses Gerätes — mit
horizontalem Griff, während wirkliche Schöpfge-
fässe verticalen Griff haben., und das äussere

Gefäss ohne Ausguss — ist hierfür gänzlich un-
geeignet. Es ist vielmehr ein Kochgeschirr, aus
dem mittels des Siebes das Gekochte ohne das
Wasser, in dem es gekocht war, herausgehoben
wurde. In Neapel ist ein solches Oefässpaar mit

40 dem Gekochten — es ist wohl ein Stück Fleisch—
erhalten.

Aus etruskischen Gräbern stammen Thonkrüge
(,Bucehero‘), deren Ausguss durch ein Sieb ge-

schlossen ist M i c a 1 i Monum. ined. XXVII 8.

XXX 2. Mus! Greg. I 6 (II 98). Vielleicht dienten

diese, um ohne besonderes C. den Wein beim
Ausgiessen von dem Bodensätze zu befreien. Mar-
quardt a. 0. Becker-Göll Charikles II 346;

Gallus III 429. Hermann-Blümner Griech.

50 Privataltert. 238, 5. Daremberg-Saglio Dict.

d. Ant. I 133. Hel big Ann. d. Inst. XXXVI
1864. 29, 2. [Mau.]

Columba, die grössere balearische Insel. Nur
in dem Itinerarium maritimum. das dem Itin. Ant.

angehängt ist und auf ältere griechische Quellen

zurückgeht, werden, nachdem die Entfernung der

Balearen von Karthago Spartaria angegeben ist,

die beiden Inseln so genannt insula Columba,
Balearis maior. insula Nura, Balcaris minor

60(511, 2). Darin sind die alten Eigennamen der

.grossen' und .kleinen' Insel erhalten, wie schon

der spanische Antiquar Ludovicus Nonius (1607)

zuerst richtig bemerkt hat. Columbaria, Tauben-

insel, hiess eine der kleinen Inseln an der west-

lichen Küste Italiens, unweit Elbas, jetzt Parma

-

jola. Der vielleicht gleiche oder ähnliche Name
der grösseren Baleare ist möglicherweise erhal-

ten in dem Puerto Colom an der Südosthüste der
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Insel, der mit Columbus nichts zu thun bst. Vgl. Augustus und Tihcrius erbaut, nach Claudius

B a 1 i a r e s. [Hübner.] schienen Neugründungen nicht me 1 ' vorgekom-
Columbaria insula, im tyrrhenischen Meere men zu sein. Zur Aufstellung von Cippen, Urnen

unweit Ilva, I’lin. n. h. III 81 (daraus Solin. 3, 2 und Sarkophagen wurden die Columbarien bis ins

und Martian. Capelia VI 644). [Hülsen.] 2. und 3. Jhdt. n. Chr. benutzt (die näheren
Columbarium ist die lateinische Bezeichnung Angaben 8. CIL VI p. 87711. ). Die ausserhalb

für die Nische eines Taubenschlaps (Varro de Roma vorkommenden Gräben mit Nischen an den
re rust. III 7, 4. 11. Coluroella VIII 8, 3). Pal- Wänden, wie das Grab des Sraurus in Pompeii
lad in« I 24 braucht columbarium für den ganzen (Overbeck -Mau Pompeii 420) und das Grab-
Taubenschlag, den Varro mit dem griechischen 10 mahl in Werden bei Köln (Urlichs Bonner Jahr-

Ausdruck peruttron oder perinterostrophion be- bücher III 13411.) unterscheidet sich von den
zeichnet (a. a. 0. III 7, 2). Die Taubenschläge grossen stadtromischen Columbarien durch die

wurden meist als Turm (Plin. X 110. Pallad. geringe Zahl der Nischen (doch existierten auch
a. a. 0.) auf den Dächern errichtet (in prae- in Rom selbst Columbariengraber von ganz ge-

tarxo, anf dem Herrenhause, Pallad. a. a. 0.). ringem Umfange, so ein noch erhaltenes Monu-
Sie wurden innen und aussen weiss angestri- ment an der Via Latina), vor allem aber dadurch,

ehen (Colum. Pallad. a. a. 0. Varro a. a. 0. dass in ihnen die Urnen in die Nischen hinein-

III 7, 8; vgl. Ovid. trist. I 9, 7) und enthielten gestellt, in den stadtrömischen Columbarien da-

eine grosse Zahl runder Nischen (für jedes Paar gegen die ollae (s. u.) in die Wand selbst einge-

eine) in übereinander vom Boden bis zur Decken- 20 mauert sind. Solche Columbarienmonumente finden

Wölbung aufsteigenden Reihen (Varro a. a. 0. sich nur in Rom und seiner Umgebung (nament-

III 7, 4). Vor jedem columbarium war eine lichOstia); in anderenTeilen des römischen Reiches

thönerne Tafel als terlibulum für die Tauben ist kein derartiges C. nachgewiesen worden, die

angebracht (Varro und Columella a. a, 0.). Man- ganz vereinzelt ausserhalb Roms und seiner Um-
chc Schläge fassten gegen 5000 Tauben (Varro gebung gefundenen Inschriften von solchen Mo-
a. a. 0. III 7, 2). Abbildung eines Taubenschlags numenten sind daher als verschleppt zu betrach-

auf einem Mosaik aus Palestrina, Daremberg- ten (CIL II 2002. X 756. 2346. 6500. 6551. 8288.

Saglio Dictionnaire I Fig. 1737; vgl. Becker- 8299. vgl. T.Schiess Die röm. Collegia funeraticia,

Göll Gallus 1 1 12. Daremberg-Sagliol München 1888, 89).

1333. 30 Am besten erhalten sind in Rom folgende Co-

Wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Nischen lumbarien, auf die in der folgenden Beschreibung

eines Taubenschlags heissen columbaria auch die hauptsächlich Bezug genommen ist: 1) Monument
Öffnungen in der Seitenwand eines Schiffes, durch der Freigelassenen der Marcella (der jüngsten

welche die Ruder gesteckt werden (Fest. 169 a Tochter von Augustus’ Schwester Octavia), an der

8. vgl. Darcmberg-Saglio a. a. 0.1338), ferner via Appia in der Vigna Codini (CIL VI p. 908.

die zur Aufnahme von Balkenköpfen bestimmten Henzen Annali d. Iust. 1856, 9). 2/3) Zwei

Öffnungen in der Wand eines Gebäudes, griech .Anal andere Columbarien in der Vigna Codini 2) CIL
(Vitr. IV 2. 4) und die Öffnungen an den Seiten VI p. 926. Campana Due sepolcri del secolo

eines Schöpfrades (Vitr.X9,2; vgl. Tympanon). di Augusto, Roma 1840, 41 ff. u. Taf. IX— XIII.

Vor allem aber hat sich der Name eingebürgert 40 Darcmberg-Saglio I 1337 Fig. 1744f. 3) CIL
für die zur Aufnahme von Aschenurnen bestimmten VI p. 939. Ann. d. Iust. 1856, 18= Wilmanns
Nischen in grossen römischen Grabmonumenten. Exempla p. 125. 4) an der Porta Latina (CIL
Irrtümmlich wird im modernen Sprachgebrauche VT p. 956. Campana a. a. 0. 5ff, Taf. I—VIII,

dieser Name auf das ganze Monument Utxrtragen. Darcmberg-Saglio Fig. 17461. Schreiber
In den Inschriften wird letzteres osmnrtum (CIL Kulturhistorischer Bilderatlas Taf. C. 6). 5) C.

VT 4710. 5531; ossanum.VT 8738. 4709) genannt in der Villa Pamtili (Jahn Die Wandgemälde
oder mit dem allgemeinen Ausdrucke scpulchrum des Columbariums in der Villa Pamfili [Abhand
(XIV 1214. VI 6150) oder monumenlum (x. B. lungen Akad. München VIII 2L Samt er und
XIV 1214) bezeichnet. Hülsen Röm. Mitt. VIII 105ff. Arch. Anzeiger

Al« Vorbild für die römischen Columbarien 50 1 898, 47ff.).

dienten vielleicht die in Felswände gehauenen. Die Columbarien, die wie alle römischen Gräber

zum Einsetzen von Aschenurnen bestimmten Ni- an den Landatrassen liegen (s. 0. Richter in

sehen, die in verschiedenen Orten Etruriens vor- I. Müllers Handbuch III 882. 886. 900). sind

kommen (Dennis The cities and remeteries of gemäss der zur Zeit ihrer Entstehungen üblichen

Etruria I 10. 26 u. ö. Canina Etr. marit. I Bauart in der Regel in Reticulat (s. Keticula-

123. Abeken Mittclitalien 258; Abbildung eines tum opus), einige auch in gutem Ziegelwerk er-

Nischengrabens in Veii Canina a. a. 0. I Taf. richtet. Bei den einstöckigen Columbarien liegt

XXXI; in Toscanella D e n n i s I 485. Da rem- nur die obere Hälfte Uber der Erde, die untere

berg-Saglio I 1334). In Rom wurden die Co- ist unterirdisch, zum Teil in den Tuff des Bodens

lumbarienmonumente »eit dem Anfänge der Kai- 60 gehauen. Manche Monumente bestehen aus zwei

serzeit üblich, als der hohe Preis des Bodens oder drei Stockwerken, deren unterstes unter der

Einzelmonumente für wenig Bemittelte nicht mehr Erde liegt (zweistöckig; C. der Satilier CIL
erlaubte; vielleicht hängt ihre Entstehung auch VI p. 994), die beiden Stockwerke stehen hier

mit der Schliessung des esquilinischen Gräber- nicht in Verbindung, sondern haben getrennte Zu-

feldes zusammen, auf dem bis dahin die misrra gänge; dreistöckig: CIL VI p. 987; C. derSer-

plebr (Horat. sat. I 8, 10) bestattet worden war. vilier in der Villa Wolkonsky VI p. 2618). Der

Die Mehrzahl der Columbarien sind, wie In- Grundriss der Columbarien ist gewöhnlich recht-

schriften und Bauart beweisen, in der Zeit des eckig oder quadratisch; zum Teil bestehen sie aus
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einem Raume, zum Teil aueh aus mehreren Kam- von ollae Platz: VI 6150 wird ’/ia des ganzen
mern. Hufeisenförmig ist da« dritte C. der Vigna Monuments auf 10 oilae; angegeben, dasselbe ent-

Codini (ungewöhnlich ist hier auch am Ende des hielt also 130 ollae; VI 27731: '/4 = 37 ollae,

dritten Corridors ein schmaler, in den TuB ge- Gesamtzahl also 148; VI 11576: Vi7 = 9 ollae,

höhlter Gang, anfangs 1,75 m. hoch, später all- also im ganzen 153. Gegen 70 Nischen (zu 1 bis 3
mählich niedriger werdend, in dem eine grosse ollae, s. u.) enthielt das Monumentum Caeciliorum

Menge Gebeine gefunden wurde). Die Decke ist (CIL VI p. 1053). Um die oberen Reihen be-

gewölbt, die lateinischeBezeichnung fürdie Decken- quemer zugänglich zu machen, war bei manchen
Wölbung ist eamara (CIL VI 5532. 1 7703). Ge- Columbarien eine umlaufende Gallerie angebracht,

tragen wird die Decke ausser durch die Wände 10 zum Teil aus Holz, so dass heute nur noch die

häufig noch durch einen Mittclpfeiler, der zugleich Tiereckigen Löcher vorhanden sind, die zur Auf-

zur Aufnahme von Nischen dient, so im zweiten nähme der Tragbalken für die Gallerie dienten,

C. der Vigna Codini, im C. der Villa Pamfili so in dem zweiten Monumente der Vigna Codini.

und im Monumentum Carriliorum CIL VI p. 1065 In letzterem sind an der Treppenwand nur da
(dem gleichen doppelten Zwecke dient der Mittel- solche Löcher vorhanden, wo nicht die Treppe

?

feiler in dem Grabe des Scaurus in Pompeii, s. o.). selbst als Zugang zu den höheren Reihen dienen

n dem dritten C. der Vigna Codini sind die konnte (C a m p a n a a. a. 0. 47). In dem dritten

Wände durch Pfeiler in Abteilungen gegliedert; C. der Vigna Codini springen Steinbalken vor,

auf diesen Pfeilern ruhenBogen, welche dieDecken- die jedenfalls eine Gallerie trugen, zu welcher

Wölbung stützen. Spärliches Licht erhalten die 20 der Zugang von der Treppe aus stattgefunden

Kammern durch Fenster in der Decke oder an haben muss (Ann. d. Inst. 1856, 19). Im C. der

den Wänden. Eine meist schmale und steile Livia wurde durch ca. Vs m. vorspringende Tra-
Treppe (senfae VI 4713; tealaria VI 5532. 10377. vertinblöcke ein Umgang gebildet, der durch eine

Bull. com. 1886, 368 nr. 1397) führt in das C. über dem unteren Eingänge gelegene Thüre zu-

hinab, auf einen oder mehrere Bogen gestützt gänglich war.

(der lateinische Ausdruck für diese Bogen scheint Die lateinische Bezeichnung für die Nischen
eamara, Bull. com. a. a. 0. conwraa sralnrwrum). ist columbarium (eolumbare ,

z. B. XIV 1650)
In der Regel ist sie an eine W'and gelehnt (CIL oder ollarium (z.B. CIL VI 8136. 21852. XIV 1106.

VI 5531 bezeichnet suösealarüi wohl die Wand 3932). Sie sind teils quadratisch, teils halbrund;

unter der Treppe); ausnahmsweise ist dies in dem 30 letzteres ist das Gewöhnliche. In einigen Monu-
dritten C. der Vigna Codini nicht der Fall, die menten (VI p. 1456, C. der Villa Pamfili) hat die
Treppe ruht hier frei auf zwei Bogen. Gewöhn- unterst« Reihe quadratische, die übrigen halbrunde
lieh ist sie aus Stein, in dem eben erwähnten Nischen. In die untere Fläche dieser Nischen sind

Monumente hatte Bie ein Holzgeländer. In einem ein oder mehrere thönerne Aschenkrüge mit ab-

kleinen Grabe auf dem Esquilin (CIL VI p. 987) ist nehmbaren Deckeln (opercula VI 27731) einge-

von der Treppe nichts gefunden worden, wahr- lassen (ollae ;
ollae aaauar. VI 9189. 12671. 28126.

scheinlich bestand sie also hier ans Holz. Die XIV 1636), gewöhnlich zwei. Nur je eine olla

Grössenverhältnisse einiger Columbarien mögen enthalten z. B. die Nischen im C. der Villa Pam-
folgende Angaben zeigen (vgl. weiter unten die fili und ein Teil der Nischen im Monumentum
Angaben Uber die Zahl der ollae). Das Monu- 40 Caeciliorum (VI p. 1053), während die andern
mentum Liviac (s. u.) hatte einen Umfang von eolumbaria des letzteren Grabmals zwei und drei

36x21 röm. Fuss(= 6,16x 10,5 m., eine Höhe ollae enthalten. Columbarium mit drei ollae in-

von ca. 7 m. (CIL VI p. 877). Zweites C. der schriftlich bezeugt VI 29698, zu vier ollae VI
Vigna Codini: 7,5x5,65 in.; Höhe bis zur Decken- 7803, zu sechs ollae VI 8131. Im dritten Mo-
wölbung 6 m. Monumentum Aurunceiorum (CIL numente der Vigna Codini sind in denjenigen

VI p. 1615): 4,35 x 2,80 m. Monumentum Sta- Nischen, die vier ollae enthalten, die beiden ollae-

tiliorum (ebd. p. 1011): 5,20x5,55 m. C. der Paare hintereinander angebracht, das hintere auf

Vigna Aquari (ebd. p. 1030): 4x 2,5 m.; Höhe einer erhöhten Stufe, die vorn eine Inschrift

5 m. Grab S (die Buchstaben beziehen sich auf trägt (auf derartige eolumbaria bezieht sich viel-

denPlanClL VIp.982)auf dem Esquilin: 2,65Qm. 50 leicht die Bezeichnung ollae interioree VI 5728.

(CIL VI p. 1015), Y: 4,40x 3,30 ra„ Z:4.40x 11988. 23209). Neben den gewöhnlichen colum-

4,20 m. ebd. p. 1019), L.: 2,90x1,95 m., H.4,20m. baria kommen auch grössere Nischen vor, eine-

(Ann. d. Inst. 1878, 235). Die Wände der Colum- raria (s. d.), aediculae (s. d.), aedieula oeeuaria

barien sind meist der ganzen Ausdehnung nach mit VI 16624, aed. cum otlie 111 VI 17403, aediculae

Reihen von Nischen zur Aufnahme von Aschen- mit vier ollae VI 9910. 25359, mit sechs ollae

krügen besetzt, auch der Mittelpfeiler, die Bogen, VI 14614, mit acht ollae VI 18019. Bisweilen

welche die Treppe tragen, sowie auch der übrige schliessen solche aediculae mehrere eolumbaria,

Teil der Treppenwand sind mit Nischen gefüllt. d. h. kleinere Nischen, in sich. VI 26105 aedi-

Die Zahl der Reihen an den Wänden ist ver- eulam cum eolumbarie III ollar. n(uuiero) VI.

schieden. Nur drei Reihen über einander enthält 60 VI 28960a: aediela eolumbarum 1111. Im älonu-

ein C. (L) auf dem Esquilin (Ann. d. Iust. 1878,

234); die grösste Zahl von Reihen ist neun (Mo-

numentum Marcellae, zweites C. der Vigna Co-

dini, C. in der Vigna Aquari, s. o.). Die Ge-

samtzahl der ollae beträgt im Monumentum Mar-
cellae über 600, in einem Teil des Statiliermo-

numentes (CIL Vi p. 994) gegen 700. Andere
Columbarien bieten lür eine weit geringere Zahl

mentum Caeciliorum sind die vier Jort vorhan-

denen aediculae durch Pfeiler in je drei Nischen

geteilt (VI p. 1053). Eine aedtcula mit sechs

kleineren Nischen ä sechs ollae findet sieh in dem
dritten C. der Vigna Codini (VI 5181). Im Ge-

gensatz zu den einfachen kleinen Nischen sind

die grösseren zom Teil reich aasgestattet, sie

bilden häufig eine Tempelfapufe, d. h. sie sind
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durch Pfeiler (zum Teil mit Stuckdecoration oder entweder wurde auf den Stuck ein Täfelchen ge-

Marmorverkleidnng) eingefasst und mit einem malt auf dem der Name angegeben war (z. B. CIL
Giebel versehen. Abbildung einer solchen Nische VI p. 1015. Röm. Mitt. Vm 150H.) oder dieser
i. B. bei Campana a. a. 0. Taf. XIII und X, G. wurde auch ohne Tafel auf den Stuck geschrieben
In manchen Monumenten wiegen die aediculae oder eingeritxt. Die Stelle solcher provisorischen
vor den kleinen Nischen vor. Im C. an der Porta Wandinsehriften vertreten nach Henzens Ansicht
Latina enthält nur die Treppenwand einfache (a. a. 0.) die kleinen Täfelchen, auf denen nur ein
eolumbaria, die übrigen Wände sind mit reich Name ohne weiteren Zusatz steht (z. B. VI 4166
decorierten aediculae besetzt (s. u.). Ebenso haben in Nom., 4161 im Gen., 4283 im Dat.). Auf der-
auch in dem dritten C. der Vigna Codini nur 10 artige Täfelchen bezieht Henzen die 200 teuelae,
die Wände neben der Treppe cohimbarw zu zwei die CIL VI 4709 ein eurafor (s- u.) den Teilhabern
offne, der übrige feil des C. enthält fast nur des Monumentes schenkt (Mau bei Marquardt
grössere aediculae von Quadratischer Form, einige Privatleben 378, 2 will darunter lieber Steinehen
darunter von der doppelten Höhe der andern, mit eines Mosaikfussbodens verstehen, wogegen jedoch
reichem Schmucke. Eine grosse aedieula dieses S c h i c s s a. a. 0. 98, 325 wohl mit Recht die

MonumentesistdurcheineMarmorthürverBchlossen dafür allzu geringe Zahl geltend macht). Ausser
vgl. VI 5306 aedieula cum cancellie et orna - diesen Einzelinschriften trägt dasMonument aussen
mentu aereis). Henzen (Ann. d. Inst. 1856, eine Inschrift, welche die Besitzer des ganzen Ge-
19) nimmt an, dass solche verschlossenen aedi- bäudes bezeichnet. CIL VI 4709 Tala eurafor

culae mit den ecrinia VI 4709 gemeint sind 20 primue dedit .... tituloe marmoreoe II, in oetario

(Schiess a. a. 0. 93, 807 setzt ecrinia — arcae„ I, in fronte foras l. Eine solche äussere Inschrift

Sarkophage). ist VI 7860 (vgl. p. 1077). Ausserdem wurden
In einigen Monumenten läuft unten an allen auch an den Ecken des Gebäudes Cippen aufge-

odereinigenWänden eine niedrigoStufe entlang, in stellt, auf denen die Besitzer angegeben waren
welche, wie in die Nischen, ollae eingelassen waren (s. Röm. Mitt. VIII 146ff. und Artikel C i p p u s).

(poffium, z. B. VI 5583). Im C. der Villa Cor- Die mit weissem Stuck (opue tectorium VI
sini war ein podium auf allen vier Seiten vor- 10332 u. ö.) verkleideten Wände der Columbarien
handen (VI p. 1456), in den drei Columbarien sind häufig, ebenso wie die Deckenwölbung, mit
der Vigna Codini nur auf drei Seiten (es fehlt Bildern geschmükt(CILVI 5346), die xum grössten

hier an der Treppenwand), mit zwei Reihen ollae. 30 Teil einen rein decorativcn Charakter tragen, ohne
Das Monumentum Mareellae enthält ausserdem die Bestimmung des Gebäudes zu berücksichtigen

noch zwei podia unter den beiden Bogen der (Röm. Mitt. VIII 142. 0. Jahn a a. 0. 281).

Treppe. In dem letzteren C. ist das podium in Im C. der Villa Pamfili (s. o.) befindet sich zwi-

andrer Bauart als das übrige Monument ausge- sehen je zwei Nischenreihen je eine Reihe von
führt, also ersichtlich ein späterer Zusatz. Jeden- kleinen Fresken (12 bis 20,5 cm. hoch), erhalten

falls sind die podia überhaupt erst errichtet wor- sind noch 126 Bilder. Der Gegenteil derselben

den, wenn die Nischen an den Wänden gefüllt ist mannigfach: neben einer Anzahl mytholo-
waren. gischer Scenen Genrebilder, Landschaften, Vögel,

Die ollae sind ab und zu mit Marmorplatten Blumen und Früchte. Pygmaeendarstellnngen. ja

verschlossen, die mit einer Öffnung zum Eingiessen 40 sogar einige obseöne Bilder. Landschaften, Jagd-
von Flüssigkeiten für dasToteuopfer versehen sind. sceneo, Blumenstücke schmückten in einem C. der

Dieselbe ist teils rund, teils musehelfürmig, bis- Villa Corsini (VI p. 1456) die Zwischenräume
weilen hat sie dieForm einer siebprtig durchlöcber- der Nischenreihen und die Deckenwölbung: Äb-
ten palera, mit oder ohne Griff. bildung der reichen Decoration anderer Jlonu-

Für die Beisetzung der Asche in den ollae mente derselben Villa bei Bartoli Gli antichi

wird der Ausdruck inferre oiea (oder Name des sepolcri, Taf. V—XX (Guhl undKoner Leb. d.Gr.

Toten) gebraucht (VI 4013. 4802. 4820. 10293), n. Röm.« Fig. 813). Blumen, Früchte, Vögel bilden

die noch unbenutzten ollae werden als ollae vir- auch den Schmuck zweier Columbarien der Vigna
gine» bezeichnet (VI 25192). Ausser den ollae Codini (Campana Due sepolcri Taf. XI. XII.

und andern Aschenurnen wurden in den Columba- 50 Ann. d. Inst. 1856, 19). Ranken, zwischen ihnen

rienmonumenten häufig auch Grabarae und Sarko- acht Genien, zieren die Deckenwölbung des C.

phage aufgestellt. an der Porta Latina (Campana a. a. 0. Taf. V.

Uber oder unter den Nischen sind mit eisernen VI). Darstellungen aus der römischen Sage be-

oder bronzenen Nägeln (CIL VI 7191 quicumque fanden sich auf den Wänden (hier über den - drei

-

kinc davon exement, in oculos eibi Hgat) Tafel- Nischenreihen) eines C. auf dem Esquilin (CIL
eben aus weissem oder buntem Marmor befestigt, VI p. 990; abgeb. bei B r i z i 0 Pitture e sepolrri

welche den Namen des Bestatteten u.s.w. angeben scqperti sull’ Esquilino, Roma 1876, Taf. II. Mon.
(fifiiius VI 4889. 27731. 28354 u. ö.). Bei den d. Inst. X 60. 60a, beschrieben von Robert Ann.
grösseren aediculae in Tempelform steht die In- d. Inst. 1878, 234ff.). ln dem zweiten C. der

schritt öfters auf einer Marmortafel im Giebel. 60 Vigna Codini enthält der Mittelpfeiler in seiner

Vor der Beisetzung der Asche wurden die Nischen oberen — schmäleren — Hälfte keine Nischen,

provisorisch mit den Namen der Eigentümer sondern ist mit Bildern (zum grösseren Teile Tier-

(daher findet sich unter mehreren ollae derselbe bildern) geschmückt (Campana a. a. 0. Taf. XI.

Name; Name des Herrn, der eine Nische für seine XII. Daremberg-Sagliol 1337 Fig. 1744).

Selaven oder Freigelassenen erwirbt: Hülsen Stuckdecoration der Wölbung im C. der Arruntii

Röm. Mitt. VIII 164) bezeichnet (Henzen Ann. (CIL VI p. 979), Piranesi Antiehitä Romane
d. Inst. 1856, 13; vgl. CIL VI 4418 ollae ditlri- II Taf. XII.

butae et inscriptae ex d(ecreto)d(eeurionum), s. u.); Die zum Schmucke des gesamten Monumentes
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dienende Wand- und Deckendecoration iat jeden-

falls auf gemeinsame Kosten ffir das ganze Grab-

mal zugleich ausgeführt worden. Daneben liessen

einzelne die ihnen gehörigen Platze, namentlich
grössere aediculac, noch besonders ausschmücken.
Abbildung der Decoration einzelner aediculae (in

Malerei, Stuck und Mosaik) in dem C. an der Porta
Latina: Campana a. a. 0. Taf. Iff.. vgl. p. 7fl.; s.

auch Bartoli a. a. 0. Mehrfach sind im Hinter-

mente der Sclaven und Freigelassenen anderer
Familien s. S c h i es s a. a. 0. 25B. Ausser von
solchen aus Sclaven und Freigelassenen derselben

Familien bestehenden Societäten wurden Colum-
barien auch von anderen Vereinen errichtet (z. B.

VI 6150 eoeii Xlt. 11034f. XXXVI tocii). Ferner
erbauten auch reiche Familien selbst Colnmbarien
für ihre Sclaven und Freigelassenen vgl. Brizio

a. 0. 97), auch wurden solche von Unterneh-
grunde der Nischen oder an den Seiten derselben lOmern errichtet, die dann die einzelnen Pütze.
die darin Bestatteten— in ganzer Figur — darge-

stellt (Röm. Kitt. VIII 148L). Aufstellung von
Portraitstatuen oder Büsten in einer aedicula oder

Nische: CIL VI 6223 (B r i z i o a. a. 0. Taf. III

18, vgl. p. 99). 26875. Campana a. a. 0. p. 55,

Taf. XI B. XIII. X, P. T. B a r t o 1 i a. a. 0. Taf.

XXI. Aufstellung einer Statue oder Büste als

Ehrenbezeugung für einen curalor: CIL VI 10882.

Der Fussboden der Columbarien (pavimentum

d. h. die ollae. des Monumentes verkauften (acht

Personen sind die Besitzer des C. in der Villa

Pamfili, dessen Pütze sie weiter verkaufen, s. Köm.
Mitt. VIII HOB.; auch das zweite C. der Vigna
Codini und das an der Porta Latina scheinen

nicht von Collegien errichtet zu sein, da in den
Inschriften derselben keine Beamten eines Col-

legiums erwähnt sind; CIL VI 9405 wird ein ein-

zelner als Besitzer eines C. genannt, das er durch
VI 5581 u. ö.) war entweder Estrich (stratum 20 Erbschaft erhalten hat).

VI 5532) oder Mosaik, wie im Monumentum Li-

viae (VI p. 877), im Monumentum Marcellae und
in den Columbarien T V auf dem Esquilin (VI

&
1015). In einem C. in Ostia war auf dem

osaikfussboden der Raub der Proserpina dar-

gestellt (Ann. d. Inst. 1857, 293. Reitender

Bacchus auf dem Fussboden eines C. der Villa

Corsini: Bartoli a. a. 0. Taf. XIV.
Wie zu andern Grabdenkmälern gehört zu

den Columbarien eine area, die von einer Mauer 30 mrntv contulerunt pecuniam. uti aedidcaretur.

Die Organisation der Collegien, die Colum-
barien besitzen, ist dieselbe wie die anderer cof-

legia funeraticia, s. Collegium. Hier seien

nur einige speciell auf dieColumharien bezüglichen
Einzelheiten hervorgehoben.

Zur Errichtung des Monuments (oder zum An-
kauft eines solchen, VI 28328) werden von den
Mitgliedern Beiträge gezahlt, der Ausdruck dafür
ist conlerre (VI 11034 soeti, qui in eo monu-

(maeeria) umgeben ist (VI 7803 ul area, quae

ei cedit monimento, commiter uti lieeat et

»acriXrium faeerc). Als zugehörig zu einem C.

werden erwähnt ein Verbrennungsplatz (uetrina

oder us/rinum VI 4415. 4711. 21388. 29958 XIV
eine triclia (VI 4805. 4711. 21383. 29958. XIV
1686; nach letzterer Inschrift befinden sich Sar-

kophage in der trielia). eine portieu» (VI 8117,

10275), ein trielinium (VI 4710. 10382. 14614.

VI 5818. 10332). Die curatoree des Vereins be-

sorgen dann die Errichtung — VI 110841. über-
tragen sie die Erbauung einem Unternehmer, s.

Mommscn z. Insohr. — und innere Ausstattung
des Monumentes (VI 10326 (curator) monumen-
tum aediXcandum expoliend. euravit tocitqve

probavit. VI 10332 monumentum ex pecunia eol-

lata »oeiorum aediXeavit arbitratu tuo idemque
teetoria perfecil), worüber sie den Mitgliedern

XIV 1302. 1636; an den Wänden der in den 40 nachher Rechenschaft ablegen (VI 10326, s. o.).

beiden letzten Inschriften erwähnten Triclinien

befanden sich ollae), eine culina (VI 14614. 29958),

ein riridiarium. d. h. doch wohl eine Garten-

anlage, innerhalb deren sich aber nach VI 17078.

25658. 29982 auch ollae befanden, ein rigilia-

rium (XIV 1868), ein solarium (XIV 1868), ein

tubtolarium (VI 10275), ein hypaethrum (VI

5582) puleum (VI 5582. 29958). Vgl. auch den

Art. Gräber.

öfter übernehmen die curatoret, wie auch andere
Beamte des Vereins (quaeetores, decurionet s. d.),

irgend eine AnschaBung oder Ausschmückung, die
sonst dem Verein zugefallen wäre (z. B. Fuas-

boden, Stuckverkleidung der Wände, Trielinium

etc.) auf eigne Kosten (VI 4305. 4419. 4709. 4710.
5531. 8738. 10332. 10377. Bull. oom. 1886, 868
nr. 1897). Die Zuweisung der Plätze des Mo-
numents an die einzelnen Mitglieder geschieht

Errichtet werden die Columbarien in der Regel 50 durch den curator (VI 10335), der technische

von Genossenschaften (e. Collegium, oben S.

887fl.). Zum Teil bestehen diese aus Sclaven und
Freigelassenen einzelner Familien (auf eine Unter-

stützung von seiten desHerrn deutet OIL VI 7308),

namentlich des Kaiserhauses bezw. einzelner Mit-

glieder desselben. Grabmal der Freigelassenen und
Sclaven der Livia, CIL VI p. 877. Ghezzi Camere
sepolcrali de liberti e liberte di Livia Augusta e

d'altri Cesari, Roma 1731. Bianchini Camera ed

Ausdruck dafür ist adeignare (VI 4483. 10294).

Die Verteilung findet auf Beschluss der Decu-
rionen statt (VI 4418, s. o.). Die Zahl der den
einzelnen soeti gehörigen ollae war verschieden,

sie hing jedenfalls von der Höhe des gezahlten

Beitrags ab. Der durch einen einfachen Beitrag
erworbene Anteil von mehreren ollae wird als

pan virtlit (VI 10326, hier ä 5 ollae) bezeichnet.

Wer einen grösseren Beitrag gezahlt hatte, bekam
inserizioni de liberti etc. della easa di Augusto, gQ entsprechend viele solcher partes (Schiess
Roma 1727. Gori Monum. sive columbarium
libert. Liviae, Florenz 1727. P i r a n e s i Antich.

Rom. III Taf. XXIB. Daremberg-Saglio Fig.

1741 Schreiber Kulturhistor. Bilderatlas Tal.

XCIX 10. Guhl und Koner Leben d. Griech. u.

Rom.® Fig. 81 1 f. C. der Freigelassenen und Sclaven

der Söhne des Drusus CIL VI p. 899, der Marcelü
s. o, (erstes C. der Vigna Codini). Uber Monu-

0. 95 und Anm. 318). Als Bezeichnung für meh-
rere zusammengehörige ollae wird auch locut ge-

braueht (VI 13871 locus otlarum duarum. 17780.

X 6607), ähnlich VI 21960 tehola ollarum XX.
In manchen Monumenten wurden die Nischen

zum Zwecke der Verteilung mit Nummern be-

zeichnet. Zum Teil sind fortlaufende Nummern
für das ganze Monument verwendet (VI p. 1088),
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in anderen Pillen sind die Nischen innerhalb der

einzelnen Winde (VI 10298) oder innerhalb der

Verticalreihen numeriert (VI 8188). Die Winde
(parietes

)

werden durch die Bezeichnung .links

und rechts vom Eingang' unterschieden (VI 4889.

XIV 1731), oder sie werden gleichfalls numeriert
(XV 10293. 15792). ebenso auch die Vertical-

reihen (VI 5882. 1 10311. 21085. 22826) und
die Horisontalreiben, die von unten nach oben

gezihlt werden. Ftlr letztere ist die lateinische

Bezeichnung gradus (VI 4898), für die Vertical-

reihe ordo (VI 8130. 8188. 11449), iim (VI

81 2311.) und locus (VI 1 1035(1. 0 a 1 1 i Bull. com.

1882, 1 lff. S c h i e s s a. a. 0. 94, 312). Soll auf

der unter einer Nische angebrachten Inschrift

angegeben werden, dass sämtliche ollae derselben

Verticalreihe demselben Besitzer gehSren, so wird

der Ausdruck iinia perpetua (VI 8123B.) gebraucht
oder die Bezeichnung ab imo ad summum oder

ähnlich (VI 8122; a solo ad fastigium VI 12905;

ab siiUicidio ad imum VI 22179). Gehört nicht

die ganze Verticalreihe ein und demselben Besitzer,

so wird in der Inschrift angegeben, wie viel auf

einander folgende ollae (vom Boden oder von der

Inschrift an gerechnet) zusammengehören (VI 8128
eolumlxrria eonJinua septem ab imo; 8169 ab
tilulo susum ol. XIS; ohne Angabe der Rich-

tung z.B. VI 10878 ollas cemtinentes Pf). Gehören
zu der mit einer Inschrift versehenen Nische noch
eine oder zwei Nischen in jeder Riehtung, so

werden die nach oben folgenden ollae als supe-

riores, die unter der Inschrift befindlichen als

inferiores bezeichnet (VI 5723f. 5728). Die unter

der Treppe oder in dem Podium befindlichen ollae

werden durch den Zusatz sub seala (VI 8128)
und in podio (VI 5533) bezeichnet.

I)a die Plätze eines Monuments nicht alle

gleichwertig waren — die untern Reihen waren

für die Totenopfer leichter zugänglich und des-

halb jedenfalls begehrter (G a 1 1 i Bull. com. 1882,

7) — ,
so geschah in den Collegienmonumenten

die Verteilung vielfach auch durchs Loa, damit
sich keiner benachteiligt (Ohle (sortitio VI 10329;
vgl. VI. 5242. 5290. 5293. 5353). Bei dem Mo-
numenten sociorum XXXVI an der via Latina
(VI 1 1034B.) waren die ollae in ffinf Teile geteilt,

die einzeln verlost wurden; vermutlich entsprachen

die fOnf Teile den ffinf Horisontalreihen des Mo-
numentes. so dass jeder soeius in jeder Reihe ein

columbarium erhielt (VI p. 1437), z. B. werden
VI 11 04411. als die ffinf Anteile eines soet'us an-

gegeben sors l loco XXX, sors II loeo XXllX,
sors lll loeo VI, sors IV loeo XIIII, sors V loeo

XXXI; locus bezeichnet hier die Verticalreihe

(s. o.), sors nicht, wie G a 1 1 i a. a 0. annimmt,
die Horizontalreihe, sondern das einzelne aus jeder

der fünf Verlosungen dem soeius zugefallene co-

lumbarium. In ähnlicher Weise scheint die Ver-

losung bei dem Monumente, zu dem VI 10329
gehört, vorgenommen zu sein, da auch hier eine

sors prima und lerlia erwähnt wird. Als be-

sondere Vergünstigung wird jemandem, zum Dank
für seine Verdienste um den Verein, vor der Ver-

losung eine Auswahl unter den ollae gestattet

(VI 10332 (cvratori) sine Sorte primo ab soeis,

quas teilet, ollae sezs dalae sunt; vgl. VI 10358.

10878).

Die von den einzelnen erworbenen ollae gingen

vielfach, wie die Inschriften bezeugen, durch Schen-

kung oder Kauf in andere Hände Ober. Ffir die

Schenkung von ollae finden sich die Ausdrücke dare

z. B. VI 4172 L. Marten lanuario dal Corum-
bus Diomedis I.), donar (XIV 1650), monripio

dare (VI 12905), emanripare (VI 15218), US.
n. I donationis causa maneipare (VI 2211), do-

natinnis causa conredere (VI 15886). Der Em-
pfänger braucht die Formel: donationis causa

10 accepit perpetua (XIV 1106), feeit ez donatione

loci illius (VI 4566). Testamentarische Schen-

kung VI 4930 ollem legavit. Der Kauf und Ver-

kauf von ollae kommt am häufigsten in dem an-

scheinend nicht durch einen Verein errichteten

zweiten C. der Vigna Codini (s. o.) vor; der Handel
mit ollae scheint hier von einzelnen Leuten ge-

werbsmässig betrieben worden zu sein, d. h. diese

kaufen ollae von ihren Besitzern auf, um sie an

andere wieder zu verkaufen (VI 4884. 4902. 4940.

20 5014, vgl. 5045.5014 b). Aber auch in den Col-

legienmonumenten verkaufen die Soeii öfters die

ihnen zugeteilten ollae, z. B. VI 4580. 4558.

9153. 10329. Eine ganze Wand mit 65 ollae,

1 emerarium und 1 aedieula wird VI 15551

verkauft, die rechte Hälfte eines ganzen Grab-

mals, VI 18049. Sonstige Beispiele für Verkauf

von ollae bei Schiess a. a. O. 96, 321. Auch
das Collegium selbst verkauft ollae an Nichtmit-

glieder. VI 6150 Ule ollarum deeem seputehrum

30 parlrm lertiam decumam emit ab soeieis XII.

VI 7803, VI 14418 emvla olla ab arca publica

(d. h. von der Kasse des Collegiums). Ebenso
schenkt auch bisweilen ein Collegium einem Nicht-

mitgiiede einen Platz, gewöhnlich zu Ehren eines

Mitglieds (z. B. VI 6213), wozu ein Beschluss

die decuriones nötig war (VI 6218. 10356).

Die Erlaubnis der letzteren scheint auch zu der

Schenkung einer alla durch ein einziges Mit-

glied erforderlich gewesen za sein (VI 7304) sowie

40 zur Aufstellung von Cippen, Asehenurnen und
Sarkophagen (VI 4226. 7379. 9423. 9424. 10354.

10355 u. ö.).

Mit den erworbenen ollae erhält der Besitzer

zugleich das Recht des ifus aditus ambitus (vgl.

Art. Gräber) für das Monument bezw. den

ihm gehörigen Teil desselben (VI 17653 Ad bas

hacdiculas et ollas itum adilum ambit(um) et

haustum praestari debelur, ln Ironie compre-

kensis aedieulis Iribus pcdles) oelo, introrsus

bOpcdfes) duo. VI 7803. 9135. 10259. 14614. 18049.

29958. X 6607. XIV 999. 1650. VI 22216 er-

wirbt jemand fünf Columharia: et ante eolumb.

terram raeuam lang. p. Illl S lala p. III. VI
25677; emit aedteulas IIII et in solo

ante aedie. in Ironie ped. Illl S cum eo quid-

quid in p. quadr. part. interiori continetur;

vgl. VI 15551. 25359). Dieses Recht des Zu-

gangs sowie das Besitzrecht überhaupt wird als

ius bezeichnet, daher werden für den Kauf von

60 Plätzen in einem C. auch die Formeln emit ms
(VI 5017. 5159) oder quod luit iuris illius und
ähnlich gebraucht (VI 4940. 5783. Vgl. 5181

illius ollae n. XXXVI propriae iuris eius.

7459. XIV 1636). Übertragen scheint ius dann
auch geradezu für den Anteil des einzelnen am
Monument gebraucht worden zu sein (VI 4618.

4619).

Im allgemeinen vgl. über Columbarien Darem-
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berg-Saglio I 1884!!. Marquardt Privatleben von Noricum, die erste Station an der von Vindo-
370ff. Schiess a. a. 0. 91H. Wilmans Eiempl. bona nach Lauriacum fahrenden Strasse, beim
p.117—119. Becker-Göll Gallus III 545. Rüg- heutigen Tulln am Wienerwald. Die auf der

g i e r o Dizion. epigr. II 464f. [SamterJ Tab. Peut. und im Itin. Ant. 248 (Comagenis)
Columbarium monasterium bei Greg. Tur. angegebenen Entfernungen stimmen nicht zu ein-

vitae patr. IX 8, jetzt der Ort Colombier (ddp. ander (20 Millien von Vindobona scheint die beste
Allier). Logno

n

Gdogr. de la Gaule 465f. Zahl). Erwähnt ferner Not. dign. Occ. V 110.
[Ihm.] 269 Lanciarii Comaginenset. VII 59 Lancearii

Columbarium promunturium, Comaginentes. XXXIV 86 eguites promoti Coma-
äxgor, Vorgebirge Sardiniens, an der nordöstlichen 10 genü. XXXIV 42 praeteehu claxtie Arlapensix
Küste, Ptolem. III 8, 4, nach Müller Capo Fi- et (Co)maginensie. Eugipp. vitä s. Severini I 3
gari nordöstlich Terranova (Olbia). (Hülsen.) inde ad proximum quod Commagenix appela-

ColumbuH. Gladiatorname, CIL XII 5696, 82. batur oppidum declinavit (zu seiner Zeit war der
H u e b n e r Eph. epigr. IV p. 209. Friedländer Ort, wie es scheint, verödet). III 1 ex xupra dieto

S.-G IIe 522 mit näheren Litteraturangabcn. oppido Commagenü. XXXIII 1 ab oppidaneix
[Pollack.] Commagenxibus. Inschriften aus jener Gegend

Columella s. I u n i u s, (Königstetten) sind selten (Mo m m s e n CIL HI
Columna, vicux der Civitas Aurelianorum p. 688). Eine derselben CIL III 5650 ist geweiht

(Orldans bei Gregor. Tur. hist. Franc. III 6 u. ö. D(eo) ifnvietn M(ithrae) pro xalule Comacie
Longnon Gdogr. de la Gaule 344(1. [Ihm.] 20 et Comfacienxium?). Nach nr. 5652 gehörte der

Columna Regia (Plin. n. h. III 71. 78. 86; Ort zum Territorium von Cetium. Vgl. Zeuss
Ttfflvaiv oTuXic »trab. III 171. VI 257. 265. Die Deutschen 5 und besonders BüdingerS.-Ber.
268), turmähnliche Säule, von den Reginern er- Akad. Wien XCI 798 (CIL III SuppL p. 1842).
baut (xvgyiov II xai Mob IhXdxgov uyofuro; nvg- [Ihm.]
yot irxlxenai vat'rg tj) otvltii, Strab. III 171). Comani. 1) Volk im Berggebiet von Bak-
oft genannt als Grenzpunkt Italiens und des Fre- triane, Plin. n. h. VI 47; vgl. Choamani.
tum Siculum. Nach Itin. Ant. 106. 111 lag sie [Tomaschek.]
38 mp. südlich von Nicotera, also in der Nähe 2) Nach Ptol. II 10. 5 (var. Kopponmr und
des heutigen Scilla oder Cannitello; denselben ähnlich) Volk an der Küste von Gallia Narbo-
Ort bezeichnet der Meilenstein von Polla (CIL 80 nensia, dem er eine ziemlich grosse Ausdehnung
X 6950) mit ad tretum ad xlatuam 6 mp. nörd- giebt, da er die Städte Massalia, Tauroentum.
lieh von Regium. Vgl. auch Geogr. Rav. IV 32. Olbia und Forum Iulii zu ihm rechnet, während

[Hülsen.] Strab. TV 180 TavpUrtwr, Vlßla, 'ArtimXa und
Columnarium, eine möglicherweise mit der Nixaia zu den Salluvii zählt. Plin. n. h. III 86

lex xumptuaria (Sueton Caes. 43) zusammen- nennt Comani (var. eomonni, eumani, eonvxei)

hängende Luxussteuer, welche von den eolumnae unter den oppida Latina. Nach diesem Volke
der Privatgebäude (auch in Rom) erhoben wurde; scheinen benannt zu sein die p«nur comotinae
Cie. ad Att XIII 6, 1 (vom J. 709 = 45), der oder comacinae bei Varro de r. r. II 4, 10 (dazu
sie allein erwähnt, vermutet ihre bereits erfolgte der Commentar von H. Keil). Vgl. die massalio-
Aufhebung. Als Zuschlag zu einem ausserordent- 40 tische Legende von Comanus, dem Sohne des Nan-
lichen tribulum, welcher nach der Anzahl der nus, Königs der Segobrigii, bei Iustin. XLIII 4, 8.

Thüren und Säulen an den Privatgebäuden be- Desjardins Gäogr. de la Gaule II 71 (der am
rechnet wurde, sind die ostiuria und eolumnaria Namen Commoni festhält, = communes?). C.
aufzufassen, die von den Parteigängern des Pom- Müller zu Ptolem. a.0. Holder Altkelt. Sprach-
peius im J. 705 — 49 in der Provinz Asien er- schätz s. Comani und Comanot (auch Comoni).
hoben wurden (Caes. b. e. III 82). VgL Mar- [Ihm.]
quardt St.-V. II5 201, 4. G. Humbert in Comaralis, an der Strasse zwischen Sebasteia

Daremberg-Saglio Dict. I 1855. und Kaisarcia. Tab. Peut. X 4 (Miller), nach
[A. v. Premersteim] Himsaj Asia Minor 288 wohl = Karmalis, das

Columnata, Örtlichkeit in Mauretanien, von 50 fälschlicherweise an diese Strasse gerückt wor-

der der Praepoiitus timili» Columnateneix den den ist. [Rüg*-]
Namen hatte (Not. dign. Occ. 28. 29). Bischofs- Comaaia s. Comazon.
sitz, nach Not. episc. Maur. Caes. nr. 12. in Halms Comaasa s. K a m i s a.

Victor Vitensis p. 68. Nach dem Meilenstein Comata Gallia hiess bei den Römern der von
Ephem. epigr. VII 661 vielleicht an der Stelle Caesar unterworfene Teil Galliens (die ireeOalUae),

des heutigen Ain-Tckria gelegen. [Dessau.] benannt nach den .langhaarigen' Galliern (vgl.

Colycantii, ein verschollenes Volk in Klein- Capillati), im Gegensatz zu den .Galliern in der
asien, Erato6th, bei Plin. V 127; anklingend an Toga' (Oallia togatu— Cisalpina) und den .HoBen-
den kilikischcn Kalykadnos. [Tomaschek.] gaUiern' des südlichen Galliens (braeata). Cic.

Coma, Bruder des Cleon, einer der Führer 60 PhiL VIII 27 Qalliam togatam remitto, comatam
im sicilischen Sclavenkriege, geriet 622= 132 poetulo. Nikol. Darnasc. v. Caes. 28 tocc Ko-
rn die Gewalt der Römer und tötete sich selbst fiAtovc. Mela III 20. Lucan. I 443. Plin. n. h.

(Val. Max. IX 12 ext. 1). [Münzer.] IV 105 Gallia omnie Comata uno nomine ap-

Com&cenus lacus s. ad Lacun. Comace- pellata in tria populorum genera dividitur amni-
n u m. bus maxime dixtineta . . . Belgiea . . . Celtica

Comaci s. Comani Nr. 2. eademque Luguduneneu . . . Aquitanien. Suet.

Comacia (Comaciensce) s. Comagena. Caes. 22 (comata Oallia im Gegensatz zur Cixol-

Comagena(-oeV), OrtimnordöstliehstenZipfel pina); Tib. 9. Tsc. ann. XI 28 primore» Galliae,
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tpiat Comata appellalur. Dio XI,VI 55 royära. kreuzung ein wichtiges Castell befand. Diese«
5ri re tlggrixairega .-la^a rä( &Uat /Soxn tlrat lag auf dem linken Alutaufer, hetimmt zur Deek-
xoi Sri xai rjj laOrjn rfj 'Panuuxj) rfj äorixfj ung des Einganges ans dem Homorod- ins Alt-
IZQürvro ijir) . . . xo/iära, Sri oi Coidrai ol eavrp thal (F. MUlier Mitt. der Centralcommission 1859
ie xofajv to xleloror rir rßlz<K dnivrei Iniarguei 106ff. Jung Fasten der Provinz Dacien 138).

xarö rofio ,-iapd toit 5Xlov( f^oar. Hieran, ehron. Unter Septimius Severns stand hier ein Detaehe-
a. Abr. 1992. Oroa. VI 7, 1. Mommsen H. Q. ment der leg. XIII gern. (CIL III 953, vgl. Jung
m* 226. [Ihm.] a. a. 0. SS. E. Schultie De legione Rom. Xlfl

Comazon, Cognomen des P. Valerius Comazon gern. 103); auch die ata I Aslurum die bereits

Eutyehianus, cos. ord. 220 n. Chr. mit Elagabal. 10 an der Eroberung des Landes teilgenommen hatte.

Die weibliche Form des Namens ist Comatia, hatte eine Zeit lang diese Garnison inne (CIL III

Publia Valeria Comasia s. unter Valerius. 1633, 1 1 = 8074, F. J u n g a. a. 0. 106. C i c h o-

[Groag.] rius o. Bd. I S. 1230); die Beziehung von CIL
Combarigtum, auf der Tab. Peut (Conba- III 955 = 7721 auf die eok. III Commagenorvn

rislum ) verzeichnet zwischen Iuliomagus (Angers) ist nicht «eher (Jung a. a. 0. 116). Beim Lager
und Condate (Rennes). Nach d'Anville u. a. ilas entstanden canabne (CIL III 951 = 7720. 956),
heutige Combröe, nach andern anders. D e s j a r- Bemerkenswert ist auch die Auffindung eines

d i n s Table de Peut 27. [Ihm.] Schildbuckels der leg. XF Apollinaris in dieser

Combretoninm, Station der römischen Strasse Gegend, in Halmagen. westlich von Häviz (CIL
von Venta Icenorum (bei Norwich) nach Londi-20111 1640 2. E. Hübner Arch.-epigr. Mitt. II

nium an der südBstlichen Küste von Britannien 105ff.). CIL III p. 179f. 13871. W. Tomaschek
(Hin. Ant. 480, 2; auf der Tab. Peut. Conrefom); Die alten Thraker II 22, 86. [Patsch.]

die Lage ist nicht genau ermittelt, aber in der Comidtus s. C o r n i d i u s.

Nahe von Ipswich oder Woodbridge zu suchen. Comillom&gUM (so Itin. Ant 288, Comelio-

[Hübner.] magus oder Cameliomagus Tab. Peut.), Ort in

Combusta, Ort an der von Narbo über Ruseio Gafiia Cisalpina an der Strasse von Placentia

und Iunearia nach Tarraco führenden Strasse, Itin. nach Iria (Voghera), 26 mp. vom ersteren, 16 mp.
Ant. 397, Beim heutigen Rives altes (ddp. Py- vom letzteren, also beim heutigen Broni. S.Momm-
rönäes Orient). Auch vom Geogr. Rav. V 3 p. 341 sen CIL V p. 827. 828. Holder Altkeltischer

und Guido 81 p. 514 (Cobusla) erwähnt (zwischen 30 Sprachschatz I 717. [Hülsen.]

Natbone und Ruscinone). Herzog Gallia Narb. Cominiana s. Valerius (Valeria Cominiana).

123. [Ihm.] Cominianus. 1]) s. Comnianus, auch Vs-
Comhustica, Station der Strasse Ratiaria 1 e r i u s und V i b i u s.

(Arier)—Naissus (Nis) in Moesia superior (Tab. 2) Cominianus, latcinischerGrammatiker, einer

Peut Conbustiea
; Geogr. Rav. 191. 9 Combu- der wichtigsten Gewährsmänner des Charisius und

stieia), jetzt vielleicht Belogradiik. F, K a n i t z nur aus diesem bekannt (Cominianus gram-
Rflm. Studien in Serbien I02ff. Kiebert Formae matims steht z. B. 147, 18. 180, 181, 15;

orbis antiqui XVII. A. v. Domaszewski Areh.- dissertissimus grammatieus heisst er 175, 29);
epigr. Mitt. XIII 145, 85. [Patsch.] denn die späteren Citate bei Hagen Anecd. Helv.

Comedovi (oder Comedotae), nicht näher be- 40 (z. B. 96. 23. 117, 20) und anderswo stammen
kannte Gottheiten auf einer Inschrift aus Aix-les- aus Charisius. der geradezu Cominianus genannt
Beins CIL Xn 2445 Comedovie Augnslis U. Bel- wird (Keil GL I p. XLVIII. Hagen CLVIf.
rius .Seren Ai(ius) lurentius ex voto. Vgl, Bonn. Wir sind somit lediglich auf die Ezeerpte ange-

Jahrb. LXXXIII 103. Standing Roschers Lexik. wiesen, die ihm Charisius ausdrücklich zuschreibt

1913. H o 1 d e r Altkelt. Sprachschatz s. v. Eine oder nach wahrscheinlicher Conjectur aus ihm
Beziehung zu den Matres oder Matronae bleibt entlehnt hat (vgl. die Übersicht über die Quellen

unsicher (Roschers Lex. II 24751.). Vgl. Com- des Charisius oben Bd. III S. 21481). Was Dio-

m u n e s. [Ihm.] medes ausCominian hat,möehteJ eepRedeteile65f.

ComeliomaguH s. Comillomagus. auf Benutzung des Charisius zurückführen, während
Comeniaca, Station der römischen Strasse im 50 man gewöhnlich directe Benutzung des Cominian

nordwestlichen Teil vonHispaniaCiterior zwischen angenommen hatte (vgl. ausser Kei 1 noch Kumm
Viminacium und Ocelodurum, nur beim Geogr. row Symbol, crit. 11). überden Anonymus Bob.

Rav. erwähnt (318, 19 und gleich nachher irrtüm- und sein Verhältnis zu Cominian handeln Christ
lieh noch einmal nach Oeeelodurum 319, 5). Der Philol. XVIII 139 und Jeep a.a.0. 13; vgl. noch
Name ist wohl nicht richtig geschrieben, die Lage B o e 1 1 e De art. ecript. 49. Aus den sicheren

nicht ermittelt. [Hübner.] Bestandteilen der ars des Cominian ergiebt sich.

Comens. Ammian. Marc XXIII 6, 24 er- dass die dürftige Darstellung der Grammatik
wähnt das von Seleucia nach Rom uberführte weniger für Gelehrte als für Lernende bestimmt
Bild eines Apollon C. Offenbar handelt es sich war und dass sie nicht nur die Redeteile, sondern
um den Apollon Kwfuüoc, dessen Cult in Nau-60auch die ritia oralionis umfasste (Keil XLV'III).

kratia verbürgt ist, Athen. IV 149 d. [Jessen.] Die Quellen des Comminian lassen sich mehr er-

Comidava, ein dakischer Ort, der sich, wie raten als nachweisen. Dass er den Remmius Pa
seine Erwähnung bei Ptolem. III 8, 8 KoiuSava laemon benutzt hat, ist selbstverständlich: vgl.

beweist, noch in die römiahe Zeit erhalten hat Marschall De Palaem. libr. gramm. 59. 60. 67.

(J. Jung Römer und Romanen in den Donaulän- 73. ÜberandercQuellenE.MeyerQuaest. gramm.
dern 1 U4). Kiepert (Formae orbis antiqni XVII) 37. 65. [Gasts.]

setzt ihn vermutungsweise an der oberen Aluta Cominium (Koplvwr), Stadt in der Nähe voi
bei Galt-Höviz an, wo sich wegen der Strassen- Otina (Latium adiect>im), von den Römern im
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dritten Samniterkriege 298 v. Chr. erobert und 8) L. Cominius. L. und P. Cominii, römische
zerstört. Liv. X Sit—43. Dionys. XVII (XVIII) Ritter, hnneati komints et diserti, klagten kurt
4. 5. Den Namen bewahrt vielleicht noch heute nach ti80= 74 den C. Staienus wegen Richter-

die Ortschaft S. Donato Val di Comino, nördlich bestechung an und erreichten seine Verurteilung
von Atina (C. Mancini Oiornale degli scavi di (Cie. Cluent. 100— 102). Da über die Identität

Pompei IV 28—40). Dagegen hat da« bei Liv. des P. Cominius mit dem gleichnamigen Ankläger
XXV' 14 genannte Cominum Ocritum mit diesem des C. Cornelius kaum ein Zweifel bestehen kann,

C. ebensowenig zu thun, wie mit den Comini, so ist es sehr wahrscheinlich, dass der Vorname
die Plin. III 108 unter den untergegangenen Ort- L. verschrieben und dass vielmehr der bekanntere

schäften derAequienli aufzählt. Vgl. Mommsen 10 Bruder de« P„ C. Cominius Nr. 4, gemeint ist

CIL X p. 507 (Hillsen.] Die entgegengesetzte Ansicht, dass stets L. Co-
Cominius, 1) Unter dem J. 382 = 372, das minius an Stelle des C. Cominius einzusetzen sei,

sonst zu den magistratlosen Jahren gerechnet wird, vertritt R. 0. B e c k Quaest. in Cie. pro. C. Cor-
verzeiehnet der Chronograph einen Consul Comi- nelio orat. capita IV (I^eipz .1877) 9. 11.

nio. Soltau Röm. Chronol. 344 hält die Form für [Münzer.]

entstellt aus Cameritw, dem Beinamen der Sulpicii. 9) L. Cominius, Senator pedarius (vgl. Momm-
2) Cominius, Volkstribun um die Mitte des sen St. -R. III 982), wurde im J. 743 = 11 v. Chr.

5. Jhdt. d. St. (vgl. Mommsen St.-R. II 325, von Augustus dem ersten Curator aquarum Mes-
I; Strafrecht 560. 4), zog den Kriegstribnnen M. salla Corvinus als zweiter adiutor beigegeben,

(oder C.) Laetorius Mergus zur Verantwortung. 20 Frontin. de aq. 99. [Groag.)

weil er mit einem seiner Untergebenen Unzucht 10) Pontius Cominius, von Plut. fort. Rom.
treiben wollte (Val. Max. VI I, 11; vgl. Dionys. 12 Pdioc /7dvrioc genannt, während vielmehr Pim-
XVI 4, wo ni irifioexoi allgemein genannt werden). (ins, oskisch = Quintus. hier Vorname ist (vgl.

3) Agilius Comunius (?) s. Agil ins Nr. 2. Mommsen Untental Dialekte 289). Als die

4) C. Cominius aus Spoletum (Cie. Brut. 271), Gallier 364 = 390 das Capitol belagerten, durch-
römischer Ritter, klagte vermutlich mit seinem schwamm C. bei Nacht den Tiber, erklomm den
Bruder P. zusammen kurz nach 680 = 74 den Hügel und brachte der Besatzung die Nachricht

C. Staienus wegen Richterbestechung an (Cic. von dem nahen Entsatz, worauf er auf demselben
Cluent. 100—102. vgl. Nr. 8) und wiederum mit P. Wege znrüekkehrte (Diod. XIV 116, 8f.). Nach
688 = 66 den Volkstribunen des vorhergehenden 30 der jüngeren und schlechteren Tradition hatte

Jahres C. Cornelius wegen Majestätsverbreehen. seiu Wagestück vielmehr den Zweck, die Er-

Der Praetor P. Cassius erschien nicht zu der an- nennung des Camillus znm Dictator durch die

beraumten Verhandlung, und die beiden Brüder aal dem Capital Eingeschlosaenen zu veranlassen

wurden mit Gewalt vom Tribunal vertrieben, so (Liv. V 46. 8(1. Plut, Camill. 25; fort. Rom. 12.

dass sie mit Lebensgefahr flüchteten (vgl. Cic. Zonar. Vll 23, vgl. Claud. Quadrig. bei Gell.

Cornel. I II— 13) und am folgenden Tage nicht XVII 2, 24; ohne Namen DionyB. VIII 7, ganz
erschienen, was die Niederschlagung des Processes abweichend Krontin. strat. III 13, 1; vgl. Momm.
ermöglichte. Es hicss dann von ihnen, sie hätten sen Köm. Forsch. II 322. 825).

ihr Schweigen erkaufen lassen (Ascon. Cornel. 11) P. Cominius s. unter Nr. 4 und 8.

p. 52). Um sich von diesem Vorwurf zu reinigen, 40 12) P. Cominius P. f. Munieipalquaestor von
erhöh C. Cominius 689 = 65 aufs neue dieselbe Venusia in republikanischer Zeit (CIL I 185 =
Anklage (ebd. 53. Cic. Brut. 271). Seine Rede IX 439).

wird von Cicero, dem Verteidiger des Angeklag- 13) Q. Cominius, römischer Ritter, Anhänger
ten, gelobt (a. O.: compositum rficcndi genug Caesars, wurde bei dessen Übergang von Siciiien

et arrc et expeditum) und von Aaconiua (a. O 54) nach Africa Ende 707 = 47 von der übrigen Flotte

nicht nur wegen der Erwiderung Cioeros, sondern getrennt, von den Pompeianern gefangen und im
auch um ihrer selbst willen zur Lectüre empfohlen; folgenden Jahre nach der Schlacht hei Thapsus
Fragmente bei Cie. Cornel. I 8 (Ascon. p. 56) wahrscheinlich auf Befehl des Metellus Scipio hin-

und Quintil. inst. or. IV 4. 8. Im J. 708 = 46 gerichtet (b. Afr. 44, I. 46, 3).

erwähnt Cicero a. O. den C. als kürzlich gestorben. 50 14) Sex. Cominius, römischer Bürger, von C.

Vermutlich ist er der C., gegen den sich Catnll Vcrrcs während seiner sicilischen Statthalterschaft

108 wendet (vgl. Schwabe Quaest. Catull. 317 schimpflich misshandelt (Cic. Verr. IV 24).

—321). [Mflnxer.] [Münzer.]

5) C. Cominius, römischer Ritter, der ein 15) C. Cominins Aufillenus Minicianua setzt

Schmähgedieht auf Tiberius verfasat hatte, wurde seinem Freunde P. Statius Paulius Postumius

durch die Fürbitte seines Bruders, eines Senators Iunior die Inschrift CIL V 4129, aus dem 2. Jhdt.

(Borghesis Vermutung, Oeuvres II 155, dass es n. Chr. [Stein.]

Cominius Proculus sei [Nr. 21], ist unsicher), im 16) Postumus Cominius Auruncus (der volle

J. 24 n. Chr. freigesprochen, Tae. ann. IV 31. Name von dem Auct. de praemon. 2 als Beispiel

8) C. Comini [us] setzt eine Weihinschrift für 60 dafür angeführt, dass in eonsulum lastü per-

das Wohl des Kaisers (CIRh 1737. genauer Bonn. plexus usus pratnominum et cognominum war),

Jahrb. LII 72, Inschrift aus Walddüren in Baden), der einzige uns bekannte Patricier dieses Namens,
dürfte daher irgend eine höhere Stellung in Ober- Consul I 253 = 501 . Consul II 261 — 493 ( Pottu

-

germanien im 2. oder 3. Jhdt. n. Chr. bekleidet mus Cominius Cic. Balb. 53; rep. II 57. Liv. II

haben. Vgl. auch Nr. 22. [Stein.] 18, 1. 33, 8. Dionys. V 50. 1. VI 49, 1. 91, 1. Cas-

7) L. Cominius, zeichnete sich 429 = 325 als siod.; Aurunco Chronogr. Idat.; ‘ÄQovyxov Chron.

Kriegstribun im Kriege gegen die Samniten aus peeeh.-. [loxlov Kapuviov loann. Antioch. FHG IV

(Liv. VIII 30, 6). 555,45). Die ursprünglich zeitlose Erzählung von
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dem Volskerkriege, in welchem Cn. Marcius durch

die Eroberung von Corioli seinen Beinamen Co-

riolanus erwarb, ist von der gewöhnlichen Tra-

dition in das zweite Consulat des C. verlegt und
dieser selbst zum Feldherrn des Marcius gemacht

wurden (Liv. Dionys. aa.OO. Auct. de vir. iD. 19, 1;

vgl. Mommsen R. Forsch. II 1 14, 4). Nach Dionys

soll er 257 =497 den Saturntempel geweiht haben

(VI 1, 4) und 266= 488 mit vier anderen Ge-

sandten dem Coriolan entgegen gezogen sein (VIII 1

22, 4). Aus den Consularfasten ist der Name
des C. mit denen anderer Consuln derselben Zeit

in die Erzählung von den neun verbrannten Tri-

bunen eingesetzt worden (Fest. p. 174: Postumus
Colminius Auruncus], vgl. Mommsen a. a. 0.

171). (Münzer.]

17) Cominius Bojethus?] Agricda [?Aur]e-

lius Aper, (tribu ) CLaud(ia), pracf(ectus) cohor-

H(is)J tert(iae) Bracar(um) Auguslanofrum), tri-

b(unus) leg(ionis) [l oder 11] adiutfricis), pro-
c
t

rur(ator) Augustorum ad annonam provinciae

Narbonensis et Liguriae, praef(ectus) aflac] mi-

liariae in Mauretania Caesariensi, CIL XII 672
(Arelate) = Dessau 1432; aus dem 2. Jhdt.

n. Chr. (Stein.)

18) M. Aurelius Cominius Cassianus s. Aure-
1 i u s Nr. 88.

19) P. Cominius, P. f., (tribu) Cl(audia),

Clemens, honorat(us) e[quo publieo ; nach Kleba
Prosop. imp. Rom. I 434 nr. 1016, praef(eetus)) <

roh(ortis) V Ling[onum
,

trib(unus) mil(itum)

leg. I oder 11) adiutr(ieis) p(iae) f(idelis) [donis

donatus in] expedition[t Germanica(?) corona

]

murali haa[tis puris ab Imperajtorib(us) Cae-

slaribus) An[tonino et Vero] Armeniac(is) Me-
(di(cia) Parthic(is)], praef. alae I si[ngularium

c(irium) R(omanorum)], proc(urator) Aug(usti)

(ricesimae) her(editatium) per Hisp(aniam) et-

teriorem, proe. Aug. ad famü(iam) glod(iatoriam)

Transpa(danam) per ltaliam, subpraef. an-

n(onae), proc. Aug. prov(ineiae) Daciae Apo-
lensis (sic), proc. provinc. Lusitan(iae), proc.

Aug. XX her. (als Leiter der Centralstelle in

Rom, vgl. Hirschfeld Unters. I 67), praepo-
situs a cens(ibus), praef. classium praet(oriarum)

Misencns(is) et Rarcnn(atis), CIL V 8659. Not.

d. scavi 1890, 173; erstere Inschrift stand auf der

Basis einer vom Decurionensenat von Concordia
gesetzten Statue. C. war auch pontifex von Con-
cordia und patronus sowohl von dieser Colonie

als von Aquileia, Parma und Venafrum. J üne
mann Leipz. Stud. XVI 88 nimmt an, dass seine

Deeorierung als Militärtribun der leg. 1 adiutrix

im parthischen Feldzug erfolgt sei.

20) L. Cominius, L. Maximus, domu
Mantua (daher aus der Tribus Sabatina), bene-

liciar(ius) praef(eeti) praetori(o), erocatus Au-
ynstorum, cenlurio c(o)hortia 1 pr(aeloriae), X
urttanae, V vig(ulum), (primus pilus zum ersten-

mal), tribunus c(o)hor(tis) Vll praetoriae, Xllll
urhantie, III rigul(um), p(rimus) pfilus) Ins (vgl.

die ähnliche Laufbahn des L. Claudius Secun-

dinus L. Statius Macedo (Claudius Nr. 336],
CIL V 867 und Mommiens Anmerkung dazu).

praef(ectus) legioni» 11 Troianae fortis (duce-

Hurius), procurator M. Antonini Augusti, CIL
XIV 3026 = Dessau 2742, Grabschrift, die dem
mir 82 Jahren Verstorbenen gesetzt ist von seiner

Pauly-WiMow» IV
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Gattin Numitoria C. f. Moschis, vgl. CIL XIV
3628. [Stein.]

21) Cominius Proeulut. l’roronsul von Cvpern
unter Claudius (cyprische Münzen mit dem Bilde

und Namen des Kaisers Claudius auf dem Avera,

R tnl Kofitvioi' Tleoxlov äv&vnäroe, KvnpUov
Mionnet III 671 nr. 7. Cohen I ! 262 nr. 132.

Leake Numism. Hell. Suppl. 161; Numism. Chro-

niele XI 1891, 146). C. ist wahrscheinlich der

Senator, der im J. 24 n. Chr. durch Kürbitte bei

Tiberius die Freisprechung seines Bruders C. Co-

minius (Nr. 5) erlangte (Tae. ann. IV 31, vgl.

Borghesi Oeuvres II 155). Die Inschrift Lar-

lidiae Sex. f. 1 orninUlf unfrei . ... T. Comi-
niue T. /. Po[llia] Prrxmlus proem .... (CIL
VI 2200*) ist eine Fälschung des Li gor io,

dürfte aber, wenigstens teilweise, auf ein antikes

Vorbild zurflekgehen.

22) Cominius Socundus. Statthalter von Pan-
1 nonia inferior im J. 150 n. Chr. (Militärdiplom

vom 1. August 150, CIL III Suppl. p.2213 dipl. C),

möglicherweise eine Person mit C. Cominius Nr. 6.

(Groag.]

23) Cominius Suber aus Laurentum heisst der

Held einer italischen Parallele zum Hippolytos-

mythus (Plut. par. min. 34 nach Dositheos).

[Münzer.

24) L. Cominius Vipsanius Salutaris, domo
Roma, aubproc(urator) ludi magni, proefurator)

) alimentor(um) per Apuliam Calabriam Luca-

niam Rrutlios, proc. prov(inciae) Sieil(iae), proe.

capicnd(orum) vrc(tigalium) (?), proc. pror. Bae-

t(icae), a cognitionib(us) domini n(ostri) Impfe-
ratoris) L. Seplimi Sereri Pertinac(is) Augusti,

p(erfectissimus) v(ir), optimus vir ct integrissi-

mus, CIL II 1085 = Des sau 1406 (Ilipa); die

Ehrung durch einen Untergebenen in der Baetica

erfolgte bei seinem Abgang aus der Provinz, als

er zu den Cognitiones de6 Kaisers berufen wurde.

) Die Cominia L. fit. Vipsania Dignitas cflaris-

sima) f(emina), CIL IX 2336, könnte seine Tochter

sein. [Stein.]

25) Lartidia Cominia s. Lartidius (vgl. o.

Nr. 21).

26) Cominia L. HL Vipsania Dignitas, cfla-

rissima) f(emina), CIL IX 2336 (Allifae). Ver-

mutlich Tochter des L. Cominius Vipsanius Sa-

lutaris (Nr. 24). (Groag.)

ComisHatio, xu)uoc, das auf die Mahlzeit (s.

)Cena, Convivium, Aeinvov) folgende Trinkge-
lage, griechisch wohl auch avpxootov; doch ist

in diesem Worte auch das Mahl mit eingeschloasen;

compotntio bildet Cic. Cat. mai. 45; ep. IX 24,

8 als Übersetzung von ovpxootov.

Zwischen griechischer und römischer Sitte

ist in Betreff der C. kein wesentlicher Unterschied.

Hier wie dort bleiben nach alter Sitte die Frauen
— abgesehen von Hetaeren— der C. fern. Isae.

III 14. Cic. Verr. I 66; in Betreff der römischen

0 Sitte ist bekannt, dass den Frauen das Wein-
trinken verboten war, Plin. n. h. XIV 90 u. a.

Teilnahme der Frauen kommt aber auch bei

den Griechen in der Diadochcnzeit vor, Athen.
XIV 616 c, wurde jedoch nicht allgemein üblich,

wie bei den Römern seit der letzten Zeit der Re-

publik. Bei Cic. a. O. wird offenbar die grie-

chische Sitte der römischen entgegengesetzt; vgl.

ferner Petron. 65. 67. Plin. n. h. XIV 141. Dar-

20

oogle
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Stellungen der C. mit Hetaeren auf gemalten

Vasen, z. B. Panofka Bilder antiken Lebens

XII 3; aus römischer Zeit in pompeianischen

Wandgemälden, Helbig Wandgem. 1445. Bull,

d. Inst. 1885, 245, 12; vgl. auch Helbig 757.

758.

Die C. beginnt mit den ercundat meume,
fitvitntu rgdniCai, die während der C. fortgesetzt

werden, derart, dass das Trinken von Zeit zu

Zeit durch einen Speisegang unterbrochen und

so dieGäste zu neuem Weingenuss gestärkt werden.

Besonders deutlich ist dies bei dem Hochzeits-

mahl des Karanos. Athen. IV 129. Bei den Grie-

chen bildet ein dem öyatföf Salficar dargebrachter

Trunk ungemischten Weines denSehluss der eigent-

lichen Mahlzeit. Dann werden die Esstische ent-

fernt und der Boden gefegt. Wasser und Hand-

tücher zum Waschen der Hände herumgereicht,

Kränze und Salben verteilt. Der Wein wird im
Krater mit Wasser gemischt und mit einem Trank-

opfer, orroviij, das Trinkgelage eröffnet. Diese

Reihenfolge der Handlungen ist mehrfach bezeugt,

namentlich durch die von Athen. IX 408. 409.

XV 665. 693 gesammelten Stellen; ferner Me-

nander bei Suid. s. aigeiv. Für die oxovöij, bei der

die Versammelten im Chor den Paian singen, s.

Athen. II 38 d. XI 462 e. XV 675 b. c. Xenoph.
symp. 2, 1. Plat. symp. 176 a. Flötenbegleitung

beim Paian Plut. VII sap. conv. 5; qu. conv. VII

8, 4. Weihrauchopfer Antiph. I 18. Athen. XI
462 d. Die anorig wurde, wohl mit geringerer

Feierlichkeit, bei jedem neuen Krater wiederholt;

die erste galt nach Philochares bei Athen. II

38 d und Philonides bei Athen. XV 675 c dem
Zeus Soter. Doch sind hier die Angaben nicht

übereinstimmend, und war wohl die Sitte nicht

constant. Nach Schol. Plat. Phileb. 66 d. Poll.

VI 15. 100 war der erste Krater dem Zeus Olym-
pios, der zweite den Heroen, erst der dritte dem
Zeus Soter geweiht. Auch das Verhältnis des

/itrartnrgor oder petavmxgit genannten Trunkes,

Athen. XI 486 f, zu der Spende ist nicht ganz
klar. Bei Antiphanes, Athen, a. 0., wird er Dal-

fjtovoi dya&oC uerdvmtgov genannt und von der
anorig unterschieden, scheint also mit dem oben
erwähnten Schlusstrunk zusammenzufallen, der

aber doch sonst durchaus vor das Händewaschen
gesetzt wird. Nach Kallias und Philetairos bei

Athen. XI 487 a gilt die prrarinrglt der Hygieia
(so auch Poll. VI 100) und besteht nach Phile- i

tairog aus gemischtem Wein. Diphilos endlich,

ebd., nennt sie Ofarrjv Aide nojtggo* dyatfov iai-

fiovoi. Offenbar haben wir es hier mit schwan-

kenden Vorstellungen und Gebräuchen zu thun.

Es sei hier gleich erwähnt, dass zum Schluss

dem Zeus Teleios gespendet wird, Athen. I 16 b.

Die Sitte der homerischen Phaiaken, zuletzt dem
Hermes zu opfern (Od. VII 136), erscheint wieder

bei Long. Pastor. IV 34. Bei den Körnern treten

an die Stelle des Zeus Soter die Laren und der (

Genius des Hausherrn, später der des Kaisers,

8. Bd. m S. 1897. Von weiteren Trankopfern im
Verlauf der C. ist für römische Sitte nichts über-

liefert.

Bei Petronius ist die Reihenfolge dieser Hand-
lungen etwas verändert, vielleicht weil Trimalchio
als ungebildeter Mann nicht versteht, ein Gast-

mahl richtig anzuordnen. Durch die von der

Decke herabgelassenen Kränze und Salben, Be-

sprengung mit Safran. Anrufung des Kaisers und

der Laren wird der Übergang zur C. bezeichnet

(60). Dann folgt aber noch, nach längeremTrinken.

ein Gang Speisen, und erst nach diesem werden

die iseruttdae meume gebracht (68) und die epi-

dipnie — vier Gänge — aufgetragen (69). Dana

folgt wieder Salbung und Bekränzung, und zwar

ist es eine Besonderheit Trimalehios, dass den

) Gästen die Füsse gesalbt und die Beine bekränri

werden (70). Übrigens kommt wiederholte Be

kränzung und Verteilung von Salben auch bei

demHochzeitsmahl des Karanos, Athen. IV 128eff..

vor. Hier werden Kränze zu Anfang des Mahles

und zu Anfang der C„ dann Salben, und weiter

noch zweimal Kränze und Salben verteilt.

Man trank den Wein mit Wasser gemischt.

Die Mischung geschah im Krater, in den der

Wein durch aas Sieb (s. Colum) gegossen wurde.

• Mischung im Becher (Xenophanes bei Athen. XI

482 a; vgl. Pherekr. ebd. 480b) war ohne Zweifel

beim Essen das Gewöhnliche, wird aber bei der

C. nur ausnahmsweise vorgekommen sein; ein

Beispiel Athen. IV 129f. Wem die Mischung
im Krater nicht recht war, konnte Wein oder

Wasser, kaltes oder warmes, zugiessen lassen.

Ersteres liebte man sehr kalt: yioea nlrttr Athen.

III 124 a. Sen. ep. 78, 28. Martini. V 64. 2. VI

86, 1. XII 17, 6. Daher eigene Kühlgefässe:

I yrxrrjp, ßavxaiic, gülo. Plat. symp. 213 e. Vgl.

auch Dectota. Für warmes Wasser findet Athen.

III 123 kein Zeugnis aus älterer Zeit. Dass die

Griechen den Gebrauch desselben kannten, ist

wohl sicher; Worte wie Ihermopolium, thermo-

potare (Plaut. Trin. 10 1 3f .) beweisen es hinläng-

lich; vgl. auch Athen. VIII 352 b. Für die Ver-

wendung desselben bei der C. wäre Hippolochos

bei Athen. IV 129 d anzuführen, wenn dep/zds'

noro; unzweideutig wäre. Aber es kann auch
ein scharfes, lebhaftes Trinken bedeuten. Die

Römer liebten den warmen Trunk sehr (s. Calda),

auch bei der C., Martial. I 106. Petron. 68.

Drei Kratergalten bei denOriechen als mässiger

Trunk. Eubulos bei Athen. II 36 b. c bezeichnet

den ersten als vyutac, den zweiten igaitoc i)do-

rg; re, den dritten vnrov ; die folgenden sieben

steigern sieh von vßgto; bis parlat. Doch kam
hierbei natürlich die Zahl der Gäste in Betracht.

Aus dem Krater wird das Getränk mit der

Kanne (oivoydg, lat. wohl ur<w«a, urccolus; es

fehlt ein speciellercr Ausdruck) oder dem Schöpf-

löffel (xt’a#oc, cyathiu, als Opfergerät nmpulum)
in die Becher gefüllt, Poll. VI 19. X 75. Dies

besorgen Sclaven, oiroxdoi, puer ad ryathum. Hör.

od. I 29, 8. Weibliche Mundschenken werden
selten erwähnt und waren offenbar wenig üblich.

Hesych. 6. oirovoaa. Athen. X 425e= XIII 576 f.

Doch beweist wohl schon die den Göttern ein-

schenkende Hebe (Hom. II. IV 2) oder Harmonia
(Athen. X 425 e), dass diese Vorstellung den Grie-

chen nicht fremd war.

Zur Leitung der C. ernannte man einen Vor-

steher, igxoiv rij; noatuK Plat. symp. 213 e, ovu-

noolagxoi Alexis bei Athen. X 431 e. Plut. qu.

conv. I 4, 1; ßaailtvt Luc. Sat. 4; jiatandi mo-
diperator Varru bei Non. 142, 8; arbiler bibendi

Hör. od. II 7, 25; rti, regna rim Hör. od. I 4,

18. Meist geschah dies wohl durch Würfel oder
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Astragalen, Horaz und Lucian a. 0. Bei Plat.

symp. 176 e einigt sich die Gesellschaft, ohne
Zwang und ohne Vorsteher zu trinken; nachher

ernennt Alkibiades sieh selbst zum Sßi<ov T,l>

xoottat; so auch Plutarch a. 0. Zu den Römern
war diese Sitte mit den übrigen Gebräuchen der

C. ohne Zweitel von den Griechen gekommen,
und zwar nach Cieeros Ansicht, Cato mai. 46,

schon in alter Zeit, da dort der ältere Cato sie

als a maioribu* instituta bezeichnet. Wenn Pint. 1

a. 0. sie als ganz veraltet bezeichnet, so hat dies

wohl nur locale Bedeutung.

über die Thitigkeit des Symposiarchen ist

zwar sehr wenig überliefert. Ohne Zweifel be-

stimmte er aber den Grad der Mischung und die

Regeln, nach denen getrunken werden sollte,

regelte auch das, was die einzelnen zur Unter-

haltung der Gesellschaft zu leisten hatten, Plut.

a. 0. Plat. symp. 214 b. hege» iniatuie Hör.

sat. II 6, 69. Cic. Verr. V 28. Lucian. a. 0. i

Über die Mischung des Weines mit Wasser
s. namentlich Athen. X 426. 430. 431, wo die

verschiedenen Mischungsverhältnisse durch Citate

belegt werden. Der Regel nach überwog das

Wasser; loor iwp galt schon als sehr starke Mi-

schung, Athen, a 0 und II 36 b. XI 487 a. Ein
beliebtes Verhältnis für einen massigen Trunk
scheint 5 : 2 gewesen zu sein. Alkaios verlangt

2:1; 3:2 Aristoph. equ. 1187 m. d. Schol. Hc-

sych. vom xai At’o; dagegen galt 4 : 1 (Hesiod. 5

op. et d. 596) für wässerig. Die Regel fj itiru

xbttv t) rgC fj ut} rhxaQa war schon den Alten

nicht recht verständlich. Nach Plut. qu. conv.

III 9, 1 sind mit den drei Zahlen die Verhält-

nisse 3:2, 2:1 und 3: 1 gemeint, nach Athen.

X 426 1 mit den beiden ersten 5:2 und 3:1.
Wenn bei Plaut. Stich. 707 die Zahl der epatki

verstanden wird, so ist dies ein absichtliches oder

unabsichtliches Missverständnis. Uber das Mi-

schungsverhältnis bei den Römern ist nichts über- •

liefert. Nach älterer Sitte goss man zuerst das

Wasser ein (Xenophanes bei Athen. XI 782 a
Hesiod. a. 0.), dann den Wein, später umgekehrt.
Theophr. bei Athen. XI 782 ab; so auch Athen.

IV 129 f. Das Trinken ungemischten Weines galt

als Barbarensitte (Plat. leg. I 687 e. Herodot. VI
84), kam aber doch vor; so bei den Gelagen Ale-

xanders, Athen. XI 434; vgl. Aristot. probl. III S.

Die tgoxoi rrje .vdortuc unterschieden sich durch

die Grösse der Becher und durch die Reihenfolge,

in der man sich vortrank. In beiden Beziehungen
herrschten in verschiedenen Teilen Griechenlands

verschiedene Sitten. Nach Kritias bei Athen. XI
463 c trank man auf Chios und Thasosaus grossen

Bechern nach rechts herum, ini öefid, in Athen
aus kleinen Bechern ebenfalls rechts herum, in

Thessalien aus grossen Bechern so, dass jeder

vortrank, wem er wollte. Dagegen war nach dem-
selben Kritias bei Athen. X 432 e bei den Spar-

tanern die ganze Sitte des Vortrinkens, als die

Unmässigkeit befördernd, ausgeschlossen. Das
Vortrinken war, wie Athen. V 193 a richtig be-

merkt, verschieden von dem homerischen brtbi-

jdai. welches nur darin bestand, dass man dem
xnderen eineu vollen Becher hinreichte. Dagegen
nach späterer Sitte trank man den Becher aus

und liess ihn dann, wieder gefüllt, dem anderen
überreichen, der ihn dann auch leeren musste.

Plat. symp. 214 a. Man nannte dies <pilott)ola,

auch npovoo«. Hierbei war nun die gewöhn-

lichste Sitte das oft erwähnte ila» im beita,

Plat. symp. 223 c; resp. IV 420 e. Kritias bei

Athen. X 482e. XIII 600 e; lateinisch ab ttummo,

Plant. Asin. 891; Pers. 771. Es bestand darin,

dass jeder seinem Nachbar zur Rechten zutrank.

Hierauf beziehen sich Ausdrücke wie ntgiiptiv.

ntQiaoßciv vor xvXixat, Xenoph, symp. 2, 27.

Diog. Laert. II 139. Lucian. conv. 15, xtgi-

aoßttv rrjr rpii.orrjoiav, Alkiphr. 3, 55, 6. Bei

den Römern scheint es wenig üblich gewesen zu

sein; es erscheint bei Cic. Cat. mai. 46 als alte

Sitte, sonst nur bei Plautus. Aber auch die Sitte,

beliebig einem anderen zuzutrinken, wird oft genug
erwähnt, und es scheint dabei üblich gewesen
zu sein, das Vortrinken zu erwiedern, so dass

jeder den Becher zweimal leerte; deutlich ist

dies in dem, was bei Athen. X 434 von Alexander
und Proteas erzählt wird; ebd. 484 c von Ale-

xander: näoi rrrrov.'ur naQa .'larroiv vd loa lau-

ßivuv. Solch freies Vortrinken auch Lucian. Hcr-

mot. 11. Bei Lucian. G&ll. 12 ist es Pflicht des

Wirtes, jedem seiner Gäste vorzutrinken, so auch
Heiiod. Aeth. III 11. wobei aber nach Plut. qu.

conv. I 22 die angeseheneren Gäste bevorzugt

wurden. Es kommt auch vor, dass einer der ganzen

Gesellschaft auf einmal vortrinkt, und dann alle

der Reihe nach nachtrinken, Athen. XI 504 a.

Die dabei gesprochenen Worte kennen wir nur
in der lateinischen Form, propino tibi, Plaut.

Stich. 707. 710; vgl. Cure. 359. Cic. Tusc. I 96.

Wahrscheinlich sind aber diese Worte der grie-

chischen Sitte entlehnt und sagte man auch grie-

chisch ngaxlrui ooi. Man hat die beim Vortrinken

gesprochenen Worte auch in den A fachriften ge-

malter Gefässe erkennen wollen, wie jaipr rfjbi

yaioe xai wie, jaipr xai xlt ri, und Ähnliches,

Jahn Vasens. CXI; ebenso in lateinischen Becher-
l inschriften, wie vital, Rhein. Jahrb. XIII 105.

XVI 71. Doch ist dies für die griechischen In-

schriften sehr unsicher, und für die lateinischen

ergiebt sich eine andere Erklärung aus Cass. Dio
I.XXII 18, 2, wo Senat und Volk dem trinkender

Commodus roövo irr} to rv rote avpxoaioic sicodöc

Xiytoiku i$eßor)oapev, tfotiac. Es scheint nach

dieser Stelle, dass vielmehr, wenn einer einen

starken Trunk that, die Mitgäste riefen, rtras,

wohl bekomme esl

1 Von dem eigentlichen Vortrinken ist zu unter-

scheiden das Trinken auf die Gesundheit jemandes,

wofür im Lateinischen die Formel benr mit dem
Arcusativ oder Dativ üblich ist, Plaut. Pers. 776;
Stich. 709. Tibull. II 1, 31. Ovid. a. a. I

601; fast. 11 637. An allen diesen Stellen ist

von einem eigentlichen Vortrinken nicht die Rede;
der Glückwunsch richtet sich zum Teil an Ab-
wesende. Doch mag wohl die so gefeierte Person,

wenn anwesend, in gleicher Weise das Compli-

) ment erwiedert haben. Eine Besonderheit ist

hierbei das Trinken so vieler Cvathi, als der Name
der gefeierten Person Buchstaben enthält. Das
älteste Beispiel ist Plaut. Pers. 771, wo Toxilnt
«ich und seinen Gästen je sieben einsehenken

lasst, um auf sein Wohl zu trinken. Dann bei

Martial. I 71. IX 93, 4. XI 36, 7. XIV 170.

Hier überall ist fiir die Zahl der Nominativ des
Namens. VIII 51, 23-26 der Vncativ massgebend.
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Etwas Ähnliches ist es, wenn hei Hör. od. III

19, 13 die Musen mit neun, dieGratien mit drei

Cyathi gefeiert werden sollen. Vgl. auch Alexis

bei Athen. VI 254 a.

Es mag bei dieser Gelegenheit erwähnt werden,

dass manchmal auch die Zahl der Cyathi durch

Würfel bestimmt wurde. Plin. n. h XIV 141.

Für alle solche Trünke war wohl, obgleich

dies nicht ausdrücklich bezeugt ist, das Leeren

des Bechers in einem Zuge, das oft erwähnte

ixvtvatl oder dftvoxi trinken, obligatorisch. An-

tiphaues bei Athen. X 459 b. Athen. XI 783 d.e;

für die Römer Plin. n. h. XIV 146; vgl. u. Bd. I

S. 2013.

Nach älterer Sitte trank man mässig aus kleinen

Bechern, Alexis bei Athen. X 431 e. Später wurde
es üblich, im Laufe des Gelages zu grösseren

Bechern überzugehen. Man hielt dies für eine

aus dem Orient eingedrungene Sitte. Dikaiareh

bei Athen. XI 461 a; vgl. Xenoph. symp. 2, 23.

So trinken bei Platon am Schluss des Symposion
(223 c) Sokrates, Agathon und Aristophanes aus

einer grossen Schale; Diog. Laert. I 103. Athen.

IV 129 d. XI 504 b. Cic. Verr. I 66. III 105.

Hör. sat. II 8, 35. Und zwar wurde manchmal
das Verlangen nach grossen Gefässen so sUrk,

dass die eigentlich zum Trinken bestimmten nicht

ausreichten; so greift Alkibiades, Plat. symp.
213 e, zu einem Ktihlgefäss, yrvxrfa, welches acht

Kotylen, über 2 Liter, fasste; vgl. Athen. II 58 c.

Auch das wonjpiov blxow (61/* Liter), aus dem
Alexander und Proteas tranken (Athen. X 434 a)

kann wohl kaum ein eigentliches Trinkgefäss ge-

wesen sein. Letztere Leistung, an deren Wieder-

holung Alexander gestorben sein soll, klingt frei-

lich unglaublich. Von einem 10 Kotylen, 2*/4 Liter,

fassenden Gefäsa ist bei Menander, Athen. X 434 c,

die Rede. Die Sitte, zum Schluss wieder, zur Be-

ruhigung, aus kleinen Gefässen massig zu trinken,

erscheint bei Hippolocho6 Athen. IV 130 c. Bei

den Römern ist der Becher eines mässigen Trinkers

der Sex tan s, 2 Cyathi = 0,09 Liter fassend, Suet.

Aug. 77. Martial. XII 28, 1. Ein bei der C.

besonders beliebtes Mass ist der Triens, 4 Cvathi
= 0.18 Liter, Prop. IV 10,29. Martial. IV 82,5.

VI 86, 1. X 13, 5. Doch kommt auch die He-
mina, 6 Cyathi = 0,275 Liter, vor (Sen. de ira II

88, 4), und der Deunx, 1 1 Cyathi = Vi Liter, Mart.

VI 78, 6. XII 28, 1, abgesehen von den durch
die Buchstaben eines Namens bedingten Massen.

Grössere Gefässe waren auch üblich, Galen. X
3 K.: äutXXcoiUvov ntgi fuyi&ovi ixxajfmuuv.
Plin. n. h. XIV 139; doch sind keine Masse der-

selben überliefert. Die Unmässigkeit im Trinken
war bei den Griechen gross (s. namentlich was
Athen. XI 434 von Alexander berichtet wird) und
kam mit anderen griechischen Sitten zu den Rö-
mern, Cic. Verr. V 28. Galen, und Plin. a. O.

Lucian. conv. 43ff. Wie nachsichtig man bei deu

Griechen solche Excesse beurteilte, zeigt Platon,

der im Symposion mit offenbarem Wohlgefallen

die erstaunliche Trinkfähigkeit des Sokrates schil-

dert, bei den Römern werden sie kaum je ohne
strenge Missbilligung erwähnt. Die ganze Nacht
durch zu zechen (»avyvj/C«*, btanawvxlZttv) war
nichts Ungewöhnliches. So in Platons Symposion.
Zeitweise war es Sitte, dass, wer bis zuletzt aus-

hielt, einen Kuchen, nvQafiovf oder o»?oa/ioi>,-, zum
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Lohn erhielt, Athen. XIV 647 e. Poll. VI 108.

Schol. Arist. cqu. 277. Bestritten ist die Sitte

die Eingeschlafenen mit der loiloxgaola (s. d.),

d. h. Wein- und Speiseresten, zu begiessen.

Die Unterhaltung hei der C. besteht, abge-

sehen von zwanglosem Gespräch, teils ans Lei-

stungen der Gäste selbst, teils aus Dingen, die

der Gastgeber zu ihrer Belustigung veranstaltet.

Wie in Platons Symposion die Gäste sieh über

der Reihe nach zu haltende Vorträge einigen, so

kannten derartige Aufträge allen oder einzelnen

auch durch den Symposiarchen erteilt werden.
Meist handelte es sich hierbei wohl um allerlei

lächerliche Handlungen, wovon Lucian. Saturn.

4 und Plut. qu. conv I 4, 3 einige Beispiele

geben. Ks kam auch vor, dass die Gäste der

Reihe nach einem anderen etwas auftrugen. Plut.

a. 0. Plat. symp. 214 c, wo auch dies htl it(<4
geht.

Za den Aufgaben, die sich die Gäste gegen-
seitig stellen, gehört auch das Lösen von Rätseln,

ye'ufoi, von denen besonders ausführlich Athen.
X 448 b ff. handelt, s. G r i p h o s. Wer es nicht

löste, musste trinken, ungemischten Wein oder
Wasser (Heysch. s. yQ'npoi), auch wohl Salzwasser

Antiphanes bei Athen. X 458. Es wurde auch
gesungen, Aristoph. nub. 1854ff. Und zwar heisst

es (Artemon bei Athen. XV 694 a. b. Plut. qu.
conv. I 1, 5), dass nach älterer Sitte zuerst, wohl
bei der osovöt) (vgl. Athen. XIV 628 a), alle im
Chor sangen, dann Einzelvorträge aller der Reihe
nach folgten, wobei nach Poll. VI 108 ein Myr-
tenzweig (Aristoph. a. 0. 1364), eine Lyra und
ein Becher herumgegeben worden; es musste
also der Singende aueh trinken; vgl. Besych. s.

v^y Ixiitfi&r. Endlich folgten Gesänge der hierzu

besonders Befähigten. Diese letzteren sind nach
Artemon die Skolia, so genannt (oxo/Ldc, schief)

eben weil es nicht mehr der Reihe nach ging.
Nach Plutarch ging bei dem Gesang hü ht(td ein

Myrtenzweig, erst I*i den Skolien die Lyra herum;
Uber diese früh abgekommene Sitte lägen offen-

bar nur unvollständige und widersprechende Nach-
richten vor. Vgl. auch Quintil. inst. I 10, 19.

Auch die Römer sangen bei der C., Quintil. inst.

1 2 , 8 : omnr contivium obscenis cantibus strepit.

Eine beliebte Unterhaltung bei der C. sind
ferner die Spiele, unter denen in älterer Zeit der
Kottabos (s. d.) das am meisten genannte ist.

Später und auch in römischer Zeit überwiegt
durchaus das Würfel- oder Astragalenspiel, Plaut.

Capt. 72; Asin. 904; Cnrcul. 354. Copa37. Suet.

Aug. 71. Plut. qu. conv. I 4, 3.

Mit Ausnahme aber eben des Würfelspieles

treten in späterer und namentlich in römischer
Zeit die auf Selbstthätigkeit der Gäste beruhenden
Unterhaltungen zurück gegen die vom Gastgeber
veranstalteten Akroamata, unter welchem Namen
man auch auf das Gesicht, nicht nur auf das
GehörwirkendeUnterhaltungen begriff, wie nament-
lich Tänze, Athen. XIII 607 c. Plut. qu. conv.

VI 8, wo am ausführlichsten von den Akroamata
die Rede ist. Das älteste und allgemeinste Akro-
ama ist die Musik. Schon bei üom. Od. I 153.

VIII 73 folgen nach dem Mahle die Vorträge des
Sängers. Später gehört zum Symposion die Flöten-

bliserin, aviqtglc, es ist Ausnahme und tiesonderer

Motivierung bedürftig, wenn sie bei Plat. symp.
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176 e fortgeschickt wird. Platon ist ihr feindlich,

weil siedas Gespräch beeinträchtigt, Protag. 347 c.d.

Sie diente nicht bloa durch ihre Musik zur Be-

lustigung der Gäste (Lucian. Sat. 4), wird oft

erwähnt (z. B. Plut. qu. conv. VIII 7. M&rtial.

V 78, 30) und ist in zahlreichen Vasengemälden
und sonstigen Bildwerken dargestellt. Stephani
Compte-rendu 1868, 85, 1—3. Ein eigentümlicher

Gebrauch ist der. dass sie zum Schluss versteigert

wird, natürlich für die Nacht. Persaios und An-

1

tigonos von Karystos bei Athen. XIII 607 d.e.

ln Kom waren in der ersten Kaiserzeit die Am-
bubaiae (s. d.) besonders beliebt. Dazu kamen
Musikantinnen auf allerlei Saiteninstrumenten,

yalrpiai, Plat. Prot. 347d; Bildliches Stephani
a. 0. 85, 1-7; diese und die Sambucistriae (Athen.

IV 129 a) kamen, wie Liv. XXXIX 6. 8 sagt,

mit anderen Akroamata nach 187 v. Chr. auch
nach Kom, wo aber schon von alters her Fläten-

und Saitenspiel beim Mahl üblich war, Quintil. 2
inst. I 10, 20. Doch wurde hier die Musik früher

ohne Zweifel von Männern ausgeführt, wie denn
auch in den Gemälden etruskischer Gräber der

Flötenbläser und sonstige Musikanten männlich

sind. Mon. d. Inst. XII 14, und andere für den

Tanz zu citierende. Flöte und Lyra zusammen
Xenoph. symp. 3, 2. Athen. VIII 364 d. XIV
617 f. Plot. qu. conv. II 10, 1. Vollständige

Instrumentalconcerte wurden von den oft ge-

nannten Symphoniaci (s. d.) aufgeführt. Cic. Verr.

III 105. Petron. 32. 33. 36. 47. Maerob. II 4,

28. Ferner Gesangvorträge. Plutarch. qu. conv.

VII 8, 4 will Instrumentalmusik nur als Be
gleitung des Gesanges zulassen. Athenaios XIV
620 b ff. handelt ausführlich von verschiedenen

Arten der bei der C. auftretenden Sänger, den
ßayxpdol, iiapipiol, den stark obscönen Imvtxo-

Idyoi oder xivaiöoidyoi und paytpiol. Hör. ep. II

2, 9. Sängerchöre Athen. IV 130 a. Sen. ep. 84,

10, unter Begleitung des Choraules Martial. IX
77, 5.

Tanz ais Unterhaltung nach dem Mahle kommt
echon bei Homer vor, Od. I 152. 421. XVII 605.

XVIII 305, doch ist es der Tanz der Gäste selbst,

der auch später üblich blieb. Herodot. VII 129.

Xen. Hiero 6, 2. Athen. XIV 157 b. Tänzerinnen
bei der C. Plat. Protag. 847 d. Xenoph. symp. 2.

Athen. IV 130 a In der Diadochenzeit waren

Schwertern (vgl. das Vasenbild P a n o f k a Bild,

ant. Lebens XII 4. 6)— auf der Grenze zwischen

Tanz und Gauklerkünsten. Weiber, die solche

Künste machen, heissen öavpamigyol, dnvunro-
.-toi ol, Athen. IV 129 d. 137 c. Hierher gehören
auch die xvßiojirijpi; Hom. Od. TV 18, freilich

in einer Stelle, die schon im Altertum für inter-

poliert galt. Bei den Körnern heissen sie petau-

ri.itae oder p(Umri$tarü (s. d.), Petron. 53. 60.

1 Der bei Xenoph. symp. 1, 11 auftretende yt-

Iwroxotoc Philippos gehört der später Parasiten

(s. d.) genannten Classe an und ist selbst Gast.

Doch kommen auch ytiatzoxoiol vor, die geradezu

als Akroamata vorgeführt werden. Polyb. XXXI
4. 8. Athen. IV 130c. XIV 61 3d fl., wo verschie-

dene Arten derselben, .-tidvoi, ipiXoaxibxvu, unter-

schieden werden. Auch bei den Körnern war diese

Art Unterhaltung sehr üblich. Plinius ep. XVII
2 unterscheidet rinaedi. die Obscönititen vor-

i brachten, srurrac, die freche Witze machten, und
moriont», die durch ihren wirklichen oder fin-

gierten Blödsinn ergötzten. Auch Schauspieler,

Mimen und Pantomimen (ludii, histriones, pUmi-
pedes) liess man in dieser Weise auftreten, Polyb.

XXXI 4. 7. Su<-t. Aug. 74. Plut. qu. conv. VII

8, 4. Maerob. II 1, 9.

Ernstere Leute zogen diesen Akroamata den
Vortrag von Litteraturwerken vor. Wir hören

von dieser Sitte nicht vor der Kaiserzeit. So liess

luvenal (11, 180) seinen Gästen Homer und Vergil

verlesen; vgl. Pers. 1, 30. So am Tische Traians,

Plin. ep. III 5, 11. Das hierzu verwendete Per-

sonal bezeichnet derselbe Plinius an zwei Stellen,

I 15, 2. IX 17, 3, als eomoedut, lertor, lyritCes,

entsprechend dem Vortrag dramatischer, prosa-

ischer und lyrischer Werke; letztere ohne Zweifel

mit Musikbegleitung. Plutarch qu. conv. VII 3,

4 will nur die Komoedie, und namentlich Me-
nander zulassen. Ebd. 1 erfahren wir. dass man
damals in Rom so weit ging, platonische Dialoge

mit verteilten Rollen vortragen zu lassen. Sehr

beliebt War diese Unterhaltung nicht, Plin. ep. IX
17, 3; besonders gefürchtet war der seine eigenen

Gedichte vorlesende Hausherr, Martial. III 50.

V 78, 25. Übrigens fanden diese Vorlesungen

nach den angeführten Stellen (besonders Martial.

III 50) nicht gerade bei der C., sondern überhaupt

bei der Ccna statt. Martial freilich will bei der

besonders beliebt thessalische Tänzerinnen, die

nur mit einem Gurt bekleidet auftraten (Persaios

bei Athen. XVIII 607 c), in Kom zur Zeit der

Flavier die Tänzerinnen aus Gades, Martial. V
78. 26. VI 7), 2. XIV 203, die ihren Tanz mit
Castagnetten und Geaang begleiteten. Ein Wand-
gemälde aus Pompeii zeigt eine C.. bei der eine

nackte Tänzerin nach der Musik zweier Flöten-

fcläser tanzt und einer der Gäste, in die Hände
klatschend, den Takt angiebt. Bull. d. Inst. 1885,

243, 11. So tanzt auch die Crotalistria, Prop.
V 8, 39, nach der Flöte. Auch in den Gemälden
etruskischer Gräber erscheinen Tänzer und Tän-
zerinnen, zum Teil selbst musicierend, bei der
C., Mon. d. Inst. I 32. 83. V 33.

An den Tanz schliessen sich an die Prodnc-
tionen der Gaukler und Eqnilibrizten. Bei Xen.
a. 0. führt die Tänzerin selbst äquilibristische

Kunststücke aus, und in der That stehen die-

selben — Springen durch Reifen. Tanz zwischen

C. gelesen werden: IV 72, 5. X 19, 20.

An das Zechgelage schloss sich häufig noch

nächtliches Umherschwärmen an. Auch dies wird

als xcopdCtir, comüiari bezeichnet, Theopomp, bei

Athen. VI 260 b. Liv. IX 17, 17. Plin. n. h. XXI
9. Sen. ben. VI 32, 1. Bildliche Darstellungen

gesammelt von Stephani Compte-rendu 1868,

83L; vgl. P a n o I k a Bilder ant. Leb. XII 7. 8.

Ann. d. Inst. LI 1879, U, wo von Engelmann
244, 2 weitere Beispiele gesammelt sind. Oft

führen hier diese Schwärm -nden ein Weingefäss

mit sich und sind von einer Flötenspielerin oder

Leierspielerin begleitet. Besonders üblich war es,

dass auf diese Weise eine Zechgesellschaft die andere

besuchte (imxcofuiCtir, HixwttcK Athen. V 180 a).

So Alkibiades und später noch andere. Plat. symp.

212c. 223b; auch die mitgebraehte Flötenbläserin

wird hier erwähnt. Vgl. Athen. V 193 e. Plaut.

Most. 817; Stich. 686. Ter. Eun. 442. Uv. XL 7.

5, und öfter im Folgenden. Hör. od. IV 1. II.



619 Comitanaaso Oomitatenses 620

Petron. 65. Athen. VIII 348c. Lucian. Lexiph. 9,

wo die iloxtopaZorue Wein, Trinkgerät und xpayij-

ftaxa mitbringen. Die Ankunlt solcher comu-
sa totes in einer schon im Aufbruch begriffenen

Tischgesellschaft ist dargestellt auf einem pom-
peianisehen Gemälde, Bull. d. Inst. 1885, 246,

13. Als xtüfiaittv wird es auch bezeichnet, wenn
aieh die trunkenen Leute Einlass suchend vor das

frühestens in das J. 301 fallen. Auch begegnet
uns ein praepoeitus equitibus Dalmatis Aqur-
siani» ' 'imitatensibus zwischen den J. 311 und
313 in Noricum (Dessau 664), das erat Ende
314 in die Gewalt Constantins kam. Die Neue-
rung muss also schon auf Dioeletian zurückgehen,
wahrscheinlich wurde sie durch den Perserkrieg

desJahre8297 veranlasst. Denn damalB wiederholte

Haus einerHetaere begeben, Alkaios frg. 56 B. Isae.

III 14. Athen. XIII 574e. 585a, oder einem Mäd-
chen ein Ständchen bringen, Theokr. 3, 1. Lucian.

dial. mar. 1, 4. Schwarz De comissationibus

veterum. Altdorf 1744. Becker-GSll Charikles

I 160ff. II 335ff.; Galina I 203. Hermann-
Blümner Grieeh. Privataltert. 244ff. 500ff. Mar-
quardt Privatl. d. Römer1 33111. [Man.]

ComitanaHso, verstümmelter Ortsname zwi-

schen Archelais und Abrostola, Tab. Peut. X 1

(Miller); nach Ramsay (Asia min. 360) = Coro-

passos, vermischt mit Parnasses. [Rüge.]

Comitatenses. 1) Schon seit dem Beginn der

Kaiserzeit machte sich im römischen Reiche der

Mangel einer ausreichenden Armeereserve sehr

fühlbar geltend. Fast die ganze Kriegsmacht
stand an der Grenze aufgereiht, um die Raubzüge
der barbarischen Nachbarn abzuwehren, und unter

gewöhnlichen Umständen reichte ihre Grösse für

diesen Zweck auch vollkommen aus. Brach aber

irgendwo ein schwerer Krieg aus, so war derjenige

Punkt, gegen den der erste Angriff sich richtete,

zunächst immer ungenügend verteidigt, und es

machte grosse Schwierigkeiten, die nötigen Ver-

stärkungen herbeizuschaffen. Aushebungen nütz-

ten wenig; denn seit das Soldatentum zum Lebens-

beruf geworden war, in dem man erst durch lange

Übung zur Vollkommenheit gelangte, galten Re-

eruten kaum noch als militärisch brauchbar. An
geschulten Truppen aber waren nur die 10000 Prae-

torianer verfügbar, die den Kaiser begleiteten,

wenn er persönlich ins Feld zog; doch ihre kleine

Zahl genügte keineswegs den Bedürfnissen. War
also eine Grenze ernster als gewöhnlich bedroht,

so sah man sich immer gezwungen, zu ihrer Ver-

teidigung die andern zu entblössen, was oft die

schwersten Folgen hatte (Seeck Geschichte des

Untergangs der antiken Welt I 243. 373). Dies
war der Grund, warum man anf der Scheide des

8. und 4. Jhdts. neben dem Grenzheer, das seine

Posten künftig nicht mehr verlassen sollte (mililes

limitanei oder riparienses), als ständige Reserve

ein besonderes Marschheer schuf. Da gleichzeitig

dasPrincip aufgestellt wurde, dass alle wichtigeren

Kriege nur durch den Kaiser persönlich geführt

werden dürften (Seeck I 20), so kämpften diese

Truppen regelmässig unter seinem eigenen Com-
mando und wurden daher als zu seiner Umgebung

g
ehörig betrachtet. Hieraus erklärt sich der Name
omitate nses. der von comitatus, das Hoflager, ab-

geleitet ist (Dessau 2781 militmit— leclus in »a-

sich die alte Erfahrung, dass die schwachen Grenz-
heere einem grossenKriege nicht gewachsen waren.

Sie wurden anfangs geschlagen, und erst nachdem
Valerius teils aus Reeruten, teils aus wieder ein-

berufenen Veteranen eine neue Armee gebildet

hatte, gewann er den Sieg (Vict. Caes. 39, 34.

Eutrop. IX 24. 25). Um die letzteren unter die

Fahnen zurückzuführen, bedurfte es jedenfalls be-

sonderer Ehren und Vorteile, wie sie das Marsch-
heer im Gegensätze zu den limitanei besass. Wir
dürfen also vermuten, dass diejenigen Soldaten,

welche den Narses schlugen, die ersten C. waren.
Die Fusstruppen der C. heissen ausnahmslos

legiones (Cod. Theod. V 4, 1. Not. dign. or. VII
38. VIII 33. IX 30; occ. V 223), die Abteilungen
der Reiterei vexillationes (CIL III 405. Cod.Theod.
V 4, 1. VII 4. 22. Not. dign. or. V 33. VI 34.
VII 24. VIII 28. IX 18; occ. VI 53), später auch
runei (Not. dign. or. VII 34; occ. VI 85); in der
Verordnung Cod. Theod. V 4, 1 scheint aea runei

Glossem zu sein). Ein Teil von beiden Truppen-
gattungen ist später palatinne genannt worden
(Cod. Theod. VII 1, 18. 4, 22. VIII 1, 10. Not.

dign. or. V 27. 41. VI 27. 41. VIII 24. IX 21;

occ. V 144. VI 42), was in ihrer Stellung wahr-
scheinlich keine wesentliche Veränderung herbei-

führte, sondern ein blosser Ehrentitel war. Zuerst
lässt er sich im J. 378 nachweisen (Cod. Theod.
VIII 1, 10 datiert durch den Ort); doch kann
man daraus nicht mit Sicherheit schliessen, dass
er erst von Valentinian I. eingeführt ist. Denn
wenn er auch in manchen früheren Verordnungen
vermisst wird, wo man ihn zu finden erwarten
sollte (Cod. Theod. V 4, 1. VII 20, 4), so lässt

sich dies vieleicht daraus erklären, dass unter

den Worten numrrt comitatenses die palatini

mitverstanden sind, wie es auch nach 373 oder
kurz vorher erweislich vorkommt (Cod. Theod. VII.

13, 7 § 3. 22, 8. VIII 4, 17). Die barbarischen

Auxilia mussten sich, wie es scheint, auch da-

mals noch mit den geringen Rechten der Ripa-

rienses begnügen (Cod. Theod. VII 13, 7 § 8: qui

in ripa per ntneos auxiliaque tuerint constituti

im Gegensatz zu den besser gestellten comita-

tenses numeri genannt), obgleich es zum Teil die

besten Soldaten waren (Ammian. XVI 12,43. XX
4, 7. XXV 6,8, wo die lorii und Victorcs fälsch-

lich legiones genannt werden, lulian. ep. ad Ath.

280 D) und daher keineswegs an ihre Standlagcr

gefesselt blieben. Als aber endlich ein Teil von
ihnen ofäciell dem Marschheer einverleibt wurde,

cro mmitatu lanriarius-, vgl. CIL III 11026). Die 60 da ehrte man ihn sogleich mit dem Titel der
Einführung der C. wird von Zosimus (II 34) erst palatini. Es giebt also nur auxilia palatina

Constantin dem Grossen zugeschrieben; doch kann (Not. dign. or. V 48. VI 48. VII 35. IX 23; occ.

dies nicht richtig sein. Denn CIL VI 2759 findet V 157), nicht auch comilatensia. So gelangte das
sich ein Soldat, der zuerst 5 Jahre im Grenzheer, Übergewicht der Barbaren im römischen Heere,
dann 1 1 Jahre im Marschheer und zum Schlosse so sehr man Bich dagegen sträubte, auch zum
noch unter den Praetorianern gedient hat. Da nun formellen Ausdruck.
die praetorischen Cohorten Bchon 312 aufgehoben Neben den palatini und mmitatenses stehen
wurden, so muss sein Eintritt in das Marschheer in geringerem Range die pseudocomitatenses [Cod.
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Tbetnl. VII I, 18. Not. dign. or. VI 68. VII 48.

IX 39; occ. V 256), zuerst erwähnt im J. 373
(Cod. Theod. VIII 1, 10 datiert dureh den Ort).

Es sind Grenztruppen. die zum Dienst im Marsch-
heer abcoromandiert sind, ohne doch aller Privi-

legien desselben teilbaft zu werden (Mommsen
Herrn. XXIV 209). Wenn in der Notitia digni-

tatum legione

s

und auxilia sonst immer streng

gesondert erscheinen, dagegen unter den Über-
schriften: Item pseudocomitatenses bunt durch- 1

einander gemischt sind, so verrät sich in dieser

unordentlichen Eintragung, dass diese Truppen
nur als vorübergehende Bestandteile des Marsch-
heeres galten, obgleich das Provisorium wohl oft

lange Jahre dauern mochte. Übrigens lässt sich

durch Vergleichung von Not. occ. V und VII aus
der Reihenfolge der Namen, die sich immer streng
nach dem Range richtet, mehrfach nachweisen,
dass numeri pseudocomitatenses zu legiones comi-
tntenses (VII 35. 138) oder zu auxilia palatinn 2

(VII 37. 38. 61) erhoben worden sind, wie auch
legiones und rexillationes comitatenses zu pala-

tmac aufrücken (VII 28. 29. 82. 145. 165— 170).

Wahrscheinlich wurden diese Rangerhöhungen als

Belohnung für hervorragende Kriegsthaten ver-

liehen.

Vielfach findet sich der Name derselben Legion
einerseits unter den ripariennes

, anderseits unter
den comitatenses oder patatinae vertreten (Not.
dign. or. VII 39 = XXVIII 14. XLII 31—33. 39;
or. VII 41 =occ.XLII 26; or. VII 42=occ. XXXIV
25. 27; or. VIII 36. 37 = XXXI 37. 31. 33. 38;
or. VIII 38= XLII 34-38; or.VIII 39= occ. XXXI

V

26. 27; occ. V 235 = XXXIV 37-39; occ. V 287=
XXXV 17—22: occ. V 241= XXVIII 19). Öfter-
scheinen die letzteren auch in doppelter Gestalt
mit dem Beinamen Senioren und iuniores (or.

XXXIX 29- 35= V 43. 44; occ. V 145. 146;
or. XXXVII 22= VII 40; occ. V 265; occ. XXVIII
19= VII 156; occ. XLII 26 = VII 132. 103) oder
ohne dieselben (or. XL 33—35 = VI 46; occ. V
234). Vermutlich ist diese Dreiteilung anfangs
ganz allgemein gewesen, womit es wohl auch zu-

sammenhängt, dass die Normalzahl der Legion
in der frühen Kaiserzeit 6000 Mann, nach Dio-
cletian wahrscheinlich 2000 beträgt (Sceck Forsch,
z. deutsch. Geach. XXkV 187). Danach dürfen
wir un6 die erste Bildung der legiones comita-
tenses folgendermassen denken: Man las aus den
alten Ixgionen zwei Drittel ihrer Mannschaften
aus und schuf daraus je zwei neue für das Marsch-
heer, die inan meist durch die Beinamen seniorcs
und iuniores unterschied. Das übrigbleibende
Drittel, das aus den schlechtesten Leuten bestand,
liess man dann als legin ripanensis in dem frühe-
ren Standlager der Truppe zur Grenzbewachung
zurück.

Auch später ist es Brauch geblieben, dass man
Leute, die sich ausgezeichnet hatten, aus dem
Orenzheer in das Marschheer versetzte (Dessau!
2781. 2782. CIL VI 2759), bis Honorius es ver-
bot (Cod. Theod. VII 1, 18). In der Hauptsache
aber wurde auch das letztere durch directe Aus-
hebungen gebildet; doch nahm man dazu die
kräftigsten und bestgewachsenen Recruten, wäh-
rend die geringeren unter den Riparienses einge-
stellt wurden (Cod. Theod. VII 22. 8). Die C.
galten daher als die besseren Soldaten (Ammian.

XXIX 5, 4. Cod. lust. I 27, 2 § 8) und genossen
mannigfacher Privilegien (Cod. Theod. V 4, 1.

VII 13. 7 § 8. 20, 4. VIII 1, 10. 4, 17. XII 1.

38). Ihre Standquartiere waren meist nicht an

der Grenze, sondern im Innern des Landes (Zosim.

II 34, 2. Mommsen Herrn. XXIV 227, 3). An-
fangs standen sie wahrscheinlich unter dem direc-

ten Oberbefehl der Kaiser, seit Constantin der

Magistri Militum (Cod. Theod. V 4, 1. VIII 1, 10.

0 Not. dig. or. V—IX; occ. V—VII). während die

riparienses von den duces cornmandiert werden

(s. Limitanei). Mommsen Herrn. XXIV 225.

2) Comitatenses largitiones s. Comes sacrarum

largitionum (Comites F Nr. 84). [Seeck.)

ComitatUH, griechisch argaröne^ov (CIA III

48. 30. Iulian. epist. 38 p. 415 C. Synes. epist.

5. 66. Athan. apol. c. Ar. 70. 76. Pallad. dial. 7.

Euagr. h. e. II 9 = Migne G. 25, 373. 404. 47,

24. 25. 86, 2528). Das Wort C. bedeutet das
0 Gefolge und wird in technischem Sinne nament-

lich auf die Begleiter angewandt, welche den

Kaiser bei seinen Reisen umgeben. Ein Bronzc-

täfelchen. das wahrscheinlich bestimmt war, an

irgend ein Stück des Reisegepäcks angeheftet zu

werden, trägt die Aufschrift: Ex comitatu irnpfe-

ratorisf Domitiani Augfusti) Oermanici ab Aguis
Statiellis (Dessau 270). Seit dem 8. Jhdt.. wo
die Göttlichkeit des Kaisertums schärfer betont

wird, pflegt man dem Worte C. das Epitheton

) sacer hinzuzufügen. So schreibt Macer (Dig.

XLIX 16, 13 § 3), ein Soldat, der schimpflich

entlassen sei, dürfe neque Romae neque iw sacro

comitatu agere . Im einfachen Sinne der Beglei-

tung erscheint es noch unter Diocletian, der auf

seinen Münzen und denen seiner Mitregenten die

Dioscuren darstellt mit der Umschrift: comitatus

Aug(ustorum), was nichts anderes bedeuten kann,

als dass die göttlichen Nothelfer ihn auf seinen

Kriegszügen schützend begleiten. Denn dass mit

) diesen Reitern die Dioscuren. nicht etwa, wie

Cohen (M6dailles imperiales VI* 417. 497. VII*

59) angiebt, die beiden Kaiser gerneint sind, zeigt

die Abbildung (VII 2 104). Um dieselbe Zeit hat

das Wort aber auch schon die besondere Bedeu-

tung des kaiserlichen Hofes angenommen. Denn
da nach Diocletians Absicht die Kaiser gar keine

feste Residenz mehr besitzen, sondern immer auf

Reisen sein sollen, wird die Bezeichnung des

Reisegefolges naturgemäss auf den ganzen Hof
»angewandt. So erscheint C. zuerst in einem Re-

script des J. 286, das aus Nikomedia erlassen ist,

also nicht auf einer wirklichen Reise, sondern

aus der Stadt, wo Diocletian regelmässig zu

wohnen pflegte (Cod. Iust. VII 35, 2). Auch
später, wo Constantinopel wieder zur stehenden

Residenz wird, bleibt C. für den Kaiserhof tech-

nisch, nur dass wieder pabitium gleichberechtigt

daneben tritt.

In sacro comitatu milittirc. (Dessau 2781.

CIL III 11026) bedeutet zu den Comitatenses ge-

hörig, unter welchem Wort das Nötige darüber
gesagt ist. Seeck Geschichte des Untergangs
der antiken Welt I 2 22. (Seeck.

J

Comites. A. Mit diesem Namen liezeichnen

die römischen Schriftsteller meist die Gefulgsleut«

der germanischen Häuptlinge und Könige (Tac.

Germ. 13. 14. Ammian. XVI 12, 60. Malalas im
Herrn. VI 369): doch werden sie ausserdem auch
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dientet genannt (Tac. ann. I 57. II 45. XII 30). Da die C. den Statthaltern, die ja nur ein

Als das Gefolgswesen im 5. Jhdt. auch in das sehr kleines Personal von Unterbeamten hesassen.

römische Heer eingedrungen war. erscheinen meh- für ihre Amtsführung, namentlich für die Bildung
rere Reitercorps, die C. heissen und in den Trup- ihres Consilium, unentbehrlich waren, erfuhren

penverzeichnissen der Notitia dignitatum meist ihre Stellung und ihre Geldbezüge in der Kaiser-

&n der Spitze stehen, also für besonders vornehm zeit eine festere Regelung. Ihre Auswahl blieb

galten (Not. dign. or. V 29—31. VI 28. 31 VII noch immer dem freien Ermessen des Statthalters

25. VIII 25. 28; occ. VI 43. 50. 75. VII 159. überlassen (Fronto ad Ant. Pium 8), doch wurde
183). Wahrscheinlich sind sie aus den Gefolgen ihm nach seinen Range und der Bedeutung seiner

von Privatleuten hervorgegangen, die nach dem 10 Provinz eine festcMaiimalzahl gesetzt (Dig.XXVÜ
Tode ihrer Herren in kaiserlichen Dienst getreten 1, 41 § 2). Im Consilium des Proconsuls von
waren. Vgl. Art. B u c e 1 1 a r i i Bd. III 3. 934ff. Sardinien erscheinen neben dem Legaten nnd dem

B. Die gleiche Benennung wendet man auf Quaestor noch sechs amtlose Leute (CIL X 7852);

diejenigen an, welche die Umgebung eines Statt- die Gesamtzahl der C. wird selbst in dieser kleinen

halters bei seiner Reise in die Provinz bilden: Provinz wohl beträchtlich grösser gewesen sein,

doch ist sie in diesem Sinne niemals offioiell ge- Ausser bei dem Kaiser selbst, wovon noch spater

worden und behält daher eine schwankende Be- die Rede sein soll, finden sich C. bei den Pro-

deutung. So schreibt Cie. pro Rab. Post. 13: consuln (Dig. XLVIII 19, 6 § 1. L 5. 12 § 1).

ut tribuni, ul prae/erli. ul »cribae, ut eomilet den kaiserlichen Legaten (Dig. I 22, 4. IV 6,32.
omnc* magitlraluum lege har tenerentur, be- 20 XIX 2, 19 § 10. L 5, 12 § 1) und Procuratoren

zeichnet also, wie der Zusatz omne» beweist, mit (Dig. L 5. 12 § 1), also nur bei solchen Beamten,
eomilet den allgemeineren Begriff, der auch die die selbständig an der Spitze einer Provinz stehen.

Tribunen, Praeferten und Schreiber umfasst, und Denn unter den Procuratoren werden nur diejeni-

enisprechend redet Hör. epist. I 8, 2 von einem gen zu verstehen sein, die keinen Legaten neben
eomet seribaguc Seronil. Doeh andererseits sich hatten, wie die ritterlichen Statthalter von
werden bei Cie, Verr. II 2, 27 die comife« von Raetien oder Noricum. Diese C. beziehen feste

den praeleeti, »eribae , aeeenti, mediei. harutpieet, Gehälter (Dig. I 22, 4. XIX 2, 19 § 10. L 13,

praeeonet geschieden, d. h. von allen Mitgliedern 1 § 8) und müssen daher von den Proconsuln

der Cohors, die ein Amt mit festumschriebener beim Aerarium, von den Ijegaten und Proeura-

Competenz bekleiden. Diese am 'osen Reisebe- 30 toren bei den Beamten der kaiserlichen Rechnungs-
gleiter werden in erster Linie C. genannt (z. B. Ämter angemeldet werden (Dig. IV 6, 32). Auch
Catull. 28, 1. Tac. ann. I 47. Suet. Caes. 42; Vesp. ihnen ist, wie den Statthaltern selbst, das Be-

4), aber nur im Sprachgebrauch des gewöhnlichen treiben von Geldgeschäften innerhalb ihrer Pro-

Lebens; die ältere Bezeichnung für sie ist amict vinz verboten (Dig. XII 1.33). und sie unterliegen

(Cato ed. Jordan p. 37), und diese ist zu allen der Anklage de repelundit (Dig. XLVIII 11,1. 5.

Zeiten die technische und officielle geblieben Plin. epist. VI 22).

(Suet. Tib. 46. Dig. XXXVII 14, 17). Deshalb Dass auch die Gesandten C. besessen, ist wahr-

redet man auch immer von einer cohort amieorvm scheinlich, aber nicht überliefert. Denn Dig.

(s. d. Suet. Nero 5; Cal. 19; Galha 7 und sonst); XLVIII 6, 7 sind Gesandte fremder Völker oder

cohort eomilum kommt nur in der Poesie vor 40 Städte gemeint, deren Begleiter nur das Völker-

(Iuven. VIII 127). recht, nicht das römische Staatsrecht angehen.

Diese C. stehen zu den Statthaltern in einem Auf Inschriften kommt der C.-Titel bei Unter-

rein privaten Verhältnis. Sie besitzen nicht ein- gebenen von Proconsuln oder Ix-gaten nur fünfmal

mal einen fest bestimmten Anspruch auf Diäten vor (Dessau 1404. CIL II 2415. III 253. 430.

(cibaria), wie er den Praefecten und sonstigen 6079.— CIL X 352 und 371 ist Comet nicht Titel.

Unterbeamten zukommt (Cie. ad Att. VI 3, 6). sondern Cognomen). was ganz undenkbar wäre.

Allerdings war es üblich, ihnen freie Reise und wenn alle die Unzähligen, die während der Kaiser-

Unterhalt (Liv. XLIV 22, 13), daneben ansehn- zeit Statthalter in ihre Provinzen begleiteten,

liehe Geschenke zu gewähren. Doch blieben dies ihn sich hätten beilegen dürfen. Dies ist schon

bis auf die Zeit des Augustus herab freie Gaben 50 deshalb unwahrscheinlich, weil sie offlciell ja gar

derjenigen, welche die C. begleiteten, und konnten nicht comitei, sondern amici hiessen. Da auch
nach Belieben bemessen oder auch ganz geweigert dieses Wort auf Inschriften nicht im titularen

werden (Cato a. 0. Suet. Tib. 46). Nachdem Sinne erscheint, wird man schliessen müssen, dass

Cicero in Kilikien einen siegreichen Krieg geführt die Stellung des gewöhnlichen C. einen zu pri-

hatte, besass er das Recht, innerhalb 30 Tagen vaten Charakter hatte, um neben den staatlichen

nach seiner Rechnungsauslegung nicht nur seine oder municipalen Würden verzeichnet zu werden,

eigenen Reisegenossen, sondern auch die seiner Jene vereinzelten C. möchte man auf ein viel

Officiere dem Senat zu Geldbelohnungcn vorzu- höheres und daher auch selteneres Amt beziehen,

schlagen: doch stand ihm auch hierin die freie Nun befand sich unter den Begleitern des Statt-

Auswahl zu, die durch keine gesetzlichen Bestim- 60 halters jedesmal einer, der eine ganz singuläre

mungon beschränkt war (Cic. epist. V 20, 7). und hervorragende Stellung einnahm: das war

Natürlich erwarteten die C. sich in der Provinz sein juristischer Berater, der Adsessor (s. Bd. 1

zu bereichern (Catull. 10. 28); sie verlangten, S. 42311.). Dieser erscheint in den ersten drei

dass die Beute (Cato a. 0.) und die Überschüsse Jahrhunderten nur einmal auf einer griechischen

der Gelder, die dem Statthalter für seine Ver- Inschrift als rofttxöe oijxHhiQot (CIL VIII 1640i.

waltung zugewiesen waren, unter sie verteilt niemals auf lateinischen, ausser in der Verbin-

wurden, und waren sehr ungehalten, wenn dies düng minet et adtettor (Dessau 1404). Da es

nicht geschah (Cic. ad Att. VII I. 6). kaum denkbar ist. dass ein so wichtiges nnd ein-
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flu»*r«ichc8 Amt mit Ausnahme dieser ganz ein- aut die Person des vornehmen Herrn — er war
sein dastehenden Fälle ohne jeden titulären Aus- Consul 26 n. Chr. —. nicht auf irgend ein Amt
druck blieb, so wird man annehmen müssen, dass desselben bezieht. Auch bei Varut, eqiin Ro-
auch dort, wo der C, ohne weiteren Zusatz bei manu«, M . Vinirii eomet (Senee, epist. 122, 1 2 )

Statthaltern auftritt, der Adsessor darunter zu kann schon deswegen von keiner bestimmten Reise-
verstehen ist. begleitung die Rede sein, weil die Anekdote, in

C. Inschriftlich begegnen uns bei den Kaisern welcher er als handelnde Person erscheint, sich
selbst vor der Zeit des Claudius gar keine C., in Rom Belbst abspielt. Denn wenn gemeint wäre,
wohl aber bei kaiserlichen Prinzen (Dessau dass er vorher dem Vinicitts bei irgend einer Pro-
946. 964) und einzelnen sehr vornehmen Privat- 10 vincialverwaltung zur Hand gewesen sei, so müsste

y
ersonen (CiL X 1466; vgl. Senec. epist. 122, ,'S doch heissen qui M. l'inicii comet fuerat.
2). ln einem Falle ist hier die Annahme ganz I n allen diesen Fällen bezeichnet also der C.-

ausgcschlossen, dass der betreffende C. Reisebe- Titel kein Mitglied der eohnrt amicorum, sondern
glciter oder Adsessor während eines Provincial- einen persönlichen Freund. Auf seinen Inschriften
anites gewesen sei, nämlich bei P. Plautius Pul- rühmt man sich einer solchen Stellung natürlich
eher romrs Druti tili Ocrmaniei. Denn der nur dann, wenn man dadurch mit einem Manne
unglückliche Sohn des Germanicus hat es zu keinem sehr hohen Ranges verbunden ist. Doch einen
höheren Staatsamt gebracht, als zur praefectura comet Augusti kann es noch nicht geben, weil
urbi leriarum latinarum causa (Dessau 186. es bei jedem Privatmanne Anmassung wäre, wenn
Tac. ann. IV 36). Er ist schon in früher Jugend 20 er sich in diesem Sinne als einen .Genossen’ des
eingekerkert und dann zu Tode gequält worden; Kaisers selbst bezeichnen wollte,
eine Reise in die Provinz hat er nie unter- 0 . Comilet Augutti erscheinen zuerst unter
nommen (Dessau Prosopogr. imperii Rom. II 178). Claudius (Dessau 206. 986). sind aber auch jetzt
Hier kann also C. nur in seinem allgemeinsten viel zu selten, als dass man annehmen könnte, alle
Sinne als ,F reund und Genosse aufgefaast werden, Mitglieder der eohort amicorum seien zur Füh-
ein Titel, der für Pülcher um. so passender er- rung dieses Titels berechtigt gewesen. Alle die
scheint, als er aus sehr vornehmer Familie, mit Zahllosen, die in eomitatu prinapu sind (Dig.
dem Kaiserhaus verschwägert und dem Drusus XXIX 1, 43), heissen C. Augutti wohl in der Rede-
ziemlich gleichalterig war (Prosopogr. III 45). weise des gemeinen I^liens, aber nur einzelne

Ähnlich, wenn auch etwas verschieden, dürft« 30 von ihnen iin officiellen Sprachgebrauch. Denn
es aufzufassen sein, wenn Sex. PalpeUius Hister bis zum Tode des Pius, d. h. während mehr als
eomrs Tibtrii Cacsuris Augusti datut ab dito eines Jahrhunderts, finden sich nur sieben Männer.
Auyutto genannt wird (Dessau 946). In diesem jenen dieser Titel auf Inschriften beigelegt wird
Falle ist es freilich nicht unmöglich, dass Hister (Dessau 206. 308. 986. 1019. 1068. 1069. CIL
dem Prinzen bei einem seiner Feldzüge als Be- x 1258). Als dem Claudius hinterbracht wird,

f?
L,
ter wa f- Um seine Stellung zu dass gewisse Grundstücke dem Fiscus gehören, du

erklären, hat man auf M. Lollius hingewiesen, schickt er den Iulius Planta, amirum et comitem
der den jungen Gaius Caesar nach Armenien be- m^um, an Ort und Stelle, um dort zu prüfen, lässt
gleitete. Von ihm sagt Vellei. II 102, 1: quem sich dann durch ihn ein Rechstgutachten (eommen-
veluti moderatorem xuventae filti sui Augustus 40 tariui) ausarbeiten und endlich auf Grund dessel-
esse roiuerat, und Suet. Tib. 12 nennt ihn comes ben von ihm die Entscheidung fällen (Dessau
et reetor des Prinzen, so dass bei diesem Manne 206). Er benutzt ihn also,lurchausalsKronjuristcn.
sowohl der C.-Titel als auch die nähere Bestim- Es dürfte daher kaum zufällig sein, dass die
mung datut ab divo Augutto wiederzukehran Adsessoren der privaten Magistrate (Senec. de
scheint. Aber die Analogie ist doch nur eine tranq. an. 3, 4), die ja auch den C.-Titel führen,
scheinbare; denn Lollius war als reifer Mann unj di, C. Augusti ganz gleichzeitig in den
einem Jüngling zum Leiter und Berater gesetzt, Quellen zuerst auftreten. Wie jene die juristi-
während Hister viel jünger gewesen sein muss sehen Ratgeber ihrer Vorgesetzen sind, so wahr*
als Tiberius. Erst nachdem dieser 37 im höchsten scheiulich auch diese. In Rom brauchte der
Greisenalter gestorben war, bekleidete er 43 das 50 Kaiser einen solchen Beamten nicht, weil es dort
Consulat und war noch 50 Statthalter von Pan- Rechtskundige in Fülle gab, unter denen er für
nonien. Comes Tibtrii war er noch vor dem jeden einzelnen Process die Wahl hatte. Ver-
Militärtribunat, d. h. ungefähr als Zwanzigjäh- liege er aber die Hauptstadt, so musste er dafür
riger Prosopogr. III 8). Der C.-Titel ist also sorgen, dass ein erprobter Jurist in einer Um*
in dieser frühesten Zeit, wo er auf Inschriften gebung war. So nahm schon Tiberius, als er
erscheint, ebenso vieldeutig, wie der Begriff des nach Capri ging, nur einen Senator mit sich, und
Genossen. Bei Plautius bezeichnet er den Jugend- dies war der berühmte Rechtsgelehrte M. Cuc-
geführten, bei Lollius den verantwortlichen älteren ceius Nerva (Prosopogr. I 428), der jedenfalls die
Ratgeber, bei Hister den jungen Begleiter. An Pflichten eines comes et adsessor erfüllte, obgleich
eine Reise oder einen Kriegszug kann er sich an- 60 er zu jener Zeit den Titel noch nicht führte,
lehnen, doch ist dies keineswegs notwendig. Seit Claudius erscheint er nur, wenn der Kaiser

Dieselbe allgemeine Bedeutung hat er wohl von Rom abwesend ist, meist in der Provinz
auch bei L. Ausidius Montanus comes 0. Calvisi (Dessau 986: legato et eomiti Claudii Caesaris
Sabini (CIL X 1468). Denn während bei den in Britannia. 1019: eomiti Imp. Caesaris Ner-

späteren Adsessores immer das Provineialamt ihies roc Traiani Augusti Gcrmanici Daeiei , dum
Vorgesetzten genannt ist. an den sich ihre C.* e.iercitvs suos eireumit. 308: qtiaestori impf-
Stellung knüpft, fehlt hier jeder derartige Zusatz. raton's Traiani et eomiti erpeditionis Dncira*.

ein sicheres Zeichen, dass sie sich in diesem Falle 1068: eomiti diri Hadriani in Oriente : vgl.
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1069); doch auch während eines 1Landaufenthalts

in Haiaa hat Claudius einen C. bei sich (Dessau
206), und einer scheint unter Titus fungiert zu

haben, der Italien während seiner ganzen Regie-

rung nie verlassen hat (CIL X 1258). Dieser

bringt denn auch seine Stellung mit keiner ez-

pnlitic des Kaisers in Verbindung, offenbar weil

wohl die Erwähnung eines Feldzugs oder einer

weiten Reise als ehrenvoll gelten konnte, nicht

aber einer schlichten Villeggiatur. Die grosse

Seltenheit der C. in dieser Zeit scheint darauf

hinzuweisen, dass, wie jeder rechtsprechende

Beamte nur einen Adsessor hatte, so auch der

Kaiser bei jeder Reise nur einen C. Wenn zwei

Brüder oder Vettern bei Hadrians Orientreise er-

scheinen, so kann dies Ausnahme sein; doch ist

es auch möglich, dass sie einander in der juristi-

schen Beratung deaKaisers abgelöst haben (Dessau
1068. 1069). Die C. Augusti sind in der Regel
Senatoren, aber da es liei ihnen mehr auf die

Rechtskunde, als auf die Würde ankommt, ge-

hören sie den verschiedensten Rangklassen an;

wir Anden drei Praetorier (Dessau 986. 1019.

1069), einen Aedilicier (CIL X 1258), einen Quae-

stor (Dessau 308) und einen, der noch vor der

Quaestur steht (Dessau 1068); einer scheint

sogar nur Ritter zu sein (Dessau 206). Zwei
sind Anverwandte des Kaiserhauses (Dessau 308.

986), darunter auch Hadrian, der bei seinem Vor-

gänger die Stellungen eines Quaestor und eines

C. annulierte.

Unter Marcus Ändert sich die Bedeutung des
Amtes, was namentlich darinzum Ausdruck kommt,
dass aus seiner 19jährigen Regierung allein ebenso
vieleC. überliefert sind, wie aus den vorhergehenden
120 Jahren (Dessau 1081. 1094. 1097= 1098.

1100.1112.1117. CIL XII 2718). Auch später

bleiben sie relativ häuAg (unter Severus Dessau
456. 1141 = 1142. 1145. 1353; unter Caracalla

Dessau 1159; unter Elagahalus Dessau 1329;
unter Alexander Dessau 1182; aus unbekannter
Zeit, aber nicht vor dem Ende des 2Jhdts. CIL
V 5811. VIII 597. 16809), bis sie nach Alexander
Severus ganz verschwinden. Denn dass Pom-
punius Bassus (CIL VI 3836) nicht der Consul
der Jahre 258 und 271 sein kann, weil seine

Stadtpraefectur im Chronographen von 354 nicht

erwähnt wird, hat M o m m s e n (Ephem. epigr. 1

p. 139) gezeigt; er dürfte also auch noch dem
Anfang des 3. Jhdts. angehören. Marcus scheint

danach aus dem Einzelamt des kaiserlichen Ad-
sessor ein grösseres Beamtencollegium gemacht
zu haben, und dementspriebtes, dass zuerst indieser

Zeit adUrli infer romitr* Auquxturum nnxlrorum

auftreten (Dessau 1353. CIL VIII 597), was
eine gleichzeitig vorhandene Mehrzahl voraussetzt.

Vorher haben wir sie wohl juristisch thätig

gefunden, aber niemals militärisch. Denn wenn
Hadrian hei dem dakischen Feldzuge Traians die

d'ina mililaria erhält, so ist zu berücksichtigen, 1

dass er nicht nur C., sondern zugleich auch Quae-
stor des Kaisers war (Dessau 308) und als sol-

cher die Dienste eines Unterfeldherrn leisten

musste. Später dagegen werden sie sehr oft in

dieser Weise ausgezeichnet (Dessau 1094. 1097.

1098. 1112). Im parthischen Feldzuge des L.

Verus erscheinen sie als sein Kriegsrat (Hist.

Aug. Ver. 7, 6) und haben im Feldlager des

8. Jhdts. ihren festen Platz in der Nähe des Kaiser-

zeltes (Ps.-Hygin. de mun. castr. 10. 33. 39).

HäuAg führen sie Detachements (Dessau 1098.

1141. 1142. 1159) und erhalten meist, nachdem
sie ihre Stellung als C. niedergelegt haben, Com-
mandos am Rhein (Dessau 1081. 1 1H2), an der

Donau (Dessau 1081. 1094. 1097. 1098. 1141.

1142. 1159. Seeck Geschichte des Untergangs

der antiken W’elt I
s 572), in Mauretania Tingi-

tana (Dessau 1353). kurz in solchen Provinzen,

die den Einfällen der Barbaren besonders ausge-

setzt waren und deshalb hervorragende militäri-

sche Tüchtigkeit ihrer Statthalter brauchten (vgl.

Hist. Aug. Ver. 7, 8). Die niederen Rangklassen

des Senats, deren Mitglieder noch keine Gelegen-

heit hatten, sich als Feldherrn zu bewähren, ver-

schwinden jetzt ganz aus den C. Neben den Prae-

toriern und Consularen treten freilich auch zwei

Ritter auf; aber von diesen ist der eine vorher

praeleetut legionia gewesen (Dessau 1353), eine

Stellung, die man nur erprobten, alten Soldaten

zu verleihen pflegte, und von dem andern (CIL
VIII 16809) wird man Ähnliches vorauszusetzen

haben. Durch Marcus ist also der C. aus einem

juristischen Berater zum Mitglied des General-

stabs geworden.

Den Grund für diese Neuerungen des Marcus
bot wohl sein nicht ganz unberechtigtes Miss-

trauen in die Feldherrngaben seines Mitregenten.

Schon die Adsessoren der Magistrate waren, weil

sie aus freier Wahl ihrer Vorgesetzten hervor-

gingen, meist ihre persönlichen Vertrauten, die

nicht nur in juristischen Fragen, sondern bei

allen Angelegenheiten von Wichtigkeit um Rat

angegangen wurden; waren also die Aufgaben

des Beamten kriegerische, so konnte auch der

Rechtsgelehrte zum Kriegsrat werden. Dasselbe

wird auch bei dem C. des Kaisers der Fall ge-

wesen sein. Als nun L. Verus die Führung in

dem gefährlichen Partherkriege übernahm, mochte
es Marcus angemessen scheinen, seine militärische

Schwäche durch die Tüchtigkeit seiner Ratgetier

zu stützen. Da eine Commission erprobter Offl-

eiere ihrer Meinung jedenfalls leichter Gewicht

verschaffen konnte, als ein einzelner Mann, wurde
dem Kaiser eine Mehrzahl von C. zur Seite ge-

stellt. Rei dieser grösseren Anzahl konnte man
aber nicht mehr juristische Kenntnisse verlangen,

weil diese in der römischen Aristokratie viel zu

spärlich gesät waren. Daher ging die Reehts-

belehrung des Kaisers von dem C. auf den Con-

siliarius über, der unter Marcus zum erstenmale

auftritt (s. Co n s i s t o r i u m).

Unter Alexander Severu6 lässt sich diese neue

Comitiva zuletzt nachweisen. Sein Nachfolger

Maximinus Thrax war ein derber Haudegen, der

zum Senat in bewusstem Gegensätze stand und
die Mitglieder des Reichsadels mit Misstrauen

verfolgte (Seeck Die Entwicklung der antiken

Geschichtschreibung 209). Am wenigsten wird

er sich in seine kriegerischen Operationen von

den hochgeborenen Herren haben dreinreden lassen,

und nachdem er die Comitiva beseitigt hatte,

hielten seine Nachfolger sie nicht mehr für er-

forderlich. Ging doch der ganze Zug der Zeit

nach der Richtung, die Senatoren mehr und mehr
aus allen Stellungen von militärischer Bedeutung
zu verdrängen.
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E. Nachdem der Comes Augusti aus der

menschlichenTitulatur verschwunden ist, erscheint

er sehr bald in der göttlichen. Zwar kommt schon

nnter Commodus auf einer sehr seltenen Münze ein

Herculi comiti vor (Cohen 186); doch bleibt dies

Beispiel noch ganz vereinzelt. Als regelmässige

Münzlegende findet Bich der Götterbeiname Comes
erst seit Gallienus (Cohen 975. 978) und zwar

bei folgenden Gottheiten, die wir in alphabeti-

scher Reihenfolge aufzählen:

Apollo: Conen Carausius 16.

Dioscuren: Cohen Constantius Chlorus 14;

vgl. Diocletian 23; Maiimian 39; Constantius 13;

Galerius 17, wo die beiden Reiter auf den Münzen,

wie die Abbildung beweist, jedenfalls nicht die

Kaiser, sondern die Dioscuren sind.

Hercules: Cohen l’ostumus 15. 113; Tetricus

Sohn 14; Probus 108—110; Maximian 41. 280

—

232; Constantius 143; Severus 47; Maximinus

103: Maxentius 76—80; Constantinus 272. 273;

vgl. CIL VI 305.

Mars: Cohen Victorinus 13— 15; Constantius

9; Galerius 12. 13; Maxentius 82—86. 95.

Minerva: Cohen Tetricus Sohn 7; Probus

102—107; Diocletian 21.22; Maximian 34— 38;

’^arausius 22; Alleetus 3; Constantius 10—12;
Galerius 14—16.

Mithras s. Sol invictus.

Neptunus: Cohen Postumus204: Carausius23.

Serapis: Cohen Gallienus 975; Postumus
357—360.

Sol invictuB: Cohen Gallienus 978; Probus

639; Maliminus 4. 5. 166—176; Licinius 3—5.

161—164; Constantin 39—54. 316. 504—506.
509. 51 1—549; Crispus 136. 137; Constantin Sohn
182—186; vgl. CIL X 5331.

Victoria: Cohen Postumus 870; Victorinus

16—20; Tetricus 15—20; Tetricus Sohn 4—6;

Carausius 24—27; Allectus 4; vgl. Not. d. scavi

1891, 251.

Es ist charakteristisch, dass Iuppiter zwar

sehr oft als Conserpator Augusti, aber niemals

als Comes Augusti auftritt. Bei dem höchsten

aller Götter erschien dem frommen Sinne jener

Zeit die Genossenschaft eines Menschen denn doch

berabwürdigend. Um so mehr ist Hercules be-

vorzugt, weil er als gottgewordener Held den
Kaisern am nächsten verwandt zu sein schien.

Ausserdem stehen naturgemäss die kriegerischen

Numina an erster Stelle, namentlich die Mode-

gottheit jener Spätzeit, der Sol invictus. Neptun
bezieht sich bei Carausius sicher, bei Postumus
wahrscheinlich auf einen Flottensieg.

Die göttlichen C. finden sich noch bei Cri-

spus und Constantin II., die 317 Caesarea wur-

den. aber nicht mehr bei Constantius II., der

324 diese Würde empfing. In der Zwischenzeit

muss also Constantin der Grosse aufgehört haben,

mit dieser Art von Legenden zu münzen.
F. Schon etwas früher sind die menschlichen

C. wieder eingeführt worden, aber doch erst, als

die übermenschlichen für den Kaiser ihre Bedeu-
tung verloren, d. h. als er begann, sich dem Chri-

stentum zuzuwenden. Zuerst erscheinen sie im
J. 312, unmittelbar vor dem Angrill auf Maxen-
tius, dessen Verlauf die volle Bekehrung Constan-

tins herbei führte (Eumen. paneg. IX 2). Er liebte

es gleich den meisten Herrschern jener Zeit, sich
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als Erneuerer des Altertums preisen zu lassen.

Wie er in diesem Sinne seinen patririus, seinen

magister equitum, seinen quaestor den Annalen
der Republik oder der ersten Kaiserzeit entlehnte,

so erweckte er auch die untergegangene Comi-
tiva zu neuem Leben. Das Amt hat noch unter

ihm selbst mannigfache Veränderungen erfahren,

um dann in der Beamtenhierarchie des sinkenden

Römerreiches eine der charakteristischsten Er-

scheinungen zu bilden.

ln der ersten Zeit, die nur drei Jahre dauert

und mit dem Kriege gegen Licinius vom J. 314

endet, lautet der Titel: Comes domini nostri

Constantini Augusti (Dessau 1213. 1214. 1216).

Er wird also nicht, wie später, mit den Kaisern

in ihrer Gesamtheit, sondern nur mit det Person

des einzelnen Kaisers in Zusammenhang gebracht.

Die drei Personen, bei denen er überliefert ist,

sind alles Männer von bedeutender Vergangenheit,

zwei davon Consulare, einer Ritter, doch wird

dieser gleich nach seiner Comitiva intcr cimsu-

tares adlcgiert. Rufinus Volusianus hat, nach der

Zeit seines Amtes zu schliessen, den Kaiser wahr-

scheinlich bei dem Germanenkriege des Jahres 313
begleitet, und vor dem Einfall Constantins in

Italien erscheinen seine C. als Mitglieder seines

Kriegsrats und werden in dieser Eigenschaft vor

den Duces genannt, scheinen also vornehmer zu

sein, als diese (Eumen. paneg. IX 2). Die Co-

' mitiva hat danach in allen. Wesentlichen den-

selben Charakter, den ihr Marcus seiner Zeit ver-

liehen hatte, nur darin bietet sie Neues, dass die

C. nicht nur den Generalstab des Herrschers bilden.

Caclius Censorinus (Dessau 1216) nennt sich

nämlich comes domini nostri Constantini maximi
Augusti et exactor auri et argenti prorinciarum

trium, d. h. er hatte von Constantin den Auf-

trag erhalten, für die Ausgaben von dessen De-

cennalien, die 315 gefeiert werden sollten, eine

i ausserordentliche Gold- und Silbersteuer in Siei-

lien, Sardinien und Corsica beizutreiben (s. C o 1-

latio lustralis). Wir finden also schon in dieser

ersten Periode einen C., der in besonderer Mission

vom Hoflager in die Provinz geschickt wurde,

ein Präccdenzfall, der für die Folgezeit bedeu-

tungsvoll werden sollte.

ln der zweiten Periode heist der Titel, so-

lange Constantin und Licinius allein regieren (315

-317), comes Augustorum nostrorum (Dessau
1 1217), nachdem sie ihre Söhne zu Caesaren er-

nannt hatten (317—324), wahrscheinlich comes

dominorum nostrorum Augustorum et Caesarum,

nach dem Sturze des Licinius (324) comes domi-

norum nostrorum Augusti et Caesarum (Dessau
1223) oder comes Flariatis (Dessau 1224). Der

C. gehört nicht mehr zu einer einzelnen Person,

sondern zu allen Kaisern, oder als diese in ihrer

Gesamtheit der fiavischen Familie angehören, zu

dem Herrscherhause als solchem, ln dieser l'e-

i riode, die ungefähr mit drm J. 325 geendet zu

haben scheint, erfährt die Comitiva ihre Ausbil-

dung zum entscheidenden Factor im Organismus

der Reichsverwaltung. Zunächst wird sie ihm
noch nicht fest eingegliedcrt, sondern die C. sind

einfach Vertrauensleute des Herrschers, denen er

je nach Bedürfnis dieses oder jenes Geschäft

überträgt. Als er aber Kinder zu Caesaren er-

nennt und ne auch bald mit der selbständigen
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Verwaltung ausgedehnter Reiehsteile betraut, da
findet er das Werkzeug ihrer Leitung in seinen

C. Hierdurch nun wird es erforderlich, ihre Kom-
petenzen fest zu regeln, da die Knal>en noch nicht

die Einsicht besitzen können, die Verteilung der

Geschäfte unter sie immer neu nach den Forde-

rungen des Augenblicks zu gestalten. So ent-

stehen diejenigen Ämter, die später der byzan-

tinischen Verwaltung ihr Gepräge geben sollten,

zunächst wohl für den Hof der Caesares: aber

da sie sirh hier als praktisch erwiesen, übernahmen
sie die Augusti auch für den ihrigen.

Zuerst, d. h, schon im J. 316 (Cod. Theod.

IX 1, 1. XII 1,4), treten in dieser Periode die-

jenigen C. auf, die Konstantin selbst comitet qui

per prorinciat ronslituti tunt oder comitet pro-

rinciarum nennt (Cod. Theod. I 16, 6. 7). Pas-

sender würden sie comitet dioecetium heissen,

da jeder von ihnen eine ganze Dioecese unter

sich hat. Wenn ihnen dieser Titel nicht beige-

legt wird, so folgt daraus, dass nicht ihr Amts-
bezirk bei ihnen als das Wesentliche erscheint,

sondern nur der Umstand, dass sie, dem Hofe
fern, an den die .Genossen“ des Kaisers doch eigent-

lich hingehören, in der Provinz zu thun haben.

Sie treten nur unter Konstantin dem Grossen auf

und auch da sehr unregelmässig. In Afriea z. B.,

über das die Überlieferung so reich ist, dass der

Liste der Proconsuln und Vicare nicht sehr viel

zur Vollständigkeit fehlt, finden Bich nur zwei K. '•

dieser Art (Kod. Theod. XII 1, 15. 5, 1. Passio

SS. Donati et Advocati 2 = Migne L. 8, 753),

wohl ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr Amt
kein ständiges war. Dazu kommt, dass sie mit

Ausnahme von Makedonien (Kod. Theod. XI 3,

2) nur in solchen Dioecesen Vorkommen, die Kon-

stantin nie persönlich besucht hatte, nämlich in

Spanien (Kod. Theod. VIII 12, 5. 18, 3. XI 39,

2. IX 1, 1. XII 1, 4. Cod. Iust. VI 1, 6), Afriea

(Cod. Theod. XII 5, 1), Asia (Kod. Theod. II 26,“

1) und dem Oriens (Euseb. vit. Konst. III 53. 62.

Dessau 1224. 1225. Athan. apol. c. Ar. 8. 9.

28. 71 = Migne G, 25, 261. 264. 293. 878 und
sonst). Danach scheint eine ihrer wesentlichsten

Aufgaben gewesen zu sein, dem Kaiser über

die Zustände von Ländern zu berichten, die

er nicht selbst durch den Augenschein kannte.

Wenn schon dies sie als ausserordentliche Send-

linge des Hofes charakterisiert, so nicht minder
ihr verschiedener Rang. Octavianus ist vorher

!

Corrector gewesen (Zeitsehr. d. Savigny-Stiftu • r

f. Rechtsgesch. Rom. Abt. X 208), Dionysius und
Lollianus Konsulares (Euseb. vit. Const. IV 42.

Dessau 1224. 1225), Acacius und Strategius

werden riri clarittimi (dtoogpLÖrarot) genannt

(Euseb. vit. Konst. III 62), gehören also gleich-

falls dem Senat an; dagegen ist Tertullianus rir

perteclittimut, d. h. Ritler (Cod. Theod. II 26,

1), und die verschiedenen Stände lösen sieh nicht

etwa ab, sondern laufen zeitlich durcheinander. (

Ein ordentliches Amt aber ptiegt auch mit einem

feststehenden Range versehen zu sein, während
bei Vertrauensmännern des Kaisers, die zu ge-

legentlicher Inspection in die Provinzen geschickt

wurden, es begreiflicherweise mehr auf die Per-

sönlichkeit, als auf den senatorischen oder ritter-

lichen Stand ankam. Obgleich die Überlieferung

Uber die comitet prorinciarum nicht sehr reich

ist, finden wir doch ein paarmal denselben Mann
nacheinander in verschiedenen Dioecesen thatig,

so Tiberianus zuerst in Afriea (Cod. Theod. XII
1, 15. 5, 1), dann in Spanien (Cod. Iust. VI 1,

6), Acacius zuerst in Makedonien (Cod. Theod.
XI 3. 2), dann im Oriens (Euseb. vit. Const. III

53. 62); auch dies entspricht der Stellung einer er-

probten Vertrauensperson. Gewöhnlich erscheinen

sie einzeln, mitunter aber wirkten auch zwei zu-
l sammen (Euseb. vit. Konst. III 62). kurz alles

zeigt an ihnen den schwankenden Charakter des

ausserordentlichen Amtes.

Die comitet prorinciarum sollen die ordent-

lichen Statthalter beaufsichtigen, Klagen, die über
ihre Bedrückungen einlaufen. concurrierend mit
den Praefccti Praetorio annehmen (Cod. Theod.
I 16, 7) und über die Acdamationcn, durch wel-

che die Unterthanen ihrer Zufriedenheit oder Un-
zufriedenheit mit der Provincialverwaltung Aus-

druck gaben, an den Kaiser berichten (Cod.Theod.
I 16, 6). Man kann von den Urteilen der statt-

halterlichen Gerichte an sie appellieren, worauf
sie anfangs inappellabel zu entscheiden haben,
weil sie ja die Person des Kaisers vertreten (rice

tncra iudicant); doch wurde im J. 331 auch von
ihnen Berufung an den Herrscher selbst gestattet

(Cod. Theod. XI 30, 16. 34, 1). Dieser richter-

lichen Thätigkeit entspricht es. dass vielfach Ge-
setze über das Civilrecht (Cod. Theod. n 26, 1.

VIII 12, 5. 18, 3. 4. XI 8, 2. 39. 2. Cod. Iust.

VI 1,6) oder das Kriminalrecht (Cod. Theod. IX

1, 1) an sie gerichtet werden, die wohl zum Teil

Antworten auf Relationen der C. darstellen. Sie

besorgen auch die Zerstörung heidnischer Heilig-

tümer (Euseb. vit. Const. 111 53), praesidieren

christlichen Synoden und greifen in die Streitig-

keiten der S«rten entscheidend ein (Euseb. vit.

Konst. III 62. Athan. apol. c. Ar. 8. 9. 28. 71.

72. 78. 79 = Migne G. 25, 261. 264 . 298. 373.

377.389.392), Wenn der comet (>nenlis sich aus

einem zeitweiligen Sendling des Kaisers als ein-

ziger unter den comitet prorinciarum zum stän-

digen Beamten ausgebildet hat, so mag dies seinen

Grund darin haben, dass der Arianische Streit

hier immer zu neuen Wirren Anlass gab. und so

erade in dieser Dioecese die Anwesenheit eines

aiserlichen Stellvertreters mit grösserer Autorität,

als die ordentlichen Beamten sie besessen, dauernd
unentbehrlich schien.

Während die comt'fe» procincuirum unter

Constantin noch ihren ausserordentlichen Cha-
rakter behalten, werden am Hofe die Compctenzen
der einzelnen Comites bald fest geordnet. Zu-

nächst wird auch für sie die Scheidung in mili-

tärische und civilc Ämter durchgeführt und in

jeder der beiden Abteilungen vier Männer als

die vornehmsten an die Spitze gestellt. Bei den
Militärs sind dies;

der comet et magitter equilum ,

der comet et magitter peditvm,

der comet dometticorum equilum
,

der comet dometticorum peditum ;

bei den Civilcomites;

der comet et quaetlor (Dessau 1255. Kod.

Theod. I 1, 6 § 2. 8, 2. Nov. Theod. I 7),

der erntet et magitter officiorum (Kod. Theod.
I 8, 3. 9, 1. VI 29, 10. 33, 1. VII 8, 15. VIII

5, 8. IX 38, 11. Kod. Iust. I 81, 8),
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der comet sarrarum largilionum, vgl. 709). Vielleicht hängt diese Neuerung damit

der comet rerum priratarum. zusammen, dass im J. 325 Constantin und seine

Diese letzten vier werden manchmal unter dem Caesaren dis Diadem annalitnen (Seeek Zeitschr.

Namen comitet rontitloriani zusammengefasst f. Numismatik XXI 27). Mit der Steigerung der

iCod. Theod. VII 8, 3; vgl. VI 30, 1. 4. IX 14, Kaiserwürde, die hierin ihren Ausdruck fand.

3 pr.), ein Zeichen dafür, dass bei ihnen die Zu- mochte es unverträglich scheinen, noch von pri-

gehörigkeit zum Kate des Kaisers, d. h. die Qua- vaten .Genossen' des Herrschers zu reden. Iler

lität des C., das Ursprüngliche ist und die Er- C.-Titel hatte sich zwar schon zu sehr eingebür-

teilung einer bestimmten Competenz das Secun- gert, um ihn ganz wieder abzuschaffen, doch

däre. Eine Ausnahme macht nur der magitter 10 meinte man das Unangemessene desselben zu mil-

ulficiorum, der, wie der tribunut ttabuli später dern, indem man seine Verbindung mit dem Kaiser-

zum comet ttabuli wurde (s. Comes sacri sta- titel aufgab. Gleich nach dem Tode Constantina

b u 1 i), sc zuerst als tribunut et magitter oll8- des Grossen begegnet uns zwar wieder ein comet

riorum erscheint (Cod. Theod. XVI 10, 1 vom Auguttorum (Dessau 1230); vielleicht hatte Con-

J. 320) und dann den Titel eines comes conti- stantin II. noch einmal auf die alte Form der Co-

ttorianut erhielt. Dagegen heisst der comct mitiva zurückgegriffen. Doch nach seinem frühen

rrrum priratarum noch 340 in der Überschrift Ende muss diese Absicht wieder aufgegeben sein:

einer Verordnung nur comet schlechthin (Cod. jedenfalls kommt Ähnliches später nicht mehr vor.

Theod. XII 1, 30); erst seit 342 ist sein voller Diese Herabdrückung desC.-Titels mochte auch

Titel in officiellen Urkunden nachweisbar (Cod. 20 durch die pr zu grosse Freigebigkeit mitbedingt

Theod. X 10, 6. 7). Doch haben die Ämter selbst sein, mit der ihn der gutmütige Kaiser nach der

schon lange vorher bestanden. Besiegung des Lieinius (324) zu verteilen begann
Wie Zoaim. II 33, 3 bezeugt, hat Constantin (Euseb. vit. Const. IV I). Es bildete sich so in

der Grosse das Magisterium militum geschaffen, dieser dritten Periode eine Comitiva aus, die keine

wahrscheinlich im J. 318, gleich nach der Er- Vertrauensstellung bei Hofe bedeutete, sondern zu-

nennung «einer Caesares (Seeek Kh. Mus. XLIX dringlichen Petenten nur noch als leerer Titel ver-

210). Nun Bind aber jene militärischen C. den liehen wurde (s. Codieilli Nr. 5). Ihr Unterschied

civilen sowohl in der Vierzahl als auch in der von den wirklichen Hofbeamten bestand aber darin,

Formulierung ihrer Titel so ähnlich, dass man dass sie nicht erst C., sondern sogleich et eomi-

schon deshalb ihre Entstehung für gleichzeitig 30 tibut wurden, d. h. sie bekleideten kein Amt,
wird halten müssen. Und thatsächlich erscheint sondern erhielten nur Titel und Würde, als ob

schon 319 ein Mann, den Constantin zwar nur sie das Amt früher bekleidet hätten (Brambach
allgemein cir perledittimut comet et amicut CIRh 549. Cod. Theod. XII 1, 41. 75. 109. CIL
notier nennt, der aber nach dem, was von ihm III 1987. 4742. VIII 9255. X 1680. 4755. XI 830.

ausgesagt wird, die Functionen eines comet rerum Ephem. epigr. V p. 631 ; i-iö xopurtov CIA III 635).

priratarum erfüllt haben muss (Cod. Theod. X Auch lässt sich der C.-Titel mit jedem beliebigen

8. 2). Endlich ist ein Mann um 325 im Amte Amte verbinden, in der Art, dass er dem Inhaber

gewesen, der sich bald comet dominorum nottro desselben noch besonders verliehen wird (Cod.

rum Au_utti et Caetarum nennt (Dessau 1223), Theod. VI 13— 17. 20. 21; comet et meckanicut
bald comet Flavialit (Dessau 1224), bald comes 40 Symm. epist. V 76, 1 ;

rel. 25, 1.3. 26, 1), ja man-
mfra patatium et vice tacra iudicane (Dessau eben Ämtern pflegt er so regelmässig hinzugefügf

1225). Wahrscheinlich ist dies der spätere Quae- zu werden, dass dadurch z. B. der tribunut ttabuli

stör, dessen Hauptaufgabe ja das vice tacra iudi dauernd zum comet ttabuli wird (s. Comes sacri
eorc, d. h. die Ausübung der kaiserlichen Appel- stabuli, u. Nr. 88). Nur die Praefecti praetorio

lationsgerichtsbarkeit, war. Die Titel, unter denen und urbis verschonte man mit dieser Ehre, weil

wir sie aus der Folpzeit kennen, waren zwar ihre Ämter schon an sich zu vornehm waren, um
damals noch nicht omciell, wurden aber in der durch Dazutreten eines fremden Titels eine Steige-

Sprache des täglichen Lebens gewiss schon ge- rung erfahren zu können. Dieser galt, mit einem
braucht und sind ihnen wahrscheinlich von Con- niedrigeren Amte vereinigt, zwar als Ehre und
stantin selbst beigelegt. 50 Schmuck (Cod. Theod. VI 15), veränderte aber die

Auch sonst wurden C. mit den mannigfachsten Functionen desselben in keiner Weise, ja anfangs
Aufgaben betraut, für die überhaupt ein neues erhöhte er nicht einmal seinen Rang. Die Comites
Amt erforderlich schien. Vgl. Comes domorum, rei militaris der Notitia dignitatum sind nichts

Comes rei militaris (unten Nr. 27. 77). anderes als Duces, denen der C.-Titel gewährt
Die dritte Periode charakterisiert Bich ausser ist. Gleichwohl sind sie den Vicarii nachgestellt,

lieh dadurch, dass in der Titulatur der C. der die den Duces im Range gleichstehen (Cod. Theod.
Zusatz Augutti et Caetarum verschwindet. Be VI 16) und ihnen nur deshalb vorangesetzt werden,
Zeichnenderweise hat ihn Lollianus in seiner frühe weil es das allgemeine Prinrip der Notitia ist, die

sten Inschrift (Dessau 1223), lässt ihn aber in civilen Ämter vor den militärischen gleicher Würde
den späteren weg (Dessau 1224. 1225). Man 60 aufzuzählen. Die Duces mit und ohne C.-Titel

nennt sich jetzt comes schlechthin, oder man fügt bilden also gemeinsam mit den Vicarii eine nnter-

eine nähere Bestimmung, wie ordinit primi, intra schiedslose Rangelasse. Erst Theodosius II. räumt
palatium u. dgl, mehr hinzu, nicht aber den Ge- der Comitiva einen gewissen Einfluss auf den Rang
nitiv des Kaisertitels. Das älteste Beispiel eines ein, aber auch das nur, wenn sie primi ordinit

C.-Titels ohne jeden Zusatz bietet L. Nonius Verus, ist (Cod. Theod. VI 13. 14, 8. 15—17. 20).

der noch vor dem Tode des Crispua, d. h. vor 326, Denn als Constantin der Grosse durch seine

Corrector Apuliae et Calabriae war (CIL IX 1115. gar zu reichliche Verleihung der Comitiva ihren

1116) und etwas später C. wurde (Dessau 1218; Wert so sehr herabgedrückt hatte, fühlte er selbst
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das Bedürfnis, zwischen den vornehmeren und den

geringeren Comites irgend eine Unterscheidung

herbeizuführen. Gr schuf daher in dieser letzten

Periode eine comitiva primi, secundi und tertii

ordinis (Euseb. vit. Const. IV 1. Cod. Theod. XII

1, 26. 127. 189. VI 26, 17 § 1. Dessau 1228.

1281. 1232. 1237. 1238. 1248. 1244. 1253. 1255.

1275.1284.2946. CIL VI 1791. IX 1563 u. sonst),

die sich in den Quellen zuerst um 330 nachweisen

läBst (Dessau 1227. 1240). Wie der Kaiser seine

Neuerungen überhaupt gerne an vergessene Insti-

tutionen des römischen Altertums anknüpfte, so

mag auch in diesem Falle eine Erinnerung an jene

drei Classen von umiri, die Sueton (Tib. 46) im
Gefolge des Tiberius erwähnt, von Einfluss ge-

wesen sein, ja es ist nicht unmöglich, dass Con-

stantin, der ja viel zu lesen pflegte, sich direct

aus dem Sueton sein Vorbild entnommen hat.

Einstweilen blieben freilich alle C„ auch wenn
sie den niedrigeren Rangdassen angehörten, noch

sehr ansehnliche Leute. Innerhalb des Consisto-

riums scheinen anfangs nur die vier grossen Wür-
denträger, der Quaestor, der Magister officiorum,

der comes meramm largitionum und der comes

rerum pricatarum den primus ordo gebildet zu

haben. Symmachus wurde noch im 3. 369 nur

mit der comitiva ordinis tertii in den Kronrat

aufgenommen, obgleich er schon vorher die Cor-

rectura Lucaniae et Brittiorum bekleidet hatte.

Doch später sinkt die Würde immer mehr in ihrem

Werte. Im 5. Jhdt. sind schon alle Consistoriani

comites ordinis primi (s. Comes consiBto-
rianus, u. Nr. 19) und 436 wird dieser Hang
sogar den Decurionen grosser Städte erteilt, nach-

dem sie ihre municipalen Pflichten erfüllt haben

(Cod. Theod. XII 1, 189), und ebenso den prin-

eipes olKcii der verschiedenen Statthalter, wenn sie

ihr Amt niederlcgen (Cassiod. var. II 28). Comites

dieser Art erscheinen CIL V 1858. 6176. VIII

5358. 8653. X 4500. 7123 und sonst.

Auch der leere C.-Titel ohne jede amtliche Be-

fugnis erhielt dadurch einen hohen Wert, dass

er von den municipalen Leistungen befreite, was

ihm übrigens mit den meisten von Conetantin ge-

schallenen Titularwürden gemein war. Da nun
«ehr viele bemüht waren, die Last des Deeurio-

nates abzuschütteln, wurde dazu die Gutmütig-

keit des Kaisers im weitesten Umfange ausgenutzt.

Durch Bestechung seiner Hofbeamten geladgte

man leicht zu einem Titelchen, und das Über-

handnehmen der Befreiungen machte die munici-

paien Pflichten nur um so schwerer für diejeni-

gen, die sich keine solche Vergünstigung hatten

erschleichen oder erkaufen können, also gerade

für die Ärmsten und Bedürftigsten. Schon Con-

stantin selbst sah sich daher veranlasst, wenigstens

die Erblichkeit jener Immunität für seine Comites

und eine Reihe anderer Würdenträger auszuschlies-

sen (Cod. Theod. XII 1, 14), und als seine Söhne
zur Regierung gelangten, war es eine ihrer ersten

Massregeln, dass sie alle jene unverdienten Ehren,

die ihr Vater so freigebig ausgeteilt hatte, jeder

Wirkung auf die municipalen Verpflichtungen ent-

kleideten (Cod. Theod. XII 1, 24—27). Anfangs

Hessen sie die leeren Titel noch bestehen (Cod.

Theod. XII 1, 41); später wurden auch diese für

ungültig erklärt, wenn sie irgendwie erschlichen

und nicht durch ein nachweisbares Verdienst er-

worben waren (Cod. Theod. XII 1, 44). Denn
auf das Princip, dass die Comitiva über den De-

curionenstand erhebe, wollte man nicht ganz ver-

zichten, obgleich es schon vielfach durchbrochen
war (Cod. Theod. VI 14, 2). So wird es denn schon

unter den Söhnen Constantins üblich, dass den-

jenigen, welche alle Ämter ihrer Curie glücklich

hinter sich haben, zum Schlüsse als Zeichen ihrer

Befreiung der Titel ez comitibus verliehen wird
(erstes Beispiel vom J. 352 Brambach CIRh
549), und Valentinian I. erhob dies zum Gesetz

(Cod. Theod. XII 1, 75; vgl. 109. 127. 150. 189).

Dasselbe Vorrecht wird dann auch auf die An-
gehörigen anderer Corporationen, denen die Er-

füllung bestimmter staatlicher Pflichten aufgelegt

ist, im J. 417 ausgedehnt (Cod. Theod. XIV 4, 9.

10 § 2). Diese Art von er comitibus gehören

anfangs alle dem tertius ordo an (Cod. Theod.

XII 1, 127. XIV 4, 9. 10 § 2), später werden sie.

wenn auch vielleicht nur in Grossstädten wie Ale-

xandria, in den pnmus ordo erhoben (Cod. Theod.
XII 1, 189). Sie dürfen alle beanspruchen, von

dem Statthalter der Provinz in seinem Secretarium

mit einem Kuss empfangen zu werden und neben

ihm Platz zu nehmen (Cod. Theod. XII 1, 109.

Ephem. epigr. V p. 631).

Auf diese Weise war ein Amtstitel, den Con-

stantin erneuert hatte, um die einflussreichsten

Berater der Krone zu bezeichnen, schon während
seiner eigenen Regierung völlig auf den Hund ge-

kommen, und wenige Jahre später wird er zur

reinen Quittung, um dieAbleistung derDecurionen-

pflichten zu bescheinigen. Doch wird darum seine

alte Bedeutung nicht ganz vergessen. Noch am
Ende des 4. Jhdts. kommt es vor, dass der all-

mächtige Kaisermacher Arbogast sich einfach O.

nennt, ohne einen Grad oder eine Competenz hin-

zuzufügen (Dessau 790). Wie unter dem ersten

Augustus die C. seiner Prinzen zugleich deren

rectores et moderatores waren, so weiss in dieser

Spätzeit der Lenker des ganzen Staates für sich

keinen passenderen Titel zu finden, als den eines

.Genossen' des Kaisers. So hat der Titel seinen

Inhalt fortwährend gewechselt, nmam Ende ebenso

schillernd und unbestimmt zu werden, wie er es

am Anfang gewesen war.

M o m m s e n Herrn. IV 120; Memorie dell’ In-

stitutio II 303; Ephem. epigr. V p, 634. H. F.

Hitzig Die Assessoren der römischen Magistrate

und Richter. München 1893, 25. Grosai-Gondi
bei Ruggiero Dizionario epigrafico II 468.

Wir schliessen in alphabetischer Reihenfolge

die Liste der bezeugten, durch Sondernamen unter-

schiedenen Comites an:

1) Comes Aegypti. Die Truppen von Unter-

ägypten werden mindestens bis zum J. 368 durch
einen Dux befehligt (Athan. vit. S. Anton. 85 =
Migne G. 26, 961. Larsow Die Festbriefe des

heiligen Athanasius 35.87.42—45). Seit 391 er-

scheint er dann mit dem Titel Comes (Cod. Theod.
XVI 10, 11), den er auch in der Notitia dignitatum

(or. XXVIII) führt. Hier heisst er rir spectabilis

und ist den Vicaren und den Duces an Rang gleich-

gestellt; dagegen wird ihm im J. 413 eine etwas

höhere Würde zugeschrieben, wonach er in die

Stufe der Proconsules gehören müsste (Cod. Theod.
VI 13). Im J. 468 hat er den Comestitel wieder

verloren, aber der Ducat von Unterägypten ist
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mit der Praefeetur gemeinsam demselben Manne
übertragen (Cod. Iust. 57, 1. II 7, 13), also

Militär- und Civilverwaltung wieder vereinigt. Die
Truppen, dib dem Comes Aegypti untergeben waren,

stählt die Notitia dignitatum auf; doch ist dabei

zu beachten, dass sie nicht allezugleichunteraeinein

Befehl Ständen, sondern ein Teil vielleicht schon

untergegangen war, als die andern nach Ägypten
versetzt wurden. So erscheinen die legio quinta
Maeedonica und die tertia decima gemina auch
Not. dign. or. XLII 31—39 in Dacia ripensis und
dürften von dort erst an den Nil übergeführt sein,

als ihre alten Standquartiere von den Cothen ein-

genommen waren. Grossi-Uondi bei Kuggiero
Dizionario epigrafico II 519.

3) Comes aerarii s. Comes largitionnm
(u. Nr. 50), Comes rerum privatarum (Nr. 79),

Comes sacrarum largitionum (Nr. 84).

3) Comes Africae. a) Constantin der Grosse
pflegte in die einzelnen Dioecesen zeitweilig ausser-

ordentliche Sendlinge mit dem Comestitel zu

schicken, um die Statthalter zu beaufsichtigen,

von ihnen Appellationen anzunehmen und über

die Zustände der Provinzen an den Kaiser zn

berichten (s. o. S. <531 f. und u. ComesOrien-
t i s Nr. 64). In dieser Weise erscheinen als C.

per Africam (Cod. Theod. XII 5, 1) ein Leon-
tius um das J. 320 (Passio SS. Donati et Advo-
eati 2 = Migne L. 8, 753; vgl Pal ln de
L e s 8 e r t 58) und Annius Tiberianns 326—327
(Cod. Theod. XII 1, 15. 5, 1). Solche ausser-

ordentliche Abgesandte des Kaiserhofes sind viel-

leicht auch gemeint, wenn sieb zwischen 351 und
354 ein africaniecher Stadtrat rühmt, er habe seine

Mauern hergestellt euneta comitum executus iussa

(CIL VIII 9282).

b) Claudius Avitianus, der von den übrigen
Quellen immer nur alB Vicarius Africae bezeichnet

wird (s. Bd. II S. 2394f.) nennt sieh im J. 363
auf seinen Inschriften (CIL VIII 7037. 7038); -

Comf1 primi ordinis agens pro praeteetis. Er
besass also als persönliche Auszeichnung die Co-
mitiva und hätte danach Comes Africae genannt
werden können wenn nicht damals der Titel des
VieariusAfricae schon zu fest eingebürgert gewesen
wäre, als dass man für sein Amt einen andern
gebraucht hätte.

c) Als Diocletian die militärische Gewalt von
der eivilen trennte, setzte er für die gesamte
africanische Dioecesc einen Oberfeldherrn aus dem I

Kitterstande ein, der den Titel duz per Alrieam
Sumidiam Mauretaniamque führte (Ephem. epigr.

V 301). Doch entkleidete dieser nur den Con-
sularisNumidiaeseinerMilitärgewalt; demPraeses
Mauretaniae Caesariensis blieb sie, weil seine Pro-
vinz weiter vom Sitze des Centralcommandos ab-

gelegen und zugleich noch mehr den Einfällen

der Barbaren ausgesetzt war (CIL VIII 8924.
9041. 9324). Er dürfte sich also zu jenem Dux
in der Stellung eines Unterfeldherrn befunden <

haben. Sehr bald darauf wurde er aber unter
dem Titel eines duz et praeses Mauretaniae Cae-
mrir nein wieder selbständig gemacht (s. Comes
Isauriae Nr. 45) und damit die Macht jenes

anderen Duz auf die Provinzen Proconsularis, Nu-
midia und Byzaccna beschränkt. Den Titel Dux
führt er hier noch weiter, mindestens bis zum J.320
(Ephem. epigr. V 752. Passio SS. Donati et Advo-

cati 2 = Migne L. 8, 753. Pallu de Lessert
58); aber schon um das J. 330 erscheint bei ihm
der Comestitel (Amm. XXX 7, 8), und zwar ist

derselbe nicht, wie in Isaurien und Mauretanien,

dem einzelnen Commandanten als persönliche Ehre
verliehen, sondern gehört notwendig zu ihrer Stel-

lung. Am deutlichsten spricht sich dieser Unter-

schied in der Inschrift der Aemilia Andronicaaus,

die sich Ulia comitit Alrieae, nurus comitii

I ordini» primi Isauriae ducis nennt (CIL VI
1674). Übrigens ist auch der africanische Feld-

herr comes primi ordinis (CIL VIII 10937). So-

lange er nur Dux war, gehörte er dem Ritter-

stande an und führte demgemäss den Titel rir

perfeetissimus (Ephem. epigr. V 752), als Comes
wird er Senator und vir elarissimus (CIL VIII

10937. Cod. Theod, XI 17,8) oder nach der Rang-

ordnung Valentinians I. vir spectabilis (Cod.Theod.

XVI 2, 31. Not. dign. occ. VII 140. 179. XXV
1 19. 87) und steht den Viearen an Würde gleich,

wie sich aus der Reihenfolge der Ämter in der

Notitia dignitatum ergiebt.

Die africanischen Militärprovinzen haben in

der Notitia dignitatum (occ. XXV. XXX. XXXI)
die Eigentümlichkeit, dass unter ihren Befehls-

habern keine bestimmten Truppenkörper genannt

werden, sondern nur eine Reihe von Praepositi

limitum. Es scheint danach, dass ihre regel-

mässig» Truppenmacht nur in den Milizen bestand,

die in jenen Grenzstrichen als Bauern angesiedelt

waren und bei Einfällen der Wüstenstämme jedes-

mal aufgeboten werden mussten. Daneben aber

stehen in Africa eine Anzahl von Reiter- und Fuss-

truppen, die thatsächlich von dem Comes Africae

befehligt werden (Not. dign. occ. VII 140. 179);

doch sind es palatini oder nomitatenses, die recht-

lich dem Befehl der Magistri militum untergeben

sind und nur von ihnen als hergeliehen gelten, ob-

gleich einzelne davon, wie die legio tertia Augusta

(Not. dign. occ. VII 151), die africanische Dioecese

seit Jahrhunderten nicht mehr verlassen hatten..

Im J. 893 erscheint Gildo mit dem Titel comes

et magivter utriusque militiae per Afrieam (Cod.

Theod. IX 7, 9); schon vorher hatte er acht Jahre

lang das Commando der Dioecese geführt (Claud.

bell. Gild. 154) und wahrscheinlich durch seine

Haltung in den Kriegen des Theodosius gegen

dieUsurpatoren Maximus und Eugenius jeneRang-

erhöhung verdient, die ihn zum vir illustris machte

und den I'raefecti praetorio an Würde gleich-

stellte, Praktisch wird ihre Folge gewesen sein,

dass die Duces von Mauretanien und Tripolitana

Beine Untergebenen wurden und die palatinen oder

comitatensischen Truppen bei ihm nicht entliehene

waren, sondern ihm als höchsten Feldherru zu

ehorchen hatten. Nach seinem Sturze (397) wurde
ie Comitiva Africae wieder in ihrer alten Form

hergestellt (Cod. Theod. XVI 2, 31. XI 17. 3. IX
42, 18), doch kommt es in den J. 414 und 425
—432 vor, dass der Commandant von Africa den
Titel comes domesticorum et vice* agens magistri

militum führte (s. Bd. III S. 698f. Cod. Theod.
XV 11, 1). A. C. Pallu de Lessert Vicaires et

Comtes d’Afrique, Constantine et Paris 1892.

Grossi-Gondi bei Ruggiero Dizionario epi

grafleo II 522.

4) Comites Alani. Not. dign. occ. VI 8. 50.

VII 163; vgl. o. S. 623.
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5) Comites Arcadiaci, Not. dign. or. VIII fectissimus, ist also ritterlichen Standes. Wahr-
25; vgl. o. S. 623. srheinlich haben wir in ihm einen ausserordent-

6) Comes archiatrorum. Wie jeder andere, liehen Sendling des Hofes zu erkennen, der als

so kann auch der Arzt den Comestitel erhalten, persönlicher Vertrauter des Kaisers die Zustande
und namentlich bei den Leibärzten des Kaisers von Asien zu untersuchen, die Statthalter der

kam es nicht selten vor, dass sie comites seeundi Dioecese zu beaufsichtigen und darüber Bericht
ordinis (Cod. Theod. XIII 3, 16—18) oder sogar zu erstatten hatte, s. o. S. 631f.

primi ordinis wurden (Cod. Theod. VI 16. XIII 10) Comes Augustorum s. o. S. 626H.

3, 12. 16— 19). Bewilligte ihnen der Kaiser diese 11) Comes auri,, nur in der Not. dign. occ.

Auszeichnung, so kam innen damit die Benennung 10 XI 6 als Untergebener des comes sacrarum largt-

comites archiatrorum zu (Cod. Theod. XI 18), tionum erwähnt. Wahrscheinlich verwaltete er

was wohl nichts anderes bedeutet als ,die C. die Goldbestände des kaiserlichen Schatzes, die

unter den Hofärzten*. Erst in ostgothischer Zeit deshalb einem besonderen Beamten untergeben

begegnet am Hofe von Ravenna ein einzelner sein mochten, weil sie für die Spenden an das

comes archiatrorum. der ganz besondere Functio* Heer von Bedeutung waren. Auf ihn bezieht sich

nen hat. Er soll als das Haupt aller Ärzte des die Aufschrift, die seit Valentinian I. regelmässig

Reiches gelten, ihnen in zweifelhaften Fällen ah auf den Goldmünzen des Oceidents erscheint:

wissenschaftlicherRatgeber dienen und jeden medi- COMOB, was Comitis obryxiacus zu lesen ist

cinischen Streit, der etwa zwischen ihnen ent* und wahrscheinlich bedeutet, dass unter seiner

stehen könnte, durch autoritativen Spruch ent- 20 Oberaufsicht das Gold einer Prüfung auf seinen

scheiden, Cassiod. var. VI 19; vgl. Bd. II S. 465 Feingehalt unterworfen ist. H. Wi Ilers Wiener
Z. JOfT. numismatische Ztschr. XXXI 10. Grossi-Gondi

7) Comes Argentoratensis, nur erwähnt bei Ruggiero Dizionario epigrafico II 509.

in der Notitia dignitatum (occ. XXVII), wahr- 12) Comes Britanniarum. In Britan-

scheinlich ein militärisches Amt, das erst ent- nien nennt die Notitia dignitatum drei Militär-

standen ist, als die Rheingrenzc schon in den commandanten. Im Norden, vom Hadrianswall.

Händen der Barbaren war und nur noch in ein- bei dem zu jener Zeit die römische Herrschaft

zelnen festen Städten, wie Strassburg, sich die endet, bis etwa in die Breite von Sheffield hinunter

römische Macht behauptete. ist das Gebiet des dux Britanniarum (occ. XL).

8) Comes Armeniae. Wie bei den meisten 30 Hier finden wir fast genau dieselben Truppen und
übrigen Duces, so kam es auch bei dem dux Ar- meist auch in denselben Standlagern, die sich in

meniae (Not. dign. or. XXXVIII) mitunter vor, den Inschriften des 3. Jhdts. nachweisen lassen;

dass er als persönliche Auszeichnung den Comes- seit den Zeiten Constantins des Grossen scheint

titel erhielt und auf diese Weise zum Comeß Ar- sich gar nichts verändert zu haben. Dies kann
meniae wurde. Das erste Beispiel ist im J. 371 den t hatsächlichen Verhältnissen des 5. Jhdts.,

nachweisbar (Amm. XXIX 1, 2; vgl. XXX 1, 18); in dem die Notitia dignitatum zum Abschluss

doch scheint sich Ähnliches immer häufiger wieder- kam, unmöglich entsprechen. Denn im 4. Jhdt.

holt zu haben und zuletzt ganz regelmässig ge- und im Anfang des 5. ist die Insel mehrmals der

worden zu sein, so dass, wie in Isaurien, sich der Ausgangspunkt von Usurpationen gewesen, und
Ducat zuletzt in eine ordentliche Comitiva ver-40die dort erhobenen Kaiser werden, als sic auf’s

wandelte (s. Comes Isauriae, u. Nr. 45). Als die Festland übergingen, gewiss einen Teil der bri-

Bedrückungen der Comites Armeniae das Volk zum tannischen Truppen mit sich genommen haben.

Aufstande getrieben hatten, hob Iustinian ihr Amt Dass diese alle, nachdem die Usurpatoren besiegt

auf und übertrug die Militärgewalt in der Provinz waren, genau in ihre alten Standquartiere zurück-

dem Sittas (= Zetas) als magister militum per gekehrt seien, ist mehr als unwahrscheinlich. Man
Armrniam et Pontum Polemoniaeum et gentzs muss daher annehmen, dass die Veränderungen,

(Cod. Iußt. I 29,5. Procop. bell. Pers, II 8). Die« die in jener abgelegensten aller Provinzen vor-

geschah vor dem J. 535, in dem der Codex. Iusti- gegangen waren, im Staatskalender nicht gebüh-
nians zum Abschluss kam. Aber schon 536 wurde rend angemerkt sind und dieser daher uns ein

die Verwaltung des ganzen armenischen Gebietes 50 Bild der britannischen Zustände gewährt, das zu

neu geordnet. Es wurde in vier Provinzen geteilt seiner Zeit (um 430) in Wirklichkeit längst anti-

und derjenigen, welche die sechs Städte Melitene quiert war.

als Hauptstadt, Arka, Arabissos, Ariaratheia, Ko- Dasselbe wird man auch von dem Capitel über
maua und Kukusos umfasste, als Verwalter ein den comes litoris Saxonici per Britanniam
comes lustinianus Armeniae tertiae vorgesetzt. (occ. XXVIII) voraussetzen dürfen, obgleich die

Er sollte den Titel rir sprctabilis führen und in ihm untergebenen Truppen etwas besser dem Cha-
aeiner Hand die civile und militärische Macht ver- rakter jener Spätzeit entsprechen. Er commandiert
einigen. Ihm sollte der consutaris Armeniae den Süden der Insel, wie jener Dux den Norden,
guartae untergeordnet sein in der Art, daßs Appel- und beide werden im J. 367 neben einander ge-

lationen von diesem an den comes lustinianus 60 nannt (Ammian. XXVII 8, 1: Nectaridum comi-

gingen, Nov. Iust. 31. tem mar Hirni tractus oceisum et Fullofauden

9) Comes Asiae, ein Beamter, der nur ein- ducem hostilibus insidiis circumventum ; vgL
mal unter Constantin dem Grossen im J.330 vor- XXVIII 5, 1. XXX 7, 3). Wahrscheinlich sind

kommt (Cod. Theod. II 26, 1), denn Cod. Iust. die beiden Coramandos schon gleich nach der Be-

XI 50, 2 ist comiti Asiae in procvnsuli Asiae Biegung des Alleetus (296) eingerichtet, um durch

zu ändern, wie das an denselben Beamten gerichtete die Teilung der Militärgewalt auf der Insel ktinf-

Gesetz Cod. Theod. XI 30. 56 beweist. Jener con- tigen Usurpationen vorzubeugen« was freilich nicht

stsntinische Coines Asiae führt den Titel vir p%r. gelang. Eine Veränderung dürfte nur insofern
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eingetreten sein, als dem Befehlshaber des süd-

lichen Bezirkes, der wegen der häutigen Seeräuber-

züge der Sachsen der wichtigere war, durch Con-

stantin oder einen seiner Nachfolger der Comes-

titel verliehen wurde, den die Zeit Diocletians

noch nicht kannte (s. oben S. 634). Ira wesent-

lichen werden also jene beiden Capitel der Notitia

dignitatum (oec. XXVIII. XL) diejenigen Zustände

repräsentieren, welche vor der Usurpation des

Mazimus (383) herrschten. Wenn schon diese 1

viel aof der Insel verändert haben wird, so blieb

sie nach den Aufständen, die im Anfang des

5. Jhdts. ausbrachen (Zosim. VI 2), fast ohne
jede Verbindung mit der Centralregierung. Diese

konnte keine Beamten mehr dorthin senden, und
da der Primicerins Notariorum keine Bestallungs-

deerete für Britannien auszustellen batte, liess

er auch die Capitel der Notitia dignitatum, die von

diesem verlorenen Lande handelten, gänzlich ohne
Correctur (s. C o d i c i 1 1 i Nr. 5). 2

Durch Aötius scheint eine Wandlung einge-

treten zu sein. Denn das siebente Capitel der

Notitia dignitatum oec., das sicher erst unter

Placidus Valentinianus. d. h. nicht vor 425, zum
Abschluss gekommen ist (occ. VII 36). nennt wie-

der einen comes Britanniarum (occ. VII 153.

199). und derselbe ist auch occ. XXIX verzeichnet.

Doch steht keine der alten Truppen, die früher

auf derlnsel gamisoniert waren, mehr unter seinem
Commando — diese waren eben in den vorher- 3
gehenden Kämpfen alle untergegangen oder anf

das Festland hinübergeführt —
,
sondern er be-

fehligt nur noch einen Teil des Marschheeres, den
die Magistri militum ihm geliehen haben. Wahr-
scheinlich war es ein Feldherr, den Aötius zur

Wiedereroberung Britanniens ausgeschickt hatte,

der aber diese Aufgabe kaum erfüllt haben wird.

Der dux Britanniarum und der comes litoris

Saxonici per Britanniam sind also Beamte, die

vor 383 und vielleicht noch bis 40!) existierten, 4

aber sicher nicht später; der comes Britanniarum
dagegen ist wohl erst nach 425 geschaffen und
hat nur wenige Jahre bestanden.

13) Comites llucellarii, Not. dign. or. VII

25; vgl. oben S. 623.

14) Comites catafractarii, Not. dign. or.

VII 25; vgl. oben S. 623.

15) Comes civitatis. Ein Brief des Ost-

gothenkönigs Theodorich trägt die Adresse: Comi-
tibus defensoribus et curialibus Ticinensis ciri- 5

tatu (Cassiod. var. IV 45). Wenn hier die C.

mit den Defensores und den Deeurionen Zusam-
menwirken, aber an erster Stelle vor ihnen genannt
werden, so folgt daraus, dass sie an der Spitze

der städtischen Verwaltung standen. Der Plural

zeigt, dass mehr als einer vorhanden war, und
dazu passt es, dass sich unter den Anstellungs-

formularen des Cassiodor (VII 3. 26) eine formula
cumitivac Uothorum per singula* civitnten und
eine tormuta romilivae dirersamm ciritalum <1

findet, die sich offenbar auf zwei verschiedene

Ämter beziehen. Mithin befanden sich in jeder

Stadt oder doch in allen wichtigeren Städten je

zwei C., ein gothischer und ein römischer. Der
letztere besass nur die evmitiva secundi or-

dinu (var. VII 26, 3); der erste wird jedenfalls

dem primus ordo angehort haben, da er den
Titel vir inlustris (var. IV 12. 46; vgl. III 24, 2)

Paolr-WlMows IV

oder vir sublimis führt (var. VII 3, 1. IX 11.

14, 1. 10. CIL XI 268. Ennod. 60, 1; vgl. Cas-

siod. var. II 35), also der höchsten Rangrlassc

zugezählt wird. Beide haben milites unter sich,

doch ist deren Aufgabe keine kriegerische (Cassiod.

var. VI 22, 8: exereitu uteris paeato, nec pericula

belli subis et armorum pnmpa deeoraris), da sic

ihnen nur als Ehrenwache dienen (var. VI 22, 3.

23, 3) und als Apparitoren ihre Befehle ausführen
(var. VI 25. VII 28). Denn dass auch der Gothe
nicht etwa den eomitrs rei militaris znzuzählen

ist, sondern als Beamter der Civilverwaltung gilt,

wird ausdrücklich gesagt (var. X 29, 1. VI 22, 8).

Seinen vollständigen Titel bietet die Inschrift CIL
XI 268, wo folgendermasBen zu ergänzen ist: vt'r

subl(imis) Oudila com (er) [ord(inis) pr(imi) et

curajtor r(ei) p(u)bflieae); sie verbreitet auch

Licht über die Entstehung dieses Amtes. Wie
oben S. 634 dargelegt ist. wird die Comitiva mit

sehr vielen Steilungen zunächst als persönliche

Auszeichnung für deren Inhaber verbunden; bei

manchen Ämtern wiederholt sich diese Ehrung
aber so oft. dass sie endlich ganz regelmässig wird

und der Curnes dann auch als untrennbarer Be-

standteil in den Titel des betreffenden Amtes
übergeht (s. Comes Isauriae Nr. 45, Maure-
taniae Nr. 59, sacri stabuli Nr. 88). Auf diese

Art ist der curalor civitatis erst häufig, dann regel-

mässig zum comes et eurator civitatis geworden,

und dies kürzte man zu comes civitatis ab (CIL
X 6226), wie man den comes primi ordinis et

dux Isauriae (CIL VI 1674) zum Comes Isauriae

machte. Theodorich verdoppelte das Amt und
schuf damit seinen Gothen eine Vertretung in

der höchsten städtischen Magistratur; damit sie

im stände seien, den Übergriffen der I’rovincial-

beamten mit der nötigen Autorität entgegenzu-

treten, verlieh er diesen comites Gathorum die

Würde von riri illustres und ernannte dazu Leute,

die sich Kriegsruhm erworben hatten (Cassiod. var.

X29, 1) oder auf andere Weise Ansehen besassen.

Durch den höheren Rang und grösseren Einfluss des
gothischen Comes wurde aber der römische immer
mehr in den Hintergrund gedrängt, so dass in

den Briefen des Cassiodor ausser dem Formular
seiner Ernennung gar nicht von ihm die Rede
ist. Wir werden uns daher im folgenden auf die

Besprechung des comes Gothorum beschränken

müssen. Übrigens bietet auch nur dieser ein be-

sonderes Interesse dar, weil er durch sein Ver-

hältnis zum gothischen Teil der Stadtbevölkerung

eigentümliche Functionen erhalten hat, während
der römische Comes civitatis sich in seiner Thätig-

keit wahrscheinlich in nichts von dem älteren

curator cicilatis unterschied.

Comites Ootliorum haben wahrscheinlich in

keiner grösseren Stadt gefehlt: nachweislich sind

sic in folgenden: Comum (var. II 35. Ennod. 60, I),

Faventia (CIL XI 268), Massilia (var. Iff 34),

0 Neapolia (var. VI 23—25), Ravenna (var. VII 14).

Syracusae (var. VI 22. IX 11. 14), Ticinum (var.

IV 45. X 29). Auch der comes insulae Curi-

tonae et Celsinae wird in den gleichen Kreis ge-

hören (var. VII 16). Vielleicht ist auch der Comes
Bomanus (var. VII 13) ursprünglich nichts anderes

gewesen, als ein gothischer Curntor civitatis, aber

wenn diese Beamten in den übrigen Städten durch

die Fürsorge für die Statuen und sonstigen Denk-
21
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mäler des Altertums nur gelegentlich in Anspruch

genommen waren (var. II 35. CIL XI 268), so

gewann diese Thitigkeit in Rom eine solche Aus-

dehnung, dass sie jede andere zurückdriugte und

zuletzt den ganzen Competenzkreis des eomea

Romanut ausgefüllt zu haben scheint.

In erster Linie ist der comes Ontkorum Civil

richter (var. VI 22, 1. 23, 1. 3. VII 16. IX 14,

4; vgl. IV 12. 46), und zwar entscheidet er Pro-

cesse. in denen beide Teile Gothen sind, allein,

solche, wo eine Partei Römer ist, mit Hinzu-

ziehung eines rechtsgelehrten Römers (var. VII 3,

1. IX 14, 7). Stehen zwei Römer einander gegen-

über, so geht aber der Streit nicht an den römi-

schen Comes civitatis, sondern an den Statthalter

der Provinz (var. VII 3, 1: quot per provinciat

dirigimua eogniloret), wie dies auch früher Brauch

war. Doch scheint es auch in diesem Falle gestattet

Streitenden sich freiwillig dazu vereinigten (var.

IX 14, 7). Jedenfalls werden auch Processe von

Römern durch gothische Comites civitatum ent-

schieden, ohne dass dies als ungesetzlich erschiene

(var. IV 12. 46). Ferner haben sie den Schmuck
der Städte zu beaufsichtigen und öffentliche Bauten

zu leiten; so stellen sie zerstörte Statuen her (CIL

XI 268). forschen nach dem Verbleib von geraub-

ten (var. II 35) und erheben Gelder für den Mauer-

bau ihrer Stadt (var. IX 14, 2). In den See-

städten beaufsichtigen sie den Handel und stellen

Maiimaltarife für die zu verkaufenden Waren fest

(var. VI 28, 4. IX 14, 9), üben also einen Teil

der Polizeigcwalt. Kraft dieser Kompetenz haben

eie von den Handelsschiffem Boote oder Schiffe

zu requirieren, wenn solche für die königlichen

Transporte erforderlich sind, eine Thitigkeit, die

namentlich bei dem eomea Rnrennot von Bedeu-

tung ist (var. VTI 14, vgl. IV 45). Von Fremden,

die ohne Erben verstorben sind, ziehen sie das

Vermögen für den Fiscus ein (var. IX 14, 8).

Botschaften des Königs werden durch sie den

Unterthanen verkündigt (var. IX 11, 3). Momm-
sen Neue* Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche

Geschichtskunde XIV 499. Grossi-Gondi bei

Ruggiero Dizionario epigrafico II 528.

16) Comites clibanani, Not. dign..or. V
29; vgl. oben S. 623.

17) Comes Comensis s. Comes civitatis,

oben Nr. 15.

18) ComeB commerciorum. Um einerseits

die Spionage durch fremde Kaufleute (Cod. lust.

IV 63, 4), andererseits die Flucht von Römern
zu den feindlichen Nationen zu verhindern, denen

sie wichtige Nachrichten überbringen konnten,

unterlag der römische Grenzverkehr aer strengsten

Controlle (Ammian. XVIII 5, 3). Valens ging so

weit, dass er an der unteren Donau im J. 369
den Handel der Römer mit den Gothen nur noch
in zwei Grenzstädten erlaubte (Themist. or. X
135 c), und um dieselbe Zeit (371) liess Valen-

tinen im nördlichen Pannonien einen Burgus er-

bauen, cui nomen Commercium, qua cauta et

lactur ett (Dessau 775), was wohl bedeutet, dass

auch in jener Gegend der Handel mit den Bar-

baren jenseits der Donau nur innerhalb dieses

Castells gestattet sein sollte. Auf dieselbe Weiae
ist im Anfang des 5. Jhdts. der persische Handel

auf die drei Städte Nisibis, Kailinikon und Ar-

taxata beschränkt (Cod. Iust. IV 63, 4 § 1). Zu
diesen Hindernissen kommen dann noch zahlreiche

Ausfuhr- und Einfuhrverbote fürWaren bestimmter
Art (Gothofredua zu Cod. Theod. VII 16. 3).

Um die Durchführung dieser und ähnlicher

Bestimmungen zu beaufsichtigen und überhaupt
den Grenzhandel zu überwachen, sind die comites
cr.mmereiorum eingesetzt. Sie finden sich daher
auch nur in solchen Provinzen oder Dioeeesen.

die an die Gebiete fremder Nationen grauen.
Im Orient nennt die Not. dign. or. XIII 6—

9

die folgenden drei:

per Orientem et Aeyyptum,
per iloetiam, Scythiam et Pontum,
per lllyriatm.

Im Oeeident wird nur einer verzeichnet (Not. dign.

occ. XI 86), der comes commerciorum per lUyri-

cum, womit natürlich lllyriatm ocddentale oder

die dioecesit Pannoniarum gemeint ist. Von den
Grenzdioecesen fehlt Afriea, weil am Wüstenrande
ein Handel von irgend welcher Bedeutung kaum
bestand, Gallien und Britannien wahrscheinlich

deshalb, weil sie zur Zeit der Notitia dignitatum
schon in den Händen der Barbaren waren. In
beiden Reichsteilen sind die Comites commerciorum
Untergebene des comet tacrarum larqitiomim

(vgl. Cod. Iust. TV 63, 6. Cassiod. var. VI 7, 7).

über ihre besonderen Functionen ist nur noch
30 überliefert, dass seit Theodosius dem Grossen in

Mesopotamien der Comescommerciorum der einzige

war, der das Recht tiesass, Seidenzeuge von der
Barbaren zu kaufen (Cod. Iust. IV 40, 2); wahr
scheinlich war der Einzelvertrieb dieser Ware bei

den Unterthanen des Reiches zum Staatsmonopol

gemacht. Ferner ist bei Strafe von Verbannung
und Confiseation verboten, fremde Kaufleute ohne
Wissen des Comes commerciorum, bei dem wahr-

scheinlich ihre Anmeldung zu erfolgen hatte, bei

sich zu beherbergen (Cod. Iust. IV 63, 6). GrOBsi
Gond i bei Ruggiero Dizionario epigrafico II 507.

19) Comes consistorianns. Ale Constan-

tin um das J. 812 den Comestitel erneuerte, ge-

hörten wahrscheinlich alle, die ihn führten, dem
Consistorinm des Kaisers an, so dass sich eine

besondere Gruppe von C. consistoriani zunächst

noch nicht bilden konnte. Doch trat bald eine

Scheidung ein in militärische und civile C„ in

selche, die am Hofe selbst beschäftigt und die

50 mit besonderen Aufträgen in die Provinzen ge-

sandt waren, und gegen Ende seiner Regierung

wurde der Kaiser mit dem Titel so freigebig,

dass er ihn sehr vielen auch ganz ohne Amt ver-

lieh (s. o. S. 634). Da fühlten diejenigen,

welche die Ehre hatten, den Kronrat zu bilden,

das Bedürfnis, sich titular von den übrigen C.

zu unterscheiden; doch dauerte es noch recht

lange, bis sich eine feste technische Bezeichnung
für sie ausbildete. Sie nennen sich bald comet

intra palatium (Dessau 1225. 1232. 1240), bald

comet domrtlieut (Dessau 1288. 1244), bald

comra intra contittorium (Dessau 1237. 1243.

1255. 1288), bald comet eontittorii (Dessau 1254

De Rossi Inser. Christ, urbis Romae 968. Cod
Theod. VI 12, 1. 30. 1) oder tacri eontittorii

(Dessau 1284. 2950. Nov. Theod. 1, 7. Cod. Iust.

II 7, 23 8 1
,
griechisch xop i;»- voF dtiov i/uotv ovrt-

ialov Haencl Corpus legum 253). vielleicht auch

gewesen zu sein, die Sache vor das Gericht des

Comes Gothorum zu bringen, aber nur wenn die 20

10

40

60
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m6/4$is x°v bipglov ß^ftaioc (Cod. Iust. XII 33, 8 Iust. II 7, 23 § I . XII 10, 2. Cassiod. var. TI

8 2), bis im J. 379 zuerst der Titel Comes ton- 12, 8. Haeoe) Corpus legum 258. Not. Iust. 13,

oistorianus aultaucht (Cod. Theod. VI 30,4) und 8) und wurden durch die Rangordnung Valenti-

dann zum herrschenden wird (Cod. Theod. I 1, nians I. vielleicht den Vicaren, im J. 399 den

6 g 2. VI 12, 1. 22, 8 § 1. VII 8, 3. X 5, 1. XI Proeonsuln an Würde gleichgestellt (Cod. Theod.

16, 15. 18, 1. Not. Val. 6, 8 § 1. Cod. Iust II VI 12). Wo sie in einer längeren Reihe von

7, 8). Es sind anfangs nur Civilbeamte, die von Ämtern erscheinen, stehen Bie nach den dignitalet

•len mititare* ausdrücklich geschieden werden inluitru (Cod. Theod. XI 16, 15. 18. Not. Iust

lAmmian. XV 5, 12. 6, 1); erst seit der Mitte des 18, 8. Not. Val. VI 3, 1) und dem Primicerius

5. Jhdts. erscheinen vereinzelt auch hohe Officiere 10 nolariorum (Cod. Theod. XI 18, 1), den Magistri

unter den C. consistoriani (Cod. Iust. XII 8, 2 scriniorum sind sie bald vorangestellt (Cod. Theod.

§3. De R o s s

i

968). I 1, 6 g 2. XI 18, 1. Nov. Theod. I 7. Cassiod.

Die vornehmste Stelle unter ihnen nehmen die tut. VI 12. Gesta de recip. Cod. Theod. p. 85

vier riri inluttret ein, die mit der Teilnahme an Haenel), bald folgen sie ihnen nach, wie das

den Sitzungen des Consistoriums noch ein hohes namentlich in der Reihenfolge der Titel Bowohl

Staatsamt vereinigen, der Quaestor, der Magister im Codex Theodosianus (VI 12), als auch im
offidorum, der Comee sacrarum largitionum und Iustinianus (XII 10) zum Ausdruck kommt Beide

der Comes rerum privatarum (Cod. Theod. VI 30, Ämter standen also an Rang ganz gleich, so dass

1. 4. VII 8, 8. IX 14, 3. Dessau 1255). Uber ihre Folge willkürlich war.

sie wird unter ihren besonderen Amtstiteln ge- 20 Durch ihren nahen Verkehr mit dem Kaiser

redet werden. Vielleicht ist jedesmal einer von gelang es den C. consistoriani, sich nach und
diesen vieren gemeint wenn dem Titel comes nach mannigfache Privilegien zu verschaffen. So
domeitiau, comes intra palatium oder intra waren sie, Falls eie in den Senat eintraten, von
coifsuiortutn auf Inschriften die Rangbezeichnung der Leistung der Praetur befreit (Cod. Theod.
ordinit pnmi hinzugefügt ist. Einmal ist ver- VI 4, 28), als Pächter von Domänen brauchten

verbunden eomiti ordinit primi intra eontitlo- sie keine Bürgschaft zu stellen (Cod. Theod. X
rium et quaettori (Dessau 1255), einmal steht 5), alle ausserordentlichen Lasten und Dienste

magittro o/Hciorum omnium eomiti domettieo wurden ihren Gütern erlassen (Cod. Theod. XI
ordinit mim i omnibutque palatinis dignitatibut 16, 15. 18), auch die Stellung von Recruten und
tu lo (De s s au 1244), was vielleicht gleichfalls 30 Pferden (Cod. Theod. XI 18), obgleich hiervon

zu verbinden ist Aber auch wo solche Zusätze in dringender Not auch Ausnahmen vorkamen
sich nicht finden, geht diese Art von Comitiva (Not. Val. VI 3, 1): in ihren Processen wurden
entweder unmittelbar der Praefeetur (Dessau ihnen für sich selbst, ihre Familie, ihre 8claven

1232. 1284) oder dem Consulat voraus (Dessau und Colonen manche Begünstigungen, namentlich

1238. 1240), oder sie ist von ihnen nur durch ein geringere Sporteln gewährt (Cod. Iust. XII 10,2).

einziges hohes Amt getrennt (Dessau 1237. 1243). Ihre Zahl dürfte kaum eine fest bestimmte
Sie nimmt also eine so hervorragende Stellung gewesen sein. Am Hofe Valentinans HI. gab
im Cursui. honorum ein, wie sie jenen vier Ämtern es beträchtlich mehr als 20 (Nov. Val. VI 3, 1),

znkommen würde. bei Theodosious II. werden ausser den 4 illustrrs

Ist dies richtig, so würde daraus folgen, dass 40 7 genannt, die bei der Zusammenstellung des

der gewühnliche Comes consistorianus, der ausser Codex Theodosianus mitwirkten (Cod. Theod. I

der Beratung des Kaisers keine andere Amtsbe- 1, 6 § 2); doch ist dies nur eine kleine Auslese,

fognis hatte, nur die Comitiva ttcundi oder tertii Noch viel zahlreicher werden diejenigen gewesen
ordinu besessen haben kann, und dazu passen Bein, denen die Comitiva eonsistoriana als blosser

die wenigen bekannten Beispiele. Proculus und Titel, ohne das Recht an den Sitzungen des Kron-
Orfitus werden eomitet ordinu teeundi, nach- rats teilzunehmen, verliehen wurde (Cod. Theod.
dem sie vorher Consulares Sieiliae gewesen waren VI 22, 8 § 1). In dieser Weise erhielten ihn

(Dessau 1240. 1243). Symmachus comes ordinit regelmässig im 5. Jhdt. nach vollendeter Dienst-

tertii nach der Correctura Lucaniae et Brittio- zeit die proximi teriniorum, die eomitet ditpo-

rum (Dessau 2946), also sämtliche schon in 50 sifiowiim (Cod. Iust. XII 19, 8) und die advoeati

einer recht hohen Rangstellung. Der letzte dieser Ktci, die bei dem Gericht des Praefectus prae-

drei wird als Gesandter des Senats an den Hof torio angestellt waren (Cod. Iust. II 7, 8). Über
Valentinians geschickt, dort festgehalten und be- die Thätigkeit der C. consistoriani s. Consisto-
gleitet dann den Kaiser bei einem Feldzuge (See ck rium. C. G. Haubold Opuscula academica I 262.

Simmaeh. p. XLVT), wie dies den Constistoriani Mommsen Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere

zukommt (Ammian. XXXI 12, 10). Und dieser deutsche Geschichtskunde XIV 481. Grossi-
Aufentbalt im kaiserlichen Lager scheint zeitlich Gondibei R u g g i e r o Dizionario epigrafico II

mit seiner Comitiva tertii ordinit zusammenzu- 482.
fallen. Auch bei Orfitus erscheint die Comitiva 20) Comes Dalmatiarum et Saviae, ein

weundi ordinit in engster Verbindung mit einer 60 Beamter ostgothischer Zeit mit dem Titel rtr

Gesandtschaft des Senats. Allerdings gehen diese inlutlrit, der in seinem Gebiete die militärische

Beispiele nicht sehr weit Uber die Mitte des 4. und die civile Gewalt zugleich ausübte, Cassiod.

Jhdts. hinaus; später, wo der Wert aller Titel var. I 40. III 26. IV 9. IX 8. 9. Der Princeps
noch weiter gesunken war, gehörten auch die seines Officium, der ihm vom Hofe zugesandt
gewühnlichen C consistoriani dem primuz ordn wurde, ist erwähnt Cassiod. var. VII 24. 25.

an (Nov. Val. VI 8, 1. Cassiod. var. VI 12). Grossi-Gondi bei Ruggiero Dizionario epi-

Sie führen den Titel rtr tpectabilit (Cod. grafieu II 527.

Theod. 1 1, 6 § 2 VI 12. Nov. Theod. I 7. Cod. 21) Comes dioeceseoa Asianae s. Comes
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Asiae (oben Nr. 9) und entsprechend bei den seit 401 unabhängig von seinem Vermögen nur
andern Dioceeaen. das niedrigste ilass von 7 Solidi (Cod. Theod.

22) Comes dispositionum. Das scrinium VI 26, 12) und wird wenig später ganz davon
dtsposiUonum ist eine der vier grossen Kanzleien. befreit (Cod. Theod. 26, 14. 2, 18). Auch die

die in nachconstantinischer Zeit unter dem Ma- Lieferung von Keeruten (Cod. Theod. VI 26, 14.

gister officiorum stehen (Cod. Iust. XII 19, 11. XI 18, 1), Pferden (Cod. Theod. VI 26, 3. 14. 15.

Not. dign. or. XI 16; occ. IX 11). Zuerst wird XI 18, 1) und alle ausserordentlichen Leistungen

es erwähnt im J. 362 (Cod. Theod. VI 26, 1). werden ihm im Laufe der Zeit erlassen (Cod.

Von seinen Beamten sagt Kaiser Arcadius (Cod. Theod. VI 26, 14). Auch nach seiner Abdankung
Theod. VI 26, 9): a quibus dispositionum wo- 10 hat er das Recht, jederzeit bei Hofe zu erscheinen
strarum tiorma seriesque sercatur; sonst ist über (Cod. Theod. VI 26. 14). Gothofredug zum Cod.
seinen Geschäftskreis nichts bekannt. Vielleicht Theod. VI 26, 1. Böcking Notitia dignitatum
führte es die Listen, nach denen die Geschäfts II 305.

Ordnung des Hofes, die Einladungen zur Tafel, 23) Comites diversarum civitatum s.

die Stationen der kaiserlichen Reisen (Hist. Aug. Comes civitatis (St. 15).

Alex. Sev. 45) und ähnliche Dinge mehr bestimmt 24) Comes divinarum domorura s. Co*
wurden. Dass diese Thätigkeit kaum genügen mes domorum (Nr. 27).

konnte, um eine Kanzlei zu beschäftigen, würde 25) Comes domesticorum. In der Notitia

nichts dagegen beweisen, da es am Hofe ange- dingnitatum erscheinen nebeneinander ein comes
stellte Müssiggänger in Überfülle gab. Was dieses 20 domestiemum equitum und ein comes domesti-

Scrinium von den drei andern unterscheidet, so cvrum peditum (or. XV; occ. XIII), und dies

dass sie ihm gegenüber eine al>ge.sonderte Stel- zwar sowohl im Occident, als auch im Orient, so
lung einnehmen (Cod. Theod. VI 26, 4. 7. 16. 17. dass man die Teilung des Amtes nicht etwa für

35, 1. Cod. Iust. XII 19, 10. 15). ist namentlich, eine gelegentliche Ausnahme halten kann, die in

dass sein Vorstand nicht durch Codicilli angestellt einem der beiden Reichtsteile zeitweilig einge-

wird, weshalb er auch in der Notitia dignita- treten wäre. Die sonstige Überlieferung steht

tum nicht verzeichnet steht (s. Codicilli Nr. 5), damit in Widerspruch. Denn fast immer, selbst

sondern sich aus dem Kanzlcipcrsonal empordient, im oftiziellen Stil der Inschriften (Dessau 790.

bis er als Ältester an seine Spitze tritt (Cod. 1277. 1278. 1308. 1310. 1311. CIL V 8120, 7.

Theod. VI 26, 10. 11. 12. 14. 2, 18). Er ist kein 30 VI 1794. 1796, 30. 32. Grell i 3194), steht der
Mann, von dein man, wie von den Mitgliedern Titel comes domesticorum ohne Zusatz derTnijn
der anderen Scrinia, namentlich von ihren Ma- pengattung, und auch wo von Neubesetzungen
gistri, litterarische Bildung verlangt, sondern ein der Stellung die Rede ist, zeigt sie sich durch-

aufgedienter Subalternbeamter, bei dem man nur aus als einheitliche und ungeteilte (Zosim. V 36.

Ehrlichkeit und Pflichteifer beanspruchen kann 3. Ammian. XIV 11, 14. XXI 8, 1). Ein comes
(Cod. Iust. XII 19, 8). Daher gemessen anfangt domesticorum peditum kommt nur zweimal um
nicht nur die Magistri, sondern auch die Proximi das J. 452 und 519 vor (Cod. Iust. XII 17, 3.

der andern drei Kanzleien einen Vorzug vor ihm; II 7, 25 § 3; vgl. Mommsen Chron. min. III

erst im J. 397 wird er den letzteren an Rechten 533), ein comes domesticorum equitum dreimal
und Würde gleichgestellt (Cod. Theod. VI 26, 9. 40 in den J. 409,517 und 519 (Sozom. IX 8. Dessau
10). Noch bis zum J. 381 führte er den Titel 1305. Cod. Iust. II 7, 25 § 3). Über die späteren

magister dispositionum (Cod. Theod. VI 26, 2); Beispiele scheint nichts Genaueres bekannt zu
aber da es üblich wird, die Inhaber des Amtes zu C. sein; bei dem ältesten aber handelt es sich sicher

anfangs tertii ordinis (Cod. Theod. VI 26, 10. 17), um eine Ausnahme, die durch ganz besondere

dann secundi ordinis zu ernennen (Cod. Theod. Umstände hervorgerufen wurde. Der betreffende

VI 26, 17. 18), heissen sie später comites dis- Comes ist nämlich Athaulf, der Schwager und
vositionum (Cod. Theod. VI 2, 18. 26, 12. 14. 18. Kampfgenosse Alarichs. Nun war Priscus At-

XI 18, 1. Cod. Iust. XII 19,8; vgl. Comes sacri talus, der ihm die Würde verlieh, zwar durch die

stabuli, unten Nr. 88). Gothen auf den Thron erhoben, bemühte sich

Der Comes dispositionum wird 381 an Rang 50 aber doch, soweit dies irgend ging, seine Unab-
den Vicarii gleichgestellt (Cod. Theod. VI 26, 2. hängigkeit den Barbaren gegenüber zu bewahren
4. 10. 11. 17. 2, 18), führt also den Titel rir (3. Bd. 11 S. 2177L). Wie er dem Alarich

spectabilis ; doch kommt ihm, da er in den Sc- selbst, den er zum Magister militum ernannte,

natorenstand eintritt, auch der Titel vir Claris- einen Römer als Collegen beigab (Zosim. VI 7,

stmus zu (Cod. Theod. Vl 26, 2. 10). Seine Dienst- 2), so wird er auch die Comitiva domesticorum
zeit ist anfangs wohl unbegrenzt gewesen; doch geteilt haben, um in einem römischen Comes do-

um die jüngeren Mitglieder desScriniums schneller mesticorum peditum ein Gegengewicht gegen den
aufrücken zu lassen, wurde sie meist auf zweiJahre, Gothen Athaulf zu schaffen. Die Erklärung jenes

dann auf eines herabgesetzt (Cod. Theod. VI 26, Widerspruches liegt wohl in der Analogie des

G. 11). Nach seinem Austritt erhält er seit der ßo maqisterium militum. Wie dieses ursprünglich

Mitte des 5. Jhdts. den Titel eines comes cem- als geteiltes Amt, magisterium peditum einer-

sistorianus (Cod. Iust. XII 19, 8). Das Amt be- seits, magisterium equitum andererseits, durch
freit ihn selbst und seine ganze Familie vom Constantin d. Gr. geschaffen war (Zosim. II 33,

Decurionat, auch wenn er ihm von Geburt ange- 3), aber später in der Regel zu einem magiste-

hört (Cod. Theod. VI 26, 1). Er wird zwar 8e- rium equitum et peditum oder magisterium utri-

cstor, braucht, aber nicht die Last der Praetur usque militiae zusammengefasst wurde, so wird
auf sich zu nehmen (Cod. Theod. VI 26, 13). Von es auch mit der Comitiva domesticorum gegangen
der Senatorensteuer (collatio glclwlis) zahlt er sein. Nur blieb bei dieser das ursprüngliche

00 oy
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Schema des Doppelamtes im officiellen Staats- sanetae ecclesiae llowanac). Die Decuriones sacri

kalender treuer bewahrt, obgleich es praktisch nur palatii haben nach Beendigung ihrer Dienstzeit

in seltenen Ausnahmefällen angewendet wurde. unter Iustinian die Wahl, ob sie die Honorar-
Ein Commando der Leibwächter, das von der würde eines Comes domesticorum oder eines mn-

Gardcpraefectur unabhängig war, bestand schon gister o/ficiorum annehmen wollen (Cod. Iust. XII
im J. 284, daDiocletian es unmittelbar vor seiner 16, 1), welche beiden je an Hang gleichstanden.

Thronbesteigung führte (Viel. Caes. 39, 1; vgl. Als Commandant der DomeBtici protectores

Seeck Ztschr. d. Savignvstift. Germ. Abt. XVII hat der Comes domesticorum übet die Aufnahme
104). Aber wenn ihn Zonar. XII 31 p. 640 A in dies vornehme- Militärcorps (Cod. Theod. VI
schon xout]ia Souioxlxair nennt, so wird dies 10 24, 2. 8), über die Ausstossung aus demselben
anachronistisch sein, da der Comestitel xwischen (Cod. Theod. VI 24, 5. XII 1, 38. XVI 5, 42.

Alexander Severus und Constantin ganz ver- Cod. Iust. XII 17,3) und über Degradation oder
schwunden zu sein scheint (s. o. S. 627f.). Inseiner Avancement seiner Mitglieder (Cod. Iust. XII 17,

späteren Gestalt ist das Amt, wie wir sahen, ganz 3) nach Anweisung des Kaisers zu verfügen. Der
nach demselben Princip geordnet, wie das Ma- spätere Kaiser Iovian, welcher der Sohn eines

gisterium militum, und dürfte daher wohl gleich- Comes domesticorum war (Zosim. III 30, 1), stieg

zeitig mit diesem entstanden sein, d. h. ungefähr daher auch in früheren Jahren zur ersten Stelle

im J. 318 Seeck Rhein. Mus. XLIX 210). Nach innerhalb der Truppe auf (Ammian. XXV 5, 4).

weislich ist cs zuerst im J. 346 (Cod. Theod. XII Aber da diese nicht als geschlossener Heerkörper

1, 38. Ammian. XIV 10, 8 . 11, 19). 20 verwendet zu werden pflegte, sondern ihre Mit-

Seinen Comes domesticorum besitzt der Caesar glieder meist als Adjutanten oder zu ähnlichen
wie derAugustus (Ammian. XIV 1 1, 14. 19. XVIII Einzcldiensteu benutzt wurden, war ihr Commando
3, 6). und später fehlt er aueh den germanischen mehr eine administrative, als eine militärische

Königen Odoaeer (Anon. Vale». 11, 53) und Theo- Aufgabe. Um so häufiger wurde der Comes do-

dorich nicht (Cassiod. var. VIII 12. 8 ; vgl. II mesticorum mit ausserordentlichen Missionen be-

15, 2. 16, 2). Schon unter Constantius ist er rir traut, da er in der Regel das Vertrauen des Kaisers
rfarissimu*, d. h. er besitzt senatorischen Rang in hohem Grade bcsass (Ammian. XIV 10, 8 and
(Cod. Theod. XII 1, 38); nach der Rangklassen- sonst). Einmal erscheint in Africa ein comes
Ordnung Valentinians führt er den Titel rir in- ilomesticorum rl rices agens maqistri militum
lutlri.« (Not. dign. or. XV 5; occ. XIII 5. Cod. 30 (Cod. Theod. XV 11, 1). und denselben Titel wird
Inst. XII 16, I. Cassiod. a. O.; die Inschriften man wohl auch dem Honifatius beilegen dürfen,

Dessau 1305. 1808.1310. 1311. CIL VI 1796, der gleichfalls als Comes domesticorum Africa

32. V 8120, 7 beweisen nichts, weil in ihnen der beherrschte (s. Bd. III S. 690). Aber auch
Illustrissimatu8 durch den Consulat oder den Pa- wo dies nicht im Titel ansgesprochen ist, wird
triciat bedingt sein kann; Orelli 3194 ist wohl der Comes domesticorum oft als Vertreter der höch-

lüekenhaft; es wird r. e. et / iucl.] zu schreiben sten Reicbsfeldlierren benutzt und erscheint dem-
sein) und rangiert auf gleicher Stufe mit den vier gemäss bald als Führer einzelner Heeresteile

grossen comites consistoriavi, eine Stufe niedriger (Ammian. XXI 9, 6 . XXIV 1, 2. 4, 13. Zosim.

als die Praelccten und Magistri militum (Not. III 21, 4), bnld als selbständiger Leiter militä-

dign. a. O.). Infolge dieser hoben Stellung war er 40 rischer Expeditionen (Ammian. XXVII 8 , 2. XXXI
von der Recrutenlieferung befreit (Cod. Theod. 7, 4. 10, 6 . Greg. Tur. II 9. Bd. UI S. 699 und
XI 18), anfangs auch von den Decurionatslasten, sonst). Die C. domesticorum haben daher oft

und diea Privileg ging auf seine Nachkommen das Consulat bekleidet und spielen in der Ge-
iiber. Zeno hob es zwar auf. doch wurde es von schichte der naehconstantinischen Zeit eine hoch-

Anastasius wiederhergeftellt (Cod. Iust. X 32, 64. tiedcutsame Rolle. Eine Liste der überlieferten

65). Die das Amt bekleiden, sind vorher ge- Manien steht bei Grossi-Gondi in Ruggieros
wöhnlieh Tribuni einer Scliola palatina gewesen Dizionario epigrafieo II 486, die aller sehr unvoll-

(Dcssau 1277. Ammian. XIV 11, 21. XV 5. 6 . ständig ist; z.B. fehlen Castinua (s. Bd. II I S. 1761).

XXXI 10, 6 . Bd. Ifl S. 698). Nur im Ost- Msllobaudes (Ammian. XXXI 10. 6). Vigilantius

gothenreiehe werden auch Civilbeamte zu C. do- 50 (Zosim. V 36. 3) und wohl noch viele andere,

mesticorum befördert (Orelli 3194); doch scheint dagegen ist der spätere Kaiser Iovianus nicht

hier auchdas Amt seinen eigentlichen militärischen Comes domesticorum, sondern nur primiccrius

Charakter verloren zu haben und ihm dafür die flotntrhcinum gewesen.

Oberleitung der Kanzlei bei dem höchsten Reichs- 26) Comes domesticus ordinis primi
feidherrn, dem Patricius. übertragen zu sein (Cas- ist ein Titel, der nur in den ersten Jahren nach

siod. . ar. VIII 12; vgl. Mommscn Neues Archiv dem Tode Constantins <1. Gr. nachweisbar ist

der Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtakunde (Dessau 1238. 1244). Wahrscheinlich bezeichnet

XIV 465. XV 183). Nach der Comitiva domesti- er dasselbe, was man später conti* consistoriauas

eorum avanciert man in der Regel zum Magister nannte, nur zu einer Zeit, als diese Benennung
militum (Dessau 1277. 1278. 1308; vgl. Addaios 60 des Amtes noch nicht zu festem technischen Ge-
Nr.2, Barbatio, Bouifatius Nr. 1, Castinus brauche durchgedrungen war. S. Comes con-

Nr.2, Dagalaifus, Lueilianns, Maioranus. sistorianus (Nr. 19).

Ricomeres, Severus. Stilicho), im Ostgothcn- 27) Comes domorum oder divinarum do-

rcielie aueh zum Comes rorum privaturum. d. Ii. zu morum (Cod. Iust. I 49, 1 pr.), griechisch xop 17c

den höchsten Civilstellungcn (Ennodius eil. Vogel rtbr oixttbr (Nuv. Iust. XX 2. Cod. Iust. I 34,

p. 350: bcato domno l’etro adiurante ohtatns Air 1), ist ein Beamter der kaiserlichen Domänen mit

Codex ab Aratore inlustri et comitc domesticorum. dem Titel rir »pcctabilis (Cod. Iust. III 26, 11.

et comite privatanno, riro religioso siibdiacouo Nov. Iust. 20. 2 . 30, 4), der zuerst in einem Gc-
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setze des Jahres 379 erwähnt wird (Cod. Theod. gäbe dieser Beamten besteht darin, die Einkünfte
VI 30, 2), aber, wie sich aus dem In' ,'t des- der Güter beizutreiben, und zwar erheben sie die

selben ergiebt, schon lange vorher bestanden hatte. Fachten direct von den eoiemt (rrtogyoi) ohne Ver-
Wahrscheinlich ist das Amt von Constantin d. Gr. mittlung eines Grosspächters (Cod. Theod. X 1,

eingeführt; abgeschafft wurde es im J. 536, in- 11. XII 6, 14. Nov. Iust. 30, 2—4. 9). Daher
dem Iustinian seine Functionen auf den neuge- werden als solche, die unter der Habgier des
sclialfencn Proconsul Iustinianus Cappadociae über- Comes domorum leiden könnten, nur seine Be-
trug, aber das Otflcium comitiacum, d. h. die amten und die Colonen genannt, keine rondue-

Subalternen, die früher dem Comes domorum unter- totes (Cod. Theod. IX 27, 7). Die Pachtiahlung
geben waren, als gesonderte ßeamtencorpomtion 10 scheint in Kappadokien und Syrien in Gold zu

unter Leitung des Proconsuls fortbestehen liess erfolgen (Nov. Iust. 30, 6. Theodor, epist. 42
(Nov. Iust. 80; vgl. 20, 2). = Migne Gr. 83, 1220), in Africa in Silber (Nov.

Mit dem Ausdruck ditrina domus oder domus Val. 18 pr.), also nicht, wie das sonst die Hegel
nostra bezeichnen die Gesetze in der Regel ganz ist, in Naturalien. Daneben gehörten zur domus
allgemein das Vermögen des Kaisers, so dass das dmna per Cappadaciam eine Weberei unter Lei-

Wort in seiner Bedeutung mit der res privata tung eines prarpositus gynaeceo (Cod. Theod. IX
zurammenfällt (Cod. Theod. I 32, 2. X 4, 3. XI 27, 7. Nov. Iust. 30, 7, 1), aus welcher dem Kaiser-

30, 64. XIII 1, 5. XVI 5, 52 § 1. 54 § 5. Sym- hole Kleider geliefert wurden (Nov. Iust. 30, 6),

mach. ep. I 66. Nov. Theod. 19 pr. Cassiod. var. und ausgedehnte Gestüte (Nov. Iust. 30, 5, 1 ; vgl.

V 6, 1. 9, 2. 18, 1. 19, 1. 20, 1. VI 0, 2. VII 43. 20 G o t h o f re d u s zu Cod. Theod. X 6).

XII 5, 7). Mitunter aber tritt es auch in einem Suchen wir hiernach dasjenige zu bestimmen,
besonderen Sinne auf, in dem es den übrigen was die domus divinae als solche charakterisiert,

Gütern der Kes privata gegenübersteht (Nov. Mart. so dürfte es wohl darin liegen, dass sie nicht

2, 1. Nov. Val. 18 pr. 2. 5. Nov. Iust. 102, 1. gleich den andern Domänen durch Grosspichter
Edict. Iust. 4, 2, 2. 8, 2. Cod. Theod. V 14, 6. ausgebeutet wurden, sondern direct unter kaiser-

XI 28, 9. 16). Domus divinae dieser Art finden licher Verwaltung standen. Als zweites Merkmal,
sich anfangs nur in Kappadokien (Cod. Theod. VI dem sie den Namen praedia tamiaca , d. b. Kassen-
80, 2. Not. dign. or. X 2. Nov. Iust. 20, 2. 80). gflter, verdankten, kommt hinzu, dass die Ein-
scit dem Tode des africanischen Tyrannen Gildo künfte aus ihnen zum grössten Teil in barem
und der Einziehung seines ungeheuren Vermögens 30 Gelde einliefen. Dies wird wohl auch der Grund
auch in Africa (Cod. Theod. IX 42, 16. Nov. Val. gewesen sein, warum man sie im Laufe der Zeit

18 pr. 2. 5. Not. dign. occ, XII 16. CIL VIII immer weiter ausdehnte. Von dem Drucke des

14399), um die Mitte des 5. Jhdts. erscheinen sie Conductors befreit, nehmen die coioni tamiaei
in Syrien Theodor, ep. 42= Migne Gr. 83, 1220), (Cod. Iust. XI 69, 1) oder dy#Qconoi xapsuueoi
unter Iustinian auch in anderen Provinzen (Nov. (Nov. tust. 30, 1, I. 38, 6) eine bevorzugte Stel-

lust. 80, 1, 1. 5. 102, 1. Edict. Iust, 4, 2, 2. 8. lung ein, ja in Africa belegt man sie gar nicht

2). Da von den kappadokischcn Gütern und ihren mit dem verachteten Namen der Coioni, sondern
Einkünften immer wieder der Ausdruck xa/uia- nennt sie perpetuarii (Nov. Val. 18 pr.. vgl. Cod.
nie gebraucht wird (Nov. Iust. 80 passim), so Theod. V 14, 6). Ihr Verhältnis zum Grundstück
muss man schliessen. dass praedia tamiaca (Cod. 40 können sie zwar auch nicht beliebig lösen (Cod.
Iust. XI 69 Überschrift. Theodor, a. O., vgl. Nov. Iust. XI 69, 1), wohl aber durch Verkauf auf
Iust. 38, 6) nur ein anderer Name für die domus einen anderen übertragen (Cod. Iust. XI 69, 2).

dicinar ist (H i s 29). Es erscheint also als nutzbares Recht, nicht, wie
Der kappadokische Landbesitz des Kaisers ist bei den andern Colonen, als lästige Pflicht. Dieser

in 13 domus, d. h. Güter, eingeteilt und dem- günstigeren Lage batten sie es zu danken, dass
entsprechend giebt es 13 Magistri, die nach ihrem sie nicht gleich den andern geschlossenen Stän-

Dienstalter (Nov. Iust. 30, 4) die ersten in dem den jener Zeit immer mehr zusammenschwanden.
Officium des Comes domorum sind (Nov. Iust. sondern sich ansehnlich vermehrten (Nov. Iust.

80, 2). Ausserdem besitzt jedes Gut seinen be- 38, 6).

sonderen Verwalter, der aufangs den Titel pro- 50 Fragen wir nach der Entstehung dieser eigen-

curator (txhQonoi) führte (Cod. Theod. IX 27, tümlichen Klasse von Krongütem, so werden wir
7; dies Gesetz ist zwar in Mailand gegeben. von den kappadokischen als den ältesten ausgehen
aber zu einer Zeit, wo sich Theodosius dort auf- müssen. Diese haben sieh wahrscheinlich zum
hielt, und der Beamte, an den es gerichtet ist, grössten Teil dadurch gebildet, dass Constantin
lässt sich im Orient nachweisen, s. Severinus; den Besitz der heidnischen Tempel, der gerade
es bezieht sich also nicht auf Africa, sondern in diser Provinz ganz besonders reich und aus-

auf Kappadokien). Doch schallte Iustinian dies gedehnt war (Strab. XII 535. 537), für die res

Amt ab und übertrug die Gflterverwaltung 13 privata einzog. Vielleicht hat der Aberglaube
ngixxoQei aus dem Officium comitiacum, in dem und die Volkswut über die Beraubung der fieilig-

sie die nächstältesten nach jenen 1 3 Magistri sein 60 tümer es verhindert, dass sich Grosspächter für

sollten. Jeder dieser 26 sollte sich einen Adiu- die Ausbeutung jener Ländereien meldeten, und
tor als Helfer und eventuellen Stellvertreter nach der Kaiser sah sich dadurch gezwungen, einem
eigener Wahl ernennen (Nov. Iust. 30, 2. 4). Unter Manne seines persönlichen Vertrauens — denn
den Procuratores standen als Kechnungsführer die das pflegten die C. damals noch zu sein — die

tabularii [xgaxxtvxal); doch wurden auch diese Güterverwaltung zu übertragen. So dürfte der
wegen der zahlreichen Erpressungen, die sie sich comes domorum per Cappadociam entstanden
erlaubt hatten, von Iustinian beseitigt (Cod. Theod. sein, und nach seinem Vorbilde legte man auch
IX 27, 7. Nov. Iust. 30, 2. 3). Die Hauptauf- in Africa, alt man die Güter des Gildo einzog
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dem Verwalter derselben den Comestitel bei (Cod.

Thcod. IX 42, 16. Not. dign. oce. XII 5).

Die Ditinae dom«* gehörten naturgemäss in

das Domänenressort und sind daher im Occident

immer unter der Oberaufsicht des comet rerum
prtratarum geblieben (Not. dign. oee. XII 5.

16. H i s 76, 2). Auch im Orient ist der ro-

met domorum per Cappadoeiam anfangs dessen

Untergebener. Er empfingt von ihm den Prin-

eeps seines Officium, und nachdem ihm eine Zeit

lang die eigene Ernennung desselben überlassen

worden war, wird im J. 379 die alte Sitte rum
Zweck einer strengeren Controlle wiederherge-

stellt (Cod. Theod. VI 30. 2). Noch 390 ist der

eome* rerum privatarum Richter über ihn (Cod.

Theod. IX 27, 7). Der Eunuch Eutropiua, der

als praepoeitui sacri eubieuli den schwachen Ar-

cadius völlig beherrschte, dürfte hierin eine Verän-

derung herbeigefttbrt haben, wahrscheinlich unter

dtra Vorwände, dass die kappadokischen Gewän-
der und Rosse ein Bedürfnis der kaiserlichen Kam-
mer seien und daher auch der Verwaltung des Ober-
kämmerers unterstellt werden müssten. Jedenfalls

erscheint der praepotitut sacrt eubieuli schon 414
als Vorgesetiter des Comes domorum (Cod. Theod.
XI 28, 9 fin. Cod. lust. III 20, 11. No». Mart.

II 7. Nov. Inst. 30, 6, 2. 7, 1. 8), ja dieser wird

geraueiu den Cubicularii zugerechnet (Cod. Iust.

XII 5, 2). Die Notitia dignitatum, in der sieh

vielfach Bestandteile verschiedener Zeiten mischen

(Seeck Herrn. XI 71), stellt sowohl den älteren

(or. XIV 3) als auch den jüngeren Zustand dar

(or. X 2). Vielleicht haben auch im Occident

der com«* Gitdoniaci patrimimii und der ra-

tionalis rei privutar. fundorum domut ditinae

per A/riram, welche sie nebeneinander nennt

(oce. XII 5. IG), nicht gleichzeitig bestanden,

sondern das letztere Amt ist an die Stelle des

enteren getreten.

Die Verwaltung der domu* dirinae scheint

die denkbar schlechteste gewesen iu sein. Die
Oftieialen des comet domorum per Cappadocium
erhoben von den Colonen alle möglichen Trink-

gelder, ja diese scheinen unter dem Namen Aspa-

stica, Tracteutica und Ad introitum fast zu regel-

mässigen Sporteln geworden zu sein (Nov Iust.

30, 3. 4). Der Comes domorum selbst nahm Be-

stechungen an, um die Occupation der kaiserlichen

Ländereien durch reiche Privatleute zu gestatten

(Nov. Iust. 30, 5, 1. 7. Cod. Iust. XI 67, 1 : vgl. VII

88. 8); immerfort liefen Klagen über seine Be-

drückungen in Constantinopel ein (Nov. Iust. 30,5,
1 . 9. Cod. Theod. IX 27, 7 ;

vgl. VI 30, 2), und nicht

selten kam es darüber zu Tumulten und Aufständen
(Nov. lust. 30, I. 7). Auf diese Art schrumpften
zeitweilig die Einkünfte der ditinae domut so

zusammen, dass sie kaum noch nennenswert waren
(Nov. luat. 30, 5, 1), ja die canonicarii, die der
prat potitut taeri eubieuli zur Eintreibung der
Gefälle nacb Kappadokien schickte, konnten manch-
mal nicht einen Pfennig zurückbringen (Nov. lust.

30, 7, 1).

Die Macht des Comes domorum blieb nicht auf
Kappadokien beschränkt. Auch in Syrien treibt

Mitte des 5. Jhdts. das Officium comitiaeum die

Geldleistungen von den praedia tamiaca ein (Theo-

dor. eoist. 42 = Migne 0. 83, 1220). Man scheint

danach im ganzen Orient, wo immer inan Do

mänen in der Form der dirinae domut verwalten

lies«, sie dem kappadokischen Comes domorum
unterstellt zu haben. Erat unter Iustinian treten

euratoret dirinae domut mit dom Range der riri

inlutlret auf (Cod. Iust. VII 37, 3. Nov, Iust.

148, 1), die ihm und seinem Nachfolger, dem I’ro-

consulCappadoeiae, wahrscheinlich einen Teil ihrer

Pflichten abnahmen. R. H i s Die Domänen der

römischen KaiBerzeit 75.

10 28) Comes et curator rei publicae a.

Comes civitatis (Nr. 15).

29) Comes et praeses s. Comes Isauriae
(Nr. 45), Comes Mauretaniae (Nr. 59). Im
übrigen ist bei comet et magitter olKeiorum auf

magitter otdeiorum, bei comes et quaettor auf
quaettor zu verweisen, und entsprechend bei den
übrigen Ämtern, mit denen sich die Comitiva
regelmässig oder gelegentlich verbindet.

30) Comes fabricarum totiui civitatis Be-
20 neventanae urbit erwähnt auf einer späten In-

schrift CIL IX 1590; v^l. Fabricae.
31) Comes Faventinus s. Comes civi-

tatis (Nr. 15).

32) Comes Flavialis s. oben S. 630. 633.

33) Comes formarum. vollständiger eome»

nrdinit prim t et tormarum, ein stadtrömischer

Beamter mit dem Titel vir tpeelabiiit (CIL VI
1765), der für die Instandhaltung der Wasser-

leitungen Roms zu sorgen hatte. Er findet sich

30 zuerst im Anfang des 5. Jhdts. als Unterbeamter

des Praefectus 1‘rbis Romae erwähnt (Not. dign.

oce. IV 5) und hat sich dann auch noch im
Ostgothenreiche erhalten (Cassiod. var. Vll 6).

Grossi Gondi bei Ruggiero Dizicnario epi-

grafico II 527. Mommsen Neues Archiv d.

Geaellsch. f. ältere deutsche Oeschicbtskunde XIV
492. Vgl. Wasserleitungen.

34) Comes Galatiae primae. Der cww-

rtu* IHoeceteot Ponlieae war unter Iustinian zu-

40 gleich Consularis Galatiae primae geweaen unu

hatte hier auch das Commando der Truppen be-

sessen. Im J. 535 wurde ihm der Titel Comes
Galatiae primae verliehen, aber die Befugnisse ge-

nommen, die er als Vicar in den übrigen Provinzen

der Dioeoeso ausgeübt hatte Nov. Iust. VIII 3.

35) Comites Gallicanorum s. Comes
largitionum (Nr. 50).

36) Comes Germaniarum. Im J. 365 er-

wähnt Anim. XXVII 1, 2 eines Ckarietto tune

50 per utrani’iui Germanium comet. Während sonst

dje beiden Germanien jedes unter einem beson-

deren Dux standen, hat man sie also zeitweilig

unter einem gemeinsamen Commando vereinigt

und dem Inhaber desselben den höheren Titel

comes gegeben.

37) Comes Gildoniaci patrimonii. Als

nach dem Tode des Aufrührers Qildo in Africa

(398) sein grosses Vermögen vom Fiscus einge-

zogen wurde, da übertrug Honorius die Verwsl-

60tung desselben anfangs einem ausserordentlichen

Beamten, der in einer Inschrift comet ordintM

prtmi moderant inluttrem tacri patrimonii oo-

mitivam (Dessau 1275), in einem an ihn ge

richteten Gesetz (Cod. Theod. IX 42, 16) comet

et proeurator dirinae domut genannt wird, also

wahrscheinlich gar keinen festen Titel besass.

Später wurde dafür nach dem Muster des eome*

divtnorum domorum per Cappadoeiam ein Cum«»
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Gildoniaci patrimonii ernannt und gleich diesem

dem comes rerum privatarum unterstellt. Viel-

leicht ist einige Zeit nachher an seine Stelle ein

niedrigerer Beamter getreten, der ratimalis rei

priratae tundorum domus dirinac per Africam.

Denn wenn die Notitia dignitatum (occ. XII 5. 16)

beide nennt, so hindert dies nicht, dass sic einander

abgelöst Italien, da diese Quelle oft Bestandteile aus

am verschiedenen Zeiten nebeneinander enthält,

ccclc Herrn. XI 71. Vgl. Comes domoruml
(Nr. 27). 0. Hirschfeld Untersuchungen auf

dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte

1 48. Mommsen Neues Archiv der Gesellsch. f.

alt. deutsche Geschichtskunde XIV 464.

38) Comes Gothorum s. Comes civitatis

(Nr. 15), Comes provinciae (Nr. 75).

39) Comes Hispaniarum. a) Ein Beamter,

der nur unter Constantia dem Grossen vorkommt,
und zwar in den Jahren 316 (Cod. Theod., IX 1,

1. XII 1, 4), 332 (Cod. Iust. VI 1, 6) und 333 2

(Cod. Theod. VIII 12, 5. 18, 8. XI 39, 2). Von
den drei Männern, welche dieses Amt bekleiden,

ist der eine vorher comes per Alrieam gewesen

(Cod. Theod. XII 5, 1), der andere Corrector Lu-

caniae et Brittiorum (Cod. Theod. I 16, 1. XVI
2, 2). dieser letztere also jedenfalls senatorischen

Standes. Wahrscheinlich waren es ausserordent-

liche Sendlinge, welche als Vertrauensmänner des

Kaisers die Zustände der Dioecese zu untersuchen

und za ordnen hatten (s. oben S. 631). Wenn 3

sie in Spanien häufiger Vorkommen als in irgend

einer andern Dioecese mit einziger Ausnahme des

später zum Magister militum erhoben wurde. Ein
ausserordentliches Amt ähnlicher Art dürfte auch

der rir spectabilis comes lllyrici der Notitia di-

gnitatum (occ. VII 40) bekeidet haben, und das-

selbe gilt vieleicht von dem Generidus, dessen

Zosim. V 46, 2 erwähnt, obgleich dieser auch

Magister militum gewesen sein kann.

42) Comes insulae Curitanae et Cel-

sinae s. Comes civitatis (Nr. 15).

43) Comes intra consistorium (Dessau
1283) oder comes ordinit primi intra const-

storium (Dessau 1237. 1243. 1255) bedeutet

dasselbe wie comes consistorianus, 8 . Nr. 19.

44) Comes intra palatium (Dessau 1225)

oder comes nrdinis primi intra palatium (D e s-

sau 1232. 1240) ist ein Titel, der nur in den
letzten Jahren Constantins des Grossen vorkommt.
Wahrscheinlich bezeichnet er dasselbe, wofür

später die technische Benennung comes consisto-

rianus üblich wird, S. Comes consistori-
anus (Nr. 19).

45) Comes lsauriae. In Isaurien war der

Comestitel nicht so untrennbar mit der Stellung

des Commandanten verbunden, wie in anderen
Militärprovinzen, z. B. Africa. Es ist bezeich-

nend dafür, dass Aemilia Andronice sich in ihrer

Inschrift (CIL VI 1674) tilia comitis Africae,

nurus comitis ordinit primi lsauriae ducis nennt;

bei ihrem Vater ist also die Comitiva integrie-

render Bestandteil des Amtes, bei ihrem Schwie-

gervater persönliche Auszeichnung, die dem Ducat
von Isaurien hinzugefügt ist. Entsprechend redet

Oriens, so mag dies daran liegen, dass seit un- die Notitia dignitatum (or. XXIX) zu Anfang des

denklichen Zeiten kein Kaiser mehr persönlich betr. Capitels von dem comes per Isauriam, am
das Land besucht hatte, und daher eine häufigere Schlüsse von dem dui lsauriae, und Ammian
Berichterstattung darüber und das Eingreifen von (XIX 13,2) sagt von den aufständischen Isaurem:

Beamten mit aussergewöhnlichen Vollmachten hier ad quos vi rei ralione sedandos Lauricius adieeta

besonders notwendig erscheinen konnte.— b) Von comitis dignitate missus esl rector. Den Duces

den Truppen, welche die Notitia dignitatum im der Provinz scheint danach der Comestitel bis

Occident verzeichnet, steht auch eine ansehnliche 40 gegen Ende des 4. Jhdts. häufig, aber nicht regel-

Zahl unter der Überschrift: intra Hispanias cum massig verliehen zu sein. Zuerst erscheint er im
spectabili comitc (VII 118). Dagegen findet sich J. 353 (Ammian. XIV 2, 14).

unter den regelmässigen Ämtern, die sonst den Isauria hat das Eigentümliche, dass hier auch

Inhalt der Notitia bilden, kein Comes Hispania- im 4. Jhdt. die militärische und die civile Ge-

rum, und im 4. Jhdt, war in dieser friedlichsten walt nicht, wie in den meisten übrigen Provinzen,

aller Dioecesen auch kein Militärrommandant er- getrennt wurden, weshalb auch der Statthalter

forderlich. Dies wurde anders, als im J. 408 die den vollen Titel comes et praeses führte (Dessau
Barbaren die Pässe der I’yrenaeen durchbrachen. 740. Not dign. or. XXIX 6). Diese Verbindung

Im J. 419 und 453 erscheinen bei Hydatius (74. scheint, wie in Mauretania Caesariensis (CILVTn
155=.Mommsen Chron. min. II 20. 27) Comites 50 8924. 9041. 9824. II 2210. Not. dign. occ. XXX
Hispaniarum, die jedenfalls mit ihrer Bekämpfung 1. 11. 20), aus vordiocletianischer Zeit erhalten,

beauftragt waren; doch sind sie so selten, dass nicht erst später hergestellt zu sein. Denn wo
man sie wohl als ausserordentliche Beamte be- solche Vereinigungen sich seit dem 4. Jhdt. voll-

trachten darf, und das Gleiche wird auch für den ziehen, da pflegen die Officia der früher ge-

ComesHispaniarum der Notitia dignitatum gelten. trennten Ämter auch ferner getrennt zu bleiben

Grossi-Gondi bei Ruggiero Dizionario epi- (Not. dign. or. XXXVII 36. 48. Nov. Iust. 30,

grafico II 525. 1), während sie in Isaurien und Mauretanien ein-

40) Comites Honoriaci, Not. dign. or. VIII heitlich sind. Diese Provinzen waren eben so

26; vgl. oben S. 623. klein und unbedeutend, dass sich in ihren Statt-

41) Comes lllyrici. Bei Ainm. XXVI 5, 3 60 haltern Usurpationsgelüste nicht leicht regen

ist unter dem J. 364 erzählt: Equitius lllyrt konnten. Die Macht derselben durch Teilung

eiano praeponitur eicrcitui nondum magistcr sed ihrer früheren Amtsbefugnisse zu schwächen, war
comes. Also ein Mann, dessen Rang oder Dienst- also für Diocletian kein Grund, und die Wildheit

alter nicht genügend erscheint, um ihm die hohe der Bewohner, die sich immer wieder in Auf-

Würde eines magistcr militum per lllyricum zu ständen und Plünderungszügen Luft machte, Hess

erteilen, erfüllt die Functionen desselben mit es hier besonders wünschenswert erscheinen, dass

dem etwas niedrigeren Titel eines comes. Doch derjenige, welcher über sie als Richter und Steuer-

verschwand dieser Comes lllyrici, als Equitius erheber gesetzt war. auch zugleich Feldherr sei.
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Im J. 353 befehligte der Comes Isauriae drei

Legionen (Ammian. XIV 2, 14); in der Notitia

dignitatum sind ihm davon nur noch die secunda

und tertia Isaura geblieben; die prima ist zur

pseudocomitatcnsis gemacht und dem Magister

militum per Orientem unterstellt worden. Not.

dign. or. VI 56. Grossi-Gondi bei Ruggiero
Dizionario epigr&fico II 519.

46) Comes Italiae. In der Notitia digni-

tatum erscheint occ. XXIV ein Comes Italiae mit

dem Titel rtr speclabiiit, als dessen Competenz-

kreis der tractus Italiae circa Alpet genannt

wird. Dementsprechend seigen seine Insignien

die Abbildung hoher Berge, über die zinnenge-

krönte Mauern weggefUhrt sind; jedenfalls sind

damit Befestigungen gemeint, welche die Alpen-

pisse sperren sollten. Truppen, die ihm gehörten,

werden nicht genannt; wahrscheinlich war er in

erster Linie auf die Milizen angewiesen, die er

aus der Bergbevölkerung aufbieten konnte. Da-

neben mögen ihm eine Anzahl numeri palatini

und comitatenses von den Magistri militum ge-

liehen sein. Ein Milit&rcommando in den Alpen

dürfte kaum nötig gewesen sein, ehe die Barbaren

Gallien und die Donauprovinzen schon völlig in

ihre Hand gebracht hatten. Das Amt gehört also

erst dem 5. Jhdt. an.

47) Comites Italicianorum s. Comes
largitionum (Nr. 50).

48) Comites iuniores, Not. dign. occ. VI

32. 75; vgl. oben S. 623.

49) Comes lustinianus Armeniae ter-

tiae s. Comes Armeniae (Nr. 8).

50) Comes largitionum (Not, dign.or.XIII

5; occ. XI 4. 7. Ammian. XXVII 7, 5. August,

confoss. VI 10. 16), auch comet titulorum lar-

r
'tionalium (Not. dign. occ. XI 8. Cod. Theod.

10, 8), romet thetaurorum (Ammian. XXIX
1, 26. Cod. Theod. VIII 7, 14. 28), comet aerarii

(Cod. Theod. XI 30, 39), griechisch xopgc *6>v

thjoavQuiv (Basil. ep. 32 = Migne G. 32, 317) ge-

nannt, heisst ein Ünterbeamter des comet tacra-

rum largitionum (Ammian. XXII 3, 7. Cod.Theod.
VIII 7, 14. 23. Not. dign. a.O.), derjedesmalin einer

Dioecese die Verwaltung der kaiserlichen Finanzen

zu leiten hat (Not. dign. or. XIII 5. Cod. Theod.

VIII 7, 23. Ammian. XXII 3, 7: gut Oallicanos

tuebatur thesauros. August, conf. VI 10, 16. Not.

dign. occ. XI 7: conus largitionum Italinann-

rum. Not. dign. occ. XI 4 . Ammian. XXVII 7,

5; comet largilionum per lllgricum. Not. dign.

XI 8. Cod. Theod. I 5, 12: comes titulorum lar-

gitionalium per Africam. Ammian. XXIX 1, 26:

comes thetaurorum per Thraciat).

Wenn in der Notitia dignitatum keine C. lar-

gitionum in der gallischen I’raefectur erscheinen,

so liegt das daran, dass sie damals schon von den
Barbaren occupiert war. Die gallischen und bri-

tannischen praepositi thetaurorum , Not. dign.

occ. XI 31—37, widersprechen dem nicht, sondern

zeigen nur wieder, dass in der Notitia dignitatum

Bestandteile verschiedener Zeiten durcheinander

gemischt sind. Im J. 400 werden die C. lar-

gitionum der westlichen Reichshalfte noch als

comites Ilalirionorum et Oallicanorum zusammen-
gefasst nach den beiden Praefccturen, die dem
weströmischen Kaiser untergeben waren (Cod.

Theod. VI 19). Sic stehen an Rang unter den Con-

sulares (Cod. Theod. VI 19), also wahrscheinlich

den Correctores gleich, und werden daher wohl rir

elarittimus genannt worden sein. Trocesse, die

Forderungen der sacrac largitiones betreffen, ent-

scheiden sie in erster Instanz (Aug. conf. VI 10,

16), von der die Appellation anfangs an jeden

Richter zweiter Instanz gehen kann (Cod. Theod.

XI 80, 28), später nur an den romet tacrarum

largitionum (Cod. Theod. XI 30, 39). Ihnen

steht die Oberaufsicht Uber die kaiserlichen Caasen

(fAesauri) zu, die unter besonderen praepoiiti

thetaurorum Uber die Provinzen ihrer Dioecese

zerstreut sind (Not. dign. or. XIII 10; occ. XI
21—37). und aus ihnen haben sie innerhalb

ihres Amtsbezirks Zahlungen anzuweisen (Am-

mian. XXH 3, 7). Als richterliche Beamte haben

eie je einen Adsessnr zum juristischen Beirat

(Ang. conf. VI 10, 16). Ihre übrigen Offirialen,

die thesaurenses, bedürfen zu ihrer Anstellung

einer kaiserlichen Proliatoria (Cod. Theod. VIU
7, 23) und bleiben dann für immer an ihren

Stand gefesselt. Unter ihnen werden cutlodet

thetaurorum und seriiiiarii genannt (Cod. Theod.

VIU 7, 14), welche letzteren wohl in erster Linie

Rechnungsbeamtc waren. Executivbeamte stehen

ihnen nicht zur Disposition, müssen ihnen aber

auf ihre Forderung von dem 1‘raesides gestellt

werden (Cod. Theod. I 10,8). Grossi-Gondi bei

Ruggiero Diz. epigr. II 505.

51)

Comes largitionum privatarum ist

einer der wechselnden Titel, die nach dem schwan-

kenden Sprachgebrauche jener Zeit dem comes

rerum privatarum beigelegt werden (Dessau
1290. Cod. Theod. X 9, 3. VI 9, 1. 30, 16. X 1,

13). Doch bezeichnet derselbe auch einen beson-

deren Beamten, der jenem untergeben war, aber

nur im Occident vorkommt (Not. dign. occ, XII

4). Wahrscheinlich lag ihm die Verteilung der

Spenden ob, die der haiser aus den Beständen

der res privata machte.

62) Comes largitionum sacrarum 8. Co-

mes sacrarum largitionum (Nr. 84).

53) Comes limitis Aegypti s. Comes
Aegypti (Nr.l) und entsprechend bei den anderen

Limites.

64) Comes litoris Saxonici per Britan-

niam s. Comes Britanniarum (Nr. 12).

56) Comes Lycaoniae. Wie alle Provinzen,

welche das l*and der wilden I saurer umgaben,

hesass auch Lycaonien um 472 ein Militärcom-

iuando, dessen Inhaber den Titel Comes führte,

Cod. lust. XII 59, 10 g 5.

66) Comes Maccdoniae, ein Beamter, der

nur einmal unter Constantin dem Grossen im
J. 327 vorkoinmt (Cod. Theod. XI 3, 2). Der-

selbe Comes Acaeius erscheint uni das J. 330 im
Oriens, wo er den Kaiser bei der Synode von An-

tiochia vertritt, und wird hier Äiamj/iorata,-, d. h.

rir clarittimut, genannt (Euseb. vit. Const. III

62), ist also Senator. Wahrscheinlich haben wir

in ihm einen jener Sendlinge des Kaiserhofes zu

erblicken, welche die Zustände einer bestimmten

Dioeeese zu untersuchen, dort eine aussorordent-

liehe Appellationsgerichtsharkeit zu üben, die

Statthalter zu lieaulsichtigen und an den Kaiser

zu berichten hatten; s. o. S. 631.

57) Comes maritiini tractus ist der Aus-

druck, den Amminn. XXVII 8, 1 für den cofwe.4



659 Comites Comites 660

litorit Saionici per Brittannüu braucht; vgl. stantius auf »einer Höbe - und (etwa 340), be-

0 o ni e s Britanniarum (Nr. 12). gegnen uns zwei Männer, die, nachdem sie vorher

58) Comes Massilicnsis a. Cornea civi- schon sehr hohe Ämter bekleidet haben, zu co-

t&tis (Nr. 15). miles Orienlis Aegypti et Mesopotamiar ernannt

59) Comes Mauretaniae Caesariensis. werden (Dessau 1231. 1237). Wahrscheinlich

Ausnahmsweise führte auch der dui et praeses waren es die Bedürfnisse des Krieges, welche dazu

von Mauretanien den Comestitel (CIL II 2210), veranlassten, Ägypten, das als Kornprovinz des

wie dies in Isaurien Regel war; im übrigen war östlichen Reichsteils für die Verpflegung der Heere

in nachdiocletianischer Zeit die Verwaltung der von besonderer Wichtigkeit war, mit dem Oriens

beiden Provinzen sehr ähnlich geordnet; s. Comes 10 in der Hand eines ausserordentlichen Beamten
1 s a u r i a e (Nr. 45). zu vereinigen. Wenn Mesopotamien, das sonst

RO) Comes Mauretaniae Tingitanke s. immer nur einen Teil des Oriens gebildet hat,

Comes Tingitaniae (Nr. 100). hier gesondert neben ihm genannt wird, so mag
61) Comes metallorum per IUyrieum. dies darin seinen Grund haben, dass es als der

ein Beamter, der dem comes »acrarum largi- eigentlicheKriegsschauplatz damals zeitweilig eine

tionum im östlichen Reichsteil untergeben ist besondere Organisation erhalten hatte,

und die Ausbeutung der illyrischen Bergwerke zu Jene langjährigeu Kämpfe mit den Persern

beaufsichtigen hat; zuerst erwähnt im J. 365 und wohl noch mehr die religiösen Streitigkeiten,

(Cod. Theod. X 19, 3). In den andern Dioecesen die ihnen parallel liefen, werden dazu geführt

scheinen entsprechendeBeamtenichtvorzukommen. 20 haben, dass gerade im Oriens ein Beamter mit

Not. dign. or. XIII 11. ausgedehnten Vollmachten, der als persönlirhei

82) Comes Neapolitanus s. Comes civi- Vertreter des Kaisers gelten konnte, nie zu ent-

t a t i s (Nr. 15). hehren war. Dadurch wurde die ausserordent-

63) Comes ordinis primi, secundi, tertii liehe Competenz regelmässig erneuert und bildete

s. oben S. 635 und Comes consistorianus sich so zur stehenden nnd ordentlichen aus. Dies

(Nr. 19). fand darin seinen Ausdruck, dass der Vicariut

64) Comes Orientis. Wie Constantin der Orientis, der 325 noch nachweisbar ist (Cod.

Grosse in viele Dioecesen, namentlich in solche, Theod. XII 1. 12. Cod. Iust. XI 50, 1), später

die er persönlich nicht hatte besuchen können, Ver- wegfiel. Denn da die comiUt provinciarum

trauensleute mit ausserordentlichen Vollmachten 30 gleichfalls die Statthalter zu beaufsichtigen hat-

sandte, um die Zustände dort zu untersuchen, ten und kraft kaiserlicher Delegation Appella-

die Statthalter zu beaufsichtigen und dem Kaiser tionen von ihrem Spruch annehmen konnten
Bericht zu erstatten, so geschah es auch im Orient (s. oben S. 632), so mussten sie die genau
(g. oben S. 631). Durch die kirchlichen Wirren, entsprechende, aber niedrigere Gewalt der Vicmre

die der arianische Streit hervorgerufen hatte, vollständig lahmlcgen, solange sie sich in deren
wurde hier eine Vertretung des Herrschers von Dioecesen aufhielten. Kamen sie nur als ausser-

aussergewöhnlicher Autorität sogar öfter nötig, ordentliche Sendtinge, um bald wieder an den
als in den anderen Ländern des Reiches. So er- Kaiserhof zurflekzukehren, so bedeutete dies für

scheinen denn die C. Constantins hier bald damit die Wirksamkeit des entsprechenden Vicars nur
beschäftigt, heidnische Heiligtümer aufzuheben 40 eine zeitweilige Unterbrechung; wurden sie da-

und ihre Cultgegenstände zu zerstören (Euseb. gegen ständig, wie dies im Orient geschah, so

vit. Const. lll 53), bald leiten sie im Namen war seine Thätigkeit ganz überflüssig geworden
des Kaisers christliche Synoden, wie die von An- und folglich konnte sein Amt aufgehoben werden,

tiochia um 330 (Euseb. vit. Const. III 62) und Seit der Mitte des 4. Ihdts. erfüllen also die

von Tyrus im J. 335 (Athan. apol. c. Ar. 8. 9. C. Orientis im Orient ungefähr dieselben Ob-
28. 71. 72. 78. 79 = Migne Gr. 25, 261. 264. liegenheiten, wie die V’icare in den anderen Dioe-

293. 373. 377. 389. 392 u. sonst). Es sind in der cesen (Cod. Theod. IX 40, 15. XI 30, 16. 30),

Regel Leute von hohem Range. Lollianus Ma- und führen, gleich diesen, nach der Rangordnung
vortius, welcher der älteste überlieferte Comes Valentinians I. den Titel rir ipectabüu (Not.

Orientis zu sein scheint, war vorher consularis 50 dign. or. XXII 17. 33. Cod. Theod. VIII 7, 21.

Campaniae und comes intra palalium et vice Cod. Iust. III 13, 4, wo übrigens die Erwäh-
sacra iudieans, was wahrscheinlich nichts anderes nung des Comes Orientis iustinianische Interpo-

bedeutet, als das höchst einflussreiche Amt, das lation ist); doch gehen sie ihnen an Rang vor

man später mit dem Titel der Quaestura sacri (Cod. Theod. VI 10, 8) und gehören in die gleiche

Palatii belegte (Firm. Mat. math. 1. 1, 7. Dessau Classe mit den Proconsuln (Not. dign. a. O.). Sie

1224.1225). Dionysios, der dem Concil von Tyrus residieren in Antiochia (Ammian. XIV 7. 2.

praesidierte. war gleichfalls cx mnsularituslEuseb. 8 i e v e r s Das Leben des Libanius 73. 155—157.

vit. Const. IV 42). Acacius und Strategius werden 159. 163—168. 171 u. sonst) und haben die Ver-

iiamj/AÖTaiot, d. h. riri clarissimi. genannt (Euseb. waltung der Grossstadt in derselben Weise zu
vit. Const. III 53. 62), waren also Senatoren; der 60 leiten wie die Praefeeti Urbis in Rom und Con-
erstere war schon vorher als comes Maeedoniae stantinopel. In diesem Sinne sorgen sic für bil-

thätig gewesen (Cod. Theod. XI 3, 2). Der ausser- lige6 Brot (Liban. or. I 129. D 328), für die Hei-

ordcntliche Charakter des Amtes zeigt sich dariu, zung der öffentlichen Bäder (Liban. or. II 93),

dass es bald von einem einzelnen Manne, bald für die Wasserleitungen der Stadt (Cod. Theod.
collegialisth von zweien verwaltet wird (Euseb. XV 2, 6). (Ur die Regulierung des Orontes, der
vit. Const. III 62), bald nur die Dioecesis Orienlis sie durchfliesst (Cod. Theod. X 23) u. dgl. inehr.

umfasst, bald auch sich über Ägypten ausdehnt. Doch beschränkt sich ihre Gewalt nicht auf das
Denn um die Zeit, wo der Perserkrieg des Con- Stadtgebiet, sondern erstreckt sich über die ganze
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Dioecese Orientis, welche folgende Provinzen um-
fasst: Palaestina prima, Palaestina secunda, Pa-

laestina salutaria, Phoenice, Phoenice Libani, Syria

prima, Syria salutaria, Cyprua, Cilicia prima, Ci-

licia secunda, Euphratenais, Oarboena, Mesopo-
tamia, Iaauria, Arabia (Not. dign. or. XXII). In

allen diesen Provinzen Oben sie das Oberaufsichts-

reeht Ober die Statthalter und die Appellations-

gerichtsbarkeit, kurz sie können ganz in derselben

Weise als Vertreter der Praefecti praetorio gelten, 1

0

wie die Vicare. Ihr Officium bestand im J. 394
aus nicht weniger als 600 Subalternbeamten (Cod.

Theod. I 13). Eine nicht ganz vollständige Liste

der flberlieferten C. Orientis bei Qrossi-Oondi
in Ruggieros Dizionario epigrafico II 504. Eben-
dort sind auch Notizen über ihre Thätigkeit ge-

sammelt, die aber keinen wesentlichen Unterschied
gegenüber den Viearen ergeben.

66)

Comes Pamphyliae. Um das J. 472
besaas Pamphylien, um die Einfälle der Isaurer20
abzuwehren, ein ständiges Militircommando, dessen
Inhaber den Titel comes führte. Cod. Iust. XII
59, 10 § 5.

66) Comes Pannoniae Sirmiensis, ein

Beamter der ostgothischen Zeit mit dem Range
eines vir inlustris, der in seiner Provinz die höchste

militärische Gewalt mit der dvilen vereinigte.

Cassiod. var. III 23. 24. IV 13.

67) Comes patrimonii s. Comes sacri

patrimonii (Nr. 87), Comes Gildoniaei pa- 30
trimonii (Nr. 37).

68) Comes per Africam s. Comes Africae
(Nr. 3) und entsprechend bei den andern Dioecesen.

69) Comes Phrygiae Pacatianae. Unter
lustinian war der Vicarius Dioeceaeos Asianae

zugleich Praeses Phrygiae Pacatianae gewesen.

Im J. 535 wurde ihm in dieser letzteren Eigen-

schaft der Titel Comes Phrygiae Pacatianae ver-

liehen. zugleich aber die Befugnisse genommen, die

er als Vicar in den übrigen asianischen Provinzen 40
ausgeübt hatte (Nov. Iust. 8, 2, 3). Dafür er-

hielt er neben der dvilen Verwaltung auch das Mi-

litärcommando seiner Provinz. Nov. Iust. XXXI 3.

70) Comes Pisidiae. Wie alle Provinzen,

welche das Land der wilden Isaurer umgaben,
besass auch Pisidia um das J. 472 ein Militär-

oommando, dessen Inhaber den Titel Comes führte,

Cod. Iust. XII 59, 10 § 5.

71) Comes Ponticae dioeceseos wird nur
einmal im J. 413 erwähnt, als ein Beamter, der 50
dem Comes Aegypti an Rang gleich und eine

Stufe hoher als die gewöhnlichen Duces steht

(Cod. Theod. VI 13). Danach muss er vir spec-

labili

i

im Range der Proconsuln gewesen sein.

Vielleicht war das Cominando des Duz Armeniae
(Not. dign. or. XXXVIII) bei irgend einer Gelegen-

bdt, wahrscheinlich als ein Perserkrieg drohte, auf

die ganze pontisehe Dioecese ausgedehnt und ihm
zugleich der Comcstitel verliehen worden.

72) C omesportnsurbisRomae (Cas- 60
siod. var. VII 9), auch comes portus (Not. dign.

oec. IV 7) oder comes purtuum genannt (Des-
sau 1250), weil die beiden Häfen, die südlich

und nördlich der Tibermündung lagen, seiner

Aufsicht unterstanden (Cassiod. var. VII 9, J2).

Er wird zuerst um die Mitte des 4. Jhdts. er-

wähnt (Dessau a. O.). Über seine Thätigkeit

ist nichts weiter bekannt, als dass die landenden

Schiffer ihm Sporteln in der Form freiwilliger Ge-
schenke (Xenia) darzubringen hatten (Cassiod. var.

VII 9, 3). Grossi-Gondi bei Ruggiero Di-

zionario epigrafico II 528.

73) Comes primi ordinis s. oben S. 635
und Comes consistorianus (Nr. 19).

74) Comes privatarum s. Comes rerum
privatarum (Nr. 79).

75) Comes provinciae. Unter comites
protinciarum oder comites, qui per provinciae

eonstituti sunt (Cod. Theod. I 16, 6. 7) versteht

man unter Constantin dem Grossen ausserordent-

liche Sendlinge des Hofes, denen die Aufsicht
und Berichterstattung an den Kaiser über je eine

Dioecese übertragen ist. S. oben S. 631 und
Comes Orientis (Nr. 64).

b) In ostgothischer Zeit erscheinen in der ein-

zelnen Provinz neben einander ein iudex Romanus
und ein Comes Gothorum (Cassiod. var. V 14,

7. 8). Dem scheint zu entsprechen, wenn bei

Cassiod. var. VII 1 und 2 unmittelbar hinter

einander eine tormula comitivae provinciae und
eine tormula praesidatus stehen; diese wird sieh

eben auf den römischen Richter, jene auf den
gothischen beziehen. Denn nach dem Inhalt

seines Anstellungsformulars ist auch der Comes
nicht ein Feldherr, der die Provinz gegen feind-

liche Angriffe zu verteidigen hätte, sondern aus-

schliesslich Criminalrichter, und auf dasselbe weisen
auch die Formulare hin, die sich auf den Prin-

ceps seines Officium beziehen (Cassiod. var. VII
24. 25). Wenn dem Comes provinciae trotzdem

militärische Gewalt beigelegt wird, so besitzt er

sie doch nur, um Räuberbanden entgegenzutreten

oder diejenigen zu zügeln, welche sich ihm mit
gewaffneter Hand widersetzen. Es scheint da-

nach, dass Theodorich der Grosse die Provincial-

verwaltung derart unter Römer und Gothen ver-

teilt hat, dass jene in ihrem Praeses den höchsten
Stcuerbeamten (Cassiod. var. VII 2, 2) und den
Civilrichter stellten, diese in dem Comes den
Criminalrichter. Als Gehölfen des letzteren werden
Domestici und Vicedomini genannt (Cassiod. var.

V 14. 8. IX 13. 1).

76) Comes Ravennas s. Comes civitatis
(Nr. 15).

77) Comes rei militaris ist ein Titel, der

selten in dieser Vollständigkeit gebraucht wird
(Cod. Theod. VI 14 Überschrift. Not. dign. or.

I 35. XXVIII 13. XXIX 6; occ. I 30), gewöhn-
lich sagt man dafür comes schlechthin ohne wei-

teren Zusatz (Cod. Theod. VII 1, 9. 4, 32. VIII

7, II. Ammian. XXVII 1, 2. XXIX 1, 2. Dessau
790 u. sonst). Er bezeichnet einen Mann, der

die Würde der Comitiva besitzt und zugleich

Truppenführer ist, innerhalb dieser Grenzen aber
kann er auf Leute des allerhöchsten und eines

recht niedrigen Ranges angewandt werden. Des-

halb unterscheiden zwei Gesetze (Cod. Theod. VII

11, 1. 2) die comites minores oder inferiores von

den riri inlustrcs comites et magistri müitum;
denn auch diese fallen ohne Zweifel unter den
Begriff der comites rei militaris, doch werden
wir sie unter dem Worte Magister inilitum
besprechen und uns hier nur an jene comites mi-
nores halten. Auch unter diesen gibt es mannig-
fache Verschiedenheiten. So redet Ammian. XXVII
I, 2 von einem Charietlo tune per utramque Oer-
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mtwimn comes, der gegen die Alamsnnen zieht

ndscito in soeietalem laboris SgvmiH'i iliilem

romite inealido et lougoero, </« / opud Cnbillona

Diritensibua preusidebnl et Tungrecanis. Also

der eine Comes rei militari* beleidigte die Heere

beider Germanien, der andere nur die Besatzung

einer gallischen Stadt, die aus zwei Truppen-
körpern besteht. Dieses Beispiel zeigt uns auch
die beiden Hauptgrnppen, die unter den C. rei

militaris bestehen. 1

a) Der Comes rei militaris bekleidet ein ordent-

liches und ständiges Commando, d. h. er erfüllt

in irgend einer Milit&rprovini die Obliegenheiten

des Duz. Dieser Art sind die sämtlichen C.

rei militaris, denen die Notitia dignitatum ge-

sonderte Capitel widmet (or. XXVIII. XXIX; oec.

XXIV—XXIX). Ihr Bang bestimmt sich dadurch,

dass Bie zwischen die Vicarii und die gewöhn-
lichen Duces gestellt sind, die beide in der gleichen

Rungelasse stehen (Cod. Theod. VI 16). Sie bc- 2

sitzen also, abgesehen von einzelnen Ausnahmen
(Cod. Theod. VI 13, 1. 14, 3), keinen höheren

Rang als diese und führen demgemäss gleich ihnen

den Titel rir speetabilis, ja mitunter werden sie

unter dem Namen der Duces mit inbegriffen (Cod.

Theod. VI 14, 3; vgl. 13, 1). Gleichwohl gilt

die Verleihung des G'omestitels bei ihnen als Vor-

zug, wenn er auch keine eigentliche Rangerhöhung
bewirkt. Wahrscheinlich waren sie alle comites

primi ordinis (CIL VIII 10937. VI 1674); in 3

ostgothischer Zeit sind Bie sogar viri inlustres

(Cassiod. var. I 40. 111 23. 24, 2. 26. IV 9. 13,

1 ). Vgl. Comes Aegypti (Nr. 1), Africae
(Nr. 3), Argentoratensis (Nr. 7), Armeniae
(Nr. 3), Britanniarum (Nr. 12), Dalmatia-
rum (Nr. 20), Galatiac primae (Nr. 34), Ger-
maniarum (Nr. 36), Isauriae (Nr. 45), Italiae

(Nr. 46), Lycaoniae (Nr. 55), Maurctaniae
(Nr. 59), Pamphyüae (Nr. 65), Pannoniae
Sirmiensis (Nr. 66), Phrygiae Pacatianae4
(Nr. 69), Pisidiae (Nr. 70), Ponticae dioece-

seos (Nr. 71), Tingitaniae (Nr. 100), Tripo-
litaniae (Nr. 102).

Unter diesen C. rei militaris lassen sich zwei

Gruppen unterscheiden:

a) Sie sind Duces, denen nur als persönliche

Ehre der Comestitel verliehen ist. In diesem

Falle lautet ihr voller Titel comes et duz (Cod.

Theod. XI 36, 33. CIL VI 1674. Revue arohöol.

1868, 425), doch wird dies in der Regel zu Comes 5

abgekürzt. S. Comes Armeniae (Nr. 8), Isau-

riae (Nr. 45), Jlauretaniac (Nr. 59), Tripo-

litanae (Nr. 102).

ß) Der Comestitel ist mit der Verwaltung der

betreffenden Militärprovinz regelmässigverbunden,

wie dies z. B. bei dem Comes Africae der Fall

war (CIL VI 1674). Doch ist die Scheidung

zw ischen diesen beiden Clanen nicht ganz streng

durchzuführen, da sie hantig in der Weise in-

einander übergehen, dass der Comestitel anfangs fi

ausserordentlich ist, aber immer häutiger ver-

liehen wird und so zuletzt regelmässig wird.

S. Comes Armeniae (Nr. 8), Comes I sauriae

(Nr. 45).

Wie der Dux durch die Ernennung zum Comes
eine Auszeichnung erfährt, so kann man umge-

kehrt auch mit dem einfachen Comestitel die

Functionen eines Magister militum erfüllen, ohne

doch dessen Würde in vollem Masse zu besitzen

(Ammian. XXVI 5, 3. Cod. Theod. VI 14, 3).

Es ist das ungefähr dasselbe, wie wenn heutzu-

tage ein Oberst die Dienste eines Brigadegenerals

leistet. Auch dies ist ein ordentliches Commando,
aber mit ausserordentlichem und zwar niedrigerem

Titel, und bildet so den t-bergang zu der zweiten

Hauptgruppe der C. rei militaris.

b) Der Comes rei militaris wird nur für einen

9 einzelnen Feldzug ernannt (Cod. Theod. VI 14,

1) oder sonst mit einer ausserordentlichen Auf-

gabe lietraut, wie sie jenes Commando von Cha-
lons bei Ammian. XXVII 1, 2 gewesen zu sein

scheint, ln solchen besonderen Fällen kann er

leitender Feldherr sein, aber auch einen ganz
kleinen Truppenkörper befehligen. Da diese für

einzelne, vorübergehende Zwecke bestellten C.

lei militaris also manchmal auch recht beschei-

dene Dienste leisten, kommt bei ihnen neben der
»romitim primi ordinis (Cod. Theod. VI 14, 1.

3) auch die eomitiva secvndi ordinis vor (Cod.

Theod. VI 14, 2). Haben sie die erstere erhalten,

so werden sie den C. rei militaris der ersten

Gruppe an Rang gleichgestellt; in beiden Fällen

aber sind sie von allen municipalcn Pflichten be-

freit (Cod. Theod. VI 14). Grossi-Gondibei
Ruggiero Dizionario epigrafico II 516.

78) Comes remunerationum 8. Comes
rerum privatarum (Nr. 79), Comes sacra-

9 rum largitionum (Nr. 84).

79) Comes rerum privatarum, auch comes

priratarum (Cod. Theod. XII 1, 120), largitionum

prirntarum (Dessau 1290. Cod. Theod. X 9, 3.

VI 9, 1. 30, 16. X 1, 13), priratarum remunera-

tionum (Cod. Theod. VII 12, 2), prirali aerarii

(Cod. Theod. XI 1«. VI 9, 2. XII 6,32) oder seien

patrimonii (Haenel Corpus legum 260. Cassiod.

var. IV 3, 2. 4, 2), griechisch xopgc rfle iiixf/c xt-

piovolai genannt (Cod. Iust. I 33, 4. 5. 34, 1), iat

Daus den comites consistoriani hervorgegangen und
wird ihnen auch später noch zugerechnet (Cod.

Theod. VI 30, 1. 4). Den Männern seinesVertrauens,

die ihn mit dem allgemeinen Titel Comes um-
gaben, pflegte Constantin der Grosse anfangs

ausserordentlicherweiae die Geschäfte seiner Hof-

haltung zu übertragen. Da er aber seine Cae-

saren seit dem J. 318 noch als Knaben mit der

selbständigen Verwaltung grosser Reichsteile be-

traute, sah er sich veranlasst, zunächst für ihren

9 Hof, dann auch für seinen eigenen feste Compe-
tenzteilungen zwischen den C. zu schaffen. So
hiidet sich denn bei ihm zuerst im J. 319 ein

Beamter, den er noch einfach comitem et nmieum
imstrum ohne nähere Bestimmung nennt, der aber

nach den ihm zugeschriebenen Functionen schon

die Stellung eines Comes rerum privatarum aus-

füllt (Cod. Theod. X 8, 2. Grossi-Gondibei
Ruggiero Dizionario epigrafico II 489). Noch
340 erscheint dieser mit dem einfachen Oomes-

Otitel (Cod. Theod. XII 1, 30); erst 342 ist der

spätere volle Titel in den Kaisergesetzen nach-

weisbar (Cod. Theod. X 10, 6. 7), und in dem
noch strengeren Stil der Inschriften dringt er

erst geircn Ende des 4. Jlidts. durch (zuerst 386,

Dessau 1290; vgl. 1279. CIL V 6253). Vorher

scheint sich hier das Amt hinter den allgemeinen

Titeln comes consistoriunus, comes intra pala-

tium oder comes ordinis primi zu verstecken
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(». oben S. 630ff. und Comcs consistorianus
Nr. 19).

Der Comes rerum privatarum führt unter Con-

stantia dem Grossen noch den Titel rir perfee-

tifsimus, d. h. er gehört dem Ritterstande an,

wie regelmässig die Finanzbeamten der früheren

Kaiserzeit (Cod. Theod. X 8, 2). Später ist er

immer Senator, wie sich dies in dem Titel rir

elnrurimur ausprägt (Dessau 1290. Cod. Theod.

X 10, IS). Nach der Rangordnung Valentinians

geht er den l’roconsuln vor (Cod. Theod. VI 9, 1)

und wird 380 mit dem l’raefecten beinahe gleich-

gestellt (Cod. Theod. VI 9. 2), wodurch ihm auch

der Titel rir mlurtrie (ltull. munic. 1880, 252.

Cod. Theod. I 5, 13. VI 30, 24. X 3, 7. 9, 3.

10, 27 § 2. 32 § 1. XI 18) oder rir magnificus

zukommt (Cod. Theod. X 1, 13). In dieser höch-

sten Beamtenclasse bilden aber die C. rerum
privatarum gemeinsam mit dem Magister offi-

ciorum, dem Quaestor, dem Comes sacrarum lar-
1

gitionum und den C. domesticorum eine zweite,

niedrigere Stufe (Not. dign. or. XJ-XV; occ. IX-
XIII. Cod. Theod. VII 8, 10. XI 18. VI 9. 1. 2).

Obgleich die beiden Finanz-C. an Rang gleichstehcn

(Cod. Theod. VI 30, 24), bekleidet man doch oft

nach der Comitiva rerum privatarum noch die

Comitiva sacrarum largitionum (s. M i n e r v i u s,

Osius, Severinus. Valerius), nicht aber um-
gekehrt (Uber die scheinbare Ausnahme Firminus
s. S e e c k Symmaehns p. CXLII Anm. 724), so

dass jene zwar nicht als das niedrigere, aber doch
als das niedriger geschätzte Amt erscheint. Doch
kommt es auch vor, dass der Comes rerum pri-

vatarum direct zum I’raefectus praetorio befördert

wird (s. Bassus Nr. 30, Gorgonius, Johannes,
Taurus, Thalassius).

Wie sein Name besagt, hat der Comes rerum
privatarum das ITivstvermögen des Kaisers zu

verwalten, doch bleibt die Abgrenzung desselben

gegen das Staatsvermögen und überhaupt die Be-

stimmung der Competenz des Amtes immer etwas
willkürlich. So stehen die Staatswebereien im
allgemeinen unter dem Comes sacrarum largi-

tionum (Not. dign. or. XIII 16; occ. XI 45), dorh
im Occident sind zwei davon der res prirata

privnpu zugeteilt (Not. dign. occ. XII 26. 27).

Umgekehrt gehören die kappadokischen Domänen
durchaus in den Geschäftskreis des Comes rerum
privatarum hinein und waren ihm anfangs auch
untergeben; doch wurden sie gegen Ende des

4 Jhdts. ihm entzogen und unter die Oberauf-
sicht des Praepositus sacri eubiculi gestellt (s.

Comes domorum, Nr. 27). Wie dieser Wechsel
wahrscheinlich durch den allmächtigen Eunuchen
Eutropius bewirkt wurde, der damals das Amt des
Oberkämmerers bekleidete, so gehen wohl auch
die übrigen Anomalien in der Competenzteilung
auf persönliche Einflüsse und zufällige Anlässe

ähnlicher Art zurück. Im allgemeinen aber darf

man den Comes rerum privatarum als kaiser-

lichen Domänenminister bezeichnen, obgleich diese

Definition in manchen Beziehungen zu eng, in

anderen etwas zu weit ist.

Wenn der Staat das Vermögen strafrechtlich

Verurteilter (Nov. Maior. 5. Cod. Theod. IX 42,

17. X 9, 1. 10. 23. 30. 16, 3), Schenkungen von
Ketzern (Cod. Theod. XVI 5, 50) oder unter blut-

schänderischen Eheleuten (Cod. Iust. V 5, 4),

Erbschaften, die herrenlos oder ungültig ver-

macht sind (Nov. Maior. 5. Cod. Theod. X 8, 5.

9, 2. 10, 11. 12. 30. 31. 34. XVI 5, 50). Güter
der Tempel (Cod. Theod. X 1, 8. 10, 24. 82. Cod.
Iust. VII 38, 2. XI 66, 4) oder der Städte (Cod.

Theod. X 10, 24. Cod. Iust. VII 38, 2) für sich

einzieht, so hat der Comes rerum privatarum

die nötigen Anordnungen zu treffen und die ln-

Corporation in das kaiserliche Vermögen zu be-

wirken (Cod. Theod. X 9). Bei ihm sind daher De-

lationen über dem Kaiser verfalleneGüter anzumel-
den, che in der Provinz, in der sie liegen, die Recht-

mässigkeit des Anspruchs gerichtlich untersucht

wird (Cod. Theod. X 10, 13). Er lässt Invcn-

tarc des gewonnenen Besitzes aufnehmen (Cod.

Theod. X 8, 2. 9, 1. 2. 10, 11. 14. 16. 26) und
dieForderungen, die zu den Activa der betreffenden

Vermögen gehören, einzichen (Cod. Theod. X 16.

3). Sind Güter des Fiscus occupiert oder sonst

in irgend einer Weise von Privaten entfremdet
worden, so sorgt er für die Rückforderung (Cod.

Theod. IV 22, 3. V 14, 7. X 1, 14. XV 14, 10.

Nov. Theod. 19. Cod. Iust. VII 38, 2). Auch
zieht er die Stralgelder ein, die seinen eigenen

Subalternbeamten aulerlegt werden (Nov. Theod.

19 § 2). Wenn andererseits eonfiscierte Vermö-
gen ihren früheren Eigentümern zurückgegeben
werden, hat er dies gleichfalls zu veranlassen

(Cod. Theod. (X 42, 13), und bei den zahlreichen

Petitionen, die um Schenkung an den Fiscus ge-

fallener Güter eingercicht werden, lässt er In-

structionen darüber abfassen und, falls der Kaiser
auf Grund derselben seine Zustimmung giebt,

die Übergabe vollziehen (Cod. Theod. IX 42, 7.

X 1, 9. 8, 2. 5. 9, 2. 10, 11. 14. 16. 23. 26. Nov.

Theod. 6, 3), weshalb auch Gesetze, die solche

Schenkungen betreflen, meist an den Comes rerum
privatarum gerichtet sind (Cod. Theod. X 10, 6.

3 12. 18. 21. 22. 24. 31. 82. 34. 12, 1. Cod.

Iust. XI XI 62, 6. Nov. Theod. V 1). Für diese

Zwecke befindet sieb in seinem Officium ein »er i-

um benetiewrum (Not. dign. or. XIV' 10; occ.

XII 32). Er besorgt auch den Verkauf von Gegen-
ständen des kaiserlichen Besitzes, mögen es be-

wegliche Dinge (Cod. Iust. IV 44, 18. VII 37.

2), städtische Häuser (Cod. Theod. X 2, 2) oder

landguter sein (Nov. Val. I. 3 § 7. Cod. Theod.

V 14, 8. 9). Bei den letztgenannten findet der-

selbe in der Regel salro canone statt, d. h. es

i bleibt eine unveränderliche Pacht, die völlig den
Charakter einer Grunusteuer trägt, darauf haften

(Cod. Theod. V 14, 4. Cod. Iust. XI 82, 4), ja

im J. 440 wird jede andere Art des Verkaufes

sogar ganz verboten. Vorher aber konnte man
auch den Canon durch einmalige Zahlung an die

rr» pnvalti ablösen (Nov. Theod. 19). Wird er

nicht ordnungsmässig entrichtet, so fallen die

Güter an den Fiscus zurück, und der Comes rerum
privatarum hat dann für ihre neue Vergebung

i zu sorgen (Cod. Theod. V 13, 18. 14, 4). Auch
leitet er die Verpachtung des kaiserlichen Grund-
besitzes (Cod. Theod. X 3, 3. 6. 7. 5, 1. Cod.

Iust. XI 71, 4), wobei freilich die eigentliche

Versteigerung an den Meistbietenden in der Pro-

vinz von dein Statthalter vorzunehmen ist (Cod.

Theod. XI 28, 13. Cod. Iust. XI 71, 1). Doch
sind die geleisteten Bürgschaften der Pächter im
Officium des Comes rerum privatarum zu buchen.
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für welchen Zweck es ein »mniim securitatum ruratores saltuum (Not. dign. or. XIV 7; »gl.

enthält (Not dign. or. XIV 12; occ. XII 34: Cod. Iust. XI 67, 1), und da« Gleiche scheint

vgL Cod. Theod. I 11, 1. X 3, 4. 5, 1.). Ober auch für den Occident zu gelten, obgleich sie

die Eintreibung der Pachten trifft er die nötigen hier ihrem Titel diese Bezeichnung meist nicht

Verfügungen (Cod. Theod. V 14. 6. XI 1, 25. hinzufügen, sondern «ich nach den Provinzen unter-

27. 20, 4). doch erfolgt sie, wie bei den Steuern. scheiden. Doch in einem Falle heisst es (oee.

durch die Statthalter der Provinzen (Cod. Theod. XII 18): proeuratur rer priratae per Apuliam
I 11, 1. 2. VII 7, 1. XI 20, 4 § 2), an welche et Culabriom »irr saltus Garminianensis, und
die Ofßciales des Comes rerum privatarum abge wie das hier ausdrücklich gesagt wird, so muss
sandt werden, tun von ihnen das Eingekommene 10 inan auch bei den proeuratores rei priratae per

in Empfang zu nehmen und sic zum Eifer zu Sicitiam, per Dalma/iam, per Sariam, per Ua-
spomen, wenn Rückstände geblieben sind (Cod. liam, per urbem Komam (d. h. in der dioeettii

Iust. I 40, 10. Cod. Theod. 1 10, 2. V 14. 6. urbis Romae), per urbicarias regionei rerum
XI 20, 4 § 2). Dass die Statthalter jene Last fuiioai, per Maurelaniam Sitileruem und bei

auf die Decurionen abwälzten, kam wohl nicht dem praepositus rei priratae per Sequamcam
selten vor, wurde aber verboten (Cod. Theod. XII et Germamam primam (Not. dign. occ. XII 17.

I, 30). Vorübergehend wurde auch die Eintrei- 19-25) annehmen, dass sie nicht über die ganzen
bong selbst den Ofticialen des Comes rerum pri- Domänen der Provinz, sondern nur Uber die Saltus

vatarum übertragen (Cod. Theod. I 11, 1) oder gesetzt waren. Dazu passt es. dass in Africa,

besondere Suseeptores dafür von ihm bestellt (Cod. 20 wo die Dichtigkeit der Bevölkerung und die In-

Theod. X 1, 17). Anfangs galt wohl der Grund- tensität des Landbaus die Weidewirtschaft nicht

satz, dass von den Domänen die Pachtsummen hatte aufkommen lassen, ein kaiserlicher Procu-
(canrm) an die res private, die Grundsteuer (an- rator fehlt. Daher ist auch in einem Gesetz im
nona) an die tocrae targitionei abzuführen seien, Zusammenhänge mit den prorurntares rei do-

und im J. 399 wurde er wieder eingeschärft (Cod. minieac von den pabula die Rede (Cod. Theod.
Theod. V 14. 5). Doch war er schon 365 durch X 1, 17). Dass sie mitunter auch über die kaiser-

ein Gesetz Valentinians durchbrochen, der über liehen Häuser zu wachen haben, widerspricht dem
die fundi patrimonialei live empkgteutiei, d. h. nicht, da solche auch auf den Weidetriften stehen

diejenigen, welche gegen eine unveränderliche mochten (Cod. Theod. X 2, 1); diese beschränkte

Zahlung in Erbpacht vergeben waren, dem Comes 30 Competenz erklärt es auch, dass seit dem 4. Jhdt.

sacrarum largitionum die Aufsicht übertragen und von den kaiserlichen Procuratoren so wenig mehr
alle Einkünfte derselben mit wenigen Ausnahmen die Rede ist (Cod. Theod. IX 27, 7. X 4, 1. XI
ihm angewiesen hatte (Cod. Theod. V 13, 19. 20 17, 1. XVI 10, 13). Die Pferdeherden, die ihnen
Cod. Iust. XI 62, 3); deshalb werden auch über anfangs gleich dem übrigen Vieh des kaiserlichen

diese Art der Domänen mehrfach Gesetze an ihn Besitzes unterstanden (Cod. Theod. XI 17, 1),

gerichtet (Cod. Theod. XI 28, 14. Cod. Iust. XI sind im Orient später auf die praepositi gregum
62, 11. 63, 2) und sie von den praedia rei pri - et itabulorum übertragen worden, die aber gleich

vatae unterschieden (Cod. Theod. XI 19 Über- falls zu den Untergebenen des Comes rerum pri-

schrift. IV 11, 3. V 13, 19. XI 7, 19. 19, 4. vatarum gehören (Not. dign. or. XIV 6). Die
Cod. Inst. XI 62—66 Überschriften; die Gesetze, 40 aefore* rei priratae, die jedenfalls auch Organe
welche sie der rei privata zurechnen, wie Cod. der Eigenwirtschaft waren, kann man wohl als

Theod. V 13, 17. Cod. Iust. XI 65, 5, fallen in Unterbeamte der proeuratores sattuum betrachten;

Zeiten, wo ihre Übertragung auf den comes aa- diese hatten ausgedehnte Districte unter sich,

crarum largitionum entweder noch nicht statt- jene die Weidewirtschaft eines einzelnen Gutes
gefunden hatte oder zeitweilig unterbrochen war). (Cod. Theod. I 11, 2. II 1. 1. 11. VII 18, 7.

Jene feste Pacht hatte sich eben so sehr einer 12. X 4, 1. 2. XI 7, 6. 16, 12).

Grundsteuer angenähert, dasses angemessen schien. Endlich ist auch derjenige äscalische Grund-
heide zu verbinden und ganz gleich zu verwalten. besitz, der nicht dem Erwerb, sondern dem eigenen

Daher findet sich auch ein »erimum canmum Gebrauch des Kaisers dienen soll, wie Paläste

nicht nur bei dem Comes rerum privatarum (Not. 50 und Lusthaine, der Aufsicht des Comes rerum pri-

dign. or. XIV 11; occ. XII 33); sondern auch bei vatarum unterstellt, der Uber ihre Instandhaltung

dem comes snrrarum largitionum (Cod. Theod. zu wachen hat (Cod. Theod. V 14, 4. X 1, 12.

X 20, 13. 18. Not. dign. or. XIII 23; oee. XI 89). 10, 16. XV 2, 2. Cod. Iust. XI 77, 1. 78, 1. 2;

Ein Teil der kaiserlichen Güter steht ohne bei der letzten dieser Verordnungen war der

Vermittlung von Grosspächtern unter directer Adressat nicht, wie die verdorbene Überschrift be-

Verwallung der Beamten. Dies gilt namentlich sagt, comes sacrarum largitionum. sondern nach
von der domus dirina per Cappadoriam, wo die Nov. Theod. 19 Comes rerum privatarum).

Colonen ihre Kleinpacht an die res privata zu Zum kaiserlichen Grundbesitz gehören die Co-

leisten haben und hier auch die Zinsen für die Ionen als Inventar. Deshalb liegt es dem Comes
Rückstände gebucht und eingezogen werden (Cod. 60 rerum privatarum ob, dafür zu sorgen, dass ihre

Theod. X 1, 11. XII 6, 14). Dies Ressort wird Zahl nicht geschmälert werde (Cod. Iust. VI 4. 2.

später dem praepositns sneri cnbiculi übertragen XI 68, 4), und sind aus ihnen Recruten zu stellen

(s. Comesdomorum, Nr. 27). Im übrigen kommt (Cod. Theod. VII 13, 12; vgl. XI 16, 12) oder

Eigenwirtschaft wohl nur bei den grossen Weide- auch durch Geldzahlungen abzulösen (Cod. Theod.
triften zur Anwendung, auf denen die kaiserlichen VII 13, 2. 14. 20. Cod. Iust. XI 75, 8), so er-

Herden grasen (Cod. Theod. IX 30, 2. VII 7, 2). geht die Verfügung an ihn. Dasselbe gilt bei

Unter demComes rerum privata umstehen daherim der Lieferung vonPferden oderOetrcide für Kriegs-

Orient keine anderen Procura oren als die pro- zwecke (Cod. Theod. XI 10. 12. 17, 1) oder von
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samtigen Steuern (Cod. Theod. XI 7, 11. 19, 4. übertragen, auch wenn die Vergehen, wegen deren

28 ,1S) and Steuerbefreiungen (Cod. Theod. XI sie zu zahlen sind, mit der Domänenverwaltung

16, 12. 20). Auch Verordnungen über die Be- gar nichts zu thun haben (Nor. Iust. 128, 25).

Wässerung der dominialen Grundstücke (Cod. Iust. ln erster Linie erscheint er als Criminalrichter

XI 66. 5) und über die Auslieferung von Flücht- Uber blutschänderische. Ehen und Verletzung der

lingcn, die sich auf ihnen versteckt haben (Cod. Gräber, weil gerade bei diesen Verbrechen Con-

Theod. X 19, 5). ergehen an ihn als kaiserlichen fiscation die regelmässige Strafe war (Cassiod. var.

Outsverwalter. Endlich unterstehen ihm auch VI 8, 8. 4. Nov. Iust. 12. 189. 154). Wenn auch

die Bastagae privatae, d. h. die Einrichtungen für in dieser Zeit eine res privala noch neben dem
den Transport der Bodenerzeugnisse und sonstigen 10 wcrum palrimonium erwähnt wird (Edict Iust.

Güter, die der resprivata gehören (Not. dign. or. 8, 2 und sonst), so werden damit wohl nur die

XTV 5; occ-XIl 28. 29; vgl. Cod. Theod. VIII 5,20). Ländereien gemeint sein, die von demComesrenim
EigeneGeriehtsbarkeit scheint derComesrernm privatarum eingezogen waren und vorübergehend

privatarum anfangs nicht besessen zu haben. Selbst unter seiner Verwaltung standen, bis sie dem
die Processe seiner Untergebenen, der Palatini. tocrum patrimonium incorporiert wurden,

werden ihm erst um das J. 425 übertragen, und Als Vertreter des Comes rerum privatarum in

auch das nur, wenn sie sich in der Residenz auf- den einzelnen Dioeeesen fungieren die rationales

halten; in der Provinz sind sie den Statthaltern rei pritalae (s. Rationalis). Die Mitglieder

unterstellt (Cod. Iust. XII 28, 12. Cod. Theod. seines Officiums heissen palatini rerum priva-

XII 6, 82). Bei Dennntiationen, dass irgend ein 20 tarum und gemessen mannigfacher Privilegien

Besitz als üscalischcr in Anspruch zu nehmen sei, (s. Palatini). Ihre Zahl wurde im J. 399 von

entscheidet der gewöhnliche Richter, und erst auf Honorius auf 300 festgesetzt (Cod. Theod. VI
seine Anzeige beim Comes rerum privatarum voll- 80, 16). Ein Verzeichnis der überlieferten Co-

zieht dieser die Incorporation in das kaiserliche mites rerum privatarum, das freilich nicht ganz

Vermögen (Cod. Theod. X 10, 7. 8). Auch die vollständig ist, findet man bei Grossi-Gondi in

Appellation geht nicht an ihn, sondern an die Ruggieros Dizionario epigrafiro II 497. His
ordentlichen Instanzen, und wenn von diesen weiter Die Domänen der römischen Kaiserzeit 88.

appelliert wird, an den Kaiser selbst, für welchen 80) Comes Ripae, ein Amt, das nur in

dann freilich der Comes rerum privatarum die In- folgender Inschrift, die in Arles gefunden ist, er-

struction des Processes zu besorgen hat, was prak- 30 wähnt wird: Bene pausanti in pace Flfavio)

tisch in den meisten Fällen von einer Entschei Memorio v(iro) pferfectissimo), qui militfavit)

düng desselben kaum verschieden gewesen sein int(er) lovianor annoe XXVIll, pro(tector) do-

wnA. Zwar hatte er sich schon unter Theodosius m(estieue) onfnos) VI, prae(posihu) Lanciaris

dem Grossen die Gerichtsbarkeit in fiscalischen sen[ioribus onfnos) . . ., t]rib(unui) an(nos) III,

Processen zu verschaffen gewusst; doch wurde dies comes ripe an(num) I, cont(es) Slauret(aniae)

noch 383 rückgängig gemacht und der alte Zu- Ting(itanae) onfnos) 1111, »ixfit) onfnos) LXXV
stand wiederhergestellt (Symm. rel. 41, 6. Cod. Prarsidia txmi[unx] marito duleissimo, CIL XII
Theod. XI 30, 18. 41). Schon 385 aber wird ver- 678 = Dessau 2788. Dass es sich um einemili-

fügt, dass von Entscheidungen der Rationales und tärische Charge handelt, ergiebt die ganze Lauf
Diseussores an ihn zu appellieren sei; doch kann 40 bahn des Mannes. Die comitiva ripae steht

er auch dann seine Befugnis auf einen Provincial- zwischen dem Tribunal, d. h. dem Commando eines

Statthalter übertragen (Cod. Theod. XI 30, 45; einzelnen Truppenteils, und dem einer ganzen
vgL X 13, 1. XI 36, 29. 82). Für Rom bestimmt Provinz. Non giebt es untergeordnete eomitesrei

Theodosius 389. dass bei Summen über 200 Pfund militaris, denen nur die Besatzung einer einzelnen

Silber die Appellation an den Comes rerum privsta- Stadt oder ein Detachement von wenigen Truppen
rum, bei niedrigeren an den Stadtpraefecten gehen untergeben ist (s. Comes rei militaris, Nr. 77).

»oll (Cod. Theod. XI 30,49). Auch später versucht Einen solchen werden wir hier zu erkennen haben,

man noch zeitweilig, die alte Praxis herzustellen Wahrscheinlich hatte er dieVerteidigung für einen

(Cod. Theod. XI 80, 68); doch hat sie keinen Be- bestimmten kleinen Teil der Donau- oder Rhein-
stand. So entwickelt sich im 5. Jbdt. der Comes 50 grenze zu leiten. Zu vergleichen ist die ripa

rerum privatarum zum eigentlich berufenen Richter prima in Raetien (Not. dign. occ. XXXV 18) und
in fiscalischen Sachen (Cod. Iust. I 33, 3. Cod. die verschiedenen ripae legionu

m

in Skythien
Theod. X 10, 32 § 1), und diese Competenz bleibt und Moesien (Not. dign. or. XXXIX 30. 31. 33
ihm, als Anastasius (491—518) ihm die Domänen- —35. XL 81. 32. 34. 35). An den Oberbefehl
Verwaltung nimmt und auf den comes saeri patri- über eine ganze Militärprovinz, wie ihn die Duces
monii überträgt. Denn dass er diejenigen Be- und die höheren comites rei militaris besessen,

fugnisse. nach denen er seinen Namen führte, im ist kaum zu denken, da sie sonst, wie Mauretania
6. Jhdt. nicht mehr ausübte, sagt Cassiod. var. Tingitina bei dem folgenden Amte, zweifellos ge-

VI 8, 1 ausdrücklich : comitira privatarum, sicut nannt worden wäre. Da der Mann noch bei seinem
RomiitM ipsius sentitur insonarc vocabulum, per 60 Tode den Titel vir perlectissimus führt, während
rationalium curam quondam prinripum privatam er nach der Rangordnung Valentinians I. als Co-
lerlur gubernasse substantiam; vgl. Comes saeri mes Mauretaniae schon vir spectabilis sein müsste,
patrimonii (Nr. 87). Jetzt beschränkt sich seine kann die Inschrift nicht weit über die Mitte des
Thätigkeit darauf, die an den Fiscus gefallenen 4. Jhdts. herabreichen. Das Amt des Comes ripae

Besitzungen einzuziehen und, falls dessen An- scheint danach nur unter der constantinischen
sprüche streitig sind, die darüber geführten Pro- Dynastie bestanden zu haben, wenn cs nicht über-

cesse zu entscheiden (Cassiod. var. VI 8, 5. 6). haupt ein ausserordentliches war. C. Jullian Bull,

fbm wird daher die Einziehung von Strafgeldern epigr. IV 8.
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81) Comes riparum et alvei Tiberis ct Verpflegung bei festlichen Gelegenheiten, nament-

cloacarum ist der Titel, der nach der Zeit Con- lieh bei den Quinquennalfeiern, empfingen (Procop.

stantins des Grossen {CIL VI 1143. 1723) der hist. arc. 24 p. 71 A). Sie stehen daher im Gegen-

curator alrei Tiberis et cloacarum erhält, Not. satze zur arca der Praefecti praetorio, aus der

dign. occ. IV 6. die Ernährung derTruppen zu bestreiten war (Cod.

82) Comes Romanus, ein Beamter, der nur Thcod. VIII 1, 12. 8, 5. XI 28, 9. 16. XII 6, 30.

bei Cassiod. var. VII 13 vorkommt, aber vielleicht Cod. Iust. X 23, 3 § 3). Dieser kommen die anno-

als der Nachfolger des älteren eurator statuarum narii tituli, d. h. die Naturalsteuern, zu (Cod. Iust.

(Not. dign. occ. IV 14. Dessau 1222) zu be- X 19, 6; vgl. Cod. Theod. XI 28, 9. 17). während

trachten ist. Er hat dafür zu sorgen, dass die 10 die largitionales tituli (Cod. Theod. I 10, 2. VIII

Statuen und öffentlichen Gebäude Roms nicht 1, 12. XI 28, 14. Cod. Iust. IV 61, 12. X 23,

durch private Habgier angetastet werden, muss 3. 4. Edict. Iust. 13, 11, 2) vorzugsweise in Gold

für diesen Zweck Nachtwachen ausstellen und die (Cod. Theod. I 10, 7. XII 6, 13. 30) oder Silber

übelthäter aburteilen; vgl. Comes civitatis (Cod. Theod. XIII 2) zu zahlen waren. Daher be-

(Nr. 15). Mommsen Neues Archiv f. ältere wahren auch die Praefecten die Normalmasse für

deutsche Geschichtskunde XIV 493. Korn, Wein u. dgl., der Comes sacrarum largi-

83) Comes sacrae vestis scheint nach tionum die Normalgewichte für Gold, Silber und
Constant. Porphyr, de caerim. I 9 das Kleider- andere Metalle (Nov. Iust. 128, 15). Ein solches

magazin des Hofes verwaltet und täglich dem Solidusgewicht mit der Aufschrift: eiagfium

)

Kaiser die für die zu erwartenden Ceremonien 20 sol(idi) sub v(iro) inl(ustri) lohanni com(ite)

erforderlichen Gewänder ausgefolgt zu haben. Er s{acrarum) l(argitionum) hat sich noch erhalten

wird zuerst in einem Gesetz des Honorius vom (Cohen M6dailles imperiales VIII* 191). Doch
J. 412 erwähnt, aus dem hervorgebt, dass er zu ist jene Scheidung nicht ganz streng durchge-

den Cubicularii gehörte und dem praepositus führt; z. B. fliesst von den Domanialgütern, die

sacri eubiculi unterstellt war (Cod. Theod. XI in Erbpacht gegeben sind, die Grundsteuer (aw-

18). Danach muss er von dem comes vestiarii, tiona) in die sacrae largiliones (Cod. Theod. V
der als Untergebener des comes sacrarum largi- 14, 5) und zeitweilig auch die Pachtsumme selbst

tionum in der Not. dign. occ. XI 5 erscheint, (Cod. Theod. V 13, 19. 20. Cod. Iust. XI 62, 3),

verschieden gewesen zu sein. obgleich beide wahrscheinlich in Naturalien ent-

84) Comes sacrarum largitionum, auch 30 ri<mtet wurden. Was zu solchen Ausnahmen An-

comes sacrarum (Cod. Theod. XI l 1, 120. Cassiod. lass gab und wie lange sie in Geltung waren,

var. V 40. VII 22. VIII 16. CIL V 6253), comes ist unbekannt (vgl. Comes rerum privatarum.
largitionum (Cod. Theod. XI 16, 7. Ephern. epigr. Nr. 79).

IV 72. Ammian. XXII 3, 7. XXIII 1, 5), sacra- Ausser den Einkünften aus dieser Art von

rum remunerationum comes (Dessau 809. Cod. Domänen, über die mehrfach Gesetze an den Comes
Theod. VII 12, 2. XI 30, 41), comes sacri aerarii sacrarum largitionum gerichtet werden (Cod.Theod.
(Cod. Theod. I 5, 13. VI 9, 2. XI 18. 30, 39. XI 28), 14. Cod. Iust. XI 62, 11. 68, 2), wurde
XII 6, 32), griechisch xopgi xü>v foiew {hjoav- seine Casse hauptsächlich aus folgenden Quellen

gxöv (K a i b e 1 Epigrammata Graeca 919, 5. Cod. gespeist:

Iust. I 84, 3. Rcinach Trait4 d’^pigraphie grec- 40 a) Die Senatorensteuer, die anfangs in Weiss-

que, Paris 1885, 525), xtongs xu>v xoprjxaxrj- kupfergeld, später in Gold entrichtet werden musste
olwv Xagytuövujv (Theodor, h. e. IV 22, 10), xwv (Cod. Theod. VI 2, 17; vgl. Collatio glebalis).

&rjoavgä>v xapias (Sozom. VI 19), 6 bxl Td>r b) Die Handelssteuer, die in Gold und Silber

ßaodixätv {hjoavQcö* (Socrat. IV 21) genannt. bezahlt wurde (Cod. Theod. XI 12, 3. XIII 1, 6.

Sein Amt ist wohl zugleich mit des comes Nov. Val. 23; vgL Collatio lustralis).
rerum privatarum um 318 entstanden und hat c) Die Zölle, mögen es nun Einfuhr-, Ausfuhr

sich diesem parallel entwickelt. So gehört auch oder Durchgangszölle sein (Cod. Theod. IV 12,

er zu den comites consistoriani (Cod. Theod. VI 8. 9). Im Anschluss hieran und an die eben er-

30, 1.' 4) und scheint anfangs officiell nur den wähnte Steuer hat der Comes sacrarum largitio-

Titel comes ordinis primi intra consistorium 50 num den Handel im ganzen Reiche, namentlich

oder intra palatium geführt zu haben. In Ge- den Grenzverkehr, zu beaufsichtigen (Cassiod. var.

setzen kommt er mit dem uns geläufigen Titel VI 7, 7. Cod. Theod. I 10, 4. Nov. Iust. 136.

zuerst 345 vor (Cod. Theod. XI 7, 5), in dem Nov. Val. 23. Cod. Iust. IV 40, 1. 63, 2. 6),

noch strengeren Stil der Inschriften erst 418 und die comites commernorum sind seine Unter-

(Dessau 1291. 1304. 809. CIL VI 1674). Auch gebenen (s. Comes commerciorum, Nr. 18).

er ist anfangs Ritter und heisst demgemäss vir d) Das aurum oblaticium, das der Senat den

perfectissimus (Cod. Theod. XI 7, 5), wird aber Kaisern bei ihren fünfjährigen Regienmgsjubiläen

später Senator und erhält den Titel vir inlustris darzubringen pflegte Symach. rel. 13, 8. 30, l).

(Dessau 1291. CIL VI 1674. Cod. Theod. I 5, Dasselbe gilt wohl auch von den anderen schein-

13. Not. dign. or. XIII 1. 4. 21; occ. XI 1. 3. 60 bar freiwilligen Geldgeschenken an die Henscher

87 und sonst), und seine Stellung ist zwar nicht wie den strenae der Beamten (Symm. rel. 15)

höher an Rang, aber wohl an Einfluss, als die und dem aurum coronarium . Allerdings ist es

des comes rerum privatarum, und wird daher bei diesem auffällig, dass von den Gesetzen dar-

oft nach dieser bekleidet (s. Comes rerum pri- über keines an den Comes sacrarum largitionum,

vatarum, Nr. 79). sondern alle an Praefecten gerichtet sind (Cod.

Die sacrae largiliones führen ihren Namen Theod. XII 12, 15. 13, 1—5). Doch mag sich

wahrscheinlich von den Geldgeschenken, welche dies daraus erklären, dass die Statthalter, die

die Soldaten neben ihrer regelmässigen Natural- jenen untergeben waren, die Eintreibung zu be-
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sorgen hatten. Ebenso ist auch eine Verordnung Diese Bestände werden in den Thesauri an-

iiber das urgentum, quod quis thesauris fucrnl gesammelt, die sich teils am Hofe selbst befinden,

inlaturus, das also jedenfalls in die sacrae lar- teils tlber die Provinzen zerstreut sind, damit auch
gitiones floss, an einen Praefecten erlassen (Cod. dort nach Anweisung des Comes sacrarum largi-

Tbeod. XIII 2). tionum Zahlungen aus ihnen geleistet werden
e) Die Steuer, welche die Juden früher unter können (Ammian. XXU 3, 7). Ihre unmittelbare

dem Namen des aurum coronarium ihren Patri- Verwaltung kommt den praepositi tkesaurvrum

archen gezahlt hatten, wurde seit 429 von dem zu, über die wieder die comites largitionum per

Comes sacrarum largitionum für seine Casse ein- omnea dioeceses als Vertreter der Centralstelle

gezogen (Cod. Theod. XVI 8, 29= Cod. Iust. 1 10 gesetzt sind (s. Comes largitionum,Nr.50). Von
9, 17), nachdem schon vorher gelegentliche Con- diesen Beamten, wie von ihren Subalternen, den
fiscationen dieser Gelder vorgekommen waren (Cod. Schatzwächtern und Rechnungsführern, hat der

Theod. XVI 8, 14). Comes sacrarum largitionum Bürgen zu fordern,

f) Der Ertrag der staatlichen Bergwerke, wes- und ihm müssen sie bei Niederlegung des Amtes
halb auch der comes metallorum per Illyricum Rechenschaft geben (Cod. Theod. I 32, 8. 4. VIII

Untergebener des Comes sacrarum largitionum ist 7, 14. XII 1, 97. Cod. Iust. XI 8, 14).

(Not. dign. or. XIII 11). Diesem steht auch die Aus dem Metall, das bei ihm einliuft, hat der

Aufsicht Uber den erblichen Stand der Bergleute Comes sacrarum largitionum die Münzprägung be-

(metatlarii) zu, und er hat dafür zu sorgen, dass sorgen zu lassen (Cassiod. var. VI 7, 3. Not. dign.

sich kein Verpflichteter demselben entzieht (Cod. 20 or. XIII 18; oce. XI 38—44; vgl. Cod. Theod. IX
Theod. X 19, 15). Die Goldwäscherei kann auch 21, 7—9. I 32, 3 § 2), weshalb auch das erbliche

von Privaten auf eigene Rechnung betrieben wer- Corpus der monetarii seiner Aufsicht untersteht

den, doch haben diese aurileguli den »oeroe lar- (Cod. Theod. X 20, 1. 10. 16). Nach einer Ver-

gitiones eine bestimmte Abgabe in Goldstaub, den Ordnung vom J. 367 haben diejenigen, welche das

metallieus canon, zu entrichten und für den Rest Gold in Empfang nehmen, es nicht in der Form
des Gewinnes besitzt die kaiserliche Casse ein von Münzen einzusenden, sondern eingeschmolzen,

Vorkaufsrecht (Cod. Theod. X 19, 8. 4. 12). End- weil dadurch die Prüfung seiner Echtheit leichter

lieh muss auch von den Erträgen der Bergwerke, ist (Cod. Theod. XII 6, 13), so dass eine fort-

die sich im Privatleben befinden, der Zehnte an währende Umprägung desselben stattfindet. Diese

den Comes sacrarum largitionum bezahlt werden 30 scheint im Okjcident der comes auri besorgt zu

(Cod. Theod. X 19, 10. 11). haben, dessen Zeichen daher auch auf den Gold-

g) Der Ertrag des Salzmonopols, das erst unter münzen erscheint (s. Comesauri, Nr. 11).

der Ostgotbenherrschaft in Italien nachweisbar Für den Transport der fiscalisehen Güter stehen

ist. aber von Caasiodor schon der Vorzeit zage- dem Comes sacrarum largitionum die Bastagae

schrieben wird (Cassiod. var. VI 7, 8). zur Verfügung (Not. dign. or. XIII 19. 33; occ.

h) Die Fabrieate der kaiserlichen Webereien XI 78—85. 99), woran sieh die Aufsicht Uber den
und Purpurfärbereien, die alle unter dem Comes erblichen Verband der Bastagarii anschliesst (Cod.

sacrarum largitionum standen (Not. dign. or. XIII Theod. X 20, 11).

14—17. 20; oce. XI 5. 45—77. Cod. Iust. IV Aus den Beständen seiner Caasen zahlt er den

40, 1, XI 8, 14. Cod. Theod. I 32, 8 § 2. X 20, 40Soldaten ihre Bezüge, soweit sie nicht in Natural-

13. 18. 21, 1—3. Cassiod. var. I 2, 1. VI 7, 6) Verpflegung, sondern in barem Gelde bestehen

und deren Erzeugnisse in den (Aesauri niederge- (Cod. Theod. VII 6, 4. XI 17, 8). Den Beamten
legt wurden (Hist. Aug. Alex. 40, 3). Hieran liefert er ihre Amtstracht aus den kaiserlichen

schloss sich seine Aufsicht über die erblichen Cor- Kleidermagazinen (Cod. Theod. VI 26, 18. 30, 11.

pora der kaiserlichen Leinweber (linteones oder Hist. Aug. Alex. 40, 3) und spendet ihnen die

linteorti Cod. Theod. X 20, 6. 8. 16), der Woll- Geldgeschenke, die der Kaiser ihnen am Neujahn-
weber (gynaeeearii Cod. Theod. X 20, 2. 8. 7. tage und bei sonstigen festlichen Gelegenheiten

9. 16) und der Purpurfärber (muritrguli oder verehren lässt (Cassiod. var. VI 7, 2. Cod. Theod.
eonekylioleguli Cod. Theod. X 20, 5. 12. 14—17). VI 30, 11), während ihre regelmässige Löhnung

i) Auch die Fabriken der Barbaricarii, d. h. 50 lannona) aus Naturalien besteht und daher von
derjenigen, welche Gewänder und Waffen mit den Praefecten empfangen wird. Zeitweilig er-

Gold- und Silberschmuck versahen, waren ihm üffnet er ihnen gegen Sicherheiten auch Credite
anfangs im ganzen Reiche untergeben (Not. dign. aus den Goldschätzen der Thesauri, doch wurde
occ. XI 74—77. Cod. Theod. X 22, 1). Doch dies 381 verboten (Cod. Theod. X 24, 2).

nach dem J. 874 wurden sie im Orient dem Ma- Die Gerichtsbarkeit des Comes sacrarum largi-

gister offieiorum, dem die Waffenfabriken unter- tionum hat ganz ähnliche Veränderungen durch-
standen, übertragen (Not, dign. or. XI 45—49; gemacht, wie bei dem comes rerum privaiarum.
vgl. Bd. n S. 2856L). Anfangs scheint auch in den Processen der sacrac

k) Die Kopfsteuer der ländlichen RevülkeTung largitiones der gewühnliehe Ritter entschieden
wird im Ostgothenreiche gleichfalls den sacrac 60 zu haben nnd bei Appellationen der regelmässige
largitiones zugeführt (Cassiod. rar. Vn 12—22). Instanzweg eingescnlagen zu sein. Im J. 381

l) Auch gewisse Strafgelder werden für sie urteilt in den Provinzen der eomr» largitionum
und durch ihre Beamten eingetrieben (Cod. Theod. der einzelnen Dioeeese, von dem die Appellation
IX 21, 7. 8. XI 16, 7. Cassiod. var. VIII 24 5). an den Comes sacrarum largitionum geht (Cod.

in) Endlich haben die Städte von den Ein- Theod. XI 30, 39). Doch 383 wird der alte Zu-
künften ihres Grundbesitzes einen bestimmten Teil stand hergestellt; wenn von dem Appellations-

an die sacrac largitiones zu zahlen (Cod. Theod. richter sn den Kaiser weiter appelliert wird, he-

V 13, 35. XV 1, 32). hält sieh dieser die Entscheidung zwar vor, doch

Paalr-wiuo» tv 22
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instruiert der Comcs sacrarum largitionum den
Process (Cod. Theod. XI 30, 40. 41). Im J. 385
wird dieser dann zum höchsten Richter in Fiscal-

sachen gemacht, soweit sie seine Casse betrelTen

(Cod. Theod. I 10, 3. 4. XI 30, 46. 36, 30). Die
Processe seiner Otticialen werden ihm erst um
das J. 425 zugewiesen, aber nur, wenn sie in der

Residenz sind: in der Provinz hahen sic vor den
Statthaltern Recht zu nehmen (Cod. Iust. XII

23, 12. Cod. Theod. XII 6, 32).

Die Vertreter des Comes sacrarum largitionum

in der Provinz sind neben den coimte« largitio-

num per eingulas dioeceeeg die rationaler ginn -

marum (s. Cumeg largitionum (oben Nr. 50]
und R a t i o n a 1 i s). Seine Officialen. die am
Hole unter seinem unmittelbaren Befehl stehen

und von ihm in die Provinzen geschickt werden,

um die Statthalter zur Eintreibung der tituli lar-

aitionaler anzuhalten (Cod. Iust. I 40, 10. Cod,

Cassiod. var. IV 3, 2. 4, 2; vgl. C o m e s r e r n m
p r i v a t a r u m Nr. 79).

b) KlaviusPeregrinus Saturninus wird in seiner

Inschrift comes ordinis primi moderang in-

lugtrem racri patrimonii comitiram genannt

(Dessau 1275), in einem Gesetze des J. 390
comes et proeuralor dieinae domug (Cod. Theod.

IX 42. 16). Nach dem Inhalte desselben scheint

dies ein ausserordentliches Amt gewesen zu sein.

10 bestimmt den ungeheuren Besitz des Gildo in

Africa für den Fiscus einzuziehen und seine Ver-

waltung zu ordnen. O. Hirsehfeid Unter-

suchungen auf dem Gebiete der röm. Verwaltungs-

geschichte 148. Mommsen Neues Archiv, d.

Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde XTV
464.

c) Ein besonderes Amt, das technisch den Titel

Comes sacri patrimonii, griechisch xdgijf n)c Un-

xiji xv/jofuk führte, ist erst durch Anastasius

Theod. I 10, 2. 7. XII 6. 80) heissen polatim 20 (491—518) geschaffen worden (Cod. Iust. I 34.

taerarum largitionum und sind mit mannig-
fachen Privilegien ausgestattet (s. Palatini).
Ihre Zahl wurde im J. 399 im Oecident auf 546,

im Orient auf 224 und 610 Supernumerarii filiert

(Cod. Theod. VI 30, 15. 17). Sie zerfallen in

folgende Abteilungen:

a) Senntum canonum (Not. dign. or. XIII
23; oec. 89. Cod. Theod. X 20, 13. 18), das

die Eintreibung der Pachten, des «inom metallieug

Joh. l;_vd. de mag. II 27. Otto Thesaurus iuris

Romani III 1776 s. v. nargtßomäXm). Er zweigte

es in der Weise von der eomitira rerum prieo-

tarum ab, dass dieser die Ausführung von Con-
fiscationen und die Entscheidung der damit zu-

sammenhängenden Processe verblieb, dagegen die

Verwaltung der kaiserlichen Domaenen genommen
(Cassiod. var. VI 8, 1) und auf das neue Amt
übertragen wurde. Dies scheint im J. 509 oder

und ähnlicher fester Einnahmen zu besorgen hat. 30 kurz vorher geschehen zu sein; jedenfalls wurde
b) Senntum tabulariorum (Not. dign. or. XIIT

24; occ. XI 90. Cod. Theod. X 20, 18. Nov. Val.

7, 3 § 2), dem wohl die Rechnungsführung für

den ganzen Umfang der sacrae largitionet oblag.

c) Serinium numerorum (Not. dign. a. O.),

das die Ausgaben für die Soldaten zu buchen hafte.

d) Serinium aureae maseae und
e) Serinium ouri ad respontum, jenes wohl

für die Verwaltung der Goldbarren, dieses für das

gemünzte Gold bestimmt.
f) Serinium resfiarii «ocri für die Buchung

der Kleiderbestände, die sich in den Thesauri be-

fanden.

g) Serinium argenti und
h) Serinium a miliareneibut, jenes wieder

für das ungemünzte, dieses für das gemünzte
Silber, entsprechen der Einteilung, die auch für

das Gold getroffen war.

i) Serinium o peeuniis für das Kupfergeld.

die Neuerung um diese Zeit im Ostgothenreiehe

durchgeführt. Denn Senarius, der mit der 3. In-

diction (i. Sept. 509) sein Amt antrat (Cassiod.

var. IV 3, 2), wird noch in der Überschrift aller

an ihn gerichteten Briefen comes priratarum ge-

nannt (Cassiod. var. IV 3. 7. 11. 13): gleichwohl

aber schreiben ihm dieselben Briefe (IV 8, 2. 4. 2)

die eomiliru patrimonii zu, was nicht möglich
wäre, wenn dieser Titel schon seine neue teeh-

40nisrhe Bedeutung gewonnen hätte. Bald darauf

aber erscheint er auch in den officiellen Über-
schriften der cassiodorischen Urkunden (I 16. V
18. VI 9. VIII 23. IX 3. 13)), und Senarius selbst

nennt sich in seiner Grabschrift rir inlustri

*

comes patrimonii et patrieiue (Cassiodorius ed.

Mommsen 499). Danach scheint es, als wenn
während seiner Verwaltung jene Teilung der

eomitira rerum priratarum eingetreten sei. Denn
dass Iulianus schon früher die eomitira patri-

Im Ostgothenreiehe ist mit der Comitiva sacra- 50 monii bekleidet habe, folgt nicht mit Notwendig-
rum largitionum auch der Primiceriatus Notario-

rum vereinigt, d. h. dem Comes rerum privata-

rum ist die Ausstellung der BestaUpngsdecrete

(eodieilli

)

für alle höheren Ämter übertragen (Cas-

siod. var. VI 7, 4. 9).

Ein Verzeichnis der bekannten Comites sacra-

rum largitionum. das freilich nicht ganz voll-

ständig ist, findet man bei Grossi-Gondi in

Ruggieros Dizionario epigrafim II 495.

keit aus Cassiod. var. I 16. Wenn ihm dort be-

fohlen wird, gewisse Summen von den Pachtrück-
ständen der ersten Indiction (507/8) zu streichen,

so braucht er darum nicht schon in der zweiten In-

diction sein Amt bekleidet zu haben, sondern

jene Rückstände konnten auch viel älter sein.

Der Comes sacri patrimonii führt den Titel

rir inlugtris (Cassiod. var. IV 15, 1. V 7, 8. 18, 1.

VIII 23, 1. 2. IX 3, 1. 9. 1. 13, 1. Ennod. 125

85) Comes sacri aerarii s. Comes sacra- 60= ep. IV 7) und steht dem comes rerum pri-

rum largitionum (Nr. 84).

8«) Comes sacri consistorii s. Comes
consistorianus (Nr. 19).

87) Comes sacri patrimonii. a) Dies ist

eine der vielen Benennungen, mit denen bei der

Unsicherheit des technischen Sprachgebrauchs im
4. und 5. Jhdt. der comeg rerum priratarum

bezeichnet wird. H a e n e 1 CorpuB legum 260.

ratarum im Range gleich, weshalb auch dieselben

Privilegien den Unterbeamten beider zukommen
(Cod. Iust. I 34, 1). Diese werden auch bei ihm
alsPalatini bezeichnet (Procop. hist. are. 22 p. 64A).

unter ihnen finden sich ekartarii (Cassiod. var.

VIII 23, 4. IX 3. 2).

Der Comes sacri patrimonii leitet die Ver-

waltung der kaiserlichen Landgüter (Cassiod. var.
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VI 9, 6) und hat daher in erster Linie für die hat lustinian das Gesetz Cod. Theod. VI Ui in

Eintreibung der Pachtsummen von den Cunduc- der Form in seinen Codex aufgenommen (XII 11).

tores derselben zu sorgen (Cassiod. var. I 16. dass er die Worte tribunos eliam sacri stabuli

V 7, 8. Ennod. 306 = epist. VII 1). An ihn durch comites etiam sacri stabuli ersetzte. Hier

ergehen daher auch die Verfügungen über Herab- und Cod. Theod. XI 18, 1. 17, 3 erscheinen die

Setzungen oder Nachlässe der Pachten (Cassiod. betreffenden Beamten in der Mehrzahl: Cod. Theod.

var. IX 9, 8. I 16). Wenn auf den Domänen XI 1, 29 wird der Singular wohl nur Corruptel

Holz geschlagen (Cassiod. var. V 18, 3. 20, 1) sein; wo dagegen Ammianus Marcellinus des Tri-

oder ein Bergwerk angelegt werden soll (Cassiod. bunus stabuli erwähnt, scheint es sich immar
var. IX 3, 2), trifft er die nötigen Verfügungen. 10 um ein Einzelamt. nicht um ein collegiaiisches

Ihm sind die kaiserlichen Colonen untergeben zu handeln. In dieser Beziehung mögen zeit-

(Cod. Iust. I 34. 1. Cassiod. var. VI 9, 2) und weilige Wechsel eingetreten sein, wie wir sie auch
falls aus ihnen Leute für die Flotte ausgehoben bei anderen Ämtern beobachten können. Im Occi-

werden, geht der Befehl durch ihn (Cassiod. V dent führt derComes stabuli sacri noch im J. 401

18. 19). Doch behält er auch später über sie den Titel rir clarissimus (Cod. Theod. XI 17, 3);

ein Recht der Oberaufsicht (Cassiod. var. IV 15, 1), im Orient wird er 418 zum vir spectobihs er-

weil ihre Schilfe nicht nur für den Krieg, sondern hoben (Cod. Theod. VI 13).

auch für den Transport des auf den Domänen er- Der tribunus stabuli pflegt grossen Einfluss

zeugten Kornes benutzt werden (Cassiod. var. V zu besitzen (Ammian. XIV 10. 8), und oft werden

16, 2; vgl. Dromonarii). Seiner Gerichtsbarkeit 20 nahe Verwandte des Kaisers mit diesem Amte
unterstehen die Conductores (Ennod. 275, 2= betraut (Ammian. XXVI 4, 2. XXVIII 2, 10. XXX
ep. VI 10, 2), die Posseaaoren der emphyteuti- 5, 19. Dessau 1278). Um 500 wird ein Comes
carisehen Güter (Cassiod. VI 9, 5) und die Co- stabuli sacri zum Magister militum befördert

Ionen (Cod. Iust. I 34, 1); auch besitzt er Straf- (Deisao 1303); doch um die Mitte des 4. Jhdts.

recht gegenüber den Statthaltern, falls sie ihn erscheint ein entsprechendes Aufsteigen noch als

in der Einziehung der Gefälle nicht angemessen gewaltiger Sprung (Ammian. XIV 10, 8. XX 2, 5).

unterstützen (Codi Iust. I 34, 2). Aus seinen Ein- und auch bei Stilicho schiebt sich die Comitiva
künften versieht er den Weinkeller (Cassiod. var. domesticorum zwischen die Comitiva stabuli und
XII 4, 2) und überhaupt die Tafel des Kaisers das Magisterium militum ein (Dessau 1278).

(Cassiod. var. VI 9, 7. 8), weshalb er auch mit 30 Da der Comes stabuli sacri von den regelmässigen
ihm in stetem persönlichen Verkehr steht (Cassiod. Pferdesteuern eine Sportula von 2 Solidi (= 25 M.)
var. VI 9, 1. 3. 6. 8). Er zahlt Erbschaften den auf jedes Pferd erhält (Cod. Theod. XI 17, 3;

Berechtigten zurück, auf deren Behauptung der vgl. 1, 29), scheint er die Pferdelieferungen für

Kaiser verzichtet (Cassiod. var. VIII 23, 2), und die Armee geleitet zu haben. Auch wurden ihm
ausnahmsweise können auch Erhöhungen von Be- mitunter ausserordentliche Commandos übertragen

amtengehältern auf seine Casse angewiesen wer- (Ammian. XX 4, 3. 5, 1. Procop. a. O.).

den. in welchem Falle sie wohl als jährlich wieder- 89) Comites sagittarii, Not. dign. or. V
holte Gnadengeschenke au? dem persönlichen Ver- 30. VI 31; vgl. oben S. 628.

mögen des Herrschers zu betrachten sind (Cassiod. 90) Comes scholae. Die Tribunen der
var. IX 63). Mommsen Neues Archiv f. ältere 40 kaiserlichen Leibwächtercorps (scholae palatinae)

deutsche Geschichtskunde XIV 464. 544. Gau- erhalten anfangs gelegentlich den Comeatitel und
d e n z i Sui rapporti tra ITtaliael'imperod'Oriente damit die Würde des vir spectabilis und pro-

fra gli anni 476 e 554 d. C., Bologna 1888, 152. eonaularischen Rang (Cod. Theod. VI 13); dann
R. His Die Domänen der römischen Kaiserzeit 70. wird diese Auszeichnung regelmässig, wodurch die

8S) Comes sacri stabuli, griechisch fipxeuv tribuni scholarum sieh in nrmites scholarum ver-

tOy ßaotXtxtir l.moxoucov (Procop. hist. arc. 4 wandeln (Nov. Theod. 21). Die Entwicklung ist

p. 15 A; bell. Goth. I7jp. 325 C), der Vorsteher also bei diesem Amte genau dieselbe, wie bei der

des kaiserlichen MarstaUs, der sich ebenso bei Comitiva sacri stabuli, der es auch im Range
den Caesares. wie bei den Augusti findet (Ammian. gleichsteht. Vgl. Scholae palatinae.
XX 4, 3), führt eigentlich den Titel tribunus 50 91 ) Comes secundi ordinis s. oben S. 635f.

sacri stabuli (Cod. Theod. VI 18. Ammian. XIV und Comesconsistorianus (Nr. 19).

10, 8. XX 4. 3. XXVI 4. 2. XXVIII 2, 10. XXX 92) Comites seniores. Not. dign. oee. VI
5, 19) und kann nach Begleitung dieses Amtes 43. VII 159; or. VI 28; vgl. oben 8. 623.

noch tribunus einer schola palatina werden (Am- 93) Comes siliquatariorum, der Vorsteher
mian. XIV 10, 8. XX 2. 5), obgleich hierin kein der Zolleinnehmer im italischen Ostgothenrciche.

eigentliches Avancement liegt, sondern die beiden Caaaiod. var. II 12. III 25; vgl. Sifiqaatieum.
Stellungen im Range gleichstehen (Cod. Theod. 94) Comes stabuli 8. Comes sacri sta-
VI 18; vgl. Ammian. XXXI 18, 18). Doch wird buli (Nr. 88).

ihm sehr häufig als persönliche Auszeichnung die 96) Comes Syracusanus s. Comes civi-
comitiva primi ordinis verliehen, womit er zum60tatis (Nr. 15).

Comes sacri stabuli wird (Cod. Theod. a. O.). So 96) Comites Taifali, Not. dign. or. V 31;
heisst noch Stilicho in einer seiner Inschriften vgl. oben 8. 623.
tribunus praetorianus (Dessau 1277), in einer 97) Comes tertii ordinis s. oben 8. 635f.

andern comes stabuli sacri (Dessau 1278), was und Comes consistorianus (Nr. 19).

beides dasselbe bezeichnen soll. Aber im Laufe 98) ComeB thesaurorum s. Comes lar-
des 5. Jhdts. verbindet sieh die Comitiva so regel- gitionum (Nr. 50).

mässig mit dieser Stellung, dass endlich der Tri- 99) Comes Ticinensis s. Cornea civitatis
hunentitel ganz verschwindet. Aus diesem Grunde (Nr. 15).
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100) ComitesTingitaniae. Die Streit- und e. habere gleich, dazu Kirlovi R.-G. I 381

kräfte von ilauretania Tingitana wurden wohl — an einem inaugurierten Ort (M o m m s e n 8t,-

schon seit dem Anfang des 4 . Jhdts. durch einen R. III 378) in {eierliehen Formen unter Beobach-

Comes befehligt. Zuerst erscheint in dieser Stel- tung der autpicia (s. d.) berufen und geleitet,

lung ein Mann, der sich vom gemeinen Soldaten zum Zwecke ordnungsgemässer Mitwirkung an
emporgedient hat und den Titel rir perlectisii- den öffentlichen Angelegenheiten, bestimmte An-
mus führt (Dessau 2788); nach der Rangordnung träge zu beschliessen, Gesetze zu genehmigen.
Valentinians I. ist der Comes Tingitaniae rir Reell t zu sprechen; vgl. Karlowa I 49. 379.

»pectabilit und steht den Vicaren gleieh. Er be- R u b i n o 245 sagt allgemeiner: ,e. sind feierliche,

fehligt regelmässig eine Ala und sieben Cohorten 10 nach politischen Abteilungen geordnete Versaram-

Not. Dign. oce. XXVI); doch sind im Anfang lungen des gesamten populut, bei denen erst

des 5. Jhdts. noch aus dem Marschheer der Ma- aus besonderen Zusätzen oder aus den Gegen-
gif'ri militum vier Trtippen Fussvolk und drei ständen entnommen werden kann, zu welchem
Reiterei unter sein zeitweiliges Commando ge- Zwecke eie berufen wurden'. Jene Definition ist

stellt (Not. dign. occ. VII 135. 206). jedoch nicht zutreffend für die priesterlich be-

101) Comes titulorum largitionalium rufenen ealata comitia (s. d„ dazu Lange I 398B.
per Africam. Dieselben Beamten, die in den K a r 1 o w a I 491T. 889), bei welchen das Volk nur
übrigen Dioecesen eomites largitionum heissen. als Zeuge fungiert, mithin kein agere rum po-

führen in Africa im 5. Jhdt. den Titel Comes titu- pu/o stattfindet; daher werden sie auch bei Gell,

lorum largitionalium per Africam (Not. dign. occ. 20 XV 27, 3 als populi contio bezeichnet. Gemäss den

XI 8. Cod. Theod. I 5, 12. 10, 8), vielleicht weil Gruppierungen des Volkes (parle* populi) sind

sie hier infolge der vielen Usurpationen die dort weiter nach den Angaben der Alten (Cincius Schrift

die Herrschaft des weströmischen Kaisers unter- de comitiii, Fest. p. 241, ist nicht erhalten,

brochen hatten, mehr mit der Eincassierung alter T e u f f e 1 R. L.-G. § 1 1 7) dreierlei e. zu trennen.

Steuerrückatände, ah der unmittelbaren Steuer- Laelius Feliz a. a. O.: cum ex generibut homi-
eintreibung zu thun hatten. «um tuffragium feratur euriata romitia esse,

102) Comes Tripolitanae. Im J. 406 führt rum ex centu et aetate centuriata, cum ex

auch der Befehlshaber der Tripolitana, dei regel- regionibut et loci* tributa, zur Erklärung S o 1-

mässig nur Duz ist. ausnahmsweise den Comes- tau V.-V. 38, vgl. Ampel, lib. mem. 48: eomi-

titel, Cod. Theod. XI 36, 33. 80 tiorum autem triplex ratio ent: haec euriata.

103) Koftgt »oO bxpglov ßgpaxoi, eine haec tributa, haec centuriata dicunlur. Aus prak-
Würde, die nur einmal unter Iustinian erwähnt tischen Erwägungen und um das Wesen jeder

wird (Cod. tust. XII 33, 8 g 2); vielleicht bedeutet dieser Versammlungen recht scharf hervortreten

sie daeelbc, wie comes consisforianus, da unter zu lassen, ist auch die folgende in Anbetracht
dem vynjlöv ßfjpa doch wohl das hohe Tribunal des gewaltigen Stoffes äusserst knapp gefasste

des Kaisers zu verstehen sein wird, s. Comes Anseinandersetzung nach diesen bekannten Unter -

conaiitoriasui (Nr. 19). Scheidungen angeordnet; zunächst seien noch

104) Comes vestiarii erscheint an vorneh- einige allgemeinere Bemerkungen vorausgeschickt,

mer Stelle unter den Hülfsbeamten des comes Die Bedeutung der Volksversammlungen inner-

eacrarum largitionum im Oceident (Not. dign. 40 halb des Staateorganismus ist selbstverständlich

occ, XI 5; vgl. Cassiod. var. VI 7, 6). Bei Cas- bedingt durch den Einfluss, den die Volksgemeinde
siod. var. I 2 ist ein Brief des Königs Theodorich (populut, zur Begriffsbestimmung N i e b u h r R.
an einen Theo rir spectabilii erhalten, in dem G. I 467ff. Rubino 238. 260. Sehwegler I

dieser ermahnt wird, zu einem bestimmten Termin 621. II 103. L a n g e II 446ff. MommsenR. F.
die erforderlichen Purpurgewänder aus den könig- I 146. 1685.; St.-R. III SOOff. H e r z o g I 1055S.
liehen Fabriken an den Hof zu liefern. Da ihm und Art. P o p u 1 u s) überhaupt ausüben konnte,

der Comestitel beigelegt wird (I 2, 5) und die Wie es in der ältesten Zeit sieh verhalten haben
Purpurfärbereien in den Competenzkreis des comet mag, ist nicht mehr zu erkennen; die Tradition
werarum largitionum gehörten (Not. dign. or. freilich führt die spätere Machtfülle der c. weit

XIII 17; occ. XI 64), wird man in ihm wohl 50 zurück, M o m m s e n St.-R. III 318, und zweifel-

diesen Unterbeamten desselben zu erkennen haben, los war die Einwilligung der Gemeinde in einer

Bücking Notitia dignitatum II 837*. Vgl. Co- ganzen Reihe von wichtigen Angelegenheiten
mes sacrae vestis (Nr. 83). [Sceck.] einzuholen (s. u. S. 684f.). Mommsen a. a.

Comitia. Die Römer unterschieden drei Arten 0. 314: .Von Haus aus sind die C. der Träger
von Volksversammlungen -.condtia (s. d.), contione* derjenigen souveränen Staatsgewalt, welche bei der

(s. d.) und comitia (zur Etymologie vgl. die Den- Ausübung der bestehenden Ordnungen nicht, wohl
tung des comitium als Ort des Zusammentritts, aber dann functioniert, wenn diese abgeändert
Varro de 1. 1. V 155); Rubino 340. Lange II 448. oder beseitigt werden sollen'. Dies Entschei-

Mommsen R. F. I 1705. Comitia (comitiatus bei dunggrecht der Gemeinde, selbst ein so gewich-
Cic. de leg. II 81. III 11; comitiae CIL VI 1 02 1 3 ; 60 tiges wie die Zustimmung derCenturien zumAn-
dgx( t)a,&*a,a Gloss. Dosith. imCorp. gloss. ed.Götz griffskriege, darf nicht als Volkssouveränetät im
II 104, 6. 246, 35. VI 23ö)sindVersammlungen des modernen Sinne betrachtet werden, wie schon zu-

gesamten Volkes (Laelius Feliz bei Gell. XV 27,4: treffend Rubino 237ff. 256 bemerkte, vgl. Lange
is gui non ut umrtrrvm populum sed partem I 396. 400. II 601. 450: denn .der Anteil der
alir/uam adetee iubet, non comitia ted concilium Individuen daran war keineswegs ein gleicher, son-

cdtcere debet), von Beamten, welche das iu« agendi dem ein nach dem Census, dem Lebensalter und
cum populo (Cic. de leg. III 10) haben — Mes- dem Kriegsdienste abgestufter .und . . . überhaupt
salla bei Gell. XIII 16 setzt apere enm populo beschränkt durch die einmal bestehende geheiligte
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Staatsordnung, welcheden grössten Teil der Hoheits- leium Paterrulum, A. Gellium nominatim montio

rechte des Staats der Magistratur überwies' (s. fit. in 0 r e 1 1 i s Ausgabe des Cicero Bd. VIII 3,

den Art. Magistratus). Von der timokratischen Zürich 1838, 11711. Lange II 65411., auch Art.

Grundlage der Verlassung und Gliederung des Lei. Für die Verhandlungen, in denen sie ihren

Volkes, .indem die Steuerpflicht die Dienstpflicht Willen »um Ansdruck brachte, hatte die Gemeinde
unddiesedasStimmrechtbedingte‘(vgl,Mommsen sich an gewisse Formen gebunden, die weiter im
St.-R. III 24011. 246; bei Dionys. VII 59 heissen die einzelnen besprochen werden sollen. Im Gegen-
C.centuriata ij ebtö riptipArarr htxltiola), sowie ron satz zu den griechischen Volksversammlungen, wo
dem Verhältnis der Gemeindebeamten, welche bei man sass. haben die Römer solche Verhandlungen
Berufung und Leitung der hier das Staatswohl 10 und Abstimmungen stehend und in strenger Ruhe
entscheidenden Versammlungen das erste Wort zu erledigt. Gell. XVIII 7, 8. Cic. pro Flacc. 16;

reden hatten, aber alle staatlichen Geschäfte, pro Sest. 127; Brut. 289; orat. 213; Tusc. II 48;

worauf Mommsen Abriss 299 mit Nachdruck Ae. prior. II 144 u. 8. Rubino 254.

aufmerksam macht, in breitester Öffentlichkeit Litteratur über C. im allgemeinen. C. F.

vollziehen mussten, ist hier so wenig zu handeln Schulze Von den Volksversammlungen der Rö-

wie von den zu Recht oder Unrecht geschehenen mer, Gotha 1815. Göttling die Volksvers. der

Eingriffen der Bürgerschaft in die den Magistra- röm. Rep., Hermes XXVI (Leipzig 1826) 8411.

ton zugewiesene Competenz. Im allgemeinen ist Rubi n o Untersuch, über röm. Verfass, und Gesch.,

Mommsens Satz, St.-K. III 322, gewiss zutreffend, Kassel 1839, 238ff. Becker Handb. II 1. 353ff.

.ernstlich und erfolgreich hat das politische Ge-20Mommaen R. Forsch. I 129ff.; St.-R. III SOOff.:

meingefühl der Römer die Magistratur in ihrem Abriss 299ff. Lange R. A. I 3 897ff. II 3 446ff.

Rechtskreis vor den C. geschützt und insbesondere 715B. M a d v i g Verl u. Verwalt. I 246B. K a r -

der Bürgerschaft nicht gestattet, in die Personal- Iowa R. R.-G. I 48B. 879B. W i 1 1 e m Droit

fragen bei Besetzung des Oberbefehles eich einzu- public romain* 1888, 157B. Sol tau Entstehung
mischen*. Zu beachten ist ferner, um die formale und Zusammensetz. d. altrflm. Volksversamml.,

Bedeutung der Bflrgerversammlungen richtig ein- Berlin 1880. Herzog Philol. XXIV 299B., St.-

zuschktzen, dass das Volk nicht aus eigener Ini- V. I 1053B. J. Kappeyne van de Copello Abh.

tiative, sondern nur infolge der Berufung durch zum röm. Staats- und Privatrecht, I. Stuttgart

die Magistrate zusammentreten konnte (M o m m- 1885. S e h i 1 1 e r in I. Müllers Handbuch IV 2 1
,

sen St.-R. III 303), welche die Tageszeit fest-30148B. Mispoulet Etudes d’institutions rom.,

setzen, doch ist Tagung vor Aufgang und nach Paris 1887. A. Hallavs Les comiees ä Rome,
Untergang derSonne unerlaubt, XII Tab. 1,9: solit Thäse Paris 1890. H u m'b ertinDaremberg-
octaiut tuprema tempeitiu e»lo, vgl. Liv. XXXIX Saglio Dict. I I374B. G. B. d a 1 Lago I co-

16. 4; und dass ferner Jahrhunderte hindurch die mizi romani, Feltre 1870.

GültigkeitderBeschlüssevon der auctoritaa patrum I. Comitia curiata. Die älteste und zu-

(s. Bd. 11 S. 2275) abhängig war. Principiell galt, nächst einzige politische Gliederung des römischen

dass der Senat und das Volk sich über Vorschläge Volkes war die altlatinische in Curien (s. Art.

einige; zuerst hat der Tribun C. Flaminius (s. d.) Cu r i a). H e r z o g I 96B. Mommsen R. F. I

eine lex agraria im J. 522= 232 gegen den Willen 150; St.-R. III 89. 92. Diese Gesehlechtsgenossen-

des Senats durchgeführt, daher Polybios II 21, 8 40 schäften (grnera hominum desLaelius Felix, zur

urteilt: ravxrjv rrjv dripaycoytav . . ä^jrjym pir ye- Erklärung S o 1 1 a u 55B.), welche alle Gemeinde-
rMai rijc hti to yfipoe rot» dr/pov iuunpotpfji, und allgehörigen, Patrieier, Clienten, Plebeier umfass-

dieser Fall ist nicht vereinzelt geblieben. Die ten, traten zu Versammlungen zusammen. Stimm-
mannigfachen Versuche, den Einfluss des Senates berechtigt sind die Plebeier erst später geworden;

auf die Legislative zu brechen, andrerseits die zur Uber den Termin lässt sich nichts Bestimmtes

dauernden Sicherung desselben bis auf Caesar ge- sagen (Karlowa I 88. 282. Herzog 1 1014), jeden-

trofienen Anordnungen können hier nicht aufge- falls aber geschah es, nachdem die Plebeier in den

zählt werden; einiges bei Lange II 646fi„ s. Art. c. renturiata mitstimmten, s. den Art. Plebs
SenatUB. Die Gemeinde wirkt mit bei Magistrats- und Kübler im Art. Curia. Die Annahme, dass

wähl, GesetzgebungundCriminalprocess(Polyb.VI 50 in historischer Zeit nur Patrieier stimmfähig ge-

14. Dionys. II 14. IV 20. VI 66. Cie. de leg. III wesen, wie Niebnhr, Schwegler, Herzog,
10. 33; de div. II 74, zur Erklärung dieser Stellen Lange I 279. 399 annehmen— Genz Patric. Rom
Mommsen St.-R. III 326 A.), und zwar ging ,die 62 schliesst die Plebs bis zum Decemvirat vom
Action der C. von der Gesetzgebung aus, an die populu» aus — hat Mommsen R. F. I 141B.

erat später sich zuerst das Criminalverfahren und zuriiekgewiesen. Unwahrscheinlich ist die An-

dann die Magistratswahlen anschlossen, während sicht von Pantaleoni Riv. di filol. 1884, 297B.,

die Action der Plebeierversammlung sich praktisch dass Clienten und Plebeier nur zur Beratung re-

in der umgekehrten Folge entwickelte'. Mo mm- ligiöser Angelegenheiten hinzugezogen seien. Uber
sen St.- R. HI 154. Der Anteil des Volkes an die Formen und Rechte dieser C. in der frühesten

der Gesetzgebung, die nicht dem Rechte der Götter 60 Periode ist Sicheres nicht bekannt, doch dürften

widerstreiten und gegen einzelne Bürger sich rieh- besonnene Rückschlüsse aus der republicanisehen

ten darf (s. u„ M o m m s e n St.-R. III 335B.), ist Zeit in den wichtigsten Punkten nicht fehl gehen,

mit der Zeit stetig gewachsen; Polvbios VI 14 Die Berufung erfolgte zunächst durch den
schlägt ihn sehr hoch an; den Umfang der Le- König (qfvando) r{ex) cfomitiavit) ffat), ob auch
gislative kann man aus den vielen Nachrichten durch den stellvertretenden interrez ist fraglich;

über solche Volksbeschlüsse ermessen, vgl. Bai tsr der Praefectus hatte diese Befugnis schwerlich,

Indez legumRomansrum, quarum apud Ciceronem Langel 378. ebenso wenig der Tribunus celerum
eiusdemque scholiastaa, item apud Livium, Vel- trotz Liv. I 59, 7), unter Beobachtung der üb-
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liehen auspicia, Liv. V 52, 15. IX 39, 1. Cie. ad der Auspicien war natürlicherweise erforderlich,

At«. VIII 3, 3. II 7, 2. 12, 1. Der Herold ruft die Liv. V 52, 15. IX 39, 1. Cie. ad Att. VIII 3,

Bürgerschaft zusammen, fifuus und fuboersehallen. 3. II 7, 2. 12, 1. Für die Abstimmung glaubte

Moinmsen St.-R. III 306. 386. Als sacrale Ver- Niebuhr aus Gellius XV 27 entnehmen zu dürfen,

Sammlungen werden sie vom Oberpontifex durch dass in jeder Curie die Stimmen nach gentee ge-

den lictor cunatiut veranlasst, in der Curia Ca- zählt wurden; die Stelle ergiebt aber nur. dass

labra auf dem Capitol zusammenzutTeten; s. Art. die Curien nach Geschlechtern geordnet waren.

Calatacomitia. Sie tragen stets innerhalb In jeder Curie ward nach Köpfen (riritim) ge-

des Pomeriuro, Dio XLI 43. M o m m s e n St.-K. stimmt, Liv. I 43, 10. Dionys. IV 20. 84, die

III 378, meist auf dem Comitium (s. d.), Varro 1. 1. 10 Mehrheit ist das Ergebnis, Dionys. II 14, man
V 155. Fest. ep. p. 38. Liv. V 52, 15. Dio XLI 43, stimmte wohl (s. u.) mit uti rogat (Annahme) und
aber auch anderwärts, wie auf dem Forum (Suet. antiquo (Ablehnung). ZurErmittlungdesErgebnis-

Aug. 65: in foro lege ruriata ist allerdings frag- ses wurden die Curienstimmen in einer durch das

lieh) oder dem Capitol (Liv.V 46, 11 ausnahmweise Los ermittelten Reihenfolge (vgl. Lex Mal. e. 57)

während der Gallierbelagerung). Diese C. fanden aufgezählt; die zuerst gezogene Curie hiess prin-

natürlich nur an den dies comitiake(s.S. 7 16) statt, eipium (Liv. IX 38, 15), was lange Zeit ledig-

an denen man mit dem Volke verhandeln konnte lieh auf ein Vorstimmrecht bezogen wurde, Lange
lagere cum populo Macrob. sat. I 16, 14. Varro 1401. Mercklin De curiatorum comitiorum prin-

VI 29) und durften ebenfalls nicht vor Sonnen cipio, Dorpat 1855; den Sachverhalt erkannte

aufgangeröffnetwerdenodernachSonnenuntergang 20 richtig Mommsen Stadtrechte 425; St.-R. III

noch tagen (s. o.). Die Curien traten zusammen 397. 411.

a) als regelmässige an bestimmten Tagen, b) als Competenz. Die richtige Einschätzung der

unregelmässige, sobald eine Notwendigkeit vorlag, Befugnisse der C. curiata hängt mit der Frage

Alljährlich wurden zweimal von den Curien Tc- zusammen, welche Rechte dem Könige beizumessen

stamenteentgegengenommen.nichtblossnmdiesen, sind (s. den Art. Rex) und wieviel Einfluss dem
in den öflentlichen Schutz des populus gestellt. Volke geblieben ist. Dionysius weiss zwar viel

unbedingte Geltung zu sichern, sondern weil es von den ältesten C. curiata zu sagen. giebt ihnen

überhaupt Brauch aer ältesten Zeit war, das Volk das Recht, Beamte zu wählen, Gesetze zu sanc-

bei Rechtsgeschäften alsZeuge hinzuziehen, Der n- tionieren, über Krieg und Frieden zu befinden,

bürg Beiträge zur Gesch. der röm. Testamente 30 endgültige Urteile zu fällen (II 14. 22. IV 20. VI
15. Die Zwölftafelgesetze setzten die unbedingte 66), was schon R u b i n o 257 ,als blosse Abstrac-

Gültigkeit des letzten Willens fest, Dig. L. 16, 120. tion des Schriftstellers aus den von den Annalisten

Die «110106 des Zusammentrittes waren gewiss erzählten Fällen gebildet' ablehntc. ebenso Kar-
feste, wenn auch die Tage nicht bekannt sind, Gell. 1 o w a I 50; auch über die bürgerlichen und mili-

XV 27, 8. Gai. II 101; M o m m se n Röm. Chrono- tärischen Functionen der Curien ist Dionysius

logie 241; CILI J
p. 289 bezeichnet als solche den nicht klar, J. J. Müller Philologus XXXIV 106.

24. März und 24. Mai nach den Bemerkungen Wenn auch der Beschluss der C. curiata als iussus

des Kalenders q(uando) rfex) cfomitiavit) l(asl; populi bezeichnet wird, so ist dies keineswegs als

dagegen Herzog I 110. Ob andere Gegenstände Ausdruck der Volkssouveränetät zu fassen, denn

noch erledigt werden konnten, steht dahin. Ferner 40 die Curien traten lediglich auf Befehl des Königs,

fanden sie regelmässig am ersten Tage jeden Mo- nicht aus eigener Initiative, zusammen, hatten

nats statt, an dem der Pontifex c. ausschreibt, um nur seine Mitteilungen entgegenzunehmen und

die Nonen festzusetzen, und an den Nonen behufs auf seine Fragen zu antworten. Zusätze oder Ab-

Bestimmung der Feste, Mommsen Röm. Chronol. änderungen der Vorschläge waren nicht gestattet,

16B. 250. Im übrigen werden dieseC. abgehalten je Redefreiheit fehlte. Lange 1 402. Karlowa
nach Bedürfnis liehufs Erteilung der kx de im - I 48: ,eB wäre durchaus irrig, wenn man das.

perto, der Entscheidung Uber Krieg und Frieden, römische Volk in der Königszeit als das Subject

sowie der Gerichte halber. Die Leitung musste einer staatlichen Souveränetit betrachten wollte

sich zu republicanischer Zeit selbstverständlich ... die Römer selbst hegten allgemein die Ver-

ändern; wo sonst der König als oberster Priester 50 Stellung, dass die Befugnisse des Populus in der

die Versammlung geleitet, steht jetzt der Ponti- Königszeit geringe und engbegrenzte waren.' Cie.

fex maximus an der Spitze: in andern fungierten de rep. II 17. 50. 56. G e n z Patric. Rom. 62. 67.

die Consuln oder Stellvertreter, auch der Dictator Vor allem waren die Curien zugegen bei der In-

(Liv. IX 38, 15; Interrex Cic. de rep. II 25. 31. Liv. nuguration des neugewählten Königs (Plut. Numa
1 32, 1. Fest. p. 351) als Vorstand. Sie brachten 7), wie auch später bei der Einführung des Rex
nun die Vorlage in Form einer rngalio ein, wie es sacrorum, sie erteilen dem König die kx curiata

vordem vom König geschehen war, Dionys. II 14. de imperio, Cic. de rep. 1125. 31. 38. 35. Ru-
VII 38. IX 41. 71. 75; die Formel lautete wie bino247. 360. Mommsen R. F. I 247B. Da
bei andern beschliessenden Volksversammlungen, keine weiteren Magistraturen vorhanden waren,

(Mommsen St.-R, III 312): relitu iubeati», uli 60 und der König die Ämter vergab, ist das Wahl-

.... vos quirites rogo, Gell. V 19, 9. Liv. I 46, 1. recht des Volkes (ci^zcu^ro-iCrivi. welches sich auch

AndereÄusserliclikoiten, wieOrt (dicPompeianer in der Mitwirkung bei der Königswahl entwickelte,

Thessalonike konnten im J 48 keine gültigen Neu- keineswegs anfangs so bedeutend gewesen, wie

wählen veranstalten, Dio XLI 43) und Zeit sind Dionysius II 14. IV 20 angiebt. R u b i n o 297ff.

kaum geändert, auch das Trinundinum ward ferner 342. Kartowa I 51. Die Legislative hat wohl

noch beobachtet, ausser selbstverständlich bei der zunächst der König selbständig gehabt (Liv. I 8,

kx curiata de imperia, um die sofortige über- 1), doch ward bald dem Volke Einfluss auch in

nähme des Amtes zu ermöglichen. Die Einholung dieser Hinsicht gewährt Lange I 406; man darf
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jedoch in dem cntxvgovr, welche» Dionysius a. a. uen Bürgerrechtes (Liv. V 46, 10, Camillus Hück-

0. unter den ältesten Rechten des Volkes nennt. berufung, dazu Mommsen St.-R. III 40. 319.

nicht moderne Institutionen und Begriffe suchen, K a r 1 o w a I 405), MommsenR.F. I 272. Die
wie Rubino S51 zutreffend betont. Dass in der Sitte, gewisse Testamente vor den Curien als

KiinigszeitdieCurien fast durchweg bei de; Kriegs- Zeugen zu machen, ward mehr und mehr ver-

erklärung befragt wurden, scheint gewiss, denn drängt. Mommsen St.-R. III 319,

das Interesse des Volkes wurde durch diese Ent- 2) Politische Bedeutung in beschränktem Masse
Scheidungen ja am meisten berührt, Liv. I 32, 13. hatten sie noch durch die Erteilung der lei nt-

Cic. de rep. II 31. Gell. XVI 4, 1. Rubino riata de imperio an höhere wie niedere Beamte
258ff. 289. *29 1 ff. Herzogi 73. Auch die Formel 10 (s. den Art. Imperium), die freilich mit der Zeit

der Fetialen: quod pop. rotn. iussit eise senatus- rurForm ward. l)cr Beamte, auch derDictator (Liv.

aue eensuil hat man auf diese Mitwirkung des IX 38, 15. 39, 1. Dionys. V 70), suchte seine Be-

Volkes deuten wollen. Tarquinius Superbus wurde stätigung nach, indem er die Curienversammlung
beschuldigt, Bündnisse geschlossen (s. u.) und aufforderte, ihm das Imperium durch das ge-

Kriege begonnen zu haben tfitusi* populi ac se- nannte Gesetz zu übertragen, Liv. VI 41, 10. Cic.

notus, Liv. I 49, 7. Karlowa I 50 bestreitet de rep. II 56; de domo 38. Dio XXXIX 19; nur
solche staatsrechtliche Notwendigkeit, die Ein- die Censoren hatten sich an die Centuricn zu wen-
willigung des Volkes einzuholen. Das mag sein, den (s. u.). Seit jedoch im J. 455= 299 der vot-

immerhin war die Zustimmung desselben von sitzende Interrex Stimmen zu Gunsten eines pie-

ausschlaggebender Bedeutung, so dass der oberste 20 heischen Candidaten nicht als gültige anerkennen
Kriegsherr sich derselben versichern musste. Beim wollte, zwang man die Curien, im voraus den
Friedensschluss sind die Curien nicht gefragt, Centurienbeschluss zu bestätigen, Cic. Brut. 55.

Rubino 258ff. 260. Verträge haben, so lange Aur. Vict. de vir. ill. 33. M o m m s e n R. F. I 311.

Rom von Königen beherrscht war, fremde Völker Lange I 100. Nochmals gesetzlich festgelegt

nur mit den Königen abgeschlossen Liv. I 13ff. ward diese Norm in der Lex Maenia kurz nach
Dionys. II 46. 55. III 82. 41. 54. 60. 6b. IV 27. 467= 287 (Zeitfrage erörtert Willems Le sönat

48. Plut. Rom. 19. Ausführlich hierüber, sowie II 70), wodurch Consul- und Praetorenwahlen auch

über die spätere Competenz des Senates in diesen von der Verpflichtung, die auctoritas senatus zu

Fragen Rnbino 26411.; g. auch den Art. Foedus. begehren, befreit wurden, Mommsen St.-R. III

Die luriBdiction der Curien, unbeschadet des könig- 30 ] 042. Lange I 409. Seitdem war die Ge-

liehen Hoheitsreehtes, erfolgte, wenn der König nehmigung zu geben in incertum eomitiorum
die Provocation gegen Verurteilung wegen per- rrentum, Liv. I 17, 9. Sallust. hist. frg. III 61,

duellio erlaubt hatte, Liv. I 26, 8: imp Horatius 15. Immer mehr schien es zwecklos sich zu ver-

auelore Tutlo elemenle legis inlervrete ,proroco‘ sammeln, was der wachsenden Zahl von Beamten
ingvil. Auf den sagenhaft ausgeschmückten Fall halber allerdings öfter erforderlich war; die C. cu-

des Horatius kann ich hier nicht eingehen, Liv. riata wurden eine leere Formalität, das Imperium
1 26. Dionys. III 2HT. Fest. ep. p. 297. S. die Art. ward zwar fortan der Auspieien wegen nach altem

Perduellio Provocatio und Karlowa I 53. Ritus bewilligt, aber schliesslich nur in Gegen-
in republicanischer Zeit erstreckten sich die wart von Pontifices, die Auguren und dreissig

Befugnisse der C. curiata 1) auf Angelegenheiten 40 Lictoren (Mommsen St.-R. I 390. 611) als Ver-

der Curien im Besonderen, Lange I 411. weiter tretern der Curien, Cic. ad Att. IV 18, 4. Dionys,

namentlich auf Änderungen in der Zugehörigkeit IX 41. -Cic. de leg. agr. II 31: comitia tlla ad

zu den Geschlechtern, 2) auf Gemeindedinge. speeiem atque ad usurpatumem cetustatis per

1) Aufnahme von Geschlechtern und einzelnen XXX lietures auspidorum causa adumbrata-, de

Personen unter die Bürger, Soltau 61. Die Zu- domo 38. Seit wann allerdings dies abgekürzte

Stimmung der Curien war erforderlich bei Haus- Verfahren üblich wurde, steht dahin; vielleicht

bezw. Geschlechtswechsel eines selbständigen Bür- seit dem zweiten punischen Krieg; dass es in

gers, bei Übertritt von Patriciern in den Plebeier- Ciceros Zeit gebräuchlich war, erhellt aus der an-

stand (Iransitio ad plebem, i. B. des vielbegehr- gegebenen Stelle. Becker-Marquardt II 3, 189.

ten Tribunates wegen, so P. Clodius Pülcher, vgl. 50 In lieglaubigter Zeit sind weder legislative

Lange I 412; s. die Art. Adrogatio und noch richterliche Befugnisse im eigentlichen Sinne
Detestatio sacrorum. Cic. de domo 77. noch Wahlcompetenz nachzuweisen, Karlowa I

Gai. I 99. Formeln bei Gell. V 19. M o m m s e n 405.

St.-R. III 38. 318. La n g e I 131. 134. 141.412), Litteratur über C. curiata; Rubino 245. 25711.

namentlich auch, wenn eine Adoption als testa- Langel 369. 406. M a d v i g I 222. Willems
mentarische erfolgte (s. den Art. Adoptio), 159. 171. Mommsen Rh. Mus. 1858. 56511.; R.

Dio XLV 5. Appian b. e. III 94: xatö vopor F. I 140; St.-R. III 316ff. Karlowa I 31. 49.

r.ovQutuov (Fall des Octavian, s. Leonhard 382. Herzog I 106. 1059. Clason Krit. Erört. 1.

oben Bd. I S. 420). Mommsen St.-R. III 40. Soltau 67. Humhert in Daromberg-Saglio
Augustus adoptierte den Tiberius lege curiata 601 1375. 1377 (ebd. ältere Litt.). Schiller in I.

auf dem Forum, Suet. Aug. 65. Wenn ein Pa- Müllers Handb. IV 5
2, 149, Genz Das patric.

trieier einen noch in väterlicher Gewalt stehen- Rom 54. S c h ö n m a n n De cur. com., Opuscula
den Plebeier adoptieren wollte, hatte dabei der 161. New man in Class. Museum 1848, 101.

Pontifex maximus mitzuwirken, Gell. V 19. Die II. Comitia centnriata. Von der auf Ser-

Curien hatten ferner Genehmigung bei Coop- vius Tullius nach der Überlieferung zurückgeführ-

tation (vgl. die von Caesar veranfasste Lex Cassia ten Einteilung des Volkes in nach dem Cenaus
und die unter Augustus gegebene Lex Saenia), bei abgestufte Classen und in Centuricn ist an anderer

Wiederverleihung des aufgegebenen oder entzöge- Stelle gehandelt; s. die Art. Census, Centuria
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Nr. 2, C 1 a s s i s Nr. 2. Nach Centimen trat die

gesamte wehrhafte Biirgergemeinde zu Versamm-
lungen zusammen. Ob diese C. centuriata schon

in der Königszeit bestanden (Dionys. IV 20. VI 66),

erscheint zweifellalt, denn die jenem Herrscher zu-

geschriebene Reform hatte zunächst keine solchen

weitreichenden politischen Zwecke, sondern ver-

folgte einen militärischen, die Plebeier ebenfalls

zum Kriegsdienst heranzuziehen, Mommsen St.-

R. III 244. Nach S o 1 1 a u 283. 290 haben die

C-enturien erst etwa zur Zeit der Decemvirn auf-

gehört, militärische Compagnien zu sein, während
Karlowa I 82 ihnen frühzeitig politische Rechte
beimessen möchte. Als das streitbare Heer den
Sturz der Königsherrschaft in erster Reihe be-

wirkt hatte, gewann die patridsch-plebeische

Wehrordnung im Staate Einfluss, und schon bei

der Umgestaltung der Verfassung lag ihr die Wahl
der neuen Behörde ob.

a) Berufung, Geschäftsordnung, äus-
serer Verlauf der C. centuriata. In Bezug
auf diese zu verschiedenen Zwecken nach Classen

und Centurien zusammentretenden Volksversamm-
lungen {mmitiatux maxtmus Cic. de leg. III 11.

44, dazu post. red. in sen. 27: quae maxime
maioret e. iusta dici haberique voluerunt, vgl.

Konmtcn R. F. I 161; St.-R. ffl 323; Sol-
t a u 284 will den Ausdruck nur als Rangbezeich-

nung fassen) sind zunächst folgende im allge-

meinen übereinstimmende Formen hervorzuheben.

Nur die Inhaber des Imperium, dessen Aus-

fluss das ius agendi cum popufo war, sind be-

rechtigt, die C. oenturiata zu berufen, imperore

exereifum, Varro 1. 1. VI 88, vgl. 93; also so-

wohl die oberen Magistrate unter Berücksichti-

gung der bezüglich der Collegialität üblichen

Normen, wie die etwa vorübergehend ernannten.

Mommsen St.-R. I 192. Zumeist erfolgt die

Versammlung der Centurien auf Geheiss der

Consuln. Lange I 727. Becker-Marquardt
II 3, 52ff., aber auch infolge der Aufforderung
von Dietatoren oder Interregcs für Wahlen,
wahrscheinlich auch der Reiterobersten; ebenso

haben die Decemviri leg. scrib. und Consular-

tribunen die Befugnis gehabt. Dem Praetor steht

das Recht nur für richterliche C. centuriata

zu, Cic. de leg. III 10. Liv. XXVI 3, 9. XLIII
16, 11. Gell. VI 9, 9; als Vertreter des Consuls
lag ihm die Anordnung der C. centuriata auch
für andere Zwecke ob (Liv. XXII 83, 9), doch

kennen wir keinen Fall, dass er dieselben behufs

Gesetzgebung berief. Lange I 775. Die Cen-
Boren, denen das ius agendi cum populo fehlt,

können die Centurien nur fürCensus und Lnstrum,
wobei nicht abgestimmt wurde, berufen, Varro 1.

1. VI 86f. 93; fälschlich behauptet Zonaras VII

19 .dass sie gesetzgebende C. anordnen durften,

Lange I 663. Nicht befugt ist mangels eines

eigenen Imperium der Praefectns urbi (Liv.

III 24 ,2, vgl. Lange I 380), aus demselben
Grunde der Quaestor. sofern ihm nicht Consul
oder Praetor eine solche Befugnis erteilen zum
Zwecke der Begründung seines Urteilsspruches

in Capitalprocessen gegenüber der Provocation,

Varro 1. 1. VI 91. Liv. III 24 .7. Dionys. Hai.
VIII 77. Die Duoviri perduellioni iudicandae
haben das Recht nicht, Karlowa I 389.

Bezüglich der Stimmabgabe sind im allge-

meinen die in der servianischen Verfassung ge-

troffenen Nonnenmassgebend geblieben, allerdings

erweitert auf die proletarii; in welcher Weise die«

geschehen ist. muss unentschieden bleiben. Diese

Controverae hat Kübler im Art. Capite cenai
auseinandergesetzt.

Der Magistrat, dem für die Erledigung der

gewöhnlichen Geschäfte und zur Aufrechterhal-

tung der Ordnung Amtsdiener (s. den Art. A p
10 p a r i t o r e s) zur Verfügung stehen, erlässt ein

Edict, das, öffentlich verkündet und aufgestellt,

den Tag der C. centuriata sowie den durch Ab-
stimmung zu erledigenden Gegenstand namhaft
macht; e. in diem edieere, Liv. XXII 33, 9. XXIV
7, 11. XXVII 6, 2; eomitii» diem edieere, Liv.

XXVI 18, 4. XXXI 49, 12; e. in frinum nun-

dinum indieere, Liv. III 35, 1; c. edieere, Liv.

IV 57, 9. XXII 33, 9. XXIV 7, 11. XXXV 24,

3. Varro de 1. 1. VI 91. Suet. Caes. 18. Gell.

20 III 15, 1; e. indieere, Liv. IV 6, 9; dpzouprouür

I^uroav Tinondivai. Dionys. V 19. VI 22; npoetstelr

X 19. Das Landvolk wurde durch Boten aufge-

fordert, Liv. XLIII 14, 10. Appian.bell.civ.I14u.fl.

Der Tag muss eomitinli« sein (s. den Art. C o -

m i t i a 1 e s dies), also weder zu den dies latti

noch den dies nelasli gehören, Varro de 1. 1. VI
29: eomitiaUe dicti quod tum ut eoiret ( ul iret

S p e n g e 1) populu» eonititutu» ett ad eu/fragium

terendum. Macrob. I 16, 14. Ovid. fast. I 53.

30 Fest. ep. p. 88. Liv. VII 18. 9. XXIV 7, 11. XXV
2, 7; auch an den Kalenden, Nonen, Iden, grossen

Festen, Nundinen. konnten sie abgehalten werden.

Lange I 355. 357. 362. II 51 8f. Der caesari-

sche Kalender zählt 191 dies comitiale», CIL I*

p. 296 (s. F a s t i). Der ursprünglich militärische

Charakter der C. centuriata (daher Varro de 1. 1.

VI 93 exereifu* urbanu». Liv. I 44, 2 excrcitiu

irutruetu», zur Erklärung Mommsen St.-R. III

387; dass das Volk — ausser beim Census —
40 bewaffnet erschien, ist nicht richtig; Dion. IV 84

ist kein Beweis dafür) hat sich mit der Zeit

verloren; Dio XXXVII 28 berichtet irrtümlich,

dass militärischer Gehorsam gefordert wurde.

Lange II 517. 520. Zwischen Einberufung

und Zusammentritt war zunächst eine bestimmte

Frist gesetzlich nicht festgelegt, doch herkömm-
lich einige Zeit zu warten, um dem Volke in

Contionen Gelegenheit zur Meinungsäusserung
zu geben, Liv. IV 24, 6. X 21, 18. XXIV 7,

50 11. Dionys. VII 58. Herzog 1 1092. Bei Ent-

scheidung über Krieg und Frieden sollten aber,

falls nicht Dispens gewährt ward, wenigstens 80
Tage (nuti die» triginla, Fest. ep. p. 103. Ma-
crob. I 16. 15, vgl. Serv. Aen. IX 52) als eine dem
bundesbrüchigen Gegner zugebilligte Sühnefrist

dazwischen liegen; Mommsen St.-R. III 387
weist auf den gleichen aus den Zwölftafeln be-

kannten Zeitraum hin, den das römische Privatrecht

dem Schuldner zwischen Urteilsspruch und Ver-

60 haftung zugestand. Wie bei den C. tributa (Liv.

III 35. 1, s. u.) ist später (nach Mommsen a.

a. O. 376 schon sehr früh) auch bei den C. cen-

turiata eine Frist von mindestens drei Markt-

tagen (in trinum nundmum) üblich gewesen,

vgl. SC. de Bacch. v. 22 haiee ulet in eon-

ren/ionid exdeieati» ne minus trinum noundi-

num, und durch die Lei Caecilia Didia 98
v. Chr. (Bardt Herrn. IX 305ff.) unbedingt rer-
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bindlich gemacht worden. Zur Berechnung vgl. Art. Aul demMarktevonderRednertribüne wird dieAb-

Nundinae. Nach Herzog I 1092 umfasste der Stimmung ungesagt. Varro de 1. 1. VI 91 collegam

Termin nur 17 Tage und war ursprünglich ge- rage», ut comitia edicat de rostric el argentarii

bunden an wirkliche Markttage. Für zutreffender tabenuu occludant; der erwähnte Ladenschluss hat

halte ich Mommsens Deutung des in trinum aber nicht immer stattgefunden. Beibehalten ist

nundinum (Röm. Chronologie 243; St.-R. III 375) jedoch die nur in ältester Zeit berechtigte Sitte,

als Zeit von 3 Wochen einschliessend den Tag auf dem Ianiculum (nicht auf der arz) eine Be-

des Edicterlasses nnd der Abstimmung (nundi- Satzung zu lassen; ferner wird eine rote Fahne
num als Woche von S Tagen). Schwegler R. (rexillum russeum Maerob, sat I 16, 15, vgl.

G. II 563. Hartmann Ordo iudiciorum 88. 10 Uv. XXXIX 15. 11. Dionys. VTI 59) — Serv.

Ort. Das wehrhafte Volk kann ausnahmslos Aen. VIII 1 spricht undeutlich von zwei Fahnen
(die entgegengesetzten Berichte bei Appian. bell. — aufgezogen, deren Einholung die C. unter-

civ. III SO. Plut. Cam. 86; Crassus 15; Pomp. bricht, Dio XXXVII 27, vgl. Cic. pro Rab. perd.

52 beruhen auf Missverständnissen) nur ausser- 10 (durch den Praetor Metellus auf Geheiss des

halb des Pomerium zusammentreten (Liv.V 52. 15. Consuls Cicero). Die Tagung muss ohne Unter-

Gell. XV 27, 4), und früher wenigstens überhaupt brechung (uno rocalu) abgehalten und an dem
nicht allzuweit von der Stadt entfernt; seitdem Einberufungstage vor Sonnenuntergang beendet

die C. centuriata der tribunicisehen Intercession werden. Nach Beendigung der contio (Cic. pro

unterworfen waren, durften sie überhaupt nicht Flacc. 15), erteilt der Magistrat, nachdem er die

jenseits des ersten Meilensteins gehalten werden. 20 Worte gesprochen: quod bonum laustum felixque

Meist ward das Marsfeld gewählt (Laelius Felix (Mix lortunatvmque) sit (Liv. I 17, 10. Cic. de

bei Gell. XV 27 eenturiaia c. in campo Martio div. I 102), den Befehl, sich zur Abstimmung zu

kaberi exercitumque imperari praestdii causa ordnen, Varro de 1. 1. VI 88: impero— da er jetzt

tolitum, quoniam populus esset in suHragiis Ic- als Inhaber des Imperium handelt— qua conrenit

rendis occupatus. Cic. pro Rabirio perd. 11. (sc. eiercitus) ad comitia centuriata, vgl. erntu-

Liv. I 44, 2. VI 20, 10. Dionys. VII 59), zwei- rias ad suHragium roeare, in suHragium mittere

mal, soweit wir wissen, der poetelinische Hain Liv. X 21, 13; discedere in suHragium, eiercitum

(Plut. Cam. 36. Liv. VI 20, 11 Verurteilung des comitiorum causa educere Liv. XXXIX 15, 11, vgl.

Manlius); die Gesetzgebung des DictatorsM. Va- Varro r. r. I 2. 9. Dionys. VII 59, später, als die

lerius Corvinus erfolgte vor der Porta Flumentana 30 Tribus Oberabteilungen der Centurien geworden
(zur Lage J o r d a n Topogr. I 240. M o m m l e n waren, aueh tribus ad suHragia tocare, Suet. Caes.

R. F. II 191); einmal ward das Aesculetum (s. d.) 80, vgl. Liv. V 18, 2. Der älteren Ordnung gemäss
gewählt (Plin. n. h. XVI 37, Hortensius Ge- stimmten nach Aufruf des praeeo erst die Ritter-

setze). Caesars Plan, die C. centuriata überhaupt centurien, zunächst die sechs patricischen, dann
nach dem vaticanischen Felde zu verlegen, kam die zwölf plebeischen (was B ac k m u n d Blätter

nicht zur Ausführung, Cic. ad Att. XIII 38, 4. für bayr. Gymn. 1874, 231 bezweifelt), als cen-

Drumann III 645. In der Nacht vor dem Zu- (urioe praerogatirae (Liv. I 43, 11 equites ro-

sammentritt hatte der Vorsitzende Beamte von eabantur primi. X 22, 1. Fest. p. 249. Cic. de

einem ausserhalh des Pomerium belegenen tem- rep. II 39; de div. I 108), deren Votum als omen
plum (umfriedigt, daher tabemaeulum, Cic. de 40 galt (genauer Kübler oben Bd. II S. 1956). Die

nst. deor. II 11. Liv. IV 7, 8. Serv. Aen. n Stimmen (sententiae Liv. X 11, 4) werden durch

178. Karlowa I 158) aus Auspicien (s. den Art. einzelne Umfrage gesammelt vom Centurio (Fest.

Auspicia) anzustellen. Waren dieselben günstig, p. 177), später wohl von den euratore» tribuum

so befahl der Magistrat dem aecensus prima luce als rogalores renturiarum (Cic. pro Sest. 103;

die Wehrgemeinde zu berufen, Varro de 1. 1. VI 88 de div. II 74f.
;
de nat. deor. II 10; de or. II

C. Calpumi vom in lieium omnes Quirites huc 260, Ps.-Ascon. p. 108. M o m m s e n St.-R. III

ad me. Dieser sagt : omnes Quirites, in lieium tri- 403. 406), dann aber, etwa in Cioeros Zeit, werden
aite huc ad iudices. Zur Erklärung des Ausdruckes die rogatores vom Vorsitzenden jedesmal ernannt,

in lieium roeare Fest. ep. p. 118f., vgl. Karlowa Cic. in Pis. 36; p. red. in sen. 28. Die Uber-

I 397. Später ging der Auftrag an den Augur, 50 gäbe der Stimmen erfolgt an den praeeo, welcher

Varro de 1. 1. VI 95. Die Trompete, classicum, dem Vorsitzenden das Ergebnis meldet (Cic. de

ertönt auf den Mauern der Burg, Varro de 1. 1. orat. n 260; singulae voces praeconum de leg.

VI 91. Mommsen St.-R. III 288. Mit feier- agr. II 4); dieser erteilt die Erlaubnis zur öffent-

lichem Gebete und Opfer, wie auch sonst üblich, liehen Bekanntmachung (renuntiarc Gell. XII
wird die contio eröffnet (Liv. XXVI 22. XXXI 8, 6). Varro de 1.1. VII 42. Cic. in Verr. V 38;

7, 1. XXXIX 15, 1. Cass. Dio LVI 1. Cic. pro pro Mur. 1, vgl. Lex Malac. c. 56. Lange De mag.
Mur. 1. Dionys. VII 59. X 82. 57), die der Ma- Rom. renuntiatione, Leipzig 1879. Darauf folgten

'ristrat auf dem Tribunal sitzend abhält, Varro de gemäss dem Census die 80 Centurien der ersten

1. 1. VI 88. Fest. ep. p. 113. Derselbe unterbreitet Classe als primo rocatae, Liv. X 15, 7. 22, 1;

den Gegenstand der Abstimmung (Liv. VI 39. 60 auch deren Votum ward sogleich bekannt gegeben.

40. Cic. ad Att. I 14; Brut. 89; de div. I 102), War jetzt bereits eine Majorität vorhanden, wurde
empfiehlt nochmals die rogatio (Cic. de leg. III die weitere Abstimmung ausgesetzt (Dionys. X
11); auch Privaten durfte aas Wort zur Empfeh- 17), andernfalls jedoch fortgefahren, bis eine solche

lung oder Widerlegung der Vorlage gegeben erzielt war, Liv. I 43, 11: ibi « variaret, quod
werden (Liv. III 71, 3. XLII 34. 1. XLV 36, 9. raro incidebat, ut seeundne classic (centuriae) vo-

Dio XXXVni 4), die jedoch nicht in wichtigen raren tur nee lere umquam inlra ita descenderent

Teilen abgeändert werden durfte,da sonst eine neue ut ad infimos perrenirent. X 13. 13; aber nur

Ankündigung und Trinundinum erforderlich war. bis zur Feststellung der Majorität wurden Stimm-
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Ergebnisse gezählt und durch den Vorsitzenden richtet waren, wurden dieselben auch für die C.

Beamten öffentlich verkündet. Ohne diesen letzten centuriat» benutzt.

Act wäre die Abstimmung ungültig gewesen, und Später ward schriftliche Abstimmung (von

es ist bei Wahlen vorgekommen, dass die Be- Dionysius schon in die älteste Zeit verlegt), zur

kanntgebung des Resultates verweigert wurde, Wahrung der Volksfreiheit (Cie. pro Sest. 103.

Val. Mai. III 8, 3. Herzog I 660. Danach populut libertatem agi putabat suam; de leg. III

konnte die Entlassung des Volkes erfolgen, exer- 33—89; pro Plancio 16; de leg. agr. II 4; Laei.

citum remitiere, Fest. p. 289. In der reformierten 41) eingeführt, schrittweise infolge tribuniciBcher

Centurienverfassung (Kübler o. Bd. III S. 1956f.) Gesetze; für die Beamtenwahlen im J. 615= 139

war das Vorstimmrecht der Ritter weggefallen; 10 durch A.Gabinius, für gerichtliche C. ausschliess-

sie gaben ihr Votum ab mit oder nach der ersten lieh perduellio im J. 617 = 137 durch L. Cassius

Classe, Lange II 50911., nicht blos bei Wahlen, Longinus, für Legislative im J. 628 = 181 durch
wie M a d v i g I 264 und G e n z Die Centuriat- C. Papirius Carbo, für perduellio im J. 647= 107

comitien 18 meinten. Aus derselben ward eine durch C. Caeüus Caldus. Näheres unter diesen Na-
Centurie ausgelost— daher von den iure voeatae, men und im Art. Leges tabellariae. Der Bür-

Liv. XXVII 6, 3, unterschieden — indem 70 Lose ger bekam bei Wahlen, wohl von den Dienern der

in die urna (Lucan. Phars. V 394) oder eiUlla Magistrate, im orile ein Täfelchen (tetsera. Inbella

geworfen wurden. Falls die Ziehung rechtsgültig Cic. de leg. III 11, teeterula Varro r. r. m 5, 18),

war, stimmte die praeroaatira ab, Liv. XXIV 7, um den Namen des (der) Candidaten. oft nur mit

12. XXVI 22, 2. XXVII 6, 3, in diesen Fällen 20 Initialen (Cic. de dom. 112) darauf zu schieiben,

eine eenfuria iuniortim, Cic. Phil. II 82; adQ.fr. Plut. Cato min. 46; C. Gracch. 13. Suet. Caes.

II 14, 4, ihr Votum galt als omen, Cic. de div. I 80; bei Gesetzesvorschlägen und bei Rechtsspruch

103 praerogativam maiores omen iuetorum comi- deren zwei: im ersteren Falle das eine bejahend

liorum eite voluerunt
;
pro Plancio 49. Mo mm- mit U R (ufi rogas) bezeichnet (Liv. VI 38. 5.

sen St.-R. III 274. 291ff. Der rogator eenturiae XXX 43, 3. XXXI 8, 1. XXXIII 25, 7. XXXVIII
meldete das Ergebnis dem Vorsitzenden (praero- 54, 12. Cic. de leg. II 24; ad Att. I 14, 5, dazu
gativam referre

,

Cie. de div. II 74), der es durch die Münze des LonginuB Illvir, Mommsen Horn

.

den praeeo renuntiieren liess, Cic. Phil. II 82. Bei Münzwesen 636), das andere verneinende trüg wohl
Wahlcomitien ist zuweilen die Abstimmung der den Vermerk A (antiquo), was zwar nicht bezeugt

eenturia praerogativa für ungültig erklärt und 30 ist, aber aus dem üblichen Sprachgebrauch legem

dieselbe zu erneuter Stimmabgabe zurüekbeordert antiquare (z.B. Liv. IV 58, 14. V 30, 7. VIII 37, 1 1.

worden (revoeare

,

Liv. XXIV 8. 20. XXVI 22, 4. XXll 30, 4. XXXI 6, 3. Cic. de leg. III 88; de off.

vgl. V 18, 2. L a n g e II 528). Die Centurien jeder II 73; ad Att. I 14, 5. Becker-Marquardt II

Classe stimmten gemeinsam ab, ob aber jedesmal 8, 99) geschlossen werden darf. Beim VolkBgericht

dasErgebnisderZählunggleich verkündet ward, ist trugen sie aus ähnlichen Gründen vermutlich die

nicht zu sagen, wahrscheinlich vermied man eine Zeichen A (abtolto), C (condamno) oder L (libero),

solche Unterbrechung des Wahlactes. Ergab sich, D (damno), Münze des Caldus III vir. Mommsen
was schon bei der Abstimmung der dritten Classe Röm. Münzw. a. a. 0.; Strafrecht 171. Das ent-

möglich war. eine Majorität, so galt die Abgabe scheidende Täfelchen legte man bei den Stegen

der Vota als beendigt. Lange II 526 will aus 40 in einen Kasten, mta (Auct. ad Her. I 21. Sisenna

den Erwähnungen der Einstimmigkeit aller Cen- frg. p. 1I8P. Plut. Ti. Gr. 11, eiafa auf einer

turien. Liv. XXIV 9, 3. XXVI 18, 9. 22, 13. Münze des Nerva, Mommsen St.-R. III 405 A.).

XXVII 21, 4. XXIX 22, 5. XXXI 6, 3. Cic. pro Damit die Freiheit derAbstimmung gewahrt blieb,

Sulla 91; in Pis. 2; pro lege Man. 2, allerdings wurden im Laufe der Zeit mancherlei Vorkeh-

entnehmen, dass der Regel nach durchgestimmt rungen getroffen, so liess Marius die Stege ver-

worden sei. Betreffs der angeblichen eenturia engern, Plut. Mar. 4. Val. Max. VI 9, 14. Cic.

ni qui» teivii, welche Mommsen und Willems de leg. III 38: poetea Ialae sunt (leget) quae
bezweifeln und die nach Herzog I 1123 nur einen tegunt omni ratione tulfragium, ne guis in-

Schcinwert hatte, oben Bd. III S. 1955. tpieiat tabellam, ne roget, ne apprllet, pontes enim
In späterer Zeit, schwerlich schon seit der Re- 50 lege Maria lecit anguttoi. Trotzdem hat es, wie

form, sicher aber vor Einführung der schriftlichen bekannt, weder an ungesetzlicher Controlle der
Stimmabgabe (Liv. XVI 22, 11). hatte man be- abstimmenden Bürger gefehlt, noch an Missbrauch
hufs einer glatteren und gleichzeitigen Abwicklung der Comitien, Auct. ad Her. I 21; ad Att. I 14,

des Abstimmungsgeschäftes auf dem Marsfelde 5, vgl. den Art. A in b i t u 8. Wenn Wahlen noch
durch Seile oder hölzerne Schranken einen Platz lange Zeit im Sinne der Aristokratie ausfielen

(orile, Liv. XXVI 22, 11. Serv. Buc. I 34) und und tüchtige Persönlichkeiten an die rechte Stelle

für die Centurien Einzelräumc durch Seile abge- setzten, wenn die Gesetzgebung eine nützliche

teilt. Ein Steg (pons. b. u.; Auct. ad Herenn. 1 21. und heilsame blieb, so zeugt dies für den trotz

Cie. ad Att. I 14, 5. Fest. p. 384 s. eexagenari.oe aller rarteileidenschaft im ganzen sicheren poli-

de ponle) führte in jeder Abteilung von der dem 60 tischen Takt des römischen Volkes, Herzog 1 868.

Eintritte entgegengesetzten Seite auf das Marsfeld Die Stimmtäfelchen jeder Classe wurden ins Amts-
(so Herzog I 1123). Nach Suet. Caes. 80 be- haus der Censoren geschafft und geordnet (Varro
fahl der Vorsitzende e ponte dem versammelten r .r. III 2—5), die Zahl der auf einen Candida-
Volke die Abstimmung zu beginnen, beim Über- ten gefallenen Stimmen durch Punkte auf Täfel-

schreiten des Steges gab jeder dem rogator, dem chen vermerkt, Cic. pro Plancio 54. Schol. Bob.

ebenfalls vereidigte Controlleure. custodet, zur p. 264. Cic. pro Mur. 72; Tusc. II 62, vgl, Sidon.

Seite standen, sein Votum .Seit die taepta (s. u. earm. II 19. Auson. grat. actio III 18, daher Horat.
und den Art. Saepta) für die C. tributa einge- de arte poet. 343: omne tulil punctum. Das Er
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gebnis wird dem Vorsitzenden gemeldet, Cic. de ciennität halber genannten rontul mnior, Cie. de
div. II 74; de orat. II 260. Q. Cic. de pet. cons. 56. rep. II 31. Pint. Popl. 12. Gell. II 15. Fest.

Die in Beutel (locvli) verpackten Tafeln wurden p. 161. Lange I 731. II 529 giebt weitere Be-
aufbewahrt, so lange eine Anfechtung des Ergeb- lege. Nur die Censoren wurden gemeinsam re-

nisses möglich war, Varro r. r. III 5, 18. Die nuntiiert, damit nicht einer derselben aus der
Entlassung auch dieser Versammlung (remitiere früheren Nennung höheresAnsehen herleitete, Liv.

erereilum Fest. p. 289) musste, wie gesagt, auf IX 34, 25. Der praeeo des wahlleitenden Beam-
jeden Fall vor Sonnenuntergang erfolgen. Im ten forderte den rogator auf, die Centurienstimme
Falle die Handlung noch nicht beendet war. er- zu verkünden, z. B. die de L. Maniio, Cie. de or.

folgte Verschiebung auf den folgenden Tag, Liv. 19 II 260; über die Ausdrücke diät jacit M o m m-
X 22, 8. Inwieweit diese äusseren Formen bei s e n St.-B. III 403. Konnten nicht alle Stellen

den verschiedenen Arten der C. Abänderungen er- besetzt werden, weil auf einzelne Candidaten nicht
fuhren, soll bei der folgenden Auseinandersetzung genug Stimmen fielen (centuriat non elftere, Liv.

gezeigt werden. XXXVII 47, 7; legitima suflragia non eonbeere,

b) Wahlen in den C. centuriata (Lange Liv. IX 34, 25) und war eine neue Wahlhandlung
II 531). Sagte das Edict Wahlen an (zunächst am gleichen Tage nicht möglich, bo wurden die C.
wurden nur die vacanten Stellen bekannt gegeben, zum nächsten dies comitialis verschoben (diHerre

später auch die Liste der Candidaten, Mommsen Liv. IX 34, 25). So bei Wahlen von Praetoren,

St.-R. I 502), war zumeist die Abhaltung von eon- Liv. XL 59, 5, Consuln XXXVII 47, 7, Censoren
lione« notwendig, um sich über die Candidaten 20 IX 34, 25. Möglich war auch, dass dieAbstimmung
schlüssig zu machen. Zunächst hatte das Volk sieh ausgesetzt wurde, um nochmals auf das Volk zu

nur über Wahl oder Ablehnung der öffentlich be- wirken und eine andere Entscheidung herbeizu-

kannt gegebenen vorgeschlagenen Persönlichkeiten führen, Liv. XLV 36. Plut. Aem. Paul. 30. Cic.

zu entscheiden; andere Namen erklärte der Beamte pro Sulla 65; pro Mur. 51; pro lege Man. 2;
nicht berücksichtigen zu wollen, Liv. III 21 8. Uber Wahlverschiebungen Lange I 718.

64, 5. VIII 15, 9. IX 46. 2. XXVII 6, 5. XXXIX Ob Servius Tullius den C. centuriata die Wahl
39. 5. Cic. ad fam. XVI 12, 3; Brat. 55. 224. des Königs übertragen hat. soll dahingestellt blei-

Gell. VII 9, 3; vgl. Lei Iulia mun. Z. 132. Dass ben, Langel 458. Durch diese Wehrversammlung
schon Valerius Poplicola (s. d.) dem Volke die fand nach der Tradition auch die Wahl der ersten

Freiheit eigener Wahl verschafft habe (Plut. Val. 30 Beamten nach dem Sturze des Königtums statt,

Popl. 11), ist falsch. Wer gewählt werden wollte, und den Centurien ist die Wahl der oberen Staats-

musste eine Zeit zuvor, wohl ein trinundinum beamten verblieben. Cicero pro Plane. 7 nennt
(Sallust. Cat. 18. Cic. ad fam. XVI 12, 3), sich die C. centuriata; c. iis magistratibus mandan-
bei den wahüeitenden Beamten melden (nomina dis quibus populus salutem suam commilti pu-
probteri, probten te feiere Liv. XXVI 18, 5. 7. tat zum Unterschied von den r. leriora für un-

Ascon. in Corn. p. 89. Veil. II 92, s. den Art. bedeutendere Beamte (s. u.). So sind unter dem
Professio), und zwar in späterer republicanischer Vorsitze der Consuln oder anderer ordentlicher

Zeit (etwa seit 692 = 62) persönlich, Cie. de leg. Magistrate gewählt: die Consuln seit 245= 509,
agr. II 24; betreffs Plut. Mar. 12 Mommsen Cic. ad Att. IX 9, 3 (unter Vorsitz des Praefectus

St.-R. I 503. Die Aufstellung von Candidaturen 40 urbi Liv. I 60 ,4). die Censoren seit 312 = 444.

war bis zum Beginn der Abstimmung zulässig; Liv. XL 45, 8. Gell. XIII 15, 4, die Praetoren seit

erst später kamen auch Wahlen solcher Personen 388= 366, Liv. VII 1, 6. VIII 32, 3. X 22, 7. Gell,

vor, die sich überhaupt nicht gemeldet (Cic. Brut. XIII 15. Lange I 771, ausserdem höhere ausser-

55) oder offenkundig eine eventuelle Wahl abge- ordentliche Beamte, wie die tribuni militum ron-

lehnt hatten, Liv. V 18, 1. X 9. 10. Becker II 2, eulari potestate von 310—387 = 444—367, Liv.

369. Seitdem die einzelnen Ämter an bestimmten IV 6. 8. V 13, 2. 52, 16 (fälschlich lässt er sie V
Tagen angetreten wurden, fanden auch die Wählen 18, 2 von den Tribus wählen, die allerdings später

an regelmässigen Terminen statt, Herzog I 654. die Übertragung ausserordentlicher Competenzen
Die Collegien wurden zusammen gewählt; so der vollzogen), die Decemviri legibus scribundis 303/4
Praetor seit 387 = 367 mit den Consuln (Liv. 50= 451/450, Liv. III 35, 1. Dionys. X 3; aus-

X 22, 8. Gell. Xni 15, 6 eodem ausjneio) ;
nahmsweise auch der prodietator Liv. XXII 31,

erst als mehrere Praetoren zu wählen waren. 10; vgl. 8, 6. Dass im J. 548= 211 hier ein

wurde ein besonderer Termin dazu angesetzt, der Proconsul gewählt sei, berichtet Livius XXVI 18,

bald nach der Consulwahl fiel (Liv. XXVI 23, 4. 9, vgl. Appian. Iber. 18. Zonar. IX 7

1. XXVII 35, 1. XXXIII 24, 2, vgl. Cic. ad fälschlich. Die Wählen unterlagen der nvcloriias

fam. VII 30, 1; Phil. II 82), später aber nach patrum, deren Erteilung allerdings immer mehr
einer etwas längeren Pause stattfand, Cie. ad zur Form wurde, s. den Art. Auctoritas
fam. VIII 4. 3. Sobald ein Candidat die Mehr- Nr. 2 und Ilerzogl 87. 281. 876. Die Bestäti-

heit erlangt hatte, wurden die Stimmen nicht gung der Wahlen durch die Curiatcomitien fiel

weiter gezahlt. Die Schattenseiten dieses Ver- 60 zunächst bei den Censoren im J. 310 = 444 fort,

fahrens kennzeichnet Herzog 1 1104 zutre9end. die lex censoria de, potestate erfolgte in den Cen-
W'er zuerst die meisten Stimmen auf sich ver- turien, Cic. de leg. agr. II 26. wodurch das

einigle (prior taetus esl). ward an erster Stelle Recht der Censoren, die Bürgerschaft zu ordnen,

renuntiiert, und dieser gradus rrnuntialionis blieb anerkannt wird, H c r z o g 1075. Lange 1 663;
unter sonst gleichgestellten Collegen für den Rang die Lex Maenia (s. o.) schallte die Bestäti-

entscheiden, Cic. pro Mur. 18 . Der zuerst re- gung für Consuln- und Praetoren wählen ab.

nuntiierte Beamte, z. B. prior eonsut (Liv. XXIX c) Legislative der Comitia centuriata
25), ist nicht zu verwechseln mit dem seiner An- (Lange Ii 5979.). Das Edict verkündete (pro-
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mulgare) das zu beschliessende Gesetz (auch auf ttantibvs poena sanrilur (Maerob. somn. Scip.

hölzernen Tafeln. Dio XLII 32) und gab dessen II 17. Cie. ad Att. III 28, 2) und im übrigen

Inhalt kurz an (Herzog I 1107 meint sogar, dass den Art. Lex.
die knappe Form, in welcher viele Gesetze uns Änderungen und Abschaffungen (obrogatio Cic.

überliefert sind, ebensolche Edictfassungen waren). ad Att. III 28, 2; de invent. II 134. Ulpian.

Diese rogatio— zum Unterschiede von lex, schiefe frg. 1, 3. Fest. ep. p. 69 derogare, ebd. p. 187 ob-

Definition bei Fest. p. 266, besser Gell. X 20, 7 rogare) eines in allen Formen rechtens besehlos-

— war genau ausgearbeitet, nannte den (die) An- senen Gesetzes war nur durch Gesetz möglich,

tragsteller (rooator, latorde.de div. II 134; auelor, Den Umfang der legislativen Befugnisse der

sc. legis, Liv. 11 42, 1 u. 5). UnterUmständenkonn- 10 Centurienversammlung, die Lange II 5975 und
ten auch andere Magistrate als adscriptores, vgl. M o m m s e n St.-R. III 3265. des Genauem er-

Cic. de leg. agr. II 22 (s. u.), genannt werden, um Örtern, kann man sich nicht erheblich genug vor-

dem Anträge mehr Gewicht zu verleihen, Cic. in Pis. stellen. Nach Herzog hat dieselbe sogar bis

35; ferner stand darin die sanctio, Strafandrohung zum J. 305 = 449 allein die Gesetzgebung gehabt,

für Übertretung, Dig. XLIX 19, 41. So Lex tab. so dass all die vorher beschlossenen Gesetze leget

Bant. CIL I 197. Fragm. Tudert. et Flor. cb. 1409. eentvriotae wären. Die Beschränkungen der Com-
Fragm. Mediol.eb. 1502. LexQuinctiain Frontin. petenz dieser wie aller C. lagen besonders in den

de aq. 129. Lex de imp. Vesp. CIL VI 930 Z. 34ff. Eingangs erwähnten Nonnen der mangelnden Ini-

Ich gehe auf diese formellen Fragen hier nicht tiative des Volkes, das nur auf das Geheiss eines

weiter ein, vgl. die Art. Sanctio, Lex und Leges 20 Beamten sich versammeln konnte. Zahlreiche hier

sacratae. Lange II 649ff. Herzog I 1109B. beschlossene Gesetze hat Lange II 600ff, zu-

und im Jahrb. F. Philol. 1876, 18911. Zunächst sammengestellt; auch die Zwölftafeln, wenigstens

konnte ein Antrag verschiedenartige Gesetze ent- die ersten zehn, sind in den C. eenturiata rechts-

halten. was Bpäter verboten war. und besonders kräftig geworden, Liv. III 34, 6. Dionys. X 57,

hat die Lex Caecilia Didia (s. d.) im J. 656 = 98 vgl. 55. Lange I 627. Karlowa I 105 Ä. 2. ,Die

(Cic. de domo 58) energisch dies per saturam Versammlung der Wehrpflichtigen
1

, sagt Momm.
leere untersagt, Liv. VI 89, 2. Diomedcs III sen III 821, .ist in dem patricisch-plebeischeo

p. 486. Cic. de domo 20 nere per saturam abrogato Staate der ursprüngliche Träger der Souveränetät

mit derogato, vgl. 50 Fest p. 814. I<ex repet. in gewesen,“ Cic. pro Mur. 1. Gell. X 20. Die
CIL I 198 Z. 72. Momsiitn St.-R. III 886. 30 Zwölftafeln bestimmten zwar (Liv. VII 17, 12),

In den Contionen zwischen Promulgation und ut quodeumque pottremum populus iussissel, id

Abstimmung konnten Änderungen des Antrages iue ratumque esset (IX 38. 9), also die unbe-

beraten werfen (Cic. ad Att. I 19. 4. Liv. III 34, dingte Geltung des Volksbeschlusseg, aber dadurch

4), auch war es möglich, den Entwurf zurtickzu- war doch die Pflicht, patnim auetoritas und
ziehen, Cic. pro Sulla 62. Bei der Beschluss- Bestätigung der Curien nachzusuchen, nicht be-

fassung las der Vorsitzende Beamte oder dessen seitigt (Lange I 629), indes seit der Lex Publilia

praee

o

den Antrag vor Cic. Phil. I 24. Ascon. Philonis 415= 329: ut Icgum quae romiliis

p. 51. PIuL Cato min. 28) und frug: relitis centvriatis ferrentur, ante initum suffrngium

iubeatisne haee sei den? Liv. XXII 10, 2 u. ö. patres auctores Herent, lediglich zur Form ge-

Dann erfolgte die Abstimmung mit Ja und Nein 40 worden. Eine gewisse Einbusse erlitt die Viel-

(s. o.). Nach Verkündigung des Ergebnisses ward seitigkeit der legislativen Competenz der Centu-
in die praeseriptio legis das Datum (Cie. de leg. rien durch das Eingreifen der plebeischen und
agr. II 22) eingesetzt, auch die Namen der zu- patricisch-plebeischen C. tributa in die Gesetz-

erst reuuntiierten Centurie, sowie dessen, der zu- gebung (s. u.), vor allem seitdem die Lex Hor-
eret abgestimmt hatte (s. Lex de XX quaestori- tensia den tribunicischen Rogationen volle Gel-

bus, CIL I 202. Lex Quinctia in Frontin. de aq. tung sicherte. Besonders häufig ist in der Folge-

129), der beschlossene Teil redigiert, das Gesetz zeit die tribunicische Gesetzgebung in Bewegung
auf hölzernen Tafeln (Dionys. III 86. IV 43), gesetzt worden. Da selten ausdrücklich gesagt

später auf Broncetafeln (so bereits nach Dion. ist, wo ein Gesetz beschlossen warf, lassen sich

Hai. X 32 die Lex de Aventino publ. und nach 50 die Grenzen der Competenz dieser Versammlungen
Liv. III 57, 10 die Zwölftafelgesetze, vgl. im nicht überall klar ziehen; man kann eigentlich

übrigen R i t s c h 1 Opusc. philol. IV 4271t.) ein- nur dann mit Sicherheit auf C. tributa Bchliessen.

gegraben und öffentlich auf dem Forum, Capi- wenn als Antragsteller ein Tribun genannt ist.

toi oder anderen Plätzen aufgestellt, unde de Geblieben ist den C. eenturiata die seit An-
plano reete legi posset, worüber M o m m s e n beginn ihnen überlassene Genehmigung, einen

Ann. d. Inst. 1858, 181ff. Man unterschied (vgl. Angriffskrieg zu eröffnen, lex de belle indieendo,

Ulpian. frg. 1 ff.) leges perfeetae, welche die Liv. IV 58, 8, 60, 9. VII 6, 7. 12, 6. 19, 10. VIII

sanctio enthalten, dass der Übertretende bestraft 25, 2. XXXI 6. 3. 7, 2. XXXVI 1, 4. 2, 8. XXXVin
werden soll und seine That ungültig sei (der 45. XLII 80. Dionys. V 37 VIII 15. 91. IX 69.

Wortlaut dieser Erklärung ist bei Ulpian nicht 60 Cass. Dio XXXVTII 41 und viele andere Stellen;

erhalten), fernei leges minus quam perfeetae, eine grosse Reihe Fälle zählt Lange II 600ff. auf.

deren sanctio nur Strafe droht, aber die trotz des Über den gegen Cn. Manlius erhobenen Tadel, weil

Verbotes geschehene Handlung nicht cassiert: er üuitts« jmpuli die Gallograeei bekriegte, Liv.

quae eetat aliqvid beri, et si factum eit, non XXXVIII 45, vgl. Herzog I 944, 8. Die Verwer-
rescindit, sed poenam iniungit ei qui ronlra legem fung einer solchen lex de hello indieendo war nicht

feeit, endlich leges imperfeetae ohne sanctio: undenkbar (Liv. IV 58), wie die von Livius XXXI
quae fieri aliqvid tetal nec tarnen si factum sil 6—8 erzählten Vorgänge zeigen, als es sieh um
resnrvlit, vgl. lex imperfecta in qua nulla de- die Kriegserklärung an Philipp von Makedonien
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handelte Herzoe I 415. Im J. 587 = 167 inter- der Jenaer Litt.-Ztg. 1844, 2450. und Stralrechl

eedierten die Tribunen dem Praetor M.’ Iuventiu« 1670. War ein Verbrechen begangen, ao wurde
Thalna, der den C. tributa die Kriegserklärung dem Angeklagten (rein) durch die duoviri per-

gegen die Rhodier vorlegte, Liv. XLV 21. dueltioms oder die Quaestoren ein Termin gesetzt

Polyb. XXX 4. Eine Bestätigung solcher Be- (diem dicerc, Liv. XXV 18, 8) zur prima accusatio.

schlösse durch aucloritas patrum ist nicht In der öOentlichen Ankündigung (in einer contio

überliefert. Verträge über Frieden und BUnd- Varro 1. 1. VI 91) war es nötig, den Schuldigen,

nisse waren später von den C. centuriata zu der verhaftet werden konnte oder gegen Bürg-
ratificieren (Polyb. VI 14, 5. Lange II 5990. schaft (vades Liv. III 18, 8) frei blieb, zu nennen.

R u b i n o I 288), doch wurde es, als die C. tri- 10 die Gründe der Anklage und die voraussichtliche

buta höheres Ansehen gewannen, üblich, sie Strafe anzugeben. In der contio, welche Gelegen-

diesen vorzulegen. Auch bei anderen wichtigen heit bot, die Stimmung des Volkes zu prüfen,

Entscheidungen hat man sieh an die Centurien konnte der Angeklagte sich selbst oder durch

gewandt, so bei Verfassungsänderungen, wozu andere verteidigen. Damit es nicht schiene, als

namentlich die Einführung neuer Ämter gehörte. trete das Volk den Consuln als Richter entgegen.

Im J. 245= 509 hat der Tradition nach L. Vale- mussten den Spruch begründen die quaeslores

riuB Poplicola die Beschränkung des coneularisehen parricidii (s. d.) oder die duoviri perduellionis

Imperiums durch die Provocation von den Cen- (s. d.), noch im J. 691 = 68 v. Chr., Dio
turien genehmigen lassen, Cic. de rep. II 53. Val. XXXVII 27. Cie. pro Rab. perd. 110. Suet.

Mai. IV 1, 1; das Gesetz über Einsetzung der20Caes. 12. Lange I 381. II 5930. Herzog I

Censur ward hier angenommen, Liv. IX 34, 7 : 097. 815. 836. Später wurden Anklagen auch

lex antiqua qua primum eensores ereati sunt, durch die tribuni plebis vertreten. Liv. XXV
Lange I 664 und Art. Censores. Die Er- 3. 9. XXVI 3, 8. XLIII 16, 11. Gell. VII 9, 9.

Weiterung der Machtbefugnisse der C. tributa M o m m s e n St.-R. I 195; einzelne Fälle älterer

durch die horatischen, publilischen, hortensischen tribunicischer Anklagen Lange II 5520. Den
Gesetze ward durch die Centurien genehmigt. Perduellionsprocess haben bald die Quästoren

Hieher gingen auch Anträge über Verleihung des bekommen (Nachweis bei Lange a. a. 0.).

Bürgerrechtes, wie der Sullas betrefls Volaterrae Zumpts Ansicht, dass lediglich der oOenkundige

(Cic. de domo 79). hier ward Cieeros Rückberufung (mamfestus) oder der geständige (confessus) Ver-

durehgesetzt, Cie. in Pis. 35. Allerdings waren 30 brecher vom Magistrat abgeurteilt werden sollte

in derlei Fragen auch die C. tributa competent, wie und Provocation hier unzulässig war. beruht auf

die Verhandlungen über das Gesetz des L.Papirius, falschen Kriterien, Herzog I 1089. Weitere Ter-

die eivitas nne suttragio der Acerraner im J. 422 mine (s. die Ausführungen Cieeros de domo 45;

= 332 betreflend, zeigen, Liv. VIII 17. 12. Veil. I de leg. III 6, vgl. Appian. b. c. I 74), wenn der

14; nicht klar liegt die Instanz Liv. VI 26, 8. VIII Magistrat die Anklage nicht aufgab, dienten zur

14, 2. 21, 10. In Verfassungsfragen ist eine Mit- Untersuchung (capitis oder capite anquirere Liv.

Wirkung der C. centuriata seit der Lex Hortensia II 52, 5. VIII 33, 17. XXVI 3, 6; de perduel-

nicht bestimmt überliefert, Lange II 605. Sulla lione anquirere VI 20, 12; vgl. Mommsen
suchte mit der Lei Valeria wieder auf diese Strafrecht 1 640. und den Artikel A n q u i s i t i o).

C. zurüekzugreifen, und nachmalB hat Caesar viel- 40 Manchmal konnte mit Zustimmung des Ange-
leicht seine Lex Iulia de provindis und Lei Iulia klagten sogleich der Tag des Urteils angesetzt

iudiciaria hier zur Genehmigung vorgelegt. Cic. werden, Liv. XLIII 16, 12. Cic. de har. resp.

Phil. I 19. Häufigeren Gebrauch von der legis- 7. In der secunda accusatio wurde die Klage
lativen Competenz der C. centuriata wurde in wiederholt auf das Zeugenverhör behufs neuer

diesen Zeiten vermutlich vom Senat gemacht, Ap- Ermittlungen fortgesetzt, in der tertia accusatio

pian. b. c. III 30. Die Verfügung über Gemeinde- der entscheidende Tag bestimmt, dies prodicilur.

land hatte der Senat sich schon früh reserviert, Liv. II 61, 8. III 57. 6. VI 20, 11. XXXVIII 51,

Mommsen St.-R. II 1810. III 11120., jedoch 4. Cic. ad Q. fr. II 3, 1. 5, 4. Mommsen
wandte man sich bei Assignationen an die Centn- Strafrecht 324. Aus triftigen Gründen konnte

rien, auf deren Beschlüssen die lex de Aventino 50 der nicht verhaftete Angeklagte Verschiebung auf

publicando, das auf Sp. Cassius im J. 268 = 486 einen neuen Termin nachzusuchen (Liv. XXXVIII
zurückgeführte, allerdings wohl erfundene Gesetz 52), jedoch war dann auch die Geltendmachung
und die älteren Coloniegründungen beruhten. Der neuer Schuldbeweise der Kläger gestattet, ln

gewaltige Einfluss dieser C. konnte leicht miss- der quarta accusatio wurde das Urteil endgültig

bräuehlich gegen Bürger ins Feld geführt werden; (Polvb. VI 14, 7. Mommsen a. a. 0. 169)

daher ward schon früh, vielleicht bereits in den gefällt. Welche Fristen zwischen den einzelnen

Zwölftafelgesetzen, untersagt, die Gesetzgebung Terminen lagen, ist nicht zu ermitteln; vor dem
auf eine bestimmte Person zu münzen, Cic. de leg. letzten war sicherlich das Trinundinum zu beob-

in 11; pro Sest. 65; de domo 43. Lange I 629. achten, da die C. zum Spruch berufen werden
Herzog I 185. Über C. centuriata caiata s. den 60 mussten, H e r z o

g

I 1115 A. 1. Der Tag des Ur-
Art. Cafatacomitia. teils wurde durch Auspicien eingeleitet, das Volk

d) Rechtsprechung (Lange II 5410.. ebd. von der Mauer und der Burg, der Angeklagte vor

ältere Litt.). Diese Volksgeriehte traten in Thätig- seinem Hause durch Hornsignale zu den C. ge-

keit, sobald ein Verurteilter vom Rechte der Pro- laden (Varro 1. 1. VI 91), die von dem Richter

vocation Gebrauch machte, bildeten mithin die geleitet wurden (nach Z u m p t I 2. 228 ein curu-

zweite Instanz, was Zumpt R. Criminalrecht mit Tischer Beamter), Mommsen Strafrecht 332.

Unrecht bestreitet; R u b i n o 445 A. 2. M o m m- Die Frage lautete z. B. Veittu iubeatis ut M.
sen in der Bespr. von Geibs Criminalprocess in Tutlio aqua et igni interdieatur?, Cic. de domo
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44. Man stimmte lediglich mit Ja oder Nein
(s. o.); unzulässig war. wenn das Volk etwa eine

geringere Strafe l«sehliessen oder die Möglich-

keit einer andern Verurteilung offen halten wollte.

Waren genug verurteilende Stimmen vorhanden
(Polyb. VI 14. Plut. Ti. Gracch. 12), konnte die

verhängteStrafe sogleich vollzogen werden. Später

ward Todesstrafe nicht mehr ausgesprochen (der

letzte Fall war der des Manlius S70 = 384), dem
Angeklagten stand es offen.ein freiwilliges exilium

zu wählen (Polyb. a. a. 0.). Ferner war ihm
günstig, wenn die Verhandlung nicht an dem be-

t reffenden Tage beendet wurde, da dann das Ver-

fahren als erledigt galt. Scbol. Bob. p. 337. Cic.

de domo 45. Um Missbrauch zu verhüten, musste
der Vorsitzende deshalb ein Zeitmass für die Reden
bestimmen. Cic. pro Rah. 9. Wenn übrigens sich

die Anklage gegen mehrere Personen richtete,

war jeder gesondert abzuurteilen, Liv. IV 41 , lOff.

XXV 4, 10. XLTII 16, 14. Niemand jedoch konnte
wegen desselben Vergehens zweimal zur Rechen-
schaft gezogen werden.

Die richterliche Competenz der Centurienver-

sammlungen bestand seit dem von ihnen selbst ge-

billigten (Cic. de rep. II 61. 54) Provocations-

gesetze des Valerius Poplieola (Liv. II 8, 2. Cic.

de rep. II 16. Dionys. V 19. Dig. I 2, 2, 16),

welches jedem Bürger gestattete, natürlich nur
domi (Liv. III 20, 7), gegen die von Magistraten

in ordnungsgemässer Form verhängten Capital

strafen an Jas Volk zu appellieren. Bezüglich
dieser Instanzen ist auf den Artikel Provocatio
zu verweisen, vgl. zunächst Mommsen St.-R. III

351 IT.: Strafrecht 168. 171.473. Herzog I 1077«.
Bestimmt ausgesprochen wurde ihrcBefugnis.Uber

lieben und Tod des Bürgers zu befinden, schon in

einem Zwölftafelgesetz XII Tab. 9, 2, quae de cd-

pite Heit Romani niti comitiu eenturiatie stalui

retoret Cic. de rep. II 61; de leg. III II, 44; pro

Sest. 65; die Nachrichten allerdings von den vor

denCenturien geführten, naturgemäss meist politi-

schen Processen (Ober einzelne Fälle wie die des
Sp. Cassius, M. Volscius, M. Manlius vgl. Lange
11 5500. 5610. und unter diesen Namen) sind in

der älteren Zeit durchaus unverbürgte und selbst

aus historischer Zeit sehr mangelliaft überliefert.

Aber auch in dieser Beziehung trat die wachsende
Bedeutung der C, tributa hemmend in den Weg,
und in noch höherem Grade wurde der Macht-
bereich der richtenden Gewalt der C. eenturiata

geschwächt durch dieGesehworenengericbte (quae -

itiones perpetuoe, s. den Art., ausführlich Lange
II 563. 6950.) Völlig untergegangen ist aber

dasVolksgericbt nicht in der Republik, wie Ciceros

Rede pro Kabirio perduell. reo zeigt, vgl. de leg.

III 11; de domo 43; pro Sest. 65.

Litteratur über C. eenturiata. N i c b u h r R.

G. III 374. R u b i n o 280. Becker-Mar-
quardt II 3, 10. Lange I 457. II 494.

531. 541. 597. Mommsen R. F. I 1340.; St.-R.

111 240. 290. 300: Abriss 318. Sol tau 2270.
Madvig I 109. 219. 226. 246. Karlowa 1 820.

384. 405. Herzog I 1027. 1044. 1066. 1091.

1119. II 906. Humbert in Dareraberg-
Saglio I 1378. 1389. 1397, ebd. ältere Litt.

Schiller in I. Müller Handb. IV» 2, 151. 156.

ebd. Litt. Uber die ursprüngliche und die refor-

mierte Centnrienverfassung. Lange Die promnl-

gatio trinum nund., Rh. Mus. XXX 1875, 3500.
F. Lambertico I diribitores, Venedig 1883. E.

M o r 1 o t Les comices ölectoraux sousla rep. rom.
Thfse, Paris 1884. M. Le Tellier L'org. cen-

turiate et les comices par Cent. Tltöse, Paris 1896.

III. Comitia tributa. Da eine ausführliche

Behandlung der verwickelten Fragen überUrsprung
und Entwickelung der Tributcomitien, die von
den verschiedensten Standpunkten aus untersucht

10 sind, hier nicht angängig, vielmehr Beschrän-
kung auf die Hervorhebung der wichtigsten Ge-
sichtspunkte geboten ist, sei ausdrücklich noch
auf den Art, C o n c i 1 i u m verwiesen. Servius

Tullius soll nach Dion. Hai. und Varro SO, nach
Liv. I 43 ,12 (vgl. Mommsen Tribus 4, 17) nur
vier locale Tribus ohne Unterschied von Patri-

ciern und Plebeiern geschaffen haben, s. den Art.

Tribus. Die Plebs schuf mit der Organisation

zum Kampfe gegen die Patricier sich auch eigene

20 Versammlungen, ronrilia plebi» (Liv. II 56.

15. 57, 2. 60, 5. VI 5, 8. XXXIX 15, 11.

Lex Bant. CIL I 197. Cic. p. red. in sen. 11; de
leg. II 31; de inv. II 52. Dionys IX 41. X 40).

geleitet von plebeisehen Beamten, Tribunen oder

plebeischen Aedilen (Fest. p. 230. s. den Art.

A e d i 1 i s), zur Wahl der Vorstände, gemeinsamer
Vertretung ihrer Angelegenheiten und um Mass-
regeln zum Schutze dieser Zusammenkünfte gegen
Störungen aller Art. (Dionys. VII 16. Cic. pro Sest.

30 79) zu treffen. Dsbs deren Beschlüsse {plebueita,

s. d.) nur für die Plebs wirksam waren, ist selbst-

verständlich; die Frage, seit wann solche Mei-
nungsäusserungen gesetzliche Geltung bekamen,
die concilia plebit tributa mithin zu Versamm-
lungen des gesamten Volkes geworden waren,

muss an anderer Stelle besprochen werden. Die
doppelte Form der Tribusversammlungen hat zu-

erst R u b i n o 309 erkannt, dann Mommsen R.

F. I 1550, ausführlich begründet, dem Lange 1

40 644. II 460 u. ö. HerzogI1128. BernsDeco-
mitiorum tribut. et concil. pleb. discrimine, Wetz-
lar 1875 u. a. sich anschlossen. Dagegen wandten
sich namentlich C 1 a s o n Krit. Erört. 81. Ihne
Rh. Mus. XXVIII 353. M a d v i g I 235, welche

besonders hervorheben, dass Cicero nie patriciach-

plebeische C. tributa nenne, selbst da, wo es un-

umgänglich wäre, wie de dom. 38; diese Thatsache.

hemerkt Herzog, erkläre sich vielleicht daraus,

dass keine besondere Bezeichnung geschafien sei.

50 da aus dem Amtscharakter des berufenden Magi-
strates jedermann wusste, welcher Art die Ver-

sammlung sei. DieSonderversammlungen derPlebs
sind anlässlich derSecession im J. 260= 494 wohl
nach Centurien organisiert worden, dann aber nach
Curien, Cic. pro Corn., Aseon. p. 76. Dionys. VI 89.

1X41. Mommsen R. F. I 183; St.-R. III 151.

321, anders Lange I 599. S o 1 1 a u 5060.; im
J. 288 = 471 jedoch wurde die Tribusteilung zu

Grunde gelegt, doch wohl nicht blos für die Tri-

60 bunenwanlen. Fest. p. 233. 293: seita plebet apel-

lantur ea quae plebs suo sultragio eine parlibu»

iuesit plebeio magietratu rogaute. p. 330. Gell.

XV 27 (s. u.). Beckers unrichtige Annahme, dass

seit dem Decemvirat auch Patricier an denselben

teilnabmen, wollte Ptaschnik dahin erweitern,

dass dies schon seit 283= 471 der Fall gewesen.

Bis 442 = 812 haben aber Stimmrecht nur die

ansässigen unbescholtenen freigeborenen Plebejer
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samt Clienten gehabt, dann alle Plebeier ausser

den aerorii, seit 450= 804 aber die Nichtansäs-

sigen und Freigelassenen nur in vier städtischen

Tribus und wohl auch die aerorii. Als später diese

coneilia sich zu comitia erweiterten, ihre Befug-

nisse sich vergrösserten und die Beschlösse all-

gemeine Geltung erlangt hatten, blieben doch viel-

fach die Ausdrücke wie plebem rogare, ad plebem

lerre, cum plebe ngere, coneilia plebia, plebiseila.

Sammlung bei B e r n s a. a. 0. 10

Competenz. Natürlich hatten die Beschlüsse

nur für die eigenen Angelegenheiten der Plebs

Gültigkeit, aber es war eine Frage der Politik,

ob man nicht den Wünschen dieser wichtigen

Volkselassen Rechnung tragen sollte. Wahlen der

plebeisehen Beamten wurden hier vorgenommen.
Seit 288= 471 wurden die Tribunen in den C.

tributa erwählt, Liv. II 56, 2 u< plebei magiatra-

tua comitiia tributis firrent. 58, 1. 60, 4. Diodor.

XI 68. K a r 1 o w a I 221. Die Frage, wo die Wahl 20

bis dahin vollzogen wurde, soll hier nicht aus-

führlich erörtert werden; s. den Art. Tribunus.
Dionys. VI 89. IX 41. X 4 sagt davon nichts;

nach Cic. Corn. frg. 1, 24, vgl. Ascon. p. 68, ge-

schah sie in den C. curiata. Lange I 410. 599

billigt dies; da ich oben der Ansicht zugestimmt

habe. das6die CurienauchdiePlebsumfassten. halte

ich dies recht wohl für möglich. Schwegler II 552

denkt an Wahl in plebeisehen C. tributa, Momm-
sen an eine solche in den curiatim gehaltenen 80

coneilia plebis. S i e b u h r I 687f. und Peter
Epochen 23 vermuten Wahl durch Centurien, die

durch die Curien bestätigt ward. Herzog I 152

wendet richtig ein, dass ,die Regierung nicht wohl

diejenige Einteilung des Volkes, welche für mili-

tärische Zwecke gemacht war, zu einem mit oppo
sitionellen Agitationen verbundenen Zwecke her

geben konnte.' Während Herzog I 158, vgl. dessen

Glaubwürdigkeit der Gesetze 148., die lei Publilia

Voleronis für eine annalistische Erfindung erklärt 40

und vielmehr die Neuregelung der Tribunenwahl
durch einCenturiengesetz annimmt, sind Schweg-
ler II 255. Ptaschnik Ztschr. für österr. Gymn.
1866, 1 6 1 f. Ihne Rh. Mus. XXVIII 376f. der

Ansicht, dass das publilische Gesetz noch einen

weiteren Inhalt gehabt, namentlich auch die legis-

lative Initiative der plebeisehen Versammlungen
geschaffen oder gesichert habe. AuchMommsen
R. F. I 185; St.-R III 152 hält die Überliefe-

rung für glaubwürdig und schätzt die politische 50

Tragweite der Lei Publilia sehr hoch ein. In der

Zeit der Gracchen wurden hier ferner neue ausser-

ordentliche Beamte gewählt, so die Commissare
für die Assignationen, Plut. Ti. Gr. 13. Cic. de

lege agr. II 17. CIL I p. 279. Als im J. 690/1

= 64/3 v. Chr. der Tribuü P. Servilius Rullus

die Wahl einer Commission, die ein Aekergesetz

ausführen sollte, nur 17 Tribus statt allen über-

tragen wollte, scheiterte dieser Plan an Ciceros

Widerspruch (Reden de leg. agr.). 60

Legislative. Die Beschlüsse der Plebs gingen

schon früh, vor dem hortensischen Gesetze 469
= 287, über die Angelegenheiten hinaus, über

welche allein die Plebeier zu befinden berechtigt

waren; solche Plebiscite waren z. B. das terenti-

lische 292 = 462, das canuleischc 309= 445. die

licinisch-seitischen 387 ~ 367, das ogulnische

454 = 300, Die Rechtskraft derselben klar zn

begrenzen, ist nicht möglich, ihre Gültigkeit

beruhte jedenfalls auf einem Gesetze, dasB An-

träge, welche nach vorher eingeholter Genehmi-
gung des Senates der Plebs unterbreitet werden,

gleich den in C. angenommenen anzusehen sind.

Mommsen R. F. I 208; St.-R.III.l 56. Gesichert

ward das Recht der Gesetzgebung durch die lex

Hortensia, welche das plebiscitum den leget der

C, centuriata und der patricisch-pleibeischen Tri-

butcomitien gleichstellte. Daher lex plebtire-

scitum Lei Bant. Z. 15. Lei Rubira Z. 29. 39,

lex tlre plebiscitum Gell. XV 27, 4. Gai I 8.

Dig. I 2, 2, 8. S. den Art. Plebiscitum. Auf-

zählung der zahlreichen tribunicischen Gesetze bei

Ürelli-Baiter a. a .0. Lange II 620f. 751. 766.

Iurisdiction. Für die ältere Zeit bestreitet

H er zog I 1176 die Competenz im Strafprocess.

Dass die Plebeier über Patricier zu Gericht ge-

sesen haben, ist zweifellos, deshalb erklärten aus-

drücklich die Zwölftafelgesetze, dass solche Ge-

richtsbarkeit nur den Centurien gebühre. Man
hatte bis dahin vor das Forum der plebeisehen

Versammlungen eine Reihe politischer Processe ge-

zogen; wenn auch das Urteil nicht vollgültig war,

so musste es doch als der Wille eines grossen

Teiles des Volkes betrachtet werden. Die Fälle

eines Coriolan (vgl. Mommsen R. F. II 11311.)

und Kaeso Quinctius sind allerdings zu nebelhaft.

Herzog I 157. 185, immerhin haben die coneilia

plebis, wenn die Rechte der Plebs verletzt waren,

politische Processe vor ihrem Forum anhängig
gemacht und Selbsthülfe (Mommsen St.-R. II

297, III 154; Strafrecht 156) geübt; Schiller
nennt dies Gewalt- und Notwehracte. Nach der
Decemviralgesetzgebung finden Capitalprocesse

hier nicht mehr statt, Polyb. VI 14, 7; desto

häufiger sind Multprocesse, deren Tradition in

älterer Zeit allerdings wenig sachlich ist, Momm-
sen II 492ff. Lange II 587; auch diese sind im
Grunde Provocation, welche gegen alle von Tri-

bunen undAedilen über das im J. 300= 454 durch

die lex Aternta Tarpeia festgesetzte Maas hinaus

verhängten Strafen gesichert war, Dionys. X SO.Cic.

de rep. II 60. Gell. XI 11. Fest. p. 237 s. pen,la-

tus, p. 202 s. duobus oribut. Wahrscheinlich war
das Ifultrecht der Tribunen auf gewisse Personen

und Fälle beschränkt. Man hat angenommen, dass

Beit 300= 454 alle Berufungen gegen die von
Magistraten verhängten Multen in den coneilia

plebis abgeurteilt wurden, Liv. V 11, 12. VIII

22, 8. X 46, 10; gewiss ist, dass die Multpro-

cesse der curulischen Aedilcn hier verhandelt wor-

den sind, Cic. Verr. V 173. Liv. X 31. 9. XXXV
41, 9. Gell. IV 14. Val. Mai. VI 1. 7. Plin.

n. h. XVIII 41. Die richterliche Thätigkeit dieser

Versammlungen wurde durch Errichtung der guae-

stiones perpetuae erheblieh beschränkt und von
Sulla gänzlich beseitigt, Cic. de leg. III 22.

Litteratur über Coneilia plebis: Mommsen
R. F. I 177ff.; St.-R. II 272. III 149. 154. 321.

Herzog I 11691!. Karlowa I 388ff. u. ö. Hum-
bert in Daremberg-Saglio 1 1880.

IV. Die patricisch-plebeischen Tribut-
comitien. Die Erweiterung der Befugnisse der

coneilia plebis fand statt durch die lex Publilia

Voleronis 288= 471, die lex Valeria Horatia

305 = 449, die lex Publilia 415= 339, die lex

Hortensia 467 = 287. welche von den Centurien
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angenommen waren. Unermüdlich hatten die Tri-

bunen agitiert und unter geschickter Ausnutzung
der politischen Verhältnisse Schritt für Schritt

die Anerkennung der in Versammlungen der Plebs

gefassten Beschlüsse als für den Staat verbind-

lich erkämpft. Da die TribusPatricier wiePlebeicr,

seit den Decemvirn etwa auch die nichtgrundbe-
sitzenden. umfassten, lag es nahe, diesen Versamm-
lungen eine Reihe von Befugnissen zuzuweisen.

Rechte und Formen der patricisch-plebeischen

C. tributa. a) W a h 1 e n. Gewählt werden hier—
und das wurde wichtig für die weitere Entwick-
lung dieserVersammlungen— 1 .Quaestoren. Taci-

tus Notiz (ann. XI 22, vgl. Cic. ad fam. VII 30, 1.

bei der Wahl war ein Pontifex, später nach Cic.

Brut. 5 der Consul. Momnen St.-R. I 582.

II 32. Bei dieser Ernennung war ja Volkswahl
untersagt; .man wollte," bemerkt Schiller, .da-

mit den Charakter der Volkswahl ausschliesaen,

den die Beamtenwahlen hatten, da diese mit dem
religiösen Brauche sich nicht vertrug, ohne doch
auf die Mitwirkung des Volkes zu verzichten."

Vielleicht wurde hier auch der Curio maximus ge-

wählt (Liv. XXVII 8, 1), wenigstens seit 545
= 209, doch ist die Frage nicht geklärt. Vergeb-
lich hat im J. 609 = 145 der Volkstribun L. Li-

cinius Crassus die Priesterwahlen dem Volke über-

geben wollen (Cic. Lael. 96); dann hat Cn. Do-
Liv, IV 44, 2), dass seit 307= 447 dieselben nicht mitius im J. 650= 104 durchgesetzt, dass in den
mehr von den Consuln ernannt, sondern vom Volke genannten 17 Tribus die Mitglieder der 4 grossen

gewählt wurden, ist viel erörtert, da die compe- Collegien (Pontifices, Auguren, Epulonen, Xviri als

tente Versammlung nicht genannt ist. Später Bewahrer der gibyiliniBchen Bücher) gewählt wur-
fand die Wahl unter Vorsitz eines patrieischen den (lex Domitia de »aeerdotibu», Cic. de leg.

Magistrats in Tributeomitien statt, ein Rück-20agr. II 18: quod populus per religionem tacer-

schluss scheint erlaubt; s. den Art. Quaestor. dotia mandare non polerat. ut minor pars po-

Mommsen R. F. I 159. Marquardt Handb. II puli voearetur. Ascon. p. 81. Veil. II 12. 8uet.

3, 116 meint, dass in dem genannten Jahre die Nero 2). Das Gesetz ist von Sulla aufgehoben
plebeischen C. tributa den Patriciern zugänglich worden (Dio XXXVII 37), Labienus führte es
wurden, also nunmehr von patrieischen wie plebei- wieder ein, Ps.- Ascon. p. 102. Im J. 40 n. Ohr.
sehen Magistraten berufen werden konnten. Her- waren die Priesterwahlen zu Ende, nur die re-

zog I 198 bestreitet das mit dem Hinweis auf nuafiafio erfolgte noch, Tac. ann. III 19. Näheres
den durchaus plebeischen Charakter der C. tributa. im Art. Pontifices.
2. Curulische Aedilen seit Errichtung des Amtes b) Legislative bekamen die patricisch-plebei-

387 = 367 (Liv. IX 46,11. XXV 2, 7. Gell. VII 9, 80 sehen C. tributa wohl erst spät, vielleicht um
2. ZedickeDe Rom. com. aediliciis, Neustrelitz 397=357; es giebt überhaupt wenigFälle vonTri-
1 832), meist unter Vorsitz eines Consuls, Cic. pro busgesetzen, welche den patrieischen Magistraten
Plane. 49; ad Att. IV 3. Varro de r. r. III 2, 17. rogiert sind, in den bekannten Fällen stets von
Lange I 862, genauer im Art. Aedilis. 3. Andere Consuln, so Liv. VII 16, 7 die im Lager von
ordentliche magietratu» minore», z. B. riginti- Sutrium beschlossene lez Manila de vicetima

lexviri (Cic. ad fam. VII 30, 1. Gell. XIII 15. numumtsaionum, welche der Senat bestätigte, wäh-
Lange 1 896. 900. Karlowa 1 264), sowie ausser- rend sich die Tribunen wegen dieses novum exem-
ordentliche, Liv. IX 46, lOff. ; ep. XI. Sallust plum zu dem Plebiscit veranlasst sahen, nr mit
lug. 63, 4. Cic. de leg. III 4; de leg. agr. II 17. poilea populum »evocaret. Appian. b. c. III 7 (Do-

4, Tribuni militum, deren es seit 392 = 362 sechs, 40 labella bekommt Syrien). Lex Quinctia bei Fron-
seit 448 = 811 sechzehn gewählte gab. Liv. VII tin. de aq. 129. Lex de XX quaestor., CIL I 202.

5, 9. IX 80, 3, seit dem 3. Jhdt. v. Chr. vier- Tac. ann. III 22. Herzog I 1131 A. 1. Über die

undzwanzig, vgl. Liv. XXVII 36, 14. Solche Arten der hier vorgelegten Gesetze lässt sich ein

vom Volke gewählte Tribunen sind als tribuni Urteil nicht fällen, worin der Unterschied der an
eomitiati von den durch die Consuln ernannten
Militärtribunen (tribuni Rululi) unterschieden,

Ascon. p. 142. Fest. p. 261. Da es sich also

hier nicht um höhere Stellungen handelt, nennt
Cicero pro Plane. 7 diese C. leviora e., vgl. Mes-
sala bei Gell. XIII 15, 4: minoribus creatie ma-
gistratibus tributi» comitiie magietratu» . . dafür
. . maiorei eenturiatie comitiie Hunt, überhaupt
gegenüber der Competenz der C. centuriata mit
Recht, Mommsen R. F. I 162; St.-R. III 324.

Karlowa I 408.

Endlich sind hier die C. tributa für Prieater-

die Tribus von den an die Centurien gelangenden
Anträge bestand, ist genau nicht zu sagen. Ein-
mal hat ein Praetor versucht, den Tribus sogar
die Entscheidung Uber Krieg und Frieden zu unter-

breiten, Liv. XLV 21. Mommsen R. F. 1 163; seit

50 es solche Beamte gab (388= 386), wurden vielleicht

lege» praetoriae hier vorgebracht. Über das Bür-
gerrecht derAcerraner entschieden die Tribus, Liv.

VIII 17, 12 (8. o.). Jedenfalls hatte der berufende
Magistrat es in der Hand, wohin er sich wenden
wollte. Nach Herzog I 132 nahm man bei in-

differenten Gesetzen lieber die leichter einzube-

wahl zu erwähnen, Mommsen St.-R. II 27. 644 rufenden C. tributa.

u. ö. Karlowa I 413. Herzogi 1184. In einem c) Ganz unklar ist die iurisdictionelle Com-
unbekannten Jahre (Langes Annahme II 536 des petenz.. Da den C. centuriata sicher dieCapital-
J. 501 =253, weil damals zuerst ein plebei scher 60 proeesse blieben, waren hier Multprocesse zu ent-

Pontifex maximus erscheint, ist nicht durch- scheiden, s. den Art. M u 1 1 a. Solche wurden von
schlagend), etwa seit Mitte der republicanischen

Zeit kommt eine Versammlung von 17 erlösten

Tribus vor behufs Wahl des Oberpriesters (über

dessen Qualification s. den Art. Pontifex ma-
limus); die erste Erwähnung im J. 542 = 212,
Liv. XXV 5, 1. XXXIX 46, 1. XL 42, 1. Cic. de
leg. agr. II 18. Suet. Caes. 13. Vorsitzender

den curulischen Aedilen und unter deren Vorsitz

(vgl. die Nachweise oben) anhängig gemacht,
wie die Provocation von den durch plebeische

Magistrate angeordneten multae an die eoneilia

plebi» tributa ging, Karlowa I 409; vgl. den
Art. Aedilis. Herzog 1812. Langel 863.

Ferner entschieden sie in Berufungen gegen die
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vom Oberpontifex den Priestern auferlegten Mul- Berufung. Die Tribunen stellten Auspicicn an;

ten, Liv. XXXVIII 51, 4. XL 42, 9. Cic. Phil. XI solche wurden schon im J. 415=339 durch die lex

18. H e r z o g I 1 182, M o m m s e n St.-R. II 9, 4 Publilia für die pleheischen Tribusversammlungen
bestreitet, dass dann statt des Pontifex maximus verlangt (Lange II 474. Cic. adfam. VIII 30,1,
ein Beamter die Tribus berief. anders Dionys. X 49. Liv. VI 41, 5. VII 6, 11).

Formen dieser Versammlungen. Sehr früh Die Obnuntiation patricischer Magistrate war erst

schon müssen auch hier bestimmte Anordnungen wirkungslos, spater wurden auch die leget Aeliae

betreffs der Leitung und des Verlaufs in Kraft el Fufiae verbindlich, Cc. in Vat. 18; pro Sest.

getreten sein, wenn anders das Ergebnis für die 56. Die lex Clodia (s. d.) untersagte das ser-

rlebs unangefochtene Geltung haben sollte; die- 10 rare de caelo an allen dies fusti, comitiales

selben mögen allerdings nicht so festgelegt ge- wie nicht eomitiales. Der Tribun beruft das

wesen sein, wie bei den C. centuriata. sind den Volk durch einen praero und geht früh mit
dort gültigen aber vielfach nachgebildct, Momm- den Amtsdienern (Liv. XXXVIII 51, 12) zum
sen St.-R. III 369. Die Berufungsfrist war zu- Versammlungsort; er redet zum Volke anfangs

nächst nicht auf gewisse Termine beschränkt, vom Altar des Vulcan (Dionys. II 50. VI 67), in

man konnte schon am nächsten Tag die Standes- späterer Zeit von den Rostra, Liv. VIII 14, 12,

genossen zusammentreten lassen (Liv. II 56, 9. s. den Art. Rostra. Zunächst stand dabei das Volk
Appian. b. e. I 12), doch wartete man gewöhn- auf dem Comitium, bis im J. 609= 145 der Tribun
lieh eine längere Zeit, und es ward üblich, um C. Lieinius Crassus die Versammlung auf dem
dem Landvolk die Anwesenheit dabei zu ermög- 20 Forum anordnete, Varro r. r. I 2, 9 (zur Erklärung
liehen, die Versammlungen an den nundinae (s. der »entern iugera forennia Mommsen Chron.545.

d.) anzuberaumen, Dionys. VII 58.59. Varro r. r. II Jordan Topogr. I 2 S. 321, 8). Der Abstim-
praef. 1. Die Markttage dazwischen wurden zu mung ging eine confio voran, mit Gebet eingeleitet,

Contionen benützt, da dieselben als die» nefasli Auctor ad Herenn. II 68. Der Platz war in so

für die C. unbrauchbar waren; jedoch sind auch viele Teile geteilt, als Tribus da waren (Dionys,

andere Tage üblich geworden. Die Lex Hortensia VII 59). das Volk begab sich hinein zur Abstim-

467 = 287 verlegte sie auf einen dies eomilialu mung (Liv. II 56, 12), die nicht vor der ersten

nach dem dritten Markttage (terfii» nundinis) Tagesstunde begonnen werden durfte (s. o.), Dio
und schärfte Beobachtung des pontificalen Kalen- XXXIX 65, 2. Später benutzte man die auf dem
ders ein; Macrob. sat. I 16, 30. Cic. ad Att. ISO Marsfelde ständig eingerichteten taepla, welche

14, 2. IV 3, 4. Caesar in Marmor ausführen liess, Cic. ad Att.

Selbstredend fanden die eoneilia plebis inner- IV 16,4. DioLiII23 (s. den Art. Saepta). Zuerst

halb der Bannmeile statt, im Bereiche der Amts- ward die Tribus für die Latiner ausgelost, dann die

gewalt der Tribunen, die C. tributa sowohl inner- vorstimmende, rrineiptum, CIL 1 200 Z. 1. Lange
halb wie ausserhalb des Pomerium, häufig auf II 483; de mag. Rom. renuntiatione 16. Plut.

dem Comitium (s. d.), dem Capitol, der area Capi- Acm. 31. Appian. I 12. Durch den Vorsitzenden

talina (Liv. XXV 3, 14, XXXIII 25, 7. XXXIV ward der zuerst stimmende Bürger im voraus ge-

53, 2. XLIII 16, 9. Ascon p. 77. Plut. Ti. Gr. nannt, der diese Ehre manchmal nur seinem

17), auf dem Marsfeld (Varro r. r. III 2, 5. Cic. glückverheissenden Namen verdankte, Cic. pro
pro Plane. 16; ad Att. IV 3, 4; ad fam. VII 30, 1), 40 Hane. 35. Durch Los wurde die Reihenfolge

auf den flaminischen Wiesen (Liv. III 54, 15. der Tribus ermittelt; später allerdings kamen die

XXVII 21, 1), meist auf dem Forum, K a r 1 0 w a vier städtischen Tribus zuletzt. Herzog 1 1 170ff.

I 396. Mommsen St.-R. III 381. Lange II bemerkt, dass es keine rechtlichen Abstufungen
473. Becker-Marquardt II 3, 122. unter den Tribus gegeben habe, da aber dieselben

Den Vorsitz in den patricisch-plebeischen C. sich im Laufe der Zeit naturgemäss vergrösserten,

in den Händen der Tribunen, nur beim Mult- kam eigentlich dem einzelnen Stimmrecht später

process fungierten plebeische Aedilen. Die erstem weniger Bedeutung zu, und vor allem konnten
hatten das so wichtige ius agemli cum plebe ferner wohnende Mitglieder dies kaum häufig aus-

(Lange I 696. 833(1. n 460), beriefen die Ver- üben, Cic. pro Sest. 109. Die Abstimmung selbst

Sammlungen, welche zunächst wohl in einer Contio 50 fand zwar auf einmal statt (Dionys. VII 59;

angekündigt wurden (Tag, Ort, Beratungsgegen- ptg xlijoei, vgl. Lex. Mal. c. 55 uno rneatu), aber
stand), Liv. II 56, 13. Dionys. VII 38, später die ranintiatio erfolgte in der durch das Los
auch durehEdicte geboten sind, Liv.XXXlX15, 11. festgestellten Reihe. Es waren abnunliatw und

Den Vorsitz in den patricisch-plebeischen C. »nfereeasio noch möglich, wenn das principium
tributa hatten patricische Magistrate, die Consuln schon zur Stimmabgabe aufgefordert war, Ascon.

(Liv. m 71. 72. VI 42. 13. Cic. in Vatin. 11. p. 71. Cic. Phil. II 83. Vielleicht konnte der
Frontin. de aq. 129. Cic. Phil. I 26), unter Vorsitzende aber auch die Abstimmung nach
Umständen auch die Praetoren, Liv. VIII 17, 11. einander vornehmen und unterbrechen, Plut. Ti.

XXXIV 35. Lan g e II 461. 645. K ar 1 0 w a 389 Gr. 12. Appian. bell. civ. I 12 (bei der Absetzung
(Gellius schreibt den Aedilen fälschlich das Recht 60 des Oetavius). Liv. XIV 36, 10. Wie bei den
zu, solche C. zu leiten, Mommsen I 194. Mad- C. centuriata ermittelten rogatoree das Ergebnis,

vig I 239. Lange II 461). Mommsen St.-R. III als solche fungierten zumeist die Tribusvorsteher.

322; R. F. I 158ff. Die Versammelten werden Sie haben ihren Vermerk über die Abstimmungen
daher auch populue genannt (Liv. VI 42, 14. Fron- wohl so eingerichtet (s. 0.). dass sie auf einer Tafel

tin. de aq. 129. Prob, de not. ant. 3, Gr. lat. ed. jedes Votum mit Ja oder Nein, und bei Wahlen
Keil IV 272), die Beschlüsse waren der patrum jede auf einen der Kandidaten gefallene Stimme
auctorilas unterworfen, die Formen im übrigen mit einem Punkte neben dem Namen bezeichneten-

den bei den C. centuriata üblichen ähnlich. Ergaben Wahlversammlungen keine vollzähligen

Pauly-Wli»ow* IV 23
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neuen Collegien. so durtlen die Wähler früher

cooptieren (Uv. III 65, 1), Beit 306 = 448 erfolgte

Vertagung (düferre) auf einen andern Termin,
Liv. IX 84, 25. Herzog I 118211.

Seit Einführung der schriftlichen Abstimmung
(s o.) erhielten auch die einzelnen Tribusgenossen
Sti.nmtäfelchf n (labulae, leeterae Cie. Phil. XI 19),

um . ie beim Cberachreiten der Stege (pontes Cic.

de leg. III 38; s. oben) in den Kasten (natu

z. B. Frontin. de aq. 129: T. Quinctiu» Critpi-

nu» conaul populum iure vogavit papuluxrpte

iure »civil, in foro pro rustris . . . tribus Sergio

principium luit; pro tribu Sex. ... L. I. Vitro
[primus seirit], ferner war, solange das vorge-

schrieben, die Zustimmung des Senates zu er-

wähnen (plebiscit. de Termessibus, CIL I 204),

ausserdem, wie das genannte Beispiel eines Volks-

beschlusses vom J. 745 rr 9 zeigt, der Ort der Ver-

Auctor ad Herenn. I 21. Plin. n. h. XXXIII 31) 10 Sammlung, die zurrst stimmende Tribus, der Name
zu werfen («uttragium Irrre). Bei Abstimmungen
über Gesetzentwürfe und in richtenden Versamm-
lungen bekam jeder zwei solcher Täfelchen, eines

mit dem Vermerk V • K (
uti roga»), eines mit A

(antiquo), Cie. de leg. II 24. III 38. Mommsen
Rom. Münzwesen 635 nr. 278f. Auch Controlleure

werden genannt, Varro r. r. III 5, 18. die Er-

mittlung der Stimmen erfolgte durch Zähler, rfiri-

bitore» (Cic. in Pis. 86), später seit 746 = 8 in

dessen, der zuerst votierte (vgl. noch Lei Corne-
lia, CIL I 202. Lei agr. des J. 643 = 111

ebd. I 200. Cie. Phil. I 26: in ne» incidi iubebilit

illa legitima: consule» populum iure rogave-
runt . . populuaque iure »civil); sodann folgte

der Wortlaut der Gesetze und häufig noch die
Androhung von Strafen für Übertretung (»anetio

,

s. o.). Die Originalurkunden wurden früher von
den Magistraten aufgehoben, die das Gesetz dureh-

einem besondern Gebäude (Dio LV 8, 3), s. den 20 gebracht hatten, dann den Quaestoren für das
Art. Diribitoriuru. Die Formalitäten genau
bei Lange II 487ff.

Bei Wahlen musste jedenfalls eine öffentliche

Untersuchung über die persönlichen Qualitäten der

Candidaten erfolgen, die Meldungen liefen nicht

immer zahlreich genug ein, Appian. b. c. I 21, der
Wahlact war beendet mit der Renuntiation derer,

auf welche die meisten Stimmen gefallen waren.
tribu» explere, Liv. III 64, 8. Lei Mal. 56. Auch

Aerarium und den Aedilen für den Cerestempel
zur Verwahrung übergeben, Serv. Aen. VIII 322
vgl. VI 622. Dabei scheint manchmal die nötige

Sorgfalt (Cic. de leg. III II) ausser acht gelassen

zu sein, selbst Fälschungen sind vorgekommen (Plut.

Cat. min. 17. Suet. Caes.28; Aug.94); die lex lunia
Lieinia verbot im J. 692 = 62: ne rlam aerario

legem intern lieeret, Schol. Bob. p. 310. Lange
II 658. III 266 und R i t s c h 1 Opusc. phil. IV

betreffs der Formen der riehtenden C. tributa ist 30 427ff. Der Teit wurde öffentlich bekannt ge-
u_i * i i f-ii.. j* r _ j j ...f u i. i n tt i.t..wenig bekannt, jedenfalls erfolgte die Ladung des

Angeklagten, wie bei den C. centuriata (Liv.

XXXVIII 51, 16), ebenso scheint es mit den Ter-

minen gehalten zu sein.

Bei Gesetzrogationen waren die Formen wie

bei den Centurien. Der Antragsteller (lator, ro-

gatnr, auetor legi», Liv. II 56, 6. IV 48, 16. VI
36, 7) hatte den Wortlaut genau zu formulieren,

nötigenfalls nach Rücksprache mit Rechtskundigen,

Plut. Ti. Gr. 9. Cic. ad Att. III 28, 4. Der An-40Rob. p. 264 Lange I

geben auf Holz- oder Bronzetafeln (legem, tabu-

lam Hgere, Dionys. III 86. X 32. Cie. PhiL I 23.

III 30. V 12; ad Att. XIV 12. 1. Liv. III 57, 10).

besondere an Gebäuden am Forum, dem Atrium
Libertatis, an den Tempeln des luppiter Capito-

linus und der Fides auf dem Capitol, Liv. VII 3.

Dionys. II 98. X 57. Fest. p. 241. Suet. Vesp. 8.

Bei Stimmengleichheit entschied nur in den
C. aedilicia das Los, Cic. pro Plane. 53. Schol.

II 22; in Pis. 85), durften promulgieren. (ebd. Litt.). Ptasehnik Ztschr. f. Ost. Gymn.
ward der Gesetzesentwurf der Versammlung 50 XXXII 81, darüber auch K. W. Ruppel Die

trag ward, auf hölzernen Tafeln verzeichnet, wäh
rend des trinundinum öffentlich bekannt gemacht

(
promulgare legem, Cic. de leg. agr. II 13. Liv.

III 9, 5. Cic. de domo 41), konnte nach den in

eonfiones vielleicht geäusserten Wünschen abge-

ändert und auch ganz zurückgezogen werden, Cic.

pro Still. 62f. ; ad Att. I 19, 4. Auch Beamte,
die sich anschliessen (adeeriptore», Cic. de leg.

agr.

Dann
zur Abstimmung unterbreitet (terre legem ad po-

pulum Cic. Phil. I 21. II 110; legem rogare II

<2); noch immer konnte der Antragsteller seine

rogatio ändern (Cic. ad Att. I 19, 4), erst nach

Beginn der Abstimmung war das unmöglich. Auch
hier hatte das Volk lediglich über Annahme (in-

nere) oder Verwerfung (antiquarc) des Antrags zu

befinden. Erst mit der öffentlichen Verkündigung
durch Beamte wird der Beschuss zum Gesetz

Ilex perlala, rogata, pertecta s. o.) und mit dem 60
Namen des (der) Antragstellers bezeichnet z.B. lex

Valeria Horntia, Mommsen St.-R. III 315. Seit-

dem zufolge des valerisehen Gesetzes die Plebiscite

für alle Bürger Geltung hatten, waren auch hier die

bei Staatagesetaen üblichen Formen zu beobachten.

Zunächst mussten die Namen der Beantragenden

genannt und die in rechtsverbindlicher Weise er-

folgte Annahme des Antrags vermerkt werden,

Litteratur über patricisch-plebeiachen C. tri-

buta: Rubino 309. Clason Krit. Erört. 71.

Langen 459. 533. 565. 613. M a d v i g I 234.

Mommsen R. F. I 151. 177; St.-R. III 143. 321.

Soltau 473. Herzog 1 1128. 1169. Karlowa
I 888. Schiller in Iw. Müller Handb. IV»
2, 161. Mispoulet I ‘207. Willems 159. 171.

Humbert in Daremberg-Sagtio I 1380—1387

ipp
Teilnahme der Patricier an den Trib. Com., Dias.

Heidelberg 1887. Fr. Henschel De iure c. trib.

in legibus fer., Hildesheim 1871. Ihne Entw. der

C. trib., Rh. Mus. XXVIII 353. C. B e r n s De
c. trib. et conciliorum plebis discrim., Wetzlar

1875. G e n z im Philol. XXXVI 83. B I a s e 1 Die

allmähl. staatsrechtl. Competeozerweiterung der

C. trib., Bonn 1879. Fr. R u p p e 1 De c. trib. et

conc. pl. discr., Wiesbaden Progr. 1884.

Auf die beabsichtigte Verhinderung, unfrei-

willige Störung, Vertagung der iuata r (Cic. post

red. in sen. 27), sowie die Ungültigkeitserklärung

der Volksschlüsse aus profanen oder säenden Grün-
den ist nur mit wenigen Worten einzugehen, da

die Einzelheiten passender an andern Stellen be-

handelt werden. So konnte das. Volk gehindert

werden iure rogare, iure teiteere, und ein comi-

tialer Beschluss, gleichviel ob aut Wahlen, Gesetze
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oder Reehtsurteile bezüglich, ungültig sein aus durch die Lex des P. Clodius Pülcher im J. 696
allgemeinen Gründen des Staatsrechta oder weil — 58 unwirksam gemacht. Lange II 478.

derselbe eine Competenzüberschreitung enthielt, Ferner konnten C. verhindert werden, wenn
Interression, Promulgationstennin nicht beachtete, von Seiten des Senats oder der Consuln dies Co-

das Verbot des per saturam ferre ausser acht initiale* als Festtage erklärt oder zu tuppliea-

gelassen war u. a. m. Namentlich ist hier auf Honet bestimmt wurden, Cie. ad Q. fr. II 4, 4.

den Art. I n t e rces s i o zu verweisen, wo der Ein- Dass der augurale laut Senatsbeschluss auf ein

sprach von par maiorre potestas (bilariam cum ritium hinweisende Einspruch nicht unbedingt
populo agi non potett, Gell. XIII 16, 1) und der die Aufhebung des trotzdem vollzogenen Volks-

von Tribunen so oft geübte erörtert wird. Momm- 10 beschlusses zur Folge haben musste, hat Wissowa
sen St.-R. I 283. II 290. Von der Collision der oben Bd. II S. 2334 ausgeführt, doch haben Ma-
Volksachlüsse, inwieweit auch solche ausdrücklich gistrate vitio creati abgedankt, Varro de 1. 1. VI
als unwiderruflich bezeichnete durch spätere auf- 30. Fasti Cap. a. 523. 592 vitio faeli abdiearunt,

gehoben werden können (M o in m s e n Abriss 322) vgl. die Beispiele bei Mommsen St.-R III 364;
s. im Art. Lex. über die Wahrung aller dieser ihre bisher getroffenen Anordnungen waren un-

Normen wachte zunächst der Senat; später fehlt gültig, sie durften den Ergänzungswahlen nicht

eine Instanz, die die Berechtigung eines ange- Vorsitzen und waren nicht wäldbar. Wer nicht

Tochtenen Beschlusses zu beurteilen gehabt hätte; dem Geheisse sich gefügt, konnte verklagt werden,
nur wieder in der Revolutionszeit hat der Senat Cic. de nat. deor. II 7; de div. II 71. Willems
Volksschlüsse wegen solcher Mängel aufgehoben, 20 Le sönat II 107.

so im J. 654 = 100 die leget Appuleiae, 655 = Litteratur: M a d v i g I 265. H e r z o g 1 1117.

99 leget Titiae, 663 = 91 leget Liviae, 688 = 1 187. Mommsen St.-R. III 363. Willems
68 lex Manilia u. a. m. Belege bei Momm- Droit public* 170.

sen St.-R. III 367. Da vor den C. Erforschung Verfall der C. in der lotzten Zeit der
des Götterwillens und auch während derselben Republik und Untergang der Volksvei-
Rücksicht auf die Auspicien Bedingung eines gfll- Sammlungen in der Kaiserzeit. Bedeutung
tigen Verlaufes war (Cic. de div. II 42; Phil. 1181. und Einfluss der C. waren mit dem sinkenden
V 7; in Vatin. 20. Mommsen St.-R. I 98), so Glanze des römischen Freistaates aus versehie-

konnten leicht Hemmnisse der C. aus religiösen denen Gründen erheblich zurückgegangen. Die
Gründen stattfinden; solche auspicia c dirit 80 Teilnehmer an den C. galten zwar als Repräsen-— tritte omen diem dilßdit, Liv. IX 38, 15. tation des römischen Volkes, thatsächlich aber

Gell. XIV 2 — ferner auspieia e eaelo und die war die Entscheidung dieses verschwindenden
Folgerungen des Augurairechtes hat Wissowa Bruchteils nur ein zweifelhafter Ausdruck derStim-
in den Art. A ugures oben Bd. II S. 2335 und mung der gesamten Bürgerschaft. Wenn auch
Auspieia ebd. S. 2587 besprochen, vgl. Lange das Bürgerrecht allen Italikern verliehen war,

II 475f. Dazu die Aufhebung der C. wegen mnr- so war eine regelmässige Beteiligung an den Ab-
bus comitialis (Epilepsie) eines Teilnehmers Fest. Stimmungen doch unmöglich, und je weiter sich

p. 284 s. prohibere. Seren. Sammon. de med. der Machtbereich der Republik dehnte, um so

1015. Dio XLVI 33 i) viooe i) Upa xaXovfiivTj. deutlicher offenbarte sieh die Unzulänglichkeit der

Die vor der Abstimmung erfolgte nuntiatio (ter- 40 einem Stadtstaat angepassten Verfassung für ein

vattt tt oder tervaturum te de eaelo ette, Cie. Weltreich. In den C. machte sich die Hefe des

pro Sest. 78. vgl. 79. 83; in Vatin. 16—18; Phil. Volkes breit (Sallust. Cat. 87), eine trotz der lege»

II 81. Dio XXXVin 13. Non. p. 92 s. cw.) eines de ombifu und de todaliriit (s. die Art.) feile

Augur hatte Verschiebung der C. alio die zur Menge, der Pöbel Roms, sprach das entscheidende

Folge, Cic. de leg. n 31. Näheres im Art. Nun- Wort; wiesollte dieserzusammengewürfelte Haufen
tiatio, in den bei Wissowa a. a. O. genannten ein besonnenes Urteil über Angelegenheiten von

Arbeiten von Valeton Mneraosjnc XV1I275. 418. der grössten Tragweite haben? Die Geschichte

XVin 208. 405. XIX 75. 229 und bei B o u c h 4- der Parteikämpfe seit den Oracchen bezeugt nur

Leeler

q

in Daremberg-Saglio Dict. I 550. zu oft, wie die C. der Tummelplatz der Volks-

580. Selbstredend mussten Vorkehrungen ge- 50 leidenschaften wurden, wie Gewalt- und Greuel-

schaffen werden, damit diese discretionäre Voll- thaten der Parteien eine ordnungsgemässe Er-

macht nicht in Willkür ausartete. Der die Versamm- ledigung der Geschäfte vereitelten. Volksver-

lung berufende Magistrat untersagte dann solchen Sammlungen, die von den Schergen eines Cati-

mit geringer Amtsgewalt, den Himmel während lins, P. Clodius Pülcher, T. Annius Milo und
der Zeit zu beobachten. Gell. XIII 15, 1: ne quit Männern ähnlichen Schlages beherrscht wurden,
magittratv* minor de eaelo. eerratte vellel. Die waren zum Untergang reif; Cic. p. red. in sen. 18:

leget Aeliae et Fudae (s. den Art.) haben vollends Sest. 37; Phil. 1 25. V 9. Aseon. p. 29. 32. 35. Veil,

die Obnuntiatio patrieischer Magistrate auch auf II 47. Appian. bell. civ. II 19. III 30 u. ö. Herzog
gesetzgeberische Aetionen der Tribunen ausge- I 555. Ferner klagte man über geringen Besuch

dehnt und werden von Cicero deshalb (de har. 60 der C. (Cic. pro Sest. 109. 125), wobei aber zu

resp. 58; in Vat. 18. 23; pro Sest. 33. 56; p. red. lierflrksiehtigen ist, dass schon in frühester Zeit

in sen. 11; ad Att. II 9, 1; in Pis. 9. Ascon. p. 9. die die* nmihalet aus politischenGründen vermin-

Sehol. Bob. p. 319); als echte Garantien gegen dert waren, Lange II 519; unter besondem Ver-

demagogischen Unfug und als Hort der staatlichen hältnissen ergingen durch ganz Italien dringende

Freiheit gepriesen; sie sind dann missachtet Einladungen sich in Rom zur Abstimmung ein-

wa» möglich war, zeigt die fast sechs Monat* zulinden, Cic. in Pis. 34; p. red. in sen. 10. An-

währende Verschleppung der Consulwahl, von der dererseits war bei zahlreich besuchten C. die Con-

Ascon. arg. Cic. pro Mil. p. 29 redet — und trolle der zur Teilnahme Berechtigten schwierig;
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vielfach hatten sich Nichtbürger eingeschlichen, rogationem. Indes ward sie nicht durchweg geübt,

Sallnst. lug. 40. Schol. Bob. p. 296. Uv. XXXIX denn Galba nahm den Piso in einer eontio der

8. XLI 8, 7B. Dion. Hai. VIII 72. Plut. C. Soldaten als Sohn an, Nerva adoptierte Traian

Gr. 12. auf dem Capitol, Tac. hist. I 14. 15. Dio LXVI1I 8.

Seit Rom wieder einen Herrn hatte, musste Diese später allgemein übliche adrogatio ez prin-

Entseheidung getroffen werden, ob angesichts der eipaii indulgenlia wird noch unter Diodetiau
vorgekommenen bedenklichen Ausschreitungen und Cod. Iust. VIII 47, 2, 1 erwähnt. Die Aufnahme
offenkundigen Missstände die C. abruschallen seien, eines Plebeiers unter die Patricier vollzogen die

oder ob sie dem ursprünglichen Zwecke gemäss Curien nicht mehr, vgl. die Art. Lex Cassia
umgestaltet zu verfassungsmässiger Mitwirkung 10 (unter Caesar), Lex Saenia (unterAugustus), Tac.

an den Staatsgeschäften berufen sein sollten, um ann. XI 25. Betreffs der Uz euriata de imperio

dann als Ausdruck des Volkswillens, unter Um- s. den Art und unter Imperium. Mommsen
ständen eine gewichtige Stütze des Prineipats zu St.-R. II 876.

werden. So besonnene Politiker, wie es Caesar Die Befugnisse der c. centuriata wurden eben-

und AugustuB waren, haben sich nicht dazu ver- falls unter den Kaisern immer enger gezogen; die

standen, die C. mit einem Schlage aufzuheben, Criminalgerichtsbarkeit, soweit sie nicht längst auf

aber doch mit vorsichtiger Hand deren Untergang die quaestiones perpetuae übergegangen war (s. o.),

in die Wege geleitet. Caesars Kalenderretorm behielten sie noch unter Caesar, vgl. die Lex Inlia

Hess die alte Zahl von dies comitiale.i bestehen, dt ri im J. 708= 46, Dig. XLVIu 6, 7. Paulus

ohne sie zu vermehren; Augustus vollendete die 20 sent. V 26, 1. Lange III 456; Antonius beab-

von Caesar im J. 700 = 54 begonnenen mar- sichtigte sogar Provocation an die C. centuriata

momen Saepta auf dem Campus Martins und zu gestatten von den Entscheidungen der Geriehts-

baute ein Diribitorium behufs bequemerer Stimm- hüte in Anklagen de ri et maiestate. Augustus
Zahlung; beide Einrichtungen sind bald auch zu schränkte die Gerichtsbarkeit des Volkes weiter

Spielen verwandt (Dio LV 8. LIX 7. 10) und nur ein, Dio LVI 40; unter ihm und seinen Nach-
zu diesem Zwecke, da sie unter Titus abbrannten, folgern tritt der Senat als oberster Gerichtshof

von Hadrian wicderhergestellt, DioLXVI 24. Hist. neben das kaiserliche Gericht, was hier nicht

Aug. Hadr. 19. Von Augustus heisst es ferner näher zu verfolgen ist. S. den Art. Senatus.
bei Suet. Aug. 40: comitiomm pristinum tu» M o m m s e n St.-R. II 118f. 285. III 475. 1063f.

reduzit (a. u.) und weiterhin, dass er eine ßetei- 30 1070; Strafrecht 251f.

ligung der italischen Gemeinden an den Wahlen Länger behielten die c. eenturiata das Wahl-
der römischen Beamten auf die Weise habe er- recht; Caesar hat im J. 709 = 45 nur zwei Can-
möglichen wollen, dassdieindenBürgercoIonienab- didaten für dasConsulat vorgeschlagen; bei andern
gegebenen Stimmen von den Decurionen versiegelt jährlichen Ämtern durfte die Hälfte durch das

zum ComitialtagenaehRomge6andt werden sollten, Volk gewählt werden, die andere ernannte er

ebd. 46: Italiam . . . etiam iure ae dignatione thatsächlich selbst (Dio XLII 20. XLin 46. 47.

urbi guodam modo pro parle aliquot odaequavit, 51. Suet. Caes. 41), denn seine Empfehlung (Caetar

ezcogitato genere tullragiorum, quae de magi- dietator Uli tribui commendo robis illum et ülum,
»tratibu» urbicit deeurione» coUmici in tua quis- ul vetlro suffragio »uam dignitatem teneant) war
que eolonio ferrent et »ub die comitiorum obmg- 40 ein nicht misszuverttehender Befehl. Augustus ge-

nata Romam mit Irren t. Ob überhaupt und in wel- währte das von den Triumvirn sistierte Wahlrecht
ehern Umfange die Colonien dies Verfahren ge- in beschränktem Masse wiederum, präsentierte per-

übt, ist nicht überliefert; mit dem Übergang der sönlich Candidaten (Dio LOT 21. LV 84), gab
Wahlen auf den Senat (s. u.) hatte es ohnehin selbst seineStimme ab, ambierte fürFreunde (Suet.

ein Ende Oct. 56) und spendete ungeachtet der Verbotejedem
Erwähnungen von C. finden sich noch biB ins seiner Tribulen 1000 Sest. (ebd. 40. Herzogll

8. Jhdt. (Suet. Vitell. 11; Vesp. 5; Domit. 10. 153). Wie unbehindert zunächst die Wahlen statt-

Appian. bell. civ. I 108. Hist. Aug. Sever. 8. fanden, zeigt, dass im J. 735 = 19 dabei, aller-

Dio LVOT 20), da die Renuntiation der Gewählten dings in Abwesenheit des Augustus, sogar Auf-

bestehen blieb; auch die althergebrachten äusseren 50 stände in Rom Bich ereigneten. Einschränkungen
Formen, wie die Hissung des vezillum rus»eum, waren die Folge; seinem Nachfolger soll er den
werden noch erwähnt. DioXXXVII 28; dieClassen- Rat gegeben haben, die Volkswahl überhaupt zu

teilung wurde hinfällig, seit der Census nicht unterdrücken. Unter Tiberius e campo comitia

mehr stattfand, Arnob. adv. nat. II 67. Im 4. Jhdt. ad patres translata sunt, Tac. ann. I 15. Veil,

ist eine genauere Kenntnis der Arten und Formen II 124. Herzog II 243. Der eigentliche Wahl-
der C verloren, vgl. Ammian. XIV 6, 6. Mamertin. act ward fortan im Senate vollzogen, nur die un-

gr. act. Panegyr. X 19. Auson. grat. act. OT 13. umgänglich notwendige renuntiatio geschah noch
XI 44. Symm. or. pro p. 7. Sidon carm. n 19. lange öffentlich nach alter Förmlichkeit (Suet.

Im einzelnen sei folgendes bemerkt. Dom. 10. Plin. paneg. 63. 64. 77. 92. Dio LVOT
Die c. euriata waren in der Kaiserzeit noch 60 20), aber allmählich verlor sich das Interesse,

üblich für die adrogatio (s. d ). Gell. V 19. R u- Veil. II 126. Im übrigen wurde auch die Wahl-
b i n o 889. Durch eine lez euriata wurde Ti- freiheit des Senats mehr und mehr illusorisch, da
beriuB von Augustus in foro adoptiert (s. o.), Nero die Kaiser ein Verzeichnis der von ihnen bevor-

von Claudius, Tac. ann. XII 26. 41. Darauf zugten Bewerber aufstellten, das als massgebend
bezüglich war ein SC. aus der Zeit der An- galt. Näheres s. unter Candidatus principis
tonine, Dio LXIX 20. LXXIX 17. Nach Gaius und Co m me n da t io. K a r 1 o wa I 516. Cali-

I 98. 102 u. ö. und Ulpianus frg. 8, 2. 3 reden gula hat den C. das Wahlrecht wiedergegeben
von der adoptio per populum, adoptio per populi (Dio LIX 9. 20. Suet. Cal. 16), aber im Jahre
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darauf die Genehmigung zurückgezogen; die Masse state (?), ptculates et de merilegis, de residuis, de
verhielt sieh gleichgültig; Tacitus Urteil ann. I iudiciis publieis et priratie, de adulteriis et de
15: ncque pupulua ademptum ius queatus est pvdicitia, de lundo dotali, ricesimaria (de viee-

nisi inatti rumort, ist auch hieftir gültig. Die sima heredit.); auf sein GeheisB haben andere
Legislative haben die c. renturiata noch im J. 732 Beamte noch dieseGesetxe dem Volke unterbreitet:
— 22, als Augustus die Wahl von zwei Censoren lex Saenia de ptebeiit in patricioa adlegendis,

zuliess, mit einer lex renturiata de potestate een- 1‘acuvia, Quinctia de aquae ductibus, Aelia Sentia

aoria geübt. Dio LIV 2. Suet. Och 37, vgl. de manumissionibua, FuKa Caninia de manu-
Cland. 16. Vgl. im übrigen unten betrefls der Ge- missitme testamentaria, Papia Poppaea. Unter
setzgebung in e. tributa. Über einen Angriffskrieg 10 Tiberius: lex Claudia de Haminica diali vom
hatten die Centurien nicht mehr zu beschliesscn; Kaiser beantragt; von Beamten: lex lunia Fe-

Caesar hatte sieh im J. 706 = 48 dies Recht tronia, ein von Tac. ann. IV 16 genanntes Gesetz,

geben lassen (Dio XLII 20), Augnstus und seine lex Vitellia, vielleicht auch die lex lunia VeUaea,
Nachfolger übten es als Inhaber des Imperium M o m m s e n St.-R. III 346. Unter Caligula: lex

(s. u.). Die e. tributa verloren die iurisdictio- Julia agraria, Dio. XLVTI 21, 8; doch vgl.

nellen Befugnisse, Dio XLII 20. LVI 40. Pro- Rudorf

f

Sehr, der rBm. Feldm. II 228. 244.

ccsse, welche die Verantwortlichkeit von Beamten Unter Claudius: lex Claudia de aere alieno Hl.

betrafen, gingen an den Senat (Tac. ann. IV 15. tarn., lex Claudia de tutela und andere Plebiscite,

XIII 43. Dio LII 21, LVIII 16), andere an die Tac. ann. XI 14. Unter Nero: lex Petronia.

quaestionea perpetuoe. Über Frieden und Vertrüge 20 Unter Vepasian: lex Flavia de consulalibue abro-

allein zu befinden, war schon dem Dictator Caesar gandis. In unbestimmter Zeit die rätselhafte

zugestanden (Dio XLII 20. Dionys. V 73) und fortan lex Fectibuliei. Unter Nerva: eine lex agraria,

kaiserliches Recht, Lei de imp. Vesp. CIL VI Dig. XLVII 21, 8, 1.

930 Z. 1: toedusque cum quibus rolet laeere Litteratur über C. der Kaiserzeit. Lange n
lieeat ita uti lieuit divo Aug. Ti. Julia Caetari 723. Madvig I 276. Mommsen St.-R. II 845.

Aug, Tiberioque Claudio Caesari Aug. Qermanico. 708.877.917. III 345; Abriss 324. Willems
Mommsen St.-R. II 789. 955. Hinsichtlich der 447. Herzog II 153. 165. 242. 261. Karlowa I

Wahlen sind die Tribus ebenfalls verkürzt; der 514. Schiller in Iw. Müller Handbuch IV 2, 167.

Oberpontificat wie die vier grossen Priestertümer, Humbert in Daremberg-Saglio I 1897. A.

welche im J. 705 = 49 der Dictator Caesar be-30Schmidt über den Verfall der Volksrechte in

setzt hatte (Dio XLI 36), — Augustus ward am Rom, Ztschr. für Geschichtswiss. I 87. IX 326.

6. März 742 = 12 durch Volkswahl Pontifex ma- Göll Wahlcomitien in der Kaiserzeit, Ztschr. für

ximus — wurden später auf Empfehlung der Altertumswiss. 1856,509. S t o b b e Uber die C.

Kaiser vom Senat verliehen, L a n g e II 733. Die unter den Kaisern, Philologus XXXI 288.

in den Arvalarten zum 5. März 69 erwähnten C. in den städtischen Gemeinden des
Opfer ob comitia earrrdoltor(um) imp. OtAonie Reichs sind nur in wenigenSpuren nachzuweisen.

Aug. (p. 93 Henzen) beziehen eich auf behufs Wie die Landstädte in ihrer Verfassung möglichst

Renuntiation einberufenc C. Auch die legislative Rom aachahmten (Gell. XVI 13, 9. Nov. Iustin.

der c. tributa war stark geschwächt. Längst schon 38: uari rgr ßaaiXtvovog: niixcoc niuqntf),

war einzelnen Beamten, so Marius, Sulla, Pom- 40 so trat auch die Bürgerschaft zu C. zusammen,
peius unter Umständen legislative Competenz ge- je nachdem sie in curiae (s. d.) oder in tri-

geben, aus eigenerMacht Gesetze zu erlassen (Irgrs bue, so in der col. Genetive Iulia (Lix Urs. c. 101).

dotae, Liv.lX 20, 10. Cic.Verr. II 2, 121. Lex Iulia Lilybaeum (CIL X 7233: Xll trib. 7237: Im-

mun. Z. 159 im Gegensatz zu den leges rogatae) und bulea trib loria Aug.), Mazara (7206: Xll trib.),

vollends dem Princeps stand das Recht zu, Momm- oder in centuriae, wie vielleicht in Panhormus
sen St.-R. II 725. 888. III 310; ferner konnte (CIL X 7295), geteilt war. Dass diese Versamm-
er wie andere Magistrate durch Edicte (s. den lungen der Bürgerschaft ursprünglich die Ent-

Art. E d i c t u m) seinen Willen kund thun und Scheidung in städtischen Angelegenheiten gehabt

nötigenfalls nochmals durch SC. als Gesetz fest- haben, ist anzunehmen. Seit die C. aber im Staate

legen lassen, Dio LII 15. LII I 18. 28. LIV 10. 50 zur Ohnmacht verurteilt waren, ging auch die Be-

Gai. I 5. Dig. I 2, 2, 11. 12. I 4, 1; endlich deutung der landstädtischen zurück. Das von

stand ihm als Inhaber der tribuniciachen Gewalt Domitian der spaniseben Gemeinde Malaca ver-

zu, gegen ihm nicht genehme Gesctzesvorsehläge liehcne Stadtrecht zeigt, dass hier die in Curien

anderer Beamten zu intercedieren. So lag die geteilte Bürgerschaft die Beamten wählte. Die

gesetzgebende Gewalt beim I’rinceps, ohne dass häufigen Wahlprogramme in Pompeii (CIL IV 34

der umständliche Weg durch die C. eingeschlagen —1176, vgl. CIL XIII 1721 = Boissieu Inscr. de

zu werden brauchte. Gleichwohl ist dies aus be- Lyon 160: duumtir design. ex postuHatione) po-
stimmten Gründen doch noch öfter geschehen. puli) bezieht Mommsen, weil sie nie einer Stimm-
leh gebe die kurzen Titel der in Tributcomitien abteilung— mit Unrecht erklärte Willems Le*

und concilia plebit angenommenen Gesetze, be- 604lections municipales 86 die Salinienses, Campa
züglich der Belege muss auf die betreffenden Ar- nienseg, Forenses für solche — gedenken, auf ein

tikel, auf Lange II 7291., die ausführliche Be- Wahlrecht, das auf den Weg der Acelamation ge-

sprechung der Leges in der Kaiserzeit bei Kar- wiesen war und ohne ein faclisch entscheidendes

Iowa 1 616f., sowie auf den Art. Lex bezüglich Vorschlagsreebt nicht gedeutet werden kann. Schon

der späteren Bestimmung dieses Begriffs verwiesen im 1. Jhdt. n. Chr. hat dem Gemeinderat ein

werden. Unter Augustus folgende leges luliae: Vorwahlrecht zugestanden; dem widerspricht auch
theatralis, de eollegiis, sumptuarui, de annona, nicht die Inschrift aus der Zeit Vespasians CIL
de ambilu, de ri publica, de ri prirala, dt tnuir- IV 768: )l. Rpidium Sabinvm tl(nnmrirum)
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i(ure) dficundo) ex . .

.

sententia Suedi Clementi

s

der magister ofhciorum erst damals den Comes-
sancti iudicis consensu urdinis . . . fadat(is). titel erhalten hätte; er fährt denselben aber sicher

Der Schwerpunkt der städtischen Verwaltung lag unter Constantius (Cod. Theod. 19, 1. VIII 5, 8),

ja Oberhaupt bei dem Rate. Spätere Erwähnungen wahrscheinlich schon seit Constantin dem Grossen
von C. finden sich einigemale. CIL XIV 875 (s. oben S. 6S2f.), und niemals ist bei seinem
(Ostia): llvir censoriae pot. quinquennal. t» eo- Amte gerade dieser Titel als der wesentlichste

miltis factus (Zeit Hadrians). 2410 (ilovillae): pri- erschienen. Anders ist dies bei den Reichsfeld-

mus comitia magistratuum [ereandorum] raus« herrn, den comites et magistri militum: bei diesen

initituit (im J. 157), nach M o ra m s e n vielleicht kommt es sogar vor, dass sic in offieiellen Denk-
eine archaisierende Neuerung, vgl. X 7023 (Ca-lOmälern eomei schlechthin ohne jeden Zusatz ge-

tina): llvir tut. popul. creatus. nannt werden (Dessau 790). Ich halte es daher
Litteratur. Mommsen Die Stadtrechte der (0r wahrscheinlicher, dass bei den C. an diese

latiniscben Gemeinden Salpensa und Malaca in ru denken ist.

der Provinz ßaetica. Abh. der aäehs, Ges. der Der erste C. erscheint im J. 432, also zu der

Wirs. 1857, 361. 410. 414; St.-K. III 349. Zeit, wo Aötius als Magister militum das Reich

Schiller Nero 444. Liebenaro Städteverwal- beherrschte. Damals musste ein Befehl, den einer

tung im römischen Kaiserreich 214. 248. seiner Officialen überbrachte, ebenso befolgt wer-

[Liebeuam.] den, als wenn er vom Kaiser selbst komme, konnte
Comitiaci oder Gomitiani. eine Art von Be- also von den Unterthanen als Ausfluss des aller-

amten, die nur im Occident Vorkommen und zuerst 20 höchsten Willens betrachtet werden. Nicht anders
im J. 482 nachweisbar sind (CIL V 7530). Ihr Titel war cs zur Zeit des Ricimer und der andern all-

rir devotus zeigt, dass sie Subalterne waren (Cas- mächtigen Reichsfeldherrn, die bis auf Romulus
siod. var. 11 10. IV 5. VIII 27. De Ro s s i Inser. Augustulus das Kaisertum völlig überwuchert

Christ, urb. Romae I 887. M a r i n i Papiri diplo- hatten. Odoaeer galt in viel höherem Grade als

matici 79, 105. 106. 120, 72). Auch fällen sie Nachfolger jener Keichsfeldherrn, denn der west-

niemals, wo von ihnen die Rede ist. selbständige römische Kaiser. Es war also nur angemessen,

Entscheidungen, sondern sie verabfolgen Absehrif- dass er die Officialen seiner Vorgänger, jene C.,

ten von Urkunden und beglaubigen sie (M a r i n i auch für sich heibehielt und sic so zu Organen

79, 105. 106), oder führen Befehle mannigfacher des italischen Königtums machte, was sie denn
Art aus, z. B. Einziehung eines unrechtmässigen 80 auch unter den gothischen Herrschern geblieben

Besitzes und Wiedererstattung an den Eigentümer sind. Dies bietet, wie mir scheint, die passendste

(Cassiod. var. II 10), Beschlagnahme von Gütern, Erklärung sowohl für den Namen und die Ent-

die dem Fiseus verschuldet sind (Cassiod. var. V 6), stehung der C., als auch dafür, dass sie nur im
Beaufsichtigung des Getreidehandels (Cassiod. var. Occident, nicht auch im orientalischen Reichsteil

IV 5), Bestrafung von Plünderern (Cassiod. var. zu finden sind. Dort erscheinen zwar auch Co-

VIII 27). Dass sie zu den Officiales gehörten, mitiani, doch sind damit, wie allerseits zugegeben

wird denn auch nachdrücklich gesagt (Cassiod. var. ist, nur die Officialen des eomes Orienlis ge-

VI 18), doch schreibt ihnen der Ostgothenkönig meint (Cod. Theod. VIII 4, 18). Mommsen
ein Officium zu, quod nostris iussionibus speciali Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche
sollicitudine fomulatum esl (Cassiod. var. VI 40 Geschiehtskunde XIV 469. [Seeck.]

13, 7), und die Befehle an sic gehen alle direct Comitiales die«, Unterabteilung der lasti

vom Herrscher aus ohne Vermittlung irgend eines dies (s. d.), Tage des römischen Kalenders, die,

höheren Beamten. Demgemäss befindet sich ihr von jeder sacralen Verpflichtung frei, nicht nur
Vorsteher, der prineeps eardinalis, am Hofe; aber fürGeriehtsverhaudlungen, sondernauchfürdieAb-

auch in Rom ist ein Teil der C. stationiert und haltung von comtia p. R. (s. Comitia) geeignet

auch hier steht ein Prineeps an ihrer Spitze, der sind. Varro de 1. 1. VI 29: comitiales dieli quod
als Stellvertreter (rtourius) jenes prineeps eardi- lum ut eoiret (C. 0. Müller, esset Hs.) populus

natu gilt und künftig in seine Stelle einzurücken constitutum est ad suHragium ferenduni, ni«i *t

berufen ist (Cassiod. var. VII 81). Scheidet einer quae leriar ronceptae essent, propter quas non
nach vollendeter Dienstzeit aus dem Corpus der 50 lireret (ut) Compilalia et Latinae. Macr. sat. I

C. aus, so erhält er die comitiva primi ordinis 16, 14: comitiales sunt quibus cum populo agi
und Hie Titularwürde eines Magister scrinii nebst licet; et faslis quidem lege agi polest, cum po-

den Privilegien, welche diese mit sich bringt pulo non polest, comitialibus utrumipur polest;

(Cassiod. var. VI 13). aus derselben Quelle (Vereins Klaecus) Fasti Praen.

Dass die C. Ezecutivbeamte sind, die unmittel- zum 3. Januar. Ovid. fast. I 53. Fest. ep. p. 38.

bar dem Herrscher unterstehen, duldet keinen Die Zahl der dies comitiales des alten römischen

Zweifel; um so schwieriger ist die Erklärung Jahres, die im iulianischen Kalender unverändert

ihres Namens, da dieser doch nichts anderes be- blieb, betrug 191 (Mommsen CIL 1 2
p. 296),

sagen kann, als dass sie Untergebene irgend eines von denen aber, soweit es sich um wirkliche Ver-

Comes waren. Mommsen meint daher, dies sei 60 Wendung für Comitien handelt, alle die Tage in

der comes et magister olliriorum gewesen, der Abzug zu bringen sind, auf die entweder beweg-

allen kaiserlichen Officia Vorstand, und C. stelle liehe Feste (Varro a. a. 0.) oder die Nundinae
demgemäss nur eine jüngere Benennung der Agen- (s. d.) fielen. Vgl. Mommsen St.-R. III 372IT.

tes in rebus dar. Nun kommt es zwar vor, dass (Wissowa.)

diese nach ihrem Vorgesetzten benannt werden, Comitiana, Station an der Strasse von Agri-

aber dann heissen sie immer magisleriani (s. Bd. I gent nach l’anormus, 38 mp. von Agrigent. ltin.

S. 776). Dass sie im 5. Jhdt. diesen Namen Ant. 96. [Hülsen ]

utit C. vertauschten, wäre allenfalls denkbar, wenn Comitiva s. Comites.
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Comitium, in Rom, der ursprünglich ver-

fassungsmässig allein zulässige Platz fUr die Zu-

sammenkunft der nach Curien gegliederten Ver-

sammlung und für die Rechtsprechung (Varro

de 1. 1. V 1 55: mrnitium ab eo quod coibant eo

eomitii* curiati» et litimn causa). Es lag, wie
zuerst Mommsen (Ann. d. Inst. 1845, 288ff.)

gezeigt und später Detlefsen (Ann. 1860, 12811.)

und Brecher (Progr. d. städt. Bürgerschule z.

Berlin 1870) genauer präcisiert haben, am Ab- 1

hange des Capitols, anstossend an die Nordecke
des Forums. Es war wahrscheinlich als templum
inauguriert und hatte die Gestalt eines Quadrats,

dessen vier Seiten den vier Himmelsgegenden ent-

sprachen. Als am C. gelegen nannte Varro de
L 1. V 155f. und Plin. n. h. VII 212 den Coneordia-

tempel, die Basilica Opimia und die Rasilica

Porcia an der West-, die Curia (Hostilia) an der

Nord-, die Rostra, die Graecostasis und das Se-

naeulum an der mit dem Forum zusammenstossen- 2

den Südseite. Die Ostgrenze ist weniger sicher,

wahrscheinlich ging das C. bis zu der grossen

Strasse des Argiletum (s. d.), welche durch den
Lauf der Cloara Mazima bezeichnet wird. Auf der
Fläche des C. lagen die Columna Maenia (J o r-

d a n I 2, 845. Hülsen Nomencl. topograph.

22), die Statue und das Puteal des Attus Navius
(Cie. de div. I 88. Liv. I 86, 5. Dionys. III 71.

Plin.XXXIV 21) sowie der von demselben Wunder-
thäter vom Lupereal auf das C. versetzte heilige 3

Feigenbaum (Dionys. IO 71. Plin. XV 77. Tac.

ann. XTII 58. Paul. p. 169. Conon narr. 48),

ferner die Amtssitze der Volkstribunen (Cic. pro
Best. 18. Plut. Cato min. 5. Suet. Caes. 77)

bei der tabula Valeria (Cie. in Vatin. 21; ad
fam. XIV 2, 2), einem wahrscheinlich in archi-

tektonischer Umrahmung freistehend aufgestellten

Gemälde des Sieges über Hiero und die Karthager
im J. 264 v. Chr. (Plin. XXXV 22). Endlich
müssen auf bczw. am C. noch zwei heilige 4

Stätten gesucht werden, die am oder das m-
eellum des Volcanus (s. V o 1 e a n a 1) auf dem am
23., und der Luna, auf dem am 24. August
(Hemero). Pincian. z. d. T.: Lunae in Oraeco-

sfasi) geopfert wurde. Das alte C. wurde grossen-

teils oecupiert durch den Neubau der Curie, wel-

chen Caesar begann, Augustus vollendete (Curia

Iulia), und dessen Reste noch heute in den Kirchen
8. Adriano und S. Martina erhalten sind: die

modernen Ausgrabungen hatten bis 1898 den 5

Boden des C. noch nicht erreicht. Erst ganz
neuerdings ist man südöstlich vom Severusbugen
auf eine unter den Resten aus der Kaiserzeit lie-

gende höchst altertümliche Itauschicht gestossen,

die möglicherweise schon zum republicanisehen C.

gehört. Die Orientierung der Bauten ist eine

annähernd ost-westliche (s. den Plan Not. d. scavi

1899, 152); unter den gefundenen Monumenten
ist von hohem Interesse ein uraltes, von zwei

oblongen Basen flankiertes Sacrarium (von 8,64 6

X 2.66 m.) mit zahlreichen ärmlichen Weihgaben
(Idolen aus Kupfer und Bronze, Astragalen und
Würfel, Vasenscherben u. dgl.), und daneben eine

Tullstele mit einer leider sehr fragmentarischen

Inschrift, die ohne Zweifel die älteste aller exi-

stierenden lateinischen Steininschriften ist. Die
Vermutung, dass man cs hier mit dem sog. .Grabe

des Komulus oder Faustulus* zu thun habe, einer

vonzwei Löwenbildern bewachten schwarzen Stein-

platte, neben der eine Stele archaischer Inschrift

den Namen des Hostius (Hostilius) oder Faustulus

enthielt (Detlefsen De arte Romanorum anti-

quissima III 1. 2), hat viel Bestechendes, doch
sprechen auch Gründe dagegen, die hier nicht ent-

wickelt werden können. Ist diese Vermutung
richtig, so müssen die älteren Rostra noch weiter

südlich zum Vorschein kommen, also die Grenze
des C. nach dem Forum zu um mindestens 25 m.
weiter südlich gerückt werden, als ich auf dem
Plan Röm. Mitt. 1893 Taf. IV angenommen hatte.

Doch kann hier nur die Fortsetzung der Aus-

grabungen Gewissheit bringen; einstweilen vgl.

Berliner philol. Wochenschr. 1899. lOOlff. Über
das C. im allgemeinen s. ausser den eingangs an-

geführten Monographien Jordan Topogr. I f, 499.

2, 261. 318—322. Gilbert Topogr. II 70—74.
III 138—140. Hü Isen hörn. Mitt. 1893, 79—94.
C. Mae

s

Comitium, Roma 1899 (verfehlt).

(Hülsen.)

Comiua. Comius Castronius, Führer des bei

einem heiligen Lenze auagesandten Teiles der Sa-

biner, aus dem das Volk der Samniten erwuchs

(Fest. p. 326). Mommsen (Unterital. Dialekte

271) erklärt den Namen als .Gründer der Dörfer

und Marken*. (Münzer.)

Commagenaes s. Comagcna.
Commeatus. I) Urlaub. Der Begriff Urlaub

setzt einen Urlaub Nehmenden und einen Ur-

laub Gebenden voraus. Darum ist er mit dem
Begriffe der römischen Magistratur unvereinbar,

weil die Magistratur kein Dienst, sondern eine

Ehre ist und der souveräne Magistrat keine Vor-

gesetzten hat; auch dem Volke ist er nicht unter-

geben, sondern die beiden souveränen Gewalten

existieren nebeneinander.

Entstanden ist der Begriü C. im Militärdienste

und zwar wahrscheinlich erst dann, als das ur-

sprüngliche Bürgerheer, das nur für den bestimm-

ten Feldzug gesammelt wurde, sich allmählich

in ein stehendes umzuwandeln anfing, also während

und nach den punischen Kriegen. Soweit es mir
bekannt ist. begegnen wir dem Worte r. im an-

gegebenen Sinne zuerst bei Livius (III 46), bei

der Schilderung der Unruhen nach der Frevel-

that des Iieoemvir Appius Claudius. Natürlich

ist es hier nur Übertragung späterer Zustände

auf ältere Zeit. In der kriegsreichen Zeit Ende des

8. und Anfang des 2. Jhdts. v. Chr. werden die Er-

wähnungen des C. häufiger (z. B. Liv. XXI 21

(Übertragung römischer Sitten auf karthagische

Truppen). XXVIII 24. XXXIII 29 u.ö.). Aus diesen

Erwähnungen darf man nur schlicssen, dass derUr-
laub der Soldaten vom Feldherrn erteilt wurde,

zuweilen massenhaft, bo dass die Armee dadurch

geschwächt wurde (Liv. XXXIII 29. XLIII II.

14: multus .... inrertit mmmeatibua ... abestt

u. ö.). Die Beurlaubten blieben öfters auf dem
Kriegsschauplätze und trieben Geldgeschäfte (Liv.

XXX1I1 29, vgl. V 8, 3). Uber die Regulierung

dea Verfahrens bei dem Beurlaubten sind wir nicht

unterrichtet.

Ebenso wie die Soldaten werden auch die

Offieiere beurlaubt (Sollest, b. lug. 64: vgl. Vellei.

II 11, 2 (Marius erbittet sich den Urlaub - bei

Sallust tntajio — von Metellus). Sallust ebd. 73

(domum dtmtffif); s. auch Caes. b. G. I 29 und
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Tac. Agric. 5; vgl. Cic. VerT. V 111 [Beur-

laubung seitens des Propraetors eines Schiffs-

capitäns der sieilisehen Flotte]). In dieser, wie in

anderen Beziehungen behandelte man die militia

nicht anders wie das Stipendium (vgl. Mommsen
St.-R. III 53911.).

Seitdem das Heer unter Augustus definitiv

zum stehenden geworden war, wurde auch das

Beurlauben besser reguliert; wenigsten« wissen

Wir haben schon erwähnt, dass der Begriff

Urlaub ebenso von dem Begriffe Magistratur aus-

geschlossen, wie vom Begriffe Beamtentum gerade-

zu gefordert wird. Deswegen müssen wir dem C.

auch bei der Regulierung der Lage der kaiser-

lichen Beamten begegnen. Über die Lage der

kaiserlichen ritterlichen Beamten und des Hof-

gesindes sind wir für die ersten zwei Jahrhunderte
sehr schlecht unterrichtet; wir wissen aber, dass

wir jetzt davon etwas mehr als in der vorher- 10 alle kaiserlichen Beamten, wenn sie ihren Posten
gehenden Periode, dank besonders den Rechts-

quellen. Urlaub wurde in der Regel nur sehr

sparsam erteilt (Veget. de re mil. II 19, 14—15;
vgl. III 4. 15. Dig. XLIX 16, 12, 1. Hist. Aug.
Hadr. 10) und den Soldaten untersagt, sich wäh-

rend des Urlaubes mit Handels- und Geldgeschäf-

ten abzugeben (Dig. XLIX 16, 9; vgl. Cod. lust.

IV 65, 31. Xn 34. 35, 15). Diese Regel wurde
aber nicht immer eingehalten, und wir begegnen
öfters Klagen, dass ganze Truppenkörper durch 1

massenhafte Urlaube geschwächt wurden und dass

die Soldaten sich in der Provinz zum Schaden
der Provincialen bereicherten (z. B. Tac. ann. XV
10; besonders hist. I 46, wo ganz dieselben Zu-

stände geschildert werden, wie bei Liv. XXXIII
29). Urlaub wird den Soldaten, wie auch den
Offieicren vom Fcldherrn selbst erteilt (s. die

citierten Stellen und besonders Tac. Agric. 5)

und zwar nur in seltenen Fällen und nur unter

in der Provinz oder in der Stadt Rom verliessen,

genötigt waren, sich vom Kaiser Urlaub zu er-

bitten. Ausdrücklich ist dies bezeugt für die

Aerarpraefectur unter Traian, Plin. epist. III 4, 2:

cum publicum opus mca pecunia incboaturus in

Tuscos excucumssem accepto ut praelcctui derart

commeatu, vgl. X 8. 9 (Plinius Bittschrift und
Traians Genehmigung desC.). Plinius sagt aus-

drücklich, dass er des C. nicht als Senator (s. u.),

) sondern als kaiserlicher Beamter bedurfte. Wir
dürfen dieses ohne weiteres auch auf andere ritter-

liche Beamten beziehen. Zu erklären ist das natür-

lich dadurch, dass das kaiserliche Beamtentum
sich hauptsächlich aus dem Ritterdienste ent-

wickelt hat, die militia aber in dieser wie in

anderen Beziehungen dem Stipendium gleichge-

setzt wird. Schwieriger ist die Frage in Bezug
auf die kaiserlichen Hofbeamten. Solange die

Hofstellungen rein privater Natur waren, darf man
Angabe der Gründe seitens des zu Beurlaubenden 30 natürlich vom Urlaube für das kaiserliche Gesinde
(Hist. Aug. Hadr. 10: nunquam passus aliquem

a castris iniuste abesse. Veget. de re mil. II

19, 14). Nur wenige dieser Gründe werden in

den Quellen erwähnt; so z. B. wenn der Soldat

auf längere Zeit abeommandiert wird (Suet. Tib.

12); wenn er nach Rom reiBt, um sieh dort ein

Avancement zu verschaffen (CIL VIII 2554: cof-

lega proficiscens ad spem suam conKrmandam)
und ähnliches. Jeder Urlaub wurde registriert

als staatsrechtlichem Begriffe nicht reden. Im
weiteren Verlaufe der Geschichte, endgültig seit

Diocietian, werden aber auch die Gesindestellungen

als miiifw behandelt und bleiben nur für Freie zu-

gänglich (Mommsen Herrn. XXXIV 1899, 151(1.);

uie militia aber, wie wir gesehen haben, sowohl
als Beamten- wie als Militärdienst bedarf von
Anfang an des Urlaubes, und wirklich sehen wir

in der späteren Kaiserzeit alle militantes bei ihrer

(Veget. de re mil. II 19, 14— 15), der Beurlaubte 40 Abwesenheit aus der Hauptstadt mit Urlaub aus-

genoss alle die Privilegien des Soldaten Standes,

aber nur während der Frist des Urlaubes und
bei der Erfüllung aller der Bedingungen, die in

seinem Entlassungsscheine angegeben wurden (Dig.

LI 1, 2. 6, vgl. Sen. dial. X 18, 3). Er galt aber

nicht als abeommandiert, d. h. nicht als abwesend
reipublieae causa (Dig. XLIX 16, 1). Jeder der
nach Ablauf der Urlaubszeit bei der Fahne nicht

erschien, galt als deserlor oder emansar, wenn er

gestattet und im Falle der Verspätung mit Strafen

bedroht (Cod. Theod. VII 12, 2 = Cod. Inst. XII

42, 2. Cod. Theod. VII 18, 16 [17] = Cod. Iust.

XII 42, 3; vgl. Cassiod. var. VII 36). Reguliert

wird hier der Urlaub ebenso wie im Militärdienste

(Cod. Theod. VII 12, 3 und die Anmerkung des

Gothofredus) und wird in unseren Rechtssamm-
lungen im Zusammenhänge mit diesem behandelt.

Bezeichnend ist es, dass in den Digesten vom
für seine Verspätung keine gewichtigen Gründe an- 50 Urlaube der Beamten keine Rede ist. Gotho-
geben konnte (Dig. XLIX 16, 3, 7; vgl. ebd. 14 pr.).

Nach Diocietian blieben dieselben Regeln in

Kraft. Die Verbote, Urlaub mehr wie nötig zu

erteilen, wurden verschärft und den Befehlshabern

der Truppen im Kalle derUnbotsamkeit mit streng-

sten Strafen gedroht (Cod. Theod. VIII 12, 1.

Cod. Iust. Xn 42, 1. 16, 2—5); besonders streng

verfuhr man an den Grenzen und in Kriegszeiten.

Urlaub wird jetzt von den praepositi, decuriones

f redus ad Cod. Theod. VII 12. Walter Ge-

schichte des röm. Rechts 5 §418. G. Humbert
in Daremberg et Saglio Dictionnaire des anti-

quitäs I 1402.

Als Mitglieder eines Rates, der jederzeit zur

Verfügung der Magistratur stehen muss, sind die

Senatoren verpflichtet, ihren Wohnsitz in Rom
zu haben (Lei luliamunicip. c. 91 [Bruns Fontes*

18] und bes. das Fragmentum Tarcntinum Z. 26ff.

und frifcum cohorlium gegeben (die ang. Stellen 60 [Monumenti antichi d. Lincei VI 406ff. und Bull. d.

und Gothofredus zur ersten); nach einem
Erlasse des Kaisers Anastasius konnten nicht

mehr wie 30 Soldaten gleichzeitig beurlaubt wer-

den (Cod. Iust. XII 16, 2—5). Die Abwesenden
bekamen regelmässig ihren Sold aus der Staats-

casse, wenn aber mehr als 30 abwesend waren,

bezahlte ihnen der Tribun aus eigenen Mitteln

den Sold (Cod. Iust. a. a. O.).

Ist. di dir. Rom. 1897, 8ff.]; diese muniei-

palen Verordnungen sind wahrscheinlich eine Ab-

leitung aus den städtischen, wie der Vergleich

mit Cicero bei Non. p. 269 und Dio XLI 31, 3 lehrt,

8. Scialoja Bull. d. Ist. di dir. Rom 1898, 32ff.;

wenigstens bezeugt der Vergleich diese Verpflich-

tung der Senatoren, ihren Wohnsitz in Rom zu

haben, für das erste vorchristliche Jahrhundert,
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wenn S c i a 1 o j a mit seiner Datierung des Frag-

ments Recht hat). Darum bedürfen sie bei wei-

terer Entfernung ans der Stadt eines Urlaubes,

obwohl sie nicht direct gezwungen werden können,

in der Stadt selbst zu verbleiben. Nur in Aus-

nahmefällen, in Zeiten schwerer Kriegsnot, wer-

den sie durch consularisches Edict in Rom fest-

gehalten oder in die Stadt zurückgerufen (Liv.

XXVII 50, 4. XXXVI 3, 3. XL1I1 11, 4), Nur
ftlr die Entfernung aus Italien bedürfen die Sena-

toren unbedingt eines Urlaubs, der ihnen in der

spätrepublicanischen Zeit gewöhnlich in der Form
einer legatio libera durch den Senat erteilt wird

(Schol. Bob. p. 245 [legationes liberaal nunc com-

meatus appellamus, vgl. Willems Le sönat de

la Röpublique romaine I 149). Diese Massregel

wird von Caesar auch auf die Senatorensöhne an-

gewandt (Suet, Caes. 42). In der Kaiserzeit waren

Italien und Sicilien, seit Claudius auch Gallia

Narbonensis den Senatoren frei (Tae. ann. XII 23.

Dio LII 42), für weitere Entfernungen bedürfen

sie des Urlaubes. Die Verpflichtung aber, in Rom
ein Domicil, eigenes oder gemietetes Haus, zu

haben, verblieb (Suet. Tib. 35. Scialoja a. a. 0.

36) auch für die Senatoren, die aus der Provinz

stemmten (Dig. I 9, 11), selbst die Relegierten

hatten rechtlich ihr Domicil in Rom (Suet. Gai.

29. Dig. L 1, 27, 3). Der Urlaub wurde den

Senatoren vor Claudius vom Senat, seit Claudius

vom Kaiser persönlich erteilt (Suet. Claud. 23.

Dio LX 25, 6. 29; vgl. Suet. Nero 25. Suid.

e. Klaviw;. Dig. L 1, 22, 6. Cod. Theod. VI 4, 11

und Cassiod. var. III 21). Manche Senatoren

blieben jahrelang ausserhalb Roms; ihnen wurde
der Urlaub von Zeit zu Zeit verlängert (Suet.

Gai. 29. Dio LX 25, 5); falls dies nicht geschah,

wurden sie aus der Senatorenliste gestrichen. Ge-

wöhnlich aber war man in dieser Hinsicht Behr

nachlässig (Suet. Galb. 3, vgl. Tae, ann. VI 40).

Die Verpflichtung für die Senatoren, Rom und

Italien nicht zu verlassen, hörte erst dann auf,

als die beiden Senate zu Municipalräten wurden

und der provinciale Senatorenstand sich entwickelt

hatte (Cod. Iust. XII 1, 15. Kuhn Die städt.

und bürg. Verfassung 1 174ff.). Mommsen St.-R.

III 912#. Scialoja Bull. d. Ist. di dir. Rom.
XI (1898) 32«.

2) Commeatus heisst öfters bei den Schrift-

stellern der Verproviantierungszug, wie der für

eine Armee, Flotte, Festung u. dgl. bestimmte

Proviant. In letzerer Bedeutung wird das Wort
entweder als allgemeiner Ausdruck für alle mili-

tärischen Vorräte gebraucht, oder es bezeichnet

in engerer, technischer Beziehung alle Vorräte für

die Mannschaft ausser dem Korn (Caes. b. G.

II 3: frumentum commeatumque. I 48. II 9;

bell. civ. III 15. 78. Tac. hist. IV 58. Caes. b. G.

IV 30: pabblatione et eommealu. VII 14: pabu-

lationc . . . et Irumentatione et reliquo commeatu.
Veget. de re mil. III 3: ordo postulat ut de com-

meatu, pabulo trumentisque dicatur, Caes. b. G.

VII 10: sicuti reliquum commeatum ita ligna,

Dig. XLVIII 4, 4: cuiusre Opera dato malo hostes

populi Romani commeatu, armis, lelis, equis,

pccunia aliare qua re adiuti erunl ....). Die

Stellen liessen sich leicht vermehren, aber die

angeführten genügen, um zu zeigen, dass C. tech-

nisch alle für das Heer nötigen Vorräte ausser

Korn, Kleidung, Waffen, Pferdefutter bezeichnet;

dabei wird das Wort zuweilen in engerer, öfters

in weiterer Bedeutung gebraucht (unbestimmt CIL
XI 5820: in commeatum legtonibus; über die

Sache vgl. Momm sen Res gestae p. 67, 1 ; Ephem,
epigr. ftl p. 330). Da der C. als ein Teil der

Heeresverpflegung in Bezug auf die Art der An-
schaffung der Vorräte und ihrer Verteilung an
die Soldaten kaum irgendwelche wichtigen Be-

sonderheiten im Vergleiche mit anderen Ver-

pflegungsgegenständen aufweist, so wird es viel

lehrreicher sein, die ganze Heeresverpflegung

zusammen zu behandeln, vgl. auch Annona mi-

litari s.Cibaria, Frumentum. Schon in

dem angeführten militärischen Sinne berührt eich

der Begriff C. mit dem Begriffe annona, ebenso

zuweilen auch im Bezug auf die annona urbis,

Hist. Aug. Alex. Sev. 21, 9: commeatum populi

Romani (statt annonam) sic adiuvit, ut cum
frumenta Heliogabalus eeertisset, hie empta de

propria pecunia loco suo reponerct .... Daher
wird auch die Irumentaria perceptio in der Volks-

sprache als C. bezeichnet (CIL VI 10707. 3001.

S011, vgl. Mommsen zu CIL VI 3001 und
R u g g i e r o Diz. epigr. II 536). (Rostowzew.)

Commelium, in der (nur aus zwei neueren

Abschriften bekannten) Inschrift CIL V 7537
gefunden süglich von Asti) scheinbar Name eines

italischen Ortes, zur Tribus Camilia gehörig; Lage
unbekannt. {Hülsen.]

Commendare bedeutet zuweilen so viel wie

mandare, s. d. und über das commendatum Voigt
Römische Rechtsgeschichte I 823«. [Leonhard.]

Commendatio. Die Commendation ist das

Recht jemandes, insbesondere—wenn man von der

republicanischen Zeit absieht, in welcher es dem
Dictator Caesar infolge des von dem Volkstribunen

L, Antonius im J. 710 — 44 regierten Plebisdtes

(Cic. Phil. VII 16, Dio XLIII 51. Suet. Caes.

41) für die Wahlen von 711 und 712 = 43 und
42 eingeräumt wurde— des prtneeps, eine Person

mit der Wirksamkeit für ein Amt vorzuschlagen,

dass dieselbe von der wahlberechtigten Corporation

(Comitien, Senat) berücksichtigt werden muss.

Die kaiserliche Commendation führt in der Regel

zur Wahl der empfohlenen Persönlichkeit (Quint.

VI 3, 62 . . . lungitur amphiboliae similitudo,

ut a L. Oalba, qui pilam neglegenter petenti

,$ic' inquit ,pctis, tamquam Caesaris candtdalus';

nam illud petis ambiguum est, securitas similis);

es ist dies aber nicht unbedingt nötig und liegt

wohl nicht im Begriffe der Commendation. Der
Princeps kann nämlich — was allerdings mit

Rücksicht auf den gewöhnlichen Mangel an ge-

eigneten Candidaten selten vorkam — eine die

ZÄ1 der zu besetzenden Stellen übersteigende

Anzahl von Candidaten commendieren und dem
Senat die Auswahl unter diesen überlassen. In

diesem Falle ist der Wahlkörpersehaft eine ge-

wisse Freiheit gelassen, die dem Rechte des

Kaisers entsprechende Verpflichtung besteht ledig-

lich darin, bei der Wahl nicht über die vom Kaiser

präsentierten Bewerber hinauszugehen; die indi-

viduelle Bezeichnung steht ihr zu. Ein derartiger

Vorgang ist von Traian gelegentlich der Wahlen
für das J. 100 eingehalten worden. Plinius sagt

im Panegyr. 69, 1 von dem Kaiser: cepisti tarnen

et affeetus nostri et iudicii ezperimentum, quan-
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tum mazimc yraeten« capere potuieli illo die,

quo eollicitudim pudorique eandidatorum ita

consuluieti, ne ulliue gaudium alteriue tristitia

turbaret: alii cum laetitia, alii eum tpc re-

cteserunt, mufft« gratulandum, nemo coneolandue

fuit. Diese letzteren Worte werden, wie D i e-

raner (inBüdingerBUntersuchungen zur röm.

Kaisergesch. I 204) treffend bemerkt, erst durch
c. 70 verständlich (69, 2—6 nicht im Senat ge-

halten, sondern bei der späteren Redaction hin-

zugefügt); hier ist davon die Rede, dass der Kaiser
einen Quaestor, der die Finanzen einer Provinz
in ausgezeichneter Weise verwaltet hatte, als Can-
didaten für ein höheres Amt (Tribunatoder Praetur,

nicht wohl Aedilität mit RQeksicht auf mufft«

gratulandum fuit) vorsehligt. Plinius bemerkt
nun, dass der Kaiser diese Verdienste gekannt habe,

dass ihm überhaupt alleVoreänge in den Provinzen

bekannt waren und jeder pflichttreue Beamte Aus-
sicht auf Beförderung habe (70, 6 st bene aliquie

prorineiam rexerif, huir quaesita rirtute dig-

nitae olferlur). Wenn also ein Candidat auf Grund
der ersten kaiserlichen Empfehlung nicht gewählt
wurde, erlangte er durch die Coramendation gleich-

wohl die Expectanz auf das höhere Amt (eum
» p e receeeerunt). So ergiebt sich aus den Worten
alii cum laetitia, alii cum »pe receieerunt (69,

1) in Verbindung mit c. 70, dass die Commen-
dation keineswegs immer die Wahl des Empfoh-
lenen zur Folge haben muss. Hiemit stimmt auch
der oft citierte Passus der Lex de imperio Ve-

spasiani überein, indem derselbe den vorhin ins

Auge gefassten Fall berücksichtigend, dass eine

die Zahl der zu besetzenden Stellen übersteigende

Anzahl von Personen vorgeschlagen wird, nicht

sagt, dass der Comraendierte gewählt werden
müsse, sondern viel allgemeiner, dass d i e Com-
mendierten berücksichtigt werden müssen (ufi,

q u o s commendacerit eorutn . . . r a t i o

habeatur), CIL VI 930 Z. lOff.

Jene Art der Ausübung des Commendations-
rechtes, bei welcher die Zahl der Commendierten
mit der der zu besetzenden Stellen zusammenfällt,

schliesst jede Ingerenz der Wahlkörperschaft auf

die Wahl und jeden Ambitus aus (Tac. ann. I

15 sine repulsa et ambitu designatuloc) und
kommt im Wesen einer Ernennung gleich; sie ist

im 3. Jhdt. ausschliesslich in Gebrauch (Modestin.

Dig. XLVI1I 14, 1. Ulp. Dig. XU 2, 57).

Wenn nun Hist. Aug. Sev. 3, 3 Septimius Severus

als deeignatue . . a Marco non in candida, eed

in competitorum grege bezeichnet wird, so liegt

hier wohl nicht die Übertragung eines im 3. Jlidt.

dem Kaiser beigelegten allgemeinen Designations-

reehtes vor, sondern die Übertragung des der

Praxis des 3. Jhdts. entsprechenden Commcnda-
tionsbegriffes auf eine frühere Zeit, auch Septimius
Severus war vom Kaiser eommendiert und daher
praetor candidatur, aber Marc Aurel liatte eine

grössere Anzahl von Candidaten vorgesehlagen

als Stellen zu besetzen waren (in competitorum

trege).

Terminologie. Der technische Ausdruck
für das kaiserliche fcmpfehlungsrecht ist commen-
dare ( Jas entsprechende Substantiv commendatio
ist Tac. ann. III 74 und CIL IX 2342 wohl nicht

im technischen Sinn gebraucht); gleichbedeutend

hiemit ist evltragari, eutfragalionem dare (Lex

de imp. Vesp.). Bei den griechisch schreibenden

Schriftstellern begegnet ovvicraeat (Dio LV 34),

äxoqialYiir (Appian. bell. civ. I 103) und äxo-

öeixvvrai (Appian. a. a. 0. Dio passim; vgl. auch
CIA III 626).

Die vom Kaiser Commendierten führen den
Titel eandidati Caetarie (s. Bd. III S. 1469A.).

Umfang, a) Das kaiserliche Commendations-
recht erstreckt sich nach der Lex de imperio Ve-
spasiani auf sämtliche im Wege der Wahl zu be-

setzende Ämter und bei den einzelnen Ämtern
auf sämtliche Stellen (Z. \09.:Utique quoe magi-
ntratum, poteetatem imperium curationcmre cuiue

rei petentee eenatui commendaverit . . . eorum
eomitis </uibusque eztra ordinem ratio habeatur).

In dieser Allgemeinheit kann es erst nach Clau-

dius (dem letzten Kaiser, dessen das Bestallungs-

gesetz noch Erwähnung thut bezw. thun durfte)

in Wirksamkeit getreten sein, da sonst wie bei

den anderen dem Vespasian in der Lex de imperio
decretierten Befugnissen (vgl. Z. lff. 5fl. u. s. w.)

die Bezugnahme auf den Kaiser Claudius (event.

dessen Vorgänger) stattgefunden hätte. Fraglich

ist nur, worin die Ausdehnung, die nach Claudius
erfolgt sein muss, bestanden hat; Mommsen hat
zuletzt (St.-R. II 92511.) die Ansicht vertreten,

dass da» Consulat, welche» nach Suet. Caes. 4 1 von
dem dem Dietator Caesar eingeräumten bindenden
Empfehlungsrech«ausgenommen war, auch vondem
dem Kaiser Augustus im J. 727 = 27 anerkannten
Commendationsrecht nicht berührt wurde, sondern
erst unter Nero demselben unterworfen wurde
(anders S t o b b e); die nach Claudius erfolgte Er-
weiterung kann aber auch darin bestanden haben,
dass die unter Tiberius eingetretene Beschränkung
der Commendation auf ein Drittel der Praetoren
(Tac. ann. I 15) beseitigt wurde. Für die Ämter
unter dem Consulat ist die kaiserliche Commen-
dation jedenfalls seit Augustus in Kraft.

b) Wenn auch Jem Kaiser nach der Lex de im-
perio Vespasiani das Recht zusteht, sämtliche
Stellen im Wege der Commendation zu besetzen, so

ist doch in Wirklichkeit davon nur für eine geringe
Anzahl Gebrauch gemacht worden, was schon
daraus hervorgeht, dass die vom Kaiser Commen-
dierten seit Traian ihrem Autstitel die Bezeich-

nung candidatue principie als etwas Auszeich-

nendes hinzufügen; nur beim Consulat sind wohl
sämtliche Stellen auf Grund der Commendation
besetzt worden; sie bildet hier (Streitfrage nur
liezüglieh der kaiserlichen Consulate) den einzigen

Besetznngsmodus. Beweis hiefür ist hauptsäch-

lich, dass nirgends ein Consul begegnet, der sich

als canilulatue principie bezeichnet, offenbar weil

die kaiserliche Commendation heim Consulat sich

von selbst versteht.

Für die niedrigeren Ämter des Vigintivirats.

für die geringere plebeische Aedilität und für die

städtische Quaestur scheint vom Empfehlungsrecht
kein Gebrauch gemacht worden zu sein (wir haben
bisher noch keine Inschrift, in welcher der Träger

dieser Ämter ennd. princ. genannt wurde), äusserst

selten nur für die Provincialquaestur (CILX 1123)

und für die curulische Aedilität (Ephem. epigr.

VII 206). Unrichtig ist die von Mommsen (St.-R.

II 901 f.) für das geringe Vorkommen der Com-
mendation bei der curulisehen Aedilität gegebene

Erklärung (vgl. Brassloff, s. u.b Don Aus-
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Rangspunkt derselben bilden zwei Inschriften des Philologus XXVII 88—112. XXVIII 648—700.

Tib. Claudius Frontinus Niceratus (CIO 1138. Brassloff Uber die ab actis senatus, Wien. Stud.

12271, welcher das Amt eines ab acht senatus XXII (im Druck). Vgl. auch die lexicalischen

bekleidet hat und in dieser Stellung als eondi- Artikel Aber candidat i principit von Morel in

dolus principu bezeichnet wird. Mommsen Daremberg- Saglios Dictionnaire I 876f.

bemerkt nun. dass die Bezeichnung candidatut Kueblerbei Ruggiero Dizionario epigr. II

principit hier keinen Sinn habe, da das Amt 65—78 und Kubitschek oben Bd. III S. 14696.

nicht wie die übrigen Magistraturen auf Grund S. auch Creatio. [Brassloff.]

der Commendation, sondern vom Kaiser im Er- Commentariensin s. a commentarii s.

nennungswege vergeben werde; die Candidatur 10 Commentarii. Neben der bei Schriftstellern

sei in den erwähnten Inschriften nur durch einen und in Inschriften (vgl. bes. a ammentarii» n.

Fehler des griechisch schreibenden Concipienten S. 759ff.) gewöhnlichen Pluralform e. (selten eom-
bei der cwra ab actis angeführt. Die Fassung mentaria) kommt mitunter der Singular vor, ent-

des Griechen sei aber, wenn auch nicht gerecht- weder als Mesculinum commentariu» oder als

fertigt, so doch erklärlich, wenn man annehme, Neutrum commentarium (z. B. Varro de 1. 1. VI 90.

dasB die Commendation zur Aedilität zu- Cic. Brut. 164; ad Att. II 1. 1. Inschriften: CIL
gleieh die Wahl zu der cura actorum ein- XI 3614. Ephem. epigr. VIII p. 229, 62. 278, 1;

schloss. Unter dieser letzteren Voraus- vgl. u. S. 731); s. Georges Lexikon der lat.

setxung erkläre sich auch, dass die Beispiele Wortformen 152. R u gg i e r o Dix. epigr. II 587.

für vom Kaiser commendierte Aedilen so dürftig 20 Wie die Ableitung des Wortes (vgl. camminiseor
seien; ,die meisten stecken in den ab actis te- u. s. w.; Wertspiel bei Cic. Phil. V 12 rammen-
natut, aedites curulet'. Richtig ist, dass die Be- tariis commenticiis) und die Wiedergabe durch das

Zeichnung candidattu principu nicht bei einem griechische vjrouerjpara (vxoprripauopot) nahe-

Amte Vorkommen kann, welches der Kaiser kraft legt, bedeutete, jede dasGedächtnis unterstützende

Ernennungsrechtes vergiebt; aber gerade letzteres Aufzeichnung; aus dieser Grundbedeutung ergiebt

ist für die cura actorum nicht nachweisbar (die sich auch der Unterschied zwischen e. und acta

Annahme eines Ernennungsrechtes ist eine Petitio (u. S. 748f.).

principii). Die Inschriften CIG 1133. 1227 zeigen Im Abschnitt I. dieses Artikels kommen die

vielmehr, dass auch hier der Senat das Besetzungs- e. als geschäftliche Aufzeichnungen A. des Pri-

recht ausübte, welches in gleicher Weise wie bei 30 vatlebens, B. der öffentlichen Verwaltung zur Dar-

den Magistraturen durch das Commendationsrecht Stellung; Abschnitt II. behandelt die daraus ent-

beschränkt war. Dieses Commendationsrecht ist wickelte Litteraturgattung.

in der Lex de imperio (Vespasiani) begründet, I. Commentari als geBohtftliohe Auf-
wo es ausdrücklich für die als curatii/nes be- Zeichnungen,
zeichneten Ämter statthaft erklärt wird; dafür, A. 'm Bereiche des Privatlebens begegnet

dass vom Empfehlungsrecht auch sonst bei den der Ausdruck e. in mannigfacher, aber stets auf

«me Gebrauch gemacht wird, bietet ein Bei- die Grundbedeutung zurückführender Anwendung,
spiel die bisher stets falsch aufgefasste Inschrift Das Handbuch, gewöhnlich tabulae (codez) arcepli

CIL V 877, wo candidatus dici Traiani ganz et eigenst (später auch ephemeris) genannt, heisst

richtig bei curator viarum Cattine Clodiae Ci- 40 in weniger strenger Rede commentarius (Cic. ad
miniar norar Traianne steht und nicht etwa zu Att. VII 8, 7; Phil. V 12 über die von Antonius
quactlor prorinciae Maeedemiae (Mommsen zu verfälschten geschäftlichen Aufzeichnungen Cae-

CIL V 877) oder praetor (B o r g he s i Oeuvres III surs: commrnlariis rommentiriis ehirograpkit-

128) zu setzen ist (Brassloff a. a. 0.). Es que rrnaliciis innumerabilit pecunia congetla

ist sonach unrichtig, dass die Commendation zur in illmn domum est; vgl. J. K. K u n tze Cursus

Aedilität zugleich die Wahl zum ab actis senatus des r. Rechts’ 465. Thedenat Dict. des ant.1 1404.

in sich schliesst. M. V o i g t Abh. der sächs. Ges. der Wiss. XXIII
Sehr häutig begegnet die kaiserliche Commen- (phil.-hist. CI. X) 530, 3). Nach Mommsen

dation bei der Praetur (praetor urbanus, praetor Strafrecht 513, 3 enthielt rs .neben den Einnahme-
peregrinus, praetor tutelaris) und beim Volks- 50 und Ausgabeposten auch die das Vermögen be-

tribunat (vgl. die Listen der candidati principit treffenden Urkunden, allem Anschein nach selbst

bei K u e b 1 e r , s. u.), und die zum persönlichen solche, die den Hausbuchführer nicht persönlich

Dienste des Kaisers bestimmten quaetloret Au- angiengen (Cic. pro Q. Roseio 1). Die Datierung

gutti sind sämtlich vom Kaiser empfohlen; Uber war wesentlich und die Reihenfolge (ordo) da-

dieselben mag hier nur die Bemerkung Auf- durch bestimmt (Cie. pro Q. Koscio 8 und sonst)*,

nähme finden, dass sie seit Traian bezüglich des Nicht völlig gleichartig ist die von Thödenat
Avancements von den übrigen Quaestoren ge- und Voigt verglichene Übersicht der Begeben-

sebieden sind, indem seit jener Zeit nur die städti- beiten auf den Gütern Trimalrhios 17/ Kalendat

sehen und Provincialquaestoren, nie aber die quae- Seztites bei l’etron. 53, welche der Actuarius des

störet Augutli, wie es früher vorkam, das Amt 60 Trimalehio tamquam urbis acta vorliest (vgl.

des ab actis senatus bekleiden (Nachweis bei Fried länder zu Petron. Ccn. Trim. p. 259. H.
Brassloff a. a. 0.). Peter Geschiehtl. Litt, der Kaiserzeit I 213); hier

Litteratur. a) Allgemeine: Mommsen St.-R. liegt vielmehr ein eigenartiges, aus verschiedenen

II 529f. 73t)ff. 923— 930. Herzog Rüm. Staats- Geschäftsbüchern (c.) redigiertes Summarium vor,

verf. II 701—705. K a r 1 o w a Köm. Reehtsgeseh. wie man es wohl auch sonst in grossen Wirt-

I 516. b) Specielle: Mager-Graun De candi- schäften alltäglich in ein besonderes Buch ein-

datis princip<s (Dissertation derLeipzigerJuristen- xutragen pflegte (mit der ephemeris identisch,

facultät 1733). 8 t o b b e Die candidati principis, vgl. Voigt a. a. 0. 531, 9).
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Daneben wird e. zur Bezeichnung der ver-

schiedensten Notizen gebraucht; so 1) Tagebücher
über persönliche Erlebnisse (vgl. unter II). 2) Auf-

zeichnungen und Entwürfe als Vorbereitung und
Gedächtnisbehelf für zu haltende Reden (z. B. Cic.

Verr. II 21. 54; Brut. 105. 164. 301. Quintil.

inet. X 7, 30—32. IV 1, 69; bei Tae. dial. 12.

28 libri genannt), die mitunter zu förmlichen

Summarien der Reden wurden (für Cicero ge-

sammelt und herausgegeben von Tiro, Teuffel-
S c h w a be 5

§ 180, 3: vgl. auch Thödenat 1404

n. I. Ruggiero 538. Birt Buchwesen 57. 58.

Grasberger Erziehung und Unterricht III 383.

457. H. Peter Gcsch. Litt. I 201). 3) Aufschrei-

bungen der Grammatiker und Juristen — wir
würden sagen Collegienhefte — als Grundlage für

den Unterricht, häufig im Anschlüssean literarische

und juristische Texte (vgl. Suet. de gramm. 4
Tctere» grammatici et rheloricam docebant, ae

mullorum de utraque arte rommentarii terun-

tur). 4) Notizen und Excerpte der Schüler über ge-

hörte Vorlesungen und Declamationen (vgl. Quin-

til. inst. II 11, 7 puerorum commentarii», in

quo» ca, quae aliit declamantibus laudata sunt,

regerunt; dazu Peter I 236, 1;) insbesondere

die vollständigen, häufig ins Reine geschriebenen

Nachschriften der Vorlesungen (bei den Griechen
vcourquara. oyoAtwd r.ieu vi/^tara, dazu B i r t a.

a. 0. 346, 3); vgl. Quintil. inst. III 6, 59 sunt

«nim relut regeslae in ho» commentario», quo»
adulescen» deduzerat, schoiae (Grasberger a.

a. 0. II 306. III 383, vgl. 434). Wiederholt wur-

den aus den unter 3) und 4) erwähnten c. —
mitunter wider Willen des Autors — von Schülern

und Freunden Editionen veranstaltet (vgl. B i r t

a. a. 0. 346f.; u. S. 757). Dies gilt z. B. von
Quintilians Declamationen (vgl. Inst. I prooem.

7). Als ältestes juristisches Collegienheft, das

uns erhalten ist, sucht H. Dernburg (Die In-

stitutionen des Gaius, ein Collegienheft aus dem
J 161 n. Chr., Halle 1869) die c. imtitutionum

des Gaius nachzuweisen (vgl. Grasberger 111

456f. P. Krüger Geschichte der Quellen und
Litt, des r. R. 184, 15. Teuf f el-Sc h w abe 5

§ 361, 4; andersKuntze Excurse über r.R.348).

Nach Dernburg 34 enthält dieses Werk die Vor-

lesungen des Autors, wie sie derselbe jedesmal un-

mittelbar vor der Abhaltung niedergesehrieben

hatte, vielleicht teilweise ergänzt durch eine vor

der Veröffentlichung benutzte correcte und wört-

liche Niederschrift eines Zuhörers' (über Spuren
des Nachschreibens vgl. ebd. 45f. 50. 58. 62.

65; weitere Beispiele von juristischen c. a. a. 0.

60). Galens Lehrvorträge tvnoprq/injn), die ihr

Verfasser keiner lutooif für wert hielt, wurden
hinter seinem Rücken nach Privatnachschriften ver-

öffentlicht (Hirt 346, 3). Auch die uns erhaltenen

antiken Commentare zu Schriftstellertexten gehen
gewiss vielfach auf diemündlichen Interpretationen

der Grammatiker in den Schulen zurück. 5) Ex-

eerptsammlungen aus Litteraturwerken
;
vgl. z. B.

die 160 unedierten c. eleclonim, die der ältere

Plinius seinem Neffen (Plin. epist. II 5, 17)

hinterliess (Teuffel-Schwabe 5
§ 312, 2. Birt

349, 2). 6) Entwürfe und BrouillonB litterari-

Bcher Arbeiten; so sagt Cie.de or. I 5 von seiner

Schrift de inventione: pueri» aut adulceeentuli

s

noble ez eommentarioli» no»tri» ineoha/a ac mdia

ezeiderunt, riz hae aetaie digna et hoc uau (dazu

Birt 345). 7) Skizzenhafte Berichte, z. B. über
den Kriegsschauplatz und die Kriegsereignisse als

Grundlage für die stilistisch ausgeführte histori-

sche Darstellung, wie sie Kaiser Verus und in

dessen Aufträge die Unterfeldherren als Vorarbeit

für Frontos Geschichte des Partherkrieges liefern

sollten (Fronto ep. p. 131 Nab.; dazu Peter I

878f.).

B. Commentarii der öffentlichen Ver-

waltung.
a) Commentariiregum. Seit dem Aus-

gange der Republik weiss unsere Überlieferung aus

c. regum teils sacrale, teils rechtliche Bestim-

mungen anzuführen. Im Perduellionsprocesse des

C. Rabirius (M o m m s e n St.-R. II 5 615; Strafr.

155, 1) beruft sich der Ankläger auf sie (Cie. p.

Rab. 15 ez annaiium monumenti» atque ez re-

gum commentarii»; vgl. Liv. I 26, 5f. über die

Bestellung der duoeiri perduellionis iudiean-

dae unter Tullus Hostilius). Im einzelnen werden

erwähnt c. des Numa, nach deren Angaben Tul-

lus Hostilius das Opfer für Iuppiter Elieius voll-

zieht (Liv. I 81, 8; vgl. L. Piso bei Plin. n. h.

XXVIII 14 libri Numae), und deren sacrale An-

ordnungen Aneus Marcius in album elata propo-

nere in publiro iubet (Liv. I 32, 2, vgl. Dionys.

III 36). Aus den bno/trqpata Numas wird ferner

bei Plut. Marcell. 8 eine sacrale Satzung betreffs

der »polia opima angeführt, als deren Quelle

anderwärts die lege» Numae, (Serv. Aen. VI

860) ader eine Pompili regi» lez in ponfifieum

libri» (Varro bei Fest. p. 189) genannt werden
(vgl. Bruns Fontes 1* 8f. n. 4). Nach Livius

I 60, 4 wurden ez commentarii» Servii Tullii

die ersten Consoln gewählt; daneben führt Fest,

p. 246 (nach Varro) technische Ausdrücke der

sog. servianischen Centurienordnung als von Ser-

vius Tullius in di»criptione eenturiarum gebraucht

an, dann p. 249 aus der diicriptio cla»tium,

quam tecit Ser. Tulliu», die Worte procum pa-

tricium, während Cic. orat. 156 die Genetiv-

formen fabrum und procum aus den censoriae

tabulae belegt (vgl. M o m m s e n St.-R. II 3 361,

2. m 245, 1). Nach Mommsen (St.-R. I* 5.

II 3 12, 3. 42, 3. III 245; ähnlich Karlowa
Rechtsgesch. I 107f.) existierten diese e. regum
wirklich; er sieht in ihnen uralte, daher den

Königen beigelegte Schemata und Instructionen

für die Handhabung sacraler und magistratischer

Geschäfte, die noch von den Gelehrten der augu-

stischen Zeit benützt worden seien, und sucht

a. a. 0. II 3 43f., 3 ihr Verhältnis zu den sog. lege»

rigiae näher zu bestimmen. Gegen die Auffassung

der C. als Amtsinstructionen wird unten (S. 747f.)

das Nötige bemerkt werden; aber auch in der

modificierten Fassung, dass gegen Ende der Re-

publik thatsächlich amtliche Aufzeichnungen aus

sehr alter Zeit vorhanden waren, die, wenn auch

irrtümlich, als c. regum galten, scheint M o m m-
s e n s Annahme zu verwerfen. Ohne hier den
schwierigen Fragen über die Überlieferung der

sog. lege» regiae näher treten zu wollen, sei nur
bemerkt, dass die e. regum lediglich auf Hypo-
thesen der späteren römischen Antiquare beruhen.

Bekanntlich liebte cs die jüngere Annalistik, wie

Dionysios und das I. Buch des Livius zeigen

können, den mageren Stoff der Königszeit durch
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allerlei alte Satzungen und Formeln, wie sie in welche Marquardt 400f. in analoger Weise aus-

den älteren noch erreichbaren, zum Teil aber einanderhält ; auch hier werden aacrale Instruc-

auch in den gleichzeitigen pricsterlichen und tionen, z. B. die Regel lorc tonante tulgurantc

magistratischen Aufzeichnungen tralatieisch waren, comitia populi habere nelaa (Cic. de denn. II

zu erweitern und auszuschmücken; und ebenso 42) oder die Lehre von den area auguralea (Serv.

haben die Antiquare, wie Varro, manche uralten Aen. I 398. Fest. p. 317 b, 31) aus den c. ange-

Reehtssätze und Gebräuche, die ihnen unter- führt (Regelt a. a. 0. 30—41. Wissowa a. a. 0.

kamen, vermutungsweise auf einen oder den 401, 5). Bei Val. Mai. I 1, 3 werden die näm-
andern König, z. B. Numa oder Servius Tullius, liehen Auguralblicher, diePlut.Marcell.fi als into-

zurückzuführen versucht. Daher die Oberein- 10 prgpaia citiert, libri genannt. Die unter anderen
Stimmung de* angeblich aus der Kflnigszeit Her- von M o m m s e n vertretene Annahme, dass die

rührenden mit den pontibcum libri oder den priesterliehen libri und c., ebenso wie die magi-
rcnaoriae tabulae. Als man sehr bald auch das blos stratischen, Amtsinstructionen waren, wird u. S.

Hypothetische dieser Zuteilungen vergessen hatte, 747f. als unhaltbar nachgewiesen. EineVorstellung
«instruierte man für dasjenige, was als echtes von der Anlage geben uns das eommentarium
Gut der Königszeit galt, eine primäre Quelle. ludorum aaeeularium der A'Vrtrt s. f. und die

auf welcher die späteren amtlichen Aufzeich- Arvalacten. Danach waren die e. der Priester-

nungen und die Darstellungen der Annalen im collegien, wie die der Magistrate, Protocolle oder

letzten Grunde beruhen sollten, die flctiven e. Register über die von ihnen vorgenommenen Amts-
regum, deren Originale man jedenfalls auch durch 20 handlungen, unter welchen die Verrichtung der
den gallischen Brand vernichtet sein liess. Das soera (daher e. aaerorum

)

und die Verhandlungen
allmähliche Weiterspinnen der Hypothese lässt und Beschlussfassungen (deerrla und reancmaa;

rieh an den oben angeführten Beispielen im ein- vgl. Macrob. III 3, I. Cic. pro domo 136) in

zelnen noch deutlich verfolgen. sacralen Fragen bei den Pontifices und Aurora
Litteratur: 8chwegler Rom. Gesch. I 27. von besonderer Wichtigkeit waren. Wie ausführ-

545. Mommsen St.-R. I s 5. II* 12, 3. 42f., 3. lieh und detailliert die Aufzeichnungen über die

III 245. Teuf fel-Schwabe L.-G. 6
§ 72. socra waren, zeigen sowohl die Saecular- als auch

M. Voigt Abh. der sächs. Ges. der Wiss. XVII die Arvalacten; aber auch in den Beratungspro-
(phil.-hist. CI. VII 1879) 647—684. Kar Iowa toeollen scheinen die abgegebenen Meinungen aufs

Reehtsgesch. I 107f. Thödenat Diet. des ant. 30 genaueste verzeichnet worden zu sein; vgl. Cic.

I 1406 n. XIII. Bruns Fontes I 1 1 IT. Brut. 55: potmnui . . . auapicari diaertum
b) Commentarii der Priestercollegien. ... Ti. Coruncanium (cos. 474 = 280; Pontifex

1) C. pontibcum werden bezeugt bei Cic. pro maximus), guod ex pontibcum commenlariia lange

domo 136 (für Ereignisse der J. 600—154, 631 plurimum ingenio raluisae videatur (dazu Jor-
= 123 Brut. 55. Liv. IV 3, 9. VII, 2. Quintil. d a n Herrn. VI 199f. Voigt 649, 218). Die aus
VIII 2, 12. Plin. n. h. XVIII 14. Fest. p. 286 b, den e. und libri pontibcum angeführten Formu-
17 (hier als e. aaerorum pontibcalium; vgl. Fest. lare für gottesdienstliche Handlungen (Serv. Aen.

p. 165 a, 3. 360 b, 17 e. aaerorum). Der Ausdruck II 351, vgl. IV 577. IX 641. Schol. Bern, in

aeta pontibcum (Marquardt St.-V. IIP 299) Verg. Georg. IV 230, vgl. Serv. Aen. VIII 178;

kommt nicht vor; dagegen werden in der Über- 40 dazu Voigt 655) werden, wie die erhaltenen e.

lieferung libri pontibcum (pontibcii, pontibca- zeigen, den Protoeollen über verrichtete aacra

lea) erwähnt (Stellensammlung bei Schwegler entnommen sein, soweit sie nicht etwa unter den
R. G. I 31 f. P. Pr e i b i sch De libris pontif., decreta des Collegiums standen. Von den bis auf-

Breslau 1874. V o i g t 648 ; vgl. M a r q u a r d t- M ucius Seaevola (zwischen 624 = 130 und 640 =
Wiisowa St.-V. IIP 299, 4). Die erhaltenen 114) geführten annalea pontibcum unterschieden

Fragmente stellt P r e i b i s c h Fragments libro- sich die C. wohl dadurch, dass sie die Beratungen
rum pontifidorum (Progr. Tilsit 1878) zusammen. und Decrete über die Vornahme jener aacra ent-

Frühere Froseber, deren Ansichten bei Preibisch hielten, deren öffentliche Bekanntmachung dann
und Voigt 649f. zusammengestellt sind (vgl. auch mit kurzer Angabe des Anlasses durch die öffent-

E.HübnerJahrb. f. Philol. LXXIX 407ff. HlPeter 50 lieh proponiertc Pontificaltafel erfolgte. In der

Hist. Rom. rell. I p. IIIIII. Teuffel-Schwabe 6 Kaiserzeit wurden die e. pontibcum jedesfalls im

§ 73), machen einen Unterschied zwischen c. und Namen und Auftrag des Princeps als Pontifex

libri pontibcum; noch Marquardt a. a. 0. 299f. maximus geführt. Während das Schreibgesehäft

definiert die libri als Instructionen für die Aus- der Protocollierung bei den Pontifices in republi-

Ubung sacraler Handlungen, die e. als Aufzeich- canischer Zeit (bei den XVriri *. t. und denAr-
nung der decreta und reaponaa des Collegiums. valen noch unter den Kaisern) wahrscheinlich von

Die Unhaltbarkeit dieser Unterscheidung, welche aerri publici besorgt wurde, waren in der Kaiser-

nach Re i f f e r sc he i d s Vorgänge von P. Frei- zeit kaiserliche Beamte damit betraut; vgl. CIL
bisch a. a. 0. 4 und eindringlicher noch von VI 8878 = Dessau 1685 (kaiserlicher Freige-

P. Regelt De aug. publ. libris 80fl. dargelegt 60 lassener; unter Marcus) proz(imua) o libr(ia)

wurde (vgl. A. Reifferscheid Jahre*ber. aacerdotal(ibua). Dagegen sind CIL VI 963.*

XXIII 274ff. Wissowa bei Marquardt a. a. 0. 964*, die einen Freigelassenen der Livia als acriba

300, 4. 401, 5), ergiebt sieh schon daraus, dass a lib(ria) pontibcalibua erwähnen, ligorianisebe

mehrfach Dinge, die nach obiger Annahme als Fälschungen (vgl. Hirse hfeld Verw.-Gesch. I

uralte Instructionen den libri entnommen sein 202, 2 und bei Friedländer S.-G. I* 182.

müssten, aus den e. citiert werden (z. B. Plin. W. H e n z e n Commentationes Mommsen. 633).

n. h. XVIII 14 Ober das augurium canarium). Neben den e. hat es besondere acta pontibcum,

Genau dasselbe gilt für die c. und libri augurum, wie sie z. B. Marquardt a. a. 0. 299, 5.
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R u g g i e r o Dizion. II 546 annehmen, nicht ge-

geben.

2) Commentarii augurum werden erwähnt

bei Cic. de divin. II 42. Serv. Aen. I 398. Fest,

p. 317 b. 31
;
gleichbedeutend sind die libri au-

gurum oder augurales (Stellensammlung bei Voigt
648. R e g e 1 1 a, a. 0.; vgl. Ruggiero II 546).

Auch sie enthielten, wie die e. pontidcum, Pro-

toeolle der sacralen Handlangen und der im Col-

Beamtcn, in dessen Auftrag sie geführt werden;
daneben erscheint, da mehrere tabulae zu einem
eadex(a d.) zusammengefasst wurden, der Ausdruck
codiee» (Oie. Verr. I 119. Plin. n. h. XXXV 7 u.

S. 755; vgl. Sencc. de brcv. vitae 13, 4 publicae

tabulae Codices dicunter. CIL X 7852 u. S. 733.

MonmitD Strafr. 514, 2). Uber den Ausdrude
monumenta vgl. u.S.755; MommsenStrafr.519,2.
In der Zeit Ciceros und Varros wurde, vielleicht

legium abgehaltenen Beratungen mit den Ent- 10 weil damals neben den Wachstafeln Papyrus als

Scheidungen (responm, decrcta); s. unter 1). Vgl. Schreibmaterial für die Amtsbücher in Aufnahme
H. Galetsehky Fragments auguralia, Progr.

Gymn. Ratibor 1875. P. Reg eil De augurum
publ. libris, Diss. Breslau 1878. Reifferscheid
a. a. 0. 275f. Monmen St.-R. I* 4, 2. Mar-
quardt-Wissowa St.-V. UI» 400f. Teuffel-
Sehwabe § 77, 1. Bouehö-Leclercq Dict. des

ant. I 554. Witiows o. Bd. II S. 2323f.

3) Commentarii XVrirum sacris faciundis

Schreibmaterial für die Amtsbücher in Aufnahme
kam (u. S. 750), neben tabulae die allgemeinere Be-

zeichnung c. (aimmentarium) üblich, welche, ebenso

wiedas griechischevao^rq^ano^oi({>ao/ivi)^ata,vgl.

vxofirri/tatlCeir, vno/Äri)paxopgä<poc), in der Kaiser-

zeit fast ausschliesslich gebraucht wurde (Momm-
sen a. a. 0. 514, 3). Mit der stetig fortschreitenden

Specialisierung der amtlichen Aufzeichnungen
schwindet dang, schon seit dem 3. Jhdt., die Be-

werten von Censorin. de die nat. 17, 9. 10. 11 20nennung c. aus dem officiellen Sprachgebrauch,

zur Feststellung der Jahre, in welchen Saecu-

larfeiern stattfanden, herangezogen (Teuffel-
S c h w a b e § 77, 3). In dem Fragment CIL VI
2312 erscheint ein Staatssclave (publicue

)

in der

Stellung a eommen/art» XF*ir(um) stacris) f(a-

ciundie). Ausschnitte aus diesen fortlaufenden

Protocollen sind die inschriftlich auf uns gekom-
menen officiellen Berichte über die Saecularfeiem

unter Augustus im J. 737.= 17 (bezeichnet als

der indessen die Ableitung commentariensis bis

in die spkteste Zeit beibehallen hat. Die ver-

schiedenen Kategorien der Amtsbücher heissen seit-

dem acta (s. d.), gesta (Belege Mommsen Strafr.

514, 5. 6), cottidiana und regeeta (so z. B. die

l’rotocolle der bei den richterlichen Behörden ein-

laufenden, für die Entscheidung massgebenden
kaiserlichen Reseripte; vgl. P. Krüger Gesch.

der Quellen des r. R. 276, 105. Mommsen
«ommewfort/ um ludorum corum], Ephem. epigr. 30 Ztschr. der Savigny-Stiftung X Rom. Abt. 350);
VIII p. 229 Z. 59—63 = CIL VI 877) und unter daneben kam vidieicht auch in neuer Anwendung
Septimius Severus (überschrieben [commejntarxum die Bezeichnung Codex für Reecriptsammlungen in

/ludorum saecu',lar(iu]m [$e]ptim[orum gui Blattform auf (M o m m s e n a. a. 0. 349f.).

facti sunt u. s. w. Ephem. epigr. VIII p.278 Z. ln.); \) Commentarii consulares (vgl. V o i g 1 649ff.).

vgl. Ruggiero Diz. II 537. 546. Diese zwei Unter der Überschrift in commentariis eonsulari-

Urkunden geben uns gleich den sog. Arvalaeten bus scriptum sic inreni führt Varro de L 1. VI
eine sehr deutliche Vorstellung von Inhalt und 88 eine Darstellung der Berufung der Centuriat-

Anlage priesterlicher Commentarien ; in chrono- comitien durch den Consul an, die nach Momm-
logischer Aneinanderreihung enthalten sic eine een St.-R. I» 5f„ 4 eine schematisch gefasste

eingehende Schilderung des Rituals der Opfer 40 Instruction für diese Amtshandlung vorstellen soll,

und Spiele, den Wortlaut der verrichteten Oe- in Wirklichkeit aber wohl eine Aufzeichnung
bete, ferner das Senatusconsult, welches die Feier conereter Vorgänge entnommen ist (u. S. 747f.).

anordnete, die verschiedenen Edicte der Quinde- Auf derselben nicht mehr haltbaren Auffassung
cimviri u. s. w. Die zum Teil wörtliche Uber- der magistratischen commentarii als Instruc-

einstimmung beider Berichte in der Protocollie- tionsbücher beruht die Vermutung A. R e i f f e r-

rung und in den Formularien zeigt, dass man bei s c h e i d s (Rh. Mus. XV 627), wonach das Citat bei

der severischen Feier auf die c. der früheren Saecu- Velius Longus G. L. VII 74 (Satumier?) oriins

larspiele als Formelbücher zurückgriff (n. 8. 748). consul magistrum povpuli diedt den c. consula-

Vgl. aber Marquardt-Wissowa St.-V. III» res entnommen wäre (ebenso Mommsen a. a. 0.

388, 6. öOTeuffel-Schwabe» § 78 1). Nach den in-

4) Auch die seit M a r i n i als acta frntrum schriftlich erhaltenen Acten des Processes der Oro-

Arvalium bezeiehneten, inschriftlich erhaltenen pier gegen die römischen Steuerpächter (Mornm-
Aufzeichnungen vgl; Wissowao.Bd.il S. 1464B.) sen Herrn. XX 268ff, Bruns Fontes I* 172ff.

haben vielleicht, wieRuggiero Dia. II537f. 546 n.40. D i 1 1 e n ber ger IGS I 418; Syll. I» 334;
bemerkt, im Altertume den Titel e. geführt. In vgl. V i e r e c k Sermo gr. 85 n. XVIII) wurden die

CIL VI 2067 II 5 wird ein commfentariensis)

als anwesend bei der elatio ferri im J. 221 er-

von den Consuln unter Beiziehung des Consiliums

als anwesend bei der elatio ferri im J. 221 er- gefällten Entscheidungen in bitouvripaxa einge-

wähnt ebenso in CIL VI 2103 a Z. 4. 11. 2104 b, tragen (Mommsen St.-R. II» 109, 1); vgl. Z. 31

30 (vgl. 2105, 18) ein publie(us) a commen(taris) {yruipgr) sie xr/y TÖIV bnofunj/iaxcoy bilxoy xaxt-

[Iratrum Arvalium] (dazuHenzen Acta fr. Arv. 60 iWQioafuy. Z. 57 ff. b rqj av/ißovUtp xapijoar

134). Auf Grund der Niederschrift in den c. er- öl avxoi oi tu ngaypäxa/y ovußcßoi bvubujv itltgi

folgte alljährlich im April oder Mai die Ein-

ineisaelung der Protocolle in Marmor. Uber An-
lage und Inhaltder Arvalcommentarienvgl.unter3).

c) Commentarii magistratuum. Die

Amtsbücher der Magistrate heissen in älterer Zeit

technisch taluloe publicae (z. B. Cic. in Vat. 34;

pro Halb. II) mit Hinzusetzung des Namens des

xQtöxf], xrjgwfiau xeoaaQtoxaiAexdxtp, dazu S. 749.

Nach Wilamowitz Herrn. XXi 108, 1. Viereck
a. a. 0. D i 1 1 e n be rge r Syll. I» p. 542 48 (da-

gegen Mommsen bei Bruns I* 176, 6) bezieht

sich die Verweisung Z. 57ff. auf die amtlichen

Aufzeichnungen des L. Cornelius Sulla (cos. 674
= 80 v. Chr.); die res de eonsilti sententia actai
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wurden demnach, wie Dittenbergera. a. 0. Cie. Verr. V 54 den Ausdruck eommenlarivs von
hervorhebt, getrennt von jenen Entscheidungen, dem Amtsbuch des Verres, aus welchem er ein

bei weichen ein Consilium nicht beigezogen wurde, decntum de rvnsiln sententia citiert (Mommsen
in einem besonderen Journal aufgezeichnet, in Strafr. 418, 6. 514, 3). Für den späteren techni-

welchem auch ein einschlägiges Senatseonsult sehen Sprachgebrauch genügt es, auf die militäri-

<Z. 51B.1 protocolliert wurde. Dagegen nimmt die sehen Subalternen a rommentarii

t

und commrn-
Erwahnung in Z. 31 Bezug auf die c. der gerade larienses (u. S. 76‘2f.) hinzuweisen (Mommsen a.

im Amte befindlichen Consuln des J. 681 = 73 a. 0. 418, 6. 514, 3). Wahrend die militärischen

v. Chr. (D i 1 1 e n b e r g e i a. a. 0. p. 540, 35). Aufzeichnungen (acta im engeren Sinne) und DienBt-

2) Commenlorii renmrii bezeugt Dionys. 1 10 stücke von dem aclariu» ausgefertigt wurden, be-

74, 5: bglovrai bi ef duUzov te xo/UUöv xai twr zogen sich die Protocolle der commenlariense», die

xaixnipUrwv nurjzixwy ixo/try/täTan, S buMxrrat r-< anscheinend blos auf die Civilverwaltung; vgl.

xah xaga xatliöc xai xtpi xoXXov xmeirai voic Veget. II 19, wonach neben den militärischen

/ic#' tavTov toofüvoK woneQ xarpy>a xagabibovai- Acten re» annonaria vel ettili» polyptychi» (dazu
xolioi &' tiolv axo rtoy ztftrjtixuiv olxair Srigt; n. S. 749) adnotalur. Dass innerhalb dieses Be-

IxHpanie oi itaipvXdnorue aörd; er führt daraus reiches wieder ein gesondertes Protocoll über die

den Census von 361/2= 398/2 v. Chr. an. Ohne acta civilia im engeren Sinne — im Gegensatz zur

Zweitel sind damit identisch die tabulae eensoriae, Criminalrechtspflege — geführt werden konnte,

aus welchen Varro de 1. 1. VI 86f. eine Anord- scheint der comm(entariensii) ab actis civilib(us)

nung über die Berufung der Volksversammlung 20 CIL II 4179 anzudeuten (vgl. u. S. 768).

wiedergiebt (u. S. 747), und die ccnaorii libri Aus den C. der Statthalter, wie anderer richter-

(Mommsen St.-R. II* 361. Teuffel-Sehwabe lieber Beamter, stammt vielleicht zum grösseren

g 78, 2. 3). Teile, was die Märtyreracten an echtem Gute ent-

3) Aus einem commentarium . . . vetut an- halten; vgl. Le Blant Nouv. rev. hist. III 463f.

guwitionis H. Sergii Maxi filii quaestoris, gui Mitteis Reichsrecht und Volksrecht 175f. Momm-
eapitis aceusarit Trogum, führt Varro de 1. 1. VI sen Strafr. 404, 4. 520, 2.

90B. einiges an (vgl. Herzog Staatsverf. 1 816, 1). Ausführliche Auszüge aus den griechisch ge-

Von den hier gegebenen Anweisungen (g 91. 92; schriebenen vxoftyytianaftoi der praelccti Aegypti,

im Imperativ der 2. Pers. Sing.), um derentwillen mit deren bei Lukian apol. 12 (u. S. 764) geschil-

M o m m se n St.-R. I* 5f., 4 auch dieses commen- goderter Herstellung der xgoaoboxoiö; genannte
tarium zu derClaase schematischer Dienstinstruc- Canzleidirector (über diesen u. S. 764) betraut war,

tionen für die Magistrate rechnet (vgl. u. S. 747f.), überliefern die Papyrus. Vgl. z, B. UBM I 114
wird die eine (92) ausdrücklich als caput edicti col. I 1— 18 (Auszug aus dem Tagebuch des

bezeichnet. Es liegt also hier (und wohl auch Praef. Aeg. Lupus vom J. 117 n. Chr.; dazu U.
in g 91) der Wortlaut eines für den concreten Wilcken Phil. LIII 107 nr. 4. 109); ebd. II 388
Fall erlassenen Edictes vor, das— wahrscheinlich (Protocoll über die Vorverhandlung in einem Cri-

von einem der Consuln, deren Geholfen in der minalprocesse vor einem Praef. Postumus, Ende
Strafrechtspflege die QuaeBtoren waren— als des 2. Jhdts.; neu ediert von M om m s e n Ztschr.

sehriftlichelnstruetionfürdie gegen einen gewissen der Savjgny-Stiftung XVI Rom. Abt. 181B.; vgl.

T. Quintius Trogus (90. 92) zu führende Vor- 40 Erman-Krebs Aus den Papyrus der kgl. Museen
Untersuchung (anguuitio, vgl. Mommsen Strafr. 127B.; u. S. 764). Grenfell und Hunt The
164f. mit A. 8) an den Quaestor M. Sergius ge- Ozyrhynchus Papyri I p. 84 nr. 40 (Copie aus dem
richtet und von diesem in die fortlaufende Auf- Amtsbuche des Praef. Val. Eudaemon). II nr. 237
Zeichnung der Amtshandlung mit aufgenommen col. VTI 19B. (Protocoll über eine Gerichtsverhand-

worden war. Vgl. Teuffel-Schwabe g 78, 1. lung von dem Praef. Flavius Titianus im 12. Jahre

4) Aus den C. der spielgebenden Magistrate, Hadrians). Eine Abschrift ix rdpov [vxojiiryfta-

besonders der Aedilen, stammen wohl zum Teile uafitär [BJlaiotov Ma[g]iaroi> btdfxov oneigric

die erhaltenen Didaskalien zu den Stücken des [x]etl>[s]t]; $laovtae Ktli[x]u>v [IJxmxife, enthal-

Terenz. Auf antiqvi commentarii beruft Bich tend dasProtocoll über einen Erbschaftsproceas aus

Cie. Brut. 72 für die Aufführung eines Stückes 50 deroJ. 124, in welchem der genannte Cohortenprae-

des Livius Andronieus im J. 514 = 240 (Teuf fei- fect ff ieaxotmije (er deleyatione) des Praef. Aeg.

Schwabe g 94, 2). Zu den veteres commen- Richter war, giebt einWienerPapyrus(Corp.papyr.

fan'i bei Cic. Brut. 60 vgl. ebd. g 95, 4. Rain. I 51B. nr. 18. Mommsen Ztschr. d. Savigny-

5) Commentarii der Provinzstatthalter. Auch Stiftg. XII Rom. Abt. 284B. Bruns FontesI*364n.

für diese ist in älterer Zeit die technische Bezeich- nr. 160a); ein anderes d«i/pa<z>ovaus einem solchen

nung tabulae publieae mit Hinzusetzung des Be- Protocoll ist UBM I 19 vom J. 135 (Mommsen
amtennamens im Genetiv (Mommsen Strafr. 514. Ztschr. a. a. 0. XIV 1B. Bruns I* 367f. nr. 160b.

2), daneben codei (Cic. Verr. I 119. Mommsen Th. R e i n a c h Nouv. rev hist, du droit franQ. et

a. a. 0. 5l4f., 7). So ist noch der Auszug aus Mt. XVII 5B. Wilcken a.a. 0. 107 nr. 5). Auf
dem Amtsbuche des Proconsuls von Sardinien vom 60 ähnliche Protokolle über delegierte Rechtsprechung
J. 68 n. Chr., CIL X 7852 (Mommsen Herrn. weist wohl auch der comm(enlariensis) tribfuni

II 102B. III 167B. Bruns Fontes I* 281f. nr. 67). sumestrit) CIL VIII 2586 (u. S. 762). Commen
der die Entscheidung in dem Grenzstreite zweier tarii custodiarum des Provinzstatthalters u. S.760.

sardiniseher Gemeinden enthält, überschrieben Zu den C. gehören wohl auch Berichte der Statt-

descriptum et recognitum et codiee ansato L. halter über ihre Kriegführung (u. S. 757.). Dass
Helm Agrippar prironsuli« . . . tabula I C (=z auch über die Durchführung amtlicher Aufträge

crro xr/oaiua! u. S. 749f.) VIII et Vllll et X. von kürzerer Dauer Vormerkungen und Berichte

Synonym mit tabulae (Verr. III 26) braucht schon in Form von r. gemacht wurden, zeigt z. B. das
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Edict des Claudius vom J. 46 CIL V 5050 (= Zweige der amtlichen Thätigkeitdes Kaisers brachte

Dessau 206. Bruns I* 240f. nr. 74) Z. 20. es dann mit sich, dass das eigentliche Tagebuch
Den Übergang zu den e. principalee mögen immer mehr auf die ausseramtlichen Vorgänge be-

bilden die schrankt wurde und darin hauptsächlich, wie u. a.

6) Commentarii des Dictators Caesar (com- die aus den ephemeridee schöpfenden Kaiserbio-

mentarii C. Caeearie z. B. bei Cic. Phil. II 95. graphien (S. 737) zeigen, Gegenstände der höfischen

V 11; aetorum eiuedem commentarii Veil. II 60; Ijebensführung und Repräsentation, wie die Ein-
ßißjua roß Kaiaagof, er of; inoum}paea rö>» ne- Udungen, das Menu u. dgl. Platz finden mochten
MQipeveav xal be&trypiror f]r ävayeyQapueva Plut. (M o m m s e n St.-R. II* 907, 1; anders Wilcken
Ant. 15;rö bnopvtjpara rwv ßeßovXevftiyaer Appian 10 116).

bell. dv. III 5; yoäuuara roß KaJaagoe Dio XLIV So sicher es ein eigenes Hofjournal gegeben

53, 2; in dem Briefe des Antonius an die Aphro- hat, so zweifelhaft ist seine technische Benennung
disier CIO II 2737 = Bruns Fontes I* 177ff. in der ersten Kaiserzeit. Vielleicht gehört hieher

nr. 41, um das J. 712= 12, Z. 27f. als brjuoaiai Suet. Aug. 64, wonach Augustus den Damen seines

iütoi, Z. 51 als ygdppaxa Kaloaooc bezeichnet). Hauses verbot, irgend etwas zu reden niei propa-

Diese Commentarien, welche infolge der Bestäti- tarn et quod in riiurnoe commentarioe relerretur

gung der acta des ermordeten Caesar 17. März 710 (Peter a. a. 0. 1 871); Wicken 116 bezieht diese

= 44) grosse Bedeutung gewannen und von Anto- Nachricht allerdings auf die diuma aetorum eeri-

nius im weitesten Umfange durch Eingehabe und ptura (Tac. ann. III 8), d. h. die acta diuma populi

Zusätze (Veil. a. a. O. insertis faltie ritiatieque 20 Romam. Übrigens wurden auch die letzteren

corrupti; Plut. a. a. 0. nageyypdtpcor) verfälscht wenigstens in späterer Zeit von einem kaiserlichen

wurden, enthielten u. a. Volks- (Dio) und Senats- Beamten redigiert (P e t e r I 212f., dazu noch der

beschlösse (Inschrift von Aphrodisias), Staats- militärische optio ab aetie urbi CIL VIII 4874)

Verträge, Deicrete (Cic.) und Urteile (Plut. App.), und schöpften sicherlich den grössten Teil ihrer

Verleihungen der Immunität, Civität, der Stellung Nachrichten aus den commentarii prindpie. Auch
einer cirilat libera, Abtretungen von Ländereien bei Sueton. Domit 20 (praeter commentarioe et

(Cic. Phil. V 11. 92; vgl. Dio a. a. O.), Adleetionen acta Tiberii Caetari» nihil lectitabat) wird man
in den Senat (Plut.). Viele dieser Verordnungen unter eommenfoni vielleicht das Tagebuch (da-

wurden auf Veranlassung des Antonius auf Erz- neben aber auch die kurzen persönlichen Auf-

tafeln (tabulae aeneae) öffentlich proponiert (Cic. 30 Zeichnungen des Kaisers; vgl. Suet. Tib. 61; u.

PhiL II 37. V 11.92). Vgl. D r u m a n n Gesch. S. 758), unter acta die offieielle Aufzeichnung
Roms I 108ff. Gardthausen Augustus 134. 42f. der Regierungshandlungen verstehen dürfen (vgl.

II 13, 88—45. H. Bresslau Ztsehr. derSavigny- Mommsen St.-R. II’ 869, 1. Peter I 90. 205, 3.

Stiftung VI Rom. Abt. 265. Thödenat Diet. des ant. I 1405 n. 4). Tage-

Commentarii principie. Die Fülle der bücher Caracallas sind vielleicht in der lücken-

Geschäfte, die vom Prineeps oder in seinemNamen haften Stelle Dio LXXVHI 2, 2 gemeint: riß

erledigt wurden, führte von selbst zu einer weit- ßißllqi nß weg« avroü ygaiperu (Peter 1371 mit

gehenden Spedalisierung der amtlichen Aufzeich- A. 4). Mit diesen C. der älteren Zeit ist jeden-

nungen, so dass z.B. die kaiserliche Rechtsprechung falls identisch und nur in der Benennung von den

(S. 7431.), die Erlässe nach ihren verschiedenen 40 zahlreichen anderen kaiserlichen C. differenziert

Formen (S. 787 ff.), die Gnadenarte (S. 741 ff.), die die kaiserliche ephemerie des 3. Jhdts., zuerst

sacrale Thätigkeit des Kaisers als Pontifex maxi- erwähnt unter Aleiandcr Severns CIL III 536
mus (S. 745) in besonderen Commentarienrollen ge- (= Dessau 1575), wo ein Freigelassener des

bucht wurden. Neben diesen chronologisch an- Kaisers als proefurator) ab ephemeride genannt

geordneten Protoeollen und Verordnungsjournalen, wird (dazu Mommsen St.-R. II * 907, 1. Fried-
welche H. Bresslau Ztsehr. d. Savigny-Stiftung länder I* 199. Hirschfeld Verw.-Geseh. I

VI Rom. Abt. 242ff . zutreffend mit den mittelalter- 206, 1 . P e t e r I 350f . R u g g i e r o Diz. II 543.

liehen Registerbüchern vergleicht, bestanden als Wilcken 116). Die Vermutung Hirschfelds
notwendige Ergänzung seit jeher. bei Friedländer, dass diese sonst nicht bezeugte

1) Kaiserliche c. in Tagebuchform. Das Vorbild 50 Procuratur von Aleinnder Severus in Nachäffung

derselben sind wohl nach einer Vermutung van Alexanders des Grossen, dessen EphemeridenEume-
Casaubonus (zu Suet. Aug. 64), die von Fried- nes von Kardia führte, geschaffen wurde, ist wohl

länder S.-G I* 199. 204. Wilken Phil. LHI entbehrlich; man kann den proe(urator) Augfueti)

1 16f. undPeter Geschichtl. Litt. 1276angenommen ab aetie urbie (CIL VIII 11813. Peter I 213.

wird, die Ephemeriden der hellenistischen Fürsten, 351) vergleichen. Daneben erfahren wir von libri

welche narr

a

ra leyOpera xal ngaaadpeva ver- lintd, welche die ephemeridee Aurelians enthielten,

zeichneten (Wilcken lllf.). Eine .Mischung von und worin ipse cotidiana eua ecribi praeceperat

Hof- und Geschäftsjournal" (Wilcken 117), boten (Hist. Aug. Aurel. 1, 6f. H. Peter Die Soriptores

die Tagebücher des Prineeps die unentbehrliche hist Aug. 165; Gesch. Litt. I 371, 3. 376, 1).

Übersicht Uber seine gesamte amtliche und ausser- 60 Das litterarische Hausamt eines proc. ab ephie-

amtliehe Thätigkeit und die täglichen häuslichen meride bekleideten vielleicht auch Palfurius Sura,

Vorgänge am Hofe, wobei die Erledigung jener qui ephemerida» eiue (des Gallienus) vitae com-

Agenden, für welche besondere e. bestanden, natttr- posuii (Hist. Aug. GaJl. 18, 6), und Turdulus

lieh nur ganz knapp vermerkt wurde. Im kleinen Gallicanus, der Verfasser einer von Vopiscus (Hist,

geben uns ein Bild davon die von Wilken be- Aug. Prob. 2, 2, vgl. 3, 4. 5, 1) benützten ephe-

handelten vnourgpanauoi eines ägyptischen Stra- mens (wohl des Probus); vgl. Friedländer 1»

tegen vom J. 232 (S. 746). Die stetig zunehmende 199. P e t e r 1 371, 4. Den Inhalt dieser epheme-

Einführung besonderer Registerbücher für alle ridee, in welchen die eigentlichen Regierungshand-
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lungen, für die es besondere Protoeolle gab, nur p. 4 Ulf. BressUu Ztschr. a. a. 0.256. 0. Kar-
ganz kurz vermerkt waren, zeigen am besten die Iowa Rechtsgesch. I 651 ; Neue Heidelb. Jahrb.

aus ihnen geschöpften anekdotischen Nachrichten II 142. 144. 146, 2. VI 213. Max Memelsdorff
der Scriptores historiae Augustae. De archivis imperatorum Rom., Diss. Halle 1860,

Litteratur: Mommsen St.-R. II S 907, 1. III 51 f. 54,4 u.s.w.) bittet der Petent den Kaiser Anto-

1018. Thödenat Diet. des ant. I 1405. Fried- ninus im J. 139 um Gewährung der Abschrift einer

larnder S.-G. I* 199. 204. U. Wilcken Phil. Verfügung Hadrians zu Gunsten derSrayrnaeer aus

LIII 11 6f. Ruggiero Dir. epigr. II 542f. H. den e.\ xeltvoat bafrrjvai pot rd <\viiy(xi<ya x&v

Peter Geschieht). Litt, der röm. Kaiserzeit I 231. i.iouv^uaiu»'

,

da- xal 6 irö; aatrjg ovrixroQijoer.

370f. 10 Unterhalb dieses libellue steht die kaiserliche Be-

2) Commenlarii über die von den Kaisern ge- willigung als Rescript (eentenliam diri patrie

führten Kriege. Auf solche Feldherrnjournale, mei, s i quid pro senlentia dizit, describere tibi

nicht etwa, wie zumeist angenommen wird, auf permitto) mit dem Vermerk retcripti recoqfnovi)

eigentliche Gesehiehtswerke, beziehen sich höchst und der Actenzahl (?) undeeicensiiniis. Es folgte

wahrscheinlich die Anführungen der vxouvqpara darauf die beglaubigte Abschrift der Verordnung

der Kaiser Vespasian nnd Titos über den jüdi- aus den e., eingeleitet durch die erhaltene An-

seben Krieg bei Josephus (Peter Hist. Rom. führung der siegelnden Zeugen, welche die Con-

fragm. 306f.; Gesch. Litt. I 374. Teuf fei- formität bestätigen, und durch den (gleichfalls

Schwabe § 311, 1) nnd der Dacica Traians erhaltenen) Editionsauftrag an zwei Archivbe-

(Peter Hist. frg. 323f.; Gesch. Litt. I 374. 20 amte: Stamme, Dapeni, ediU ex forma tenten-

Teuffel-Schwabe § 330, 2). Hieher gehören türm vel eonxtitutionem (dazu u. S. 755). Von
wohl auch die von den ephemeridet verschiedenen späteren Kaisern werden gleichfalls Sammlungen
Aufzeichnungen über Kriege Aurelians (Hist. Aug. von Constitutionen angeführt; s. Dig. XXVII 1,

Aurelian. 1, 6 belta eharaetere hietorieo digesta). 6 § 8 h taii roS ßaodetot Koppödov Suxtaftoar,

3) Commentarii über die Verhandlungen des Brunet de Presle und Egger Notices et ex-

Princeps mit Gesandtschaften wurden, wie es traits XVIII 2 n. 69 (unter Alexander Severus)

scheint, unter Leitung des Bureauchefs ab epi- bttai burrdfnc; Nov. 25, 6 (unter Iustinian) 16

etulvi, der" zugleich mit der curo legationum be- r&r ihiulv fjgwv Suniiiorr ßißilov, 26, 5 tö »d>v

traut war, geführt. Der Bericht über eine zwi- ripan ßißziov u. a. (Bresslau a. a. 0. 258, 1.

sehen dem Kaiser (Traian ?) und einer alezandri- 30 Cuq a. a. 0.421t.). Diese offlciellen Commentarien
nisch-jüdischen Abordnung gepflogene Unterredung der kaiserlichen Archive sind, wieBresslau Ztschr.

U. Wilcken Herrn. XXVII 464t!., vgl. XXX 461f. d. Savigny-Stift. VI Rom. Abt. 247- 254 ausführt,

R e i n a c h Revue des ötudes juives XXVII 69B.) eine Hauptquelle für die erhaltenen amtlichen und
ist zwar jedenfalls aus den bitopvripaiiopol der privaten Gesetzsammlungen (Codex Gregorianus,

Gesandten selbst geschöpft, geht aber, wie Theodosianus, Iustinianus u. s. w.) gewesen; nach
Wilcken a. a. 0. XXX 496B. wahrscheinlich Bresslau lassen viele Stücke namentlich dea

macht, mittelbar auf ein lateinisches Original— vermutlich die kaiserlichen Gesandtschafts-

protocolle — zurück. Dagegen scheint UBM II

511 (dazu S. 744) aus den Protoeollen über die 40
kaiserliche Cognition herzurühren.

Auch über das, was bei den sonstigen Em-
pfängen und Audienzen (admizsiones ; s. d.) des
Kaisers sich ereignete und verhandelt wurde,
wurden Protoeolle geführt. In der sicher aus

den kaiserlichen C. geflossenen merkwürdigen
Exoerptaammlung des Dositheus Ober divi Ha-
driani sententiac et epietulae (ed. Böcking Cor-

pus inr. anteiust. I ‘201 ff.) sind mündliche Ver-

handlungen Hadrians mit Bittstellern in grosser 50
Zahl (vgl. § 2. 4. 5. 7. 8. 10—14) neben ein-

zelnen ReBcripten auszugsweise überliefert. Proto-

eolle der gleichen Art setzt auch das wohl er-

schwindelte Citat Hist. Aug. Aurelian. 12, 4ff.

voraus, wo ei librit Aeholi, qui magister ad

-

müsionum Valeriani principit fuit, libro oc-

torum eiue nono ein ausführlicher Bericht über
den Empfang Aurelians durch Kaiser Valerien

im J. 258 anfgenommen ist (vgl. Peter I 254.
437B. Kubitscheko.Bd.IS.294f.). 60

4) Commentarii der kaiserlichen Constitu-
tionen. In einer oft behandelten Inschrift von
Smyrna (CIG 3175 = CIL HI 411 = Dessau
338; dazu Husehke Ztschr. f. gesch. Rechtsw.
Xn 191. M o m m s e n Ber. der sächs. Gee. d. W.
1851, 374. Bruns CommentationesMommsen.501.
504. E. Cuq Mömoires präsentes par divers

savants ä l'aead. des inscr. I. särie, IX 1884, 2

Panly-Wtscowa IV

Codex Theodosianus und der Novellensammlungen
in den beigefflgten Kanzleivermerken diese Prove-

nienz deutlich erkennen. Dieser Annahme wider-

spricht allerdings, was die Zeit Beit Diocletian be-

trifft, 0. Seeck Ztschr. d. Savigny-Stift. X Born.

Abt. 8B.; nach ihm hörte, seit Diocletian an die

Stelle der Hofburg (palaiiwn) das beständig wan-
dernde Hoflager (comitatus) gesetzt hatte, die

Möglichkeit einer geordneten Archivverwaltung

und damit auch der Eintragung sämtlicher kai-

serlicher Gesetze und Rescripte in die bisher ge-

führten c. auf. Daraus erklärt sieh nach Seeck,
dass für den Codex Theodosianus nicht ein kai-

serliches Centralarchiv, sondern die Provindal-

arehive bis in den fernsten Westen hin ausge-

beutet wurden; der Gebrauch der e. pnneipum
sei auch später, als die Kaiser wieder ständige

Wohnsitze nahmen, nicht erneuert worden. In-

dessen haben die Ausführungen Seecks insbe-

sondere bei Mommsen Ztschr. d. Savignv-Stift.

X Rom. Abt. 351 zum Teil berechtigten Wider-
spruch gefunden (vgL auch Memelsdorff a. a. 0.

42, 2). Jedenfalls steht der Annahme von am Hofe
selbst geführten Sammelrollen der kaiserlichen

Constitutionen auch in der Zeit seit Diocletian

kein ernstliches Bedenken im Wege.
Der Ressortteilung der kaiserlichen Secreta-

riate (ab epistulis, a libellt», a memoria) ent-

sprechend wurden die Constitutionen wenigstens

in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit

nach ihrer äusseren Form als ediela, epistulae, re-

eeripta, beneHcia auseinandergehalten und dem-
24
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gemäss auch in besonderen Rollen vereinigt. Die

kaiserlichen Constitutionen wurden wahrschein-

lich zunächst vom Referenten im Brouillon (peri-

culum, vgl. Mommsen Strafr. 268, 2. 516. 1.

517, 2) aufgesetzt (Hist. Aug. Marc. 11, 10 habuit

secum praefeclos. quorum et auetoritate et peri-

cvlo semper iura dictarit) nnd dem Kaiser zur

Correctnr und Genehmigung vorgelegt (Hist. Aug.

Alex. Sev. 31, 1). Aus dem pertculum wurde

dann die Ausfertigung für die e., die sog. forma

(vgL CIL IH 411; anders Memelsdorff 52, 1)

hergestellt, die vom Kaiser durch eigenhändige

Subscription (z. B. rescripsi recognovt

)

beglaubigt

wurde und die Grundlage für dierarteienbescheide

(u. S. 754f.) bildete.

a) Commentarii als Sammlungen kaiserlicher

Edicte werden bezeugt durch Plin. ad Trai. 65,

3. 66, 1 (s. u.).

ß) Commentarii epistularum. Ein sertnta-

rius ab epietulie, der wahrscheinlich die an den
Kaiser gerichteten Briefe und dieConcepte der vom
Kaiser abgesandten Correspondenzen verwahrte,

wird erwähnt unter ClaudiusCILX527(=Dessau
1671); vgl. Cuq Mämcires a. a. 0. 370, 1.

Peter I 232. Sammlungen der kaiserlichen (Kor-

respondenz in Form von e. sind schon für die

Flavier bezeugt; vgl. Plin. ad Trai. 65. 3 reci-

tabatur autem apud me edietum quod dicebatur

divi Augusti . . . recitatae et epistulae divi Ve-

epasioni.ad Lacedaemonios et divi Titi ad eos-

dem et ad Aehaeot et Domitiani ad Avidium
A'iyrinum et Armeniern Brocehum proconsules,

item ad Lacedaemonios: quae ideo tibi non inist,

quia et parum emendata et quacdam non certoe

Mei videbantur et quia rera et emendata in

scriniis tuis esse credebam; darauf Traians Er-

widerung 66, 1: nee quiequam inrenitur in com-

mentariie eorum principum qui ante me fuerunt,

quod ad omnes provincias eit constitutum. Bpi-

stulae satte sunt Domitiani ad Avidium Ni-

grinum et Armenium Brocehum u. 8. w. (dazu

Bresslau Ztschr. a. a. 0. 255f. Mommsen
St.-R. II1 905, 3. P et e r Gesch. Litt. I 227. 282).

Der Grammatiker Dositheus ritiert aus divi Ha-
driani sententiae et epistulae (o. S. 787). Wie
der Ausdruck e. beweist, wurden die epistulae in

Rollen (vofununa) zusammengefasst und zwar,

wie das vera et emendata des Plinius darthut,

nicht etwa in Abschriften, sondern in Original-

ausfertigungen, also wahrscheinlich in den vom
Kaiser genehmigten Concepten (forwtae), die ein-

fach zu den umfänglichen Rollen aneinandergeklebt

wurden, wie sie aie Notitia dignitatum Jot. 19

p. 43 Seeck; oec. 17 p. 161) als Insignien des

magisler serinä epistularum (neben Codices) im
Bilde zeigt. Reste von derart hergestellten (pri-

vaten) Briefsammlungen sind noch erhalten (u.

S. 752).

y) Sammlungen der libelti reseripti. Schon
unter den Claudiern wurden die Originale der dem
Kaiser überreichten und von ihm erledigten Bitt-

schriften in einem besonderen serinium gesam-

melt; vgl. den scriniarius a libeliis CIL Vl 8617
(=De8sau 1675; dazu Peter 1232. Cuq 370. 1)

und den cusfos a libeliis CIL VI 8616. Die

Excerptensammlung des DositheoB (s. o. S. 737)

enthält Bruchstücke von Rescripten Hadrians

(mit Auszügen aus den libelli), welche ohne

Zweifel auf den kaiserlichen e. zurückgehen. Von
den Juristen werden mehrfach Rescripte des divus

Marcus aus sog. srmp.nstna angeführt (Belege

und Litteratur bei K a r 1 o w a Rüm. Rechtsgesä.
I 654, 1); diese definiert die Turiner Institu-

tionenglosse (zu Inst. I 25, 1): semenstria sunt

codez, in quo legislationes per sei menses pro-

latae in unum redigebantur (dazu Cuq Mämoires
a.a.0.421. KailowaNeue Heidelb.Jahrb.il 143).

10 Die inschriftlich erhaltene Supplik kleinasiatiseher

Colonen an die beiden Philippi vom J. 244/7 (A.

Schulten Rom. Mitt. XIII 232f.) beruft sich in

Z. 24f. nach Schüttens gewiss zutreffender Ergän-
zung auf eine foi[a dertypaq/i] f} rote vxourrjuaotrJ
ertezayuivt}. Noch in späterer Zeit wurden dieein-

gereiehten und beantworteten libelti zu volumina
zusammengefasst; Bündel solcher Rollen bildet die

Notitia dignitatum unter den Insignien des mit
der Erledigung der preees betrauten quaestor (or.

20 12 p. 34 Seeck; occ. 10 p. 147) und des magister

libellorum (or. 19 p. 43; occ. 17 p. 161) ab (vgL

Wattenbach Schriftwesen3 162). Besondere
Rollen waren für die zur Öffentlichen Proposition

bestimmten libelli reseripti angelegt. Die Inschrift

von Skaptoparene (Athen. Mitt. XVI 2678. mit
Mommsens Bemerkungen 2798. Mommsen
Ztschr.d.Savigny-Stift.XTIRom.Abt.244B. Bruns
Fontes 1* 248f. n. 82. Dittenberger Syll. I* 418;
dazu O. Karlowa Neue Heidelb. Jahrb. II 1418.

80 VI 217f.)enthält einen beglaubigten Auszug ex

libro libellorum rescriptorum a domino n. imp.

Caes. M. Antonio Oordiano Pio Felice Aug. et

propositorum Romae in porticu thermarum Traia-

narum vom J. 238. Auf diese Oberschrift folgt

der Vermerk über die Präsentierung (dat(um) per

Aur(elium) Purrum u. s. w.), dann der Wort-
laut der griechisch abgefassten äfijote der Skapto-

parener und die lateinische Antwort Gordians
(am Schlüsse rescripsi reeognovi) und die signa

40 der die Richtigkeit der Abschrift aus dem fiter

libellorum bestätigenden Zeugen.
Nach dem Gesagten wurden auch die libelli re-

seripti— gleich den übrigen Constitutionen— chro-

nologisch in Form von c. aneinandergereiht (vgl.

Cuq Mämoires a. a. O. 421f. Memelsdorff 24).

Sowohl die Inschrift von Skaptoparene wie auch
die anderen über kaiserliche Rescripte ausgefer-

tigten Parteienbescheide (vgL die Inschrift von
Ephesus CIL III 41 1 =Dessau 388, 0.S.787L; das

50 decretum Commodi de salbt Burunitano CIL VIIl
10570 = Suppl. 14464 = B r u n s I« 244f. n. 80,

dazu Mommsen Hermes XV 3868.; die Inschrift

der kleinasiatischen Colonen o. S. 740; Dig. Al

V

2, 9. XLVIII 6, 6; ein ägyptisches Majestäts-

gesuch vom J. 391/2, herausg. von C. Wessely
14. Jahresber. des Staatsgymn. in Hernals 1888
398.) enthalten nicht blos das kaiserliche rescri-

ptum (lateinisch), sondern anfänglich vor, später

hinter demselben ein ezemplum libelli oder preeis

60 (lateinisch oder griechisch); anders Memelsdorff
46. Demgemäss müssen auch die in der kaiser-

lichen Kanzlei zurückbehaltenen Ausfertigungen,

als deren Abschriften sich diese Bescheide durch
den Beisatz reeognovi darstellen, sowohl den (in

unserenRechtssammlungen zumeistnichtaufgenom-
meuen) libellus als auch das reseriptum enthalten

haben. Höchst wahrscheinlich sind diese ersten

Ausfertigungen identisch mit den Originalen der
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Gesuche, auf welche von dem Beamten a libelli» eine mim adhuc nomen in numero» relatum egt, ideo-

AbschriftdeöBrouillonf (/)fricti/um)derkai^erlichen que liberum e»t noble St tvonum in locum Intim

Erledigung, darunter als Subscription das eigen- gubdere. Die Eintragungen waren zum Teil viel-

hindige kaiserliche reaerijwi (oder scripsi) gesetzt leicht in der knappen Form von Listen (lalernili,

wurde. Diese libelli rescripti wurden dann nicht später breve») angelegt, in welchen die jeweilig

etwa inschriftlich, sondern im Original durch ein- hinzukommenden Namen hinzugefügt wurden
Faches Aneinanderkleben (u. S. 752) in der Regi- (Memelsdorlf 27. 45). Aus ihnen mögen dann
stratur zu Rollen nach Art der allgemein gangbaren zum guten Teil die Schematismen, wie die Noti-

e. zusammengefasst, welche, wie die semengtria (s. tiae dignitatum. geflossen sein. Ausser der Ein-

o.) zeigen, in chronologischer Folge die Stücke be- 10 tragung in die C. fand naturgemäss Verständigung

stimmt« Zeiträume vereinigten. Zur Insinuation der Interessenten durch eputula, diploma oder

an die Partei wurden in der Regel von den ersten eodieilli statt (Hirschfeld a. a. 0 204f., 4).

Ausfertigungen Reinschriften hergestellt, welche Bei der Schenkung der Civität durch den

der Kaiser nochmals durch eigenhändiges rescripti Kaiser war Herkunft, Alter und Vermögen («en-

beglaubigte und durch den weiteren Beisatz reco- aus) des neuen Bürgers gewissen kaiserlichen

gnoti als dem originalen libellut rescriptu» eon- Freigelassenen anzugeben (PI in. ad Trai. 6, 2
form bestätigte. Dasselbe geschah, wie die In- anno» eins et censum Iiberti» tui» quibu

»

Um-
schrift von Skaptoparene (mit dem Beisatze re- serös mistj, vermutlich zur Aufnahme in das

tcripti-, recognmi) beweist, bei jenenBeinschriften, kaiserliche Journal (c.), und wurde die Heimat-
weiche für die öffentliche Proposition bestimmt 20 gemeinde von dieser Erteilung in Kenntnis ge-

waren und ihrerseits wieder (durch mechanisches setzt (Plin. a. a. 0. 6. 105, vgl. 5. 7. Momm-
Aneinanderleimen) zu Commentarienrollen, den b e n St.-R. IP 415, 8). Da die erwähnten kaiser-

libri libellorum retcriptorum et propoiitorum, zu- liehen Constitutionen unter den Begriff des bene-

sammengefasst wurden. Zu der sehr umstrittenen Actum fallen (vgl. o. Bd. III S. 273; dazu Hirsch-
Formel rescripti-, reeognovi, welcher in ihrem feld a. a. 0. I 206. Ruggiero Diz. epigr. I 996),

zweiten Teil das ivfynoy in den öffentlich propo- wird man wohl die in Inschriften der Zeit TraianB

nierten Reinschriften der ägyptischen vnopvqpaxi- und Hadrians bezeugten c. bene&aorum (S. 700),
auoi entspricht (Wilcken Phil. LUI 101; u. S. unter welchen Mommsen Beiträge zur alten

750) vgl. bes. die zur Inschrift von Skaptoparene Gesch. (Festschrift für H. Kiepert) 104, 2 blos

angef. Litteratur, ausserdem Memelsdorlf 51, 30 den gromatischen Uber benebeiorum (s. u.) ver-

4. Mommsen Ztschr. d. Savigny-Stift. XVI Rom. steht, ganz im allgemeinen als Aufzeichnungen
Abt. 1961. 0. Gradenwitz ebd. 136. Ch. Diehl Uber die kaiserlichen Gnadenacte betrachten dürfen

Bull. hell. XVII 501«., bes. 505f. (über ein Re- (vgl. auch Hirschfeld a.a.0. I 206,1. E. Cuq
script vom J. 527). 0. Karlowa Festgabe zur a. a. 0. [o. S. 737] 4201 H. Bresslau Urkunden
Feier des 50. Jahrestages der Doktor-Promotion lehre I 91).

E. I. Bekkers (1899) 64. Eine besondere Stellung nehmen jene eben er-

4) Commentarii benebeiorum. Eine beson- wähnten libri benebeiorum ein, in welchen die

dere Kategorie unter den C. über die kaiserlichen Verleihungen nutzbarer Rechte an den kaiserlichen

Constitutionen bilden die Aufzeichnungen der Domänen und die Verzeichnisse der den Gemein-
Gnadenacte (benebeia). Schon der Dictator Cae- 40 den überlassenen »ubieeira und extradum ein-

rar hatte die von ihm verliehenen Privilegien in getragen wurden; vgl. Hyg. Grom. I 202, 17 et

seinen e. buchen lassen (vgl. bee. Cic. Philipp. II ei rpta benebeio ameetsa out adsignata eolonia»

92; o. 8. 735). Die Hist. Aug. Alex. Sev. 46, 8 fuerint ... in libro beneficiorum adtenbemu».
berichtet von diesem: cogitabat secum et descri- Nipsus ebd. 295, 12 (dazu Ru dort f II 406.

ptum habebat eui quid praestituset (Memels- Mommsen St.-R. II* 1126. Memelsdorff 12

d o r f f 27, 4). Dieser Eintragung kam constitn- n. 4. 27, 5. 45. P e t e r I 230 n. 6). Nach
tive Bedeutung zu (vgL u. S. 755). Antonius be- Nipsus a. a. 0. (#i in libro benebeiorum regio-

rief sich für die Gewährung von Privilegien auf nis illiue benebeium alieui Augustu» dederit)
die (von ihm gefälschten) c. Caesars (o. 8. 735). war für jede italische Region ein eigenes Bene-

Kaiser Traian (ad Plin. 95. 105) bedient sich 50 ficienbueh angelegt (Mommsen Beiträge a. a.

der Formel referri in commentario» meos iussi, 0. 104,2). Über das in den Provinzen bestehende

um Plinius der in aller Form vollzogenen Ver- scrinium beneficiorum vgl. R. H i s Die Domänen
leihung des Bürgerrechtes (vgL Mommsen der röm. Kaiserzeit 52.

St.-R. II3 415, 3) und des iut trium liberorum e) Eine weitere Gruppe der Benefieienbücher

zu versichern (Bresslau Ztschr. a. a. 0. 257. bilden die c. aquarum (vgl. den Beamten a com-
Peter I 227. 229 n. 8. 4). Auch die Ernennungen mentarii» aquarum, u. S. 765). Ihren Inhalt

und die Gehaltsansprüche der vom Kaiser bestell- deutet Frontin. de aqu. 98 an: U. Agrippa . . .

ten Beamten wurden durch Eintragung in die e. discripsit, quid aquarum publici» operibut, quid
principie perfect. Nach Dig. IV 6, 82 trifft der Be- lucibus, quid privatie daretur, nach c. 99 wurden
griff des abette reip. cauea zu für tribuno» mili- 60 bei der Übernahme der Wasserleitungen in Kaiser-

tum et pradecto» et comite» legatorum qui ad liehe Verwaltung (in tua— d. h. des Augustus—
aerarium delati aut in commentario» principie benebeia tranalata) die von Agrippa eingeräum-
relati (hs. delati sunt) (vgL Mommsen St.-R. I3 ten Wasserbezugsrechte jener, qui ex commen-
299, 2. II3 1002, 2; Straft. 141. Hirschfeld tnrii» Agrippae aqua» habetent, durch ein Edict

Verw.-Geech. I 206, 1. P e t e r I 230. 224 mit des Augustus geregelt (T e u f f e 1-S c h w a b e R.

A. 3). Auf die Bitte des Sueton, den ihm zuge- L.-G.5 § 220. 11 sieht in diesen Commentarien
dachten Tribunat einem Verwandten zukommen litterarische Erzeugnisse!). Eintragungen dieser

zu lassen, antwortet Plinius ep. III 8. 4: neque Art wurden dann wohl in dem kaiserlichen Bureau
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ab epistulis, später a memoria fortgeführt; über ne rui poslmodum delalori aut lesti marteret

den Act erhielt der zum Wassertiezug Berechtigte ullus metus (Suet. Cal. 15), werden hieher ge-

eine kaiserliche epistula, mit welcher er sich beim hören (B r e s s 1 a u Ztschr. 257f. M o m m s e n
eurator aquarum auszuweisen hatte (Hirschfeld St.-R. II 3 907. 2. Memelsdorff 27. 2. Peter
Verw.-Gesch. I 165, 1. 205, 1). I 227. 236f. 4), ebenso die von Tac. ann. XV 73

5) Commentarii über die kaiserliche Cognition erwähnten eonlata i« librm nullna Confessiones-

(Cuq Mömoires a. a. 0. 413—423). Die vor dem que. damnaturum (Memelsdorff 45, 4). Einen
Kaiser stattfindenden Gerichtsverhandlungen vrur- Einblick in die Beschaffenheit dieser c. gewähren

den anscheinend im Wortlaut von Stenographen uns zwei Papyrus, von welchen der eine (UBM
{nntarii, exceptores, vgl. Philostr. v. Apoll. VII 29 10 II 511. U. Wilcken Herrn. XXX 4R6ff. Th.

yßapfsarei'C uc td>y ßaatltxurv dtxuiv) auigenom- Bei nach Revue des ätudes juives XXXI 163f.;

men (u. S. 749). Aus dieser Niederschrift wurde dazu Mommsen Strafr. 265f. 4. 267, I) eine

ein knapper Auszug hergestellt (Hist. Aug. Alex. Gerichtssitzung des Kaisers Claudius in einer

8ev. 28 notarium qui fulsum causac brerem in von alexandrinisehen Gesandten gegen einen ju-

consilio imperatorio rcltvlissct), das eigentliche dischen König Agrippa und einen gewissen Isi-

officielle ProtocoU, das u. a. die Klage, dann in doros vorgebrachten Anklage schildert, der andere

Form der Rede und Gegenrede zwischen dem Prin- (Grenfell und Hunt The Oxyrhynchus Papyri

ceps, seinen Beisitzern, den Parteien oder ihren I n. 33) über einen vor Commodus (?) geführten

Vertretern das wichtigste Vorgebrachte und das Capitalprocess gegen einen vornehmen Alexan-

Urteil des Princeps enthält. Die Form war die 20 driner Appianos berichtet (dazu Mommsen Strafr.

der e.; zur Veranschaulichung können die erhal-

tenen Auszüge aus vnoprqpauapol der ägypti-

schen richterlichen Beamten herangezogen werden

(o. S. 734; u. 8. 746). Die Überwachung der

ProtocoUierung gehörte zu den Agenden des Be-

amten a eognitionibus (s. o. S. 221).

a) Protocolle Uber die Cognition in Civilsachen.

Die Aufnahme der sententiae in die bnouv^aora
bezeugt ausdrücklich CIL III 411 (o. S. 738).

Ein Auszug aus diesen c., überschrieben sententia

imperatoris Antonini Augutti, Pudente et Pollione

eonsulibus (J. 166), steht in den Dig. XXVIII
4, 3; vgl. die eententia ditei Severi data in per-

»ona tfarei Prien idibus lan. Pompeiano et

Atito cos». (J. 209) im Cod. Iust. VII 62, 1.

Die Datierung dieser sententia weist auf die ge-

wöhnliche chronologische Anordnung der e. hin.

Unmittelbar auf diese dürften Arbeiten wie die

imperialium sententiarum in eognitionibus pro-

latarum libri VI des Juristen Paulus zurück-

gehen (E. C n q Bibi, des öcoles franc. XXI 83, 1;

a. a. 0 443. Karlowa Rflm. Rechstgesch. 1 654.

Peter I 254. 3).

ß) Grosse Ähnlichkeit mit der ProtocoUierung

des Civilprocesses hatte jene des Strafverfahrens,

welche Mommsen Strafr. 5120. behandelt. Ge-
wöhnlicher Gegenstand derselben sindnachMomm-
sen 517 die Annahme der Anklage mit der In-

scription und der Subscription, die Geschworenen-
liste und deren Modificationen, die Vorträge der

Parteien und ihrer Vertreter, die Aussagen der

Zeugen, die Abstimmung und die UrteilsfäUung.

Anderweitige Beispieledafür sind das quaestorisehe

commentarium bei Varro de 1. 1. VI 90f. (o. 8. 733),

die GcrichtsprotokoUe der Provinzstatthalter <S.

734) u. a.

Protocolle dieser Art wurden auch über die

kaiserlich'1 Cognition in Strafsachen geführt. Nach
Tac. hist. IV 40 wurde im J. 70 signo ullionis in

arcusatores dato im Senate beantragt, den Kaiser i

zu ersuchen, wf comwentariorum prineijmlium

potestatem senatui tacerel, per quos nosrrref,

quem quieque accusandum poposcisset. Im J. 58
erklärte Nero nach Tac. ann. XIII 43 romper-
tum sibi ... er commentariis patris sui nullam
cuiusquam aemsatiemem ab eo coactam. Auch
die commentarii ad matris Iratrisque suorum
causas pertinentes, die Gsius verbrennen Hess,

265, 1. 4. 0. Schulthess Wochenschr. f. kl.

Philol. XVI 1899, 10551., der die Ähnlichkeit mit
den Märtyreracten hervorhebt). Auszüge aus den
kaiserlichen Commentarien waren die Urteilsamm-
lungen. wie die libri deeretorum de» Paulus (vgl.

Dig. XLVIII 19, 40; dazu C u q 416).

6) Commentarii der Mensorcn. Vor dem Ab-
gänge des Tiberius nach dem Osten (20 v. Chr.)

sandte Augustus den Geographen Isidoros aus
Charax ad rammentanda omnia dorthin voraus

(Plin. n. h. VI 141); von seinem Werke sind die

oraöfiol UaQ&txol, ein Itinerarium des parthi-

schen Reiches, erhalten (Peter Gesch. Litt. I

417 mit A. 2). Ähnliches wird im Liber colo-

niarum (Grom. I 239, 150.) von einem Baibus
mensor berichtet, qui temporibus Augusti omnium
provineiarum et formae eivitatium et mensuras
eompertas in eommentariis eontutit (dazu Momm-
sen Feldm. II 170f.). Auf Vorarbeiten dieser Art,

welche den Aufzeichnungen der ßqpuixuml Ale-

xanders d. Gr. vergleichbar sind, mochten die be-

rühmten geographischen c. des Agrippa, nach
welchen Augnstus die Weltkarte in der Porticus
\r: 1 i:_ v. .1 mi:. _ l. mintai.frt.it.iTnmiiTiiTriiTtTnTnifaifiniiiiiiifi

Agrimensorischen Inhalts, wahrscheinlich auf De-
ductionen und Landanweisnngen bezüglich, waren
die von den Feldmessern hänflg ritierten libri

des Augnstus, des Nero u a.; eine lex agraria

ex eommenlario Claudi Caesaris, wofür Momm-
sen (Feldm. II 160) vielleicht ohne Nötigung
C. luli Caesaris schreibt, führt der Liber eolon.

a. a. 0. I 211, 23 an (vgl. Teuffel-Sehwabe

§ 286, 2 a. E.). Die von den Vermessungscom-
missionen aufgenommener Protocolle, welche die

Flurkarten der Stadtgebiete und Privatgrund-
Rtücke ergänzten und erläuterten, heissen gleich-

falls r.. dieselben wurden samt einem Exemplar
der Karte auf latinwand tmappa) im kaiserlichen

tabularium niedergelegt (Siculus Flaceus Grom.
I 154, 19. Liber eolon. ebd. I 223, 6; dazu
Rudorff II 405. P e t e r I 223. 230 n. 6. E.

Schulze Neue Jahrb. f. d. dass. Alt. I 1898,

268). Nach Siculus Flaccus a. a. 0. 155, 1 sollten

für den Fall, dass über die Richtigkeit der in

den Colonien ausgestellten formae Zweifel ent-

stünde, die im smetuarium prinripis niedergeleg-

ten formae und r. ausschlaggebend sein, über
den vou den Gromatikern angeführten liber bene-



745 Commentarii Cominentarii 746

/iriorum, der in gewissem Sinne hielier gehört, (1805) p. 110 (Bruns Fontes I* 28011. nr. 108;

vgl. o. S. 742. dazu Mommsen Strafr. 515,3). Über die acttu

6) Zu den kaiserlichen tibri mccrdotalee, die eines alricanischen Duovirs unter Constantinua

für den Kaiser als Pontifei maximus und Vor- vgl. Mommsen Strafr. 516, 4. In später Zeit

stand der übrigen vornehmsten Priestertfiraer scheint, wie das Protoeoll vom J. 474 zeigt, das

(XVviri s. f.; fratres Areales u. s. w.) geführt Amtsbuch für beide Duovim gemeinschaftlich ge-

wurden, vgl. o. S. 730. über den Beamten- führt worden zu sein. Die Führung und Ver-

apparat s. u. S. 760. Währung des Amtsbuches obliegt nach CIL XI
Litteratur: Mommsen St.-R. II* 905,3. 906. 3614 dem tcriba. Ober den comm(entaricmu)

3. 907f. mitA.l; vgl. 415, 3. P.Krüger Qesch. 10 rei p(ublirae) Benercnt(anae) CIL IX 1663, vgl.

der Quellen u. Litt. d. röm. Rechts 108. E. Cuq u. S. 766.

Memoire sur le consilium principis d'Auguste ä Für eine ganze Reihe von e. kaiserlicher Ver-

Dioclätien (Mämoires präsentes par divers savants waltungsbehörden in Rom und in den Provinzen

ä l’aeadämie des inscriptions et belles-lettres I. (daruntcrauchderPraefectipraetorio. urbis, Aegvpti

särie IX 1884, 2) 415—425. H. Bresslau Die und vigilum), die uns zumeist nur durch die in-

Commentarii der römischen Kaiser und die Re- Schriften der Beamten a cammentariie bezeugt

gisterbücher der P&pste (Ztschr. der Savigny-Stift. sind, vgl. unter n commentariis u. S. 75911.

VI 1885 Rom. Abt. 242—260; dazu Mommsen Von den zahlreichen aus den Papyrus be-

8t. -R. II* 908, 2); Handbuch d. Urkundenlehre I kannt gewordenen brmitrgpmtopat ägyptischer Be-

91 f. 0. S e e c k Ztschr. I. Savigny-Stift. X Rom. 20 hörden. welche U. W i 1 c k e n Phil. LIII 80—126

Abt. 8lf. Max M e m e 1 s d o r f f De archivis im- (bes. 104—109) und F. Krebs ebd. 577—587
peratorum Rom., Diss. Halle 1890. E. Herzog zusaramenstellten, wurden in die vorstehende Auf-

Gesch. und System II 717. Ruggiero Diz. Zahlung nur die des Praefectus Aegvpti und der

epigr. II 542f. E. Gros gJahrb. f. Phil, Suppl. von ihm delegierten Richter (S. 734) einbezogen.

XXIII (1897) 732f. H. Peter Geschichtliche Nicht aufgenommen wurden die i'rtoftrppariopoi

Litteratur über die röm. Kaiseraeit I 225—232. der untergeordneten localen Behörden, deren amt-

e. Commentarii der municipalen Magi- liehe Buchführung gewiss nicht erst auf römi-

strate. Eine Inschrift aus Caere. CIL XI 3614 scher Institution beruht (u. S. 747). Wohl
(vgl. Mommsen Herrn. II 115f.; 8t.-R. II* 1013. aber werden die letzteren, unter welchen die in

2; Strafr. 514,1.4. 515,7. Cuq Mömoires a. a. 0. SO einem Pariser Papyrus erhaltenen Reste des für

418. Bresslau Ztschr. a. a. 0. 257, 8. Wilcken den Strategen des ombitisehen und elephantini-

Phil. LIII 110. Ruggiero Dizion. epigr. II 545f.) sehen Nomos im J. 232 geführten Tagebuches,
hat uns einen (als Parteienbescheid ausgefertigten) von Wilcken a.a.0.80—102 mit vorzüglichem

Auszug aus den amtlichen Aufzeichnungen der Commentar herausgegeben (dazu jetzt auch A.

dortigen eponymen Magistrate erhalten. Das ro- v. Domaszewski Neue Heidelb. Jahrb. IX 159f.

lumm. dem diese Stücke entnommen wurden, 162), von besonderer Bedeutung sind, geeigneten

trug an der Spitze das Anfangsdatum nach den Ortes zur Erläuterung der römischen c. herange-

Consuln (J, 118 n. Chr.), dem Kalendertag und zogen werden.

den Eponymen der Stadt, und den Titel com- Ursprung und Verbreitung der amt-
mentarium rottidianum municipi Caeritum. Zu- 40 liehen Commentarii. Die Commentarien der

nächst wird daraus iiufe (d. h. nach der Titel- Magistrate und Priester lehnen sich, wie Momm-
sejte) pagina XXVII capite VI ein Decurionen- sen Strafr. 513 (mit Anm. 3) darlegt, wahrsehein-

beschlu-.s vom 13. April 113 angeführt-, die aolen- lieh an die alte Hausbuchführung an: .dies zeigt

neren Formeln und die Urkundszeugen der perscri- die Gleichartigkeit der Benennung, des Inhalts

bienen Beschlüsse fehlen hier (Mommsen St.-R. und der Behandlung
1

Ursprünglich mögen die

III 1015, 2. Kubitschek o. Bd. I 8. 298). Es Amtstagebücher den staatsrechtlich ganz irrele-

folgt inde pagina altera capitr primo ein Brief vanten Charakter einer privaten Aufzeichnung
der Magistrate an den Curator vom 13. August; getragen haben, lediglich dazu bestimmt das Ge-

darauf inde pagina octara capite primo die Ant- dächtnis des Beamten zu entlasten und ihm einen

wort des Curators vom 12. September. Die Art 50 überblick über die vollzogenen Geschäfte zu ge-

der Bezifferung der paginac macht Schwierigkeiten. währen. Darauf weist noch in späterer Zeit so

da nach Seite 27 Seite 2 und 8 citiert werden; viel- manches hin. Bei collegial besetzten Behörden
leicht wurde kurz vor dem 13. August, etwa mit führt in älterer Zeit jeder Magistrat das Amts-
Beginn des zweiten Halbjahres eine neue Rolle buch für sich allein (Cic. pro Arch. 9; Verr. I

begonnen (anders Bi rt Buchwesen 158,3. K u- 119; dazu Mommsen Strafr. 515, 2); erst in

b i t s c h c k o. Bd. I 8. 299). Die beiden Briefe spätester Zeit begegnet eine gemeinschaftliches

waren wahrscheinlich im commentarium selbst Amtsbueh (Mommsen a. a. 0. Anm. 8; o. 8.

nicht abschriftlich, sondern im Original, bezw. 745f.). Ferner scheint mit der Buchführung noch
Concept eingefügt (u. S. 752). Ein über Rück- in späterer Zeit häufig das Privatgesinde (bei

forderung der Mitgift nach der Scheidung von 60 den Priestercollegien »erri publici) betraut ge-

der Municipalbehörde aufgenommenes Protoeoll wesen zu sein (u.S. 759; Mommsen Strafr. 5151.

ist Vat. frg. 112fi. ülwrliefert: Amciut Vitalü 516, 1). Nach Umständen konnte allerdings dies

(der Vertreter der Frau) dixit. dann Flariue Geschäft auch zuverlässigen Freunden übertragen

Fetus iunior (der Ehemann) dizit, dann duum- werden; so verwendete Cicero (pro Süll. 14) als

rirum dizit, alles in directer Rede (Mommsen Consul bei derVernehmung der Catilinarier für die

Strafr. 517, 8). Ein Protoeoll über eine Testa- Aufzeichnung junge Senatoren (Mommsen a. a.

mentseröffnung im J. 474 vor den ravennatischen 0. 516, 2). Endlich blich das Amtsbuch bis in die

Duovirn steht bei M a r i n i Papiri diplomatici letzte Zeit der Republik persönliches Eigentum
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de« Magistrates und befand sich auch nach seinem ähnlich den von Varro citierten, recht wohl vor-

Abgang vom Amte in seiner und seiner Erben kommen können. Namentlich das rmnmentarium
Verwahrung (vgl. u. S. 755). XF eirum «. f. über die Saeeularfeier unter

Da die c. rcgum (S. 728f.) eine Fiction sind, Angustus (S. 781). zeigt deutlich, wie in die fort-

dürften wohl die Aufzeichnungen der Priestercolle- schreitende Berichterstattung über die sacrale

gien (S. 729ff.) als die älteste Gattung der c. zu be- Handlung Senatsbeachlüsse, magistratische Edicte,

trachten sein. Nach ihnen, wir wissen nicht wann Decrete des Collegiums, kurzum zahlreiche An-
und wie. aber ziemlich früh (Mo m m s e n St.-R. Ordnungen und Befehle aufgenommen werden
III 1015), entstanden die C. der Magistrate (n- konnten, deren Beziehung auf den concreten Fall

nryuxä vxouvrjftaia über den Census von 861/2 10 hier ausser Frage steht. So ist auch in den= 393/2 bei Dionys. I 74, 5, o. S. 738). Der com- älteren von Varro angeführten Commentarien,
plieierte und weitverzweigte Verwaltungsapparat wie z. B. VI 87. 88. 95 (Aoe ipsum .inlegium

der Kaiserzeit brachte ausser den e. principit, inlexit ‘ scriptum inveni in M. lunii rammen-
welche die Geschäfte der höchsten Regierungsge- tariis) zeigen, der Grundcharakter ein berichten-

walt betrafen, die Amtsbücher der zahlreichen der; die etwas abweichende Fassung in VI 87
untergeordneten olficia hervor (vgl. o. S. 746 und (gut lustrum conditunu est). 88 (qui ezerntum
u. S. 759ff). In der Kaiserzeit verbreitete sich imperaturus ent — statt der Namen der Magi-
derGebrauch der Amtstagebücher nsch allen Teilen Staate) dürfte von Varro selbst herrflhren, der

des Reiches, soweit er nicht bereits bestand. G. aus einer Mehrzahl von Aufzeichnungen die stets

W i 1 c k e n Philol. LIII 1 HUT. sucht die von ihm 20 wiederkehrende Grundformel heraushebt. Die als

für das römische Ägypten nachgewiesenen amt- Befehle oder Instructionen gefassten Ausführungen
liehen inoftrqpazta/ioi auf die iipruuglit; Alezan- VI 86. 91. 92 sind für den einzelnen Fall er-

ders d. Gr. und der Diadochen zurückzuführen; lassene Weisungen, die vom Adressaten in sein

nach M o m m s e n Strafr. 518, 8 hingegen lässt Amtsprotoeoll eingefügt wurden (o. 8. 788).

,die Vergleichung der römischen Angaben darüber Der eigentliche Zweck der Protocollierung war
keinen Zweifel. ds38 die Sitte aus Rom nach vielmehr — was schon die Grundbedeutung von
Ägypten gelangt ist.* Wilckens Annahme hat, e. (o. S. 726) erkennen lässt— das Festhalten zu

wenn sich auch ein eigentlicher Nachweis dafür dauernder Erinnerung, wodurch einerseits das Qe-
nocb nicht erbringen lässt, die grössere Wahr- dächtnis des Functionärs unterstützt und entlastet,

icheinlichkeit für sich, zumal die Römer den aus- 30 anderseits die Amtshandlung als solche gegen for-

gebildeten Verwaltungsapparat Ägyptens einfach melle Anfechtung und materielle Zweifel geschützt

übernommen haben. Natürlich wurde die Technik werden sollte. Der im römischen Wesen so stark

der amtlichen Buchführung in allen Provinzen des ausgeprägte Formalismus brachte es mit sich,

Reiches, also auch dort, wo sie an ältere analoge dass die Aufzeichnung, was die varronischen Ci-

Einrichtungen anknüpfen konnte, durch den Ein- täte ebenso wie die Commentare der Saecnlar-

fluss der Centralgewalt thunlichst ausgeglichen. feiern und die Arvalacten zeigen können, auf daa
Gegenstand und Zweck der Aufzeieh- geringfügigste Detail einging. Damit wurden

n n n g. Nach einer sehr verbreiteten Annahme denn — anfänglich sicher ungewollt — Praece-

g
lommsen St.-R. I3 4f. II3 12, 8. 42, 8. dentien und Schemata für künftige Amtshand-
I 245. Voigt a. a. 0. [o. S. 729] 649f. Kar- 40 langen geschaffen, von denen namentlich auf sa-

lowa Rechtsgeseh. I 107f.) sind zunächst ,ein- oralem Gebiete ausgiebiger Gebrauch gemacht
seine magistratische Acte deshalb aufgezeichnet wurde, wie die immer wiederkehrenden tralatid-

oder aufbewahrt worden, weil sie für die späteren sehen Wendungen der erhaltenen priesterliehen

Träger desselben Amtes alB Präcedentien dienen C. lehren können. Daneben gab es frühzeitig

konnten : aber auch die älteste theoretische Thätig- theoretische Lehrschriften für die priesterliche und
keit hat sich noch in der Form bewegt, dass die magistratische Amtsführung (Mommseo St.-R.

für die Magistrate erforderlichen Schemata auf II3 4, 2tf. Voigt 654, 227), die jedoch Privat-

den Namen beliebig gewählter Vorgänger gestellt arbeiten sind; dass eine derselben, die von
wurden' (St.-R. I3 5). Zu diesen Schemata wür- Varro für Pompeius Übernahme des Consulate«

den nach Mommsen St.-R. ID 5f., 4 insbesondere 50 im J. 684 = 70 v. Chr. verfasste Einleitunga-

die von Varro de 1. 1. VI 86—92 aus den Com- Schrift, von ihm selbst commcntanüm isagogicum

mentarien der Magistrate mitgeteilten Formulare betitelt wurde (Gell. XIV 7, 2. Mommsen 8t.-

für die Berufung der Gemeinde durch die Consuln R. II* 5f. 4), beweist natürlich niehts für den

(S. 732) und die Censoren (S. 783) und auch das Inhalt und Zweck der amtlichen c.

commentarium vetus des Quaestors M. Sergius Über das Verhältnis der e. zu den acta, welche

(S. 733) gehören, .da sie nicht Geschehenes be- sowohl die Amtshandlungen selbst, als auch die

richten, sondern auffordernd und vorschreibend Aufzeichnungen derselben bedeuten, handeln H.
auftaeten*. Dasselbe würde im wesentlichen auch Thädenat Dict. des ant. I 1406. Ruggiero
für die priesterlichen Commentarien gelten, aus Diz. epigT. II 539, 3 (vgl. I 57(1.). Kubitschek
welchen vielfach sacrale Satzungen und Formeln 60 o. Bd. I S. 286—299. H. Peter Geschichtl. Litt,

citiert werden (S. 729ff.). Diese Auffassung wird I 205; dazu Mommsen Strafr. 514 mit A.5. In

durch die aus Inschriften und Papyrus bekannt dem Begriffe der acta tritt mehr die Absicht her-

gewordenen ausführlicheren Auszüge aus Amts- vor, das Verhandelte rechtlich zu fixieren und
büchern widerlegt, die— allerdings erst derZeit gegen Zweifel zu schützen, bei e. das Bestreben,

Beit Augustus angehörend— in der Hauptsache als durch die Niederschrift das Gedächtnis zu unter-

ehronologisch fortlaufende Aufzeichnungen über stützen und dadurch Material für die Zukunft zu
die Amtshandlungen sich darstellen, in denen gewinnen. Während die acta strenge genommen
aber auch imperativisch gehaltene Anweisungen- nur die Amtshandlungen der buchführenden Be-
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hürde enthalten können, nehmen die r. — den
Hausbflehern vergleichbar — alles in sieh auf. was
fiir die Geschäftsführung der Behörde von In-

teresse sein kann, nicht blos ihre eigenen acta,

d. h. eonereten Amtshandlungen (vgl. 2 . B. den
rommentoricturis ab actis civilibus S. 734. 763),
sondern auch die Bescheide und Correspondenzen
anderer Behörden (n. S.751). ln formeller Hinsicht
wird sowohl für die acta wie für die e. chronolo-

gische Anordnung allzunehmen sein; dagegen er-

scheinen in denletzteren die Solennititsformeln der
acta in der Regel vernachlässigt (vgl. den Decu-
rionenbeschluss in CIL XI 3614 gegenüber den acta
smatus, 0 . S. 745). Zu Sueton Domitian. 20
tcommentarios et aeta Ti. Caetaris) vgl. 0 . 8. 736.

Wie aber vielfach die beiden Zwecke der Be-
urkundung und der Aufzeichnung zum dauernden
Gedächtnis ineinander übergehen (über die C. als

Vrkunden vgl. u. 8. 753), so anch die Wörter
acta und c. im praktischen Gebrauche; die Grie-
chen pflegten beides mit ino/ir^fiara oder f.vo-

/n-rifianouo, wiederzugeben. Selbst in den beiden
Fällen, wo der Ausdruck acta technisch gewor-
den ist, wird daneben mitunter commentarii ge-
setzt; so erscheint neben acta urbis die Bezeich-
nung e. urbis (K u b i t s c h e k 0 . Bd. I S. 291f,),

neben acta senatus bei Tacitus, der allerdings die
technischen Termini zu amschreiben liebt, ann.
XV 74 e. senatus (Knbitsehek 0 . Bd. I S. 286.
Thädenat 1405 n. IX. Rnggiero 539, 2. H.
Peter I 205, 4).

Vorbereitung der Aufzeichnung in den
Commentarii. Der Eintragung in dieC. gingen
in der Regel vorläufige Aufschreibungen der Amts-
handlungen voran. So wurden unter anderem die

Verhandlungen vor dem Kaisergerichte (0 . 8. 743)
und vor den Statthaltern durch notarii oder ex-

ceptores tachygraphiseh im Wortlaute festgehalten,

um dann zumeist auszugsweise in den Commen-
tarien Aufnahme zu finden (M 0 m m s e n Strafr.

516, 1. Cuq Mömoires 415). Die nctue eines

africanischenDuumvirawurden zunächstvon seinem
scriba auf Waehstafeln (in cera) schriftlich filiert,

aus welchen dann die eigentliche Reinschrift (auf

Papyrus) hergestellt wurde (Mommsen a. a. 0.
516, 4). Über die Vorbereitung der kaiserlichen
Constitutionen 0 . S. 789.

Schreibstoff und Anlage. Während der
Republik und noch in der Folgezeit wurden die
geschäftlichen Aufzeichnungen des privaten und

!

öffentlichen Lebens gewöhnlich auf Wachstafeln
niedergeschrieben; daher die alte Bezeichnung als

tabulae ( tabuiac pubheae ; o.S.731f.), l'aogvrjiiduvv

UItos in der Inschrift von Oroposo. 8.732. Wenn
ebd. Z. 58f. die 14. Waehsfiärhe (xijgwua) der
1. Tafel (Miroc) angeführt wird, so ist dies wohl— trotz der von Mommsen Herrn. XX 280, Dit-
tenberger Syll. P p. 542f„ H. Peter Gesch.
lütt. I 234 erhobenen Bedenken (vgl. 0 . 8. 782)—
auf Polyptychen zu beziehen, die noch bei Veget. 1

II 19 (8. 734) ausdrücklich als Schreibstoff der
e. genannt werden. Dieselbe Citierweise scheint
in CIL X 7852 vom J. 68 (o. 8. 788) vorzuliegen,

wo aus dem Codex ansatus des Proconsuls von Sar-

dinien tabula V, 0 VIII et Vllll et X angeführt
wird; das Zeichen0 wird mit Motmmten Herrn, a.

a. 0. (der diese Deutung allerdings bei Bruns
Fontes I* 231 f., 4 zurücknimmt), Dittenberger

und Peter a. a. 0. gleichfalls als cera = xijgtüfta

zu verstehen sein. Die fortlaufend bezifferten

tabulae (polyptycha), innerhalb deren die einzelnen

cerae (xr)g<i>uara) gleichfalls ihre Xummern hatten,

wurden für einen bestimmten Zeitraum, z. B. für

einVerwaltungsjahr, gleich den Senatsbeschlüssen,

zn einem Codex vereinigt.

Neben der Benennung tabulae oder codex

kommt seit dem Ausgange der Republik die auf
1 den Inhalt gehende Bezeichnung t. (vnouvrjpa-

uoftoi) auf, verdrängt die erstere nach und
nach und wird bis ins 3. Jhdt. der Kaiserzeit

hinein fast ausschliesslich gebraucht (0 . S. 732).

Für diesen Wandel der Terminologie dürfte ein

Hauptgrund darin liegen, dass neben der Holz-

tafel nunmehr auch das Papyrusblatt, für welches

der Ausdruck tabulae nieht passte, ausgiebige

Verwendung fand. Eine Übertragung der Ter-

minologie tabula und cera auf die Papyrusrolle

1 und ihre oeiibsc, wie sie Mommsen Herrn, n
11411.; Ztsclir. d. Savigny-Stift. X Rom. Abt. 349
als möglich hinstellt (vgl. auch Memelsdorff
43ff.), halte ich für ausgeschlossen. Die Manipu-
lation beim Gebrauche von Papyrus wurde erst

durch die Untersuchungen von U. Wilcken Philol.

LIII 97—102 verständlich gemacht (vgl. Peter
a. a. 0. I 2881. 235). In dem Bureau des Stra-

tegen in dem ägyptischen Omboi wurden, wie der

von Wilcken meisterhaft behandelte Papyrus
'vom J. 282 darthut, zum Zwecke der Nieder-

legung in dem Archiv des Gaues die täglichen

Aufzeichnungen des Geschäftsjournals (bnoprrj-

uariouui]

.

die Tag für Tag von dem Strategen

mit der eigenhändigen Subscription äriyrcay ver-

sehen wurden, in Reinschrift auf Papyrusstreifen

übertragen, deren jeder — einen Monat um-
fassend — an der Spitze die Überschrift fovo-

uvijuauafjoi AlfgyXiov Aeonä orgarriyoii X)u

ßhov Tülscpartirtfi mit nachfolgendem Jahr und

Datum, unter jedem Tage das eigenhändige äti

preav des Strategen (vgl. Mommsen StraJr. 517

mitA. 2) enthielt. Diese Papyrusstreifen wurden
der bypoala ßtßXio&rixT), d. h. dem Archiv des

Gaues, übergeben.wo bald der eine, bald der andere

Beamte am unteren Ende des Streifens den Ein-

gang mit Nennung seines Namens und den Worten
vermerkte: t'.v(Io) ngo&teoiuc) sic St)u6ata xaxs-

XMgioa (zur Erklärung Wilcken 99f. Mommsen
Strafr. 520, 1. Peter I 235 mit A. 1). Dieses

xaTaiatgtCetr— der technische Ausdruck für das

Einregistrieren (vgl. die Inschrift von OropusZ.31,

0 . S. 732. Wilcken 99. 180; daneben rinaaativ

in dem Gesuch der kleinasiatisehen Colonen, 0 .

S. 740; lat. relerre in eommentarios 0 . S. 741f.)—
bestand in diesem Falle darin, dass die Papyrus-

streifen so lange aneinander geleimt wurden, bis

die Rolle die übliche I^nge erhalten hatte. Dar-

aus erklären sich Citate, wie d oxgatrpfö; xoUi}

fi(axoc) of tdftov ß‘, d. h. auf dem 77. Papyrus

blatt der zweiten Rolle des Strategenjournals

(Wilcken 102. Mommsen Strafr. 515, 7. Peter

I 233).

Wilcken hat a. a. 0. 104—109 diese Ein-

richtung der bnofinjiiauoftol für eine ganze Reihe

höherer und niederer Verwaltungsbeamten in Ägyp-
ten nachweieen können. Dieselbe Anlage ist aber

auch in hohem Grade wahrscheinlich für das com-

mentarium cottidianum municipi Caeritum CIL
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XI 3614 (o. S. 745), welches nach dem Jahres- fuit erim publica (dazu Memelsdorff 11

bande, der pamna und dem Absätze
(caput) an- 23).

geführt wird (Wilcken 110. Mommsen a. a. 0. In der älteren Zeit wurden wohl die betreffen-

514f„ 7. Peter I 253). Nach Lydus de mag. den Wachstafeln einfach in die Polyptychen der
III 11 liessen die Assessoren nach Verlesung des Codices eingefügt. Bei der späteren Verwendung
Urteils das Concept desselben, ro .Tag’ 7raloi; von Papyrus dürften die Ergebnisse W i 1 ck e n e

xalovpevov öextvov (vielleicht verdorben aus pcri- (o. S. 750) sinngemässe Anwendung finden. So
culum) tQ xaloifUrip ayr/iapiip — vermutlich mögen z. B. die libri litterarum missarum und
den c. — einreihen und durch die betreffenden jene litterarum adlatarum der Publicanengesell-

Subalternen (subseribendarii) dem Beamten zur 10 6chaften (Cic. Verr. III 167) und das rolumen
Unterschrift vorlegen (Mommsen Strafr. 517, epistularum des Atlicus (Cic. ad Att. IX 10, 4 .

2); für die Parteien wurde darnach eine Rein- Birt Buchwesen 21) einfach durch Aneinander-

schrift (xatfopdv) ausgefertigt. Die in den Pa- kleben der Briefconeepte, bezw. der zugestellten

pyrus enthaltenen Parteienbescheide, die sich als Briefe gebildetwordcn sein, wie denn bo hergestellte

äytiygaipm aus den i-runtyrjaariaiioi geben, be- Briefsammlungen noch erhalten sind (C. Wessely
stätigen diese Nachricht (n. S. 754). Schrifttafeln zur ält. lat Palaeogr. 5). In gleicher

Nicht alle c. enthielten, wie die von Wilcken Weise erklären sich die c. principum, die kaiser-

herausgegebenen bxofivripaTiapot, blos eine fort- liehe Briefe als vera et emendata enthalten (S.

schreitende Berichterstattung über die amtliche 739), und der Uber libellorum rescriptorum Gor-
Thätigkeit des Magistrates oder der Priesterschaft. 20 dians, von welchem der Bescheid an die Skapto-

Bei vielen waren im Rahmen dieser Berichterstat- parener Abschrift ist (S. 740), durch mechsni-
tung auf die betreffende Amtshandlung bezügliche sches Aneinanderreihen der Briefconeepte, bezw.

Verordnungen (Senatusconsulte, magistratische der Copien der mit der kaiserlichen Erledigung
Edicte, Instructionen) und Correspondenzen anderer versehenen Bittschriften (o. S. 741). Aber auch
Behörden eingefügt. Manche C. bestanden über- Schriftstücke disparaten stilistischen Charakters
haupt nur aus einer chronologischen Aneinander- konnten in der nämlichen Weise in einer und der-

reihung von Briefen, Verordnungen (z. B. kaiser- selben Commentarienrolle aneinandergereiht wer-

lichen Rescripten) u. ä. Es entsteht nun die den. So wurde in dem commentarium von Caere
Frage, ob diese Schriftstücke in der amtlich vor- (S. 745), welches auch die Decurionenbeschlttsse

liegenden Ausfertigung, die wir kurz als Original 30 enthielt, der Brief der Magistrate von Caere an
bezeichnen wollen, oder aber nur in Abschrift (so den Curator wahrscheinlich im Originalconcept, die

B r e s s 1 a u, der die C. mit den mittelalterlichen Antwort des Curators in der zugestellten Aus-
Copial- oder Registerbüchern vergleicht, Wilcken fertigung eingeklebt. Dies gilt überhaupt von

103, 21. Mommsen Strafr. 518) in die C. den Correspondenzen, Instructionen, Erlassen und
aufgenommen wurden. Wir glauben, uns für Bescheiden anderer Behörden (z. B. kaiserliche

erstere Annahme entscheiden zu sollen. Die ge- Constitutionen in den e. der Provinzstatthalter).

briuchlichen Ausdrücke referre in eommentarios, die in die Amtsbücher aufgenommen wurden,
griechisch xaragtog/friv (auch im Sinne der .Bei- Namentlich in den richterlichen c. wurden, wie
läge' zu einem Actenstück gebraucht; Belege bei die in den Papyrus auf uns gekommenen Ab-
wilckcn 103 mit A. 22), besonders aber ivräanetr 40 Schriften vermuten lassen, Schriftstücke der ver-

(S. 740; vgl. die Inschrift von Aphrodiaias oben achiedensten Art, Parteieneingaben, Verhandlungs-

8 . 735, Z. 48ff. b rote bqpooion roi,- nag’ bpär protocolle, Beweisstücke, Briefschaften (vgl. z. B.

ypappaaiv bra(ai), ävabiußävriv ei; vanuvripara, UBM I 19 [0 . S. 734] I Z. 10, dazu 1 Z. 1 1 ff.

neben welchen niemals Ayuygäqmr steht, wider- 11 1211.), Rechtsbelehrungen der höheren Richter,

sprechen wenigstens dieser Annahme nicht, welche Urteile u. s. w„ gewiss auch nicht im Wege zeit-

durch den besonderen Charakter der C. als Ur- raubender Abschriftnahme, sondern durch mecha-
kundensammlungen empfohlen wird. Wenn z. B. nisches Aneinanderfügen zu Rollen vereinigt —
Antonius in seinem Briefe an die Aphrodisier die- allerdings nicht etwa, wie die heutigen Acten-

selben auffordert, die yoappaxa Kaloapoi in ihre faseikel, nach einzelnen Processfällen geordnet,

irifioauz ygappum aufzunehmen (fvmfai), kann SO sondern ohne Rücksicht auf sachliche Zugehörig-

er kaum etwas anderes als die in seinem Briefe keit nach der zeitlichen Reihenfolge des Einlaufs

folgendeAusfertigungimOriginaldaruntcr meinen. oder der Ezpedition, so dass man sich z. B. das

Ebenso werden die Abschriften von amtlicher Cor- Material über einen bestimmten Proeess an ver-

respondenzen in der Inschrift von Caere CIL XI schiedenen Stellen, zuweilen in verschiedenen

3614 (0. S. 745) aus dem commentarium cotti- Rollen zusammensuchen musste.

dianum, nicht aus daneben etwa noch vorhan- Das geschilderte Verfahren, auf dem das antike

denen Originalen entnommen sein. Für die kaiser- Acten- und Registraturwesen zum grössten Teil

liehen Constitutionen (epistulae, rescripta u. s. w.) beruht haben muss, welches trotz seiner Einfach-

gelten die e. als forma, d. h. Originalausfertigung heit an Accuratesse hinter dem modernen wenig
(u. S. 755), müssen also die Originalconcepte 60 zurücksteht (Wilcken 101) und Fälschungen und
enthalten haben. Die Verwahrung der Origi- Einschübe sehr erschwerte, ermöglichte es also,

nahen in den c. erklärt auch die Benennung Amtspapiere aller Art in Originalen, d. h. in den
aulhenlica, die für eine amtliche Bricfsammlung Concepten oder beglaubigten Ausfertigungen, nicht

Hist. Aug. XXX tyr. 10, 9 gebraucht zu sein in Abschriften, in den als c. bezeichnet™ Rollen

scheint; eitat epistola diri Claudii tune privati, (libri, to/joi) übersichtlich zusammenzufassen.

qua Regiliano, lllyrici duci
,

gratias agil ob Litteratur: Mommsen Herrn. II 114ff. XX
redditum Itlyrirum . .

.
quam ego repertam 280; Ztschr. d. Savigny-Stift. X Rom. Abt. 349;

in authentiris (hs. alhenicis) inserendam putari, Strafr. 515ff. U. Wilcken Philol. LHI 97— 102.
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P. Krüger Ztsehr. d. Savigny-Stift. VIII Rom.
Abt. 81. H. P e t e r Geschieht!. Litt. I 238.

Form der Protocolliernng. In jenen

Commentarien. welche den Charakter der Bericht-

erstattung tragen (i. B. priesterliche Commen-
tarien o. S. 7291!., Ephemeriden der Kaiser u. a.)

berichtet der Schreiber in dritter Person und in er-

zählender Fassung (daher meist im Perfectum, vgl.

aber 0. Gradenwitz Ztsehr. d. Savigny-Stift.

XVI Rom. Abt. 1341.), was von Tag zu Tag der

Beamte oder Priester gethan oder gesagt hat,

oder was von ihm verhandelt worden ist, wobei
Gerichtsverhandlungen undVerordnungen aller Art
einen besonders breiten Raum einnehmen können.

Im ganzen beschränkte sich die Aufzeichnung auf

die Amtshandlungen; indessen werden in den
kaiserlichen Ephemeriden sicher höfische Ereig-

nisse sehr ausführlich behandelt worden sein (o.

S. 7:151.); auch die ägyptischen irtnitrpuaziouoi vom
J. 232 verzeichnen amtliche Besuche und Fest-

lichkeiten. Die Aufzeichnung konnte je nach der

Anordnung der Behörde nur eine knappe auszugs-

weise Wiedergabe der Reden (vgl. Lukian. apol.

12 rd« reüv iixaioloyoi'rxiov $t)Togetai $v#/u(ur)

oder aber eine vollständige Niederschrift auf Grund
tachygraphischer Notizen der ezeeptore

»

oder ito-

tarii enthalten (o. S. 749). Schriftstücke, die zur

Verhandlung gehörten, Erlässe und Correspon-

denzen anderer Behörden, Eingaben der Parteien,

die von dem Beamten selbst entworfenen und
vom Blatt verlesenen Urteilssprücbe wurden wahr-
scheinlich im Original an gehöriger Stelle ein-

gefügt (o. S. 751f.; vgl. Mummsen Strafr.518).—
Auf blosse chronologische Aneinanderreihung be-

schränkte sich jene Gruppe von C., in welchen

Correspondenzen, Verordnungen (z. B. die kaiser-

lichen epiztulae und libelli reeeripti) ohne neben-

herlaufende Berichterstattung vereinigt wurden.

Auf Bestätigung der Aufzeichnungen durch
den Beamten führt in der älteren Epoche keine

Spur. In der Kaiserzeit dürfte sie jedoch die

Regel gewesen sein, wie das retcripzi recognovi

in dem kaiserlichen librr libellorum rezeriptorum

(o. S. 740f.) und das ivtynor in den ägyptischen

bnourr]panapoi (Wilcken 98. Mommscn Strafr.

517) annehmen lässt.

Rechtlicher Charakter der Commen-
tarii. Die Amtshandlungen der Magistrate und
Priester bedurften selbstverständlich zu ihrer

Gültigkeit nicht der schriftlichen Aufzeichnung;

wohl aber machte umgekehrt die auf Geheiss des

Beamten oder Priesters erfolgte Eintragung in

die c. vollen Beweis für die Vornahme des be-

treffenden Actes, Schon in hellenistischen Urkun-
den steht, wie Wilcken Phil. LIII 103f. (vgl.

108 n. 8) darlegt, vzzoprzjfmuapöc in der präg-

nanten Bedeutung .Entscheidung
1

,
.Decret“. In

Rom war diese Auffassung bereits im letzten

Jhdt. der Republik durchgedrungen. In dem
Schreiben an die Oropier vom J. 681 = 73 Z. 30f.

(o. S. 732) bemerken die Consuln ausdrücklich;

(rgr yvröftzpr) tk ri)v rcör {mofzvqpavazv HXtot
Kcnexcaeioafuv. Ebenso berief sich Antonius für

eine Reihe von fingierten Gesetzen, Erlässen und
Privilegien auf die von ihm verfälschten Commen-
tarien des Dictators Caesar (o. S. 735). Unter

Traian sueht der jüngere Plinius ein Edict des

Augustus und epiztulae der flavischen Kaiser in

authentischer Überlieferung (rera et emendala)
in den c. principum (S. 739). Traian versichert

den Plinius der in aller Form vollzogenen Ver-

leihung angesuchter Beneflcien mit den Worten:
in eummenlarioz meoz reterri iuzzi (S. 741).

In einem Gesuche vom J. 244/7 (S. 740) Z. 24f. be-

rufen sich die Bittsteller auf eine &tl[a ärztygazpij

f) zni; vxapyzjuaoiv j hTnay/itvt]. Nach den Gro-
matikern endlich sollen bei Zweifeln in Fragen
der Landvermessung die eommissionellen c. ein-

gesehen werden (o. S. 744). Dieselbe publica

Hdez kam bekanntlich auch den schriftlich auf-

zoichneten acta zeruttuz zu (Kubitschek o. Bd.
S. 287ff.). Der urkundlichen Wichtigkeit der

C. entspricht denn auch die Sorgfalt bei ihrer

Herstellung und Verwahrung (vgl. u. a. Lukian
apol. 12. u. S. 746).

ln dieser Anschauung über die publica ffdes

der C. wurzelt die spätestens seit der Kaiserzeit

nachweisbare Kanzleiregel, wonach die schriftliche

Fassung der acta in den c. als die Originalaus-

fertigung anzusehen ist. Schon das Schreiben
der Consuln an die Oropier vom J. 681 = 73 (o. 8.

732), welches bis auf die Grussformel nichts an-

deres ist, als ein Auszug aus den ausdrücklich

angeführten {moprfinaza, lässt diese Auffassung zu.

Demgemäss wird den Interessenten nicht nur
auf gelegentliches späteres Ansuchen Abschrift

aus den C. gewährt (so in dem Briefe des M.
Antonius an die Aphrodisier Z. 21 ff., S. 735;
in der Inschrift von Smyrna, S. 787f.), sondern
auch die den Parteien im Zuge der Amtshand-
lung selbst in welcher Form immer ausgefolgten

Bescheide stellen sich sehr häufig unmittelbar

als beglaubigte Abschriften aus den C. dar.

Solche Parteienbescheide sind ihrer Natur nach

die meisten inschriftlich erhaltenen Entschei-

dungen in der Form von Auszügen aus amtlichen

C. (z. B. CIL X 7852, o. S. 733; CIL XI 3614 aus

Caere, o. S. 745; die Inschrift von Skaptoparene

8. 740),. desgleichen jene zahlreichen Papyrus-
urkunden, die sich als Copien der buouvrj/MTuiftol

verschiedener richterlicher Beamten bezeichnen

(vgl. dazu auch die Angaben bei Lyd. de mag. III

11, o. S. 751). Die Beglaubigung der Abschrift,

die hier auf private Initiative hergestellt wird,

ist entweder eine private durch Unterschrift und
Siegelung von sieben Zeugen (so in CIL X 7852,

den Inschriften von Smyrna und Skaptoparene;

vgl. auch das Senatusconsult CIL VIII 270 =
Suppl. 11451, Bruns I* 196 n. 58), oder aber

eine amtliche (auf ägyptischen Urkunden durch
den ßtßXuupvitof, z. B. in dem Wiener Papyrua
vom J. 124, Z. 41 : KXavtioc .... v ßißXiozpvXaS •

i'.vdpx«; vgl. auch Paul. Dig. XLIX 14, 45 § 7
enijue manu commentarienziz adnotanda zunt

und Lyd. de mag. III 11). Einen etwas anderen

Charakter haben jene Parteienbescheide, die in

Form von epittulae und retrripta von amtswegen
ausgegelien und durch die Subscription des Be
amten (bei den Rescripten rezczipzi; recognovi,

o. 8. 740) in ähnlicher Weise authentisiert wer-

den, wie die analoge Niederschrift in den c.

Hier liegen gewissermassen zwei nahezu gleich-

wertige authentische Ausfertigungen vor (K a r-

1 o w a Neue Heidelb. Jahrb. VI 21 Iff.), aber auch

da dürfte im Zweifelsfalle, wie die angeführten

W'orte des Plinius (rera el rmendata S. 739) dar-
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thun, die Niedersehrift in den C. wegen der ge- antiqui magistratus in suo imperio tabulis

ringeren Gefahr der Verfälschung (o. S. 752) als [eum implebant], Die Sitte der privaten Auf-

die ausschlaggebende angesehen worden sein, die bewahrung durch den gewesenen Magistrat er-

daher in CIL III 411 (o. S. 737f.) ala die forma, hielt sieh sogar hie und da bis in die späte

d. h. Originialeoncept. bezeichnet wird (o. 8. 751). Kaiserzeit hinein, wie ein interessantes Beispiel

Dasselbe gilt namentlich auch von den Eintra- bei Mommsen Strafr. 516,4 (vgl. 519; actus

f
ungen in den e. bencHciorum und aquarum im eines gewesenen africanischen Duovirs) darlhut

erhältnisse zu den darüber ausgegebenen epi- (o. S. 746). Eine Ausnahmestellung scheinen seit

stillos und codieilli (o. 8. 742f.). uralter Zeit die c. der Priestcrtümer eingenommen
Auch gegenüber den zur öffentlichen Propo- 10 zu haben, die nicht für einzelne, sondern für

sition bestimmten Ausfertigungen gilt dieAufzeich- das Collegium geführt wurden, und für deren

nung in den c. als die ursprüngliche und authen- Aufbewahrung die Regia und die übrigen schon

tische. Diesseigenz.B.dieNachrichtenüberdiezahl- frühzeitig als Archive benützten Cultstätten seit

reichen Verordnungen und Privilegienverleihungen jeher als feste Sitze sich darboten,

auf Grund der (von Antonius verfälschten) c. des Era seit dem Ende der Republik und dem
Dictators Caesar, die in tobulae aeneae auf dem Beginne des Prindpats wurden die magistratischen

Capitol proponiert wurden (o. S. 735). Auch die c. in Rom und ausserhalb der Hauptstadt in den
tabulae aeneae über Schenkungen des Bürger- öffentlichen Archiven aufbewahrt (vgl. dazu Mai
rechtes in der Kaiseneit werden auf die kaiser- Memelsdorff De arehivis imperatorum Roma-
lichcn Beneticienbücher zurückgehen (o. S. 741f.). 20 norum, qualia fuerint usque ad Diocletiani aeta-

Natürlieh besitzen auch diese Ausfertigungen tem, Dies. Halle 1890. H. Peter Gesch. Litt. I

publica Hdes (die Rescripte in dem öffentlich pro- 22311.). Die Amtsbücher der Consuln und der

ponierten Uber libellorum rcscriptorum Gordians übrigen hauptstädtischen Magistrate waren im
tragen die Beglaubigungsformel reseripst; rccog- Aerarium niedergelegt (Mommsen St.-R. II*

non; o. 8. 740), und es können von ihnen, wie 547. Memelsdorff a.a.0. 4f. Peter I 224f.).

die sog. Militärdiplome und die Inschrift von Skap- Die Continuität der kaiserlichen Amtsführung
toparene zeigen, von Zeugen beglanbigte Ab- äussert sich auch darin, dass jeder Prineeps den
Schriften genommen werden. schriftlichen Nachlass seiner Vorgänger über-

Aufbewahrung der Commentarii. Wie nimmt (vgl. Plin. ad Trai. 65, 8. 66, 1, o. S. 739,

die Herstellung, so war auch die Verwahrung der 80 Peter I 221t.). Die Actenstüeke der kaiserlichen

Amtsbücher ursprünglich eine private; vgl. Cic. Kanzleien wurden anfänglich, wie es scheint, in

pro Sulla 42 eum scirem ita esse indicium re- den scrinia der verschiedenen Bureaui (vgl. die

lalum tu tabulas publicas, ut Mae tabulae pri- seriniarii ab epistulis und a libellis aus elau-

vata tarnen custodia more maiorum continerentur. diseh-neronischer Zeit, o. 8. 739; so wohl noch
Das Amtsbuch verbleibt Eigentum def gewesenen unter Traian, vgl. Plin. ad Trai. 65, 3 in srri-

Magistrates und in seinem und später seiner Erben nits iuts, o. S. 739; ein custos a eommentaris
Gewahrsam (Mommsen St.-R. I* 5, 2. III 1016; bencHciorum unter Traian u. 8. 760). Als diese

Strafr. 519). Selbst bei den upgnxä bno/trjiima Räume zu enge wurden, brachte man wenigstens

wird uns dies von Dionys. I 74, 5 (o. S. 733) den älteren Vorrat an c. und ähnlichen Acten in

wenigstens für die älteste Zeit — er citiert aus 40 einem besonderen Archive im Kaiserpalaste, dem
dem Census von 361/2 = 393/2 — ausdrücklich tabularium principis (Hirschfeld V.-G. I 206f., 3)

bezeugt. Mommsens Annahme (8t.-R. 11*361, 3), unter, dessen jedenfalls sehr reiche Bestände an
dass die Ablieferung der Listen an das Aerarium Urkunden jeder Art Memelsdorff a. a. 0. 209.

nie fehlen konnte und nur Abschriften und vor- und Peter I 2251!., bes. 229ff. erörtern. Ausdrück-

bereitende Aufzeichnungen in den Händen der ge- lieh bezeugt ist uns die Hinterlegung der groma-
wesenen Censoren geblieben sein mochten, setzt tischen c. im tabularium oder sanetuarium Cae-

einen für diese älteste Zeit kaum wahrschein- taris (o. 8. 744).

liehen archivalischen Apparat voraus. Auch in den Provinzen entstanden allmählich

Die prirata monumenta (Liv. VI 1, 2 st quae Archive, in welchen die Amtsbücher der Statthalter

in rammen (arits pontidcum aliisque publicis 50 hinterlegt wurden (Mommsen Strafr. 519, 2. 3.

privatisque erant monumentis, incensa urbe ple- Peter 1 240). Nach 0. S e e c k Ztschr. d. Sa-

raeque interiere), in welchen man herkömmlich vigny-Stiftung X Rom. Abt. 6ff. bildeten die

»Haus- und Familienchroniken' zu sehen pflegt Provinzialarehive eine Hauptquelle für die Ge-

(SchweglerR. G. 112. H. Peter Hist. Rom. setzsammlungen, namentlich den Codex Theodo-
rell. I p. XXVIII f. XXXXII. E. LSbbertDe sianus (dagegen Mommsen ebd. 851 ; vgl. o.

gentium Romanarum commentariis domesticis, 8. 788). Besonders entwickelt und bis ins De-
Giessen 1873. B i r t Buchwesen 63f. T e u f f e 1- tail ausgebildet war der Archivdienst in Ägypten,
Schwabe 6 §80. Thödenat Diet. des ant. I über den die Papyrusurkunden zahlreiche noch
1404 n. II), sind, soweit es sieh nicht um lau- nicht erschöpfend verwertete Aufschlüsse enthalten

dationes (Cic. Brut. 62) und um späte antiqua- 60 (vgl. U. Wileken Observ. ad historiam Aegvpti

rische Erzeugnisse handelt, kaum etwas anderes 30. Mommsen Ztschr. der Savigny-Stiftung IX
als die Amtsbücher der ehemaligen Magistrate, Rom. Abt. 296); der von Mommsen a. a. 0.

die in den tablina ihrer Familien als Erinnerungs- 284ff. veröffentlichte Wiener Papyrus, ein Auszug
Zeichen und praktische Vorlagen für die Nach- aus richterlichen vno/jvrjfiauouol vom J. 124
kommen verwahrt wurden; vgl. Plin. n. h. XXXV (o. S. 734), schliesst mit dem Collationsvennerk

7 tabulina codicibus implebantur et monumentis eines ßvßlioqvlai (Z. 40f.); die vxoprqfumopol
rerum in magistratu gestarum. Fest. p. 356 des Strategen von Omboi vom J. 232 (o. S. 746)
tablinum prorime atrium locus dicitur, quod tragen gleichfalls den Registraturvermerk ver-
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schredcner Archiv!«',unten. Endlich gab es auch Traian. dann des Cn. Domitius Corbulo, Ti. Clan-

in Italien wie in den Provinzen städtische Archive dius Balbillus, C. Suetonius Paulinus und M. An-

(Hemelsdorfl 34- -41. Peter I 240). tonius Iulianus erhalten sind (vgl. H. Peter
Benützung der Commentarii. Der ur- Hist. Rom. fragm. p. S03tf.; Geschichtl. Litt. I

»prünglich private Charakter der amtlichen Buch- 3618., bes. 365. 374).

lührung äussert sich auch darin, dass ihre Be- In die zweite Oruppe sind von historischen
nützung durch andere von recbtewegen nur mit Schriften einzureiheu die autobiographischen 22

Bewilligung des Magistrates erfolgen kann. Der Bücher e. (v.vo^vij/iara; daneben verum gesta-

von Paulus Dig. XL1X 14,45 §7 ausgesprochene rum libri betitelt) des Dictators Sulla (Teuffel-

Satz qvotient apud dicum agitur, actorum po- 10 Schwabe § 157, 2. W a c h s m u t h Einleitung

teitas pot Inlanda eit, ut merito iii uti liceat, 206), der von Cicero im J. 694 = 60 ausgearbeitete

eat/ue manu cummentarientii adnotanda tunt eommenlarius rontulalut tut graece compoiitus

(B resslau Ztschr. der Savigny-Stift. VI Rom. (inditrgpa ri)»- (tantat), neben welchem auch

Abt. 257. Memelsdorif 50, 5. Peter 1 236, eine lateinische Bearbeitung desselben StoSes von

4) lässt sich auch auf die c. prineipis ausdehnen; Cicero beabsichtigt war (Teuf fel-Schwabe
die poteitas impiciendi describendique (Belege §186,2. P e t e r Gesch. Litt. I 201. Wach 8-

bei Memelsdorff 50, 5) wird vom Kaiser nur m u t h a. a. O.), endlich das hervorragendste Me-
auf besonderes Ansuchen nach freiem Ermessen moirenwerk des Altertums, die e. Caesars (griech.

gewährt oder verweigert; vgl. Tac. hist. IV 40 bxoftrrumta oder iergutotbet) Uber das bellum

zum J. 70: peilt a Caeiare Domitiano) luniui 20 Qalltrum und eieile samt den Supplementen. Aus
Mauricui, ut commentariorum principalium der Kaiserzeit sind zu nennen z. B. der eommea-
potcstatem tenatui laceret, per quoi noieeret tarius de eita tva des Tiberius (T e u f f e 1-

u. s. w. (o. S. 743). Ein Bittgesuch (libeltut

)

um Sehwabe§ 275,1. Peter I 373; o. S. 736)

Bewilligung der Absehriftnahme aus den bno- und die e. Agripptnae (Tac, ann. IV 53. T e u f-

ftrgpara Hadrians liegt in der Inschrift von Smyr- fel-Schwabe § 286, 6. Peter 1 374). Neben
na CIL III 411 (o. S. 787f.) vom J. 139 vor; diesen ausdrücklich alsc.bezeichnetenWerkengiebt

die Genehmigung des Kaisers wird in Form eines es natürlich noch eine ganze Reihe sachlich zu-

Reseriptes erteilt, und ausserdem ergeht der aus- gehöriger Werke ans dem Gebiete der Selbstbiogra-

drüekliehe Befehl zur Edition an zwei Archiv- phie und Memoirenlitteratur (Waehsmuth 2058.

beamte. Über die Beglaubigung der aus den 30 Peter 1 2018. 3728.). Ausserdem gehören hieher

Commentarien erteilten Abschriften vgl. o. 8. die c. (Entwürfe) der Reden des Juristen und Sach-

754 (Peter I 236f., 4). Uber die Benützung der Walters Ser. Sulpicius Rufus, von welchen Quin-

c. prineipis durch den Kaiser selbst o. S. 739, tilian inst. X 7, 30 — im Gegensatz zu jenen

für Gesandtschaftsberichte o. S. 737, für histo- des Cicero — bemerkt: ita sunt eiaeti ut ab

rische Zwecke o. S. 786f. Vgl. Memelsdorff ipso mihi in memoriam poileritatis videantur

50f, Peter I 236f. M o m m s e n Strafr. 520. esse eompositi (T e u f f el-8e h w a b e § 174, 3),

II. Commentarii in der Litteratur. ferner eine grosseAnzahl grammatischere., dieEin-

Seit dem letztenJahrhundert der Republik tritt leitungsschritt Varros für die Übernahme des Con-
die Bezeichnung commentarii auch als Benennung sulates durch Pompeius (commentarium itagogi-

für Werke der wissenschaftlichen (besonders hi- 40 cum; Teuf fel-Schwabe § 166, 4 a. E.; o. 8.

storischen) und technischen Litteratur auf. Dabei 748), vielleicht auch die c. artii suae des Rechen-

muss, ähnlich wie in der Epistolographie, unter- künstlers Melior (CIL XIV 472; Ruggiero Diz.

schieden werden zwischen solchen c., die ursprüng- epigr. II 538) u. s. w.

lieh bestimmten praktischen Zwecken (z. B. als Die für die Edition aufgezeichneten c. be-

Tagebücher, als Behelfe für die Rednerbühne oder wegen sich, wie man sieht, im ganzen auf den-

die Schule), dienten und nur zufällig durch eine selben nämlichen Gebieten wie die privaten und
zunächst nicht beabsichtigte Edition zu Littera- amtlichen geschäftlichen Aufzeichnungen. Letztere

turwerken wurden, und jenen e, die in vorhinein sind auch in aller Regel als die Grundlage für

mit der Absicht der VeröBentlichung nieder- das thatsächliche Material, welches die litterari-

geschrieben wurden. Nur letztere können füg- 50 gehen e. hieten, zu betrachten. Aber auch in for-

Uch als eine besondere litterarieche Gattung be- melier Hinsicht lehnen sich die litterarischen e.

trachtet werden. mehr oder weniger an die des praktischen Lebens
Zu der ersten Kategorie gehören z. B. die Ent- an. Dies gilt insbesondere für die historischen

würfe und Concepte von Reden (c. causamm), e.; auch für die griechischen geschichtlichen On et-

welche aus Ciceros Nachlass dessen Freigelassener fivriuara und imcftrpfiauouoi hat Wilcken Philol.

Tiro veröBentlichte (Teuf fel-Schwabe Gesch. LITT 1178. den Zusammenhang mit den Amts- und
d. r. L. § 180, 4, vgl. § 174, 3), vielleicht auch Hoftagebüchern überzeugend dargelegt. So ist z. B.

die von Sueton de granun. 4 (o. 8. 727) erwähnten für die beiden im caesarischen Corpus überlieferten

Vorlesungen über Grammatik und Rhetorik, die Commentarien über das bellum Alriamum und
zunächst als Collegienheft gedachten c. institu- 60 Hitpaniense charakteristisch eine mechanische
tionum des Juristen Gaius (o. S. 727) u. ä. Aus Einhaltung der chronologischen Folge und die

amtlichen C. über Kriegsereignisse und Provinz- Wesentliches und Unbedeutendes nicht uuterschei-

verwaltung, die mit Rücksicht auf die Wichtig- dende Umständlichkeit in der Darstellung, unter

keit der Sache veröBentlicht wurden, nicht aus deren rhetorischem Aufputz das ursprüngliche

eigentlichen Geschichtswerken stammen gewisq Gerüst des Tagebuches deutlich zum Vorschein
auch die historischen Notizen, die uns unter dem kommt. Nicht minder werden höher stehende

Namen der Kaiser Vespasian (Joseph, vit. 65 btoie Producte dieser Gattung, wie etwa die deeroui-
Obttmaolarob toü avmxfdioQoi vnofxvr/ftaotr) und sehen c. consulatui oder die von Caesar selbst
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verfassten Commentarien ohne Zweifel das That-

sächliche aus den amtlichen c. consulum (o. S. 782),

bezw. aus dem Feldherrnjournal und den Berichten

der Unterbefehlshaber (vgl. die Äusserung des

Asinius Pollio bei Suet, Caes. 56) geschöpft haben.

Aber auch hinsichtlich der Form wirkt der Cha-

rakter der stofflichen Vorlage nach. Der Titel

e. weist gewissermassen den Anspruch auf bueh-

mässige Ausarbeitung und stilistische Vollendung
zurück. Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit,

Freiheit und Einfachheit des Ausdruckes, eine

rhetorischen Schmuck verschmähende Richtung
auf das Sachliche sind die grossen Vorzüge der

historischen C. besserer Art gegenüber der in

steife rhetorische Regeln gezwängten zünftigen

Geschichtschreibung jener Epoche. Namentlich

in den caesarischen C., deren schriftstellerische

Vorzüge Cicero Brut. 262 würdigt, ist in glück-

licher Weise die Mitte gehalten zwischen den
flüchtig hingeworfenen Bemerkungen eines Tage-
buches und einem sorgfältig ausgearbeiteten hi-

storischen Werke. Dies schliesst natürlich nicht

aus, dass diese einfache Sprache — wie bei dem
ciceronischen inAprqpa. — blos erkünstelt war und
die vorgeschobene Absicht, nur Material für eine

spätere kunstgemässe Darstellung liefern zu wollen,

alB Deckmantel für das persönliche Interesse oder

politiche Tendenzen diente (so bei den Commen-
tarien Sullas, Cieeros, Caesars).

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass

die von Peter I 201 versuchte Erklärung der

Benennung c. wohl kaum das Wesen der Sache
trifft: ,wie die Entwürfe (commentarii . . .) sich

zu den ausgearbeiteten und gesprochenen Reden
verhalten, so sollten sich jene .Denkwürdigkeiten 1

zu wahren Geschichtswerken verhalten, und so

kam für diese Litteraturgattung überhaupt der

Name e. auf. Nicht etwa dieser formelle Paralle-

lismus, sondern der innige Zusammenhang mit
den mannigfachen e. der privaten und öffentlichen -

Praiis in Inhalt und Form war für die Benen-

nung der historischen und sonstigen in der Lit-

eratur auftretenden e. ausschlaggebend.

[A. v. Premerstein.]

a commentariis. Als Terminus für den Pro-

tocollführer erscheint n. c. zuerst in Inschriften der

Kaiserzeit (das älteste Bei spiel CIL VI 10089, unten

nr. 24 unter Claudius). Etwa seit der Mitte des

2 Jhdts. begegnet daneben die Bildung commcn-
tariensis, welche zunächst für die (früher gleich-

1

falls als a. c. — vgl. CIL XI 6343 u. 8. 761 —
bezeichnten) soldatischen Officialen ausschliess-

lich gebräuchlich wird und sehr bald die Titula-

tur a. c. fast überall verdrängt. Über die Dif-

ferenzierung der ritterlichen Beamten n commen-
tariis praerecti praetorin und der militärischen

commentarienses vgl. u. S. 761. Eine vereinzelte

hybride Form ist der dxouerragqaioc der In-

schrift Le Bas-Foucart VI 2225.

Dem ursprünglich privaten Charakter der amt- (

liehen Aufzeichnungen entsprechend waren die Or-

gane a. c. anfänglich wohl Sclaven des Beamten
(bei den Priestercollegien servi publici; vgl. o.

8 730). Die a. c. der kaiserlichen Hofämter und
Verwaltungsbehörden sind zumeist Freigelassene

des Kaisers, zuweilen auch Sclaven. In den mili-

tärischen Offleien der Provinzverwaltung sind auch
die commentarienses Legionssoldaten, also —

wirklich oder fictiv — ingenui. Im ritterlichen

Range stehen der a commentariis praefecti prae-

tarin und der nßoaoionoiic des Praeiectus Aegypti.

I. Protocollbeamte der Kaiserzeit vor
Diocletian.

a) Hof kanzleien. Der ungewöhnliche Um-
fang der Geschäfte, deren Erledigung dem Prin-

ceps zustand, erheischte es, dass die Agenden der

Protoeollierung, welche in den untergeordneten
I Ämtern samt und sonders von einem oder mehreren
a c. besorgt werden konnten, seitjeheruntermehrere

Departements (ab epistutis, a tibellis, a cogni-

tionibus, später a memoria) aufgeteilt waren.

Die Hülflsbeamten dieser Hofkanzleien waren es,

welche unter Controlle der Bureauvorstände die

verschiedenen commentarii prinripis (o. S. 735B.)

führten. Daher kommt die Bezeichnung a e.

nur bei zwei ausserhalb der genannten Departe-

ments stehenden Kategorien von Hüifsbeamten
1 vor, nämlich bei den kaiserlichen Freigelassenen,

welche das Hoftagebuch aufzeichneten (später

Procuratur ab ephemeride; o. S. 735), und bei

den a commentariis beneRciorum, die nur unter

Traian und Hadrian bezeugt sind, und aus welchen

vielleicht später ein neues Hofamt a memoria
(s. d.) hervorgieng.

1. a commentar(is) Aug(usti) CIL VI 8623
(Freigelassener eines Kaisers aus dem flavischen

Hause); Aug(usti) rer(na) a comment(aris) CIL
i VI 8624. 8625; [Aujgfutti) n(ostri) rom/mWn-
tar(iensis) CIL V 475; Aug(usti) ntostri serrus)

adiutor a romm(entaris) Cagnat Anne, epigr.

1891 nr. 19. Die hier als commentarii xar i(ozgr

bezeichneten Aufschreibungen sind wahrscheinlich

die kaiserlichen Ephemeriden (o. S. 735f.).

2. a commentariis beneRciorum (vgl. dazu

o. S. 741f.) werden in Inschriften der Epoche
Traians und Hadrians genannt, CIL VI 1884=
Dessau 1 792 M. Vlpio Aug. lib. Phaedimo divi

Traiani Aug. a potione, item a laguna et tri-

cliniaTeh(ae), lictori prorimo et a commentfaris)

henefieiürum (gest. 117; dazu Friedländer 8.-

G. I* 193. H. D e s 6 a u Beiträge zur alten Gesch.

u. Geogr., Festschr. f. H. Kiepert 88f. E. Groag
Rita. Mitt. XIV 271 ff.). CIL VI 8627 (Freige-

lassener Traians) qui tuit custos a eommentaris
beneRciorum. Not. d. scavi 1893, 195 (Freige-

lassener Hadrians) adiut(or) a commfcntaris)
beneRciorum. Vgl. im allgemeinen Ed. Cuq
Mtooires a. a. O. (o. S. 745) 417f. M o m m se n
Beiträge a. a. 0. 104. 2. Peter Gesch. Litt. I

231. R u g g i e r o Diz. epigr. 1 996. II 543. Viel-

leicht sind damit identisch die bei Plin. ad Trai.

6, 2 erwähnten kaiserlichen Freigelassenen (vgl. o.

S. 742).

b) Delegierte kaiserliche Gerichtsbar-
keit in Rom.

8. n commentariis custodiarum. Uber die

Strafvollstreckung wurden für die richterlichen

Beamten in Rom und in den Provinzen gesonderte

cemmentnrii custodiarum geführt. Den Inhalt

des für Verres als Statthalter von Sicilien ange-

legten Gefängnisjournals deutet Cic. Verr. V 57
an: cedo rationem earceris, guae diligentissime

eonRci'ur, quo quisque die datus in custodiam,

quo mortuus, quo necatus sit (Hirschfeld 8.-

Ber. Akad. Berlin 1891, 877, 155. G. Humbert
Dict. des ant. I 918). CIL XI 6343 (= Dessau
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2073) nennt einen benebciariux Oelat (wahrschein-

lich des Praef. praet. Lusius Geta unter Claudius;

vgl, Bormann Ephem. epigr. IV p. 400 nr. 423)

ab comentarie (sic) cuetodiarutm), CIL XI 19

einen eraelatu») a commentlaris) nut(odiarum);

vgl. auch Ephem. epigr. IV 963 (aus Rom). Diesen

lag in Rom beim Kaiser, bezw. seinem Stellver-

treter, dem Gardecommandanten, die Führung dee

Gefängnisjournals ob, welche in den Bureaux der

Provinzstatthalter zu den Functionen dee com-

mentnriensie gehörte (Hirschfcld a. a. 0. 859,

62. Cauer Ephem. epigr. IV p. 423 nr. 20. 21.

Ruggiero Diz. epigr. II 541. Momrosen Ephem.
epigr. V p. 148. 2. 149, 2; Strafr. 817, 1). Zu Cod.

TTieod. IX 3, 6 vom J. 880 vgl. S. 767.

4.

a commentariie praelecti praetorio. Nach
Mommsens Vermutung (St.-R. II3 1122, 1;

ebenso Ruggiero Diz. epigr. II 540) hätten sich

diePraefecti praetorio zur Führung des Amtsbuches
ursprünglich — ähnlich wie die Provinzstatthalter

und vielleicht auch die Praelecti vigilum (n. 8.

762) — im Range unter den Centurionen stehen-

der abcommandierter Soldaten bedient. Mit dem
wachsenden Umlange und Ansehen der Praefectur

wurden ihnen dann Männer ritterlichen Standes

als Kanzleigehülten zugewiesen, die auch in der

Titulatur a c. von den subalternen rommen ta-

rier*fies der Militärordnung sich differenzierten

(vgl, auch Mommsen Ztschr. d. Savigny-Stiftung

XVI Rom. Abt. 189, 5). Auch die Fassung von

Vatic. frg. 222, wonach U qui commentarioe

habet praelecti, quamdiu hie commentarioe habet

praelecti, nach einem Rescripte des dirur Marcue
cum Klio von der Tutel excusiert sein sollte, lässt

erkennen, dass diese Stellung damals nicht mehr
den eigentlichen olKcia mititaria zugezählt wurde.

Von den bei Cauer und Ruggiero a. a. 0. ge-

sammelten inschriftlichen Erwähnungen (CIL VI
1564. 8400. VIII 8828. 9368. 11841. X 7585; un-

sicher XII 67 1 . XIV 1 85) ist die älteste (CIL VI 1 564
= Dessau 1452 ab commentariit Comeli Re[pen-
tiiti pr(aelecti) pr(aetorio)J) nicht vor Antoninus

Pius, vielleicht sogar erst unter Marc Aurel anzu-

setzen (Hirschfcld Verw.-Gesch. I 216, 2. Klebs
Prosopogr. 1 461 f. nr. 1168). Obgleich die Titulatur

häufig a rnmmcntaris praehrtorvm praetorio

lautet (CIL VI 8400. VIII 9368. 11341), hatte doch

jeder Praefect, wie sein eigenes Officium, so auch

seinen besonderen a c. (vgl. CIL VI 1564. Vatic.

frg.222,dazuHirsehfeld a.a.O.;vgl.auchMomm-
sen Strafr. 51 5 mit A. 2). Nach Hirschfeld (anders

Hommien St.-R. II3 1122, 1; vgl. Cauer a. a. 0.

478) rangieren diese Beamten mit den niederen

Procuraturen; zu hohen Würden gelangten später

die in CIL VI 1564. X 7585 genannten Männer.
Wie die vorangehende oder nachfolgende Be-

kleidung der Ämter ab epietulie (CIL VI 1564;

dazu Hirschfeld a. a. 0. 34, 1 nr. 1),

a studiis (CII, VI 8400) zeigt, bevorzugte man
juristisch und litterarisch gebildete Männer auf

diesem Posten. Die Agenden desselben müssen

i

'enen des ritterlichen a rognitionibue (s. d.) heim
laisergeriehte und des gleichgestellten itgonoio-

noidc des Praefeeten von Ägypten im wesentlichen

analog gewesen sein (u. 8. 764). Hierher gehört

auch Dio LXXV 15 (über den a c. des Praef.

praet. Plautianus): S re rae diene bt’ abroü Xeyo-

phae äiardreior, xtlevailtls xorc bnd voü 2Ufifaov

äoyovvroc dlxr/v uva eloayaytiv, oie gbeXpoev (vgl.

Mommsen Ztschr. a. a. 0.). Ein in den com-
mentarii (bziopvripaxa) des Praefeeten enthaltener

Ausweisungsbefehl wird in der Entscheidung Ha-
drians bei Dositheus § 78 (Corpus iur. anteiust.

I, ed. Bücking col. 205) erwähnt. Neben der Vor-

bereitung und der Protocollierung der vor dem
Praefeeten in und ausserhalb des Consiliums ge-

führten Gerichtsverhandlungen war sein a c., da

der Praefect zugleich oberste Instanz für das

hauptstädtische Gefängniswesen war (Mommsen
Strafr. 317 mit A. 1), wahrscheinlich schon da-

mals, wie später im 4. Jhdt., mit der Überwachung
der Inhaftierten und der Führung der Gefangenen-

listen (o. S. 760f.) betraut.

Litteratur: Hirschfeld Verw.-Gesch.1 216f.,2.

P. Cauer Ephem. epigr. IV p. 4241.478. E. Cuq
Mämoires präsentes par divers savants ä l’acad.

des inscr. I. särie IX 2 (1884) 885, 3. Mommsen
St.-R. II3 1122, 1; Ephem. epigr. V p. 128. H.
Thädenat Dict. des ant. 1 14031. Ruggiero
Diz. epigr. II 539f.

5. a c(ommentariie) prfaelecti vigilum). So
hat Kellermann (Vigil. Rom. latere. 15) die

Abkürzung ACPR gedeutet, die in CIL VI 1057,

n 62. 1058 ui 8 vor den Namen zweier gewöhn-
licher Soldaten steht. P. Cauer Ephem. epigr.

IV p. 425 (vgl. Ruggiero Diz. epigr. U 540) be-

streitet dies — kaum mit Recht — unter Hin-

weis auf den ritterlichen Rang der mit ungleich

wichtigeren Agenden betrauten a commentariis
praelectorum praetorio, der übrigens auch nicht

vor der 2. Hälfte des 2. Jhdts. nachweisbar ist.

6. comm(entarieneis) proef(ecti) urbie, CIL
VI 8402. Cuq Mämoires a. a. 0. 358, 8.

c) Statthalterschaften der Provinzen.
7. Im 2. und 8. Jhdt. der Kaiserzeit ist der

commentarieneis ein in das Officium des praeeet

prorinciae abcommandierter privilegierterLegions-

soldat {principalii), der mit der Führung des

Amtsbuches des Statthalters beauftragt ist. In

den von Cauer p. 424 und Ruggiero 540f. zusam-

mengestellten Inschriften kommt einmal (CIL V
6867) ein a rom(mentariis) cofn)s(ularu), sonst

zumeist die Benennung commentariensie legati

pro praetore oder coneularie vor. In Inschriften

wie CIL II 4122. 4156. III 4452 (dazu v. Doma-
szewski Rh. Mus. XLV 204. 209) sind die com-
mentariensf», obgleich hier der Charge derLegions
name im Genetiv beigefügt ist, nicht etwa, wie

Cauera.a.0. 424 und Ruggiero annehmen,
als den einzelnen Legionslegaten zugewiesen an-

Zusehen; sicher gehörten auch sie dem Officium

des Statthalters an. Vgl. die Inschrift Mitt.derCen-

tralcomm. N. F. XXIII (1897) 77 nr. 21 mit eo/m-

men t(arienei)) co(n)s(ulari») leg(ionis) VII Cltau-

diae) provinc(iae) Roeei(ae i]up(eriorie). Das-

selbe gilt auch wohl dort, wo Soldaten als rom-

mentariensis ohne weiteren Beisatz bezeichnet

werden (Cauer a. a. 0. 425. Ruggiero a. a. 0.

541). Ausnahmsweise erscheint in CIL VIII 2586
neben einem eommfenfartenstt) legfati) (des Le-

gaten von Numidien) ein romm(entariensis) tri-

b(uni) sezmenstris, der dem letzteren wohl bei

Rechtsprechungen ez delegatione legati als Pro-

tocollführer beigegeben sein mochte (vgl. o. 9.734).

Zweifelhaft ist der a comment(ariis) [prae]l(eeti1)

der legio XXII primigfenia) in CIL V 7004.
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Gleich den übrigen Officialen des Praeaes, Ruggiero Diz. epigr. II 5-401. (vgl. I 538.).

wurden die e. in gleicher Anzahl wie die ror- H. Peter Gesch. Litt. I 231.

nicularii, d. h. zwei oder drei (vgl. CIL II 4122. 8. (a commentariis praefrcti Aegypti). Im
III 4452. VIII 2596) von den in der Provinz nämlichen Range wie die dem Ritterstande an-

liegenden Legionen beigestellt; in Provinzen, wo gehörigen a rummentanis praehxtorum prae-

keine Legionen standen, wnrden sie den Legionen torio steht der Kanzleibeamte, der den Praefectus

der Nachharprovinzen entnommen (so in Dalma- Aegvpti bei seinen richterlichen Functionen unter-

tien, CIL III 2015, dazu Mommsen CIL III stutzt und die Processprotocolle führt. Philon in

. 283. v. Domaszewski a. a. 0. 211. Bai- Flaee. 16 schildert die Thätigkeit eines gewissen

lif-Patseh Röm. Strassen in Bosnien I 57). InlOLampon: .-ipootorän roic fortpoan, Sinkt ii Ka-

den gemeinsamen Dedicationen von prineipalcs loirro, ixeprypatlCtto tat Slxae tloSycor c5f

(CIL II 4122. III 4452; Suppl. 7794, dazu J. exaiv tdßir, und bemerkt, die Statthalter hatten

Jung Fasten der Provinz Duden 177. 180), die bei der Masse der Geschäfte einen solchen rgap-

selbstveretändlich alle unter den Centurionen ran- patoxigwv nicht entbehren können. Lukian be-

gierten (Mommsen St.-R. II* 1122, 1), stehen kleidete selbst dieses Amt (apol. 12): bripootg

die <*. im Range hinter den comicularii und trjt peyiaxyz AiJiv- xotvuivovpev xal 16 plßot ovr-

vor den speeulatores. Man rückte zumeist vom Suuigdttoper. tyajry' oh, cl axbpaio, S6(aip’ Sr

speculator (zu diesen v. Domaszewski 2098. OCX ov xo ciuKoöraxov Myvmlae ravrTjf apxit
CIL II 4145, vgl. 4179. III 2015. Bois6ieu Inzer. kyxtxexQlotku, xät Slxae tiadyeiy xal vd£iv avrait

de Lyon p. 64), mitunter vom frumentarius, een- 20 Ttjv ngoayxovoar emti&evai xai täte npaxtoplrair

tenarius oder quaeetionarivt (CIL II 4156; vgL xoi leyopbaiv ixa(axartayr ixoprjpata yga-

CIL VIII 2586. 2751) zum commentariensis, zu- rpratku xal tat tt fatoQilae rwr Sixaioloyoirruar

weilen aber auch mit Überspringung dieser 8tufe ßvSpiinv xal tie toi Spiovtoe yvwaue xpöe ti

zum rornicutanus vor (vgl. Cauer a. a. 0. 478). oaqpiotator Spa xai SxQifUotatm oirr xlottt tjj

Mit den militärischen Functionen des Statt- peyUnp btagmlatttnr xal xapaSMrai 6t)pool<f xpit
halters scheint der e. nichts zu thun gehabt zu tov Art xqövoy daioxttooplrat. Dafür beziehe er

haben (o. S. 734); das Kanzleiorgan für die — fügt Lukian hinzu — öBentliches hohes Ge-

militärisehen Dienststücke, Befehle und Rech- halt und habe Aussicht auf die procuratorische

nungen, war der aelariui (vgl. Kubitschek Laufbahn (f#voc hutpaxijrai fj uwt SXXat xQa-

o. Bd. I S. 286. Seeck ebd. S. 301 f.). Da- 30 *ttt ßaoiltxat); vgl. auch Hirschfeld Verw.-

gegen oblag den e. jedenfalls die Protocollfüh- Gesch. I 209, 3. Prosopogr. II 301 f. nr. 276. H.

rung über die nicht militärischen Verwaltungs- Peter Gesch. Litt. I 226, 8. 285, 1. Den grie-

acte der Statthalter (über deren commcntarii oben chiechen Titel dieser Stellung hat Mommsen
S. 738L); Vegetius II 19 (vgl. Kubitschek o. Bd.I Ztschr. d. Savigny-Stiftg. XVI Rom. Abt. 1818. er-

8.

288) berichtet, dass neben der Aufzeichnung der kannt in dem npoaoSonoiSt. der in dem vonihm neu

militärischen Acta auch re». . . civilit polyptychis edierten Protocoll eine» vor dem PraefectusAegypti

adnotatur. Daneben hatten sie vielleicht auch ähn- stattgefundenen Strafprocesses aus dem Ende des

liehe Functionen wie der xpooodoxoiöc des Prae- 2. Jhdts. (UBM II 888) als instruierender Be-

fectus Aegypti (u. S. 764) Von den zwei commen- amter und eigentlicher Leiter der Untersuchung
tarienses, die nach CIL II 4122 im Officium des 40 erscheint (vgl. Mommsen a. a. 0. 188L). Seine

Legaten von Hispania citerior dienten, nennt CIL bisher noch nicht nachgewiesene lateinische Be-

ll 4179 (dazu Ruggiero a.a. 0.541) einen com- Zeichnung könnte a commentariit praefeeti Aegypti
(mentariensis) ab actis citiiib(us) (vgl. dazu CIL gelautet haben. Unverkennbar ist die Ah nfich-

II 4145). Da die commentarienses mit den acta keit mit dem im 2. Jhdt. gleichfalls ritterlichen

militaria nichts zu echafien haben, soll der Beisatz Beamten a cognitionibus, der nach Philostr. vit.

ab actis eirilibus vermutlich den Protocoliführer soph. II 30 (vgl. 32) im Kaisergericht ,die Pro-

im Civilprocesse von jenem commentariensis unter- cesse aufruft
1

und die Protocollierung besorgt

scheiden, der das Amtsbuch über die Strafver- (o. S. 221). Die Überlieferung über den xgooo-

handlungen vor dem Statthalter führte. Vielleicht Soxotit gestattet einen Rückschluss auf die Agen-

ist damit die spätere DiBerenzierung des civil- 50 den der gleichgestellten Beamten a commen-
processualen ab actis von dem auf das Strafver- form prae/eetorum praetorio, sowie — wenig-

fahren beschränkten commentariensis (u. 8. 766) stens bis zu einem gewissen Grade — der im
vorgebildet. Als Gehülfe im Strafverfahren be- Range allerdings weit zurückstehenden commen-
gegnet ein commentanensis in den Acta. 8. Pionii tarienses in den Officien anderer Provinzen (o.

.

21 (Acta SS. 1. Febr. I p. 408.; unter Decius), S. 762L).

wo der hl. Pionius von Smyrna von ihm zur Hin- Litteratur: E. C u q Etudes d'öpigrwhie juri-

richtung geführt wird (Hirschfeld 8.-Ber. Akad. dique (Biblioth. des äcoles franc.XXI) 95f. Momm-
Berl. 1891, 33, 155). sen Ztschr. der Savigny-Stift. XVI Rom. Abt.

Litteratur: E. Kuhn Städt. Verw. des röm. 1818.

Reichs I 1521. Mommsen zu CIL III 4452.60 d) Centralverwaltung der Finanzen.
P. Cauer Eph. epigr. IV p. 424. 478. E. C u q
Mömoires prösentöa par divers savants ä l’acad.

des inscr. I. »4rie IX 2 (1884) 471. Marquardt-
DomaszewBki 8t.-V. II* 547. A. v. Doma-
szewski Rhein. Mus. N. F. XLV 2098.; Westd.

Ztschr. XIV 81—83. H. Thödenat Dict. des

ant.1 14021. R.Cagnat L’armöe romaine d’Afriaue

1268. 131, 1. 1381. Kubitschek o. B. I S.287.

9. comm(entariensis) rat(ionis) kastr(ensis)

CIL VI 8519 (unter Marc Aurel und Verus);

adiutor ofHei commentari kas(trensis) (unter

Pius) CIL VI 8518.

10. a commentaris rationis patrimoni CIL
VI 8502 (unter Traian). 8508 vgL VI 8509. XI
8860 (unter Traian). Hirschfeld V.-G. I 42, 1.

80, 1. M. Rostowzew Röm. Mitt. Xni 110, 1.
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11. a[gjene pro eommfentaricnei) eummfae

)

prieatae CIL VI 29682 = Röm. Mitt. VI 340;

vielleicht der Stellvertreter des ordentlichen Be-

amten o mmm/entariu s. rei p., vgl, Hirschfeld
S.-Ber. Akad. Berlin 1893, 423, 2.

12. a eomment(arie) rat(ionie) hereditat(ium)

CIL VI 8933 (unter Claudius); eommentareeie

fad] SlatioHem kerfeditatium] CIL VI 8437

(unter Pins); libr(ariue) comm(entanomm) et(a-

tionie) kerfeditatium) Ifabularii) k(attrennn) 10

CIL X 3878. Hirschfeld I 55, 3.

e) Finanzverwaltung der Provinzen.
13. Neben den militärischen commentariemen

werden in den Inschriften mitunter kaiserliche

Freigelassene als ae. oder commentariemet einer

bestimmten Provinz bezeichnet; vgl. CIL II 6085

(Baetica, dann Alpes Cottiae). III 258 (Galatia).

X 6092 = Dessau 1500 (Belgien; unter den

Flaviern). V 7882 (Alpes maritimae). Bull. hell.

= Dessau 1609 (flavische Epoche). Hirschfeld
I 173, 2; o. S. 742.

i) Kaiserliche Spiele.
23. eommfentarieneie) ludi matutini CIL VI

352. Hirschfeld I 179f. 3.

24. o eommentfaris) ratfionie) rcstium eeae-

niefarum) et gladiat(oriarum) CIL VI 10089

(Freigelassener des Claudius). Hirschfeld I

184, 1.

k) Kaiserlicher Haushalt
25. a eommentarie ornameniorum CIL VI

8951 =De s sau 1783. Hi r sch f el d I 184, 1.

26. eommefntarieneie) viUae Tiburtie CIL
XIV 3636= D e s e a u 1584 (nicht vor Hadrian).

Rostowzew Röm. Mitt. Xin 111.

l) Priestercollegien.
27. pubtievs a eommentarie (quindeeimjvi-

rum efacrie) f(aciundie) CIL VI 2312; o. S. 731.

28. publiefue) a eommentariie [Iratrum Ar-

XVI 174 (= Qlasnik zemaljskog muzeja u Bosni 20 ralium] CIL VI 2103a 4; oomm(entarieneit)

XI 1899, 786) Aug. lib. ab eommentarie Epiri et CIL VI 2067 u 5; vgl. o._S. 781

Aekaiae (vgl. Ruggiero II 540). Da nnter

diesen Provinzen auch senatorische (Baetica,

Achaia), daneben besonders proeuratoriache ver-

treten sind, durften diese kaiserlichen Freigelas-

senen den Bureaux der procuratoree Augueti, also

der Finanzverwaltung zugeteilt gewesen sein; vgl.

bes. CIL X 6092 proximfo) rationali et a eom-

mentariie provinefiae) Beigiene. Ein collegium

Fauetinianum eommentareeium bezeugt CIL III 30

6077 Grabschrift eines arcarius provinciae Alias).

Hieher gehört das Bureaupersonal des proeu-

rator Augueti traetus Karthaginieneie in dessen

tabuiarium zu Karthago, durchaus kaiserliche

Selaven: adiutor a eommentariie CIL VHT 12610
—12612. 12893—12897. 16561; adiutor ad in-

etrumentu(m) commentariorum CIL VIII 12898;

vgl. M o m m s e n Ephem. epigr. V p. 111; CIL
vm p. 1335B. A. Schulten Die röm. Grund-

herrschaften 74f.

14. a eommentariie keei Aeiatiei CIL VI

8572 = Dessau 1516. Hirschfeld I 14, 1.

15. conmentarieeie aurariarum Delmatarum
CIL m 1997= Dessau 1595. Hirschfeld
I 84f„ 5.

16. commentar(i]eneie (quadrageeimae) Oal-

liarum CIL II 6085 = Dessau 1560 (unter

Marcus und Verus).

17. a commentfarie viceeimae) ker(editatium)

m) Städtische Verwaltung.
29. eommfentarieneie) re* pfubliene) Bene-

v(entanae) CIL IX 1663 (römischer Ritter); vgL

o. S. 7464.

Litteratur: Marquardt-Mau Privatleben P
151,111. R u g g i e r o Diz. epigT. II 589. Th 4-

d e n a t Dict. des ant. I 1403. Mommsrn Strafr.

515t.

II. Protoooll beamte seit Dioeletian.
In der diocletianisch-conatantiniachen Ämterord-

nung, welche die Trennung der civilen und mili-

tärischen Verwaltung durchfflhrte, waren die com-

mentarieneee nur in den militärischen Officien

nach wie vor abcommandierte Soldaten, in den
Übrigen Bureaux dagegen Civilbeamte, deren Titu-

latur (bei Lydus de mag. III 4. 8 mit 6*opw>-
feanygdgioe erklärt) allerdings nach Ps.-Ascon. zu

Cic. Verr. p. 169 Orelli de tegionaria militia her-

40 genommen war. Die geläufige Annahme, dass der

c. damals ausschliesslich mit der Criminalreehts-

pflege zu thun hatte, trifft wenigstens ffir den
Anfang dieser Periode nicht zu. Nach dem ordo

ealutationie sportularumque eub imp. luliano

(J. 361—368) in provineia Numidia CIL VIII

Suppl. 17896 (vgl. Mommsen Eph. epigr. V

6
629(1. B r u n 8 Fontes I* 257f. n. 87; dazu O.

arlowa Neue Heidelb. Jahrb. I 1648.) waren

in Civilprocessen an mehrere Oberbeamte (pri-

H(iepaniae) efilerione) CIL n 4184= D e s sau 50 mafei otfirii). darunter den prineepe, den eorwi-

1556. Hirschfeld I 66, 1. 68, 1.

f) Reichspost.
18. a eommentariie vekiculorum CIL VI 8542

= Wilmanns 1375 (Freigelassener des Traian).

Hirschfeld I 100,2. Marquardt-Mau Privat-

leben P 150, 5.

g) Öffentliche Bauten Roms.
19. eommentar[ijenete urbie alfvjei Tiberie

CIL n 6085 (unter Marcus nnd Verus).

cutariue und den eommentarieneie (Z. 28f.), ge-

wisse Sporteln zu zahlen (vgl. Lydus de mag. III

24. S c n i 1 1 e r Geich, d. röm. luiserzeit II 114),

nicht etwa blos wegen ihrer Stellung im Officium

(Karlowa Rechtagesch. I 880, 7. 884), sondern

als Honorar fOr bestimmte Dienstleistungen. Erst

seit dem Ausgange des 4. Jhdts. erscheint der

e. in den Rechtsquellen ausschliesslich als HQlfs-

organ der Strafrechtspflege; als Gehlllfe des Magi-
20. a eommentariie operum publicorum CIL60 strates bei civilgerichtlichen Verhandlungen hat

XI S860=Dessau 1603 (unter Traian). Hirsch-
feld I 42, 1. 4. 156, 8. 158.

h) Wasser- und Qetreideversorgung
Roms.

21. proz(imue) eommfentaneneie) ann(onae)

CIL X 1727. Rostowzew Röm. Mitt. XIII 120.

122 A. 3.

22. a eommentarie aquarum CIL VI 8487

sich von ihm der ab actie (o. Bd. I S. 825f.) differen-

ziert. Den Übergang zeigt der eomfmentarieneie)

ab actis eivilib(ue) einer älteren Inschrift CIL
II 4179 (dazu o. S. 763). Demgemäss nennt die

Notitia dignitatum, wie schon Bethmann-
H o 1 1 w eg in 149 bemerkt hat, bei allen iudieee

eivilee sowohl den e. als auch den a6 actie,

während sie den iudieee militaree, die anfäng-

oogle
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lieh nur Criminalgerichtsbarkeit liatten, blos im 6. Jhdt. giebt Lyd. de mag. III 4. 8. 9. 16.

den e. zuweist; vgl. die Zusammenstellung nach 17. Nach ihm (III 17) waren sie damals die

Behörden bei Thödenat 1403, 11 und Rüg- höchsten Criminalbeamten des Reiches, das Werk-

giero 544f. Index zu Seecks Ausgabe p. 303. zeug kaiserlicher Ungnade, nicht blos de« Un-
Der c. nimmt die förmliche Anklage (in- willens des Praetecten, Ton den Beamten ihres

ecriptio) zu Protocoll (vgl. Hesych. s. xo/tfuvta- eigenen Officium unterwürfig verehrt und ge-

glatoe tat tyygaybt ta>v fyxlqoduvv Sexdfuroc); fürchtet (Kuhn I 165). Ausser sechs adiutoree

er sorgt für die Ausführung des Haftbefehles (III 9. 16) unterstand ihnen die ganze Schar der

des Beamten (Edict. Iust. 13 c. 12. 17. 29. Lyd. appticitarii und clarirularii (III 8. 16).

de mag. III 18) und hat den Angeschuldigten 10 Litteratur: Gothofredus zu Cod.Theod. IX
dem Richter vorzuführen, ihn in Gewahrsam zu 3,5. Dirkscn Manuale latinitatisl64. KuhnStädt.
halten (C. Tb. IX 3, 5. M o m m s e n Eph. epigT. Verw. I 159. 165. Bethmann-Hollweg Civil*

V p. 149 n. 2), die Acten über die Verhandlung zu process III 1478. Puchta Institutionen I* 351.

führen, den Angeklagten foltern und schliesslich Krüger Kritik d. Iust. Cod. 167t. Karlowa
das Urteil an ihm vollstrecken zu lassen (Acta Rechtsgesch. I 883f. 880,7. Thödenat Dict. des

martyrum bei Panciroli Not. dign. or. c. 13). ant. I 1402f. P. E. Vigneaux Praefectuxa urbit

Dementsprechend hat er die Aufsicht über das 102f. Ruggiero Diz. epigr. II 544f.

Gefängnis Cod. Thcod. IX 3, 5. 6 = Cod. Iust. A. v. Premerstein.]

IX 4, 4. 5. Cod. Theod. VIII 15, 5 § 1. Firm. Commercium. 1) Ein im J. 371 n. Chr. von

Mat. III 6), dessen Schliesser und Kerkermeister 20 der Legion I Martiorum an der Donau bei Gran er-

(applicitani und clavicularii) ihm unterstehen bauter hurgut (CIL 111 3653, vgl. Hommien
(Lyd. III 8. 16. ‘Etymol. magn. s. xoftcvtagrjatoi. zu CIL III 10596 und p. 459), bei dem eich wohl
Gothofredus zu Cod. Theod. IX 3,5. Kuhn I ein Marktplatz für die norddanuvisniachen Bar
166 mit A. 1304. Bethmann-Hollweg III 148): baren befand. J. J u n g Römer und Romanen in

Er ist persönlich für die Häftlinge verantwortlich, den Donauländern1 129. 2. [Patsch.]

nimmt die Taggelder für die Verpflegung un- 2) Commercium ist der rechtsgeschäftliche

bemittelter Gefangener in Empfang (Cod.Theod. Güterumsatz, benannt nach dem Hauptfalle, dem
1X8, 7= Cod. Iust. 1 4, 9. Mommsen Strafr.804, Warenaustausche, und das Recht auf Teilnahme an

6, vgl. 303, 6) und hat nach einer Verordnung diesem Umsätze. Auch der Erwerb aus letztwilligen

vom J. 380 (Cod. Theod. IX 3, 6) allmonatlich dem 30 Verfügungen gehört dazu, Dig. XXX 40. XXXI 49,

Beamten ein Verzeichnis der Inhaftierten vorzu- 2. Ulp. XIX 5 commercium est emendi vendendi-

legen (Mommsen a.a.0. 310, 4; vgl. o. S. 760f.). que invicem tue (ähnlich Inst. HI 19,2) bestimmt
Im Range kommt der e. im Officium des den Begrifl daher zu eng und dabei auch wieder

praeeee piwinciae (vgl. Mommsen Eph. epigr. zu weit, denn das C., das auch Nichtrömern ver-

V p. 636 mit A. 1), ähnlich wie schon im 2. und liehen werden konnte, obwohl es ohne weiteres

8. Jhdt., erst nach den Spitzen des Bureaus, dem nur Römerp zustand (Cie. Verr. n 124. III 93.

princepe und dem corniculariue. Während die

beiden letzteren nach dem numidischen ordo ea-

lutationie (o. S. 766) in der zweiten Gruppe zur

salutatio des Statthalters zugelassen werden, dürf- ‘

ten die c. erst in der vierten Gruppe unter den
[otHJcialee ex ordine (Z. 14) Zutritt gehabt haben;

über ihre Zulassung zur Adoration des Kaisers

vgl. Karlowa Jahrb. a. a O. I 1 73. In der
Regel hatte jedes Officium einen c. Bei seinen

Agenden wurde der c. durch ein mehr oder minder
zahlreiches Bureaupersonal (scrintum) unterstützt,

bestehend aus einer Anzahl von adiutoret, welche

Ulp. XIX 4. Liv. XXXI 81. XLin 5 denorum
eguorum commercium), bezog sich wohl nur auf
negotia iurit cirilit, z. B. die mancipatio Ulp.

40 XIX 4, während die Geschäfte des tu» jenfiam
wenigstens in der Regel grundsätzlich auch den
peregrini oflenstanden, insoweit sie überhaupt zum
Geschäftsverkehre zugelassen waren. Cic. Verr. IV

135. Inst. III 19, 2. Dig. XLV 1, 34. XXX 40,

vgl. hierzu Voigt Ins naturale II 6998. Baron
Peregrinenreeht und ins gentium, Leipzig 1892,

198. und die dort Angeführten, insbesondere auch

J Ö r s Röm. Rechtswissenschaft zur Zeit der Re-

det Schola der Ezceptoren entnommen waren (Cod. publik 1888, 1348. und Wlassak Röm. Process-

Inst. I 27, 25. Cod. Theod. IX 3, 5 = Cod. Iust. 50 gesetze II 1458. C u q Lee institutions juridiquee

IX 4, 4. Lyd. III 16), und andern exccptores des Romains, Paris 1891, 3968.
untergeordneten Ranges (Lyd. in 17. 18). Vom Das commercium konnte im Verkehre unter

odiutor rückte man nach Massgabe des Dienst- den Bürgern entzogen werden. Es geschah dies

alters zum commentarieneie vor (Cod. Theod. VIII z. B. gegenüber dem Verschwender, über den

1, 2. Lyd. III 16. 20; vgl. Kuhn I 159 mit eine alte Interdictionsfonnel denBefehl verhängte:

A. 1256. Bethmann-Hollweg Hl 147L). Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua

Den Praefecti praetorio war in dieser Epoche ditperdit liberoeque tuot ad egeetatem perducie,

gleichfalls je ein c. als Kanzleibeamter für die ob tarn rem fihi ea re commercioque interdico,

Criminalgerichtsbarkeit zugewiesen; vgl. Not. Paul. III 4 a, 7. Ferner waren gewisse Sachen
dign. occ. II 47 (Italien), m 42 (Gallien); or. II 63 60 dem Verkehre entzogen, die ree extra commercium
(Orient). III 24 (Illyricum); dazu Cod. Iust. I 27,25 (zuweilen verwechselt mit den ree extra patri-

(Africa). Unter den sehr angesehenen Officialen der monium, Inst. II 1 pr., die allerdings auch eztro

Praefecten (praclectiani, vgl. Bethmann-Holl- c. sind, vgl. Inst. 111,78. Windscheid Pand.T

weg III 137) nimm t der c. eine bevorzugte Stel- I 416 § 147, 1). Zu diesen ree extra commercium
lung ein; er rangiert gleich hinter dem cornieu- gehören namentlich die ree publico ueui deeti-

lariue und dessen adiulor. Ausführliche Nach- natae, die dem Gemeingebrauche gewidmeten
richten über die zwei xopgtrtagicHot des prae- Sachen. Sie waren, ebenso wie die ret sacrae und
fectue praetorio Orienti» und ihr Bureaupersonal religioeae (a Sacrum und Religiotum) nach
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römichem Rechte so völlig vom Verkehre ausge- Commius. ein Atrebate wurde nach der Unter-

sehlossen, dass nicht einmal im Hinblicke auf werfung seines Stammes 697 = 57 von Caesar als

einen späteren Wegfall ihrer Verkehrsunfähigkeit König eingesetzt (Caes. h. g. IV 21, 7. Silber-

ein Vertrag über sie zulässig war, Dig. XVIII münzen der Atrebaten bei Holder Altkelt.

1. 34, 1. XLV 1, 88 § 5; vgl. auch Inst. II 20, 4. Sprachschatz 1073. 1077f., s. o. B. III S. 867).

Dig. XXX 39, 10. Ulp. XXIV 9. Littcratur Kr wurde dann 699 = 55 vor Caesars erster

zu den reaeztrac. Windscheid Pandekten7
1 146. Expedition nach Britannien wegen seines grossen

147. Dernbnrg Pand. I § 69ff., zu C. überhaupt Ansehens bei den dortigen Völkerschaften vor-

Karlowa R. R.-G. II 71ff. 236. 316 und Leon- nusgesandt, um sie zur Anerkennung der römi-

hard Institut. 184.243. 400. [R. Leonhard.] 10 sehen Oberhoheit zu bewegen, aber er wurde

Commetaculum, eine Rute, die der Flamen nach seiner Ankunft auf der Insel festgenommen

heim Zuge zum Opfer in der Hand trägt, um die und erst nach einem glücklichen Gefecht, das

Menschen von sich abzuhalten (Fest. ep. p. 64. die Römer den Barbaren lieferten, mit der Bitte

56), damit nicht eine Berührung ihn verunreinige, um Frieden und um Entschuldigung zurückge-

[Wissowa.] sandt; mit seinem kleinen berittenen Gefolge

Commissoria lex ist die Verfallclausel, be- leistete er darauf gute Dienste (Caes. IV 21,

nannt nach dem Worte committi = verfallen, z. B. 8. 27, 2-—4. 35, 1). Auch beim zweiten britan-

poena committitur Dig. III 5, 1; multa com - nischen Feldzuge 700 = 54 begleitete er Caesar

mittitur Dig. XXXV 1, 6 pr.; dies committendi und vermittelte den Frieden mit Cassivellau-

= der Verfalltag, Dig. IV 4, 38 pr. Die l. c. 20 n us (V 22, 3). Zum Zank für seine Dienste ver-

bat eine verschiedene Bedeutung je nach dem lieh Caesar den Atrebaten Steuerfreiheit und volle

Gegenstände des Verfalles, den die betrifft. Bei Unabhängigkeit in allen inneren Angelegenheiten

zweiseitigen Geschäften ordnet die Verfallclausel und dem C. selbst die Herrschaft über die Moriner

den Wegfall des ganzen Geschäftes unter bestimm- (VII 76, 1), bewies ihm auch im J. 701 = 58 sein

ten Bedingungen als verabredete Strafe an, z. B. Vertrauen, indem er ihn nach dem Feldzuge gegen

ut st nitro duoe mettses ab emptionr rcliqui die Menapier mit einer Reiterabteilung in deren

prehi partem dimidiam non »oMeeet, inemptut Gebiete zurückliess (VI 6, 4). Aber der Geist

esset (bc. fundus), Dig. IV 4, 88 pr. XVIII 8, 4 pr. des Aufruhrs, der sich 702 = 52 mit Blitzes-

Den säumigen Käufer trifft hier nicht nur die Ün- schnelle durch ganz Gallien verbreitete, ergriff

gültigkeit des Geschäftes, sondern auch der Verlust 30 auch den C. gewaltig: die BeDovaker, die den

der arra (s. d. Nr. 4) und der richtigen Meinung Krieg nur auf eigene Faust führen wollten, wur-

nach auch der bereits gezahlten Teilleistung, vgl. den durch seine Autorität zum Anschluss an den
Glück Comment. XVI 289U. und Burckhard grossen Bund aller Stimme bewogen, er erhielt

Archiv f. civ. Pr. LI 12. 17 1510. 289B. Per- mit drei anderen Fürsten den Oberbefehl über

niee Laben II 188, 1. Dcrnburg Pandekten5 das Heer, das vergeblich versuchte, den in AleBia

II 268 § 95, 22. Bei dem Pfandvertrage betrifft eingeschlossenen Verringetorix zu entsetzen (VII

die l. c. nicht den Verfall des Geschäftes, sondern 75, 5. 76, 1. 2. 4. 79, I). Die nächsten Thaten
des Pfandes, das nach ihrem Inhalte dem Gläubi- und Schicksale des C. berichtet Dio XL 42, 1—3:
ger gehören soll, wenn er nicht befriedigt wird. C. setzte sich an die Spitze der Beigen und lieferte

Diese Form der Verfallclausel diente vielfach zur 40 den Römern drei Gefechte, die zwar unglücklich

Ausbeutung des Schuldners, sobald der Wert des endeten, aber seine Verschlagenheit und Gefähr-

Pfandstflckes die Höhe der Schuldsumme erheblich lichkeit deutlich offenbarten. Er fuhr fort, die

überstieg. Darum hat Constantin sie verboten. verschiedenen Völkerschaften gegen die Fremd-
Cod. Theod. DI 2, 1 = Iust. VIII 34 (35), 3. herrschaft aufzuwiegeln, so dass T. Labienus, der

Dernburg Das Pfandrecht des heut. röm. R. während des Winters in Caesars Abwesenheit den
II 1864, 273n.; Pandekten5 I 689 § 280 und über Oberbefehl führte, sieh seiner mit List zu ent-

die geschichtliche Entwicklung dieser lei com- ledigen trachtet' . Aber der von ihm damit be-

missoria Pernice Ztschr. d. Savigny-Stiftung auftragte C. Vnlusenus Quadratus führte seine

V 134. [R. Leonhard.l Aufgabe nur halb aus; bei einer Unterredung
Comminsum ist das zur Strafe für Nichtbe- 50 wollte er C. heimtückisch ermorden lassen, doch

zahhmg eines Zolls, einer Steuer oder einer Ab- dieser wuide schwer verwundet von den Seinigen

gäbe an den Empfangsberechtigten verfallene Gut, in Sicherheit gebracht (Hirt. b. g. VIII 23, 3
Dig. IV 4, 9, 5. XIX 2, 61, 1. XXXIX 4 de —7. Dio XL 42, 1). Seitdem verfolgte C. die

puhlieanis et rectigalibus et eommissis 1 1 g 4. Römer mit noch unversöhnlicherem Hasse, als zu-

16 pr. § 2. 3. 4. 12. Cod. Theod. III 30, 5. V vor. 703 = 51 stellte er sich zunächst den Bel-

13, 15Ü. XII 6, 2, 1. Der zur Erhebung der nicht lovakern zur Verfügung, die unter ihrem Häupt-
getilgten Schuld Berechtigte erwirbt das Eigen- ling Correus eine neue Erhebung vorbereiteten,

tum an dem C. sofort und überträgt sein Recht und suchte durch Werbung germanischer Hülfs-

daher auf seine Erben; auch sind die Erben des truppen ihre Macht zu verstärken (Hirt. VIII 6,

Schuldigen unbeschränkt haftbar, was beides von 60 2. 7, 6. 10, 4L). Nachher, als die Bellovaker

dem gewöhnlichen Rechte der Strafansprüche ab- geschlagen waren, Correus seinen Tod in der
weicht, Dig. XXXIX 4, 14. Nach Quint, decl. 859 Schlacht gefunden hatte und alle anderen sich

scheint es freilich, als ob — wenigstens für die unterwarfen, flüchtete er zu den Germanen und
publicani — eine monut iniectio zum Erwerbe setzte allein den Kampf fort, wobei er mit seinen

des C. nötig war, vgl. Cic. Verr. III 54. Fr. de iure Reitern dem Gegner mancherlei Schaden zufügte

flseiglS. Pernice Parerga, Ztschr. der Sav.-Stift. (ebd. 21, 1. 23, 2. 47, I—3). Der kühne Atre-

V 130, 5. K a r 1 o w a R. R.-G. II 39. bäte war der einzige Mann in Gallien, der seinen

(R. Leonhard.] Widerstand noch nicht aufgegeben hatte; daher
25Paulj-Witsowa IV
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entsandte M. Antonius noch einmal den C. Volu-

senus gegen ihn. Es kam zum Gefecht, worin

C. diesen seinen Todfeind lebensgefährlich ver-

wundete, aber schliesslich den kürzeren sog (ebd.

48, 1—7). Damit war sein Hass wenigstens sum
Teil befriedigt und seine Kraft erschöpft; die

Gegner aber, die die ihrige für den nahen Ent-

seheidungskampf zwischen Caesar und Pompeius
aufsparen mussten, Hessen sich gleichfalls bereit

XLUI 26. G. E. S c h m i d t a. a. 0. 55«. § 3)

und befreit ihn von der Pflicht zu einer besondern

Sorgfalt, so dass er nur für Dolus (und grobes

Versehen) haftet (Dig. L 17, 23), da den Herrn
sein Widerrufsrecht in genügender Weise schützte.

Isid. orig. V 25, 16. 17. Bruns Font* II 84.

Das e. dagegen war die freundschaftliche Ausleihe

von Gegenständen, wie sie gelegenlich und in

der Regel nur auf kürzere Zeit vorkommt. Com-
finden, zu unterhandeln. C. willigte ein, an einem 10 modare bedeutete überhaupt ursprünglich so viel

von jenen zu bestimmenden Orte ruhig zu leben,

unter der Bedingung, dass er persönlich nie einem
Römer vor die Augen zu treten brauchte, und
Antonius gestand die von berechtigtem Misstrauen

dictierte Bedingung zu (ebd. 23, 7. 48. 8f. Dio

XL 43, 2). Es ist unbekannt, welche der beiden

Parteien Grund hatte, zu fürchten, dass die andere

den Vertrag nicht beobachten würde. C. ent-

schloss sich, anscheinend nach kurzer Zeit, im

wie zur Verfügung stellen (z. B. operam eom-

mudare, Plaut. Rud. 439; nomen evmmodare,

Cic. Verr. IV 91; de off. I 51; ep. II 17. III 3.

Pernice Labeo I 429, 19. 21. Cic. Verr. IV

6: commodis horpilum. Cic. Cael. 32. 33. 51).

Das c. kam vorwiegend bei beweglichen Sachen
vor; bei Verleihung von Grundstücken zu einem
bestimmten Gebrauche wollte daher Labeo nicht

von rommodare, sondern von utendum darf reden,

freien Keltenlande jenseits des Canals seinenWohn- 20 eine Verfeinerung des Sprachgebrauches, die nicht

sitz zu nehmen und täuschte durch eine seiner

Kriegslisten die naehsetzenden Römer (Frontin.

strat. II 13, II). Auch ein Teil der Atrehaten

siedelte nach dem südöstlichen Britannien über
(vgl. o. Bd. II S. 2138) und C. gründete mit
ihnen ein neues Reich. Seinen Namen trugen die

dort gefundenen Goldmünzen seines Sohnes Verica

(vgl. H olden. 0. 1077L), der gewöhnlich mit
Bericus identificiert wird,-dessen Hülfegesuch unter

durchdrang und auch nicht im Edictum perpetuum
Aufnahme fand (Dig. XIII 6, 1, 1. Pernice Labeo
I 430. L e n e 1 Ed. perpetuum 200; vgl. auch

Vat. frg. 269). Dig. XII 5, 9 pr. (Paulus) spricht

sogar von restimenta utenda eommodare. Vom
Darlehen unterscheidet sich das e. (ebenso wie

das precarium) dadurch, dass der Empfänger zur

Rückgabe derselben Sache, die er empfangen hat,

verpflichtet ist, Dig. XIII 6, 8. Agroecius de

Claudius die Occupation der Insel durch die Rö- 30 orthogr. G. L. VII 124, 13 K. Ihm ist hinsichtlich

mer veranlasste (Dio LX 19, 1. vgl. Hübner
Herrn. XVI 519f„ dagegen Holder a. 0. 406;
s. o. Bd. III S. 294. 869). Eine Monographie
über C. von S t o c c h i (Due studl di storia Ro-
mans, Florenz 1887) kenne ich nur aus Burs.

Jahresber. LX 1889, 291. [Münzen]
Commodatum ist die unentgeltliche Leihe

einer beweglichen oder unbeweglichen Sache zu

einem ausdrücklich oder stillschweigend bestimm

dieser Sache eine ganz besondere Sorgfalt sut-

erlegt (Dig. XLIV 7, 1, 4. XIII 6, 18 pr.; vgl.

hierzu Pernice labeo II 354). Ein bewusster

vertragswidriger Gebrauch der geliehenen Sache,

die selbst c. heisst (Isidor. V 25), galt als tur-

tum. Dig. XIII 6, 5. 8. Oai. III 196«. Die Un-
vollkommenheit der Rechte des Commodatsrs ver-

anlasste Seneca de eonsul. ad Marc. X 1 die ver-

gänglichen irdischen Güter mit dem e. zu ver-

ten Gebrauche. Die Gebrauchsbestimmung ist e», 40 gleichen. Der Schutz doB r. war wohl ursprüng
was das e. vom precarium (s. d.) unterscheidet,

der widerruflichen Verleihung einer Sache zu be-

liebigem Gebrauche (G. E. Schmidt Das com-
modatum und precarium, Leipzig 1841. besonders

S. 161), während die herrschende Meinung in der
Beschränkung des Widerrufsrechts des Verleihers

auf einen Zeitraum das eigentliche Unterschei-

dungsmerkmal zwischen c. und Precarium sieht.

Ubbelohde Archiv f. eiv. Pr. LIX 221«. bat

lieh der Sitte überlassen. Später stellte das prae-

torische Edict Klagen auf (in Anlehnung an ein

älteres arbitrium eommodati, Schulin Geschichte
des röm, R. 402), Inst. IV 6, 28. Der Verleiher

erhielt die oefio eommodati direrta gegen den
Entleiher, der Entleiher eine aetio eommodati
contrario zum Ersatz für notwendige Auslagen
auf die geliehene Sache oder für den aus einer

groben Verschuldung des Verleihers erlittenen

nachgewiesen, dass das Precarium Fälle umfasst, 50 Schaden, Paul. II 4. Dig. XIII 6. Cod, IV 23.

in denen möglicherweise der vorbehaltene Wider-
ruf der Leihe gänzlich unterbleiben soll. z. B. eine

vorläufige leihweise geschehende Hingabe der ver-

kauften Sache in der Hoffnung, dass sie der Em-
pfänger durch Preiszahlung erwerben werde. Auch
hierdurch ist die übliche Auffassung des e. wider-

legt. Die geschichtliche Bedeutung der beiden
Formen von Leihe ist jedenfalls eine verschiedene.

Das precarium hat sich aller Wahrscheinlichkeit

Inst, m 14, 2. Die aetio eommodati wurde zu-

weilen als tormuta in ius eoncepta gewährt, zu-

weilen als tormuta in factum eoncepta. Gai. fV
47. Die Veranlassung und der Sinn dieses Unter-
schiedes sind zweifelhaft (Eisele Die materielle

Grundlage der exceptio 1871
,
130«. Bekker Die

Actionen des röm. Privatrechts 1871 I 310. Per-
nice Labeo I 433, 34. L e n e 1 a. a. 0. v. Po-
krowsky Ztschr. der Savigny-Stiftung XVI 11

nach imVerhältnisse zwischen Patron und Clienten 60 und hierzu ErmanServus vicarius, Lausanne 1896,
entwickelt (v. Ihering Geist des röm. Rechts4

I 239«. in Anlehnung an ältere Schriftsteller);

es kam daher vorwiegend bei Grundstücken vor

(Dig. XLIII 26, 4pr.), galt als Seitenstück der
Schenkung (Dig. XLVII 2, 14, 11) und war nur
ausnahmsweise auf eine gewisse Zeit beschränkt
(Dig. XLIII 26, 4 § 4). Das römische Recht ge-

währt dem Precaristen einen Besitzschutz (Dig.

498«.). Jedenfalls war die aetio in faetum dem
Kläger vorteilhafter als die aetio in iue eoncepta,
weil sie die nicht in der Formel erwähnten Civil-

rechtseinreden abechnitt (vgl. E i s e 1 e a. a. 0.)
und bei Abweisung des Klägers den Anspruch
nicht mit derselben Stärke tilgte, wie eine for-

mula in int eoncepta. Gai. IV 107. Vielleicht

gab der Praetor sie dann, wenn er im Wider-
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Spruche mit dem Civilrechte eine Commodatskiage nicht ausschliesscn; aber ihm diesen Titel za ver-

gewähren wollte. Besondere Zweifel ergaben sich leihen blos auf die Snbscription in dem Codex
aas der Frage, wem die actio lurti zustehen sollte, Phillippsianus hin. der doch den Namen des Autors

falls eine verliehene Sache entwendet worden war, nicht kennt, scheint sehr gewagt; ich glaube, dass

dem Verleiher oder dem Entleiher. Iustinian hat der väterlich seelsorgerliche Ton der Instructiones

diesen Punkt geregelt, Cod. VII 2, 22. Inst. IV uns nicht einmal berechtigt, ihn für einen Pres-

1, 16; vgl. Dernburg Pand.8 II § 90, 14; Pfand bvter zu erklären. Die vulgäre Haltung seiner

recht I 147!f. Dichtungen wird zum Teil vom Verfasser beab-

Litteratur s. bei Windseheid Pandekten7 II siehtigt sein, vgl. Augustinus Retract. I 20 und
379. 383 g 374. 376. Dernburg Pandekten* II 10 Art. Abecedarii Bd. I S. 27. Er ist nämlich
243. 246 § 90, 1. g 91, 1; bes. Ferrini Storia mit dassischen Dichtern, mit Vergil und Horaz
e teoria del contratto di commodato, Arch. giurid. z. B., bekannt; an einigen Stellen des Carmen
LII 469; vgl. ferner Puchta-Krüger Institu- Apologeticum, wo die Fessel des Akrostichs ge-

tionen10 II 351 g 272. Leonhard Institutionen fallen ist. erhebt er sich auch zu einer gewissen

393. 467. [R. Leonhard.] Vornehmheit. Offenbar hätte er Eleganteres

Commodianus. 1) s. Cosconius und Fla- schreiben können, er wollte es nicht, weil die

vins. neue Religion ihm den dassischen Flitter auszu-

2) Christlicher Dichter, in älterer Zeit nur schliessen schien. Daraus folgt wohl, dass er

zweimal erwähnt, von Gennad. de vir. ill. 15 von einer christlichen Kunstdichtung noch nichts

und im Deeretura Gelasii, das (wohl im J. 496, 20 wusste; der erste christliche Dichter braucht er,

also höchstens im Anschluss an Gennadius, nicht da seine Belesenheit in der christlichen Litteratur

umgekehrt!) die oputada Commodi als apocrypha nicht eben weit reicht, deshalb doch nicht ge-

aufführt. Was der Verfasser des Deefets über C. wesen zu sein. Fast allgemein setzt man ihn

gewusst hat. kann nicht bestimmt werden, Gen- bald nach 251 an; da aber manches für das 4. Jhdt.

nadius schöpft sein Wissen lediglich aus der einen spricht, muss die Zeit bis etwa 850 für ihn offen

ihm bekannt gewordenen 8chrift des C. Nach gehalten werden. In das Abendland gehört er,

dieser war er erst im reiferen Alter vom Heiden- wenn auch vielleicht des Griechischen oberfläch-

tum zum Christentum Ubergetreten und fühlt sich lieh kundig, jedenfalls, je frflher man ihn ansetzt,

nun berufen auf Grund seiner Kenntnis der Schrift um so wahrscheinlicher wird seine africanische

die unwissende ciricu turba in der Wahrheit zn 30 Herkunft; ihn mit Gaza in Verbindung zu bringen,

unterweisen. Er thut das in zwei libri Imtruc- bietet die Überschrift von Instructiones II 89
tionum, die aus zusammen 80 Gedichten von ver- nomen ünsn in ihrer Rätselhaftigkeit nicht ge-

schiedenem Umfang (zwischen 6 und 48 Zeilen nügenden Anhalt; das Akrostich ergiebt hier den
schwankend) bestehen. Sie sind akrostichisch an- Namen des Verfassers Commodianus mendicut
gelegt, so dass die Anfangsbuchstaben von oben Chruti. Text : Commodiani carmina rec. B. Dom-
nach unten oder umgekehrt gelesen die Über- hart in Corp. script. ecclesiast. lat. Vindob. XV
schrift ergeben, zwei abcccdani sind darunter I 1887. Aus der reichen Litteratur Uber C., be-

35. II 19; die Verse sind Hexameter, aber ohne sonders seine Verakunst, vgl. W. Meyer Abh.
Rücksicht anf die Quantität nach dem Accent Akad. München, CI. I Rd. XVII 2. 1885. G. Bois-
gebaut. Die Sprache ist Vulgärlatein, voller Un-40sier Commodien, Paris 1886. L. Vernier La
regelmässigkeiten; von poetischem Schwung keine versification lat. populaire en Afrique. Commodien
Spur. Nicht viel günstiger wird über das Carmen et Verecundus, Revue de philol. XV 1891, 14—83.

ApoUigeticum zu urteilen sein, das J. B. Pitra [Jülieher.]

zuerst 1852 aus einem CodexPhillippsianus heraus- Commodum bedeutet in der Redeweise der
gab und das, obwohl in der Hs. ohne Angabe des Juristen den Vorteil den irgend eine Sache oder
Verfassers, m't Recht allgemein demselben Autor eine Sachlage gewährt, z. B. commoda heredi-

wie die Instructiones zugeschrieben wird. In taria Dig XXXVII 1,1, oder commoda pecuniac
beiden Werken herrscht die apologetische Tendenz (Zinsen) Dig. XXXI 22. L 8, 2, 5. auch die durch
vor, gegenüber Heiden und Juden die Torheit ein Gesetz oder ein Edict gewährte Berechtigung
ihrer Religionen zu erweisen und die christliche 50 heisst c., Dig. XXXVII 10, 1,2. XXXVIII 17, 2pr.
zu empfehlen; nur in Instructiones II wendet sieh Uber den Zuasmmenhang mit dem Worte commo-
C. mehr an die einzelnen Stände innerhalb der dnlum s. o. S. 772. Von besonderer Bedeutung
Christenheit und giebt eine Art christlicher Sitten- ist das c. als Nebenleistung in Schuldverhältnissen

lehre in einzelnen Stücken. Wie formell, so da, wo ein Verpflichteter neben dem Gegenstände
tTagen auch inhaltliche.« Belehrungen einen etwas seiner Schuld auch die Vorteile herausgeben muss,
vulgären Charakter; es ist nur ein Durchschnitts- die er aus der bisherigen Nichterfüllung genossen
Christentum, das er vertritt, und von gelehrter hat, so z. B. der Verkäufer die Früchte der Sache
Bildung kann bei ihm nicht die Rede sein, eben- vom Vertrage bis zur Übergabe, Dig. XVHI 6.

deshalb aber darf man auf seinen groben Chilias- Cod. IV 48 de periculo et commodo rei vendilar.

mus, seine doketischen und monarchianisierendcn 60 Inst. III 23, 8: commodum eins esse debet, ruiut

Neigungen in der Christologie nicht zu viel Ge- perirulum ett-, ähnlich Dig. L 17, 10. Von be-

wicht bei der Bestimmung seines Zeitalters legen. sonderer Bedeutung ist das e. trmporu oder
Bei einem geschulten Theologen würden wir die medii trmporic. auch c. reprarsentationü (Dig.

Verbindung dieser Eigenheiten nach 300 freilich XXIV 3, 24, 2. XXXI 82 pr. XXXV 2, 45 pr.

nicht mehr glaublich finden; bei einem Laien XXXIII 4, 1 § 2. 12. XLII 8, 10 $ 12). Es ist

brauchen sie noch bis 400 hin nicht zu über- dies der Vorteil, den ein Gläubiger daraus er-

rasehen. Nun soll zwar C. Bischof gewesen sein. halten würde, wenn man ihm eine später fällige

Auch das würde im 4. Jhdt. laienhafte Bildung Schuld schon jetzt bezahlte. Dieser Vorteil muss
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von der Schuldsumme abgezogen werden, sobald Urkunde, durch die der Kaiser einem Beamten
festzustellen ist, wie viel die später fällige Schuld einen Iwsonderen Auftrag erteilt (Cod. Theod. VI

schon in einem früheren Zeitpunkte wert ist, z. B. 29, 10. VII 4, 27. Nov. Iust. 31, 2. 128, 17.

bei dem Abzüge der guarta Faleidia, s. Quarta. Suid. s, xott/joytjTdgtm). Beispiele und Formulare

tlber die rSmische Berechnung dieses c. reprar- bei Cassiod. var. III 19. VII 22. Theodor, a. 0.

tentalionit vgl. Dig. XXXV 2, 88, 3, auch frg. 3 M a n s i a. 0.

S 2 ebd. und dazu Oettinüer Archiv f. civ. Pr. 3) Da unter diesen Aufträgen diejenigen zur

XXIX 4211. Littcratur: v. 1 bering Abhandlungen Beitreibung vonSteuern wohl die häufigsten waren

aus dem röm. R. I 1844,311. Mommsen Beiträge (Cassiod. var. VII 22), wird der Name C. auch

zum Obligationenrecht I 1853, 2861T. Wind- lOauf solche Privaturkunden übertragen,durchweiche

scheid Pand. II 1 419 g 389 Anm. 15, 71 § 274 ein Grundbesitzer irgend jemand zum Eintreiben

Anm. 3. Dernburg Pand.6 II 69. 99 § 23 IVb. von Pachten oder Pachtrückständen bevollmäch-

g 35 Anm. 5. v. Petraiycki Die Lehre vom tigt, Marini Papiri diplomatiei 73 p. 109.

Einkommen II 1895, 48ff. g 3a. E. Wendt Pan- [Seeek.]

dekten 1888. 518 g 211. [R. Leonhard.) Commori, ein Volk in Ariana. gegen Oxos,

Commodus. 1) [Com]modut (?). cofn)s(u- Plin. VI 47; vgl. Comari Mela I 13 und C ho-
lart*) von Syria Palaestina unter Kaiser Verne mara. [Tomaschek.]

(CIL III 6645 Inschriftfragment aus Jericho), s. Commune ist alles, was einer Mehrheit und
unter Iulius Commodus (vgl. vorläufig Bor- nicht einem einzelnen gehört. Quintil. VII 3, 24

mann Areh.-epigr. Mitt. XVIII 1894, llif. Rit- 20 quod commune cum alio est definit ctse pro-

terling ebd. XX 1897, 27L). prium. In der Sprache der Feldmesser wird daher

2) Commodus, der Kaiser, s. Au rclius Nr. 89. der Plural communia gebraucht für alles Land,

3) Commodus s. Ceionius Nr. 5H., Fabius, das unter die Colonisten nicht aufgestellt ist (s.

Iulius. Art. Coloniae), so für loca relicta und loco com-

4) Comodus, Cognomen folgender Consules patrua. z. B. Frontin. de lim. agT. 41 Lachm.
ordinarii der Kaiserzeit: a) L. Ceionius Commo- Der Singular bedeutet zunächst, gerade so wie

du6 cos. 78 n. Chr. mit D. Novius Priscus. im Griechischen xoieov, das Gemeingut überhaupt.

b) L. Ceionius Commodus cos. 106 mit Cerialis. das gemeinschaftliche Vermögen einer Mehrheit

c) L. Ceionius Commodus cos. 136 mit Sei. Vet- von Individuen, die corporativ geeinigt sind, in

tulenus Civica Pompeianus, d) L. Aelius Aure- 30 der Theorie sowohl eines Vereins wie eines städti-

lius Commodus (der spätere Kaiser Verus s. Bd. III scheu und staatlichen Gemeinwesens. Doch ist

S. 1832ft.) cos. 154 mit T. Sextius Lateranus. in der Praxis der Kaiserzeit, in der sich erst die

cos. II 161 mit M. Aelius Aurelius Verus Caesar Begrifle von Staat und Stadt schärfer in ihrem
cos. III. [Groag.] Gegensatz entwickelt haben, das Neutrum c. so-

(ommolenda (Commolanda), römische Göttin wohl wie das Adjectiv communis überhaupt immer
der Indigitamenta, der im Verein mit Adolenda mehr für das städtische Gemeinwesen reserviert

und Deferunda im J. 188 n. Chr. von den Arval- worden, während publicue der entsprechende Ter-

brüdero am Tempel der den Dia beim Zerstückeln minus für die stadtrömische und staatliche Sphäre
(com motere) eines auf dem Dach des Tempels wurde, Ulp. Dig. L 16, 15: bona cimtatii (einer

gewachsenen Feigenbaumes ein Opfer (oves //) 40 Gemeinde) situier publica dicta tunt: tola enim
dargebracht wurde (Henzen Acta fratr. Arval. ea publica tunt, quac popult Romani tunt. C.

p. CLXXXVI=OIL VI 2099, 5 p.560). Gegenüber bedeutet so in der Kaiserzeit prägnant die städti-

den von Weisweiler (Jahrb. f. Philol. CXXXIX sehe Casse. das städtische Vermögen überhaupt,

1889. 378.) geäusserten Bedenken gegen die An- Stadtrecht von Malaca, CIL II 1968 c. 60: prne-

nahme einer Göttin C. (Marini Atti e monum. des in commune municipum dare. c. 64: in

dei frat. Arv. 3818. Henzen a. a. 0. 1478. commune obligari, der breitere Ausdruck pccunia
Oldenberg De sacr. fratr. Arv., Dies. Berol. 1875, communis ebd. c. 57. 60. 67. Wenn es in den
458. P e t c r in Roschers Mythol. Wörterbuch II Acta ludorum Saecularium des Septimius Severus

188, 408.( vgl. zur Form Jordan Krit. Beitr. (Ephem. epigr, VIII p. 280 Z. 28—24( heisst:

2798.. zur Sache Wissowa oben Bd. II S. 1480, 50 [tollemjnia in onnum decematit tumptutque com-
438. 1482, 478. [Aust.] muni e/zpensa Ijieri, so beweist das nur. dass

Commonitio s. Conventio. unter Septimius Severus schon Rom nicht nur that-

Commonitorium ist ein kurzer Zettel, den sächlich, sondern auchrechtliehdenübrigenStädten
man jemand übergiebt oder überschickt, um ihn des Reiches gleichgestellt war (Mommsen ebd.

an eine Pflicht oder ein Versprechen zu erinnern p. 297).

(Symmaeh. epist. V 21. 22. 26. VI 45. Ammian. Neben der Bezeichnung des gemeinsamen Ver-
XXVIII 1, 20. 53). Daraus entwickeln sich fol- mögens wird dann das Wort von der Gemein-
gende technische Bedeutungen: Schaft selbst gebraucht, d. h. sowohl synonym,

1) Gesuch an einen Beamten, Symm. epist. wenn auch selten, mit Collegium (vgl. r. mimorvm
I 68. Cod. Theod. II 29, 2 § 3. Enthielt das- 60 CIL XIV 2408) als auch mit retpubliea im Sinn
selbe ein Versprechen, dass man die Erfüllung von Stadtgemeinde, z. B. c. Milyadum, Cicero in

durch ein bestimmtes Geschenk belohnen wolle, Verr. act. II 1. 95 und Ps.-Ascon. z. d. St.

so konnte dieses nach einem Gesetz des Theo- Endlich wird c. angewendet eoneurrierend

dosius vom J. 394 gerichtlich beigetrieben werden, mit coneilium (s. d. Art!) und zwar ebenso wie
Cod. Theod. a. 0. dieses:

2) Commonitorium Hierum, griechiteh ihtoe a) für die landschaftlichen Verbände italischer

vnopvrjoratdv (Mansi Coneil. coli. VI 596. Theo- und ausseritalischer Stämme und Völker und deren
dor. epist. 80 = Migne G. 83, 1257), ist eine Versammlungen, wie e. Ixitium bei Festus s.
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praetor p. 241 M„ vgl. c. gratis Pelasgae Ovid. auch an Pfandrechten oder eigentumsähnlichen
met. XII 7, weiter häufig bei Livius, der auch c. Rechten (superficies und emphyteusis, s. d.) mög-
eoncilium zusammen gebraucht, so i. B. XXXVIII lieh ist, fasst man vielfach c. im weitern Sinne
84, 5 (c. eoncilium Achaeorum). XLII 43, 5; als .Gemeinschaftlichkeit eines dinglichen Rechtes
vgl. XLV 19, 6 (e. eoncilium Boeotorum). Tac. auf, während der Ausdruck in den Quellen in der
hist. IV 67; Regel nur auf das gemeinschaftliche Eigentum

b) vor allem für die technisch eoncilium (s. hindentet, vgl. aber auch Dig. XXXVI 1. 80 (78),

den Artikel) genannten Provinciallandtage, beson- 8: communio bonorum ex Kdeicommisso und über
der« in den hellenischen Ländern für die ans der einen usu* eommunü Dig. X 3, 10 $ 1. G. Rü-
vorrömischen Zeit stammenden xoird ; so aus derlOmelin Die Teilung der Rechte 1883, 126 (auch
republicanischen Zeit c. Sieiliae, Cic. in Verr. act, S. 118 über die Teilung eines Niessbrauches).
II 2, 114. 145. 154; c. Lydae CIL I 589; aus der Die Aussprüche der Quellen über das Miteigen-
Kaiserzeit c. Asiat Cohen Mödailles imp. I 466 tum haben vornehmlich dadurch Zweifel erregt,

nr. 1. 11 3 nr. 6; e. C'retennum CIL X 1432, und dass sie bei diesem Rechtsverhältnisse eine Teilung
dieser Sprachgebrauch hat sich erhalten auch für der Sache oder des Eigentumsrechtes an ihr bald
die Landtage der nachdiocletianischen Zeit, so z. B. behaupten und bald verneinen. So sagt z. B.

e. Vompaniae bei Symmach. cp. IV 46, c. Si- Ulpianus Dig. XLV 8, 5: Serrus eommuni» sie

ciliar ebd. 111. Cod. Tbeod. XII 12, 9 (vom omnium est non quasi singulorum totus, scd
J. 382 n. Chr.); vgl. im übrigen Art. Concilium. pro partibus utique indivists, u t intellectu magis
Daremberg-Saglio Diet. I 1410. Ruggiero 20 partes habeant quam corpore. Pan indirisa ist

Dizion. epigr. II 561. [Kornemann.] hier der in körperlicher Hinsicht unabgetrennte
Commune« will als Beinamen der Matres aus Teil, also mehr ein .Anteil' (vgl. Brinz Pandek-

der Inschrift Ephem. epigr. VII p. 322 nr. 1032 tenJ 478) als ein Teil, vgl. ferner Dig. L 16 de
(=IVp.201 nr.680)erscnliessenHav erfield unter rerb. sign. frg. 25, 1; Quin tue Mueius ait par-

Hinweis auf nr. 1017. Ganz unsicher. Vgl. Bonn. tis appellatione rem pro indiriso signißrari:

Jahrb. LXXXIX 240. Roschers Lei. II 2476. nom quod pro diviso nostrum sit, id non partem.

Ebenso unsicher die im Index von Ephem. epigr. sed totum esse. Ähnlich auch die Dig. XIII 6,

VII vorgeschlagene Ergänzung Comfedovis). 5, 15 mitgeteilte Ansicht des Celsus: nee quem-
[Ihra,] quam partis corporis dominum esse, sed totius

Communio bedeutet zuweilen so viel wie 30 corporis pro indiviso pro parle dominium habere,

Rechtsgemeinschaft, d. h. gemeinsamer Anteil an vgl. auch Dig. VIII I, 11 (pars dominii). XXX
gewissen Reehtsinstituten. So wird bei Qai. III 50 pr. XXXI 66 2. XL 12, 7, 3. XXXIX 2, 40,

179 die communio civis cum neregrino hinsich* 4 (portwnes dominii). Zuweilen werden geradezu
lieh der sponsio verneint, d. n. <fie Möglichkeit körperliche Sachteile genannt, wo blosse Bruch-
diesen Vertrag abzuschliessen, und Ulpianus be- teile des Eigentums bezeichnet werden sollen, vgl.

gründet Dig. XXVIII 1, 20, 7 die Unfähigkeit Dig. XXI 2, 64. Man hat demnach behauptet,

des Sdaven zum Testamentszeugnisse damit, dass dass weder Sache noch Eigentum geteilt sei, Bon-

er iuris eirilis eommunionem non habeat in to- dern der Wert der Sache (Girtanner Jahrb. f.

tum, ne praetoris qvidem edteti. In der Regel Dogmatik III 23911. und Steinlechner Das
bedeutet jedoch c. das Miteigentum, und zwar 40 Wesen der iuris communio 1878, 109ff.). Hiergegen
ebensowohl das durch Vertrag begründete, als ist wohl mit Unrecht geltend gemacht worden (na-

auch das ohne Gesellschaftsvertrag, z. B. durch mentlich von Dernburg Pandekten6
I 464 § 195

Miterbfolge, entstandene. Obwohl daher soeius a. E.), dass die Teilung des blossen Wertes nicht

ebensowohl den Miteigentümer bezeichnet als den denkbar sei, vielmehr ist der Gedanke einer Zer-

Gesellschafter aus einem Vertrage (vgl. z. B. Dig. leguug des Wertes nach Bruchteilen wohlverständ-

X 3, 4, 3, s. Soeius), so werden dorm Soeietäts- lieh. Man wird sogar zugeben müssen, dass bei

vertrag und Miteigentum scharf unterschieden; jedem Miteigentum eine Teilung des Wertes allcr-

vgl. Ulp. Dig. XVII 2, 31 : VI sit pro socio actio, dings vorliegt. Kar wird damit das Saehver-

societatem intercedere oportet: nee enim sulßdt hältnis nicht erschöpft, vielmehr reichen dieRechte
rem esse »immunem, nisi societas intercedit. 50 der einzelnen Miteigentümer weiter; denn sie

eommuniter autem res agi potest rtiom citra ergreifen z. B. den aus der Sache gewonnenen
soeietatem, ut puta cum non adfectione societa- teilbaren Erwerb, z. B. die Früchte, unmittelbar,

tis ineidimus in eommunionem, ut erenit in re nicht blos ihren Wert, vgl. Dig. XXX 50 pr.

duobus legata, item si a duobus simul empta Dazu kommt, dass nach römischem Rechte jeder

res sit, aut si hereditas vel donatio eommuniter Miteigentümer grundsätzlich Uber seinen An-
nobis obtenit, aut si a duobus separatim emimus teil verfügen kann, Dig. X 3, 6, 9. VII 6, 5, 2.

partes corum non sodi (d. h. keine Gesellschafter Cod. IV 52, 3. Auch können die sonstigen Be-

aus dem Vertrage) tuturi. Hiernach und nach fugnisse des Eigentums nicht als völlig ungeteilt

Dig. X 2, 25, 16 nennt man in der Redeweise gelten. Vielmehr kann die Sache in mancher
der gemeinrechtlichen Wissenschaft das Miteigen- 60 Hinsicht von jedem einzelnen für sieh benützt

tum ohne Gesellschaftsvertrag e. ineidens (vgl. werden, z. B. wenn ein Miteigentümer den ge-

Windscheid Pandekten7 II § 449 Anm. 1. Dern meinsamen Sdaven dazu verwendet, durch ihn
bürg Pandekten6 I § 195 Anm. 3); vgl. auch lediglich für sich, nicht für die andern Miteigen-

Dig. X 3. 2 pr. Inst. III 27, 3, Insofern eine tümer einen Erwerb zu machen (Dig. XLV 3, 5)

Mitberechtigung mehrerer bei der e. nicht blos oder wenn es sich um eine Verwertung der Sache
das Eigentum betreffen kann, sondern z. B. auch handelt, die lediglich dem einen Herren Nutzen
ein mit dem gemeinsamen Grundstücke verbun- bringt, ohne die anderen zu beschränken. Dig.

denes Dienstbarkeitsrecht, und insofern eine c. XLV 3, I, 4: persona serri communis ciut con-
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dieionis ist, ul in eo, quod alter ex dominis der Miteigentumsverhältnisse minder klar empfun-
potest adquirere, alter non polest, perinde habea- den hat, als die Nachteile, die nicht nur in der
tur, ae si eiue solius esset, cui adquirendi lacul- sprichwörtlichen Veranlassung lum Streite her-

lutem habeat. Man könnte in diesen Beziehungen vortreten, sondern auch in der Schwierigkeit eine
eher von einer Vervielfältigung der Eigentums- einmütige angemessene Bewirtschaftung des Mit-

befugnisse reden, als von einerTeilung (so Stein- eigentumsgegenstandes zu ermöglichen (vgl. Dig.

lechner Das Wesen der iuris communio I 1876, VII 2, 26: itaque propter immensas eonlentiones

441t. und dagegen meines Erachtens mit Unrecht plerumque res ad divisionem perrenit ; vgl. auch
Seheuri Weitere Beiträge zur Bearbeitung des VII 1, 13, 3). So erklärt es sich, dass die römi-
röm. Rechts. Erlangen 1884, I7ff.). Dies könnte 10 sehen Quellen die e. als einen Ubergangszustand
man auch bei andern Eigentumsbefugnissen thun, anzusehen scheinen, weil sie grundsätzlich jedem
die der einzelne Miteigentümer zwar nicht, wie Miteigentümer die Aufkündigung dieses Verhält-

die soeben erwähnten, für sich allein, wohl aber nisses gewähren. Cod. III 37, 5: in eommunto-
für die Gesamtheit der Mitberechtigten ausüben turnt vel socielatem nemo eompellitur inritus de-

darf, wohin namentlich der Schutz der Sache gegen lineri. Die Klage, die jedem aus der unerwünsch-
unbeiechtigte Eingriffe oder Ansprüche Dritter ge- ten Gemeinschaft heraushilft, ist die aclio eom-
hört (vgl. über diesen streitigen Punkt Wind- muni diridundo, Dig. X 3. Cod. III 37. 38. Sie

scheid Pandekten7 II 504 Anm. 4a § 169a). geht auf Teilung des Miteigentumsgeyenstandes,
Insoweit nicht hiernach die Vorteile des Eigen- aber auch auf Erfüllung der gegenseitigen Ver-

tums entweder verteilt oder vervielfältigt sind, 20 pfiiehtungen aus dem Miteigentumsverhältnisse.

unterliegen sie der Bestimmung sämtlicher Mit- Dig. X 3, 3 pr. u. 6. Besonders strenge ist der
berechtigter zur gemeinsamen Ausübung. Dig. Anspruch auf Ersatz von Reparaturkosten ge-

X 3, 28. Vni 2, 26 (in re enim pari potiorem schützt, die ein Miteigentümer auf ein gemein-
eausam esse prokibentis constat). sames Bauwerk ausgelegt hat. Erfolgt die Er-

Die soeben geschilderte Sachlage ist hiernach füllung dieser Pflicht nicht binnen vier Monaten,
viel zu verwickelt, als dass die Frage, in wie so verliert der Säumige seinen Anteil an den Be-

weit sie eine Teilung der Sache und des Eigen- rechtigten. Dig. XVII 2, 52, 10. Cod. VIII 10, 4.

tum- in sich schliesse. mit einer kurzen Antwort Die Klage geht übrigens trotz ihres Namens nicht

abgethan werden könnte. Der Satz, dass eine blos auf Auseinandersetzung, sondern auch auf
intellectuelle Teilung vorliege, der der herrschen- 30 Geltendmachung der Rechte, die der eine Mit-

den Meinung entspricht, ist allerdings richtig, eigentümer auch bei dauernderGemeinschaftgegen
aber nichtssagend. WennRümelin, der ihn an- den andern hat. Eck Die sog. doppelseitigen

ficht (a. a. 0. 12), statt dessen (S. 32) von einer Klagen des Rom. u. gern. Deutschen Rechts, Berlin

.anbefohlenen, aber nicht durchgeführten Teilung' 1870, 98— 100, vgl. hierzu neuere Litteratur in

reden will, so wird dies nieht dem Umstande ge- Windscheids Pandekten7 II § 449 Anm. 4.

recht, dass gewisse Eigentumsvorteile von vorn- Dig. VII 1, 13, 3. X 3, 12 u. 23. VIII 2, 26.

herein geteilt sind. Auch die Lehre, die Dem- XXXIII 3, 4. XXXIX 1, 3, 1 u. 2.

bürg a. a. 0. 463 in Anlehnung an Scheurl Die Auflösbarkeit des Miteigentumsverhält-
vertritt (Weitere Beiträge zur Bearbeitung des nisses war übrigens insofern abgeschwächt, als es

röm. Rechts 1884, 19ff.), dass bei dem Miteigen. 40 möglich war, dieTeilung für einigeZeit, wenn auch
tum der Umfang des Rechtes geteilt sei, aber nicht für immer, auszuschliessen. Dig. X 3, 14,

nicht der Inhalt, bedarf mehr einer Erläuterung, 2. XVII 2, 16, 1 (insbesondere für das resti-

als sie eine solche zu geben vermag. bulum commune Dig. X 3, 19, 1 und für ge-

Man wird daher anzunehmen haben, dass die meinsame Grenzmauern Dig. VIII 2, 13, 1. frg. 19.

Vorteile, die das Eigentum und die Sache ge- XXXIX 2 de damno inf. frg. 85—87).
währen, bei mehreren Miteigentümern in gewisser Dem Streben des römischen Rechtes die Mit-
Hinsicht geteilt, in anderer vervielfältigt und eigentumsverhältnisse möglichst in den als an-

wiederum in anderer an gemeinsame Ausübung gemessener empfundenen Zustand des Alleineigen-

gebunden ist. Die nähere Bestimmung, inwieweit tums zurückzuführen, entsprechen auch die (übri-

das eine und inwieweit das andere der Fall ist, 50 gens vielfach bestrittenen) römischen Vorschriften

hängt von dem Werte ab, den die Rechtsordnung über das Anwachsungsrecht bei dem Miteigen-

dem Institute und den in ihm vorhandenen In- turne. Ein Rechtszustand, in dem nur zu einem
teresse beilegt. Die römische Behandlung des oder mehreren Bruchteilen Eigentum besteht, da-

Miteigentums weieht in vielen Punkten von den neben aber zu einem andern Bruchteile Herren-
in derGegenwart inDeutachlanddurchgedrungenen losigkeit derSache (eineHerrenlosigkeit, die wegen
Grundsätzen ab, was man bei dem practisehen deB Rechtes der Miteigentümer nach aussen hin
Sinne der Römer wohl weniger auf einen doetri- in der Regel nicht erkennbar sein würde), scheinen

nären Individualismus zurflekführen muss, als auf die Römer als ein des Rechtsschutzes würdiges
den Gang, den die volkswirtschaftliche Entwick- Verhältnis nicht angesehen zu haben. So erklärt

lung in Rom genommen hat. Ein allmähliches 60 sieh die Unmöglichkeit, einen Bruchteil seine»

Absterben des Bauern- nnd des Mittelstandes und Eigentumes preiszugeben. Man darf also auf sein

das Aufkommen des Latifundienwesens musste un- Eigentum nur gänzlich oder gar nicht verzichten,

willkürlich die Einzelwirtschaft vom Grosscapi- Dig. XLI 7, 3: lotius rei dominus eflieere non
talisten, die in der Regel zugleich Grossgrund- polest, ut partem rctineat, partem pro derehrto

Besitzer waren, wichtiger erscheinen lassen, als habeat. Darum fiel auch der Anteil eines Mit-

die Associationen kleiner Capitalien, wie sie im eigentümers.der einenSclaven freiliess,demandern

deutschenVerkehrsleben eine so grosse Rolle spielt. Miteigentümer zu, ein Grundsatz, der später-

Es scheint daher, dass man die Vorteile andauern- hin durch eine Sondervorschrifl aus Gründen der
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Menschlichkeit beseitigt worden ist. Cod. VII ln der Kaiserzeit ist der Bedarf lür die Frumen-

7, 1. Dig. XLI 7, 8. Auch ist nach Cod. III tationen. solange dieselben eich erhielten, durch

38, 8 anzunehmen, dass die einfache Preisgabe die Naturalsteuern gedeckt worden; nachdem aber

eines Eigentumsanteiles ohne weiteres den Mit- die Getreideversorgung in dieser Periode ein Ge-

eigentflmern zu gute kam. genstand staatlicher Fürsorge geworden war, haben

Litteratur. Eck Die sogenannten doppel- auch in der Kaiseneit Ankäufe von Weizen, Gerste

seifigen Klagen des Römischen und gemeinen u. s. w. von Seite der 8tadt (später des rfimi-

Deutschen Rechts, Berlin 1870, 8811. Steinlech- sehen Fiscus) in grossem Massstabe stattgefunden

ner Da« Wesen der iuris eommunio und quasi (vgl. 0. Hirschfeld Philol. XXIX 67); auch in

iuris communio, Innsbruck 1876. 1878. Geib Die 10 den Gemeinden ausserhalb Roms ist (hie und da
rechtliche Natur der actio communi dividundo, mit Benützung hellenischer Institutionen) die C.

1882. G. Rümelin Die Teilung der Rechte, 1883. p. nach römischem Muster eingerichtet worden
Eisele Archiv für civilist. Praxis LXIII 27ff. (Hirschfeld a. a. 0. 8Sff. Liebenam Städte-

Windseheid Pand. 7 I 502ff. § 169 a. II § 449. Verwaltung im röm. Kaiserreich 869f.). In der

Dernburg Pand.5 I 461 ff. §g 195ff. Bekker naehdiocletianisehen Zeit ist die C. p. mehrfach
Pand. I 98ff. § 32. [R. Leonhard.] Gegenstand gesetzlicher Regelung geworden, wo-

Communis. 1) Ein hervorragender Wagen- von die Abgrenzung der Anschaffungsgebiete

lenker der blauen Circuspartei. Er war ein mi- für die beiden Hauptstädte (Ägypten für Con-

liariut (s. d.), CIL VI 10048 Z. 18 (überliefert stantinopel, das übrige Africa für Rom) die wich-

ut nur ommunem, Friedländer S.-G. II* 515). 20 tigste Neuerung ist (Hirschfeld a. a. 0. 850.).

Onuph. Panvinius De lud. circ. I 11 (Graevii Die C. p. ist nach Gothofredus Einteilung

Thes. ant. Rom. 114). [Pollack.] entweder eine roluntaria oder eine «eceaaaria,

2) Communis, gallischer Vasenfabrikant der je nachdem die Hingabe der aperice vom freien

Kaiserzeit. Dragendorff Terra sigillata 93. Willen des Eigentümers abhängt oder eine Nöti-

(C. Robert ] gung zur Lieferung besteht. Für die Zeit der

Comniadeg (Commiadea) s. Komniades. Republik und für dre heidnische Kaiserzeit liegt

Cömnianug. Badiua Comnianua, pirolcu- nichts vor, was zur Annahme einer Verpflichtung

rlator

)

fe/t vir* praeaidia ageru von Gallia Lug- zur entgeltlichen Lieferung berechtigen würde,
dunensis, Ehreninschrift des T. Sennius Sollemnis Die älteste Rechtsquelle, aus welcher sich ein

«ns Thorigny. CIL XH1 3162; die Inschrift trägt 30 Anhaltspunkt für eine wiche gewinnen lässt, ist

das Datum 16. Dec. 238 n. Chr. und enthält ein die Oratio des Constantius aus dem J. 361
wohl nicht zu lange vorher verfasstes Empfeh- (Cod. Theod. XI 15, 1); in derselben wird den
lungsschreiben des Praefeetus praetorio Aedinius actorea und procuratore» der Senatoren die lm-
lulianus an ihn. Offenbar während dessen Statt- munität von der C. p. erteilt; es hat also allem
halterschaft in Gallien war C. Procnrator gewesen Anscheine nach damals die allgemeine, aber durch
und dann, als Iulianus nach Rom berufen wurde, Privilegien beschränkbare Verpflichtung znr Lie-

proviBorisch mit der Provinzverwaltung betraut. ferung der «pccies annonariae bestanden. Die«

[Stein.] ergiebt sich auch aus Cod. Theod. XI 15, 2, aus

Comogicus, König und Oberprieater der Da- dem J. 384, indem hier mit Bezug auf die Ver-

ker, Nachfolger des Decaeneus, der zu Augustus 40 gangenheit gesagt wird : ariant prorinriates, nul-

und Tiberius Zeiten gelebt hatte (vgl. Strab. Vn lam tibi nrrraaitatem indictionia imprmi, ied
304. 298. XVI 762), Iord. Get. I 73. [Stein.] huiua adacriptioni» neceaaitatem aublatam.

Comparatio publica (der Ausdruck findet Der Standpunkt der Verpflichtung ist in dem eben
sich in der Rubrik zu Cod.Theod. XI 15) ist citierten Erlass aus dem J. 384 verlassen; der
die von der Stadt Rom (bezw. dem römischen Fis- Abschluss eines Verkaufes wird in da« Belieben
ras) und den Gemeinden ausserhalb Roms erfol- der Provincialen gestellt (unuaquiaque prorin-

gende Anschaffung von Verbrauchsgegenständen etafivm nottrorum arbitratu proprio ... »pe-

insbesondere Getreide oder öl zum Zwecke ent- nt» petita» liben» praetlet ae dutrakat) und
geltlicher oder unentgeltlicher Überlassung an die nur an die Vermögenderen, die posteatore*. die
einzelnen Gemeindeangehörigen oder zur Verwen- 50 unverbindliche Mahnung gerichtet, sich bei der
düng für die eigenen Bedürfnisse (Unterhalt für C. p. entgegenkommend zu zeigen (guibua cohor-
das Heer u. dergl.). Mit c. p. identisch sind die tatio mm imperatur, «t conaenaum fanlrm prae-
Ausd rücke comparatio direraarum aperierum atent auper apecicbua annomtriia diatrahendia).
(Cod. Theod. XI 15, 1), comparatio aperierum Dass in den J. 382—384 Hungersnot im Orient
(Cod. Theod. XI 17, 4. XV 1, 49), venatitium herrschte, kann wohl kaum (mit Gothofredus
(Cod. Theod. VI 26, 14; hiezu vgl. Gothofredus a. a. 0. IV 108) als Grund für die Festsetzung
Comm. zu Cod. Theod.' II 159), «ynonrfon (Cod. dieser Bestimmung angesehen werden, da olfen-

Iust. XI 15, 1), avreorg (Cod. Inst. X 27, 2 pas- har einer Hungersnot viel wirksamer nach dem
sim. Suid. s. v.), anmrta (Cod. lust. XII 63, 2, alten Rechte abzuhelfen war. Der Übergang
4); Hauptgegenstand der C. p. ist Getreide, daher 60 vom System des Contrahierungszwanges zur Con-
in den Quellen von comparatio frumentaria (Cod. trahierungsfreiheitwurde dadurch ermöglicht, dass
Theod. XIV 16, 1) gleichbedeutend mit coemptio von Theodosius unter Einem (Cod. Theod. XI 1, 4)
Irumentana (Cod. Theod. XIV 16, 3) die Rede ist. die bis dahin zulässige Ablösung der Natural-

Die C. p. findet sieh schon in der Republik, steuern durch Geld verboten wurde, tn den J. 408
indem zum Zwecke der Frumentationen. ausnahms- und 412 ist hauptsächlich infolge der Erhebung
weise auch behufsentgeltlicherWeiterveräusserung des Stilicho, der die Zufuhr aus dem Orient hin-
Getreide in den Provinzen von staatswegen an- derte (Gothofredus a. a. 0. IV 139. V 323), der
gekauft wurde (s. o. A n n o n a Bd. I S. 2317L). Contrahierunggzwang für Illyrien wieder einge-
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führt worden (Cod. Theod. XI 17, 4. XV 1, 49 Uber die Regulierung des Kaufpreises bei der

= Cod. lust. X 49, 1, beide an Herculiua pf. p. C. p. enthalten Cod. Theod. XI 15, 2 und Cod.

lllyriei gerichtet und im wesentlichen gleichlau- lust. X 27, 2 übereinstimmend die Bestimmung,
tend) und die Heranziehung sämtlicher Bewohner dass als Entgelt für die Hingabe der Waren der

ohne Unterschied verordnet worden (comparalioni officielle Marktpreis zu leisten und der ganze

. . . speeierum unirerti sin« tillo privilegio coarc- Kaufschillingsofort ziffermässig zu bestimmen sei;

ttntur, ita ut in Ais dumtazat titulie univerii in Cod. lust. X 27, 2 ist überdies noch die gleich-

pro portione possessionis et iuga/ionie . . . eoare- zeitige Abrechnung der von dem Verkäufer etwa
tentur)-, dem J. 412 und nicht, wie man aus der in Geld zu leistenden Abgaben verordnet. Der
Datierung Id. Oet. Ravenna Honorio VII et TAeo- 10 Kaufschilling (bezw. der nach jenem Abzug übrig-

doeio II AA. ross, entnehmen müsste, dem J. 407, bleibende Rest) ist nach Cod. Theod. a. a. 0.

gehört der auf unser Institut Bezug habende Er- sofort, nach Cod. lust. X 27, 8 zu den vorher

lass in Cod. Theod. VI 20, 14 (= Cod. lust. XII festgesetzten Terminen zu bezahlen. S. im übrigen

19, 4) an, in welchem die kaiserlichen «eriitiarii Annona, Curator frumenti comparandi, Prae-
unter anderem auch von der der C. p. ent- fectus annonae. [Brassloff.]

sprechenden Verpflichtung zur entgeltlichen Liefe- Compascuus ager 6. Ager o. Bd. I S. 792.

rung der spcries annonariae befreit werden C'ompendium, Ort der Civitas Suessionum,

(iuhemu*, ut primo omnium eit enrum »ecura Greg. Tur. hist. Franc. IV 21. Jetzt CompiAgnie
possessio ab omnibue eardidit muneribue ezcu- (döp. Oise). Longnon GAogr. de Ia Gaule 401 f.

eata, superindietum non timeant, venalicium 20 Nach Holder Altkelt. Sprachschatz I 1086 ver-

non petatur, eolumque eanonicae indietionie kürzt aus Compendiacum. [Ihm.]

praeetent tnbutum). Schon Gothofredus hat Compensatio ist Ausgleichung entgegenge-

<a. a. O. II 108) bemerkt, dass der in Rede setzter Dinge, die einander aufwiegen, z. B. com-

stehende Erlass mit Cod. Theod. VI 18, 1, dessen petuatio lucri rum damno (vgl. Oertmann
Subscription I). Id. Oet. Rarennae Honorio IX Centralblatt für die juristische Praxis XV 1897. 9)

et Tkrndoeio 1' AA. ross, lautet, zu verbinden oder die Ausgleichung erbrechtlicher Ansprüche
ist — Inscription, Ort, Tag und Monat in der mit erbrechtlichen Lasten (Kretschmar Erb-
Subscription und Gegenstand stimmen überein — rechtliche Compensationen, Leipzig 1892) oder die

bezüglich der abweichenden Angabe des Jahres Ausgleichnng der eulpa des einen wider den andern
aber, der zu Cod .Theod. VI 18, 1 der Vorzug 30 gegen die culpa dieses andern wider ihn (eom-

zu geben ist, da der in der Inscription genannte peneatione negligentiae tacta Dig, XVI 2 deconp.
Epiphanius noch im J. 414 (in Cod. Theod. VI trg. 10 pr. Pernice M. Antistiua Labeo II*

24, 7) als Praefectus urbi begegnet. Für das 89ff. Priester Compensatio culpae, Diss. Würz-
J. 407 wäre aber die Erteilung eines Privilegiums bürg 1896). In Dig. VI 1, 65 wird eine Ein-

bezüglich derC. p. ganz unbegreiflich; der Erlass nähme gegen eine Forderung aufgerechnet; vgl.

in Cod. Theod. XV 1, 49 will ja die im J. 386 ein- auch Sen. de benef. VI 4. 5: Inter brnrfinn

geführte Contrahierungsfreiheit im allgemeinen quogue et iniuriae ratio eonlertur. Auch das

Fortbestehen lassen und nur für Illyrien eine Aus- Gegengewicht der politischen Gewalten im Staate

nähme statuieren; die Annahme einer solchen in wird bei Cicero de rep. II 33 als C. bezeichnet. Im
noch so beschränktem territorialen Umfange für40engern gewöhnlichen Sinne bezeichnet aber C.

die Zeit vor 412 ist nach dem Wortlaute von die Ausgleichung einer ForderungwidereineGegen-
Cod. Theod. XV 1, 49 als ausgeschlossen anzu- forderung. Dig. XVI 2, 1 de rompemationibue:
sehen. Im J. 491 ist dann von Anastasius wieder Compeneatio eil debiti et crediti inter ee ron-

für die ganze Östliche Reichshälfte die allgemeine tribulio. Forderung und Gegenforderung eignen

durch Privilegien nicht beschränkbare Verpflich- sich dann zur Ausgleichung, wenn beide fällig

tung der provincialen Grundbesitzer zur Lieferung sind (Dig. XVI 2, 7 pr.), gleichartige Schuldlei-

von »pceie» annonariae, aber nur für den Fall stungen betreffen und ihrem Betrage nach fest-

einer dringenden Notwendigkeit ausgesprochen stehen.

worden (Cod. lust. X 27, 1: guotiene urgente Die Ausgleichung von Schuld und Gegenschuld
neceeiitate comparationet frumenti vel hordei 5 kann eine gerichtliche sein, wenn die Schuld ein-

aliarumque epeeierum quibuilibet provineiii in- geklagt wird und der Gegner die Gegenforderung
dieentur, nuffi penitus ponidentium teie aufrechnet. Eine Tilgung beider Schulden tritt

eub cuiutcumque privilegii oeraiione jedoch nur dann ein, wenn der Richter die Auf-

eicusandi tribui facultatem eentemue). rechnung berücksichtigt und hiernach sein Urteil

Der Standpunkt der Verpflichtung ist auch in fällt. Dig. XVI 2, 7. 1 (G e i b Theorie der ge-

der die C. p. (des Ostreiches) in umfassender Weise richtliehen Compensation 1897, 86!f.). Wenn also

regelnden Constitution in Cod. lust. X 27, 2 (zwi- die C. der Zahlung gleichgestellt wird (Cod. IV
sehen 491 und 505 erlassen) festgehalten; die 31. 4 pro mluto compemationem haberi oportet).

zwangweise C. p. soll nur in Fällen dringender so ist dies nicht wörtlich zu nehmen; eie ist ihr

Notwendigkeit über besondere kaiserliche Anord- 60 nur ähnlich, nicht völlig gleich. Auch ausser-

nung statttinden (§ 5) und sollen die einzelnen gerichtlich ist eine C. möglich. Dieser Compen-
posicemree ,pro modo iugerum et capitum ' heran- sationsvertrag (Dernburg Geschichte und Theorie

gezogen werden (§ 8); niemand soll verpflichtet der Compensation* 1868, 16ff. Eisele Die Com-
sein, seinen ganzen Vorrat zu verkaufen, sondern pensation nach röm. und gern. Recht 1876, 229ff.

nur den den eigenen Bedarf übersteigenden Teil 236) muss als gegenseitiger Schulderlass gegolten

(§ 3), auch weiters, den Fall einer Anaivgroe airia haben. Wenn ein solcher Vertrag uns auch viel-

ausgenommen, zu einer Lieferung an eine fremde leicht nicht ausdrücklich bezeugt wird, so sollte

Gemeinde nicht verhalten werden können. seine Zulässigkeit nach römischem Rechte doch
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nicht bestritten werden, wie dies von Franz Leon- zu sein, dass die Wahl des mehrfach Berechtigten

hard geschieht (DieAufrechnnng, Göttingen 1896, darüber entschied, welcher seiner Gegenansprüche

12ff., woselbst die zweifelhaften Quellenstellen mit dem .Ansprüche des Schuldners als ausge-

besprochen sind). Endlich ist die Erklärung eines glichen gelten sollte.

Schuldners an den Gläubiger, mit einer Gegen- Diese gegenseitige Entwertung von Forderung

forderung aufrechnen zu wollen, schon nach römi- und Gegenforderung ist dadurch in hohem Masse

schem Rechte möglich. Dass sie aber schon nach verdunkelt worden, dass man sie mit der Zulassung

diesem ein einseitiges schuldtilgendes Rechtsge- der Compensationseinrede in Zusammenhang ge-

sehäft war, ist zu erweisen versucht worden, aber braehtunddieGeschichtederCompensationseinrede

nicht in völlig überzeugender Weise (Franz Leon- 10 mit der Geschichte der C. zusammengeworfen hat.

hard Die Aufrechnung 1896 und dazu Köhler Die genannte gegenseitige Entwertung ist von

Ztschr. für Civilprocess XXIII 4891!. Stölzcl der Zulassung von Compensationseinreden völlig

Schulung für die civil. Präzis II 11, 5. Hell- unabhängig. Selbst da, wo solche Einreden un-

maun Krit. Vierteljahrsschrift XL 93ff. v. Tuhr zulässig sind, wirkt sie, weil auch dort jede der
Deutsche Litteratur-Zeitung 1898, 84Sff.). beiden Parteien die Klage der andern fürchtet

Noch viel zweifelhafter aber ist, ob nach römi- und deshalb die Eintreibung ihrer Schuld unter-

schem Rechte das blosse Nebeneinanderbestehen lässt. Was dagegen die Zulässigkeit der Com-
gleiehartiger Forderungen und Gegenforderungen pensationseinrede betrifft, so beruht ihre Beschrän-

einen gegenseitigen Einfluss dieser Vermögens- kung durch Rechtssatz, wo sie sich vorfindet, vor-

stücke auf einander, auch ohne jede Erklärung 20 nehmlich auf dem Missbrauche, der mit dieser

von der einen oder der andern Seite, ausgeübt Einrede getrieben werden kann, um Processent-

hat und ob dieser Einfluss mit der Wendung Scheidungen zu verzögern. Die Art und Weise
ipso iure eompennari in allen oder doch in einigen aber, in der dieser Gedanke Anerkennung gefunden
der Stellen, die sie enthalten, bezeichnet werden hat. hat im Laute der Rechtsgeschichte aus Rück-
soll (Dig. XVI 2 frg. 4. 21. Cod. IV 81, 4. 14; sicht auf den jedesmaligen Zustand des Process-

vgl. auch Dig. XVI 2, 10 pr.). Hierauf bezieht sich rechtes mannigfache Änderungen erfahren. Ob-
namentlich Ubbelohde über den Satz ipso wohl daher schon in alter Zeit die durch Gegen-
jure compensatur 1858 und mehr oder weniger forderungen getilgten Forderungen ausdenRech-
die gesamte Litteratur über C., neuerdings auch nungsbüehem ausgemerzt wurden (Gell. VI 5, 6,

Priester Ipso jure compensatur. Frankfurts. M. 80 eine Stelle, deren Beziehung auf Compensationen
1897. Von einer völligen Tilgung der Forderungen bestritten ist; vgl. Hellmann Krit. Vierteljahrs-

durch das Dasein gleichartiger Gegenforderungen schrift XL 94. Plaut. Mosteil. 296ff.; Aul. 527.

kann freilich nicht die Rede sein, wohl aber von Dernburg a. a. 0. 22ff. Asher Die Compen-
einer gegenseitigen Entwertung, wenigstens in sation im Civilprocess des dassiaehen römischen
dem Falle, dass Gläubiger und Oegengläubiger Rechts 1863, 3 und über die Compensationen in

sich ihrer Schulden bewusst sind und redlich den legen loeationin bei Cato de agric. Rekker
handeln (Dig. XVI 2 de mmpenn. 3 quin interent Ztschr. f. R.-G. III 424ff. 4371!.), so scheint doch
nnslra potiun non nähere quam nolutum repe- dem alten Legisactionenproeesse eine Compen-
tere-, vgl. auch Köhler Ztschr. f. Civilprocess sationseinrede völlig fremd gewesen zu sein (vgl.

XXIII 490). In diesem Falle wird vernünftiger- 40 E i s e 1 e Die Compensation nach röm. und gern,

weise jeder von beiden ein Hin- und Herzahlen Recht 1876, 29, 29 abweichend von J he ring
für unverständig halten, ja selbst eine Erklärung Geist des römischen Rechts § 52 Anm. R4ff.).

hierüber als überflüssig vermeiden. Die Sach- Immerhin ist es aber möglich, dass schon in dieser

läge wird also ipso iure, d. h. ohne alle Partei- Zeit der Kläger bei Strafe des Prozessverlustes

erklärungen, die Eintreibung wie die Zahlung genötigt war, solche Gegenforderungen von seinem
hemmen und Forderung sowieGegenforderung ent- Ansprüche abzuziehen, die nach ihrem Betrage

kräften oder lähmen, wenn auch nicht geradezu einer besondern richterlichen Feststellung nicht

vertilgen. Die neuere Wissenschaft ist übrigens bedurften. Die Compensationseinrede zur Zeit

in vielen ihrer Vertreter so weit entfernt davon, des Formularproeesses unterliegt den grössten

dies anzuerkennen oder darin das ipso iure com- 50 Zweifeln (vgl. Dernburg a. a. 0. 6 19ff. Eisele
pennari zu erblicken, dass sie schliesslich dazu a. a. 0. 1611. A 6 h e r a. a. 0. 5ff. Stampe
gelangt ist, die Quellenstellen, um deren Aulegung Das Compensationsverfahren im voriustinianischen

es sich handelt, zum grössten Teile als interpoliert Btricte judicium 1886 und die andern bei Franz
anzusehen (Appleton Histoire de la compensation Leonhard 23ff. Angeführten). Zwei Punkte
endroitRomain, Parisl895unddazuEiseleZtschr. sind es namentlich, in denen Widersprüche der

d. Savignvstiftung, Rom. Abt. XVII 348#., sowie Texte vorzuliegen scheinen: die Zulassung von

dagegen Franz Leonhard a. a. 0. 214), eine Compensationseinreden bei Forderungen ez dm
Methode, deren allzu starke VerwertungderWissen- pari eauna und bei actionen ntrieti iurin. Paul.

Schaft ihre quellenmässigen Ausgangspunkte zu sent. II 5, 3 lässt eompennationen ez dinpari eaunv

rauben droht. Jene gegenseitige Entkräftung der 60 (d. h. aus unzusammenhängenden Schuldgründen)

auszugleichenden Schulden ist übrigens keines- mit Bestimmtheit zu. während Gai. IV 63 und
wegs ohne praktische Bedeutung, sondern zeigt Inst. IV 6, 39 sie mit derselben Bestimmtheit

sich in der beiderseitigen Befreiung von Zins- verneinen. Andererseits sagt Inst. IV 6, 80: »cd

zahlungspflichten (Cod. IV 81, 4. Dig. XVI 2, et in ntrielin iudiciin ez renrripto diri Marri

11. 12.) Die Zweifel, die dann entstanden, wenn opponita doli mali rzeeptione rompennalin itndu-

einer Forderung gleichzeitig mehrere gleichartige eebatur, während Paul. sent. II 5, 3 von der Not-

Gegenforderungen gegenübertraten, scheinen nach Wendigkeit einer ezeevtio für die Zulassung von

römischem Rechte dadurch ausgeglichen worden Compensationseiuwenaungenniehtsweiss: ni tolum
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pelas. plui petendo causa codi*. Der Wider- Abwicklung dieser Angelegenheiten war er nicht

spruch dieser Stellen wird noch verschärft durch nur dazu gezwungen, Compensstionen in erdulden,

die herrschende Ansicht, dass bei urhorte» stricti sondern er musste cum deductione agere, d. h.

hiri» compensationes ez eadem raum undenkbar dem Gegner das Recht einriumen. den Wert seiner

seien, weil diese actione» streng einseitige Forde- Gegenansprüche von der eingeklagten Forderung

rangen betreffen, denen eine Gegenforderung aus abzuziehen, selbst wenn sie dieser ungleichartig

demselben Vertrage nicht gegenflbersteht. Hier- waren, also von einer compensatio ipto iure keine

bei wird nun offenbar die stipulatio. die eine ein- Rede sein konnte.

seitige Verpflichtung erzeugt, mit der causa »li- Einige Forderungen sind in ihrem Werte dn-

pulationi» verwechselt. Diese konnte auch ein 10 durch erhöht, dass eineCompensation ihnen gegen-

zweiseitiges Geschäft sein, z. B. ein Kaufgeschäft, über verboten ist. So namentlich die actio de-

nn» dem die Preisforderung in eine stipulatio positi. Senec. de benef. VI 5, 5. Cod. IV 31,

eingekleidet war. Eine c. ez eadem causa war 14 § 1. Andere Fälle enthalten Cod. IV 31, 14,

also auch gegenüber einer actio stricti iuri» aus 2. IV 31, 3. Dig. XLIY 14, 46, 4 und 5.

einer solchen stipulatio wohl denkbar. Im übrigen Litteratur: Dern bürg Geschichte und Theorie

lässt sich der klare Widerspruch der Stellen nur der Compensation nach römischem und neuerem
daraus erklären, dass in ihnen von zwei verschie- Rechte1 1868. Ei sei e Die Compensation nach

denen Arten der C. die Rede ist (worauf nament- röm. und gemeinem Recht, Berlin 1876 und dazu

lieh die Ausführungen von Franz Leonhard a. BrinzKrit. Vierteljahresschrift XLX 32111. Geib
a. 0. 75 hindeuten), Gai. IV 63 und Inst. IV 6, 20 Theorie der gerichtilchen Compensation, Tübingen
39 sprechen nur von den c. in iudiciis, d. i. den 1897 und die bei Franz Leonhard Die Aufrech-

erst im Processe möglich gewordenen Compen- nung 1896 § 212 Genannten, auch R. Leon-
aationen, im Gegensätze zu den c. ante iudida, hart! Institutionen 49311. [R. Leonhard.]

auf die sich Paul. sent. II 5, 3 bezieht. Zu jenen Comperendinatio (ältere Form comperendi-

gehören solche Gegenforderungen, die der Richter natu», Cie. Brut. 87 ; in Verr. act. II 1 , 26), ist

überhaupt erst nach ihrer Höbe feststellt und da- abgeleitet von perendinus seil, dies = dies ler-

durch compensationsfähig macht, z. B. Entschä- tius, d. h. der dritte Tag, wenn man den. von

digungsansprüche für eine zerstörte Sache, deren welchem die Berechnung ausgeht, als ersten zählt,

Wert streitig ist. Solche Ansprüche scheinen nur also übermorgen (Cie. pro Mur. 27. Prob de not.

ez pari causa zugelassen worden zu sein. Auch 304: I. D.T. S.r. = in aiem tertium sire perendi-

wsren sie nur dann rompensabel, wenn es dem mim. Paul p. 283 s. res comperendinata. Gell.

Richter gefiel (Gai. IV 63). Endlich konnten sie X 24, 9); die Form comperendinus dies (Gai. IV
bei actione» stricti iuris bis Marc Aurel gar nicht 15) dürfte erst von comperendinare gebildet sein,

zur Compensation verwendet werden, seitdem aber a) Im Civilprozess ist C. bezeugt als ein

nur dann, wenn vom Verklagten eine ezceptio doli Act bei der legis actio sacramento in personam

erhoben war (über das Processstadium, in dem (Gai. a. a. 0.) wie in rem (ebd. IV 16. Ps.-Ascon.

dies geschehen musste, vgl. E i s e 1 e Ztschr. der zu Cic. in Verr. p. 164 Or.), und zwar als die nach
Savignjrstiftung, Rom. Abt. XVII 354). lustinian der Richterbestellung in iure erfolgende gegen-

befreite auch bei den genannten actione« die com- seitige Aufforderung (denuntiabanl) der Parteien,

pensationslustigen Verklagten von der Erhebung 40 übermorgen vor dem iudez zu erscheinen (c. viel-

eiher besondern ezceptio doli, so dass also aueh leicht von dieser Gegenseitigkeit, wie fiti» «m-
bei actione» stricti iuris die richterlich festge- testatio; doch ist diese Auffassung nicht notwen-

stellten Gegenforderungen fortan ohne weiteres dig, vgl. die einseitige condictio). Ob in gleicher

(ipso iure) ebenso wirken sollten, wie alle andern Weise auch bei anderen legis actione» verfahren

Compensationen. Von richterlichem Belieben soll wurde, ist nicht sicher; jedenfalls ist diese C.

im übrigen nach Iustinians Vorschrift die Berück- dem Legisactionenprocess eigentümlich gewesen
sirhtigungdesCompensationseinwandes in keinem (Prob. a. a. 0.: in legis aetionibus koeee). Mög-
Falle mehr abhängen, wohl aber durchweg davon, lieh ist. dass die dem ersten Termin in iudicio

ob er liquid, d. h. ohne Verzögerungsgefahr be- etwa folgenden (vgl. XII tab. II 2 (Brun»]), wie-

weisbar, ist (Cod. IV 31, 14). 50 derum mit Freilassung eines Zwischentages statt-

Eine besondere Bewandtnis batte es nach Gai. fanden, wofür indircct Fest. p. 233 s. portum
IV 63-65 mit den Compensationen des argentariu» spricht, möglich auch, dass das Wiederkommen
und des bonorum emptor in der älteren Kaiserzeit. in diesen folgenden Terminen eine ohne neue An-
Der argentariu» musste alle Gegenforderungen sage selbstverständliche Verpflichtung war; nicht

von seinem Ansprache abliehen und zwar, wie es annehmbar aber ist, dass die Ladung in diem
scheint, auch solche, die zunächst nach ihrem tertium si re perendinum den Wortsinn hat:

Betrage noch nicht feststanden, also noch nicht auf den dritten Tag und eventuell auch die ihm
eompvusabel waren. Da ihm nun aber jedenfalls mit ungerader Zahl weiter folgenden Tage (Kar-
vor dem eigentlichen Procossbeginne eine Gelegen- Iowa 362L). Der dies tertius sire perendinus
heit zur Feststellung gegeben worden sein muss, 60 ist ein Tag, der in der Weise der Römer mit
so scheint er ein Recht darauf gehabt zu haben, zwei Ausdrücken bezeichnet wurde, weil Streit

das* diese Faststellung vor dem Magistrate er- war, welches der juristisch correcte sei (Cie. pro
folgte, ehe er seinen Anspruch durch litis conle- Mur. 27). Auch in Betreff der Vadimonien wird
»/«(io rechtshängig machte, ein Privileg seines behauptet (Husehke 317. Karlowa 364), dasa

auch sonst in jener Zeit bevorzugten Gewerbe». sie auf einen tiestimmten und die ihm mit un-

Der bonorum emptor war dagegen der Käufer gerader Zahl folgenden Tage gestellt zu werden
einer ganzen Vermögensmasse mit Forderungen pflegten. Allein der dafür angeführte Gaius (Dig.

undSehulden (s. Bonorum emptio). Zur besseren II II, 8) sagt nur, dass, wenn der Beklagte (bei-
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spielsweise) drei, fünf oder selbst mehr Tage nach undzwanzigtägigen Frist angesetzt wird (trinum

dem durch Vadimonium (interpoliert: cautio iu- «umhnum prodicta die Cic. a. a. 0.); verlegt

dicio si$ti) bestimmten Tage sich stellt, die aetio werden kann dieser Urteilstennin nicht. Kommt
radimonii deserli gegen ihn nicht dorchgreift, es in ihm nicht mm Urteil, so ist der Proeess

falls nur dem Kläger durch die Säumnis kein zu Ende (Cic. a. a. 0.). Der Proeess der quae-

Schaden erwachsen ist. Es ist auch bei proeess- stiones perpetuae kannte zunächst die amplialio

einleitendem Vadimonium undenkbar, dass der (s. d.), d. h. die Anordnung der Wiederholung
Beklagte, wenn der Kläger am bestimmten Tage des Processes in einem zweiten oder weiteren

selbst nicht erschien, jeden dritten Tag wieder Termin, wenn die Geschworenen das Ergebni*
kommen musste. War aber die Verhandlung er- 10 der ersten (zweiten oder ferneren) Verhandlung
öffnet und ein weiterer Termin in iure nötig, für zweifelhaft erkannt hatten. Dieselbe Anord-

so erfolgte neues Vadimonium auf einen vom Ma- nung kann in der magistatiseher. Cognition der

gistrat bestimmten Tag; dass dies bei Gell. VI Magistrat treffen, obwohl ihn hier der 8prueh
[VII] 1, 10 der dritte Tag ist. beruht auf freier des zugezogenen Consiliums nicht bindet (Cie.

fentschliessung Scipios, wenn diese auch dem Ge- Brut. 85; in Verrr. act. II 1, 74). Als Terrain

wöhnliehen entsprochen haben mag. Nach Ma- der neuen Verhandlung kommt der zweitnächste

crob. sat. I 16. 3. 14 sollen eomperendini dies Tag vor (Cic. Brut. 87), ein Zwang in diesem Sinne
die sein, quibus radimonium liest diene. Diese hat aber für die magistratische Cognition nicht be-

ihrem nächstliegenden Sinne nach sicher falsche standen (ebd. 86) und wohl auch nicht fürdasQuae-

Notiz bleibt auch dann unrichtig, wenn man sie 20 stionenverfahren. Die Lei Servilia (Glauciae) 111

dahin versteht (Karlowa 364. Huschke 313), v. Chr. hob für das Verfahren wegen Repetunden
dass Vadimonien (nur) auf eomperendini dies ab- die Möglichkeit der Ampüatio auf und verordnete

geschlossen werden können oder (nur) an rom- statt dessen, dass der Proeess zweimal verhandelt

perendini dies gerichtliche Verhandlung stattfin- werden muss, aber nicht öfter verhandelt wer-

den kann; und dass eomperendini dies unter den darf (Cic. in Verr. act. TI 1, 26). Dass
gänzlicher Lösung von dem ursprünglichen Sinn zwischen beiden Verhandlungen ein Tag frei blei-

die Gerichtstage überhaupt bedeuten konnten, wird ben muss, ist aus dem Gebrauch des Wortes
wenigstens durch nichts anderes bestätigt. Wie eomperendinatus, reum eomperendinare (Cic.

die Überleitung des Verfahrens e iure in iudi- a. a. 0. und ebd. 20. IV 88; act. I 34) in Ver-

eium sich im Formularprocess gestaltete, ist un-30bindung damit zu schliessen, dass Cic. Brut,

klar. C. kommt in diesem Zusammenhänge nicht 87 in einem Falle der Vertagung der magistra-
vor (Paul. p. 283 ist ohne deutliche Beziehung); tischen Cognition auf den dritten Tag sagt: unum
die Möglichkeit, dass das Verfahren in iudicio quasi eomperendinatus medium dient fuisse.

am dritten Tsge nach Schluss des Verfahrens in übrigens ist dieser Zwischentag als Minimalfrist

iure eröffnet zu werden pflegt«, besteht natürlich, aufzufassen (s. Cic. in Ven. act. II 1, 20 i. f.

Vertagungen in iudieio ordnet das Gericht nach IV 33; act. I 33). Nicht anzunehmen ist die

seinem Ermessen an. Dabei ist rechtlich jeder Ansicht (G e i b 878), dass der Mitteltag zu Zeu-
neue Termin für jedes Angriffs- und Verteidigung«- genvernehmungen benützt werden durfte. Dass
mittel offen, jede neue Verhandlung kann den eine Maiimalfrist für den Zwischenraum festge-

ganzen Rechtsstreit umfassen. In Ciceros Zeit 40 setzt sei (Zumpt II 1, 210) ist unerweislich

waren solche wiederholte Verhandlungen sehr und unwahrscheinlich. Die Dauer jeder der bei-

häufig (Cie. pro Caec. 6. 7; pro Quinct. 3; pro den Verhandlungen ist nicht auf einen Tag be-

Flacc. 48). Es griff aber hierin, wahrscheinlich schränkt (Cic. in Verr. act, II 1, 20). Die erste

einengend, die Gerichtsordnung des Augustus ein und die zweite Verhandlung (prima und seeunda
(Gell. XIV 2, 1). Ob die dort mit dterum dil- aetio) sind rechtlich als gleichwertig anzusehen,

Hssiones zusammengestellten eomperendinationes und es hing lediglich von der Processtaktik der

in dem strengen Sinne einer Vertagung auf den Parteien ab, wie sie ihren Stoff verteilen und
dritten Tag zu verstehen sind, ist nicht sicher, was sie etwa wiederholt Vorbringen wollten. Hier-

da das Wort e. überhaupt den allgemeinen Sinn für spricht das bis causam dieere bei Cicero und
deB Aufschubs angenommen hat (s. Leiica); von 50 die Analogie des Verfahrens in den Comitialpro-

unsicherer Beziehung sind Tac. dial. 88. Plin. cessen ebenso wie die der Ampliatio des Straf-

et). VI 2, 6; ebd. V 9 [21] 1 ist e. nicht die processes und der gleichen Erscheinung im Ci-

Vertagung, sondern der folgende Termin. Prie- vilprocess (s. S. 789); unhaltbar ist die Notiz

sterliche Ladungen auf den dritten Tag: Gell. X von Ps.-Ascon. in Verr. p.l630r., dass bei der zwei-

24, 9 (b. auch Serv. Aen. III 117). ten Verhandlung der Verteidiger zuerst, der An-
b) Im comitialen Strafprozess erfolgt in kläger zuletzt sprach. Dass die e. auf andere als

einem ersten Termin die Anschuldigung durch Repetundenprocesse ausgedehnt sei (nach Zumpt
den Magistrat, in drei ferneren dreimalige Ver- auf alle Amtsverbrechen), ist nicht erweislich,

handlung über die Beschuldigung. Diese vier Ebensowenig kann Zumpt II 2, 212f. darin hei.

Termine müssen jeder von dem folgenden durch 60 getreten werden, dass die c. durch die Lez Aurelfa

(mindestens) einen freien Tag getrennt sein (Cie. vom J. 70 wieder abgeschafft sei. Insbesondere

de domo 45: intermissa die). Diese Interval- konnte Cic. pro Fontei. 37 [271. 40 [30], auch

liernng entspricht dem Begriff der r., obwohl wenn nicht mehr und nicht weniger als zwei ne-

das Wort dafür nicht nachweislich ist. Wenn tiones statt/Inden mussten, dem Zusammenhänge
im vierten Termin der Magistrat verurteilt, und nach nicht utraque actione, sondern musste dua-

dagegen Provocation erfolgt, so findet die Ab- bus aetinnibus sagen.

Stimmung der Comitien in einem fünften Termin Litteratur. Spiess Diss. de comperendina-,
statt, der regelmässig mit Innehaltung einer vier- tione, Lips. 1728. Bunke De ampliationib. et
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comperendinationibus cet., Dis*. Vratislaviae 1865. Fers. 4, 28, und unela Compitalia, Verg. catal.

Karlowa R.Civilproc.z.Zieit d.Legisactionen360f. 13, 27) und als dessen Vertreter der ri/ir-w*— nur
Bethmann -Hollwcjj R. Civilproc. II 586. 5901. an diesem Tage im Jahre— selbst ein Opfer in

Keller R. Civilproc. N.778I. Huschke Römisches eompito darbringt (Cato a. a. 0. 5, 3, ein vi-

Jahr 3128. Mommsen Röm. 8t.-R. III 1, 354f. lieut weiht nimpfttum) [et] aram Lari[bu]$,

Geib Gesch. d. r6m. Criminalprocesses 368—379. CIL V 7739 add.); auch der Festbrauch, den

Zumpt Criminalr. d. röm. Republ. II 1. 204ff. Laren Bälle (pilae ) und Puppen (moniac) aus

426B., 119. II 2, 1258. 2118. 2748.; Criminal- Wolle in den Corapitalcapellen (so nach Fest. ep.

process 2208. [Kipp.] p. 121. 239, während Maer. Sat. I 7, 35 das pro

Compitalia (auch teriae compilaliciae, Schol. 10 tingulorum foribut geschehen lässt; vgl. Varro
Pers. 4, 28), Fest des altrBmischen Kalenders, Menipp. frg. 463 Ruech. tuependit Laribut ma-
angcblich von Servius Tullius eingesetzt (Dion. nias, mollis piltu, reticula et etrophia) aufzu-

Hal. IV 14, 3. Plin. n. h. XXXVI 204; über an- hängen, wurde in der Weise geübt, das tot pilae,

gebliche Reformen des Tarquinius Superbus und quot rapita tervorum, tot efügiet, quot ettent

M. Iunius Brutus Macr. Sat. I 7, 34f.) und von liberi, ponebantur (Fest. ep. p. 289; Uber die Her
allen Bürgern gefeiert (trotz des verschiedenen leitung dieses Brauches aus dem Totenculte und
Namens geht sicher darauf Fest. p. 253 populären seine Auffassung als stellvertretendes Opfer an

tacra tunt, u t ait Laben, tptae omnet eiret la- Stelle eines Menschenopfers [Fest, ep.aa. 00. Macr.

eiunt nee eertit lamiliit attributa tunt, Foma- Sat. I 7, 34f.l s. Artikel Lares). Am compitum
calia Parilia Laralia porea praeeidanea), aber 20 fand sowohl das Opfer (parra eaginati luttrabant

nicht in ihrer Gesamtheit, sondern je von den eompita porci, Prop. IV 1, 23), zu dem jede Fa-

Anwohnern eines compitum (s. d.) gemeinsam. milie einen Opferkuchen beisteuerte (Dion. HaL
Das Fest trägt einen ländlichen Charakter und IV 14, 3), statt, wie die Festspiele (Macr. a. a.

fällt nach Beendigung aller bäuerlichen Arbeiten 0. Plin. XXXVI 204; ludi eompitalicii Cic. in

(compita ... mbi tacribcia tinita agrieut- Pis. 8. Ascon. p. 6, 9. 24. 7, 8. Serv. Georg.
tura rutlici celebrabant Schol. Pers. 4, 28) in II 382; Aen. VIII 717), deren Ausrichtung in

den Winter, nicht lange nach den Satumalien der Stadt schon in republicanischer Zeit den ma
(Dion. Hai. IV 14, 4; beide Feste zusammen ge- gitlri vicorum oblag (Cic. und Ascon. aa. 00.;
nannt bei Cato de agric. 57. Plin. n. h. XIX vgl. Liv. XXXIV 7, 2. Röm. Mitt. IV 262. CIL
114. Auson. de fer. 158.); wie viele der länd- 80 VI 1324. 2221; s. Artikel Vicus) und durch die

liehen Feste ist eB ein Wandelfest (teriae con- augusteische Reform des Larendienstes (s. Lares)
ceplivae Varro de 1. 1. VI 25. 29. Fest. ep. p. 62. neu geordnet wurde; gelegentlich werden auch
Macr. Sat. I 16,6. Auson. a. a. 0. 17), dessen Tag ausserordentliche Gladiatoren- und andere Spiele

alljährlich durch den Praetor eine Woche vorher der tici, die jedenfalls auch an den Compita statt-

angesetzt wird (rerho tollemnia praeiorit, quibus fanden, erwähnt (Tac. hist. II 95: natalem Pi-

more mniorum teriae coneipere tötet, quae ap- tellii diem Coeeina ae Valent editit tota ttrbe

pellantur Compitalia. ea rerba kaee tunt: die ricatim gladiatoribue celebravere. Suet. Aug. 43
noni populo Romano Quiritibut Compitalia erunt; tecitque. — ludot — nonnumi/uom ricatim),

quando eoneepta luerint, nelat, Gell. X 24, 3 [Wisaowa.]

= M»cr. Sat. I 4, 27); in Cieeros Zeit kennen wir 40 Compitum (die masculine Nebenform rom-
Beispiele, wo das Fest auf den 31. December pitui belegt Non. p. 196 mit Beispielen aus Caec.

(Ascon. p. 57, 17 K.-Sch. vgl. mit Cass. Dio Stat. frg. 226 Bibb. und Varro de BCaen. orig.

XXXVI 42, 2 vom J. 687 = 67). den 1. (Cic. lib. III), zunächst die Wegkreuzung (CIL XI 3384
ad Att. II 3, 4 vgl. mit II 2, 8 vom J. 695 = 59; a eompitu mil(ia) prdfum decem) t(ua) pfecuma)
Cic. in Pison. 8 vom J. 696= 58) oder 2. Januar t(tränt). Varro xtgl atgioewr bei Non. p. 94 ab
(Cie. ad Att. VII 7, 3 vom J. 704= 50( fiel, und uno quoque eompito ternae tiae oriuntur .. a
zwar ist es durchaus eintägig (compitaliorum primo eompito deztimam tiam muml Epicurut.

diet Cie. in Pison. 8, compitaliciue dies Cic. Cic. de leg. agr. I 7 in (ririt* aut in eompitit.

ad Att. VII 7, 3). doch bestand schon damals die Ovid. fast. I 142 in ternae compita teeta r iat.

Neigung, die Feier auf drei Tage auszudehnen 50 Pers. 5, 35 ramosa in eompita), ubi rioe com-

(Fest. p. 254. 257: Quinquatrut appellari qui- petunt (Varro de I. 1. VI 25; vgl. Schol. Pers.

dam putant a numero dierum, qui leriit iia 4, 28. Serv. Georg. II 382, leid. orig. XV 2,

ctlebrantur; quo tcilicet errant tarn herele quam 15; andre Etymologie a compotando Schol. Pers.

qui triduo Satumalia et totalem diebut Com- a. a. 0.), dann die an dieser Wegkreuzung er-

pitalia; nam omnibut hit tingulit diebut Hunt richtete Capelle (legal xalMec Dion. Hai. IV 14,

tacra), und diese Dauer ist im 4. Jhdt. n. Chr. 3) der Lares (a. d.), manchmal auch auf Heilig-

offieiell anerkannt, indem die Kalender des Phi- tümer anderer Götter übertragen (Gratt. cyn. 483
localus und Polemius Silvius am 3. bis 5. Januar iddreo aeriit molimur eompita lucit, von Diana.

ludi compitales verzeichnen. Das Fest gilt den vgl. Prop. IV 3, 57 Höre taeella tego, verbenit

1-ares (s. d.) und wird unter besonders starker 60 compita vtlo)
;
die genaueste Definition findet sich

Beteiligung des unfreien Gesindes gefeiert (Dion. bei Philarg. zu Verg. Georg. II 382: Compita,
Hai. IV 14, 8 roö; ii tä xtpl rcöv yinovcov legi ut Trebatio (so Osann, überliefert relatio) plaret,

ovvrtioixur b roJc xgoramlou ob rob( lltv&ipovc locus ex pluribut partibue in te tel in eatdem
aliä tobe boblovf frafc xagebai re xai ovnegovg- partes ex te riat atque itinera (überliefert ria

yeir. Cie. de leg. II 27 o maioribut prodita . . atque ilinere) dirigent, live it cum ara tire «ine

cum dominit tum lamulit . . . religio Larum), ara, tire tub tecto tive tub dio sit. Diese Ca-
das eine Extraration Wein erhält (Cato de agric. pellen boten so viele Nischen oder OBnungen als

57; vgl. eompita proprie a compotando, Schol. Wege bezw. Grundstücke an ihnen zusammen-
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stiessen, also an einem Quadrivium deren vier, so 4416. 9971; c. Fabricium Fest. p. 174; e. pa-

ilass sie den Eindruck eines ianut quadrilront ttorii (rieus eompiti patlorit CIL VI 975, Reg.

machten; darum redet Pers. 4, 28 von den per- XII). Ausserhalb Roms kennen wir aus inschrift-

tum mmpiln: vgl. Schol. z. d. St.: compif« nunl liehen Erwähnungen Compita in Pompei (CIL
loco in 7uadrieiit quati turret, ubi taeribeia IV 60 mairfittri) riri et eompiti vom J. 707/8
tinila agrieullura ruitici eelebrabant; merito = 47/6, Verona (CIL V 8257 magistri — folgen

pertuta, quin per omnet quattuor partes pa- Namen von drei Freien — ministri — Namen
leimt nnd besonders die ausführliche, durch eine von drei Sclaven — compitum retererunt ... de

Zeichnung im Oudianus (Lach mann Taf. 80 tua peeunia Laribui dant, vom J. 758= 1), der

Fig. 226) illustrierte Beschreibung Grom Lot. 10 Gegend von Genna (CIL V 7789: ein vilicut

p. 802, 20ff. : Finet templaret nie. quaeri debent, weiht comp(itum) [et] aram Lari[bu]t), Bene-
ut ti in quadriHnin ent potitue et quattuor pot- ventum (CIL IX 1618, 8 . 0 .), Ostia (Bull. areh.

testionibut bnem laeiet, quattuor arat quaerat com. XX 1892, 370 duoriri toeum dederunt
rt aedet quattuor ingretsut kabeat ideoque ut eompiti aedificandi . . compitum tranitulit . .

.

ad tacrihcium quisquit per agrum tuum in. mag(ittri) vici maceriem et columnam de suo fe-

tratet, quod ti deterfum turnt templum, arat cerunt). überall in Verbindung mit dem Laren-

nie quaerit: lange a templo quaerit pedibu» XV dienste und dem magistcrium vieomm. In Spo-

el inrfnn relut fundamenta aliqua. quod ti inter letium begegnen uns compitalet Lamm Aug(utti),

tret, iria ingretta habet
,
inter duot dua ingretta CIL XI 4815. 4818, die offenbar dem Culte der

habet templum. An diesen Compitalsaoella wird 30 Laren und des Genius Augusti an den Compita
alljährlich die Festfeier der Compitalia (s. d.) abge- in ähnlicher Weise vorstehen, wie in Rom und
halten, aber auch sonst bilden sie für die umwoh- anderswo die magiitri neorum; in Faesulae ist

nenden Landleute den sacralen Mittelpunkt: Ver- insebriftlich ein cotlegiui enmpitalieiut bezeugt

Sammlungen finden an den compita statt (Philarg. (CIL XI 1550; über die eollegia compttalicia

a. s. O. ubi pagani agrettet buceina convocati der ciceronischen Zeit s. Artikel Collegium o.

tolenl eerta inire contilia ; vgl. Isid. orig. XV S. 385. 406L). In Pompei liegt ein Compitum mit

2, 15), ausgedientes Aekergeräth wird in diesen gemauertem Altar nnd darüber auf den 8tuek der

Capellen geweiht (Pers. 4. 28 m. Schol.), bei der Wand angebrachtem Gemälde (Opfer der Vico-

Eheschließung legt die Neuvermählte einen As magistri an die Laren) in einer Seitengasse west-

eompito picinali nieder (Varro de vita p. R. lib. 30 lieh vom Forum (Hel big Wandgemälde nr. 41.

I bei Non. p. 581). Die ganze Anlage der C. Daremberg-Saglio Diet. I 1430 Fig. 1888),

ist zunächst auf ländliche Verhältnisse berechnet, bei andern Strassenaltären (Overbeek-Mau
und Cieero de leg. II 19 meint mit den Lamm Pompei 240. 243. Helbig a. a. O. nr. 88) ist die

»edet in agrit, die er den delubra der Städte gegen- Beziehung auf den Compitaldienst wegen Zerstö-

überstellt, sicher eben die tacella der Compita, rung der zugehörigen Bilder unsicher. Dagegen
wie besonders die Erklärung ebd, 27 (in lundo hat sieh in Rom ein wohl erhaltenes Compital-
eillaeque in contpeclu religio Lamm. vgl. CIL Saceilum mit einer Inschrift aus augusteischer

VI 29784 via quae ducit per agrum Nonianum Zeit auf dem Esquilin gefunden; vgl. G. Gatti
...per compitum teeut ptteinam in tundo De- Bull. areh. com. XVI 1888, 221 ff. [Wisaowa.]
nmiano) zeigt: das compitum ist ein Heiligtum 40 Compitum Anagninum (Itin. Ant. 305. 306
des ländlichen pagut

(pagani agrettet. Philarg. oder tub Anagnia ebd. 302), am Vereinigungs-

a. a. 0.; pagot et compita circum, Verg. Georg, punkt der Via Latina und Labicana. in der Nähe
II 382 = Hör. epist. I 1, 49; CIL IX 1618 er- der jetzigen Osteria della Fortuna unterhalb Anag-
richten zwei Stifter zu Beneventum pagani> com- nia. Liv. XXVII 4, 12 (z. J. 544— 210) itdrm
munib(ut) pagi Lucul ... portirum cum appa- terme diebut Anagmae terram ante portam ictam
ratorio et compitum ), und speciell in Rom scheinen diem ac noctem eine ullo ignit alimento artitte

vor der augusteischen Reform des I-arendienstes et avet ad Compitum Anagninum in furo Dianae
die rompifa der pagi im Gegensätze zu den »a- nidot m arboribut reliquitte. Vgl. Mommsen
cella der montet (s. Wissowa Satura Viadrina. CIL X p. 696. [Hülsen.]

1896. 6ff. und Art. Septimontium) gestanden 50 Complatum(?).Cod.Theod.VIII7,10Rescript
zu haben, während seit Augustus jeder Vicus ein von Valentinian und Valens an Viventius, datiert

compitum Larum zum sacralen Mittelpunkte hat, XVI Kal. Iun. Uomplati Valentiniano n. p. et

so dass c. vielfach mit rieus gleichgesetzt (z. B. Victore conti. (369 n. Chr.). Der Ort scheint in

per riat et compita, Liv. XXXIV 2, 12; non in Gallien zu suchen zu sein (Govau Chronologie
compitii tantum . ted in loro, Gell. I 22, 2; de t’empire romain zum J. 869). Vgl. das spanische

per lora et compita et plateat, Ammian. Marc. Vomplutum. Vielleicht hat es in Gallien einen Ort
XXVIII 4, 29; per compita temilamm, Solin. gleichen Namens gegeben. Riese Rhein. Ger-

17, 10; vgl. Hör. sat. II 8 , 25. 6 , 50) und die manien 319. [Ihm.]

Compita wie die Vici als eine die ganze Stadt Complega, Stadt der Keltiberer in Hispania
umfassende Unterabteilung der Regionen ange- 60 Citerior, in den Feldzügen des Q. Fulvius Flaccus

sehen werden (Plin. n. h. III 66 urbt . . diri- und des Ti. Graeehua in den J. 572—575 = 182
difnr in regionet quattuordecim, compita Lamm —179 v. Chr. erwähnt, wo die nicht sesshaften

VCLXV-, vgl. Wissowa in Roschers Mythol. Keltiberer dorthin flohen (Appian. Hisp. 42 le

Lexic. II 1879ff. und Artikel Lares und Vicus). KopnUyav niXir cvreqnjoy. rj rtmcxunAc u Ifr

Dass diese Compita wenigstens zum Teil Special- xal d/vpd xal qlfcio raxitoe). Die Angaben über
namen führten, zeigen gelegentliche Erwähnungen ihre Forderungen an den römischen Feldherrn
stadtrömischer Compita: c. <4eili Fast. Arva). z. — Mantel (odyov). Ross und Schwert— und ihre

1. Oet. Plin. n. h. XIX 12; c. aliarium CIL VI doppelten Röcke (xg&rtai U dtxlotc Iparloit na-
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ziotr irtl /Xauvdd)* avtb rttpi-aog-KÖiuroi xal Doch kommen auch viel kleinere C„ von etwa

rovto oayov ^yofo-rai) gehen wohl auf Poseidonios 1,50 m. im Quadrat, vor. Dag Verhältnis der

zurück. Unter dem Nachfolger de« Flaccus Ti. Länge zur Breite richtet sich ungefähr nach der

Gracchus bedient sich einer seiner Reiterftihrer Form des Atriums. Beim viersäuligen Atrium
dieser Tracht (heaogxgoato oayov 7/lijpixcöc), um pflegt das C. beträchtlich grösser zu sein und,

eich unter die Feinde zu mischen (vgl. Caravi); wie das Atrium selbst, sich quadratischer Form
worauf 20000 (?) aus C, zu Gracchus Oberläufen zu nähern. Im Nebenatrium der Casa del Fauno
und nachher erschlagen werden (Appian. Hisp. (10x12 m.) misst es 8x8.50 m„ in der Casa

43). Da Gracchus dann Verträge schliesst und delle nozze d’argento 3,60x 5.20 m. in einem
das Land ordnet, von der Zerstörung der Stadt 10 Atrium von 11,92x16,46 m. Noch grösser ist

aber nichts erzählt wird, so ist bei Appians es im korinthischen Atrium, welches durch die

grosser Ungenauigkeit in der Schreibung der um das Impluvium stehenden, das Dach tragenden

Namen die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Säulen fast die Form eines Porticus annimmt:
C. und Complutum(s.d.) dieselbe Stadt bezeichnen, nur so erklärt sich auch der Name, da natürlich

|
Hübner.] eigentliche Atrien in Korinth nicht üblich waren.

Complices dii, nach Arnob. III 40 gleich- So hat in der Casa di Castore e Polluce das

bedeutend mit Consentes dii (s. d.) und angeb- Atrium 11, das C. 4,50 m. im Quadrat; im Hause
lieh nach etrnskiseber Lehre Bezeichnung der des Epidius Rufua misst das Atrium 1 1X 16,80 m.,

zwölf höchsten Götter, die als gummi Zoom con- das C. 4 X 7,20 m. In Pompeii pflegt das Dach
sifiorii ac partieipes gelten. [Wissowa.] 20 um das C. mit einem annähernd senkrecht auf-

Complutica, Station der einen von den vier stehenden Rande versehen zu sein, etwa 0,30 m.

römischen Strassen von Bracara nach Asturica hoch, oben mit einem Gesims abgeschlossen, mit
zwischen den ebenfalls unbekannten Stationen Wasserspeiern in Gestalt von Löwen- oder Hunde-
Roboretum und Veniatia (Itin. Ant. 423, 1 Com- köpfen, v. Rohden Terracotten von Pompeii 5.

pleutica und Completica die Hss.), von Ptolemaios 9ff. Taf. V—VII. Overbeck Pompeii* 260. In

als Ortschaft der kallaekischen Brakarer angeführt einem Falle (Reg. I ins. 2 nr. 28) fand man das

(II 6, 38). Die Lage ist nicht genau bestimmt; C. durch ein Eisengitter geschlossen, zum Schutz

man Bucht es bei Castrelo in der Nähe von Lubian. gegen Diebe, Fiorelli Descr. di Pompei 48. Bull.

Der lateinische Name kommt in jener Gegend d. Inst. 1874, 249. Dass es durch ein Velum
auch sonst vor (Compludo bei Ponferrada); vgl. 30 geschlossen werden konnte, bezeugen Ovid. met.

C o m p 1 u t u m. [Hübner.] X 595. Plin. n. h. XIX 24; vgl. Dig. XXXIII 7,

Complutum, Stadt derCarpetaner inHispania 12,20. An zwei Säulen des viersäuligen Atriums
Citerior, jetzt Alcalä de Henares, gehörte nach der Casa delle nozze d’argento sind Bronzeringe
den Listen des Agrippa und AuguBtus zu den angebracht, durch die wahrscheinlich die Schnüre
civitates stipendiariae des Bezirks von Caesar- gingen, mittels derer man das Velum bewegte,

augusta (Plin. III 24 Conplutenses), Station der Not. d. scav. 1896. 424.

römischen Strasse von Emerita nach Caesaraugusta Das C. spielt eine Rolle in alten sacralen Ge-

(Itin. Ant. 436, 2. 438, 9. Geogr. Rav. 312. 7. bräuehen. Wenn ein Gefesselter das Haus des

18; Meilensteine der von Traian hergestellten Flamen dialis betrat, so mussten seine Fesseln

Strasse CIL II 4913. 4914; vgl. Ptoelm. II 6, 40 gelöst und durch das C. entfernt werden, Fabius

24). Die Lage der alten Stadt auf dem Hügel Pictor bei Gell. X 15, 8 (vgl. Serv. Aen. II 57),

San Juan del Viso oder Zulema ist durch Reste der ungenau implurium für C. sagt; ebenso Plaut,

von Bauten u. s. w. festgestellt (CIL II 410. 941). Amph. 1108; Mil. 159. 287. 340. Umgekehrt
Auf einer der älteren Inschriften wird neben De- Suet. Aug. 92. Litteratur s. unter Atrium,
curionen ein mag(ister) genannt (CIL II 3033), [Mau.]
sonst nur Seviri AugustaJee (3030); die Stadt ist CompromUsum. Der Spruch eines arbiter,

frühestens im 2. Jhdt, Municipium geworden. Ist der nicht vom zuständigen Magistrat gegeben ist,

sie nicht verschieden von Appians Complega (s: schafft in der dassischen Zeit niemals res iudi-

d.), so könnte der Umstand, dass sie im 6. Jhdt. eata (s. Arbiter Nr. 1). Die ohne Mitwirkung
d.St.erst gegründet worden, den römischen Namen 50 de6 Magistrats erfolgende Einigung, einen Streit

,Regenstadt
r

erklären. Als einer der frühesten durch einen arbiter entscheiden zu lassen, ge-

Sitze des Christentums in Hispanien wird sie bei winnt deshalb nur dadurch Bestand, dass die

Prndentius (peristeph. IV 41—44) und Paulinus Streitenden zugleich ihre Unterwerfung unter die

von Nola (carm. 35, 605) gefeiert und seit dem Entscheidung des Erwählten sicherstellen. Dies
6. Jhdt. in Chroniken und Concilienunterschriften geschieht durch das C., buchstäblich die Verbin-
oft genannt (Joh. Biclar. 4 Synod. Tolet. a. 610, aung gegenseitiger Stipulationen unter der Be-
M a n s i X 508 u. a.). [Hübner.] dingung, dass man bei dem Schiedsspruch nicht

Compluvium, die Daehöffnung des Atriums stehen bleiben werde (nisi sententia(e) arbitri

(s. d.), Varro de 1. 1. V 161. Fest ep. 108, 14. steterit, vgl. Dig. IV 8, 28, 2. 27, 7). Unter der
Nach Vitruv. VI 3 (4), 6 soll seine Länge und 60 Voraussetzung, dass zu dem C. die Annahme durch
Breite nicht unter Vs und nicht über */s der den zum Schiedsmann Erwählten hinzugekommen
Länge und Breite des Atriums betragen. In Pom- ist (s. Receptum arbitrii), verheisst der Praetor,

peii, wo die Grösse des C. ans dem ihm im Fuss- den arbiter zur Erfüllung der übernommenen
boden entsprechenden Impluvium (s. d.) erkannt Pflicht zu zwingen (qui arbitrium preunia com-
wird, pflegt in regelmässig gebauten tuscanischen promissa receperit, eum sententiam dieere co-

Atrien das Verhältnis ungefähr 1 : 4 zu sein, so gam. Lenel Ed. perp. § 48). Ob, wann und wie
dass die Länge zwischen etwa 2.50 und 3,50 m„ aus dem C. auf die versprochene Leistung (poeno

die Breite zwischen etwa 1 ,80 und 2.60 m. variiert, compromissi) geklagt werden kann, regelt grund-
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sätzlich das für solche bedingte Stipulationen lateinische Inschriften CIL IX 969—998. Ein
geltende Civilrecht. Im Einklang mit diesem ver- templum lovis Vicilini in agro Compsano er-

fällt die Busse schon dann, wenn eine Partei es wähnt Li*. XXIV 44. 8; ein eastellum Compsanum
nicht zum Schiedsspruch kommen lässt, Dig. IV Plin. n. h. II 147, s. o. Vgl. Mommsen CIL IX
8, 27, 4. 30. Dagegen gehört die Frage, wie p. 88. [Holsen.]

ein C. beschaffen sein muss, nm in Verbindung Compolsor s. Canonicarius.
mit dem rercptum arbitrii die Anwendung des Compulteria e. Cuhulteria.
praetorischen Zwangsedicts herbeizuführen, dem Conae, hinterasiatisches Volk, nördlich vom
praetorischen Recht an. In letzterer Hinsicht Imavos, Plin. VI 55; vielleicht die Kanka des

wird das C.. da die Thätigkeit des arbiter dem- 10 indischen Epos, tibetisch Kiang; oder es ist statt

selben Zwecke dient wie die des iudex, vielfach et conat zu lesen Euedontm; skr. köna bedeutet

den Anforderungen unterworfen, die für die Be- ,Winkel'. Vgl. Brisari. [Tomaschek.)

Stellung des iudex massgebend sind (Dig. IV 8, 1 Conatus s. Dolus,
e. ail »imiUtudinem iudieionim rediqitur-, vgl. Conbaristum s. Combaristum.
Dig. IV 8, 6. 18. 8. 82, 9. 41. XV 1, 3. 8. Conbulantia, beim Geogr. Rav. IV 26 p. 234
Weizsäcker Das römische Schiedsrichteramt wohl = Confluentes (*gl. fV 24 p. 227), s. u.

unter Vergleichung mit dem officium indicis, Ttt- S. 872. [Ihm.]

bingen 1879). Ein die Anwendung des Zwangs- Concam . . . verzeichnet Holder Altkelt.

ediets begründendes C. wird von Ulpian als ple- Sprachschatz s. v. als Göttername in irrtümlicher

num bezeichnet in Dig. IV 8, 11,2. 18, 1: andere 20 Auffassung der Inschrift CIL V 5501 l(ovi) ofpfi-

Bedeutungen von plenum e. (quod de reime eon- mo) m(anmo) Matronis concam (d. h. concham)
Irovertiisque compositum e»t und quod et doli L. Clodius Marcianfus) r. s. i. m. Vgl. Bonn.
rlausulae habet mentionem) giebt Ulpian in Dig. Jahrb. LXXXIII 116 nr. 60. CIL VIII 8396 con-

IV 8. 21, 6. 31 an. Hinsichtlich des Verfalls der chat dt suo potuit. [Ihm.]

versprochenen Busse kann dagegen auch ein jenen Concanauni, Bewohner einer Gemeinde (Völ-

Anforderungen nicht entsprechendes C. wirksam kerschaft?) im Mailändischen, zu erschliessen

sein, wenn der arbiter den Schiedsspruch frei- aus der den Matronae Ucellasicae Concanaunoe
willig abgiebt. Doch haben die Juristen, die das geweihten Inschrift CIL V 5584 (Fundort Corhetta,

C. im Anschluss an das Edict zu erörtern pflegen, zwischen Mailand und Novara). Bonn. Jahrb.

nahezu in allen Punkten die bei der Frage, ob80 LXXXIII 15. 16. Vgl. die Namen der Alpenvölker

der arbiter cogendu» sit »ententiam dicere, fest- Anaum, Qenaunet, Vclauni u. a. [Ihm.]

gestellten Erfordernisse des C. anch hinsichlich Concani, ein wahrscheinlich hispanisches Volk,

der poenac pereecutio zur Geltung gebracht. Nur nur von Horaz in der Aufzählung von Thaten des

im Sinn des Ediets lassen sie als C. einen der Augustus erwähnt (III 4, 34 laetum equinn son-

Stipulationen entbehrenden, durch Hinterlegungen guine Concarum, dazu Porphyr. Concani Uispn-

oder pactum de non petendo gesicherten Schiede- niae gen» est Tel ut alii dicunt Seythiae; da-

vertrag gelten. Dig. IV 1 1 , 2. 3. Das C. begrenzt, nach Silius III 311 cornipedi» lusr natiari» Con-

ähnlich der lormula, das olücium arbitri und cane renn). Da Ptolemaios unter den Städten
ist somit dafür massgebend, ob dem Schiedsspruch der Kantabrer Koyxdra nennt (II 6, 50), so wird
hei Vermeidung des Verfalls der poena zu ge- 40 die skvthisehe Sitte, Pferdeblut zu trinken, ent-

horchen ist, Dig. IV 8. 32, 15f. 21, 6. Cic. ad weder wirklich auch in Kantabrien vorhanden ge-

fam. XII 30, 5. wesen sein, dessen Rosse berühmt waren (s. Can-
Litteratur unter Arbiter Nr. 1 (Bd. II S. 410); tabri), oder der Dichter oder seine Quelle haben

hervorzuheben B. Matthiass Die Entwicklung sie irrtümlich dorthin übertragen. Da die Namen
des röm. Schiedsgerichts in Festschr. der Rostocker sonst nirgends genannt werden, so ist auch die

Juristenfaknltät f. B. Windscheid (1888). doppelte Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass

[LeiBt.] es skythische Coneaner gab oder dass die Horaz-

Compsa (K&uya Ptolem. III 1, 70), Stadt erklärer und mit ihnen Ptolemaios (Marinus) irr-

der Hirpiner unweit der Quellen des Aufidus an tümlich einen Ort Concana in Kantabrien ange-

der Grenze von Lueanien und nicht entfernt von 50 setzt habe. Münzen mit der iberischen Aufschrift

der von Apulien, weshalb es Ptolem. a. a. O. unter kntan — Contanuml —
.
die nach den Typen zu

den Städten Lucaniens, der Lib. coloniar. 210. 261 den Vasconen gesetzt werden (Mon. ling. Iber,

unter den apulisehen anführt. Zuerst wird eie nr. 53), zeigen ähnliche Namenbildung. Vgl. Co-

S
nannt im zweiten punischen Kriege, wo sie von nisci, Kioviaxol. Conca, die lateinische Grund-
annibal im J. 216 durch Verrat genommen (Liv. form des heutigen Namens der Stadt Cuenea im

XXIII 1), aber zwei Jahre später von den Römern inneren Keltiberien (wie OlbaHuelva, OscaHuesca)

,

zurückerobert wurde (Liv XXIV 20); dann im istnurinder frühmittelalterlichen tlberlieferunger-

BundesgenosBenkriege (Veil, n 16. wo die Hs. halten. Obgleich davon regelrecht das Adjectiv

Cosa); endlich als der Ort, wo Milo seinen Tod Concana* gebildet wird, so spricht der Name
fand (Caes. bell. dv. HI 22. Veil. II 68. Plin. n. h. 60 doch nur für die Möglichkeit, in den horazischen

II 147, wo die Überlieferung Cosa oder Capta Concanern ein hispanisches Volk zu sehen; das-

bietet; vgL Caes. Dio XLII 25). In der Kaiser- selbe aber braucht damit nicht gemeint zu sein,

zeit wird es nur inschriftlich erwähnt (CIL VI [Hübner.]

2382 a. b. IX 668. 1006); es war Munidpium (vgl. ConcesetiB s. G a 1 1 i e n u s.

P. Oaviu» municep» Consanus bei Cie. Verr. Concha (conca), Muschel, Schnecke. Nach
V 158—160) und gehörte zur Tribus Galeria (Ku der Muschelform werden so benannt ein einfaches

bitschek Imp. rom. tributim discriptum 40). Gefäss für Salz zum Gebrauche bei Tische, Hör.
Dir Reste im modernen Conza sind unbedeutend; sat. I 3, 14 (zu unterscheiden von dem silbernen
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salinum, Marquardt-Mau Privatleben der Römer men für die C. andere Pachtsätze lur Anwendung
I* 318), für Salbe, Hör. carm. II 7, 28, für 01, als in Rom (Liv. XXIX 37, 3. 8. Momrnsen
Cato de agri cult. 13, 2: in cellam oleariam harr a. a. 0. III 1115). Dementsprechend werden die

oput »unf . . . eoncat maiorit ll et minori

t

//. C. genannt alB Gemeinden in der Aufzählung der

Colum. de r. r. XII 50, 523 Bip. : conchac fcrrcnr Gemeindekategorien, wie sie mehrere republica-

tfuibus depletur oleum. Nach Plin. n. h. XXXIII nieche Gesetze bieten (Lei Mamilia ect., Lei Ru-
88 dienten conchae (wohl natürliche Muschel- bria, Lex Iulia municipalis). Sie figurieren dort

schalen) xum Auswaschen des fein pulverisierten teils als besondere Kategorie neben den praelee-

Berg- oder Kupfergrün (chrytncolla). Nach luv. furae, teils werden sie unter dieser Kategorie

6, 304 wird bei einem ausschweifenden Gelage der 10 subsumiert und nicht besonders genannt (in rnu-

Falernerwein aus grossen Schalen getrunken: bi- nicipio, colonia, praefectura: in der Lex Iul.

bitur concha, non ealicibut, wie der Scholiast mun. Z. 98 bei Bruns p. 110 und im Fragment,

hinzufügt. Nach der schneckenförmigen Gestalt Atestinum Z. 10, ebd. p, 103). Andere ähnlich

wird als e. das Tritonshorn bezeichnet von Verg. wie das C. der städtischen Hoheitsrechte entbeh-

Aen. VI 171. Plin. n. h. IX 9 u. a. [Hultsch.] renden aber doch mit Ortsbehörden versehenen Ka-

Concbylioleguli e. M u r i 1 e g u 1 i. tegorien sind iorum, vicut, castellum. Die volle

Conciliabulum, abgeleitet von ronet/ium, be- Reihe aller mehr oder weniger selbständigen Com-
zeichnet demnach den Versammlungsplatz, vgl. munen lautet so: oppidum (der allgemeine Be-

Festus ep. p. 38 M.: e. locux, ubi in concilium griff für Gemeinde), municipium, eolonia, prae-

convenitur. Ein ähnlicher Begriff ist convcntux 20 leetura, forum, neu«, conciliabulum, eastellum

(von convenire). Solche allgemeinen Bezeich- territoriumre (Lei Rubria, vgl. Mommsen St.-R.

nungen sind charakteristisch für nichtstädtische III 798). Die einzelnen Gemeinden minderen
Ansiedlungen; sie bringen das Minimum politi- Rechts von einander zu unterscheiden ist schwer-,

scher Functionen (convemre, concilium) zum Aua- gemeinsam ist ihnen allen die territoriale Selb-

druck, welche derartige Ortschaften von den ganz ständigkeit und das daraus folgende Vorhanden-

und gar politischer Bedeutung entbehrenden An- sein eigener Verwaltung: der in jener Reihe ge-

siedlungen, wie es der vicut ist, einer- und den nannte ricu« ist also nicht etwa ein gewöhnliches

vollberechtigten Siedlungscentren, den Colonien in einem städtischen Territorium belegenes Dorf,

und Munieipien mit ihren charakteristischen Na- Alle diese Kategorien sind gewiss strenggenom-

men andererseits unterscheidet. Das C. ist mehr 30 men Dörfer des Gebiets der Stadt Rom, aber wie
wie ein vicut, denn es beruht auf staatlicher aus der Feldmark Roms das römische Reich ge-

Gründung, und weniger als eineordentliche(Stadt-) worden ist, so sind jene Dörfer zu selbständigen

Gemeinde, denn es hat kein Stadtrecht. Es lässt Gommunen geworden. Willems (Droit public1

sich also definieren als eine von Staatswegen ge- p. 362) hält die C. irrig für gewöhnliche Stadt-

schaffene oder legitimierte Ortschaft ohne Staat- dörfer. Am nächsten stehen die C., insofern sie

recht. Somit gehört es in die unterste Kategorie zugleich eigene Territorien bilden und doch po-

der Gemeinden des römischen Staates: es ist kein litisch abhängig sind, den attribuierten Ge-
municipium

,
aber es ist quasimunicipal. Als selb- meinden, von denen dasselbe gilt (vgl. über sie

ständige Gemeinde hat das C. Magistrate und Ge- Mommsen St.-R. m 765f.). Auch die attri-

meinderat (vgl. Lei Iulia mun. Z. 83ff. 108ff. 12611. 40 buierten Territorien sind praelecturae— so haben
bei Bruns Fontes* p. 110) und eigenes Gebiet die der Stadt Briiia attribuierten Camunni einen
(vgl. Lei Mamilia Roscia etc. bei Bruns a. a. O. praelectut, s. CIL V 4957 — nur nicht prae-

p. 96 und Frontinus, Grom. lat. I p. 85, 15), also terturae der Stadt Rom wie die conciliabula,

diejenigen Elemente, welche dem vicut fehlen. sondern der Munieipien. Mit dem C. wird be-

Andererseits haben seine Magistrate keine Staat- sondere oft zusammen genannt das forum; fora

liehen Hoheitsrechte wie diederColonienundMuni- ef conciliabula bildet fast einen Begriff. Wie
cipien. Diese übt vielmehr in dem C. ein prae- das forum, die mit Marktrecht ausgestattete An-
lectut, der Vertreter der römischen Beamten, aus. Siedlung, beruht auch das C. notwendig auf staat-

Deshalb gehört das C. zur Kategorie der praeter- licher Autorität; seine Insassen bilden eine vom
furae, derjenigen Ortschaften, welche wohl für 50 Staat Banctionierte Ansiedlung, während die ge-

die communalen Angelegenheiten, dagegen nicht wohnlichen riet rein privateSiedlungsoentren sind,

für staatliche Functionen competente Magistrate So findet denn auch auf die C. so gut wie auf
haben. So wird z. B. die Aushebung in den C. die anderen nicht deducierten Gemeinden das
besorgt nicht von der Ortsbehörde, sondern von Prädicat conitituere Anwendung: quae colonia

römischen Beamten, wie dies Liviua an vielen hac lege deducta, quodve municipium praefec-

Stellen (verzeichnet bei Da re m be rg-S ag 1 i o Iura forum conciliabulum constitutum erit (s.

Dictionn. 1 1432) bezeugt (vgl. Mommsen St.-R. LexMamilia, BrunsFontesp. 96). Wie alle derar-

II* 663, 1). Die C. sind Elemente der römischen tigen Territorien kann das C. jederzeit Stadtreeht
Verwaltung, und von der Centralregierung ge- erhalten, vgl. Frontinus Grom. p. 19: hoc (Inte-

troffene Anordnungen werden wie in den Städten 60 ramna) conciliabulum fuisse fertur et postea tn

so auch in den C„ sei es durch die staatlichen municipii iut relatum. Seit der ausgedehnten
Organe, sei es durch die Ortsbehörde, ausgeführt; Verleihung der communalen Selbständigkeit an
so haben die Magistrate der C. das ihnen Uber- die italischen Gemeinden infolge des manschen
sandte SC. de Bacchanalibus zur Kenntnis ihrer Kriegs sind wohl die meisten C. entweder selbst

Ortschaft zu bringen (. . haice exdeicatis. vgl. in Munieipien verwandelt oder in das Territorium
Mommsen St.-R. I3 206). Die Verpachtung anderer Munieipien einbezogen worden. Wie für

der Salzregie wird wie in Rom und den Städten die Umwandlung in eine Stadt, so bieten die Feld-

so auch in den C. vorgenommen, und zwar kom- messer auch für die Einverleibung eines C. in
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ein städtisches Territorium einen Beleg; Frontinus unnersum populum, sed parlem akqunm adesse

sagt Grom. I p. 55, 17: sunt autem Iota pu- iubet, non comitia sed concilium edicere debet,

blica coloniarum ubi prius tuere conciliabula et und zwar speciell die Versammlung, und zwar
poslea sunt in municipii ius relata (das heisst auch die beschlieesende, der Plebs. Bürger- und
nicht etwa ,mit Stadtrecht versehen' sondern ,der Plebsversammlungen werden neben einander ge-

IurisdictiondesMunicipiums zugewiesen').Wahrend nannt, Cic. de leg. II 31. Lea Bantina CIL I 137

wir für turum als municipale Kategorie mehrere Z. 5. Cic. post red. in sen. 11. Tertull. apol.

inschriftliche Belege haben, fehlt dergleichen für 38; sehr instructiv ist Liv. XXXIX 15, 11: rum
C. gänzlich abgesehen von derNennung der blossen aut .... comitiorum causa eiercitus eductus

Namen in den citierten Gesetzen). 10 esset aut plebi concilium tribuni edixissent aut

Litteratur: M o m m s e n St.-R. II 3 116, 1. 663. aliquis ex magistralibus ad contionem rocassel.

III 122. 140. 775. 793, 3. 798. 1117. 1181. Da- Der Beschluss des e. plebis heisst scitum oder

remberg-Saglio Dictionn. I 1432. Houdoy plebiscitum (von der plebs wird immer scisccre

Droit municipal (1875) 204—314. Voigt Drei gebraucht), wahrend der in den comitia vereinigte

epigraphische Constitutionen Constantins (1880). populus Quiritium ein iussum oder eine lex zu

[Schulten.] Tage fördert, Cic. pro Flacc. 15; pro Balb. 42.

Concilium bedeutet allgemein jede Versamm- Griechisch wird e. in diesen Bedeutungen durch
lung irgend welcher Art: so häufig bei Schrift- ovilayoe wiedergegeben, comitia dagegen durch

Stellern und auf Inschriften. Von den Historikern Ixxlqaia. So steht aelXoyiK = eontio, Cass. Dio
wird es gern gebraucht zur Bezeichnung ausländi- 20 XXXVI 27. XXXVII 51. XXXIX 19, = concilium

scher Gemeinde- oder Delegiertenversammlungen: plebis XXXVI 22. XXXIX 7. 34. 35. 36. In der

c. populi bei Liv. XXIV 37, 1 1 im ersteren Sinne; Kaiserzeit ist der strengere Gebrauch von comitia

für die andere Bedeutung vgl. man die häufig verloren gegangen, und es wird dieses Wort auch
vorkommende Phrase conubia eommerciaque et für früher technisch nur c. zu nennende Versamm-
coneilia adimere, z. B. Liv. VIII 14, 10, oder die lungcn gebraucht (einmal schon bei Cicero, aber in

Erwähnungen der concilia Gallorum = Versamm- den Briefen ad Att. 11,1), nach Berns (35f.) aller-

lungen oder Tagessatzungen der gallischen Völker- dings nur dann, wenn es sich um Wahlversamm-
sehaften eines bestimmten Landstrichs bei Caesar lungen handelt; anders Honmtei St.-R. III

(überstehende Verbände dieser Art wie das c. Elrus- 150, 1. Vgl. die Artikel C o m i t i u m und Pie b s.

corum s. weiter unten). Daher conciliabulum = 80 B e r n s De comitiorum tributorum et conciliorum

locus, u6i in concilium conrenitur (Fest. p. 38 M ). plebis discrimine, Wetzlar 1875. Mommsen Rom.
Obertragen kommt das Wort auch vor für Ver- Forsch. I 170. 177B.; St.-R. III 149ff.

Sammlungen von Curien, CIL VIII 14683. Sidon. Zweitens bedeutet c. technisch die Versamm-
Apollin. cpist. V 20, 1, auch ebd. I 6, 4 (nach Ca- lung der zu einem Rund, vor allem religiöser

rette Les assemblöes 253. 362f.), oder von Körper- Natur, daher gewöhnlich um ein gemeinsames
schäften: Cic. de domo 74 conrenlicula et quasi Heiligtum vereinigten Völkerschaften, Nationen
concilia (von den Zusammenkünften der Bezirke- oder Städte. So spricht Livius 1) von concilia der
vereine der pagani und montani). Vgl. dazu J. italischen Völkerschaften vor der römischen Unter-

Schmidt Rh. Mus. XLV 605 f . und Artikel C o n- jochung. von dem Bund der Latiner, der sich im
restui. 40 Hain der Ferentina zu gemeinsamen Opfern ver-

Technisch aber wird C. angewendet zur Be- sammelte, Liv. I 50—52. VI 10, 7. 33. 6. VII
seichnung derjenigen Versammlungen der Bürger 25, 5. VIU 3, 2; vgl. Dionys. IV 47f. V 50. 61;

im römischenStaatswesen. die nicht eomilia waren. der Volsker, Liv. IV 25, 17. VI 10, 7; der Her-
Das Wort hat also, wie Mommsen am besten niker, die sich im Circus von Anagnia versammeln,
dargelegt hat (Röm. Forsch. I 170, 8: St.-R. III Liv. IX 42, 11, der Aequer. Liv. III 2, 3. IV
149, 3), genau genommen negativen Wert. Denn 25, 7. 49, 5; der Samniten, Liv. VII 81, 11, oder

cs bezeichnet 1) auf die Gesamtbürgerschaft an- einzelner Stämme von Samnium. VIII 39, 10.

gewendet jede nicht nach den Abteilungen ge- X 12, 2; der Etrusker — im ganzen zwölf Bun-
gliederte und nicht beschliessende Versammlung desstädte, Liv. V 33, 9, unter einem Bundee-
aer Samtgemeinde (= eontio) (Liv. I 8, 1. 26, 50 priester, Liv. V 1, 5 — bei dem Tempel der Vol-

5. n 7, 7. V 43, 8; vgl. V 47, 7, auch die III tumna bei Volsinii, TV 23, 5. 25, 7. 61, 2. V 17,

71, 8 c. genannte Versammlung steht nach Momm- 6. VI 2, 2. Die letztere Bundesgemeinschaft be-

sen der eontio näher als den Comitien), weshalb stand noch als die einzige dieser vorrömischen

die ganz vereinzelt vorkommende Verwendung für Verbände — allerdings nunmehr zusammenge-
Tribut- (Liv. I 36, 6) oder gar für Centuriat- Betzt aus fünfzehn Gemeinden— die ganze Kaiser-

eomitien (ebd. VI 20, 11) eigentlich incorrect ist, zeit hindurch (nicht nur in der späteren, wie man
sich aber dadurch erklären lässt, dass c. im Gegen nach Marquardt St.-V. I* 516, 1 zu glauben
satz zu dem eng umgrenzten Begriff der comitia geneigt sein könnte) in einer eigentümlichen Or-

der allgemeinere Ausdruck ist, der jenen in sich ganisation: an der Spitze ein oder mehrere prae.

echliesst, Fest. ep. p. 50 M. s. cum populo agere. 60 tores Etruriae XV populorum, alle von ritter-

Wenn daher im iulischen Municipalgesetz Z. 132, licher oder senatorischer Herkunft (CIL XI 2699.

wo die Rede ist von den Wahlen der Municipal- 2115. 2114. 1941. XIV 172; Hadrian als praetor

magistrate, comitiis conciliove steht, so ist unter Etruriae erwähnt Hist. Aug. Hadr. 19), daneben
c. auch hier jede nicht comitia benannte, nach ein oder mehrere aediks Etruriae (CIL XI 2116,

Localstatut gleich den Comitien wahlberechtigte vielleicht auch 2110. 3257 = 3615), ein sacerdot

Versammlung verstanden. 2) Bezeichnet das Wort Ul lucorum (ebd. 1941', die Mitglieder offenbar

Jede Versammlung eines Teils der Bürgerschaft, = iurali ad sacra Etruriae (CIL XI 1848); vgl.

Laelius Felix bei Gellius XV 27, 4: is qui non Mommsen Berichte der Sächs. Gesellsch. d. Wiss.

Psuir-wiMow» iv 26
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1850, 65. 209ff. Henien Ann. 4. Inst. 1863, Narbonensis und Africa erst Vespasian (in Africa

284ff. Bull. d. Inst. 1883, 206f. 2) Livius riebt zwischen 71 und 73 n. Chr.) der Begründer sei,

zur Bezeichnung der Landtage der alten Völker- ein Nachweis, der für Africa infolge des hier

bünde im hellenischen Osten den griechischen vorliegenden Beweismaterials evident ist, für

Ausdruck xotvov wenn nicht durch commune die beiden anderen Senatsprovinzen aber etwas

concilium (s. Art. C o m m u n e), so einfach durch modificiert werden muss (darüber unten S.

c. wieder, z. B. c. Arhaicum oder Achaeorum, 809ff.). K ra ac h e n i n n i k o f f hat aus seinem

Liv. XXXVI 81, 2. 9. 10, e. Aetolorum ebd. Resultat nun nicht die weitere Consequenz ge-

XXVI 26ff., c. Boeotorum XI,II 44, 6. 47, 3, zogen (wie bezüglich Afrieas es Joh. Schmidt
Maredonum XLV 19, 6 u. s. w. 10 zu CIL VIII Suppl. 12039 gethan hat), dass auch

In der Kaiserzeit ist dann C. die technische die concilio der seiner Ansicht nach erst unter

Bezeichnung für die nach dem Muster der grie- Vespasian mit dem Kaisercult versehenen Pro-

chiechen xoivd im Osten, die die Römer mit mehr vinzen zu derselben Zeit errichtet worden seien,

oder weniger Modifieationen bestehen liessen (s. vielmehr hat er für die drei genannten, frühzeitig

Art. K o i v 6 »), in den IAndern des Westens ge- sehr Btark romanisierten Provinzen vor Vespasian

gründeten Provinciallandtage. Diese provincialen wohl roncilia, aber doch keinen Kaisercult sta-

concilia der Kaiaerzeit— es werden in der Haupt- tuiert (a.a.O. 178f.). Als Beweise für diese gänzlich

Sache hier nur diejenigen des Occidents behandelt neue Anschauung führt er an Tac. ann. IV 37 (aus

und zur Ergänzung in der Art. Koirdv heran- dem J. 25), wo es heisst
:
per idem tempus Hispa-

zuziehen — haben in der nachdiocletianischen 20 n io u 1 1 c r tor missis ad senatum legati» oramt,

Zeit einen etwas andern Charakter angenommen; ut u. s. w„ woraus man auf das Bestehen eines

daher sind zu scheiden A. die cancilia dieser Art e. pronnnae Baetica schliesaen könne; weiter

der ersten drei nachchristlichen Jahrhunderte und spricht er (179, 143) die Vermutung aus. dass

B. diejenigen des 4. und 5. Jhdts. n. Chr. man hei den Worten Suetons Tib. 31 tanta

A. Die Concilia des 1. bis 3. Jhdts. n. Chr. consulum auctoritale ut legati et Atriea
1. Der provinciale Kaisercult und die odierint ros querentes u. s. w. an eine africanische

Concilia. Im Gegensatz zu den berührten Ver- Provinzialgesandtschaft denken könne. In ähn-

hältnissen des Ostens geht bezüglich des Westens licher Weise hält er (175, 132) sogar schon für

die allgemeine Meinung dahin, dass hier die Pro- die Tarraconensis wegen der Worte Tac. ann.

vineiallandtage im wesentlichen Neuschöpfungen 30 1 78 pelentibus Hispnnie das Bestehen eines C.

der Römer sind. Zwar hat man für die Tres Galliae oder einer Art von C. vor dem J. 15 n. Chr..

die Anknüpfung des römischen C. an eine gallische dem Jahr der Errichtung des Kaisertempels für

Versammlung am 1. August zur Feier eines Festes die Provinz, für möglich. Aber er selbst hat die

für den Keltengott Lug wahrscheinlich zu machen unzulängliche Beweiskraft dieser Stellen darge-

versucht (D’ Arbois de Jubainville Le cycle than durch den Nachweis (179, 144), dass man
mythologique irlandais 5. 138. 304f.; Nouv. Revue die ähnlichen Worte accvsantibv» Maurit (Tac.

hist, du droit 1881, 195. G u i r a u d Assemblöes ann. XIV 28 aus dem J. 60) keineswegs zum Be-

prov. 45), doch fehlt es noch an einer genügenden weis der Existenz eines mauretanischen Provineial-

Begrttndung dieser Hypothese (dagegen J u T 1 i a n landtags so ohne weiteres verwenden dürfe, was

Rev. hist. XLI 1889, 402, während B e u r 1 i e r 40 aus ciuem Vergleich von Plin. ep. II 11, 2 mit

Culte imp. 104, 1 und C a re 1 1 e Assemblöes 15B. III 9, 4 aufs deutlichste sich ergiebt. Am meisten

wieder für die alte Ansicht eintreten). Wie dem Wert hat noch die Stelle über Baetica. weil hier

auch in Gallien sei, in den anderen Ländern des die Provinz als solche als Petentin auftritt. Aber

Westens ausserhalb des Gebiets des Hellenismus auf diese eine Stelle hin, die in ihrer Vereinze-

haben wir gar keine Indicien für ähnliche grössere lung noch nicht einmal volle Beweiskraft hat,

landschaftliche Verbände religiöser Art aus der die Ezistenz römischer Provinciallandtage. die

vorrömischen Zeit. Die Neuschaffung dieser C. unabhängig sind vom Kaisercult. anzunehmen,

durch die Römer ist nach der allgemeinen Ansicht scheint zu gewagt. Es könnte wie für den pro-

erfolgt im Anschluss an die Ausbreitung des Kai- vincialen Kaisercult ein erweiterter munieipaler

serculteB. Die Einrichtung eines provincialen Kai- 50 Cult, nämlich der der coloniae immunes Bat-

seraltars oder Kaisertempels, deB damit verbun- ticae, offenbar ,als eine Art Surrogat' gedient hat

denenProvincialpriestertumsundBegründungeines (a. a. O. 188), so auch an Stelle der mit dem
C. gehen nach dieser Ansicht Hand in Hand. Aus Kaisercult verbundenen periodischen concilio ein

der Ezistenz einer provincialen Kaisercultstätte Zusammenwirken der Gemeinden der betreffenden

oder eines Provincialpriesters schlicsst man auf Provinz nur im gegebenen Fall vorgesehen ge-

das Vorhandensein eines C. und umgekehrt. Gegen wesen sein, wie z. B. die Gemeinden von Dul-

den letzteren Schluss hat Krascheninnikoff matien (CIL III 1741: ciritates tuperiori» pro-

in einer sehr beachtenswerten Arbeit .Über die vinciae Hillyriei) im J. 1 4. n. Chr., d. h. vielleicht

Einführung des provincialen Kaisercults im römi- vor Einführung des Kaisercultes, für die ganze

sehen Westen' (Philol. LIII (N.F. VII] 1894, 147 60 Provinz einem gewesenen Statthalter eine Ehren-
—189) Einspruch erhoben (169, 107). Er hat inschrift setzen (doch vgl, auch CIL III 2808,

hier, ausgehend von dem unstreitig richtigen Satz, Inschrift der ciritates Liburniae vor dem J. 31

dass ,das Alter des Kaisercultus der einzelnen n. Chr., d. h. zu einer Zeit, da möglicherweise

westlichen Provinzen und dasjenige der daselbst der Kaisercult in I iburnien schon eingeführt war,

von den Römern eingepflanzten Cultur in umge- vgl. u. S. 811). Die Auslassung des Paetus Thrasea

kehrtem Verhältnis stehen', dass also dieser Cult bei Tac. ann. XV 20f. über die sora protincia-

zunächstwesentlichRomanisierungszweckendiente, lium superbia infolge ihres Beschwerderechts

nachzuweisen versucht, dass in Baetica, Gallia gegenüber den kaiserlichen Beamten giebt ja
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auch zu der Vermutung Anlass, dass ein Verfahren

zur BeschWerdeführung wie zur Belobigung der

Statthalter seitens des Augustus, noeh erweitert

vielleicht durch den um die Provinrialverwaltung

hochverdienten Tiberius. den Provincialen allge

mein zugestanden war; aber trotzdem kann die

Form in der dasselbe ausgeiibt wurde, verschieden

gewesen sein; in den neuen, noch wenig romani-

sierten Provinzen durch die mit dem Kaisercult

frühzeitigentstandenen festgeordneten periodischen 10

eondlia, in den alten, den senatorischen Provinzen

dagegen durch Cooperieren der Gemeinden nur

in den bestimmten Fällen, ohne dass dadurch
eine dauernde Verbindung hervorgerufen wurde.

Fest steht so viel, dass bis jetzt die Bezeichnung

e. nur für die mit dem Kaisercult aufgekommenen
Versammlungen, die in erster Linie religiöser

Natur waren, bekannt ist. Von diesen ist allein

auch im Folgenden die Rede,

II. Zusammenstellung der Provinzen, 20
deren Goncilia direct bezeugt sind
(bezw. aus dem Vorkommen von Provineialprie-

stern oder anderen Andeutungen erschlossen wer-

den können).

1. Sicilia gehört noch zu hellenistischen Ge-
bieten mit einem schon vorrömischen Landtag
(xoivdv). Dieser begegnet in der republicani-

schen Zeit als eommunr Sidtiae (Cic. in Verr.

act. II 2, 114. 145. 154. vgl. 108. 146). wel-

ches dem Verres zu Ehren Festspiele (rerria) 80
b und Statuen errichtete. Trotz Mangels an
ugnissen ist das Fortbestehen desselben in

der Kaieerzeit anzunehmen weil es nach Con-
stantin wieder erscheint (s. u. S. 821).

2. Sardinien, CIL X 7599 flamm diror. Äug.
et eonsensn prodn(dae). 7917 (8. Jhdt.) »o-

c(er]don pro r. Sard....ez consenru pror(in-

dar) Sar[di(niae.)]. 7518 ist gesetzt einem
adlerlo inter ta(c]erdotalet pror. Sard.

8. Hispania Tarraconnensis; Sitz des c. Tat- 40
raro, der Augustustcmpel für die Provinz da-

selbst erbaut im J. 15. n. Chr. (Tac. ann. I 78;

über den Tempel vgl. Hist. Aug. Hadr. 12;

Sept. Sev. 3 und Hübner Herrn. I 111). e.

prorineiae Hirpaniae citeriorie, abgekürzt con-

cilium P. H. C. auf den Inschriften: CIL II

4127. 4230. 4246. 4255. 4055, vgl. auch 4233
4210. 4192. 4248. 4208; Ehreninschriften unter-

schrieben P. H. C. haben wir in Masse. Über
die Provincialpriester (mit vollem Titel: flamm 50
Romqe divorum et Auguetorum P. H. C. da-

neben auch Aamtnicae) vgl. Hübner Herrn.

I Hilf.; CIL II p. 540f. E. Ciccottilsarer-
dozi municipali e provinciali della Spagna, Riv.

Riol. XIX 1890, 46R. (auch für die beiden fol-

genden Provinzen). Innerhalb der Provinz hatten

hier auch die rvnrrntu/t (s. d.j ihre eigenen

Kaisercultstätten, Kaiserpriester (zusammenge-
stellt bei C i c c 0 1 1 i a. a. 0. 44R.) und demge-
mäss auch eigene eondlia; das c. nmrenfu» 60
(’lunicntir erwählt sich im J. 222 einen pa-

tronut (CIL VI 1454). Inschriften dedicierend

treten auf der ronrentut Tarraeonende (CIL
II 3840., 4138), der conrentus Carthaginiends

(3412 unter Antoninus Pius. 3413 für die Mutter
des Severus Alexander, 3416. 3418), der eon-

rentur Brararaugudanus in der eigenen Haupt-
stadt sowohl (2426) wie in der der Provinz 4 123);

alle diese, sowie auch der eonrentu» Aeturum
(II 4223. 6094, vgl. 4072) mit eigenen Kaiser-

priestern.

4. Hispania Baetira; Sitz in Corduba. C. pror.

Baeticae: CIL II 2344 (aus traianischcr Zeit).

Dig. XLVU 14. I (Rescript des Hadrian an
das C.). C. unirertae prorineiae Baeticae CIL
II 2221 (aus dem J. 216 n. Chr.), vgl. auch
1475. Provincialpriester, deren voller Titel hier

flamm dirorum Augudorum prorineiae lautet,

kommen mehrfach vor. der flamen Auguetalit
in Baetica primun auf der Inschrift CIL II

3271 ; darüber Krascheninnikoffa. a. O.

I80R.

5. Lusitania; Sitz in Emerita. Das C. ist nicht

direct bezeugt, ergiebt sich aber aus dem Vor-

handensein von Provincialpriestern und -Prie-

sterinnen. sowie aus dem Umstand, dass die

f

irorincia Ludlanin im J. 77 dem Titus ein

ienkmal in Emerita setzt (CIL II Suppl. 5264).

6. Gallia Narbonensis; Sitz in Narbo. Das
e. prorineiae Narbonensu wird erwähnt in

dem narbonensischen Gesetz. CIL XII 6038 11

Z. 14 (nach Krascheninnikoff a. a. O. 159
auch Bchon ebd. Z. 10), weiter iv Z. 22—24.

welches M 0 m m s e n und Hirschfeld dem
Augustus, Krascheninnikofl dagegen mit
grösserer Wahrscheinlichkeit dem Vespasian zu

schreibt (vgl. die neue Redaction von Cap. 2
des Gesetzes Z. 10— 13 bei demselben a. a. 0.

159R.). CIL XII 392 heisst es von einem Pro-

vinciaJpriester. dass er unijterm protin[da
eonsentiente] gewählt worden sei (elfecttu est).

Auf einer athenischen Inschrift (CIA III 623.

624) haben wir in Q. Trebellius Rufus ans To-
losa den dßgieget'c .-iptüroc /'.-lop/flaf rrje ix

Nagßtürof, der nach Dittenbergers Zeitbe-

stimmung der Inschrift noch in den letzten

Regierungsiahren Traians oder zu Anfang der
Regierung Hadrians lebte; vgl. Krasehenmni-
koff a. a. 0. 1520.. der gegen die ältere An-
sicht, die die Inschrift in die Zeit des Tiberius
verlegte, polemisiert (vgl. dazu auch Giraud
Assemblers 83, 2 über das Amt eines legexic

Aqovoov v.närov, welches Trebellius Rufus u. a.

später bekleidete, woraus Marquardt irrtüm-

lich Schlüsse zur Datierung der Inschrift unter

Tiberius gezogen hat). Der Hamen] primus
(Aug. templi] nori üarbo[ne] (CIL XII 4393)
ist. wenn die Inschrift richtig ergänzt ist, viel-

leicht der erste Provincialpriester bei dem nach
dem grossen Brand unter Antoninus Pius neu-

erbauten Augustustcmpel. Die Provincialprie-

ster und Priesterinnen sind zusammengestellt
CIL XII Index p. 935.

7. Alpes Maritimac; Sitz in Comenelum (Cimiez).

Mommsen CIL V p. 902. Das C. ist ge-

sichert durch die Dedirationen der Provinz CIL
V 7979 (aus dem J. 198). 7980 (für Caracalla)

und durch die Existenz von flaminr» prorin-

eine Alpium Maritimarum ebd. 7907 (aus

dem J. 181). 7917 (zugleich patronui pror.).

XII 81.

8. Alpes Cottiae; Sitz in Segusio (Susa), ge-

sichert durch den flamen Aug. pror. Cottianae,

CIL V 7259 (ans Susa).

9. Tr*» Galliae; Sitz bei Lugudunum ad ron-

lliieutee Arads et Bhodani im pagut Condate,
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gegründet von Drusus am I. August 742= 12

v. Chr (darüber s. u.). Der seitdem sich hier

versammelnde Landtag für die drei gallischen

Provinzen Aquitania, Lugudunensis und Bel-

gien führt den Titel c. (trium) Qalliarvm

(CIL XII 3162UI HIT. I Inschrift von Thorignv];

vgl. das Fragment ebd. 1722; einmal auch
mnteniut arengig (CIL XIII 1671, vgl. ebd.

939 gaeerdog oretisis), sehr oft auf Ehrenin-

schriften einfach Tre* prorineine Oalliae, vgl.

CIL XIII 1671ff.) und wurde ursprünglich von

60 (Strab. IV 192), später von 64 cirifafe*

(Tac. ann. III 44. Serv. Aen. I 285) beschickt,

deren Namen auf dem Altar aufgeschrieben

waren (Strab. a. a. 0.). Die Prorincialpriester,

deren voller Titel hier lautet: gaeerdog Romae
et Augugti ad aram ad eonltuenteg Ararig et

Rkodani, sind zusammengestellt von 0. Hirsch-
feld CIL XIII p. 228f. Die Ansicht von Momm-
sen (R. G. V* 88, 2), dass die Novempopu-
lana von Traian ab ihren eigenen Landtag hatte,

wird mit Recht von 0. Hirschfeld S.-Ber.

Akad. Berl. 1896, 441 verworfen; kaum richtig

ist aber seine eigene Hypothese, dass die iberi-

schen Stämme Aquitaniens überhaupt an dem
Lyoner Cult nicht beteiligt gewesen seien, E.

Kornemann Zur Stadtentstehung in den ehe-

mals kelt. und germ. Gebieten S. 58.

10. ? Germania; Sitz im oppidum Ubiorum, später

= colonia Claudia Ara Agrippineneie. Be-

:

kannt ist nur, dass der Cherusker Segimundus,
der Sohn des Segestes, eaeerdot apud aram
Ubiorum war (Tac. ann. I 57), das also nach
dem Plan des Angnstus Köln die Stellung in

Germanien einnehmen sollte, die Lyon in Gallien

hatte. Was nach der varianischen Niederlage

aus dem Projecte geworden ist, wissen wir nicht.

Wahrscheinlich ist die aru für den munieipalen

Cult der Ubier, später von Köln erhalten ge-

blieben. während die vier linksrheinischen Ger- -

manenstämme dem gallischen Landtag zuge-

wiesen wurden (s. unter Tres Galliae).

11. Britannia; Sitz in Camulodunum. Ein lern-

plum divi Claudii hierselbst erwähnt bei Tac.

ann. XIV 31. Sen. Apocol. 8. Die Inschriften

CIL XIV 2508 (für den Consul vom J. 212
patrono) und CIL XI 383 sind gesetzt von der

provincia Britannia; vgl. E. Hübner CIL
VH p. 33.

•Über (Raetien und Noricum] wissen wir nichts.

!

Der ponti/ez gaer(orum) Raetlieorum) der In-

schrift CIL V 3927 aus dem pagug Arugnatium
bei Verona hat gar nichts mit dem Kaisercult

von Raetien zu thun. Der »nrerdo» Ur big Romae
aetemae CIL III 5443 aus Noricum ist wahr-

scheinlich kein Provincialpriester.

12. Dalmatia. Für die gesamte Provinz haben
wir bis jetzt nur die Inschrift CIL III 1741,

gesetzt von den ciritateg guperiorig prorinciae

Hillygriei, die eigentlich nichts beweist, wieoben f

S. 804 ausgeführt ist. Dagegen bestand hier

wie in der Tarraconensis offenbar in den ein-

zelnen ronrentug ein besonderer Kaisercult und
wohl auch Landtag. CIL III 2810 begegnet
ein gaeerdog ad aram Augugti Lib/urnliae)},

vgl. ebd. 2808. Der Sitz dieses Kreiscultes

und Kreislandtags war Scardona. die Haupt-
stadt des ronrrntug.

13. Pannonia superior; Sitz in Savaria (Stein am
Anger), wo eine ara Augugti sich befand, bei

der auch andere Gemeinden der Provinz Sta-

tuen errichteten (CIL III 4170. 4192. 4193).
Ein gaeerdog prorinciae ebd. 4108, vgl. 4178,
ein gacerdatalie 4183; ein eollegium genii pro-

tinciae Pannoniae guperiorig in Savaria wird
erwähnt ebd. 4168; vgl. M o m m s e n CIL III

p. 525.

14. Pannonia inferior; Sitz auf dem Territorium
von Aquineum bei dem heutigen Stuhlweissen-

burg (CIL III p. 432), wo ebenfalls eine ara
Augugli war. Ein gaeerdog provinciae, CIL
III 3485, vgl. 3626. mit vollerem Titel gaeerdog

arae Augugti noetri prorinciae Pannoniae
inleriorig, ebd. Suppl. 10496.

•Für [Moesia superior] fehlt bis jetzt jeder
Beleg.

15. Moesia inferior; Sitz vielleicht in Troesmis.

Ein gaeerdog prorinciae CIL III 6170= 773
aus der genannten Stadt (für Elagabal). Inner-

halb der Provinz bildeten fünf, später sechs

riechische Städte am schwarzen Meer unter

em Vorsitz von Tomi einen besonderen, aus
hellenistischer Zeit stammenden Landtag (xm-
vör ribv 'EÄXtjvtov oder xotrov trje nerrajtöXetoc)

mit einem Hqiuiy oder Ilorrd^xvc an der Spitze

(Perrot Mämoires d'arch. p. 198. 199. C1G
2056 c; vgl. Art, K o i r 6v).

16. Daria; Sitz in Sarmizegetusa (CIL ni p. 229,
falsch. Ephem. epigr. IV p. 65). CIL III Suppl.

7902 gesetzt von der prorineia im J. 161 für

einen verdienten Statthalter. Als e. proein-

eiarum Daeiarum trium erscheint der I^ndtag
CIL HI 1454 (für Gordian III. aus dem J. 241
n. Chr.), gacerdotee arae Äug. CIL III 1209.

1433. 1509. 1513, auch unter dem Titel coro-

natug Daeiarum trium, ebd. 1433, ein gaeer-

dotalig Daciae ebd. Suppl. 7688.

Von den africanischen Provinzen hat

17. die combinierte Provinz Creta-Cyrenaiea nicht

einen, sondern zwei Landtage. Das xoceire

«Sv Kpvtüjv (CIG 2583. 2595—2597) heisst

lateinisch CIL X 1430—1432 commune Cre-

tengium; von demselben handelt Tac. ann. XV
20—22; im übrigen Art. Koirir. Auf das C.

von Cyrenaica bezieht sich Tac. ann. XIV 18.

18. Africa proconsularis; Sitz in Karthago. Das
e. prorinciae Atricae wird erwähnt CIL VIII

Suppl. 17899 (aus Timghäd; eine zweite An-
sicht über diese Inschrift s. unter nr. 19),

ebd. Suppl. 11017. Insehr. der Gigthlejnees
ex d(eereto) pfrorineiae) A(fricae), ebd. 14364
von der ciritag Uccula deereto Atrorum. Eine
Zusammenstellung der Provincialpriester (gaeer-

doteg prorinciae, auch eacerdotalee prorinciae

kommen vor) giebt 0. Hirschfeld Ann. d.

Inst. 1866, 69—77 und Pallu de Lessert
Nouvelles observations 24B.

19. Africa nova oderNumidia. Ob vorSeptimius
Severus, d. h. bevor Nnmidien definitiv als selb-

ständige Provinz von der Proconsularis getrennt

wurde, ein eigener Kaisercult und auch ein

eigener Landtag daselbst anzunehmen ist, wird

verschieden beantwortet. Die vier coloniae

Cirteneee (s. o. S. 557f.) hatten einen Kai-

sercult mit einem tlamen diri luli an der Spitze

(CIL VIII 7986); aber dieser war wohl zu-
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nächst ein muniripaler Cult ohne ein C-, scheint UV 82. Liv. epit. 189. Suet. Claud. 2, der aller-

sich aber mit der Zeit, je mehr die Stellung dings — offenbar irrtümlich — 744 10 v. Chr.
vonNumidien sich verselbständigte (dafür sehr als Gründungsjahr annimmt). Die ira Vbiorum
wichtig CIL VIII Suppl. 14882 unter Vespa- für die beabsichtigte Provinz Germania ist die

sian), zu einem provincialen entwickeltzuhaben; zweite Gründung des Augustus, auf alle Fälle vor
wenigstens heisst derselbe Caecilius Gallus, dem dem J. 9 n. Chr. . sicher bald nach der Eroberung
die erwähnte Inschrift (7986) als Hamen diri des rechten Kheinufers errichtet (Krascheninni-
luli gesetzt ist, auf derGrabschriftseinerTochter koff a. a. 0. 172). Ganz sicher datierbar sind

(ebd. 7987, auch M o m m s e n Herrn. 1 60 auch dann nur noch der Beginn des Prcvincialcultes

noch aus dem 1. Jhdt.) bereits Hamen prorin- 10 und damit auch der Landtage in drei Fällen: in

«iae ; so M o m m s e n a. a. 0. Hirschfeld Hispania Tarraconensis im J. 15 n. Chr. (Tac.

Ann. d Inst. 1866, 76; S.-Ber. Akad. Berl. 1888, ann, I 78), in Britannia unmittelbar nach der

841, 88 u. 850, 76. Krascheninnikof f a. Besitzergreifung unter Claudius (Hirschfeld 8.-

a. 0. 174, 128; anders Pallu de Lessert Ber. Akad. Berl. 1888, 841), in Africa proconsu-

Nouvelles observations 28 f., der provineia in laris unter Vcspasian etwa zwischen den J. 71/13
der zweiten Inschrift für eine incorrecte Be n. Chr. (CIL VIII 12039 und dazu Joh. Schmidt.
Zeichnung der cirtensisehen Samtgemeinde hält, Krascheninnikoff a. a_ 0. 173ff.; etwas be-

was sehr wohl möglich ist. Ist die erstere An- weichend O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl.

sicht die richtige, so würde trotz des beson- 1888, 841, 88). Die übrigen zum Teil annähernd
deren Kaisercultes von Numidien, der in der 20 zu bestimmen, giebt es ein Indicium. Es ist

Hauptsache doch wohl auf das cirtensische Ge- schon lange bemerkt worden, dass die Provincial-

biet beschränkt blieb, das Bestehen nur eines priester teils tacerdolet teils Haminet heissen,

Landtags für ganz Africa durch die oben heran- ohne dass man den Grund für diese Verschieden-

gezogene Inschrift von Timghäd mit c. pr/o- heit scharf formuliert hätte. Es ergiebt sich nun,
vinciae] Alrieae (CIL VIII Suppl. 17899), dass bei den beiden Cultgründungen des Augustus
die in das Ende des 2. Jhdts. gehört (vgl. selbst tacerdote

t

als Provincialpriester fungierten,

1 7900), erwiesen, wenn nicht statt pr[ovinciae

]

und zwar in den Tres Galliae mit vollem Titel

hier gerade so gut auch pr[ovinc(iae) nor(ae)/ tacerdolet Romae et Augutti ad aram ad u. s. w.

Alrieae ergänzt werden könnte: wodurch die (Hirschfeld CIL XIII p. 228f.)— wozuherange-
Inschrift auch zum Beweis des Gegenteils dienen 30 sogen werden muss Suet. Aug. 52, wonach Au-

kann. Sicher hat ein eigener Landtag von Nu- gustus immer nur zu Ehren der Roma und des Au-

midien seit Septimius Severus bestanden, auf gustus Altäre oder Tempel errichtete —
,
bei der

dessen Beschluss in dem Rescript von Vazaivi, ersten nachaugustischen Gründung dagegen ein Ha-

etwa aus der Mitte des 8. Jhdt., CIL VIII men bei der vespasian: sehen wieder eine tacerdot

Suppl. 17639 (Z. 8 deereti coneili), Bezug ge- oder besser ein tacerdot prorinciae. Wir stellen

nommen zu sein scheint. Zudem heisst CIL daher den Satz auf: aus der Eiistenz von eacerdotes

VIII Suppl. 11546 ein gewesener Priester Romae et Augutti ergeben rieh augustische Cult-

der Proconsularis nicht blos sacerdotalit prov. und Landtagsgründungen, aus dem Vorhandensein

Alrieae, sondern ausdrücklich prov. Alrieae von Haminet solche aus der Zeit zwischen 15 und
v(eterit). Endlich begegnen wir auch in der 40 69 n. Chr., aus der Erwähnung von tacerdolet (pro-

nachdiodetianischen Zeit zwei Landtagen in tdneiue) kann auf vespasianische und nachvespa-

dem betrachteten Gebiet. sianischeGründungen geschlossen werden (darüber

20. Mauretania Caesariensis; SitzCaesarea. Ehren- genauer unten). DieserSatz ergiebt folgende Conse-

inschriften der Provinz: CIL VIII 9037 (für quenzen: In der Tarraconensis sind die Culte und
lulia Domna). 8930 (aus dem J. 218—217). VI daherwohlauchdieLandtagederConventeundzwar
1060 (für Gordian III. in Rom gesetzt). VIII derjenigen derDioecese und Quasiprovinz Asturia

9040 (für Aurelian); vgl. auch die Acten über et Callaeeia (darüber Marquardt St.-V. 1 J 254)
das Martyrium d. S. Fabius in Caesarea aus älter als der Provincialcult und Landtag, und
dem luli 304 (de8medt Analeeta Bollandiana zwar gegründet unter Augustus in einer Zeit, da

IX 1890, 123ff.). Die Provincialpriester sind 50 das nordwestliche Rarbarengebiet noch in zwei.

zu8ammengestellt bei Pallu de Lessert Nou- nicht in drei Districte zerfiel; wir kennen fünf

veiles observations 35. tacerdolet Ro(mac) et Aug(utti) (so ist überall

21. Mauretania Tingitana; Sitz in Tingi? Eine zu ergänzen und nicht Augfuitorum), wie CIL
Ehreninschrift der Provinz für ihren Patron, II Suppl. Index p. 1132 geschieht) des eonren-

den Consul Iulius Asper vom J. 212, CIL XIV tut 4durum (aus Asturica CIL II 5124. 2637.

2509; vgl. 2516 für den Vater des Genannten. 2688, aus Tarraco 4223. 6094) und drei des con-

der Patron der spanischen und der zwei mau- re« tut Braearauguttanus (aus Bracara CIL II

retanischen Provinzen war. Vielleicht gehört 2426. 2416, aus Tarraco 4215, aber keinen tacer-

hierher auch CIL VIII 908. dot dieser Art des conventut Lueentit-, zudem
III. Über die Entstehungszeit der Con- 60 ist einer der tacerdolet, deren Inschriften aus

cilia. Asturica stammen (2638), tacerdos Romae et Aug.

Es fragt sich nun: wie folgen diese Landtage ad Lucum Augutti, und an dem letzteren Platze

chronologisch in ihrer Entstehung auf einander? bestand rach 2578 ein Collegium divi Augutti. Es
Der älteste ist augenscheinlich derjenige der Tres haben daher ursprünglich und vielleicht in sacraler

Galliae, die damals noeh eine Gallia bildeten, da Beziehung immer der ronrenfu» .tifurum und
von Drusus am 1. August 742= 12 v. Chr. unter Lucentit einen Bezirk gebildet, offenbar weil sie

Assistenz der gallischen Grossen die ara Romat bei der Gründung des Kaiseraltars in Lucus Au
et Augutti bei Lyon gestiftet wurde (Cass. Dio gusti ein zusammengehöriges Ganzes bildeten =
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Asturia, wie der eonrentus Braearaugustanus Vespasian entstanden sein, wie Krascheninni-
wohl das alte Callaecia (CIL II 2422), wenigstens kaff nachzuweisen sucht. Die erste vespasiani-

zum grossen Teil, darstellt. Wahrscheinlich ist, sehe Gründung ist dann, wie erwähnt, Africa.

dass auch noch der eonrentus Cluniensis einen Der Schluss auf weitere vespasianische oder nach-

vor dem provincialen eingerichteten Kaisercult vespasianische Gründungen aus der Erwähnung
hatte wegen CIL II Suppl. 6093 (aus Tarraeo), eines meerdos prorineiae ist deshalb nicht ganz
wo ein Mann aus Intercatia in diesem Convente sicher, weil, wie das Beispiel von Sardinien zeigt,

bezeichnet wird als meerdos Romas et Augusti auch ursprünglich mit einem Hamen ausgestattete

ap ; die Ergänzung des dann folgenden ist Provinzen später ihren Priester der allgemeinen
schwierig. Sicher falsch ist die Ergänzung A[u]- 10 Gepflogenheit gemäss saeerdos proeinciae genannt
gust(an)arfum) im Corpus; vielleicht stand etwas haben. Wäre das nicht der Fall, so müsste man
da wie ap/ud Au]gustan(am) artam). Daneben für die beiden Pannonien und Moesia inferior auch
begegnet aber ein Hamen Romae et IHri Augusti erst Vespasian oder einen seiner Nachfolger als

aus Clunia (II 2782), ein städtischer Priester, der, BegriinderdesProvineialcultesinAnspruchnehmen.
wie Divius zeigt, nachaugustiach ist. Es scheint Für Dakien ist es naturgemäss Traian.

also auch hier in diesem balbstädtisch organi- IV. Umfang, Sitz und Zusammenset-
sierten conreufua der Conventseult (mit meerdos

)

zung der Concilia.
dem städtischen (mit dornen) vorausgegangen zu Aus der obigen Zusammenstellung des Mate-
sein, während in allen anderen Conventen der rials ergiebt sich weiter, dass in den lateinischen

Tarraconensis wie auch der viel stärker romani- 20 Ländern des Römereicha im allgemeinen eine

sierten Baetica es umgekehrt war (saeerdotes Provinz einen Landtag hatte. Landtage, die

stellenweise als Priester des städtischen Cultes, grössere Gebiete als nur eine Provinz umfassten,

zusammengesteilt CIL II Suppl. p. 1133, dagegen waren die der Tres Galliae und seit Man Aurel
ein Hamen eonrentus Cnrthaginiensis II 3412. (Marquardt St. V. I* 309) der Tres Daeiae,

3418). Ähnlich wie in der Tarraconensis steht zwei Ausnahmefälle.die ihre Erklärung leicht darin

es in Dalmatien, wo in Liburnien wegen des m- finden, dass beide Gebiete bei der Cultgründung
eerdos ad aram Augusti Lib[urn(iae] CIL III nur je einen Verwaltungssprcngel bildeten (M a r-

281 0) unter der Annahme einer Abkürzung für qu a r d t a. a. O. 267. 308). Landtage, die kleinere

ad aram Romae et Augusti an einen augusti- Bezirke als eine Provinz umfassten, begegnen Zu-

sehen Cult zu denken ist, während vielleicht der 80 nächst in Moesia inferior und in Creta-Cyrenaiea,

Provincialeult von Dalmatien erst nach Augustus d. h. in der Gestalt alter griechischer xoird (von

eingeführt ist. Für Pannonien und Moesien ist Tomi und Creta), auf dem Grenzgebiet zwischen

das Material noch zu gering, um eine Entsehei- den lateinischen und griechischen Ländern des

düng zu wagen. Betrachten wir die Gebiete, für Reichs, in welch letzteren dies die Rgeel bildete

die wir sicher augustischen Ursprung der Culte (vgl. Art. Sotrdr), dann weiter in Dalmatien (Li-

und auch wohl der Landtage annehmen dürfen, burnien) und in der Tarraconensis in Gestalt der

Gallien, abgesehen von der Narbonensis, Germa. hier vorkommenden Conventsculte und -Landtage,

nien, den Nordwesten der Tarraconensis, d. h. EssinddasGebiete, in denen dieRomanisierungbe-
Asturien und Cailaecien, vielleicht auch Libur- sonders schwierigen Aufgaben gegenüberstand,

nien und andere Gebiete von Illyricum, so ergiebt 40 weshalb hier, wie im vorigen Capitel ausgeführt

sich, dass Augustus diese Institution allein in wurde, der Kaisercult zuerst in den kleineren und
den nicht städtisch, sondern nur volksgemeindlich desselben am meisten bedürftigen Bezirken ein-

organisierten Provinzen und I-andschaften einge- geführt wurde. Numidien (vor Septimius Severus)

richtet hat. wähernd er offenbar in den übrigen gehört vielleicht auch hierher (s. a. S. 808f ); hier

Gebieten den Stadtgemeinden die Organisation lag der Grund in der frühzeitigen quasiprovin-

des Kaisercultus überliess. Damit wird der oben ciaJen Stellung des Gebietes.

(S. 803 (angeführte allgemeine Satz von Krasche- Der Sitz der Versammlung war meist die

ninnikoff vollkommen bestätigt. Provinzen mit Hauptstadt der Provinz; eine Ausnahme bildet

Hamines im Provindalcult und daher nach obiger Pannonia snperior mit Savaria als sacralem Vorort.

Ausführung zwischen 15 und 69 n.Chr.indieserBe- 50 Stellenweise war die Cultstätte und der Versamm-
Ziehung eingerichtet sind ausser der Tarraconensis lungsplatz des C. nicht in, sondern bei der be-

Lusitanien, Baetica, Sardinien (CIL X 7599 Ha- treffenden Hauptstadt, so in den Tres Galliae (S.

men divorum Augustorum, später erst in An- 806f. nr. 9) und in Pannonia inferior(S. 808 nr. 14).

gleichung an die allgemeine Titulatur der Pro- Zusammengesetzt waren die eoneilia aus Re-

vincialpriester — meerdos prorineiae
,
ebd. 7917, praesentanten (legali, so CIL XIII 3162 in 2211.)

vgl. 7918), Gallia Narbonensis, Alpes Maritimae, der einzelnen Gemeinden der betreffenden Pro-

Alpes Cottiac (Numidien. darüber o. S. 808t.). Mau vinz oder des Bezirks. Dass alle Stadtgemeinden,

retania Caesariensis, und das stimmt vorzüglich bezw. in den nichtstädtisch organisierten Gebieten

mit Krascheninnikoffs Resultaten, wenn man alle Volkschaften (civitates ,
gentes) ohne Rück-

folgende Reihenfolge mit Berücksichtigung seiner 60 sieht auf ihre Qualität als Bürger-, latinische oder

Argumente annimmt: Lusitanien bald nach der Peregrinengemeinden Sitz und Stimme in dem
Tarraconensis (wegen II 478 Diro Augusto von C. hatten, ergiebt sich aus dem, was wir in dieser

einem Hamen diri Augusti pro r. Lusitaniae). Beziehung durch Strabon übe; die Tres Galliae

vielleicht auch noch Sardinien unter Tiberius, die wissen (s. o. S. 806f. nr. 9). Nach dem Umfang
Alpenprovinzen und Mauretanien (bezw. beide der Gemeinden war wohl — wenigstens in den

Mauretanien) unter Claudius und zuletzt erst Bae. Tres Galliae — die Zahl ihrer legati bemessen

tica und Gallia Narbonensis etwa unter Nero. (CIL XIII 1667; vgl. auch ebd. 3162 in 22ff.

Die lex Narbouensis kann trotzdem erst unter cum inter er[ter(os)] legatum eum erfasset und
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über die Stelle Guiraud 64. Carette U9f. 82. 4211; Ausnahmen nur bei Frauen: Unminica
0. Hirschfeld CIL XIII p. 228; eine Analogie perpetua prov. Hispaniae eiterioris CIL II 4190.
bilden die Verhältnisse des lykischen xoiror. Strab. 4462, sacerdas perpetua Romat et Augusti eon-

XIV 664). Entnommen waren, wie es scheint, eentuu* Bracaraugustani ebd. 2416, vielleicht

diese Gemeindevertreter beim Provinciallandtag Ehrentitel) wurden die abgehenden Provincial-

deu Decnrionen (G u i r a u d 65. Carette 1 18f. priester und -Priesterinnen geehrt vom C. durch
0. H i r s e h f e 1 d a. a. 0.). Ausser diesen Abge- die Errichtung von Statuen für sie und auch für

ordneten der Provincialgemeinden hatten in jedem Angehörige vor dem Kaisertempel (Vorschriften

C. ständigen Sita und Stimme die gewesenen Pro- darüber in der Lei Narb. CIL XII 6088 Z. Uff., eine

vincialpriester= sacerdotalrs oder nominales (Lex 10 Masse von Inschriften derart haben wir aus Tar-
Narb. CIL XII 6088 Z. 14f., die Ansichten der raco und Lugudunum) und in der Heimat (CIL
Neueren Uber das hier auch erwähnte tue xignandi XIII 1042—45, Saintes. 3162, Inschrift von Tho-
der Genannten sind zusammengestellt bei Carette rigny VIII Suppl. 17899, Thamugadi. VIII 4611,
110—115). Simitthus. hier von der eigenen Gemeinde), weiter

V. Über Vorstandschaft und Zweck der durch dauernden Sita in der Curie der Heimat-
Concilia. stadt und im C. (Lex Narb. Z. 14f.), sowie durch

Der Vorsteher des Prnvincialkaisercultes und den Titel eines sacerdotalis oder haminalis (Al-

der Leiter des damit verbundenen C. war der bum von Thamugadi, CIL VfH 2408). Die Oe-
Priester an dem Provineialaltar oder -Tempel. Nir- samtheit dieser gewesenen Priester bildete dann
gends ist es ein Priestercollegium, sondern immer 20 die höchste Schicht der provincialen Aristokratie,

ein Einzelpriester {sacerdas oder flomen; die Worte woraus entsprechend der allgemeinen Entwick-
ln dem SC Italicense CIL II Suppl. 6278 taeer- lung zum Kastenwesen im spätrömischen Staate

dotes Hdelisnmarum Oalliarum concursare, gm- allmählich ein besonderer, anfangs nur factisch,

dere, inter se logui sind entsprechend dem ganzen später rechtlich geschlossener ordo wurde, in den
Ton, in dem dasDocument gehalten ist, eine rhe- man zur besonderen Ehrung aufgenommen werden
torische Übertreibung oder schliessen die gewesenen konnte (CIL X 7518 ein adleeins inter sacerdo-

und designierten Priester mit ein), oft mit einer lates prov. Sardiniae). Im übrigen vgl. die Art.

Priesterin (flammten), meist einer Gemahlin (z. B. Flamen und Sscerdoa.
CIL II 896. 397), zur Seite, nicht für den Cult Aus den Befugnissen dieser priesterlichen Vor-

einzelner dirae Aumstae, sondern zur Unter- 30 Steher der Concilia ergeben sich am deutlichsten

Stützung für den Gesamtcult (Carette 100. Zweck und Aufgaben der Provinciallandtage selbst,

0. Hirsehfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1888. 850f.). soweit sie religiöser Natur waren. Die Provineinl-

Gewählt wurden diese priesterlichen Vorsteher priester hatten neben dem Vorsitz im C. im Namen
oder C. nach einem bestimmten Turnus von den der Provinz dieLeitungderCeremonien des Kaiser-

Curien der Gemeinden, die an der Reihe waren, cultes und die Abhaltung der damit verbundenen
worauf sie durch Zustimmung des C. die formale Festspiele (0. H i r sc h f e 1 d S.-ßer. Akad. Berl.

Bestätigung erhielten (so Hirschfeld S.-Ber. 1888, 856ff, Carette 6711.). Aus der Leitung
Akad. Berl. 1888, 853f., vgl. CIL II 2344. XII des Landtags durch einen Priester ergiebt sich

892. XIII 1698 und 1700, Hamines designati: der religiöse Grundcharakter der ganzen Institu-

CIL II 2220. 5124, vgl. 4196; in der Tarraeo- 40 tion. Das Provincialfest, bestehend aus einer Pro-

nensis sind Provincialpriester aus 36 Gemeinden cession mit dem Provincialpriester an der Spitze.— die von Tarraeo selbst nicht mit eingerechnet — dem Gebet am Kaiseraltar für die Roma und den
bekannt, Hübner CIL II p. 540f.. in den Tres Augustus bezw. die di ri Augusti, dem feierlichen

Oailiae aus 16 Volkschaften, Hirsehfeld CIL Opfer für dieselben und dem daran anschliessenden

XIII p. 228), und zwar aus den Leuten, die in Festmahl und den Spielen, welches stattfand am
ihrer Heimatgemeinde alle Ämter bekleidet batten Gründnngstag des betreffenden Altars — in Lu-

(CIL II 4223; Suppl. 5523. V 7259. III 1209. gudunum am 1. August (a o ), in Caesarea in

3936. 4108; Suppl. 10496. XII 4398. XIII 1702 Mauretanien in der zweiten Hälfte des Juli, Pallu
u. s. w.), oft aus einer und derselben Familie, de Lessert Nouvelles observat. 13 — ,

war auch
offenbar der führenden in der betreffenden Ge- 50 die Zeit für die jährlich stattfindende Versamm-
meinde (CIL II 4231 und 4232. XIII 939. 1704. lung des C., dessen Mitglieder zunächst dem Pro-

1711. 1712). Nach dieser VorcarriJre war das vincialpriester bei diesen feierlichen Handlungen
Amt kaum vor vollendetem 30. Lebensjahr zu als Vertreter der einzelnen Provincialgemeinden

erreichen (eine Ausnahme, wozu aber besonderes assistierten. Die mit dem Fest verbundenen Spiele

Einverständnis des C. erforderlich war, CIL XIII (Uber dieselben vgl. Suct. Gaius 20. Iuvenal. 1

1699 und 1700)undbildetedenAbschlussundHöhe- 43), an denen die Deputierten auf reservierten

pnnkt der municipalprovincialen Carriere (die sa- Plätzen teilnahmen (CIL XIII 1667), entrückten

cerdotes von Gallien im SC Italicense, CIL II andererseits durch ihren halbprofanen Charakter

Suppl. 6278, werden principales viri genannt, vgl. das C. schon der rein religiösen Sphäre. In letz-

Cenaorin. de die natali XV 4 und 8; nicht aelten 60 terer Beziehung wirkte auch der Umstand, dass

Leute von Ritterrang: CIL II 4238. III 1513. die Versammlung für die Instandhaltung der der

3936. XII 8212. 8213; vgl. auch II 4225. III Provinz gehörigen Heiligtümer mit allen Neben-

129. XII 8188 3184. 3275 add.). Nach einjäh- gebäuden und für die Vorbereitung des jährlichen

riger Amtsdauer (Lex Narbonensis CIL XII 6038 Provincialfestes eine starke VerwaltuniMhätigkeit,

Z. 20, die Angabe des Priesterjahres CIL VIII besonders in financiellerHinsicht. entfallcnmusste.

Suppl. 12039 und 14611 .vgl. CIL II 2195. 2221. Endlich kam dazu, dass diese Versammlungen
'2344. 3711, der Gegensatz zu dem lebenslang- wie jedem Privatmann und jeder Curie ein ge-

liehen Municipalflaminat [ff. pp.] zeigt sich ebd. titionsrechtandenKaisetzu8tand,undimAnachluss
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daran vielleicht ist ihnen das wichtige Recht ver-

liehen worden, nicht nur die Thätigkeit der Statt-

halter dnrch Errichtung von Ehrenstatnen oder

durch Ehrenderete anzuerkennen, sondern auch
über dieselben Beschwerde zu führen, ja sogar

Anklagen gegen dieselben im Senate zu erheben
— zum grossen Verdruss der stadtrömischen Ari-

stokratie (vgl, die Rede des I’aetus Thrasea, Tac.

ann. XV 20—21). So schuf die römische Regie-

rung in dem Kaisercult und den Concilia, aus-

gehend von den Provinzen der Peripherie, den
eigentlich kaiserlichen, nicht nur religiöse Mittel-

punkte für die Provinzen, die in den barbarischen

Lindern eminent den Zwecken der RomaniBierung
dienten, sondern auch, was die Concilia betrifft,

zugleich Organe für die Wünsche, Bedürfnisse

und Klagen der Provincialen sowie zur Controlle

der kaiserlichen Beamten, gab also diesen Ver-

sammlungen unter dem religiösen Deckmantel
auch eminent politische Aufgaben.

Betreffs weiterer Zwecke, denen die Concilia

Zukunft schirfer geahndet werden sollen, nicht

ira einzelnen sicher bestimmt werden (vgl. den
Commentar zu der Inschrift). Der Brief des
Valerian ad Oaliat (Hist. Aug. Postum. 8), der
die Ernennung des Postumua als transrhenuni

limiti.i dux et Oalliae praeset anzeigt, ist wahr-
scheinlich nicht an das C, gerichtet (C a r e 1 1 e

198). Die Kaiser und ihre Angehörige waren natur-

gemäss auch Gegenstand der Schmeichelei und An-
erkennung durch Glückwunschadressen (Quintil.

VIII 5, 15), Ehreninschriften und -Statuen, sowohl
am Stiz des C. (CIL V 7980 für Caracalla in

Cemenelum. HI 6170 für Elagabal in Troesmis.
ebd. 1454 für Gordian III. in Sarmizegetusa. VIII

9037 für I ulin Domna in Caesarea) als auch in

Rom (CIL VI 1060 für Gordian III. von der Maure-
tania Caesariensis).

Ebenso muss die Ehrung der kaiserlichen Be-

amten durch die Provinzen schon früh im Cber-

mass vorgekommen sein. Schon Augustus verbot

imJ. 11 n. Chr. den Provinzen, einem Statthalter

gedient haben sollen, ist die Ansicht Mommsens während der Zeit des Amtes oder innerhalb
(R. G. V ä 85) von der Mitwirkung bei der Re- 60 Tagen nach dem Abgang eine Ehrenbezeugung
Partition der Steuern der Provinz, wenigstens in zu teil werden zu lassen (Cass. Dio LVI 25).

den Tres Galliae, nicht genügend durch Beweise Ein Gesetz des Nero, welches überhaupt unter-

gestützt (C a r e 1 1 e 157fr. 0. II i r sc h f e 1 d CIL sagte, dass irgend eine an den Senat gerichtete

XIII p. 229 und zu nr. 1094; über die von Momm- Dankesbezeugung für Statthalter bei einem Pro-

sen auch herangezogene Inschrift CIL II 4248 vinciallandtag (concilium sonorum) beantragt

urteilt richtiger Hübner CH II p. 540f.). Da- werde (Tac. ann. XV 22), muss sehr bald wieder

gegen hat Hirschfeld (CIL XIlI p. 230) die 80 in Vergessenheit geraten sein. Wir besitzen eine

interessante Beobachtung gemacht, dass dieses ganze Anzahl Ehreninschriften dieser Art von
C. Galliarum auf dem Gebiete des Handels und Provinzen für Statthalter z. B. CIL XIII 1679.

Verkehrs einen Einfluss geübt hat. Eine ganze III 1412; vgl. ebd. 1741. X 1430—32. 3853, und für

Anzahl Schiflergilden, die nicht auf das Terri- sonstige Provineialbeamte CIL VI 3885, für einen

torium von Lugudunum oder der Segusiavi ihre Quaestor pro praet. von der Provinz Asia). XIII
Thätigkeit beschränken, daher hier nur eonsi- 1680 (für einen Finanz-Proeurator von den Tres
stieren (>. Art. Consistere), haben Beamte dieses Galliae).

C. als patroni (CIL XIII 1688. 1709. 1695), so Aber auch vom Recht, gegen Statthalter zu

dass die Vermutung naheliegt, dass ihre Rechte klagen, scheint nicht wenig Gebrauch gemacht
und Privilegien für ein grösseres Gebiet in Gallien, 40 worden zu sein. Die uns durch Taeitus und die

wenn auch nicht vom C. ihnen gegeben wurden,
so doch von seiner Zustimmung oder Bestätigung
abhängig waren (vgl. auch Hirschfelds Be-

merkung ebd. Anm. 8 über den libertus Gnlliarum
Ahaseantus, der lange Zeit in Ostia gelebt hat:

CIL XIV 324—328, auch 71 und 281 it 15).

VI. Das Verhältnis der Concilia zum
Kaiser und den kaiserlichen Beamten im
einzelnen.

Um Wünsche oder Klagen an den Kaiser zu

bringen, wurde entweder eine legatio vom C. nach
Rom gesandt oder aber brieflich mit dem Kaiser

Briefe des jüngeren Plinius bekannten Processe

dieser Art sind von Guiraud 173f. zusammen-
gestellt. Das Verfahren in der Versammlung bis

zum Beschluss, ob eine Anklage zu erheben sei

oder nicht, berichtet die Inschrift von Thorignv
CIL XIII 8162 in 1411. (darüber unten S. 818f.j.

Im Falle die Anklage gebilligt wurde, gingen
ein oder mehrere legati mit dem Beschluss des

C. nach Rom ab Plin. epist. Vn 6, 1). Wurde
die Klage hier angenommen, so wurde sie bis

auf Hadrian meist vor dem Senat, nachher vor

dem Kaiser bezw. dessen Stellvertreter, dem Prae-

in Verbindung getreten, letzteres durch Vermitt- fectus praetorio, anhängig gemacht, wobei die

lung des Statthalters. Aus den zum Teil erhal- Deputierten des C. das Recht hatten persönlich

tenen Antworten der Kaiser erhellt, um was für in den Verhandlungen das Wort zu ergreifen (Plin.

Dinge es sich hierbei handelt. Eine epittula Titi epist. V 20). Auf ein zu Gunsten der Provinz

ad Aehaeot (Plin. ep. ad Traian. 65) beschäftigt Africa glücklich beendetes Verfahren bezieht sich

sich mit den Alimentarstiftungen, ein ReBcript wohl die Inschrift CIL VIII 8uppl. 11017: Oeni/o
des Hadrian an das C. von Baetica (Dig. XLVII e[e]natu> ob [reparjatam iusliltam nrrratn de-

14, 1) handelt über die Strafe, welcher die Vieh- 60 tensaqu[e] p(rovincia) A(friea) Qigth[e]n>e» pu
räuber verfallen sollen. Um was für einen von bitte et d(etreto) p(rorinoiae) A(fritae).

demselben Kaiser erfüllten Wunsch derTresG&lliae VII. Die Finanzen der Concilia.
es sich in der Inschrift CIL Xni 1685 handelt,

ist nicht mehr festzustellen (vgl. den Versuch
einer Ergänzung daselbst). Ebenso kann der In-

halt des Resrripts an dar C. von Numidien, CH
Vni Suppl. 17689, wonach Bedrückungen der

Provincialen durch Beamte (und Soldaten?) in

Ausgaben erwuchsen den Concilia: 1) für den

Cultus, 2) ftir die Ausführung ihrer Beschlüsse

und der Verwaltung. Was den Cultus betrifft,

so verursachten Kosten die Errichtung und Unter-

haltung der für den Cult notwendigen Gebäude,

vor allem des Kaiseraltars und -Tempels (Strab.
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IV 692: io t« Uqöv to ävaiitx&h vnd ndextor XIII p. 280) arcae Oalliarum (ebd. 1688. 1709),

Motvjf rcl>v PalaTwv Kaloagt rtp Pißamtp xqö rav- den HirBChfeld für einen Gehilfen oder Assessor

iTjc Idpotai efj; adleoK

:

es kam aber vor, dass des iudex arcae hält; offenbar ist es der Cassierer

die Kaiser diese Kosten den Provinzen manchmal des C. Ein dritter Beamter hier, der inquieitor

abnahmen, Hist. Aug. Hadr. 12. CIL III 3342; Oalliarum (ebd. 1890. 1695. 1697. 1708). ist am
vgl. XIII 1685), der um den Tempel sich grup- schwierigsten in seinen Functionen zu bestimmen;

pierenden Nebengebäude, z. B. in Gestalt von vgl. die Zusammenstellung der verschiedenen An-

Wohnungen für das Tempelunterpersonal, weiter sichten bei Carette 170#. und O. Hirscbfeld
für die Provincialspiele eines Amphitheaters der CIL XIII p. 230. Am ehesten sind noch an-

Provinz, wie es z. B. in Lyon rachgewiesen ist 10 nehmbar die Vermutungen, dass er entweder be-

(0. Hirscbfeld S.-Ber. Älcad. Berl. 1888. 840), stellt gewesen sei, um die Stellung und das Ver-

endlich der Statuen der consecrierten Kaiser (von mögen der Leute zu inquirieren. die für das Amt
Hadrian gab es in Tarraco sogar mehrere und des Provincialpriesters in Aussicht genommen
zwar vergoldete CIL II 4230; aus dem Ende der waren, oder um die Procesae zu instruieren, bevor

Lei Narbonensis scheint hervorzugehen, dass der sie an den iudex arcae gelangten. Auch diese

Hamen einen bestimmten Fond in Händen hatte. Beamten stammen— offenbar nach einem Turnus
über dessen Verwendung u. a. für Statuen und — aus den verschiedensten Gemeinden und haben

Bilder des Kaisers erRechenschaftablegen musste). in der Heimatgemeinde die Municipalämter be-

Weiter wurde das C. mit Ausgaben in Cultsachcn kleidet (s. die oben angef. Inschr.), einer der alleeti

belastet durch die Opfer und vor allem die Spiele 20 ist sogar von Ritterrang (XHI 1688). Auch ihnen

beim Provincialfest. Doch waren die Kosten der werden nachVollendnng ihrer (einjährigen?) Dienßt-

letzteren hauptsächlich den Priestern aufgebürdet zeit zur Anerkennung vom C. Statuen errichtet

(CIL II Suppl. 5528 edito ob honorem flamina- (1688: ob alleeturam fideliter administratam).

lue munere gladiatorio et duabut lueionib(us)), Ausserhalb Galliens scheint die Cassenverwal-

die dadurch nur zu oft Hnanciell ruiniert wurden tung und das damit verbundene Archiv der Pro-

(vgl. die Klagen derselben im SC Italicense CIL vinz mit dem Amt des Provincialpriesters cumu-
II Suppl. 6278). Die Ausführung von Beschlüssen liert gewesen zu sein (in der Tarraeonensit wird

der Versammlung brachte Kosten vor allem in wenigstens durch einstimmigen Beschluss des C.

zweierlei Richtung 1) für die Gesandtschaften an einProvincialpriesterdurchErrichtungeinerStatue

den Kaiser — aber auch hier kam es vor, dass 30 unter den nominales geehrt ob curam tabulari

reiche Leute der Provinz die Reise auf eigene eensuali» fideliter adminietratam, CIL II 4248;

Kosten machten, CIL II 4201, vgl. Archaeol. Ztg. die auf den Inschriften der verschiedensten Pro-

1878 177; 2) für die Ehreninschriften und vinzen vorkommenden tabulari*, gewöhnlich Frei-

-Statuen sowie für die Processe gegen die Statt- gelassene, müssen sich nicht immer auf die Archiv-

halter. Die Kosten der Statuen für die abtreten- Verwaltung; tabularius Oalliarum: CIL VIII

den Provincialpriester trugen in der Narbonensis wohl meist zu der kaiserlichen Provincialfinanz-

diese selbst (Lex Narb. Z. lOff.), anderswo wurden Verwaltung; tabularius Oalliarum: CIL VIII

sie von den Angehörigen freiwillig übernommen 1725, tab. Alpium Cottiarum CIL V 7253, in

(CIL II 2221. 4233. 4241. 4246). Diesen Aus- Luaitanien II 485. 486 u. s. w„ in Dakien III 1467),

gaben standen Einnahmen gegenüber 1) aus dem 40 ebenso die Verwaltung des Tempelgebäudes (in

Eigentum an Grund und Boden um den Tempel der Tarraconensis ebenfalls ein Provincialpriester,

(CIL II 4269 loco a provineia impetrato) und der zugleich Curator templi war, CIL II 4202).

an Sclaven (CIL XIV 828. II 6101); 2) au6 jähr- Die unterste Schicht der Angestellten bilden die

liehen Beiträgen der Gemeinden (stips annua: Sclaven und Freigelassenen im Provincialdienst;

Dio Chrysoat. II p. 45 Dind. Cic. ep. ad Quint. Sclaven der Provinzen: CIL II 6101 (der Tarra-

fr. I 1, 26. Strab. IV 192. 0. Hirschfeld conensis). XIV 328 aus dem J. 177 (der Tres Gal-

CIL XIII p. 229f.) in eine gemeinsame Casse =
arca, für welche wir allerdings bis jetzt nur Zeug-

nis« aus den Tres Gailine haben (CIL XIII 1686.

1688. 1707. 1709, weder CIL VI 8575 = Wil-
ma n n s 1404 noch CIL III 4049 gehört hierher).

Das Münzrechtscheinen die Concilia des Westens
niemals besessen zu haben (G n i r a u d 147ff. C a-

rette 168L), während es sich im Orient bei ein-

zelnen xoivd nachweisen lässt.

VIII. Die Verwaltungsbeamten der Con-
e i 1 i a.

Die priesterlichen Vorsteher der C. umgeben
im Westen nicht so viel Beamte wie diejenigen

der alten griechischen xoivd im Osten. Ein

grösseres Beamtenpersonal kennen wir nur beim

C. der Tres Galiiae. Für die Finanzverwaltung

begegnet ein iudex arcae Oalliarum (CIL XIII

1686. 1707. 1708), wie es scheint, der juristische

Beirat bei der Cassenverwaltung des Landtags,

der über die die arca betreffenden Streitigkeiten

und Processe zu entscheiden hatte; daneben ein

alleetus (nicht alleetor, vgl. 0. Hirschfeld CIL

liae; später, ebd. 324ff., war derselbe Oalliarum

libertus). II 2230 ein hbertus der Provinz Baetica.

Endlich sei hieran noch angeschlossen, dass

50 auch die C. wie alle Körperschaften im römischen

Reich sich patroni wählten, einmal aus der Reihe

der gewesenen Statthalter und sonstigen kaiser-

lichen Provineialbeamten und Militärs (CIL X
1430-32. XI 383. XIV 2508. 2509; vgl 2518.

VIII 9047), die in Rom nötigenfalls ihren Ein-

fluss zu Gunsten der Provinzen anwendeten (Plin.

epist. VII 33), und zweitens aus den gewesenen Pro-

vincialpriestern und anderen verdienten Männern
der Provinz (CIL V 7917. 9699 u. s. w.).

60 IX. Die Geschäftsordnung der Concilia.

Jedes Mitglied scheint in der Versammlung
das Recht der Initiative gehabt zu haben (Tac.

ann. XV 22. CIL XHI 3162 m 14ff.). Die Streit-

frage ob die Delegierten durch ein imperatives

Mandat der Gemeinden gebunden waren, wird von

Guiraud (1101) in bejahendem Sinn gelöst, mit

Rücksicht auf die W'orte in der Inschrift von Thori-

gny über Sollemnis XIII 3162 u> Z. 2211. quod
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patria Hut rum inter re[ler(ot)J legalum rum ('lasse der «tllegia liciie coeuntia religiöser Natur
ertastet, nihil dt oc[eusa]tione mandmsent. immu (s. o. S. 386ff. 4089.) ein; Carette (50f.) sucht sie

contra laud{asie]nt, während Carette (1299.) als rein staatliche Körperschaften, wie etwa die

gerade unter Bezugnahme auf dieselbe Stelle mit Curien der Städte, zu erweisen. Die richtige Auf-
dem Einwand Einspruch erhebt, dass dann Sollem- fassung liegt in der Mitte und zwar näher bei 0 u i-

nis die übrigen Deputierten, die wir uns ebenfalls r a n d s Ansicht, abgesehen von den Gründungen
im Besitz eines solchen Mandats denken müssten, des Augustus. Unter ihm scheint der Staat

nicht hätte umstimmen können. Es hatten näm- bei der Einrichtung bestimmend eingegri9en zu

lieh in dem C. Galliarum nach dieser Inschrift haben (so Drusus in den Tres Oalliae, Cass. Dio
mehrere Mitglieder die Initiative zu einer An- 10 LIV 32), aber nachher kamen doch die meisten

klage gegen den Statthalter der Lugdunensis, Culte und Landtage der Provinzen auf Initis-

Paulinus. ergri9en. Sollemnis, dem zu Ehren die tive der Unterthanen, gerade wie die Collegien,

Inschrift gesetzt ist, tritt dagegen auf nnd er- zu stände (vgl. Tae. ann. I 78 petenlibu» Hitpa-

klärt. geschweige denn, dass er mit einer Klage nis permistum, dalumqur in omnet prorinnas
gegen diesen Mann betraut sei, habe er Beine ezemplum). Carette stützt seine Ansicht vor

Verwaltung vielmehr zu loben. Infolge seiner allem auf die lei des narbonensischen C. (CIL
energischen Opposition wird die Anklage fallen XII 6038); doch das genügt nicht, da auch jedes

gelassen. Es kann sich wie man sieht, doch hier Colleg seine lex, d. h. seine Statuten, hatte. Auch
nur um eine ganz allgemeine Instruction des Sol- ist die Lei Narbonensis weder eine Ergänzung
lemnis durch seine Heimatgemeinde handeln. In 20 des Stadtrechts von Narbo (Bruns Fontes I*

der Lex Narbonensis (CIL XII 6038 Z. 109., vgl. p. 140f.) noch der lex prorinciat Narbonensis

auch die Fassung von Kraaeheninnikoff a. a. 0. (Krascheninnikoffaa. 0. 148). Eher wäre
161) ist ein Fall vorgesehen, in dem nur der vor- geltend zu machen gewesen, dass ein C. wohl
sitzende Hamen prorinctae die Initiative ergreifen rechtlich seinen Sitz in einer bestimmten Stadt-

kann. nämlich dann, wenn sein Vorgänger autori- gemeinde (x. B. in Narbo) hatte, aber doch nicht

eiert werden soll, sich eine Statue im Bezirk des nur auf diese, sondern über die ganze Provinz

Provincialtempels zu errichten. sich erstreckte, etwas, was bei Collegien sehr selten

Die Discussion war o9enbar frei, wie die In- vorkommt; dieselben sind gewöhnlich nur auf das

Bchrift von Thorigny (a. a. 0.) zeigt. In diesem Territorium der betre8enden Gemeinde, in der sie

Falle endete sie mit allgemeiner Ablehnung des 30 concessioniert sind, beschränkt (über Ausnahmen
Antrags. Die Abstimmung in dem eben aus der in Lyon und deren Zusammenhang mit dem e.

Lei Narbonensis angezogenen Falle geschah nach Irium Galliarum ist o. S. 815 gehandelt). Neben
Vereidigung der Mitglieder liurati) und geheim der Ausdehung über eine ganze Provinz anstatt

(/per tabelljas, eine Ergänzung, die jetzt allge- über ein Gemeindeterritorium ist es dann weiter

mein angenommen ist, auch von 0. Hi rs c h f eld der Umstand, der die coneilia von den cnllegia

S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 859, 128) analog der scheidet, dass die ersteren früher und intensiver

Abstimmung im xotvöv BiaoaX&v ptö' ipxov in den Dienst der Staatsverwaltung gestellt wur-
x@t ’tpq (Le Bas III 1189). Das war aber wohl den, als die letzteren (über diese Entwicklung
eine Ausnahme im allgemeinen war wohl n9ene der privaten Vereine s. oben S. 4429.), d. h.

Abstimmung üblich und es genügte einfache Majo- 40 dass sie, wohl von vornherein, neben ihrer reli-

rität. Einstimmige Beschlüsse werden in den giösen Function eine Art von Repräsentation

Inschriften ausdrücklich vermerkt z. B. durch die der Provinz darstellten, die nicht nur in politi-

Formel untrer« rrnsuerunt (CIL II 4248, vgl. scher, sondern auch — wenigstens was das C.

Xn 392 unijrersa pravin[Ha ronsentienlej). Nach der Tres Oalliae betrifft — später in wirtschaft-

Guiraud (108f.) hat auch die häufig vorkom- lieber Beziehung für das betrefiende Gebiet eine

mende Formel er roneensu provineiar (CIL II über die private Sphäre weit hinausgehende Be-

2221. 2344. 4246. X 7518. 7599. 7917) wegen deutung hatte, so dass sie schliesslich in der

der in der Inschrift von Thorigny gebrauchten nachdiocletianisehen Zeit, wie sich zeigen wird,

Wendung quasi el enntensu provinriat denselben das, was Carette auch schon für die bessere

Sinn. Während 0. Hirschfeld (S.-Ber. Akad. 50 Kaiserzeit annimmt, wurden, nämlich rein staat-

Berl. 1888, 853, 90) sich zustimmend äuseert, hält liehe Körperschaften.

C a re 1 1 e (150) diese Formel für gleichbedeutend B. Die Coneilia der naehdiocletiani-
mit ex decreto eoneilii oder prorineiae (CIL II sehen Kaiserzeit.
4255. VIII 11017. 14364). Beschlüsse (decrela) Neben der eben schon angedeuteten allge-

der Versammlungen haben wir im Wortlaut von meinen Entwicklung des Römerreichs zur Bin-

den Coneilia des Westens nicht (anders bei den Stellung aller privaten Körperschaften in den
xotvd, s. G u i r a u d 11 1 m. A. 5). Ob überhaupt Dienst des Staates haben vor allem zwei Momente
bezw. wie weit dieselben der Genehmigung des eine starke Umwandlung dieses Institutes hervor-

Statthalters oder Kaisers unterworfen waren, ist gebracht: 1) die dioeletianisch-constantinische

unbekannt. Nach der Lex Narbonensis Z. 18 60 Reichsform und 2) die Erhebung des Christen-

hat so, wie Mommsen und Hirsehfeld er- tums zu einer mit dem Heidentum gleichberech-

gänzen, der Kaiser mit dem hier angeführten Fall tigten, später zur einzigberechtigten Religion,

ein Einspruchsrecht (Carette 1 51 f.; eine andere Das erste Moment hat infolge der Erhöhung
Ergänzung und Auffassung der Stelle bei K r a - der Zahl der Provinzen und der Provinciali-

scheninnikoff a. a. 0. 160f.). sierung Italiens vor allem die Quantität, das

X. Die rechtliche Stellung der Land- zweite infolge des Absterbens des Kaiserrultus

tage. die Qualität der Coneilia ganz wesentlich ver-

Guiraud (1139.) reiht die Coneilia in die ändert.
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I. Die uns beiengten Concilia dieser X 10, 9 ad provincialcs Byxacenos (364). XI
Zeit (mit Einschluss der orientalischen). 19, 3 (364) provincialibus Byiacenit. XII 1,

a) Westen. 59. 60. XVI 2, 17 ad Byxacenos (364).

1. Baetica, CIL II 6972 consensu totius prorirt - 15. Africa proconsnlaris, Cod. Iust. II 12, 21 (ans

riae . . . ordo civitatis Malacitane. dem J. 315). Cod. Theod. XI 30, 15 (329).

2. Lusitania, Cod. Theod. I 1, 1 und Cod. Iust. XII 5, 2 (337), alle drei ad concilium pro-

I 23, 4, Constantinus ad Lusitanos ans dem rineiae Alricae; ebd. X 10. 10 (365). XIII
J. 322. 6, 6 (372): ad provinciales Afros. VIII 4, 2

3. Gallaecia, Chronik des Hvdatius, M o m m s e n (315). XI 7, 4 (327). IX 34, 5 (338): ad Afros.

Chron. min. II 33. 10 VII 4, 26 (401). VIII 5, 63 (401). XI 1, 29
4. Novempopulana, CIL XIII 412 (Ende des (401): pronnnalihtis provinciae proconsularis.

3. Jhdts.); ebd. 128 i 9. n 1 (christliche In- XI 28, 5 (410). IX 40. 21 (413): honoratis et

schritt, nach den Buchstaben ungefähr des prorincialibus A/ricae. XII 1, 186 (429) er-

5.

Jhdts.). wähnt eine legatin proconsularis prnrinciae.

5. Narbonensis, Ammian. Marc. VIII 1, 4. Von Inschriften gehört hierher CIL VI 1736
*(Lugdunensisl, Sid. ApolKn. ep. I 6, 4; C a - für den Proconsul Iulius Festus Hymettius, ge-

rette (367) bezieht die Bezeichnung c. auf eine setzt von der provincia Africa um 368. End-
städtisehe Curie. lieh vgl. Claudian. laus Stil. II 191. Eine Zu-

6. Liguria, Ennod. vit. Epiph. 53. 57. sammenstellung der Priester dieser Zeit bei

7. Venetia et Histria, CIL VI 1751 (aus dem 20 Patlu de LessertNouvelles observations 43H.
J. 878) Petronio Probe .. .Veneti adque Histri 16. Numidia, CIL VIII 7012. 7013, Ehrung des

peculiares eius patrono praestantissimo. Ceionius Italicus (noch im Dienst) durch die

8. Tuscia et Umbria, CIL VI 1702 (nach 366), Provinz im J. 353. Nov. Valent. III 18 Anf.

gesetzt von den Tusci et Umbri, W i 1 m a n n 8 (445) Numidarum et Maurorum Silifensium

2843 = Henzen 5580. Wilmanns 2102 ein nuper acta legatio u. 8. w. Die Provincial-

eoronatus Tusciae et Umbriae. Die gemein- priester bei Pa 1 1 u d e Le s 8 er t a. a. 0. 47ff.

schaftliche Hauptstadt war das etruskische Vol- 17. Mauretania Sitifensis, Cod. Theod. VII 1, 6
sinii, offenbar in Anlehnung an den nralten (365). XII 1, 64 (865): Mauris Sitilensibus.

Landtag der Etrusker hier (s. o. S. 802). An der Nov, Valent. III. a. a. 0. (445),

Spitze standen zwei Provincialpriester, offen- 30 b) Osten.

bar bedingt durch den Charakter als Doppel- 18. Moesia, Cod. Theod. XII 1, 96 (383) Con-
provinz (Wilmanns 2843). Diese Inschrift lehrt cessum curialibus provinciae Mysiae.

uns nun weiter, dass in saeraler Beziehungen im 19. Thracia, Iulian. ep. 47.

J. 326 eine Teilung in Tuscia und Umbria statt- 20. Alle Provinzen der Dioecese Maeedonia, Cod.
fand, indem wegen der beschwerlichen Reise Theod. XI 1, 33 (424).

nach Volsinii für die Umbrer Hispellum, nun- 21. Epinis, Ammian. Marc. XXX 5. 8.

mehr = Urbs Flavia Constans, der Sitz eines 22. Achaia, Cod. Theod. XI 7, 18 (409) legalo-

besonderen umbrischen Kaisercultes der gens rum Acharnrum admonitione.

Flavia mit einem eigenen Tempel, besonderen 23. Creta, CIO 2595—2597.

Spielen und einem besonderen Landtag für 40 24. Cyrenaica, Synes. de insomniis 9; de regno

Umbrien wnrde, Mommsen Ber. d. Sachs. Ges. 2; hymn. III.

der Wiss. 1850, 210. Der coronatut Tusciae 25. Bithynia, Cod. Theod. VIII 4 8. X 7, 1. X
et Umbriae der unstreitig jüngeren Inschrift 20, 1. XII 1, 5 (alle aus dem J. 317): ad Bi-

Wilmanns 2102, der nachher auch pontifer thynns. Ein Provincialpriester von hier Haenel
gentis Flaviae war, bekleidete wahrscheinlich Corp. leg. 220.

dieses Amt noch vor der Trennung der beiden 26. Asia ein Provincialpriester bei Iulian. ep. 63.

Provinshilften in sacerdotaler Beziehung und 27. Lydia, FHG IV 21, 15. Ein Provineial-

wurde wohl als pontifex gentis Flaviae der priester Eunapius vita Mai. p. 478, 1411. Didot.

erste Priester des umbrischen Cultes nnd Land- 28. Galatia. ein Provincialpriester Iulian ep. 49.

turs (Mommsen a. a. 0, 220, 2). 50 29. Phoenice, CIL III 167 (im J. 344) decretis

9. Picenum et Flaminia, CIL VI 1706. provinciae Phoenices sententia divina Hrmatis

10. Campania, Symmach. epist. IV 46 Campa- gesetzt vom ordo Berytiorum.

norum provincialium commune. Ein sacerdos Damit ist unsere Kenntnis, aber noch nicht

der Provinz CIL X 3792 (vom 22. Nov. 887); die Liste der concilia provinciae dieser Zeit zu

darüber Mommsen Ber. Säehs. Ges. d. Wiss. Ende. Aus Cod. Theod. XII 12, 11—13 ergiebt

1850, 65. sich aufs deutlichste, dass ein Landtag (prorin-

11. Apulia et Calabria, CIL IX 33, gesetzt von cialf concilium a. a. 0. 13) für jede Provinz

den Apuli et Calabri für den Vater des Kaisers obligatorisch war. Diese allgemeine Anordnung
Theodosius. regelmässiger Provinciallandtage in allen Pro-

12. Sicilia, Symmach. epist. 1 1 1 Sieiliae commune. 60 vinzen des Reiches scheint Mommsen (Ber. d.

Afrieanische Provinzen: Cod. Theod. XII 12, Sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1850, 208) durch ein

1 (385) in Africanis provinciis universis con- Gesetz Constantins erfolgt zu sein, das im
eiliis u. s. w. Cod. Theod. XII 12, 4 (364) erwähnt wird und

18. Tripolitana, Ammian. Marc. XXVIII 6, 7. wahrscheinlich die ausführliche Verordnung vom
CIL VIII Suppl. 11025= 27 (aus den J. 383 J. 331 ad unirertos provinciates war. von der
—388 n. Chr.). besonders die Fragmente Cod. Theod. I 16, 6. 7

14. Byzacena. Cod. Theod. II 19, 3 und IV 10. hierher gehören. Doch enthielten wohl, was auch

1 ad concilium Byxacenorum (332). V 13, 16. Mommsen für möglich hält, noch ältere Ver-
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Ordnungen Constantins oder Iiioeletians schon

ihnliche Bestimmungen in dieser Richtung. Die
Edicte Constantins an die einzelnen Provinzen
bezw. deren Landtage beginnen in der uns vor-

liegenden Sammlung schon mit dem J. 815 (Cod.

Theod. VIII 4, 2. Cod. Iust. II 12, 21). Wir
müssen also die betreffende Anordnung auf alle

Fälle vor diesem Jahr suehen. Der Wunsch der Ge-
setzgeber war dabei offenbar der, durch ein gestei-

provineiae und die dadurch bedingte Sae-
cularisation der Concilia.

Constantius und Constantin I. sind die letzten

römischen Kaiser, die nach ihrem Tode consecriert

wurden (Mommsen a. a. 0. 219f.); der Cult

dieser gent Flavia ist der letzte Zweig des rö-

mischen Kaisercultes; ihm zu Ehren wurde, wie

gezeigt, der Kaiertempel in Hispellum im J. 326
erbaut (a. o.) und in der Mitte des 4. Jhdts. noch

ertes Provindalleben das allmählich ersterbende 10 in Africa ein mrerdotium gentis Flaviae neu ge-

Municipalleben zu ersetzen. Die durch Dioeletian

verkleinerten Provinzen sollten gewissermassen an
Stelle der Städte treten. Mit Recht sagt Momm-
sen (a. a. 0. 207f.) : .Während in der früheren

Kaiserzeit im römischen Reiche und namentlich
in Italien der Municipalverband die Provincial-

verfassung überwogen hatte, und, wenngleich Zu-
sammenkünfte und gemeinschaftliche Feste der

und, wenngleich Zu-

Provincialen stattfanden, das eigentliche Com-
munalleben auf die städtischen Gemeinden ange-

'

wiesen war, wurde in der diodetianisch-constan-

tinischen Epoche das Verhältnis umgekehrt.
Daraus erkennt man deutlich die gesteigerte Be- sollte nur für die jährlichen Festspiele den Mittel-

deutung der Provinciallandtage dieser spätrömi- punkt bilden (M o m m s e n a. a. 0. 212L). Damit
sehen Kaiserzeit. verloren die Provincialpriester ihre eigentlich reli-

Aberneben diesen Versammlungen der einzelnen giöse Function. Für die christlichen Kaiser wur-

Provinzen hat man auch ronrtlta für grössere Ge- den sie eine weltliche AdminiBtrativbehörde zur

biete, die Dioeeesen. geschaffen. Wir kennen deren Verwaltung der noch vorhandenen Tempel und
bis jetzt nur zwei: Tempelgüter und zur Abhaltung der Provincial-

1. für die Dioecese Hispaniae CIL VI 1729 (vom 80 spiele (Inschrift von Hispellum. Wilmanns 2843
J. 364); Z. 14f. 23ff.), während die heidnischen Kaiser

2. die Dioecese Viennensis mit einer Versamm- einen letzten Versuch machten, um auch imHciden-
lung in Arles: Edict des Honorius vom J. 418 tum mit ihrer Hülfe eine priesterliehe Hierarchie

Dom Bouquet I 766. Haenel Corp. leg. 238. nach dem Muster der christlichen durch Unter-

Care 1 1 e 450U. (hier die vollständige Biblio- Ordnung der Municipalpriester herzustellen (zu-

graphie für das Gesetz). erst so Maliminus Daia, Euseb. hist. eccl. VIII

Aber auch diese Art von Versammlungen hat 14. IX 4. Lact, de mort. persec. 86, Uber die

offenbar in allen Dioeeesen bestanden, wie die ad Bestrebungen des Iulian ep. 49. 63). Doch mit
prorinrialet gerichtete Verordnung Cod. Theod. dem endgültigen Siege des Christentums unter

XII 12. 9 (aus dem J. 382), die sich im allgemeinen 40 Iulians Nachfolger haben auch diese Bestrebungen

schaffen (Aur. Vict. de Caes. XL 28), wodurch
auch auf die Ehrung des Proconsuls von Afriea,

Hymettius, durch die Provinz, quod Studium m-
cerdotii provinciae restituerit, Licht fällt. Die

Inschrift CIL VI 1690 zeigt uns noch den Consnl
vom J. 390 als pontüex Flatdalu. Aber schon

Constantin schloss bei der Genehmigung des Tem-
pels von Hippellum, wie es in der Inschrift Wil-
manns2843 heisst, cuiunqvam amtagiosae imper-

I Mtitionis fraudes aus, d. h. die Darbringung von

Opfern sollte verboten sein (Cod. Theod. XII 10,

1. 2. Euseb. v't. Const. IV 23), und der Tempel

punkt bilden (M o m m s e n a. a. Ö. 212f.). Damit
verloren die Provincialpriester ihre eigentlich reli-

giöse Function. Für die christlichen Kaiser wur-

sowohl mit den Dioeeesen- wie den Provincial- ihr Ende erreicht, ln Africa wurden nur advo-

landtagen befasst, deutlich zeigt. Doch ist man cati zur Bekleidung dieses Amtes zugelassen (Cod.

wegen der wenigen Zeugnisse, die diese Institution Theod. XII 1, 46 aus dem J. 358); ein Zwang
hinterlassen hat, auf den Gedanken gekommen. zur Übernahme des Amtes aber wurde seitens der

dass die Dioecesenversammlungen zunächst nicht Regierung fallen gelassen (Cod. Theod. XII 1,

in bestimmten Intervallen wiederkehrten, sondern 108 [888]. 109 [385]. 166 [400]). Aber wegen der

dass man hier sich nur versammelte, wenn es damit verbundenen Privilegien (Guiraud 251, 2)

das Interesse erforderte. Wenn diese Annahme und vor allem wegen der Möglichkeit, auf diese

für das 4. Jhdt. vielleicht auch möglich ist, für Weise aus dem verhassten Curialenstand heraus-

das 5. wissen wir ganz bestimmt, wenigstens 50 zukommen, fand es immer wieder Bewerber. Die
was das C. von Arelate betrifft, durch das Edict
des Honorius, dass auch hier die Periodicität der

Zusammenkünfte durchgeführtwar, und zwar nicht

erst 418 durch das Edict selbst, sondern durch ein

früheres kurz nach dem J. 400 erlassenes, auf wel-

ches in dem Document von 418 zurückverwiesen
wird. Nach Beseitigung der in Gallien dann bald

darauf durch die Barbarenüberschwemmungen ein-

getretenen Krisis hat Honorius durch das Edict

tacerdotale» bildeten zudem einen bevorzugten

ordo der Provinz, der ebenfalls mit bestimmten
Rechten ausgestattet war (vgl. Album von Tha-

mugadi CIL VIII 2403). Mit den Provincial-

f

iriestern wurden auch die Provincialversamm-

ungen allmählich ihres sacralen Charakters ent-

kleidet. Die Provincialfeste wurden so nrnge-

staltet, dass auch Christen daran teilnehmen

konnten, wie das x. B. Mommsen in sehr in-

von 418 die Neubelcbung des arelatensischen 60 struetiver Weise an dem Feriale von Capua vom
Landtags wieder versucht. Die Versammlungen 22. November 387 (CIL X 3792) in den Ber.Landtags wieder versucht. Die Versammlungen
der Dioeeesen schlossen offenbar nicht (wie Gui-
raud 288f. glaubt) diejenigen der Provinzen aus,

sondern beide gingen neben einander her, die

einen mehr für die localen, die anderen für die

Interessen der grösseren Bezirke (Carette 25011.).

II. Die durch das Absterben des Kaiser-
cultes veränderte Stellung des Sacerdos

Sachs. Ges. der Wiss. 1850, 64!f. gezeigt hat,

d. h. es blieben in der Hauptsache, wie erwähnt,

nur die Spiele (s. die oben citierten Stellen aus

der Inschrift von HiBpellum, dazu Guiraud 245f

.

Carette 259ff.), welche aber ebenfalls im Christ-

liehen Sinne reformiert wurden (Cod. Theod. XV
7, 3 [376.]. XVI 10, 17 [399]). Was die Concilia
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aber auf dem religiösen Gebiet an Befugnissen

verloren, gewannen sie auf dem politischen.

III. Die Zusammensetzung und Orga-
nisation der gpätrömisehen Provincial-
landtage.

Als Mitglieder werden uns in erster Linie die

honorati genannt (Cod. Theod. XII 12, 13 [392]:

quos emeritos honor a plebe secemit. XI 28, 5

[410] an die honorati et postessores per Alri

lungen waren znr Zeit der jährlichen Provincial-

festspiele. Daneben gab es eoneilia eztraordi-

naria (Cod. Theod. XII 12, 12 u. 13. VI 7, 1;

hier ezlraordinarii eonrcntus). G u i r a u d (269f.)

meint, dass die einen Provinzen t, ordinaria, die

anderen e. eztraordinaria hatten, während Ca-
re 1 1 e (377Jf.) richtig darlegt, dass das eine die

ordentlichen und regelmässigen, das andere die

eingelegten Sitzungen derselben Landtage waren.

eam, womit offenbar die Antwort auf eine An- 10 Die Entscheidungen der Versammlungen heissen

frage des africanisehen Landtags gegeben wird),

d. i. die hohe Reichsaristokratie, innerhalb deren

aber die vornehmsten, die praeteetorii, eine Aus-

nahmestellung einnahmen: sie waren wohl Mit-

glieler der Landtage, brauchten aber zu den Ver-

sammlungen nicht zu erscheinen, sondern hatten

das Recht, zu Hause consultiert zu werden (Cod.

Theod. XII 12, 12 [392]). Die zweite Classe von

Teilnehmern sind die atriales, die Munieipal-

wie früher deereta (Cod. Theod. XII 12, 8. 9. 10),

doch kommen auch die Ausdrücke desideria (CIL
VI 1706), postulata

(postulaliones

)

oder gegebenen
Falls auch qverelae und sogar edieta vor (Momm-
sen Ber. Siehe. Ges. d. Wisa. 1850, 209), der

letzte Ausdruck offenbar dadurch bedingt, dass

bei zustimmender Antwort des Kaisers diese Be-

schlüsse Gesetzeskraft erhalten konnten. Sie

wurden geschrieben den legati— gewöhnlich drei.

aristokratie, an einer der eben angeführten Steilen 20 aber auch weniger, welche von der Versammlung
(Cod. Theod. XI 28, 5) auch possessores genannt.

Die honorati

,

die nicht so zahlreich in der Pro-

vinz waren, nahmen, wenn sie wollten, in der Regel

alle an den Sitzungen teil (Cod. Theod. XII 12,

18) und zwar an einem ihrer Würde entsprechen-

den bevorzugten Platz konnten Bich aber auch
vertreten lassen (Cod. Theod. a. O.). Unter den
atriales mussten nur diejenigen der höchsten

Classe, die prineipales odei primates, persönlich

erscheinen

offenbar waren von Rechtswegen als Vertreter

ihrer Curien Mitglieder der Concilia, alle übrigen

Curialen konnten kommen, waren aber wohl
nicht verpflichtet (so wenigstens die Ansicht von

G u i r a u d 262S. und C a r e 1 1 e 36011.). Noch
andere Mitglieder hat man erschliersen wollen

aus Sidonius Apoll, ep. I 6, 4 (vgl. dagegen Ca-
rette 3621.). Diese Concilia waren also durch und
durch aristokratisch zusammengesetzt, sie um-

gewählt wurden (Ammian. XXVIII 6, 7 u. 16)

aus den eigenen Mitgliedern und zwar den be-

deutendsten Persönlichkeiten der Provinz (Cod.

Theod. XII 1, 186. VI 22, 1. XII 1, 25. Nov.
Valent. III. 18 Anf. Symmach. ep. I 7. CIL
VIII 11025= 27. Ammian. XXX 8, manch
mal aus den advoeati, Symmach. ep. I 17, oder

im 5. Jhdt. auch aus den Bischöfen, Ennod.
vit. Epiph. 60. 82. Hydat., M o m m s e n Chron.pnncipafe* oder primates, persönlich vit. r.pipn. ou. BV2. Hydat., M o m m s e n Union.

(Cod. Theod. XII 12, 12), sie allein 80 min. II 88; vgl. Artikel Legat io)— zur Über-
bringung an den Kaiser übergeben (Ammian.
XXVIII 6, 9; Gesandte ohne geschriebene Be-

schlüsse wurden sofort wieder zurückgeschickt,

Cod. Theod. XII 12, 11), zuvor aber in den Akten
der Statthalter registriert (Cod. Theod. XII 12,

8), welchen nach dem Gesetz von 364 (ebd. 4.

12, vgl. auch 9) streng verboten war, etwas daran
zu ändern. Alle Beschlüsse der Versammlung,

D , __ selbst einfache Ehrendecrete, hingen somit von
fassten nach dem Ausdruck eines Schriftstellers 40 der Bestätigung des Kaisers ab (CIL III 167, [s. o.

der Zeit (Ennodius vit. Epiph. 58) den Adel der

betreffenden Gegend (eoUectio Ligurum nobili-

tatii).

Der Versammlungsort war auch jetzt noch am
häufigsten die Hauptstadt der Provinz, aber auch

andere bedeutendere, volkreiche Städte konnten

S
wählt werden (Cod. Theod. XII 12, 12 u. 13);

s Sitzungslocal musste bo gelegen und so ge-

räumig sein, dass es der Masse des Volkes zu-

S. 822 nr. 29). VI 1729 missis legatis iussione sacra

Hispaniae dieavervnt, ebd. 1736 prov. Atrien

deeretis ad dieinos prineipes nostros mistig ....
statuam . . . postuldndam eite eredidit. Vlll

7013 iussione venerabili DD. Auggque NN. . . .

statuam . . . posuit).

IV. Zusammensetzung und Organisa-
tion der Dioecesenversammlungen.

Genauer bekannt ist von dieser Art nur das

gänglich war (ebd. 18). Wer den Vorsitz führte, 50 C. von Arelate durch das erwähnte Edict des

wird nicht berichtet; dass es der Provincialstatt-

halter war, ist eine unhaltbare Vermutung (Ca-
re 1 1 e 874), eher war es wie früher der meerdos
provinciae. Seitens der Regierung war bestimmt,

dass volle Freiheit der Discussion herrschen solle

über jeden Gegenstand, darauf die Tagesordnung
gebracht wurde (Cod. Theod. XII 12, 1 [355]).

Man unterschied ordentliche Sitzungen= conci-

lium sotemne, e. ordinarium oder allgemein c.

Honorius von 418. Darnach nahmen drei Classen

von Mitgliedern an diesen Versammlungen teil:

1) iudiees, die Statthalter der Provinzen der be-

treffenden Dioecesse; 2) honorati, wie schon er-

wähnt die Reichsaristokratie, meist senatorischen

Ranges; 8) die curiales oder postessores. Die
indiees, deren es sieben gab in der Dioecese,,

mussten kommen unter Strafe von fünf Pfund
Gold, nur diejenigen der Novempopulana und von

provinciale (Cod. Theod. XII 12. 13 und G o t h o - 60 Aquitania II konnten sich — offenbar wegen der

f i e d u s Paratitlon ad tit. XII Cod. Theod. 12), ge-

legentlich auch= tractatus (Cod. Theod. XII 12,

4. 7. 9). Diese ordentlichen Versammlungen fanden

in der Tripolitana jährlich auf einen bestimmten

Tag statt (Ammian. Marc. XXVIU 6, 7 adlapsn

legitimo die eoncilii quod apud eot est nnnuum),
und wahrscheinlich war es in anderen Provinzen

des Westens ähnlich, da dies wohl die Versamm-

zu weiten Entfernung— durch Legati vertreten

lassen. Die honorati und curiales wurden im
Falle des Nichterscheinens mit drei Pfund Gold
bestraft. Die Neueren haben eingewendet, dass,

wenn alle Curialen der Dioecese bei ca. 60 Städ-

ten in derselben in den C. hätten teilnehmen

müssen, es sich um ca. 3000 Deputierte dieser

Art gehandelt haben müsste; man nimmt daher
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an, dass auch in diesen Versammlungen nur Ver- war den Provincialen dieses Recht durch kaiser-

trete r der einzelnen Curien gesessen haben. liehe Verordnungen aufs intensivste garantiert.

Das C, das in Arelate (Arles) seinen Sitz indem den Praefecti praetorio und den Statthai-

hatte, versammelte sich alljährlich zwischen dem tem aufs strengste verboten war. in dieser Be-

13. August und dem 13. September, und zwar Ziehung ihren Untergebenen irgend ein Hindernis
bestimmte den genaueren Termin innerhalb dieses in den Weg zu legen (Cod. Theod. I 16, 6. Cod.
Zeitraums wahrscheinlich der Praefectus praetorio. Iust. I 40, 3 [aus dem J. 331]). Ehrungen von
Die Verhandlungen geschahen in Gegenwart des Statthaltern wegen guter Amtsführung enthalten

letzteren (Carette 324f.), weniger richtig nach die Inschriften CIL VI 1702 ob tingularia eitu

G u i r a u d (260f.) unter dessen Vorsitz. Conrilia 10 ergo provincialet benebeia et ob moderationem
extraordinaria sind für die Dioecese in dem Edict pro doeumento etiom poeteri» relinquendam.

nicht vorgesehen, wohl aber nach einer Verord- 1706 ob egregia facta et rarum reterie eaneti-

nung vom J. 382 (Cod. Theod. XII 12, 9). und tatie exemplar u. s. w. 1736 ob ineignia ein tn

zwar damals vielleicht, wie schon angedeutet, als rempublicam merita et ob depuleam ab eadem
die einzigen in den Dioecesen, so dass die Neue- prorineia tamu et inopiae vastilatem conetliie

rung des Honorius darin bestanden hätte, dass et proeisionibn, [qu]od neque aequitati «'» cogno-

er periodisch wiederkehrende, feststehende Ver- eee.ndo neque iuetitiae defuerit, quod etudium
Sammlungen, wie sie in den Provinzen schou seit sacerdotii provtneiae reetituerit, ut nunc a con-

alters bestanden, auch in den Dioecesen einge- petiloribue adpetatur, quod ontea tormidini tuerit.

fuhrt hätte. 20 VIII 7012 ob merita erga te (d. i. die colonin

V. Befugnisse der spätrömischen Con- Conetantina) et prorinciam continentiae, patten-

cilia (sowohl der in den Provinzen wie in den tiae, fortitudinie, liberalitatie et amorit inomnee
Dioecesen). proecijmi; weiter 7013. II 1972. CIG 2595—97.

Einstmals in der Hauptsache religiöse Insti- CILIU 167; vgl.Claudian.de laud. Stilich. II 1839.

tutionen für den Kaisercult und nur aeeidentiell Von Anklagen der concilia prorinciae kennen
auch in derReichsverwaltung inThätigkeit, wurden wir diejenige gegen Numerius Negidius im J. 359
die Concilia in der diocletanischen Zeit Staat- von seiten der Narbonensis (Ammian. Marc. XVII

I

liehe Verwaltungskörperschaften, während ihnen 1, 4) und die gegen Romanus seitens der Th-
ron der einstigen Hauptbeschäftigung in sacraler politana (ebd. XXVIII 6).

Hinsicht nur noch die Assistenz bei den Provin- SO Aber trotz aller Anstrengungen der Kaiser, die

cialspielen blieb (und zwar war dies wohl in Competenzen dieser Versammlungen zu steigern

erster Linie nur eine Beteiligung in finanzieller und ihre Thätigkeit immer und immer wieder zu

Hinsicht; im übrigen wissen wir nicht viel hier- beleben und anzueifern (Cod. Theod. XII 12, 1,

Uber; Carette 391). Damit kamen sie ein fUr 7. 8. 9. 14. 16), um bei der grossen Ausdehnung
allemal auB der privaten in die staatliche Sphäre des Reiches einigermassen die Amtsführung der

und zwar nicht nur de. facto, sondern auch de Beamten übersehen zu können und die Schäden,
iure. Die Gesetzgebung bemächtigte sich ihrer die ein schlimmes Beamtentum im Staate anzu-

mehr und mehr, Reichsbeamte wurden bei ihnen richten vermag, hintanzuhalten (Cod. Theod. I 16,

zugelassen, ein immer innigerer Connez mit der 6. Cod. Iust. I 40. 8), blieben diese Bemühungen
Centralreichsverwaltung entstand. 40 gegenüber der übermächtigen Bureaukratie sehr

Gesandte an den Kaiser zu senden, um Dank oft erfolglos. Den Einfluss ,den die Versamm-
oder Klagen der Provincialen an sein Ohr zu lungen übten, wird man sicher daher nicht allzu

bringen und Petitionen ihm zu überreichen, so- gross vorstellen dürfen. Ihre Abhängigkeit von
wie die Ausübung der Controlie Uber die Statt- den Beamten trotz aller Gegenmassrcgeln illu-

halter wurden jetzt die vornehmlichsten Seiten striert am besten die Erzählung bei Ammian. XXX
ihrer Bethätigung. 5, 8 von den Delegierten des epirotischen C.,

Das Petitionsrecht der Concilia war in dieser welche auf eindringliches Fragen des Kaisers zu-

Zeit vielleicht noch unbeschränkter als früher, gestehen, dass die Ehrung eines Statthalters mehr
wie die Verordnung Cod. Theod. XII 12, 1 (aus dei Not gehorchend als dem eigenen Trieb, d. h.

dem J. 355) zur Genüge zeigt. Die Entscheidung 50 auf Commando des zu Ehrenden ihrerseits erfolgt

der Kaiser erfolgte meist in Form der von Con- sei, und die Darstellung desselben Historikers

stantin aufgebrachten leget edictalee (Mo m m se n (ebd. XXVIII 61 von der verunglückten Action

Ber. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 1850, 208f.) oder in des tripolitanischen Landtags gegen den Come6
Form von Rescripten an die Concilia. deren Mit- Africae Romanus. Hatte man auch die heimi-

glieder oder an die Bewohner bezw. Beamten der sehe Bureaukratie schliesslich hinter sich, so

betreffenden Provinz (ein Beispiel von vielen ist galt es dann für die legati der Concilia das Be-

die Inschrift von Hispellum, W i 1 m a n n s 2843). amtenheer, das die kaiserliche Person am Hofe
Aus diesen ersehen wir, auf welch mannigfache umgab, zu durchdringen, um die Beschwerde beim
Gebiete sich die Gesuche und Beschwerden der Kaiser selbst vorzunringen. Die Gesandschaft
Concilia dicserZeit bezogen, auf fiscalische Fragen, 60deB Synesius für die Cyrenaira im J. 377 dauerte

solche des Privatrechts, der Provincialverwaltung, nicht weniger als drei Jahre (hymn. III 430—502;

der Justiz. Eine Zusammenstellung der hierher- de insomn. 9). Zur Unterstützung nahmen auch
gehörigen Verordnungen des Codex Theodosianus jetzt noch, wie in der besseren Kaiserzeit, die Con-
und der übrigen Rechtsquellen giebt G u i r a u d cilia sich Patrone aus den älteren hohen Ver-

279ff. und 283f. waltungsbeamten des Reiches, CIL VI 1702. VIII

Das Recht der Controlie über die Statthalter 7012. VI 1751. Aber trotz alledem hat Guiraud
äusserte sich auch jetzt sowohl in Lobesbethäti- wohl recht, wenn er meint (295), dass im Grunde
gungen wie in Anklagen. Nach beiden Richtungen genommen diese Versammlungen keine wahren Be-
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fugnisse hatten, sondern zwar Ober alles sprechen. heit vollzieht, dass die christliche Kirche für ihre

aber selbständig gar nichts entscheiden konnten. Concilien und Priester die äusseren Formen, Namen
Nicht besser stand es wohl mit den Concilia und Abzeichen nicht zum geringsten Teil dem

der Dioecosen. Bei ihnen hören wir auch nur von provincialen Kaisercult entlehnt hat, der drei Jahr-

dem Recht Gesandtschaften zu senden (Cod. Theod. hunderte hindurch das heidnische Wahrzeichen
XII 12, 9 (382]), sowie von Dankesbezeugungen der römischen Reichseinheit im Osten und Westen
(CIL VI 1 729) und Anklagen gegenüber Beamten gebildet hatte*.

(der Process gegen den Praefectus praet. Arvandus Litteratur: C. M e n n über die römischen Pro-

im J. 468, von dem Sidonius ep. I 7 als von vinciallandtage, Progr. Neuss 1852 (ohne Wert),

der prurineia Oallia angestrengt berichtet, ging 10 J. Marquardt DeRomanarumprovinciarumconci-
der Meinung der Neueren nach von der Dioecese liiset sacerdotibus,Ephem.epigT.I(1872) p. 200ff.;

Vicnnensis aus, Ouiraud 236, 3. 283. Carette St.-V. I 1 503—516. über die Provincialpriester

334). Wenn Gibbon (Decline and fall of the und Concilia der spitrömischen Kaiserzeit: Th.
Roman Empire XXXI 529) diesen Versamm- Mommsen Bericht, d. Sichs. Gesellseh. d. Wissen-

lungen eine Mitwirkung bei der Besteuerung der schäften 1850, 65ß. und 1995. Zusammenfassend:
Provinzen hat zusprecnen wollen, so ist diese P. Guiraud Les assemblöes provinciales dans
Hypothese ebenso unhaltbar, wie die ähnliche l’empire rom., Paris 1887; Un document nouveau
M o m m s e n s für die vordiocletianische Zeit (s. o. sur l’hist. des ass. prov. dans l'empire rom., S6-

S. 815). ances et Travauz de l'Acad. des Sciences morales
VI. Das Ende der Concilia. 20 et polit. CXXX 262. Für einzelne Landschaften,

Die Versammlungen beiderlei Art haben, im aber unter Berücksichtigung des ganzen Mate-

Centrum des Reiches wenigstens, mindestens bis rials: CI. Pallu de Lessert Les assemblöes

zum Ende des weströmischen Reiches bestanden. provinciales et le culte prov. dans l'Afrique Ro-

Bei der Veröffentlichung des Codes Theodosianus irzine, Bulletin trimestriel des antiquitös afr. II

im J. 438 waren sie noch in vollkomener Thätig- (1884) 5—67 und 321—344; Nouvelles observa-

keit; das beweist deutlich die grosse Zahl von tions sur les assemblöes prov. et le culte prov.

Gesetzen, die auf sie bezüglich darin aufgenommen dans l'Afr. Rom., Paris 1891. E. Carette Les
wurden. Der Process gegen Arvandus fällt ins assemblös provinciales de la Gaule Romaine,
J. 468, die christliche metrische Inschrift mit Paris 1895 (hier S. 44111. und S. 502 noch ein-

der Erwähnung des C. der Novempopulana (CIL 80 gehendere Angaben über die Litteratur). Vgl.

XIII 128) stammt aus der zweiten Hälfte des auch D. Vaglieri in Ruggieros Dizion. epigr.

5. Jhdts. Das C. von Ligurien erwähnt Ennodius II 566—571 (dürftig). [Kornemann.]
(vit. Epiph. 58. 57) noch im J. 471. Auf alle Fälle Concium, verderbter Name eines Ortes in

vorlustinian ist die Institution schon sehr aussei Italien bei Obseq. 14 (73): Concii Homo ex spe-

Brauch gekommen. Denn im Gegensatz zu den cufo ade orta combustus

;

H e i n s i u s verbessert

vielen hierher gehörigen Gesetzen im Codez Theo- Antii. [Hülsen.]

dosainus begegnet im Codez Iustinianus nur noch Concla s. C o n e u 1 a.

eines über Concilia, eine Verordnung Theodosius Concobar s. Konkobar.
d. Gr. vom J. 392 (Cod. Iustin. X 65, 5 = Cod. Concon (Tab. Peut., Congo Geogr. Rav. p. 67,

Theod. XII 12, 12) und diese bedenklich verkürzt 40 18), Station nördlich von der assyrischen .Hflgel-

und zu Gunsten der Bureaukratie modificiert. feste des Königs* Thelser, Tilasärra; Yäqüt be-

Was von den Neueren von Anspielungen auf Con- zeugt einen Ort Kongäwer (s. Konkobar) im
cilia im Westen nach dem Sturz des weströmischen Gebiet von Gezlrat el-'Omär. (Tomaschek.)

Reiches noch angeführt wird, lässt auch andere Concordia. 1) Ort in Venetien westlich von

Deutungen zu. Am ehesten ist vielleicht noch Aquileia am Flusse Lemene, noch jetzt Concordia
einmal ein Hinweis auf das ligurisehe C. bei (neuerdings mit dem Beinamen Sagittaria). Vor
Ennod. vita Epiph. 180 p. 100, 28 Vogel in Caesar ricus (Inschrift von vier magistrei CIL
den Worten Liguria vestra nobisrum profusa V 1890), wurde es von Augustus zur Cölonie unter

supplicat enthalten, und vielleicht beziehen sich dem Namen colonia lulia Concordia erhoben
Ausdrücke wie conrentus mbilium bei Cassiod. 60 (Plin. III 126. Ptolem. III 1, 29; der volle Name
var. VI 21 (vgl. VII 37 in conventibu» publicis) CIL III 5238. V 1884. 1901. VI 1622). Erwähnt
auf die Concilia. Viel Uber das 5. Jhdt., dürfen wird es ausser von den Geographen (Mela II 61.

wir annehmen, haben sich aber weder im Osten Strab. V 214) und Itinerarien (Antonin. 126.

noch im Westen diese Landtage erhalten. 128. 281 ; Hierosolym. 559. Tab. Peut.) von Fronto
Die Kirchenversammlungen des Christentums (ep. ad amicos II 6. 7), wo gelegentlich der Process-

haben dann den Namen geerbt; aber vielleicht sache eines Decurionen von C. Auszüge aus der

nicht nur das. In der Zusammensetzung erinnern lez coloniac gegeben werden. Die Tribus von C.

die ältesten christlichen concilia an die Provin- war die Claudia. Kubitschek Imp. Rom. tri-

ciallandtage und ebenso an die Privilegien, die butim descript. 109. In der späteren Kaiserzeit

den Teilnehmern zustanden. Die Abgrenzung der 60 ist C. eine der bedeutenderen Städte Oberitaliens

kirchlichen Verwaltungsgebiete knüpfte zudem an (Eutrop. VIII 10. Zosim. V 87. Aur. Viet. epit.

dieweltlichen an (Carette423—428). 0. Hirsch- 16) und ein wichtiger Waffenplatz; hier war eine

leid schliesst seine schöne Studie über die Ge- Geschossfabrik (lahrica Coneordicnsis sagittaria,

schichte des römischen Kaisercultuamitden Worten Not dign. occ. IX 24; vgl. den praepositus la-

(S.-Ber. Akad. Berl. 188. 862): .Bis ist ein be- bricae sagit. CIL V 8697. 8721; 6. Not. d. Beavi

deutsamesZeugnisIflrdieContinuitätaller mensch- 1892, 335 und die labricenses CIL V 8742. 8754.

liehen Entwicklung, selbst wo sie sich anschei- 8757. Not. 1890. 172) und lag eine starke Garnison,

nend in schroffem Gegensatz zu der Vergangen- Das Grabfeld dieser Truppen (hauptsächlich Ba-
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tan seniores, Mattiaci Senioren, Brachati seniores area Volants (Jordan Topogr. I 2, 192. 336f.

und Heruli seniores), seit 1873 aufgedeckt, hat Richter in Müllers Handbuch III 786. Gilbert
eine grosse Aniahl wichtiger Inschriften geliefert Gesch. und Topogr. Roms III 63f.: vgl. Hülsens
(CIL V 8721—8781. 8088—8989. Not. d. scavi Skine des Comitiums, Röm. Mitt. VIII 1893,91).

1885, 174. 1887, 261. 305. 339. 1890. 169. 339. Die I'rodigien der Jahre 211 (Liv. XXVI 23, 4:

1892, 3. 335. 1893, 222. 490); die datierten aus die Victoria auf dem Giebel des Tempels wird

dem Ende des 4. und Anfang des 5. Jhdts. Der 'om Blitz getroffen), 183 und 181 (Liv. XXXIX
christlichen Gemeinde in C. thun nr. 8738. 8740. 56, 6. XL 19, 2 = lul. Obs. 4. 59: Hlutregen in

8745 Erwähnung. Im J. 452 wurde C. von Attila orea Coneordiae) werden nach griechischem Ritus

eingenommen und zerstört (Paul. Diac. hist. Rom. 10 durch die deeemvin s. I. gesühnt. Nach der Er-

XIV 11); später gedenkt der rivitas Coneordiensis mordung des jüngeren Gracchus im J. 121 v. Chr.

Cassiod. var. XII 26. Die Reste des alten C. wurde der Tempel durch den Consul L. Opimius
sind zahlreich und bedeutend; ein (freilich auf in grösserem Massstab wiederhergestellt und da-

nicht ganz sicheren Grundlagen fussender) Stadt- nelien eine Basilica errichtet (Varro de 1. 1. V
plan wird Not. d. scavi 1880 Taf. XII (vgl. dazu 156. Cic. pro Sest. 140. Plut. C. Gracch. 17.

411—437) gegeben. Ermittelt scheint die I»age Appian. heil. civ. I 26. Fest. p. 347. Aug. c. d.

des Forums (Not. 1882, 425), des Theaters (Not. III 25) Der Tempel des Opimius (erwähnt noch

1894, 333), vielleicht auch der Waffenfabrik (Not. bei Cic. in Cat. III 21 [vgl. Sali. Cat. XI.VI 5.

1880 a. a. 0.); über die Construction der Stadt- XLIX 4); pro Sest. 2b. 28; de dom. 11; Phil,

mauer vgl. Not. d. scavi 1894, 399. Vgl ferner 20 II 19. 112. III 80. V 18. Val. Mai. IX 7, 4.

über neue Ausgrabungen Not. 1877. 240. 295. Cass. Dio XLVIII 2. XLIX 18. L 8. LIV 35)

1878, 281—288. 1883, 197. 1886, 65. 107. 1898, erfuhr unter Augustus eine grossartige Umgestal-
219. 1895, 194. 1896, 176. Lateinische Inschriften tung und Erweiterung (vielleicht eine Ausführung
aus C. CIL V 1866— 1955. 8654—8781. 8987 des Senatsbeschlusses vom J. 44, Dio XLIV 4;

—8989. Pais Suppl. 390—427. 1226—1229. vgl. G ilbert a. a. 0. 65, 2). Die Kosten aus

Als Heimat von Soldaten genannt wird C. noch dem Erlös der germanischen Beute bestreitend,

CIL VI 414. 2675. Ephem. epigr. IV 912. Zur nahm Tiberius den Neubau im J. 7 n. Chr. in

Litteratur vgl. Mau Katal. d. Biblioth. d. arch. Angriff und weihte ihn nach der Niederwerfung
Inst. I 195 [Hülsend des pannonisehen Aufstands im J. 10 n. Chr. (das

2) Ort in Obergerroanien im Gebiet der Tri- SO J- 12 nennt Suet. Tib. 20) am 16. Januar in

boci an der von Argentorate (Strassburg) nord- seinem und seines Bruders Drusus Namen als

wärts führenden Strasse, 18 Millien nördlich aalet Coneordiae Augustae (Ovid. fast. I 645f.

von Brocomagos (Brumat), Itin. Ant. 253. Auch Cass. Dio LV 8. LVl 24. Fast. Praen. 16. Jan.,

von Ammian. Marc. XVI 12, 58 erwähnt (als CIL I 1 p. 231). Wie Stücke des Stadtplans und
castrum). Das heutige Weissenburg? Vgl. Bonn. der in den Jahren 1817 und 1830 aufgedeckte,

Jahrb. LXXV 31. 35. Vielleicht ist der Name nochSpuren kostbarenMarmorpavimentes zeigende

auch in der Inschrift von Altripp Brambach Unterbau deutlich erkennen lassen, hatte der

CIRh. 1791 (vom J. 181) enthalten. [Ihm.] Tempel einen eigentümlichen Grundriss: die Cella

3) Stadt in Lusitanien. Unter den civitatis war fast doppelt so breit als tief und der vor-

stipendiariae der Provinz nennen die alphabeti- 40 liegende Pronaos, zu dem eineTreppe hinanfführte,

sehen Insten des Agrippa und Augustus Concor- nahm etwa nur die Hälfte von der Breitseite der

dienses (Plin. IV 118), und Ptolemaios führt da- Cella ein, die Front war dem Forum zugekehrt,

nach unter den Städten der Lusitancr zwischen die Rückseite verdeckte zum grossen Teil das

Scallabis (s. d.) und Talabriga (s. d.) Korxogiia Tabularium, rechts von Forum aus führten die

an (II 5, 6). Die Lage ist nicht ermittelt. Stufen zur An empor, links erstand später die

[Hübner.] aedes divi Vespasiani (Ovid fast. I 638f. Stat.

4) Coelia Concordia, Virgo Vestalis maiima, silv. I 1, 22f. ulven. I 116. Hyg. fab. 261. Serv.

errichtet 385 dem l’raeteitatus eine Statue (Symm. Aen. II 116. Notit. und Curios. urbis reg. VH1
ep. II 36, 2) und wird von dessen Gattin Paulina Jordan Form. urb. III 22 und S. 25. R i c h t e r

in derselben Weise geehrt, CIL VI 2145. 50 a. a. 0. Plan des Forums nach S. 802). Senats-

[Seeck.] Sitzungen im Tempel der C. waren nicht selten

5) Als Göttin eine der frühesten im Cult ge- (Cass. Dio LVIII 11. LXXVIII 1. Hist. Aug.
feierten Personificationen der römischen Religion, Alei. Sev. 6; Mai. et Balb. 1 [doch vgl. Herod.
verkörpert nach ältester Auffassung die Eintracht VII 10]; Prob. 11; vgl. Willems Le sönat Rom.
zwischen den bürgerlichen Parteien; die Stiftung II 159). dieArvalen opferten daselbst unter Clau-

ihrer Heiligtümer fällt in die Zeiten tiefgehender dius (H e n z e n Act. fratr. Arv. LVI = CIL VI
politischer Erregung (s. u ). Später wird C. zur 2203 p. 474), ihr magister verkündete hier das
Vertreterin der Eintracht in des Wortes weitester Opfer an dea Dia (Henzen CXVII und S. 5
Bedeutung. = CIL VI 2165, 51 p. 514. Ephem. epigr.

Cultstätten in Rom: 1) Den ersten Tempel der 60 VIII p. 332, 18). Nach der Verschwörung des
C. gelobte im J. 367 v. Chr. der Dictator M. Libo im J 16 n. Chr. wurden neben Iuppiter

Furius Camillus, der Eroberer von Veii, zum und Mars der C. reiche Geschenke dargebracht
Andenken an die wiederhergestellte Eintracht der (Tac. ann. II 32). Auf den gleichen Anlass gehen
Stände nach dem Kampfe um die Ljcinischen die in der Ruine oder in ihrer Nähe gefundenen
Gesetze; er wurde auf Senatsbeschluss erbaut Widmungen pro ineotumitate oder salute Tiberii

(Ovid. fast. I 641f. Plut. Cam. 42; vgl. Liv. VI zurück (CIL VI 91—93. 3675, wahrscheinlich auch

42, 4f.) und zwar an der Nordwestecke des Fo- 90. 94. 3675 a). Der Tempel ward zu einer Art
rums auf einer der ältesten Cultstätten Roms, de- Museum und füllte sich mit den herrlichsten Wer-

ted by C ,oo^lc
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ken der Malerei und Bildhauerkunst (Cass. Dio labrum haetenaium (CIL V 7555), brattiariorvm

LV 9, 6. Plin. n. h. XXXIV 78. 77. 89. 90. irumratorum (CIL VI 95). Zahlreich sind die

XXXV 66. 131. 144. XXXVI 196. XXXVII 4). Inschriften, di die Göttin als C. Augusta. Au-
Aeditui des Heiligtums sind auf drei Inschriften guati, Auguatorum d. h. Schützerin des Kaiser-

genannt (CIL VI 2204. 2205. 8708). Der Tempel, hauses feiern (CIL II 465. 3090. 3349. 4270.

in später, aber nicht genau feststellbarer Zeit V 5058. VIII 8300. 8301. 14686. 17829. X 810.
noch einmal restauriert (CIL VI 89), überdauerte 811. Cohen Möd. imp. N4ron 66 etc.). Auf
den Untergang des Reiches und sank erst im Münzen erscheint die C. telix (Cohen a. a. 0.

14. Jhdt. in Trümmer (JordanTop.il 444. 455). Lucille 13). aeterna (Caracalla, Septime Sövöreet

2) Um die durch die Veröffentlichung des amt- 10 Julie 1—5), perpetua (Maximien Hercule 18), prae-

lichen Kalenders erbitterten Patricier mit dem torianorum (G&lba 359), prorinciarum (Galba
Volke zu versöhnen, weihte im J. 304 der Aedil 360), popul i Romani (Vitellius), exercituum (Ve-

Cn. Flavius der C. eine kleine eherne Capelle in spasien 70), senatui (Vespasien 76), militum (Sep-

area Vulcani (Liv. IX 46. 6) in Qraeeostasi time Sövöre 75), legionum (Valerien 44), equitum
Plin. n. h. XXXIII 19), also in unmittelbarer (Gallien 119), imperii (Qalere Maximien 18).

Nähe des älteren Heiligtums; sie ist vielleicht Darstellung. Die Münzen der republicanischen
schon bei dem Neubau des Opimius verschwunden, Zeit mit der Umschrift C. zeigen den nach rechts

sicher aber bei dem des Tiberius. 3) Im ersten gewandten Kopf der Göttin mit Diadem und
Jahre des zweiten punischen Krieges hatte der Schleier (Cohen Möd.cons. pl. I Aemilia nr. 10=
Praetor L. Manlius bei einer Meuterei des Heeres 20 Babeion Monn, de la republ. Rom. I 122f. nr. 10.

in Gallien der C. einen Tempel gelobt, der Bau 11. Cohen pl. XVHI Fonteia nr. 10= Babeion
wurde im J. 217 in orce begonnen (Liv. XXU I 455 nr. 1. Cohen XXIX Mussidia nr. 4. 5=
3, 7f.; vgl. XXI 25, 8f.) und am 5. Februar des Babeion II 242f. nr. 5. 6; ohne Namen Babeion
nächsten Jahres geweiht (Liv. XXIII 21, 7. Fast. Antonia I 173 nr.42; die andere Seite zeigt öfter

Praen. 5. Febr. CIL I* p. 233). Auch er lag als Symbol der Eintracht verschlungene Hände)
wohl nicht weit von der alten Cultstätte. 4) In oder lorbeerbekränzt und mit Perlenhalsband (Co-
dem auf der Höhe des Oppius gelegenen porticua h e n pl. XLn Vinicia nr. 1 = B a b e 1 o n II 551
Litiae (Richter a. a. 0. 908) stiftete Livia zum nr. 1); vgl. Kluegmann Ztschr. f. Numismat.
Andenken an ihre einträchtige Ehe mit Au- VII (1880) 6411. Auf Münzen der Kaiserzeit er-

S
stus der C. ein Heiligtum am 11. Juni (Ovid. 30 scheint die Göttin durch die Beischrift kenntlich
>t. VI 63711.). Über die verschiedenen Cult- zuerst unter Nero und zwar als C. Augusts; in

Stätten vgl. noch Mommaen Herrn. IX (1875) lang herabwallendem Gewände thront sie nach
287B. Jordan Top. I 2, 192. 332f. 5) Nach dem links gewendet auf einem Sessel und trägt in der
Sprachgebrauch des Kalenders setzt auch die vorgestreckten Rechten eine Opferschale, während
Notiz zum 22. Juli Coneorfdioe) aiilim (= mt- die Linke ein Füllhorn hält (Cohen Möd. imp.1

litum, wie 0. Hirschfeld mit Beziehung auf Nöron 66. 67; Vitellius 13—16; Vespasian 62.

den Frieden von Misenum im J. 39 v. Chr. ver- 63. 71—74 etc.). Dieser Typus ist der vorherr-

mutet, M o m m s e n CIL P p. 323) in den fast. sehende geblieben, daneben treten vielfache Va-
Tusc. CIL I1 p. 219 eine aedea aacra voraus. riationen auf. Die Göttin erscheint en face (Fau-

Am Altar der Friedensgöttin, den Augnstus 40 stine mere 157), stehend nach links (Vespasien

im J. 745 = 9 auf dem Marsfeld errichtete, wurde 70; Lucille 11; Sept. Sövöre 72ff.), nach rechts

am 30. März neben Pax, lanos und Salus auch (Antonin 135; Faustine märe 156ff.), an Stelle

der C. geopfert (Ovid. fast, in 881 f. Cass. Dio der Opferschale tritt ein Ölzweig (Galba 2. 8)
LIV 85), Eine Statue der C. war vom Censor oder Ähren (Vespasien 64—69; Titus 38—39;
Q, Mareius im J. 590= 164 aufgestellt (Cie. de Domitien 37-38) oder eine Blume (Faustine jeune
dom. 130. 186). 53—58); das Füllhorn verdoppelt sich (Vitellius

Cultstätten ausserhalb Roms : Altar zu Syrakus 17—21; Sabine 2; Antonin 136-18711.) oder liegt

(Liv. XXIV 22, 1), Altar und Bild zu CaBinum unter ihrem Sitze (Antonin 131-132R.) oder dient

(CIL X 5159, 40 v. Chr.). Chalcidicum zu Pom- ihr als Stütze (Adrien 266; Aelius 1—14ff.) oder
peii der C. Augusta und Pietas geweiht (CIL 50 wird durch ein Scepter ersetzt (Sabine 24—26;
X 810, daselbst eine Statue der C. (?) mit Füll- Commodc 42. 43ff.) oder fehlt gänzlich (M. Au-
horn gefunden, der Kopf fehlt, Overbeck Pom- rt'le 29; Gordien 57ff.), hinter C. erscheint eine

peii 4 I31ff.), Tempel der C. Augusta zu Patavium, Statuette der Hoffnung (Adrien 247— 255), oder
in der die Priesterschaft der Concordialea den die Göttin stützt sich darauf (Adrien 256. 257;
Dienst versah (CIL V 2307 2525. 2843. 2865. Sabine 10—23; Antonin 128—130ff.), bald ruht
2869. 2872. 2874. 3130, dazu Mommsen p. 268), die Linke auf der Brust (M. Auröle 38), bald
ara cum aigno der C. Augusta zu Anaunium hebt die Rechte das Gewand (Faustine jeune 43
(CIL V 5058), aedea curialia Concordiae zu Gales —52), die Göttin lehnt sich an eine Säule (Adrien
(CIL VIII 757). 267; Sabine 3—9; Aelius 14— 15), zu ihren Füssen

Wie die Inschriften bezeugen, wurde C. be-6u steht ein Altar (M. Auröle 63. 65; Septime
sonders in Spanien, im cisalpinischen Gallien und Söv^re 71), an dem sic opfert (Mamniöc 4;
in Africa gefeiert; ganze Gemeinden, die ver- Gordien le pieuz 58—60); durch die stetig

schicdcnsten Berufsklassen und Verbände stellen wechselnde Verbindung dieser einzelnen Abwei-
sich unter ihren Schutz C. Agrigentinorum (CIL rhuugen entsteht eine Fülle von Typen, wie sie

X 7192), coloniarum Cirtenaium (CIL VIII 6942), kaum bei einer andern Gottheit sich findet: die
pofiuli et ordinia Thamugadi (ebd. 2342), decu- Kaiserinnen, durch die Beischrift kenntlich, zeigen
rionum (CIL n 3424), curatorum arme collegii den Typus der C. Augusta (Caligula 4; Claudia
labrum et centonariorum (CII, V 5612), collegii 1) oder C. wird unter dem Bilde der Kaiserinnen

Panty-WImow» iv 27
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dargestellt (Galba 43). Ein iweiter Haupttypus

zeigt die C. (meist mit dem Zusatz Auguslorum,

felix, aeterno) stehend zwischen zwei Mitgliedern

des Kaiserhauses, die eich die Hände reichen

(Adrien 2581.; Aelius 16; Caracalla 22; lulia

Paula 13—15), sie breitet das Gewand aber ihre

Schützlinge aus (Marc Aurtle 67. 68), zuweilen

hält sie eine Statuette der Hoffnung (Adrien;

dasselbe Bild ohne die Güttin Antonin 145—146.

158-161 ; Marc Aurtle 45-590.). Ein dritter häufig

wiederkehrender Typus zeigt die C. exerctiuum

oder militum stehend, in jeder Hand ein mili-

tärisches Feldzeichen (Adrien 268—269; Marc
Auröle 66; Septime Süvire 76—78), statt des einen

die Victoria (Antonin 189—143) oder umgeben
von sechs Fahnen, ein Seepter (Lanze?) haltend

(Septime S&vire 75; QCta 19—20ff.; militärische

Zeichen, mit dem Namen aber ohne das Bild

der C., Vespasien 75; Caracalla 25ff.). Bei den

wechselnden Formen der Typen, die sich vielfach

'

mit denen andererGöttinnen berühren und kreuzen,

bleibt cs immer ein unsicherer Versuch, statuari-

sche und sonstige Darstellungen lediglich auf ihre

Attribute hin als C. zu bezeichnen; vgl. noch

R. Peter in Roschers Mythol. Wörterbuch I 91411.

(Aust.)

Concordius. 1) s. A u r e 1 i u s Nr. 90.

2) Valerius Concordius, vir perfectissimus, Dux
Germaniae primae zwischen 293 und 305. Bonn.
Jahrb. LVIII 1876. 177. (Sceck.) !

Coneubinatus ist bei den Römern ein dauern-

des geschlechtliches Zusammenleben eines Mannes
mit einer Frau, deren Kinder nicht als seine voll-

berechtigten Abkömmlinge gelten sollen. Das
letztere Merkmal vermag bei der Formlosigkeit

der römischen Eheschliessungen allein den C. von
der Ehe zu unterscheiden. Dem Gefährten der eon-

cubina fehlt die wahre aHeetio uxorts(se. habendae)
Dig. XXIV 1, 3, 1; denn in der Absicht, den
Kindern aus dem C. die gesetzlichen Kindesrechte ‘

zu verweigern, liegt ein Mangel an Achtung vor

der Mutter. So ist zu verstehen Paul. II 20, 1

:

eoncubina igitur ab uzore solo dileetu separatur

und Dig. XXV 7, 4: concubinatus ez animi de-

stinatione aestimari oportet. P. Meyer (Der

Concubinat nach den Rechtsquellen und den In-

schriften, Leipzig 1895, 89) nimmt noch weitere

Merkmale in die Begriffsbestimmung desC; auf;

namentlich den monogamischen Charakter der Ver-

bindung und den gesetzlich anerkannten Namen.

!

Beides jedoch mit Unrecht. Der monogamische
Charakter des C. war insofern eine Bedingung
seiner Zulässigkeit, als es verboten war. neben

der Gattin eine Concubine zu halten. Paul. sent.

II 20, 1. Cod. VII 15, 3, 2. Das Verbot, meh-
rere Concubinen neben einander zu haben, ist für

die ältere Kaiserzeit keineswegs sicher. Dagegen
namentlich Gide De la condition de l'enfant

naturel et de la concubine dansla legi Station Ro-

maine, Paris 1880, 20, 1 mit Berufung auf Plin. <

epist. III 14. Im neuesten römischen Recht ist

freilich der monogamische Charakter des gesetz-

lich begünstigten C. ausser Zweifel, Nov. Iust.

XVIII 5. Man darf aber überiiaupt nicht den
engem Begriff des erlaubten oder begünstigten
C. mit dem der C. überhaupt verwechseln, um so

weniger, als der C. zunächst zwar als Regel er-

laubt wurde, aber hierbei sowie auch später gewisse

Fälle des C. durch Ausnahmevorachriften verboten

worden sind. Indem Meyer den nicht verbotenen

C. als den C. im technischen Sinne des Worte«

ansieht, ist er genötigt, neben dieser Bedeutung

des Wortes eoncubina noch eine weitere, bei nicht-

juristischen Schriftstellern häufige=Kebsweiban-

zunehmen und folgeweise Stellen, die man allge-

mein auf den C. bezieht, wie namentlich Hist.

Aug. Aurel. 49 anders zu deuten, als der Wort-
I laut es nahelegt (Meyer 30, 59). Auch die Be-

nennung des C. mit einem gesetzlichen Namen
ist kein Begriffsmerkmal; denn diese Eigentüm-

lichkeit teilt der C. mit allen durch Gesetz ge-

regelten Rechtsbegriffen. Allerdings ist die ge-

setzliche Benennung des C. als eines Ausnahme-
falles der Strafbestimmungen, die Augustus gegen

das stuprum erlieas, bezeugt Dig. XXV 7, 8, 1

qu10 per legte nomen assumpnt, extra legte poe-

nam est. Der Gesetzgeber hat aber den Ausdruck
I C. nicht geschaffen, sondern ihm nur eine feste

Bedeutung aufgeprägt, namentlich seine Bezie-

hung auf dauernde Verhältnisse gesichert. Im
übrigen findet sich dieser Ausdruck schon früher,

namentlich bei Plautus (die einzelnen Stellen s.

bei Costa II diritto privato Romano nelle com-

medie di Plauto. Torino 1890, 183B.). Eis wird

angenommen (M e y e r a. a. 0. 16), dass Plautus

dabei griechische Vorbilder vor Augen gehabt

habe. Es kommt aber auch hier in Betracht,
i dass Plautus weit mehr als Terentius die in den

griechischen Vorbildern enthaltenen Reehtabegriffe

zu romanisieren und dadurch zu popularisieren

sucht (eine Behauptung, die hier nicht näher aus-

geführt werden kann). Der Ausdruck eoncubina

war wohl zunächst im wesentlichen gleichbedeu-

tend mit paelez. Fest. ep. p. 222 b. paeliees.

Gell. IV 8. Dieser Ausdruck, der von hebraeischem

Stamme ist (Meyer a. a. 0. 8. Kühler Ztsehr.

d. Savignystiftung XVII 358) und auf phoini-

kische Einflüsse hindeutet, erlangte — vielleicht,

wie Meyer 10 annimmt, am Ende der Republik
— die besondere Bedeutung der Beischläferin eines

Verheirateten, Dig. L 16, 144.

Dass der C. sich nur auf dauernde Verhält-

nisse bezieht, hat Meyer mit Recht gegen Gide
a. a. 0. betont (so auch schon R. Leonhard in

der Anzeige der Gideschen Schrift, Krit. Viertel-

jahrsschrift XXIII 347). Meyer geht aber wohl

darin zu weit und nähert sich wieder der älteren,

neuerdings meist verworfenen Auffassung, die in

dem C. schon für die frühere Kaiserzeit eine

unvollkommene Ehe sah (vgl. Gide 5, 1. Leon-
hard a. a. 0. 346), indem er behauptet, daü
an der Stellung der eoncubina keinerlei Miss-

achtung gehaftet, ja sogar, dass der Kaiser den C.

geradezu der Missachtung entrückt habe (Meyer
a. a. 0. 28. 92). Damit verträgt sich sehr schlecht

die völlige, auch von Meyer anerkannte privat-

rechtliche Wirkungslosigkeit des C. und die Pflicht

der unbescholtenen Römerin, die zur Stellung

einer eoncubina hinabsteigen wollte, sich selbst

durch eine öffentliche Bekanntmachung ihrer Ale

sicht an den Pranger zu stellen, Dig. XXV 7.

3 pr.; vgl. auch Dig. XXXII 49, 4. Dig. XXV
7, 5: Cnncubinam ez ea provincia

t
in r/ua guie

illiquid ndministrat, habere polest, worin eine

Geringschätzung des voraussichtlichen Einflusses

der eoncubina auf ihren l<ebensgefährten liegt.
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t)ig. XXXIU 2, 24 und 41, 1. Überhaupt lasst

Meyer die Lage der von ihrem Patrone gehei-

rateten Freigelassenen, die an ihren Gatten ge-

bunden war, viel zu günstig auf (so richtig B.

Kubier Ztsehr. d. Savignystiftung, Rom. Abt.

XVII 361). Ihre Sonderstellung ist nichts als

ein Überrest der früheren Sdaverei der liberta

(Leonhard a. a. 0. 346; vgl. auch Dig. XXXIV
9, 16, 1) und darum nichts weniger als eine be-

vorzugte. Der Ausspruch Ulpians Dig. XXV 7,

1 pr. cum honeetiue eit palrono libertam con-

eubinam quam matrem famüias habere war

wohl schwerlich etwas anderes als ein Ausdruck

des Selbstbewusstseins der angeseheneren Stände,

die für ein Mädchen niederer Herkunft einen be-

scheideneren, aber in sittlicher Hinsicht bedenk-

lichen Platz für angemessener hielten als eine sitt-

lich vollwertige Stellung (vgl. hierzu auch Bern-
höft Ztsehr. f. vgl. R.-W. VIII 198). Allerdings

war die Freigelassene als Concubine (nicht als

Gattin) des pafronus bevorzugt. Dig. XLVIII

5, 14 (13); malronae nomen non amistl, dafür

war ihr aber das Recht zum C. mit andern, als

dem patronue genommen. Dig. XXXIII 2, 41,

1. XXV 7, 1 pr.

Immerhin ist es jedenfalls richtig, dass, wie

Meyer hervorhebt, Augustus mit der Straflosig-

keit des C. den besondern Zweck verfolgt hat,

den am Heiraten Verhinderten im C. einen Ersatz

für die von ihm eingeführten Beschränkungen der

Ehebündnisse (vgl. J 8 r s Die Ehegesetze des Au-

gustus 1894, 21 B.) zu bieten, wobei er zunächst

an die Beschränkungen der Männer dachte (Dig.

XXV 7, 8 pr. verglichen mit Ulp. XIII 1), wäh-

rend die spätere Entwicklung auch Frauen be-

rücksichtigte, weil die Ehe der patrona mit dem
iiberfus von Septimius Severus verboten wurde.

Dig. XXIII 2, 62, 1. Cod. V 4, 3. Meyer a.

a. 0. 64 ff.

Von besonderer Bedeutung war der C. für den

Soldatenstand, weil für einen grossen Teil des

Heeres in den ersten Jahrhunderten der Kaiser-

zeit die Ehe verboten war (vgl. Seeek Geschichte

des Untergangs der antiken Welt, Berlin 1895

I 253 ff. 391f. 535 und dazu Meyer a. a. 0. 169ff.).

Darum bedurfte es einer besonderen Rücksicht

auf diese Verhältnisse, namentlich für die Kinder

ex meine-, vgl. hierüber die sehr eingehende,

durch Rücksicht auf die Militärdiplome und auf

Inschriften belegten Ausführungen Meyers a.

a. 0 . 93B.

Zweifelhaft ist die Rechtslage der tocaria, Cod.

V 16, 2. Mommsen CIL III p. 1212 und 1215

sieht in ihr die Soldateneoncubine. Dagegen
Meyer a. a. 0. 97ff„ der in ihr ein Kebsweib
niederen Ranges erblickt (vgl. dagegen Kübler
Ztsehr. der Savignystiftung, Rom. Abt. XVII 362.

864, der auf Dig. XXXIV 9, 14 hinweist, wonach

eine »(«pro cognita ohne Erbrecht war. während
eine loearia in der oben angeführten Inschrift i

als heree anftritt). Überhaupt folgt daraus, dass

die loearia in der Unfähigkeit, Schenkungen ent-

gegenzunehmen, einer Gattin ähnlicher war, als

die gewöhnliche ronruhina, wohl schwerlich, dass

sie unter einer solchen gestanden hat.

Einen tiefgreifenden Einfluss übtedas Christen-

tum auf die Lage der Concubinenkinder aus, die

im neuesten römischen Rechte den Namen liberi

naturales haben. Meyers Ausführung a. a. 0.

39, dass dieser Ausdruck ursprünglich einen wei-

teren Sinn gehabt habe, hängt vielleicht mit seiner

oben erwähnten engen Begrenzung des Begriffes

concuiina zusammen. Ein technisches Gepräge
erhielt den Ansdruck liberi naturalee aber aller-

dings erst durch Theodoeius und Valentinian, Cod.

Theod. IV 6, 7: Naturalium nomen eandmus
imponi iie, quoe eine honesta eelebrationc ma-

trimonii proereatoe legitima coniunctio fuderit

in lueem. Das ältere Recht hatte die Kinder

einer coneubina von andern unehelichen Kindern

nicht unterschieden, Gai. I 64. Dig. I 5, 19.

Das Christentum dagegen verfolgte zwei Hauptbe-
Strebungen, welche bei der Behandlung des C.

in einen Widerstreit geraten mussten. Der Kampf
der christlichen Kirche um Hebung der geschlecht-

lichen Sittlichkeit musste zu einer Missbilligung

des C. und einer Missgunst gegen die Kinder

eines solchen Bundes hinfuhren (Anschauungen,

welche schon den stoischen Philosophen nicht

fremd waren; vgl. Gide a. a. 0, 27), während
andererseits die christliche Fürsorge für die Armen
und Schwachen eine Verbesserung der Lage der

Concubinenkinder nahe legte. Aus diesen ent-

gegengesetzten Strömungen entstand eine eigen-

artige Entwicklung des spätrömischen Rechts, in

der sich Gunst und Ungunst gegenüber den liberi

naturalee vermischten, dargestelit von Meyer
a. a. 0. 12811. Sie endete schliesslich in Iusti-

nians Rechtsbüchern mit Verbesserungen der Lage
der liberi naturalee, die neben erbrechtlichen Be-

schränkungen (Cod. Theod. IV 6, 6. Cod. Iust.

V 27, 2) standen und namentlich den liberi na-

turales mehrere Wege zu den Rechten ehelicher

Kinder eröffneten, auch Ernährungsansprüche und
Erbrechte zuwiesen. Inst. I 10, 13. Cod. V 27,

nov. 18. 74. 89; vgl. auch 8. Mayer Das Inte-

staterbrecht der liberi naturales nach dem heut,

röm. R. 1838. Hfl. Im späteren byzantinischen

Reiche liess die Kirche von der Missbilligung des

C. nicht ab, bis LeoPhilosophus ihn verbot. Nov.

91 Imp. Leonis. Basil. LX 37, 83.

Litteratur vgl. die bei Meyer Der römische

Coneubinat nach den Rechtsquellen und den In-

schriften, Leipzig 1895, 1 ff. Genannten und ausser-

dem Birnbaum zu Fr. Creuzer Abriss der römi-

schen Antiquitäten 1
,
Leipzig 1829, 484. Bur-

c h a r d i Lehrbuch des röm. R.1 , Stuttgart 1854,

281ff. S c h u 1 i n Lehrb. d. Geseh. d. röm. Rechts

237fl. Mommsen 8t.-R. III 430, 3. P. Meyer
Die ägypt. Urkunden u. d. Eherecht d. röm. Sol-

daten, Ztsehr. d. Savignystiftung XVIII 44fl. R.

Leonhard Krit. Vierteljahrsschrift XXIII 345fl.;

Institutionen 20711. J. Merkel über die Schrift

Meyers in den Göttinger gelehrten Anzeigen

1896, 85211., woselbst 852, 1 die neuere franzö-

sische Litteratur angegeben ist. [R. Leonhard.]

Concubinus, allegorische Personification des

ungebundenen Liebesgenusses, der beim Geleite

der jungen Frau in ihr neues Heim ,Nüsse', die

Sinnbilder der Befruchtung, ausstreut (Catull.

I.X1 12411.) und dann vom Mann Abschied nimmt,
um sein Regiment dem Gott der Ehe zu über-

lassen (vgl. Preller Röm. Mythol. II* 215(1. und
Marquardt Röm. Privatleben I1 541.). Da C.

sonst nirgends erwähnt wird, ist er gewiss nur
eine dichterische Schöpfung Catulls. (Aust.)
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Concula heisst bei Isid. etymol. XVI 25 (Me- dagegen die aentimatio damni bezieh. Anderer-

trol. script. II 116, 10f., vgl. die Auszüge aus seiU wird auch, wo Identität des Erfolgs ver-

leid. ebd. 140, 14) ein kleines Masagefäss in schiedcner Actionen, aber vollständige Verschieden-

Museheltonn (vgl. Coneha). Es hielt 3 coelearia, heit des klagbegrtindenden Thatbestands vorliegt,

deren 20 von Isidor auf den Cvathus gerechnet von e. a. gesprochen, Ulp. Dig. XIX 1, 10. Dar-

werden (vgl. S. 157). Daraus berechnet sich für über, in welcher Weise in diesen verschiedenen

die C. ein Betrag von 0,68 Centiliter. In einer Fällen einer doppelten Belastung und Belästigung

ebenfalls erst dem Mittelalter zugehörigen Mass- des Verpflichteten entgegengewirkt wird (Con-

tafel wird eine concla= 4 eoWeorii = '/s emino, sumption der einen actio durch Litiseontestation

d. i. = 3,42 Centiliter gesetzt, Metrol. script. II 10 über die andere ipto iure oder ope ezeeptionis

183, 1—8. [Hultsch.] — oder Befreiung erst durch Erfüllung — oder

Concurrere im juristischen Sinne heisst das Nötigung zur Remission der zweiten actio vor

Zusammentreffen mehrerer Ansprüche oder Per- der Verurteilung auf Grund der ersten), vgl. die

sonen an derselben Stelle. So bei dem ronninuu bei Dernburg Pand. I
4 185 angegebene Lit-

actionum (s.d.), dem Zusammentreffen mehrerer An- teratur, insbesondere J. M erkel t’ber den Konkurs

Sprüche oder Klageformen in einem und demselben der Aktionen (1677). E i s e 1 e Zur Lehre von der

Falle (Dig. L 17, 48, 1. J. Merkel über den Klagenkonkurrenz in Archiv f. eiv. Präzis LXXIX
Concurs der Actionen nach römischem Privatrecht, 327f. [Leist.]

1877 und dazu B r i n z Krit. Vierteljahrsschr. XX Concnraun delictonun s. D e 1 i c t u m.

16111.). Ebenso bei dem eoncursu» creditorum, 20 Concnssio ist das römische Vorbild unserer

der zu dem nachrömischen Ausdruck Concurs Erpressung; sie erscheint in der Kaiserxeit als

geführt hat. Der Satz concurs« partet Äuaf crimen eztraordinarium (s. Art. Crimen). Eine

(Frg. Vat. 78. 79. Dig. XXXIX 2, 15, 8. XXXII Legaldeflnition ezistiert nicht; die Fälle, in denen

80. Ulp. XXIV 12. Dig. XX 4, 7 pr.), der die Quellen von concussio reden, sind sehr ver-

namentlich Miterben betrifft (s. Adcrescendi schiedenartig, doch scheint als wesentlich be-

i u 8), gilt auch hier, da die einzelnen Gläubiger trachtet zu werden 1) dass der Thäter bei einem

als Wettbewerber neben einander (Concurrenten) anderen Furcht erregt (concutere, vgl. terror est

aaltreten. Irrig ist es jedoch anzunehmen, dass meine «meuiiens, Cic. Tose. IV 19. Paul. V 25,

c. notwendigerweise in allen Fällen auf ein Con- 12) und 2) aus der so geschaffenen Lage einen

currenzverhältnis im modernen Sinne des Wortes 30 rechtswidrigen Vermögensvortei) zieht (extorquet

hindeute. C. heisst nur .Zusammentreffen', nicht illicite Ulp. Dig. III 6, 8).

notwendigerweise .Zusammentreffen mit gegen- Die Fälle lassen sieh nach den Mitteln, durch

seifiger Benachteiligung'; arg. Gai. I 17. Ulp. welche die Furcht erregt wird, so gruppieren:

XI 28. Mann kann also von einem c. auch da a) Erregung der Furcht durch Drohung mit einer

reden, wo zwei Personen bei derselben Sache mit unbegründeten Anklage (crimen minari, ob aecu-

Ansprüchen so Zusammentreffen (eowcurrunf), dass satumis metum darr), gleichviel ob der Drohende
die eine hinter der andern stehen soll und will, ein Privater ist oder nicht, Maeer Dig. XLVII
Indem man dies übersah, hat man zwischen Dig. 13, 2. Ulp. Dig. III 6, 8. Diocl. u. Mazim. Cod.

XX 4, 7, 1 und Dig. XX 4, 21 einen Widerspruch Iust. IX 9, 23. Tertull ad Scap. 4. Mit dem
gesehen, dessen Erörterung der Gegenstand einer 40 crimen concussionis können in besonderen Fällen

umfangreichen Litteratur geworden ist, jedoch bei andere Rechtsmittel strafrechtlicher und civilreeht-

richtiger Übersetzung des Wortes c. verschwindet lieher Natur concurrieren,s.MacerDig.XLVII 18,2.

(vgl. Uber diese Litteratur v. Vangerow Pand.7 Ulp. Coli. VIII 7, 2. Venul. Dig. XLVIII 11, 6, 2.

I819§369, 1. Windscheid Pand.7
1 789§ 242, Ulp. Dig. III 6, 8. b) Erregung der Furcht durch

10. Dernburg Pand.4 I 666 § 267, 8). Vorspiegelung eines öffentlichen Amts oder eines

[R. Leonhard.] obrigkeitlichen Befehls, Ulp. Dig. XLV1I 13, 1.

Concursua actionum. Zur Erreichung des- Paul. V 25, 12. Hierher gehören wohl viele der

selben Ziels können verschiedene actionee zur Ver- in den Quellen erwähnten eoncussionrs von Sub-

fügung stehen. So erwächst ans der Beschädigung alternbeamten, vgl. z. B. Honor. u. Theod. Cod.

der Mietsache durch den Mieter sowohl die actio 50 Iust. XII 53. 2. Hier kann mit dem Thatbestand
locati als die actio legis Aquiliae, beide gerichtet der cvncussio zugleich derjenige des falsum ge-

auf Schadenersatz, der nur bei der actio legis geben sein, Paul. V 25, 12, vgl. Mod. Dig.

Aquiliae reichlicher ausgemessen werden kann. XLVIII 10, 27, 2. e) In einem weiteren Sinn ist

So begründet auch der Raub hominibus eoactis concussio jede missbräuchliche Anwendung vor-

die actio furti und ri bonorum rnptorum, beide handener Amtsgewalt zur Erlangung von Ver-

auf eine poena gerichtet, erstere auf duplum, mögensvorteilen, auch durch andere als das sub a)

letztere auf quadruplum. Solche Fälle wenigstens erwähnte Mittel, z. B. rechtswidrige Erhebung
teilweiser Identität des Erfolgs wie des klaghe- von Gebühren durch Officialen. depraedaliones der

gründenden Thatltestands behandelte Paulus in Steuereintreiber u. s. w„ s. Ulp. Dig I 18, 6, 8.

einem Uber singularis de concurrentibus actio- 60 Diocl. u. Mazim. Cod, Iust. IV 7, 8, Constant.

nibus, aus dem Dig. XLIV 7, 34. XLVII 2, 89 Cod. Theod. I 16, 7 und Cod. Iust. X 19, 1.

entnommen sind; vgl. auch Ulp. Dig. L 17, 48,1. Valent. Theod. und Arcad. Cod. Iust. IX 27, 5.

Aber auch der Fall, dass injuriöse Verletzung eines Arcad. und Honor. Cod. tust. X 1, 7, 20 u. ö.

fremden Sclaven sowohl die netto iniuriarum als Vgl. Rein Criminalrecht der Römer 343—346.

die actio legis Aquiliae begründet, ist von Paulus (Hitzig.]

wie von Ulpian (Dig. IX 2, 5, 1) ab Fall des Condaca, Station in Armenia, etwa südlich

c. o. behandelt, obwohl die actio iniuriarum die vom Van-See, Geogr. Rav. p. 63, 18; vgl. Kandak
acstimalio eontumeliae, die oefio legis Aquiliae .Graben, Canal' in Sakastane; armen, kntak, kndak
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bedeutet .kable Stelle
1

,
neupers. ehwandah ,rulew, (Itin. Aut. 46t), 1) und 18 von Mancunium (482, 3.

omoeniu'. [Tomaschek.J Geogr. Kav. 428, 5); aie wird danach an den Zu-

Condate. Im Keltengebiete häufig Vorkommen- sammenfluss von einigen kleinen Flüssen in der

der Ortsname, der so viel bedeutet wie confluentei Nahe von Northwieh in Cheahire gesetzt.

(Km Zusammenfluss). Glück Kelt. Namen 65. [Hübner.]

Haemeister Kelt. Hriefe 108. Holder Altkelt. Condatia, Beiname deB Mars (von einem Ort

Sprachschatz s. condati. Vgl. Condatia, Condatia - Condate?) aut zwei Inschriften Britanniens. CIL
rn(ne), Condatomagua. 1) Bei den Bedones. VII 420 (Piers bridge, Durhain) Dfeo) M(arti)

Ptolem. II 8, 9 napä xbv Aiyetfa itampöe 'Pg- Condati Atloniua Quintianua mrn(eor) ex CC
ioret £>r ntllUf Kov&dxt. Ptolemaios setzt den Ort 10 (ducenaho) imp(eratoria) ez iusao l. I. m. Ephem.
(das heutige Rennes am Zusammenfluss von Ule epigr. VII 313 nr. 984 (Bull, dpigr. VI 146, aus

und Vilaine) irrtümlich an die Loire, an der ein Chester le-Street) Deo Mart[i] Condati . . . P]ro-

anderes C. lag (s. Nr. 2). Tab. Peut. Itin. Ant. binua p[roJ ae et auia v. a. I. m. Vgl. R. Mowat
386. 387. In der Not. Gail. III 4 Civitaa Re- Notice dpigraphique 64 (Ziegelstempel CONDATI
donum. Desjardins Table de Peut. 27; üdogr. ausAllones, arrond. Le Mans, hat mit dem Mars
de la Gaule II 487. L o n g n o n Qdogr. 306. C. schwerlich etwas zu thun). [Ihm.]

2) Condate, an der Strasse AuguBtodunum— Condatiacone (monaalerium) bei Greg. Tur.

Lutetia zwischen Nevirnum (Nevers) und Brivo- vitae patr. I 2. Ort der Civitas Lugdunensium,
dumm, an der Loire. Itin. Ant. 367. Heute Cosne, jetzt Saint-Claude (ddp. Jura). Longnon Gdogr.

wo der Nohain in die Loire fällt. Vgl. Nr. 1. 20 de la Gaule 199. Andere Zeugnisse bei Holder
3) Condate, bei den Aulerci Eburovices, an Altkelt. Sprachschatz s. v. Vgl. Condate.

der Vereinigung zweier Arme des Iton, jetztCondd- [Ihm.]

sur-Iton (ddp. Eure). Itin. Ant. 385 und Tab. Peut. Condatomagus, Ort bei den Ruteni, Tab.

Desjardins Table de Peut. 22. Peut. (Condatomago). Desjardins Gdogr. de la

4) Condate. Zusammenfluss von Rhöne und OauleII423; Table de Peut. 54. Revue celtique

Safine, ein Stadtteil von Lugudunum. Boissieu VIII 398. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

Inscr. de Lyon 19= Wilmanns 2225: [DiJimae (.Feld an der Vereinigung
1

des Tarn und der

Aug(uatae) aacrum [iln honor(em) pagi Conda Dourbie?). Vgl. Condate. [Ihm.]

t(ensia) 6. Oentius Olillua magiater pagi . . . Condemnatio. 1) Im Strafproeess ist C. das

l(ocue) d(atua) dfeereto) p(aganorum) Condfa- 30 schuldig erklärende Urteil. Wo die Urteilsfindung

tenaium). Desjardins Gdogr. de la Gaule I 288. ganz in die Hand des Magistrats gelegt ist und
III 446 (mit pl. II). De loche Mdmoir. prds. ä dieserhöchstensvon einem freigewählten Consilium

l'aead. des inscr. 2. sdr. IV 374. Die Lesart unterstützt wird, wird von ihm selbst gesagt: eom-

CONDEATIVU der Inschrift Boissieu 259 ist demnat, Cic. Verr. II 75. V 114. In allen übrigen

unsicher. Fällen (Comitialgericht, Quaestionengericht) wird

5) Condate (Condatenait) eieua der Civitas condemnare nicht von der Urteilsverkündigung

Turonum, bei Sulp. 8ev. epist. III 6. Greg. Tur. u.a. des praesidierenden Magistrats, sondern von der

öfter erwähnt, jetzt Candes (ddp. Indre-et-Loire). Stimmabgabe des einzelnen Bürgers (Gesehwore-

L o n g n o n Gdogr. de la Gaule 27011. Holder nen) gesagt, eondemnare= für Verurteilung stirn-

Altkelt. Spraehsch. I 1093 (nr. 8). 40 men, Cie. pro Cluent 76. 108. 131. Condemnare

6) Condate, im Gebiet der Santones an der findet sich auch in der Bedeutung .die Verurteilung

StrasseMediolanum (Saintes)-Vesunna(Pdrigueuz). (durch Betreibung der Anklage) herbeiführen', Cie.

Tab. Peut. I A 1. Beim heutigen Cognac. Des- divin. in Caee. 30. Suet. Tib. 8; Vitell. 2. Ulp.

j a r d i n s Table de Peut. 40. Dig. XLVIII 5, 2 pr. Lex Col. lul. Genet. e. 124.

7) Condate, am Zusammenfluss von Yonne und Brune Fontes iur. Rom.* p. 135. Die Stimm-
Seine, beim heutigen Montereau, arrond. Fontaine- abgabe erfolgt bei der schriftlichen Abstimmung
bleau. Itin. Ant. 383. Tab. Peut. Desjardins (vgl. über diese und die Stimmenzählung den Art.

Table de Peut. 25. Absolutio) durch ein Täfelchen mit der Auf-

8) Condate, im Gebiet der Gabali, zwischen schritt D (= damito, bei Comitialgericht) oder C
Revessione und Anderitum (Tab. Peut.). Nach 50 (=eondemR©, bei Quaestionengericht), s.dieMünze
d’Anville (Notice 238) am Zusammenfluss von bei Mommsen Gesch. d. röm. Münzwesens 638

Ance und Allier, Auch vom Geogr. Rav. IV 26 nr. 280. Ps.-Ascon. p. 108. 164 Orell. Lex Acil.

p. 238 erwähnt. Desjardins Table de Peut. 44. repet. Z. 51-55 (Bruns Font. jur. Rom.* p. 67) und

9) Condate bei Auson. epist. V 31t. (p. 253 Mommsen Röm. 8t.-R. III 402, 3. Geib Gesch.

Peiper) «n«s Dumnotoni te litorc perferet aeatue d. röm. Crim.-Proz. 365. Z u m p t Crim.-Proz. d.

Condatem od portum. Damit wohl identisch der röm. Rep. 3609. Bei der Verkündigung des ver-

Condätinva raus Paulin. Nol. epist 12 ad Auso- urteilenden Erkenntnisses ipronnntiatio) ist der

nium v. 259 (p. 304 Peiper). Jetzt Condat bei Ausdruck esden üblich, wahraehelnlieh regel-

Libourne am Zusammenfluss von Isle und Dor- mässig verbunden mit einem der Anklage ent-

dogne (d4p. Gironde). 60 sprechenden Infinitiv, Cie. Venr. H 90 vgl. mit

10) Condate, im Gebiet der Allobroges, beim II 93 (oiunf a Stkenin litterae publietu esse cor-

heutigen Seyssel an der Rhöne, südwestlich von ruptaa— iate pronuntiat, Sthenium litteraa publi •

Genf. (döp. Haute-Savoie). Tab. Peut. Geogr. Rav. cos corrupiaxe) und Plin. ep. V 1, 6. Apul. de mag.

IV 26 p. 237. Desjardins Table de Peut. 55. 2. Papin. Dig. III 2, 20. Marcian. Dig. XLVIII
[Ihm.] 16. 1, 5; ein allgemeiner Ausdruck für schuldig

11) Station der römischen Strasse im west- erklären ist pronuntiare feeiaae tideri, Cic. Verr.

liehen Britannien, zwischen Deva (s. d.) undCam- V 14; in Pison. 97; Acad. II 146; vgl. Gelb
bodunum (s. d. Nr. 2), 20 Millien von ersterem a. a. 0. 368. Z u m p t a. a. 0. 372—374. Ober
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das Urteil im allgemeinen und die Urteilsver-

kündigung vgl. den Art. Sententia, über Voll-

streckung des Urteils Arb Poena und Carnifex.

Eine ganz eigentümliche Art der Verurteilung

bildet in der Kaiserzeit die pronuntiatio (oder

tnterlocutio) privcipi scribendum esse; sie kommt
rar Anwendung, wenn der Proyincialstatthalter

die Todesstrafe über einen deeurio oder die De-

portationsstrafe verhingen will, sie ist eine vor-

laufige Verurteilung (sententia bei Ulp. Dig. XI,IX

4, 1 pr.); der Angeklagte wird, wenn er bisher

auf freiem Fuss oder in leichterer Haft war, in

diligentior custodia genommen; der Statthalter

referiert an den Kaiser mit Beifügung eines Straf-

antrags, den der Kaiser durch Rescript bestätigt

oder modificiert, Ulp. Dig. XXVIII 3, 6, 7. XLV1II

19, 9, 11. 22, 6, 1. XLIX 4, 1 pr. CaUistr. Dig.

XLVIII 10, 31. 19, 27, 1. 2. Macer Dig. XLVllI

21, 2, 1: vgl. Ulp. Dig. XLVIII 19, 2, 1.

[Hitxig.]

2) Ausser Verurteilung heisst C. auch der (nur

bei Praejudicialklagen fehlende) Schlusabestand-

teil der Formula, der den Richter anweist, wenn
er die vorher angegebenen Rechte oder That-

sachen bestätigt finde, au verurteilen, andernfalls

freixusprechen {condemna, si non paret abso/re),

Gai. IV 43. Die Absolutionsclausel gilt als selbst-

verständlich (Dig. XLII 1, 3. L 17, 87), ist aber

wegen des Interesses der Parteien an einem for-

mellen Abschluss des tudicium nicht überflüssig;

anders Eisele Beitr. i. röm. R.-Gesch. 13. Die

Verurteilung im Formularprocess muss sich immer
auf eine bestimmte Geldsumme richten. Gai. IV
48. 52. Dig. XLII 1, 13, 1, vgl. 6, 1 (weil die bei

dem Mangel an Vollstreckungsbeamten allein mög-
liche Zwangsvollstreckung gegen die Person und
gegen das ganieVermögen dieAngabe einer Leistung

nötig macht, mit der auch Dritte den Verurteilten

*u befreien vermögen). Die Condemnationsanwei-
sung dagegen geht entweder auf ceria pecunia oder

auf incerfa pecunia oder giebt einen Maximal-
betrag an (c. eerfae pecuniae, inbnita, cum taxa-

tione Gai. IV 48—51). Die c. eertae pecuniae

oder cum tazatione bindet den Richter derart,

dass er durch Abweichung von der bestimmten
Summe oder Überschreitung des Maiimalbetrags
litem suam faeit, Gai. IV 52. Keller-Wach
§ 86 II. Demgemäö nötigt die Einsetaung einer

zu hohen Summe in die C. (nicht die inlentio)

der vom Beklagten angenommenen Formula zu

übermässiger Verurteilung des Beklagten, die nur

vom Magistrat durch in integrum restitutio ab-

gewandt werden kann, während die Einfügung
einer zu niedrigen Summe zur Schädigung des

Klägers führt, Gai. IV 52. 57. Bei Klagen wie

der actio de peeulio et de in rem verso, der aetio

doli gegen die Erben, zuweilen (Lenel Ed. perp.

345, 3) auch bei Klagen, denen gegenüber das

sog. ieneÄciiim competentiae (Windscheid
Fand.7 II § 267) zusteht, wird der Richter durch
Zusätze zur C. wie dumtaxal de peeulio et quod
in rem Ni versum est, dumtaxal de eo quod ad
eos perrenit, dumtaxat quod Ns lacere polest zur

Beschränkung der Verurteilung angewiesen. Bei

aetiones arbilrariae wird die Condemnationsan-
weisung von dem Ungehorsam gegen das arbitrium

de restituenda vel rzAibenda re abhängig gemacht
(Bd. IS. 309); andere Conderanationsbedingungen

s. Lex Kubria e. 20. Die translatio iudieii (Keller-

Wach § 68) wird durch Umstellung der C. be-

wirkt. Rudorff Röm. R.-Gesch. II 98. Beth-
mann-Hollweg Röm. Civilprocess II 224. Kel-

1 e r • W a c h § 39. Sohm Institutionen7 § 53.

[Leist]

(ondercum, das dritte der grossen Castelle

am Wall des Hadrian im nördlichen Britannien,

jetzt Benwell, bei Newcastle-upon-Tyne, in der

10 Liste der Castelle beim Geogr. Rav. 432, 13 (Con-

dccor) und in der Not. dign. als Sitz des prae

teetus alae l Asturum erwähnt (Oec. XL 35),

die auf vier Inschriften aus Benwell genannt ist

(CIL VII 510. 513. 537. 538). Auch sind er-

hebliche Reste des Castells erhalten (CIL VII

p. 110; vgl. Bruce Roman Wall1
,
Lond. 1869,

107B. und Lapidarium septentrionale, Lond. 1875,

19ff. [Hübner.]

Condeso, Ort des nördlichsten Armenien an

20 der Strasse von Artazata nach SebastopoliB, dem
heutigen Poti, Tab. Peut XI 4 MilL Geogr. Rav.

73, 16. [Baumgartner.]

Condetius. P. Condetios Va(lesi"l) fiflius)

wird auf einer Inschrift unbekannten Fundorts,

etwa aus der Zeit des kannibalischen Krieges, als

Aedil, wahrscheinlich eines Municipiums, bezeich-

net (CIL I 187). [Münxer.]

Condevincum, Hauptort der Namnetae in

Gallia Lugudunensis bei Ptol. II 8, 8 Napvrjrai

30 dir noiie Kovbqoitrxor. Nach gewöhnlicher An
nähme identisch mit Portus Namnetum (Tab.

Peut.), dem heutigen Nantes (Not. Gail. III 6

civitas Namnetum). Vielleicht ist C. die ältere

Ansiedelung. C. Müller zu Ptol. a. O. Desjar-
d i n s Table de Peut. 28; Göogr. de la Gaule U
187. Die falsche Lesart Condirirnum ist in dem
Atlas antiq. von Kiepert verzeichnet (vgl. AH-
siacum, Agedincum, Vapincum u. a.). Dass C.

bei Ptolemaios entstanden sei aus Condale vieus,

40 ist nicht wahrscheinlich. Holder Altkelt. Sprach-

schatz s. v. [Ihm.]

Condianus, Cagnomen der Jahresconsuln Sex.

Quintilius Condianus cos. 151 mit Sex. Quintilius

Valerius Maximus und Sex. Quintilius Condianus

cos. 180 mit L. Fulvius C. Bruttius Prae-

sens. [Groag.]

Condicio heisst im weiteren Sinne die Ge-

schäftsbestimmung in dem Sinne, in dem auch in

der deutschen Sprache von Geschäftsbedingungen

50 geredet wird; vgl. Dig. XXIII 1, 18. XVIII 2,
2

pr.

meliore. altata condieione (= Anerbieten). Im
engern technischen Sinne ist aber C. ein solcher Zu-

satz zu einer rechtsgeschäftlichen Anordnung, wel-

che ihren Inhalt vorläufig ausser Kraft setzt, biscine

zur Zeit ungewisse Entscheidung getroffen sein

werde. Der imperative Teil des Gewollten wird hier

durch einen andern condicionalen Teil aufgeseboben.

Die C. erzeugt also einen Schwebezustand, der

durch besondere Vorschriften geregelt ist und

60 bringt eine doppelte Möglichkeit mit sich: Ein

tritt oder Ausfall der Bedingung. Jedes bedingte

Rechtsgeschäft hat daher vorläufige und endgül-

tige Folgen. Zu den ersteren gehört die Vererb-

lichkeit der bedingten Rechte und der bedingten

Verpflichtungen bei Geschäften unter Lebenden,

Dig. XVIII 6, 8 pr. Inst. III 15, 4. Bedingte Rechte

aus letztwilligen Verfügungen sind nicht vererb-

lich, weil bei ihnen der Geber nur die bedachte
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Person selbst als Gegenstand seines Wohlwollens Bedingungen heissen eondieionei iurit, Dig. XXXV
in das Auge zu fassen pflegt, nicht deren ihm 1. 21, auch condieioncs tadtae, quae tadle miete

vielleicht unbekannte Erben, Dig. XLIV 7, 42 pr. rideantur (Dig. XXXV 1, 99), doch sind dies

L 17, 18. Eine vorläufige Bedingung bedingter nicht die einzigen stillschweigenden Bedingungen

;

Geschäfte zeigt sieh auch namentlich bei den be- vielmehr giebt es auch noch andere stiusehwei-

dingten Schuldumwandlungen (novationes), z. B. gend gesetzte Bedingungen, die weder selbstver-

der bedingten Annahme eines neuen Gläubigers ständlich noch unumgänglich sind; vgl. Dig.XXIII
an Stelle eines alten. Hier Bind zunächst auch 3, 68: cum omni» dotie promiseio Zutun mo-

dle Klagerechte des alten Gläubigers vorläufig trimonii taeitam eondieionem aceipiat.

ausser Kraft gesetzt, bis es sich entscheidet, ob 10 Hängt die Erfüllung einer Bedingung vom
der Nachfolger an seine Stelle treten werde oder Willen einer Partei ab, so heisst sie e. poteeta-

nicht, Dig. XII 1, 36. XXIII 3, 80 und 83. tiea. Cod. VI 51, 7.

Zu den vorläufigen Folgen des bedingten Ge- So wie der Inhalt einer lex negotii durch Be-

schäfts gehört ferner die Pflicht des bedingt Be- dingung hinausgeschoben werden kann, so kann
lasteten, weder den Inhalt des bedingten Geschäfts auch die Wiederaufhebung einer Geschäftsfolge

zu vereiteln (also z. B. die bedingt versprochene unter einer Bedingung angeordnet sein (sog. Re-

Saehe nicht zu beschädigen), noch den Eintritt solutivbedingung). Eine solche Anordnung ist

der Bedingung böslicherweise zu verhindern, x. B. immer eine zweite suspensiv bedingte, die neben

ein Pferd, gegen dessen Sieg im Wettkampfe den nicht aufgeschobenen Geschäftsinhalt tritt,

gewettet worden ist, nicht zu töten. Bei einer 20 aber mit ihm insofern ein Ganzes bildet, als hier

derartigen Rechtswidrigkeit gilt die Bedingung die eine Anordnung nur dann gilt, wenn auch

ohne weiteres als erfüllt, Dig. L 17, 161. die andere gültig ist. So ist z. B. ein Mietver-

Die endgültigen Folgen eines bedingten Ge- trag hinfällig, wenn die Parteien blos über Woh-
schäftes bestehen bei dem Ansfalle der Bedingung nung und Preis, nicht aber über die Kündigungs-

in dem Wegfalle aller vorläufigen Folgen. Bei bediugungen zu einer Einigung haben gelangen

dem Eintritt der Bedingung soll es nach Dig. XX können. Immerhin bat aber die bedingte Fest-

4, II, 1 so gehalten worden, ae ei iüo tempore,
.

Setzung, dass ein Vertragsinhalt später wieder weg-

i/uo etipulatio interpoeita eit, eine amdidone ' fallen solle, diesem Inhalte gegenüber eine gewisse

laeta esset, also eine Rückbeziehung des Eintritts Selbständigkeit, sodasssiealseinbesonderesNeben-

auf den Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses statt- 30 gesehäft, nicht als ein blosses Stück des Haupt-

finden. In dieser Allgemeinheit ist jedoch der geschältes bezeichnet wird. Dig XLI 4, 2, 3: si

nur in einer besonderen Bedeutung ausgesprochene conrenfio eit, magii reeolvetur quam implebitur

Grundsatz unhaltbar. So findet z. B. in der Frage, (sc. emptio). XVHI 2, 2 pr. pura emptio, quae

ob ein Geschäft wegen fehlenden Gegenstandes mb condidone resolvitur. XVIII 8, 1. Die Be-

ungültig ist, eine Rückbeziehung nicht statt. Dig. Stimmung, dass die Folgen eines Geschäfts zwar

XLVI 2, 14 pr.-, ähnlich Dig. XLV 1, 31. Wohl nicht aufgeschoben, aber später unter Umständen
aber greift sie z. B. Platz, um den Altersvorzug aufgehoben seinsollen, kanninverschiedenerStärke

eines bedingten Pfandrechts zu bestimmen (Dig. beabsichtigt sein. Es kann bestimmt sein, dass

XX 4, 8 und 11, 1). Eine Rückbeziehung wird die Folgen eines Geschäfts nach jeder Seite hin in

daher nur insoweit anzunehmen sein, als sie auB 40 einem gewissen Falle erlöschen sollen (eigentliche

besonderen Gründen angemessen erscheint; vgl. Resolutivbedingung), Dig. XX 6, 3. Cod. VIII

auch Dig. XLVI 3, 16 und andererseits Dig. 54 (55), 2. Man nimmt an, dass das römische

XLVI I, 72. XLVI 4, 13, 8. Recht diese auflösende Kraft eines Nebengeschäfts

Weil die Sondervorschriften für Bedingungen nur .zögernd und widerwillig anerkannt habe“

einen Schwebezustand voraussetzen, so sind solche (so namentlich Windscheid Pandekten7 I 251

in Bedingungsform gekleidete Zusätze zu Rechts-

geschäften, bei denen eine vorübergebende Un-

nssheit nicht eintritt, keine eigentlichen Be-

dungen. Dahin gehören Bedingungssätze, deren

Inhalt gewiss ist, die sich z. B. auf einen gegen-

wärtigen oder vergangenen Umstand beziehen oder

auch auf einen solchen zukünftigen, der mit Not-
wendigkeit entweder eintreten oder ausbleiben

muss. Dig. XLV 1, 100 und 120. XLVI 2, 9, 1.

XLV 1, 8: st intra calendai digito caelum non teli-

gerit. Derartige unmögliche Bedingungen, ebenso
wie unsittliche Bedingungen, entkräften die Ge-

schäfte unter Lebenden, werden aber bei letztwil-

ligen Verfügungen gestrichen (Gai. III 98. Dig.
XXXV 1, 3). so dass bei diesen der bedingt Berech-

tigte nicht in Versuchung kommen kann, auf ihre

Erfüllung hinzuwirken. Auch solche Bedingungen,
die nicht von der Parteiwillkür, sondern von der

§ 90). Es ergiebt sich dies namentlich aus einer

Vergleichung von Frg. Vat. 283 mit Cod. Vni 54

(55), 2; vgl. Dernburg Pand. 1
I 271 § 114,

16 und die dort Angeführten. Wohl aber steht

fest, dass manche Geschäfte, namentlich die Erbes-

einsetzung, eine solche gesehäftsauflösende Neben-

bestimmung nicht vertrugen (semel heret temper

keree), Dig. XVIII 5, 89 (88): non poteet adieetui

ctUcere, ut, gut semel heres exititit, desinat keree

esse. Unzulässig ist eine solche Geschäftsauflö-

sung auch da, wo sie auf die Schädigung eines

redlichen Dritten durch eine Partei hinauslaufen

würde, z. B. wenn sich ein Käufer die Auflösung

eines Kaufes auch für den Fall Vorbehalten hat,

dass er die Sache bereits weiterveräussert haben

sollte, Dig. XX 6, 3. Statt einer solchen be

dingten Geschäftsauflösung mit allseitiger Kraft

kann auch eine minder starke Form gewählt sein,

Rechtsordnung gesetzt sind, z. B. der Tod als Be- nämlich die Verpflichtung einer Partei, unter ge-

dingung der Erbeinsetzung, fallen in der Regel nicht wissen Umständen ein Geschäft rückgängig zu

unter das Recht der Bedingungen. Sie werden am- machen. Diese geht unbeteiligte Dritte nichts

diennei supervaeuae genannt Dig. XXXVI 2, 22, 1 ; an. So z. B. die Rückgabepflicht des befriedigten

vgl. aueh XXVIII 7, 12: Iruetra adduntur. Solche Faustpfandgläubiger*. Endlich kann der Em-
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pfänger einer Sache für einen gewissen Fall Ansicht erfolgte diese Ansage ausaergeriehtlirh zur

lediglich zur Rückgabe der Bereicherung verbun- Einleitung des 1‘roeesses (Keller Civilpr. n. ‘242.

den sein (Dig. XII 6, 52), z. B. der Empfänger Jhering Geist, d. r. R. II zu 889f. Eisele Die
einer dos, wenn die beabsichtigte Eheschlies- materielle Grundlage der Exceptio 159, 17. Bek-
sung scheitert, Dig. XII 7, 5 pr. In solchen ker Actionen I 75. Voigt Vadimonium 328f.

Fällen spricht man nicht von einer c., sondern Eisele Beitr. z. röm. R.-Geseh. 272f .), nach der

nur von einem habere sine causa, einer fehlen- andern vor dem Magistrat in iure (Zimmern
den oder fehlgeschlagenen Voraussetzung. Eini- Rechtsgesch. III 120f. M o m m s e n Krit. Jahrb.

gen Geschäften ist überhaupt jede Kraft ent- XVIII 877f. Bethmann-Hollweg R. Civilpr.

zogen, sobald ihnen eine Bedingung hinzugefügt 10 [ 152. Kar Iowa Legisactionen 238. Huschke
ist, Dig. L 17, 77: actus legitimi, qui non reci- Multa 487. 490f. Baron Condictionen 192f.

piunt dum rel condicionem, reluti emaneipatio Wach zu Keller a. a. 0. Hartmann-Ubbe-
(ursprünglich stand hier mancipatio arg. Frg. 1 o h d e Ordo Iudiciorum I 460f„ 60. Sotimln-
Vatic. 329), aeceptilatio hereditatis uditiu, serti stitutionen 7 228). Der letzteren Ansicht ist bei-

optio, datio tutoris, in totum vitiantur per tem- zutreten. Neben sachlichen Gründen (s. insbe-

pori» rel condieionis adieetionem. Man bezieht sondere Wach a. a. 0.) entscheidet dafür auch
dies auch auf selbstverständliche Bedingungen; die Form bei Gai. IV 18: oclor denuntiabat ad-

vgl. Dig. L 17, 77, wo das Wort nonnunt/uam tersario, ut ad iudicem eapiendum die trigesimo

nicht zu übersehen ist, und meint, dass der n d esset, welches ohne Angabe eines andern Orts
Satz: eipressa nocent, non ezpressa non no- 20 sich auf diejenige Stätte bezieht, wo die Ansage
cent Dig. L 17, 195 hierher gehöre (so z. B. erfolgt; und eben weil es zweifellos ist, dass die

Arndt 8 Pandekten §68, 1). Dieser Ansspruch Richtcrbestellung in iure erfolgte (Eisele Beitr.

will aber wohl nur in Sprichwortform vor unvor- 273), muss man annehmen, dass die obige Ansage
sichtigen Geschäftserklärungen warnen, nament- auch ihrerseits in iure vor sich ging. Dass die

lieh vor der Offenbarung eines unzulässigen Hinter- Ansage von beiden Streitteilen erfolgt sei (R u-

gedankens, arg. Dig. XXXV 1, 52. XXVIII 5, dorifzuPuchta Instit. I § 162c, s. auch

69 (68). Bei Geschäften, die nicht an eine sti- S o h m a. a. 0. 228 .vereinbarten'), ist mit Gai.

listische Form gebunden waren, wie z. B. die a. a. 0. unverträglich. Eine gegenseitige De-
hereditatis aditio, wird wohl auch eine condieio nuntiation der Parteien in iure, am dreissigsten

superracua schwerlich den Act entkräftet haben 30 Tage zur Richterbestellung wiederzuerscheinen,

(z. B. Titii hereditatem adeo, si Titius mortuus findet sich bei der legis actio sacramento-, an-

est); denn sie bringt in das Geschäft keine andere dererseits kann, ja muss man bei der legis actio

Ungewissheit hinein, als eine solche, die auch per e. und bei der legis actio sacramento sich

ohnedies mit ihm untrennbar verbunden ist. Bei auch einen Antrag an den Magistrat auf Bestel-

solchen Geschäften dagegen, die von einer festen lung des Richters, wie bei der legis actio per iu-

stilistischen Form abhingen, wie die aeceptilatio dicis postulationem, denken, so dass eine klare

und die mancipatio, entstellte jeder Zusatz die Unterscheidung der genannten drei legis actione

s

notwendige Form. Dies galt daher auch von den fehlt; an einer für diese Unterscheidung vielleicht

selbstverständlichen Bedingungen, wenn eie in sehr wichtigen Stelle fehlen 48 Zeilen des Qaius
Bedingungsform ausgesprochen wurden; vgl. Dig. 40 (IV 17). Man kann nur soviel mit Sicherheit

L 17, 77. Frg. Vatie. 329. Litteratur (sehr um- sagen, dass bei der legis actio per iudieis postv-

fangreich) siehe bei Windscheid Pandekten 7 lationem und derjenigen per c. kein socramen-

§ 86ff. Dernburg Pandekten* § 1050.; vgl. tum vorkommt, dass die iudieis arbitrive postu-

auch Leonhard Institutionen 342ff. latio bei der nach ihr benannten legis actio in

[R. Leonhard.] dem Processmechanismos eine bedeutungsvollere

Condictio gehört zu condicere = durch An- Stelle gehabt haben muß, als bei den beiden an-

sage festsetzen; condicere est dicendo denuntiare dem, und dass ebenso die e. bei der legis actio

(Paul. p. 64), condicere est denuntiare prisea per c. in einer das Ganse charakterisierenden

lingua (Gai. IV 18). Der Sinn der Vereinba- Weise schärfer hervortrat als die Doppel-C. bei

rung liegt in dem con dkere nicht, mindestens 50 der legis actio sacramento.

nicht notwendig, vgl. dss priesterliche condteere 2) Die legis actio per e. ist nach Gaius ein-

bei Gell. X 24, 9. Der eondictus dies cum koste geführt für persönliche Ansprüche auf ein dari

(Gell. XVI 4, 4. Plaut. Cureul. 5) kann ein oportere und zwar durch eine Lei Silia unbe-

mit dem Fremden wahrzunehmender, muss nicht kannten Alters für solche Ansprüche auf eerta

ein mit ihm vereinbarter Termin sein. C. muss peeunia, und durch eine Lei Catpurnia ebenfalls

nach den zuletzt angeführten Stellen eine Ladung unbekannten Alters für solche Ansprüche auf eine

im Fremdenprocess, nach Gell. X 24, 9 auch eine sonstige eerta res. Hierunter darf man entspre-

prielterliche Ladung gewesen ;ein. Dagegen ist chend späterer Auffassung derRömer verstehen: die

das condicere des pater patratus bei Liv. I 32 Verschaffung des Eigentums an einer individuellen

keine Ladung, sondern identisch mit dem res 60 körperlichen Sache oder an einer bestimmten Quan-

repetere, es ist das älteste rem condicere. tität vertretbarer Sachen; ob auch die Verschaf-

I. Zunächst tritt hervor C. als eine Form der fung eines ins in re aliena, ist zweifelhaft, weil

legis actio. diese zum Gebiet der e. certae rei auch im

1) Das wesentliche Merkmal der legis actio per Formularprocess nicht überall gerechnet wird.

condictionem soll darin gelegen haben, dass der Warum für jene Ansprüche die legis actio per c.

Kläger demBeklagten ansagte, er solle amdreissig- eingeführt sei, während die legis actio sacramento

sten Tage in iwre gegenwärtig sein, um die Richter- und die per iudieis postulationem bereits das ganze

bestellung entgegenzunehmen. Nach der einen Gebiet des dare oportere beherrschten, war nach
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Gaius (IV 20) sehr bestritten, und es fehlt uns gekehrten Fall auf restipulatio des Beklagten

an jedem soliden Anhalt, dieses Problem zu Ibsen, spondieren muss, Gai. IV 13 (Lenel Edict. 188).

vgl. im übrigen den Artikel Legisactiones. Auch die Eideazuschiebung (in iure) über den
II. Im Formularproeess ist nach Gai. IV 5 Anspruch mit der Zwangswirkung, dass Beklagter

und Ulp. Dig. XIJV 7, 25 c. der gemeinsame schwären, den Eid zurücksehieben oder Execution

Name für or/iones in pertonam. So deutlich wie aus Urteil leiden muss, ist nach dem Edict

Ulpian (dass dieStelleinterpoliertsei, brauchtnicht nur für die actio eertae creditae peeuniae rage-

angenommen zu werden, weil auch Gaius a. a. 0. lassen, von den Juristen aber auf die e. tritiearia

Appelantur in pertonam rero actumes, und einige verwandte Fälle ausgedehnt (s. Lenel
quibus dari fierire oportere intendimus condie- 10 a. a, 0. 188f. Demelius Schiedseid und Beweiseid.

honet nicht die e. als eine Unterart der actione» 1887). Eigentümlich gestaltet sich bei der actio

in pertonam bezeichnet, sondern die actionet in cerlae peeuniae auch die Folge verweigerter de-

pertonam mit denjenigen quibut dari fierive tensio; es tritt sofortige Execution ein (Lex Ruhr.
oportere intendimus [s. auch IV 2] und somit c. 21). Dass das Gleiche auch bei confettio cer

-

die r. mit der actio in pertonam identificiert). tat peeuniae eintritt (ebd.) ist keine Eigentüm-
Wlassak (s. Art, Actio Bd. I S. 306ff. 313) nimmt lichkeit der actio certue peeuniae; denn der Be-

an, dass beide Juristen die actio in personam nur klagte kann auch bei anderen Klagen certarn

als actio civilis (nicht auch konoraria) verstau- pecunuim conkteri.

den wissen wollen, aber auch so stimmen ihre b. Die Klage auf certam rem dare, d. h. Eigen-

Deflnitionen mit dem sonstigen wesentlich engeren 20 tumsverschallung an einer individuellen Sache
Gebrauch des Wortes C. nicht überein. Man oder einer Quantität von vertretbaren Sachen
muss daher mit P e r n i c e Labeo III 202f. jene (Gai. Dig. XLIV 1, 74), heisst c. tritiearia (Rubr.

Definitionen beiseite lassen und unabhängig da- Dig. XIII 1 de eondictione tritiearia. Ulp. tit.

von untersuchen, was e. im Formularproeess ist. cit. 1 pr.). Ihr Name ist von dem Musterfor-

1) Hier sind zunächst die c. eertae peeuniae mular des praetorischen Albums genommen (Ste-

und die e. eertae rei ( tritiearia) ins Auge zu phani Schul, ad Basil. XXIV 8, 7 [Hei mb.
Tassen, welche gewiss mit den beiden Fällen der III 43]). Ihre Formel lautete, wiederum ohne
legis actio per e. in einem geschichtlichen Zu- Nennung des Klaggrundes, t. p. N. Negidium A.

sammenhange stehen, der aber verdunkelt ist. Agerio tritici Alrieani optimi modiat centum
a. Ausserhalb der justinianischen Compilation 30 dare oportere, quanti ea res est, tan tarn pecuniam,

ist in specieller Verwendung erweislich (für den iudez, N. Negidium A. Agerio eondemna, t. n.

Fall der irrtümlichen Zahlung einer Nichtschuld): p. a. (Gai. IV' 4. Gai. Dig. XIII 3, 4. Lenel
proinde ei condiei polest t i p ar e t eu m d ar e 190f.). Dass diese Klage in elasaischer Zeit aus

oportere ae st mutuum aeeepisitt (Gai. III 91); jedem civilreehtlich das dare oportere rechtfer-

ferner: exstinetae res licet rindicari non pos- tigenden Grunde erhoben werden konnte oder

sunt, condiei tarnen furibut et quibusdam aliit wenigstens nicht aul Fälle der Rückforderung
pottettoribut possunt (Gai. II 79). rei condictio eines ungerechtfertigten Erwerbes beschränkt war,

auf Grund eines turtum (PauL II 31, 28) und ist schon nach Gai. Dig. XIII 3, 4 wahrschein-

rei periecutio genere .... condictionis, wie- lieh; denn die men aliqua quae eerto die dari

derum auf Grund eines turtum (ebd. 13). Das 40 debebat, muss eine terminlich v e r s p r o e h e n e

eondieere kann, wenn eine bestimmte Geldsumme Ware sein; am nächsten liegt es, eine Stipula-

gefordert wurde, gemäss Gai. III 91 nur mit der tion auf Grund Kaufes anzunehmen.
Formel erfolgt sein, welche Gai. IV 41. 50 er- c. Nun sagt Ulp. Dig. XII 1, 9pr.: Certicondie-

giebt: si paret N. Negidium A. Agerio netter- fio competit er omni causa, ex omniobligatione ex
tiurn deeem milia dare oportere, iudex, N. Ne- qua certum petitur, tire ex certo contractu

gidium A. Agerio seit, decem milia eondemna, petitur sirc ex ineerto: lieel enim nobit ex omni
si non paret abtolve, also einer Formel, die den contractu certum eondieere . . ,

.

(1) competit kaee

Schuldgrund nicht nennt. Diese Formel ist die- actio etiam ex legati causa et ex lege Aquilia,

jenige der actio eertae creditae peeuniae (Lex sed et ex causa lurliva per kanc actionem con-

Rubr. e. 21. Gai. IV 171). Die actio eertae 50 dicitur. et ti ex tenalut consutto agetur, competit

peeuniae kann freilich nach Cie. pro Rose. com. kaec actio, veluti ti is, cui kduciaria hereditär

14 nur auf Grund einer Oeldleistung des Klägers reitituta eit, agere volet. Das bedeutet: wenn
oder auf Grund von Litteralcontract oder Stipu- certum gefordert wird (und zwar rechtmässiger-

lation angestellt werden; es ist aber anzuneh- weise), so kommt es für die Zulässigkeit der

men, dass ihrGebiet, eben weil sie keinen Schuld- errti condictio auf den Grund der Verbindlich-

grund in der Formel nennt, sich im Laufe der keit in keiner Weise an. Versteht Ulpian unter

Zeit ausdehnen konnte und dahin ausgedehnt hat, certum nur die certo picunia und nennt die

dass die Klage aus jedem das certam pecuniam dort aetio eertae peeuniae certi condictio, so kann
oportere civilreehtlich rechtfertigenden Grunde an- man annehmen, dass unter dem legatum ein

gestellt werden konnte (s. u. S. 850). Die c. eertae 60 Damnationslegat auf certa peeunia zu verstehen,

peeuniae ist mit der actio eertae creditae peeuniae bei der actio legis Aquiliac an das Abhanden-

identisch (so auch Leonhard im Art. Creditor). bringen von Geldstücken (Paul. Dig. IX 2, 27.

Eigentümlich ist der c. eertae peeuniae
,
dass der 21), bei der e. ex causa furtira an Gelddieb-

Beklagte auf Verlangen des Klägers (dies heisst stahl, bei der Klage des Universaltideicommiasars

sponsionem taeere permittitur Gai. IV 171) eine an die Geltendmachung einer Geldforderung des

Strafsponsion auf Vs des Streitgegenstandes für Erblassers gedacht ist. Bei dem Abhandenbringen
den Fall seines Unterliegens eingehen, der Kläger von Geld die ex lege Aquilia zu fordernde Sena-

dann aber auch den gleichen Betrag für den um- denssumme ohne weiteres mit der Geldsumme
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iu identifioieren, musste man dem Kläger frei- gers. dass er Ihm 1000 Sesterien schuldig sei,

stellen, und gegen den Leugnenden, gegen wel- inateriellrechtlich einfach unwahr, und dachte

ehen der Anspruch ez lege Agutlia und das Dam- man daran, dass mangels I-eistung den Schuldner

nationslegat auf das Doppelte ging, eine e. certae eine Geldeondemnation auf 1000 Sestenen er-

pecuniae auf das Doppelte der abhanden gebrach- eilte, so konnte höchstens (auch das wäre noch

ten oder vermachten Summe zu formulieren, schief) gesagt werden, er schulde die Sache oder

konnte ebenfalls nicht auf Bedenken stossen. 1000 Sestenen. Eine Klage schlechthin auf 1000
Übrigens kann man mit L e n e 1 (Paling. II 569 Sesterzen liess, auch wenn man den sabinianisehen

n. 4) auch annehmen, dass Ulpian hier unter etr- Satz omnto iudicia absolutoria esse (Gai. IV
(um die certa peeunia und die cerlo re» gemein- 10 114) zu Grunde legt, dem Beklagten nur die

sam versteht; dann ist die Stelle kein Beleg für Möglichkeit, sich durch Zahlung von 1000 Se-

die Bezeichnung der netto certae creditae pecu- Sterzen, nicht aber die, sich durch Leistung der

moe als c. certi im besonderen Sinne, sondern eigentlich geschuldeten Sache zu befreien. Be-

nur ein Beleg dafür, dass sie wie die c. triti- sonders deutlich tritt diese Beeinträchtigung des

caria e. hiess, und Ulpian gebraucht c. certi als Beklagten hervor, wenn die Formel, die man sich

gemeinsamen Namen für e. certae peeuniae und durch die e. certae peeuniae ersetzt denkt, eine

c. certae rei. Andererseits wird dann die Stelle arbiträre (mit Bestitutionsdausel) ist. Ein Klä-

zum Beleg dafür, dass auch die e. certae rei aus ger aber, der dem Beklagten in seiner intentio

jedem Grunde angestellt werden kann, der das einen materiellrechtlich eröffneten Weg zur Be-

certam rem dort opariete rechtfertigt. Da Ul- 20 freiung abschneidet, begeht eine pluris petitio

pian nicht sagt, dass alle seine Beispiele für causa (Gai. IV 53d) und wird abgewiesen; das

beide c. brauchbar seien, so zwingt die Auffas- musste also den Kläger in den fraglichen Fällen

sung L e n e 1 s nicht dazu, eine c. certae rei aus stets treffen, wenn auch seine Schätzung richtig

Zerstörung oder Abhandenbringen einer Sache war. Wenn jene Function der c. certae pecuniae

(ausser Geld) abzuleiten, was allerdings bedenk- bestanden hätte, müsste es auch möglich gewesen

lieh wäre, trotzdem von der c. furtiva der Weg sein, dass bei einer Geldschuld mit festem Er-

zu einer solchen c. nicht weit ist. Keine der füllungsort der Gläubiger an anderem Orte mit

obigen Auffassungen kommt mit den Anschau- c. eertae pecuniae auftrat, indem er (auf eigene

nngen, die man dem elastischen Recht Zutrauen Gefahr) die Ortsdifferenz selbst schätzte. Nach
darf, in solchen Conflict, dass man die Stelle SO Gai. Dig. XIII 4, 1 hatte er aber für solche

Ulpians für interpoliert halten müsste. Fälle keine Klagemöglichkeit, abgesehen von

d. Eine ganz andere Frage ist es, ob in der actio de eo quod certo loco dari oportet. Unter
Fällen von Ansprüchen, die materiellrechtlich auf den Gründen nun, welche man f tt r jene auf

etwas anderes als Geld gerichtet sind, oder zwar Selbstschätzung beruhende c. certae pecuniae zu

auf Geld, aber nicht auf eine bestimmte Summe, haben glaubt, scheidet nach dem Vorigen Ulp.

der Kläger (auf Gefahr der plurie petitio) den Dig. XII 1, 9 aus; denn diese Stelle rührt zur

Streitgegenstand selbst abschätzen und mittels Annahme einer solchen Function der e. certae

c. certae pecuniae klagen konnte. Diese, nament- pecuniae nicht. Das Gleiche gilt aber von den

lieh von Baron vertretene Auffassung hat sach- sonstigen Stellen, in denen e. in Concurrenz mit

lieh schwere Bedenken gegen sich. Es war von 40 anderen Klagen auftritt. Paul. Dig. XIV S, 17,

seiten des Klägers gewiss kein praktisches Unter- 4. 5 stellt die e. als Bereicherungsklage neben

nehmen, so vorzugehen, denn er musste, um nicht die actio de in rem verso und lässt vollkommen
der Gefahr ausgesetzt zu sein, Beinen ganzen An- offen, dass je nach Umständen c. certae pecuniae

sprach zu verlieren, die Schätzung so niedrig oder c. triticaria zu wählen ist. Pani. Dig. XII

greifen, dass dieselbe auf jeden Fall nicht zu hoch 1, 29, welcher eine c. statt einer actio institoria

gefunden werden konnte, und stand sich dabei bewiliigt, meint, dass in der Intentio ein directes

durchschnittlich notwendig schlechter, als wenn dominum dort oportere behauptet werden darf,

er die Schätzung dem Verfahren in iudicio über- statt der bei der actio institoria gebräuchlichen

liess; zudem schnitt er sieh die Möglichkeit ab, Stellung der intentio auf den Namen des Ver-

die omnis causa nach der Listiscontestation (vgl. 50 treters; aber es ist von einer e. certae peeuniae

Paul. Dig. XII ], 30 pr.) in die Schätzung auf- in Fällen, wo nicht schon aus dem Contract certa

zunehmen; denn da er die Dauer des Processes peeunia geschuldet wird, nieht die Rede; auch
nicht kannte, fehlte für diese Schätzung der Zeit- bei Paul. Dig. XII 2, 28, 4. Ulp. Dig. XLIV 2,

massstab. Es ist doch recht fraglich, ob das 5 ist das nicht der Fall. Glaubt man in Dig.

Eidesrecht der c. certae peeuniae ein Vorteil war. XII 1, 9 die Anerkennung einer auf Selbstschät-

der diesen Nachteil ausglich. Andere Vorteile zung des Klägers beruhenden c. certae pecuniae

kommen aber nicht in Frage; denn der der spon- finden zu müssen, so muss man die Stelle für

sio tirtiae partis wird durch die Gefahr der resti- interpoliert halten (Lenel Edict 185f. Naber
pulatio aufgewogen, und die Abschneidung von Mnemosyne XIX 182ff. Pe r n ice Ztschr. d. Sav.-

Einreden erzielte der Kläger nicht; denn der Be- 60 Stift. XIII 250L: Labeo 2111. Girard Nouv.
klagte konnte auch gegen die actio certae peeuniae Rev. hist. XIX 416).

jede Einrede Vorbringen und alle erdenklichen e. Trotz der allgemeinen Anwendbarkeit der
sich durch Insertion der exceptio doli (generalis) e. certi und triticaria auf alle Fälle, in denen
sichern. Es erscheint aber auch kaum glaublich, certa peeunia bezw. certa res geschuldet wird,

dass der Beklagte ein solches Verfahren dulden werden beide bei den classischen Juristen mei-

musste. Wenn derselbe z. B. auf Grund des ma- stens in dem Zusammenhänge erwähnt, dass et-

teriellen Rechtsverhältnisses dem Kläger eineSache was zurückzuleisten ist, was der Beklagte irgend-

zu leisten hatte, so war die Behauptung des Klä- wie unrechtfertig in Händen hat. Auch von dem-
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jenigen, was mit der Abrede der Rfickleistung gesetzt werden. Für das ob rem datum sagt Paul,

gegeben und genommen ist, liesa sieh sagen, dass ebd. g 2: quad si turpis causa aecipientis luent,

seine Vorenthaltung ein unrechtmässiges Haben statt re secuta sagt Ulpian a. a. 0. causa secuta,

sei, und man kann sehr wohl mit P e r n i e e La- Derselbe Dig. XII 7, 1,1 ub causam . . . causa

beo III 220f. annehmen, dass unter diesem Ge- . . secuta non est, ähnlich Afric. Dig. XII 7, 4.

Sichtepunkt bei den classischen Juristen sich die Zum Gebiet der e. in dieser Function gehört na-

Darlehensklage mit denen wegen ungerechtler- mentlieh dasjenige der sog. Innominatrealeon-

tigter Bereicherung zusammenschliesst. Trotzdem tracte (l. B. Dig. XII 5, 16); aus diesen Con-

muss festgehalten werden, dass die Verpflichtung tracten entspringt neben der e., d. h. der Rück-

zur Rückgabe des mit R&ekgabeversprechen Ern- 10 forderung des Geleisteten, auch eine Klage auf

pfangenen (crcditum in diesem Sinne) der ur- Erfüllung des von der Gegenseite gegebenen Ver-

sprünglichste Fall der c. des Hingegehenen sein Sprechens. Nach classischem Recht kann die c.

muss, und die Entwicklung der sonstigen Rück- durch die Bereitschaft su solcher Erfüllung ab-

forderungen von Leistungen auch in ihren älte- gewehrt werden, und es beruht auf Interpola-

sten Fällen nicht älter sein kann, als die c. aus tionen, wenn auch Digestenrecht trotz solcher

dem muluum. Die e. au6 Litteralcontract ist Beieitschaft der Teil, welcher vorgeleistet hat,

sicher jünger als die Darlehensklage; denn die beliebig auch zur c. greifen kann (s. i. B. Dig.

Klage aus fletiver Zahlung muss jünger sein als XII 4, 3, 2; vgl. Manns Das Pönitenarecht, eine

die Klage aus realer Zahlung. Wenn auch für byzant. Compilation, 1879. Qradenwitz Inter-

die Stipulation Paul. Dig. XII 2, 2 bervorhebt, 20 polationcn 146f. L e n e 1 Ztschr. d. Sav.-Stift

sie sei ein vcrbis credcre, also für sie eine An- IX 181f. Pernice Labeo 111 261f. Gradenwitz
knüpfung an den Begriff des creditum sucht, so Ztschr. d. Sav.-Stift XIV 121f. Girard Manuel
ist zu beachten, dass er dies nicht auf die Sti- ölöment. 576f. B e k k e r Ztschr. d. Sav.-Stift.

pulation beschränkt, sondern für alle obligato- XI II 117. Kar Iowa 772). Wenn die res, um
rischen Verträge dasselbst sagt (a. a. 0.). Das derentwillen gegeben wurde, schimpflich für den
Ganze ist eine nachträgliche Begründung für den Empfänger ist, oder wenn es schimpflich ist, zu

vorliandenen Zustand, dass die actio cerlae cre- dieser Handlung (oder Unterlassung) sich erstdurch
ditae pecuniac auch aus solchen obligationsbe- Geld oder Geldeswert bestimmen zu lassen, so

gründenden Thatbeständen gegeben wurde, bei findet die c. auch statt, wenn die Handlung vor-

weichen von anvertrautem Gelde in Wahrheit 80 genommen (bezw. unterlassen) wurde. Wenn da-

nieht zu sprechen war. Dass sieh geschichtlich gegen die Unsittlichkeit auf seiten des Gebers oder

die Stipulationsklage erst an die Darlehensklage auch des Gebers liegt, so findet nicht einmal dann
angelehnt habe, kann man nicht glauben; sie ist e. statt, wenn die bezweckte Handlung (Unterlas-

vielmehr für älter als diese zu halten, und wie sung) ausbleibt (Tit. Dig. XII 5). Auch dann kann
es kam, dass man im Formularprocess eine ab- condiciert werden, wenn durch die Leistung ein

straete Klage auf dari apartere zunächst für An- Rechtaverhiltnishervurgerufen werden sollte, dieser

Sprüche aus Stipulation, datum und Litteral- Erfolg aber scheitert, z. B. wenn etwas als dos

contrsct (oder unsprünglich noch enger?) ein- gegeben wird und die Ehe nicht zu stände kommt,
führte, dafür eben fehlt uns die Aufklärung. Im das Gegebene also nicht dos werden kann (TJlp.

übrigen erklärt sieh das Vorwiegen von Erörte- 40 Dig. XXIII 3, 7, 3. 9 pr.), oder wenn Geld zu

rungen über die Bereicherungsklagen in der Con- Darlehen gezahlt wird, der Darlehensvertrag aber

dictionenlehre dadurch, dass bei ihnen eine Fülle wegen Dissenses scheitert (Cels. Dig. XII 1, 32).

von Erscheinungen vorlag, bei denen beständig Ferner, wenn einjuristiseher Rechtfertigungsgrund

zu fragen war, ob condiciert werden könne oder der Leistung zwar anfangs vorhanden war, aber

nicht. die Leistung ihre juristische Function vollständig

2) Die c. wegen Unrechtfertigkeit des Habens erfüllt hat, oder der Rechtfertigungsgrund des

tritt zunächst auf Habens in anderer Weise wieder fortgefallen ist

a. als c. von etwas Geleistetem; dahin ge- (causa finita [UIp. Dig. XII 7, 1, 2. XIX 1, 11,

hört die c. dessen, was geleistet worden ist in 6] redit (datum) ad non iustam causam [Ulp.

der irrtümlichen Annahme, man sei es schuldig, 50 Dig. XII 7, 1, 3]). Deshalb wird condiciert die

indebifum solutum, Dig. XII 6. Ebenso ist c. be- Arra nach Abwickelung des Geschäfts (Ulp. Dig.

gründet, wenn sonst ein juristischer Rechtferti- XIX 1, 11, 6), das Pfand nach getilgter Schuld
gungsgrund der Leistung (causa) als vorhanden (Ulp. Dig. XII 1, 4, 1), der ehemalige Dotal-

angenommen wird, der nicht besteht (Afric. Dig. gegenständ (welcher durch einen andern ersetzt

XII 7, 4. Ulp. ebd. 1, 2. 3). Dahin gehört es ist, Afric. Dig. XXIII 3, 50 pr.), der geleistete

auch, wenn die causa nichtig ist, während doch Schadenersatz nach Wiederbeischaffung der Sache,

die um ihretwillen gemachte Leistung dinglich wegen deren Verlust er geleistet ist (Ulp. Dig.
wirksam ist, so bei dotis datio in Bezug auf nich- XII 7, 2).

tige Ehe (Hermog. Dig. XXITI 3, 74; ist die b. die Condictionen greifen aber über die Rück-
Leistung selbst nichtig, so findet nicht condictio 60 forderung dessen, was jemand auf Grund einer Lei
rei sondern rei vindicatio statt). Hieran reibt stung rechtlos in Händen hat, auch auf andere Fälle
sich die c. dessen, was zur Herbeiführung eines des rechtlosen Habens hinüber. Weil aber die
bestimmten Erfolges gegeben ist, wenn dieser Klage auf dare aparten, d. h. Eigentumsver-
Erfolg nicht eingetreten ist, condicitur ob rem Schaffung, gerichtet ist, so setzt sie normalerweise
datum rs non secuta, Cels. Dig. XII 4, 16. Pomp. voraus, dass nicht ein im Eigentum des Klägers
Dig. XII 6, 52. Paul. Dig. XII 5, 1 pr. Ulp. stehendes Object gefordert wird, dass also der Be-

Dig. XII 4, 1 pr. Es kann aber schon bei den klagte das Eigentum erworben hat oder statt des
Ctastikern an beiden Stellen für res auch causa aus irgend einem andern Grunde nicht mehr vin-
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dicierbaren Objects Ersatz gefordert wird. So Dig. XII 1, 4, I) nicht mit Perniee Labeo HI
erfolgt bei Schenkung unter Ehegatten kein Ei- 231 als c. possessionis, sondern als e. rei su be-

gentumserwerb des Beschenkten; hat er das Ge- seichnen. Wie die Formel der c. possessionis

schenkte verzehrt, bo ist er nicht eigentlich durch gefasst war, lasst sich mit Sicherheit nicht sagen,

die Schenkungsleistung bereichert, sondern diese Die Möglichkeit ist nicht abzuweisen, dass die

hat ihm nur die factische Gelegenheit geboten, nach dem Vorbild der c. rei unter Streit ent-

eich einseitig aus fremden Vermögen zu bereichern. wickelte e. possessionis (Dig. XLVII 2, 25, 1

Die Bereicherung wird condiciert (Ulp. Dig. XXIV I,abeo gegen Celsus) eine Formel nach Analogie

1, 5 § 18. Gai. ebd. 6). Wenn der gutgläubige der e. triticaria erhalten hat (etwa s. p. A'e-

Besitzer einer fremden Sache sie verzehrt oder ver- 10 gidium A. Agerio fundi possessionem resfifuere

iussert, so kann die ihm dadurch zugegangene Be- oportere), und es ist nicht gewiss, dass die c.

reicherung condiciert werden. Es ist dazu aber possessionis in das Gebiet der e. inoerti gehört,

erforderlich, dass die Bereicherung nicht durch big. XLIII 26. 19, 2 ist der Interpolation ver-

die Regressforderung dessen, an welchen die Ver- dächtig. Ulp. Dig. XIII 1, 12, 2 greift vielleicht

äusserung stattgefunden hat, compensiert wird deshalb zur e. incerti, weil der bestohlene Pfand-

(also muss z. B. der Evictionsregress des Käufers gläubiger weder ein Eigentums- noch ein blosses

durch den Tod des gekauften Sclaven ausgeschlos- Besitzinteresse geltend macht,

sen sein, Afric. Dig. XII 1, 23), und dass nicht 4) die e. incerti ist bezeugt im Falle der Klage

die Bereicherung durch einen Rückleistungsan auf Aufhebung einer sine causa eingegangenen

sprach dessen ausgeschlossen ist, von dem der 20 Obligation (lul. Dig. XII 7, S. XXXIX 5, 2, 3; vgl.

Empfänger die Sache erhielt. Ist z. B. fremdes XLIV 4, 7. XXIII 3, 46. Paul. (Pomp.) Dig. XIX
Geld dargeliehen, und hat der Empfänger es gut- 1, 5, 1. XLVI 2, 12; bei Ulp. Dig. XII 7, 1 pr.

gläubig verzehrt, bo wird er Darlchensschuldner Tryph. Dig. XXIII 3, 76 fehlt der Zusatz in-

des Gebers (Pomp. Dig. XII 1, 12. Ulp. ebd. eerfi; hieher gehört auch Ulp. [Pomp.] Dig. IV

13, 1), und der Eigentümer kann nicht vom Dar- 4, 16, 2; einige dieser Stellen werden freilich

lehensnehmer, sondern nur vom Geber, als dem der Interpolation verdächtigt [Perniee labeo III

Bereicherten, condicieren. Im Falle des turtum 203, 5. 206, 1], allein meines Erachtens mit Un-
wurde von dem oben bemerkten Bedenken abge- recht; insbes. in Dig. IV 4, 16 verschwindet der

sehen nnd die condictio rei trotz des fortdauern- formale Verdachtsgrund, wenn man, was der Sinn

Eigentums des Klägers zugelassen (Gai. IV 4). 30 fordert, einschiebt adicit non obesse guod). Ferner

Das Gleiche gilt nach Gai. II 79 gegenüber ei- kommt c. incerti vor als Klage auf Errichtung

nigen andern Besitzern, z. B. demjenigen, der einer Servitut, welche der Veräusserer eines Grund-
gewaltsam ein fremdes Grundstück besetzt hat Stücks bei der Übereignung sich vorzubehalter

(Ulp. Dig. XIII 3, 1, 1. 1. 2). Dass man sich in berechtigt war, wenn dieser Vorbehalt irrtümlich

diesen Fällen nicht mit e. possessionis begnügte, unterblieben ist (eine Art c. indebiti, Pomp. Dig.

hängt mit der Abschätzung des Streitwerts zu- XII 6, 22, 1. Marcian. Dig. VIII 2, 35. Paul,

sammen. Dig. XIX 1, 8 pr.). Danach hat die e. incerti

3) Kraft der e. possessionis kann nämlich, als Klage auf Errichtung der Stipulation, von

ohne Iyösung der Eigentumsfrage, ein unrechtfertig deren Eingehung die Übereignung der verbrauch-

en den Gegner gelangter Besitz zurückgefordert 40 baren Niessbrauchsobjecte hätte abhängig gemacht
werden. Dahin gehört die e. des gewaltsam be- werden dürfen, wie sie Ulp. Dig. m 5, 5, 1 für

sessenen Grundstücks durch den verdrängten Be- zulässig erklärt, doch wohl kaum etwas gegen
sitzer, der nicht Eigentümer ist (Ulp. [Cels.] Dig. sich, und es ist unberechtigt, die e. incerti hier

XIII 3, 2. Cels. Dig. XLVII 2, 25, 1), die c. für interpoliert zu halten (Perniee 203, 5); s.

des bestohlenen Besitzers einer beweglichen Sache auch Ulp. Dig. VII 9, 7 pr., die freilich ebenfalls

(Cels. Dig. XLVTI 2, 25, 1), die c. des Besitzes (Perniee a. a. O.) als interpoliert angefochten

einer indebite geleisteten fremden Sache (Paul. wird. Wenn andere Stellen Bich in ähnlichen

Dig. XII 1, 15, 1), also z. B. auch des Besitzes oder gleichen Fällen ohne solche e. behelfen (s.

der dargeliehenen fremden Geldstücke vor der Con- Perniee a. a. 0.). so kann dies sehr wohl auf

sumtion.desBesitzesderunterEhegattenverschenk- 50 Meinungsverschiedenheit der römischen Juristen

ten fremden Sache (Ulp. Dig. XXIV 1, 46 in Ver- beruhen. Bei lul. Dig. XXX 60 (vgl. 58. 59) und
bindung mit Gai. ebd. 6). Die c. der vi fluminum Marcian. Dig. XII 6, 40, 1 erscheint c. incerti als

impartata (Ulp. Dig. XII 1, 4, 2) ist dem Wort- Klage auf Erstattung von Auslagen, welche der

laut nach eine c. ret, hält man sie für eine e. pos- Erbe auf einen Fideicommisagegenstand gemacht
sessionis (W i n d s c h e i d Pand. II § 161 N. 2), hat, und die er bei Leistung des Fideicommisses

so muss doch bedacht werden, dass sie von dem hätte fordern können; da es sich hier um Geld-

Eigentümer angestellt, wie die e. turtim eine leistung handelt, so kann die Klage als c. incerti

c. rei sein kann und muss. Der praktische Un- nur deswegen qualificiert sein, weil die Kosten

terschied der c. rei und c. possessionis liegt in der Abschätzung bedürfen (Pap. Dig. XXX 58)

der Abschätzung des Streitgegenstandes für die 60 (zugleich also ein Beleg gegen die c, certae pe-

Zwecke der condemnatio-, bei der e. rei wird der cuniae auf Grund von Selbstschätzung). Noch
volle Sachwert, bei der c. possessionis nur der weiter als Perniee gehen in der Annahme
Wert des Besitzes zur Abschätzung gebracht von Interpolationen Trampedach und H. H.

(vgl. Paul. Dig. IV 2, 21, 2). Bei der e. der Pflüger, von denen der erstere die e. incerti dem
vi fluminum importoto hat aber der Eigentümer Worte nach, der letztere auch der Sac^e nach

in der Condemnationssumme den Sachwert, nicht aus dem classischen Rechte ganz wegdeducieren

blos den Besitzeswert zu fordern. Ebenso ist die will, beides meines Erachtens erfolglos. Die
c. der Pfandsache nach getilgter Schuld (Ulp. c. incerti ist eine Klage auf Erstattung un-
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gerechtfertigter Bereicherung, und zwar für lehen, aber auch von anderen Fällen der e., und
solche Fälle, in denen wegen des I-eistungsgegen- zwar ganz vorwiegend von der e. certae pecuniae.

Standes die e. certae pecuniae oder c. triticaria Daran schliesst sich das Eidesrecht (XII 2. 3);

nicht anwendbar war. Zu beachten ist dabei hierauf die Bereicherungscondictionen (XII 41!.).

freilich, dass die Klage auf Errichtung einer Ser- Ganz am Schlüsse steht der Titel de c. triticaria

vitut und selbst auf Bestellung des nur praeto- (XIII 3). Die Grundidee der Compilatoren ist da-

rischen Rechts am ager vectigalis in anderen nach gewesen, zu handeln 1) von der c. certae

Stellen zum Gebiet der c. certae rei gerechnet pecuniae, 2) von der c. triticaria, die genauere

wird (z. B. Ulp. XIII 8, 1 pr.). Die Formel der Lehre von den Gründen der c. aber im Zusam-
c. ineerfi muss eine unbestimmte intentio (quic- 10 menhange der Lehre von der c. certae pecuniae

quid dare tacere oportet) gehabt haben; es ist zu geben, so dass sie bei der c. triticaria nicht

aber weiter wahrscheinlich, dass die für diese wiederholt zu werden brauchte; die Lehre von
intentio unerlässliche Aufklärung nicht in einer den Condictionsgründen zwang sie aber, viel-

Angabe des Rechtsverhältnisses bestand, aus wel- faltig schon Stellen zu benutzen, welche zum Ge-

chem geklagt wurde (denn es ist wahrscheinlich, biet der c. triticaria gehören. Die e. incerti ist

dass die e. incerti ebenso wie die beiden andern ex professo in den Digesten überhaupt nicht be-

abstract war), sondern vielmehr in einer näheren handelt (ihre Stellung im praetorischen Edict ist

Angabe des Klageziels (s. darüber Lenel Edic- ungewiss, s. Lenel 121f.). Nach der c. triti-

tum perpetuum 1 21 {.). Von einer Ausdehnung der caria folgt wie im Edict so auch in den Digesten

e. possessionis und der e. incerti über den Be- 20 die actio de eo quod certo loco dari oportet (XIII

reich der Rückforderung von etwas unrechtmässig 4) und die pecunia conetituta (XIII 5). Die ein-

Erlangtem hinaus verlautet nichts. seinen Bereicherungsklagen unterscheiden die Com-
5) Die römischen Juristen weisen bei den Con- pilatoren so: XII 4 de eondietione causa (Abi.)

dietionen im Sinne der Rückforderung des zu Un- data (Ace.) causa non secuta (classiach konnte
recht Erlangten oder Besessenen oft auf das bonum nur gesagt werden condicuntur causa [= ob cau-

et aequum als die Grundlage hin, und formulieren s<im) data causa non secuta), XII 5 de condic-

dabei als allgemeines Princip der aequitas, des fione ob turpem vel iniustam causam, XII 6
ius gentium oder naturae, dass niemand mit dem de eondietione indebiti (seil, soluti), XII 7 de

Schäden eines andern sich bereichern dürfe, eine eondietione sine causa (sciL datx vel promissi),

unrechtfertig erlangte Bereicherungzurückgegeben 80 XIII 1 de c. furtiva (die Classiker sagen eon-

werden müsse (Cels. Dig. XII 1, 32. Pomp. Dig. dictio rei furtivae [Ulp. Dig. XIII 1, 7, 2], con-

XII 6, 14. L 17, 206. Pap. Dig. XU 6, 66. dieitur ex causa furtiva [Ulp. ebd. 8, 1], e. ex

Marcian. Dig. XXV 2, 25. Ulp. Dig. H 15, 8, causa furtiva [Ulp. ebd. 9]); dann haben die Com-
22 XV 1, 8, 12). Indessen kann man nur mit pilatoren noch einen Titel XIII 2 hinzugefügt,

grosser Vorsicht aus solchen allgemeinen Sätzen den sie de c. ex lege übersehrieben, und in wel-

auf die Zulässigkeit einer c. in Fällen schliessen, ehern nur eine Stelle (Pani.) untergebracht ist,

für welche sich sein besonderes Zeugnis und keine die besagt, wenn eine neue lex eine Obligation

Verwandtschaft mit einem bezeugten Falle von einführe und nicht bestimme, mit welcher Klage
c. findet. sie zu verfolgen sei, dann ex lege agendum est.

6) Die bunte Fülle der verschiedenen Gründe 40 Welchen Zusammenhang dies bei Paulus gehabt
einer Rückforderung wegen ungerechtfertigter Be- hat, ist unbekannt. Dass für die e. certae Be-

reicherung haben die römischen Juristen in ver- cunia« oder triticaria auch ein neues Gesetz, das
schiedener Weise zu ordnen gesucht, sind aber ein dare oportere rechtfertigt, zur Grundlage ge-

dabei immer nur auf diejenigen Fälle eingegangen, nommen werden konnte, ist zweifellos, aber den
in denen eine Leistung (ein datum oder promis- technischen Begriff einer c. ex lege haben erst die

sum) zurflekgefordert wird (vgl. Pomp, Dig. XII Compilatoren erfunden. Im Codes vgL die etwa«

6, 52. Paul. Dig. XII 5, 1. XII 6, 65. Ulp. abweichende Ordnung und Rubriderung IV 1. 2.

Dig. XII 7, 1). Technische Namen einzelner c. 5—9.

nach dem Rückforderungsgrunde sind den das- Litteratur. Bekker Die Aktionen I 93f.

sischen Juristen fremd. Erst die justinianischen 50 303f. Baron Abhandlungen aus dem röm. Ci-

Compilatoren haben zum Zwecke der (übrigens vilprocess I. Die Condietionen (1881). Perniee
sehr unvollkommen geglückten) Ordnung der ver- Labeo III 1 (1892), 202f. G irard Nouvelle Re-
sehiedenen Condictionsfälle in Titel der Digesten vue histor. XIX 408ff. Bolze Zur Lehre v. d.

und des Codex Überschriften aufgestellt, welche Konditionen insonderheit v. d. c. sine causa,

den einzelnen Gruppen von Condictionefällen tech- Archiv f. d. civilist. Praxis LXXVIII 422f ., s.

nische Namen nach dem Grunde anweisen. Die auch LXX1X 188f. Kindel die Natur derSach-
Anordnung der entsprechenden Partie der Di- und Haftklage, insbesondere der Kondition, Ar-
gesten erklärt sieh so: das praetorische Edict hatte chiv f. bürgerliches Recht VII 236f. Trampe-
eine allgemeine Rubrik de rebus creditis, deren dach Ztschr. d. Sav.-Stift. XVII 97f. Pflüger
erster Titel war: si certum petetur, und zwar 60 ebd. XVIII 75t. (beide letztere speciell über c.

a) certa pecunia, b) certa res. Zu dem Para- incerti). Keller Civilproc. §§ 18. 88. Beth-
graphen über die e. certae pecuniae gehörten im mann-Hollweg Civilpr. II 261f. Lenel Edic-
Edict auch dessen Sätze über das Eidesrecht (Le- tum perpetuum 121 f. 184f. Karlowa Röm.
nel 188L). Auf die Rubrik »i certum petetur Rechtsgesch. II 761 f. Sa v i g ny System V 107f.
folgte: de co, quod certo loco dari oportet, dann de 503f. B r i n z Pandekten II § 300—305. Dern-
pecunia conetituta. Die Compilatoren beginnen bürg Pand. II §138—143. Windscheid Pand.
mit einem Titel (XII 1) de rebus creditis si cer- II § 421—429, weiter« Speeiallitteratur besonders
tum petetur et de eondietione, handelnd vom Dar- bei dem Letztgenannten. [Kipp.]
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Condigramnui (skr. Kuntigräma .Pfahldorf).

Stadt am westlichen Ufer des Indus nahe der

Einmündung des Cabirus (s. d.), Plin. VI 94;

irgendwo südlich von der Salzkette von Kalabagh
zn suchen. [Totnaaehek.]

Conditor, römischer Oott der Indigitamenta,

unter dessen Schutze das Getreide in den Spei-

chern geborgen wurde, angerufen beim Opfer des

Flamen an Tellus und Ceres, Fabius Pictor beim
Interpol. Serv. Georg. I 21. [Aust.]

Conditor factionis, zum Verwaltungsperso-

nale der römischen Renngesellsehaften (s. F ac-

tio n e s) gehörig, hatte vermutlich die Rennge-
rätschaften, wie Wagen, Geschirre, Vorräteu.dergl.

zu verschliessen und aufzubewahren. Der C.

Chrestus CIL VI 10064 ist ein Sclave. In dieser

Inschrift findet sich auch die Bezeichnung euc-

eonditor. Ein Freigelassener ist der CIL VI 10069
erwihnte c. gregit ruttatae, wo freilich die Be-

Mitnahme einer Sache zu vorübergehendem Ge-

brauche gegen Mietslohn oder einer Person zu

vorübergehender Benutzung ihrer Dienste oder

auch die Mitnahme einer fremden Sache in die

eigene Werketitte, um sie gegen Lohn zu bear-

beiten, mit einem Worte: .die Miete*. Inst. III

24. Dig. XIX 2. Cod. IV 65. Dieser Sprach-

gebrauch scheint sich für bewegliche Sachen ent-

wickelt zu haben und dann auf Grundstücke über -

10 tragen worden zu sein, auf die er nicht passt

(ähnlich wie das Wort traditio); vgl. Dernburg
Pand. 5 II 802. § 1 10, 4, dessen Deutung (Anm. 7)

des Wortes eonduerre als .sich etwas Vorteilhaftes

zu Gemüte führen* mit dem Geiste der lateini-

schen Sprache nicht vereinbar ist. Die e. erscheint

in drei Formen: als conductio rei, operanim,

open», und zwar steht hier jedesmal dem eon-

duclor ein locatoc (Vermieter) gegenüber. Der
Mictsvertrag heisst daher loeatio conductio, die

Zeichnung der Partei durch grex auffällig ist. Zu 20 Klagen aus diesem Vertrage sind die actio laeati

der Inschrift gehört das Monument im capitoli-

nischen Museum zu Rom. das einen Mann dar-

stellt, wie er zwei Pferde füttert. Ein e. tac-

tioms pracinae Gruter Inscr. 1089, 8. Ein e.

taeiicmie albatae Reine s. d. V 56 Scaliger zu

Catalecta Vergib p. 289 versteht unter C. Leute,

qui faclionem edunt et miasus tuppeditant, eine

Ansicht, die von M a r i n i Fratr. Arv. 215 unter-

stützt wird. Turnebus Advers. XVIII 33 hält sie

und die actio conducti. Inst. III 24 de loeatione

et conductione Dig. XIX 2 locati conducti. Die
conductio rei geht auf Benutzung der gemieteten

Sache, z. B. eines Zugtiers, das der Mieter mit

sich nimmt (condurit) und der Vermieter bei ihm
einstellt (foeat). In der Redeweise der Dichtet

kommt auch eine Miete von Geld (Kapitalsmiete)

vor, Horat Bat. I 2, 9. Den juristischen Schrift-

stellern ist diese Ausdrucksweise fremd, sie reden

für identisch mit den in den Gloss. Labb. und 80 vielmehr in einem solchen Falle von einem Dar-

Philoz. vorkommenden tUcL-rrai btnwr, Pferde-

wlrtern, die die Pferde mit Ol zu salben hatten.

Scaliger conjiciert hier für Uscuv sWtov oder
jiIttcov (also Leute, die die Weinfässer auspichen),

während Salmasius zu Vopisc. Sat. 7 und 8
unter den cUrürrai Zauberer versteht, die durch
Zaubertränke und Zaubersprüche Wagenlenker und
Pferde zum Siege geschickt machten. Foreellini
Lez. u. conditor. J. C. Bulengerus De cireo

lehen mit hinzugefügtem Zinsversprechen, Cod.

Iust. IV 32, 8. Der Wohnungsmieter heisst tn-

quilinut, Dig. XIX 2, 24, 2. 58 pr. Der Mieter

fruchttragender Grundstücke heisst in der Regel

calonut (Pächter), obwohl eine scharfe Scheidung
von Miete und Pacht sich in den Quellen nicht

vorfindet (Dernburg a. a. O. II 804, 2), und
wenn er einen Teil der Früchte als Pachtzins

liefern muss, colonue partiarius. Dig. XIX 2,

Rom. ludisq. cire. XLIV (in Graevii Thea. unt. 40 25, 6 quati locietatii iure et damnum et luerum
Rom. IX 685ff.). Friedländer bei Marquardt-
W i s s o w a Röm. Staatsverw. IIP 520, 5.

[Pollack.]

Condoraa, falsche Lesart für Conderava, das
heutige Gondorf. S. C o n t r u a. [Ihm.]

Condrnei, nach Caes. b. G. II 4 angeblich

germanisches Volk in Gallia Belgien (Condruso*

,

Eburonet, Caeroeeo», Caemanot, qui uno nomine
Qermani appeUantur), Clienten der Treverer (b.

eum dotnino fundi partitur. Der Pächter hatte

in unfruchtbaren Jahren ein Recht auf verhältnis-

mässigen Erlass des Pachtzinses, Dig. XIX 2, 15,

2 u. 7 oportere enim agrum praeetan cnnductori,

ut trui poesit.

I)aa Recht der Sachmiete scheint 6ich aus dem
Rechte des Kaufes abgezweigt zu haben und zwar

zunächst für Verträge des Staates, die einen pu-

blicistischen Charakter besessen und unter dem
G. IV 6); vgl. VI 32 Sepni Condnuique ex genlc 50 Zwange der Magistrate standen (v. Czyhlarz
et numero Oermanorum, qui »auf inter Eburonex
Treterotque. Der Name hat sich bis heute er-

halten im .paya de Condroz', der Landschaft am
südlichen Ufer der Maas von Namur bis gegen
Lüttich. Hier lag der in mittelalterlichen Ur-

kunden Condrusiue, Condruslut, Condrvstius und
ähnlich genannte pagut, dessen alter Name auf
einer brittanischen Inschrift pagut Condruttit
lautet: CIL VII 1078 Deae Viradctthi pague
Condruttit mili[t(ant)] in coh(orte) II Tungro- 60 Grundstücksmiete mit Fruchtbezugsrecht, also die

i; vgl. auch CIL VII 1234 n(umerut) Gon-

Institutionen 6 187 und Karlowa R. Kechtsg.

II 40 über die leget censoriae und das anf sie

bezügliche SC.Oropium), Festusp.876: venditionet

olim dicebantur centorum loeationes, quod velut

fruetus publicorum locorum rrnibant.

Für die Sachmiete entwickelte sich eine still-

schweigende Mietsverlängernng über die verab-

redete Zeit hinaus (relocatio tacita). Für praedia

non urbana = ruttica (gemeint ist damit die

d(rusorum)? Zeuse Die Deutschen 212. 218.

Glück Kelt. Namen 64. B e r g k Zur Gesch. u.

Topographie der Rheinlande 119B. HolderAltkelt.
Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Condrustis pagus s. Condrusi.
Conductio ist, wörtlich übersetzt, die Mit-

nahme einer Sache oder Person, daher auch die

Pacht) ist diese Mietsverlängerung auf ein Jahr

anerkannt, Dig. XIX 2, 18, 11. XIX 2, 14. Ob
und wie weit sie auch bei praedia urbana gegolten

habe, ist Gegenstand eines lebhaften Streites

(vgl. v. Vangerow Pandekten 7 III 455ff. § 644.

Dernburg Pandekten6 II 310 § 111. 46). Wahr-
scheinlich war dem römischen Rechte die still-

schweigende Mietsverlängerung bei Wohnungs-
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mieten in Häusern unbekannt, was mit der ge- nach römischem Rechte auch dann, wenn der

drückten Lage der ärmeren, wohnungsmietenden Arbeiter ohne seine Schuld ausser stände war,

("lassen zusammenhing (vgl. B e h n Archiv f. civ. die Arbeiten zu leisten. Paul. Dig. XIX 2, 88 pr.

Präzis LXV111 520. und Dernburg a. a. 0.). qui Optra» suat loeorit, totiu» tempori» mer-

Besondere Endigungsgründe der Sachmiete sind: cedem accipere debet, tie per tu

m

non »fehl quo

eine eauna cur periculum timeret (eonductor) minus uptra» praestet-, vgl. auch Dig. XIX 2,

Dig. XIX 2, 27, 1, Untergang der Sache, Dig. 19, 9. L 18, 1, 13. Dieser Satz, der die Arbeits-

XIX 2, 30, 1, Heraustreibung des Mieters, der Unternehmer, die fremde Kräfte benützten, sehr

zwei Jahre lang mit dem Mietzinse rückständig schwer belastet haben muss, wird vielfach be-

iat, Dig. XIX 2,54, 1, oder die Mietssache schädigt, 10 stritten, scheint aber in Rom deshalb erträglich

Cod. IV 65, 3, notwendige Ausbesserungen, Dig. gewesen zu sein, weil die Hülfskräfte der Arbeita-

XIX 2, 85 pr., und ein plötzlich eintretendes Be- herren dort in der Regel Selaven, nicht freie Ver-

dürfnis des Vermieters, die Sache selbst zu be- tragsgenossen waren.

nützen, Cod. IV 65, 3. Eine Abart der coionia Litteratur: Mommsen Die römischen Anfänge

war der Erbnutzungsvertrag (s. Emphyteusis). von Kauf und Miete, Ztschr. der Savignystiftung,

Neben dieser Sachmiete steht die Gewährung Rom. Abt. VI 260. Chr. Burkhard Zur Geschichte

von Arbeitsleistungen gegen Lohn in zwei Formen, der locatioconductio, 1889. Degenkolb Platzreeht

entweder als conductio operarum oder als con- und Miethe, 1867, 1270. Karlowa Röm. Rechts-

ductio operit. Beiden Geschäften gemeinsam ist, geseh. 11 1, 180. 6320. Voigt Röm. Rechtägesch.

dass sie sich nur auf operae locari solltat be-201 6570. Brinz Pandekten 5 II 752, 4. Wind-
zogen. Miete von seltenen Leistungen oder von scheid Pandekten7 II 3990. § 4510. Dernburg
höheren Leistungen (s. Mandatum) fielen daher Pandekten* II llOff. § 3010. Puchta-KrUger
nicht unter den Begriff der e., Dig. XIX 5, 5, 2. Das Institutionen10 3600. § 275. Leonhard Institu-

Unterscheidungsmerkmal beider Arten von c„ die tionen 4250., und über die coionia partiaria Za-

Arbeitsleistungen betrafen, besteht darin, dass der chariae von Lingenthal Ztschr. der Savigny-

eonductor operarum mehrere in gleicher Art besol- Stiftung, Rom. Abt. XII 80. Wasser Die coionia

dete Arbeiten mietet, der conduclor operit aber eine partiaria und dagegen Dernburg Pandekten*

einheitlich besoldeteArbeitsleistungversprichtoder II 304 § 111, 4; vgl. auch die dort Angefiibr-

mitandernWortendieGelegenheitzu einem einheit- ten. über die conducloret tectigalium, vgl. Kär-
lich besoldeten Arbeisterfolge erlangt. Daher ist 80 Iowa Röm. Rechtsgesch. II 180. [R. Leonhard.]

der Arbeitgeber dort conduclor, hier localor. Dig.L Condylum 6. Kondylon.
16. 5, 1 (Paulus) opere locato conducto, hit cerbit Condylus. willkürlich gewählter Name für

Labco tignibcari ait id Opus, quod Oraeci dito- einen unzufriedenen Selaven, Mart. IX 92.

tthioua rocant
,
non igyor, ui tst ex opere facto [Stein.]

corpu» aliquid perlectum. Unter dieser Voll- ConfarreatiowardieEheschliessungmitfeier-
endung des Werkes, die bei der conductio open

»

liehen Worten und einem Opfer von Feldfrüchten

zu besolden ist, verstand man jedoch nur die ver- (Gai. 1 112 quoddam genus sacribcii; lar von lero,

tragsmässige Herstellung des Werkes, nicht seine vgl. Rossbach Untersuchungen über die römische

Ablieferung. Dig. XIX 2, 37 detrimentum ad Ehe 1853, 104, 361. Cuq Les institutions juri-

locatorem ita pertinet, si täte Opus fuit, ut pro- 40 diques, Paris 1891, 215, 1). Sie war ein Vorrecht

bari deberet. Irreführend ist Paul. Dig. XlA 2, der Patricier. So erklärt man, warum Cicero pro

22, 2 local enim artifex operam tuam, id est Flacc. 84 sie nicht erwähnt, vgl auch Gai. 1 1 180.

faciendi neceaitatem; denn nach dieser Stelle 137 a. 11 112. Die Hamines maiore» und die

würde der artifex bei der locatio operit locator reges tacrorum mussten einer confarreierten Ehe
heissen müssen, während er in Wahrheit con- entstammen und konnten ohne eine solche nicht

ductor heisst, wahrscheinlich nach dem Hand- ihres Amtes walten, Gai. I 112. Scrr. Aen. IV
werker, der den Arbeitsgegenstand in seine Werk- 103. 374. Auch die flaminica musste der Spröss-

stätte trägt. Bei der locatio operarum heisst ling einer solchen Ehe sein (Suet. Caes. I, wo-

dagegen der Arbeiter locator, weil er im Hause nach Caesar anscheinend aus diesem Grunde seine

des locator eine Stellung annimmt, also seine 50 Braut mit einer andern vertauscht hat). Die
Dienste dort anbringt (placiert). Liefert der Ar- durch C. begründete Ehe war eine Ehe mit ma-
beiter auch den Stoff, so gilt die Werkverdingung mu, d. h. eheherrlicher Gewalt, bei der die Gattin

als Kauf, Dig. XIX 2, 2, 1. ans der Gewalt ihres Vaters heraustrat und das
Der Lohn musste bei beiden Geschäften in Frauenvermögen dem Manne zufiel, Gai. I 110.

Geld bestehen, widrigenfalls ein Innominatcon- Aus Scheu vor diesen Folgen kam die Manua-
tract vorlag. Dig. XIX 5, 17, 3, keine Miete. ehe am Ende der Republik ausser Gebrauch und
Es hängt dies damit zusammen, dasB nur be- fulgeweise auch die C. Da jedoch diese Ehe-
sonders häufige Geschäfte als Consensualverträge schliessungsform aus sacrulen Gründen unentbehr-

durch die Verpflichtungskraft der formlosen Ab- lieh war. so erging unter Tiberius ein Gesetz des
rede angezeichnet waren (s. Consensus), darunter 60 Inhaltes, dass die C. fortan die bisherigen privat-

auch die locatio conductio, seltenere Geschäfte rechtlichen Folgen nicht mehr haben und nur nach
also, wie die Gewährung von Diensten gegen etwas ins tacrum wirksam sein sollte, Tac. ann. IV 16.

anderes als Geld, nicht dazu gerechnet wurden ln späterer Zeit kam nur noch bei Priestern

(vgl. Bernhöft Kauf, Miete und verwandte Ver- vor. Boeth. ad Cic. top. 8, 14.

träge 1889, 64). Wie sich die Ceremonien der C. zu den bei

Der Lohn wird bei beiden Arbeitsverträgen allen andern Hochzeiten üblichen Förmlichkeiten
(locatio operarum und upens) erst nachträglich (Lucan. II 352R.) verhielten, ist nicht ganz klar

gezahlt, und zwar bei der conductio operarum (vgl. hierzu Rossbach a. a.0. lOOft.). Jeden-
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falls mflssen sie in einem Zusati zu ihnen be- zu Schlesinger Ztschr. f. Rechtsgesohichte VIII

standen haben, weil sonst jede Ehesehliessung 58ff.

eine C. mit ihren Folgen gewesen wäre. Die C. Litteratur: Rossbach Untersuchungen Uber

war vielmehr der höchste Grad der Feierlichkeit die römische Ehe, Stuttgart 1853, daselbst ältere

bei Ehebündnissen, Plin. XV1I1 8: in »aeria nihil Schriften 97, 336. 107, 878. 118 418. 121, 420.

religioaiua confarreationia rinculo erat; vgl. 124, 424 und ausserdem in G r aev i u s Thesau-

auch Tac. ann. IV 16. Diese Feierlichkeit vollzog rus VIII Trajecti ad Rh. 1698. Brissonius De
sich wahrscheinlich im Hause der Braut (anders vetere ritu nuptiarum et jure connubiorum 101 1B.

Kar Iowa Röm. R.-G. II 155). Überliefert ist, und Hotmanus De veteri ritu nuptiarum 11 12B.

dass das Brautpaar mit verhülltem Haupte, dem 10W ä ch tc r Uber Ehescheidungen bei den Römern,
Symbole religiöser Sammlung, auf iwei Stühlen Stuttgart 1822, 62ff. 658. 698. 758. Rein N. Jahrb.

saae, die von einem SchaBelle bedeckt waren, der f. Philol. u. Paed., Leipzig 1839, 678. (für den
Haut eines Opfertieres, Scrv. Aen. 874. Ausser- etrurisehen Ursprung der wider die Annahme
dem vollzog sich die Feierlichkeit aqua et igni, eines sabinischen Ursprunges). Karlows Die

den Symbolen des häuslichen Zusammenlebens, Formen der römischen Ehe und manus, 1868 g 4.

Serv. Aen. IV 108. 167, und vor zehn Zeugen, in Danz Lehrb. d. Gesch, d. röm. R.1 I 153 g 93.

denen Rein (N. Jahrb. f. Ph. und Päd. XXV S c h u 1 i n Lehrb. d. Gesch. d. röm. R. 2098.

1839. 678.) die Vertreter der zehn zu einer curia Karlowa Röm. R.-G. II 72. 1558. 1648. Cuq
gehörenden gentea sieht, vgl. hierzu auch Cuq Lee institntions juridiques des Romains, Paris

Les institutions juridiques des Romains, Paris 20 1891, 151. 174. 198. 206. 214. 221. 223, 1. 227.

1891, 228, 1. Dass das far nicht alt Mehl, son- 373, 2. Puchta-Krüger Institutionen10 II 8918.

dem in gebackenem Zustande verwendet wurde, Leonhard Institutionen 53. 196. 205.

ist gewiss. Ulp. IX spricht vom panie farreue, [R. Leonhard.]

ebenso Gai. I 112, vgl. aber auch Serv. Georg. Confessio (eouÄferi) kann, wie die oefio «m-
I 31 per trüge» et molam saltam iungehantur teseorin als Klage zur Geltendmachung einer Ser-

KarIowa Röm. R.-G. II 155 nimmt hiernach an. vitut (Ulp. Dig. VIII 5, 2 pr.) beweist, ebenso-

dass neben dem Opferbrote auch noch Opfermehl wohl die Reehtsbehauptung wie das Zugeständnis

verwendet wurde. Ungewiss ist dagegen, ob das bedeuten. Letzteres ist aber der regelmässige

Brot verzehrt oder in die Flammen geworfen wurde Sinn des Wortes.

(wie Rossbach a. a. O. 108 vermutet). Die An- 80 1) Im Civilprocesse ist zu unterscheiden

Wesenheit von Priestern bei dem Acte ist bezeugt, c. in iure und c. in iudicio.

Serv. Georg. I 81. CIL X 6662. Von einer Ein- 1) C. tu iure, a) Im Legisaetionenverfahren

Segnung der Ehe durch sie findet sich keine Spur. wird derjenige, welcher sieh «'« iure schuldig be-

Ob die Priester die erforderlichen solemnia verba kennt, dem Kläger eine bestimmte Geldsumme zu

sprachen, ist völlig ungewiss. Wahrscheinlich war zahlen, oder, was dem gleichsteht, den dahin-

es Sache der Brautleute, sie auszusprechen (Ross- gehenden Anspruch des Klägers nicht bestreitet

bach 111. 887). Der Inhalt der rerba aolemnia (s. Demelius 75f.), einem zu dieser Zahlung
ist gleichfalls unbekannt. Vielleicht bestanden Verurteilten gleichbehandelt (Gell. XV 13, 11. XX
sie in einem Anrufen der Gottheit (Rossbach 1, 45). Bei rei vindicatio wurde, wenn der Be-
a. a. O.), vielleicht aber auch in der gegenseitigen 40 klagte die Contravindication unterliess oder den
Frage des einen Teiles an den andern, ob er mit Gegner als Eigentümer der Sache ausdrücklich
dem Fragenden eine Manusehc schliesscn wolle. anerkannte, die Sache vom Magistrat dem Gegner
Es ist wenigstens nicht unwahrscheinlich, dass addiriert; dies hat zu dem Rechtsgeschäft der
die uns überlieferten Fragen bei der eoemplin in iure eeaeio geführt (Gai. II 24), und da diese

(8. C o e m p t i o) dem Ritual der C. nachgebildet auch auf die Begründung und Aufhebung von
waren (so Karlowa Röm. R.-G. II 156). Durch Servituten angewandt worden ist, so muss auch
ein Gewitter wurde der Abschluss der C. ver- bei der oeftö contcaaoria wie der aefio negatoria

hindert, Serv. Aon. IV 889. das entsprechende Verfahren im Ernstprocesse ge-

Die Einführung der C. wird auf Romulus zu- gölten haben. Das Gleiche darf aber für die

rückgeführt (Dion. II 25), entsprechend der Ge- 50 hereditati» petitio behauptet werden; denn ob-

wohnheit, altrömische Gebräuche den Anordnungen wohl hier die in iure cessio nur beschränkt zu-

der Könige zuzuschreiben. Sie ist daher wohl lässig ist, setzt sie doch auch in dieser beschränk-
älter als die Coemptio (Karlowa Röm. R.-G. ten Anwendung die Existenz eines entsprechenden
II 1648.). Für die durch C. geschlossenen Ehen, Verfahrens im Ernstprocesse voraus.

ist nach einer angeblichen Lex Romuli (Plut. h) Im Formnlarverfahren. a. Hier gilt eben-

Rom. 22), die Scheidung nur in gewissen Fällen falls der Grundsatz confeaaua pro iudicata rat

erlaubt (Karlowa Röm. R.-G. II 72, vgl. dagegen (Paul. Dig. XL 11, 2, 1. Antonin. Carac. Cod.
aber auch Cod. VIII 38 (89), 2). Überdies wurde, Iust. VII 59, 1) zunächst in dem Sinne, dass der-

auch seitdem dies nicht mehr galt, die Scheidung jenige, welcher zur Zahlung einer bestimmten
hei den confarreierten Ehen insofern erschwert, 60 Geldsumme sich schuldig bekennt, der Execution
als es bei ihnen einer besonderen diltareatio be- wie auf Grund Urteils unterliegt (Lex Rubr. c.

durfte, die mit Verwünschungen verbunden war 21. Paul. Dig. V 1, 21. Paul. sent. n 1, 5. V5a,2.
(Fest. ep. p. 74. Plut. qu. Rom. 50. Rossbach 4. Diocl. Cod. Iust. VI 81, 4). Dieses Bekenntnis
a. a. O. 1288.). Diese Verwünschungen richteten kann nicht nur bei actio eertae rreditae peruniar.

sich wahrscheinlich, wie Rossbach a. a. O. 127 sondern auch bei jeder andern Klage Vorkommen,
vermutet, gegen den schuldigen Teil. Nach Dion. Bei allen Klagen wurde der Streitgegenstand zum
II 25 soll Romulus die Scheidung der confar- Zwecke der Condemnation auf eine bestimmte
reierten Ehe überhaupt verboten haben, vgl. hier- Geldsumme abgeschätzt, und auf diese die Ver-



865 Confessio Confessio 866

urteilung gerichtet. Die richterliche Schätzung Fällen cingeführt, dass auch das Interlocut, wcl-

und die entsprechende Condemnation konnte aber ches einen bestimmten Processabschnitt beendigt,

dadurch ersetzt werden, dass der Beklagte eine durch C. ersetzt, und dem dann niederzusetzenden

bestimmte Schätzungssumme, mit welcher der Iudicium in der Formel nur die Aufgabe gestellt

Kläger zufrieden war. in iure als seine Schuld wird, die noch streitigen Punkte zu erledigen,

anerkannte-, ob der Vorschlag der Summe vom Danach ergiebt sich, dass der Inhalt der C. als

Kläger oder Beklagten ausging, musste gleich- feststehend angenommen wurde, undeine Befreiung
gültig sein (s. Demelius 159); die Möglichkeit des Beklagten von denWirkungen seines Geständ-
einer certae pecuniae condictio auf Grund einer nisses konnte nut im Wege der in integrum re-

vom Kläger ausgehenden Schätzung des Streit- 10 xtitutio gegen die erteilte Formel erfolgen. Beider
gegenständes (s. dagegen den Art. Condictio) Leichtigkeit jedoch, mit welcher die in integrum
wird durch die Möglichkeit einer certae pecumae restitutio gegen unbillige Formel zu Gunsten des

coulcssio auf Grund Einverständnisses der Par- Beklagten erteilt zu werden pflegte (Gai. IV 57).

teien über eine Schätzungssumme natürlich nicht ist es möglich, dass diese Wiedereinsetzung aul

bewiesen. Der Ezecution gegenüber muss der den Beweis der Unrichtigkeit des Geständnisses

Bekagte in der Lage gewesen sein, die Thatsache auch ohne den Beweis des Irrtums erfolgen konnte,

des erfolgten Geständnisses zu bestreiten oder die Wahrscheinlich bezog sich das SC. auf die rei rin-

Xichtigkeit des Geständnisses wegen Mangels dieatio und ordnete an, dass die pronuntiatio rem
seiner formalen Voraussetzungen (vgl. Ulp. Dig. aeforts esse durch C. ersetzt und dann nur ein

XLII 2, 6. 3) zu liehaupten. Aber der Satz: nnn 20 iudicium angeordnet wird, bei welchem der Iudex
iat/tur gut errat nist ius ignorarit (Ulp. Dig. XLI1 instruiert wird, falls nicht Restitution arbitratu

2, 2) ergiebt weiter, dass der Beklagte auch wegen iudicis erfolge, auf eine entsprechende Geldsumme
ihatsächlichen Irrtums Uber den Inhalt des Ge- zu verurteilen. Gesteht der Beklagte auch die Re-
ständnisscs dasselbe anfechten konnte. In welchen stitutionspflicht so zu, wie Kläger sie behauptet.

Formen solche Verteidigungen sich zu bewegen so wird vom Praetor (wie sonst vom Iudex) eine

hatten, ist nicht klar. Eine in duplum rerocatio Frist zur Restitution anberaumt, und bei deren
wie gegenüber dem Urteil fand nicht statt (Paul. fruchtlosem Ablauf ausschliesslich für die aetli-

V 5 a, 5), ebenso wenig eine Appellation (Paul. V matio litis ein Iudicium berufen. In analoger

35, 2). Auch vom Erbieten zur Übernahme einer Anwendung des SC. (sufcaegai prdetorem rolun-

actio ähnlich der aefio iudicati ist nichts über- 30 latem orationis diri Marci debere) sind die ent-

liefest. Demelius (220ff.) scheint eine directe sprechenden Sätze auf alle andern exhibitorischen

Abwehr der Eiecution nur bei Nichteiistenz oder und restitutorischen Klagen ausgedehnt worden,
formaler Nichtigkeit des Geständnisses zuzulassen So viel darf Ulp. Dig. XLII 2, 6, 2 entnommen
(221, 91), wegen Irrtums dagegen nur condictio in- werden.
debiti nach der Zahlung. AÜein die Nichtigkeit i. Freilich flndet sich eine besondere auf C.
der C. wegen Irrtums, welche Ulpian ausspricht, gebaute Formulierung der actio auch in anderen
muss der aus formalen Gründen hervorgehenden Fällen als bei den actiones arbitrariae. So bei

gleichgestellt werden. Auch war der Magistrat der actio legis Aquiliae, welche als confessoria

in keiner Weise gehindert, die executive Decretur actio (Ulp. Dig. IX 2, 23, 11) gegen den der
wegen Ermangelung ihrer Voraussetzungen ein-40That Geständigen in simplum formuliert wird,
fach zurückzunehmen (Cele. Dig. XLII I, 14). während sie gegen den die That Leugnenden iii

Jedenfalls war dies der Weg, auf welchem eine duplum geht. Der Richter hat bei der actio coa-
auf die gewöhnlichen Gründe zu stützende in in- fessoria im allgemeinen nur die Aufgabe der
legrum restitutio gegen die C. zu erteilen war litis aestimatio (Ulp. Dig. IX 2, 25, 2. Paul. ebd.
(Ulp. Dip. XLII 2, 6, 6). 26). Es kann aber trotz des Geständnisses zur

ß. Wenn der Beklagte nur den Grund des An- Absolution kommen, wenn sich herausstellt, dass
Spruchs, aber nicht dessen Betrag, oder nur ein- (z. B.) der Sclavc, welchen getötet oder verwundet
zelne Voraussetzungen desselben zugesteht, oder zu haben der Beklagte gestanden hat, lebt oder
sich zur Leistung eines Gegenstandes schuldig unverwundet ist (Ulp. [Iul.] ebd. 23, 11. Paul,
bekennt, aber nicht eine Schätzungssumme con- 50 ebd. 24). Ja selbst wenn er zwar tot ist. aber
titiert, so kommt es zur Niederlegung des regel- nicht von fremder Hand gefallen, nahm Ulpian
raässigen Iudiciuma. Damit stimmt eB durchaus an, dass der der Tötung Geständige freizusprechen
überein, dass die Lex Rubria für den Fall eines sei (Dig.IX 2, 25 pr., vgl. Paul. Dig. XLII 2,
nicht auf certa pecunia gerichteten Geständnisses 4). Auch bei dem Damnationslegat, bei welchem
an und für sich nichts verordnet, vielmehr nur ebenfalls die Klage gegen den Leugnenden auf
Fürsorge trifft für den Fall, dass der Beklagte das Doppelte ging, wurde gegen den der Legats-
nach einem solchen Geständnis sich nicht proctss- schuld Geständigen auf Grund der C. eine be-

ordnungsgemäss verteidigt {net/ue sc iudicto, utei sondere actio in simplum formuliert (Paul. Dig.
oportebit, defendet). In dem zu übernehmenden XLII 2, 4, vgl. Javol. Dig. XXXV 2, 61 i. f.;

Iudicium wirkt die abgelegte C. zum Beweise ihres 60 auch Ulp. Dig. XLII 2, 5 wird hierher gehöreu
Inhalts, aber ea ist anzunehmen, dass unbeschränk- | Demelius 208H.]). In diesen Fällen hängt die
ter Gegenbeweis zulässig, nicht etwa nur wegen Behandlung der C. offenbar mit dem Satz fix

Irrtums das Geständnis widerruflich ist. Dies infitiando crescit in duplum zusammen, und jene
entspricht der Analogie der in iudicio abgelegten Behandlung wird nicht erst aus der oratio diri
C. und der C. einzelner Punkte im Cognitions- Marti stammen.
verfahren (s. u. 2. 8), i. Andererseits ist es sehr fraglich, ob die

/• Durch ein SC. unter Marc Aurel ist für einen extensive Interpretation jener oratio wirklich Ein-
bestimmten Fall oder einen bestimmten Kreis von fluss über die actiones arbitrariae hinaus auf alle

Faalx-Wlssova IV 23
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Klagen gewonnen hat. Der allgemeine Satz Ul-

pians (Dig. XLII I, 56): post . . . ctmtessirmem

in iure laetam nihil quaeritur post orationem

diri Marti, quin in iure eonttssi pro iudieatis

habenlur gehört in den Zusammenhang der actio

de peeuuia eonstituta (Lenel Palingen. Ulp. 795);

welches die genaue Beziehung war, ist unklar.

Wollte Ulpian sagen, dass der certam pecuniam

conlcssus pro iudieato habetur, so konnte er dies

nicht erst von der oratio diri Marti an datieren;

wollte er auch von C. anderen Inhalts handeln, so

kann das nihil quaeritur nicht bedeuten, dass da-

mit der Process zu Ende ist, sondern nur, dass der

Inhalt der C. ausser Frage tritt, vorbehaltlich

des Verfahrens über verbleibende Streitpunkte, ln

Dig. XLII 2, 6, 2 heisst es: omne umnino quod

quis conlessus est pro iudieato habetur. Aber
Ulpian sagt im pr. derselben Stelle: eertum eon-

tessus pro iudieato erit, ineertum non erit, und
noch Diocletian (Cod. Iust. VI 61, 4) erklärt, der

Satz conlessus pro iudieato habetur beziehe sich

auf den einer bestimmten Geldschuld (quantitas

in diesem Sinne) Geständigen. Das omne omntno
der 1. 6 § 2 cit. wird auf Rechnung der Com-
pilatoren zu Betzen sein. F,s fehlt bei allen andern

als den exhibitorischen und restitutorischen Klagen

an jedem speciellen Anhalt dafür, dass die C. hei

ihnen seit der oratio diri Marti anders behandelt

sei. als zuvor. Wahrscheinlich handelt Ulpian in

1 . 6 cit. pr. § 1 von den Condictionen, bei wel-

chen ein durch C. ersetzbares Interlocut nicht

vorkommt. Er sagt, es solle der, welcher eon-

fitiert, aber nicht einen bestimmten Geldbetrag,

gedrängt werden (urgueri), seinem Geständnis

den Charakter der C. einer bestimmten Geld-

summe zu geben. Das ist nur verständlich, wenn
in dem Verfahren, von welchem Ulpian spricht,

es nicht möglich war, die unbestimmte C. ohne

weiteres als Grundlage des ferneren, entsprechend

vereinfachten Verfahrens zu verwerten. Man muss
sich also denken, dass bei der condictio auch

nach der oratio diri Marti nur die Wahl zwischen

Anordnung des Iudiciums mit der regelmässigen

Formel oder der Exeeution auf Grund eertae pt-

euniae e. bestand. Es ist meines Erachtens nicht

richtig, mit Mommsen z. d. St. und Lenel Pa-

lingen. II 996, 2 die Worte vel eorpus . . . opor-

tere zu streichen, sondern es ist zu vermuten, dass

Ulpian sagen wollte, bei condictio incerti und
rer tue rei sei auf ein Geldgeständnis zu dringen, 1

nicht minder aber bei condictio eertae peeuniae,

wenn das Rechtsverhältnis (res in diesem Sinne) zu-

gestanden, der Betrag des Anspruchs aber streitig

sei, womöglich ein Geständnis einer bestimmten

Summe herbeizuführen (denn natürlich kann auch

bei condictio eertae peeuniae ein Geständnis des

grundlegenden Rechtsverhältnisses, z. B. des Dar-

lehens unter Bestreiten der Höhe des vom Kläger
angegebenen Betrages Vorkommen).

Der Druck, welcher zur Erzielung eines be- (

stimmten Geständnisses angewandt werden soll,

kann kein wirklicher Zwang gewesen sein, denn
der Process ist nicht zur Erpressung von Ge-

ständnissen da; es ist vielmehr nui an Vorstel-

lungen des Magistrats mit Hinweis auf die sonst

unvermeidliche Übernahme des ordentlichen Iudi-

ciums zu denken.

:. W'enn der Beklagte nicht zugestand, aber

auch nicht liestritt, vielmehr nicht antwortete, so

wär ausschliesslich bei aetio eertae creditae pe-

euniae ebenso wie auf Grund Geständnisses die

Exeeution einzuleitcn (Lex Ruhr. e. 21), nährend
bei anderen Ansprüchen, da hier das K ichtant-

worten sich nicht auf eine bestimmte Geldsumme
bezieht, die Forderung durch das Nichtantworten

nicht executionsreif wurde, vielmehr nur dieFolgen

der mangelnden Defension eintreten konnten,
i q. Eher das Geständnis auf interrogatio in

iure siehe diesen Artikel.

c) Sehr unvollkommen orientiert sind wir über

die Wirkungen der C. im Interdictenverfahren.

Bei interdicta exhibiloria und restitutoria ent-

spricht es der Sachlage, dass der Praetor bei Ge-
ständnis aller Voraussetzungen des Interdicts einen

nicht mehr hvpothetischen, sondern unbedingten

Befehl zur Exhibition oder Restitution erlieas. In

der That konnte nach Ulp. Dig. XLIII 5, 1, 1.

XXIX 3, 2, 8 bei dem interdietum de tabul is ex-

hibendis gegen den Geständigen ein solcher Be-

fehl erlassen und seine Befolgung mit praetori-

schen Zwangsmitteln erwirkt werden, und es be-

steht kein Grund, dies Verfahren auf das inter-

dietum de. tabulis exhibendis beschränkt zu denken,

wenn auch andererseits nicht erweislich ist, dass

es bei allen restitutorischen und exhibitorischen

Interdicten anwendbar war. Man muss beachten,

dass Rechtsschutz durch praetorischen Zwang, auch
abgesehen vom Geständnis, nicht selten mit dem
Interdictenverfahren eoncurriert. Ein Sponsions-

streit über die Voraussetzungen des Interdicta war
jedenfalls bei Geständnis aller Voraussetzungen

des Interdicts überflüssig. Das Erbitten eines

arbiter konnte wohl nur den Sinn haben, dass

dieser über den Umfang der Restitutions- oder

Exhibitionspflicht zu entscheiden und eventuell

die Geldcondemnation zu bewerkstelligen hatte.

Dass ein arbiter gegen den eonfessus berufen

werden konnte, bezeugt Gai. IV 168, indem er

sagt Proculus sei der Ansicht gewesen, dass in

dem Erbitten des arbiter die C. liege; denn diese

Ansicht setzt jene Möglichkeit voraus. Wenn
nach Ulp. Dig. XLII 2, 6, 2 die oratio diri

Marci auch auf die exhibitorischen und restitn-

torischen Interdicte Einfluss gehabt hat, so lässt

sich denken, dass vor diesem SC. die Formel,

durch welche der arbiter instruiert wurde, noch
nicht auf das Geständnis Bezug nehmen und das-

selbe dadurch fixieren konnte, während nach der

oratio diri Marei oder ihrer Interpretation diese

Bezugnahme wie bei den sonstigen actiones irr-

bitrariat stattfand. Bei prohibitorischen Inter-

dicten kann man sich ebenfalls denken, dass bei

Geständnis der grundlegenden Thatsachen das

Interdict in entsprechend abgeänderter Form er-

ging. Insbesondere kann bei interdicta duplieia,

z. B. ulrubi, wenn eine Partei den fehlerfreien

längeren Besitz des Gegners zugestand, doch nicht

wohl an den (sinnlosen) doppelseitigen Erlass des

Interdicts gedacht werden, sondern es wird ein

interdietum Simplex, nach Art des secundarium

erlassen sein (Gai. IV 170). Im übrigen ist auch

hier unmittelbarer Schutz des Klägers durch die

Mittel der praetorischen Macht sehr wohl denk-

bar (vgl. Ulp. Dig. XLIII 4, 3 pr. § I). Unklar
ist. auf welche Weise, wenn mkn zu dieser ausser-

ordentlichen Hülfe nicht griff, auf Grund des Ge-
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ständnisses sich die actione* ez interdicto pro-

hibitorio entfalteten. Zu diesen actione* war nur

auf Qrund von Sponsionen zu gelangen. Es hat

aber auch die Annahme nichts gegen sich, dass

derjenige, welcher nach Erlass des Interdicts trotz

seines früheren Zugeständnisses des Interdicts-

grundes interdietswidriges Verhalten begann oder

fortsetzte, zum Abschluss der Sponsionen ver-

pflichtet und das weitere Verfahren von dem ge-

wöhnlichen nicht verschieden war. Gestand der

Beklagte dann die Sponsionssehuld ein, so war
er in dieser Beziehung certae pecuniae ronteaeu*.

Auf die arbiträren Formeln aus interdictum pro-

hibitorium wird die oratio diri Marci denselben

Einfluss gehabt haben, wie auf dir sonstigen

arbiträren Klagen.

2) Uber die e. in iudicio sind wir nur unvoll-

kommen unterrichtet. Anzunehmen ist, dassdasGe-
ständnis von Thatsachen als Beweismittel wirkte,

aber der Gegenbeweis ohne Beweis eines Irrtums

zulässig war: gestand der Beklagte bei condictio

certae pecuniae den geforderten Geldbetrag zu,

oder einigte er sich mit dem Kläger Uber einen

Betrag der liti* aestimatio, ohne denselben zu

erlegen, so wird der Richter nicht gezögert haben,

dementsprechend zu condemnieren. Eine Zurück-

nahme des Geständnisses kann dann nur durch dis

gegen das Orteil zulässigen Rechtsmittel geltend

gemacht worden sein. Wenn der Beklagte etwa

bei rei vindicatio das Eigentum des Klägers zu-

gestand, so wird der iudei die pronuntiatio rem
uctori» este erlassen haben. Da er aber Inter-

loeute zurücknehmen kann (nur das Endurteil

kann er nicht selbst ändern, Ulp. Dig. XLII 1, 55),

so kann er auch bei Zurücknahme des Geständ-

nisses die Verhandlung Uber das Eigentum des

Klägers wieder eröffnen, und es wird in diesem
wie in ähnlichen Fällen die Entscheidung darüber,

ob er dies thun wollte, von seinem freien Er-

messen abhängig gewesen sein.

S) Im Cognitionenverfahren muss das Ein-

geständnis einer bestimmten Geldschuld ebenso

gewirkt haben, wie im Formularverfahren die

c. in iure gleichen Inhalts. Da aber im Cogni-
tionenverfahren nicht notwendig eine Geldcondcm-
nation erfolgen musste (s. den Art. Aestimatio
litis), so konnte die C. eines nicht auf Geld ge-

richteten Anspruches magistratischen Zwang zur

Erfüllung der eingestandenen Verpflichtung, je

nach Ermessen des Magistrats aber auch die Über-

weisung der Sache an einen arbiter zu näherer

Bestimmung des Umfangs der einbekannten Ver-

pflichtung und zur eventuellen Geldcondemnation
zur Folge haben, und zwar unzweifelhaft schon
vor der oratio divi Marci. Ebenso wird der

Magistrat bei Eingeständnis einzelner für die Ent-
scheidung wichtiger Punkte das Geständnis zur

Richtschnur des weiteren Verfahrens genommen
und geeigneten Falles dementsprechend inter-

loquiert und bei Bestellung eines arbiter die In-

struction desselben auf das Geständnis gebaut
haben. Der Magistrat kann, wenn das Geständnis
sich als unrichtig herausstellt, seine Decretur
ändern, ohne dass der Beweis eines Irrtums bei

Ablegung des Geständnisses dafür Voraussetzung
wäre: der bestellte arbiter kann freisprechen, wenn
der Freispruch nicht dem Inhalt der Instruction

zuwiderläuft, welche auf dem Geständnis beruht.

Findet er, dass wegen Unrichtigkeit des Geständ-

nisinhalts freizusprechen wäre, so muss er die

Sache an den Magistrat zurUckgeben, damit dieser

freispreche (Afric. Dig. XLII 2, 7 [dazu Deine-
1 i u s 209f.]).

4) Für das justinianische Recht darf behauptet

werden, dass der Richter wie im Cognitionenver-

fahren der früheren Zeit jedes Geständnis von

Thatsachen oder vonRechtsverhältnissen, von denen

die Entscheidung über den Anspruch abhängt,

seinem Inhalt gemäss für den Fortgang des Pro-

cesses zu verwerten hat, omne omnino quod quis

ernte*tu* e*t pro iudicata habere debet (Dig.

XLII 2, 6, 2) Da er aber Interlocute zurück-

nehmen kann (Dig. XLII 1, 14), so kann dies

auch wegen Unrichtigkeit des Geständnisses ge-

schehen, auf dem sie heruhen (Dig. XLII 2, 7).

Beweis des Irrtums ist dabei nicht vorausgesetzt.

Wird der Anspruch des Klägers selbst anerkannt,

so folgt daraus Ezecution ohne Endurteil (wie

wenn es erlassen wäre; Dig. XLII 2, 1 XLII 2, 6, 7.

XLII 1, 31. V 1, 21. Cod. Inst. VII 59, 1. VII

53, 9. VI 31, 4). Wenn bei einem Anspruch, der

nicht auf Geld gerichtet ist, aus einer solchen C.

mangels Befriedigung erst ein Verfahren zur aeati-

matio liti

*

hervorgehen soll (Dig. XLII 2, 6, 2).

so gilt dies doch nicht mit Notwendigkeit, denn

der Kläger kann auch Ezecution zur Beitreibung

der geschuldeten I^istung wenigstens dann ver-

langen, wenn es eich um Herausgabe einer Sache

handelt (Dig. VI 1, 63). An dem Satz, dass ein

der alten c. in iure gleichstehendes, das End-
UTteil ersetzendes Geständnis des Klaganspruchs

nur wegen Nichtigkeit oder thatsächliehen Irr-

tums über seinen Inhalt angefochten werden
kann, ist nichts geändert, und fraglich ist nur, ob

in dieser Beziehung jetzt auch das Geständnis

eines nicht auf Geld gerichteten Anspruchs als

eine das Endurteil ersetzende C. gilt. Dies wird zu

bejahen sein, soweit Naturalexecution aus solchem

Geständnis zulässig ist.

Litteratur: I) e m e 1 i u s Die C. im römischen

Civilprocess und das gerichtliche Geständnis der

neuesten ProcesBgesetzgebung. Graz 1880. Ubbe-
lohde Interdicte (Forts, v. Glück 43/44) II llf.

Karlowa Legisactionen 154f. Keller R. Civil-

process 96f. 316f. Betbmann-Hollweg Röm.
Civilpr. I 1 1 6f. II 539f. 594f. HI 254f. Wetzeil
Civilproc. § 14 zu 6f. § 19, 1.

2) Im Strafproce8s ist anfangs das Ge-

ständnis des Angeklagten, wenn es den vollen

Thatbestand des Verbrechens deckt, als vollgül-

tiger Beweis, auf welchen hin die Verurteilung

zu ergehen hat, betrachtet worden, so dass dem
Angeklagten nicht mehr Verteidigung, sondern

nur deprecatio übrig bleibt (Cic. Verr. V 165. 166:

pro Mil. 7; pro Ligar. 1. 2; de invent, I 15.

Auct. ad Herenn. I 24. II 25. Sallust. Catil. 52, 36.

Quintil. V 13.5—7. VII 4. 17—20). Esistaberauch
möglich, dass der Angeklagte einzelne Thatsachen
zugesteht, andere bestreitet, insbesondere dass er

den nbjectiven Thatbestand zugiebt. aber sein Ver-

schulden leugnet (Cic. de invent. I 15. Auct. ad

Herenn. I 24. II 23. 24. Quintil. VII 4, 14. 15).

auch dass er bestreitet, seine That falle unter

das Strafgesetz (Cic. pro Mil. 15). Dann bleibt

das Bestrittene Gegenstand der Untersuchung.

Dass aber die Glaubwürdigkeit des Geständnisse."
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selbst seinem Inhalte nach noch der Prüfung zu

unterziehen sei, ist erst eine Aufstellung, welche

zu den glänzenden Fortschritten der classischen

Zeit gehört; die ältesten Zeugnisse für dieselben

sind Rescriptc von den divi fratres und Septi-

mius Severus (Ulp. Dig. XLVIII 18, 1, 17. 27;

vgl. ferner Tertull. apolog. 2; ad nat. I 2). S.

Geib Gesch. d. röm. Criminalproc. 1 57f. 328f.

612f. Hartmann-Ubbelohde Röm. Gerichts-

verfassung 406f. [Kipp.]

Confessoria actio heisst im civilrcchtlichen

Sinne die zum Schutze einer Servitut gewährte

Klage, Die. VIII 5,2 pr. §§ lff. und §2, 8. Ser-
vitus. Im Edicte waren für die verschiedenen

Servituten verschiedene Formeln aufgestelltfLen el

Edictum perpetuum 148. 1510.), so dass man
eigentlich nicht von einer dem Servitutenschutze

gewidmeten actio confessoria, sondern von mehre-
ren actiones confessoriae würde reiien müssen
llernburg Pandekten 5 I 680, 1 § 255). Andere
jedoch Dig. VIII 5, 2 pr. conlessoria (sc. or(io)

rompetit ei qui serritutes sibi competere con-

tendit. In Dig. VII 6. VIII 5 rubr. ist von einer

rindicatio servitutis die Rede, die oOenbar mit
der a. c. identisch ist. C u q Los institutions juri-

diques des Romains, Paris 1891, 275 leitet hieraus

die Vermutung her, dass ursprünglich der Rechts-

schutz der Servituten nach denselben Grundsätzen
behandelt worden sei, wie die rei vindicatio, was
immerhin zweifelhaft bleibt. (R. Leonhard.]

Conflnjum heisst die Grenze im natürlichen

(Dig. XXXII 35, 1) wie im bildlichen Sinne (in

continio luroris Cod. V 70, 6, 1). Auf ihre Ord-
nung bezieht sich die actio fimüni regundorum
Dig. X 1, 4, 10, s. Karlowa Röm. R. G. II 4590.

und hierüber, sowie über die Beschaffenheit

des Grenzrains den Artikel F i n i s. Die Bäume
und die Steine auf der Grenze (in conünio) sind,

so lange sie nicht herausgenommen sind, Teile

der Grundstücke, in denen sie stecken, so dass

die Grenzlinie und die auf ihr gedachte senk-

rechte Fläche sie unter die beiden Grenznachbarn
verteilt. Werden sie dagegen herausgenommen, so

sind 6ie rechtlich selbständige Sachen, die im Mit-

eigentumc der Grenznachbarn stehen, Dig. X 3,

19. XLI 1, 8. Die Eigentumsanteile sind als

gleiche anzusehen. Allerdings sagt Dig. XVII 2,

88 (Paulus) naturali concenit rationi et postea

tantam partem utrumque habere tarn in laptde,

quam in arbore. quantum et in terra habebat.

Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass die Mit-
eigentumsanteile nach dem Wertverhältnisse der
Stücke bestimmt wurden, die den Nachbarn früher

gehörten, als die Sache noch im Boden steckte.

Es würde dies zu schwierigen und verwickelten

Berechnungen genötigt haben, die oft gar nicht

ausführbar gewesen sein würden. Paulus will

vielmehr nur sagen, dass die Nachbarn trotz ihres

Eigentums zu gleichen Teilen, doch, sofern dies

möglich ist, eine solche Zerspaltung der Sache
verlangen können, bei der jeder so viel Material
bekommt, wie ihm zukam, als die Sache noch im
Grundstücke befindlich war.

Litteratur s. Windscheid Pand. 7
I 401

§ 142, 4. Dernburg Pand. 5
I 177 § 76, 4.

K a r 1 o w a a. a. O. [R. Leonhard.]
Confiscntio s. Publicatio.
Confluentes. 1) Der Zusammenfluss vonMosel

und Rhein, das heutige Coblenz. Zuerst erwähnt
von Suet. Calig. 8 rico Ambitarrio supra Con-

Huenles (d. h. der Mosel und des Rheines, andere

Flüsse können nicht gemeint sein. s. Ambitar-
vius). Die Bezeichnung entspricht dem keltischen

Condatc (s. d.). Dass am Zusammenfluss von

Rhein und Mosel schon zu Anfang der Kaiserzeit

eine Niederlassung bestand, ist wahrscheinlich;

aber eine strategische Bedeutung kam dem Ort

schwerlich zu; von einem römischen Castell wird

nichts berichtet. Die in Coblenz gemachten In-

schriftenfunde sind unerheblich (Brambach CIRh.
705—708. Bonn. Jahrb. L 295 = LXXXIII 184

nr. 192 Widmung eines publicanus an die Göt-

tinnen der Kreuzwege). Jedenfalls bestand hier,

wie die Itinerarien beweisen, eine Mansio. Auf
dem Meilenstein von Tongern ConHVENTES (Or.

Henzen 5286. Desjardins Göogr. de la Gaule
IV 81 pl. VI); Tab. Peut. ConHuentes ; Itin. Ant.

371 ConHuentibus. Auch im 4. Jhdt. ist von

einem Castell oder einer Stadtgemeinde nicht die

Rede, Ammian. Marc. XVI 8, 1 (zum J. 854) nec

ciritas ulta risitur nec eastellum, nisi quod apud

ConHuentes, locum ita cognominatum ubi amnis

Mosella conlunditur Hheno, Rigomagum oppi-

dum est ; auch Ausonius (Mos. 478 tel qua Oer-

mnnicus sub portihus ostia solvis

)

und noch im
6. Jhdt. Venantius Fortunatus (carm. X 9, 47 tum
venio qua se duo flumina tungunt, hinc Rhenus
spumans, inde Mosella lerox) drücken sieh höchst

unbestimmt aus. Erst in der Not-dign. occ. XU 24
erscheint mb dispositione rin speetabilis ducis

Mogonliacensis der praelectus militum deten-

sorum ConHuentibus (vgl. hierzu Böcking); also

war die Station der Rheinstrasse um die Wende
des 4. und 5. Jhdts. ein mit milites delensores

belegter Wachtposten. Und ebenso erscheint im
6. Jhdt. bei Greg. Tur. hist. Fr. VIII 13 das

Castrum ConHuentes (vgl. Longnon Gfogr. de

la Gaule au VI* aiecle 368). Das beim Geogr.

Rav. IV 26 p. 234 genannte Conbulantia ist

wahrscheinlich mit ConHuentes IV 24 p. 227
(— Coblenz) identisch, über die römische Mosel-

brücke bei Coblenz (Pfahlbrücke) vgl. die aus-

führlichen Berichte von Schmidt, Nobiling,
Hoyer, Ehester Bonn. Jahrb. XLII 1—44 und
besonders Hübner ebd. 45—63.

2) Confluentes, in Raetien. Not. dign. occ.

XXXV (duz Raetiae) 82 praelectus numeri bar-

cariorum ConHuentibus sire Brecantia. Nach
B e r g k Zur Geschichte und Topogr. der Rhein-

lande 98 die Mündung des Rheins in den Bodensee
bei Rbeineck, nach andern (vgl. Hübner Bonn.
Jahrb. XLII 47) Coblenz am Zusammenfluss von

Aare und Rhein. Die Bezeichnung ConHuentia
Helrcliorum im Altertum ohne Beleg.

3) Confluentes, Zusammenfluss von Arar und
Rhodanus bei Lugudunum, wo der bekannte Altar

des Augustus stand, auf mehreren Inschriften ge-

nannt, aber immer mit Zusatz der Flussnamen.
B o i s s i e u Inscr. de Lyon 5 (= O r e 1 1 i 4018)
sacerdos Romae et Aug. ad aram ad ConHuentes

Araris et Rlwdani. Vgl. B o i s s i e u 84. 95. 114.

Liv. epit. 139. Hübner Bonn. Jahrb. XLII 47.

Bergk Zur Gesch. u. Topogr. d. Rheinlande 7.

Bei Cic. ad fam, X 34, 1 ist überliefert ab con
Hucnte ab Rhodano (dazu die adn. crit. von C.

F. W. M ü 1 1 e r p. LVI ed. a. 1896). [Ihm.)



873 Confluentia 874Conger

4) ad Confluentes, Station der Via Aemilia recht mit dem Eigentume zusammenfällt, da
zwischen Caesena und Ariminum, 8 mp. vom dauert seine Kraft insoweit fort, als es den Eigen-
ersteren, 12 mp. vom letzteren, Tab. Peut., also tümer gegen das Naehrücken der nachstehenden

in der Gegend des heutigen Savignano (vgl. CIL Pfandgläubiger sichert (sog. Pfandrecht an eigener

XI 6637), genannt von der Vereinigung des Ku- Sache), Dig, XLIV 2, 30, 1.

gone und Fiumicino, welche in römischer Zeit vor- Litteratur vgl. Windscheid Pand. 7 I 648
banden gewesen zu sein scheint, während jetzt § 215, 3, 753 § 248, 4,11 129 § 295, 9. 307
beide in getrenntem Bett sich ins Meer ergiessen. § 352. III 202 § 606, 14 358 § 665, 2, 4 . 4a.

Dieselbescheint gemeint mit der mutatio Conpetu, Dernburg Pand. 6
I 627 § 254. II 185 § 67.

welche das Itin. Hierosolyni. 615 12 mp. von Ari- 10 III 359 § 175. [R. Leonhard.]

ininum, 6 mp. von Caesena ansetzt, Desjardins Congavata, das vierzehntedergrossen Castelle

Table de Peutinger 117. [Hülsen.] am Wall des Hadrian im nördlichen Britannien,

5) Unter den Städten der Arevaker in Hispania das der örtlichen Reihenfolge der Castelle ent-

Citerior nennt nur Ptolemaios einen Ort Koft- sprechend nach Stanwiz, unmittelbar vor Carlisle

epXitrxa in der Gegend von Clunia (II 6, 55), wohl (jetzt Villenvorstadt davon) fallen muss (CIL VII

ad Confluentes oder ad Confluentia; aber auf wel- p. 159. Bruce Roman Wall5
, Lond. 1860, 29011.

;

chen Zusammenfluss zweier Humina die Bereich- Lapidarium septentrionale, Lond. 1875, 23911.).

nunggeht, ist bisher nicht ermittelt. [Hübner.] Die Not. dign. setzt den tribunus mhortis II Un-
it) Ort an der Einmündung der Save in die gottum nach C. (Occ. XL 48). Inschriften dieser

Donau, gegenüber von Singidunum (Belgrad), III 20 Cohorte sind bisher in Stanwiz nicht gefunden

m. p. von Taurunum (Semlin) entfernt (Tab. Peut. worden, wohl aber die von einigen anderen Truppen-
Confluentibus. Geogr. Rav. 214. 18: Confluen- teilen (CIL VII 914—920). [Hübner

]

ies). M o m in s e n Cn, III p. 417. [Patsch.] Congedua, kleiner Fluss in der Nähe von Bil-

7) ad Confluentes, Station in Armenia, mitten bilis. in Hispania Citerior, nur von Martial in

auf dem Wege von Satala nach Artazata, X m. p. der Schilderung der Umgebungen seiner Heimat-

östlich von Datamissa (d. i. Dätamithra? die Stadt erwähnt (I 49. 9 tepidi natabis lene Con-

heutige Burg Hasan-qal'a an der Arazesquelle gedi radum), jetzt Codes, Nebenfluss des Ibcrus.

tjaTa-sü); Tab. Peut. C. wird demnach die Stelle [Hübner.]

bezeichnet haben, wo sich der Qal'a sü mit der Conger, der yöyypex der Griechen, der Meer-

zweiten und längeren ArazesqueBe Pasin-sü, d. i. 30 aal. der jetzt im Kykladenmeer poi-yxniov oder

dem Phasis desXenophon, armen. Baseanget, ver- fyxeXvm genannt wird. Vgl. Aubert-Wimmer
einigt, also die heutige Station Köprü-köi .Brücken- Arist. Tierkunde I 126. Nach Nikander (Athen,

dorf Dieser Ansatz bietet auf der ganzen Heeres- VII 288c) hiess er auch ygt-Hoc, doch scheint

atrasse die sicherste Gewähr. [Tomaschek.] Diphilos beide zu unterscheiden (Athen.VIII 356a).

Confluentia s. Confluentes Nr. 2. Aristoteles rechnete ihn zu den Knorpelfischen

Confunio ist die Vermischung flüssiger Stoffe, (oeXdzy, Ael. XI 37) und beschreibt ihn als langen,

durch welche, wenn sie mehreren Eigentümern glatten Fisch (h. a. 1 5, 8 B Plin. VIII 72),

gehörten, Miteigentum entsteht, Dig. VI 1, 8, der nur zwei Flossen hat. Auf jeder Seite hat

1 fr. 4. 5 p. gl.. Man unterscheidet sie zuweilen er zwei Kiemen, eine mit einer, die andere mit

von der cnmmixtio. der untrennbaren Verbindung 40 zwei Reihen (h. a. 11 18, 41. vgl. Plin. VIII 78),

trockener Stoffe (z. B. Vermischung von Getreide- ferner eine kleine Speiseröhre (II 17, 45), wäh-

massen verschiedener Art) und behauptet, dass rend ihm Eierstöcke bald zngeschrieben (h. a.

bei dieser eine andere rechtliche Behandlung statt- VI 17, 176), bald abgesprochen werden (III 10,

finde als bei jener (vgl. statt vieler Arndts Pan- 68). Er nährt sich von Polypen (VIII 2, 217.

dekten § 151. Dernburg6 I 496 § 210). Es l’lin. IX 185). während ihm die Muräne gefähr-

ist jedoch nicht nur kein Grund für solche Unter- lieh wird (IX 2, 257. Plin. IX 185. Ael. V 48).

Scheidung ersichtlich, sondern es spricht auch und hält sieh eine Zeit lang verborgen (VIII

Dig. VI 1, 8, 2 dagegen. Dig. VI 1. 5 pr. und 15, 234. Plin. VIII 57). Er unterscheidet zwei

Inst. II 1, 28 sind aber überhaupt nicht auf eine Arten: die levxoi ydyygoi sind Fische der hohen

untrennbare, sondern auf eine trennbare Vcrbin- 30 Sec, die /UXaee; yöyygoi kommen sowohl in der

düng zu beziehen, Dig. VI 1, 5, 1 auf eine solche, hohen See als in der Nähe des Landes vor (VIII

die nicht durch einfache Wegnahme, wohl aber 13, 231. Opp. hal. I 118). Sie nähren sich von

durch Schmelzen trennbar ist (Leonhard Insti- Fleisch (VIII 2, 218) und fressen einander (VIII

tutionen 263). Litteratur bei Windscheid I’and.7 2, 218. Ovid. hal. 115; vgl. Birt De hal.

I 569 g 188. Dernburg Pand. 6
I 496 § 210. 1. Ovidio falso adscriptis 112). Die grössten Meer-

In einem anderen Sinne bezeichnet C. den aale wurden an der Küste des südlichen Spaniens

Zusammenfall von Gläubigerschaft und Schuld, gefangen (Strab. III 145), berühmt waren auch

namentlich bei Beerbung des Gläubigers durch die von Sikyon (Eudozos bei Athen. VII 288 c.

den Schuldner oder des Schuldners durch den Archestratos bei Athen. VII 293f. Philemon Com.
Gläubiger. Dig. XLVI 1. 71 pr. XLVI 3, 75. Die 60 II 500K ). Man kochte ihn mit Grünzeug in Salz-

Schuld ist hier getilgt, da der Gläubiger selbst lauge (Archestratos bei Athen. VII 293f.). Er
Herr der schuldnerischen Vermögensmasse ist, galt für weniger schmackhaft und nahrhaft als

aus der sic befriedigt werden soll. Auch bei ding- der Flussaal, aber für leichter verdaulich (Di-

lichen Rechten findet eine Tilgung durch ein Zu- philos bei Athen. VIII 355 d. aus ihm Hikesios

sammenfallen der Berechtigung und des Eigen- Athen. VII 288c und Xcnokrates bei Orib. I 135).

tums an der belasteten Sache statt (Dig. VIII Träume von ihm bedeuten, dass Hoffnungen nicht

6. 1. XXX 116, 4), weil auch hier das Recht in Erfüllung gehen (Artcmid. oneir. I 14. 109H.)

keines weiteren Schutzes bedarf. Wo ein Pfand- [M. Wellmann»]
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Congiarium. Von eongius abgeleitet bedeutet Unter Augustus, Jessen Freigebigkeit lange Zeit

C. ein gewisses Maas Wein oder öl, welches, ge- ohnegleichen blieb (Mom rasen Res gestae p. 58ff.),

wohnlich von einem Magistrate oder einer Person, bewahren diese Verteilungen noch den Charakter

die eine quasi-magistratische Stellung im Staate rein privater, zwangsloser Geschenke in Geld oder

einnimmt, an mehrere von ihm abhängige Perso- Naturalien (Geld, Mommsen Res gestae p 59.

nen oder an das ganze Volk unentgeltlich ausge- 62. 157. Marquardt St.-V. II 138. Korn, Mon.
teilt wird, nicht im Namen des Staates, sondern Anc. XV 11. 12. Suet. Aug. 41; vgl. Rev. nura.

als rein private Freigebigkeit. Solche Geschenke 1898, 259f.). Allmählich aber werden Gcldvertei-

sind öfters von Magistraten und Candidaten zur hingen zur Regel und die zwanglose Freigebigkeit

Magistratur an das römische Volk als Zulage zum 10 zu regelmässigen Zahlungen, die grösser oder kleiner

trumentum (Liv. XXV 2, C. gegeben von einem sein können, aber nicht ausbleiben dürfen, wiebe-

Aedil, vgl. Plin. n. h. XV 2. Uv. XXXVII 57, sonders der bekannte Fall von Galba lehrt (Suet.

von einem Candidaten zur Censur. Plin. n. h. XIV Galb. 16— 17. Tac. hist. I 5. Dio LIV 3, 3; vgl.

96, von einem siegreichen Feldherrn, vgl. Cic. Dio LIX 2, wo von Caligula das Anrecht des

Philipp. II 45), auch von Provincialmagistraten Volkes auf das C. ausdrücklich anerkannt wird),

an ihre cohors praetoria und Legionen als Zulage Dadurch wird die private Freigebigkeit that-

zur Naturalverpflegung und zum Solde (Morn in- sächlich zu einer Staatsinstitution, und damit

sen St.-R. I 300, 2) verteilt worden. Schon früh- steht wohl im Zusammenhänge, dass die Mittel

zeitig wurde es üblich, diese Naturalgeschenke dazu nich mehr aus der kaiserlichen Privatscha-

durch Geld zu ersetzen, besonders bei den Ge- 20 tolle, sondern aus den Staatscassen genommen
schenken an die cohors praetoria, die gegen das werden; leider aber sind wir nicht in der Lage,

Ende der Republik zu regelmässigen wurden hier wie auch in mehreren anderen Fällen den

(Mommsen a. a. 0.; auf die Könige wird die Zeitpunkt festzustcllen, wo dies zum erstenmale

Sitte, sowohl Geld- als Naturalienverteilungen zu geschah, und dieCassen zu bestimmen, aus welchen

veranstalten, zurückgeführt vondem Chronographen das dazu nötige Geld genommen wurde (Augustus

des J. 354, der wahrscheinlich aus Sueton schöpft, bestritt die Kosten seiner C. teilweise ex mani-

Mommsen Abh. der sachs. Gesellschaft, phil.- biis, teilweise aus Privatmitteln, Mommsen Res

hist. Classe II 1 [1850], 649, 10). Rein privater gestae p.58ff. KniepSocietaspublicanorumllßlf.;

Natur bleiben diese Gesetze auch in der ersten zuerst unter Traian begegnen wir einem directen

Kaiserzeit. Der Charakter aber und der Mass- 30 Zeugnisse, dass sie dazu aus öffentlichen Geldern

stab dieser Verteilungen verändert sich seit Caesar genommen wurden, Plin. paneg. 41). Die Sache

gründlich. Caesar zuerst verteilte Geld an das hängt eng zusammen mit der allmählichen Ver-

ganze Volk und nur als Zulage dazu Korn und staatlichungdeskaiserlichenPrivatvermögenseiner-

Ö1 (Suet. Caes. 38. Dio XLIII 21), seit ihm ge- seits und andererseits mit der Entwicklung der Idee,

hört auch das Recht, Spenden an das Volk zu ver- dass das, was dem Staate gehört, ebensogut des

teilen, thatsächlich ausschliesslich dem Princeps. Kaisers Eigentum ist. Natürlich werden eine

Selbst Agrippa unter Augustus verteilt nicht Geld, Zeit lang die Kosten der largitiones ebenso aus

sondern öl (Dio XLIX 43). Wenn in der Kaiser- Privat- wie aus Staatsmitteln von den Kaisern

zeit Geld oder Naturalien nicht vom Kaiser selbst, bestritten.

sondern thatsächlich von einem Mitgliede der 40 Uber die Natur und die Verteilungsart der C.

kaiserlichen Familie oder einem Feldherrn ver- sind wir für die ersten drei nachchristlichen Jahr-

teilt werden, so geschieht es in der Form, dass hunderte ziemlich gut unterrichtet. Die Geschichte

der Spender doch der Kaiser bleibt, er aber die Schreiber dieser Periode, wie besonders Tacitus,

Spenden nicht in seinem Namen, sondern im Sueton, Cassius Dio, die Script, hist. Aug., Hero-

Namen eines andern verteilt (nomine alieuius: dian und andere verzeichnen für gewöhnlich die

Mon. Anc. III 7f. : nomine, meo. Tac. ann. II 42: wichtigsten €. jeder Regierung; aus dem 4. Jhdt.

nomine Germaniei; vgl. die Tessere CIL XV 2 haben wir ein Verzeichnis der hauptsächlichen C.

p. 995, 1. Hist. Aug. Anton. Diadum. 2). Be- der Kaiserzeit in dem Chronographen des J. 354

6onders häufig wird diese Vertretung durch die n. Chr.; das Verzeichnis beruht sicher nicht auf

Verteilungsmarken (tc**erae numariae s. u.) be- 50 officiellen Documenten, sondern ist aus Schrift-

zeugt, So erscheinen auf denTesseren Livia unter Stellerzeugnissen compiliert (Mommsen Abh. der

Caligula, Iulia unter Augustus, Antonia Frau des sächs. Ges., phil.-hist. CI. II 1850, 599. 644ff.l.

Drusus unter Claudius, Britannicus unter demsel- Es ist auch nicht vollständig und kann selbst

ben, Agrippina und Nero unter demselben, Nero auf Grund der uns bekannten Schriftstellerzeug-

mit seiner Tochter Claudia. Sabina mit ihrem Ge- nissc vervollständigt werden. Weitere Angaben

mahle Hadrianus. ebenso Suetonius Paullinus und haben wir in den Münzaufschriften und Bifdern,

der König von Armenien auf den Tesseren des wo die C. häutig erwähnt und die einer Regie-

Nero, Rostowzew Etüde sur les plombs anti- rung öfters der Reihe nach durch Zahlen gekenn-

ques, Rev. num. 1898. 77 ff., bes. 100. Besonders zeichnet werden (die Münzen lassen sich leicht

lehrreich ist die Tessere der Antonia, wo auf einer 60 aus der Sammlung von Cohen zusammenstellen;

Seite das Bildnis der Antonia mit Aufschrift, auf in den älteren numismatischen Arbeiten sind diese

der anderen die Aufschrift: ex liberalitatc Ti. Münzen mehrmals zusammengestellt worden. z.B.

Cltrudi Cae(saris) Ang(usti) steht. bei Kasche Ltxicon totius rei numariae s. congoi-

Durch diese Geschenke fesselten die Kaiser das rium und liberulitmt). Eine viel ergiebigere Quelle

römische Volk an ihre Person, ebenso wie sie sind die Bilder und Aufschriften der tesserae

dies durch die Frumentationes zu erreichen sucht- numariae , die in ziemlich grosser Fülle vorhan-

ten und wie sie durch Geld- (donutivo ) und Acker- den sind: manche C. bezeugen sie allein und

Verteilungen die Soldaten in der Treue erhielten. lehren uns manche wichtig* Einzelheit üb«r die
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Natur und Verteilungaart der C. kennen (Rostow-
ze« Kev. num. 1898, 77ff. 2510.). Dennoch kann
man keine vollständige Zusammenstellung der C.

geben, wie jeder Vergleich unserer litterarischen

und numismatisch -antiquarischen Quellen lehrt.

Die Münzen verzeichnen die C. sehr unregelmässig
und werden ausgiebiger erst im 2. Jhdt., nichts-

destoweniger geben sie uns zuweilen mehr, als

die litterarischen Quellen, selbst für das 1. Jhdt.

Andererseits geben uns die Tesseren, hauptsäch-

lich für das erste nachchristliche Jahrhundert,

eine ganze Reihe von C., welche weder aus Münzen,
noch aus Texten bekannt sind. Besonders lehr-

reich ist dafür die Regierung Neros. Der Chrono-

graph und die geschichtliche Überlieferung (Tac.

ann. XIII 81. Suet. Nero 10) verzeichnen nur ein

0„ die Münzen zwei, die Tesseren aber bezeugen

eine ganze Reihe solcher, die sich alle anf be-

kannte Thatsachen aus der Regierung Neros be-

ziehen lassen (Kev. num. 1898. 9811.).

Wir haben schon erwähnt, dass in der Kaiser-

zeit bei den C. ausschliesslich Geld verteilt wurde.
Gewöhnlich aber führt man noch andere Gegen-
stände, die als C. verteilt werden sollten, an (Th4-
denat bei Daremberg et Saglio Dict. des

ant. I 1442f.; vgl. F.spärandieu Diz. epigT. II

599f.: in Wirklichkeit beziehen sich die Stellen,

die das bezeugen tollen, auf andere Verteilungs-

arten. wie auf die ganz unregelmässigen Spenden,
welche im Theater, Amphitheater oder Circus

durch Ausstreuen der sog. tesurrae mininies (s.

M i s s i 1 i a) ausgeteilt wurden (DioLXI 18. Snet.

Nero 11). oder (Hist. Aug. Alex. Sev. 22. 26;

Aurel. 35. 48) aul die Zulagen, nicht zu den C..

sondern zu den regelmässigen täglichen Brotver-

teilungen der späteren Zeit und auf die täglichen

Naturalienverleihungen (Austeilungen von öl,Wein,
Schweinefleisch s. 0. Hirschfeld Philol. 1870,

190.).

Teilnehmer an den C. waren alle, die an den
Frnmentationes teilnahmen, alle iiicisi (Plin.

paneg. 25f. Hist. Aug. Ant. Diadum. 2. Mcmm-
sen Die Tribus 1940. Hirschfeld Philol. 1870,

9), auch Kinder vom zwölften Jahre an (Suet.

Aug. 41). Zuweilen aber wurden zu den Ver-

teilungen auch Kinder unter elf Jahren zugelassen,

so unter Augustus (Suet. a. a. 0. Dio LI 21)

und Traian (Plin. paneg. 26; vgl. die ähnliche

Massregel unter Macrinus, Hist. Aug. Ant. Diadum.
2; s. auch CIL VI 10228. Hirschfeld Philol.

1870, 8. M o m m s e n Die Tribus 193, 47).

Die Anlässe zu den Verteilungen waren ver-

schiedenster Arten, wie grosse Staatsfeste, bei

denen eine Verteilung des C. zur Regel wurde,

z. B. Thronwechsel (Thödenat a. a. 0. 1443,

vgl. die Tessere CIL XV 2 p. 995, 2 mit der
Aufschrift: diei imperi Hadr(imi) Aug(usti)

IrKiriter); hiebei kann natürlich auch an eine

Verteilung bei einem Anniversarium des Kaisers

gedacht werden); dies tirocinii des Thronfolgers
oder seine deductio in forum (Thädenat a. a. 0.;

vgl. die Tessere Rev. num. 1898, 79); Adoption
des Thronfolgers (Thädenat 1444; vgl. die Tes-

seren Rev. num. 1898, 82. 99. 88. 252); Verleihung
der tribunieia potestas (Tessere Rev. num. 1898,
89.253. vgl. Hist. Aug. Ant. phil. 27); Verleihung
des Consulats an den Thronfolger (Thädenat
1444); grosse Siege und Triumphe (Thädenat
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1443; vgl. die Tesseren Rev. num. 1898, 78. 94
(Augustus). 82.100 [Nero|. 85. 251 f. (die Flavier]

undandere ebd.); grosse Empfänge von Staatswegen
(Rev. num. 1898, 100); grosse öflentliche Bauten
(PortusTraianus. Rev. num. 1898. 86. 252) und ähn-

liches. Bei allerlei Familienereignissen war es in

Korn üblich, nicht blos in der kaiserlichen Familie,

Verteilungen an Bekannte oder sogar an das ganze
Volk zu machen (Plin.epist. X 117. Apul. apol. 88).

Diese rein privaten Spenden werden nur selten in

unseren litterarischen Quellen erwähnt, so z. B.

als Coramodus heiratete (Hist. Aug. Ant. phil. 27);

desto öfter bezeugen solche C. die Tesseren, so als

Iulia. die Tochter des Augustus, heiratete (?) (Rev.

nnm. 1898, 79), als Claudius den Namen Britan-

nicus an seinen Sohn verlieh (? ebd. 91); als Pop-

paea dem Nero die Tochter Claudia Augusts gebar

(ebd. 102); bei der Consecration eines Mitgliedes

der kaiserlichen Familie (ebd. 87 nr. 252); bei

anderen Gelegenheiten zu Ehren eines Verstorbe-

nen oder lebenden Mitgliedes der kaiserlichen

Familie: ebd. 79. 96 (Livia). 80 nr. 98 (Antonia

Drusi). 83. 99 (Agrippina). 87 (Sabina Hadrians

Frau), vgl. Dio LlV 29 (Augustus zu Ehren des

verstorbenen Agrippa). Endlich bei anderen Er-

eignissen im Leben des Kaisers, wie z. B. Nero

bei seinem artistischen Triumphe (Rev. num. 1898,

101 ).

Die Höhe des C. wird öfters angegeben; man
bemerkt dabei eine allmähliche Steigerung der

Summen (Marquardt St.-V. II 139f.) sowohl in

Bezug auf die Höhe jedes einzelnen Geschenkes,

wie auf die Zahl der Geschenke. Leider aber

erlaubt das unvollständige Material, das wir be-

sitzen, keine sicheren Schlüsse, selbst in ganz
allgemeiner Haltung. Es hing natürlich vom
Willen des Kaisers bei jeder Verteilung ab, ge-

wissen Classen höhere Summen zu bewilligen, zu-

weilen bekommen die kinderreichen Bürger mehr
wie die anderen (Die LX 25, 7. H i r s c h f e 1 d
Philol. 1870, 9).

Es bleibt noch die Frage zu erörtern, wie und
wo die Verteilung der C. stattfand. Material für

die Entscheidung dieser Frage liefern uns manche
Darstellungen auf den Münzen (besonders lehr-

reich sind einige Grossbronzen des Nero, Cohen
I 293 nr. 68, und Nerva, Cohen 11 4 nr. 37-39),

einige Erwähnungen bei den Schriftstellern, ein

Relief des Constantinbogen, welches eine Geld-

verteilung durch den Kaiser darstellt, endlich die

Tesseren. Man ersieht daraus, besonders aus Jen

Darstellungen der Ceremonie, dass der Kaiser als

Spender die Verteilung persönlich leitete. Der
Act dieser persönlichen Verteilung wird sowohl

auf dem Relief, wie auf den Münzen dargestellt.

Wir Behen den Kaiser auf einem suggestun sitzend,

neben ihm stehen ein oder mehrere Geholfen, von

denen einer die ausgegebenen Summen notiert

(Münzen des Nero) oaet verrechnet (das Constan-

tinsrelief); neben dem suggestun erscheint zuweilen

ein Soldat (auf den Münzen; später wird er durch

die personifleierte Liberalitas ersetzt) mit einer

tabula auf einem Stocke befestigt in der Hand
(wahrscheinlich der tablifer,Rostowzcw Commen-
tationes phiiologicae zu Ehren von J. W. Pomia-

lovskij, Petersb. 1897, 1310. [russisch); auf der

tabula wird öfters ein Quincunx dargestellt). Zu
demKaiser schreiten die oder der Empfänger Bftera
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mit Kindern an der Hand oder in den Armen. einzelnen an einem bestimmten, nicht an einem
Das Local, wo die Scene Bich abspielt, wird aut einzigen Tage stattfand; dabei wird wohl auch
einigen Münzen durch eine Statue der Minerva dem Verfasser der einzige Tag, an welchem die
charakterisiert, vielleicht ist das amtineni euriae Tesseren für das C. ausgegeben wurden (Plin.

thaleidieum gemeint. Aut dem Relief sehen wir paneg. 26). vorgeschwebt haben,
eine portieue mit mehreren Rechnungsbureaus. Wir haben »ehon erwähnt, dass der Brauch,
wahrscheinlich die portim» Minueia (s. u.). Com- C. auszuteilen, von privaten Spenden ausgegangen
modus verteilte eines seiner C. in der basilica ist. Die kaiserlichen C. haben der Sitte neues
Traiam (Hist. Aug. Comm. 1). E6 ist aber Leben gegeben und sie auch in die Municipien
kaum denkbar, dass jede Verteilung wirklich vom 10 verpflanzt, wo die Verteilung im Municipalleben
Kaiser persönlich nicht blos eingeleitet, sondern eine grosse Rolle gespielt haben (Plin. epist. ad
auch zu Ende geführt worden wäre, obwohl es Trai. 116-117 [117—118], Apul. apol. 88, vgl die

für einige C. zweifellos ist (so Claudius, Dio LX zahlreichen Inschriften gesammelt von 0. Toller
25. 7—8: ob fävtoi mal ndrta avxoe bilrctut a'/la De spectaculis, cenis, distributionibus in muni-
xai ol yafißpo! axnov, huMimtf ini ultlove r/ui(tat cipiis romanis occidentis imperatorum aetateexhi-

r) iid&oote lyhno xai ijiMiijoz xai bixdaai h bitis, Altenburg, 1869, 77ff. und die Tesseren

zatrtaK, vgl. Hist. Aug. Comm. 1). Gewöhn- Rev. num. 1896, 466B.). Dabei wurde aber von

lieh praesidierte der Kaiser wohl nur bei der Ein- den Reichsbehörden streng darauf geachtet, dass

leitungsceremonie, die Verteilung wurde nachher diese Verteilungen nicht zu wirklichen C. würden,
von anderen zu Ende geführt. Der Kaiser selbst 20 sondern imRahmen der privatenFreigebigkeit blie-

verteilte, wie das Constantinsrelief zeigt, Geld, ben (Plin. a. a. 0. 116 rereor .... ne ii ipti millt

gewöhnlich aber bekamen die Participanten Tea- Aomine» interdum etiam plures roeant modunt
seren, die sog. tesnerae. numariae (Suet. Aug. eieedere et in tperiem dianomts tneidere rittt

41, vgl. Rev. num. 1898, 257ff.), die jedem Em- nntur, vgl. ebd. 117 die Antwort Traians; mcriln

pfinger das Recht auf den Empfang der festge- rererit ut in npeeiem dianomen incidal invitatio:

setzten Summe gaben. Dieser Tesseren besitzen dianome ist der griechische Ausdruck für öBent-

wir ein ganze Anzahl, wie wir oben mehrmals liehe Verteilung, s. Philo a. a. 0.; andere Ter-

erwähnt haben. Für die Verteilung der Tesseren mini sind honen und bdtooie oder Auiiooi*.

und die Auszahlung der Summen gab es natür- Mon. Ancyr, c. 15). Damit hängt zusammen,
lieh keine speciellen Beamten; die Tesseren wurden 80 dass, wiedielnsehriftenbezeugen.inden Municipien

sicher, wie erwähnt, in feierlicher Versammlung bei Geldverteilungen fast immer die Fiction er-

(eontio) an einem bestimmten Tage, wenn nicht halten wurde, das Geld sei zum Ankäufe eines

vom Kaiser selbst, so doch von seinen nächsten Epulum verteilt (Marquardt-Mau Privatleben

Vertrauten oder Mitgliedern seiner Familie, aus- 209; vgl. Epulum und Sportula). Aus den-

geteilt. Das Geld nachher zahlten die Beamten selben Gründen werden in den Municipien private

und zwar die, die die regelmässigen trumeil- hvmentationen vermieden (T o 1 1 e r a. a. 0. 93);

tatiimes (s. F r u m e n t a t i o) leiteten, also die die Kornversorgung lastet auf den municipalen

Beamten der portieue Minueia. Dies wird aus- Beamten als solchen (Hirschfeld Philol. 1870,

drücklich durch zwei längst bekannte Tesseren 83B.).

bezeugt. Auf einer (Garrucci Piombi Altieri 40 Wenn diese Regel in den Municipien so con-

Taf. lll 1) liest man: de (oder d(i)e, Hirschfeld) sequent durchgeführt wurde, bo geschah es desto

Hb(eralilate) l tor(o) IV und auf dem R Minueia; mehr in Rom selbst, wo es Privatleuten und selbst

auf der anderen (0 r e 1 1 i 3360): Ant(onini) Au- Magistraten sicher streng verboten war, grössere

gfueti) lib(eralilat) LI (nach der wahrscheinlich Verteilungen an da» ganze Volk vorzunehmen,
richtigen Lesung des P. Leslea II. vgl. Hirsch- Dagegen galten manche kaiserlichen Spenden nicht

feld Philol. 1870, 17) und auf dem R Ini/men- nur Rom, sondern auch den römischen Bürgern
tatio) n(nmrro) LXI. Dadurrh wird ausdrück- in den italischen und selbst provincialen Muni-

lich bezeugt: erstens dass die liberalitate» in der cipien; so verteilte man öfters Geld im kaiser-

Minucia ausgezahlt, zweitens, dass sie zuweilen liehen Namen an die iurenes, wie mehrere Tesseren

oder sogar regelmässig mit den regelmässigen 50 lehren (Rev. num. 1898, 278 und 465). ganz ah-

Irumrntationee verbunden worden sind. Diese gesellen von den Spenden an die in Italien und
Angaben werden durch die Darstellung auf dem den Provinzen angesiedelten Veteranen (Mon. Anc.

Constantinsbogen bestätigt; da« dort dargestellte III 7. 8. VII 17— 18. MommBen Res gestae2

Local mit seinen Rcchnungsbureaus kann kaum p. 60) und die in den Festungen und Municipien

etwas andere» sein als die Porticus Minueia mit garnisonierenden Soldaten (Dio LIX 2). Als Bei-

ihren 45 oetia. Die Verteilung der Tesseren ge- spiel für grössere Geld- und Kornverteilungen an

schah natürlich an einem bestimmten Tage: wenn die Municipien aus der späteren Zeit kann eine

ein Tag nicht ausreichte, so nahm man auch den Verteilung aus dem J. 881 n. Chr. in Gortvn

oder die folgenden dazu. Die Auszahlung alter dienen (Museo ital. di antichitä dass. III 709).

ebenso wie die Austeilung der Tesseren für die 60 Mommsen Die Tribus 193B. Marquardt-
Irumentatiunex geschah natürlich nur allmählich Dessau St.-V. II 136. Thedenat bei Darem
in mehreren Tagen (s. die Inschriften der incisi berg et Saglio Dict. des ant. I 1442B. Esp#-
und der Beamten, wo der Tag angegeben wird. CIL randieu bei Kuggicro Dizion. epigr. II 599B.

VI 10223—10225, vgl. die Tessere mit der Auf- Rostowzew Rev. num. 1898, 77B. (Kostowzew.)

schrift d(ir) llll. Hev. num. 1898, 267). Die Congius, ein römisches Flüssigkeitsmass, der

Gründe, die Hirschfeld (Philol. 1870, 19) da- achte Teil einer Amphora, mithin = 6 eettarii

gegen anführt, halten nicht Stich. Philo leg. ad = 12 heminae. Das Gewicht des einen C. füllen-

Gai. 23 sagt nur. dass die Verteilung an jeden den Weines war durch Volkslwschluss auf zehn

oogle
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Pfund festgesetzt. Mithin war dieses römisehe Congri (Geogr. Rav. 178, 8), ein Ort an einem

Mass gleich dem attischen xoöc, dem ein Wein- mutmasslich von Porolissum ausgehenden, den

oder Wassergewicht von '/s solonischem Talente dakisehen Nordosten Tyra zu durchsehneidenden

(1 Talent= 80 röm. Pfund) zukam. Fest, p. 258 Handclswegc gelegen, erst Station vom Aus-

Müller. Paul. p. 259. Volus. Maec. 79. Carmen gangspunkte; vermutlich das jetzige Szamos-Ujvär

de pond. 59ff. Hultsch Metrologie’ U8ff. 506f. an der kleinen Szamos (K icpert Formae orbis

Ein unter Vespasian im J. 75 auf dem Capitol antiqui XVII 4, 39). Hier befand sich ein Lager

gesichtes Massgefäss, der sog. farnesische C., hat (J. Ornstein Arch.-epigr. Mitt. XIV 168(1. J.

beim Nachmessen einen Betrag von 3,38 1 ergeben. Jung Fasten der Provinz Dacien 137 und Mitt.

Das ist etwas zu hoch, denn nach dem Volks- 10 des lnstitus f. österr. Geschichtsforschung. IV. Er-

beschlusse und im Vergleiche mit altägyptischem gänzungsbd. 10, 5), das von der ala II Panno-

Gewichte und Hohlmasse kommen auf den C., wie niorum besetzt war (CIL III 1633, 3 = 8074. 5.

auf den attischenChus, nur 3.281. Hultsch Metrol. 882 [vgL p. 1377]. 12540. Arch.-epigr. Mitt. XIV
128f. 704A. und vgl. o. Bd. III S. 2527. Wieneben 172,1. C i c h o r i n s o. Bd. I S. 1254). Berner-

dem römischen Modius als Doppelmaas ein easfren- kenswert ist auch, dass hierein mil. [le]g. X[lll ]

tis modiu

s

(s. d.) bestand, so wird von Hieron.in gern. Antoninian[ae] libr. cos. n. stationiert war.

Ezech. 4, 9 ein eastrensis seztarius erwähnt und Neben dem Lager entstanden cambae (Ornstein
zu 2 attischen Choen= 2 italischen seztarii be- a.a. O. CIL III 833. Arch.-epigr. Mitt. XIV 173,

stimmt. Hier gebraucht Hieronymus das Wort 2. 174), in denen auch Mithras verehrt wurde
seztarius (wie auch sein Zeitgenosse Epihanios 20 (CIL III 12540= F. Cumont Testes et monu-
das gräcisierte (larrjt, Metrologie 716) in dem ments figuräs relatifs aux mvsteres de Mithra I

allgemeinen Sinne eines landesüblichen Hohlmasses;
der Italiens seztarius ist bei ihm, wie auch die

Gleichstellung mit dem attischen Chus beweist,

nichts anderes als der römische C., mithin der

eastrensis seztarius ein Doppel-C. im Betrage

von 12 eigentlichen römischen Sextaren = 6,56 1.

Mit diesem provincialen Masse stellt dann Hiero-

nymus den ludaicus seztarius, d. i. das hebrä-

ische Hin (Metrologie 450. 456), im Betrage von

12 Log= 6,06 1, zusammen. [Hultsch.]

Congonnetiacus, Sohn des Arvernerkönigs

Bitnitus. nach dessen Gefangennahme durch die

Römer 633 =: 121 gleichfalls nach Italien ge-

bracht (Liv. ep. LXI), später als Freund und
Bundesgenosse Roms wieder in seine väterliche

Herrschaft eingesetzt (Diod. XXXIV 36: Koruo-
rtank). [Münzer.]

( ongonnetodnmnuH, einer der Führer der

Carnuten bei der Erhebung des J. 702 = 52

gegen die römische Besatzung von Cenabum (Or-

leans), die das Signal zum allgemeinen Aufstand
der Gallier gab (Caes. b. g. VII 3, 1). Vermut-

lich erhielt C. trotzdem von Caesar Verzeihung,

da sein Sohn dessen Namen führte: C. lulius

Congunnetodubni I. Vollinia tribu Virtor (Hol-
der Altkelt. Sprachschatz llOOf,). [Münzer.]

Congrae et Reilae, zwei Völker der skythi-

schen Region nördlich vom Tyras oder Danaster,

Geogr. Rav. p. 1 14, 16: derselbe verzeichnet p. 178,

8 im Ansehiuss an das dakische Porolissum die

Station Congri (». d.). In jener Region sassen

die germanischen Bastarnai gemischt mit kelti-

schen Stämmen; die Laute eon-gra und eon-ger

machen ganz den Eindruck keltischer Bildungen;
vgl. kelt. gern, ger- .verehren, lieben“, also C.

.Freunde, Mitgenossen'. Die Reitae dagegen deuten

sich eher als germanische oder gotische Hraitha.

nach R. M u c h (Ztschr. f. deutsches Altertum

1895) etwa ,die Auserlesenen'; vgl. ags. Hrä-

das, Hräd-gotan, anord. Hreid-gotar; nach der

Hervara-saga war zur Hunnenzeit Danpar-atadir

.Dnäpr-stadt“ = Kijew Hauptburg von Reidgota-

land, das sich bis zu den Karpaten oder .chorwa-

tischen Felsen“ Harvada-fjöll ausdehntc; die Reitae

lassen sich aus hunno-türkischen Sprachtnittclu un-

möglich deuten, eher ginge dies an mit C.

[Torna schek.]

lir. 281 a). Der Ort hat bis ins 3. Jhdt. seine

Bedeutung bewahrt (CIL III 6246. Arch.-epigr.

Mitt. XIV 173, 2). In Szamos-Ujvär und beim
nahen Marktflecken Szäk befanden sich römische

Tagbaue auf Salz. [Patsch.]

Coniectio causue bezeichnet im Process vor

dem Privatrichter die dem mumm perorare vor-

aufgehende kurze Darstellung des Sach- und Streit-

standes seitens der Parteien. Unrichtig dürfte es

sein, dabei mit Keller ,vor allem an einen Vor-

trag iilier die vollzogene Legisactio“ zu denken.

So sicher der Richter irgendwie Kenntnis erhalten

musste von dem Wortlaut der in iure gebrauchten

Spruchformel, so wenig kann nach den Quellen

eine derartige Mitteilung, falls sie überhaupt zur

C. c. gehörte, deren wesentlichen Inhalt ausge-

macht haben. Wenn Gaius (IV 15; dazu Sab.-

Paul. Dig. L 17, 1) von den Parteien sagt, dass

sie nach der Ankunft vor dem Iudex zuerst breviter

ei et quasi per indieem rem ezponere lolebant

und dies eine quasi causae suae in brerr coactiu

nennt, so hat er wohl eine übersichtliche Vor-

führung der Thatsachen im Auge, auf die sich

der Erwerb wie die Bestreitung der in den Process

gezogenen Rechte stützt (so Karlowa). Hiernach

wird man auch den Zweck der C. c. nicht darein

setzen, die Parteien .gleichsam zu legitimieren.“

Vielmehr sollte sie das leisten, wozu die Kenntnis

def iA’gisactio allein nicht ansreicht: sie sollte

den Richter so weit einführen in die Streitsache,

dass er die Fähigkeit gewann, die folgende Ver-

handlung zwickmassig zu leiten. Wo es zur Ver-

handlung nicht kam. weil eine der Parteien aus-

geblieben war, da fiel auch die C. c. weg. (e. Art.

Abscntia. Addicere Bd. I S. 121. 349L). Dies

letztere ist zuverlässig der Zwölftafelstelle bei

Gell. XVII 2, 10 zu entnehmen, obwohl nicht alb-

Textworte gesichert sind. Das Gesetz spricht

ohne Zweifel von unserer C. c. (Gai. IV 15 soh

bunt steht nicht entgegen) und verlangt, dass sie

vor sich gehe ante meridiem. Die peroratxo sollte

sich unmittelbar anschliesscn; die Annahme, dass

sie erst in einem zweitenTermin nachfolgte, scheint

mit dem Wortlaut des Gesetzes kaum vereinbar.

Bestimmt bezeugt ist die C. c. nur für den durch

Legisactio begründeten I’rivatprocess vor eine m
Richter; doch gehörte sie vermutlich auch dem
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Reehtsgang vor den Centumvirn an. Dagegen
wäre sie, wenn die Zeitformen bei Gai. IV 15

(.aolebant-dicebatur) mit Vorbedacht gewählt sind,

weder in den Sehriftformelprocess übernommen
noch in das reformierte Legisactionenverfahren der

Kaiserzeit. Indes haben jene Imperfecta mitten

in einer Schilderung des alten, von AugustuB be-

seitigten Spruchprocesses nicht gerade durch-

schlagende Beweiskraft. Masnrius Sabinus bei

Paulus (Dig.L17, 1) rieht die C. c. noch heran

ru einer Vergleichung, ebenso schreibt sie Gell.

V 10, 0 dem hier augenscheinlich romanisierten

Proresse rwischen Protagoras und Euathlus zu;

freilich kann letzterer eine Quelle aus voraugUBtei-

srher Zeit benutzt haben. Jedenfalls wissen wir

nicht, wodurch die C. c. im späteren Process ent-

behrlich wurde. Durch die Vorweisung der Schrift-

formel (Gai. IV 141) wird der Privatrichter häufig

nicht besser unterrichtet gewesen sein als ehe-

mals durch die Mitteilung der Legisactio.

Quellen. Das oben genannte Zwölftafelgesetz

aus Gell. XVII 2, 10 gilt fast allgemein (s. aber

Karlowa Röm. Civilprocess 268—270) für iden-

tisch mit dem vom Auct. ad Her. II 20 ange-

führten (so Schoell l,eg. XII tab. 118. Bruns
Fontes iur. Rom. 1° I8f. M. Voigt Die XII Tafeln

I 696. Huschke Röm. Jahr. 814, 227. Bech-
m a n n Legisactio sacramenti 26f.), obwohl sich

die Übereinstimmung auf drei Worte beschränkt.

Möglich ist die Verknüpfung nur durch Text-

änderungen hier und dort. Hsl. überliefert ist

bei Gellius «mieumf und eoftittMlit (H e r t z),

beim Auct. ad Her. cuicito und conicito, eonitito

(Marx); daraus hat man coniciunto gemacht (s.

z. B. Mommsen bei Bruns a. 0.). Das Ge-

setz bei Gellius betrifft unverkennbar den von Gai.

IV 15 (wo Studemund mit Recht das hsl.

collectio durch coniectio ersetzt) geschilderten Vor-

gang vor dem Privatrichter; die Notwendigkeit
einer Textverbesserung ist kaum nachzuweisen.

Dagegen bezieht man den Legalsatz im Auct. ad
Her. besser auf das Verfahren in iure, wenn
mit Lachmann (in Lucret. de rer. nat.1 p. 349)

u. a. statt cuicito etwa ronacito (= cognoscito)

geschrieben wird. Wesentlich unterstützt ist diese

Deutung durch Gaius lib. primo ad leg. duodec.

tab. Dig. II 4, 22, 1
;

qui in i u s rocatua rat,

. . . dimittendua eat, .... ai, dum in iua
renitur, de r e tranaactum turnt. Gaius Vor-

lage sind hier allem Anschein nach die Worte
der Zwölftafeln beim Auct. ad Her.: Hem ubi

pagunt, orat(o); ni pngunt . . . Weitere Erwäh-
nungen der C. c.: Afranius bei Nonius p. 267.

Gell. V 10, 9 (wo das überlieferte consialendaeque

schwerlich haltbar ist). Paul.-Sah. Dig. L 17, 1

(die grammatisch naheliegende Beziehung des

Sehlussatzes auf C. c. statt auf regula ist aus

sachlichen Gründen abzuweisen). Ps.-Aseon. in

Verr. p. 164 Or. (aus Gai. IV 15 oder aus einer

von diesem benutzten Quelle).

Litt erat ur. Ph. E. Huschke in Imman.
G. Huschke Analecta litteraria (1826) 106: Das
alte Röm. Jahr 314; Die Multa 448, 261. Zim-
mern Geschichte d. Röm. Privatrechts III 105f.

396, 8. Puchta Institutionen 10 471f. 527.537 gg.
W'etzell Röm. Vindicationsprocess 56f. Kellcr-

Wach Röm. Civilprocess* § 13 z. n. 200. § 66,

759. W. Rein Privatrscht u. Civilprocess d. Römer

Conistorgis 884

898f. Rudorff Röm. Rechtsgeschiehte II 79. 250f.

Bethmann-Hollweg Civilprocess d. gemeinen
Rechts I 180, 4. 184f. II 586, 4. Wieding
Iustinian. Libellprocess 73—85. Karlowa Röm.
Civilprocess z. Zeit der Legisaetionen 268—270.
368—37 1 . 874. J. E. Kuntze Cursus d. Röm.
Rechts* 91 f. 165. Madwig Verfassung u. Ver-

waltung II 257. M. Voigt Die XII Tafeln 1 532f.

541. 565f. 6961. Baron Geschichte d. Röm. Rechts
1

1 § 201. Jörs Röm. Rechtswissenschaft I 292, 3.

Bechmann S.-Ber. Akad. München 1890, 172.

[M. Wlassak.)

Conti s. C y n e t e s.

(’onimbrioa, Stadt in Lusitanien, nicht beim
jetzigen Coimbra, das mit dem Bischofssitz im
9. Jhdt. den Namen annahm, während an seiner

Stelle Aeminium lag (s. d.), sondern bei Condeixa
a velha (CIL II p. 40. 815), bei Plinius in der

Küstenbeschreibung nach Varro (bei Mela 111 8
ist der betreffende Abschnitt weggelassen), von
Norden beginnend zwischen Aemininm und Col-

lippo (s. d.) genannt (IV 1 13 rinumbrica die Hss.),

was nur auf Condeixa passt. In der alphabetischen

Aufzahlung der eiritates atipendionar in Lusi-

tanien ist es von Plinius übergangen (IV 118);

aber aus amtlichen Quellen nennt Phlegon zwei

Männer niXtoK Kovipßpcyqoiac (macrob. I p. 87).

Es lag an der römischen Strasse von Olisipo nach

Braeara zwischen Sellium und Aeminium (Itin.

Aut. 421, 4 Conembriga). Die ältere Namens-
form scheint Coniumbriga gewesen zu sein, nach

einer Weihung des Ti. Claudius Sancius eques

cokortia lll LuaiUmorum an die deoe C’osisi»-

brk(ensea). die aus einem nahe gelegenen Ort

stammt (CIL II 432, vielleicht auch Conium[bri-

ccnaia] 5866). Aus Condeixa selbst stammt die

Inschrift eines Conimbriea natus (CIL II 391),

aus Emerita eine dem Vespasian im J. 77 ge-

setzte Inschrift i. lunio Latrone Conimbriccse

tlamine provinciae Lusitaniae (CIL II 5264).

Die Stadt scheint danach seit Vespasian Muni-
cipium gewesen zu sein. In der Chronik des Hyda-
tius wird Conimbriea öfter genannt (229. 231.

241). ebenso seit dem 6. Jhdt. in Concilienunter-

schriften (z. B. a. 572 M a n s i IX c. 841 D u. #.).

[Hübner.]

Conisci, kantabrisches Volk in Hispania Ci-

terior, nach Poseidonios nur bei Strabon, neben

den Beronen (s. d.), genannt (lll 162 Brjeonet
Karräßnoie SpoQot roie Kovtoxoti). Strabon nennt

an einer anderen Stelle unter den nach der Unter-

werfung der Kantabrer im römischen Heere dienen-

den iberischen Völkern die Koniaker (III 156 orga-

revovoi rvv iain rtbr 'Pwpatwv 01 xt Kiortaxol

xai ol jrpöc ra<< mjyali roO Tßqgos olxodrttt,

folgt ein verderbter Name). Ob Konisker und

Koniaker dasselbe Volk bedeuten, ist nicht zu

entscheiden; auch mit den Coneani (s. d.) hat man
sie zusammengestellt. [Hübner.]

Conistorgis, Stadt im südlichen Lusitanien,

zuerst erwähnt in dem Bericht über den Feldzug

des Praetors L. Mummius vom J. 601= 153 v. Chr.

bei Appian. Ib. 57 [Avotrayoi] Kovvtovs endp&oiv,

di 'Poiualoa r/oav i'.aijxooi, xai nähe avrü/r uryd-

Xr/r tiXov Koviorooyir. Da die Kyneten (s. d.)

oder Cuneer im südwestlichen lberien sassen. so

ist damit vielleicht das nur bei Livjus (XXV 32, 5)
genannte Amtorgis (s. d.) zu vergleichen, wo Has-

oogle
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drubal im J. 542= 212 v. Chr. lagerte, das in

«ler Ulterior lag. Auf die gleiche Quelle (Posei-

donios?) geht zurück, wenn die Stadt C. zu den
Keltikern (s. Bd. III S. 1892) gesetzt wird (Strab.

III 141 b di roif Ktirixoie KovloxoQylf iari

yvcooiftünaTT]). Endlich nennt auch Sallust in

einem von den Grammatikern erhaltenen Frag-

ment der Historien die Stadt (frg. hist. inc. 70 D.
illc Conittorgim apud legiones renit). Wahr-
scheinlich wurde sie zerstört und ist nicht zu

identificieren. (Hübner.]

Coniumbricenses dii deaeque auf der In-

schrift CIL II 432, zu beziehen auf die lusita-

nische Stadt Conimbrica (s. d.). (Ihm.]

Coninratio, militärisch das Zusammcnschwö-
ren. Ausser dem einzeln geleisteten Sacramen-
tum schwuren die römischen Soldaten nach Livius

XXII 38, 3. 4 Decurien- und Centurienweise ge-

meinsam noch einen besonderen, anfangs freiwil-

ligen, seit 216 ausdrücklich vorgeschriebenen Eid,

nicht zu fliehen oder aus dem Gliede zu treten;

vgl. Madvig Die Verf. u. Verw. d. röm. Staates

II 479. Marquardt St.-V. II* 386. Vor allem

aber kam die C. in Zeiten der Bedrängnis, ins-

besondere bei einem ausbrechenden bellum Itali-

cum oder Gallicvm, wenn keine Zeit war, die

ausgehobenen Truppen einzeln zu vereidigen, zur

Anwendung, Serv. Aen. VII 614. Vni 1. Isid.

orig. IX 3, 53—55. Diese beschleunigte Art der

Aushebung hiess daher selbst auch C. (Schmidt
Herrn. XIV 324). Eine solche C. ordnete der

Senat z. B. 52 v. Chr. nach Clodius Ermordung
an, Caes. b. Gail. VII 1, 1. Wer als coniuratus

ausgehoben war, wurde nach beeendigtem Kriege
ohne weiteres entlassen, Liv. XLV 2, 1, für die

übrigen bedurfte es hierzu einer besonderen Missio

(Mommsen Ephem. epigr. V p. 143).

(Fiebiger.]

Conna (Itin Ant.. 199, 8. Not. dign. or.

XXXII 35 Cunna), Ort in Koilesyrien an der

Strasse von Heliopolis (Ba'albek) nach Lao«likeia

Scabiosa, 32 Millien von jeder dieser beiden Städte

entfernt; Militärstation (o/a prima Francotum)
im Gebiet des Dux Phoenicis; wahrscheinlich das
heutige Räs Ba'albek. (Benzinger.)

Cunnoba {Kuvvvßn;). ein spanischer Banden-
führer O.r)oranjroi) und Anhänger Viriaths, ergab

Sich 613= 141 dem Q. Fabius Servilianus (Ap-

pian. Ib. 68). |.MUnzer.|

Conoba s. C o 1 o b a n a.

Conopas. zwerghafter Mensch, Hofnarr von
Augustua Enkelin (Vipsania) Iulia, der Tochter
des M. Agrippa, Plin. n. h. VII 75. [Stein.]

Conovium s. C a n o v i u m.
Conpulnor s. C a n o n i c a r i n s.

Conqudum. Münzen mit der iberischen Auf-

schrift knqd (Mon. ling. Iber. nr. 53. 58. 67)
scheinen damit den Namen einesiberischen Stammes
zu bezeichnen, der im späteren Gebiet der Vasconen
im nordöstlichen Teil von Hispania Citerior zu

suchen sein dürfte. [Hübner.]

Conquiaitores hiessen inderrepublieanischen

Zeit die Werbeofficiere, die Aushebungscommis-
sare; vgl. Cic. ad Att. VII 21, 1. Auct. b. Alez.

2, 1. Als solche standen sie wohl im Dienste des

mit der ronr/ineitio mililum betrauten Proconsula

(Liv. XXIII 32, 19). Wenigstens spricht Cicero

Mil. 67 von C. des Pnmptius, welche die von

ihm anlässlich der Unruhen des Milo angeordneten

Aushebungen Vornahmen. Nach Cic. prov. eons.

5. Liv. XXI 11, 13. XXIX 35, 10 scheint die

Conquisitio meist sehr streng gehandhabt worden
zu sein. Litteratur: Cagnat bei Daremberg
et Saglio Dict. II 215.217. Madvig Die Verf.

u. Verw. d. röm. Staates II 474. Rieh Wörterb.

d. röm. Altert. 182. [Fiebiger.]

Conradculia, ein unter dem Duz provinciae

i Valeriae stehendes Castell, Not. dign. occ. XXXIII
6: Conradculia = 27 : cvneus equitum Stable-

fianorum, Ripa Alla, nuite Conradculia. Wohl
Contra Herculia (caetra ), s. d.; vgl. 0. S e e c k
a. a. 0. [Patsch.]

Conreus (correut) ist der in einer einzigen

Stelle der Digesten (XXXIV 3, 3, 3) so genannte

Gesamtschuldner, d. i. ein Schuldner, der neben
einem oder mehreren anderen für eine nur ein-

mal notwendige Leistung haftet, so dass der Gläu-
i higer die Wahl hat, an wen von ihnen er sich

halten will. Er wird anderweitig reut promit-

tendi genannt, falls seine Haftung auf einer s/i-

pulatio (8. d.) beruht. Inst. III 16 (17). Dig.

XLV 2. Cod. VIII 40. In Anlehnung an die

genannte Stelle (Dig. XXXIV 3, 8, 3) nannte

man alle Gesamtschuldner Correal- oder Solidar-

schuldner. Dies hat sich jedoch infolge einer

bahnbrechenden Schrift von Ribbentrop geän-

dert: Zur Lehre von den Korrealobligationen, Döt-

tingen 1831, die sich an Ausführungen von Kel-
1 e r Litis-Contestation und Urteil § 49. 520. an-

lehnt. Seitdem unterscheidet man (ohne hierzu

einen Anhalt in den Quellen zu haben) zwei Arten

von Solidarschulden: die Correalschulden und die

nichtcorrealen Solidarschulden. Bei jenen stehe,

so nimmt man an, hinter der Verpflichtung der

mehreren Schuldner eine Einheit, bei diesen eine

Mehrheit der Obligation, so dass nur bei jenen

alle solche Tilgungsgründe, die den ,objectiven

Bestand' der Obligation tilgen, alle Schuldner be-

freien.. Diese vielfach angefochtene Ansicht be-

darf jedoch weit mehr der Erklärung, als sie eine

solche zu bieten vermag. Sie ist weniger un-

richtig, als unklar. Ihre einzige sichere Grund-

lage in den Quellen ist der von Keller hervor-

gehobene Umstand, dass bei gewissen Gesamt-
schulden der Processbeginn des Gläubigers mit

einem Schuldner alle andern befreite (Dig. XLV
2, 2), während dies bei andern nicht der Fall

war, vgl. die bei Vangcrow Pandekten7 III 69
angeführten Stellen. Iustinian hob diese Befreiung

auf (Cod. VIII 40 [41] de fideiuss. e. 28) und da-

mit den einzigen sicheren Unterschied zwischen

den beiden Gruppen von Gesamtschulden, Die

Von Iustinian beseitigte Vorschrift wird am be-

friedigendsten von Dernburg (Pandekten1 II

196, 4) daraus erklärt, dass sie der Gefahr einer

mehrfachen Beitreibung derselben Schuld vor-

beugte. Diese Gefahr schien nur dann Beach-

tung zu verdienen, wenn zwischen den Gesamt-

schuldnern eine solche Vertragsbeziehung bestand

oder doch möglich erschien, aus der der eine

von dem andern eine Erstattung des auf die Schuld

Gezahlten verlangen konnte, nicht aber dann,

wenn solche Beziehungen unter den mehreren
Schuldnern dem äusseren Anscheine nach fehlten,

also namentlich nicht bei der Haftung mehrerer

aus demselben Delicte, Dig. IV 3, 17 pr. IX 3,
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1,10 frg. 2. 8. 4 celeri liberantur pcrceptione, no

n

litis eontestatione, vgl. aber auch XLII 24. IS, 2.

So erklärt es sich, warum gerade da. wo die Ge-

samtsehuld aus einem Vertrage hervorging und
in einigen ähnlichen Fällen jeder Gesamtschuldner,

sobald er verklagt wurde, dagegen Sicherung fand,

dass nicht hinterher ein anderer Mitschuldner

nochmals verklagt und zur Zahlung genötigt wer-

den könnte, dem er vielleicht dadurch ersatz-

pflichtig werden würde. Diesen bis zu Iustinian

durch eine besondere Kraft des Processbeginnes

ausgezeichneten Fällen der Gesamtschuld teilte

man (ohne Anhalt in den Quellen) den Namen
.Correalobligationen' als technische Bezeichnung zu.

Im übrigen nimmt man aber an. dass der er-

wähnte Unterschied zwischen correalen und nicht-

correalen Gesamtschulden nicht der einzige ist.

So bezieht sich jedenfalls lustinians Vorschrift,

dass eine Verjährung, wenn man sie gegenüber

einem Gesamtschuldner unterbricht, auch gegen-

über den andern unterbrochen sein solle. Cod.
VIII 39 (40) c. 5, nach dem Wortlaute des Ge-
setzes nur auf Gesamtschulden aus demselben

Rechtsgeschäfte. Die andern Rechtssätze aber,

die für gewisse eorrealc Gesamtschulden bezeugt

und von der herrschenden lehre suf diese be-

schränkt werden (vgl. namentlich Dig. XI,V 2, 2.

18. XLVI 4, 16. XII 2, 28, 3), sind in den Quellen

keineswegs in diesem beschränkten Umfange auf-

gestellt. Wenn und insoweit z. B. aeceptilatio

(s. d.), noratio (s. d.) und Eid der Zahlung all-

gemein gleichgestellt wurden, so mussten eie folge-

richtigerweise alle Solidarschulden vollständig til-

gen, da ja die Zahlung ohne Zweifel diesen Er-

folg hatte. Von grosser Bedeutung ist, ob die

eorrei soeti sind, d. h. aus der Eingehung der

Gesamtschuld gegenseitige Rechte und Pflichten

haben oder nicht (vgl. Dig. XLVI 1, 71 pr. II

14, 25. XLV 2, 10. IV 8, 34 pr.). Einen Re-

gressanspruch haben nämlich die correi als

solche untereinander der richtigen Meinung nach

nicht, es kommt vielmehr darauf an. aus wel-

chen Gründen sie in die Gesamtschuld hinein-

geraten sind. Wenn z. B. zwei Schuldner sich

samt und sonders für Rückzahlung einer Darlehens-

summe verpflichten, der eine, um das Geld zu be-

kommen, derandpre, um ihm Credit zu verschaffen,

vgl. z. B. Dig. XV 3, 10, 10, so ist es klar, dass

der erstere gegen den letzteren keinen Regress-

anspruch hat, falls er später zahlt. Im übrigen
,

ist die Frage des Regresses unter C. sehr De-

stritten (s. v. V a n g e r o w a. a. O. 70ff.). Noch
zweifelhafter ist der Sinn der Novell. 99, in der

Iustinian für Gesamtschuldner eine Rechtswohl-

that der Teilung einfuhrt, jedoch nur für die

cdkrjl*yyi’(os vftev&vvot. dies sind wohl die durch

eine Regresspflicht gegenseitig verbundenen. Doch
ist dies überaus bestritten (vgl. v. Vangerow
a. a. O. 78H. Dernburg Fand. 5 II 200 § 73).

Neben den Gesamtschulden, namentlich den {

plures rei promitlrndi, giebt es auch Gesamt-
forderungen, namentlich plurrs rei stipulavdi, vgl.

rubr. Inst. III 16. Cod. VIII 30 (40). Diese

dürfen nicht nach Analogie der («‘samtschulden

beurteilt werden. Zwar ist auch bei ihnen nur
eine einzige, einmal nötige Leistung vorhanden
und eine Mehrheit von Beteiligten. Ihr Zweck
ist aber dem Zwecke der Oesamtschulden gerade

entgegengesetzt. Bei den Gesamtschulden dient

die Mehrheit der auf einer Seite Beteiligten zur

Verstärkung des Anspruches des Gläubigers, bei

den Gesamtforderungen dient eie zu seiner Ab-
schwächung. Der Gläubiger hat hier Mitbewerber

neben sich, die ihm zuvorkommen und ihn schä-

digen können, und hat daher das Recht, auch

seinerseits ihnen zuvorzukommen. Deshalb dsrf

ihm dies Recht auch nicht durch eonlusin (s. d.)

(verkürzt werden (vgl. Arndts Pandekten § 273.

2). Es zerstört also die confusio die Gesamt

-

lorderung. die Gesamtschuid aber nicht, Dig.

XLVI 1, 71 pr. Dass der Processbeginn des einen

Gesamtgläubigers mit dem Schuldner die andern
ausschliesst (Cod. VIII 40 [41], 28 also keine

analoge Anwendung Anden darf), gilt aus demsel-

ben Grunde auch noch im iustinianischen Rechte.

Andererseits zerstört jeder Gesamtgläubiger durch
ein constitutum debiti (s. Constitucre) mit dem

I Schuldner die Rechte seiner Nebengläubiger (Dig.

XIII 5, 10), während das constitutum eines Ge-

samtschuldners die Nebenschuldner nicht befreit.

Ein Missgriff ist daher auch, den Unterschied der

correalen und der nichtcorrealen Schulden auf die

Gesamtfordernngen zu übertragen und Correal-

forderungen von activen Solidarobligationen zu

unterscheiden. Dies ist. namentlich gegen v. Jhe-

ri ng (Dogm. Jahrb. XXIV 12811.), erwiesen von

Ludwig Dambit sch Entsteht aus dem Ver-
i sprechen der Leistung an einen Dritten nach § 335
des Bürgerlichen Gesetzbuches ein Gesamtgläu-
bigerverhältnis? Diss. Breslau 1897, 4ff.

Die Littentur über Correalschulden findet sich

bei v. Vangerow Pandekten 1 III 59. Wind-
scheid Pandekten1 II 118 g 292. Dernburg
Pandekten 1* II 192 § 71, 1. Windscheid bemerkt
a. a. 0. am Ende der Litteraturübersicht: .Noch

im J. 1829 konnte geschrieben werden (Guy et
Ahhandl. aus dem Gebiete des Civilrechts 262):

,Es ist . . . nicht leicht über irgend einen andern
Hauptpunkt des römischen Rechts die Litteratur

so dürftig, wie über diesen.“ .Mancher möchte
vielleicht diesen Zustand zurückwünschen.“ Diese

unnatürliche Fruchtbarkeit in einer verhältnis-

mässig untergeordneten Frage dürfte auf den ver-

kehrten Ausgangspunkt zurückzuführen sein, von

dem ans sie seit Ribbentrop behandelt zu

werden pflegt. Es liegt in der Frage, ob und

wie weit der Einheitstiegriff auf Gesamtschulden
anwendbar sei oder nicht Als ungeschichtlich

muss es aber bezeichnet werden, dass man den von

praktisch-politischen Gesichtspunkten beherrsch-

ten römischen Juristen es allen Ernstes zutraut,

die rechtliche Behandlung der correi nicht aus

den Bedürfnissen des Lebens und des Gemein-
wohls abgeleitet zu haben, sondern aus doetriniren

Erwägungen Uber Einheit undVielheit: vgl. hierzu

auch Leonhard Institutionen 405ff. Ein be-

sonderes Verdienst um die Anfechtung der bisher

üblichen Methode ist neben Dernburg (Preuss.

Privatrecht II g 47, 7) G. H a r t m a n n zuzu-

schreiben (Ztschr. f. schweizerisches Recht VI

1886, 1 13«.). (R. Leonhard.]

(onribilo (oder Corcibilo). ein spanischer

Häuptling, erwähnt 562 = 192 (Liv. XXX 22, 5).

[Münzer.)

Cons...., Inschrift aus Altenstädt in Ober-

hessen, Brambach CIRh 1410 (aus dem J. 242)
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<i* h(onorem) d(omus) d(irinae) Genio colegi id cst Irater, quam patnius ceterique legitimi

iuventutie Com. At(tieo) et Pretextato cos. In ad pupillarum feminarum tutelam eocantur).

Cone. steckt vermutlich ein Ortsname, vgl. nr. 1 138 So auch Ulp. XXVI 1 (ebenso Paul. Coli. XVI 3),

Genio collegi inventutie rici Apoliinesis. während derselbe Ulpianus in Dig. XXXVIII
[Ihm.] 16, 2 ungenauerweise die c. von den agnati unter-

Consabura, Stadt in Hispania Citerior, bei scheidet und ebenso Coli. XVI 7 eie von den bei-
den Carpetanern, südlich von Toletum, wurde (imi absondert.

zuerst von Livins im eertorianischen Krieg ge- Die Redeweise der späteren Zeit, in der die

nannt (Frontin. strat. IV 5, 19 Hispani Con- technischen juristischen Ausdrücke sich verwisch-

sabrae obtetri; die verkürzte Form ist alt undlOten, kehrt zu der Bedeutung des Wortes e., die

echt). Nach den alphabetischen Listen des Agrippa seinem Wortlaut entspricht, zurück und ver-

und Augustus gehören zu den ciritatee stipen- wendet es zur Bezeichnung der Blutsverwandten

diariae des Bezirks von Neukarthago die C’on- (Cod. Theod. IV 21, I), sogar der Abkömmlinge
saburrenses (III 25 so die Hss.). Ptolemaios setzt (Cod. XIV 4, 5) und des blutsverwandten Oheims,

es zu den Keltiberern (II 6, 57 Koriaßöfa). Ein coruanguineu* patruue III 17, 2. Es wird sogar

Q. Domitius Q. I. Macer Coneaburensit erscheint schliesslich der fUiue coneanguineue als bluts-

auf einer Inschrift ausEpora (CIL II 2166). Seit verwandter Sohn zu dem adoptierten Sohne in

Vespasian muss die Stadt Municipium gewesen einen Gegensatz gestellt, Cod. Theod. V 1, 2.

sein, da als Flamen der Provinz zu Tarraco L. Diese Redeweise ist aber in Iustinians Rechts-

Domitius M. Kl. Ser(gia) Dentonianus als llvir 20 büchern wieder aufgegeben, wozu die Sammlung
muniripii Conaaburensi* eine Statue erhielt (CIL der Pandektenstellen aus älteren Juristen Anlass

II 4211). Es lag an der römischen Strasse von gegeben haben mag. ln ihr sind die c. nur die

Laminium (s. d.) nach Toletum (Itin. Ant. 446, 6 Geschwister von der Vaterseite.

Coneabro. Geogr, Rav. 313, 15 Ccmtabrnn) und Zur Zeit der römischen Republik war der Be-

entspricht der Lage wie dem Namen nach genau griff der consanjuinea dadurch von besonderer

dem heutigen Consuegra (CIL II p. 431), wo aber Bedeutung, dass die Jurisprudenz das Recht der

bis jetzt nur eine einzige verstümmelte Inschrift zwölf Talelu, welche die agnatischen Frauen den
gefunden worden ist (CIL II 3220). [Hübner.] Männern gleichgestellt hatte, aufbob und zwar

Connacrani (consacranius CIL III 2109; con- Foeoniono ratione, d. b. nach Analogie der lex Vo-

l*a]craneis CIL VII 1039; conseeranci Hist. 30 conia (s. d.), die im Hinblicke auf den Sittenverfall

aug. Gord. 14, 1. Tertull. apol. 16), eine nach- das testamentarische Erbrecht der Frauen be-

mals von den Christen aeceptierte (Tertull. a. a. O.) schränkt hatte, Coli. XVI 3. 20. Paul. sent. IV 8,

Bezeichnung für Cultgenossen, sie sich einerseits 20 (22). Den agnatischen Schwestern nahm man
bei den Kelten in Gallien (CIL XII 5379= XIII jedoch ihr Erbrecht nicht, so dass sie den andern

397. XIII 147. 1561, sämtlich Weihungen an Agnatinnen gegenüber in eine bevorzugte Sonder-

keltische Gottheiten, Erditse, Laha, Mars Tertul- Stellung kamen, noetrae rerae hereditates ad lemi-

lus) und Britannien (CIL VII 1039 Deo lnvicto na* ultra coneanguineorum gradum non pertinent,

Soli Soc(io) . . . L. Caecilius Optatu» trib(unus) Coli. XVI 2, 14. Ulp. XXVI 6. Gai. III 23. 29.

eoh(ortit) l Vardul(orum) cum con[ta]craneie), Iuetinian beseitigte dies und kehrte zum Rechte

andrerseits im illyrisch-thracisehen Gebiete nach - 40 der zwölf Tafeln zurück, Cod. VI 58, 14. Inet. III

weisen lässt (Fulvitts Herme* col(lega) et consa- 2, 3b. Cuq (Les institutions juridiques des Ro-
rramut CIL III 2109 aus Salonae; Maximinus mains, Paris 1891, 528) sucht die erwähnte eigen-

Thrax redet seine Soldaten an: taerati commili- tümliche Bevorzugung der agnatischen Schwestern

tone*, immo mei consecranei Hist. Aug. Gord. vor den übrigen Agnatinnen durch eine Vermutung
14, 1). [Wissowa.] zu erklären. Die Geschwister eines Verstorbenen

Consanguinei sind in der Redeweise der römi- seien die einzigen Agnaten, deren Arbeit im Eltern-

s-chen Juristen nicht die Blutsverwandten (trotz hause bei dem Erwerbe des vom Erblasser früher

Dig. XXXVIII 16, 1, 10 contanguineo» autem ererbten väterlichen Vermögens mitgewirkt habe.

Catsius definit eoe, qui sanguine inter je rotiert Darum hatte man ihnen allein unter allen Agnaten
tunt), sondern die Geschwister von derVaterBeite, 50 ein Erbrecht gewähren wollen, habe aber gegen-

im Gegensatz zu den utcrini, den Geschwistern Uber dem Wortlaute der zwölf Tafeln diesen Qe-

von der Mutterseite, Inst. III 2, 4. 9, 3. Coli. danken nur bei Frauen, nicht bei Männern durch-

leg. Mos. XVI 6. Gai. III 10. Dieser Sprach geführt. Hiergegen ist zu erwägen, dass das alt-

gebrauch mag auf der Anschauung beruht haben, römische gesetzliche Erbrecht auf Erhaltung der

dass die Blutsgemeinschaft vorwiegend auf der Familienmacht abzielte, nicht auf Belohnung einer

Verwandtschaft von der väterlichen Seite beruhe Erwerbsthätigkeit, und ein Streben, entferntere

(vgl. Isid. orig. IX 6 nam temen vir, spuma est Agnaten auszuschüessen, dem nicht entsprochen

janjtiims, ad instar aquae in tcopulos colli»ae) haben würde. Immerhin mögen aber Erwägungen
und auf dem Bestreben, den Namen der von der der von Cuq angegebenen Art von Einfluss dar-

Vaterseite verwandten auf die wichtigste Ver- 60 auf gewesen seien, dass man nicht Voconiana

wandtengruppe zu beschränken. Erst hinterher ratione alle Agnatinnen von dem gesetzlichen

mag man den Namen C. auf Geschwister, die Erbrechte ausschloss, sondern bei dieser weiber-

durch Adoption in die Familie gekommen sind,

ausgedehnt haben (Dig. XXXVIII 16, 11. CoU.
XVI 6).

Die e. gehören zu den agnati (s. A g n a t i o)

feindlichen Bewegung die agnatischen Schwestern

verschonte.

Bevorzugt waren die e. auch nach dem SC.
Tertnllianum unter Hadrian, das der Mutter unter

und darum auch zu den civilrechtlichen Erben, gewissen Bedingungen ein Erbrecht an den Nach-
den legitimi (Cod. V 30, 3 (am coneanguineue, lass ihres Kindes gewährte, Gai. III 24. Inst.
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III 3. Dig. XXXVIII 17. Cod. VI 56. Während
nämlich die Mutter hierbei allen andern Selten-

verwandten vorgezogen wurde, musste sie dem
Irater eontangumeu.i nachstehen und mit einer

soror eonsanguinea den Nachlass teilen, was

Iustinian abänderte, vgl. Puchta-K rüger Insti-

tuionen 10 II 481ff. §304. Leonhard Institutionen

374. 375. — Während des Druckes erschien und

konnte nicht mehr berücksichtigt werden: J. Bin-
der Die Korrealobligationen im römischen und
im heutigen Recht, Leipzig 1899.

[R. Leonhard.]

Conscripti. Der Ausdruck conscripti (der

Singular conscriptus. in Bezug auf eine Einzel-

person verwendet, kommt in der Litteratur nur

äusserst selten vor, so Uor. ars poet. 314 ... .

quid sit conscripti .... officium [in scherzhafter

Rede Cic. Phil. XIII 28 pater conscriptus repente

foctus esf], vgl. auch Lex Iulia municip. Z. 108.

127), bildet einen Bestandteil des Anredetitels des

römischen Senates patres conscripti und ursprüng-

lich wohl auch der Ladungsformel bei Berufung

der Ratsmitglieder zur Senatssitzung (dieselbe ist

bei Fest. p. 254 und Livius II 1 fragmentarisch

erhalten); in den Gemeinden ausserhalb Roms
wird c. häufig (vgl. die Zusammenstellung bei

R u g g i e r o, s. u.) zur Bezeichnung der Gesamt-
heit der Mitglieder des Rates synonym mit de-

curiones, senatores gebraucht (s. Decurio). Der
Anredetitel des römischen Senates ist bereits bei

Patriciats erscheint, niemals in diesem Zeitraum

sich im Senat eine Stimme zu Gunsten der Plebs

erhebt (auf diese Momente machen Ihne 22 und
W i 1 1 e m s a. a. 0. 43 aufmerksam), so wird man
vielmehr annehmen müssen, dass Livius unter

den neuaufgenommeuen primores equestris gradus

nicht nur nicht ausschliesslich Plebejer, sondern

geradezu hauptsächlich Patricier sich denkt; bei

dieser Annahme ist es dann auch nicht nötig,

mit Ihne Livius die Auffassung zu supponieren.

dass er die Neuaufgenommenen als zu Patrieiem
erhoben denkt. Der Bobienser Seholiast zu Cic.

pro Scauro p. 374 Or. führt die C. auf eine Al-

lection von hundert patricischen Senatoren durch

Tarqninius Priscus zurück; die später aufgenom-

menen Plebejer werden von ihm unter diesem

Ausdrucke nicht begriffen (Tarquinius Priscus

addidit alias centum [et quod cos] conseripsit.

eo de rocabulo conscriptis patnbur dicli sunt

conscripti. poslea placuit populo addi lamilias

plebeias ad senatum et facti sunt senatores plebei).

Bei Serv. Aen. I 426 ist noch eine vierte An-

sicht wiedergegeben, welche dahin geht, dass die

C. die von Servius Tullius aus der Plebs neu-

creierten Ratsmitglieder seien (aiii patres a plebe

tu consilium senatus separatos tradunt (so liest

Willems für das htl. erhaltene aiii] conscriptus,

qui post a Serrio Tuliio e plebe clecti nml); in

der Annahme der Alleetion von Plebejern durch

Servius Tullius stimmt diese Ansicht mit Zonar.

den Alterr Gegenstand zahlreicher Erklärungs- VII 9 überein. Dem Johannes Lydus endlich (de

versuche gewesen und es sind dabei schon damals mag. I 16) sind die C. die nach dem Raube der

dieselben Gegensätze zu Tage getreten, welche Sabinerinnen hinzugekommenen Senatoren,

noch heute die Wissenschaft beherrschen. B. Die einheitliche Auffassung des Anrede-

A. die überwiegende Anzahl der römischen titels des römischen Senates findet sich bei Dio-

Erklärer erblickt in dem Ausdruck p. c. die Zu.- nysios, Isidoras und in dem Referat des Serv.

sammenfassung zweier verschiedener Kategorien Aen. 1 426. Dionysios übersetzt (II 12) den rö-

von Senatoren; im einzelnen gehen die Ansichten mischen Ausdruck patres conscripti mit narigsc

über das Wesen der C. vielfach auseinander. epypaqm, .die in den Senat Eingeschriebenen' (II

Nach Fest. ep. p. 7 sind die C. diejenigen, gut 40 57 spricht er von den Senatoren als ol xarayga-

in senatu scriptis sunt annotati (im Gegensatz cptmc sic ri/r ßoviifr) und führt die, wie er sagt,

zu den patres, . ... qui sunt patricii generis), noch zu seinen Zeiten in Gebrauch 6tehende Be-

die propler inoptam patriciorum aus der plebs Zeichnung bis auf den romulischen Senat zurück

oder, wie er wohl einschränkend p. 41 und p. 7, 5 (II 12 ol bl /uzizovrec rot! ßovltvrqgiov natlgsc

bemerkt, aus den (plebejischen) Rittern (ex equestri fyygaqot ngooqyogcvfrqoav xal /slxgtc ipob rav

ordine
) in den Senat von Valerius Poplicola neu- njc tnyzanorrec ngooqyoglac). Diese Auffassung

aufgenommener Senatsmitglieder (Fest. p. 254). des Dionysios über die Bedeutung von patres ccm-

Nach Livius II 1 sind die C. die zur Ergänzung scripti erklärt sich daraus, dass nach seiner An-

des Senates auf die Normalzahl von 300 Mit- sicht (V 13) die bei Begründung der Republik

gliedern uus den Vornehmsten des Ritterstandes 50 (von Brutus und Poplicola) zu den am Leben
>on Brutus neuberufenen Mitglieder (cacdibus gebliebenen Senatoren hinzugefügten Ratsmit-

regis deminutum patrum numerum primoribus glieder vor der Aufnahme in den Senat Patricier

equestris gradus lectis ad trrrentorum summam wurden (Tac. ann. XI 25 erblickt in ihnen irriger-

czpterit, traditumque inde fertur, ut in senatum weise die patres minorum gentium) und daher das

mearentur, <jui patres, qui(que) conscripti essent. unterscheidende Merkmal der Standesverschieden-

conscriptus ridelicet in mrrum senatum appel- heit der alten und neuen Senatoren, wie es Festus,

labat leclos). Welchem Stande die primores der Seholiast zu Cic. pro Scauro u. a. zur Grund-
equesiris gradus angehörten, ist hier nicht direct läge der Erklärung nehmen (die Ansicht Ihnes
gesagt, aber es ergieht sich ans dem unmittel- 21ff., dass auch diese eine [nachträgliche] Auf-

bar darauf folgenden Satz id mirum, quantum 60 nähme der neu hinzugetretenen Plebejer in dem
proluit ad . . . iungendos .

.
patribus plebis ani- Patriciat annehmen, ist irrig, vgl. Willems a. a.

mos, dass Plebejer nach Ansicht des LiviuB da- 0. 36, 1), für ihn nicht vorhanden ist. Auch
mals in den Senat kamen; für die Annahme, dass Isidoras orig. IX 11, 4 führt die Formel bis auf

nach Livius Darstellung Bimtliche von Brutus Romulus zurück; er erklärt sie damit, dass der

neucreierte Senatoren Plebejer waren (so W i 1- erste König bei der Bildung der zehn Deeurien

1 e m s Le Senat I 35), bietet die Stelle keinen der Senatoren die Namen der letzteren in Gegen-

Anhaltsponkt. Erwägt man, dass bei Livius der wart des populus auf goldene Tafeln eingraben

Senat im ersten Jahrhundert als Vertreter des liess ( Patres conscripti, quia dum Romulus de-
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ctm decurias senalorum elegisset, nomina eorum
praesente populo in tabula» aurrns contulit atme
inde patres conscripti rocali). Eine dritte bei

Servius a. a. 0. erhaltene Ansicht geht dahin,

dass der Senat (gedacht ist an den ezaetit regi-

bus von Brutus ergänzten Senat) mit patres con-

scripti benannt worden sei, weil die Senatoren

Patricier waren (cum . . ordinem senatum ap-

pcllatum, qund una sensissentj quod patricii

essent patres conseriptos).

C. Eine eigentümliche Auffassung begegnet bei

Plutarch; danach wären als patres ronscripti

[nötigte avyytygafifihoi) zunächst die von Popli-

cola in den Senat neuaufgenommenen 164 Ple-

bejer (Pool. 11) im Gegensätze zu den patrici-

schen .saugte bezeichnet worden (quaest. Rom. 58),

sodann sei dieser Ausdruck auch für den patri-

cisch-plebejischen Gesamtsenat in Anwendung ge-

wesen (Rom. 18).

In der neueren Litteratur sind von den vor-

geführten Ansichten der Alten über dieC. einige,

wie die, welche die Entstehung derselben mit dem
Rauhe der Sabinerinnen in Zusammenhang bringt

(Job. Lydus), oder auf Tarquinius Priscus zurück-

führt (Schol. Cic. pro Scauro) ganz aufgegeben);

auch die Ansicht des Plutarch über die ursprüng-

liche Bedeutung von patres conscripti ist nirgends

recipiert worden; allgemein verworfen sind die

Angaben des Dionysios. wonach die Plebejer vor

der Aufnahme in den Senat vorerst zu Patriciern

erhoben worden wären, und die des Festus und
Plutarch, welche die Zahl der neu hinzugetretenen

Plebejer mit 164 beziffert, also eine plebejische

Majorität bei Begründung der Republik voraussetzt.

Die Vertreter der Ansicht, dass im Anredc-

titel des Senates die Bezeichnungen zweier quali-

tativ verschiedener Kategorien von Senatoren zu-

sammengefasst seien, erblicken in den C., meist

im Anschluss an die .bessere* Überlieferung des
Festus und Livius (auf letzteren stützen sie sieh

nach dem oben Bemerkten ganz mit Unrecht), die

plebejischen Mitglieder des Senates (Mommsen
RSm. Forsch. I 254; St.-R. 111 838. Becker
Handb. a. a.0. II 2, 388f. Lange 576. Herzog
IBS. 869); mit Ausnahme Langes, der die- Zu-

lassung von Plebejern in die Regierung des Ser-

vius Tullius versetzt, wird von ihnen die Auf-

nahme der letzteren dem Brutus bezw. Poplicola

zugeschrieben. Die qualitative Verschiedenheit der

patricisehen undplebejischen Senatsmitglieder wird

darin gefunden, dass (Mommsen Rom. Forsch.
I 2500. Herzog 1811.; vgl. auch 0. Hirschfeld
Ztschr. f. öst. Gym. XXXV 817) die letzteren von
dem Interregnum und der auetoritas bei Wahlen
und Gesetzesrogationen ausgeschlossen sind (diese

Dinge sind ein Privileg des ,Patriciersenates‘)

und sich auch nicht (so Mommsen Röm. Forsch.

I 263, anders Herzog a. a. 0.) an der Debatte,

sondern nur an der Abstimmung beteiligen können.
Karlowa erblickt in den C. die nach freier Wahl
von den Consuln (seit Begründung der Republik)
Berufenen, zum Unterschiede von den patres,

welche vermöge Geschlechterrechtes als Vertreter

ihrer gentes dem Senat angehören; die ersteren

können Patricier und Plebejer sein, die letzteren

sind notwendig ausschliesslich Patricier. Bemerkt
sei noch, dass Mommsen ursprünglich (Röm.
Forsch, u. a.) die historische Erklärung von C.
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mit der lexicalischen dadurch in Einklang zu

bringen versuchte, dass er in Anschluss an Fest,

ep. p. 7 conscripti als gleichbedeutend mit allecti

erklärte und mit .Zugeschriebene* übersetzte. Über
den von den Vertretern der entgegengesetzten

Auflassung erhobenen Einwand, dass dieser Über-

setzung adscripti oder adscripticii, nicht aber c.

(welches ,die in eine Liste Verzeichneten, die Ein-

geschriebnen* bezeichne) entspreche (Ihne 30f.

.Willems a. a. 0. 88f.; vgl. auch Karlowa).
hat Mommsen die Gleichstellung von C. mit
allecti aufgegeben und die wohl einzig richtige

Wiedergabe des Wortes mit .Eingeschriebene*

acceptiert; die Bezeichnung der plebejischen Sena-

toren mit diesem, auf alle Ratsmitglieder anwend-
baren Ausdruck wird damit gerechtfertigt, dass

nach allgemein gültiger Redeweise im Lateini-

schen die allgemein gültige Kategorie speciell

für die geringere Rangclasse verwendet werde,

sonach C. in einem engeren Sinn die geringere

Rangclasse der plebejischen Senatoren bezeichne

(3t.-R. III 840, 1).

Die einheitliche Auflassung des Anredetitels

ist in der neueren Wissenschaft von Ihne be-

gründet und durch Willems in eingehenderUnter-

suchung ausgeführt worden. Dieselben gehen da-

von aus. dass die Überlieferung über das erste

Jahrhundert der Republik, nach welcher der Senat

durchaus als Organ der Patricier erscheint, die Auf-

nahme von Plebejern in den Senat ausschliesse, sei

es, dass man eich dieselben zu Patriciern erhoben

denke, oder dass man annehme, sie seien auch weiter

Plebejer geblieben, dass ferner die plebejischen

Senatsmitglieder keineswegs als l’ediarier anzu-

sehen seien (Willems erblickt in ihnen die nicht-

curulischen Mitglieder des Senats) und durch Aus-
schliessung von dem Interregnum und der uueto-

ritas patrum eine geringere Rangclasse repräsen-

tierten (nach W i 1 1 e m s a. a. 0. 0 88 ist in den
Ausdrücken auspicia penes patres, auetoritas

patrum das W'ort patres als Bezeichnung für den
.Senat*, nicht für .die Patricier* verwendet), dass

endlich die patres conscripti dem Bewusstsein
der Römer nie als zwei verschiedene Classen von
Senatoren erschienen, und kommt zu dem Er-

gebnisse, dass die Angaben der Autoren nicht auf

eine wirkliche Überlieferung sich gründen, son-

dern auf das Bestreiten der römischen Antiquare,

die in Gebrauch stehenden staatsrechtlichen Ter-

mini zu erklären, zurückzuführen sind. Die patres

conscripti sind nach der Ihne-Willemsschen
Theorie, welche in ihrem positiven Teile sich

wesentlich auf die Beobachtung des Sprachge-

brauches von conscribere stützt, .die in die

Senatsliste (seit dem Aufkommen der Schreib-

kunst, nach Willems näherer Angabe schon seit

Romulus) eingeschriebenen, die einberufenen, aus-

gewählten patres', wobei, wie Ihne bemerkt, c.

determinierend zu patres hinzugefttgt wurde, weil

staatsrechtlich alle Patricier patres sind; diese

Bezeichnung hat sich auch erhalten, nachdem die

Plebejer (im 2. Jhdt. der Republik) in den Senat
aufgenommen wurden.

Es ist hier nicht der Ort, eine eingehende

Kritik der geäusserten Ansichten über das Wesen
der C. zu geben: nur einige Bemerkungen mögen
gestattet sein. Nachdem Mommsen. der Haupt-
vertreter der Lehre, welche in den C. die plebc-
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jischen Ratsmitglieder erblickt, sieh zuletzt (St.-R. Erweise des Umstandes, dass dem Sprachgebrauch
III 840) der Auffassung, dass C. .die Eingeschrie- der Redactoren dieser Gesetze die Erinnerung an
benen' bedeute, angeschlossen hat. kann sich die Zweigliedrigkeit des Ausdruckes patres ron-

die lexikalische Untersuchung auf die Frage be- seripti noch nicht entschwunden war, hinweist, so
schränken, ob der von ihm aufgestellte Satz Uber muss bemerkt werden, dass an ersterer Stelle die

die terminologische Verwendung der allgemeinen Verbindung in senatu deeurionibus eonseriplisque

Kategorie für eine geringere Rangclasse über- lautet, also die Erinnerung an eine Zweigliedrig-

haupt gelte, und wenn, ob er auf unseren Fall An- keit des Anredetitels des römischen Senates in

Wendung finde. Es muss nun zugegeben werden, ihr nicht gefunden werden kann; was die beiden

dass dieses Princip bei der Namengebung für die 10 Beispiele aus der Lex Salp. und Lex Malac. an-

geringeren von Servius Tullius in die Centuricn betrifft, so dürfte das que auf ein kleines stili-

nicht einbezogenen Arten von Bürgern, die eapite stisches Versehen der Redactoren bezw. der mit
een«, prolelarii und aerarii (die ursprüngliche der Herstellung der Inschrift betrauten Person,

Identität von eapite eensi und prolelarii vor- nicht aber auf eine historische Reminiseenz zu-

ausgesetzt) wirksam gewesen ist und auch in rückzufUhren sein.

der Verwendung von munireps und pedarius sich Litteratur. Mommsen Röm. Forsch. I 2549.;

äussert; der von Mommsen aufgestellte Satz ist R. St.-R. III 8389. Becker Hdb. d. röm. Altert,

also wohlbegründet; bemerkt muss aber werden, II 2, 3879. Lange Röm. Altert. I 576f. (vgl.

dass in allen diesen Fällen zur Bezeichnung der auch Jen. Litt.-Ztg. VI 827ff.) M a d v i g Verf.

geringeren Classe eine dem in Betracht gezogenen 20 und Verw. d. röm. Staates I 125f. Herzog Röm.
höheren Ganzen derart charakteristische Eigen- Staatsverf. I 130f. 868f. 1045. KarlowaRöm.
schalt gewählt wird, dass sie nur auf letzteres App. I 6-109.; Droit public 1699. Z öl ler Köm.
beschränkt ist, was von der .Verzeichnung in eine Reehteg. I 8569. Willems Le aänat I 859.

Liste* nicht gesagt werden kann, da das eanseri- Staats- und Rechtsaltert. 3219. Ruggiero Dixion.

berc nicht nur bei der leetio senatus sondern auch epigr. II 6049. Monographie von Ihne über die

sonst, wie beim dileetus erercitus vorkommt; eine patres conscripti, in der Festschrift zur Heidei-

passende Bezeichnung für die plebejischen Senats- berger Philologenvers. 1865, 199. [Brasslofi.]

mitglieder wäre unter Voraussetzung der Momm- Conscriptio s. Dileetus.
senschen Lehre pedarii gewesen, da ja nach Consecratio ist die rechtsgültige unddauernde
Mommsen die Plebejer sich nur an der diseessio SO Überweisung einer Sache oder Person aus dem
beteiligen; daraus, dass er für dieselben nicht Rechtsbereiche des in» humanum in das des ins

gebraucht wird, ersieht man, dass die Lehre von divinum, die ihre Einreihung in die Kategorie

der Beschränkung der Plebejer auf die diseessio des saerum (s. d.) zur Folge hat (daher ursprüng-

unrichtig ist; nimmt man noch hinzu, dass die lieh einfach sacrare, z. B. Varro de 1. 1. VI 54

Annahme eines engeren Patriciersenates, welchem pontiüecs in sacrando lati sunt Hnetn. Liv. 118,2
Interregnum und aurtoritas allein zustehen sollen, sacrando cum bonis eapite eius. V 25, 12 prüf -

nach Willems Erklärung (s. Creatio) nicht zu- dam Veientanam publieando saerandoque ad

trifft, so entfällt auch die von Mommsen ange- nibilum redegisse. Serv. Aen. I 763 sacratas

nommene geringere Rangclasse und damit die menaas, häufig bei Vergil, Oxid, Curtius, Plinius

wesentlichste Voraussetzung für die Anwendung 40 n. h. u. a.). I)a die re» sacrae einerseits vom
des aufgestellten Grundsatzes. Staate in Stand gehalten werden müssen, also die

Mommsen hat (R. F. 1 263) die Ueschrän- Staatscasse belasten (Mommsen St.-R. II 61, 1.

kung der Plebejer auf die diseessio hauptsächlich 602), andererseits dem privatrechtlichen eommer-
aus der nicht zu bestreitenden Thatsache gefolgert, cium völlig entzogen sind (quod divini iuris est,

dass bei Livius nirgends im l.Jhdt. der Kepu- nullius in 6oni» c»t Inst. II 1, 7), so konnte die

blik ein Plebejer im Senate das Wort ergreift. C., auch wo es sich nicht um Staats-, sondern

Man wird dies mit Ihne und Willems damit um Privateigentum handelte, nicht der Willkür

zu erklären haben, dass die Plebejer damals noch des einzelnen überlassen werden, und es gilt da-

nicht zum Senate zugelassen waren, und wenn her als Rechtssatz, dass eine C. nur unter Mit-

K a r 1 o w a die Aufnahme derselben zur Zeit der 50 Wirkung der staatsrechtlichen Factoren geschehen

Könige deshalb annehmen zu müssen vermeint, kann; was der Privatmann der Gottheit weiht,

weil die Überlieferung nichts von Bestrebungen ist nicht res sacra, sondern nur res religiosa (s.

der Plebejer, in den Senat zu gelangen, und darauf Religiosum). Fest. p. 318. 321 QaUus Aelius

abzielenden Rogationen berichtet, so steht dem (wie ait, saerum esse quodrunque more (so Lach-
schon Ihne 279. richtig bemerkt hat) entgegen, mann, tpiocunque modo die Hs.) atque instxtuto

dass die Plebejer kein Gewicht darauf legen civitatis coiMecratum sit, sive aedis sire am
konnten, in den Senat zu gelangen, in welchem sie sire signum sire lorus sire peeunia sire quid

schliesslich doch einerpatricischcn Majorität macht- aliud, quod dis dedieatum atque consecratum

los gegenübergestanden hätten. Die Berichte der sit; quod autem prirati suae religionis causa

Autoren, welche die Aufnahme der Plebejer in 60 aliquid earum rerum deo dedieent, id pontiüces

den Senat mit der Begründung der Republik in Romanos non existimare saerum. Marcian. Di-

Zusammenhang bringen, enthalten sonach keine gest. I 8, 6, 3 sacrae autem res sunt hae, quae
,t>essere Überlieferung', ja überhaupt keine Über- publice consecratae sunt, non private; si quis ergo

lieferung, sondern sind in der That niehts als private stbt saerum eonstituerit, saerum non
Deutungsversuche der römischen Antiquare. Wenn est sed prolanum. Ulp. ebd., I 8, 9 pr. sacra loca

Lange (Jen. Lit.-Ztg. VI 331) auf die Verbin- ea »unt, quae publice sunt dedicata sive in ei-

düng deeurionet conseriplique (Lex Iul. municip. ritale eint sire in agro. Gai. II 5 sed saerum
Z. 109. Lex Salp. e. 25. Lex Malac. c. 64.67) zun quidem hoc solum eristimatur, quod ex auelori-
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tote populi Romaiii eonsecratum rat, reluti lege treffenden Jahre kein Amt bekleiden (s. M o m m-
de ea re alta aut senatus consulto facto. Auf sen St.-K. II 601 ff. und Art. De di rat io und
aolehe ohne Consens des Staates durch den Eigen- Duoviri aedi dedicandae). Als im J. 600
tümer oder mit dessen Zustimmung volliogene =154 der Cen60r C. Cassius Longinus die Ab-
Weihungen von Privateigentum beiog sieh wahr- sicht hatte, nachdem er ein in pvblico aufge-

scheinlich die lex retus tribunieia (unbestimmter stelltes Bild der Concordia nach der Curie flber-

Zeit) des Q. Papirius, welche (mit Beschränkung führt hatte, diese selbst samt dem Bilde der Con-

auf die Immobilien) das Verbot ausspraeh intus.«! eordia zu weihen, entschied das Pontificalcollegium

ptebii aedit terram aram coneecrari (Cie, de auf Anfrage, nist eum populus Romanus nomi-

domo 127f.). Eine andere Beschränkung der Im- 10 nntim praefeci.net atque eins iussu faceret. non
mobiliarconsecration ist die, dass sie mit voller rideri eam potte recte dedicari (Cie. de domo
Rechtswirksamkeit nur in agro Italico vollzogen 130. 136). Ebenso lautete das Gutachten der

werden kann, während in prorinciali solo das Pontifices, als Clodius einen Teil des auf Grund
von Staatswegen geweihteGrundstück ebensowenig eines Plebiscites eonfiscierten, also zu Staatsgut

merum wird, wie das von einem Privatmanne ge- gewordenen Hauses des Cicero der Liberias eon-

weihte religiotum, sondern beide nur pro sacro secriert hatte und Cicero nach seiner Rückberu-

bezw. pro religioso gelten (Gai. II 7a item quori fung die Rechtsgültigkeit des Actes anfocht und
in primneiis [non] ex auctoritale populi Ro- die Rückgabe beanspruchte (die Acten bei Cic.

mani eonsecratum est, proprie merum non ent, de domo 106— 141): st neque populi iussu neque
tarnen pro sacro habetur, wo die Tilgung des 30 plebis scitu in, gut se dedicasse diceret, nomi-
noti durch den Sinn und Zusammenhang unbe- nahm ei rei praefectue esset neque populi iussu

dingterfordertwird); dementsprechend entscheidet aut plebis scitu id facere iussu« esset, rideri

auch Kaiser Traian auf eine Anfrage des jüngeren posse sine religione eam partem areae M. Tuliin

Plinius, dass der Verlegung eines alten Tempels restitui (Cic. ad Att IV 2, 3). In dem Falle

der Magna Mater zu Nicomedia kein religiöses der Vestalin Lieinia, die im J. 631 = 123 in loco

Bedenken entgegenstehe. cum solum peregrinae publica am Aventin einen Altar, eine Kapelle und
civitatis capax non sit dedieationis quae Kt ein Pulvinar dediciert hatte, beruhte die Nichtig-

nostro iure (Plin. epist. ad Trai. 49. 50; vgl. keit der Weihung auf einem doppelten Rechts-

M o m m s e n St.-R. III 734f.). gründe, indem einerseits die Vestalin als Privat-

Die C. hat zur Voraussetzung, dass sich der 30 person überhaupt nicht im stände war, eine Stelle

Eigentümer des zu weihenden Objectes in aller rechtlich zum locus sacer zu machen, andererseits

Form dieses Besitzes entäussert, dasselbe zu sie noch weniger befugt war, Staatsgut (d. h. das
Gunsten der Gottheit auflässt. Das geschieht Stück Staatsland, auf dem der Altar stand) an die

durch den Act der dedicaiio (s. d.) der mit der Gottheit aufzulassen; daher schritt der Stadt-

C. so eng zusammenhängt, dass beide Ausdrücke praetor officiell gegen jene Weihung ein und die

oft mit einander verbunden (dis dedicatum atque Pontifices entschieden: quod in loco publico Li-

eonsecratum Fest. a. a. O.; eonseeratae et publice cinia Oai Klia iniussu populi dedicaetet, sacrum
dedicatae Cic. n. d. II 79, vgl. de leg. TI 28; non riderier (Cie. de domo 136). Das angeblich
hunc lucum tibi dedico amsecroque Rriape Ca- im J. 450= 304 erlassene Gesetz: ne quis tem-
tull. frg. 1, 1 Schw., consecrarit dedieavitque 40 plum aramrc iniussu senatus aut tribunorum
CIL VI 9671, consecrarit item dedicatit XI plebet partis maiorie dedicaret (Liv. IX 46, 7)

1822, dedieavit et consecrarit Gruter 14. 16 bezieht sich, wenn es nicht überhaupt apokryph
= CIL XI 4174), auch gelegentlich vertauscht ist, wahrscheinlich gar nicht auf die Berechti-

werden {lex dedieationis Trai. ad Plin. 50 = gong zur ConBecrierung von Staatsgut, sondern
eonsecrationis lex Serv. Aen, II 761; mensae auf die Begründung neuer Culte, für die in der
arulaeque eodem die quo aedes ipsae dedicari That der Senat zuständig war (s. u.). In der
solent Macrob. 8. III 11, 6 = mensam cum Kaiserzeit Bteht das Recht der Dedication dem
aris mos erat coneecrari quo die templum Princeps zu, Ulp. Dig. I 8, 9, 1 : sciendum est

consecrabatur Serv. Aen. VIII 279). Genauere locum publicum tune sacrum Keri posse, cum
Kenntnis haben wir nur von dem Hergange 50 princeps eum dedicaeit rel dedieandi dedit po-

bei staatlichen Weiheacten. Die rechtskräftige testatem; vielleicht haben in seinem Aufträge die

Aufgabe des Eigentumsrechtes der Gemeinde, die curatores aedium sacrarum et operum locorum-
zur Umwandlung des Gemeindegutes in Götter- que publicorum (Mo mm sen St.-R. II 1006) die

gut notwendig ist, kann nie ein Privatmann Befugnis gehabt, Privatleuten die Erlaubnis zu
vollziehen, sondern nur der durch sein Amt geben, von ihrem Eigentume Stücke zu eonse-

von selbst dazu befugte oder durch Specialauftrag deren d. b. in wirkliche loca sacra zu verwan-
(nomiua(im) vom Volke dazu bestimmte Magistrat. dein: wenigstens gebraucht in der Inschrift CIL
Die Beamten cum imperio haben das Recht der VI 360= Dessau 366 vom 21. August 166 n.

Dedication ohne weiteres eben kraft ihrer Be- Chr, der weihende Privatmann unter Berufung
fehlsgewalt besessen (Liv. IX 46, 6 cum morc 60 auf die Erlaubnis der Curator aedium zweimal
maiorum negaret [pontilex morimu*] nwi con- mit Nachdruck das Wort consecrarit (lunoni Lu-
sulem aut imperatorem posse templum dedicare), rinae pro Salute domus Augustorum u. s. w.

für jeden anderen Beamten bedarf ea der Ermäeh- aram cum base consecr(arit) — permissu Macci
tigung durch Volksbeschluss, und ebenso tritt RuK curat(oris) aedium — consecrarit X K.
dieser ein, wenn es sich darum handelt, denjeni- Sept. u. s. w ).

gen, der einen Tempel gelobt und begonnen hat, Beim staatlichen Weiheacte ist die Zuziehung
oder auch seinen Sohn mit dem Aete der Dedi- eines Pontifez, wenn auch nicht gesetzlich vor-

cation eigens zu betrauen, obwohl sie in dem he- geschrieben, so doch im Interesse der Correctheit

Pauly-Wluows IV 29
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umi Unanfechtbarkeit der Handlung durchaus mrnsae. Serv. Aen. I 736, vgl. VIII 279) und
üblich (Inst. II 1, 8 saera sunt quae rite et per insbesondere das Cultbild (conseerata simulaera,

pontiKces deo conseerata sunt): nur ist die Auf- Cic. nat. deor. III 61: so heisst es i. B. vom
fassung, als sei der ganze Act ein gegenseitiges Kaiser Hadrian, CIL XIV 2088= Dessau 316,
Rechtsgeschäft, bei welchem der dedicierende Ifunoni) S(ospiti) M(atri) R(eginac) statuom ex
Magistrat die weihende Gemeinde, der Pontifei dnnis aureis et arg(enteis) retustate eorruptis
die empfangende Gottheit vertrete (Marquardt Äeri et eonseerari iussit): Tempelaclaven, d. h. der
St.-V. III 2696., vgl. auch Lttbbert Commentat. Gottheit zum Dienste consecrierte Menschen, kennt
pontifleales 209.) nicht haltbar (A. P e r n i c e S.- das römische Saeralrecht nicht, aber in Larinum
Bor. Akad. Berl. 1885, 1150B.). Denn Magistrat 10 bestanden nach Cic. Cluent. 43 Martuües . . mi-
und Pontifei sprechen nicht die als Frage und mslri publiri Martis atque ei deo reteribus in-

Antwort sieh ergänzenden Formeln der Stipula- stitutis religiunibusque eonsecrati". die Bemer-
tion, sondern beide thun und reden das Gleiche, kung des Serv. Aen. XI 558 in saeris legitur

indem der Pontifei als Sachverständiger im tu* posse etiam opera eonseerari ex serris, usque
divinum dem Magistrate sowohl für die De- dum sotratur caput hominis, id est liberetur sa-

dication grundlegende symbolische Handlung des cratinnis neru (vgl. XI 591. 830), die sich auf
postem teuere (s. Art. D e d i c a t i o) vermacht, als Verlöbnis eines Mensehen in den Tempeldienst
ihm die Dedicationsfonnel vorspricht. Sie sind eines Gottes bezieht, geht jedenfalls nicht auf
also beide an demselben Acte in gleicher Rieh- römische Verhältnisse.

tung. nicht als Vertreter verschiedener Parteien 20 Wenn bei den bisher behandelten Weihungen
beteiligt, und darum wird das Wort dedieare die Überführung eines Gegenstandes aus dem Ge-
eicht nur vom Magistrate, sondern auch vom Pon- biete des ius humanum in das des ins divinum
tifei gebraucht (Fest. ep. p. 88 fanum . . . quod in der Absicht erfolgt, der Gottheit eine gelobte
dum pontilex dedieat, certa rerba latur. rlin. oder geschuldete Gabe darzubringen, so ist in

n. h. XI 174 [Jfefeffus pontilex] meditatur in andern Fällen der Zweck der C. nur der. eine

dedieanda aede Opi opilerae dieere), und das Person oder Sache durch Überweisung an die Gott-
oonseerare kommt durchaus nicht dem Pontifei heit ausserhalb des menschlichen Rechtsverkehrs
speciell zu (weder Varro de L 1. VI 54 luna nomi- und Rechtsschutzes zu setzen. Das älteste Straf-

nata, quae pon l\ber

s

in saerando tati sunt bnem, recht fasst das Urteil für den, der gegen die Ge-
noch Cic de domo 119 rerbone pontibeis putetis 80 meinde gefrevelt hat, in die Form der Übereig-

. . . domum uniuseuiusque eonseerari posse be- nung des Verurteilten und seiner Habe an die

weist etwas dafür), sondern tritt auf Grund der Gottheit (M o m m s e n Strafrecht 9009.) nachdem
vollzogenen Dedication ein; der offizielle Ausdruck Beispiele (Liv. III 55, 7) ut qui tribunis plebis

ist aedis saera a magistratu pontiber praeeunte . . noeuisset. eius eaput lori saerum esset, fn-

dieendo dedieatur (Varro de 1. 1. VI 61) oder milia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque rrnum
magistratus per pemtibeem dedieat (Cic. a. a.'O. tret (wobei natürlich die Namen der Gottheiten

120. 122; pro pontibee Liv. II 27, 5); die Formel. je nach der Art des Delictes wechseln). Diese

mit welcher der dedicierende Beamte den Beistand Gesetze heissen leges saeratae (s. d. und Fest,

des Pontifei requiriert, giebt Cic. de domo 133: p. 318 saeratae leges sunt, quibus sanetum est.

ades, Lueulle, Servili, dum dedieo domum Ciee- 40 qui quid adrrrsus ras leeerit, saeer alieui deo-

ronis, ut mihi praeeatis postemque tenratis. Der rum sif sieut tamilia peeuniaque) und die Straf-

formloseprivateWeiheact entbehrt der Mitwirkung androhung selbst e. (Cic. pro Balb. 33 [verderbte

der Pontifices; ihm kommt aber auch der Name Stelle] sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso

eonseeratio nicht im technischen Sinne zu. und et obtestatione et eonseeratione legis aut poena,

wenn er doch hin und wieder dafür gebraucht wird cum eaput cius, qui contra leeerit, eonseeratur).

(CIL XI 1322 lfori)0. M. . . . eonserravit item Diese C. der Person ist nachher ans derGeaetzes-

dedieavit. Gruter 14, 16= CIL XI 4174 loviO. spräche verschwunden und begegnet nur noch in

M. . . ded.cavit et consecrarit. CIL X 444. 21 cum Formeln der Verwünschung (Liv. III 48, 5te. .t pp«.

pro salute optumfij prineipis et ilomini i(nlra) tuumque eaput sanguine hoc conseero) und Selbst-

s(rripti) lundi eonsrcrat(iJ sinf; über CIL VI 50 Verwünschung (Plin. paneg. 64 verba. quibus capul

360 s. o.), so geschieht das ebenso abusiv, wie suum, domum suam, si sciens tefellisset, deorum
wenn mit Bezug auf das Grab, das notorisch nicht iroc eonseeraret; so wird dann c. schliesslich ge-

zu den loea saera, sondern zu den loea religiosa tadezu soviel wie Zauberformel, Sen-. Aen. IV
gehört, von eonseeratio geredet wird (Cic. ad Att. 694. Hist. Aug. Klag. 9, 1), wohl aber spielt

XII 19, 1 vom Grabmal der Tullia: sed ineunda die c. bonorum auch später noch eine gewisse

nobis ratio est, quemadmodum in omni muta- Rolle. Sie tritt nämlich nicht nur als Consequeni
Hone . . . illud quasi eonsreratum remanere pos- eines Capitalnrteils ein (z. B. Sp. Cassius, Dion.

sit; vgl. 18, 1 prolecto illam eonsrerabo omni Hai. VIII 79 und dazu M o m m s e n R. Forsch. II

genere monimentorum. CIL VI 16033 haee aedi- 1749.; Vitruvius Vaccus Liv. VIII 20, 8), sondern

beia proprio eomparata laeta dieataq(ue) sunt 60 als Coercitionsact der Volkstribunen ohne Process-

monumenti sice sepulehrum est et ollarum quae verfahren und sogar, wie es scheint, mit Ausschluss
in hie aedibeiis insunt et consecratae sunt reli- der Provocation (Mommsen St,-R. I 150f.; Strafr.

gwnisq(ue) earum causa, CIL VI 9671 aram 49). Der Act vollzieht 6ich in der sacralen Form
posuit sibi consecrarit dedicaritque libertisque der Opferung (eapite velato, eontionc advoeala.

suis poslerisquc eorum). foculo posito, Cie. de domo 124: loculo posito

Als Object der C. kommen am häufigsten Im- adhibitenque tibieine ebd. 123, vgl. 125), die Mit-

mobilien in Betracht. Tempel, feste Altäre, heilige Wirkung des Pontifex wird dal -ei nicht erwähnt

Haine u. a., aber auch Tempelgerät (z. B. saeratae (denn die C. von Cieeros Hause, zu der der Pon-
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ti fei L. Pinarius Natta zugezogen war, ist nicht dige Ausdruck (Act. Arval. CIL VI 2032. 16

eine e. bonorum im Sinne der Vermögensconfis- [ob consecrjalionem dirae Aug(ustae). 2080. 6
cation au Gunsten einer Tempelcasse, sondern De- in consecraflion]e[m MJatidiae Aug(usiae). Tac.

dication von Staatsgut; ausdrücklich in Gegen- ann. XIII 2. 14. Suet. passim) für die Apotheose
satz zur e. bonorum stellt sie Cic. de domo 125 der verstorbenen Kaiser und Mitglieder der kai-

an consecratio nullum habet ius, dedieatio est serlichen Familie (M o m m s e n St.-R. II 732IT.

rcligiasa?, eine Stelle, die u. a. von E. P o 1 1 i e r 791. 805. Marquardt St.-Verw. III 2751. 465ff.

bei Darember g-S a g 1 i o Diction. I 1450 arg B e u r 1 i e r Culte imperial 5511.). Da die Ent-

missverstanden worden ist). Historische Beispiele Scheidung über die Aufnahme neuer Götter in

(was Dion. Hai. II 42 von dem Vorgehen der lOdieStaatsreligion von jeher demSenatezugestanden
Volkstribunen gegen diejenigen Patricier berichtet, hat (Tertull. apol. 5 retus erat decrclum ne qui

die die Versammlungen der Plebs gestört hatten, deus ab imperatorc consecraretur msi a senatu

ist zum mindesten ungenau dargestellt: denn er probalus), so ist auch die C. der Kaiser durch

lässt die c. bonorum, unter ausdrücklicher Aus- den Senat, und zwar auf Antrag des Kaisers, cr-

schlicssung des Capitalurteils, durch die Tribus- folgt (M o m m s e n a. a. O. II 849f., vgl. III 1050,

Versammlung aussprechen) geben das Vorgehen 3. II e u r 1 i e r a. a. 0.), und durch diese Conse-

der Volkstribunen P. Rutilius gegen den Censor crationen, die mit Caesar beginnen und bis zu

Ti. Sempronius Gracchus (585 = 169, Liv. XLIII den Kaisern des 4. Jhdts. hinabreichen, entstand

16, 10) und C. Atinius laben gegen den Censor eine eigene neue Classe römischer Staatsgötter,

Q. Caecilius Metellus (623= 131, Plin. n. h. VII 20 die Divi (s. d.). Der consecrierende Senatsbe-

143f. Cie. de domo 123), dann wird das gleiche Schluss erfolgt bei den ersten Kaisern erst eine

Verfahren im J. 684= 70 von einem Volkstri- Zeit nach der Bestattung, später gleich nach dem
bunen gegen den Censor Cn. Cornelius Lentulus Tode, so dass Bestattung und Consecrationsfeier

und 696 = 58 von P. Clodius gegen den Consul zusammenfallen. Da bei der Verbrennung der

A. Gabinius zur Anwendung gebracht (Cie. a. Leiche des Augustus angeblich ein Adler aus der

a. 0. 124). Im Zwecke der Ausserverkehrsetzung Flamme des Scheiterhaufens gen Himmel fliegend

stimmt mit dieser c. bonorum auch die Conse- gesehen worden war (Cass. Dio LVI 42, 3, vgl.

eration der Ländereien des vertriebenen tarqui- mit Suet. Aug. 100), so liess man später regel-

nisehen KBnigsgesehleehtes (ager Tarquiniorum mässig einen solchen am Schlüsse der Bestattungs-

. . eonsecratus Marti, Liv. I 15, 2) und des Ge- 30 feierlichkeit von der Spitze des Scheiterhaufens

bietes von Karthago freierem Karthaginem . ., aus auffliegen (Cass. Dio LXXIV 5, 5. Herod.

quam videlieet P. A/ricanus non propter reli- IV 2, 11. Artemid. oneir. II 20); daher ist der

gionem sedum illarum ae vetuslatis de consilii die Seele des Kaisers dem Himmel zutragende
senfentia conseerarit, Cic. de leg. agr. II 51, vgl. Adler, an dessen Stelle bei consecrierten Frauen
I 5 und de domo 128: consecrabantur agri, non seit dem 2. Jhdt. zuweilen der Pfau als Vogel
ita ut nastra praedia, si qui teilet, sed ut im- der Iuno eintritt, auf den Consecrationsmiinzen

perntor agros de hostibus eaptos eonseeraret: (Eck hei D. N. VIII 46411.) und andern Denk-
auch den campus Stellatis nennt Suet. Caes. 20 mälern (Marquardt a. a. 0.467. Beurlier a.

maioribut conseeratum ) tiberein; die letztere ist a. 0. 67f.) das ständige Symbol der Apotheose,

nur die Erfüllung des vor der Einnahme der Stadt 40 [Wissowa.]

hei der Devotion (s. d.) derselben gethanen Ge- Consensus heisst die Zustimmung, z. B. der

lübdes (Maerob. S. III 9, 9 ff., namentlich § 10 consensvs parentum zur Ehe der Gewaltunter-

ufi ros eo* urbes agrosque eapita aetatesque worfenen. Inst. 1 10 pr., oder der Consensus cu-

eorum decotas consecratasque habeatis ollis le- ratoris zu den Geschäften seines Pfleglings, Dig.

gibus. quibus quandoque sunt marime hostes XXVI 8 de auctorilate et consensu tutorum et

devoti). Auch die C. von Rossen, die Caesar beim curatorum. Dieselbe Bedeutung hat aber das

Übergang über den Rubico vornahm und durch Wort auch da, wo es zur Kennzeichnung des bei

FreilassungdieeerHcrden vollzog (er/uorumgreges, Vertragschlüssen vorliegenden Thatbestandes ver-

quos in traiciendo Rubieone tlumine consecrarat wendet wird, namentlich in der grundlegenden
ar ragos sine eustode dimiserat, Suet. Caes. 81), 50 Stelle: Ulp. Dig. II 14, 1, 2 paelio duorum plu-

fällt unter denselben Gesichtspunkt. riumve in idem placitum (et)consensus (über die

Mit dem gleichen Worte r. wird endlich auch Lesart s. Mommsen zu dieser Stelle). Der Ver-

die Aufnahme eines neuen Gottes in die Reihe tragschluss ist hiernach die gegenseitige Zustim-
der Staatsgötter bezeichnet (z. B. Cic. nat. deor. mung zu einem vorgeschlagenen Vertragsinhalte,

II 62 [Lioerum] quem nostri maiores auguste vgl. auch Dig. II 14, 2 pr. sed eliam tacite con-

sancteque cum Cerere et Libero consecrarcrunt ; sensu eontenire inlellegilur (sog. stillschweigende

de leg. II 27 ex hominum genere consecratos; Zustimmung zu einem Vertragsinhalte). In diesem

ebd. 28 bene rero quod mens, pietas, virtus, fides Sinne heisst c. daher so viel wie der formlose

consecralur humana, quarum nmnium Romane Vertragschluss, der sich ans der gegenseitigen Zu-
dedicala publice templa sunt). Da das Praedicat 60 Stimmung der Parteien zu derselben Vertrags-

sacer nicht der Gottheit, sondern ihrem Eigen- norm (lex contractus

)

bildet. Es müsste daher
turne zukommt, so ist die Wendung deum am- eigentlich von abligationcs nudo consensu die

seerare nur aus einer Übertragung zu erklären, Rede sein statt von obligaliones consensu, denn
die von der C. des Götterbildes (s. 0 . und Dig. ein C. ist bei allen Verträgen nötig, nicht blos

XLVIII 4, 5, 2 imogines C’aesarum nondum con- bei denConsensualcontracten.s. Contractus. Dig.

secratas, vgl. ebd. 4, 6 . Minuc. Fel. 23. 9 hominum II 14. 1. 3. Inst. III 22 pr. (de consensu obti-

imngines ronserralas rulgus orare ac publice gutione): consensu Hunt obligationes in emptio-

rolere) ausgeht. In der Kaiserzeit ist C. der stän- nibus renditionibus, loeationibus eoiiductiotiihus,
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socielalibut, mandatu. Ebd. § 1 euHicit cot qui sich— von einzelnen gelegentlichen Ausführungen
negotium gervnt cuntentirc. Als fünften Con- abgesehen — mehrere Schriftsteller in eingehen-

sensnalcontract zählt man nach einer Lex Zeno- den Auseinandersetzungen gewendet, namentlich

niana den contraetn* emphyteuseos auf (Inst. UI L o t m a r Münchener kritische Vierteljahrssehrift

24, 8), der jedoch nicht bloss obltgaliones erzeugt, XXV 3688. XXVI 220ff. Drucker Rechtsgeleerd

sondern auch ein Sachenrecht, die empkyteutis Magazijn III 1884, 238—262 (Eene Bijdrage ter

(s. d.). vereenvondigung van derleerderOvereenkomsten).

Die Einsicht in diese Bedeutung des Wortes Regelsberger Ztschr. f. Handelsrecht XXIX
C. (Zustimmung, insbesondere gegenseitige Zu- 8088. M a n d r v Archiv, f. civ. Praxis LXVI 4808.

Stimmung) ist dadurch verdunkelt worden, dass 10 F ri t sc h e LnterBuchung über dieBedeutung von

man, verleitet durch die Etymologie des Wortes, consensus und consentire in den Digesten, Berlin

ihm eine andere Bedeutung untergeschoben hat, 1888. Enneccerus Rechtsgeschäft, Bedingung
nämlich; Einverständnis oder gegenseitiges Ein- und Anfangstermin, Marburg 1889, 1078.

Verständnis, gewöhnlich Willensübereinstimmung Obwohl diese Ausführungen den Verfasser in

genannt (vgl. über dogmengeschichtliche Einflüsse der oben vertretenen Deutung de6 Wortes eoiuen-

auf diesen Irrtum Leonhard Der Irrtum bei sus nicht irre gemacht haben, so hat er doch auf

nichtigen Verträgen des rüm. R. II 1888, 5718.). ihre eingehende Würdigung bis jetzt verzichtet.

Das Einverständnis unterscheidet sich von der um nicht in dieser schwierigen Frage zu einem

Zustimmung dadurch, dass es ein lediglich innerer voreiligen Abschluss zu gelangen. Nunmehr, da

Thatbestand ist, der gewöhnlich mit der äusseren 20 dieser Artikel dazu drängt, glaubt er jedoch zu

Zustimmung verbunden ist, aber auch einerseits einem solchen Abschlüsse im Btande zu sein,

unausgesprochen vorhanden sein und andererseits Vorweg ist ein Missverständnis zu berichtigen,

dann fehlen kann, wenn aus Versehen eine Zu- das in den Schriften seiner Gegner eine nicht

Stimmung erteilt wird, die dem inneren Willen unbedeutende Rolle spielt (vgl. z. B. M a n d r y a.

des Zu6timmenden nicht entspricht, z. B. dann, a. O. 488). C. bedeutet nicht bei Vertragschlüssen

wenn ein Vater der Ehe seiner Tochter mit X. die Übereinstimmung der Erklärungen, sondern

nur deshalb zustimmt, weil er ihn mit Y. ver- die Erklärungsacte selber, die gegenseitigen Zu-

wechselt. Stimmungen zu demselben Vertragsinhalte. Es
Eine von namhaften Juristen (Wi n d sc h e i d bedeutet das Wort im technischen Sinne also

Archiv f. civilist. Praxis LIII 86. Z i t e 1 m a n n 30 überhaupt keine Übereinstimmung im Sinne einer

Dogmat. Jahrb. XVI 425. Brinz Pand. 1 1574) Harmonie, sondern einfach einen Zustimmungsact,

vertretene und bereits von K 8 v e r Über die Be- Darum ist, was der Verfasser leider bisher nicht

deutung des Willens bei Willenserklärungen, Ro- mitdererforderliehen Bestimmtheit hervorgehoben

stock 1874, angefochtene Lehre ging dahin, dass hat, die Bedeutung des Wortes C. genau die-

zu jedem Vertragschlusse ein doppelter Thatbe- selbe bei dem Abschluss eines Vertrages für den
stand gehöre, die Abgabe übereinstimmender Er- Consentierenden, wie bei der Zustimmung dritter

klärungen und die daneben stehende Übereinstim- zu dem Vertragschlusse anderer, also z. B. bei der

mutig der inneren Willen. Die erstere heisse Ehe ist der C. der Brautleute dasselbe wie der Con-
conventio, die letztere consensus (so ausdrücklich sens des Hausvaters, nämlich eine Zustimmung
Brinz a. a. 0.). Gegen diese, übrigens nicht 40 zu dem beabsichtigten Rechtsgeschäfte (anders die

von allen (z. B. nicht von Voigt lus. nat. III herrschendeMeinung, vgl. z.B. das Sachregister von

266) geteilte, aber immerhin herrschende Deutung Lotmar in Brinz Pandekten 5 IV 462, woselbst

des Wortes C. als eines inneren Seelenzustandes der 0. bei Vertragschlüssen von dem C. zu fremden
wendeten sich folgende Schriften von R. Leon- Geschäften grundsätzlich getrennt wird). Eine
h a r d Der Irrtum bei nichtigen Verträgen nach sprachliche Missbildung der Neueren, die weder
römischem Rechte. Berlin 1882. 1883 (Inhalts- zu der deutschen noch zu der lateinischen Sprache

angabe dieser Schrift in den Göttinger gelehrten passt, ist das Wort .Consenserklärung' statt Con-
Anzeigen 1888, 1768.); Archiv f. civil.. Praxis sens.

UCXII 428.; Der Irrtum als Nichtigkeitsgrund Im übrigen ist der Standpunkt, den die Gegner
im Entwürfe eines bürgerlichen Gesetzbuches f. d. 50 der oben vertretenen Ansicht hinsichtlich der

DeutscheReich 1889, 198. insbesondere dieQuellen- Bedeutung des Wortes C. einnehmen, ein ver-

beweise 28 (übereinstimmend mit den Verband- schiedener. Regelsberger a.a. 0.814 behauptet,

lungen des zwanzigsten Deutschen Juristentages dass das Wort C. bald den Willen, bald die Er-

238.); Jahrbuch der internationalen- Vereinigung klärung des Willens bezeichne. Die Möglichkeit

für vergleichende Rechtswissenschaft und Volks- dieser Annahme kann nicht bestritten werden. Im
wirtschaftslehre. Berlin 1897, insbesondere 62 über technischen Sinne kann dann aber doch nur die

die dem römischen Ausdrucke conceniuc entspre- eine dieser Bedeutungen (Zustimmungserklärung)
ebenden Terminologien neuerer ausländischer Ge- gelten; denn darüber, dass ein nicht erklärtes Ein-

setzbücher (vgl. auch S c h u s t e r über die Rede- Verständnis ohne rechtliche Kraft ist, herrscht

weise des englischen Rechtes im Archiv für Theorie
<J0 kein Streit (vgl. Köhler a. a. 0. 286). Mandry

und Praxis des Handelsrechts LV 3178.). Gegen hält mit seiner eigenen Ansicht Uber die Bedeutung
diese Übersetzung des Wortes consensus als ,Zu- des Wortes C. zurück, vermisst aber a. a. 0. 483
Stimmung zu einem Geschäftsinhalte

4

, die nur von Beweisstellen, die bei Divergenz zwischen Ent-
einzelnen Seiten eine uneingeschränkte Anerken- Schluss und Erklärung den C. annehmen. Solcne
nung gefunden hat (vgl. die im Archiv f. civ. Stellen liegen überall da vor, wo der nudut con-

Praxis LXXXII 43, 3 Angeführten und dazu auch sensus als verpflichtend erscheint (sog. Censen-
Hartmanu Archiv für civ. Praxis LXXII 177. sualcontracte, Gai. III 1858. Inst. III 22), in-

Kohler Jahrb. f. Dogm. XXVIII 1608.), haben sofern ja unzweifelhaft diese Verträge, wie alle
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andern aueh dann gelten, wenn der Wille einer irrt habe, sondern Behauptungen, die unterein-

Partei, den Vertrag gelten zu lassen, durch einen ander in handgreiflichem Widerspruche stehen,

geheimen Vorbehalt des Gegenteils ausgeschlossen neben einander vertreten,

ist, sog. Mentalreservation (vgl. Regelsberger Dass im übrigen das Wort C„ jedenfalls in

Pandekten I 516). Aueh in solchen Fällen würde vielen Stellen, das Einverständnis, also einen blos

aber in der Redeweise der Quellen von einer obli- innere Seeleniustand, nicht bezeichnen kann, son-

gatin ranecnsu die Rede sein. Damit ist der von dem einen äussere Zustimmungsact bezeichnen
Mandry vermisste Quellenbeweis geliefert. En- muss, ist eine Behauptung, deren besondere Ver-

neccerus (a. a. 0. 10711.) verficht in einer sorgfil- teidigung angesichts von Redewendungen wie ore

tigen Quellenexegese eine neue Ansicht, die als 10 eonsentire Cie. de amie. 23, voce comentire Cic.

Mittelmeinung zwischen der bisher herrschenden, Philipp. I 21, cotuentum aecomodare Dig. XX
namentlich von B r i n x und der von R 6 v e r und 1, 26, 1, conaeneum dort Dig. ebd. überflüssig

Leonhard vertretenen bezeichnet werden kann, erscheint. Nicht zu ihrem Beweise, der bereits

Nach dieser bezeichnet C. weder den inneren Wil- geführt ist, sondern zur besseren Einsicht in den
len, noch den Erklärungsact. sondere einen dop- Stand der Quellen sei noch hingewiesen auf das

pelten Thatbestand: .Den Willen und die dazu ronecnsum ae Adern accommodare Cod. II 6, 3;

gekommene Erklärung“, so dass also, wo der Wille in ter actorem et reuen . . . contenmm turnt
fehlt, auch kein C. vorliege. Aueh schon Lotmar Cod. II (55) 6 c. 4 § 1; conrrnnim dederint Cod.
schien (Krit. Viertelj.-Schr. XXV 376) dieselbe III 88, 2 und für die Gleichbedeutung der Aus-

Mittelmeinung vertreten zu wollen, in B r i n x 20 drücke consentue und conrentio Dig. I 8, 82, 1

Pandekten* IV 296 § 569 bekennt er sich freilich verglichen mit Dig. I 8, 35 ( tacitue comenrur=
mit Bestimmtheit zu der Ansicht von B r i n z. tacita convenlio). In der Redeweise des öffent-

Gegen diese von Enneecerus mit Sorgfalt und liehen Rechts bezeichnet C. ohne Zweifel die Zu-
Klarheit entwickelte Mitteilmeinung spricht die- Stimmung, insbesondere den zustimmenden Be-

selbe Argumentation, die soeben gegen Mandry Schluss, so namentlich beim Consensus deruno-
geltend gemacht wurde. Lotmar hatte in der num CIL IV 768. V 5239. VIII 698. 1548. IV
Krit. Viertelj.-Schr. XXV 377 bemerkt: .Dass der 4970. X 3782. 3708, daher denn auch wohl die

römische Consens nicht blos etwas Inneres und häufige Redewendung connenm populi auf einen

nicht ohne etwas Äusseres sei, hat Verfasser ge- Volksschluss oder eine stillschweigende Zustirn-

nugsam bewiesen und wird für manchen ohnehin 80 mung des Volkes zu beziehen ist, CIL II 1294.

offenbar gewesen sein“. Für die Vertreter der VIII 7115. 7119. IX 330. 340. X 58. 1026. 1030.

herrschenden Meinung war es das übrigens nicht 7917; vgl. auch IX 1511. XIV 1658. Bildlich ist

und ist es aueh nicht für Lotmar geblieben; denn der Ausdruck oonsrnsus lapidum CIL VIII 212, 43.

späterhin ist er (b r i n z Pand.* § 569) zu der in Dass dar Wort C. sogar eine solche Zustimmung
dieser Bemerkung preisgegebenen Ansicht, welche bezeichnen kann, die *m Widerprach mit dem
den C. für etwas blos Inneres hält, zurückgekehrt, wirklichen Denken des Zustimmenden ist, ergiebt

Fritsches Arbeit vermag durch ein grosses sich aus Isid, orig. V 25 nom cedere proprie di-

Quellenmaterial über den inneren Widersprach citur, qui contra reritatem alicui coneentit. Aller-

seiner Behauptungen bei oberflächlicher Betrach- dings ist hier von dem besonderen Falle der in

tung hinwegzutäuschen. Sie erweckt den An- 40 iure cessio die Rede (s. Cessio in iure), bei

schein, als habe er dieselbe Ansicht, zu der der jemand ein Recht abtrat, indem er wissentlich

er sich schliesslich selbst bekennt, zunächst wider- dem Gegner das falsche Zugeständnis machte, dass

legt. Das Endergebnis seiner Schrift lautet näm- ihm das Recht bereits gehörte. Immerhin beweist

lieh 101: ,C. bedeutet also . . . Willensüberein- die Stelle, dass conttntire sehr wohl auch eine Er-

stimmung im Sinne der Vereinigung zweier klärung im Gegensätze zu dem dahinter stehenden

äusserlieh erkennbarer Willenseinrichtungen Gedanken bezeichnen kann,

entsprechendenTechtsgeschäftliehen Inhalts.“ Hier- Es istJedenfalls eine auffallende und beach-

naeh würde der Verfasser dieses Artikels eine tenswerte Erscheinung, dass Juristen, denen es an
schätzenswerte Bestätigung seiner Ansicht er- Scharfsinn nicht fehlt, neben der notgedrungen als

blicken, wenn nicht dieselbe Schrift 60—72 die 50 richtig anerkannten Ansicht, dassC. etwas Äusseres

Identität der Ausdrücke eonrenfio und Consensus bedeute, die gegenteilige Meinung schlechterdings

mit Unrecht bekämpfte (anderer Meinung war mit nicht fallen lassen wollen. Ohne einen richtigen

Recht Cujacius Opera, Neapoli 1722 I 917. 918 Kern würde diese letztere geradezu unbegreiflich

pacta enim cunventione* sauf: roneenau enim et sein. Der Verfasser dieses Artikels ist nunmehr
quidem »o/o coeutant) und mit vollen Segeln in geneigt, zuzugeben, dass ein solcher Kern vor-

die Ansicht zurücksteuerte, nach der der C. nicht handen ist. Der erwähnte Streit würde minder
den äusserlieh erkennbaren Vertragschluss, son- heftig sein, wenn nicht von beiden Seiten eine

dem das innere Einverständnis der Parteien be- falsche Methode angewendet würde, die ihn ohne

zeichnen soll. Auf S. 69 heisst es ausdrücklich: Not verschärft. Man glaubt nämlich in der rich-

C. ist gleich Conventio minus Erklärung' und 60 tigen Deutung des Wortes C. den Schlüssel zur

,C. ist Willensübereinstimmung als psychologische Lösung einer wichtigen juristischen Frage zu be-

Thatsache der Congruenz innerer Willen“. Nach sitzen, nämlich der Frage, ob bei Widersprüchen
diesen Ausführungen, die neben dem angeführten zwischen einer Erklärung und den Absichten der

Schlussworte und den andern diesem entsprechen- Erklärenden die Erklärung gelte oder nicht. Das
den Auslassungen der Schrift (8!ff.) stehen, hat letztere lehrt das sog. Willensdogma, das erstere

Fritsche nicht, wie Lotmar (Brinz Pand.* IV die sog. Erklärungstheorie, s. V o 1 u n t a s. Wäh-
296) meint, erwiesen, dass Cujacius sich in der rend also die herrschende Meinung aus der Deu-
Identiucierung von conventio und ronsensws ge- tung des Wortes C. als .Einverständnis“ das
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Willensdogma folgert, leitete der Verfasser um- dritteD, den Mevius, im Auge, so ist sein zwei-

gekehrt aus dem Sinne desselben Wortes als deutigerConsens wegcnNichtübereinstimmung des

.Zustimmungsact' die Erklärungstheorie her, wo- Willens mit der Erklärung nichtig. Das Gleiche

durch alle Anhänger des Willensdogmas unwill- gilt auch für Vertragschlüsse, Dig. XXXIV 5, 8
kürlich zur Ablehnung der richtigen Übersetzung mambiguosermone non utrumque duimut,
von C. geneigt wurden. Jetzt giebt er zu, dass ted id dumtaxat quod ro/umus. Itaque qui aliud

seine Schlussfolgerung ebenso unzulässig ist, wie dicit quam ruft, neque id dirit quod roz tigni-

diejenige seiner Gegner, weil beide den Gesetzen Hcat, quia id non rult, neque id quod vult quia

der Sprachbildung, nämlich der Unbefangenheit id non loquitur. Es hat sieh nunmehr die Un-
der Redeweise des Volkes, nicht genügend Rech- 10 sitte eingebürgert, von dieser Stelle, deren itaque

nung tragen. Als die Römer das Wort Consensus auf die Verbindung des zweiten Satzes mit dem
bildeten, geschah dies sicherlich in Anlehnung an ersten hindeutet, nur den zweiten Satz ohne das

den Normalfall der Vertragschlüsse, in dem Wille itaque wie ein Rechtssprichwort zu citieren und
und Erklärung sieh decken, also derselbe Name dadurch den Schein zu erwecken, als ob die Römer
für beides passend scheint (vgl. hierzu namentlich diesen für zweideutige Erklärungen gegebenen
D r uck e r a. a. 0.). Ist aber erst einmal ein Ter- Ausspruch auch auf unzweideutige Erklärungen

minus technicus für den Normalfall eines Begriffes angewandt wissen wollten. Hiergegen hat der

geschaffen, dann wird er auch auf Ausnahmefälle, Verfasser protestiert (Irrtum bei nicht. Vertr. 185),

auf die er nach seiner Etymologie nicht passt. aber freilich nicht ohne Widerspruch zu finden

ohne Scheu angewendet, weil da6 Volk bei einem 20 (vgl. E i s e 1 e Dogm. Jahrb. XXV* 427. L o t m a r

bekannten Ausdrucke an seine Etymologie nicht Krit.Viertelj.-Schr. XXV 4I2ff.). Selbst R e g e 1 s-

mehr denkt. So sind wahrscheinlich die Aus- berge. Pandekten I 513, 6 hält des Verfassers

drücke loeatio und traditio für bewegliche Sachen Auslegung für eine gewagte'. Dagegen ist zu

geschaffen worden, das entwickelte Sprachgefühl bemerken, dass bei zwei Auslegungen, von denen
empfindet aber nicht mehr das Unpassende ihrer die eine eine Stelle vollständig liest, die andere

festeingebürgerten Anwendung auf Grundstücke. aber in verstümmeltem Zustande, die letztere als

und es würde sehr verkehrt sein, diese Anwend- die gewagte, die erstere als die vorsichtigere

barkeit etwa zu bezweifeln. Genau so liegt cs bezeichnet werden muss. Für unzweideutige Er-

mit dem C. Das Wort ist jedenfalls für Fälle klärungen gilt aber das Willensdogma ausnahms-
inneren Einverständnisses mit entsprechender Er- 80 wei6e nicht, Dig. XXXII 25, 1 : Cum in verbis

klärung entwickelt worden; seine Anwendung auf nulla ambiguitas e»t, non debet admitti rolun-

Zustimmungsfälle ohne Einverständnis wird da- tatie quaeslio, vgl. ferner Dig. II 15, 12: Non
durch weder unmöglich oder aus der Etymologie ett terendus qui generaliter in Ais, qvae testa-

widerlegbar, noch auchandererseits ausgeschlossen. mento ei relicta tunt, trawegerit, si postea eau-

Ebensowenig wie man etwa aus der Etymologie sefur de eo solo te cogitasse quod prima partc

des Wortes consanguineus (s. d.) schliessen darf, teetamenli ac non ctiam quod posteriori legalum

dass in der Redeweise der Pandektenjuristen der sif. Hieran ist unbedingt auch für das römische

Adoptivbruder kein contanguineut ist, was falsch Recht festzuhalten. Immerhin ist der Verfasser

sein würde, ebensowenig kann man aus der Ety- darin zu weit gegangen, dass er diese Ausnahme
mologie des Wortes consensus folgern, dass Fälle 40 bisher als Regel, die Regel aber als Ausnahme
eines fehlenden inneren Einverständnisses zu dem dargestellt, also das Willensdogma als Regel an-

Begriffe des C. gehören oder nicht gehören. In gelochten hat. Er. ist neuerdings daran durch die

dieser Methodeliegt eincüberschätzungdes Wertes. Betrachtung irre geworden, dass da, wo Wort und

den das Wort gegenüber dem Begriffe hat. Die Wille sich nicht decken, impraktischenLebeninder

Frage, ob das VVilTensdogma richtig ist oder nicht, Kegel auch Zweideutigkeiten sich einzustellen pfle-

hat also jedenfalls durch die Verwendung des gen. Der Irrtum pflegt die Zweideutigkeit zu

Wortes C., von den Römern nicht beantwortet gebären, undunzweideutigeErklärungenolme einen

werden sollen, und eine Einsicht in die richtige entsprechenden inneren Willen Bind sehr selten.

Bedeutung dieses Wortes würde die Anhänger des Darum darf man nicht bei einem Missklang von

Willendogmas nicht dazu zwingen, dieses Dogma 50 Erklärung und Absicht die Behandlung der un-

preiszugeben. zweideutigen Geschäfte als die Regel hinstellen.

Dieses Willensdogma ist übrigens keineswegs Die Regel ist vielmehr hier die Behandlung zwei-

so unbedingt unrichtig, als der Verfasser bisher deutiger Erklärungen, also auch das für sie be-

angenommen hat. Es galt in Rom jedenfalls in stimmte Willensdogma. Um so bestimmter muss
vielen Fällen, die dem eigentlichen Vcrkehrsleben aber die als Regel unhaltbare Erklärungstheorie

nicht angehören. namentlich bei Schenkungen als eine Ausnahme für unzweideutige Verkehrs-

(Leonhard Der Irrtum bei nichtigen Verträgen geschälte aufrecht erhalten werden (vgl. Regels-
II 363ff, Regelsberger Pandekten I 513) ebenso berger Pand. a. a. 0. 513), und zwar nicht blos

bei Besitzergreifungen und ähnlichen Rechtsarten für Mentalreservationen, sondern für alle Fälle

(s. A n i m u s). Vor allem aber gilt, wie der Ver- 60 der Nichtübereinstimmung von Erklärung und
fasser übrigens immer anerkannt hat, das Willens- Wille. In diesem Sinne ist namentlich auch Danz
dogma bei allen zweideutigen Erklärungen. Diese Die Auslegung der Rechtsgeschäfte, Jena 1897,

gelten nur, wenn der hinter ihnen stehende Wille gehalten.

sie aufzuklären vermag. Wenn z. B. ein Vater Auf dem Boden dieser Auseinandersetzungen

zur Ehe seiner Haustochter mit Titius consentiert, muss den Gegnern nunmehr auch zugegeben wer-

und es zweifelhaft ist. welcher von zwei Titii ge- den, dass C. keineswegs immer blos einen äusseren

meint ist, so gilt der ConseDs, wenn der Vater Thatbestand bezeichnen kann. Wo nämlich eine

den einen der Titii meinte. Hatte er aber einen zweideutige Zustimmung abgegeben ist und aus
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dem inneren Willen des Zustinunenden ergänzt des C. ausschliesst, dass also ein solrhee Geschäft

werden muss (so bei dem oben fingierten Falle nicht gelten kann, weil ihm ein Stück seiner

des Eheconsenaes), da gehört zum Thatbestande natürlichen Vorbedingungen fehlt, wurde schon

des C. allerdings auch das innere Einverständnis oben erörtert. In solchen Fällen scbliesst aller-

mit dem Inhalte der Erklärung, und wenn dies dings der Irrtum, indem er den inneren Willen in

fehlt, so fehlt in einem solchen Falle auch der C. Widerspruch mit der Erklärung bringt, die aus

Der schwebende Streit lässt sich also nur durch ihm zu ergänzen ist, die Entstehung eines C. aus.

eine scharfe Sonderung der unzweideutigen Er- [R. Leonhard.]

klärungen von den zweideutigen schlichten. Un- Consentes, die Zusammenseienden (gebildet

bedingt aber muss die Ansicht abgelehnt werden, 10 wie ab-senUs.prar-aentes, Jordan bei Preller
dass C. einen rein inneren Thatbestand bezeichne, Röm.Mythol.l 69, 3), hiessen zu Rom zwölf Götter,

vielmehr ist ihre fortwährende Vertretung gegen- sechs männliche und sechs weibliche, denen schon

über klaren Quellenstellen nicht zu rechtfertigen. in republieanischer Zeit am Markte vergoldete

Für diese Ansicht scheint freilich Dig. L 17, 116 Bildsäulen errichtet waren (Varro de r. r. 1 1, 4);

insoweit zu sprechen, als nach ihr der Zwang dieWiederherstellung dcrStatuen durch denStadt-

{ru atque metus) consensui rrmtrarium ist. Dies praefecten Vettius Praeteitatua im J. 367 n. Chr.

will aber nicht sagen, dass die innere Unfreiheit bekundet die Inschrift auf dem Epistyl der zu-

dessen, der eine erzwungene Zustimmung erteilt, gehörigen Säulenhalle (CIL VI 102); diese im
den Thatbestand des C. ausschliesst (anders Der J. 1834 wieder aufgedeckte portieus deorum Con-
lrrtum b. n. Vertr. 395, 8, eine Stelle, deren 20 sentium am Aufgang vom Forum zum Capitol

Richtigkeit nicht aufrecht erhalten werden kann). lehnt sich, einen stumpfen Winkel bildend, an

Es würde ja sonst das Gleiche auch bei einer die Wand des Tabulariums und die Substruction

solchen Furcht gelten müssen, die nicht auf äusse- des Clirus Capitolinus (Richter in Müllers Hand-
rem Zwange beruht (so richtig Hartmann Dogm buch III 787) und ist nicht zu verwechseln mit
Jahrbücher XX 60); bei einer derartigen Unfrei der Schola Xantha, dem Amtalocal der seribae

heit ist aber die Gültigkeit des Geschäftes ausser aedilium (Hülsen Röm. Mitt. III 1888, 208ff.).

Zweifel. Darum hindert auch der Zwang den Haltlose Vermutungen über eine aedes am selben

Thatbestand des C. nicht (vgl. Dig. IV 2 quod Ort und mit ihr zusammenhängende sacra con-

mt tus e. frg. 21 § 5 quamris si liberum esset, sentia, deren Ableitung ex mullorum consensu

noluissem, tarnen eoaetus ro/ui), wohl aber sind 30 (Fest. ep. 65) auf falscher Etymologie beruhe, bei

erzwungene Geschäfte ans rechtspolitischen Grün- G i 1 b e rt Gesch. und Top. Roms III 103, 2. Der
den anfechtbar (Dig. IV 2, 1 pr. Ait praetor: Gedanke an eine zahlenmässige Abgrenzung der

Quod metus causa gestum est, ratum non habebo) göttlichen Wesen ist der altitalischen Religion

und insofern ist daher die vis consensui contrario, fremdundweistaufgriechischenUrsprung(Momm-
weil sie neben ihm steht und ihn entkräftet, wenn sen Röm. Chronol. 5 3050.). Über die Namen
sie auch sein Dasein nicht zo verhindern vermag. der 12 Götter zu Rom, ihre Herkunft und das

Mit der richtigen Übersetzung des Wortes C. Alter ihrer Verehrung belehrt uns das Lectister-

hängt auch die Frage zusammen, ob in Dig. XLI nium vom J. 217 v. Chr. (Liv. XXII 10. 9). Hier

1, 34 pr. mit Monmitn ein ncm einzusehieben erscheinen zum erstenmal die aus der griechischen
,

ist. Der Verfasser hat sich früher dagegen er- 40 Mythologie bekannten (Preller-Robert Griech.

klärt (Der Irrtum bei nicht. Vertr. II 43011.); Mythol. 11 Of.) zwölf Hauptgottheiten, sechs männ-
jetzt steht er auf dem Standpunkte, dass die Ein- liehe und sechs weibliche, paarweise geordnet:

Schiebung des non möglich und zulässig, aber Iuppiter Iuno, Neptunus Minerva. Mars Venus,
nicht unbedingt nötig ist (hierfür vgl. a. a. O. Apollo Diana, Vulcanus Vesta, Mercurins Ceres

482. 2). Die Stelle spricht von dem Falle, dass (in zwei Hezameter gebracht von Ennius frg. 45
jemand einen andern in ein Grundstück schickt, Vahlen bei Apul. de deo Socr. 2 p. 7 Goldb., ange-

um ihm dadurch Besitz und Eigentum zu über- deutet bei Plaut. Epid. 608. 673); vgl. ihre Dar-

tragen. Der Erwerbslustige geht in dieses Grund- Stellung auf dem Wandbild in Pompei (H e 1 b i g
stück hinein, verwechselt es aber mit einem andern. Wandg. nr. 7). Inschriftlich erwähnt werden dii

Man kann hier nun von den Parteien ebenso gut 50 C. CIL III 942, als Schutzgötter der zwölf Mo-
sagen consenserunt, wie non consenserunt. Dem, nate CIL VI 2305. Die Vorstellung eines ge-

was geschehen ist, haben beide zugestimmt, dem schlossenen Götterkreises zeigt sieh auch, freilich

aber was darauf entstehen sollte (Besitz- und mit freier Deutung des Wortes in den Widmungen
Eigentumsttbergang), haben sie nicht zugestimmt. Consen[ti]o deorum (CIL III 1935), l. O. M. et

Darum ist und bleibt die Lesart dieser Stelle Consessui deorum (CIL III 1063), consilio deo-

zweifelbaft. rum dearumque (O re 11 i 1869), Mereurio consen-

Dass der Satz: Error non habet eonsensum tienti (CIL III 898). Auch Mithras wird zum deus
sler non consentiunt, qui errant Dig. V 1, 1. consens (CIL VI 736). Nach der Überlieferung

II 1, 15. Cod. IV 65, 23 irgendwie einzuschränken spielen die dii C. eine Rolle in der Fulguraldis

ist, ist unbestritten. Nicht jeder Irrtum schliesst 60 ciplin der Etrusker (Müller-Deecke II 83). In
den C. aus. Wohl aber thut dies ein überein- der auguralen Himmelseinteilung bewohnen sie

stimmender Irrtum beider über den Vertragsin- neben Iuppiter und andern Göttern die erste Re-
halt, z. B. die beiderseitige Unterzeichnung einer gion (Mart. Cap. I 45). Iuppiter. dem mäeh-
Urkunde, die von beiden mit einem andern Schrift- tigsten Insassen der sechzehn Regionen, standen

stücke verwechselt wird (Le o n h a rd Irrtum bei drei Blitzarten (manubiae) zur Verfügung. Ehe
nicht. Vertr. 1 28ff. II 380ff.). Dass ferner bei zwei- zweite Art durfte er nur verwenden in uberein-

deutigen Erklärungen der Irrtum des Erklärenden Stimmung mit dem Rate der zwölf Götter: es

über den Inhalt des Erklärten den Thatbestand waren die geheimnisvollen Wesen niederer Grd-
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nung (Sen. quaest. nat. II 41. Mart. Cap. I 41 angehörig, aus der der poetisch veranlagte Freund
und die unklare Notiz bei Arnobiue III 40, der desSidoniuf- Apollinaris(Nr.2)stammt(vgl.Osann
Varro als Gewährsmann anftlhrt), deutlich ge- Beitr. II 345), wird gewöhnlich dem 5. Jhdt. zuge-

schieden von den dii superinre» et inroluti, die wiesen. Er iBt der Verfasser einer ors, Ton der die

Inppiter vor der Entsendung der dritten und bei K e i 1 GL V 338B. abgedruckten Abschnitte dt
furchtbarsten Blitzart befragen musste (Sen. a. a. nomine et rerbo, de barbarimis et metaplamu
0.; vgl. Fest. p. 129. Plin. n. h. II 138. Aug. erhalten sind. Dass das ursprüngliche Werk voll-

c. d. IV 21). Die Zwölfzahl und der Name C. ständiger war, ergeben die Hinweisungen auf nicht

beruhen wohl auf Verwechslung mit dem römi- mehr vorhandene teils voraufgegangene (353, 17.

sehen C.; vgl. Schmeisser Comment. in hon. 10 398, 35f. 399, 30), teils später behandelte Partien

Reifferscheidii. Vratisl. 1884, 29B. Preller (377, 26. 393. 30B.; vgl. K e i 1 332). Der Inhalt der
Röm. Mythol. I» 66B. Wissowa in Roschers genannten Abschnitte berührt sich mit Charisius

Mythol. Wörterbuch 1 922. [Aust.] und Diomedes, ganz besonders aber mit Donat,

Consentia (Cosentia der alte Meilenstein des den er ohne Zweifel direct benutit hat (Keil
Popillius, CIL IX 6950, Kiovotvxla oder Kiaotvrla; 335. Jeep Redeteile 69). Die von C. selbst ci-

Einw. Contentmut), Hauptstadt der Bruttier (JTo>- tierten Autoren (Probus. Celans, Palaemon. Pansa.
otrxia ui] jpo.Toti: Bereit tue, Strab. VI 256), mitten Varro) kommen für die Quellenfrage insofern nicht

im Lande, unweit der Quellen des Krathis, jetzt wesentlich in Betracht, als sie mehr für Kleinig-

Cosenza. Zuerst erwähnt bei Gelegenheit der keiten angeführt werden, die gerade in dem Satze

Expedition Alezanders von Epeiros ca. 330 v. Chr., 20 ausgesagt sind, in welchem sie Vorkommen (Jeep
der hier beerdigt war (Strab. a. a. 0. Liv. VIII 24, a. a. 0.). Während Keil annimmt, dass C. die-

14. 16; s. Bd. I S. 1410), erscheint es im zweiten selben Quellen wie Charisius und Diomedes be-

punischen Kriege bald auf Seiten der Römer, bald nutzt habe (vgl. auch Kummrow Symb. crit. 20
der Karthager (Liv. XXIII 30, 5. XXV 1, 2. E. M e y e r Quaest. gramm. 40), ist J e e p a. a. 0.
XXVIII 11, 18. XXIX 38, 1. XXX 19, 10. Appian. der Meinung, dass eine Benutzung dieser Vor-

Hannib. 56). Seit 204 dauernd den Römern unter- ganger selbst teils sicher, teils wahrscheinlich sei.

worfen, stand es mehr unter dem Einfluss grie- Dass er daneben auch die eommentatoret Donati
chiseher Cultur und Sitte (Lucilius bei Cic. de eingesehen hat, wie z. B. den Servius, muss
Und. I 7). Genannt wird es im Kriege gegen Spu- als möglich zugegeben werden (Keil 335).

tacus (Oros, V 24) und im Bürgerkriege, wo es 30 Hingegen erscheint mir die Annahme einer di-

im J. 40 v. Chr. erfolglos von Sei Pompeius be- recten Benutzung des Palaemon (Birt Rh. Mus.
lagert wurde (Appian. b. c. V 56. 58). Nach XXXIV 1879, 248.) nicht ohne Bedenken. Über
Lib. colon. 229 aseignierte Kaiser Augustus das die hsl. Überlieferung vgl. Keil in der praef.;

Gebiet von C. limitibut Oraeeanu. Varro de r. r. die einzige vollständige Hs. ist der Monac. 14666
I 7, 6 (daraus Plin. n. h. XVI 115) rühmt die saec. X. Hauptausgabe von Keil GL V 3398.

Obstcultur von C., wo die Apfel jährlich zwei- Vgl. Jeep a. a. 0. 68B. [Goetz.]

mal Früchte brachten; den Wein von C. Plin. Conserturinns s. I u 1 i u s.

XVI 69. ln der Kaiserzeit wird es, ausser von Considius. 1) Considius. Staatspächter und
den Geographen (Mela II 68. Plin. III 72. Ptolem. Freund des Redners L. Licinius Crassus, der in

III 1, 65) und Itineraricn (Antonin. 110. Tab. Peut. 40 einem Processe mit L. Sergius Orata über die

Geogr. Rav. IV 31 p. 278) selten genannt; im Fischereiberechtigung im Lucriner See als An-

5. Jhdt. gelegentlich der Kämpfe des Alarich, walt des C. anftrat (Val. Max. IX 1, 1). Vgl.

welcher hier seinen Tod und sein Grab fand (Ior- Nr. 7.

dan. Get. 30; s. Bd. I S. 1291). Die antiken 2) Considius, quaesitor in dem Processe des

Funde in C. sind unbedeutend, fast nur römische M. Saufeius wegen Gewalt 702 = 52 (Ascon.

und griechische Münzen (Not. d. scavi 1877, 117.

1879, 77). Sogar Inschriften, griechische wie

lateinische, fehlen bisher völlig. Vgl. Mommsen
CIL X p. 17. [Hülsen.]

Consentius. 1) Narbonenser, Philosoph und
Dichter, vermählt mit der Tochter des Iovinus,

Milon. p. 49). Mommsen (St.-R. II 584. 1)

identifieiert ihn mit C. Considius Nr. 12; doch

vgl. Nr. 13. [Münzer.]

3) Considius. Praetorier, klagte im J. 31 n.Chr.

P. Pomponius Secundus der Majestltsverletzung

an (Tac. ann. V 8). Mit Considius Proculus Nr. 15)

der 367 Consul war, Apoll. Sid. carm. XXIII 33B. ist er wohl nicht zu identificieren (vgl. N i p -

97—-177; epist. IX 15, 1 v. 22. perdey-Andresen I® zu Tac. ann. VI 18).

2) Sohn des Vorhergehenden, Dichter (Apoll. [Groag.]

Sid. carm. XXIII 5. 204; epist. VIII 4. 2. IX 15, 4) L. Considius und Sex. Saltius, Duumvirn
1 v. 22). In früher Jugend wurde er tribunus et in der von M. Iunius Brutus 671 = 83 dedueier-

notarius (carm. XXIII 214) bei Valentinian III. ten, von Sulla wieder aufgehobenen Colonie Ca-

(a. 0. 229), später Cura palatii unter Avitus (455 pua, massten sich die Titel und Insignien der—456, a. 0. 430). Aus seiner Feder sollen die Praetoren und die Eponymität an (Cic. leg. agr.

meisten Urkunden geflossen sein, die Valentinian 60 II 921.).

an fremde Höfe richtete (a. 0. 228B.). An den 5) P. Considius, qui rei militari < perilissi-

Wagenrennen, die der Kaiser veranstaltete, be- mu.i kabebatur et in exerdtv L. Sullae et postea

teiligte er sieh persönlich (a. 0. 307B.). An ihn (653 = 71 ?) in iI. Cratii tuerat, zeigte sich beim

gerichtet Apoll. Sid. epist. VIII 4; carm. XXIII. Kriege Caesars mit den Helvetiern 696 = 58

[Seeck.] ziemlich furchtsam und vereitelte dadurch den

3) Lateinischer Grammatiker, nach L a c h - Plan des Feldherrn, die Feinde zu überrumpeln

m a n n s wahrscheinlicherVermutung (Terent Mau- (Caes. b. g. I 21, 4. 22, 2. 4).

rusXIII) derselben begüterten Narbonenser Familie 6) Q. Considius und T. Genucius. Volkstri-

oogle
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bunen 278 = 476. beantragten zusammen ein peianer in Africa ihre Macht, um den Angriffen

Ackergesetz (Liv. II 52,8) und zogen den Consul Caesars begegnen zu können; Attius und C. Hessen

des vorhergehenden Jahres, T. Menenius, vor Oe- unter anderem die Stadt Curuhis befestigten (vgl.

rieht, weil er der Niederlage der Fabier an der die angeführte Inschrift), und C. zog weitere Trup-

Cremera von einem nahen Feldlager aus unthätig pen an sich, so dass seine Besatzung in Hadru-

zugesehen habe (Liv. ebd. Dionys. IX 87, 2). metum im J. 708= 46 auf 2 Legionen und 700

7) Q. Considius, vielleicht ein Sohn von Nr. 1 Reiter gebracht worden war (b. Afr. 3, 1. 38, 1).

oder mit ihm identisch, Richter im Process des Nach Caesars Landung in diesem Jahre wies er

Albius Oppianicus 680= 74. zeichnete sich durch jede Aufforderung, zu unterhandeln nnd sieh zu

seine Unbestechlichkeit und Ehrenhaftigkeit aus 10 ergeben, aufs schroffste zurück (ebd. 4, 1—4).

Cie. Cluent. 107). Daher liess es sich C. Verres, Die Stadt Acylla, die dieser Aufforderung Folge

obwohl er mit C. befreundet war, gern gefallen, leistete, wollte er erst mit Gewalt davon zurück-

dass dieser bei seinem Process 684 = 70 von halten, kam zu spät, zog aber aufs neue vor sie,

dem Richtercollcgium ausgeschlossen wurde (Cic. um sie zu belagern, hob die Belagerung auf eine

Verr. I 18). Er war ein reicher Kapitalist (Cic. falsche Nachricht hin auf und zog eich nach der

ad Att. I 12, l aus dem J. 693= 61) und hatte Abgabe eines Teiles seiner Truppen an den Ober-

grosse Summen ausgeliehen. In der allgemeinen feldherrn Metellus Scipio wieder nach Hadrurae-

Verwirrung des J. 691 = 63. als infolge der ca- tum zurück (33, 8. 5. 48). Er setzte sich dann

tilinarischen Verschwörung eine grosse finanzielle mit seinen Soldaten und Gladiatoren in Thysdra

Krisis drohte, kündigte er keinem seiner Schuld- 20 fest (76, 1). Auf die Nachricht von der Nieder-

ner die Kapitalien, die im ganzen 15 Millionen läge seiner Parteigenossen bei Thapsus am 6. April

Sesterzen (Uber 2 600 000 Mark) betrugen, und bnd von dem Anmarsch des Cn. Domitius gegen

beugte dadurch, soweit es in seinen Kräften stand, Thysdra verliess er heimlich die Stadt, beladen

grösserem Unheil vor, so dass ihm dafür der Senat mit der Kriegskasse und in Begleitung weniger

seinen Dank förmlich decretierte (Val. Max. IV Gaetuler; unterwegs wurden diese von Begier

8, 8). Mit Unerschrockenheit trat C„ damals nach dem Gelde ergriffen, erschlugen den C.

hochbejahrt, 695= 59 dem Versuch des Consuls und zerstreuten sich mit ihrer Beute (86, 3. 93,

Caesar, den Senat zu vergewaltigen, entgegen; lf.).

er sagte ihm ins Gesieht, dass die meisten Se- 12) C. Considius Nonianus, Münzmeister um
natoren aus Furcht vor seinen Bewaffneten der 80"00 = 54 (Mo m m sen Münzwesen 637 nr. 281).

Sitzung fern blieben, und erwiderte auf die Frage, Vgl. Nr. 2.

warum er selbst es nicht ebenso mache, er sei zu 13) M. Considius Nonianus, wird zweimal in

alt. um den Tod zu fürchten (Cic. ad Att. II 24, Cieceros Briefwechsel aus dem Anfang des J. 705

4. Plut. Caes. 14, 6). [Münzer.] =49 erwähnt. Nach ad Att. VIII 11 B, 2 sollte

8) Considius Aequus, römischer Ritter, wurde Cicero mit dem Propraetor M. Considius auf

im J. 21 n. Chr. wegen falscher Majestätsanklagen Wunsch des Pompeius damals dessen Interessen in

bestraft, Tac. ann. III 37. [Stein.] Capua wahrnehmen. Nach ad fam. XVI 12. 3

9) L. Considius L. I. Oallus, prael(cctus) war dem Considius Nonianus als Nachfolger Cae-

urbis (leriarum Latinarum), q(uaestor), Irfibu- sars die Provinz Gallia citerior zugefallen. Ausser

nun) plfebis), pr(aetor) inter eitis el peregrinos, 40 diesen Stellen bezieht sich aller Wahrscheinlich-

XVvir saerit fac(iundis) CIL VI add. 81705, keit nach die oben bei Nr. 2 angeführte des

wohl Grabschrift (die Ämter in absteigender Folge). Ascon. Milon. p. 49 auf denselben Mann, so dass

Vermutlich Nachkomme des Q. Considius Gallus sich ergiebt: C. war Praetor 702= 52 und führte

(Nr. 10). Anfang der Kaiserzeit. [Groag.] den Vorsitz bei den Quaestiones de vi (vgl. über

10) Q. Considius Gallus, im J. 710 = 44 die Bezeichnung des Vorsitzenden Praetors als

unter den Erben des Q. Turins genannt (Cic. ad quaesitor Mommsen Strafrecht 208, 1); 705=49
fam. XII 26. 1), vielleicht ein Sohn von Nr. 7. sollte er als Propraetor Gallia citerior erhalten,

11) C. Considius C. f. Longus, bekleidete in als der Bürgerkrieg ausbrach, bei dessen Beginn

einem nicht genau zu bestimmenden Jahre die er auf Seiten des Pompeius stand. Vgl. Höizl
Praetur und verwaltete darauf die Provinz Africa; 50 Fasti praetorii (Leipz. 1876) 73f.

noch vor dem Ablauf seiner Statthalterschaft reiste 14) C. ConsidiuB Paetus, Sohn von Nr. 11,

er Ende 704= 50 nach Rom, um sich ums Con- gleich seinem Vater Anhänger des Pompeius, Münz-

sulat zu bewerben, und liess Q. Ligarius als seinen meister 705= 49 (Mommsen Münzw. 651. 657

Stellvertreter zurück (Cic. Lig. 2. Schol. Gronov. Anm. 556), fiel 708= 46 bei der Einnahme von

zu dieser Rede p- 414 Ot.). Nach dem Ausbruch Hadrumetum in Caesars Hände und wurde von

des Bürgerkrieges ging er im folgenden Jahre ihm begnadigt (b. Afr. 89, 2: C. Considius Klius,

mit anderen Anhängern des Pompeius nach Africa die Identität angenommen von Borghesi Oeuvres

zurück und wurde von ihnen neben P. Attius II 152). [Münzer.]

Varus als Legatus pro praetore anerkannt, weil 15) Considius Proculus wird im J, 33 n. Chr.

beide nacheinander als Propraetoren die Provinz 60 wegen Majestätsbeleidigung angeklagt und hin-

innegehabt hatten und jetzt als Unterfeldherren gerichtet, seine Schwester Sancta (Nr. 17] ver-

des Pompeius und später des Metellus Scipio dieses bannt. Tac. ann. VI 18. [Stein.]

Amt weiterführten (Inschrift von Curuhis mit 16) (Servilia) Considia s. S e r v i 1 1 u s.

Mommsens Erläuterung Herrn. XXX 456—460); 17) (Considia) Sancta (in der Hs. Sancia, cor-

er hielt Hadrumetum mit einer Legion besetzt rigiert von H irschfeld Prosopogr. II 172 nr. 130,

und beteiligte sich an den erfolgreichen Kämpfen doch findet sich eine Sancia C. I. Picris CIL
gegen C. Curio (Caes. b. c. II 23, 4). Während VI 25859 a), Schwester des Considius Proculus

der beiden nächsten Jahre verstärkten die Pom- (Nr. 15), im J. 33 auf Grund der Anklage des
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Q. Pomponius zur Deportation verurteilt (Tae. labantur. cvgnita causa . . . roi/mitorum (Val.

ann. VI 18). [Groag.] Max. VI 3, 8: propinquorum) decreto necatrn

Consignare s. Obsignare, sunt. Tac. ann. II 50: adulterii grariorem poc-
C'onsiliarina a. Consistorium. nam dcprecatus, ul eiemplo maiorum (

a

) pro-

Conailinum castrum. an der Küste des Brut- pinquis suis (Appuleia) ultra ducentesimum la-

tierlandes, zwischen Caulonia und dem Cocintum pidem removeretur, suasit (Tiberius). Suet. Tib.
promunturium, Plin. III 95, nicht näher zu be- 35: malromu prostratae pudieitae, guibus arm-
stimmen. S. auch Cosilinum. [Hülsen.] mlor publicus dcesset, ul propinqui more mam-

Consilium. Mit C. wird sowohl der Beirat rum de communi sententia coercerent auelor

bezeichnet, welchen Privatpersonen vor der Ent- 10 tuit. Tac. ann. XIII 32: Pomponia Oraecina . .

.

Schliessung in wichtigen Angelegenheiten üblicher superstitionis ezternae rea mariti iudirio per-

Weise befragten, als auch der Kreis von sach- missa, itaque priseo Institut'* propinquis coram
verständigen und hervorragenden Männern, den de. eapile fumaque conjugis eoqnotit et insontem
die römischen Könige, die Beamten, dann einzelne pronuntuirit, Plin. n. h. XIV 89: matronam
Kaiser berufen haben, um deren Ansicht in ent- . . . a suis inedia mori coactam.

scheidenden Fragen anzuhören. Weder lassen sich Freunde in einem C. zur Entscheidung über
die Ursprünge dieser Sitte bestimmen, noch ist Frauen sind z. B. Val. Max. II 9, 2. V 8, 2. 9,

die weitere Entwicklung dieser beiden Arten von I. Gell. XVII 21 erwähnt. Mommsen Straf-

C., an der das Gewohnheitsrecht (mos maiorum) recht 19. 26. Natürlich bestand kein gesetz-

grossen Anteil hat, im einzelnen zu verfolgen. 20 licher Zwang ein C. zu befragen, wenn auch das
Als grundsätzlich wichtig für die Beurteilung des Herkommen die Beachtung eines seit alten Zeiten

Einflusses, welcher denverschiedenenC.eingeräumt geübten Brauches gebot. Es sind Fälle bekannt,

war, ist hervorzuheben, dass kein Zwang bestand, >n denen das Urteil ohne Hinzuziehung des C.
dasselbe zu befragen und der Berufende nicht ge- erfolgte. T. Manlius Torauatus leitete gegen
halten war, seine etwa abweichende Meinung der seinen Sohn, trotzdem derselbe nicht mehr unter

vondenRatmännemkundgegebenenuntorzuoranen. patria potestas stand, Untersuchung ein und fällte

Consilium im Privatrechte. Esistnatür- den Spruch, ohne ein C. zu hören, Cie. de fin. I

lieh nicht möglich, die ausserordentliche Mannig- 24. Liv. ep. 55. Val. Max. V 8 8: cognilione

faltigkeit von Fällen, in denen Privatpersonen suserpta domi eonsedit solusque utrique parli

ein C. beriefen, zu besprechen; die folgenden 30 per totum biduum racarit ac tertio ptenissime

Nachweise müssen daher genügen. In erster Linie die diligentissimeque auditis testibus . .
pronun-

hat der Pater familias ein C. versammelt, wenn er tiavit; weitere Beispiele der Hausjustiz des Vaters

als Richter über Kinder oder Gattin eine Capital- ohne C. Liv. IV 29, 6. VIII 7, 19. Sallust. Catil.

strafe verhängen musste. Die Tradition über 39. 52. Caas. Dio XXXVII 36. Val. Max. VI
einige solcher Urteile ist allerdings nicht ein- I, I. 2. VIII 8, 5. Gell. XVII 21, 17. Oros. IV 13,

wandfrei. Bezüglich des Sp. Cassius ist das durch 18 u. a. m. Ebensowenig war da« Urteil des Pater
Plinius, Valerius Maximus, Dionysius, Livius über- familias, dem Frau und Kinder unbedingt sich

lieferte Hausgericht als spätere Erfindung zu be- fügen mussten, gebunden durch die Meinungs-
anstanden, wie schon S c h w e g 1 e r R. G. II 471 äusserungen des Beirates, doch gewärtigte er bei

und namentlich Mommsen Röm. Forschungen II 40 ungerechtem Spruche die Rüge des Censors, Dio-

17 fff. zeigte. Bezeugt sind solche C. in dem von nys. XX 13. Val. Max. II 9, 2, Plut. Cato mai.
Val. Max. V 9, 1 berichteten Falle des L. Gellius: 16. 17. Cic. de rep. IV 6. Mommsen St.-R. II

paene unirerso senalu ndhibitn in c. ... . ab- 381, 5. Schriftliche Abstimmung des C. bezeugt
solvit (filium ) cum eonsilii tum etiam sua sen- Senec. de dem. I 15.

tentia. An dem C., welches L. Tarius Rufus beim Dass man Freilassungen, namentlich seit sie

Spruch über einen Sohn beruft, nimmt Augustus häufiger geübt und nicht durchweg gerechtfertigt

teil, Senec. de dem. I 15. König Herodes hat waren, mit guten Freunden vorher besprach, lag

den Spruch über seine Söhne gefällt nach römi- nahe. Um dem Pbermass zu steuern, hat Augustus
schem Beispiel unter Hinzuziehung eines C. von im J. 4 n. Chr. einen solchen längst gewohnheits-
fast 150 Mitgliedern, aus der königlichen Familie 50 gemäss herangezogenen Beirat obligatorisch ge-

und den höheren römischen Offieieren erwählt, macht und damit der hausrechtlichen Gewalt
Joseph, ant. lud. XVT 361—372; bell. lud. I 535 Schranken gezogen. Die Lex Aelia Sentia be-—548. Mommsen Strafrecht 25. Betreffs der stimmte, sofern der Sdave noch nicht 30 Jahre,

Formen geht aus den Erwähnungen soviel her- der Herr noch nicht 20 Jahre alt, dass in Rom
vor, dass Verwandte (eognati, propinqui

,
neees- ein C. von je 5 Senatoren und Rittern, ausserhalb

sarii, sui Belege weiterhin) und Freunde zum C. Italiens ein solches von 20 durch den Statthalter

hinzugezogen wurden, Val. Max. V 8, 2 ndhibitn ausgcwählten Reeuperatoren gehört werde, Gai. I

propinquorum et amieorum consilio; hatte der 18—20. Ulp. I 18 u. ö. Instit. 1 6, 4. Die Mit-

Ehemann über die Frau zu richten, so bildeten gliederder Sitzungen (eonre»f«i«)dieaerCoinmission

meist nur Familienangehörige Jas C.. vgl. Dionys. 60 hiessen auch iudires, Dig, I 21, 2. 10, 1. 2. XL
II 25 Torrn oi nvpyeretc pnä roü ovögoc ibixatav 2, 16. Cod. Inst. VII 1, 1. CIL XIV 1437 (Ostia):

(ebd. sind die Vergehen anfgezählt, wegen derer ö. Olaeilius Felix ferit sibi et Otaeiliae Hilmar
solch Hausgericht über Frauen zusammentrat). mllibertar, D. Otacilio Hitiaro l(iberto),D.Otacilio

Liv. XXXIX 18, 6: mulieres damnntas cognatis Kudoxn l(ibcrto) in consilio manumisso . . . CIL
out in quorum manu essenl tradrbant, ul ipst VI 1877 (Roma): Persiens lib(crtus) manumissu

s

in prirato animadrerlerent in eas, vgl. Val. at Consilium procurntorio nom[ine]aput Donli-

Max. VI 3, 7. Liv. ep. 48: Publilia et Lieinia tianum Caesarem in secundfoj cofn)s(ulatu)

. . . ipme nros suos consulares necasse insimu- exereuit decurins . . . Rein Privatrecht 277.
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Um ein solches privates C. handelt es sich in wenn die gemeinsame Stellungnahme der CetlegeD
der so oft besprochenen Stelle des Plinius n. h. zur Berat ung stand. Ein C. anzuhören galt weder
XXXVI 37 (vgl. Wagno n Rev. arch. XLIV als Pflicht im strengen Sinne— nur bei CapitaJ-
66ff.), deren Deutung durch Lachmann (Kleine processen ward die Umgehung des C. als Unge-
philol. Schrift. II 273) M o m in s e n Herrn. XX Hörigkeit angesehen —

,
noch war der Beamte ge-

285 wesentlich dahin modificierte : die Künstler halten, gemäss Meinungsäusserung desselben in'

der Laokoongruppe haben den Plan des Werkes entscheiden; niemals kann er, wenn selbst das
im Freundeskreise erwogen, so dass die Aus- ganze C. seiner Ansicht beigetreten ist, der eigenen
führung in gewissem Sinne de eonsilii sententia Verantwortlichkeit enthoben werden. Der Beamte
geschah. 10 soll selbständig sein und bleiben, wenn auch eine

Consilium im öffentlichen Rechte. Zu- fortgesetzte Nichtbeachtung und Missachtung der
nächst eine Vorbemerkung. Dass die Beamten C. nicht möglich erscheint. Damit sind die grossen
gehalten waren, in bestimmten Fällen nicht ohne Machtbefugnisse, welche die römische Verfassung
dieWillensmeinungdesSenateseingeholt zu haben, den Beamten in die Hände gelegt hatte, zwar
zu verfahren (Mommsen St.-R. III 1031), und nicht staatsrechtlich beschränkt, aber doch ge-

dass die Entscheidung dieser Körperschaft bei wohnheitsmässig auf dem Wege der Befragung
dem stetigen raschen Wechsel der Magistrate begrenzt worden. Namentlich bei der Rechts-
ausserordentlich ins Gewicht fallen musste, ist pflege und auf dem Verwaltungsgebiete, für Acte,
bekannt (daherCic. pro Sest. 137 sich zu derXusse- wo es sich ,um Eingriffe in die persönlichen oder
rung versteigen konnte: maioiet noslri senatum 20 bürgerlichen Rechte der Bürger handelt', Herzog
rei publieae eustodem, praesidem, propugnatorem I 619, wird schon früh die Heranziehung von
eolloeaterunt, huius ordinis aurtoritate uti m a - Beratern üblich geworden sein, damit sie in con-

gistratus et quasi m i n i s t r o s araeissimi silio seien; die Bezeichnung als consiliarii (avp-
ransilii esse volucrunt), an dieser Stelle aber ßovkoi) kommt erst unter dem Principat vor (Suet.

nicht des Näheren anzuführen. Vgl. die Art. Claud. 12: ut unu.i e, eonstharits). Mommsen
Magistratus und Senatns. Deshalb ist aber Strafrecht 138. Vgl. auch die Art. Adsessor
der Senat noch nicht als ein C. in der hier zu und Consistorium.
erörternden Beziehung zu betrachten, obwohl er

vielmals c. publicum genannt wird. u. a. Liv.

III 63, 10. VI 6, 15. XXIII 2, 4. Vellei, I 8.

Fest. p. 246 s. praeteriti Senatoren, auch domi-
nus c. publiei Cic. de leg. III 28; eaput publiei e.

Liv. V 39, 12 ;
publicum orbis terrae e. Cic. ad

fam. III 8, 4; vgl. in Catil. I 2. 9: Phil. III 34
und die Curie als templum e. publiei Cie. de
domo 131; pro Mil. 90, ebenso die Senatsverhnnd
lungen e. publicum heissen, Liv. II 23, 11. XXIII
22, 2. Cic. pro Sest. 42; vgl. Mon. Ancyr. III 3
mit Mommsens Commentar s

p. 54. CIL VI
894. 895; übrigens werden auch andere Versamm-
lungen ebenso bezeichnet, vgl. die Stellen bei

Mommsen St.-R. III 1028, vgl. 843 und I 310H-,
der bemerkt, dass terminologisch im technischen
Sprachgebrauch niemals C. vom Senat steht. Beide
Begriffe schlicssen sich aus. Der Senat hat eine

bestimmte Zahl von Mitgliedern, die auf Lebens-
zeit berufen sind, und tagt in Rom zu gewissen
Zeiten; die Zahl der zu einem C. hinzugezogenen
Personen ist nicht festgelegt, dasselbe wird ver-

sammelt je nach Bedürfnis und kann überall zu-

sammentreten.

ConsiliumdesKöni g s. Dass der König
vor Entscheidungen über Krieg, Bedürfnisse, Recht-
spruch oder andere innere Staatsangelegenheiten
mit einem C. sich ins Einvernehmen gesetzt habe,
wird zwar behauptet, ist aber doch nicht zu er-

weisen. Der dem Romulus gemachte Vorwurf:
rqv btxrjv airrot pbrot btxäoae. Dionys. II 56. kann
sowenig wie der gegen Tarquinius Superbus er-

hobene: cognitionrs eapitalium rerum sine eon -

1

siliis per se solus ezercebat (Liv. I 49, 4. Dio
frg. 11, 6. Dionys. IV 42) als Beleg gelten.

Consilium der Beamten. Wie weit das
Recht der Magistrate zurückgeht, bei wichtigen

Entschliessungen einen Beirat sachkundiger und
unparteiischer Männer zu befragen, ist nicht zu
sagen

; besonders während des Ständekampfes mag
die Hinzuziehung eines C. häutiger geworden sein.

Allgemeine Vorschriften über die nach Sitte

und Brauch zu einem C. zu berufenden Persön-
ilichkeiten hat es nicht gegeben: die Auswahl
derselben richtete sich nach dem zur Beratung
stehenden Gegenstand und war Sache desjenigen,

der das C. zusammentreten liess. Die Aufforde-
rung. an einem C. teilzunehmen, ward als Ehren-
erweisung betrachtet, Cic. pro Flacc. 77. Der
Beamte wandte sich in erster Linie an seine Col-

legen (s. u.). sofern sie nicht ohnehin zur Mit-
entscheidung befugt waren, Mommsen St.-R. I

315, 4; des weitern ist überhaupt Sachkunde (Cic.

top. 65. Gell. XII 13, 2. XIV 2, 9) sowie hohe
Rangstellung für die Auswahl massgebend und
überhaupt der herkömmliche Brauch von Bedeu-
tung geblieben. Stellen bei Mommsen a. a O.

317, 2. 3. 318, 2.

über die Formen des C., naturgemäss ver-

schieden nach der Veranlassung desselben, ist wenig
bekannt. Dass die Willensmeinung des C. nicht

durch Majorität entschieden wurde, ist gewiss;

Sallust. lug. 29. Caes. b. G. III 3. Mommsen
St.-R. I 319. Die Beamten erwähnen im Be-
schlüsse die Befragung des C., dessen Mitglieder
wohl, wo sie namentlich verzeichnet werden, dem
Range nach aufgezählt sind, mit den Worten
e(um I efonsilio) efonloeutus) (vgl. Gramm. Lat.

ed. Keil IV 289), so CIL VI 266 im Urteil des
Praefectus vigilurn. X 3334 in dem des Praefec-

tus dasais Misenatis, III 4847: adkibito e . Il

4125 in dem des Legaten von Hispania Tarra-
conensis, Cod. Iust. VII 26, 6 in einer Ent-
scheidung des Kaisers, Acta Cypriani cd. Harte!

. CXII (im J. 258); Apostelgeeeh. XXV 12
eisst cs vom Procurator von Judaca: oiiWijoa,-

fuiä tov ovpßovXlov (betreffs der Gleichung C.= avpßoihov in der Amtssprache sei Plut. Rom.
14 angeführt: <bripatov bi tot beim Ktbvoav,

ehe ßovhüov bvza xarvailtov yöo ht vtV tö

nviißaihor xaiovoi, ferner Corp. gloss. ed. Götz
VI 263). M o m m s e n a. a. 0. erwähnt noch Sal-
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lust. lug. 29: pro eontilio imperare. Handelt I’ompeius machte von seiner Vollmacht, in

es sich jedoch um ein C., dessen Votum ftir den Spanien das Bürgerrecht zu verleihen, nach Be-

Magistrat verbindlich ist, so steht die Formel de sprechung mit einem C. Gebrauch, Cic. pro Balb. 8.

conm/ii sententia

.

Beispiele s. u. b) C. der Statthalter. Ebenso haben diese in

a) C. der Consuln sind lolgende hervorzuheben. Fragen der Verwaltung und Justiz (M o m m s e n
Im J. 574 = 180 sollten die Consuln die apna- Strafrecht 239, 8) vielfach einen Beirat befragt,

ndschen Ligurer nach Benevent verpflanzen, Liv. indem sie Sachverständige aus ihrem Gefolge (vgl.

XL 38, 7: poetulantibus iptit quinquetiri ab den Process des Sopater, Cic. Verr. II 70ff., und
senatu dati quorum er eontilio ayrrent. Der den wertvollen achten Brief Frontos an Pius),

ConBul des J. 688= 66 prüfte die Frage der Zu- 10 namentlichSenatoren oder sonst anwesendeBttrger
lassung des angeklagten Catilina zur Candidatur zum C. beriefen. Erwähnungen desselben sind

für das Consulat mit einem r. publicum, Ascon. nicht selten, so avrßovlior des Proconsuls im
in or. in toga cand. p, 80. Mommsen St.-R. I J. 610= 144, CIG 1543, vgl. Inschr. von Per-

481,3. Bezüglich des zerstörten HausesCiceros vgl. gamon 11 254: nach einem Decret des Proconsuls

die Stelle tuperficiem aedium contulet de e. ten- von Sardinien im J. 69 in e. fuerunt acht Per-

tentia aestimarunt testertio rieiet, Cic. ad Att. sonen, zuerst der Legat und Quaestor, CIL X
IV 2, 5. Im Streite zwischen Pergamon und den 7852. Mommsen Herrn. II 102fL; ferner Joseph,

römischen publicani sprach 632 = 122 in Rom c. Apion. II 18. Ammian. XXIII 6, 82. Dig. I

ein Consul (oder Praetor) Recht im Aufträge des 22, 1. II 2, 2.

Senates mit einem C. (pttä ov/tßovllov) von wenig- 20 c) C. des Praetor. Dass der Praetor bei dem
stens 30 senatorischen und nichtsenatorischen Mit- Verfahren in iure ein förmliches C. hinzugezogen

g
liedern, Ephem. epigr. IV p. 213. Kuggiero habe, bezweifelt mit Recht Mommsen St.-R.

'arbitrato pubblico 300f. Bei der Untersuchung I 810, 1. Vielfach bezeugt ist das C. beim regel-

wegenungerechterSteuererhebungdcrPublicanibe- mässigen Civilprocess, Mommsen a. a. O. 314.

treffs Oropos im J. 680 = 74 hatten die Consuln, Hinsichtlich der quattliontt extraordinariae ist

denen der Senat die Entscheidung übertrug, ein C. bekannt, dass beispielsweise der Praetor M. Pom-
von 15 Senatoren. Das Urteil, dessen Bestätigung ponius im J. 550= 204 die Untersuchung gegen
der Senat sich Vorbehalten, erfolgt de e. eententia Pleminius unter Zuziehung eines C. von zehn sena-

(iai owßovXlov yvdtpait, vgl. h r<p ovpßovlltp torischen Legaten, zwei Volkstribunen und eines

naQijoav), Bruns Fontcsp. 162. Mommsen Herrn. 30 Aedilen zu fuhren hatte, Liv. XXIX 20, 4. 21, 8.

XX 268. 278; 8t.-R. II 109. Ruggiero a. a. In ähnlicher Weise bekam der Praetor urbanus L.

0. 3I8f. Als C. darf man auch fassen die zehn CorneliusLentulus im J. 556=198 zur Bestrafung

Legaten, welche der Senat dem Consul beigab. um der am Sclavenaufstand in Latium Schuldigen fünf

die Streitfrage zwischen Reste und Interamna Na- Legaten beigeordnet, Liv. XXXII 26, 11. Die Be-

hars wegen des Velinersees im J. 700= 54 heizu- deutung des Geschworenengerichtes als C. des

legen, Cic. ad Att. IV 15, 5; pro Scauro 27. Rüg- richtenden Beamten im weiternSinne (soLezAeilia

g i e r o a. a. 0. 323. Uber andere solche Se- repet. CIL I 198 Z. 57 : de e. maiorit partis

natscommissionen. die nicht ein C. in dem hier tenlenlia, Z. 60. 71 u. ö. vgl. Cie. Rose. Amer.
zu behandelnden Sinne bilden, da dem Beamten 151: hoc quod maioret e. publicum roeari to-

obliegt, der Urteilsfällung dieser Senatsboten zu 40 luerunt; pro Caee. 29; in Verr. I 30) hat neuer-

folgen, s. den Art. Legatus und Mommsen St.- dings Mommsen Strafrecht 2188. (vgl. St.-R.

R. II 6758. 692ff. Die Rechtsprechung der Consuln I 313. II 223. 582) ins Licht gesetzt, auf dessen

vollzog sich ebenfalls unter Zuziehung eines C., AusführungensowieaufdenArt. ludez desNähern
so als sie im J. 616 = 138 den Briganten des verwiesen sei. Hier müssen wir uns auf wenige

Silawaldes den Process machten, Cic. Brut. 86 Bemerkungen beschränken.

(de, e. tentenlia pronuntiaritsent), und beim Ver- * Bezüglich der Auswahl der Mitglieder enthält

fahren gegen die Anhänger des Ti. Gracchus im das gesamte Repetundengesetz Nonnen Z. 20—22,

J. 622= 182, Cic. de amic. 36. Val. Max. IV z. B. dass weder Verwandte des Angeklagten noch

7, 1. seine sodalet noch Vereinsgenossen (qui in eodem
Hier sei auch des Kriegsrates gedacht, den 50 cnllegio eiet) als solche zugelassen sind. Die

der Feldherr (Consul. Proconsul, Praetor, Pro- Geschworenen kann nur eine vom C. zu prüfende

praetor) zwar nicht obligatorisch, aber gewöhn- Entschuldigung vom Erscheinen befreien (Tae.

lieh berief (Liv. IX 2, 15 in c. adtoearc, XLIV Dial. 5. Cic. Phil. V 14), andernfalls erfolgt Be

2, 4 conrocare, vgl. 2, 87 adtocare; bei Poly- strafung — tuprema multa, Lex Ac. repet. Z, 45

bius evrlbgim), wozu Senatoren der Begleitung —, noch unter Traian erwähnt, Plin. ep. V 9,

(Sallust. lug. 62. 4. 104, 1. Cass. Dio XLII 43. 7. Die Zusammensetzung dieses C. in jedem ein-

Plut. Cat. min, 59), vor allem aber alle Kriegs- zelnen Falle erfolgte auf Grund des grossen Ver-

tribunen (Polyb. 1 14, 3; ovrayayiov toü» gili- zeichnisses aller in Betracht kommenden Persön-

I 49, 3. III 41, 8. VIII 9, 5. XI 25, 8. lichkeiten, und zwar durch Losung (torlilio) oder

XX 10, 10), die ersten Centurionen (Polyb. VI 60 indem der Angeklagte zunächst die bei dem eehwe-

24, 2. Caes. b. G. V 28: centurionen primorum benden Process ungeeigneten Personen namhaft

ordinum), ausnahmsweise sogar alle Centurionen macht, dann der Ankläger seiner Ansicht nach

(Caes. b. G. I 40), später auch alle Legaten (welche passende auswählt, von welchem der Angeklagte

Livius dabei schon in früherer Zeit erwähnt, wiederum die Hälfte ablehnen kann (edilio). Die

Mommsen St.-R. I 316) versammelt werden. Einzelheiten s. im Art. Iudex. Die Losung ist

Auch beim Kriegsgericht wird ein C. hinzuge- die älteste Form, uns näher bekannt bei den sena-

zogen. Liv. XXIX 20, 5. 21, 8. M o m m sen a. a. torischen Gerichten, welche zu diesem Zwecke

0. III 1249; Strafrecht 33. wohl eine Decurie ausgelost hatten. Cic. Verr. I
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16. III 28, vgl. pro Cluentio 103. über die Lei

I'ompeia vom J. 702= 52, welche Asconius in

Milon. p. 31 ff. erläutert. Mommsen Strafrecht

199. 216. Jede Partei konnte einen Teil solcher

Beisitzer ablebnen; s. den Art. R e i e c t i o. Dem
Angeklagten stand das durch ein sullanisehes

Gesetz deutlicher begrenzte Recht zu (Cie. Verr.

II 77), eine Anzahl Mitglieder des C. namhaft

zu machen (Cic. Verr. I 18), von den weitern eine

Anzahl abzulehnen— ein nicht senatorischer An-

geklagter allerdings nur drei. Von dem Rest

lehnt der Ankläger dann so viele ab, bis die für

den Process normierte Stimmenzahl verbleibt. Die

Lei Vatinia (s. d.) de alternie consiliis reiciendis

(Cie. in Vat. 27; pro Plane. 36. Schol. Bob. p. 32).

235) vom J. 695 = 59 gestattet, wenn eine Partei

Zurückweisung geübt, der andern das ganze C.

zu verwerfen, Willems Droit public* 316. Lange
III 288. Zumpt Criminalreeht II 2, 2800. Falls

vor Beendigung des Processes ein Mitglied des

C. an der weiteren Teilnahme verhindert wird,

erfolgt Ersatz bei dem senatorischen C. durch

subsoritlw aus einer andern Decurie. Nachweise

bei Mommsen Strafrecht 217, wo weiterhin auch

hinsichtlich der Zahl von Beisitzern Stellen an-

geführt sind. Die Formen solcher Procesee sind

hier nicht zu erläutern. Vgl. besonders den Art.

Quaestiones perpetua e.

d) C. der Censoren, bei der Schätzung heran-

gezogen, erwähnt Varro 1. 1. VI 87: praetores

tribunique plebis quique in c. tocati sunt.

e) C. der Aedilen ist nur belegt durch luven,

sat. III 162: quando in constlio es t aedilibus

und dem Zwecke nach nicht bestimmbar.

f) C. des Praefectus urbi bei seiner Strafrechts-

pflege bezeugt die Inschrift aus dem 3. Jhdt. CIL
XI 6337 (Pisaurum): Ti. Claudio Zenon(i) Ul-

pinno efiro) e(gregio): .

.

adiuf(ori) a(d e]ens(us),

ex saera iussione adkibil(o) in eonnl(ium) prae-

l(ectorum) praettoria) item urb(i

)

— vgl. Plin.

ep. VI 11, 1. Apull. apol. 2. 8 ein c. eonsula-

rium cirorum im Process wegen Testaments-

fälsehung — zugleich Beleg für das

g) C. des Praefectus praetorio, Mommsen
Strafrecht 274.

h) C. des Praefectus vigilum. In der bekann-

ten Inschrift des Fullonenprocesses aus den J.

226/244 n. Chr. (C. VI 266= B r u n b Fontes

p. 328, vgl. L i e b e n a m Vereinswesen 2390.
Mommsen St.-R. II 1058). sind drei Entschei-

dungen der verschiedenen Praefecti vigilum an-

geführt, Z. 28 mit dem Vermerk: R[est]it[utia]nus

e(um) e(onsilio) c(ollocutus) d(ixit).

i) C. des Subpraefectus dassis ist ganz ausser-

gewöhnlich, CIL X 8334 (Misenum): D. Allemus
Seneeio subprael. elassis pr(aetoriae) Mis. dum)
c(onsilio) e(olloeutus) diztt . . .

k) C. der Decemviri agris dandis adsignandis.

Dass solche Specialcommissionen zur Entscheidung
über Bodeneigentum ein C. herbeizogen, darf man
ausCicerosBemerkungdelege agr, II 33 schliessen.

dass die Decemviri des Servilius Rullus eognitio

sine eonsilio hatten.

l) C. des Curator rei publicae, Dig. 1 22, 6.

Vgl. L i e b e n a m Philol. LVI 810 und den Art.

Curator (rei publicae).

Eine Art Beirat bilden endlich, wie noch an-

gemerkt sein mag, die wenn auch selten bei der

spectio des Magistrats aufgeforderten Auguren
(Liv. IV 18. Cie. de leg. II 20), welche UbrigenB

auch selbst bei Beobachtung der heiligen Bräuche
andere Personen hinzuziehen, Cie. a. a. O. III 43.

Mommsen St.-R. I 106. 312.

Das C. der Beamten gewinnt seine folgerich-

tige Entwicklung im C. des Princeps und gelangt

hier nicht allein zu bestimmten Formen, deren

Ausbildung sich in wesentlichen Zügen durch die

10 Jahrhunderte verfolgen lassen, sondern auch zu

massgebender Bedeutung. S. den Art. Consi-
s t o r i u m.

Consilium in Landstädten. Unter den
mannigfachen Bezeichnungen des Gemeinderates
(s. den Art. 0 r d o) findet sich auch der Name C.,

CIL XI 3614 (Caere): detideranti a nobis . .

eonsilium deeurion(um) coegimus .

.

Ferner wird
analog den Bestimmungen des oben erwähnten
aelisch-seztisehen Gesetzes in der Lex Salpensana

20 c. 28 verordnet: [d]um is qui minor XX an-

norum erit ita manumittat. si causam manu-
mittendi iusta(m) esse is numerus decurionum,

per quem deereta htac) liege) laeta rata sunt
,

censuerit, Mommsen Stadtrechte von Salp. und
Malaca 413.

Des weiteren fungieren in der vielerörterten

puteolanischen Verdingungsurkunde zeitige und
gewesene Ratsherren als C., CIL X 1781 : arbi-

tralu duovir(um) et duoeira[l]ium qui in eo

30 eonsilio esse solent Puteoleis, dum ni minus ti-

ginli adsient, cum ea res eonsulet ur, zweifellos

analog dem bei Abnahme staatlicher Bauten üb-

lichen Branche, Mommsen St.-R. I 315. 317.

L i e b e n a m Städteverwaltung 388.

Litteratur: Mommsen St.-R. I 3070.; Straf-

recht 25. 138. 149. 2130. 442. 449. M a d v i g
St.-V. II 305. 519 u. ö. Lange R.-A. I 113.

235. 813. 392. II 427 u. ö. H e r z o g St.-V. I 65.

619. II 176. 259. 489. 756. Karlowa R.-G. I

40 1900. Humbert in Daremberg-Saglio Dict.

I 14510. Ruggiero Dizionario II 6090.

[Liebenam.]

Consistere ist, ausgehend von der Bedeutung
,Halt machen, sich aufbalten

1

(Cie. in Verr. V 28
ex iis oppidis in quibus consistere praetores et

conrentum agere soleant; pro Flacco 50), in der

Rechtssprache der Terminus technicus zur Be-

zeichnung des factischen Aufenthalts einer ein-

zelnen Person (CIL XIII 1972. centonarius Lu-

50 g(uduni) consistens 1978. 2669 ciris Treter . . .

in Aeduis consistens) oder einer Gruppe von Per-

sonen (orporativ vereinigt in conrentus oder Col-

legia, darüber unten), die an dem betreOenden

Orte nicht rechtlich zu Hause sind, daselbst nicht

ihre origo haben. 1 )Auf eine Stadtgemeinde

(oder die dieser gleichgestellte gallische Volks-

gemeinde) bezogen, umfasst das Wort also alle

nach dem ius domicilii irgendwo sesshaften, d. h.

alle incolae der Gemeinde, welche gerade so wie

60 die eite» zur Übernahme der städtischen honores

und muitera verpflichtet waren (E. Kuhn Die

städtische u. bürgerl. Verf. d. röm .Reichs I 9),

und darüber hinaus auch alle die, welche ohne
an dem betreflenden Ort das ius domieüii zu be-

sitzen, nur eine Geschäftsstelle haben, wo sie

Handel treiben, ein Verhältnis, das nur den ört-

lichen Gerichtsstand bedingt, Ulp. Dig. V 1, 19

§ 2: at si qua conslitil, non dieo iure JomteiJii.
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sed tabernulam, pergulam, horreum, armarium,
ofßcinam conduxtt ibique distraxit, egit, defen-

dere se eo loco debebit; vgl. CIL VIII 9250 Rus-
gununseg et Rusguniis consistentes. Der Kreis
der consistentes ist also streng genommen etwas

rsser als der der incolae, da zur Begründung
Incolats das domicilium erforderlich ist, wäh-

rend die als c. bezeichnete factische Ortsange-
hörigkeit auch fine iure domteilii stattfinden

kann, etwa 6o. dass die betreffenden Geschäfts-
inhaber ihr Geschäft in der Weise betreiben, dass
sie ihre Beauftragten ab- und zugehend beauf-

sichtigen (Mommsen Herrn. VII 310, 4). Mit
consistentes oder oui coneiatunt werden daher
gleichbedeutend gebraucht Ausdrücke wie nego-
tiantes oder qui negotiantur

,
rgl. CIL II 1183

scapharii (nämlich Hispalense

s

ebd. 1180) qui
Romul(ae) consiat(unt) mit ebd. 1168 und 1169
scapkarii qui Romulae negotiantur, ebenso wie
mit dem entsprechenden griechischen Terminus
xaro<xct>vTf? Ausdrücke wie xnayuartviptvoi . ovfj,-

.-ioayuaxev6/jevoi, igya£6uxvoi (KornemannDe
civibus Romanis in prov. imp. consistentibus 98ff.,

Der weniger strenge, offenbar spätere Sprachge-
brauch setzt incolae und consistentes auch manch-
mal gleich (Fragm. Vatic. 232. 247. Cod. Theod.
XIII 4, 4 [374], wo es an den picturae professores

heisst: arbitrium habeant consistendi in dvitate,
quam elegerint

;

vgl. die Glosse consistit: incolit ,

Götz, Corp. gloss, lat. IV 323), etwas, was Schul-
ten (De conventibus civium Romanonim 102ff.)

fälschlich zur Regel macht. Wie von den incolae Rind
auch von den consistentes alle nur vorübergehend
in einer Stadt anwesenden, alle in Herbergen ab-

und zugehenden Personen (advenae ,
advrntores

,

hospites, vgl. Cic. in Verr. IV 130. CiL IX 2652.
5074. 5075. Orelli 2287. CIL XIV 2978. 2979.
auch peregrini [griech. £evotl genannt, CIL V
876) ausgeschlossen. 2) Es kann aber c. auch
auf eine Örtlichkeit bezogen werden, mit welcher
die Gemeindeangehörigkeit überhaupt nicht ver-

bunden sein kann, wie auf dem Versammlungs-
platz. welcher in der späteren Latinität selbst

consistorium genannt wird, oder auf einen tucu«

oder sonst eine nichtstädtische Gemeinde. In letz-

teren kann man wohl incola sein oder consistieren,

atier man kann nicht civis sein, so z. B. in den
einzelnen Ortschaften der nicht rechtlich an eine

einzelne Stadt geknüpften gallischen civitas oder
Volksgemeinde, wie Mommsen (Herrn. XVI
479ff.) an dem Gegensatz der incolae Aventi-
rrnec8 zu den cives Helvetii vorzüglich nachge-
wiesen hat.

Beide Anwendungsarten des Wortes c. finden
sich häufig bei den Verbänden römischer Bürger
in den Provinzen (vgl. Art. Conventus), sowie
bei den Vereinen überhaupt (vgl. Art. Co 1 1 e-

gium). Die unter 1) aufgeführte Verwendung
begegnet bei all den Bürgerconventen, deren Mit-
glieder in einer latinischen oder peregrinischen
Stadtgemeinde wohnten; als Beispiele aus dem
im Artikel Conventus vollständig zusammen-
gestellten Material seien angeführt: Ephem. epigT.

VII p. 425 nr. 5 cfires) R(omani) q(ui) 0(or-
tynae) c(onfistunt). CIL III Suppl. 7061 c(ives)

R(omani) qui Cyxici [consistuntj et Cyxi[ccniJ;
die andere Anwendung bei Örtlichkeiten ohne
Stadtrecht bedingt die sog. dörflichen oder vi-

canen Convente, vgl. CIL III Suppl. 10305 (aus

Vctussalinae). 7533 (Anadolkiöi bei Tomi. vgl.

7536). Caes. bell. gall. VII 3, 1 cives Romani, qui

negotiandi causa ibi (in Cenabum) constilerant.

gerade so von Cabillonum ebd. VTII 42, vgl. CIL
III 5212 cices Romani in Raeti consistentes:

hieher gehören auch alle canabensischen Convente,

deren Mitglieder sich bezeichnen als civet Ro-
mani (auch veterani et c. R.) consistentes ad le-

1 g(ionem) u. s. w. oder mit Angabe des vicus

zum Beispiel Troesmi consistentes (vgl. Artikel

Canabae). Synonym damit werden gebraucht

habitare (CIL VIII Suppl. 15775 conventua

cirium Romanorum et Numidarum, qui Mas-
cululae Habitant) und incolere: SaU. lug. 47,

1. Birtius belL Alex. 43, 2.

Ebenso steht c. bei Vereinen in zwiefacher

Anwendung:
1
1)

von städtischen Collegien. und zwar a) wenn
derVersammlungsplatabezeichnet wird, wo die Ge-
samtheit zeitweise sich aufhält, so in stadtrömischen

Inschriften: CIL VI 7458 Collegium cocorum

AugfustiJ n(ostri) quod consistit in Palatio (vgl.

aber ebn. Z. 1 1 f. : corpori
,
qui sunt in kac sta-

tionem). Ebd. 404 rollegium sanctissimum, quod
consistit in praedi(i)s Larci Macedonis in cu-

ria. Ebd. 9404 coli, fabrum . . . ,
qui consistunf

in scola sub theatro Aug. Pompeiano. Festuf

p. 333 M. in Aventino aedis Minervas, in qua

liceret scribis kistrionibusque consistere ac dona
ponere, abwechselnd mit esse: CIL VI 10251 a

collegium numinis dominorum quod est sup
templo Divi Claudi. Ebd. 9148. 9149. 10261.

10262. 10264: collegium quod est in domu Ser-

giae Paullinae, vgl. CIL XII 4449 aus Narbo,

oder in Inschriften von Lyon: negotiatores rinarii

Luguduni in kanab(ts) consist(entes) CIL XIII

1954. VI 29722, wofür allerdings auch abge-

kürzt steht negotiatores vinari Lugudfuni) con-

sistentes CIL XIII 1911, vgl. 2033. Ähnlich

wie hier steht c. in der Inschrift Westd. Ztschr.

X (1891) Korr.- BI. 102ff. ans Bitburg: In k. d. d.

num. Augg. faru[va]rem ezaedißcarerunt suo im-

pendio iuniores vici kic cosfijstentes loco sibi

c[onJccsso u. s. w.; b) wenn aie Angehörigen des

betreffenden Collegium nicht cives, sondern nur in-

coUie der Stadt oder Volksgemeinde, und zwar alle

oder zum grössten Teil sind, so bei einer Anzahl von

Gilden in Lyon: CIL XIII 1688. 1709 patronus

Cond/eatjium \[tcm A]rfec]ariorum Lugud(uni)

consistentium. 1954 ein VI vir utr[i]clar(iorum)

fabror(um) Lugud(uni) consistentium. 1985 cor

-

pus utriclariorum Luguduni cosistentium, die-

selben sind erwähnt 1998. 2009. 2023, 2039 (hier

ein civis Lugud. inenrporatus inter utridarios

Lua. consistentes). 1960. CIL XII 1742; weiter

CIL XIII 1961. 1972: centonarii Lugfudum)
consistentes. 1752: dendropkori Lugunduni con-

sistentes, vgl. auch 1978: D. M. et memoriae
aeternae Apricli Prisciani consistentis Lug(u-

duni pertinentis ad collegium fabror(um). 1939

ein corporatus inter labros tign(uarios) Lug(u-

duni) consist(entes), ebenso 1966. 1967; dagegen
fabri tignuarii Lugud(uni) 2029 und 2036; also

neben den Collegien der fabri, centonarii, den-

dropkori, welche im Dienste des städtischen

Feuerlöschwesens herangezogen wurden (vgl. o. S.

393IT.), vor allem Schiffergilden, deren vielleicht
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vom coneilium trium Galliurum verliehene ßteht es mit den oben schon angeführten opi-

Concessionen wohl nicht allein auf das Territo- fites hricari qui in Aedius consistunt et ricn

rium von Lyon sich erstreckten (0. H i r 8 c h f e 1 d Brtrae Sugnutiae respondent (CIL XIII 28*28);

CIL XIII p. 230, 6. o. S. 815), so dass infolge diese werden als in der eivitas consistierend be-

davon Leute aus ganz Gallien in ihnen vereinigt zeichnet, weil die Mitglieder der Gilde nicht cives

waren. Weiter gehören hierher CIL X 1684: Aedui sind: innerhalb der eivitas Aeduorum aber

cultores loris Hcliopotitani Berytenses
,
qui Pu- hatte der Verein dieser Nicht-Aeduer seinen Sitz

teotis consistunt. CIL III 860 Galatae consi- in dem ricus Brira Sugnutia (Braves), was auch
stentes municipin (Napoca), welche gleichwie das durch consistunt hätte ausgedriickt werden können
tollegium Gulatarum (ebd. 1394 aus Germisara) 10 (für das angewandte respondent sei verwiesen
und die Asiani (870 ebenfalls aus Napoca) zu auf Ulp. Dig. L 1, 30 cwi reipublicae ricus Ule

den von Traian ins Land gebrachten Colonisten respondent). Vgl. im übrigen Th. Mommsen
(Eutrop. VIII 6) gehörten (Benzen Bull. d.Inst. Herrn. VII (1873) 3Ö9ff. und Westd. Ztschr. VIII
1848. 129. Mommsen CIL III p. 169). endlich (1889) Korr.-Bl. 19ff.; an letzterer Stelle gegen
auch die scapharii Rontul(ae) consist(enles) CIL die vollkommen verfehlten Ausführungen von Mau ö

II 1183 vgl. 1168. 1169 scaphari, qui Romulne Philol. XLVII (1888) 487 ff. ; vgl. Westd. Ztschr.

negotiantur), die, wie die Inschrift ebd. 1180 a. a. 0. 1031. [Kornemann.]
(scapharii Hispalcnses) zeigt, rires von Hispalis Consistorium, griechisch öüov awidgiov
waren, falls die im Artikel C o 1 o n i ae o. S. 527 (H a e n e 1 Corpus legum 253). Während sonst

nr. 83 gegebene Erklärung richtig ist (anders in 20 jeder römische Beamte das Recht besass, die Mit-

Art. Collegium o. S. 414). Ein Beispiel eines gliederdes Consilium (s. d.), nach dessen Mehrheits-
Collegiums dieser Art aus einer Volksgemeinde entscheidung er seine Sprüche fällte,, nach eigenem
sind die opißces loricari qui in Aeduis consi

-

Ermessen zu wählen, nat Augustus für sich auf
stfunt et vico Brivae Sugnutiae respondent (CIL diese Freiheit verzichtet. Er wollte den Senat
XIII 2828, darüber s. u.). zu seinem Mitregenten machen und stellte des-

2) Von Collegien, die sich in einer nicht mit halb auch die Thätigkeit seines geheimen Rates
Stadt recht ausgestatteten Ortschaft befinden, wo unter dessen Aufsicht, indem er ihn nicht aus
rechtlich ein Collegium für sich nicht bestehen beliebig gewählten Vertrauensmännern zusammen-
kann: das kann geschehen: a) wenn ein städti- setzte. sondern eineSenatscommission dazu machte,
sches Collegium ausserhalb der eigentlichen Stadt 30 deren Mitglieder durch den Zufall bestimmt wur-
in einem Dorf oder Flecken des Stadtterritoriums den. Zu diesem Zwecke liess er jedes halbe Jahr
eine Filiale hat, CIL V 4017 coll(egium) n(au- 15 Senatoren auslosen, denen er die jeweiligen
tarvm) V(eronensium) A(reliciae) (an der Süd- Consuln und je einen Vertreter der niedrigeren

spitze des Gardasees) ronsist(entium). Ebd. 7357 Amtsstufen hinzufügte. Sie pflegten ihm als Bei-

coUegifum centonar(iorum) Placent(inorvm) ton - sitzer zu dienen, wenn er Recht sprach, und seine

sistentHum) Clastidi. CIL III 4779 turenfufts sonstigen Beschlüsse zu begutachten, von denen
Manliensium genlilrs qui consistunt in Manlia übrigens die wichtigeren noch an den Gesamt-
laufdem Gebiet von Virunum); b)inallen gallischen senat zur endgültigen Entscheidung gingen (Cass.

und germanischen ciritntes, wo dieCollegien recht- Dio LIII 21, 4. 5. Suet. Aug. 35). Gleichwohl
lieh der gesamten Volksgemeinde angehören, t hat- 40 galt jener Rat als staatsrechtliche Institution,

sächlich aber sowohl im Vorort, wieauch in anderen wie daraus hervorgeht, dass der Kaiser sich in.

rici der eivitas consistieren. Am deutlichsten lässt seinen Edicten auf den Spruch desselben zu be-

sieh dies Verhältnis klar machen an den hasliferi rufen pflegte (Joseph, ant. lud. XVI 163: tbo£l

der eivitas Mattiacorum: das tollegium heisst ha- poi xai r<p avpßovXiq) fuxä oQxojuootac).

sliferi civitatis Mattiacorum (B r a m b a c h CIRh Auch wurden die Sitzungen gleich denen des

1336; damit vergleiche man die salinatores civitatis Senates selbst an geweihtem Ort. nämlich im
Menapiorum CIL XI 390, ebenso civitatis Mo- palatinischen Apollontempel gehalten (Joseph ant.

rinorum ebd. 391, die nautae Parisiaci CIL XIII lud. XVII 301; bell. lud. II 81). Als später

3026), ein in Castel vorhandenes Corps dieser Augustus wegen seines hohen Alters nicht mehr
Körperschaften heisst hastiferi sire pastores consi- 50 oft im Senat erscheinen konnte, verlieh ihm dieser

stentes kastello Mattiacorum (Mommsen Westd. das Recht, dass alles, was die Mehrheit jener

Ztschr. VIII Korr.-Bl. 24ff., vgl. 50ff.). Wie es in Commission unter seinem Vorsitz beschliessen

der Volksgemeinde der Helvetier keine cives Aren- werde, als Senatusconsult gelten solle. Zugleich
ticenses, sondern nur incolae Avcnticenses giebt wurde auch die Dauer ihrer Thätigkeit auf ein

(8. o.). so auch in der eivitas Segusiavorum nur ganzesJahr verlängert, und ihre Zusammensetzung
fabri tignuar(ii) qui Foto. Segus(iavorum) con- erfuhr eine kleine Veränderung. Sie sollte künftig

sistunt (CIL Xlll 1640) oder in der eivitas Hat- aus zwanzig erlösten Mitgliedern bestehen, denen
duorum ein tollegium fabjrfujm Au[gus]todu[ni die kaiserlichen Prinzen (Joseph, bell. lud. II 25)

cJonsis[tent]ium (ebd. 2678), in der eivitas Lin- und neben den fungierenden auch die designier-

gonum fabri ferrari Dibione consistentes (Orelli 60 ton Consuln hinzutraten, während die niedrigeren

4083) oder lapidari pag(o) Andomo co{n)sisten- Beamten, soweit sie nicht durch das Los Zutritt

tes (P. Lejay Inscr. de Cöte d’Or 239 nr. 294), erhielten, jetzt wcgficlen. Wichtiger war, dass

in der eivitas Trrrerorum arenari(i) consisten - Augustus die Befugnis in Anspruch nahm, zu je-

<(cs)co/(onio)4«^(u)»fa)Tre(rcrorum)(Brambach) der Sitzung ausserordentliche Teilnehmer in be-

CIRh. 770, über dies*,Colonic‘ vgl. Art. Colon iae. liebiger Zahl heranziehen, die dann gleichfalls

o. S. 543f.)
;

in der eivitas Tungrorum (civejs das volle Stimmrecht ausüben sollten (Cass. Dio
Tungri nautae, qui Feetone consistunt (Hettrer LVI 28, 2. 3). So erhielt er die Möglichkeit.

Westd. Ztschr. II 1883, 430f.). Etwas anders zwar nicht sein Consilium frei zu bilden, wohl
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ab«r die Majorität desselben in jedem einzelnen

Falle nach Bedürfnis in bestimmen.
Tiberins ging teilweise auf die Übung des

Augustus zurück (Cass. Dio LV1I 7, 2), fügte

aber manche Neuerungen hinzu. Auch er erbat

sich vom Senat zwanzig Berater, aber da diese

e numcro principium civitatis waren, können sie

nicht durch das Los bestimmt, sondern nur sub

freier Wahl des Senats hervorgegangen sein; auch
scheinen sie nicht jährlich gewechselt, sondern
ihre Stellung lebenslänglich Behalten zu haben.

Ihnen fügte er seine persönlichen Freunde und
Vertrauten nicht nur, wie Augustus, durch ausser-

ordentliche Berufung, sondern als ständige Bei-

sitzer hinzu, darunter auch Ritter, wie den Garde-

praefeeten Aelius Seianus (Suet. Tib. 55). Übri-

gens wurde nicht immer der ganze Kronrat be-

rufen, sondern mitunter traf der Kaiser eine

engere Auswahl aus ihm (Tac. ann. III 10). Als

dann Tiberius nach Capri ging, liess er sein Con-
silium in Rom zurück (Tac. ann. IV 58), und
während seiner elfjährigen Abwesenheit kam es

ganz in Vergessenheit. Claudius erneuerte es

zwar nach den alten Grundsätzen (Cass. Dio LX
4, 3), doch unter dem Lotterregiment seineB Nach-
folgers wird es sich kaum erhalten haben. So
war dann die ganze Institution zu kurzlebig und
zu lange unterbrochen, als dass sich auch nur ein

besonderer Name dafür hätte ausbilden können;
wo davon die Rede ist. wird sie einfach Consilium

(ovpßovXwv, ovriSgiov) genannt, wie der Beirat

jedes beliebigen Magistrats.

Auch in der folgenden Zeit ist der Kronrat
keine ständig organisierte Körperschaft gewesen,
sondern wenn der Kaiser Recht sprach oder sonst

des Rates bedurfte, wählte er, wie jeder andere

Beamte, in sein Consilium diejenigen Leute, die

ihm für den einzelnen Fall die geeignetsten schie-

nen (Tac. ann XIV 62. Suet. Nero 15. CIL IX
5420. luven. IV 72. Plin. epist. IV 22, 1. VI
22, 2. 31, 1. Hist. Aug. Hadr. 8, 9. 22, 11;

Alex. Sev. 16. Dig. XXXVII 14, 17. Cass. Dio
LII 33, 8. LXIX 7, 1. Lact, de mort. pers. 11,

5). Wer ihm selbst persönlich nahestand, wurde
natürlich in erster Linie berücksichtigt (Hist.

Aug. Pius 6, 11; Marcus 22, 3. 4). Die Auswahl
derjenigen, welche er in seine Umgebung zog,

war daher bei jedem Kaiser von hoher politischer

Bedeutung, und wenn sie sich unter der einen
Regierung bewährt hatten, wurden sie meist auch
unter den folgenden beibehalten (Suet. Tit. 7).

Aber die Zahl dieser sogenannten .Freunde
1

war
viel zu gross, als dass man sie jedesmal alle

hätte zu Rate ziehen können; bald kam der eine,

bald der andere daran, je nach Laune und Be-

dürfnis.

Aus folgender Stelle hat man schliessen wollen,

dass Hadrian das Consilium neu organisiert habe:
Hist. Aug. Hadr. 18, 1: cum iudicoret, in con-

silio habuit nun amicos suos aut cvmites solum,

sed iuris eansultos, ct praecipue lulium Celsum,
Salvium lulianum, Haeratium Priscvm alias-

gue, guos tarnen senatus omnes probasset. Aber
dass Juristen zugezogen wurden, war nichtsNeues;
wahrscheinlich war es auch früher jedesmal ge-

schehen, wenn Rechtsfragen zur Beratung stan-

den. Zu diesem Zwecke behielt Tiberius, selbst

als er sich nach Capri zurückzog, den Rechtsge-

lehrten Coceeius Nerva als einzigen Senator in

seiner Umgebung (Tac. ann. IV 58. VI 26), und
im Consilium des Domitian erscheint Pegasus
(luven. IV 77). Und dass der Senat sie gebilligt

habe, bedeutet nichts weiter, als dass Hadrian
nur solche Personen wählte, von denen er wusste,

dass sie den Senatoren nicht verhasst waren, falls

es nicht eine von den vielen Schwindeleien der

Scriptores Historiae Augustae ist. Denn an eine

Wahl oder Bestätigung durch den Senat kann
nicht gedacht werden, weil die Zusammensetzung
des Consilium noch bis auf Diocletian herab
keine feste war (Lact. a. 0.).

Auch wenn der Kaiser sich ausserhalb Roms
befand, pflegte sein Gefolge gross genug zu sein,

um einen Wechsel in den Personen des Consilium
zu gestatten. Doch gehörte wohl in diesem Falle

ein Mann ihm ganz regelmässig an: das war der

Comes Augusti, der dem Adsessor der übrigen
Magistrate entsprach und den juristischen Rat-

eber des Kaisers darstellte. Innerhalb Roms
rauchte man sich an keinen bestimmten Rechts-

gelehrten zu binden, weil man hier für jeden ein-

zelnen Fall reiche Auswahl hatte. Auf der Reise

dagegen konnte man nicht darauf rechnen, überall

eine passende Persönlichkeit zu finden; der Kaiser

musste sie daher aus der Hauptstadt mitnehmen,
wodurch unter Claudius das Amt des Kronjnris-

ten oder comes Augusti entstand. Er fungierte

aber nur ausserhalb Roms, und zwar befand sieh

im Reisegefolge regelmäsig wohl nur ein solcher

Beamter (s. C o m i t e s o. S. 626).

Ala durch Marcus die Comites vermehrt und
zugleich ausjuristischen Beraternzum Generalstabe

des Kaisers wurden (s. C o m i t e s o. S. 627), tritt

an die Stelle des alten Comes-Adsessor ein Con-
siliarius. Zuerst ist er bei Lucius Verus (161— 172) nachweisbar, und zwar schon in den
ersten Jahren des Kaisers. Denn die betreffende

Persönlichkeit ist ein Sohn des Consnls von 112
und hat die Stellung noch vor der Praetur, also

kaum nach dem dreissigsten Jahre bekleidet (CIL
VI 1518). Das Amt tritt also ganz gleichzeitig

mit der Umwandlung der Comitiva auf und hängt
zweifellos mit ihr zusammen. Sein Inhaber ist

ein junger Senator; doch führt er noch keinen

fest ausgeprägten Titel, sondern nennt sieh in

eonsilio imperatoris Caesaris L. Vcri Augusti.

Jedenfalls kann hiermit keine gelegen'Bche Be-

rufung in das Consilium, sondern nur ine feste

Stellung innerhalb desselben gemeint sein. Auch
später wechselt der Titel oft; so heisst er ad-

sumptus in Consilium (Dig. XXVII 1, 30. Des-
sau 1455), &ovx7)rdpioe «i ovpßovliov tov 2t-
ßaotov (Bull. hell. VII 1883, 16), consiliarius

Augustorum oder Augusti (Dessau 1423. 1455),

oifißovloe toü Ztßaoroi (CIG III 5895) oder

schlechtweg consiliarius (Dig. IV 4, 1 1 § 2). Das
Amt scheint eben zu kurze Zeit gedauert zu haben,

um einen ganz festen Titel auszubilden; denn nur
unter Marcus (CIL VI 1518), Commodus (Dessau
1455) und Severus (Dig. IV 4, 11 § 2. XXVII
1, 30; auch Dessau 1423 dürfte der procurator

ad bona damnatorum auf die Zeit hinweisen. wo
die Güter des Pescennius Niger, des Clodius Al-

binus und ihrer Anhänger eingezogen wurden) ist

es nachweisbar. Wahrscheinlich wurde es des-

halb abgeschafft, weil seit Severus fast immer die
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hervorragendsten Rechtslehrer zu Praefecti prae- Unter Diodetian erhält der kaiserliche Kronrat

torio gemacht wurden und neben diesen ein be- zuerst den neuen Namen eoruütorium (Cod. Iust.

sonderer juristischer Ratgeber im Consilium des IX 47, 12; nächstdem ist das älteste Zeugnis

Kaisers überflüssig schien (vgl. Cod. Iust. IX für das Wort erst aus der Zeit des Constantius II.

51, 1). Denn der Consiliarius ist immer Rechts- Dessau 1248). Augustus, der bemüht gewesen
gelehrter (Dig. XXVII 1 . 30. IV 4, 11 § 2. Des- war, seine Gewalt in die Formen der republi-

sau 1455; auch CIL VI 1518 ist wohl tu/ru- canischen Magistratur zu kleiden, hatte auch
peribu] oder iu(reconsultus], nicht iu[ridieut

]

seinen Beirat, gleich dem aller andern Beamten,
zu ergänzen); mit Ausnahme des frühesten, der Consilium genannt. Dem gegenüber strebte Dio-

noeh Senator ist, gehören alle dem Ritterstande 10 detian danach, den Kaiser durch seine Insignien

an. Eg Anden sich bei ihnen die Gehaltsstufen und die neue Hofetikette möglichst von allen ge-

des duceitaritu (Ball. hell. VII 1883, 16), des meinen Sterblichen zu sondern, und wählte daher

centenariu» und des sexagenarius (Des sa u 1455). für den erlauchten Kreis, der seine .göttlichen
1

Doch ist es nicht nötig, dass alle drei neben Entschlüsse beeinflussen durfte, auch eine unter-

einander vorhanden waren; vielmehr weist die scheidende Benennung. Wer einen gewöhnlichen

grosse Seltenheit der Inschriften, die Congiliarii Magistrat beriet, sass neben demselben; wenn
nennen, darauf hin, daBS immer nur einer am Hofe auch nicht alle Mitglieder des Consilium adset-

vorhanden war, der je nach Rang oder Verdienst sores hiessen, war doch das adsidere ihr gemein-
dieseroderjenerGehaltsstufe zugeteilt sein konnte. sameg Recht. Wer dem Kaiser nahte, der musste
Wenn Papinian (Dig. XXVII 1, 30) von Consi-20nach diodetianischer Ordnung zuerst vor ihm
liarii in der Mehrzahl spricht, so kann er nach- niederfallen und den Saum seines Purpurgewandes
einander fungierende damit meinen. Insofern küssen (s. Bd. I S. 400, 48) und durfte auch später

dürfte also der Consiliarius vollkommen dem äl- nur stehend zu ihm reden. An die Stelle des

teren Comes-Adsessor entsprechen; doch ist er adtidere ist also hier das adstare getreten (Cod.

darin von ihm verschieden, dass er nicht nur auf Theod. XI 39, 5. Cod. Iust. X 48, 2. Ambros,

der Reise, sondern immer und an jedem Orte, epist. 24, 3= Migne L. 16, 1036). Mithin wurde
also auch in Rom, dem Herrscher zu Diensten der Beginn der Verhandlungen im kaiserlichen

ist (Dig. IV 4, 11 § 2. XXVII 1, 30). Rate dadurch bezeichnet, dass die Berufenen Auf-

Seit der Beseitigung des Consiliarius besass Stellung nahmen, und von diesem consistere er-

das Consilium kein einziges festes Mitglied mehr. 30 hielt die ganze Versammlung ihren Namen, weil

und seine Auswahl fand wieder in vollem Umfange es gegenüber den gemeinen Beamtenconsilia als

für jeden einzelnen Fall statt, wie dies vor Marcus unterscheidendes Merkmal gelten konnte. Das
gewesen war. Denn wenn die Mutter des jungen Wort C. kommt vorher schon bei Tertullian vor

Alexander Severus ihm 16 Senatoren zur Seite (de resurr. carn. 26; ad uxor. H 6) und bezeichnet

stellte (Herod. VI 1, 2), so hatten diese eher den hier den Ort, auf dem etwas steht. Später be-

Charakter eines VormundBchaftsrates, als eines nannte man damit in Privathäusern ganz kleine

Consilium. Zimmerchen, die nur zum Stehen, nicht zum
Die Stellung des Consilium war im Prindp Liegen oder Sitzen Raum boten (Apoll. Sid. epist.

ganz dieselbe, wie bei den übrigen Beamten (vgl, U 2, 13). Im 6 . Jhdt. wird auch das Gemach
Cod. Iust. VII 26, 6

,
wo die Formel Imp. Pni- 40 des Kaiserpalastes in dem die Beratungen des

lipput Augustus cum txmsilio collocutvt dixit Kronrats stattzuflnden pflegten, C. genannt (Cod.

gebraucht wird, die ebenso bei allen rechtspre- Iust. I 2, 22. 14, 12. II 55, 4 und sonst); vorher-

chenden Magistraten üblich war), thatsächlich hiess man ihn saerarium (zuerst 290 nachweisbar,

aber erlangten seine Abstimmungen bei diesen Eumen. paneg. III 11; vgl. Cod. Theod. IX 40,

entscheidende Kraft, während sie beim Kaiser 11. XII 12, 8 . 16. Gesta de recip. cod. Theod.
immer deu Charakter von Ratschlägen behielten, p. 85 Haenel), das ist das Heiligtum, in dem
die nicht bindend waren. Gleichwohl scheute auch neben der vergöttlichten Person des HerTBchers

er sich, seinen Spruch gegen die Majorität zu nur seinen Vertrautesten zu weilen gestattet ist

fällen (Hist. Aug. Marc. 22, 4). Aus diesem (vgl. nostra altaria Cod. Theod. X 3, 7 § 1. XI
Grunde liess Nero die Mitglieder des Consilium 50 29, 6).

ihre Meinung auf Täfelchen schreiben und Isb Mit der Änderung des Namens scheint übrigens

diese für sich allein, damit die Mehrheit nicht keine Änderung der Organisation verbunden zu

kund werde und er nach Belieben entscheiden sein. Auch das C. hat, wie früher das Consilium,
könne (Suet. Nero 15). In der Regel aber pflegte keinen festen Kreis von Mitgliedern, sondern der

der Kaiser die Stimmen, wie im Senat, mündlich Kaiser beruft zu den Sitzungen bald diese, bald

abzufragen (Plin. epist. IV 22, 8). Nur bei cri- jene, bald mehr, bald weniger Personen, wie es

minellen Urteilen bediente man sich der geheimen ihm dem zeitweiligen Gegenstände der Beratung
Abstimmung durch Täfelchen (Suet. Aug. 33), zu entsprechen scheint (Lact, de mort. pers. 11,

wie überhaupt in der gerichtlichen Thätigkeit 5. 6). Aber da wieder die Gardepraefectur meist
des Kaisers und seines Consilium die üblichen f$o mit ungebildeten Soldaten besetzt wird, muss der
Formen des Processes meist gewahrt blieben. Kaiser, wie in der vorseverischenZeit, einen rechts-

Doeh wurde sowohl die Art der Beratungen als kundigen Beirat anstellen. Dies ist um so not-

auch der Umfang der Wirksamkeit, welche dem wendiger, als er die feste Residenz in der Haupt-
Consilium zugewiesen war, so sehr durch die In- Stadt aufgegeben hat, und an den abgelegenen
dividualität der einzelnen Kaiser bestimmt, dass Orten, in denen er oft umherzieht, nicht immer
sich ganze feste Regeln dafür kaum ausbilden juristisch gebildete Leute zu finden sind. Diese
konnten. Beispiel einer Beratung vom J. 166 neuen Adsessoren sind Männer des Ritterstandes;

mit Protocollau8zug Dig. XXVIII 4, 3. der eine nennt sich a studiis et a consitiis Au-

Paolr-Wmowa IV 30
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gustorum (CIL V 8972), der andere a contrilü»

taerit (Dessau 1214). Dieser letztere ist vor-

her Advocat gewesen, woraus man sieht, dass

Rechtskenntnis für das Amt erforderlich ist. Er
steigt vom texagenariui a comüHi »acrit zum
ducrnarius a connliit auf, was wohl nur eine

Erhöhung des Ranges und Gehaltes, keine Ände-

rung in den Amtspflichten bedeutet Nachdem
er dann iwei kaiserliche Canzleien als Magister

geleitet hat, wird er ricarius a eotuiliia «eil,
was wahrscheinlich bedeutet, dass er bei Ab-

wesenheit der Gaidepraefeeten den Vorsitz im
C, für sie zu übernehmen hat.

Als Constantin die Comitiva zu neuem Leben

erweckte (s. o. S. 6298.), erhielt das C. auch

eine dauernde Zusammensetzung; denn wahr-

scheinlich wurden anfangs alle Comites. solange

sie sich in der Umgebung des Kaisers aufhielten,

regelmässig zu seinen Beratungen herangezogen.

Da aber Constantin mit der Verleihung des Comes-
titels immer freigebiger wurde, schloss sich der

Kreis der eomitei contütorimi, d. h. der stän-

digen Mitglieder des Kronrats, nicht nur gegen

diejenigen Comites ab, die gar nicht am Hofe
weilten, sondern auch gegen die militärischen

Begleiter des Kaisers (Ammian. XV 5, 12. 6, 1).

Diese waren eben meist Barbaren, und man traute

ihnen nur ausnahmsweise die Bildung zu. um bei

den Rechtsfragen, die in den Verhandlungen des

C. immer den meisten Raum einnahmen, ein sach-

verständiges Urteil zu fällen. Die vornehmsten
comitet connstoriani, die bei den Beratungen
regelmässig anwesend sein müssen, sind der Quae-

stor. der ungefähr dem Justizminister entsprach

(Cod. Tbeod. XI 39, 5. Dessau 1255. Ammian.
XXVIII 1, 25. Synum epist. I 23, 4). der Ma-
gister officiorum. dem alle kaiserlichen Canzleien

untergeben waren (Cod. Theod. XI 89, 5. Ammian.
XV 5, 12. Cassiod. var. VI 6, 2) und die Vor-

steher der Finanzen und der Domänen, der eomes
aoerarum hrgitionum und der comet rerum
priratarum (öod. Theod. VI 80, 1. 4. XI 39, 5).

Vgl. Comesconslatorianus.o. S. 6448.

Im Laufe des 4. Jhdts. gestaltet sich dann
die Thätigkeit des C. folgendennassen. In ihm
werden alle Angelegenheiten beraten, die der Kaiser

nicht durch seine Beamten erledigen lässt, son-

dern seiner eigenen Entscheidung vorbehält. Es
kann daher den Caesaren ebenso wenig, fehlen,

wie den Augusti (Amm, XIV 7, 11), und muss
den Kaiser überall, auch wenn er im Felde steht,

begleiten. Als z. B. Valens bei Adrianopel gegen

die Gothen kämpft, befinden sich der Praefectus

praetorio und die Comites consistoriani, die als

Civilpersonenin dasSehlacbtgetümmel nichthinein-

gehöreo, mit dem Kronschatz in der benachbarten

Stadt (Ammian. XXXI 12, 10). In ihrer Gegen-
wart und unter ihrem Beirat empfängt der Kaiser

Gesandtschaften (Ammian. XXVIII 1, 25. Am-
bros. epist. 24, 28. Cod. Theod. XII 12, 8. 10. 16),

lässt Bittschriften und sonstige Eingaben verlesen

und prüfen (Const.Sirm. 8), Verwaltungsfragen ent-

scheiden (Cod. Theod. I 22, 4), über die Wehrkraft

des Reiches beschliessen (Nov. Theod. 24, 5) und
die Gesetzgebung vorbereiten (Cod. Iust. I 14, 8).

Unter den Mitarbeitern am Codex Theodosianus
spielen daher die Comites consistoriani eine hervor-

ragende Rolle (Cod. Theod. 1 1, 6 § 2. Nov. Theod.

1, 7). Vor allem aber werden im C. Proresse zur

Entscheidung gebracht, teils in erster und letzter

Instanz, teils auch auf Appelation, und zwar so-

wohl criminelle, namentlich weDn Hochverrat in

Frage kommt (Ammian. XV 5, 5. 12. 18), als

auch civile (Nov. Iust 23, 2. 62, 1, 2. Cod. Iust.

VII 68, 5 g 3). Die Aussprüche, welche der Kaiser

in solchen Fragen mündlich im C. thut, haben

gleiche Rechtskraft, wie die Rescripte der früheren

Zeit, und Protocollauszüge darüber werden als

Reehtaquellen veröBentlicht (Cod. Iust. IX 47. 12.

Cod. Theod. I 22. 4. IV 20. 3. VIII 15, 1. XI

89, 5. 8). Die Vorbereitung und das Referat für
Anliegen von Gesandtschaften und andere Ver-

waltungssachen steht dem Magister officiorum

zu (Ammian. XXVIII 6, 9. Nov. Theod. 24, 5),

über Fragen der Justiz und Gesetzgebung wird

wohl meist der Quaestor, über die Finanzen die

cotnifes soernrum Utrgitionum und rerwm pri

ratarum Vortrag gehalten haben. Auch die Vor-

steher der kaiserlichen Scrinia und ihre Unter-

beamten haben nicht selten im C. zu erscheinen

und Bericht zu erstatten, obgleich sie nicht regel-

mässige Mitglieder desselben sind (Cod. Theod.

VI 26, 5. XII 12, 10).

Auch sonst kommt es vor, dass ausserhalb

des C. Stehende zu den Sitzungen desselben heran-

gezogen werden; z. B. nehmen bei dem Hoch-
verratsprocess gegen den Feldherrn Silvanus auch

die militärischen Begleiter des Kaisers an den
Beratungen teil (Ammian. XV 5, 5. 12). Denn
natürlich kann dieser seinen Kronrat, wie ihm
dies den Bedürfnissen zu entsprechen scheint,

beliebig verstärken. Im allgemeinen aber herrscht

die Tendenz, die heilige Scheu, die den Kaiser

selbst umgiebt, auch auf seine persBnlichen Be-

rater auszudehnen und in diesem Sinne den Kreis

derselben immer mehr abzuschliessen. An den
weihevollen Geheimnissen (arerna) des C. teil-

nehmen zu dürfen, gilt als ein Vorzug, der jeden,

dem er zu teil wird, hoch über alle gemeinen
Sterblichen erhebt (Cod. Theod. VI 4, 28. 22, 8

$ 1. 35, 7. Cassiod. var. VI 16, 1. Pacat. paneg.

XII 15). In den Processen, die hier in so grosser

Zahl entschieden wurden, scheint man daher selbst

die Vertretung der Parteien durch Advocaten nur

vorübergehend gestattet zu haben, da nur ein

einziger Sachwalter um 376 beim C. nachweisbar

ist (CIL VI 510). Die Einführung der Gesandt-

schaiften, und wem sonst der Kaiser Gehör be-

willigte, geschah mit höchster Feierlichkeit durch
keine geringere Person als den Magister officiorum

(Cassiod. var. VI 6, 2), und sogar die Subaltern-

beamten, die beim C. beschäftigt waren, wie die

Notare als Protocollführer (Cod. Theod. VI 85,

7. 10, 2. Dessau 809. Cassiod. var. VI 16, 1.

Apoll. Sid. carm. XXIII 216), die Decurionen

der Silentiarii (Cod. Theod. VI 2, 21) wahrschein-

lich als Thürsteher (Cod. Theod. VI 23, 4 § 2),

wurden zu Leuten von hoher Macht und Würde.

E. C u q Mömoires de l’aead. d. inscript. ser.

I tom. IX 311. C. G. Hau hold Opuscula aca-

dcmica I 262. M o m m s e n Neues Archiv d. Ge-

sellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde XIV
481; Röm. St.-R. II 3 988. (Seeck.)

Consitius. L. Consitius, Wunderwesen aus

Thysdrus, von dem Plin. n. h. VII 86 wissen will,

dass er erst an seinem Hochzeitstag in einen



938 Consius Consolatio ad Liviara 934

Mann verwandelt worden sei; die Stelle ist auch
citiert bei Gell. IX 4, 15. wo der Name Cossi-

tius überliefert ist und noch der Zusatz steht,

dass er zur Zeit, als l’linius die Naturalis hiatoria

schrieb (kurz vor 77 n. Chr.), noch gelebt habe.

[Stein.]

Consius. 1) Consius Quartus, wird in einem
nicht mehr erhaltenen Inschriftfragment genannt,

in welchem seine Quaestur und Praetur erwähnt
waren (CIL II 1270 (Baetiea): überliefert ist Con-

sio Quarto . .
.
quaestorio . .

.
praetorio . . . legionin

u. s. w., die Inschrift stammt wohl aus später

Zeit, vgl. Hübners Anm.). Vermutlich derselbe

ist der auf einem in Süditalien gefundenen Siegel

(CIL X 8059, 128) genannte Consius Quartus
cflarissimus) t(ir), während M. Aur(elius) Con-
sius Quartut iunior (Nr. 2) vielleicht als Sohn
des C. anzusehen wäre. Consii erscheinen Öfter

auf italischen, namentlich unteritalischen Inschrif-

ten (CIL VI 160725. IX 502. 3309 [Jf. Consius
Dexter). X 580. 2323. 3785, 2 [Af. Consius M. I.

Nieoltaus)]. 8059, 163. XIV 865. 40126. [JI.

Consius M. I. CertnfAus]).

2) it. Aur(elius) Consius Quartus iunior,

ef/orisaimus) r(ir), eorrector Flaminifale et Pi-

eeni (vgl. M o m m a e n St.-R. II* 1086. Herzog
St.-Verf. II 748. Cagnat bei Daremberg-Sag-
lio Diet. I 15381.), pontilex maior promagistrr

Herum (vgl. Marguard t-Wi s s o w a IIP 245),

duoderimrir (urbts Romae, vgl. CIL VI 500.

VIII 11338 = Dessau 1198), Patron der Städte
Ancona und Fanum Fortunae, deren Einwohner
ihm die Ehreninschrift CIL VI 1700= D e s s a u
1249 setzten. Er gehört in das Ende des 3. oder
in das 4. Jhdt. n. Chr. Vgl. Nr. 1. [Groag.]

Consobrini sind Geschwisterkinder, eigent-

lich Schwesterkinder, Paul. IV 11,4 oruneu/i et

materterae Klius HHa. Gai. III 10. Dig. XXXVIII
10, 1, 6 und 4, 15: tratres patruele» sorores pa-

truetes (id est qui quarre ex duobue Iratribus

progenerantur), item consobrini coneobrinaeque

(id est qui quaeve ex duabut sororibut nascun-

tur, quasi eonsororini), item amitini amitinae

(id est qui quarre ex Iratre et sorore propagan-
tur). sed !ere vulgus omnes istos communi appel-

latione eonsobrinos rocant. Die C. gehörten zu

den näheren Verwandten, deren Ermordung von
der lex Pompeia de parricidiis bestraft wurde,
Dig. XLVIII 9. 1. 3. Nach Cod. V 4, 19 (vgl.

Cod. Theod. III 10, 1) wurde von Arcadiue und
Honorius die Ehe unter C. gestattet. In älterer

Zeit war Bie verboten, Ulp. V 6. Puchta-Krüger
Institutionen 10 II 398. Leonhard Institutionen

200 § 52, 6 und die dort Citierten. C u q Les
institutions juridiques des Romains 1891, 69, 2
erwähnt C. unter den Verwandtsehaftsnamen, die

auf einen ursprünglichen Zusammenhalt der durch
Weiber verbundenen Verwandten hindeuten sollen.

[R. Ix-onhard.]

Consolatio ad Liviam. Publii Oridii Na-

sonis Consolatio ad Liriam Augustam de morte
Drusi AVrom’s Hlii eins qui in Germania morbo
periit, so lautet mit unerheblichen Varianten in

unserert’berlieferung der Titel eines 237 Distichen

umfassenden Gedichtes auf den Tod des Drusus.

Erhalten ist es nur in Ovid- oder Miscellanhand-

schriften aus dem Ende des 15. oder Anfang des

16. Jhdts. (Dresdenern, llrbinas, Laurentianus

XXXVI 2 u. t.) und aus diesen in die eine Editio

princeps des Ovid (Rom 1471) geflossen (die Bo-

noniensis enthält das Gedicht nicht; siehe über all

dies K. 8 c h e n k 1 Wiener Studien II 565. gegen
Baehrens PLM I 975.). Über den ästhetischen

Wert de* Werkes sind ebenso wie über seine Da-
tierung sehr verschiedene Ansichten laut gewor-
den. Am längsten ist man sich darüber klar,

dass es nicht von Ovid herstammen kann, der in

ihm ausgeschrieben ist (s. u.) und H unter seinen

Werken auch da nicht nennt, wo eine Anführung
so gut wie unumgänglich gewesen wäre (trist.

II 615. 5475.). Aber während es nun Sealiger
ebenso wie die zwei Elegien auf den Tod des

Maecenas (s. u.) dem Albinovanus Pedo zuschrieb
— übrigens völlig unbegründeterweise — und
N. H e i n s i u s es als ein poemalium quantivis

pretii und einen insignis thesaurus wenigstens

in die Zeit dieses Dichters setzte (C. Pedonis
Albinovani elegiae III, Amsterdam 1703, p. **4),

erklärte es M. H a u p t für ein im Durchschnitt

nur mittelmässiges, stellenweise abgeschmacktes
und mit Formfehlern behaftetes Product eines

italienischen Humanisten des 15. Jhdts. (Epice-

dion Drusi, Rectoratsprogramm v. Leipzig 1849
= Opusc. I 3156.).

Von der ästhetischen Seite ist gegen Haupts
Urteil, zumal er dem Gedichte doch nicht alle

lumina abspricht, gewiss nichts einzuwenden. Der
Dichter wiederholt sich (v. 6 03 149f.; 130= 193;
2091 = 4651), widerspricht sich (956., die Mutter
war nicht einmal bei ihm, als er starb', aber 393f.

als Tröstung für die Mutter ,sie hat ihn wenigstens

nicht sterben zu sehen brauchen'), weiss bisweilen

den Übergang nicht zu Anden (299—328 an Drusus
Gattin Antonia gerichtet, dann 329—40, er wird

in ein glückliches Jenseits eingehen', darauf 3411,

haec, optima mat er, debuerant luetus attenuassc

tuos), gefällt sich in geschmacklosen Übertrei-

bungen (226 Tiberinus weint, dass der Fluss
überzutreten droht, ähnlich 435). Bisweilen hat

ein Gedanke nicht für ein ganzes Distichon aus-

gereicht; dann ist derPentameternureineschwache
Wiederholung des Heiameters (78), oder ein an
sich guter Vers muss als unpassender Flicken dienen

( 100).

Diese ästhetischen Bedenklichkeiten aber kön-

nen unmöglich gegen den antiken Ursprung der

Consolatio beweisen, da H a u p 1 8 sonstige Argu-
mente zuerst von F. Th. Adler (Programm von
Anklam 1851), dann von E. Hübner (Herrn. XIII

1455.) und Schenk! a. O. in allem Wesentlichen
widerlegt worden sind. Die Art der Überliefe-

rung zunächst kann an sieh das Gedicht nicht

verdächtigen. Auch Tacitns' kleine Schriften

kennen wir nur durch Hss. des 15. Jhdts.; ebenso

steht es, wenn man von II 7 absieht, mit den
Silven des Statins. Und wie für diese ausdrück-

lich berichtet wird, dass sie erst durch Poggios
Fund bekannt geworden sind, so wird es auch
seine Richtigkeit haben, wenn der Laurentianus

in einer Vita des Ovid über die Consolatio be-

merkt: nuper inrenta est (H ü b n e r Herrn. XIII

427). Was Sprache und Metrik des Gedichtes

angeht, so genügt es. abgesehen von dem, was
weiterhinzurSprache kommen muss, gegen Haupt
auf Adler und Hübner zu verweisen; über die

Metrik siehe jetzt auch L. MUllerDere metr.*
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34f. Es ist ferner dem Verfasser nicht e i n digkeit anch mir annähernd zu erreichen, noch

Verstoss gegen Geschichte und Antiquitäten nach- der Geschichte der einzelnen Gedanken nachzu-

gewiesen (über v. 41711. s. u.), nnd wenn er auch, gehen, sondern nur darauf, ihren Oebrauch im
wie Haupt 349IT. meint, die meisten seiner An- selben Zusammenhang und möglichst in denCon-
gaben aus Cassius Dio, Lucan, Seneca, Servius, solationen des 1. Jhdts. zu constatieren.

Sueton.Tacitus zusammengestoppelt haben könnte, Es scheiden sich — entsprechend den Vor-

so ist diese Annahme doch nicht nur an sich un- schritten der rhetorischen Theorie (Ps.-Dionys.

wahrBcheinlich.sondernwird direct widerlegt durch 25ff. Us. Ps.-Menander III 418H. Sp.) — ein enko-

einige Einzelheiten, den Fluss leargue (Eisack) miastisch-threnetiseher (zev fäg ra xttpäXma ug
v. 386, den uhBere Quellen bei Gelegenheit der 10 xa&aon ctr rtö» dngrwv. iXXä xä» yerot Uygt
Züge des Drusus gegen die Raeter und Vindeliker figgyelr xär htoov u xeqdXaiov Men. p. 419, 211
nicht erwähnen und der ein merkwürdig glück- und ein paramythetischer Teil (y. 329ff.); im
lieber Treffer des Fälschers wäre, da das sog. ersteren sondert sich aus die von den Rhetoren
Tropaeum Alpium (Plin. n. h. III 136) unter zahl- vorgesehene (Men. 421, 32. 436, 11: nach dem
reichen anderen Völkernamen auch leargi bietet Enkomion biay^dipeit W/v ixtpo^dv, tipe avrabav

(Haupt 352. Hübner 287), ferner die dakischen rijt .-iaUo>c) und bei Statius stehende Schilderung

Appuler v. 387f., deren Kenntnis gewiss nicht der Bestattung (167—264). .Wer könnte Deinem
aus Ptolem. geogT. III 8, 8 geschöpft ist (Hüb- Schmer» gebieten wollen, Livia

1

, beginnt der Dieh-

n e r a. 0.), endlich die ererst in lunere laeeee ter, .da Du den einen von Deinen zwei Söhnen
v. 142, die nur bei Tae. ann. III 2 eine, den 20 verloren hast? (et quisquam leges audel tibi

italienischen Humanisten erst 1508 bekannt ge- direre flendi v. 7 im Ausdruck sich nahe be-

wordene Parallele haben. Wenn v. 161 ausdrück- rührend mit Stat. s. V 5, 60f. nimtum crudelie

lieh hervorgehoben wird, dass Drusus eigentlich qui dicere legem fletibus aut fixes audet eeneere

im Claudiergrabe liegen müsste, so ist auch das dolendi; der Gedanke natürlich häufig, s. z. B.

ein gutes Zeugnis für die Sachkunde des Ver- Stat. II 6, 1 und mehr bei V o 1 1 m e r 318)., Frei-

fassers. Die Tnatsache, dass Drusus et iö Avyoi- lieh, bei den Schmerzen anderer tapfere Worte
omv ftvijfm xaintfh) ist freilich auch durch Oase. zu sprechen ist leicht* (<i$ov xagaivioat higoit iaür
Dio LV 2 bekannt (vgl. 0. HirBchfeld S.-Ber. (j avrev xaborra xagrtgtlr in der nach den üb-

Akad. Berl. 1886, 1152); das Auffällige der Sache liehen philosophisch-rhetorischen Recepten für die

zu bemerken, wäre aber dem Humanisten schwerlich SOaooa^i-Wa qnsyijt gefertigten Unterhaltung Cicero*

beigekommen. Dagegen scheint mir der Bericht mit Philiskos, Cass. Dio XXXVIII 18; öfter nimmt
über die dem Todesfall vorausgegangenen Prodi- der Gedanke die Wendung .beim Unglück anderer

gien v. 401ff. so wenig zum Beweise für wie gegen hattestDu tapfereWorte, habe sie jetzt im eigenen*,

die Echtheit dienen zu können; was der Consolator Stat. s. V 5, 45ff. Buresch Leipz. Stud. IX 99).

mehr hat als Cass. DioLV 1, kann einfache Er- Nun folgt ein Stück byxtbniov für Drnsus (bis

dichtung sein, kann aber auch den xolXii SXXa v. 20), wobei die Vorschrift nicht vergessen ist

orjueta des Dio entsprechen; die Nichterwähnung exatmal Si tlatv al xgdfeie xal et uövot Ixpaii

der wunderbaren Frauengestalt (Dio g 3) beweist tk fj xgebrot (Theon progymn. II p. 110, 21 Sp.);

allerdings wenigstens das. dass der Consolator s. v. 19 ignotumque tibi meruil, Romane,
nicht von Dio abhängig ist. Aber es kommt auf 40 (riumpAum protulil in terrae imperiumque «#-
einen solchen einzelnen positiven Beweis für den ras. Wenn sieh daran der Gedanke schliesst

antiken Ursprung mehr oder weniger nicht an, ,Du, Mutter, schicktest Dich schon an, ihn freudig

denn der wichtigste ist unerschütterlich: dieCon- zu empfangen, stelltest Dir schon vor, wie Du
solatio steht ganz deutlich im Zusammenhang der ihm entgegengehen, ihn küssen, ihm erzählen,

antiken Schultradition über die Epicedicn, wie sie Dir von ihm erzählen lassen würdest* (bis v. 36.

sich unter dem Einfluss der älteren philosophi- ähnlich weiterhin in der Anrede an Antonia v. 31

1

sehen Trostschriften einer-, der rednerischen Be- —314), so scheint der Dichter hier sich einer

handlung des Stoffes andererseits gerade etwa um andern Lection der Rhetorenschule erinnert zu

Christi Geburt entwickelt hat. Es zeigt sich das haben, in der von den xgoxrg.xuxä die Rede ge-

weniger im Verhältnis der Disposition des Ganzen 50 wesen war. Denn genau so malt sich Statius

zu den rhetorischen Vorschriften, z. B. des Ps.- im Propempticon III 2, 127ff. (Vollmer zu

Menander und Ps.-Dionys. als in den einzelnen tövoi v. 134) das Wiedersehen mit dem Freunde aus.

und Wendungen, für die sich in den übrigen .Vergebens war die Hoffnung* fährt der Dichter

antiken Consolationen vielfache Parallelen finden. fort, -Dich haben, Livia all Deine Tugenden vor

Im allgemeinen ist das schon mehrfach ausge- der inridia Fortunas nicht schützen können* (bis

sprechen worden, z. B. von Ribbeek Röm. Dicht. v. 58, vgl. 371—376). Unter den Vorzügen der

III 138 und Vollmer Statius Silven p. 31 6f., aber Livia erscheint hier, dass sie ihre Macht gegen
zum Vergleich im einzelnen hat man nur Seneca niemand gemissbraueht habe, was anderwärts

(Adler 14. G. Wieding De aetate consolationis unter den Tugenden des Toten aufgeführt wird:

ad Liviam, Dias. Kiel 1888, 44f.) und etwa Statius 60 Senec. Polyb. 8, 2 nemo potentiam rius iniuria

(0. SchantzDe ineerti poetae consolatione ad Li- sensit, numquam ille te (Polybius) fratrem ulli

viam deqne carminum consolatoriorum apud Grae- minatus eet. Eleg. in Maec. I 15 omnia cum
cos et Romanos historia, Diss. Marburg 1889) an- passee tanto tarn carue amico, te nemo sensit

gezogen. Daher stehe hier ein eingehenderer Ver- veile nocere tarnen (s. u.); der rixoe von der For-

gleich der Consolatio mit der Parallellitteratur, tuna ist einer der üblichsten, siehe ausser den

zumal er sein Urteil über die Anordnung des Ge- Grabinschriften, auf die ich für diesen wie für

dicht* und seine geringe Originalität ermöglichen anderePunkte nur im allgemeinen verwiesen haben

wird. Es kam dabei weder darauf an, Vollstän- will, z. B. Senec. Polyb. 2, 2 iniquiseima om-
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nium iudirio Fortuna u. t. w. (vgl. noch insbe- fra MV ngbt tpavloy xal evreiJs iuxXtytadm dvxg;
sondere «innere tuo tantam venerationem rece - xooeco.-roy (Men»nd. 421, 19). Im paramytheti-
ptrat, ul /elieitas eius eAugeret invidiam mit sehen Teil bringt dann der Dichter die sattsam
consol. v. 57 quid si non habitu sic se gessisset bekannten Tröstungen dieser Litteraturgattung
in omni, u t sua non essent invidiosa bona). Ebd. in solcher Fülle, das» er last denen zuzuzählen

2, 7 quo mtlior enim eit t/uisque, hoc soepius ist, die wie Cicero in der Consolatio omnia genera

ferre te (Fortuna) eontuemt sine ullo delcctu consolandi colligunt (Cic. Tusc. III 76). Ich

lurentem (consol. v. 373 furibunda). Stat. s. V 1, scheide hier mit beigesetzten Ziffern das einzelne

14311. piumque intravit eis saeva larem. Theophr. schärfer, als es der Dichter gewollt hat; lür ihn
bei Plut. ad Apoll. 104 D. Menand. p. 435, 9 10 bildet z. H. 3691. den unmerklichen Übergang
Zpt) rolrvr ev vovtotc roif XbyoK ebdvt ßir oie- von nr. 3 zu 5: 1) V. 32911. ,Drusns wird ins

jludiiiy b ägifl ngöc dalMorac xal ngb; m°

‘

6ar Gefilde der Seligen eingehen und von seinen Ahnen
äiixov u. s. w. ,Und Augustus, der wie von einer trendig als ihrer wert emptangen werden 1

. Ob dri

Burg aul das menschliche Treiben herabschauen dggvelv noltrevmu yiw /irrä rwv biOie, ij ro

sollte (znm Bilde Vollmer 352), muss eben auch ’ilivoiov lyei ntAlor Menand. 421, 16, vgl. 414,
leiden, dass die Seimgen sterben (Senec. Polvb. 16, natürlich eins der ältesten und verbreitetsten

3, 5), und wie oft hat er’s gelitten' (ebd. 15, 2ff. consolatorischen Argumente, Plat. apol. 40C u.s. w.

und besonders 16,4 ostendere quam nihil sacrum Hypereid. epit. 3511., späterhin z. B. Ovid. am. III

intactumqve sit Fortunae u. s. w.). ,Aueh der 9, 5911. Senec. Polyb. 9, 3; Marc. 25. Stat. s. II

Bruder ist vom Verlust schwer getroffen (v. 8411.), 20 7, 107B. Vollmer zu V 1, 258. 3. 19 (auch II

aber er hat doch wenigstens Drusus sterben sehen 1, 19411. gehört hierher). Plut. Apoll. 120 B. Ael.

und Drusus bis zum letzten seine Augen auf ihn Aristid. XII 88. Bücheier zu Anthol. epigr.

r
richtet' (dergl. Schilderungen stehend beiStatius, 423, 4. — 2) V. 3450. ,Du, Livia, in Deiner Stel-

o 1 1 m e r zu II 1, 148; was Statius gewöhnlich lung darfst dem Schmerze nicht nachgeben
1

. Vgl.

damit verbindet, dass der Sterbende noch zuletzt Senec. Polyb. 5, 41. 6, lff. Hieron. ep. 60= Migne
den Namen der überlebenden murmelt, dieser L. 22, 5981. (aus Cic. consol., vgl. Cic. ad Brut. I 9,

seinen letzten Hauch auffängt, bringt die Con- 2. Buresch a. O. 100. 103) in te oculi omnium
aolatio in anderem Zusammenhänge 97f. 307f„ diriguntur (cv> v. 351 ad te oculos auresque tra-

vgl. Senec. ad Mare. 3, 2. Quintil. inst. VI prooem. his u. s. w.)„ domus tua et conversatio quasi in

1 lf.). .Dagegen die Mutter hat ihm leider beim 80 speeula constituta (~ v. 349 posuit te tüte For-

Scheiden nicht beigestanden
1

(Plut. ad Apoll. 117 B tuna tocumque tueri iussit honoratum) magistra
iiv Mer füg b ixoigulq uf tue iaoOdvp, oii- est publicae diseiplinae. Quidquid teceris, id sibi

rovotr ImUyovjt: • dvcttcyyts, obt’ &ga »<p yt na- omnes taciendum putant (c\j 855 melius per te [ f]

tgg xal srdrvia pfrVQ 6aos xafougijoovmr; bei virtutum tzempla petemus). — 3) V. 35711. ,Thou
dem in v. 100 eingeschobenen utilior patriae know'st ’t is common — alt that live must die:

quam tibi, Druse, tuae [ähnlich v. 270. 458) mag das Weltall selbst muss einst zu Grunde gehn
1

man an die Vorschrift des Theon a. O. 110, 15 Auch dieser Gedanke ist in seinem erten Teile

denken, zu den xaXai ngdietc, die im tyxd>Mio* einer der den Consolatoren geläufigsten, Plut.

und also natürlich auch im Epicedion hervorzu- Apoll. 106C xotrin xal noXXdrv io ovMßtßqxAt.

heben wären, gehörten die fic Siiaiv bexa xal 40 Menand. -414, 3. B u r e s c h 32, 3. V o 1 1 m e r zu

Mg lavtäv ngattoMtr). ,Die Mutter klagt nun um Stat. II 1, 218; mit demselben Ausdruck wie

ihn wie Philomele, Alkyone, die Schwestern des cons. 359 (lendimus huc omnes) Senec. Polyb.

Meleager, Mutter und Schwestern des Phaethon
1

II, 4 omnes in eundem locum tendimus; epist.

(bis v. 112); die Hälfte dieser Exempla bezeichnet 99, 7 observa hunc comilatum generis humani
Statius V 8, 84ff. als in den Epicedien abge- eodem tendentis. Plut. Apoll. 1 1 3 C nartec btt

braucht, vgl. III 3. 175 (5, 57f.). Senec. Here, tat-töv igxortat. Auch die besondere Ausführung
Oet. 18611. (Octav. 7ff.). V. 121ff. folgt dann die .auch die mächtigsten Reiche gehen zu Grunde,

Klage der Livia in directer Rede; ich hebe daraus nun beklage Du Dich Uber Dein persönliches

hervor den löiroc 1291f. (vgl. 19311.): Ist das der Schicksal
1

findet 6ieh wieder (Serv. Snlpic. epist.

Lohn meiner Frömmigkeit? Dies Unglück veran- 50 ad fam. IV 5, 4. Senec. Polyb. 11, 4), oder dass

lasst mich, an der Existenz der Götter zu zweifeln* das Leid des einzelnen gleichgültig ist, wenn man
(Ovid. am. III 9, 3611. Quintil. VI prooem. 4 nullam es an der Vergänglichkeit des Alls misst (Senec.

in terras despieere providentiam testet u. s. w. Polyb. 1, 2; epigr. VII H. Stat. II 1, 211). —
Lucian lupp. trag. 19. Claudias, in Ruf. I 12ff.). 4) V. 369f. .Das Leben ist nur ein Darlehen

1

.

Hiernach beginnt, wie schon gesagt, die Schilde- Axioch. 367 B, dann z. B. Senec. Marc. 10, 2.

rang des Fu aus, die genau chronologisch verläuft Plut. Apoll. 1 06 F und überaus oft, s. G e r c k e

von der Absicht der Soldaten an, den Drusus in Tirocinium philo)., Berlin 1883, 55. Buresch
Germanien zu bestatten (vgl. Senec. Polyb. 15,5), 104,3 und besonders Wendland Beitr. z. griech.

bis zum Verbrennen des Körpers. Unterbrochen Philos. u. Religionsgesch. 59, etwas modifldert

wird der Zusammenhang durch die Verse 221— 60 Anthol. epigr. 1001. — 5) V. 37111. An den Ge-

252: Tiberinus will ictu Auminis den Scheiter- danken von der Allmacht der Fortuna (b. o. zu

häufen löschen, Mars hält ihn zurück. Hierauf v. 4111.), die so viel Leid bringt, knüpft sich hier der

zunächst eine Rachedrohung an die Germanen weitere ,oft hat sie Dir doch auch Gutes gethan
1

,

271—282, dann eine kurzeScnilderungdestrauern- wie ähnlich unten v. 411(1. Gleiches für die Zu-

den Tiberius, eine längere der Antonia, wobei kunlt vorausgesagt wird. Vgl. Senec. Poiyb. 18, 3

nicht vergessen ist, was die Rhetoren lehren: wenn multa providit Fortuna quibus hane emendarel

man sich an die Gattin des Toten wendet, soll iniuriam. multa etiam nunc dabit quibus redi

-

man i(alguv rtgöugor to ngöftonov rij( ywaixö; mal. Plut. ad uxor. 611 B Aetvdv laur higove
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für r/Max Sr iUafiai tgr oi}v rvzqv xai tot-rot» Toten sagen lässt, sind Schulreminiscenzen. .Mein
.-rapderoc i<p <p rvr äyuüuriki, oi i' iyxaitir xai Leben war nur kurt, aber man muss die Thaten
bvifo$tlr napovmji xai prfi da’ atiov rot» Sri zahlen, nicht die Jahre’. Vgl. v. 285f. 389f, (wo
xvovtoc alo&drto&ai .uyjixac ifii ta orptofiera das überlieferte rin natürlich zu halten ist, credent

xdpirac u. s. w. — 6) V, 3980. .Du hast ihn nicht gehört dxo xoirov zum Hexameter und zum Penta-

sterben zu sehen brauchen*. Dass dies üblicher meter, s. etwa Vollmer zu silv. IV 4, 102).

Trost war. ergiebt sich aus dem Klagegrund Plut. Senec. epist. 93, 2 longa est vita si flenn nt

;

Apoll. 117 B fdv (ne cvtoödvj]) hti ttJc oixtiaf ebd. 4 aetu ritam metiamur, non tempore; Man.
ttaigiSoe xaQovxioy Tü>v yorian’. SSvgorrai io; i(ag- 24, 1 ineipe rirtutibus illum . non annis nume-
.-taoiWvtoc xai rrjr fr dtpüalfwii ciSvrtjr avrok 10 rare. Quintil. deelam, IV 11 inürmac prorsus

ärpfrroi. — 7) V. 39911. ,Du warst auf den Schlag teerenaer/ue menlis etl ut numerelit annos, ego
druch Prodigien u. a. vorbereitet*: quae mullo eirtute consenui. Anthol. epigr. 1057, 12 mente
oute praerisa sunt, languirtius incurrunt Senec. senes, atro sed periere [breeji , u. 5. Plut. Apoll.

Marc. 9, 2; illis graris est (Fortuna) quibus est 111 B td ynp xaXor oix b uqxet joovot» Strior,

repentina u. ?. w. Helv. 5, 3. — 8) V. 411ff. .Der dLl'ivdprrp. Et>d. D türpov ydp roC ßtov to xcüov,

andere Sohn wird Dir bleiben und Freude machen’. oü jo roü iqovov firjxos. Zum Ausdruck vgl. noch

s. o. unter 5) und vergl. noch Senec. Polyb. 12, 1. V o 1 1 m e r zu silv. II 1. 38.— 18) V. 467f. Dann
Plut. Apoll. 118 B ^povrtoavtr» rrje r<j>r avftßiovv- mahnt der Verstorbene die Mutter selbst, das

reue fjuir oaznjgtoc; ad uxor. (111 B briet uAUov Weinen zu lassen, ganz in Übereinstimmung mit

eic Cqlovpbr) Siaulek hri rlxrott xai oixqi xai 20 der rhetorischen Vorschrift und dem Usus, s. Voll-

ßlq>.— 9) Wenig geschickt lässt nun der Dichter mer zu s. II 6, 93. DieVerse469—474 schliessen

ein bereits t. 103 kurz angedeutetes Motiv folgen, mit einem Hinweis anf das, was der Liria ge-

das Statins wiederholt effectvoll, nur eben nicht in- blieben (vgl. zu v. 4110.), das Gedicht ab. Auch
mitten der paramythetischen Gedanken verwertet. hier noch einmal eine der üblichen Wendungen
.Du hast mit dem Toten sterben wollen und wieder 409: haee sentit Drusus, si quid modo sentit in

Deinen Willen haben Dich Augustus und Tiberius umbra, das alte ü tu aierfhfoi; iv ‘tiöor (Isokr.

retten müssen’. So will sich oft bei Statius der IX 2 u. s. w., vgl. G e r e k e a. 0. 300.), das z. B.

Leidtragende töten und wird nur mit Mühe von noch Oetavia 13 si quis remanet sensus in umbris,

seinen Begleitern daran gehindert (Vo 1 1 m e r zu Anthol. epigr. 1147 »i quid Manes sapient (Büehe-
II 1, 25. V 1, 199 u. ö.). Hiernach begreift sich 30 ler p. 200 zu 428. 14) wiederklingt,

der Widerspruch zwischen unserer Stelle und Es kann danach wohl gar kein Zweifel sein,

dem was Senec. Marc. 3f. von der Standhaftigkeit dass der Consolator nicht mühselig gesammelte

der Livia beim Tode des Diusub erzählt. Da Lesefrüchte bietet, sondern aus der Fülle der

Marcia die Livia familiariter cotuil (ad Marc. antiken Consolationentechnik schöpft. Es gilt

4, 1), muss Senecas Bericht der zutreOende sein; auch von der Form, was Bücheier (Philol. Kritik,

dem Consolator war die Wahrheit entweder un- Bonn 1878, 21) vom Sto0 gesagt hat: ein paar

bekannt oder sie schien ihm nicht rührend genug, Einzelheiten konnte der Humanist wohl aus seiner

in jedem Fall hat er für sie eingesetzt, was ihm Lectüre schöpfen, alle in solcher Gesamtheit nicht,

die Rhetorenschule bot. — 10) V. 4270. .Lass das Aber aus welcher Zeit des Altertums stammt
Weinen, es bringt den Toten doch nicht zurück’. 40 denn nun die Consolat io? Man glaubt heutzutage

Natürlich wieder ein Satz aus dem eisernen Be- allgemein, sie nicht als das ansehen zu dürfen,

stand der Consolationen, das alte oi ydff t« apfific wofür sie sich giebt, ein Gedicht, das der Livia

niierai xpvtgoio yioto, das z. B. bei Properz IV kurz nach dem Trauerfall überreicht worden sei,

11, 10. wiederklingt, dann Senec. Polyb. 2, 1. 4, 1: wie man der Oetavia earmina eelehrandae Star-

Marc. 6, 2 si nullis planetibus deluneta reto- relli memoriae composita zu überreichen versucht

eontur . . . drsmat dolor qui perit. Oxyrhyneh. hatte. Senec. Marc. 2, 5). Dazu wird man durch

Papyr. I 115 ÖU' Spuot oiSb Svraral iic apöf rd drei Gründe bestimmt: 1) v. 2830. sollen sich auf

roiaöra napqyoqüre ovr tavroi;. Wenn als Bei- die Weihung des Dioskurentempcls durch Tiberius

spiel nutzloser Klage Thetis genannt wird, so im J. 6 n. Chr. beziehen, 2) der Dichter soll nicht

geschah auch das offenbar gewöhnlich in diesem 50 blos frühere Dichtungen Ovids, sondern auch die

Zusammenhang (ebenso wie Achilles stehend iBt letzten einschliesslich der erst 13 n. Chr. ver-

als Exemplura jung Verstorbener, Ps.-Dionys. p. 30, Ö0entlichten ersten drei Bücher ex Ponto nach-

10 Us. Ovid. am. III 9, 1. Dio Chrys. Melanc. geahmt haben. 3) er soll von Senecas Consola-

B 12). Stat. V I, 35. Kai bei Epigr. 191, 50. tionen abhängig sein. Wir werden eine richtige

uqrgl Ivtürr ßagvr norm. riXXä ri Davon : xai Schätzung dieser Argumente gewinnen müssen,
bbie AlaxiStjv xlavoev ixoep&lfuvor. Plaut. Truc. ehe es möglich sein wird, den thatsächlich vor-

730 wird, wer laeta infecta verbis faeere postu- handenen Anhaltspunkten für die Datierung des

lat, mit der klagenden Thetis verglichen. — Gedichtes ihr Recht zu verschaffen. Was das

11) V. 4450. Endlich wird der Schatten desVer- erste angeht, so ist zuzugeben, dass man am Wort-

storbenen selbst heraufbeschworen, um die Mutter 60 laut der Verse 2830. weder deuteln noch ändern
aufzurichten. Auch das ist nicht nur bei Statius

häufig (V o 1 1 m e r zu II 1. 226), sondern findet

sich auch bei Senec. Marc. 26 (nur erscheint statt

des beklagten Sohnes der Marcia ihr Vater); auch
Plut. Apoll. 121 F ist im Sinne des verstorbenen

Sohnes gesprochen und die Corneliaelegie reiht

sich ebenfalls diesem Zusammenhänge ein. —
12) Auch das einzelne, was der Dichter nun den

darf: insliesonderc ist v. 284 durch Ovid. fast.

V552 gegen jede Änderung geschützt. Und auch

das steht fest, dass die Weihinschrift. die Tiberius

im J. 6 n. Chr. am Castortempel anbringen liess,

ausser seinem Namen auch den des toten Bruders

nannte (Cass. Dio LV 27. vgl. Suet. Tib. 20).

wie das z. B. auch auf der Inschrift CIL IX 2443
geschehen ist. Aber wenn die Quellen das als
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etwas Besonderes hervorheben, so liegt das— eine

Auffassung, die ich Wissowa verdanke (vgl. seine

Analecta Humana topographica, Halle 1897. 16)
- daran, dass der Neuhau des J. 6 n. Chr. gar
nicht mehr der von beiden Brüdern geplant ge-

wesene ist. Der von Drusus wirklich bei seinen

Iabzeiten mit Tiberius lusammen vovierte ist beim
Brande des Forums zwei Jahre nach Drusus Tod
zu Grunde gegangen. Und auf ihn lassen sich

allein, wie mir scheinen will, die Worte des Dich-

ters ohne Zwang beziehen; jedenfalls ist wenig-
stens die Möglichkeit solcher Beziehung schon
hier zuzugeben. Wenn zweitens dieConeolatio auch
mit Tristien und ei Ponto mehrfach schlagende
Ähnlichkeit aufweist, ganze Verse mit ihnen ge-

mein hat (Wieding 21B.; namentlich 120= tr.

I 3, 42. 362 cm II 426. 104 areusatque unnoa ut

diuturna suos cmV 5, 24 ronsumatqur anno$ ted
diuturna «ko». 385 ec P. III 4, 108. 471 cm II

8, 48), so scheint es zunächst natürlich, den
schwächeren Dichter auch als den Nachahmer an-

Zusehen, zumal er seinem Ausdruck durchweg mit
Reminiscenzen aus grossen Vorgängen und ins-

besondere auch den älteren Werken Ovids auf-

hilft (vgl. Haupt 335f. Hübner 1511!.). So
wird Benutzung Tibulls erwiesen allein schon
durch das Distichon 281 f. Anne Aurora diem
tpretnrula tanta terenlem quam primum croceis

rosida portet equit cm Tib. I 3. 93 hune iUum
nobit Aurora nitentem Luciferum roteis candida
portet equii; für Vergib s. cons. 133 cm Aen.I 253,

für Proper« (für den Hübner 1609. die Sache
sehr übertreibt) namentlich v. 330 cm IV 11, 102.

v. 466 tv> ebd. 60; den Ausdruck tettis Uargut 386
wird man wohl aus Hör. carm. IV 4, 38 herleitcn,

sowie man bedenkt, dass es sich an beiden Stellen

darum handelt quid debeal Roma Neronibut.

Aber weit stärker als diese alle ist Ovid ausge-

beutet, dermassen, dass die Consolatio vielfach

fast den Eindruck eines ovidischen Cento macht
(A d 1 e r 6ff. H ü b n e r 151ff.). Selbst wo der Con-
solator Stellen anderer Dichter benutzt, conta-

miniert er sie womöglich mit einer ovidischen,

wie er z. B. die eben angeführte Tibullstelle offen-

bar unter dem Einfluss von am. II 11. 55 Auer

mihi quamprimum eaelo nitidissimus allo

Ludfer admisso tempora portet equo zugestutzt

hat; auch Eigentümlichkeiten, wie die Bildung
des fttnftenPentameterfussesdurchHyperbaton von
que (v. 20. 172. 286. 336. 466; ebenso eleg. in

Maec. I 8. 94. II 12) und die Endung des Gerun-
divs (v. 32. 126. 188. 284. 370. 444. Maec. I 126)
mögen vorzugsweise Ovid abgesehen sein. Bei

solcher Abhängigkeit des Consolators, namentlich

auch von Ovid, scheint es ja bedenklich, ihn anderer-

seits wieder als Ovids Vorbild anzusehen. Man
hat das Gewicht dieses allgemeinen Bedenkens
noch dadurch zu verstärken gesucht, dass man
Anden wollte, die Verse, die die Consolatio mit
den Tristien und ez Ponto gemeinsam hat, fügten

sieh bei Ovid glatter in den Zusammenhang. Aber
diese Argumentation scheint mir— um ganz abzu-

sehen von den Fällen, wo der Text der Consolatio

nicht sicher steht (s. B. 362)— nicht zwingend: ,er

wusste nicht was Perlen sind, drum nahm ich sie

ihm weg — so sprach der Dieb
1

. Man sagt nun
freilich. Ovid eitlere sonst ganze Verse anderer

Dichter nur gewissermassen in Gänsefüsschen.
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Das wird aber nicht blos durch eine Bemerkung,
wie die des Vaters Seneca controv. II 2, 8 un-
wahrscheinlich, sondern direct widerlegt durch
Ovids Verhältnis zu Lvgdamus. Denn dass er

den Lygdamus ausgeschrieben hat, nicht umge-
kehrt, muss (gegen M a r x o. Bd. I S. 1325t.) an-

nehmen, wer sich nicht in unlösbare chronologische

Schwierigkeiten verstricken will. Einmal ertappen
wir sogar, glaube ich, den Plagiator noch auf der

That. In den oben zum erstenmal verglichenen

Versen cons. 104 oc trist. V 5. 24 ist beim Con-
solator alles glatt, insbesondere das ui tadellos.

Wenn nun an sich unwahrscheinlich ist, dass

durch Veränderung dieser einen Silbe der ovidi-

schen Wendung ein so durchaus sinngemässer
Ausdruck zu stände gekommen ist, so kommt
hinzu, das bei Ovid gerade das ted gar nicht

wohl passt, ja das ted diuturna geradezu im
Widerspruch steht mit *uo* (die ihr gehörigen,

zugemessenen Jahre). Irre ich hierin nicht, so

macht dies eine Moment schon die Wagschale
zu Gunsten der Priorität der Consolatio sinken.

Ein weiteres wird im folgenden noch hinzukom-
men. Wenn dann drittens der Consolator sieh

von Seneca abhängig zeigen soll, so wird es dar-

über jetzt nicht mehr viel Worte brauchen; was
die beiden miteinander gemein haben, stammt
vielmehr, wie oben gezeigt, aus der gemeinsamen
Quelle der philosophisch-rhetorischen Tradition.

Gewiss war es ein höchst unglücklicher Gedanke,
die im ganzen wohlgeordneten straffen Gedanken-
reihen Seneeas aus dem oft vagen und klarer Dis-

positionentbehrenden Gedichte herleiten zu wollen.

Aber auch die umgekehrte Ansicht kann nicht

richtig sein; denn so wenigalle consolatorischen Ar-

gumente Seneeas in der Consolatio stehen (Gercke
a. O. 54, 1). so wenig die der Consolatio alle bei

Seneca (s. die obigen Zusammenstellungen). Eine
wörtliche Übereinstimmung hat man nur zwischen

40 v. 361 ff. und Senec. Polyb. 1, 2 angemerkt: ,das

AU wird zusammenbrechen, i nunc et rebut tanta

impendente rutna in te solam ocvlos et tua dam na

reter' und Aoc Universum dies atiquis ditsipabil:

tat nunc atiquis et singulat eomploret animal.

Ich stehe nicht an, sie für nicht beweisend zu

erklären. Der Ausdruck i nunc ist so geläufig

(s. Jahn zu Pers..IV 19 und zuletzt E. B. Uea6e
Amer. Jonm. of Philol. XIX 59ff.), dass er in

diesem Zusammenhang beiden Schriftstellern ganz

50 unwillkürlich kommen konnte, zumal er dem Con-

solator aus dem von ihm viel geplünderten Ovid

her in den Obren liegen musste (Hübner 1 79f.)

und Seneca ihn auch sonet öfter verwendet, so

. a. O. noch ein zwciteemal, dann z. B. Helv.

, 8. 10, 10; de brev. vitae 12, 8; <>u. nat. I 16;

ep. 88, 38. Umsomehr ist natürlich die o. S. 938

unter 3) angeführte Übereinstimmung des Aus-

drucks nur durch die Gemeinsamkeit des Ge-

dankens gegeben. Nicht besser geglückt als diese

60 Bestimmung eines Terminus post quem für die

Consolat io sind die letzten Versuche, einen Terminus
ante quem zu gewinnen. Wenn Beziehungen zwi-

sehen dem Consolator und Lucan (Hosius Rhein.

Mus. XLVIII 396; besonders 185f. im 1 260), Sta-

tius (s. o. zu v. 7 und Wieding 54f.), dem Sappho-

brief (besonders 106 sm 154. 204 cm 54), vielleicht

auch Martial vorliegen, so sind diese alle derart,

dass erst auf Grund anderweitiger chronologischer
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Bestimmung der Consolatio ausgemacht werden entgangen Bomnlus auf meinen Wonach, mar
kann, wer hier der Nachahmer ist; Mart. XII 8, Venen Caetar promissus uterque; hos debet
16 ist freilich ungeschickter als 282 fW i e d i n g sofos Martia Roma deos‘. Cnter wie rieten Kaisern

56). aber Martial ahmt hier nicht die Consolatio hat man wohl in Rom so sprechen kBnnen —
nach, sondern etwa Ovid tr. I 1, 28. selbst wenn man fingierte, im J. 9 r. Chr. ge-

Auch was sonst noch Aber die Form der Conso- schrieben zu haben? Tiberius freilich hat sieh 25 n.

latio zn sagen wäre, lässt (abgesehen etwa von der Chr., als ihm Hispanis ulterior göttliche Ehren
durchgehenden Erhaltung des auelautenden langen antrug, so ausgesprochen wie Mars: etügie numi-
0:amb0 452, erö 467) einen ziemlich grossen Spiel- «um sacrari ambitiosum, superbum; et ranestet

raum frei, spricht aber jedenfalls auch nicht mit 10 Augusti honor, st promiseuis adulationibus rul-

Entsehicdenheit gegen das J. 9. v. Chr. CinXs 168 gatur (Tac. ann. IV 87, Tgl, Mommsen St.-R.

ist entweder durch die Kraft der Arsis entsehul- II* 758, 1). Aber schon unter Gaius und Clau-

digt oder, wie mir wahrscheinlicher, Analogie- dius ist die Wendung der Consolatio kaum mehr
bildung nach Sangu t

s

wie doch wohl auch ignis denkbar. Denn wenn auch weder Tiberius noch

bei Hör. od. I 15, 36 und vielleicht pulris bei Gaius consecriert worden sind, so hat doch letzterer

Verg. Aen. I 478. Elisionen sind auffallend häufig, schon bei Lebzeiten göttliche Verehrung verlangt

etwa wie bei Vergib viel reichlicher als in Ovids (Suet. Calig. 22), and sowohl unter seiner wie
Distichen, aber die von Haupt beanstandete Härte unter Claudius Regierung ist die Conseeration

deae inmitis v. 875 hat selbst bei letzterem (met. anderer Mitglieder des Kaiserhauses erfolgt (vgl.

VIII 810 riro tnsptral) eine Parallele. Was di

Caesuren im Heiameter angeht, so haben 88%
der Verse die männliche im dritten Fuss; der Rest
zeigt die weibliche im selben Fuss regelmässig

von beiden männlichen Nebencaesuren begleitet

(Ausnahmen nur 807, 85 und 449; 879 wohl ver-

derbt). Die Pentameter schliessen durchaus auf

jambische Worte, zu denen natürlich wie bei Ovid
ubfs 122. 124, ope's 426 zählt (Pannonti 890
ist durch den Eigennamen entschuldigt), d. h. sie

sind so streng behandelt wie bei Ovid in den

vorexilischen Dichtungen. Sprachlich ist für die

augusteische Zeit auffallend functus 398 (übrigens

nicht einstimmig überliefert) im Sinn von .ver-

storben" ohne weiteren Beisatz, was sonst vorSenec.

Med. 999; Thy. 749. Anthol. epigr. 1057, 9 nicht

vorzukommen scheint; doch ist eine solche Einzel-

heit natürlich belanglos, wenn ihr gewichtigere

Argumente widersprechen.

Solche sind vorhanden im Sachlichen. Der
Verfasser giebt an (v. 202), egues zu sein und als

solcher dem Begräbnis des Drusus beigewohnt zu

haben. Diese schlichte Nachricht sieht nicht nach

Fiction aus; wer sich für Ovid ausgeben wollte,

hätte das wahrhaftig deutlicher thun müssen.

Die laudatio des AuguBtus auf Drusus hat der

Consolator gekannt; die Worte v. 21 lf. Tu (Augu-

stus) letum optasti par tibi, die an die Erwäh-
nung der Leichenrede anschliessen, entsprechen

einer thatsäehlichen Äusserung des Augustus in

der laudatio: deos precatus est, tibi tarn hone-

stum quandoqur exitum darenl quam illi dedissent,

Suet. Claud. 1. Von Toten aus dem augustei-

schen Hause werden 67B. nur Agrippa, Marcellus,

Octavia, nicht die nach 9 v. Chr. gestorbenen An-
gehörigen erwähnt. Von mehr Bedeutung ist

anderes. Ein so specielles Interesse an einer

Person des iuliseh-elaudischen Hauses wie Livia

oder Drusus setzt wohl voraus, dass dies Haus
noch existiert; ja meines Erachtens ist sogar

HirsobfeldsFrage durchaus berechtigt, ob nach

der Regierung des Sohnes des Drusus noch jemand
auf den Gedanken habe kommen können, einen

solchen Stoff dichterisch zu verwerten (a. a. 0.

1I51L). Den Ausschlag zu geben scheint mir
endlich v. 245f., auf dessen Bedeutung merkwür-
digerweise bisher nur Lindenbrog aufmerksam
geworden war (s. -die oben genannte Amsterdamer
Ausgabe zur St.). Mars spricht; .dem Orcus ist

.Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 842fi).

Dabei ist noch in Betracht zu ziehen, dass im
Dichterstile ja nicht blos jeder consecrierte Kaiser,

sondern überhaupt jeder Kaiser ein Gott ist. So-
nach ist — zumal man schon aus prosodiseben

Gründen (s. o.) schwerlich über die neronische Zeit

wird hinausgehen wollen — durchaus wahrschein-

lich, dass die Consolatio entweder unter Augustus
oder unter Tiberius geschrieben ist. Entachlieaat

man sich aber erst einmal, nicht weiter hinunter-

zugehen, so ist es das Natürliche, die Consolatio

auch zu Lebzeiten der Livia (t 29) anzusetzen.

Und nicht nur am Leben, sondern, wenn es sich

um die Regierungszeit des Tiberius handelt, auch
noch auf gutem Fuss mit dem Herrscher (schon

wegen v. 416. 4711. u. dgl.) wird man sieh die

Frau denken wollen, der in dieser Weise Interesse

und Huldigung dargebracht wird. So präsentiert

sich das Verhältnis zwischen Tiberius und Livia

nach aussen hin noch im J. 22 (Tac. ann. in 64);

bald wurde seine Lockerung auch der Öffentlich-

keit kenntlich. Aber nicht einmal bei diesem

Terminus ante quem kann man sich beruhigen.

An sich wäre ja denkbar, dass der Uvia das Ge-

dicht auf den Sohn lange nach dessen Tode über-

reicht worden ist; wir wissen, dass sie non desiit

Drusi sui eelebrare nomen, ubique illum sibi

privatim publiceque repraesentare, libentissime

de Ulo loqui, de ülo audire (Senee. Marc. 3, 2).

Aber nicht nur geschmack-, sondern sinnlos wäre

in einem ihr nach dem Tode des Gatten über-

reichten Gedicht die Schlnsswendung: est eoniunx

tutela hominum quo sospite vestrom, Livia tu-

nestam dedeeet esse domum. Ist sie also wirklich

die Empfängerin des Gedichtes, dann hat auch

Augustus noch gelebt, als sie es empfing, und
damit schwindet nun völlig die Möglichkeit, Ovids

Briefe ex Ponto als Vorbild des Consolators an-

zusehen. Denn wären sie das, so datierte sich

die Consolatio zwischen 18 und 14 n. Chr. — ein

Ergebnis, das schon wegen seiner Genauigkeit

nicht richtig sein kann.

Bei Lebzeiten des Augustus, vor Ovids ex Ponto
— so ist denn wohl alle Wahrscheinlichkeit dafür,

dassdie Consolatio, da sonst nichts dagegen spricht,

wirklich 9 v. Chr. geschrieben ist. Dass wir uns

mit der blossen Wahrscheinlichkeit nicht zu be-

gnügen brauchen, verdanken wir den zwei Ele-

gien auf Maecenas, die zuerst Soaliger demselben



945 Consolatio ad Liriam Consolatio ad Liviam 946

Verfasser «geschrieben hat, wie unsere Consolatio. steht: hune esse eut . . . comitatut hie luerit in

Diese beiden Gedichte sind überliefert in solchen publica, duo spadones, magi tarnen ein f^iam

Hss. der kleineren .vergilischen' Gedichte, die ipee; hunc esse qui uzorem milient duxerit cum
Culex Dirae Copa Moretum enthalten, so beson- unam habuerit.

der8 einem BruxellenBis s. XII, dann mehreren Form und Inhalt der Elegien weisen denn
Münchener und einer Pariser aus saec. XI (Rib- auch übereinstimmend darauf hin, dass Hübners
beck Vergil. IV p. 24ff. BaehrensPLM I ]24ff.), Datierung unmöglich und selbst Seneca als Ter-

80 dass die Notii in iwei Hss. des 15. Jhdts., minus post quem schwerlich denkbar ist. Die

Enoeh von Ascoli habe die Elegien in Dada metrische Technik der Elegien zunächst stimmt

gefunden (Ty. Uonmsen Rh. Mus. VI 626), für 10 im ganzen vortrefflich zur Consolatio und mithin

dieüberlieferungsgeschichtekeinweitereslnteresse zur augusteischen Zeit. Auch hier ist auslauten-

bat. Die erste der Elegien beklagt in 72 Distichen des langes ö durchweg erhalten und zwar in noch

das Hinscheiden des Maecenas und sucht ihn gegen mehr Fällen als in der Consolatio (L. Müller
Vorwürfe in Schuti zu nehmen; die iweite, zuerst a. 0. 35f). Der Gebrauch der Caesuren ent-

von Scaliger abgetrennt (die Hss. geben beide spricht in der ersten Elegie genau dem für die

als ein Stück mit dem Titel Maecenas oder Ver- Consolatio oben nachgewiesenen, in der zweiten

gilii Maecenas), enthält in 17 Distichen Worte ist die männliche im dritten Fuss etwas häufiger

de* sterbenden Maecenas. Die Beziehungen dieser Auch die Pentameterbildung ist völlig dieselbe.

Elegien zur Consolatio hat nach Scaligers Vor- nur jambische Worte am Schluss (als solches gilt

gang Haupt 847f. dargelegt: Caesaris iUud opus 20 natürlich auch sat est II 12). Die einzige Ver-

von Drusus cons. 39. eleg. II 6; iUa rapit iuvenes schiedenheit zwischen Consolatio und Elegien be-

von Charons Kahn cons. 872. eleg. 1 7; cons. 47f. trifft die Elisionen. Die Elegien sind viel strenger,

cvs eleg. I 15f. (s. o.); besonders wichtig ist eleg. sie haben in ihren 178 Versen nur ein Dutzend

I lf. defleram iuvenis tristi modo carmine lata, Elisionen, nur zwei davon im vierten Fuss des

sunt eftam merito carmina danda seni. Denn Pentameters, alle übrigeu im ersten Fuss; nur
Maeceaas starb ein Jahr nach Drusus (V a h 1 e n zweimal wird kurzer Vocal + m elidiert, sonst

Herrn. XXXIII 245); dass aber letzterer wirklich blos 0 und l. Der Zahl nach sind es kaum weniger

unter dem iuvenis gemeint ist, ergiebt die sichere Elisionen als in Ovids Distichen, aber Ovid ist

Verbesserung von fl 3: Maecenas klagt mene . . . nicht so ängstlich hinsichtlich der Stelle der Eli-

iuvenis primaevi ante Drusi (bruti die Hss.) 30 sion. Immerhin ist zwischen der Strenge der

angustam non ceddisse diem. Auch die Elegien Elegien und etwa der des Calpurnius (o. Bd. III

bis in dieRenaissancehinabzudrücken, geht wegen S. 1402) noch ein erheblicher Unterschied, die

des Alters ihrer Hindschriften nicht an; wer also Entwicklung eines Dichters von der Freiheit der

nicht zu einer abenteuerlichen Hypothese wie Consolatio zur Behutsamkeit der Elegien für die

H a n p t seine Zuflucht nehmen will, muss schon augusteische Zeit also wohl denkbar. PropeTZ,

aus diesem Grunde auch die Consolatio als antik Ovid u. s. w. sind in den Elegien ähnlich ausge-

anerkennen. Aber die angebliche Senecanach- nutzt wie in der Consolatio (s. z. B. I 87f. cv> Prop,

ahmung hat auch hier gespukt und als eine inner- III 2, 231. + Ovid. a. a. I 292 und Baehrens
liehe Berechtigung dafür gelten müssen, wenn PLM I 123).

man wenigstens innerhalb des Altertums die Eie- 40 Deutlicher noch zeigt der Inhalt, wie nahe

gien so weit herunter datierte wie die Consolatio, der Dichter den geschilderten Ereignissen ge-

also im 2. oder 3. Jhdt.; in derselben Rhetoren- standen hat. Jemand, der in der Rhctorenschule

schule wie das Trostgedicht sollte auch der Mae- später Zeit den Maecenas hätte feiern wollen,

cenas gefertigt sein (Hübner 243). Die Ab- würde in erster Reihe das hervorgehoben haben,

hängigkeit von Seneca ist indessen hier wenn wovon die Elegien kein Wort tagen, nämlich was

möglich mit noch geringerem Recht als dort be- er für die grossen Dichter seines Zeitalters ge-

hauptet worden. Nach Haupt ist nämlich die wesen ist. Überhaupt aber findet sich Rhetorisches,

erste Elegie eine Verteidigung des Maecenas gegen Dcclamatorieches auffallend wenig in beiden Ele-

Senecas 114. Brief (§ 4ff.). Aber den einzigen Vor- gien. Viel mythologische Gelehrsamkeit, nament-

wurf
,
gegen den der Dichter Maecenas in Schutz 50 lieh wo sich's darum handelt, zu zeigen dass man

nimmt, die tunicae solutae (I 21. 25f.), brauchte sich nach grossen Thaten Bequemlichkeiten ver-

er wahrhaftig nicht erst beim Seneca zu lesen, er statten darf (1 49ff.), im übrigen schliehteSachlich-

war ja so gut wie sprichwörtlich (Fr i ed 1 ä n d er keit, wo von des Maecenas Abstammung, seinen

zu luven. XII 39; auch den Maltinus bei Hör. Kriegsthaten, seiner cura urbis, seinen geistigen

sat. I 2, 25 bezog ja ein Teil der alten Erklärer Interessen die Rede ist (I 13ff. 27H. 81n. 41B.),

auf Maecenas). Aber mehr: der Dichter braucht ebenso erfreuliche Einfachheit in seinen Abschieds-

den Seneca nicht blos nicht gelesen zu haben, er Worten und auffallende Zartheit, wo er (II 7) des

hat ihn nicht gelesen. Selbst wenn richtig sein unglücklichenVerhältnisses zur Terentia(Gardt-
sollte, was die Hss. I 21 geben quod disewetus hausen Augustns I 7761.) gedenkt. Die Hervor-

eras, animo quoque, carpitur unum (Büchelergo hebung all dieser Dinge, an denen eine spätere

überzeugend animo, guod carpitur unum), der Zeit doch wahrlich kein grosses Interesse mehr
Dichter verteidigt den Maecen jedenfalls nur gegen haben, die sie sieh, namentlich was das Verhältnis

den Tadel der Kleidung, während der doch wie zurTerentia angeht, schwerlich noch so lebendig

ein Lob aussieht gegen das, was Seneca sonst dem machen konnte, scheint dafür zu sprechen, dass

Maecen vorrückt; sollte dieser gerade gegen den der Dichter mit der geschilderten Person auf direc-

114. Brief in Schutz genommen werden, so durfte terem Wege als durch Seneca und sonstige Lecttire

doch wohl unbedingt nicht totgeschwiegen werden, bekannt war. Dafür giebt auch die erste Elegie

was dort gleich nach den tunicae solutae zu lesen noch einen ganz bestimmten Fingerzeig: ich bin
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nicht mit Maecenas selbst in Verkehr gewesen, 2. 1 connortium ontnis rilae, auch die Körper-

sagt der Dichter v. 9, Lollius hoc ergo eonri- schaft, z. B. rnetrim connortium Cod. Tlieod. XIV
liavit opue, d. h. Lollius hat mich veranlasst, dies S, 2 c. 21. Der Ausdruck C. wurde im 4. Jhdt.

Gedicht zu schreiben. Hier schliesst die nüchterne für Concubinat (s. d.) und Ehe häufig, vgl. Kühler
Sachlichkeit dieser Mitteilung, das Fehlen jedes Ztschr. der Savigny-Stiftung, Rom. Abt. XVII 364
weiteren Beisatzes bei dem Namen Lollius den und die dort Angeführten. Auch die Miterben

Gedanken rhetorischer Erfindung aus. Wir können heissen im Hinblick auf die Erbschaftsteilung con-

in solchem Zusammenhang nur an einen Lollius Sorten, Fest. ep. p. 82 crctum citumgue '/und Hl

denken, und andererseits ist der doch nach der »nfer amsortes, s. auch p. 297. 72. Gell. N. A.

augusteischen oderwenigstensderfrühestenKaiser- 10 I 9. 12. Dig. XXVII 1, 31, 4. Schulin Lehrb.

zeit gewiss nicht mehr so bekannt gewesen, dass d. Gesch. d. röm. R. 417, 2. Cuq Les institu-

ein später Rhetor ihn hier so richtig hätte ein- tions juridiques des Romains, Paris 1891, 289.

führen oder gar glauben können, ihn für seine [R. Leonhard.]

Hörer und Leser mit dem blossen Namen Lollius P. Consta, Jurist, von Cieero verspottet (Plut.

genügend zu bezeichnen. Es ist das M. Lollius, Cic. 26, 7; der Name vielleicht verderbt).

Congul 20, gest. 1 v. Chr., der Augnstus Vertrauen [Münzer.]

io höchstem Masse genoss und also jedenfalls Constans. 1) T. (?) Flavins Constans. Pro-

auch wohl zu Maecenas in Beziehungen gestanden curator von Daria inferior im J. 138 n. Chr.,

haben wird (vgl. Kieseling zu Hör. carm. IV 9. Arehcepigr. Mitt. XIV 18f., 21 f. = CIL III Suppl.

Prosopogr. II 295 nr. 226). Noch weniger waren 20 12601 a. b. = 137931. Arch.-epigr. Mitt XVII
natürlich späterhin andere Lollier der frühen Kai- 224, 1 (vgl. 226) = CIL III Suppl. 13795.

serzeit bekannt, der jüngere, an den Horaz epist. 2) S. A e 1 i u s Nr. 40, Claudius Nr. 118
I 2 und 18 richtet (ProBopogr. II 295f. nr. 232), und Raeei us. [Stein.]

oder der Verfasser griechischer Epigramme auf 3) Constans, römischer Kaiser 333—850.

den Tod des Germanicus (Anth. Pal. VII 391); bei Flavius Iuliu6 Constans (Dessau 724—726),

beiden haben wir zudem keine Spur davon, dass vierter oder vielleicht fünfter Sohn ContantinB

sie jemals dem Maecenas irgendwie nahe getreten d. Gr., geboren von dessen Gattin Fausta (D e s -

sind. 8 a u 723. CIL II 6209. 8 e e c k Ztschr. f. Numism.
Es muss also wohl bei M. Lollius bleiben. XXI 42). Er starb nach Eutr. X 9, 4. Zonar.

Dann ist aber nicht nur, wie gesagt, klar, dass 30 XIII 6 p. 14 A im dreisgigsten Lebensjahre, nach
die Elegien nicht gar lange nach dem geschilderten Vict. epit. 4], 23 im siebenundzwanzigsten. Da die

Ereignis anzusetzen sind, sondern auch, dass die erstere Zahl wie eine Abrundung der letzteren

Consolatio nicht erst nach 13 n. Chr. geschrieben aussieht, wird man diese für zuverlässiger halten

sein kann. Denn in diesem Fall müsste, da sie dürfen, was auch eine Münze zu bestätigen scheint

den Elegien vorausgegangen ist, die Anregung S e e e k a. O. 39). Danach muss er um 323 ge-

durch Lollius wenigstens vierzehn Jahre imDichter boren sein. Seinen Unterricht leiteten die her-

geschlummcrt haben — eineUnwahrscheinlichkeit, vorragendsten Rhetoren seiner Zeit (Liban. or.

die sich selbst richtet. [Skutsch.] III 283), namentlich Aemilius Magnus Arborius

Consolidatio ueufructut ist die Verstärkung (Auson. prof. Burd. 17, 15). Am Weihnachts-

eines Niessbrauchrechts durch seine Verbindung 40 tage 333 wurde er zum Caesar ernannt (M o m m -

mit dem Eigentume, Inst. II 4, 3. Dig. XXIII s e n Chron. min. I 234. Euseb. laud. Const. 3; vit.

3, 78, 2. VII 2, 3, 2. 6 pr. Frg. Vat. 83. Es ist Const. IV 40. Liban. or. III 285) ;
dass in der fol-

dies ein Fall der con/usio (s. d.). Der Niese- genden Nacht ein Nordlicht erschien, deutete man
brauch wird hierbei von dem Eigentume als dem als böses Omen für seine Regierung (Vict. Caes. 41,

stärkeren Rechte absorbiert und dadurch gewisser- 14). Nachdem er sieh noch eine Zeit lang am
massen nach seinem Inhalte verstärkt. Hofe seines Vaters aufgehalten hatte (Liban. or.

[R. Leonhard.] III 286), übertrug ihm dieser die Verwaltung Ita-

Consoranni (Contorani), Völkerschaft an der liens noch vor dem Sommer 835 (Euseb. laud.

Südküste Galliens, nach PUn. n. h. III 32 (in Const. 3; vit. Const. IV 51). Später, wahrschein-

ora regio Sordonum intusgue Contuaranorum) 50 lieh kurz vor dem Tode seines Vaters (387), ver-

zur Narbonensis gehörig, während er IV 108 die lobte er sich mit Olympias, der kleinen Tochter

von den Contuarani schwerlich verschiedenen Con- des Praefecten Ablabius; nach dessen Tode (338)

noranni in Aquitanica ansetzt. Die Not. Gail. nahm er sie an seinen Hof und liess sie zu seiner

XIV 6 verzeichnet die citilas Comorannorum Gattin erziehen, gelangte aber nicht zur Hochzeit,

in der provincia Norempopuiona, der Geogr. Rav. wahrscheinlich weil die Braut noch bis zu seiner

IV 41 p. 300 Censrrnnms in Sp<inogua*eonia. Ermordung das heiratsfähige Alter nicht erreicht

In der heutigen Landschaft Couserans (Haute- hatte (Athan. hist. Ar. ad mon. 69— Migne. G.

Oascogne) ist der Name erhalten. Die weiteren 25, 776. Ammian. XX 11, 3). Das Consnlat be-

Zeugnisse (Greg. Tur. u. a.) bei Holder Altkelt. kleidete er noch nicht als Caesar, sondern erst

Sprachschatz s. v. Vgl. Desjardins Göogr. de 60 nach dem Ableben seines Vaters in den Jahren
la Gaule II 366. Longnon Atlas p. 150 u. Göogr. 839. 342 und 346.

de la Gaule au VI« siöcle 593. S a c a z e Epi- Nachdem Constantin d. Gr. gestorben war

graphie de laCivitas Consoranorum (1883), s. Bull. (22. Mai 337), wurde der Regierungsantritt seiner

öpigr. III 310. [Ihm.] Söhne durch Misshelligkeiten mit ihren Vettern,

Connortium ist die Gemeinschaft mehrerer, die gleichfalls zur Nachfolge berufen waren, noch

die zu demselben Schicksale rechtlich verbunden um einige Monate verzögert. Erst als diese durch

sind, also namentlich der Bund der Ehegatten, die Soldaten ermordet waren, namen C. und seine

Cod. Theod. XIV 3, 14. Frg. Vst. 314. Dig. XXIII Brüder am 9. September 337 den AugUBtuttitel
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an (M o m m s c n I 235. Euseb. vit. Const. IV 08). Viel. Caes. 41. 23; epit. 41. 24). Zur Erhaltung
Im Sommer 338 versammelten sich die drei Kaiser der Ruhe an den Grenzen wird es boigetragen

in Viminacium. um das Reich unter sich zu teilen haben, das« der Kaiser sehr schnell in den Pro-

(Iulian. or. I 19 A. 20 B. Liban. or. III 297. Seeck vinzen seines Reichsteils hin- und herreiste und
Ztschr. f. Kirchengesch. XVII 44). Die gegen- überall durch seine persönlich Abwesenheit die

seitige Missgunst der beiden älteren Brüder hatte Barbaren zurückschreekte (Liban. or. III 323).

hier zur Folge, dass sie sich mit den Gebieten, So finden wir ihn nach dem Sannatenkriege von
die schon der Vater ihnen zugewiesen hatte, be- 838 am 6. April 339 in dem pannonischen Sa-

gntigten und den Anteil des ermordeten Dalma- baria (Cod. Theod. X 10, 6, wo in der Datierung
tius in seinem vollen ümfange dem jüngsten zu- 10 die beiden Kaiserconsulate von 339 und 342 ver-

wiesen, wodurch ('. zum Beherrscher von Africa, wechselt sind;. Anlang 340 in dem dakischen

Italien, Pannonien, Ulyricum und Thrakien wurde Naissus (Cod. Theod. X 10, 5. XII 1, 29. Zonar.
(Vict. epit. 41. 20). Doch nahm Constantin II. XIII 5 p. 11D), am 9. April in Aquileia (Cod.

eine Art von Vormundschaft über den fünfzehn- Theod. II 7. 3. X 15, 3), am 25. Juni in Mailand
jährigen in Anspruch, erliess Gesetze für sein Ge- (Cod. Theod. IX 17, 1). Von hier geht er 341
biet (Cod. Theod. XII 1. 27) und ernannte wahr- an die Donau wo er am 24. Juni in Iauiriacum

scheinlieh seine vornehmsten Beamten, weshalb erscheint (Cod. Theod. VIII 2, 1 = XII 1, 31),

auch Zosim. II 39, 2 ihre Reichsteile als gemein- um gleich darauf nach Gallien in den Franken-
samen Besitz beider Brüder zusammenfasst (Seeck krieg zu eilen (vgl. Athan. de synod. 25= Migne
Ztschr. f. Numism. XXI 47). Auf diese Weise 20 G. 26, 725). Nach Beendigung desselben ist er

glaubte Constantin den Constantius übervorteilt im Sommer oder Herbst 342 in Mailand (Athan.

und teils unmittelbar, teils mittelbar drei Vier- apol. ad Const. 4= Migne G. 25, 600), dann am
teile des Reiches in seine Gewalt gebracht zu 25. Januar 343 in Boulogne (Cod. Theod. XU6, 5),

haben. von wo er mitten im Winter nach Britannien über-

Schon gleich nach dem Auseinandergehen des setzt (Liban. or. III 320. Firm. Matern, de err. prof.

Congresses von Viminacium, im Herbst 338. ge- rel. 28, 6), wahrscheinlich um dort einen Einfall

wann C. einen Sieg im Donaugebiet, nach dem der Picten und Scoten abzuwehren (Ammian. XX
er den Titel Sarmalicus annahm (Dessau 724. 1, 1. XXVII 8, 4). Am 30. Juni hält er sich in Trier

Seeck Ztschr. f. Numism. XXI 56). Durch diesen auf (Cod. Theod. XII 1, 36; vgl. Athan. a. O.),

Erfolg in seinem Selbstbewusstsein gehoben, be- 30 gegen Ende des J. 344 in Aquileia (Athan. apol.

anspruchte er volle Unabhängigkeit und begann ad Const. 3. 4. 15 = Migne G. 25, 597. 601.

die Gesetzgebung für seinen Keiehsteil selbständig 613), am 15. Mai 345 wieder in Trier (Cod.

auszuüben (Cod. Theod. X 10, 5. XII 1, 29. Seeck Theod. X 10, 7; vgl. Athan. a. O.), dann in Köln

54), wozu ihn seine intrigante Umgebung, nament- (Cod. Theod. III 5, 7). Im J. 346 ist er in Ita-

lich der Tribun Amphilochius. aufgestachelt haben lien. wo er sich am 23. Mai in Caesena (Cod.

soll (Ammian. XXI 6. 2). In seinen Erwartungen Theod. XII 1, 38), dann in Aquileia (Athan. apol.

getäuscht und unwillig über die Bevorzugung des ad Const. 3. 4 = Migne G. 25, 597. 601), am
jüngsten Bruders, verlangte jetzt Constantin II. 4. December in Mailand nachweisen lässt (Cod.

die Dioecesen Italien und Africa für sich (Zonar. Theod. IX 7, 3). Hier erscheint er auch am
XIII 5 p. 11 C. Zosim. II 41, 1. Vict. epit. 41,40 17. Juni 348 (Cod. Theod. X 14, 3), geht dann
21). C. weigerte sich und suchte Anschluss an nach Pannonien (Liban. or. III 318) und ist am
Constantius, dem er, um seine Unterstützung zu 27. Mai 349 in Sirmium (Cod. Theod. VII 1. 2.

gewinnen, Thrakien abtrat (Zonar, a. O. Seeck VIII 7, 8). Endlich ereilte ihn im Januar 350
61). Um sieh der streitigen Provinzen mit Ge- der Tod in Gallien.

walt zu bemächtigen, fiel Constantin Anfang 840 Von entschieden christlicher Gesinnung, em-

plötzlieh in Oberitalien ein (Mommsen Chron. pfing er die Taufe, beschenkte die Kirchen reich

min. I 236. Socrat. II 5. Hieron. chroD. 2356). (Athan. apol. ad Const. 7 = Migne G. 25, 604.

C., der sich damals in dem dakischen Naissus Uptat. III 3) und verbot den heidnischen Cultus
aufhielt, wurde vollständig überrascht (Zonar. a.O. (Cod. Theod. XVI 10, 2. 3. Sozom. 111 17. Theodor.
Cod. Theod X 10, 5. XII 1, 29). Er sandte eine 50 h. e. V 21, 2. Firm. Mat 28, 6. Svmmaeh rel.

Vorhut eiligst nach Italien, durch die Constantin 3, 4). In dem arianiseben Streite nahm er Partei

bei Aquileia besiegt und getötet wurde (Eutrop. für Athanasius (Sozom. III 18). Als dieser von
X 9, 2. Vict. Caes. 41, 22; epit. 41. 21. lulian. der Synode zu Antiochia verurteilt wurde, ver-

or. II 94 B. Sozom. III 2. Philost. III 1 = Migne langte er durch einen Brief an Constantius Rechen-

G. 65. 480). Als der Kaiser selbst mit dem Gros schalt darüber, weshalb eine Gesandschaft orien-

des Heeres vor dem 9. April 340 in Aquileia an- talisehcr Bischöfe ihn in Gallien aufsuchte (341)

langte (Cod. Theod. II 7, 3. X 15, 8), fand er und ihm ihrGlaubensbekenntnis überbrachte (Socr.

den Krieg schon entschieden (Zonar, a. O.). II 18. Athan. des ynod. 25= Migne G. 26, 725).

Diese Unruhen im Römerreiche dürften der Den verbannten Athanasius berief er mehrmals
Grund gewesen sein, dass die Franken 341 einen 60 an sein Hoflager, und es ging das Gerücht, dass

Einfall machten. C. zog ihnen entgegen und be- dieser ihn gegen Constantius aufgereizthabe( Athan.
kämpfte sie; doch gelang cs ihm erst 342. sie apol. ad Const. 2—5= Migne G. 25, 597). Als
zu besiegen und zu einem Bündnis zu zwingen die Briefe, durch welche C. die RUckberufung des

(Mommsen I 236. Socr. II 10, 21. 13, 4. Hieran. alezandrinischenBischofsforderte.fruchtlosblieben,

chron. 2358. Liban. or. III 316ff. Dessau 728). veranlasse er 347 das Concil zu Serdica (Socr.

Später hat er keinen grösseren Krieg mehr zu 11 20. Sozom. III 11). Als dessen Spruch dem
führen gehabt, weil die Barbaren seine Macht Athanasius und dem gleichfalls verbannten Paulus
und Tapferkeit fürchteten (Ammian. XXX 7, 5. von Constanlinopel günstig war, drohte er seinem



951 Constans Constantia 952

Bruder mit Krieg, falls er sie nicht wieder in Helene erreichte ihn Oaiso, den Magnentius ihm
ihre Ämter einsetre (Socr. II 22. Sozom. III 20. mit einer auserlesenen Schar nachgeschickt hatte.

Philostorg. III 12= Migne G. 65, 500). Con- und tßtete ihn (Zosim. II 42, 5. Vict. epit. 41.

stantius, der »eine Übermacht zu fürchten hatte. 23. Zonar. XIII 6 p. 14 B. Eutrop X 9, 4.

schrieb ihm darauf einen versöhnlichen Brief und Iulian or. I 26 C. II 55 D. Vict. Caes. 41. 28.

erfüllte sein Verlangen (a. 0. Athan. apol. e. Ar. M o m m s e n Chron. min. I 237. Socr. II 25, 7.

51 = Migne G. 25, 341). Sozom. IV 1). Andere Versionen über seinen

Anfangs soll die Regierung des C. gut und Tod bei Zonar. XIII 6jp. 13 D. Joh. Chryaost.

gerecht gewesen sein (Eutrop. X 9, 3); später in epist. ad Philipp. IV, 5 = Migne. G. 62,
suchte er möglichst viel Geld aus den Unter- 10 295.

thanen herauszupressen (Vict. Caes. 41, 23), ver- 4) Flavius Maecius Constans, Praeses Maure-
kaufte die Statthalterschaften (Vict. epit. 41, 24) taniae Sitifensis zwischen 383 und 892, CIL VIII
und gestattete seinen Günstlingen die ärgsten 8480.
Bedrückungen (Vict. a. 0. Eutrop. a. 0. Liban. 5) Beamter des Usurpators Priscus Attalus,

or. I 427. Zosim. II 42, 1. Ammian. XVI 7, 5). von diesem 409 nach Afriea geschickt, um die

Namentlich soll er seinen ßuhlknaben alles er- Provinz für ihn zu gewinnen, wird dort von dem
laubt haben, meist jungen Barbaren, die er teils Comes Africae Heradianus getütet, Zosim. VI 7,

als Geiseln empfangen, teils mit Geld erkauft 6. 9, 1. Sosom. IX 8.

hatte (Zosim. II 42, 1. Vict. Caes. 41. 24. Zonar. 6) Älterer Sohn des Usurpators Constantin HI.,

XIII 5 p. 12 A. Ioann. monach. pass. S. Artemii 20 war anfangs Münch, wurde aber 408 zum Caesar
10= M a i Spicilegium Romanum IV 347). Seine erhoben (Oros. VII 40, 7. Olymp, frg. 12. 16)
Ausschweifungen hatten ihm schon früh die Gicht und zu einer Heirat veranlasst (Greg. Tur. II 9).

zugezogen, die auf seine Laune und dadurch auch Dann wurde er nach 8panien geschickt und er-

auf seine Regierung gleichfalls ungünstig einwirkte oberte nach hartem Kampfe das Land für seinen

(Eutrop. X 9, 3. Zonar. XIII 6 p. 13 C. Vict. epit. Vater (Oros. a. 0. Zosim. VI 4. Sozom. IX 11. 12).

41, 24). Von seinem Vater hatte er dessen Vorliebe An den Hof desselben berufen, Hess er 409 seine

für Rhetorik geerbt. Den christlichen Sophisten Frau und seinen Hofstaat in Caesaraugusta zu-

Proairesios berief er an seinen Hof nach Gallien, rück und übertrug den Oberbefehl in Spanien
machte ihn zu seinem Tischgenossen und entliess dem Gerontius (Greg. Tur. II 9). Den Schutz
ihn später mit reichen Geschenken und der Ti- 80 der Pässe in den Pyrenäen, die bisher von den
tularwürde eines Magister Militum (Eunap. vit. spanischen Milizen bewacht worden waren, über-

soph. 90). Die Soldaten wusste er mit Kraft in gab er trotz ihrer Bitten der barbarischen Hülfs-

ihren Schranken zu halten (Eutrop. X 9, 4). Bei truppe der Honoriaci, wodurch bald darauf das
einem Aufstande gegen den Officier Magnentius, Eindringen der Germanen ermüglicht wurde (Oros.

der später gegen ihn zum Usurpator werden sollte, VH 40, 7—10. Zosim. VI 5, 1. Sozom. IX 12).

rettete er den Bedrohten durch sein persönliches Er hatte die Absicht, nach Spanien zurflekzu-

Einschreiten (Zonar. XIII 5 p. 12 A). Doch trug kehren, als Gerontius dort den Mazimus zum
er seine Verachtung gegen das Militär zur Schau Kaiser erhob und zugleich die Germanen zu einem
(Vict. Caes. 41, 23) und machte sich bei ihm Einfall über den Rhein anreizte, weshalb C. sieh

verhasst (Eutrop. X 9. 3. Zosim. II 47, 3). 40 gegen diese wenden musste (Zosim. VI 5. Greg.

Dies benutzten einige seiner Beamten, um Tur. II 9). Im J. 410 wurde er zum Augustus
eine Verschwörung gegen ihn anzuzetteln, an erhoben (Zosim. VI 13, 1. Sozom. IX 11. 12.

deren Spitze der Comes eacrarum largitionum Olymp, frg. 16. Cohen Müdailles impörialea Vni*
Marcellinus stand (Zosim. II 42, 2. Vict. epit. 200) und wieder nach Spanien gesandt; doch

4t, 22. Iulian. or. II 57 D. 58 C. 59B). Ausser- schlug ihn Gerontius zurück, verfolgte ihn nach

dem wurden noch als Teilnehmer ein Chrestus Gallien und liess ihn in Vienna ermorden (Sozom.

genannt (Vict. a. 0.) und namentlich Magnentius, 12. 13. Olymp, frg. 16. Oros. VII 42, 4. M o m In-

der mit dem Comestitel die Legionen der Ioviani s e n Chron. min. I 466. II 70).

und Herculiani commandierte (Zosim. a. 0. Zonar. 7) Magister Militum per Thracias im J. 412
XIII 8 p. 13 B). Während C. als eifriger Jäger 50 (Cod. Theod. VII 17), bekleidete 414 in Constan-

(Liban. or. III 324) in den benachbarten Wäldern tinopel das Consulat. Olymp, frg. 23. De R o s s

i

umherstreifte, benützteMarcellinus seine Abwesen- Inscr. Christ, urb. Romae I p. 255. Mommsen
beit, um am 18. Januar 850 (Mommsen Chron. Chron. min. III 527. An ihn ist vielleicht Svnes.

min. I 237; vgl. Iulian. or. I 26 B) in Augusto- epist. 27 gerichtet. [Seeek.]

dunum die Spitzen des Heeres scheinbar zu Constantia. 1) In Palaestina = Majuma,
einem Familienfeste bei sich zu versammeln. Als der Hafenstadt Gazas (Sozom. hist. V 8. Eueeb.

das Zechen schon bis in die Nacht hinein ge- Vit. Const. IV 88). s. d.

dauert hatte und alles vom Wein erhitzt war 2) In Arabia (Hierocl. Synecd. 723, 2. Not.

(Iulian. or. II 56 C), erschien Magnentius, der episc. 1 1026 Kwmmntrri), Bischofssitz; vielleicht,

sich unter einem Vorwände entfernt hatte, plötz- 60 wie Waddington vermutet, das heutige Bräk

lieh in kaiserlichem Schmucke und liess sich zum in der Trachomtis. Inschriften von dort s. CIG
Augustus ausrufeo. Sobald die Soldaten in der

Stadt davon erfuhren, schlossen sie sieh dem Auf-

stande an (Zosim. II 41, 3—5. Vict. epit. 41,

22. Zonar. XIII 6. Hieron. chron. 2366). Auf diese

Nachriebt floh C. nach der spanischen Grenze,

zuletzt nur noch von dem Franken Laniogaisus

begleitet (Ammian. XV 5, 16). Bei dem Castell

4540 und Add. p. 1180. Le Bas-Wad d i n g t o n

III 2537 a. b.

3) In Phoinikien Theoph. Chron. 57, 10 Bonn.

= 38, 8 Boor), anderer Name der Stadt Anta-

rados, der ihr von Constantin bei Neugründung
der Stadt gegeben wurde. Damit dürfte wohl

identisch sein Katrtnarrirm bei Hierokles (Synecd.
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716, 7) das allerdings neben Arados nnd Anta- haer. 51, 24 (op. II 489, doch vgl. Din dort ebd.

rados aufgezählt wird, a. Antarados. I 873. III 732). Alex. Cypr. in Aet. SS. Jan. II

[Benzingcr.] 451 § 46, Küyyazamvri; Const. Porph. admin.

4) Constantia (Kzavozäruta), späterer Name imp. 43, Kcüvozavziaioc in Hss. des Epiphanios,

für Antoninopolis (s. d.), Theoph. 36, 10 u. ö. s. D i n d o r f a. a. 0. u. vit, Epiph. op. V p. XXV;
Hierocl. 714, 2. Gerog. Cypr. (Geizer) 894. Die A’ozvordvtioc Epiph. mens, et pond. 21 (s. o.);

häufigere Form Constanlina (Kmvorarttva) ist Eajroxarxuizri; Steph. Byz.

unrichtig; t. Geizer Anm. zn Georg. Cypr. a. a. 0. Durch die Gunst der Lage, welche schon die

Jetzt Vtrinsehr. [Fraenkel.] Entwicklung von Salamis befördert hatte, und

6) Stadt auf Kypros, in welcher das alte Sa- 10 seine Bedeutung als kirchlicher Mittelpunkt der

lamis (s. d.), wenngleich in kleinerem Umfange, Insel gelangte C. bald zu ansehnlicher Blüte,

während der christlichen Periode fortlebte. Nach- welche sowohl aus Stellen über die Bevölkerung

dem Salamis, bereits durch wiederholte Schläge wie aus der Bauthätigkeit in der Stadt (s. u.)

erschöpft, von zwei rasch folgenden Erdbeben (332 hervorgeht; so sagt Sozomenos VI 82, 2 von

und 342 n. Chr.) völlig verwüstet war (Theoph. Epiphanios h ifäXzp yäg xal xiXet utydXp xai

chron. I 29. 37 de Boor. Georg. Kedr. 296 c. d nagaXItf Itgzoftivoc. und die Vita Epiph. I 75

Par. Obe rh u m m e r Cypern 139L), entstand auf Cap. 66 Dind. nennt C. eine xoXvavbgoc ptr/sgA-

den Trümmern der alten Stadt durch kaiserliche .Wie. Ebenso nennt der jakobitische Patriarch

Fürsorge ein neues Gemeinwesen Rzoraxarxla, Michael d. Gr. (12. Jhdt.) C. zur Zeit der arabi-

dessen Gründung Jo. Mal. 415 c. d. Ox. dem Con- 20 sehen Eroberung eine reiche und stark bevölkerte

stantius Chlorus (t 306) zuschreibt. Offenbar

liegt hier, wie aus obigen Daten des Theophanes
hervorgeht, eine Verwechslung mit Constantius II.

(337—361) vor, und hiezu stimmt auch, dass in

der Kirchenversammlung von Nikaia (325) Sala-

mis, in jener von Ephesos (431) C. als Bischof-

sitz erscheint, s. Harduin Conc. coli. I 319t.

S. 1044t. Lequien Or. ehrist. II 1044L 1039.

Freilich blieb auch nachher der alte Name Sa-

lamis neben C. noch in Gebrauch, und der be- 30

kannte Bischof Epiphanios (367—403) heisst da-

her bei 8ocr. VI 10, 1 Kawnarxlaf xfjt Kvxqov
hxlaxoixot (ebenso Suid, s. "EnupAving, Kzavoxav-

rtlat — rtf xgbxtgov SaXa/iirrii), dagegen bei

Sozom. VI 82, 2 EaXa/üvoc rrji Kvxqov kxloxoxos

(ebenso VID 14, 1). Auch Epiphanios selbst und
dessen alte Lebensbeschreibungen (in Epiph. op.

ed. Dindorf vol. I u. V) gebrauchen beide Namen
gleichbedeutend, s. Epiphan. adv. haer. 51, 24
ZaXafstvlovc vove xal Kcüvoxavxtiai; mens, et 40
pond. 21 (op. IV 1, 26) EaXaulmoi iltow Kzovo- Stadt, s. Chronique de Michel le Grand (übers,

ravrioi; vit. Epiph. op. vol. I 38f.) Cap. 33L). 54 von Langlois, Ven. 1868) S. 235 (auch bei

(Cap. 49). 263. vol. V p. V. XIII. Hieron. ep. 108 Oberhummer Cypern 34). Dass diese zahlreiche

(bei Migne L. 22, 881) Epiphanius Salaminae Bevölkerung vorwiegend griechisch und den Kö-

Cypri, quae nunc Constantia dicitur. Beda Ven. mern nicht günstig gesinnt war, erhellt aus der-

nom. loc. in Act. Ap. (Migne L. 92, 1039) Salamis selben Quelle 41 § 36, wogegen ebd. I 46 c. 40
— nunc Constantia rlicta, Ludolph It. terT. der Reichtum der dortigen Griechen hervorge-

S. Bibi. d. litt. Verr. 25) 83: Constantia rel Sa- hoben wird; änxixol um! frvoi der Bürgerschaft

lamina. Moses v. Chorene (trad. par Le V a i 1 - unterscheidet Sozom. a. a. 0. Als besondere Er-

1 a nt Ven. 1841 S. 33) nennt Ebipan Bischof von 50 eignisse in der Geschichte der Stadt sind hervor-

Gosdantia in Quibros. Von nun an erscheint C. zuheben eine im J. 401 dort abgehaltene Synode
als fnjTgojtoXic von Kypros; vgl. zu obigen Stellen der kyprischen Bischöfe, über welche vgl. L a b b e

noch Steph. Byz. Kwvoxäyreza (nicht Kcooxävxsia, Concil. II Gif. B a r d e n h e w e r in Freiburger

wie M e i n ek e gegen die Hss. nach X yl a n d e r Kirchenlex. IV 714. F. Ludwig der hl. Joh.

schreibt) ^ vüv h Kvxgcp EaXaydc. Argum.lBocr.il Chrysost. 78, und eine Belagerung, durch die

lalafxivoc— nj,-rvv ÄVuvaravTiVoWsol) xaXovutyri; gnostische Secte der Markionisten. deren Ver-

xal urjiQonöleoK ofojjc aaarje xtje Kiixgov. Hierokl. breitung in C. Epiph. panar. 42, 1 (op. II 303
44 Kaivaxarxta ttrfxgoxoXii. Const. Porph. them. Dind.) erwähnt, nach Io. Chrysost. ep. 221 (Migne
I 15 Katvoxansm prytßfaohc. Georg. Cypr. 1098 Gr. 52, 733). Es scheinen diese Unruhen mit
Geizer Kan-ozavzia /zqxgdnoXii. Nil. Doxop. 177 60 dem Tode des Epiphanios (t 403)) zusammen-
Parthey iloi bi xal h abtfl (nämlich Kvngtp) btt- zuhängen, dessen Nachfolger auf dem Metropo-
oxoxai ty', cor xooxafryzai i) Xeyouivq Ktovaxavrla, litanstuhle nach den älteren Quellen Lequien
Sozom. VI 32, 2 Extqxxvioc— fioHh] nje prytQo- Or. Christ. II 1043ff. zusammengestellt hat. Eine
noXswc rfjc rqoov imoxoxtlr. Acta SS. Fcbr. III Reihe anderer Namen lernen wir aus der Chronik
125 Constantia metropolis Gypri constituitur des Leontios Machairas S. 18 Miller und teil-

iti Omnibus notitiis ecclesiarum

.

Acta Spyrid. weise aus Inschriften kennen, s. 0 b e r h u m m e r

bei Surius Vitae Sanct. VI 969 C. metropolis. S.-Ber. Akad. München 1888, S44f.; der dort ge-

Das Ethnikon lautet Keororaruvc Epiph. adv. nannte Erzbischof Plutarchos steht auch bei Leon-
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tions Machairas. Über Sergios igitax. Kanarar-
tiat rijt Kvngov s. das lieben Spyridons nach

Usener Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 230.

Ihr Ende hat die Stadt ebenso rasch gefunden
wie sic enstanden war. als im J. 047 Muawia,
der Feldherr des Chalifen Othman, die Insel Ky-
pros mit Feuer und Schwert verheerte und dabei

auch, wie es scheint, die Stadt C. gründlich zer-

störte. Teoph. chron. S. 343f. de Boor. Georg.

Kedr. S. 431. Hist. Mise. XXXI 8. Const. Porph. 1

de admin. imp. 20. Moses v. Chor. a. a. 0. 43f.

Michael d. Gr. a a. 0. G. Weil Gesch. d. Chal.

I 160, 2. III Anh. I S. II. Ob unter diesen Um-
stünden eine von J. Sabatier Descr. gen. d.

monn. Byz. I 298 beschriebene Münze vom J. 656
mit der Aufschrift KCJNCTAS wirklich auf die

Stadt und nicht auf den damals regierenden Kaiser

Constans II. zu beziehen ist. erscheint mir sehr

fraglich. Die Verödung der Stadt in der zweiten

Hälfte des 7. Jhdts. wird auch dadurch bestätigt. 2

dass unter lustinian II. (685—605) der Erzbischof

Johannes 1. seinen Sitz nach der Stadt Iustiniano-

polis Nova bei Kyzikos verlegte, welchen Schritt

die sog. Quinisexta oder Indianische Synode im
J. 692 mit den Worten bestätigte rijv rtar war

t

lovourtarovnohv x6 öiuatov '

x

llv Ktoratav-

xiriwv xöjutüi (bei Migne Gr. 137, 647 falsch

XcOMJtavriroc.vdäfco«
;

vgl. Const. Porph. ad-

min. imp. 47f.). Gleichwohl kann dieselbe keine

vollständige gewesen sein, da die Rcisebesehrei- 8

bung des hl. Willibald (723—6) noch von einem
Aufenthalt in der Stadt C. spricht, s. T o b 1 e r

Descr. Terrae Sanctae (Leipzig 1874) 21. 26. Uber
die Verlegung des Metropolitansitzes von Cypern
nach der ProvinzHellespontos vgl.H a r d u i n Concil.

coli. III 1676. Lequien Or. Christ. II 1041. 1050L
H e f e 1 e Konziliengesch. III 306 (*335f.). Doch
scheint die Trennung des kirchlichen Thrones von

derlnsel nicht lange gedauert zu haben, denn schon

um 750 finden wir wieder einen Erzbischof Georgios 4

auf der Insel, der aber seinen Sitz nicht mehr zu

C., sondern zu Arsinoe, allerdings unweit des

alten Salamis, aufschlug', vgl. Lequien II 1051.

Neher im Freiburger Kirchenlez. IIP 1269.

B i h r Allg. Encykl. I 60, 205 XIII. Im J. 787
erscheint sogar auf der (2.) Kirchenversammlung
von Nikaia wieder ein Kwvoxavxivoe r.-rtoxoxoc

Katvoxavxlaz xfj( A'-.-ioov, Lequien II 1051f.

Migne Gr. 93, 1609. Es ist das letztemal,

dass der Name C. in den Bischofslisten der 5

Insel erscheint, obwohl die Erzbischöfe bis zur

Mitte des 13. Jhdts. in dem nahe gelegenen Fa-

magusta residierten; dagegen findet sich die Ti-

tulatur nach Iustinianopolis ( via lovattv§av^) noch
1678, s. Sathas Mvqp. III 520.

In der Legende des späteren Mittelalters galt

als Gründer von C. ein König Coetue (früher Co-
stantius genannt), der als Bruder oder Sohn Con-

stantius d. Gr., stets aber als Vater der hl. Ka-
tharina erscheint, deren Verehrung sich an einen 6

uralten Felsbau bei Salamis (s. d.) knüpft, s.

Martoni (1394) Rev. de l’Orient Latin III 631 f.

Fabri (1483) Evagatorium III 239 (Bibi, de lit.

Ver. 4). Grünemberg (1486) Hss. Karlsruhe

Fol. 25 (mit Abbild.), Hss. Gotha Fol. 39/40 (s.

Röhricht Bibi. Geog. Pal. 139). Wanner (1507)

Ztschr. d. D. Palästinaver. I 205. L. T s c h u d i

(1519) Reyss u. 8. w. (Rorschach 1606) 341. Z u-

allart (1586) Viaggio (Rom 1595) 94. Coto-
vicus (1596) Itinerarium (Antverp. 1619) 108.

L. Conrady Vier rhein. Palästina-Pilgerschr.

(Wiesb. 1882) 349. H. Knust Gesch. d. legen-
den d. hl. Katharina u. s. w. (Halle 1890) 23ff.

45. 47. 49ff. 97ff. (altengl. Gedicht d. 15. Jhdts.).

121B. 137. Im übrigen vergleiche man über C.

aus der Litteratur der Pilgerschriften nochW i 1 1 i-

b a 1 d und L u d o 1 p h a. a. O. Chr. F ü h r e r v.

1 Haimcndorlf Reisebeschr. (Nürnb. 1646) 202 n. A.

Topographie. Der Umfang von C. ist durch
die wohlerhaltene Stadtmauer, welche etwa */»

von dem Areal des alten Salamis umsehliesst.

deutlich gegeben; die Westmauer fällt dabei mit
jener von Salamis ungefähr zusammen, so dass

C. in die Ruinen der antiken Stadt hineingebaut

erscheint. Die wichtigsten Fundstätten von Sa-

lamis und C. sind im J. 1890 durch eine eng-

lische Expedition näher untersucht worden, wor-

über die Leiter J. A. R. Munro und H. A. Tubbs
Journ. Hell. Stud. 1891, 59—198 Taf. IV—

X

eingehend berichtet haben; ersterer giebt auf

Taf. V einen ziemlich mangelhaften Plan, in wel-

chem jedoch die mit lale irall bezeichnete Mauer
von C. gut zu erkennen ist (vgl. unsere kleine

Planskizze auf S. 954). Von den erhaltenen

Gebäuderosten innerhalb der Stadt ist weitaus der

wichtigste jener merkwürdige Bau. welchen Tubbs
a. a. 0. 81—91 Taf. VII unter der volkstüm-

i liehen Bezeichnung .

i

ovtgdv auch Bovgra) be-

schrieben und abgeoildet hat. Dasselbe ist wahr-

scheinlich ein sogen, caetellum (s. d. Nr. 3) oder

ein Sammelbecken, aus welchem das Wasser durch

Röhren in die Stadt verteilt wurde; auf diesen

Zweck weist sowohl die Benennung Xovxgiv wie

die Auffassung neuerer Besucher, von denen schon

der erst kürzlich veröffentlichte Reisebericht des

italienischen Notars Martoni aus dem 14. JhdL
(s. o.) die eislerna aritiqua beschreibt, cum la-

mia (Dach?) »ubletala tuper 36 coiumnit et cum
tpiraculie rupra, unde cmnebatur aqua u. s. w„
dann Lusignan Chorograffia (Bol. 1573) f. 12 den

Bau als cietema ot er conterra bezeichnet, ebenso

Mariti Viaggi I (1769) 160. Ross Inselreisen

IV 124 (caetrum aquae). Wahrscheinlich mündete
hier die sog. justinianische Wasserleitung, welche

die Stadt aus der Gegend von Chytroi (s. d. Nr. 3)

mit Wasser versorgte; über ihren Verlauf. Beuge-

schichte und Ruinen vgl. Oberhummer a. a.

0. 341. 346H. 526 (daselbst auch die ält. Lit.).

Wenn T u b b s a. a. 0. das lovrgar genannte Ge-

bäude nicht mit dieser, sondern einer älteren

Wasserleitung in Zusammenhang bringt, so scheint

mir dies nach meiner eigenen Beobachtung min-

destens zweifelhaft. Vgl. noch Martonia.a.0.
und das seltene Reisewerk von A. Drummond
(Travels etc., London 1754) 274, wo die Cisterne

und andere Ruinen eingehend beschrieben sind.

Von anderen Örtlichkeiten innerhalb der Stadt
i ist hervorzuheben ein viereckiger. mit Gianilsäulen

bedeckter Platz, dessen Bedeutung auch durch

die Ausgrabungen nicht aufgeklärt wurde, s.

Munro-Tubbs 63ff. 122f. Taf. VI, sowie eine

weitere mit Säulenbruchstücken aus Kalkstein be-

deckte Stelle, von Tubbs als Ike Drumi be-

zeichnet, ebd. 101 ff. Taf. VII A. Inwieweit diese

oder andere Ruinen mit Baulichkeiten Zusammen-
hängen, über welche wir litterarische Andeutungen
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besitzen. ist bei dem dermaligen Fundbestand stehende, an Tracht und Haltung der Roma-Virtus
nicht auszumachen; erwähnt werden die von Epi- gleichende Frau mit Helm und Mantel, welche
phanios (s. o.) erbaute bischöfliche Kathedrale, gleichfalls die Rechte gegen das Gesicht empor-
weiche an Stelle einer kleinen älteren Kirche trat hebt, während die Linke sich auf das Scepter

und als sehr prächtig geschildert wird, s. Epiph. stützt (Cohen Claude I 18, dazu R. Peter in

op. ed. Dind. I S. XXXIIf. S. 40 c. 34. S. 41 Roschers Mythol. Wörterbuch I 924). Von einem
e. 35 (hier noch andere Kirchen erwähnt). S. 46 Culte der C. wird uns nichts berichtet. [Aust.]

c. 40. S. 76 c. 67 und Chronique de Michel le 13) Flavia Iulia Constantia (Dessau 711),

Grand (Ven. 1868) 285; ferner der bischöfliche eines von den sechs Kindern des Kaisers Con-
Palast Unmxaxtior). Epiph. I S. 40 c. 34. S. 42f. 10 tantius und der Theodora (Eutrop. IX 22, 1),

c. 86f. S. 60ff. c. 55f. (80 Mönche!)). V S. XXI, Stiefschwester Constantins des Grossen, wurde
sowie ein Gefängnis (qzvlzunj), ebd. IS. 41 f. c. 36. Ende 311 oder Anfang 812 mit Licinius verlobt

Weitere Ausgrabungen sind hier wie auf dem (Lact, de mort, pcrs. 43, 2. Zosim. II 17, 2) und
Boden von Salamis zur Klarstellung der Topo- feierte im Februar 818 (Ztschr. f. Rechtsgesch.

graphie unbedingt nötig. [Oberhummer.] Rom. Abt. X 182) zu Mailand ihreHochzeit (Zosim.

6) Constantia, ein Castell an der Donau in a. 0. Lact, de mort. pers. 45, 1. 48, 2. Anon. Val.

Pannonia inferior, besetzt von cquttea Dalmatae 5, 18 Vict. ep. 41. 4. 39, 7; Caes. 41, 2. Euseb.

(Not. dign. occ. XXXIII 13= 34). Nach Monis. hist. ecd. X 8. 2 4. 5, 8; vit. Const. I 49. 50. Petr,

sen CIL III p. 458 identisch mit 1 7n.no castra I’atric. frg. 15= FHG IV 190. Eutrop. X 5.

(Szent-Endre, s. d.), nördlich von Aquincum. 20 Zonar. XII 84. XIII 1 p. 645 C. Sozom. I.

7) Constantia (Friscus FHG IV p. 72: .-rapo- 7), wobei sie wahrscheinlich durch ein Rescript

ytyvovrai ic Mä^yov . . . . i) 6i srdlic TÖ)v fr 71- Constantins (Cod. Theod. IV 6, 2) den Bastard

1vgitf Uvowv ngic Tcß 7otpq> xctfifrri rwragiji ihres Gatten adoptierte; denn später wird er ihr

äruxßv Kamnarrlai tfgovgiov xatä ttjv heoav Sohn genannt (Eutrop. X 6, 8. Ztschr. f. wissen-

AxOyr itaxtipfrov), wohl identisch mit Not. dign. schaftl. Theologie XXXIII 73). Während sie als

XLI 83: Praelectui mihtum . ,
contra Mar- Kaiserin des orientalischen Reichsteils in Niko-

gum in eaatria Auguatotlarianensibua. Die Lage media residierte, gewann der dortige Bischof Eu-
der obermoesischen Stadt Margum ist durch CIL sebius Einfluss bei Hofe (Sozom. I 15. Socr. I

III 8141 (vgl. A. v, Domaszewski CIL III 6, 38) und brachte sie in Verbindung mit Arius,

p. 1453) inOrasje auf dem rechten Ufer der Mo- 80 dessen treue Anhängerin sie wurde (Hieran, ep.

rava (Margus) bei deren Einmündung in die Donau 133, 4= Migne L. 22, 1153). Auch mit einem
bestimmt worden; über die Stätte von C. ist man anderen Haupte der arianischen Seete, Eusebius
aber noch nicht im klaren. Sie wird bald ain Pamphili von Caesarea, stand sie im Briefwechsel

linken Donauufer bei Kubin (C. Jirecek Die (Mansi Concil. coli. XIII 313). Ais sich ihr

Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel 15. Gemahl, nachdem er 324 dieEntscheidungsschlacht

Th. 0 r t v a y Margum ös Contra-Margum hely- bei Chrysopolis gegen Constantin verloren hatte,

fekvöse [Budapest 1876] 55), bald südlich der nach Nikomedia rettete (Zosim. II 26, 8), ver-

Donau am linken Moravaufer bei Kulid, wo sich mittelte sie ihm bei ihrem ßrudei den Frieden

römische Reste befinden, gesucht. L. B ö h m Arch.- (Anon. Val. 5, 28. Zonar. XIII 1 p. 8 A. Zosim.

epigr. Mitt. IV 175. F. K a n i t z Röm. Studien 40 II 28, 2. Vict. epit. 41, 7). Sie hörte jetzt zwar
in Serbien 12. [Patsch.] auf, Augusta zu sein, und erhielt nur den nie-

8) Constantia ein Ina in Lugudunensis secunda, drigeren Titel nobiliatima femina doch bewahrte

Not. Gail. II 8. Vgl. Not. dign. occ. XXXVII 9 sie sich Einfluss bei ihrem Bruder, der auch später

= 20. XLII 34. Bei Gregor. Tur. hist. Franc. V mit ihrem Bildnis Münzen schlagen Hess (Cohen
19. VI 36 ciritas Comtantina, Nach allgemeiner Mddailles impdriales VII 1 211), und als er den
Annahme das heutige Coutances(Cotentin). Long- Hafen von Gaza zur selbständigen Stadt erhob,

nonQöogr. de la Gaule 241. Man vermutet, dass ihn nach ihrem Namen benannte (Euseb. vit. Const.

der ältere Name der Stadt Coaedia (Tab. Peut. IV 38; vgl. Ztschr. f. Kirchengesch. XVII 5. 357).

Itin. Ant 386) sei. De s j a r d i n s Table de Peut. Daher werden ihr auch nach dem Tode ihres

27L; Göogr. de la Gaule m 438. Vgl. C a s t r a, 50 Mannes noch Statuen gesetzt (CIL VI 1153).

Castrum Nr. 12. Bei dem nicaenischen Concil 325 war sie anwesend

9) Constantia, jetzt Constanz am Bodensee, und beredete ihre arianischen Freunde, die Be-

Geogr. Rav. IV 26 p. 281. J. Marmor Ge- kenntnisformel anzunehmen (Philostorg. 19 =
aehichtliche Topographie der Stadt Konstanz 1860. Migne G. 65, 465; doch soll sie auch für die-

[Ihm.] jenigen, welche sich dessen weigerten, später bei

10) Constantia castra s. Cas t r a, C a s t r u m ihrem Bruder eingetreten sein (Sozom. III 19).

Nr. 12. Dass sie auf ihrem Totenbette einen arianischen

11) Constantia Iulia s. Lacimurga. Presbyter ihrem Bruder empfohlen und dadurch

12) Personification der Standhaftigkeit, deren dessen Gesinnung für die Seete gewonnen habe,

Namen uns nur auf den Münzen des Kaisers 60 scheint Fabel zu sein (Rufin. hist. ecel. I 11

Claudias und seiner Mutter Antonia begegnet;

diese zeigen neben der Umschrift Conatantiae
Augusti die stehende Ceres mit Fackel und
Fflfihom (Cohen Möd. imp. 1 Antonia 1. 2),

jene neben derselben Umschrift eine zwiefache

Darstellung: a) eine sitzende, nach links gewandte
Frau, welche die Rechte gegen das Gesicht

emporhebt (Cohen Claude I 4—12), b) eine

= Migne L. 21, 482. Seeck Ztschr. f. Kirchen-

gesch. XVII 20).

14) Älteste Tochter Constantins d. Gr. Sie

heisst Comtantia bei Ammian. XIV 7, 4. Zosim.

H 45, 1. Petr. Patric. frg. 16. Zonar. XIII 8

p. 16 B. Philostorg. III 22. 28. IV 1 = Migne
u. 65, 512. 516. M o m m s e n Chron. min. I 237,

Conatantiana bei Anon. Val. 6, 35, Comtantina
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bei Ammian. XIV 11, 22. XXI 1, 5. Viet. epit. Thrakien am schwarzen Meer neben anderen Forts

42, 1. Joh. Monaeh. pass. S. Artem. 14= Mai auch C. berriehten lies*, dann bei Hierokles a. a. 0.,

Spicilegium Romannm IV 850. Darnach ist der bei dem in der htaQila 2itv#las der Ort Km-
ersten Namensform der Vorzug zu geben, umso- maniami sich findet. Constantios Porphyr©-
mehr als sie der verbreiteten Sitte entspricht, die gennetoa de them. II 1 ,

der die Liste des Hie-

Ältesten Kinder nach dem Grossvater zu benennen. rokles ausschreibt, lässt Kajvtnantavai aus, ob-

C. hatte schon bei Lebzeiten ihres Vaters das wohl die Zahl der von ihm hier aufgeführten

Diadem und den Titel Augusta erhalten (Philo- Städte — ü — mit der des Hierokles stimmt,
storg. III 22. 28) und war ihrem Vetter Hanni- Die schon erwähnte kirchliche Liste, welche d e

balianus vermählt, der 887 ermordet wurde (Am- lOBoor herausgegeben hat, führt gleichfalls in der
mian. XTV 1, 2. Anon. Val. 6, 35. Philostorg. hta^tja Kxvvlat unter den Bischöfen auch den
III 22). Nach der Usurpation des Magnentius von C. (i Kanoxavuaväiv) an. Zu beachten ist,

veranlasste sie, um ihm ein Gegengewicht zu dass in den kirchlichen Listen deT Sitz des Me-
schaffen, den Vetranio, am 1. März 350 in Sir- tropoliten Tomis ist; diese letztere Stadt hat
mium den Purpur zu nehmen, und wusste brief- also offenbar unter ihrem alten Namen fortbe-

lich ihren Bruder Constantius zu bewegen, dass standen. Nun ist es ja bekannt, dass das alte

er ihn anerkannte (Philostorg. a. 0. Mommsen Tomis heute rumänisch Konstantia, türkisch Kü-
a. 0. Joh. Monaeh. pass. S. Artem. 11). Mag- stendje heisst, weshalb Kiepert Lehrb. d. alt.

nentius bewarb sich um ihre Hand, um so mit Geographie 328 u. a. glaubten, dass Tomis später

demHauseConstantinsseinenFriedenzuschliessen, 20 C. genannt sei. Offenbar ist aber der Sacbver-

wurde aber von Constantius abgewiesen (Petr. halt so, dass C. in der Nähe des alten Tomis ge-

Patrie. frg. 16). Als Gallus 351 zum Caesar er- legen war und dass dessen Name auf die an
hoben wurde, vermählte sie sieh mit ihm in Sir- Stelle des alten Tomis erstandene neue Stadt

mium (Joh. Monaeh. pass. S. Artem. 12. Zosim. übertragen ist. Die von Männert Geographie
II 45, 1. Zonar. XIII 8 p. 16 B. Vict. epit. 42, d. Gr. u. Röm. VII 127 versuchte Identification

1) und gebar ihm später eine Tochter (Iulian. von Istros und C. ist sicher verkehrt, schon weil

epist. ad Athen. 272 D). In Antiochia, wo er seine das letztere wegen der Übertragung Beines Na-
Kesidenz nahm, soll sie die Hauptanstifterin seiner mens auf den vom alten Tomis umegehabten Ort
Mordthaten gewesen sein (Ammian. XIV 1 ,

2. 3. doch in der Nähe dieses letzteren gesucht werden

8. 7. 4. 9, 8. 1 1 ,
22. Philostorg. III 28. Zonar. 80 muss. [Brandis.1

XIII 9 p. 18 D. 19 A). Da Constantius ihn zur Constantianus. 1) Bruder der Kaiserin Iu-

Verantwortung nach Italien an seinen Hof entbot, stina und des Cerealis (Ammian. XXVIII 2, 10).

reiste sie voran, um ihren kaiserlichen Bruder Bei dem Perserfeldzuge Iulians gehörte er 363
zu besänftigen, starb aber unterwegs 354 in dem als Tribunus zu den Führern der Euphratflotte

bithynischen Orte CoenonGallicanon (Joh. Monaeh. (Ammian. XXIII 8, 9. Zosim. III 18, 3). Als

pass. 3. Artem. 14. Ammian. XIV 11, 6. Phi- Tribunus stabuli wurde er um 870 von galli-

lostorg. IV 1. Zonar. XIII 9 p. 19 B; vgl. Itin. sehen Räuberhaufen erschlagen (Ammian. XXVIII
Ant. 141) und wurde bei Rom an der Via Nomen- 2, 10).

tana begraben (Ammian. XXI 1, 5). 2) Vicarius Dioeceseos Ponticae in den J. 382

15) Tochter des Kaisers Constantius II. und 40 und 888. Cod. Theod. VII 18, 7. VIII 5, 42.

seiner dritten Frau Faustina, geboren nach dem XI 7, 12. XII 1, 94. XVI 5, 10. Praefeetus

Tode ihres Vaters, Ende 861 oder Anfang 862 praetorio Galliarum im J. 389. Cod. Theod. V
(Ammian. XXI 15, 6), befand sich 365 in Con- 1, 4. VI 26, 5. XV 14, 8. (Seeck.)

stantinopel, wo der Usurpator Proeopius sich oft 3) Ein Rhetor, der von Iustinian zweimal
mit dem Kinde auf dem Arme den Soldaten zeigte, als Gesandter an Chosroes geschickt wurde, Prok.

um diese durch das Andenken des verstorbenen Pers. II 24 p. 259f. II 28 p. 280 B.

Kaisers für sieh zu gewinnen (Ammian. XXVI 4) Comes sacri stabuli. schlug die Gothen im

7, 10). Auch im Kriege gegen Valens musste sie J. 536 aus Dalmatien heraus (Prok. Goth. I 7),

das Heer begleiten (Ammian. XXVI 9, 3). Als kam, als Beiisar im J. 540 abberufen wurde, als

zwölfjährige wurde sie 374 nach Gallien geschickt, 50 Befehlshaber nach Ravenna (1130) und verhandelte

um dem jungen Kaiser Gratian vermählt zu werden, mit Totila wegen der Übergabe von Treviso (UI
aber unterwegs beinahe von den Quaden gefangen 2 p. 288 B.). Als Totila zum Könige gewählt war,

(Ammian. XXIX 6, 7; vgl. XXI 15, 6). Schon nanm er als ranghöchster italienischer General

vor dem J. 879 gebar sie einen Sohn (August. an dem verunglückten Zuge gegen Verona und
de civ. dei V 25), starb aber nicht sehr lange der Niederlage von Faenza teil (III 8), blieb

darauf, da ihr Gemahl sich kurz vor seinem Tode dann unbeweglich in Ravenna (III 6 p. 802) und
(383) zum zweitenmal vermählte (s. L a e t a). schrieb mit den übrigen Generalen an den Kaiser

Am 12. September 383 wurde der Leichnam der einen Brief, in welchem sie sich ausser stände er-

C. nach Constantinopel gebracht (Mommsen klärten, den Gothenkrieg zu fühl n (III 9p. 312 B.).

Chron. min. 1 244). Erwähnt bei Joh. Chrys. ad 60 Nach Constantinopel zurüekgek ihrt, gab er Zeug-
vid. iun. 4= Migne G. 48, 605. (Seeck.) nis zu Gunsten des angeklagten Germanus (III

Constantiana (griechisch Kuivmaruava bei 82 p. 415 B.), wurde mit anderen Generalen gegen
Prokop, aber Kararayuaral Hierokles p. 8 Burckh, die Gepiden geschickt (III 34 p. 426 B.) und
nach der besten Hs. und die kirchl. Liste bei de kämpfte im J. 550 unter dem Oberbefehl des

Boor Ztschr. f. Kirchengosch. XII 531), Stadt Scholasticus unglücklich gegen die Selavenen (in
in Niedermoesien am Pontes Euxeinos. Der Name 40 p. 456 B.). [Hartmann.)

dieser Stadt begegnet uns zuerst in derZeit In- Constantina. 1) Kwroraniva (Hierocl. Sy-

stinians, der nach Procop. de aedif. IVa. E. in need. 716, 7), Bischofssitz in Phoinikien, neben
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Arados and Ant&rados genannt, aber trotzdem piperaUtrta) zn erbauen begonnen ton Maxentius,

wohl mit letzterem, das von Conatantin den vollendet von Conatantin (ChronogT. a. 354 bei

Namen Constantia erhalten hatte, identisch; s. Mommaen Chron. min. 1 146. Pol. Silv. ebd. 545.

Constantia Nr. 3. [Benzinger.] Not. reg. IV in Jordans Topogr. II 547. Aurel.

2) Späterer Beiname der Stadt Arelate (s. d.). Vict. Caes. 40). Es ist ein riesiger dreiaehiffiger

[Ihm.] Bau, in der Conatruction den Hauptsälen der Cara-

3) s. Constantia Nr. 8. calla- und Diodetianathermen ähnlich, aber sie an

4) s. C i r ta, o. Bd. III S. 2588. Ausdehnung und Kühnheit der Construction noch

5) Nach Hist. Aug. Claud. 13, 3 war dies weit übertreffend. Der Innenraum hat, abgesehen

der Name einer Schwester des Kaisers Claudius 10 von der Exedra am westlichen Ende, 60x 100 m.
Gotbicus, die sich mit einem tribunus Assynorum (gegen 45 x 60 des Hauptsaals der Caracalla-

(vgl. Mommaen Herrn. XXV 235) vermählte thermen) Grundfläche; nur vier Stützen, abge-

und bald darauf starb. Doch gehört diese C. sehen von den Aussenwänden, tragen das Dach,

wohl unter die Stammbaumfälschungen, mit denen Der ursprüngliche Eingang, mit Bogenvorhalle,

man Conatantin d. Gr. an den Divus Claudius an- ist auf der Ostseite nach dem Colosseum zu;

zuknüpfen versuchte, und hat in Wirklichkeit nie gegenüber, am Ende des Mittelschiffes, eine grosse

existiert. Seeck Rh. Mus. XLIX 215; Geschichte halbkreisförmige Apsis, in der höchst wahrschein-

des Untergangs der antiken Vt'elt I3 110. 488. lieh ein colossales Sitzbild des Constantin Beinen

6) Angebliche Tochter Constantins d. G„ viel- Platz hatte (Stücke im Hof des Conservatoren-

mehr Constantia, s. d. Nr. 14. [Seeck.] 20palastes; s. Helbig Museen* I 372 nr. 551.

Constantini arcus, Triumphbogen in Rom, Petersen Atti dell’ Accad. Pontificia 1899).

die Strasse zwischen Palatin und Caelius an deren Später, vielleicht nach der Besiegung des Maxen-
östlichem Ende beim Colosseum überspannend, tjus, hat man einen zweiten Eingang nach der

errichtet laut Inschrift (CIL VI 1139) im J. 315 Sacra via zu in der Queraxe, und ihm gegenüber

n. Chr. zu Ehren des Sieges Uber Maxentius, lit- eine Exedra mit Tribunal im mittleren Bogen des

terarisch merkwürdigerweise niemals, auch nicht rechten Seitenschiffes angelegt. Papst Honorius
von den Regionsbeschreibern, erwähnt. Zu seiner (625—638) nahm dem Gebäude die bronzenen

Herstellung haben ältere Monumente, besonders Dachziegel, um damit die Basilica des hl. Petrus

aus traianiscber (doch nicht ein Triumphbogen zu decken (Lib. pontif. LXXII o legulis aereis

des Traian) und antoninischer Zeit Material und 30 ?u<m krnvit de lemplo qui appellatur Bomae;
namentlich Reliefschmuck liefern müssen (vgl. dass hier und an anderen Stellen des Lib. pont.

darüber Petersen Röm. Mitt. 1889, 314—339; nicht der Tempel der Venus und Roma, sondern

Alte Denkmäler I Taf. 42. 43); die Sculpturen die b. C. zu verstehen ist, hat Duchesne M41
aus constantinischer Zeit stechen durch die rohe de l’öc. Iran;. 1886, 2511. gezeigt); späterscheinen

und handwerksmässige Weise hässlich von diesen grosse Erdbeben di- Zerstörung vollendet zu haben,

ab. während die Architektur des Ganzen durch im späteren Mittelalter waren nur noch die drei

Verhältnisse und Aufbau einen bedeutenden und heutzutage stehenden Bogen des rechten Seiten-

eleganten Eindruck erzielt. Im Mittelalter zu- Schiffes erhalten, die dann den Baumeistern der

nächst als Monument des ersten christlichen Kai- Renaissance bekanntlich als Vorbild für das Haupt-
sers mit Schonung behandelt, sodann in eine 40 schiff von Nen-St. Peter dienten. Die letzte noch
Festung der Frangipani verbaut, ward er 1731 vor einem der Pfeiler stehende Säule nahm PaulV.
einer umfassenden Reparatur unterworfen und 1613 weg, um sie vor S. Maria Maggiore aufzu-

seit 1805 bis auf das antike Niveau freigelegt. stellen. Der Name der b. C. war seit dem frühen

Aufnahmen bei Bartoli Arcus antiq. 23—47. Mittelalter verschollen, falsche Gelehrsamkeit
Rossini Archi trionf. tav. 67—73. Taylor brachte statt dessen den Namen templum Parts

und Cresy Architcctural antiquities of Rome tav. auf, den erst Anfang unseres Jahrhunderts Nibby
30—40. Beschr. Roms III 1, 814 f. Canina nach heftiger Opposition wieder durch den wahren
Edifizj IV tab. 249—250. De Rossi Bull, di arch. ersetzte. Freigelegt ist die Ruine teils 1812

—

erist. 1863, 58. Petersen Vom alten Rom 40f. 1828, teils 1878— 79. Vgl. Nibby Roma antiea

Ein anderer arcus (<f»w) C. lag laut der Re-50n 238—249. Canina Edifizj II Taf. 129—182.

gionsbeschreibung in der elften Region Circus Reber Ruinen Roms 392—397. Durm Baukunst
Maximus (Jordan II 559). Die Identität mit der Römer 170. 202. 324. Lanciani Ruins and
dem sog. ßiano quadrifronte bei S. Giorgio in excavations of anc. Rome 203—208. Not. degli

Velabro ist wahrscheinlich, aber nicht sicher; scavi 1878, 163. 1879, 14. 262. 312. Petersen
namentlich wird sie nicht erwiesen durch eine Vom alten Rom 51—53. [Hülsen.]

griechische Kritzelei, in der der Name irgend eines Constantini porticus, zu Rominder?. Region
Kojymmvtirof vorkommt, auf einer der inneren Via lata, nur erwähnt in der constantinischen

Wände (wie Jordan Topogr, I 2,471 will; auch Stadtbeschreibung (Jordan Top. II 550). Lage
dieAngaben überdas angeblich ganz entsprechende unbekannt; Lancianis Vermutung, dass er bei

eonstantinische Denkmal in Theveste sind falsch). 60 SS. Apostoli unterhalb der Constantinsthermen ge-

Cber das Bauwerk vgl. Rossini Archi trionfali legen habe (Mon. dei Lineei I 474), ist schwach
62ff. Canina Edifizj tav. 253f. Reber Ruinen begründet. [Hülsen.]

Roms 343. Gregorovius Rom im M. A. III 521. Constantini thermae, in Rom auf dem Qui-

IV 653. VI 701. Lanciani Ruins and excavations rinal, genannt in der Not. reg. VI (Jordan Topogr.
of Anc. Rome (1897) 520. [Hülsen.] II 549) und bei Aurel. Vict. Caes. 40. Das Jahr

Constantini basilica in Rom, an der Sacra der Dedication ist nicht bekannt, doch wahr-

via. wo dieselbe zur Velia ansteigt, an Stelle der scheinlieh vor 315 (Jordan H 8. 10); durch ein

früheren vespasianischen Gewürxmagaxine {harren Erdbeben beschädigt, wurden sie im J. 443 von

Piuly-wtMow« iv 31
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dem Stadtpraefecten Petronius Perpenna Magnus
Quadratianus wiederhergestellt (CIL VI 1750)

und wahrseheinlich erst damals mit den Colossal-

statuen der Dioskuren als Rossebändiger ge-

schmOekt (Michaelis Röm. Mitt. 18!«, 273).

Cber ihre Schicksale im späten Altertum wissen

wir nichts; bedeutende Ruinen waren noch im
15. und 16. Jhdt. Übrig (Abbildungen u. a. bei

Duperac Vestigj Taf. 31. 32. Ant. van den Wyn-
gaarde herausgegeben von Lanciani Bull. com.

1895 Taf. VI—XIII), sie verschwanden zum Teil

im 17. Jhdt. bei Erbauung des Palazzo Rospi-

gliosi, zum Teil im 18. bei Errichtung der Scu-

derie pontifieie. Doch kann man sich mit Hülfe

der alten Pläne (namentlich Palladio Le terme

tav. XIV. Serlio Arehitettura 1. III p. 92) noch

eine annäherndeVorstellungvonderAnlage machen.

Ein Hauptgebäude mit den üblichen Raumen (Pi-

scina, Tepidarium, Caldarium u. s. w.), ziemlich

genau nordsüdlich orientiert, lag auf einem un-

regelmässigen Platze; der eine Haupteingang be-

fand sich im Norden (Piazza del Quirinale), der

andere am Westabhange des Hügels, wo eine gross-

artige Treppenanlage aus dem Marsfelde auf die

Höhe des Quirinais führte. Hier war auch ein

grosses älteres Gebäude, der Serapistempel des

Caracalla, in die Anlage mit einbezogen, dessen

Reste unter dem Namen torre Mesa oder Fronti-

spizio di Nerone noch bis ins 17. Jhdt. erhalten

waren (Duperac Taf. 31 u. a., vgl. Lanciani
Ruins and Ezcavations of anc. Rome 431, der an

der falschen Benennung Templum Solis Aureliani

[vgl. dagegen Rh. Mus. XLIX 1894,892. Bull. com.

1895, 39—59] festhält). Unter den Kunstwerken,

welche aus den Ruinen der C.-Thermen zu Tage
gekommen sind, verdienen genannt zu werden

einige Wandgemälde, jetzt im Palazzo Rospigliosi

(Matz-Duhn Ant. Bildwerke in Rom 4111. Lan-
ciani Bull. com. 1895, 88) und die beiden Bronze-

statuen eines Athleten und eines Faustkimpfers,

jetzt im Museo dello Terme (Hclbig Führer II5

nr. 1113. 1114. Antike Denkmäler I Taf. 4. 5).

Vgl. über die Thermen N i b b y Roma antica H
7981. Canina Edif. IV tab. 220—222. Reber
Ruinen Roms 496—500. Hülsen Rh. Mus. XLIX
1894, 389—392. [Hülsen.]

Constantinopolis ist der am allgemeinsten

gebrauchte Name für die von Constantinus I.

(s. d. Nr. 2) neu gegründete Reichshauptstadt des

Ostens, deren Vorläuferin Byzantion o. Bd. ni
S. 1 1 16—1150 nach Lage und Geschichte ausführ-

lich behandelt worden ist (Plan s. u. zu 8. 1011 f.).

Gründung. Bald nach der Niederlage des

Licinius (324 n. Chr.), durch welche Constantin

Alleinherrscher des römischen Reiches geworden
war (b. unten S. 1020), brachte der Kaiser den
vielleicht schon früher gehegten Entschluss,

eine neue Reichshauptstadt zu begründen, zur

Ausführung. In der zweiten Hälfte des J. 326
(oder 328) — über das Datum (26. September,

4., 26. November) schwanken die Angaben —
wurde der Grundstein zur westlichen Ringmauer
gelegt, womit die Ausdehnung der auf den drei

anderen Seiten vom Meere bespülten Stadt ge
geben war; am 11. Mai 330 wurde die neue Stadt
feierlich eingeweiht und dieser Tag als der jähr-

lich zu feiernde Geburtstag (id iyxairia) festge-

setzt, Hesych. Mil. or. Const. 42 (FHG IV 154).

Kodin. 17 Bonn. Kedren. I 497 Bonn. Zon. XIII

8. Malal. 822 Bonn. Chron. Pasch. I 527H. Bonn.

Banduri Imp. Orient. I p. 3 S. 2f. Gibbon
Hist of the Decline etc. ch. XVII. J. Burck-
h a r d t Die Zeit Constantins d. Gr. 1 418ff. H.

Schiller Gesch. d. römisch. Kaiserzeit n 22311.

G. F. Hertzberg Gesch. d. röm. Kaiserreich.

677B. Die übrigen Quellennachweise über die

Gründung s. bei Schiller a. a. 0. Auszüge der

10 Quellen in Übersetzung bei F. W.Unger Quellen

d. byzant. Kunstgesch. 621!.

Name. Der alte thrakisehe, schon vor der

griechischen Besiedelung an der Örtlichkeit haf-

tende Name Byzantion. dessen ihrer Bedeutung
nach allerdings unaufgeklärte Herkunft o. Bd. III

S. 1127 besprochen wurde, war durch die amt-

liche Neubenennung der Stadt so wenig voll-

ständigverdrängt worden, dass derselbe im neueren

Sprachgebrauch geradezu zum Träger einer grossen

20 Kulturepoche und des oströmischen Reichsge-

dankens geworden ist. Manche byzantinische

Schriftsteller bedienen sich des Namens Bt-fdr-

uov neben Kwvorarxivovaolii oder auch des erste-

ren ausschliesslich, immer aber bleibt BvCrfvrtoi

(neben Tajfuüoi) die gebräuchliche Benennung für

die Einwohner der Stadt; man vgl. z. B. die In-

dices von C. de Boor zu Beinen Ausgaben des

Theophanes, Nikephoros und Theophylaktos u. a.

Wie schon die amtliche Bezeichnung Antonia
30 (Antoninia), welche die Stadt nach der Wiederher-

stellung durch Severus unter diesem und seinem

Sohne Caracalla geführt hatte (s. o. Bd. III S. 1140

und K. Müller zu Hes. Mil. 38, FHG IV 153).

nur eine vorübergehende und kaum je volkstüm-

lich war. so hat auch die amtliche Taufe der

neuen Stadt als Neu- Rom (Nora Roma , Nta
Taifiri) nicht durchzudringen vermocht; die Be-

lege für diese und ähnliche Benennungen (StvtJga

Pcö/zij, Bvtavuae Tw/tr/, i) iqm Pc u. 8. w.)

40 s. bei Pape-Benseler Wörterb. d. gr. Eigennam.
1319 a. E., dazu Sokr. I 16. Theoph. 28. 69 de

Boor. Paul. Diac. hist. Lang. VI 47. Hist. Mise.

XI 14 (teounda Roma). Ducange Const. Christ.

34R. J. Strzygowski Analecta Graeciensia

(Graz 1898) 194f. Immerhin war dieselbe nicht be-

deutungslos fürdieUberlieferungdesRömertums in

C., das dort noch Jahrhunderte lang im amtlichen

Sprachgebrauch und allen Formen des öffentlichen

Lebens über dem griechischenVolkstum stand (s. u.

50 S.1001) und sich in derBezeichnung (,rho-

mäisch') für das neuere Griechentum (imGegensatz
zum hellenischen Altertum) bis zur Gegenwart er-

halten hat. Neben der amtlichen Bezeichnung be-

stand, ähnlich wie im alten Rom, noch ein priester-

licher Geheimname (Uro/ia Upauxor), nämlich ’Ar-

Oovoa, analog dem römischen Flora, und mit Bezug
auf die Göttin Tc/ij, welcher Constantin die Stadt

schon im J. 328 weihte, s. Bd. I S. 2393 Art.

Anthusa. Burckhardt a. a. 0. 414. Strzy-

60 gowski Die Tyche von Constantinopel, a. a. 0. 141

—158. Die für den praktischen Gebrauch der

ganzen Folgezeit allein massgebende und wohl von
Anfang an auch amtlich zugelassene Benennung
blieb jedochKoovovaevivotoroLc.aueh Katvaxarrlvov

ji <ila geschrieben und zuweilen durch das kürzere

i) KtaroTanlrm ersetzt; sie findet sich allgemein

bei den Geschichtschreibern von Priskos und Zo-

simos angefangen, soweit nicht noch der alte
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Name BvZdrtiov (g. o.) io seinem Rechte bleibt, Constantinopolis 1 6 fahrt aus dem türkischen

ebenso in den kirchlichen Verzeichnissen, wo der Dichter Jahjabeg, der die Schönheiten von C. be-

öpöeoc Kiovoxavtnovniltax den Mittelpunkt der sang, die Verse an: Constantinije ist der Name
griechischen Hierarchie bildet, im Gegensatz zur dieser Stadt, die sich das Haus Otman zum Sit*

alten öxioxotij BvCarxlov, Uber welche vgl. Nil. gew&hlet hat.' Daneben findet sich auch üdsldni

Dox. 174 nnd Ne her im Freiburg. Kirchenlex.1 (ig. eldsitäne), das nach freundlicher Mitteilung

III 992ff.; sonst wird dort, z. B. bei Nil. Dox., von E. Glaser wahrscheinlich durch Verstumme-

Byzantion nur in geographischem Sinne genannt. lung des Wortes unter volkselymologischer Anleh-

Verhältnismisaig selten findet sich dagegen das nung an persisch tetän (Land) entstanden ist, und

Ethnikon Kwraiavuvofi jao/a'Tr/i (so einmal bei 10 das türkische Istambul (Islambul), s. u. Dagegen

Tbeopb. 898 de Boor); dasselbe dient nur xur Be- hat sich der auf C. übertragene Name Roms in der

Zeichnung einer einzelnen, aus C. stammenden Form Rüm als LinderbegriÄ zunächst für das

Person, niemals fürdieBevölkerungalssolehe. Letz- byzantinische Reich, weiterhin ttlr die Gesamtheit

tere wird vielmehr immer Bv(Aruoi oder Ttoualoi der christlichen Länder und den Westen überhaupt,

genannt, oder derBegrifl anderweitig umschrieben. später für das Sultanat von Ikonion und deshalb

Volkstümlich und jedenfalls sehr alt. aber auch auch für Kleinasien, seit dem Einbrüche der Tür-

bei Schriftstellern häufig, ist die einfache Be- ken in Europa aber vorwiegend für die alten

Zeichnung der Stadt als i) nAXie, welche noch Landschaften Thrakien und Makedonien als Rumili

heute im ganzen Gebiet griechischer Zunge in (Land von Rum, ngr. Pw/uXla) im Gegensatz zu

der Umgangssprache vorherrscht, so auch im 20 Anadoli (westliches Kleinasien) erhalten; daher

G
riechischen Königreich, wo damit nicht etwa auch die Scheidung von Orten am Bosporos als

then, sondern C. gemeint ist. floXtr rnim «ul- Rumili Hissar und Anadoli Hissar, Rumili Ka-
lom aliant urbem roemt Qraeci, solam rero wagh und Anadoli Kawagh u. s. w. VgL E g 1 i

Constantinopolim per eseellentiam ; sed alias Nom. geogr. 797. A. Müller Der Islam II 347, 3.

omnes urbes voran i castra' sagt Romanos Nike- C. v. Sax Osten. Monatsschr. 1897, 128f. Beson-

phoros (17. Jhdt.) in seiner unedierten griechi- derer Besprechung bedarf der von den Türken
sehen Vulgärgrammatik (Journ. asiat. IX 458; seit Jahrhunderten gebrauchte und durch sie auch
vgl. u.). Litterarisch lässt sich dieser Gebrauch zu anderen Völkern übergegangene Name Stam-
bis auf den Kirchenhistoriker Sokrates (Migne gr. hui (Islambul, Istanbol), welcher jetzt von den

67, 678) zurückverfolgen, s. Sophokles Greek 30 Franken gewöhnlich in dem Sinne gebraucht wird.

Lex. s. hAXk. Schmückende Beiwörter wie ßaodlt, dass er die alte kaiserliche, heute wesentlich

ßaatXtvovaa noXif u. a. sind in der byzantinischen türkische Stadt zwischen Marmarameer und Gol-

Litteratur nicht selten; man vgl. besonders tfro- denem Horn im Gegensätze zu den Vorstädten
tpiXaxTo: ual ßaadk noXte Theoph. 884f. de Boor, Pera, Galata und Skutari bezeichnet, während man
i) stQ<atrj xal ßaotXl; r<Sv nAXtaiv xoXtt Nikeph. unter C. die ganze Stadt mit allen ihren Teilen

Patr. 142 de Boor, )j ßaaiXk uryaXonoXu; ebd. versteht; dagegen pflegen die Türken die ihnen

200, rö ßaaiXttot Sore ebd. 6, ßaaiXk t<ö* aoXtcor allein geläufige Benennung in beiderlei Sinn zu

Theophyl. Sim. VIII 11, 2 de Boor u.s. w. gebrauchen, sei es für die Stadt im ganzen oder

Die einheimische Benennung wurde auch mass- für die Altstadt, sofern die örtliche Richtung auf

gebend für Sprache und Schrifttum der lateini- 40 letztere von einer der Vorstädte aus betont wird,

sehen Völker, durch welche der Name C. in alle Bekanntlich wurde der Name Stambul früher all-

modernen Cultursprachen übergegangen ist, meist gemein von elf ißv xoXtv abgeleitet; diese Er-

nur mit leichter Anpassung der Endung, zuweilen klärung findet sieh zuerst in der obenerwähnten
in Verkürzung, wie Cospoli im italienisch-levan- Vulgärgrammatik des Nikephoros Romanos (Paria

tinischen Sprachgebrauch, s. Egli Nom. geogr. Bibi. Nat., Man. gr. 2604), über welche vgl. E. Jac-
504. Lediglich geschichtliche Bedeutung hat die quet Journ. asiat. IX (1832) 458 und Psiehari
Bezeichnung Miklagard (Mikligordr), welche im Rev. crit. 1884, 450, 2. Von diesem hat sie

Mittelalter bei den Nordgermanen für C. gebräuch- Ducange übernommen und in seinem Glossar,

lieh war, denen dieselbe durch die Waräger (Bd- med. et inf. Graec. (1687) unter xAXtt mitge-
oayyt:) auf dem Austrvegr (Ostweg) über Russ- 50 teilt, welches die Quelle für alle Neueren gewor-

land zukam, s. Th. Schiemann Russland u. s. w. den ist. Einen energischen Angriff auf diese Ab-
I 43f. G. F. Hertzberg Geseh. d. Byz. 221f. leitung, die schon Dethier Der Bosphor (’ 1876) 1

Allgemein wird dagegen auch heute noch bei den wegen dervermeintlich dorisierendenWandlungvon
slavischen Völkern der Name Zarigrad (Kaiser- ri)v in tan anzweifelte, hat meines Wissens zuerst

Stadt) gebraucht, ausserdem sollen sich noch die

Formen Stanbol (im südslavischen Volkslied) und
Viiantije (bei Kirchenschriftstellern) finden, s.

F. S. Krause Globus 63, 35f. Besonders merk-
würdig ist dieGeschichte desNamens bei den orien-

talischen Völkern. Die Araber gebrauchten von
Haus aus die aus dem Griechischen zurecht ge-

machte Form Ko(n)stantinuh, welche bei antbi-

G. Rosen Allgem. Eneykl. II 38, 336, 1 (1885)
unternommen und eine Verkürzung aus Kostan-
dipol zu Grunde gelegt, ohne jedoch die geschicht-

liche Entwicklung des Sprachgebrauchs zu prüfen,

und J. J. Egli Nom. geogr. (> 1893) 874, so-

wie Gro6venor I 98, 1 sind ihm in dieser An-
nahme gefolgt, ebenso Krause a.a.O., der darin

ebenfalls eine durch die südslavischen Idiome ver-

sehen Geschichtschreibern, sowie besonders im älte-

ren arabisch-persisch-türkischen Sprachgebrauch
und noch auf türkischen Münzen, sowie, wenngleich
seltener, in der heutigen arabischen Umgangs-
sprache, erscheint; vgl. Grosvenor I 49. Hes-
seling Rev. öt. gr. 1890, 190f. J. v. Hammer

mittelte Abkürzung des Namens Constantinopolis

sieht. Dagegen haben nun E. G. Bourne Amer.
Journ. Philol. 1887, 78ff. und D. Hesseling
Rev. öl. gr. 1890, 189ff. mit gewichtigen Gründen
die herkömmliche Erklärung zu stützen gesucht,

indem ersterer, nach Jacquet a.a.O. 4590. und
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H. Yule Cathay II 402f. Anm.3, eine Reihe von

Belegen aus älteren Schriftstellern beibringt; so

finden sich die Formen Bölin und Stanbblin bei

Masudi (10. Jhdt.), welcher ausdrücklich sagt, dass

dieselben zu seiner Zeit bei den Griechen den

Namen C. verdrängt hatten (J a c q u e t 460),

Esthambül bei Ibn Batuta (14. Jhdt.), Eidam-
pol in der armenischen Geographie des Vartan

(14. Jhdt.), Escomboli in Clavijos Reise (1403);

besonders wichtig ist das Zeugnis von Joh. Schiit-

berger (1426; Ausg. von Langmantel 45) ,C.

hayssen die Chriehen Utamboli und die Thüreken

hay&sen das Stambol.' J a c q u e t hielt auch das

in chinesischen Berichten des 7. und 8. Jhdts.

auftretende Folin und Fulin für unser noluv,

worin ihm u. a. auch F. v. Richthofen (China

I 535, 2; vgl. 529. 535) beigestimmt hat; doch

wird diese Gleichung neuerdings von F. H i r t h

China and the Roman Orient (1885) 28S!f. leb-

haft bestritten, welcher aU älteste Aussprache

des chinesischen Namens die Form Butlim nach-

weist und denselben in Vorderasien localisiert.

Zu obigen Zeugnissen aus der Zeit vor der türki-

schen Eroberung kommt nun die Analogie von

Namen wie Isnik (Nikaia), lt(nik)mid (Nikome-

deia), htendil (Tenos), Setines (Athen), Samsun
(Amisos), Slalimene (Lemnos), Stoneo (eigentlich

istanköj, Kos), Satalia (Adalia) u. a.; dazu auch die

Bemerkung von A. Sartori (gegen Krauss a. a.

0.) Globup 63, 116. Bezüglich der Schwierig-

keit, welche in der Umwandlung des t^e (gespr.

fin) in stan und in dem Gebrauch des Accusativ

liegt, weisen Hesseling a. a. 0. 193B., sowie Gust.

Meyer Türk. Stud. I (S.-Ber. Akad. Wien 1893) 14

auf die Gesetze der türkischen Voealharmonie und
besonders auf den neugriechischen Ersatz desDativs

durch den Accusativ hin, so dass ’c rrjr niltv

den zahlreichen Locativformen wie Bergen, Am-
bach, Termonde u. s.w. anzureihen ist. Hiedurch
wird man auch der seit Ducange verbreiteten ein- ‘

fähigen Erklärung, als ob die Türken sich erBt

bei den .zur Stadt' gehenden Landleuten nach

dem Namen derselben erkundigt hätten (1), über-

hoben, und die Ableitung in den Bereich der

Wahrscheinlichkeit gerückt, durch die geschicht-

lichen Zeugnisse und die verwandten Bildungen

aber zur Gewissheit erhoben. Immerhin mag der

Anklang an den oft gehörten Namen C. bei der

Bildung von Stambul mitgewirkt haben. Dass

die daneben schon frühzeitig vorkommende Form !

Itlambul lediglich einer bewussten Anpassung an

Sprache und Gedankenkreis der Muselmanen ent-

spricht. ist schon bei d’Herbelot Biblioth.

Orient I 8. Costhanthinah (1777) richtig hervorge-

hoben worden, ebenso bei Jacquet 458,2. Egli
a. a. 0. H e s seli ng a. a. 0. 189f. G. Meyer
a. a. 0. Vgl. zur ganzen Frage noch K r u m-
bacher Byz. Ztschr. II 305. IV 613f.; Byz. Litt.1

412. Mikloaich Denkschr. Ak. Wien, Phil. Kl.

XXXIV 318. Als weitere, mehr den Charakter <

von Beinamen tragende Bezeichnungen werden

noch angeführt arabisch el Farrurh (von tarak

trennen, scheiden, nämlich die Erde), Ummu-
dunia (Mutter der Welt) und Der el Saadet

(Pforte der Glückseligkeit); letztere habe ich be-

sonders als Druckort auf türkischen Büchern ge-

funden. Vgl. Grosvenor I 69. Hammer I 4.

Lage. Dieselbe ist bereits o. Bd. III S. 1116B.
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besprochen worden. Den dort angeführten Stellen

aus der antiken Litteratur ist hinzuzufügen Pro-

kop. aed. IV 8 und besonders die schwungvolle

Lobrede des Himer, or. VII (16), aus der neueren

G i 1 1 i u s Conat. top. praef. Derselbe (riebt auch
(I 7—18) eine genaue Beschreibung der (eben-

falls bereits a. a. 0. besprochenen) 7 Hügel und
zugehörigen .Thäler', wozu noch vgl. Ducange
I 8. Rosen a. a. 0. 337. Unger 109f. Gros-

Ivenor I 121. Plan bei Mordtmann Esq. top.

Besondere Namen führen der mittlere (oder 4.)

Hügel als Mtaokotpor (auch Mioowpakov), welcher

die Apostelkirche trug und jetzt von der domi-

nierenden Mehmedie-Moschee gekrönt wird(Kodin.

77 u. &.), sowie der durch das Lykosthal isolierte

7. Hügel, welcher, wohl im Gegensatz zu dem
einst besser bewachsenen Hügelzug nördlich des

Lykos, SriQdhxpoi genannt wurde und ein altes

Heiligtum des Apollon trug, Gillius IV 8. Für
) die Betrachtung des natürlichen Bodens der Stadt

wichtig ist die Angabe der Flargia, dass (Konstan-

tin d. Gr. die Felskuppen einebnen liess, um Raum
für freie Plätze und Bauten zu gewinnen, Kodin.

1 28f. Bonn. Anon. Bandur. bei Unger 206f. Im
übrigen vgl. man über den Boden der Stadt und
ihrer Umgebung Tchihatchef Le Bosphore.

v. Hochstetter Jahrb.d.geol. Reichsanstalt 1870,

372B. Bezüglich der in der Stadtlage von C. so be-

deutungsvollen Serailspitze (Bookoqm; Axga, s. 0 .

I Bd. III S. 741) ist zu bemerken, dass dieselbe im
Mittelalter Angvlut Sti. Demetrii oder Angulut
St. Oeorgii in Mangonit hiess, s. Mordtmann
Esquisse top. g 88; ebenso führte der Bosporos
lange Zeit den Namen St. Georgsann, s. o. Bd. III

S. 755. Über die physische Geographie dieser

Meerenge vgl. man jetzt A. Philippson Geogr.

Ztschr. IV 16B., wo im Gegensatz zu der oben
Bd. III S. 742 vertretenen Ansicht die Erosion

als Hauptursache ihrer Entstehung angenommen
i wird, ferner F. T o u 1 a in Beitr. z. Palaeont. u.

Geol. Österreich-Ungarns XII (1898) 1B. ‘22B.

Über das ,Goldene Hora' vgl. die Art. Chryso-
k e r a s und K e r a s.

Klima. Dasselbe ist ebenfalls in dem Art.

Byzantion Bd. III S.1118 besprochen worden. Die
ausführlichste Schilderung giebt Tchihatchef
Le Bosphore Cap. XIB. ,Das Observatorium von

C. giebt seit 1894 ein Bull. Mäh heraus; im Jahr-

gang 1894 sind einige Mittel für C. nach 25jähri-

gen Beobachtungen mitgeteilt' (Geogr. Jahrb. 1898,

371).

Ausdehnung. In der räumlichen Entwick-

lung von C. sind mindestens drei (mit der Gegen-
wart vier) Hauptepocben zu unterscheiden, deren

zweite und dritte durch (Konstantin d. Gr. und
Theodosios II. eingeleitet werden. Die antike

Stadt umfasste, wie aus der Skizze oben Bd. III

S. 1 1 21 f. ersichtlich, im wesentlichen nur die

Ostspitze der Halbinsel mit dem ersten Hügel
und dem westlich anschliessenden Tbale, in wel-

chem jetzt die Trambahn zum Bahnhof hinunter-

zieht; auch durch Septimius Severus (s. o. Bd. III

S. 1120 und 1140) scheint die Mauerlinie nur

wenig nach Westen vorgeschoben worden zu sein.

Einen andern Versuch, die Ausdehnung des alten

Byzantion festzustellen, hat A. van Millingen
auf dem historischen Plan zu Murrays Handbook
(1893) gemacht; er führt die Mauer vom Hafen
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westlich über den Bazar b>6 zur Bajezit-Moschee truppen als Lagerraum diente; nach einer Sinle,

und im Süden über Hippodrom und Achmed- welche Constantin d. Gr. auf diesem Platz ausser-

Moschee an die Ostküste der Halbinsel bei der halb der Mauer unweit der alten porta aurea

jetzigen Militärschule; vgl. Text S. 22. Die errichtete, und welche deshalb als ff<u xltor be-

iiedeutendste Erweiterung erfuhr nun die Stadt zeichnet wurde, erhielt diese Lagerstadt später

durch Constantin, der die Mauern um 15 Sta- den Namen Exokionion, an den noch die neuere,

dien (ca. 2,8 km) nach der Landseite hin vor- aus der (von Sophokles Greek Lex. u. d. W.
schob, so dass der Hauptplatz der neuen Stadt, für richtiger erklärten) Nebenform 'EZaxuivtar ent-

das Forum Cowitantini, an der Stelle des alten standene Bezeichnung Eximarmara (türk, alti

Stadtthors lag (Zosim. 11-80, 4; vgl. Kodin. 75 10 mermer, d. i. 6 Marmore) erinnert, s. Mordt-
Bonn.), die neuen Mauern aber bis zu den .troadi- mann Esq. top. § 1. 114. 127. 130. 134. U n g e r

sehen Hallen' (TnrncAttaiovt i/ißolovt) in der 1860. Meyers Türkei 281. Die Säule hat noch
12. Region reichten (Hes. Mil. 89 und Kodin. ßoundelmonte auf seinem Plane (s. unter Pläne)

FHG IV 153f.; vgl. die Stellen bei Ducange I verzeichnet und Gillius Const. top. IV 1 be-

9. U n g e r 205ff.). Sie zogen westlich der einst richtet, dass sie noch kurz vor seiner Zeit zu sehen

die Stelle der Moschee Mohammed II. (Mehmedie) war (Mordtmann § 15 und S. 73). Durch die

einnehmenden Apostelkirche vorbei, s. M o r d t- theodosianische Mauer war das Exokionion zur

mann Esqu. top. § 127. Doch lässt sich der Stadt gezogen und der letzteren nach Westen eine

Verlauf im einzelnen, bei dem fast vülligen Mangel schwer überschreitbare Grenze der Ausdehnung
von Überresten, nur ungefähr feststellen. Jeden- 20 gegeben worden. In der That ist der jedem feind-

falls umschloss sie den 3. und 4. Hügel, sowie liehen Angriff bloesgestellte Raum vor den Mauern
die Ostspitze des 7. Hügels (Xerolophos o. Bd. III in seiner grössten Erstreckung bis heute unbe-

S. 1117), s. die Darlegung bei Mordtmann § 15f. siedelt geblieben, nur am Goldenen Horn, wo
und den zugehörigen Plan, nach welchem auch schon vor Constantin die Gegend der Blachernen

die mutmasuichcMauer Constantinsauf der hier bei- bewohnt gewesen war (vgl. u. S. 974L), lockte die

gegebenen Skizze eingetragen ist. Ihre im wesent- Wasserverbindung zur Anlage neuer Stadtteile,

liehen endgültige Ausdehnung, soweit die Halb- welche sich immer weiter nach Norden vorschoben,

insei zwischen Goldenem Horn und Marmarameer auch nachdem das Blachern enviertel durch die

in Betracht kam, erhielt die Stadt erst unter Mauer des Herakleios zur befestigten Stadt ge-

Theodosius II. durch den Praefecten Anthemios 30 zogen war. Hierher gehört das .Jägerviertel' (rö

(s. Bd. I S. 2365) im J. 413 (sog. theodosianische fUgoe tov Kvrtfyov), welches sich beim gleich-

Mauer, u. S. 975). Nur ein kleines, aber wichtiges namigen Thore (auch tüv Kvygy&v) am Hafen
Viertel, das der Blachernen (s. d. Bd. III S. 5540.), hin erstreckte (Plan 3 D) und offenbar nach ehe-

wurde erst später unter Herakleios mit einbe- maligen Jagdgründen benannt war, im Gegensätze
zogen (625 n. Chr.). Den Umfang der Stadt, wie zu dem für Tierkämpfe dienenden Theater Kvvrj-

er seitdem fcststand, giebt Laon. Chalkond. 388 yim in der Stadt des Sept. Severus, worüber vgl

Bekk. auf 111 Stadien (ca. 20Vz km), Phrantz. Bd. III S. 1126. 1140; s. Mordtmann Esq. g 17.

III 8 zu 18 Meilen (26Vi km.?) an. Thatsäch- 65. Weiter ausserhalb am Goldenen Horn, mit dem
lieh beträgt derselbe nach v. M o 1 1 k e Briefe genannten Hafenquartier durch das ,Holzthor'

84 auf der Landseite 8600 Schritt, längs des 40 [Xyloporta) verbunden, lag die Vorstadt K o s m i-

Meeres und des Hafens 17 500 Schritt, im ganzen d ion, benannt nach einer prächtigen Kirche (nebst

Teichlieh 2‘/z geographische Meilen; nach meiner Kloster und Befestigung) der hl. Kosmas und Da-
annähernden Messung innerhalb der noch vor- mianos (

'Ä
. ‘Aragyigaiv), Nikeph. Bryenn. III 12.

handenen Mauern 18—19 km, wovon 6—7 km Ephr. 6798. 10169. Andere Stellen bei J. P.

auf die Landseite entfallen. Über letztere vgl. Richter 1500. Mordtmann Esq. g 60f. 64.

auch u. S. 975f. Die Länge der constantinischen Die Kirche war von dem unter Theodosios Q.
Stadt giebt die Beschreibung der urbs Constan- (408—450) hingeriehteten Senator Paulinus erbaut

tinopolitana (s. unter Quellen (zu 14075' (4,22 km), und durch Iustinian I. verschönert worden (Kodin.

die Breite zu 6150’ (1,84 km) an. Letztere be- 111. Prokop, aed. I 6, wonach die Kirche am
trägt in dem schmäleren östlichen Teile der jetzigen 50 Abhang zum Goldenen Home lag); später Bahm
Stadt nur l'/i—2 km, um an der Westmauer auf dort Boömund von Tarent seinen Sitz, weshalb
ca.Skm zu steigen, die grössteLänge vom Kanonen- die Gegend in der Kreuzfahrerzeit auch mit Ca-

thor (in der Mitte der Westmaucr) bis zum Ost- stcllum Boemundi (Wilhelm von Tyrus, Ville-

rand des Serailhügels reichlich 5 km. hardouin) bezeichnet wird, Unger 244f. Gros-
über diesen von Mauern umschlossenen Raum venor I 81 f. Spruner Handatl. 84. Im J. 1406

hinaus wuchs die Stadt schon frühzeitig durch fand bei Kosmidion eine Schlacht zwischen den
die Entwicklung von Vorstädten (ngodaxeia), die Söhnen Bajezits I. statt, Hertzberg Gcsch. d.

sich teils unmittelbar anschlossen, teils jenseits Byz. 535. Die byzantinische Vorstaat ging seit

des Goldenen Homes und selbst am asiatischen 1453 in das türkische Ejub über, benannt nach
Ufer des Bosporos entstanden und in neuerer Zeit 60 dem Fahnenträger des Propheten, der bei der
so sehr das städtische Leben an sich zogen, dass ersten Belagerung von C. durch die Araber im
derSehwerpunkt desselben jetzt schon mehr ausser- J. 672 hier gefallen sein soll; die (angebliche)
halb als innerhalb des alten C. liegt. Im ge- Wiederauffindung seines Grabes während der Be-
ringsten Masse war dies der Fall au! der Land- lagerung im J. 1463 feuerte den bereits gesunkenen
Seite von C., wo sich vor der Stadterweiterung Mut der Türken zu neuem Fanatismus an und
durch Theodosius II. ausserhalb der constantini- veranlasste die Erbauung der prächtigen, noch
sehen Mauer der anfänglich nur i<!>ga genannte heute von keinem Christen betretenen EjubMosehee
Platz ausdehnte, welcher den gothisehen Hülfs- durch Mohammed II., welche jetzt den Mittel-
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punkt der fast nur von Abkömmlingen des Pro-

pheten bevölkerten VorBtadt bildet, s.v. Hammer
C. II 21«. Grosvenor I 82«. Meyer 3I5f.

Als Vorstädte im weiteren Sinne auf der Land-

seite von C. wären noch die an der Propontis ge-

legenen Orte Rhegion (s. d. u. vgl. Un ger 113)

und Hebdomon zu nennen. Letzterer Name, der

im Gegensatz zu dem gleichnamigen Quartier der

gothischen Hülfstruppen im Exokionion (u. S. 974)

von der Lag»1 beim 7. Meilenstein hergenommen
ist (daher in lateinischen Quellen Seplimum, z. B.

Hist. Mise. XXI 15), ist von G i 1 1 i u s Top IV 4

und Ducange Const. Christ. II 172«. auf den

Palast Tekfur Serai, worüber vgl. u. S. 991. an

der Innenseite der Stadtmauer bezogen worden,

und diese Benennung ist bis heute populär ge-

blieben, obwohl die Prüfung der Quellen kaum
einen Zweifel darüber lässt, dass das Hebdomon
ausserhalb der Stadt, bei dem Dorfe Makrvköi
gesucht werden muss, s. Unger I18f. Mordt-
mann § 51. A. van Millingen 'EXXrjr. <piXoX.

XvXlayos. TIoqöqx. roi x'—xp vom, (1892) 33«.

Den Hafen des Hebdomon erwähnt u. a. Theoph.

228 deBoor, s. u, S.983. Das Blachfeld zwischen der

Mauer und demHebdomon wurde alsjKQinof, Cam-
pus (entsprechend dem römischen Marsfelde) be-

zeichnet und bildete einen Teil desHexamilion ('£fo-

fiiXtov) ooer desRaumes ausserhalb der Stadtmauer,

welcher eich bis zum 6. Meilenstein von Meer iu

Meer erstreckte, s. Unger 188«.

Frühzeitig wurde die Gegenküste des Goldenen

Hornes besiedelt, wo sich zwischen diesem und
dem Bosporus das Land mit Btumpfer Spitze gegen

die Halbinsel von Byzantion vorschiebt. Dort stand

nach Hes. Mü. 4, 16 (FHG IV 149) in der nach

Feigenbäumen Sykai benannten Gegend ein altes

Heiligtum des Amphiaraos (vgl. Bd. HI S. 746 nr. 34),

und Strab. VII 319 erwähnt hier einen Hafen
feto rfj Evxfj, während Steph. Byz. Evxai bereits

als Stadt kennt. Uber die Schreibung des Namens
vgl. Steph. Byz. (gegen Strab.) und Dion. Byz.

33 Wesch., wo jedoch Wieseler Gött. gel. Anz.

1876, 348f. nach Gillius Evxcoirjc gegen das von

Wescher in Übereinstimmung mit den Schol.

edierte Evxlitf (s. Wescher« Ausg. S. 15. 38
Schol. 41 juqI Evxldojv to>v vöv Evxö>v. S. 49.

57) herstellen will; vgl. Bd. III S. 746 nr. 33.

Aus Nikeph. Kall. Xanthop. VIII 6 (bei Migne
Gr. 146, 29) erfahren wir, dass Bischof Perti-

nax h loncp cp Evxai xXgotf fjv eine Kirche

der hl. Eirene erbaute, um welche sieh durch

Zuzug von Christen ein Ort städtischen Charak-

ters entwickelte, den schon Constantin zu einem
besonderen Quartier erhob (s. u. S. 974) und mit

Mauern umgab. Doch erhielt sie Stadtrecht erst

im J. 528 durch Iustinian, der die Mauern und
das dortige Theater erneuerte und den Ort lov-

anvuiva

i

oder lovoxtviavovnoXxs nannte, Chron.

Pasch. I 618 Bonn. Inst. Nov. 5. Cod. I 2,

18. lulian. Antecess. 53. Daher ist auch bei

Steph. Byz. der Zusatz A xaö' f/pdi ’lovouytaval

xßooayoßtvxhiaa gegen Mcineke als echt fest-

zuhalten. Theoph. chron. 132. 228. 352 de Boor
spricht von dem Orte als .vtßav (ivtixißav) ir

Svxale, woraus sich die spätere Benennung Pera
erklärt (s. u.); ebd. 228 über Kirche und Fest

der hl. Eirene. Nach ebd. 132. 140. 352 befand

sich in Sykai auch die Richtstätte; dasselbe be-
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stätigen Zosim. IV 52, 4, der Sykai als xßo&oruor
bezeichnet, Eustath. Epiph. 6 (FHG IV 141) h> tait

xaXovpivaic Evxaif drxtxXßav xrjf Katvotarxivov.

Sonst vgl. noch Sokr. n 38, 19. Sozom. IV 20. Gil-

iins Const. top. IV 101. und Bosp. I 5 (Geogr. gr.

min. II 32). Unger 1191. 211. J. P. Richter Byz.

Kunstgesch. 9f. Grosvenor I 94. Unter dem
neueren Namen G a 1 a t a erscheint dieseVorstadt

zuerst im J. 717 bei Theoph. chron. 396. 434 de

Boor als xaoxiXXior nS* Lalaxov, wo der Hafen

durch eine Kette abgesperrt war, ebenso bei Ni-

keph. Const. 68 de Boor als rtöv VaXäxav Xtyö-

fuvor ippoißiov (zum J. 764); die Bedeutung des

Namens scheint im Mittelalter schon vergessen

gewesen zu sein, da Kodin. 119 Bonn, denselben

auf einen unbekannten .Galatas' zurückführt. Doch
dürfte derselbe, wie schon Gillius vermutete,

mit der Wanderung der Galater nach Kleinasien

Zusammenhängen und sonach antiken Ursprungs

sein. Eine grössere Bedeutung gewann Galata,

als Michael VIII. Palaiologos im J. 1261 vö xarö

xt}v ntßalav tot faXarcn, xpßovßiov eroberte

(Nikeph. Greg. IV 1, 4) und nach der Wieder-

herstellung des griechischen Kaisertums in C. den
Platz den Genuesen überliess; vgl. Nikeph. Greg.

VIII 1, 2 Aaxtvcüv xän h to!f FaXatov XT]V otxrj-

an xexxriiUrxor und besonders IV 5, 4 über die

Ansiedlung der Genuesen irxmigar xtßi xör

xoi PaXaxov toxor. Vorher (IV 2, 5) ist von dem
apuxßorarer xov faXäxov xoXixx’im die Rede, über

dessen Befestigung vgl. ebd. XV 2, 4 tö toii /’a-

Xdxov xpooi'ßtov. XVIII 1, 2 i) voü xlßav Va-

Xartxov xpßovßlov xaxciaxßcxpr/. Über dieGeschichte

der Genuesen in Galata vgl. Index zu Nikeph.

Greg. II Schopen unter Qalataei Oenuemea.
Kürzer berichtet über diese Dinge Georg. Pachvm.
Mich. Pal. II 20 (v<j! faXarQ). 35 rtmovtxas —
xaxarxixßi) tiJe xtßalat xaßä pövov toi /aiaid

qyßoißtor AaxpaXii iSoxlpaCt xatotxl(tn. Vgl.

Unger 120«., und über die weitere Entwicklung
von Galata, das nach Schleifung des alten Forts

(s. o.) seit dem J. 1303 mit Mauern, Gräben und
Glacis umgeben wurde und sich zu einer be-

deutenden Stadt unter einem mit weitgehender

Machtvollkommenheit ausgestatteten Podestä ent-

wickelte, Gibbon Roman Empire ch. 63. Hertz-
herg a. a. 0. 428. 448f. 454. 481. 583. 590f.

Heyd Gesch. d. Lcvantehatdels, a. Reg. u. ,Pera‘.

Paspates BvC. MiX. 127«. v. Hammer Const. II

75«.; Gesch. d. osman. Reiches’ I 123. 130. 422.

428. Grosvenor I 93«. Die Mauern von Galata,

dio auf allen älterenAnsichten vonC. zu sehen sind,

sehr gut z. B. bei Grosvenor I 94 (aus dem
J. 1635), bestanden bis zum J. 1857; jetzt sind nur

noch spärliche Reste zwischen den Häusern ver-

steckt erhalten (s. den Plan). Das bedeutendste

alte Bauwerk von Galata ist jetzt der durch seine

rachtvolle Anssicht über C. allen Besuchern der

tadt wohlbekannte Turm von Galata, früher xiß-

yot xoi Xßioxoi oder rot) Exavpov genannt, nach

einem mächtigen lateinischen Kreuz, das denselben

bis zur türkischen Eroberung krönte. Hier, wo
die Mauern der Landseite von Galata zusammen-

stiessen, hatte schon Anaatasios I. (491—518) einen

festen Turm erbaut, der von den Genuesen 1348

und 1446, dann wieder durch Mahmud n. er-

neuert bezw. erhöht und nach wiederholten Feuers-

brünsten durch Selim III., Mohammed U. und
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Abdul Medschid wiederhergestellt wurde, Gros-
venor I 400(1. Meyers Türkei 2100. (Pano-

rama!). Die Höhe des Turmes ist nicht genau
bekannt; sie soll bis zur G&llerie ca. 50 m be-

tragen. Der Fusspunkt liegt nach meiner sorg-

fältigen barometrischen Messung 41 m über dem
Goldenen Horn (bei Meyer 210 falsch ,100 m‘).

Dass der Name G&lata jedoch nicht von Haus aus

auf den engbegrenzten Raum bis zum Christus-

turm beschränkt war und auch auf das heutige

Pera ausgedehnt wurde, zeigt u. a. die Bezeich-

nung Oahta Sera« für den kaiserlichen Palast,

den Sultan Bajezit II. errichtete und Suleiman I

für die Erziehung der Itschoglan (Pagen) be-

stimmte; seine Stelle nimmt jetzt das 1869 ge-

stiftete gleichnamige kaiserliche Lyceum an der

grossen Perastrasse ein; s. Grosvenor I 113f.

Hammer Const. II l‘27f.; Gesch. d. osm. R.s IV

509. Plan in Meyers Türkei* 208. Der oHen-

bar schon auf antiker Überlieferung fassende

Sprachgebrauch, aus dem sich die heutige Be-

nennung von Pera entwickelt hat, erhellt aus den

oben angeführten Stellen byzantinischer Schrift-

steller, zu welchen noch einige bei Unger 122f.

(rfj i<ji Htßalav) und unten Z. 670. zu vergleichen

sind. Lange Zeit fast nur von Gärten und Wein-

bergen eingenommen, ist Pera durch die Nieder-

lassung der europäischen Gesandtschaften, von

denen zuerst die französische (unter Franz I.) und
die venezianische (an Stelle der jetzigen öster-

reichischen Botschaft) dort ihre Residenz auf-

schlugen, der Mittelpunkt des europäischen Lebens

und damit jener Richtung in der Entwicklung
von C. geworden, in der sich, anschliessend an

die Handelsvorstadt Galata, der Geist abend-

ländischer Cultur mit seinen Vorzügen und Schat-

tenseiten gegenüber den byzantinisch-türkischen

Traditionen ausprägt. Vgl. Uber die Geschichte,

Besiedelung u. s. w. von Pera auch H e y d a. a.

0. (ebd. II 343 über den Titel des eontul Perae).

Zu erwähnen sind noch die griechische Benennung
Etaugodgi/uor, welche wohl mit dem Christus-

turm (s. o.) in Verbindung zu bringen ist, auf

den die grosse Perastrasse zuführt (doch 8. De
t h i e r 62f., der es im Sinne wie unser .Kreuz-

weg' fasst), und der türkische Name .Beyoglu'

(FUrstensohn), der auf Alezios (V.) von Trapezunt

zurückgeht, welcher nach seinerVerdrängung durch
seinen Oheim David (1458) hier seinen Wohnsitz
nahm. s. Grosvenor 103 (anders Hammer Const.

II 111). Fallmerayer Gesch. d. Kaisert. Tra-

pezen t 2610.

Das xpodartuir
, 5 11ixpibiou tbvopaorai, wel-

ches Io. Kinn. II 14 S. 75 Mein. (vgl. Anon.
Band. p. 57) erwähnt, ist ebenfalls jenseits des

Goldenen Hornes, an dessen oberen Ende, etwa
in der Gegend von Südlüdsche, zu suchen; vgl.

Unger 122. Weiter abwärts, gegen Galata zu,

in dem Thale von Kassim Pascha, Tag die quellen-

reiche Vorstadt Kggvl&tt, Dion. Byz. 29 Weseh. m.

Sehol.; vom 7. Jhdt. an erscheint dieselbe unter

dem Namen clt Ilgyde (Spigae), s. Mordtmann
g 710. und unten S. 980. Uber das xgoimnm
Aa<prri= AuiioKiönm, welches dem jetzigen Be-

schiktasch am Bosporos entspricht, vgl. o. Bd. IH
S. 747 nr. 46 und Kodin. lOOf. Bekk., sowie die

Stellen bei Nikeph. Chon. 595 Bonn. «} *«<« v<w

dctlovv xtora xegala. 717 xaragarut otr It
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Xa/Jtrjöüva .vpdf n)v dvrinog&^tov ixxotl t fl <<p

IIegatay rr)v xiixtoOtv utxpör u roD ötaloü xi<y

voc; über andere Örtlichkeiten am Goldenen Horn
s. d. Art. Kerns. Besondere Erwähnung verdient

noch hier die Benennung Zterfo (Enge), welche
zunächst den Bosporos überhaupt bezeichnete, s.

Bd. III S. 755 und die Stellen bei Tafel Symb.
crit. II 960. (Abh. bayer. Akad. III. Kl. V 3),

im besonderen aber zur näheren Bezeichnung des

10 Judenviertels diente, seitdem die Juden unter
Theodosios II. (408—450) aus der eigentlichen

Stadt vertrieben und an das .jenseitige' Ufer ver-

wiesen waren, wo sie sich auf der Ostseite von
Galata niederliessen ; in diesem Sinne spricht i. B.

Villehardouin 88 Wailly von der lucrie, welche
man l’Estanor (= Stenon) nennt, während Ben-
jamin von Tudela u. A. als Wohnsitz der Juden
einfach Pera angeben, b. Unger 124 und u. S. 1003.

Als ngodoxtior wird bei Sokr. VIII 26 (VII 16,

20 2) und Nikeph. Kall. Xanth. VIII 6 und sonst auch
Elaia (Elala) genannt (Richter 10), das Gros-
venor I 180 in dem alten Alanam (o. Bd. III

S. 746 nr. 39) und heutigen Bali-Bazar sucht.

Andere Vororte am Bosporos, welche anscheinend
immer zum weiteren Bereiche der Stadt gerechnet

wurden und auch jetzt mit derselben nur eine

Gemeinde bilden, s. Bd. III 7460. über die Vorge-

schichte von Skutari (Üskfldar), das in türkischer

Zeit zum dritten Hauptbestandteil von C. heran-

30 gewachsen ist, vgl. die Art. Kalchedon und
Chrysopolis Nr. 1, dann Hammer Const.

II 3110. Grosvenor I 2410. Meyers Türkei

3440. Sonst ist über die Vorstädte von C. im
allgemeinen noch zu vgl. Unger 112f. Hammer
Const. I 62. II 2—184. Dethier* 580. Pa-
spates 'EU. <ptloL Iviloyot XII.

Einteilung. Neben der Gliederung nach

sieben Hügeln (s. o. S. 968) war die Stadt analog

dem kaiserlichen Rom von Anfang an in vierzehn

40 Regionen (^synSvsf) geteilt, deren älteste Über-

sicht aus dem 5. Jhdt. stammt, s. u. S. 1005.

Gillius hat seine Beschreibung der Stadt nach

Hügeln und Regionen eingeteilt, und G. P a n-

ciroli eine (bei Gillius und Banduri) abge-

druekte Erläuterung zu der alten lateinischen

Übersicht gegeben; ferner hatDucange Const.

Christ. I 201. darüber gehandelt und B a n d u r i

eine Einzeichnung' der Regionen in den Plan von

C. versucht (s. die Tafeln zu S. 448 des III. Teiles).

50 Dieser Versuch war jedoch insofern verfehlt, als

er die theodosianische Stadt zu Grunde legte,

während für die schon von Constantin d. Gr. an-

geordnete Einteilung nur der Raum bis zur con-

stantinischen Mauer, ohne das Ezokionion, in Be-

tracht kommen kann; letzteres zerfiel vielmehr

in die sieben Quartiere der Cohorten gothischer

Hülfstruppen, von deren Bezeichnungen nach der

Nummer der Cohorten uns die Namen Deuteron,

Tritcm, Pempton, Hebdomon überliefert sind, s.

60 die Planskizze zu Dethier Const. und Mordt-
mann Esq. 2, wo man S. 2— 11 eine Aufzählung

der einzelnen Regionen mit näherer Bestimmung
der Lage findet (vgl. den zugehörigen Plan). Nur
zwei Regionen lagen von Anfang an ausserhalb

der constantinischen Mauer und bezeugen dadurch

die schon damals selbständige Bedeutung dieser

Quartiere, nämlich die regto XIII Syeena (s. 0 .

unter S. 971 f.) und die regio XIV Blocker-
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narum (s. Bd. III S. 554ff. u. o. S. 970), deren ab,

gesonderte Lage an die regio XIV träne Tiberim

in Rom erinnert. Vgl. über die Regionen auch

Unger lOlff. and eba. HOB. sowie J. P. Richter
XLIff. über die Teilung in drei Zonen, nach wel-

chen der sog. Anonymus des Banduri die Denk-

mäler von C. aufzahlt; durch diese drei Zonen

(flieg) wurde die Stadt der I-änge nach von der

theodosianisehen Mauer bis zur Serailspitze in

Streifen zerlegt, wie die zweite Tafel bei Ban-
duri a. a. 0. veranschaulicht. Selbstverständlich

diente diese Teilung dem Verfasser bezw. Re-

dactor der IldrQta lediglich zur übersichtlichen

Gruppierung der Denkmäler und hatte niemals

administrativen oder sonstigen Wert. Neuerdings

hat Grosvenor I 290B. wieder die Regionen und
ihre Denkmäler aufgezählt.

Befestigung. Die Lage und Erstreckung

der Mauern erhellt im allgemeinen aus den obigen

jedoch v. Moltke Briefe 34 nur 80—40 Fuse
Höhe und 5—8 Fuss obere Stärke angiebt, und
der bedeutend niedrigeren äusseren Mauer (xi i{a>

tcijjoc), welche von erstem durch einen Wall-

gang (luelßoloi

)

von 18 m. Breite getrennt war.

Vor der äuseren Mauer wurde in entsprechend

tieferer Lage ein zweiter Wallgang (jspovsfjaofia)

gezogen, der durch eine mannshohe, zinnenge-

krönte Brustwehr gegen den Graben geschützt

war. Letzterer konnte durch ein System von

SchleuBSen unter Wasser gesetzt werden und war
durch Quermauern (iunatpeioftam), deren man
jetzt noch 19 zählt, in Abschnitte geteilt; die

ursprüngliche Tiefe ist infolge des Schuttes nicht

mehr erkennbar und beträgt jetzt höchstens 10 m.,

meist viel weniger. Hölzerne Brücken, die im
Kriegsfall abgebrochen worden, führten an Stelle

der jetzigen Bteinernen über den Graben zu den

Thoren. An der Aussenseite des Grabens war
Angaben über die Ausdehnung der Stadt. Man 20 die äussere Böschung (Contrescarpe) nochmals

vgl. über die Stadtmauer des alten Byzantion, durch eine niedrige Mauer geschützt. Siehe

deren Türme und Thore Bd. III S. 1 1 2UB., über das Profil der theodosianischen Landmauer bei

jene des Septimius Severus ebd. S. 1125, dazu Dethier a. a. 0. Taf. III; hienaeh auch

die Quellenauszüge bei U n ger 208B. 21 4f. und bei Grosvenor 585. Meyer 298—300; vgl.

oben S. 968 die von meinem Versuch abweichende Mordtmann g 17f. Eine wichtige Verstär-

Annahme van Millingens über diese Mauer kung der Mauer waren die durchschnittlich alle

und deren Verlauf. Die Mauer Constantins zog 60 Schritt hervortretenden Türme, von denen

ebenso wie jene des alten Byzantion nicht nur man auf der Landseite an der inneren Mauer
quer über die Halbinsel, sondern auch rings noch 120, an der äusseren 71 zählt; von ersteren

am Meere entlang (Unger 206f.). Dasselbe gilt 80 sind 87 viereckig, 2 fünfeckig, 8 sechseckig, 3
von der späteren und heute noch, freilich in sehr siebeneckig, 15aehteekig,5halbkreisförmig(Meyer

verfallenem Zustande erhaltenen Ummaueren«, 800). Quellenbelege bei Ducsnge I 18. Unger
welche in ihren Grendzügen durch Theodosios II. 21 5B. Von einzelnen Türmen sind hervorzuheben

(408—450) festgestellt wurde, nachdem infolge der Kerrgvoe^oiof nvpyoc (Theoph. 879 de Boor),

einer Erdbebenperiode zu Anfang des 5. Jhdts. auch JCn-ravagioc (Leo Diak. V 2), Ktrrriraeim

die constantinische Mauer im J. 412 zum grossen (Kodin. 114), Kevurie‘°t (C1G IV 8664), der.

Teil eingestürzt war. Auch der Bau der theo- von Constantin erbaut, von Theodosios II. und
dosianischen Mauer wurde durch Erdbeben wieder- I<eo III. (im J. 727) erneuert, zur Befestigung der

holt behindert und nur durch die Energie des eisernen Kette diente, welche den Eingang zum
Stadtpraefecten Kyros (439—41) schliesslich zu 40 Goldenen Horn sperrte: er ist deshalb in der

stände gebracht, so dass ihm das Volk im Hippo- Nähe der Porta Eugenii und dee jetzigen Bahn-

drom zurief; .Constantin baute, Kyros erneuerte!' hofes zu suchen (Fan 6 H). Mordtmann § 85.

Die Nachweise der Quellen s. bei Ducange I v. Moltke Briefe S. 196 d. Ausgabe von Hirsch-

10. 12. Unger 207B. Wesentlich verändert wurde fcld. Viel späteren Ursprungs ist der Turm (und

die Befestigungslinie später nur an einer Stelle Gefängnis) des Anemas (Plan 8 D), benannt nach

durch die Einbeziehung des Blaehernenviertels Michael Anemas, welcher darin wegen Aufruhrs

in der Nordecke der Stadt am Goldenen Horn gegen Alexios I. (1081—1118) gefangen gehalten

(Plan 3D), welche durch die Erbauung des funi- wurde; Näheres bei Ducangel 13. Unger
mz°s unter Herakleios im J. 625 (627) erfolgte, s. 220. Mordtmann § 19 o. ö. Meyer 313f.

Bd. III S. 555f. u. o. S. 970. 974f. Natürlich musste 50 Grosvenor I 395f. Unmittelbar daneben liegt

auch später noch oft an den Mauern gearbeitet das Pentapyrgion, wie in neuerer Zeit ein von

werden, um verfallene oder beschädigte Teile der Mauer des Herakleios und dem vor demselben

wiederherzustellen, so besonders unter TiberiusIII. gezogenen Mauerstück des Leo (sog. leontische

(698—705), Anastasios II. im J. 714, Leo III. Mancr) umschlossener, von fünfTürmen überragter

im .1. 740 infolge eines Erdbebens, Nikephoros I. Raum (Plan 3D) genannt wird; der Name scheint

im J. 803, Theophilos im J. 831, Michael VIII. sich jedoch in byzantinischer Zeit auf einen Teil

im J. 1262, Andronikos II. im J. 1316, Johannes des grossen Kaiserpalastes bezogen zu haben und
VIII. in den Jahren 1431-44: Belege s. bei Unger erst in neuerer Zeit irrtümlich hierher übertragen

211B. Mordtmann § 28. Die Länge der theo- worden zu sein, s. Mordtmann § 19. 56; doch

dosianischen Landmauer vom Marmarameer bis 60 vgl. auch u. über das Kyklobion. Plan bei Meyer
zum Goldenen Horn betrag 5650 m., nach Ein- 310, wo man jetzt die verwickelten Befestigungs-

beziehung des Blaehernenviertels (bis zum jetzigen linien bei den Blachernen am besten übersieht;

Aiwan Serai Kapussi) 6671 m. Im Gegensatz vgl. den Art. Blachernai und Unger 243f.

zur Mauer des Herakleios (die deshalb fiovnr«i/oc Wie das nördliche, so war auch das südliche Ende
genannt wurde) und zu den Mauern der Seeseite

war die theodosianische Landmauer eine doppelte;
sie bestand aus der 15—20 m. hohen inneren

Mauer (rö foa> rcijjoc oder /iiya irlyoc), für welche

der Landmauern durch eine besondere Befestigung

verstärkt, deren ältester Name Kyklobion sich,

wie aus Theoph. 358 de Boor erhellt, ursprüng-

lich auf den Vorsprung der Küste daselbst bezog
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{jx^xq> roB Axganxjgtov xo® Iryo/tbov Kvxloßiov)-, (i. d. Art. und Ungei 241) und bei Selymbria,

vgl. ebd. 895 xgoocigfuaar &x6 xfjs Mayravgaf von wo die ,lange Mauer' (rö uaxgör wlgot) des

foK rdv Kvxloßiov. Die zuerst im J. 480 durch Kaisers Anastasios I. nBrdlich bis zum Sehwarzen

Kaiser Zeno angelegte Befestigung wird zum Meere zog; dieselbe war im J. 507 oder 512 (Chron.

erstenmal im J. 775 als das runde Castell (Stron- Pasch.), zum Schutze gegen dieEinf&lle derThraker

gylon) bezeichnet (h up Expoyyvlltp xaaxelUtp und anderer Barbaren errichtet und von lustinianl.

Theophr. 448 de B.). Andere Stellen dartlber bei verbessert worden (Prokop, de aedif. IV 9); sie

Unger 115. 288f., dann Georg. Kedr. I 764f. II war 280 Stadien (00 Milien) von der Stadt ent-

18 u. a. Mordtmann § 22. Später wurde das fernt, 420 Stadien (Suid. 50 Milien) lang und

Castell, das im 10. und ll.Jhdt. wiederholt ver-10 20 Fuss dick, s. Euagr. III 88. Suid. s. Ara-

atärkt, im lateinischen Kreuzzug geschleift worden axäaux und die übrigen Stellen bei Unger 24 lff.

war, wegen seiner fünf Türme Pentapyrgon und, sowie Art. Anastasios Bd. I S. 2066. Gillius
als Johannes VT. Kantakuzenos im J. 1350 (oder 121 (spricht offenbar nicht aus Selbstanschauung).

Johannes V. Palaiologos imf J. 1890) zwei weitere Kiepert Speeialk. v. Westkleinasien Bl. II.

Türme hinzufügte, als Heptapyrgon oder Schloss Heute haben die Mauern von C. jeden Befesti-

der sieben Türme bezeichnet, wovon die türki- gungswert verloren, gehören aber als ehrwürdige

eehe Benennung Jeäi Kult die Übersetzung ist. Denkmäler der Vergangenheit und als ein Bild

Seine jetzige Gestalt verdankt das Castell im von grosser malerischer Schönheit und romanti-

wesentlichen dem Neubau des Sultan Moham- schein Zauber zu den hervorstechendsten Erachei-

med II. im J. 1455. Grosvenor II 594ff. 20 nungen im Gesamtbild der Stadt. Leider sind

Meyer 302f. Unger 41. 239f. Zur Verstärkung
der Hafenmauer längs des Goldenen Hornes diente

das Petrion (xAoxgor Uexglor oder r<ßv Ilngltov)

zwischen dem gleichnamigen Thor und dem Phanar
(Plan 4 E), Kodin. 114. Niket. Chon. 721. 753.

Chron. Pasch. I 494 Bonn. Const. Porph. caer.

I 27, 2. Unger 58. 129. 245f. Mordtmann
§ 67f. Aus den angeführten Stellen erhellt, dass

der Name Ilbga oder Iltxglor (z. B. Phrantz.

254 Bekk. b rote pUgtai roC Ilngtov u. t. w.)

ebenso wie später jener des Phanar (tftmipi, türk.

Fener) einen Stadtteil bezeichnte, der schon früh-

zeitig durch zahlreiche kirchliche Gebäude aus-

gezeichnet war, über welche vgl. noch Richter
7ff. 188. 234. 380. Selbstverständlich war zu

allen Zeiten auch jener bevorzugte Teil der Stadt,

welcher in vorchristlicher Zeit dieAkropolis (Bd.III

8. 1121f.), seit Constantin d. Gr. den grossen

Kaiserpalast (s. unten S. 989ff.) und später das

(jetzt verlassene) Serail trug, besonders befestigt;

vgl. Zonar. XVI 25, wo unter Nikephoros II.

(988—69) ausdrücklich von der östlichen und west-

lichen (Stadtseite!) Mauer der ixgaxobs die Rede
ist, und Unger 237f. Ob die jetzt das Serail

nach der Stadt abschliessende zinnengekrönte und
turmbesetzte Mauer bylantinischen Ursprungs und
von Michael VIII. im J. 1261 errichtet ist, wie Pas-

pates meinte, ist sehr zweifelhaft; gute Kenner
von C. halten dieselbe für ein Werk des Sultans

Mohammed II. aus dem J. 1468, s. G. Rosen a.

a. O. 349. Grosvenor II 801f. 708. Doch dürfte

ihr Verlauf wenigstens im nördlichen Teile mit
der byzantinischen, wahrscheinlich schon von Con-

Btantin angelegten Mauer zusammenfallen. Über
die Mauer am Marmarameer, welche besonders

durch den Bau der Eisenbahn (eröffnet 1873) ge-

litten hat, s. Grosvenor 561 ff., über jene am
Hafen, von welcher die Uferlinie hauptsächlich in

den letzten 100 Jahren immer mehr abgerückt ist,

ebd. 570ff.

Ausserhalb der eigentlichen Stadt waren be-

sonders befestigt die Blachernen, s. o. S. 975 und
Unger 243f., das Kosmidion (eaxteJlum Boe-

murnii). worüber o. 8. 970, das Hebdomon (ebd.)

wo Theoph. 297 de B. tö xaaxlllm Ototooiarcör

b rip EßSP/ug erwähnt, die Vorstadt Sykai oder

Galata (s. o. S.97K.). Vorgeschobene Befestigungs-

werke auf der Landseite befanden sich bei AthyraS

dieselben noch in den allerletzten Jahren durch
Erdbeben und absichtliche Abtragungen beschä-

digt worden, so dass der Gesamteindruck dadurch
erheblich beeinträchtigt ist, wie ich selbst im
J. 1897 gegenüber 1887 erfahren musste. Über
die Mauern von C. vgl. im allgemeinen Gillins
I 19. J. Dallaway Archaeologia XIV (1803)
231—48 mit 4 Taf. v. Hammer Const. I 67

—

100. v. Moltke Briefe 34 mit G. Hirschfelds
Anmerk. A. G. Paspates Bv(avx. gtlhai 1-61.

S. Ariatarehes Agzatol. zdgrrit x<ür xepoa/o»'

xxiywv KmvoxarxnxntxAltrot . 'Eli. 4>ilol. Xillo-

yot, Hagagr. rot ii' xigov. Konst. 1884, mitgrossem
Plan und zahlreichen Ansichten. Grosvenor II558
—624 (Abbild.). A. van Millingen, s. u. S. 1010.

T h o r e. Über die Thore der Stadt handeln
GilliuB I 20. Dncange I 14—16. Unger
221—37. Hammer I 100—120. Mordtmann
passim (s. d. Reg.). Paspates a. a. O. 61—83.

Ein anonymes griechisches Verzeichnis aus einer

Wiener Handschrift des 16. Jhdts. verdanke ich

freundlicher Mitteilung von Th. Pr eg er. Die
Thore der constantinischen Landmauer waren, von

Süden nach Norden folgend, nach Mordtmann
g 16: 1. die Porta aurea antiqua, noch zu Chry-

soloras Zeit (14. Jhdt.) bestehend, bei Buondei-
monte (1422) Porto antiquimima, jetzt Isa Kapu
(Jesusthor), Plan 7 C. 2. Die Porta Attali. 3. Die
Porta Saturnini. 4. Die Porta Polyaxdrii. 5. Die
Porta Sancti loanni». Unter den Thoren der

theodosianischen Mauer entsprach als südlichstes

der alten Porta aurea, an welcher die Via trium-

phalü (s. u.) endigte, das berühmte .GoldeneThor'

( Xpvor} .-niiij, Porta Aurea-, Anon Vind. ioiv fxri

yovXadojr xigxa d. i. Thor der 7 Türme) beim Ky-
klobion (s. o. S. 976) mit drei Eingängen und
reichem bildnerischen Schmuck, jetzt vermauert, 6.

die Stellen bei Duoange I 15. 16. Unger 2250.
Mordtmann § 21. J. Strzygowski Arch. Jahrb.

1893, 1—39 mit Plänen u. Abbild. (Hauptschrift).

Plan 9 B. Es fol^t nach Norden das Thor des
zweiten Militärbezirks (aviij roS Sevxigov, auch

Thor von Rhegion), lange vermauert, seit 1886
dem Verkehr wieder geöffnet (Plan 8B); über die

Bedeutung dieser Zwischenthore, welche weniger
dem Verkehr als strategischen Rücksichten dienten,

s. Mordtmann § 20. Dann das Thor von Se-

lymbria (auch rn-lq xrj,; xqyi); genannt, s. Unger
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224f., nach der */z km westlich davon gelegenen Ihor {EvXoxdpxa, SvXlrrj xdgxa), erst bei Kantaku-

Ccpoödjof xrjytj, jetzt 'Aytaaua 'A. Arjprjxplov oder zenos erwähnt, war kein Mauerthor, sondern diente

Balykly), noch jetzt Siliert kapussi (Plan 7 b), nur zur Verbindung des ausserhalb der Mauer ge-

Anon. Vind. EvXXgxppias »opxa=EiXXrjßgl xaxrjpl. legenen Hafendammes am Goldenen Horn mit

Gleich darauf das dritte Milit&rthor {nbXrj roO der Vorstadt Kosmidion beim jetzigen Atieon

xplxov) an der als Eiypa bezeichneten Einbiegung Serai Kapussi, Mordtmann § 52.60-64. Dnger
der Stadtmauer (Plan 7 B). Mordtmann § 23f. 234f. Meyer 314f. Es folgen nun in der Mauer
Das dritte Hauptthor war die MeXarbrjoia xvXtj, am Goldenen Horn (nach Mordtma nn) das,Jäger-

Ildpxa MeXarxtäbos, lldpxa jov Tovolov, jetzt thor' {xvXej xov Ä vvrjyov oder xärr Kwrjy&r, § 65),

kevlexeehane Jeni Kapu, Plan 6 B. M o r d t- 10 welches mit der gleichnamigen Vorstadt (o. S. 970)

mann§24f. Weiter das vierte Militärthor {xvXrj zum Hafen führte (Plan 3 D); das ,Kaiaerthor‘

toD xrxdpxov), und das Hauptthor des heiligen Ro- (ßaatXtxrj xvXrj, porla imperialis, § 66), so be-

manos. auf der höchsten Stelle zwischen Marmara- nannt, weil dort der Kaiser zu landen pflegte,

meer und Lvkosthal gelegen, wo Kaiser Con- wenn er sich nach den Hlaohernen begab, daher

stantin XI. l'alaiologos, der hier gegen den Haupt- noch jetzt Balat Kaputtst Plan 3 D), wie auch

angriff der Türken die Verteidigung persönlich der anstossende Stadtteil Balat (d, i. xalduor,

leitete, den Heldentod starb, jetzt Tov Kapu nämlich der Blachernenpalast) heisst; dagegen

(rim xaxrjai, Kanonenthor), Plan 5 B. Ü n g e r setzt der Anon. Vind., welcher zwischen dem
229f. Am jenseitigen Abhang des LykosthaleB .Krummen Thor* und der Porta Caligaria eine

lag das fünfte Militärthor {xvXrj roS xipxxov), 20 xdgxa toi Aytoßaaap ij (beim Turm des Anemas)

höher hinauf das (fünfte) Hauptthor von Adria- einschiebt, tofl xvvrjyoü xopra= pxaXaxä xaxrjoi-,

nopel, türkisch Edrene Kapussi (Anon. Vind. die porta Phari (rot) tparaplov i) xdgxa, jetzt

oa rrjs ASptarovxdXeare = brrptri »anjo(), Fever Kapussi, § 67; Plan 4 E); das ,Eisenthor*

nach den eingehendenUntersuchungen von Mordt- {atdxjpä xvXri) beim Petrion (s. o. S. 977), jetzt

mann § 2f—50 (vgl. Unger 230f.) wahrschein- Petri Kapussi (g 67f., Plan. 4E); das Thor der

lieh das Thor des Charisios (Xapalov xopxa, heiligen Theodosia {xvXrj rfle A. Qeodooias), be-

Xapoia xvXrj, XaptooCs xvXrj, Porta Carisii nannt nach der zur .Rosenmoschee
1

(Oil dsekami)

u. s. w.; vgl. u. Kapoia xvXrj) der byzantini- umgewandelten Kirche der heiligen Theodosia und

sehen Schriftsteller, Plan 4 C. In dem Winkel identisch mit der älteren, nach einem Kloster

beim Tekfur Serai, welcher durch den Anschluss 80 benannten xopxa ätSutxpäxovf, jetzt Apias »dpxa

der herakleischen Mauer an die theodosianische = iyta xaxrjai, Aja Kapu (g 69, Plan 4 E);

gebildet wird (Plan 8/4 C/D), sind drei Neben- das Quellenthor
1

{nopxa sls tlrpyasl, porta Pu-

pforten (.va^arrdetia) zu suchen: das Thor Xylo- feae, porta al pozo), welches sich nach dem
kerkos oder Kerkoporta (Ktpxoxdpxa, i) Xtyojürrj Vorort Spigae (’c xrjyds) jenseits des Goldenen

TeXoxlpxov xvXts) benannt nach einer hölzernen Hornes (s. o. S. 978) öffnete, jetzt Dsehub Ali

Rennbahn, die sich dort ausserhalb der Mauer Kapussi (8 71ff.); das .Mittelthor
1

(Porta kessa

befand, Unger 238, 286. 127. 211. Mordt- bei Buondelmonte), auch Porta Platea genannt

mann g 52f.; ferner eine jetzt vermauerte Pforte, nach dem benachbarten Quartier IlXanla, jetzt

die Paspates als xopxa rröv Aoxvttdxan- bezeich- Utt Kapu (oßr xauxav xaxtoi = Mehlthor) bei

nete, welcher Name bei Kantakuz. III 88 sich 40 der alten Brücke (g 74, Plan 5F); die Porta

jedoch nach Mordtmann g 54 auf Thessalonike Vigiia oder Druvgarii (BiyXas, Apovyyapitor),

bezieht, sowie die Pforte des Kallinikos (bei jetzt Odun Kapussi oder .Holzthor
1

(«Sv (vXorr

Theoph. 880 de Boor uß &ra> xü>r KaXXtrixrjs xa- rj xdoxa, nach einer Holzniederlage), § 78, Plan

paxopxlqj, vgl. Unger 231; jetzt gleichfalls ver- 5F); die ,Porta S. loannis de Corvibus', jetzt

mauert), Mordtmann g 55. 60 (wo sie jedoch Sindav Kapussi (Kerkerthor; nach andern ist

beim Holzthor. s. u., gesucht wird). Meyer1 diese= Porta Llrungarit); das .Fährenthor' {porta

811 mit dem SpeciaJplan des Blachernenviertels. peramatis), auch .Judenthor
1

{xdgxa 'Eßgaixxj,

I.etzterem entspricht jetzt ungefähr der Stadtteil Tschifut Kapu, s. u. S. 1008) und .Fischerthor
1

Egri Kapu, benannt nach dem gleichnamigen (porta pisearia) genannt, jetzt Balyk Basar

.krummen Thore“. welches aus demselben ins Freie 50 Kapussi (Anon. Vind. i) xdgxa xtör tgagoxxoXixor

führt, und im 15. Jhdt. als Kapoia, Eyxapola — uxaXovx xaxrjai-, ,Fischmarictthor')beidcrneuen

.viUi) bezeichnet wird, wovon der türkische Name Brücke (g 75. 79; Plan 6G); da6 .Hafenthor
1

die Übersetzung zu sein scheint; so der Anon. Vind. (porta Neorii, bei späteren Byzantinern in Ver-

iypt xaxrjai = oxgaßrj ndgxa. Man hat des- kennung des ursprünglichen Namens uigaia xiXrj,

halb auch das Thor des Charisios (s. o. ) hier ge- das .schöne Thor
1

genannt, s. z. B. Ducas S. 282
sucht, während Mordtmann g 58 (vgl. 52-55) Bekk. Unger 286), jetzt Bagtsche Kapussi (Gar-

die erst zur Zeit der türkischen Belagerung ge- tenthor), beim Bahnhof (g 88, Plan 6 G);da-

nannte porta Caligaria (beim Schusterviertel, gegen im Anon. Vind. <iipaias ndpxa= ißpaia;

Ir KaXXtyapiots) dafür in Anspruch nimmt. Etwas X — xCrjgotx xaxrjai-, verschieden davon Mxoor&v
weiter nördlich (Plan 8 C) lag das erst seit der 60 xZrjpxaat {bostav = Garten). Das vor diesem an

Komnenenzeit erwähnte Thor Gyrolimne {al xpös erster Stelle des Wiener Verzeichnisses genannte
xrjv rvpoXlpvrjv Xeydjstrat xi-Xat). dessen Name i) avtXerxixij eis xi oagdyt ist das ins Serail füh-

von dem Mpyigä Xiurrj genannten obersten Teil rende Babi Humajun (Kaiserthor). Das Thor
des Goldenen Hornes herrühren soll (Unger 281 f.), des Eugenios {xi'Xai Evyrviov, jiappapoxdpxa Ir

endlich das als Doppelthor durch die herakleische xfj ivoolq xoi Ebyerlov), beim Turme Krrxrjrd-

und die leontische Mauer geführte (innere und gtos Ebyerlov (s. o. S. 976), entsprechend dem spä-

finssere Thor der Blaehernen, über welches vgl. teren Jaly Kbsckk Kapussi (Thor am Uferkiosk),

Bd. IIIS. 556. Meyer314. Unger 232. Das Holz- das jetzt mit anstossenden Teilen der Stadtmauer
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der Bahnhofanlage zum Opfer gefallen ist (§ 84 ff.

Unger 235f., Plan 6H). An der Serailspitze (Bo-

onogioi Sxga, Angulus S. Demetrii, o. S. 968),

wo Küste und Mauer sieh nach Süden wenden, lag

das Thor der heiligen Barbara, später Top Kapu
(Kanonenthor), mit welchem die Reihe der gegen
die Hafenseite sich öffnenden Thore abschliesst

(g 84. 87. Unger 222, Plan 6 H). Verhältnis-

mässig wenig Thore sind, abgesehen von den Zu-

gängen welche die Häfen boten, längs der weniger

belebten Südseite der Stadt am Marmarameer
zu nennen. Türkischen Ursprungs scheint das

.Stallthor* Achyr Kapussi beim alten Hafen Bu-

koleon zu sein, auf welches eine zweite Eisen-

pforte (oidtjgä nigra, vgl. oben) folgt, jetzt

Tsehatlady Kapu (Schlächterthor), §95. Unger
222f., Plan 8 0; dann die Porta Contoscali (rd

xorrooxali i) nigra), später Kum Kapu (Sand-

thor), § 108, Plan 7/8 F (vgl. Unger 26Sff. über

Örtlichkeit und Namen des KorroaxAXim und
n. S. 982); das Thor beim Hafen Vlanga {nigra

rov ßlayxa, u. S. 983), jetzt Jeni Kapu (neues

Thor) g 108f„ Plan 7 E; das Thor des heiligen

Aemilian, benannt nach einer nahe gelegenen

Kirche, jetzt Daud Pascha Kapussi, g 124. Unger
223, Plan 8 D; das Sandthor (rrtiij 'Pauadia,

rov 'Pa/saötov. bei PhrantZ. 253 r<Dr’YyiOfuidioiv),

noch jetzt Psamatia Kapussi, g 100. Unger
228f., Plan 8 C; endlich die Pforte beim Kloster

des Joannes Studios (Plan 8 B), türk. Narly Kapu,
beim Anon. Vind. vo^AJ xanrjoi fjyow tüv ßoiicov

>} nigra (Granatapfelpforte), g 108.

Häfen. C. besitzt im Goldenen Horn einen

der geräumigsten und sichersten natürlichenHäfen

der Welt, über dessen geographische Beschaffen-

heit u. s. w. vgl. den Art. Keras, sowie Bd. III

S. 1116f. 2513 (Chrysokeras). In ältester Zeit

diente jedoch nicht, wie jetzt, diese Bucht in ihrer

Gesamtheit als Hafen, sondern dem anfangs be-

schränkteren localen Bedarfe entsprachen die klei-

neren Einschnitte der Küste, welche noch bis Aus-

gang der byzantinischen Zeit in weit höherem
Mass als heute das Gestade gliederten. Soweit

dieselben noch dem alten Byzantion angehörten,

ist bereits Bd. III S. 112111. darüber gesprochen

worden. Es sind hienach 1. der Hafen Bosporion

(auch &wo<pigiov und Ilgootpigiov), schon im
4. Jhdt. v. Chr. erwähnt, wahrscheinlich an Stelle

der späteren Sirkedtchi Iskelsssi beim jetzigen

Bahnhof, wo zweifellos bedeutende Auffüllungen

stattgefunden haben, s. Bd. III S. 741. 1122

mit Plan, dazu noch Unger 256f. Mordtmann
g 8. 85. 2. Der Hafen Nerion, das eigentliche

Arsenal, jetzt ebenfalls zum Teil ausgefüllt, doch
noch als Einbuchtung westlich vom Vorwerk
beim jetzigen Zollamt erkennbar, wo das ,Hafen-

thor‘ (s. oben) in die Stadt führte, s. Bd. III

5. 1 121f. Theoph. 370 de B. tä» Nlwgpoiov Xifiba.

386 tot tov Ncwgiov rfjs niXsak Xipba. 3. Oer
von Dion. Byz. erwähnte dritte Hafen des alten

Byzantion (s. Bd. ni S. 11221.) ist wohl iden-

tisch mit dem Perama (nigaga) der Byzantiner,

der Uberfahrtsstelle nach Galata, wo jetzt (seit

1845) die sog. Neue Brücke den Hauptverkehr
zwischen Stambul und der Gegenseite vermit-

telt; vgl. o. S. 980 über das ,Fährenthor‘, sowie

Unger 90. Mordtmann g 8. 76, wonach diese

Gegendfrüherauch Zeugnis (Ctvypa= Überfahrt ?

)
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hiess. 4. Der Hafen Bnkoleon (BovxoXtwv)
beim

gleichnamigen Palast, s. d. Art. Bd. IU S. 997.

Unger 259f„ Plan 7/8 H. Bei Buondelmonte
noch als ,1'ortus Palatii imperialis' verzeichnet,

ist dieser Hafen auf dem Plan von 1567 nur noch
als schwache Einbuchtung beim .Stallthore' zu

erkennen. 5. Der Hafen des Iulian (Plan 8 Q),
von Kaiser Iulianus (361—363) erbaut, um den
durch Südwinde gefährdeten Schiffen Schutz
zu gewähren, Zosim. III 11, 3. Kodin. 87. 52.

Anastasios 1. (491-518) liess denselben ausbaggern
und durch Wellenbrecher (ngißoXoi ) gegen weitere

Verschlammung schützen, Suid. Procop. Marcell.

bei Unger 261. Gleichwohl entging der Hafen,
den man auch nach dem anstossenden Palaste

des Hormiadas (ra di xaXovucva Ogpiodov Xtprjv

Kodin. 87; vgl. Mordtmann g 94. 96. 101) be-

nannte. diesem Schicksal nicht, so dass derselbe

durch die Kaiserin Sophia. dieGemahlin Iustinuall.

(565—78), völlig neu hergestellt werden musste
und deshalb von nun an al6 der sophianische (mit

Bezug auf die nahen naXana twv £o<piavä>v, s.

u. S. 991 und Theoph. 250 de B. ri naXauov
to b r

p

7ovXtavov Xtpbt — inojvipaocv — in’

ivoptan 2o<plac) bezeichnet wurde, s. Gillius II

15 und die Steilen bei Ducange I 19, 1. Ban-
duri Comm, 6780. Unger 260ff. Mordtmann
g 98. Theoph. 184 de B. tot lovXtavoü, tov So-

flat Xiyui. Xtpba. ebd. 368 b r<p TovXtavr)oI<p

Xi/rbi twv Xotfiat nXgotov twv Mavgov. 235 Tip

XtfUvi TovXtavoP. 299 Tp Xipbi riji Eoyiac.

Mohammed II. liess 1462 die Befestigung wieder

in Stand setzen, Leunclavius Hist musul.

(Francof. 1591) 584 f
. ; nach den Untersuchungen

von Paspates diente der Hafen den Türken dann
noch bis zum J. 1515 als Arsenal, und so benennt
und zeichnet ihn auch der venezianische Plan von

1567 (s. u. S. 1011). Als man aber den Kriegshafen
nach dem Goldenen Horn bei Kassim Pascha ver-

legte, da wurde der sophianische Hafen ausgefüllt

so dass jetzt nur der Name Kadriga Limani (,Ga-

leerenhafen') des teils freien, teils von Gärten ein-

genommenen Platzes und dessen tiefe Lage, noch

im 16. Jhdt. durch einen Wassertümpel gekenn-

zeichnet an den einstvielbcnützten Hafen erinnern,

P. Ramnusius Hist, de bello Const. (Ven. 1634)

141. Caedieius Ancien plan de Const. 5.

Meyer4 265. Der Lage nach ist mit diesem Hafen
wohl identisch das von Nikeph. Greg. XVII 4
genannte vtwgiov negi rov Innidgopov, welches

Ducange z. St. (S. 854 und 1291 d. Bonn. Ausg.)

jedoch auf den folgenden bezieht. 6. Verschieden

vom vorigen ist der Hafen Heptaskalon (Enra-

oxaXov Kedr. II 240 Bekk.), auch Kontoskaiion

genannt: s. Kodin. 109 rö di Xrpipuvov Kovto-

oxdXiov rj nigra (o. S. 981) And TaXt/voC tov nagi-

OTapüvov tlo r6 xriopa tov Xipiboc iXaße rovvoua,

dazu Lambeck ebd. 273 und Anon. Band. 34.

Pachym. I 365 Bekk. tö ngde tot BXAyxa Kov-

roaxiXiov. Kantakuz. ed Schopen III 72 ngos up
Xtyopbtp KovrooxaXitg vtwgiw at rgirjgtic ivavnrj-

yovvto, 74 ähnlich. 165 tö vcuvgiov rd nodi Tp
EnraaxdXig gertinigt im J. 1351, da der Schlamm
Lastschiffen mit bedeutenderem Tiefgang den Zu-

gang nicht mehr gestattete. 212 ähnlich. 220. 284.

Phrantz. S. 253 Bekk. Nach Mordtmann g 103
wäre es derselbe Hafen, welcher bei Theoph. 358 de

B. mit Tv up 11goxXiavpnlip rd>» Kaioagiov Xtfiivt
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bezeichnet wird. Buondelmonte nennt die Stelle

Condoscali Tel Arsen

a

und noch jetzt heftet die

Benennung an der Örtlichkeit (PI. 8 F). Freilich

ist der Hafen, denen Ausdehnung an der Ein-

biegung der Stadtmauer noch wohl zu erkennen

ist, jetzt ebenfalls zum grössten Teil ausgefüllt,

aber der halbmondförmige Damm, welcher den
Eingang gegen das Meer hin schützte und von
Theoph. 488 de B. als tubloe rot) ’A. ge-

nannt wird (nach der nahen Kirche des heiligen

Thomas, vgl. Mordtmann § 100), ist noch wohl

erhalten und dient noch jetzt dem localen Ver-

kehr von 8chifferbarken und kleineren Fahrzeugen.

7. Der älteste und seiner ursprünglichen Anlage
nach anscheinend grösste Hafen am Marmarameer
war der eleutherische, von Constantin d. Or. viel-

leicht mit Benützung einer natürlichen Mündungs-
bucht des Lvkos angelegt und nach dem Leiter

des Baues, dem Patrieier Eleutherius, benannt,

aber schon von Theodosios IL (408—450) wieder

ausgefüllt, Kodin. 49, 104. Anon. Band. 46. Doch
scheint diese Ausfüllung keine vollständige ge-

wesen zu sein, da die Beschreibung der Urbs Const.

regio XII einen portus Tkeodosiaeus erwähnt,

der wohl nur mit vorigem identisch sein kann;

ausserdem weist eine am Eingang befindliche In-

schrift MIXABA AYTOK(gAuog) auf Wieder-

herstellung in später Zeit. Immerhin befanden

«ich schon in bzyantinischer Zeit (wie jetzt) dort

ausgedehnte Gärten, welche man nach dem be-

nachbarten Quartier Vlanga (BMyyo, BlAyxae,

Ducas S. 283 Bekk.; wohl von aiXa( [?), daher auf

Karten des 15. und 16. Jhdts. la Ulucea

)

benannte,

noch jetzt Vlanga Bostani (.Vlanga- Garten').

Dieser Hafen war, wie noch jetzt erkennbar ist,

ähnlieh dem sophianisehen. in einen inneren und
äusseren geteilt und sowohl auf der Land- wie

auf der Seeseite von der Mauer umschlossen, deren

Anlage zum Teil noch auf Constantin d. Gr. zu-

rückgeht (Plan 7/8 D/E). Mordtmann § 104.

107. Bei Buondelmonte erscheint der Hafen noch

als portus VoUmga
; auf dem Plan von 1567 ist

Lauulaea ein ummauerter Garten. 8. Caedi-
c i u s a. a. 0. 5. 8. Die Bezeichnung Portus

Hebdomi, welche Mordtmann auf seinem Platze

der Landestelle im Goldenen Horn bei den Bla-

chernen giebt, kann nach dem, was oben S. 971.

über die Lage des Hebdomon gesagt ist, nicht

aufrecht erhalten werden. Vielmehr ist der von
Theoph. 228 de B. genannte it/erp rov EßAApov ,

;

mit welchem auch der Hafen beim Palaste Se-

eundiana nach Malal. 486 (txaAfafta&ri A h/sr/v

A xhjaior rov .-lalar/ou EexovrAusv&v) identisch

sein muss, an der a. a. 0. näher bestimmten Stelle

des Marmarameeres zu suchen. 9. Die Lande-
stelle für die Blachernen befand sich beim Kaiser-

thore, s. o. S. 980; eine eigentliche Hafenanlage
scheint dort nicht bestanden zu haben und war
wohl auch nicht nötig. Dass sich dagegen
eine Schilfswerfte dort befand, erhellt aus Georg. I

Fach. I S65 Bekk. tA tr Blazigmt vtrogut». Noch
weiter aufwärts im Goldenen Horn, bei Esma
Sultan Serai, lag (10.) der von Leo I. im J. 469
erbaute kleine Hafen (hfuvdgior) des Mamas,
welcher für das gleichnamige Kloster und den
Palast ausserhalb der Blachernen diente, s. Cbron.
Pasch. 01. 312, 11 (I 598 Dind.). Theoph. 385
de B. Unger 79. 258. K i c h t e r 389B

.
(die
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topographische Frage ist hier offenbar >erwirrt).

Mordtmann § 51. 53. Grosvenor I 81 f.

Dass jenseits des Goldenen Hornes in Sykai

(Galata, s. o. S. 97 lf.) seit ältester Zeit ein Hafen
bestand, zeigt Strab. Vn 819 a. E. rov ix6 rfi

Evxfj xalovfuror Xiuera. Für die spätere Ent-
wicklung von Galata als Handelscentrum von C.
war dieser Hafen von grösster Wichtigkeit, wie
auch jetzt an der Landestelle vonKoralröi(Schwarz-

I dorf). wie türkisch dieser Teil von Galata heisst,

die Fäden des Seeverkehrs von C. zusammenlaufen.
Bedeutende Veränderungen haben an der Küste
auch hier seit dem Mittelalter stattgefunden; es

scheint, dass der Hafen von Sykai eine Einbuch-

tung war, welche sich an der Stelle der Moschee
Kilidsch Ali Pascha und des Ezercierplatzes von

Tophane erstreckte und erst im J. 1580 ausgefüllt

wurde, s. Grosvenor I 128. 674, dazu Meyer»
219 über den jetzigen Hafendamm und den Spe-

icialplan ebd. 208. Nach Grosvenor I 132f. sind

auch bei Kabatateh (s. Art. Bosporos Bd. HI
8.747) Beste einer Hafenanlage noch jetzt zu sehen

(Hafen der Rhodier?, doch s. Bd. HI S. 747 nr.47).

Derselbe giebt 183f. nähere Mitteilung über die

Bucht von Dolma Bagtseke (Kürbisgarten oder

Gemüsegarten), welche sich an Stelle der Sultan

Valide-Moschee, de« Westflügels von Dolma Bag-

tsche-Serai und der dazu gehörigen kaiserlichen

Stallungen landeinwärts erstreckte und noch den
1 lateinischen Kreuzfahrern, sowie Mohammed II.,

der von hier aus seine Galeeren über den Land-

rücken in das Goldene Horn hinüberschaffen liest,

als Hafen diente. Erst unter der Regierung So-

limans I. (1520—1566) liess der türkische See-

held Chaireddin Barbarossa die Bucht durch

16 000 Christensclaven ausfAllen und dort einen

Gemüsegarten anlegen, welcher der Örtlichkeit

wie auch dem bekannten prunkvollen Palast den

Namen gegeben hat. Nach Grosvenor ent-

spräche diese Bucht dem Iasonion der Alten, wor-

über vgl. Bd. UI 8. 747 nr. 46. Bezüglich der

übrigen Häfen und Iäindestellen am Bosporos

muss ich auf diesen Artikel verweisen, sowie auf

Art. Chrysopolis und Kalchedon; über die

Lage der (jetzt ausgefUUten) Häfen der beiden

letzteren Städte s. auch Grosvenor 246. 257.

Leuehttflrme stehen in so enger Beziehung

zum Seeverkehr, dass sie am besten hier an-

schliessend an die Häfen erwähnt werden. Ein

solcher befand sich mindestens schon im 4. Jhdt.

n. Chr. auf der Höhe des ersten Hügels (Ammian.
Marc. XXII 8, 7; vgl. Chrysokeras), etwa zwi-

schen Bukoleon und Magnaura (Plan 7 H), wo
Constantin V. (741—775) auch eine nach der»

Leuchtturm (#dpoc) benannte Kirche und Kloster

der Muttergotte« erbaute, s. die Stellen bei U nget
26611. Richter 337ff. Grosvenor I 301f.

307. Ein zweiter kleinerer Leuchtturm, tpario*

(Pani bei Leon. Chi. nach Unger 268) oder

<par6gi genannt, befand sich auf einem Land-

vorsprung im oberen Teile des Goldenen Horns;

nach demselben wurde schon im Mittelalter das

dortige Stadtthor (s. o. S. 980) wie auch das an-

grenzende Stadtviertel benannt, z. B. raxothota

rot d>am/jt in einer Urkunde von 1851 bei M ü 1-

1 e r und M i k 1 o s i e h Acta et Dipl. I 312.

Mordtmann § 67. Zu allgemeinerer Bedeutung

gelangte diese Bezeichnung, als nach dem Falle
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von C. das Patriarchat, welches schon im J. 1455 von luBtinian bis zur Gegenwart zeigt deutlich,

nach dem oberhalb dieses Hafenviertels gelegenen wie der Schwerpunkt des städtischen Verkehrs am
Kloster der Ilavayla IlanfuixAgtoxoi (Plan 4D) Goldenen Horne abwärts gewandert ist, und wie

verlegt worden war, mit der Verwandlung dieses die ganze städtische Entwicklung immer mehr
Klosters in eine Moschee durch Murad III. im auf den Bosporos hinausdrängt (vgl. o.S. 970 und u.

J. 1591 im Pkanar (türk. Fener) selbst seinen Sitz S.990f.). EineSchiflbrückeüberdenletzteren,welche

nahm und dieser Stadtteil mehr und mehr die Kaiser Herakleioe im J. 688 beim -Jrn-öv (der eng-

Zuflucht der um das Patriarchat sich scharenden sten Stelle) schlagen liess, also ein Gegenstück zu

vornehmen griechischen Familien, der sog. $ara- jener des Mandrokles (Bd. III S. 748 nr. 57) er-

gidnai, wurde. Hertzberg Gesch. d. Byz. 595. 10 wähnt Nikeph. Const. 25f. de B.

647. Meyer 318f. Grosvenor II 436f. 580. Th. Strassen. Unter den Strassen der Stadt tritt

Kind Art. .Phanarieten' in der Allgem. EncycL besondere hervor die Mittelstrasse, kaitpogos

111 21,445—452. Krumbacher Byz. Litt.1 1088. oder meist kurzweg i
)
Mhrr\ genannt, z. B. Theo-

M. J. Gedeon Xgovuti xoB JlaxgiaQxxxoB »!xov phyl. Sim. Vlil 8, 11 Ö*A xrjs Itoxpogov Ijr Miarjv

xal voü raoi. K pel. 1884. Über Leuchttürme ia xUfOri xaxovopatovotv . Theoph. 869 de B. 6<a

am ßoeporos s. Bd. HI S. 751f. nr. 77f. 86f., vijc Xxaxpögov; i) Meorj ebd. 102. 236. 239.

über Fener Bumu = Heraion bei Chalkedon 267.442.453. Andere Stellen bei Ducange I 23.

Grosvenor n 260f. Unger 1259. Sie zog hienach vom Milion (a. u.

Brücken. Abgesehen von den kleinen Brücken, S. 995) in der Richtung der Meeresküste westwärts

welche z. B. über den Stadtgraben (s. o. S. 976) 20 über das Forum Conetantini, Forum Tauri, Forum
führten und zu welchen die von Kantakuz. I 56. Bovis, die troadensischen Hallen und den Xero-

III 81 (Unger 254) erwähnte Kamelbrücke beim lophos zum Goldenen Thor (s. o. S. 978), wo sie

Thore Gyrolimne (s. o. 8. 979) gehört zu haben dann längs des Meeres weiter nach Hebdomon
scheint, kennen wir aus byzantinischer Zeit nur führte. Sie war die eigentliche via triumphalis

eine Brücke, welche zur Verbindung grosser Stadt- von C., durch welche alle feierlichen Einzüge
teile diente, nämlich jene, welche Iustinian über stattfanden, dabei auch eine Hauptader des Ver-

den oberen Teil des Goldenen Horns baute, und kehrs und deshalb auch häufig der Sammelpunkt
welche nach ihrer Lage auch Brücke des h. Kal- aufrührerischer Volksmassen (s. z. B. Theoph. a.

linikos, des h. Mamas, des h. Panteleimon, von a. O.). Sie entspricht in ihrem östlichen Teile

Kosmidion oder bei den Blachernen (Bd. HI S. 556) 30 der jetzigen Hauptstrasse Diwan jolu, im west-

genannt wurde; vom jetzigen Landeplatz Dtf- liehen Teile dem mit verschiedenen Hamen be-

terdar Iskclessi aus überspannte dieselbe in zwölf zeichneten Strassenzuge, welchem jetzt von Ak-
Bogen den hier schon sehr seichten (höchstens Serai bis Jedikule die Trambahn folgt, M o r d t-

2 m tiefen) Meeresarm bis nach der Vorstadt Pi- man n § 4. 109. 111.

kridioe (s. o. S. 978). Chron. Pasch. I 618. 720 Abgesehen von dieser Hauptstrasse sind uns
Bonn. Anon. Band. 58. Io. Kinn. II 14 a. E. in den Quellen wenig unmittelbare Anhaltspunkte
Ducange IV 14. Unger 122.254. Mordtmann für die Wiederherstellung des Strassennetzes von

§60.72. G r o s

v

e n o

r

I 81. Unter der Brücke C. überliefert. Indessen stimme ich G. Rosen
über den Fluss Barbyses (s. d. Bd. HI S. 5f.), Allg. Encykl. H 38, 337 darin bei, dass sich das-

welche Nikeph. Const. 14. 26 de Boor zum J. 619 40 selbe ,in seinen Gnmdzügen während des 1550-

—638 erwähnt, ist wohl dieselbe zu verstehen. jährigen Bestehens von C. wenig verändert haben
Im unteren Teile des Hornes vermittelte nur eine dürfte.' Gewiss knüpfte schon der Bauplan der

Fähre (xi xigafia) den Verkehr mit Sykai, Theoph. constantinischen Stadt an die Hauptverkehrswege

228 und o. S. 981. Nach Dukas 38 a. E. u. a. an, welche von der Landseite her sowie von den
errichtete Mohammed n. bei der Belagerung eine Häfen nach Byzantion hinein führten. Nach diesen

hölzerne Brücke bxl xOv xoü TaXaxi ßXhttor tlt Hauptrichtungen des Landverkehre bestimmte sieb

Kwxjyiv-, b. A. D. Mordtmann Belag. Konstan- die Anlage der Hauptthore in der constantini-

tinopels 72f. Caedieius Ancien plan de Const. sehen wie in der theodosianischen Mauer; die

S. 7 N. 42. Da sich dieselbe in der Gegend der auf die Thore von Adrianopel (Bdrene Kap.), Se-

justinianiachen Brücke befunden haben muss, bo 50 lymbria (Silivri Kap.) und Top Kapu führenden

ist anzunehmen, dass die letztere vorher abge- Straseenzüge, deren letztgenannter jetzt ebenfalls

broehen war. In unserem Jahrhundert wurde in durch eine Trambahnlinie bezeichnet wird, müssen
derselben Gegend (bei Aiwan Serai) eine Pfahl- in der Zeit IuBtinians ebenso wie heute Haupt-
brücke errichtet, welche jedoch nach wenigen adern des Verkehrs gewesen sein; vgl. Meyer
Jahren (1861) als unrentabel wieder abgetragen 271.280f. Obwohl Privathäuser aus vortürkischer

wurde, s. A. D. Mordtmann Führer von C. S. 40 Zeit kaum mehr vorhanden sind (Rosen a. a. 0.

und den Plan von Stolpe. Die beiden gegen- 338) und manche freie Plätze (s. u.) später über-

wärtig über das Horn führenden Brücken sind baut wurden, während frühere Bauflächen da und
ebenfalls ganz jungen Ursprungs. Die .alte Brücke' dort jetzt freigelegt sind, so ist doch anzunehmen,
oder Mahmudbrücke wurde vom Sultan Mahmud II. 60 das bei der fortwährenden Erneuerung der Stadt,

im J. 1838 errichtet, s. Rosen Allg. Encykl. II für welche schon die häufigen Feuersbrünste sorg-

38, 351; die .neue Brücke', auch Sultan-Valide- ten, doch in der Hauptreche immer wieder die

Brücke oder Brücke von Karaköi (o. S. 984) ge- alten Verkehrslinien beibebalten wurden, die schon
nannt, wurde 1845 von der Mutter Sultan Abdul durch die Richtung auf die Thore, die grossen

Medschids erbaut und 1877 erneuert, s. Meyer Plätze und sonstigen Mittelpunkte des öffentlichen

223. Sie bildet jetzt den Brennpunkt des Ver- I-ebens gegeben waren. So entspricht der jetzige

kehrs, während die ,alte Brücke' nur wenig be- Vton tichartchi (langer Markt), welcher vom
lebt ist. Die Geschichte dieser Brilckenbauten grossen Bazar zum Goldenen Horn führt, dem
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Moxqoy iußolof der Byzantiner, s. Mordtmann
§ 10. 79f. Letzterer gehörte zur Art der Bogen-

gänge (IftßoXoi ), worüber H e y d Levantehandel I

274 und u. S. 996. Über die von den Strassen

{Xtaxpogoi) zu unterscheidenden Gassen (orevaixo!)

vgl. auch u. S. 1000.

Plätze hesass das byzantinische C. in ziem-

lich grosser Zahl. An Stelle der Agora von By-
zantion, über welche vgl. Bd. III S. 1123 und
Unger 1311., trat, mit einiger Verschiebung der

Örtlichkeit, das Augustaion ( Airyovoraiov, Avyov
orslov, Avyovono'n

)

worüber s. den Art. Bd. II

S. 2349 und Bd. III S. 1123, sowie die Quelien-

auszüge bei Ducange I 24, 1. Unger 132—146,

aus welchen die bauliche und bildnerische Ausge-

staltung des Platzes zu entnehmen ist, Plan 7 G.

über den bildnerischen Hanptschmuck des Platzes,

die Reiterstatue Iustinians. 8. ausserdem Unger
im Repert. f. Kunstwis«. II 131—137. Dethier
Augusteon, Pest 18867. Mordtmann 648., wo
eine im Serail aufbewahrte Zeichnung derselben

aus dem 14. Jhdt. mitgetcilt wird, ßuondelmonte
sah die Statue noch vollständig (1422) und Gil-

lius konnte um 1523 noch Bruchstücke derselben

messen, Grosvenor I 2978. Th. Reinach Rev. 4t.

gr. 1896, 82—85, ferner die unten über den Kaiser-

palast und das Hippodrom angeführte Litteratur.

Weiter westlich lag das Forum Corulmtini, der

Hauptplatz und Mittelpunkt der constantinischen

Stadt, angeblich der Punkt, wo Constantin während
der Belagerung sein Zelt aufgeschlagen hatte (Kodin.

41). Es war ein weiter, länglich runder, mit
Platten belegter (jrlaxoirriv), von zweistöckigen

Hallen umschlossener Platz mit zwei Triumph-
bogen als Portalen, durch Denkmäler der Kunst
reich geschmückt. In der Mitte erhob sich eine

mächtige, von Constantin aus dem Apollontempel

in Rom nach C. gebrachte Porphyrsäule (d itop-

O’Lpots' xai ntglßk&trot xiojv Hes. Mil. 4, 41),

welche das Standbild des Kaisers als Apollon-

Helios trug, blxgv fjXlov xQoXäuxovra toi; noXl-

jaif (Hes.). Es ist die noch jetzt erhaltene sog.

.Verbrannte Säule
1

, türkisch Diektmberli Tatch

(d. i. .Säule mit den Reifen'), ursprünglich mit
Eussgestell und Standbild 176', jetzt noch 40 m
hoch, ohne die etwa 2 m unter dem jetzigen Ni-

veau der Strasse liegende Basis. Auch mehrere
antike Bildwerke waren auf diesem Forum auf-

gestellt. Näheres bei Ducange I 24,5. Unger
146-161; Repert. f. Kunstwiss. II 110-118. Gil-

lius III 3. Rosen a.a. 0.3411. Meyer269f. Th.

Reinach Rev. 4t. gr. 1896, 71-74. Vgl. u. S. 1018.

Die wie andere städtische Einrichtungen aus

Rom übernommene Bezeichnung lorum, <pogor,

wurde ausser dem Augustaion und dem lorum
Conitantini noch auf andere Plätze von C. ange-

wendet, so besonders auf das forum Theodosii

oder Tauri, auch kurzweg 6 Taiga; genannt nach

dem wahrscheinlich früher hier befindlichen Rin-

dermarkt, wogegen an den Kaiser Theodosios I.,

der im J. 393 n. Chr. diesen anscheinend gröss-

ten Platz in C. anlegen liess, dessen Standbild
auf einer 140Fuss hohen, mit Reliefdarstellungen

geschmückten und schon 386 errichteten Säule
erinnerte (im J. 506 durch ein solches des Ana-
stasios I. ersetzt). Quellenauszüge bei Ducange
I 24, 7. Unger 168— 175; Repert. f. Kunstwiss.
II 118—121. Reinach a. a. 0. 74—78, wonach
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das silberne Reiterdenkmal von dem Standbild

auf der Säule zu scheiden. Letztere wurde nach

G i 1 1 i u s III 6 erst unter Sultan Bajezit II.

(1481—1512) niedergelegt, um der Anlage eines

Bades Platz zu machen (nach Grosvenor 300,

der hierin dem Konstantios folgt, wurde tie im
J. 1517 durch einen Sturm gestürzt). Weiteres s. n.

bei der Säule des Arkadios. Jetzt nimmt die Stelle

des Tauros teils der Platz bei der Bajezit-

moschee, teils das Seraakierat ein (Plan 6/7 F).

Siehe noch Mordtmann § 122f. Nicht zu ver-

wechseln mit dem Tauros ist das lorum Borit,

Boot Ayoga, auch kurzweg i Boi; genannt, nach

dem ehernen Ofen in Form eines Rindes, in wel-

chemvom 4.—7. Jhdt.Verbrecherverbrannt wurden

;

s. Art. Bui Nr. 1, Bd. III S. 1072, dazu noch

Unger 176—179. Es entspricht etwa dem jetzigen

Stadtviertel von Ak Serai, das nach Mordtmann
§ 107 seinen Namen (.weisies Schloss

1

) wahr-

scheinlich von dem ehemaligen Palaste des Eleu-

therios hat.

Noch weiter westlich längs der Mittelstrasse an

Stelle des türkischen .Weibermarktes
1

(Awret ba-

*or), jenseits der Thalsenkung des Lykos und be-

reits auf dem Hügel Xerolophos, nach welchem

später auch der Platz (und die Säule) selbst be-

nannt wurde, lag das lorum Arcadii, von Kaiser

Arkadios im J. 403 angelegt und durch Theo-

dosios II. im J. 421 vollendet, daheT seitdem

amtlich auch lorum Tkeodotionum benannt (Plan

7 D.). Auf dem Platze erhob sich eine 40 m.

höbe Säule, welche nach Art der Traianssäule mit

Relierdarstellungen geschmückt war und einStand-

bild des Arkadios trug. Letzteres stürzte bei dem
Erdbeben des J. 740 herab, die Säule selbst aber

wurde erst im J. 1719 durch ein Erdbeben so

zerstört, dass sie abgetragen werden musste bis

auf das 6 m. hohe Fussgestell (mit dem Anfang
des Säulenschaftes), welches noch jetzt erhalten

| ist und bei den Türken der .Weiberstein
1

(Aicrel

tasek) heisst.

Über die Säule des Arkadios, welche in der

Litteratur fortwährend mit jener des Theodosios

verwechselt und wie diese als eofumna historiola

bezeichnet wird, vgl. die gute Beschreibung des

Gillius IV 7 und Dueange I 24, 10. Die von

letzterem auf S. 79 gegebene Abbildung (Relief-

band linksläufig!), welche bald auf die eine, bald

auf die andere der beiden Säulen bezogen wurde,

i ist jetzt ziemlich allgemein als wertlos anerkannt,

a. Unger 171. Geffroy Mon. Piot II 122ff.

129t. Reinach a. a. 0. 75f., 4. Dagegen
findet sich eine kleine aber wertvolle Totalansicht

bei Sandys Relation of a Journey 1610. Im
J. 1676 erwarb die Aead4mie de Peinture zu Paris

eine 52 Fuss lange Zeichnung der Reliefs von
der euiumna hutoriata, welche eich jetzt im Louvre

befindet; nach einer von Paillet 1702 gefertigten,

auf 32 Fuss verkleinerten Copie (jetzt in der

i Ecole des beaux arte) hat dieselbe der Jesuit CI.

F, Menestrier Ilescription de la colonne histo-

ri4e u. b. w. (Paris 1702 und Venedig 1765) und
dann Banduri auf 19 T. (hinter S. 566 des

Commentars) herausgegeben. Als Autor der Zeich-

nungen wird Gentile Bellini bezeichnet, den die

Republik Venedig im J. 1480 zu Sultan Mo-
hammed II. sandte; doch weist der Stil der Zeich-

nungen eher au! das 1 7.(?) Jhdt.; was jedoch nicht
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ausschliessi, dass ein Original von Bellini zu Von Iustinian I. und seinen Nachfolgern bedeu-

Grunde lag. In neuerer Zeit hat man nun ziem- tend erweitert, schloss der Kaiserpalast eine Bau-

lich allgemein diese Zeichnungen auf die Säule thätigkeit von acht Jahrhunderten in sieh und
des Arkadios bezogen, es scheint aber, dass sie bildete nicht nur den vornehmsten und glänzend-

doch von jener des Theodosios stammen; in letz- sten Teil der Stadt, sondern auch den Mittelpunkt

terem Fall kann nur Bellini der Autor sein, da für die Politik und Verwaltung des ganzen ost-

vor 1500 sonst gewiss niemand in der Lage war, römischen Reiches. Gleich dem Kreml in Moskau,

ein solches Werk in Constantinopel auszuführen. dem Serai der türkischen Sultane, das an Stelle

Vgl. U n g e r Quellen 179— 186; Repert. f. Kunst- des byzantinischen Kaiserpalastee trat, und ähn-

wisa. II 121— 130. E. Müntz La colonne Thäo- 10 lieh den Residenzen anderer orientalischer Herr

dosienne (die er S. 381, 1 mit jener des Arkadios scher, wie z. B. jener zu Peking, bildete der .grosse

verwechselt!), Rev. 4t. gr. 1888, 318—325 (mit Palast' eine wohlbefestigte Stadt für sich und
einem Bruchstück nach dem Original im Louvre). umfasste ausser den eigentlichen Palästen und
Re in ach ebd. 1896, 75f. Unsere Kenntnis der Wohngebäuden für den Kaiser und die kaiser-

Säule des Arkadios wurde erheblich gefördert liehe Familie ausgedehnte Gärten, Höfe, Säulen-

durch die von A. Michaelis Arch. Jahrb. 1892, hallen, Empfangssäle, Wohnhäuser für diePalast-

91!. mitgeteilte Zeichnung eines Stückes der Re- beamten und Garden und eine Menge von kirch-

liefs von M. Lorch (Lorich), welcher sich bei liehen Gebäuden. Zu den Hauptbestandteilen

der Gesandtschaft Busbecqs (s. u. S. 1008) befand, des eigentlichen Palastes gehörten das Chryso-

aus dem J. 1559. Auf Grund dieser und der 20 triklinion (rö XmooioixXiviov oder <f Xgvoaxgl-

sonstigen Materialien, wie der Zeichnungen des xliroe) mit dem Thronsaal, von Iustinus II. 570
vor 100 Jahren noch besser erhaltenen Sockels errichtet, das Trikonchon, ein von Theophilos 839

durch Cassas hat dann J. Strzygowski Arch. aufgeführter Bau, der zu ceremoniellen Zwecken
Jahrb. 1893, 230—249 eine eingehende Darlegung dienende Gebäudecomplex Daphne, von Constantin

über .die Säule des Arkadius' gegeben, welche erbaut und von Iustinian erneuert. In. mehr losem

jedoch seither durch die von A. G e f f r o y Monu- Zusammenhang mit dem Hauptpalaste standen

ments Piot II (1895) 99—130 Taf. X—XIII ver- der Palast Chalke (raue ßaadtlto» rat .-ino.-rvXaia

öffentlichte Beschreibung nach einer unedierten )? xalov/Urt) XaXxi), q XaXxfj mit) roß xalaxlav,

Zeichnung der Pariser Nationalbibliothek (2,42 m. s. Bd. III S.2066I.), von Zeno 479 angelegt und von

hoch, 0,43 m. breit) überholt wurde; dieselbe 80 Anastasios I. wiederhergestellt, der von Constantin

stammt aus dem 17. Jhdt. und ist vielleicht durch erbaute und von Leo VI. erneuerte Palast Mäg-
den Gesandten Nointel (zwischen 1670 und 1680) naura (Afayvaßpa, Mccrravpa u. s. w.), der schon

veranlasst worden. Das ganze Material über die von Theodosios II. angelegte, aber erst seit dem
Säule des Arkadios hat dann zuletzt nochmal 10. Jhdt. mehr hervortretende Palast Bukoleon,

Th. Re in ach Rev. 4t. gr. 1896, 78—82 kurz über welchen vgl. den Art. Bd. III S. 997, der von
zuBammengefasst. Constantin für die Niederkunft der Kaiserinnen be-

Andere Plätze waren das Strategion, worüber stimmte Porphyrpalast (i) I7opyvpa), das Penta-

vgl. Bd. III S. 1123 (mitPlan) und Unger 161ff.; kubuklon (fltrxaxoi'ßotixlor ,
quinque eubicula)

das Artopolion oder der Brotmarkt (ÖQxoxwka, u. s. w. Ferner gehörten zum Bereich des Ps-

Agxoxoiltioy), zwischen Tauros und forum Con- 40 lastes 28 Kirchen und Capellen, das Zeughaus
stmtini, in der Gegend des grossen Bazar, Du- Mangana, das Gefängnis Numera u. a. w. (vgl.

c a n g e I 244, 12. Unger 163B., Plan 8 F; der u. S. 995). Seit der Eroberung von C. durch die

Amastrianos (td A/zaorpiavoO, AyogA xov 'Ana- Lateiner und der Bevorzugung der Blachernen als

orpfavoß) mit einer Richtstätte, deren Beziehung Kaiserresidenz verödete der .grosse Palast' mehr
zur Stadt Amastris (s. d.) nicht ganz klar ist, und mehr und war schon in einem fortgeschrittenen

dem Etmeidan (Fleischplatz) im ehemaligen Ja- Zustande des Verfalles, als die Türken einzogen
nitacharenquartier entsprechend, am nördlichsten und Mohammed II. im J. 1468 den Plan fasste,

Punkt der Mittelstrasse (Plan 6E), Dueange hier einen neuen Palast anzulegen, der im Gegen-
1 24, 13. Unger 165—168. Mordtmann §13. satz zu dem (jetzt längst verschwundenen) .alten

110. 112. 126. 183. Uber die Gegend der Xal- 50 Serai' (Eski serai) beim jetzigen Seraskierat, da6
xongaieia (Buden der Erzhändler) nördlich der bis auf Soliman I. als Hauptresidenz diente und
hl. Sophia vgl. Gillius II 21. Mordtmann später den Exsultaninnen als Wohnsitz angewiesen

8 6f. 118f. Richter 154. CIO IV 8695. wurde, als .neues Serai' (Jexi serai) oder Top
Unweit dieses Platzes nach dem Tauros zu auf Kapu serai (nach dem Kanonenthor, s. o. S. 981)

dem Meai/iqmlos (o. S. 968) ist das Philadelphion benannt wurde, bis Abdul Medschid im J. 1839
mit dem jaixovv xtxQAmjtov und dem ovrösx<x die Residenz an den Bosporus hinaus verlegte,

xitov zu suchen, benannt nach einer die Begeg- so dass seither auch die auf der Stelle des .grossen

nung der Söhne Constantins d. Gr. darstellenden Kaiserpalastes' liegenden Gebäude als .altes Serai'

Gruppe, worüber Dueange II 16, 65. Unger bezeichnet werden. Eine Beschreibung des letz-

1751. Mordtmann § 126. 60 teren aus der ersten Zeit hat uns Gillius I 7
Paläste. Unter den einzelnen baulichen An- gegeben. Vgl. Grosvenor 706-749. Diese Wan-

lagen von C. nahm nach Umfang und geschieht- dergeschichte der Kaiserresidenz in C. spiegelt in

lieber Bedeutung der grosse Kaiserpalast die bezeichnender Weise den ganzen Gang der Stadt-
erste Stelle ein. gewöhnlich nur rö fUya .-raldraov, entwicklung wieder, wie er sich uns bereits in

to xalaxtov, tn ßaolltta, xä Ardxxopa genannt, der Entstehung der Vorstädte und der Verschie-

gelegentlich auch als der .constantinische Palast' bung der Brücken gezeigt hat, nämlich zunächst
bezeichnet, da Constantin d. Gr. denselben ange- das Wachstum landeinwärts bis zum oberen Ende
legt und zu seiner Lieblingsresidenz erkoren hatte, des Hornes, wo vom 13. bis zum 15. Jhdt. der
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Schwerpunkt der Hofhaltung lag. dann wieder Prinzen') unweit der Blachernen gewöhnlich, aber

ein Verrücken bis zur Seraikpitze, bis in unserem fälschlich, als Hebdomon (auch als Palast des Be-

Jahrhundert der Bruch mit einer dreihundert-- lisar, Iustinian oder Constantin) bezeichnet wird,

jährigen Überlieferung die Meeresstrasse des Bos- ist bereits o.S.971 hervorgehoben worden; vgl. dar-

porus in den Mittelpunkt der städtischen Ent- über Rosen 342. Meyer 3098. Grosrenor
wicklung rückte in ähnlicher Weise, wie jetzt die 3918. Salzenberg in dem u. gen. Werke S. 36L,
Bai von Neu York zum verbindenden Mittelglied Taf. XXXVIIf.
des Städtecomplexes von Brooklyn bis Xewark Kirchen. Obschon eine Besprechung der
geworden ist; vgl. die Bd. 111 S. 743 angeführte kirchlichen Bauten im einzelnen schon wegen
treBende Bemerkung v. Moltkes (Briefe nr. 31 10 des dem classischen Altertum fremden Gegenstands
= Ges. Sehr. VIII 162) über die Bedeutung des noch mehr ausserhalb der Aufgabe dieses Artikels

Bosporos als Hauptstrasse von C. liegt als die nähere Beschreibung der Paläste und
Die Quellen über den grossen Kaiserpalast anderer öffentlicher Bauten von C., so müssen

hat zuerst Ducange II 4 zusammengestellt, wo- dieselben nicht nur deshalb hier auch berücksich-

bei freilich das erst 1751 veröffentlichte wichtige tigt werden, weil gerade die bedeutendsten Kir-

Werk des Constantinus VII. Porphyrogennetos chenbauten in der Zeit von Constantin bis Iusti-

über das Ceremonienwesen des byzantinischen nian entstanden sind, sondern besonders, weil

Hofes noch fehlt. Dazu kommen jetzt die Aus- ohne dieselben das Stadtbild, wie es sich seit

Züge bei Richter 258—371, welche auch die Constantin d. Gr. entwickelt hat, eines seiner

innerhalb des Palastviertels gelegenen kirchlichen 20 wesentlichsten Züge entbehren würde. Die Zahl
und sonstigen Neubauten mit umfassen. Den der Kirchen in C. war ausserordentlich gross;

Versuch einerWiederherstellung des Kaiserpalastes Paspates zählt deren 392, Ducange 428, Ge-
mit dem Augustaion und dem Hippodrom hat deon 463, davon allein 64 Marienkirchen, 95
nach den beachtenswerten Vorarbeiten von C. P. Klosterkirchen (nach Grosvenor I 311).

Bock Bonn. Jahrb. V. VI (1844) 1—160 in neuerer Weitaus an erster Stelle unter allen kirch-

Zeit J. Labarte Le palais impörial de C. (Paris liehen Bauten von C. steht der Wunderbau, wel-

1861) unternommen, ein Versuch, der jedoch schon chm Iustinian 1. in den Jahren 532—37 durch die

deshalb nicht befriedigend ausfallen konnte, weil Banmeister Anthemios von Tralles und Isidoras

er ohne Augenschein der Örtlichkeit gemacht ist. von Milet an Stelle der Basilika errichtete, die

Auf gründlicher Ortskenntnis dagegen beruht das 30 nach gewöhnlicher Annahme Constantin d. Gr.

wichtige Werk von A. G. Paspates TA Bv£ar- im J. 326 ,der göttlichen Weisheit' (rjj Ayiq Zo-
«w Mvdxropa (Athen 1885, mit grossem Plan), tplqi) widmete und Conetantius im J. 860 ver-

wovon W. Metcalfe eine englische Übersetzung schönerte, wogegen dem letzteren die neuere For-

(The Great Palace of C., Ixrad. 1893) gegeben srhung überhaupt die erste Auiage der Sophien-

hat; vgl. dagegen die scharfe Kritik im Athe- kirche zuschreibt. Fast ein Jahrtausend lang der

naenm 1894 nr. 3486. Mit Paspates stimmt Stolz und Mittelpunkt der griechischen Christen-

im wesentlichen auch die von einer rohen Plan- heit blieb die H. Sophia, vielfach blos 4
sklzze begleitete Darstellung bei Grosvenor 1 ixxlrioia genannt, durch die Umwandlung in eine

301—808 überein. Zu wesentlich snderen Ergeb- Moschee vor dem Schicksal der Zerstörung be-

nissen über die Lage der einzelnen Palastteile 40 wahrt. Ist auch der äussere Anblick der Aja

als die früheren Forscher kommt, ebenfalls auf SöÄa, wie die Türken in Bewahrung des Christ-

Grand sorgfältiger örtlicher Studien F. v. Reber liehen Namens sie nennen, dnreh diese Verwand-

Der Karoling. Palastbau (Abh. d. bayer. Akad. lung wesentlich verändert worden, so atmet doch
III. Kl. XIX Bd. [1891] 715—803, mit Plan- das Innere, wenn man von den Zuthaten des roo-

ekizze). Gleichzeitig erscheinen die eingehenden hammedanisehen Cultus absieh., noch ganz dm
Untersuchungen Uber die Topographie des Kaiser- Geist der instinianisehen Zeit, die hier das herr-

palastes von D. B 4 1 j a je v Byzantina (in Mäm. liebste Denkmal byzantinischer Baukunst ge-

Soe. arch. rusBe V, St. Petersburg 1891. Russ.), schaffen. Für Näheres mnss ich auf die reiäe
wozu vgl. G. Destunis Byz. Ztschr. I 344—347. Litteratur verweisen, besonders G i 1 1 i u s II 8f.

Eine endgültige Klärung der Topographie dieses 50 Ducange m 2. Richter 12—101 (Quellenaus-

und anderer Teile von C. ist jedoch wohl so lange Züge). G. Fossati Aya Sofia, Lond. 1852 (mit 25

aussichtslos, als es nicht möglich ist, systemati- Farbentafeln). W. Salzenberg Altchristl. Bau-

sche Nachgrabungen anzustellen und überall un- denkmäler von C. (Bcrl. 1854) S. 15—32, Taf. VI
gehinderten Zutritt zu erlangen, was unter tür- —XXXII (älteres Hauptwerk). W. R. Lethaby
bischer Herrschaft völlig ausgeschlossen erscheint. und H. Swainson The Church of S. Sophia,

Nächst dem grossen Kaiserpalast nimmt ohne Lond. 1894 (wichtig für die Baugeschichte; vgl.

Zweifel der Palastbau der Blachernen die wich- dazu F. v. Reber Byz. Ztschr. IV 607—614).
tigsteStelleinC. ein, über welchen schon unterBla- H. Holtzinger Die Sophienkirche. Leipz. 1898
chernaiBd.inS.555dasNötigstegesagti8t. Weitere (kurze Beschreibung mit guten Bildern). Gros-
Quellenauszüge jetzt bei Richter 37211., und ebd. 60 v e n o r II 494—557.

876—392 sowie Dncange II 5 über andere Pa- Die zweite Stelle an tbatsichlicher Bedeu-
lastbauten, von denen ich hier die Sophiauen (t<S*> tung (nicht an kirchlichem Rang, s. u. H. Eirene)

Zoyiavür Theoph. 248. 434 de B.) in der Nähe unter den Kirchen von C. nahm jene der Apostel
des gleichnamigen Hafens (o. S. 982) und den des (of Aytot ’A;Tootolo«) ein, von Constantin d. Gr.

Eleutherios (ebd. 467—478 de B. ö.) noch besonders erbaut, die Begräbnisstätte der Kaiser, nach der

nenne. Dass der einzige noch teilweise erhaltene Eroberung von C. kurze Zeit (1453—55) Patriar-

Palastbau vou C. das Te.kfvr Serai oder Tekir chatskirche (an Stelle der H. Sophia), daun auf

Serai (angeblich ans tö Kigov, d. i. .Palast des Befehl Mohammeds II. niedergerissen, um der
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grossen Moschee dieses Sultans (erbaut 1463—69)
Platz zu machen (Plan 5 D). Dueange IV 5, 1.

Richter 101—14. Grosvenor I 3119. Kürz-
lich ist in der Bibliothek des Athoklosters Laura
ein zwischen 931—44 verfasstes Gedicht des Kon-
stantinos von Rhodos zum Vorschein gekommen,
welches die ausführlichste Beschreibung der Apo-
stelkirche enthält; dasselbe ist von G. P. Begleri
(Odessa 1896; russ.) und (besser) von E. Legrand
mit archaeologischen Erläuterungen von Th. Rei-
nach Rev. 4t. gr. 1896, 32— 103, sodann von
G. Wulff Nachr. d. russ. archäol. Inst, in C. I

35—78. 1739. (russ.) herausgegeben und er-

läutert worden s. Krumbacher Byz. Lit.1

7239.; Byz. Ztschr. VI 1669. VII 3169. (mit

Plan).

Als dritte Kirche von C. wäre die der Mutter-
gottes in den Blachernen (i) dyia Seornxoc rcüv

BXaxfgvwr) zu nennen, über welche s.Bd.III S.555
und zu der dort angeführten Litteratur noch
Richter 164— 170. Byz. Ztschr; V 869f. 689.

Von den übrigen Kirchen in C. nenne ich hier

als durch Alter und Bedeutung besonders wichtig

die von Constantin d. Gr. ,dem göttlichen Frieden'

gewidmete H. Eirene (Plan 7 H), vortre91ich er-

halten, aber von den Türken als Arsenal benützt

und deshalb unzugänglich; dem kirchlichen Range
nach nur der heiligen Sophia nachstehend, zu der
sie als eigentliche Parochialkirche des Patriarchen

in ähnlichem Verhältnis stand, wie S. Giovanni in

Laterano als Kathedrale des Bischofs von Rom zu

St.PeteralsderCeremonienkirchedesPapstes. Dann
die unter Iustinianl. erbaute Kircheder heiligen Ser-

gios und Bakchos (Plan 8G), alsMoschee ,die kleine

heilige Sophia' (
Kiitschuk Aja Sofia) genannt, wel-

che durch ihre gesicherte Lage einen festen Punkt
in der alten Topographie dieses Teiles von C.

bildet; ferner die Kirche der heiligen Anastasia

(Plan 7 G), jetzt Mehemct Sokolli Dschami-, die

im J. 463 vom Patricier Studios erbaute Kloster-

kirche des heiligen Johannes (Plan 8 B), eine»

der ältesten und ehrwürdigsten Bauwerke von C.
von basilikaler Anlage, durch den Stallmeister

Elias des Sultans Bajezit II. (1481—1512) in

eine Moschee verwandelt und als solche Mir Achor
ß»cAami(.Stallmeistermoschee‘)genannt; die durch
ihre wunderbaren Mosaiken und Frescobilder (aus

dem 14. Jhdt.) berühmte, uralte Klosterkirche

Chora (
Morr] nje joioac = funri Ic mara), schon

vor der Gründung des kaiserlichen C. als Zuflucht

der Christen weit ausserhalb der Stadt angelegt

(Plan 4 C), jetzt Kachrieh Dschami-, die Kirchen
der heiligen Theodosia (Plan 5 E), jetzt Qiil

Dschami (die Rosenmoschee). Pantokrator (ro£>

[larroxpiroeot, .des Allmächtigen'). Plan 5 E,
jetzt Zeirrk Dschami, des heiligen Theodoros von
Tyron (Plan 6 F), jetzt Kilissrh Dschami (.Kir-

chenmoschee'), Pammakaristos (rTjillauftaxaaloiov,

der allerseligsten Gottesmutter), 1456 -1586 als

Patriarchatskirche dienend (Plan 4 D/E), jetzt

Fetihieh Dschami, u. a. Im übrigen verweise

ich auf die Quellenauszüge bei Dueange III und
IV sowie bei Richter 1—252. auf Paspates
Bv(. Mtshiu 277—409 und die kunstgeschicht-

lichen Werke, besonders Salzenberg a. a. 0.
und D. Pulgher Les anc. öglises oyzant. de

Const., Wien 1878 (mit Atlas 1880), sowie Gros-
venor Ch. VIII.

Psoly-WlMow» IV

Klöster. Dieselben bildeten einen wesent-
lichen Zug im Gesamteindruck von C. Bezüg-
lich des einzelnen verweise ich ausser den Quellen-
auszügen bei Richter a. a. 0. besonders auf das
Werk von E. Marin Les moines de C/ple (330—898). Paris 1897, gegen dessen zum Teil un-
kritische Ausführungen vgl. auch J. Pargoire
Les döbuts du monachisme ä C/plc„ Rev. quest.

hist. 1899, 67—143.
10 öffentliche Gebäude. Neben Kirchen und

Palästen war weitaus das bekannteste Bauwerk
in C. der Hippodrom {6 laxö&gouoc oder nach
byzantinischem Sprachgebrauch gewöhnlich ro/.mo-
igofum), dessen erste Anlage durch Septimius Se-

verus (im J. 203) bereits Bd. III S. 1125 bespro-

chen wurde. Durch den Tod des Kaisers (211)
unvollendet geblieben und seitdem vernachlässigt,

wurde derselbe erst von Constantin d. Gr. aus-

gebaut und am 11. Mai 330 feierlich eingeweiht.

20 Bestimmt einen ähnlichen Mittelpunkt für ö9ent-
liche Spiele und Belustigungen zu bilden wie der
Circus Maiimus in Rom, concentrierte der Hippo-
drom zu C. bald in noch weit höherem Grade
das ö9entliche Leben nicht nur der Hauptstadt,
sondern des ganzen Reiches in sich, indem bei

dem Mangel an Bonstiger Gelegenheit zu ver-

fassungsmässiger Bethätigung die politischen Lei-

denschaften und Interessen der grossen Masse der
Bevölkerung sich hier mit elementarer Gewalt

30 Bahn brachen und die Reichsregierung nicht selten

in ihren Grundfesten erschütterten. Der Nika-
aufstand des J. 532, der Einfluss der Rennbahn-
parteien auf die Besetzung des Kaiserthrones und
das Schicksal so mancher Herrscher, die hier der
Volkswut zum Opfer fielen, kennzeichnen die cen-

trale Stellung, welche dem Hippodrom in der by-

zantinischen Roichsgeschichte bis um 1200 n. Chr.
zukommt. Als im J. 1204 die christlichen Kreuz-
fahrer, die wahren Henker von C., denen weit

40 mehr von dem alten Glanze und dem Reichtum
an Kunstwerken zum Opfer fiel, als den Türken
zu zerstören übrig blieb, sengend und raubend
die damals prächtigste Stadt der Welt verheerten,

da war die Rolle des Hippodrom ausgespielt, und
wie der grosse Kaiaerpalast, so ging auch dieses

durch Brand und mutwillige Zerstörung arg be-

schädigte Bauwerk seit 1204 dem vollständigen

Verfalle entgegen. Wir besitzen eine Zeichnung
der Ruinen aus der Mitte des 15. Jhdts. (s. u.

50 S. 1013), welche bei Banduri zu S. 664 wieder-

holt ist und erkennen lässt, wie weit der Ver-

fall um die Zeit der türkischen Eroberung vor-

geschritten war. G i 1 1 i u s II 11 giebt uns eine

wertvolle Beschreibung der gegen 1550 noch vor-

handenen Baureste. Dieselben sind jetzt mit Aus-
nahme der drei Denkmäler der spinn, fast voll-

ständig verschwunden; nur von den Unterbauten
der aqpcrhorrj oder Rundung der Bahn sind noch

Teile erhalten. Doch ist der Boden des Platzes,

60 der früher den Itschoglans (Seraipagen) zum Tum-
meln ihrer Rosse und zum Werfen des Dscherid
diente und hierin sowie inder Benennung <4 fmeidun
(Rossplatz) noch die Erinnerung an die einstige Be-
stimmung bewahrte, jetzt etwa 7 m über die Arena
des Hippodrom erhöht, so dass die Oberfläche der
spina mit den drei allein noch erhaltenen, erst

im J. 1856 frei gelegten Denkmälern des Hippo-
droms jetzt tief in der Erde steckt. Diese Denk-

32
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mäler Bind der Obelisk Thutmes III., von Theo- amt diente übrigens das Genikon (ro rmxdr), wo-

dosios d. Gr. im J. 381 in der Mitte der Renn- gegen lür die Verwaltung des kaiserlichen Pri-

bahn aufgerichtet, die eherne Schlangensäule, vatvermögens das Idikon (rö 7äixo>-) bestimmt

welche ein6t den goldenen Dreifuss zu Delphi als war, Ducange II 9, 9. 10. Richter 256. 4001.

Weihgeschenk für die Schlacht von Plataiai trug Über die in C. als Basiliken bezeichneten Gebäude,

und noch jetzt die bekannte Weihinschrift 1GA besonders die als Gerichtshalle dienende grosse

70 zeigt, endlich die in Gestalt eines Obelisk Basilika {BaalAe'cu» crod, Baadixij) oder Regia
gemauerte Säule Constantins VII. Porphyrogen- (Tr/yla) hinter dem Milion und die damit ver-

netos, einst mit vergoldeten Bronzeplatten bedeckt, bundene Bibliothek s. Gillius II 20. Ducange II

jetzt aber sehr unansehnlich geworden. Uber den 10 9, 3. 12—14. Richter 405—412. Mordtmann
Hippodrom vgl. Ducange II 1. Unger 286— 6 118, auch den Art. Basilica Bd. III S. 85.

305. Grosvenor I 319—353. 377—384: The In derselben Gegend ist auch der ebenfalls mit
Hippodrome of Constantinople, Lond. 1889. J. einer Bibliothek in Verbindung gebrachte Bau
B. Bury The Nika Riot. Jouro. Hell. Stud. XVII des Oktogon {'Oxrdywrm) zu suchen, worüber

1897, 92— 119, ferner die oben genannten Werke Gillius II 20. Ducange II 9, 4. Unger 84.

über den Kaiserpalast, von dessen Topographie Mordtmann § 118— 121. Uber ähnliche, für

jene dee Hippodroms nicht zu trennen ist. Uber Studienzwecke bestimmte Bauten dieser Art, deren

das plataeische Weihgesehenk s. besonders O. einer in der Bibliothek des Klosters Pantokrator,

Frick Jahrb. f. Philol. Suppl. ni 487—556 jetzt Scheich Suleiman Mesdschidi genannt (Plan

1859). LXXXV (1862) 440-—166. Dethier und 20 5/6 E) erhalten ist. s. Grosvenor II 427f„ über

Mordtmann Epigr. v. Byz. 3—48. E. Fabrieius das Oktogon des Daphnepalastes F. v. Reber
Arch. Jahrb. I 1886, 176—191. IGA 70. Ditten- a. a. 0. 764f.

berger Syil. 1; über den ägyptischen Obelisken Von den als Hai len (atoaß) bezeichneten Bauten,

Lepsius Denkmäler III 60. Birch Transact. zu denen die Basiliken u. a. gebürten, sind im
R. Soc. Lit. II. (1847) S. II 218R. Petrie Hist. allgemeinen zu unterscheiden die Säulengänge
of Egypt IIJ 132f. A. Wiedemann Agypt. oder Arkaden (ifißoloi), deren Unger 127fl. die

Gesch. I 365; über die Säule ConBtantins B. Pa- wichtigsten zusammengestellt hat. Dazu gehörten

luka Byz. Ztschr. V 1581. u. a. die schon o. S. 969 genannten porlictu Troa-

Unter den Gebäuden beim Forum Augusteum denees und die porticue Cariana [Kagtarös ln-

ist das Milion («S MIXiov, in der Urbs Coost. IV 30 ßoXa; Theoph. 261 deB.) bei den Blachcrnen, wo-

miliarium, aureum ) zu nennen, seiner Bestimmung von noch beträchtliche Reste bei dem Thore Ai

nach als Ausgangspunkt für die Meilenzählung »an Serai Kapussi erhalten sind. s. Mordtmann
der kaiserlichen Hceresstrassen dem miliarium § 64 mit Plan und den Plan zu Meyer4 311; vgl.

aureum in Rom nachgebildet, an Gestalt als ein auch Ducange II 3 Porlicut. Uber das Maxgör
auf vier Bogen ruhendes Gewülbe mit bildlichem rußo'f-ny s. o. S. 987.

Schmuck und Durchgängen aber eher dem Ianu6 Einen nicht unwesentlichen Zug in der arehi-

quadrifrons am Forum boarium zu vergleichen. tectonischen Physiognomie der Stadt bildeten die

Ducange I 2A 2. Unger 247—253. Gillius Säulen (x/ovec), deren wir bereits mehrere in Ver-

II 23. F. v. Reber 734. An das Augustaion bindung mit den öffentlichen Plätzen kennen ge-

stiess ferner im Osten (Plan 7 H) der Senatspalast 40 lernt haben, so die Säule Iustinians auf dem Au-
(Semrov, auch 2'vyxj.T]Toy, BovXtvtrjoior uiya gustaion (d yaixoüf xiwr S utfae — 6 Xtyouevo;

u. s. w.), für die Sitzungen des Staatsrates be- Airyavoxtic Theoph. 224 de B.), o. S. 987, die Pur-

stimmt, während ein gleichnamiges Gebäude am pursäule (xo§q>vpoCf x/tuv ebd. 21) auf dem Forum
Forum Constantini für die Sitzungen der Stadt- Constantini, o. S. 987, die Säule des Theodosios auf

verordneten (loya&tc) diente und vom Kaiser nur dem Tauros (xlcor zoC Tavgov ebd. 70 u. 6.), o.

in Ausübung consulari scher Befugnisse betreten S. 987, die Säule des Arkadios auf dem Xerolophos
wurde, s. Kod. 174f. Kedr. I 565. 610, wonach (xlair voö Br)goX6tpov ebd. 77 u. ü), die rolumnn
für die Beratungen der städtischen Behörden noch hietoriala der älteren Reisenden (Plan 7 D), wor-

ein zweites Gebäude am Tauros diente. Gillius über o. S. 988f. Dazu ist ausser der schon

II 17. ITI 4. Ducange II 9, 1. Richter 393, 50 oben Bd. III S. 1124f. besprochenen Gothen-
Reinacb Rev. 4t. gr. 1896. 86ff. Säule hauptsächlich noch die Säule des Kaisers

An das Vorbild des alten Rom erinnerte ferner Marcianus (450—457) zu erwähnen, welche noch

das in der Gegend des Seraskierats beim Tauros in ihrer ganzen Höhe von 10 m erhalten ist und
hoch gelegene Capitol (rd Kaxndhor), ein sonst von den Türken Ky> Tasch (Jungfernstein) ge-

wenig genanntes Gebäude. Ducange II 9, 2. nannt wird (Plan 6 D). Näheres bei Meyer 277f.

Unger 246. Mordtmann § 9. 10. 27. 76. 123. und Uber die Säulen im allgemeinen Grosvenor
Plan 6 F. Als Gerichtegebäude und Gefängnis 371 fT. F. W. Unger Uber die vier Coloesalsäulen

diente das Praetorium Jllgatitigioy), das nach in C., Repert. f. Kunstwiss. II (1879) 108—37.
dem Ccremonienbuch östlich des Forum Constan- Das in älterer Zeit zu Tierkämpfen dienende

tini gesucht werden muss. Ducange n 9, 6. 60 Kynegion (KvrriyiOT) auf der Serailspitze wurde in

Richter 398H. Mordtmann § 110. In früherer byzantinischer Zeit nur mehr als Richtstätte be

Zeit wurde nach Kod. 76 auch das Strategion Bd. III nutzt; s. Bd. III S. 1126. Mordtmann g 88.

S. 1123) als Gefängnis benutzt, ausserdem auch Unger 284ff., wo man auch das Wenige zusammen-
die schon o.S.990 genannten Numera(tö Novgega). gestellt findet, was sonst über Theater und Amphi-
In der Nähe des (alten) Patriarchats (bei der H. theater in C bekannt ist (besser bei Ducange
Sophia) ist nach Theoph. 467 de B. auch das Quae- II 2). Unter den Zeughäusern {dgpanxpvidxcia,

storium (KioiorcApiov, Koiaurrtogior) zu suchen, dguautyia) sind die schon o. S. 990 gprmnntrnM:in-

vgl. Ducange II 9, 7. Richter 400. Als Schatz- gana (th Mdyyara oder Afayxava= machinae) be-
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sonders hervorzuhehen, weil dieser Name zur Be-

zeichnung einer bestimmtenGegendimBereichedes
grossen Kaiserpalastes dient; vgl. Richter 401ff.

Mordtmann g 88f. In dieser Beziehung ist auch

die Bezeichnung Topoi (ol Xty’öuxvot Tönoi Kodin.

25) anzufilhren. worüber vgl. Bd. III S. 1118 mit

Plan S. 1122. Ducange II 16, 89. Richter 224.

Mordtmann § 83. sowie das Tzykanisterion (T»i-

xaviaxggiov, nach TCovxavtanfeioe), ein vonTeodo-
sios II. errichtetes Gebäude für das von den Persern

(shugan (gr. T~ixari^a> — liavvetv xrjv typoXgav, s.

Ducange Gloss. und Sophokles Lei. u. d. W.)
genannte Reiterspiel des Balltreibens. worüber
Ducange II 4, 30. Richter 305II. F. v. Reber
772. (Iber die zahlreichen Spitäler (fmövr;, f»-

roiojtia) und ähnliche der öffentlichen Fürsorge

dienende Anstalten sehe man das Verzeichnis bei

Ducange IV 9 und das Reg. zu Richter unter

,Hospize', auch Mordtmann § 117. 121 u. 8.

Wasserversorgung. Zu den wichtigsten

und auch in der Topographie der Stadt UDd ihrer

Umgebung meist hervortretenden Sflentlichcn Bau-

ten gehören alle jene Anlagen, welche die Ver-

sorgung der Stadt mit Nutzwasser und dessen

Verwendung für die Öffentlichkeit (in Bädern u. s. w.)

zum Ziele hatte. Die wenigen natürlichen Quellen

innerhalb des Stadtgebietes und das in Brunnen-
schächten zu Tage tretende Grundwasser konnte

in keiner Weise dem Bedürfnis einer Grossstadt

genügen, und schon vor der Erhebung von Byzan-

tion zur Kaiserresidenz war man auf Zuleitung

des Wassers von aussen bedacht. Aus Cod. Iust.

XI 43, 6, und der Osterchronik I 619 Dind. er-

fahren wir, dass schon Hadrian eine Wasser-

leitung (ayarfoi) anlegen liess. welche durch ein

an den Praef. praet. Kyros 439—441) gerichtetes

Gesetz für den Gebrauch des Palastes, der öffent-

lichen Bäder und Brunnenhäuser Vorbehalten und
von Iustinian I. im J. 528 erneuert wurde; es

ist der noch jetzt so genannte Aquaeduct Iusti-

nians, das hervorragendste Denkmal byzantinischer

Wasserbaukunst, in zweigeschossiger Bogenstel-

lung 265 m lang, 35 m hoch. Ebenfalls antiken

Ursprungs ist der Aquaeduct des Valens, d fdyai
dyttiyoc roß OMXtrxo;, auch blos i iytoyos u. 5.

bei Theoph., in den Patria als Ayaryöc riöv fit-

ydktov dtpldwe Ijxoi al ovgäviai xaudnai bezeichnet,

türkisch box doghan keinen, d. i. ,Bogen des
grauen Falken', von Kaiser Valens im J. 368 aus

den Mauern des zerstörten Chalkedon erbaut, von
Iustinian II. 576 und Constantia V. 766 wieder

hergestellt, dann von Soliman I. wieder in Stand
gesetzt und noch heute benützt, um das bis zur

Höhe des vierten Hügels, bei der Moschee Moham-
meds des Eroberes, unterirdisch geleitete Wasser
Uber das dieselbe vom dritten Hügel (beim Seras-

kierat) trennende Thal zu führen
,
als zweigeschos-

siger Bau 625 m lang und 23 m hoch erhalten.

Plan 6E. Meyer 275f. Grosvenor I 356ff. Im
übrigen sehe man die Quellenauszüge bei Du-
cange I 25 Aquaeductut : 26 Nympkaea; 27 Bai

naea, Thermae-, 28 (’xsternai1 • 29 Cloacae: 30 La
trinae publieae. Unger 191—202 ,W

T
asserlei

tungen, Cisternen und Brunnenhäuser
1

, dann An
dräoBsy Voy. ä l'enbouch. de la Mer Noire (Paris

1818) H. v. Mcltke Briefe 20. Tchihatchef
Le Bospbore 46—63, und besonders das vortreff-

liche neuere Hauptwerk von Ph. Forchheimer

998

und J. Strzygowski Die byzantinischen Wasser-
behälter von Constantinopel, Wien 1898, dazu F.
v. Reber Byz. Ztschr. IV 128—136. Eine gute
Übersicht der Wasserzufuhr von C. geben die

Karten der Umgebung der Stadt von H. Kiepert
und C. v, d. Goltz (s. u.).

Das durch die Wasserleitungen zugeführte
Wasser wurde teils in offene Becken, teils in ge-

schlossene Behälter geleitet, welche von den By-
10 zantinern gleicherweise als Cisternen (xivaxlgvq,

bt;uurvg, boytiov Maro», IXvxgm u. s. w.) be-

zeichnet wurden. Die drei hervorragendsten Bei-

spiele der ersteren Art, welche an die offenen

Teiche in und bei Jerusalem erinnern, finden sich

im westlichenTeile derStadt. zwischen derconstan-

tiniseben und der theodosischen Mauer. Es sind

der jetzt als Ttehukur bmtan (Grubengarten) be-

zeichnete Behälter in Eli Marmara (Plan 7 C).

seit Gillius als die von Anastasios I. (491—518)
20 erbauteCistcrne des heiligen Mokios (xivaxigvr) roß

’A. üuixlov) erkannt, dann das von Strzygowski
für die Cieterna Arcadiaca der sdten Regionsbe-
schreibung erklärte und sonach noch ältere Becken
bei der Selimsmoschee (Plan 5 D), endlich die

von Aspar im J. 459 angelegte Cisterne (i) ’Amxa-

gov xtvaxigvrj) an der zum Adrianopeler Thor
führenden Strasse, jetzt Tschukur bostan von Kara
gümrük (Plan 4 D). Es ist zu beachten, dass

die drei genannten grossen Wasserbecken zur Zeit
80 ihrer Entstehung ausserhalb derStadtmauer lagen,

doch gab es auch innerhalb der constantinischen

Mauer solche Behälter, wie die im J. 369 ange-

legte Cisterne des Modestus, welche jetzt Strzy-
gowski in dem ehemaligen Teich beim Sattler-

markt (Sarrädsch hanö) erkennt, wo man früher

die Cisterne der heiligen Apostel oder der Vierzig

Märtyrer suchte (s. Plan 6 E). Überwiegend waren
jedoch innerhalb der älteren Stadt, schon der

Kostbarkeit des Platzes wegen, die geschlossenen

40 unterirdischen Becken, deren noch eine ganze An-
zahl erhalten ist; die berühmtesten derselben sind

die staunenswerten Anlagen von Bin bir direk

(,1001 Säule“) und lerebatan Serai (,das versunkene

Schloss“), von denen erstere gewöhnlich für die

unter Constantin d. Gr. erbaute Cisterne des
Philoienoa (Plan 7 G), letztere für die von Iueti-

nian I. angelegte Cisterne Basilica (>) ßaodixij

xtvoxigrxj) gehalten wird (Plan 6/7 (j). Gegen
die herkömmliche Auffassung dieser durch die

50 Grossartigkeit ihrer Anlage und die vortreff-

liche Erhaltung imponierenden Bauten als Ci-

sternen hat neuerdings F. v. Reber a. a. O.

erhebliche Einwendungen erhoben und die Ver-

wendung derselben als Wasserbehälter aus tech-

nischen und künstlerischen Gründen bestritten.

Eine endgültige Entscheidung hierüber ist wohl
so lange nichtmöglich, als nicht auch der Zu-
sammenhang dieser Räume mit dem gmnzenSystem
der Wasserversorgung von C. durch Canäle u. s. w.

60 aufgeklärt ist. Von anderen Cisternen nenne ich

noch jene des Theodosius in der 5. Region (Plan

5 G), des AStius, des Bonus (Itovoc Plan 4 D.

doch ist die Lage unsicher), der Pulcheria, die

.grosse Cisterne bei der Porphyrsäule“ und jene

unter dem Hippodrom worüber man die Nach-
weise jetzt am besten bei Forchheimer-Strzy-
gowsiti 147—188 findet, ebenso wieebd. 85—114
ein möglichst vollständiges Verzeichnis der noch
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erhaltenen Wasserbehälter. Weitere Beiträge zur und die älteren Ansichten ans türkischer Zeit («. n.)

Kenntnis der letzteren liefert B. Paluka Mitteil. sind in dieser Beziehung sehr lehrreich. Aus der-

d. deutschen Eikursionsklubs I 48—56 und Byz. selben Bauverordnung, welche Unger 709. nebst
Ztschr. II 6471. IV 594—600. Im übrigen vgl. einigen anderen aus Cod. Theod. und Iust. mitge-
noch Orosvenor I 360—871. Meyer 26711. teilt hat, ersehen wir. dass an den Häusern häufig

Unter den öffentlichen Bädern in C. werden Altane (»olaria, Söller) angebracht waren, welche
neben den schon Bd. III S. 1125f. besprochenen, nach unten frei sein mussten und weder durch
auf Severus zurückgehenden Thermen Kaminia Säulen gestützt, noch mit der Strasse durch eine
und Zeuiippos jene des Constantin und des Ar- Treppe verbunden sein durften: zwischen den Al-

kadioa besonders erwähnt. Näheres über diese 10 tanengegenüberliegenderHäusermusstemindestens
und ander« Bäder in den von Ducange a. a. O. 10 Fuss Abstand bleiben, was such das Mindest-
und bei Unger 269—283 gesammelten Stellen. mass für die Breite der Gassen (armaxol) ge-

Nur von den Thermen Constantins, welche von wesen zu sein scheint. Diese und andere Bau-
Mohammed II. wieder in Stand gesetzt und von Verordnungen, deren Erläuterung besonders vom
den Türken (mit Bezug auf ihre Lage in einer bautechnischen Standpunkt aus sehr zu wünschen
Einsenkung des 4. Hügels) Tuehukur Hammam wäre, waren neben aesthetischen und hygienischen
(Grubenbad) genannt wurden, hat sich das alte Rücksichten, wie sie besondere in dem Erlass des
Mauerwerk noch zum Teile erhalten, ist aber Kaisers Zeno geltend gemacht werden, haupt-
jetzt ganz unzugänglich. Grosvenor I 296f. sächlich, wie ebenfalls mehrfach ausdrücklich her-

859f. Meyer 278. 20 vorgehoben wird, durch die Gefahr der Feuers-

Cber die zur Canalisation und Abfuhr desUn- brünste bedingt, welche in byzantinischer Zeit

rates dienenden Einrichtungen (Kloaken u. s. w.) kaum minder verheerend waren, als die berüch-
sehe man die Stellen bei Ducange a. a. 0., über tigten Brände der türkischen Stadt. Sie haben
die nächtliche Beleuchtung der Stadt Hertzberg mehr als irgend ein anderer Eingriff bis auf die

Gesch. d. röm. Kaiserr. 681 und Ammian. Marc. Gegenwart zur fortwährenden Umgestaltung und
XIV 1, 9 (diese Stelle bezieht sich jedoch auf An- Erneuerung der Stadt und zur Zerstörung des

tioehien). Alten beigetragen, und naturgemäss wurde davon
Privatbauten. Neben den zahlreichen öflent- die große Masse der Wohnhäuser mehr und häufl-

lichen Bauten, welche das architektonische Ge- ger betroffen als die solideren und besser ge-

samtbild der Stadt bestimmten, treten naturge- 80 schützten öffentlichen Bauten. Solche Brände
miss die privaten Gebäude, in denen das häus- fanden statt in den J. 400, 404 (H. Sophia), 406
liehe Leben des Volkes von C. sich abspielte, an (Hippodrom). 483, 462, 465, 469, 476, 491, 498,
individueller Bedeutung ganz zurück; doch werden 507, 509, 510, 518, 532 (H. Sophia), 549, 559,

verschiedene Privathäuser vornehmer Byzantiner 561, 562. 564, 588, 603, 791, 887, 931, 956,
genannt, wie das durch seine Kunstschätz« be- 1040, 1203. 1204, 1261, 1291, 1308 u. s. w.

rühmt« Haus des Lausos, das jedoch nicht mit Quellen bei Unger 74—91.

dem Aavoiaxii genannten Teile des grossen Kaiser- Nächst dem Feuer haben zur Zerstörung der
palastes zu verwechseln ist, jene des Harmatios. Gebäude von C. am meisten die Erdbeben mit-

des Antiochos, des Toxaras, des Ioannes Synkel- gewirkt, welche bis zur Gegenwart eine stete

los u. a., worüber man bei Richter 415B. einiges 40 Gefahr für die Stadt bilden. Erdbebenjahre der

gesammelt findet. Eine hierauf gerichtete Durch- byzantinischen Zeit sind 402, 407, 412, 417, 422,

Forschung der byzantinischen Litteratur würde 447 (Einsturz der Mauern), 450, 480, 492, 542,

gewiss noch weit mehr zu Tage fördern, besonders 554. 555, 558 (Einsturz der Sophienkuppel), 740,

auch bezüglich der Einrichtung des byzantinischen 865, 869, 945, 966 (wieder ein Teil der Rophien-

Privathauses, für die wir um so mehr auf die kuppcl eingestünt), 1010 ,1064, 1202, 1296, 1881,

litterarischenQuellen angewiesen sind, als sich von 1343. Quellen bei Unger 92— 100. Weitere*
dieser Art von Bauten wohl nichts erhalten hat: Material über die Erdbeben in C. bei A. Perrey
vgl. o. S. 986. Was die Menge und Anordnung der Möm. s. 1. trembl. de terre ress, dans la pönins.

dicht aneinandergebauten Privathiuser betrifft, so turco-hellän. et en Syrie (in den Mäm. couronnä*
ist dafür Agath.V3 zu beachten (fovexeif ydfdvav- 50 n. s. w. der Ae. R. de Belg. XXIII 1848). J, F.

raxoii al oixoioftlai xdltaK njexai(vYTifi/iiraiAXlj- Julius Schmidt Stud. üb. Erdbeben (’ Lpz.
io« xat axavtalrara iboi r« Sr i<uqIov Qjuu&qov). 1879) 137!f. 0. WT

eismantel Die Erdbeben des

Doch bestimmte schon der Cod. Theod. XV 46, vord. Kleinasiens in geschichtl. Zeit, Marb. 1891.

dass private Bauten vonden öffentlichen mindestens G. Maas Das Erdbeben von Konstantinopel 1894,

15 Fuss entfernt zu sein hätten, nnd die Bauord- Himmel and Erde VII 409—428, 458—467.
nung des Kaisers Zeno (474—491) für C. setzte

fest, dass auch bei den Privathäusern unter sieh

je 12 Fuss vom Fundament bis zum Daeh Abstand
bleiben solle; der Höhe des Hausbaues war unter

dieser Voraussetzung nur in so weit Sehranke ge-

setzt, als keinem Nachbar die freie Aussicht auf das

Meer entzogen werden durfte (Cod. Iust. VIII

10, 12). Für die Bauart der Privathäuser ist be-

sonders die Ansicht des Hippodrom von 1450 (vgl.

o. S. 994) zn beaehten, welcher ein ganzes Stadt-

viertel mit giebelgedeckton und einigen flachge-

deckten Häusern sowie zahlreichen Kuppelbauten
(Kirchen?) zeigt; auch der Plan des Buondelmonte

An dritter Stelle treten als zerstörendes Mo-
ment die gewaltsamen Veränderungen durch Men-
schenhand hinzu, welche sich hauptsächlich an
die beiden Eroberungen der Stadt durch die La-
teiner im J. 1204 und durch die Türken im
J. 1453 knüpfen-, über erstere vgl. oben S. 994
und, ausser den bekannten Geschichtswerken,

Ch. Hopf Chroniques gräeorom., Berl. 1873.

Grosvenor I 38f. II 533f. Über die zweite Er-

oberung durch die Türken, welche nach Gillius
II 1 jam ct ntum anno» non eesnant fvnditui

antiqvae vtbi» reatigin delrrr. vgl, J. v. Hammer
Gesch. d. osman. Reiches P 3869. A. v. Mordt-



1001 Constantinopolis Constantinopolis 1002

mann Belag, u. Erob. Constantinopels durch die im 8. Jhdt. die lateinischen Münzlegenden durch
Türken, Stuttgart 1858. A. G. Paepatea floh- griechische verdrängt wurden. Constantin V. (741
ogxia xai HXumus rrf; K/xölecos vno t<Av ’O&oj- —775) und Leo IV. (775—780) sind die ersten,

uardr, Athen 1890, dazu Byz. Ztschr. II 8811. welche gelegentlich aul Münzen statt des her-

Grosvenor I 40fl. II 536ff. J. Mordtmann kömmlichen dominun und Auguntus als Öea.-rdnjc

Esquisse p. 80 (Quellen). und ßaodri’C bezeichnet werden, und Michael I.

Bevölkerung. Die Grundlage der Bevölke- (811—813) heisst zuerst flaotüt 'Poualor, g. Ku-
rung bildeten die dorischen Ansiedler, durchweiche bitschek Bd. III S. 1154. Das 9. Jhdt. brachte

anfangs der dorische Dialekt herrschend wurde. endlich auch in der Gesetzgebung den griechischen

der jedoch schon frühzeitig in die xo<nj über- 10 Charakter des Staates zum Tollen Siege. Waren
ging, s. den Art. Byzatition Bd. III S. 1143. auch die seit dem 7. Jhdt. neu erlassenen Ge-
Öhne Zweifel hatte sich jedoch von Anfang an setze sämtlich griechisch, so bildete die Grund-
die Colonie nicht reinen Stammes erhalten, son- läge des bürgerlichen Hechtes doch das grosse

dern mit fremden, besonders thrakischen Elementen Gesetzgebungswerk lustinians. für dessen ofncielle

vermischt, die aber von dem griechischen Volks- Geltung, unbeschadet der Verbreitung einzelner

tum äusserlich aufgesogen wurden. Eine viel Teile in griechischer Bearbeitung, die lateinische

weiter gehende Mischung hatte die Neugründung Fassung massgebend war. Hiedurch wurde das-

von C. als Reichshauptstadt zur Folge. ,Um selbe dem Rechtsbewusstsein des Volkes mehr
seine Schöpfung möglichst schnell durch ein und mehr entfremdet, biB der grosse Reorgani-

neues Volk zu beleben und zahlreiche Ansiedler 20 satur des Reichs, der Makedonier Basileios I.

zur Übersiedelung zu locken, wandte Constantin (876—886), da« von seinem Nachfolger l^eo VI.

alle möglichen Mittel und Begünstigungen an. (886—911) vollendete Werk der Basiliken (ri

Nicht nur dass Constantinopel als Gemeinde mit ßaadixi) schuf, welches das Corpus iuris, auf

allen Rechten und Privilegien der alten Welt- dessen Inhalt es wesentlich beruhte, bald ganz
hauptstadt an der Tiber begabt wurde und mit verdrängte, Krumbacher Byz. Litt. 605R. Frei-

dem .italischen' Rechte die Befreiung von Reichs- lieh war dieses griechische Volkstum, wie es bis

steuern erhielt, so stellte der Kaiser auch den zum 10. Jhdt. mit Bteigender Macht in allen

einzelnen Ansiedlern namhafte Vorteile in Aus- Zweigen der Staatsverwaltung, in der Umgangs-
sicht.' Hertzberg Gesell, d. röm. Kaiserr. 681 f. spräche der Provinzen und im Leben der Reichs-

Schiller Gesch. d. röm. Kaiserz. II 225. Burck- 30 hauptstadt zur Geltung kam, längst nicht mehr
hardt Zeit Constantins d. Gr. 418. Dieses Zu- das antike, auch nicht mehr im Sinne des durch

strömen der verschiedensten Elemente konnte je- die makedonische Weltpolitik geschaffenen Helle-

doch den griechischen Typus der Stadt nicht nismus und der xonoj, Das Griechentum war in

ändern, wenngleich derselbe, ähnlich der Bevölke- jene Phase übergegangen, die wir als den Rho-

rung aller Gressstädte, ein individuelles Gepräge maismus bezeichnen können, scharf geschieden

erhielt. Auch der amtliche Gebrauch der römi- von der antiken Cultur durch die christliche Welt-

sehen Sprache, wie er in den Titulaturen der Kaiser anschauung und durch jeneUmbildungderSprache,

und den Einrichtungen der Staatsverwaltung, in aus der das Neugriechische hervorgegangen ist,

den Gesetzgebungswerken des Theodosius und dem schon die Volkssprache der iustinianischen

lustinian und in der Organisation der Armee zu 40 Zeit innerlich näher gestanden zu haben scheint,

Tage trat, blieb rein äusserlich und beeinflusste als dem Griechentum des perikleischen Zeitalters,

das Volkstum nicht weiter, als dass eine Anzahl Vgl. hiezu meine Bemerkungen Korr.-Kl. d. Ges.

römischer Ausdrücke, mit denen ein fest umschrie- f. Anthr. 1897, 4f.

bener Begriff verbunden war, unverändert in den War sonach die Bevölkerung von C. derSprache

griechischen Sprachgebrauch übergingen, statt wie nach im wesentlichen eine einheitliche, wie sie es

früher übersetzt zu werden, z. B. Jlo-dtov. 'Ptj- allmählich im ganzen Reiche geworden war, so

yiäirit u. s. w. Anderes der Art s. bei Hertz- war sie es keineswegs dem Blute nach. Zu den

berg Gesch. d. Byz. 194. Die Inschriften aus verschiedenartigen Elementen, die wie oben be-

C.. auch aus früherer Zeit, sind fast ausschliess- merkt bei und zum Teil schon vor der Gründung
lieh griechisch und zeigen, dass das Lateinische 50 von C. am Goldenen Horn zusammenströmten,

der Bevölkerung oder auch nur einem nennens- kamen im Laufe der Zeit noch vielfach fremde

werten Bruchteil derselben niemals gcläutig war. Volksbestandteile, welche eineweitgehcndeRassen-

Mit dem Zerfalle des weströmischen Reiches und mischung zur Folge hatten. Hierher gehörten von

der Consolidierung der östlichen Rcichshälfte als Anfang an die fremden Truppen, in denen die

eines geschlossenen Staatswesens, in welchem barbarischen Elemente mehr und mehr überhand

griechisches Volkstum und griechische Sprache nahmen, im Besondern auch die gothischen Ab-

die unbedingte Vorherrschaft hatten, wurden auch teilungen, welche ausserhalb der constantinischen

die äusseren Zeichen, in denen sich das Fortleben Maner im sog.Heiakionion(s.o.S.971)garnisonier-

des römischen Staatsgedankens verkörperte, mehr ten, sowie die seit dem 9. und 10. Jhdt. auftretende

und mehr abgestreift. Das Lateinische, noch zu 60 nordgennanische Garde der Warangen (Bdpayyoi.

lustinians Zeit, doch nicht mehr ausschliesslich, Waräger, Vaeringjar), welche anfangs aus durch

die Hofsprache in C.. verlor seit Maurikios (582 Russland eingewanderte Normannen, seit dem
—602) seine offlcielle Geltung, und alle amtlichen 1 1 . Jhdt. auch durch Angelsachsen ergänzt wurde.

Erlasse werden seitdem nur noch griechisch ver- Viele derselben .heirateten, blieben in C. und
öffentlicht, Finlay Griechenl. unt. d. Röm. 284, gründeten unter den Rhomaeern ihr eigenes Haus-

10. Die natürliche Folge war, dass seit dem wesen. Namentlich gab es manche ihrer Führer,

7. Jhdt. das Griechische als Commandosprache die sich mit der griechischen Aristokratie ver

der Armee an Stelle des Lateinischen trat und schwägerten. und deren Nachkommen sich nnd
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ihre Nachkommen vollständig graecisiert haben. Die Zahl der Bewohner kann nur ganz an-

Hertzberg Qeach. d. Byz. 221. WeitereLitteratur nähernd geschätzt werden. Schon zu Anfang des

hierüber bei Krumbacher Geech. d. byz. Litt. 5. Jhdts. soll dieselbe mehr als Vz Million be-

1086. Noch bedeutender an Zahl war das fremde tragen haben, s. Hertzberg Geach. d. römischen

Volkselement, welches C. seit dem 11. Jhdt. durch Kaiserreichs 682. Auch die neueren Schätzungen

dieAnsiedlung fremder, hauptsächlich italienischer weichen ausserordentlich von einander ab: so be-

Kaufleute erhielt. Während die Garde nur durch rechnete R. Pococke im vorigen Jahrhundert die

fortwährend frischen Zuzug ihren fremden Cha- Bevölkerung auf 8 600 000(1); Graf Andröossy
rakter bewahrte, jede Generation derselben aber (s. u.) nach dem Wasser- und Mehlbedarf auf

nach und nachvom Rhomaeertum aufgesogen wurde, 10 638 000; vgl. Grosvenor I 8f. Von diesen Ex-

bildeten die Genuesen in Galata eine Gemeinde tremen kommt das untere der Wahrheit jedenfalls

für sich mit selbständiger Verwaltung, Kirche und näher als das obere Eine Reihe anderer An-

Umgangssprache. welche diesem Stadtteil einen gaben über die Bevölkerung von C. findet man
erst in der Gegenwart eich verwischenden italie- bei Byzantios 1 72ff. besprochen. Die amtliche

machen Charakter aufprägte, s. o. S. 973 und Pas- Statistik“ aus dem J. 1885 giebt die Gesamtzahl

pates EU. Qilol. Jtö/U. VI. Bofuvr. MrXhai zu 873 565 Seelen an. wovon, nach den zehn jetzi-

1279. 2049. Heyd Gesch. d. Levantebandeis I gen Bezirken verteilt. 389 545 auf Stambul (das

2089. 4999. II 8059. Auch in der Altstadt be- eigentliche C. des Mittelalters). 237293 auf Galata.

sassen dieselben ein Quartier am Hafen (Plan 6 Q) Pera und die angrenzenden Stadtteile, 118 467

ebenso wie die Pisaner und die Venezianer (ebd. 20 auf Skutari mit Kadiköi, 99 102 auf das euro-

6F), über deren Ansiedlungen im 14. Jhdt. vgl. päische, 29 158 auf das asiatische Ufer des Bos-

auch Ch. Diehl M<1. d’archiol. 1883, 90—131. poros entfallen. Meyer 205f. Beruhen dieseZiBern

Näheres über die Lage der einzelnen Quartiere such, trotz ihrer scheinbaren Genauigkeit, auf

und das Verhältnis derselben zur griechischen Be- einer höchst unsicheren Grundlage, so geben sie

vöikerung bei Heyd I 2759. Einen nicht ge- doch einen Anhaltspunkt für die Verteilung der

ringen Procentsatz machten ferner die Juden aus, Bevölkerung um das verbindende Mittelglied des

welche allerdings erst durch die Einwanderung Bosporos und gestatten unter Berücksichtigung

der spanischen Juden (Sephardim ) seit 1492 in der mehrfach dargelegten Verschiebung des städti-

C. und besonders in Thessalonike zu einem er- sehen Schwerpunktes auch Rückschlüsse auf das

heblichen Bestandteil der Bevölkerung wurden, 30 byzantinische C. Hiebei ist jedoch nieht zu über-

worüber vgl. besonders Karl Braun Türk. Reise sehen, dass die Bevölkerung von C. auch mehr-

II 2759. Doch auch im Mittelalter waren die fach grossen Schwankungen unterlag. Neben

der deutsch-polnischen Gruppe (Ascäkenazim) an- der Erschütterung des Gleichgewichtes, welche

gehörigen Juden in C. schon zahlreich und in die lateinische und die türkische Eroberung mit

bestimmten Gegenden der Stadt localisiert, s. sich brachte, und neben der grossen Zahl von Men-

o. S. 974 und vgl. ferner die Porta Ebraika sehen, welche denErdbeben (s.o.S.lOOO)zumOpfer

oder P. ludaea o. 3. 980, ißgcuxg oxala u. s. w. gefallen sind (so z. B. im J. 1509 über 13000, 6.

in dem Hebraiea oder ludeca genannten Quar- Maas a. a. 0. 415). sind es besonders verheerende

tier am Hafen (Plan 6G). Über letzteres vgl. Seuchen und vor allem die Pest gewesen, an deren

jedoch Heyd a. a. 0. I 2759., wonach die Ju- 40 Auftreten sich bedeutende Rückschläge knüpfen,

den seit Theodosius II. (408—450) in der eigent- So folgte dem furchtbaren Nikaaufstand, bei dem
liehen Stadt nicht wohnen durften; ebenso nach allein an 40 000 Menschen umgekommen waren,

Benjamin von Tudela (12. Jhdt.), der in Pera 2000 die sog. iustinianische Pest, welche in dem Zeit-

rabbanitische und 500 karaitische Juden zählt. raum von 531—580 periodisch wiederkehrte und

Doch müssen sie unter den Türken auch in Stam- zeitweise täglich 5000. ja 10 000 Menschen in C.

bul wieder zugelassen worden sein, dennGillins dahingeraBt haben soll, J. F. C. Hecker Volks-

III 2 a. E. fand sie dort in der Nähe des Hafens krankheiten des Mittelalters 89. Häser Gesch.

angesiedelt. Im J. 1589 wurden die Juden aus dem d. Medizin III 439. K. Martin Peterm. MitL

Quartier in Stambul vertrieben und später an 1879, 2579. Eine der furchtbarsten Epidemien

Stelle des Ghetto die Jeni Valide Moschee errichtet, 50 war die fünfte Bubonenpest zu C., welche im
Grosvenor II 575. Mordtmann § 78. 82. Die J. 747 von Unteritalien über Griechenland her

jetzt so zahlreichen Armenier kommen fürdieältere sich ausbreitete und besonders in der Hauptstadt

Zeit nicht in Betracht, da der Zug der armem- zahllose Opfer forderte, so dass viele Häuser ganz

sehen Einwanderung erst mit der türkischen Er- ausstarben. Theoph. 42‘2f. de B. Nikeph. Const.

oberung beginnt, wenngleich einzelne Armenier 62f. de B. Im J. 1592 fielen in C. 180 000

ebenso wie Türken schon in der letzten Periode Menschen an der Pest, während die Überlebenden

des byzantinischen Reiches in C. angesiedelt ge* 400 000 sich unter gemeinsamer Leitung des

wesen sein mögen. So war Axuchos, der Minister Patriarchen und des Scheich ül Islam zum Bitt-

des Kaisers Ioannes II. Kommenos (1 118—43). ein gebet auf dem Okmeidan von Sonnenaufgang bis

geborener Türke, s. Hertzberg Gesch. d. Byz.285, 60 zum Abend versammelten, Grosvenor I 90f.

und gegen Ende des 14. Jhdts. war die Zahl der Noch 1812 soll l
/a der Bewohner (160 000) der

als Kaufleute in C. angesiedelten Türken bereits so Seuche erlegen sein, wie Andr^ossy Const. 161ff.

gross, dass Sultan Bajezit I. (1389—1403) bei berichtet, und bei der letzten Pestepidemie von

Kaiser Manuel II. (1391—1425) für dieselben die 1837, welche uns Moltke Briefe nr. 26 geschil-

Erbauung einer Moschee auf dem Xerolophos. dort hat, sind nach dessen Schätzung mindestens

welche nach seinem Grossvezier Daud Pascha ge- 20—30 000 umgekommen,
nannt wurde, sowie eigene Gerichtsbarkeit durch- Die Geschichte der Stadt als solche ge-

setzte, Grosvenor II 699. Hammer I 431. sondert von jener des byzantinischen, bezw. türki-
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sehen Reiches zu schreiben, ist bisher von nie- Müller FHG IV I4Bff.), die um 800 verfassten
mand ernstlich versucht worden. Über die Ge- [laxHiaznnti^ avviouot ^ooyixai (ed. Th. Preger
schichte des alten Byzantion hinaus, welche zum I'rogT. München 1898) und die Legende vom Bau
erstenmal von J. Miller an dieser Stelle in ihrem der hl. Sophia (ed. Combefis im Manipulus
ganzen Zusammenhänge dargestellt wurde (Bd. III originum Cpolitanarum 1664). Das ganze Werk
S. 1127— 1150). besitzen wir. von summarischen ist uns in zwei Fassungen überliefert, deren eine
Übersichten, wie bei Grosvenor I 18—58 ab- sich ziemlich eng an das Original hält nnd unter
gesehen, nur fragmentarische Ansätze in der einen dem Namen des Geoigios Kodinoe zuletzt von
oder der anderen Richtung, wie solche auch in I. Bekker Bonn 1843 (wiederholt bei Migne
obiger Darlegung mehrfach angedeutet sind. Hie- 10 Gr. 157, 429—634) herausgegeben ist. Die an-
her gehfiren als äussere Geschichte die Gründung dere. unter Alezios I. Kommenos (1081—1118)
Io. S. 963) und die bauliche Entwicklung, dann entstanden, hat die Abschnitte des sog. Kodinos
die Kriegsereignisse wie die Belagerungen durch nach topographischen Gesichtspunkten geordnet
die Sarazenen, Slaven u. s. w„ die Eroberungen und geht unter dem Namen des Anonymus Ban-
durch die Lateiner 1204 und die Türken 1453, duri (Imp. Orient. III 1—80). Ein Klärung des
Volksaufstände wie der Nikaaufruhr 532. Erd- Verhältnisses beider Recensionen zu einander und
beben, Feuersbrünste und Seuchen, s. o.; als zu ihren Quellen ist erst durch Th. Preger Bei-

innere Geschichte die Entwicklung der Bev51ke- träge zur Teztgeschichte der IJatQia Kovmavrt-
ntng nach Umfang und Verteilung, nach Natio- roi’noleuK (München 1895) angebahnt worden und
nalität und Sprache, die wirtschaftlichen Grund- 20 von demselben auch eine kritische Ausgabe des
lagen (Handel und Gewerbe) ihres Daseins, die ganzen Werkes zu erwarten; vgl. Krumbacher
gesellschaftlichen Verhältnisse und die geistige Byz. Litt.1 4220.
Cultur, die locale Entwicklung von Christentum Nächst den Patria ist das wichtigste Werk
und Kirche, das Sonderleben der fremden Elemente der byzantinischen Litteratur für die Topographie
wie der Genuesen, Juden und Armenier, die Stel- von C„ besonders für den Kaiserpalast (s. 8. 991),

lung der Aristokratie, des Heeres und der Hofhai- das Buch des Kaisers Constantin VII. Porphyro-
tong im städtischen Leben, fernerdiestädtischeVer- gennetos (912—959) über das Ceremonienwesen
waltung, in Bezug auf welche hierdie Bemerkungen des byzantinischen Hofes (fxtfzoic rrje ßaoiUiov
Uber dasStadtgebiet und dessen Einteilungen, über idfrtuc); in einer einzigen Hs. der Leipziger Stadt-

Bauverordnungen und Wasserversorgung, Beleuch- 80 bibliothek erhalten, wurde dasselbe zuerst von J.

tung, Canalisation u. s. w. o. S. 997f„ über Sffcnt- H. Leich und J. J. Reiske (2 Bde., Lpz. 1751

—

liehe Wohltätigkeit o. S. 997, endlich über die 1754) dann von I. Bekker (2 Bde.. Bonn 1829/30
Amtslocale der Stadtverordneten und die eonsu- und nochmals bei Migne Gr. 1121. herausge-

larischcn Functionen der Kaiser, o. S. 995, einige geben. Vgl. dazu Krumbacher 254ff. Mordt-
Andeutungen geben, die weiter zu verfolgen eine mann § 109f. F. v. Reber a. a. 0. 728f. Als

dankbare Aufgabe wäre; vgl. auch die nachfol- dritte Quelle der vorgenannten Art ist des Prä-

gend genannte Regionsbeschreibung. kopios um 560 n. Chr. verfasste Schrift Ober die

Quellen. Die älteste Beschreibung von C. Bauten Iustinians {ittgi tniofiinun) anzuführen,

ist ein Urbs Constantinopulitana Nova Roma be- deren erstes Buch, die Bauten in C. behandelt,

titelten lateinisches Verzeichnis der 14 Regionen 40 Ausg. bei Procop. ree. G. Dindorf vol. III (Bonn
mit Aufzählung der wichtigsten Bauwerke und 1838).

Angabe der Zahl der Bezirke (riet sive angtpor- Reichliches, aber weit zerstreutes Material für

fus), Häuser und localen Beamten (curatores. eoU die Topographie bieten auch die byzantinischen

legiati, ricomagi»tri). nebst Gesamtübersicht. Die- Historiker, unter denen ich hier nur Zosimos als

selbe ist von einem unbekannten Verfasser unter Hauptqnelle für die constantinische Stadt und
Theodosiu8 II. (408—450), doch nach dem J. 424 Theophanes wegen des ausgezeichneten topogra-

bearbeitet und im 16. Jhdt. wiederholt mit der phischen Index zur Ausgabe von C. de Boor (Lpz.

sog. Notitia digmtatum herausgegeben worden, 1883—85) unter ÄatrazamrovjiolK S. 647—655
so besonders von G. Panciroli, Ven. 1593, dessen hervorhebe. In gleichemSinne ist auch an die frän-

Erläuterungen dazu auch hinter der Elzeviraus- 50 kischen Quellen zur Geschichte der Kreuzzüge und
gäbe des Gillius (Lugd. Bat. 1632) 353—421 des lateinischen Kaisertums und an die türkischen

und bei Banduri 429—444 abgedruckt sind. Geschichtschreiber zu erinnern, deren letztere

Neue Ausg. in Not. dign. ed. 0. Seeck (Berol. durch J. v. Hammers Geschichte des osmanischen

1875) 227—243 und in Geogr. Lat. min. coli. Reiches (10 Bde., Pesth 1827—1834; 2. Aufl. 4Bd„
A. Riese (Heilbr. 1878) 133—139. Übersetzung 18351.) zugänglicher geworden sind. Unter der

bei Unger 101—109. noch wenig ausgebeuteten Litteratur der mittel-

Unter den byzantinischen Quellen stehen die alterlichen Pilgerschriften ist hier besonders der

sog. Patria (IlaiQia rrjt Km/oxanammoUat;) an Bericht des Erzbischofs Antonius von Novgorod
erster Stelle. Allerdings ist bei ihrer Benützung zu nennen, welcher C. kurz vor der lateinischen

vor den historischen Notizen, die an die Gebäude 60 Eroberung besuchte, s. B. de Khitrowo Itinä-

angeknüpft werden, sehr zu warnen, da sie meist raires russes en Orient I (Genf 1889). Ch. Hopf
legendär sind. Das Werk ist eine Compilation von Chron. grtco-rom. 93B. Mordtmann g 114.

Nachrichten zur Topographie und Geschichte der Auch der obengenannte Rabbi Benjamin von Tu-

Stadt, welche um 995 entstanden ist. Von den dela (reiste 1160—1173) muss hier erwähnt wer-

benützten Quellen sind uns drei erhalten, näm- den; Hauptausg. von A. Asher The Itinerary of

lieh die im 6. Jhdt. entstandenen ndtgia K!nA: R, B. of.T., 2 Bde., Lond. 1841; deutsche Über-

Isjoc des Hesychios Illustrios, ein Ausschnitt aus Setzung des hebräischen Textes auch vonA. Mar-
dessen Weltgeschichte (letzte Ausgabe von C. tinet Reisetagebuch u. s. w., Bamberg 1858
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(Conetsntinopel S. 81.). Viel Wichtiges bieten such
die Menologien; das topographische Material aas

dem Synaxarium Sirmondi hat H. Delehaye
zusammengestellt, Analeeta BollandianaXlI (IBMS)

421 ff. (4310. Liste topographique des Sanetoaires).

Aus der letzten Periode des byzantinischen

Reiches ist die wichtige Beschreibung des Floren-

tiners Buondelmonte vom J. 1422 xu nennen,

dem wir auch den ältesten erhaltenen Plan von C.

(e. u.) verdanken; Christoph. Bondelmontii lib. ins.

Archipel, ed. G. R. L. de Sinner (Lpx. 1824)

J210. mit den Bemerkungen von Dueange (zu

Ioannes Kinnatnos, Paris 1670) ebd. 2250. S.

Reinach La description de C. par Buondelmonte;
•Eil. 4>doX. EvU. XVIII (1888) Dt^Aei. 181—187

(mit einer alten griechischen Übersetzung des Tex-

tes von Buondelmonte).

An der Spitze der Quellen aus neuerer Zeit

steht der französische Naturforscher Pierre Gilles
aus Alby (1490— 1555), weicher vor dem persi-

schen Feldzug Sultan Solimans 1548/9 mehrere
Jahre in C. zubrachte and uns ebenso wie über

den Bosporos (s. Bd. 111 S. 756), so auch über die

Topographie von C. eine durch Belesenheit in den
älteren Sehriftquellen wie duren gründliche Selbst-

anaehauung gleich wertvolle Schrift hinterlies*.

P. Gyllii I)e Constantinopoleos topographia et

de illius antiquitatibus libri IV. Lugd. 1561 (Neu-

druck 1562). Lugd. Bat. 1632 (Elzevir). Wieder-

holt bei Banduri 111 343—428 und Jac Gro-
nov Thea. ant. Graee. VI 3219—3342. Vgl. C.

Müller Geogr. gr. min. II S. Ilf. J. F. Volbe-
ding Allgem. Encykl. I 67, 309. Anschliessend

an G illius sei auch eine 1565—75 verfasste

Schrift über die Denkmäler von C. genannt, wel-

che R. Förster De antiquitatibus et libria msa.
Const, (Rostock 1877) herausgegeben hat.

Grundlegend für die litterarisrhe Bearbeitung

der Topographie von C. wurde dei Charles Du-
fresne, Sieur Dueange (1610-—88) Historia By-

zantina (Lut. 1680), deren zweiter Teil .Constan-

tinopolis Christiana' in vier Büchern (mit ge-

trennter Paginierung für I/Il und III/1V) das reiche

Material systematisch ordnet; beigegeben sind

eine L'mgebungskarte des Bosporus, der Plan von

1422 (b. u.) zwei Münztafeln und Risse der H,

Sophia. Ein Quellenwerk von ähnlicher Bedeu-

tung ist des Anselm Banduri (1670— 1743) .Im-

perium orientale s antiquitates Constantinopoli-

tanae' 2 Bde., Paris 1711, nachgedruckt Venedig

,

1729). Der erste Hand dieses Werkes umfasst in

Teil I und II (214 Seiten) die Schrift des Constan-
tinusPorpb. üls-r dieThemata, den Synekdemos des
Hierokle* die Schrift desConstantinusPorph. über

die Verwaltung des Reiches und andere (für die

Topographie’ nicht in BetraehtkommendejSchriften
von Agapetus Diaconus, Kaiser Baslleion und Erz-

bischof Thenphylaktos; in Teil III (mit neuer Pa-

ginierung 1— 4 M. ohne den Index) den Text der
Ilatgia (sog. Anonymus Banduri. s.o.), eine Samtn-

1

lung auf C. bezüglicherEpigramme und Inschriften,

Verzeichnisse der Bischöfe, Patriarchen und Kaiser,

die Werk« des G illius über den Bosporus und
über C. (s. o.) und die Regionslx-sehreibung der
Urbs (’nnsl. mit den Noten des l’anciroli (s.o.

S. 10(15). Der zweite Band enthält im IV, Teil

(S. 445— 1017) acht Bücher Erläuterungen (mm
men jrii) des Herausgebers zu den Patrin u. 8. w.
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sowie besonders paginierte (1— 140) Animadrrr-
«one.s zu den Quellenschriften des ersten und
zweiten Teiles. Diesem Bande sind zahlreiche

Tafeln beigegeben. worübervgl,dieVorredeS.445ff„

nämlich die von Banduri entworfenen Pläne von
C. mit der Einteilung nach Regionen und Zonen (s.

o S. 974f.(. zwei Karten des Bosporos von G. San-
son (nach Gillius) und de Combes, den Plan

des Buondelmonte von 1422, Ansichten der Stadt

und des Marmarameeres mit Hellespont und C.

aus der Vogelschau (s. u.); sieben Münztafeln, die

Abbildungen der Columna hjstoriata ( 1 9 Taf.) und
anderer Denkmäler, die oben genannte Ansicht

des Hippodrom um 1450. Ansichten und Risse

des Serail und mehrerer Moscheen und zwei von
G. de l'lsle entworfene Übersichtskarten des by-

zantinischen Reiches mit der Themeneinteilung.

Diesen älteren gelehrten Werken über C. sind

auch folgende Abhandlungen von Cb. G. Heyne
anz uschl iessen: Priseae artis opera qusc C. er-

stitisse memorantur. Comm. soe. reg. scient. Got-

ting. d. hist, et phil. XI 1—38 (1790); Serioris

artis opera quae sub imperatorihus Byzantinis

fada memorantur, ebd. 39—62 (1791); De in-

teritu operum etc. quae C. fuiss* memorantur,
ebd. XII 273—308 (1792/8); Artes ex C. nun-
uam prorsus exulantes etc., ebd. XIII 3—22
1795); Antiquitatis Byzantinae recognitio hi-

storica et critica. Comment. soc. reg. seient. Got-

ting. reeent. I (1809). Vgl. K. Bursian Geseh.

d. klass. Philol. 459f.

Während die letztgenannten Werke von Du-
cange ab ausschliesslich auf gelehrter Forschung
ohne Selbstanscbauung beruhten, batten bis zum
Ende des 18. Jhdts. zahlreiche Reisewerke den
damaligen Zustand von C. geschildert. Eine her-

vorragende Stelle unter denselben nehmen die Be-

richte über Gesandt seht ftsreisen ein, als deren

erster und wichtigster jener des kaiserlichen Ge-

sandten Augier Ghislain de Busbeeq, auch vlä-

misch Ogier Gislen van Busbeek geschrieben,

(1555— 1562) zu nennen ist; vgl, über denselben

G. Hirsehfeld Aus dem Orient 499. H. Zim-
merer Ihirch Syrien 8f.; Eine Reise nach Ama-
sia (Ludwigsh. 1899). Weiteres s. b A. Mordt-
mann Eine deutsche Botschaft in 0. 1573—1578

(Bern 1895), ferner bei J. Mordtmann Esquisse

80 nr. 20. 22, und bei Hammer I p. XII—XXII.
wo man die älteren Reisewerke über C. ziemlich

vollständig aufgezählt findet. J. Dallaway Con-

stantinople ancient and modern, Land. 1794; fran-

zösisch von A. Morellet. Paris. 2 Bde. An VII;

die Beschreibung von C. bildet hier nur einen

Teil des Reiseberichts.

Das erste systematische uml ausführliche Werk,
welches sich auf Grund von Selbstansehauung mit

C. und seiner Umgebung ausschliesslich beschäf-

tigt, ist Jos. v. Hammer Constantinopolis und
der Bosporos. 2 Bde., Pesth 1822. Lange Zeit

das Hauptwerk Uber C. und in mancher Beziehung

noch heute nicht ersetzt, ist dasselbe, weil sehr

unkritisch nur mit Vorsicht zu gebrauchen und

lür das byzantinische C. jetzt wertlos. Der Haupt-

werl des Buches beruht in der umfassenden Kennt-

nis des Verfassers von den türkischen Dingen.

Ein sehr brauchbares in I Deutschland aber

weniger bekannt gewordenes Buch i-t des ehe-

maligen französischen Gesandten (1812— 1814)
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Grafen A. F. AndrBossy Constantinople et le

Bosphore de Thrace, Paris 1828, mit Atlas; deutsch
von Bergk , Lpz. 1828. Wie in seinem früheren

Werke über den Bosporos (s. den Art. Bd. III

S. 756) ist auch hier der physischen Geographie
und besonders der Wasserversorgung von C. (s.

0. S. 997f.) grosses Augenmerk gewidmet.
Um dieselbe Zeit wie die beiden vorgenannten

erschien auch das erste bedeutendere Werk von
griechischer Seite über C., nämlich des Patriar-

chen Konstantios I. Kwmtarurtä; xalaiä xai

viwrlga, Vened. 1 824 (anonym mit Bildern), dann
wiederholt aufgelegt, so K/pel 1844, und auch inB

Französische (K/pel 1846) und Englische (zuletzt

1868) übertragen, b. G. Hirschfeld Geogr. Jahrb.
XII 244. Umfassender, doch auch nur mit Vor-

behalt zu gebrauchen ist des Skarlatos D. By-
zantios KtavoraruvoimoXK, Athen 1851— 1869,

in 3 Bänden (mit Plänen und Bildern), deren
erster die Beschreibung der eigentlichen Stadt,

der zweite (1862) jene der Vorstädte und des
Bosporos, der dritte eine Darlegung der Verwal-

tung und der Bewohner von C„ von deren Sitten,

Gebräuchen. Religionsübung und Sprache enthält.

Später hat sich besondere A. G. Paspates grosse

Verdienste um die Erforschung des byzantinischen

C. erworben, wozu die Anlage der Eisenbahn durch
die Stadt eine aussergewöhnliche Gelegenheit bot.

Doch ist der kritische Wert seiner Arbeiten viel-

fach überschätzt worden; s. o. S. 991. Haupt-
werke: Bu'nyrival Mtlijai roaoygaqiixai xai lato-

gixal, K/pel 1877, in 3 Büchern, deren erstes von
den Landmauem, dem Blarhemenpalast und den
Ausgrabungen längs der Eisenbahn, das zweite
von den Niederlassungen der Genuesen, das dritte

von den byzantinischen Kirchen handelt (mit zahl-

reichen Abbildungen); Ta Bv£avuvä AraxToga
xai jieoif afat&r l&üi ftata. Athen 1885; mit Plan.

Vgl. o. S. 991. Viele Beiträge zur Kenntnis von
C. enthalten ferner die Schriften des "EHr/rixit
•piXoÄoyirn; 2vXXoyoc, so besonders den grossen

Plan der Stadtmauern, worüber o. S. 978; ferner

die zahlreichen Schriften von M. J. Gedeon,
welche man in dessen ’Arayga<pi] avyygatpibv xtX.,

K/pel 1896) verzeichnet findet; vgl. o. S. 985. Der-
selbe hat auch einen eingehenden Artikel Uber

C. für das vom NtoXöyos in Constantinopcl heraus-

gegebene At$txdv itnogia£ xai ycwygafpiac in 929
—1123 (1881) veriasst.

Ungemein zahlreich sind dieSchilderungen von
Keiseeindrücken u. 8. w. aus neuer Zeit, von denen
ich hier nur die cla [ sischen .Briefe über Zustände
und Begebenheiten in der Türkei aus den J. 1833—39' von H. v. Moltke hervorhebe (6, Aufl. mit
Anmerk, von G. Hirschfeld, Berl. 1893 = Ge-
samm. Schriften VIII). Für die physische Geo-
graphie von C. und Umgegend ist das Hauptwerk
P. de Tchihatchef Le Bosphore et Constan-
tinople, Paris 1864, mit 2 Karten und 9 Tafeln
(Titelaufl. 1866 und 1877), wozu vgl. die im Art.

Bosporos Bd. III S. 7420. angeführte Litteratur

und o. S. 968.

Wichtig, aller in der Methode ganz unwissen-

schaftlich. ist ferner A. Dethier u. A. D. Mordt-
mann Epigraphik von Byzantion u. C. bis 1453,

1. Denksehr. Akad. Wien, Philos.-hist. Kl. XIII

(1864). Ergänzt wird diese Sammlung jetzt (für

antike Inschriften) durch E. K a 1 i n k a Arch.-

epigr. Mitt. XIX 1896, 58—68 und Jahreshefte d.

Bst. arch. Inst. 1898, 31—37. Unbedeutend ist

P. A. Dethier Der Bosphor und Konstantinopel

(2 Aufl., Wien 1876), aus welcher Gelegenbeits-
Bchrift nur der mehrfach entlehnte Querschnitt
der Landmauer (s. o. S. 976) bleibenden Wert
hat. Der wiederholt angeführte Artikel .Konstan-

tinopel' von G. Rosen in der Allgem. Encykl.

II 88 (1885) 336—356 bietet abgesehen von dem
10 Angriff auf die Etymologie von .Stambul' (o.

S. 966) auch wenig von Bedeutung, und das be-

kannte Buch von E. de Amicis Constanti-

nopoli. Mil. 1877 (deutsch von A. Burchard*
Rostock 1884) kommt nur als farbenprächtige

Schilderung in Betracht, ähnlich die populäre
Schrift von P. Leonhardi Konstantinopel u.

Umgebung, Zürich o. J. (Eur. Wanderbild. nr. 77—80). Ein sehr nützliches und verlässiges Hülfs-
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mittel ist Meyers Türkei 1 (Leipz. 1898), in

welchem der C. betreffende Abschnitt von O.
Albert bearbeitet ist; ähnlich D. Murrays
Handbook for Travellers in Constantinople, Lond.
1893.

Friedr. Wilh. Unger Quellen der byzantini-

schen Kunstgesch. I Wien. 1878 (= Quellen-

schr. d. Kunstgesch., herausgeg. von R. Eitel-
berger XII) giebt eine sehr zweckmässige, wenn-
gleich den Anforderungen philologischer Kritik

nicht ganz entsprechende Zusammenstellung der

30 Quellen zur Topographie, deren Fortsetzung aus

dem Nachlasse des Verfassers von Jean Paul Rich-
ter Quellen der byzant. Kunstgesch. Wien 1897

(= Quellenschr. u. s. w., N. F. VIII) herausge-

geben worden ist, wozu vgl. Th. Preger Byzant.

Ztschr. VII 19811. Eine Reihe schwieriger Pro-

bleme der Topographie von C. behandelt (J.)

Mordtmann Esquisse topographique de Con-
stantinople, Lille 1892, S.-A. a. d. Rev. de l'art.

chrötien. N. S. IX (1891), mit einem grossen

40 Plane von C. im Mittelalter. Vgl. Byzant. Ztschr.

I 181. Ch. Diehl ebd. 14511

Das letzte bedeutende Gesamtwerk Uber C. ist

E. A. Grosvenor Constantinople, 2 Bde., Lond.
1895. Ausserlich reich und vornehm ausgestattet

(zahlreiche Bilder), bietet dasselbe eine auf gründ-

licher Kenntnis, der Stadt und ihrei Geschichte

beruhende schwungvolle Schilderung für weitere

Kreise; Quellenbelege und Erörterungen über wis-

senschaftliche Einzelfragen findet man in dem-

50 seihen nicht. Die Litteratur Übei einzelne Zweige

der Topographie wie den Kaiserpaiast, die Kirchen,

die Wasserleitungen u. s. w. ist bereits bei den

betreffenden Abschnitten angeführt. Weitere Lit-

teratumachweise s. bei Unger XV—XXV. Rich-

ter XXV—XXXIX. Krumbacher Byz. Litt,

llllf. Byzant. Ztschr. I 636—641. II 647f. III

219. 429f. IV 208ff. Manches enthalten auch die

.Mitteilungen des deutschen Exkursions-Clubs in

Constantinopel', Heft 1—3 (1889— 1891), neue F.

60 (herausgeg. von G. Albert) Heft 1--8 (1893

—1895).
Während des Druckes dieses Bogens erhalte

ich die Anzeige eines neuen Werkes von A. van
Millingen Byzantine Constantinople. The Walls

of the City and adjoining Historical Sites (London

1900), welches ein wichtiges Hülfsmittel für die

byzantinische Topographie von C. zu werden ver-

spricht und besonders für die Kenntnis der Be-
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festigungen uml erhaltenen Mauerrcste grund-
legend sein dürfte.

Pläne. Ohne Zweifel gab es schon im Alter-

tum Pl&ne von C„ wie wir einen solchen von
Rom in dem sog. capitolinischen Stadtplan that-

sächlich erhalten haben. So setzt schon die Neu-
anlage der Stadt durch Constantin einen Plan
voraus, ebenso liegt wohl der Notitia des o. Jhdts.

ein solcher zu Grunde. Der erste Plan, von dem
wir directe Kenntnis erhalten, ist die mnua ar-

gmtea, forma quadrangula, deseriptionem urbis

t'onstantinopolitanne rnntmenn, welche von Karl
d. Gr. der Basilika des hl. Petrus testamentarisch

vermacht wurde und wahrscheinlich im J. 798
mit den Geschenken der Kaiserinirene nach Aachen
gelangt war; Einhardi Vita Car. c. 38. Reber
a. a. 0. 720. 9, Der älteste erhaltene Plan ist

jener des Buondelmonte vom J. 1422, welchen
bereite Ducange und Banduri (s. S. 1007) nach
der Pariser Hs. und neuerdings Mordtmann
Eaquisse 44. 78 in etwas abweichender Ausfüh-
rung nach den Hss. zu Rom und Venedig, nach
letzterer (der besten) auch S a t h a s Docum. in

öditsIII (Photogr.). herausgegeben hat; vel. noch
de Rossi Piante ieonogr. de Roma (1879) 90f.

Strzygowski Arch. Jahrb. 1893. 244. Derselbe

umfasst Starobul mit Pera und ist bei aller Unbe-
holfenheit der Zeichnung durch die perspectivische

Darstellung der wichtigsten Bauten, der Mauern,
Hafenanlagen u. 8. w. von hohem Wert. Auf einer

wesentlich vollkommeneren Stufe steht der zuerst

im J. 1567 in Venedig gedruckte Plan, welcher die

Bildnisse der Sultane vonOsman bisSelimll. (1566

-1574) bezw. Murad in. (1574-1595) und die Auf-

schrift Byiantium nunc Constantinopolis. sonst

aber italienische legende trägt. Derselbe ist eben-

falls perspectivisch gezeichnet und zeigt die Umge-
staltung der Stadt unter der türkischen Herrschaft,

sowie die Umrisse der Küste in ausgezeichneter

Weise. Veröffentlicht u. a. bei Georg Braun
Civitates orbis terr. VI (Col. Agr. 1618) 8, sowie

(verkleinert) bei Grosvenor I 50, wo derselbe

in das J. 1481 (s. u.) gesetzt wird, und mit Er-

läuterungen von Caedicius (= Mordtmann)
Ancien plan de Constantinople imprimä entre 1 566
et 1574, Const. 1889; nach letzterem wäre der

Plan noch unter Mohammed II. (t 1481) ent-

worfen. Auf diesem Plan beruht offenbar in der

von den Homännischen Erben zu Nürnberg 1764
auf einem besonderen Blatte herausgegeben. Etwas
berichtigt erscheint die Situation dann bei Karsten

N i e b u h r Reisebeschr. I 2Sff. und Taf. III, wo
man auch zuerst die geographische Breite von
C. genauer bestimmt findet. Den ersten moder-
neren Anforderungen entsprechenden Plan lieferte

dann Ingenieur F. K a u f f e r. welcher denselben

1776 für den französischen Gesandten Graf Choi-
seul-Gouffier aufgenommen und 1786 revidiert

hat. Derselbe ist mit Zusätzen von J. D. Barbiä
du Bocage zuerst bei Meiling Voy. pitt. (1819)

in 1:20 000. dann bei Choiseul-Qouffier
Voy pitt. II 2 pl. 68 und im Atlas zu Hammer
Const. veröffentlicht und ein Teil desselben nach
Kauffers Original auch bei Labarte Palais

Imp. Taf. I nochmals abgedruckt worden: s. ebd.

S. 101. (Spezialpläne des Serail und Umgebung
1 : 5555 und der Gegend der 7 Türme 1 : 4000).

Auch Byzantios I hat den Kaufferschen Plan

in griechischer Übersetzung und mit einigen Er-
änzungen (1850) wiederholt. Inzwischen war
erselbe durch die neue Aufnahme überholt wor-

den. welche H. v. Moltke im Aufträge Sul-

tan Mahmuds II. in den J. 1886/7 ausführte

und in der .Karte von Konstantinopel' (Berl.

1842. sowie der .Karte des nördlichen Bosphorus,

(Berl. 1846). beide in 1 : 25 000 niederlegte; vgl.

dessen Briefe nr. 26 mit den Anmerkungen von
G. Hirschfeld. Beide Karten vereinigt in der

Reduction von H. Kiepert Constantinopel und
der Bosporus. 1 : 100000, Berl. 1858. M o 1 1 k e s

Aufnahmen bilden neben den englischen und fran-

zösischen Seekarten, über welche vgl. Bosporos
Bd. III S. 742. bis heute die geodätische Grund-
lage aller weiteren Pläne und Karten von C. und
Umgebung; für die Einzelheiten eines Stadtplanes

war jedoch der Massstab unzureichend. In dieser

Hinsicht hat sich besonders C. Stolpe durch

seinen 1855—1863 aufgenommenen .PlanderStadt

Constantinopel' in 1 : 10000 (nur Stambul mit Ga-

lata umfassend) und den .Plan von Constantinopel

mit den Vorstädten' in 1 : 15000, welcher 1882

als Beigabe zu A. D. Mordtmann Führer von

Const. (K/pel o. J.) erschien, verdient gemacht
F. v. Hübner Plan de Constantinople (K/pel

1889/90) umfasst nur Pera, Galata und die be-

nachbarten Vorstädte in 1 : 6000. Über eine be-

Hauptsache auch noch jener, welcher im 18. Jhdt. richtigte Aufnahme der Gegend des Hippodroms
aus der bekannten Anstalt von M. Seutter in 50 und der H. Sophia vgl. F. v. Reber a. a. 0.

Augsburg hervorgegangen und bei Mordtmann 780, 1 und die zugehörige Planskizze. Meyers
Esquisse Taf. III u. V wiedergegeben ist. Ein Türkei 4 enthält einen eleganten Plan von C.

anderes, nur noch mehr in perspectivischem Sinne in 1 : 25000 und Spezialpläne von Pera-Galata

verschobenes Bild gewährt dagegen der von dem in 1 : 9500, der Gegend um den grossen Bazar in

französischen Zeichner G. J. G r e 1 o t, über weh 1 : 8600, des Kaiserpalastes in 1 : 16000 und des

dien vgl. Ph. H. K ü 1 b in der Alle. Encykl. I Blachernenviertels in 1 : 8000; ferner den hiermit

90, 137, aus der Vogelschau entworfene und zu- geringen Änderungen wiederholten Plan von C.

erst in seine Relation d’un voyage de Const. (Paris im Mittelalter, welcher in der Hauptsache auf

1680) mitgeteilte Plan, den Banduri auf Taf. VI dem grosssen Plan von Mordtmann Const. au
(vgl. S. 446) wiederholt hat. Einen rein geome- 60 moyen ige (s. o. S. 1010) beruht. Sonst kommen
trischen Grundriss kleinen Massstabes zeigt da- für die geschichtliche Entwicklung der Stadt noch
gegen die Karte von K/pel und Umgebung in den die Nebenkärtchen in Spruner-Menke Hist.

Atlanten von J. B. H o m a n n (Nürnberg), welche Handatlas* 1880) nr. 76. 79. 84. 86. 89, sowie

sich bis etwa 1720 zurückverfolgcn lässt, s. Ch. bei Hertzberg Gesch. d. Byz. 20f. in Betracht.

Sandler Ztschr. Ges. f. Erdk. 1886, 848. 384. Für die Umgebung der Stadt besitzen wir jetzt

Ztschr. f. wiBS. Geogr. VII 426. Grösser, aber in C. Frhr. v. der Goltz-Pascha, Karte der Um-
noch immer sehr mangelhaft ist der Plan des gegend von Const. in 1 : 100000 (Berl. 1897) das

ungarischen Ingenieurhauptmannes J.B.v.Reben, beste HOlfsmittel.
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Ansichten der Stadt sind für die ältere IX 22—X 10. Dazu die verschiedenen Fasten
Zeit von den Plänen kaum zu trennen, da diese und die gelegentlichen Erwähnungen vor allem
alle mehr oder weniger zugleich ein perspectivi- im Anhang zu Seecks untengenanntem Werke
sehc8 Bild geben. So zeigt schon die Tab. Pent. citiert. Die erhaltenen Gesetze im Cod. Theod.
IX bei C. neben einem thronenden Feldherrn eine (dazu die Const. Sirmondi) und Cod. Iust. Für
turmartige Säule mit Standbild, welche ich mit die Inschriften s. die Indices der Bände des CIL.
K, Miller Weltkarte des Castorius 50f. für die Die Münzen bei Cohen VII; sehr viel Ein-

Porphyrsäule (s. o. S. 987) halte. Aus dem Mittel- schlägiges bei Schiller nach Graf C. v. West-
alter ist eine Darstellung des Angriffes der Kreuz- p halen.

fahrer auf die Mauern beim Petrion (s. o. S. 977)10 Litteratur: Ausser den Werken von Tille-
vum Goldenen Horn aus zu erwähnen, welche mont, Gibbon, Ranke, Duruy, Hertzberg,
Mordtmann 41 abgebildet hat, sowie jene schon speciell Manso I^ben C. d. Gr., Breslau 1817.

genannte höchst merkwürdige Zeichnung des Hip- Burckhardt Zeit C. d. Gr. 1
, Leipz. 1880.

podroms und seiner Umgebung, welche Onuphr. Schiller Geschichte der römischen Kaiserzeit II 2,
Panvinius De ludis circensibus (Ven. 1600 u. ö.) 164—297, Dahn-Wietersheim Geschichte der
herausgab, ex antiqua Constantinopolis topogra- Völkerwanderung II 358—462. Seeck Geschichte
phia, quae paulo antequam urbs in Turco- des Untergangs der antiken Welt P 42—188 (der

rum potestatem venissel, lacta luit (S. 61), Anhang bisjetzt nur in erster Auflage; das Werk
also um 1450; wenn dagegen auf der Tafel, welche reicht zur Zeit bis zur Herstellung der Reichs-

im J. 1580 in Venedig gestochen wurde, steht reit- 20 einheit; es ist in erster Linie zu berücksichtigen

quiae, quae eentesimo ante anno quam ea urbs und im Folgenden einfach Seeck citiert).

a Turn* oceupata est adhur supererant (also um Herkunft und Verwandtschaft: Flavius

1350), so beruht dies anscheinend auf einem Miss- Valerius Constantinus (das Praenomen auf den
Verständnis, das sich wohl aus dem folgenden Ver- Inschriften bald L., bald U„ bald C., was daher
gleich des Panvinius mit der 100 Jahre jüngeren rührt, dass er dasselbe nach dem Beispiel seines

Beschreibung des Gillius erklärt; Bild und Er- Vaters wie alle folgenden Kaiser abgelegt hat

klärung nach Panvinius wiederholt bei Banduri (Dessau 690), ausserehelicher Sohn des Constan-

664. Drei sehr merkwürdige Ansichten vom Cha- tius und der Helena, einer ehemaligen Gastwirtin

rakter der perspektivischen Pläne enthält dieWelt- (Ambros, de obit. Theod. 42), und günstigsten

chronik von Hartmann Schedel (Nürnberg 1493) 30 Falls später legitimiert (Seeck 47), wurde am
Fol. 129/30, 249 und 257, wovon die beiden ersten 7‘2. Februar bald nach 280 (Seeck 407; das

die ganze Stadt mit ihrer Umgebung, der letzte Datum CIL I 5 p. 302) zu Nai6sus geboren. Die

die Gegend der hl. Sophia veranschaulichen. Der inschriftlich (z. B. CIL XI 9) und sonst berichtete

erste (grössere) Plan wiederholt bei Hertzberg Verwandtschaft mit Claudius Gothicus (C. zu-

Gesch. d. Byz. 661 und von Th. Reinach Rev. nächst ein Enkel, darauf Neffe u. s. w. desselben)

6t. gr. 1896, 102 (dazu ebd. 101, 3). Mehr den ist eine offenbare Fiction, die vermutlich von C.

Charakter eines Panoramas scheint dagegen der selbst nach dem Tode des Maximian aufgebracht

von M. Lorch (s. o. S. 989) 1557—1559 aufgc- wurde, um eine neue I^gitimität der Familie des

nommene ,Plan‘ zu haben, welcher sich nach einer Constantius zu begründen (Dessau Herrn. XXIV
Mitteilung von A. Geffrov Monuments Piot n40 341. Seeck 451).

106 in der Universitätsbibliothek in Leiden be- Bis zu seinem Regierungsantritt. Seine

findet und nie herausgegeben wurde; derselbe ist militärische Ausbildung empfing C. unter Dio-

11,52 m. lang, 0,44 m. hoch und in 21 Blatt ge- cletianus, der ihn bereits zum tribunus primi

teilt. Von den Städtebildern in den kosmographi- ordinit gemacht hatte (Lact. 18). und Galerius,

sehen Werken des 16..und 17. Jhdts. ist ein sol- an dessen Hofe er gleichsam als Geisel für die

ches (deutsch) von 1635 bei Grosvenor I 94 Treue des Vaters weilte. Er hat sieh damals
wiedergegeben, identisch damit ist die Ansicht, z. B. in den Kämpfen gegen die Sarmaten per-

weiche unter M. Seutters Plan bei J. Mordt- sönlich ausgezeichnet (Exe. Vales. 2, 8. Paneg.

mann Taf. V (S. 73) abgedruckt ist. Interessante VII 3). Als Severus und Maiiminus Daia an

Ansichten der Serailspitze u. s. w. nach Grelot 50 Stelle des Diocletianus und Maximinianus die

(s. 0.) bei Banduri 1007ff. Die prächtigsten Herrschaft angetreten hatten, bittet Constantius

Illustrationen unter den älteren Reisewerken bieten den Galerius brieflich um Rücksendung desSohnes,

Choiseul-Gouffier Voy. pittor. de laGröeeII2 die dieser wohl oder übel gestatten musste. Die
(Paris 1822) und besonders Meiling Voy. pittor. von Lact. 24 u. a. erzählte Geschichte von der

de Constantinople (Paris 1819); von neueren Wer- Unbrauchbarmachung der Staatspost für seine

ken Grosvenor a. a. O., meist nach Photogra- Verfolger durch C. ist nach Seeck 434 und
phien, deren jetzt Berggreen und Scbah in Duruy 97 eine Erfindung des Laetanz, die die

Konstantinopel die reichste und beste Auswahl anderen weiter auBgesponnen hätten; doch kann
bieten. [Oberhummer.] Paneg. VII 7 stutzig machen. Den Vater trifft

Constantinus. 1) s. Aurelius Nr. 91. 60 C. kurz vor der Abfahrt nach Britannien in Bo-

2) Constantin der Grosse = Imp. Coca. Fla- nonia = Boulogne (Paneg. VII 7. Exc. Vales. 2,

»»«* Valerius Ctmstantinus Aug.. regiert 306 4). Als dieser bald darauf in Eboracum gestorben—337. Quellen: Lact, de mort. pcrsec. 24 bis war, wird dem C. vom Heere das Imperium über-

SchluBS. Paneg. lat. VI—X. Euscb. hist. eccl. tragen (Paneg. VI 5), für welches ihn der Vater

VIII—X; vita Constant. (die Urkunden fast alle möglicherweise noch vor seinem Tode empfohlen

gefälscht oder höchst zweifelhaft). Exe. Vales. hatte (Lact. 24). am 25. Juli 306 (CIL P p. 302.

1, 1—6, 35. Zosim. II 8—39. Aurel. Vict. Caes. Fast. Hydat. 306. 335). Wesentlich soll dabei

40,2—41,17; Epit.de Caes. 39, 7—41, 17. Eutrop. das an die Cmnitatenses verteilte Geld (Zosim.
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II 9, I) und der Eifer des Alamannenfürsten Ero-

cus (Epit. de Caes. 41, 8) mitgewirkt haben. Die
berichtete Flucht vor der Wahl zu Roes (Paneg.
VII 8) ist höchstens ein unbedeutender Akt ge-

heuchelter Bescheidenheit. Dass C. im übrigen

zum Caesar, wie die jüngeren Quellen berichten

(Eic. V&les. 2, 4. Zosini. II 9, 1), nicht aber

zum Augustus (Lact. 25. Paneg. VI 5) ausge-

rufen wurde, ist wenig wahrscheinlich (absicht-

lich lügt Euseb. Tita C. 121), wenn er sich an-

scheinend zunächst auch persönlich mit dem ge-

ringeren Titel begnügt hat (vgl. die Britannische
Inschrift Dessau 682). Auf jeden Fall teilte C.

das Geschehene dem Galerius mit, und dieser er-

kannte ihn, gewiss unwillig genug, als Caesar an

(Lact. 24. 25. Dessau 657). Anders ordnet die

Dinge S e e c l 72 an, der aus Paneg. VII 8 auf
zwei Briefe des C. an den Galerius schliesst,

während der Redner wohl nur den Eifer des Ga-
lerias, den C. zu bestätigen, hervortreten lassen

will.

Seine Regierung. Die nächste Zeit wird

durch GTenzkitmpfe mit den wohl durch den Tod
des Vaters erregten Germanen ausgefüllt. Ala-

mannen und Franken werden unterworfen (Eutrop.

X 8), ihre Könige Ascarius und Kagaisus ge-

fangen genommen und durch Tierhetze getötet

(Paneg. VII 10— 12. X 16. 18). Eine Rheinbrücke
wird bei Köln gebaut und die Rheinflotte in gutem
Stand erhalten (Paneg. X 18); der von Euseb.

vita C. I 25 berichtete zweite Zug nach Britan-

nien beruht wohl auf Verwechslung.
Wichtiger sind die allgemeinen politischen

Verwicklungen, die schliesslich zum Kampfe gegen
Maientius führen. C.s Ernennung hatte die eigen-

mächtige Erhebung des Maientius. des Sohnes
des Maiiminianus, zu Rom herbeigeführt. Gegen
ihn erhebt sich die legitime Reichsgewalt in der

Person des Severus. Indem nun der Sohn den
Vater zur Hülfe ruft, ergreift dieser wiederum
den Purpur, und beiden gelingt es, den Gegner
zu überwinden und persönlich gefangen zu setzen.

Darauf sucht sich Maiiminianus eine gegen Ga-

lerius gesicherte Stellung zu verschaffen durch

den Anschluss an C.; er vermag ihm die ihm
noch fehlende Anerkennung als Augustus zu bieten

(Paneg. VI 1. 5). C. nimmt diese an, und das

Verhältnis wird durch den Abschluss seiner Ehe
mit Maiiminianus Tochter Fausta. mit der er

schon seit seiner Kindheit verlobt war (Seeck;
431), besiegelt (Lact. 27. Paneg. VI); über Münzen
des C. mit den Köpfen der beiden Herrscher

Italiens vgl. S e e c k Numism. Ztschr. XVII 48.

Natürlich behielt sich C. innerlich dabei durch-

aus vor, in einem eventuellen Kampfe je nach

den Umständen Partei zu ergreifen. 307 be-

kleidet er mit Maiiminianus aas Consulat, wie

die occidcntalischen Fasten bezeugen, während
dasselbe allerdings im Orient nie anerkannt wor-

den ist (Mommsen Herrn. XXXII 541). i

Zunächst geht nun Maziminianns nach Italien,

und hier tritt etwas ganz Unerwartetes ein: mag
er wirklich von dem nach dem Sieg über Galerius

völlig übermütigen Sohne schlecht behandelt wor-

den sein oder hat er etwa wieder den Anschluss

an Galerius und damit die legitime Gewalt ge-

sucht, kurz er versucht dem eigenen Sohn vor ver-

sammeltem Heere den Purpur heninterzureisen.
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Der Versuch misslingt, und so flieht Maiiminianus
nach Gallien (Lact. 28. Paneg. IX 3) Mitte April

308 (S e e c k 449). C. hat dem augenscheinlich
nun völlig machtlosen Manne natürlich keine Hoff-

nungen gemacht, und so hat es dieser noch ein-

mal mit Diodetianus und Galerius. die eben in

Carnuntum zusammentrafen, versucht (Lact. 29.

Epit. de Caes. 39, 6). Aber ihm bleibt nichts

übrig, als einfach abzudanken, und so kehrt er
• wieder zu C. zurück, der nun den Schwiegervater
als vornehmen Privatmann behandelt (Paneg. VII
15—16). Im übrigen verhält sich C. zu den Be-
schlüssen von Carnuntum ähnlich wie zu Maii-
minianus Erhebung. Wie er damals, was ihm
geboten, schweigend angenommen hatte, so igno-

rierte er jetzt Bchweigend seine Degradation, die

in der Ernennung des Licinius zum Augustus und
dem ihm selbst zur Entschädigung gewährten
Titel Hliut Auguati (Lact. 32. Dessau 683.

i E c k h e 1 VIII 72) für ihn lag, ebenso das erste

Consulat für 309, das ihm die Gesamtherrscher
zuerteilten (Mommsen Herrn. XXXII 542). So
gehen die Sachen etwa ein Jahr lang weiter. Da
versucht der alte Maiiminianus, während C. einen
Zug an den Rhein gegen die Franken unternom-
men hat (Paneg. VII 14—16. Lact. 29), dessen
Heer zu bestechen und aufs neue zum Purpur
zu greifen. Schleunig kehrt C. um und verfolgt

den Maiiminianus nach Arelate und weiter nach
Massilia. Die Stadt ergiebt sich, und der Alte

wird— ohne Zweifel mit vollstem Recht — hin-

gerichtet (Eutrop. X 8. Epit. de Caes. 40. 7);

vor 25. Juli 810 (Seeck 451). Paneg. VII 21

und Lact. 30, welche den Selbstmord des alten

Mannes berichten, geben die offlcielle Darstellung,

die ebenso wie die Geschichte von einer ersten

Begnadigung zu verwerfen ist. C. selbst aber

setzt an die Stelle seiner alten, durch die un-

vermeidliche Damnation des Toten vernichteten

Legitimität eine neue ,die er zu seinen Qnin-
quennalien durch Eumenius in die Welt hinaus-

rufen lässt (Paneg. VII); seine Abstammung von
Kaiser Claudius.

Mai 311 starb Galerius, nachdem er noch das
umfassende Toleranzedict für die Christen erlassen

hatte, und nun entstand die Combination. welche

schliesslich zur dauernden Entscheidung über die

Herrschaft führen sollte. Licinius und Maiiminus
Daia vermochten sich über die Erbschaft des

Galerius dauernd nicht zu einigen, und so suchte

und fand letzterer den Anschluss an Maientius.

Notwendigerweise bildete sich das Gegenbündnis
des C. und Licinius, und ersterer verlobte diesem
seine Schwester Constantia (Lact. 43. Zosim. 11

17, 5). Dass nun der Krieg zuerst zwischen C.

und Maientius ausbrach, ist der Hast des letz-

teren zuzuschreiben. Wegen der Tötung seines

Vaters begann er Unterhandlungen nnd schritt

bald dazu, C.s Statuen in Rom Umstürzen zu lassen

(Lact. 43. Zosim. II 14, 1). Damit war denn der

Krieg erklärt.

C. geht mit seinem Heer, dessen damalige
Gesamtzahl Zosim. II 15, 2 auf 90 000 Mann zu

Fuss und 8000 Reiter angiebt (Seeck 118 folgt

Paneg. IX 2, der das Eipeditionscorps, um den
Ruhm C.s zu erhöhen, sicher viel zu niedrig auf

ein Viertel seiner Macht beziffert), über die Alpen
und stürmt Segusio (Frühjahr 312). Er schlägt
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ein feindliches Heer bei Augusta Taurinonim, Geschichte von der Himmelserscheinung and dem
wobei ihm die Cataphractenreiter viel zu schaffen EideC.s, die Eusebius er in der vitaC. kennt (128),

machen, nimmt die Stadt sowie Mailand durch erlogen; vgl. Crivellucci Deila fede storica di

freiwilligeCbergabe. schlägt die feindliche Reiterei Euscbio, Livorno 1888. Sonst zum Vorhergehen-

bei Brixen (Paneg. IX 5—7. X 17. 21—26) und den und überhaupt zu C.sVerhältnis zumChristen-
schickt sich an, den feindlichen Feldherrn Ruri- tum: Keim DerubertrittC.ad.Grosseuz.Christen-

cius in Verona zu belagern. Bei einer Ausfall- tum, Zürich 1862. Zahn C. d- Grosse und die

schiacht schlägt sich dieser mit einem Teil des Kirche, Hannover 1876. BriegerC. als Religions-

eingeschlossenen Heeres durch und greift in der Politiker, Gotha 1880. Schulze Ztschr. f.Kirchen-

folgenden Nacht mit herbeigeholten Hülfstruppen 10 gesch. XIV 503. Görres Ztschr. f. wissenschaftl.

von aussen an, so dass C. zwischen zwei Feuer Theolog. XXXI 72. Zum Labarum noch Jeep
gerät. Doch fällt Ruridus, und C. erobert die Abh. für Curtius 79. Rapp Bonn. Jahrb. XL 1 16.

Stadt (Paneg. IX 8. II. X 25—26. Exc. Vales. Die Schlacht selbst fand nach allgemeinem
4, 12). Nun liegt, nachdem auch Aquileia und Zeugnis jenseits des Tiber beim Pon6 Mulvius
Modena genommen, Italien vor C. offen, und er (Paneg. IX 17. Lact. 44. Epit. de Cae. 40, 7.

kann auf Rom losmarschieren, wo allerdings noch Dessau 686) statt, neben dem Maxentius eiligst

die Hauptarbeit bevorstand; denn der träge und eine Schiffbrücke hatte schlagen lassen (Euseb.

in Lüste versunkene Maxentius war mit dem Gros vita C. I 38; hist. eccl. IX 9, 5. Zosim. II 15,

seines Heeres — nach Zosim. II 14 170 000 Mann 8); nicht aber bei Saxa Rubra, wie Moltke (Hand-
zu Fuss und 18000 Reitern— ruhig dort stehen 20 schriftl. Aufzeich. a. d. Reisebuch 117) nach Vict.

geblieben. Caea. 40, 28 annahm. Anderes bleibt trotz Jessen
Ehe wir zur Entscheidungsschlacht kommen, (bei S e e ck 455) unklar. Jedenfalls hat C. zu-

ist auf das mystische Zeichen, das C. geführt nächst mit der Reiterei angegriffen, und auch nur
haben soll, das Labarum. und damit auf sein da- diese Truppe des Feindes und die Praetorianer

maliges Verhältnis zum Christentum einzugehen. haben energischen Widerstand geleistet (Zosim.

Freilich ist hier das Urteil weniger von der histo- II 16. Paneg. IX 17). Ganz verwirrt wurde die

rischen Detailforachung als von den allgemeinen Flucht des Feindes durch den Einsturz der Schiff-

Grundanschauungen abhängig. Denn ebenso wie brücke, bei welcher Gelegenheit Maxentius — un-

vom clericalen Standpunkt aus noch heute gerade bekannt wie — den Tod in den Wellen fand
wie von Tillemont alles als bare Münze ge- 80 (Paneg. X 80. Exc. Vales. 4, 12. Zonar. XIII 1):

nommen werden wird, so kann man anderseits den 28. Oetober 312 (CIL I p. 405).

von Burckhardts Standpunkt aus, der in C. ,den In Rom steckt C. im allgemeinen die feind-

genialen, durchaus irreligiösen Ehrgeizigen
1

sieht, liehen Soldaten in sein Heer (Paneg. IX 21) und
.der das Heilige nur als Reminicenz oder als aber- hebt nur die Praetorianer auf (Zosim. II 17. Vict.

gläubische Anwandlung kennt und das Christen- Caes. 40, 25). Der Senat weiht dem C. verschie-

tum zu seinen rein politischen Zwecken ausnützt', dene schon durch Maxentius errichtete Gebäude
nur zur völligen Verdammung der Überlieferung (Vict. Caes. 40, 27) — den Constantiusbogen erst

kommen. Wie einseitig Burcknardts Standpunkt 315 — und erteilt dem Kaiser, was wichtiger ist,

ist und wie wenig er den im 4. Jhdt. wirksamen die Stelle als ältester Augustus (CIL V 8021.

geistigen Mächten gerecht wird, hat S e e c k ein- 40 8060 a. Lact. 44), womit das Recht der Ge-

gehend nachgewiesen (58—68, 127—129 u. s.); setzgebung und der Consulerneuerung verbunden
es bleibt dabei völlig die ungeheure Neigung war (Seeck Ztschr. d. Savignystiftg. Roman. Abt.

jener Zeit und noch besondere der Soldaten für X 179). Der Kaiser seinerseits lässt Edicte gegen
Aberglauben jeder Art unberücksichtigt. Geht die Delatoren ergehen (Cod. Thood. X 10, 2). Am
man aber von dieser aus, so wird man es mit bedeutsamsten aber ist, dass er durch die Uber-

See c k begreiflich finden, dass C., der in den nähme der Unterhaltung der christlichen Priester-

Traditionen seines Vaters wandelnd bereits seine Schaft auf die Staatscasse und ihre Befreiung von
Regierung mit einemToleranzedictfürdie Christen den Municipallasten (Euseb, hist. eccl. X 6, 7.

eröffnet hatte (Lact. mort. pere. 24; divin. inst. Cod. Theod. XVI 2, 1. 2, 7) das Christentum
I 1, 13), jetzt seine völlig ungewisse Lage und 50 unter die anerkannten Staatsculte einreiht, nicht,

die Beobachtung, dass alle Christenverfolger ge- wie man fälschlich gesagt hat (vgl. Seeck 457),

scheitert waren, während ihm sein Zug gegen zur Staatsreligion erhebt (über C.s Statue mit
den Verehrer der Heidengötter Maxentius bisher dem Kreuz in Rom vgl. S c h u 1 1 z e Ztschr. f.

so über Erwarten gelungen war (über Bischof Kirchengeseh. VII 843).

Hosius von Cordova als C.s Begleiter auf dem Darauf eilt C. nach Mailand, um hier die Ver-

Feldzug vgl. Seeck 455) zu einem freilich seiner mählungsfeier seiner Schwester Constantia mit
Zeit und Bildung entsprechenden Christentum, Licinius zu begehen (Zosim. II 17. Exc. Vales,

an dem der Landsknecntsaberglaube sein gute« 5, 13. Epit. de Caes. 41, 4) und das Weitere zu

Teil hatte, innerlich hinüberführte. Ist daB aber verabreden. Es gelingt C.. das Christentum auch
zugegeben, so liegt kein Grund vor, warum man 60 im Orient ohne jede Schwierigkeit zur gesetzlichen

die Erzählung des Lactantius (44), dass der Kaiser Anerkennung zu bringen (Lact. 48= Euseb. hist,

infolge eines Traumes das Monogramm Christi eccl. X 5, 3), während er seinerseits den einzigen

auf den Schilden seiner Soldaten anbringen lies«, Leibeserben des Licinius anerkannt und wenig-

verwerfen soll, um so mehr, als Andeutungen stens thatsächlich das Recht der Gesetzgebung

der Panegvristen (IX 2—4. X 14) und sogar die im Namen beider für dessen eigenen Reiehsteil

Inschrift des Constantiusbogens (Dessau 694 in- dem Licinius zugestehen muss (Seeck Ztschr. f.

slinctu dirinitalü) genau nach der gleichen Rieh- Savignystiftg. Roman. Abt. X 179). Über das sog.

tung weisen. Ebenso bestimmt ist allerdings die Edict von Mailand, das jedoch thatsächlich nio
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existiert hat. vgl. Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. Abwehr der durthdieNadslässigkeitdesLiciniusim
XII 181. 457 (verteidigt von Görrcs Ztschr. f, Grenzschutz henmrgerulencn Gothen- und Sarma-
wissenschaftl. Tbeol. XXXV 282 und Crivelluci teneinfäUc beging(Zosim.n21. Schiller 198). den
Stud. storio. 1 239). Von Mailand begiebt sich Licmiusveranlasste, ihm den Kriegzuerklären (Exc.

C. nach Gallien zurück, um die Germanen, was Vales.5, 21). War doch C. mit der Ausrüstung einer

nach der langen Abwesenheit des Kaisers nötig Flotte von je 200 Schlacht- und Lastsehiffen so-

war, wieder einmal in ihre Sehranken zu weisen wie eines Heeres von 130 000 Mann dem Gegner
(i’aneg. IX 20. 21. Zosim. II 17. Eic. Vales. vorausgekommen, derfreüiehimganzcn350Kriegs-

0. IS). schiffe und 166 000 Mann zusammenzuziehen ver-

Aber der Friede zwischen C. und I.icinius 10 mochte (Zosim. II 221; Frühjahr 323, vgl. Momm-
hatte, nachdem letzterer den Maximinus Daia be- sen Herrn. XXXII 545, der Seeck s Versuch, den
siegt und aus der Zahl der Mitregenten ausge- Krieg ins J. S24 zu verlegen, widerlegt. Bei

schieden hatte, keine Dauer. Der Grund zum Adrianopolis, wo Lieinius eine feste Stellung ein-

Kriege lag nach der einzigen Quelle (Exc. Vales. genommen hatte, kam es am 8. Juli zur Schlacht

5, 14— 15; Zosim. II 18, 2 und Eutr. X 5 (fast. Hydat, CIL I 2 p. 268). Der hart erkämpfte

S
assen eher auf den zweiten Krieg mit Lieinius) Sieg (dies und das Folgende Exc. Vales. 6. 23—
arin, dass Lieinius versuchte, den Bassianus, den 28. Zosim. 11 22—26) machte C. zum Herren von

C.zum Caesar für Italien (und Illyricum?) ernennen Europa bis auf das eine Byzanz, das dem Lieinius

wollte und deshalb bereits mit seiner Schwester noch schnell zu besetzen gelang. Nachdem C.s

Anastasia vermählt hatte, durch seinen Bruder 20 Sohn Crispus, nicht ohne den glücklichen Zufall

Senecio zur Revolte zu verleiten, ja als Baasia- eines Sturmes, der die feindliche Flotte zum Teil

nus gescheitert war, sich sogar weigerte, den vernichtete, den Admiral des Lieinius, Abantus
Senecio auszuliefern, undduldete, dass seineUnter- oder Amandus, geschlagen hatte, konnte C. zur

thaoea in Aemona C.s Statuen umstürzten. Wie- planmissigen Belagerung derStadt schreiten. Doch
derum ergriff C. mit nur 20000 Mann die Offensive schon vorher war Lieinius nach Asien gefioheu.

und überraschte den Lieinius, der nur ein Heer hatte hier ein Heer von 130 000 Mann, unter
von 35 000 Mann zusammen hatte, bei Cibalae. denen die Gothen einen wichtigen Teil bildeten

C. grill mit der Reiterei an (Zosim. II 18), und (Exc. Vales. 5. 27) zusammengebracht und an

nach hartem Kampfe errang er den Sieg, den die Stelle des C. seinen Magister omciorum Martinia-

Klucht des Lieinius nach Sirmium vollendete 80 nus zum Mitaugustus ernannt (Viel. Caes. 41, 8;

(Eic. Vales.5, 16); 8. Oct, 314, fast. Hydat. Aber Epit. d. Caes. 41, 6. Cohen VII 224). Aber
es gelang dem Lieinius dennoch dadurch, dass C. durch List gelang es C., nach Asien überzusetzen,

die Fühlung mit ihm verlor (Seeck 160.468), ein und am 18. September (last, Hydat.) wurde Li-

neues Heer zusammenzubringen, und er wagte es, cinius wiederum — diesmal entscheidend — bei

die Absetzung C.s auszusprechen und einen neuen Chrysopolis geschlagen. Nun Überraben sich Ity-

Auguatus in der Person des Grenzcommandanten zauz und Chalkcdon. und dem in Nikomedia be-

Valens zu ernennen (Cohen VIT 223). Der weitere lagerten Lieinius blieb nur die Hoffnung auf die

Verlauf des Krieges ist recht unklar. Zwischen Gnade C.s, die seine Gemahlin Constantia auch
Philippopolis (so bei Exc, Vales. 5, 17 für Phi- bei dem Bruder für ihn erwirkte. C. versicherte

lippi zu lesen) und Adrianopolis auf dem Campus 40 den Gegner durch einen Schwur seines Lebens
Mardiensis (oder larbienait Seeck 464), fand eine (Zosim. II 28, 2) und wies ihm Thessalonike als

zweite unentschiedene Schlacht statt, infolge deren Wohnsitz an (Ezc. Vales. 5, 28). Aber Lieinius

die militärische mehr als die politische I-age den knüpfte noch im folgenden Jahr mit den Donau-

0. bewog, sich auf Friedensverhandlungcn einzu- barbaren wieder hochverräterische Verhandlungen
lassen. Valens wurde ahgesetzt und Dlyricum an an, und so blieb dem C., dessen Soldaten so wie so

C. übergehen, so dass dieser mm über drei Vier- schon über die vorherige Begnadigung aufs hSchste

teile des Reiches gebot (Zosim. II 20, 1. Eutrop. erzürnt waren, nichts übrig, als den Lieinius nach

X 5). In Bezug auf alles Wesentliche — Gesetz- Anrufung dcsÜrteilssprurhes desSenats hinrichten

gebung wie Münzprägung (Cod. Theod. XV 14, 1. zu lassen (Zosim. II 2, 8. Epit. d. Caes. 41, 7.

Seeck Ztschr. i. Numistn. XVII 45. 149)— war 50 Ensch, vita C. II 19. Eutrop. X 6. Zonar. XIII

I

das Reich nunmehr in zwei selbständige Teile ge- = Exc. Vales. 5,29, vgl. Seeck 468). Zn gleicher

spalten, aber die äusserliche Einheit verkündete Zeit wurden alle Gesetze und Regierungshand-
das gemeinsame Consulat der beiden für 315. lungen des .Tyrannen' cassiert (Cod. Theod. XIV
Am 1. März 317 wurden sogar C.s Söhne, Crispus 14, 1—2). Das dieser Zeit angehörige, von Euse-

und Constantinus, sowie der Bastard des Livinius bios (vita C. II 24—42. 48—60) überlieferte Ediet
gemeinsam zu Caesaren erhoben (Vict. Caes. 41, 5. an die Provincialen von Palaestina und das an
Epit de Caes. 41. 4. Fast. Hydat. Chron. Pasch.), die Völker des Orients ist genau wie oben das

Gar zu lange dauerte der Friede freilich nicht. von Mailand eine Fälschung (Crivellueci Deila

Für C. kam zu den übrigen Gründen, die einen fede storica di Eus.. Livorno 1888).

Entseheidungskampf früher oder später notwendig 60 Am 20. Mai 325 eröffnete dan C. persönlich

machten, die Aufnahme der Christcnverfolgungen zu Nicaea das berühmte Concil, wie er schon im
durch Lieinius seit 321 hinzu (Euseb. hist. cccl. J. 316 dem Concil zu Arles beigewohnt hatte

X 8, 10— 19; vita C. 1 52—54. Keim Protest. (Seeck Ztschr f. Kirchengesch. X 509). Ihn vet-

Kirchcnztg. LXXV 300. Görres Krit. Unters, z. anlassten dazu vorallem die zahlreichen religiösen

Geseh. d. Licinian. Christenverfolg., Jena 1875. Streitfragen, die mit demVerlangea. von ihm ent

Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. XVII 1). Unter schieden zu werden, an ihn herantraten, wie er

diesen Umständen war es ihm gewiss nicht un- auch hoffte, die Einheitlichkeit der Osterfeier, die

angenehm, wenn ein« Grenzverletzung, die er bei ihm sehr am Herzen lag und di« er 316 für den
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Westen durchgesetzt hatte, jetzt auf das ganze ihr verliehen (Cod. Theod. XIV 18. Gothofredus
Reich auszudehnen. C. selbst führte mit grosser 247), die römischen Senatoren auf alle Weise zur

Unparteilichkeit das Präsidium, wenn auch natür- Übersiedlung in die neue Stadt bestimmt (Denk-

lich die von ihm geäusserten Ansichten von ent- münzen auf den neuen SenatKennerWien.Numis.
scheidendem Einfluss gewesen sind. Bald nach Ztsehr. III 117), und besonders die Versorgung des

der Feier der Vicennalien des Kaisers (25. Juli Pöbels mit Getreide in analoger Weise, wie in Rom.
325) ging die Synode auseinander, wurde aber eingerichtet (Cod. Theod. XIV 16. Gothofredus
im J. 327 noch einmal berufen, um die das erste- 262).

mal gegen die Arianer gefallene Entscheidung Die letzten Regicrungsjahre C.s sind, was

zu mildern. Vor allem wird den Kaiser das in- 10 kriegerische Ereignisse betrifft, durch Kämpfe zum
zwischen über sein Haus hereingebrochene schwere Schutze der Grenzen ausgefüllt. 332 rufen die

Unglück (s. u.) über die Gottgefälligkeit der ersten Sarmaten in Kämpfen gegen die Gothen den
Entscheidung zweifelhaft gemacht haben. Deäni- Kaiser zu Hülfe, der seinen Sohn Constantinus
tiv aufgelöst wurde das Concil dann im November schickt. Am 20. April wird ein grosser Sieg er-

327 (Sc eck Ztsehr. f. Kirchengesch. XVII 319. fochten und der Gothenprinz Ariarius als Geisel

Bernouilli Concil von Nicaea, Freib. 1896). den Römer übergelten (Exe. Vales. 6. 81. Sozom.
Zwischen beiden Tagungen des Concils war hist. eccl. 1 8. Fast. Hydat. CIL P p 386). Weitere

der Kaiser im Westen gewesen und hatte Juli Unruhen folgen 334 an der Donau (Euseb. vita

bis September 326 in Rom geweilt (fast. Hydat.), C. IV 5—7. Hieron. 2350. Joh. Antioch. 171

wo seine Vicennalien noch einmal mit grosser 20 Müller); C. soll damals 300 000 Sarmaten in Pan-

Pracht begangen wurden. Hier gab er den Hin- nonien, Thrakien, Makedonien, ja Italien ange-

riehtungsbefenl für seinen Sohn Crispus, der dann siedelt halten (Exc. Vales. 6, 32—84. Eutrop. X
auch zu Pola den Tod fand (Ammian. Marc. XIV 7, 1. Viet. Caes. 41, 12). Von einem Brüeken-

11, 20). Die Gründe dazu haben in irgendwelchem bau über die Donau, der in diese Jahre gehören
Gegensatz des Sohnes der Concubine Mamertina dürfte, berichten Vict. Caes. 41, 18 und Epit. de
(Zosim. II 20. Epit. de Caes. 41, 4) zu Fausta Caes. 41, 13. Wichtiger aber als diese unbe-

gelegen; ja, diese war soweit die intellectuelle deutenden Ereignisse an der Grenze und der Auf-

Urheberin der That, dass C., als er zu spät sich stand des Aufsehers der kaiserlichen Kamelherden,
von der Unschuld des Sohnes vor allem durch den Calocerus, auf Cypern (335), der leicht unterdrückt

Einfluss seiner Mutter Helena überzeugt hatte, 80 wurde (Exc. Vales. 6, 35. Hieron. 2350. Vict. Caes.

nun die Fausta selbst töten liess (Zosim. II 29, 41, 10), und der den Kaiser veranlasste, ausVor-
1—5. Vict. Caes. 41, 5; epit. de Caes. 41, 11—12. sorge gegen spatere mögliche Störungen derinne-

Eutrop. X 6). Diese Geschehnisse, sowie die ahn- ren Ruhe des Reiches, den Bastard des Licinius

liehen mit Licinius und seinem Sohne haben zu durch allgemeines Gesetz in den Sclavenstand

einer erregten Debatte über die .Verwandtenmorde zurückstossen (Cod. Theod. IV 6, 2. 3) und nach-

C.s‘ geführt (G n r r c s Ztsehr. für wissenschaftl. her töten zu lassen (vgl. oben die Litteratur zu

Theol. XXX 343. XXXIII 320. S e e e k Ztsehr. den Verwandtenmorden), sind die Bestimmungen,
f. wissenschaftl. Theol. XXXIII 63). Wenn es die C. in diesen letzten Regierungsjahren über

auch schwer ist, zu einem moralischen Urteil zu die Thronfolge traf.

gelangen, so wird man Seeck doch zugeben, dass 40 C. hatte von der Fausta (vgl. die unberech-

C. nicht der Mann ist, dem man aus reinem Sul- tigten Zweifel bei Schiller 234) drei Söhne:
tanismus derartige Thaten Zutrauen darf. Constantinus, der seit 317 (s. o.) Caesar war.

In diese und die folgenden Jahre fällt sodann Constantius, der 323 odre 324 diese Würde er-

das welthistorische Ereignis der Neugrflndung von hielt, und Oonstans, der 333 erhoben wurde (diese

Byzanz als Constantinopel und seine Erhebung drei auf einer Inschrift mit dem Vater z. B. CIL
zur Hauptstadt (Vict. Caes. 41, 11). Der Grund VIII 7011). Diesen wurde als vierter Caesar im
dafür lag ausser der Freude, die der Kaiser natur- J. 335 C.s Brudersohn Delmatius beigefügt (Vict.

gemäss an einem so dauernden Denkmal seines Caes. 41, 12. 14. Fast. Hydat. Chron.Alex.Hieron.),

Ruhmes gehabt haben muss (Burckhardt 413), der sich soeben durch die Niederwerfung des Ca-
in den geographischen und militärischen Vorteilen. 50 locerus verdient gemacht hatte. Weist schon diese

die die l,age der neuen Stadt bot. Zunächst soll Vierzahl, die gleichsam gewaltsam durch Hinzu-
der Kaiser an das alte nios und andere Städte Ziehung des Delmatius erreicht wurde, auf die alte

f
edacht haben (Zosim. II 30, 2. Sozom. hist. eccl. diocletianische Verfassung hin, so zeigt sich die

1 3). Dass wirklich ein bewusster Act der Feind- Tendern zur Rückkehr zu derselben noch deut-

schaft gegen Rom darin gelegen habe (Zosim. II lieber in den Reichsteilen, die ein jeder erhielt

29—30. Eutrop. X 8, 11, ist nicht unmöglich; es (Zosim. II 39, 3—4. Exc. Vales. 6, 35. Euseb.
müsste die Abneigung desChristen gegen aieHoch- vita C. IV 51—52. Eutrop. X 6, 2), sowie in der

bürg des Heidentums gewesen sein. Dass wenig- eigentümlichen Stellung, die dem Bruder des Del-

stens die christliche Gesinnung des Kaisers nicht matius, Hanniballianus, zugewiesen wurde: C..

unbeteiligt war, zeigt, dass er sich zur Gründung 60 der ihn mit seiner Schwester Constantia vermählt
der Stadt persönlich durch einen Traum veranlasst hatte, erhob ihn zumGrosskönigeinesKönigreiches
fühlte (Cod. Theod. XIII 5, 7. Sozom. II 3). Der Pontus oder Armenien (Cohen VII 211), augen-

Grundstein zu der neuen Stadt wurde am 26. No- scheinlieh doch nur, um die Zahl von vier Cae-

vember326 gelegt und am 11. Mai 330 die Ein- saren nicht zu überschreiten (Vict. Caes. 41, 20.

weihung vollzogen (Fast. Hydat. Malal. XIII 322. Exc. Vales. 6, 35. Hieron. 2351. Sozom. hist. eccl.

Cedren. I 497). Natürlich wurde die neue Stadt 11 34). Wie überhaupt C.s ganze Regierung die

aufs prächtigste ausgeschmückt und mit Privi- Neigung hat, an Diocletians Erbschaft festzu-

legien jeder Art bedacht; das Ins Italicum wurde halten, hat Seeck eingehend gezeigt. Hat nun
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der Kaiser je daran gedacht, die Vier noeh bei Stadt wird einzig und allein, weil sie Ton Christen

seinen Lebzeiten die Regierung antreten zu lassen, bewohnt wird, begünstigt (CIL III 7000). und
so wurde jedenfalls nichts mehr daraus. schliesslich werdensogaralleheidnischenCulthand-

Shapur II. von Persien forderte plötzlich die lungen im allgemeinen verboten (Cod. Theod. XVI
diodetianischen Eroberungen zurfick, eroberte Ar- 10, 2. Euseb. laud. C. 8; vita C. II 44—45. III

menien und fiel sogar in Mesopotamien ein(Nöl- 55—58. IV 23—25). Anscheinende Widersprüche
deke Gesch. d. Perser z. Z. d. Sassaniden 79). (Cod. Theod. XII 5, 2 und das Ediet von Hie-

C. rüstete und beabsichtigte, den Feldzug per- pellum CIL XI 5265) finden ihre Erklärung darin,

sönlieh zu führen. Da erkrankte er in der Oster- dass es sich um nichts als alte Namen handelt,

woche 337 nnd, nachdem er vergeblich die Quellen 10 bei denen das Wesentliche des alten Heidentnms
von Drepanum oder, wie er es umgenannt hatte, bereits verschwunden ist oder ausdrücklich ver-

Helenopolis, gebraucht hatte, begab er sich, von boten wird (Seeck 439); vgl. Seuflert C.s Ge-
Todesgedanken erfüllt, nach Ancyrona, einer Vor- setze und das Christentum (1891).

Stadt von Nikomedia in Bithynien (Vict. Caes. 41, Von der Staatsverfassung, die sich unter C.
15—16. Eutrop. X 8, 2. Eie. Vales. 6, 35). Hier weiter ausgebildet hat. während sieinihrenGrund-
starb er am letzten Tage des Pfingstfestes, nach- lagen schon der diodetianischen Zeit angehört,

dem er noch vorher vom Bischof Eusebios von kann hier natürlich nicht einmal in Kürze ein

Nikomedia die Taufe empfangen hatte (Euseb. Abbild gegeben werden (das reichste Material in

vita C. IV 61—64), die er in .naiver Schlauheit“ Gothofredus Commentar zum Cod. Theod.; ein

bis zur Todesstunde hinausgeschoben hatte, um 20 Abriss bei Mommsen Abr. des Röm. StaatB 1 893,
au die für einen Herrscher gar zu strenge Moral 347, ausführlicher bei Schiller und bei Karlowa
des Christentums nicht mit seinem Seelenheil ge- Röm. Rechtsgesch. I 822; die Gesetze C.schrono-

bunden zu sein (Seeck 68). logisch geordnet von Seeck Ztschr. d. Savigny-

Sein Leichnam wurde nach Constantinopel Stiftung Roman. Abt. X lff. 1776.).

überführt und im Grabmal der Apostelkirche bei- Bei C. zuerst prägt sich das Wesen der neuen
gesetzt (Euseb. vita C. IV 66—70). Dass er Hcrrscherstellung nach aussen deutlich aus, indem
consecriert worden ist (vgl. Eutrop. X 8. 2). zeigen er die Bezeichnung dominu» auf seine Münzen
die Inschriften (z. B. CIL II 4712 und die Münzen setzt und auf sich selbst anwendet (Friedländer
Eck hei VIII 92). über seine Heiligsprechung Ztschr. f. Numism. III 127). Ebenso hat er sich

durch die katholische Kirche vgl. T i 1 1 e m o n t 80 zuerst mit dem Diadem geschmückt (Epit. de Caes.

Cap. 78. 41, 14. Eckhel VIII 79. 363), wie dennall diese

Was die inneren Verhältnisse der Regierung äusseren Zeichen wohl am Platze waren, da andrer-

betrifft, so ist über die politische Stellung des seits unter dem Einfluss des Christentums die

Kaisers zum Christentum bereits oben das Meiste frühere Titulatur zum Teil aufgegeben werden
gesagt worden. In der Zeit von der Besiegung musste. Wie der Kaiser seinen eigenen Rang
des Maientius bis zu der des Licinius gieht sich deutlich hervorhebt, so auch den seiner Beamten,
C. im wesentlichen damit zufrieden, die Gleich- die bekanntlich damals nach ganz bestimmten
berechtigung des Christentums gesetzlich fest- Rangeiassen geordnet sind. Mit Sicherheit auf
zustellen und durchzuführen, augenscheinlich, weil C. lässt sich wenigstens die Wiederherstellung

er noch nicht in der Lage war, seine Gesinnung 40 des Patriciats als der höchsten Rangstufe zurflek-

gegenüber dem starken Heidentum rein zur Gel- führen (Zosim. II 40); er durfte nur den Inhabern

tung zu bringen (Seeck 61). Neben Cod. Theod. der allerhöchsten Ämter auf Lebenszeit verliehen

XVI 2, 1, das schon erwähnt, ist hier die Be- werden, und verschaffte denen, weleheihnerhielten,

freiung der Kirche von Tributum und Annona (Cod. den Vorrang vor allen Collegen (Stöckelberg
Theod. XI 1, 1) im J. 813 oder 315 zu nennen. Der Konstant. Patriziat, Basel 1891).

Weiter die an die Kirche generell erteilte Er- Sodann ist unter C. die schon lange ange-

laubnis zur Annahme von Vermächtnissen (Cod. bahnte Trennung der Civil- und Militärverwaltung

Th. XVI 2, 4), ein Gesetz, das einen so starken erst völlig vollzogen worden, indem durch ihn

Zudrang zum geistlichen Stande veranlasste, dass den Praefecti Praetorio die Beteiligung an der

dem bereits wieder gesteuert werden musste (Cod. 50 Kriegführung geradezu verboten wurde (Zosim. II

Theod. XVI 2, 3). Fast hinaus über die blosse 33. Cod. Theod. X1 1, 1). Auch ist erst in dieser

Toleranz geht schon ein Gesetz von 320 (Cod. Zeit die Zahl der Praefecti Praetorio gewöhnlich
Theod. VHI 16, 1), das — augenscheinlich im vier, deren Geschäftskreis sich an die durch Dio-

Interesse des von der Kirche bevorzugten Coeli- cletian geschaffene Reichseinteilung anschliesst.

bates — die Gesetzgebung gegen die Ehelosig- Durch die Sorge für die Naturalverpflegung der

keit ausser Thätigkeit setzte. Truppen haben sie den höchsten Einfluss auf das

Seit 324 tritt C. denn auch offen vom Heiden- ganze Finanzwesen und sind seit 331 in dem
tum zurück, wie dies am deutlichsten das Concil Masse die höchsten Justizbeamten, dass sogar die

von Nicaea und schliesslich seine Tanfe zeigt. Appellation von ihrem Urteil an den Kaicr ver-

Nun verschwinden die Götterbilder vonden Münzen 60 boten ist (Cod. Theod. XI 30, 16). Unter und zum
der seitdem ernannten Caesarea (C. v. West- Teil neben ihnen stehen für die einzelnen Diö-

phalen bei Schiller 207—209. 211—212), ein cesen die Vicarii, neben welchen wiederum unter

grosser Teil der Münzen zeigt den Kaiser deut- C. von 317—326 Comites auftreten, die eine mit

lieh mit gegen den Himmel erhobenen Augen den Vicarii concurrierende Gewalt gehabt haben
(Cohen VII 240. 256. 311). Den Bischöfen wird müssen (Gothofredus zu Cod. Theod. VI 13, 1)

die Befugnis von Civilrichtern erteilt, und selbst Wasschliesslichdieunterstelnstanz, dieProvincial-

die Appellation an den Kaiser ausdrücklich aus- Statthalter, betrifft, so hat C. die seit Gallienus

geschlossen (Const. Sirmondi 1 vom J. 331). Eine verdrängten Senatoren — wenn auch nicht mehr
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ausschliesslich — zu diesem Amte zugelassen. Rom. Concubinat 128— 133) und die Lage der

Ausgenommen ist von dieser ganzen Einteilung Sclaven zu bessern bestrebt sind,

einzig Rom und Constantinopel, die in jeder Be- Zum Schluss muss noch auf C.s Reform des

Ziehung unter je einem Praefectus urbi stellen. MOnzwesens hingewiesen werden. Die Goldprä-

C. scheint die richterliche Gewalt des römischen gung zu Vn Pfund, die noch Constantiua kurz

sogar noch auf die provinciae suburbanae, d. h. vor seinem Tode durch Rückkehr zur älteren dio-

ziemlich ganz Mittel- und Unteritalien, ausgedehnt cletianischen Währung vollzogen hatte (zunächst

zu haben (Mommsen Röm. Feldmesser 11 200). behielten die Münzen zu ‘/so daneben ihre Gel-

Im Zusammenhang mit der Umwandlung der Stel- tung), wurde nach dem Siege QberLieinius auch im
lung des Praefectus Praetorio stand dann die 10 Osten eingeführt, und es wird jetzt das Gold über-

Schaffung eines anderen Amtes, das wahrschein- haupt reichlicher. Ebenso wird die Silberprägung

lieh auf C. zurückzuführen ist: des Magister Offi- reformiert, und im J. 313 an Stelle des entwer-

ciorum. Er wird in den Gesetzen zuerst 320 und teten Follis der einigermassen gleichmässig ge-

323 erwähnt (Cod. Theod. XVf 10, 1, XI 9, 1; vgl. prägte Denar (*/» nominell) gesetzt, so dass nun
Zosim. II 25, 4). Ihm wurden die neuen Hot- auch das Kupfer, die eigentliche Münze für den
truppen, die sekolae. unterstellt (Cod. Theod. XIV Inlandsverkehr, in Ordnung war. Freilich fand

17, 0. XII 1, 38), die C. an Stelle der von ihm seit 330 infolge der Kosten, die der Bau von Con-
aufgelösten Praetorianer schuf (Zosim. II 17, 4. stantinopel bereitete, wieder eine wesentliche Münz-
Vict. Caes. 40, 25). Sie standen in Rom und Verschlechterung statt (S e e c k Numism. Ztsehr.

Constantinopel, und der unmittelbare Wachtdienst 20 XVII 36. 1 13). [Benjamin.]

im Hause des Kaisers war ihnen anvertraut. Unter 3) Constantin II., römischer Kaiser 317—340.

demselben Beamten standen die gleichfalls von Flavius Claudius Constantinus (Dessau 712.

C. geschaflenen Agentes in rebus (s. d., Cod. Theod. 713.721.722.724 und sonst), zweiterSohn Constan-
III 6, 35), die eine Art von Geheimpolizei bil- tins d. Gr., aber nicht von dessen Gattin Faust«,

deten (O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Bert. 1896, da diese schon sieben Monate nach seiner Geburt
421). mit einem andern Kinde niederkam (s. Constan-

Die einschneidendsten Änderungen aber erfuhr tius Nr. 4). Wahrscheinlich war Beine Mutter
unter C. das Militärwesen. Er schuf das neue irgend eine Arelatenserin, mit welcher der Kaiser

Amt der .Heermeister
1

, deren es zunächst je einen ein vorübergehendesVerhältnis gehabthatte. Denn
für die Infanterie und di Reiterei gab {magister 30 zu Arelate wurde er im Februar 317 in Abwesen-
t'tjuitum, prditum). Beide Ämter konnten auch heit seines Vaters geboren (Zosim. II 20, 2. Viet.

zum magister utriusque militiae (Cod. Theod. epit. 41, 4), und dieser war am 6. Mai 316 in

XI 1, 1) cumuliert werden, und es kommt andrer- Vienna (Cod. Theod. II 6, 1) und kann von hier

seits, wie das später die Regel war, vor, dass gleich darauf nach Arelate gegangen sein, wo
eine Mehrzahl von ihnen ernannt wird. Noch er im August nachweisbar ist (Cod. Theod. XI
wichtiger aber ist die Erweiterung der von Dio- 30, 5. 6). Dies würde also zu der Zeit, in wel-

cletian geschaffenen kaiserlichen Garde zu einem eher C. gezeugt sein muss, recht gut passen

Feldheer durch Neuschaffung der Comitatenses (Seeck Ztsehr. f. Numism. XXI 33; Geschichte

zu den von Diocletian geschaffenen Palatini; erst des Untergangs der antiken Welt I* 476). Wenige
dadurch wurde, was bisher gefehlt, ein wirklich 40 Tage alt (Zosim. 1120, 2. Vict. epit. 41, 4) wurde
schlagfertiges Heer von ausreichender Grösse ge- er am 1. März 317 (Mommsen Chron. min. I

schaffen, das jeder Zeit im Stande war, dem Kaiser 232)gemeinsam mit seinem älteren BruderCrispua
überall hin zu folgen. Im Zusammenhang da- und dem kleinen Sohne des Lieiniua zum Caesar

mit stand die Degradierung der Grenzbesatzungen ernannt (Anon. Val. 5. 19. Vict. Caes. 41, 6.

[limitarni] zu Soldaten zweiten Ranges und die Euseb. vit. Const. IV 40; laud. Const. 3). Vier-

wesentliche Verringerung ihrer Zahl (Zosim. n mal bekleidete er das Consulat, 320, 321, 324

34). Die gesamte Neueinrichtung muss bereits den und 329, und feierte 321 seine Quinquennalien

ersten Regierungsjahren Ca angehören (Momm- (Nazar. paneg. X 2), 326 die Decennalien (Seeck
sen Herrn. XXIV 195). Ztsehr. f. Numism XXI 25). Bei dem ersten

Auch die gesetzgeberische Tätigkeit, wie sie 50 dieser Feste befand er sich am Ho&ager seines

der Cod. Thod. ausweist, ist während der ganzen Vaters zu Serdica (Ztsehr. f. Reehtsgesch. Rom.
Regierung C.s eine sehr grosse gewesen. Hier soll Abt. X 227); doch erwartete man schon bei dem
nur auf zwei Gruppen von Gesetzen hingewiesen vierjährigen Knaben, dass ihm in nicht zu langer

werden: einmal diejenigen, welche dem fiscali- Zeit ein selbständiges C'ommando gewährt werden
sehen Interesse dienen und die trotz alles Wohl- würde (Nazar. paneg. 37), und wirklieh scheint

woliens der Regierung schliesslich doch — zwei- er schon sehr bald nach dem Tode seines Bruders

fellos zum Teil infolge der grossen Kosten, welche Crispus (326) diesen in Gallien ersetzt und durch

die Erbauung von Constatinopel machte— einen seine Feldherrn die Alamannen geschlagen zu

liarten Steuerdruck hervorrie/en (Zosim. II 28). haben (Cohen Mädailles impäriales VII 1 377,

Sodann auf diejenigen, welche die Besserung der 60 108). Der Titel Alamannicus ist bei ihm seit

Rechtspflege gelten. Hier bemerkt man deutlich 331 nachweisbar (CIL 111 7000. Dessau 724),

das Streben nach Gerechtigkeit, wie denn z. B. und da weder sein Vater noch einer seiner Brüder

gegen die geschäftsmässige Anzeige von Majestäts- ihn mit ihm teilten, muss er auf einen Sieg zu-

verbrechen vorgegangen wird; aber noch mehr rückgehen, der dem juugen C. als persönliche

tritt der Einfluss des Christentums zu Tage in Leistung angerechnet werden konnte. Als dis

den äusserst zahlreichen Gesetzen, welche sich Sarmateu die Hülfe der Römer gegen die Gothen

mit harten Strafen gegen den Ehebruch wenden, anriefen, wurde er an die untere Donau eomman.
das Concubinat einzudämmen suchen (P. Meyer diert, überschritt sie, während sein Vater zu Mar-

Ctul.T-M tssowa IV 33
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cianopolis in Reserve stand (Cod. Theod. III 5,

4. -5), und sehlug den Feind am ‘20. April 332
(M o m in s e n Chron. min. I 234. Hieron. chron.

2348). Durch Hunger und Frost sollen 100 000
Gothen umgekommen sein, weshalb sie sich zum
Frieden bequemten und ihr König Ariarich seinen

Sohn als Oeisel gab. Da aber auch die Sarmaten
sich treulos erwiesen, musste auch gegen diese

Krieg gelührt werden. Er endete damit, dass

ihre Sclaven sich gegen sie empörten, über 300000
Mann stark auf römisches Gebiet übertraten und
von Constantin d. Gr. in Thrakien, Skythien, Ma-
kedonien und Italien als Colonen angesiedelt wur-

den (Anon. Val. 6. 31. 32 Iulian. or. I 9 D. Euseb.
vit. Const. I 8. IV 5. Vict. Caes. 41, 18. Eutrop.

X 7, 1. Seeek Ztsehr. f. Numism. XXI 35).

Dies ist vielleicht auch der Anlass gewesen, eine

feste Donaubrücke zu bauen (Vict. epit. 41, 13).

Um diese Zeit scheint sich C. II. auch vermählt zu
haben; jedenfalls war er es schon lange vor dem
J. 835 (Euseb. vit. Const. IV 49). Damals befand

er sich wieder in Gallien, wo er in Trier residierte

und mit dem verbannten Athanasius in Verbin-

dung trat (Euseb. laud. Const. 3. Athan. apol.

e. Ar. 87 = Migne G. 25, 405).

Auch nach dem Tode seines Vaters (22. Mai
337) behielt er den gallischen Reiehstoil, den jener

ihm Jugewie8en hatte (Euseb. vit. Const. IV 51.

Anon. Val. 6, 35), und regierte ihn einstweilen

noch als Caesar (Euseb. vit. Const. IV 68. Athan.
a. O.), bis er nach der Ermordung seiner Vettern,

die ihm zu Mitregenten bestimmt waren, am 9. Sep-

tember 337 gemeinsam mit seinen beiden Brüdern
Constantius und Constans den Augustustitel an-

nahm (M om m s e n Chron. min. I 235. Euseb.

vit. Const. IV 68). Im Sommer 338 hatten die

drei Kaiser eine Zusammenkunft, nach Iulian. or.

I 19 A. 20 C. in Pannonien, richtiger wohl nahe

der pannonischen Grenze in Viminacium, wo C. II.

am 12. Juni (Cod. Theod. X 10, 4) und Constan-

tius um dieselbe Zeit nachweisbar ist (Athen, ap.

ad Const. 5 = Migne G. 25, 601 . S c e c k Ztsehr.

f. Kirchengesch. XVII 44). An die Ermordung
der Vettern hatten sich zahlreiche Hinrichtungen
angeschlossen, und die Verfolgungen ihrer An-
hänger scheinen auch später noch fortgedauert

zu haben (s. Constantius Nr. 4). Um das Pu-
blicum zu beruhten, wurden jetzt die anonymen
Denuntiationen alle verbrannt und dies öffentlich

bekannt gemacht (Cod. Theod. IX 34, 5. X 10,

4). Sodann gewährten die Brüder allen ver-

bannten Bischöfen, welcher Richtung sie auch

angehören mochten die Rückkehr (Athan. hiet.

Ar. ad mon. 8= Migne G. 25, 704). Von allem

aber hatte der Congress den Zweck, die Teilung
des Reiches unter die drei Kaiser festzustellen

(Iulian. a. O.). Constantin. d. Gr. hatte jedem von
ihnen vier Dioecesen schon bei seinen Lebzeiten

übergeben. C. II. Britannien. Spanien und die

beiden Gallien, Constans Africa, Pannonien und
die beiden Italien. Constantius Pontus,Asia,Oriens

und Ägypten. Makedonien, Dakien und Thra-

kien waren seinem Neffen Dalmatius zugedacht
gewesen; da dieser jetzt ermordet war, drohte

sein Nachlass zum Zankapfel zwischen den Brü-

dern zu werden. Zum Schlüsse einigte man sich

dahin, ihn ungeteilt dem jüngsten und ungefähr-

lichsten, Constans, zu übergeben; doch nahm C. II.

als der älteste Uber den fünfzehnjährigen Bruder
eine Art von Vormundschaft in Anspruch, erliess

später von Trier aus Gesetze für dessen Reichs-

teil (Cod. Theod. XII 1, 27) und ernannte wahr-

scheinlich auch für ihn die höchsten Beamten
(Seeck Ztsehr. f. Numism. XXI 44). Daher fasst

Zosimus (II 39, 2; vgl. Vict. epit. 41. 20) auch

die Gebiete beider als einheitlichen Reichsteil

zusammen. Aber «Aon im folgenden Jahre schüt-

telte Constans, durch seine ehrgeizige Umgebung
aufgestachelt (Aramian. XXI 6, 2), die Oberherr-

schaft des Bruders ab (s. o. S. 949). Nachdem
so C.8 Plan, drei Vierteile des Reiches teils

unmittelbar, teils in der Form der Vormund-
schaft zu beherrschen, zerstört war, fühlte er sich

nicht mit Unrecht durch den grösseren Reichs-

teil desjüngsten benachteiligt und forderte drohend

die Abtretung von Italien und Africa (Zonar. XIII

5 p. 11 C. Zosim. II 41, 1. Vict. epit. 41, 21).

Da dies verweigert wurde, fiel er Anfang 340

(M o m m s e n Chron. min. I 236. Socrat. II 5.

Hieron. chron. 2356), während Constans zu Naissus

in Dakien weilte (Zonar, a. O. Cod. Theod. X
10, 5. XII I, 29), unerwartet in Italien ein und
gelangte bis in die Nähe von Aquileia. Hier traf

er auf die Vorhut des Constans, die dieser, selbst

mit dem Gros des Heeres folgend, vorausgeschickt

hatte, fiel bei seinem unbesonnenen Vorstürmen
in einen Hinterhalt, wurde im Kampfe erschlagen

(Zonar, a. 0. Eutrop. X 9, 2. Vict. Caes. 41, 22.

Zosim. II 41, 1. Iulian. or. II 94 B. Sozom. 111 2.

Philostorg. III 1 = Migne G. 65, 480) und sein

Leichnam in das Flüsschen Alsa geworfen (Vict.

epit. 41, 21. Hieron. chron. 2356). Dies geschah vor

dem 9. April 340, da an diesem Tage Constans

schon in Aquileia eingetroffen war (Cod. Theod.

II 7, 3. X 15, 3). Dieser ächtete das Andenken
des Bruders als eines hosli* pu blicus, hob seine

Verfügungen auf (Cod. Theod. XI 12, 1) und liess
1 seine Inschriften tilgen. Doch scheint dieser Be-

fehl nicht mit aller Strenge ausgeführt zu sein,

da die Rasur von C.s Namen auf den erhaltenen

Steinen recht selten ist (CIL V 8030. Ephem.
epigr. V 803).

4) Den Namen Constantinus legte sich der

Usurpator Flavius Popilius Nepotianus im J. 350
bei; s. Nepotianus.

5) Constantin III., Usurpator im gallischen

Reichsteil 407—411. Flavius Claudius Coustan-

• tinus war der volle Name, den er als Kaiser führte

(Cohen Mödailles imperiales VHP 198); jeden-

falls beabsichtigte er damit, seine Herkunft an

Constantin d. Gr. und über diesen hinaus an Clau-

dius Gothicus anzuknüpfen (Seeck Jahrb. f. Philol.

1890, 634; Rh. Mus. XLIX 224).

Als 406 die Alanen, Vandalen und Sueben in

Gallien eingefallen waren und auch Britannien

bedrohten, suchte das dortige Heer, von jeder

Hülfe aus Italien abgeschnitten, Rettung für die

> Insel, indem cs sich selbst einen Kaiser schuf.

Nachdem zuerst Marcus, dann Gratianus erhoben

und bald darauf ennordert waren, wurde 407 C.

mit dem Purpur bekleidet. Vorher war er ge

meiner Soldat gewesen und verdankte seine Wahl
angeblich nur seinem Namen (Oros. VII 40, 4.

Sozom. IX 11). ttiatsächlich wohl der Behauptung,

dass er ein Nachkomme Constantins d. Gr sei.

Gleich nach seiner Thronbesteigung setzte er nach
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Boulogne über; die Truppen Galliens fielen ihm
zu, und bald beherrschte er das ganze Land bis

zu den Alpen und Pyrenäen (Zosim. VI 2, 2ff.

3, I. V 27, 2. Procop. b. Vand. I 2 p. 181 A.

Olymp, frg. 12. Oros. a. 0. Sozom. a. 0. Momm-
sen Chron. min. I 465). Da sandte Stilicho den
Gothen Sarus gegen ihn. Dieser schlug und tütete

seinen Feldherrn Iustinianus und schloss C. selbst

in Valentin ein, wurde aber schon nach sieben-

tägiger Belagerung zum Rückzüge über die Alpen
gezwungen. Jetzt liess C. deren Pisse besetzen

(Zosim. VI 2, 39.) und schlug seine Residenz in

Arelate auf (Zosim. V 31, 4 Sozom. IX 4). Den
in Gallien eingefallenen Germanen brachte er

eine schwere Niederlage bei (Zosim. VI 3, 2) und
zwang sie zu Bündnissen, welche freilich bald

wider gebrochen wurden (Oros. VII 40, 4). Trotz-

dem war er im stände, die Befestigungen der
Rheinlinie herzustellen und wieder zu besetzen,

damit neuen Barharenschwirmen das Eindringen
verwehrt werde (Zosim. VI 3, 3)

Spanien hatte sich anfangs dem C. unter-

worfen und die von ihm gesandten Statthalter

zugelassen (Procop. a. 0.). Da erhoben sich 408
zwei Verwandte des Honorius, die Brüder Didymus
und Verenianus, bewaffneten ihre Sclaven und
Oolonen und besetzten mit ihnen die Pässe der
Pyrenäen (Oros VII 40, 5. 6). C., der sich

noch immer von Italien aus bedroht fühlte, fürch-

tete von zwei Seiten angegriffen zu werden, und
beschloss daher, zuerst die Gefahr in seinem
Rücken zu beseitigen (ZoBim. VI 4, 2). Er er-

nannte seinen älteren Sohn Constans, der vorher

Mönch gewesen war (Oros. VII 40, 7), zum Caesar
und gab dem jüngeren lulianus den Titel nobi-

lissimu» (Olymp, frg. 12). Dann veranlasste er

jenen als künftigen Thronerben zu heiraten (Greg.

Tur. II 8) und sandte ihn mit Gerontius als Ma-
gister militum (Zosim. VI 4, 2. 5, 2) und Apolli-

naris. dem Orossvater des gleichnamigen Dichters,

als Praefectus praetorio nach Spanien (s. Bd. I

S. 2845 Nr. 8). Nach harten Kämpfen, die sich

bis nach Lusitanien ausdehnten (Sozom. IX 11.

Zosim. VI 4, 3), wurden Didymus und Verenianus
zur Übergabe gezwungen. C.. dem die Gefangenen
zugesehickt wurden, liess sie Anfang 408 töten

(Sozom. IX 12. Zosim. V 43, 2. VI 4, 4—5, 2.

Otos. VII 40. 8. Olymp, frg. 16).

Unterdessen hatte Honorius zur Wiedererobe-
rung Galliens gerüstet. Alarich war zu dieser

Aufgabe bestimmt (Zosim. V 31, 5), und schon
musterte der Kaiser in Tieinum die Truppen,
die gegen Constantin III. geschickt werden sollten

Zosim. V 32, 3), als im August 408 der Auf-

stand ausbrach, welcher den Sturz des Stilicho

zur Folge hatte. Damit änderte sich die ganze
Politik des italischen Hofes. Man betrachtete es

jetzt als ihre Hauptaufgabe, alle Kräfte des Reiches

gegen die Barbaren, namentlich gegen Alarich,

zu eoncentrieren (s. Bd. I S. 1289), und suchte

daher eine Annäherung an den gallischen Usur-

pator. Dieser bethätigte schon Ende 408 seine

versöbnlicheGesinnung, indem er für 409 das Con-
sulat des Honorius neben seinem eigenen in seinem
Machtgebiete verkündigen liess (CIG 9891); doch
wurde diese Höflichkeit in Italien nicht erwidert

(De Rossi Inscr. Christ, urb. Rom. I p. XXXIX).
Gleichwohl schickte C. Anfang 409 Zosim. V 42, 3)

seine Hofeunuchen zu Honorius, um die Usur-
pation durch den Zwang des Heeres zu entschul-

digen und Anerkennung zu erbitten. Da Alarich
eben siegreich Italien durchzog, konnte der Kaiser
an eine Machtentfaltung nach aussen nicht denken,
auch hoffte er, seinen spanischen Vettern, von
deren Tod er noch nicht unterrichtet war, durch
Nachgiebigkeit das Leben zu retten. Er erkannte
daher den Gegenkaiser als Mitregenten an, indem
er ihm ein Purpurgewand überschickte (Zosim.
V 43. Olymp, frg. 12)

Unterdessen war Constans nach seinem Siege
über Didymus und Verenianus von seinem Vater
zu gemeinsamer Beratung nach Gallien berufen
worden. In der Absicht, bald wieder zurückzu-
kehren, hatte er seine Frau und seinen Hofstaat

in Caesaraugusta gelassen und dem Gerontius
das Obereommando in Spanien übertragen (Greg.

Tur. II 9). Die Hut der Pyrenäenp&sse, die

bisher den spanischen Milzen obgelegen hatte,

übergab er gegen deren Bitten den Honoriad,
einer barbarischen Söldnerschar, die schon im
nächstenJ. 409 (Mommsen Ohron. minor. I 246.

465) den vordringenden Germanen den Durch-
gang öffnete und so die feindliche Occupation
Spaniens veranlasste (Oros. VII 40, 7—10. Zozim.
VI 5, 1. Sozom. IX 12).

C. sandte jetzt an Honorius eine zweite Ge-
sandtschaft. durch die er sich wegen des Todes
von Didymus und Verenianus zu entschuldigen
suchte und Hülfe gegen Alarich versprach, in der
Hoffnung, sich auf diese Weise auch Italiens be-

mächtigen zu können (Zosim. VI ]). Seinen
Sohn wollte er nach Spanien zurückschicken und
gab zugleich dem Gerontius, der ihm gefähr-

lich scheinen mochte, in lustus einen Nach-
folger (Zosim. VI 5, 2). Hierdurch erzürnt, liess

jener durch das spanische Heer seine Creatur
Mazimus zum Kaiser ausrufen (Sozom. IV 13.

Olymp, frg. 16. Oros. VII 42, 4. Cohen Mädailles
impöriales VIII1 200. Mo m m s e n Chron. min,
I 466. 523. 630. 656) und reizte zugleich die

Rheingermanen zum Einfall in Gallien auf (Zosim.

VI 5, 2). Die Nachricht gelang zu C„ noch
ehe sein Sohn den Hof verlassen hatte, und dieser

musste sich nun gegen die barbarischen Feinde
in Gallien wenden (Greg. Tur. II 9). Da die

Hauptmacht des Usurpators mit Spanien verloren

war, gestaltete sich der Kampf sehr schwierig.

Britannien, das nicht mehr verteidigt werden
konnte, Aremorie» und andere Teile Galliens

machten sich selbständig, erkannten gar keinen

Herrscher mehr an und suchten auf eigene Faust
für ihre Sicherheit zu sorgen (Zosim. VI 5, 2. 3).

Die Vandalen, Sueben und Alanen drangen noch
409 bis zu den Pyrenäen vor, gewannen den
Durchgang und fielen in Spanien ein (Mommsen
Chron. min. I 246. 465. Sozom. IX 12). Doch
eben (lies scheint den Gerontius selbst beschäftigt

und C. wieder Luft geschaffen zu haben, so das«

er schon im J. 410 wieder an die Gewinnung von
Spanien und selbst von Italien denken konnte.

Am Hofe von Ravenna hatte Allobich im J. 409
seine Gegner aus dem Wege geräumt und sich

des beherrschenden Einflusses bemächtigt (Bd. I

S. 1587). Dieser knüpfte mit C. an und forderte

ihn auf, die versprochene Hülfe gegen Alarich zu

leisten, die ihm für die Occupation Italiens als
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Vorwand dienen sollte. Der gallische Usurpator,

von neuen Hoffnungen geschwellt, ernannte daher

410 seinen Sohn Constans zum Angustus (Zosini.

VI 18, 1. Sozom. IX 11. 12. Olymp. Irg. 16.

Cohen Mldailles imperiales VIII1 200) und be-

auftragte ihn mit der Wiedereroberung Spaniens,

während er selbst die Alpen überschritt. Unge-
hindert gelangte er bis Verona und wollte schon

über den Po gehen, um in Ravenna in schein-

barer Gemeinschaft mit Honorins die Herrschaft

zu übernehmen, als Allobich ermordet und damit

alle seine Pläne vernichtet wurden. Eilig kehrte

er nach Arelate zurück, wohin um dieselbe Zeit

auch Constans kam, der unterdessen aus Spanien

vertrieben war (Sozom. IX 12. Olymp, frg. 14).

C. schickte jetzt Edobieh. seinen Feldherrn, über

den Rhein, um dort bei Franken und Alamannen
Hülfstruppen zu werben; seinem Sohne übertrug

er das Commando in Vienna und blieb selbst in

Arelate. Jetzt fiel aber auch Gerontius, den Mail
mus in Tarraeo zurücklasaend, in Gallien ein

(Sozom. IX 13). Wahrscheinlich um den germa-

nischen Zuzug abzuschneiden, wandte er sich zu-

erst gegen Vienna und bewirkte dort die Ermor-

dung des Constans (Sozom. a. O. Olymp, frg. 16.

Gros. VII 42, 4. Mommsen I 466. il 70). Dann
zog er gegen Arelate und begann die Stadt zu

helagern. Doch während dessen zog auch ein

Heer des Honorius, befehligt von den Magistri

militum Constantins und l ltilas, heran, und der

grösste Teil von des Gerontius Soldaten ging zu

jenen über, so dass er selbst mit geringer He-

gleitung nach Spanien fliehen musste (Sozom. IX

13. Olymp, frg. 16). Jetzt nahmen die Feld-

herren des Honorius die Belagerung auf und setzten

sie vier Monate lang fort. Während im nörd-

lichen Gallien sich ein neuer Usurpator Iovinus

erhob (Greg. Tur. II 9), rückte Edobieh mit den
angeworbenen Germanen heran, was bei den Be-

lagerern solchen Schrecken hervorrief, dass sie

schon an den Rückzug nach Italien dachten. Doch
entschlossen sie sich, lieber dem Feinde entgegen-

zugehen, überschritten die Rhone, und Constan-

tius erwartete an einer günstigen Stelle mit dem
Fussvolk den Edobieh, während Ultilas sich mit

den Reitern in einen Hinterhalt legte. Aus diesem

brach er beim Beginn der Schlacht im Rücken
des feindlichen Heeres hervor und brachte ihm
so die vollständigste Niederlage bei (Sozom. IX 14).

Jetzt hielt C. weiteren Widerstand für frucht-

los; er floh in eine Kirche, legte die Insignien

des Kaisertums nieder und liess sich zum Pres-

byter weihen. Sein Heer öffnete gegen das Ver-

sprechen der Straflosigkeit die Thore der Stadt.

C. und sein jüngerer Sohn Iuliauus wurden zu

Honorius geschickt, der sie aber schon unterwegs
töten liess (Sozom. IX 15. Olymp, frg. lli. Oros.

VII 42. 3. Mommsen Chron min. I 630. 654.

II 18. 70). Sie fanden ihr Ende 30 Milien vor

Ravenna (Olymp, a. O.) an der Quelle des un-

I»-kannten Flüsschens Mincia (Greg. Tur. II 9.

Momm sen I 300. 466). Das abgeschlagene Haupt
O.s wurde nach Spanien geschickt, wo es am
18. September 411 anlangte (Mommsen I 246).

0) Flavius Constantius (De ttossi Inscr.

christ. urb. Komae I. 810), Cousul 457, dreimal

Praefeotus praetorio und Patricius (Prise, frg. 31

.

82). In s»iner ersten Praefectur stellte er, als

Attila heranzog. die Mauern von Constantinopel,

die durch Erdbeben beschädigt waren, 447 in

60 Tagen her (Dessau 823. Mommsen Chron.

min. II 82), die zweite bekleidete er 456 (Cod.

Iust. 14, 13. X 22, 8; vgl. 18, 25 IV 41. 2), die

dritte 459 (Cod. Iust. VHI 58, 30; vgl. X 32, 62).

Um 464 unternahm er eine Gesandtschaft zum
Perserkönig (Prise, frg. 31—88).

7) Praefectus praetorio im Orient im J. 471.

10 Cod. Iust. I 40, 14. XII 57, 14.

8) Praefectus urbis Constantinopolitanae im
J. 483 (Cod. Iust. IV 59, 2), vielleicht identisch

mit dem Vorhergehenden. (Seeck.)

9) Praefectus praetorio in den J. 502—505
nach Cod. Iust. II 7, 22. in 13, 7.

10) Qnaestor unter lustinian, Prok. irixi. 21

p. 118 B.

11) Ein thrakischer Oberst, der unter Beiisar

diente, nach der Besetzung Roms durch die Kaiser-

20 liehen Spoleto und Perngia cinnaiun und sich

während der Belagerung Roms durch Witiges viel-

fach auszeichnete. Wegen einer an einem reichen

Römer verübten Erpressung zur Rede gestellt,

soll er gegen Beiisar seinen Dolch gezückt haben,

wurde verhaftet und in der Haft auf Belisara

Geheiss umgebracht. Nach der in der Geheimge-
schichte Prokops mitgeteilten Version soll er der

Rache der Antonina zum Opfer gefallen sein,

Prok. Goth. I 5 p. 26. 1 16 p. 81. I 17 p. 84.

301 19 p. 96. I 22. II 1 p. 145 B. II 8; dazu

Arixi. 1 p. 151. IHartmann.)

12) Constantinus, armer fahrender lateinischer

Dichter, wird dem Sophisten Sopatros von Aineias

von Gaza (ep. 9) empfohlen. [W. Schmid.)

13) C. Keph&las (über den Namen = <S ur/a/.r/v

xiyaXrjv f^air vgl. Wolters Rh. Mus. XXXVIII
117), Redactor des Hauptteiles der sog. Palatini-

schen Anthologie, war im J. 917 apairtwa-vitc tot)

xaXaxior (Wo 1 1 e r s De epigrammatum gr. antholo-

40giis, Halle 1882. 11). Die Anthologie wird er bevor

er zu dieser hohen Stellong emporstieg, verfasst

haben, da ihn das Lemma zu VII 429 in enger

Verbindung mit Gregorios Magister, dem Sammler
der inaehriftlich erhaltenen Epigramme und Lehrer

an der Schule der via ixxlr/oia zeigt. Über den

Umfang seiner Arbeit seine Quellen und die Art

der Benutzung, vgl. besonders Weisshäupl D.

Grabgedichte der grieeh. Anthologie, Wien 1889

und ausserdem die Bd. I S. 2884 verzeiehnete

50 Littcratnr. Neu hiniugetreten ist P. Sakolowski
De anth. Pal. i/uaest.. Leipzig 1893 (vielfach ver-

fehlt) und die Einleitung der Ausgabe v. Stadt-
m Q 1 1 e r.

14) C. "Podioi, zuerst im J. 911 von Georgios

Mon. V 6 p. 792 Mur. als Notar des Samonas er-

wähnt, im J. 927 nach demselben (V 10 p. 831

Mur.) ßaoiXix'K xAtjptxos (vgl. Wolters Rh. Mus.

XXXVHI 1 18),endlieh zu der Stellung deso «ecrelia

am Hofe des C. Porphyrogennetos eraporgestiegen.

60 ln letzterer verfasste er eine Beschreibung der

Apostelkirche zu By zanz in 981 Trimetern, welche

\on E. Legran in der Revue des Etudes gr. 1896,

32ff. nach einer Hs. vom Athos recht fehlerhaft

publiciert und von Theod. R c j n a c h mit einem
arcbeolngiscben Commentar versehen ist (über an

dere mir nicht zugängliche Ausgaben vgl. Krnm-
bacher Gesch. d. byz. Litt.2 723ff. und o. S. 993).

DasGedicht ist, wie schon andere vor ihm, auf einen
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Auftrag des Kaisers in höchster Schnelligkeit hin- Basilios I. ('larooixf) öijjyqaif rot) ßlov xai r&e
geworfen und scheint unvollständig (es bricht in nQä^etuv BaaiXtlov rot' noiMuor ßantjJoK). die in

der Beschreibung des einen Mosaiks mitten in I. Bekker im Theophanes continuatus des Bonner
der Kede der Maria unter dem Kreuz ab). Auch vrandtheit in der Darstellung zeigt. Zuerst her&us-
zu Anfang scheinen verschiedene Entwürfe durch. gegeben von Leo A 1 1 a t i u s in den 2v/>itixta,

einander gemengt. Nach einem akrostichischen Colon, Agripp. 1653, lib. fl p. 1 II., in verbesser-

Prooemium v. 1—18 beschreiben 19—254 iu- ter Gestalt als 5. Buch der sog. .Fortaetiung des
nächst die Wunder Constantinopels: die v. 255— Theophanes' von Fr. Combefis in den Scriptores

422 bilden die Einteilung eines Gedichtes, welches post Theophanem, Paris 1865. p. 18211. und von
hiervon unabhängig sowohl die Apostelkirchc, wie 10 I. Bekker im Theophanes continuatus des Bonner
die Hagia Sophia beschreiben sollte (vgl. die Corpus script. Bvzant.. Bonn 1838. p. 211—853
Wiederholung v. 43 = 366, v. 45 = 367), 423 = M i g n e Patrol. gr. CIX 225—369. Die vier—981 endlich mit neuem Titel und neuer Ein- ersten Bücher der .Fortsetzung des Theophanes 1

leitung geben die Beschreibung der Apostelkirche, (0/ und Seoepdrtfv, Thenphanes rontinuatu»). die

sicher zum Teil nach litterarischen Quellen. Die die Zeit von 813—867 behandeln, sind auf Ver-
Darstellung ist io deir technischen Teil breit und anlassung des C. PorphyTogennetus selbst verfasst

unklar, die Sprache geziert, aber eintönig, das und mit derselben Tendenz gearbeitet wie das
Ganze nur durch einige sachliche Angaben und I^ben des ßasilios I. (867—886), das als 5. Buch
die Übereinstimmungen mit Kedrenos, welche dem Werke angegliedert wurde; später ist dann
dessen Quelle erkennen lassen, interessant. Als 20 noch ein 6. Buch (über die Zeit von 886—961)
Zeit der Abfassung hat R e i n a c h 931—944 be- hinzugekommen. Die Hauptquelle für die unbe-
stimmt. Ähnlich unbedeutend waren die Jugend- kannten Verfasser der vier ersten Bücht’ r und für

werke des C., von welchen in der Anth. Pal. XV C. I’orphyrogennetus im Leben des Dasilios bil-

15—17 drei Epigramme erhalten 6ind. Einige deten die vier Bücher Baaihuüv des Genesios. in

iambischc Schimpfgedichte mit unflätigen und denen dieselbe Zeit (813—886) behandelt war.

thöriehien Nachahmungen des Aristophanes bietet 2. Zwei Bücher De eerimoniie nulae Byxantmn»,
M a t r a n g a Aneed. gr. II 624—682. "ExOroie TT/c ßacuiiiov id(eoK nach einem aus der

15) C. 2Wl<>c (6 ipibxKxptK), Verfasser eines Vorrede entnommenen Titel, während die über-

Epigramms der Anth. Pal. XV 13 und eines schrift in der einzigen noch vorhandenen H.s der
anakreontiBchen Gedichtes bei Matranga Aneed. 80 Leipziger Stadtbibliothek (saec. XI—XII) bloa

gr. II 689. ß e r g k PLG III 4 348. Nach dem lautet Kojvotavrirov . , . avvxaypä it, eine um-
Stil des letzteren und dem Inhalt des Epigramms fangreiche und culturhistorisch sehr interessante

ist er identisch mit dem Grammatiker C. 3 Xtxt- Darstellung des Ceremonienwesene am byzantini-

Dtorric, von welchem ein anakreontisrhes Gedieht sehen Hofe. Hier und da finden sich Zusätze

bei Matranga II 693. Bergk III4 351 veröffent- aus späterer Zeit. In Literarhistorischer Hinsicht

licht ist. Die Abschrift eines noch unedierten sind wichtig die den Kaisern bei verschiedenen

dritten fand sich in dem Nachlass W. Stüde- Gelegenheiten gewidmeten poetischen Acelama-

munds (jetzt in der Breslauer L'niversitätsbiblio- tionen, die in dem Werke angeführt werden. Vgi.

thek); über andere unveröffentlichte Gedichte des H. Waeseh ke in der Festschrift des Franeis-

C. vgl. Krumbacher Gesch. d. byi. Litt. 1 439. 40 reum zur Dessauer Philologenversammlung. Zerbst

C. gehört, in Empfindung wie Ausdruck, zu den 1884. Herausgegeben mit latein. Übersetzung

besten der späteren Anakreontiker. Anderen Ur- und ausführlichem Commentar von F. H. Leica
sprungs scheint daher das bei Matranga II 696. und J. J. Reiske, Lipsiae 1751 (2 voll.); darans

Bergk 354 (vgl. dessen Anmerk nag) abgedruckte abgedruckt im Constantinus PorphyTogennetus de»

Gedieht. Die Zeit des C. wäre bestimmt, wenn Bonner Con>. script. Byz., Vol. I. II. Bonn 1829

ihn Krumbacher mit Recht wieder mit C., dem —1830 und bei Migne Patrol. gr. CXII 7311.

Schüler Leons des Philosophen, identificierte, von 3. Zwei Bücher nrot VeuAion (De prae/eehirit),

welchem Matranga II 555 einige kleine Gedichte über die Verteilung der einzelnen Heeresabtei-

giebt: vgl. aber hiergegen Wolters Rh. Mus. hingen (öniaea) in den verschiedenen Provinzen

XXXVIII 116, welchem sieh Hanssen ansehliesst, 50 des Reiches, von welchen zugleich geographische

Jünger ist C., Verfasser eines Epigramms auf Jo- und statistische Nachrichten gegeben werden, die

hau n 's Zonaras (Cod. Barber. I 74); vgl. Krnm- sich aber gar nicht anf die Zeit des C. Porphy-

baeher Gesch. d. byz. Litt.* 376. rogennetus, sondern auf die Zeit des Iustinian be-

[ReitzenBtein l ziehen; der Verfasser hat sie nämlich grössten-

16) Constantinus VII. Porphyrogenue- teils aus den dem 6. Jhdt. angehörenden Werken
tus iKwroiartivof //opq-rpoyrwqro,-). Sohn Leos des Stephanos von Bvzanz und des Hierokles ge-

des Weisen, byzantinischer Kaiser von 912—959, schöpft. Das erste Buch mit lateinischer Über-

hat sich als Schriftsteller auf verschiedenen Ge- setzung herausgegelien von Bonav. V u 1 e a n i u s.

bieten versucht. Ganz besonders aber hat er sich Lugd. Bat. 1588, das zweite von F. Morel, Paris

durch seinen regen Eifer für die Wissenschaften 60 1609; beide Bücher von J. Meursius in den

nnd durch die Fürsorge und Förderung, die er Opera Constantini. Lugd. Bat. 1617; von A. B an-

ale Herrscher ihnen angedeihen liess- einen Namen duri im Imperium Orientale T. I, Paria 1711;

erworben. Die ihm zugcachriebenen und unter von 1. Bekker im Const. Porph. des Corp. script.

seinem Namen überlieferten Schriften, bei denen Byz., Vol. III. Bonn 1840, und Miene Patrol.

aber auch zweifelhaft ist, wieweit sie von ihm gr. CXIII 63—140. Das zweite Buch mit ge-

selhst oder nur unter seinen Anspielen von andern lehrter Einleitung herauagegehen von L. Hr.Tafel,

verfasst wurden, sind die folgenden; 1. Eine Tubingae 1847. Eine an seinen Sohn Roma-
Letier. hesehreibung seines (irossvatars. des Kaisers nos gerichtete Schrift Uber die Staatsverwaltung
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(De adminütrando imperio). in der auch Nach- pus iuris (Digesten, Codei, Novellen) in 60 Büchern,
richten über die verschiedenen Nachbarvölker des Das Werk war schon unter Basilios I. begonnen
Ostens, Nordens und Westens Vorkommen, mit und unter Leo dem Weisen fortgefdhrt worden:
welchen das byzantinische Keich damals in meist unter C. PorphyrogennetuB wurde es vollendet und
feindlichen Beziehungen stand. Zuerst heraus- besonders durch Auszüge aus früheren Bearbei-

gegeben von J. Meursius, Lugd. Bat. 1611, tungen der Digesten und Novellen erweitert. Die
wiederholt in den Opera Constantini, 1617; von Basiliken bildeten fortan die Grundlage deeReehts-

A. Banduri im Imperium Orientale T. 1. Paris Studium, und wurden spater vielfach bearbeitet,

1711; von I. Bekker im Const. I'orph. des Bonner durch Zusätze vermehrt und eicerpiert. Heraus-

Corp. script. Byz., Vol. III. und Migne Patrol. lOgegeben von W. Ernst Heimbach, Lispiae 1883
gr. CVIII 157—422. 5. Eine Kede des C. Por- —1897 (7 voll.); der 6. Band (1870) enthält Heim-
phyTogennetus über die Sendung eines Christus- b a c h s Prolegomena und Register, der 7. Band
bildea an Augaros (Abgar), König von Edessa, (1897) Bruchstücke aus einem ambrosianisehen

des am 16. August 944 nach Constantinopel ge- Palimpsest herausgegeben von Ferrini und M er-

bracht wurde (dnjyiiotc xtgl rrj; xgit Avyagov eati.
dxomaXxiorje qxtigoxotpzov fatae tixövoe Xgtoxov 2. Die Sammlung der Geoponika (/’ewxo-

rov &toü fair). Herausgegeben von C o m b e f i s vixd), ein aus Excerpten aus älteren Werken zu-

in den Origines et antiquitates Constantinopol., sammengestelltes Handbuch der Landwirtschaft
Paris 1664 p. 7511. (Migne Patrol. gr. CXIII in 20 Büchern, deren jedes in eine Anzahl Capitel

423—454). Sie ist auch von Symeon Metaphraetes 20 zerfällt und mit einer kurzen Vorrede versehen

in das 10. Buch der Legendensammlung aufge- ist. In der ältesten Handschrift (Laur. F saec.

nommen. Vgl. A. Ehrhardin der Festschrift XI) und in deren Abschriften ist dem Ganzen
z. UOOjihr. Jubiläum des deutschen Campo Santo ein Widmungsschreiben an C. PorphyrogennetuB

in Rom 48. 6. Eine C. PorphyrogennetuB bei- vorausgeschickt. In einem Marcianus (M saec.

gelegte Schrift taktischen Inhalts (BißXlor tax- XIV) und in jüngeren Hss. steht an der Spitze

ttm6v, r<i; iv xeguyov ifür xard ÜaÄar r:: v xai yrjr die Überschrift: AgyT] oev tü.p roü ßißJUov rci>r

ßaxofdran, abgedruckt in Meursius Opera Con- xigl yitogylat ixXoyüiv: Kaoaiavoü Bdoaov ayo-

stantini und daraus in M e u r s i i Opera von F. laonxov. Man hat daher gewöhnlich angenommen,
Lamius T. VI, Lugd. Bat. 1741) trägt im Titel dass Caasianus Bassus im Aufträge des Kaisen
den Vermerk 5xeg \vriyga\pt Korroravrivoc ßaoi- 30 C. PorphyrogennetuB die Sammlung redigiert hat.

Xtit i roü Twftarov olde, gehört also seinem E. O d e r hat indessen gezeigt, dass der Verfasser

Enkel Konstantin VIII. (1025—1028); sie ist des Widmungsschreibens mit dem eigentlichen

übrigens im wesentlichen eine Wiederholung der Redactor der "ExXoyai xtgl yctogylas nicht iden-

Taktik Leos des Weisen. Nur fragmentarisch er- tisch ist und dass dieser (Cassianus Baasus) einer

halten ist eine ebendaselbst abgedruckte und viel früheren Zeit, dem 6. Jhdt. oder Anfangs des

gleichfalls C. Porphrogennetus beigelegte Schrift 7.. angehört hat. Die uns vorliegenden Geopo-

verwandten Inhalts zxgaxryytxör xtgi i&d/v iui- nika sind also nur eine unter C. Porpbyrogen-

tpoQtor Hhwr, über die bei verschiedenen Völkern netus veranstaltete Überarbeitung eines älteren

vorkommenden Kampfesarten. Sammelwerkes, das ein gewisser Cassianus BassuB

Ausser diesen von ihm selbst oder unter seiner 40 verfasst hatte. Dieser war selbst im wesentlichen

sönlichen Mitwirkung verfassten Schriften liess

PorphyrogennetuB verschiedene Sammelwerke
herstellen in der Absicht, die sinkende Wissen-

schaft dadurch zu erhalten und zu fördern, dass

aus den vorhandenen Werken der früheren Zeit

Encyklopädien des Wissenswertesten znsammen-
getellt werden sollten: ein zwar nützliches und
wohlgemeintes Bestreben, dem wir die Erhaltung
von bedeutenden Bruchstücken zahlreicher ver-

lorener Werke des Altertums zu verdanken haben,

das aber andererseits auch Schaden verursachte,

indem die bequeme Benutzung solcher Auszüge
zu dem Verlust der vollständigen Werke mancher
der älteren Autoren, aus denen Stücke in diese

Sammlungen aufgenommen wurden, sicherlich viel

beigetragen hat. Von selbständiger wissenschaft-

licher Arbeit ist in diesen Werken wenig zu er-

kennen, die Auszüge wurden rein mechanisch an-

gefertigt, teilweise wurde auf ältere Sammelwerke
zuriiekgegriffen, die mit geringen Abänderungen
und Zusätzen neu herausgegeben wurden. Mit
Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit lassen sich

die folgenden Sammelwerke auf die Anregung
oder Anordnung des C. Porphyrogennetus zurück-

führen :

1. Die Basiliken (Tä BaotXixd), das byzan-

tinische Gesetzbuch, eine Zusammenstellung auB

den verschiedenen Teilen des justinianischen Cor-

nichts als Redactor, indem er hauptsächlich zwei

frühere Werke über Landwirtschaft benützte, in

welche bereits Auszüge aus älteren Autoren auf-

genommen waren: die Xvraywyri yiuigyixüir ixt-

xryitvfidicür (12 Bücher) des Vindanios Anatolios

aus Berytos (4. Jhdt.) und die/Vojpyixd (15 Bücher),

eines Didymos (4. oder 5. Jhdt.). Ausgaben der

Geoponika: von Brassicanus, Basileae 1589;

von P. Needham. Cantabrigiae 1704; von N.

Ni das, Lipsiae 1784 (4 voll); Kritische Aus-

gabe von H. B e e k h
,
Lipsiae (Tcubner) 1895.

Über Quellen, Verfasser und Überlieferung vgl.

W. G e m o 1 1 Berliner Studien f. dass. Philol. I

(1884) 1—280. H. Beckh De Geopon. eodicibus,

Acta semin. philol. Erlang. IV (1886) 261—346.

E. Oder Rh. Mus. XLV (1890) 58—99. 212—222
und XLVI II (1893) 1—40.

3, Die Sammlung der Hippiatrika. Aus-

züge aus älteren Werken über Tierarzneikunde,

wird gewöhnlich, da sie sich mit den Geoponika

berührt (das 16. Buch der Geoponika kehrt fast

wörtlich in den Hippiatrika wieder), ebenfalls auf

C. Porphyrogennetus zurückgeführt. Ein direetes

Zeugnis dafür ist nicht vorhanden, die Thatsache

wird deshalb neuerdings (von Ihm und Oder) in

Abrede gestellt. Dennoch ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass wenigstens diejenige Redaction,

die in den meisten Hss. überliefert und bisher
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allein gedruckt ist, unter C. Porphyrogennetus

entstanden ist. Die älteste Hs,, die sich jetzt

in der Königl. Bibliothek in Berlin befindet (Cod.

PhiUipps. 1538). gehört dem 10. Jlidt. an und ist

so kostW ausgestattet, dass sie als ein fSr einen

Kaiser bestimmtes Exemplar angesehen werden

muss. Unter den benützten Autoren, aus denen
Auszüge aufgenommen sind, kommen am meisten

vor ein Hippokrates und ein Apsyrtos, die unter

Konstantin d. Gr. lebten, sodann ein gewisser

Hierokles, der seine zwei Bücher xtgi ixxtar

ätoaxtlat einem Freunde Namens Bassus gewid-

met hatte und selbst bereits Apsyrtos benützte,

also später lebte und wohl dem 5. oder 6. Jhdt.

angehörte. Vgl M. I h m Rh. Mus. XLVI1 (1892)

312—318. E. Oder Rh. Mus. XLVIII (1893) S3tf.

Leop. Cohn Byz. Ztschr. IX 1900, löHff. Ausgabe
von S. Grynaeus, Basel 1537. Eine kritische

Ausgabe wird von E. Oder vorbereitet. Eine
vielfach abweichende Redaction enthalten der Pa-

risinus 2322 und eine Hs. des Emmanuel College

in Cambridge: vgl. E. M iller Notices et Extraits

XXI 2 (1865) 1—163. E. Oder Rh. Mus. LI

(1896) 52—69.
1. Die tiergeschichtliche Sammlung

[Evllayi) ti;c xtgi £<po>v loiogidt gfpoaiü» nrryvdjv

t« xai tkilanUav Ktoroxavxiyqj xtß iieyäXqj ßaodti

xai atroxgdiogi tpiloxorrfttioa), eine Compilation

aus der von Aristophanes von Byzanz verfassten

Epitome der aristotelischen Tiergeschichte mit

Zusätzen aus anderen Schriftstellern, hauptsäch-

lich aus Aelian und Timotheos von Gaza, wie der

Zusatztitel ausdrücklich besagt ['Agitntxpdvovt täte

'Agtoxotilov; xtgi tcgwv i-nrouq, vnottMvtatv

ixdattg CvV auf twv Ailiavtp xai Ttuotleqi xai

htgott tiai xtgi avuhv rigqutrwv). Von den vier

Büchern der ursprünglichen Sammlung sind bis-

her nur zwei bekannt geworden: das erste Buch
in einer von Minoides Mynas vom Athos nach

Paris gebrachten Hs. (herausg. von Val. Rose
Anecd. Gr. et Graecolat. II, Berlin 1870), das

zweite Buch in einer Athos-Hs.; beide Bücher
herausgegeben von Spyr. Lambrosin dem von

der Preuss. Akademie d. W. herausgegebenen

Su^plementtun Aristotelicum Vol. 1 pars. 1, Berol.

5. Die Sammlung der Iatrika, ein vonTheo-
phanes Nonnos im Aufträge des Kaisers C. Por-

phyrogennetus verfasstes Handbuch der Medicin

(fdttxpdvovt Aöwoi' xoot Kamjzayuvav tov zog-

tpvgoytwtjtot ßaoi/Ja ovvtnpit rv ixnouj\ r*/s iatgi-

xgt dxdagt regele), eine hauptsächlich aus Ori-

basios geschöpfte Compilation. Herausgegeben

von Jo. Steph. iiernsrd unter dem Titel Theo-

phanis Nonni Epitome de curatione morborum,
Gothac 1794—1795 (2 voll.). Ebenderselbe ver-

fasste auf Anordnung des Kaisers ein Compen-
dium der Diaetctik in zwei Büchern, das in einigen

Hss. unter dem Titel Oeoqxivove xtgi btahtjt ngos
KioYoxarthiov töv ßaotlia xai xogzpvgoyevygtor er-

halten ist; teilweise (aber anonym) herausgegeben

von 1 d e 1 e r Phys. et med. gr. min. II 257ff. Vgl.

Leop. Cohn Byz. Ztschr. IX 1900, 154ff.

6. Die historische Encyklopädie, das

bedeutsamste der von C. Porphyrogennetus ange-

ordneten wissenschaftlichen Unternehmungen. Sie

war in der Weise angelegt, dass aus den vor-

handenen Werken der griechischen Historiker alles

das, was für jene Zeit wissenswürdig und not-

wendig erschien, excerpiert wurde und die so her-

gestellten Auszüge nach sachlichen Gesichtspunk-

ten in bestimmte Rubriken geordnet und unter

53 Abschnitte (xtzpalattodäv vxo&iatajv ßißlla

ry") verteilt wurden. Das Werk sollte den In-

begriff der historischen und politischen Wissen-

schaft enthalten und die grosse Masse der älteren

Gechichtswerke selbst ersetzen, die oft schwer
zugänglich oder zu umfangreich waren, um mit
Nutzen gelesen zu werden. Bei dem gänzlichen

Verlust mancher dieser Geschichtswerke sind die

konstantinischen Excerpte für uns von unschätz-

barem Werte. Leider sind uns von den 53 Büchern,

in welche die umfangreiche Sammlung zerfiel,

nur 4 Bücher erhalten, und zwar xtgi xgcoßtiwr

vollständig, xtgi dgrtrjt xai xaxiat zur Hälfte,

xtgi yvuigöjy in bedeutenden Bruchstücken, xtgi

btißovl&v in geringeren Resten, die übrigen sind

verloren gegangen; aus Verweisungen in den er-

haltenen Abschnitten erfahren wir auch die Titel

von anderen Büchern, so dass ans im ganzen
26 Titel bekannt sind. Vgl. E. Schulze De
excerptis Constantinianis quaestionescriticae, Bonn
1866. H. Waeschke Uber die Reihenfolge der

Excerpte Konstantins, Philol. XL1 (1882) 270
—283. C. de B o o r Zu den Eicerpten-Samm-

lungen des C. Porphyrogennetus, Hermes XIX
(1884) 123—148. C. Wachsmuth Einleitung in

das Studium der alten Geschichte, Leipsig 1895,

69—77. Excerpiert sind von Historikern der claa-

sischen Zeit Herodot, Thukydides und Xenophon,
von den späteren Polybios, Diodor, Dionys von

Halikarnass. Nikolaos von Damaskos, Josephos,

Appian, Arrian (Anabasis), Cassius Dio, Dexippos,

Eunapios. Zosimoe, Priskos, Malchos, Petros Pa-

trikios, Prokopios, Agathias, Menander, Theo-

phylaktos, MaJalas. Georgios Monachos. Theo-

phanes, loannes Antiochenus. Der Titel des erBten

Buches der Sammlung war xtgi ßaotlitov Arayo-

geiataft, der Titel xtgi xgtoßtuirv umfasste das

27. Buch, der Titel xtgi dangt xai xaxiat das

50. Buch. Die aus vier Büchern erhaltenen Aus-

züge sind die folgenden: 1. 'Exloyal xtgi xgc-

oßtttjüv (Ezcerpta de leqatioxibut) bestehen aus

zwei Teilen; der erste Teil enthält Berichte der

Historiker Uber Gesandtschaften fremder Völker

an die Römer, der zweite Teil Berichte über Ge-

sandtschaften der Römer an fremde Völker. Zu-

erst unvollständig (nur die Eicerpte aus Polybios)

herausgegeben Antwerp. 1582 ex bibliothcca Fulvii

Ursini; ergänzt vou David Hoeschel, Aug. Vin-

del. 1603 [Ezcerpta Hoesckeliana); vollständig

herausgegeben vom K. H. Fabrot mit den Noten
von H. V a 1 e s i u 8 , Paris 1609, und von N i e-

b u h r im ersten Bande des Corpus seript. Byz.,

Bonn 1829 (Migne Patrol. gr. CXIII 605B.).

Vgl. H. Nissen Kritische Untersuch, über die

Quellen der 4. und 5. Dekade des Livius, Berlin

i 1863, 313—323. 2. Exlcr/ai xtgi ößtnjc xai

xaxiat [Ezcerpta de rirluiibtu et vitiie, auch

Ezcerpta Peiretciana genannt nach dem ehe-

maligen Besitzer der in Tours befindlichen Hs.

Nie. Claude Fahre de Peiresc). Herausgegeben

vonH. Valcsius, Paris 1634. Genaue Beschrei-

bung des Codex Peirescianus von Th. Büttner-
Wobst in den Ber. Sächs. Gesellsch. d. Wiss.

1893, 261—853. Vgl. auch Cassius Dio ed. E.
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Gros vol. I (1845) 57—84. 8. ExioyaJ xegl

yrtü/jihv (Excerpta de sententiis). Aus einem va-

tieanischen Palimpsest herausg. von A. Mai Scrip-

tor. vet. nova oollectio vol. II, Rom 1827, Die
Eieerpte aus Polybios neu herausgeg. von Th.
H e y s e , Berlin 1846. Emendationen auf Grund
einer neuen Collation der Hs. gab H. van Her-
werden Spicilegium Vatieanum, Lugd. Bat. 1860.
Über die Eieerpte aus Cassius Dio und dessen

Fortsetrern vgl U. Ph. Boissevain De excer-

ptis Planudeis et Constantiniania, Progr. Rotter-

dam 1884. C. de Boor Römische Kaisergesehichte

in byzantinischer Fassung, Byzant. Ztschr.I (1892)
18—38. 4. TSxXoyal xegl IxißovXtbr xara ßaot-

isarr yryovvt&r (Ercerpta de tnsidiis), in einer

Escurial-Hs. gefunden und herausgegeben von C.

Aug. L. Feder, Darmstadt 1848—1855 (8 voll.).

Sehr zweifelhaft ist, ob die Eieerpte xegl arga-

erjyTjfidrütv und xegl beiftyyogiwr mit der konstan-

tiniscben Sammlung etwas zu thun haben. Die
Auszüge xegl oegaxrjyr]unrwv finden sich in einer

von Minoides Mynas nach Paris gebrachten Athos-
H.8 und sind herausgegeben von C. Wescher
Poliorcötique des Grecs. Paris 1867 p. 195—279.
Vgl. C. Müller FHG II 31—42. V froleg. VIIB.

21ff. Die Auszüge xegl bggriyogiürr, eine Samm-
lung militärischer Ansprachen, sind ans einer

Florentiner Hs. saec. X heransgegeben von A.

Koeehly Anonymi Byzantini rhetorica militaris,

Progr. Zürich 1855— 1856. Die Vermutung von
R e i s k e, dass Teile des ersten Abschnittes xegl

ßaodeoir ärayogevoeoK in den Cap. 91—96 des

ersten Buches der Schrift De etrimoniis aulae

Byxantinae erhalten seien, ist widerlegt von H.
Waeschke Über das von Reiske vermutete Frag,
ment der Eieerpte Konstantins xegl Avayogtioetot,

Progr. Dessau 1878.

Zu den hsl. erhaltenen Auszügen lassen sieh

weitere Bruchstücke der historischen Exeerpten-,

Sammlung aus anderen Quellen gewinnen, nament-
lich au6 dem Lexikon des Suidas, der nachweis-

lich mehrere Abteilungen der konstantiniseben
Sammlung (wie xegl Ageriji xal xaxlae und xegl

txxXrjatannxiuv) benützt und wohl den grössten

Teil seiner historischen Artikel aus ihnen ge-

schöpft hat. Vgl. C. de Boor Hermes XX (1885)
827n. XXI (1886) 1—26. Vielleicht hingen auch
mit der konstantinischen Sammlung die ander-

weitig erhaltenen Auszüge aus Polybios und Dio-

dor irgendwie zusammen (Polybioe-Eicerpte aus
einem Cod. Urbinas ed. Hervagen, Basel 1549;

Diodor-Excerpte aus einem Lanrentianus ed. D.

Hoeschel im Anhang seiner Ausgabe der Ei-
cerpta de legationihus). Der Gegenstand bedarf

noch genauerer Untersuchung. Eine neue Ge-

samtausgabe aller Auszüge ist sehr nötig.

In gleicher Weise wie die genannten Sammel-
werke mögen auch noch andere wissenschaftliche

Unternehmungen jener Zeit der Anregung des

Kaisers C. Porphyrogennetus ihr Entstehen zu

verdanken haben. So die von Symeon Meta-

phrastes (Logothctes) verfasste grosse Sammlung
von Heiligenleben, die nach einer Angabe des

Michael Psellos in dem Enkomion auf Symeon
auf Befehl des Kaisers' unternommen wurde, wo-

mit wahrscheinlich C. Porphyrogennetus gemeint
ist. Vgl. A. Ehrhard in Krumbachers Ge-
schichte der Byzant. Litteratur* 20011. und (über

den ursprünglichen Bestand und die hsl. Über-

lieferung der Sammlung und ihr Verhältnis zu

den älteren Heiligenlegenden) in der Festschrift

zum elfhundertjährigen Jubiläum des deutschen

Campo Santo in Rom. Freib'urg 1897, 46—82.

Aillgcmeine Litteratur Ober C. Porphyrogen-
netus: Alfr. Ramband L'empire grec au diiiöme

siäcle, Constantin Porphyrogänöte, Paris 1870.

Ferd. Hirsch Konstantin VH. Porphvrogennetos.
10 Progr. der Königstädtischen Realschule, Berlin

1873. K. Krumbacher Geschichte der Byzantin.

Litteratur* 252—264. [CohnJ
Constantiolus. 1) Sohn des Florentius, Duz

von Moesien, wird von den Hunnen gefangen und
von Kaiser Iustinian ausgelöst. Malal. p. 438 B.

(bei Theophan. z. J. 6031 heisst derselbe Con-
stantinus).

2) Unterstützt Kaiser Iustinian beim Nika-

aufstande (Ohron. Pasch, p. 621 B. Theophan.
20 z. J. 6024). [Hartmann.l

Constantius. 1) Constantius I.. römischer

Kaiser 293—306. Er führte nach seiner Thron-

besteigung die Namen FUnius Valerius Con-
stantius (Dessau 680. 637. 639. 640—648. 648
—652 und sonst; der Name Oaius Fabtus Con-

stantius bei Dessau 650a beruht wohl nur auf

Unkunde derjenigen, welche den Stein gesetzt

haben), doch hat er das zweite Gentilieium jeden-

falls erst von dem Stifter derDynastie C. VaJerius

30 Diodetianus angenommen. Als Adoptivsohn Maxi-

mians, der eich der Abkunft von Hercules rühmte,

wird er auch Hereulius genannt (Dessau 634.

Cohen Mödailles imperiales VII* 88, 306; vgl.

Eumen. paneg. VI 2). Mitunter legt man ihm
den Vornamen des Diocletian. Oaius (Dessau
649. 650 a), mitunter den des Maximian, Marcus,

bei (Dessau 637). Der Beiname Cklonte ist

nicht zeitgenössisch, sondern kommt erst bei späten

Byzantinern vor.

40 Später behauptete man, er stamme von dem
Kaiser Claudius Gothicus ab (Eumen, paneg. VIH
2. 4. Euseb. hist. eecl. X 8, 4. Vit. Const. I 50.

Iulian. or. I 6 D. II 51 C; Caes. 318 D. Hist.

Aug. Elag. 2, 4. 35, 2; Gail. 7, 1. 14. 3; Tyrann.

31, 6; Claud. lff.
;
Aurel. 44, 4), und machte ihn

anfangs zu dessen natürlichem Sohne (Eumen.

paneg. VI 2. Dessau 699. 702. 725, 780. 732),

dann, als man unter dem Einfluss des Christen-

tums an seiner illegitimen Abstammung Anstoss

50 nahm, zum Neffen (Anon. Vales. 1. 1), Tochter-

sohn (Eutrop. IX 22. Zonar. XII 81 p. 640 D.

Dessau 728) oder Grossneffen Hist. Aug. Claud.

13,2). Doch ist diese Fabel erst nach seinem Tode
im J. 310 aufgetaucht (Dessau Herrn. XXIV 842.

Seeck Jahrb. f. Philol. 1890, 628; Geschichte

des Untergangs der antiken Welt I* 109). Wenn
man ihm eine beliebige Herkunft erfinden konnte,

so ist dies wohl das sicherste Zeichen, dass seine

Eltern so gut wie unbekannt, er also ganz niedri.

60 gen Standes war. Sein Heimatland soll Ulyri-

cum gewesen sein (Vict Caes. 39, 26). Auch
sein Curaus honorum bei Anon. Vales. 1, 1 (pro-

tector primum- ezin tribunus, postea praests

Dalmaliarum fuit

)

ist zweifelhaft, weil gerade

das höchste Amt. die Praefectura Praetono, die

er nachweislich bekleidet hat, darin fehlt. Als

sein Geburtstag scheint der 81. März gegolten

zu haben (CIL I* p. 301), doch das Geburtsjahr ist
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unbekannt. Die erste sichere Thatsache aus seinem
Leben ist, dass er die Gastwirtin Flavia Helena
(Ambros, de obit. Theod. 42 = Migne L. 16, 1399.

Anon. Vales. 2, 2. Zwirn. III 3. 2. 9, 2) zu wilder
Ehe mit sich nahm (Zosim. II 8, 2. 9. 1. Zonar.
XIII 1 p. 1 A. Hieran, chron. 2322) und sie ihm
zu Naissus (Firm. Mat math. 1 10, 16. Anon. Vales.

2. 2. Steph. Byz. s. Ncüaaoc) am 27. Februar
(CIL Dp. 802), wahrscheinlich im J. 288 (Seeck
Geschichte des Untergangs der antiken Welt P
435), einen Sohn Constantin gebar. Denn wenn
andere Quellen sie seine Gattin nennen, so ist

dies nur Schmeichelei ggen die Mutter des spä-

teren Kaisers (CIL X517. 1483. Dessau 708.

Anon. Vales. 1, 1. Eutrop. X 2, 2. Vict. Caes.

39, 25; epit. 39, 2. Zonar. XII 31. 88. XIII 1

p. 640 D. 644 D. 1 A).

Wenig später verschaffte er dem Redner Eume-
nius die Erlaubnis, seine erste Rede vor Maxi-
mian zu halten (paneg. V 1 cum tarente numt'ne

tuo ipte ille iam pridem mihi, qui me in lucem
primus eduzit, dirinarum palrit tut aurium
aditut eveneril), die am 21. April 289 vorge-

tragen wurde (Seeck Jahrb. f. Philol. 1888, 716).

Damals muss C. also schon eine ansehnliche Stel-

lung am Kaiserhof eingenommen haben. Es ist

daher wohl mehr als Vermutung, das6 er einer

jener Praefecti Praetorio war, deren Eumenius
zum Dank für jene FDrsprache in eben jener Rede
erwähnt (paneg. II 11). Diese hatten kurz vor-

her einen Sieg über die Franken erfochten und
waren mit Maximian verschwägert. Die Ver-

heiratung mit dessen Stieftochter Flavia Maxi-
mians Theodora (Cohen Mädailles imperiales

VII1 98) fand also nicht erst bei der Erhebung
des C. zum Caesar statt, sondern spätestens An-
fang 289 (Eumen. paneg. VI 7. 14. Anon. Vales.

1. 1. Eutrop. IX 22. Vict. Caes. 39, 24; epit.

39, 2, Zonar. XII 81. XIII 1 p. 640 D. 1 A).

Sie gebar ihm sechs Kinder (Eutrop. a. <y, die

Söhne Dalmatiua, Iulius Constantius und Hanni-

balianns und die Tächter Flavia lulia Constantia,

Anastasia und Eutropia, Ober die unter ihren

Namen zu handeln sein wird. Der Name der

Eutropia ist der Mutter der Theodora entnommen;
Hannibalianus lasst vermuten, dass ihr leiblicher

Vater Afranius Hannibalianus Consul 292 war;

der Name Anastasia ist von der Auferstehung
hergeleitet und kommt nur bei Christen vor. Er
bestätigt also die Angabe Constantius d. Gr.

(Euseb. vit. Const. II 49), dass C. dem christ-

lichen Glauben anhing, wenn er sich auch öffent-

lich jedenfalls zu der herrschenden Religion be-

kannte (Seeck Ztsehr. f. Kirehengesch. XVIII
834).

Am 1. März 293, wahrscheinlich zu Mailand,

wurde C. von Maximilian adoptiert und mit dem
Purpur des Caesars bekleidet (Seeck Geschichte

des Untergangs der antiken Welt P 458). Das
Consulat erhielt er 294. 296. 300. 302.305 und 306.

Als Wirkungskreis war ihm der gallische Reichsteil

bestimmt (Iulian. or. II 51 D), namentlich harrte

seiner die Aufgabe, Britannien und einige Teile

der westlichen Küste Galliens, die unter Carausius

abgefallen waren, für Diodetian und Maximian
wieder zu gewinnen. Dies wurde ihm dadurch

erleichtert, dass um dieselbe Zeit der tüchtige

Carausius ermordet wurde und Allectus an seine

Stelle trat (s. Bd. I S. 1584). Gleich nach
seiner Thronbesteigung ging C. nach Gallien und
rückte vor Boulogne. um diese Hafenstadt, die

damals den wichtigsten übergangspunkt nach
Britannien bildete, dem Usurpator zu entreiaaen.

Indem er dessen Flotte durch ins Meer gebaute
Dämme am Einlaufen hinderte, gelang ihm die

Eroberung. Den Angriff auf die Insel musste er

noch aufschieben bis er selbst siah eine Flotte

geschaffen hatte (Eumen. paneg. V 6, 7. VII 5).

Unterdessen machte er einen Feldzug gegen die

Franken im Mündungsgebiete des Rheins und
siedelte grosse Scharen von ihnen als Colonen
auf den wüstliegenden Ackern Galliens an (a. 0.
V7—9. 21. VII 5). Erst 296 war seine Rüstung
vollendet und konnte der Übergang nach Britan-

nien erfolgen (Eutrop. IX 22, 2). Während Maxi-
mian an den Rhein ging, um die Germanen zu
beobachten (Eumen. paneg. V 18), stach C. mit
zwei Flotten in See. die eine unter seiner eigenen
Führung von Boulogne aus, die andere unter

seinem Praefecten Asdepiodotus aus der Seine-

mündung. Dieser gelang es, unter dem Schutze

eines dichten Nebels an der Insel Wight, wo die

feindliche Flotte Bie erwartete, unbemerkt vorüber-

zukommen und die Landung zu bewirken. Aber
derselbe Nebel führte auch C. von Beinern Wege
ab. so dass er in Britannien erst anlangte, als

Allectus schon von Asdepiodotus geschlagen und
im Kampfe gefallen war. Doch eine Abteilung
seines Heeres machte in London, wohin sie ver-

schlagen war, noch eine Frankenschar nieder, die

sich aus der Schlacht gerettet und die Stadt ge-

plündert hatte (Eumen. paneg. V 18—20. VII 5.

IX 25. Vict. Caes. 89, 42. Eutrop. a. O. Zonar.
XII 31 p. 641 A). Aus Britannien wurden zahl-

reiche Handwerker nach Gallien hinübergefflhrt,

um dort die halbverfallenen Städte wieder herzu-

stellen (Eumen. paneg. V 21).

ImSommer2S7 ging C. nach Italien umdieHerr-
Schaft über das Land zu übernehmen, während Maxi-
mian in Africa die Mauren bekämpfte. Doch kehrte

er gleich darauf nach Gallien zurück, wo ihm zum
Empfang Eumenius den fünften Panegyrikus hielt

(paneg. IV 14. Seeck Jahrb. f. Phil. 1888, 723).

Zeitlos sind von ihm noeh folgende Kriegs-

thaten überliefert; ein zweiter Feldzug gegen die

Franken, bei dem er tief in ihr Gebiet eindrang

und wieder zahlreiche Colonen nach Gallien ver-

pflanzte: ein Sieg über die Alamannen, der mit
einer Niederlage begann; denn unerwartet hatten

sie den Kaiser im Gebiete der Lingones überfallen

und mit seiner geringen Macht in die Flucht ge-

schlagen. Er konnte sich, selbst verwundet, nur
dadurch in die Stadt retten, dass er an Stricken

über ihre Mauern gezogen wurde, da der Andrang
der Feinde ein Offnen des Thores nicht gestattete.

Aber schon nach fünf Stunden rückte ein starker

Entsatz heran, mit dem die Feinde besiegt und
60 000 von ihnen erschlagen wurden. Ferner
wird berichtet von einem andern Germanensiege
bei Vindonissa; von der Gefangennahme eines ger-

manischen Wanderzuges, der über den gefrorenen

Rhein auf edne Flussinsel gelangt war und dann
durch den Eisgang von beiden Ufern abgeschnit-

ten wurde (Eumen. paneg. VII 6. Eutrop. IX 23).

Jedenfalls müssen alle diese Kämpfe in die J. 298
—805 fallen.
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Als 303 die Christenverfolgung begann, liess

C. zwar auch in seinem Reicnsteil die Kirchen
niederreissen, aber keine Todesurteile gegen die

Gläubigen vollstrecken (Lact. de mort. pers. 13, 7;

anders Euseb. hist. eccl. VUI 13. 13; append. 4;

vit. Conet. I 13). So blieb Gallien wenigstens

von den ärgsten Hirten der Verfolgung verschont

(Optat. I 22).

Als Dioclctian und Maximian am 1. Mai 305
abdankten (Seeck Ztschr. f. Numismatik XII 125;

Geschichte des Untergangs der antiken Welt I 1

39. 462), wurde C. Augustus und erhielt die erste

Stelle im Kaisercollegium (Lact, de mort. pers.

20, 1), wie er vorher unter den Caesaren der ältere

gewesen war. Doch waren die neuen Caesaren

Creaturen des Galerius (Lact, de mort. pers. 18, 8.

Anon. Yales. 4, 9, wo Constantia für Constantino

zu schreiben ist), und dieser behauptete daher die

entscheidende Macht. Aueh der junge Sohn des

C. Constantin befand sich an seinem Hofe und
konnte ihm für das Wohlverhalten des Vaters

gewesen zu sein; auch wird er, wo die Söhne
C.s I. und der Theodora aufgezählt werden, regel-

mässig an zweiter oder dritter Stelle genannt
(Joh. Monach. pass. S. Artemii 7 = Mai Spicile-

gium Romanum IV 345. Zonar. XII 33 p. 644 D.

Chron. Pasch, a. 304 p. 277 D). Durch die

Kinke seiner Stiefmutter Helena wurde er an-

fangs dem Hofe seines kaiserlichen Bruders fern-

gehalten (Liban. or. I 434). Er musste mit seinen

leiblichen Brüdern in dem abglegenen Tolosa

wohnen, wo er mit den Heeren in keine Berüh-

rung kam (Auson. profess. Bunl. 17, 11); um 325
hielt er sich eine Zeit lang auf einem Landgut
in Etrurien (Ammian. XIV 11, 27), dann in Ko-

rinth auf, um von dort nach diesen langen Irr-

fahrten endlich nach Constantinopel berufen zu

werden (Liban. or. I 434), wo er mit Constantin

d. Gr. in beeter Eintracht lebte (Liban. or. I 524)

und von ihm zu den höchsten Würden des Patri-

ciata und des Consulats erhoben wurde. Dass er

aber auch die Caesarenwürde erhielt, scheint nicht

als Geisel dienen (Lact. de mort. pers. 24, 3. Vict.

Caes. 40, 2; epit. 41, 2. Anon. Vales. 2. 2. Zonar.

XII 33 p. 645 A. Zoeim. II 8, 3. Euseb. vit.

Const. I 19). Doch berief ihn C. noch kurz vor

seinem Tode zu sich. Mit ihm ging er nach
Britannien hinüber, wo er noch einen Sieg Uber

die Picten und Scoten gewann, von dem er den
Titel imperator II annahm (Dessau 651), und
dann, nachdem er schon lange vorher gekränkelt 3

hatte (Lact, de mort. pers. 20, 1). in Eburacum
kurz vor dem 25. Juli 306 starb (Eumen. paneg.

VII 7. Anon. Vales. 2, 4. Eutrop. X 1, 3. 2, 2.

Vict. Caes. 40, 4. Zonar. XII 33 p. 644 D. Eueeb.

hist. eccl. VUI 13, 12; Uber das Datum 8. Momm-
sen Chron. min. I 231; CIL I 1

p. 302). Seine

Leiche scheint nach Gallien gebracht und dort,

wahrscheinlich in Trier begraben zu sein (lulian.

epist. ad Athen, 287 A). Uber seine angebliche

Qrabschrift s. Constantius Nr. 13. 4
Seine Milde und Scheu, die Unterthanen durch

übermässige Steuern zu drücken, wurden hoch
gerühmt und gaben schon bald nach seinem Tode
Anlass zur Erfindung höchst wunderlicher Anek-
doten (Euseb. vit. Const. I 1 3fT. Liban. epit. Iul.

I 524; de Const. et Const. UI 277. Eutrop. X
1. 2).

2) Consul 827. Wohl derselbe, der 314 als

Unterhändler von Constantin d. Gr. an Licinius

abgesandt wurde (Anon. Vales. 5, 14). Im J. 315 5

erscheint er als Provincialbeamter, der Sardinien

unter sich hat, .da ein an ihn gerichtetes Gesetz

in Caralis publiciert wird (Cod. Theod. VIII 5, 1).

Doch dass er damals schon Praefectus Praetorio

war, wie eine andere Adresse ihn nennt, ist un-

wahrscheinlich (Cod. Theod. VIII 4, 1; vgl. Ztschr

f. Rechtsgcsch. Rom. Abt. X 213). Dagegen be-

kleidete er wirklich dies Amt. und zwar im Orient

(Cod. Theod. I 5, 1, das in Antiochia publiciert,

nicht gegeben ist), in den J. 324—327 (Cod. 6

Theod. II 24, 2. XII 1, 11. XV 14, 1. Cod. lust.

XI 68, 1).

3) Iulius Constantius, Consul 335 und Patri-

eius, Halbbruder Constantin» d. Gr. (Athan.apol.

c. Ar. 75 = Migne G. 25, 385. Larsow Die Fest-

briefe des heiligen Athanasius 95). Da er erst

zwei Jahre nach seinem Bruder Dalmatius das

Consulat bekleidete, scheint er jünger als ditser

richtig zu sein (Zosim. II 39, 2. Joh. Monach.

pass. S. Artemii 7 = Mai Spiciiegum Romanum
IV 345. Überhaupt hat ihn Constantin im Gegen-

satz zu seinem andern Bruder Dalmatius wenig
zu politischer Thätigkeit herangezogen, was man
später daraus erklärte, dass er durch einen grau-

samen Rat dem Kaiser Anstoss gegeben habe

(Liban. or. I 634). In erster Ehe war er ver-

mählt mit Galla, der Schwester des Vulcatiua

Rutinus und des Naeratius Cerealis, die ihm zwei

Söhne gebar, von denen der jüngere der spätere

Caesar Gallus war (Ammian. XIV II, 7. lulian.

epist. ad Athen. 270 D. Philost. III 25 — Migne
G. 65, 512. Liban. or. I 527. 530), und eine

Tochter, die im J. 325 seinem Neffen Constan-

tius II. angetraut wurde (Euseb. vit. ConBt. IV 49.

lulian. epist. ad Athen. 272. D. Athan. hist. Ar.

ad. mon. 69 = Migne G. 25, 776). In Constanti-

nopel verheiratete er sich zum zweitenmal mit Ba-

siüna, der Tochter des Caeionius Iulianus Came-
nius Praefectus praetorio und Consuln 325, von

der sein dritter Sohn, der spätere Kaiser Iulianus,

abstammte (s. Bd. III S. 98). Der Militärauf-

stand nach dem Tode Constantins d. Gr. (337)

brachte ihm und seinem ältesten Sohne den Tod.

(lulian. epist. ad Athen. 270 C. D. 281 B. Liban.

or. I 524. 532. Zosim.II 40, 2. Ammian. XXI 16, 8.

Athanas hist. Ar. ad mon. 69. Greg. Naz. or.

21, 26 = Migne G. 25, 776. 35, 1112). Das Mär-

chen war verbreitet, er und sein Bruder Dalmatius

hätten den Kaiser vergiftet (Philost. II 4. 16=
Migne G. 65, 468. 477, Zonar. XIII 4 p. IOC.
Joh. Monach. pass. S. Artem. 7. 45). Sein Ver-

mögen wurde vonConstantiuslI.coniisciert (lulian

epist. ad Athen. 273 B).

4)

Constantius II., römischer Kaiser 324—361.

Flavius Iulius Constantius (Dessau 705. 724.

730. 731—734 . 737. 739 u. sonst), dritter Sohn
Constantinad.Qr.,geboren von seiner Gattin Flavia

Maxima Fausta, der Tochter Maximians (Dessau
730. Iufian. or. I 9 B. II 51 C. Athan. hist. Ar. ad

mon. 44. 64; de synod. 18 = Migne G.25, 744. 769.

26, 713), am 7. August (CIL I 1
p. 302) des J. 317.

Denn bei seinem Tode (3. November 381) stand

er im 45. Lebensjahre (Eutrop, X 15, 2; dies

hat Socrat. II 47 dahin entstellt, dass er 45 Jahre

alt geworden sei, wie umgekehrt Vict. epit. 42,
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17 ihn im 44. Lebensjahre sterben lässt, weil er

in seineT Quelle gefunden hatte, er sei 44 Jahre
alt geworden). Sein Geburtsort lag in Illyricum

(Inlian. or. I 5D); wahrscheinlich war es Sir-

mium. wo Constantin d. Gr. sich um jene Zeit

aufhielt (S e e c k Zeitschr. f. Rechtsgesch. Rom.
Abt X 218). Zuerst wird er als Kind erwähnt

im J. 321 (Nazar. paneg. X 36). Nach der Be-

siegung des Licinins wurde er am 8. November 324
sum Caesar ernannt (M o in m b e n Chrom min,

I 232. Euseb. vit. Const. IV 40. CIL I» p. 270.

302), wahrscheinlich in Nicomedia (S e e c k 232).

Das Consulat bekleidete er 326, 339, 342, 346,

352, 353, 354, 356, 357 und 360. Seine Quin-

quennatien muss er am Ende des vierten Jahres
begangen haben (328), da er seine Triennalien

am Ende des 29. Jahres (353) feierte, und zwar,

wie es damals üblich war, einen ganzen Monat
lang, von o. d. VI id. Oel. bis o. d. VI id. Nor.
(Ammian. XIV 5, 1 ; vgl. Seeck Ztschr. f. Numis-
matik XII 129). Während sein älterer Bruder
Constantin. II. an der Donau kämpfte, musste er

ihn 832 als fünfzehnjähriger in Gallien vertreten

(Iulian. or. I 12 A), um bei seiner Rückkehr in

den Orient geschickt zu werden (Iulian. or. I

13 B. D.). Um 335 kehrte er zu den Trioennalien

seines Vaters nach Constantinopel zurück und
feierte dort seine Hochzeit (Euseb. vit. Const.

IV 49) mit der Tochter seines OheimB Iulius Con-
stantius (Iulian. epist. ad Athen. 272 D. Äthan,

hist. Ar. ad mon, 69 = Migne G. 25, 776). Dann
muss er in einem Kriege an der Donau das Com-
mando geführt haben, da er sich bald darauf den
Siegestitel Sarmaticua beilegte (Dessau 724;
vgl. Ammian. XVI] 13, 25. 33).

Um das J. 336 begannen die Perser wieder.

Mesopotamien durch Einfälle zu beunruhigen, und
C. wurde gegen sie in den Orient geschickt (Ruf.

Fest. 26. Euseb. vit. Const. IV 56. Iulian. or.

I 13 B. Eutrop. X 8, 2. Joh. mon. pass. S. Artem.
8 — M a i Spicileg. Rom. IV 346), während Con-
stantin d. Gr. selbst einen Kriegszug vorbereitete.

Du erschien eine persische Gesandtschaft in Con-

stantinopel, um Entschuldigungen zu machen, und
erhielt, wie es scheint eine ausweichende Antwort
(Euseb. vit. Const. IV 57. Ruf. Fest. 26. Liban.

or. III 296), die zur Folge hatte, dass die Perser

in den nächsten zwei Jahren Ruhe hielten! (Liban.

or. III 297). Doch Constantin unterbrach seine

Rüstungen nicht und war eben im ßegrilf. den
Feldzug anzutreten, als ihn am 22. Mai 337 bei

Nicomedia der Tod ereilte (Iulian. or. I >8 B. Vict.

Caes. 41, 16. Eutrop. X 8, 2. Ruf. Fest. 26. Liban.

or. ni 292. Ammian. XXV 4, 23).

Auf die Nachricht von der Krankheit seines

Vaters eilte C. sogleich zu ihm, fand ihn aber

schon verstorben (Iulian. or. I 16 D. Zonar. XIII

4 p. 10 C, wo oix ht tujrra zu schreiben ist).

Eine zweite Rotschaft, welche die Officiere an alle

drei Söhne schickten, um ihnen den Tod ihres

Vaters zu melden (Euseb. vit. Const. IV 67. 68),

wird ihn unterwegs angetroflen haben. C. geleitete

die Leiche nach Constantinopel (Euseb. vit. Const.

IV 70) und veranstaltete dort das Begräbnis (a. O.

Liban. or. III 297. Vie. Caes. 41, 17; epit. 41,

17. Anon. Vales. 6, 35).

Constantin d. Gr. hatte schon bei Lebzeiten

das Reich nach dem Muster Diocletians in vier

Verwaltungsbezirke geteilt, die seinen Caesaren
übergeben waren, damit sie sie später auch als

Augusti in derselben Verteilung regieren sollten.

Jeder der drei Söhne hatte vier Dioecesen erhal-

ten. Constantin II. Britannien, Spanien und die

beiden Gallien, C. Ägypten, Oriens, Asia und
Pontus. Constans Africa, Pannonien und die bei-

den Italien; seinem Neffen Dalmatius war Dakien,

Makedonien und Thracien zugeteilt; endlich hatte

10 er für einen zweiten Neffen Hannibalianus ein

Königreich über die verbündeten Völker an der

östlichen Grenze des Reiches geschaffen, das wahr-
scheinlich aus den persischen Eroberungen ver-

gröäsert werden sollte (Anon. Vales. 6,35. Vict. epit.

41, 20, wo Dalmatiue für Dalmatiam zu schrei-

ben ist. Euseb. vit. Const. IV 51. Zonar. XIII 5

p. 1 1 B. Iulian. or. II 52 B. Eutrop. X 6, 2).

Doch nach dem Tode des Kaisers erklärten die Sol-

daten, die sich dem jungen Caesar gegenüber als

20 Herren fühlten (Iulian. or. I 1 8 D), sie fürchteten,

dass aus der Mitregentschaft der Neffen innere

Unruhen hervorgehen konnten (Greg. Naz. contra

Iulian. I 21 = Migne G. 35, 549: rö oigaxuati-

xev t

:

uj.i xaxi tuiv er xilei xatroxOftoCr

<poß<t> xaivmouiat;), und würden daher nur die

Söhne Constantins als Herrscher über sich dulden.

Dies teilten sie durch gemeinsame Briefe auch
den andern Heeren mit und fanden überall Zu-

stimmung (Euseb. vit. Const. IV 68. 69. Zosim.

3011 40, 3). C. entliess den Praefectus Praetorio

Orientis Ablabius, der in der letzten Zeit die

Politik seines Vater mitbestimmt hatte, und um-
gab sich mit netten Männern (Eunap. vit. Aed. 25.

Greg. Naz. a. O.). Es wurden Gerüchte verbreitet,

dass Constantin durch seine Brüder vergiftet wor-

den sei (Philost. II 4. 16 — Migne G. 05, 468.

477. Zonar. XIII 4 p. 10 C. Joh. Monach. pass.

S. Artemmii 7. 45 = M a i Spicilegium Romanum
IV 345. 375), und endlich machte sich die wachsende

40 Erregung der Soldateska dadurch Luft, dass sie die

Seitenverwandten des Kaiserhauses fast alle um-
brachte (Vict. Caes. 41, 22; epit. 41, 18. Auson.
profess. Burd. 18, 9. Greg. Naz. a. O.). C., dem
die Beseitigung der Mitregenten nicht unwill-

kommen war, hatte sie gleicnwohl mehr geduldet,

als angestiftet (Eutrop. X 9, 1. Iulian. or. I 17 A),

ja seine beiden jüngsten Vettern, die Knaben
Gallus und luliänus, sollen ihm ihre Rettung

verdankt haben (Greg. Naz. a. 0.). Doch wurde
50 er später fast allgemein als der eigentliche Urheber

jener Massenmorde betrachtet (Iulian. epist. ad
Atehen. 270 C. 181 B. Liban. or. I 524. 532. Atha-

nas. hist. Ar. ad mon. 69 = Migne G. 25. 776. Zo-

sim. II 40. Hieron. chron. 2354. Ammian. XXI
16, 8), und er selbst soll bis zu seinerTodesstunde

Reue darüber gefühlt (Greg. Naz. or. 21. 26
= Migne G. 35, 1112) und seine Kinderlosigkeit

und die Misserfolge der Perserkriege der Strafe

Gottes zugeschricben haben (Iulian. epist. adAthen.

60 271 A). übrigens hinderte ihn dies nicht, die

Anhänger der Ermordeten mit Hochverratsproces-

sen zu verfolgen und eine ganze Anzahl der

höchsten Würdenträger, darunter auch Ablabius

und den Patricias Optatua, hinrichten zu lassen

(s. Bd. I S. 103, 41). Auch confiscierte er das

Vermögen seiner toten Verwandten (Iulian. epist.

ad Athen. 273 B).

Am 9. September 337 nahmen die drei Brüder
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den Augustustitel an (Mommsen Chron. min.
I 235. Euseb. vit. Const. IV 68). Von hier an
sollen die Ereignisse, die aus der Regierung des

C. überliefert sind, in annalistiBehcr Ordnung
dargestellt werden.

338. Den Anfang des Jahres seheint C. noch

in Constantinopel unter Processen und Hinrich-

tungen angebracht zu haben. Im Sommer traten

die drei Brüder zu einem Congress zusammen
(Liban. or. III 297), angeblich in Pannonien (Iulian.

or. I 19 A. 20 C), richtiger in Moesien, aber dicht

an der pannoniechen Grenze. Denn in Vimina-
eium sind Bie im Juni nachweisbar (Cod. Thood.

X 10, 4. Athan. apol. ad Const. 5 = Migne G.

25, 601. Seeck Ztschr. f. Kirchengeaeh. XVII 44).

Um nach den Justizmorden der letzten Zeit einige

Beruhigung zu schaffen, wurden die anonymen
Denuntiationen verbrannt und dies im ganzen
Reiche durch Ediet verkündigt (Cod. Theod. IX
34. 5. X 10, 4). Ferner wurde allen Bischöfen,

die in den Kirchenstreitigkeiten am Ende von
Constantins d. Gr. Regierung verbannt waren,

die Rückkehr in ihre Dioecesen bewilligt (Athan.

hist. Ar. ad mon. 8. Philostorg. II 18 = Migne
G. 25, 704. 65, 480). Namentlich aber musste
man sich über eine neue Reichsteilung einigen,

weil die drei Dioecesen Dada, Macedonia und
Thracia durch die Ermordung des Dalmatius jetzt

herrenlos geworden waren. C. verzichtete auf jede

VergrOsserung seines Gebietes (Iulian. or. I 19 B
—20 A), vielleicht weil er dadurch, dass er den
Gewinn des Verbrechens nicht für sich in An-
spruch nahm, seine Gewissensbisse zu beschwich-

tigen hoffte. Da sich die neugewonnenen Länder
auch nicht wohl mit dem gallischen Reichsteil

vereinigen liessen, einigten sieh die ältoren Brüder,

sie ungeteilt dem jüngsten von ihnen zu über-

lassen. Doch nahm Constantin II. über den fünf-

zehnjährigen Constans eine Art von Vormund-
schaft in Anspruch, so dass man die Gebiete

beider fast als zusammenhängende Reichsteile be-

trachten konnte (Zoaim. II 39, 2), wodurch C.

sehr im Nachteil blieb (Themist. or. II 38 C. Seeck
Ztschr. f. Numism. XXI 44ff.). Doch hatte er Eile,

in den Orient znrückzukommen, wo der lange er-

wartete Perserkrieg unterdessen ausgebrochen war
Er zog durch Kappadokien (Athan. apol. ad Const.

5 = Migne G. 2a, 601) nach Syrien (Iulian. or.

I 20 C. Liban. or. III 298), wo er am 11. October

in Antiochia nachweisbar ist (Cod. Theod. XII

1, 23) ging dann nach Emesa (28. October, Cod.

Theod. XII. 1, 25) und trat mit den räuberischen

Araberstämmen in Unterhandlung, wodurch es ge-

lang, sie zu Plünderungen auf dem persischen

Gebiete zu bewegen (Iulian. or. I 21 B).

Während der Abwesenheit des C. waren die

Verhältnisse im Osten höchst drohend geworden.

Das römische Heer war meuterisch und zuchtlos;

in Armenien war eine perserfreundliehe Partei

zur Herrschaft gelangt, hatte den König des i

Landes mit seinen treuesten Anhängern vertrieben

lang belagert. Aber die Stadt hielt sich und
zwang den Feind, unverrichteter Sache heimzu-
ziehen (Hieran, chron. 2354. Mommsen Chron.

min. I 236. Liban a. O. Ruf. Fest. 27. Theodor.

Relig. hist. 1 = Migne G. 82, 1304. Firm. Mat.

de errore prof. gent. 29, 3).

C. stellte durch seine Ankunft die Manneszucht
unter den Truppen wieder her. Während des

Winters, den er in Antiochia zubrachte (Cod.

Theod. II 6, 4), veranstaltete er Aushebungen, übte

die Reeruten und bildete eine Schar von Panzer-

reitern, deren Ausrüstung der persischen nach-

gebildet war (Iulian. or. I20D. 21 C; vgl. Liban.

or. I 591. III 296). Schon während seines Auf-

enthalts an der Donau hatte er eine gothische

Hülfstruppe angeworben, die ihm jetzt in den

Orient gefolgt war (Liban. or. I 578. III 303).

Um die Kosten der Rüstung zu decken, wurde
eine ausserordentliche Steuer erhoben (Iulian. or.

I 21 D. Cod. Theod. XI 1, 5).

Schon in dieser Zeit begannen die kirchlichen

Wirren, die während der ganzen Regierung des

C. das Reich zerrütten sollten. Die Arianer hiel-

ten zwar an ihrer Überzeugung fest, dass der

Sohn dem Vater untergeordnet sei, betrachteten

aber diese Ansicht nicht als wesentlichen Be-

standteil des christlichen Glaubens, dessen Bekennt-

nis für die Seligkeit erforderlich sei. Sie hatten

auf jeden Versuch, ihre Lehre zum bindenden

Dogma zu erheben, endgültig verzichtet und so-

gar, um die Einheit der Kirche nicht zu stören,

das nicaeni8che Glaubensbekenntnis mit unter-

schrieben. Sie verlangten nur, dass man sie trotx

ihrer abweichenden Ansicht als Mitglieder der

allgemeinen Kirche anerkenne; aber auch dieser

bescheidenen Forderung widersetzten sichdie Heiss-
sporne derOrthodoxie, weil sie in der Herabsetzung

ChriBti eine unverzeihliche Lästerumr erblickten

(Seeck Ztschr. für Kirchengesch. XVII 7. 36.

361). Constantin d. Gr. hatte anfangs auf die

Bischöfe dieser Richtung einzuwirken gesucht,

dass sie die Arianer zu ihrer Communion zuliessen

(Athan. apol. c. Ar. 59= Migne G. 25, 357); als

aber seine ernsten Drohungen fruchtlos blieben,

hatten diejenigen, welche sich nicht fügen wollten,

in die Verbannung gehen müssen, namentlich

Athanasius von Alexandria, Paulus von Constan-

tinopel, Marcellus von Ankyra, Asklepas von Gaza

und Lucius von Hadrianopolig (Hilar. frg. 3, 8. 9

= Migne L. 10, 664). Im Occident teilte fast

die ganze Geistlichkeit die Anschauungen der

widerspenstigen Bischöfe. Denn hier war der Aria-

nismus so gut wie unbekannt; man hatte 6ieh

mit der ganzen Streitfrage so wenig beschäftigt,

dass die Mehrzahl der Bischöfe nich einmal den

Wortlaut des nicacnischen Glaubensbekenntnisses

kannte (Hilar. de synod. 91 = Migne L. 10,

545); doch nur umsomehr hielt man die Her-

absetzung des Sohnes unter den Vater für eine

Ketzerei von ganz ungeheuerlicher Verwerflich-

keit. Unter dem Einfluss ihrer orthodoxen Um-
und veranstaltete Plünderungszüge in das römische gebung schlossen auch die oceidentalischen Kai-

Grenzgebiet (Iulian. or. I 18 D. 20 B. D). Die ser Constantin II. und Constans, die von den

Perser hatten zwar länger Ruhe gehalten, als Verhältnissen des Ostens sehr wenig wussten, sich

man hatte erwarten können (Liban. or. UI 297); dieser Meinung an. Der Tod des alten Kaisers

doch waren sie unter persönlicher Anführung ihres gab daher allen Verbannten neue Hoffnungen.

Königs Sapor dann in Mesopotamien eingefallen, Paulus von Constantinopel eilte aus dem Pnntus,

hatten das Land verwüstet und Nisibis 63 Tage wo ihm sein Wohnsitz angewiesen war (Athan.
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hist. Ar. ad mon. 7 = Miene G. 25, 701), so-

gleich nach Trier, dessen Bischof Maximinus ihn

m seine Commtmion aufnahm und bei Constan-

tia II. für seine Rückberufung wirkte (Hilar. frg.

3, 27 = Migno L. 10, 674), Athanasius wagte

schon Ende 337, noch ehe er aus der Verbannung
entlassen war. den Ostertag des J. 338 durch

einen der üblichen Festbriefe für Ägypten zu be-

stimmen (Lirsow Die Festbriefe des h. Atha-

nasius 104). So wusste es denn auch Constan- 10

tin II. auf dem Congress von Viminacium durch-

zusetzen, dass die verurteilten BischSfe allesamt

heimkehren durften (Athan. hist. Ar. ad mon. 8.

Philostorg. II 18 = Migne G. 25, 704. 65, 480).

Sie kamen als übermütige Sieger und besäen ihren

Groll an den Gegnern aus; einzelne sollen so weit

gegangen sein, die Altäre zu zertrümmern, die

durch die Arianer entweiht waren, oder dieHostien

den Hunden vorzuwerfen. Tumulte, die zu Tot-

schlag und Brandstiftung führten, gab es in den 20

meisten Städten, wo die Verbannten wieder ein-

gesetzt wurden (Hilar. frg. 3, 9). C. hielt es für

seine Pflicht, hier einzuschreiten. Schon als er

auf seiner eiligen Reise von Viminacium nach

Antiochia durch Constantinopel kam, entfernte er

hier den Bischof Paulus. Seine formelle Absetzung

und die Berufung des Eusebius von Nikomedia
an seine Stelle wird er damals wohl noch nicht

ausgesprochen haben, weil hierfür das Gericht

einer Synode erforderlich war und er nicht die 30

Zeit hatte, sie gleich zu berufen (Soerat. II 7.

Sozom. III 4. Athan. apol. c. Ar. 6. 25; hist. Ar.

ad mon. 7). Auch brauchte er dies nicht zu über-

eilen, da eine sehr ansehnliche Versammlung von

Kirchenhäuptern noch in demselben Winter für

einen andern Zweck xnsammentreten sollte und
dann auch das Riehteramt übernehmen konnte.

Schon vor zehn Jahren hatte Constantin den Bau
einer grossen Kirche in Antiochia begonnen, die

jetzt vollendet war und ihrerEinweihungentgegen- 40
sah. Unter Leitung des Eusebius von Nikomedia.

der sich wahrscheinlich hier zum Bischof von Con-

stantinopel weihen lassen wollte, hatten eich

97 Bischöfe aus allen Teilen des Orients einge-

funden. Der erste Gottesdienst in der neuen

Kirche fand wohl bei den Quinquennalien des

Constans am Weihnachtstage 338 statt (Soerat.

II 8. Sozom. UI 5. Hieron. chron. 2358. Hilar.

de synod. 28. Athan. de synod. 25, 22. 23 —
Migne L. 10, 502; G. 26, 725). Ebenso hatte 50
Constantin d.Gr, seine Vieennalien mit dem nicae-

nischea Concil begangen.

Athanasius batte auf seiner Rückreise nach

Alexandria zuerst in Viminacium, dann in dem
cappadoeischen Caesarea Audienzen bei dem Kaiser

genabt und sich in ihnen höchst massvoli Uber

seine Gegner geäussert (Athan. apol. ad Const. 5

= Migne G. 25, 601). Trotzdem begann er schon

unterwegs inStädten, deren geistliche Oberhäupter

ihm der Hinneigung zum Arianismus verdächtig 60

schienen, Gegenbischöfe einzusetzen (Hilar. frg. 3,

8 = Migne L. 10, 664). Während er noch Syrien

durchreiste, brachen schon in Alexandria Tumulte
zwischen den Anhängern der verschiedenen Rich-

tungen aus, die den Praefecten von Ägypten
zwangen, mit Verbannungen und Hinrichtungen

einzugTcifen (Athan. apol. c. Ar. 5 — Migne G.

25, 256). Auch nach seinem Einzuge in die

Stadt, der am 23. November 338 stattfand (Lar-

sow 29), scheinen eich die KravaUe erneuert zu
haben (Soerat. II 8, 7. Sozom. III 5; ordort;

Athan. apol. C. Ar. 7; tpmot xai o<payai 3. 4. 5).

Constantin d. Gr. hatte von dem Ertrage der

Naturalsteuern zum Unterhalt der christlichen

Witwen und Waisen in Alexandria gewisse Korn-

lieferungen angewiesen, welche die Kirche ver-

waltete. Diese scheint jetzt Athanasius den schis-

matischen Armen, die sie während seiner Ab-
wesenheit empfangen hatten, genommen zu haben.

Jedenfalls wurde gegen ihn von seinen Gegnern
die Anklage erhoben, dass er das Getreide seinem
Zweck entfremdet habe, und C. erteilt ihm des-

halb schriftlich einen scharfen Verweis (Athan.

S
ol. c. Ar. 18; vgl. hist Ar. ad mon. 10). Ihn
setzen zu lassen, wagte er noch nicht sogleich,

wahrscheinlich aus Furcht vor seinen Brüdern.

Doch setzte die Synode von Antiochia eine Klage-

schrift gegen ihn an die drei Kaiser auf (Athan.

hist. Ar. ad mon. 9; apol. c. Ar. 3. 4. 6. 17) und
schickte diese, wie es scheint, durch eine Gesandt-

schaft nach Trier an Constantin II. (Athan. apol.

C. Ar. 3: oiü xgös xi Staaty/iara xSr odwv U.-TO-

xr^aavxti, fxdrov Iva xdyxa uclCovu iixaairjgta

xiji xanjyoglat airx<ür luxXrjn-frr)). Um einstweilen

auch den Schismatikern ein Oberhaupt zu gehen,

das ihre Interessen gegen Athanasius vertreten

könne, wurde für sie der ehemalige Presbyter

Pistoa in Alexandria zum Bischof gemacht und
seine Weihe durch Secundua von Pentapolis, den
alten Genossen desArius, vollzogen (Athan. epi6t.

encyl. 6; apol. c. Ar. 19. 24 = Migne G 25, 236.

280. 288. Epiphan. haer 69, 8). An Iulius,

Bischof von Rom, richtetedieantiochenischeSynode

einen Brief (Athan. apol. e. Ar. 19. 20. 27, 44; hist.

Ar. ad mon. 9), den der Presbyter Makarios und
die Diaconen Martyrios und Hesychios Uberbringen

sollten (Athan. apol. c. Ar. 22. 24. 26. 27). In den»

Schreiben war betont, dass Athanasius durch die

Synode von Tyros abgesetzt und nur durch kaiser-

liches Decret nach Alexandria xurfickberufen sei;

den kirchlichen Autoritäten aber komme es zu,

dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen der

Synoden aufrecht erhalten blieben (Soerat. n 8, 6.

Sozom. III 5. Athan. apol. c. Ar. 7. 10. 22. 25).

Die alten und neuen Sünden des Athanasius wur-

den aufgezählt und Iulius ermahnt, die Einheit-

lichkeit der Kirche nicht zu zerstören (Athan.

apol. c. Ar. 25. 34). Den Commentar dazu sollten

<ne Abgesandten geben, indem sie den Papst münd-
lich zu bewegen suchten, dass er mit dem ariani-

schen Gegenbischof Pistos in Communion trete

(Athan. ap. e. Ar. 24). Diese Beschlüsse müssen
schon Ende 338 gefasst sein, da Athanasius im
ersten Anfang des folgenden Jahres sich über die

neuen Angriffe der Eusebianer unterrichtet zeigt

(L a r s o w 124).

139. Um für die Entscheidung der Antiochener

ein Gegengericht zu schaffen, berief Athanasius

sogleich eine Versammlung der ägyptischen Bi-

schöfe nach Alexandria, zu der sich über achtzig

Teilnehmer einfanden (Athan. apol. c. Ar. 87;

tyyv« ixaxuv 1). In einem Rundschreiben an alle

Bischöfe der Christenheit, das noch erhalten ist

(Athen, apol. c. Ar 3— 19), suchte diese Synode

die Anklagen zu widerlegen, und auf Grund ihrer

Erklärung schickte Athanasius eine Gesandtsehalt
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von Presbytern an lulius und an die occidenta-

lischen Kaiser (Athan. apol. e. Ar. 22. 24. 27.

28; hist. Ar. ad mon. 9; apol. ad Const. 4). An
beiden Stellen hatten sie Erfolg. Als die Ab-

gesandten der Gegner in Kom von der Ankunft
der alexandrinischen Presbyter erfuhren, reiste

der Vornehmste unter ihnen noch in derselben

Nacht nach Antiochia zurück, um dort Meldung
zu erstatten und neue Instructionen zu holen.

Die beiden zurückgebliebenen liessen sich auf eine

Disputation mit den Presbytern ein; als sie aber

dabei den kürzeren zogen, liessen sie sich zu der

Unbesonnenheit hinreissen, dass sie lulius aul-

forderten, er möge eine Synode nach Rom be-

rufen, die den Streit endgültig entscheiden solle

(Athan. apol, e. Ar. 20. 22. 24). Daraufhin lud

er den Athanasius vor (Athan. apol. e. Ar. 29)

und übersandte ihm zugleich die Acten des Con-

cils von Tyros, damit er sich auf die Verteidigung

vorbereiten könne (Athan. apol. c. Ar. 83). Auch
an die Synode von Antiochia wurden zwei römische

Presbyter, Helpidius und Philoxenot, abgesandt

mit einem Brief an Eusebius von Constantinopel

(Athan. apol. e. Ar. 26), um dies Haupt der Gegen-
partei und seine Anhänger gleichfalls nach Rom
zu berufen (Apol. c. Ar. 20. 22. 23. 33; hist. Ar.

ad mon. 9. 11; epist. encycl. 7).

Unterdessen hatte eich das Schicksal des Atha-

nasius schon entschieden. Da die Einsetzung

des arianiscben Nebenbischofs Pistos auf heftigen

Widerstand stiess (Athan. epist. encycl.= Migne
G. 25, 236) und auch dem Princip der Antiochener,

die Kirche nicht zu spalten, widersprach, entschloss

sich die Synode, ihn fallen zu lassen, aber zu-

gleich den Athanasius abzusetzen und für Ale-

xandria einen neuen Bischof zu weihen, unter

dem sich alle Secten vereinigen sollten. Man
wählte den Edessener Eusebius, und als dieser

ablehnte, den Kappadoker Gregorius (Socrat. II

9. 10. Sozom. III 5. 6. Athan. epist. encycl. 6;

apol. c. Ar. 39. 43; hist. Ar. ad mon. 9. 51. 74).

Gleichzeitig wurden wohl auch die andern gar

zu orthodoien Bischöfe aus ihren Dioecesen ver-

bannt. Dies teilte die Synode durch ein Rund-
schreiben allen christlichen Kirchen mit und ver-

wahrte sich zugleich darin, die Lehren des Arius

angenommen zu haben. Wohl aber habe sie die-

selben geprüft und nicht im Widerspruch mit
dem wesentlichen Inhalt des christlichen Glaubens

vgl. Seeck Ztschr. für Kirehengeseh. XVII 16).

Dann Hess Philagrius. der Praefect von Ägypten
(Larsow 30. 114. Athan. epist. encycl. 8), ein

Edict anschlagen, durch das die Entsetzung des

AthanasiuB und die Wahl des Gregorius öffentlich

verkündet wurde. Die Anhänger des Bischofs

sammelten sich in den Kirchen; doch im Aufträge
des Praefecten wurde die Kirche des Kyrino«
(Athan. hist. Ar. ad mon. 10) von feindlichen

Volksmassen gestürmt, und auch auf die des Theo-

nas, in der Athanasius sich befand, bereitete man
einen Angriff vor (Athan. epist. encycl. 211.). Doch
rettete er sich am 19. März 339 durch heimliche

Flucht. Vier Tage später hielt Gregorius unter

militärischem Schutze seinen Einzug und bemäch-
tigte 6ich mit rücksichtsloser Gewalt der Herr-

schaft (Larsow 30. Athan. epist. encycl. 4. 5;
apol. c. Ar. 30; hist. Ar. ad mon. 10. 14. Hilar.

frg. 3, 8 — Migne L. 10, 665). Die Erbitterung

gegen ihn war so wild, dass die Anhänger des

Athanasius die Kirche des Dionysius in Brand
steckten (Socrat. II 11, 6. Sozom. III 6. Hilar.

a. O. Athan. epist. encycl. 7; apol. c. Ar. 80).

Nach seiner Flucht reiste Athanasius umher,
um von den Bischöfen möglichst vieler Städte

zustimmende Briefe zu erbitten. Mit ihnen aus

gerüstet eilte er dann, als er die Vorladung des

lulius erhielt, nach Rom (Hilar. frg. 3, 10. Athan.

apol. c. Ar. 23. 27. 44). wo er in die Communion der

katholischen Kirche aufgenommen wurde (Athan.

apol. c. Ar. 27. 84. Hilar. a. 0.) und bis zum
Zusammentreten der Synode ein Jahr und sechs

Monate verweilte (Athan. apol. c. Ar. 29). Auch
die occidentalischen Kaiser erkannten die Recht-

fertigung des Athanasius an (Athan. hist. Ar. ad

mon. 9) und hätten vielleicht seine Rückkehr bei

C. erzwungen, wenn nicht um dieselbe Zeit jener

Zwist zwischen ihnen auBgebrochen wäre, der bald

zum Bürgerkriege führen sollte. Unter diesen

Umständen war (’onstantin II. ausser stände, auf

die kirchlichen Verhältnisse des Orients irgend

welche Einwirkung zu üben, und Constans konnte

erst recht nichts gegen C. unternehmen, weil er

dessen BundesgenossenBchaft gegen den ältesten

Bruder suchte. Um sie zu erlangen, trat er um
diese Zeit die Dioecese Thracien an den orien-

talischen Kaiser ab, was zur Folge hatte, dass

Constantinopel jetzt zur zweiten Reichshauptstadt

erhoben wurde (Seeck Ztschr. für Numismatik
gefunden. Zum Zeichen dessen wurde ein kurzes gO XXI 61).

Glaubensbekennnis hinzugefügt, das die Schlag- Auf diese wichtige Neuerung dürften die kirch-

worte der streitenden Parteien vermied und so liehen Wirren nicht ohne Einfluss gewesen sein,

beiden die Möglichkeit gewährte, sich in ihm zu Constantin d. Gr. hatte eine gewaltige Stadt

vereinigen. Bald darauf endeckte man ein Glau- schaffen wollen, die seinen Namen für alle Fotge-

bensbekenntnis, das der antiochenische Presbyter zeit bewahren und verherrlichen sollte. Aber sie

Lucianus, der I-obrer des Arius und Eusebius ge- Rom selbst gleichzustellen, war ihm nicht ein

wesen und später den Märtyrertod gestorben war, gefallen, vielmehr hatte er ganz geflissentlich

eigenhändig aufgesetzt hatte. Da es von der- dieUnterordnungConstantinopelsunterdieReichs-
selbenUnbestimmtheit war. schloss sich die Synode hauptstadt betont. Freilich gab er auch jenem

ihm an und versandte es gleichfalls, um so durch 60 nicht einen ordo deeurionum, wie die Stadträte

die Autorität des wunderthätigen Heiligen ihre der gewöhnlichen Städte hiesaen. sondern einen

eigene zu stützen (Sozom. III 5. Athan. de synod. senotus; aber dieser wurde ausdrücklich als sc-

22. 23 = Migne G, 26, 720. Socrat. II 10). natui tirrundi ordinis charakterisiert und seine

Bald erschien der ehemalige Presbyter Kar- Mitglieder erhielten nicht, wie die römischen Se-

pones, einer der ältesten und treuesten Anhänger natoren, den Titel rir clartMtmut, sondern nur

des Arius. im Aufträge des Gregorius in Ale- tir claru» (Anon. Vales. 6 .30). Auch Constan-

xandria, um dort die Leitung der arianiscben Ge- tinopel wurde von der Provincialverwaltung aus-

meinde zu übernehmen (Athan. apol. c. Ar. 24; genommen und einem besonderen kaiserlichen Be-
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amten untergeben; aber während dieser in Rom
I’raefectus urbi hiess, musste er sich hier mit

dem geringeren Rang und Titel eines Proconsul

begnügen (Sievers Das Leben des Lihanius 21 1
).

Unter Constantius II. wird dies anders. Im J. 85!!

erhält auch Constantinopel seinen Praefectus urbi

(M o m m s e n Chron. min. I 289. Hieron. chron.

2357. Socrat. II 41, 1); aber schon 339 werden
eine Reihe von Festmünzen geprägt, welche die

thronende Constantinopolis als Herrscherin zeigen

und offenbar ihre Erhebung zur iweiten Haupt-
stadt feiern sollen (Johann, monach. passio S.

Artemii 8 =r M a i Spicilegium Romanum IV 846),

und etwa gleichzeitig erschienen auf anderen
Münzen die Gestalten der Roma und der Constan-

mit sich führte, um sich durch dessen Gebete
unterstützen zu lassen (Socrat. II 9, 10. Sozom.
III 6), hegte er doch eine heillose Angst vor den
Persern (Liban. or. II. 186) und übertrug sie auf

seine Soldaten (Liban. or. I 592. 593). Erst wenn
der Feind abgezogen war, rückte er nach, und
fand dann in der Regel keinen Widerstand, weil

das persische Heer sich nach jedem Feldzuge auf-

zulösen pflegte. So konnte der Kaiser am Ufer

deB Tigris Castelle errichten, ja selbst den Fluss

einigemal ungehindert überschreiten und das Fein-

desland verwüsten (lulian. or. I 22 A—C. II 74 B.

Liban. or. III 299. 300). Einmal gelang es ihm
sogar, eine persische Stadt zu erobern und deren
Bewohner als Colonen nach Thrakien zu ver-

tinopolis gleichberechtigt nebeneinander sitzend pflanzen (Liban. or. III 300). Obgleich Mesopo-

(S e e c k 59. 64). Der Grund lag nicht nur in tamien durch die Plünderungen der Feinde furcht-

der Eitelkeit des Kaisers, der auch in seinem bar litt, waren daher die militärischen Verluste

Reichsteil eine Hauptstadt besitzen wollte. Der sehr gering (lulian. or. 1 47 C. Ammian. XXI 16.

Bischof von Rom nahm eben damals das Richter- 20 3). Denu in Anwesenheit des Kaisers kam es in

amt über die in Antiochia versammelte Geistlich- diesem langjährigen Kriege, in dem er fast jeden

keit des Orients in Anspruch, und nach dem Em- Sommer im Felde erschien, doch nur zu zwei grös-

pfange. den er Athanasius bereitet batte, konnte seren Schlachten. Seine Feldherm hatten ausser-

scine Entscheidung kaum zweifelhaft sein; der dem freilich noch sieben andere zu schlagen, doch

Vorrang aber, den er sich beilegte, beruhte in wird nur von einem wirklichen Siege der Römer
erster Linie auf der staatlichen Bedeutung seines berichtet (Ruf. Fest. 27. Hieron. chron. 2363.

Bischofssitzes. Der Führer der Antiochener, Eu- Eutrop. X 10, 1. Ammian. XVIII 5, 7. XXI 16, 15).

sebius von Constantinopel, beabsichtigte wahr- Im allgemeinen schleppte sich der Krieg hin ohne

scheinlich. dadurch dem römischen Bischof die Entscheidung nach irgend einer Seite, aber für die

Spitze zu bieten, dass er den Kaiser vcranlasste, 30 römischen Provinzen doch noch verderblicher, als

seine Stadt Rom gleichzustellen und so auch die für die Perser. Trotzdem gab er dem Kaiser den

Unterordnung des constantinopolitanischen Bi- Anlass, die ludi Persici zu stiften, die vom 13.

schofs zu beseitigen. Diese Massregel aber dürfte bis zum 17. Mai gefeiert wurden (CIL I* p. 818).

erst gegen Ende des J. 339 durchgeführt sein. Doch ob er sich den Titel Adiabenicu» maximun
als C. schon von seinem ersten Perserfeldzuge beigelegt hat, ist zweifelhaft, weil die Inschrift,

nach Antiochien zurückgekehrt war. in welcher derselbe allein auftritt (Dessau 732).

Diesen scheint er im Frühling 339 angetreten den einzigen ganz sicher beglaubigten Siegestitel

zu haben; doch war er Mitte März noch in An- lies C. Sarmatims (Dessau 724. Ammian. XVII
tiochia, da Gregorius, als er am 23. März in Ale- 13, 25. 33) auslässt, also jedenfalls nicht von

zandria einzog, direct aus der Umgebung des 40 einem Kundigen gesetzt ist

Kaisers kam (dao roö xo/ut6tov, Athan. epist. 340. Die Synode von Antiochia, die noch immer
encvcl. 2; ix xaXaxlov hist. Ar. ad mon. 14). versammelt war (Athan. apol. c. Ar. 20; de synod.

C. führte das Heer zuerst gegen Armenien, setzte 25= Migne G. 25, 281. 26, 725), hatte die Ab-

dort den König und die übrigen Verbannten in gesandten des Bischofs von Rom bis zum Januar

ihre Stellungen wieder ein, nahm die Häupter festgehalten und sie dann mit einem Brief ent-

der Gegenpartei gefangen und internierte sie auf lassen, in dem sie erklärte, dass ihre Teilnehmer

römischem Gebiete (lulian. or. I 20 D). Dann nicht nach Rom kommen könnten, weil der Termin

zog er an die persische Grenze, fand aber dort zu kurz sei und der Perserkrieg ihre Anwesenheit

keinen Feind, der ihm widerstanden hätte, und im Orient nötig mache (Athan. apol. c. Ar. 20.

kehrte daher nach Antiochia zurück (Liban. or. 50 25. 44; hist. Ar. ad mon. 11). Dem Papst wurde

HI 298). die Wahl gestellt, ob er mit Athanasius und Mar-

Dieser ergebnislose Feldzug sollte vorbildlich eellus von Aneyrs oder mit den Antiochenern

sein für den ganzen weiteren Verlauf des lang- Communion halten wolle (Athan. apol. e. Ar. 34),

jährigen Krieges. Im ersten Vorfrühling pflegten d. h. er wurde Reibst mit dem Ausschluss aus

regelmässig die Perser in Mesopotamien einzu- der Kirchengemeinschaft bedroht, wie denn über-

fallen, plünderten das Land und belagerten die haupt der ganze Brief in höchst gereiztem Tone
Festungen (Liban. or. I 591. Ammian. XVIII geschrieben war (Athan. apol. c. Ar. 21). Unter-

6, 8. XIX 2, 8. 9, 9). C., der meist durch die dessen waren in Rom ausser Marcellus (Athan.

kirchlichen Wirren inAntiochia festgehalten wurde, apol. c. Ar. 28. 27. 32. 33) noch eine ganze An-

erschien erst im Sommer jenseits des Euphrat, 60 zahl verbannter Bischöfe aus dem Orient einge-

ging zögernd vor und sorgte vor allem dafür, dass troffen und hatten die Hülfe des Iulius angerufen

er selbst keine Niederlage erlitt (Liban. or. I (Athan. apol. e. Ar. 33. 85. Socrat. II 15, 2). So

591. III 298. 300. 302). Denn abergläubisch, versammelte denn dieser im Spätherbst oder Winter

wie er war, lebte er in steter Furcht, dass er 340 (Athan. apol. c. Ar. 29) in Rom Uber 50

durch kriegerische Misserfolge für die Ermordung Bischöfe und liess durch sie die Absetzung des

seiner Oheime und Vetter gestraft werde (lulian. Athanasius und seiner Schickaisgenossen für un-

epist. ad Athen. 271 A), und obgleich er meist gültig erklären (Athan. apol. c. Ar. 1. 20. 37;

einen vermeintlichen Heiligen auf dem Feldzüge hist. Ar. ad mon. 15).
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Von der ägyptischen Geistlichkeit hatten meh-
rere nach Rom kommen wollen, waren aber durch

Gregorius daran verhindert worden (Athan. apol.

c. Ar. 33). Der neue Bischof von Alexandria

suchte mit Gewalt zu erzwingen, dass die An-

hänger des Athanasius mit ihm communicierten.

Er unterdrückte ihre privaten Conventikel, ging

mit Gefängnis, Verbannung und Kerkerstrafen

gegen die widerspenstigen Geistlichen vor, ver-

weigerte einer Verwandten des Athanasius sogar

das Begräbnis, wahrscheinlich weil sein geist-

licher Beistand dabei zuriiekgewiegen wurde, and
Hess sich selbst durch die Ermahnungen des hoch-

angesehenen Einsiedlers Antonias nicht bekehren

(larsow 30. 129. Hieran, chron. 2355. Athan.

epist. encyel. 5; apol. c. Ar. 33; hist. Ar. ad mon.

13. 14; vita S. Anton. 8G). Gleichwohl konnte

die Synode von Antiochia in dem Briefe, den sie

anlnlius richlete, behaupten, in Alexandria herrsche

seit der Verbannung des Athanasius tiefer Frieden

(Athan. apol. c. Ar. 30. 34).

Der Kaiser hatte auch in diesem Jahre einen

Feldzug nach Mesopotamien geführt, wo er am
12. August in Edessa nachweisbar ist (Cod. Theod.

XII 1, 30, wo Edtata für Bessa zu schreiben

ist). Nach Antiochia zurückgekehrt, ordnete er

am 9. September durch ein Gesetz die Verhält-

nisse der neuen Hauptstadt, schuf nach dem Muster
Roms Praeturen für sie und bestimmte die Lasten

und Obliegenheiten derselben (Cod. Theod. VI

4, 5. 6).

341. Constans, der im vorhergehenden Jahre
durch den Tod Constantius II. auch dessen Reichs-

te! 1 gewonnen hatte und jetzt C. gegenüber eine

ganz erdrückende Übermacht besass, begann diese

geltend zu machen, indem er in die kirchlichen

Verhältnisse des Ostens eingriff. Auch xu ihm
war die Behauptung gedrungen, die Antiochener

seien versteckte Arianer und Christuslästerer (ggt-

orOftAxoi) und bedrängten den Athanasius und
seine Genossen nur um ihrer Rechtgläubigkeit

willen. Er verlangte daher durch einen Brief

an C. von der Svnode zu Antiochia, die noch

immer tagte, Rechenschaft über die Absetzung
der Bischöfe, und sie schickte an ihn eine Ge-
sandtschaft, die ihm ein Glaubensbekenntnis über-

bringen sollte und ihn in Gallien, wo er eben
damals gegen die Franken Krieg führte, antraf

(Soerat. II 18, 1. Epiph. haer. 73, 2. Athan.
de synod. 25= Migne G. 26, 725; vgl. Momm-
a e n Chron. min. I 236). Der Inhalt jenes Be-

versetzt werden dürfe, wodurch jener verurteilt

und seine Bekleidung des hauptstädtischen Bis-

tums, zu dem er von dem N’ikomedensischen kürz-

lich befördert war. für ungültig erklärt worden
wäre. Jedenfalls steht es auch aus anderen Zeug-
nissen fest, dass er starb, noch ehe die Entschei-

dung der rümischen Synode an ihn gelangte, d. h.

in den ersten Monaten des J. 341 (Soerat. II 12.

Sozom. III 7. Athan. apol. c. Ar. 36). Sein Tod,

verbunden mit furchtbaren Erdbeben, die ein

ganzes Jahr lang die Städte des Orients und na-

mentlich Antiochia heimsuchten (Soerat. II 10,

22. Sozem. III 6. Hieran, chron. 2357. Momm-
s e n Chron. min. I 236), mag den Teilnehmern
des Concils als Strafe Gottes für jenen Bruch der

kirchlichen Sitte erschienen sein und sie zu jenem
Canon veranlasst haben. Bald darauf scheint sich

dieSynode von Antiochia nach dreijährigerTagung

aufgelüst zu haben.

Als die Nachricht vom Tode des Eusebius nach

Constantinopel gelangt war, hatte das Volk der

Stadt den früheren Bischof Paulus, der wahr-

scheinlich im Vertrauen auf den Spruch der römi-

schen Synode zurückgekehrt war, wieder in seine

Kirche cingeführt. Doch die Häupter der Euse-

bianischen Partei versammelten sich in Constan-

tinopel, wahrscheinlich während sie auf der Heim-
reise aus Antiochia begriffen waren, und weihten

dort den Macedonius zum Gegenbischof. Zwischen

dessen Anhängern und denen des Paulus kam es

I

etzt zu häufigen Strassenkämpfen, die viel Blut

osteten. Dies wurde dem Kaiser gemeldet, der

nach dem üblichen Sommerfeldzuge wieder in An-
tiochia verweilte und eben im Begriffe war, den
Magister equitum Hermogenes nach Thracien zu

entsenden, damit er den Oberbefehl der Donau-
truppen übernehme. Dieser erhielt jetzt den Auf-

trag, bei seinem Durchzug durch Constantinopel

dort mit Waffengewalt die Ruhe herzustellen und
den Paulus aus der Stadt zu entfernen (Soerat.

II 12. 18. Sozom. IU 7).

342. Als Hermogens dies zur Ausführung
bringen wollte, erhob sich ein furchtbarer Auf-

ruhr; sein Haus wurde vom Volk in Brand ge-

steckt. er selbst ermordet und sein Leichnam durch

die Strassen geschleift (Soerat II 13. Sozom. lEf

7. IV 8. M o m m b e n Chron. min. 1 236. Hieran,

chron 2858. Ammian. XIV 10, 2. Hilar. frg. 3, 20).

Der Proconsul Alexander wurde verwundet und

musste nach Herakleia fliehen (Liban. or. I 34.

85). Als diese Kunde noch im tiefsten Winter

kenntnisses ist dem der früheren verwandt, sucht nach Antiochia gelangte, reiste C. sogleich in

aber noch engeren Anschluss an das Nicaenische, grösster Eile nach Constantinopel, wo schon die

um dadurch den Kaiser zu gewinnen. Nur wird Nachricht von seiner bevorstehenden Ankunft das

auch diesmal das Wort ifuxwmoi vermieden und Volk zur Vernunft brachte. Weinend und um
so den Arianern die Möglichkeit gewahrt, auch Verzeihung flehend zog es ihm entgegen, und
ferner für rechtgläubige Glieder der Kirchenge- wirklich strafte er es nur dadurch, dass er ihm
meinschaft zu gelten. Endlich beschloss die Sy- von den 80000 Modii ägyptischen Getreides, die

node noch 25 Canones, die vorzugsweise bestimmt Constantin d. Gr. zur täglichen Verteilung he-

waren, den Gregorius in seinem Kampfe gegen 60 stimmt hatte, die Hälfte entzog. Bluturteile wur-

die orthodoxen Seetiercr zu stützen und die Ab- den nich verhängt, wohl aber Paulus nach Sin-

setzung des Athanasius zu rechtfertigen (Mansi gara in Mesopotamien verbannt, von wo ihm erst

Concil. coli. II 1307. Hefele Couciliengeschichte später gestattet wurde, nach Emcsa überzusiedeln.

1* 502). Diese kirchliche Gesetzgebung kam wahr- Dann kehrte C. mit eben so grosser Geschwindig-

scheinlich erst nach dem Tode des Eusebius von keit, wie er gekommen war, nach Antiochia zu-

Constantinopel zum Abschluss. Denn der 21. Canon rück (Soerat. a. 0. Sozom. a. 0. Liban. or. 111

erneuert die Bestimmung des Concils von Nicaea, 304—306. Athan. hist. Ar. ad mon. 7 = Migne

dass kein Bischof aus seiner Dioecese in eine andere G. 25. 701), wo er schon am 3E März wieder
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nachweisbar ist (Cod. Theod. III 12, 1). Hier

verweilte er dann mindestens bis zum 11. Mai
(Cod. Theod. XI 36, 6. XII 1, 33. 34), um den

Sommer wohl wieder auf dem Feldxuge gegen

die Perser zuzubringen.

Während jenes Aufenthaltes zu Antiochia hatte

Constans seinen Bruder brieflich um Wiederein-

setzung des Athanasius und Paulus gebeten, war
aber zurückgewiesen worden, wahrscheinlich mit
Hinweis darauf, dass es den Kaisern nicht zu-

stehe, die Beschlüsse eines Concils, wie das An-
tiochenische, umzustossen (Sozom. III 11. Soerat.

II 20. 2). Auf Anregung des Maliminus von Trier,

des Iulins von Rom und des Hosius von Corduba
(Hilar. frg. 3, 14. Athan. apol. ad Const. 4) schlug

darauf Constans vor, eine gemeinsame Synode der

occiden talischen und der orientalischen BischBfe zu

berufen, die in Serdica, weil dieses an der Grenze
beider Reichsteile lag, zusammentreten sollte, und
C. ging darauf ein (Soerat. II 20, 3. Sozom. III

11. Theod. h. e. II 4, 5. 6. Athan. apol. c. Ar. 36;

hist. Ar. ad mon. 15). Im Sommer oder Herbst

342, als Constans den Athanasius an sein Hof-

lager nach Mailand berief, konnte er ihm mit-

teilen, dass er die Verhandlungen über das Concil

mit C. eröffnet halte, und bald darauf müssen
die Einladungen erlassen sein (Athan. apol. ad

Const. 4).

343. Der Kaiser ist am 18. Februar in An-
tiochia nachweisbar (Cod. Theod. IX 21, 5), am
27. Juni und 4. Juli in Hierapolis (Cod. Theod.

XII 1, 35. XV 8, 1), von wo aus er wahrschein-

lich seinen alljährlichen Pereerfeldzug antrat. Am
Ende desselben muss er irgend einen Erfolg er-

rungen haben, da die orientalischen Bischöfe wäh-
rend des Concils von Serdica eine Siegesnachricht

erhielten (Athan. hist. Ar. ad mon. 16).

Im Sommer wurde Athanasius aus Mailand,

wo er sich damals aufhielt, an das Hoflager des

Constans nach Gallien berufen. Dort traf er mit
Hosius von Corduba zusammen, um mit ihm nach
Serdica zu reisen (Athan. apol. ad Const. 4 =
Migne G. 25, 601).

Hier scheint sich das Concil gegen Ende des

Jahres versammelt zu haben (Larsow 31) und
dauerte dann bis in den März 344; denn die Ab-
gesandten, welche es nach Antiochia schickte, um
C. seine Beschlüsse mitzuteilen, langten dort um
die Zeit des Osterfestes (15. April) an (Athan.

hist. Ar. ad mon. 20 = Migne G. 25, 717).

344. Hosius von Corduba, der berühmte Be-

kenner, war, wie schon bei dem Concil von Ni-

caea, auch in Serdica der eigentliche Leiter der

Versammlung (Athan. apol. de fuga 5; apol. c.

Ar. 44; hist. Ar. ad mon. 15. 16. 44. Phoebad.
Agenn. c. Arian. 23= Migne L. 20, 30). Er be-

antragte die meisten Canones (Mansi Concil. coli.

III 6n.), in den Unterschriften der Synodalbriefe

steht sein Name immer an erster Stelle (Mansi
III 38. 42. 65. Hilar. frg. 2, 15. Athan. apol.

c. Ar. 50), und neben Protogenes von Serdica,

der den Vorsitz geführt zu haben scheint, weil

in seiner Stadt die Synode sich versammelte, treffen

ihn in erster Linie die Anklagen der Gegner (Hilar.

frg. 3, 14. 15. 16. 18. 19. 24. 27). Im ganzen
fanden sich etwa 170 Bischöfe aus beiden Reichs-

teilen ein (Athan. hist. Ar. ad mon. 15; vgl.

H e f e 1 e Conciliengeschichte I’ 539), von denen

Psuir-wiMowa iv

ungefähr 90, die meist den oceidontalischen Pro-

vinzen angehörten, auf seiten des Athanasius

standen, also nur eine 6chr knappeMajorität (Hilar.

frg. 3, 16). Da sich manche Zweifelhaften viel-

leicht noch hätten gewinnen lassen, waren die

80 orientalischen Bischöfe, welche den Standpunkt

der Synode von Antiochia vertraten und im Sinne

derselben auch später ein eigenes Glaubensbekennt-

nis formulierten (Hilar.de synod. 33. 34), in keiner

10 ganz ungünstigen lüge; nur liessen sie sich durch

eine Formfrage verleiten, gleich von Anfang an

den Kampf aufzugeben. Schon auf der Hinreise

hatten sie sich in Philippopolis versammelt und
von dort aus ein Schreiben nach Serdica gerichtet,

in dem sie die Forderung stellten, dass Atha-

nasius und seine Genossen auf Grund der Urteile

von Tyros und Antiochia einstweilen als abge-

setzt behandelt werden müssten. Demgemäss
sollten Bie, bis die Synode einen andern Beschluss

20 fasste, von Sitz und Stimme und von der Com-
munion der versammelten Bischöfe ausgeschlossen

sein (Sozom. III 11. Athan. apol. c. Ar. 48; vgl.

Soerat. II 20, 9. 22, 1. wo aber die Beschlüsse

von Philippopolis fälschlich an das Ende der Sy-

node gesetzt sind). Da ihnen dies abgeschlagen

wurde, kamen sie zwar nach Serdica, erklärten

aber, mit den Gebannten keine kirchliche Ge-

meinschaft halten zu können, und weigerten sich

deshalb, die Kirche, in der die occidentalisehen

30 Bischöfe sich versammelten, zu betreten. Sie

wohnten allesamt in demselben Hause, um die

persönliche Unterstützung festzu halten, und traten

nur als Gesamtheit mit dem übrigen Concil in

Verbindung. Nur zwei Bischöfe aus ihrem Kreise,

Makarios und Asterios, gingen zur Gegenpartei

über und beteiligten sich an den Sitzungen (Sozom.

a. O. Athan. apol. c. Ar. 48; hist. Ar. ad mon.
15. Hilar. frg. 8, 4. 14. 15. 17ff.). Nachdem die

Leiter des Concils die Orientalen wiederholt zum
40 Anschluss aufgefordert hatten, ohne Gehör zu

finden, eicommunicierte es ihre Führer und er-

klärte Athanasius und seine Genossen für un-

schuldig, was durch ein Rundschreiben den Bi-

schöfen der gesamten Christenheit und ausserdem
durch besondere Schreiben noch den Gemeinden
jedes einzelnen der abgesetzten Bischöfe mitge-

teilt wurde (Athan. apol. c. Ar. 36ff. Hilar. frg. 2.

Athan. hist. Ar. ad mon. 16. 17. 44). Auch die

Orientalen erliessen dann ein Rundschreiben, in

50 dem sie ihrerseits die Führer des Concils mit dem
Banne belegten (Hilar. frg. 3). Doch von den occi-

dentalischen Bischöfen, die bisher in dem Kampfe
gegen Athanasius eine führende Stellung einge-

nommen hatten, Ursaeius von Singidunum und
Valens von Mursa, wagte nur der letztere mit zu

unterschreiben. Später sahen sich beide durch
Furcht vor Constans veranlasst, nach Rom zu
gehen, sich dort bei Papst Iulius zu entschuldigen

und einen schriftlichen Widerruf sowohl an ihn

60 als auch an Athanasius zu richten (Athan. hist.

Ar. ad mon. 26. 29. 44; apol. c. Ar. 58. Hilar.

frg. 2, 19. 20 und sonst).

Auf die Freisprechung der Synode hin ver-

suchten mehrere der abgesetzten Bischöfe, sieh

sogleich wieder ihrer Bistümer zu bemächtigen.
Zwar Athanasius war vorsichtig genug, sich auf
das Gebiet des Constans zurückzuziehen, wo er

in Naissus am 15. April das Osterfest feiert«

34
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(Ltriow 31. Athan. apol. ad Const. 4). Doch

Lucius kehrte nach Hadrianopolis, Paulus nach

Constantinopel zurück. Da aber jener den orien-

talischen Bischöfen, als sie bei ihrer Rückkehr

von Serdica durch seine Stadt kamen, die Com-
munion versagte, liess C. ihn bald darauf in Ketten

legen und in die Verbannung schicken, und meh-

rere Beiner Anhänger wurden hingerichtet (Athan.

hist. Ar. ad mon. 18. 19). Mit Paulus verfuhr

man glimpflicher, weil man die Wut des Volkes

in Constantinopel scheute. Der Praefcct Philippus

liess ihn heimlich aus der Stadt schallen und
nach Thesaalonike in das Gebiet des Constans

einschiffen. Als er aber an Stelle des Abgesetzten

den Macedonius unter militärischer Bedeckung
als Bischof in die Hauptkirche einführte, brach

ein Aufstand los, bei dem 3150 Menschen umge-
kommen sein sollen (Socrat. II 16. Sozom. III 9).

Aus Thessalonike floh Paulus bald zum Kaiser

Constans. um durch diesen seinp Rückberufung
su erwirken (Socrat. II 17, 12). Nach Alexandria

und anderen Städten erging der Befehl, die Häfen
und Zugänge zu bewachen, damit die verbannten

Geistlichen keinen Versuch zur Rückkehr machen
könnten, und die Beamten wurden angewiesen,

i

'ene, wenn sie in ihrer Stadt betroffen würden,

linzurichen (Athan. hist. Ar. ad mon. 19).

Unterdessen bereitete sich aber schon ein Um-
schwung vor. Zwei Bischöfe, welche das Concil

zu Serdica als Gesandte an den Kaiser nach An-
tiochia geschickt hatte, suchte der dortige Bi-

schof Stephanos des Umgangs mit einer öffent-

lichen Dirne zu verdächtigen (April 344). Die

Intrigue wurde aber entdeckt und ihre Anstifter

zur Rechenschaft gezogen. Zehn Monate vor dem
Tode des Gregorius, a. h. im August 344, wurde
Stephanos durch eine Synode abgesetzt und Leon-

tius an seine Stelle gewählt. Jene schmutzigen
Machenschaften eines Mannes, der zu den Führern
der orientalischen Partei gehört hatte, veränderten

die Stimmung des Kaisers, namentlich da auch
Constans brieflich darauf bestand, dass die Ent-

scheidung der Synode aufrecht erhalten werde.

Einige der verbannten Alexandriner erhielten jetzt

Erlaubnis zur Rückkehr, und nach Ägypten wurde
ein Erlass gerichtet, dass weitere Verfolgungen
gegen die Anhänger des Athanasius unterbleiben

sollten (Athan. hist. Ar. ad mon. 20. 21. Theod.
hist. eccl. II 8, 54. 9. Socrat. II 22, 8. Sozom.
III 20). Um von neuem die Einigung des Ostens
und des Westens zu betreiben, arbeitete jene Sy-

node, die Uber Stephanos zu Gericht gesessen

hatte, wieder ein Glaubensbekenntnis aus, daB
unter dem Namen der paxpoauxK bekannt ist,

und übersandte es den Bischöfen Italiens; aber

da das Wort ipoovoioc such diesmal vermieden
war, hatte dies natürlich keinen Erfolg (Athan.

de synod. 26. Sozom. III 11. Socrat. II 19).

Durch ein Erdbeben wurde Neoeaesarea im
Pontus zerstört (Hieron. chron. 2360).

345. Ein Meerbeben vernichtete Dyrrhachium
gänzlich und überschwemmte auch Rom und meh-
rere Städte Campaniens (Hieron. chron. 2361.
Expos, tot. mundi 53= R i e s e Geogr. lat. min.
119).

Bei Seleucia wurde für Antiochia ein Hafen
gebaut, zu welchem Zwecke eine Durchfahrt durch
einen Berg gebrochen werden musste (Hieroh.

A. O. Expos, tot. mundi 28. Liban. or. I 361.

Iulian. or. I 40 D).

Athanasius war von Constans an seinen Hof
nach Aquileia berufen (Athan. apol. ad Const. 3.

4. 15; apol. c. Ar. 51) und feierte dort am 7. April

das Osterfest (L a r s o w 82). Durch seinen per-

sönlichen Einfluss veranlasst, trat jetzt der occi-

dentalische Kaiser energischfür ihn und dieübrigen

verbannten Bischöfe ein. Er schrieb an C. einen

10 Brief, in dem er ihre Rückberufung, in erster

Linie die des Athanasius und Paulus, forderte

und im Weigerungsfälle mit Krieg drohte (Rutin,

hist. eccl. I 19. Socrat. II 22, 4. 5. Sozom. III

20. IV 8. Lucif. de s. Athan. I 29. Philost.

III 12. Theodor, hist. eccl. II 8, 55). C. ver-

sammelte wieder eine Synode und legte ihr den

Brief vor; da die orientalischen Bischöfe selbst

dafür entschieden, dass man um des Athanasius

willen keinen Bürgerkrieg entfachen dürfe, gab
20 auch der Kaiser nach (Socrat. II 23, 1. 2. Sozom.

III 21; vgl. Athan. hist. Ar. ad mon. 49), was
ihm dadurch erleichtert wurde, dass am 26. Juni

Gregorius gestorben und der Bischofsstuhl von

Alexandria daher unbesetzt war (L a r s o w 32.

Athan. hist. Ar. ad mon. 21). Doch dauerte der

Zwiespalt der Brüder noch biB zum Ende des

Jahres und scheint auch am Anfang des folgenden

noch nicht ganz beigelegt gewesen zu sein. Denn
als der Kaiser, um seiner versöhnlichen Gesinnung

30 Ausdruck zu geben, sich und Constans gemeinsam
für das nächste Jahr zu Consuln ernannte, wurde
dies im Occident nicht anerkannt.

346. Dieses Jahr heisst aus dem eben ange-

führten Grunde in den orientalischen Fasten:

Constantia IV et Constante III AA. const., im
Occident: post nmsutatum Amantii ct Albini

(Mommsen Chron. min. HI 521).

Die Uneinigkeit der Kaiser, die in der zwie-

spältigen Jahresbezeichnung öffentlich zu Tage
40 trat, veranlasste auch die Perser zu einem ener-

gischeren AngriB. Sapor fiel in Mesopotamien

ein und belagerte Nisibis zum zweitenmal, musste

aber nach drei Monaten unverrichteter Sache ab-

ziehen (Hieron. chron. 2362. Ruf. Fest. 27). Viel-

leicht wurde die Stadt durch das Heer des C.

entsetzt, da dieser im Sommer zu Edessa, d. h.

auf der grossen Strasse, die nach Nisibis führte,

nachweisbar ist (Athan. apol. c. Ar. 51).

Unterdessen hatte ConBtaus die Wiederein-

50 Setzung der verbannten Geistlichen durchgeführt.

Paulus wurde auf seinen Befehl von zwei Bischöfen

seines Reichsteils feierlich nach Constantinopel

geleitet (Socrat. II 28, 8), wo sein Gegner Ma-
cedonius in der nächsten Folgezeit auf private

Gottesdienste angewiesen war. In Ankyra kam
es bei der Zurückführung des Marcellus und der

Absetzung des Basileios, der in der Zwischenzeit

das Bistum bekleidet hatte, zu wilden Volksanf-

ständen. Ruhiger vollzog sich die Heimkehr des

60 Lucius nach Hadrianopolis und des Asklepas nach

Gaza (Sozom. III 24. Socrat. II 23, 39). Atha-

nasius zögerte am längsten; drei Briefe musste

C. an ihn richten und seine ersten Hofbeamten
veranlassen, dass sie ihn gleichfalls brieflich zur

Rückkehr aufforderten (Athan. apol. c. Ar. 51:

hist. Ar. ad mon. 21—23). Endlich folgte der

Bischof: zunächst besuchte er noch den Constans

auf dessen Einladung in Gallien (Athan. apol. ad
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Const. 4); dünn reiste er nach Rom. um sich von die Offensive überlassen wollte (Iulian. or. 1 23 C).

Iulius zu verabschieden, der ihm ein triumphie- Dann lockten die Perser durch verstellte Flucht

rendes Begleitschreiben an die Gemeinde von Ale- die Römer hinter sich her, um den ernsten Kampf
zandria mitgab (Athan. apol. c. Ar. 51. 52). End- unter den Wällen ihres Lagers aufnehmen zu

lieh traf er mit dem Kaiser in Antiochia zusammen können. Denn hier hatten Bie die Waffengattung,

und empfing von ihm auch mündlich die Zusiche- der sie am meisten vertrauten, die mit Schuppen-

rung künftigen Schutzes (Athan. apol. c. Ar. 54; panzern versehenen Reiter, in Reserve gestellt und

hist. Ar. ad. nton. 22. 44 ; apol. ad Const. 5. Rufin. zugleich vermochten sie das römische Heer von den

hist. eccl. I 19). Mit Briefen des C. ausgerüstet, Höhen und den Wällen aus durch ihre Schützen zu

zog er über Jerusalem, wo eine eben versammelte 10 bedrängen (Liban. or. III 308. 310. 812. Iulian. or.

Synode ihm gleichfalls ein Gratulationsachreiben 1 28 I). Ruf. Fest. 27). DieList gelang. Zwar suchte

an die ägyptische Geistlichkeit mitgab (Athan. C. die Soldaten, als sie an das I-ager gekommen
apol. c. Ar. 54—57; hist. Ar. ad mon. 23—25), waren, vonwciteremKampfezurückzuhalten(Liban.

nach Alexandria, von wo ihm das Volk bis auf or. III 309. Iulian. or. I 24 A. Ruf. Fest. 27.

100 Millien entgegenzog und ihn am 21. October Eutrop. X 10, 1). Aber da sie vom Vormittag

feierlich in die Stadt einführte (Larsow 32. Hist. bis in die sinkende Nacht hinein in glühender

aceph. 2 = Migne G. 26, 1443). Nur eine kleine Hitze gekämpft hatten (Liban. or. III 309. Iulian.

Gruppe von etwa 30 orientalischen Bischöfen blieb or. I 23 B. 24 C), waren sie von Durst gequält

dabei, dass die Rückkehr des Athanasius wider- (Iulian. or. I 24 C. 26 A. Ruf. Fest. 27. Liban.

rechtlich sei. Sic versammelten sich in Antiochia, 20 or. III 309), und die Quellen, mit denen sie ihn

wählten als Nachfolger für den verstorbenen Gre- hätten stillen können, befanden sich innerhalb

gorios dessen Landsmann Georgios zum Bischof des feindlichen Lagers (Liban. or. III 308). Sie

von Alexandria und erliessen ein Rundschreiben, setzten daher gegen den Befehl den Kampf fort,

in dem sie alle Gemeinden der Christenheit aul- besiegten auch die Eisenritter mit Keulenschlägen

forderten, nur mit diesem zu communicieren und und durchbrachen die Pallisaden des Walles. Doch
den Athanasius von ihrer Communion auszu- zerstreuten sie sich jetzt zur Plünderung und zum
schliessen. Einstweilen blieb dies ohne Folgen, Trinken, und so verwandelte sich in den folgenden

sollte aber nach dem Tode des Constans bedeu- Nachtkämpfen der Sieg in eine Niederlage (Liban.

tungsvoll werden (Sozom. IV 8). or. I 592. III 310. 312. Iulian. or. I 24 C). Denn
347. Der Kaiser erscheint am 11. Mai in 30 in der Dunkelheit vermochten sie sich nicht zu-

Hierapolis auf dem Wege nach Mesopotamien (Cod. recht zu finden, und als sie Lichter anzündeten,

Theod. V 4, 1). Dieser Feldzug führte zu einem boten sie dadurch den auf den Hügeln stehenden

Waffenstillstände mit den Persern, den sie aber .Schützen nur ein sicheres Ziel (Ruf. Fest. 27).

schon im folgenden Jahre brachen (Liban. or. UI Gleichwohl wurde der Sohn des Perserkönigs ge-

300. Iulian. or. I 23 C.). Einstweilen benutzten fangen und unter Qualen uingebracht (Liban. or.

sie ihn, um die Nachbarvölker teils mit Gewalt III 812. Iulian. or. I 24 D). Sapor Belbst war

zur Heerfolge zu zwingen, teils sie zum Bündnis schon vor der Erstürmung des Lagers zum Tigris

zu veranlassen oder ihren Beistand zu erkaufen geflohen (Iulian. or. I 23 D. 24 I). Ruf. Fest. 27),

(Liban. III 307). und nach der Schlacht zog sich auch sein Heer

348. In diesem Jahre vollzog sich der bedeu- 40 unverrichteter Sache über die persischen Grenzen

tendste Kampf des ganzen Perserkrieges (Momm- zurück (Libon. or. III 311. 313. Iulian. or. 1 25 B).

sen Chrom min. 1 236. Hieron. chron. 2363. Dieser Zeit scheint auch eine höchst radicale

Liban. or. III 306; die abweichende Zcitbestim- Neuerung im MUnzwesen anzugehören. Constantin

mung bei Iulian. or. I 26 B muss auf Irrtum d. Gr. hatte in seinen letzten Jahren das Weiss-

oder falscher Überlieferung beruhen). Sapor hatte kupfergeld leichter schlagen lassen und dadurch

seine Bundesgenossen versammelt, die Waffen- eine starke Entwertung desselben herbeigeführt,

fähigen seines Volkes fast bis zum Knabenalter Jetzt vermehrten seine Söhne das Gewicht des-

herab ausgehoben und selbst die Weiber zum selben, schufen zwei Nominale, die pecunia maio-

Dienste herangezogen, um das Gepäck des Heeres rino, deren einzelne Stücke ‘/n des silbernen Mi-

zu schleppen (Liban. or. III 307. 811). Der Hoch- 50 liarense gelten sollten, und den kleineren Cen-

somrner war schon eingetreten, als dies ungeheure tenionalis als Halbstück derselben. Zugleich wurde

Heer an den Tigris gelangte (Iulian. or. 1 23 B. das alte Geld für wertlos erklärt und sein Ge-

Liban. or. III 309). Die Grenzwachen der Römer brauch verboten. Die neuen Stücke tragen sämt-

zogen eich auf Befehl des Kaisers zurück und lieh die gleiche Aufschrift; Felieium lemgorum
liessen den Übergang unbehindert (Liban. or. III reparatio, wahrscheinlich um so ein klares Mittel

307. 311), der auf drei Brücken ausgeführt wurde. der Unterscheidung des erlaubten Geldes von dem
Dann drang das Heer kampflos ins Innere von verbotenen zu gewinnen (Secck Ztschr. f. Nu-
Mesopotamien vor und schlug am Fusse eines mismatik XVII 132).

Hügelrflckens, der mit Schützen besetzt wurde, 350. Am 18. Januar bemächtigte sich Magnus
ein festes Pallisadenlager (Liban. or. ni 308. 60 Magnentius in Gallien der Herrschaft (Mommsen
309. 310) bei Hileia oder Ellia in der Nähe der Chron. min. I 237. Iulian. or. I 26 B); schon im
Stadt Singara (Ammian. XVIII 5, 7. Ruf. Fest. Februar hatte er auch Italien gewonnen (Iulian

27). C. rückte mit einem grossen Heere heran, or. I 26 C. Zos. II 43, 1), wie daraus hervorgeht,

doeh waren gerade die besten Kerntruppen nicht dass er am 27. Februar einen neuen Praelecten

dabei (Liban. or. ni 311). Sapor zog ihm bia für Rom ernannte (Mommsen I 69), und bald

etwa 25 km. vom Lager aus entgegen (Liban. darauf schloss sich ihm Africa an (De s sa u 744.

or. III 809). Hier standen die Truppen sieh 747. CIL VIII 10169. Eutrop. X 10. 2), von wo
längere Zeit gegenüber, da jeder Teil dem andern er seine Maeht auch über die Cvrenaica aasdehnte
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(Socrat. II 25, 8; vgl. Äthan, apol. ad Const. 9). Da-

mit er nicht den ganzen Reirhsteil des Constane ge-

winnen und dann mit erdrückender Übermacht
dem C. entgegentreten könne, bewog dessen Schwe-
ster Constantia (Philostorg. III 22 mt Migne G.

65, 509) den greisen Vetranio, der als Magister

peditum das Donauheer befehligte (Vict. Caes.

41, 26), sich am 1. März (Mommsen Chron.

min. I 237) in Mursa (Hieron. chron. 2366. Zosim.
II 43, 1. Vict. epit. 41, 25; in Sirmium nach

Mommsen a. 0. Socrat. II 25, 9) von den Sol-

daten zum Kaiser ausrufen zu lassen (Iulian. or.

I 26 C. Eutrop. X 10, 2. Zonar. XIII 7 p. 15 C.

Johann. Ant. frg. 172 = FUG IV 604), und be-

nachrichtigte ihren Bruder brieflich davon (Johann,

monach. pass. S. Artemii 11 = Mai Spicilegium

Romanum IV 348). Dem Beispiel des Vetranio

folgte bald der Vetter des Kaisers, Flavius Pupilius

Nepotianus (Cohen M£daillcs imperiales VIII* 1),

deram 3. Juni den Purpur nahm und mit einer Schar 2

von Gladiatoren und allerlei Gesindel gegen Rom
zog. Hier besiegte er die bewaffneten Volkshaufen,

die ihm der Praefectus Praetorio des Magnentius,
Aniketos, entgegenwarf, und richtete unter ihnen

ein furchtbares Blutbad an. In die Stadt einge-

drungen, lies» er den Praefecten und zahlreiche

Römer jedes Standes umbringen. Sehr bald nach-

her aber griff ihn der Magister Officiorum des

Tyrannen, Marcellinus, mit einem Heere an, be-

siegte ihn durch den Verrat eines Senators He- 3

rakleidcs (Hieron. chron. 2366), liess ihn schon
am 30. Juni töten und sein Haupt auf einer Stange
durch die Stadt tragen (Zosim. II 43, 2. Johann.
Ant. frg. 174. Vict. Caes. 42, 6; epit. 42, 3. Eutrop.

X 11, 2. Mommsen Chron. min. 1 237. Ammian.
XXVIII 1, 1. Mamert. paneg. in Iulian. XI ]3;

vgl. De R o s s i Rev. arch. VI 375). Es folgten

massenhafte Hinrichtungen in Rom, denen auch
Eutropia, die Mutter des Nepotianus und Tante
des C., zum Opfer fiel (Eutrop. a. O. Athan. apol. 4

ad Const. 6. Johann. Ant. a. 0. Iulian. or. II

58 C. D).

Gegen Ende des Winters erfuhr C. von dem
Tode seines Bruders (Iulian. or. I 26 B), doch
wagte er nicht, dem Usurpator entgegen zu ziehen,

ehe er die Städte des Ostens durch Verprovian-

tierung und Besatzungen dazu ausgerüstet hatte,

einem Angriff der Perser zu widerstehen (Iulian.

or. I26D; vgl. Zonar. XIII 7 p. 15 B). Er eilte

daher nach Mesopotamien und erhielt in Edessa 5
die Nachricht, dass Vetranio in Illyricum sich

bereit mache, dem Magnentius Einhalt zu gebieten,

und seine Unterstützung dafür erbitte (Philostorg.

III 22 = Migne G. 65. 509. Iulian. or. I 26 C.
HOC. 31 A. Zonar, a. 0.). Er übersandte ihm
ein Diadem und erkannte ihn dadurch als Mit-
regenten an (Philostorg. a. 0.); auch schickte er

ihm Geld und wies die Donautruppen an, ihm
Zuzug zu leisten (Iulian. or. I 30 B. C). Nachdem
er so etwas Zeit gewonnen hatte, die Abwehr der 6
Perser vorzubereiten, übergab er dem Lucilianus
das Commando (Zosim. II 45, 2. III 8, 2) und
zog selbst nach Norden dem Usurpator entgegen.

Auch den Persern war die Zerrüttung des
Römerreicheskund geworden, und Sapor hielt daher
die Zeit für geeignet, einen Hauptschlag zu unter-

nehmen. Er brachte hicht nur ein grosses Heer
zusammen, zu den» er bis nach Indien hin seine

Unterthanen aufbot, sondern organisierte eine

Völkerwanderung mit Weibern und Kindern, um
römisches Gebiet mit persischen Colonisten zu

besiedeln (Iulian. or. I 27 A. II 62 C. 67 B. Zonar.

XIII 7 p. 14 C). Nachdem er das östliche Me-
sopotamien verwüstet und mehrere Castelle ge-

nommen hatte, begann er Nisibis zum drittenmale

zu belagern (Zonar, a. 0. Ruf. Fest. 27. Ammian.
XXV 8, 13. 14). Die Stadt wurde durch Luci-

) lianus geschickt verteidigt (Zosim. III 8, 2), und
die Predigten und Weissagungen ihres Bischofs

Jambus, der im Rufe der Heiligkeit stand, hoben
den Mut der Bürger (Philostorg. III 23. Theodor,

hist. eccl. II 30; hi6t. relig. 1,1= Migne G.

82, 1304). Als die üblichen Künste versagten

und auch der Versuch, der Stadt das Wasser ab-

zuschneiden, misslang (Zonar. XIII 7 p. 14 D),

liess Sapor das Bett des Mygdonios, der sie durch-

floss, abdämmen und so um sie her einen künst-
* liehen See erzeugen, auf dem er mit Schiffen die

Belagerungsgeräte an die Mauer brachte, ohne

etwas damit zu erreichen (Iulian. or. I 27 B. 30 A.

II 62 C. 67 B. Liban. or. I 592. Theodor, a. 0.

Themist. or. II 37 A). Ala dann daaWasser durch

einen Dammbruch seinen Abfluss fand (Iulian. or.

II 63 A. 66 D), stürzte ein Teil der Mauer, deren

Luftziegel durch die Feuchtigkeit erweicht waren,

zusammen (Iulian. or. I 28 D. 30 A. II 63 A. 67 B.

Zonar. XIII 7 p. ISA. Theodor, hist. eccl. II

i 30, 5. 6). Darauf erfolgte ein Sturm der Reiterei

und der Elefanten, dem Sapor von einem künst-

lichen Hügel aus zusah (Iulian. or. II 63 B); aber

die Tiere blieben im Schlamm stecken (Iulian.

or. II 64 B ff.), und einige der Elefanten wandten
sich rückwärts und brachten die Reihen der Perser

selbst in Verwirrung (Ammian. XXV 1, 15). Als

dann die Einwohner hinter der Bresche in kür-

zester Zeit eine neue Mauer aufführten (Iulian.

or. II 66 B. Zonar. XIII 7 p. ISA. Theodor,

hist. eccl. II 30, 7), verlor er den Mut. Zwar
setzte er noch kurze Zeit die Belagerung fort;

doch kam bald die Nachricht, die Massageten
seien in sein Reich eingebrochen, und zwang ihn

zum Abzüge (Zonar. XIII 7 p. 15 B), nachdem
er vier Monate vor der Stadt gelegen hatte (Iulian.

or. I 28 I). II 62 D). Durch Kämpfe gegen Grenz-

völker beschäftigt (Ammian. XIV 3. 1. XVI 9,

3), hielten die Perser in der nächsten Zeit Ruhe,
so dass C. in der Bekämpfung des Usurpators

ungestört blieb (Iulian. or.I 28 D. II 66 D. Themist.

or. II 39 A).

Unterdessen zog C. über Ankyra, wo ihn der

junge Themistius mit seiner Erstlingsrede be-

grüsste (Themist. or. I Überschrift; Anspielung

auf die Hoffnungen des Kaisers p. 9 C), langsam

gegen den Bosporus heran. Wahrscheinlich wollte

er abwarten, bis die beiden Usurpatoren sich in

gegenseitigen Kämpfen aufgerieben hätten und er

dann mit seinem frischen Heere die Entscheidung
bringen könnte. Ihm selbst versagte einstweilen

noch keiner von ihnen die Anerkennung, wie dar-

aus hervorgeht, dass sie in den ihnen unter-

gegebenen Prägstätten beide Münzen mit dem
Bilde des C. schlagen liessen (Schiller Gesch.

d. röm. Kaiserzeit II 252. 254). Doch hielt es

Vetranio bald für das Zweckmassigste, mit Ma-
gnentius seinen Frieden zu machen (Iulian. or.

I 26 D. 30 C. 31 A. II 76 C). Eine Gesandt-
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Schaft, die dieser vorher an C. nach Syrien ge- Um dieselbe Zeit erhob Magnentius, der sich

schickt hatte, war über Africa und Ägypten ge- damals in Mailand aufhielt, seinen Vetter Magnus
reist, um dem Vetranio nicht in die Hände zu Deeentius sum Caesar, um ihn in Gallien als

fallen (Athan. apol. ad Const. 9 = Migne G. 25, Feldherrn gegen die Germanen zu gebrauchen (s.

605). Jetzt kam von beiden eine gemeinsame Deeentius). Denn diese hatte C. zu einem Ein-

Gesandtschaft. bestehend aus den I’raefecten Ru- fall (Iber den Rhein veranlasst, indem er sie durch
finus und Nunechios, dem Magister Militum Mar- Briefe von ihrem früheren Vertrage entband und
eellinus und einem Maximus, die den Kaiser in ihnen den Besitz des Landes zusicherte, das sic

dem thracischen Herakleia antraf. Die Vorschläge, dem Usurpator abnehmen würden. Auch durch
welche sie brachte, waren folgende: C. sollte den 10 Geldmittel soll er sie unterstützt haben. Die
ersten Platz im Herrschereollegium behalten, aber Folge war, dass der grösste Teil Galliens von

dafür die beiden Usurpatoren als Mitregenten an- ihnen überschwemmt wurde und es später dem
erkennen. Magnentius bot ihm seine Tochter zur Heldenmute des Iulianus nur unter grossen Schwie-

Ehe an und warb dafür um seine älteste Schwester rigkeiten gelang, das Land wieder von ihnen zu

Constantia. Der Kaiser schwankte anfangs in reinigen (Liban. or. I 533. 540. Zosim. II 53, 3.

seinem Entschlüsse, wurde aber durch einen Traum Iulian. epist. ad Athen. 278 D. Sozom. V 1. Ara-

zum Widerstande ermutigt. Er liess die Ge- mian. XVI 12, 5).

sandten mit Ansnahme des Rufinus als Mitschul- 351. Diesem Jahre sollten nach der Regel,

dige der Usurpatoren gefangen setzen und rückte dass Kaiser am 1. Januar, der ihrer Thronbestei-

schnell auf Serdica vor (Zonar. XIII 7 p. 15 C. 20gung zunächst folgte, das Consulat bekleideten,

Petr. Patr. frg. 16 = FHG IV 190). Vetranio walirscheinlichMagnentiusund VetraniodenNamen
wollte anfangs seinen Vormarsch aufhalten, indem geben. C. wird dem nicht widersprochen haben,

er den Pass Succi, der die beiden Reichsteile solange er den einen noch als Mitregenten aner-

trennte, mit seinen Truppen besetzt hielt (Philo- kannte; da aber am Schlüsse des Vorjahres auch

storg. III 24 = Migne G. 65, 512. Iulian, or. I dieser wegficl, blieb das Jahr im Orient ohne

31 A. II 76 C). Doch als bei ihm zugleich Gc- Consuln, und man datierte post ammlalum Sergii

sandte des Magnentius und des C.eintrafen, konnte et Nigriniani. Im Occident ernannte Magnentius,

der alte Soldat es doch nicht übers Herz bringen, als Vetranio von ihm abgefallen war, Gaiso, den
seinemfrüherenKriegshermabzusagen. undmachte Mörder des Constans, mit sich gemeinsam zum
ihm den Durchzug frei (Zosim. II 44. 2). In 30 Consuln (Mommsen Chron. min. III 522). Wenn
Serdica begrüsste er ihn persönlich in aller Unter- man in Rom am Anfang des Jahres Magnentio

thänigkeit (Zonar. XIII 7 p. 15 D), und beide et Decentio cot», datierte (De Rossi Inscript,

zogen gemeinsam nach dem nahen Naissus (Hieran. Christ, urb. Rom. I 111), so beruhte dies wohl

chron. 2367; anders Socrat. II 28, 17. Sozom. nur auf der falschen, aber naheliegenden Annahme,
IV 4). Während dessen liess C., wie es scheint, dass der Usurpator sich und seinem Nächstvcr-

durch den Tribunus Scutariorum Gumoarius die wandten das Consulat erteilt habe. Es beweist

Truppen de* Vetranio heimlich bearbeiten und aber, dass die Verkündigung der Consuln sehr

Geld unter sie verteilen (Ammian. XXI 8, 1. Zosim. spät erfolgt war.

II 44, 4). In einer Versammlung beider Heere Der rauhe Winter hinderte C., sogleich die

sollten sie durch Reden der Kaiser auf den Krieg 40 Alpen zu überschreiten und den Kampf gegen

gegen Magnentius vorbereitet werden. Die Herr- Magnentius aufzunehmen (Viet. Caes. 42, 5). Wäh-
scher standen zusammen auf dem Suggestus, und rend er in Sirmium verweilte (Johann, monach.

C. nahm als der Vornehmere zuerst das Wort. pass. S. Artemii 12 = Mai Spicilegium Romanum
Er machte mit demjenigen, was er sagte, solchen IV 349. Socrat. II 28, 23), bekam er die Naeh-

Eindruck, dass die Soldaten in den Zurufen, mit rieht von neuen Bewegungen der Perser (Philostorg.

denen sie die Rede beantworteten, ihn allein als III 25. Zonar. Xin 8 p. 16 B. Mommsen I

Imperator begrüssten. ohne des Vetranio Erwäh- 238. Liban. or. I 527) und hielt daher einen kai-

nung zu thun. Daraufhin warf dieser sich dem serlichen Feldherm im Orient für unentbehrlich.

C. zu Füssen und flehte um Verzeihung. Der So liess er denn nach dem Beispiel des Magnen-

Kaiser nahm ihm Diadem und Purpur ab, nm- 50 tius seinen fünfundzwanzigjährigen Vetter Gallas

armte ihn aber dann, redete: ihn ,Vater
1

an und der bis dahin auf einer cappadocischen Domäne
führte den Greis achtungsvoll die Stufen herab in ehrenvoller Gefangenschaft gelebt hatte (Iulian.

(Zosim. II 44, 2—45, 2. Socrat. II 28, 17. Iulian. epist. ad Athen. 272 A. Ammian. XV 2, 7. Sozom.

or. II 76 D. 131 B. Athan. hist. Ar. ad mon. 49. 74. V 2), an seinen Hof kommen und ernannte ihn

Liban. or. I 58. Themist. or. II 34 B. 87 A. III am 15. März 351 zum Caesar (Mommsen 1 238.

45 B. IV56B. Eutrop. X 11, 1. Viel. Caes. 42, 3. Eutrop. X 12, 2. Themist. or. II 40 A). Doch da

Ammian. XV 1, 2). Dies geschah am 25. December der Altersunterschied zwischen ihnen zugeringwar.

850 (Mommsen Chron. min. 1 238). im zehnten adoptierte er ihn nicht (CIL XII 5560), sondern

Monate nach der Erhebung des Vetranio (Momm- machte ihn zum trater Augusti, wie später den

aen I 287. Viet. Caes. 42, 1). C. zog den Greis 60 Iulian; zugleich veranlasste er ihn. den Namen
an seine Tafel (Zonar. XIII 7 p. 16 A. Philostorg. Gallus ahzulegen und sich statt dessen Flarim

III 22. Mommsen a. O.) und sandte ihn über Claudius Conttanliut zu nennen (Cohen Mödailles

Constantinopel (Themist. or. IV 56 B) nach Prusa impöriales VIII5 32. Dessau 737. CIL V 8073.

in Bithynien, wo er, mit einem kaiserlichen Jahr- V'III 8475. XII 5560. Ephem. epigr. V 1112. Viet.

gelde ausgestattet, noch sechs Jahre lebte (Zonar. Caes. 42, 9. Socrat. II 28, 21. Mommsen I 238.

a. O. Mommsen a. O. Philostorg. a. 0. Socrat. II L a r s o w 34), und vermählte ihn mit seiner älte-

28,18. Zosim. II 44, 4. Themist. or. 1138 A. VI80C. sten Schwester Constantia (Johann, monach. 12.

Viet. Caes. 42,1; epit. 41,25. Iulian. or. II 77 C). Zosim. II 45, 1. Zonar. XIII 8 p. 16 B. Iulian.
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epist. ad Athen. 272 D. Vict. epit. 42, 1). Um sich verraten und die ganze Schar durch die Tribunen
vor der Rache des Jünglinge zu schützen, dem er Scodilo und Manados niedergemacht (Zosim. II

Vater und Bruder hatte ermorden lassen, leistete 50). Die Hauptschlacht soll C. mit 80000 Mann,
und empfing C. unter Assistenz des Bischofs Theo- Magnentius nur mit86000 geliefert haben (Zonar,

philos heilige Eide, dass keiner der beiden Mit- XIII 8 p. 17 B), vermutlich weil ein grosser Teil

regenten dem andern Böses sinnen wolle (Philo- seines Heeres durch die Umschliessung von Mnrsa,
storg. IV 1). Der neue Caesar musste sogleich vielleicht auch von Sirmium, in Anspruch ge-

nach Antiocheia aufbrechen (Zonar. XIII 8 p. 16 C. nommen wurde. Er lehnte seinen linken Flügel

Socrat. II 28, 21. Mommsen I 238), von wo an die Drau, C. den rechten (Inlian. or. I 36 A.

aus er den Perserkrieg mit Erfolg geleitet haben 10 60 B. 97 C). Dieser hatte seine treffliche Reiterei,

soll (Philostorg. III 28). deren Überlegenheit auf dem ebenen Gelände vor-

Magnentius hatte die Vorbereitungen zum trefflich zur Geltung kam, auf die Flügel gestellt

Kriege mit rücksichtsloser Härte getroffen. Um (Iulian. or. I 36 A. 57 B; vgl. Zosim. II 45, 4),

sich Geld zu verschaffen, hatte er eine Steuer die Schützen, unter denen sich namentlich die

von der Hälfte des Einkommens aufgelegt nnd Armenier auszeichneten (Zosim. II 51, 4. 52), in

die Wohlhabenden gezwungen, das ihm unnötig das Hintertreffen (Iulian. or. II 57 D). Beide
Scheinende vom Besitze des Constang zu kaufen. Heere standen sich lange zaudernd gegenüber.
Er hatte die Grenzen Galliens von ihren Ver- Magnentius wahrscheinlich wegen seiner geringen
teidigern entblösst und grosse Werbungen unter Streitmacht, C„ weil er die Donau im Rücken
den Germanen angestellt. So war es ihm gelungen, 20 hatte und im Fall einer Niederlage die Verfolgung,

eine Heeresmacht zu vereinigen, deren Sieg kaum wenn sie lange fortgesetzt werden konnte, sein

zweifelhaft schien (Iulian. or. I 34 B—35 C. II ganzes Heer vernichten musste. Nachdem Mag-
56 C. 57 A). Trotzdem begann C. im Frühling nentius, wie später seine Feinde behaupteten, noch
die Offensive und rückte gegen die Alpenpässe durch böse Zauberkünste den Mut seiner Krieger
vor. Doch fiel er schon bei Atrans in einen Hinter- gesteigert hatte, begann die Schlacht am späten

halt, den Magnentius ihm gelegt hatte, und musste Nachmittag (Zonar. Xni 8 p. 16 D: vgl. Athan.

sich nach schweren Verlusten zurttckziehen (Zosim. apol. ad Const. 7= Migne G. 25, 604) und dauerte

II 45, 3. 4. Iulian. or. I 35 C. II 57 B. 97 C). bis tief in die Nacht hinein (Zosim. II 51. 2. 3.

Dieser verfolgte ihn nach Pannonien hinein (Iulian. Zonar, p. 17 A. Iulian. or. I 37 A. II 60 B). C.

I 35 D. II 57 B), verlor aber die Fühlung mit 30 umfasste mit seiner Reiterei den rechten Flügel

dem Feinde und zog daher nach Poetovio, wäh- des Feindes und brachte, indem er ihn auf das
rend C. südlich nach Siscia ausgewichen war. Von Centrum zudrängte, die ganze Schlachtordnung
hier aus schickte er den Gardepraefecten Philippos in Verwirrung (Iulian. or. I 36 A. II 57 D).

an Magnentius, um einen ehrenvollen Frieden zu Magnentius, der an dieser Stelle den Oberbefehl

verhandeln. Er erklärte sich bereit, anf den galli- führte, wurde beinahe gefangen (Eutrop. X 12,

sehen Reichsteil zu verzichten (Zonar. XHI 8 I. Johann. Ant. frg. 174 = FHG IV 604) und
p. 16 C) und den Usurpator als Mitregenten an- vermochte sich nur zu retten, indem er verkleidet

zuerkennen, wenn ihm dafür Italien und Africa floh (Zonar. XIII 8 p. 17 A). Doch setzte auch
abgetreten würden. Doch hielt Magnentius den später sein Magister Equitum. der Romulus hiess

Gesandten fest und führte sein Heer gegen Siscia. 40 und endlich im Kampfe fiel (Zosim. II 52, 2), die

Hier kam es um den Übergang über die Save zu Schlacht noch lange fort (Iulian. or. n 52 D. I

einem Gefecht, in dem C. sich den Sieg zuBchrieb. 36 B). Der Zusammenhang des gallischen Heeres
Gleichwohl hielt er es für angemessen, noch weiter war zerrissen, aber jede einzelne Truppe kämpfte
zurückzugehen und in der starken Stellung von gesondert weiter (Iulian. or. I 36 D. II 59 C);

Cibalae, wo einst Lieiniua den Angriff seines erst ein neuer Angriff der Kataphrakten und der

Vaters erwartet hatte (Seeck Geschichte des reitenden Bogenschützen brachte die Entscheidung
Untergangs der antiken Welt I* 158), nachdem (Iulian. or. I 36 D. II 60 A. Zosim. II 52, 1)'.

er sie noch weiter befestigt hatte, den Kampf Das Lager der Feinde wurde genommen und ein

wieder aufzunehmen (Zosim. II 46ff.). Magnentius grosser Teil in den Fluss getrieben (Iulian. or.

nahm unterdessen Siscia im Sturm und verwüstete 50 II 60 B. 59 A. I 37 A. Zonar. XIII 8 p. 17 B).

die Stadt; dann versuchte er einen Handstreich Der Rest ergab sich und erhielt von C. Verzeihung
auf Sirmium, der abgeschlagen wurde, und zog zugesichert (Iulian. or. II 58 B). Trotzdem war
endlich gegen Mursa, die Stellung des C. im das Gemetzel ein so furchtbares, dass dieWehrkraft
Rücken umgehend. Dadurch war dieser gezwungen, des Reiches dauernd durch die Verluste geschädigt

sie aufzugeben und mit seinem Heere die bc- wurde (Eutrop. X 12, 1. Vict. epit. 42, 4. Zosim.

lagerte Stadt zu entsetzen (Zosim. II 49). So 1151,1. Johann Ant. frg. 174). Auf seiten des Ma-
kam es am 28. September 351 bei Mursa zur Ent- gnentius sollen 24 000, auf seiten des C. gar 30000
scheidungsschlacht (Mommsen I 237. Iulian. or. gefallen sein (Zonar. XIII 8 p. 17 B). Der Kaiser

I 38 B), nachdem knrz vorher der Tribunus Ar- wohnte der Schlacht nicht persönlich bei, sondern

maturarum Silvanus mit seiner Reiterschar von 60 betete unterdessen in einer Märtyrerkirche, die

Magnentius abgefallen und zu C. übergegangen vor den Thoren Mursas lag. Hier verkündigte
war (Ammian. XV 5, 33. Zonar. XIII 8 p. 16 D. ihm Valens, der Bischof der Stadt, den Sieg als

Vict. Caes. 42. 15. Iulian. or. I 48 B. II 97 C). Eingebung eines Engels und erlangte dadurch
Schon bei seinem Heranrflcken erlangte C. einen grossen Einfluss bei ihm (Sulp. Sever. ehron. II

erheblichen Vorteil; denn Magnentius hatte vier 38, 5). Am anderen Morgen überblickte er von
Auzilia in einem Amphitheater ausserhalb der einem Hügel aus mit Thränen das leichenbedeckte

Stadt verborgen, um dem Feinde während der Schlachtfeld und gab Befehl, für Bestattung der
Schlacht in den Rücken zu fallen; dies aber wurde Toten beider Parteien und Pflege der Verwundeten

VjC
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zu sorgen (Zonar. XIII 8 p. 17 B). Später wurde
für die Anhänger des Magnentius mit Ausnahme
derjenigen, die an der Ermordung des Constans
mitschuldig waren, volle Amnestie verkündigt

(Iulian. or. I 38 B. II 58 B). Der Winter hin-

derte C., den Krieg fortzusetzen (Iulian. nr. I

38 B); doch brachte während desselben die Flotte

zahlreiche Flüchtlinge aus Italien an seinen Hof,

die sich denjenigen, welche schon vor der Schlacht

bei Mursa nach Pannonien gekommen waren, an-

schlossen (Iulian. or. I 38 C. 48 B. II 87 B. C).

Gesandtschaften des Magnentius wurden zurück-
pewiesen (Zonar. XIII 8 p. 17 C).

Kaum war der Krieg zu einer vorläufigen Ent-
scheidunggelangt, so begannen die Ketzergerichte
von neuem. In Sirmium, wo der Kaiser den
Winter zubrachte, versammelte sich eine Synode
und verurteilte die Lehren des dortigen Bischols

Photeinos, die schon unter Constans mehrere Sy-

noden in Thätigkeit gesetzt hatten, aber ohne dass 20

man zur Absetzung des Haeretikers geschritten
wäre (He feie Conciliengeschichtc I 3 034). Zu-
gleich kündigte sich schon das Vorgehen des C.

gegen Athanasius und Marcellus, deren Wieder-
einsetzung Constans erzwungen hatte, dadurch
an, dass ihre Gegenbischöfe Georgios und Basi-

leios zur Synode als gleichberechtigte Mitglieder

zugelassen wurden (Socrat. II 29. Sozom. IV 6.

Epiphan. haer. 73, 2. Athan. de synod. 27. Hilar.

de svnod. 37. 38). PhoteinoswurdezurUnterachrift 30
aufgefordert, erlangte aber eine neue Disputation
über seine Lehre, die ihm der Kaiser später unter

Assistenz einiger seiner vornehmsten Hofbeamten
gewährte und die mit seiner Absetzung endete

(Socrat. II 30. Sozom. IV 6. Epiphan. haer. 71, 1).

352. Magnentius hatte in Aquileia seine Re-

sidenz aufgeschlagen, wo er in aller Pracht Hof
hielt (Iulian. or. I 38 D. 39 C. II 71 D). Er
glaubte sich genügend geschützt zu haben, indem
er eine alte Burg, welche den Pass der julischen

Alpen versperrte, neu liefestigte und eine starke

Besatzung hineinlegte (Iulian. or. II 71 C. I 38C).
Aber durch eine Kriegslist des Comes Actus ge-

wann C. die Burg fast ohne Verlust (Ammian.
XXXI 11, 3. Iulian. or. II 72 D. Ein anderes

Heer, das sich ihm in den Pässen entgegenstellte,

zwang er dadurch zur Übergabe, dass er ihm
einen Teil seiner Truppen auf schwer gangbaren
Bergpfaden bei Nacht in den Rücken führte (Iulian.

or. I 39 B). Die Nachricht erhielt Magnentius,
als er eben in Arpiilcia den Circusspielen präsi-

dierte, verliess sogleich die Stadt und Hob nach
Westen (Iulian. or. I 39 C). Bei Ticinum brachte

er noch der Vorhut des C„ die ihn unvorsichtig

verfolgte, eine Niederlage bei (Vict. epit. 42, 5).

doch unterdessen fuhr ein Teil der äussersl zahl-

reichen Flotte, die C. sich vorher erbaut hatte

(Iulian. or. 1 42 D), in die Mündungen des Po
ein und schnitt damit alle südlich stehenden

Truppen von der Verbindung mit Magnentius
ab. Ein anderer Teil besetzte Sidlien und
Africa (Iulian. or. II 74 C), wohin schon von
Ägypten aus Boten vorausgeschickt waren (Iulian.

or. I 40 C). Die Besatzungen mehrerer Städte
von Oberitalien ergaben sich freiwillig (Zonar.

XIII 8 p. 17 C. Iulian. or. I 48 C), und der

Usurpator musste über die Alpen fliehen (Zosim.

11 53, 2. Iulian. or. I 39 D), während C. mit der

Flotte ein Heer nach den Pyrenäen schickte, um
jenem so die VerbindungmitSpamenabzuschneiden
(Iulian. or. I 40 C. Zosim. II 53. 3). Am 3. No-
vember war der Kaiser schon in Mailand und er-

liess von hier aus ein Edict, durch welches die

Verfügungen deaMagnentius aufgehoben und seine

Contiscationen für ungültig erklärt wurden (Cod.

Theod. XV 14, 5). Dieser versuchte, um den C.

durch neue Schwierigkeiten im Orient einem Frie-

densschlüsse geneigt zu machen, dan Caesar Gal-

lus in Antiochia ermorden zu lassen; doch wurde
das Complott entdeckt und vereitelt (Zonar. XIII

8 p. 17 D. Ammian. XIV 7, 4).

Hatte C. früher in dem unglücklichen Ver-

laufe des Perserkrieges eine Strafe Gottes gesehen

(Iulian. epist. ad Athen. 271 A), so erblickte er

jetzt in seinen glänzenden Erfolgen ein Zeichen

dafür, dass er der besondere Liebling des Höch-
sten sei. Bald darauf begann er in officiellen

Schriftstücken sich selbst den Titel aeterniht

men beizulegen (Ammian. XV 1, 3), und auch für

seinevermittelnde Kirchenpolitik und seinen Kampf
gegen die starre Orthodoxie meinte er in seinem

unerwarteten Glück eine Sanction Gottes erkennen

zu dürfen, Anschauungen, gegen welche die Schrift

des Lucifer von Caralis de regibut apoetatis ge-

richtet ist (vgl. Athan. hist. Ar. ad mon. 74).

Er hielt sich jetzt für den berufensten Richter

in Glaubenssachen und liess sich in diesem Sinne

von den ihm ergebenen Bischöfen gern epiteoput

epiecopurum nennen (Lucif. Moriend. esse pro dei

filio 13). Noch unmittelbar nach dem Tode des

Constans hatte er an Athanasius einen Brief ge-

schrieben, in dem er ihn seiner unveränderten

Huld versicherte (Athan. apol. ad Const. 10. 22.

23; hist. Ar. ad mon. 24. 30. Larsow 33).

Aber während der Schlacht bei Mursa hatte

der dortige Bischof Valens, der alte Gegner
des Athanasius, beim Kaiser grosses Ansehen
erlangt (Sulp. Sev. chron. II 38, 7). Er und
sein Genosse Ursacius von Singidunum erklärten

jetzt nur aus Furcht vor Constans der Ent-

scheidung von Scrdica zugestimmt zu haben, und
drangen auf eine neue Untersuchung (Athan. hist.

Ar. ad mon. 29. 44), die jetzt noch durch eine

Anklage auf Zauberei verschärft wurde (Ammian.
XV 7, 8; vgl. Sozom. IV 10). Auch die orien-

talischen Bischöfe traten zusammen und schickten

zu dem gleichen Zwecke eine Gesandtschaft an

den Kaiser und einen Brief an den Bischof Iulius

vun Rom (Athan. hist. Ar. ad mon. 28. 30. Hilar.

frg. 4, 1 = Migne L. 10, 679). Aber dieser starb

am 12. April 352, und am 22. Mai wurde Liberins

an seiner Stelle geweiht (Mommsen Chron. min.

I 76), der zunächst nur danach strebte, den Frieden

mit der orientalischen Kirche und ihrem sieg-

reichen Kaiser wiederhenustellen. Er schickte

daher drei römische Presbyter nach Alexandria

und liess durch sie Athanasius vor seinen Richter-

60 stuhl laden. Da dieser es ablehnte, sich wegen

einer Sache, die schon durch das Concil von Ser-

dica endgültig entschieden sei, noch einmal zu

verantworten, schloss ihn Liberins von seiner Com-
munion aus und zeigte dies den orientalischen

Bischöfen durch ein Rundschreiben an (Hilar.

frg. 4, 1. 6, 8).

Während der Kampf im Westen alle Kräfte

des Reiches in Anspruch nahm, ermordeten die

10

40

50
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Juden in Diocaesarea bei Nacht die Besatzung

und riefen Patrieius zu ihrem Könige aus. Doch
schlugen die Truppen deB Gallus den Aufstand
nieder, verbrannten ausser Dioeaesarea noch Ti-

berias, Diospolis und mehrere kleine Orte und
richteten ein grosses Blutbad an (Hieron. chron.

2368. Vict. Caes. 42, ll.Socrat. II $8. Sozom.
IV 7. Theophan. chron. 5848. August serm. 5.

5= Migne L. 88. 57).

358. Während der Winterquartiere in Mai-

land (Lsriot 84) scheint C. seine Hochzeit mit
Eusebia gefeiert zu haben (Iulian. or. III 109 A.

110 D), die er zu diesem Zwecke mit grossem
Pomp gemeinsam mit ihrer Mutter, die Witwe
war, aus Macedonien an den Hof geleiten liess

(Iulian. or. III UOD). Sie stammte aus Thes-

salonike (luliau. or. III 107 D; vgl. 110B). war
Schwester dea Flavius Eusebius und des Flavius

Hypatius. die im Jahr 859 Consuln wurden (Am-
mian. XXI 6, 4. XXIX 2, 9; vgl. M o m m e n

Chron. min. III 522), und Tochter eines Mannes,

der als Homo novus (Iulian. or. III 108 C) das

Consnlat bekleidet hatte (Iulian. or. III 107 D.

109 A), wahrscheinlich des Flavius Eusebius, Ma-
gister equitum et peditum und Consul im J. 347
(Cod. Theod. XI 1, 1. CIL X 477). Sie zeich-

nete sich durch Schönheit aus und gewann bald

grossen Einfluss auf ihren Gatten (Vict. epit.

42, 20. Ammian. XVIII 3, 2. XXI 6. 4).

Im Sommer drang C. in Gallien ein, wobei

er sich den Durchweg durch die cottischen Alpen
(Iulian. or. II 74 C) in der Schlacht bei Mona
Seleuci (La-Batie Mnnt-Salfon) erkämpfen musste
(Mommsen I 238. Socrat. II 32, 6. Sozom. IV
7. Zonar. XIII 9 p. 18A. Iulian. or. I 40 B. CIL
XII p. 184). Magnentius, der noch unmittelbar

vorher mit ausgesuchter Grausamkeit gegen alle

gewütet hatte, die seiner Herrschaft in Gallien

gefährlich schienen (Iulian. or. I 39 D), floh nach

dieser neuen Niederlage nach Lyon. Hier fassten

dis Soldaten, die ihm noch geblieben waren, den

Entschluss, ihn an C. auszuliefern und sich so

Verzeihung zu erkaufen, und versicherten sich

seiner Person, indem sie einen Palast unter dem
Schein einer Ehrenwache umstellten (Zonar. XIII

9 p. 18 B). Da tötete er seine Mutter und die

übrigen Verwandten und Freunde, die sich in

seiner Umgebung befanden, und endlich sich selbst

(Socrat, II 82, 7. Sozom. IV 7. Zonar, a. O.

Philostorg. III 26 = Migne G. 65, 518. Vict.

epit. 42, 6: Caes. 42, 9. Eutrop. X 12, 2. Zo-

sim. II 58, 8. Johann. Ant. frg. 174. Iulian. or.

I 40 B. II 74 C). Dies geschah am 10. oder

11. August 358 (Mommsrn Chron. min. I 238).

Sein Caesar Decentius, der ihm zu Hülfe heran-

zog, erfuhr es unterwegs in Sens und erhängte

sich am 18. August (Mommsen a. O. Zonar. XIII

9 p. 18 C. Zosim. II 54. 2. Eutrop. X 12, 2.

Vict. epit. 42, 8: Caes. 42, 9. Johann. Ant. frg. 174.

Socrat. II 32, 9. Sozom. IV 7). Das Haupt des

Magnentius wurde in den Provinzen umherge-
sehickt, um alle Hoffnungen seiner Anhänger zu

vernichten (Ammian. XXII 14, 4).

Am 6. September war C. in Lyon und ver-

kündigte hier eine Amnestie für alle Anhänger
des Besiegten mit Ausnahme derjenigen, die sich

gemeiner Verbrechen schuldig gemacht hatten

(Cod. Theod. IX 38, 2). Auch scheint Desiderius,

der Bruder des Magnentius, der von den Wun-
den, die dieser ihm beigebracht hatte, genas, am
Leben geblieben zu sein (Zonar. XIII 9 p. 18 C).

und der Consutar Fahius Titianus, der sich als

Gesandter des Usurpator» höchst anmassend gegen
C. benommen hatte (Zosim. II 49), blieb unbe-

straft (Iulian. or. II 96 A. Themist. or. VI 80 C).

Doch in den meisten Fällen machte das Miss-

trauen des Kaisers die Amnestie illusorisch und
veranlasste eine lange Reihe von Hochverrats-

processen, in denen namentlich der Notar Paulus

als Angeber und grausamer Untersuchungsrichter

eine traurige Berühmtheit erlangte (Ammian. XTV
5. Liban. ur. I 429. Zosim. II 55, 1). So kam
es. dass viele von den Soldaten des Magnentius

nicht dem C. beizutreten wagten, sondern sich

als Räuber in Gallien umhertrieben, bis endlich

Iulian die Amnestie verwirklichte und sie wieder

in das Heer aufnahm (Liban. or. I 557).

C. brachte den Winter in Arelate zu und leierte

dort von a. d. VI id. Oet. bis a. d. VI id. A'or.,

an welchem Tage er 324 zum Caesar ernannt war.

das Fest seiner Tricennalien (Ammian. XIV 5, 1),

das man gleich den entsprechenden Festen der

Ilecennaiien und Virennalien Uber einen ganzen

Monat auszudehnen pflegte (Seeck Ztsehr. Ifir

N'umism. XII 128). Diese Feier wurde durch eine

Versammlung von Bischöfen verherrlicht, bei der

auch die Sache des Athanasius von neuem zur

Verhandlung kam (Athan. hist. Ar. ad mon. 31.

Hilar. ad Constant. I 8; frg. 1. 6. 5. 2 = Migne
L. 10, 562. 631. 683. Sulpic. Sever. chron. II 39, 2).

Als diesem seine Ezcommunication durch Li-

berins bekannt geworden war, hatte er eine Sy-

node von 80 ägyptischen Bischöfen zusammen
berufen, durch die seine Unschuld beglaubigen

lassen und ihr Urteil nach Rom gesandt. Der
Papst, der bei seiner früheren Entscheidung nur
von dem Wunsche geleitet worden war. seine

Einigkeit mit der orientalischen Kirche wieder-

herzustellen, wurde jetzt stutzig, da eine noch

grössere Zahl von Bischöfen für Athanasius ein-

getreten war, als ihn vorher angeklagt hatten.

Er suspendierte daher seine frühere Sentenz,

machte von dem Schreiben der Ägypter den ita-

lischen Bischöfen Mitteilung und übersandte später

durch Vineentius von Capua eine Abschrift des-

selben auch nach Arelate (Hilar. frg. 5, 2). Auch
Athanasius hatte, um seine Sache bei dem Kaiser

zu führen und ihm das Urteil der Synode zu

überbringen, schon am 19. Mai fünf ägyptische

Bischöfe und drei alexandrinische Presbyter nach

Mailand geschickt. Aber als ihr Schilf erst kürz-

lich den Hafen von Alexandria verlaasen hatte,

langte am 23. Mai vom Hoflager der Palatinus

Montanus an (L a r s o w 34. Sozom. IV 9), den

Athanasius selbst zum Kaiser zu entbieten. Der

Befehl stützte sich auf einen Brief, durch den

der Bischof um eine Audienz gebeten haben sollte.

Dieser abei behauptete, niemals einen solchen

Brief geschrieben zu haben, und verweigerte unter

dem Vorwände, dass nur eine Fälschung seiner

Gegner die Vorladung veranlasst habe, den Ge-

horsam (Athan. apol. ad Const. 19—21). Durch

Aufstände des alexandrinischen Pöbels geschreckt,

wagte Montanus nicht, den Athanasius zur Ab-

reise zu zwingen. Aber auch die ägyptische Ge-

sandtschaft scheute sich, vor den Kaiser zu treten.
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und kehrte unverrichteter Sache wieder heim
(Larsow 34).

In dem Rundschreiben der 80 Bischöfe war
ohne Zweifel dasselbe betont, was Athanasius in

allen seinen Verteidigungsschriften bis zum Über-

druss zu wiederholen pflegt, dass nämlich die An-
klagen gegen ihn keinen andern Grund hätten,

als den versteckten Wunsch seiner Gegner, den
Arianismus wieder zu Ehren zu bringen. Dies

scheint auf Liberius besonderen Eindruck gemacht
zu haben. Er versammelte um sich eine Anzahl

italischer Bischöfe, und diese beschlossen eine

Petition an den Kaiser, er möge in Aquileia ein

Concil zusammentreten lassen, um in derGlaubens-

frage Sicherheit zu schaffen. Vincentius von Ca-

pua, der schon als Presbyter dem nicaenischen

Concil beigewohnt hatte und daher besonders ver-

traucnswert schien (Mansi Conciliorum collectio

II 692), und Marcellus, ein anderer campanischer

Bischof, wurden zur Vertretung dieser Bitte nach

Arelatc geschickt (Hilar. frg. 6, 3; vgl. 5, 1. 5.

6). Dort aber wurden sie veranlasst, eich an der

Versammlung zu beteiligen, die sich zu den Tri-

cennalien des C. eingefunden hatte und auch über

Athanasius urteilen sollte. Sie forderten, die

Richter sollten sich vorher dadurch legitimieren,

dass sie die Lehren des Arius ausdrücklich ver-

dammten. Doch auf Betreiben des Valens wurde
die Frage des Glaubensbekenntnisses ganz von der

Tagesordnung abgesetzt und nur über die Schuld

des Athanasius verhandelt (Sulp. Sev. chron. II

39, 2. 3. Hilar. frg. 5, 5). Dieser wurde natür-

lich verurteilt, und auch Vincentius und Marcel-

lus Hessen sich bereit finden, die Entscheidung

der Synode mit zu unterzeichnen (Hilar. frg. 6, 3;

vgl. Mansi Concil. coli. III 204. Athan. apol. ad

Const. 27). Nur Paulinus von Trier widersetzte

sich und wurde dafür nach Phrygieu verbannt

(Hilar. ad. Constant. I 8; contra Cnnstant. 2. II;

frg. 1, 6. Sulp. Sev. chron. II 39, 3. Athan. apol.

de fuga 4; hist. Ar. ad mon. 76). C. erliess ein

Edict, das alle Bischöfe, die das Urteil gegen
Athanasius nicht Unterzeichneten, mit Verbannung
bedrohte (Sulp. Sev. chron. II 39, 1, Hilar. contra

Const, 11. Lucif. Cars!, de non conven. 9; de

8. Athan. I 42; de non parc. 16. 35; moriend.

e68e pro dei filio 2. 4) und namentlich den Li-

lierius scharf tadelte (Hilar. frg. 5, 1). Doch ein

flehender Brief desselben, der durch Lucifer von

Caralis dem Kaiser Uberbracht wurde (Hilar. frg. 5,

6. Mansi III 204. 205), veranlasste diesen, ein

Concil für das J. 355 nach Mailand zu berufen,

und bis der Spruch desselben erfolgte, das Ur-

teil gegen Athanasius zu suspendieren. Als Vor-

spiel der künftigen Verurteilung wurde diesem

fürs erste nur eines seiner wichtigsten Macht-

mittel, das Recht der Kornverteilung an die

Armen seiner Dioeeese, entzogen (Athan. hist. Ar.

ad mon. 31).

354. Im Frühling ging C. nach Valentia, um
einen Feldzug gegen die Alamannen vorzubereiten,

der sich aller durch Schwierigkeiten der Ver-

pflegung sehr verzögerte. Als der Kaiser endlich

bei Raurarum den Rhein überschritten hatte,

boten die Feinde ihm Frieden an. der ihnen auch

gewährt wurde. Nach dem feierlichen Abschluss

desselben begab sich C, in die Winterquartiere

nach Mailand (Ammian. XIV 10).

In Rom entstanden Tumulte durch den Mangel
an Wein (Ammian. XIV 6, 1).

Im Orient machten die Isaurer und die Sara-

zenen Plünderungszüge (Ammian. XIV 2. 4, I).

Die unerträgliche Tyrannei, die Gallus in An-

tiochia ausübte, erregte das Misstrauen des C.

und veranlasste ihn, den Caesar zu sieh nach

Mailand zu berufen, ihn aber schon unterwegs

in Istrien hinrichten zu lassen (s. Constantius
10 Nr. 5). Es folgte eine Reihe von Hochverrats-

processen gegen seine Freunde und Anhänger
(Ammian. XV 2, 1—6. 10. 8, 1—2. Greg. Nyts.

in Eunom. I = Migne G. 45. 257). Da die Furcht

des Kaisers durch die vorhergehendenUsurpationen

erregt war, fanden Angeber bei ihm jederzeit ein

offenes Ohr, und den Processen, die an den Tod des

Gallus anknüpften, schlossen sich sehr bald andere

an (Ammian. XV 3, 3—11. XVI 8, 3. Iulian.

epist. ad Athen. 273 C). Auch Iulian, der Bruder
70 des hingerichteten Caesar, sah sein Leben be-

droht; sieben Monate lang blieb er unter Be-

wachung, und nur die Fürsprache der Kaiserin

Eusebia rettete ihn (Ammian. XV 2, 7—9. Iulian.

epist. ad Athen. 272 D. Liban. or. I 530). Da
Gallus zu den Führern aer anomoeischen Seele,

von der später noch die Rede sein soll, in engen
Beziehungen gestanden hatte, wurde jetzt auch

gegen diese eine Verfolgung eingeleitet, wobei

die Bischöfe Basileios von Ankyra und Eustathios

30 von Sebasteia die Rolle der Ankläger übernahmen
und wahrscheinlich auch die Synoden leiteten,

durch welche die Urteile gefällt werden mussten.

Es wurden dabei an 70 Geistliche in die Ver-

bannung geschickt, darunter Aötios und Eunomioa,

die Stifter der Seete, und Eudoxios, der Bischof

von Antioehia (Philostorg. IV 8).

355. Zum Concil, das der Kaiser berufen

hatte, versammelten sich in Mailand über 300
Bischöfe, fast alle aus den occidentalischen Pro-

40 vinzen. Auch das Exil des Paulinus von Trier

scheint bis nach der Entscheidung der Synode
suspendiert worden xu sein, so dass er sich an

ihren Beratungen beteiligen konnte (Socrat. II

36. Sozom. IV 9. Rufin. h- e. I 20. Athan. apol.

de fuga 4; hist. Ar. ad monach. 76). Trotzdem
wagten es nur sehr wenige, sieh der Verurteilung

des Athanasius zu widersetzen; selbst Fortuna-

tianus von Aquileia, auf den Liberius grosse Hoff-

nungen setzte (Mansi III 206). schloss sich der

50 Mehrheit an (Hieron. de vir. Ul. 97). Eusebios

von Vercellae, der für einen der ersten Vorkämpfer

der Orthodoxie galt (Mansi 204S.), hielt es,

gleich Liberius selbst, für das Geratenste, dem
Concil fernzubleiben. Doch die Verteidiger des

Athanasius, namentlichLucifervon Caralis, drangen

auf seine Berufung, weil sie sich von seiner an-

erkannten Autorität den Sieg versprachen (Mansi
III 237), und auch die Mehrheit empfand es als

Makel, wenn ein so angesehener Bischof, dessen

60 Dioeeese in der nächsten Nachbarschaft Mailands

lag. sich ihrer Entscheidung nicht anschloss. Er
wurde daher durch eine Gesandtschaft des Con-

cils, die mit dem Briefe desselben auch ein Hand-
schreiben des Kaisers überbrachte, zur Teilnahme

eingeladen (Mansi III 236. 238. 247). Aber
nachdem ei gekommen war. wurde er noch zehn

Tage von den Sitzungen ferngehalten, um ihn

gleich der vollendeten Thatsache gegenüberateilen
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zu können. Endlich Hess man ihn zu, aber nur ILarsow 35. Sozom. IV 9. Athan. bist. Ar. ad

um seine Unterschrift für die Verurteilung des mon. 48. 52).

Athanasius zu fordern. Da schlug er denselben Der Kaiser ist bis zum 18. Februar in Mai-
Weg ein, wie vorher die orthodoxen Bischöfe auf land nachweisbar (Cod. Theod. XI 34, 2. Cod.

dem Coneil zu Arelate. Er erklärte, dass die Iust. VI 22, 6), doch wird ihn das Concil dort

Synode nicht eher für berechtigt gelten dürfe, als w ohl noch bis in den Frühling festgehalten haben,

bis 6ie sich einstimmig zum rechten Olauben be- Mit dem Beginn desselben überschritt er die Alpen,

kannt habe, und beanspruchte daher, dass alle um vom Bodensee aus einen Feldzug gegen die

ihre Teilnehmer, ehe er sich ihrem Urteil an- Alamannen zu leiten. Nachdem sein Magister

schliesse, das Glaubensbekenntnis vonNieaea, von lOequitum Arbetio dort eine Schlappe erlitten hatte,

dem er eine Abschrift mitgebraeht hatte, unter- erfocht er einen Sieg, dessen er sich in einem
zeichnen sollten. Der Vorsitzende Bischof, Dio- Erlasse an den Senat von ConBtantinopel, der dort

nys von Mailand, fand sich bereit dazu; aber am 1. September verlesen wurde, rühmt (Themist.

Valens riss ihm da« Blatt aus der Hand und 18 C. Ammian. XV 4). Vor dem 17. Juli war er

wiederholte hier, wie in Arelate, dass es sich wieder nach Mailand zuriickgekehrt (Cod. Theod.

nicht um den Glauben handle, sondern nur um XII 1, 43; vgl. I 5, 5. II 1, 2. VI 29, 1. IX 34,

den Richterspruch. Es entspann sich ein hef- 6. XII 12, 1. Ammian. XV 4, 13).

tiger Streit, der auch zur Kunde der Stadtbevöl- Während er sich hier aufhielt, erfolgte in

kerung gelangte und bei dieser solche Aufregung Gallien der Aufstand des Claudius Silvanus (Des-

hervorrief, dass die späteren Sitzungen des Con-20sau 748). Er war der Sohn des Franken Boni-

cils, um die Sicherheit seiner Mitglieder zu ge- tus, der sich im Kriege Constantins gegen Lici-

währleisten, aus der Kirche in den Kaiserpalast nius ausgezeichnet hatte; er selbst hatte sich im
verlegt werden mussten (Hilar. ad Const. I 8. J. 351 zum Tribunus Armaturarum emporgedient.

Sulp. Sev. ehron. II 39, 4. Athan. hist. Ar. ad war mit Magnentius nach Pannonien gezogen,

mon. 76), wo C. hinter einem Vorhang sitzend aber kurz vor der Schlacht bei Mursa von ihm
den Beratungen zuhörte (Ducif. moriendum esse zu C. abgefallen, wofür ihn dieser durch die Er-

pro dei filio 1. 4). Eusebius, Lueifer, Paulinus nennung zum Magister peditum belohnt hatte

und Dionysius liehaupteten jetzt, dass die An- (Vict. Caes. 42, 14; epit. 42, 11. Ammian. XV
klagen gegen Athanasius schon deswegen keinen 5, 33. Zonar. XIII 8 p. 16 D. Iulian. or. I 48 B.

Glauben verdienten, weil ihre hauptsächlichsten 30 II 97 C). Auf Anraten des Arbetio, der den ein-

Urheber Valens und Ursacius sie früher selbst flussreichen Nebenbuhler aus der Umgebung des

schriftlich widerrufen hätten. Doch C. erklärte, Kaisers entfernen wollte, hatte ihn dann C. nach
er selbst trete als Ankläger auf (Athan. hist. Ar. Gallien geschickt, um die Germanen, die der Kaiser

ad mon. 76). Die Opposition erwiderte, dass man selbst zum Einfall angestiftet hatte, damit sie

den Angeklagten nicht ungehört verurteilen dürfe dem Magnentius hinter seinem Rücken Verlegen-

(Athan. a. 0. Lucif. de sancto Athan. 1 27), und heiten bereiteten (Liban. or. I 533. 540. Zosim.

weigerte sich, als dies keine Beachtung fand, II 53, 3), wieder aus dem Lande zu schlagen

weiter am Concil teilzunehmen, weil dasselbe dem (Ammian. XV 5, 2. Zonar. XIII 9 p. 19 C).

Verdachte der arianischen Ketzerei unterliege Er hatte dort den Kampf nicht ohne Geschick

(Lucif. de non conven. c. hacret. 12). Der Kaiser 40 geführt (Ammian. XV 5, 4. XVI 2, 4), sich aber

klagte sie an, den Frieden der Kirche zu stören freilich gezwungen gesehen, mit dem Gelde, das

und ihre Einheit zu gefährden (Lucif. a. 0. 1); die gallischen Städte dazu hergeben mussten, von

er forderte sie noch einmal auf, das Urteil gegen einem Teil der barbarischen Scharen zeitweiligen

Athanasius zu unterschreiben, bedrohte sie, als Frieden zu erkaufen (Iulian. or. II 98 D). Unter-

em hartnäckig blieben, mit dem Tode und liess dessen wurde gegen ihn bei Hofe eine Intrigue

sie endlich in Fesseln legen und in die Ver- gesponnen, deren Hauptanstifter der Gardeprae-

hannung führen (Athan. hist. Ar. ad mon. 33. 34. fect C. Caeionius Kubus Volusianu«. genannt Lam-
75. 76; apol. ad Const. 27; apol. de fuga 4. padius, gewesen sein soll (vgl. Bd. III S. 1860
Hieron. chron. 2371. 2374; de vir. ill. 95. 96. Nr. 24). Durch einen gefälschten Brief suchte man
Rufin. h. e. I 20. Hilar. contra Const. 2; frg. 6. 50 C. glauben zu machen, dass Silvanus einen Auf-

MansiIII250. Epistulae imperatorum pontificum stand vorbereite, und obgleich der Betrug bald

ed. 0. Guenther Corp. scr. ecel. latin. XXXV entdeckt wurde, war doch schon vorher der Agens
epist. I 1. Sulp. Sev. chron. II 39, 6)). So wurde in Rebus Apodemius, eines der gefürchtet -ten

denn Athanasius ohne weiteren Widerstand auf Werkzeuge der kaiserlichen Justizmorde (s. Bd. 1

Zauberei verurteilt (Ammian. XV 7, 7. 8) und S. 2819 Nr. 1), auf den Rat des Arbetio abgeschickt

der Notar Diogenes nach Alexandria geschickt, worden, um den Magister peditum nach Mailand
um seine Absetzung zu bewirken. Er langte hier zu citieren. Der Auftrag wurde aber nicht aus-

gegen Ende des Monats Mesori (25. Juli—23. Aug.) geführt, wie er gegeben war. Apodemius suchte

an, trat aber mit dem Bischof in keinerlei per- den Silvanus nicht persönlich auf, sondern liess

sönliche Verbindung (Athan. apol. ad Const. 22), 60 statt dessen mehrere seiner Sclaven und Freunde
sondern begann Btatt dessen, sich der Kirchen gefangen setzen, um ihnen Geständnisse zu er-

für die Gegenpartei zu bemächtigen. Am 3. Sep- pressen. Auf diese Nachricht dachte Silvanus

tember musste er die eine mit Gewalt erstürmen zuerst daran, zu den Germanen zu entfliehen; da
lassen, scheint sich aber zuletzt überzeugt zu er aber fürchtete, von ihnen getötet oder ausge-

haben, dass er das aufgeregte Volk ohne militä- liefert zu werden, sah er sich zuletzt gezwungen,

rische Unterstützung nicht bezwingen könne, und um seiner Sicherheit willen das Verbrechen zu

zog daher nach viermonatlichem Aufenthalt am begehen, dessen er fälschlich angeklagt war. Er
22. December wieder unverrichteter Sache ab gewann die leitenden Persönlichkeiten seines Heeres
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durch hohe Versprechungen und nahm in K51n Feldherren Aufgaben von Wichtigkeit anvertraute,

den Purpur (Armnian. XV 5, 3— 16. Zonar. XIII Er hielt es für angemessen, im Centrum des

9 p. 19 C. Iulian. or. II 48 C. II 98 D; epist. ad Reiches, d. h. in Italien, seine ständige Resident
Athen. 278 D. 274 C. Viet. Caes. 42, 15). Als zu haben (Ammian. XV 8, 1), und doch traten

die Nachricht in Mailand ankam, meinte C., dass fast an allen Grenzen militärische Forderungen
nur der Magister equitum Ursicinus, der im Jahre an ihn heran. In Persien war zwar der Gross-

vorher unter dem Verdacht, für seine Sühne nach kiinig selbst durch Kriege gegen entfernte Grena-

der Krone zu streben, aus dem Orient an das Völker beschäftigt; aber seine Feldherren suchten

Hoflager berufen war (Ammian. XIV 11, 2—5. fortwährend bald Mesopotamien, bald Armeniep
XV 5, 19. 28), schnelle Rettung schaffen könne. 10 mit Raubzügen heim (Ammian. XV 13, 4. XVI
Der Kaiser schrieb einen Brief an Silvanus, in 9, 1); Quaden und Sarmaten plünderten Panno-
dem er sich stellte, als wenn er von dessen Er- nien und Obermoesien (Zosim. III 1,1); vor allem

hebung noch nichts wisse, Ursicinus zu seinem aber heischten die Zustände Galliens dringend
Nachfolger in Gallien ernannte und ihn seihst n Abhülfe (Ammian. XV 8, 1. 6. 13). Die Franken,

allen Ehren nach Mailand beschied. Mit diesem Alamannen und Sachsen sollen in diesen Jahren
Schriftstück, das seine Reise motivieren sollte, am Rhein 40 Castelle zerstört und ihre Bewoh-
eilte Ursicinus, in dessen Umgebung sich auch ner als Sclaven weggeschleppt haben (Zosim. 111

der Geschichtschreiber Ammianus Marcellinus be- 1, 1), und noch Ende 355 eroberten sie Köln nach
fand, nach Köln, wo er freundlich empfangen langer Belagerung und verwüsteten es (Ammian.
wurde. Denn Silvanus erblickte auch in ihm 20 XV 8, 19). So beschloss denn C. auf den dringen-

einen verdienten Mann, der aus unberechtigtem den Rat seiner Gattin Eusebia (Ammian. XV 8,

Misstrauen von C. zurückgesetzt war, und hoffte 3. Zosim. III 1, 2; vgl. Iulian. epist. ad Atnen.
daher auf seine Unterstützung. Aber Ursicinus 274 Aff.), den letzten männlichen Verwandten, den
gewann heimlich durch grosse Geldgeschenke die er noch besass, den Halbbruder des Gallus, Fla-

beiden Auzilien der ßrachiati und Cornuti und vius Claudius lulianus. zum Caesar zu ernennen,

veranlasste sie, beim Morgengrauen den Palast Er berief ihn nach Mailand (Iulian. epist. ad

zu »türmen und den Silvanus zu ermorden (Am- Athen. 275 B. Hieron. chron. 2371. Ammian. XV
mian. XV 5, 17—31. Zonar. XIII 9 p. 19 D). 8, 4. 18), liess ihn hier am 6. November von den
Sein Kaisertum hatte nur 28 Tage gedauert (Vict. Truppen zum Caesar ausrufen (Ammian. XV 3,

Caes. 42, 15; epit. 42, 10. Johann. Ant. frg. 174. 30 17. Mommscn Chron. min. I 238. Socrat, II 34,

Iulian. or. II 99 A. Eutrop. X 13). Um so mehr ist 5) und vermählte ihn gleich darauf mit seiner

es zu verwundern, dass sich in Campanien eine In- Schwester Helena (Ammian. XV 8, 18. Momm-
schrift von ihm gefunden hat (CIL X 6945 = Des- sen a. O. Iulian. or. III 123 D). Schon am
sau 748). Vielleicht haben die religiösen Streitig- 1. December verlies» Iulian. wieder die Stadt, um,
keiten, die, wie wir sogleich sehen werden, um diese. vom Kaiser ein Stück begleitet, nach Gallien ab-

Zeit in Italien eine grosse Aufregung hervorriefeu, zugehen (Ammian. a. O.). Wie er dort die Ver-

hier eine.Empörung veranlasst, deren Urheber An- hältnisse ordnete, soll unter dem Wort lulianus
lehnung an den gallischen Usurpator suchten; dargestellt werden.

doch war sie wohl nur unbedeutend, da die Während dieser ganzen Zeit hatte der kirch-

Autoren alle darüber schweigen. Eine genaue 40 liehe Streit nicht geruht. Der Kaiser hatte Send-

Zeitbestimmung für die kurze Regierung des Sil- boten an alle Bischöfe geschickt, die dem Concil

vanus lässt sich daraus gewinnen, dass er am nicht 'beigewohnt hatten, dass auch sie die Ver-

fiinften Tage vor seiner Erhebung eine bedeutende urteilung des Athanasius mit unterschreiben und
Goldspende unter dem Namen des C. an sein ihm die Communion weigern sollten. Konnten sie

Heer verteilt hatte (Ammian. XV 6, 3). Denn die sich dazu nicht entschliessen, so wurden auch sie

gewöhnliche Löhnung der Soldaten bestand in verbannt, was vielfach Tumulte in ihren Bischofs-

Naturalien; Gold pflegten sie nur als Festgc- sitzen und harte Strafen gegen die Anstifter zur

schenk zu erhalten. Nun fällt aber in die Zeit- Folge hatte. Einige Bischöfe citierte man auch

grenzen, die einerseits durch den Feldzug gegen nach Mailand, um durch die persönliche Einwir-

die Alamannen, andererseits durch die Erhebung 50 kung des Kaisers ihre Unterschrift zu erpressen

des Iulian. zum Caesar (6. November) gegeben (Athen, hist. Ar. ad mon. 31. 32. 44). Zu diesen

sind, nur ein Fest, das hier in Betracht kommen gehörte auch Liberins von Rom, auf dessen Zu-

könnte, nämlich der Geburtstag des C., d. h. der Stimmung man natürlich besonderen Wert legte.

7. August. Mithin dürfte sich Silvanus am Er hatte den Presbyter Eutropius und den Dia-

11. August erhoben haben und am 7. September konen Hilarius, welcher letztere schon dem Mai-

ermordet sein. Gegen seine Anhänger folgten länder Concil beigewohnt hatte (Hilar. frg. 5, ö.

Hochverratsprocesse und Todesurteile (Ammian. M a n si 111 237), an den Kaiser mit einem Briefe

XV 6), obgleich C. sich diesmal milder erwies, geschickt, in dem er seine Unterschrift zu dem
als es sonst seine Art war. Denn er schonte die Urteil über Athanasius versagte. Die Folge war.

Freunde des Usurpators, soweit sie nicht an dem 60 dass die beiden Gesandten verbannt wurden, Hi-

AufStande teilgenommen hatten, und liess selbst larius, nachdem er vorher ausgepeitscht war, wahr-

seinen kleinen Sohn, der als Geisel in Mailand scheinlich um so die Opposition, die er schon

zurückgeblieben war, am Leben (Iulian. or. 1 48 C. auf dem Concil gemacht hatte, zu rächen (Äthan.

II 98 C. 99 A). hist. Ar. ad mon. 41. Hieron. chron. 2371). Naeh-

Diese Ereignisse hatten das Misstrauen, das dem mau so Liberius geschreckt hatte, wurde, um
in der Natur des C. lag, noch verstärkt und ihn weiter zu bearbeiten, der oberste Hofeunuch
liessen es ihm als die höchste Gefahr für das Eusebius mit Drohungen und Geschenken nach

Reich erscheinen, wenn er auch ferner privaten Rom geschickt. Beide wies der Bischof zurück und
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lies«, als Eusebius die Geschenke in der Peters-

kirche niederlegte. sie von dort entfernen (Athau.

bist. Ar. ad mon. 35—37). Darauf erging an I,eon-

tius, der wahrscheinlich seit dem Herbst 355 die

Stadtpraefeetur von Rom bekleidete (Seeck Herrn.

XVIII 299), der Befehl, den Liberius an das Hof-

lager zu schaffen, was man aus Furcht vor der

Wut des Volkes, das an seinem Bischof hing, nur

in der Heimlichkeit der Nacht zur Ausführung
bringen konnte (Ammian. XV 7, 6— 10. Athan.

hist. Ar. ad mon. 37. 38). In Mailand suchte

C. noch persönlich den Bischof umzustimmen
(Athan. hist. Ar. ad mon. 39; das scheinbare

Protokoll über das Gespräch zwischen Kaiser und
Papst bei Theodor, h. e. II 16 ist zweifellos un-

echt), und als dies vergeblich blieb, verbannte er

ihn nach Beroea in Thrakien (Theodor, h. e. II

16, 27. Hilar. frg. 6 u. sonst). Sobald dieBe Nach-

richt nach Rom gelangte, leistete dort der ge-

samte Clerus angesichts der in der Kirche ver-

sammelten Gemeinde einen feierlichen Eid, hei

Lebzeiten des Liberius keinen andern Bischof über

sich zu dulden (Epist. imperat. pontif. 1 2= Corp.

script. eecl. latin. XXXV 1. Hieron. chron. 2365).

Zu ihm und zu den andern Verbannten kamen
später huldigende Gesandtschaften aus allen Teilen

des Reiches, Geldgeschenke wurden ihnen darge-

bracht, kurz in jeder Beziehung erwies das Volk

seine Sympathie mit den Märtyrern (Sulp. Sev.

chron. ll 39, 9).

Nächst dem Bischof von Rom kam vor allen

andern der greise Hosius von Cordoba in Be-

tracht, der schon 60 Jahre sein Bistum bekleidete,

bei der Christenverfolgung Diocletians den Ruhm
des Bekenners gewonnen und die Concilien von

Nicaea und Serdica in ihren Beschlüssen geleitet

hatte. Auch er wurde daher etwa gleichzeitig

mit Liberius nach Mailand besehieden, da er aber

standhaft blieb, wagte C. nicht, den hochverehrten

Greis gleichfalls zu verbannen, sondern entlieas

ihn ungekränkt nach Spanien (Athan. hist. Ar.

ad mon. 42. 43).

356. Jetzt sollte südlich auch gegen Athana-

sius Ernst gezeigt werden. Wieder kam ein Notar

Hilarius vom Hoflager nach Alexandria (Larsow
35. Sozom. IV 9. Athan. hist. Ar. ad mon. 48.

81 ; apol. ad Const. 24), aber diesmal mit dem
Auftrag an den Dux Syrianus, dass er den Wider-
stand des Pöbels mit Waffengewalt niederschlage.

Als dieser am 5. Januar in Alexandria einzog

(Larsow 35), erklärteihm Athanasius, nicht früher

weichen zu wollen, als bis ihm ein schriftlicher

Befehl des Kaisers vorgelegt werde, der nicht vor-

handen war. Die Presbyter der Stadt, begleitet

von einer ungeheuren Volksmenge, erschienen

gleichfalls vor Syrianus. verlangten Aufschub, bis

der schriftliche Befehl eintreffe und bis sie selbst

unterdessen eine Gesandtschaft der Stadt an C.

abgefertigt hätten, um für ihren Bischof zu bitten

(Athan. apol. ad Const. 22—25; hist. Ar. ad mon.
52). Nachdem die Unterhandlungen sich 10 Tage
lang hingeschleppt hatten, versprach der Dux,
einstweilen nichts zu unternehmen; aber schon

nach weiteren 23 Tagen wurde ihm diese Zusage
leid (Athan. apol. ad Const. 25). In der Nacht
vom 8. auf den 9. Februar (Larsow 35. 36. Athan.

hist. Ar. ad mon. 81) rückte er mit den Truppen
vor die Kirche des Theonas, wo Athanasius eben

Gottesdienst hielt, sprengte die Thüren und rich-

tete unter der Gemeinde ein Blutbad an, während
der Bischof sich ihm im Gedränge durch die

Flucht entzog und sich seitdem versteckt hielt

(Athan. apol. ad Const. 25; apol. de Inga 24;

hist. Ar. ad mon. 48. 81. Larsow 35. 36. So-

zom. IV 9). Doch kaum war dies geschehen, so

wurde Syrianus selbst durch die Folgen seiner

That erschreckt und suchte sie vor dem Kaiser

geheim zu halten, was den Anhängern des Atha-

nasius wieder Mut gab. Sie erliessen einen Proteat

an den Kaiser, in dem sie zugleich die Wieder-

einsetzung ihres Bischofs forderten (Athan. hist

Ar. ad mon. 48. 81), und behaupteten noch vier

Monate lang die Kirchen der Stadt in denen sie

unter Leitung der orthodoxenPreshyterihreGottes-

dienste hielten (Larsow 36. Sozom. IV 10). Doch

am 10. Juni erschien der Comes Herakleios vom
Hoflager in Alexandria (Larsow a. O.), nahm
die Kirchen für die Gegenpartei in Besitz und
brachte einen Brief des C. an Senat und Volk der

Stadt mit, durch den jeder aufgefordert wurde,

auf den verschwundenen Athanasius zu fahnden

(Athan. hist. Ar. ad mon. 48—51. 54). Überall

wurden Haussuchungen nach ihm gehalten, und
gegen seine Anhänger begann eine schwere Zeit

der Verfolgung (Athan. hist. Ar. ad mon. 54ff.).

In Gallien hatten schon gleich nach der Sy-

node zu Mailand die weltlichen Richter begonnen,

gegen die Bischöfe Zwang auszuüben, damit sie

mit den Arianern communicierten und die Ver-

urteilung des Athanasius Unterzeichneten. Hier-

gegen hatte Hilarius von Pictavi in einer Petition

an den Kaiser, die noch in stark fragmentierter

Gestalt erhalten ist (Migne L. 10, 557), Protest

eingelegt und wenigstens soviel erreicht, dass

durch ein Gesetz vom 23. September 355 den
Statthaltern das Gericht über Bischöfe entzogen

und deren Collegen zugewiesen wurde (Cod. Theod.

XVI 2, 12). Um Uber die widerspenstigen Geist-

lichen Galliens zu urteilen, versammelte sieh in

der ersten Hälfte des J. 356 eine Synode in Bae-

terrae (Migne L. 9, 142), deren Leiter Sartuminua
von Arclate war (Hieron. de vir. ill. 100: chron.

2872. Hilar. de synod. 2; contra Auxent. 7; frg. 2,

18= Migne L. 10, 481.614.644), und sprach über

Hilarius die Verbannung aus (a. O. Hilar. ad

Const. n 2). Das gleiche Schicksal traf seinen

Anhänger Rhodanius von ToIobs (Sulpic. Sever. II

36, 2. 7. Rufin. hist, eeeles. I 20).

Auch in Rom wurde der Widerstand gebrochen.

Trotz seines Eides liess sieh der Diaoon Felix

bereit finden, das Bistum zu übernehmen. Da
man vor dem Volke Furcht hegte, wurde die

Weihe nicht in der Kirche, sondern im Kaiser-

patast durch den Palaestinenser Acacius von Cae-

sarea, einen der Führer der orientalischen Partei,

und zwei andere Bischöfe vollzogen (Athan. hist.

Ar. ad mon. 75. Hieron. de vir. ill. 98; chron.

2365. Rufin. h. e. I 22. Sozom. IV 11). Die

Rechtgläubigkeit des Felix wurde nicht in Zweifel

gezogen, und der Clerus liess sich daher bewegen,

ihn anzuerkennen (Epist. imper. pontif. 1 2. Hieron.

chron. 2865); doch die Gemeinde hielt sich fern

von ihm und besuchte keine Kirche, in der er

anwesend war (Theodor, h. e. II 17, 4).

Während so C. der Kirche seinen Willen auf-

zuzwingen suchte, wurden zugleich die heidnischen
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Opfer dureh ein Gesetz vom 19. Februar unter ten, verlicss C. am 29. Mai die Stadt, um Uber
Todesstrafe verboten (Cod. Theod. XVI 10, 6); Trient an die Donau (Ammian. XVI 10, 20) und
doch scheint die Ausführung viel an der Strenge dann an dieser entlang zu ziehen, wobei er die

dieses Gesetzes gemildert zu haben (Symmaeh. feindlichen Völkerschaften zu Friedensschlüssen

rel. 3, 7). veranlasse (Iulian. epist. ad Athen. 279 D. The-
Mindestens bis zum 11. April war der Kaiser mist. or. IV 57 A), bis er endlich Uber Singidu-

in Mailand (Cod. Theod. VI 4 , 8. 9; vgl. IV 12, num (Philostorg. IV 10) nach Sirmium gelangte

4. IX 42, 2. XI 16, 7. XII 12, 2. XVI 10, 6). (Ammian. XVI 10, 21. PhUostorg. IV 3. Cod.
Im Frühling zog er durch Rartien an den Rhein, Theod. VII 4, 3).

während seine Gattin Eusebia nach Rom ging, 10 Hierher hatte er ein Concil berufen, das in

um sich dort vom Senat feiern zu lassen und Ge- seiner Religionspolitik einen Umschwung bezeich-

schenke unter das Volk zu verteilen (Iulian. or. nen sollte. Dis dahin waren der Kaiser und seine

III 129 B). Er überschritt den Fluss, »ährend einflussreichsten theologischen Berater Valens und
zugleich sein Caesar Iulianus die Alamannen von Ursacius nur bestrebt gewesen, die Einheit der

Gallien aus bedrohte und ein anderer germani- Kirche aufrecht zu erhalten. Diese erkannten sie

scher Stamm, mit dem sie im Zwiste lagen, ihnen in dem gemeinsamen Glauben an die Bibel und
in den Rücken fiel. So wagten sie nicht zu wider- lehnten alle Speculationen, die Uber ihren aus-

stehen, zogen sich in das Innere ihres Landes drücklichen und unzweideutigen Wortlaut hinaua-

zurück und baten, als der Kaiser ihnen nachzog, gingen, geflissentlich ab. Das Verhältnis zwischen

um Frieden (Iulian. a. 0. Ammian. XVI 12, 15 20 Vater und Sohn galt ihnen als göttliches Ge-
—17). Am 5. Juli war C. wieder in Mailand heimnis, das der Menschengeist nicht durchdringeu
(Cod. Theod. I 2, 7. Ammian. XVI 7, 2). könne -, sie gestatteten daher Speculationen darüber,

357. Am 22. Mai wurden es zwanzig Jahre. wollten aber abweichende Meinungen Uber das

seit Conetantin d. Gr. gestorben war und dadurch Unerforschliche nicht als Ketzereien gelten lassen.

C. die selbständige Regierung angetreten hatte. In diesem Sinne stellten sie immer wieder Be-

Um dies Jubiläum würdig zu feiern, besuchte der kenntnisformein auf, welche beiden Lehren, der

Kaiser zum erstenmal in seinem Leben die Reichs- arianischen und der orthodoxen, Raum genähr-
hauptstadt, wohin die anderen Städte ihre Ge- ten, und bekämpften an der nicaenischen Formel
sandten mit Glückwünschen und goldenen Kran- vornehmlich das Wort 6/ioovoioe

,
weil es in der

zen schickten (Themist. or. III 41 C). Am 28. April 30 Bibel nirgends gebraucht wird und zugleich die

hielt er seinen feierlichen Einzug und setzte dann arianische Anschauung unzweideutig ausschliesst.

die Spiele und Festlichkeiten, wie ce bei solchen In Arelate und Mailand hatten sie eine Erörte-

Gelegenheiten üblich war (Seeck Ztschr. f. Nu- rung des Bekenntnisses ganz abgelehnt und nur
mism. XII 129). einen ganzen Monat lang fort das eine durchgesetzt, dass die unversöhnlichen

(Mommsen Chron. min. 1 239. Ammian. XVI Vorkämpfer der Orthodoxie unter den Bischöfen

10, 20). Die Kaiserin Eusebia und Helena, die beseitigt wurden, um milderen Gemeindehäuptern
Gattin Iulians. befanden sich dabei in der Um- Platz zu machen, ln Sirmium dagegen treten

gebung des Kaisers (Ammian. XVI 10, 18). C. sie wieder mit einer Glaubensformel hervor, die

staunte über die Pracht der ewigen Stadt, mit zwar nicht entschieden arianisch ist, sich aber

der sich keine andere, die er vorher gesehen hatte, 40 doch dem Arianismus sehr nähert. Man meinte
vergleichen liess (Ammian. XVI 10, 13ff. Sym. eben mit Recht, die Gegner schon so mürbe ge-

mach. rel. 3, 7), und um auch seinerseits ihrem macht zu haben, dass sie sich jetzt endlich fügen

Schmucke etwas hinzuzufügen, gab er den Befehl, würden.

den grossen Obelisken, der jetzt vor dem Lateran Die Versammlung stand, wie dies üblich war,

steht, im Circus Maximus aufzustellen (Ammian. unter formeller Leitung des Bischofs der Stadt,

XVI 10, 17. XVII 4. Dessau 736). Auch im in welcher sie vor sich ging, in diesem Falle des

Senat erschien er. um dort den versammelten Adel Germinius, der als Bischof von Sirmium an die

Roms anzureden (Ammian. XVI 10, 13), liess aber Stelle des abgesetzten Photeinos getreten war.

vorher den Altar der Victoria, der mitten in der Neben ihm spielten Ursacius und Valens die

Curie stand, als heidnischen Greuel entfernen 50 Hauptrollen (Athan. de synod. 28. Hilar. de Bynod.

(Ambros, epist. 18, 32 = Migne L. 16, 981. Sym- 11. 81 = Migne L. 10, 487. 534. Sozom. IV 12).

mach. rel. 3. 6). Die Anwesenheit des Kaisers Doch war auch Hosius von Corduba anwesend,

in Rom erschien den Anhängern des Liherius als der sogar mit Potamius gemeinsam die Glaubens-
passende Gelegenheit, sich für ihren Bischof zu formel verfasste (Hilar. de synod. 3. 10; contra

verwenden. Da aber die Männer den Zorn des Constant. 23. Phoebad. Agenn. contra Arian. 5. 23
C. scheuten, erschien vor ihm eine Deputation = Migne L. 20, 16. 30). C. hatte ihn 355 in seine

vornehmer Matronen, denen er nacheinigemZögern Heimat entlassen, dann aller durch wiederholte

die Erfüllung ihrer Bitte unter den Bedingungen Briefe auf ihn zu wirken gesucht, dass er sich

zusagte, dass Liberius sich jetzt der Entscheidung der einheitlichen Kirche, die der Kaiser herstellen

des Mailänder Concila unterwerfe, und dass Felix 60 wollte, anschliesse (Athan. hist. Ar. ad mon. 43).

neben jenem die Bischofswürde behalte. DaE Ver- Da dies keinen Erfolg hatte, beschied er ihn nach

sprechen des Kaisers wurde im Circus verlesen Sirmium, liess den Greis dort ein ganzes Jahr
und von dem versammelten Volke mit Jubelge- warten, so dass ihm schon ein Vorschmack der

schrei begrüsst (Theodor. II 17. Sozom. IV II. drohenden Verbannung zu teil wurde, und wusste

Epist. imper. pontif. I 3. Philostorg. IV 3— Migne ihn dann, genügend mürbe gemacht, seinem Willen

G. 65, 517). Auf die Nachricht, dass die Sueben zu beugen (Athan. hist. Ar. ad mon. 45; apol. de
in Kactien, die Quaden in Valeria, die Sarmaten fuga 5; apol. c. Ar. 89. 90. Socrat. II 31. So-

in Pannonien und Moesien Plünderungszüge mach- zum. IV 12. Epiphan. haer. 73, 14. Sulp. Sev.
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chron. II 40, 5). So wurde denn eine Glaubene-
fonnel abgefasst, welche die Unterscheidungswortc
Afwoiotot und 6/toiovoioe zu gebrauchen verbot,

um so den Streitpunkt hinwegzuräumen. doch im
arianischen Sinne die Unterordnung des Sohnes
unter den Vater scharf betonte, obgleich ihr gegen-

seitiges Verhältnis wieder für ein unerforschliches

Geheimnis erklärt wurde (Athan. de synod. 28.

Hilar. de synod, 11. Socrat. II 30).

Als C. auf der Reise nach Sirmium in Singi-

dunum angelangt war, hatte eine Gesandschaft
orientalischer Bischöfe ihn aufgesucht und ihn

um Rückberufung der anomoeischen Geistlichen,

die nach dem Sturze des Gallus verbannt waren,

zu bitten gewagt. Der Kaiser hatte sich durch

sie bestimmen lassen und benutzte nun die Synode,
um die Urteile, welche 354 und 855 ergangen
waren, wiederaufzuheben. So kehrten die Führer
des entschiedensten Arianismus, namentlich Eudo-
xios von Antiochia, in ihren Wirkungskreis zurück
und begannen sehr bald ihre Agitation von neuem
(Philostorg. IV 10).

Bei der Ankunft des C. in Sirmium wurde
ihm der AlamannenkßnigChnodomarius zugeführt,

den Iulian indessen in der Schlacht bei Straas-

burg gefangen hatte. Dieser Sieg bildete den
Abschluss der Reinigung Galliens von barbari-

schen Feinden, die unterdessen dem Caesar trotz

der Hindernisse, die ihm die übelwollenden Feld-

herrn des C. entgegensetzten, glücklich gelungen
war (s. I u 1 i a n u s).

Unterdessen hatte der Praefectus Praetorio

Orientis Strategius, mit dem Beinamen Musonia-
nus, Unterhandlungen wegen eines Friedens mit
den Persern, eröffnet, die zunächst mit Tampsapor,
dem Feldherrn, der die persische Westgrenze ver-

teidigte, gepflogen wurden. Da der König Sapor
weit im Osten gegen die Chioniten und Gelanen
zu kämpfen hatte, konnte ihm die Meldung erst

sehr spät zugestellt werden, und zwar geschah
dies in der Form, dass die Römer, in andere Kriege
verwickelt, um Frieden bäten (Ammian. XVI 9.

XVII 5, 1. Themist. or. IV 57 B). Sapor, der
unterweil mit seinen östlichen Feinden zu einem
Abkommen gelangt war, richtete jetzt einen Brief

an C., den er durch eine Gesandtschaft unter
Führung deB Narses überbringen liess (Ammian.
XVII 5, 2. Petr. I’atric. frg. 17 = FHG IV 190).

358. Am 28. Februar zogen die Gesandten in

Constantinopel ein (Mommsen Chron. min. I 239)
und setzten dann ihren Weg zum Kaiser nach
Sirmium fort (Zonar. XIII 9 p. 19D; vgl. Ammian.
XVII 12, 1). Der Brief des Perserkönigs forderte

in dem übermütigsten Tone die Abtretung von
Mesopotamien und Armenien und drohte, falls

dies abgeschlagen werde, mit Erneuerung der

Einfälle in das römische Gehiet. C. antwortete
zwar ablehnend (Ammian. XVII 5, 8—14. Zonar,

a. O.), sah sich aber doch veranlasst, seinen Brief,

begleitet von Geschenken, durch eine Gesandt-
schaft, die der Comcs Prosper, der Notar SpectatuS
und der PhilosophEustathius, dessen Überredungs-
gabe berühmt war, an den König überbringen zu
lassen, in der Hoffnung, dass sie ihn beschwich-
tigen oder wenigstens aufhalten werde. Sie traf

den Sapor in Ktesiphon, musste aber nach langem
Aufenthalt unverrichteter Sache zurückkehren.
Nichtsdestoweniger schickte C. noch eine zweite

Gesandtschaft unter dem Comes Lucillianus und
dem Notar Procopius aus. die keinen besseren

Erfolg hatte (Ammian. XVII 5, 15. 14, I—8.

XVIII 6, 17. Eunap. vit. Sophist. 50. S i e v e r s

Das Leben des Libanius 239).

Unterdessen fielen die Iuthungen in Raetien

ein, wurden aber durch den Magister peditum

Barbatio aufs Haupt geschlagen (Ammian. XVII
6). Auch kamen Nachrichten, dass die Sarmaten
und Quaden in Pannonien und Obermoesien ein-

gefallen seien. Der Kaiser Verliese daher gegen
Anfang April sein Winterquartier Sirmium. um
den Feinden entgegenzuziehen (Ammian. XVII
12, 1. 4. 13. 28). Die Kämpfe, die er jetzt jen-

seits der Donau führte, dehnten sieh von Brigetio

(Ammian. XVII 12, 21) bis in die Theissniede

rungen aus (Ammian. XVII 18, 4), zogen sieh

also an den Grenzen der vier Provinzen Pannonia

secunda, Valeria, Savia und Moesia prima hin

(Ammian. XVII 12, 6. 13, 20). Das feindliche

Land wurde gründlich verwüstet und in einigen

Teilen desselben die Bevölkerung fast ausgerottet;

anderen der feindlichen Scharen gewährte der

Kaiser auf ihr Flehen den Frieden, wofür sie

natürlich die vorher bei der Plünderung im römi-

schen Lande wcggeschleppten Gefangenen aus-

liefern mussten. Für einige der sarmatischen

Stämme ernannte C. den Zizais zum Könige

(Ammian. XVII 12, 20. 13, 30. Viet. Caes. 42,

21). Diese Erfolge wurden durch die Soldaten

anerkannt, indem sie den Kaiser mit dem Siegw-

titel Sarma/icv» Herum begrüssten (Ammian. XVII
13, 25. 33; vgl. Dessau 724); im Triumph hielt

er seinen Einzug in Sirmium, um dort den Winter

zuzubringen (Ammian. XVII 13. 34).

Am 24. August trat ein Erdbeben ein, das

150 Städte von Makedonien, Pontus und Asien

schwer schädigte und Nikomedia, wo es noch von

einer fünftägigen Feuersbrunat gefolgt war, völlig

zerstörte (Ammian. XVII 7, 1—8. XXII 9, 4.

Mommsen Chron. min. I 289. II 87. Hieron.

chron. 2874. Socrat. II 89, 2. Sozom. IV 16.

Vict. Caes. 16, 12. Liban. or. I 80; epist. 24.

81. 33 284. 285. 891. 551 1036 b. 1320. 1510 a.

Gregor. Nyss. de fat. 2 = Migne G. 45, 165).

Unter den Trümmern kamen auch der Vicar Ari-

stainetos (Ammian. XVII 7, 6. Liban. epist. 25.

31) und der Bischof Kekropios ums Leben (Sozom.

IV 16. Philostorg. IV 10). Libanius schrieb auf

dies Unglück eine noch erhaltene Monodie (or.

III 337) und der Diakon Ephrem eine Elegie

(Gennad. de vir. ill. 67. M o m m s e n II 87).

Als die Glaubensformel, die im Jahre vorher

unter Assistenz des Hosius zu stände gekommen
war, in die Provinzen verschickt wurde, wiesen

sie viele Gemeinden Galliens als Lästerung gegen

den göttlichen Sohn zurück (Hilar. de synod. 2).

Dagegen versammelte sich in Antiochia unter dem
Vorsitze des dortigen Bischofs Eudozios eine Sy-

node. die dem Kaiser ihre Zustimmung und ihrer

Dank dafür aussprach, dass er auch denOccident
zur Einheit der Kirche zurückgeführt habe (Sozom.

IV 12. 15). Gerade dies aber rief auch im orien-

talischen Reichsteil, dessen Bischöfe mit wenigen

Ausnahmen bisher die Vermittlungspolitik des C.

unterstützt hatten, eine unerwartete Opposition

hervor. Es hatte sich nämlich unterdessen inner-

halb der Arianer eine entschiedenere Parteiric'n-
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tung ausgebildet, deren Führer Aitios und sein

SehUler Eunomios waren. Sie sahen in dem Ver-

hältnis von Vater und Sohn kein unerforsehliehes

Geheimnis, sondern meinten es mit Hülfe philo-

sophischer Speculation sicher lösen zu können.

Der ewig Ungezeugte, so lehrten sie, könne mit
dem Gezeugten, der, eben weil er gezeugt sei,

einen Anfang gehabt haben müsse, nicht desselben

und nicht einmal ähnlichen Wesens sein. Sie ver-

warfen daher nicht nur das i/woimof der nicaeni-

schen Formel, sondern auch das ifioim’oux, das

die vermittelnden Bischöfe von der Richtung des

Ursaeius und Valens an dessen Stelle gesetzt

hatten (Hefele Conciliengeschichte P 666. Har-
nack Dogmengeschichte IP 245). Als nun die

Synode von Sirmium den Gebrauch beider Worte
verbot, begrüssten die Eunomianer, wie sie später

genannt wurden, dies mit Freuden, weil dadurch
für ihr änl/ioios Raum geschaffen wurde, und
eben dies war der Grund, warum Eudoxios von

Antiochia, der durch dieselbe Synode aus der Ver-

bannung zurUckgerufen war, in so demonstrativer

Weise die Glaubensformel unterstützte (Sozom.

IV 15). Der antiochenischen Synode hatte auch

Acacius von Caesarea beigewohnt (Sozom. IV 12),

der beim Kaiser in solchem Ansehen stand, dass

er 356 die Weihung des römischen Gegenbischof6

Feliz hatte vollziehen dürfen (Hieron. de vir. III.

98). Der Presbyter Asphalios, der den Synodal-

beschluss an das Hoflager brachte, wurde daher

freundlich angenommen und erhielf den Auftrag,

ein zustimmendes Schreiben des Kaisers zurück-

zutragen. Doch als er sich eben zur Abreise

bereit machte, wurde ihm dasselbe wieder abge-

nommen und durch einen scharf tadelnden und
drohenden Brief ersetzt. Es waren die Beschlüsse

der Synode zu Ankyra, welche diesen Wechsel
in der Anschauung des C. herbeigeführt hatten

(Sozom. IV 18).

Der Bischof Basileios von Ankyra hatte den

Bau einer Kirche in seiner Stadt vollendet und
eine Anzahl von Bischöfen eingeladen, ihm bei

der Einweihung in der Osterzeit 358 zu assistieren.

An diese Versammlung gelangte ein Brief des

Georgios von Laodikeia, in dem er Klage darüber

führte, dass Eudoxios in seinem Sprengel die euno-

mianische Lehre verbreite und überall Geistliche

anstelle, die ihr anhingen. Zugleich wurden Basi-

leios und seine Genossen aufgefordert, Gegen-
maseregeln zu ergreifen (Sozom. IV 13. Epipnan.

haer. 73, 2). So wurde denn in Ankyra eine

Glaubensformel abgefasst, die in einer langen

Reihe von Anathematismen sowohl den photinia-

schen Ketzereien, als namentlich auch den euno-

mianischen entgegentrat (Epiphan.haer.73. 2—11.

Hilar. de synod. 12ff.= Migne L. 10, 490. Basil.

epist. 74. Dies Schriftstück Uberbrachte eine Ge-
sandtschaft von Geistlichen dem Kaiser und kam
gerade noch früh genug, um seine Zustimmung
zu dem Beschluss der Synode von Antiochia zu

hintertreiben und ihn von deren Ingläubigkeit

zu überzeugen (Sozom. IV 13. 14).

Als der Kaiser von seinem Feldzuge nach Sir-

mium zurückgekehrt war, hatte ihn dort eine

Gesandtschaft occidentalischer Bischöfe begrüsst.

Diese wurden jetzt mit den Gesandten der Synode
zu Ankyra und den anderen Bischöfen, die sich

am Hofe aufhielten, zu einer Svnode vereinigt,

um die verschiedenen Glanbensformeln einer Prü-

fung zu unterziehen. So stellten sie compila-

toriseh eine Norm auf, die im wesentlichen auf

dem vermittelnden ifiowvaiot beruhte (Sozom. IV

15. Hilar. frg. 6, 6). Ein Verzeichnis derjenigen,

von welchen sie ausging, freilich ein sehr un-

vollständiges, bietet Hilar. frg. 6, 7 = Migne
L. 10, 692.

Auf Grund dieser Formel gelang es dem Kaiser,

das Versprechen, das er 857 in Rom gegeben
hatte, zu erfüllen und mit Liberins Beinen Frieden

zu machen. Der Bischof war seines Märtyrer-

tums nach zweijähriger Dauer müde geworden
und sehnte sich nach Rom zurück (Athan. apol.

c. Ar. 89; hist. Ar. ad mon. 41. Hieron. chron.

2365. Hilar. frg. 6, 11). Als nun C. den For-

tunatianus von Aquileia zu ihm sendete, um ihn

zum Nachgeben zu bewegen, da fügte er sieh

(Hieron. vir. ill. 97. Hilar. frg. 6, 5. 9), erklärte

in mehreren Briefen, den Athanasius auch seiner-

seits zu verurteilen und mit den Halbariaaern

CommUnion zu halten (Hilar. frg. 6. 5—11), wurde
darauf nach Sirmium berufen, um dort die Formel
mit zu unterschreiben, und dann nach Rom ge-

sandt, wo er mit Felix gemeinsam das Bistum
bekleiden sollte (Sozom. IV 15. Hieron. chron.

2365. Socrat. II 87, 94. Theodor, hist. eccl. II 17.

Sulpic. Sev. chron. II 89, 8. Hilar. contra Const. 1 1

.

Mommsen Deutsche Ztschr. f. Geschichtswissen-

schaft VII 167).

359. Am Anfang des Jahres gelangte die

Nachricht nach Sirmium. die Sarmatae Limi-
gantes bereiteten einen Einfall vor. Der Kaiser

zog ihnen daher nach Arumincum entgegen, das
nur wenige Meilen vou Sirmium entfernt an der

Donau liegt (Ammian. XIX 11, 8), noch che das

Eis des Flusses aufgegangen wsr (Ammian. XIX
11, 4). Jetzt erboten sich die Sarmaten, sich im
Reiche als Colonen ansiedeln zu lassen, machten
aber, als der Kaiser ihre Unterwerfung in feier-

licher Form entgegennehmen wollte, einen ver-

räterischen Angriff auf ihn, was zur Niedermetxe-

lung der ganzen Masse durch das römische Heer
führte. Vor dem 22. Mai war C. wieder nach
Sirmium zurückgekehrt (Athan. de synod. 8. Epi-

phan. haer. 73, 22 Ammian. XIX 11, 17).

Hierwaren unterdessen dieBischöfe versammelt
geblieben, um das grosse Concil, auf dem der
Kaiser die Einigkeit der Kirche endlich zu er-

reichen hoffte, durch ihre Beratungen vorzubereiten.
Ein solches war schon im J. 357 beschlossen und
für den Herbst 358 in der Art einberufen worden,
dass die occidentalischen Bischöfe sich in Ari-

minum, die orientalischen in Nikomedia versam-

meln sollten (Philostorg. IV 10). Diese Teilung
war vermutlich durch die Rücksicht auf die kaiser-

liche Post veranlasst worden, die bei einem gar
zu weiten Hin- und Herreisen der Bischöfe noch
schwerer gelitten hätte, als sie durch die immer
wiederholten Synoden ohnehin schon litt (Ammian.
XXI 16. 18. Theodor, hist. eccl. II 16, 17). Aber
als schon manche der Teilnehmer ihre Reise an-

getreten hatten, traten am 24. August 858 die

Erdbeben ein, welche Nikomedia zerstörte, und
veranlasste die Verschiebung des Concils auf das
J. 359 und zugleich die Verlegung Beiner orien-

talischen Hälfte. Anfangs dachte man daran, sie

nach Nicaea oder Tarsos xu berufen, doch ent-



1087 Constantius Constantius 1088

schied sich der Kaiser zuletzt lür das isaurische der Kirche, die sich in jener gemeinsamen Formel
Selcukeia (Sozom. IV 16. 17. III 19. I’hilostorg. aussprechen sollte, Meinungsverschiedenheiten im
IV 11. Socrat. II 37 . 39. Athan. de synod. 1. 8 einzelnen freien Kaum behielten (Sozom. a. 0.

= Migne G. 26, 681. 692). Um den Beratungen Athan. a. 0.). Doch dir Orthodoxen hatten durch

dieses Doppelconcils als Grundlage zu dienen. ihre grosse Zahl Mot bekommen, da kaum zu

wurde in Sirmium von Marcus von Arethusa unter erwarten war, dass der Kaiser es wagen würde.

Assistenz der übrigen dort versammelten Bischöfe mehr als 300 Bischöfe in die Verbannung zu

eine Glaubensformel abgefasst und am Tage vor schicken. Sie verlangten daher die Hinzufügung

dem Pfingstfeste, dem 22. Mai 359, im Beisein von Anathemen gegen die Hauptsätze des Arianis-

des Kaisers von ihnen allen unterzeichnet. Ihr 10 mus und der übrigen ketzerischen Lehren, d. b.

Inhalt entsprach den Anschauungen der Haibari- sie widerstrebten dem weiten Spielraum, den die

aner und zwar in erster Linie durch Basileios von Formel dem selbständigen Denken bot, und wollten

Ankyra und Valens von Mursa bestimmt; nament- nicht nur, was rechter Glaube, sondern auch was

lieh war darin verboten, das Wort ovala, das so haeretisch sei, scharf definiert sehen. Als Valens

viel Streit verursacht hatte, in Bezug auf das und seine Genossen sich dieser Forderung wider-

Verhältnis von Vater und Sohn überhaupt zu setzten, wurden sie am 21. Juli 359 auf Antrag

gebrauchen (Athan. de synod. 8. Socrat. II 37, des Graecianus von Cales excommuniciert (Athan.

17. Epiphan. hacr. 73, 22. Hilar. frg. 15, 3. de synod. 9; epist. ad Afros 8. Hilar. frg. 7, 4.

Sozom. IV 17). 8, 5 = Migne G. 26, 693. 1033: L. 10, 697. 702)

In dem Einberufungsschreiben hatte C. ver- 20 und dies durch ein Rundschreiben allen Bischöfen

fügt, dass zuerst die Glaubensfrage entschieden der Christenheit mitgeteilt (Athan. de synod. 11).

werde, dann die persönlichen Angelegenheiten Darauf wurden die Anathemen feierlich verkündet

einzelner Geistlichen, wie Anklagen, Restitution (Hilar. a. 0.) und ein Schreiben an C. gerichtet,

von Verbannten u. dgl. m„ beraten werden sollten. in dem die Synode erklärte, Bie lehne den Be-

Zum Schlüsse sollten von jedem der beiden Con- Schluss über eine neue Glaubensformel ab, weil

cilien je zehn Gesandte an den Kaiser geschickt die nicaenieche ihr genüge, und zugleich den
werden, um ihm die Beschlüsse mitzuteilen und, Kaiser bat, er möge den Bischöfen gestatten, iu

falls sie von einander ahwichen, unter seiner per- ihre Heimat zurückzukehren (Hilar. frg. 8. Athan.

sönliehen Leitung die Einigung zu erzielen (So- de synod. 10; epist. ad Afros 3. Socrat. II 37.

zom. IV 17; vgl. 16. Hilar. frg. 7, 2). Der Garde- 30 Sozom. IV 17. 18. Theodor, hist. ecd. II 19). Mit

praefect Taurus wurde mit der Leitung in Ari- diesem Brief wurden der Verordnung des Kaisers

minum betraut und ihm das Consulat versprochen, gemäss zehn Bischöfe an sein Hoftager entsandt,

wenn er über die Glaubensformel Einstimmigkeit denen die Partei des Valens ebensoviele hinzu-

erziele (Sulp. Sev. chron. II 41, 1; vgl. Hieron. fügte (Sulpic. Sev. ehron. II 41, 6. 7. Hilar.

adv. Lucif. 18 = Migne L. 23, 171). Im J. 361 frg. 8, 4), so dass es im ganzen zwanzig waren

ist er denn auch wirklich Consul gewesen. Da- (Athan. de synod. 55. Sozom. IV 18).

mit die occidentalischen Bischöfe nicht wieder Auf die Nachricht von einem neuen Einfall

die Sache des Athanasius aufwärmten, wurde der der Perser, von dem später noch zn reden sein

ariminensischen Versammlung durch einen Erlass wird, war C. aus Sirmium über Singidunum. wo
vom 27. Mai 359 ausdrücklich verboten, sich iir40er am 18. Juni nachweisbar ist (Cod. Theod. XI
die besonderen Angelegenheiten der orientalischen 30, 28). nach Constantinopel gezogen. Hier wollte

Kirche einzumischen (Hilar. frg. 7, 1. 2). er den Winter zubringen und während dessen die

Die Zahl der Bischöfe, die in Ariminum spä- Vorbereitungen für den Feldzug treffen, er dann
testens im Juli zusammentraten (Hilar. frg. 7, 4), im Frühling von Syrien aus angetreten werden
betrug Uber 400 (Athan. de synod. 8. Sozom. IV sollte (Ammian. XIX 11, 17. XX 8, 1. Cod.

17. Sulpic. Sev. chron. II 41, 2). Nicht mehr Theod. XI 24, 1).

als 80 davon gehörten der halbarianischen Partei Den ariminensischen Gesandten waren Valens

an, die in einem besonderen Gebäude ihre Zu- und Ursacius nach Constantinopel vorangeeilt, um
sammenkttnfte zu halten pflegte (Sulp. Sev. chron. den Kaiser auf ihre Antwort vorzubereiten. Dieser

II 41, 5). Die Stimmung der übrigen charakteri- 50 fasste jetzt den Beschluss, das Concil durch Hin-
siert sich dadurch, dass alle Geistlichen aus halten mürbe zu machen. Denn da ein grosser

Gallien und Britannien mit nur drei Ausnahmen Teil der Bischöfe den Unterhalt aus Staatsmitteln

den freien Unterhalt nicht Zunahmen, den ihnen zurückgewiesen hatte und auf seine eigenen Kosten
C. angewiesen hatte (Sulpic. Sev. chron. II 41, 3). lebte, übte der lange Aufenthalt in einer fremden,

Auch scheint man anfangs den Versuch gewagt von Zugereisten überfüllten Stadt einen sehr

zu haben, die Verurteilung des Athanasius noch empfindlichen pecuniären Druck auf sie aus. Die
einmal anzugreifen, doch wurde dies auf Grund Gesandten wurden daher lange Zeit gar nicht

der kaiserlichen Verordnung hintertrieben und angenommen (Socrat. 11 37, 75. Sozom. IV 19.

sogleich zur Erörterung der Glaubcnsformcl über- Theodor, hist. ecel. II 19. 14). Im Herbst reiste

gegangen (Sozom. IV 17). Hierbei legten Valens 60 C. sogar an die Donau, um dort gothische Hülfs-

und seine Genossen die in Sirmium beschlossene truppen für den Perserkrieg anzuwerben (Ammian.
Fassung vor und verlangten, sie solle, da sie dem XX 8, 1). Erst jetzt richtete er einen Brief an
Kaiser genehm sei. unverändert angenommen wer- das Concil, in dem er ihm zusammenzubleiben
den (Sozom. IV 17. Athan. de synod. 8. Socrat. befahl, bis es den Bescheid der Gesandtschaft
II 87, 15. Hilar. frg. 7, 4). Uber die genaue erhalten habe, und diese anwies, uach Hadriano-
Interpretation der einzelnen Sätze lehnten sie eine polis zu gehen und dort die Rückkehr des Kaisers

Debatte ab und überliessen es jedem, sie in seiner zu erwarten. Mit diesem Schreiben wurden drei

Weise auszulegen, so dass innerhalb der Einheit der in Constantinopel wartenden Bischöfe nach
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Ariminum zurückgeschickt (Athan. de synod. 55. DaValena erklärte, er sei kein Arianer, und selbst

Soerat. II 87, 78. Soiom. IV 19). Das Concil als Zusatz zu der Glaubenslonnel eine Anzahl
antwortete sogleich durch eine neue Gesandtschaft, von Anathemen gegen die Hauptlehren des ent-

die wahrscheinlich aus sieben Bischöfen bestand, schiedenen Arianismus in Vorschlag brachte, gaben
da die Zahl der orthodoxen Deputierten später auch sie nach (Sulpic. Sev. rhron. II 44. Hieron.

auf vierzehn gestiegen war (Hilar. frg. 8, 5). ln a. 0.). So konnte die Synode nach siebenmonat-

dem Schreiben, das sie Uberbrachten, wurden noch lieher Dauer geschlossen (Sulpic. Sev. chron. II

einmal die früheren Beschlüsse aufrecht erhalten, 44, 1) und ihr Erfolg durch eine neue Gesandt-
zugleich aber recht kläglich um die Erlaubnis schalt, deren Führer diesmal Ursacius und Valens

zur Heimkehr gebeten, ehe der Winter komme 10 waren, dem Kaiser mitgeteilt werden (Hilar.

und die Reise erschwere (Athan. a. 0. Soerat. frg. 10, 1).

a. 0. Sozom. a. 0. Theodor. II 20). Um eine Während dieser Verhandlungen hatte auch in

Einigung herbeizutühren, traten darauf die vier- Seleukeia die orientalische Synode getagt, die am
zehn orthodoxen Gesandten mit den arianischen 27. September begann und nurwenigeTagedauerte.
in dem thrakisehen Dorfe Nike zur Beratung zu- Ale Commisaare des Kaisers fungierten dabei der
sammen. Der Ort soll gewählt sein, damit man Comes Leonas und der Statthalter der Provinz
das dort beschlossene Glaubensbekenntnis, durch Isaurien, Bassicius Lauricius. Die Zahl der an-

die Ähnlichkeit des Namens getäuscht, mit dem wesenden Bischöfe betrug 150— 160, von denen
nicaenischen verwechsele (Soerat. 11 87, 95. Sozom. die grosse Majorität Haibarianer waren. Doch
IV 19. Theodor, hist. eccl. 1121. Hilar. c. Auxent. 20 unter den wenigen Eunomianern befanden sich

8; frg. 8, 5. 11, 1 = Migne L. 10, 614. 702. 711). so bedeutende Kirchenhäupter, wie Akakios von
Durch die Gefahr, im harten thrakisehen Winter Caesarea, Eudoiios von Antiocheia und Georgios

die beschwerliche Rückreise antreten zu müssen, von Alexandrcia, und da sie erklärten, mit der

wurden die schwachen Greise so geschreckt (Athan. sirmischen Formel einverstanden zu sein, fanden
epist. ad Afros 3. Hilar. c. Auient. 8), dass sie sie die lebhafte Unterstützung der leitenden Be-

das Anathem gegen Valens und seine Genossen amten. Denn wie in Ariminum, so erklärte auch
widerriefen und am 10. October eine Glaubens- hier die Majorität, dass ein neues Bekenntnis gar

formet unterschrieben (Hilar. frg. 8, 5. Sulp. Sev. nicht erforderlich sei. nur wollte sie nicht auf

chron. II 43, 1), die ihnen aus Conatantinopel das nicaenische, sondern auf das antiochenische

zugeschickt war. Sie beruhte auf den Beschlüssen, 80 von 341 zurückgreifen. Nach heftigen Streitig-

die unterdessen in Seleukeia gefasst waren, hatte keiten, die teils zur Absetzung, teils zur Excom-
aber auch diese noch etwas im halbarianischen munieation der Eunomianer führten, wurden auch
Sinne verändert (Athan. de synod. 80. Theodor. in Seleukeia zehn Gesandte an den Kaiser erwählt,

II 21, 8). die dessen Willen widerstrebten. Doch auch diese

Jetzt durften die Gesandten nach Ariminum wurden in Constantinopel zum Nachgeben veran-

zurückkehren, und zugleich erhielt der Praefect lasst und so die Einheit der Kirche scheinbar

Taurus den Befehl, die Synode nicht eher aus- hergestellt (Soerat. II 89. 40. Sozom. IV 22. 28.

einandergehen zu lassen, als bis sie einstimmig die Athan. de synod. 12. 29. Hilar. contra Const.

neue Glaubensformel angenommen habe. Wenn 12ff.; frg. 10. Epiphan. haer. 73, 25. Sulpic. Sev.

nicht mehr als 15 Bischüfe ihr hartnäckig wider- 40 chron. II 42. 45. Basil. c. Eunom. I 2= Migne
strebten, sollten diese entsetzt und in die Verban- G. 29, 504). Hier hielten dann noch etwa
nung geschickt werden (Sulpic. Sev. chron. II 50 Bischüfe eine neue Synode, deren entsehei-

43, 3). Als der excommuoicierte Valens vor dem dende Leiter Akakios und Eudoxios waren und
Concil erschien und, von den orthodoxen Ge- die sich namentlich mit persünlichen Anklagen
sandten unterstützt, dasBekenntnisvorlegte(Hilar. gegen verschiedene Bischöfe beschäftigte. Eine
frg. 8, 7), verweigerten die versammelten Bischöfe ganze Reihe von Geistlichen, die dem Kaiser oder

anfangs auch diesen die Communion. Da sie sich der herrschenden Partei nicht genehm waren, wur-

aber auf den testen Entschluss des Kaisers und den abgesetzt, darunter Aötios, der Begründer
die Drohung mit der Winterreise berufen konnten, der cunomianischen Lehre, Basileios von Ankyra
wurden auch die anderen allmählich schwach (Sul- 50 und Makedonios von Constantinopel, an dessen

pic. Sev. chron. II 43, 4. Athan. epist. ad Afros 3. Stelle Eudoxios trat. Dann wurde das Bekenntnis

Kutin, hist. eccl. 121. Augustin, c. Maxim. Arian. von Nike an alle Bischöfe der Christenheit ver-

II 14, 3= Migne L. 42, 772). Als noch ein Brief schickt, begleitet von einer Verordnung desKaisers,

des C. eintraf, der mit Entschiedenheit auf der die alle, die es nicht unterschreiben wollten, mit
Verwerfung der Worte oiaia und dfwovaioe be- Verbannung bedrohte (Soerat. II 42. 43. Sozom.
stand (Hilar. contra Const. 16 = Migne L. 10, IV 24. 25. Philostorg. V 1. 2. Sulpic. Sev. chron.

594), kroch die fromme Gesellschalt zu Kreuze. II 45. Hilar. ad Const. II 3. Theodor, hist. eccl.

In einem Schreiben an den Kaiser sprach sie ihm II 28. Hieron, chron. 2375. Gregor. Naz. or. 19.

ihren unterthänigen Dank für seinen Glaubens- 21. Basil. epist. 51; contra Eunom. I 2 = Migne
eifer aus, erklärte ihre Zustimmung und bat recht 60 G. 29, 505).

jämmerlich, den I’raefecten endlich anzuweisen, Der Aufenthalt des Kaisers in der Hauptstadt
dass er ihnen die Heimkehr gestatte (Hilar. frg. 9. des Ostens war auch dadurch epochemachend,

Hieron. adv. Lucif. 18= Migne L. 10, 703. 23, dass jetzt deren Gleichstellung mit Rom, zu der

171). Nur 20 Bischöfe unter Führung desPhoe- 339 und 340 die ersten Schritte gethan waren,

badius von Aginnum und des Scrvatio von Tungri zum endgültigen Abschluss kam. Dies fand darin

blieben noch einige Tage standhaft, Hessen sich seinen Ausdruck, dass der oberste Beamte der

aber auch durch die Rücksicht auf die Einigung Stadt, der bis dahin den Titel Proconsul geführt

mit der orientalischen Kirche allmählich bereden. hatte, jetzt zum Praefectus urbi erhoben und den

Psuly-Wusow» tv 35
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Praefecti praetorio an Rang gleichgestellt wurde.

Denn der erste, der dies Amt in seiner neuen
Form am 11. December 359 ar.trat. Honoratus,

war vorher Praefectus Praetorio Galliarum ge-

wesen (Moramsen I 289. Hieron. chron. 2875.

Socrat. II 41, 1. Sozom. IV 23. Liban. epist.

389; vgl. Sievers Das Leben des Libanius 21 1).

Zugleich wurde den Praetoren von Constantinopel

nach dem Muster der römischen die Jurisdiction

in Freiheitsprocessen Dbertragen (Cod. Theod. VI 10 hatte, war, sich diesmal nicht mit zeitraubenden

1092

Laufe des Winters 358/359 ein Heer gesammelt,
das Ammianus Marcellinus, der als Kundschaf-
ter dessen Anzug beobachten konnte (Ammian.
XVIII 6. 22), auf 100 000 Mann schätzte (Am-
mian. XIX 6, 11; vgl. XVIII 4, 1. 5, 8. 6, 4.

XIX 2. 4); doch hatten die Rüstungen so viel

Zeit in Anspruch genommen, dass erst im Hoch-
sommer der Tigris überschritten wurde (Ammian.
XVIII 7, 4). Der Plan, den Antoninus angeregt

4, 16). Noch kurz vor seinem Tode erweiterte

dann C. die Competenz des Praefectus urbi da-

hin, dass ihm die Appellationsgerichtsbarkeit Uber

die Provinzen Bithynia» Lydia. Hellespontus, In-

sulae, Phrygia salutaris, Europa, Rhodope und
Haemimontus zustehen solle (Cod. Theod. I 6, 1).

Unterdessen hatte Sapor die Kriegsdrohung,

die er 358 durch seine Gesandtschaft dem Kaiser

flberschickt hatte, zur That gemacht. Und er

Belagerungen aufzuhalten, sondern schnell Meso-
potamien zu durchziehen und dann gleich in

Syrien einzufallen, das durch langen Frieden am
wenigsten gegen einen Angriff vorbereitet war
(Ammian. XVIII 6, 8. 18. 10, 1). Uraicinus, der
davon durch Überläufer erfahren hatte (Ammian.
XVIII 8, 1), befahl daher den Landbewohnern in

Mesopotamien, sich in die festen Städte zu Süchten
und alle Felder in Brand zu stecken, so dass

traf den Orient gerade in sehr wenig verteidi- 20 zwischen Euphrat und Tigris das ganze Land
gungsfähigem Zustande, weil der grösste Teil der

Truppen mit C. in die Westprovinz abgezogen

(Ammian. XVIII 5, 2) und nur sehr unvollstän-

dig durch die früheren Soldaten des Magnentius
ersetzt war (Ammian. XVIII 9, 8). Auch wurde
gerade um diese Zeit der fähigste Feldherr, der

die orientalischen Verhältnisse durch ein zehn-

jähriges Commando kannte (Ammian. XVIII 6, 2),

der Magister equitum Ursicinus, an das Hoflager

zeitweilig zur Wüste wurde (Ammian. XVin 7, 3).

Da Sapor ausserdem Kunde erhielt, dass der
Euphrat durch die Schneeschmelze in den armeni-
schen Gebirgen stark angeschwollen war (Ammian.
XVin 7, 9), beschloss er auf den Rat des Anto-
ninus nach Norden auszuweichen, wo am Fusae
des Gebirges noch frisches Gras zu finden war,
und den Fluss dann nahe bei seiner Quelle zu
Überschreiten (Ammian. XVIII 7, 8. 10). Unter-

berufen, weil der Kaiser durch seine Umgebung, 30 wegs nahm er die Castelle Reman und Busan,

namentlich den allmächtigen Eunuchen Eusebius,

aufgestachelt, ihm misstraute (Ammian. XVIII

4, 2). Kurz vorher war der Magister peditum
Barbatio wegen eines unbegründeten Verdachtes,

dass er nach der Krone strebe, hingerichtet wor-

den (s. Bd. III S. 2, 13); so wurde denn Ursi-

cinus zu seinem Nachfolger ernannt, da er in

der Umgebung des Kaisers minder gefährlich

schien (Ammian. XVIII 5. 5), und Sabinianus, ein

die von ihren Verteidigern mutlos übergeben wur-
den, und liess hier grosse Milde walten in der
Hoffnung, dadurch auch andere feste Plätze zum
Abfall zu bewegen (Ammian. XVIII 10). In diesem
Sinne liess er am dritten Tage darauf auch Amida
zur Übergabe auffordern mit der Absicht, falls

sie verweigert würde, weiterzuziehen. Doch wurde,
als er unter den Mauern der Stadt hielt, sein

Mantel von einem Pfeil durchbohrt, eine Schmach,

unfähiger Greis, in den Orient geschickt (Ammian. 40 die ihm Rache zu fordern schien. Mit Mühe über-

XVIII 5, 5. 6, 1. 7. 7, 7. XIX 8, 1), obgleich

die Bevölkerung der Städte durch Acdamationen
und Decretc ihrer Decurionen den früheren Feld-

herrn zurückzuhalten suchte (Ammian. XVIU 6, 2).

Als aber die Nachrichten von dem bevorstehen-

den Persereinfall drohender wurden, befehligte

C. den Ursicinus, der schon auf der Reise war,

wieder in den Orient; doch blieb er dort dem
Sabinianus untergeordnet und konnte daher nichts

redete ihn seine Umgebung, deshalb den ursprüng-

lichen Kriegaplan nicht scheitern zu lassen. Als

aber bei einer zweiten Aufforderung der Sohn des

Chionitenkönigs Grumbates, der Sapor begleitete,

durch eine Bailiste erschossen wurde, hielt dieser

es für eine Ehrenschuld gegen seinen Verbündeten,

die Stadt nicht unbestraft zu lassen (Ammian.
XIX 1, 1—2, 1). So begann denn die Belage-

rung, bei der die sieben Ic/gionen, welche Amida
Erhebliches leisten (Ammisn. XVIII 6, 5—7. XIX 50 besetzt hielten (Ammian. XVIII 9. S. XIX 2, 14),

3, 1). Dieser suchte die Gefahr durch eifriges

Beten an den Reliquien der Märtyrer abzuwenden
(Ammian. XVIII 7, 7. XIX 3. 1), während Ursi-

cinus nach Nisibis eilte, um die Stadt in Ver-

teidigungszustand zu setzen (Ammian. XVII 6, 8).

Doch kam er so spät, dass unterdessen die Vor-

hut der Perser den Tigris schon überschritten

hatte und der Feldherr zweimal nahe daran war,

von ihnen auf seinen Streifzügen gefangen zu

werden (Ammian. XVIII 6, 12. 8, 1).

Durch einen römischen Offizier Antoninus, der

genau mit den militärischen Verhältnissen des

Reiches bekannt und durch Bedrückungen der

Beamten zur Flucht nach Persien gezwungen wor-

den war, hatte Sapor von der Entblössung des

Orients erfahren (s. Bd. I S. 2572 Nr. 12). Er hatte

die letzte römische Gesandtschaft bei sich fest-

gehalten (Ammian. XVIII 6, 17. 18) und im

und die Einwohnerschaft sich heldenmütig ver-

teidigten, so dass die Eroberung dem Perserkönig

30 000 Mann und einen Zeitverlust von 73 Tagen
kostete (Ammian. XIX 9, 9). Ursicinus wollte

sie entsetzen, doch Sabinianus. der vom Kaiser

den Befehl erhalten hatte, nach Möglichkeit Sol-

daten zu sparen, gab ihm nicht die nötigenTruppen
dazu (Ammian. XIX 3 1. 2). So fiel denn end-

lich Amida und seine Einwohner wurden teils

60 niedergemacht, teils in die Sclaverei geschleppt.

Nur mit Mühe rettete eich der Geschichtschreiber

Ammianus Marcellinus, der gleichfalls in den
Mauern war und die Belagerung daher ausführ-

lich geschildert hat (XIX 1—9). Doch war

unterdessen der Sommer vergangen und Sapor
musste heimziehen, ohne seinen Kriegsplan zur

Ausführung gebracht zu haben (Ammian. XIX
9, 1).
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Die Isaurer plünderten auch in diesem Jahre, quartiere in Antiochia (Ammian. XX 11, 32. XXI
wurden aber durch die Umsicht des Comes Bassi- 6, 1. Cod. Theod. XVI 2, 16).

dius Lauricius zur Ruhe gebracht (Ammian. XTX 861. Wie C. einst gegen Magnentius die Ger-
13. Dessau 740). In Rom entstand im Früh- manen zu Hülfe gerufen hatte, so soll er es jetit

jahr durch die Verspätung der africanisehen Korn- auch gegen Iulianus gethan haben (Iulian. epist.

schiffe eine Hungersnot, die zu den gewöhnlichen ad Athen. 286 A. ß. 287 A. Liban. or. I 558. 559.
Tumulten führte (Ammian. XIX 10). Ammian. XXI 3, 4). In Antiochia vermählte er

860. Da er jetit nicht mehr darauf rechnen sich, da seine zweite Gattin Eusebia gestorben
konnte, die syrischen Provinzen unvorbereitet zu war. zum drittenmal mit Faustina (Ammian. XXI
treffen, verzichtete Sapor auf den Kriegsplan des 10 6, 4). Sie brachte ihm sein erstes Kind, eineToch-
vorhergehenden Jahres und kehrte wieder zu der ter; doch wurde diese erst nach dem Tode des
Übung zurück, Stadt für Stadt in Mesopotamien Vaters geboren (s. Constantia Nr. 15). Zu-
seinem Reich zu unterwerfen. Bei einem neuen gleich fanden grosse Aushebungen statt und hohe
Einfall eroberte er Singara und Bezabde, wurde Steuern an Gold, Silber und Naturalien wurden
aber von Virta abgewehrt und kehrte, als die für den bevorstehenden Krieg ausgeschrieben (Am-
Belagerung nicht zum Ziele führte, in sein Reich mian. XXI 6, 6). Nach Africa wurde der Notar
zurück (Ammian. XX 6. 7). Gaudentius geschickt, um dem Abfall der Dioecese

C. rüstete unterdessen in Constantinopel (Am- zu Iulian vorzubeugen, was auch gelang (Ammian.
mian. XX 8, 1. 4, 1. 2) und richtete zu diesem XXI 7, 2—5). I>er Kaiser selbst zog zunächst
Zwecke auch an Iulian die Forderung, dass er 20 gegen die Perser (Ammian. XXI 7, 1), überschritt

ihm einen Teil der gallischen Truppen sende. Dies bei Kapersana den Euphrat und blieb dann bei

führte dazu, dass in Paris das Heer sich empört« Edessa stehen, wo er einerseits erfuhr, dass Iulian

und den Caesar zum Augustus ausrief (s. fulia- in Thracien eingebrochen sei, andererseits dass

nus). Ausserdem wurden de Svnodalgerichte die PerBcr in diesem Jahre keinen Einfall beab-

gegen missliebige Bischöfe und öeistliche, die sichtigten (Ammian. XXI 7, 7. 13, 1—7). So
359 begonnen hatten, weiter fortgesetzt. Auch zog er denn dem Iulian entgegen. Er gelangte

Uraicinus zog man wegen des Falles von Amida über Hierapolis (Ammian. XXI 13, 8). Antiochia

zur Rechenschaft, und da der Eunuch Eusebius und Tarsus bis zu dem kilikischen Städtchen

gegen ihn arbeitete, wurde er seines Amtes ent- Mopsukrene, wo er am 8. November an einem
setzt (Ammian. XX 2). Nachdem der Kaiser dann SO Fietar starb (Ammian. XXI 15. Mommsen I

noch am 15. Februar eine grosse neuerbaote Kirche 239.240. Socrat. II 47. Sozom. V 1 . Zonar. XIII

in Constantinopel eingeweiht hatte (Mommsen 1
1 p. 22 C. Vict. epit, 42, 17), nachdem er durch

I 239. Hieron. chron. '2376; vgl. Cod. Theod. XI den Arianer Euzoios die Taufe empfingen hatte

24, 1), brach er im Frühling gegen die Perser (Athan. de synod. 31. Philostorg. VI 5. Socrat.

auf (Ammian. XX 4, 2. 8, 1). Als er nach dem II 47). H. Schiller Geschichte der rüm. Kaiser-

cappadocisehen Caesarea gelangt war, erhielt er zeit II 238. V. Duruy Gesch. des röm. Kaiser-

Nachricht von der Erhebung Iulians (Ammian. reiches, übers, von G. Hertzberg V 259. C. J.

XX 8, 4). was ihn zur Unterbrechung seiner-Reise v. He feie Conciliengesehiehte I J 488.

veranlasst«, so dass ihn auch noch die Gesandten 5) Constantius Gallus. Caesar 351—854. Auf
des Usurpators hier antrafen (Ammian. XX 9, I). 40 seinen Münzen (Cohen Mödailles imperiales VHP
Anfangs zauderte er, ob er sich gegen Iulian oder 32) und Inschriften (Dessau 787 = CIL V 8073.

gegen Sapor wenden soll; doch siegte sein Pflicht- VIII 8475. XII 5560. Ephem. epigr. V 1112; vgl.

gefühl und er wandte sieh nach Süden, während Seeck Rhein. Mus. LV 819) heisst er Flartut
er mit jenem die Verhandlungen fortsetzte (Am- Claudia* ('onstantius. Wenn daneben vereinzelt

mian. XX 9, 3). Unterwegs Hess er noch den Flarius luliut Contlanliut vorkommt (Cohen
König Arsakes von Armenien, den er mitOlympias, 3. 31), dürfte dies auf einen Irrtum des Stempel-

der Tochter des Ablabius, der früheren Braut Schneiders zurückgehen. Den dritten Namen hatte

seines Bruders Constans, verheiratet (Ammian. XX er erat bei «einer Thronbesteigung von seinem Mit-

11, 8. Athan. hist. Ar. ad mon. 69) und auch regenten angenommen (Vict. Caes. 42, 8. Momm-
sonst mit GunBtbezeugungen überhäuft hatte (Cod. 50 sen Chron min. I 238. Larsow Die Festbriefe

Theod. XI 1, 1), zu sich kommen, um ihn zur des h. Athanasius 34. Socrat. II 28, 21); vorher

Treue zu ermahnen (Ammian. XX 11, 1). Dann hatte er Gallus geheissen und die meisten Schrift-

zog er Uber Meütena, Lakotena und Samosata steiler pflegen ihn auch später zum Unterschiede

nach Edessa, wo er bis zum Herbst mit der Con- von Constantius II. so zu nennen, obgleich er in

eentration der Truppen und der Füllung der Maga- den officiellen Urkunden, Fasten, Münzen. In-

zine zu thun hatte. Erst Ende September oder schriften, der Chronik von Constantinopel, niemals

noch später brach er auf, um zuerst die Ruinen diesen Namen führt, ihn also jedenfalls abgelegt

von Amida zu besuchen (Ammian. XX 11, 4. 5). hatte.

Dann versuchte er Bezabde wieder zu erobern, Er war geboren auf dem Landgute MassaVeter-

deasen Mauern die Perser wiederhergestellt und 60 nensis in Etrurien im J. 325 oder 326 (Ammian.

eine Besatzung hineingelegt hatten (Ammian. XX XIV 11, 27), als jüngerer Sohn (Iulian. epist. ad

7, 16). Doch nach langer und verlustreicher Be- Athen. 270 D; vgl. Liban. or. I 532) des Iulius

lagerung wurdeC. durch die Regengüsse des herein- Constantius, des Halbbruders Constantius d. Gr.

brechenden Winters gezwungen, unverrichteter und der Galla, der Schwester des Vukatius Rufinus

Sache wieder abzuziehen (Ammian. XX 11, 6— und des Naeratius Cerealis (Ammian. XIV 11,

25. 81). Über Hierapolis, wo er am 17. Deeember 27. 10, 5. Philostrog. III 25 = Migne G. 65, 512.

nachweisbar ist (Cod. Theod. VII 4, 6; es ist Liban. or. I 527. 530). Er war also Halbbruder

lan. für Iun. zu schreiben), bezog er seine Winter- des Iulianus Apostata und Vetter Constantius II.,
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der zudem noch eine Sehwester von ihm geheiratet

hatte, aber sie bald durch den Tod verloren zu

haben scheint (Iulian. epist. ad Athen. 272 D.

Athan. hist. Ar. ad mon. 69= Miene G. 25, 776).

Ale sein Vater und die meisten Seitenverwandten
Constantins d. Gr. im J. 337 durch die Soldaten

ermordet wurden, verschonte man den Knaben,
weil er eben an einer Krankheit litt, die für töt-

lich galt (Sorrat. III 1). Doch wurde ihm sein

ganzes mütterliches Erbteil und die grössereHälfte

des väterlichen entrissen (Iulian. epist. ad Athen.

273 B). Immerhin blieb ihm noch bedeutender
Grundbesitz in Ionien, wo er die nächste Zeit

lebte und in Ephesus die Schule besuchte (Socrat.

III 1: vgl. Liban. or. I 531). Im J. 344 oder

345 (Iulian. epist. ad Athen. 271 C) wurde er

dann mit seinem Bruder Iulianus nach Cappa-
docien geschickt, wo ihnen in der Nähe von Cae-
sarea eine kaiserliche Domäne, namens Fundus
Macelli, zum Wohnsitz angewiesen wurde (Am 2
mian. XV 2, 7. Sozom. V 2). Dort erhielten sie

einen Holhalt, der ihres Standes würdig war;

ihre Erziehung wurde in streng christlichem Sinne
fortgesetzt; sie gingen fleissig in die Kirche, ja

sie traten sogar in den Klerus ein und lasen der
Gemeinde die Bibel vor; auch begannen sie über

dem Grabe des Märtyrers Mamas gemeinsam eine

Kirche zu erbauen (Sozom. a. 0. Gregor. Naz. or.

IV 22ff. = Migne G. 35, 550). Doch genossen
sic fast nur des Umgangs der kaiserlichen Diener,!

und kein fremder Besuch durfte von ihnen
empfangen werden (Iulian. epist. ad Athen. 271 C).

Aus dieser Abgeschiedenheit wurde Gallus erst

befreit, als C. ihn an sein Hoflager nach Pan-

nonien berief (Iulian. epist. ad Athen. 272 A). um
ihn am 15. März 351 (M o m m s e n Chron. min.

1

233) in Sirmium (Joh. monach. pass. S. Artemii
12 — Mai Spicilegium Romanum IV 349) zum
Caesar für den orientalischen Reichsteil zu er-

nennen (Viet. Caes. 42, 8. Eutrop. X 12,2. Thcmist. ‘

or. II 40 A) und zugleich mit seiner Schwester

Constantia zu vermählen (Johann, monach. a. 0.

Zosim. II 45, 1. Zonar. XIII 8 p. 16 B. Vict.

epit. 42. I), die ihm später eine Tochter gebar
(Iulian. epist. ad Athen. 272 D). Doch wurde er

von dem Augustus nicht adoptiert, sondern erhielt,

wie später Iulian, den Titel seines Bruders, wie

ich daraus ergiebt, dass er in einer Inschrift

(CIL XII 5560) divi CoRtlanli pii Augusti nepos

nicht pronepo* genannt wird. Unter Assistenz

!

des Bischofs Theophilos schworen sich die leiden

Mitregenten heilige Eide, dass keiner von ihnen

dem andern Böses sinnen wolle (Philostorg. IV 1

= Migne G. 65. 517). So suchte sich C. vor der

Rache desjenigen zu schützen, dem er Vater und
Bruder hatte ermorden lassen. Seine Erhebung
hatte darin ihren Grund, dass der Augustus durch

den Krieg gegen Magnentius im Westen beschäf-

tigt war und doch die Gefahr des Perserkrieges

einen kaiserlichen Feldherrn im Orient unentbehr- (

lieh machte (Philostorg. III 25 = Migne G. 65,

512. Zonar, a. 0. MommsenI 238. Ammian.
XXI 13. 11. Sucrat. II 28, 21. Liban. or. 1 527).

Für 352 wurde ihm das Consulat gemeinsam mit
Constantius übertragen, und die gleiche Würde
bekleidete er such 353 und 354.

Gallus begab sich Uber Constantinopel, wo er

mit seinem Bruder Iulian zusammentraf (Ammian.

XV 2, 7. Liban. or. I 527), sogleich mit seiner
Frau nach Antiochia (Zonar. XIII 8 p. 16 C. Socrat.

II 28, 21. Mommsen 1 238). Von hier aus soll

er dann auch den Krieg nicht ohne Glück geführt
haben (Philostorg. 111 28; vgl. Ammian. XIV
7, 5). Doch kann es sich dabei wohl nur um
unbedeutende Scharmützel gehandelt haben, weil

die Perser, durch Einfälle wilder Grenzvölker
beunruhigt, in dieser Zeit nichts Bedeutende«
unternahmen (Ammian. XIV 3, 1. XVI 9, 3. Zonar.
XIII 7 p. 15 B. Iulian. or. I 28 D. II 66 D. Themist.
or. II 39 A). Immerhin war seine Anwesenheit
im Orient eine Drohung für den Feind, die dazu
beitrug, ihn von Angriffen zurückzuhalten (Zosim.
III 1, 1. Johann, monach. pass. S. Artem. 12).

Daher versuchte Magnentius, als er nach der
Schlacht bei Mursa in höchster Not war, den
Kaiser dadurch vom Bürgerkriege abzuziehen, dass
er ihm im Osten zu schaffen machte, und dang
einen Mörder gegen Gallus. Dieser kam nach
Antiochia und stiftete eine Verschwörung unter

den gemeinen Soldaten. Doch die alte Frau, bei

fler er Quartier genommen hatte, zeigte ihn an;
er wurde ergriffen und nebst seinen Mitwissern
hingerichtet. Die Denuntiantin belohnte Con-
stantia reichlich und liess sie auf einem Wagen
aus dem Paradethor des Palastes durch die Stadt
führen, um so auch andere Angeber anzulocken
(Zonar. XIII 8 p. 17 D. Ammian. XIV 7, 4).

i Die Tyrannen natur, die in Gallus schlummerte
(Iulian. epist. ad Athen. 271 D. Ammian. XIV
11. 3. Vict. Caes. 42, 11. Johann. Ant. frg. 174= FHG IV 604. Eutrop. X 13) und von seiner

Frau genährt wurde (Ammian. XIV 1, 2. 8. 9,

3. 11, 22. Zonar. XIII 9 p. 18 D. Philostrog.

III 28), scheint durch dieses Erlebnis zum Ans-

bruch gekommen zu sein. Von Misstrauen erfasst,

organisierte er eine unerträgliche Spionage in

Antiochia (Ammian. XIV 1, 2. 7. 7. 4). ja er

trieb sich selbst, verkleidet und von wenigen Ge-
nossen, die heimlich Waffen trugen, begleitet,

des Nachts in den Strassen der Stadt umher, um
auszuhorchen, wie man über ihn denke (Ammian.
XIV 1, 9). Auch besass er einen natürlichen

Hang zur Grausamkeit, der sieh namentlich in

seiner Freude an blutigen öffentlichen Spielen

kundgab (Ammian. XIV 7, 3; vgl. Iulian. Misopog.

340 A). Harte Strafen wegen angeblichen Hoch-
verrats oder Zauberei waren daher bei ihm ganz
alltäglich (Ammian. XIV 1, 2. 4), und meist

sparte er sich dabei sogar die Formen des Pro-

cessus und liess die Verdächtigen ohne Anklage
und Verteidigung hinrichten oder verbannen (Am-
mian. XIV 1.3. 5. 9,3 6; vgl. Liban. epist. 605).

Als er bei drohender Hungersnot eine Herab-

setzung der Kornpreise anordnete und der Stadt-

rat von Antiochia dies Ansinnen in etwas scharfer

Form zurückgewiesen hatte, wollte er die Häupter
desselben allesamt hinrichten lassen. Einige waren

schon gefallen, und die andern sassen im Gefäng-

nis, als der kühne und energische Widerspruch
des Comes Orientis Honoratus sie rettete (Am-
mian. XIV 7, 2. Liban. or. I 68; epist. 394 a;

vgl. epist. 286). Da die Not drückender wurde
und das Volk ihn um Hilfe anflehte, hetzte er

es auf den Consularis Syriae Theophilos, was zur

Folge hatte, dass dieser bald darauf durch einen

Aufstand, der von Brandstiftung begleitet war,
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ermordet wurde {Ammian. XIV 7, 5—8. XV 13, 2. wenig taktvoller Weise, so dass er den Caesar

Liban. or. I 72. 645). Dies geschah, als der mehr dadurch aufreiite als zurückhielt. In seinen

Caesar sich anschickte, den Perserfeldzug anzu- Berichten an den Augustus verklagte er ihn immer
treten (Ammian. XIV 7, 5), also wohl im Früh- wieder (Ammian. XIV 1, 10. 7, St) und wurde
ling des J. 354 (lulian. misoii. 370 C). dabei von dem Comes domestieorum am antio-

Während Gallus so gegen Hoch und Niedrig chenischen Hofe, Barhatio, unterstützt (Ammian.
wütete (Ammian. XIV 7, 1. Hieron. chron. 2368), XIV 11, 19. 24. XVIII 3, 6), bis der misstrauische

erwies er sich doch als treuen .Sohn der Kirche Kaiser zu der Meinung gelangte. Gallus bereite

(Sozom. III 15). Er liess die Reliquien des hei- eine Erhebung gegen ihn vor (Zonar. XIII 9

ligen Babylas aus Antiochia in den Hain von 10 p. 18 D. Johann, monach. 13. Socrat. 11 34, 1.

Daphne überführen, erbaute ihnen eine Kirche Sozom. IV 7. Ammian. XIV 1. 1. 7. 19. 10, 2.

und trat auf diese Weise dem dortigen Apollonrult Zosim. II 55, 2. Hieron. chron. 2370). Er be-

und seinen lasciven Gebräuchen entgegen (Sozom. gann daher, ihm den Oberbefehl Uber die Truppen
V 19. Liban. or. II 556). Den Führer des des orientalischen Reichsteils allmählich zu ent-

entschiedensten Arianismus. Atting, bedrohte er ziehen, indem er ihm zugleich die freundlichsten

anfangs mit dem Tode, doch auf Zureden des Briefe schrieb. Als dann Thalassius im Winter
Bischofs von Antiochia, Leontis, trat er mit 353/4 starb, schickte er ihm seinen ehemaligen
ihm in persönlichen Verkehr, erwies ihm hohe Comes sacrarum largitionum Domitianus als Prae-

Achtung und schickte ihn mehrmals zu seinem fecten zu mit dem Aufträge, den Caesar in vor-

Bruder lulian, damit er dessen Neigung zum 20 sichtiger Weise dazu zu bewegen, dass er an den
Heidentum, die dem Gallus nicht unbekannt ge- Hof des C. komme (Ammian. XIV 7. 9. Johann,
blieben war, durch seine Belehrung entgegen trete monach. 13. Zonar. XIII 9 p. 18 D). Dieser ver-

(Philostorg. III 27. Sozom. III 15. lulian. epist. fuhr aber höchst ungeschickt: er verschmähte es

31. Galli cpistnla ad Iulianum bei H er t lein anfangs lange Zeit, sich Gallus vorzustellen, und
lulianus II t>|3. Greg. Nyss. in Eunum. I = sandte unterdessen Berichte voll gehässiger An-

Migne G. 45, 257). Ilaher führte der Tod des klagen an den Augustus. die dem Caesar ver-

Caesars zu einer Verfolgung derextremen Arianer, raten wurden | Ammian. XIV 7. 10. lulian. epist.

weil sie für seine treuesten Freunde und Anhänger ad Athen. 272 B. Liban. or. I 530. Philostorg.

galten (Philostorg. IV 8). Doch auch der heid- III 28). Endlich von diesem vorgefordert, erschien

nischen Rhetorik brachte er das Interesse ent- 30 er im Consistorium, aber nur um in schroffster

gegen, das den Sitten seiner Zeit entsprach. Er Form die Abreise des Gallus zu befehlen und im
fühlte sich höchlichst geschmeichelt, wenn man Weigerungsfälle mit Entziehung des Unterhaltes

seine Redekunst lobte (Liban. or. I 68), und ver- für den antioehenisehen Hof zu drohen. Dann
anlasste den Libanius zweimal, ihm Panegyriken ging er zornig und folgte weiteren Ladungen nicht

zu halten (Liban. or. I 65. 68). Doch gestattete inehr (Ammian. XIV 7, 11. Zonar. XIII 9 p. 19A).

er dem gelehrten Heiden, dem man Zaulierkünste Hierauf liess ihn Gallus durch einige Protectorea

beilegte (Liban. or. I 69), nur ungern, nach An- in Haft nehmen. Dies veranlasste den Quaestor
tioehia zu kommen, und suchte den gefährlichen sacri Palatii Montius, einige der vornehmsten
Menschen von dort recht bald wieder los zu werden Leibwächter um sich zu versammeln und ihnen
(Liban. or. I 62. 63. 67. 70; epist. 394 a. 389). 40 vorzustellen, dass, wenn der Caesar sich heraus-

Neben dem Perserkriege beschäftigten den nehme, den Praefecten abzuurteilen, dies einer

Caesar auch Kämpfe im Innern des orientali- Auflehnung gegen den Augustus gleichkomme,
sehen Reichsteils. In den Juden scheinen sich Als er dies erfuhr, liess Gallus, von seiner Frau
neue Messiashoffnungen geregt zu haben, in Dio- aufgereizt, alle Soldaten der Stadt zusammen-
caesarea ermordeten sie in einer Nacht des J. 352 treten und forderte sie durch eine Rede auf. ihn

die römische Besatzung, riefen einen gewissen Pa- gegen den Quaestor zu verteidigen. Die Folge

tricius zu ihrem Königo aus (Vict. Caes. 42, 10) war. dass dieser und mit ihm Domitianus von
und verbreiteten dann den Aufstand auch Uber den Soldaten zerrissen, ihre Leichname an Stricken

mehrere andere Städte Palacstinas. Aller die durch die Strassen geschleift und dann in den
Truppen, welche Gallus hinschirkte. schlugen dieSOOrontes geworfen wurden (Ammian. XIV 7, 12
Bewegung schnell nieder, richteten ein furchtbares —17. 11, 17. XV 3, 1. 13, 1. Zonar. XIII 9 p. 19A.
Blutbad an, bei dem selbst Kinder nicht verschont Johann, monach. 13, Liban. or. I 628. II 401.

wurden, und verbrannten Dioeaesarea, Tiberias Socrat. 1134. Sozom. IV 7. Greg. Nyss. c. Eunom.
und Diospolis nebst mehreren kleineren Orten 1 = Migne G. 45, 257; etwas anders Philostorg.

(Hieron. chron. 2368. Socrat. II 33. Sozom. IV III 28). Es folgten in Antiochia eine Reihe von
7. Thcophan. 5843. August, serm. 5. 5 = Migne Hochverratsprocessen gegen Anhänger des Montius

L. 38. 57). Im J. 354 machten die Saracenen und andere, die eines Strebena nach der Krone
(Ammian. XIV 4, 1) und die Iaaurer Plünderungs- verdächtig schienen. Als Richter wurde zwar der

Züge. Die letzteren wagten es sogar, das kilikische Magister cquitum Ursicinus eingesetzt, doch die

Seleukeia zu belagern; doch auf Befehl des Gallus 60 wirkliche Leitung lag in den Händen des Gallus

entsetzte Nebridius, der Nachfolger des Honoratus und seiner Frau. die. ohne irgend eine Rechts

in der Comitiva Orientis (Liban. epist. 402), die form zu beobachten, nach Belieben Bluturteile

bedrängte Stadt und stellte in der Provinz die verhängten (Ammian. XIV 7, 18—21. 9, 1—9).

Ruhe her (Ammian. XIV 2). Voll Furcht und Misstrauen suchte jetzt Con-

Der Tyrannei des Gallus suchte Thalassius. stantius IL, namentlich von seinem Hofeunuchen

den C. ihm als Praefectus praetorio niitgugelien Eusebius beraten, den Gallus durch freundliche

hatte (Johan. monach. pass. S. Artem. 12), nach Briefe an seinen Hot zu locken (Ammian. XIV
Kräiten entgegen zu treten, thst dies aber in 11, 1. 2. lulian. epist. ad Athen. 272 D; Dy-
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namiue und Lampadius, die Zosim. II 55, 2. 3 liess, aber bei seinem öffentlichen Erscheinen ge-

ala Verfolger des Gallua nennt, sind wohl nur bückt und mit niedergeschlagenen Augen ru Rosse
durch eine Verwechselung desselben mit Silvanus sass und einen befangenen Eindruck machte (Olymp,
in diesen Bericht hineingekommen; vgl. Ammian. frg. 23). Als er später zum Kaiser erhoben würde,
XV 5, 4. Iulian. epist. ad Athen. 273 D). Der war ihm daher das beschränkende Ceremonieli

Caesar schickte seine Gattin voraus, von der er eine schwere Last (Olymp, frg. 34). Er soll sich

hoffte, dass sie den Zorn ihreä Bruders beschwich- anfangs unbestechlich gezeigt haben; aber näch-

tigen werde. Doch starb sie unterwegs. Dadurch dem sich ihm durch die Vermählung mit Pladdia
wurde die Furcht des Gallus verdoppelt, doch die Aussicht auf den Thron eröffnete, begann er

weil er seiner eigenen Umgebung nicht traute 10 Geld zusammenzuscharren, so dass nach seinem

und es daher nicht wagen konnte, sich in An- Tode bei Honorius zahlreiche Klagen wegen seiner

tiochia zum Augustus ausrufen zu lassen und so Erpressungen anhängig gemacht wurden (Olymp,
einen Bürgerkrieg zu entfachen, machte er sich frg. 39). Durch seine Tapferkeit und Kriegskunst

nach langem Drängen auf den Weg (Ammian. war er in hohem Grade populär, um so mehr als

XIV 11, 6—12. Philostorg. IV 1. Johann, monach. er nicht Barbar war und diese Eigenschaften bei

14). Als er durch Constantinopel kam, leitete einem Römer jener Zeit sehr selten geworden waren
er hier das Circusrennen. Dies brachte C. noch (Oros. VII 42, 2. Sozom. IX 16. Olymp, frg. 39).

mehr gegen ihn a'uf. Er umgab ihn mit Wächtern, Im J. 411 war er Comes et magister militum
die ihm angeblich als Hofbeamte dienen sollten, (Oros. a 0. Cod. Theod. VII 4, 34. 18, 17) und
und liess die Soldaten aus allen Städten entfernen, 20 muss schon damals grossen Einfluss auf Honorius

die Gallus durchzog, damit er nicht, auf sie ge- gehabt haben, da die Sendung des Marcellinus

stützt, einen Aufstand unternehmen könne (Ammian. nach Afrika, die in dem Religionsgespräch von

XIV 11, 12—18). Erst als er nach Poetovio in Karthago zur Verurteilung der Donatisten führte,

Noricum gelangt war, wurde ihm ßarbatio mit auf seinen Rat zurückgeführt wird (Oros. Vn 42.

einer Schar Soldaten, auf deren unerschütterliche 16). In diesem Jahre wurde er von Honorius ge

Treue sich der Augustus verlassen konnte, ent- racinsam mit dem Gothen Ulfilaa zum Feldherrn

gegengeschickt und beraubte ihn des Purpurs. gegen den Usurpator Constantin III. ernannt

Er wurde nach der Insel Flanona, nahe bei Pola (Olymp, frg. 16. Sozom. IX 14. Mommsen Chron.
geschickt, wo er sich vor einer Beamtencommission, min. I 300. 466. Oroa.VII 42, 1). Sie fanden diesen

deren Leiter Eusebios war, über die Morde in 30 in Arelate von seinem eigenen Feldherrn Geron-
Antiochia verantworten sollte. Da dies ihm nicht tius, der eich gegen ihn erhoben hatte, belagert,

gelang, liess C. ihn gegen Ende des J. 354 ent- brachten dessen Heer zum Abfall, so dass er Reibst

haupten (Ammian. XIV 11, 18—28. XV 1, 2. sich mit nur wenigen treugebliebenen Soldaten

Johann, monach. 14. 15. Philostorg IV 1. Zonar. nach Spanien retten musste, und nahmen dann
XIII 9 p. 19 B. Zosim. II 55, 3. Liban. or. I ihrerseits die Belagerungauf (Sozom. IX 18. Olymp.
530. Iulian. epist. ad Athen. 272 A ff. Mommsen frg. 16). Über drei Monate hielten sie die Stadt

Chron. min. I 238. Socrat. II 34. Sozom. IV 7. umschlossen (Gregor. Turon. II 9), als Edobich

Eutrop. X 13. Vict. Caes. 42, 11; epit. 42, 9. mit einem grossen Heere von Burgundern. Ala-

Athan. hist. Ar. ad mon. 74= Migne G. 25, 784). mannen, Franken und Alanen, das er im Aufträge

Sein Name wurde nicht aus den Fasten getilgt 40 Constantins 111. geworben hatte (Sozom. IX 13),

und ist auch auf Inschriften nur ausnahmsweise zum Entsatz heranrückte. Anfangs dachten die

radiert (CIL III 214. VIII 8475, wo er nach Feldherren des Honorius daran, sich Uber die Alpen

den Supplementen in Rasur hergestellt ist, offenbar zurüekzuziehen: da aber der Feind schon zu naht

unter der Regierung des Iulian; unradiert erhalten war, gingen sie ihm über die Rhone entgegen

CIL III 198. V 8073. XII 5560. Ephem. epigr. und besiegten ihn durch einen Hinterhalt, aus

V 1112). dem Ulfilaa ihm mit der Reiterei in den Rücken

6) Tribunus im Heere lulians, war mit ihm fiel (Sozom. IX 14). Auf diese Nachricht hin

363 in Antiochia (Liban. epist. 713) und begleitete floh Constantin in eine Kirche und liess sich zum
ihn auf dem Perserzuge. Nach dem Friedens- Presbyter weihen, während sein Heer gegen das

Schlüsse wurde er von Iovian beauftragt, den Per- 50 Gelöbnis der Straflosigkeit die Stadt übergab,

sern die römischen Castelle, die abzutreten waren, C. sandte den Usurpator und dessen Sohn Iulianua

zu übergeben (Ammian. XXV 9, 12). An ihn an Honorius, der sie gegen das von seinem Feld-

gerichtct Liban. epist. 713. 1559. herrn gegebene Versprechen töten liess (Sozom.

7) Proconsul Africac in den J. 374 und 375, IX 15. Olymp, frg. 16. Oros. VII 42. 3. Gregor.

Cod. Theod. IV 12. 7. VIII 5, 33. Tur. II 9. "Mommsen I 246. 300. 466. 630. 654.

8) Comes sacrarum largitionum im orientali- II 18. 70). Auch in den Kampf gegen die andern

sehen Reichsteil im J. 399, Cod. Theod. VI 30, 15. gallischen und spanischen Usurpatoren scheint C.

9) Flavius Constantius, Conzul dreimal in den entscheidend eingegriffen zu haben (Oros. VII 42,

J. 414. 417 und 420 (Mommsen Chron. min. 15); doch wird uns über seine damalige Thätig-

III 527), weströmischer Kaiser im J. 421. ErfiOkeit nichts Genaues berichtet, ausser dass er 412

stammte aus Naissus in Dacien (Olymp, frg. 89 eine Bischofswahl in Arelate bestimmte (Momm-
= FHG IV 66), aber nicht aus barbarischem, sen I 466) und über die gefangrnen Anhänger

sondern aus römischem Blute (Oros. VII 42, 2). des Iovinus in Arverni ein furchtbares Strafge-

Unter Theodosius d. Gr. (379—395) war er in rieht hielt (Gregor. Tur. II 9).

das Heer eingetreten und hatte sich in zahlreichen Für seine TÜaten wurde er mit dem Consulat

Feldzügen emporgedient (Olymp, a. 0.). Er wird des J. 414 belohnt und erhielt zugleich das con-

geschildert als ein Mann mit starkem Nacken und liscierte Vermögen des africanisehen Usurpators

grossen Augen, der sich beim Mahle fröhlich gehen Heraclianus zu Geschenk, um damit die Kosten
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zu («streiten. Die Feier des Antritts beging er VHP 102. Somit. Vll 24. Sozom. IX 16. Apoll,

in Ravenna (Olymp, frg. 28). Schon vorher hatte Sidon. carm. VII 211. Mommsen I 469. 523.

er sich eitrig bemüht, von dem Gothenkönig 630. 656. II 20), was beinahe gegen seinen Willen

Athaulf die Auslieferung der gefangenen Placidia, geschehen sein soll. Auch verweigerte Theodo-

der Schwester des Honorius, zu erlangen (Olymp. sius II. seine Anerkennung, und ein ernstes Zer-

frg. 20). Doch hatten die Verhandlungen keinen wflrfnis zwischen den beiden Teilen des Reiches

Erfolg gehabt, und im Januar 414 heiratete der wurde nur dadurch vermieden, dass C. im sieben-

Gothe die KaiRertochter (8. Bd. II S. 1940, 50) ten Monate seiner Regierung (Olymp, frg. 84.

und erhob bald darauf den Priscus Attalus zum Philostorg. XII 12. Mommsen I 657; anders

zweitenmal auf den Thron (s. Bd. II S. 2179, 11). 10 I 656) am 2. September 421 (Theophan. 5918)
Infolge dessen zog C. wieder mit einem römi- an einer Krankheit zu Ravenna starb (M o m tu-

schen Heer über die Alpen und wählte Arelate s e n I 20. I 469. 630. Sornat. VII 24. Sozom.
zum Hauptquartier (Oros. VII 43, 1), wobei er IX 16). Auf ihn beziehen manche eine Inschrift,

für diese Stadt eine solche Vorliebe fasste, dass die von der Herstellung und neuen Ummauerung
er im J. 418 ihre Erhebung zur Metropole der der Stadt Albingaunum in Ligurien redet (CIL
Dioeceais septem provinciarum erwirkte (Haenel V 7781), doch kann sie auch Constantius II. an-

Corp. leg. 238). Indem er den Gothen die Zu- gehören.

fuhren abschnitt. zwang er sic, sich im J. 415 10) Vicarius einer unbekannten Dioecese, lebte

über die Pyrenäen zurückzuziehen (Oros. a. O. im J. 418 nach Niederlegung seines Amtes in

Mommsen II 19), und wurde dafür zum Patri-20Rom und hatte dort schwere Kämpfe mit den

cius ernannt (Cod. Theod. XV 14, 14. Dessau Pelagianern zu bestehen, Mommsen Chron. min.
801. Mommsen I 467. 469. 496. 630. II 19. I 468.

276. Haenel a. O.). Gegen Ende des Jahres 11) Praefectus urbis Constantinopolitanae io

fiel auch Attalus in seine Hände (Mommsen I den J. 424 und 425, Cod. Theod. 1 6, 12. XV 1, 53.

467. Oros. VII 42, 9, vgl. Bd. II S. 2179, 19). 12) Zwei Minner dieses Namens dienten nach-

Die Versuche des Athaull, nachdem ihm Placidia einander, von Aötius zu diesem Zwecke geschickt,

einen Sohn geboren hatte, mit Honorius seinen dem Hunnenkönig Attila als Geheimschreiber.

Frieden zu machen, wusste C. zu vereiteln (Olymp. Der eine stammte aus Gallien (Prise, frg. 8 =
frg. 26). Nachdem aber der Gothenkönig 416 FHG IV 84), der andere aus Italien (FHO IV
ermordet war, erlangte er von dessen Nachfolger SO 80. 84. 89. 93). Dieser stand in solcher Gunst,

Valliadie Auslieferung der Kaisertochter (Momm- dass Attila sich eifrig bemühte, ihm aus Con-

sen I 468. II 19. Olymp, frg. 81. Philostorg. stantinopel eine reiche und vornehme Frau zu

XII 4 = Migne G. 65, 612. Oros. VII 43, 12. verschaffen. Nach langwierigen Verhandlungen,

Iordan. Get. 32, 164. 165). Er selbst scheint die zu diesem Zwecke mit Theodosius n. geführt

bei dieser Gelegenheit auch in Spanien einge- wurden (Prise, frg. 8. 12. 13 = FHG IV 93. 94.

drungen zu sein, da er den Vandalenkönig Fred- 97), erhielt C. die Witwe des Harmatius zur Gat-

bal durch eine List ohne Kampf gefangen nahm tin (Prise, frg. 14).

und an Honorius schickte (Mommsen II 19). 13) Es ist nicht unmöglich, dass dieser C.

Zur Belohnung erhielt er das zweite Consuiat identisch ist mit einem römischen Feldherrn, den

und wurde bei dem Antritt deseiben am 1. Ja- 40 wir sonst nur aus seiner Grabschrift kennen (De
nuar 417 mit Placidia, obgleich sie sich dagegen Kossi Inscript. Christ, urb. Rom. I 265. II

sträubte, in Ravenna vermählt (Olymp, frg. 34. 280. 284. Buecheler Carm. epigr. nr. 1335).

20. Mommsen I 303. 468. 496. 630. 654. II 19. Jedenfalls stimmt die Zeit und das Heimat-

lord. Get. 32, 164. Sozom. IX 16. Philostorg. XII land. Mommsen (Herrn. XXVIII 33) bezieht

4. 12. Procop. bell. Vand. I 8 p. 182 B). Sie gebar die Inschrift auf den Kaiser Constantius I.;

ihm zuerst die Iusta Grata Honoris (Olymp. doch ist diese Deutung schon dadurch ausge-

frg. 34. Dessau 818), dann am 3. Juli 419 zu Ra- schlossen, dass mit keinem Worte von der Herr-

venna den späteren Kaiser Placidus Valentinianus schcrwürdo des Verstorbenen die Rede ist; viel-

(Mommsen II 74. 20; Prosper setzt seine Ge- mehr erscheint er als treuer Diener seiner Kaiser,

burt auf den 2. Juli 418, doch wäre dies Datum 50 denen er die Köpfe erschlagener Feinde zu FüBsen

nur bei einer Frühgeburt möglich, Mommsen legt (munera prineipibut tolla teeata dedit).

I 469; vgl. Socrat. VII 24. Sozom. IX 13. Theo- Wenn auch seine Gattin Theodora heisst, so ist

phan. 5911. 5912. Philostorg. praef. = Migne G. hieraus bei der grossen Häufigkeit dieses Namens
65, 460. Anon. de promiss. III 38, 44 = Migne nichts zu schliessen; auch CIL V 1618 finden

L. 5, 835). Um dieselbe Zeit schloss C. einen eich in derselben Weise ein C. und eine Theodora

neuen Vertrag mit Vallia, wodurch den Gothen verbunden, obgleich hier an das Kaiserpaar gar

die Rückkehr nach Gallien und Wohnsitze in der nicht zu denken ist. Der C. der Grabschrift

Provinz Aquitanica secunda gewährt wurden stammte aus Italien (Aie deeut Italiae tegitur

(Mommsen I 469. II 19). Denn schon damals Cmutantiut herot, qui patriae tegmen, murut
wurde er fast als Mitregent betrachtet, wie die go et arma luit). Er und seine Söhne hatten sich

Relationen, die der Stadtpraefect Symmachos an durch Kriegsthaten emporgeschwungen (isfe tibi

ihn richtete, und seine Antworten darauf beweisen et natu bello mereaeit honoret), waren also aus

(Epist. imperat. pont. 29. 30. 32 = Corp. script, niederem Stande. Doch scheinen sie bei ihrem

eccles. latin. XXXV 74; vgl. Apoll. Sidon. carm. gemeinsamen Tode schon in den römischen Senat

VII 210). Im J. 420 wurde er zum drittenmal aufgenommen zu sein (peius Roma gemit tanto

Consul und am 8. Februar 421 (Theophan. 5913) tpolxala tenatu, perdidit ornatum, perciutxl ormo

erhob ihn Honorius zum Augustus undMiti?gen- timul). Er hatte eine wilde Völkerschaft, wahr-

ten (Dessau 809. Cohen Mödailles imperiales scheinlich die Vandalen, deren Flotten damals
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Italien brandschatzten, in einer Seeschlacht he- Apollinaris Sidonius, der vier an ihn gerichtete

siegt, sie dann auch auf das Land verfolgt und Briefe (ep. 1 1. III 2. VII 18. VIII 16) verülfent-

dort ihre Niederlage vollendet (Air mare per me- licht und ihm die von C. angeregte Arbeit, zuerst

dium gentem eonprrtsit euntem, et rictis variier sieben Libri epistolarum, dann noch ein achtes

terra negatil opem). Auch hatte er sich den Buch gewidmet hat. Sidonius spricht von ihm mit
Völkern, die Pannonien bewohnten, d. h. den grosser Ehrfurcht: offenbar hatte der ferne woh-
Hunnen oder den Gothen, furchtbar gemacht {Pan- nende Freund bei einem Besuch in schweren Zeiten

noniit gcntibu» Horror eral). Er fiel zugleich um die Heimat des Briefschreibers, die Auvergne,

mit seinen Söhnen in einer siegreichen Schlacht sich grosse Verdienste erworben. Da er so gut
(cunhiut plagt», vietor ubique tarnen . . . nato- 10 wie sicher identisch ist mit dem C., der nach

rum medio Azu» pater-, anrin mater, quem plan- ep. II 7 hexametrische Gedichte gefertigt hat,

gat, nt reit, »tat stupetaeta dolens

;

fiberliefert ist die Bischof Patiens von Lyon auf einer Innen-

nalorum medio pictu» oder natorum media pic- wand seiner Hauptkirche nahe dem Altar hat an-

ti*\ doch ist der Sinn dadurch sicher gestellt, bringen lassen, und mit denen Sidonius seine Verse

das« die Mutter nicht weise, welchen ihrer Lieben gar nicht zu vergleichen wagt, so ist er auch

sie beweinen soll, also jedenfalls mehrere, d. h. identisch mit dem C., von dem wir eine Vita

Gatten und Söhne, zugleich verloren hat). Die des um 448 gestorbenen Bischofs Gcrmanus von

Inschrift ist ins 5. Jhdt. zu setzen, da sie einer- Auxerre besitzen. Nebst zwei kurzen Briefen an
•eits Pannonien nicht mehr als römische Provinz, den eben erwähnten Bi'chof von Lyon, auf dessen

sondern als feindliches Land kennt, andererseits 20 Wunsch das Buch verfasst worden war, und an
das Bestehen eines occidentalischen Kaisertums einen Nachfolger des Germanus. Censurius, ist es

noch voraussetzt. Da der Mann nicht nur wegen abgedruckt Acta SS. lul. VII 200—220. Die
seiner kriegerischen Thaten, sondern auch wegen Herausgeber setzen die Abfassungszeit mit guten
seiner geistigen Bildung gerühmt wird {primut Gründen auf etwa 483. Die Vita ist, ohne zu

in ingenio, primut in arrna fuit), kann er sehr viel Rhetorik, warm und anschaulich gehalten;

wohl der Geheimschreiber des Attila gewesen durch die Menge von Einzelzügen aller Art aus

sein. Denn da dieser aus der Umgebung des dem Leben des Germanus wird sie zu einer wieh-

weströmiachen Reichsfeldherrn AStius hervorge- tigen Quelle besonders für die kirchliche Ge-

gangen war, dürfte auch er dem Soldatenstande schichte von Gallien Britannien im 5. Jhdt.

angehört haben, 30 Tillemonts Vermutung, dass dieser C. auch

14) Praefeetus praetorio Orientis um dasJ.444; eine Vita des Bischofs lustus von Lyon verfasst

an ihn gerichtet Theodor, epist. 42 = Migne G. habe, die die Acta SS. Sept. I 3738. mit-

83, 1217. [Seeck.] teilen, ist von den Holland isten S. S6!tff. genügend

15) Vir illustris, aus Ligurien gebürtig, an den widerlegt worden. [Jülicher.]

die Briefe des Ennodius op. 54. 56. 57. 142. 251. Constituere heisst die Abgabe eines formlosen

(ep. II 17. 19. 20. IV 13. V 23) gerichtet sind. Versprechens zur Befestigung einer eigenen oder

16) Vir spectabilis, dem Könige Theoderich fremden Schuld, Dig. XIII 5. Cod. IV 18. Cie.

von Papst Gelasius empfohlen (J-K. 641 = Coli. pro Quinct. 18; ad Att. I 7. XVI 15. Terent.

Brit. Gel. 5= Mon. Germ. Auct. ant. XII 389, 1). Phormio 676; Hcautont. 726. Andere Stellen

[Hartmann.] 40 vgl. bei Bruns Ztschr. f. Rechtsg. I 338. Der

17) Presbyter in Antiochien um 400. intimer Praetor schützte dies Versprechen durch eine be-

Freund des Johannes Chrysostomos. Nach Pal- sondere Klage, die bald netto de peeunia rtm-

ladios de vita S. Joh. Chrys. XV 144f. wäre er stituta (Dig. XIII 5, 26. 31. XLVI 3, 59), bald

Nachfolger de« 404 gestorbenen Bischofs von An- actio contlitutoria (Dig. XIII 5, 20), bald actio

tiochien Flavianus geworden; aber die Intriguen pecuniae ronstitulne (Cod. IV 18, 1. Dig. XIII

des ehrgeizigen Porphyrios verdrängten ihn; C. 5. 22, 30) heisst. Der Kläger konnte bei ihr ver-

wurde durch ein kaiserliches Schreiben nach der langen, dass ihm der Verklagte für den Fall seines

grossen Oase verbannt, mit Hülfe von Freunden Unterliegen« eine spontio dimidiae pmti» leistete,

entwich C. nach Cypern. Unter den Briefen des so dass also sein Forderungsbetrag sich beim Pro-

Chrysostomos sind zwei an einen Presbyter C. 50 eessgewinne um die Hälfte erhöhte, Gai. IV 171.

gerichtet, von dem Chrysostomos, nach Kukusos J. Kappeyne van de Coppello Abhandlungen
verbannt, briefliche Referate erbittet, fünf Briefe zuin römischen Staats- und Privatrecht, nach dem
(nr. 287—241, Migne Patrol. gr. LI1) sind von Holländischen. Mit Vorwort von Dr. Max Con-
C. geschrieben, an seine Mutter, Schwester und rat (Cohn) I. Stuttgart 1885. 200. 2308. sieht

Freunde gerichtet. Auch die Homilien des Chry- in Anlehnung an Puchta Institutionen18 § 168.

aostomos hat ein C. nach dem Tode des Meisters I 507, der dies für die ältere Zeit annahm, in

auf Grund seiner älteren Nachschriften verBBent- dem Ansprüche des Empfängers eine« conttitu-

lieht; da der eine C. sich bei Chrysostomos in tum ein hlosses Anrecht auf die »ponsio dimi-

KukusoB befand, als dieser an den andern schrieb, dine parti» und eine aus dieser gewährte coit-

um sich über dessen Schweigen zu beklagen. 60 diel in. Damit Bteht nicht im Einklänge, das«

müssen zwei Presbyter dieses Namens als Dig. XIII 5, 81 beim constitutum von einer prae-

Freunde des Chrysostomos unter dem antioche- torischen Klage im Gegensätze zu den Civilklagen,

nischen Klerus um 404 angenommen werden; wie zu denen die condictio gehört, ausdrücklich redet,

unter diese beiden das sonst über C. Bekannte vgl. hierzu Baron Kritische Vierteljahrssehrift

zu verteilen wäre, steht nicht fest. Vgl. Til- XXVIII 2408. und Pfersche in Grünhuts Zti-chr.

lemont Mömoires pour servir ä P l’hist. eccl. XI f. das Privat- u. öBentl. R. der Gegenwart XIV
632—635. 1738. Das im instinianischen Rechte wcggefallene

18) Gallischer Kleriker um 470, Freund des receptum argentariorum wird von Iustinian wie
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eine besondere Art des constitutum behandelt, Cod. bürg Pand. 6 210. 77, 2 Angeführten. Die An-
IV 18, 2 pr. Es ist jedoch richtiger, mit Lenel nähme der Neueren, dass Iustinian in der Ver-

anzunehmen (Ztschr. d. Sav.-Stift., Rom. Abt. II Schmelzung des receptum argentariorum mit dem
62ff.), dass dieses receptum argentariorum keine constitutum .einen gar nicht herb genug zu ver-

Schuldbefestigung. sondern ein einfaches, in der urteilenden Fehlgriff' (L e n e 1 a. a. 0. II 62) be-

Regel auf Anweisung erteiltes Versprechen war, gangen habe, lässt sich schwer mit Cod. IV 18,

das nicht, wie das constitutum, eine schon be- 2 pr. vereinigen, wo Iustinian das receptum als

stehende Schuld voraussetzte (so auch Dernburg ein schon vor seiner Zeit veraltetes Geschäft he-

Pand.1 II 210 § 77). handelt: Recepticia actione ressonfr, quae sol-

DieSchuldbefcstigungdurcheonsfitufumkonnte 10 lemnibus verbis eomposita inusitato receseit resti-

ursprünglich nur auf eine Geldsumme gehen (Dig. gio, neeessarium nobit visum est magit necuniae

XIII 5 de pecunia constituta). Es wurde dies je- conttitutae naturam ampliare. [R. Leonhard.)

doch auf Zusicherungen anderer vertretbarer, d. h. Constitutione» principum ist die in den
unter sich gleichartiger und gleichwertiger Sachen, Rechtsbüchern gebräuchliche Bezeichnung der

wie Getreide, öl u. dgl. ausgedehnt. Eine an- kaiserlichen Verfügungen. Im 1. Jhdt. scheint

sprechende Vermutung Karlowas (Grünhuts sie allerdings in diesem allgemeinen Sinne noch

Ztschr. f.d. Privat- und öffentlicheRecht derGegen- nicht üblich gewesen zu sein; die Lei de imperio

wart XVI 449R.) nimmt an, dass das contlilu- Vespasiani (CIL VI 930. Bruns Fontes6 192H.)

tum auf diese Sachen angewandt worden sei. um spricht (29) von acta getta decrela imperata ab

das Interesse des Gläubigers an rechtzeitiger Er- 20 Imp. Caesare l’espasiano; das praetorische Edict

füllung mit der actio constilutoria einklagen zu führt regelmässig die rdieta decreta principum

lassen, weil die actione> itricti iurit dem Kläger an (Dig. II 14, 7, 7. III 1, 1, 8. IV 6. 1, 1.

keineVerzugszinsen verschafften, also dieses Inte- XLIII 8, 2pr.), und Papinian bezeichnet noch
resse nicht berücksichtigten. Iustinian gestattete im 2. Jhdt. die kaiserlichen Verordnungen im
ein constitutum auch als Versprechen anderer allgemeinen als decrela principum (Dig. I 1, 7).

nichtvertretbarer Schuldgegenstände, Cod. IV 18,2. Doch ist zu dieser Zeit die regelmässige Bezeich-

Ein constitutum kann eine eigene Schuld oder nung schon constitutione» (<Wrdcri,-). Plin. ad
auch eine fremde befestigen. In beiden Fällen Trai. 65. Gai. I 5. Pomp. Dig. I 2, 2, 11, 12.

kann der Inhalt der befestigten Schuld in dem Ulp. Dig. I 4, 1, 1: haec sunt quae vulgo con-

Bestärkungsversprechen eine Abänderung erfahren 30 stitutiones appellamus. Von den vielen die Con-
(Dig. XIII 5, 1, 5 pr. 16, 1). namentlich die Ein- stitutionen betreffenden Fragen soll hier nur die

fügung eines Zahlungstermins, niemals aber eine nach ihrer verbindlichen Kraft erörtert werden;
Steigerung, weil sonst nicht eine alte Schuld be- für alles Weitere wird auf die Artikel verwiesen,

stärkt, sondern eine neue begründet werden würde, welche ihre einzelnen Erscheinungsformen dar-

Dig. XIII 5, 11, 1. Das constitutum einer frem- stellen; vgl. Edictum, Decretum, Epistulae.
den Schuld kann dem Zwecke einer Schuldüber- Rescriptum, Mandatum, Oratio, Adnotatio
nähme dienen, wenn der Gläubiger zugleich auf (Seeck Bd. I S. 382L), Leges generales,
die Geltendmachung der ursprünglichenForderung Sanctio pragmatica.
verzichtet. Dies muss durch besonderen Vertrag Über das Recht, allgemein verbindliche Ver-

gescliehen; denn ohnedies vertilgt das constitu- 40 fügungen zu erlassen, bestimmt die schon er-

tum (im Gegensätze zur novativ) die ursprüng- wähnte Lex de imp. Vesp. (17ff.) folgendes: ulique

liehe Schuld nicht, sondern setzt neben sie eine quaccumque et usu rei publicae maiestatefque]

neue (vgl. hierzu Windscheid Pand.7 II 95 dirinarum kuma[na]rum publicarum prieata-

§ 284, 11. Leonhard Ztschr. für Handelsrecht rumque rerum esse ce.nsebit, ei agere facere ius

XXVI 312 und v. Blume Novation, Delegation potestasque sit, ita uti divo Aug(uslo), Tiberioquc

und Schuldübertragung. Göttingen 1895, 66R.). lulio Caesari Augtusto), Tiberioque Claudio Cae-

Deshalb kann das constitutum debiti alieni auch sari Augtusto) (lermanico luit. Bei der Aus-

zum Zwecke einer Bürgschaft dienen. Wo dies legungdieserStellen werden regelmässig die letzten

der Fall ist, da unterscheidet es sich von der Worte nicht genügend berücksichtigt; sie sagt

Rdeiussio (s. d.) dadurch, dass es den Schuld- 50 nicht schlechthin, dass dein Kaiser das Gesetz-

betrag. für den der Bürge haftet, ein für allemal gebungsrecht zustehen solle, sondern giebt ihm
feststellt, so dass er von einem weiteren An- das Recht, Verfügungen zu erlassen (denn dass

wachsen der Hauptschuld nicht berührt wird. Es dies in dem agere larcre enthalten ist. kann nicht

enthält also eine Bürgschaft mit Feststellung des bezweifelt werden), d. h. in dem Umfange und
Bürgsehaftsbetrages, Dig. XIII 5, 2. 5, 2, 8. mit der Wirkung, wie es Augustus, Tiberius und

Litteratur. G ö s c h e n Vorlesungen über das Claudius gehabt haben. Nun wissen wir aber

gemeine Civilrecht 1839 II497H. Schulin Lehrb. gerade von Augustus, dass er das ihm vom Senat

d. Gesch. d. röm. R. 217. 338R. 352. Weitere und Volk angetragene Recht, eigenmächtig ge-

Litteraturangaben s. bei Windscheid Pand.7 setzesgleiche Verfügungen zu erlassen, mehrfach

II 93. 94. 717. 718 §§ 284. 476, 7. DemburgSO zurückgewiesen hat (Mon. Anc. gr. 3, Hfl.); dem-

Pand.6 II 188R. 210 §§ 69. 77; vgl. insbes. 189 gemäss können auch die Worte des Bestallungs-

§ 69. 4. gesetzes des Vespasian nicht jenen Sinn haben.

Besondere Beaehtung verdienen Bruns Das Eine wirkliche Übertragung des Gesetzgebungs-

constitutum debiti, Ztscnr. f. Rechtsg. I 28R. = rechtes des Volkes auf den Kaiser findet nur auf

Kleinere Schriften, Weimar 1882. 1 221 ff. Lenel dem besonderen Gebiete der sog. leges dutne (Ver-

Ztschr. der Savigny-Stiftung II 62R. Bekker leihung von Stadtordnungen; s. d. Art.) statt;

ebd. III IR. Lenel Edictum perpetuum 104. 196R. sie sollen deshalb im folgenden ausser Betracht

Voigt Röm. Rechtsg. I 684 und die bei Dern- bleiben. Es fragt sich nun
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1. wie weit den in dem Bestallungsgesetz ge-

nannten Kaisern überhaupt ein Verfügungsrecht
lugestanden hat. ln dieser darf als feststehend

gelten — für die Einzelheiten wird auf die oben
genannten Artikel verwiesen — dass schon unter
Augustus anerkannt waren a) das ins edicendi;

b) das Recht der Urteilsfällung (durch deereta)

in Civil- und Strafsachen; c) das Recht, soweit

die kaiserliche Verwaltung reichte, an Beamte
und Privatpersonen die nötigen Anweisungen er- 10
gehen zu lassen, wobei zu bemerken ist, dass

schon die Ausdehnung des Reiches und das Be-
streben, die kaiserlichen Befehle und Entschei-

dungen unverrückbar festzustellen, hier mit Not-
wendigkeit zur Schriftform führten: in der That
sind die kaiserlichen Befehle regelmässig in Brief-

form (als epixtulae) ergangen, gleichviel ob ihnen
eine Anfrage von Magistraten und Privaten vor-

ausging (in dieser Hinsicht werden sie als re-

scripta [dvnypaya/] bezeichnet) oder nicht. Das 20
beste Beispiel bietet die Correspondenz des Pli-

nius als kaiserlichen Commissars von Bithynien
mit Traian; d) zu den Verwaltungsacten im wei-

teren Sinne gehörten auch die Instructionen, welche

die Kaiser an die ihnen unterstellten oder doch
von ihnen beauftragten oder beaufsichtigten Be-

amten erliessen (mnndata, trrolai, tnnayai)

;

2. ob und wie weit durch diese Constitutionen

allgemein verbindliches, in seiner Wirkung dem
Gesetz gleich stehendes Recht geschaffen wurde. 80
Diese Frage ist (zu a) für die Edicte (nQoyga/x-

ftara) insofern zu bejahen, als durch sie den
Kaisern allerdings die Möglichkeit gegeben war,

zum mindesten für ihre Regierungszeit allge-

meine Vorschriften zu erlassen und wegen eines

etwaigen Übergriffes auf das Gebiet der Gesetz-

gebung niemand den Kaiser zur Verantwortung
ziehen konnte. Aber es ist darauf hinzuweisen,

dass das Edict (s. d. Art.) seiner Entstehung und
Verwertung nach in der republicanischen Zeit 40
kein Gesetz war, sondern vielmehr als Amtsrecht
im scharfen Gegensatz zum Volksrecht steht;

diese Grenzen haben sich auch in der Kaiserzeit

zunächst nicht verwischt. Und jedenfalls haben
sich die Kaiser der ersten drei Jahrhunderte,

was ihr Ius edicendi anlangt, im allgemeinen

in engen Grenzen gehalten und eine Concurrenz
mit dem Volksgesetz oder dem Senatus consultum,

soweit dies an seine Stelle getreten war, nach
Möglickeit vermieden (vgl. K a r 1 o w a 648f.). 50
Die kaiserliche Rechtsprechung ist (zu b) zunächst

keine Rechtssatzung, sondern Anwendung und
Auslegung des geltenden Rechts gewesen (so mit

Recht Mommsen St.-R. I1J 91 1 ff. ; Ztsehr. d.

Sav.-Stftg. Xn 2S4f. Wlassak 15Iff. Krüger
102. Kipp 3ti. 38. Sohm 103. Mitteis Reichs-

recht und Volksrecht 120). Von den Epistulae

(e) ist, da sie nicht durch ihren Inhalt, sondern

durch ihre Form gekennzeichnet sind, im allge-

meinen wenig zu sagen. Die Kaiser hatten es natür- 60
lieh in ihrer Macht, die ihnen vorliegende Verwal-

tungsangelegenheit vorübergehend oder für die

Dauer zu regeln. Die Mandata (d) beziehen sich

als Dienstanweisungen für einen bestimmten Be-

amten zunächst auf dessen Amtszeit und Amtsbe-
zirk. Aber es versteht sich von selbst, dass man bei-

spielsweise den nach einander folgenden Statt-

halterneiner Provinz keine wesentlich verschiedenen

Instructionen erteilte, sondern die des Vorgängers
mit den etwa nötig werdenden Abänderungen wie-

derholte und auch die der verschiedenen Provinzen,
soweit es die Verhältnisse zuliessen, mit einander
auszngleichen suchte; vgl. Dig. XXIX 1, I pr.:

Postea dirvs Nrrta pknissimam indulgentum
in milites enntulit: eamque et Traianux xrcutus

est, et rlinde mandatix inseri eoepit caput täte

(folgt der Wortlaut). Die Bestimmungen der
Mandate wurden zum grossen Teil tralatieiseh,

wie es die des praetorischen Edicts waren.

Aus alledem ergiebt sich, dass im 1. Jhdt.

ein Recht der Kaiser, schlechthin Verfügungen
mit gesetzesgleicher Kraft zu erlassen, noch nicht

anerkannt und insbesondere auch nicht in der

Lex de imp. Vespasiani ausgesprochen war. Anders
gestalteten sich die Verhältnisse seit dem 2. Jhdt.

Zwar haben — darin zeigt sich auch jetzt noch
der fortwirkende republicanische Staatsgedanke—
die Edicte und ebenso die Mandate keinen wesent-

lich verschiedenen Charakter angenommen. Was
die Decrete anlangt, so kann man wahrnehmen,
dass die Kaiser sich mit immer grösserer Frei-

heit gegenüber dem geltenden Recht bewegten
und die Aufgabe der Rechtsauslegung in einem
recht weiten Sinne verstanden. So bringt bei-

spielsweise das bekannte deeretum Diri Harri

(Dig. IV 2, 13. XLVIII 7, 7) in der Form de*

Urteils einen entschieden neuen Rechtssatz zur

Anwendung. Ihrer Wirkung nach bezogen sich

die Decrete auch jetzt grundsätzlich nur auf den
Process, in dem sie ergangen waren. Doch ist

es erklärlich, dass man die kaiserliche Rechts-

auslegung auch in andern Fällen, in denen die

gleiche Frage auftauchte, als massgebend ansah.

Schon in republicanischer Zeit werden die Prae-

judicien als Rechtsquelle genannt (Rhet. ad Her.

II 14. 18. 19. 46. Cic. de or. I 180; Top.
28. 44; de part. or. 186; vgl. Quint. V 2, 1.

Kallistr. Dig. I 8, 38), und es liegt in den po-

litischen Zuständen begründet, dass man den

Rechtssprüchen der Kaiser erst recht eine solche

Kraft beilegte und ihre Rechtsauslegung immer
mehr als eine authentische, d. h. eine in jedem

Falle den Richter zwingende Norm ansah. Dem
giebt Fronto (ep. I 6 p. 14 Naber) offenen Aus-

druck: Tut» autem deereti», imprrator, erempla

in perpetuum vatitura sanciuntur . . tu ubi

quid in singulas deeernit, ibi unirerxo» exemplo

tuo adstringis. Von der grössten Bedeutung aber

werden jetzt die seit Hadrian nachweisbaren Pro-

eessrescripte, durch welche die Kaiser in einem

vor dem gewöhnlichen Gericht anhängigen Pro-

cesse auf Anfrage einer Partei oder auch des

Magistrates eine Entscheidung lediglichder Rechts-

frage (nicht in der Sache selbst) in einer für den

Richter bindenden Weise aussprachen. Diese Re-

scripte wurden, so oft es dem Kaiser angebracht

erschien, durch öffentlichen Aushang (proponere)

zur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung ge-

bracht; damit galten sie als allgemein verbind-

lich und werden von den Juristen regelmässig

als geltendes Recht behandelt.

Wenn man diese Entwicklung überblickt, so

wird es erklärlich, dass man allmählich dazu ge-

langte, allen Constitutionen schlechthin gesetzes-

gleiehe Kraft beizulegen. Diese Auffassung ist

bei den Juristen des 2. Jhdts. ganz allgemein
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anerkannt; vgl. Gal. I 5: Conatitutio principia Neuere Litteratur: Zimmern Gesell, d. R.

tat quod Imperator deereto re/ edieto vei epiatula Priv.-R. I HOB. Puehta Inst. I 10 § 109B. I30B.
constituit. nee unquam dubitatum tat, quin id Rudorff R. R.-G. I 180B. 204B. Mommsen
legia vicem oplineat eum ipat imperator per R. St.-R. II1 905ff. W 1 a s s a k Krit. Studien i.

legem Imperium aeeipiat. Pomp. Dig. I 2. 2, Theorie d. Rechtsquellen (1884) bes. 106. Kar-
11: Conatituto principe datum eat ei iua, ut quod Iowa R. R.-G. I 646B. 934B. Krüger Quell, u.

ronatituiaaet ratum eaaet. Ulpian. Dig. I 4. 1: Litt. d. R. R. 92B. 264B. Sohin Inst.7 103B.
Quod principi ploeuit legia habet vigorem: ut- Leonhard Inst. 99f. Landncoi Stör. d. dir. R.
pole eum lege regia, quae de imperio eiua lata 288B. Kipp Quellenkunde 32ff. [Jörs.]

eat, populua ei et in eum omne raum impe- 10 Constitutiones Sirmondi. Der französische

rium et poteatatem eon/erat. Quodeumque igitur Geistliche Jacques Sirmond (1559—1651) gab
imperator per epiatulam et aubacriptionem ata- unter dem Titel Appendix Codieia Theodoaiani
tuit tcl eognoaeena deerevit re/ de plano inter- norie eonetitutionibua eumulatior (Paris 1681)
locutua eat rel edieto praecepit, legem eeae eon- eine Sammlung von 21 kaiserlichen Constitutionen
atat; vgl. auch Inst. I 2, 6. Const. Deo 7. Cod. kirchenrechtliehen Inhalts heraus, die seitdem
Iust. I 14, 12, 1. Dass man dabei das Recht nach ihm die obige Bezeichnung führt. Von diesen
des Kaisers, gesetzesgleiche Verfügungen zu er- Constitutionen sind die drei letzten ein von Sir-
lassen, als von jeher vorhanden hinstellte, kann mond aus anderen Quellen hinzugefügter Anhang
nicht Wunder nehmen. Interessant aber ist die (Haenel 410), die übrigen 18 rühren aus einer
Art und Weise, wie die Juristen diese ihre Auf- 20 besonderen Sammlung her, welche für kirchliche

fassungstaatsrechtlich begründeten: nämlich durch Zwecke in Gallien angefertigt zu sein scheint

das oben erwähnte Bestallungsgesetz (vgl. auch (Haenel 422f. Krüger 294). In den älteren

Cod. Iust. VI 23, 8). Eb muss dahingestellt Hss. sind sie einer Sammlung gallischer Concilien-

bleiben, ob die Juristen sich dabei auf den oben beschlösse angehängt (Haenel 414L). Die beiden
mitgeteilten Passus stützten; dann wäre ihre Aus- letzten (17. 18) bezeichnen sieh ausdrücklich in

legung im Sinne des Augustus und Vespasian der Überschrift als aus dem Cod. Theod. entlehnt,

fraglos eine unrichtige gewesen— aber die Zeiten Von den übrigen (1—16) finden sich sechs (1 . 3. 5.

hatten sich eben geändert, was namentlich auch 7. 8. 13) überhaupt nicht im Cod. Theod., soweit

in der lex .regia' zum Ausdruck kommt (wenn diese er uns erhalten ist, die andern zehn (2 = Cod.
schon von Ulpian herrührt; vgl. MommsenII> 876, 30 Theod. XVI 2, 35. 4 = XVI 9. 1; 8, 5. 6 =
2). Möglich ist aber auch, dass die Juristen sich XVI 2, 47; 5, 62. 64. 0 = XVI 2, 39. 10 =
auf andere, uns verlorene, allgemeine Wendungen XVI 2, 44. 11 = XVI 2, 40. 12 = XVI 5, 48;
des Bestallungsgesetzes stützen, oder dass dieses 10, 19. 14 — XVI 2, 81; 5, 46; 15 = XVI 2,

zu ihrer Zeit einen anderen Wortlaut hatte. Jeden- 41; 16 = V 5, 2) erscheinen in den C. S. in

falls aber ist es verkehrt, wenn Gaius uns sagt, einer vollständigeren und darum ohne Frage ur-

die Gesetzeskraft der kaiserlichen Constitutionen sprünglicheren Fassung als im Cod. Theod. Man
sei niemals in Zweifel gezogen worden; der Aus- darf daraus schliessen. dass die Sammlung ur-

gangspunkt ist, was die Mandate, Decrete und Re- sprflnglich nur aus diesen 18 Stücken bestanden
scripte anlangt, entschieden der entgegengesetzte hat und vor dem Cod. Theod., oder genauer, da
gewesen; und dass diese Ansicht überhaupt keine40die jüngste hier mitgeteilte Constitution (6) dem
so allgemein anerkannte war, zeigt uns auch ein J. 425 angehört, zwischen 425 und 488 entstanden
Gesetz Iuatinians (Cod. Iust. I 14, 12. 2), in dem ist, und dass c. 17. 18. nach dem Erlasse des

es heisst: Cum igitur et hoc in veteribua legibua Cod. Theod. daraus (vielleicht bei einer neuen
(d. h. Juristenschriften) inrrnimus dubitatum, ei Redaction der Sammlung) hinzugefügt sind. Zu-
imperiali.1 aenaue legem interpretatua eat, an rückzuweisen ist die Ansicht von Haenel 424,
oporteat huiuemodi regiam interpretationem obti- der aus der Überlieferung im Zusammenhang
nere, eorum quidem ranam eerupuloeitatem tarn mit den Concilien, deren jüngstes dem J. 581
riaimua quam corrigendam eeae censut'mu«. angehört, folgert, dass auch die Sammlung der

Seit Diodetian steht das allgemeine Gesetz- Constitutionen erst nach diesem Jahre entstanden
gebungsrecht der Kaiser unbedingt fest. Zwar 50 sei, weil es dann schwer erklärlich bleibt, wie
haben sich die Kaiser auch jetzt noch der ver- sich hier eine augenscheinlich ältere Form der
sehiedenen oben erwähnten Formen bedient (über Gesetze als im Cod. Theod. erhalten haben sollte

deren Verbindlichkeit s. die einzelnen Artikel). und warum die Sammlung keine jüngeren Con-
Aber es ist bezeichnend, dass jetzt ein Unter- stitutionen des 5. oder 6. Jhdts. aufzuweisen hat.

schied zwischen Edict und Gesetz nicht mehr Wiederholt ist die Echtheit der C. S. in

gemacht wird, dass mit andern Worten die Ge- Frage gestellt worden (Nachweise s. bei Haenel)
6etzte nichts sind als kaiserliche Willensentschliea- und zwar hauptsächlich deshalb, weil die erste

sungen und geradezu als legea bezeichnet werden. und älteste von ihnen (Constantin vom J. 331)
Uber Sammlungen kaiserlicher Constitutionen eine Ausdehnung der bischöflichen Gerichtsbar-

im Altertum s. d. Art. Papirius Iustus; Frag-ÖOkeit darstellt, die mit dem, was aus der späteren

menta Vaticana; Collatio legum Mosai- Zeit darüber bekannt ist (vgl. Arcad. u. Honor.
carum et Romanarum; ConBultatio vete- Cod. Iust. I 4, 7. Cod. Theod. XVI 11, 1; auch
ris cuiusdam iuris consulti; Codex Orego- lustinian. Nov. 79. 83. 86, 4 ging nicht so weit),

rianus, Hermogenianus, Theodosianus, schwer vereinbar ist. Dass die kirchliche Maeht-
Iustinianus; vgl. auch Lex Romana Wisi- entfaltung in dieser Zeit eine Einschränkung er-

f
othorum, Burgundionum, Edictum Theo- fahren haben sollte, stimmt allerdings wenig zu
erici. Aus neuerer Zeit ist zu nennen G. Haenel ihrer Stellung in jener Zeit. Jedenfalls würden

Corpus legum (1859) Index p. 3fl. diese Bedenken doch immer nur eine Constitu-
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tion betreffen, gegen die übrigen, von denen ein erhöhten die Festesfreude (Varro bei Non. p. 21).
Teil ja ausserdem durch den Cod. Theod. sicher Die Feier wurde noch in augusteischer Zeit be-

gestellt ist, ist nichts Stichhaltiges vorgebracht gangen (Strab. V 230. Dion. II 81: vgl. Ovid.
worden. Äussere Momente, die gegen die Echt- fast. III I99f.). Die Folge der Gleichsetzung des
heit sprächen, fehlen; eine sichere Entscheidung Consus mit Iloaetioiv vwtiof war die Zurück-
der Frage ist nach unseren Quellen nicht mög- fiihrung der C. auf den Arkadier Euander, der
lieh. Vgl. hierzu H a e n e 1 a. a. 0. Krüger sie den 7.v.voxpama seiner Heimat (Preller-
294 f. Ksrlowa 968. Robert Griech. Mythol, 576) narhgebildet habe

Über die Überlieferung s. Haenel 4 1 Off. Aus- (Dion. I 33). Infolge der auf falscher Etymologie
gälte G. Haenel De constitutionibus quas J. 10 beruhenden Auffassung des Gottes als dem ron-

Sirmondus edidit (1840) und im Bonner Corp. eiiwrum wurde das Fest zum Raube der Sabi-

iur. anteiust. II 405ff. (über ältere Ausgaben nerinnen in Beziehung gesetzt und seine Stiftung

s. ebd. 405f.). M a a s s e n 792. dem Romulus zugeschrieben (Varro de 1. 1. VI
Neuere Litteratur: Haenel a. a. 0. (die Citate 20. Cie. de rep. II 12. Dion. II 30. Polyaen.

im Vorstehenden beziehen sich auf das Bonner VIII 3. Strab. Ps.-Ascon. Serv. a. a. 0.). der

Corp. iur.). Heimbach Leipz. Repertorium IX die Ausführung jenes Planes den geheimen Rat-

215ff. (1843. 1). Puchta Inst. I 10 § 126. Ru- schlügen des Gottes zu danken hatte (Ovid. a.

dorff R. R.-G. I 282f. Karlowa R. R.- G. I 966. a. 0. Arnob. III 28. Tertull. de spectae. 5. Cy-
Krüger Quell, u. Litt. 293f. Maassen Quell. prian quod idola dii non sunt 4). Wenn nach

u. Litt. d. Canon. R. I 79211. C o n r a t Geseh. 20 Ser?. Aen. VIII 636 die C., an denen der Raub
d. Quell, u. Litt. d. R. R. im früh. Mittelalter I der Jungfrauen stattfand, in den März fielen, so

93f. 1461. [Jörs.] liegt wohl eine Verwechslung vor mit der An-

C'onstitutiua, Praeses der Alpes Pannoniae gäbe Ovids (fast. III 179), der zufolge die Ma-
im 4. oder 5. Jhdt., CIL XII 139. [Seeck.J tronalia am 1. März auf die Versöhnung der Sa-

Const itutum 8, Constituere. biner und Römer durch die geraubten Sabinerinnen

Constr&tua pes, die dem griechischen ixUt- zurückgehen sollten. Eine andere vereinzelte Nach-

<Vk woic nachgebildete Benennung des Quadrat- rieht, Romulus habe die C. in die Equirria um-
fusses (vgl. Quadratus pes). Da der römische gewandelt (Tertull. a. a. 0.), erklärt sieh viel-

Fuss als l-angenmass (pes porrectua) zwischen leicht aus dem Umstande, dass gerade an diesen

0,2955 und 0,296 m betragen hat und 0,2957 m SO beiden Festen seit ältester Zeit Wettrennen ver-

als wahrscheinlicher Mittelwert anzusetzen ist, so anstaltet wurden. Nicht ersichtlich ist. warum
kommen auf den C. p. 0.0874 qm, Balb. Gromat. Plutarch (Rom. 15), dem Schwegler (Röm. Geseh.

I 95, 3. 97, 4ff. (Metrol. script. II 58, 16. 59, 7ff., I 477) zustimmt, die C. des Romulus auf den
und vgl. pr* proatratua ebd. 124, 7f.). Hultsch 18. August verlegt. Im übrigen wäre es eine müs-
Metrologie* 82. 92ff. 98. Ausgehend von dem sige Speculation, aus den vagen Angaben späterer

Ansätze des römischen Fuases zu 0, 296 m. rechnet Schriftsteller auf ein von den C. des numanischen
Nissen Handb. der klass. Altertumswiss. IJ 841, Kalenders verschiedenes älteres Fest schliessen

vgl. mit 887f, auf den C. p. 0,0876qm. [Hultsch.] und dieses zeitlich genau filieren zu wollen. Die

Consua.Ha, altrömisches Staatsfest zu Ehren Notiz der fast. Vall. zum 21.Aug. a. a. 0. Conto
des Consus (Varro de 1. 1. VI 20), das nach dem 40 in Arentino socriUcium hat mit den C. nichts

numanischen Kalender alljährlich zweimal gefeiert zu schaffen, sondern bezeichnet den Dedications-

wurde, am 21. August (fast. Vall. CIL P p. 240) termin eines Tempels auf dem Aventin (s. u. Co n-

und 15. December (fast. Praen. Amit. CIL P sus). Beiden C. folgte nach einem durch den

p. 237. 245), zu einer Zeit, wo die Ernte in den sacralen Brauch festgesetzten dreitägigen Zwi-

Scheuern bezw. die neue Saat im Erdboden ge- sehenraume ein Fest der zu Consus gehörigen

borgen wurde. An diesen Tagen öffnete sich der Göttin Ops (Wissowa De feriis anni Rom. ve-

unterirdische, sonst mit Erde bedeckte Altar des tust., Ind. leet. aestiv. Marpurg. 1891, 6L).

Gottes (Dion. II 31. Plut. Rom. 14. Tertull. de [Aust.]

spectac. 5; vgf. Serv. Aen. VIII 636) an den süd- Consuanetes s. Cosuanetes.
liehen melar des Circus mazimus (Varro a. a. 0.50 Consuarani s. Consoranni.
Tac. ann. XII 24. Tertull. de spectac. 8; vgl. Consuetudo als Grundlage des Gewohnheits-
Richtcr in Müllers Handbuch III 840L), und rechtes im Gegensätze zu dem Gesetzesrechte,

der Flamen Quirinalis vollzog an ihm unter Bei- s. Lex und Mores. [R. Leonhard.]

hülfe der vestaiischen Jungfrauen das officielle Consul. Der Consulat ist ursprünglich das

Opfer (Tertull. de spectac. 5 bezeugt es wenig- höchste und mächtigste der ordentlichen Ämter
stens für den 21. August). Hieran schlossen sich des römischen Staates: seine Entwicklung aber

circensischc Spiele, zuerst im freien Felde, später vollzieht sich in der Weise, dass seine Bedeutung
in dem dort errichteten Circus mazimus (Dion. immer mehr eingeschränkt und geschwächt wird;

II 31. Serv. Aen. VIII 635. 636. Ps.-Ascon. p. 142 obwohl dieser Verfall ununterbrochen fortschreitet,

Or., vgl. Ascon p. 92 K.-S.) unter der Leitung 60 so lassen sich doch deutlich drei Stufen unter-

des Pontifices (Varro a. a. 0. meerdutet). scheiden: die republicanische Zeit, die Zeit des

Bei den C. am 15. December scheint auch von Augustus begründeten Principats und die

der rei merorum beteiligt zu sein (fast. Praen. Zeit der diodetianisch-constantinischen Monarchie,

a. a. 0.). Maultiere, das älteste italische Zug- Danach kann man, wie Gibbon sagt (c. 40;

vieh, liefen dabei um die Wette (Fest. ep. 148), Bd. VII p. 280 der Übersetzung von Sporschil),

Pferde und Esel ruhten von der Arbeit und wurden den Consulat nacheinander im Lichte einer Wesen-
mit Blumen bekränzt (fast. Praen. 15. Dec. Dion. heit, eines Schattens und eines Namens betrach-

1 33. Plut. qn. R. 48). Volkstümliche Lustbarkeiten ten.
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I. Republicanische Zeit. bei Non. p. 28). Quintilian (I 6. 32) setzt ron-

Naeh der Vertreibung der Könige aus Rom sulere gleich mit iudiaire; vgl. Fest. s. eonsu/as

traten an deren Stelle zwei C. Sie bilden eine p. 41. Lydus (de mag, I 80) bringt gti consul mit
Einheit (Ulp. Dig. L 1, 25); zwar hat jeder von rundere zusammen, xdvootvl 6 xgoyivovt. In Wahr-
ihnen volle Gewalt, Befehle zu erlassen, ohne heit ist consul gebildet wie praesul, exul, aber

seinen Collegen vorher zu befragen, doch ist jeder nicht, wie N i e b u h r meinte (R. G. I* 546) aus

der beiden C. für die Amtshandlungen seines Col- cum und esse, sondern, wie M o m m s e n zeigt,

legen mit verantwortlich. Um diese Verantwort- aus cum und dem Stamm von salire, also eigent-

lichkeit tragen zu können, hat jeder C. das Recht, lieh .Mittänzer' (vgl. praesul = Vortänzer). .Mit-

alle Amtshandlungen seines Collegen aufzuheben 10 Springer', d. i. College, indem hiedurch der Haupt-
(Liv. II 18,8.27,2. Dionys. V 9. Flor. 1 3 [9], 2. unterschied des Amtes von der königlichen Ge-
Eutrop. I 9, 1. Lyd. de mag. 1 38. Suid. s. vnaioc, walt hervorgehoben wird. Bei den Griechen heisst

vgl. Cass. Dio XXXVIII 4, 8. Tae. ann. I 1). der C. auf den ältesten Inschriften atparriybe

Insofern als an Stelle des Einen Herrschers zwei iWioc, eine Bezeichnung, die auch bei Polybio«

getreten sind, welche in ihren Beschlüssen und einigemale. sonst nur ganz vereinzelt begegnet
Handlungen einander hemmen können, ist die (Polyb. 1 52, 5. VI 14, 2 (wo Bekker und Hultsch
Macht der obersten Regierungsgewalt wesentlich orQanjyü/r tilgen], XVIII 46, 5, vgl. Plut. Flam.
eingeschränkt. Ein zweite Beschränkung liegt 10. Dionys. XIX 10 [XVII 17]. Plut. apophthegm.
darin, dass die Amtsdauer des Consnlates die Zeit reg. et imp. Publ. Licin. p. 197 E.), und dann in

eines Jahres nicht überschreiten darf (Liv. II 1, 7.20 der verkürzten Form feraroc allgemeine Geltung
III 21, 2. 1X18,18. XXIV 9,1. XXVII 6, 4. Cic. erlangte. Nur Polybios sagt dafür einigemale

de rep. II 56. Flor. I 3 [9], 2. Eutrop. I 9, 1. (VI 15, 7. 8. XXI 32 [XXI 15], 13. XXIV [XXIII]
Lyd. de mag. I 33. 37). Ausnahmen: P. Valerius 1, 8) oTQatryyoc, während er den Praetor oiga rij-

Puplicola cos. 245—247 (509—507). C. Plautius yic HaitiUxvc oder blos fianihtxve nennt. Vgl.

Decianus cos. 425. 426 (329. 828). L. Papirius Mommsen F.phem. epigr. I p. 223; St.-R. II3 76.

Cursor cos. 434. 435 (320. 319). Q. Fabius Ma- Berechtigung. Zugänglich war der Con-
ximus Rullianus cos. 444 (310), Dictator 445 (309), sulat zunächst nur den Patriciern: durch die Leges
cos. 446 (308). M’. Curius Dentatus cos. 479. 480 Liciniae Sextiae im J. 387 = 367 wurde bestimmt,

(275. 274). Q, Fabius Maximus cos. 539. 540 dass der eine der beiden C. aus den Plebejern

(215. 214). C. Marius cos. 650—654 (104 - 100). 30 gewählt würde (Liv. VI 35, 5. 3", 4. 40, 16. 42.9.

L. Cornelius Cinna cos. 667—670 (87—84). Cn. VII 1, 2. X 8, 8. Fast! Cap. ad ann. 388= 866;
PompeiuB Carbo cos. 669—670(85.84). (Momra- nach Diod. XII 25, 2 wurde eine solche gesetz-

sen Rh. Mus. XIII 570). liehe Bestimmung bereits im J. 305 = 449 nach

Namen. Neben der später allein üblichen Be- dem Sturze der Decemvirn getroffen; vgl. dar-

zeichnung führten die C. in den ältesten Zeiten über Mommsen Röm. Forsch. II 288; St.-R.

auch die Namen praetores und uidice«. Praetor II 3 79, 1. Ed. Meyer Rh. Mus. XXXVII 619ff.).

= praeitur (Varro de 1. 1. V 80. 87; de vit. pop. Diese Bestimmung ist zwar zunächst wiederholt

Rom. 1. II bei Non. p. 23. Cic. de leg. III 8. übertreten worden (patricische C. in den Fasten
Iust. Nov. 24 praef.) war nach Liv. III 55, 12. 399 = 355 Liv. VII 17, 12; 400 = 354 Liv.

Fest. v. praetoria porla p. 223. Zonar. VII 19, 1.40 VII 18, 10; 401 = 353 Liv. VII 19. 6; 403
Iust Nov. 25 praef. die ältere Bezeichnung (vgl. =351 Liv. VII 22,2; 405= 349 Liv. VII 24, 1 1

;

auch Ps. Ascon. Verr. I 14, 36). Sie allein be- 409 = 345 Liv. VII 28, 1; 411 = 343 Liv. VII

gegnet auf den 12 Tafeln, und in den latinischen 28, 10), von 412 = 342 aber bis auf 708 = 46
Städten führten die obersten Beamten durch- ohne Ausnahme eingehalten worden; vgl. Leges
gängig diesen Titel. Die Bezeichnung iudex wird Liciniae und Patricii. Im J. 412 = 342
von Varro de 1. 1. VI 88 aus den commentnrii wurde durch ein Plebiscit auch die zweite Stelle

consulares bezeugt und von Cic. de leg. III 8 be- den Plebejern eröffnet (Liv. VII 42, 2). Zwei
stätigt (wahrscheinlich irrtümlich Liv. III 55, 12 Plebeier wurden zum erstenmale erwählt 539 =
</uod iis temporibus [im J. 305 = 419] nondum 215, wo jedoch der eine verzichtete (Liv. XXIII
consulem iudirem sed praelorem appeklari mos 50 31, 13); wirklich fungiert haben zum erstenmale

luerit). Vielleicht war sie officiell für die Friedens- zwei Plebeier 582= 162 (Fasti Cap. ambo primi

thätigkeit derC„ während derTitelPraetor sich auf de plebe). Wahrscheinlich durch die Lex Villia

die Wirksamkeit im Kriege bezog, jedenfalls aber Annalis (Liv. XL 44, 1. Fest. s. unnaria lex

sehr alt. Dass auch die dritte, später allein in p. 27. Cic. Phil. V 47. Ovid. fast. V 65. Arnob.

Gebrauch gebliebene Bezeichnung des Amtes, con- II 67) vom J. 574 = 180 wurde die Erlaubnis

sul, welche nach Zonar. VJI 19, 1 im J. 305 = 449 zur Bewerbung um den Consulat davon abhängig
zuerst gebraucht wurde, sehr alt war, dafür spricht gemacht, dass der Candidat vorher die Praetur

die Abkürzung cos, welche aufgekommen sein bekleidet hatte, und dass seit Niedcrlegung der

muss, bevor man den Nasal durch den Buch- Praetur bis zum Antritt des Consulutcs zwei Jahre

staben n ausdrückte. Die Alten leiten das Wort 60 verstrichen waren. Ausnahmen von der Regel

meist von eonsulere in der Bedeutung .sorgen* ab sind L. Scipio Aemilianus cos. 607 = 147, C. Ma-
(Accius bei Varro de 1. 1. V 80. Cic. de orat. II rius der Sohn cos. 672 = 82, Cn. Pompeius cos.

165; de leg. III 8; de rep. II 54 [bei Aug. de 684 = 70, P. Cornelius Dolabella cos. 710 = 44,

eiv. d. V. 121. Dionys. IV 76, 2. V 1, 2. Flor. Augusttt« cos. 711 = 43, Q. Salvidienus Rufus
I 3 [91, 2. Pomp. Dig. I 2, 2, 16. Cassiod. var. cos. 714 = 40. Vergeblich bewarben sich um den
VI 1, 3. Isid. orig. IX 3, 6. Suid. s. vnurot) oder Consulat, ohne die Praetur bekleidet zu haben,

auch von eonsulere in der Bedeutung ,um Rat C. lulius Caesar Strabo Vopiscus für 667 = 87,

fragen* (Varro de 1. 1. V 80; de vit. pop. R. 1. II l). Lucretius Ofella für 674 = 80 und L. Cal-
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purnius Bestia für 712 = 42. Mommsen St.-R.

I* 539, 1. Eine direete Altersgrenze hat es in

älterer Zeit für den Consulat nicht gegeben und
ist auch wahrscheinlich durch die Lei Villia an-

nalis nicht festgesetzt worden. Sie ergab sich je-

doch indirect, wenn für eines der dem Consulat
vorausgehenden Ämter ein Minimalalter gefordert

wurde. Vielleicht ist das durch Sulla geschehen
(vgl. Appian. bell. civ. I 100. 121); doch haben
wir darüber keine Nachricht. Wir wissen nur, dass

Cicero, der im 43. Lebensjahre C. war. dies Jahr
wiederholt als »aus annus bezeichnet (de off, II

59; Brut. 328), ein andermal sagt, er halte den
Consulat so früh, als gesetzlich erlaubt sei, er-

langt (de leg. agr. II 3), und an einer Stelle

(Phil. V 48) vom 43. Lebensjahre als dem gesetz-

lichen Minimalalter für den Consulat spricht. Be-

stand also zu seiner Zeit diese Regel, so machte
Caesar, der im J. 695 = 59 in seinem 41. I^ebens-

jahre C. wurde, eine Ausnahme, falls sein Geburts-

tag (12. Juli 654 = 100) richtig und nicht um
zwei Jahre zu spät angegeben wird (Mommsen
R. G. III 15 Anm.; St.-R. 1*570,1. Nipperdey
Abhandl. d. sächs. Ges. d. Wiss. V 19.). Vgl.

Art. Leges annales und Magistrates.
Wahl. Die C.-Wahl erfolgte in Centuriat-

comitien (Liv. I 60, 4. Dionys. IV 84, 4. Mes-
sala bei Gell. XIII 15, 4). Die Wahltermine
fanden in älterer Zeit, als die C. meist ins Feld

rückten, erst nach der Rückkehr, oft kurz vor Ab-
lauf des Amtes statt. Seit Sulla dagegen wurden
aie, falls sie nicht aus besonderen Gründen ver-

schoben wurden, in der Regel im Monat Juli

abgehalten (Cic. Verr. net. 1 17 Ai» diebu» paueu
eomitiit cansularibus tactis; die Rede ist ge-

halten am 5. Aug. Cael. ad fam. VIII 4, 1. Cic. ad

Att. I 16, 13; ad Qu. fratr. II 15, 5. Ascon. p. 16

K.-S.; die Wahlen der Municipalmagistrate post

Kdl. Quint, nach lei Iul. Municip. Z. 98. Momm-
sen St.-R. I* 584IT.). Die Wahl leitete ein C.

(Consulartribun), eventuell ein Dictator oder Inter-

rei, aber nicht, oder doch nur wider die Regel, ein

Praetor (Cic. ad Att. IX 9, 3. Messais bei Gell.

XIII 15, 4. Dio XLVI 45, 4). Er pflegte vor der

Verkündigung des Ergebnisses (renuntialio

)

dem
Gewählten einen Eid auf gewissenhafte Pflichter-

füllung abzunehmen (Plin. panegyr. G4. 77. Stadtr.

v. Malaoa c. 57. 59), vgl. C o m i t i a Centuriata.

Wenn die eine der beiden Stellen vor Ablauf des

Amtsjahres durch Tod des Inhabers oder sonstwie

erledigt wird, so ist der übrigbleibende C. ver-

pflichtet, die Nachwahl eines Collegen anzube-

raumen. Die Bestimmung des Termine» derselben

bleibt seinem Ermessen überlassen; daher ist die

Nachwahl bisweilen ganz unterblieben, nament-

lich wenn das Amtsjahr bald zu Ende war (so

nach dem Tode des Manius Tullius 254 = 500
Dionys. V 57; nach dem Tode des Ap. Claudius

405 =349 Liv. VII 25, 10, des Paullus 538 =
216, des MarceUus 546 = 208 Liv. XXVII 33,

des Q Petillius 578 = 176 Liv. XLI 18, 15, des L.

Metellus 686= 68 Dio XXXVI 4, 1 u. ö.). Wenn
aber von vornherein nur ein C. erwählt wurde,

und dieser sein Amt sine eollega antrat, wie

Pompeius 702 = 52 und Caesar 709= 45, so liegt

darin eine schwere Anomalie.

Amtsantritt. Der Termin des Amtsantritts

war in älterer Zeit sehr schwankend, nämlich

245—260 = 509—494 am 13. September (so

Mommsen Rdm. Chronol.* 86 nach Dionys. V
I, 2. VI 49), 261 =493 am 1 . September (Dionvs.
VI 49', 278 = 476, 291 = 463 am 1. August
(Dionys. IX 25. Liv. III 6, 1), 292 = 462 am
II. August (Liv. III 8, 3), 304= 450 am 15. Mai
(Liv. III 36, 8. 88, 1. Dionys. X 59). 305—352= 449—402 am 13. December (Liv. IV 37. 3.

V 9, 8. 11, 11. Dionys. XI 63; vgl. Mommsen
Herrn. V 381), 358= 401 am 1. October (Liv. V
9, 8. 11, 11). 363 = 391, 425 = 329 am 1. Juli

(Liv. V 32. 1 VIII 20. 3), 485—459 = 319—295
im Herbst (Triumphaltafel). Zwischen 531 und 537= 228 und 217 ist er auf den 15. März (Liv. XXII
1, 4. XXXI 5, 2). im J. 601 = 153 auf den
1. Januar filiert worden (Fast. Pruen. zum 1. Jan.

Cassiod. chron. zum J. 601 = 153. Liv. ep. XLVn-,
vgl. Mommsen Rom. Chronol* 86ff.; St.-R. I*

5989.; abweichend Seeck Kalendertafel der Pon-

tifices 1885, 145f. Sol tau Prolegomena zu einer

röm. Chronologie 1886, 180. Unger Zeitrechnung

der Griechen und Römer* 814 [§ 88]). Die neu

eintretenden C. erbitten zunächst die Auspicien,

den Blitz von links (Dionys. II 6, 2. Cic. de div.

II 74. Lyd. de mens. IV 4); ein Donner galt als

ungünstiges Vorzeichen und hatte die Abdankung
des Gewählten zur Folge (Marcellus im J. 539 =
215; Liv. XXIII 81, 13. Plut. Marc. 12). Wenn
die Auspicien günstig ausgefallen waren, so legte

der C., falls er in Rom sein Amt antrat, in seiner

Privatwohnung die Toga praetexta an (Liv. XXI
63, 10); es erschienen die Lictoren und erhoben

die Fasces (laxes attollere Verg. VII 173); unter

ihrem Vortritt und der Begleitung zahlreicher

Freunde, die Ritter vor ihm, die Senatoren hinter

ihm, begab er sich auf das Capitol, wo er zum
erstenmalc auf der sella eurulit Platz nahm
(Ovid. fast I 79; ex Pont. IV 4, 25. 9, 89. Hist.

Aug. Elag. 15, 5) und die von seinem Vorgänger für

gnädigen Schutz des Volkes dem Iuppiter gelobten

weissen Rinder opferte, sowie neue gelobte (Ovid, a.

a.O. Liv. XXI 63, 8. XLI 14, 7). Darauf hielten

beide C. eine Senatssitzung auf dem Capitol ab (Liv.

a. a. O. XXVI 26, 5), in welcher namentlich der

Termin für das lateinische Fest angesetzt wurde

(vgl. Art. Senatus und Feriae Latinae), und
wurden dann von demselben Ehrengefolge in feier-

lichem Zuge nach Hause geleitet (Ov. ex Pont.

IV 4, 41). Bald nach dem Antritt des Amtes
vollzieht einer der C. das Opfer der Feriae Latinae

(Liv. XXI 63, 5. XXII 1, 6. XXV 12, 1. XLII

10, 15. XLIV 22, 16. CIL I* p. 559.. vgl. d. Art.),

und beide bringen den Penaten und der Vesta

ein Opfer in Lavinium dar (Maerob. sat. III 4, 11.

Serv. Aen. I 296. Schol. Ver. Aen. I 259. Val.

Max. I 6, 7). Innerhalb der ersten fünf Tage

nach Antritt des Amtes (Lex Bant. Z. 18f., vgl.

Lex Salpens. c. 25. 26. Liv. n 1, 9. Dionvs V
1, 3. Liv. XXXI 50, 7. Tac. hist. III 37. Plin.

pan. 65. Appian. bell. civ. I 80) hatten die

neuen C. in Gegenwart des Quaestors am Castor-

tempel (Lex Bant. Z. 17) einen Eid auf die Ge
setze zu leisten (iurore in leget), und es wurde

darüber ein Protoeoll aulgenommen (Lex Bant.

Z. 20. 21). Wer den Eid nicht leistete, verlor

die Fähigkeit, ein Amt zu bekleiden (Lex Bant,

a. a. O. Liv. XXXI 50, 7), und damit das gegen-

wärtige. Doch trat später, wie es scheint, an



1117 Consul Consul 1118

Stelle dieser strengen Bestimmung eine Geldstrafe

(Lei Salpens. e. 26). Da die Bestimmung der

Lex Salpens. c. 26, wonach die neuen Stadtbeamten
vor Ableistung des EideB keine Senatssitzung

halten dürfen, mit Wahrscheinlichkeit auch auf

die römischen Verhältnisse bezogen werden darf,

die C. aber am 1. Januar den Senat zu versammeln
pflegten, so muss jene Vereidigung in der Regel

an demselben Tag stattgefunden haben. Für die

Kaiserzeit ist das ausdrücklich bezeugt (Dio XLVII
18, 3). Über die Lex curiata de imperio 8. Art.

C o m i t i a Curiata.

Niederlegnng des Amtes. Auch beim
Rücktritt vom Amte leisteten die C. einen Eid
sc nihil confro leges leeme (Plin. paneg. 65.

Cie. ad Att. VI 1, 22. Fronto ad Caes. I 8 p. 32
Nab. ; itopöoaadiu rqv vnaxtiav Plut. Marcell. 4

;

li.Tfin1] rnon rrjv dpgijv Herodian. IV 2, 4; von der

Praetur Plut. Cie. 19), diesmal auf den Rostra

(Plut. Cie. 23. Dio LIII 1, 1. LIX 13. 1. Herodian.

a. a. 0.). Daran pflegten sie eine Ansprache an
das Volk zn knüpfen, in der sie ihre Amtsführung
rechtfertigten (Cic. ad fam. V 2, 7; in PiB. 6; p.

Süll, 34; de dom. 94. Plut. Cie. 23. Div XXXVII
88. xxxvni 12, 8), für die eie verantwortlich

waren (Polyb. VI 15, 10).

Vorzeitige freiwillige Niederlegung des Con-

sulates war gestattet (Collatinns Liv. II 2, 10)

und geschah öfters auf Senatsbeschluss (C. Fla-

minius im J. 531 = 228 Liv. XXI 63, 2. Plut. S

Marcell. 4; im J. 363 = 391 Liv. V 31, 8; im
J. 413 = 341 Liv. VIII 3, 4). Absetzung aber

konnte nur durch einen Dietator verfügt werden
(Consul L. Minucius durch den Dietator L. Quine-

tius abgesetzt im J. 296 = 458 Liv. III 29, 2.

Dionys. X 25; nach Mommsen St.-R. I 3 262, 2
war dies nicht Absetzung, sondern Suspension;

nach ihm schloss ,die ältere Auffassung der Magi-
stratur als eines der Bürgerschaft coordinierten

Factors des Gemeinwesens die Abrogation jener 4

durch diese aus
1

, St.-R. I
3 630). Im übrigen war

sie ungesetzlich, ist aber später doch vorgekom-
men; abgesetzt wurde L. Cornelius Cinnacos. 667
= 87 (Veil. II 20, 3. Liv. ep. LXXXIX. Appian.

bell. eiv. I 65), Antonius cos. des. für 723 = 31

(Dio L 4, 3. 10, 1. 20, 5), Carbo cos. 670 = 84

wurde von den Volkstribnnen mit Absetzung be-

droht (Appian. bell. eiv. I 78). Über Verlängerung
des Imperium s. Art. Proconsul. Uber Stell-

vertretung der C. s. Art. Praefectus urbi nndf
Praetor.

Iteration. Mehrfache Bekleidung des Con-

sulats war in älterer Zeit unbeschränkt gestattet.

Durch ein Plebiscit, welches Livius VII 42, 2
zum J. 412 = 342 anführt, wurde eine Zwischen-

frist voii mindestens zehn Jahren gefordert. Doch
kamen Übertretungen vor (Liv. XXVII 6, 7). Ein
späteres Gesetz, das Liv. epit. LVI beim J. 620
— 134 erwähnt, Mommsen um 603 = 151 an-

setzt, verbot die Iteration des Consulatcs gänz-

1

lieh. Auch dies wurde nicht eingehalten (Marius,

Cinna, Carbo). Durch die sullanieche Gesetz-

gebung wurde die Iteration mit der zehnjährigen

Zwischenfrist wieder eingeführt (Appian. bell. civ.

I 100). Mommsen St.-R. I» 519B.

Insignien. Die Amtszeichen der C. sind die

zwölf Lictoren mit den Fasces. die Sella curulis,

die purpurumsäumte Toga (toga praeteita) im

Frieden, das meist purpurrote (Plin. n. h. XXII 3.

Sil. XVII 895. Plut. Crass. 23), selten weisse

(Val. Max. I 6, 11) Kriegsgewand (paludamen-
lum) im Kriege. Zu den wichtigsten Vorrechten

der C. gehörte, dass nach ihnen das Jahr benannt
wurde; vgl. Art. F a 8 1 i.

Rang und Amtsführung. Derjenige der
beiden C., welcher an Jahren älter war oder den
Consulat schon früher bekleidet hatte, galt als

10 maior, derjenige, welcher bei der Wahl die meisten

Stimmen erhalten hatte, als prior (Liv. XXIX
22, 5, anders Festns s. maiorem eoneulem p.

161). Auf die Amtsführung aber oder die Stel-

lung der Namen in der Eponymie hatten diese

Vorzüge keinen Einfluss, vielmehr war die Stel-

lung der beiden C. eine ganz gleiche (Serv. Aen.
VII 613). Da jedoch eine Reine von Amtshand-
lungen gesetzlich nur von Einem vollzogen wer-

den konnten, so einigten sich hierüber dieCollegen,
20 indem sie entweder einen Turnus vereinbarten

oder das Los entscheiden liessen. Nach dem Tur-
nus führte nur der amtierende C. die Fasces (pene»

quem fatces eranl Liv. IX 8, 2. II 1, 8. VIII

12, 13. Dionys. V 2, 1. IX 43, 4. Cic. de rep. II

55. Val. Max. IV 1, 1. Fest. 8. maiorem eoneulem

p. 161). Jedoch scheint dieser Brauch nur in älterer

Zeit bestanden zu haben. Caesar, der ihn er-

neuerte, liess während seines Amtsjahres in den
Monaten, in welchen sein College die Fasces hatte,

30 die Lictoren hinter sich hergehen (antiquum no-
rm retulit Suet. Caes. 20). Der Turnus wechselte

in der Stadt Monat um Monat, im Felde Tag
um Tag (Polyb. III 110, 4. Liv. XXII 41, 8.

XXVIII 9, 1Ö. Sil. IX 17), er begann in der
Stadt gewöhnlich mit dem älteren der beiden Col-

legen (Plut. Popl. 12. Gell. II 15, 8; vgl. Dionys.
VI 57. Liv. IX 8, 2). über den Beginn im Felde
wissen wir nichts. Das Los wurde beliebt beson-

ders für die Leitung der Beamtenwahlen (Liv.

40 XXIV 10, 1) oder die Ernennung eines Dictatora

(Liv. IV 26, 11), ferner bei religiösen Acten wie

Tempelweihungen (Liv. II 8, 6), falls nicht die

C. sich unter einander verglichen (inter ne varqre

oder comparare z. B. Liv. XXIV 10, 1. XXXV
20, 2. XL 17. 8. XLI 6, 1. XLII 31, 1. XLI1I 12,

1 u. ö.). Dagegen scheint bei gemeinschaftlicher

Kriegführung der beiden C. eine Losung um den
Oberfehl nicht stattgefunden zu haben, wohl
aber um die Stellung in der Schlacht (Liv. XLI

50 18, 7) und um das Operationsgebiet bei getrennter

Kriegführung (Liv. XXX 1, 2. XXXII 8, 1.

XXXVII 1, 7). Vgl. Mommsen St.-R. I
3 49ff.

Amtsgewalt. Die C. sind nach römischer

Anschauung Erben der königlichen Gewalt (Cic.

de rep. II 56; de leg. III 8. Uv. II 1.7. 1119,3.

34. 8. IV 2, 8. 3, 9. VIII 32. 3. Val. Max. IV

1, 1. Pomp. Dig. I 2, 2, 16. Dionys. IV 84, 4.

VI 65, 1. VII 35, 5. IX 41. 1. X 34. Polyb. VI 11,

12. 12, 9. Iulian. orat. III p. 107 D. Ampel. 50).

60 Allein in Wirklichkeit besassen sie diese unum-
schränkte Macht nur im Amtskreise militiae.

Innerhalb des ersten Meilensteines waren sie zwar
gleichfalls die Leiter der militärischen, wie bürger-

lichen Verwaltung und die höchsten Gewalten der

Executive, jedoch gebunden an die Beschlüsse des

Senates und Volkes und schon frühe eingeschränkt

durch die Intercession der Tribunen. In der Ge-

setzgebung war ihre Wirksamkeit auf das Recht
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der Initiative beschränkt. Die richterliche Ge-

walt, die ihnen ursprünglich gebührte, übten sie

thatsächlich auf dem Gebiete des Civilrechts nur
bis zur Einrichtung der Praetur. auf dem des

Criminalrechts stets nur innerhalb der Grenzen
der Provocation. Die priesterlichen Functionen

endlich, welche der König besessen hatte, sind

ihnen mit geringen Ausnahmen genommen.
A. Militärischer Oberbefehl.
Das Commando im Kriege kommt den C. als

Hauptteil des ihnen übertragenen Imperium zu

(vgl. Art. Imperium und Provincia). Brach
ein Krieg aus, so rückten in der Regel beide C.

in’s Feld. Wenn in den Quellen bisweilen be-

richtet wird, dass der eine der Colleges zurück-

bleibt (ad urbem Liv. III 4. 10. 22, 3. IV 10, 8

Unterscheidung von c. togatus und armatus. 87,

6. 43, 1. VII 38, 8. IX 42, 4. Dionys. V 35, 3. VI
24, 1. 91, 1), so sind solche Fälle doch sehr selten,

und falls ihnen wirklich Thatsachen zu Grunde
liegen, als Verstösse gegen die Regel zu betrachten

(M o m m s e n St.-R. I* 35 A.). Dagegen war es

nicht ungewöhnlich, dass der eine der C. zeitweilig

nach Rom zurückkehrte, um die Wahlen zu leiten

oder einen Dietator zu ernennen, oder wenn andere

Angelegenheiten, bei denen cineStellvertretungun-

zulässig war, die Anwesenheit des C. in der Haupt-
stadt erforderlich machten. Meist wurde jedem
C. ein besonderes Operationsgebiet angewiesen,

auf dem er die Leitung zu übernehmen hatte: es

kam aber auch vor, dass beide auf denselben

Kriegsschauplatz gingen (z. B. Varro und Paulus
bei Cannac; vgl. Liv. IV 46, 4ff. XLII 1,1. Eutr.

VI 6). Das Recht, aus eigener Machtvollkommen-
heit den Krieg zu erklären, haben die C. nicht

besessen, nur hatte nach erfolgter Kriegserklärung

der amtierende C. (oder der contul priori) ist

der Trabea und dem Cinctur Oabinur den lanus-

tempel zu öffnen (Verg. Aen. VII 61 1 fT. und dazu
Servius). Dagegen haben die C. gleich dem König
ursprünglich das Recht besessen, Bündnisse und
Verträge abzuschliesscn. Erst später waren der-

gleichen Abmachungen der Bestätigung durch das
Volk unterworfen (Sali. lug. 39, 3. Polyb. VI
14, 10—11. Liv. epit. LV). Irrig ist die Dar-
stellung bei Dionys. II 14. IV 20. VI 66, wo-

nach bereite in älterer Zeit Verträge, die von den
C. abgeschlossen sind, zu ihrer Gültigkeit der Be-

stätigung durch das Volk bedürfen. Vgl. Rubino
Untersuch, üb. röm. Verf. u. Gesch. 26411. Momm-
sen St.-R. I 3 246. III 340—345. Immer aber

waren die vom C. abgeschlossenen Verträge nur
militärischen Inhalts oder, wenn sie politische

Abmachungen enthielten, nur vorbereitend: die

definitive Festsetzung stand dem Senate zu, dessen

Beschlüsse bisweilen dem Volke zur Genehmigung
unterbreitet werden. Vgl. über diese ganze Frage
die hier im Zusammenhänge nicht erörtert werden
kann, Mommsen St.-R. III 1158—1173 und Art.

S e n a t u s. Es war dem Consul gestattet, wenn
er einmal im Kriege begriffen war, denselben

nach seinem Belieben auszudehnen (Cic. ad Att.

VIII 15, 3). In das Gebiet des Collegen, wenn
derselbe, wie namentlich in älterer Zeit häufig

geschah, gleichfalls im Felde stand, überzugreifen,

galt zwar als unschicklich (Liv. X 37, 7. XXVII
43, 6. XLUI 1, 7). kam aber gleichwohl vor. Erst

in der Zeit nach Sulla waren auch Feldherrn

mit eonsularisehem Imperium an die Grenzen
ihrer Provinz gebunden; vgl. Art. Proconsul,
und über die Beschränkung des consularischen
Oberbefehls im Vergleich zur königlichen Voll-

gewalt Liv. IX 18. In Rom. und seit Sulla inner-

halb Italiens, ruhen die militärischen Functionen
der C.. abgesehen von der Aushebung und dem
Triumph. Jene zu veranstalten, ist das verfassungs-

mässige Recht der C., sie wird auch dann von
ihnen vollzogen, wenn das auszuhebende Heer für
andere Beamte bestimmt ist (Caes. b. G. VI 1,

1. 2. Polvb. VI 19, 5—9. Liv. II 28, 5. 55, 1.

III 4, 10. 69, 6. IV 1, 6. 55, 2. X 25, 1. XXII
38. 1. XXV 5, 4. XXVI 35. 1. XXVII 88, 1.

XXVIII 10, 14. 45. 13. XXIX 13, 1. XXXI 8,5.
XXXIII 26. 3. 43, 3. 6. XXXV 41, 7. XLII 32, 8.

XLIII 12. 3—5. 14, 3; epit. XLVIII. Dionvs. VII

19, 1. VIII 97, 3. IX 5, 1. 38, 3. X 20. 22. 33.

43. Val. Mai. VI 3, 4 u. ö.). Dass auch der
Dietator zur Aushebung befugt ist, ist selbst-

verständlich (z. B. Liv. VI 2, 6); dagegen wird
sie den Praetoren nur in Ausnahmefällen über-

tragen (Liv. XXXII 8,6. XXXIII 48, 7. XXXV 2,

4. XXXVI 2, 15. XXXVII 2. 8. 10. XXXIX 20. 4,

38, 10. XI, 26. 7. XLII 18, 6. 35, 4. XLIII 14. 4.

15, I. XLIV 21, 7). Die Aushebung begann mit der

Ernennung der Tribunen, die ursprünglich nur
durch die C. erfolgte (durch die Praetoren aus-

nahmsweise Liv. XLII 31, 5. 35, 4). Doch er-

hielt das Volk 392 = 362 das Recht, sechs Tribu-

nen, 448 — 311 weitere zehn und zwischen 463

und 535 = 291 und 219 (nach einer andern An-

sieh erst 547 = 207, vgl. Liv. XXVII 36, 14)

alle vierundzwanzig Tribunen des regulären Jahrea-

contingents von vier Legionen zu wählen, so dass

den C. nur die Ernennung lür die weiteren Legio-

nen verblieb (Fest. 8 . Rufuli p. 261. Liv. VII 5,

9. IX 30. 3. Polyb. VI 12, 6. Marquardt-
Domaszcwski Röm. Staatsverw. IP 864: vgl.

Art. Tribuni). Im J. 588 = 171 wurde den

Consuln auf ihren Antrag vom Volke gestattet,

ausnahmsweise alle Tribunen zu ernennen (Liv.

XLn 81, 51. Der Ernennung der Tribunen folgt

unter Mitwirkung dieser die der Centurionen und
Decurionen (Liv. XLII 34, 5. 14. 35, 2. Polyb. VI

24, 2. 25, 1. Cic. de imp. Cn. Pomp. 37; in Pis. 88.

Varro bei Non. p. 16 s. eztupiees. Tae. ann. I

44) und die Aushebung der gemeinen Soldaten,

welche danach tn vtrba cousulit vereidigt wurden
i (vgl. Art. Sacramentum und Dilectus). Auch
die Aufbietung des Contingentes der Bundesge-

nossen und die Ernennung der praelerti derselben

stand bei den C. (Polvb. VI 21. 4. 26, 5. Liv.

XXXI 8, 7. Dio XXXIX 33, 2). Das gesamte

Aushebungsgeschäft war indessen, soweit es in

Rom geschah, der Interression der Tribünen unter-

worfen. — Der Triumph (s. d.) konnte ursprüng-

lich vom siegreichen C. aus eigner Machtbefugnis

veranstaltet werden (im Widerspruch mit dem
i Senate triumphierten Valerius und Horatius 305

= 449 Liv. III 63. II. Zonar. VII 19. 2; L. Po-

stumius Megellus 460= 294 Liv. X 37, 12. Dio-

nys. XVIII 5; C. Flaminius und P. Furius Philus

581 = 228 Zonar. VIII 20. 7. Plut. Marcell. 4;

Ap. Claudius 611 = 143 Oros. V 4. 7. Dio frg. 74,

2), wurde aber später abhängig von der Geneh-

migung des Senats, der dazu die Geldmittel be-

willigte (Polyb. VI 15, 8). War also das militä-
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rische Commando in Rom mehrfachen Einschrän- Matrosenaushebung Liv. XXIV 11, 7. XXVI 35,

kungen unterworfen, so war es dagegen ausserhalb, 3, über Bacchanalien Liv. XXXIX 17, 1—8, über

im Kriege sowohl als auch im Frieden, völlig an- das Commando von zwei Legionen Dio XL 66, 2
gebunden. (erlassen vor Antritt des Amtes), von Antonius

Belagerungszustand. Nur in besonders gegen Octavianus Appiai,. bell. civ. III 31. Andere
dringenden Füllen der Not, mochten solche nun Beispiele s.u.S.l 123. Viele dieserEdicte sind durch
durch äussere Feinde (Liv. III 4, 9) oder durch einen Senatsbeschluss veranlasst; doch besitzen

inneren Aufruhr (Liv. VI 19) verursacht sein, die C. das ius tdieendi natürlich aus eigener

halien die C. auch innerhalb des ersten Meilen- Machtvollkommenheit, vgl. Art. Edictum. Das
Steines das unumschränktemilitärischeCommando 10 Schätzungsgeschäft, dem die C. ursprünglich vor-

erhalten (domi militiaeque Imperium altpit iudi- standen, wurde ihnen genommen durch die Errich-

etum immmum). Es wurde dann durch Senats- tung derCensur 319= 435, die Senatsergänzung
beschluss (

ultimum S. C.) der Belagerungszustand durch das ovinische Gesetz (Fest. s. praeleriti eena-

verhängt (z. B. Sali. Cat. 29. Cacs. b. c. I 5, 3. tores p. 246; nach Mommsen St.-R. II* 418, 3
Cic. p. Rab. perd. 20) mit den bekannten Worten imJ.442= 312, nach Hofmann Rom. Sen. 12f.

dt n i operam cotuule

s

. . ne quid rettp. detrimenti bald nach 387 = 367, nach Herzog Syst. 1 260
capial (so bei Caes. a. a. 0.; sonst ähnlich) und zwischen 415 und 442= 339 und 312; andere An-
hiedurch den obersten Beamten unumschränkte Sätze s. ebd.). Vgl. Art. Censores. Auch diePflege

Gewalt mit dem Rechte über Leben und Tod ver- und Instandhaltung der öffentlichen Gebäude, die

liehen, Zumpt Criminalr. 12,397. Lange Rom. 20 Verdingung der öffentlichen Bauten und der Zölle

Altert. I
1 728. Mommsen St.-R. I* 687—697. ging bei Errichtung derCensur an das neue Amt

III 1240—51. über, wurde aber in Vertretung der Censoren auch

B. Innere Verwaltung. jetzt noch von den C. besorgt (z. B. Cic, in Verr.

In der inneren Verwaltung steht den C. das II 1, 130ff.; Strassenbauten von C.: ViaAemilia
Recht zu, Senat und Volk, letzteres nach Curien, 567 = 187 Liv. XXXIX 2, 10. CIL I 535—537;
Centurien oder Tribus (Polyb. VI 12, 4. Liv. III Via Postumia 606 = 148 CIL I 540; Bauten

71, 3. 72, 6. Tue. ann. XI 22, weitere Belege für des Popillius cos. 622 = 132 CIL I 551). Die
die Tribuscomitien bei Mommsen St..R. II* Verfügung über das Gemeindevermögen, die den
128, 1) zu berufen (Cic. de leg. III 10), diesen C. als Erben der königlichen Gewalt ursprüng-

Versammlungen zu praesidieren, Anträge darin zu 30 lieh zugestanden hat, ist sehr bald auf ein ge-

stellen und andern das Wort zu erteilen, vgl. Art. ringes Mass eingeschränkt worden. Nur über die

Comitia, Senatus. Sie können den Senats- bewegliche Kriegsbeute durften sie nach eignem
beschlössen, die auf Antrag eines Consuls oder Ermessen disponieren (Marquardt Röm. Staats-

Praetors erfolgen, intercedieren (Liv. XXX 43, 1 . verw. II1 285. Mommsen Herrn. I 177= R.F.
XXXVIII 42, 9. XXXIX 38, 9. XLII 10, 10. Ascon. II1 443); Gemeindeland ix veriusaern, sei es an
in Pison. 62 p. 13 K.-S., bis auf den letzten Götter oder an Menschen, war ihnen nicht ein-

Fall ist jedoch die Intercession überall unwirksam mal dann verBtattet, wenn sie es selbst erbeutet

geblieben; vgl. Herzog Gesch. u. Syst. d. röm. hatten. Aus dem Staatsschatz durften sie für die

Staatsverf. I 599, 1), nicht aber denen, die von Bedürfnisse ihrerThätigkeitGeld entnehmen, aber

einemTribun beantragt sind (so Mommsen St.-R. 40 nur unter Controlle der Quaestoren, welche die
1» 282 nach Gell. XIV 7, 6 und Cic. de leg. III Schlüssel der Kasse führten (Polyb. VI 12, 8. 13,2.

10). Vielleicht hat Sulla das Intercessionsrecht der XXIII 14, 5. Liv. XXXVIII 55, 18. Plut. apophth.

C. gegen Senatsbeschlüsse aufgehoben; wenigstens reg. et imper.Scip. mai. 9 p. 196 F; wahrscheinlich

findet sich später kein sicheres Beispiel mehr da- irrtümlich Dio XLI 17, 2, vgl. Mommsen St.-R.

für. Die beiden einzigen Stellen, auf die man II* 132, 2, der sich gegen die Ansicht wendet,

sich beruft, Caes. b. c. I 6, 4 und Suet. Caes. 29 dass die C. den Schlüssel zum aerarium taneliut

lassen eine andere Auffassung zu, wonach es sich gehabt hätten, Caes. b. c. I 14, 1. Lucan. III 1 17).

nicht um Intercession, sondern um einfache poli- DieSteuerausschreibungen, welche regelmässig

tische Opposition handelte (Mommsen St.-R. !* durch die C. erfolgten, waren, wie Mommsen
272, 7 gegen Willems Le sönat II 200). In 50 (St.-R. II* 131) und Herzog (Syst. I 701) mit
den Volksversammlungen beantragen die C. Ge- Recht annehmen, von der Einwilligung des Senats

setze und andere Volksbeschlüsse und leiten sie abhängig (Liv. XXIII 31, 1. XXIV 11, 7; das

die Wahlen der Magistrate. Letzteres ist aus- Senatsconsult ist nicht erwähnt Liv. XXVI 35, 3);

schliessliches Recht derC.; wenn Magistratswahlen die Steuerveranlagung ging seit Errichtung der
bisweilen auch unter Leitung von Praetoren statt- Censur auf diesesAmt über. Fast in allen Punkten
gefunden haben, so war das ungesetzlich (Cic. ad der Finanzverwaltung, in welchen die C. thätig

Att. 1X9, 3. 15, 2. Messala bei Gell. XIII 15, 4). sind, ist ihre Befugnis auf die Ausführung des

Als wahlleitende Magistrate haben die C. die Willens des Senates oder des Volkes beschränkt.

Pflicht, dicQualification der Candidaten zu prüfen. Auf allen übrigen Gebieten der Verwaltung bilden.

Über die Gegenstände ihrer amtlichen Thätigkeit 60 soweit nicht besondere Bestimmungen bestehen,

hatten die C., wie alle andern Magistrate, das die C. die oberste Behörde. So werden nach Lei
Recht, Bekanntmachungen und Befehle von vor- Iul. Munic. Z. lff. von den Getreideempfängern
üliergehendem Interesse oder auch von dauernder bei ihnen Declarationen (vermutlich über Ver-

GUltigkeit, Edicta, mündlich durch Heroldsruf, mögen) abgegeben und von ihnen veröffentlicht,

wie schriftlich, zu erlassen. Solche werden z. B. Sie sorgen an erster Stelle für die öffentliche

erwähnt über Eiecution gegen Schuldner Liv. II Sicherheit (Tac. ann. IV 19), haben die Aufsicht

24, 6, Uber C.-Wahlen Liv. 111 21, 8, über das Uber die Staatsgefangenen (Dio LV1II 3, 5. Tac.

Local der Senatssitzungen Liv. XXIII 32, 3, über ann. VI 3), erlassen die Edicte gegen diejenigen,

psaljr-wiMows IT 36



1128 Consul Consul 1124

welchen die Gemeinschaft von Feuer und Wasser Valeria 454 — 300? Li*. X 9, 5), so doch sicher

versagt werden soll (Appian. bell. civ. I 31), ver- durch die Lcges Porciae beseitigt worden (LiT.

bieten in aufgeregten Zeiten das Waffentragen X 9, 4. Cic. de rep. II 54; in Cornel. bei Asc.
innerhalb der Stadt (Plin. n. h. XXXIV 139), p. 69K.-S.: Verr. V 163; p. Rab. perd. 8. 12. 13.

weisen die Fremden aus (Cic. p. Sest. 30. Liv. Sali. Cat. 51, 22. 40). Für die Geldbusse ist schon
XLI 9. 9. XLII 10, 3. Appian. bell. civ. I 23. in sehr früher Zeit ein Mazimum von 30 Rindern
Plut. C. Graeeh. 12. Joseph, ant. XVIII 84) und 2 Schafen festgesetzt worden, was dann durch
u. dgl. m. Bei Feuersbrünsten erscheinen sie auf Lei Aternia Tarpeia im J. 300 = 454 (oder Iulia

der Brandstätte (Cic. in Pis. 26). Papiria im J. 324 = 430? Liv. IV 30. 3. Cic. de
Rechtspflege. Als Inhaber der regio po-lOrep. II 60) in eine Geldbusse von 3020 As ver-

tala* besitzen dieC. ursprünglich die civile und wandelt wurde (Gell. XI 1, 2. Dionys. X 50. Fest,

criminelle Gerichtsbarkeit (Dionys. X 1, vgl. VI s. mazimam multam p. 144. Mommsen R. Münzw.
24, 1. VII 34. X 5. 7. 19. Liv. fl 1. 8. 27, 1. 175). Alle Strafen, welche über die angegebenen
III 9, 4. IV 3. 9. Ovid. fast. 1 207). Die erstere Grenzen hinausgehen, bedürfen der Genehmigung
ist ihnen jedoch durch die Errichtung der Prae- der Volksversammlung. Bei den dort zu führenden
tur 387 = 367 genommen worden, und es ist Verhandlungen aber (wdinn populi) treten nicht

ihnen nur das Einspruchsrecht gegen die Decrete dieC.alsAnkläger auf, sondern dieQuaestoren und
des Praetor* (Val. Mai. VII 7, 6), sowie die Be- Duovirn (s. d.). Dasselbe gilt von der gesamten
rechtigung, freiwillige Gerichtsbarkeit, wie Adop- Strafrechtspflege im Gebiete der gemeinen Ver-

tion. Freilassung und Emaneipation zu vollziehen, 20 brechen; auch bei den im 7. Jhdt. eingerichteten

geblieben (UIp. reg. 1, 7). Eine speeielle Com- Quaestionengerichten sind die C. nicht beteiligt,

petenz über Freilassungen wurde im J. 577 = 177 In ausserordentlichen Fällen aber ist den C. bin-

dern cos. C. Claudius Pülcher erteilt (Liv. XLI weilen vom Volke die Untersuchung in Capital-

9, 12). Aber hievon abgesehen, haben die C. Sachen übertragen worden, so 340 — 414 nach
seihst ausserhalb Roms in Ausübung des militä Ermordung des Consulartribunen M. Postumius
rischen Imperium die Civilgerichtsbarkeit über die durch seine Soldaten (Liv. IV 50. 51) und 618
Wälle des Lagers hinaus nicht besessen (Gell. VI = 141 gegen den Praetor L. Tubulus wegen ße-

1, 8). Wenn sie das Commando in einer praeto- stechung im Vorsitze der quaeitio inler rieario»

rischen Provinz übernahmen, so wurde ihnen der (Cic. de fin. II 54). Hieher gehört noch die auf

Praetor bei'gegeben, dem wahrscheinlich die"Wahr- 30 Urtcilsepruch derC. verfügte Auslieferung solcher,

nehraung der Rechtspflege oblag, so in Sicilien die das Völkerrecht verletzt haben, an den ver-

536= 218 (Liv. XXI 49, 6), in Spanien 559 letzten Staat (z. B. Cic. de rep. III 28). Frauen,

= 195 (Liv. XXXIII 43, 9) und in Sardinien 577 Fremde und Sclaven besessen das Provocations-

= 17711. (Liv. XLI 15, 6). Dagegen ist mit der recht nicht und waren daher der unbeschränkten

proconsularischen Provincialverwaltung seit Sulla Iudication des C. unterworfen; doch gehören

regelmässig und in einzelnen Fällen auch schon Frauen in der Regel vor das Hausgericht, und
früher die Gerichtsbarkeit in Civilsachen verbun- Strafsachen gegen Fremde und Sclaven wurden

den; vgl. darüber Art. Proconsul. Die Criminal- in Rom meist von den Tresviri capitales (s. d.)

gerichtsbarkeit. welche den C. theoretisch zu- abgeurteilt; vgl. M o m m s e n St.-R. I 1 136— 169.

nächst in vollem Umfange zukommt, practisch 40Z u m p t Criminalrecht 1 1, 854ff. Im Amtskreise

aber schon im ersten Jahre der Republik durch mififioehabendieC.dasunumschränktelmperiura
die Provoeation eingeschränkt wird (Dionys. V 19. und damit die unumschränkte, nicht einmal der

Cic. de rep. II 54). besteht einerseits in der Züch- Intercession der Volkstribunen unterworfene Coer

tigung des Ungehorsamen behufs Erzwingung des cition und Iudication nicht nur Uber Soldaten und

Gehorsams (Coercition), andererseits in der Ab- Offleiere ihrer Heere (Liv. IV 50, 4. VIII 7. Dio-

urteilung gemeiner Verbrechen behufs Bestrafung nys. VIII 87. IX 50), Bondern auch über die

des Schuldigen (Iudication). Coeroitionsmittel Fremden (Dionys. X 21) und Bürger. Doch stand

sind Todesstrafe. Freiheitsverlust. Haft, körper- den letzteren wohl immer die Provoeation an die

liehe Züchtigung. C-rldbusse und Pfändung. Doch Volksgerichte in Rom frei. Nur in Ausnahme-
ist die Todesstrafe, welche von den ersten C. ver- 50 fällen wurden die C. ermächtigt, Verbrecher auch

hängt und vollstreckt wurde (Liv. II 5, 8. Dio-

nys. V 8— 13), innerhalb Roms sofort beseitigt

und nur dann wieder angewendet worden, wenn
sich der C. in der Notwehr befand (wie von M.
Antonius gegen den falschen Marius und Genossen
710= 44, Appian. b. c. III 3). Verkauf in die

Sclaverei, welche nur dem C. zustand. ist wegen
Entziehung der Dienstpflicht (Varro bei Non. p. 1 9,

Val. Mas. VI 3. 4. Dionys. VIII 81. X 33.

Arr. Men. Digest. XLIX 16. 4, 10) oder der Selbst-

einschätzung (Zonar. VII 19, 8) in älterer Zeit

oft vorgekommen, wird von Cicero als gesetz-

liches und in Übung befindliches Zuchtmittel er-

wähnt (p. Caec. 99) und ist noch in der Kaiser-

römischen Rechts vor ihr Tribunal zu ziehen und

abzuurteilen, so bei Verschwörungen, wie 425
= 329 (Liv. VIII 20, 7). 451 = 303 (Liv. X 1,

3), 550 = 204 (Liv.XXIX 36, 10). wegen Bacchan-

alien 568 = 186 (extra tirdinem, Liv. XXXIX 14,

6). wegen Mordthaten im Silawalde 616= 138

(Cic. Brut. 85).

Streitigkeiten foederierter Staaten unter ein-

ander oder zwischen foederierten Staaten und

Römern gehören vor den Senat und werden von

diesem oft an die C. (oder einen Praetor) zur Ent-

scheidung übergeben; so 681 = 78 der Streit

zwischen römischen Steuerpächtern und Oropus

(Mommsen Herrn. XX 268), 700= 54 zwischen

zeit wiederholt zur Anwendung gebracht worden Reate und Interamna Nahars (Cic. ad Att. IV 15,

(Dio LVI 23. 2. Suet. Aug. 24). Das Recht, die 5; pro Scaur. 27), zwischen Pumpei und Nuceria

körperliche Züchtigung an Bürgern vollziehen zu 59 n. Chr. (Tac. ann. XIV 17). Der Senat giebt

lassen, ist wenn nicht bereits früher (durch Lex in der Regel dem delegierten C. ein Consilium
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(17 Senatoren bei Oropus, 10 bei Reate). Die von
dem C. gefällte Sentenz bedarf der Bestätigung

des Senates. De Ruggiero L’Aribitrato pub-

blieo in relazione col privato presso i Romani
(Rom 1893) 15811.

Religionspflege. Dass aueh in der Leitung
und Beaufsichtigung des Gottesdienstes die C. ur-

sprünglich Nachfolger der Könige gewesen sind,

dafür fehlt es, wenn auch im allgemeinen die

Überwachung und Anordnung der verschiedenen

Culte in der Hand der grossen Priestercollegien lag,

nicht andeutlichenSpuren. über die Feriae Latinae

und das Vestaopfer in Lavinium s. o. S. 1 1 16. Die

C. leisten ferner für das Volk Gelübde und lösen

sie durch Verrichtung von Opfern nnd Spielen

(z. B. Liv. XXI 63, 7. Ov. ex Pont. IV 9, 49.

Fest. s. nuxeupala p. 171. Arvalacten zum 23. Ja-

nuar 37 und 17. Januar 89; mehr o. S. 1116);

sie sühnen die Prodigien (Liv. XXV 7, 9), sie

ordnen die nicht kalendarisch filierten Feste

an, wie die Feriae Latinae, und sie bestimmen die

Termine der vom Senat beschlossenen Supplica-

tionen (Liv. XXXI 8, 2. XXXVI 2, 2. XL 19, 5.

Maer. I 16, 6). Sie führen den Vorsitz bei den Ludi
Romani am 15. September (Liv. XIV 1, 6) und bei

anderen Spielen (z. B. Liv. V 81, 2). Sie weihen,

sofern nicht andere Bestimmungen darüber ge-

troffen sind, Tempel (Liv. IX 46, 6) und wenn man
mit Mommsen (St.-R. II 9 135) aus einer analogen

Bestimmung der Lex col. Genetivae über die dor-

tigen Duumvirn auf die römischen Verhältnisse

zurückschliessen darf, so bestellen sie jährliche

magitlri oder curatoret für diejenigen Tempel,

welche keinen eigenen priesterlichen Vorstand
hatten (Lex Urson. c. 128). Es stimmt zu dieser

Annahme, dass aus dem J. 259 = 495 ein Senats-

beschluss überliefert ist, wonach das Mercurial-

eollegium durch denjenigen C. eingesetzt werden
sollte, dem die Weihung des Mercurtempels über-

tragen werden würde (Liv. II 27, 5).

II. Zeit des Principats.
Den naheliegenden Gedanken, die Monarchie

auf dem Consulate zu erbauen, der vielleicht dem
Caesar nicht fremd war, von Augustus sicher eine

Zeit lang gehegt wurde, hat dieser dann doch

fallen lassen. Indem er nun aber die Herrschaft

des Reiches zwischen dem Senate und dem Prin-

ceps teilte, wurden die C. die höchsten Reprae-

sentanten der senatorischen Herrschaft. Dabei

musste ihre thatsächliche Macht immer mehr ver-

kümmern. da es im Wesen des Principates lag,

die gesamte Verwaltung an sich zu ziehen. Die
consularische Macht war um so stärker und be-

deutungsvoller, wenn ein schwacher Prineeps die

Zügel der Regierung führte (Herod. II 12, 4).

Ganz eingegangen ist jedoch der Consulat erst

sehr viel später; vielmehr wurde diese historische

Institution von den Kaisern sorgfältig gepflegt

und mit immer grösserem Glanze umgeben.
A. Äusserer Glanz und Insignien.

Die C. erhielten gleich dem Senate den Titel

amplitsimut (CIL VIII 2558. Rescripte Dig.

XXXV 1, 50. XLIX 1, 1. 3. Fragm. Vat. 155.

Plin. paneg. 77. Suet. Aug. 26. Marcus an Fronto
II 2. 3. 6. 10. 11). Seit der Mitte des 2. Jhdts.

hielt der C. den feierlichen Aufzug auf das Capi-

tol am 1. Januar im Triumphschmuck (proeettua

eontularit Eckhel VIII 835ff. Göll Philol. XIV

586. Mommsen St.-R. I
3 414. Jullian Revue

d. Philolog. 1883, 145ff. Bloch bei Daremberg-
Saglio Diction. I 1470B.). Er trug dabei die

lorbeerumkränzten Rutenbündel (erste Erwähnung
bei Mart. X 10, 1 im J. 98; vgl. XII 3, 11)

mit den Beilen (Claudian. in cons. Prob. 282), die

ganz purpurne Toga (toga picta) und die tunica

palmala (Martial. XI 4, 5. Front, ad Marc. I 7

p. 20 N. Herodian. I 16, 3. Hist. Aug. Aurel. 13,

10 3; Alex. Sev. 40, 8; Gord. 4, 4), die Trabea (Senr.

Aen. VII 610. 612. Claud. in Eutrop. I 9. Auson.
grat. act. 51 ff. Amm XXIII 1, 1. XXV 10, 11. XXVI
5, 6. Cassiod. var. II 1, 3. 2, 6. IX 23, 5) und das

Scepter (Hist. Aug. Aurel. 18, 4. Prudent. Peri-

steph. X 148. Cassiod. var. VI 1, 6. CILX 1709.

Eck hei VI 1 14). Später kamen dazu noch goldene

Schuhe (caleei aurati Cass. VI 1,6). Der C. ging
nicht mehr zu Fuss auf das Capitol, sondern fuhr,

und zwar wenn er ein Kaiser war, mit vier Pferden,

20 oder liess sich in der Sänfte tragen (Mamertin.

grat. act. 30. G ö 1 1 a. a. O. 6019.). Die älteste

bildliche Darstellung eines solchen Processus con-

sularis im Triumphalschmuck findet sieh nach

U. Köhler Athen. Mitt. I 126 auf dem Philo-

pspposdenkmal zu Athen, sodann nach Momm-
sen St.-R. I 3 415, 2 auf einer Münze des Pius

zum J. 140 (Cohen II 286 nr. 50, Abbild. Taf.

13), ferner auf einer Münze des Caesar Marcus
vom J. 146 (Eck hei VII 46). Der Antritt des

SOConsulates pflegte mit Spielen gefeiert zu wer-

den (Arrian. Dias. IV 10, 21. Front, ad Marc. II

1. Ammian. Marc. XXII 7, 2), und auch während
der Amtszeit hatten die C. mehrfache Spiele aus-

zurichten (Mommsen CIL I 3 p. 306 zum 7. Ja-

nuar. Hist. Aug. Aurel. 12, 1. Iust. Nov. 105). Pole-

mius Silvius erwähnt an drei Tagen consularische

Circusspiele; am 7. Januar die prima mappa (An-

trittsspiele? Ammian. Marc. a. a. O. Iust. Nov.

105), am 1 3. Januar zu Ehren des Iuppiter Stator,

40 und am 19. April bei Gelegenheit der ludi Ceriale».

In der 105. Novelle Iustinians werden von den
dort aufgeführten 7 prooesnu mnxulam (itoif-

odoi), die hinfort den C. verstattet sein soUen,

5 (2—6) als mit Spielen verbunden bezeichnet,

nämlich nr. 2 üia töjv dfuXXrjtTjgla>Y injtatv, fjr

di; wn.-i.vay jioooayogri>ovaiv , nr. 3 HeaxQoxwTyyiov
\

nr. 4 povrjpigtor, iröa aoXXij; ^Svxa^tlae ipuiUf-

aei vAr iifotov tu is xaXovptror Jtdyxagzurv 0tu>-

xtvov xai {hjgioii xpoopaxopivove äv&Qwnov*; xai

50 ti'doxtpoivrac r
j) JÖXpjj xai nqoc yt draigovptra

io tbjpia
; nr. 5 jroprat, Mia tote bti axtjrfjs yt-

iaiTw.-ioioxc tarn, ycoga Tpay<pSoi( 11 xai tote btl

xrjs &v/iilrK yoQoJe xxi . ;
nr. 6 6ia I-tsicov dptl-

Xrixrigtwv r;zoi r; xaiov/uvri pdsma. Aus früherer

Zeit werden Consularspiele genannt am Jahres-

tage der Schlacht bei Actium (Dio LIX 20, 1),

am Geburtstage des Kaisers Augustus 23. Sep-

tember (Dio LVI 46, 4), am Geburtstage de6 re-

gierenden Kaisers (Dio LIX 20 1. Plin. pan. 92.

COCod. Theod. XV 5, 2, 1) und uei ausserordent-

lichen Gelegenheiten (Dio XLIX 42, 1. LX 23,

4). Sonstige Erwähnungen derConsularspieleSuet.

Ner. 4. Martial. VIII 78. 12. luven. X 41. Hist.

Aug. Gord. 4, 3. Dio XLVIII 32, 4. LV 8, 3.

LVI I, 1. LIX 14, 1. LX 27, 2. LXI 6, 2. LXXX
5, 1. Marcell. Dig. XXXV 1, 36 pr. (vor Antritt

des Amtes gegeben). Claudian. in cons. Theod. 280—332. Symmach. epist. VII 4. 7. 8. IX 149. Cod.
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Theod. XV 5, 2, 1. 7, 6. 9, 1. Cassiod. var. VI 1, 7. zu luv. IV 94. DeBsau 1010]; L. VerginiusRu-

III 89. V 42, 1. VI 10, 2. Abgebildet sind sie fus 68. 69. 97; M. Annius Verus II 121, III 126;

öfter auf den Diptycha (darüber s. u.). Es scheint, Ser. Iulius Frontinus 74 (?). 98. 100; C. Liei-

als ob den C. allein für ihre Spiele das Colosseum nius Mucianus II 70, III 72; L. Licinius Sora

überlassen wurde (Symm. ep. IV 8, 2), während es II 102. III 107; L. Iulius Ureus Servianus II

den übrigen Beamten versagt wurde. Merkel zu 102. III 134. Hist, Aug. Hadr. 8, 41.

Ovids Fasten praef. IX—XI. Mommsen St.-R. Verkürzung des Consulates. Eswareine
II 8 186B.; CIL I J

p. 299. 328. 329= I 1 p. 377. weitere schwere Beeinträchtigung der Würde und
401. 402. Bedeutung des Consulates, dass man, unter dem

Wahl und Ernennung. Es gehörte ferner 10 Vorwände, mehr verdiente Leute an der Ehre des

zur Erhöhung des äusseren Glanies des Consula- höchsten Amtes teilnehmen zu lassen, seine Dauer
tes, dass die Kaiser seit Claudius regelmäßig im verkürzte. Den Beginn mit dieser Neuerung
ersten Jahre ihrer Regierung und auch sonst noch machte, wie Dio richtig bemerkt (XLIII 46, 3;

öfter — Domitian war in seinen 15 Regierungs- dagegen Herzog System II 33. 828), Caesar, der

jahren zehnmal C. — dieses Amt bekleideten; im J. 709= 45 am 1. October das Amt nieder-

aber es lag darin zugleich eine Minderung seiner legte und zwei andere C. an seine Stelle treten

Bedeutung. Denn mochten sich auch einzelne liess (Dio XLIII 46, 2. Suet. Caes. 80. Lucan,

besonders gewissenhafte Kaiser alle Milhe geben, V 399). Als die Triumvim im J. 715= 39 die

die Consulatsgeschäfte pünktlich zu erfüllen, so Consulate für 720—728 = 34—31 im Voraus

liegt es doch auf der Hand, dass ein Amt, dessen 20 bestimmten, setzten sie sogleich kürzere Fristen

Functionen der Kaiser neben seinen Regierungs- an (Dio XLVIII 35, 2). Zum J. 721 =33 sind

pflichten zu erledigen vermochte, himmelweit ver- in den Fasten acht C. und fünf Amtsbeginne
schieden war von dem, dessen Inhaber fünf Jahr-, (1. Januar, 1. Mai, 1. Juli, 1. September, 1. Oc-

hunderte lang die Geschicke des Reiches geleitet tober) verzeichnet. Nachdem Augustus für einige

hatten. Und wenn die C., wie wir sahen, die Zeit zum alten System zurückgekehrt war, werden
obersten Vertreter der in der Theorie der Kaiser seit 754 bis zur Regierung des Claudius Jahres-

ebenbürtig gegenüberstehenden Senatsregierung consulate immer seltener und wohl nur als be-

waren, so war es seitens der Kaiser ein Übergriff, sondere Auszeichnung, meist an Verwandte des

dass sic selbst sich den Consulat beilegten. Hier- kaiserlichen Hauses verliehen (Borghesi Oeuvr
mit steht es nun völlig im Einklänge, dass die 30 IV 483): C. Caesar 1 n. Chr., M. Aemilius Le-

Wahl der C. zur Zeit des Principates illusorisch pidus 6, Q. Caecilins Metellus Creticus 7 (doch

wurde. Bereits Caesar hat die C. thatsächlich vgl. Borghesi Oeuvr. V 313). T. Statilius Tau-

eingesetzt. wenn er auch das Wahlrecht des Volkes rus 1 1, Germanicus 12 (Dio LVI 26, 1), Sei. Pom-
formell nicht angetastet hat. Von den Triumvirn peius und Sex. Apuleius 14. Drusus Caesar 15.

aber sind alle C. ohne Befragung der Comitien M. Iunius Silanus 19, M. Valerius Messalla und
ernannt worden (Dio XLVI 55, 3. Appian. b. c. M. Aurelius Cotta 20, C. Asinius Pollio 23 (Ar-

IV 2). Augustus liess zwar seit dem J. 727= 27 valfasten), Cn, Domitius Ahenobarbus 32 (Dio

die Magistrate im allgemeinen wieder durch das LVIII 20, 1), C. Caecina Largus 42 (Dio LX 10,

Volk wählen, hat sie aber bisweilen doch mit 1), T. Statilius Taurus 44 (Borghesi Oeuvr. IV
Umgehung der Comitien selbst ernannt, so 735 40531. VIII 528), M. Valerius Asiaticus 46 (DioLX
= 19 den cos. Q. Lucretius (Dio LIV 10, 2), im 27. 1), FaustusCorneliuä Sulla 52. Vgl. Mommsen
J. 7 n. Chr. alle Beamten (Dio LV .34, 2; vgl. auch St.-R. II8 83, 3. Klein Fasti Consulares, Leipz.

Dio LV 6, 5. 22, 1. Pomp. Dig. I 2, 2, 47. Senec. 1881. Dann hören die Jahresconsulate ganz auf.

de eiem. I 9, 12). Unter Tiberius wurden die Comi- Jahresconsulate der Kaiser kommen fast gar nicht

tien in den Senat verlegt; der Kaiser beeinflusste vor(Nero 57; vgl.Mommsen Herrn. XII 1877, 129),

die Wahlen, indem er die Be werter, die ihmgenehm Dagegen gehören unter der iuiisch-claudischen Dy-
waren, unterstützte (CIL IX 2342. Dio LVIII 20 nastie, abgesehen von der Regierung des Caligula

vnaxtr rtv btoiti) ; doch lässt sich ein formeller Ein- und Claudius, halbjährige Consulate zur Regel,

griff des Kaisers in das Wahlrecht mit Bestimmt- Suet.Nero 15. Noch mehr verkürzt werden die

heit noch nicht nachweisen. Caligula gab sogar 50 Consulate in der flavischen Dynastie. Das Jahr
dem Volke das Wahlrecht zurück (Dio LIX 9. 6) wird nun in verschiedene ungleiche Abschnitte

und liess es formell unangetastet (Dio LIX 20, 3). (nuttdinia Hist. Aug. Alei. Sev. 28, 1. 48. 2;

Am Ende der Regierung Neros aber werden die Tacit. 9, 6), teils viermonatliche, teils zweimonat-

C. durch kaiserliche Ernennung in ihr Amt ein- liehe geteilt. Waren unter Vespasian und Do-
gesetzt (Tac. hist. I 77. II 71), und diese Neue- mitian wenigstens die eponymen Consulate meist

rung wird daher von Mommsen (St.-R. II8 124) viermonatlich, so sind im 2. Jhdt., wie es scheint,

auf Nero zurückgeführt. Von jetzt ab ernennt die zweimonatlichen Consulate Regel geworden,

der Kaiser nur soviel Consulatseandidaten, als Nur einzelne Kaiser, wie Hadrian und Traian,

zu wählen sind, und diese werden ohne W'ider- bekleideten bisweilen den Consulat durch zwei

Spruch gewählt; die C. sind also factisch nur 60 Nundinia, um mehr Privaten die Ehre der kaiser-

noch vom Kaiser ernannte Beamte (CIL XIV 8608. liehen Collegialität zu verschaffen. Auch im8.Jhdt.

Appian. b. c. I 108. Plin. paneg. 77. Dio LXVII sind zweimonatliche Consulate nach Dio XLIII

4, 2. Svmmach. pro patre 7). Der Consulat wurde 46, 5 das übliche; doch finden sich Ausnahmen
auch bisweilen mehrmals demselben Manne ver- (Henzen. s. u.); so sind in den Fasten (CIL
liehen, doch nie öfter als dreimal (Plin. ep. II X 4631) für 289 zwei vjermonatliche Consulate
I, 2; dreimal waren Private C.: L. Vitellius 34. bezeugt. Andere Fristen, wie monatliche oder

43. 47; A. Fabricius Veiento und Vibius Cri- dreimonatliche, sind sehr selten. Unter Commo-
spus, cos. III i. J. 83? [Statius beim Schol. Vall. dus waren einmal 25 C. in einem Jahre (Hist.
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Aug. Commod. 6, 9. Dio LXXU 12, 4). Vgl. Für die Eponymie bürgert sich im privaten Ver
Asch hach S.-Ber. Akad. Wien XXXV (1861) kehr seit der Mitte des l.Jhdts. der Brauch ein,

706. XXXVI 247. Stobbe Philol. XXXI (1872) dass nach den am 1. Januar antretenden C. (cob-

2631!, Henzen Ephem. epigr. I p. 187(1. As- sules ordinarii Suet. Galb. 6; Vitell. 2; Domit.
bach Festschr. f. A. Schäler 1882, 190—210. 2. Senec. de ira III 31, 2. Hist. Aug. Alex. Sev.

Ornamenta Consularia. Adleeti inter 28, 1. 43, 2. Symmaeh. ep. IX (130) 149, oder ex
Consules. In der Kaiaerzeit werden auch solchen, Kal. lan. Nero cos. IV 59, CIL VII 1203; Re-
dic den Consulat nicht bekleidet haben, bisweilen gulus cos. 157, CIL XIV 2501) das ganze Jahr
die Ehrenrechte verliehen, welche sich an dies Amt henannt wird; die ältesten bekannten Beispiele

knüpfen, und zwar entweder durch adleetio inler 10 hiefür sind 5 n. Chr., CIL II 1343; 13, CIL
consutares oder durch die Verleihung der orna- VI 7479; 27, CIL II' 4963 (Herrn. XXI 1886,
menla consularia. Der Unterschied bestand da- 275) und in einer pompeianischen Urkunde Hermes
rin, dass die adleeti alle politischen und Ehren- XII 127; 44, Borghesi Oeuvr. IV 531. Zwar be-

rechte der gewesenen C. erhielten, namentlich hauptet Dio (XLVIII 85, 3; doch vgl. XLIII 46, 6),

Sitz und Stimme unter den ccmsulares im Senat, dass sich in Italien bis auf seine Zeit die Gewohn-
die mit den ornamenta consularia geehrten da- heit, nach den znr Zeit fungierenden C. zu datieren,

gegen nur die Ehrenrechte, d. h. namentlich die erhalten habe, während in den Provinzen die Suf-

Berechtigung, mit den consularischen Insignien fecti meist gar nicht bekannt gewesen und deshalb
bei feierlichen Gelegenheiten öffentlich zu erschei- kleinere C. (o/uxgoregoi v.-raroi) genannt worden
nen, den Sitz unter den Consularen aber nur 20 seien. Diese Bemerkung findet jedoch M o m m -

dann, wenn sie bereits vorher im Senate sassen. sen (St.-R. II3 91, 2) nicht im Einklang mit
Die erste nachweisliche Verleihung der Ornamenta den Monumenten, und ihre Richtigkeit kann durch
consularia geschah an den Tribunicier C. Papirius vereinzelte neuere Funde, wie durch eine pom-
Carbo 689= 65 nach einer glücklich durehge- peianische Geschäftsurkunde vom J. 61 n. Chr.

führten Repetundenklage (Dio XXXVI 40, 4). (Eck Ztschr. d. Savigny-Stiftg. IX 1888, 78), nicht

Unter dem Principate ist sie häufig erfolgt (Bei- erhärtet werden. Auch das Material, welches As-
spiele bei Mommsen St.-K. I

3 461(1.), jedoch an bach Festschrift für A. Schäfer 1882, 211—216
Senatoren nicht über das 1. Jhdt. hinaus. Verfügt fieissig gesammelt hat, reicht dazu nicht aus. Auf
wurde sie vom Senate, aber wohl immer auf officiellen Urkunden erhält sich der Brauch, nach
Empfehlung des Kaisers, ln der Aufzählung der 30 den fungierenden C. zu datieren, länger. Wir
Ämter wurden die Ornamenta in älterer Zeit nicht finden 6ie noch auf den Militärdiplomen vom J. 166

mitgerechnet; erst C. Fulvius Plautianus cos. 203 (Eph. epigr. II p. 460) und 167 (CIL III p. 888)
wurde von Septimius Severus wegen der ihm und in den Arvalaeten zwischen 186 und 188

früher verliehenen consularischen Ornamenta als (CIL VI 2100), im 3. Jhdt. aber schwindet er

eonsul II renuntiiert (Dio XLVI 46, 4. LXXVI1I auch hier; die fongierenden C. begegnen nur noch

13, 1). Die adleetio inter consulares ist von ganz vereinzelt im J. 289 auf einer Urkunde der

Caesar vorgenommen worden (Dio XLIII 47, 8), römischen Quindecimvim (CIL X 3698), wo sic

begegnet dann aber erst wieder im 3. Jbdt. unter neben den ordentlichen C. angegeben sind, und
Macrinus (217, Dio LXXVIII 13, 1. Hist. Aug. in den Fasten von Cales (CIL X 4631). Den
Alex. Sev. 21, 3; am Ende des 3. Jhdts. M. Cae- 40 gleichen Fall dass beide C.-Paare. die ordent-

cilius Novatillianus, CIL IX 1571. 1572; unter liehen und die fungierenden, aufgeführt werden,

Constantin; C. Caelins Saturninns CIL VI 1704 finden wirauch in den Auguraltasten zum J. 714

und C. Iulius Rufinianus Tatianus CIL X 1125. =40 (CIL VI 1976), in einer stadtrömischen In-

Mommsen Memorie dell' inst. II 302), da die schritt vom J. 96, Henzen Rom. Mitt. 1886, 128,

miteiner solchen Auszeichnung verbundene Ehrung und in einem Schreiben des Pontificalcollegiuma

bequemer durch Verleihung des Consulates selbst, vom J. 155 (CIL VI 2120). Wenn bisweilen blos

der ja infolge der Verkürzung der Amtsdauer nach einem C. datiert wird (z B. CIL II 4963a 27;

jetzt einer grösseren Zahl von Bewerbern zugäng- vgl. A s b ae h a. a. 0. 212, 2) so ist das .incor-

lich gemacht war, erreicht wurde. Häufiger wurde recte Abkürzung' (Mommsen St.-R, II3 90, 6).

sie erat in der diocletianisch-constantinischen 50 Dass man in diesem Falle immer nur den consul

Epoche. Auch sie erfolgte immer durch den fnor genannt habe, wie Borghesi Oeuvr. V
Senat. Vgl. Art. A d 1 e c t i o, o. Bd. I S. 36611. 74 zu erweisen suchte, bestätigt sich nicht durch-

Nipperdey Abh. d. säehs. Ges. d. Wisscnsch. V weg. Es ist begreiflich, dass die ordentlichen Con-

69(1. Lange Köm. Altert. I 3 741. Mommsen suUte (dgza‘ Isu/vt oot Herod. I 16, 3) höher ge-

St.-R. I
3 455IL II 3 989ff. Bloch De decretis schätzt wurden, als die der Sudeeti (Senec. de ira

functorum magistratuum ornamentis, Paris 1883, III 31, 2. Auson, grat. act. VII 32); jene allein

73B. De Ruggiero Diz. epigr. I 413. wurden von den Kaisern übernommen, wenn diese

Eponymie. Bei der Nennung der C. steht nicht, wie Caligula, so gierig nach dem Amte
seit Tiberius regelmässig, falls ein Inhaber des waren, dass sie bei der Thronbesteigung das neue

Amtes aus dem kaiserlichen Hause vorhanden ist, 60 Jahr nicht abwarten konnten. Der Titel consul

dieser voran; im übrigen gehen diejenigen vor, Ordinarius wurde für die Eponymen im 3. Jhdt.

die das Amt zum zweitenmal verwalten (anders officiell (Mommsen Ephem. epigT. Ip. 136) und
Theodosius nnd Valentinian Cod. Iust. XII 3, 1, in der Aufzählung der Ämter, in der auch die

2); nach der Ehegesetzgebung des Augustus soll nicht eponymen Consulate mit gerechnet wurden,

der verheiratete dem unverheirateten, der Vater ausdrücklich genannt.

dem kinderlosen vorangehen (Gell. II 15, 4. Consnlarische Competenzen. Von seinen

Fragm. Vat. 197— 199). Dankt einer der C. vor Machtbefugnissen büsste der Consulat unter dem
zeitig ab, so tritt der Ersatzmann an seine Stelle. Principate ein die Aushebung und die Officiers-



1131 Consul Consul 1182

ernennung, die auf den Kaiaer Übergingen. Eben- 12. 8), vor welches seit Traian alle Pollicitations-

so fiel, da Volksversammlungen nicht mehr statt- Sachen gehörten (Pernice a. a. 0.58; derselbe ver-

landen, das agtre cum populo weg. Die Berufung mutet p. 18 der italienischen Überaetiung dieser

des Senates und die Leitung der Verhandlungen Abhandlung, dass auch für die Erzwingung der

blieb den C. zwar, aber entweder geteilt mit dem Ausstattung heiratsfähiger Töchter durch ihre

Princeps oder doch durch dessen Beeinflussung Väter das Consulargericht Beit Septimius Seve-

und Mitwirkung in ihrer politischen Bedeutung rus zuständig war). Wenn schliesslich an einer

stark beschränkt. Bei der Umfrage im Senat Reihe von Stellen consularische Rechtssprechung
wurden die designierten C. (Plin. ep. II 11, 19. ohne Angabe des Falles erwähnt wird (Ovid. ex

IX 13, 18) oder in deren Abwesenheit die ältesten 10 Pont. IV 5, 17. 9, 43, Dio LX 4, 4. LXIX
Consulare zuerst xurMeinungsabgabeaufgefordert, 7, 1. Suet. Tib. 31. Calpurn. Ed. 1. 69B. Tac.

wenn der Princeps praesidierte, die functionieren- ann. XIII 4. 28. Gell. XII 13, 1. XIII 25, 2.

den C. (Tac. ann. III 17). Die Wahlen, welche Rescr. div. fratr. Dig. XLIX 1, 1, 3. Hermog.
seit Tiberius in den Senat verlegt waren, leiteten Dig. I 18, 10), der sich auch die Kaiser in ihrem
zwar die C., aber auch hier war die Bedeutung Consulate unterzogen (Plin. p&neg. 77. Suet. Cland.

der Wahlhandlung durch den Einfluss des Kaisers 14; Nero 14. 15. Hist. Aug. Hadr. 8, 5), so ent-

illusorisch geworden. zieht es sich unserer Kenntnis, ob sich diese luris-

Dagcgen wurden dem Consulate jetzt einige diction, soweit es sich dabei überhaupt umCivil-

Obliegenheiten, die ihm in der Zeit der Republik gerichte handelt, auf die oben aufgezählten Ge-

genommen waren, von neuem übertragen. Hieher 20 biete beschränkt oder auch auf andere ausgedehnt

gehören einige auf die innere Verwaltung bezüg- war. Die Ansicht Mommsens, dass es sich um
liehen Geschälte der Censur, die unter dem Prin- ein Appellationsinstanz, concurrierend mit der

cipate (seit Domitian) aufgehoben wurde, wie die kaiserlichen Civilgerichtsbarkit gehandelt habe

Verpachtung der Staatseinkünfte (Ovid. ex Ponto (St.-R. II* 105; vgl. Tac. ann. XIV 28. Suet.

IV 5, 19. Senatsbeschluss bei Kroatin de azj. 100; Nero 17. Hist. Aug. Prob. 18, 1). wird von Her-
aber irrtümlich ist jedenfalls die Bemerkung Schol. zog (System II 833. 3) bekämpft. In der That

Pers, III 28 eognitio enim equitum Romanorum ist die Stelle aus Hin. paneg. 77. auf welche

etneoribue erat eubiecta, quat imnc eoneulum sich M o m m s e n vornehmlich beruft, nicht be-

eet oldeii); ferner mehrere juristische Competcn- weisend genug (Traian weist die Appellationen

zen. Dass die C. auch nach Errichtung der Prae- 30 ja gerade mit der Bemerkung ab; er conevlem

tur fürdieActe freiwilligerGerichtsbarkeitinrepu- esse); und an und für sich ist es wenig wahr-

blicanischer Zeit zuständig waren, ist oben be- scheinlich, dass die häufig erwähnte Rechtspre-

merkt worden. Jetzt wurde ihnen durch die Lex chung der C. nichts anderes gewesen sein sollte,

Aelia Sentia vom J. 4 n. Chr. eine besondere als die bereits in republicanischer Zeit zulässige

Competenz über Freilassungen übertragen (Ulp. und allerdings unter dem Principat fortdauernde

Dig. I 10. 1. XXXV 1, 50. Iul. ebd. XL 2, 5. Ausübung der Intercession gegen magistratische

CIL, VI 1877, Hänel Corp. leg. 20. Mommsen Decrete; denn an eine Appellation vom Spruche

St.-R. II* 102. Pernice Festgabe für Beseler, der Geschworenen an die C. ist kaum zu denken,

Berl. 1885, 64). In welcher Weise diese gegen wenigstens wird eine solche von Mommsen
die Praetoren abgegrenzt war, lässt sich nicht 40 selbst nur in beschranktem Umfange angenom-

erkennen (unzulänglich Bethmann-Hollweg men (Cassation von Sprüchen, die durch Betrug,

Civilprocess II 766). Zur Zeit des Severus trat Zwang oder Bestechung beeinflusst erscheinen,

an ihre Stelle (oder an ihre Seite?) ein Praetor St.-R. II* 980; dagegen Wlassak Prozessge-

de liberalibut eoutie (CIL X 5398). Dazu kam setze I 21611. und Art. A p pe 1 1 a t i o). Wenn es

unter Augustus in einzelnen Fällen der Auftrag, neben der kaiserlichen Appellationsinstans eine

die Erfüllung fldeicommissarischer F.rhverpflich- solche des Senates gab (Tac. ann. XIV 28. Suet.

tungen zu überwachen (lust. Inst. II 23, 1 und Nero 17. Hist. Aug. Prob 3, 1) und der Senat

dazu Theophilus), und hieraus entwickelte sich Sachen, die vor ihn gebracht wurden, oft an die C,

eine ordentliche consularische Gerichtsbarkeit für zur Aburteilung überwies, so ist diese den C. im

bedeutendere Fideicommisssachen in Rom, welcher 50 einzelnen Falle delegierte Gerichtsbarkeit nicht

für die geringeren eine praetorische Instanz zur zu verwechseln mit der ihnen kraft ihres Amtes
Seite stand (Cels. Digest. XXXI 29 pr. Pomp. Dig. zustehenden eigenen Iurisdiction, wie auch beim

1 2, 2, 32, Gai. Inst. II 278. Ulp. reg. 25, 12). Auch Kaiserdie Berufungsinstanz von der eigenen Recht-

hier ist freilich die Abgrenzung der Competenxen spreehung streng geschieden wird (Suet. Dom. 8.

nicht mehr deutlich. Le n e 1 Palingenesia II 924, M o m m s c n St.-R. II* 981, 1). Nicht einmal das

2 vermutet wegen Ulp. Dig. I 9, 8. II 1, 19 pr. L halte ieh für völlig sicher, dass die gesamte d-

16, 100, dass für diejenigen Personen, welche den vile Iurisdiction der C. eine ausserordentliche

Clarissimat besessen, nur die C. zuständig waren, (eilen ordinem), nur in Cognition bestehende war

Von Claudius wurde den C. die obrigkeitlicheVor- (so Mommsen St.-R. II* 984. 1 und Pernice
münderernennung übertragen, die unter Marcus 60a. a. O.); denn wenn Gellius (XII 13, I) sagt, dass

auf die Praetoren überging (Suet. Claud. 23. Plin. er a ran»ulibue iudex eitra ordinem datue eral, so

3
i. IX 13, 16. Iust. Inst. I 20, 8. Hist. Aug. hätte er dies doch nicht hervorzuheben brauchen,

arc. 10, 11. Ulp. Dig. XL 12, 27). Zur Zeit wennesdenC.niehtzugestandenhätte,Geschworene
des Ulpian hatten die C. ferner die Rechtsprechung im ordentlichen Verfahren zu ernennen (Dig.XLIX
in Alimentationssachen (Ulp. Dig. XXV 3, 5. 1,1,3). Die Dürftigkeit des Quellenmaterials ge-

XXXIV 1, 3) und bildeten eine Art von Ober- stattet jedoch in diesen Fragen keine sichere Ent-

verwaltungsgericht über städtische Angelegenhei- scheidung (vgl. die Fragmente von Ulpians Schrift

ten in Italien (Ulp. Dig. XLIX 10, 1. L 4, 9. de utfieio contulii bei Lenel Palingcnes. II 9158.).
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Auch die Criminalgerichtsbarkeit der C. iat 29. Symmach, I 101, 1; oft nennen sie sich rir

unter dem Principate beträchtlich erweitert wor- rlarianmua et inluatrienmua, z. B. Turcius Apro-
den; es konnte jetzt bei den C., wie beim Kaiser, nianus, cos. 494, in der Subsrriptio des Cod.
gegen jedermann wegen jedes Verbrechens Klage Medic. des Vergil, und öfters auf den Diptychen;
erhoben werden, so dass neben dem fortbestehen- vgl. De Rossi Inscr. Christ. I p. LI). Der Con-
den Quaestionengerieht, welches als das ordent- sulatsantritt wurde mit noch grösserem Gepränge
lieh zu betrachten ist, die beiden ausserordent- wie früher gefeiert (ausführliche Schilderungen
liehen Gerichtshöfe des Kaisers und der C. traten, des prorraaua consularis des Honorius von Clau-

Die letzteren aber fällten das Urteil nicht allein, dian in cons. III Honor. und des Iustin II. von

sondern in Gemeinschaft mit dem Senate, der ihr 10 Corippus in laud. Iustin. 1. IV ; vgl. J u 1 1 i a n
Consilium bildete. Das oonsulariseh-senatorisehe Revue de philol. VII 1883, 1450.). Die C. luden

Gericht wurde vornehmlich, aber nicht ausschliesa- dazu ihre Freunde von nah und fern ein, und es

lieh, gegen Personen der höheren Stände, nament- galt als Pflicht, dieser Einladung (cvocalio) Folge
lieh seuatori sehen Ranges angewandt (vgl. die oben zu geben, wenn nicht triftige Entschuldigungs-

mitgeteilte Vermutung Lenels betreffs derconsu- gründe Vorlagen (Symmach. 1 101. III 21. VIII 21.

larischen Gerichtsbarkeit in Fideicommisssachen), IX 112. Göll a. a. 0. 593). Auch sandten sie

doch sind auch Proeesae gegen Plebeier vor diesem an alle ihre Bekannten Täfelchen, meist aus
Forum zur Verhandlung gekommen (z. B. Plin. Elfenbein, doch auch aus Silber, auf denen sie

ep. VIII 14. 12. Tac ann. I 6). Näheres hier- im Triumphschmuck ahgebildet und ihr Name
über s. u. Senatus und Iudicium (Mommsen 20 und Titel verzeichnet war, die sog. Consulardi-

St.-R. II 5 118— 125). Die Vollstreckung der Strafe ptychen. von denen noch eine Anzahl vorhanden
lag, wenn sie auf Tod lautete, den C. ob (Tac. ist (Gori Thesaurus diptyehorum. Florent. 1759
ann. II 32); sie wurde anfänglich unmittelbar 3 Bde. Fol. W. Meyer Abh. Akad. München
nach Füllung des Spruches vollzogen; ein von XV 1879, 1. Marquardt Privatl. II 5 563, 1

Tiberius veranlasster Senatsbeschluss vom J. 22 und Bloch bei Daremberg-Saglio Diction. 1

setzte zwischen Urteilsfällung und Vollstreckung 14701!.; daselbst auch die vollständige Angabe
eine Minimalfrist von 10 Tagen an (Tac. ann. III der Litteratur über diese Diptycha. Cod. Theod.

51. Suet. Tib. 75. Dio LVII 20, 4. LVIII 27, 5. XV 9, 1 pr. Claudian. de laud. Stilich. III 347.

Senee. de tranqu. an. 14, 6). Doch wurde dies Symmach. II 81; laeti heissen sie Sidon. Apoll, ep.

nicht immer eingehalten (Tac. ann. IV 70). Wurde 30 VIII 6 , 5). Die anwesenden Freunde wurden mit
der Angeklagte zu Schadenersatz verurteilt, so Geldgeschenken bedacht (Cod. Theod. VIII 11, 1.

wurde die Höhe des zu vergütenden Schadens XV 9, 1 . Symmach. IV 1 5, 1. IX 153. Sidon. Apoll,

durch ein besonders zu diesem Zwecke eingesetztes ep. VIII 6 , 5; erste Erwähnung dieses Brauches
Recuperatorengericht bestimmt (Plin. ep. II 11, 2. Plin. ep. X 116; vgl. den Artikel Sportula).
IV 9, 19 VI 29, 10. Tac. ann. I 74. Suet. Dom. Auf dem Wege zum Capitol wurde reichlich Geld
8). Es ist endlich noch zu erwähnen, dass die unter die Menge geworfen, was Kaiser Martian
C. dem Verwaltungsgerichte des Senates präsi- im J. 452 durch ein Verbot zu hindern suchte,

dierten; an dieses gingen z. B. Klagen der Unter- indem er befahl, die antretenden C. sollten statt

beamten wegen Auszahlung des Honorars (Plin. dessen 100 Pfund Gold zum Besten der Wasser-

ep. IV 12) oder Klagen gegen Staatspächter wegen 40 leitungen zahlen, Cod. Iust. XII 3, 2, eine Ver-

Bcdrückung des Handels durch allzu starke Ein- pflichtung, die Kaiser Zeno auch auf die con-

fuhr (Plin. n. h. XXXIII 164). Vgl. Senatus. aules Honorant ausdehnte (Cod. Iust. XII 3, 3).

III. Der Consulatinderdiocletia- Iustian hob dies Gesetz auf, suchte aber dem
nisch-eonstantinischen Monarchie Unwesen dadurch zu steuern, dass er das Aus-

bis zu seinem Erlöschen. streuen von Goldmünzen, die der kaiserlichen Frei-

Wenn unter dem Principate die C. als die gebigkeit Vorbehalten wurden, untersagte, dagegen

Vormänner des Senates betrachtet werden dürfen, Silbermünzen zu spenden gestattete (Nov. 105, 2,

1

so ergiebt sich schon hieraus, dass ihrem Amte, vom J. 536; vgl. Art. Missilia). Die Kleidung,

wie viel an Macht und Einfluss es auch einge- welche die C. beim Processus trugen, wurde immer
büsst hatte, doch immer noch einige Bedeutung 50 prächtiger; Ausonius erhielt dazu vom Kaiser ein

innewohnte. Dagegen blieb in der von Diocletian Kleid geschenkt, das mit Palmen und dem Bilde

begründeten Monarchie vom Consulatc nichts übrig, Constantins bestickt war (Auson. grat. act. XI
als der Name, der Glanz und die Ehre (in eon- 53) und von Gold starrte (vgl. Claud. in cons.

aulatu hnnos eine lahme auecipitur, Mamert. grat. Prob, et Olybr. 182). Der Tag des Consulats-

act. paneg. XI 2). Allerdings galt es noch immer antrittes wurde in allen Städten des Reiches fest-

als aas vornehmste Amt (Iordan. Getica 57, 289: lieh begangen (Auson. grat. act. VII 34). Um
quod aummutn bonum primumgur tn mundo die Festesfreude zu erhöben, nahm der neue C.

deeua ediedtur; besonders schön Iulian. »rat. III zahlreiche Freilassungen vor, vielleicht bei Ge-

p. 108 A.; vgl. Lyd. de mag. II 8 p. 173. Liban. legenheit der ersten Spiele, die er veranstaltete

orat. 8 in cons. ad Iulian. p. 229ff. Morell. Symm. 60 (s. 0
.
Amm. XXII 7, 2. Liban. I p. 403 ed. Reisk

epist, IV 8, 2. Sidon. Apoll, ep. II 3, 1; laati- Claudian. de IV cons. Hon. 612. Cod. Theod. XV
gium dignitatum Cassiod. II 2, 1. VI 1. Proeop. 14, 13. Sidon. carm. II 545. Cassiod. var. VI

de bell. Pers. I 25 p. 136 Dind. Cod. Theod. VI 1, 4. Dig. I 10).

6 , 1 und dazu GothofreduslI 721!. loh. Chry- Ganz unberechtigt war allerdings ein solches

sost. homil. 9 in Hebr. p. 1824 ed. Commel. Gepränge nicht. Denn nicht allein dienten die

= Migne Gr. 63, 82). Die C. gehörten meist Namen der C. zur Jahresbezeichnung, die in

der ersten Rangklasse, den illuatrea, an (eonaul allen Teilen des Reiches, im Osten wie im Westen,

amphaaimua Mamert. grat. act. paneg. XI 28. als einzig offieielle galt und auch in den meiste»
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der damals neu entstehenden germanischen Reiche nach Beginn des Jahres, so wird in den officiellen
Eingang fand; die C. waren auch die Reprisen- Listen die Bezeichnung angewandt: amniet quot
tanten der ideellen Einheit des Reiches, an wel- iutterinl domini nottri Augutti (so in der Liste
eher selbst nach der Teilung in eine östliche der Praefeeti urbi des Chronographen von 854
und westliche Hälfte durch Theodosins I. stets zum J. 808. 311. 817) oder ähnlich (ei qui de
festgehalten wurde Die Consulate wurden im Oriente luerit nuntiatv* CIL V 6268; ei qui de
6. Jhdt. wieder jährig (Zeno Cod. Inst. XII 8, 8, Oriente, Hvdatins su den J. 459. 461 ;

Theodotin
1. Iustin. Novell. 105, 1). Sie wurden häufig Aug. VII et qui luerit nuntiatua Cod. Theod. VI
von den Kaisern übernommen oder an Mitglieder 82, 1 zum 8. Febr. 416; weitere Belege Momm-
des kaiserlichen Hauses verliehen. Die Consu- lOsen Neues Archiv XIV 232), griechisch roic too-
lats-Verleihungen sind politisch und historisch ^cvo«c (Theo zum J. 351) oder xai toC iqXwfrr, oo-
nicht ohne Bedeutung. In ihnen spiegelt sich fUvov (CIG 3467. Brissonins Deformulisp.350),
im J. 807 und den darauf folgenden der Streit während in Privaturkunden meist postconsularisch
um die Herrschaft des Reiches (Mommsen Herrn. datiert wird. Quod ti adhuc eiusdem anni pa-
XXXII 1897, 588ff.); sie zeigen besser als die tehae diet ineerta est, tlla praeeedent adiunga-
historischen Berichte den Untergang des West- tur, quomodo tötet poat a>ntulatum in publieia
reiches und die Wiederaufnahme desselben durch geetia adecribi Canon. II 20 Concil. Milevit. II vom
die ostgothischen Könige Odovacar und Theode- J. 416 (nach andern, wie De Rossi Inscr. Christ,
rieh (Mommsen a. a. 0. 548); sie lassen end- I xxvni vom ersten Concil. Milevit vom J. 402),
lieh durch die Art der Ernennung und die Ver- 20 bei M a n s i Acta Conc. IV 882, abgedruckt auch
schiedenheit der Datierungsform in den beiden bei Du Cange Gloss. Med. Lat. s. v. connlatue.
Reichshälften ein Licht fallen auf die jeweiligen Diese Datierungsform ist für die Fälle, in denen die
diplomatischen Verhältnisse zwischen den Höfen consulfreien Intervalle bis zur Jahresfrist oder dar-
des Ostens und Westens. Uber hinausreichen, auch in die öffentlichen Listen

In welcher Weise sieh im 4. Jhdt. die ver- übergegangen, zum erstenmale für die J. 309.
schiedenen Herrscher Uber die Besetzung der Con- 810, da die für diese Jahre in den verschiedenen
sulate einigten, ist nicht bekannt; sicher ist nur Reichsteilen ernannten C. später cassiert wurden.
dasseinesoIcheEinigungstattgefundenhabenmuss, Die Bezeichnung lautet daher für 809: poat am-
daz.B. bisweilen beideConsuln vonderaselbenHerr- suhitum (Diolectiani) X et (Mazimiani) VI, für

scher ernannt (379 von Oratian) und von den Mit- 30310: anno II patt ermtulatum X et VII. Im
regeoten anerkannt werden. Seit der endgültigen 6. Jhdt.. wo infolge des häufigen Unterbleibens
Teilung des Reiches im J. 395 gilt es als Norm, der C.-Ernennung diese Datiert;ngsform häufiger

dass der eine C. im Osten, der andere im Westen wird, lautet die Formel für das erste Jahr des

ernannt wird (zum erstenmale sicher bezeugt für Postconsulates post amtulet illot, für das zweite

das J. 396, wo der von Arcadius ernannte Eunuch Herum (seltener anno terunda) p.e., für das dritte

Eutrop von Stilicho und Honorius nicht anerkannt et Herum (seltener tertium oder anno tertio) p.

wird, der andere C., Mallius Theodoras, die Fas- e., für das vierte quartum p. e. u. s. w. Bis-

ces vom Herrscher des Westens erhält; vgl. auch weilen hegegnet eine andere Form, bei welcher

Claudian. de consul. Theod. prolog. 11. Proeop. der Conswat selbst mitgerechnet wird, z. B. für

Hist. arc. 26 p. 144 Dind.). Die Reihenfolge der 40 541 und 542: Batilü anno primo und post eon-

beiden C. wird durch den Rang bestimmt. Wird sulatum Batilii anno teeundo. Die Cuasular-

der eine der beiden Consulate von einem Kaiser datierang blieb im officiellen Gebrauch des römi-
oder Prinzen bekleidet, sostehtdieser immer voran; sehen Reiches die alleinige bis zum J. 537; dann
sind beide C. Kaiser, so erhält der im Amte ältere trat neben sie auf Befehl Iustinians (Nov. 47)
die erste Stelle, von zwei Privaten derjenige, die Rechnung nach Indictioncn und Regierungs-

weicher das Amt zum zweitenmale bekleidet (z. jahren der Kaiser. Vgl. De Rossi Inscr. Christ.

B. Longinus C. 490, CIL V 5210. 5656. 7581). urb.Romae I p.XXIff. Mommsen NeuesArehiv f.

Von der Ernennung des C. wird der Regierung ältere deutsche Geschichtsforschung XIV 1888,

und wohl auch den höchsten Beamten der andern 226—249. XVI 1890, 54ff.; Herrn. XXXII 1897,

Reichshälfte durch kaiserliche Boten Anzeige ge- 50 538—558; Chron. min. III 498. G. Kaufmann
macht (Cod. Theod. VIII 11, 1. Iust. XII 68, 2), Die Fasten der späteren Kaiserzeit als ein Mittel

worauf die Publieation (durch Edict?) erfolgt. zur Kritik der weströmischen Geschichte, Göt-

An Abweichungen von diesen Regeln fehlt es fingen 1874 (auch PbiloL XXXIV 285—295).

jedoch nicht. Es kommt ebenso vor, dasE beide W. Arndt Bischof Marius von Aventicum. Nebst

C. vom Kaiser des Ostens (427. 429. 436. 476. einem Anhang über die C.-Reihen der Chronik,

500) wie von dem des Westens (522 die beiden Leipz. 1875.

Sohne des Boethius, ausserdem 487. 443. 446. Aber mit der politischen Bedeutung des Amtes
450) ernannt werden. Die normale Reihenfolge war es vorbei. Selbst die Scheinwahl des Senates

der Consuln wird oft umgestossen, indem in jeder fiel fort, die C. wurden einfach vom Kaiser ernannt

Reichshälfte die eigene Nuntiation bevorzugt wird. 60(Symm. ep. V 15; pro patre 8. Auson. grat. act.

So wird in den Urkunden, die aus det Kanzlei IX48. Mamert. Grat. act. paneg. XI 2. Cod. Theod.
der römischen Bischöfe hervorgehen, der C. des VIII 11,8; unter der Herrschaft der Gothen vom
Ostens immer an zweiter Stelle genannt oder ganz Könige, Cassiod. Var. II 2. 3. IX 22. 28; fragm.

fortgelassen. Überhaupt begnügt man sich nament- Orat. p. 468 ed. Mommsen; vgl. Mommsen CIL
lieh im Westen (aber auch im Osten; CIG 9259 I* p. 307 zum 9. Januar). Dass dem Senate von
nur Dagalaifus cos. 481) bei nicht offirieller Datie- der Ernennung Anzeige gemacht und er zur Be-
rung nicht selten mit der Nennung des eigenen stätigunguufgefordert wurde, war eine leereFörm-
C. Erfolgt die Ernennung oder Publieation erst lichkeit. Die Kaiser trafen ihre Wahl nicht etwa
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nach politischer Befähigung, sondern sie verliehen aevi numismatibus XXIII [XV] abgedruckt hinter

den Consulat als Auszeichnung solchen, die eie dem Gloss, Lat. med.). Leo der Weise (888—911)

ehren wollten (Iulian. orat. III p. 108; divinum hob Iustinians Novelle 109, die Missilia betref-

praemium consulatus Cod. Theod. IX 40, 17); ao fend. auf, liessaber die Consulate bestehen (Coli,

wurde im J. 879 Ausonius von Gratian zum C. er- II Nov. 94). Vgl. Zachariae v. Lingenthal
nannt, weil er dessen Lehrer gewesen war (Auson. Ztschr. d. Sav. -Stiftung XII (1891) 88R. Die
grat. act, II 7. IV 17). Honorius wurde sogar im weiteren Schicksale des Consultitels s. bei Du
Jahre seiner Geburt (386) sum C. ernannt (Clau- Cange Glosa. Graec. med. s. inaioc und Gloss.

dian. in IV cons.Hon. 155. nach ProBper und Fast. Lat, med. s. consul, sowie in der gelehrten Schrift

Vindob. dreijährig). Auch Gratian und Valenti- 10 von Pagi Dissertatio Hypatica, Lugd. 1682.

nian fl. erhielten den Consulat im frühesten Kna- Vgl.Mommsen St.-R., besonders

U

3 74—140.

benalter. Wie in den früheren Jahrhunderten die Herzog Gesch. u. System der röm. Staatsver-

conaularischen Ehren bisweilen auch solchen zu- waltung I 688—718. II 827—835. Lange Röm.
erkannt wurden, diedasAmtnicht bekleidet hatten, Alt. I

3 724—748. H. Schiller in Iw. Müllers

so machte man auch jetzt Titular-C.; diese führten Handbuch IV 53—57ff. Humbert und Bloch
zum Unterschiede von den fungierenden die Be- bei Daremberg-Saglio Dictionn. 1 1455S. De
Zeichnung consules hnnararii oder eonsulares (s. Ruggiero Diz. Epigr. II 679B. [Kübler.]

d.) oder ez consule (Narses CIL VI 1199; Solo- Consularis. I) Consularis oder rtr e<msu-

mon CIL VIII 1863, 4677). Die wirklich func- laria heisst jeder, der den Consulat bekleidet hat.

tionierenden Consuln nannten sieh nach Nieder- 20 Die gewesenen Consnln nehmen im Senate die Vor-

legung des Amtes ez eonsule ordinario, so Decius nehmste Stelle ein und werden bei der Umfrage
CIL X 6850 u. a. (Mommeen Neues Archiv XV zuerst zur Stimmabgabe aufgefordert (singuhs

1890, 184). Auch fremden Fürsten wurde der debere rontuli gradatim ineipique a eonsulari

Ehre halber der Consulat verliehen, z. B. dem gro<lu, Varro bei Gell. XIV 7, 9. Monmien
Chlodwig im J. 508 von Kaiser Anastasius (Greg. St.-R. III 966). Sie gemessen die Vorrechte, zu

Turon. 1188). Die consulares erhielten vielleicht, welchen die Bekleidung eines curulischen Amtes
wie früher die adlecti inter consules und jetzt befähigt, dürfen also an gewissen Festtagen die

noch die suHecti (Silv. Polem. zum 9. Januar), purpurverbrämte Toga tragen und in dieser be-

die Auszeichnung durch den Senat (Cassiod. var. II Btattet werden, ihr Bildnis darf nach ihrem Tode
I, 2; doch vgl. Iust. Nov. 81, 1. Cod. Iust. XII 80 im Ahnensaal des Hauses aufgestellt werden. Ihr

8, 8). Von Amtspflichten hören wir nichts mehr. Rang geht aueh auf ihre Gemahlinnen über (con-

In dem Pandektentitel de olHcio consulis (I 10) sularis lemina) und verbleibt nach ihrem Tode
ist nur von den consularischen Freilassungen die der Witwe (Ulp. Dig. I 9, 1, 1. CIL IX 6414b
Rede; im Codez (XII 2) wird blos von Ausser- = Dessa u 1166. VIII 8993= Dessau 1200;

lichkeiten, wie der Rangstellung der beiden C. griechisch: CIG 3104. 3908. 4880 b 2.

zu einander und den Geldspenden gehandelt; ein 4774. Inscr. of the Brit. Mus. III 562; btdnooa
Titel über die Amtspflichten des C. fehlt. In den CIG 9008. Mommsen St.-R. III 468. 3). Ausser-

Fragmenten aber aus Ulpians Schrift de olbeio ordentlicherweise konnte der Rang und die Ehren
consulis, welche sich sonst noch in den Pan- der C. auch solchen verliehen werden, die den
dekten finden, ist überall das Wort consul von 40 Consulat nicht bekleidet hatten, nämlich entweder
Tribonian durch iudex ersetzt worden, der beste durch odlcctio inter eonsulares oder durch Ver-

Beweis dafür, dass der Consulat zu seiner Zeit teihung der omomenta (auch insignia) consu-

eben zu einem blossen Ehrenamt herabgesunken laria. Indessen ist diese Einrichtung, von der
war. Die C. hatten denn auch keinen Assessor, man in der Zeit der Republik nur spärlichen Ge-

der doch sonst allen höheren Beamten zukam brauch machte (erBte Verleihung der ornamenta
(Hitzig Die Assessoren, -München 1898. 159ff.). consularia 689= 65 Dio XXXVI 40, 4; dann
Nur die Last der Spiele war den C. nicht abge- durch Caesar Suet. Caes. 76; adlertia zuerst unter

nommen (Claudian. in eons. Mall. Theod. 274— Caesar 709=45, Cass. Dio XLII1 47, s.Art. Ad-
831); doch ist darüber bereits o.S. 1126 das Nötige lectio), erst in der Monarchie zur Blüte gelangt

gesagt worden. Die Kosten der Spiele beliefen 50 (Mommsen N. Areh. XIV 486). Eine Reine von

sich zu Iuatinians Zeit auf 20 Centner Gold, wurden Staatsämtern ist nur den Consulares zugänglich,

aber bisweilen auf die kaiserliche Kasse Ober- nämlich in republicanischerZeit nach dem Zeugnis
nommen (Procop. hiet. arc. c. 26 p. 144 Ddf.; des Livius (II 18. 5) laut Bestimmung des Ein-

vgl Gibbon c. XVII Bd. III p. 98 der Übers. führungsgesetzes Dictatur und das Amt des Ma-
von Sporschil). Letzter C. von Westrom war De- gister equitum (eonsulares legere: ita lex iubebat

cius Theodorus Paulinus, Sohn des Venantius, im de dielatore creandn lata, Liv. a. a.0.; mit einem
J. 354. Die beiden Schreiben des Königs Atha- solchen Gesetze, falls es wirklich bestand, was
larich, die ihm und dem Senate die Ernennung M o m m s e n St.-R. II 3 145. 173ütark bezweifelt,

mitteilen, sind uns aufbewahrt von Cassiod. var. hat sich freilich die Praxis nicht im Einklang
IX 22. 28. Zum letztenmal wurde ein Nicht- 60 befunden), ferner die Censur (s. d.) und die Ver-

kaiser in Ostrom C. im J. 541, nämlich Flavius

Basilius der Jüngere. Nach ihm nahm Iustinus II.

den Consulat im J. 566 und wiederholte ihn im
J. 568; seinen Processus beschreibt Corippus in

laud. Iust. lib. IV; er führte, wie die folgenden
Kaiser, den Consulat allein. Seine Nachfolger
Übernahmen ihn jedesmal im ersten Jahre ihrer

Regierung (vgl. darüber Du Cange De inferioris

waltung gewisser Provinzen, worüber weiterhin.

In der Kaiserzeit fiel die Censur fort, dafür sind

nun einige andere Ämter ins Leben gerufen wor-

den, welche nur den Consulares zugänglich waren.

Hieher gehören:

A. t onsulares als Oberrichter. Hadrian teilte

ganz Italien in vier Iurisdictionsbezirke ein und
setzte an die Spitze eines jeden einen C. (Hist.



1139 Consularis Consularis 1140

Aug. Hadr. 22, 13; Pins 2, 11; Marc 11, 6).

Jedoch wurde diese Einrichtung bald nach «einem

Tode wieder abgeschafft (Appian. b. c. 1 38), Vgl.

M o m m s e n Schrift, d. rBm. Feldmesser II 192;

St.-R. II* 1085 und «. Art. I u r i d i c u s.

B. Der Praefectut urbi (s. d.).

C. Conmloret tacrae urbit. Sie wurden von
Aletander Severus dem St&dtpraefecten als ,eine

Art Consilium' beigegeben. Ihre Zahl betrug 14,

den Regionen der Stadt entsprechend (Hist. Aug.
Alex. Sev. 33, 1. CIL XIV 2078; conmlari socroe

urbit regionit 1111. X 6507: cur. reg. VII). Cass.

Dio LV 8, 7 bringt diese Consulares mit den 14

von Augustus eingesetzten Regionenvorstehern,

die aus den Aedilen, Volkstribunen und Praetoren

erlöst wurden, in Verbindung, wie M o m m s e n
glaubt, aus Versehen. WennLydus den Domitian
jeder der zwölf (so!) Regionen einen Beamten vor-

setzen lässt (de mag. 11 19; vgl. I 49), so sieht

M o m m s e n darin wohl mitRecht nichts als eine

.Verschiebung der Institution Alexanders'; vgl.

Mommsen St.-R. II* 1061.

D. Conmloret operum publieorum, alrei Ti-

beris et cloacarum, aquarum, vgl. darüber den
Art. C u r a t o r.

Die C. als Provincialstatthalter erfordern, ob-

wohl ihre Thätigkeit auch in dem Artikel über die

Verwaltung der römischen Provinzen zur Sprache
kommt, doch auch hier eine specielle Betrachtung.

Als durch Augustus im J. 727 =27 die Provinzen

in senatorische und kaiserliche geteilt wurden,
wurden von den ersteren Asia und Africa als

solche hervorgehoben, deren Verwaltung nur einem
rir conmlarit übertragen werden konnte, und
dabei ist es geblieben bis in die spätesten Zeiten

des römischen Reiche«. Die Statthalter dieser

beiden Provinzen werden durch das Praedicat

proeonml e. (falls Mommsen« Conjectur zu Tac.

Agric. 42 richtig ist, St.-R. I* 303, 1. II 244, 4)

vor ihren Collegen praetorischen Ranges ausge-

zeichnet. Die kaiserlichen Provinzen dagegen
haben entweder einen Mann senatorischen Ranges
mit dem officiellen Titel legatut Augutti pro

praetore zum Statthalter oder einen procurator

von Ritterrang. Die legati pro praetore waren

teils conmloret, teils praetorii. Jene wurden
über solche Provinzen als Statthalter gesetzt, in

welchen mehrere Legionen standen, und sieffügten,

anfangs selten, später (im 3. Jhdt.) gewöhnlich,

ihrem Titel das Rangpraedicat r.tr conmlarit

oder conmlarit (griechisch vnauxoc), welches der

officielle Titel nicht erkennen liess, hinzu (Tac.

hist. I 9. 52. 56. II 86. Suet.Tib. 41; Calig. 14;

Claud.24; Vesp.-t.fi. Hist. Aug. Qord. tres8, 8.

CIL III 1092. 1174. 1178. 1393. 2864. VI 1451.

VIII 7978. Waddington-Le Bas 2237. 2308.

2213. 2212. Eph. epigr. V 270; vgl. Liebenam
Forschungen z. Verwaltungsgesch. 465).

Welche Provinzen unter Consulares standen,

lässt sich nicht mit einem Worte sagen, da die

Kaiser sich bei Verleihung der Statthalterschaften

nicht an ein festes Schema banden und in speciellen

Fällen wohl eine Provinz, die meist von Consu-

lares verwaltet wurde, auch einem Praetorier

übertrugen oder umgekehrt. Im allgemeinen gilt

als Regel, dass diejenigen Provinzen, deren Be-

satzung stärker war, als eine Legion, einen C.

zum Statthalter hatten. Wurde aus irgend wel-

chen Gründen die Besatzung einer Provinz ver-

stärkt oder vermindert, so hatte dies didErhöhung
oder Herabsetzung des Ranges des Statthalters

zur Folge. Um die Mitte des 2. Jhdts. n. Chr.

standen folgende Provinzen unter der Verwaltung
von C. (Marquardt St,-V. I* 494. Liebenam
458ff.): Hi8paniaciterior(Tarraconensis), Germania
superior, im 1. Jhdt. auch inferior, Britannia,

Pannonia superior und seit Caraealla auch in-

ferior (v. Domaslewski Rh. Mus. XLV 20511.),

Moesia superior und inferior seit der Teilung durch

Traian (v. Domaszewski Rh. Mus. XLV lff.),

Daeia seit der Dreiteilung der Provinz durch Mark
Aurel (v. Domaszewski Rh. Mus. XLVUI241),
Dalmatia, Cappadocia (bis zum Partherkrieg des

Traian mit Galatia vereinigt, v. Domaszewski
Rh. Mus. XLVIII 246), Syria, seit Caraealla auch

Cilicia (Bull. hell. 1881, 317. Hicks Journ. of

hell. stud. XI 1890, 251. Cod. Iust. IX 43, 1

und dazu Mommsen Ztsehr. d. Sav. Stiftung

XII 1892, 149). Uber Numidien s. CIL Vlft

p. 1067.

Der Titel e. bezeichnete also ursprünglich

einen Legaten, der wirklich den Consulat be-

kleidet hatte oder doch wenigstens vom Kaiser

den eonsularischen Rang erhalten hatte. Er bür-

gerte sich zunächst im gewöhnlichen Leben statt

der officiellen Titulatur — legatut Augutti pro

praetore — ein. So nannten sich diejenigen

Militärpersonen, die vom Provincialstatthalter be-

fördert waren, beneficiarii, eareerarii, corni-

eularii, exacti, librarii, quaettionarii, tingu-

laret, tpeculatoret, ttratoret u. s. w. c. (Mar-

quardt Staatsverw. II 1 54911. Cauer Ephem.
epigr. IV p. 879f.). Besonders merkwürdig in

dieser Beziehung ist die Inschrift aus Mainz,

Brambach 982 Clfaudio) Aelio Pollioni leg.

Aug. pr. pr. (Herrn. ) tfup.) prattidi integerrimo

beneficiarii conmlarit (Germ.) tfup.)-, vgl. CIL
VIII 2751 = D e s s a u 1162. Während aber bis

ins 3. Jhdt. nur wirklich gewesene Consuln das

Praedicat c. erhielten, ist allmählich der Amtstitel

ganz durch das Rangpraedicat verdrängt worden.

Nun wurde die Bezeichnung c. gleichbedeutend

mit Provinzialstatthalter; keineswegs aber sollte

damit ausgedrückt werden, dass diejenigen, denen

sie verliehen ward, jemals Consuln gewesen wären

(Mommsen Ber. d. sächs. Ges. d. Wis. 1852,

225; N. Areh. XIV 486. Borghesi Ann. d. Inst.

1856, 49). Zwar standen die Statthalter, welche

den Titel e. führten, höher an Rang, als die Prse-

sides oder Correctores (Not. Dign. ed. Seeck p. 3

und 104), doch im Senate bildeten sie nach der

Zerstückelung und Verkleinerung der Provinzen

durch Diocletian und Constantin die unterste

Stufe (Kuhn Städt. u. bürgerl. Verfass. I 18811.);

vielleicht waren sie dort mit den Praesides und

Correctores vereinigt, welche nach Kuhns wahr-

scheinlicher Vermutung (a. a. 0. 194) gleichfalls

dem Senate angehörten. Ihrem Range nach waren

sie rin clarissimi (Cod. Iust. XII 17, 2 «msu-

lari id etl clarittimalut dignitate). Es giebt

also jetzt zwei Clasaen von C„ ,die gewesenen

oder titularen Consuln vom Range des Illustrats,

welche Sitz und Stimme im Senat haben, und

die wirklichen oder titularen Provinzialstatthalter

erster Ordnung, bei welchem Amtstitel jetzt an

den Consulrangnicht mehrgedacht wird'. (Mom m-
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s e n Neue« Archiv I. älter, deutsch. Gcsch. XIV wörtlich wiedergegeben von Augustin c. Crescon.

1 889, 487. Kuhn 190. Ulp. oder vielmehr Tri- III 29 [83], Tom. IX 518 Migne), Baetica (»eit

bon. Dig. I 9, 12, 1). Nur in seltenen Fällen Constantin 11.827—861; vgl. CIL II 2206), Lu-

wurde den ConsuUree als besondere Auszeichnnng titania (etwa Beit Constantin 11., vgl. CIL VI 1777

der Hang des Proconsuls verliehen (z. B. dem C. = Dessau 1258), (lallaecia (Beit Masimus 888
von Palaestina 883, Böcking zu Not. dign. or. —888; Antonius Maximus o nova provineia Gal-

511, und dem von Campanien, Böcking 1174*), hecki primut contularts, ante praetet CIL II

ebenso wie die C. von Numidien seit Valentinian 4911), Fiennensis, Lugdunentis prima (zuerst

und Valens durch das Recht, Bechs Fasccs zu nachweiBbar872, Fragm. Vat. 37, vorher unter prae-

fiihren, geehrt wurden, während ihnen eigentlich 10 tidet, Cod. Theod. 11, 3, 1), Germania prima,

nur fünf zustanden (Mommsen Sachs. Ber. 1852, Germania teeunda, Belgien prima, Belgien te-

221: St.-R. I s 886. II 1 260). Sie nannten sich runda (diese vier eingerichtet von Diocletian nach

in diesem Falle eontularet tezlateales (z. B. CIL dem ums J. 297 verfassten Veroneser Provinzen-

Vni 2216. 2242. 7015. 7034. 7975. 8324. 10897. Verzeichnis), Britannia Maxima Caetarientxt,

17686. 20156). Britannia Valentin (eingerichtet 369, Amm. Mar-

Nach der Notitia dignitatum (um 400 n. Chr.) cell. XXVIII 8, 7). Marquardt St.-V. I passim,

standen folgende Provinzen unter Consulares: Im Unter Iustinian sind die Provinzen zum Teil noch

Orient Pahestina prinui (Gesamtpalaestina nnter mehr zerstückelt worden, bei anderen ist eine

eontuhret nicht vor 865, vorher unter procon- Rangerhöhung des Statthalters eingetreten. Nach
tulet; die Provinz geteilt nicht vor 885; seit 20 dem Synekdemos des Hierokles (verfasst unter Iu-

536 wieder unter proeontulet, Nov. Iust. 103. stinian vor dem J. 535) standen unter Consulares

Kuhn Jahrb. f. Philol. CXV 1877, 715), Phoe- folgende Provinzen des Ostens: Europa, Thracia,

nicia (seit Iulian? Kuhn a. a. 0. 718), Syria Macedonia prima, Creta, Epirus nova*, DaciaMe-
prima (seit Constantin?), üilieia prima (seit Area- diterranea. eine Provinz, deren Name verdorben ist,

dius? Malai. XIV p. 865 Bonn. Mommsen Polem. Hellespontus, Phrygia Capatiana* (d.i. Pacatiana),

Silv. p. 258), Cyprut, Pamphylia (bei Hierokles Lydia, Pisidia*, Lycaonia*. Phrygia Salutaris*,

auch Lycia: die Trennung der beiden Provinzen Pamphylia, Lycia*, Caria', Pontica prima (d. i.

erfolgte zwischen 313 und 325, vgl. Cod. Theod. Bithynia). Galatia. Cappadocia prima*, Heleno-

XIII 10. 2 mit Mansi Concil. II 695), Hellet- pontus*, Cilicia prima, Cyprus, Svria prima, Phoe-

pimtut (zwischen 325 und 847 eingerichtet, Kuhn 30 nice, Palaestina prima, Arabia*. Hinzugekommen
a.a. 0.703), Lydia, Galatia (CIO 4050), Bithy- sind also 11 (in unserer Aufzählung mit einem
itia (seit Theodosius I. ? Malai. a. a. O. Boecking Stern bezeichnet), oder wenn man diejenige, deren

zuNot. diga. or. 129. Kuhn Stadt. Verw. 11 262; Namen nicht zu bestimmen ist, hinzurechnet, 12

vorher mit Pontus vereinigt, CIL VIII 5348 = Provinzen. Dagegen fehlt Pannonien, das nun
Dessau 1228), Europa, Thraeia (CIL VI 1690= unter einem byt/twr (jmietex) steht. Im Westen
Dessau 1240 L. Araitiui Val. Proeulut eontu- wurde nach der Zerstörung des Vandalenreichea

hrit Europae et Thraeiae, Aradius war 340 Con- in Africa Numidien einem Praeses gegeben, aber

sul). Creta (Ephem. epigr. VII 426, 6), Macedonia, Tripolis einem C., Cod. Iust. I 27, 1, 12.

Daeia mediterranea. ImOccident: Pannonia te- In der Notitia dignitatum, welche der 8. No-

eunda (früher unter praetidet, CIL IX 2566 con- 40 veile Iustinians vom J. 535 angehängt ist, ist dieOrd-
tuli Pannoniarum teeundae potl pretidet primo), nung desOstreiehes wiederum geändert. Als Provtn-

Venetia et Hittria (der älteste datierbare C. vom zen, die unter Consulares stehen, sindhinzugekom-

J. 865, Cod. Theod. VIII8, 1. XI 7, 10; vorher unter men: Palaestina secunda, Syria secunda, Theodo-

einem eorreetor. Boecking440*. MommsenGro- rias, Osroene, Nova Iustiniana, Armenia secunda,

mat. II 204), Aemilia, Liguria (ursprünglich, viel- Armenia magna, Cappadocia secunda. Rhodope,

leicht bis 396, mit Aemilia verbunden; Boeck ing Haemimontus, Augustamnica (diese vielleicht irr-

441*. Mommsen Gromat. II 204), Flaminia et tümlich). Dagegen fehlenEpirusnova, DaciaMedi-

Pieenum annonarium (bis spätestens 350 unter terranea, Phrygia Pacatiana, Galatia, Syria prima,

einem Corrector mit dem Rangpraedicat c. r.; Arabia. Von ihnen stehen Galatia und Phrygia

erst nach 864 Picenum von Flaminia getrennt. 50 Pacatiana jetzt unter comites, Arabia unter einem

Mommsen Gromat. II 208), Tuteia et Vmbria praetet

;

an die Stelle von Syria prima istTheo-

(seit 370, Cod. Theod. XII 1,72; vorher unter cor- dorias unter einem e. getreten (Malalaa XVIII
reeloret Boecking 481*. Mommsen Gromat. p. 448 Bonn.).

II 207); Picenum tuburbicarium (seit etwa 365, Waddington zu nr. 1950.2212.2309.2602.
Cod. Theod. XV 1, 17. IX 2, 2. 80, 4), Campa- Borghesi Ann. d. Inst. 1856, 51. Mommsen
nia (seit 321? der älteste datierbare C. ist Bar- St.-R. ID 244B.; Ber. d. säehs. Ges. d. Wissenseh.

barus Pompeianus, CIL X 1199. XIV 2919. Cod. 1852,225; Bull. d. Inst. 1852, 171. Marquardt
Theod. I 2, 6; vorher correeloret, die aber das Staatsverw. I 548B. Kuhn Städt. u. bürgerl.

Rangpraedicat r. el. oder eoiw. haben. Boecking Verf. I 192. Liebenam Forschungen z. Ver-

1169*. Mommsen Gromat. II 206), Sieilia (Fa- 60 waltungsgesch.d.röm. Kaiserreichs I, Leipz. 1888,

bius Titanius CIL VI 1717 = Dessau 1227, 465 u. ö. [Kübler.]

C. Caelius Censorinus CIL X 8732, beide unter 2) Vir inlutlrit bei Cassiod. var. III 52.

Constantin; Mommsen CIL X p. 714), Byia- [Hartmann.l

eium (im J. 821 Q, Aradius prae». pror. Val. Consoltatio. C. oder relatio ist der lle-

Byt. r. c. CIL VI 1687; später immer eontularet), rieht eines Beamten an seinen Vorgesetzten, ins-

,Viimidia (seit Constantin; der älteste Zenophilug besondere eines Unterrichters an den Oberriehter

320 (oder 829], Acta purg. Cacciliani. abgedruckt in einer Rechtssache. Zu dieser C. kann der Unter-

bei Migne Opp. Augustin. Tom. IX i93 und richter schreiten, wenn ihm die Entscheidung
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zweifelhaft ist (r. ante tenlentiam). Die Absicht 2. 5). Diese Art der Verhandlung vor Gericht
einer solcherC. wird durch Intcrlocut den Parteien tritt in unserer Schrift besonders anschaulich ent-

angekündigt (Ulp. Dig. XLIX 1, 1, 2). Sie ist zu gegen. An einzelnen Stellen (6, 10—21) fehlen

richten an den Richter, an welchen auch die Ap- auch die eigenen Auseinandersetzungen und wird
peliation von dem gefällten Spruch gehen würde. nur die Frage mit den lerhonet gegeben; das

So hat der legatus itroeuntulit den Proeonsul zu neunte Capitel enthält nur Kaiserconstitutionen

comraltieren, an welchen auch von ihm appelliert und scheint ein Nachtrag zu sein. Der Wert
wird (Ulp. Dig. I 16, 6, 2. Venul, Dig. XLIX der Schrift liegt für uns in den Belegstücken,

8, 2). Die C. an den Kaiser, welche die Haupt-
rolle spielt, kann also nur von denjenigen Beamten
ausgehen, von welchen Appellation an den Kaiser

stattfindet. Der Kaiser entscheidet durch Rescript

(s. d.). Appellation gegen das Rescript oder die

darauf gegründete Verfügung ist zulässig wegen
unrichtigen oder unvollständigen Berichtes; ist

der Bericht aber der Partei abschriftlich mitge-

teilt, so kann nicht gegen das Rescript, sondern
muss alsbald gegen den Bericht appelliert werden
(vgl. den Art. Appellatio o. Bd. II. S. 109).

Später wurde die Erteilung einer Berichtsabschrift

an die Parteien Vorschrift. Nach einemGesetzCon-
stantins d. Gr. (Cod. Theod. XI 30, 1) soll die

Erteilung binnen zehn Tagen nach Erlass des

vorerwähnten Interlocuts erfolgen, worauf diePar-

teien, wenn sie gegen den Bericht etwas einzu-

wenden haben, libtlli refulatorii binnen fünfTagen
nach Empfang der Abschrift einreichen können.
Sodann wird der Bericht nebst den Acten und
den libtlli retutatarii dem Kaiser übersandt. In

der entsprechenden W’eise wird jetzt verfahren,

wenn Appellation an den Kaiser eingelegt ist

(ajmellatio more contultationii). Hierüber und
zugleich über die fernere Entwicklung der e. ante

tenlentiam, vgl. Appellatio o. Bd. U S. 206f.

Iustinian hat in Nov. 125 vom J. 543 die e.

ante tentenHnm verboten; vgl. Bethmann-
H o 1 1 w e g Röm.Civilproc. II780. III 908. 2948.

3228. Pu ch ta Institutionen I g 178. Kipp
Quellenkunde 39. 45. [Kipp.]

Consultatio veteris cuiusdam iuris con-
sulti ist der seit Cuiacius übliche Titel eines

römischen Rechtsbuches aus späterer Zeit. Eine

Hs. ist heute nicht mehr vorhanden, sondern seit

dem 16. Jhdt. verschollen. Sie gehörte damals
dem französischen Gelehrten Ant.Loisel, der seinem

Freunde Jacobus Cuiacius eine Abschrift des

Werkes überliess. Nachdem letzterer schon in

früheren Werken (1564. 1566) einzelne Stücke

veröffentlicht hatte, gab er das ganze als Ein-

leitung zu seinen Consultationes zuerst im J. 1577,

darauf noch einmal 1586 in ergänzter Gestalt

und mit teilweise abweichenden Lesungen heraus.

Auf diesen Ausraben des Cuiacius beruht unser
heutigerTezt. Vgl. Rudorf f Ztschr.508. Krüger
vor s. Ausg. 201 f. K a r 1 o w a 973.

Das Werk enthält Ausführungen eines Juri-

sten Uber Rechtsfragen, die ihm teils von einem
Sachwalter vorgelegt, teils auch wohl von ihm
selbst aufgeworfen sind, mit Belegstellen aus dem
Ius und den Lege«. Die Begutachtung ist eine

wesentlich andere ah die uns aus den Responsen

der klassischen Juristen bekannte. Nicht um
eine (autoritative) Belehrung des Richters handelt

es sich, sondern um eine Anweisung an den Sach-

walter, welche Argumente erbei Gericht Vorbringen

und welche Stellen aus den Rechtsbüchern er zur

Begründung der von ihm vertretenen Ansicht

dort verlesen «olle (ieclionet vgL besonders 4,

d. h. in dem beigefügten Material aus der Juris-

10 prudenz und der Kaisergesetzgebung. Benutzt

sind in erstercr Hinsicht: Codex Gregorianus Buch
II: 1, 6— 10, Buch III: 2, 6. 7, ohne nähere An-
gabe 9, 8— 11. 14— 19; Codex Hermogenianus.
mit Angabe des Titels: 4, 9—11; 5, 6. 7; 6,

10—19, ohne nähere Angabe: 9,1—7; Cod. Theod.

Buch II: 8, 12. 13, Buch IX: 7a, 3. 5, ohne nähere

Angabe: 1, 12 (Cod. Theod. II 9, 3); 8, 2 (Cod.

Theod. II 12, 4); 8, 7 (Cod. Theod. I 2, 7); 9, 12

(Cod. Theod. II 16, 3); 9, 18. Aus der juristischen

20 Litteratursindnur dieSententiae desPaulus heran-

gezogen und zwaram ausgiebigsten Buchl: 3.6—9;

4, 3-7; 5, 4. 5. 6, 5-7. 20; 7, 4-6, Buch II. 6, 8,

Buch III: 4,8; 6,9, Buch V: 6,21. Bei den Citaten

wird regelmässig das Buch, häufig auch der Titel

angegeben; nur am Schlüsse ist dies durchweg

unterblieben. An den Stellen, bei welchen eine

Vergleichung mit anderen Quellen möglich ist

— sie sind in der Ausgabe von Krüger an den

betreffenden Orten angeführt — sieht man, das«

80 die Citate mehrfach in einer recht verkürzten und

veränderten Gestalt wiedergegeben sind, auch

Stellen wie 6, 5. 9 können so kaum von Paulus

geschrieben sein; doch mag manches von der-

artigen Unrichtigkeiten auf die Rechnung der

von ihm benutzten Texte zu setzen sein, übrigens

passen die Belege auch keineswegs immer auf

die vorliegenden Fragen und Ausführungen. Und
wenn der Verfasser angiebt, er kenne auch noch

andere consultorum iura, die beizufügen er für

40 überflüssig erachte, so brauchen wir ihm das nicht

ohne weiteres zu glauben. Auffallend ist. dass

er nicht einmal die Institutionen des Gaius heran-

gezogen hat, die doch zur Zeit der Entstehung

seines Werkes weit verbreitet waren.

Über den Verfasser ist nichts bekannt, auch

nichts Näheres zu ermitteln. Dass er Christ war,

zeigen seine Darlegungen mehrfach, versteht sich

aber für die Zeit, in der er schrieb, von selbst.

Diese (die Entstehungazeit) lässt sich nur sehr

50 annäherungsweise bestimmen. Natürlich ist daz

Werk vor Iustinians Gesetzgebung (529) abge-

fasst, da die von dieser ausser Kraft gesetzten

Rechtsquellen hier noch als geltendes Recht be-

handelt werden, auch das Citiergesetz noch als

massgebend erwähnt wird (7, 3). Andererseits

ist der Codex Theodosianus (von 438) bereits er-

gangen. Dass der Verfasser diesen nur aus der

westgothischen Gesetzgebung gekannt habe, ist

nicht erweislich und namentlich deswegen nicht

60 glaubhaft, weil sich die aus dem Codex Theo-

dosianus und Paulus citierten Stellen nicht sämt-

lich, die aus den Codices Gregorianus und Her-

mogenianus entlehnten überhaupt nicht in AJa-

riehs Gesetzbuch finden. Wenn er die älteren

Texte selbst eingesehen hat, so ist das für das

neuere Gesetzbuch um so mehr anzunehmen. Ru-

dorff (Ztschr. 628.) glaubt eine engere Grenze

ziehen zu können. Indem er in der Stelle 7, 3
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(aeeundum aententiam Pauli iuridici, cuius sen-

tentias sacratissimorum principum scita semper
calituras ac diralis constitutio drclarnrit [in

der Ausgabe des Cuiacius von 1577: deelarat ])

die divalis conslitutio auf das Gesetz Constan-

tins im Cod. Theod. I 4, 2 und die meralisii-

mnrum principum scita auf das Citiergesetz

(ebd. 8) begiebt, schliesst er, die C. müsse, wenn
Constantin hier als divus, Valentian III. und
Theodosius II., die Urheber des Citiergesetzes, als

sacratissimi principes bezeichnet werden, bei

Lebzeiten der letzteren, also vor dem Tode des

zuerst von ihnen verstorbenen (Theodosius), d. h.

zwischen 488 und 450 entstanden sein (zustimmend
Fitting 244, 48. Teuffel § 462, 1). Diese

Ansicht wird meines Erachtens nicht dadurch
widerlegt, dass, wie Mommsen (in Röckings
Ausgabe des Ulpian [1855] p. 118 Anm.) ein-

wendet, es bei einem Schriftsteller des 6. Jhdts.

nichts Anstössiges habe, wenn verstorbene Herr-

scher als sacratvMm» princtpt* bezeichnet werden.

Nicht hierauf allein kommt cb an, sondern in

erster Linie aufden von Rudorff hervorgehobenen

Gegensatz zwischen diralis und sacratissimi.

Auch Huschkes (p. 852 z. d. St.) Conjectur
declarant statt deelararit und Erklärung der

Worte ac diralis conslitutio durch perinde ac

d. c. sind wenig befriedigend. Wohl aber spricht

gegen die Datierung von Rudorff, dass sich

starke sachliche und sprachliche Zusammenhänge
der C. mit der Interpretatio des westgothisehen

Gesetzbuches und zur Lex Romana Burgundio-

num nachweisen lassen (H u s c h k e 836B. F i t-

t i n g 244B. Krüger 806): diese zwingen uns
zwar nicht, die Entstehung der C. nach jenen

Gesetzen anzunehmen, lassen aber doch eine zeit-

lich nähere Beziehung zu ihnen glaubhaft er-

scheinen. Auch wird man der Thatsachc, dsss

dem Verfasser aus der juristischen Litteratur nur

des PauluB Sententiae bekannt waren, am besten

gerecht, wenn man sein Werk möglichst weit,

also etwa auf die Wende vom 5. zum 6. Jhdt.,

hinabrückt. Als Entstehungsort hat man wohl

mit Recht Gallien angesehen, weil die Sammlung
dort allein und zwar bis inB 12. Jhdt. zurück

nachweisbar ist (Rudorff Ztschr. 54. Huschke
838. Karlowa 975f. Krüger 306f. Conrat
Quell, u. Litt. d. R. R. im früheren Mittelalter

I 90. Mitteis 201f.).

Die neueste und beste Ausgabe ist die von

Krüger in der Collect, libr. iur. anteiust. III

1996.

Neuere Litteratur: Puchta Inst. 10
§ 104.

Heimbach Lcipz. Repertorium III 1546. (1848.

3). Rudorff Ztschr. f. gesch. R.-W. XIII 506.;

R. R.-G. I 286f. Eitting Ztschr. f. R.-G. IX
2446. Teuffel R. Litt , Gescn.§462, 1. Huschke
lurispr. anteiust.4 8336. Karlowa R. R.-G. I

9786. Krüger Quell, u. Litt. d. R. R. 3056.

L a n d u c c i Stör. d. dir. R. I 1 270. M i 1 1 e i s

Reichsr. u. Volker. 201 f. Kipp Quellenkunde

98f.
[
Jörs.]

Conaumere hat in der Sprache der Juristen

eine weitere Bedeutung als das daraus hervor-

gegangene deutsche Wort .consumieren'. Es be-

zeichnet nicht blos die Aufzehrung oder Vernich-

tung eines Gegenstandes, sondern jede Form der

Beseitigung oder FortschaBung eines Vermögens-

Consumptio actionis 1146

Stückes aus dem Herrschaftskreise dessen, dem
es zusteht. Darum gehören namentlich zu den
tructu* consumpti nicht blos die aufgezehrten,

sondern dievon ihrem Besitzerveräuberten Früchte

(vgl. Pfersche Privatrechtliche Abhandlungen,
Erlangen 1886. 186, 2. Karlowa Röm. Rechts-

gesch. II 4236.), Dig. XXV 2, 3, 3 res qua*
dirortii tempore mulier comederit rcndidenl dona-

rcrit qualibet ralione consumpserit. Es kann
10 hiernach eine Sache conaumpta und doch noch

in rerum natura vorhanden sein, so dass z. B.

bei agri consumpti die Frage, ob sie unter ge-

wissen Umständen ersessen werden können, einen

Sinn hat, Dig. XLI 8, 4, 19 (vgl. v. Petrazycki
Die Fruchtverteilung beim Wechsel des Nutzungs-
berechtigten, Berlin 1892. 91 und dazu Leon-
hard Ztschr. derSavigny-Stiftung, Rom. Abt. XIV
275). Nach dieser weiteren Bedeutung ist auch
der BegriB der re* quae uau conaumuntur zu

20 verstehen. Dig. VI I 5 de uau tructu earum rerum,

quae uau ccmaumuntur Tel minuuntur, der sog,

verbrauchbaren Sachen, ein BegriB, der nament-
lich bei einem Niessbrauche an einem ganzen Ver-

mögen von Bedeutung ist, weil bei diesem die

verbrauchbaren Sachen nicht in einem wahren.

Niessbrauche stehen, sondern nur in einem niess-

brauchähnlichen Verhältnisse (sog. quasi uaus-

Iructua, s. U s u s f r u c t u s), Dig. VII 5, 1. Inst.

II 4, 2. Dass namentlich auch das Geld zu den
30 verbrauchbaren Sachen gehört, erscheint hiernach

durchaus richtig, weil seine Benützung es aus

dem Vermögen des Eigentümers fortschaBt und
seine Vermischung mit anderem Gelde ihm seine

Erkennbarkeit als besonderes, von dem übrigen

Besitztume seines Herren unterscheidbares Ver-

mögenestück raubt, es also wenigstens als solches

beseitigt (anderer Meinung namentlich Hohen-
e m s e r Die Consumtion des Geldes durch Ver-

mischung und Verausgabung, Diss. Marburg 1892).

40 Hinsichtlich der Kleider ist es streitig, ob sie zu

den verbrauchbaren Sachen gehören. Dafür Inst.

II 4, 2, dagegen VII 1, 15, 4. 5. VII 9, 9, 3.

Es wird wohl auf die Art der Kleider ankommen,
Sie selbst werden durch die Benutzung allerdings

nicht aus dem Vermögen ihres Herren beseitigt,

wohl aber ihr Wert. Dies gilt jedoch nicht von

allen Kleidern, sondern nur von den meisten, wäh-

rend Pelze, WaBenrüstungen, Schmuckgegenstände
u. dgl., namentlich die acaenica Test i* (Dig. VII

50 1, 15, 4), durch Benützung keinen oder nur einen

geringen Verlust erleiden.

Litteratur. Hanausek Die Lehre vom un-

eigentlichen Niessbrauch , Erlangen 1879. R og u i n

Les choses fungibles et les choses de consomma-
tion, Lausanne 1892 und die bei Dernburg Pan-

dekten 4 I 497 g 210, 7 Angeführten; vgl. auch

Dernburg I 6106. g 249. l’uchta-Krügcr In-

stitutionen 10
I 285 § 255, Leonhard Institu-

tionen 291 fl. |R. Leonhard.]

60 Consumptio actionis. Die in iudieium

legitimum begründende litis cuntestatio zehrt die

aclw auf (consumit Gai. IV 131. Instit. IV 10.

Dig. XIV 3. 13 pr.), derart, dass die Einleitung

eines neuen Processes auf Grund derselben Spruch-

oder Schriftformel ipso iure ausgeschlossen oder

doch (bei actio in rem und in factum ) der Ma-
gistrat verpflichtet ist, eine Erneuerung des Streits

durch exceptio zu verhindern. War durch die
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lititconlettatio nur ein iudicium imperio conti- dudln, bares t coillo (compito Heinsius) potente*

nens beendet. so hängt es von dem Ermessen (Tertull. de specte. 5) als ein Erzeugnis gelehrter

des Magistrats ab, ob er dem Ornndaatz de endcm Deutung aus spätererZeit betrachtet werden, wenn
re ne bii eit actio durch denegatio actioni» oder auch die Verbindung des C. mit Mars nnd den
exceptio rei iudicatae Tel in iudicium deductae Laren auf älterer Vorstellung beruhen mag and
Geltung verschaffen will, Cie. orat. I 168; p. vielleicht ausalten Gebetsformeln entnommen war.

Flaec. 50. Gai. III 181. IV 108—109. Auch in Im J. 272 v. Chr. gelobte derConsul L. Papirius

gewissen Fällen des coneurtu» actionum (s. d.) Cursor dem Gotte einen Tempel (Fe6t. p. 209);

per altcram actionem altera eonsumitur, Dig. XII dieser wurde auf dem Aventin erbaut und ist also

2, 28, 4, auch hier entweder ipso iure oder ope 10 nicht identisch mit der ara in cireo (Jordan
exceptionie, Dig. XLVTI 2, 72 pr. XLIV 7,84,1. De Vortumni et Consi aedibus Aventinensibus.

XV 2, 14, 18. Verwandt ist die durch die Litis- Gratulationsschrift d.KBnigsb.Univ. zum 50jährig.

contestation bei Correalobligationen eintretende Jubil. d, Arch. Inst, in Rom 1879 p. 3f.). Nach
Consumption, Dig. XLVI 1, 5, lf.: quia natura altem sacralen Brauche war er am Feste des

obligationum duarum, qua» kaberet, ea e»»et, ul, Gottes (21. Aug.) dediciert (fast. ValL Conto in

cum altera earum in iudicium deduceretur, altera Arentino taerikeium CIL I3 p. 240). Wahr-
cimeumeretur. Die c. a. als .negative' Wirkung scheinlieh wurde das Heiligtum in den letzten

der litisconteetatio schwindet mit deren Entartung Jahren der Regierung des Augustus wiederher-

im naehrlassischen Process. Näheres s. unter Li- gestellt und dabei der Dedicationstag auf den
tis contestatio; LitteraturnachweisebeiWind- 20 12. December verlegt (fast. Amit. CIL P p. 245).

ach ei d Pandekten 7 I fi 124. [Leist.] Aus welchem Anlass die Pontifices am 7. Juli

Consus. 1) s. C. Flavius Consus. ein Opfer am Altar im Circus darbrachten (Tertull.

2) Altrömischer Gott, dem zu Ehren am a. a. O.), ist nicht ersichtlich. Dem Herzen des

21. August und 15. December die bereits im Volkes war C. entfremdet; bisher hat sich we-

numanischen Kalender verzeichneten Coneualia nigstens keine Weihinschrift an ihn gefunden
gefeiert wurden (fast. Praen. Vall. Amit. CIL P (W i s s o w a in Roschers Mvthol. WBrterbuch I

p. 237. 240. 245). Die Lage der Feste in einer 9241.). [Aust.]

Zeit, wo die Ernte beendet ist und wo nach der Contarii oder Contati (Veget. ni 9. 16. 17),

Arbeit des Dreschens der Reichtum der Speicher griechisch Konotpopot (Arrian. tact. 4, 3. 44. 1;

sich offenbart, die dabei beobachteten Bräuche, SO contra Alano6 16. I.ukian, Alei. 55; de hist, eon-

nämlich dasDarbringen von Erstlingsopfern (Dion. scrib. 16. Polluz I 131), waren Lanzenreiter, nach

II 81), der Wettlauf, die Feiertagsruhe und Be- ihrer Hauptwaffe, dem Contus (s. d.), benannt,

kränzung der bei der Feldarbeit beschäftigten Arrian. tact. 44, 1 zufolge war diese Truppen-

Tiere (Fest. ep. 148. Dion. I 38. Plut. qu. R. 48. gattung den Sarmaten eigen. Von ihnen ttoer-

Fast. Praen. 15. Dec ), ferner der unterirdische nahmen sie in der Kaiserzeit die Römer (Joseph,

mit Erde bedeckte Altar des Gottes (Dion. II bell. lud. III 96. Arrian. tact. 4, 7). Ein ganzes

81. Plut. Rom. 14. Tertull. de speetac. 5), der Regiment solcher C. bildete die ata I Ulpia cem-

an die älteste Art des Borgens der Feldfrucht lariorum miliaria c. R. Über dieselbe s. C i-

erinnert. und schliesslich die in dem dreitägigen ehorius o. Bd. I S. 12391. Nach Vegetius HI
Abstand der Contulia von den Opiconsira und 40 16. 17 kämpften die C. in der Schlacht auf den

Opalia zum Ausdruck kommende Verbindung des Flügeln. Ihr Aussehen veranschaulicht eine Ab-

C. mitOps (Wissowa De feriis anni Rom. ve- bildung bei Daremberg-Saglio Dict. I 1495.

tust., Ind. lect. aest. Marpurg. 1891, 6f.) setzen [Fiebiger.]

es ausser allen Zweifel, dass C. unter die Gott- Contenebra, etruskischer Ort im Gebiet von

heiten des Ackerbaues gehört und dass speciell Tarquinii, 389 v. Chr. von den Römern erstürmt,

das Bergen der Feldfrucht unter seinem Schutze Liv. VI 4, 9. Lage ungewiss. [Hülsen.]

steht (Coneu»e=Condiut von condere vgLMomm- Contestani, Volk in Hispania Citerior an der

sen CILP p. 337. Jordan bei Preller Röm. Südküste im Bstlichen Teile des jetzigen Murcia

Myth. IP 324, 1). Veranlasst durch das an seinem und im westlichen von Valencia. Zuerst wird

Feste stattfindendeWettrennen, identificierte man 50 die Landschaft Contettania im Bertorianiseben

ihn mit dem, wie man aus dem Beinamen irr- Krieg erwähnt (Liv. Frgm. des B. XCI), als mit

tflmlieh schloss, in gleicher Weise gefeierten /7o- Ilercavonia (s. d.) in der Hand des Sertorius Pli-

oetbär l-a.atoi (Liv. I 9, 7. Dion. I 33. II 30. niusnenntnaehPoseidoniosundVarroinderKüsten-

81. Strab. V 230. Polyaen. VIII 8. Serv. Aen. beaehreibung von Süden beginnend erst Batti-

VIII 635. 636. Lyd. de mag. I 30. Plut. Tertull. lania (s. Bd. III S. 1 13), dann Deitauia (s.d.), dein

a. a. O.; vgl. Auson. p. 149, 87. 161, 46. 840, 9 ('onfcvfaniaund C’artkaqn nora(III 19) und nachher

Peiper). Doch schon dem Dionys (1181) erregte der den Fluss Sucro als Conteetaniae finit (III 20).

unterirdi6cheAltar Bedenken, weshalb er den Gott Ebenso Ptolemaios Kovrmarwr nagaXtoe (n 0,

der ara von dem der Spiele unterschied. Andere 14) und iii Mtdoop olxovvui Kovreararoi (II 6,

leitetenC.voneonsi/inmabundhieltenihnfüreinen 6061). Der Name gilt für keltisch (von Conteilo»)-,

deu» contiliorum (Fest. ep.p. 41. Ovid. fast. III 199. aber gerade in den Gegenden, die von den Con-

Plut.Rom. 14. Arnob. III 23.Ps.-Asc, p. 1420r.Ter- testanern bewohnt wurden, ist keine Spur einer

tull. ad nat. II 11. Cyprian quod idola dii non sunt keltischen Niederlassung, so dass die Überein-

4. Auson. de fer, Rom. 20). Alle diese Combi- Stimmung des Namens, dessen iberische Urform
nationen der alten Forscher sind den oben ange- von dergriechisch-römischen Umformung verschie-

führten Thatsachen gegenüber völlig bedeutungs- den sein mochte, wohl zufällig ist. Das Volk ist

los, und aus demselben Grunde muss die Inschrift sicher für iberisch zu halten. Dass die Münzen
auf dem Altar im Circus: Consu» contilio, Mart mit der iberischen Aufschrift qntklqm (Mon. ling.
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Iber. nr. 108) — etwa Conlinim — den Con-

testanerngehörten, wie vermutet worden ist, bleibt

unerweislieh. Doch sind beide Namen vielleicht

vom gleichen Stamm. (Hübner.)

Contiensis. Eumen. paneg.Constantii Caes.2

a ponte Rheni ueque ad bann nt transilum Con-

tieneem. Gemeint wohl der Donauübergang bei

Guntia, dem heutigen Günzburg. Zeuse Die

Deutschen 309. Mommsen CIL 111 p. 721. S.

Guntia. [Ihm.]

Continentia urbis (urbi, exlra urbem aedi-

heia) im Gegensatz zu der durch das pomerium
begrenzten urbs die Vorstädte Roms, soweit that-

särhlich die städtisch allgebauten Strassen reichen,

bilden mit der urbe einerseits und den horli urbi

iuneti (Paul. Dig. XXXIII 9, 4, 5) andererseits

Rom in seiner factischen Ausdehnung, Frontin. de

aq. 127 (SC. vom J. 743 = 11). 129 (Tex Quinctia),

vgl. 104 (qu i in urbe eeeent intraque aediHcia

urbi coniuncta). Dig. L 16, 87 (Alfenus bei Mar-

cellus), 16, 2 (Paul.). Mommsen St.-R. I* 63, 2.

II* 1035. Die Grenze der C. fällt danach mit

der des Stadtkreises propiut urbem Romam pae-

eue mille nicht zusammen (anders KarlowaRöm.
R.-Gesch. I 87). Zu Lex Iulia munic. Z. 20: in ur-

bem Rnm(am) propiuere u(rbem) R(omam) p(ai-

eui) M, ubei eontinente habitabtlur, Z. 56: inlra

ea loca. ubi ronlinenli habilabitur, vgl. Momm-
sen St.-R. I» 68 . 2. II* 1035. Zu Dig. L 16,

154 (Maeer): mille paeeue non a miliario urbie,

led n eontinentibue aediheiie numerandi eunl

vgl. Jordan Topogr. II 95. Hirschfeld Unters,

z. röm. Verwaltungsgesch. 66 , 4. M o m m s e n a.

a. O. Ob Aufenthalt inlra e. als praeeentia auf-

zutassen ist, erörtert Paulus Dig. III 3, 6 mit

Bezug auf den proeurator praeeentie, Ulp. Dig.

L. 16, 173, 1 und anscheinend auch (Perniee
Ztschr. d. Savigny-Stiftg. f. R.-G. XIV 182) Dig. L
16, 199 hinsichtlich der Vormundbestellung nach

der Lex Iulia et Titia (vgl. K a r 1 o w a Röm.
Rechtsgesch. 1 289). über Dig. L 16, 189, 147

(Ulpian und Terentius Clemens ad legem Iuliam

et Papiam) vgl. L e n e 1 Paling. II 337. 945).

[Leist.]

Continuum tempus heisst fortlaufend be-

zeichnete Frist im Gegensätze zu dem tempue

utile, bei welchem nur solche Tage berechnet

werden, die für eine bestimmte, an die Frist ge-

bundene Handlung brauchbar sind (z. B. die dies.

quibue ecieris poterieque bei der erelio rulgarie

s. C r e t i o). Ein solches tempus utile war die

Frist für GeltendmachungeinesheimlichenMangels
der gekauften Sache, bei der dieTage der Unkennt-

nis dieses Mangels nicht mitgezählt werden, Gai.

II 173. III 79 Ulp. XXII 32. Paul. V 2, 3.

Dig. XXV 3, 1, 9. XLVIII 5. 12 (11), 4. 29, 5.

XVI 1, 24. 3. XX 1, 19, 6 . 55.

[R. Leonhard.]

Contio (eonventia, eonrentu», vgl. SC. de

Bacch. Z. 23: in corentionid. Fest. ep. p, 113:

in conrenlione in eonlione. Varro de 1. 1. VI 88 .

Corp. gloss. ed. Gütz VI 270) ist die von Magi-

straten oder Priestern berufene und geleitete Ver-

sammlung, in welcher das Volk nicht nach den

politischen Abteilungen gesondert ist. nicht Be-

schlüsse fasser kann, sondern lediglichMitteilungen

entgegennehmen soll. Fest. p. 38: c. ngnificat

eanrenlum non lamen a'ium t/uam eunt, qui a

magietratu rel a eacerdote publico per praeeonem
concocatur. Dionys. IV 37. 16 . V 57. Liv. XXXIX
15, 1 (s. u.). So dienen die C. vornehmlich dazu,

die Bürgerschaft hinsichtlich der in den Comitia

zu erledigenden Gesetze, Wahlen, Gerichte auf-

zuklären, jedoch nicht ausschliesslich; denn C.

haben auch stattgefunden, wie Mommsen St.-R.

1 198 scharf hervorhebt, ohne dass Comitien folgten,

z. B. die C. im 1-ager. Liv. VII 36. 9. VIII 7,

14 u. ö., die behufs politischer Agitation oder zur

Teilnahme an öffentlichen Acten (Liv.XLII 33, 2),

so bei Hinrichtungen (Cic. pro Rab. ad pop. 11.

15. Tac. ann. II 82) einberufene Versammlung,
Die Formen haben sich in beiden Fällen nicht

wesentlich unterschieden, waren jedoch strenger

gebunden bei denjenigen C., welchen Comitia sich

unmittelbar anschlossen, besonders in Bezug auf

Beobachtung des Trinundinum und Vornahme von
Auspieien; endlich war es dann unzulässig, dass

mehrere Volksversammlungen zu gleicher Zeit

tagten. Gell. XIII 16, 1 (Messalla): st contionem
habere tolunl, uli ne rum populo agant, quamvi.

e

multi magietratu» rimul contionem habere pos-

aunt. Lange I 561. Sonst war natürlich kein

Hinderungsgrund, verschiedene C. gleichzeitig zu

halten (Mommsen St.-R. I 199. III 374), doch
darf eine solche nicht stattfinden, wenn die Ver-

sammlungen des ganzen Volkes, die comitia, tagen.

Das tue contionem habendi — die Bezeichnung
tum populo agere hiefür wird Gell. XIII 16, 2. 3
(Messala) abgelehnt: aliud esse cum populo agere,

aliud contionem habere, nam cum populo agere

tri rogtne quid populum, quod eulfragiis suis aut
iubeat uut tetet, contionem autem habere e»t

cerba lacere ad populum eine ulla rogatione-,

betreffs der mehrfach irrtümlich hieher gezogenen
Stellen, Cic. in Verr. I 36. Macrob. sat. I 16,

22. Liv. XLII 34, I vgl. Mommsen St.-R. I

192, 1 — ,
welches in der Königszeit gewiss

dem Herrscher allein zugestanden hat (DionyB. V
1 1. vgl. Plut. Poplic. 3, während nach Liv. I 16. 1.

Cie. de rep. II 20 nach Romulug Tode ein Pri-

vater in einer C. spricht), besassen die patrici-

schen Oberbeamten des populue (Cic. ad Att. IV
1, 6). die Censoren, die Aedilen. Quaestoren (Gell.

XIII 16. 1. Schul, in Cic. in Clod. et Cur. p. 330
Or.: [P. Clodius] cum illo anno poleslale t/uae-

etoria lungeretur, apud populum creberrimie

eum [Cieeronem] contionibue laeeeeebat. dazu die

Bemerkung Mommsens St.-R. I p. XIX), selten

die Promagistrate (Veil. I 10) und für religiöse

Angelegenheiten die Priester (Varro de 1. 1. VI 28.

Fest. ep. p. 38. Gell. II 12, 11. Macrob. sat. I 15.

9—12, vgl. Serv. Aen. VIII 654). endlich vor allem

die Tribunen. Bei Collisionen hatte der höher
Stehende das grössere Recht contionem arncare:

so müssen vor der vom Consul berufenen C. alle

andern ausser den von Tribunen anberaumten,

denen also ein besonderer Schutz gewährt war.

zurückstehen, vor der vom Praetor berufenen alle

von niedern Magistraten angeordneten. Karlowa
I 380. Dass aller, wenn ein Tribun C. hielt, auch

die Comitien des populue zu unterbleiben hatten,

ist trotz Liv. 1V 25, 1 nicht anzunehmen, da ja

zur C. nicht jedermann kommen musste, Momm-
sen St.-R. 11 289; anders Lange I 604. 826.

II 716. Wollten die Tribunen Obstruction üben,

so boten interceeeio und obnuntialio bequemere
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Handhaben. Waren die C. auch nicht Versamm-
lungen des ganzen Volkesftrotz dcrt'bertreihungen

wie Sallust. lug. 33. Cic. in Verr. I 45; pro

Sest. 126. 114. 107), so konnten sie doch natur-

geroäss eine große Bedeutung haben, da in den-

selben Gelegenheit geboten war, dasVolk zu Worte
kommen zu lassen (s. u.).

Die Berufung einer C. (rocare ad c., Liv.

XXXIX 15, 11; populum odrocare, Liv. I 59, 7

XLII 33, 2; e. advoeore, Sallust. lug. 83. Cic.

pro Sest. 28. Auct. ad Herenn. IV 55. Macrob.

sat. I 16, 22; e. eonrocare, Gell. I 15, 9) geschah,

wenn sie nicht schon früher in einer andern C.

angekündigt war, wie Liv. XXXVIII 51, in ein-

facher Weise durch praectme», Liv. I 59, 7. IV

32, 1 (per ciro» diRiissi). Dionys. IV 37. 76. V
57. Fest. p. 38; zu den im Feldlager sich ver-

sammelnden erscholl das clauieum, Liv. VII 36,

9. VIII 7, 14. 23, 1. Tac. ann. II 32. Hinsicht-

lich der Zeit sind unsere Nachrichten zwiespältig.

M o m m s e n St.-R. I 199 hält es für wahrschein-

lich, dass an den im Kalender als für Comitien
verbotenenTagen auehC. nicht stattfinden durften,

unter Berufung auf Macrob. sat. I 16, 22: luliu»

Caesar XV/ auspiriorum libro negat nundini»
eonlionem advocari pos»e, id ert rum populo
agi, idroque nundini» Homannrum haberi eo-

mitia non poste (vgl. Cic. ad Att. IV 3, 4); doch
finden sich C. an den Nundinen (Cic. ad Att. I

14. 1. vgl. Lei col. Genet. e. 81) und die» nefatti,

Cie. ad Q. fr. II 3, 1. 2. Ascon. p. 41. Cic. ad
Att. IV 1 , 5. 6. K a r 1 o w a I 380. Dass die C.
wie die Comitien (e. d.) nur möglich war, solange

die Sonne am Himmel stand, bezeugt Liv. XXXIX
17, 4. 5. Plut. Aem. 30. Deelam. in Catil. 19.

Der Ort der Versammlung stand völlig im Be-
lieben des berufenden Magistrats, deshalb werden
ganz verschiedene Ixtcalitaten genannt, Forum,
area Capitolina (Liv. XXXIV 1, 4), am Circus

Flaminius, Liv. XXVII 21, 1. Cic. ad Att. 114, 1;

Sest. .33. Früher stand der Magistrat am Vul-
canal (Dion. II 50. VI 67. XI 89), später auf den
Rostra oder auf der Treppe des Castortempels.

Dass übrigens C. nicht den Ort der Versammlung
bedeutet, trotz Gellius, bemerkt Lange, wohl
aber steht contio für die Rede selbst (Ciceroe

zweite und dritte eatilinarische), Gell. XVIII 7,

6. 7. Cic. in Vat. 3; ad Att. XIV 11, 1. 20, 3.

XV 2, 3; ad fam. IX 14, 7. X 33. 2. Liv. XXIV
22, 1 u. o. Teilnehmer durfte jeder Bürger sein, 1

doch war eine Verpflichtung zum Erscheinen nicht
geboten. Da der fehlenden Gliederung halber

jede Controlle fehlte, konnten leicht sich auch
Nichtbürger einmisehen, und später hatten die

schlechten und unwissenden Elemente oft genug
das Übergewicht, Cic. pro Sest. 104. 105. 106.

127; pro Flaceo 17; ad Att. I 16, II. XIV 20, 2;

pro Cluentio 110. Bei den C„ welchen Comitien
folgten, mussten die zur Abstimmung nichtßerech-
tigten entfernt werden, soweit das möglich war (

(eonlionem tummoreri), Liv. II 56, 10: oeeupa-

bant tribuni templum . . consule» nobilitatquc ad
impediendom legem in eontione ronsistunl . sub-

moveri Laeloriut iubet praeterguam gui »uffra-

gium ineant. III 11, 4. XXV 3, 15. Cic. pro
Flacco 15. Ascon. in Com. p. 70: adital populut
con/utu» nt eemper aliae, ita et in eontione.

M o m m s e n St.-R. III 390.

Bezüglich der äusseren Formen ist weiter zu
erwähnen, dass der leitende Magistrat sitzt, die
Teilnehmer der C. stehen und zuzuhören haben,

vgl. auch die Bemerkung Mommsens St.-R. III

396, 3. Der Auspiden bedurften die gewöhnlichen

C. nicht, doch war es üblich, dass der Vorsitzende

Magistrat ein Gebet sprach, Liv. XXXIX 15, 1:

eontione advoeota cum sollemne earmen preca-

tioni», guod praefari priusguam populum adlo-

I guantur solent magistratu», peregittel, eon»ul ita

eoepit. Serv. Aen. XI 301. Auet. ad Her. IV
68: eum üracehu» deo» ineiperet preeari. Gell.

XIII 23, 1. Darauf cröffnete der Vorsitzende seine

Mitteilungen dem Volke (Lange II 480), die bei-

fällig oder auch mit Zeichen des Missbehagens auf-

genommen wurden, Liv. X 19, 10. XXVII 51, 6.

XXX 17, 5. XI,V 2, 6. Dionys. IV 84. Sallust. lug.

34. Cic. in Verr. I 45; ad Q. fr. II 3, 2. Wie
tumultuarisch es zugehen konnte, zeigt Liv.XXXIV

i
1—7, vgl. Mommsen St.-R. III 11 <8. Sprechen
darf ausserdem in der C. aus dem eoetu» popult

adeistenli» (Gell. XVI II 7,8) nur, wem der Magi-

strat es. wohl unter Bemessung der Redezeit, ge-

stattet (Liv. XLV 40, 9. XLII 34, 1. Dionys. VI 1.

Ascon. p. 34), wie z. B. dem Cicero das Wort ge-

währt ward (contionem dare, ad Att. IV 1, 6. 2,

3; verweigert ebd, II 24, 8; in eonlionem pro-

ducere, Cic. ad Att. I 14, 1. XIV 20, 5; pro
Sest. 1.32; in Vatin. 24. Liv. X 26, 1. Lange

i II 720. Mommsen St.-R. I 201), Solche Privat-

personen müssen er inferiore loco reden (Cic.

adAtt.II 24, 3. Liv. VIII 32, 2. 33, 9), doch konnten
ihnen auch die Rostra eirgeränmt werden, um
den Worten mehr Gewicht zu verschaffen; Liv. X
26. Cic. ad Att. I 14, 1. II 24, 3. XIV 20, 5; pro
Sest. 33. 107; in Vatin. 24. Cass. Dio XXXVIII
4. Damit war doch die Möglichkeit einer Dis-

cussion (tuatio, dittuaeio, Quint. II 4, 33: Ro-
manis pro eontione modere ne diesuadere moris

luit) über Gesetzesanträge (Cieeros zweite und
dritte Rede de lege agraria) und Candidatenfragen
gegeben. Herzog I 1181. Die Entlassung der

C. (dimitlere e. Cic. ad Att. II 24, 8) erfolgte

durch den leitenden Magistrat (ditcedile).

Die Veranlassungen zur Einberufung von C.

waren naturgemäss ausserordentlich verschieden-

fache. Einige wichtigere nur noch seien erwähnt.
Gewöhnlich danken dieConsuln beim Amtsantritte
in C, dem Volke für die Wahl (Cic. de leg. agr.

II I), legen ebenda ihr Amt unter Eidesleistung

nieder. Lange I 721; ferner fanden C. stets statt

vor oder nach Triumphen, um den Bericht des

siegreichen Feldherrn eotgegenzunehmen (Liv.

XLV 41. Veil. I 10, 4. Appian. Mac. 19. Dio-

nyB. VIII 70), besonders feierliche vor dem Cen-

sus (Formel der Berufung bei Varro 1. 1. VI 86)

vor der rilla publica der Censoren (Liv. IV 22,

7. X LI II 14, 5), wobei dieselben die Gesichts-

punkte darlegten, nach denen sie ihre Geschäfte
vornehmen wollten (genauer Lange I 801.

Herzog I 766); weiter, um dem Volke Edicte

der Magistrate bekannt zu geben und über-

haupt Mitteilungen zu machen, so im J. 568

= 186, um die nach Entdeckung der Bacchanal ia

entstandene Erregung der Bürger zu beschwich-

tigen (Cicero verzichtete in einer C. auf seine

Provinz, ad fam. V 2, 3; vgl. die von Livius XLI
15 erzählten Vorgänge), besonders um die Massen
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aber Vorgänge auf den) Kriegsschauplätze aufzu- und den schlechteren Stil leicht unterscheiden

klaren (Liv. X 45. XXII 7, 8. XLV 1. Polvb. lassen, so kann man bei den Kaisern des 4. Jhdts.

UI 85, 7. &), weiter zur Empfehlung und Be- zuweilen in Zweifel sein, ob man es mit einer

kämpfung von Candidaten, von Gesetzentwürfen, Münze oder mit einem C. zu thun hat. In den
deren Inhalt mitgeteilt wurde (die Erwähnungen meisten Fällen sind aber die C. auch ohne Be-

solcher C. in ältester Zeit wie Liv. II 41. III 84, rücksichtignng des Stils leicht als solche zu er-

1. Dionys. X 3 sind nicht gesichert), Cic, ad Att. kennen. Abgesehen von dem. was unten über

I II. 4. 14. 5; de leg. agr. III 1. 2. 16; zur Be- die Zeit ihrer Herstellung und Uber ihre Beatim
ratung über bevorstehendeGerichtsversammlungen mung gesagt werden wird, genügen auch 6chon
— Uber diese drei C. Lange II 721 und im Art. 10 ihre äusseren Merkmale fast immer zur Unter-

Comitia. Karlowal 881. Scheidung von den Münzen; die auf beiden Seiten

Mehr und mehr, besonders seit der gracchi- ganz nahe am Rande mehr oder weniger tief ein-

sehen Zeit, wurden die C. von demagogischer gegrabene Kreislinie und der überstehende Rand.
Seite, von den domini contiomim (Cic. pro Seat. Dem ersteren Merkmal verdanken die C. ihren

127), benützt, das Volk Sonderinteressen dienst- modernen Namen (vom ital. «mfornoj, aber ur-

bar zu machen, Cicero nennt sie turbulentae, sprünglich ist wohl das andere das wichtigere

Umitariae, furiosissimar, ad Att. IV 3, 4. und gewesen; denn der überstehende Rand ist gleich

spricht von den Teilnehmern als eontionalis hi- bei der Fabrication der C. mit hergestellt, wo-
rudo aerarii, misera ae teiuna plebeeula, ad Att. gegen die vertiefte Kreislinie erst nachträglich

I 16, 11. Lange II 723. 20 eingerissen ist, was daraus zu erkennen ist, dass

Die vom Feidherrn einberufene C. hatte zu- die Buchstaben der Umschrift oft von ihr durch-

nieist den Zweck, Auszeichnungen öffentlich be- schnitten sind. Wozu die vertiefte Linie diente,

kannt zu geben, Liv. II 59, 4. VII 26, 10. 36, 9. ist nicht klar; der erhöhte Rand hatte, wie wir

37, 1. XXIV 47. XL 32, 8; nähere Nachweise sehen werden, einen praktischen Zweck hei der

giebt M a d v i g II 534. Benutzung der C. Bei sehr vielen Stücken kommt
Noch in der Kaiserzeit sind C. gehalten, ge- zu diesen beiden Merkmalen als drittes hinzu, dass

wiss nur nach Genehmigung des Herrschers, der sie, meistens auf der Vorderseite, mit eingravierten

selbst dem Volke Kundgebungen in dieser Form Zeichen versehen sind, die zuweilen mit Silber

zuweilen zugehen Hess. Tac. hist. I 90. Hist. Aug. aufgelegt sind. SolcheZeiehen sind ein Palmzweig,

Ser. Alex. 8, 4. 25. 11. 80 Blatt, Kranz u. a„ am häufigsten aber das Mo-
Littcratur. Lange Altert. 1398. 561. II 450. nogramm £ (oder ähnlich; EP oder PE, latei-

480. 521. 7158. S o 1 1 a u Altröm. Volksvers. 378. nisch oder griechisch?), das wie einige der übrigen
Mommsen St.-R. I 191. 1978. III 390. Herzog Zeichen auch auf anderen Denkmälern vorkommt,
System I 5348. 10578. 1181. 1183. 1187. II 911. aber noch nicht zuverlässig erklärt ist(vgl.Bruzza

K ar 1 o w a Rechtsgesch. 1 48. 379. Humbert bei Ann. d. Inst. 1877. 58—72. Blanchet Revue num.
Daremberg-Saglio Dict. 1 1485. [Liebenam.] 1890, 480 —486. Ihm Röm. Mitt. 1891, 2188.

Contionacum, das heutige Conz bei Trier, zur Spieltafel nr. 70, wo aber das zweimalige

Cod. Theod. II 4, 3 (vom J. 871). IX 8, 5 (= PER gewiss nur auf willkürlicher Auflösung des

(Jod. lust. IX 4, 4). XI 1, 17 (= Cod. Iust. XI Monogramms durch Jucuudus beruht). Auf
58, 4). Riese Rhein. Germanien 320. Holder 40 Münzen finden sich diese eingravierten Zeichen

Altkelt. Sprachschatz s. y. Bergks (Zur Gesch. äusserst selten; sie beweisen dann, dass die so

n. Topogr. der Rheinlande 978.) Gründe für die bezeichneten Stücke zu demselben Zweck wie die

Annahme, dass C. der spätere Name des Heus C. benutzt worden sind.

Ambilarrius (s. d.) sei, sind nicht zwingend. Wie bei den Münzen unterscheidet man auch
[Ihm.] bei den C. Vorderseite und Rückseite. Die eine

Contobri» s. Contrebia. Seite zeigt in der Regel einen Kopf oder ein Brust-

tontorniaten nennt man gewisse medaillen- bild; diese können wir hier um so mehr als die

ähnliche Bronzen aus der römischen Kaiserzeit, Haupt- oder Vorderseite bezeichnen, als auch das
die in ziemlich beträchtlicher Zahl erhalten nnd Relief meistens höher ist als auf der andern Seite,

in allen Münzsammlungen zu finden sind. Sie 50 Gewöhnlich ist es der Kopf eines Kaisers, wobei
sind von kreisrunder Gestalt, in dieser Hinsicht Nero und Traianus am häufigsten erscheinen (weit

genauer gearbeitet als die Münzen, teils geprägt, mehr als die Hälfte aller bekannten C. zeigt ihr

teils gegossen. Der Durchmesser ist verschieden-, Bild); andere Herrscher und Mitglieder der Kaiser

-

doch ist die gewöhnlichste Grösse 37—38 mm., häuser des 1. und 2. Jhdts. sind selten; von Kai-
zuweilen auch einigeMillimetermehr oder weniger; sern des 3. Jhdts. findet sich nur Caracalla, dann
Stücke unter 80 mm. sind sehr selten, solche über erst wieder aus dem 4. Jhdt, Constantin d. Gr. und
40 nun. (45, 50 und etwas darüber), mit den seine Böhne Constans und Constantius, ferner Iu-

Bildern des Iulianus und späterer Kaiser, etwas lianus (Iovianus aber nicht, sein Name auf dem
häufiger. Wie die Münzen sind auch die C. mit C. bei Sabatier 1X12 ist gefälscht; vgl. Cohen
Bild und Schrift versehen, in der Regel auf beiden 60 VIII814), Theodosiusl., Honorius, ValentinianlU.,

Seiten, einseitige sind sehr selten; die Schrift Maiorianus und Anthemius, nach der Reichstei-

kann auch fehlen. Ausnahmen bilden die C. mit lung also nur weströmische Kaiser, was beachtens-

vertieften Darstellungen und Inschriften und die- wert ist. Von anderen Persönlichkeiten ist am
jenigen, bei denen die Schrift erst nachträglich häufigsten Alexander d. Gr. dargestellt, auch der
cingravicrt ist. Dia Hauptmasse ähnelt den grossen Kopf scinerMutterOlympias findet sich, wenn auch
Kupfermünzen und sog. Medaillons; und wenn sie nur selten; dann erscheint ziemlich oft das eon-

sich von denjenigen der früheren Kaiserzeit ventionelle Porträt des Homer, während Euripides
durch das flachere Relief besonders der Rückseite und Demosthenes nur je einmal nachweisbar sind.

rzalj-Wäiowi IV 37
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Hu Stück mit den Köpfen des Nikokreon und Ann entflieht, wahrend am Boden ein zweites

Anaxarchos (S a b a t i e r XV 2) ist gefälscht (s. Kind mit einer oder zwei Schlangen sitzt; man
Cohen VIII 283). Von römischen Schriftstellern würde an Alkmenc mit Iphikles nnd Herakles
findet sich am häufigsten Sallust, nächst ihm denken, wenn nicht die Umschrift YVIITYAS
Horaz, aber auch Appuleius und Terenz; diese lautete (s. Cohen nr. 236. 394. Gnecchi nr. 76.

1‘orträts scheinen nicht willkürlich erfunden zu Cat. Robert nr. 1281. 1347 mit Abb. aufTaf. XVI
sein, sondern auf zuverlässige Vorlagen zurückzu- und XX). Der Typus ist gewiss nicht von den
gehen (für Horaz vgl. 0. Rossbach Neue Jahrb. untergeordneten Leuten erfunden, die die C. her-

1899, 20). Auch der Kopf des Apollonius von stellten, sonderen er geht auf ein gutes Vorbild

Tyana findet sich einmal; er verdankt das viel- 10 zurück; aber man könnte allenfalls annehmen,
leicht weniger seiner Schriftstellerei als seinem dass der Handwerker die Scene nicht erkannte
Knf als Wunderthäter; auch für Appuleius könnte und daher eine falsche Beischrift hinzufügte, fall«

dasselbe gelten. Götterköpfe erscheinen selten: nicht doch eine besondere Version der Hypsipyle-

nur von Roma ist eine grössere Anzahl, zum Teil Sage voriiegt. Auch sonst verdienten viele Bilder

lieachteuswertcr Darstellungen vorhanden. Von der C. grössere Aufmerksamkeit der Archaeologen;

luderen Bildern der Vorderseiten sei noch das nur ist bei der Behandlung grosse Vorsicht nötig,

der zwei Masken und das besonders häufige eines weil die Exemplare oft überarbeitet sind. In

Kutschers (?) mit seinem Pferde, gewöhnlich in manchen Fällen lässt sich aus der Gleichheit der

halber Figur, erwähnt. Die Inschriften geben Vorderseiten feststellen, dass zwei verschiedene

•lie Namen der dargestellten Persönlichkeiten an, 20 Typen als Gegenstücke zusammengehören, so die

gewöhnlich im Nominativ, aber auch als Dedi- Flucht der Hypsipyle und die Flucht des Aencas;

ration im Dativ; bei den Kaisern oft aueh die doch ist cs zweifelhaft, ob daraus etwas für die
Titel, aber mit so vielen Fehlern, dass schon da- Erklärung gewonnen werden kann. Von histo-

durch der nichtofficielle Ursprung dieser Denk- rischen Persönlichkeiten bieten die Rückseiten
mller erwiesen wird. Die Sprache ist gewöhn- der C. wiederum besonders gern Alexander d. Gr.,

lieh die Uteinische, auch bei den Köpfen Ale- und ein sehr beliebter Typus ist seine Mutter
vandcrsd.Gr.(rait einer Ausnahme), mit mancherlei 01ympias,aufderKlineliegend,vorihrdieSchlange;
Fehlern in der Schreibung der griechischen Eigen- ferner kommt hi« die sitzende Figur des Pytna-
uamen. Die Namen der griechischen Schriftstell«, goras einmal vor. Von römischen Typen v«-
tnit Ausnahme des Apollonius. sowie der Olympia« 30 dient nur der öfters erscheinende Raub der Sa-

nnd des Antinuos sind griechisch angegeben, der binerinnen Erwähnung, die Darstellung geht viel-

des Homer regelmässig CJMHPOC geschrieben; leicht auf ein theatralische« Vorbild zurück; die

von Fehlern im Lateinischen verdient die Legende von Cohen für Münzen gehaltenen Stücke des

XALVSTIVS AVTOR (so auf allen Exemplaren) Constantius mit derselben Scene dürften eben-

Beachtung. falls C. sein. Umgekehrt würde man das merk-

Dic Betrachtung der Rückseiten ergiebt schon würdige Stück des Constans mit der Inschrift

heim ersten Überblick, dass die Darstellungen, BONONIA OCEASES (d. i. Boulogne) trotz der

die sich auf Circus und Amphitheater beziehen, vertieften Kreislinien eher für ein Medaillon halten

weit zahlreicher sind als alle anderen zusammen. (Eckhel VIII 110. Cohen VIII 313 nr. 331 mit

Ausser den Gebäuden selbst, deren Abbildungen 40 Abb.). Auf der Rückseite eines Horaz-C. erscheint

nicht ohne Wert sind, finden wir die verschiedenen ein sitzender Mann mit der Beischrift AC CIVS;
Arten von Kämpfen und Kämpfern, besonders die man will darin die Statue des Dichters Aeriot

Quadrigen dargestellt, wobei oft die Namen der (Plin. n. h. XXXIV 19) erkennen. Von Scenen

Kämpfer oder Sieger und auch der Pferde bei- des täglichen Lebens findet sich nur wenig; ein

geschrieben sind. Dazu kommen einige Typen, Typus zeigt drei Männer bei einem Fass mit Ge-

welche theatralische und musikalische Aufführungen treide (?) beschäftigt (Cohen nr. 201 mit Abb.

wiederzugeben scheinen; auch von den mvthologi- Cat. Robert nr. 1254 mit Abb. auf Taf. XV);

sehen und anderen Scencn mag einiges aufDramen häufiger ist ein anderer, bei dem drei Männer in

zurückgehen. Aber die Ansicht von Ch. Robert einem Gewölbe um einen Tisch stehen, auf dem
und Gnecchi, dass alle Darstellungen mytho- 50 runde Gegenstände liegen (S a b a t i e r Taf. XIX
logischen, heroischen und historischen Inhalts 3. Gnecchi Riv. ital. 1895, 32 und sonst):

von der Bühne hergenommen seien, also auch diese Gnecchi sieht darin ein Spiel mit C. Endlich

C. auf öffentliche Spiele Bezug hätten, ist sicher sind als eine besondere Gruppe der C. diejenigen

zu verwerfen; es handelt sich vielmehr Behr oft zu nennen, welche Münztypen wiedergeben, Dar-

um Wiedergabe von bekannten Münztypen und Stellungen jeder Art, mehr oder weniger genan

Werken der bildenden Kunst. Von Göttern sind den Münzen nachgeahmt, oft sogar mit Herüber-

um häufigsten Dionysos (namentlich sein Zug), nähme der Buchstaben S. C., des Zeichens der

Kybele (gewöhnlich mit Atys) und Herakles dar- sonatorischen Prägung. Die Inschriften geben

gestellt, andere nur vereinzelt. W'ertvoller sind wie die der Vorderseiten grösstenteils die Er-

die Illustrationen von Mythen und Sagen, wie 60 klärnng der Darstellung, die Namen der Götter,

die Bestrafung der Dirke, die Schindung des Heroen und menschlichen Figuren, bei den Kam
Marsyas, Endymion und Selene, Hcro und Leander, pfern auch wohl die der Rosse und vereinzelt die

Achill und Penthesilea. Odysseus in verschiedenen Angabe der Faction (IN PRASISO, IS VE-

Scenen (Kirke; Skylla; unter dem Widder ver- SETO) u. dgl., öfter lateinisch als griechisch,

liorgen), die Flucht des Aeneas. Zuweilen stehen zuweilen beide Sprachen gemischt. Die Namen
die Darstellungen nicht mit der geläufigen Form der Kämpfer stehen öfters auch imVocativ, unter

der Sagen in Einklang; so findet sich öfters ein Beifügung der Acclamation VISCAS oder SIKA
Bild, auf dem eine Frau mit einem Kinde im (dafür auch SICA und selbst SICAS). Die ver-
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wandte Aeclamation PLACEAS findet eieli nur sind, dürften Fehler in der Titulatur u. s. w„
in zwei, vielleicht zusammengehörigen Fällen, in wie sie oben geschildert wurden, nicht in solcher

denen es sich um Vorführung einer Orgel handelt Menge Vorkommen, wenn auch hin und wieder

(l'ETRONI PLACEAS ein Römer mit dem Modell auch bei Münzen Versehen der Stempelschneider

einer Orgel zwischen zwei anderen Römern, auf nachweisbar sind. Ebensowenig wäre es da mög-
C. des Sallnstius beiSabatierX4; PLACEAS lieh, dass in so vielen Fällen Vorder- und Rück
PETRI eine grosse Orgel, von zwei Männern be- Seite eines Stückes gar nicht xuRammenpassen
dient, dahinter ein dritter, auf einem C. des Va- es genügt zu erwähnen, dass aut 0. mit dem
lentinianus bei S a b a t i e r X 6). Zahlreich sind Kopfe Alexanders der Raub der Sabinerinnen, die

auch auf derRückseite die orthographischen Fehler, 10 römische Wölfin u. dgl. erscheint, oder dass auf
namentlich wieder bei der lateinischen Schreibung der einen Seite der Kopf des Nero und auf der

griechischer Namen. Dahin gehört vermutlich anderen Faustina dargestellt ist; die Stempel
auch die bisher unverstandene Inschrift 0LEX1VS Vertauschungen der sog. hjbriden Münzen sind

(Sabatier XIII 17 und sonst); da es die Bei- etwas anderes. Endlich ist es undenkbar, dass

Schrift zu einem Odysseus-Typus ist, so darf man die MünzherTen des 4. und 5. Jhdts. statt dev
wohl eine Entstellung von Uliie» darin erkennen, eigenen Bildes diejenigen verschiedener Kaiser der
Etwas Ähnliches mag auch bei der Inschrift SA- Vorzeit und anderer Leute auf ihre Münzen setzten.

BVCIVS PINIAN ... auf einem andern C. (Sa- da es sieh weder um Ehrung von Vorfahren noch
batier XIII 16 und sonst) vorliegen, der wegen um sog. restituierte Münzen handelt. Es blieben

seiner genau gleichen Vorderseite mit diesen zu- 20 also nur die C. mit den Porträts des Constantin
sammengehört; sein Typus, ein Mann mit Stange und der späteren Kaiser übrig, welehe in der Thal
an einem Baume, unten eine Leiter und eine unter der Regierung der auf ihnen abgebildeten

Schlange, ist noch nicht erklärt Zuweilen sind Herrscher hergestellt zu sein scheinen. Aber auch
die Inschriften auch ganz unverständlich; und von diesen könnten nur einige des Constantin und
es ist nicht unmöglich bei dieser Art von Denk- seiner Söhne allenfalls als Geld gedient haben;

mälem, dass es sich um absichtliche Spielereien die der späteren Kaiser unterscheiden sieh doch
handelt, so z. B. bei dem sitzenden Manne mit zu sehr von den Münzen. Dagegen wäre es mög
der Umschrift NVSMAOCON MONIMVS, der lieh, dass einige von den letzteren als Medaillen

mit verschiedenen Vorderseiten vorkommt. bei besonderer Gelegenheit hergestellt worden
Um die Zeit festzustellen, aus der die C. 80 wären, wenn nicht von den Kaisern, so doch von

stammen, darf man sich nicht daran halten, dass anderen Stellen; namentlich die ganz grossen

auf den Vorderseiten meistens historische Persön- Stücke, die durch bessere Porträt« mit richtiger

lichkeiten erscheinen. Es ist nicht nur die Zeit Titulatur ausgezeichnet sind und meistens auch
Alexanders d. Gr. ausgeschlossen, sondern auch den früher fast immer fehlenden Perlkreis haben,

noch die des Nero und Traianus und der andern könnte man wohlalsDenkmünzenbetrachten. Wenn
Kaiser bis zu Caracalla einschliesslich. Ausser das richtig ist, so kann z. B. der merkwürdige
dem Stil beweisen die zahlreichen Fehler in der C. Valentinians III., auf dessen Rückseite sein

Titulatur und der Orthographie, dass kein uns Günstling Petronius Maximus mit der Umschrift
bekannter C. in das 1. oder 2. Jhdt. gehören kann, PETRONIVS MAXSVMVS V C CONS dar
und seihst an das 8. Jhdt. ist kaum zu denken. 40 gestellt ist (Sabatier XVI 4), eine Medaille sein.

Wann ihre Herstellung begonnen hat, ist nicht die der letztere bei Gelegenheit seines ersten

sicher festzustellen; wahrscheinlich geschah es Consulats verteilt hat. Ähnlich sind vielleicht

in der Zeit Constantins und seiner Söhne, weil die C. aufzufassen, die auf der Vorderseite das

gerade bei ihnen die Unterscheidung der C. von behelmte Brustbild der Roma mit der Beischrift

den sog. Medaillons mit Porträts desselben Herr- INVICTA ROMA FELIX SENATVS haben
schers schwierig ist, wogegen bei den Stücken und auf der Rückseite die Inschrift REPARATIO
mit Porträts der älteren Kaiser (bis Caracalla) MVNERIS FELICITER mit verschiedenen Ty-
und der späteren (seit Iulianus) eine Verwechs- pen (Sabatier X 1. XIX 13;)diese wären dann vom
lang mit ihren Münzen nicht gut möglich ist. Senat bei Erneuerung gewisser Spiele ausgegeben
Cohen wollte die Entstehung der C. bestimmter 50 Natürlich können solche Stücke, wenn sie ursprüng
unter Constans ansetzen, weil auf zwei Medaillons lieh auch als Medaillen gedacht waren, nebenbei

dieses Kaisers Merkmale erscheinen, die den C. auch in derselben Weise wie die gewöhnlichen
zukommen. einmal ein Palmzweig und einmal die C. benützt worden sein. Uber diese gewöhnliche
vertiefte Kreislinie (Möd. imp. I 3 Introd. S. XXV' Verwendung sind früher sehr verschiedene Ver-

und VII 3 405); aber das beweist nichts, weil mutungen aufgestellt worden, die alle von dem
auch auf sicheren Münzen älterer Kaiser, wie überwiegen der Circus- und ähnlichen Typen nne-

Gnecchi (Riv. ital. 1805, 285) nachgewiesen hat, gingen; danach wollte man in den C. Preise für

solcheZeichen nachträglich eingraviert erscheinen. die Sieger, Eintrittsmarken, Reklamen der Kämpfer
Mit einiger Sicherheit kann man nur sagen, dass u. dgl., Talismane und Amulette sehen. Alle diese

die Herstellung der C. im 4. Jhdt. begonnen hat 60 Erklärungen sind von F r ö h n e r und dann von

und im 5. Jhdt. fortgeführt worden ist. Der Gncechi mit Recht abgelehnt worden. Fröhner
späteste trägt da« Porträt des Anthemius; und schlug vor, in den C. Damenbrettsteine zu sehen,

auch von den Stücken ohne Kaiserbild scheint während G n e c c h i vielmehr Spielmedaillen, ge-

dem Stile nach kein« in spätere Zeit zu gehören. wissermaRsen Vorläufer der Spielkarten, in ihnen

Es bleibt noch die Frage zu erörtern, für erkennen will. G n e c c h i hat sich aber ohne Not
welchen Zweck die C. bestimmt waren. Sicher gegen Fröhners Vorschlag gesträubt; er be-

izt. dass sie nicht als Geld gedient haben. Denn dachte nicht, dass es sehr verschiedene Arten von
bei staatlichen Denkmälern, wie es die Münzen Brettspielen gegeben hat. im Altertum so gut wi--
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heute, für die zahllose verschiedene Brettsteine

verwendet worden sein müssen. Ks ist durchaus

zutreffend, dass eine gewisse Ähnlichkeit zwi-

.Chen den Elfenheintesserae der ersten Kaiser-

zeit und den späten C. besteht, wie esFröhner
hervorgehoben hat. Das wichtigste gemeinsame
Merkmal war der Oberst, hende Rand, der den
Zweck hatte, die Typen l„ im Hinundherschieben

der Steine auf dem Brett gegen 211 schnelle Ab-

scheuerung zu schützen. Wir haben oben ge 1

sehen, dass auch die C. mit einem solchen Rand
hergestellt wurden, der nur infolge der Abnutzung
durch langen Gebrauch zuweilen nicht mehr er-

kennbar ist. Ferner hat Gnocchi als eine Vor-

stufe der C. jene grossen Kupfermünzeu der älteren

Kaiserzeit nachgewiesen, deren Rand nachträglich

so gehämmert ist, dass er überstehend beide Seiten

der Münze beschützt. Dieser überstellende Rand
hätte keinen Zweck gehabt, wenn nicht diese

Münzen und die C. ebenso wie die alten Tesserse 2

dazu bestimmt gewesen wären, auf Spielbrettern

hin und hergeschoben zu werden. Die C. scheinen

also in derThat als Brettsteine gedient zu haben.

Den Münzen mit gehämmertem Rand gegenüber

bezeichnen sie einen Fortschritt, weil sie eigens

für diesen Zweck hergostcllt sind und bei der

Wahl ihrer Typen auf die Verschiedenheit der

Spiele Rücksicht genommen werden konnte. Auch
das hat Fröhner schon angedeutet, dass die uns

bekannten römischen Spieltafeln, die sog. labulae

lusoriae (gesammelt von Ihm Bonner Studien R.

Kekulä gewidmet 223—239; Nachträge Röm. Mitt.

1891, 208—220), mancherlei Beziehungen zu den

C. haben. Die verhältnismässig zahlreichen Spiel-

tafeln mit Inschriften wie CIRCUS PLENVS
CLAMOR POPVU u. s. w. (Ihm nr. 39—16)
erinnern an die grosse Masse der C. mit Circus-

darstelluni;en. ebenso diejenigen mit der Accla-

raation VINCAS-. das war vielleicht ein Brett

spiel wie unser .Wettrennspiel'. In di,- Inschrift

init Erwähnung von Nahrungsmitteln (Ihm nr. (7:

ABEUVS IN CENA PVLLVit PISCEM
FERNAH PAONEM) .-nnnern die C. mit Dar
Stellung von Fischen (Sabatier XIX 4) oder mit
Schinken, Schweinskopf, Brot und Messer (Cohen
nr. 188 Cat. Robert nr. 1253). Auch die Zei-

chen zurTrennung derGruppen auf den Spieltafeln,

wie Zweig. Blatt und das Monogramm P, kehren

ingraviert auf den C. wieder; einmal sind auch
die sämtlichen Felder des Brettes mit jenem Mono-
gramm bezeichnet (Ihmnr. 76). Wir sind natür-

lich nicht im stände, die Spielregeln für alle diese

Brettspiele und die Verwendung der C. bei diesen

Spielen zu erkennen. Manches hat Gnecchi
schon richtig hennrgehoben: da die Rückseiten

meistens viel stärker abgenutzt sind, darf man
annehmen, dass sic beim Spiel unten lagen; die

Seite mit dem Kopf war immer die Hauptseite;

liei den einseitigen C. weist die leere Rückseite

•larauf, dass sie als Null oder Niete zu gelten

hatten, und anderes. Man wird weiter kommen,
wenn einmal ein vollständiges Corpus alle be-

kannten C. genau beschreibt, wofür Gnecchi
gute Regeln aufgestellt hat. Zur Vergleichung

wären die sämtlichen Spielbretter, auch diejeni-

gen ohne Inschriften, und alle Arten von Tesserae,

besonders auch einige Gruppen von Bleimarken
(vgl. über diese namentlich Rostowzew Revue

uum. 1899, 54ff., heranzuziehen. Auf diese Weise
kannte noch manche sichere Erkenntnis über die

0. und die römischen Brettspiele gewonnen werden.
Litteratur Sammlungen: Sabatier Dcscrip

tinn generale des Medaillons Contomiate* (Paris

186(1) und Cohen Mädaillcs imperiales VIII 273
— 322; ferner Gnecchi Rivista Ital. di Numis
matica VIII (1895) 287—306 (besonders ans seiner

Sammlung und der Brera) und Cat. Robert (Aue

tionscatalog von Sambon 1898 nr. 5: er enthalt

unter nr. II 50- 1 356 die von Ch. Robert hinter-

lassenen C ). Bearbeitungen: Eck hei D. N.
VIII 277—314. S a b a t i e r a. a. 0. F. L e n 0 1

in a n t I.a monnaie dans l'antiquitä I 4 Ulf. und
im Dictionnaire des ant. I I485B. Ch. Robert
I „-sonders Revue beige 1892, 97ff. und 364ff.

Blanchet Revue Num. 1890, 480ff. Fröhner
Annuaire de Num. 1894. 83ff. Gnecebi Rivista

Ital. VIII (1895) 3111. und 27711. Scholz Wiener
num. Monatsblatt nr. 173f. [Fick.]

Contoaolia, Ort in Lusitanien, Station der

römischen Strasse von Emerita nach Laminiuru

(s. d.), wahrscheinlich in der Richtung auf Me
tellinum. das hier ausgefallen zu sein scheint (Itm.

Ant. 444, 5). Dann würde der Ort dem heutigen

Magacela entsprechen (G u e r r a Diseurso ä Saa-

vedra 91). jHübner.)

Contra, .gegenüber
1

, mit dem Namen einer

Stadt verbunden bezeichnet vielfach, namentlich

in Oberägyten und Unternubien, eine Station

der römischen Heerstrassen, die der betreffenden

Stadt gegenüber am jenseitigen Ufer des Nils

lag. Vermutlich schlossen sich die so benannt-n

Stationen keiner älteren Ansiedlung von Bedou

tung an, sondern waren nur Militärposten, die

von den Römern der gegenüberliegenden grösseren

Stadt wegen angelegt waren. Die Stationen, die

in dieser Weise benannt waren, sind:

1) ContraA)ioUono$ (Bcil.po(ia) oder Contrapol

lonospolis maior, gegenüber der Stadt Apollonos-

polia magna, dem heutigen Edfu, in Oberagpyten

(Thebais), Itin. Ant. 165, im J. 156 Standort der

roh(ors) I Aug(iuta) pr(aetoria) Lus(itanorvm)

nq(uitata), Aegypt. Urkunden d. Berl. Mus. Ii

nr. 696, 1, 3 (Mommsen Epbem. opigr. VII

. 456ff.), nach der Not. dign. or. XXXI 51

er ala prima Franeorum. Die Station war

wichtig wegen der 8 km. südlich beim Dorfe Rede-

sich abgehenden WüstcnstraBse nach den Sma-

ragdminen des Gebel Zebnra tSudcaySoi öpoc)

und der Hafenstadt Berenike (Nr. 5) am roten

Meere (vgl. die griechischen Inschriften Lepsius
Dcnktn. VI 81). Golenischcff Recueii de trav.

rtl. ä la philol. et arehCol. ögypt. XIII 7511.

2) Contra Cojilo, gegenüber der wichtigen

Handelsstadt Koptos. Itin. Ant. 159, etwa in der

Nahe des heutigen Balläs gelegen.

3) Contra Uato(polin), gegenüber der Stadt

Latopolia, dem heutigen Esncn, Itin. Ant. 165,

Standort der ata VII Hereulia roluntaria nach

der Not. dign. or. XXXI 50. Bei El Hilleh,

gegenüber von Esneh finden sich spärliche Ruinen.

4) Contra Omfco», gegenüber der Stadt Ombos
dem heutigen Kom Ombo. Itin. Ant. 160.

5) Contra P»elcis, gegenüber derStadt Fselchis,

dem heutigen Dakkeh in Unternubien, Itin. Ant.

164. Bei dem Dorfe Kuban, schräg gegenüber

von Dakkeh, stehen noch die Ruinen einer rö-
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mischen Festung, mit Graben und Türmen, die pigtuis, s. d. Daneben gab es aber auch unbe
wohl den Zugang zum Waldi Olaki mit seinen bis nannte Realcontracte. contractus innominati, die

ins Mittelalter ausgeheuteten Goldminen beherr- seit Labe» als klagbar angesehen wurden und mit
sehen sollte. Vgl. W i 1 k i n s o n Modem Egypt einer actio praesenptis verbis vor Gericht rer

II 320. Baedekers Aegypten 1897, 377. folgbar waren, Dig. II 14, 7, 2. XIX 5, 2. L en e

l

6)

Contra Syene, gegenüber der am nördlichen Edictuin perpetuum 238, Ztschr. der Savigny
Ende der Nilkatarakten gelegenen Stadt Syene, Stiftung IX 181. Gradenwitz Interpolationen

dem heutigen Assuan, Itm. Ant. 167 (vgl. Not. in den Pandekten 1887, 122IT I' e r n i c e Ztschr.

dign. or. XXXI 63). Der Ort weist noch spar d. Savigny Stiftung IX 248ff.: Izibeo III H8fl

liehe Ruinen aus dem Altertum auf. 8. de Mor lo Sie erscheinen in vier Gruppen: do ut des, do ut

f
a n Catalogue gön. des monuments de l’Egypte lactas, facto ut des, facto ut factas, Dig. XIX
1250. 5, 5 pr. Oare heisst hierbei die Gewährung eines

7)

Contra Tafts, gegenüber der Stadt Taphis in dinglichen Rechtes, nicht die blosse Hingabe einer

Unternubien, dem heutigen Tafelt, Hin. Ant. 164. Sache zum Besitze oder zur lnhahung, Dtg. XLV

8)

Contra Talmis, gegenüber der bedeutenden 1, 73, 10 I, 16, 175 189. Innominatt heissen

Stadt Talmis in Unteraubien, dem heutigen Ka- diese contractus, weil -i- immen suum non kabent,

labscheh, Itin. Ant. 164. Dig. XIX 4, 1,2, und weil hei ihnen appeltationes

9)

Contra Tbumuis in Oberägypten, gegenüber nullac iure rinti prodiint sunt, d. h. in den
einer sonst unbekannten Stadt Thumuis auf der Quellen des iu.* rirtle, Dig. XIX 5. 3 (vgl. hier-

Halfte des Weges zwischen Apollonospulis magna 20 über Leonhard Institutionen 395). Diese Ver-

(Kdfu) und Contra Ombos, Itin. Ant. 160. träge waren darum Realcontracte. weil keine Partei

(Sethe.] die Erfüllung auf Grund des blossen consensus

10)

Contra Aginnum, Ort der Suessiones in verlangen konnte, sondern nur unter der Voraus-

Gallia Belgien zwischen Augusta Viromanduorum Setzung, dass die andere Partei die ihr gebührende
und Augusta Suessionum (Soissons). Itin. Ant. 379. Leistung angenommen hatte, ln solchem Falle

Vgl. Not. dign. occ. XLII 41 praelectus laetorum konnte sogar die geschehene Vorleistung bis zur
Halavorum Cuntraginnentium Noriomago Belgi- erfolgten Gegenleistung zurückgenonimen werden
r»i xccundat. Beim heutigen Condren. Holder (ius paenilendi). Die Stellen, in denen dies an-

Altkelt. Sprachschatz s. Aginnum. [Ihm
]

erkannt ist (Dig. XII 4. 3 , 1. 2. 5 pr. § 1), gelten

11)

Contra Aquincum (Not. dign. occ. XXXIII SO neuerdings für interpoliert (Gradenwitz Inter-

48) s. T r a n s A q n i n c u m. polationen in den Pandekten 146IT. Dernburg

12)

Contra Florentiam (Not. dign. occ. Fand. 5 II 20 § 7, 16), es ist aber nicht wahrschein
XXXIII 44) s. Florentia. lieh und entspricht dem Entwicklungsgänge des

13)

Contra Reginam, Donaucastell in Moesia römischen Rechtes nicht, dass dieses tus paeni

superior, Not dig. or, XLI 21 : auxiliäres Re- tendi erst später aufkam. Es scheint vielmehl'

ginetues, contra Reginam. [Paetsch.] auf einer Unvollkommenheit der contractus in-

(’ontractUH bezeichnet den Vertragsschluss nominali beruht zu haben, die an ihnen ans

und seine Folgen, jedoch nur bei den nach alt- der alten Zeit ihrer Klaglosigkeit haften geblieben

römischem Civilrecht verpflichtenden klagbaren war (vgl. auch Be r n li ö f t Kauf, Miete und Vor-

verträgen im Gegensätze zu den pacta, die ent- 40 wandte Verträge 1889, 64), der dieses ius paeni-

weder keine Verpflichtungen erzeugen, sondern nur tendi daraus erklärt, dass es sich bei den con

solche ändern oder aufheben, oder doch nicht nach t> actus innominati nicht, wie bei den Consensual-

älterem Civilrechte, sondern nach praetorischem contracten, um häufige Geschäfte des tägliche*

oder kaiserlichem Rechte klagbare Verbindlich- Lebens handelte, sondern um seltenere Gelegen-

heiten nach sich ziehen, s. Pactum. Die «m- heitsgeschäfte, für die ein vollkräftiger Reehts-

trartus zerfielen naeh Beseitigung des alten Formal- schütz nicht nötig schien,

geschältes des nezum (s. d.) nach römischer Ein- Die Römer stellen neben die vbligationes ex

teilung in 4 Classen, nach der Art ihres Abschlusses conlruclu die obligationes guae guasi ex con-

re rerbis litleris eonsensu, Gai. III 89. Inst. III Irjclu nasenntvr, d. h. Schuldverhiltnissc, die

13. 2. Ein consensus war bei allen Contract- 30 zwar nicht auf Verträgen beruhen, aber nach

iih'i-hlüssen nötig, Conscnsualcontracte waren da- ihrem Inhalte gewissen Vertragspflichten ähnlich

Iler nicht alle, die eonsensu entstanden, sondern sind, z. B. die Ansprüche aus der unbeauftragten

die nudo eonsensu herstelllnren, d. h. die zur Geschäftsführung (negotiorum gestio) als Seiten

F.nl stehung nur des consensus (s. d. und Obli- stück der obligationes ex mandalo und die Haf-

gatio) bedurften. Es waren dies Kauf, Miete, tung aus dem Miteigcntume als Seitenstück

llesellschaftsvertrag und Auftragsübcmahme, s. des Gesellschaftsvertrags, Inst. III 27 pr. 3.

Kmptio, Conductio, Societas, Mandatum. Unrömisch und unlogisch ist der Begrifl desQuasi-

tlber den.Vertragsschluss lilteris s. Acceptilatio contracts für die Tbatbeständo, auf denen solche

und Tabulae. Der rerbis abgeschlossene Ver- Verpflichtungen beruhen. Diese Schuldverhältnisse

trag war die stipulatio, s. d. ln den Verpflich- 60 sind nicht in der Entstehung, sondern nur in

tungen, die re entstanden, sah man nicht blos ihrem Inhalte den Verträgen ähnlich, quasi et

solche, die durch Hingabe einer körperlichen Sache contractu nasetmtur, nicht aber ex quasi-eon-

begründet wurden, sondern res bedeutet hier so tractu nascuntur (E i s e 1 e Jabrb f. Dogmatik
viel wie die tbatsächliche I/eistung vgl. hierzu XXV 449). Gai. III 88 erwähnt in seiner Ein-

die bei P u c h t a- K . ü g e r Institutionen 10 349a teilung diese Classe übrigens nicht.

Angeführten). Eine Hingabe der körperlichen Sache Litteratur vgl. Pnchta-Krüger Institntio

gehörte allerdings zu den vier benannten Real- nen 10 II 848fl. §§ 2710. Leonhard Institutionen

contr„vten: mtifuum, depositum, eommodatum, 814. 3860., besonders 8940. Schlossmann Der
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Vertrag 1876. Per niee Labeo I 40311. Voigt Conlre(bi) smctissimo lulius lanuarius rm(eri-

Röm. Rechteg. 1 6721!. nnd insbesondere über die tus) et deeu(rione). 290 (Overborough bei Lan-
lex contractu

e

Peraice Labeo III 19(1. und Danz caster) Deo eancto Contrebi. Vgl. die spanische

Die Auslegung der Rechtsgeschäfte, Jena 1897, Stadt Contrebia. Steuding Roschers Lei. I 927.

10«. [R. Leonhard.] [Ihm.]

Contradis, Führer einer Seeräuberflotte, der Contrectatio s. Furtum,
die Inseln und Küsten dee Mittelmeeres beun- Contributa Iolia s. U g u 1 1 u n iaeu m.

ruhigt und im J. 438 n. Chr. gefangen und ge- Contributio bezeichnet jede Art von Beitrag

tötet wird, Marcell. chron. 438, I; vgl. Prosper oder Aufopferung. So heisst z. B. die compen-
epit. chron. 1330. 1332 = Momenten Chron. 10 eatio (s d.) eine contributio, Dig. XVI 2, 1, weil

min. I 476. II 79. [Seeck.] bei ihr Hauptforderung nnd Gegenforderung zur
Contraginnenses s. Contra Nr. 10. beiderseitigen Tilgung aufgefordert werden. Auch
Contrarete ist eine wohl aus Gladiatoren- die Beitrüge zu Seeschäden nach der fex Rkodia

kreisen stammende Bezeichnung für die versehie- de iactu (s. d.) werden so genannt (Dig. XIV 2,

denen Gegner der retiarii (s. d.). CIL VI 10180. 1, 2, 7. 8), ebenso die Beiträge der Yermächtnis-

In der Inschrift CIL VI 636 wird C. durch das nehmer zur Ergänzung der sog. quarta Falcidia,

sechs Gladiatorennamen beigefügte Zeichen )RBT. die dem Erben von seinem Erbteile nach der lex

ausgedrückt, F r i ed 1 ä n d er S.-G. n* 530. Falcidia (s. d.) ungeschmälert verbleiben soll,

[Pollaek.] Dig. XXXV 2, 30, 8, endlich auch Abgaben und
Contrebia. t) Caput gentie Celiiberorum 20 Steuern, Dig. XXVI 7, 32, 6. Cod. Theod. XII

(nach Liv. bei Valer. Mat. VII 4, 5), südöstlich 1, 173, 1. [R. Leonhard.)

von Saragossa. Ihre Eroberung durch den Praetor Contributum s. I p s c a.

Q, Fulvius FlaccuB erzählt ausführlich nach Poly- Controveraia, vorzugsweise der rechtliche

bios und römischen Annalen Livius (XL 33, 1—4); Streit, und zwar der privatrechtliche im Gegen-

<lie Truppen Bind von Aebura (s. d.) durch Car- satz zum criminellen, Cic. Caec. 6; orat. 104.

G
tanien dahin gelangt. Vielfache Kämpfe um C. Dig. XXXVII 10, 7. 8. Enger der rechtliche

tte dann Q. Caecilius Metellus Macedonicus im Streit, der noch nicht durch Contestatio zum
J. 612 = 142 v. Chr., von denen nach Livius Vel- eigentlichen Rechtsstreit geworden ist, Dig. V 2,

leius (II 5, 2), ValeriuB Maximus (II 7, 10. VII 4 6, 2. V 3, 25, 7. W 1 a e b a k Z. Gesell, d. Cogni-

ert. 5), Florus (I 38, 10; vgl. Ampel 18, 14. Victor 30 tur in Festgabe für Jhering (1892) 20. Als Gegen-

de vir. ill. 61, 4) berichten. Wenn die in den stand der C. findet sich häufig im Genetiv oder

Exeerpten aus Diodor (XXXIII 24) erwähnte Stadt mit de hinzugefügt heredita» und etatue (libertat

,

Korroßgie im Land der Lusitaner oder Keltiberer, ingenuitae u. 8. w.), ausserdem proprietae, iter via

wie wahrscheinlich, C. ist und der ihnen gegen- actus, fines, possessio, nie nomen obligatio u. dgL
überstehende römische Consul (vnaroc) lovrioc BrissoniusDe formulis h. v. Danach scheint

Decimua Brutus im (J. 616= 138 v. Chr.), so ist dem Wort C. eine ähnliche besondere Beziehung

sie nachher wieder unabhängig geworden; ihre zum doppelseitigen Process (legis actio saera-

drohende Antwort gleicht übrigens der von Com- mcnlo des Centumviralgerichts und iudieia du-

plega (s. d.) gegebenen (Appian. Hiep. 42). Nach- plicia) anzuhaften wie dem Wort Aftq>ioß^jrqoi;

her wird die Stadt von Sertorius mit grossen Ver- 40 zur hadixaoia, Leist Attischer Eigentumstreit

lüsten nach 44tägiger Belagerung erobert; er zieht (1886) 6f. [Leist.]

von da an den Hiberus und schlägt sein Lager Contrua, Ort an der Mosel, erwähnt von Venant.

auf bei dem oppidum, quod Castro Aelia vocatur Fortnn. earm. X 9, 45 hinc quoque ducor aquis

(Liv. frg. L XCI). Auch die weiteren Bewegungen qua se rate Contrua complet, quo fuit antiquum

des Sertorius sprechen dafür, C.s Lage etwas süd- nobilitate caput. Nach allgemeiner Ansicht das

lieh von Bilbilis, im Thal des Jiloca, nördlich heutige Gondorf (in mittelalterlichen Urkunden

von Albarracin, anzusetzen. Es lag an der nur Contraue, Condcrara, Oundernca, Cimtreue und

beim Geogr. Rav. verzeiehneten Strasse von Caesar- ähnlich, B ö c k i n g Bonn. Jahrb. VII 114). Über

augusta nach Leoniea (s. d.) und wahrscheinlich Li- daBelbst gemachte Funde berichten die Bonn,

bisosa (310, 5. 12; an der zweiten Stelle Trebia), zu 50 Jahrb. mehrfach, vgl. LXXXIV 238«. LXXXV
derwohlauehderMeilensteindeaTiberiusvonMon- 157. LXXXVII 17«. H o 1 d e r Altkelt. Sprach-

lizon, südlich von Libisosa, gehört (CIL II 4935). schätz s. v. [Ihm.]

Der Name scheint keltisch zu sein (vgl. den deus Contrubii. Nach den Acta triumph. s 588

Contrebis auf britannischen Inschriften CIL VII CIL I* p. 48 triumphierte M. Claudius M. f. M.

284. 290). Die Münzen mit den iberischen Auf- n. Marcellus [de QJalleis Contrub[i]eis et Li-

sehriften qnthrpa — carpea (Mon. ling. Iber. guribus [Elea]tibusque. Der Name der gallischen

nr. 100. 103) werden mit grosser Wahrscheinlich- C. wird sonst nicht genannt; dass sie ins Alpen-

keit Contrebia (Carpetanoruml ) zugeteilt. gebiet gehören, ergiebt sich aus Liv. epit. XLVI

2) Als verschieden davon wird in dem Bericht Claudius Marcellus consul Alpines Qallos, C.

über den Feldzug des Sertorius bei Livius (frg. 60 Sutpicius Qallus Ligures subegit. [Ihm ]

1. XCI) Contrebus quae Leucada appellatur ge- Contubernium. 1) Zunächst das eheliche

nannt; nach dem Gebiet der Beronen zu (s. d.), Zusammenleben unter Sclaven, Paul. II 19,6.21,6,

also nördlich von dem andern C., vielleicht zwi- auch unter coUmi glebae adscripti, Cod. XI 69

fchen Logrofio und Piana, im Mittelalter Canta- (68), 1. Derartige Verbindungen (serviles nuptiae

bria (nach Sandoval, s. Ukert S. 458). Plaut. Casin. 67—77 und dazu F. Rost Opnsc.

[Hübner.] Plautina I 1836, 64—71) wurden vielfach von

Contrebi», Göttername auf den britannischen den Herren anbefohlen Colum. I 8 quaticunque ei-

Insrhriften CIL VII 284 (Lancaster Deo lalono lico contubernalis mulier assignanda est. M»r-
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q u a r d t Privatleb. I 163. Beispiele eines C. CIL 8). Das etymologisch zu r. gehörige amtemuerr
II 561. V 644. 2960. 3060. 5279. 5945. VIII steht auch technisch in dem entsprechenden Sinne
1044. 8150. 1838. 2608. X 217. 385. 422. 756. (Ulp. Die. XXV 4, 1, 3. Hermog. Dig. XLII 1.

3084. 4319. 6336. 7536. 7685. 7683. 7717. 5652. 53, 1). Die Folgen des C. können je nach dem
Als Ehen wurden die contubemia nicht angesehen, Inhalt des Befehls, dem gegenüber eie begangen
Cod. IX 9, 23 pr., daher gab es dabei auch keine wird, und nach den darüber geltenden besonderen
Bestrafung wegen Ehebruches. Wurde der Mann Satzungen sehr verschieden sein. Wenn der Be-
freigelassen, so wurde diese Wohlthat zuweilen klagte dem richterlichen Restitutions- oder Er
auch auf »eine Lebensgefährtin ausgedehnt, Dig. hibitionsbescheid dolo nicht nachkommt, so hat

XXXV 1, 81 pr. XL 5, 41, 15. Litteratur: Gund- 10 der Kläger das Recht, sein Interesse an dem Streit-

lingiana X 4129. Schulin Lehrb. der Geach. gegenständ eidlich zu erhärten (ine iurandum in

des röm. R. 257. lilem; s. d.) und der Beklagte wird auf die

Auch die dauernden Verbindungen von Freien beschworene Summe verurteilt (Paul. Dig. XII
mit Sclavinnen und freien Frauen mit Sdaven 3, 2 [vgl. Ulp. Dig. VI I, 68]). Wenn der Teil-

heissen contubernia, Paul. II 19, 6. Cod. V 5, erbe die Frage an heres sit vel quota ex parti

3 pr. Hierauf bezieht sich das SC. Claudia- nicht beantwortet, so trifft ihn der Nachteil, dass

num (s. d.). der Erbschaftsgliubiger ihn auf den ganzen Be-

C. bezeichnet auch die Lebensgemeinschaft, trag der Erbschaftsschuld in Anspruch nehmen
welche zwischen den Principes, Heerführern und kann (Ulp. Dig. XI 1, 11, 4). Allgemein lässt

Provincialstatthaltern und ihrem Gefolge (eomiles 20 sich nur sagen, dass wenn der anwesende Be-

oder amiei) bestand, Cie. pr. Plane. 27; p. Coel. klagte einem zum Fortgang des Verfahrens er-

73. Suet. lul. 2. 42; Tib. 14; Vesp. 4. Es lassenen magistratischen Deeret die Befolgung
scheint dies auf einer weiteren Bedeutung des verweigert, in Ermangelung besondererVorschriften

Wortes C. zu beruhen, in der es jede Art einer die gewöhnlichen Folgen der verweigerten defenein

Zelt-, Haus- oder Lebensgemeinschaft umfasst, (s. d.) eintreten. Wenn einem gleichartigen De-

daher sein Sinn bei manchen der überlieferten cret der Kläger den Gehorsam verweigert, so ist

Inschriften zweifelhaft ist, CIL III 5790 (ron- die regelmässige Folge die, dass der Magistrat

tubernium Mnrtirultorum). VIII 3201. 8246. 2354. ihm die weitere Rechtshülfe versagt, denegatio

2470. 2760. X 533. 2564. 5297. [R. Leonhard.] iurindielionu (s. d.) (Ulp. Dig. IV 6, 26, 7; vgl.

2) Rein militärisch bezeichnet C. zunächst 30 XXXVII 6, 1, 10. 13).

das Lagerzelt (vgl. Caes. bell. civ. II 29, 4. III Eine genauere Darstellung kann in diesem

76, 2. Fest. ep. p. 38 M. Tae. ann. I 17. 41. 48. Artikel nur der C. gegenüber einem Ladungs-
Veget. II 7), denn aber im besonderen die in dem- deeret gewidmet werden. Diese Materie gehört

selben campierende Truppenabteilnng. Diese, wohl dem weiteren Gebiet der Abwesenheit einer Partei

nach dem Vorbilde der altrömischen deeuria for- im Processe an. Indessen die einfache Abwesenheit
miert (Mommsen St.-R. III 104, 5), war dem- und selbst das Sichverborgenhatlen gegenüber dem
entsprechend zehn Mann stark (Hist. Aug. Pes- suchenden Kläger ist keine C. gegenüber der Obrig-

cennius Niger 10, 5. Veget. II 13; Ausnahmen keit. 8. darüber und über die missio in bona, welche

hiervon kennt nur die späteste Zeit; vgl. Leo dem Kläger in Bezug auf die Güter deaAbwesenden
tact. 20, 194), die zusammen eine Zeitgenossen- 40 oder Latit irrenden gegeben wurde (wenn sich kein

schalt bildeten und allabendlich zwei Mann zum delemor für ihn fand), die Artikel Absentia.
Waehtdienst stellten (Hyg. de mun. eastr. 1. Latitare, Dofensio, Missio in bona, Ven-
Veget. II 19). Die Centurie zu 100 Mann zer- ditio bonorum. Nichtbefolgung der in tu*

fiel somit in 10 (vgl. Joseph, bell. lud. III 117), rocatio (s . d.) ist wegen des privaten Charakters

die zu 80 Mann in 8 solcher Contubernia (Hyg. der letzteren ebenfalls nicht C. Dasselbe gilt

a. a. O. Marquardt St.-V. II* 601), die, in von der Versäumnis eines durch Vadimonium (s.

der späteren Kaiserzeit wenigstens, wo sie auch d.) festgestellten Termins in iure. Die Versäumnis

den Namen mmtipuli führen (Veget. II 13), von eines Termins nach der Litiscontestation ist unter

je einem deconus (s. d.) befehligt wurden (Veget. Eremodieium zu Buchen, die Versäumnis des

II 8. 13. Marquardt St.-V. II* 607). Über 50 durch lilü denuntiatio anberaumten Termins unter

die Verwendung der Contubernia zur Bedienung Denuntiatio (litis), die Versäumnis in der Ap-

der Carrobalisten vgl. Veget. II 25. [Fiebiger.] pellationsinstanz unter Appellatio Bd. H 8. 205f.

Contucciu» s. Sex. Cornelius Repentinus. Das Nichterscheinen einer Partei im Strafprocess

Contumacia ist absichtlicher Ungehorsam behandelt Absentia Nr. 8. Der gegenwärtige

gegen ein Gebot des Magistrats oder des Index, Artikel hat sich also auf das eigentlich sog. Con-

z. B. gegen den Restitutions- oder Exhibitions- tumaeialvcrfahren des Civilprocesses, d. h. di#

befehl des luder (Paul. Dig. XII 3. 2. Scaev. I’rocesseinleitung durch magistratische I-aduug

Dig. XLIX 1. 28, 1), gegen das verurteilende End- und die Folgen des Ausbleibens einer Partei in

urteil (Callistr. Dig. XLII 1, 31), gegen die An- dem dnreh solche Ladung anbemmnten Termin

Ordnung der Collation (Ulp. Dig. XXXVII 6, 1,60 zu beschränken.

10. 13), die Nichtbeantwortung der inlerrogatio I) Es gab im römischen Civilproeess eine magi

in iure, welche der Praetor stellt, oder deren Be- stratische evoeatio, d. h. eine Ladung durch den

antwortung, nachdem der Kläger sie gestellt Magistrat, welche gegen den ortsanwesenden Be-

hat, der Praetor verlangt (Ulp. Dig. XI 1, 11, 4 klagten durch denuntiatio (s.d.), gegen denjenigen,

[vgl. 9, 1]) vor allem aber die Missachtung des ma- der sich an bekanntem anderen Orte aufhält,

gietratischen Ladungsdecrets (Hermog. Dig. XLII durch Vermittlung der mittels Requisitionsschrei-

1, 53. Paul. ebd. 54, 1. Paul. »ent. V 5 a, 7. Ulp. bens darum ersuchten Magistrate dieses Orts [lil-

Dig. XLVI1I 19, 5 pr. Dioel. Cod. inst. VII 43, Irrii), und gegen denjenigen, dessen Aulenthnil
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unbekannt ist, durch öffentlichen Aushang eines

Kdicts bewerkstelligt wird (Paul. V 5s, 7. Ulp.
IHg. XL 5, 26, 9. V 3, 20, 6 (SC. Iuventian.].

Mare. Dig. XLVII1 17, 1, 2. Macer ebd. 4 pr.

DioeL Cod. Iust. VII 43, 8. Ulp. Dig. XLVI1I
19, 5pr.; cgi. Kipp Litisdenuntiation 119—134).

ciiore ist technisch nicht die Ladung (obwohl es

später auch diesen Sinn angenommen hat {Con-
stantia. Cod. Iust. III 19, 2 edictis leffitimis

proponendis eum citare. Iust. Cod. Iust. VII 17,

1

1, 2 edictis ettaiij), sondern der Aufruf des Ge-
ladenen durch den Praeeo im Termin, um zu con-

statieren, ob er erschienen ist (s. Marcell. [Anton.
Pius] Dig. IV 1, 7 pr. Ulp. Dig. V 1, 73 pr.).

2) Diese etocatio kann zweifellos zur ersten

Einleitung des Processcs verwandt werden. S.

insbesondere das SC. Iuventian.: Petilam autem
fitco hereditatem ez eo tempore existimandam
esse, quo prim um sncnl qvisque eam a se

peti, id e t t eum pnmum aut denunttatum esset 2

ei aut littens vet edicto erocatue esset; vgl. Kipp
a. a. 0. 135—140. Di Ladung wird gewöhn-
lich, wenn der Beklagte nicht erscheint, dreimal
ohneAndrohung von Nachteilen vorgenommen, mit
Zwischenfristen von mindestens 10 Tagen; die

viert« Ladung ergeht dann als peremtorische

(peremptarium edictum) d. h. mit der Androhung,
dass beim Ausbleiben des Geladenen in seiner Ab-
wesenheit werde verhandelt und entschieden wer-

den. Nach Ermessen des Magistrats kann die S

Zahl der der peremtorischen vorangehenden La-
dungen verringert, ja selbst die erste Ladung als

peremtorische erlassen werden.

3) Auf Grund der peremtorischen Ladung wird

der Kläger, wenn der Beklagte nicht erscheint,

zur Ausführung und zum Beweise seines Anspruchs
zugelassen, und je nach dem Ergebnis vom Magi-
strat geurteilt; also ist keineswegs der Ausge-
idiebene ohne weiteres sachfällig, wie es nach
Hermog. Dig. XLII 1, 53 pr. scheinen könnte; 4

s. dagegen Ulp. Dig. V 1, 73 pr. Wenn der
Kläger, der die peremtorische Ladung erwirkt
hat, in dem Termin seinerseits ausbleibt, so wird,

auch wenn der Beklagte erschienen ist, nicht ver-

handelt; der Kläger ist jedoch nach der vonUlpian
gebilligten Ansicht nicht sachfällig. sondern der
I’rocess bleibt nur liegen, so dass der Kläger ihn
später wieder aufnehmen kann (vgl. (Iber alles

v orige Ulp. Dig. V 1, 68—73. Hermog. Dig. XLII
1, 53 pr. § 1. Antonin. Pius Cod. Iust. VII 43, 1). 1

4) Ist der Beklagte in einem Kalle wahrer
C. ordmmgsmässig verurteilt, so kann er nicht

appellieren (Ulp. Dig. V 1, 73, 3. Carac. Cod.

Iust. VII 65, 1. Iust. Cod. Iust. III 1, 13, 4).

C. liegt aber nicht vor, wenn der Beklagte der

t’erichtsgewalt des ladenden nicht unterworfen
ist (Hermog. Dig. XLII 1, 53, 3), oder wenn ein

triftiger Entschuldigungsgrund dem Beklagten zur

Seit« steht, wie Unkenntnis der Ladung (Pap.

Dig. XLIX 1, 23, 3), Krankheit oder Abhaltung I

durch ein Geschäft von grösserer Bedeutung aß
der Process, in welchem die peremtorische Iadung
erging (Hermog. Dig. XLII 1. 53, 2, vgl. Paul,

ebd. 54, 1). Auch dann soll der Beklagte als

entschuldigt gelten, wenn er nach Erlass des ver-

urteilenden Erkenntnisses in derselben Gerichts-

sitzung sich noch meldet, weil dann die Möglich-

keit besteht, dass er nur den Aufruf durch den

pracro überhört hat (Marcell. [Anton. Pius] Dig.
IV 1, 7 pr.). Wenn keine gehörige Ladung er-

folgt ist (Diocl. Cod. Iust. Vu 73, 7). z. B. auch
wenn die Ladung auf einen andern Ort lautete,

als wo die Cognition stattfindet (Philipp, ebd. 5).

so ist das Urteil nichtig. Der Mangel der Pro-
position des Edicts kann aber vielleicht nach
Macer Dig. XLrX 8, 1, 3 durch anderweitige

Kenntnis des Beklagten von dem Edict ersetzt

werden. Ist die peremtorische Ladung gegen
Pupillen, Minderjährige, re» publieae causa Ab-
wesende erlassen, so ist sie nichtig (Paul. Dig
XLII 1, 54). Folglich muss auch die Verurtei-

lung. welche auf ihr beruht, ebenso nichtig sein,

wie dies in den Fällen Dig. XLIX 8, f, 3. Cod.
Iust. VII 43, 5. 7 ausgesprochen wird, and bei

Verurteilung durch den unzuständigen Magistrat

gilt (Cod. Iust. VII 48). Liegt dagegen keine

solche Rechtsverletzung, sondern nur ein Ent-
schuldigungsgrund auf Seiten des Beklagten vor,

so hat es sein Bewenden dabei, dass Appellation

gegen das Urteil zulässig ist (Ulp. Dig. V 1.

73, 3), möglicherweise auch in inteqrum resti-

tutio stattfindet Dig. IV 1, 7 pr.). Selbstver-

ständlich ist, wenn der entgegenstehende Grund
rechtzeitig zur Kenntnis des Magistrats gelangt,

von dem Erlass der peremtorischen Ladung bezw.

des Urteils abzusehen. Gegenüber dritten, welche

die Rechtskraft des contradictorisehen Urteils bin-

den würde, wirkt das Contumacialurteil nichtfUlp.

[Divi fratres] Dig. XLIX 1, 14, 1. Ulp. Dig. XXX
50, 1. Paul. Dig. V 2, 17, ;).

5)

Das geschilderte Verfahren ist jedenfalls

zunächst dcmCognitioncnprocess eigentümlich ge-

wesen, d. h. es fand statt in solchen Sachen,

in welchen, auch wenn der Beklagte erschien,

derMagistrat, ohne Geschworene znzuziehen, selbst

das Urteil sprechen konnte (Kipp Litisdenuntia-

tion 1393.). Ob es auch in solchen Sachen an-
1 gewandt werden konnte, in welchen beim Er-

scheinen des Beklagten ein Schwurgericht
niederzusetzen war, ist nicht unzweifelhaft. Einen

sicheren Beleg für diese Annahme giebt cs nicht;

denn auch das a quo de bitum petebatur bei

Iul. Dig. V 1, 75 und das seeundum morem pri-

rulurum iudiciorum (Gegensatz: Strafprocess) bei

Ulp. Dig. XLVIII 19, 5 pr. bietet einen sicheren

AnWt nicht. Andererseits giebt es aber auch

keinen sicheren Grund der Verneinung. Der Unter-

zeichnete hat früher (Litisdenuntiation 141) dar-

auf verwiesen, dass man keinen Anlass habe, dem

Coutumacialvcrfahren ein breiteres Anwendungs
gebiet zuzumessen als dem contradictorischen Cog-

nitionenverfahren, wenn man nur bedenke, dau

dieses selbst in der classiscben Zeit (namentlich

in den Provinzen) das Geschworcnenverfahren

bereits »tark zurückgedrängt habe. Der Unter-

zeichnete ist aber jetzt geneigt, anzunchmen. dass

die Magistrate auch unter solchen Umständen,

) unter welchen sie heim Erscheinen des Beklagten

bei demaltcnGeschwoiencnv erfahren stehen geblie-

ben sein würden, geneigt gewesen sind, auf Antrag

bei Abwesenheit des Beklagten zu dem beschrie-

benen Contumacialverfahren zu schreiten, um den

Unzukömmlichkeiten des älteren Verfahrens gegen

den indefrnsus mitmiaaio in bona und bonorum

rendilio aus dem Wege zu gehen. Dies stellte

einen ähnlichen Fortschritt dar, wie die Zulassung



1169 Contumacia Conubium 1170

der pignori« capio (s. d.) statt der alten bonorum
renaitio, mag nun die pignoris capto für magi-

stratisches und Geschworenenurteil gleichzeitig

eingefiihrt sein oder, was wahrscheinlicher ist, zu-

erst auf Grund magistratischer Urteile stattge-

funden haben und dann (von Antoninus Pius) auf

die Geschworeuenurteile übertragen 6ein.

ti) Selbstverständlich ist. dass in Fällen be-

sonderer Art, wenn die Anwesenheit des Belang-

ten unentbehrlich ist, auch sein Erscheinen re- 1

nifltif praetoriis erzwungen werden (Ulp. Dig.

XXV -1, 1. 3), oder nach erfolgloser Evocation statt

der Verurteilung ein Decret anderen Inhalts er-

gehen konnte, z. B. Absetzung des evocierten

Vormundes (Ulp. Dig. XXVI 10, 7, 3. XXXVIII
17. 2, 41. Trypli. Dig. XXVII 2, 6), eine in

integrum restitutio (Ulp. Dig. IV 4, 13 pr. Mod.
ebd. 29, 2. vgl. ferner Ulp. [Pomp.] Dig. XVI
3. 5. 2). In dem Falle des SC. ltubrianmn (Dig.

XI, 5, 26, 7) ist die l'ronuntiation hbertalem de- 2
hrri inhaltlich der Verurteilung eines sonstigen

Schuldners gleich (vgl Jul. Dig. V 1, 75;) das

Eigentümliche des SC. besteht nur darin, dass

auf Grund jenes Ausspruchs der Kläger ohne
weiteres als frei und zwar als libertus orcinus

gilt. Uber Contumacialverfahren gegen den de-

lator s. Mauric. Dig. XUIX 14, 15, 2. 4. Valens

ehd. 42, 1.

7) Über das Alter des Contuinacialverfahrens

hat Baron (Der Denunciationsprocess, 1887, bes. 3

689.) die Ansicht aufgestellt, dasselbe sei von

Marc Aurel eingeführt; es ist aber erweislich

älter (vgl. Kipp in Stammler und Kipp Festg.

f. Windscheid 1888, 989.). Antoninus Pius (Cod.

Inst. VII 43, I) citiert ein Rescript Hadrians, in

dem es als üblich bezeichnet wird; er behandelt

es auch an anderem Orte als feststehendes In-

stitut (Dig. IV 1, 7 pr.). Es darf sogar behauptet

werden, dass schon das SC. Rubrianum (im J. 103)

er als gegeben voraussetzt (s. o.). 4

8) Im iuBtinianischen Recht, in welchem die

Ladung zum I’rocess stets obrigkeitlich erfolgte,

sind die oben dargestellttn Sätze, wie die Belege

aus der Compilation zeigen, bestehen geblieben.

Es kann aber statt des. Contuinacialverfahrens

auch Zwang zum Erscheinen durch Strafen und
zwangsweise Vorführung des Beklagten eintreten

(vgl. darüber Bethmann -Holl weg III 302f.

2499. u. s. Art. E x h i b i 1 1 o). Bei dinglichen

Klagen kann statt Erwirkung des Coniuraacial- 5

Urteils auch eine Einweisung des Klägers io den
Besitz der streitigen Sache erfolgen, welche aus

dem alten mterdictum quem fundam (a d.) und
den ihm gleichartigen Rechtsmitteln hervorge-

gangen ist (Diocl. Cod. Iust. VII 43, 8). Dass
dieser Einweisung eine summarischeUntersuchung
voranzugehen hatte, ist wahrscheinlich wegen
Constant. Cod. Iust. III 19, 2, obwohl dort nicht

vom Verfahren gegen den Beklagten, sondern
gegen den vor diesem benannten dominus die 6

Kede ist. In der Sache selbst ist dem Abwesen-
den durch jene Einweisung die Ausführung seiner

liechte nicht abgeschnitten; er muss aber als

Klager auftreteu (Cod. Iust. VII 43, 8; vgl, III

19, 2), wenn er nicht binnen eines Jahres sich

meldet und eautio suscipiendar litis stellt; im
letzteren Falle bleibt ihm die Boklugtenrolle ge-

wahrt (Iust. Cod Iust. VII 39, S). Da« Contu-

macialurteil selbst dagegen ist auch unter IuBti-

nian jedenfalls bei dinglichen Klagen unanfecht-

bar, wenn es ordnungsmässig zu Stande gekommen
ist und kein Grund der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand obwaltet. Bei persönlichen Klagen
misst ilun Bethmann-Hollweg III 3049. nur
provisorische Wirkung bei, und zwar in der Weise,
dass der Beklagte bis zur Beendigung der Exe-

cution (durch missio in bona und später bono-

rum renditin noch gegen Erstattung der Kosten
und Burgenstellung zur detemio zuzulassen war.

Für diese Ansicht spricht die Aufnahme von Ulp.

Dig. XLII 5, 33, 1 in die Digesten, die an-

scheinende besondere Betonung, mit welcher Iusti-

nian Cod. Iust. HI 1, 13, 3 bei Ausbleiben des

Beklagten nach der Litiscontestation (im eremo-
dtcium) dem verurteilten Beklagten die nach-

trägliche Verteidigung abschneidet, endlich die

Zulassung derselben im Falle der Nov. 53, 4.

Dieser Fall ist aber ein besonderer (Hartmann
112f.), und im übrigen spricht die ganze (oben er-

sichtliche Behandlung des Contumacialurteils in

den Digesten und im Codex für die definitive

Wirkung desselben auch im justinianischen Recht.

Litteratur : 0. E.H ar t m an n Über das römische
Contumacialverfahren, Gött. 1851 . Bethmann-
Hollweg Rom. Civilpr. II 769f. III 300f. Nicht

mehr brauchbar Keller Röm. Civilproc. 3549.
[Kipp.]

Contumelia s. I n i u r i a.

Contun. Als ,Wa9e bezeichnet C. eine lange

(Joseph, bell. lud. I1I96), starke (Nonius p. 556 M.),

mit einer Eisenspitze versehene (Arrian. contra

Alanos 16) Reitcrlanze in der Art der makedo-
nischen Sarisse (Veget. III 24). Wie die Abbil-

dung bei Daremberg etSaglio DicL 1 1495
zeigt, wurde sic von dem Kämpfenden mit beiden
Händen erfasst (vgl. auch Tac. hist. I 79). Ur-

sprünglich die Nationalwa9e der sarmatischen

Keitervöiker (Tac. ann. VI 35; hist. 1 79. Sil.

Ital, XV 684. Stat. Achill. II 418. Val. Flacc.

VI 162. V a d e r s De alis exercitus Romani 19),

gelangte sie in der Kaiserzeit auch bei der römi-

schen Reiterei zur Einführung (Joseph, bell. lud.

III 96. Arrian. tact. 4, 7. Marquardt St.-V.

II I 469). Im besonderen hat die ata l Vlpia

rantnriorum miliaria e. R. (s. C i c h o r i u s o.

Itd. I S. 1239f.) von dieser Wa9e ihren Namen.
Litteratur; Rieh Ulustr. Wörterb. 184f. Cagnat
bei Daremberg et Saglio Dict. I 14951.

[Ficbiger.]

Convallis s. Fortunatae insulac.
Conubium ist die Fälligkeit mit einer andern

Person eine vollgültige Ehe einzugehen, Gai. I 67.

Serv. Aen. I 73 ius legitimi matrimonii, nach

Ulpians (V 3) zu enger Definition die uroris du-

rt ndae facultas
,

vgl. K a r 1 o w a Röm. Rechtsg.

11 70. Boeth. z. Cie. top. p. 304 Orelli. Sie war
ursprünglich den Plebeiern den I’atrieieren gegen-

über versagt und wnrde von ihnen durch dio Lex
Canuleia 309 d. St. - 445 v. dir. erworben, Lu

.

IV 11. XXIII 4. Dionys. X 60. XI 28. Niebuhr
Röm. G.» 380, 756. 4249. Karlowa a.a.ü. 69.

1679. Mommsen R. G. 7 I 287; St.-R. III 79,

der jedoch annimmt, dass gewisse Ehen zwischen

den Angehörigen der beiden Stände schon vorher

gültig gewesen sein müssen. Seitdem ist das C.

mit Römern ein Vorrecht der römischen Bürger,
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Sen. de benef. IV 35. Inst. I 10 pr. Isid. orig. IX I 10) pr.). Eigentümliche Ebebeschränkungen der

8, oder der Angehörigen solcher Volksgemeinden, sp&teren Zeit enhalten Cod. Theod. XIV 3, 2 und
denen es besonders gewährt war, Ulp. V 4fl. X 3. Cod. Iust. XI 69 (68), 1. Die Ehe der eoloni mit
Liv. IX 43. XXXI 31. XLIII 3. Eine solche Ge- Freien wurde von Iustinian verboten, Nov. 22, 17.

Währung war gegenüber den Völkern des alten lati- Vorher war sie möglich, Cod. XI 48 (47), 24, wor-
nisehen Bundes geschehen und bei der Auflösung auf sich Nov. Iust. 54 pr. bezieht. S e e c k Ge
dieses Bundes wieder aufgehoben worden, Liv. schichte deaUnterganga der antiken Welt 1 531, 34.

Vni 14. Dion. VI 1. Auch späterhin fand sie In einer vereinzelten Redeweise bedeutet C.
mehrfach statt, Liv. IX 43. XXXI 31. XLIII 3. nicht die Fähigkeit zur Ehe, sondern die Ehe
Aristid. Tmpqi tpxw/uov 395. Prudentius contra 10 selbst, Coli. leg. VI 4, 8. 4. Andere Beweisstellen

Symm. II 6099. Auch eine Entziehung des C. aus älterer Zeit bei F o r c e 1 1 i n i s. v., vgl. auch
bestimmter Gemeinden unter einander kommt vor, CIL III 1759.

Liv. XLV 29. Die Verleihung des C. an einen Litteratur. B. BrissoniusDe vetere ritu

Peregrinen gewährte diesem übrigens noch keines- nuptiarum et iure connubiorum in Graevius
wega die römischen Familienreehte, sondern nur Thesaurus Trai. ad Rhen. 1698 p. 101 lff. Hot-
die vollen Familienrechte seiner Rechtsgemeinde, m a n u s De veteri ritu nuptiarum observatio, ebd.

K a r 1 o w a Rom. Rechtsg. 1171. Den Sclaven ist 1112. S c h u 1 i n Lehrb. der Geschichte d. röm.
das C. gänzlich versagt, Ulp. V 5. Paul. II 19. 6. R 30. 32. 179. 203. Karlowa Röm. Rechtsg.

Cod.V 5, 3 pr. Wie daaC.über die römiacheBürger- II 69ff. 167ff. Monmsen Röm. SL-R. III 79.

Schaft hinaus erstreckt wurde, so war es inner- 20 429ff. [R. Leonhard.)

halb derselben eingeschränkt. Dahin gehören die Convector, römischer Gott derlndigitamenta,

Ehehindernisse, insbesondere wegen Verwandt- unter dessen Schutz das abgemähte Getreide zu-

schaft, s. Matrimonium und Nuptiae, Cic. sammengebracht und eingetahren wurde, ange-

top. 4. Von besonderer Bedeutung war auf diesem rufen beim Opfer des Flamen an Tellus und Ceres,

Gebiete die Ehegesetzgebung des Augustus (Jörs Fabius Pictor beim Interpol Serv. Georg. I 21.

Die Ehegesetze des Augustus, Marburg 1894, [Aust.]

s. Lex Iulia et Papia Poppaea), Dio LIV 16. Convenae. Als Pompeius den sertorianischen

Dig. XXIII 2, 28. Während man bisher annahm, Krieg beendigt hatte, siedelte er auf dem Rück-
dass Augustus den Senatoren hier die Eheschlies- weg Überbleibsel des sertorianischen Heeres in

sung mit Freigelassenen verboten habe, führt 30 dem Pyrenaeenorte an, der unter dem Namen
Mommsen SL-R. III 429ff. aus, dass vor Augustus Lugdunum Convenarum eine für diese Gegenden
ein Verbot der Ehen mit Freigelassenen für alle nicht unerhebliche Bedeutung erlangt hat, Hieron.

Freigeborenen bestanden habe, das allerdings zu- advers. Vigilant. 4 =: Migne XXIII 342 (vgl. Isid.

letzt nicht mehr streng gehandhabt worden sei, orig. IX 2, 108) de latronum et convenarum natu >

Cic. pro Seat. 110. Augustus habe es auf die ttt semtne, quos Cn. Pompeiue edomita Hispania

Senatoren beschränkt. Mommsen macht darauf et ad triumphum redire feetinan« in Pgrenaet

aufmerksam, dass nach Liv. XXXIX 19, 5 der iugis depoeuit et in unum oppidum congregarit,

Senat der Hispalla Fecenia wegen ihrer Verdienste unde et Conrenarum urbs nomen accepit (aus

um das Gemeinwohl gestattet hat, ufi ei ingenuo Sallusts liiat.V O. Hirsch feld S.-Ber. Akad.

nähere liceret, neu quid ei, qui eam duxisset, 40 Berlin 1896, 430. Desjardins Göogr. de la Gsule

ob id fraudi ignominiaere esset. Hiernach scheint II 347). Vgl. Strab. IV 190 ngde ftfv tfj llvqqrij

freilich, als ob dies von Mommsen mit Recht xqv rmv Kmrovevwv, o irret owglvimv, ir fj ao'Iif

angenommene Verbot ein unvollkommenes war, Aovyiovvor. Plin. n. h. IV 108 mox in oppidum

desesn Übertretung nur Infamie, nicht aberNichtig- rontributi Convenae (Schulten Rh. Mus. L 1895,

keit der Ehe zur Folge hatte. 523). Nach Strab. IV 191 hatte die Gemeinde

Den Soldaten wurde zum grossen Teile in der das Ius Latii, Ptolem. II 7, 13 nennt die xohr

Kaiserzeit das C. entzogen (s. o. Concubinatus) der Kopoviroi (lies Kuirovimt) Aoiybovvm xo-

und dann wieder im einzelnen alsPrivileg gegeben, Im via. Lugdunum im Itin. Ant. 457. 462. 463.

Mommsen CIL III p. 843—919; Ephem. epigr. Die Not. Gail. XI V 5 verzeichnet in Novempopu-

IV p. 495fT. CIL IX 2995. III Sappl. p. 19589. 60 lona die civitas Convenarum. Spätere Bereich-

Bruns Fontes* 2529. P. Meyer I)er römische nungen sind Convenae, urbs Convenae, urbs C™-
Concubinat nach den Quellen und Inschriften, veniea, ubrs Conteniensis (Sidon. Apoll, ep. VII

Leipzig 1895, 1189.; Die ägyptischen Urkunden 6, 7. Greg. Tur., vgl. Longnon Gäogr. de la

und daB Eherecht der römischen Soldaten, Ztschr. Gaule au VI* si6de 5919.). Das heutige St. Ber-

d. Sav.-Stiftg., Rom. Abt. XVIII 449. trand de Comminges, wo sich die Inschrift Mural.

Ein C. mit Ausländern ist auch im iustinia- 1041, 1 = 2049, 7 mit CIVITAS COSVKS.
nischen Rechte noch nicht gewährt, Inst. I 10 pr. (Zeit des Claudius?) gefunden hat, ist ein unbe-

Vielmehr war die Ehe des civis mit einer Aus- deutender Ort. In der Nähe lag der durch seine

länderin kein vollgültiges (iua(um) matrimonium, heissen Quellen bekannte Badeort Aquae Con-

sondern ein blosses matrimonium iuris gentium, 60 \enarum (Gcogr. Rav. IV 28 p. 245 Agae Con-

aus dem eine väterliche Gewalt über die Kinder des renarum. V 3 p. 340 Aquae Converanlia. Guidv

Ehebundes nicht entsprang, Inst. I 10 pr. Valen- 80 p. 513 Aqve Converantia). Vgl. Aqua Aquae
tinian und Valens hatten sogar die Ehe der prorin- Nr. 36 und 63. [Ihm.]

eiales mit einer uxor barbara streng verboten, Conventina s. Covcntina.
Cod. Theod. III 14 de nuptiis gentilium und dazu Conventio, Übereinkommen, Dig II 14, 1,3

Gothofredus III 3481, auch t'laudian. de bello (Ulp.): Conrentwtug rerbum generale est ad unum
Gildonico 1909. Eunap. ed. Boissonadc I p. 487 pertinens, de quibus negotii eontrahendi trrnti-

(in Instinians Sammlung nicht erwähnt; vgl. Inst. geadüfue eausa eonsentiunt qni inter se agunt.
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Damit in Zusammenhang: C. — Litiscontestatio

Dig. XLIII 24, 15 (Ulp.). C. in «nnnum, Ein-

tritt der Frau in die Manns des Ehemanns, Q&i.

I 110: olim tribus modis in manum ecmreme-
ftotif, um, farreo, coemptione, s. Art, Confar-
reatio, Coemptio.Manus. KarlowaB.
R. Geseh. II 154. [Leist.l

Conventu« heisst im allgemeinen jedes Zn-

sammenkommen einer Anzahl Menschen an einem
bestimmten Ort, multitudo ex compluribus ge-

neribut hominum contracla in unum loeum (Fest,

ep. 41 M.), wird also synonym gebraucht mit
rontio, concilium und allen Ausdrücken für An-
häufungen von Menschen oder Versammlungen,
Cie. in Verr. IV 110 eontio conventusque citium.

V 100 hunutnim conrentus atque multitudo
;
pro

Archia 3 conventus trequentiaque ; in Verr. IV

138 Romae in eonrentu Simlorum, sehr häufig

in eonrentu palam in den Vereinen (IV 85. V
139. III 149. act. I 18). Colum. I praef. 18 nun-

dinarum e.; Cie. in Verr. IV 138 wird so der

•yracusanisehe Senat genannt; weiter heissen die

gewöhnlich eoneilia (griechisch xotra) genannten
Bundesversammlungen oder Tagessatzungen meh-
rerer Gemeinden oder Staaten gelegentlich e.:

Liv. XXXIII 34. 5. r. eiritatum gentiumque.

XXXIV 4«, 3. 50, 8. 51, 1 c. Euboiearum riri-

tatium. XLV 26, 11; auch die römischen Pro-

vinciallandtage dieser Art, so c. nrensis vom con-

eilium trium Galtiarum (CIL XIII 1674), oder

in den Rechtsqucllen der naehdiodetianischen Zeit,

Cod. Theod. XII 12, 7 (380). 13 (392), vgl. die

<j. nobilium bei Cassiod. var. VI 21 (VII 37); im
übrigen s. Art. Concilium.

In der Bedeutung Versammlung bezeichnet

C. aber technisch:

A. Die Versammlung eines Vereins (darüber

Artikel Collegium), und zwar die Versamm-
lung zu geschäftlichen Zwecken, CIL XIV 2112 1

3. >1 23. VI 10234. 10294; vgl. Liebenam Köm.
Vereinswesen 279. Joh. Schmidt Rh. Mus. XLV
6051. (auch zu CIL VIII Suppl. 14683), nach

dessen Ansicht concilium technisch die Versamm-
lung .höherer — staatlicher — Ordnung den e.,

den Versammlungen privaten Charakters, entgegen-

rtzt" ist, Cic. de domo74 von den Versammlungen
pagani und monlani: quoniam plebei quoque

utbnnae mniores nontri eonrentimla et quasi con-

eilia quaedam esse voluerunt. ,Es war eine Folge

der im Laufe der Zeit verminderten Bedeutung
jenerKörperschaften, dass ihre Versammlungen dem
StaaUreclitslehrer am Ausgang der Republik schon

mehr in die Kategorie der e. zu gehören schienen.“

Von verbotenen V’ereinsversammlungen (e. illiciti,

e. intcrdicti) wird das Wort gebraucht abwech-

selnd mit cancentievla in der späteren Rechts-

sprache, z. B. Cod. Theod. XVI 4, 5 und 6 (404).

B. Die Versammlung zu Gerichtszwecken in

der Provinz an den von den Statthaltern ausge-

schriebenen Tagen, Fest. ep. 41 cum a magistra-

libus iudtcii causa populus congregalur. Cic. in

Verr. II 48. 58. 74. IV 67. 107; ad fam. III

8, 6. XV 4, 2. Hör. sat. I 7, 2211. Den Her-

gang beschreibt Livius XXI 29, 8f.
:
praetor Ro-

immus conrentus agit; eo imperio eroeati con-

reniunt; exertso in suggestu (vgl. Cic. ad Quint,

fr. I 1, 25 ilto populari aeeessu ae tribunali)

SUperha iura reddentem, stipatum lietoribus m-

dtut; virgae tergo, seeures eervieibus imminent',

für den Osten vgl. die Schilderung von Dio Chry-
sost. II p. 69 R. Man sagt conventum indieere,

Liv. XXXI 29, 8. 9, oder edieere, XXXIV 48, für

das Abhalten, conrentum agere, Cie. in Verr. V
28. Caes. bell. Gail. I 54 und öfters. Liv. XXXI
9, 8; perioch. CXXXIV. Plin. ep. X 66 (58 Keil)

vgl. Iustin. XII !3, wofür auch forum agere ge-

braucht wird (Cic. ad Att. V 16, 4. 17, 6. 21,

10 9. VI 2, 4). Die griechischen Schriftsteller sagen
entsprechend dafür dydqaiov (sc. avroior) xoieir

(Strab. XIII 629) oder Hyeiv (Joseph, ant. XIV
245. Acta apost. 19) bezw. äyoaay Sytiv (Philo-

strat. vit. Apoll. I 12) oder owayttr (Strab. VIII

341); vgl. dyopöv xai mvoior .vorigeir (Dio

Chrysost. II p. 69 R.). Der Statthalter bereist,

um Recht zu sprechen, seine Provinz und macht
in einzelnen Städten Halt, um für einen bestimmten
Bezirk Gericht zu halten. Im allgemeinen stehen

20 die Städte schon in der republicanischen Zeit fest

(für Sicilien: Cic. in Verr. V 28 oppidum esse

in Sicilia nullum ex iis oppidis, in quibus ron-

sistere praetores et conrentum agere soleanl; für

Asien: Cic. pro Flaec. 71 cur non Pergami, Smyr-
nae, Trallibus [negotiaris] ubi et multi eires Ro-
mani sunt et ius a nostro magistratu dieitur-,

für Kilikien: Cic. ad fam. III 8, 5. 6. XV 4, 2; ad
Att. V 16, 2. V 20), aber der Statthalter brauchte

nicht immer in allen Recht zu sprechen, sondern
30 konnte in eine Stadt die Bewohner mehrerer Be-

zirke zusammenrufen (eroeare), Cic. ad Att. V
21, 9 forum inhtitueram agere Laodiceae: Ci-

bgralieum et Apameense, ex idibus Martiis ibi-

dem Synnadense, Pamphylium, Lycaonium, hau-
ricum VI 2. 4 utque hoc foro, quod cgi ex idibus

tebruariis Laodiceae ad Kal. Maias omnium
dioeeesium praetor Cilicioe-, Laodicea war dem-
nach nicht nur Gerichtsort für den cibyratiaeben

Sprengel, sondern auch manchmal für das ganze
40 Gebiet ausserhalb des eigentlichen Kilikiens. Es

gab aber Bezirke, deren Bewohner vor der ero-

ralio sicher waren, unil denen an Ort und Stelle

Hecht gesprochen werden musste, vgl. Cic. ad Att.

V 21, 6. Die Zeit für die Abhaltung der Ge-

richtsversammlungen lag in der republicanischen

Zeit meist im Winter (Liv. XXXIV 48, 2. Cic.

ad Att. V 14, 2. Caes. bell. Gail, pass.), da
der Sommer der Kriegführung und Verwaltungs-

geschäften gewidmet war. in der Kaiserzeit aber
50 im Sommer (Strab. 111 167). Die Richter oder

Geschworenen für die Processe wurden vom Statt-

halter bestellt (Plin. ep. X 66 [58 Keil]; 8. Art.

Iudez und Recuperator). Die Verhandlungen
waren öffentlich und dauerten oft längere Zeit

(Gai. Inst. I 20; ultimo die c.).

Übertragen bedeutet dann das Wort in dieser

Richtung weiter: I. die Z e i t der betreffenden Ge-

richtsversammlung, also den oder die Gerichts-

tage, Cie. ad fam. III 8, 6; II. den Ort, an den:

60 auch Joseph, ant. XIV 245), Ephesus (Cic.

in Verr. II 160. V 16, vielleicht auch II 22. 44.

Hirt. bell. gall. VIII 46 e. percurrere (vgl.

aber Herzog z. d. 8t.). Suet. Caes. 7. luven.

VIII 129. Für Sicilien waren GeriehtssUdte nach

Livius (XXXI 29, 8) Syracusae, Messana, Lily-

Ijaeum, nach Cicero ausser diesen auch Agrigen-

tum und Panormus (in Verr. II 63. V 16); in

der Marboncnsis z. B. Narbo selbst (Liv. per.
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GXXXIV: mm Augustus eonventum Narbone C. rero Cordubensis circa Humen iptntm u. 8. w.)

agcret), in der Provinz Asia t. B. Pergaznum, unnötig gemacht (a. a. 0. 281f.). Sein Stand-
Smvrna, Tralles (Cic. pro Flacc. 71: für Tralles punkt, .dass diese Conventecomnscte geographische
auch Joseph, ant. XlV 245). Ephesus (Cie. Gebiete umfassten' (277), erhält auch dadurch
ad Att. V 20. 1), Samus (Cic fani. III 8, 4; eine Stütze, dass die H ü b n e r sehe .Zerreissung

ad Att. V 18, 1), in Kilikien Laodicea, Apa- des cordubensischen Convents in Baetica und in

mea, Synnada. Philomelium, Iconium, Tarsus ganz. Spanien keine Analogie für sich hat' (281)
(Cic. ad fam. III R 5. 6. XV 4, 2; ad Att. V 16, 2. In L u s i t a n i a , welches in drei Sprengel
2. 20); III. den Bezirk, für den in einer be- zerfiel Plin. n. h. IV 117):

stimmten Stadt Recht gesprochen wurde, also den 10 a) c. Emeritensis mit Augusta Emcrita (Me-
Gerichtssprengel. Dergleichen begegnen uns zu- rida) als Hauptstadt, Plin. a. a. 0. Hübner
erst in den hellenistischen Gebieten des Ostens, CIL II p. 52; Suppl. p. 820 tab. I;

wo sie Cicero aber noch nicht c., sondern dioe- b) c. Parensis mit Pax Iulia (Beja) als Haupt-
ceres nennt (ad Att. V 21, 7. VI 2, 4; ad fam. stadt, Plin. a. a. 0. Hübner a. a. 0. p. 8; Suppl.

III 8, 4. XIII 67. 1); es sind hier vielleicht alte p. 781 tab. I;

Verwaltungsbezirke der vorrömiachen Reiche, z. B. c) c. Scallabitanu» mit Scallabis. Praesidium

des pergamenischen (v. Wilamowitz bei Schul- Iuliura (Santarem) als Hauptstadt, Plin. a. a O.
ten De conventibus civ. Rom. 12, 2, vgl. 1281.). H ü b n e r a. a. 0. p. 85; Suppl. p. 810 tab. I.

In griechischen Schriftstellern ist iiotxgmt auch Der e. Emeritensis umfasste das binnenlän-

immer der technische Ausdruck für diese Gerichts- 20 dische Gebiet von Lusitanien, etwa zwischen dem
sprenge! geblieben (Strab. XIII 629. 681. Dio Anas (Guadiana) und Durius (Duero), soweit es

Chrysost. II p. 205. 208 R., vgl. CIG 8902 b), auf heutigem spanischen Boden liegt; der e. Scal-

während zuerst bei dem älteren Plinius (s. u.) labitanur das Küstengebiet (Portugal) zwischen

bezw. in der augustisch-agrippisehen Reichssta- dem Durius (Duero) und Tagus (Tajo); und der

tistik c. in dieser Bedeutung auftritt, oft mit dem c. Parensis den vom Tagus südlich sich eretreeken-

Zusatz iuridicus (auch iurisdietio). Es scheinen be- den Teil von Lusitanien, Hübner a. a. 0. Suppl.

stimmte, festumgrenzte Gerichtssprengel, imOsten p. 781 und tab. I.

im Anschluss an die bezeichneten vorrflmischen 8. InHispaniaciterior (Tanraeonensis),

iioixgan;. also erst mit Beginn der Kaiserzeit, welches in sieben Sprengel zerfiel (Plin. n. h. III

etwa von Augustus bei der besseren Ordnung der 30 18):

Provincialverwaltung eingerichtet worden zu sein, a) e. Carthaginiensis mit Carthago nova (Car-

und zwar noch nicht einmal in allen Provinzen. tagena) als Hauptstadt, Plin. a. a. 0., 65 Stadt-

Wir kennen nämlich c. iuridici der Kaiserzeit gemeinden umfassend, abgesehen von den zuge-

nur in den folgenden Provinzen: hörigen Inseln (ebd. 25, aufgezählt sind die Insel-

1. In Hispania Baetica, welches in 4 Ge- gemeinden, die hierher gehören, ebd. III 76). Ehren-

richtssprengel zerfiel (Plin. n. h. III 7), inschriften von diesem C.: CIL II 3412 (für An-

al c. <ladilanus mit Gades (Cadiz) als Haupt- toninus Pius, besorgt durch einen Hamen eonren-

stadt, Plin. n. h. III 7. 15. Hübner CIL II tus). 3413 (für Iulia Mommaca). 3418 (für einen

p. 229; Suppl. p. 873 tab. I. III; Hamen des Conventes, den Buchstaben nach aus

b) c. Hispalensis mit Hispalis (Sevilla) als 40 dem Anfang des 2. Jhdts. n. Chr.), vgl. 3416.

Hauptstadt. Plin. a. a. 0. 7. 11. 13. Hübner Erwähnung des c. in Heimatbezeichnungen von

a a. O. p 121: Suppl. 833 tat. I. III; Provincialpriestern in Tarraco (vgl. Art. Conei-
c) c. Arligilanus mit Astigi (Ecija), Plin. a. 1 i u m), CIL II 4189. 4252. 4200. Hübner CIL

a. 0. 7. 162. Hübner l a 0. p. 185; Suppl. II p. 413; Suppl. p. 942 tab. I—III;

p. 847 tab. a. a. 0.; b) c. Tarraecmensis mit Tarraco (Tarragona)

d) e. Cnrdubensis mit Corduba (Cordova), Plin. als Hauptstadt, Plin. a. a. 0., und 42 Stadtge-

a. a. 0. 7. 10. 14. Hübner a. a. 0. p. 269; meinden (ebd. 23). Ehreninsehriften des C.: CIL
Suppl. p. 878 tab. a. a. 0. II 3840 (für einen procurator Caesarum vom c.

Die Grenzen dieser baetischen Convente haben Tarrachon(ensis) [sic], vermutlich aus der ersten

festzustellen gesucht Detlefsen Philol. XXX 50 Kaiserzeit, vgl. H ü b n e r z. d. Insehr.). 4138 (für

(1870) 276ff. und Hübner aa. 00. und Suppl. einen praetectus orae maritumae). Hübner CIL

p. 833. Fest steht, dass der c. Gaditanus in sehr II p. 500; Suppl. p. 965 tab. II;

langgestreckter Form an der Südküste sich hin- c) c. Caesaraugustanus mit Caesaraugusta (Za

zog, der c. Hispalensis den Unterlauf des Bae- ragoza) als Hauptstadt, Plin. a. a. 0., und 55

tis mit Erstreckung vor allem nach Norden und Stadtgemeinden (ebd. 24). Ein censilor c. Caesar-

Orten bis zur Grenze Lusitaniens, der e. Cordu- augurtani wird erwähnt CIL VIII 7070; add.

bensis den Mittel- und Oberlauf des Baetis bis p. 965. CIL II 4073 ist gesetzt: Genio ermren-

zur TarraconenBis umfasste, der c. Astigitanus tus Caesaraugustani, und zwar in Tarraco. offen-

endlich südlich vom Baetis, ohne allerdings den- bar beim provincialen Kaisertempel (Hübner
selben irgendwo zu berühren, sieh ausdehnte (vgl. 60 Herrn. I 113). Endlich kommt der C. vor in

tab. I. III in CIL II Suppl.). Hübners An- Heimatangaben von Provincialpriestem in Tar

nähme einer Enelave des c. Curdubensis zwischen raco, CIL 11 4203. 4242. Hübner ebd. p. 401

;

dem c. Astigitanus und Gaditanus (gegen die Tar- Suppl. p. 936 tab. II;

raconensis hin), welche von dem Hauptgebiet d) c. Cluniensis mit Clunia Sulpieia als Haupt-

des Conventes vollständig getrennt sein soll, hat stadt, Plin. a. a. 0., und 69 zum grössten Teil

D e 1 1 e f s e n durch eine Interpunktionsänderung nichtstädtischen Gemeinden (ebd. 26f. und dazu

im Texte des Plinius (n. h. III 10: nmnia Baste- Detlefsen Philol. XXXII [1873) 605). Nacb

taniac rerqrntn ad mare [Punkt, nicht Komma). CIL VI 1454 (aus dem J. 222) eooptiert sich das
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roncilium courenlua Clunirnsu einen patronua

fvgl Art. Concilium): in Hcimatbezeichnongen

CI1, II 4198. 4233, Sappl. 6093. H ü h n er CIL
II p. 377; Suppl. p. 924 tab. I;

e) e. Axt uium oder Aaturuenaia mit Asturiea

Aueusta (Astorga) als Hauptstadt. Plin. a. a. 0.,

und 22 nichtsiadtischen oder Volksgemeinden,

welche in zwei Unterabteilungen zerfielen; die

Atturea Auguatani und Aaturea Transmontani

tebd. 28). CIL II 4072: Gcnio conrentu» Aitu-

rum. Ein aarerdoa Romae et Auguati conrentu»

Afturum wird erwähnt CIL II 4223. ebenso 6094;

im übrigen vgl. Art. Concilium. Hübner CIL
II p. 362; Suppl. p. 909 tab. I;

f) e. Lucenri

»

mit Lucus Augusti (Lago) als

Hauptstadt. Plin. a. a. 0., und 16 Volksgemein-

den (ebd. 28). Der C. kommt inschriftlieh vor

in der Heimatangabe eines Provincialpriesters in

Tarraco, CIL II 4255; vgl. H ü b n e r ebd. p. 351

;

Suppl. p. 904 tab. I;

g) c. Bracarauguatanu» (auch nur Bracaru»

oder Auguatanus) mit Bracara Augusta (Braga)

als Hauptstadt, Plin. a. a. 0.. und 24 Volksge-

meinden (ebd. 28). Ehreninschriften, die von

diesem C stammen, sind CIL II 2426 (für einen

aaterdo» Romae. Auguati Caeta[rum]). 4123;

Kaiserpriester dieses C.{saecrdoa Romar et Auguati

ronrentuua Braearauguatam) ebd. 2416. 4215;

in Heimatangaben von Provincialpriestern ebd.

4230. 4257. 4204. H U b n e r ebd. p. 831 ; Suppl.

p. 891 tab. I.

Auch hier hat die Abgrenzung dieser Con-

vente neben H ii b n e r (an den aa. 00.) Detlef-
sen Philol, XXXII (1873) OOOff. versucht. Die

Einteilung in Convente scheint sich in dieser

Provinz angelehnt zu haben an eine ältere (da-

durch allerdings nicht beseitigte) Zerlegung der

diesseitigen Provinz in drei grössercGebiete(Strab.

III 1661.). auch Dioecesen genannt (Ephem. epigr.

IV p. 223); Aatuna et Callaeria, ursprünglich

wohl nur Callaeciu (CIL II 2422 zu Ehren des

C. Caesar Aug f„ vgl. ebd. Suppl. p. LXXXVI),
unter einem Legaten mit zwei Legionen (legatua

Aug. per Asluriain et Callarciam CIL II 2634.

iifter leg. Aug. iundieua per u s. w. CIL VIII

2747. VI I486. 1507. XII 3170. leg. Aug. et

iuridicu» Aaturiae et Callaeciae CIL VI 1507),

woraus wohl die drei nordwestlichen, in mehr-

facher Beziehung enger zusammengehörigen Con-

vente gebildet sind; ein zweites Gebiet, östlich an

Asturien sich anlehnend bis zu den Pyrenaeen,

unter einem Legaten mit einer Legion, etwa das

Gebiet des c. Cluniensis: endlich das frühzeitig

romanisierte und städtisch organisierte Ebro- und

Küstengebiet unter einem Legaten selbst in der

ersten Zeit meist ohne Legion (in der bessern Zeit

legatua citeriori» Hitpaniac. im Gegensatz zu

dem Statthalter der ganzen Provinz mit consu-

larischemKang nur ein Praetorier. aber immer ohne

den Zusatz pro praetore, CIL V 6974H., im 3. Jhdt.

legatua iuridicua provinciae Hiapaniae Tarra-

oonenais, CIL II 3738, ähnlich 4113. XII 3167.

IX 1572. VIII 8421, brxarodoirn Z[navia(1] Sm-
xijoroic Tn n(xix u>[vgjoia^ auf einer griechischen

Inschrift Ephem. epigr. IV p. 223, dazu M o m m-
s e n ebd. p. 224), etwa die C. Caesaraugustanus,

Tarraconensis und Carthaginiensis umfassend. Es
sind also auseinanderzuhalten die prorincia Tar-

raeontnaia (vor Diocletian richtiger proc. Ui-
x/iania citenor), die diotceaie Tarraeonenaia und
der c. Tarraremenai». Von der zweiten der er-

wähnteen Dioecesen des Strabon fehlt Mb heute

noch der Name und die Erwähnung irgend eines

l^gatcn auf Inschriften (Mommsen a.a. 0.225.
Hübner CIL II Suppl. p. LXXXVI); vielleicht

ist nach der Wegnahme der Legion aus dieser

dioeeeaia (bei Iuliobriga im Gebiet der Cantabrer,

II U b n e r a. a. 0.) zur Rechtsprechung kein be-

sonderer Legat mehr hierher gesandt worden, da
die Diocese unserer Ansicht nach nur den einen

c. Clumensia umfasste, der vom Statthalter selbst

oder auch von dem legatua der Dioecese Tarra-

conensis versehen wurde. Die Convent« dieser

Provinz insgesamt sind aber — offenbar infolge

der grossen Ausdehnung der Provinz— frühzeitig

hinausgewachsen Uber ihren juristischen Zweck.
Sie bilden — zuerst in den barbarischen Ge-

bieten des Nordwestens, vgl. Art. Concilium
— auch religiöse Gemeinschaften nm einen Altar

der Roma und des Augustug, nnd sind auch, wie
der cenaitor eonrentua Caeaarauguatani zeigt, in

Steuersachen verwendet worden, sind mit andern
Worten nicht nur Gerichtssprengel, sondern auch
kirchliche- und Steuer-Bezirke.

4 InDalmatia. welches in drei Sprengel

zerfiel:

a) c Scardunitanus mit der Hauptstadt Scar

dona. einem munieipium Flncium, Plin. n. h.

III 139, für die lapydea et Liburniorum ciritotes

XIV (Plin. ebd., vgl. Mommsen CIL III p. 365).

CIL III 2809 berichtet von der Wiederherstellung

eines praetorium in Scardona durch die Burnistae

(und andere Gemeinden des C.) I>r sacerdas

ad aram Auguati Liburniae ebd. 2810 (vgl. die

gemeinsame Dedieation einer Inschrift durch die

riritutes Liburniae unter Tiberius. ebd. 2808) be-

weist, dass auch Liburnien. d. h. in der Hauptsache
der c. Srardonitanun, wie die eben betrachteten

spanischen e., zugleich ein religiöser Bezirk war:

b) e. Salonitanua mit der Hauptstadt Salonae

(Salmia), Plin. n. h. III 1411.. vgl. Mommsen
CIL III p. 30-1;

e) c. Norrmitanua mit der Hauptstadt Narona
(Viddo), Plin. a. a. 0. 142. In diesen beiden Con-
venten wurde den dalmatinischen Völkerschaften,

die ihrerseits in Decurien zerfielen. Reeht ge-

sprochen. Nach Varros Angabe (Plin. a. a. O.)

kamen einst nach Narona 89 Gemeinden. Momm-
sen a. a. 0. p. 291.

5. In der Provinz A s i a ,
welche nach Plinius

in neun Convente zerfiel:

a) C. von Adramyttiuro, Plin. n. h. V 122.

b) e. Fergamenua (Hauptstadt Pergammn),
Plin. ebd. 126.

e) c. Smgrnaeua (Smyrna), Plin. a. a. 0. 120.

Die von Aristides (I p. 527 D.) erwähnte bioi-

xgoie g arm 2fiigrar hat mit diesem C. nichts

zu thun. ist vielmehr ein grösserer Bezirk unter

einem legatua iuridicua (Schulten De conven-

tihus 7. 129, vgl. o. Hispania citerior).

d) e. Sarditinua (Sardes), Plin. a. &. 0. 111.

e) C. von Ephesus, Plin. a. a. 0. 120. Joseph,

ant. XVI 172. Aristid. I p. 525 D.

1) C. von Alabanda in Karien, Plin. ebd. 109.

g) c. üibgratieua mit der Hauptstadt Laodicea,

Plin. a. a. 0. 105.
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h) r. Apameneie mit der Hauptstadt Apamca I. Die Identität der courcutue ririum
Cibotus, Plin. ebd. 106. Dio Chrysost. II p. 68f, R. Romanorum mit den eitet Romani, qui

i) e. Synnadentis (Synnada), Plin. ebd. 105, roneietunt. Zunächst seien die verschiedenen
vgl. 95. Arten, wie diese c. ririum Romanorum bei Sehiilt-

Gcpenüber den Verhältnissen der Republik er- Stellern und aul Inschriften bezeichnet sind, zu-

giebt sich, dass hier bei der definitiven Abgren- sammengestellt (die Belege bei Kornemann De
zimg fester Sprengel für die Rechtsprechung civibus Romanis u. s. w. Appendix 97fl. und unten
Tralles und Philomelium als Gerichtsorte (s. u. II). Bei Schriftstellern: Capua: c. Capuae oder
S. 1175) in der Kaiserzeit aufgegeben waren, und c Campanue ; Syraeusae: e. cirium Romanorum
dass die drei zuletzt genannten Convente, die 10 .Syrorum, e. Syraeuxmut: Panormus: e. Pa
Cicero von Kilikien aus («reiste, jetzt zu der Pro- normitanue; Lilybaeum: cinitae Lilybaelana . .

.

vinz Asia gehörten. Marquardt (St.-Verw. I J marimusqut e. ririum Romanorum; Utice: e.

340) macht den grossen Fehler, dass er bei Fest- Utieeneie; erat in oppido . . . Utieeneee . . . eon-

stellung der Convente Zeugnisse aus den ver- rentue in, qui u. s. w.; Hadrumetum; e. corum
scbiedensten Zeiten zu vereinigen sucht (Schul- d. h. Hadrumrtinorum; Thapsus ebenso; Cordnba:
ten De conventibus 127, 1. 128). Im Laufe der Cordubae c. oder c. Cordubeneie ; Hispalis: riua

Kaiserzeit sind die Bezirke verkleinert worden. (sc. Hiepaleneie) e. eines Romani-, Salonae: e.

indem Teile der seitherigen C. selbständig ge- Salonie; Lissua: e. ririum Romanorum, qui Li*-

macht wurden. So wissen wir, dass Thyatira »um obtinebant, oder eines Romani, qui rius e.

erst durch Caracalla 215 Hauptstadt eines eigenen 20 rranf. Auf Inschriften; Masculula: c. ririum

C. wurde (Bull. hell. X 404 ff. 417ff.), während Romanorum et Numidarum, qui Maseululae ha-

es vorher zu Pergamum gehörte (Plin. n. h. V bilant; Brigmntio; eines Romani de ronrentu ei-

126). Vielleicht Bleht es ebenso mit Eumenia rium Romanorum; Helvetii: eines Romani e.

wegen der daselbst gefundenen Inschrift CIG Helretiri; Thyatira: i rßr ’Ptnftaltor xorßtrtot.

3902 b, wonach ein Erlass des Proeonsuls von M o m m s e n sieht in diesem c. ririum Roma-
Asien auf^estellt werden soll h rate äqrqyovpiran norum .die innerhalb eines römischen Gerichts-

rcön SioixTjaitur .-idXtoiv, weiter mit Cyzicus wegen sprengels verweilenden römischen Bürger' (Herrn.

Aristides I p. 544 D. und Philadelphia (nach Plin. VII 319; vgl. Röm. Geseh. II* 407) oder ,die

V 111 zu dem C. von Sardes) wegen ebd. I p. 529. gleichsam eommunale Organisation der innerhalb

530. Da die Conventshauptstädte offenbar auch 30 eines römischen Gerichtssprengels peregrini6ehen

die Prägeorte der Landesmünzen, der Cistophoren, Rechts lebenden römischen Bürger (Herrn. XVI
»sren (darüber P i n d e r Abh. Akad. Berl. 1855, 477, vgl. Ephem. epigr. VII (1892) p. 442), bringt

540f.), hat Marquardt a. a. O. beide neben also die c. ririum Romanorum in einen sach-

einander gestellt. Danach wäre in der Kaiserzeit liehen Zusammenhang mit den oben betrachteten

auch noch Nysa Vorort eines C. gewesen. Das c. iuridiei, etwa Ps.-Aseon. folgend, der zn Cie.

Streben bei den Städten Asiens zu dieser Ehre, in VerT. II 32 (ei eonventu ririum Romanorum
)

die auch mit materiellen Vorteilen für die be- sagt: ex iit riritalibue, ad quat cires Romani
treffenden Communen verbunden war, zu ge- nmrenire schul agendae tuae aut publieoe rei

langen, war sehr gross, wie die Worte des Dio causa. Dagegen haben sowohl Kornemann (De

Chrysostomus (II p. 69 R.) und die Inschrift von 40 civibus Romanis 1711.; vgl. 21, I) wie Schulten
Thyatira (Bull. hell. X 4048.) zeigen. (De conventibus 5. 78.), und zwar unabhängig

Ans Africa kennen wir keine e. iuridiei, von einander (vgl. auch Mit teis Reichsreeht und

sondern nur Dioecesen unter Legaten von der Art, Volksrecht 149), zu erweisen gesucht, dass die e.

wiesieauch inHispania citeriorauftretenfMomm- ririum Romanorum mit den e. iuridiei nur im

sen Ephem. epigr. IV p. 224. Marquardt St.-V. Ausdruck, nicht aber in der Sache etwas gemein

I J 466f.). Fälschlich hältMarquardt (a.a. O. 476) haben, dass vielmehr die ersteren auf bestimmte

die bei Caes. bell. civ. II 36 und im bell. Afr. Stadt- oder sonstige Territorien localer Art sich

97 erwähnten C. von Utiea, Hadrumetum und beschränkten. Die Hauptargumente gegen die

Thapsus für Gerichtssprengel, während es römi- Mo mm sen sehe These sind:

scheBürgerverbände waren (vgl. Abschn.C). OBen- 50 I. Die locale Beschränkung dieser Convente

bar sind diese conventus iuridiei nicht in allen erweisen deutlich Ausdrücke wie c. ririum Ro-

Provinzen bei der Neuordnung in der caesarisch- manorum qui Liesum obtinebant (Caes. bell. riv.

augustischen Zeit eingerichtet worden. Stellen- III 29) oder e. ririum Romanorum et Numi-

weise hat man durch Schaflung möglichst grosser datum qui Maeeululae habitant (CIL VIII Suppl.

Gemeinden, wie z. B. in Form der nach Gauen 15775), nicht minder e. Syracueis ririum Re-

organisierten riritates in den Tres Galliae. diene manorum (Cie. in Verr. V 94) oder kürzer c.

besonderen Gerichtsbezirke und Gerichtsstädte un- Syraeutie (ebd. III 136), e. Salonie (Caes. belL

nötig gemacht. In der nachangnstischcn Zeit hat eiv. III 9), ipee Cordubae c. (ebd. II 19), e. Co-

man durch Zerschlagung zu grosser Provinzen in puae (Cic. pro Sestio 9; von demselben Verband

mehrere Teilprovinzen, manchmal unter Festhai- 60 wird hier gesagt: hoe tempore eidem kominei

tung der Einheit (vgl. Marquardt P 310 über die nomine commutato eoloni deeurioneeque), oder

ZerlegungDakiensin3Provinzen),ErsatzgeschaBcn. wenn es von Utiea heisst (ebd. 1136); in oppido

C. Die Bedeutung nicht eines vorübergehenden ... primtim Utieeneee... deinde e. is, qui ex

Confluzut,einerVersammlung,sonderneinesdauern- rariie acneribus eonstaret. Die rechtliche Zu-

den Zusammenseins hat endlich C. in der Ver- gehörigkeit von Conventen in Städten oder den

bindung c. cirium Romanorum

,

d. i. der Ge- Städten gleichgeachteten Communen zn diesen

samtheit der an einem Ort aus Geschäftsrück- Gemeinden wird ausgedrückt durch das Adjee-

sichten zusammengeströmten römischen Bürger. tivum: c. Syracueanue, Panormitanu$, Utieeneit,
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Itctrclicui, und analog heisst es selbst da, wo
rechtlich keine Peregrinenstadt, sondern nur ein

rirus besieht, e. Curdubentis, Hispalentit.

2. Wenn Mommsens Ansicht die richtige

wäre, dürften c. ririum Romanorum nur in Vor-

orten von c. iuridici Vorkommen. Aber die grössere

Zahl von Ortschaften, deren c. cicium Roma-
worum bekannt sind, waren keine Gerichtsstädte:

I.issus gehörte zum Sprengel von Karona (Plin.

n. h. III 144), Thyatira wurde, wie S. 1179 gezeigt,

erst 215 Vorort eines c. iuridieut, die Inschrift mit
dim Bürgereonvent gehört dagegen ins 2. Jhdt.

(Kornemann 19f. Schulten 11). Die Beziehung

des r. Vapuae auf die Dioecese der praefecli

( 'ijiunm Cumat durch M o m m s e n (Hern. VII
3 1 9, 2) webt Schulten (a. a. 0. 1 lf.) zurück;

ebensowenig wie die genannten Örtlichkeiten sind

Utica, Hadrumetum, Thapsus, die ernte* Hef-

rctiorum, Brigantio oder gar Masculula Gerichts-

stüdte gewesen.

S. Wie in Abschnitt B nachgewiesen ist, ge-

hört die Schaffung von e. iuridici erst dem Be-

ginn der Kaiserzeit an, während die e. ririum

Romanorum schon in der republicanischen Zeit

»nrhanden waren. Mommsens Ansicht von der

gleichsam communalen Organisation der innerhalb

der Gerichtssprengel lebenden römischen Bürger

nimmt im Widersprach mit den Quellen die e.

iuridici für älter als die e. ririum Romanorum
an (Schulten 10tf.).

4. Dass c. nicht nur die Bedeutung einer vor-

übergehenden Versammlung, sondern auch einer

dauernden Gemeinschaft, eines Verbandes oder

Vereins haben kann, also absolut unabhängig von

der Zeit ist, ergiebt sich aus der an der Spitze

des Artikels angeführten Definition des Wortes
bei Festus. Allerdings ist ausser diesen e. ririum

Romanorum nur ein Beispiel bekannt, wo e. in

der Bedeutung Verband vorkommt, d. i. c. ma-
tionalii, (Senec. de matrim. III p. 428, 49 Haase.

Suet. Galba 5. Hist. Aug. Elagab. 4; vgl. Fried-
ländcr Röm. Sitten-Gcsch. l

s 423). Aber ganz

denselben Bedeutungswandel haben wir bei dem
entsprechenden griechischen Wort avrotoe (s.

Kornemann 21 f.).

5. Die einzige Stelle, aus der man einen Zu-

sammenhang zwischen e. ririum Romanorum und
r. iuridieut bei oberflächlicher Betrachtung viel-

leicht herleiten möchte, ist Cic. in Verr. II 82:

tclccli iudicet ex conrentu ririum Romanorum
pioponi tolent (vgl. ebd. 84). Wie noch gezeigt

werden wird, wurden für gewisse Fälle von den
Statthaltern Richter e ririfcu* Romani* prnrin-

riae (Gai. Inst. I 20) bestellt; diese Bestellung

aber musste, da in Sidlien zn Verres Zeiten noch

keine Bürgergemeinden waren, e conrentu (ririum

Romanorum) d. h. aus den Bürgerverbänden er-

folgen (Schulten 14, falsch Kornemann 16f.

unterMommsens Einfluss, vgl.21, 1; das Richtige

38«.).

Die Hauptstreitfrage, wie sich die e. civium

Iiomanorum und die in Inschriften so häufig auf-

tretenden circt Romani gui consistunt, qui ne-

‘joliantur oder griechisch ol xarwxoDrus Pcopatoi,

ol xQayfxaxevöuevoi 'Poipaüot u. s. w. (über diese

Ausdrücke vgl. Art. Co nsi stere) zu einander ver-

halten , ist damit eigentlich schon gelöst. M o m m
sc n ist schliesslich unter Festhalten der im Vor-

stehenden bekämpften Ansicht dazu gekommen,
zwei Arten von BUrgerverbänden zu statuieren;

die nach den e. iuridici vereinigten drei Romani,
ilas sind die c. ririum Romanorum, und die in

einer Ortschaft oder Stadt peregrinisehen Rechts
zusammenwohnenden römischen Bürger, das sind

die mit rives Romani, qui consitlunt und den
ähnlichen Ausdrücken bezoiebneten, Ephem. epigr.

VII 1892 p. 442 (bei Schulten 10, 3, bei Korne-
10 mann 21, 1), während Kornemann (20S.) und

Sehulten (15S.) durch ihre Anschauung von den
c. notgedrungen dahin gefürhrt werden, beide Be-

zeichnungsweisen auf dieselben Vereinigungen zu
beziehen. Sie setzen also gleich e. civium Ro-
manorum Syracuti* (Cic. in Verr. V 94) mit den
negotiatorei d. i. drei Romani qui Syracutit

negotiantur (Verr. II 153, vgl. dazu Verr. II 34;

tclecti ex conrentu aut propotili ex negotia-
toribui iudicet nulli und de conrentu aec ne-

20 goliataribus nulli iudicet und die Erörterung
bei Kornemann 38S.) oder c. Salonit (Caes.

belL riv. HI 1) mit den römischen Bürgern im
bell. Alez. 43, 2, wo dieselbe Stadt genannt wird
oppidum marilimum, quod drei Romani for-

tivtimi fidelittimiqve incolebant, bezw. verweisen

auf conrentu* ririum Romanorum et Numi-
darum qui llatcululae habitant

,

wo beide Be-

zeichnungsarten verbunden sind. Dass auch die

drei Romani, qui contittunt corporativ geeinigt
30 waren, ergiebt sich daraus, dass sie gemeinsam

handelnd auftreten, entweder allein oder, wie
namentlich in den hellenistischen Ländern, zu-

sammen mit den griechischen Stadtgemeinden,
in welchen sie ihren Sitz haben. Die Identität

ihrer Corporationen mit den c. ririum Roma-
norum wird aber am schlagendsten dadurch be-

wiesen, dass die nämlichen Beamten, d. h. die

curatorei ririum Romanorum, sowohl bei den
c genannten Verbänden römischer Bürger (Thya

40 tira, c. Uelreticut) als auch bei den cire* Ro-
mani contitlenlet

, negotiantee (xarotxovrxee,

ngayfiartvofirroi u. s. w.) Vorkommen. Zur Er-

klärung der Thatsache, dass so selten die Be
nennung e. ririum Romanorum vor allem auf

den Inschriften (hier nur viermal: in Masculula,

Brigantio, bei den Helvetiern, in Thyatira) be-

gegnet, während sehr häufig diese Verbände als

drei Romani qui contittunt oder mit einer der-

artigen Formel bezeichnet werden, hat Korne
50 mann (21) die Vermutung ausgesprochen, dass

die Bezeichnung mit c.— wenigstens in der Kaiser-

zeit— nicht die officielle war, während Schalten
(16) dies zurückweist, ohne eine andere Erklärung
zu bringen. So viel steht fest, die Bezeichnungs-

weise c. ririum Romanorum ist die häufigere,

was die Zeit betrifft, unter der Republik (bei

Schriftstellern), in Bezog auf die Gegend, im Oe-

cident, während in der Kaiserzeit (auf Inschriften)

die anderen Formeln viel mehr, im Osten des

60 Reiches eigentlich ausschliesslich (eine Ausnahme
bildet nur der Convent von Thyatira), sich finden.

II. Die uns bekannten conventus ei-

rium Romanorum bezw. drei Romani,
qui contittunt (vgl. Kornemann Appendiz
97ff.).

1. Im Westen:
a) Die der republicanischen Zeit (die Angabe

der Verleihung des römischen Stadtrechts an die
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betreHende lnwegrine Gemeinde deutet das Ende
des p. an, darüber unten):

Italien:

Capua (seit 543 — 211 v, Chr.): Cic. pro Sestio

IV 9. Caes. bell. civ. I 14. 5. III 21, 5.

Cie. ad Att. XV 3, 1, im J. 695 = 59 v. Chr.

Colonie.

Sieilien:

Halaesa: CIL X 7459, dem L. Cornelius Scipio

(Praetor 561 = 193) gesetzt von Italieei, vgl. 10

Cie. ad fam. XIII 32, 1; Munieipinm seit

Augustus
Svracusae: Liv. XXIX 1, 16. Cie. in Verr. II

'

70. III 32. 136. IV 55. 67. 70. 137. V 94.

118. 155. 156. II 153. Colonie im J. 783
= 21 v. Chr.

Panormus: Cie. in Verr. V 140. II 158 (vgl.

V 161). Colonie unter Augustus.

Liiybaeum: Cie. ebd. V 10. II 158. Munici-

pium unter Angnstns. 20
Agrigentum: Cic. ebd. IV 98. II 153.

Africa:

Karthago: Appian.Lib.92. Colonie durch Caesar.

Utiea: Sali. fug. 64, 5. Cic. in Verr. I 70.

Val. Max. IX 10. 2. Caes. bell. eiv. II 86.

Auct. bell. Air. 68. 90. Plut. Cato min. 59.

61. Cass. Dio XLIII 10. Munieipinm im
J. 718 = 36 v. Chr.

Hadrumetum: Auet. hell. Air. 97. Colonie unter

Traian. 80

Thapsus: ebd.

Forum Thysdrus: ebd. 86.

Vaga: Sali. lug. 47. I.

Cirta: ebd. 26, 8. 21, 3.

Spanien, Baetica:

Corduba: Caes. bell. eiv. II 19, 3. 21. Auct.

bei. Alex. 57—59. Colonie 708/9 = 46/5

v. Chr.

Hispalis: Caes. bell. eiv. II 20. Colonie 709=
45 v. Chr. 40

Italien: CIL II 1119.

Tarraeonensis:

Carthago nova: CIL II 3483; Suppl. 5927 =
3434. 8408. Colonie 709 = 45 v. Chr.

Tarraco: Plin. n. h. III 21 Scipionum opaa

(Solin. 23, 8). Hübner Herrn. I 1081. Co-

lonie in demselben Jahr.

Gallien:

Tolosa: CIL XII 5388. Iuttiniache Colonie

durch Caesar. 50
lllyricum:

Lissus: Caes. bell. eiv. III 29. 40. Municipium
unter Augustus, Plin. n. h. III 144.

Narona: CIL III 1820. 1821. Colonie durch

Octavian, wahrscheinlich vor 727 = 27 v. Chr.

Salonae: Caes. bell. civ. III 9. Bell. Alex. 43,

2. CIL III Suppl. 8958. Colonie 721=33
v. Chr.?

Nauportus: CIL IU 3776. 8777. Tae. ann. I

20. überflügelt von Emona, welches 720 = 60

34 v. Chr. Colonie wurde.

Iulium Cornicum (in Italien, Regio X); CIL V
1829. 1830. Colonie unter Claudius.

ß) Der Kaiserieit:

Africa:

Masculula: CIL VIII Suppl. 15775 (unter Ti-

berioa).

?Aubuzza: CIL VIII Suppl. 16367; die Ergän-

zung eire» Romani guij Aul/una cunsutui

I

ist sehr unsicher: Schulten 78, 1

.

Fipasa: ebd. 17143 (aus dem J. 128) werden
erwähnt circa Romani eullores Larum ri

imaginum Aug.

Man vgl. noch aus

Mauretanien:

Rapidum: Ephem. epigr. V 955 (p. 459) und
1302 (p. 561) aus dem J. 167 n. Chr. reit-

rani fl pagani eonsittenler aput Rapidum-,

dazu den pagu* Mereurialis reteranorum

Medrhtanorum in der I’rovincia proconsu-

laris. CIL VIII 885.

Hispania Tarraeonensis:

Bracara Augusts: CIL II 2423.

Tres Galliae:

Aquitania: CIL XIII 1900 rummut ruratur d-

rium Rimumnrum prorineiae Aqnitaniae.

Auseii: CIL XIII 444.

Petrocorii: ebd. 9.50—954. 965. 970.

Santones: ebd. 1048.

Bituriges-Cubi: ebd. 1194 (aus den J. 38—41

n. Chr.).

Lugudunensis: CIL XIII 1921 rummut curator

eirium Romanorum prorineiae Lugudunensis.

Belgien:

Helvetii: Mommsen Inser. Helv. 138. 122.

CIL XII 2618. Anz. f. Schweiz. Altertomsk.

1891, 429: vgl. CIL XII 2564.

Britannia:

Londinium: Tae. ann. XIV 38. 3 (aus dem J. 61

n. Chr.).

Alpes Maritimae:

Brigantio: CIL XII 94.

Raetia:

CIL m 5212: einer Romani [e]i Italia et

aliit provineiis iw Raetia ennsistentes.

Pannonia inferior:

Vetussalinae: CIL öl Suppl. 10305.

Moesia inferior:

Anadolkiüi bei Tomi: CIL HI 7533: eines Ro-

mani
.
Jilae consistrntes vieo turrem u. s.

vgl. 7586 mit magi[tter] viei Sc...

Tomi: CIL III 7582. Über die cpeXg Tatpsoa-

hier vgl. Schulten 59, 1. Dazu konmnu
dann in der Kaiserzeit die canabensischcn

Convente bei den Standlagern der Grenzen,

worüber im Art. C a n a b a e gehandelt ist.

2. Im Osten (sowohl der republicanischen wie

der Kaiserzeit):

Achaia:

Argi: CIL III 581 (für den Consul vom J. 685

= 69 v. Chr.) llaliei guei Argeis negotiantur:

Suppl. 7265 = 532 (ans dem J 687 = 67

v. Chr.). Le B as-F o u car t I 2 nr. 124 a.

Antigonea-Mantinea: Le Bas-Foueart I 2

n r. 5521. !A-voLc ’Arnyorecjy xai'Pwpaüoi UQay-

parevSperoi ev avxg. Bull. heil.XX (1896) 122f.

Megalopolis: "Etpgp. dgjratoi. 1896, 102.

Elis: D i 1 1 e nbe r ge rArchaeol. Zeitung 1877,

38 7? ttoXie i) rdir HXtitav xai Toip[aioi] ol

evyapovvree.

Megara: ’AOgvaiov II (1878) 4811. Die Ergän-

zung der Inschrift CIL X 7350 eines Ro-

mani et A]thenienses ist zu unsicher, als

dass sie Verwendung finden könnte, vgl.

Schulten 57, 4.

Eretria: Americ Journ. Arch. XI (1896) 17311.
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Macedonia:
Beroea: Revue des soc. sav. 1858 p; 791 nr. 33

(für den Proconsul von Makedonien im J. 697
: 57 V. Chr.) BiQoiäot xai ol fvxixxrjttryoi

Patfxalot.

Edessa: Le Bas 1345 r) xoXit xai ol ovttxQay-

ftauvoyxvoi Pojftaiot.

Thraeia:

Sestus: Bull. hell. IV (1880) 516.

Inseln im aegaeischen Meer: 10

Delos: Eine Masse Inschriften der llaliei aus

dem zweiten und ersten vorchristlichen Jahr-

hundert, zusammcngestellt von Kornemann
57f.; Append. 99ff. Schulten 38Ü., die neue-

sten im Nachtrag 130f.

Lesbos:

Mytilene: CIL III Suppl. 7160= 455 für den
Consul des J. 723 = 31 v. Chr. von den

cim Romani qui ilylileneis neqotiantur.

Methymna: Bull. hell. IV 433. Athen. Mitt. 20

XI 1886. 287.

Chios: CIG 2222= Dittcnberger Sylloge

I 276 vgl. Appian bell. Mithr. 46. 47.

Samos: CIL III 458.

Cos: P a t o n and H i c k s The inscriptions of

Cos (1891) nr. 344.

Creta:

Gortvna: Ephem. epigr. VII p. 425 nr. 5

(vgl. CIL III 4) aus dem J. 195 n. Chr.

eivet Romani qui Oortynae eonsistunt. 30

Asien:

Bithynia:

Nicaea: Cass. Dio LI 20.

Provincia proc.: Gr. Inscr. in the Brit. Mus. III

p. 172 nr. 517 of xara tr/Jv'Aoiar oixovfntt
'Püß/iaiot. Athen. Mitt. XVI 145 ol inl rrje

1-to/us Ptoualot xai "EiXqrtt xai A Arjyos 6
Aaodtxitov. Plut. Pomp. 37 ol tv ’Aoiq Po>-

uaioi , vgl. CIL X 1797.

Cvzicus: CIL III Suppl. 7061. Athen. Mitt. 40
VI 4L

Lampsacus: Cie. in Verr. I 69. Appian. bell,

civ. V 137.

Ilium: Le Bas-Waddington nr. 1743 (vgl.

CIG 3598 b. 3614) 'Pujyaiot ol fv KiXiqt.

Assus: Le Bas nr. 1034a= Sterrett Papers
of the American school I p. 45 nr. 20.

Ephem. epigr. V p. 155= Sterrett Papers
I p. 50, der Eidsehwur der Assicr für Gaius
aus dem J. 37 n. Chr.: e6o£xv rfi ßovlfj 50
xai TOii XQayyaTcvofAtvots .-Tao' ijiiir Pto-

paiois xai T(f> dyytf) xwv 'Aooiojv. Sterret
Papers I p. 30 nr. 13; p. 32 nr. 14 I;

p. 33 nr. 14 II; p. 45 nr. 19; p. 46 nr. 21;

p. 55 nr. 28.

Adramyttium: Appian. bell. Mithr. 23.

Pergamum : Cic. pro Flacc. 71. Appian. bell.

Mithr. 23. Jahrb. d, königl. preuBS. Kunst-
sammlungen III (1882) 86 = Altertümer
von Perg. II Text p. 85. 60

Thvatira: Bull. hell. X (1886) 422.
Philadelphia: CIG 3418.

Magnesia am Sipylus: -Voto. x. ßißX. Sfivar.

1886 p. 66 nr.

Smyrna: Cic. a. a. O.
Erythrae: Bull. hell. IV 161. Le Bas nr. 50.

Teos: Bull hell. IV 179f.

Ephesus: Le Bas I nr. 143, vgl. Athen.

Paniy-wtaso*» iv

Mitt. XIV (1889) 101. Ephem. epigr. V
p. 38. Appian. bell. Mithr. 23. Cass. Dio
LI 20.

Tralles: CIL III 444. CIG 2930 Bull. hell.

V 347. CIG 2927. Sterrett Papers 1

p. 108 nr. X = Athen. Mitt. VIII 328, vgl.

XI 204. Cic. pro Flac. 71. Appian a. a. O.

Priene: CIG 218)6.

Lagina beim Tempel der Hekate: Bull. hell.

V 191 = XI 146 nr. 47. ebd. 147 nr. 48.

148 nr. 51. 149f.

Stratonicea beim Tempel des Iupiter Pana-
maros: Bull. hell. XII 255.

Caunus: Appian. bell. Mithr. 23.

Cibyra: Bull. hell. II 598. ebd. 599 = XIII

p. 333, 1 (vgl, Uber die Ergänzung Schulten
32, 2). XIII 333. BulF. hell. 1891, 554.
Le Bas V 1218= Journ. of Hell. Studies

VIII 234.

Antike Stadt an Stelle des heutigen Usuftcha
(Name unbekannt), Sterrett An epigr.

Journey II 37 nr. 36.

Apamea CibotuB: CIL III 365 = Le Bas
III 746. Rev. Arch4ol. XII 221. Athen.
Mitt. XVI (1891) 147. 148. Ehern, epigr.

VII (1892) 436. 437. 442 nr. 8.

Traianopolis: CIG 3874, vgl. Journal of Hell.

Studies VIII 512.

I’rymnessus: CIL III Suppl. 7043.
Naus in Phrygien (heute Ineh): Journ. of

Hell. Stud. IV (1883) 432 nr. 42 (aus

dem J. 88 n. Chr.); vgl. K a m s a y The
cities and biBhoprics of Phrvgia II 610
nr. 51 1 = Cagnat Rev. arch. XXXI (1897)
160 nr. 71.

Pisidien:

Conana: Sterrett The Wolfe Eiped. III

339 nr. 473.

I8aura: Bull. hell. XI 67 nr. 46. Sterrett
The Wolfe Exped. III 107 nr. 181.

Kilikien: Cic. ep. ad Att. V 21, 8. Tac. ann.
XII 55.

Cypern: Cic. ad Att. V 21, 6. Caes. bell. civ.

III 103; vgl. auch CIL X 3847:
Salamis: CIL III 6051.

Paphus: Journ. of Hell. Stud. IX (1888) 234
Mesopotamien

:

Ctesiphon: Cass. Dio LXVIII 30 (aus dem
J. 116 n. Chr ).

Syrien: Tue. ann. II 82, vgl. CIL X 1797:

Antiochia: Caes. bell. civ. III 102 (vgl. Cass.

Dio LXVIII 24).

Hierosolyma: Joseph, ant. lud. XIV 83 (vgl.

100).

Petra: Strab. XVI 779.

Ägypten:
Alexandria: CIL III Suppl. 7241 (aus dem

Anfang desl. Jhdts. v. Chr., vgl. Schulten
4811.). Bull. hell. VIII 107 = XIII 120f.

(aus dem J. 628 = 126 v. Chr.); vgl. CIL
X 1797.

Diese Zusammenstellung des Materials ergiebt

einmal (worauf noch zurückgekommen wird), dass

im Westen des Reiches diese Bürgerverbände eine

vorübergehende Erscheinung waren, die mit fort-

schreitender Romanisierung in den inneren Pro-
vinzen durch römische Stadtgründungen (vor allem

in der caesarisch-augustischen Zeit) beseitig wur-
38
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den und nur (abgesehen von den Tres Galliae) die römischen Bauern die gleiche sociale Lage

in den Provinzen der Peripherie in der Kaiserzeit enger mit den einheimischen Berufsgenossen als

sich erhielten, während sie in den alten Cnltur- das gemeinsame Recht mit den römischen Lati-

ländern des Ostens neben den hellenischen Stadt- fundienbesitzern verband. Das bedeutete, dass

gemeinden eine dauernde Institution bildeten, und in Africa in der Kaiserzeit der Gegensatz zwischen

zweitens, dass es stellenweise auch Vereinigungen Gross- und Kleingrundbesitzern grösser wurde, als

römischer Börger gab, die weiter als Uber die der zwischen Römern und Nichtrömem, dass die

Territorien einzelner Stadt- oder Landgemeinden, hier an Stelle der politischen und rechtlichen viel

nämlich über ganze Provinzen sich erstreckten: empfindlicher hervortretende sociale Ungleichheit

Raetien, Gallien (hier wenigstens Aquitanien und 10 die alten Gegensätze verwischt hatte. Zudem
LugudunensiB), Asien, vielleicht auch Cypern. Die muss man beachten, dass es eich um Numidze

Fälle sind nicht vollkommen gleich. Der Ver- in dem C. handelt. Die Inschrift beweist vielleicht

band der in Raetien consistierenden Römer hatte auch, dass die eingewanderten circa Römern den

vielleicht keine Teilverbände neben oder unter Gegensatz zu den Angehörigen der berberisehen

sich, während in den genannten gallischen Pro- Rasse weniger scharf empfanden als zu den sc-

vinzen die Gesamtvereinigung aller römischen mitischen Puniern, und dass sie vielleicht jene

Bürger, die sich einen summus euralor erwählte, als Gegengewicht gegen diese, die im Besitz der

den Zusammenschluss in Einseiverbänden nach alten phönieiachen Cultur waren, an sich heran-

den Volksgemeinden (eivitatei

)

nicht ausschloss. sogen. Was man aber auch zur Erklärung der

Es handelt sich hier in Gallien, da auch die In- 20 Inschrift Vorbringen mag, festhalten muss man,

schritt des summus euralor von Aquitanien in dass hier eine Ausnahme vorliegt (gänzlich ver-

Lyon gefunden worden ist, oBenbar um eine Ge- fehlt Schulten 2 und 112 tum demum c. fit.

Samtvertretung der Bürgerverbände der einzelnen cum reeipiunter ad aliquam locietatem per e-

Provinzen durdt je einen summus euralor beim cf rin»; quod e. Mascululanue monttrat; das

coneilium trium Oalliarum (vgl. Art Conci- Richtige S. 111).

1 i n m). In Asien endlich sassen Abgeordnete der W’as den Beruf der Conventsangehörigen be-

römiseben Bürger der Provinz im xotrör vffl» int triflt, so herrschte in dieser Beziehung die grösste

rfji ’Aalae Tüllfjrtor (Athen. Mitt. XVI 145). Mannigfaltigkeit. Leute aller der Berufe, die die

III. Zusammensetzung und Organisa- Italiker in die Ferne lockten, waren in den Conven-

tion der Convente. Vorbedingung zur Teil- 80 ten vertreten: Steuerpächter (jmblicani), Bankiers

nähme an einem solchen C. war vor dem itali- und Grosskauflente für den Export von Getreide

sehen Bundesgenossenkrieg), d. h. vor dem J. 664 und anderen Landesprodncten (feneratoret und
= 90 v. Chr., Herkunft auB Italien, bexw. Zuge- negolialoret), Schiflsrheder (navirularii), Grund-
hörigkeit zu der italischen Wehrgenossenschaft besitzer und- Pächter (aratoret ). Weide- und Her-

(diesüditalischcnGriechenmiteingeschlossen, gegen denbesitzer (peeuarii), endlich Händler und Klein-

Kornemann 5B. und 61 f. vgl. Schulten 52, 2, kaufleute aller Art (merealoret) (über diese ver-

wenn auch vielleicht nicht von Anfang an) — schiedenen Kategorien römischer Bürger in den

denn in dieser Zeit, ja bis hin zu Caesar, Provinzen vgL Cic. in Verr. II 6 und 17; pro

kommen immer llalici und nicht eines Romani Fonteio 12. E r n e s t i De negotiatoribus Romanis
verbandlich organisiert in den Provinzen vor (über 40 in Opuscula S—20. Kornemann 2fl.). Daran!

die Bedeutung dieses Factums für die Ausbildung gehen die Worte bei Caesar (belL eiv. II 36) über

der italischen Nation vgl. Mommsen St.-R III den Convent von Ctica: qui ex tariit generibut

6451.; Röm. Gesch. II 8 407)—,
nach dem Bundes- conetaret. Utiea, welches vor der Wiedererrieh-

genossenkrieg oder richtiger definitiv erst seit der tung Karthagos dessen Stelle einnahm, beher-

im J. 705 = 49 v. Chr. erfolgten Verleihung des bergte als Handelsstadt und Ausfuhrhafen alle

römischen Bürgerrechts auch an die Transpadaner Arten von Händlern und Grosskaufleuten, zugleich

der Besitz des römischen Bürgerrechts; denn seit- aber auch wegen des fruchtbaren, sehr intensiv

dem deckte sich der Begrifi l talin und einet Ro- bewirtschafteten Hinterlandes eine Menge mit
mam (vgl. CIL III Suppl. 7265 [aus dem J. 67]: Aekerbeu und Viehzucht beschäftigter entt Ro-

llalici in Argi mit ebd. 7160 [aus dem J. 721 50 moni. Anderswo waren die C. der Seestädte in

= 33]: eivet Romani in Mytilene). Jeder Nicht- der Hauptsache Kaufmannsverbände, wie z. B. in

Italiker oder später Nicht-Römer war also von Delos und den grossen Griechenstädten an der Küste

der Gemeinschaft ausgeschlossen. Es ist eine nur Kleinasiens oder in den dalmatinischen Küsten-

in Africa und zwar erst in der Kaiserzeit vor- orten, diejenigen im Binnenlande dagegen bestan-

kommende Singularität, dass neben den römischen den wohl überwiegend aus Ackerbauern (araloret).

Bürgern auch Einheimische in dem C. waren: In der Organisation der Convente ist noch

CIL vm Suppl. 15775 e. ein'um Romanorum vieles dunkel. Von den ältesten der repnblicani-

et Numidarum, qui Matcululae habilant (vgl. sehen Zeit sind uns etwas näher bekannt der

dazu Ephem. epigr. V p. 459 u. p. 561 veterani Verband der llalici von Delos und der e. Capuae.

et pagani eoniislentet aput Rapidum). Wie die 60 Bei dem ersteren bestand ein Collegium von sechs

Ausdrucksweise zeigt, handelt es sich in Mascu- Männern (drei Freigeborenen und drei Freigelas-

lula um einen für sich bestehenden, nicht an eine senen), die sich als magistri, griechisch "Egpatotai,

peregrineStadtgemeinde angelehnten C. (eonventue bezeichnen und den Cult des Mercur und der

vicanue von S e n u 1 1 e n genannt), der oBenbar in Maia für die llalici besorgten (CIL HI 7218
der Hauptsache auB araloret bestand (Schulten [2. Jhdt. v. Chr.]. 7217. 7212). Die Inschriften

67f. 77), vielleicht Kleinbauern. Daher ist es Bull. hell. IV 190 (aus dem J. 657 = 97) und
möglich, dass in dem dassischen Land des Gross- VIII 146 (aus dem J. 680 = 74) zeigen, dass vor

grundbesitzes — wenigstens in der Kaiserzeit — dem J. 97 v. Chr. mit diesem Mercur-Collegium
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zwei andere zur Verehrung des Apollon und Neptun mindestens zwei, wenn nicht mehr: zwei magutri,

verbunden wurden und d»ss diese vergrösserte oft mit dem Zusatz »tri, meist zwei Freigelassene,

Cultgenossenschaft für die drei Götter dann zwölf in Iulium Carnieum, CIL V 1829. 1830, in Nau-
Männer an der Spitze hatte, welche sich als portus, CIL III 3776. 3777, vielleicht in Salonae,

'Egitaunal xai ’Artoliairiaarai xai Iloattbüjviacrtal CIL III Suppl. 8958, auch auf einer Inschrift

bezeichnen (Bull. hell. VIII 146 bestehend aus aus Samos. CIL III 458 , die S c h u 1 1 e n (69) mit
5 Ingenui und 7 Liberti, Ähnlich Bull. I 87; vgl. Hecht hierherzieht, zwei magistri und zwei quae-

auch Bull. VIII 18, 6. das Fragment CIL III Stores endlich in Narona, CiL III 1820. 1821 (je

7227. Bull. XI 268. 186. 145. 184 175, endlich ein Freigeborener und ein Freigelassener), endlich

CIL III 7285, wo Schulten 55 unter det hier 10 vier magistri, lauter Freigeborene, in dem als

erwähnten eoUegia die Hermaisten, Poseidoniasten oppidum bezeichneten Carthago nova, CIL II

und Apolloniasten versteht, anders Kornemann 3408. Man sieht deutlich, besonders an den Ein-

60, 8). Daneben bestand eine sacrale Genossen- richtungen des neu» Narona und des oppidum
Schaft für Selaven, mit mtnuiri (meist Sclaven) Carthago nova, den zwei in der Verstädtischung

an der Spitze, KopnnaXiaotai genannt Bull. hell. wohl am meisten fortgeschrittenen Conventen,
VII 12—14 aus dem J. 657 = 97), d. h. culloret dass es sieh hier um Nachahmung der städti-

lAirum compitalium. Kornemann (589.) glaubt, sehen Collegien der Uriri iure die. und Ilviri

dass die Cultgenossenschaft derHermaisten u. s. w. aediles bezw. der /Friri handelt. Diese ganze

auch die Leitung des Convents überhaupt hatte, betrachtete Art der Organisation kennen wir

dass also dieser ganze Convent eine sacrale In- 20 also bis jetzt nur in dörflichen Conventen der
stitntion war, während Schulten (55f.) in der republicaniBchen Zeit, die, wie noch genauer ge-

Inschrift CIL III Suppl. 7225 M. Orbius M t. zeigt wird, allmählich zu Landgemeinden (rtei)

mag(itter) Itnlirris nicht einen von den magistri and weiter zu Quasimunicipien (oppida) sich ent-

Merrurii erblickt, sondern einen Einzelmagister, wickelten, und sie kehrt wieder in der Kaiseraeit

den eigentlichen Vorsteher der Italic! An und in den canabensischen Conventen und Dörfern der
für sich wäre hiermit noch nichts bewiesen, wenn Donauprovinzen, die eine ranz analoge Entwiek-
nieht die Analogie dieser Vermutung eine ge- lung durchgemacht haben (vgl. Art. C a n a b a e).

wisse Wahrscheinlichkeit gäbe. Schulten ver- Vielleicht war in der republikanischen Zeit, ent-

weist zunächst auf die seiner Ansicht nach ähn- sprechend der gekennzeichneten Entwicklung, zu-

iiche Organisation im conventus Capuae. Aber 30 nächst nur das Collegium von magutri zur Ehrung
es darf nicht übersehen werden, dass alles von des Vereinsschutzgottes vorhanden, mithin der
hier zur Stütze Beigebrachte sich nicht eigent- Convent zunächst eine sacrale Gemeinschaft, wie
lieh auf diesen C„ sondern auf den zu dem C. wir da in Delos sahen (der bei Athen. V 214
gehörigen pague Hereulaneu« bezieht. Von den erwähnte avparriYÖc "Paifialaiv tpvXaaaan rgr Afjtor

nach der Aufhebung der Stadtgemeinde Capua war ein in der Not des mithridatisehen Kriegs
(548 = 211) bestehen gebliebenen pagi hat näm- gewählter ausserordentlicher Beamter, darüber
lieh der pague Herculaneue, zu dem o9enbar das M o m m s e n zu CIL III Suppl. 7234), die zu viei

zum rieus degradierte Capua selbst von da ab eirium Romanorum gewordenen Convente kenn-
gehörte, einmal ein eonlegium seire magietrei zefthnet das Vorhandensein von zwei magutri,
lovei Compagei (CIL X 37729.), also eine den 40 meistFreigelassenen, das besonders vorgeschrittene

Hermaisten zu vergleichende Cultgenossenschaft. quasimunicipale Stadium die Nachahmung des
und ein cotlegium mmistrorum Larum (ebd. städtischen Beamtentums. Doch darf man sich
8789 aus dem J. 656 = 98), vergleichbar den diese Dinge nicht zu schematisch vorstellen. Es
Kotiaevahaorai, dann weiter aber auch einen mögen im einzelnen grosse Verschiedenheiten bei

magieter pagi (CIL X 8772 u. s. w. Schulten der ersten Begründung, wie im Laufe der Ent-
719.), der mit dem magieter (Italicorum) von wieklung vorgekommen sein.

Delos ganz unberechtigterweise verglichen wird. Im Gegensatz zu den Verhältnissen der republi-
Mit dieser Analogie ist also wenig anzufangen, so canischen Zeit begegnet in den Conventen der
lange das Verhältnis des pague Herculaneue zum Kaiserzeit, wenigstens in den an der Seite der
conventus Capuae gänzlich dunkel ist. Es ist 50 griechischen Stadt- und der gallischen Volksge-
möglich, dass bei den Beamten dieses pague die meinden bestehenden, fast immer nur ein und
Leitung des conventus lag, aber ein Beweis dieselbe Form des Beamtentums, d. h. Leitung
dafür haben wir nicht. Was aber die übrigen durch einen eurator, und zwar tritt dieser als

Convente der republicanischen Zeit betri9t, so eurator ciriuin Rumonorum auf in Trailer (CIG
begegne* uns häufig das Bacrale Collegium (so in 2930 xovparogevaat r<Dv Tai/ialtov), in Gortyna
Narona m(agietri) M(crcurialee), CIL III 1769. (Ephem. epigr. VII p. 425 eurator e. R. Oortynae
1770. 1792. 17989., alle allerdings erst aus «m»i*fenfium), bei den Auscii (CIL XIII 444),
augustischer Zeit, in Iulium Carnieum, CIL V den Petrocorii (ebd. 950—954. 965. 970), den
1830, zehn magistri, neun Freigelassene und ein Santones (ebd. 1048, den Bituriges (ebd. 1194,
Sclave, die eine aedee Hcrculis erbauen, in Tolosa, 60 man vgl. dazu den eurator civium Romanorum
CIL XII 5388, mindestens acht magietrei oder Hogontiaei, s. Art. C a n a b a e), als summa» eura-
minietrei, teils Freigelassene, teils Sclaven, in for eirium Romanorum in den Provinzen Aqni-
Carthago nova, CIL II 3433; Suppl. 2927 = 3434, tania und Lugudunensis (CIL XII 1900. 1921),
neun majisfri, das erstemal zwei ingenui, fünf als eurator eirium Romanorum conventus in
liberti, zwei eerri, das zweitemal fünf liberti und Thyatira (Bull. hell. X 422) und bei den Helvetii
vier serri), und in den aus dörflichen Conventen (Mommsen Inscr. Helv. 133. 122. CIL XII
entstandenen viei d a n e b e n auch besondere ma- 2618. Anz. f. Schweiz. Altertnmsk. 1891, 429),
gütri, aber niemals in der Einzahl, sondern ohne jeden Zusatz blos als eurator in Phila-
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delphia (CIG 3418 xexovQaxogrvxdje qptXoxeifitoi),

in Magnesia (Mova . x. ßtßX. Spvqv. 1886 p. 66

xovgaxognoai) und endlich in der Mehrzahl als

xovgdxogec in Apamea (Ephera. epigr. VII p. 436

Z. 15ff.), welch letztere Mommsen (ebd. p. 442f.)

mit den fünf ägfarxtc iv rq> X' xal q
' ht 'Pco-

fialoi ngiüUiti (d. i. im J. 45/6 n. Chr.) der In-

schrift Athen. Mitt. XVI (1891) 148 identificiert,

während Schulten (32) wohl richtiger die zu-

letzt genannten fünf Römer dafür danken lässt,

dass sie als die ersten von den römischen Bürgern

in Apamea Ämter der griechischen Gemeinde be-

kleiden durften. Im übrigen hinterläst die Stelle

der apamenischen Inschrift, in der die xovgdxoQts

erwähnt werden (. . . oiotciv roxov dgaxfuaiov eie x

6

xa>v xovQaxoQojv hu^fuov x6 xaxä hoc v.V avxcbv

diddjUtvov, dioxe xov Xoinov urjxixi tlvat xoxgaxo-

Qac, xa&tog tf nöXic ixyrj<pioaxo), noch Dunkel-

heiten, die bei dem jetzigen Stand unserer Kennt-

nisse nicht ganz aufzuhelfen sind. Mommsen
(a. a. 0. 440) interpretiert die Worte dahin, dass

die apamenische Bürgerschaft die Zinsen eines

ihr geschenkten Capitals zum Ersatz für eine von

den Curatoren jährlich gezahlte Geldbusse (htt-

Crjptov) bestimmt habe, wodurch die beschlossene

Beseitigung der Curatoren seitens der Stadt

ohne Nachteil für die Gemeindecasse möglich

war, und erläutert (a. a. 0. 443) diese Inter-

pretation weiter dadurch, dass der Bürgerver-

band von Apamea offenbar unter der Bedingung
concessioniert war, dass er jährlich in die Stadt-

casse eine bestimmte Summe zahlte, die hu-
Cyptov genannt werde, vielleicht deshalb, weil

nach apamenischem Gesetz die Bildung eines

solchen Verbandes eigentlich untersagt und der

römische Convent gegen Zahlung einer Busse nur
geduldet war. Schulten hat sich zunächst (De

conventibus 31) diesen Ausführungen Mommsens*
angeschlossen, allerdings mit mehrfachen Be-

denken wie: die Beseitigung der römischen Cura-

toren, die doch wohl eine Aufhebung des C. be-

deute, sei kaum denkbar ohne Zustimmung des

Senates, weiter sei unverständlich, wie eine dem
Verband für die Concessionierung auferlegte Geld-

busse rö rtöi- xoiQax6()(Dv hutrjfuov genannt wer-

den könne. Später (in den Addenda 132) nimmt
er an, dass die Curatoren von der griechischen

Gemeinde bestellt wurden und infolgedessen auch
von dieser beseitigt werden konnten (darüber unten
S. 1192), ja schliesslich kommt er noch mit einer 1

dritten Ansicht, dass nämlich diese xoigdrogei

überhaupt keine curatores ririum Romanorum
seien unter Hinweis auf den xovgdxojQ eines Ver-

bandes syrischer Kaufleute in Malaca in Spanien
(CIL II p. 251), wobei er nicht bedenkt, dass
diese Genossenschaft von Orientalen im rein latei-

nischen Sprachgebiet absolut nichts beweist für

die hellenischen Gebiete des Ostens. Aufmerksam
zu machen ist noch auf zwei Dinge: die Auf-
hebung der Curatoren geschah nicht durch den <

df}/*oe von Apamea, sondern durch ») noXte (Z. 18);

zu dieser gehörten aber auch die eives Romani,
denn .die Stadt* ist rechtlich rj ßovXrj xal 6 öfjftot

xai of xaxoixovvu; 'Pco/ualoi. wie es im Anfang
der Inschrift und in so vielen ähnlichen heisst.

Also fällt der Einwand hinweg, dass die griechische

Gemeinde von Apamea einseitig die Curatoren
des Bürgerverbandes beseitigt habe. Dann ist

absolut nicht genau die Zeit bestimmt, in die die

Inschrift gehört. Mommsen vermutet das 2. Jhdt.

Es hindert aber nichts, sie auch in das 3. Jhdt..

wenigstens den Anfang desselben, zu setzen. Dann
hätten wir in der Inschrift vielleicht einen Bei-

trag zu dem noch ganz dunklen Capitel von dem
Verschwinden der Convente nach der constitutio

Antoniniana (darüber 8. u. S. 1200). Vor allem

aber ist, da schon an der Erwähnung nicht eines,

sondern mehrerer Curatoren die Eigenart der

apamenischen Verhältnisse erkannt wird, vor jedem
Versuch einer Verallgemeinerung von hier aus

zu warnen.

Bezüglich der Creierung des curator e. R.

stehen sich drei Ansichten einander gegenüber,

die von Morel (Les associations 41f.), der an

eine Ernennung durch den Statthalter, von Korne-
mann (28), der an die Wahl aus dem Schosse
der Convente, und von Schulten (131 f.), der an

i die Einsetzung durch die Stadtgemeinde, zu der
der Convent gehörte, glaubt (anders 1 16). Bewiesen
ist durch die Inschriften, dass die meisten Curatoren
solche römische Bürger waren, die zugleich meist
hohe Gemeindeämter bei den betreffenden peregri-

nen Gemeinden bekleidet haben (vgl. die Zusam-
menstellung bei Schulten 114f.); ja bei einzelnen

lässt sich deutlich darthun, dass sie ausserhalb
des Convents stehende, zum römischen Bürger-
recht gelangte Eingeborene waren, wie z. B. Ti.

i Claudius Pannychus in Tralles (CIG 2930). Dar-

aus haben sowohl Kornemann (28) wie Schul-
ten (115f. 131 f.) als Hauptaufgabe dieser Cura-

toren die Vertretung der zugewanderten römischen

Bürger und ihres Verbandes bei den localen Ge-
raeindeinstanzen erklärt, wozu die zugleich mit
dem Reichs- wie mit dem betreffenden Gemeinde-
bürgerrecht ausgestatteten Leute am besten be-

rufen waren. So richtig dies alles ist, so wenig
scheint Schul tens Annahme der Bestellung

dieser Beamten durch die einheimischen Stadt-

gemeinden gerechtfertigt. Denn einmal müsste

man dann für die dörflichen Convente, die nicht

an der Seite einer Stadt- oder Volksgemeinde
sassen, z. B. den canabensichen Convent von Mo-
gontiacum, ein anderes Verfahren statuieren, und
dann würde dies der vorherrschenden Stellung

der römischen Bürger und ihrer Verbände in den

Provinzen (s. S. 1196), wenig entsprechen. Das
einzig Mögliche bleibt die Wahl durch die Con-

ventmitglieder selbst, und zwar war die Wahl
ausserhalb des Convents stehender, aber mit

dem römischen Bürgerrecht ausgestatteter Ge-

meindebeamten (nicht nur aus der betreffenden

Peregrinengemeinde, zu der der Convent gehörte,

sondern auch bei dörflichen Conventen aus den

nahegelegenen Römerstädten; ein euralor c. R.

ronrentus Helretici war höchster Beamter in No-
viodunum. Inscr. Helv. 122, ein anderer in Vienna,

CIL XII 2618) nicht nur ein Act der Courtoisie.

sondern auch der politischen Berechnung, da der

Einfluss dieser localen Grössen dem C. nur För-

derung bringen konnte.

Ausser den Curatoren trifft man noeh einen

yoanfiaxivs im Convent von Tralles (Athen. Mitt.

VIII 328), was eine Anlehnung an die griechi-

schen Stadt- und Vereinsverhältnisse bedeutet,

in Gortyna, wo wir den Bürgerverband erst im
J. 195 n. Chr., also in einem sehr fortgeschrit-
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tenen Stadium, können lernen, auch Decurioncn. meinde, rechtlich näher den collegia, (actisch den

Die Ansicht Mommsens (Ephem. epigr. VII Städten. Mit den Collegien hat er gemein den

p. 425. 442fi.), es beziehe sich der auf der gor- Besitz einer Vereinscasse (arco), CIL III Suppl.

tynensischen Inschrift erwähnte decurionatus auf 7235. Ephem. epigr. VII p. 425, magistri oder

den nrdo der Peregrinenstadt von Gortyna. ist curalores genannte Beamte, die Verehrung eines

abgesehen von anderen Gründen schon deshalb Schutzgottes der Gesamtheit, ein Vereinshaus

nicht zu billigen, weil auch der canabensische (sckola), wenigstens in Delos und zwar schon

C. von Mogontiaeum, der ebenfalls sehr lange — im 2. Jhdt. v. Chr. in grossartiger Pracht, mit
fast noch das ganze 3. Jhdt. über — bestand, Säulenhallen u. s. w. (Beschreibung bei Homolle
Decurioncn aufzuweisen hat (vgl. Art. Canabae) 10 Bull. hell. VIII 114; vgl. auch Schulten 488.);

ja sogar in gewöhnlichen collegia der Kaiserzeit von den Collegien scheidet ihn die Zusammen-
ein ordo dn-uriemum sich findet (L i e b e n a m Setzung aus Leuten aller möglichen Berufe (vgl.

Römisches Vereinswesen 192f. und o. S. 4 Ulf.). Fest. ep. p. 41 multitudo et compluribus generibut

In dem C. von Gortyna begegnen endlich hominum contractu in unum locum und die schon

noch ein sacerdos Diri Augusti und ein sacerdos betrachteten Worte Caesars bell. civ. II 36 über

designatus Divi Traiani, woraus hervorgeht, dass den Convent von Utiea qui er eariis generibut

dieser Verband einen eigenen Kaisercult und cnntlaret), die nur die Zugehörigkeit zur italischen

Kaisertempel hatte, und das stimmt sehr gut zu Eidgenossenschaft, später der Besitz des römi-

dem sonst in dieser Beziehung Bekannten. Schon sehen Bürgerrechtes zusammenhält, und das Nicht-

Augustus übergab zwei zu Ehren der Roma und 20 gebundensein an eine Stadt oder eine rechtlich

des Divus Julius in Ephesus und Nicaea errich- der Stadt gleichgestellte Gemeinde, wie die gal-

tete Tempel den in diesen Orten wohnenden lische eicita». Ein collegium ist rechtlich nur
römischen Bürgern (Cass. Dio LI 20), d. h. wohl möglich, wo eine solche Stadt- oder anerkannte
den Verbänden, während er die Verehrung seiner Volksgemeinde vorhanden ist (s. Art Collegium),
eigenen Person nur den asiatischen Hellenen ge- ein C. kann auch ausserhalb eines städtischen

stattete. Aber nach seinem Tode hat sich das Territoriums auf römischem aaer publicus selb-

offenbar geändert, da wurden die rircr Romani ständig errichtet werden, d. i. dasjenige, was man
der Provinzen (und bald auch Italiens) die eifrig- einen dörflichen Convent (Schulten conventus

sten Verehrer des Divus Augustus und der übri- riraitus) nennen kann. Diese beiden Momente
gen apotheosierten Caesaren, wie neben der In- 30 sind es aber andererseits, die den Convent der
schrift von Gortyna auch CIL III Suppl. 7061 Stadt nähern, die ihn municipii instar. (Tac. ann.

(Cyzicus) für den Divus Augustus (s. u.), CIL VIII I 20) machen. Vor allem sind die für sich be-

Suppl. 17143 aus Tipasa in Numidien mit etres stehenden vicanen Convente dann immer weiter

Romani cultores Larum et imaginum Aug. und zur Annäherung an die Stadt fortgeschritten; aus
vor allem die Teilnahme der römischen Bürger ihnen wurden riet eirium Romanorum unter

an den in erster Linie doch im Dienste des Kaiser- magistri vier mit Tempeln und sonstigen öBent-

cultes stehenden Provinciallandtagen (s. o. S. 1187 liehen Gebäuden (Nauportus, Iulium Carnicum),
und Art. C o n c i 1 i u m) beweist. Das religiöse schliesslich durch Befestigung (Narona CIL III

Element spielt also in den Conventen wie in der 1820, Lissus Oaea. bell. civ. III 29, Corduba Caea.

republicanischen, so auch in der Kaiserzeit noch 40 bell. civ. II 19) oppida eirium Romanorum (ausser

eine grosse Rolle, nur steht anstatt der alten den genannten: Salonae, bell. Alei. 43, 2 oppi-

Verbandsschutzgötter in der republicanischen Zeit dum maritimum, quod circa Romani fortissimi

(entweder in Kaufmannsconventen der allgemeine Rdclisrimique incolcbant; Carthago nova CIL II

Hamlelsgott Mercur, wie in Delos und Narona, 8408 gen io oppidi) mit den municipalen Bcamten-
bezw. Neptun in Delos und Nauportus, oder der collegien nachgebildcten Vorstehern (Narona, Car-

betreffende Localgott wie Apollon in Delos, Iuppiter thago nova s. o.), weiter mit städtischen Ein-

in Elis, wahrscheinlich Aphrodite in Salamis auf richtungen wie Theater, Spielen (so in Capua, CIL
Cypern.Aequoma in Nauportus, Belenus in Iulium X 3772. 3776. 8778. 3779, wo dies sich aus dem
Carnicum, die Dea Stanna bei den Petrocorii) früheren Vorhandensein einer Stadt erklären lässt,

der alles überragende KaiBercult in der Mitte, 50 aber auch in Carthago nova CIL II 3408). ja

an Stelle jener betrachteten sacralen Collegien sogar ausnahmsweise mit Collegien: wenigstens

von magistri sind die sacerdales und cultores der in Capua, das allerdings als frühere Stadt eine

Divi. an Stelle der vielleicht an manchen Orten gewisse Ausnahmestellung einnimmt, befindet sich

rechtunscheinbaren Vereinsheiligtümerder rcpubli- innerhalb des Convents das in der Inschrift CIL
canischen Zeit (von aedes ist die Rede in Nau- X 3773 erwähnte conlegium mercatorum (was

portus. Iulium Carnicum und Tolosa) die sicher in dieser Beziehung S c h u 1 1 e n 1178. sonst vor-

prächtigen Kaisertempel der Convente getreten. bringt, lässt sich auch anders erklären; vgl. Art.

Durch diese starke Beteiligung an dem officiellen Canabae). Aber alles dies bringt die bc-

Staatscult aber sind diese Bürgerverbände, die treRendcn Convente mehr laotisch als rechtlich

schon unter der Republik durch ihre blosse Exi- 60 den Städten nahe. Zur Stadt gehören nicht nur
stenz in den Provinzen für die Romanisierung un- Menschen, Bürger, sondern auch Grund und
endlich viel geleistet haben, man möchte sagen Boden, ein Territorium oder eine Stadt mark. Da-
mehr Ix-wusst in den Dienst dieser grossen Auf- gegen das Fehlen eines eigenen Territoriums ist

gäbe, die seit dem genialen Caesar die Kaiser das Hauptmoment, wodurch Stadt und Convente
übernommen haben, gestellt worden. sich rechtlich von einander scheiden. Aber ge-

IV. Die Rechtsstellung der Convente. radc in dieser Richtung liegt auch der Unter-

Ein conrentut eirium Romanorum ist ein Mittel- schied zwischen den beiden Arten von C. be-

ding zwischen Verein (collegium) und Stadtge- gründet. Die auf dem Territorium einer pere-
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grinen Stadt- oder Volksgemeinde (cirifas) befind-

lichen C. entbehren jeglichen Bodenrechts, stehen

also den Collegien viel näher, dagegen die selb-

ständigen auf dem ager pubticus Romanus er-

richteten ländlichen Convente hatten wenigstens

ein Quasibodenrecht, indem sie sich durch Oecu-

pation ein Territorium geschaffen haben. Darauf
basiert denn auch die Nachahmung der munici-

palen Institutionen durch diese Convente, wie die

des conventus Helveticas nach Schaffung der co-

lonia Flavia Helvctiorum durch Vespasian im
J. 74 n. Chr. Mommten (Herrn. XVI 45811.)

hält durch den seiner Ansicht nach von ihm
erbrachten Nachweis, dass die genannte Colonie

latinisches Recht gehabt habe, den Widerspruch
für gehoben (Uber die Unhaltbarkeit dieser An-
sicht s. Art. Coloniae), während Kornemann
(Zur Stadtentstehung in den ehemals keltischen

Bezeichnung magistri Saronae im Gegensatz zu 10 und germanisch. Geb. d. Römerreichs 37ff.) dar-

dem correcteren curator civium Romanorum con

ventus deutlich zeigt. Denn diese Beamten be-

ziehen sich wie im Collegium nur auf die Per-

sonen, nicht auf die Örtlichkeit; die Bezeichnung
magistri Naronae aber usurpiert den Besitz von
Narona für den Convent, der rechtlich nicht be-

gründet ist. Von Lissus wissen wir allerdings,

dass Caesar diese Ortschaft dem Convent fiber-

lassen hat (bell. civ. III 29 quod oppidum tarn

f
ethan hat, dass durch die Ausstattung nur des

orortes Aventicum mit dem Titel einer (römi-

schen) Colonie der Fortbestand der gallischen

Volksgemeinde der Helvetier (civitas Helvetiorum

)

und damit des conrentus Helvetieus nicht berührt

wird. In Städten latinisehen Rechts war ein

conventus ciri'um Romanorum rechtlich wohl mög-
lich^ factisch aber wohl selten (Kornemann De
civibus Romanis 22ff., etwas abweichend Schul-

rmtea Caesar adtribuerat muniendumque cura- 20 t e n 19ff.); wir kennen nur drei solcher Convente,

eeraf). In einem solchen Falle war allerdings

die 8tadt fertig (bei Plin. n. h. III 144 wird
Lissus noch oppidum ctvium Romanorum ge-

nannt, was aber nichts beweist, da Plinius so

auch die römischen Municipien nennt), es fehlte

nur noch der Name eines municipium oder einer

eolonia; von hier ans versteht man dann Aus-
drücke wie tidem homines n omi ne eommu -

tato coloni deeurionesque, die Cicero (pr. Sest. 9)

1) in Braeara Augusta, CIL II 2423, wahrschein-

lich aus dem 2. Jndt. n. Chr., also nach der Ver-

leihung des ius Latium an ganz Spanien durch
Vespasian (Plin. n. h. III 80); 2) bei den Auscii in

Aquitanien (CIL XIII 444), die latinisches Recht

wahrscheinlich von Augustus erhielten (Strab. IV
191; dazu 0. Hirschfeld Festschrift zur Grün-
dungsfeier des archäol. Instituts 9); 3) in Bri-

gantio im Gebiet der Caturiges in den cottischen

von den Angehörigen des zur Colonie erhobenen 30 Alpen, spater zu der prov. Alpium marilimarum
conventus Capuae braucht, oder cognomento qui

dem coloniae non insigne, sed copia negotiato-

rum et commeatuum marime celebre, womit Taci-

tus (ann.XIV 33) den quasistädtischen Kaufmanns-
verland von Londinium bezeichnet. Diese vicanen
Convente, die überwiegend in den barbarischen
Ländern des Westens Vorkommen, waren also,

wie Mommien (Herrn. VII 322) sieh ausdriiekt,

.Mittelzustände, in deren Natur es liegt, nicht zu

gehörig (CIL XII 94, dazu Schulten 19ff.). In
den latinischen Gemeinden fehlte der grosse Unter-

schied bezüglich des Privatrechts zwischen den
zugewanderten cives Romani und den Einheimi-
schen, wie er gegenüber Leuten und Gemeinden
peregriner Rechtsstellung bestand. Die privile-

gierte Stellung der Italiker und später der rites

Romani in den Provinzen ist mit ein Grund ge-

wesen zu ihrem Zusammenschluss in der Diaspora

dauern, sondern allmählich in die volle Entwiek- 40 und dem Abschluss gegenüber allen Nichtrömern,

lung Uberzuleitcn'. In der Kaiserzeit sind sie,

wie wir schon sahen, in den inneren romanisierten

Provinzen verschwunden und nur noch in den
Provinzen der Peripherie, vor allem hier in Form
der eanabae, vorhanden, um dann auch hier all-

mählich den Städten Platz zu machen. Die Haupt-
masse der Convente in der KaiBerzeit sind solche

in Stadt- oder anerkannten Volksgemeinden, und
diese sind, nicht zum wenigsten durch den viel

vor allem denen peregrinischen Rechts (Korne-
mann 24. 46ff., ebenso Schulten 3, das Gegen-
teil davon aber 77, 3).

Von diesen Privilegien gegenflber den Provin-

cialen war das hauptsächlichste, dass die drei

Romani von der Rechtsprechung der Gemeinden,

auf deren Boden sie wohnten, eximiert waren und
direct von den Statthaltern und von italischen

Richtern Recht erhielten (SC. de Asclepiade vom
leicht von Seiten der Regierung (darüber unten 5® J. 676 = 78, Bruns Fontes 6 158ff. Z. 20), mit

S. 1 1 97f.) überall eingeführten curator civxum Ro-
manorum, wieder viel mehr den collegia genähert;

ihr Ende musste eintreten mit dem Moment, da
es keine Reichsbewohner und damit keine Städte
peregrinischen Rechts mehr gab.

Denn die Existenz einer römischen Stadtge-

meinde, sei es eolonia oder municipium, schloss

das Bestehen eines C. aus; dieser war gewiaser-

massen für den draussen weilenden römischen

Ausnahme derer, die in ciritates liberae consi-

stierien. Diese waren wenigstens in der republi-

cani sehen Zeit in Sachen der Criminal- wie der

Civiljurisdiction den peregrinen Beamten unter-

stellt (Cie. pr. Flacc. 71. CIG 2222. Korne-
mann 47f.), wurden aber mit Beginn der Kaiser-

zeit, zunächst in Strafsachen, auch hier der ein-

heimischen Justiz entzogen (Suet. Tib. 37. Tae.

ann. IV 36. Cass. Dio LVII 24. LX 24. M o m m-

Bfirger nur das Surrogat für eine wirkliche römi-60sen St.-R. III 702f.). Bei eivitates foederatae

sehe Stadtgemeinde. Wir kennen zwei Ausnahmen
von dieser Regel: das Weiterbestehen einmal
des conventus Capuae oder Campanus nach Er-
richtung der Colonie Capua im J. 695= 59 (Caes.

bell. riv. I 14, 5. III 21, 5. Cic. ad Att. VII
14, 2), wofür bis heute noch eine hinreichende
Erklärung fehlt (was Kornemann 53 und Schul-
ten 76 Vorbringen, befriedigt nicht), und zweitens

waren in die betreffenden Verträge zu Gunsten

der Italiker bezw. römischen Bürger besondere

Bestimmungen aufgenommen, so bezüglich der

Rechtsprechung (Lex Antonia de Termess., Bruns
Font. 6 9 1 ff. ii 19ff.) oder bezüglich der Freiheit

von den Zöllen, die die betreffende Gemeinde er-

hob (Liv. XXXVIII 44,4. Lex Antonia de Tormes*.

a. a. 0. ii 31 . M o m m s e n St.-R. III 647f. 6911).
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Weiter hatten die Italiker überall tu» eommereii riehtung der Convente in den Tres Oalliae im
(yßi xai olxlae fyxrijae,-, vgl. ol bxixn/fiivoi Tat- Anschluss an die erst von Augustus constitnierten

Hal<M in Beroea, Revue des sociötes sav. 1858, Volksgemeinden (eivitatea) mit gleichzeitiger pro-

791). Doch waren alle diese Rechte an die ein- viniweiser Vertretung bei dem Lyoner eoneilium

reinen Römer, nicht an ihre Gesamtheit, die eon- die Hand des staatlichen Organisators eich iu

rentua, verliehen (S e h u 1 1 e n 61 ). Gestützt anf zeigen scheint. Ist das richtig, so haben wir

ihre Privilegien und durch das moralische U berge- auch hier das im römischen Kaiserreich mehrfach
wicht, das sie als domini orbit (Monmstn zu verfolgende allmähliche Hineinwachsen privater

Ephem. epigr. VII p. 442) besassen, spielten diese Institutionen in die staatliche Sphäre zu eonsta-

Römer und ihreVerbände in denPeregrinenstädten 10 tieren (vgl. Art. Collegium), nur mit dem Unter-
eine hervorragende, vielleicht stellenweise eine schied, z. B. gegenüber den Collegien, dass die

führende Rolle. Ihre Mitglieder, denen als eon- Convente verschwanden, bevor der spätrömische

titlenUt zum grössten Teil das iu» ineolatua zu- Zwangsstaat sich voll ausgebildet hatte,

kam (Sc h u 1 1 e n 103 gegen Ko r n e m a n n 1 1 f.; Unterstützend für diese Ansicht wirkt wohl
vgl, Art. Consistere), hatten da, wo die Ver- auch der Hinweisdarauf, wie frühzeitig diese Ver-

bände in peregrinen Stadtgemeinden existierten, bände im Interesse der römischen Provincialver-

Zutritt zn den Ehrenämtern der Gemeinden (Athen, waltung nutzbar gemacht wurden, ohne natürlich

Mitt. 1891, 148 = Mommsen Ephem. epigr. VII dadurch zunächst irgendwie rechtlich der pri-

p. 442 nr. 1, dazu S c h u 1 1 e n 82, vgl. SO, falsch vaten Sphäre entrückt zu werden. Da, wie schon

derselbe 115), nahmen teil an Vergünstigungen, 20 erwähnt ist, den römischen Bürgern nur von den
die den Gemeindemitgliedern zu teil wurden (vgl. Statthaltern oder ihren Mandataren Recht ge-

z. B. die Inschriften von Megara und Lagina), sprachen werden durfte, so wurde naturgemäss
dieVerbände endlich fassten gemeinsam Beschlüsse auch die Geschworenen liste aus den in der Pro-

mit Rat und Volk der Peregrinengemeinde; vgl. vinz ansässigen eirea Romani gebildet (Gai. Inst,

die Masse der Inschriften aus dem Osten, die be- 1 20), das hiess bei dem fast vollkommenen Fehlen
ginnen 71 ßtnXß xai 6 bifoaoi xai ol xarmxovrre; ausseritalischer Colonien in der republicaniechen

Ttxifxaioi. Das Prävalieren der rices Romani zeigt Zeit: ex conrentu eirium Romanorum (Cie. in

sich bezüglich dieser Formel am deutlichsten darin, Verr. II 82—34. III 28); und zwar musste z. B.

dass auch manchmal die römischen Bürger vor den in Sieilien jeder Statthalter beim Antritt seines

Einheimischen genannt werden, wie z. B. eirea SO Amtes aus dem Convente (offenbar des Gerichts-

Romani qui Cyriei eonaialunt et Cyiieeni (CIL ortes) eine Geschworenenliste (album iudicum)

III Supp). 7061), oder wenn es im Eidschwur der aufstellen, aus welcher dann vorkommenden Falls

Assier (Ephem. epigr. V p. 155 = Sterret Jie Richter und Geschworenen proponiert wurden
Papers I 50) heisst: eSoßcv rß ßrn-Xß xai rol£ (Cic. a. a. 0.. dazu Kornemann 38B.). Das Ge-
xgayfiaxno.urvoK nag’ ßfür Taifiaioie xai rtp öij- schworenenalbum aber deckte sich mit derListe der

fiifj jü>y ’Aoaiair xaiaora&ijvai xptoßelar Ix rö>y zum conti/ium dest Statthalters fähigen Lente
Tiowxojv xai ägiinwv ’Pwuaiwv re xai 'EUßvoiy . . .

(Cic. in Verr. II 70, vgl. Gai. I 18—21. Ulpian.

In der zuerstgenannten Inschrift bedeutet auch frg. I 12— 14. M om m s e n St.-R. I* 317 u. A. 5).

die Anwendung der lateinischen Sprache, während Ausser für die Rechtssprechung sehen wir die Con-
doeh die griechische Gemeinde Cyzicus mitdedi- 40 vente in folgenden Fällen, allerdings mehr ausser-

ciert. eine Concession an die eirea Romani

;

anders- ordentlicher Art, in der Verwaltung herangezogen:
wo sind solche Inschriften wenigstens zweisprachig die Contribution, die nach Caes. bell. riv. III 82
abgefasst, wie in Argi (CIL III Suppl. 7265), in von Scipio den römischen Bürgern der Provinz
Prymnesso8 (ebd. 7043), in Delos (vgl. die Zu- Asien auferlegt wurde, geschah in aingvloa eon-

sammenstellung der deliscben Inschriften bei rentua aingubaque eivitaUa. Die 800 Reichsten

Kornemann App: 99). In Tomi begegnet eine vom Convent von Utica, die für denselben Scipio

<pvlß TiofUtoy (darüber Seh ulten 59, 1). Geld aufgebracht hatten (belL Afr. 88. 90), wurden
Für die Frage nach dem Verhältnis der Con- von Caesar mit der Bezahlung der für den uti-

vente zu der römischen Reiehsregierung ist es censischen Convent bestimmten Contribution be-

von Wichtigkeit, zu wissen, ob die Convente Staat- 50 lastet Die Conscription der römischen Bürger
lieber oder privater Initiative entsprungen seien. in den Provinzen geschah in denselben Zeiten wie

Schulten ist der ersteren Ansicht (106, anders nach Gemeinden so auch nach Conventen (bell,

allerdings 121), Kornemann (249.) hält sie für Alex. 56, 4). Veteranen, welche sich in den Pro-

Schöpfungen des privaten Unternehmungsgeistes, vinzen niederliessen (Caes. bell. dv. III 4), glie-

weil in ihnen, ähnlich wie in den (privaten) Col- derten sich wohl, solange noch keine Militärcolonie

legien, das religiöse Element eine so grosse Rolle daselbst gegründet war, diesen Conventen an,

spielt dann auch wegen der mannigfachen Formen, bezw. wurden zur Vergrösserung der Bürgerver-

in denen diese Convente besonders in ihrer Ent- bände von seiten der Machthaber angesiedelt (so

Wicklung zu vicanen und quasimunicipalen Ge- in Lampsacus, Appian. bell. dv. V 187, betüg-

bilden sich zeigen. Ein UbergTeifen des Staates 60 lieh Tralles vgl. CIO 2928 und B o e c k h dazu),

anf diese anfangs privaten Verbände ist möglicher- Vor allem Caesar hat die Bedeutung dieser in den
weise etwa von Augustus an anzunehmen, da wir Conventen, besonders in den quasimunidpalen des

von da ab die Convente bo einheitlich, mehr an- Westens, vereinigten Bürger der Provinzen sehr

genähert den Collegien, unter den euratorea ei-

rium Romanorum organisiert sehen (die älteste

Inschrift mit euralor e. R. ist diejenige aus dem
Gebiet der Bituriges Cubi. CIL XIII 1194 aus

der Zeit 88—41 n. Chr.), und da speeiell in derEin-

hoch geschätzt, wenn er sieh auch bei seiner demo-
kratischen Parteizugehörigkeit, stellenweise, wie
z. B. in Spanien und Atrien, nicht der Unter-

stützung der in diesen Conventen oft praevalie-

renden ritterlichen Geldaristokratie zu erfreuen
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gehabt hat. In den caesarischen Colonien Spa- die Königsburg des Marobod von dieser regia und

niens, die er teilweise ohne Deduction von Vete- dem eastetlum iuxta situm sagt: Veteres illit

ranen gründete, bildeten diese früheren Convents- Sueborum praedae et noitris e prorwciü lixot

angehörigen offenbar den Grundstock der Bevöl- ac negotiatores reperti, quos ius mmenerru, dein

kerung (bezüglich Tarracos vgl. man die Ausfüh- eupido augeruh perumam. postremo oblirio pa-

rungen von Hübner Herrn. I 102B.), und wo er triae »ui* r/uemque ab sedibus hoelilem in agrum
nicht bis zur Coloniegründung fortschritt, hat er transtulerat. Ebenso waren nach Athenodoro«

doch, wie z. B. in Lissu6. wie schon gezeigt ist, (bei Strab. XVI 779) zahlreiche Römer in Petra

durch Verleihung eines Territoriums und Befesti- in Arabien schon ein Jahrhundert, bevor es römisch

gung der dem C. verliehenen Ortschaft (Caes. bell. 10 wurde, und auch schon vor Traians Eroberung
civ. III 29) die Römerstadt bis auf den Namen von Mesopotamien scheinen Römer in Ctesiphon

einer Colonie fertiggestellt. Wie aus dem Namen gewohnt zu haben (vgl. Cass. Dio LXVIII 30).

hervorgeht, ist etwas Ähnliches von ihm oder Von da ab ist es im Römerstaate allerdings mit

seinem Nachfolger Octavian (vor dem J. 727 = demÜbersehreitcnderUrenzenvorbei: .Absperrung

27) für Iulium Carnicum geschehen. Auf Grund gegen das Ausland ist die Signatur seines Greisen-

dieser Stellungnahme Caesars vor allem zu den alters' (Mommsen St.-R. III 601).

ländlichen Conventen des Westens hat dann viel- Aber zu allen Zeiten werden die im Auslande

leicht Augustus allgemein auf die Organisation bestehenden Verbände verschwindend gering ge-

der Verbände staatlichen Einfluss geübt (s. o.). wesen sein gegenüber denen innerhalb der Reichs-

V. Verbreitung und Endo der Convente. 20 grenzen. Was das Ende dieser Bildungen auf

Die conrenfu» cirium Romanorum kommen zu- römischem Boden betrifft, so wurden, wie schon

nächst soweit vor, als der ager Romnnus sich er- dargethan ist, die ländlichen Convente mit fort-

streckt. Aber wie zu allen Zeiten, hat auch zur schreitender Romanisierung durch Städte ersetzt.

Römerzeit der Kaufmann und Speculant, solange sn dass Provinzen wie Sicilien, Dalmatien, Gallia

noch Expansionskraft imRömervolke steckte, nicht Narbonensis, der grösste Teil von Spanien und
an den Grenzen des Reiches Halt gemacht, son- Africa. die in der republicanischen Zeit so recht

dern hat, wo die in internationalen Verträgen aus- die Sitze von Conventen waren, in der Kaiserzeit

bedungene Verkehrsfreiheit (ins rommereii) es ge- davon vollkommen frei sind. Dagegen die an pere-

stattete — allerdings ward das bei dem stets ezclu- grinische Stadt- oder Volksgemeinden angeglie-

siver werdenden Charakter des Römertums mit der 30 derten Convente — offenbar die Mehrzahl der in

Zeit immer seltener, Mommsen St.-R. III 6001T. der Kaiserzeit noch vorhandenen — haben zum
—

,
auch Niederlassungen im Ausland gegründet. grössten Teil mit der eonstitvtio Antoniniana

Der zweite Handelsvertrag mit Karthago (Polyb. ihre Existenzberechtigung verloren. Da man heute

III 24) verbietet den italischen Kaufleuten Handel mit Recht der Ansicht ist. dass dieser Erlass des

und Wandel sowie die Gründung von Städten in Caracalla nicht allen ReichBbürgern die rirtfo»

bestimmten Gebieten des karthagischen Landes, Romana brachte, sondern dass noch latiniaehe

macht ihnen aber andere Gebiete und Städte, wie oder peregrinische Bezirke übrig blieben (Momm-
Sicilien und Karthago selbst, zugänglich und giebt sen Herrn. XVI 474ff. Mitteis Reichsrecht und

ihnen in diesen gleiches Handelsrecht mit den Volksrecht 159L), so kann die Inschrift von Bri-

eigenen Bürgern. In Karthago selbst muss früh- 40 gantio (CIL XII 94) mit ihrem conrenfu» nnum
zeitig ein Zusammenströmen italischer Kaufleute Romanorum noch in constantinische Zeit gehören,

stattgefunden haben (vgl. Appian. Lib. 92), und wohin sie Hirsch fei da Ergänzung versetzt (vgl.

die Annahme einer gemeinschaftlichen Organi- eine andere Vermutung desselben bei Korne
sation derselben dürfte nicht zu gewagt sein. In mann 76). wie ja auch der canabensisrhe Con-

Alexandria war schon im letzten Drittel des vent von Mogontiacnm bis auf Diocletian be-

zweiten vorchristlichen Jahrhunderts ein Verband standen hat (vgl. Korneraann 86. 96). Aber

italischer Kaufleute, der Inschriften in Delos de- im allgemeinen wird man behaupten dürfen, dass,

dicierte (Bull. hell. VIII 107, vgl. CIL III Suppl. abgesehen von abgelegenen Gegenden und be-

7241), welches lange Zeit den Mittel- und Aus- sonderen Verhältnissen, die conrenfu* rtrium Ro-

gangspunkt für alle Italiker im Orient war (vgl. 50 mannrum schon in der ersten Hälfte des 3. Jhdts.

zu CIL III 7241). Zur Zeit des iugurthiniachen ihr Ende erreicht haben.

Krieges war nicht nur eine starke Italikervereini- Litteratur: Mommsen Die römischen Lager-

gung in Vaga (Sallust. lug. 47, 1: ubi et inro- Städte, Herrn. VII (1873) 31 Off. ; Schweiler Nach-

lere et mercari eontueverant Itaiin generis multi Studien, Herrn. XVI (1881) 477B. C. Morel Le*

mortale»), sondern auch in der Hauptsache Nu- aasociations de citoyens Romains et les curatore*

midiens, in Cirta. spielten die Italiker bereits c. R. conventus Helvetiei. Iausanne 1877 (vgl.

eine führende Rolle, und aus der Art der Schil- Mömoires de la sociötd d'histnire de la Suisse

derung ergiebt sich, dass Bie neben der Peregrinen- Rbmande XXXIV [1879]). L. M i 1 1 e i s Reichs-

gemeinde einen eigenen Verband mit zahlreichen recht und Volksrecht in den Asti. Prov. des römi-

Mitgliedern bildeten (Sallust. a. a. O. 26: Italici 60 sehen Kaiserreichs 1891, 143B. E. Kornemann
. . . Adherbali madent uti seque et oppidum lu- De civibus Romanis in provinciis imperii consi-

gurthae tradal . . . At ille , . . guia penei cos- stentibus. Berl, Diss. 1891 = Berl. Stud. für das*.

dem, «i adeorsaretur, nigundi potestas erat, ita Phil, und Arch. XIV 1, 1892. A. SchultenDe
uf eensucrant Italici deditionem laeit, vgl. 21, conventibus civium Romanorum sive de rebus pu-

2 multitudu togatorum). Über einen solchen Ver- blicis c. R. mediis inter mun-cipium et eollegium.

band ausserhalb der Reichsgrenzen im Beginn der Gött. Diss. 1892. Noch einmal Mommsen Ephan.

Kaiserzeit berichtet Taeitus (ann. II 62). welcher epigr. VII (1892) p. 436B. (unter Berücksichtigung

gelegentlich des Handstreiches des Catualda auf der Arbeit von Kornemann). [Kornemann]
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Conviciam s. Iniuria.
Convictolitovin. Im J. 702= 52 stritten bei

den Aeduern C. und Cotus um das höchste, jähr-

lich wechselnde Amt (Caes. b. G. VII 32, 2—6;
vgl. 89, 2. 67, 7. H i r s c h f e 1 d S.-Ber. Akad.

Berl. 18117, 1116): nach der Prüfung ihrer An-
sprüche wurde C. als rechtmässiges Oberhaupt
von Caesar eingesetzt (83, 3), aber er liess sieh

dennoch von den Arvenern für die gemeinsame
Erhebung aller Gallier gegen die römische Herr-

schaft gewinnen und zog zunächst einige junge
Leute in das Geheimnis (37, 1—7). Während
diese versuchten, die an Caesar gesandten Hülfs-

truppen der Aeduer zum Abfall zu bewegen, reizte

C. den ganzen Stamm dazu auf (42, 4). Es ge-

lang zwar Caesar, noch eine Zeit lang die Aeduer
festzuhalten, aber nach seiner Niederlage bei Ger-

govia erfolgte ihr allgemeiner Abfall, bei dem
sich C. neben Litaviceus offen an die Spitze stellte

(55, 4). Nach dem Falle von Alesia unterwarfen

sie sich wiederund erhielten vollständige Amnestie

(90. 1). [Münzer.]

Convivium oirAttxror, ovfmiotm, gemein-
sames Mahl. Gastmahl. In einigen griechischen

Staaten war die Hauptmahlzeit immer ein C.; s.

hierüber ‘AvAqiIo, tPzö/na, Evoolt ta. Im übri-

gen fanden gemeinsame Mahlzeiten der Bürgerschaft
(iijfiofotviat) nur bei besonderen festlichen Gelegen
heilen statt, namentlich bei von Gemeindewegen
dargebrachten Opfern; Hom. Od. III 5. Poch
scheint in älterer historischer Zeit mehr die Ver-

teilung von Fleisch und Brot (Aofc), erst später,

mit zunehmendem Luxus, das eigentliche A«.wo»
üblich gewesen zu sein, Plut. qu. conv. II 10.

Beide Arten kannten auch die Römer und unter-

schieden sie als rrna reetn und tportula. S. hier-

über unter E p u I u m (publicum). In Athen, und
ohne Zweifel auch sonst, kannte man ausserdem
Bewirtungen der Phyle (gu äerixA Awrea, Athen.
V 185 c. Demosth. XXXIX 7), des Demos (Athen,

a. 0. Isaios IX 21), der Phratrie. Letztere ver-

anstaltete nach der Hoehzeit der Neuverheiratete

oder sein Vater bei der Einführung der Frau in

die Phratrie, Isai. III 79. Im übrigen wurden
diese Speisungen als Liturgien von einem imui-
tcup (Demost’i. XXXIX 7) geleistet; so auch die

Speisung der Frauen an den Thesmophorien, Isai.

III 50. Näheres wissen wir weder über diese

Art Speisungen, noch über die der auf Staats-

kosten im Prytaneion bewirteten verdienten Männer,
8. 2ht)Oit \h xQvtavrltü). Suidas B. lAaava weiss

von einem Ort (in Athen?), wo nach einem öffent-

lichen Opfer den Buleuten das Mahl bereitet

wurde. Die Bewirtung zweier Chöre, also an einem
Fest, inPhigaleia beschreibt Harmodios von Leprea

bei Athen. IV 148. Ebd. 149 e das sehr einfaehe

Menu der Volksmahle bei Festen in Naukratis.

Unter den privaten C. sind zu unterscheiden

die von einer Gesellschaft auf gemeinsame Kosten

veranstalteten und die, zu denen einer einlädt.

Erstere schon bei Homer (loarot, Od. I 226. XI

415) und Hesiod, Aalt /x MOIYOV. op. et d. 722;

später oft erwähnt. Die primitivste Art eines

solchen Kranos ist die, dass jeder seinen Bedarf

an Speisen mitbringt und jeder das Seinige ver-

zehrt. Xen. mem. III 14, 1, nach welcher Stelle

Sokrates sich bemühte, dafür das gemeinsame Ver-

zehren des von den einzelnen ini (gebrachten ein-

zuführen. Ob das bei Athen. VIII 365 a er-

wähnte Aetxvov axo oxvgiAot hiermit identisch ist,

bleibt zweifelhaft, nach dem Wortlaut könnte

man darunter die Sitte verstehen, sich bei einem
anderen unter Mitbringung der Speisen zu Gast

zu bitten. Später, zur Zeit der neueren Komoedie,
war daB gewöhnlichste das aus Geldbeiträgen der

Teilnehmer veranstaltete Aelxvov t^xo nvfjßoltör

(Athen. VIII 865 d. Eust. II. XVI 764. XVII 578,

10 äx6 ni urfoouiv, Lukian Lexiph. 6). F)s wurde
dann einer mit der Anordnung beauftragt, manch-
mal diesem auch die Wahl des Ortes überlassen;

bei Ter. Eun. 540 hat er es in der Wohnung
eines Freigelassenen veranstaltet, konnte es aber

auch in seiner eigenen Wohnung thun. So ver-

einigen sich junge Männer bei einer Hetaere, Ter.

Andr. 88. Über die gemeinsamen Mahlzeiten ge-

schlossener Gesellschaften, der Inavoi und Olaooi,

s. d. Besondere Erwähnung verdienen die an ge-

20 wissen Tagen gemeinsam sjreisenden Philosophen-

schulen, die zum Teil eigene Mittel zur Bestrei-

tung dieser C. hatten. So hatte Epikuros Geld
vermacht zu monatlichen gemeinsamenMahlzeiten,
sowie zur Feier seines Geburtstages und anderer

Gedenktage, Diog. Laert. X 18. Ähnlich Theo-
phrast; Xenokrates und Aristoteles schrieben erf-

uoi für soche Zusammenkünfte, Athen. V 186 a. b.

Unter den auf Einladung eines einzelnen er-

folgenden C. nehmen eine besondere Stellung ein

30 die Familienfeste, an denen auch bei den Griechen
die Frauen teilnahmen. Hierher gehören häus-

liche Opfermahle (s. Opfer), wie schon bei Homer
II. II 402 Agamemnon eines veranstaltet; als

Familienfest Arist. nub. 408; Teilnahme der Frauen
Antiphon I 16. Das häufigst genannte Fest dieser

Art ist die Hochzeit. Hochzeitsmahle bei HomeT
Od. I 226. IV 3; später oft erwähnt, s. nament-
lich Plut. qu. conv IV 3, ferner z. B. Ariatnph.

av. 132. Demosth. XXX 21. Athen. V 185 b.

40 Dass an ihnen auch die Frauen teilnahmen, ist

mehrfach bezeugt, Plat. leg. VI 775a. 784d; doch
speisten sie von den Männern getrennt, Euangelos
bei Athen. XIV 644 d. Bei Lucian. conv. 8 sind

drei grosse xiierijpfc hufeisenförmig aufgestellt,

von denen der für den vor der offenen Seite Stehen-

den rechte den Frauen, der linke den Ehren-
gästen, der mittlere den übrigen angewiesen ist.

Bei dem grossen pifiot des Karanos, Athen. IV
128 d, ist zwar von den Frauen nicht die Rede,

50 wenn es aber heisst, dass die Geladenen ivöprc

t'ixoaiv sind, so wird daraus zu schliesseu sein,

dass auch Frauen, vielleieht in einem anderen
Raume, liewirtet wurden. So speisen auch bei

der Pontifiealeena. Macroh. (II 13, 11, die Frauen
an einem besonderen Trielinium, und es wird dies

wohl auch ältere römische Sitte gewesen sein.

Ein anderes, mehrfach als durch ein C. gefeiert

erwähntes Familienfest ist die Namengebung eines

Kindes (xalAwr rrurtltitvoit. Plat. leg. VI 784 d.

60 Atxatti, Isai. III 70); ferner Totcnmahle, s. Be-
stattung. Dagegen ist dem Eukrates bei Lucian.

Gail. 9 der Geburtstag seiner Tochter nicht in

diesem Sinne ein Familienfest, sondern nur eine

Veranlassung, seine Freunde zu bewirten; die Frau
ist in der Gynaikonitis geblieben, und ebendahin
schickt er seinen Sohn, um für einen unerwarteten
Gasi Platz ru machen.

An C., die nicht den Charakter des Familien-
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festes haben, nehmen nach griechischer Sitte die Personen bewirtete, so fällt dies aus dem Rahmen.
Frauen nicht teil, Cic. Verr. I 66. Nep. praef.; des C. und ist schon als Volksbewirtung zu be-

die Teilnahme gilt als Beweis, dass die Betreffende trachten.

eine Hetaere ist, Isai. III 14. Demosth. LIX 24, Bei den Römern sind, von den Volksspeisungen
während sie bei den Römern nichts Anstösaiges abgesehen, grosse Tischgesellschaften, so weit wir

hatte, Nep. a. 0.; so kommt bei Petron 65 Ha- sehen, nie üblich gewesen. Man lagerte Bich der
binnas mit seiner Frau von einem C. Knaben Regel nach auf einem Triclinium (s. d.), welches

nahmen bei Griechen und Römern teil, aber sitzend, für neun Personen berechnet war, freilich aber

Xen. symp. I 8. Act. Arv. 27. Hai 218. Suet. manchmal stärker besetzt wurde, Cic. in Pis. 67.

Aug. 64, und zwar bei den Römern an einem be- 10 Es scheint, dass zwölf eine beliebte Zahl war,

sonderen Tische, Tac. ann. XIII 16, der ad lulcra Hör. sat. I 4, 86. Suet. Aug. 70. HiBt. Aug.
leetorvm, d. h. an der offenen Seite des Tridi- Verus 5, I. Bei der Ermordung des Sertorius,

niums stand, 8uet Claud. 82. S. hierüber Tri- 72 v. Chr., war das Triclinium mit sieben Per-

clinium und einstweilen Mau Gött. Nachr. 1896, sonen besetzt. Sali. hist. III 4. Nach Varro bei

76. Plutarch freilich, qu. conv. VII 8, 4, erwähnt Gell. XIII 11, 2 soll die Zahl zwischen drei und
Frauen und Kinder avyxataxel/uvoi. Es mag neun, den Zahlen der Gratien und Musen, bleiben;

wohl in der langen Zwischenzeit eine Wandlung vgl. Hist. Aug. Verus 5, 1: teplem eonvirium,

der griechischen Sitte eingetreten sein. Besonderer norem vero convicium. Ausonius eph. 5, 5 be-

Veranlassung zu solchen C. bedurfte es natürlich zeichnet mit demselben Wortspiel sechs als das

nicht, es gab ihrer aber mancherlei. Mehrfach 20Maiimum. Neun, Hör. sat. II 8, 20ff. Beschränkend
genannt werden btnlxia, Bewirtungen zur Feier wirkte auf die Zahl der Gäste intimer C. der Ge-
eines in einem Wettkampf errungenen Sieges, brauch des Sigma (s. d.) statt des Triclinium;

Plat. symp. 174 a. Xen. symp. 1 2—4. Plut. Phok. hier hatten je nach der Grösse desselben sechs

20. Ferner solche zum Empfang oder zum Ab- (Martial. X 59, 9), sieben (Martial. X 48, 6) oder

schied eines Gastes oder Freundes, Snitetr, jrpo- acht (Martial. XIV 87) Personen Platz. Zu letzterer

nifiattv, Plut. qu. conv. IV 3, 2. So schon bei Zahl vgl. Hist. Aug. Heliog. 29, 8. Sidon. ep.

Homer II. VI 174-, Od. VII 190. Opferfest und I 11. An der Cena des Trimalchio nehmen, so

Abschiedsmahl verbunden Antiph. I 16. Auch be- weit kenntlich, 14 Personen teil. In Pompeii
liebige Gedenktage feierte man durch C.; so Plu- sind die Speisezimmer durchweg nur auf ein Tri-

tarch und seine Freunde die Geburtstage des 30 dinium berechnet; nur in sehr wenigen Häusern
Sokrates und Platons ,qu. conv. VIII 1. finden sich grössere (s. T r i c 1 i n i um). Die Nach-

Wie schon bei Homer 11. II 404 die Teilnehmer rieht von den Massenbewirtungen des Claudius
am C. des Agamemnon nur acht sind, so waren (600 Personen, Suet. Claud. 32) steht vereinzelt,

auch in der classischen Zeit Athens die C., wie und es war dies wohl eine persönliche Neigung
sie Freunde untereinander veranstalteten, klein. dieses Kaisers. Officiclle C., wie die cena ponti-

Am Symposion Platons nehmen sieben, an dem ficalia M aerob. III 13, 11, fallen natürlich unter

üenophons neun Personen teil, zu denen als zehnter einen anderen Gesichtspunkt, doch speisen auch
der P'vasit Philippos kommt. Auch später sind hier auf drei Tridinien, wie es scheint, nicht mehr
zu dem glänzenden Hochzeitsmahl des Karanos, als 18 Personen.

Athen. IV 128 e, nur zwanzig Minner geladen. 40 Die zwanglose Art der Einladung bei den
Archestratos bei Athen. I 4 e will nicht mehr als Griechen zeigt besonders der Anfang von Xeno-
fünf Tisehgenossen. Doch fanden bei besonderen phons Symposion; Kallias begegnet Sokrates und
Gelegenheiten auch viel grössere C. statt, nament- Beinen Begleitern auf der Strasse und forderte sie

lieh wohl bei Familienfesten. Hochzeiten u. dgl. ohne weiteres auf, mit ihm zu speisen. Schon
In Athen gestattete gegen Ende des 4. Jhdts. bei Homer kommt zum Gastmahl Agamemnons
v. Chr. Demetrios von Phaleron, um der Neigung Menelaos als ungeladener Gast, ainoiiaroe. Dies

zu grossen Gastereien zu steuern, höchstens 30 ist auch später ganz gewöhnlich. So Aristodemos
Gäste; die Gynaikonomen und der Areopag hatten bei Plat. symp. 174b (dxiijroc). Lucian. conv. 12.

darüber zu wachen, Athen. VI 245 a—c. Inlasos Parasiten und Spassmacher führten sich auf diese

soll gar verboten gewesen sein, mehr als zehn 50 Weise ein; so Philippos in Xenophons Symposion.
Männer und zehn Frauen einzuladen, Heracl. pol. Besonders aber war es üblich. daBs ein Geladener

39. Viel später sind die Teilnehmer an einem noch einen anderen mitbrachte, wie Sokrates bei

von Lukian beschriebenen Hochseitsmahl etwa Plat. a. 0. den Aristodemos. Nach Alezis bei

vierzig, Luc. conv. 8. 9. Nach Vitruv IV 10, 8 Athen. XII 510 a war bei den Kyrenaeern diese

konnte man in grossen Speisezimmern griechischer Sitte besonders stark entwickelt. Aus Plut. qu.

Häuser vier Tridinien aufstellen, also bei regel- conv. VII 6, der dieselbe ausführlich bespricht,

mäasiger Besetzung derselben etwa 36 Personen erfahren wir, dass es üblich war, den Ehrengast,

bewirten. Beispiel eines grossen C. aus früherer namentlich wenn er ein Fremder war, so einzu-

Zeit ist das 479 v. Chr. von dem Thebaner Atta- laden, dass man ihm die Einladung einer be-

ginos dem Mardonios gegebene, an dem 50 Perser 60 stimmten Zahl von Mitgästen überliess. So lud

und 50 Griechen teilnahmen. Grossartiger noch Kleopatra den Antonius /*r&' <&r Ißoblm; das

verfuhren die heilcnistisehen Könige. ZwarKleo- Mahl war aber für 36 bereitet. Athen. IV 147f.

patra bewirtete Antonius und seine Genossen auf Diese Geladenen aus zweiter Hand hiessen bei-

zwölf TßixHtva; es waren also nur 36 Personen. xiijroi, in Rom umbrae-, bei Plut. a. 0. ist axial

Aber PtolemaioB Philadelphos bewirtete in einem wohl Übersetzung. Unter näheren Freunden wird

eigens dazu erbauten Zelt 200 Personen, Athen. hierin grosse Freiheit geherrscht haben; sonst

V 197 b. Wenn Antiochus Epiphanes, Athen. V aber unterschied man Einladungen mit und ohne
195 d, gar an mehreren Tagen 3000 oder 4500 vmbrae, und es war wohl nicht üblich, sie ohne
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besondere Ermächtigung mitzubringen. Dies er- jeder Platz nimmt, wo er will; so auch Lurian.

giebt sieh aus Plut. a. 0. 2: xalüir Mgovt itwxa Cronosol. 17. Plutarch qu. eonv. I 2 erörtert

aore oxide. So war zur Cena des Nasidienus, ausführlich diese Sitte; nach seiner Ansicht boII

Hör. sat. 11 8, Maecenas offenbar mit zwei Umbrae man unter näheren Freunden jeden Platz nehmen
geladen und für diese der Platz vorgesehen. In lassen, wie er kommt, wenn man aber Respects-

der Einladung Hör. ep. I 5 wird 28ff. auch die personen zu Gast hat, die Plätze anweisen; er

Zahl freigegeben, aber um vorgängige Angabe giebt Ratschläge, wie man die dabei entstehen-

derselben gebeten. den Empfindlichkeiten vermeiden kann. Von diesen

Bei Homer sitzen die Teilnehmer eines C. auf ist öfter die Rede, Plut. VTI sap. 8. Lucian.

Stühlen, jeder mit seinem Tische vor sich, undlOeonv. 9; deor. dial. 13, 1. Plutarch a. 0. 1 8
zwar tfriiyr, Od. I 145. IX 8, in einer Reihe, d. h. spricht auch über die Plätze, die für die ehren-
doeh wohl an den Wänden des Megaron entlang; vollsten galten: bei den Griechen im allgemeinen
so bettelt auch Odysseus der Reihe nach, bü(ia, der erste am Ende des Hufeisens rechts für den
bei den Freiern herum, Od. XVII 865 . Später Davorstehenden, entsprechend dem römischen svm-
lag man durchaus auf Ruhebetten, xlhxu (vgl. mus in «ummo (s. T r i e 1 i n i u m); in Herakleia
delxvor). Und zwar scheint man mit Vorliebe am Pontns der mittelste: bei den Römern der
je zwei auf ein Ruhebett gelegt zu haben. So letzte auf dem mittleren Lectus (locus consularis.

beim Gastmahl des Attaginos, Herodot. IX 16, praetorius, imua in medio), während der Wirt
beiPlatonsSymposion, 175a.cnnd besonders 213b. tummus in imo lag und die beiden Plätze rechts

So standen auch in dem Zelt des Ptolemaios Phila- 20 von ihm (unter ihm) als die mindest geehrten
delpho8 vor jeder Kline zwei reiztobre, Athen. V seinen Familienangehörigen, auch wohl einemFrei-
197 b; es hatte also auch von den auf einer IQine gelassenen zufielen. Bei Petron. 38 ist libertini

gelagerten jeder seinen Tisch. Es gab aber auch locus der letzte Platz, imui in imo. Im übrigen
Ruhebetten für drei, sieben, acht Personen: igl- geht die Rangordnung von links nach rechts oder.

xltror, Ixtdxltrm, oxidxhror; s. hierüber Klirr). nach antikem Sprachgebrauch, von oben nach
Über die Art, wie die Klinen aufgestellt wurden, unten, unddieerwähnten Empfindlichkeitendreben
erfahren wir wenig; es ist aber wohl anzunehmen, sich darum, dass einer nicht .unter

1

einem Geringe-
dass sie hufeisenförmig an den Wänden des Speise- ren liegen will. Es kommt aber auch bei den
Zimmers mit Ausnahme der Eingangswand standen. Griechen die Auffassung vor, dass, wie bei den
Ausdrücklich bezeugt ist dies wohl nur aus später 30 Römern, der Ehrenplatz neben dem Wirt ist.

Zeit bei Lucian. eonv. 8. 9. Aber im Zelt des Theophr. char. 21, natürlich .über
1

ihm. Am Sigma
Philadelphos, wo sie nur an den Längswänden sind nach Invencus III 6140. die Ehrenplätze
stehen, wird das Fehlen derselben an der Rück- die an den Enden, eornua. Etwas anders und
wand besonders motiviert, indem nämlich hier wohl genauer Sidon. ep. I 11. aus dem J. 461:
eine vermutlich grosse Kline zur Ausstellung von der Kaiser ruht am rechten Ende (für den aus
allerlei Gerät stand. Ferner wird Athen. II 47f. dem Halbrund Hinaussehenden), man kann zweifeln,

für tergäxhroi wohl xerxaxhrot zu lesen sein, so ob als der Vornehmste oder als der Wirt, letzteres

dass gesagt ist: es giebt Speisezimmer für 3, 5, ist aber wahrscheinlicher; am linken Ende, pri-

7, 9 u. s. w. Betten, wobei die ungeraden Zahlen mus, der Consul Ordinarius als Ehrengast. Wieder
wieder darauf deuten, dass eines an der Schmal- 40 anders Gregor von Tours (540—594) mirac. I 80;

wand, die anderen an den Längwänden standen; der Arianer nimmt für seinen Priester den Ehren-
der Mittelraum blieb frei für dis Bedienung. Bei platz in Anspruch und cum presbylero deztrae

den Römern war durchaus die hufeisenförmige parlis atrnu occupat, d. h. doch wohl, er selbst

Anordnung dreier Leeti für je drei Personen, als ruht als Wirt am rechten Ende, der Priester .über
1

Tridinium (s. d.) um einen gemeinsamen Tisch ihm: der katholische Priester erhält den linken

üblich, wie namentlich aus den Speisezimmern Endplatz und die Frau des Wirtes sitzt auf einem
und den in den Gärten aufgemauerten Speise- Stuhle neben ihm. Hier sind also zwei Ehren-
betten in Pompeii erhellt. Wo ein Triclinium für platze: der erste links und der vorletzte rechts,

die Zahl der Gäste nicht ausreichte, wurden ihrer lieben dem Wirt, und zwar ist dies der vorzüg-

mehrcre aufgestellt, Marcob. III 18, II. So auch SOlichere. Vgl. Eustath. II. VI 241: Sxgoi xdfhjvtai

bei Volksspcisungen auf dem Forum, Liv, XXXIX o/ öptaioi

46, 2 (183 v. Chr.). Cic. pro Mur. 75. CIL XIV Es galt für schicklich, vor dem C. Toilette

375. Es waren also auch die 22000 rQixhra zu machen. So geht Socrates, Plat. symp. 174 a.

Caesars (Plut. Caes. 55) Triclinien, nicht, wie zum C. des Agathon gebadet und gegen seine

der griechische Sprachgebrauch eigentlich ver- Gewohnheit beschuht: vgl. Xen. symp. I 7. Von
langt, Leeti für je drei Peisonen. Später tritt einer eigenen Tracht für solche Gelegenheiten bei

an die Stelle der drei Leeti das halbrunde Sigma den Griechen erfahren wir nichts, wohl aber bei

(s. d.) um einen runden Tisch; es ist schon bei den Römern; es ist die bei Martial oft genannt--

Martial (z. B. X 48, 6) das gewöhnliche Speise- syntksis (s. d.); nach Casa. Dio LXIII 13, 3
lager. Es ist griechische Sitte, wenn Trimalehio, 60 (ziribnor SrOirov) vogl. mit Suet. Nero 55 (»jin-

Petron. 34, jedem seiner Gäste einen besonderen thesina) wohl eine kurze bunte Tunica; vgl. Mar-
Tisch vorsetzt. tial. II 46. Sie wird weder vor Nero noch nach

Es war wohl vorherrschende Sitte, dass der der Zeit Martial erwähnt; in den Arvalacten

Wirt den Gästen ihre Plätze anwies, wie Aga- 19. Mai 91; später heisst es hier (27. Mai 218.

thon in Platons Symposion; bei den Römern ge- 219; 17. Mai 241) und sonst mit allgemeinerem

sehah dies in vornehmen Häusern durch den No- Ausdruck cenatorium, wie auch schon bei Martial.

menelator, Athen. II 47 e, wo es als ein Vorzug X 87, 12. XIV 135. ln den Arvalacten wird

des Mahler unter Freunden bezeichnet wird, dass dss Cenatorium als weiss bezeichnet, doch kann



Convivium1207 Cooptatio 1208

dies ein besonderer Gebrauch der Arvalen oder treibung bei der Bewirtung des Antonius durch

überhaupt der Priester gewesen sein. Zur Zeit Kleopatra. wo die Gäste auch die Ruhebetten zum
Martinis (V 79, 2) pflegten elegante Leute während Geschenk erhalten, Athen. IV 148 a. Ähnlich

der C. die Synthesis öfter zu wechseln. Ferner die goldenen Kränze und Salbenfläschchen bei

trug, wer zum C. ging, statt der Stiefeln (cafeei) Petron. 60; sonst tritt diese Vorstellung bei den

Sandalen (soleite), d. h. doch wohl, er ging in römischen Apophoreta nicht hervor. Übrigens

griechischer Tracht. Der tribuli» Hör. ep. I 13, 5 sind dieselben bei Martial. XIV zum Teil recht

trägt sie, um sie zu schonen, unter dem Arm und kostbar: Sclavcn verschiedenen Berufs, goldenes

wird sie wohl erst im Vorzimmer anlegen, um sie und silbernes Gerät und anderes. Vgl. Hist. Aug.

sich dann gleich imSpeisezimmer wieder abnehmeu 10 Verus 5,
'2—f; Heliog. 22.

zu lassen. Bei den Griechen war das Symposion seit Xeno-

Denn dem Kommenden werden zunächst die phon und Platon eine beliebte Litteraturform,

Sandalen abgenommen, ö.voäi'eiv Plat. symp. 218 b, indem Philosophen und später auch Grammatiker
und die Flisse gewaschen: dann erst legt er sich irgend welche Fragen in der Form von Tisch-

auf die Kline, vorher sitzt er, a. 0. 175 a. Schon gesprächen behandelten. Erhalten sind solche

der Sohn des Phokion trieb solchen Luxus, dass Schriften von Plutarch, Lukian, Athenaios, Iulian,

er seinen Gästen die Filsse mit gewürztem Wein Macrobius und noch von dem 312 n. Chr. ver-

waschen liess, Plut. Phok. 20. Auch bei den storbenen Methodius, Bischof von Tyrus. Doch
Römern eolrae deputiere (Mart. III 50, 8), demere schrieben Symposien und ähnlich betitelte Schrif-

(Plaut. Trucul. 367), und zum Schluss solraa 20 ten noch viele andere: die bekanntesten sind Ari-

pnerere, Hör. Bat. II 8, 77. Plaut. Most. 384. stoteles, Speusippos, Epikuros, von Grammatikern
Aber bei Plin. ep. IX 17, 3 heisst es doch cnleeoi Herodian und Didymos. S. über diese Litteratur

poeeunl, und Schuhe sind es auch, die auf dem M. S c h m i d t Didymus Chalcenterus 368. Platon

pompeianischen Bilde Bull. d. Inst. 1885, 246, 13 Sympos. ed. Hug XVIII. [Mau.)
dem ankommenden Comissator abgenommen wer- Cooptatio ist der technische Ausdruck für

den. Zum Abnehmen und Bewahren der Sandalen die Selbstergänzung einer Körperschaft und steht

brachte man einen Sclaven mit, der während des im Gegensätze zu jeder Bestellung durch ausser-

C. an der Rückseite des Lectus, ad prdes, stand halb der Corporation stehende Factoreo, »ei es

oder sass, Sen. de henef. III 27, 1. Martial XII vermittels Wahl, sei es vermittels Ernennung:

87, 2. Petron. 54. 68; an allen diesen Stellen ist 80 sie ist ihrer Wesenheit nach nie rein constitutiv,

deutlich, dass es ein Sclavc des Gastes ist; vgl. sondern immer nur supplierend, setzt also für ihre

Petron. 64. Plut. qu. conv. VII 8, 4. Lucian. Anwendung ein Ganzes schon voraus (daher un-

conv. 86. Die Römer haben diese Sitte von den genau Cie. de rep. II 16 von der Begründung des

Griechen übernommen; auch die Gäste des Kara- Äuguratcs durch Romulus: ex enguli» tnhubus
nos. Athen. IV 148 d.e, haben ihre Sclavcn bei singulär moptorit augutes). Die C. gelangt zur

sich, denen sie die empfangenen Geschenke über- Anwendung in weitem Umfange bei der Ergin-
geben. zung der collegia saeerdotum (s. o. S. 882f.), wo

über den weiteren Verlauf des C., nament- von ihr nur ausgeschlossen sind einerseits die der

lieh das Materielle desselben, ist hier nicht zu captio durch den Pontifex maximus (s. o. Bd. III

handeln; s. darüber Cena, Comissatio, d«J»-40S. 1509) unterliegenden kleineren Priestertümer
vor. Zu erwähnen ist aber die Sitte, Speisen mit des pontifiealen Amtskreises (Flamines, Rex sa-

nach Hause zu nehmen. Sie erscheint in unseren crorum, Virgines Vestales), andererseits, wie es

Nachrichten wohl zuerst beim Hochzeitsmahl des scheint, die sarerdolia egueetria der Kaiserzeit

Karanos, wo die Gäste das, was sie nicht essen, (Mommsen St.-R. III 569). Bei allen übrigen

ihren Dienern hinreicben. Es werden sogar Speisen Priesterschaften gehörte die Ausfüllung der durch
aufgetragen, die nur hierfür betimmt sind — für Tod oder Exauguration von Mitgliedern entstan-

jeden Gaat eine junge Ziege — und der Wirt denen Lücken durch C. zur ältesten Sacralver-

liefert kostbare Körb« zum Transport derselben. fassung (Dion. Hai. II 78 Ixhxdrxot 6/ rtrot

Bei den Römern nahm der 8clave ad pedes die alnäjr xitv ßlor ftrpoc tli xör Ixtirov xa&iaxnxat

Speisereste in einer Serviette mit (s. Xnnduax- 50 xAaav ab% vxö xov drjuov alnr&rh; MX' ix’ ai-tatr

rgor). In kleinen Verhältnissen bezog sich diese httirwr, Sf Sr ixitgSuoraTot elrai ioxß xäiv no-

Sitte wohl wesentlich auf Obst und Süsaigkeiten iirtüv. von den Pontifices); sie ist direct bezeugt

des Nachtisches; diese mitzunehmen war allge- für die Pontifices (Liv. XXXIX 46. 1. XL 42,

mein Ublieh, Petron. 60. 66. Schol. Iuv. VI 203. 11. Suet. Nero 2), die Augurn (Liv. XL 42, 13.

Aber auch das Mitnehmen anderer Speisen war Cie. Brut. 1. 101; Philipp. XIII 12; epist. III

offenbar unanstössig. nur über den Missbrauch 10, 9. Plin. epist. IV 8, 8) die Epulonen (Liv.

wird vielfach geklagt, Lucillius (Zeit Neros) Anth. XL 42, 7), die Decemviri saeris faciundis (Liv.

Pal. XI 205. 207. Martial. II 37. III '23. VII 20. XL 42, 12) und die Fratres Arvales (Henzen
Lucian. conv. 36. Acta fratr. Arval p. 150ff.). Wenn auch der

Über die den Gästen mitgegebenen Geschenke 60 freiere Sprachgebrauch dasVerbum evoplare häufig

8. Apophoreta. Dem dort Gesagten sind hin- auf den einzelnen abstimmenden Priester anwendet
zuzufügen die Geschenke, die die Gäste des Ka- (z. B. Cic. Brut. 101. Plin. epist. IV 8, 3), so

ram>8, Athen. IV 128eff.. erhalten: goldene Kopf- kommt es doch streng genommen nur dem ganzen
binden, eine silberne Trinkschale, sonstiges bronze- Collegium oder noch richtiger dem Obmanne des-

nes und silbernes Tischgerät, goldene und silberne selben zu; daher lautet bei den Arvalbrüdern die

Salbenfläschchen. Der hier zu Grunde liegende Formel in der älteren Zeit magieirr eonplavit,

Gedanke, dass das. was der Gast benutzt hat. in den jüngeren Protoeollen Iralree Armier per

nun ihm gehören soll, erscheint in sinnloser Über- magielrum roopfaruxl (s. o. Bd. II 8. 1469).
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Die Abstimmung des einzelnen Priesters (men fratrem Arealem cooptarunt et ad sacra eoea-

twminatione cooptabo Cie. Phil. XIII 12; qui vcrunl; ibique tabulae aperlae signo signatae

me nominatioms die per hon continuos anno* quod exprimit c[a]put Aug(usti), in quibu* scrip-

inter sacerdotes nominabat, tamquam in locum tum tuti: imp(erutur) Ca/ejaor Traianus eollegi*

suum eooptaret Plin. a. a. 0.), die dieser voll- drianus Aug(ustus) Iratribus Arralibus eollegi

s

zieht unter der eidlichen Versicherung, nach bestem s[ui]s salutem. in locum Q. Bitti Proeuli cot-

Wissen und Gewissen den Würdigsten zu nennen tegam nobis mea sententia coopto P. Manlium
(Cic. Brut. I iuratus iudicium dignitalis meae Carbonem). So hatte sich aus der Stimme, die

tceerat. Suet. Claud. 22 in cooptandis per cot

-

der Kaiser als Mitglied des Arvalencollegiums

legia sacerdotibus neminem nisi iuratus numi- 10 wie jedes andere abzugeben befugt war, ein Vor-

nacit), heisst nominatio (s. d.). zu ihr verhält schlagsrecht entwickelt, das ebenso bindend war,

sich die C. ebenso wie die renuntiatio (s. d.) zum wie die bei Besetzung der magistratischen Ämter
Wahlacte der Comitien, sie ist die rechtsverbind- vom Kaiser geübte commendatio (b. d.), und wie

liehe Verkündigung des Ergebnisses, die darum sich die auf Grund dieses letztgenannten Actes

in feierlicher Form (habita sollemni precatione ins Amt gelangten Magistrate selbst als candi-

bei den Arvalen ,die Formel mitgeteilt im Pro- dali principis bezeichnen (s. o. Bd. III S. 1469ff.),

tocolle des J. 218, CIL VI 2104 b 21 IT.) geschieht so wird auch in den Mitgliederlisten der Priester-

und an die sich dann alsbald die Inauguration schäften (z. B. CIL VI 2004—20C9) den auf

(bei den Arvalen ad sacra eocatio) anschliesst. Grund kaiserlicher Empfehlung Cooptierten die

Als dann durch die lex Domitia de sacerdotiis 20 Notiz ex litteria (imperatoria) beigefügt,

vom J. 651 = 103 die Wahl der Priester der Auf dem Gebiete der Magistratur ist die C.

qunttuor ampliaaima eollegia an die Quasieomi- nachweisbar nur bei derjenigen Obrigkeit, die

tien der siebzehn Tribus übertragen worden war allein ein collegium im vollen technischen Sinne
(eooptatio collegiorum mi populi brneücium trana- bildet (s. o. S. 381 f.), bei den Volkstribunen. Dass
lerebatur, Cie. Lael. 96), schob sich dieser Wahl- bei diesen in älterer Zeit, falls die volle Besetzung
act zwischen Nomination und Cooptation in der aller Stellen nicht durch eine Wahl zu stände
Weise ein, dass die erstere aus einer Wahl zu kam, die Ergänzung der C. seitens der recht-

einer Präsentation wurde (über das einzelne 8. massig gewählten Tribunen statthaft war, ist

Art. Nominatio), die C. aber nur noch eine Re- nicht zu bezweifeln; Liv. III 64, 10 giebt die

nuntiierung des Gewählten vor dem Collegium be- 80 ursprüngliche Rogationsformel: tribunos plebei

deutete (Cic. de leg. agr. II 18 hoc idem de so- drerm rogabo; si qui roa minus hodie decem
eerdotiia Cn. Domitiua tribunua plebia tulit, tribunos plebei teeeritis, tum ut ii, quos hi aibi

quod populus per religionem sneerdotia mandare collegas cooptassint, legitimi fadem lege tribuni

non polerat, ut minor pars populi eocaretur; ab plebei sint, ut illi, quos hodie tribunos plebei te-

ea parte qui esset faclua, ia n eollegio coopto* eeritis. Aber nachdem noch im J. 305 = 449
retur). Seit Tiberius ging dieser Wahlact wie die nach dieser Regel verfahren worden war und fünf

übrigen Wrahlen der Comitien auf den Senat in gewählte Tribunen sich eben so viele Collegen

der Weise über, dass die comitia sacerdolum cooptiert hatten (Liv. III 64. 8—65, 1), machte
nur noch zusammentraten, um die renuntiatio im folgenden Jahre ein Gesetz des Volkstribunen

der durch den Senat gewählten Priester entgegen- 40 L. Trebonius diesem Rrauche ein Ende durch die

zunehmen; dass auch im Collegium selbst die C. Anordnung, ut qui plebem Romanam tribunos

als Verkündigungsact noch vollzogen wurde, ist plebi rogaret, is usque eo rogaret, dum decem
zwar nicht bezeugt, aber unbedingt anzunehmen. tribunos plebi laeeret (Lit. Ill 65, 4). Wenn
In den durch die Lex Domitia nicht betroffenen auch später noch einmal ein Beispiel von C. zweier

Priesterschaften, zu denen u. a. die Fratres Ar- Tribunen bei nicht zu Ende geführter Wahl Vor-

rates gehören, bestand der Cooptationsaet in der kommt (Liv. V 10, 10— 12, 2 aus dem J. 353 =
alten Form weiter, wurde aber wesentlich beein- 401; die bei Liv. IV 16, 3f. erzählte Geschichte

Musst durch das (übrigens auch bei den Priester- von der C. eines elften und zwar patricischen

wählen des Senates sich stark geltend machende) Tribunen im J. 315 — 439 ist apokryph) und
kaiserliche Commendationsrecht; während die alte- 50 Augustus nach Übernahme der tribunieia po-

sten CooptationsprotocoUe der Arvalbrüder die lestos auf die alte Gepflogenheit zurückgegriffen

C. als das Ergebnis einer von den Anwesenden hat, um sich in Agrippa und Tiberius je auf

mündlich, von den Abwesenden schriftlich (per längere Zeit geeignete Collegen zu cooptieren

tabellas cooptarunt limp(erator) Caesar] Augu- (Suet. Aug. 27 tribunidam potestatem perpetuam
stua, Ti. Caesar Augusti Oermanicus [Cae- recepit, in qua semcl atque Herum pet singula

sar Ti. I.], Paullus Fabius Afaximus, CIL VI lustra collegam sibi eooptavit, s. zu der Stelle

2023 a 15) vollzogenen Abstimmung erkennen M o m m s e n Res gestae divi Augusti 1
p. 31), bo

lassen, geht die Sache seit der Zeit des Catigula ist doch rechtlich mit dem trebonischen Plebiscit

häufig vielmehr so vor sich, dass ein die C. einer die C. aus der Bestellung der Magistratur ver-

bestimmten Persönlichkeit enthaltendes Schreiben 60 schwunden. Denn Mercklins Versuch (Coop-

des Kaisers verlesen wird und dann, wohl ohne tation 18311.), die C. auch innerhalb der patri-

weitere Abstimmung, die C. des Genannten durch cischcn Magistratur in weitem Umfange nachzu-

den magister erfolgt (z. B. CIL VI 2080, 22ff. weisen, und die Auffassung der Ernennung des

habita sollemni prrratione per C. Vitorium Ho- Dietators als C. durch die Consuln (M o m m s e n

sidium Cletam mag(istrum) in locum Q. Bitti St.-R. I 209) finden weder in der überlieferten Ter-

Proculi P. Manlium Carbonem ex litteria im- minologic noch in dem sonst deutlich erkennbaren

p(eraloris) Caeaaria diti Traiani Parthici f(ili) Wesen der C. eine Stütze; dass die Ernennung
(iin fierrae nepolia Traiani Hadriani Aug(uati) des Magister equitum durch den Dictator von
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Livius einmal (VI 38, 4) mit dem Worte cooptat mit flachem Boden und cotta= Ballastkorb, Iran-

bezeichnet wird, kann gegenüber der sonst im zösisch coffre, wovon unser ,Kofler‘ (über andere

technischen Gebrauche ganz überwiegenden Aue- romanische Formen, s. G. K 3 r t i n g Lat.-roman.

drucksweise magietrum eq. dieere (Mommsen WBrterb. 1891, 220). H. Lewj (Die semit.

St.-R. II 166, 8) nichts beweisen. Fremdw. im Grieeh. 1895, 115) leitet das Wort
Als untechnisch muss die Anwendung des wohl mit Recht aus dem Semitischen her, da es

Wortes e. für die Ergänzung des Senates (vgl. sich mit hebräisch l^h holen für ’hgln .hohle

Mommsen St.-R. III 855, 4) angesehen werden Hand, eigentlich aber blos Höhlung' vergleichen
(Cic. de leg. m 27 eublata cooptatione cemorta-,

las5e . In der Sprache des Talmud bezeichnet
de div. II 23 in eo eenatu, quem mutore ex Porte io n1E_ Körbe, in welchen Getreidegarben gesam
ipee cooptosset), die namentlich mit Beziehung melt wurden (H. Vogelstein D. Lundwirtseh. in
auf municipale Verhältnisse nicht selten begegnet Palaestina z. Zeit der Misnäh I 1894, 65), auch
(Capua Liv. XXIII 8, 5; Putsoli Cie. Cael. 5; schalenförmige Körbe, in welchen Körner oder
Halsesa, Agrigentum, Heraclea Cic. Verr. II 2, Stroh auf Lasttieren zu den Magazinen geschafft
120— 125. Lex Iulia munc. CIL I 206 Z. 85f. nei wurden, während die qufh der arabischspreehen-
quie eorum que(m) in eo municipio . .

.
(inj eena- den Fellachen im heutigen Ägypten etwa 20 cm

tum deeurionee eonteriplone legilo neue sublegilo Höhe und 50 cm. Durchmesser haben (ebd. 71
nexe eoaptato neve recilandot curato), ebenso wie Anm. 5). Etwa seit Beginn unserer Zeitberechnung
vereinzelt auch von einer cooptatio in patre

t

(Liv. war e8 bei den Juden Cultusgebraueh, die für den
IV 4, 7) oder in patriciae (Suet. Tib. 1) die Rede 20 Sabbat im voraus bereiteten Speisen und heisses
ist. Im späteren Sprachgebrauche lässt sich an Wasser in einem mit Heu gefüllten eopAieu»
zahlreichen Beispielen erkennen, wie das Verbum aufzubewahren (luv. III 14 u. Schol. VI 542 u.

eooptare in die Begrißephäre von a d optarr über- Schol.; vgl. H. Rönsch Jahrb. f. Philol. CXXIII
greift und an seine Stelle tritt (z. B. Apul. met. 1891, 692f. L. Friedländer zu luv. III 14), wes-
IV 26 Tuem Slium publicum omni» eibi eivitae halb Sidonius Apollinaris (ep. TO 6) sagen konnte:
cooplaxit. Flor II 15, 2 cooptatimem luliae ordini, ree eet, ut Aegyplius Pharao incedat
gentie inhibere, mit Beziehung aufOctavian. Aurel. cum diademate, leraelita cum cophino. Und es
Viel, Caes. 41, 9 llartiniano in imperium eo-

j st vielleicht kein Zufall, dass hiefttr gerade diese
optato; epit. 12, 9 Traianum in liberi locum Bezeichnung gebraucht ist.

inoue partem imperii cooplavit); besonders deut-30 EinigeAttieisten verwarfen das Wort xitptroe

lieh tritt dies hervor bei der Ernennung von Pa- und wollten dafür ö&ijoc gesetzt haben (Bekk.
tronen der Gemeinden (Mommsen Stadtr. von An. gr. I 102, 1. Moir. 50), obwohl es von atti-

Salpensa undMalaca 452ff.) und Collegien (Liebe- sehen Schriftstellern gebraucht war, wie denn
nam Vereinswesen 212ff„ s. auch o. 8. 424f.), auch Ä^.joc als eine Art des xorpnoe erklärt
für welche noch die ciceronisehe Zeit allein den wird (Bekk. ebd. I 208, 25. 446, 30. Schol. Ar.
technischen Ausdruck patronum adoplare kennt av. 1309). Der C. war ein geflochtenes Gefäss
(Cic. Sest. 9; Phil. II 107. VI 18, namentlich (p0U. VII 173. Isid. orig. XX 9, 9. Suid.), das
aber die Lex eolon. Genet. CIL II 5439 c. 97. tief und hohl (Etym. M. 534, 21), dem 4^<xoc,
180. 131), während später die zuerst in einer In- einem Flechtwerk, worin Obst vom Lande in die
sehrift vom J. 742 = 12 (CIL VIII 68) nach- 40 Stadt getragen wurde, ähnlich war (Phrynich. bei
weisbare Wendung pofronum cooptaxerunt die Bekk. ebd. 67, 17) und zu den landwirtschaft-
Tabulae Patronatus unbedingt beherrscht (Momm- liehen Geräten gehörte (Poll. I 245), wenn er
sen Ephem. epigr. II p. 147). auch anderen Zwecken dienen konnte. So wurde

Litteratur: B o r g h e s i Memorie dell* Instit. er mit Federn angefüllt (Ar. av 1310), wurde
I (1832) 27211. 292ff. = Oeuvres III 40911. 428ff. darin Dünger getragen (Xen mem. III 8, 6.

L. Mer Hin Die Cooptation der Römer, Mitau Phit. Pomp. 48. Poll. VII 184; vgl. Isid.

und Leipzig 1848. A. Gemoll De cooptatione a. a. 0.; mit dem Zusatze etereorie bei Am-
saeerdotum Romanorum, Berolini 1870. W. Hen- hros. de Isaac et vit. beat. I 1, 2. Schol.
zen Acta fratr. Arval. n. 154f. Mommsen St.-R. Leid. Iuv. III 14), sollten in Xfkpiroi von der
I I 2088. II * 2Sff. 10571. [Wissowa.j 50 Mauer einer belagerten Stadt Leute zum Aufsam-

Copa s. V e r g i 1 i u s. mein hinabgeschleuderter Steine herabgelassen
Cophantus (oder Cophat, dat. Cophanti), Berg werden (Aen. Tact. 88, 4), wurde ein xäqnvo

t

bis-

in Bactriana, dessen Gipfel bei Nacht brennt oder weilen in Boiotien einem insolventen Schuldner
leuchtet; Plin. II 237. Im Berggebiet südlich öffentlich auf dem Markt über den Kopf gestülpt,

vom Zarlfään, zur Rechten des Fän-daiyä, giebt wodurch er ehrlos wurde (NieoL Damasc. FHG
es eine Anhöhe, aus deren Schluchten Schwefel- III 458). In den Septuaginta wird das Wort
dämpfe undzuweilen helleFlammen hervordringen, gebraucht für einen bei der Ziegelanfertigung
Anzeichen von brennenden Schwefel- und Kohlen- durch die Israeliten in Ägypten gebrauchten Last-

lagern im Innern des Berges; auch die arabischen korb (Ps. 80, 7; ebenso VtUg. u. Isid. a. a. 0.)
Autoren wissen von leuchtenden Dämpfen im 60 und zur Aufbewahrung des Fleisches eines jungen
Buttamgebirge (= Fin-tau) zu erzählen; S-.Ber. Ziegenbockes (lud. 6, 19). Ferner wurden Speise-

Akad. Wien LXXXVII 87H. [Tomaschek.] reste in einem xdqurot gesammelt (Lucillius in

Cophinus (xiqiiroe, mit langem i erst bei Anthol. Pal. XI 207, 3. Math. 14. 20. Mare. 6,

Nonn. Pan. met. ev. Ioann. VI 52), ein einfacher, 43. 8, 19. Luc. 9, 17. Joh. ev. 6, 13, bvatbtxa

starker, topf- oder sackförmig gestalteter, aus xvxXa xrxplrwv bei Nonn. Pan. a. a. 0. Poll. VI
Weidenruten oder andern jungen Zweigen gefloch- 94. Sibyll. orac. bei Laetant. ist. IV 15, 17).

tener Korb; heute neugriechisch xotplnor= Korb, Bei der Obsternte wurde ein xirptrot gebraucht

italienisch ailano = mehr tiefer als breiter Korb (PolL X 129; vgl. Geop. VI 11, 1); junge Hühner
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wurden in ihm gehalten (Geop. XIV 8, 8. 9, 1, bei den Schriftstellern oft der Eigenname au
wofür ein cribrum gebraucht bei Col. VIII 5, setzen, wo die Ausgaben den Gattungsnamen
16); ein langer xo<piroc diente, ir. ein mit gesal- bieten, z. B. Hör. c. I 17, 14; epist. I 12, 28.

lenen Fischen gefülltes Gefäss gesetzt, als Sieb, Ihr Attibrut ist das Füllhorn (oornu Coptoe
um das abgesonderte yaQov aufzunehmen (Geop. Hör. e. saec. 60; ep. I 12, 28. Plin. n. h. praef.

XX 46, 2); in ihm oder wie heute in Töpfen wur- 24. GelL I 8, 2. XIV 6, 2. später in einem Worte
den frühzeitige Gurken (ebd. XII 19, 8. 4; vgl. cornueopia; vgl. Amm. Marc. XXII 9, 1), von
Col. XI 3, 51; in toIoqoi bei Theophr. c. pl. V Hause aus ein griechisches Symbol (xipac ’Afial-

6, 6) oder Rosen gezogen (Geop. XI 18, 4). fclac), das auf die römische Göttin übertragen

Bei den Boiotern endlich war der xorpivoc ein 10 wurde und in dem die spätere Legende das von

Mass zu drei Choen, d. h ein Maas von 9,09 Liter, Hercules dem Acheloos abgenommene Horn er-

fiir Trockenes wie Flüssiges (Strattis bei Poll. IV kannte. Von einem Cult der C. berichtet nur
169; vgl. Geop. IX 10, 1.8. Hesych. F. H u 1 1 s e h eine Inschrift zu Avignon (CIL XII 6023): Sex.

Gr. u. r. MetroL ’ 1882, 542). Veratiu»
\
Priteae l. Plolhu[e]

\
Copiae *. s. I. «.

Von den Römern wurde das Wort schon spä- Nach der Göttin benannt und also unter ihrem
testens in der ersten Hälfte des 1. Jhdts. v. Chr. Schutze stehend gedacht sind die Colonien Copia
übernommen, da Laberius einem Mimus den an Stelle von Thurii (im J. 561 = 193) und Lug-
Namen C. gab (bei Gell. XVI 7, 2. Non. 544, dunum (im J. 711 = 48), von denen die erste

26). das Füllhorn im Stadtwappen führt (M i o n n e t

Identifieiert wird später xrfgivoc (Corp. gloss. 20 Descr. de mfd. I nr. 6971. ; Suppl. II nr. 872f.).

lat. II 166, 15. 354, 32. III 822, 18. 461, 68; In späterer Zeit tritt C. neben Fortuna und Abun-
vgl. quaeillariue III 461, 74) oder cofinut (IV dantia in den Hintergrund, ihr Name lebt nur
319, 47. 383, 18. Schol. Iuv. Ul 14) mit qualut, in ihrem Attribute fort. [Aust.]

bezw. qualum, xiq>tvoc (Corp. gloss. lat. II 354, A copiia militaribus oder castrenalbus.
82) oder cophinut (Schol, Leid. Iuv. a. a. O.) mit Kaiserliche Unterbeamte dieses Namens kennen
eorbie und xoqurot mit eorbula (Corp. gloss. lat wir aus den Inschriften CIL VI 8537—8540 und
ebd. u. II 492, 65). Ausser den schon genannten O r e 1 1 i 2922 (Dela Berge bei Daremberg
Schriftstellern gebraucht noch Vegetius C. für et S a g 1 i o Dict. I 1498). Ihres Standes waren
einen Korb, in welchem die Beutel mit der Hälfte sie kaiserliche Freigelassene oder Sclaven (Momm-
des den Soldaten einer Legion geschenkten Geldes 80 een St.-R. II 1 1031, 2). Nach O. Hirschfeld
aufbewahrt (r. m. II 20), die beim Aufwerfen (Jahrb f. Philol. XCVII 695) hatten sie, da copiae

eines Grabens herausgenommene Erde fortgeschaflt bei Tacitus hist. II 82. Veget. III 3 und sonst

(ebd. 25), oder aus welchem Kreide in eine Art .Proviant für das Heer* bedeutet, für die Ver-

Reitbahn geschüttet wurde (mulom. II 28, 38). proviantierung zu sorgen. Doch blieb ihre Thätig-

E. Saglio giebt (bei Daremberg et Saglio keit wohl auf das 1. Jhdt, der Kaiserzeit be-

Diet. I 1497 dg. 1924 nach Dubois-Maison- beschränkt. [Fiebiger.]

neuve Introd. ä l'ätude des vases, pl. LIV 8) von Copillos, Häuptling derTectosagen inGallien.

der Malerei einer griechischen Vase, wo man Land- 650 = 104 von Sulla gefangen genommen (Plut.

leute auf den Markt Lebensmittel tragen und Tiere Süll. 4, 2). [Münzer.]

führen sieht, die Abbildung eines Mannes, welcher 40 Coplanium (KoxXänov), in Hispania Citenor,

auf den Schultern eine Stange wie eine Eimer- Geflld mit Bergen und Hügeln in der Nähe von
trage trägt, an welcher auf jeder Seite eine läng- Pallantia (s. d.), nur in der Erzählung vom numan-
licher, nach unten ziemlich oval gestalteter Korb tinischen Krieg, die auf Polybios und den an jener

herabhängt. Ein anderer, von ihm nach einem Stelle genannten Teilnehmer und Geachichtschrei-

pompeianischen Gemälde abgebildeter (fig. 1925 ber dieser Ereignisse, den damaligen Tribunen
nach Antich. d’Ercolano II p. 175), liegender, mit P. Rutilius Rufus zurückgeht, bei Appian er-

zwei Henkeln versehener Korb, aus welchem der wähnt (Hisp. 88 rv in>i xtbicp tijc UaHaetltK
nicht bestimmbare Inhalt (wohl Früchte) heraus- bro/ta KoxlarUp). Der Name ist wohl entstellt

fällt, hat die Form eines länglichen Bienenkorbes oder nicht genau überliefert ? die Lage ist kaum
oder einer umgekehrten hohen Kappe, scheint noch 50 zu ermitteln. [Hübner.]

durch einige geflochtene Reifen oder Bänder grös- Coponius. 1) Römischer Bildhauer aus der

sere Festigkeit zu erhalten und soll nach Saglio ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts v. Chr.

dem noch heute in den südlichen Ländern unter Die beim Theater des Pompeius aufgestellten Per-

dem Namen coKn, couKn, italienisch cofino (co- sonificationen von vierzehn Nationen, nämlich der

lanof) gebrauchten Korbe ganz ähnlich sein. Auf vonPompeiusunterworfenen Völkerschaften, waren

dem Relief einer Brunnenrinne sind zwei Jüng- sein Werk. Varro bei Plin. n. h. XXXVI 41;

linge, welche mit Trauben gefüllte Körbe zu einem vgl. Serv. Aen. VIII 721. Suet. Ner. 46. Brunn
calcatorium (s. o. Bd. in 8 . 1339 über die Abb. Kttnstlergesch. I 602. Overbeck Grieeh. Plast. 4

bei Z o t g a und P a n o f k a) tragen, dargestellt; II 500. [C. Robert.]

diese Körbe haben auch dieselbe Gestalt wie der 60 2) Coponius, römischer Ritter, wurde nach der

heutige eolano (s. auch Guhl und Koner Leben Absetzung des Herodes Archelaus im J. 6 n. Chr.

der Gr. u. Röm.*, herausg. von R. E n g e 1 m a n n als erster Procurator (htltQoaoc-, vgl. Hirschfeld
1 893, Fig. 337 f ). [Olek.] S.-B«r. Akad. Berl. 1889, 826, der den Titel

Copia. 1) Copia Thurii s. T h n r i i. Praefect vermutet) cum iure gladii nach Judaea

2) Römische Personiflcation der Fülle, ur- geschickt, zugleich mit dem Statthalter von Syrien,

sprtlnglich wohl in Beziehung aut die Erträge (P. Sulpiciusj Quirinius, dem er unterstellt war.

des Landbaus, in der Litteratur zuerst erwähnt Sein Nachfolger M. Ambivius starb noch vor

bei Plautus (Pseud. 671. 786), wahrscheinlich ist Augustus (14 n. Chr.), Joseph, ant. lud. XVII
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133. XVIII ind. 2. 29. 81 (= Zonar. VI 3); bell,

lud. II 117; vgl. Dio LV 27, 6. [Stein.]

3) C. Coponius. T. und C. Coponii, Enkel von

Nr. 8 werden im J. 698 = 56 von Cicero (Cael.

24; ßalb. 53) als junge Männer von guter Bil-

dung gerühmt. 701 = 53 nahm einer von ihnen
— es bleibt ungewiss, welcher — an dem par-

thischcn Feldzuge des Crassus teil, commandierte
die Besatzung von Carrhae und nahm den Ober-

feldherrn mit dem Reste seines Heeres nach der 1

Niederlage in die Stadt auf (Blut. Grass. 27, 8f.).

Der jüngere Bruder, C. Coponius. war 705= 49
beim Ausbruch des Bürgerkrieges Praetor und
schloss sich an Pompeius an, der ihm im Februar
befahl, sich mit den Consuln zu vereinigen und
nach Griechenland hinüberzugehen (Denare mit
der Aufschrift: C. Coponius prfaetor] Mom ra-

sen Münzwesen 650. Cic. ad Att. VIII 12 A, 4).

Er führte mit C. Marcellus (s. oben Bd. III

S. 2737 Nr. 217) zusammen den Befehl über 2

die rhodisehen Schiffe in der Flotte des Pom-
peius, suchte 706= 48 vergeblich den M. An-

tonius am Übergänge nach Dyrrhachion zu hin-

dern und büsste sein Geschwader durch Sturm
ein (Caes. bell. civ. III 5, 3. 26, 2. 27, lff. Cic.

div. I 68. II 114). Im J. 711=43 wurde C.

von den Triumvirn auf die Proscriptionsliste ge-

setzt, aber seine Gattin erlangte durch ihre Auf-

opferung von Antonius seine Begnadigung (Appian.

bell. civ. IV 40 ohne Vornamen). Unter dem 3

J. 722= 32 erzählt Veil. II 83, 3 von ihm: Co-

ponius rir e praetohis gravissimus, P. Silii

socer, cum recens transfuga multa ac nefnnda

(L. Munatius) Plancus absenli Antonio in senatu

obkeret: multa, inquit, mehercules fecit Anto-

nius pridie quam tu il/um relinqueres.

4) L. Coponius, Sohn eines L. aus der Tribus
Collina, Senator, unterschrieb als Zeuge den Se-

natsbeschluss, der über das Bündnis mit den Juden
unter Hvrkan I. gefasst wurde und aller Wahr- 4

scheinlichkeit nach ins J. 615= 139gehört (Joseph,

ant. lud. XIV 145).

5) M. Coponius hatte nicht lange vor 663= 91

einen Erbschaftsprocess mit M.’ Curius, der da-

durch Interesse gewann, dass beide Parteien durch
hochberühmte Anwälte vertreten waren, C. durch
den grossen Juristen Q. Scaevola, sein Gegner
durch den grossen Redner L. Crassus (Cic. de or.

I 180. II 140; Brut. 194).

6) Q. Coponius. Als Beispiel alt römischer 5
Sittenstrenge führt Plin. n. h. XXXV 162 an:

Q. Coponium invenimus ambitus damnatum
,
tjuia

vini amphoram dedisset dono ei, cui suffragi

latio erat. Vgl. M o m m s e n Strafrecht 668, 3

und Nr. 7.

7) Q. Coponius. Eine delphische Inschrift

aus republicanischer Zeit, nach der Ansicht des

Herausgebers vielleicht noch vor 608= 1 46 ge-

setzt, meldet: [To] xotvov rcDv <Pü)xioj[v] Kotrrov
Ko..tü.\iov Koivxov vl&v xQioßrvrijv 'Piouai \[u>]v 6
aoerrje cvtxev xai et’voiag rife

|

[e]i± avxo ’AxoX-

).o>vt Ilvdicüi /Haussoullier Bull. hell. VI 448).

Da das Praenomen Q. bei den Cosconii anschei-

nend noch nicht nachgewiesen ist, darf man viel-

leicht eher Kofnjtofvjtov al« Ko[ox]u>[v]tov er-

gänzen; auch Nr. 6 kann in dieselbe Zeit ge-

hören und vielleicht mit diesem Legaten identisch

sein.

Cora 1216

81 T. Coponius aus Tibur, Grossvater von

Nr. 3 und Nr. 9, erhielt infolge eines gegen C.

Papirius Maso erfolgreich durchgeführten Quae*
stionenprocesses das römische Bürgerrecht (Cic.

Balb. 53; vgl. M o m m s e n St.-R. III 642.) Noch
später kommt der Name C. in Tibur vor (vgl.

CIL XIV 3540. V 1027; vgl. Cauponii in Tibur
XIV 3538. 3740).

9) T. Coponius, 8. o. unter Nr. 3. [Münzer.]

10) T. Coponius, (Ktomovtos) Maximus, Sohn
des gleichnamigen Hierokeryx aus Hagnus, athe-

nischer Archon 117—124 n. Chi* CIA III 2. Er
war auch Priester des Demos und der Chariten

und Agonothet der Kaisareen und Vorsteher der

stoischen Schule, CIA III 661. Wohl nicht iden-

tisch mit ihm (wie Dittenberger anzunehmen
geneigt ist), sondern eher sein Sohn ist der Ephebe
CIA III 1003. [v. Schoeffer.]

Copori s. C a p o r i.

Cora (Koga, Einwohner Coranus,Kjgavös), ur-

alte feste Stadt am westlichen Abhange des Volsker-

gebirges, jetzt Cori. Ihre Gründung schreibt die

Tradition teils mythischen Troianern (Dardanus:

Plin. VI 63. Solin. 2, 7; Coras: Serv. Aen. VII

670. 672), teils den Latinern (Albanern: Diod.

bei Euseb. chron. I 287 Schocne. Vergib Aen. VII

776 . Origo gentis Rom. 17, 6) zu: noch andere

hielten C. für eine ursprünglich volskißche, später

mit einer latinischenColonic belegteNiederlassung

(Liv. II 16, 8. 22. 2). Als Latiner betrachtete

die Coraner auch Cato, wenn er (frg. 12 Jord.,

bei Prise, IV 4, 21) sie unter den Mitbegründern
des Heiligtums der Diana bei Aricia aufführt

ebenso Dionys. III 34 oder seine Quelle, wenn er

als einen der Führer der albanischen Städteliga

gegen Tullus Hostilius den ’Ayxof TlovnUxioe ix

woXro* K6qw; nennt. In den unklaren und durch

Wiederholungen getrübten Notizen über die Kriege

Roms mit den Nachbarstaaten nach Sturz der

Königsherrschaft erscheint C. unter den Feinden

der Römer (Liv. II 16. 22; vgl. Propert. V 10, 26
captae iugera terna Corae). Der Name der Coraner

kommt vor im Foedus Cassianum bei Dionys. V 61

{Koqvüv die Hs.); im J. 330 wird ein Einfall der

Privernaten in das Gebiet von C. und Zerstörung

der Stadt gemeldet (Liv. VIII 19, 5). Die Silber-

(und zweifelhaften Kupfer-)Münzen von C. stam-

men spätestens aus dem 5. Jhdt. der Stadt. Momm-
sen Rom. Münzw. 210. 311. 319. CIL 112. Gar-
rucci Monete delP Italia II 74. Später wird C.

von den Schriftstellern selten erwähnt (Liv. XXVI
8. 10. 11 Appiae rieina. Strab. V 237. Lucan.

VII 392 Zerstörung im Bürgerkriege unter Marius
und Sulla. Flor. I 11, 6 Cora— quis credat—
et Alsium terrori fuerunt [wo die Lesart Sora

der Hs. nicht dadurch gestützt wird, dass derselbe

Irrtum sich schon bei dem Ausschreiber Iordanes

Rom. 124 findet; der Zusammenhang spricht deut-

lich für die nähere Stadt]. Sil. Ital. VIII 380).

Aus den Inschriften ersehen wir, dass C. in der

Kaiserzeit ein Municipium war und unter vier

Magistraten stand, die sich in älterer Zeit ccnsores

(CIL X 6509) und praetorcs (CIL X 6527), in

späterer qualtuorriri nennen; die Decurionenver-

sammlung führt meist den Titel senatus. Ein
curator r. p. Coranorum Ephem. epigr. IX 853
= CIL VI 32275. Die Tribus von C. war die

Papiria (Kubitschek Imp. Rom. tributim discrip-
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tum 17). In den Biographien der Päpste aus dem unter C a t il 1 u s Nr. 2). Verg. Aen. VII 6709.

4. Jhdt. wird zwar die cmfas C. und das terri- {Ohrt C. unter den Gegnern des Aeneas auf.

turium Coranum öfters erwähnt (s. den Index zu [0. Rossbaeh.]

Mommsens Ausgabe des Lib. pontific. 277), aber Corax ist der Name vermutlich des linken

in der Folge scheint der Ort ganz verödet zu Handpferdee (s. P r i n e i p i u m) eines Rennge-

sein (Symm. ep. I 8 (
Cora nutiea], II 8. VI 61), spamies, das gleich beim Start seinen Lenker aus

so dass erst vom 13. Jhdt. an seiner wieder häufiger dem Wagen schleuderte und trotzdem den Sieg

f
edacht wird (Tomassetti Campagna Romana gewann, Plin. n. h. VIII 160. Friedländer
67). S.-G. II« 335. 512. [Pollack.]

Wohl infolge dieser Verödung sind die antiken 10 Corbilon(Aog^ulaiv),einstangeseheDeHandels-

Reste in C. höchst beträchtlich; eine Ringmauer stadt an der Mündung des Liger nach Polybios

aus schönem Polygonalwerk umzieht in dreifachem (Pytheas) bei Strab. IV 190, der dem Pytheas

Kreise die Unterstadt, die Oberstadt und die keinen Glauben schenkt. Die Lage ist nicht

Akropolis; ihr Alter pflegt meist stark überschätzt näher bestimmbar. Ob phönicischen Ursprungs?
zu werden, ebenso wie das der antiken Brücke Desjardins Göogr. de la Gaule I 289f. II 139.

unmittelbar am Ausgange der Stadt, welche ein Holder Altkelt. Sprachschatz b. v. [IhmJ
schöner Bogenbau aus dem Ende der Republik Corbio. 1) Corbio (Kogßtun, Einwohner Aop-
oder Anfänge der Kaiserzeit ist. Besonders be- ßlrra

i

Dionys. V 61), alte Stadt in Latium nicht

merkenswert aber sind der schöne kleine dorische weit vom Algidus, häufig genannt in den Kriegen
Tempel (gewöhnlich ohne Grund dem Hercules 20 der Römer und Aeqner (Liv. II 39, 4. III 28. 30, 8.

zugeschrieben; Inschrift CIL X 6517: Af . .

.

iue 24. 69. Dionys. V 61, 3. VI 3, 1. VHI 19, 3. X 66,

M. f. L. Turpilius L. t. duomvire» de tmaius 6. 26. 30). Im J. 457 n. Chr. soll C. von dem Con-
eententia aedem fariendam eoeraterunt eisdcm- sulHoratius Pulvillus zerstört worden sein (Liv.in
que probatere) am höchsten Punkte der Stadt 30), und obwohl es noch einmal im J. 446 (Liv. HI
und der tiefer gelegene korinthische, laut In- 66. 69) genannt wird, verschwindet es doch später

schritt (CIL X 6506, vgl. 6505) dem Castor und aus der Geschichte. Man setzt es seit Holsten
Pollux geweiht (s. auch Not. d. scavi 1887, 33). (ad Cluv. 162) gleich Rocca Priors, am östlichen

Vgl. G. B. Piranesi Antichita di Cora, Rom. Abhange des Albanergebirges; doch beruht die

o. J. fol. max. G. A. Antolini II tempio d’ Ercole Ansetzung nur auf einer Reihe von zum Teil un-

a C. Rom 1785 fol. Nibby Dintorni di Roma I 30 sicheren Combinationen. Vgl. Nibby Dintorni

487—512. Canina Edifizj die Roma VI Tat. 100. di Roma III 21—24. Abeken Mittelitalien 68.

101. Lateinische Inschriften aus C. CIL X 6505 [Hülsen.]
—6552. 8416. Neue Ausgrabungen in C.: Not. d. 2) Stadt der Sussetaner in Hispania Cite-

scavi 1877, 278. 1880, 290. 1881, 168. [Hülsen.] rior, nur erwähnt in dem kurzen ans den Annalen

2) s. Chora Nr. 5. geschöpften Bericht Uber den Feldzug des A. Te-

Coracinus, fingierte Persönlichkeit, der Un- rentius Varro von 570= 184 v. Chr. (Liv. XXXIX
sucht nachgesagt wird, bei Mart. IV 43. VI 55. 42, 1 in eileriore A. Terentiut oppidum Cor-

[Stein.] bionem vineis et operibut ezpugnarit, eaptivot

Coralis, eine Quelle an der mittleren West- ccndidil). Die zerstörte Stadt wird nachher nicht

küste Arabiens (Plin. VI 150). Glaser (Skizze

87) sucht sie in der Nähe des Hafens von Hali.

[D. H. Müller.]

Coraliu», bithynischer Fluss östlich vom
Sangarios. Plin. n. h. VI 4. [Rüge.]

Coralliba, Inselgruppe VHI m. p. von Bibakta
(s. d.)) gegenüber dem Alexanderhafen (jetzt Ka-
räit) westlich vom Indus, Nearchos bei Plin. VI
80; gemeint sind die achtzig Fuss hohen Fels-

klippen Andai oder .oyBter-islands' südlich von
der Karäölbucht; skr. kära .Kapsel, Knospe, ge-

schlossene Schale', dvipa prsikr. diba .Insel'.

[Tomaschek.]
Coranue. 1) Quinquevir (unbekannt, mit

welchem Auftrag), dann tcriba, täuecht die Hofi-

nungen seines Gläubigers und Schwiegervaters
Nasica auf reiche Erbschaft, Hör. sat. fl 5, 56f.

64—69.

2) Praetorianersoldat, dessen im Dienst er-

worbenes Vermögen die Habgier seines Vaters

erregt, luven. XVI 54—56.

3) Willkürlich gewählter Name bei Mart. IV
87, 1. tX 98, 3. [Stein.]

Coras, Heros eponymos und Gründer der
Volskerstadt Cora (Serv. Aen. VII 672, vgl. 670).
Er wird neben deinen Brüdern Catillus und Ti-

burnus auch als Gründer von Tibur genannt und
sollte wie diese ein Sohn des älteren Catillus und
Enkel des Amphiaraos sein (die Belegstellen s.

40 mehr genannt; das Gebiet der Sussetaner ist das

von Osca (Plin. III 24 Oieemee regionis [SJuet-

»etaniae, 60 ist das überlieferte Veesetaniae zu

bessern). Dort also muss die Stadt gelegen haben.

Corbi» kommt als iberischer Mannsname vor (Liv.

XXVIII 21,6); vgl, auch das gallische Corbilon.

[Hübner.]

3) s. Hortensias Corbio.

Corbia, ein spanischer Häuptling, focht 548
= 206 bei den von P. Scipio in Karthago nova

50 veranstalteten Gladiatorenspielen freiwillig im
Zweikampf mit seinem Vetter Orsua um die

Herrschaft seines Stammes und blieb Sieger (Liv.

XXVIII 21, 6—10). [Münzer.]

Corbitae, grosse, schwerfällige Kauffahrer

(Plaut. Poen. 507. Cic. ad Att. XVI 6, 1. Non.

p. 533), nach Festus ep. p. 37 so genannt, weil sie

zum Zeichen Körbe am Masttopp aufhängten; viel-

leicht diente solch ein Korb als Standpunkt des

Ausgucks, schwerlich aber zur Benennung der

60 Schifisart. [Assmann.]

Corbolo. 1) Von luven. III 251 als Beispiel

für einen besonders kräftigen Mann genannt. Dass

damit der unter Claudius und Nero als Feldherr

berühmte Cn. Domitius Corbulo gemeint sei, ist

undenkbar. Die Glossatoren (vgl. auch Jahrb.

f. Philol. Suppl. XXII 414) bezeichnen ihn als

Athleten oder Lastträger, wissen also auch nichts

über ihn.
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2) Beiname des Cn. Domitius Corbulo, s. d. ita x', djt ii nagaXiat f coga

.

dviyei oxaita ij');

[Stein.] nach Scymn. 4268. ( 4>igOi U xoirxair avx inar-

Corbuloni» fossa s. Fossa. !>*V xituivrf rrjoot i7agioir xxiott ioxir, rj ta Xt-

Corcac (Geogr. Rav. 223, 4) a. C 0 r c 0 r a s. yofürrf MiXatva Köoxvg', fjr Erlitot xaxipxtoar).

Corconiana, Ort in Sicilien, Itin. Ant., 95, Strab. VI 315 (. . . . <5v xdit für xXrfoiat.ii rfjoot

13 mp. östlich landeinwärts von Agrigent. i) füXatva Kogxtoa xaXovfüvrf xai noXtt, Kniimr
[Hillsen.] xrlofia, xoit ii Agitalott 1} 0dgot, Tligot Xryo-

CoreontiCKopxwToO.VolkinGermaniaMagna, fürtf ngoxtgor llagiair yag fort xxiofia, vgl. II

von PtoL II 11, 10 bno xtß Aoxtßovgyltg Sgrt an- 124: 1
)
MiXatra Kögxvga xai tpigot) und Plin.

gesetzt. Man hat damit den tschechischen Namen 10 n. h. III 152 (ab lt.ia Corcyra Melaena cogno-

des Riesengebirges Krkonose zusammengcstellt, minata cum Cnidiorum oppido dietat XAT «1 .

der aber nach Zeu ss Die Deutschen 123 slavische pastuum) hatten hier die Knidier eine Colonie

Etymologie hat. MUllenhoff Deutsche Alter- angelegt; A. Bauer Arch.-epigr. Mitt. XVIII
tumskunde II 373. Nach Much Deutsche Stamm- 1288. vermutet, dass dies .vielleicht zwischen 394

sitze UOff. sollen die C. identisch sein mit den und 390 v. Chr." geschehen ist. Später (noch

Mareingi des TacituB (?); er hält Kogxoryoi für im 4. Jhdt.?) haben, wie die im Osten der Insel

die richtige Schreibung und deutet den Namen bei Lumbarda (südöstlich von Curzola) gefundene

als .Schwächlinge
1

. [Ihm.] Inschrift (Agramer Vjestnik hrv. arheoT. drustva

Corcoras, rechter Nebenfluss der Save in V 97. XIII 42; eine vollständigere Publication

Pannonia Superior, jetzt Gurk (slovenisch Krka), 20 derselben bereitet J. Brunsmid für die Abhand'
den sie bei Rann aufnimmt. Strabon (IV 207: lungen des arch.-epigr. Seminars in Wien vor)

Ilagaßßd yag Sif xäv Navxogxov (Kogxogat) vo- lehrt, die Issaecr (Lissa) eine Colonie auf C. ge-

xafiöi ix xrjt IXXiigliot tptgifurot nXtoxot, ix- gründet. Unter Agron wird diese Insel wie auch

ßiXXtt t' dt xäv Ä’dor, waxt riftagwt dt xrfv das benachbarte Pharos (Lesina, vgl. Baner a.a.O.

2tytaxixi)r xax&ytxat xai xovt ilarvoriovt xai 135(f.) von den Illyriern occupiert worden sein.

Tavgtoxovt,' VII 314: TlXrjolov ii xoö Navnig- Nach Appian. 111. 16 (MeXixrjvovt xai Kogrtvgxf-

xov xoxatiot ioxi Kogxogat 6 iexifttrot xa tpog. ravt, ot rgoovt tftxovv, ivioxrfocr ägigr, ixt iXrf-

xla oixot für obr eit x6v Naßoy iftßdXXit) ver- axevov rgr {MXaooar xai xovt füv ffßtürxat avrcöv

wechselt ihn mit dem westlicheren Parallelflusse Ixxetvr, xovt i' SXXovt ineioxo) hat Augustus die

Laibach (Lublanca). Vgl. Kiepert Formae orbis 30 Corcyraeer wegen ihrer Raubfahrten auf das em-
antiqui XVII 6, 71; Lehrbuch der alten Geo- pfindlichste bestraft. Doch muss sich die Insel

graphie 364. M 0 m m s e n CIL III p. 483. Iden- wieder erholt haben, denn wir finden Zeugnisse rö-

tisch mit Geogr. Rav. 223, 4 : infer cetera flu- mischen Lebens und italischer Einrichtungen über

tius qui dieitur Cnrcac'i vgl. Paulin. Aquileiens. die ganze Insel verbreitet: a) Im Osten: in Cureola,

carm. II 1, 5: Satissa, Corco, gur (fites Isontii. dem alten und neuen Hauptorte der Insel (CIL
A. Holder Altkeltischer Sprachschatz s. v. III 3067 [vgl. p. 1644]: (sejtdr (?). 3071 [vgl.

[Patsch ] 10086], 3073 = 10088. 10090), Zrnova (CIL III

Corcureti, Ort in Hibemia, nur erwähnt in 3065, vgl. 10082), und bei Lumbarda (CI1 10092).

Adsmnani vita Columbae 0 47 p. 89 in popula b) In der Mitte der Insel: bei Kcara (CIL III

Korkureti), wahrscheinlich Corkaree in der Graf- 40 3072, vgl. 10087), in Smokvica (CIL III 3069.

schaft Westmeath, nördlich von Mullingar (Hol- 3070, vgl. 10085) und in Blatta (CIL III 3068
der Altkclt. Sprachschatz 1118). [Hübner.] [vgl. 10084], 10089. Sarajcvocr Glasnik 1895,

Corcyra nigra (Mela II 114: nigra Cor- 1211.), wo sich ein Tempel der Venus Pelagia

cyrn. Agathcm. 23: tj füXatva Eogxvga. Ptolem. mit eigenem Priester befand (CIL III 3066=
II 16, 14: Kogxovga r) füXatva. Itin. Ant. und 10083). c) Im Westen: in Poplot bei Valle grande

Tab. Peut. Corcyra. Geogr. Rav. 407, 16: Cor- (CIL III 10091). CIL III p. 392. 1037. 1644.

cord), die grosse dalmatinische Insel Curzola K i e per t Formae orbis antiqui XVII und Lehr-

(kroat. Kordula und Karkar; bei Constant. Por- buch der alten Geographie 360. H. C 0 n s Ia
phyr. de adm. imp. c. 80. 36 schon ff Kovgxga province Rom. de Dalmatie 58. 93. 2441. 358.

rjxot xi Kixtg), die sich, da sie von der Halb- 50 0 s 1 0 i c h Compendio storico dell’ isola di Cur-

insel Sabbioncello nur durch den schmalen Canal zola 1878. Bull. Dalm. IV 90. 123. 187. X 73.

di Curzola getrennt ist, für die Küstenschifffahrt 75. XII 181. XIV 38. [Patsch.]

trefflich eignete, und da sich nördlich von der ge- Corda. 1) Corda (Cordanum?), Insel an der

nannten Halbinsel die Narenta in die Adria er- Westküste Galliens beim Geogr. Rav. IV 23 p.

giesst, konnte von hier aus der Verkehr mit dem 442, der wie es scheint in der Richtung von Süden
hcrcegovinischen und bosnischen Hinterlande leicht nach Norden aufzählt Ollarione (jetzt Oleron).

angebahnt und unterhalten werden (Mommsen Ratis (jetzt Ile de Kö), Corda, Noetoia. So
Röm. Gesch. V J 184). Nach Apoll. Khod. IV lesen die Herausgeber Finder und Parthey, an-

5678. (fuiairoui'vtfr ii fttv ärigtt ravxlXo 1 ix adv- dere (vgl. Desjardins Göogr. de la Gaule I 273.

roto xeXatrfj ntivxoOcv iXrf itgxtifurot Ktpxvgar 60 Holder Altkelt. Sprachschatz s. Cordanum) Cor-

i.ntxXbouoi MiXatrav) bekam sie den Beinamen dano et Oia und beziehen Oia auf die Insel d’Yeu.

von ihren schwarzen Waldbeständen. Sie wurdeden Man vermutet in C. la tour de Cordoum an

Griechen frühzeitig bekannt (Skyl. 23: .... xai der Mündung der Garonne. Vgl. Antros.
ixipa vrjoiK fyyvt xaixrjt

[
MlXitift;)

. ß Uropa Kip- [Ihm.]

xvpa t) füXatva xai Ixxgixtt xtß M xtör dxgi0- 2) Stadt der Selgovae im nördlichen Britan-

xrfQlwv rffoot avrr) rrje xagaXlat xo>gat atpoiga, nien nach Ptolemaios (II 8, 6 Kigba, danach
xtg ii ixigtg äxgajxTjoltft xaürjxrt ini xör Ni- beim Geogr. Rav. 433, 20 Corda), etwa im Thal der
gotva .vorafior. 'And ii xrjt MtXixrft inixt t dxi- Nith; die Lage ist nicht ermittelt. [Hübner.]

y Google
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Cordius. 1) Cordius (bei Dio und in einigen wendig auf Marcellus bezogen zu werden. Andrer-

Has. der Hist. Aug. ist Qordiut überliefert, doch seits beweist das Fehlen der Namen lulia und
ist jene Form inschriftlich besser beglaubigt), Augusta, trotz der priesterlichen Abzeichen auf

Wagenlenker, eine der Creaturen Elagabals (218 den Münzen des Augustus, dass ihre Gründung—222 n, Chr.), der ihn sogar zum Praefectus noch in republicanisehe Zeit fällt. Der Gründer
vigilum machte, aber auf Verlangen der Soldaten der Colonie (vielleicht Cn. Pompeius oder seine

wieder entfernen musste, Hist. Aug. Elag. 6, 3. Söhne) als cohnia avium Ijalinorum und Uber-

12, 1. 15, 2. Dio ep. LXXIX 15, 1. [Stein.] tinorum und der Name Patricia — auf die aus-

2) M’. Cordius Rufus, Illvir (monetalis) um gewählten Colonen aus Italien und Hispanien
das J. 705 = 49 v. Chr. (Mommsen Röm. Münz- 10 kann er natürlich nicht gedeutet werden •— bleiben

wesen 651. Cavedoni bei Borghesi Oeuvres I unsicher. Cicero gedenkt der Sparsamkeit des

269, 3. B a b e 1 o n Monn, de la rdpubl. Rom. I L. Piso, der als Praetor der Ultcrior im J. 642
S82f. Bahrfeldt Numism. Ztschr. Wien XXV11I = 112 v. Chr. in C. auf offenem Markt sich vom
1896, 92). Da einige seiner Münztypen Ähnlich- Goldschmied einen Goldring mit zugewogenem
keit mit poetischen Münzbildern zeigen, schloss Golde herstellen liesB (Verr. IV 56). und des Q.
Cavedoni, dass C. Pompeius in den Orient be- Metellus Pius, Proconsuls der Ulterior in den J.675
gleitet habe (vgl. Mommsen 657, 557. Babe- —682= 79—72 v. Chr., der in C. geborenen
Ion a. a. 0.). Wohl der nämliche ist M.' Cor- Dichtern Gehör schenkte (pro Arch. 26). In Caesars
diut M.’ f. Huint, pr(aetor) proco{n)sfule)Jlygi. beiden hispanischen Feldzügen wird C., wo ihn
Mommsen St.-R. I1J 650,2), aed(ilie) luetr(a- 20 epileptische Anfälle zuerst heimsuchten (Plut.Caes.

lit) mon(iti)r) eacr(orum) in Tusculum (CIL XIV 20, oft genannt. Hier hielt Caesar im J. 705
2603=Dessau 902 [Tusculum], wohl Grabschrift, =49 v. Chr. eine Versammlung von Vertretern

ergänzt von Mommsen). C. stammte wahrschein- aller Städte der Provinz ab, die zur Unterwerfung
lieh aus Tusculum, wofür auch das Erscheinen des Legaten des Pompeius M. Terentius Varro,

der dort verehrten Dioscuren auf seinen Münzen des berühmten Schriftsteller, und seiner beiden
spricht (vgl. Borghesi I 270). [Groag.] Legionen führte (Caes. bell. civ. II 19, 1—21, 8.

Cordoba (Kogtußri), grosse und berühmte Liv. epit. CXI). Aber die Erpressungen und Ge-
Stadt in Hispania Ulterior. In seiner Erzählung waltsamkeiten des von Caesar in der Ulterior

von den hispanischen Feldzügen des M. Claudius zurückgelassenen Proconsuls Q. Cassius Longinus,
Marcellus (zuerst 585=169 v. Chr., dann lllcon- 30 dieMeuterei beider früheren Legionen des Varro und
sui 602 = 152 v. Chr.), des Enkels des Eroberers des eigenen Quaestors des Longinus M. Claudius
von Syrakus, hatte Polybios vielleicht schon die Marcellus führten zum Abfall der Stadt von Caesar
durch ihn erfolgte Gründung der römischen Stadt nnd hätten den heftigsten Kampf vor und inner-

erwähnt (XXX 2,2, wo nur bemerkt ist, dass er halb ihrer Mauern bervorgerufen, wenn nicht durch
ir Ko(ibvßq überwinterte). In den übrigen kurzen das Dazwischentreten des Proconsuls der Citerior

Berichten über diese Feldzüge (Liv. XLV 4, 1; M. Aemilius Lepidus eine Verständigung erzielt

epit. XLVIII. Appian.Hisp. 48—50. Eutrop. IV 9. worden wäre (Caes. bell. civ. II 20. 21. Bell. Alex.

Obsequ. 18) wird die Stadt nicht genannt. Auch 49, 1—64, 1. Dio XLI 15. 24. Appian. bell. dv.
im Krieg gegen Viriat (612 = 142 v. Chr.) war II 104). Ebenso iBt im Kriege gegen die Söhne
sie Winterquartier des Quinctius und des Q. Fabius 40 des Pompeius C. der Ausgangspunkt von Caesars

Maiimus Servilianus (Appian. Hisp. 68. 67). Erst Feldzug im Herbst des J. 709= 46. Dabei wird
Poseidonios nannte sieMagxiXlov xihfui und pries das Bestehen der römischen Strasse von Castulo

ihre Grösse, die Fruchtbarkeit ihres Gebietes und aus nach C, und Gades erwähnt, ra ptyurra r&v
die Vorteile ihrer Lage am Baetis; von Anfang an Ipnogteov (Strab. III 160), Es gelaing ihm je-

hätten 'Ptonalütv re xai Tu>v imxuegicov äiinn doch nicht, die Stadt, in der sich Sextus Pompeius
IniXexToi sie bewohnt oder seien dort angesiedelt festgesetzt hatte, zu nehmen (Bell. Hisp. 2, 1 —
worden: xal bg xai xgwrgv axoixtav ravtgv eit 12, 2. 82, 4. 6. Dio XLIII 32. 33). Nach der
roi’cär rat e rAnove loretXav Pcopdiot (Strab. III Kunde von der Schlacht bei Munda verliess Seztus

141). Auf den in republieanischer Zeit geschla- Pompeius die Stadt (Cic. ad Att. XII 37, 4. Bell,

genen Münzen des Quaestors Cn. luliue L. I. mit 50 Hisp. 32, 3. 4. Dio XLV 10). die Caesar dann
dem wohl auf Caesars Stammmutter bezüglichen nach dem freiwilligen Tode ihres Verteidigers

Bild der Venus und des Cupido heisst die Stadt Annius Scapula mit Mühe einnahm (b. Hisp. 33, 1.

schlechthin Corduba (Mon. ling. Iber. nr. 124 a; Dio XLV 89. Appian. bell. civ. II 105). In dem
auf einigen Exemplaren steht noch Bai, was man Epigramm, das die Unterschrift Seneea de »e ad
auf Cornelius Baibus bezogen hat, doch ist die patriam trägt (Anthol. lat. 409 R.), wird der
Deutung ganz unsicher); Marcellus könnte also Kämpfe unter Caesar und Pompeius und mit ibe-

nur einen vicue avium Komanorum oder ! fa/t- rischen Stämmen gedacht (Lueitanus quateret

eorum dort gegründet haben (vgl. Italica). Erst cum moenia latro, tigeret et portae laneea torta

auf den Münzen des Augustus (nr. 124 c. d) er- tuas). Nach Caesars Tod schrieb C. Asinius Pollio,

scheint der Name eolonia Patricia und die Auf- 60 der Dichter und Geschichtschreiber, damals Pro-
schrift permissu Caeearie Augusti, den auch In- consul der Ulterior, dem Cicero aus C. zwei seiner

schritten bezeugen (CIL II Index p. 1143). Sie bekannten Briefe, deu dritten ans C.s Umgebung
kann ihn nicht wohl von dem Plebeier Marcellus (Cic. epist. X 31. 32. 33). Sicherlich hat Caesar
erhalten haben; die Angabe des Poseidonios, dass die Stadt nicht ohne Besatzung gelassen. Auf
sie die erste dorthin geführte römische Colonie den unter Augustus geschlagenen Münzen von C.

sei — mit Ausnahme des einige Jahre älteren sind der Adler, zwei Feldzeichen und die Namen
Carteia, das eine besondere Art von Colonien der fünften und zehnten Legion zu lesen (CIL II

bildet (s. Bd. III S. 1618) —,
braucht nicht not- p. LXXXVII1); zwei Cohorten der fünften standen
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Bchon unter Q. Cassius Longinus dort (Bell. Alex. 61, lff. XII 63, 1—5). Im allgemeinen rühmt es

57, 5); wahrscheinlich haben Veteranen dieser oder Auson. urb. nob. 84. Es lag, wie schon bemerkt,

anderer Legionen des Augustus hier Landlose er- an der grossen Strasse von der Grenze Baeticas

halten. In den Inschriften von C. werden nur nach Gades (Itin. Vicar. Itin. Ant. 402,6. 409,1.

ein Centurio, ohne Angabe seines Truppenteils 413,1. 5. 415,8. Geogr. Rav. 315,11); in seiner

(CIL II 2215), ausserdem nur frühere Officiere nächsten Nähe sind zahlreiche Meilensteine ge-

genannt, die zuletzt städtische Ämter bekleideten funden worden (CIL II 4701—4788. 6208). Die

(CIL II 2222. 2224. 2225). Aber schon zu Caesars Wegmasse von dort nach Carteia werden genau

Zeit gab es in C. einheimische Trappen (bell. civ. angegeben (Bell. Hispan. 32,6. Strab. III 141);

II 19, 8 cohorU» dune, quae colonicae apptlla- 10 auch diente es als fester Punkt für astronomische

bantur), wie in der caesarischen Lex lulia von Berechnungen (Ptelem. VIII 4, 4). Obgleich die

ürso solche städtische Bewaffnete vorgesehen sind heutige Stadt nur wenige Überreste von Bauten

(cap. CIU tab. III 5, 2). Diese Truppen können aus römischer Zeit aufweist (Mauern und Brücke

in C. fortbestanden haben, auch seitdem unter über den Baetis, CIL II p. 306. 886) — es ge-

Augustus die neue Provinz dem Senat gegeben hören dazu nicht wenige und einige nicht unbe-

worden. C. ist seitdem, obgleich es bei Strabon deutende Werke der römischen Plastik, Statuen

(III 166), wo er von der Verwaltung der Provinzen und Büsten von Kaisern u. s. w., in einem städti-

berichtet, nicht ausdrücklich gesagt ist, unzweifel- sehen Museum gesammelt (s. Hübner Antike

haft die eigentliche Hauptstadt der Provinz, wenn Bildwerke in Madrid u. 8. w., Berl. 1862, 312;

auch daneben Hispalis (s. d.) eine grosse Bedeu- 20 die Sammlung Villa-Cevallos befindet sich jetzt im

tung hatte und Italien (s. d.) zeitweise militärisch Museum Loring bei Malaga)—,
so sind doch die

besetzt war. DieB beweisen die hier zahlreich dort gefundenen Inschriften ein hinreichender Be-

gefunuenen Inschriften höherer Provincialbeamter weis für ihre Bedeutung. Sie enthalten Zeug-

(CIL II 2208. 2204. 2205. 2208. 2209. 2210— nisse für den üblichen öffentlichen Cultus (auch

2214. 5522); darunter eine Anzahl von Statuen der MagDa Mater, CIL II 5521) und die öffent-

für die Kaiser von August bis zum jüngeren Con- liehen Spiele (5523), die Magistrate und Priester-

stantin und Constantius (II 2197—2207). C. war tümer der Colonie (und einiger dazu gehöriger

Sitz des eoncilium provineiae mit den Statuen pagi und via), deren römische Bürger zur Tribus

der flammet provineiae (CIL II 2220. 2221. 2224. Galeria zählten (Kubitschek Imp. Rom. tri-

2228, vgl. 2195. 5523) und anderer Beamter der 30 butim discr. 173), erwähnen eine beträchtliche

Provinz (II 2230). Zahl von Vertretern der Künste und Handwerke,
In der Beschreibung der Provinz bei Mela darunter einen grammatieus Qrecus — noch Sido-

und Plinius wird C. unter ihren bedeutendsten nius Apollinaris rühmt seine Schulen der Bered-

Städten (Mela II 88) und als Hauptstadt des Ge- samkeit (carm. IX 230R.) und einen mediau
richtsbezirks hervorgehoben (Plin. III 7. 10. 18. der Colonie (2236.2348), sowie ziemlich viel dort

14); eine banlica wird erwähnt im Bell. Alex. wohnende ineolae aus anderen Städten der Provinz

52, 2. Schon im Bellum Alexandr. ist vom Con- (vgl. CIL II p. 307 und Index p. 1143); dieQrab-
ventus Cordubensis die Rede (57, 5. 59, 1), und Schriften zeigen vielfach altertümlichen Charakter,

bei Strabon wird es iginov nrä nqxginohe iov Aueh blieb die Stadt bis in späte Zeiten stets

rinov roBit genannt (Strab. III 141, was sich auf 40 Mittelpunkt der Provinz (in keiner der jüngeren

C., nicht auf Munda bezieht; daher auch ptjtgo- geographischen Quellen fehlt sie, Divis, prov.

xohe in vielen Hss. des Ptolem. II 4, 9). Be- p. 19, 5. Iul. Honor. p. 34, 2. Cosmogr. Aethici

rühmt wurde C. als Heimat des Lucan und der p. 79, 11 R.) und wird als Bischofssitz von den

beiden Seneca (Marcial. I 61, 7. Suet. frg. 47. Chronisten (Sulpie Sever. II 46, 8. Sozom. hist.

87 Reiff. Anthol. Lat. 668 R). Dichter aus C. ecd. I 10, 1. 16, 5) und in zahlreichen Conci-

werden schon unter Metellus Pius (Cic. pro Arch. lienunterschriften seit dem 6. bis zum Ende des

26) und beim älteren Seneca genannt (suaaor. 6, 7. Jhdta. (Mansi IX c. 1001 C u. s. w.) erwähnt

27)

. Eines Aemilius Aelianus aus C., der als Auch an christlichen Grab- und Weihinschriften

Feind des Augustus verklagt war, in Rom, ge- fehlt es nicht (Inzer. Hisp. Christ, nr. 123. 125.

denkt Sueton (Aug. 51); unter den Verschworenen 50 126. 128—134); Prudentius preist ihre Märtyrer

gegen das Leben des GaiUB Caesar (Caligula) war Acisclus und Zoilus (peristeph. IV 1911.); doch

ein Aemilius Regulus aus C. (Joseph, ant. XIX ist von ihren Schicksalen unter den westgothischen

17. 19). Varro erwähnt, dass in C. wie in Lanu- Königen nur wenig bekannt (Chron. Caesaraug.

vium und Falerii der Gebrauch des Wortes ceno- a. 568. Joh. Biclar. a. 572. 584, 2. 8). Auf ihren

culum in seiner eigentlichen Bedeutung erhalten westgothischen Münzen wird der Name schon Cor-

eei (de ling. Lat. V 162). Dem Varro folgend doba geschrieben (Heiss Monn, wisig. p. 49);

gedenkt Plinius der reichen Ernte von essbaren Cordvva hat die Cosmographia Aethici (p. 79,

Disteln in Karthago in Africa und C. (XIX 152), 11 R.); noch jetzt schwankt die Schreibung swi-

sowie des ae$ Marianum aus den Kupferberg- sehen Cordoba und Cordova, wie gesprochen wird,

werken des mont Mariantu (s. d.), das auch 60 [Hübner.]
Cordubetue heisse, offenbar von dem Hauptver- Corduenu« s. Aelius Nr. 41.

kaufsplatz (XXXIV 4). In dem Bezirk von C. Cordus. 1) Dichter einer Thesis, luven. I 2
lagen reiche Bergwerke (daher Martial. IX 61 (Codri die geringeren Hss. und Serv. zur Aen. I p.4,

iw/irum metallum und Silius übertreibend III 401 2 Th. und XI 458). Der Name auch bei Martial II

nee decut auriterae cessavit Corduba terrae, vgl. 57, 4. V 23, 8. 26 als der eines Stutzers; willkürlich

XVI 470). Berühmt war auch seine Schafzucht gewählter Name ebd, III 15. 88. [Skutsch.]

(Col. VII 2, 4 pretio eammendabiles quo» 2) s. Aelius Nr. 42, Caesius Nr. Cre-
praebet ... in Baetica Corduba. Martial. IX mutius, Iulius, Marius, Valerius.

jttiz
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Corellius. 1) Römischer Ritter aus Ateste

{tribu Romilia), der ein Mittel zur Veredlung

der Kastanie ersann, wonach die so gepflanzte

Kastanienart den Namen Corelliana erhielt, Plin.

n. h. XVII 122. XV 94. [Stein.]

2) Corellius Pansa, Consul ordinaris des J. 122
n. Chr. mit M’. Acilius Aviola (CIL VI 10048;

sonst in Inschriften und Fasten nur Pansa). Es
wäre denkbar, dass C., der nach der Sitte seiner

Zeit eine grössere Anzahl von Namen geführt 10

haben dürfte, der Sohn der Corellia Hispulla war
(s. Nr. 6).

3) Q. CorelliuB Rufus (der ganze Name im
Militärdiplom), wahrscheinlich Consul suffectus im
Oetober (?) eines unbekannten Jahres unter Ve-

spasiaD zusammen mit (L. Funisulanus) Vetto-

nianua (CIL XIV 4276 ÜoreUio et Vettoniano

eos., vgl. Pallu de Lessert Fast. d. pro?. Afr.

I 163). Im J. 82 war C. Statthalter von Ger-

mania (superior, CIL III Suppl. p. 1960 dipl. 20

XIV vom 19. Sept. 82). Seit seinem 33. Lebens-

jahre (etwa 63 n. Chr.) litt er an einem Fuss-

leiden, das mit zunehmendem Alter sehr schmerz-

haft wurde. Da die Krankheit auch auf den
übrigen Körper Übergriff, war C. zum Selbstmorde
entschlossen, schob ihn aber auf, um, wie er sagte,

diesen Banditen (Domitian) auch nur einen Tag
zu Überleben (Plin. ep. I 12, 4—8). Unter Nerva
genoss er hohes Ansehen (vgl. Plin. I 12, 3. IV

17, 4. 8. V 1, 5) und wurde vom Kaiser in die 30
Commission für Landverteilungen in Italien auf-

genommen (vgl. Dio LXVIII 2, s. o. S. 145);

zu diesem Amte nahm er sich Ti. Claudius Pol-

lio (s. o. Bd. III S. 2842 Nr. 275) als Httlfs

beamten (Plin. VII 31, 4). Vielleicht noch im
J. 97 oder 98 endete er durch freiwilligen Hunger-
tod, nachdem er 67 Jahre alt geworden war (Plin.

I 12, 1. 9—11, vgl. Mommsen Herrn. III 37.

Asbach Rh. Mus. XXXVI 1881, 43f.; Asbaehs
Vermutung, dass C. von Nerva den zweiten, von 40
Traian im J. 100 den dritten Consulat erhalten

Plinius nennt seinen Vater clorus spectatusquc,

ihn selbst und seinen Bruder inlustri laude coti-

spieui (III 3, 1). Für ihren Sohn (vgl. I 12,3),

einen Knaben von ausnehmender Schönheit, empfahl
Plinius den Iulius Genitor als Lehrer der Rhetorik

(III 3). Vielleicht ist Corellius Pansa (Nr. 2)

dieser Sohn gewesen. Etwa im J. 108/4 vertrat

Plinius die Bache der C. in einem Proceee gegen

C. Caecilius Strabo (IV 17). [Groag.J

Coresnius. Aufidius Coresnius Marcellus s.

Auf idius Nr. 18, wo die Inschrift von Sagalassos

[tbv] Mffditocov tujtoßrutgv ttai dvxtoxQÖrrp/ov Ko-
giartov MaQxtXXor ij Xaunpoxärrj Sayaiaooiatx

nöXtc xdr liun ßovhvxipr xai rviQytrpv u. s. w.

(Lanckoronski Städte Pamphvl. und Pisidiens

II 227 nr. 204) hinzuzufügen ist. [Groag.]

Coresos, willkürlich gewählterName für einen

Eunuchen, Mart. VI 39, 21. [Stein.]

Corfldius. 1) Einen merkwürdigen Fall von

Scheintod erzählt Varro (bei Plin. n. n. VH 176f.

Licinian. p. 10 Bonn.) von einem römischen Ritter

Corfldius, der mit einer Schwester von Varros

Mutter verheiratet war und eine Tochter und einen

jüngeren Bruder desselben Namens hatte.

2) L. Corfldius, etwa Sohn eines der beiden

Brüder, römischer Ritter und Freund des Q. Li-

garius, wurde von Cicero in der Buchausgabe
seiner für Ligarius im J. 708= 46 gehaltenen

Rede (33) infolge eines Gedichtnisfehlers als an-

wesend genannt, obgleich er damals schon tot

war (ad Att. XIII 44, 3). [Münzer.]

Corfinium (Kogtpirtotr, Einwohner Cordnien-

eis), Stadt der Paeligner im Aternusthal, 7 mp.
nördlich von Sulmo. Ohne Zweifel schon zurZeit

der Selbständigkeit der Paeligner bedeutend, tritt

C. (über dessen Unterwerfung unter die Römer
unsere Quellen gänzlich schweigen) in der Ge-

schichte erst während des Bundesgenossenkrieges

90 v. Chr. auf. Die Italiker ersahen C. zu ihrer

Bundeshauptstadt unter dem Namen Italia (Veil.

Paterc. II 16. Strab. V 2441. Diod. XXXVII 2

habe, ist kaum richtig, da Plinius I 12 nicht

davon geschwiegen hätte). C. hinterliesa die Gat-

tin, Hispulla (Plin. I 12, 9), und eine Tochter,

Corellia Hispulla (Nr. 6). Von seinen Schwestern
(Plin. I 12, 3) ist Corellia (Nr. 5) bekannt. Er
war ein väterlicher Freund des jüngeren Plinius

(vgl. Plin. I 12. III 3, 1. IV 17, 4—10. V I, 5.

VII 11, 8. IX 18, 6); auch C. Iulius Cornutus
Tertullus (Plin. IV 17, 9) und C. Geminius (I

12, 9) standen ihm nahe. [Groag.]

2) (Corellius) Tereus, Freigelassener des Rit-

ters Corellius (Nr. 1), der die von seinem Herrn
erfundene Kastanienveredlung vervollkommnete,
weshalb auch nach ihm eine Kastanienart Te-

reiana genannt wurde, Plin. n. h. XVII 122. XV
94. [Stein.]

5) Corellia, Schwester des Corellius Rufus
(Nr. 8), Gemahlin des Minicius Iustus, mit der
Mutter des jüngeren Plinius befreundet. Bei den
Spielen, die Plinius als Praetor (e. 98 n. Chr.)

veranstaltete, führte ihr Sohn den Vorsitz; viel-

leicht ist derselbe mit L. Minicius Rufus cos. 88
zu identificieren, Plin. ep. VII II (vgl. I 12, 3).

14 (Brief des Plinius an C.).

6) Corellia Hispulla, Tochter des Corellius

Rufus (Nr. 8) und der Hispulla (Plin. ep. I 12,

3. 9. III 3, 1. IV 17). Ihr Gatte ist unbekannt;

bei Pbot. p. 538), sahen sich aber bald ge-

nötigt, den Sitz der Centralgewalt nach Aesernia zu

übertragen (Diod. a. a. 0. 539). Den Namen
der Stadt Italia, nicht ltalica, verbürgen die da-

mals geschlagenen Münzen (G a r r u e c i Monete
dell' Italia 102ff. Berliner MUnzkatalog III 1,

57!f.). Auch im Bürgerkriege erscheint es als ein

wichtiger und fester Platz (Caes. b. c. I 15—28.

Appian. bell. civ. II 38. Cic. ad Att. VHI 8, 7.

5, 2. IX 7, 1. 13, 7. 16, 1. Veil. II 50. Liv.

epit. 109. Senee. de benef. 111 24. Flor, n 13.

Oros. VI 15. Luean. n 478. Suet. Caes. 38;

Nero 2. Plut. Caes. 34. Cass. Dio XLI 10. 11).

Auch in der Kaiserzeit war es ein Ort von

Bedeutung, namentlich infolge seiner I-age an

der Via Valeria, welche ursprünglich hier endigte

(Mommsen CIL IX p. 586), später aber durch

Claudius eine Fortsetzung ins Aternusthal bis

Aternum erhielt (M o m m 8 e n a. a. 0. p. 588).

Es war Municipium unter quattuorriri iure di-

cundo (Mommsen CIL IX p. 297) und gehörte

zur Tribus Sergia (Kobitschek Imp. Rom. tri-

butim discr. 53); ausser von den Geographen (Plin.

III 106. Ptolem. III 1, 64) und Itineraricn (Ant.

310. Tab. Pcut. Geogr. Rav. IV 35 p. 282 P.)

wird es erwähnt im Liber coloniarum 228 (ager

Cordnius lege Scmpronia est adsignatus: iter
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pupulo debtlur ped. LXXX). 255. 260. Der Zeit- sclion unter den Zünften Numas: axvxobiytti,

punkt des Unterganges von C. ist unbekannt; Plut. Num. 17; coriarii in Inschriften CIL VI

im frühen Mittelalter finden wir eine (inzwischen 9280. 9281. X 1916; c. subactarius 9279. Das
auch wieder untergegangene) Bischofsstadt Valva carpus coriariorum magnariorum solatanorvm,

(Ughelli It. sacr. I 1858. J a f f 4 1 648 zum Grosshändler und Fabrikanten von Sohlenleder,

J.494—195) an ihre Stelle getreten. Bedeutende a. 0. 1117. 1118. 1682. hatte seinen Betrieb in

Reste finden sich bei der jetzt einsam stehenden der 14. Region, tränt Tiberim, s. Art. Coriaria
stattlichen Kirche S. Pelino, der ehemaligen Ka- Septimiana. Curiosum XIV. luven. 14, 202.

thedrale von Valva, 1 km. südwestlich von Pen- Martial. VI 93,4. De Rossi Bull. d. Inst. 1871,

tima. In der Umgegend sind neuerdings zahl- 10 161. Eine abgelegene Gegend, Atxgot genannt,

reiche kleine Ausgrabungen gemacht, doch wegen war den Gerbern auch in Athen angewiesen, Schol.

unzureichender Mittel meist mit geringfügigen Aristopb. Ach. 724, und so auch sonst, Artem. I

Resultaten. Die zahlreichen Berichte A. deNinos 51. II 20, ohne Zweifel wegen des schlechten Ge-

in den Not. d. scavi (hervorzuheben 1877, 211 ruches. Eben deshalb und auch bti tö yexgwv
—216. 1878, 254—257. 1879, 182—186. 315— ocoudtwy Sxpaa&a

i

(Artem. aa. 00.) galt das Ge-

320. 1880, 143—146. 296—298. 382—389. 1883, werbe als ein schimpfliches, Poll. VI 128.

89. 1886, 421. 1895, 93. 1896, 52.170.298.374. Feines Leder wurde in der Kaiserzeit auch

492) betreffen fast nur Gräber aus verschiedenen aus dem Orient eingeführt. Babylonisches Ed.

Zeiten, von der paelignischen Epoche bis Ausgang Diocl. VIII 1. 2. Dig. XXXIX 4, 16, 7. Zonar,

der Kaiserzeit. Nicht einmal der Umfang der 20 XIII 5 (III 190, 11 Dind.). Hieron. ep. 107, 12;

Stadt und der Lauf der Mauern Bteht bis jetzt

fest (über die Untersuchungen des Oberst Stoffel
vgl. Not. 1879, 318—320). Dialektische Inschrif-

ten aus C. Zvetajeff lnscript. Ital infer. djal.

12—30 (hervorzuheben die von Bücheier Rh.
Mus. XXXIII 271; Anth. epigr. 17 commentierte

Weihinschrift in Saturniern); lateinische CIL IX
8144—3301. 6322-6346. 6408b—6412 a. Ephem.
epigr. VIII 146—156. (Hülsen.]

CortulenuB s. S t a t i I i u s.

Coria, Stadt der Damnonier im nördlichen

Britannien, nach Ptolemaios (II 8, 7 Kogla). und
der Otaliner (ebd.), was wohl auf einer Verwechs-
lung beruht. Die genannten Völkerschaften sassen

im südlichen Caledonien südlich vom Wall des

Antoninus. Da das neunte Castell am Wall des

Antoninus beim Geogr. Rav. 435, 11 Cibra ge-

nannt wird, was dem C. des Ptolemaios entspricht,

so ist es nicht unmöglich, dass dies der Name
des Castells war. [Hübner.]

Coriallum verzeichnet die Tab. Peut. als End-
station der von Cenahum (Orleans) über Caesaro-

dunum (Tours) noch Iuliomagus (Angers) und von
hier nordwärts Uber Condatc (Rennes) bis zur

Küste führenden Strasse. Ein pagu» Corioval-

Unsit in jener Gegend wird im Mittelalter er-

wähnt. Nach d’Anville Not. 246 Goury bei La
Hague, nach andern Cherbourg, sicherlich nicht

Brest. Desjardins Table de Peut. 28; Göogr.
de la Gaule I 3335. Holder Altkelt. Sprach-
schatz 8. v. (Coriallum = CoriovallumT) [Ihm.]

Coriaria Septimiania, in der XIV. Region
Roms (Irans Tiberim), genannt von der conetan-

tinischen Stadtbeschreibung (Jordan Top. II

564); wahrscheinlich in der südlichen Hälfte zwi-

schen der Insel und Porta Portuensis. Vgl. G i 1-

bert Top. III 447. [Hülsen.]

Coriarius, ßvgatvt , ßvgoobiyrrit, Gerber. Die
Gerberei war in Griechenland ein im Grossen be-

triebenes und gewinnbringendes Gewerbe, durch
das z. B. Kleon und Anytos (Xenoph. apol. 29.

Schol. Plat. apol. 18b) reich geworden wc-en. Die
zu verarbeitenden Felle bildeten einen starken

Importartikel aus dem Pontos, Demosth. XXXIV
10. XXXV 24. Strab. XII 493; vgl. Theophr.
char. 4. Auch aus Kyrene wurden Felle einge-

führt, Athen. I 272. Büchsenschütz Haupst.
des Gewerbfl. 90. In Rom erscheinen die Gerber

nach der Ezpos. totius mundi (Riese Geogr.

Lat. min. 115) wurde es von Caesarea in Kappa-

dokien aus vertrieben. Parthisches Dig. a. 0.

Corippus Io. IV 499; laud. Inst. II 106. Lyd. de

mag. II 18. Serisches, Peripl. mar. Er. 39 (Müller
Geogr. min. I 288, 2). Plin. n. h. XXXIV 145.

Trallianisches Ed. Diocl. VIII 8. Als Tiere, deren

Felle verarbeitet wurden, nennt das Ed. Diocl.

VIII 6—fl Rinder. Schafe. Ziegen, Hyänen, Rehe,

Hirsche, wilde Schafe, Wölfe, Marder, Biber, Bären,

Schakale, Robben, Leoparden, Löwen. Doch ist

hier offenbar nicht zwischen Gerberei und Kürsch-

nerei unterschieden und wurden diese Felle zum
grossen Teil nur als Pelzwerk verarbeitet. S. hier-

über P e 1 1 i o n e s.

Über die Art des Betriebes ist sehr wenig
überliefert; doch ist sicher, dass sowohl Loh- als

Weissgerberei geübt wurden. Lohgerberei ergiebt

sich aus der vielfach erwähnten Verwendung gerb-

stoffhaltiger Vegetabilien: Rinde von Nadelholz

(Theophr. h. pl. III 9, 1) und Erlen (a. 0. III

14, 3), Galläpfel (a. 0. III 8, 6. Plin. n. h. XII
63. XVI 26. XXIV 109), die Kelche der Eicheln

(Paul. Aeg. III 42), Blätter des Sumaehbaumes,
frutex coriariu» (Theophr. h. pl. III 18,5. Diosc.

I 147. Plin. n. h. XXIV 191. Galen. XI 115 K.),

Granatapfelschalen (malicorium Plin. n. h. XIÖ
113. XXIII 107. XXIV 91) und anderes, Plin.

n. h. XIV 98. XXIV 109. 175. Fest. ep. 164, 12.

In Betreff der Weissgerberei ist dieVerwendung
des Alauns bezeugt und das so bereitete Leder

danach benannt, s. A 1 u t a. Weniger deutlich

ist die Erwähnung des Salzes, Schol. Aristoph.

nub. 1237. Cato de agr. cult. 135, 8; vielleicht

ist hier unter sal Alaun zu verstehen.

Als Zeugnis für Fett- oder Sämischgerberei

kann nur angeführt werden Horn. H. XVII 389ff.;

doch handelt es sich hier nicht um Gerberei, son-

dern um eine primitive Zubereitung der Häute.

Dass diese auch zur Fettgerberei geführt hat, ist

wahrscheinlich; wo aber von Verwendung des

Öles die Rede ist (Plin. n. h. XV 34. Lucian.

Anach. 24), handelt es sich wohl nur um Ge-

schmeidigmachen des Leders durch Einfetten.

Die Pergamentgerberei, über deren Einzel

heiten nichts überliefert ist, wuruevonden mem
branarii (Ed. Diocl. VII 88), Snp^cgonoioi (Corp.

gloss. III 371, 28) besorgt.
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Von einzelnen Manipulationen beim Gerben

wird gelegentlich erwähnt das Aufspannen, Opa-

rri’eiv, Aristoph. equ. 360, anf dem Schabebaum,

#päeos. um mit dem Schabeisen die Fleischseite

zu reinigen. Zum I/ÖBen der Haare bediente man
sich der Blätter des Maulbeerbaumes und des

UrinB, Plin. n. h. XVII 51. XXII1 140, auch der

Frucht der rotfrflehtigen Zaunrübe (ri'tis alba,

Bryonia dioeca L.,), Diosc. IV 181. Plin. n. h.

XXIII 22. Die so entstandene Jauche diente als

Dünger, xdxpoe ßvQoo&tytxrj, oxvvoöeyuxq, oxfro-

öryxor nxa&aoola, eoriariorum tordes. Theophr.
raus. pl. III 9, 3. 17, 5. V 15, 2. Plin n. h.

XVII 51. 258. Gcopon. II 22, 1. Endlich wird

erwähnt, dass man die Felle mit Stöcken schlug,

damit sie die Gerbstoffe besser aufnähmen, Schol.

Aristoph. equ. 368.

Thongefässe: ein siebentes nahe der Südostecke

neben einer der runden Garben. Endlich zwischen

jedem dieser Gefässe und der länglichen Grube
ein enges cylinderförmiges Loch, von der Tiefe

der Grube und unten gegen diese geöffnet. Es
scheint, als hätte hier eine Thonröhre eingesetzt

sein sollen; doch ist diese nirgends vorhanden.

In den Thongefässen fanden sich Reste einer

Masse, die. soviel bekannt, nieht untersucht wor-

den ist. Es ist wohl sicher, dass in den runden

und länglichen Gruben die Felle mit den Gerb-

stoffen in Berührung gebracht wurden. Und zwar

dienten ohne Zweifel die grossen runden Gruben
der Lohgerberei; für die kleineren länglichen wird

man an Weissgerberei denken dürfen, der Art,

dass die dazu benutzten Gerbstoffe in den Thon-

gefässen enthalten waren und dureh die Benk-

In Poinpeii ist im J. 1873 eine Gerberei aus-

gegraben wordeu. Bull. d. Inst. 1875, 18. Sie

liegt in nächster Nähe der Stadtmauer und nimmt
die 5. Insula der I. Region fast ganz ein. Bei-

stehend Grundriss des die charakteristischen Vor-

richtungen enthaltenden, ca. 8 1
/»x 9 m. grossen

Raumes. Der Pfeiler in der Mitte stützte das

Dach. Der durch eine ganz niedrige Mauer ab-

getrennte Teil enthätl 15 grosse, nicht ganz kreis-

runde Gruben von 1,25—1,60 m. Durchmesser und

ca. 1,50 m. Tiefe, mit Stuck ausgekleidet, mit je

zwei Löchern in den Wänden zum Ein- und Aus-

steigen. Ferner, zwischen diesen, drei länglich

viereckige Gruben, ca 0. 50 tief, einst, wie es

scheint, mit Holz ausgekleidet, und neben jeder

dieser letzteren zwei in den Boden eingelassene

rechten Köhren in die Gruben geleitet wurden.

Vier Instrumente, ähnlich den noch jetzt üblichen,

wurden hier gefunden; einbronzenesgeradesSchab-

mcBser (.lllanchiereisen‘1 mit Holzgriff am Rücken

der Klinge; zwei eiserne gebogene concave Schab-

messer mit Griff an jedem Ende und ein eisernes

Instrument mit convexrunder Schneide (xrpiro-

fitvc, .Halbmond'); Abbildung der Instrumente

Bull. d. Inst. a. 0„ Blümner Technol. I 280,26.

In einem anderen Teil des Hausea, einem auf den

Garten geöffneten Porticus, finden sich Vorrich-

tungen, die vielleicht zur Bereitung einer für die

Gerberei benutzten Flüssigkeit dienten. Um-
stehend Grundriss: aus einem gemauerten Becken

floss die Flüssigkeit teils durch zwei Öffnungen

in ein niedrigeres Becken, teils in eine an der

Digitized by Google
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Wand entlang geführte gemauerte Rinne, aus der die aus einem einheimischen Gesehlechte hervor-

sie durch drei seitwärts abzweigende, in kurzen gegangen sind (CIL III 2891); bei ihnen erhielt

Mauern enthaltene Rinnen in drei grosse Thon- sich der alte Cult der Latzu (CIL III 2857. 9970.

gefisse gelangte. Zwei Schabeisen worden auch 20 9971). Diese Göttin hatte hier ebenso wie in

in Mainz gefunden, eines concav mit Grill an Nedinum ein Heiligtum; in CIL III 9971 Z. 2

jedem Ende, das andere convex und rechtwinkelig VM :LATRA ist vermutlich ltempl]um Latrafe]

zum Griff stehend; Abbild. Blümner a. 0. 281, zu ergänzen. Ausserdem sind hervorzuheben der

29 f. g. Altar des lanus pater (CIL III 2881), der in diesem

Blümner Technologie I 25711. 27911. Mar- TeileDalmatiens stark verehrt wurde (CILUI 2969.

qnardt Privatl* 588, 9. Daremberg-Saglio 8030. 9932. 10072. 18208, vgl. 3158. Wissen-

Dict, des ant. I 1505. [MauJ schaftliche Mitt aus Bosnien und der Hereego

Coridorgis [Kagitogylt), Ort im inneren Ger- vina V 178) und die Widmung CIL HI 2880:

manien in der Nähe der Donau, Ptol. II 11, 15. D(u) deabusque seeundum interpetrationem (sie)

Lage unbestimmt. [Ihm.] SO Olarii Apollinii, bei der L. FriedUnder Sitten-

Corinium. 1) Stadt in Dalmatien (Plin. n. h. geschiehte III4 562 auf die ganz analogen Stif-

1U HO: Cetera per oram oppida a Netaetio Al- tungen in Borcovicus (Britannien CIL VII 633)

rona .... Corinium. Ptolem. II 16, 3: Koglrior) und in Cuieul (Numidien CIL VIII 8351) ver-

und Station der Strasse Burnum—Hadra—Nedi- weist und meint, dass .hier vielleicht an eine von

num—lader (Qeogr. Rav. 223, 19: Coriton. 381, Truppen verschiedener Provinzen vereinbarte Be-

7: Corintkon. Guido 534, 4: Corintküm. Eie- fragung dieses Gott (wie es scheint, in Hadrians

pert Formae orbis antiqui XVII). Die Lage der- Zeit) zu denken ist'. C. tritt militärisch in zwei-

selber. in Karin (östlich von lader—Zara) wird be- facher Hinsicht hervor: 1) war es die Heimat von

stimmt durch den jetzt üblichen Namen und durch Soldaten der eok. urbanae (CIL III 2886, vgl.

die in der Nähe gefundenen Inschriften CIL III 40 2894. 0. B o h n Über die Heimat der Praetori-

2883. 9973. Ihre Nachbargemeinde im Westen aner 23). der leg. VII CI. p. f. (CIL III '2885)

war Nedinum (jetzt Gradino bei Nadin), mit der und der leg. XI 6. t. p. (CIL III 9974); 2) kommen
sie in fortwährenden Grenzstreitigkeiten lebte; hier (CIL III 2888 [vgl. p. 1634]) und in der Um-
ihre Grenzen wurden unter dem Legaten P. Cor- gebung (CIL III 2884. 2887. 13208. Wissensch.

nelius Dolabella (14—18/19 n. Chr. W. Liebe- Mitt. V 209) Praetorianer vor, die nicht in Dal-

n a m Forschungen zur Verwaltungsgeschichte I raatien zuständig waren, welche also für die zeit-

153f.) filiert (CIL III 9973: inter Neditas et Cori- weilige Anwesenheit einer ganzen Abteilung der

nienses); unter Kaiser Gaius (CIL IH 2882, wo Garde in diesem Teile Dalmatiens zu sprechen

wohl ebenfalls inter Nedlitae et Corinierue»] zu scheinen. CIL in p. 873. 1634. 2168. A. Hol-
ergänzen ist) und unter Nero (CIL III 2883. 9973. 50 d e r Altkeltischer Sprachschatz 8. Corinnim.
Liebenam a. a. 0. 158) mussten sie aufs neue H. Co ns La province Rom. de Dalmatie 196.

geregelt werden. Die Fundorte dieser Termins- Über das dortige Amphitheater und sonstige rö-

tionssteine sind nicht genauer bekannt, so dass mische Überreste S. L j n b i < Archiv für Kunde
sich die Ausdehnung der beiderseitigen Territo- österr Geschichtsquellen XXII 2, 233IT.

rien nicht bestimmen lässt; gross waren sie jeden- [Patsch.]

falls nicht. Die Stadt ist, wie ihre Tribus Sergia 2) Corinium Dobunontm, Stadt der Dobuner
(W. Kubitschek Imperium Romanum tributim im westlichen Britannien, nach Ptolemaios (II 8,

di6criptum 233, vgl. 232), die Grenzregulierung 12 Koelmor, danach beim Geogr. Rav. 427, 16

unter Dolabella und die zahlreichen Iulii (CIL III Cirenium). Die Dobuner sassen in Gloueester-

2885. 2886. 2894—2897. 9972. 9975. 9977. 9978) 60 ahire, daher man Cirencester für Corinieastrum

beweisen, bereits unterAugustus emporgekommen; hält. Doch vgl. Durocornovium. [Hübner.]

später muss sie zurückgegangen aein, weil die In- Corinthia. AemiliaCorinthiaMauras.Maura.
Schriften fast durchweg dem 1. und dem Anfänge a Corinthiis, der mit Aufbewahrung und In-

des 2. Jhdts. angehören. Ihre Magistrate sind Standhaltung der korinthischen Bronzegeräte (s.

bis jetzt nicht bekannt (CIL III 9972 ist wohl Corinthium aes) betraute Sclave. kommt mehr-

auf Clambetae [s. d.] zu beziehen); unter den fach in Inschriften vor. CIL X 692. 6638, 30

Bürgern nehmen die Calpumii eine hervorragende diese zum kaiserlichen Haushalt gehörig; so auch,

Stelle ein (CIL III 2857. 2890—2892. 9970. 9976), VI 5847, wenn die Inschrift echt ist. Wohl gleich-
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bedeutend ist corinthiarius CIL VI 8756. 8757.

CUnidia eorin[thiaria] X 6637, 11; auch diese

sind kaiserliche Sdaven. Ein corinthiarius eines

Privaten VI 5900. Die Inschrift Orelli 4181
(a corinthii fober) ist unecht, s. Benzen Comm.
Mommsen. 636. [Mau.]

Corinthium aes. Eine Bronze besonderer

Mischung, nach Plin. n. h. XXXIV 5—12, der

ausführlich darüber spricht, jünger als die delische

und aeginetische, deren sich Polyklet und Myron j

bedient haben sollten, von besonderer Farbe, von
der man glaubte, dass sie durch Beimischung von

Oold und Silber erzielt sei. Und zwar gab es

drei Arten der Mischung, je nach dem Vorwiegen
des Goldes oder Silbers oder dar gleichmissigen

Verwendung beider. Diese Meinnngist nicht ohne
weiteres zu verwerfen, da sie sich auf die An-

schauung der Farbe und vermutlich auf Nach-
ahmungsvcrsuche gründet. Doch war man nicht

im stände, die Farbe des alten a. C. zu erzielen, 2

und an dieser wussten Kenner echte und imitierte

korinthische Bronzen zu unterscheiden, Plin. ep.

III 6, 3. Das von Plinius n. h. XXXIV 9 hepati-

lon genannte Metall ist nicht korinthisch, sondern
wurde noch zu seiner Zeit aus Gold, Silber und
Kupfer gemischt. Man glaubte, das a. C. sei ent-

standen bei der Zerstörung Korinths 146 v. Chr.,

indem durch den Brand Bronzestatuen mit golde-

nen und silbemen Gelassen zusammenschmolzen,
und dass aus der damals entstandenen Masse alle

Corinthia gefertigt seien. Plin. a. 0. 6, ausdrück-

licher noch Flor. TI 16. Oros. V 3; vgl. Petron.

50. Prop. IV 5, 6. Dies ist offenbare Fabel. Aus
besserer Quelle berichtet Plin. n. h. XXXVII 12,

die Liebhaberei für Corinthia Bei aufgekommen
nach dem Siege des Mummius, indem damals
sowohl aus Korinth als auch aus anderen Teilen

Griechenlands Bronzegerät nach Italien kam und
als korinthisch bezeichnet wurde. So ist denn
jene Fabel bei Plut. de Pyth. or. 2 dahin um-
estaltet, dass eine Feuersbrunst zur Erfindung

es a. C. geführt habe; ebenda eine andere Fabel:

ein Kupferschmied habe einen von ihm gefun-

denen Goldschatz auf diese Weise verwertet. Nach
Paus. III 3, 3 sollte gar das Ablöschen in der

Peirene eine Rolle dabei spielen. Offenbar wussten

die Urheber dieser Fabeln, dass das a. C. älter

war als die Zerstörung Korinths. In der That

kommt eine kaiserliche Erzschüssel schon um
300 v. Chr. bei Athen. IV 128 d vor. Wann die

Mischung aufgekommen, und wann diese Kunst-

ttbung erlosehen ist, ob mit der Zerstörung Ko-

rinths oder schon früher, ist nicht auszumachen.

Man verstand unter a. C. Geräte und Figuren,

von letzteren, wie es scheint, nur kleinere, die

die Besitzer auf Reisen mitfuhren konnten, Plin.

XXXIV 48; doch wird von den dort genannten

Statuen nur dieSphinz. die HortenBius von Vcrres

erhalten hatte, ausdrücklich als korinthisch be-

zeichnet; slatuncula Petron. 50; Plinius a. 0. 7

ist der Meinung, dass diese Figuren mit Unrecht

als korinthisch bezeichnet werden und dieser Name
nur den Geräten zukomme. Da er dies Urteil

durch seine Meinung von der Entstehung des

a. C. im J. 146 begründet, so ist auf dasselbe

kein Gewicht zu legen. Dass man Statuen hatte,

die als korinthisch galten, bezeugt er selbst a. 0.

48; eine solche — es war ein naturalistisch be-
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handeiter GreiB — hatte der jüngere Plinius ge-

kauft, ep. III 6; er hielt sie für echt wegen der

Farbe; dass es aber auch unechte gab, geht aus

seinen Worten hervor, und auch aus MartiaL IX
59, 11, wo der Kenner Bie auf den Geruch prüft

(vgl. Petron. 50). Dass man ungenau auch spätere

Werke als korinthisch bezeichnet«, beweist die

Inschrift CIL VI 8686 (imaginem Corintkam
Traiani Caesaris) ; so darf auch gezweifelt werden,

ob Martial XIV 172—177 wirklich altkorinthiscbe

Statuetten des Sauroktonos und des schlangen-

würgenden Herakles und XIV 43 einen altkorin-

tbischen Candelaber als Apophoreta in Aussicht

nahm. Nach Plin. n. h. XXXIV 12 gab es keine

echt korinthischen Candelaber; wir können dies

Urteil nicht controllieren. Walten korinthischer

Arbeit Cic. Verr. IV 97; ein Authepsa, zweifel-

haft ob korinthisch oder delisch, Cic. Rose. Am.
133; eine Pelvis CIL X 6; eine lanx Petron. 50.

Corinthia werden oft erwähnt als kostspielige

Liebhaberei, Cic. Verr. II 83. 178. IV 98; Tusc.

II 32; Parad. I 13. Prop. TV 5,6. Sen. de tranqu.

an. 9, 6; de brev. vit. 12, 2; ad Helv. 11, 8.

Suet. Aug. 70; Tib. 84.

Das korinthische En glaubte man zu erkennen

in Bronzen der Nekropolen von Suessula und Al-

lifae. deren Analyse eine Beimischung von Gold

und Silber ergab. Doch sind diese Resultate in

betreff der Bronzen von Suessula durch spätere

Analyse widerlegt worden und müssen auch für

AUifae, wo die Angaben schon an sich unglaub-

lich sind (bis zu *7« Silber), als verfehlt gelten.

V 0 n D u h n Bull. d. Inst. 1878, 152. 1879, 142;

Röm. Mitt. II 1887, 252. D r e s s e 1 Ann. d. Inst.

1884. 248.

Blümner Oewerbl. Thätigkeit der Völker des

dass. Altert. 74; Technologie IV 183. Büchsen-
schütz Hauptstätten des Gewerbfleisses 36. Mar-
quardt Privatl. 1 688. Daremberg-Saglio
Diet. des ant. I 1507. [Mau.]

Corinthon (Geogr. Rav. 881, 7) s. Corinium
Nr. 1.

Corinthus, ein bekannter Dummkopf, luven.

VIII 197.

Coriolanus 8. M a r e i n s.

Corioli {Kogidla Steph. Byz.; Einwohner Co-
riolanus, KoQiolavtk-, aber Kogttla bei Dionys.

IV 45 scheint Corruptel aus 'Apixia, vgl. Liv. I

50), Stadt der Volsker in Latium adieetum, nach
den Annalen zugleich mit Longula und Pollusea

493 v. Chr. eingenommen, und drei Jahre später

von demselben Cn. Marcius, der der Einnahme
seinen Ehrenbeinamen Coriolanus verdankte, für

die Volsker zurückerobert (Liv. II 33. 89. Dionys.
VI 92—94. vn 19. VIII 30. Val. Maz. VI 3, 4.

Plut. Coriol. 8. Eutrop. I 14. Flor. I 5. Aurel.

Vict. de vir. ill. 19). Dann verschwindet es ans der

Geschichte: Plin. III 69 zählt es unter den Städten

auf qui inferiere sine vestigiü. Die Reihen-

folge der Operationen bei Liv. II 39 (Cireei, 8a-

tricum, Longula, Polusca. C., Mugilla. Lavinium)

zeigt, dass C. zwischen dem Albancrgcbirge, dem
Fiume di Astura und dem Meere zu suchen ist;

der Grenzstreit zwischen Ardea und Aricia über

ein Stück lindes qui Am'um Coriolanorum fuissrt

(Liv. III 71), dass C. im nordwestlichen Teile

dieses Gebietes gelegen hat. Aber zur genauen

Ansetzung fehlen die Mittel: Gell (TopogT. of
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Rome 180—184) nnd N i b b y (Dintorni di Roma
I 512—514), die es nach Monte Giove südlich

vom Lacus Aricinus versetzen, rücken es viel za

nahe sowohl an Lanuvium wie an Aricia heran.

[Hülsen.]

Coriondi, Volk an der Südostküste von Hiber-

nia nach Ptolemaios (II 2, 8 Kogiorioi oder Ko-
gtov&ai); die Lage ist nicht genauer ermittelt,

den Namen glaubt man in Carnsore Point er-

halten, der Südspitze der Grafschaft Leinster.

[Hübner.]

Corionototae. wahrscheinlich kaledonische

Völkerschaft im nördlichen Britannien, nur er-

wähnt in der Weihinschrift eines römischen prar-

teetus equitum aus Heiham, einem der Castelle

südlich vom Wall des Hadrian, die gesetzt ist

eaesa Corionolotarum manu (CIL VII 481). Ein-

brüche nördlicher Barbarenstämme gegen den römi-

schen Wall beginnen schon im 2. und 8. Jhdt.

[Hübner.]
Coriosolitea, Volk in Gallia Lugudunensis

am Ocean, Caes. b. G. VII 75 eiritatibus iquae

Oeeanum attingunt quaeque eorum consuetudine
Armorieae appellantur, qua sunt in numero
Coriosolites, liedones, Ambibarii, Cadetes, Osismi,

Veneti, Lemovices, Unelli; vgl. II 84. III 7 Corio-

solitas (var. Curiosolitasj. III 11 Coriosolitas

(var. Corio»olites). Der Name ist bei Plin. n. h.

IV 107 verderbt in Coriostelites und Cariosultes,

in den Not. Tiron. 91 (Zangemeister Neue
Heidelberg. Jahrb. II 9) Coriosultas (Var. curio-

sultae, coriosultis). Ptolemaios erwähnt sie auf-

fallenderweise nicht, denn Mommsens Vermu-
tung, die 2apvttai des Ptolem. II 8, 6 seien die

C., bleibt unsicher. Sie sind anzusetzen im jetzigen

döp. Cötes-du-Nord, der Name lebt fort in Corseul

(arrond. Dinan). Dass Cor- nicht Cur- die richtige

Schreibung ist, beweisen die Inschriften; ein c(iris)

Coriosolis auf einer Grabschrift von Bordeaux
(Jullian Inser. romaines de Bordeaux 162 nr. 54.

Mowat Bulletin histor. et archöol. de la Mayenne
2. sär. VI 1892, 16); ein bei Corseul gefundener
Meilenstein des imp. Caes. M. PiaroniusVictorinus

Aug. bietet e(ivitate) Cor(insolitum) (Murat461.
1. Mowat a. 0. 167), dieselbe Abkürzung auf

dem Meilenstein von Le Genest, döp. Mayenne
(aus dem J. 805/306, Mowat a. 0. 163). Manche
wollen diese Ciritas Coriosolitum trennen von

der Ciritas Coriosopitum der Not. Gail. 1TI 7

(provincia Lugd. tertia, var. Coriosolitum, was
Seeck in den Text gesetzt hat), so d’Anville,
Longnon, Desjardins (dagegen Zange-
meister Neue Heidelberg. Jahrb. II 19). Nach
Longnon sind die Coriosopites anzusetzen um
Quimper (döp. Fi ni 6töre, Landschaft Cornouaille).

Desjardins Göogr. de la Gaule I 322f. II 486f.

Longnon Göogr. 314. Holder Altkelt. Sprach-

schatz s. Coriosolites und Coriosopites. [Ihm.]

CurioMaedensea, Bewohner einer Ortschaft,

als deren Name Coriossedum oder Coriosedum i

(Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.) anzusetzen

wäre, genannt auf der in Collias (ddp. Gard) ge-

fundenen Inschrift CIL XII 2972 (vgl. p. 832)

for» Coriossedenses et Budenicrnses. Rev. öpigr. I

nr. 157. II p.60. Bull, öpigr. I 56. V 197. [Ihm.]

Coriovallum, Stadt an der von Atuaca (Ton-

gres), nach Agrippina (Köln) führenden Strasse,

zwischen Atuaca und luliacum (Jülich), Tab. Peut.
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Cortorallin. Itin. Ant. 375. 378 Corivallum. Heute
vielleicht Korten. Desjardins Table de Peut. 16.

Vgl. C o r i a 1 1 u m. [Ihm.]

Corippus. römischer Epiker des 6. Jhdts.

Sein voller Name Fl(ovius) Creseonius Corippus

stand nur in der verlorenen Ofener Hs., die andern

nennen ihn blos Creseonius oder C., nur die Ma-
drider fügt dem Namen den Beisatz zu Atrieanus

grammaticus, d. h. nach dem Sprachgebrauch der

justinianischen Zeit (Partseh p. XLIII Anm. 3)

.Ijehrer'. Hiervon abgesehen sind dieeinzigesichere

Quelle für die Biographie des C. seine Gedichte.

Denn nichts ist anzufangen mit der oft heran-

gezogenen Notiz in einer Hs. der Concordia cano-

num des Creseonius, dem Vallicellianus A18saec.

X, dieser Creseonius sei ein africanischer Bischof

gewesen und zwar der, der des Johannes Patricius

Kriege und Siege in Africa gegen die Saraecncn

(697) in Hexametern besungen habe. Schon die

offenbareVerwechslung derMaurenkriege des corip-

peischen Helden mit dem um anderthalb Jahr-

hunderte jüngeren Araberkrieg zeigt, dass der Ver-

fasser dieser Notiz nicht gerade über sehr zuver-

lässige Kenntnisse verfügte. Man müsste aber,

wenn man wirklich die beiden Creseonii identi-

ficieren wollte, ihm noch einen zweiten Irrtum

zur Last legen; wenn der Autor der Concordia

unser C. war, dann war er nicht BiBchof, und das

ist freilich auch sonst nirgends bezeugt. Zeitlich

würde der Identificierung nichts im Wege stehen,

da ein Terminus post quem für den .Bischof nur

dadurch gegeben ist, dass er des Fulgentius Fer-

randus Breviatio canonum benutzt hat. Indes

thut man. zumal die betreffende Nachricht in

allen anderen Hss. der Coneordia canonum zu

fehlen scheint, dem, der so geirrt hat, gewiss nicht

zu viel, wenn man die Annahme ausspricht, er

habe blos auf den Namen hin den Canonsammler
und den Dichter Creseonius gleichgesetzt (vgl.

F. Maassen Geschichte der Quellen und Litera-

tur des canon. Rechts, Graz 1870, I 807ff.). Wir
sind also für den Lebensgang des C. einzig auf

das Wenige angewiesen, was uns seine Werke,

insbesondere die die beiden Epen einleitenden Ge-

dichte erkennen lassen. Die Praefatio zur Johannis

ist offenhar bestimmt, die Recitation dieses Epos
oder auch nur des ersten Buches (v. 39f.) vor den

proeeres (v. 1) von Karthago (v. 85) einzuleiten:

dies ergiebt sich auB dem Gedicht an sich, zeigt

sich aber noch klarer bei einem Vergleich mit

den claudianischen praetntiones, die dem C., wie

schon die distiehische Form erweist, als Vorbild

gedient haben (ich erinnere besonders an die Vor-

rede zum Panegyricus auf Manlius Thcodorus nnd
zum Bellum Poilentinum, die auch in Gedanken
uud Worten anklingen: proeeres Man! Theod.

v. 2). C. hat sich damals zum erstenmal in der

Stadt hören lassen, vorher nur .auf dem Lande'

gedichtet (und deelamiert? igmtrus tjuondam

per rura loeutus v. 25, Kwa rustica v. 28. 87).

Danach mag die Johannis nicht sein erster poeti-

scher Versuch sein, aber Mazzuechellis von

andern wiederholter Gedanke, v. 25 spiele auf

bukolische Dichtung an, den er unverständlicher-

weise durch Joh. II 836 stützen will, ist natür-

lich grammatisch unmöglich. Die Abfassung und
Dcrlamation der Johannis muss kurz nach den

darin geschilderten Ereignissen (548) fallen; Kar-
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thago und der Dichter stehen noch unter dem
frischen Eindruck des von Johannes Ober die

Mauren errungenen Sieges und des neugewonnenen
Friedens (praefat. und I 99.)- Der frnor, den C.

für die Johannis erhoffte, scheint ihm, nament-
lich wohl von ihrem Helden und andern darin

Gefeierten, in teil geworden ru sein; wenigstens

begreift es sich so, dass wir ihn, als er sein Ge-

dicht auf Iustinus, den Nachfolger Iustinians, aus

Anlass seiner Thronbesteigung (565) nnd seines

ConsulatB schreibt, im Besitz eines Hofamts treffen,

eines principis officium (paneg. Anast. v. 48).

Und zwar scheint nach der Iust. IV 173ff. ge-

wählten Ausdrucksweise C. zu denen zu zählen,

welche lustin bei den Spenden aus Anlass der

Consulatsiibernahme conicripti» patribus aequo»

eise dedit, cum distet honor (181 f.), und welche
Secretirdienste zu verrichten haben (185). Aber
ob er tribunu» et notarius oder scriniarius ge-

wesen ist, lässt sich nicht ausmachen, da an der

entscheidenden Stelle (nach v. 172) die einzige

Hs. lückenhaft ist. Auch hier ist die dichterische

Behandlung den Ereignissen bald gefolgt; die

ersten drei Bücher sind zwar, wie schon Foggini

LLXV auf Grund von I 60f. (vgl. IV S48ff.)

lerkt hat, erst nach der Hinrichtung der Ver-

schwörer Aetherius und Abdius, also frühestens

Ende 566, ediert, aber andererseits auch nicht

nach 567, da nach der Praefatio das Reich vor

den Avaren (v. 8f.) und Langobarden (v. 12f.) noch
Ruhe hat (Part sch p. XLVI); das 4. Buch ist

später als die ersten (s. III 402Ü.), aber gewiss
nicht lange nachher geschrieben. Zu dieser Zeit

befindet sich der Dichter bereits in vorgerücktem
Alter (»enium feitum praef. 87, tessa senecta

paneg. Anast. 48); er wird also etwa im ersten

Jahrzehnt des 6. Jhdts. geboren sein. Trotz des
Amtes, das er bekleidet, klagt er über seine

drückenden Verhältnisse; er ist nudalut propriis

et plurima vulnera passus (praef. 48) und bittet

den Kaiser als den medicus rerbo pestem qui

summovet uno (45): vince meae saeram forlunac

iram (41). Was den Dichter betroffen hat, wird

cet. Lege et causam detende meam. Tibi

s a ne t io restrum commendat famulum. Veiten

de tonte creatur r ivulus inte meus, sub euiua

nomine gesto principis officium. Saeri apic.es

ist zu jener Zeit anerkanntermassen technischer

Ausdruck für kaiserliche Rescripte; somit kann
es der Dichter hier auf keinen Fall von seinem
eigenen Werke gebraucht haben. Dass er sich

der üblichen Terminologie angeschlossen hat, be-

10 zeugt auch sanctio. Denn weder scheint das

Wort je sonst in der von Petschenig ange-

nommenen Bedeutung ,Widmung' belegt zu sein,

noch kann es diese hier haben, da die Bücher in

laudem Iustini natürlich nicht dem Anastasius,

sondern dem Kaiser selbst gewidmet sind; da-

gegen ist es wiederum terminu» technicus für

dieselbe Sache wie saeri apices (s. z. B. Dirksen
Manuale s. v.). Aber Partschs Deutungen von
saeri apices und sanctio stützen sich nicht nur

20 gegenseitig, sie machen auch allein den rirulus

sub rut'uj nomine verständlich. Der Dichter

bleibt in dem seit v. 1 festgehaltenen Bilde: die

kaiserliche Gnade ist ein Ions, und aus diesem
ist auch für ihn ein kleines Bächlein erflossen.

Der ganze Zusammenhang, das hinweisende Pro-

nomen rivulus iste meus zeigt, dass unter dem
Bächlein wieder nur das kaiserliche Handschrei-
ben gemeint sein kann, auf das er Bich schon
gerade vorher berufen hat und auf das hin (zum

30 Ausdruck vgl. II 278) er principis gestat officium.

Die Erfüllung anderer Dinge, die ihm in dem
Handschreiben verheissen, aber bisher durch die

Verhältnisse oder durch Neider verschränkt ist,

hofft er durch die Vermittelung des Anastasius
zu erreichen. Wir wissen weder, worum es sieh

hierbei handelt, noeb ob Anastasius den Hoff-

nungen des Dichters entsprochen hat.

Der dichterische Nachlass des C. ist ziemlich

umfangreich. Das Epos lohannis oder de bellis

40 Libyeif (den ersten Titel gaben der Budensis und
der Veronensis, den zweiten der Casinensis, keinen

der Trivultianus; beide Titel stammen gewiss von

C. selbst) schildert in acht Büchern nnd fast

weder hieraus völlig klar noch aus seinen Ausse- 5000 Hexametern die Niederwerfung der Mauren
rungen in dem Lobgedicht auf den quaestor et durch Johannes in den J. 546—548. Es beginnt
magister (so der Matritensis in der Überschrift, mit der Entsendung des genannten Feldherrn
vgl. v. 41. I 16. Bücking Not. dign. I 247t.) durch Iustinian und schliesst in unserer am Schluss

Anastasius, das unsere Hs. ohne innere Berech- verstümmelten Überlieferung mit der entscheiden-

tigung zwischen die Praefatio und das erste Buch den Schlacht auf den Campi Catonis. Nach alter

in laudem Iustini stellt. Die zuletzt nach F o g- 50 epischer Sitte ist die Vorgeschichte der geschil-

ginis Vorgang von Petschenig (praefat. p. VIÜ derten Ereignisse einer Person des Epos in den
Anm. 7) vorgetragene Deutung der betreffenden Mund gelegt; den grössten Teil des dritten, die

Stelle verschliesst freilich ihr Verständnis mehr Hälfte des vierten Buches füllt des Tribunen Libe-

als nötig; das Richtige hat in einzelnem schon

Barth zu Anast. v. 47, in allem Wesentlichen

Partseh p. XLVI gesagt. Der Dichter vergleicht

den Anastasius, bei dem er übrigens ein beson-

deres Interesse für die Africaner voraussetzen zu

dürfen glaubt (v. 3711.), in einem breit und ge-

schmacklos ausgeführten Bilde mit einem frucht-

tragenden Baum, der aus der Quelle der kaiser-

lichen Huld seine Nahrung zieht; aus dieser

Quelle wünscht er auch zu trinken und gesättigt

im Schatten des Baumes Schutz zu finden (v. 23ff.).

Quod labor indulsit, quod fessis provida Musis
alma per insomnes meruit riqilantia (Anspie-

lung auf den Namen der Kaiserin-Mutter, vgl.

IV 182 u. ö.) noctes, hi saeri monstrant a pi-

ntos Erzählung von des Maurenfürsten Antalas

Jugendjahre, von seinen Kämpfen gegen das

Vandalenreich, dessen Eroberung durch die Byzan-

tiner (538) und der zehn Jahre später erfolgenden

Erhebung der Mauren gegen die Römer. Einen
weit weniger dankbaren Stoff behandelt das zweite

Werk des C„ die vier Bücher in laudem Iustini

minoris. nämlich denHintrittlustinians, dieThron-
bcsteigung seines Nachfolgers (14. Nov. 565) und
die ersten Ereignisse seiner Regierung, wobei die

ersten acht Tage die ersten drei Bücher füllen,

während das vierte die Feierlichkeiten bei der Er-
neuerung und Übernahme des Consulats durch
Iustinus (Foggini zu IV 90) besingt.

Bei beiden Werken steht das poetische Interesse
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erst in zweiter oder dritter Linie; ridetur kiato-

riam compotuuse, non poema lässt Bich von C.

mit ganz anderem Rechte sagen als von Lucan

(Serv. Aen. I 382). Unter beiden Gesichtspunkten

aber, dem historischen und dem poetischen, steht

die Johannis weit über dem Werk des Alters. Für
byzantinisches Hofceremoniell freilich flieset in

dem Gedieht auf Iustinus eine überaus reiche

und, soviel ich sehe, noch nicht ganz nach Ge-

p. XXVI, vgl. noch XXIIf.). Immerhin steigt die

Byzantinerei hier nie zu der H5he der Abge-

schmacktheit wie im Lobgedicht auf lustin, in dem
es z. B. heisst, wenn der Kaiser sich bis aufs Hemd
auszieht, der Glanz seiner Glieder verstärke das

Licht des Tages (II 90). Man erkennt in der

Johannis durch den Weihrauchnebel doch den

historischen Kern immer mit ziemlich derselben

Sicherheit, wie etwa dnreh die conventionellen

bohr benutzte Quelle; die Johannis aber ist nicht 10 Züge hindurch, mit denen 0. V SO u. 5. nach

nur wertvoll durch ihren Bericht vom Untergang
des Vandalenreiches und vom maurischen Kriege,

sie bietet eine Schilderung von Land und Leuten,

wie sie eben nur einem eingeborenen Beobachter,

der seine Eindrücke gewissenhaft wiedergiebt,

möglich ist. Von dem, was Eumolpus für die

Aufgabe des Epikers erklärt (Petron. 118) non
res geelae veraibua eomprekendendoe tunt, quod
lange melius hiatortei faciunl, sed per ambage»

altem epischem Muster die Schlachtschilderungen

ausstattet. So ist es möglich geworden, auf

Grund der Johannis so eingehende geschicht-

liche, antiquarische, geographische, ethnologische

Darstellungen zu geben, wie dies P a r t s c h
im Prooemium, in Satnra Viadrina a. 0. (dazu

Skutsch Berbemnamen bei C., Byzant. Ztschr.

IX 152f.) und Herrn. IX 292ff. Ch.Diehl L’Afrique

byzantine, Paris 1896, 585. 30111. 8635. u. a.

deorumque ministeria et fabuioaum aententiarum 20 gethan hat. Was für historische Quellen C. be-

lormenlum praecipitandue cet Uber apiritve ut

potiue furenti» animi vaticinatio appareat quam
religioaae oralionit sub teatibve kdea, bat C.

ungefähr das Gegenteil für sich verbindlich er-

achtet. Schon der völlige Verzicht auf den üb-

lichen mythologischen Apparat des Epos (man
müsste denn Traumerscheinungen, wie die des

Teufels Joh. I 241 ff. und die lichtere Inst. I 32ff.

dahin rechnen), der oft bis zurTrockenheit schlichte

Ton erwecken das

Dichter als histori

es flndet sich bis ins Detail hinein bestätigt

namentlich durch den Vergleich einmal mit Pro-

kop (de bell. Vand. II 19ff., vgl. Partsch p. Vff,),

dann durch das, was wir sonst von Ort und Art
der Berbern, auch der modernen, wissen (Partsch
p. Vlllff. und ,Die Berbern bei C.‘, Satura Via-

drina, Breslau 1896, 20ff.). Zwei Beispiele aus

vielen. Den Tod des Rebellen Stutias oder Stotzas

nutzt hat. ob er überhaupt aus anderen als aus

seinen eigenen Erlebnissen und etwa mündlicher

Überlieferung geschöpft hat, ist nicht ermittelt.

Dass er lustin. 1 31411 nicht auf Malalas p. 175

Bonn, zurückgeht, wie F. C u m o n t Rev. de l'in-

struct. publ. en Belg. XXXVII 775.; Mithra II 70

behauptet, ist bei der geringen Ähnlichkeit beider

Stellen klar; bei der auffälligen Übereinstimmung
mit Lydus de mens. IV 30 aber (C. E. Gl eye

ite Vorurteil für den 30 Byzant. Ztschr. IV 366L, namentlich C. 322—329
le und ethnologische Quelle; cv> Lyd. p. 90, 2 W.) wird man, da die Lydus-

stelle nur durch Planudes erhalten ist, vielleicht

besser eine Reminiscenz des Planudes an seine

C.-Lektüre annehmen als Benutzung des Lydus
(die chronologisch möglich wäre) oder seinerQuelle

durch C. (Wünsch Lyd. de mens. p. LIX und
mündlich).

Aber wenigstens dem O. der Johannis thäte

man Unrecht, wollte man behaupten, er sei blos

beschreibt C. IV 178 hunc morte cadentem auaei- 40 ut hiatoricue, non ut poeta legendua. Es ist wahr,

piunt aocii denaaque aub arbore ponunt, Prokop
II 24 Sooi re abtqt elnovro . . . XVefrCav cXiyo

ywxovvra ini bMgov nrdt Utrvto; in einem
modernen Berbernschwert konnte Partsch jene

eigentümliche am linken Oberarm getragene Art
wiedererkennen, von der C. II 1265. 154 spricht

(Sat. Viadr. 30), der überhaupt, ein dichteri-

scher A. v. Werner, in minutiösen Uniformbe-
schreibungen ezcelliert (s. z. B. IV 4895.). Die im

Öde wie fast das ganze Gedicht auf Iustinus, das

manchmal das reine versifleierte Staatsrecht ist

(sehr komisch z. B. II 272f.), sind auch erhebliche

Strecken in der Johannis. Die herkömmliche
Blutrünstigkeit des Epos steigert sich bisweilen

zumWiderwärtigen (V 1045. 5135., vgl. VII 3485.),

das dann nur etwa durch einen gelegentlichen

Zug unfreiwilliger Komik gemildert wird, wie

wenn man durch einen Schwabenstreich des Johan-

ganz.cn geringen DiSerenzen zwischen Prokop und 50 nes zur Rechten wie zur Linken einen halben

C. wägt Partsch in seinem Prooemium ab: sie er-

ledigen eich hin und wieder zuC.s Gunsten; wo das
nicht der Fall ist, kommt fast immer ein Factor in

Rechnung, den zu übersehen von vornherein un-

möglich ist. Das Epos nannte sich nicht blos de
bellia Libyeia, sondern auch lohannia

;
dem Helden

und noch ein und dem andern General sonst zu

Liebe wird manchmal recht dick aufgetragen:

Johannes erlegt die Mauren zu Dutzenden (V 1045.

Berbern heruntersinken sieht (medium rigido mu
crone tremendua dividit, inque latua gemina de

Huxit utrumque parte cadene V 120, vgl. Wey
man Ztschr. f. vergleichende Litteraturgesch

VI 408); an dürr klappernden Asyndeta (IV 228f

586. VI 79f. 163, ebenso Iust. I 169. 217. 309
HI 74) hat der Dichter oft ebenso grosse Freudi

wie an sonderbar gespreizten oder preeiösen Aus-

drücken (z. B. IV 457= VI 677, übrigens in den

1525.) und braucht also eigentlich sein Heer gar go Worten anklingend an Verg, Aen. VI 515; ferner

nicht, um die Feinde in die Flucht zu schlagen

(161f.); vgl. z. B. noch VI 618. VII 77f. VHI
3985. 5345. Ja ein- oder zweimal wird wohl die

Wahrheit, wenn sie für Johannes nicht schmeichel-

haft ist, in ihr Gegenteil verkehrt; sein Anteil

an der Schlacht bei Nisibus (541) ist nach Prokop
de bell. Pers. II 17f. durchaus nicht der rühmliche
gewesen, den C. ihm I 585. zuschreibt (Partsch

VII 322). Aber für diese Spätzeit sind die poetischen

Tugenden der Johannis doch erstaunlicher als ihre

Schwächen. Anschaulich weiss der Dichter die

nächtliche Flucht der Mauren VI 95. oder die Un-
zufriedenheit der hungernden Soldaten VI 4085. zu

schildern, weihevoll wirkt derFeldgotteedienst VIII

318., für die Helden findet er hier und da ein

würdiges und schwungvolles Wort (IV 11 45. VIII
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49711.), dies sogar noch für lustin, der III 367 taren, namentlich dem von Mazzucchelli gegc-

mit besonderer Prägnanz ausspricht ,wir fürchten ben, dann umfassender von R Amann (De Corippo

Gott und sonst nichts'. Aber die eigentlichen prior. poetar. lat. imitatore, Oldenburg 1885. 1888)

poetischen Schönheiten liegen bei C. in den Gleich- und Manitius Ztschr. f. österr. Gymn. XXXY1I
nissen, die selbst in der Wüste des Gedichts auf 82ff. Benutzung griechischer Vorbi. ier ist nicht

Instin noch erfrischende Oasen bilden; hier zeigt nachgewiesen; immerhin wird man auf eine merk-

der Dichter Phantasie und Natursinn. Namentlich würdige Parallele aufmerk am machen dürfen:

Bein Heimatland hat ihm einzelne vortreffliche dem Berbern Carcasan weissagt Ammon VI 169ff.

Bilder geliefert, wie den Vergleich der Berbern celsas Carlkaginis urcee Carcasan ductor portis

mit einem einfallenden Heuschreckenschwarm (Joh. 10 ingressus apertis altior et plaeidu» populo co-

li I960., vgl. Part sch Herrn, a. 0.; Sat. Viadr. mitante fr r etur urbem per mediam u. s. w.,

26), aber auch anderes ist im besten Sinne geist- was sich dann in eigentümlichem Sinn erfüllt

reich, wie derVergleich der kampfbereiten Schlacht- 1849. celea» Cartkaginis arcee Carcasan ductor

reihe mit dem Stier, der das rechte und das linke populis comitantibus altus per medias ibat tune

cornu bereit hält, um den Gegner zu fassen, wäh- cum cerxice recisa infixum rigido vidit caput

rend von der Mitte aus das Auge die Stösse Afriea conto. In ähnlichem Gegensinn stehen

dirigiert— gerade wie der in der Mitte des Heeres Deutung und Erfüllung der Voraussage bei Eurip.

Btehende General (Joh. IV 569ff.). VgL nament- Bacch. 968 tpteopevoe I ißgrhrjr' ißgv U-
lich noch etwa IV 3209.; Inst. IH 246. IV 256. yw i tr gtgoi u. s. w.

Fanden wir C. vorhin im Zwiespalt mit Eu- 20 Dass dem Heldenepos des C. der übliche Ap-
molpos, so denkt er in einem andern Funkt genau parat olympischer Gütter fehlt, ist schon gesagt,

wie dieser: nsque concipere aut edere partum Es erklärt sieh das nicht nur aus der schlichten

ment polest nisi ingenti tlumine litterarum inun- Thatsächlichkeit, die er offenbar anstrebte, son-

data. Er hat mit einem Gedächtnis oder— einem dern auch aus seiner überall zur Schau getra-

Zettelkasten gearbeitet, wie nur noch Ammian genen christlichen Frömmigkeit. Iacchus, Mars,

etwa sie hatte. Es ist nicht blos die Verwen- Musa, Thetis, Vulcanus erscheinen nur in meta-

düng älterer Versanfänge, -Schlüsse und sonstiger phorischer Bedeutung (charakteristisch Joh. UI
Versteile, die er weiter getrieben hat als irgend 324); irgendwelche Persönlichkeit steckt auch

ein Früherer; bei mythologischen Gegenständen, hinter Bellona, Erynia IU 36f. u. ä. nicht. Wie
bei bestimmten Situationen und Gedankenläufen 30 der Tempel des Ammon III 82 mit dem Beiwort

fällt ihm gewiss ein, wer schon früher dieselben simulatus gekennzeichnet wird, so Betzt der Dich-

oder ähnliche in Worte gefasst hat, und mit Be- ter gern zu dem, was er von mythologischen
hagenwerdendieseReminiscenzen dann der eigenen StoBen heranzieht, ein ferunt (IV 828), ausführ-

Dichtung einverleibt. Das Labyrinth wird IV licher ut veteres aiunt gentili oarmine vates I

606B mit catullischenWorten (64, 11 OB.) besungen, 452 (vgl. VI 658, wonach vielleicht auf eine be-

das Nachleben des Helden im Liede Johann, praef. stimmtes Gedicht Uber die Gigantomachie Bezug
5fl. mit properzischen (III 1, 28B.). Soll be- geommen ist). Ob er von einem Christen ge-

schrieben werden, wie die Gattin eines Generals sagt hätte, was VIII 506 von Putxintulus stent:

seinen Tod erfährt (VH 150B.), so muss Cornelia sociu» Deeiis Internat ibat ad umbras't Jeden-

herhalten, wie sie von Pompeius die Nachricht 40 falls heisst es Stygias transmisit ad umbras
von der Niederlage bei Pharsalus erhält (Lucan. ebd. 6)6 mit Beziehung auf einen Heiden. Diesen

Vin 50B.). Audi der Aufstand im Lager mit negativen Spuren seines Christentums reihen als

der nachfolgenden Decimation VIII 50—160 trägt positive sich Anspielungen auf den Schrifttext an,

lucanische Farben (V 240—373), wie denn C. wie Mazzucchelli sie zu VI 11. 88f. (Psalm

v. 149 ausdrücklich auf Caesar hinweist; nur darf 126, 1) u. ö., P e t s c h e n i g zu V 524 (Josue 10,

natürlich Johannes ,mild und stark zugleich
1

die 12) angemerkt hat. Inst. IV 294B. findet man
Decimation nicht wie Caesar anbefehlen, sondern gar das ganze nicänische Symbol in Verse ge-

die Soldaten müssen sich von selbst dazu erbieten 1 bracht. Dass Vn 91 tempora permutas nec tu

Sonderbarer noch als diese sachlichen Entleh- mutaris in illis an Dan. 2, 21. Psalm 101, 28
nungen, denen zu Liebe übrigens hier und da 50 anklingt, bemerkt Mazzucchelli; wie sieh aber

wohl der wirkliche Verlauf der Dinge abgeändert die doch nicht zufällige Übereinstimmung mit
sein mrg, sind jene Fälle, wo dem Dichter eine tempora mutantur et nos mutamur in illis er-

lange Stelle aus einer älteren Dichtung im Ohr klärt, haben W e y m a n (der noch Cypr. lud.

klingt und er nun fortwährend, ohne irgendwelche 156 P. Drac. laud. dei II 587. III 523 vergleicht)

sachliche Übereinstimmung, Worte darauB ver- und ich so wenig ermitteln können, wie den Ur-

wendet (z. B. Iust. IV lllfi. ewHor. sat. I 1, 29. sprang dieses Verses.

A m a n n II 14). In einer oder der andern Weise Überraschend gut ist für seine Zeit die sprach-

st fast jeder einigermassen namhafte Dichter seit liehe und metrische Form des C., was sich natür-

Lncrez inContribution gesetzt, vorzugsweise Vergil, lieh aus dem eifrigen Studium der älteren Dichter

Ovid, Lucan, Claudian (unter dessen Einfluss z. B. 60 erklärt; ein geborener Italiener wie Venantius

das Prooemium zur Johannis steht, s. o.), auch Fortunatus fällt darin sehr gegen deu Africaner

mit ihren nicht epischen Werken, dann aber auch ab. Verhältnismässig selten bricht durch die

ausser den vorhin als Beispiel Herangezogenen den besten epischen Mustern abgelernte oder nach-

Statius, Iuvencus, Pradentius (Arevalo Dissertat. geschriebene Sprache das spätlateinische Idiom

Prudent. cap. 28, zu apoth. 278 u. ö.), Sedulius hindurch, so im Gebrauch des Coniunct. Plus-

(Petschenig Ztschr. f. österr. Gymn. XXXVII quamperfect. statt des Coniunct. Imperf., von ipse

190), Paulinus von Pärigueux, Dracontius u. a. Die = idem Iust. IV 60, moz als Coniunction (P e t-

ersten Nachweise hiefür wurden in den Commen- s c b e n i g 248, wo Iust. I 76 fehlt), der Fraepo-
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tonen und der mit Praepositionen zusammen-
gesetzten Verba und im Gebrauch einzelner Wörter
(eigentümlich retrograde Bildungen

: populus .Plün-

derung', praeda .Beutezug', mansuctcere transitiv

VII 484 u. ö. gegen 487, lateri .versprechen',

properare .sich nähern' VIII 226 unter dem Ein-

fluss von prope , also ein Fall jener bei dichteri-

schen Epigonen sich oft findenden semasiologi-

schen Erscheinung, über die Wackernagel
Kuhns Ztschr. XXXIII 5011. feinsinnig gesprochen

hat). Vgl. Petschenig S.-Ber. Akad. Wien CIX
63611.; Arch. f. Lerik. III 150.284. Auch im Pro-

sodischen hat alles Studium den C. nicht immer
vor den Fehlern seiner Zeit geschützt; nicht nur

in griechischen Eigennamen verfehlt er des öftern

die Quantität, sondern einigemal auch in lateini-

schen Kamen (LXberatu» Joh III 52) und Worten
(llagitare IuBt. IV 260, /trUte Joh. II 400; für

den Imperativ arci, bälulus, iäge, ddmue, nöris

u. ä. geben Partschl82. Petschenig 247,

die auch für alles folgende zu vergleichen sind,

die Belege). Eine Anzahl harter Synizesen wie
alvtaria lanccas hat er früheren Dichtern nach-

geahmt; unsicher sind andere, für die es bei Buch-

dichtern sonst an Beispielen fehlt, wie miseüie-

sem VII 177. Anlautendes h macht wiederholt

Position (edoeuit haee Joh. 1 132, quin hominurn

Iust. I 268 u. a.) neben zahlreicheren Fällen, in

denen es für den Vers ungültig ist (z. B. VI 518.

607. 610. VII 314. 388, Elision über h hinweg
Joh. IV 450. 588. VI 319. 574 u.ö.). Schlicssen-

des m ist zweimal nicht elidiert (qulm in Joh.

I 102, omniüm hie Iust. III 369, hier wohl unter

der Einwirkung von halbconsonantischem hj, ver-

dächtig trotz Maurenbrecher Forsch, z. lat.

Gramm. I 105 die Messung omnibu m!ficiuni

Iust. II 254, die bis Cicero nichts Auffälliges

hätte. Was die Elisionen angeht, so hat sich mir

L. MDllcrs Behauptung (De re metr.1 p. 337), C.

sei im lustin vorsichtiger gewesen als in der Jo-

hannis, bei einer Nachprüfung an dem ersten

Buche beider Gedichte in keiner Weise bestätigt.

Ja während in der Johannis nur auf je 10 Verse

etwa eine Elision kommt, sind sie im lustin etwas

häufiger; auf den ersten Daktylus entfallen hier wie

dort etwa 40% der Elisionen, hauptsächlich werden
6 und kurzer Vocal -+- m elidiert, aber daneben

(mit Ausnahme von ae in Iust. I) auch alle ande-

ren Vocale. Auch im Bau der Verse kann ich

von einem Fortschritt des Iustinus gegenüber der

Johannis (L. Müller 143) nichts aufnnden. Beide

Gedichte zeigen so gut wie durchweg die Caesux
im 3. Fuss, die weibliche ganz regelmässig von

beiden Nebencaesuren begleitet. Die wenigen

Ausnahmen (s. Partseh und Petschenig a. O.)

sind gTossenteils nur scheinbar. In Fällen wie

Joh. I 187 Flcrit ui Aurora ingenlis. II 299 Ac
relut agricoia immistis. V 334. VI 196 Aul gen-

les lanlum rgerunt liegt ebenso gut eaesura inter

toeales coalesecntes vor wie VI 448 Hni dubiam
temptare lugam explorator ubique. VII 480; Iust.

I 200 El laetum cecinere diem atarumque. I

V

116 für des Dichters Gefühl trotz der Elision die

zweite Nebencaesur hatten; an Selbständigkeit

der Präposition könnte man nur bei einem Teil

dieser und der übrigen Stellen glauben, wahr-

scheinlich liegt sie vor Iust. III 212 eon|*istorta.

Nur ganz wenige Verse lassen eine oder beide
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Nebencaesuren neben der weiblichen wirklich ver-

missen (Joh. III 112. IV 157; Iust. UI 205).

Wenn hier überall L. Müllers Urteil nicht be-

stätigt wird, so zeigt in der Behandlung des

4. Fusses bei männlicher Caesur im dritten die

Laus geradezu geringere Sorgfalt als die Johannis:

in der letzteren fehlt die Nebencaesur im 4. Fuss
im ganzen nur zweimal, im 4. Buch der Laus
allein achtmal (W. Meyer S.-Ber. Akad. Münch.

1884, 1072). Ganz selten ist bei C. der Hexa-

meter mit nur männlicher Caesur im 2. und 4. Fuss
(V 336. VI 125. 413 und vereinzelt sonst, immer
mit Wortschluss vor dem 3. Fuss ausser in dem
von Mazzucchelli anscheinend nicht richtig her-

gestellten Vers VI 514). Corrupt endlich ist der

caesurlose Vers III 408 (vgl. Partsch Sat. Viadr.

21). Einen besonderen Schmuck hat C. seinen

Versen durch überaus reiche Anwendung der Al-

litteration, in die er auch den Inlaut einbezieht,

und durch Paronomasie zu geben versucht; zu den

Beispielen, die Partsch in seiner Ausgabe p. 182

und Petschenig p.‘233 zusammengestellt haben,

lässt sich manches besonders kunstvolle zufügen:

V 18911. (ob-, een-, mag-, dann 192—194 Allit-

teration mit r, p, t). VI 558—564 (t-r, p, I, t,

c). 621—632, wo wie öfters eine Rede mit diesem

Uchte aufgehöht wird. VII 37—40. 514f. (ma).

Nicht ganz so häufig ist die Allitteration im Iusti-

nus, doch siehe z. B. praef. 44. III 250. 316f.

und besonders IV 48, wo das wiederholte s-r das

Geräusch der Sägen ebenso geschickt wiedergiebt,

wie Joh. VI 7561. das l die Schlüpfrigkeit des

sumpfigen Bodens. Gelegentlich wird des C. Vor-

liebe für die Allitteration zu einem Hülfsmittel

der Kritik wie VI 761, wo sie allein schon die

Überlieferung gegen Petschenig schützt. Diesen

Klangspielen sei ein Hinweis au) die zahlreichen

Wortspiele bei C. angeschlossen; einiges davon

bei Petsohenig259, doch wäre auch hier manches
hinzuzufügen (Iust. I 48 <uis oeeurro prima se-

eundis .Deinem Glück'; cor«u Joh. IV 570, s. o.;

relevat virtute humilet humilatque rebelles

VIII 464; ariet Joh. II 400 u. a.).

Spuren von Lectüre des C. sind bei Venantius

Fortunatus, Eugenius von Toledo und Aldhelm
nachgewiesen (ManitiuB S.-Ber. Akad.Wien CXII
581. 626ff.). Uns sind seine beiden Gedichte auf

ganz verschiedenen Wegen überkommen. Länger
bekannt ist die Laus, die Michael Ruyz Azagra,
Secretär Kaiser Rudolfs II., zum erstenmal Antwer-

pen 1581 aus der einzigen vollständigen Hs. Matri-

tensis bibl. nat. Caj. 14 num.22 saec. X, geschrieben

wahrscheinlich in Oviedo, herausgegeben hat. Die

Hs., die auch Dracontius de deo, Iuvencus u. a. ent-

hält, giebt vor dem C. eine prosaische Inhaltsan-

gabe, deren Verfasser das Gedicht noch frei von den

jetzt darin Bich findenden Lücken (besonders I 27
—28) gekannt hat. Ausser dieser Hs. benutzte

Ruyz einen jetzt verlorenen Ovetensis, der III 271
—307 und 317—398 enthielt und zum Matritensis

in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis stand;

aus ihm sind ein Escorialensis saec. XVI, ein Ma-
tritensis saec. XVII, ein Laurentianus aec. XII
(nur 271—307 enthaltend) geflossen, aus letzterem

wieder die Hs.vonSaintes, ausderEi. V ineti us die

betreffenden Verse 1552 in seinem Sidonius Apol-

linaris herausgab. Von Wert für die Kritik sind

nur die beiden Hss. aus Oviedo, deren gemein-
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same Quelle vermutlich die in einem alten Ovieder

Inventar genannte Hs. (Partsch LI. Ewald ‘279)

war. Vgl. über dies alles Partsch LS. mit den

wesentlichen Berichtigungen von P. Ewald N.
Archiv [. ält. deutsche Gesch. VI 316. 5810. Auch
unser Text der Johannis beruht auf einer einzigen

Hs. Denn verloren sind alle die, von denen wir

gelegentlich sonst hören, die Hs. von Monte Cassino,

die der Abt Desiderius um die Mitte des 1 1. Jhdts.

schreiben liess (Monum, Germ. hist. Script. VII

1846 p. 747), der Budensis, aus demJoh.Cuspini-
anus (De Caesaribus et Imperatoribua p. 216) im
J. 1540 den Anfang des 1. Buchs citiert, und
eine vermutlich Veroneser Hs., aus der einige

VerBe in ein Veroneser Florilegium (col. 168) vom
J. 1329 geflossen sind, mit dessen Hülfe G. Löwe
(Rh. Mus. XXXIV 1380.) die richtige Buchtei-

lung der Johannis herstellen konnte. Die Nach-

richt, der Corvinianus befinde sich in einer Privat-

bibliothek zu Mailand (G. Löwe Rh. Mus.XXXVIII
316. 479), beruhte natürlich auf einer Verwechs-

lung mit der Hs., die uns die Johannis gerettet

hat, der Zierde der Bibliothek des Marchese
Trivulzi in Mailand, aus der P. Mazzucchelli
1820 die Johannis zum erstenmal herausgab. Sie

ist (vermutlich aus einer der drei vorhin genann-

ten Hss.) im 14. Jhdt. abgeschrieben und zwar

zweifellos von Giovanni L. de lionis aus Arezzo

(über ihn s. E. Carrara Archivio storico lombardo

II 1898, 2610.). Denn von diesem finden sich

sowohl in der Hs. der Johannis wie in anderen

Manuscripten der Trivuiziana lateinische und italie-

nische Gedichte, die in Schriftzügen und Ortho-

graphie genau zur Johannis stimmen und, soweit

sie lateinisch sind, weitgehende Anleihen bei

C. aufweisen. Dieselben Eigentümlichkeiten der

Schrift zeigen ferner die dem Text voraufgcschiek-

ten im barbarischen Latein des 14. Jhdts. ge-

haltenen Perioehac, sowie einzelne Anmerkungen
zum Text der Johannis, die zugleich inhaltlich

sich als Werk eines Mailänders aus dem 14. Jhdt.

ausweisen (z. B. zu 111 345 hie deteribitur mor-

lalitas quasi straf luit 1348 und mit Bezug auf

diese Stelle in der Periocha zum 3. Buch deseri-

bit mortalitatem et proprie straf luit 1348 et

liediolani 1360). Damit ist wohl de Bonis, der

bald nach Beginn des 15. Jhdts. gestorben zu

sein scheint und sich nachweislich mindestens in

der letzten Zeit des 14. Jhdts. in Mailand auf-

gehalten hat, als Schreiber der Hs. erwiesen; seine

Manuscripte scheinen zunächst an die Capitular-

bibliothek und von da teils nach der Ambrosiana,
teils nach der Trivulziana gegangen zu sein. VgL
Giul. Porro Catalogo dei codiri manoscritti deUa
Trivulziana (Bibliotheca storica italiana II), Tu-
rin 1884, 101 (nicht frei von Irrtümern).

Die Editiones principes beider Gedichte sind

alles Lobes wert. Die Hss. sind verhältnismässig

sorgfältig verglichen, verständige Kritik geübt
und von Mazzucchelli viel Wertvolles zur Er-

klärung beigebracht. Aus der Zahl der Heraus-

geber der laus, die aut Ruyz gefolgt sind (auf-

gezählt bei Partsch LIX), seien Barth und
Foggini als solche genannt, die sich um Kritik

und Erklärung besonders bemüht haben. All

diese früheren Leistungen für beide Gedichte (auch

die Commentare, die ich denn auch oben nach

den Seitenzahlen der Bonner Ausgabe citiert habe)

sind dann bequem zusammcngestellt von I. Bekker
im Bonner Corpus der byzantinischen Historiker

Bd. XXVIII (1836), nicht ohne mannigfache För-

derung de6 Textes durch Lachmann und Bekker
selbst. Dann hat J. Partsch 1879 in den Munum.
Germ, histor. (auct. antiquiss. tom.III pars2) durch

sorgfältige Neucollation der Hss. die C.-Kritik auf

das sicherste Fundament gestellt, den Text viel-

fach verbessert und in den Prolegomena die wert-

10 vollsten Beiträge zur Sacherklärung und zur Wür-
digung des C. gegeben. Nach anderer Seite er-

warb sich Petschenig in seiner Ausgabe (Ber-

liner Studien für kl. Phil. IV Heft 2, 1886) durch

Beobachtung des Sprachgebrauchs und oft glück-

liche Conjecturalkritik Verdienste, aber nicht ohne

hier und da die von Partsch sicher gelegte Grund-

lage zu verlassen (vgl. Partseh Berl. phil. Woch.
VII 1887, 1370.). [Skutsch.]

Cori promunturium. eines der Vorgebirge
20 an der Nordwestspitze von Hispanien, nur bei

Ptolemaios an der Küste der lucensischen Kallaeker,

also schon an der Nordküste, zwischen Flavium
Brigantium (la Corufia) und der Mündung des

Flusses Mearos (jetzt Mera) genannt (II 6, 4

Kdtqov &KQov To xal TQtXevxov; vgl. II 6, 73

unter den Inseln des kantabrischenMeeres al xaXov-

fievai Tntin:xoi oxdxeloi, die aber wohl verschie-

den sind), also wahrscheinlich eine der Spitzen

des Cap Ortegal oder Cap Vares. Ein in der

30 Nähe liegender Ort Corine oder Cores scheint den

alten Namen bewahrt zu haben. [Hübner.]

Coritavi, Volk im östlichen Britannien, bei

Ptolemaios nach den Cornavii genannt (II 3, 11

KogiTavol die besseren, einige Hss. Kopirarol) mit

den Städten I.indum und Ratae (danach beim
Geogr. Rav. 429, 6 Rate Corion), d. i. Lincoln

und Leicester. Danach sind ihre Wohnsitze im
allgemeinen bestimmt. [Hübner.]

Coriton (Geogr. Rav. 223, 19) s. Corinium
40 Nr. 1.

Corma, Fluss auf der assyrischen Seite de«

Zagros, westlich vom Gebirge Sanbulos, Tac. ann.

XII 14; neupers. ehurmä .Dattel'; gemeint ist

der sat] el-Adhem mit den beiden Stationen TAzä-

und Tüz-i-Churmätl. [Tomasebek.]

Cormata, ein Fluss Vorderasiens, Geogr. Rav.

p. 7, 18, etwa der assyrische Corma (s. d.)? C. wird

in der Reihe hyrkanischer Flüsse angeführt; ein

linker Zufluss des Gurgän-rüd heisst Churmä-rüd,

50 Churraä-lü; vgL Napier Journ. geogr. soc. 1876,

111. [Tomaschek.]

Cormones, das jetzige Cormons in der Graf-

schaft Görz, Bezirk Gradisca. Paul. hist. Langob.
IV 87. VI 51. Auch Cormonense caetrum ge-

nannt. Holder Altkelt. Sprachschatz s.v. [Ihm.]

Cornacates, ein Volksstamm in Pannonien

(Plin. n. h. III 148), dessen Vorort vielleicht das

in Pannonia inferior beim jetzigen Sotin gelegene

Comacum (s. d.) war. 0. K ä m m e 1 Anfänge

60 deutschen Lebens in Österreich 308. A. Holder
Altkeltischer Sprachschatz s. v. [Patsch.]

Comacum, Station der Donauuferstrasse in

Pannonia inferior zwischenAcumineum (Stari Slan-

kamen) und Tcutiburgium (Dalja. Itin. Ant. 243,

2 Cornaeo. Tab, Peut. Comaco. Geogr. Rav.

219, 18 Comacum ) und stark besetztes Castell

(Not. ding. Oce, XXXII 3 Cornaeu = 22 raneu*

cquitum seutariorvm, Cornacii; 12 =31 equitet
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Dalmatae, Cornaco ;
vgl. V 122= 272 Comia- sehen Geschlechtern benannten Reihe, ursprünglich

eenses-, VII 102 Comacenaes), das sich nach der also der gemeinsame Landbesitz der GensCornelia,

Angabe bei Ptolem. II 15, 2 4 xarä Ktigvaxov unbekannter Lage. Von Zuweisungen an diese

buoigtxpii roß Aarovßlov noxafwv und 15, 5 ad- Tribus bis zum Bundesgenossenkrieg kennen wir

«sc ie eiatv ixi fib %bv Aarovßioy xozagov . . .

.

nur die im J. 560 = 194 gegründete Colonie

TnnoßovQytm
,
Kograxor, ’Axobfuyxor in Sotin, Croton (CIL X 110) und die alte Volskerstadt

südöstUch von Vukovär, festlegen lässt (CIL III Arpinum- die 566 = 188 die nmia» cum suHragio

p. 421. 1674f. K i e p e r t Formae orbis antiqui erhielt (Liv. XXXVIII 36, 19); auch das ureprüng-

XVII. J. Brunsmid und I. W. Kubitschek lieh zu Arpinum gehörige Dorf Cereatae (Marianne)

Arch.-epigr. Mitt. IV 104), wo nach CIL III 10250 10 wurde, als es eigenes Stadtrecht bekam, derselben

ein Detachement der leg. III Flavia feliz ge- Tribus zugeschrieben (s. o. Bd. III S. 1 969). Nach
standen zu haben scheint. Über die Reste der dem Bundesgenossenkriege gehören zu ihr ausser-

dortigen Ansiedlung sowie über die sehr zahl- dem die unweit von Arpinum gelegene Herniker-

reichen Kleinfunde in Sotin und in dem benach- Stadt Verulae (CIL X 5796), die Hirpinerstadt

barten VukovAr vgl. Brunsmid und Kubit- Acclanum (Kubitschek Imper. Rom. tributim

schek a. a. O. A. Holder Altkelt. Sprach- discript. 36), Teanum Apulum (CIL IX 705), bei

schätz s. Cornacon. [Patsch.] den Bruttii Petelia (CIL X 113f.), endlich in Dm-
Cornasidius. 1) T. Cornasidius, T. I., (tnbu) brien Camerinum, Fulginium und Matilica (K u-

Fab(ia), Sabinus, praef(eetus) cok(ortis) l Man- bitschek a. a. 0. 70. 71. 72), ohne dass sieh

f(onorum), trib(unus) leg(ionis) ll Aug(ustae), 20 ausser bei Aeclanum, das gegen die Römer ge-

proet. alae veter(anae) Qallor(um), subpraef(ectus) kämpft hatte (s. o. Bd. I S. 444), überall mit
elass(is) pr(aetoriae) Raven(natis), proc(urator) Sicherheit sagen Hesse, ob die Reception erst jetzt

Alpium Atractianar(um) et Poeninar(um) iure erfolgte oder bereits früher eingetreten war (vgl.

glad(ii), proe(urator) Aug(usti) Daciae Apulensit, auch Mommsen Herrn. XXII 104B.). Von ausser-

e(gregiae) m(emoriae) v(ir); in FaUrio q(uaestor) italischen Gemeinden kennen wir als zur C. ge-

p(ccuniae) p(ublicae), aed(üis) II vir q(uin)q(ucn- hörig nur die wohl von den Triumvirn gegrün-

nalis), augur, Laur(em) Lavin(as), platrmus) dete (s. o. S. 529 nr. 99) Colonie Noviodunum
c(oloniae), CIL IX 5439 = Dessau 1868. Nach in GalHa Belgien (Kubitschek a. a. 0. 221)

der Mitte des 2. Jhdts. n. Chr. Hübner Exempla und die Stadt Mustis in Africa proeonsularis (Ku-
seript. Epigr. Lat. 551 weist die Inschrift nach 80b it schek 152). [Wissowa.]

dem Schriftcharakter der Mitte des 3. Jhdts. zu. Cornelia caBtra s. Castra, Castrum Nr. 14.

Sein Sohn ist Corneliana s. 0 v i n i u s.

2) T. Cornasidius Vesenn(i)us Clemens, equo Corneliani Ligures s. Ligures Corneliani.

publ(ico), Laur(ens) Lavin(as), patron(u) plebis Cornelianus. 1) Adressat des Briefes Plin.

et eoUegior(um) labrvm eenton(ariorum) dendro- epist. VI 81. [Stein.]

phor(orum), CIL IX 5489 = D e s s a u 1368 (Fa- 2) Griechischer Secretir (huoroleve, Phrynich.

lerio). Die ihm selbst angebotene Ehre der Auf- Ed. p. 225. 379. 418 Lob.) in der kaiserlichen

Stellung einer Statue wurde auf seine Bitte seinem Kanzlei unter Marcus AureHus und vielleicht Com-
Vater zu teil. [Stein.] modus, eifriger Attieist, Bewunderer des Komikers

Cornavii. 1) Volk im südwestlichen Britan- 40 Menandros, von Phryniehos, welcher in seinem
nien, bei Ptolemaios nach den Ordoviees, west- Auftrag die Exloyi; (p. 1 Lobeck) verfasst und
lieh von ihnen, aufgeführt (II 8, 11 Kooravux) sie ihm gewidmet hat, gepriesen als der erste

mit den Städten Deva und Viroconium (danach seit Demosthenes’ Zeiten, welcher die Beredsam-
im Geogr. Rav. 428, 11 Utriconion Comovio- keit wieder zur echten Klassizität zurückgeführt
rum); wonach ihre Wohnsitze in der jetzigen Graf- habe und darum auch von den Kaisern anf eine

Schaft Chester bestimmt sind. Eine Comovia ist bo hohe Sufe gestellt worden sei (p. 879 Lob.),

erwähnt auf einer Inschrift etwa des 2. Jhdts. sub A. M a i hat (Frontonis opera ined. d. 128, 8)

Hkley inTorkshire (Epbem. epigr. VII 922). Vgl. wohl richtig, unter Beistimmung von Naber, den
Durocornovium und die gallischen Comubii. von Redner ComelianuB Sulpidus, welchen Fronto als

denen wohl die Bevölkerung von Comubia (Com- 50 einen hochgeschätzten Freund in einemlateinischen

wall) im südlichen Britannien abstammt. Brief (p. 173 Naber) dem CI. Severus und in einem

2) Volk im nördUchen Britannien, nach Ptole- griechischen (p. 174) dem Apollonides empfiehlt,

maios nach den Kairenern (s. d.) als noch west- für dieselbe Person erklärt. [W. Schmid.)

lieber aufgeführt (II 3, 8 Kogvaobioi), wonach 3) Consul (euBectus) im Mai eines der J. 180
sie etwa an der Nordspitze von Schottland, dem —183 n. Chr. mit Aurelianus, CIL VIII 10570.

heutigen Caithness, wohnten. Die Notit. dign. [Groag.]

occ. XL 34 setzt den tribunus cohortis l Cor- 4) KogvqXtarAe. athenischer Archon, wohl im
norium Ponte Aelio, d. h. nach Newcastle »n 3. Jhdt. n. Chr., CIA III 699. Hypothetisch in

dem östlichen Ende des Hadrianswalls. Das Volk die Zeit des Alexander Severus angesetzt unter

wird etwa seit Hadrian oder Pius die Cohorte ge- 60 der Voraussetzung, dass er identisch ist mit dem
stellt haben, die zur Bewachung des Walls ver- Sohne des Archon Aur. Kalliphron, dem M. Heren-
wendet wurde. [Hübner.] nius Kalliphron i xal Koerr/ltavde (CIA III 698);

Cornaus insula, im roten Meere, nahe dem auch wenn das nicht richtig, wird er nicht viel

Sabaeonarchipel (fruzr-Farasän) und derlnselSaba; früher im Amt gewesen sein. [v. Sehoefier.]

Ceogr. Rav. p. 891, 7. [Tomasehek.] 5) Cornelianus s. Atidius Nr. 3 (Aelius At-

Comelia (über die üblichen Abkürzungen des tidius Cornelianus vgl. Revue archöol. XXVII
Namens s. Kubitschek De trib. Roman, orig. 39), 1895,398. XXXV 1899, 35. Rev. biblique 1900,

alte römische Landtribus der älteren, nach patTici- 94). Nr. 4, Attius Nr. 14, Auruneulaius Nr. 5,
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Calpurnius Nr. 102, Claudius Nr. 119. 288,

Fabius, Maenius, Marius, Mummius, Ovi-

nius, Pompouius, Porcius, Servaeus, Sex-

tius, Sulpicius, Volusius.

6)

Comclianus, Copnomen der Consuln Q. Vo-

lusius Flaceus Cornelianus. cos. ord. 174 n. Chr.

mit L. Aurelius Gallus, und Mummius Cornelianus

(mit panzern Namen wohl L. Mummius Felix Cor-

nelianus, CIL VI 1464), cos. ord. 237 mit Marius

Perpetuus. [Groag.]

Comeli forum s. Forum Corneli.

Cornelius. Die G • >s Cornelia gehörte zu

den ältesten römischen Patriciergeschlechtern und
hat der Tribus Cornelia den Namen gegeben. Sie

ist vielleicht das bedeutendste, sicherlich das

grösste und am meisten verzweigte Geschlecht

der römischen Republik gewesen; kein zweiter

Gentilname kommt in den Fasten der Magistrate

so häufig vor, etwa je ein Viertel aller bekannten

Principes senatus und Pontifices maximi haben

ihn geführt, und die Namen mancher Cornelier

gehören zu den berühmtesten der ganzen römi-

schen Geschichte. Lange Jahrhunderte hindurch

(eierten die patricisehen Cornelier ihre eigenen

Feste (Macrob. sat. I 16, 7) und hielten wie an

ihrem Cult, so auch an ihrem Bestattungsritus

fest; sie wurden nach dem Zeugnis der Schrift-

steller, das die Funde (s. n. S. 14261.) bestäti-

gen, regelmässig begraben; Sulla war der erste,

der verbrannt wurde (Cic. leg. II 561. Plin. n. h.

VII 187). Früher als irgend ein anderes Ge-

schlecht teilten sich die patricisehen Cornelier in

mehrere durch eigene Cognomina unterschiedene

Familien; von dem Hauptstamm der Maluginenses

zweigten sich zuerst die Cossi ab, später die Sci-

piones, dann die Rufini, die Lentuli. die Dola-

tiellae, die Blasiones, endlich die Cethegi und
Merulae. Der Zusammenhang der einzelnen Stir-

pes mit den älteren ist last nirgends mehr zu

ermitteln, umsoweniger, weil manche von ihnen

die älteren Beinamen später mit anderen ver-

tauschten, so die Rufini sich Sullae umnannten
u. ä. Bei einigen Familien, wie den Cinnae,

Mammulae und Sisennae, bleibt die Zugehörig-

keit zu dem patricisehen Geschlecht fraglich (vgl.

Mommsen Röm. Forsch. 1 50. 113). Für genea-

logische Fragen muss aul die Einleitungen zu

den einzelnen Familien verwiesen werden. Die

Zahl der Vornamen, die bei den patricisehen

Corneliern gebräuchlich war, verringert sich mit

der Zeit immer mehr; A. und ü. kommen fast

nur in der älteren Zeit vor, Ti. nur einmal (vgl.

u. S. 1357), C. nur bei den Blasiones und
Cethegi; bei den bedeutendsten Zweigen sind in

späterer Zeit nur Cn., L., P., Ser. in Gebrauch,

und auch diese nicht bei allen gleichmäesig, z. B.

Cn. nicht bei den Sullae, Ser. nicht bei den
Seipiones. Zu den patricisehen Corneliern treten

in späterer Zeit noch viele plebeische, denn der

Name hatte Bich ausserordentlich verbreitet (vgl. i

z. B. Cic. Comel. I 44 bei Ascon. p. 65f., unten

Nr. 4).

1)

Cornelius. Unter Serrius Tullius wollte ein

sabinischer Iatndmann der Diana auf dem Aven-

tin ein besonders grosses und schönes Rind opfern,

von dem geweissagt worden war. dem Volke werde
die grösste Herrschaft zu teil werden, dessen

Bürger das Tier opfern würde. Der römische

Paalr-Wlasow» SV

Priester schickte den Sabiner zum Tiber, um sich

vorher zu reinigen, und brachte inzwischen selbst

das Opfer dar; zum Andenken daran, wie er das

bedeutungsvolle Vorzeichen seinem eigenen Volke
zugewendet hatte, wurden die geujtigen Hörner

des Rindes über dem Tempel befestigt. Die Sage
erinnert an andere, die denselben Grundzug haben,

dass ein derartiges Vorzeichen einem anderen

Volke durch List ab- und Rom zugewendet wird
i (vgl. die zwei bei Plin. n. h. XXVIII 15f. zu-

8ammengestellten; Schwegler R. G. I 77 1 f .),

und wird allgemein überliefert, ohne dass die

Persönlichkeiten bestimmte Namen führen (Varro

bei Plut. quaest. Rom. 4. Liv. I 45, 4—7. Val.

Max. VII 3, 1. Auct. de vir. ill. 7, 10— 14. Zo-

nar. VII 9); nur luba (bei Plut. a. 0. FHG III

470, 12) nennt den römischen Priester C. und sieht

in ihm jedenfalls den Ahnherrn der berühmtesten
römischen Familie. Vielleicht hat er den Namen

i C. von den Hörnern (rurnuo) ableiten wollen.

2) Cornelius. Zum J. 580 = 174 notiert Li-

vius XL1 21, 2: Cornelio prorogatum Imperium,

uli obtineret Sardiniam. Wahrscheinlich war
dieser C. in einer der vorhergehenden Lücken des

Textes als Praetor des J. 579 = 175 verzeichnet

und kann für Ser. Cornelius Sulla Nr. 388 ge-

halten werden.

3) Cornelius, römischer Ritter, lebte um das

J. 664 = 90 auf Euboia (Licinian. p. 36 Bonn.),

vielleicht verwandt mit Nr. 14.

•«) Cornelii. Während der Dictator Sulla die

Habe der von ihm Proscribierten sonst verkaufen

liess, nahm er davon die jüngsten und kräftigsten

ihrer Sclaven aus. Diese wurden von ihm mit
dem Bürgerrecht beschenkt . als seineFreigelassenen

Cornelii genannt und bildeten eine starke Stütze

seiner Macht; es sollen über 10 000 gewesen sein

(Appian. b. c. I 100. 104). Mommsen glaubt,

dass diese Cornelii ihrem Patron die bei Min-
turnae gefundene, aber wohl aus Rom verschleppte

Inschrift gesetzt haben; L. Cornelio L. /.
|
Suf-

lae Feleiei
|
diclatori

\

leiberteini (CIL I 585 = VI
1298= X 6007 = D e s s a u 871), und dass sie

als Collegium constituiert wurden. Denn die Er-

richtung einer Statue durch sie setzt eine Art
Organisation voraus, und Cicero sagt im J. 689
= 65, es gebe so viele Cornelier in Rom, daBS

schon ein eigenes Collegium von ihnen gebildet

sei (Cornel. frg. I 44 bei Ascon. p. 65f„ s. o.S.890).

5) Cornelius, ein eeriba und vielleicht Frei-

gelassener des Dictators Sulla, machte bei dessen

Proscriptionen reiche Beute (Sali. hist. frg. I 45,

17 Kr. = 1 55, 17 Maur. (or. Lepidi]) und brachte

es unter Caesars Dictatur zur städtischen Quaestur

(Cic. off. II 29, ohne den Namen zu nennen).

8) Cornelius, Lictor des Verres, wurde 675
= 79 bei einem Tumult in Lampsakos erschlagen

(Cic. Verr. I 676. 72).

7) Cornelius (Praenomen nicht überliefert),

Sohn des Catilinariere C. Cornelius Nr. 19, legte

auf dessen Betreiben 692 = 62 Zeugnis gegen
P. Cornelius Sulla Nr. 386 ab (verächtlich puer

genannt. Cic. Sulla 51f.).

8) Cornelius. Im Sommer 711=48 rückte

Octavlanus nach den Kämpfen bei Mutina und
dem Tode der beiden Consuln vor Rom und for-

derte für sich das Consulat. Als eine Deputation
seiner Soldaten, die dem Senate diese Forderung

40
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rortrug, abgewiesen wurde, zog ein Centurio das

verborgene Schwert hervor und drohte, dieses

würde dem Feldherrn zum Consulat verhelfen,

wenn die Väter es nicht thäten. Suet. Aug. 26

nennt den Sprecher Cornelius; Dio XLVI 43, 4

nennt seinen Namen nicht. [Münzer.]

9) Cornelius. Martial 1 35 rechtfertigt den

Charakter seiner Gedichte vor einem C„ der viel-

leicht eine fingierte Persönlichkeit ist.

10) Cornelius, römischer Soldat im Heere des 10

Titus vor Jerusalem, Bruder des (Cornelius) Lon-

gU6 (Nr. 243), Joseph, bell. lud. VI 187. [Stein.]

11) Bischof von Rom März 251 bis Juni 253.

Der nach der Hinrichtung des Fabianus über ein

Jahr lang unbesetzt gebliebene römische Stuhl

wurde, als Deeius Rom verlassen hatte, neu be-

setzt, aber die sich nun erhebende Frage nach

den Grundsätzen betreffend die Behandlung der

lapsi seitens der Kirche brachte schlimme innere

ist er nicht, wie der Liber pontifle. will, ent-

hauptet worden, sondern trägt den Ehrennamen
des Märtyrers schon bei Cyprian ep. 61, 3. 67. 6
nur, weil er in der Verbannung zu Centumeellac
gestorben ist; womit wiederum zusammenhängt,
dass der Tag seiner depositio, die nur privatim
vorgenommen wurde (14. September), ziemlich
weit von seinem Todestage entfernt liegt.

[Jülicher.]

12) A. Cornelius, 295 = 459 Quaestor mit

Q. Servilius, wollte mit ihm zusammen den M.
Volscius, der die Verbannung des Kaeso Quinctius
durch ein falsches Zeugnis herbeigeführt hatte,

vor Gericht ziehen (Liv. III 24, 3). Wie alles,

was mit dieser Erzählung zusammenhängt, sind

auch die Namen der beiden Quaestoren unge-
schichtlich.

13) A. Cornelius, als Oberpontifei 823= 431
erwähnt (Liv. IV 27, 1), vielleicht identisch mit

Kriege. Während C. für Wiederaufnahme der 20 A. Cornelius Cossus Nr. 112, von Borghes
n i . i . . . . ... ;— n iv ut ...l ,

- •* n l . i«. >
,

BuBsfertigen war, verlangte die strenge Partei im

Namen der Reinheit der Kirche Gottes deren end-

gültige Ausschliessung; als sie ihren Willen nicht

durchsetzten, trennten sich sechs Presbyter, eine

Menge von Confessoren und Isiien von den Un-
reinen, wählten ihren Führer Novatianus zum
Bischof, indem ihnen C. nicht als rechtmässiger

Nachfolger des Petrus erschien, und das Schisma

in Rom war fertig. In dem Kampf der beiden

Oeuvres IX 147 schwerlich mit Recht für den
Vater von Nr. 1 18 und demnach für P. I. gehalten.

14) A. Cornelius. Eine Siegerliste aus Chal-

kis, die ins 7. Jhdt. d. St. gehört, verzeichnet als

Sieger im Stadion bei den Wettkämpfen zu Ehren
des Herakles einen Aflot Kogtrfkof Avlov Tw-
nalos (Jahreshefte des österr. archäol. Inst. Bei-

blatt I 49). Vgl. Nr. 3.

15) C. Cornelius, bei Diod. XIII 38, 1 vgl.

Bischöfe von Rom hing der Sieg davon ab, wer 30 Cn. Cornelius Cossus Nr. 116; bei Diod. XIV 44.

1

die Mehrheit der auswärtigen Bischöfe für sich

gewinnen würde: Bemühungen in dieser Richtung

Tüllen die Regierungszeit des C. denn auch ziem-

lich aus. Mit Cyprian, der fest zu ihm hielt, hat

er zahlreiche Briefe gewechselt ; von denen .des

Cyprian an ihn sind 8 (ep. 44 . 45. 47. 48. 51.

52. 59. 60) oder, wenn man den von Cyprian im

Namen einer africanischen Synode geschriebenen,

gp. 57, mitrechnet, neun erhalten, von C. an den

(bessere Hss.) vgl. Cn. Cornelius Cossus Nr. 117;

bei Diod. XV 24, I vgl. L. Cornelius Nr. 27 ;
bei

Diod. XVI 56, 1 vgl. L. Cornelius Scipio Nr. 322.

16)

C. Cornelius, ein verdienter Primipilar,

wurde von dem Triumvir capitalis C. Pescenniue
wegen stuprum verhaftet, und musste sich, da
die Volkstribunen ihm ihre Hülfe versagten, im
Gefängnis den Tod geben (Val. Mai. VI 1, 10,

vgl. Mommsen Strafr. 703, 3). Die Einsetzung

Bischof von Karthago nur zwei, ep. 49. 50 unter 40 der Triumviri capitales fällt um 465 = 289; die

den cyprianischen; mindestens fünf andere sind

verloren gegangen. Aber auch an Dionysios von

Alexandrien hat C. (Euseb. hist. eccl. VI 46, 3)

eine Streitschrift gegen Novatian gesandt und be-

friedigende Antwort darauf erhalten; ebenso hat

er mit Fabius von Antiochien in eifrigem Aus-

tausch gestanden. Drei Briefe, die C. an Fabius
geschrieben, lagen dem Eusebios vor (hist eccl.

VI 43). aus dem letzten giebt er dort wertvolle

Begebenheit wird in den erhaltenen Büchern des

Livius nicht erzählt, gehört also entweder in die

Zeit des ersten oder in die des dritten punisehen
Krieges, was das wahrscheinlichere sein dürfte.

17) C. Cornelius, M. f. Stellatina (tribu). als

Senator um 650= 104 erwähnt (SC. de Adramytt.
Viereck Sermo Graecus 23 nr. 15, 12, vgl.

Mommsen St.-R. III 969 Anm.).

18) C. Cornelius war Quaestor des Cn. Pom-
Auszüge. Die leidenschaftlichen, teilweis sicher 50 peius Magnus, vermutlich in Spanien, gewesen
verleumderischen Angaben Uber die Persönlichkeit

des Novatian, seine Praktiken und seine Misserfolge

sind nicht das Interessanteste, umsomehr die zu-

verlässigen Notizen über den Bestand des da-

maligen römischen Klerus. Mehr als solche Ge-

legenheitsschriftstellerei hat C. nicht getrieben

(Hieron. de vir. ill. 66). Bemerkenswert aber ist,

dass er als erster unter den römischen Bischöfen

und, soweit wir wissen, als einziger in den drei

(Ascon. Cornel. p. 50. 54) und gelangte 687 =
67 zum Volkstribunat. Er stellte sich die Be-

kämpfung verschiedener lange eingewurzelter Miss-

brauche zur Aufgabe und zog sich dadurch die

Feindschaft der herrschenden Optimaten zu. Er
beantragte zunächst ein Gesetz: Ne quii legatis

ezterarum nationum peeuniam ezpentam ferret,

weil diese Anleihen den Zinsfuss steigerten und
namentlich weil sie die Bestechungen begiinstig-

ersten Jahrhunderten eine lateinische Grab- 60 ten und verhüllten. Der Senat lehnte aber im
Schrift bekommen hat; da sein Epitaph nicht bei

denen Beiner Collegen, sondern, wenn auch in dem-
selben Coemeterium, so doch in einer anderen
Area sich findet, wo zahlreiche Cornelii begraben
liegen, hat man wohl nicht mit Unrecht auf ein

Verwandtschaftsverhältnis zwischen ihm und der

Gens Cornelia geschlossen (C a s p a r i Quellen z.

Geach. d. Taufsymbols III 1875, 449f.) Übrigens

Interesse seiner Mitglieder ein Eingehen auf diesen

Antrag ab, weil durch einen Beschluss vom J. 660
= 94 bereits die Möglichkeit zur Bekämpfung
dieses Ubelstandes geboten sei (Ascon. p. 50).

Ein zweiter Antrag des C., den Aaconius in seiner

zusammenhängenden Darstellung p. 50ff. über-

geht, richtete sich gegen den Ambitus; er wollte

nicht nur die Candidaten selbst, die wegen Wahl-
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bestechung verurteilt würden, mit den strengsten Versammlung nach der Le* Cornelia de maiestate

Strafen belegen, sondern auch das Verfahren auf an; der Proccss sollte 688= 66 zur Verhandlung

ihreGebülfen, dieDivisores, erstrecken (Cic.Cornel. kommen. Aber am ersten Tage blieb der Praetor

frg. 1 39, 40 bei Ascon. p. 66). Der Senat lehnte L. Cassius Longinus aus, der den Vorsitz führen

auch dieses Gesetz ab. Hess aber wenigstens von sollte, und am zweiten Tage fehlten die Ankläger,

den beiden Consuln M'. Acilius Glabrio und C. weil sie am ersten durch Drohungen und durch

Calpurnius Piso ein ähnliches einbringen. das Gewalt vertrieben worden waren, und darauf er-

gegen die Candidaten milder war und das ent- klärte der Praetor die Klage für nichtig (Ascon.

gegen den geltenden Bestimmungen noch vor den p. 52- vgl. Cie. Com. frg. 1 11—14. Tac. dial. 89).

Wahlen, die unmittelbar bevorstanden, durchge- 10 Indes im folgenden Jahre 689= 65 erneuerte P.

setzt wurde (Dio XXXVI 38, 1—39, 1. Cic. a. 0. Cominius seine Anklage vor dem Praetor Q.Gallius

Ascon. p. 61; vgl. o. Bd. I S. 1801). Unwillig (Cic. Brut. 271. Ascon. p. 52. 54); diesmal ge-

über die Zurückweisung seiner Rogationen und langte sie wirklich zur Verhandlung und zwar im
über die Verfassungsverletzung, durch die das Sommer unter dem Vorsitz der beiden Consuln
consularische Ambitusgesetz zu stände gekommen (vgl. Beck Quaest. in Cic. p. Com. 16f.). Fünf
war, beantragte C., um zukünftig Ähnlichem vor- Consulare, die Häupter der optimatischen Partei,

zubeugen, die Wiedereinschärfung eines alten Ge- legten Zeugnis ab, dass C. durch sein Verhalten

setzes, dass Dispensation von den Gesetzen nur in jener Volksversammlung sich eines MajeBtäts-

der Volksversammlung und nicht dem Senate zu- v jrbrechens schuldig gemacht habe (Val. Mai.
stehe (Ascon. p. 51. 64. Dio XXXVI 39, 2; vgl. 20 VIII 5, 4. Ascon, p. 58. 70. 71); dagegen trat

M o m m s e n St.-R. III 337f. 1230). Die Senats- dessen früherer Amtsgenosse P. Servilius Globulin

Partei gewann nun einen Collegen des Tribunen, selbst für ihn ein (Ascon. p. 54). Die Verteidi

P. Servilius Globulus, um gegen diesen Antrag gung übernahm Cicero, teils um sich den Demn-
zu intercedieren. Doch als dieser bei der Volks- kraten als Candidat für das Consulat zu empfehlen
Versammlung dem Herold die Verlesung des Ge- ([Q. Cic.] pet. cons. 19. 51. Cic. Vatin. 5; dazu
setzes untersagte, las C. es selbst vor. Weil ihn, Schol. Bob. p. 315 Or.), teils um dem abwesen-
während er als Tribun zum Volke sprach, nie-“ den Pompeius, zu dem C. in Beziehung stand,

mand unterbrechen durfte, war damit allerdings gefällig zu seiu. Da die von jenen Consularen

die Intercession abgeschnitten, aber weil die Ver- noch besonders bezeugte Thatsache, dass C. seine

lesung durch den Antragsteller unzulässig war, 30 Rogation selbst verlesen hatte, nicht zu leugnen

hatte auch C. die Gesetze verletzt. Diesen Oe- war, so musste der Verteidiger die daraus ge-

sichlspunkt betonte sogleich der Consul Piso, in- zogenen Schlüsse bekämpfen (vgl. Quintil. inst,

dem er erklärte, die tribunicischen Rechte seien or. VI 5, 10). Unter seinen Argumenten war
dadurch aufgehoben; aber nun brach ein Tumult das, C. habe den Antrag non recitondt causa,

aus. der den Consul in Lebensgefahr brachte und ted recognoscendi verlesen (Cic. Vatin. 5), viel-

C. veranlasste, die Versammlung zu schliessen (Cic. leicht eines der schwächsten; mit mehr Recht
Vatin. 5; Corn. frg. I 5. 28 bei Quintil. inst. or. konnte er sich darauf berufen, dass C. nachher
IV 4, 8. V 13, 18. 25. Ascon. p. 51. Dio XXXVI selbst eingelenkt hatte. Auch die Beschuldigung,

89, 3; vgl. M o m m s e n St.-R. I 2841. III 391 f.; den Manilius zu seinem Gesetz veranlasst zu haben,

Strafr. 556). Nun war C. selbst zum Nachgeben 40 wies Cicero mit Glück zurück, ebenso einen dritten

geneigt geworden und modificierte nach Verband- Anklagepunkt, dessen Kern aus frg. 1 44 bei

lungen im Senate seinen Antrag dahin, ne quis Ascon. p. 66f. nicht sicher zu erkennen ist. Cicero

in senofu legibus solrerelur mm CC non minus selbst gedachte später seiner Verteidigung des C.

adfuissent, neue quis, cum quis ila solutus esset, mit Befriedigung (Vatin. 5 mit Schol. Bob. p. 315;
intercederet, cum de ea re ad populum lerretur. or. 108. 232); Ascon. p. 53 rühmt ihre Kunst
In dieser Form wurde das Gesetz angenommen und und Geschicklichkeit aufs höchste, und Quintil.

trug den Ansprüchen des Senats und der Volks- inst. or. VIII 3, 8 urteilt: Nec lortibus modo,
partei gleichmässig Rechnung (Ascon. p. 50f. 63f. sed etiam lulgentibus armis proeliatur in causa

zu Cic. Corn. fr. I 30—32. Dio XXXVI 39, 4). Cicero Corneiii. Die Verteidigung nahm vier

Dagegen erregte ein viertes Gesetz, das C. be- 50 Tage in Anspruch; Cicero gab seine Rede in zwei

antragte und durchbrachte, die Unzufriedenheit Teilen heraus (Ascon. p. 54. Plin. epist. I 20, 8),

der Optimaten, nämlich: ut praetores ex edictis von denen der erste die Sache selbst, der zweite

suis perpetuis ius dicerent (Ascon. p. 52. Dio im allgemeinen deren politische Seite erörtert.

XXXVI 40, lf.; vgl, Mommsen St.-R. I 208). Cornelius Nepos, der die Rede selbst gehört hat,

Mehrere andere Gesetzesvorschläge des C. wurden bezeugt, dass sie fast ganz ebenso gehalten wor-

durch den Einspruch seiner Amtsgenossen ver- den sei, wie sie später herausgegeben wurde (vit.

eitelt, und sein Tribunat ging unter Kämpfen Cic. frg. 2 aus Hieron. bei Peter Frg. hist. Rom.
darüber zu Ende. Von seinen Nachfolgern, die 223). während Plinius (a. 0.) vermutete, sie sei

am 10. December 687= 67 ihr Amt antraten, be- in der Buchausgabe verkürzt worden. Wir be-

antragte C. Manilius sofort ein Gesetz über das 60 sitzen die Rede nicht mehr, aber den Commentar
Stimmrecht der Freigelassenen in Erneuerung des des Asconius dazu mit vielen Citaten, ausserdem
sulpicischen Gesetzes von 666 = 88, und auch eine Reihe zerstreuter Bruchstücke. Eine Reeon-

dieser Antrag soll eigentlich von C. veranlasst struction des Ganzen unternahm R. G. Beek
worden sein, wie wenigstens seine Ankläger be- Quaestionum io Ciceronis pro C. Cornelio eapita

haupteten (Cic. Corn. frg. 1 8 bei Ascon. p. 56f.). <|uattuor, Leipzig 1877, dessen Anordnung der

Diese Ankläger waren die Brüder P. und C. Co- Fragmente (S. 34ff.) in der Ciceroausgabe von
minii, sie klagten ihn wegen seines schon von dem C. F. W. Müller IV 3, 238—259 angenommen
Consul Piso gerügten Vorgehens in der Volks- ist. Cicero hatte mit seiner Verteidigung Erfolg,
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denn C wurde mit grosser Stimmenmehrheit frei-

gesprochen (Val. Max. VIII 5, 4. Ascon p. 72).

Uber sein späteres Lehen ist nichts bekannt.

19) C. Cornelius, ein römischer Ritter und Ge-

nosse Catilinas (Sali. Cat. 17, 4), übernahm mit

dem Senator L. Vargunteius die Anfang November
691 = 6:1 geplante Ermordung Ciceros (Sal). Cat.

28, 1. Cie. Sulla 18. 52. dagegen Cat. I 9 nur:

duo equiles Romani: abweichend Plut. Cic. 16, 1;

vgl. C Cornelius Cethegus Nr. 89). Er wurde

angeklagt und niemand mochte ihn verteidigen

(Cic. Sulla 6), aber aus Cic. Sulla 51 schlicsst

man, dass er sich durch Anzeigen Straflosigkeit

verschaffte. Im J. 692= 62 veranlasste er seinen

jungen Sohn Nr. 7, Zeugnis gegen P. Sulla ab-

zulegen (ebd.).

20) C, Cornelius, ein Weissager in Patavium,

soll an dem Tage der Schlacht hei Pharsalos,

9. August 706 = 48, den Verlauf und Ausgang
des Karapefs in einer Vision erblickt und ver-

kündet haben. Diese Erzählung hat der Historiker

T. Livius, ein Landsmann und persönlichen Be-

kannter des C., zuerst überliefert, und sie ist dann

in die meisten historischen Darstellungen über-

gegangen (Gell. XV 18, 1—3. Obseq. 65. Lucan.

VII 192—200 mit Schol. Bern. Sidon. Apoll, carm.

IX 194—196. Plut. Caes. 47. 2. Dio XLI 61, 5).

21 ) Cn. Cornelius, als Gesandter in Make-

donien und Griechenland 558= 196, vgl. Cn.

Cornelius Lentulus Nr. 176.

22)
Cn. Cornelius, wurde 580= 174 zum Fla-

men Dialis geweiht (Liv. XLI 28, 7) und behielt

diese Würde vielleicht nur kurze Zeit, da wenig

später P. Cornelius Scipio Nr. 331 damit bekleidet

wurde (M o m m s e n CIL I p. 19 zu nr. 33). Sein

Tod und die Inauguration seines Nachfolgers

könnten 583= 171 fallen, da in der Erzählung

des Livius über die Ereignisse dieses Jahre6 eine

grosse Lücke ist, wo u. a. auch die Wahlen der

Magistrate und Priester berichtet waren (nach

Xflll 3, 7).

23) Cn. Cornelius. Sein Vermögen wurde 676
= 78 von dem Praetor L. Sisenna dem jungen

P. Scipio Nasica, dem späteren Metellus Scipio

(Nr. 352) zugesprochen (Cic. Cornel. frg. I 37 bei

Ascon. p. 66). Vermutlich war er ein Client der

Scipionen, und erhob deren Familienhaupt auf sein

Erbe Anspruch.

24) Cn. Cornelius, Volkstribun 683 = 71 (Lei

Antonia de Termess., CIL I 204 inser. 1. Inschrift

der Curatores viarum, CIL I 593 = VI 1299.

31 590 mit H ü 1 s e n s Anm.).

25) Cn. Cornelius, von Cic. ad fam. VII 9, 3

im J. 700 = 54 unter seinen oberflächlichen Be-

kannten erwähnt. Vielleicht noch aus republi-

canischer Zeit stammt eine Weihinschrift an Her-

cules, die Publicia L. I. Cn. Comf1: A . I. uxor

setzte (CIL VI 30 899). (Münzer.)

26) Cn. Cornelius, Architekt unter Augustus,

Vitruv. I pr. 2. [Stein.]

27) L. Cornelius. Der Codex Patmius Diodors
XV 24, 1 nennt unter den sechs Tribuni militum
consulari potestate des J. 367 = 387 einen Aivxiot
Kogriji«v, während die übrigen Hss. T’aioc Kog-
rijiioc bieten und bei Liv. VI 5, 7, der freilich

hier auch andere Abweichungen von Diodors Liste

hat, ein Name ausgefallen ist. Die l.esung des

Cod. Patmius ist hier jedenfalls zu bevorzugen.

da C. als Vorname patricischer Cornelier nur spät

und vereinzelt vorkommt und auch bei Diod. XIII

88, 1. XIV 44, 1 fälschlich überliefert ist.

28) L. Cornelius, 558 =196 an Antiochos

nach Kleinasien geschickt; vgl. L. Cornelius Len-

tulus Nr. 188.

29) L. Cornelius, Duumvir navalis 576 = 178,

vgl. L. Cornelius Dolabella Nr. 137.

30) L. Cornelius.M. f. Romulia (tribu), Senator

10 um 650= 104 (SC. de Adramjtt. Viereck Sermo
Graecus 23 nr. 15, 39f.; vgl. M o m m s e n St.-R.

III 969 Anm.).

31) L. Cornelius L. f auf der rhodi-

schen Inschrift IGIns. I 48, vgl. Nr, 194.

[Münzer.]

32) L. Cornelius, Consul suffectus vom 1. Juli

722 = 32 v. Chr. an (CIL I’ p. 66 Fasti Venusini.

p. 68 Fasti min. X), gewöhnlich für L. Cornelius

Baibus (Nr. 70) gehalten, doch kaum mit Recht;

20 vielleicht eher L. Cornelius Cinna, vgl. Nr. 104.

[Groag.]

33) L., M. und P. Cornelius aus Arretium,

Fabrikanten von gepressten Reliefvasen. Ga-
murrin i Iscr. d. vasi fitt. Arretini 50. Not.

d. scavi 1894, 48. Dragendorff Terra sigil-

lata. 27. (C. Robert.]

34) M. Cornelius, nach Diod. XIII 43. 1 und

Cassiod. Consul 341 = 413. vgl. A. Cornelius

Cossus Nr 113; M. Cornelius bei Appian. Lib. 63
80 vgl. Cn. Cornelius Scipio Asina Nr. 341.

35) M. Cornelius wurde von dem alten

M.Cato in einer Rede bekämpft (FrontoadAntonin.

I 2 p. 99f. Naber, vielleicht auch Fest. p. 286;

vgl. RibbeekNeuesschweizer.Museum 120 Anm.);

wegen des Vornamens und der Zeit ist an M.

Cornelius Scipio Maluginensis Nr. 348 gedacht

worden, was natürlich ganz unsicher bleibt (vgl.

Jordan Catonis quae exstact p. LXVII1).

36) M. Cornelius, von Cic. ad Att. I 13, 1 im

40 J. 693 = 61 erwähnt (vgl. Cornelius ebd. 12, 1).

[Münzer.)

37) M. Cornelius M. [f.], eröffnet die zweite

Dccurie in der Liste der Augurn. CIL I* p. 60
= VI 1976 (vgl. o. Bd. II S. 2319). Er gehört

ohne Zweifel der republicanischen Zeit an; viel-

leicht ist er ein M. Maluginensis. [Groag.]

38) M. Cornelius s. Nr. 33.

38) P. Cornelius, als Tribunus militum con-

sulari potestate II im J. 360= 394 von Liv. V
50 26, 2 genannt. Da sein Name in den zuver-

lässigeren Fasten Diodors (XIV 97, 1. XV 2, 1)

fehlt, ist das Tribunal als gefälscht anzusehen,

und es bleibt daher gleichgültig, ob der Fälscher

P. Cornelius Maluginensis Nr. 250. 252, 1'. Cor-

nelius Cossus Nr. 120 oder P. Cornelius Scipio

Nr. 328 im Auge hatte, die alle kurz vorher

dasselbe Amt Lekleidet haben (vgl. M o m m s e n

Röm. Forsch. II ‘228. 415 A.).

40) P. Cornelius, Tribunus militum consulari

60 potestate 365 = 389 (Liv. VI 1, 8. Diod. XV
22, 1) und 369= 385 (Liv. VI 11, 1; Thoc Kog-
rr/ho; Diod. XV 28, I).

II) P. Cornelius. Im J. 443= 311 wurde
die Wahl von Duoviri navales durch das Volk

festgesetzt (Liv. IX 30, 3). und im folgenden J. 444
= 310 führte P. Cornelius offenbar als einer der

daraufhin zuerst gewählten Officiere eine Flotte

an die campanische Küste, unternahm einen Plün-
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derungszug ins Land hinein, verlor aber bei der

Rückkehr zu den Schiffen durch einen Überfall

die gemachte Beute und einen grossen Teil Beiner

Mannschaft (Liv. IX 38, 2f.). Er könnte etwa

mit P. Cornelius Arvina Nr. 66 oder mit P. Cor-

nelius Scipio Nr. 316 identificiert werden, doch

sind solche Fälle, in deDen Cornelier ein neuge-

schaffenes Amt einweihen, stets etwas der Fäl-

schung verdächtig.

Cornelius 1258

53) Q. Cor[netiua] gehörte zu den pueri pu-

trimi et matrimi senatorum tili, die den Arval-

brüdern im J. 155 n. Chr. ministrierten (CIL VI

2086, 27 Acta Arv.); vgl. Q. Cornelius Senecio

Proculus Nr. 367. [Groag.]

54) T. Cornelius hei Diod. XV 28, 1; vgl.

P. Cornelius Nr. 40. [Münzer.]

55) /Cfornelius'I)] Aemilianus Calpurniu

s

Rufilianus, [ rfirj c(larissimus), IJelg(atus)]

42) P. Cornelius. Zonar. VIII 18 erzählt, dass io Augush -um von Britannia (CIL VII 98 Isca. dazu
die Römer im J. 520 = 234 den einen Consul Sp.

Carvilius Maximus (s.o.Bd.III S. 1630 Nr. 10) nach
Corsic» sandten, t( Si rgv SapAu

>

tin aarvropov
IJovnhov Kogrqiior; der Consul habe aber auch
Sardinien bezwungen, denn C. und viele seiner

Soldaten waren an Krankheiten dort gestorben.

Nach dem Sprachgebrauchs Dios (M o m m s e n

St.-R. II 194, 2) ist der Aotvrdpoe der Stadt-

praetor, wie auch im J. 512 = 242 nach Zonar. n. Chr. in das Collegium der Salii Palatini coop-
VIII 17 ein dariropwv ein auswärtiges Commando 20 tiert (CIL VI 1978), vielleicht Nachkomme des

Hübners Anm.). Ob wirklich C auf dem Steine

stand und ob dies zu Clorneliusj zu ergänzen ist,

scheint sehr zweifelhaft. Zu den Namen Aemi-
lianus Rufilianus vgl. Aemftiia) RufiUa CIL X
8059, 18.

|
Groag. 1

56) Cornelius Aleiander (Polyhistor) s.Ale-
x a n d r o s Nr. 88.

57) T. Cornelius Anneus Fuscus, im J. 170
n. Chr. in das Collegium der Salii Palatini coop-

erhalten hatte.

42a) P. Cornelius im SC. de Delphis von 642
= 1 12 (D i tt e n b e r g e r Syll .» 930, 22) ist P.

Scipio Aemilianus (Nr. 335) oder P. Scipio Na-
sica Serapio (Nr. 354).

43) P. Cornelius, von P. Cuspius im J. 698
= 56 aus Africa an Cicero geschickt und von
diesem weiter an den Statthalter von Africa, Q.
Valerius Orea, empfohlen (ad fam. XIII 6 b).

Cornelius Fuscus (Nr. 158).

58)

P. Cornelius Anullinus, a) Name. P. Cor-

nelius) P. f. Oat(eria) Anullinus CIL II 2073
= 5506; P. Cornelius Anullinut CIL VI 2270;
Cornelius Anullinut CIL VIII 1170; ’Anliroe

Dio; Anulinue Aurel. Viel. epit. 20, 6; Anul-

linus in den Consulatsdatierungen und Fasten.

b) Leben. C. stammte aus Iliberrig (Granada)

in Baetica, wie die Inschrift angiebt, die ihm
44) P. Cornelius, Volkstribun 703 = 51, inter- 30 dort wahrscheinlich von seinen Mitbürgern gesetzt

cedierte mit drei anderen bei einem der gegen
Caesar gerichteten Senatsbeschlüsse (Cael. ad fam.

VIII 8, 6).

45) P. Cornelius diente als Evocatus unter

Metellus Scipio, der ursprünglich gleichfalls P.

Cornelius hiess und ihm vielleicht das Bürger-

recht verschafft hatte, 708= 46 in Africa und
fand ein ruhmvolles Ende (b. Afr. 76, 1).

wurde (CIL II 2073 = 5506 [vgl. Hübners und
Mommsens Anm.] = Dessau 1139). Diese In-

schrift enthält aüch seine Amterlaufbahn, deren

Anordnung nach Mommsen wohl so zu erklären

ist, dass zuerst die drei angesehensten Ämter
(Stadtpraefectur, Consulat und Proconaulat von

Africa) angeführt werden, dann die stadtrömischen

Magistrate in absteigender Folge, endlich die

46) P. Cornelius. Einem Sieuler Demetrius praetorischen und ronsularischen Stellungen in

Megas hatte auf Ciceros Bitten dessen Schwieger- 40 aufsteigender Ordnung. Ist dieseErklärung richtig,

sohn P. Cornelius Dolabclla (Nr. 141) bei Caesar das so bekleidete C. seine Ämter in folgender Reihen-

römische Bürgerrecht ausgewirkt; daher nannte folge: q(uaestor), trib(umu) pleb(is), p[ra]et(or),

sich der Sieuler P. Cornelius. Weil bei den Bür- leg(atus) mot(inciae) Narbonent(is), proco{ n)-

gerrechtsverleihungen Caesars Betrügereien vor- /»(ui) pro]v. [Ba]eli[e(ae)], t[e]g(atus) t[e/g(io-

gekomm n waren, wurden die meisten für un- ni») VII Gem(inae) — in Hispania Tarraco-

gtiltig erklärt, aber nicht die an diesen Demetrius nensis (daß C. das Legionscommando erst nach
Megas. Das teilte Cicero im J. 708 = 46 dem dem Proconsulat erlangte, ist nicht ohne Ana-

sicilischen Statthalter M. Acilius in dem Empfeh- logien, vgl. Nr. 61) — ,
/leg.] Aug(usti) pr(o)

lungshrief ad fam. XIII 36 mit. pr{aelore) pro[r... diese Legation kann auch

47) P. Cornelius, römischer Kaufmann in Gallia 50 in die Zeit nach dem Consulat gehören], co(n)-

Cisalpina, erwähnt 708 = 44 (Cic. ad fam. XIII

14, 1. [Münzer.]

48) P. Cornelius (CIL IX 4395) s. P. Cor-

nelius Dolabclla Nr. 143.

49) P. Come/lius], Brambach CIRh 1559.

1560, s. P. Cornelius Anullinus Nr. 58. [Groag.]

50) P. Cornelius s. Nr. 33.

51) Q. Cornelius, als Pontitex minor genannt
um 690 = 64 (Maerob. sat. III 13, 11, vgl. über

s(ul suRectus in unbekanntem Jahre unter Marcus
oder CommoduB), eurat(or) alrei et (ripfarum)

Tiberi»]. Im J. 193/194 war C. Proconsul von

Africa (CIL VIII 1170= Dessau 413 anno Cor-

neli Anullini proeos. c(larissimi) v(iri); Bor-

g h e s i s Lesung [Oeuvres V 225] ann[o tertjio

ist wohl irrig, vgl. Pallu de Lessert Fast. d.

prov. Afr. I 233B.). Unmittelbar nachher finden

wir ihn unter den Feldherren des Septimius Se-

diese Stelle Nr. 234) und 697 = 57 (Cic. har. resp. 60 verus im Kriege gegen Pescennius Niger (194 n.

12). In Ciceros Briefwechsel aus diesen Jahren Chr.); seine Stellung war wohl nicht die eines

findet sich der Name Q. Cornelius im J. 692 = Statthalters von Syrien, wie früher auf Grund
62 (ad fam. V 6, 1) und 700= 54 (ad fam. VII einer irrigen Lesung seiner Ehreninschrift ange-

17, 3; vielleicht derselbe C. ebd. 8, 2), doch sind nommen wurde, sondern eines duz ezcmlus, wie

die dort genannten Persönlichkeiten vielleicht sie von den Generalen des Severus auch Marius
unter einander und von dem Pontifex verschieden. Maximus (CIL VI 1450) und Claudius Candidus

52) Q. Cornelius Quaestor urbanus 710= 44 (o. Bd. III S. 2691) bekleideten (Fabius Cilo [CIL
(SC. bei Joseph, ant. lud. XIV 219). [Münzer.] VI 1408] und Claudius Claudianus [o. Bd. ni

eö Dy vjO 1
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S. 2605] waren praepositi rezillationum). In

der Schlacht bei den kilikischen Thoren führte

C, zusammen mit Valerianus den Oberbefehl und
brachte Niger die entscheidende Niederlage bei

(Dio LXXIV 7); wahrscheinlich war er es, der

Antiochia einnahm (Dio LXXIV 8, 3). Im J. 195

nahm er an dem Feldzug des Severus gegen
Adiabene und Osrhoene teil (Dio LXXV 3, 2; die

I-andsehaft Ap/ij, die C., Laetus und Frobus
occupierten. ist vielleicht der Arehene des Plinius

[n. h. VI 128] gleichzusetzen, vgl. o. Bd. II S. 457.

1408). Hübner (Rhein. Jahrb. LV 1875, 156)

ident iliciert C. mit dem in Inschriften von öh ringen

(Brambach CIRh 1559. 1560) genannten Statt-

halter von Germania Superior, dessen Namen er

P. Cor. An[ullinut] liest: nach Herzog (Ober-

germ. raet. Limes nr. 42/42* S. 27) ist jedoch

P. Cor. JV ... zu lesen. Wahrscheinlich im J. 198

wurde C. Praefectus urbi (damals wird ihm die

Insrhrift in Iliberris gesetzt worden sein, vgl.

Höron de Villefosse bei Borghesi Oeuvres

IX 334), im Jahre darauf (199) Consul II Ordina-

rius mit M. Aufidius Fronto (CIL VI 1352. 2270
und sonst, vgl. Klein Fasti cons. z. J.). Er
gehörte zu den Freunden des Kaiser Severus, der

ihn reich beschenkte (Aur. Vict. epit. 20, 6). Sein

Rohn war der Folgende.

50) P. Cornelius Anullinus (das Praenomen
im Militärdiplom), Sohn des Vorausgehenden, Sa-

lins Palatinus (als Neu-Patricier), wurde im J. 201

Augur und trat deshalb aus dem Collegium der

Salier aus (CIL VI 1982. 1983 Fasti sal. Pal.),

Consul Ordinarius im J. 216 mit P. Calius Sabinus
cos. II (CIL II 2221. 2663. III 7531 [

Cornelia

rl Catio cos.], dipl. XLIX p. 891. XIV 2596 und
sonst). Zweifelhaft ist, ob der im J. 238 getötete

Praefectus praetorio des Maximinus. Anolinus (der

Name ist interpoliert, s. o. Bd. I S. 2651 Nr. 4,

vgl. Borghesi Oeurr. X 122. Klebs Prosop. I

109 nr. 722) und der Senator Anullinus, als dessen

Freigelassener Diocletian bezeichnet wird (o. Bd. 1

S. 2651 Nr. 3), der Familie der Cornclii Anullini

angehörten; der zweitgenannte wird eher ein An-
nius Anullinus gewesen sein

60) Coro. Aquila (CIL 111 Suppl. 6974 —
12217) s. Cornutus Aquila.

61) Cn. Cornelia* Aquilius Niger, leg(ntus)

leg(mnis) l H(inerriar) p(iae) t(idrlis), item
pnsansul prorinriae Qal(liae) Narbonmai*, item

*ndoli* flodriannl(ü), Brambach CIRh 463
(Bonn; es liegt kein Anlass vor, die Echtheit der
Inschrift zu bezweifeln [so Klebs Prosopogr. I

440 nr. 1068]; die Bekleidung des Legionscom-
inandos nach dem Proconsulat kommt auch sonst

vor, vgl. Bd. III R. 1202 Nr. 64 und o. Nr. 58).

C. war wahrscheinlich ein Verwandter der Aquilii

Nigri (o. Bd. II S. 380).

62) Cornelius Aquinus, I.egat einer Legion
in Germania inferior (vielleicht der legio V Alau-

doe, vgl. zu Tac. hist. I 7 und 57 noch I 55

S

primani qninlnnupie ]; in der zweiten Hälfte
es J. 69 war Fabius Fabullus I .-ega t der Legion,

Tac. 111 14), tötete mit Fabius Valens, dem Le-

gaten der legio I. den Rtatthalter Fonteius Ca-
pito (Ende 68 n. Clir.1: ihre That wurde nach-

träglich von Calha gutgeheissen, Tac. hist. I 7.

63)

Cornelius Archelaus, in einer Liste von
clariu(imi) riri genannt, die wahrscheinlich Pa-

trone des Collegiums der sacerdotes dom us Au-
gustar Pnlntinae waren (CIL VI 2010). Die

Liste gehört vielleicht in die J. 180—184 n. Chr.

(vgl. Borghesi Oeuvres in 23. Henzcnzur
Inschrift; die Identifieierung des Reptimins An-

tipater mit dem Antipatros aus Hierapolis [o.

Bd. I R. 2517 Nr. 29] ist dann allerdings nicht

zu halten). [Groag.]

64) Cornelius Atemidorus aus Ferge in Pam-
phylien unterstützte 675 = 79 den C. Verres bei

den Räubereien, die dieser sich als Proquaestor

in Perge zu Rchulden kommen liess (Cic. Verr.

III 54, vgl. I 54). Vielleicht erhielt er seinen

Gentilnamen von dem Vorgesetzten des Verres,

Cn. Dolabella Nr. 135. Rpäter begleitete er den

Verres als sein Arzt und nahm an seinen Er-

pressungen und Rchandthaten auf Sicilien teil

(Cie. Verr. II 28. 54. 69. 117).

65) A. Cornelius Arvina s. A. Cornelius Cossus

Arvina Nr. 122.

66) P. Cornelius Arvina als A. I. P. n. (Fasti

Cap.) Sohn von Nr. 122, war Consul 448 = 306

(P. Corn[eliu* ....] Fasti Cap.; Arriiia Chronogr.;

Albino Idat.; ’Alßivov Chron. pasch.: P. Conte-

liiit Arvina Liv. IX 42, 10. 44. 3; P. Cornelius

Cassiod.; flonltos Kogvqhoe Diod. XX 73, I).

Die Gefahr für Rom war in diesem Jahre gross

infolge des Abfalls der Herniker. aber dem anderen

Consul Q. Marcius Tremulus gelang es. diese ent-

scheidend für immer zu besiegen. Inzwischen

war Arvina in Ramnium in eine schwierige Lage

geraten, und es war hohe Zeit, dass Marcius ihm
zu Hülfe eilte. Die vereinigten consularischen

Heere schlugen nun auch die Samniten in einer

grossen Schlacht, deren Bedeutung allerdings von

unsern Berichterstattern übertrieben worden ist,

und verheerten darauf fünf Monate lang das feind-

liche Gebiet (Liv. IX 43, 1—22. Diod. XX 80,

1—4). 460 = 304 war Arvina Censor (. .

.

Cor-

nelius A. I. P. n. Arrin[a] Fasti Cap.; P. Cor-

nelius Arvina Liv. X 47. 2) und 466 = 288 zum
zweitenmale Consul mit seinem alten Collegen

Q. Marcius Tremulus [Arrinn Chronogr.; Albino

Idat,; ’Alßlvo

v

Chron. pasch.; P. Cornelius Cas-

siod.). [Münzer.]

67) Cornelius Avitus (Hss. .töi/us und Arilus),

liess die Stadt Kalchedon in Bithynien zum Teil

wieder aufbauen, nachdem sie unter Gallienus

(253—268 n. Chr. von den Gothen zerstört worden

war. lord. Get. XX 107. [Stein.]

68) Cornelius Baibus wird als Adressat eines

Briefes genannt, den Kaiser Marcus über Pe-

scennius Niger schrieb (Hist. Aug. Pesc. Niger

4. 1). Dem Inhalt des Briefes zufolge wäre C.

Statthalter einer Provinz gewesen; aber wie das

Schreiben ist wohl auch der Name des C. un-

historisch. [Groag.]

69) L. Cornelius Baibus. Hauptquelle für

sein Leben sind die Schriften Ciceros, die im fol-

genden ohne Autornamen angeführt werden. B.=
oratio pro Balbo, A. = epistulae ad Attirum. Die

Vaterstadt des Baibus war Gades, eine seit dem
hannibalischcn Kriege mit Rom verbündete Stadt

(B. 5. 6. 43 und öfter; A. VII 7, 6. Tac. ann.

XI 24. Plin. n. h. V 36. VII 136. Dio XXVIII

32, 2; vgl. die Darstellung des Hercules und

seiner Attribute auf den Münzen des Baibus als

Anspielung auf den Hauptcult von Gades); er
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Stammte aus angesehener Familie (B. 6. Hist.

Aug. ltalbin. 7, 8). Phoinikische Herkunft wird

für ihn gewöhnlich angenommen (z.B. von Momm-
s en R. G. III 490), und sein einheimischer Name,
den er mit einem ähnlich klingenden bekannten

römischen Cognomen vertauschte, wird aus dem
Panischen zu erklären gesucht (vgl. Baal = Her-
cules; Balbus, Berg bei Karthago, Liv. XXIX
31, 7 nach den schlechteren Hss.); Beweise dafür

giebt es nicht, und das Schweigen der Autoren

spricht eher dagegen, während Bezeichnungen
wie Tartesius (A. VII 3, 11) und Hispanus (Veil.

II Sl, 3) die Annahme iberischer Abstammung
zu empfehlen scheinen. Der Vater des Baibus
heisst in den Fasten (CIL I

5
p. 60. 64) Lucius,

wurde also mit ihm zusammen rfimischer Bürger
und starb erst nach 682 = 72. In römische

Dienste trat Baibus als junger Mann während
des sertorianischen Krieges und war den Gegnern
des kühnen Parteigängers vielfach von Nutzen.
Hauptsächlich schloss er sich an C. Memmius an,

der 675 = 79 als Quaestor des Q. Metellus Pius
nach Spanien kam und anscheinend später unter

Cn. Pompeius in ähnlicher Stellung weiterdiente;

Baibus machte in seiner Begleitung die Schlachten

am Sucro und an der Tnria mit und blieb bei

Pompeius bis zur Beendigung des Krieges 682 =
72 (B. 5f., vgl. J u 1 1 i c n 9). In diesen Kämpfen
ist er zum Manne gereift und zum Römer ge-

worden; er empfing nun als Lohn für seine Dienste ;

das römische Bürgerrecht auf Grund des Rechtes,

das die Lex Gellia Cornelia von 682= 72 dem
Pompeius verliehen hatte (B. 6. 19. 38. Plin. n. h.

V 36. Hist. Aug. Baibin. 7, 3, vgl. M o m m s e n
St.-R. III 135). Mit ihm erhielten alle die Sei-

nigen das Bürgerrecht; da sowohl er, wie sein

Neffe Nr. 70, der allein von diesen näher bekannt
ist, später dem L. Cornelius Lentnlus Crus (Nr.

218) durch Freundschaft besonders verbunden und
durch Wohlthaten verpflichtet erscheinen, so hat t

die schon von M a n u t i u s aufgestellte, von Jul-

1 i e n 15f. wiederaufgenommene Vermutung am
meisten für sich, dass dieser L. Cornelius, der

damals in Spanien gedient haben kann, den Baibus
zur Civität empfahl, und dass der neue Bürger
sich zum Danke nach ihm nannte (vgl. über die

späteren Beziehungen A. IX 7 b, 2. VIII 15 a, 2.

Veil. II 51, 3). Der neue Römer gehörte zu-

nächst einer der geringeren städtischen Tribus
an, bis ihm eine erfolgreiche Anklage de amhitu '

den Eintritt in die angesehenere Clustumina ver-

schaffte (B. 57, vgl. Mommsen St.-R. III 175,

2. 184); die Aufnahme in den Kitterstand dankte
er seinem von jeher bedeutenden Vermögen. Schon
früh trat er in Beziehungen zu C. Iulius Caesar
(B. 63), vermutlich während dieser als Quaestor
686= 68 in Hispania ulterior weilte und sich

längere Zeit in Gades aufhielt (vgl. Suet. Caes.

7). 693= 61 kehrte Caesar als Propraetor in

dieselbe Provinz zurück und ernannte Balhus zu (

Seinem Praefectus fabrum; seitdem schenkte er

dem Caditaner unbedingtes Vertrauen (B. 68f.)

unil begünstigte ihm zu Liebe auch seine Vater-

stadt auf jede Weise (B. 43), die dafür wieder
ihrerseits den ehemaligen Mitbürger zum Patron
wählte (B. 4 1 f ., vgl. Mommsen Röm. Forsch. I

334). Mit Caesar kam Baibus nach Rom und
bemühte sich eifrig um das Zustandekommen des

Triumvirats; er gab dem Cicero im Deccmher
694 = 60 im Auftrag seines Gebieters die be-

stimmte Versicherung, dieser werde sich nach

Möglichkeit in die Wünsche des Cicero und des

Pompeius schicken und eine Versöhnung zwischen

Crassus und Pompeius herbeizuf(ihren suchen (A. II

3, 3). Und wie damals die Machthaber durch

Familienverbindungen ihr Bündnis stärkten, so

thaten auch ihre Diener; Baibus, der Günstling

) Caesars, Hess sich von dem Geschichtschreiber

Theophanes von Mytilene, der von Pompeius das

römische Bürgerrecht erhalten hatte und zu dessen

tieuesten Anhängern gehörte, in aller Form adop-

tieren Cicero sagt darüber 698= 56 B. 57:

et ndoplatio Theophani agitata ett (von den Geg-

nern des Baibus), per quam Cornelius nihil est

praeterquam propirif/uorum suorum hereditates

odtecutus, und Anfang 704 = 50 A. VII 7, 6:

annorum enim deeem Imperium et ila lalum

|
plaeet: plaeet iqitur etiam me ezpulsum et atjrum

l'ampanum perisse et adoptatum patrieium a

plebeio, Ooditanum a Mytilenaeo et Istbiem diri-

tiae et Mamurrae plaeent et Balbi horli et Tu-

sculmtum. Diese Äusserungen, die nach der Zeit,

der Stimmung und den Zeitverhältnissen so ver-

schieden sind, lassen ahnen, dass diese Adoption

einerseits dem Baibus materiellen Vorteil brachte,

andererseits nicht der politischen Bedeutung ent-

behrte. Sie war freilich nicht von Dauer, denn
i der Bürgerkrieg, in welchem Theophanes und
Baibus auf verschiedenen Seiten standen, löste

das künstliche Band zwischen ihnen, und nur

der spätere Kaiser Balbinus erinnerte sich ihrer,

indem er seinen Ahnherrn Cornelius Baibus Theo-

phanes nannte und rühmte (Hist. Aug. Baibin. 7,

3). Im J. 696= 58 ging Cicero in die Ver-

bannung und Caesar als Statthalter nach Gallien;

damals erwies sich Balbus jenem gefällig, indem
er seine Angehörigen unterstützte (B. 58); von

diesem erhielt er aufs neue die Stelle des Prae-

fectus fabrum (B. 63f.). Aber mehr als in Gallien

war er in Rom für diesen thätig und wusste aus

seiner Vertrauensstellung auch für sich Vorteil

zu ziehen. Von seinem Verhältnis zu Caesar sagt

Cicero B. 63: tuit hie muttorum illi laborum

»oeius altquando, est fortasse nunc nonnullorum
partieeps eommodorum , und von dem zu Pom-
peius später A. IX 13, 8: eui Onaeus noster

loeum, tibi hnrtos aedifiearet, dedit, quem eui

iwstrum non rnepe praetulit? In der Anlage
jener Gärten und in der Erwerbung des tuscu-

lanischen Gutes von Q. Metellus (s. o.) documen-

tierte sich der Reichtum des Balbus aufs glän-

zendste und erweckte vielen Neid (B. 56f.). Auf
ihn bezieht sich jedenfalls auch Val. Max. VII

8, 7: L. Valerius, eui eognomen Hepiaehordo
tuit, togatum hartem Comelium Balbum ezper-

tus, utpotr opera eius et consilio eompluribus
/irieatis litibus eezatus ad ultimumque subieeto

areusatnre eapitali erimine aeensatus, praete-

ritis adruratis et patronis solum herrdeni refi-

quit, was zu combinieren sein dürfte mit Sehol.

Bob. p. 228 Or.: Deeimus htdittr repetundarum
rrttm (L. Valerium) Flnetnm leerrat itubrrn-

beutibur L. Balbo et Apulriv Uteianv. L. Va-

lerius Flaceus war nämlich 685 = 69 Quaestor

in Spanien (Cic. Flacc. 6) und kann dort eben-

sowohl in unfreundliche Beziehungen zu dem
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reichen Provincialen gekommen sein, wie sein

Nachfolger Caesar in freundliche; dass der Spitz-

name Ueptwkordun sonst nicht überliefert ist,

hat nichts Auffälliges (vgl. den Spitznamen des

C. Antonius Rybridn. den nur Plin. n. h. VIII

213 angiebt [o. Bd. I S. 2577] u. a.), und es

steht demnach nichts im Wege, in unserem L.

Cornelius Baibus den einen Mitankläger des L.

Valerius Flaccus 695 = 59, den Cicero in seiner

Verteidigungsrede für Flaccus wohl absichtlich

nicht nennt, und den Erben seines Gegners zu

sehen. Mitten in seinem Glück sah sich Baibus

von einer grossen Gefahr bedroht; seine ganze

Existenz stand auf dem Spiele (vgl. die B. 5 an-

geführten Worte de* Pompeius; dazu Plin. n. h.

VII 136), als die Anklage wegen widerrechtlicher

Anmassung des Bürgerrechts gegen ihn erhoben

wurde. Von dem Kläger erfahren wir nur, dass

et ein Gaditaner von ziemlich schlechtem Ruf
war (B. 25). Er konnte nicht bestreiten, dass

Baibus das Bürgerrecht in aller Form von Pom-
peius erhalten habe, aber er bestrit. principiell:

ei locderatu populu qucnupiam potuiwie, niai i*

populu x lumlus laetus esset, in tianc civitatem

renire (B. 19, vgl. Mommsen St.-R. III 698).

Diese rechtliche Grundlage der Anklage stand

auf schwachen Füssen, und es hätte vielleicht

schon das Zeugnis der Gaditaner. die eine eigene

Gesandtschaft für den Angegriffenen Bchickten

(B. 41 IT.), genügt, um sie zu entkräften. Es ist

daher kein Zweifel, dass der Proceas einen poli-

tischen Hintergrund hatte, und dass man in Baibus

vielmehr seine Gönner, zugleich Caesar und Pom-
peius, treffen wollte (vgl. B. 6—8. 58ff. und die

Schlussworte der ganzen Rede). Dass die Ver-

handlung ins J. 698 = 56 gehört, steht sicher

fest (D r u m a n n G. R. II 598, 37); dass sie nach

der Zusammenkunft der Triumvirn in Luca im
April stattfand, ist gleichfalls zweifellos, aber

wäre damals erst die Anklage erhoben worden
(so Lange R. Altert. III 335), so wäre es eine

zwecklose Demonstration gewesen. Daher trifft

J u 1 1 i e n 64ff. jedenfalls das Richtige mit der

Annahme, es sei zwischen der Erhebung der An-
klage und der Verhandlung darüber eine längere

Frist verstrichen; die GegnerderTriumvirn wollten
deren Zwist zu einem kräftigen Schlage benutzen,

aber inzwischen erfolgte die Aussöhnung der drei

Gewaltigen, und der Schlag ging fehl. Caesar,

der fern von Rom weilte, trat nicht direct aU
Beschützer des Baibus auf, aber seine beiden Ge-

nossen übernahmen persönlich die Verteidigung;

zuerst sprach Pompeius für den Angeklagten (B.

2. 5. 17. 59), dann Crassus (B. 17. 50) und als

dritter Cicero, der sich in seiner noch erhaltenen

Rede (vgl. über deren Disposition H o c h e 10-16)

als gefügiges Werkzeug der Triumvirn zeigte.

Baibus wurde natürlich freigesprochen. In der

Praefectura fabrum wurde ungefähr um dieselbe

Zeit Mamurra sein Nachfolger, aber er selbst i

blieb Caesars vertrautester Agent und war ab-

wechselnd in Rom und in Gallien unermüdlich
für ihn thätig. Wie geschäftig er ihm Freunde
warb und wie er durch das liebenswürdigste Ent-

gegenkommen namentlich Cicero sich zu ver-

pflichten suchte, zeigen die Briefe, die dieser in

den J. 700= 54 und 701 = 53 nach Gallien

an Caesar (ad fam. VII 5, 2; ad Caes. frg. I 2

bei Non. p. 287, 25 [von G u r 1 i 1 1 in einem mir

nicht zugänglichen Programm anders bezogen, vgl.

Grocbe bei Drumann G. R. P 427]), an seinen

Bruder Quintus (ad Q. fr. II 10, 4. III 1, 9.

12) und an C. Trebatius Testa (ad fam. VH 6,

1. 7, 1. 8, 2. 9, 1. 16, 3. 18, 3) richtete. In

Rom hatte Baibus damals grossen Einfluss; er

konnte im J. 703= 51 dem Consul Metellus

Scipio Vorwürfe über dessen Antrag machen, die

1 Verhandlung über die gallischen Provinzen auf

den 1. März des folgenden Jahres festzusetzen

(Cael. ad fam. VIII 9, 5), und im April 704 = 50

in Caesars Namen den Tribunen Curio bewegen,

seinen Widerspruch gegen die Supplicationen für

Cicero fallen zu lassen (ehd. 11, 2). Aus der

ersten dieser Stellen und der gleich zu erwäh-

nenden A. VII 3, 11 hat 0. E. Schmidt (Brief-

wechsel des Cicero [Leipzig 1893 ]177) geschlossen,

dass Baibus damals schon Senator gewesen sei,

1 aber ein bestimmter Beweis für diese Meinung
ist aus ihnen nicht zu entnehmen, während Tac.

ann. XII 60 entschieden für das Gegenteil spricht.

Vor dem Ausbruch desBürgerkrieges suchteBalbus

im November 704 = 50 durch schmeichelhafte

Briefe Cicero auf Caesars Seite zu ziehen, aber

der Redner war damals bereits misstrauisch gegen

seine Liebenswürdigkeit geworden (A. VII 3. 11);

gleichzeitig unterhandelte Baibus noch einmal als

der Bevollmächtigte Caesars mitdem des Pompeius.

dessen Schwiegervater Metellus Scipio (A. VII 4.

11). Als die Würfel gefallen waren, der Krieg

nicht mehr aufzuhalten, da zeigte er eine würdige

und tactvolle Haltung, indem er von Caesar die

Gunst erbat und erhielt, nicht das Schwert gegen

alte Freunde und Wohlthäter ziehen zu müssen,

sondern in Rom für ihn thätig sein zu dürfen,

wobei er gleichzeitig jenen während ihrer Ab-

wesenheit nützen konnte (A. IX 7 b, 2). In den

nächsten Monaten. Anfang 705 = 49, unterhielt

Baibus einen lebhaften Briefwechsel mit Cicero,

um den unentschlossen Schwankenden zugewinnen.
Zuerst erwähnt der Redner am 17. Februar einen

Brief des ßalbus (A. VIII 2, 1), dann einen zweiten

am 25. Februar, worin ihm jener Caesars Friedens-

liebe so überschwänglich anpries, dass der Em-
pfänger sich dcsMisstrauens nicht erwehren konnte

(A. VIII 9. 4). Am 3. März schickte er an At-

ticus das Schreiben des Balbus, A. Vin 15 a.

worin ihn dieser dringend bittet, alles zur Her-

beiführung einer Versöhnung der Gegner aufzu-

bieten, worin er sich über den Consul Lentulus

beklagt, der gegen seinen Rat Rom verlassen

habe, und worin er ihm endlich Caesars Milde

bei Corfinium als Beweis für dessen versöhnliche

Gesinnung vor Augen stellt. Cicero begleitet

freilich die Zusendung dieses Briefes an seinen

Freund mit der bittern Bemerkung, Balbus wolle

seiner spotten (A. VIII 15. 3), und äusserte auch

einige Tage später, dass jener ihn täusche (A. IX

5, 3). Ein Brief des Balbus, den er am 11. März
erwähnt, meldete nur, dass Lentulus Italien den

Rücken gekehrt habe (A. IX 6, 1). Aber inzwi-

schen hatte Caesar nach der Einnahme von Cor-

finium (20. Februar) an seine Vertreter in der

Hauptstadt, Balbus und C. Oppius, eine Kund-
gebung gerichtet, worin er im Einvernehmen mit

ihnen die Schonung und Versöhnung der Gegner

als seinen ersten Grundsatz bekennt (A. IX 7 c),
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und beide beeilten sich, vor allem Cicero davon nisses zu ihnen (ad fam. VII 24, 1; A. XII 13,

in Kenntnis zu setzen. In einem von ihnen ge- 2. XIII 49, 2). Namentlich mit Baibus stand

meinsam abgefassten Schreiben baten sie den er in regem Briefwechsel (A. XII 19, 2. 44, 3.

Redner eindringlich, neutral zu bleiben, da Caesar XIII 21, 6. 45, 1. 50, 3) und ausserdem in ge-

den grössten Wert auf Wiederherstellung des schäftlicher Verbindung (A. XII 12, 1. 47, 1.

Friedens legte (A. IX 7 a). Kurz darauf wieder- XIII 37, 4. 45, 3. 46, 3); er erfuhr von ihm alle

holte Baibus allein unter Beilegung von Caesars wichtigeren Nachrichten (ad tarn. IX 17. 1) und
Brief, dass sein Gebieter die freundschaftlichsten war ihm vielfach verpflichtet, wenn er auch ge-

Gesinnungen für Cicero hege, und dass er per- legentlich eine boshafte Bemerkung über ihn nicht

sönlieh diesem unbedingt ergeben sei (A. IX 7 b). 10 unterdrückte (cbd. 19, lf.). Auch sein Verkehr
Am 24. März schickte Cicero an Atticus einen mit Caesar wurde durch dessen Stellvertreter ver-

Brief Caesars aus dem Lager bei Brundisium, mittelt. So schickten sie im Juni 709= 45
wonach Caesar noch einmal mit Bompeius Ver- dem Dictator Ciccros Rede für Ligarius nach
handlungen angeknüpft hätte; Baibus hatte dem Spanien, weil sie mit den hier ausgesprochenen
Cicero diese wenigen Zeilen zugehen lassen und Ansichten teilweise übereinstimmten (A. XIII 19,

dazu bemerkt, wie sehr er selbst von dem Wunsche 2). Etwa um dieselbe Zeit übergab Baibus ein-

nach einer friedlichen Lösung beseelt sei und unter mal dem Cicero einen Brief des Caesar und über-

den gegenwärtigen Verhältnissen litte (A. IX 13a, mittelte diesem eine Antwort des Redners, worin

2) Cicero konnte sich nicht enthalten, eine iro- die beiden grossen Meister des Stils Complimente
nische Bemerkung zu diesem Schlüsse zu machen 20 über die Form ihrer Flugschriften für und wider
(A. IX 13, 8), und mit Recht kam er am näch- den jüngeren Cato wechselten (A. XIII 46, 2.

sten Tage darauf zurück (A. IX 14, 2), da die 50, 1). Doch als Cicero den beiden Regenten
inzwischen eingetroffene Meldung von Pompeius den Entwurf einer Denkschrift über die politische

Übergang nach Griechenland jede Möglichkeit Lage für den Dictator vorlegte (A. XII 51, 2.

der friedlichen Lösung vernichtet hatte, wie er XIII 1, 3), verhehlten sie ihm ihr Bedenken nicht

auch am 3. April ziemlich geringschätzig von den (A. XIII 27, 1), bo dass er in seiner bekannten
Vermittlungsversuchen des Baibus, ohne diesen Empfindlichkeit den Plan aufgab (A. XIII 28. 2.

zu nennen, spricht (A. X 1,2, vgl. O. E. Schmidt 31, 3). Baibus war in diesen Jahren wiederholt

a. O. 166f.). In der folgenden Zeit blieb Cicero leidend (A. XIII 47 b, 1; ad fam. VI 19, 2. XVI
noch in Italien und dachte daran, auf Malta die 30 23, 1), aber entfaltete offenbar eine bedeutende
Entwicklung der Dinge abzuwarten; als er den Thätigkeit. Seine geschäftlichen Beziehungen
Baibus durch Atticus darüber ausforschen liess, zu Cicero beweisen, dass ihm vornehmlich die

riet Baibus freundlich, doch entschieden davon Sorge für die Finanzen übertragen war (A. XIII

ab (A. X 18, 2); indessen schliesslich ging Cicero 52, 1), doch hatte er ohne Zweifel auch an anderen
doch zu Pompeius Uber. Während Caesar in diesem Zweigen der Reichsverwaltung bedeutenden An-
und den nächsten Jahren im Felde stand, waren teil. Man kann dies daraus entnehmen, dass ihn

Baibus und Oppius, die einfachen römischen Ritter Cicero längere Zeit vor der Veröffentlichung der

ohne Amt und Stellung, in Rom thatsächlich die Lei Iulia municipalis um Auskunft über eine

Regenten (Tac. ann. XII 60), so dass man wohl Einzelheit in dem Gesetzentwurf bat (ad fam.

mit bitterem Hohn von der königlichen Macht 40 VI 18, 1; vgl. Kommen bei Bruns Fontes

des Haibus sprach (A. XII 12, 1; ad fam. IX iuris Romani6 6 I 104, 1). Bei allem Einfluss blieb

19, 1; vgl. Mendelssohn z. d. St.). Chiffrierte Baibus ein einfacher Privatmann, der dem Senat
Depeschen vermittelten regelmässig den Verkehr nicht angehörte, welche Deutung man auch der

des Dictators mit seineu Stellvertretern in der Äusserung Ciceros A. X 11, 4 geben mag: eli-

Hauptstadt (Gell. XVII 9, 1), und was sie ver- amne Baibus in senatum renire cogitat? (vgl.

fügten, wurde von ihm gutgeheissen (ad fam. VI darüber W i 1 1 e m s Le sönat de la röp. rom. I 608

8, 1). Sie waren es daher auch, an die sich Anm. 0. E. Schmidt Briefwechsel des Cicero

Cicero wandte, als er nach der Schlacht bei Phar- 173f.). Dem Neide und Hasse vermochte der

salos nach Italien zurückkehrte und Caesars Gnade glückliche Emporkömmling trotzdem nicht zu ent-

erbat (A. X 16, 3. 7, 5. 8, lf. vom Ende 706= 48). 50 gehen; das beweist das gehässige Gerücht, dass

Seine Unruhe und Aufregung machte sich öfter er den Caesar veranlasst habe, den Senat Ende
in Klagen Uber sie Luft, die kaum gerechtfertigt 709= 45 einmal sitzend zu empfangen, was viel

waren (A. XI 9, 1 vom 3. Januar 707 = 47 : böses Blut machte (nur von Suet. Caes. 78. Plut.

quotidie «am Balbi ad me litterae languidiores-, Caes. 60, 1 als Klatsch verzeichnet), und das

XI 14, 2 vom 25. April; XI 18. 1 vom 19. Juni), zeigte sich noch mehr nach Caesars Ermordung,
bis er am 1. September von Baibus beruhigende An Antonius, mif dem er schon bei den Lebzeiten

Versicherungen erhielt (A. XI 22, 1) und bald des Herrschers nicht gut gestanden hatte, mochte
darauf wirklich heimkehren durfte. Über die Be- sich Baibus nicht anschliessen (A. XII 19, 2); er

xiehnngen zwischen Cicero und Baibus in der nahm zunächst eine abwartende Stellung ein. so

nächsten Zeit sind wir gut unterrichtet und können 60 schwer auch die Ungewissheit und Unthätigkeit

daher wenigstens vermuten, welche bedeutende auf ihm lastete, und war darin völlig einver-

Stellung Baibus und Oppius damals einnahmen. standen mit A. Hirtius, mit dem er damals in

708= 46 verwendete sich Cicero bei ihnen für engster Verbindung stand (A. XIV 20, 4. 21, 2).

die Rückkehr anderer Pompeianer, des A. Cae- Es ist daher nicht sicher, dass er bei der Be-

dna (ad fam. VT 8, 1), Q. Ligarius (ebd. 14.. 3 ratung der Caesarianer am 16. März im Gegen-
obne Namen), T. Ampius Baibus (ebd. 12, 2), satz zu Hirtius für den Kampf gegen die Mörder
P. Nigidius Figulus (ebd. IV 13, 5). und 709 = des Dictators stimmte, um sowohl dessen Tod zu

45 rühmt er sich des ausgezeichneten Verhält- rächen, wie seinen Anhang sicherzustellen; diese
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Nachricht hat Schvstti (Herrn. XXXIII 1 84)

durch Conjectur gewonnen, indem er bei Nie.

Damasc. v. Caes. 27, 6 BiXßa; für das überlieferte

äXX<K einsetzte. Aber als am 18. April Octavian

nach Neapel kam, traf Baibus am nächsten Morgen
zu seiner Begrüssung hier ein (A. XIV 10, 3).

Am Nachmittag besuchte er Cicero auf dessen

Gut bei Cumae und verweilte hier zusammen mit

Hirtius und I’ansa auch am nächsten Tage, wäh-

rend Octavian in nächster Nachbarschaft bei seinem

Stiefvater L. Marcius Philippus war (A. XIV 11,2).

Gr hat sich jedenfalls schon in dieser Zeit be-

stimmt für den Anschluss an den jungen Caesar

entschieden, begleitete ihn nach Rom und sandte

von hier aus in der nächsten Zeit dem Redner
wiederholt Berichte über die Lage der Dinge
(A. XIV 4, 5. 5, 2. 6, 4. 8, 1. 9, 1). Über den
Zweck eines Aufenthalts in Aquinum, den Baibus

gemeinsam mit Hirtius machte, konnte Cicero

nichts Bestimmtes erfahren (ad fam. XVI 24, 2);

er traute anfangs dem Baibus nicht ganz, aber

bat ihn im Juli um Hülfe in seinen financiellen

Nöten (A. XVI 3, 5) und empfing auch während

seiner Abwesenheit von Rom im November Nach-

richten von ihm (A. XVI 11, 8). Leider fehlen

weitere Notizen über die Dienste, die Baibus dem
Erben Caesars leistete, aber sie können nicht ge-

ring gewesen sein, da er, der unter dem Dictator

kein Amt bekleidet hatte, im J. 714 = 40 zum
Consulat 1jefördert wurde. Es ist eine Controverse, i

ob er vorher unter dem Triumvirat zu einem
andern Amt gelangt ist. Velleius II 51, 3 schliesst

eine Stelle, die sich unzweifelhaft auf Cornelius

Baibus Minor (Nr. 70) bezieht, mit der Angabe,

er sei ex yriralo eonsulari» geworden, und man
hat vermutet, dass hier eine Verwechslung von

Oheim und NelTe stattgefunden habe, und diese

eine Angabe auf den älteren Baibus bezogen werden
müsse (vgl. Willems l<e sönat de la rep. rom.

1 608 Anm. Jullien 143); in diesem Falle würde-

es nicht angehen, die Münzen des Triumvirs Oc-

tavian, die auf der Rückseite die Keule des Her-

cules und die Inschrift Balbue pro pr(aetore) auf-

weisen, für ihn in Anspruch zu nehmen, wie es

meistens geschehen ist (vgl. Mommsen Münz-
wesen 659 A. 563; Ztschr. f. Numism. XI 75).

Aber die Behauptung des Velleius kann sehr wohl
für den jüngeren Baibus gelten (vgl. Mommsen
K. G. V 631 Anm.), und wenn jene Münzen, wie

Mowat (bei Jullien 141) urteilt, spanischer Prä-

!

gung sind, also Baibus Statthalter von S[>anien

war, so darf man vielleicht hierher die Notiz des

Appian bell. civ. V 54 ziehen, es hätten in der

ersten Hälfte des J. 714 = 40 Q. Peducaeus und
ein Aovxkk in Octavians Aufträge die beiden

Spanien verwaltet. Demnach wäre Balhus von
dem Sohne seines alten Herrn in seinem eigenen

Vaferlande als Statthalter eingesetzt worden, dann
zwar mit seinem Collegen Peducaeus zunächst
nominell dein L. Antonius unterstellt, aber bald I

darauf ahberufen worden. Gegen das Ende des

Jahres starb nämlich L. Antonius, und an seine

Stelle trat Cn. Doroitius Calvinus, der damals
Consul war; diesen selbst ersetzte als Consul
Buffeotus L. Cornelius Baibus (f. augur. f. Colot.

f. Biond. CIL I» p. 61. 64. 65. Dio XLVIII 32,

2. Plin. n. h. VII 136), so dass er und Calvinus
gewis8ermassen ihre Plätze vertauscht hätten, was

bei der willkürlichen Stellenbesetzung in dieser

Periode nichts Auffälliges hat (anders über die

spanische Statthalterschaft Groag u. Nr. 70). Bai-

bus war der erste Ausländer, dei zu der höchsten

Würde im römischen Staate gelangte; während
seiner und seines Collegen P.Canidiuskurzer Amts-

führung feierten glänzende Feste die Wiederher-

stellung des Friedens zwischen Antonius und Octa-

vian (Dio XLVIII 32, 4). In oder nach seinem Con-
I sulat wählten die Capuaner ihn zu ihrem Patron

(CIL X 3854: L. Cornelio L. [f.j Balbo cos.

patr[cmo] d. c. d. — de ronsrnptorum decrelo);

722= 82 wurde er von seinem alten Freunde

Atticus an dessen Sterbebett gerufen (Nep. Att.

21, 4). Wie lange er ihn überlebte, ist unbe-

kannt; bei seinem Tode hinterliess er jedem rö-

mischen Bürger 25 Denare (Dio XLVIII S2, 2),

ein Drittel von dem, was Caesar hinterlassen

hatte (gegen 22 Mk.). Sein fürstliches Vermögen
1 scheint auch er, freilich nicht in dem Masse wie

sein Neffe, für Bauten verwendet zu haben (vgl.

A. XII 2, 2; Zusendung einesArchitecktenanCicero

A. XIV 3, 1), doch mehr Neigung als für Kunst
hatte er für Litteratur. Ausser mit Cicero und
Atticus stand er mit M. Varro in freundschaft-

licher Verbindung (ad fam. IX 6, 1). Ciceros

fünftes Buch de finibus las er im Concept vor

der endgültigen Ausarbeitung (A. XIII 21, 4.

22, 3), nnd seinen Freund Hirtius veranlasste er

in den ersten Monaten nach Caesars Tode, dessen

Commentarien de bello Gallico das achte Buch
hinzuzufügen (vgl. die Praefatio des Hirtius). Er
selbst wird als historiae seriptor bezeichnet (Hist.

Aug. Baibin. 7, 3), und Balbi ephemeridem führt

Apollinaris Sidonius ep. IX 14 unter den Quellen-

werken für Caesars Geschichte auf, womit er aber

nach Teuffel-Schwabc I 379 § 196, 1 das

achte Buch de bello Gallico meint. Dagegen
beruft sich Sueton Caes. 81 für ein Vorzeichen

des Todes Caesars auf Cornelius Balkon farni-

Harimnmue Caeearie, was schwerlich mit Peter
(Hist. Rom. fragmenta XXI) auf die Sir/yr/uxi

des jüngeren Baibus (Macrob. sat. III 6, 16) be-

zogen werden darf (vgl. Teuffel-Schwabel
S84 § 197, 4). Sonst ist nichts über die litte-

rarische Thätigkeit des Baibus bekannt, und auch

über den Umfang und die Bedeutung seiner po-

litischen können wir uns trotz der häufigen Er-

wähnungen des Mannes bei seinem Zeitgenossen

Cicero kein bestimmtes Urteil erlauben, weil ihr

Schauplatz hinter den Coulissen lag. Ein un-

liedcutender Mann war der sicher nicht, der bei

Caesar eine ähnliche Stellung cinnahm. wie Mae-

i-enas bei Augustus. Uber sein leben bis zu der

Freisprechung im J. 698= 56 handelt Hoc he
De L. Cornelio Ralbo I., Halle 1882, ohne viel

über D r u m a n n G. R. II 594 hinauszukommen.
Ober sein ganzes le-ben sorgfältig, aber oft allzu

breit Jullien De L. Cornelio Balbo maiore, Paris

1886; über den Stil der erhaltenen Briefe des

Baibus vgl. Jullien a. 0. 96IT. Hellmuth Cher
die Sprache der Epistolographen Ser. Sulpicius

Galba und L. Cornelius llalbus, Progr. würzb.

1888 (mir nurbekannt durch Eussner Berl.philol.

Woehenschr. VIII 1594— 1600). [Münzer.]

70) L. Cornelius Baibus der Jüngere, a) Name.
L. Cornelius P. I. Balbttii CIL I* p. 50 Acta

triumph. Capitol.; Bnlbwt Cornelius mixor Cic.
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hi] Att. XI 12, 1; Cornelius Bnlbus Veil. 1151,3.

Plin. n. h. V 36 |= Solin. 29, 7]. XXXVI 60.

Suet. Aue. 29. DioLIV 25, 2; sonst Baibus minor

oder Bulbus.

b) Leben. C. war ein Spanier (Veil. II 51, 3)

au* Gades (Strab. III 169. Plin. n. h. V 36 =
Solin. 29, 7). Noch im Kindes- oder Knabenalter

wurde er gleichzeitig mit seinem sonst unbekann-

ten Vater P. (Cornelius Baibus) — vgl. die Naniens-

angabe in den Acta triumph. — und seinem Oheim,

U Cornelius Baibus (Nr. 69) von Pumpeius im

J. 682 = 72 v. Chr. mit dem römischen Bürger-

rechte beschenkt (Plin. a. a. 0. Tac. ann. XI 24,

vgl. J u 1 1 i c n De L. Com. Ball« maiore Diss.,

Paris 1886, 123. und o. Nr. 69). Als der Bürger-

krieg zwischen Caesar und Pompeius aushrach

(Januar 705 — 49 v. Chr.), befand sich C. bei

crsterem. Caesar betraute ihn mit einer ge-

heimen Mission an den pompcianisch gesinnten

Consul L. Cornelius LentuluB CrusfNr. 218), einen

Gönner der Balhi (vgl. J u 1 1 i e n a. a. 0. 153.),

um diesen der Partei des Pompeius abwendig zu

machen und zur Rückkehr nach Rom zu veran-

lassen. Aul der Reise zu Lentulus, den er aller-

dings nicht mehr in Italien erreichte, hielt sich

C. am 24. Februar in Formiae bei Cicero auf,

dem er eine Botschaft Caesars überbrachte (Cic.

ad Att. VIII 9. 4. II. 5. 15 A3 [Brief des älteren

Baibus an Cicero). IX 6, 1; dass Caesar schon da-

mals damit umging, C. in den Senat aufzunehmen,

wie Schm i dt Briefwechsel Ciceros 1 76f. aufGrund
einer Conjectur zu Cie. ad Att. X 11. 4 annimmt,
ist unwahrscheinlich). Zu Anfang des folgenden

Jahres (706= 48) stand C. in Caesars Heere an

der illyrischen Küste; obwohl er verwundet wurde
(Caes. bell. civ. III 19), setzte er die freilich er-

gebnislosen Verhandlungen mit Lentulus fort, in-

dem er mit grosser Verwegenheit sich zu diesem

ins feindliche Lager begab (Veil. II 51, 3 [wo

Lrntulus irrig als Consul bezeichnet wird); vgl.

Asinius Pollio bei Cic. ad fam. X 32, 3; C. selbst

hat nachher seine damaligen Erlebnisse drama-

tisiert, s. u.). Auch in der Folgezeit blieb C. in

der Umgebung Caesars; wir finden ihn bei diesem
Anfang 707 = 47 (in Alexandria) und im Früh-

jahr 709= 45 in Spanien, von wo er mit Cicero

correspondierte (Cic. ad Att. XI 12, 1 [8. März
47). XII 38, 2= 44. 2 nach Schmidts Zählung

[6. Mai 45]). Im Sommer 45 befand er sich in

Rom (Cic. ad Att. XIII 37, 1. 49, 2= 40, 1.

43, 2 Schmidt). Im J. 711 = 43 war C. Quaestor

des Asinius Pollio in Hispania ulterior; wie Pollio

Selbst, wird er bereits im J. 44 von Caesar de-

tigniert worden sein (vgl. M o m m s e n St.-K. IJ

586. Ribbeck Senatores qui fucrint id. Mart.

710, Diss. Berlin 1899, 43). Seine Quaestur be-

nützte er, um sich in den Besitz grosser Geld-

mittel zu setzen und in seiner Vaterstadt Ga-

des, in der er das Amt eines Quattuorvim be-

kleidete, eine übermütige und tyrannische Ge-
waltherrschaft, vorgeblich noch dem Muster Cae-

sars, auszuüben (wir haben darüber den Be-

richt des Asinius Pollio an Cicero [ad fatn. X
32, datiert vom 8. Juni 43|, der freilich zum
Teil auf übertreibende Gerüchte lurückgcheu wird).

Doch hat C. in Gades auch nützliche Werke gc-

scha3en; damals wird er seinen Mitbürgern die

Ni-ustadt und einen neuen Hafen angelegt halten

(Strab. in 169). Da Asinius Pollio nicht den
Entschluss /.u einer entscheidenden Stellungnahme
gegenüber den Parteien fand, hielt C. cs für gut.

Seine Sache von der des Pollio zu trennen, und
setzte am 1. Juni nach Mauretanien zu König
Rogud (einem Anhänger des Antonius) über (Cic.

ad fam. X 32, 1). Nachher hat er sich Caesar

dom Sohne angeschlossen und vielleicht als

dessen Statthalter im J. 714 = 40 oder 715= 39
in Spanien fungiert (vgl. die Münze spanischer

Herkunft C. Caesar III cir r. p. e. R Balbus
pro pr(aelnre) [auf der Rückseite die Keile als

Anspielung auf den Herkules Gaditanus, Eckhel
V 180. Babeion I 429f. Cohen 1’ 121], die

nach dem Namen Caesars in diese Zeit gehört

[M o m m s e n St,-R. IIS 768); die Identificierung

dieses Baibus mit dem Oheim des C. ist aller-

dings nicht ganz ausgeschlossen [vgl. Nr. 69],
doch dürfte hauptsächlich die in Gades wohl
gleichzeitig geprägte Münze mit Baibus p<m-
l(ilcx) dagegen sprechen, s. auch Jullien 1403.).

Denkbar wäre, dass der Propraetor Baibus, wie
auch M ü n z e r zu Nr. 69 vermutet, identisch ist

mit dem Atvxtos. der nach Appian. bell. civ. V 54
im J. 40/39 Spanien mit Peducaeus zuerst selb-

ständig. dann unter L. Antonius verwaltete (die

Gleichsetzung dieses Aevxioi mit dem längsten,

der bald darauf im Kampfe gegen die Cerretaner

fiel [Ganter Provincialverw. der Trinmvirn,
Strassburg 1892, 16), wäre dann irrig), ln der

Folge wird C. von Augustus unter die Consu-
lare aufgenommen worden sein (die Worte des

Velleius II 51, 3, dass er ex privalo eousularis

geworden sei, können kaum anders gedeutet wer-

den; ohne zwingenden Grund nehmen Willems
Le Sönat I 607, 8 und Jullien 143 an. daas

Velleius hier den jüngeren mit dem älteren Baibus

verwechselt habe: der Consul aufieetns des J. 722
= 32 L. Cornelius (Nr. 32) war eben ein anderer;

aber auch Mommsens Annahme, dass C. wegen
seiner spanischen Quaestur bei Augustus in Un-
gnade fiel und erst nach mehr als zwanzig Jahren

ausserordentlicherweise nach Afriea geschickt

wurde [R. G. V 631, 1], ist kaum haltbar). Wahr-
scheinlich im J. 733/734 = 21/20 war C. Proron-

sul von Afriea und unternahm (vielleicht in Ver-

bindung mit dem Proconsul von Kreta und Kyrene,

P. SulpiciusQuirinius) einen erfolgreichen Feldzug

gegen das Steppenvolk der Garamanten, dem er

eine grosse Anzahl von Ortschaften wegnahm.
Am 27. März 735= 19 v. Chr. triumphierte er

ex Afriea: der erste Triumphator, der nicht schon

von Geburt römischer Bürger war, und zugleich

der letzte Privatmann, dem dieEhre desTriumphea
zu teil wurde (CIL I* p. 50 Acta triumph. Capitol.

Strab. III 169. Veil. II 51, 3. Plin. n. h. V 30.

37 = Solin. 29, 7; auf diese Vorgänge spielt Dio
LIV 12, I an; über den Feldzug vgl. Vivien de
Saint-Martin Rev. arch. VI 1862, 3033. Cagnat
L'armäe Rom. d.Afrique 4f. Pallude Lesserl
Fast. d. prov. Afr. I 74 f. Mommsen Res gestae

d. Aug.1
J 70f. ; Röm. Gesell. V 630f. Gardt-

hausen Augustus I 702). Vielleicht schon vor

seiner Propractur in Spanien war C. in das Col-

legium des Pontifices aufgenommen worden (Veil.

II 51, 3; Münzen von Gades mit der Legende
Baibus poulfilex) [Eck hei 1 201. Mionnet I

14 nr. 1091.; Supp). 1 26 nr. 1491] die im J. 40/39
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geprägt sein mögen). C. baüte in Rom ein stei-

nernes Theater und weihte es im J. 741 = 18,

als Augustus aus Gallien zurüekkehrte, mit Spielen

ein; um ihn hiefür zu ehren, befragte ihn Tibe-

rius, damals Consul, als ersten im Senate um
sein Votum (Dio LIV 25, 2; die im folgenden

von Dio aufgezahlten Senatsbeschlüsse gehen wohl
zum Teil auf C.s Anträge zurück; über das Theater
[Plin. n. h. XXXVI 60. Suet. Aug. 29. Tac. ann.
III 72. Dio LXVI 24, 2 und sonst] s. den Art.

Theatrum Balbi. vgl. Crvpta Ralbi). Die Cor-

nelii Balbi von Verona (CIL V 3574. 3575. Not.

d. scavi 1893, 8) haben mit C. nichts zu thun.

Litteratur: Drumann Gesch. Roms II 608ff.

De Vit Onomastieon II 423. Pallu de Lessert
Fast. d. pr. Afr.I 70ff. KlebsProsop.I44Onr.1073.

e) Literarische Thitigkeit. C. verfasste eine

Praetexta. die de suo itinere ad L. Lentulum
yrnros. sollicitandum (hauptsächlich wohl von

seinen Erlebnissen im feindlichen Lager) handelte.

Als er sie im Jahre seiner Quaestur (43 v. Chr.)

in Gades aufführen Hess, vergoss er Thränen. be-

wegt durch die Erinnerung an seine Thaten (Cic.

ad fam. X 32, 3: Asinius Pollio sandte das Stück

an Cornelius Gallus, von dem es Cicero verlangen

sollte). Der Titel der Praetexta war vielleicht

Her (vgl. über dieselbe Welcher Griech. Tragoe-

dien 1402. Ribbeck Rßm. Tragoed ie 6251.; Gesch.

d. röm. Dichtung I 194. Teuffel-Schwabe R.

Litt.-Gesch, I
4 425. Schanz Gesch. d. r. Lit. I*

101f., wu auf weitere Litteratur verwiesen ist).

C. war auch sonst litterarisch thätig: Macrobius
(sat. III 6, 16) citiert: Cornelius Baibus "E(rf-

yijuxwv libro oelavo decimo ait apud aram ma-
rimam observalum ne leetisternium bat (auf den
Herculeseult bezüglich [vgl. R. Peter in Roschers
Lex d. Myth. I 2929], dem C. als Gaditaner von

Jugend auf nahe stand). Aus derselben Schrift

wird Servius den Hymenaeusmythua. für den er

Cornelius Baibus citiert (Aen. IV 127), ent-

nommen haben. Mit Rücksicht auf das Priester-

amt des C. wird man diese Efijyi/nwö eher ihm
als seinem Oheim zuschreiben (vgl. Teuffel-
Schwaben, a. 0. Schanz 387, 3). Dass das

Werk ein Commentar zu Vergil gewesen sei, ver-

mutet Peter Hist. Rom. frg. p. XXI kaum mit
Recht. Peter will auch eine Notiz Suetons über
Vorzeichen von Caesars Tode, für welche Cornelius

Baibus familiarissimus Caesaris als Quelle ge-

nannt wird (Suet. Caes. 81), auf dieEfiOTviwd
zurückführen; man wird hierin doch lieber einen

Überrest der historischen Schriftstellerei desälteren

Baibus erblicken (vgl. Teuf fel-Schwabe I4 884).

[Groag.]

71) Cornelius Barbatus vgl. P. Cornelius Sca-

pula Nr. 316 und L. Cornelius Scipio Barbatus

Nr. 343.

72) C. Cornelius Blasio, Münzmeister in der

2. Hälfte des 6. Jhdts. d. St. (C. Blas, auf Münzen,
vgl. Blacas bei Mommsen-Blacaa Monnaie
romaine II 280 nr. 80).

73) Cn. Cornelius Blasio L. f. Cn. n. (Fasti

Cap. zum J. 489), war Consul 484 = 270 (Lento

Chronogr.; Cn. Cornelius Cassiod.l. Die Acta
triumph., deren Ergänzung hier völlig gesichert

ist, melden zu diesem Jahre, dass Blasio de Be-
gilnris] triumphiert habe. Nach den Zeugnissen
der Schriftsteller (Oros. IV 3, 5. Dionys. XX 16,

vgl. Polyb. I 7, lOf. Lif. ep. XV) hätte vielmehr

sein Amtsgenosse C. Genucius die abtrünnige
campanische Legion in Rhegion, wo sie sich fest-

gesetzt hatte, belagert und zur Ergebung ge-

zwungen. Entweder hat demnach Blasio die von

Genucius nur begonnene Unternehmung zu Ende
geführt (Henzen CIL I1 p. 52 zum J. 484), oder

spätere Annalisten haben willkürlich dem einen

oder dem andern Consul das zugewiesen, was die

älteren überliefert hatten, ohne einen bestimmten

Namen zu nennen (Niese Herrn. XXXI 502, 4).

489 = 265 war Blasio Censor (Fasti Cap.) und
497 = 257 zum zweitenmale Consul (nur der Vor-

name in den Fasti Cap. erhalten; Blesio ll

Chronogr.; Blaeso Idat.; BUoov Chron. Pasch.;

Cn. Cornelius Cassiod.); er scheint die Geschäfte

in Rom geführt zu haben, während sein College

C. Atilius Regulus in Sicilien kämpfte.

74) Cn. Cornelius Blasio. Zum Ende des

J. 554 = 200 bemerkt Liv. XXXI 50, 1 1
;
plebes

Cn. Corwelio Lentulo et L. Stertinio pro eon-

sulibus imperium esse in Hispania iussit, zum
Anfang des J. 558= 196 Liv. XXXIII 27, I:

Cn. Cornelius Blasio, qut ante C. Sempronium
Tuditanum eiteriorem Hispaniam obtinuerat ,

orans ex senatus consulto urbem est ingressus,

und die Acta triumph.; [Cn. Cojrnellius — I.

Cn1]n. Blasio a[nno DLVIl, cu)i, quJod Hispa-

niam cit]eri[orem extra ojrdinem [obtinuerat,

permissum est], ovans [de Celtibereis]. Dass bei

Livius auch an der ersten Stelle Cornelias Blasio

gemeint ist, kann keinem Zweifel unterliegen, und
es ist nur fraglich, ob er von Livius oder dessen

Quelle mit dem bekannteren Cn. Cornelius Leu-

tulusNr. 176 verwechselt (Weissenborn z. d. 6t.

Nissen Krit. Unters. ISOf. Unger Philol. Suppl.

III 2, 37f.) oder ob der Beiname Lentutus in den
Hss. interpoliert worden ist (Henzen und Momm-
s e n CIL I

1
p. 52). Die zweite Erklärung ist

zwar einfacher, aber da in der vierten Dekade
des Livius noch zweimal die Cognomina anderer

Cornelier (Nr. 95 und 270 mit dem bekannteren

Beinamen Lentulus vertauscht werden und da in

diesen Fällen die Wiederholang des Irrtums bei

den von Livius abhängigen Autoren eine Inter-

polation aussehliesst, so kann man sich des Ver-

dachts systematischer Fälschung kaum erwehren.

Cn. Blasio hat also durch besonderen Volksbe-

schluss 554 = 200 Hispania citerior erhalten und
sich durch glückliche Kämpfe eine Ovatio ver-

dient 560= 194 verwaltete er darauf als Praetor

SiciUen (Liv. XXXIV 42. 4. 48. 7).

75) Cn. Cornelius Blasio, Cn. f„ Münzroeister

gegen 650=104 (Mommsen Münzw,563 nr. 181).

Dass er den Kopf des älteren Scipio Afrieanus

auf seine Münzen setzte (vgl. B e r n o u 1 1 i Röm.
Ikonogr. I 55f.), erklärt man damit, dass er ein

Nachkomme des Vorigen war. der unter dem
zweiten Consulat des Afrieanus 560 = 194 Statt

halter von Sicilien war (Mommsen a. 0.)

76) P. Cornelius Blasio, 584 = 170 zu den
Carncrn und Istrern als Gesandter geschickt (Liv.

XLII1 5, 10) und 586 = 168 Mitglied einer Com-
mission zur Entscheidung von Grenzstreitigkeiten

zwischen Pisae und Luna (Liv. XLV 13, 11).

Vielleicht identisch ist der Münzmeister P. Bla-

s(io) aus etwa derselben Zeit (Mommsen Münzw
509 nr. 66: Trad. Blae. II 281 nr. 81). [Münzer.]
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77) L. Cornelius Bocchus s, Bocchus Nr. 8 . Der erste Schriftsteller, der ihn citiert, ist der

Nachzutragen ist Ephem. epigr. VIII p. 336, 4 Zeitgenosse des Sencca. Columella (I 1, 14. III

= CIL II Suppl. fiti 1 7 = 24 79 ; darnach war er 17, 4. IV 8, I). Vgl. Kissel A. Cornelius Cel-

naeh dein Militärtribunat pr(aefectus) labnim sus. Erste Abteilung. Lehen und Wirken des

und dann ponlilet perpetuus und Hamen per- Celsus im allgemeinen. Giessen 1844. 0. Jahn
petuus in einer Gemeinde, ehe er zum Flaminat Berichte des sächs. Ges. der Wiss. 1850, 273f.

der Provinz Lusitania aufstieg. Zugleich war er M. Schanz Rh. Mus. XXXVI 36‘2f. L. Schwabe
in Lusitaniapr(ae/refua) Caesarum bis, vgl. p. 395. Herrn. XIX 385. Seine Encyklopädie zerfiel in

104 und Hübner zu beiden Inschriften. 6 Teile:

[Stein.] 10 1) Fünf Bücher über die Iandwirtschaft (Col, I

78) 0. C(orneliusl) Calp. Rufinus (CIL II 1, 14: Cornelius lotum eorpus disciplinae. [ec. rei

2395 a—d) heisst richtig wohl C. Calpfurnius oder rusheae] quinque libris complexus esl). Er be-

Calpetanus ) RuHnus (vgl. Rev. arch. XXXI 1897, nützte in diesem Werke vor allem des Hyginus
438 nr. 86 nach Archeol. Portugues 1897, 59; Schrift de agricultura, die ihm mit ihrem reichen

r. c. löst Leite de Vascon Cellos zutreffend dozographischen Material eine Fülle von Geiehr-

r(ofi) cfompoj) auf). [Groag.] samkeit bot (Col. IX 2, 1 : remo nunc ad alrmrum
79) P. Cornelius Calussa. Bei der Wahl des curatn, de quibus neque diligentius quidquam

Oberpontifex P. Licinius Crassus 542 — 212 er- praoetpi potest quam ab Hygino iam dictum est

wähnt Liv. XXV 5, 4: ante hunc inter renlum nee arnalius quam Vergilio nee elegantius quam
annos et riginti nemo praeter P. Comelium Ca- 20 Celso . . . Celsus utriusque memorati adhibuit mo-
lussam ponlitej maximus ereatus fuerat, qui dum; vgl. IX 14. 18),ferner den lulius Atticus (Col.

sella euruti non sedisset. Der Beiname dieses III 17, 4. IV 1, lj vgl. Reitzenstein De scrip-

Oberpontifex ist ganz singulär; seine Amtsfüh- torum rei rusticae qui intercedunt inter Catonem
rung bestimmt Hardt (Die Priester der vier et Columellam libris deperditis, Berl. Diss. 1884,

grossen Collegien 3) annähernd als die Zeit zwi- 27), den Mago in der verkürzten Übersetzung des
sehen 422 = 332 und 450 = 304. [Münzer.] Dionysius-Diophane* (vermutlich durch Vermitt-

80) Cornelius Capitolinus Geschichtschreiber; lung des Hygin, Col. IV 10. 1 u. ß.), die Sasemae
ein Citat aus ihm über Zenobia Hist. Aug. tyr. (Colum. III 17, 4) und Cato (Col. III 2, 31).

trig. 15, 8. [Stein.] Sein Werk ist wieder Hauptquelle für Columella

81) Cornelius Caudinus (Liv. XXVI 48, 9. SOund Plinius. Nach Reitzenstcins Vermutung
XXVII 21, 9) s. Cornelius Lentulus Caudinus (a. a. 0. 34) war der Stoff auf die einzelnen Bü-
Nr. 212. 214. [Münzer.] eher folgendermassen verteilt: Buch I de agro-

81a) ...Celer... [M]aximus Cornelius [Ce]l- rum cultu-, Buch II de ritibus et arboribus;

siuus (CIL VI 3831 s= 31699) s. M a x i m u s. Buch III de re pecuaria; Buch IV de rillatica

[Groag.] pastione ; Buch V de apibus. Die namentlichen

82) A. Cornelius Celsus, der bekannte Verfasser Fragmente bei Reitzenstein a. a. 0. 55f. Vgl.

einer Encvklopädie, des dritten Werkes dieser Stadler die Quellen des Plinius im 19. Buch
Art in der römischen Litteratur (Cato, Varro). der naturalis historia, Münch. Dies. 1891. 6f.

Nach der hsl. Überlieferung führte es den Titel 2) Acht Bücher über die Arzneiwissenschaft.

Arles (dagegen nimmt B e r n a y s Ges. Abhdlg. 40 Dies Werk ist inhaltlich und formell von un-

I 35 auf Grund eines von Ritschl Praef. Baech. schätzbarem Wr

erte; wie es für unsere Kenntnis

p. VI edierten Scholions den Titel xemoe, eestus der Mediein in der Alexandrinerzeit bis auf Askle-

für da,-. Werk in Anspruch, vgl. Schanz Rh. piades und die Anfänge der methodischen Schule,

Mus. XXXVI 373) und behandelte, dem Beispiel insbesondere der alexandrinischen Chirurgie ne-

des Cato folgend, die nachlwnannten Diseiplinen: hen Plinius, Soran und Galen die Hauptfund-
Landwirtschaft, Mediein, Kriegswissensch&ft, Rhe- grübe ist, so bietet es uns in seiner einfachen,

torik, Philosophie und Iurisprudenz. Von dem reinen, jedes rhetorischen Anstriches entbehren-

ganzen Werk sind nur die acht auf die Heilkunde den Sprache ein Muster der Schriftsprache jener

bezüglichen Bücher erhalten, die sich an die fünf Zeit (elcgans Col. IX 2, 1). Celsus war kein be-

Bücher (Col. I 1. 14) über Landwirtschaft, welche 50 rufsmässiger Arzt, ebensowenig wie Varro und
den Anfang des Ganzen bildeten (Celsus verweist Plinius. Sein Werk ist ein Ausdruck der tlber-

auf sie in der Medicina V 28, 16 D.; dazu die Zeugung seiner Zeit, die bald darauf mit viel mehr
Überschrift in den Hss.: Cornclii Celsi artium Nachdruck von den Pneumatikern verfochten wurde
liber VI idem medieinae I), anschlossen. Ver- und schon vorher in den Disciplinarum libri des
fasst ist das Werk unter der Regierungszeit des Varro aufgesprochen war. dass die Kenntnis der
Tiberiu6: der unter Caligula hingcriehtete lulius Mediein zur Allgemeinbildung, d. h. zu den für

Graecinus (t 39 n. dir.) hatte die landwirtschaft- das praktische I-eben notwendigen Dingen gehßre.
liehe Inschrift des Celsus bereits benützt (Plin. Ich halte es deshalb für verkehrt, von einem ei-

n. h. XIV 33), die jüngsten der ium in seiner genen medieinischen Standpunkte des Verfassers

Mediein bekannten Ärzte sind Menemachos von 60 zu reden: sein Werk ist eine eklektische Compi-
Aphrodisias (von dem er ein Zahnmittel kennt, lation. Es beginnt Buch I mit einer Einleitung
VI 9, 247 D.), ein Schüler des unter Augustus Uber die Geschichte der Mediein bis auf Themi-
lebendcn Themison (Wellmann die pneuma- son, den Stifter der methodischen Schule (aus

tische Schule 7, 1), sowie Trypkon Hlius (VI 5, empirischer Quelle, da er der empirischen Schule

225, 1; uas Distinctiv pater setzt die Kenntnis eine vollständig seibätandigeEntwieklnngzuweist),
des Tryphon Hlius voraus), der Lehrer des Scri- und mit Zugrundelegung der Dreiteilung der Me-
lionius Largus, der 47—48 seine Compositiones dicin in Diätetik, Pharmaeie und Chirurgie, die

verfasste (Büchel er Rh. Mus. XXXVII 327). für sein Werk massgebend geworden, über die
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Geschichte der Diätetik, wobei er ausführlich die mit B i a n c o o i 8 Abhandlung versehene, Leiden
Gegensätze der rationalen, empirischen und dog- 1785. Ritter und Albers. Köln 1885. Am be-

matischen Lehren behandelt (12. 32 steht seine i|uemstoo zu benützen die Ausgabe ron Darem-
cigene Meinung). Es folgen allgemeine diäte- lierg. Leipzig 1859. Übersetzung von B. Ritter,
tische Vorschriften für Gesunde und Kranke unter Stuttgart 1840.

steter Berücksichtigung der Verschiedenheit des 2. Kriegswissenschaft (Quintil. XII 11, 24).

Körpers, des Geschlechts, des Alters und der Dieser Abschnitt war nach Vcget. epit. r. milit.

Jahreszeiten. Buch II behandelt die Pathologie, I 8 nur kurz behandelt. Vegetius nennt ihn

zuerst allgemein den Einfluss der Jahreszeiten, unter seinen Quellen. Der Vermittler scheint der

Witterungsverhältnisse, Kürperbeschaffenheit auf 10 Jurist und Kriegssehriftsteller Tarrutenius Pa-

Erkrankungen, die guten und schlimmen Anzeichen tcrnua (unter Marc. Aurel) zu sein, rgl. M. Schanz
einer Krankheit, dann speciell die Pathologie be- Herrn. XVI 1371. Die Monographie eines Celsus,

stimm ter Krankheiten. Mit c. 9 beginnt die all- i Teo/wloe taxuxd;, über die gegen die Parther

gemeine Therapie: das Aderlässen, Schröpfen, Ab- anzuwendende Kriegführung, die nicht wohl vor

führen, Brechen, Reiben, die passive Bewegung 63 n. Chr. geschrieben »ein kann, wird von loh.

des Körpers, das Fasten, das Hervorbringen von Lyd. de magistr. I 47 erwähnt. Zweifel an der

Schweiss, sowie die verschiedenen Wirkungen der Urheberschaft unseres Celsus haben M. Sch an i

Nahrungsmittel auf den menschlichen Körper wer- Rh. Mus. XXXVI 375 und Reitzenstein a. a. 0.

den behandelt. Buch ÜI und IV umfassen die 31, 50 erhoben.

speeielle Therapie der Krankheiten, Buch III die 20 4. Rhetorik, vgl. Quintil. III 1, 21. Xn II,

Therapie derjenigen, welche den ganzen Körper 24. Quintilian ist ihm nicht besonders gewogen
befallen, Buch IV die Behandlung der Krankheiten, und polemisiert des öfteren gegen ihn. Frag-

weiche von einzelnen Körperteilen aus ihren Ur- mente beiKissela.a.0. 16uf.

sprung nehmen. Buch V und VI behandeln die 5. Philosophie in 6 Büchern. August, de

Arzneimittellehre mit einer kurzen Einleitung haeres. prol.: opiniones omnium pkilosopkorum,

über die Geschichte der Pharmacie und die ehi- qui sectas rarias condiderunt, ueque ad lempora
rurgischen Krankheiten, Buch VII die chirurgische sua {neque enim plus poterat) sex non parvis

Therapie mit einer geschichtlichen Einleitung und voluminibus quidam Celsus absofoit. Nec red-

Buch VIII die Knochenerkrankungen. DieQuellen- arguil aliquem, ted tantum quid sentirent ape-

analyse des Celsus wird dadurch erschwert, dass80ruif ea brecitate sermonis, ut tanlum adkiberet

die Werke seiner Vorgänger bis auf geringe Bruch- eloquii, quantum rei nec laudandac nee vitu-

stücke verloren gegangen sind. Sicher ist, dass perandae nec afHrmandae aut delendendae, sed

er sich in seiner Chirurgie (Buch VII), dem wert- aperiendae iudicandaeque sufKceret, cum ferme

vollsten Teile seiner Compilation, an die Lehren centum philosophos nominasset . . . Die Identi-

des alexandrini sehen Arztes Claudius Philoxenos tit dieses Celsus mit dem Encyklopädiker ist

aus dem Ende des 1. Jhdts. v. Chr. angeschlosscn von Sch wabe Herrn. XIX 885ff. erwiesen. Celsus

hat (vgl. M. Wellmann Die pneumatische Schule beschränkte sich in diesem Abschnitt seines Werkes
1 1 6 f.). Das Charakteristische seiner Therapie auf die blosse Zusammenstellung der Pladta von

beruht auf der Verbindung von hippokratischer, ungefähr 100 Philosophen, ohne Kritik an ihnen

empirischer (besonders Herakleides von Tarent) 40 zu üben, mit Benützung einer ayvayeopri nrgi rä>v

und asklepiadeischer Doctrin; eine systematische ageoximwr qnXoaoqioit. Vgl. Diels Doxogr. 183f.

Vergleichung mit den entsprechenden Partien des nnd dagegen M. Schanz Rh. Mus. a. a. O. 369f.

Soran (Caelius Aurelianus) führt vielleicht weiter. Von diesen Placita sind zu trennen die von Quin-

Asklepiades und Themison sind sicher viel häu- tilian (X 1, 124) erwähnten philosophischen Ab-

figer benützt, als es nach den Citaten scheint, handlangen im Sinne der Sextier: seripiit non
Vielleicht hat er für diese Partien den medici- parum multa C. Celsus, Sextios secutus, non
nisehen Abschnitt der varronischen Encyklopädie sine cultu et «itore (nicht Scepticos, wie S. Sepp
benützt (vgl. M. W e 1 1 m a n n a. a. 0. 25, 3. 55, will Pyrrh. Stud. 5, vor dessen Arbeit hiermit

2). Für seine Pharmacie benützte er sicher eine gewarnt sei).

Sammlung von Compositiones in der Art, wie sie 50 6. Iurisprudenz. Die einzige Belegstelle da-

der apokryphe Brief des C. Celsus an Pullius Na- für bei Quintil. XII 1 1 24. vgl. T e u f f e 1 Röm.
talis bei Marcellus Empiricus (20 H.) andeutet. Litt.-Gesch. § 280. M. Schanz Geschichte der

Von Späteren ist er so gut wie gar nicht benützt; röm. Litteratur II 424f. [M. Wellmann.]
Plinius citiert ihn an drei Stellen (n. h. XX 29. 83fT.) Cornelius Cethegus. Der Beiname Ce-

XXI 176. XXVH 132), Marcellus Empiricus in tkrgus (älter Cetegus Cie. or. 160) findet sich

der praefatio (1 H.); eine weitergehende Benüt- zuerst bei M. Cornelius M. f. M. n. Cethegus
zung der Medicin halte ich für ausgeschlossen. Consul 550= 204 (Nr. 92) und C. Cornelius L. f.

Die Hss. der Medicina gehen alle aut denselben M. n. Cethegus Consul 557 = 197 (Nr. 88). Da
Archetypus zurück, da sie dieselbe Lücke in Buch diese beiden offenbar Vettern sind, muss die An-
IV c. 27 aufweisen. Die Haupthss. sind: Cod. 60 nähme des Cognomens mindestens durch ihren

Vatic. 5951 (s. X), Cod. Paris n. 7028 (s. XI) gemeinsamen Grossvater, also etwa in der Zeit

und Cod. Laur. 73, 1 (s. XI). Ausgaben: Edit. des ersten panischen Krieges erfolgt sein. Die
princ. Flor. 1478 und Mailand 1491. Die Reihe Genealogie der Familie ist weiterhin nicht feat-

der neueren kritischen und erklärenden Ausgaben zustellen. Bei Dichtern werden die Cethegi fast

beginnt mit der von J. A 1 m e l o v e e n
,
Amster- regelmässig durch Epitheta charakterisiert, die

dam 1687. 1713, Chr. Krause (Lips 1766), L. darauf hinweisen, dass sie nach der altrömischen,

Targa (Patav, 1769. Veron. 1810 mit einem auch von dem jüngeren Cato beobachteten Sitte

I^exicon Cell.) und die durch Ruhnken besorgte, das Tragen des Untergewandes, der Tnnica, ver-
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schmähten (Hör. ars poet. 50. Porphyr, x. d. St. 10 XXXIV 53, 3); als wohlverdienten Lohn er-

Lucan. II 543. VI 704. Sehol. Bern. x. d. St. hielt er einen Triumph bewilligt (Liv. XXXIII
Sil. Ital. II 543; vgl. Marquardt-Mau Privat- 22, 1—23, 8). 560=194 war er Censor (Fasti

leben der Römer 5501.). Dies entspricht dem Cap. Liv. XXXIV 44, 4. XXXV 9, 1. Antias

conservativen Zuge, der das patricische Geschlecht frg. 37 Peter bei Aseon. Cornel. p. 01), 561 =
der Cornelii auszeichnet (vgl o. S. 1249), doch 193 ging er mit Scipio Africanus und M Mi-

haben auch sonst einzelne Zweige grösserer Fami- nucius Rutus zur Schlichtung der Streitigkeiten

lien solche alte Sitten besonders bewahrt (vgl. zwischen Karthago und Massinissa nach Alriea

Varro bei Plin. n. h. XIX 8 über die Atilii (Liv. XXXIV 62, 16). Ein kleines Insehriftfrag-

Serrani. o. Bd. II S. 2095). [Münzer,] 10 ment, in dem von den Cetwmfani] die Rede ist.

Cornelii Cethegi sind bis zum Ende des2. Jhdts. könnte zu seinem Elogium gehören (CIL I* p. 341).

n. Chr. nachweisbar (vgl. Nr. 85IT.). Es ist mög- 89) C. Cornelius Cethegus. Durch Cicero er-

lich, dass diese Cethegi der Kaiserzeit nicht direct fährt man, dass er ein Vetter des 1.. Piso Caesn-

von den Cethegi der Republik, sondern von einem ninus war (p. red. 10; de domo 62; vgl. Bd. III

Zweige der Lentuli abstammen, wie Mommsen S. 1387 Nr. 90) und dass er mit Q. Metellus Pius,

mit Bezug auf Lentnlus Cethegus (Nr. 215) ver also vor 683= 71, in Spanien war und dort bei

mutet (zu CIL VI 6072), vgl. u. zu den Cornelii einem Attentat gegen diesen der Teilnahme ver-

Lentuli. Auf Verbindung mit den Scipionen weist dächtig erschien (Süll. 70, vgl. Bd. III S. 1224).

der Name des Cethegus Scipio (Nr. 100). durch Sallust, dass er zur Zeit der catilinarischen

[Groag.] 20 Verschwörung noch in jüngeren Jahren stand (Cat.

83) Cornelius Cethegus, von Sil. Ital. VIII 52, 33) und im Senate sass (ebd. 17, 3). Dass

575ff. als Führer der Bundesgenossen aus dem er damals Praetor gewesen sei. ist jedenfalls ein

Südosten Italiens in der Schlacht bei Cannae er- Irrtum Appians (bell. civ. II 2). Unter Catilinas

wähnt. Der Dichter ist zur Einführung eines Genossen war er wohl der kühnste und gefähr-

Cethegus an dieser Stelle wohl durch die Erinne- liebste, so dass nach gewissen Quellen L. Aemilius

rung an M. Cornelius Cethegus Nr. 92 veranlasst Paullus im J. 691= 63, noch vor dem Einschreiten

worden (vgl. den für diesen bei Hör. ars poet. der Regierung. Catilina und Cethegus nach der

50 als typisch angeführten Zug mit Sil. VIII 585), Lex Plautia de r> anklagen wollte (Schol. Bob.

doch liegt ihm kaum eine geschichtliche Notiz Vatin. p. 320 Or.; vgl. Bd. I S. 564 Nr. 81). Cethe-

zu Grunde. 30 gus wurde daher auch von Catilina bei seiner

84) Cornelius Cethegus, Bruder des Catili- Abreise aus Rom zum Führer der hier zurück-

nariers C. Cethegus Nr. 89. stimmte im Senat bleibenden Genossen bestellt (Cic. Sulla 53. 75.

dafür, diesen mit dem Tod» zu bestrafen (Ampel. 76; Flacc. 96. Sali. Cat. 32, 2. Liv. ep. C1I.

19, 12, woh! unverdächtig, obwohl sonst nicht Veil. II 34, 4. Cornel. Sever. bei Sen. suasor. 6, 28.

überliefert). [Münzer.] Lucan. II 543. VI 794. luven. VIII 231. X 287.

85) (Cornelius Cethegus), Proconsul von Asia Schob Bob. p. 302 Or. Hieran, zu Euseb. chron.

bald nach 170 n. Chr., Vater des M. Cornelius II 135 w Schöne. Plut. Caes. 7. 2; Cat. min. 22, 1.

Cethegus. Consuls im J. 170 (Lucian. Demonax Appian. bell. civ. II 2). Vielleicht hätte die ganze

80, vgl, Nr. 94). Verschwörung einen andern Verlauf genommen.
86) Cornelius Cethegus, Salius Palatinus, trat 40 wenn nicht neben Cethegus und an Alter und

im J. 180 n. Chr. aus dem Colleg aus (CIL VI Rang ihm weit überlegen P. LentulusSura(Nr.240)

1979), vielleicht Sohn des M. Cornelius Cethegus gestanden und ihn durch bedächtige Schwerfällig-

Nr. 94. Seit überall gehemmt hätte. Denn er selbst war

87) (Cornelius?) Cethegus, vielleicht Bruder nach Salb Cat. 43, 4 natura lerox. vehement,
des Vorhergehenden (vgl. Nr. 94), palatinischer manu promptus, mazumum bonum in releritate

Salier, starb bald nach 190 n. Chr. (CIL VI 1981, putabat (vgl. Cic. Cat. III 16 über seine luriata

bezüglich der Zeitbestimmung s. o. Bd. IIIS. 1260). temerita», IV 12 über seinen furor) ; er klagte

[Groag.] Ober die Feigheit und Saumseligkeit der Gefähr-

88) C. Cornelius Cethegus, L. f. M. n., wahr- ten, drängte unaufhörlich zu raschem Losbrechen
scheinlich als Privatmann zum Proconsul gewählt ®0 und bekämpfte ihren Plan, die Saturnalien dafür
und nach Spanien gesandt, wo er im J. 554 = abzuwarten (Cic. Cat. III 10. Sali. Cat. 43, 8).

200 erfolgreich gegen die Eingeborenen kämpfte Es spricht für seine ruchlos thatkräftige Art, dass
(Liv. XXXI 49, 7). Er wurde abwesend zum er für sich die schwierigste Aufgabe, die Ermor-
curulischen Aedilen gewählt und in die Haupt- düng Cieeros, in Anspruch nahm (Cic. Cat. IV
Stadt zurückgerufen, um dieses Amt 555= 199 13. Salb Cat. 43, 2; Uber die im einzelnen von
zu verwalten (Liv. XXXI 50, 6. 10. XXXII 7, einander abweichenden Angaben bei Cic. Cat. I 9.

14). Ohne Bekleidung der Praetur gelangte er Appian. bell. civ. II 8. Plut. Cic. 16. 1 vgl.

557= 197 sofort zum Consulat (Fasti Cap. Chro- Buresch Comment. Ribbeek 282. Willrich De
nogr. Chron. Pasch. Idat. Liv. XXXII 27, 2. coniur. Catil. fontibus [Göttingen 1893] 29) und
28, 1. Cassiod. Cic. Brut. 73; über eine Spende, ®0 ausserdem den Tod mehrerer Consulare und Prae-
die er dem Volke nach seiner Wahl im vorher- toren forderte (Plut. Cic. 19, 1). Sein Haus wurde
gehenden Jahre machte, Plin. n. h. XIX 156), zog die Rüstkammer dei Verschwörung (Cic. Cat. III 8.

nach Gallien und schlug in einer grossen Schlacht Plut. Cic. 18, 2. 19, 1). Die Auffindung der
die aufständischen Insubrer und CenomanenfPolyb. darin aufgespeieherten Waffen und die Vorlegung
XVIII 11, 2. 12, 1. Liv. XXXII 29, 5—30, 13. der Briefe, die er den Gesandten der Allobroger
Zonar. IX 16; vgl. Nissen Krit. Unters. 139. übergeben hatte, waren hinreichende Beweise, um
143). In diesem wichtigen Feldzuge gelobte er ihn verhaften zu lassen und seiner Schuld zu
der luno Sospita einen Tempel (Liv. XXXII 30, überführen (Cic. Cat. III 6 10. 14. Sali. Cat. 44, lf.
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46, 3). Er wurde zunächst dem Q. Corniticius

in freie Haft gegeben (Sali. Cat. 47, 4), aber als

er den Versuch machte, seine Anhänger zur Be-

freiung aufzuwiegeln (ebd. 50, 2. Appian. bell,

civ. II 5), beeilte man sich desto mehr, das Todes-

urteil Uber ihn zu fällen, und sein eigener Bruder
soll sogar die Stimme dafür gegeben haben (Ampel.

19, 12 s. Nr. 84). Er wurde in der Nacht des

5. December ins Tullianum gebracht und hier

auf dieselbe Weise wie Lentulus Sura hingerichtet

(Cie. Sulla 70. Sali. Cat. 55, 6. Liv. ep. CII. Veil.

II 34, 4. Plut. Cic. 22, 2. Appian. bell. civ. II 6).

#0) C. (Cornelius) Ccthegu6. Einer der An-
kläger Milos im J. 702 = 52 heisst in den Hss.

des A6Con. Milon. p. 34 C. Ceteius, was am leich-

testen in C. Cethegus geändert werden kann, vgl.

o. Bd. I S. 2275.

91) L. Cornelius Cethegus, einer der Ankläger
des Ser. Sulpicius Gallia wegen dessen Vorgehen
gegen die Lusitaner 605= 149 (Liv. ep. XLIX).
Er kann ein Sohn von Nr. 88 sein, der in Be-

ziehung zu Spanien getreten und selbst L. f. war.

92) M. Cornelius Cethegus M. f. M. n. (Fasti

Cap. Enn.) war Flamen und wurde als solcher

wegen einer kleinen Nachlässigkeit im Dienste

abgesetzt (Val. Max. I 1, 4. Plut. Marc. 5, 4).

Doch wurde er im J. 541 = 213 Pontifex (Liv.

XXV 2, 2. 5, 2). In demselben Jahre bekleidete

er mit P. Scipio, dem späteren Africanus, die

eurulische Aedilität, wie Liv. XXV 2, 6 an-

giebt, während nach der schwerlich zuverlässigen

Notiz des Polvb. X 4, 1. 5, 2 der Bruder Scipios,

Lucius, damals dessen Amtsgenossc gewesen sein

soll (vgl. Honmien Rflm. Forsch. I 98 A. 67).

Als Praetor 543 = 211 wurde er zuerst nach Apu-
lien geschickt (Liv. XXV 41, 12f.) und später

nach Sicilien, wo er sich bei der Ordnung mancher
schwierigen Verhältnisse bewährte (Liv. XXVI
21, 13. 17. Zonar. IX 6 irrig: Ko/tW/Jaos AoXo-

ßüXa;), aber gegen seinen Vorgänger M. Marcellus

die Klagen der Eingeborenen unterstützte (Liv.

XXVI 26. 8. 28, 10). 545 = 209 wurde er

mit P. Sempronius Tuditanus Censor, obgleich

beide Männer noch nicht Consuln gewesen waren
(Liv. XXVII 11, 7. 36, 6). Sie gelangten zu-

sammen erst 550 = 204 zum Consulat (Fasti Cap.

Chronogr. Chron. Pasch. Idat. Enn. bei Cic. Brut.

58, vgl. 60; Cato 10. Liv. XXIX 11. 10.

XXXV136, 4.6. Cassiod.). Cethegus erhielt Etru-

rien als Provinz und hatte die von Hannibals
Bruder Mago hier hervorgerufene Erregung zu

beschwichtigen (Liv. XXIX 13, 2. 36, lOf. Zo-

nar. IX 1 1 Ende). Zur Leitung der Wahlen
kam er nach Kom, kehrte dann wieder nach Etru-

rien zurück, wurde 551 = 203 abgelöst und als

I’roconsul nach Oberitalien gesandt (Liv. XXIX
38, 2. 5. XXX 1, 7). Vereinigt mit dem Praetor
P. Quintilius Varus traf er hier im Gebiete der
Iusubrer mit Mago zusammen; in heissem Kampfe
erlitten die Römer bedeutende Verluste, aber in-

folge der Verwundung des feindlichen Feldhcrrn
blieb ihnen der Sieg (Liv. XXX 18, 1—15; vgl.

Zonar. IX 12). Cethegus starb 558= 196 (Liv.

XXXIII 42, 5). Nach seinem Tode pries ihn
der zeitgenössische Dichter Ennius als trefflichen

Redner in den vielfach angeführten Versen: Ad-
ditur orator Cornelius sunriloquenti ore Cetke-
gus Marcus conlegae Tuditann Harri dlius und:

Is dietust ollis popularibus olim. qui tum vive-

baut homines atque Herum agitabant, dos deli-

bntus populi suadaequr medulla (frg. IX 4 v. 304
Vahlen aus Cic. Brut. 57—60, vgl. Cato 50. Senec.

bei Gell. XII 2, 3. Quintil inst. or. II 15, 4. XI
3, 31; mit Cato zusammengestellt von Hör. ep.

II 2, 117, vgl. ars poet. 50).

93) M. Cornelius Cethegus, C. f. C. n.. 583
= 171 mit zwei anderen Gesandten abgeschickt,

um den Consul C. Cassius Longinus, der ohne
Erlaubnis des Senats in Makedonien einrücken

wollte, aus lllyrien zurückzuruten (Liv. XLIII

1, 12), 585= 169 Triumvir coloniae deducendae
(ebd. 17, 1). Als Consul 594 = 160 (Fasti Cap.

Terent. Adelph. tit.) nahm er die Trockenlegung

der pomptinischer Sümpfe in umfassender Weise
in Angriff (Liv. ep. XLVI). [Münzer.]

94) M. Cornelius Cethegus, Consul Ordinarius

im J. 170 n. Chr. mit C. Erucius Claras (.V.

Cornelius Cethegus CIL VI 1978; M. Cornelius

Caet[h]egus XI 619, sonst Cethegus). Wahrschein-

lich ist er der Consular Cethegus, Legat seines

Vaters (Nr. 85) in Asia, dessen Benehmen auf

seiner Durchreise durch Griechenland den Spott

der Griechen herausforderte; als man ihn ein pfya
xd#aQua nannte, meinte der Philosoph Demonax
oiii fiiya (Lucian. Demonax 30; vgl. Wadding-
ton Fast. d. prov. Asiat. 734). Cornelius Cethe-

gus, der im J. 180 aus dem Collegium der Salii

Palatini ausschied (CIL VI 1979), war eher ein

Sohn des C. als dieser selbst (vgl. Nr. 86); wenn
der Salier Cethegus, der kurz nach 190 starb (CIL
VI 1981, s. Nr. 87), gleichfalls ein Sohn unseres

C. war, so lebte dieser damals noch (die Salier

mussten patrimi et matrimi sein, vgl. M a r-

quardt-Wissowa St.-Verw. III1 428; die Schrift

über Demonax, die um 180 erschienen ist [vgl.

Lucian. ed. Fritzschell 1, 188f.]. kann sehr

wohl noch zu Lebzeiten des C. verfasst sein). Eine

Tochter des C. war vielleicht mit TL Claudius

Frontinus Niceratus vermählt (s. o. Bd. III S. 2722
Nr. 156). Sclaven eines Cor. Cethegus werden

auf Siegeln genannt, die in und bei Aeelanum
gefunden wurden (CIL IX 6083, 63. 112).

(Groag.)

95) P. Cornelius Cethegus, L. f. P. n. (Fasti

Cap. Plin.), vielleicht 565 = 189 in Asien (vgl.

P. Cornelius Lentulus Nr. 214), curulischer Aedil

567= 187 (Liv. XXXIX 7, 8). Praetor 569 =
1 185 (Liv. XXXIX 23, 2), Consul 573= 181. Da
die Fasti Cap. (ebenso Chronogr. Chron. Pasch.

Idat.), Cassius Hemina (bei Plin. n. h. XIII 85)

und Sulpicius Blitho (bei Nep. Hann. 13, 1) über-

einstimmend Cethegus als Beinamen des Consuls

dieses Jahres P. Cornelius (so Val. Max. I 1, 12.

Plut. Num, 22) angeben, so beruht die Meinung
des Liv. XL 18, 1 (aus ihm Val. Max. II 5, 1

und Cassiod.), er habe vielmehrLentulus geheissen,

auf einem einfachen Versehen (doch s. Cn. Cor-

i nelius Blasio Nr. 74). Das Jahr ist bekannt durch

den Fund der angeblichen Bücher Numas (s. dar-

über Schwegler R. G. I 564fl,); die Namen der

beiden Consuln C. und M. Baebius Tamphilus
bewahrte das erste Criminalgesetz de ambitu, das

sie unter Catos Mitwirkung erliessen (Liv. ep. XL
19, 11; vgl. o. Bd. 1 S. 1801 und Lex). Sie er-

hielten zusammen Ligurien als Provinz; da sie

nichts ausrichteten, wurde ihnen das Commando
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für das nächste Jahr verlängert, nnd in diesem

gelang es ihnen, die Apuaner znr Ergebung zu

zwingen und nach Samnium zu verpflanzen, wo
sie seitdem als Ligures Baebiani und Corneliani

erscheinen. Die Consuln triumphierten als die

ersten, die eigentlich keinen Krieg geführt hatten

(Liv. XL 18, 3. 5. 26, 4—7. 35,1. 36, 7. 37,
9—38, 9; vgl. o. Bd. II S. 288). 581 = 173 ging
Cethegus noch einmal als Decemvir für die I,and-

verteilungen nach Oberitalien (Liv. XLII 4. 4).

96) P. Cornelius Cethegus, Praetor 570= 184,

sprach zuerst infer circa et peregrinos Recht,

übernahm aber nach dem Tode seines Amtsge-
noesen C. Decimius auch die städtische Praetur
(Liv. XXXIX 32, 14. 38, 2. 39, 15. 41, 7). Von
Nr. 95, der im Jahre vorher Praetor war, ist er

zu unterscheiden.

97) P. Cornelius Cethegus, vielleicht derMünz-
meister Cethegus gegen 650= 104 (Mommsen
Münz«. 539 nr. 136). Im J. 666 = 88 wurde
er von Sulla geächtet und entfloh mit Marius
nach Africa (Appian. bell. civ. I 60. 62. Plut.

Mar. 40, 3); er kehrte mit ihm nach Rom zurück,

unterwarf sich aber nach Sullas Rückkehr dem
Sieger und suchte dessen Gunst durch nieder-

trächtigen Verrat an seinen Parteigenossen zu
gewinnen (Sali. hist. I 51 , 20 Kr.= I 77, 20
Miiur. Val. Max. IX 2, 1. Appian. I 80). Trotz
seiner moralischen Verworfenheit wusste er sich

durch Geschäftskenntnis, Redegewandtheit und
Intriguen während des nächsten Jahrzehnts einen
solchen Einfluss bei Volk und Senat zu erwerben,
dass die angesehensten Männer um seine Gunst
buhlten (Cic. Parad. V 40 [dazu P 1 a s b e r g Rh.
Mus. LIII 81J; Brut. 178); 680= 74 erhielt der
Praetor M. Antonius durch ihn und den Consul
M. Cotta den Oberbefehl gegen die kretischen
Seeräuber (Ps.-Ascon. Verr. p. 206 Or.) und der
Consul L. Lucullus durch ihn und seine Dirne
Praecia, die er auf jede Weise zu gewinnen suchte,

die Statthalterschaft von Kilikien und das Com-
mando gegen Mithridat (Plut. Luc. 5, 6. 6, 1.

4—6). Als Cicero (Cluent. 84f.) 688= 66 öflent-

lich die hinterlistige Handlungsweise des Cethegus
gegen C. Staienus (680= 74) brandmarkte, war
er wohl schon tot. [Münzer.l

98) Ser. (Cornelius Cethegus), Vater des Fol-

genden (vgl. Dio ind. 1. LVII), sonst unbekannt.
Nicht ganz ausgeschlossen erscheint seine Iden-
tificierung mit Lentulus Cethegus (Nr. 215).

99) Ser. Cornelius Cethegus, Consul Ordinarius
im J. 24 n. Chr. mit L. Visellius Varro (CIL I s

p. 71 Fasti Arv. [Ser. Cojmelius Cethegus-, VI
10051 Ser. Cornelius Cethegus; I 765 Ser. Cor.;
Dio ind. 1. LVII 2igy. KoQvqhos Zegy. vt. Ki-
ihn/os [AVpyioc irrig statt i’tpovio,]; Frontin.
de aq. 102 Serrius Cornelius Cethegus; Tac.
ann. IV 17 Cornelius Cethegus; sonst Cethegus).

100) (Cornelius Cethegus Scipio, auf einem
Bronzebeschlag stadtrömiBchen Fundortes genannt
(CIL VI 31964=XV 7147; wie Dressei an letz-

terem Orte bemerkt, nach den Buchstabenformen
nicht jünger als das 2. Jhdt. n, Chr.). Ein in

Gnathia (Apulien) gefundener Ziegel trägt den
Stempel Cethegi et Scipionis (CIL IX 6078, 58).

(Groag.J

101) L. Cornelius Chrysogonua. bekannt aus
Ciceros Rede für Sei. Roscius aus Ameria vom

Ptaly-WlMowa IV

J. 674 = 80 (vgl. noch Plin. n. b. XXXV 200.

Hieron. zu Euscb. chron. II 135 b Schöne. Plut.

Cic. 3, 2). Er war nach Ciceros Schilderung ein

noch junger Freigelassener des Dictators Sulla

und übte auf diesen sehr grossen Einfluss aus
(adulescens rel potentissimus hoe tempore nostrae

eiritatis Sex. Rose. 6, vgl. 35. 58. 60. 138. 140L);

er erwarb bei den Proscriptionen ein bedeutendes
Vermögen, führte ein üppiges Leben und trug

10 den Übermut des reichen Emporkömmlings zur

Schau (ebd. 133— 135). Nach der Ermordung
des älteren Sex. Roscius schloss er ein Bündnis
mit den beiden T. Roseii, auf Grund dessen er

die nachträgliche Aufnahme des Ermordeten in

die Achtungslisten bewirkte und einen Teil von
dessen Gütern zu einem Spottpreise an sich brachte
(ebd. 6. 20f. 105ff. 125ff.). Den Beschwerden der
Ameriner suchte er entgegenzuarbeiten und seine

Beute sich zu sichern, indem er die Klage gegen
20 den jüngeren Sex. Roscius wegenVatermords unter-

stützte (ebd. 25f. 110). Infolge seiner Macht-
stellung war dessen Lage sehr gefährlich, und
verdiente der Mut des Anwalts Cicero, der gegen
den Günstling des Herrschers aufzutreten wagte,

alle Anerkennung. [Münzer.)

102) P. Cornelius P, I. (tribu) Sab(atina)

Ciratrieula, prim(us) pil(us) bis (vgl. Mommsen
zu CIL V 867), praefeet(us) eguit(um), prae-

f(ectus) elas(sis) in Ravenna, prael. cohortium
30 ririum Romanar(um) quattuor in Hispan(ia),

trib(unus) mil(itum), llvir et Ihir tptinq(cnna-

lis), pont(ifez), CIL XI 6344 = Dessau 2693
(Pisaurum; Ehreninschrift, von der Gemeinde ge-

setzt), aus dem Anfang des 2. Jhdts. n. Chr., vgl.

Hir schfeld Verw.-Qesch. I 125. [Stein.)

103) Cornelius Cinna. Das Cognomen Cina
findet sich auf Münzen, die vielleicht noch einem
älteren MünzmeiBter zuzuweisen sind, als dem
ersten bekannten Manne dieses Namens Nr. 105

40 (Mommsen Münzwesen 510 nr. 67).

1(M) (Cornelius) Cinna, führte Ende 710=44
fünfhundert Reiter dem P. Dolabella (Nr. 141)
nach Asien zu, doch wurden sie ihm in Thessalien
von M. Brutus abspenstig gemacht (Plut. Brut. 25,

1). Cic. Phil. X 13 vgl. XI 27 nennt den Namen
des Befehlshabers dieser Reiter nicht, bezeichnet

ihn aber als Quaestor des Statthalters Dolabella.

[Münzer.]
Vielleicht derselbe ist L. Cornelius. Suffect-

50 consul im J. 32 v. Chr. (Nr. 32), und L. Cinna,
der in den Arvalacten der J. 21/20 v. Chr. ge-

nannt wird (Ephem. epigr. VIII p. 316= CIL
VI 32338, vgl. Nr. 107). Ist dies richtig, so war
C. der ältere Sohn des L. Cinna Nr. 107.

(Groag.l

105) L. Cornelius Cinna, L. f„ Consul 627
= 127 (Meilenstein der Via Latina unweit Vena-

frum CIL I 558= X 6905. Chronogr. ldat Chron.
Pasch. [Kexiyra ). Cassiod.).

60 106) L. Cornelius Cinna, als L. f. L. n. (Fasti

Cap. 668. 669) SohnvonNr. 105, bekleidete die Prae-

tur (vgl. eine Vermutung darüber bei L. Cornelius
Lentulus Nr. 194) und war bald darauf Legat im
Bundesgenossenkriege (Cic. Font. 43), wo er 666
= 88 mit Q. Caecißus Metellus Pius die Marser
endgültig unterwarf (Liv. ep. LXXVI). In dem-
selben Jahre erhielt nach Beendigung der Kämpfe
in Italien L. Sulla den Krieg gegen Mithridates.

41
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P. Sulpicios Rufes veranlässte dagegen dessen fugt worden sei (Appian. s. 0.; vgl. Mommsen
Übertragung an C. Marius; darauf folgte Sullas St.-R. I 630, 4); secns Volkstribunen und andere

Zug gegen Rom und die gewaltsame Wiederein- Anhänger aus Rom. darunterQ.Sertoriue, schlossen

Setzung des aristokratischen Regiments, während sieh ihm an; er eilte durch die Städte bis Cam-
Marius, Sulpicius und ihre nächsten Anhänger in panim hin, warb überall Anhänger und brachte

die Verbannung gehen mussten. Auf ihre Seite Geldmittel zusammen. Sehliesslieb erschien er

hatte sich auch Cinna gestellt, aber dennoch Hess bei dem römischen Heere, das unter Ap. Gau-
es Sulla geschehen, dass er bei den Comitien für dius Pülcher bei Capua stand, und verstand es

607 =87 zusammen mit Cn. Octavius zum Consul für sich zu gewinnen; in Masse strömten die

gewählt wurde. Der Gewählte verpflichtete sich 10 Italiker unter seine Fahnen (Liv. ep. LXXIX.
öffentlich durch einen feierlichen Eid, die von Veil. II 20, 4. SchoL Gronov. p. 41U. Plut. Mar.

Sulla eingesetzte Ordnnng nicht anzutasten (Schol. 41, 1; Sert. 4, 7. Appian. I 65L; vgl. Sali. hist.

Gronov. p. 410 Or. Plut. Sulla lü, tif. Dio frg, frg. 1 27 Maur.). Er konnte es jetzt wagen, gegen

100, 1—4), aber er machte keinen Hehl daraus, Rom aufzubrechen und Marius aus Africa her-

dass er sich dadurch nicht für gebunden halte beizurufen (falsch lul. Eiuper. 4: ad Mrxcam
(Soll hist. frg. I 22 Kr. = I 20 Maur.). Gleich . . . . /orte pervenit)-, seine Macht verstärkte er

nachdem er 667 = 87 mit Octaviu* das .Amt an- noch, indem er überall die Selaven freiliess und
getreten hatte (Fast! Cap. (nur Cor ... er- in sein Heer einreihte (Flor. II », 11. Auci de

halten]. Chronogx. Idat. Cnron. Pasch. Eutrop. vir. 111. 69, 2. Schol Gronov. p. 410. Iul. Exuper.
V 4. Cassiod.). veranlasste er einen Tribunen 20 4. Appian. 1 69). Marius landete mit seinen

M. Verginius. gegen Sulla Klage zu erheben; un- sich rasch vermehrenden Streitkräften in Etru-

bekümmert darum eilte Sulla auf den Kriegs- rien und zog von Norden vor Rom, Cinna kam
Schauplatz, und Cinna eröffnete in <i.r Stadt die von Süden und vereinigte sieh mit ihm vor der

Feindseligkeiten gegen seine zurückgebliebenen Hauptstadt; jener bedrohte sie vom Meere her,

Anhänger, den Kampf, der nach deren Führer, Scrtorius auf dem linken. Cinna mit Cn. Papirius

dem andern Consul, als bellum Oetaviimum be- Carbo auf dem rechten Tiberufer (Liv. ep. LXXIX.
zeichnet wird. Cinna beantragte zwei Gesetze, Flor. II 9, 10— 18 Oros. V 19, 81 Licinian.

die Sullas Anordnungen umstossen sollten, e - uns p. 23. Appian. I 67; vgl. Dieckmann De Li-

in Wiederholung einer Rogation des Sulpidus ciniani fontibus et auctoritate (Berl. Stud. XVI
die Aufnahme der Neubürger und Freigelassenen 80 3], Berl. 1896, 531). Sie verhandelten mit Cn.

in sämUiche Tribus (Cic. Phil. VIII 7. Veil. II Pompeius Strabo, der ein doppeltes Spiel spielt«,

20. 21 Schol. Gronoph. p. 110. Iul. Eiuper. 4 aber sich schliesslich, vielleicht infolge eines Mord-

p. 2 Rurs. Appian. bell. civ. I 64: vgl. Mo mm- Versuches Cinnas (vgl. Plut. Pomp. 8, 1), für den
sen St.-R. 111 180. 439) und zweitens die Zu- Kampf gegen si« entschied (Liv. ep. LXXIX. Veil
rüekberufung des Marius und der übrigen Ver- II 21, 2. 4. OroB. V 19, 10. Licinian. p. 28);

bannten. Nur den zweiten Antrag erwähnen Flor neuen Zuzug aber erhielten sie von den Samniten.

II 9. 9 und Auct. de vir. ilL 69, 2 and lassen Die Berichte Uber die folgenden Operationen und
darüber den Bürgerkrieg ausbrechen. Das ist, den Anteil der einzelnen demokratischen Führer
wie sich namentlich ans Ciceros Zeugnis ergiebt, daran sind nicht überall klar. Irrig ist jeden-

nicht genau, sondern richtig bemerkt Appian, dass 40 falls die Behauptung des Veil. II 21, 4, das»

jenes erste Gesetz über das Stimmrecht der Neu- Cinna dem Pompeius ein Treffen geliefert habe,

bürger das .’igooifuor für die Rückkehr der Ver- denn Licinian. p. 25 und Oros. V 19, 10 nennen
bannten sein sollte, sein Erfolg die Gewähr für als dessen Gegner vielmehr Scrtorius, was wegen
den des zweiten Antrags bieten musste. Cinna der Stellung der Heere wahrscheinlicher ist Un-
wollte mit Hülfe der zahlreich nach Rom ge- sicher ist dagegen, wie man die Angaben über
eilten Italiker jene Rogation durchbringen, Oe- die Ereignisse bei Ariminum zu vereinigen hat;

tavius entschloss sich, der Gewalt mit Gewalt zu nach Appian. I 67 wurde diese Stadt von Truppen,
begegnen. An Zahl und Bewaffnung waren seine die Cinna dorthin sandte, genommen, um Hülfe-

Anlianger denen des Gegners überlegen; vergebens Sendungen von Gallia Cisalpina nach Rom den
rief dieser die Selaven zur Freiheit und Hülfe 50 Weg zu sperren; nach Licinian. p. 27 schlug

auf; er wurde unter furchtbarem Blutvergiessen Marius bei Ariminum den Servilius und hrachte

vertrieben und aus der Stadt verjagt (Cie. Cat. dessen Heer zum grössten Teil auf seine Seite.

HI 24; Sest. 77. Liv. ep. LXXIX Veil. II 20, Die Versuche, diese Nachrichten mit ’iminder
3. Flor. II 9, 10. Schol. Gronov. p. 410. lul zu verbind«; (vgl Dieckmann a. 0.) 611), be-

Ezuper. 4. Pint. Marc. 41,1; Sert. 4, 6f. Appian. friedigen nicht; vielleicht ist hier Marius, wie
bell. civ. I 64f.). Der Senat erklärte darauf Cinna, die Bonner Herausgeber (p. 57 s. v.) vermuten,
weil er die Stadt in Gefahr verlassen und den der jüngere und stand nicht unter dem Ober-
Sclaven die Freiheit verkündet habe, für deß Bür* befehl seines Vaters, sondern unter dem Cinnas.
gerrechts und folglich auch seines Amtes ver- Der ältere Marius unterwarf in dieser Zeit aller-

lustig und wählte an seiner Stelle L. Cornelius 60 dings die latinischen Städte iu der Umgebung
Merula zum Consul (Lip. ep. LXXIX. Veil. II der Hauptstadt, aber die Hauptmacht blieb vor

20, 3. Auct. de vir. ill. 69, 2. Plut. Mar. 41, Born stehen, und bald vereinigte sich jener wieder
1. Appian. I G5); ein Spruch der sibyllinischen mit Cinna zu einem Angriff auf das I iniculum.
Bücher wurde bekannt gemacht, nach Vertrei- Auch über dessen Einzelheiten gehen die Berichte
bang Cinnas würde die Kühe wiederkehren (Li- auseinander (vgl. über ihre Unklarheit Jordan
cinian. p. 23 Bonn.). Aber Cinna bestritt die Topogr. I 1, 243f. A. 80). Auct. de vir. ill. 69.
Rechtmässigkeit seiner Absetzung, weil aie ein- 2 erwähnt nur kurz die Einnahme durch Cinna.
seitig vom Senat ohne Befragung des Volkes yer- Plut. Mar. 42, 3 die durch Marius, Flor. II 9
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13 die Vertreibung der Mannschaften des Oetavius.

Appian. I 68 erzählt allein, dass Ap. Claudius

dem Marius das Thor geöffnet und dass dieser

dann Cinna eingelassen habe; er fährt fort, sic

seien sofort von Oetavius und Pompeius, die zu

Hülfe eilten, vertrieben worden, und stimmt darin

überein mit Liv. ep. LXXX: Cinna et Marius

rum Carbone et Sertario lanieulum oppugna-
verunt et lugati ab Oetavio consule recesserunl.

Ausführlicher ist die Darstellung des Licinian.

p. 24 f„ aber unvollständig erhalten und Behwer

tu ergänzen, so dass sich kein klares Bild von

den Vorgängen gewinnen lässt. Dass aber Cinna
mindestens gleichberechtigt mit MariuB dabei das

Commando führte, ergiebt Bich aus Sisenna frg.

129 bei Tac. hist. III 51, nach dem bei diesem

Kampfe eine Episode vorfiel, die andere (wie Liv.

ep. LXXIX. Oros. V 19, 12f. Licinian. p. 25)

bei einem andern erzählen. Auch bei den Ver-

handlungen mit dem Senate, mit Pompeius, mit

Mctellu6 erschien in dieser Zeit stets Cinna als

das anerkannte Haupt der Demokraten (vgl. z. B.

Licinian. p. 25. 27. 29. Diod. XXXVIII 2, lf.

Dio frg. 102, 1), und als schliesslich nach man-
cheu Wechselfallen die Uneinigkeit der Führer

und die Unzuverlässigkeit der Truppen die Opti-

malen zur Übergabe zwang, war es wiederum
Cinna, an den ihre Gesandten gingen. Er for-

derte, ehe er sie anhörte, vom Senate als Con-
sul anerkannt zu werden; erst nachdem das ge-

schehen war und Merula abgedankt hatte, empfing
er eine zweite Gesandtschaft Sie musste ihm
die bedingungslose Capitulation bewilligen, wäh-

rend er nur versprach, das Leben der Gegner zu

achten, ohne sich irgendwie zu bioden. Darauf
zog er in Rom ein und beantragte vor allen

Dingen die Aufhebung der Verbannung des Ma-
rius (Liv. ep. LXXX. Veil. II 21, 6. Diod.

XXXVIII 1. 3. riut. Mar. 43. 1—3; Sert. 5, 1.

Appian. I 69f. Dio frg. 100, 8). Die Schreckens-

herrschaft, die Marius und Cinna über Rom ver-

hängten, ist bekannt und berüchtigt genug (vgl.

Cic. Cat. LU 24. Liv. ep. LXXX. Val. Max. II 8,

7. IV 3, 14. V 6, 4. Veil. II 22, 1—4 Flor.

11 9, 13—17. Eutrop. V 7, 8. Oros. V 19, 19.

Obseq. 56. Ammian. Marc. XXX 8, 9. Schol.

Gronov. p. 410 Or. Schol. Bob. p. 250 Or. Diod.

XXXVIII 4, 1. Plut. Mar. 48, 4ff. Appian. I

71 u. a.); beide hatten wohl gleichen Anteil an

der Ermordung ihrer wichtigsten Gegner, und es

ist möglich, dass Cinna einzelne Blutthaten, wie

den Tod des Oetavius, ausdrücklich befahl (Cic.

Tusc. V 55. Veil. II 22, 3. Auct. de vir. ill. 69, 2;
vgl. Appian. I 71: Kopf des Oetavius dem Cinna
überbracht). Sallust. hist. I 51, 19 Kr. = I 77,

19 Maur., lässt einen Optimaten im Senat erinnern

an die seelera Cinnae, euius in urbem reditu

deeus ordinis huius interiit, Val. Max. V 8, 8
spricht von (’innana proscriplio. Lucan. IV 822
von Cinna cruentus; auch Tac. hist. III 83 nennt
nur Cinna als Sieger und verantwortlich für das

Schreckensregiment (vgl. noch Cinna crudelis

Cic. Phil. XI 1). Aber wenigstens war Cinna
des Mordens früher müde als Marius (Plut. Mar.
43. 7; Sert. 5, 4) und suchte dessen sinnloser

Raserei eine Schranke zu setzen, indem er ge-

meinsam mit ScrtoriU8 die blutdürstigen Sclaven-

banden der Vardaeer niederhauen lies* (Oros. V

19, 24. Iul. Exuper. 4. Plut. Mar. 44, 10; Sert

5, 5. Appian. I 74). Inzwischen ging das Jahr

zu Ende, und für das folgende, 663 = 86, renun-

tiierten 6icb Marius und Cinna selbst ohne Teil-

nahme der Comitien zu Consuln (Liv. ep. LXXX.
Auct de vir. ill. 69, 8, vgl. M o m m s e n St.-R.

I 5000L, 1. 626, 2); es war Cinnas zweites und
Marius siebentes Consulat (Fasti Cap. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Tessera CIL X 8070, 2. Veil.

II 23, 1. Oros. V 19, 23 [falsch von Cinna: cos.

II/]. Cassiod. Schol. Bob. p. 250 Or. Appian. I

75). Schon am 13. Januar starb Marius; eine

Zeit lang war Cinna alleiniger Consul, denn sogar

auf einer Inschrift aus Cales wird nur nach ihm
datiert (CIL I 1505= X 4669); dann wählte er

Bich L. Valerius Flaccus zum Amtsgenossen. In

derselben Weise trat er sein drittes Consulat 669
= 85 mit Cn. Papirius Carbo an (Fasti Cap.

Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Tessera CIL I 717.

Liv. ep. LXXXIII. Cassiod. Auct. de vir. ill. 69,

3. Appian. I 75) und sein viertes 670= 84 wieder

mit Carbo (Fasti Cap.
[L.Co .

.

erhalten). Chronogr.

Oros. V 19, 24. Auct. de vir. ill. 69,4. Cassiod.

qvater eonsul Cic. Tusc. V 54f. Suet. Caes. 1;

irrig Seribonio Idat.; HxQißomiov Chron. Pasch.).

Während aller dieser Jahre war Cinna thatsäch-

lich der Alleinherrscher in Italien und den
meisten Provinzen; mit vollem Rechte sprechen

die späteren Römer von seiner dominatio (der

Ausdruck bei Cic. Phil. I 84 [vgl. II 108).

Veil. II 23, 3. Val. Max. VI 9, 6. Tac. ann.

I 1. Auct. de vir. ill. 67, 6; vgl. Eirra tob uo-

ragjjjjoacio; Plut. Caes. 1, 1; auch Sali. hist,

inc. frg. 52 Kr. = I 64 Maur.: Tyrannumque et

Cinnam . . . appellam). Cic. Brut. 227 charak-

terisiert diese Jahre als die, quibus sine

iure fuit et sine ulla dignilate res publica (vgl.

Plut. Sulla 22, 1); wohl wurde Ruhe und Ord-

nung bis zu einem gewissen Grade aufrecht er-

halten, aber in der ganzen Politik und den Ein-

richtungen der Regierenden ist nirgends ein klarer

Plan zu erkennen. Obgleich Cinna an der Spitze

des Staates stand, ist von seiner persönlichen

Mitwirkung bei keiner der in dieser Zeit getroffenen

Anordnungen ausdrücklich die Rede. Erst die

Besorgnis vor der Heimkehr und Rache Sullas

spornte ihn zu neuer Thätigkeit an. Schon im
J. 669 = 85 begann er seine Rüstungen in ganz
Italien (Liv. ep. LXXXIII. Appian. I 76), und
die Haltung des Senates, der sich zu einer selb-

ständigen Antwort auf Sullas Mitteilungen er-

mannte, veranlnsste ihn. sie noch energischer zu
betreiben. Er sollte aber den Entscheidungs-

kampf nicht mehr erleben. Im Frühjahr 670=84
wollte er sein Heer nach Illyrien übersetzen; die

Soldaten weigerten sich, er eilte nach Ancona,
wollte sie durch Drohungen zum Gehorsam zu-

rückführen, offene Meuterei war die Folge, und
in dem wilden Tumult wurde Cinna erschlagen.

Kürzere Angaben über seinen Tod finden sich bei

Liv. ep. LXXXIII. Veil. II 24, 5. Oros. V 19.

24. Auct. de vir. ill. 69, 4. Iul. Exuper. 4. Plut.

Sert. 6, 1 , die ausführlichsteDarstellung bei Appian.

I 78; ihr gegenüber verdient die bei Pint. Pomp.
5, lf. (daraus Zonar. X 1) wegen ihrer inneren

Unwahrseheiulichkeit keinen Glauben (vgl. Dru-
m a n n G. R. II 590. 78). Veil. II 24, 5 begleitet

die Erzählung von Cinnas Ende mit folgenden
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Bemerkungen: Vir dignior, qui arbitrio rictorum

woreretur ifuam iraeundia militum. de quo rere

did polest ausum eum quae nemo änderet bonus,

perfedsse quae a nullo msi fortissimo perfid

pussent et luisse eum in ronsultando temeranum,
in exseqnendo virum. Der Auct. de vir. il). 69,

1 sagt: Cinna ftagitfosissimu* rem publicim

summa rrudelitate restant. Aber ein wirkliches

Urteil über die Begabung und den Charakter

Cinnas suent man sowohl Bei Autoren, die seiner

Zeit nahe stehen, wie Cicero, als auch bei Appian,

der die Hanptquelle für seine Geschichte ist. ganz
vergeblich. Nur \ppian, 1 64 (d. h. wohl Posei-

donios, vgl. Arnold Jahrb. f. Philol. Suppl. XIII

105. 110) sagt von seinen Motiven, man glaubte,

er sei von den Demokraten mit 300 Talenten be-

stochen worden, was M o m m s e n R. G. II 305
als bezeichnend für den Mann ansieht, auch wenn
es nicht wahr sein sollte. Im ganzen liegt Uber

Cinnas Persönlichkeit ein auffallendes Dunkel. Er
war vermählt mit einer Annia (Veil. II 41, 2, s.

o. Bd. I S. 2310 Nr. 101); seine Kinder sind

Nr. 107. 413. 414.

es auf keine Erklärung und zerriss den unschul-

digen Tribunen in Stücke (Val. Max. IX 9, 1.

Suet. Caes. 85. Plut. Brut. 20, 4; Caes. 68, 2.

Appian. II 148. Dio XL1V 50, 4 vgl. XLVI 49,

2. Zonar. X 12: vgl. Schwabe Phiol. XLVII

169L). Von dem Praetor Cinna berichtet Nicol.

Damasc. v. Caes. 22, 1 (FHG III 442), er habe

die Zurückberufung der von Caesar bestraften

Volkstribunen L. Caesetins Flavus und L. Epi-

dius Marullus veranlasst, aber er verlegt diesen

Antrag noch unter Caesars Regierung, was nicht

richtig ist (vgL Bd. III S. 131 Of. Nr. 4). Im
December lobte Cicero (Phil. 111 26) den Cinna

in übertriebener Weise, weil er die ihm von An-

tonius angebotenc Provinz zurückwies. Hula
(Arch.-cpigr. Mitt. XV 28) findet ihn wieder in

einem Arvalcn L. Cinna unter Augustus; da aber

die Ansetzung des Fragments der Arvalacten, in

welchem sich dieser Name findet, auf das J. 733
= 21 Bedenken unterliegt, so bleibt auch die

Identification zweifelhaft (vgl. M o m m s e n und
Hülsen Ephem. epigr. VIII p. 304. 316. 318,

such Bor mann Festschr. f. O. Benndorf 281.

107) L. Cornelius Cinna, Sohn von Nr. 106,

schloss sich noch sehr jung im J, 676 = 78 dem
M. Aemliius Lepidus an, der die sullanische Ver-

fassung umzustoBSen unternahm (Bd. I S.554L Nr.

72), und flüchtete nach dessen Untergänge mit
anderen seinerAnhänger xnSertorius nach Spanien.

Eine von Caesar, seinem Schwager, unterstützte

Lex Plautia gestattete ihm, wahrscheinlich 681
= 73, die Rückkehr nach Rom (Suet. Caes. 5).

Aber erst im J. 705 = 49 hob Caesar das Gesetz

auf, das den Nachkommen der von Sulla Geäch-
teten die Fähigkeit zur Bekleidung von Ämtern
genommen hatte (vgl. M o m m s e n St.-R. I 493),

und durch das bisher auch Cinna von solcher

ausgeschlossen war. Nun gelangte dieser 710
— 44 zur Praetur. Aber obgleich er mit Caesar
verwandt und ihm zu Dank verpflichtet war. er-

schien er nach dessen Ermordung am 15. Märt
zuerst von allen Magistraten bei den Verschwo-

renen, legte sein Amtsgewand ab, weil es ihm
von einem Tyrannen verliehen sei, schmähte von
der Rednetbühne aus den Toten, pries seine Mörder
und forderte das Volk, freilich vergeblich, auf,

sie zu ehren (Val. Max. IX 9, 1. Suet. Caes. 85.

Plut. Brat. 18, 4. 20, 4. Appian. bell. eiv. II

121). Ungenau ist dagegen die Angabe, er habe
zu den Verschworenen gehürt und an ihrer Tat
teilgehabt (Plut. Caes. 68, 2. Dio XLIV 50, 4,

daraus Zonar. X 12). Am 17. März begab er

sich wieder in seiner Amtstracht zu der Senats-

sitzung in den Tellustempel; unterwegs erkannte
ihn die Menge, unter der viele Veteranen Caesars
waren, und verfolgte ihn, wütend über sein Ver-

halten, mit Steinwürfen; er flüchtete in ein Haus
und wäre hier verbrannt worden, wenn ihn nicht

M. Lepidus geschützt hätte (Appian. II 126, vgl.

137; Plut. Brut. 18, 4 erzählt Ähnliches schon
beim 15. Marz). Aufs höchste stieg dann die

Wut dea Volkes gegen Cinna bei Caesars Be-
stattung; es stürzte sich auf den zufällig des

Weges kommenden Volkstribunen C. Helvius Cinna.
der Caesar ergeben war und von Plut. Brut 20,

4; Caes. 68, 2 für den Dichter gleichen Namens
gehalten wird, und indem es glaubte, den ver-

hassten Cornelius Cinna vor sich zu haben, hörte

282, 1). Cinna war vermählt mit Pompeia, einer

Tochter des Cn. Pompeius Magnus, denn sein

Sohn Nr. 108 wird als dessen Enkel bezeichnet

(vgl. Fasti Cap. 758. Sen. de dem. I 9, 3. Dio
LV 14, 1). [Münzer.]

108) Cn. Cornelius Cinna Magnus, a) Name.
Cn. Cornelius L. I. Maoni Pompei n. Cinna
Mag(nus) CIL 1* p. 29 Fasti cos. Capitol.; /V
Kogrqhoe A. vl. Kirvas Mdprot Dio ind. L LV;
rraioe Ä'oßxij/Los Dio LV 14, 1; (Cm. Cornelius)
Magnus CIL VI 1961; Cm. Cinna Magnus II

1343. VI 851. 10294; Cn. Cinna P p. 68 Fasti

Gabini. VI 31701. Cassiodor.; L. Cinna Sen. de

dem. I 9, 2. 6 (irrig); Cinna Sen. de benef. IV
30, 2; Magnus Pompeius Fssti Hydat; Maqnus
sonst in den Fasten, b) Leben. C. war der Sohn
des Vorhergehenden und der Pompeia, der Toch-

ter des grossen Pompeius (Fasti Cap. Sen. de

dem. I 9, 3. Dio LV 14. 1). Seine Schwester

war vielleicht (Corndia) Magna (Nr. 440). Im
Bürgerkriege (wohl dem zwischen Augustus und

Antonius 722—724= 32—30) focht er gegen

Augustus; trotzdem gab ihm dieser nach dem
Siege sein Vermögen heraus und verlieb ihm ein

Priesteramt (Scnec. a. a. 0. I 9, 8. 11; de benef.

IV 30, 2). Aber der vornehme, reiche und per-

sönlich angesehene Mann fühlte sich, wie es scheint,

als Erbe der Machtansprüche des pompeischen

Hauses (dafür spricht auch, dass er in seiner

vollständigen Namensangabe nicht Cinna, sondern

Pompeius als Grossvater nennt). Während Au-

gustus in Gallien weilte (738—741 = 16—13),

stiftete er eine Verschwörung gegen dessen Leben

an, die jedoch im Keime erstickt wurde (die Zeit-

angabe enthält Senec. 9, 2; Dio hat die Ge-

sdiichte der Verschwörung beim J. 4 n. Chr. er-

zählt, weil C. in diesem zum Consul designiert

wurde; nach Senecas Bericht scheint es, als ob

C. den Kaiser nach Gallien begleitet hätte). Auf

Anraten der Livia verzieh ihm Augustus aber-

mals und begnügte sich, ihn persönlich zur Rede

zu stellen; er gewann ihn dadurch bo sehr, dass

C. ihm fortan treu ergeben blieb (Senec. de dem.
I 9. Dio LV 14—22; beide Darstellungen gehen

vermutlich auf dieselbe rhetorisierende Quelle zu-
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rück). ]m J. 5 n. Chr. bekleidete C. den Jahres-

consulat mit L. Valerius Messalla Volesue (Senee.

I 9, 12; de benef. IV 80, 2. Dio LV 22, 1. 8 ;

die anderen Belegstellen s. o.); die beiden Con-

suln blieben bis 1. Juli im Amt (Fasti Cap.).

Als C. starb, hinterliess er Augustus als alleinigen

Erben (Sen. I 9, 12); er ist also vor dem J. 14

(dem Todesjahre des Augustus) und als letzter

»einer Familie gestorben. Der Name Cornelius

Citma findet sich auch CIL 11 3425. 5525. IX 10

477 bei Leuten, die nicht der Nobilitat ange-

hüren.

109) Sex. Cornelius Sex. I. Fal(erna) Cle-

mens (nach der Tribus zu p-hliessen, ein Italiker,

vgl. Kubitschek Imp. Rom. tributim discr. 270),

eoln)s(ularis) et dtix Irium Daciarum (CIL VIII

9865, vgl. Ephem, epigr. V 967 = Dessau 1099

Caesarea) im J. 170 n. Chr. (CIL III 7505=
Dessau 2311 Troesmis). Er war in der Statt-

halterschaft Daciens der Nachfolger des M. Clau- 20
dius Fronto. der wahrscheinlich im J. 170 fiel

(s. o. Bd. IIIS. 2722 Nr. 157). Noch während
des ersten Markomannenkrieges (166— 175) ver-

weigerte C. dem vandalischen Stamme der As-

dinger Wohnsitze in Dacien; dies führte zu Kärn-

ten zwischen Asdingern, Koetoboken und La-

ringern, die mit Beunruhigung der Provinz ver-

bunden waren und damit undeten. dass die As-

dinger gegen das Versprechen der Heeresfolge m
dennoch (ob noch von C. ?) Sitze in Dacien er- 30 'S

hielten (Dio LXXI 12, lf.; an der Identität des -3 f
dort genannten KXtj/etie mit C. ist nicht zu zwei- g £._
fein). Vgl. H c b e r d c y Arch.-epigr. Mitt. XIII .5 ,2 g
1890, 186ff. Jung Fasten d. Prov. Dacien 19. a y ,

v. Domaszewski Heidelb. Jahrb. V 1895, 124f. ^ g
“

Sehmsdorf Germanen in den Balkanländern * ja

1899. 51 f. Kappaport Einfälle derGoten 1899, 14. 3 goi

110) Cn. Pinarius Cornelius Clemens s. P i- "3 ° c3

li a r i u s. [Groag.] | t; »
111) Cornelius Cossus. Von der Schlacht am 40 w £ S

See Regillus 259 = 495, in der A. Postumius als pi

Dictator die Römer anführte, erzählt Florus I S
5, 8: Cossus equitum magister exuere frmos
imperarit — et hoc noeum — quo aerius in-

currerent ; ebenso ohne den Namen des Magister

equitum Auct. de vir. ill. 16, 2. Bei Liv. fl 19,

8 und Dionys. VI 2, 8 heisst der Reiteroberst

vielmehr T. Aebutius (vgl. Kd. I S. 443 Nr. 15), und
die Anwendung derselben Taktik wird von Liv.

IV 83, 7 und die einer anderen zu demselben 50
Zwecke von Frontin. strat. II 8

, 9 dem Magister

equitum A. Cornelius Cossus Nr. 112 im Fidenaten-

kriege von 328 = 426 zugeschrieben. Es liegt

also hier eine Verwechslung oder absichtliche Ver-

doppelung der Erzählung vor.

1 12) A. Cornelius Cossus, wahrscheinlich Vater

von Nr. 116 und 119 und demnach selbst M. f.

(s. die Stammtafel S. 1290), war Consul 826= 428
(Liv. IV 30, 4. Cassiod. Dionys. XII 6 (wo hei'jcgor

bnartvortoc sich auf seinen Collegen bezieht]. Diod. (30

Xll 75, 1. Chrongr. Idat. Chron. Pasch.) und
Tribunus militum consulari potestate 828= 426

(Liv. IV 81, 1. Diod. XII 80, 1. Chronogr.).

Er erwarb sich hohen Ruhm dadurch, dass er als

Feldherr persönlich im Zweikampf den Veienter-

könig Lars Tolumnius überwand und dessen Rü-

stung als Spolia opima dem Iupiter Feretriue

weihte, was vor ihm Romulus in der Sagenzeit

i- i
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und nach ihm in historischer Zeit nur M. Mar-
cellus thatcn (s. o. Bd. III S. 2739). Livius

IV 19, lß. (omnts ante me auctores secutus

)

giebt an, dass C. diesen Sieg im J. 317 = 437
als Kriegstribun unter dem Dictator Mam. Aemi-
1 i tis (Bd. I S. 570 Nr. 97) erfocht, und IV 31,

5fl., dass er im J. 328=426, in dem er Consular-

tribun war, von demselben Dictator zum Magister

equitum ernannt worden sei nnd mit ihm einen

neuen grossen Sieg über die verbündeten Veienter 10

und Fidenaten davontrug. Von anderen Autoren
bezeichnen den Cossus zur Zeit seines Zweikampfes
Dionys. XD 5 als ziUagiot, Serv. Aen. VI 841

als Iribunus militum, wozu der sog. Interpolator

txmsulari polestate fügt, dagegen Val. Max. III

2, 4 als Magister equitum, Auct. de vir. ill. 25,

I als Magister equitum des Dictators Quinctins

Cincinnatus (vgl. Frontin. strat. II 8, 9: Cossus
Cornelius mag. equ. adrersus Fidenates). Dio-

dor. XII 80, 7 weiss nur von einer unentschie 20

denen Schlacht gegen die Fidenaten im J. 328
= 426, woran Cossus als Magister equitum des

Dictators Aemilius teilnahm. Aber Livius IV

20, 6f. fügt seinem Bericht die Bemerkung hin-

zu: Erstens habe Cossus, wenn er nicht selbst

der Feldherr der Römer war, nicht die rich-

tigen Spolia opima darbringen können; zwei-

tens: titulus ipse spoliis inscriptus iUos (seil.

auctores) meque arguit consulem ea Cossum
eepisse. hoc ego cum Augustum Caesarem, lern- 30
ptorum omnium conditorem ae restitutorem, in-

gressum aedem Feretrii lovis, quam retustate

dilapsum refecit, se ipsum in thoraee Hnteo
scriptum tegisse audissem, prope sacrilegium

rahis sum Cosso spoliorum suorum Caesarem,
ipsius templi auctorem, sublrahere festem. Da-

mit stimmt Fest. p. 189 überein, und es ist damit
zu vergleichen die bei Plut. Rom. 16, 33ß. zu

Grunde liegende Anschauung, Cossus habe da-

mals triumphiert, uenn das war nur einem Ma- 40
gistrat möglich. Die Gewährsmänner dieser drei

Stellen, der Augenzeuge Augustus und die grossen

Altertumsforscher Verrius und Varro, stehen also

in einem gewissen Gegensatz zu der aunalistischen

Tradition. Die Angabe des Florus I 12, 9 scheint

zwar der plutarchischen verwandt zu sein, ist aber
wohl nur durch ungeschickte Zusammenziehung
der livianischen entstanden; ohne selbständige

Bedeutung sind endlich Ovid. frg. 3 bei Priscian.

V 13 p. 149, 13 adn. Hertz. Manil. astron. I 788. 50
I'lut. Marcell. 8, 6. Ampel. 21. Serv. Aen. VI 855.

859 und die ganz frei gestaltete poetische Dar-

stellung bei Propert. V 10, 23ß. Eine eingehende
Prüfung der Berichte hat M omm se n Röm. Forsch.

II 236B. gegeben; man wird mit ihm trotz aller

Einwendungen (vgl. Schwegler R. G. III 199.

I h n e R, G. I> 224) daran festhalten dürfen, dass

die Inschrift des Panzers den meisten Glauben
verdient, und dass Cossus in der That als Consul
die Spolia opima errungen hat. Erst Verhältnis- 60
missig spät ist die Überlieferung von seiner Hel-

denthat mit der der ältesten Annalen in Zu-
sammenhang gebracht worden. Diese wussten
nichts mehr von einem Kriege während seines

Consulats nnd wenig Gutes von dem während
seines zweiten Magistratsjahres. Daher liess man
ihn, ähnlich wie andere Helden. Valerius Corvus,
ManliusTorquatus, Si-ipio Aemilianus, den Kampf

als Kriegstribun bestehen, und als geltend ge-

macht wurde, dass nnr ein Magistrat die Spolia

opima darbringen konnte, wurde der Zweikampf
in das zweite Amtsjahr verlegt, die Dietatur viel-

leicht verdoppelt, damit Cossus als Magister equi-

tum auftreten konnte, und der Fidenatenkrieg

zum Kriege mit Veii und Fidenae erweitert. Viel-

leicht hat gerade der Dichter (Propert. a. O.)

das Richtige geahnt, indem er den Zweikampf
bei der Belagerung Veiis stattfinden liess. Über

einen anderen Zug der Überlieferung von Cossus

vgl. Nr. 111. Möglicherweise ist er der Ober-

pontifex A. Cornelius, den Idv. IV 27, 1 im J. 323
= 431 nennt (Nr. 18).

113) A. Cornelius Cossus war Consul 341 =
413 nach Liv. IV 51, I. während Diod. XIII 43,

1 Mdexoc KoQyqlioc und Cassiod. if. Cornelius

geben (Chronogr.: Cosso). WelcherVorname richtig

ist, lässt sich nicht mit voller Sicherheit ent-

scheiden, obgleich das Praenomen M. bei dem
Zweige der Cossi sonst nicht nachweisbar ist.

Wenn der Consul A. hiess, so kann er mit Nr. 112

oder 114 identificiert werden; Borghesi Oeuvres

IX 145 hält ihn vielmehr für einen Sohn von

Nr. 112.

114) A. Cornelius Cossus, vielleicht identisch

mit Nr. 113, wurde nach Livius (VI 11, 10— 13,

8) 369 = 385 zum Dictator ernannt und erfocht

im pomptinischcn Gebiet einen grossen Sieg über

die Volsker, der ihm einen Triumph eintrug (ebd.

16, 5). Der Kern dieser Erzählung ist wohl hi-

storisch, denn in diesem Jahre wurde Satricum

zur Colocie gemacht und bald darauf das ganze

pomptinische Land von Rom in Besitz genommen
(vgl. Mommsen R. G. 1 345). Der Dictator

wurde nach Rom gerulen wegen der Unruhen,

die M. Manlius Capitolinus erregte; er zog diesen

zur Verantwortung und liess ihn verhaften, aber

der allgemeine Unwille und die drohende Stim-

mung des Volkes nötigten den Senat, schliess-

lich Manlius aus dem Gefängnisse zu entlassen.

Dies berichtet ausführlich Liv. VI 14, 1. 15, 1

—17, 6. 18, 4, und die Einkerkerung and Frei-

lassung des Manlius kennen auch Plut. Camill.

36, der an Stelle des Cossus einen Dictator Quinr-

tius Capitolinus nennt, und Auct. de vir. iU. 24,

6, der keine bestimmte Persönlichkeit als Gegner

des Manlius nennt. Die Katastrophe des Em-
pörers verlegen die Berichte allgemein ins fol-

gende Jahr unter die Dietatur des Camillus. aber

da dieser gewiss erst infolge tendenziöser Erfin-

dung dem Manlius gegenübergestellt wurde, so

ist es nicht unmöglich, dass nach der echten Tra-

dition Cossus es war, der als Dictator diesen

Erhebungsversuch der Plebs durch Festnahme und
Verurteilung des Führers gewaltsam unterdrückte

(vgl. Mommsen Röm. Forsch. II 187f. 190L).

115) A. Cornelius Cossus. Tribunus militum

consulari potestate 385 = 369 ( n. Cossus

Fasti Cap.; A. Cornelius Liv. VI 36, 6; AMor
Kogvgiuoc Diod. XV 77, 1) und 387= 367 ([....

CJossus II Fasti Cap.; Cosso II Chronogr.; A.

Cornelius II Liv. VI 42, 3; bei Diod. fehlen

die Tribunen dieses Jahres).

116) Cn. Cornelius Cossus. A. f. M. n. (Fasti

Cap.), Tribunus militum 340 = 414 (Cu. Cor-

nelius Cossus Liv. IV 49, 7; l'iita; Kogvrjijat

Diod XIII 38, 1) und Consul 345= 409 (/Cor-
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neliuls A. I. M. n. Coss[u]s Fasti Cap.; Cosso halten. Nach der Darlegung Moramsene (Rom.
Chronogr.: Casso Idat.: Kdaoov Chron. Pasch.; Forsch. II 222 ff.) verdienen hier Diodors Fasten

Cn. Cornelius Cossus Liv. IV 54, 1; Fraioc Ilofi- unbedingt den Vorzug vor allen anderen, und dem-
mJioc Diod. XIII 80, 1). Über die kriegerischen nach war Ser. Cornelius Cossus in diesem Jahre
Ereignisse dieses Jahres und den Anteil des Con- Kriegstribun.

suis an ihnen stimmten die einzelnen Annalisten 122) A. Cornelius Cossus Arvina soll nach
nach Lir. IV 55, 8 nicht überein; was er als den Acta triumph. P. f. A. n. gewesen sein, so

gesicherte Thatsaehen angiebt, beweist nur, dass dass er trotz des grossen Zeitabstandes für einen

der Krieg gegen die Volsker damals mit wech- Sohn des P. Cornelius Cossus Nr. 119 gehalten

selndem Glück fortgesetzt wurde. 10 werden müsste. Nach Livius, der ihn im siebenten

117) Cn. Cornelius Cossus, als P. I. A. n. Buche stets A. Cornelius Cossus nennt, war er

(Fasti Cap.) vielleicht Sohn von Nr. 118, Halb- im J. 401 =358 Magister equitum des Dietators

bruder des P. Lidnius Calvus, der 354= 400 T. Manlius und noch einmal im J. 405= 349
als erster Plebeier zum Militärtribunal gelangte (VII 19, 10. 26, 12); in den Fasti Cap. ist zu dem
(Liv. V 12, 12), Tribunus militum consulari po- letzteren Jahre nur der Titel, nicht der Name
testate 348 = 406 (. . . . Cossus Fasti Cap.; Cn. des Keiterobersten erhalten. Im J. 411 =343
Cornelius Cossus Liv. 58, 6. 59,1; bei Diod. war C. Consul mit M. Valerius Corvus (Liv. VII
XIV 12, 1 ist der Name nur zufällig ausgefallen, 28, 10; Namensform: A. Cornelius Cic. de div.

weil der Gentilname zweimal in der Liste vor- I 51. Liv. X 31, 10. Cassiod.; ACloc JCopxijLoc

kommt), 850= 404 (/. . . Cosjsus ll Fasti Cap. 20 Diod. XVI 77, 1; Cornelius Cossus Auct. de

Liv. IV 61, 4; bei Diod. XIV 19, 1 nochmals vir. ill. 26, 1; Cosso UI Chronogr.; Cosro Idat.;

derselbe Fall) and 358 = 401 (/Cn. CJornelius Kooxoo Chron. Pasch.). Dieses Jahr ist das erste

P. I. A. n. Cossus III Fasti Cap.; Cn. Cornelius des sog. ersten Samniterkrieges; nach dem Bericht

Cossus II Liv. V 10, 1; Feoio; jSooiijJUoc Diod. der römischen Annalen wurde C. damal- in Sam-
XIV 44, 1). In diesem Jahre unternahm er einen nium eingeschlossen und durch die heldenmütige
Raubzug ins Gebiet von Capena (Liv. V 12, 5) Aufopferung des Kriegstribuns P. Decius Mus aus

und bewilligte den Reitern den dreifachen Sold der Gefahr befreit; darauf erfocht er eineu grossen

der Fusssoldaten (ebd. 12). Sieg und konnte auf Grund dessen ebenso wie

118) P. Cornelius Cossus, Tribunus militum sein College über die Samniten triumphieren, Den
339 = 415 (P. Cornelius [- I.] P. n. . . . Fasti 30 ausführlichsten und zusammenhängendsten He-

Cap.; Casso Chronogr.; P. Cornelius Cossus Liv. rieht darüber giebt Livius VII 32, 2. 34, 1—3. 36,

IV 49, 1; lIM.ot Ko^hot Diod. XIII 34, 1). 10-37, 8, vgl. X 31, 10; Dionys. XV 10 erwähnt
Wenn Cn. Cornelius Cossus Nr. 117 mit Recht den raschen Einmarsch des KogrrjXtot in8amnium;
flh den Sohn dieses C. gehalten wird, bo ist der andere Berichte sprechen nur von der HeJden-

Vorname seines Vaters in den Fasti Cap. A. zu that des unter ihm stehenden Decius (Cic. de

ergänzen. Die Identität mit Nr. 119 schliesst die div. I 51 {A. Cornelius], Plin. n. h. XVI 11.

Verschiedenheit der Grossväter aus. Frontin. str. t 5, 14 = IV 5, 9. Auct. de vir.

119) P. Cornelius Cossus, A. f. M. n. (Fasti ill. 26, 1 (sämtlich; Cornelius Cossus]). Den
Cap.), also Sohn von Nr. 112, Tribunus militum Triumph verzeichnen Liv. VII 38, 3 und Acta tr.:

consulari potestate 346= 408 (....AI. U. n. 40 [A. Corjnelius P. I. A. n. Cossus Arrinn an.

Cossus Fasti Cap.; Cosso Chronogr.; P. Cornelius CDX lc]os. de Hamnilibus VIII k. Oet. Unsere
Cossus Liv. IV 56, 2; IloixXuK ATopvijiHoc Diod. beste Quelle. Diodor, weiss von diesen Begeben-

XIII 104, 1), soll sich mit seinem Amtsgenossen heiten gar nichts, und es ist namentlich seit den
C. lulius der Absicht des Senates, einen Dictator Bemerkungen Motnmseus (R. G. I 355f. Anm.)
zu ernennen, heftig widersetzt haben (Liv. IV 56, niemandem mehr zweifelhaft, dass die ganze Dar-
9—57, 6). Stellung der Annalen von diesem Kriegsjahr und

120) P. Cornelius C6ssus, Tribunus militum von dem Samniter- und Latinerkriege überhaupt zu

consulari potestate 359 =395 (. . . .Cossus Fasti verwerfen ist. Eine neuerdings gefundene Zeit-

Cap.; Cosso Chronogr.; P. Cornelius Cossus Liv. tafel (The Oxyrhynchus Papyri I 26 nr. XII)
V 24, 1—3; IldnXiot xai KogrtjXiot Diod. XIV 50 hietet über diese Kämpfe folgende Angal>en: zu

94, 1 nach dem Cod. Patm. für die beiden P. 01.110,1 (414 = 340) [Sajm-eirat [Pumaji[oijt

Cornclii, die damals Tribunen waren, Cossus und x[aQ]s[rdj$arro (Col. II 24f.); zu Ol. 110, 2 (415
Scipio). II o r g h e s i (Oeuvres IX 213) weist auf =339) Aarri[voi im rov]t 'Pco[/rjalovc ouv-

die Möglichkeit hin, dass dieser P. Cossus ein [orderet ijxißrjoav (Col. II 26—28) .... rore

Sohn des gleichnamigen Nr. 118 sein könnte; wer xal 'Punirüoi rri Aa«tVouc iatQarevoav (Col. III

dies annimmt, muss aber wohl die andere Ver- 7f.). Die abweichende AnBetzung des Sainniter-

mutung fallen lassen, dass Cn. Cossus Nr. 117 krieges, die sich hier findet, Hesse sich allenfalls

es gleichfalls wäre, das dieser dem Praenomen aus dem chronologischen System der Tabelle er-

nach jüngere Sohn viel früher zum Tribunal ge- klären, aber ganz Im Widerspruch mit Livius ist,

langte als P. 60 dass hier für den Samniterkrieg nur ein Jahr

121) Ser. Cornelius Cossus. Über die epo gerechnet und der Latinerkrieg unmittelbar dar-

nymen Magistrate des J. 320= 434 war die römi- auf ins folgende gesetzt wird. Das beweist jeden-

sche Überlieferung nicht einig, wie Liv. IV 23, falls, dass es an antiken Darstellungen dieser

lf. unter Berufung auf Macer. Antias undTubero Periode grössere Differenzen gab, als die bisher

zugesteht. Nach Diodor. XII 53, 1 wurden drei bekannten, und ist ein neuer Beweis gegen
Trihuni militum consulari potestate gewählt, da- die Glaubwürdigkeit der iivianisehen. Die An-
runterXrooö/I/iOf Kooer/iiot Koaoot. und dessen gaben der Zeittafel gehen vielleicht auf eine Tra-
Cognomen Cosso ist auch beim Chronogr. er- dition zurück, die zwischen Diodor und Livius
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vermittelte. Zum zweitenmale war C. 422 = 332
Consul mit Cn. Domitius Calvinus (A. Cornelius

11 Liv. VIII 17, 5. Cassiod.; Allo< Koprjhot
Diod. XVII 62, 1; Arrinas II Chronogr.; Posso
Idat.; Köooov Chron. Pasch.); da zu diesem Jahre
Liv. VIII 17, 12 meldet: Homani facti Acer-

rani, so könnte auch in deT Zeittafel etwas Der-

artiges gestanden haben (etwa T[a>]raioi f Axrg-

gdjvovs hzoc/)oavro n/olizaff/? Col. IV 2If.).

Dann erzählt Livius VIII 38, 1-39, 9. 39. 15
zum J. 432 = 322, als Q. Fabius und L. Ful-

vius das Consulat bekleideten, es sei A. Cornelius

Arvina als Dictator mit dem Reiterobersten M.
Fabius Ambustus gegen die Samniten gesandt

worden und habe sie in einer grossen Schlacht,

in welcher die Reiterei die Entscheidung brachte,

so vollständig geschlagen, dass sie demütig um
Frieden baten. Diese Friedensgesandtschaft der

Samniten, die ebenso Dio frg. 33,8 und Appian.
Samn. 4, 1 berichten, ist auch nach Zonar. VII

26 die Folge der ihnen inl Koßvrjllov Allo

v

lixzaziogo; beigehrachten Niederlage, und es ist

jedenfalls richtig, dass sie durch !«-deutende Er-

folge der Römer veranlasst wurde. Aber alle

Einzelheiten der Überlieferung über diese kriege-

rischen Ereignisse sind rettungslos preiszugeben,

denn Livius schliesst selbst seinen Bericht mit
der Klage, dass hier nichts feststehe und offenbar

tendenziöse Fälschung vorliege, indem er dies

begründet VIII 89, 16—40, 3: hoc bellum a

consulibus bellatum quidam auctores tunt eosque

de Samnitibus triumphassr : Fnbium etiam in

Apuliam procettisse atque inde magnas praedat

egittt. nee dincrepat, quin dictator eo anno A.

Corneliut fuerit; id ambigitur, bellinc gerendi

caura crentut eit, an ut eeect qui ludis Romanis,
quia L. Plautius praetor grari morbo forte im-

plicitus erat, signum mittendis quadrigit daret

hinctusquc eo haud sane memorandi imperii

minitterio te dictatura abdicaret. Gerade weil

die Ernennung eines Dictators aus so gering-

fügiger Ursache kaum erwähnenswert war, darf

man den Quellen, die sie trotzdem berichteten,

ohne weiteres den Vorzug vor den anderen geben,

die davon unbefriedigt blieben und deshalb dem
Dictator eine höhere Competenz verliehen wissen

wollten; die Thatsache, dass die Triumphe der

Consuln besser bezeugt sind als der des Dictators

(vgl. Acta triumph. Plin. n. h. VII 136. Auct.

de vir. ill. 82, 1) nimmt noch mehr gegen den
iivianischen Hauptgewährsmann ein. Die Iden-

tität des Dictators von 432 = 322 mit dem zwei-

maligen Consul ist wahrscheinlich: auch ist er

oder ein älterer Sohn von ihm wohl der Fetialis

A. Cornelius Arvina, der nach Livius (IX 10, 8.

vgl. 11, 9) die bei Caudium besiegten Consuln
im J. 484 = 320 den Samniten überliefern sollte,

als der Senat den von ihnen geschlossenen Ver-

trag verwarf. Sein Sohn P. Cornelius Arvina
Nr. 66.

123) Cornelius Culleolus sagte die Schrecken

des marianischen Bürgerkrieges voraus (Cic. div.

I 4). Ob auch L. Culleolus (s. diesen), an den
Cic. ad fam. XIII 41. 42 gerichtet sind, den
Gentilnamen Cornelius führte, ist unbekannt.

[Münzer.)

124) Cornelius Dezter, proc[ur(ntor)] Qal-

(Harum? ) et Ger(maniarum*), erwähnt in der

1296

Inschrift seines b(enebeiarius), CIL III 553

(Athen).

125) Ein Cornelius Dexter ist genannt in dem
Fragment einer Namenaliete, Bull. com. 1877,

30, wo anscheinend Männer senatorischen Ranges

aus der Zeit des Commodus aufgezählt sind.

126) Sex. Cornelius Dexter. Sei. Comdius
Sex. I. Arn(entit) Dexter, praef(eetus) labrum

(ter), praef. coh(ortit) V Raetorum, trib(unut)

leg(ionis) Vlll Aug(ustae), praef. alae I Aua.

Oem(inae) colonorum, praef. clasait Syr(ioeoc);

als solcher nahm er an dem jüdischen Krieg

Hadrians teil (182—185 n. Chr.) und wurde deco-

riert basta pura et rexillo (anders C i c h o r i u s

Bd. I S. 1238); dann war er proc(urator) Seas-

poleos et mausoki (Alexandreae). iuridieu» AU-
xandreae und proc. Asiat. Bei seiner Ernennung
zu dieser Stellung errichtete ihm sein Verwandter

und bisheriger Untergebener P. Blaesius Felix

(centurio) kg. 11 Traian(ae) lort(is) in seiner

Vaterstadt Saidae, deren Patron er auch war,

die Statue, CIL VIII 8934 = Des sau 1400;

von ihm selbst gesetzt ist CIL VIII 8925. Viel-

leicht die dien erwähnte (Reiter-)Statue am Fo-

rum von Saidae Hessen seine Nachkommen Sex.

Cornelius L. f. Arn. Dexter Maximus eq(ues)

R(omanus) Omnibus patriae honoribus funetus

und dessen Sohn Sex. Cornelius Sex. t. Am.
Dexter Petronianus erneuern und mit Erlaubnis

des Decurionensenats in den Tempel schalten,

CIL VIII 8935. (Stein.]

127) Cornelius Dolabella bei Zonar. IX 6

falsch für M. Cornelius Cethegus Nr. 92. bei Flor.

I 45, 8 für T. Labienus. [Münzer.]

128) (Cornelius) Dolabella. Unter den erst in

der jüngeren Recension des gromatischen Corpus

(Hss. PO) hinzugekommenen Stücken trägt ein

kurzes Eieerpt p. 302—304 die Überschrift ex

libris Dolabellae ; s. darüber Art. Gromatici und
über die geringe Zuverlässigkeit dieser Verfasser-

angaben vorläufig Mommsen Rhein. Jahrb. XCVI
1895, 28311. [Wissowa.]

129) (Cornelius Dolabella. in der fragmen-

tarischerhaltenenGrabsehrift(?)einer senatorischen

Frau (als deren Verwandter?) oder als Legat der

Tarraconensis?) genannt, CIL n 4129 Tarraco.

130) Cornelius Dolabella. ixicparqc rearloxos,

befand sich 724 = 80 v. Chr. im Gefolge des

Caesar (Augustus) in Alexandria. Von Neigung
zu Kleopatra erfasst, verriet er ihr, dass Caesar

sie nach Rom senden wolle, und gab dadurch

die Veranlassung zum Selbstmord der Königin

(Plut. Ant. 84). Wahrscheinlich derselbe ist der

Dolabella, von dem Quinctilian (inst. VI 3, 79)

ein scherzhaftes Gespräch mit Augustus mitteilt.

Desgleichen dürften der Praetor P. Cornelius P.

f. Dolabella, dem die Athener eine Statue setzten

(CIA III 591), und Do[la]bel[la] leg(atus) [im-

p(eratoris)] Caesaris Aug(usti, seit 27 v. Chr.).

CIL IX 702 (Teanum) mit unserem C. identisch

sein (vgl. Gardthausen Augustus II 229, 8),

obwohl man bei diesen auch an P. Dolabella cos.

10 n. Ch. (Nr. 143) denken könnte (vgl. Ditten-
b e r g e r Eph. epigr. I p. 254). C. war anscheinend

der Vater des letzteren, der in den capitolinischen

Fasten als P. f. P n. bezeichnet wird, und der

Sohn des P. Dolabella cos. 44 v. Chr. (Nr. 141);

die Annahme, dass er mit dem cos. 10 n. Chr.
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identisch sei. ist abzulehnen; vgl. Klebs Prosop. des Quaestors als ProquaeBtor zur Seite stand, un-

I 443 nr. 1089. [Groag.] gestraft geschehen und nahm selbst daran nicht

181) Cn. Cornelius Dolabella, Rex sacrorum geringen Anteil. Er wurde deshalb nach seiner

von 546 = 208 bis zu seinem Tode 574 = 180 Rückkehr von M. Aemilins Scaurus (Bd. I S. 588
(Liv. XXVII 36, 5. XL 42, 8), Nr. 141) wegen Erpressungen angeklagt und ver-

132) Cn. Cornelius Dolabella Cn. f. Cn. n. urteilt. Am meisten trug zu seiner Verurteilung

(Fasti Cap.) war curulischer Aedil 589 = 165 die Treulosigkeit des Verres bei. der dem Gegner
(Terent. Heevr. tit.) und Consul 595 = 159 (Fasti das Material zu seiner Anklage lieferte und selbst

Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Suet. als Belastungszeuge auftrat, um auch alle seine

vita Terent.). Unter Beinern Consulat wurde ein 10 eigenen Sünden dem Statthalter aufzubürden.

neues Gesetz über Ambitus erlassen (Liv. ep. Dieser ging iu die Verbannung und liess seine

XLVII, vgl. o. Bd. I S. 1801). Familie arm zurück (Cic. Verr. I 11. 41 ff. 440.

133) Cn. Cornelius Dolabella, Italer des L. 63.. 720. 77. 90. 950. II 109. III 177. Ascon.

Appuleius Saturninus. also dessen Halbbruder p. 28. 65. Pseudo-Ascon. u. a. Seholiasten p. 110.

oder Vetter, wurde mit ihm im J. 654 = 100 127. 129. 169. 181. 383. 387. 390 Or., vgl.

getötet (Oros. V 17, 10). D r u m a n n G. R. II 562, 8). Iuvenal sat. VIII

134) Cn. Cornelius Dolabella, von Drumann 105 nennt Dolabella als Typus eines raubgierigen

(G. R. II 561) für den Sohn des Vorigen gehalten, Statthalters und denkt wohl ebenso an diesen

stand im Bürgerkriege auf der Seite Sullas, riet Dolabella, wie an Nr. 134 und 141. [Münzer
]

ihm im J. 672 = 82 von dem Sturme auf Rom 20 136) Cn. Cornelius Dolabella a) Name. Das
ab und führte eine Zeit lang seine Flotte (Plut. Pracnomen Cn. findet sich nur bei Sueton (Galba
Sulla 28, 7. 29, 7; comp. Süll, et Lys. 2). Zum 12); man darf vielleicht zweifeln, ob cs das richtige

Lohn erhielt er von ihm das Consulat für 673= ist. Da C. mit Petronia verm&hlt war (s. u.),

81 (FastiCap. [erhalten nur: Cn.C.. ..]. Chronogr. ist Ser. Dolabella Petronianus cos. 86 (Nr. 147)
Idat. Chron. Pasch. Cic, leg. agr. II 35. Gell. gewiss sein Sohn gewesen; er selbst war der Sohn
XV 28, 3. Appian. b. c. I 100) und verwaltete oder Enkel des P. Dolabella cos. 10 (Nr. 143).

darauf die Provinz Makedonien, aus der er 676 = Hicss er nun Publius, so ist die Genealogie des

78 als Triumphator, jedenfalls infolge glücklicher Ser. Cornelius Ser. f. P. nep. P. pronep. P.

Kämpfe mit den Thrakern, heimkehrte (Cic. Pis. abnepos Dolabella Metilianus Pompeius Mar-
44. Suet. Caes. 4). Im folgenden Jahre wurde 30 eellus (Nr. 146) ohne weiteres verständlich: Ser.

er von dem jungen C. Iulius Caesar wegen Er- Dolabella Petronianus war dann dessen Vater,

Pressungen vor Gericht gezogen; die Zeitangabe unser (P.) Dolabella sein Grossvater. Hält man
beruht auf Suet. a. O., während Tac. dial. 34 dagegen das von Sueton überlieferte Pracnomen
die Anklage in das 21. Ia>bensjahr Caesars, also für richtig, so müsste man annehmen, dass Vater
675 = 79 setzt, was deshalb bedenklich ist, weil und Grossvater des Mctilianus Pompeius Mar-
hier auch die unmittelbar vorhergehende Angabe eellus sonst unbekannt wären; höchstens könnte
über das Alter des L. Crassus bei seinem ersten man dessen Grossvater mit dem Tac. ann. XI 22
Process nachweisbar falsch ist (vgl. John z. d. genannten P. Dolabella (Nr. 144) identificieren.

St.). Die Rede Caesars gegen Dolabella, von der wenn dieser von dem cos. 10 verschieden ist.

aetionie I lib. I citiert wird (Gell. IV 16. 8), ist 40 b) Leben. C. war mit Petronia vermählt, die

noch später gelesen und gerühmt worden (Veil. II in erster Ehe mit dem späteren Kaiser A. Vitel-

43, 3. Ascon. Seaur. p. 23. Tac. a. O. u. a,, vgl. lins verheiratet war (Tac. hist. II 64. vgl. Suet.

Caesar cd. Kübler III 135f.), aber der Angeklagte Vit. 6) Mit Galba verwandt (Tac. hist. I 88),

vergalt ihm mit scharfem Hohn (Suet. Caes. 49) und erregte er dessen Misstrauen, als ob er die ger-

wurde ausserdem von den ausgezeichneten Rednern manische Leibwache, die in der Nähe seiner Gärten
C. Aurelius Cotta und- Q. Hortensius verteidigt lag, für sich gewonnen hätte (Suet. Galba 12;

(Cic. Brut. 317. Val. Max. VIII 9, 8), so dass der Uber die horti Dolabellae vgl. Gilbert Gesch.

Process mit seiner Freisprechung endete (Plut. u. Topogr. d. St. Rom III 377, 1). Als Galba
Caes. 4, 1. Suet. Caes. 4. 55. Ascon. Scaur. p. ( Anfang 69 n. Chr.) mit dem Gedanken der Adop-
23; Cornel. p. 65 u. a.; falsch Auct. de vir. ill. 50 tien umging, empfahlen ihm einige seiner Freunde
78, 2: Caesar Dolabellam iudiein oppressit). den C. (Plut. Galba 23). Daher betrachtete ihn
Von Ascon. p. 23. 65 wird dieser Dolabella von Otho (seit 15. Januar 69 Kaiser) als Rivalen und
dem gleichnamigen Nr 135 sorgfältig unter- verbannte ihn nach Aquinum (Tac. hist. I 88.

schieden; dagegen sind beide von Pseudo Ascon. Plut. Otho 5). Auf di" Kunde von Othos Tode
p. 110 Or. (Caesar adoleseens . ... in Dolabella (Mitte April 69) kehrte C. nach Rom zurück,

reo ez Cilicia, qui quidem damnalus est ... . wurde aber infolge einer Anzeige seines ehemaligen
Scourii.i qui allerum Dolabellam emsularem Freundes Plancius Varus, der ihm Aufwiegelung
tnumphalemque areusavit-, vgl. auch Schol. Verr. der in Ostia stehenden Cohorte zur Last legte,

p. 169 Or.) mit einander verwechselt worden. auf Befehl des Vitellius getötet (Tac. hist. II 63.64).

135) Cn. Cornelius Dolabella war 673 = 81 60 [Groag.]

Praetor und fällte als solcher ein ungerechtes 137) L. Cornelius Dolabella. Duumvir navalis,

Urteil im Process des P. Quinctius mil Sex. Naevius bewarb sich 574= 180 um die durch den Tod
(Cic. Quinct.30f.; Cornel. frg. 1 36 bei Ascon. p. 65). des Cn. Dolabella Nr. 131 erledigte Würde des
In den beiden folgenden Jahren verwaltete er die Rex sacrorum; der Pontifex maximus C. Servilius

Provinz Kilikien. Er liess die schamlosen Er- verlangte von ihm gemäss den alten Bestim-
pressungen und Verbrechen seiner Untergebenen, mungen. dass er vor der Weihe sein Amt nieder-

des Quaestors C. Malleolus und des C. Verres, legen sollte, C. weigerte sich, und es kam zu
der ihm zuerst als Legat und nach dem Tode Zwistigkeiten, bis schliesslich die Wahl unter

oogle
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einem Vorwände für ungültig erklärt wurde (Liv.

XL 42, 8— 10, vgl. Mommiei St.-R. I 420L).

C. war noch im J. 576=178 Duumvir navalis

und erhielt damals während des istrischen Krieges

den Auftrag, die Küste von Ancona bis Tarent

gegen die Illyrer zu schützen (L . Cornelius Liv.

XLI 1, 3f., vgl. M o m m s e n a. 0. II 581, 1).

138) L. Cornelius Dolabella, Praetor und Statt-

halter des jenseitigen Spaniens, triumphierte nach
seiner Rückkehr aus der Provinz im J. 656= 98

1

über die Lusit&ner. Das einzige Zeugnis ist eine

Stelle der Acta triumph., die erst eradiert und
dann im Altertum wiederhergestellt worden ist

(vgl. H e n z e n s Anm. dazu) : L. Cornelius P. t.

L. n. Dolabell, jiroeos. a. DCLV ex Hispania
ulterior de Lusitan. V. k. Feh. Die Ausmeisse-

lung des Namens könnte im J. 69 n. Chr. ge-

schehen sein, vgl. Nr. 136.

139) P. Cornelius Dolabella war Consul 471=
283 (Idat Chron. Pasch. Cassiod.) und kämpfte 2

gegen die Kelten. Über die Keltenkriege dieser

Jahre gicbt cs eine doppelte Überlieferung: Po-

lybios erzählt, dass von den Semnonen der Con-

sul Lucius, ohne Zweifel L. Caeeilius Metellus

Deuter (o. Bd. III S. 1213 Nr. 92), bei Arretium
geschlagen und getötet wurde, dass dann M’.Curius
Dentatus an seine Stelle trat, die Semnonen, die

durch Ermordung seiner Gesandten die Römer
noch mehr erbittert hatten, vollständig besiegte

und in ihrem Gebiet die Colonie Sena anlegte 3

(II 19, 7—13). Polybios fährt fort, dass die

Boier aus Furcht, es drohe ihnen ein ähnliches

Schicksal, sich im Bunde mit den Etruskern er-

hoben, aber am vadimonischen See eine schwere
Niederlage erlitten und dass sie im folgenden

Jahre, noch einmal liesiegt, endlich Frieden

schlossen (II 20, 1—6). Die chronologischen

Angaben lassen es als sicher erscheinen, dass

der Krieg mit den Semnonen ins J. 470 = 284
gehört und der Sieg Uber die Boier und Etrusker 4

am vadimonischen See ins J. 471 =283 unter

das Consulat Dolabellas (vgl. Mommten Röm.
Forsch. II 369f.). In der römischen Tradition

ist die Folge der Ereignisse gänzlich verschoben

worden: nach ihr wurde Dolabella gegen die

Semnonen geschickt, weil sie den Caeeilius be-

siegt hatten, und weil ihr Häuptling Brittomaris

die römischen Gesandten zur Sühne für seinen

Vater hatte schlachten lassen; es gelang dem
Consul. durch den Sieg am vadimonischen See 5

seine Aufgabe zu lösen und das ganze Volk nicht

zu unterwerfen, sondern völlig auszurotten, so dass

in ihrem verödeten Gebiet Sena gegründet wer-

den konnte. So etwa lautete der Bericht der

älteren Annalisten, der von Livius (hei Flor. I

13, 21. Eutrop. II 10 (fälschlich Cn. Dolabella],

vgl. Oros. III 22. 12) und Dionys. XX 13 benutzt

und von der Vorlage Appians (Samn.6; Celt. 11),

bei dem noch der Triumph des Dolabella und
die Aufführung des Brittomaris unter den Ge- 6

fangenen erwähnt sind, mehrfach umgestaltet

wurde (vgl. M o in m s e n a. 0. 373ff.). Bei diesem
Stande der Überlieferung lässt sieh jedenfalls

annehmen, dass Dolabella einen bedeutenden Er-

folg am vadimonischen See errungen hat, wenn
er auch nicht der Vernichter der Semnonen ge-

wesen ist und vielleicht jenen Sieg mit seinem

Collegen zusammen erfochten haben mag. Als

einer der bedeutendsten Männer Roms wurde er

daher im J. 475 = 279 zusammen mit C. Fabri-

cius und Q. Aemiliua Papus wegen der Aus-

wechslung der Gefangenen zu König Pyrrhos ge-

schickt (Dionys, XIX 13).

140) P. Cornelius Dolabella entschied als

Praetor 685 = 69 im ersten Rechtsstreit zwischen

A. Caedna und Sex. Aebutius (Cic. Caec. 23) und
verwaltete darauf als Proconsul die Provinz Asien.

Die Erinnerung an dieses sein Amt erhält eine

Ehreninschrift aus Pergamon, die eher ihm als

regelmässigen Statthalter gesetzt sein wird, als

seinem Sohne Nr. 141 während dessen kurzen,

unrechtmässigen und gewaltthätigen Regiments
(Inschriften von Pergamon II 405), und eine

Anekdote von einem merkwürdigen Urteilsspruch

des athenischen Areopags, dem er einen schwie-

rigen Rechtsfall aus seiner Provinz zur Entschei-

dung überwies (Val. Max. VIII 1 ainb. 2: dar-

aus mit Quellenangabe, aber mit Entstellung des

Praenomens P. in Cn. Gell. XII 7, I ff. : ohne

Praenoroen Ammian. XXIX 2, 19; vgl. Moram-
s e n Strafr. 236, I).

141) P. Cornelius Dolabella. Hauptquelle für

sein Leben Cicero, dessen Schritten im folgenden

ohne Autornamen citiert werden. Dolabella war

Sohn eines P. (Fasti Colot. CIL I* p. 64). viel-

leicht von Nr. 140. Nach App. b. c. II 129 war

er im J. 685 = 69 geboren, was richtig sein kann;

die Bedenken dagegen bei Wegehaupt 4f. sind

teilweise unbegründet. Schon in seiner Jugend

machte er sich durch Grausamkeit und Wollust be-

rüchtigt (Phil. XI 9f.) und wurde noch vor dem
J. 703 = 51 zweimal von Capitalanklagen bedroht,

bei welchen Gelegenheiten ihm Cicero Beistand

leistete (ad fom. III 10, 5, vgl. VI 11, 1). Mitte 703
= 51 wurde erQuindecimvir sacris faciundis (Cael.

ad fam. VIII 4, 1). Anfang 704= 50 wollte er

sich nach der Sitte seiner Zeit die Sporen ver-

dienen, indem er einen hervorragenden Mann vor

Gericht zog; er wählte dazu den mit Pompeius

eng verbundenen Ap. Claudius Pülcher, dessen

kilikischc Statthalterschaft kurz vorher auf Cicero

übergegangen war. Dem letzteren und seiner

Familie hatte sich Dolabella schon seit einiger

Zeit zu nähern gesucht (vgl. die Anspielungen

bei Cael. ad fam. VIII 6, 2 und die nach O. E.

Schmidt Briefwechsel des Cicero 85f. im Feb-

ruar oder März geschriebene Antwort an Volum-

nius ad fam. VII 32,3); er hatte wohl des Geldes

wegen eine weit ältere Frau Fabia geheiratet

(Quintil. inst. VI 3, 73) und schied sich jetzt von

ihr, um sich mit Ciceros einziger Tochter Tullia

zu verloben (Cael. ad fam. VIII 6, 1). Nun er-

fuhr Cicero gleichzeitig von dieser Bewerbung
und von der Klage gegen Appius durch Caelius

(ad fam. VIII 6. lf. III 10, 5) und durch Appius

seihst (ebd. III 10, 1. 5); da er mit seinem Amts-

vorgänger und mit Pompeius in guten Beziehungen

zu bleihen wünschte, war ihm diese Verwicklung

äusserst peinlich (vgl. die umgehende Erwiderung
an Appius ebd. III 10 und die etwas spätere an

Caelius ebd. II 13). Er hegte auch ein leider

allzu begründetes Misstrauen gegen Dolabellas

Persönlichkeit und Vermögensverhältnisse; fast

gegen seinen Willen kam etwa im Mai die Ver-

lobung zu stände (bezeichnend die Äusserung ad

Att. V] 6. 1, der Glückwunsch des Caelius ad
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fam. VIII 13, 1, die Antwort darauf II 15, 2

und die auf den des Appius III 12, 2). Um die-

selbe Zeit endeten die beiden Processe des Appius

mit dessen Freisprechung (s. o. Bd. III S. 2852),

demnach Dolabellas erstes Auftreten auf der poli-

tischen Bühne mit einer Niederlage. Die Ehe
mit Tullia war für ihn eine reine Geldheirat; er

gab dem Schwiegervater wenig Gelegenheit iu

Lob (z. B. ad Att. VII 3, 12), mehr zu Klagen
wegen seiner Forderungen auf Zahlung der Mit-

gift (z. B. ad Att. XI 2, 2, vgl. 0. E. Schmidt
Jahrb. I. Phil. CLV 59öf.): deshalb interessierte

diesen sein» Aussicht auf eine Erbschaft (ad Att.

VII 8, 3, vgl. Motnmsen Herrn. III 65, 1).

Gleich anderen liederlichen und ruinierten jungen

Adeligen, wie M. Antonius, M. Caelius Rufus, C.

Scrihonius Curio, die ihn freilich an Begabung
und Energie weit überragten, erwartete Dolabella

nur von einer gewaltsamen Staatsumwälzung sein

Heil und trat deshalb auf Caesars Seite. Nach
dessen Einrücken in Italien im Januar 705 = 49

begab er sich als einer der ersten in sein Lager

(briefliche Äusserung Cicero« vom 22. Jan. ad

fam. XIV 14, 1; ad Att. VII 13, 3; mündliche
aus späterer Zeit Macrob. sat. II 3, 8);

von dort

forderte er wie Caelius den Cicero zum Anschluss

an ihre Partei auf (ad Att. VII 21, 3), und Caesar

sagte dem Redner brieflich Liebenswürdigkeiten

über den Schwiegersohn (ad Att. IX 16, 3). Aber
nach dem Einzug des Siegers in Rom erfüllten

sich die Hoffnungen noch nicht, die Dolabella

auf seine Freigebigkeit gesetzt hatte; der Auf-

enthalt in der Hauptstadt wurde ihm durch das

Drängen der Gläubiger verleidet (ad fam. II 16,

50.). Caesar, der jetzt auf den spanischen Kriegs-

schauplatz abging, übertrug ihm den Befehl Uber

eine Flotte von mindestens 40 Schi0en (Appian.

bell. civ. II 49; vgl. Kromayer Philol. LVI
348, 54) und die Bewachung des adriatischen

Meeres. Von den Flottencommandanten der Pom-
peianer M. Octavius und L. Scrihonius Libo wurde
er bis in den innersten Winkel des Meeres zurück-

gedrängt; hier besetzte C. Antonius, um mit ihm
gemeinsam operieren zu können, mit dem von

Caesar in IUyrien gelassenen Landheer die Insel

Curicta (jetzt slav. Krk, ital. Veglia), aber die

Schiffe wurden vom Feinde genommen, Antonius

eingeschlossen und, nachdem mehrere Entsatz-

versuche gescheitert waren, zur Übergabe ge-

zwungen (vgl. o. Bd. I S. 2582L, Uber Dolabellas

Anteil Suet. Caes. 36. Flor. II 13, 31. Oros. VI

15. 8. Dio XLI 40, If. App. II 47 mit Men-
delssohns adn.). Dolabella scheint entkommen
zu sein und machte dann Caesars Feldzug gegen

Pompeius mit; aus dem Lager bei Dyrrhachion

schrieb er im Sommer 706 = 48 den erhaltenen

Brief ad fam. IX 9 (über dessen Sprache vgl.

Schmalz Ztselir. f. d. Gyninasialwesen XXXV
181—-137) an Cicero, um ihn nochmals zum Ab-

fall von Pompeius zu überreden, und nach der

Schlacht bei Pharsalos, an der er teilnahm if'hil.

II 75, vgl. ad Att. XVI 11, 2), übermittelte er

ihm die Erlaubnis zur Rückkehr nach Rrundisium
(ad Att. XI 7, 2). Auch Dolabella selbst kehrte

nach Rom zurück, vielleicht zunächst nur, weil

er krank war (vgl. ad fam. XIV 9 vom Dec.).

Er bewarb sich um das Volkstribuuat, nachdem
er sich zu diesem Zwecke, wie früher I*. Clodius,

von einem Plebeier hatte adrogieren lassen (Dio

XLII 29, 1); da bei Ascon. Pis. p. 4 Macrob. sat.

n 3, 3. Plut. Cic. 41, 4 er selbst und bei Cic.

ad Att. XII 28, 3. 30, 1, sein später geborener

Sohn Lentulus heisst, so wird meist angenommen,
dass jener Plebeier ein Lentulus gewesen sei

;
aller-

dings bleibt diese Erklärung unbefriedigend, zu-

mal da sicher plebeische Lentuli nicht nachweisbar

sind (vgl. Nr. 216. 228. 238), doch ist noch keine
10 bessere gefunden worden (Wegehaupt 8f.), denn

die Beinamen verschiedener Zweige des Geschlecht«

werden sonst nur nach dem Aussterben des einen

verbunden nnd kaum jemals vor der Kaiserzeit. Am
lö. Dec. 706=48 trat Dolabella das Volkstribunat

an, und mindestens Anfang Januar 707 = 47 be-

gann er mit dem Programm einer Socialreform her-

vorzutreten ad Att. X1 10, 2). Er ahmte daB von
nach und verfolgte denselben egoistischen Zweck
wie dieser, nämlich für sich im Trüben zu fischen

20 Caelius im vorhergehendenJahre gegebene Beispiel

(s. o. Bd. III S. 1271). Der Augenblick für eine

solche Revolution schien günstiger als damals:

Caesar wurde in Alexandrien in schwierigster

I.age festgehalten; von seinem — Consuln gab
cs nicht — einzigen Stellvertreter in Rom. dem
Magister equitum M. Antonius, war eher Unter-

stützung als Feindschaft zu erwarten; die noch

in Italien stehenden Truppen des Dictators waren

in bedenklicher Stimmung (Schilderung der Situa-

30 tion Dio XLn 27, 1 ff . Hauptquellen für das

Folgende Liv. ep. CXIII. Dio XLII 29, 1—33, 2,

vgl. XLV 29, 3- XLVI 16, lf. Plut.. Ant. 9. 1,

vgl. Caes. 51, 2; kurze Andeutungen Cic. Phil.

XI 2. B. Alex. 65, 1. App b. c. n 92). Dola-

bella erneuerte die von Caelius zu Gunsten der

Schuldner eingebraehten Anträge auf Erlass der

Schulden (noroe tabulae) und der Wohnunga-
mieten. Ihm trat von seinen Amtsgenossen na-

mentlich L. Trebellius entgegen, der Bich aus
40 ähnlichen Motiven als Verteidiger der Besitzen-

den aufspielte. Beide Tribunen unterhielten Ban-

den von Bewaffneten und messen ihre Kräfte in

beständigen Strassenkämpfen. Antonius wurde

zwar vom Senat zum Einsdireiten ermächtigt, sah

aber selbst die Tumulte nicht ungern, musste

auch eine Zeit lang wegen der Soldatenmeutercien

in Campanien die Stadt verlassen. Je nachdem

Nachrichten und Gerüchte über Bedrängnis oder

über Erfolge des Dictators aus dem Osten ein-

50 liefen, steigerte oder verringerte sich die Heftig-

keit der Kämpfe, die bis in den Herbst hinein

dauerten Antonius hielt sich nach seiner Rück-

kehr scheinbar unparteiisch, fing aber an, den

Trebellius zu unterstützen, und entschloss sich

zuletzt zum Vorgehen gegen Dolabella, der ihn

durch Ehebruch mit seiner Gattin Antonia per-

sönlich gereizt hatte (Plut. Ant. 9, 1. vgl. Cic.

Phil. II 99). Als der Tribun seine Rogationen

zur Abstimmung bringen wollte, liess Antonius

60 gestützt auf ein SC. ultimum durch seine Sol-

daten die Versammlung gewaltsam auflösen, wo-

bei viel Blut vergossen wurde. Doch erst die

Heimkehr Caesars Mitte September beendete die

Unruhen vollständig. Cicero hatte diese von

Rrundisium aus mit Sorge und Kummer be-

obachtet, wie seine vertrauten Briefe an Atticus

aus dieser Zeit bezeugen (XI 9, 1. 10, 2. 12, 4.

14, 2. 15, 3. 18, I); nur die Furcht hielt ihn ab.
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mit Dolabella tu brechen und die Ehescheidung
zn veranlassen (ad (am. XIV 13). Ihn empörten
die Liebschaften des Dolabella, ausser mit der
Frau des Antonius auch mit der des Lentulus
Spinther Nr. 239, der berüchtigten Metella (ad

Att. XI 23, 3, s. o. Bd. III S. 1235 Nr. 137),

und alles Unglück, das jener überTuIlia gebracht

hatte; aber nichts scheint er so als die äusserste

Kränkung empfunden zu haben, wie dass der
Schwiegersohn das Andenken seines Todfeindes, 10

des Vorkämpfers der Anarchie P. Clodius wieder

zu Ehren bringen wollte (ad Att. XI 23, 3;

Audimus enim de staiua ülodi nach den unab-
hängig von einander gefundenen Verbesserungen-

von J. Ziehen Rhein. Mub. LI 591—594 und
0. E. Schmidt Jalirb. f. Phil. CLV 599f.; Rhein.
Mus. LIII 218; vgl. auch Schi che Jahresber.

des philol. Vereins 1899, 858). Caesar gewährte
dem Dolabella Verzeihung (Plut. Ant. 10, 1. Dio
XLII 33, 3), hielt ihn aber fortan unter seiner 20

eigenen Aufsicht. Zunächst nahm er ihn Ende
des Jahres nach Africa mit (Phil. II 75). Im
Sommer 708 = 46 kehrte Dolabella von dort

zurück (ad Att. XII 5, 4; ad fam. IX 7, 2) und
besuchte mit A. Hirtius Cicero auf dem Tuscu-
lanum: beide lienahmen sich sehr artig gegen
ihren Wirt und liessen sich von ihm in der Bered-
samkeit unterweisen (ad fam TX 16,2.7. Quintil.

XII 11, 6). Dolabella setzte diesen Verkehr und
die Redeübungen auch in Rom fort (ad fam. VII 30

33, 2, vgl. über ihren damaligen Verkehr auch XIII
86, 1 o. Nr. 46) und suchte Cicero noch einmal
auf dem Tusculanum auf. um die schon länger
geplante Scheidung von Tullia endgültig zu regeln

(ad Att. XII 8; s. 0. E. S c h m i dt Briefwechsel

des Cicero 262, vgl. 40f. 273; Jahrb. f. Phil.

CLV 600). I>ie Trennung der unglücklichen Ehe
ging auf gütlichem Wege vor sich, aber wie dem
Cicero bisher die Auszahlung der Raten der Mit-
gift viele Sorgen gemacht hatte, so seitdem deren 40
Wiedererlangung; zahlreiche Anspielungen in den
Briefen an Atticus beziehen sich auf diesen Punkt.
Im übrigen dauerte sein gutes Verhältnis zu

Dolabella fort; er richtete an diesen, der seit

Ende 708 = 46 mit Caesar in Spanien verweilte

und in den dortigen Kämpfen verwundet wurde
(Phil. II 75), mehrere Briefe: in dem ersten (ad

fam. IX 10, 1, citiert von Suet. gramm. 14) ver-

sichert er ihn seiner steten Zuneigung und bittet

ihn um Nachrichten; in dem zweiten (IX 18, 50
lff.) empfiehlt er ihm zwei gefangene Pompeianer;
in dem dritten, der nach dem Bekanntwerden der

Schlacht von Munda im April 709 = 45 ge-

schrieben ist, spricht er ihm die Hoffnung auf
baldiges Wiedersehen aus und beantwortet seinen

bei Tullias Tode empfangenen Beileidsbrief (IX
II). Ausser diesem hatte Dolabella ihm aus Spa-

nien Mitteilungen über seinen Neffen gesandt (ad

Att. XII 38, 2) und solche über Verleumdungen
Ciceros selbst bei Caesar (ad fam. IX 11, 2); im 60
Sommer kam er zurück und brachte im die Be-

gnadigung des Trebianus mit (ad fam. VI 11, 1,

vgl. O.E. Schmidt Briefwechsel des Cicero 317.

362). Er besuchte ihn wieder auf dem Tuscu-
lanum (ad Att. XIII 9, lf.) und ging später zur

Erholung und Zerstreuung nach Baiae, wohin ihm
Cicero auf seine Bitte die Rede für Deiotarus

schickte (ad fam. IX 12. lf.. dazu Bd. II S. 2774.

50). Vermutlich hatte Dolabella damals, nachdem
Caesars letzte Gegner gefallen waren, reichen

materiellen Lohn für seine Dienste empfangen;

während er gewöhnlich nur Schulden hatte (vgi.

z. B. Quintil. VI 8, 99), erscheint er jetzt im

Besitz mehrerer Landgüter (ad Att. XIII 52, 2.

XIV 13, 5. Phil. XIII 11).

Als höchste Auszeichnung hatte Caesar dem
Dolabella das Consulat für 710= 44 in Aus-

sicht gestellt, aber er übernahm es selbst mit

M. Antonius und wollte Dolabella erst bei seiner

eigenen Abreise zum Partherkrieg eintreten lassen

(Phil. II 79. Veil. II 58. 3. Plut. Ant. 11, 2.

App. b. c. II 122. Dio XLIII 51, 8). Antonius

widersetzte sich dieser Absicht: schon in der

Senatssitzung am l.Jan. griff er Dolabella aufs

heftigste an und suchte dann durch seinen Ein-

spruch die Gültigkeit der Comitien, in denen jener

gewählt wurde, aufzuheben (Phil. I 81. II 79.

82f. 99. III 9. V 9. Plut. Ant. 11, 2). Caesar

bewahrte beiden Günstlingen trotz ihres Zwie-

spalts sein Vertrauen (Plut. Caes. 62, 2; Ant. 11,

2) und wollte in der Senatssitzung am 15. März

zwischen ihnen entscheiden (Phil. II 88); da wurde

er ermordet. Noch an demselben Tage entschied

sich Dolabella für die Partei der Mörder; mit

allen Amtszeichen eines Consuls fand er sich

auf dem Capitol bei ihnen ein, drückte ihnen

seine entschiedene Billigung der That aus und

wurde als Gegner des Antonius von ihnen mit

offenen Armen aufgenommen (Veil. II 58, 8.

App. II 119. 122. Dio XLIV 22, 1. Hieran, zu

Euseb. chron. II 137 ß Schöne, vgl. über die

Chronologie Drumann-Groebe G. R. 1 I

407ff ). Da er weder das gesetzliche Alter für

das Consulat erreicht (App. b. c. III 88, vgl. über

seine Jugend auch II 122. 129. III 7. iurrni»

Cic. ad fam. IX 14, 2) noch die Praetur bekleidet

hatte (Dio XLII 33, 3 vgl. XLIV 22, 1. 53. 1),

so war es für ihn das vorteilhafteste, seine von

Caesars Willkür empfangene Würde zunächst von

dessen Gegnern bestätigen zu lassen; daraufhin

konnte ihm in der Senatssitzung im Tellustempel

am 17. März auch Antonius die Anerkennung nicht

mehr verweigern (Phil. I 31. App. II 132. Dio

XLIV 53, 1; Dolabella als Consul suffectus Fasti

Cap. Amitem. Amerin. Colot. CIL I J p. 61. 63.

64. Obseq. 68. Plin. n. h. II 99. Flor. II 14. 7.

Joseph, ant. XIV 217. 221). Die Massregeln der

nächsten Zeit, die zum grossen Teil einen frei

heitsfreundlichen Eindruck machten, wurden von

beiden Consuln in Übereinstimmung getroffen

(Phil I 5. III 9. V 9. Veil. II 60. 4. Nicol.

Damasc. v. Caes. 28. Dio XLIV 51, 2. Zonar.

X 12); beide gemeinsam brachten im April ein

Gesetz über Veternnenansiedlungen ein (Phil. III

25) und traten in die Commission ein. die das

Ackergesetz des L. Antonius ausznführen hatte

(Phil. XI 18). Aber unmittelbar nachdem An-

tonius nach Campanien abgireist war, noch in

den letzten Tagen des April (vgl. ad Att. XIV
15, I, geschrieben am 1. Mai), nahm Dolabella

selbständig eine Anordnung vor, die ganz im
Sinne der Caesarmörder war. Er verbot nämlich,

den Cult des vergötterten Caesar an der Stelle,

wo die Leiche verbrannt worden war, und zer-

störte das hier errichtete Ehrendenkmal (womit

übrigens Reparaturarbeiten an dem benachbarten
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Castortempel zusammengehangen haben mögen,

da nach Obseq. 68 dort eine Inschrift mit den

Namen beider Consuln angebracht war); die durch

dieses Vorgehen erzeugten Aufläufe wurden von

ihm streng unterdrückt und das Volk in einer

Rede (ad Att. XIV 20, 2. 4; ad fam. IX 14, 7, vgl.

Quintil. VIII 2, 4?) zur Ruhe ermahnt (Phil. I

5 30. II 107; ad Att. XIV 15, 1. 16, 2. 19, 4.

20, 2. 4; ad fam. XII 1,1. Lactant. inst. I 15,

30. Dio XLIV 51, 2). Das Volk selbst soll!

Dolabella Beifall gespendet haben (Phil. I 30);

jedenfalls war die Partei der Verschworenen von

seinem Verhalten entzückt. Manche glaubten es

auf Ciceros Einfluss zurückführen zu müssen (Phil.

I 30; ad fam. IX 14, I f.), und später glaubte

dieser selbst daran (ad Att. XVI 15, 1); zunächst

richtete er am 4. Mai an Dolabella ein höchst

überschwängliches und deshalb für den Schreiber

nicht sehr rühmliches Dank- und Glückwunsch-
schreiben (ad fam. IX 14 = ad Att. XIV 17 A,

!

vgl. 17, 4). Atticus warnte ihn vor solchen Über-

treibungen und riet ihm, die Gelegenheit zu be-

nutzen, um zu seinem Gelde zu kommen, da
Dolabella eben in günstigen Finanzverhältnissen

war (ad Att. XIV 18, 1. 19, lf. 4f. 20, 2. 4).

Nach der Rückkehr des Antonius nach Rom liess

sich Dolabella rasch wieder bekehren und ganz
anf dessen Seite ziehen (Phil. I 30. II 107); er

wurde nicht so sehr mit Geld erkauft (Phil. I 29;

ad Att. XVI 15, 1), als hauptsächlich durch die!

Überlassung und Sicherung der reichen Provinz

Syrien. Auf den Handel um die Provinzen, der

in der Geschichte dieses Jahres eine so grosse

Rolle spielt, kann hier nicht weiter eingegangen

werden; vgl. darüber den sehr beachtenswerten

Aufsatz von Ed. Schwartz Herrn. XXXIII 185ff.

und Groebe bei Drumann G. R. 1 I 432S. In

Betreff Syriens steht fest, dass Cicero Dolabellas

Anspruch darauf schon am 18. April als berech-

tigt anerkennt (ad Att. XIV 9, 3) und niemals,

selbst in der XI. Philippica (vgL bes. 28, auch

4) nicht, daran zweifelt; es ist daher wohl müg-
lich, dass dieses Recht anf Caesars Verfügungen
beruhte, wie Schwartz (a. 0. 187. 226f.) meint,

und dass Antonius durch die von Appian. b. c.

III 7. 8, vgl. 36. IV 57 ausführlich geschilderten

Machinationen es nur gegen die unberechtigte

Anmassung des C. Cassius schützte und sieh so

den Collegen verpflichtete. Von Äusserungen der

Feindschaft gegen die Republikaner hielt sich

Dolabella fern (Phil. I 6. 27); deswegen liess sich

Cicero, um einen Vorwand zu freier Bewegung zu

haben, am 2. Juni von ihm eine Legatenstelle

übertragen (ad Att. XV 8, 1. 11. 4, vgl. 18, 1.

19, 2. rlut. Cic. 43, 1) und correspondierte Ende
Juni mit ihm freundschaftlich Ober die Angelegen-

heit der Buthrotier (ad Att. XV 14, 1 ff.). Am
2. September hielt er dann die erste philippisehe

Rede in dem unter Dolabellas Vorsitz tagenden

Senat (vgl. 29f.) und behandelte ihn darin sehr

achtungsvoll; auch in der nach dem 19. Septem-

ber geschriebenen zweiten Rede behielt er ihm
gegenüber diesen Ton bei, um die beiden Con-

suln gegen einander misstrauisch zu machen
(74—84; zu 75 vgl. ad Att. XVI 11, 2). Bald

darauf brach Dolabella nach dem Osten auf, um
sich seine Provinz zu sichern, die Cassius schon

in Besitz zu nehmen drohte. Am 25. October

war Dolabella noch auf seiner Villa bei Formiae

(ad Att. XV 13, 5), aber schon unterwegs nach

der Provinz und kehrte nicht mehr nach Rom
zurück (ad Att. XVI 15, lff.; ad fam. XVI 24,

2, vgl. R u e t e Die Correspondenz Ciceros in den

Jahren 44 und 43 (Marburg 1883] 85L). Dass

er noch als Consul Italien verliest, sagen Appian.

III 24. 57. Dio XLV 15, 2. XLVII 29, 1. Als

Consul bezeichnet ihn Gell. III 9, 4 während

seines Aufenthalts in Griechenland, Cicero Phil.

XI 27 während des Marsches durch Makedonien
(qruo iure equilatum a contule abdueeret), und
Appian. III 26 sogar noch im Anfang seiner

Unternehmungen in Asien (Tgtßuivios .... dyo-

gdv . . . . <ic t.-uiroj ngoxnlOa)-, der Erlass über

die Juden vom 1. Lenaion d. h. nach Wadding-
ton (Fastes des provinces asiatiques679)24.Januar

711 =43 setzt voraus, dass Trebonius schon tot

und Dolabella als Statthalter von Asia anerkannt

war. Aus diesen Zeugnissen ergiebt sich, auch

wenn das Appians als ungenau ausser Betracht

bleibt, dass Dolabellas Marsch kürzere und seine

asiatische Statthalterschaft längere Zeit gedauert

haben muss, als meistens angenommen wird, wenn
man nnr die Angabe Dios XLVII 29, 1 über den

Marsch (ypdwoc xtx.) und die Äusserung des

Antonius berücksichtigt, Trebonius habe intra

filtern <mni vertenli», also vor dem 15. März für

Caesars Ermordung gebüsst (Phil. Xffl 22). Dem-
nach wird der Zug Dolabellas bis zum Heilespont

etwa den November und December 710= 44 be-

ansprucht haben; er ging zunächst nach Griechen-

land und kaufte in Argos ein Pferd, das für sehr

vorzüglich galt, aber jedem Besitzer Unheil brachte

(Gell. III 9, 4; über ein ungünstiges Vorzeichen

für Dolabella auch Obseq. ti8), dann marschierte

er durch Thessalien und Makedonien nach Thra-

kien und büsste unterwegs seine ganze Reiterei

ein, indem sie in zwei Abteilungen zu M. Brutus

desertierte (Phil. X 18. XI 27. Plut. Brut. 25, 1.

Dio XLVII 21, 3. Zonar. X 18, vgl. Cornelius Cinna

Nr. 104). Er hatte in der Hauptsache nur eine der

makedonischen Legionen, die ihm von Antonius

überlassen war (Phil. XI 4. 16. App. III 25), als

er etwa um die Jahreswende nach Asien überging,

wohin er seinen Legaten Octavius Marsus voraus-

gesandt hatte. Die Provinz Asia war in den

Händen des Caesarmfirders C. Trebonius; dieser

verweigerte dem Dolabella den Einlass in die

I
festen Städte Pergamon und Smyrna, gewährte

ihm aber Lebensmittel und freien Durchzug (Phil.

XI 5. App. III 26. Dio XLVII 29, 2). Dass

Dolabella jetzt einen Befehl des Senats erhielt,

nicht nach Syrien zu gehen, ist eine falsche Be-

hauptung Dios (a. O.), die mit dessen unrichtiger

Danitcllungn der Provinzen Verteilung Oberhaupt

(vgl. Schwartz a. 0. 203ff.) zusammenhängt.
Trebonius versprach Dolabella Aufnahme in Ephe
bob, und dieser ging scheinbar darauf ein; sobald

)er aber die Wachsamkeit der ihm nachgesandten

Beobachtungstruppen eingeschläfert hatte, kehrte

er mitten in der Nacht um und nahm Smyrna
durch raschen Überfall; Trebonius wurde in seinem

Bett getütet und sein abgeschlagener Kopf auf

dem Tribunal aufgepflanzt (ausführlich App. III

26. 64. IV 58. Dio XLVII 29, 3: mit Über-

treibungen Phil. XI 5. 7-9. XII 25. XIV 8; ad fam.

XII 12, 1. 14, 5. 15, 4; kürzer Liv. ep. CXIX.
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Veil. II 69, 1. Oros. VI 18, 6. Strab. XIV 646. vor der gewaltigen Übermacht des Cassius. warf

Zonar. X 18). Die Nachricht von diesen Vor- er sich nach I-aodicea, einer Stadt, die io der

gingen, die etwa Mitte Januar stattgefunden Partei der Caesarianer hielt und durch ihre Lage

haben dürften, kam ungefähr einen Monat später auf einer Halbinsel gesichert erschien (ad fam.

nach Rom und machte hier den tiefsten Eindruck. XII 13, 4. 14, 4. 15, 7. App. IV 60. Dio). Cas-

Der Senat trat zusammen und nahm den Antrag sius schnitt sie leicht vollständig vom Lande ab,

dea Q. Fufius Calenus an, dass Dolabella als Feind indes hielt sie sieh eine Zeit lang durch die Zufahr
geächtet und seineGüter eingezogen werden sollten zur See (App. IV 60f. Dio XLVII 30, Sf.); sehlie68-

(Phil. XI 9. 15f. 29. XIII 23. 86ff.
;
ad fam. XII lieh gewann der Feind auch hier die Oberhand

15, 2. Liv. ep. CXIX. CXXI. Oros. VI 18, 6. 10 (Appian. IV 62. Dio XLVII 30, 5; vgl. Kro-
App. ni 61ff. IV 58. Dio XLVII 28, 5. 29, maver Philol. LVI 439f.), es stellte sich Mangel

•4—6); am folgenden Tage wurde darüber be- an Lebensmitteln bei den Belagerten ein (Cic.

raten, wem die Ausführung der Acht übertragen ad fam. XII 13, 4), ihre Ausfälle wurden zurück-

werden sollte, und dabei hielt Cicero die affte geschlagen (App. Dio), VerTäterei begann unter

philippisehe Rede, die über die Ereignisse manchen ihnen zu spielen (App. IV 62. V 4. Sen. suas.

Aufschluss giebt und in dem Antrag gipfelt, dem 1. 7). Ob damals oder früher auch zwischen den

Cassius den Befehl gegen Dolabella zu über- Führern Verhandlungen stattfanden, lässt sieh aus

tragen (29—31), was jedoch abgelehnt wurde dem Citat: 0. Cotrim in epütvfo quam ad
(ad fam. XII 7, 1 f.). Inzwischen schaltete Dola- Dolabtllum srriprit (Charis, p. 123, 13 Keil),

bella in Asien mit unbeschränkter Willkür und 20 nicht mit Sicherheit entnehmen. Als Dolabella

bemühte sich auf jede Weise, Geld, Soldaten und die Unmöglichkeit erkannte, sich noch länger zu

Schiffe zusammenzubringen, um dem Cassius Sy- behaupten, liess er sich von einem seiner Getreuen

rien entreissen zu können; Schilderungen seines den Tod geben (App. IV 62. Dio. Veil. II 69, 2;

Regiments bieten besonders Phil. XI 6. 16. 25, kürzere Erwähnungen IJv. ep. CXXI. Gell. III

ferner die Briefe, die Cicero in den nächsten 9, 4. Oros. VI 18, 13. Strab. XVI 752. Zonar.

Monaten aus dem Osten empfing, von C. Cassius X 18); Cassius gewährte ihm ein ehrenvolles Be-

(ad fam. XII 12, 1), von M. Brutus (ad Brut. I gräbnis (Dio). Schon am 2. Juni schrieb Lentulus

2, 1), von P. Lentulus Spinther (ad fam. XII 14, Spinther aus Pamphylien, die Katastrophe müsse
lf. 15, lf. 4L, vgl. Nr. 239) und von C. Cassius unmittelbar bevorstehen odergar schon eingetreten

Parmensis (ad fam. XII 13, 8), ausserdem Strab. 30 sein (ad fam. XII 14, 4, vgl. 15, 7); in Rom
XIV 646 uni App. III 60. Ein grosser Teil der waren ähnliche Gerüchte schon im Juni und im
kleinasiatischen Städte schloss sich Dolabella be- Juli in Umlauf (ebd. 8, 2. 9, 1. 10, 1), aber da

reitwillig an und gewährte ihm Unterstützung; Octavian am 19. August die Acht gegen Dola-

er empfing Gesandte der Rhodier (ad fam. XII bella aufheben liess (App. III 95), war vennut-

15, 4) und der Juden, denen er durch ein Decret lieb zu dieser Zeit noch nichts Sicheres bekannt,

vom 24. Januar (s. o.) Befreiung vom Kriegs- Trotz seiner verzweifelten Lage wird sich Dola-

dienst gewährte; er nannte sich darin Imperator bella, der Anfang Mai in Syrien eingebroeben und

(Joseph, ant. XIV 225; über die von Gardt- noch in demselben Monat inl-aodicea eingeschlo6sen

hausen Augustus I 148e. II 62, 6 auf ihn be- sein mag, bis gegen Ende Juli behauptet haben,

zogene Ehreninschrift aus Pergamon vgl. aber 40 Vielleicht ein Sohn Dolabellas aus erster Ehe war

Nr. 140). Sein Heer brachte er durch die Aus- Nr. 130; Tullia gebar ihm im Mai 705 = 49

hebungen in Asien auf zwei Legionen (App. IV ein Kind, das bald nach der Geburt gestorben

60); aber ein Teil seiner Reiterei wurde freilich zu sein scheint (ad Att. X 18, 1), und nach der

von Lentulus Spinther auf die Seite des Cassius

gezogen (ad fam. XII 14 6), die Flotte, mit der

er im Falle eines Misslingens seiner syrischen

Pläne nach Italien dem Antonius zu Hülfe ziehen

wollte, von den Feinden zerstreut (Briefe des

Lentulus Spinther und des Cassius Parmensis.

App.), und die vier ägyptischen Legionen von
seinem Legaten A. Alienus (Bd. I S. 1535) dem
Cassius übergeben, der bereits sämtliche in Sy-

rien stehenden Truppen unter seinem Commando
vereinigt hatte und nach dem Tode der Consuln
bei Mutina auch vom Senat den Oberbefehl gegen
Dolabella erhielt (s. o. Bd. III S. 1199. 1732).

Der Brief des Cassius vom 7. Mai, der die ganze

Lage scharf beleuchtet, meldet am Schluss den
Vormarsch Dolabellas nach Kilikien (ad fam. XII
12. 5. Dio XLVII 30, 1). Dolabella fand in

Tarsos Aufnahme und Hülfe (ad fam. Xn 13, 4.

Scheidung, kurz vor ihrem eigenen Tode, im
Januar 709 = 45 ein zweites (ad fam. VI 18, 5),

Lentulus, das auch nur noch während des nächsten

Vierteljahres erwähnt wird (ad Att. XII 18 a,

2. 28, 3. 30, 1). Über Dolabella handeln D tu-

rn an

n

G. R. II 565ff. VI 699ff. (jetzt vielfach zu

berichtigen) und Wegehaupt P. Cornelius Dola-

bella. Progr. München-Gladbach 1880 (meist von

jenem abhängig, in der Polemik gegen ihn nicht

sehr glücklich). [Münzer.l

142) P. Cornelius P. f. Dolabella (CIA III

591) s. Nr. 130.

143) P. Cornelius Dolabella. a) Name. P.

Corneliut P. f. P. n. Dolabella CIL I* p. 29.

Fasti cos. Capitol.; P. Corneliut P. t. Dolabella

CH, VI 1384; 77. Ko(,W,i,(K 77. vl. AoXoßUAas

Dio ind. 1. LVI; P. Corneliut Dolabella Cü. IU
1741. 2908. 9973. Münzen P. Dolabella CIL I1

Dio), überrumpelte die schwache Besatzung von

Aigai (Dio; 8. o. Bd. I S. 945 Nr. 6) und hatte

damit den Weg nach Syrien frei. Antiochia ver-

weigerte ihm die Aufnahme und schlug mehrere
Sturmangriffe ab (ad fam. Xn 14, 4. 15, 7.

Dio XLVII 30, 2); geschwächt durch Verluste

und Desertionen (ad fam. XII 15, 7) und besorgt

p. 231 Fasti Praenest. ni 3198. 3199=10156.
10157. Tac. ann. IV 28. 66. XI 22. Cassiodor.

Münzen; [Comjeliut Dolabella) CIL I* p. 72

Fasti Antiat.; sonst Corneliut Dolabella oder nur

Dolabella. b) Leben. C. war mutmasslich der

Sohn des (P.) Dolabella (Nr. 130, e. d.) und der

Enkel des P. Dolabella cos. 44 v Chr (Nr. 141).
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Im J. 10 n. Chr. bekleidete er den Jahrescon-

Bulat mit C. Iunius Siianus Hamen Martialis (die

Belegstellen s. o.) und blieb bis 1. Juli im Amte
(CIL I J

p. 29 Fasti ros. Capitol.; auch in der

Inschrift CIL IX 4365 wird dieser Consulat ge-

meint sein, wenngleich der Name des Siianus

sonst nicht eradiert ist). Die Namen der Consuln
trägt noch heute ein von ihnen erbauter Bogen
am Caelius, der wahrscheinlich zu einer Wasser-

leitung (AquaMarcia) gehörte (CIL VI 1384. vgl. 10

Holsen ebd. p. 8125. L a n cia n i Comm. di

Frontin. lOOf. Gilbert Geaeh. u. Topogr. d. St.

Rom 188; Abbildung Reber Ruinen Roms 464).

Augustus ernannte C. zum Legaten Dalmatiens
(damals Illyricum superius). Als nach dem Tode
des Augustus (19. August 14 n. Chr.) die Heere
in Germanien und Pannonien revoltierten, wusste

C. sein Armeekorps (die VII. und XI. Legion) in

Ruhe zu halten (Veil. II 125, 5). Noch im J. 18/19

(CH- III 2908), wahrscheinlich sogar noch 19/20 20

verwaltete er die Provinz, ordnete die Besitzver-

hältnisse in derselben (CIL III Suppl. 9973, vgl.

2883) und legte im Aufträge des Tiberius von
Salonae aus Strassen in das Innere des Landes
an (Meilensteine CIL III 3198= Suppl. 10156
[J. 16/1 7). 3199= 10157 [vor dem J. 18]. 3200,

vgl. 10158. 8201 = 10159 [J. 19,20], auf den
beiden letzteren ist der Name des C. zu ergänzen,

vgl. Mommsen ebd. p. 407). Die civitates supe-

noris prorinciae Hilli/rici setzten ihm eine Statue 80
in Epidaurum (III 174 = Dessau 938, vgl. Wies.

Mitt. aus Bosnien V 1897, 179). Im J. 21 befand
er sich wieder in Rom und beantragte im Senate
den kleinen Triumph fOrden aus Campanien zurück -

kehrenden Kaiser, wogegen sich jedoch dieser selbst

aussprach (Tac. ann. III 47). Im folgenden Jahre
»teilte er im Anschluss an den Process gegen den
Proconsul von Asia C, Iunius Siianus, seinen ehe-

maligen Collegen im Consulate, den Antrag, nur
vom Kaiser approbierte Bewerber zur Verlosung 40
der proconsularischen Provinzen zuzulassen; auch
diesmal wies Tiberius selbst die ihm zugedachte
Machterweiterung zurück (Tac. IH 69). Im J. 23/24
war C. Proconsul von Africa (Tac. PV 23; vgl.

die Münzen einer unbekannten Stadt in Africa

[Clypea?], die permtsfsu) P. Comeli DolabeUae
ptocos. geprägt sind, Mionnet VI 584 nr. 22

—

25. 585 nr. 28. Cohen I> 208 nr. 218—221.
219 nr. 16. Müller Numism. de l’anc. Afr. II

156; mit Unrecht nimmt Klebs Prosop. I 445 50
an, dass C. Africa zwei Jahre lang verwaltete;

im J. 22 war der Proconsulat dem Q. Iunius

Blaesus verlängert worden [Tac. III 58], im J. 24
beendete C. nach Tacitus ausdrücklicher Angabe
[IV 23] den Krieg). C. musste gegen den Nu-
mider Taefarinas, den Blaesus nur scheinbar un-

schädlich gemacht hatte, wiederum zu den Waffen
greifen, da Taefarinas Unterstützung bei Mauren
und Garamanten fand. Er entsetzte die von den
Numidern belagerte Stadt Thubuscum (Tupusuctu 60
in Mauretanien), beugte einem drohenden Abfälle

derMusulamier durch die Hinrichtung ihrerHäupt-
linge vor und machte im Verein mit den Truppen
des Königs Ptolemaeus von Mauretanien durch den
Überfall bei Auzia, bei welchem Taefarinas selbst

fiel, dem langwierigen Kriege ein F,nde (Tac. IV
28—25; vgl. Schiller Gesch. d. r. Kaiserzeit I

280. Mommsen R. G. V 6331. Cagnat L’armöe

Rom. d’Afr. 20IT. Pallu de bessert Fast d.

prov. Afr. I 1098.). Die Ornament» triumphalia,

um die C. naehsuchte, verweigerte ihm Tiberius

aus Rücksicht auf Seian, um den Ruhm von dessen

Oheim Iunius Blaesus nicht zu schmälern (Tac.

IV 26). Im J. 27 erhob C. zusammen mit Domi-
tius Afer eine Anklage gegen Quinctilius Varus,

obwohl er mit diesem verwandt war (Tac. IV 66).

Noch im J. 47 veranlasste C. (?) einen Senats-

beaehluss, dass die designierten Quaestoren zur

Ausrichtung von Fechterspielen verpflichtet werden
sollten (Tac. XI 22, vgl. Bd. III S. 2803; der hier

genannte P. Dolabella wird allgemein für den
Consul des J. 10 gehalten; die grosse ZeitdiRerenz

könnte jedoch die Vermutung rechtfertigen, dass

er eher ein Sohn des letzteren war, vgl. Nr. 136).

C. bekleidete die Priesterämter eines Vllvir cpulo

und Sodalis Titiensia (CIL III 1741). Vielleicht

ist er mit . . . Dolabella ll[vir] von Praeneste

(CIL XIV 2966) identisch. Als vir simplici-

tatis generosissimae wird er von Velleius (UI25,
5) gerühmt; Tacitus legt ihm wiederholt Scrvilität

zur Last (III 47. 69). Sein Sohn oder Enkel ist

Cn. Dolabella gewesen (Nr. 136, s. d.), Beine Toch-

ter vielleicht (Cornelia) Dolabcllina (Nr. 435).

Die Grabsehriften CIL VI 5864. 10103 nennen
Freigelassene eines P. Dolabella; einem P. Cor-

nelias Dolabella ist die Grabschrift CIL VI 16198

f
esetzt. Vgl. de Vit Onomasticon II 429.

eine Berl. Stud. II 855f . Klebs Prosopogr. I

444 nr. 1092.

144) P. (Cornelius) Dolabella (Tac. ann. XI
22) s. Nr. 143.

145) Ser. Cornelius Ser. f. Dolabella Metilia-

nus (Metillianus CIL VI 16450), cos. (suflectus

in unbekanntem Jahre) errichtete in Corfinium

ein Bad, das mit Hülfe einer Beisteuer, die M.
Atilius Hrndua cos. ef Jf.’ Aeilius Aviola cos.

bonorlum) possessor(es) Dolabellae Meliliani dazu
gahen, vollendet wurde (CIL IX 3152). Diese

beiden Erben des C. sind wahrscheinlich die Con-
suln der J. 108 und 122 (s. o. Bd. I S. 254 Nr. 23.

II S. 2084 Nr. 43; der zweite Gentilname des
M. Atilius Metilius Bradua weist auf Verwandt-
schaft mit. Dolabella Metilianus; vermutlich war
dessen Mutter eine Metilia). C. wird von Momm-
s e n (zur Inschrift) und Klebs (Prosop. I 445
nr. 1094) für den Bruder des Folgenden erklärt

(dessen Vater kann er nicht gewesen sein, da der-

selbe der Enkel eines Publius, er selbst der Sohn
eines Servius war); es scheint aber die Möglich-
keit nicht ausgeschlossen, dass er mit diesem
identisch ist (in CIL IX 3153, 3 wäre dann ebenso
wie 3152 sein abgekürzter Name angegeben, in

3153, 1 und 3154 die vollständige Nomenclatur
samt der Ämterlaufbahn). Seiner nutriz et 171QVX-

mul(a) setzte C. die Grabschrift, CIL VI 16450.
Sein Sohn war vielleicht Dolabella Veranianus
(Nr. 148); derselbe dürfte vor dem Vater ge-
storben sein, da dieser von Fremden beerbt wurde.

146) Ser. Cornelius Ser. I. P. nep. P. pronep.

P. abnepoe Dolabella Metilianus Pompeius Mar-
cellus (. . .

[ilar]cel[l]us CIL IX 8153; betreffs

der Genealogie des C. vgl. Nr. 136), llltir a(ere)

a(rgento) a(uro) t(lando) f(eriundo), salius Pa-
latfinus, vgl. IX 8153), quaeslor divi Traiani
Partkici (98— 117 n Chr.), sevir cguit(um) Ro-
m(morum) turmfae ) lll, pr(aetor), cos. (suffectus
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in unbestimmtemJahre unterTraian oder Hadrian),

flamfen) Quir(inalin) (Ehreninschrift, von der

Stadt Corfinium ihrem Patron gesetzt, CIL IX
3154). Er errichtete in Corfinium ein Bad (CIL
IX 3153). Vgl. den Vorheigehenden.

147) Ser. Cornelius Dolabella Petronianus,

Sohn des Cn. Dolabella (Nr. 136) und der Petronia,

Consul Ordinarius im J.86 n.Cbr. zuerst mit Kaiser

Domitian cos. XII, dann (bereits am 22. Januar)

mit C. Secius Campanus (Sex. [irrig] Corneliu

s

Dolabella Petronianus CIL III p. 856 dipl. XIII

[vom 17. Februar); Ser. Cornelius Dolabella CIL
VI 2064, 35 [22. Januar; indem cos. Z. 48, 26.

Februar] Acta Arv. VI 398. Censorin. 18, 15;

Cornelius Dolabella Hist. Aug. Pius 1, 8; [Cor]-
nelius Dolabella CIL VI 815; Dolabella in den
Consularfasten).

148) [Cornelius Dolajbella Verania/nus], unter

den pueri jntrimi matrimi praeteztati in den
Arvalaeten des J. 105 n. Chr. genannt (CIL VI
2075, 48 vom 17. Mai 105). Vielleicht war er ein

Sohn des Dolabella Metilianua (Nr. 145). [Groag.]

149) Flavius Maesius Cornelius Egnatius Se-

verus Lollianus s. L o 1 1 i a n u s.

150) Cornelius Epieadus, L. Comelii Sullae

dictataris libertus ealalorque in saeerdotio au-

gurnli, Hlio quoque eins Fausto gratissimus fuit:

quarr numquam non utruisque se libertum edidit.

librum autem quem norissimum de rebus suis

imperlectum reliquerat ipse supplevit (Suet. de
gramm. 12). Er war vielleicht 6 l:ti ßißhofrqxqt
heil. Sullanae), an den sich Tyrannio nach Strab.

XIII 609 wandte; vgl. HilUcher Jahrb. f. Phil.

Suppl. XVIII 363 adn. Über die Ergänzung des
sullanischen Werkes vgl. Peter Hist. rom. rel.

P. CCLXXVII. Ausserdem haben wir von ihm
folgende Spuren: 1) Vietorinus GL VI 209, 9
Cornelius Epieadus in eo libro quem de metris

scripsit. 2) Charis. GL I 110, 3 Epieadus in

eognominibus (es handelt sich um den Namen
Sulla). 3) Macrob. I 11, 47 (wo es sich de si-

gtllaribus handelt) und Serv. plen. Aen. I 649
(restimenla acanthina

)

deuten auf ein antiqua-

risches Werk hin; darauf gehen vielleicht auch
Varro de 1. 1. V 150 (Cornelius) und VII 89 (in

Comelii eommenlario; vgl. Osann Beitr. II 359),

und vermutlich beziehen sich darauf auch die Worte
des Arnob. I 59: quamvis Epicados (so mit G e-

1 e n i u s für Epicam deos) omnes, Caesellios,

Verrios, Seauros teneatis el Nisos. |Goetz.]

151) C. Cornelius C. I. Quirin(a) Felix Dalus,

quaest(or) proc(ineiae) Sicil(iae), [tjr(ibunus)

pl(ebis), praet(or), leg(atus) pror(inciae) Achaiae,

iuridlieus) per Flamm(iam) et Umbri[am] (nicht

vor Marcus und VcruB, vgl. M o m m s e n St.-R.

II3 1085, nach Klein Verw.-Beamten von Sicil.

u. Sard. 168f. unter diesen Kaisern), Patron von
Ariminum(CIL XI 377 Ariminum. dem C. während
seines Iuridicates gesetzte Inschrift). Vgl. Nr. 152.

Ein C. Cornelius Felix wird auf Fässern genannt,
die in Rom und bei Rignano gefunden wurden
(CIL XV 2430f. XI 6691, 9).

152) Sex. Cornelius C. t[il.] Quir(ina) Felix

Parat[us], [IJIllvir viaru[m c]urandarfum),
tri[b(unus) Ijalielavius leg(ionis) lltl Cy]re-

naicae, Patron von Simitthus (CIL VIII SuppL
14559 Simitthus), vielleicht Sohn des Voraus-

gehenden.

153) Cornelius Fidus, Schwiegersohn des Ovid,

weinte im Senate, als ihn (Domitius) Corbulo

einen .gerupften Vogel Strauss' nannte (Sen. dial.

II 17, 1). Ovids Tochter war zweimal verheiratet

und von beiden Gatten Mutter (Ovid. trist. IV

10, 75L; das vierte Buch der Tristien ist Anfang
11 n. Chr. herausgegeben).

154) M. Cornelius Firmus, drittes Mitglied

des Collegiums der euraforea aquarum zur Zeit,

10 als A. Didius Gallus den Vorsitz führte (38—49

n. Chr., vgl. Frontin. de aq. 102). CIL VI 1248

= 31559.

155) Cornelius Flaccus, Legst einer Legion

(der VI Ferrata oder III Gallica, vgl, Tac. ann.

XIII 38. 40), kämpfte im J. 58 n. Chr. unter

Domitius Corbulo in Armenien (Tac. Xin 39).

156) Q. Com[clius . . . Lem(onia
<

!)] Flae-

eus Norieus . . . Sumisius . . ., neben Ster-

tinia Cocceia Bassula Venecia Aeliana in einer

20 Inschrift genannt, die von den munietpe» et [in-

eolae] der Stadt Attidium und von (Q. Camurius)

Numisius Iunior, wahrscheinlich dem Gemahl der

Stertinia, gesetzt ist (CIL XI 5672). C. ist ent-

weder der Sohn des Numisins und der Stertinia,

wie Klebe meint (Prosop. I 297 nr. 316; sein

letztes Cognomen wäre dann Iunior, vgl. XI 5670)

oder der Bruder des Numisins. Sicherlich ver-

wandt, wenn nicht identisch ist er mit Q. Nu-

misius Aper Iunior, der auf einem Bronzesiegel

30 aus Forli genannt wird (CIL XI 6712, 294). Er
gehört der hadrianischen Zeit an (vgl. o. Bd. III

S. 1451 Nr. 3. IV S. 154 Nr. 23). Ein Dispen-

sator eines Q. Cornelius Flaccus wird CIL VI

9366 (= Not. d. scavi 1892, 160) genannt.

[Groag.]

157) M. Cornelius T. f. Quir(ina) Fronto (so

CIL VÖI 5350= D e s s a u 2928), vielbewunder-

ter Rhetor und Redner des 2. nachchristlichen

Jhdts., von Geburt ein Africaner (er selbst nennt

40 sich Alßvc Ttüv Atßiüjy leäv ropciSmr 242 Naber;

vgl. noch 122), aus Cirta in Numidien 200. Minuc.

Fel. Oct. 9, 6. 31, 2. N i e b u h r Ausg. 213, 3).

Von seinem Geschlechte ist uns zuverlässig wenig

bekannt. Dass seine Vorfahren väterlicherseits

aus Italien stammten, ist wahrscheinlich (N i e-

bnhr XX); dagegen beruht Mais Vermutung,
dass seine Vorfahren mütterlicherseits in Chairo-

neia zu suchen seien, auf dem verworrenen Zeug-

nisse des loannes Saresberiensis, wonach unser

50 Fronto ein Enkel von Plutarch gewesen sein soll.

Verwandtschaftliche Beziehungen zu älteren Trä-

gern dieses weitverbreiteten (Niebuhr XXXVIIf.)

Namens bei Tacitus, Iuvenal, Martial, Plinius

d. J., Dio Cassios u. a. —- bei Aelian. de ordin.

inst. 1 ist fpgortivqi zu lesen — und auf Inschrif-

ten (s. B o r g h e 8 i Oeuvres III 380—385. H e n-

z e n Acta fratr. arv. 182. Teuffel-Sehwabe
809. 856) lassen sich nicht nachweisen. Sein

Vater hiess Titus (CIL VIII 5350). Eines Bruders

60 (s. u. Nr. 297), mit dem er in schönster Eintracht

lebte, gedenkt er selbst öfter; dieser wurde von An-

tonius Pius zu den höchsten Ehren erhoben und
hatte der Freundschaft mit Marc Aurel und Veras,

unter deren Regierung er noch lebte, ein ruhiges,

sorgenfreies Auskommen zu danken (32. 61. 71.

134, besonders 235). Frontoe Geburtsjahr lässt

sich nur annähernd bestimmen : Mommsen Herrn.

VIII (1874) 216 setzt es zwischen 100 und 110;
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gewöhnlich rückt man es bis in die Zeit Domi- (179.), Sextius Calpurnius Iulianus (170). den

tians oder Nervas herab (Niebuhr XX. Wester- Sohn des Squilla Gallicanus (188), wahrsehein-

mann 311. Mai 1815, X). Die VermutungMais, lieh Faustinianua (177), Volumnius Quadratus
dass der junge Fronto in Alexandrien Studien (1901.), Montanus Licinius (175), seine Landsleute

gemacht habe, ist nicht so ohne weiteres von der die Afrer Servilius Silanus (200; cos. 189. T e u 1-

Hand zu weisen; von dort beruft er vor Antritt fel-Schwabe 911) und M. Postumins Festus

seines Proconsulats familiäre* nach Athen, denen (201; dazu Mai bei Naber. Teuffel-Schwabc
er als riri» doetissimi* die Besorgung der grie- a. O.), seinen späteren Schwiegersohn C. Aufldius

chischen Correspondenz übertragen will (169); in Victorinus aus Pisaurum (bes. 75. 96.: cos. II 183,

Alexandrien lernte er auch wohl den dorther 10 1 186. T e u 1 1 e 1-8 e h w a b e 912). Fronto selbst

stammenden Historiker Appian kennen, mit dem spricht von einer »ecta 96. Oberhaupt standen

ihn refua eoneuetudo et »tudiorum u*u» prope wohl alle Männer, welche damals als öffentliche

quotulinnus verband (170. P r i e b e De M. C. F. Redner wirkten, mehr oder minder unter dem
imitationem prisci sermonis latini adfectante I, Einflüsse Frontos, so besonders auch der viel-

Stettin Progr. 1885, 3). Frühzeitig scheint er seitige Iulius Titianus (Sidon. Apoll, a. O. Ni e-

nach Rom übergesiedelt zu sein und dort seine buhr XXIII 5. Teuffel-Schwabe 911 f.). Sein

Studien fortgesetzt zu haben. Unter dem Ein- Haus war ein Sammelpunkt für die gelehrte Welt,

flusse der damals vorherrschenden und vom Hofe Dort verkehrte u. a. auch der um etwa 30 Jahre
begünstigten antikisierenden Geschmacksrichtung jüngere Gellius, der, wenn auch nicht gerade
wandte er sich, über 22 Jahre alt, den Autoren 20 Schüler, so doch aufrichtig« Verehrer Frontos

aus der Anfangsperiode der römischen Litteratur war (XIX 8, 1. K r e t s c h m e r De A. Gellii fon-

in ernsthaftem Studium zu; bis dahin viadum tibus, Greifswalder Dies., Posen 1860, 103f.). Der

S
icquam veterum leetionum attigeram 23. Ruf der hervorragenden Lehrthätigkeit Frontos

Id wurde er der Stimmführer einer nach ihm drang bis an den Hof. und so wurde ihm die

benannten Schule von Antiquaren, der Fronto- Erziehung der nachmaligen Kaiser Marc Aurel

niani (Sidon. Apoll, epist. I 1, 2). Unter seinen und L. Verus übertragen. Da Fronto die Er-

Lehrern nennt er den alten (porens) Philosophen Ziehung des Marcus in dessen pueritia (103) Uber-

und Redner Athenodotos, von dem er ad eiempla nahm und Marcus im J. 121 geboren ist. so wird
et imagines quatdam rerum, qua» Ule ilxomK man den Beginn der Hofmeisterstellung Frontos
appellabat, apte onimo comprekendundae ad- 30 nicht weit Uber 130 hinausschieben dürfen. Auf
eommodandaeque unterwiesen worden ist 73. 115. seine Tbätigkeit als Prinzenerzieher nehmen die

244), und den Rhetor DionysioB Tenuior d. i. A meisten Quälen, die über ihn berichten, vornchm-
Itarof, der in ihm den Widerwillen gegen die lieh Bezug, vgl- CIL XI 6334= Dessau 1129.

Philosophie gepflanzt zu haben scheint (154, wo Dio Cass. LXXI 35. Hist. aug. Anton, philos. 2;

N o v ä k für tenuior et schreiben will tenui arte; Ver. 2. Auson. grat. act. ad Grat imp. pro cons.

244). Das Griechische trieb er weder intensiv noch VII 32f. p. 361 f. Peiper Eutrop. VIII 12. Hieron.

dauernd, ja er schilt seinen Zögling Marcus, dass de vir ill. XXIV p. 22 Richardson; Chron. a. O.

er griechisch schrieb (252); zwar schrieb auch Cassiod. a. O. Während Fronto zu dem unnah-
er griechische Briefe, z. B. an die Mutter des baren Mare Oradirue Ui* pater Hadrian in kühler

Marcus, Lucilla, bat sie aber tt vi t<Dv Aroga- 40 Zurückhaltung und Ehrfurcht kein rechtes \ er-

«or . ... tiq äxvpor rj ßdgßagor fj SXIok AAA- trauen fassen konnte, brachte er dem freundschaft-

xigor xal fig ,-idvo ämxor nur auf den Gedanken lieh entgegenkommenden Antoninus Pius die herz-

zu sehen; oloöa yrw Art iv ällote Avouamv xal lichste Zuneigung entgegen (25f. 46. 56f. 87. 163ff.

Hin AuUJxrqi Siargißai (242), und Marcus Bollte 226). Das Verhältnis zu den beiden Prinzen war
ihm als a graeeit litteri» reeentior Barbarismen ein geradezu zärtliches. Wohl tadelt er auch zu-

aus seinen griechischen Briefen herauseorrigieren weilen (49. 58—55. 61fl. 78. 99. 252), in der

(24); dass er seine griechische Correspondenz Regel aber ergeht er sich in überschwenglicher

während seines Proconsulatcs alexandrinischen Ge- Bewunderung ihrer Talente (z. B. llf. 22. 96.

lehrten übertragen wollte, ist eben gesagt worden. 150) und triumphierender Freude über ihre Lei-

Als Lehrer der Beredsamkeit und Redner gelangte 50 stungen (z. B. 48. 54); seine oft überströmenden

er früh zu grossem Ansehen. Um 136 war er Gefühlsergüsse wollen unserem Geschmacke wenig
nach Dio Cassius LXIX 18 der erste Sachwalter Zusagen (bcs. 78f.; vgl. noch 27. 55. 85f. 88. 95).

A rö xgäira iäiv xAre b Aixate qtpAgera;. Als er. An den herangereiften Männern hing er mit der-

(causidieu* nennt er sich 32; vgl. 193) Roms: selben Hingabe wie an den Jünglingen; er hoffte

wahrscheinlich durch Krankheit veranlasst, die — und seine Hoffnung täuschte ihn nicht —.dass

Absicht hat. von der Advocsrtur zurückzutreten. ihre Erfolge ihm zugute kommen und unsterh-

da schreibt ihm Marcus 252: nee tu eonsilium liehen Ruhm eintragen würden (102f. 1 1 Off.). Die
cauearum agendarum dimieeri» aut tum simul beiden Prinzen erwiderten die Liebe des Lehrer«

omni« ora taeeant (vgl. noch 83. 201). Noch mit zärtlichster Anhänglichkeit, die auch nach
zum J. 165 (Abr. 2180) bemerkt Hieronymus 60 ihrer Thronbesteigung ungeschwäeht fortdauerte.

Chron.: Fronto ineignie orator habetur : dasselbe Marcus erschöpfte sich geradezu in Bezeugungen
zum J. 164 Cassiod. Chron. Eine grosse Anzahl sehwürmisrher Verehiung, inniger Dankbarkeit,

von Jünglingen aus den edelsten Geschlechtern warmer Teilnahme an Frontos Schicksalen. be-

hatte Fronto in seinem Haus" (i« etmlubemio, sonders in bösen Tagen, und in masslusem leibe

eontubernale*= Schüler, vgl. 180. 187. 170. 188) der Leistungen Frontos als Lehrer und Redner
um sich und bildete sie für das Forum aus. so (vgl. u .«. die Anreden iuati»eime, -uyra omni»
die beiden Söhne des Sardius Saturninus (der eim re* rlulriesmir 61, sogar mellilixximr 70 und
hiess Sardius Lnpus, 180. 187), Asmilius Pius Stellen wie 31. &. 18. 27. 30. 47 56. 60f. 67. 76.

psuty-wmowa iv 42
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2521!.). Selbst als er unter dem Einflüsse des Schilderung 169 entspricht genau den Uberliefe-

Stoikers Rusticus. einige 20 Jahre alt, (um 147) rungen des dassischen Juristenrechts der Römer
von den geistlosen und unbefriedigenden rhetori- bezüglich diesesGegenstandes. s. Dirksen Hinterl.

sehen, poetischen und stilistischen Tändeleien Sehrilten I, Leipzig 1871, 2521.); da wurde er

sich losgerissen und der seit seinem zwölften durch einen unerwarteten, heftigen Gichtanfall

Jahre (Hist. aug. Anton, philos. 2) genährten, gezwungen, den Kaiser um Enthebung von dem
durch Fronto unterdrückten Vorliebe für die Philo- übertragenen Amte zu bitten (169). Kränklich-

sophie endgiltig zum Siege verholten hatte (Mar- keit zwang ihn auch, das Ehrenamt eines Pa-

cus tk i. f 7. 17. Fronto 68. 75f. 95f. 97. 150). tronus seiner Vaterstadt in Rom niederzulegen

bewahrte er dem alten Lehrer seine alte Zu-10(200f. Niebuhr Ausg. 215, 1). Ausser Cirta

neigung und Bewunderung (94. 101. 231) und zog vertrat er das obenerwähnte Gelma und gewiss

ihn nach seiner Thronbesteigung, wo er öfter noch manche andere africanische Stadt in Rom.

durch die Verhältnisse gezwungen wurde, Reden Desgleichen nahm er die Interessen der Kilikier

zu halten und Verfügungen zu schreiben, als publice priralimque semper vor Pius war (169).

Autorität zu Rate. Fronto beschränkte sich üb- Nicht blos Ehren, auch ansehnlichen Reichtum

rigens nicht auf das Unterrichten, sondern war brachte ihm seine Thätigkeit als Prinzenerzieher,

in noch höherem Masse Erzieher, und gerade Sachwalter und Lehrer. Den Tag des Regierungs-

dieses Verdienst Frontos erkennt Marcus in seiner antrittes des Pius feiert er als Geburtstag seiner

am Ende seines Lebens niedergeschriebenen Auto- talue, dignita», securitai (167); pauca pet it, non

biographie I 11 an. während er des von Fronto 20 pauca merui, sagt er in seiner Selbsteharak-

genossenen rhetorischen Unterrichtes mit keiner teristik 235. Freilich besass er nicht so viel, um
Silbe gedenkt, ja den Göttern dankt, dass er aus seinen Mitteln neben den beträchtlichen Stan-

durch sie vor grösseren Fortschritten in der Rhe- desausgaben als Senator seinen Freunden nennens-

torik bewahrt geblieben sei. Er bekennt, dass werte Unterstützungen gewähren zu können (134.

er von Fronto gelernt habe ofo z) rvoawiMTj ßao- wo es heisst: nnclrae res kmid copiosae), und

Maria xal nouttlla Mai frnoMpunc Mai öti die Avf- im Vergleiche zu den unermesslichen Reichtümem.

Mar ol xaXm'utvot oitoi /io/)' ifaiv etinaxpidai die einzelne Römer damals aufhäuften, war sein

iaxogynxtpoi nä>c eloi (vgl. damit 49. 135. 176. Vermögen bescheiden, doch durfte er den huch-

231). Über das Verhältnis Marc Aurels zu Fronto ragenden, von herrlichen Parkanlagen umgebenen

vgl. ßoissier La jeunesse de Marc-Aurele d'apräs 30 Palast des Maecenaa auf dem Esquilinus sein

les lettres de F., Revue des deuz mondes LXXIV eigen nennen (23; einen geistreichen Vergleich

1868, 671—698. Ernst Müller Marc Aurel in zwischen den beiden Besitzern stellt an Hertz
seinen Briefen an F. Gratulationsschrift d. Gymn. Renaissance u. Rococo 71, im Anschluss an Gell,

z. Ratibor 1869. Uber das Verhältnis des Vertu XIX 10), und hatte vor, für denselben eine Bade-

zu Fronto vgl. 101 f. 106. 116. 132. 138.
_

einrichtung herstellen zu lassen, die von den Ar-

Fronto hält amor hmorque für das Erstrebehs- chitekten auf 300000 Sesterzien (Uber 50000 Mark)
werteste im Menschenleben 187. Beides ist ihm veranschlagt wurde (Gell. a. O.). Einer rt'/fa lub-

dank der Gunst der Kaiser in reichem Masse zu teil urfcona gedenkt er 178; ein Weingut (in Cam-

geworden. Sofia abundeque bonorum est, quos panien? Eckstein) wird 67. 83. 118 erwähnt

mihi collidiano Iribuis, schreibt er an Marc 40 (als Liebhaber von Trauben bekennt er sich 182);

Aurel (Frg. bei Charis. 197K.). Uber seine amt- auf Besitzungen in Africa schliesst Eckstein aus

liehe Laufbahn vor dem Consulate erhalten wir dem Briefe an Marcus V 34 (49) p. 86. Er war

genauen Aufschluss durch die Inschrift auf der in langer glücklicher Ehe verheiratet mit Gratia

von den Bewohnern von Gelma (Numidien) ihrem (= A'onirin in den griechischen Briefen), die in

l’atronus Fronto gestifteten Gedenktafel CIL VTII nahen Beziehungen zu Lucilla stand (27. 32. 137.

5350= Dessau 2928. Darauf wird eralsfrtüm- 138. 242). Aus dieser Verbindung gingen sechs

rir eapitalis, quaestor provirteiae Sinhar, aedilu Kinder (kein Sohn 177. 232) hervor, von denen

plebis und praetor bezeichnet. Da er unter Ha- fünf in zartem Alter starben (232). Die einzige

drian Mitglied des Senates war (25), muss er die Tochter, die am Leben blieb, nach ihrer Mutter

Quacster vor 138 bekleidet haben (also Geburt 50 Gratia genannt (zuerst 36 erwähnt, dann öfter,

vor 113). Im J. 143 stieg er zum Consulate bei Lucilla wohl gelitten 70. 86), vermählte Fronto

empor, das er während der beiden Monate Juli seinem vortrefflichen Schüler, einem der ange-

und August verwaltete (34, 243. Atison. a. 0., sehensten und tüchtigsten Männer der Zeit, C.

vgl. ausserdem 32f. CIL XI 6334= Dessau 1129. Aufldins Victorinus (über ihn 21. 24. 75. 80. 90.

Dio Cass. LXVIII 1; das J. 143 gewinnt man 96. 112. 179. 181ff. 200. 232«., er war als Stu-

aus dem Briefe an Marcus I 8 p. 23, wo sich diengenosse des Marcus ziemlich gleichaltrig mit

Fronto als Consul an den damals 22jährigen diesem. Hist. aug. Anton, philoe. 3) und zwar

Prinzen Marcus wendet). Aueh ein Proconsulat gegen Ende der Regierung des Pius; denn in

war Fronto zugedacht worden; aus dem Briefe dem ersten Briefe, d«n Marc Aurel als Kaiser

des Marcus Kfi folgt, dass Fronto die Provinz 60 an Fronto schreibt 94. beglückwünscht er ihn zu

Asia zugefallen war. Mommsen a. O. 212 setzt der incolumita» filme, tmpotum, generi. DamalB

das Proconsulat um 157, nach Aub< (s. u. 74. also, bald nach 161, hatte Fronto mehrere Enkel

79) war Fronto designierter Nachfolger des Qua- (vgl. auch 181). Ein Enkel, in Germanien, wo-

dratus in der Verwaltung der Provinz Asia für hin Victorinus bald nach 161 als Legat abging,

das J. 155. Zur Übernahme des Amtes hatte um gegen die Chatten Krieg zu führen, geboren,

Fronto bereits alle durch die Lage und Beschaffen- starb dort dreijährig, ohne dass der Grossvater

heit seiner Provinz geforderten Vorkehrungen ge- ihn je gesehen hätte. Seinen Tod beklagte Fronto

troffen und allerlei Verbindungen angeknüpft (die in de nepote ammo (236. 234. 1 37f.) . Ein andrer
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Enkel. M. Aufidius Victorinus Front*, wurde in numni nntiqui von dem nummun Antnnim aul

Abwesenheit der Eltern im Hause Frontos er- Commodi aul Pii die Rede ist und vor 175 keine

zogen (1811. 234). Der cos. 199 (M. Aufidius) Münzen mit dem Namen des Kaisers Commodus,
Fronto auf der pisaurensischen Inschrift (CIL XI den allein Fronto gemeint haben kann, geschlagen

6334 = Des sau 1129),, der seinem Sohne M. worden sind, so gewinnt Mommsen 216 mit
Aufidius Fronto einen Grabstein mit Inschrift ge- Recht als Terminus post quem das J. 175 und
setzt hat, wird von N i e b u h r XXV für einen nimmt an, dass Fronto bis nahe an Marcus Tod
dritten Enkel Frontos angesehen, Mommsen 180 gelebt habe. Weshalb A u b 4 91 den Tod
hält Identität mit dem zweitgenannten für wahr- Frontos zwischen 168 und 172 setzt, ist nicht

scheinlich. Der eos. 200 C. Aufidius Vietorinus ist 10 ersichtlich. Dass wir über Verus Tod und die

vermutlich ein jüngerer Bruder des cos. 199. Aus nachfolgenden Ereignisse bei Fronto keine Notiz
der Verbindung seiner Tochter Aufidia(Victorina?) finden, ist gewiss auffallend, erklärt sich aber

mit einem Petronius gingen die Petronii (Aufidii) aus der Lückenhaftigkeit der überlieferten Corre-

Vietorini Vater und Söhne hervor, denen die von spondenz (s. u.). Vermutlich für den toten Fronto
Henzen Bull. d. Iust. 1881, 51—56 verölfent- beantragte Marc Aurel, wie sicher für den toten

lichte und besprochene pisaurenische Patronats- Rusticus, ein Standbild beim Senate (Hist. aug.

inschrift vom J. 256 gewidmet ist. Vielleicht ist Anton, philos. 2. 3).

der L. Cornelius L. nl. Quir. Fronto Probianus Vor der Auffindung des Fronto-Palimpsestes
auf der zu Philippeville (Numidien) gefundenen durch Mai konnte man sich von der schrift-

Insehrift CIL VIII 7963 (218—222?) ein Ver- 20 stellerischen Bedeutung des Mannes aus
wandt« unseres Fronto. Ein Leo, an den Sidon. seinen Werken weder ein richtiges noch ein voll-

Apoll. epist. VIII 3, 3 schreibt, hat unsem Fronto ständiges Bild machen. Denn die ihm vielfach

zum atarut, d. i. Stammvater. Uber Frontos zugeschri ebenen, noch von Mai in seine Fronto-

Familienverhältnisse vgl. M o m m se n a. O. 209f. ausgabe aufgenommenen Abhandlungen de nomi-
Henzen a. 0., wo S. 54 ein Stammbaum num rerborumque dilferrntii» (in dem einzigen

der Familie zu finden ist. Kurz nacheinander Cod. Neapel, s. VII/VIII anonym überliefert; jetzt

(pauri/mmiK mensibui) hatte Fronto seine Gat- am besten bei Keil Gr. L. VII 517—532, vgl.

tin (f zwischen 166— 169) und seinen Enkel ver- Teuffel-Schwabe 894) und des Messius Aru-
loren; zu dem tiefen Schmerze, den diese Ver- sianus Eiempla rloeulinnum (in einigen 'Iss. dem
luste in seinem warm empfindenden Gemüte zu- 30 Fronto zugeschrieben, aber mit Unrecht, wie schon

rückiiessen. kamen ungewöhnlich lange und hef- die Zusammenstellung der ezeerpierten vier Auto-

tige körperliche leiden (187), die dem vom Alter ren Terenz, Cicero, Sallust, Vergil zeigt; Keil
gedrückten Manne das Leben noch unerträglicher Gr. L. VII 449. Teuf fel-Schwabe 1088L; mit
machten (132). Schon früh wurde Fronto von ihnen identificiert die elegantiae latmaede* Fronto,
Giehtsehmerzen geplagt; Artemidoros, der unter die von Raphael Volaterranus unter den 1494 in

Hadrian geschrieben hat, berichtet uns de somn. der Bibliothek von Bobbio gefundenen Büchern
IV 22 Hercher von einer Behandlung des iq&g i- aufgeführt worden sind, Niebuhr XXXIII) tragen

ri*df Fronto. Bei Gell. II 26. XIX 10 empfängt fälschlich Frontos Namen, und die Fragmente
Fronto (an erster Stelle als Consular), während aus seinen Reden und Briefen sind so unbedeu-
er Bn Podagra leitet. Besuche von Freunden und 40 tend. dass man aus ihnen auf Umfang und Wert
führt mit ihnen gelehrte Gespräche. Seine eigenen der Schriftstellerei Frontos keinen Schluss zielten

detaillierten Krankheitsberichte beziehen sich auf konnte (Minne. Fel. Oet. 9, 6f. Charis. 138,

die Zeit nach dem Consulate, und da besonders 11. 197, 3. 228, 8 . 26 K. Rufinus 580 Halm
in Buch V die Klagen kein Ende nehmen, auf aus Charisius. der Fronto zu einem Beispiele ver-

die Zeit nach 147. Fast kein Körperteil ist von wendet. Serv. Aen. I 409. Vn 30. 445 [unser

der bösen Krankheit verschont; besonders sind es Fronto?]. 668 . Conaentius V 349. 15f. K.; die

Hände, Füsse. Knie, Nacken und Schulter, doch Citate bei Fulgent. expos. serm. ant. 35 p. 121

auch Rückgrat, Leisten- und Lendengegend, deren Helm [aus Apul. met. IV 38?) und Isid. orig,

schmerzhafte Affection ihn am Arbeiten hindert, XV 2, 46 sind immerhin lehrreiche Belege für

oft ans Bett fesselt und ihm schlaflose Nächte 50 das Fortleben Frontos in späterer Zeit). Sie

verursacht (45. 47. 7 1 f. 78—84. 87—92. 99. 107. zeigen, da Bie fast alle nur grammatische Notizen
132. 184. 137. 149. 167. 169. 182. 184. 190f. 222. enthalten, dass Fronto von den Grammatikern
281f. 252: ein besonders starker Anfall 87L). der folgenden Jahrhunderte fleissig ezeerpiert

Trotz aller Gebrechen und schweren Schicksals- wurde. Er wird ihnen, wie dem Gellius, der aus
Schläge (232) erreichte Fronto ein hohes Alter. Frontos grammatischen Forschungen und Ge
Schon in dem Briefe, den er zu Beginn der Re- sprächen einiges wenige uns aufbewahrt hat (II

gierung des Marc Aurel, also bald nach 161, an 26. XIII 29. XIX 8 . 10. 13). als Autorität auf

ihn schrieb, spricht er von sich als von einem sprachlichem Gebiet gegolten haben. Das war
lebensmüden Greise (94f. *al rilae est), und alles, im übrigen war man für die Würdigung
einige Jahre darauf, nach dem Verluste des Enkels, 80 Frontos als Redner auf die Zeugnisse der Alten

tröstet sich der Greis damit, dass aetns iam prope angewiesen. Natürlich durfte ein Mann, der zum
rdila et morti proxima (235) sei (vgl. ebd. in Prinzenerzieher erkoren, von seinen fürstlichen

longa ritae meae xpatin). Darnach sollte man Gönnern mit allen Ehren überhäuft, von Marr
annehmen, dass er kurz darauf aus dem Leben Aurel sogar eines Standbildes für würdig gehalten

geschieden sei, und manches spricht anscheinend worden war. keine unbedeutende Persönlichkeit

dafür, dass er Verus Tod (t 169) nicht überlebt sein. Der Redner des im J. 297 in Trier ge-

habe (Mai 1815, XLIXf. Schanz 76). Da je- haltcnen Panegyricus auf Constantius (14 p. 141

doch in de orat. 161 f. im Gegensätze zu den BaehrenB [Eumenius] weist Fronto mit den Worten
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Romarnu eloquentiae non «erunihim, sed alterum Kaiser Marens (epietularum ad Antovinum

dem« in der Rangordnung der Redner den Platz imp. et inrieem libri, 93— 112), bestehend ans

gleich nach Cicero an; in tnnti te oratorie fa- mindestens 5 Büchern, da Charis. 223, 28 ein

sligium gloriosu« nttnllis'r liest inan bei Ausonius fünftes Buch citiert. Vermutlich ist die Zahl

a. 0. in seiner 379 ebenfalls in Trier gehaltenen noch grosser gewesen. (N i e b u h r 67). Erhalten

Bankrede an Qratian; bei seinem Zeitgenossen sind der Anfang des I. Buches und der Schluss

Eutropius heisst Fronto orator nobitiseimu«, wo- von II, ferner die bei Naber .unter dem täu-

gegen das insignit bei Hieronymus und Cas- sehenden Schein eines sog. II. Buches als epist.

aiodor nicht viel besagen will; vgl. auch Sidon. 1—11 zusammengestellten, wahrscheinlich teils

Apoll, epist. VIII 10, 8. Vielfach wird er als Repri- 10 dem II. teils einem späteren Buche angehörenden

sentant einer besonderen Redeweise bezeichnet. Reste* (Mommsen 199). Die Briefe fallen in

Macrob. sat. V 1, 7 stellt neben das copiosvm die Zeit nach 7. März 161 (Regierungsantritt des

genus dieendi Ciceros, das brere Sallusts. das Marcus.) Ausser Bezeugungen treuer Anhing-

pingue et ttoridum de« Pliniut (und Symmachus) lichkeit auf beiden Seiten enthalten auch diese

das sieeurn, quod Frontoni adecribitur (also von Briefe Urteile Frontos über die Lektüre und Be-

früheren Kritikern; vgl. auch § 5: tenuie quidam redsamkeit des Kaisers und Bitten desselben um
et «iems et sobrius amat quandam dieendi fru- neue Lektüre.

galitatem). Claudianus Mamertus (um 470) epist. 3) Corresponde.n z Frontos mit dem
ad Sapaudum rhet 206 Engelbrecht empfiehlt Kaiser Verus (epietularum ad Verum imp.

in einer Reihe mit vorciceronianischen Schrift- 20 Aurelium Caemrem et tmheem libri II, 113 bis

steilem Chrysippus und Cicero den Fronto für 138). Wir besitzen davon den Schluss des ersten

die Aneignung von pompa, sein Zeitgenosse Apol- Buches und den Anfang des darauf folgenden,

linaris Sidonius spricht in einem Briefe an ihn Die Briefe gehören sämtlich in die Zeit des Verus.

IV 3, 1 von der Frontoniana graeitae neben dem als Kaiser 161— 169. Die mit Sicherheit voraus-

pondus Apuleianum. Gravitas rühmt an Fronto zusetzendc Correspondenz mit dem Prinzen Com-
auch Hieran, ep. 12 (an Rusticus). an einer Stelle, modus ist ganz verschwunden. Ausser den üb-

wo er ihn zusammen mit Quintilian, Cicero und liehen Artigkeiten, die sich beide Briefschreiber

Plinius nennt. Mit Plinius wird er auch noch sagen, enthält der Brief Frontos 118fl. hoch-

bei Mart. Cap. V 114 Eyss. = 452f. Halm zu- interessante Urteile über Stileigentümlichkeiten

sammcngestellt Wir sehen, eine ganze Reihe 30 bei Künstlern. Dichtern (hierzu Hertz Philol.

von Zeugnissen weist Fronto in der Geschichte XXXIV 1 876, 757), Geschichtschreibern, Rednern,

der römischen Beredsamkeit einen Platz neben Philosophen; ein anderer 1 190. giebt der freu-

den gefeiertsten Rednern an. Entspricht der digen Genugthuung Frontos Ausdruck. Lehrer

Fund Mais den durch diese Zeugnisse natur- zweier so hervorragender Redner, wie es die beiden

gemäss wachgerufenen hohen Erwartungen? Ehe Kaiser seien, gewesen zu sein (der Brief des Verus,

wir diese Frage beantworten, müssen wir eine auf den sich Fronto hier bezieht, ist nicht um
Besprechung der aufgefundenen Schriften voraus- 165 [N aber], sondern 163/164 geschrieben und
schicken. Wir folgen der Anordnung bei N a b e r. war ein officieller Kriegsbericht in Briefform,

Die Sammlung wird eröffnet durch die litterae laureatae, s. Jordan Herrn. VI 1872,

1) Correspondenz Frontos mit dem40 70f.); ein Brief des Verus endlich lSlf. stellt

Thronfolger Marcus (epietularum ad M. Fronto für die von ihm auf Verus' Wunsch zu

Caeearem et inrieem libri V, 3—93). Neben schreibende Geschichte des Partherkrieges alles

Freundschaftsbriefen beider Männer zum Ausdruck irgendwie verwendbare Material in Aussicht, seine

der Teilnahme an persönlichen und häuslichen Berichte an den Senat, seine Ansprachen an das

Verhältnissen. Reiseberichten des Marcus und Heer, die Protokolle über die Verhandlungen mit

Empfehlungsschreiben Frontos finden wir auf den den Parthern, Pläne vom Kriegsschauplätze. Briefe

rhetoriech-spraehlichenUnterrichtbezüglicheBriefe seiner Generale, eigene Instructionsbriefe, die

enthaltend des Marcus Berichte über seine Lek- Specialrapporte der beiden Hauptführer Cassius

türe und Stilarbeiten und des Fronte Ratschläge Avidius und Martius Verus über die Sitten und

über angemessene Lektüre und Stilübungen und 50 Sinnesart der Parther; zum Schlüsse giebt er

Urteile über des Marcus Reden und stilistische Fronto Ratschläge über die Anlage des Werkes,

und poetische Versuche. Ein solcher stilistischer Die genannten drei Correspondenzen scheinen

Versuch ist eine Dedamation des Marcus gegen nach Mommsens Ausführungen 20211. im wesent-

den Schlaf (9ff.), zu der er durch eine Rede des liehen chronologisch angeordnet zu sein; bezüglich

Fronto für den Schlaf angeregt worden ist, ein des fünften Buches ad M. Caesarem bestreitet

geschmackloses Machwerk, vor dem der hoch- dies Schanz 78.

befriedigte Rhetor sich unter den anerkennendsten 4) Rhetorische Spezialcorreepondenz
Ausdrücken verneigt. Eine deutliche Vorstei- mit dem Kaiser Marcus, anscheinend in

lung von der Urteilslosigkeit Frontos auf litte- mehreren Büchern. Ein Teil ist nicht über-

rarischem Gebiete gewinnt man aus IV 3 p. 61ff., 60 liefert. Gemeinhin nennt man sie de orationibu«.

vgl. dazu E. Müller 10. Von den Briefen dieser Hierzu gehört nach Mommsen 200 als integrie-

Sammlung fallen nach Mommsen a. 0. die ersten render Bestandteil das Stück, welchem Niebuhr
vor Frontos Consulat, 1 7. 8. II 1—4. 10. 11. den Titel de eloquentia gegeben hat (139—155;

5—9 in die Zeit des Cousulats, II 12—15. m de orationibu

s

155—162). Dass die Correspon-

ganz. IV 1—9 von Scpt. 143 bis 145. IV 11. denz an den Kaiser, nicht, wie Mai wollte, an

12 ins J. 146, IV 13 146/147, V in die Zeit von Marcus Caesar gerichtet war, geht aus 145 her-

147— 161 (V 51 p. 86 um 157). vor: orhem terrae, quem roealem acreperis, mu-

2) Correspondenz Frontos mit dem (um n te Kcri¥ (Naber; vgl. auch 141L). In

Google
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dem Traktate de eloquentia nimmt Fronto die

Beredsamkeitgegenüber der Philosonhienachdrüek-
lieh in Schutz und bemüht sich, den nach seiner

Meinung zum Redner vorzüglich veranlagten und
von ihm gründlich vorgebildeten Kaiser von der

Notwendigkeit ihrer Pflege in überzeugen, indem
er ihm zugleich Fingerzeige zur Abstellung einiger

stilistischen Mängel gibt. In der Abhandlung
de oralionibus bittet der um seinen Einfluss und
Ruf besorgte Rhetor den Kaiser, wenn er ihn lieb

hätte, die Beredsamkeit nicht zu vernachlässigen

oder gar in verkehrter Weise zu pflegen. Eine
verkehrte Pflege siebt er in dem Mischmasch der

Nachahmung des alten Cato und des modernen
Seneca. Gegen letzteren und Schriftsteller gleichen

Schlages, durch deren Nachahmung des Marcus
Stil gekünstelt, geschminkt, unrein und schwülstig

zu werden drohte, zieht er schonungslos zu Felde

und empfiehlt Marcus, zu den alten, echtenMustem
zurückzukehren undsich einer angemessenen, natür-

lichen Ausdrucksweise zu befleissigen. Mcmt tarn

illam reterem seetator (161). Der Tractat de

orationibut hat Servius Vorgelegen, wenn anders

Naber zu 162 richtig vermutet, dass Serv. Georg.

II 209 daraus die Stelle aus Sallust hist. I 15 K.

entnommen hat.

5) Correspondenz mit Antoninus Pius
(ein*tulamm ad Antoninum Pium Uber, 163

—

171). Diese in der Form an den Briefwechsel

zwischen Traian und Plinius erinnernde sehr kurze

Conespondenz ist ziemlich vollständig erhalten.

Brief 1 und 2 sind aus Frontos Consulatajahr,

Brief 8 motiviert die Ablehnung des Prooonsulats

in Asien (s. o.). Über den weitläufigen Brief 3

p. 1641!,, in dem Fronto seinen bei Pius in Un-
gnade gefallenen, nun verstorbenen Freund Niger

Censorinus in Schutz nimmt, vgl. Niebuhr Kleine

8chriften II 63f.; auf denselben Fall beziehen sieh

Brief 4 und 7. die an die Adresse des Marcus
Caesar und Gavius Maximus gerichtet sind. Io

Brief 5 beglückwünscht Fronto den Kaiser zum
Gedenktage des Regierungsantritts, Brief 6 ent-

hält des Pius gnädige Antwort. In Brief 9 end-

lich empfiehlt Fronto Appian für die Stelle eines

Procuretors (in Ägypten?).

6) Correspondenz mit Freunden (epitlv-

iarum ad amieoi libri ff, 172—201), alles Briefe

von (nicht aneh an) Fronto. Sehr häufig schrieb

Fronto an seine Freunde nicht, vgl. 186: nee

quiequam es! honnnum Romanorum, qui rariut

quam ego eeripterit ad amicat aut reteripterit.

Die überlieferte Sammlung hat sich bis auf den
Schluss in leidlicher Vollständigkeit erhalten. So-

weit sich die Briefe mit Sicherheit datieren lassen,

stammen sie aus der Zeit der divi tratre». Buch I

beginnt mit 10 Empfehlungsschreiben, darunter

befindet sich ein griechisch geschriebene-Brief 174

8n einen Arzt Apollnnides (s. Bd. II S. 119 Nr. 24

und 121 Nr. 38). Die übrigen Briefe sind fast

durchweg nach den Empfängern geordnet, also

nicht chronologisch. Hier begegnen uns auch
Briefe an seinen Schwiegersohn Victorinus 179.

181B.; voll gemütlichen Humors ist der Brief 181f.,

in dem der zärtliche Grossvater über sein bei ihm
lebendes Enkelchen berichtet; von besonderem
Interesse istBrief 183 wegen des darin behandelten

Erbechaftafalles der Matidia (s. u.). Aus allen

Briefen spricht eine warme Anteilnahme Frontoe

an dem Lose seiner Freunde, die er angelegent-

lichst seinen Gönnern und Freunden empfiehlt, zu

Erfolgen beglückwünscht, im Missgeschicke tröstet,

in ihren Studien nach Kräften fördert. Als Freunde
Frontos lernen wir in dieserCorrespondenzkennen:
Claudius Severus (172— 174; vgl, Bd. II S. 2868
Nr. 346), CornelianusSulpieius (1 73f. : sehr eng be-

freundeter Redner, nach Naber derselbe, dem
Phrynichos seine Ixkrfi) gijuaiojv xat ivopdrase

10 'Aruxütr widmete), den obengenannten Griechen
Ap. Apollonides (174), Lollianus Avitus (cos. 144;
ihm als Procos. von Asien empfiehlt er seinen

brustkranken Freund Montanus), Montanus Lici-

nius ( 1 75f.. vermutlich Schüler Frontos), Aegrilius

Plaiianus (so Borghesi Arch. Ztg. ni 1845,

1 lOf. = Rhein. Jahrb. IX 1846, 21 lff.; Cod. Arrri-

tiu»; Legat und Procos. in Africa unter Pius,

Gönnerbesondi rsder Philosophen 167L, vgl. Klein
Rh. Mus. XXXI 1876, 639f,), Iulius Aquilinus

20(176f. Platoniker und Redner). Claudius Iulianus

Naucellius (177. 185f. = 59f.? Cos. unter Pius
CIL III dipl. 44 p. 886, Provinciallegat unter

Marcus und Verus. Mommsena. 0. 205; vgL
Bd. III S. 27281 Nr. 187. 188), Statianus (1771,
Vater des folgenden), Faustinianus (1771, Schüler

Frontos? = Faustinianus Cerellius Hist. aug. Sev.

18, 6? Philibert-Soupä 20), Avidius Cassius

(l78.angesehenerFeldherr, späterUsurpator f 175;

Brief vom J. 165; über ihn Bd. I S. 2378IL),

30 Iunius Mazimus (178, Tribun unter Avidius Cas-

siua), Antoninus Aquila (179, beliebter Decla-

mator, von Fronto seinem Schwiegersöhne für eine

Stelle als Lehrer der Beredsamkeit in Gallien [m
Doroeorthoro Consent, a. 0.?) empfohlen, wohl

nicht identisch mit dem Grammatiker Gr. L. Vn
525, 22: vgl. auch Bd. I S. 2571 Nr. 8), Pas-

sienus Rufus (1791; Fronto empfiehlt ihm seinen

jungen Schüler Aemilius Pius), (P.) Caelius Opta-

tus (180, Legat von Numidien 166 n. Chr., Bd. III

40 S. 1265 Nr. 30), Sardine Saturninus (180. 1871,

Vater der oben genannten Schüler Frontos), Petro-

nius Mamertinus (180; nach Niebuhr Ausg. 199

Vater des Schwiegersohnes des Kaisers Marcus,

über den zu vgl. Hist. aug. Comm. 7, 5), Velins

Rufus Senez (181; Mai dachte in seiner ersten

Ausg. 1815, I 149 an den Schüler des Herodee

Rufus bei Philostr. v. soph. n 17. später schwankte

er zwischen dem bei Marcus ric t. XII 27 er-

wähnten und dem von Commodus nach Hist. aug.

50 Comm. 4 getöteten Rufus; Philibert-Soupä 28

macht sich die erste Vermutung M a i s zu eigen),

Praecilius Pompeianus (1841, Landsmann Fron-

tos?), Valerianus, (186; im Index der Briefe 189
ValerianusClitianus, gemeinsamer Freund Frontos

und des Claudius Iulianus Naucellius: identisch

mit Valerianus in Hist. aug. Pertin. 12? M a i),

Fulvianus (187= 131?). Squilla Gallicanus (189,

sein Sohn Frontos Schüler, nach Mai der Cos.

151), Ulpius (188; einen Rechtsgelehrten Ulpiua
60 Marcellus erwähnt Hist. aug. Ant. Pius 12, einen

Feldherrn Ulpius Marcellus unter Commodus in

Britannien Cass. Dio LXXII 8), Volumnius Qua-
dratus (190f., älterer Schüler? Niebuhr hält ihn

für identisch mit dem jungen Quadratus, dem
Marcus den ihm zustehenden Teil der mütter-

lichen Güter überlassen hat. Hist. aug. Ant.

philos. 7; dieser Quadratus heisst aber nach Peter
Mummius, nach Borghesi-Jordan Ummidius)
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Castricius (190. 163. wohl der Ehetor T. Castricius Muster eines Feldherrn gezeichnet (207), tn dessen

unter Hadrian, s. Bd. III S. 1776 Nr. 7), Cor- streng militärischer Lebensweise sich das Heer
nelius Repentinus Contuccius (191, vielleicht der emporrichtet. Die Zeichnung erinnert in fielen

Vater des Hist. aug. Did. 3 erwähnten Stadt- Zügen an die des Hannibal bei Livius, die wohl

{

iraefeeten und Schwiegersohnes des Kaisers Didius Fronto zum Modell gedient haben wird (Schwier-
ulianus), Fabianus (191. eng befreundeter Redner ciina Frontoniana, Diss. Breslau 1883, 321.). Die
= Masticius Fabianus in Hist. aug. Sev. 13?). von Verus bald nach seiner Ankunft denParthera
(C.) Arrius Antoninus (191—200: zwischen 161 gemachten Friedensvorschläge werden natürlich

und 169 der erste Iuridicus per Italiam regionis (208) als ein Ausfluss seiner Milde und Fürsorge

Transpadanae mit dem Sitze in Concordia in Ve- 10 für die Soldaten dargestellt, nicht als Wirkung
netien, damals noch sehr jung 192, 9. 194, 3. der Furcht, was sie thatsäehlich waren (Nazarius

198, 18. 199, 3; später von Commodus hinge- Paneg. in Constant. 24, der nach Mais Behaup-

riehtet im J. 188: Fronto bittet ihn, in Sachen tung Fronto gelesen hat). Auch sonst spielte

des Decurionats des über 70 Jahre alten, ihm Verus in dem Partherkriege eine ziemlich unrflhm-

befreundetenVolumnius Serenus eine Nachprüfung liehe Rolle: trotzdem werden seine Verdienste

zu veranstalten, hierzu vgl. besonders Philibert- weit über Gebühr erhoben, während die seiner

Soupö 34ff. Dirksen 246f.. im übrigen Bd. II Vorgänger Traian und Hadrian bewusst geachmä-

S. 1255 Nr. 13). Ausser diesen in der Corre- lert oder verdunkelt werden (vgl. N i e b u h r Kl.

spondenz ad omtro* erwähnten Freunden lernen Sehr. II 70f. Philibert-Soupä 72ff. Hauler
wir aus Frontos übrigen Schriften als seineFreunde 20 Serta Harteliana, Wien 1896, 268; Philol. Ver-

noch kennen seine Fachgenossen Antonius Iulianus samml. Köln 1895, 84f.). Diesem guttum. das

auB Spanien (59.60. T e u f f e 1-S c h w a b e 896. Fronto durch Marcus dem Verus zustellen liess,

Bd. I S. 2632 Nr. 66). Favorinus aus Gallien (215. sollte nach Eintreffen des von Verus in Aussicht

Teuffel-Schwabe 885f.), Herodes Atticus (flOf. genteilten Materials eine ausführliche Bearbeitung.

111. 138. 244, mit dem Fronto nach anfäng- an die der Hofrhetor er summt* voluntati» opi-

lichen.ausEifersuchthervorgegangenenReibungen hu$ herantreten wollte, folgen (ISlf. 138. 202).

schliesslich zu einem guten Einvernehmen kam; Ob cs dazu gekommen ist, lässt sich mit Sicher-

Teuffel-Schwabe 897), ferner den Historiker heit nicht entscheiden. Gewöhnlich nimmt man
Appian (170. 244—251), den oben erwähnten an. dass der Tod Fronto von der Last dieser

Philosophen Rusticus (96), Gavius Claras (133— 80 Arbeit befreit hat. Da er jedoch bis nach 175

135, praetorius, jünger als Fronto, mit ihm so gelebt hat und sofort an die Arbeit gehen wollte,

innig befreundet, dass er ihm nächst seinem Bruder ist es immerhin möglich, dass er das Geschieht*-

und Schwiegersöhne am meisten vertraute), Niger werk geschrieben lut, es müsste denn der Tod
Censorinus (164— 167, den Fronto unter der Re- des Verus ihn von seiner drückenden Verpflich-

gierung des Pius beerbte; auf sein Begräbnis be- tung entbunden haben. Lucian de conscrib. hist. 21

zieht die Stelle 17, 2fl. V a h 1 e n Naevins 7; vgl. weist mit den dort angeführten Namen Saturninus,

auch l’hilibert-Soupö 22. 4), Gavius Maiimus Fronto (vgl. auch 19 ÄiUoc t« äoliipot M loyair

((167f., Praef. praet. unter Pius), Iulius Senei aus ivnifxti) und Titianus wahrscheinlich auf drei

Mauretanien (169, engbefreundeter Feldherr). Sei- römische Darsteller des parthischen Krieges hin,

tus Calpurnius Iulianus (170, wohl älterer Schüler 40 braucht freilich nur die principia Frontos im
Frontos. vgl. Philibert-Soupö 22, 6), Saenius Auge gehabt zu haben (Passow Lucian u. d.

Pompeianus (86, vgl. PraeciliusPompeianus 184f.), Geschichte, Progr. Meiningen 1854, 13, 2).

Tranquillus (1 18f.), endlich allgemein Freunde in 8) Laudes fumi et pulveris (211—214)

Alexandrien (169), in Kilikien (169), am meisten und laudes neglegentiae (214—216). Diese

in seiner Heimat Numidien (169). Bei Gellius einfältigen Übungsstücke — nugalia aus seiner

werden von den vorgenannten Männern als Freunde Jugendzeit nennt er sie selbst 228 — schickt er

Frontos Favorinus (II 26) und Postumius Festus mit einleitenden theorethischen Bemerkungen über

(XIX 13), ausserdem noch Sulpicius Apollinaris die Behandlung solcher ä6o(a an Marcus, der.

aus Karthago (XIX 13) und Celsinua Iulius aus wie wir gesehen haben (nr. 1), seinem Lehrer die

Numidien (XIX 10) erwähnt. 50 Freude macht, ein ähnliches Machwerk zu schreiben.

7) Prineipia hitioriae, 202—210, eine Ein- Sie gehören in das yhot ixiAtixuxov. In der

leitung in die Geschichte des Partherkrieges (s. griechischen Litteratur waren solche Thcmate von

nr. 3). In Wahrheit ist die in sehr trümmer- Polykrates an. der eine Lobrede auf die Mäuse,

haftrm Zustande überlieferte Schrift ein sehr sowie auf Töpfe und Steinchen hielt, bis in die

parteiischer Panegyricus auf Verus. Entsprechend byzantinische Zeit hinein üblich (Volk mann
den Weisungen seines Auftraggebers (132) malt Rhetorik* 316f.). Auf römischem Boden versuchte

Fronto die Verhältnisse vor Ankuft des Verus Fronto die Adoxographenlitteratur einzubürgern;

möglichst ins Schwarze, damit des Verus Ver- vor ihm. bemerkt er ausdrücklich in der Einlei-

dienste um so heller erstrahlen. Die Parther er- tung 211, habe in römischer Sprache keine der-

scheinen als der einzige von jeher gefürchtete 60 artige nennenswerte Arbeit existiert; die Dichter

und damals allein noch furchtbare Gegner Roms. der Komoedien und Atellanen hätten gelegent-

Ihnen gegenüber stehen Heere, bei denen eine lieh dieses Genre berührt. Nach den unbedeu-

beispiellose Sittenverderbnis und unglaubliche tenden Resten zu schliessen, brauchen wir den
Disciplinlosigkeit eingerissen sind. Bei dem ersten Verlust dieser IVclamationen nicht zu bedauern.

Anblicke des Feindes ergreifen sie feige die Flucht. Immerhin von Wert und Interesse sind die theo-

Da galt es zunächst, dem völlgen Verfalle der irdischen Vorschriften, die er in der Einleitung

Disciplin zu steuern. Entgegen der geschieht- 21 1 f. gegeben hat. Ganz anders wie in Oerichts-

lichen Wahrheit wird Verus als das vollendete reden, wo Fronto sieh geradezu bemühte, die Sätze
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zuweilen schroff und kunstlos zu schliessen (211), nicht mehr fähig hält, in derselben Absicht die

müsse man hier auf concinne und subtile Ab- Fabel von der Erschaffung des Schlafgottes durch
rundung der Gedanken, auf Glätte und Feile in Iuppiter (vgl. über diesen Brief Boissier 695ff.).

der Ausarbeitung sehen. Vor allem sei Anmut 11) De nepotc amisso 231—236, bestehend
(«Maritas) in der Diction inzustreben, weil es sich aus einem kurzen Beileidschreiben des Marc Aurel
um lacetiae, et voluptas handele. Die anscheinend an Fronto und einem langen Briefe Frontos an
geringfügigen Gegenstände müssten amplificiert den Kaiser. Dieser Brief ist wohl der schönste,

werden (so sind Fronto Rauch und Staub Gott- den Fronto je geschrieben. Der Grundton ist der
heiten wie Winde und Wolken). Der höchste Situation angemessen ernst und würdevoll; der
Vorzug dieser Gattung liege in der auevrratio 10 Ausdruck im ganzen massvoll (vgl. jedoch N i e -

d. i . in der ernsthaften Behandlung der fidofa. b u h r Kl. Sehr. II 69f.). Boissier 697f. nimmt
An geeigneter Stelle sollten Beispiele aus der Einfluss des Marcus auf den alternden Fronto
Mythologie und Sagengeschichte, passende Dichter- an. Der Greis klagt die Vorsehung an, die ihm.
Worte oder Sprichwörter oder eigens erdichtete nach so vielen traurigen Erfahrungen eines langen
Erzählungen eingeflochten werden (also Anlehnung Lebens den Schmerz des Verlustes eines Enkels
an das Chriescheroa; was Fronto in der Theorie nicht erspart habe. Er tröstet sich mit der Nähe
nur für das genas ludierum rerlangt, wendet er des Todes, angesichts dessen er einen Rückblick
in der Praxis auch im Briefstiele ziemlich fleissig auf sein vergangenes Leben wirft. Die nun fol-

an; vgl. über die Verwendung von Versen und gende Selbstcharakteristik 235f. stimmt im ganzen
Versteilen besonders Ehrenthal Quaest. Front., 20 zu dem Bilde, das wir uns aus sonstigen Ausse-
Diss. Königsberg 1881, Slff.). Wesentlich end- rungen in seinen Schriften und gelegentlichen

lieh sei eine vernünftige Gruppierung der Argu- Urteilen anderer (vgl. namentlich Marcus «iV f.

mente; alles Sprunghafte müsste aus der Beweis- I 11) machen. Danach war Fronto ein ausser-

führung entfernt werden. Die auf den Ausdruck ordentlich weich angelegter Gemütsmensch. Voll

bezüglichen Bemerkungen Frontos sind lücken- warmer Nächstenliebe (die er in Rom, wo man
halt überliefert; als Muster schweben ihm für nicht einmal einen Ausdruck für das griechische

ein dutee inrorruptum ae pudirum Cato und gtXomogyia habe, vermisste; vgl. 135. 176 und
Herodot vor (213). über die behandelten Themata Marcus 231 und rts i. I 11), nahm er ohne Rück-
vgl. B o i s 8 i e r 684f. sicht auf persönliche Vorteile oder Nachteile («nepr

9) D e b e llo P ar t hito 217—222 aus dem 30 cum perirulo capitis, dazu 165) an dem Wohl
J. 161/162. Dies rhetorische Übungsstürk ist ein und Wehe seiner Freunde innigen Anteil (185)
Antwortschreiben Frontos auf einen Brief des und half ihnen, so gut und so oft er konnte.

Marcus, in dem dieser anschliessend an die Mit- ohne auf Dank zu rechnen oder gegenüber Un-
teilung von der Niederlage, die seine Heere (vor dank empfindlich zu sein (vgl. die vielen Empfeh-
der Expedition des Verus) durch die Parther er- lungsschreiben). Im Bewusstsein der eigenen

litten hätten, schreibt, er könne rix quiequam Menschenwürde verschmähte er alte niedrigen und
nisi raptim et furtim legere prai curis prae- unlauteren Mittel zur Erreichung seiner Zwecke
sentibus. Fronto sucht den gedrückten Kaiser und wollte lieber missachtet sein und darlien, als

aufzurichten; er erinnert ihn an die grossen Nie- sich durch Verstellung, Heuchelei, Kriecherei (248.

derlagen, die das Rom der Republik durch alle 40 egiurixit 255(1.) und Bettelei (249) Vorteile ver-

Jahrhunderte erlitten habe, an die schweren Schick- schaffen. Wahrheitsliebe und Offenherzigkeit sind

-alSachlage, die das eigene kaiserliche Haus von hervorstechende, von seinen Schülern besonders

Traian an betroffen hätten, und erhebt sich zu hoch geschätzte Züge seines Wesens (49. 130.

dem allgemeinen Gedanken: kaudquaquam utile. 165. 167. 171. 182. 184. 243). Nur wo die <pi-

est homini nato res prosperas perpetuo evenire; Xoatogyia mit der Wahrheitsliebe in Conflict ge-

lortunae variae magis tutae. Nahe lag der Fall rät, da hält er ein Abweichen vom geraden Wege
des Polykrates von Samos, dessen Erzählung der für erlaubt. Im Interesse eines Clienten vor Ge-

Rhetor, so bekannt er auch sein mochte, sich rieht hält er artificia sogar für geboten (52). Ans
nicht entgehen lassen konnte. So wenig man Liebe zu Verus fälscht er die Geschichte (s. nr. 7);

im Glücke jubeln dürfe, so wenig dürfe man bei 50 im Interesse der Faustina, der Gattin des Marcus,

einem Misserfolg ermatten; etrloriam breri verschmäht er in der Nachlassangelegenh' it ihrer

spera! Inzwischen empfiehlt er dem Kaiser als Grosstante Matidia, mag er aurh persönlich von
geeignete Lectüre die vorzüglichste laudatio, die Unregelmässigkeiten bei der Vollziehung des frag-

er in der griechisch-römischen Litteratur kenne, liehen Codicills überzeugt gewesen sein, weder

Ciceros Rede de imp. Cn. Pompei. die Gründe der Sophistik noch prüft er die be-

10) Deferiis Alsirnsibus 223—231. Marc züglichen Regeln des geltenden Rechtes mit l
T
n-

Aurel brachte die Ferien in Alsium an der etru- befangenheit (D i r k s e n a. O. 250f.). Die Lobes-

rischen Küste zu. In der aus vier Briefen be- erhebungen, mit denen er seine Zöglinge nicht

stehenden Correspondenz ragt der dritte weit selten in überschwenglicher Weise überhäuft, gehen

heraus, in dem Fronto seinen kaiserlichen Herrn 60 über das erlaubte Maas liebevoller Anerkennung
unter Berufung auf die Vorgänge in der Natur hinaus, und Stellen, wie 98, wo er den Kaiser

und die Lebensweise aller grossen Männer und Marc Aurel als Redner feiert, streifen hart an
besonders auch seiner Ahnen ernstlich ermahnt, Schmeichelei. Hier spielt freilich noch mehr als

während seines Ferienaufenthalte« in Alsium sich die Liebe zu seinen Zöglingen die zu seiner Kunst
die für Körper und GeiBt nach angestrengter Thä- hinein. Er weis« sich eben vor Freude nicht zu

tigkeit so notwendige Ruhe zu gönnen und vor fassen, wenn er seine Rhetorik geachtet sieht,

allem nichts am Schlafe zu kürzen. Daran knüpft wie er umgekehrt aus seinem Missmut und «einer

er, da er zu einer vollständigen laus Somni sich Gereiztheit kein Hehl macht, wenn er sie bedroht
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oder rar »erachtet «ieht (145f. 150. 155). Aus sieh nicht bestimmen (Mommsen 201 f.; vgl. für

derselben Eingenommenheit für seine Konst sind die Correspondenz Frontos und Marc Aurels ausser

bei dem sonst so bescheiden Uber dasMass seines Boissier und Ernst Müller a. 0. noch Gron-
Könnens und Wissens urteilenden Menschen (184. ley Hermath. V 1879, 67—91, auch in dessen

239. 242) so selbstgefällige Äusserungen zn »er- Ausg. der Meditationen Mare Aurels. London 1882,

stehen, wie 55 : me rode, me praede, me tpontore. und zur Cronologie ausser Müller noch Naber
eeleriter te in cocumtne eloquentiae tittam. Noch XX—XXX). Ebensowenig lässt sich sagen, ob

sagt er uns in seiner Charakteristik, und wir neben dem Corpus epistularum noch ein Corpus

wollen es glauben, dass er die Ausbildung des orationum bestanden habe. Durch die aufge-

Oeistes und die Aneignung von Wissen der Pflege 10 fundenc Correspondenz ist unsere Kenntnis um
des Körpers und dem Erwerbe äusserer Güter vor- einige neue Titel frontonianischer Reden be-

gezogen habe. Bescheiden in seinen Ansprüchen, reichert worden. Im ganzen kennen wir jetzt

entwickelte er keine verschwenderische Pracht, folgende verlorene Rden und zwar zunächst Se-
anderseits war er auch von Knauserei weit ent- natsreden.
fernt (s. o.). Dazu stimmt, dass er sich von Hab- 1) Mehrere Lobreden auf den Kaiser Ha-
sucht frei weiss (249). Anhangsweise sei erwähnt, drian; tunt orationet itiae Irequentet in om-
dass er von klein auf viel Freude an Vögeln rn'um mrmibus (25.)

hatte (eine Liebhaberei, die sich auf seinen bei 2) Mehrere Lobreden auf den Kaiser
ihm lebenden Enkel forterbte, 182. 87), und dass Antoninus Pius, darunter eine detignato, eine

ihn selbst Giehtschmerzen nicht hinderten, Beinern 20 andere inito eonsulatu (105). Aus der ersten

Vergnügen an den Circusspielen nachzugehen. Rede teilt Fronto zwei Sätze in einem Briefe an

12) -4r*on 237f. Fronto erzählt die ihm aus Marcus (21) mit. Die zweite verschob er, weil

dem Herodot (s. nr. 8) wohl bekannte Geschichte er etwas möglichst Vollendetes und Bleibendes

von der wunderbaren Rettung des Arion durch schaffen wollte, auf die Iden des August (25f.).

einen Delphin. Dieselbe Geschichte erzählt viel Die fertige Rede (in dem Briefe an Lucilla 239
genauer und ausführlicher unter Berufung auf Adyoc xtpi TO! ueydXov ßaaiXimt, 241 ryxduuor,

Herodot Gellius XVI 19. Von einer Abhängig- avyyQau/ia genannt) übersandte er dem Kaiser,

keit des Gellius von Fronto kann bei den wenigen der dafür in den anerkennendsten Ausdrücken
nur unwesentlichen Übereinstimmungen keine Rede dankte (I63L). Marcus gar feiert voll Begeisterung

sein (Kretzschmer a. 0. 108f.). 30 Fronto wegen dieser Rede als deeut eloquentiae

18) G ri eeh i s ch e S t ü c k e 239—259. Die Romanae 28f. (diesen Brief scheint Pseudo-Eu-
Sammlung enthält zunächst zwei Entschuldigung«- menius vor Augen gehabt zu haben, vgl. sein o.

schreiben an die Mutter des Marcus Lucilla aus S. 1318!. angeführtes Urteil über Fronto). In der-

der Zeit des Consulats. Es folgt nach einem selben pries Fronto nicht blos den Kaiser, son-

verstümmelt überlieferten Trostbriefe vermutlich dern in grosser Ausführlichkeit auch Marcus (29.

an Herodcs Atticus (Niebuhr Ausg. 229, 9) ein 105.241). ferner Lucilla (241) undFaustina (164,

Brief Appians an Fronto, in dem er ihn bittet, wahrscheinlich die jüngere, die Gattin des Marcus,

zwei Scbven als Geschenk anzunehmen, unter nicht die 140/141 verstorbene Gattin des Pius,

Hinweis darauf, dass auch im öffentlichen Leben vgl. Mommsen 208f.). I-obreden auf Pius waren

Geschenke anstandslos angenommen würden (Sti 40 Fronto eine trila et attidua (aitueta Cornelis-
Ijxtoftu toöt xmvoi; ni liiwund). In seinem sen) materia 163; sonach darf man annehmen,

langen, ablehnenden Antwortschreiben 246—251 dass er ausser den erwähnten zwei noch manche
widerlegt Fronto zunächst den vorstehenden Satz

Appians und stellt sich dann, selbst wenn er den
Satz gelten lassen wollte, die Frage, el XPV fu ~

ydia xai nolXflc rt/iije S(ta SäSpa naqä rtür q>l-

la>r Sixeodai; er kommt zu dem Resultate, dass

die Annahme grosser Geschenke von Freunden
ein Zeichen von Unbescheidenheit, Gewinn- und
Habsucht sei. Das letzte Stück, ein an Platons
Phaidros anknüpfender igaivixdc an Marcus 255
—259, in dem er seine ideale Liebe zu ihm der
der igamou gegenüberstellt, wird eingeleitet durch
zwei lateinische Briefe des Marcus (aus der Zeit

von Frontos ConsulatT).

überblickt man den Fund Mais, so ergiebt

sich, dass ausser einigen rhetorischen Prunk- und
Übungsstücken, die der Correspondenz als Bei-

lagen angeschlossen waren, nur Briefe von Fronto
erhalten sind. Den Mittelpunkt der Correspon
denz bildet der Hof und da wieder Marcus als

Prinz und Kaiser. In der umfangreichen Corre-

spomlenz mit dem Hofe sind selbst geringfügige
Billets zahlreich, in der verhältnismässig ver-

schwindenden mit Freunden ist eine strenge Aus-

wahl getroffen. Von wem die Sammlung zu-

sammengestellt worden ist. ob von Fronto oder
erat nach seinem Tode von seinen Freunden, lässt

andere gehalten hat. Ob freilich aus Ps.-Eumenius

a. 0. eine besondere Rede de victoria Britannien,

in der Fronto den Kaiser zu dem Siege über die

Britanner im J. I4C beglückwünscht hätte, mit

Mai, dem Meyer und Naber folgen, heraus-

zulesen sei oder der Panegyriker vielmehr mit

der laut belli in Britannia eonleeti auf einen

Abschnitt in einer der genannten Reden hinge-

wiesen habe, muss dahingestellt bleiben.

3) Oratiarum actio in tenatu pro Car-
thaginiensibus, wahrscheinlich nach dem
Brande des Forums in Karthago (Hist. aug. Ant.

Pius 9) aus dem J. 153 (Meyer). Unverständliche

Reste dieser Dankrede hat Mai in einem palati-

nischen Palimpe»st gefunden (mitgeteilt bei Na-
ber 260f.).

4) Für eine Senatsrede möchte Schanz R.

Litt.-Geseh. III 76 Frontos Rede gegen die
Christen (als oratio ausdrücklich bezeichnet bei

Minuc. Fel. Oct. 9, 6) halten; sie scheint jedoch

mehr eine Declamation gewesen zu sein. Über
diese Schrift vgl. A u b b Hist, des persöcutions

de l'öglise. La poICmiqne palenne ä la fin du

second siöcle. Paris 1878. VTIf. 74— 104. Da-

nach ist Fronte der erste heidnische Schriftsteller,

der die Feder gegen das Christentum geführt hat
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Den Anstoss zu der Schrift mag ihm das De- Gewicht darauf, dass die zwischen seinen Lehrern

dttrfnis, vor Abgang in seine Provinz Asia (um schwebende Streitsache in möglichst schonender

155) auch der Frage der Christenbehandlung, Weise erledigt wurde. Auf seine Vorstellungen

die damals in Asien besonders brennend war, näher hin (40f.) versprach Front«, Marcus zuliebe über

zu treten, gegeben haben. Leichtgläubig machte alles, war nicht gerade zur Sache gehörte, also

er sich die ungeheuerlichsten Verleumdungen, die de moribut et cetera (Herodi*) rita zu schweigen

bei der kritiklosen Masse gerüchtweise circulierten, und jede persönliche Gereiztheit möglichst zu

zu eigeu (Min. Fel. a. 0.). Sein Material ver- unterdrücken, so schwer es auch fiele, da die Sache

arbeitete er zwischen 155 und 165 zu einer De- (hominet erutleliter terberati et »poliati, unut

clamation, die im allgemeinen mehr den Cha- 10 rem etiam orcitux etc.) das Innerste heftig er-

rakter einer Invective und Satire («mrin'um) als regte (42f. 44).

deu einer ernsten kritischen Studie hatte (Min. 10) Eine Re de gege n P e 1 o p s (den N i e-

FeL 82, 2). Der Hypothese von M. Schanz (Rh. b u h r für den von Aelius Aristides und Galenos

Mus. L 1895, 114B.. dass im Octavius des Mi- erwähnten berühmten Arzt halten möchte, Ausg.

nucius. den Aubö 81ff. geradezu für eine piice XXX). Nach Apoll. Sid. epist. VIII 10, 8 über-

de l'icote de Fronton hält vgl. auch Mai 1815, traf Front« in dieser Rede sich selbst.

LVIII 4),das Plaidoyer des Cirtensers Caecilius für 11) Ein grösseres Fragment einer Rede (?),

den Polytheismus und gegen das Christentum im die wir nach dem Vorgango Mais kurz d e te
wesentlichen die Argumente seines Landmannes stamentittranamarinis betiteln wollen.

Frontowiedergebe,unterliegternstlichen Bedenken, 20 findet sich in einem Briefe des Marcus an Fronto

vgl. C. Wey m a n BeiL d. Allg. Zeit. 1895 nr. 120. 14— 17. Naber XXXII verweist dasselbe in die

Nach unserer Kenntnis von dem GeiBte und Cha- Rede pro Bitkymt. N i e b u h r nahm an, es liege

rakter Frontos waren es nicht weitgehende staats- eine Parteischrift vor, welche Fronto als Patron

männisehe Erwägungen, nicht religiöse Intole- der Kilikier (169) in der vereinzelten Erbschafts

ranz oder gar Fanatismus, die ihm die Feder in angelegenheit eines Kilikiers dem Pius überreicht

die Hand drückten, um die staatsgefährliche Secte und hinterher seinem Zöglinge Marcus als ein

zu befehden und ihre Anhänger der blutigen oratorisches Musteretück zur Kenntnisnahme mit-

Strenge der Gerichte zu überantworten, sondern geteilt habe (vgl. auch Philibert-Sonpö 29B.,

einzig das Bedürfnis, in einer schönen Declama- und Uber die unzulängliche Lösung der dort be-

tion anszuführen, wie wenig die altbewährte Na- 30 handelten Rechtsfrage Dirk sen a. O. 247f. 276ff.).

tionalreligion von dem lichtscheuen, nach seiner Von Eckstein und Meyer (vgl. auch Phili-

Ansicht völlig aussichtslosen Treiben der fremden bert-Soupä 81ff.) wird nach Mais Vorgänge
Neuerer zu befürchten habe. Vielleicht durch Fron- unter den Reden noch aufgeführt (12) de here-

tot Schrift veranlasst, überreichte Melito. Bischof ditote Matidiae. Sie erblicken in der Zuschrift

von Sardes (f um 175), dem Kaiser Verus, qvi Frontos an Marcus 37f. die Bruchstücke einer

Froutonie oratori» ditripulus tuit, einen Uber förmlichen Rede. Dieser Ansicht kommt scheinbar

pro Ckrietumo dogmate (Hieron. de vir. ill. 24). die Thatsache zu statten, dass in dem Antwort-

Auch könnte aus dieser Schrift Frontos das Frag- sehreiben des Marcus 39 Frontos Ausführung
ment bei leid. orig. XV 2. 46 herrflhrten (Wester- eine oratio genannt wird. Da jedoch Fronto selbst

mann 813). Von Gerichtsreden sind uns be- 40 188 diesem Schriftstücke die Bezeichnung litterae

kannt: gegeben, so haben wir es gewiss nur mit einem

5) Eine Rede für die Bithyner (oratio Bi- gutachtlichen Schreiben zu thun (über den frag-

tkyna 183; pro Bitkynie 184). In dieser Rede liehen Beerbungsfall vgl. Dirksen 248—252;

mit ConjecturalStatus suchte Fronto die Anschul- s. auch o. nr. 11). Die Rede endlich (18) für

digung mandatae rardir zu widerlegen. Die die Bewohner von Nueeria (der Metropolis von

Ausführung war teilweise der in Ciceroe Rede Cirta), erwähnt von Fulgentius a. 0., wird von

pro Sulla nachgebildet.. Bei einer späteren Uber- Letsch (Ausg. d. Fulgent.) und Meyer als Er-

arbeitung machte Fronto manche Zusätze, so be- findung des Fulgentius mit Recht angezweifelt.

sonders bezüglich der aeta vita (188L). Dass Fronto noch in vielen anderen Processen

6) Eine Rede für die Bewohner von Pto-50thätig war. versteht sich von selbst; er selbst

lemais in CyTenaica, eitiert von Charis. 188, erzählt uns in dem Briefe ad Anton. Pium 169,

11 K. dass er in dem Jahre, in dem er das Proconsulat

7) Mehrere Verteidigungsreden für Sae- antreten sollte, duat amicorum rautat non mi-

nius Pompeianus (Landsmann Frontos?), vgl. 86. nimi laborit vor Pius verhandelt habe; vgl. auch

8) Eine Rede für Demo(n)stratus Peti- 88, 21. 201, 17. Cass. Dio LXIX 18.

lianus (aus Cirtaf Mai 1815, LV). Als er von Sind uns auch ganze Reden von Fronto nicht

Marcus, dem Fronto die Rede zuerst überreicht erhalten, so können wir uns doch aus den Briefen

hatte, erfuhr, dass Asklepiodotos, den er in der- ein Bild von dem Redner machen, an dem ein

selben angriff, bei Verus beliebt sei, hätte er sie neuer Fund wenig ändern würde. Denn was er

am liebsten vernichtet, aber sie war bereits in 60 in seinen Briefen seinen Schülern und Freunden

den Händen zu vieler Leute; so holft er denn, ans Herz legt, das wird in erster Linie für ihn

dass es ihmmit Asklepiodotos ähnlich gehen werde, selber massgebend gewesen sein, wenn sich auch

wie mit Herodes Atticus, der aummus (d. i. ami- Theorie und Präzis durchaus nicht immer bei

cusimua) nunc meus, quamquam eitet oratio ihm decken. Die über seine Briefsammlung zer-

(111. 138). Gemeint ist die streuten Bemerkungen über die Beredsamkeit hat.

9) Anklagerede gegen Herodes Atticus. nachdem bereits Philibert-Soupä 98H. Ansätze

Sie fällt nach September 148 und vor 145. Marcus, zu einer solchen Untersuchung gemacht hat, sorg-

der auch des Herodes Schüler war, legte grosses fähig gesammelt und zu einer Art inititutio
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oraloria vereinigt D r o z De M. C. F. institutione

oratoria, Pariser Thesis. Besan^on 1885 (mir be-

kannt dureh Burkhard Jahresber. LXXXIV 1895,
192— 195); er handelt S. 13—34 de eloqventia

m umrersum considtrata, 35—54 de in rrntione,

de di»po»itione, 55—85 de eloeutione. Die Züge
eines festbegründeten Systeme sucht man in Frontos

Briefen vergebens; er lobt die Beredsamkeit mehr,
als dass er sie lehrte; im Grunde beschränkt er

sie auf die Auswahl der Worte. Seinem Unter-
richte legt er die Rhetorik des Theodoros (46.

159), vermutlich des bekannten Gadareners, iu

Grunde. Seine Terminologie ist im ganzen die

allgemein übliche (vgl. 150. 14. 54. 140. 184.

212. 247). Aus der Lehre von der inventio ver-

dient als eigenartig hervorgehoben zu werden,

dass er in Anlehnung an seinen Lehrer Atheno-

doto« (s. o.) die tlxövtt bevorzugt (45ff. 73. 97.

241; eine reine Musterkarte von elxövn giebt er

uns in dem griechisch geschriebenen Briefe 239
—242, den er selbst mit den Worten schliesst:

navaopai undey ertpov ygarpwv dJU’ fj tbtävac);

er schöpft sie aus denselben Quellen, aus denen
man die argumenta zu entnehmen pflegte (46,

aus den bei rommunrt) und verwendet sie grössten-

teils auf Kosten der notwendigen argumenta.

Auch für die Auswahl der Wörter müssen die

loci commune» herhalten (139f. 159). Um die

Geschicklichkeit im Erfinden zu vermehren, em-
pfiehlt er als geeignete Übungen Übersetzungen
aus dem Griechischen (154), Variierung desselben

Gedankens, besonders der yrOgm (48f. 92f. 106.

151; Verzeichnis von yv&gm bei Schwierczina
9). Aufsuchen synonymer Ausdrücke (151. 154),

Bildung von imaginc» (45ff. 151), Behandlung
von Gemeinplätzen (92L, Ausarbeitung von con-

trarernae in utramgue partem (76. 8211.), ja

selbst das Versemachen (24. 34. 49. 253). Die
Vorschriften über die ditpatilio enthalten nichts

Neues. Weitaus den breitesten Raum nehmen
in seiner Correspondenz die Vorschriften über die

rlocutio ein. in die er den Schwerpunkt der Be-

redsamkeit legt. Er verbreitet sich über die Wahl
und Stellung der Worte (vgl. 64ff. 96IT. 139ff.

140. 152t. 158IL), über den Wohlklang, die Kunst-
mittel, diesen zu erhöhen (annominatio, homoio-
teleuton), die Figuren oder Kgurationen. wie er

sie gewöhnlich nennt (150f. 98(f. 107f. 146; dabei

lässt er irrtümlicherweise die Tropen und Fi-

guren zusammenfallen, oder vielmehr er rechnet

die Tropen zu den Wortfiguren 181; dazu Volk-
mann Rhetorik 1 416). Was den Wortschatz
anlangt, so hält Fronto (wie Celsns) Neubildungen
von Wörtern für unerlaubt (162. Volk mann
414; in Wahrheit fehlte es ihm an Geist, um
neue Wortbilder zu schaffen; doch begegnen Worte
und Wendungen, die. soweit wir wissen, vor Fronto
nicht gebraucht worden sind. s. die Sammlung
bei Klussmann Emend. Front., Berlin 1874,
Exeurs II 751., ergänzt durch Schwierczina'
37f.). Da nun aber das Alltägliche und Gebräuch-
liche als Gemeingut bei der Menge keinen Ein-

druck mache und auribu» »rrviendum (159. 20f.)

Hauptaufgabe des Redners sei. so verweist er

ihn auf den Sprachschatz der älteren Litteratur

(50. 161), und da von der Zeit Ciceros ab eine

gewisse Nachlässigkeit und Sorglosigkeit in der
Auswahl und Stellung der Worte eingerissen sei.

so empfiehlt er Rückkehr zu den voreiceroniani-

schen Mustern, die darauf, dass Wort und Be-

griff zusammenfielen, noch Wert gelegt hätten

(62f. 161); nur dann hält er es für besser vul-

gäribus et usitatis quam remotis et requisitis

ufi, »i parum »igniKeent (63. 152). Von einer

Nachahmung der Alten erhofft Fronto eine Re-

naissance des Stiles, ja der römischen Litteratur

überhaupt. Sie sind ihm kostbare Fundgruben
' eines sorgfältig gewählten Ausdruckes, aus ihnen

macht er selbst und lässt er seine Schüler Ex-

eerpte machen (34. 49. 56. 105. 107 u. ö.). ihnen

entlehnt er Worte, Wendungen, Verse, um damit

seine Schriften aufzuputzen und ihnen ein alter-

tümliches Colorit zu geben (151f. 154. 99; eine

Fülle von Entlehnungen enthält der Brief de fer.

Als., vgl. Priebe II Stettin Progr. 1886, 1, 4).

Zu seinen Lieblingsschriftstellern, deren Lectürc

er auch seinen Schülern empfiehlt, zählen unter

den Rednern Cato (landi agendique laudibut

lange praettantienmu» omnium 203; Muster ele-

ganterAnwendung der xagdAtigut 98f.; vonMarcus
der von ihm als seinem patronu» 36 spricht, anf

eine Stufe mit Demosthenes gestellt 28; vgl. noch

29. 82. 36. 62. 68. 69. 93. 105. 114. 129. 145.

149. Schwierczina 9ff. Priebe II 10f.), Sal-

lust (wegen der in sein Geschichtswerk einge-

wobenen Reden 62; vgl. noch 49. 93. 105. 149)

und C. Sempronius Gracchus )54. 56. 61. 105.

114), unter den Historikern die alten Annalisten

(besonders Coelius Antipater 62. 104. 114. 253,

Claudius Quadrigarius 114, weniger Valerius An-

riss, Fabius Pictor, Cornelius Sisenna 114. 62).

Cato (114. 203) und vornehmlich Sallust (an dem

er neben seinen Archaismen besonders die yv&gai

48, Antitheta und Paronomasien 107 bewundert :

zumal in den princ. hist, und ad Ver. 119ff. zeigt

Fronto Bekanntschaft mit dem Stile des Sallu-t.

»Rl- Niebuhr Ausg. 239. Schwierczina 15ff.

Priebe II II), unter den Dichtern in erster

Linie Plautus (62. 224. S e y f f e r t Philol. XXIX
1870, 898f. Studemund Epist. crit. XXXf.,

1. Klussmann a. O. 78. Ehrenthal 36ff.

Schwierczina 19ff. Priebe II 2!f.; besonders

scheint der Pseudolus dem Fronto und Marcus

gefallen zu haben. Priebe II 6, 51) und Ennius

(62. 224. 149. 105. 114. Schwierczina 21-

Priebe II 7), nächst diesen Lucrez (62. 224.

149. 105. 114. 148. Schwierczina 22. Priebe

II 7f.), Accius (62. 224. 149. 54. 114). Naevius

(62. 33. 27), Laberius (62. 19. 30. 156). Caecilius

(62. 31. 237. 133. Schwierczina 22). endlich

für gewisse Speciali täten Novius (62. 69). Pom-

ponius (62), Atta (62). Lucilius (62. Priebe II

10). Der Name des Terenz wird bezeichnender-

weise nie genannt, doch hat Fronto auch ihm, spe-

eiell seinem Phormio. manches entlehnt (Schwier-

czina 22t. Priebe II 2). Auch auf Excerpte

aus Atellanen und Mimen weisen Spuren in Fron-

to* Schriften (Priebe II 2). Besonderes Inte-

resse erregt Fronto* Verhältnis zu Cicero. F.r

will seine Schriften alle »tudioeineime gelesen

haben (63) und hat für sich und seine Schüler

eine kritische und eommentierte Ausgal»' cicero-

nischer Schriften angelegt (190). Er rühmt ihm

Schönheit, Fülle und Schmuck der Rede nach

(63. 114) und gesteht zu (107), dass er ange-

messene Figuren, besonders die btaragogi ge-



1838 Cornelius Cornelius 1334

schickt angewandt habe (Citat aus Cic. pro Cael.). Ironiaeh nennt er sieh bei dunklen Wortgebilden

Speeiell die Rede pro Sulla und de imp. Cn. Pomp. einen Senecae Annaei leetator 224; vgl. auch

hebt er gelegentlich lobend hervor (184. 221f.). o. S. 1321. Bei allem Streben, seinem Stile einen

Aber dem Antiquar steht Cicero nicht auf der altertümlichen Anstrich zu geben, hat er sich von

Hübe, weil er sich in seinen Reden nicht um dem Einflüsse seiner und der zunächst liegenden

rerba insperata atoup inopinata bemüht habe Zeit in seinem Sprachschätze nicht frei machen
Gründe dafür 63). Diesen vermeintlichen Vorzug können (Schwierezina S6f.); seine Sprache er-

vermisst er am wenigsten in Cieeros Briefen, daher scheint vielmehr im wesentlichen als die der sil-

stellt er sie am höchsten (epislulii Ciceronit Urnen Latinitit. nur barock und buntscheckig

nihil eit perleetiui), macht aus ihnen Ezcerpte 10 verziert mit allerhand archaischen Füttern. Da
und empfiehlt sie seinen Schülern zum Studium nach mag dahingestellt bleiben, ob man mit Recht.

(52. 107. 104f. 93. 114. 145. 149); aber nicht wie vielfach geschieht, mit Fronto das Spätlatein

eine Stelle bei Fronto lässt sich mit Sicherheit als beginnen darf. Fronto als den Urheber der ar-

aus Cieeros Briefen entlehnt naehweisen (P r i e b e chaisierenden Stilbewegung anzusehen, ist ein zu-

ll 10). So hoch Fronto auch Cicero stellt, wenn letzt von Valmaggi I precursori di Fronto, Ivrea

er ihn zusammen mit Cato und Gracchus (114. 1887 berichtigter Irrtum (vgl. auch besonders

145. 125 stimmum tupremumi/ue oi Romanae H e r t z Renaissance 19ff.). Die Vorliebe für das

linguae) oder Cato und Sallust (149) oder allein Alte bei Schriftstellern und Gelehrten ist als Re-

hinter den Dichtern (224) aufführt, sympathisch action gegen die moderne Geschmacksrichtung

war er ihm nicht; das fühlt man, das zeigt auch 20 in Poesie und Prosa im augusteischen Zeitalter

die etwas geringschätzige Anwendung des Wortes gleichzeitig mit dieser entstanden und hat sich

Tutlianus 23. 25. 76. 98. Fronto braucht Cicero, neben ihr bis auf Frontos Zeit ununterbrochen

um durch das hervorragende Ansehen seiner Be- und, je mehr wir uns Fronto nähern, in immer
redsamkeit diese vor einer verächtlichen Behänd- deutlicheren und weiterverzweigten Spuren Or-

tung durch die Philosophen zu schützen (145). halten. Als den bekanntesten und berühmtesten
Entlehnungen aus Cicero s. bei S c h w i e r c z i n a Vorläufer Frontos hebt Valmaggi 17f. aus der

.30. Priebe II 12. Von den Schriftstellern der Masse der Antiquare des 1. Jhdts. M. Valerius

augusteischen Zeit nennt er kaum den einen oder Probus aus Berytos heraus. IhrehöchstenTriumphe
andern; so wenig sagen diese Modernen seinem feierte diese Richtung in dem Zeitalter Hadrians.

Gesehmacke zu; doch hat er sie nicht völlig ig- 30 der selbst Cato dem Cicero, Ennius dem Vergil

noriert und auch aus ihnen einiges wenige ent- vorzog (Hist. aug. Hadr. 16). Ihr Hauptvertreter

lehnt, am meisten noch aus Vergib dessen Name war damals Fronto: nach ihm nannte sich die

zwar in Frontos Schriften nirgends aufstösat, der Secte der Frontonimi, die noch lange nach
jedoch nach Gell. II 26 dem Fronto poeta ver- Frontos Tod fortbesteht. Spätere Schriftsteller.

horum diligcntissimui war und bei den Fron- besonders des 3. Jhdts. bilden sich weiter an den
tonianern in hohem Ansehen stand (V a 1 m a g g i altclasaischen Stilmustern des Fronto, den idonei

Quaest. Front., Ivrea 1889, VIII f.); vgl. mit Be- (Gell. XI 6. 3), bevorzugen sie in ihren Schriften

zug auf ihn Sc h w i e r c z i n a 31. P r i e b e II 2. und erreichen damit Beifall bei ihren Zeitge-

8f.; mit Bezug auf Ovid Priebe II 9; auf Horaz nossen (näheres bei Val m agg i Quaest. Front.

23. 34 (17 ist nach Studemund XX Herodi 40XIII—XV; bei Sidonius Apollinaris glaubt Spuren
Hlius mitue zu lesen) Hertz Renaissance 47, von Nachahmung Frontos zu entdecken Niebuhr
76; Analecta ad carm. Horat. hist. III Ind. lect. Ausg. XXIII 5; bezüglich des Minucius Felix

Breslau 1879, 4—5. Schwierezina 31. Priebe vgl. Mai 1815, LVIII 4 und Aubö 81ff.). Das
I 7. II Df. Valmaggi Quaest. Front. 10—12; Archaisieren beschränkte sich nicht auf die Aus
auf Livius Schwierezina 82t. Priebe II 11. wähl der Worte, sondern erstreckte sich auch auf

13. Noväk Wien. Stud. XIX 1897, 251, 16. ihre Schreibweise (s. Ind, orthogr. bei Naher
253, 18. Unter den Schriftstellern der silbernen 277—282, worin auf Archaismen in der Sehrei-

Latinität nimmt Tacitus eine Ausnahmestellung bung hingewiesen ist; dazu Weissbrodt Quaest

ein; zwar wird auch er nie genannt, doch ist er gramm. fl, Lekt. Kat. Braunsberg 1872, 18f.).

Fronto wohlbekannt. Auf eine offenkundige Ent- 50 auf grammatische Formen und Constructionen.

lehnung aus hist. IV 6 = de eloqu. 144 hat bc- Unter den Gesichtspunkt des Archaismus gehören

reits R o t h 8. 11 aufmerksam gemacht; vgl. zu auch die Alliteration und die Figura etymologira

derselben Stelle M ay o r Journ. of dass, and sacr. (E h re n t h a 1 35—39). Uber Frontos Sprarhge-

philot. I 1854,20. Sehneidewin Philol. X 1855, brauch und Wortschatz vgl. Ebert De M. C. F.

321. Cobet Mnem. V 1856, 232; sonstige An- Byntaxi, Diss. Erlangen 1880= Act. sem. philol.

klänge bei Schwierezina 33. Priebe II 11. 13. Erlang.II 1881,311—354(darin amSchlusse 350ff.

Im Ubrign verwirft Fronto die Litteratur dieser Beispiele von Asyndeta, Ellipsen, Ahundanz des

Zeit, die ihm welk und absterbend erscheint, 123. Ausdrucks, Alliteration); dazu wertvolle Nachträge
Den stärksten Widerwillen, der sich in den schärf- und Berichtigungen bei Besprechung einigerStellen

sten Ausdrücken Luft macht, zeigt er gegen 8e- 60 von N o v 4 k a. O. 242fl. Nachträge zu den Lexieis

neca und seine Nachahmer, die, in ihrem Ge- aus Fronto giebt Ebert Bl. f. d. bayr. Gymn.-
schmacke durchaus modern, auf die antike Lit- Wes. XIX 1883, 527—530. Priebe a. O. zählt

teratur verächtlich herabsahen (Gell. XII 2, 1). I 10IT. die Wörter auf. die Fronto in einer von

An Seneca und Lucan tadelt er besonders, dass dem sonstigen Sprachgebrauchs abweichenden
sie nicht müde würden, einen und denselben Ge- Weise verwendet hat, 12ff. die Wörter, die er

danken in tausend Gestalten zu variieren, dabei hält aus dem Altlatein, besonders aus den Komikern
er sich selbst von dem Fehler der Wiederholung und unter diesen vorzugsweise aus Plautus ent-

durchaus nicht frei (157. Schwierezina 34, 1). lehnt hat, 17ff. die Wörter, die er mit Dichtern
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der früheren und späteren Zeit gemein hat, die praeeepta tapientium nicht übergehen, er setzt

jedoch von besseren Prosaschriftstellern nicht ge- sie aber an letiter Stelle hinter oratwnei, poe-

braueht werden. Ein Verzeichnis griechischer mata, haloriae und überlässt es dem Kaiser, zur

Wörter und Wendungen, die Fronto in seine Briefe Abwechslung auch Syllogismen aufzulösen, indem
einzustreuen liebte, findet eich bei Schwier- er mit Bitterkeit hinzufügt, si perpeti pole*. Der

c z i n a 18f. (vgl. Fronto 12 und die Vorschriften einzige Platon findetOnade vor ihm (vgl. u.a. 176),

Uber den Briefstil bei Iul. Vict. 448, 29f. H.l, aber Platon ist auch hervorragender Stilist; aus

bei demselben eine Sammlung von Synonyma 58 demselben Grunde lässt er sich lulius Aquilinus.

—61 nnd Deminutiv» 61 f.; vgl. ausserdem Kluss- den Platoniker und Redner, gefallen (176f.). So
mann Emend. Fr. 54 (über Parallelismus sieb ent- lOsehr er alle Vorzüge an seinen kaiserlichen Schülern

sprechender Ausdrücke) und Eicurse 73ff. Ehren- schätzt, die höchste und ureigenste Frende bereitet

thal 27, 64 (Spielerei mit ähnlich klingenden ihm ihre Beschäftigung mit der Beredsamkeit;

Wörtern), Über tvta( hyo/tera s. o. S. 1331. Auch seine Freude kennt keine Grenzen, wenn er Spuren
hybride Bildungen begegnen, wie Plautinotato seiner »eeto in ihren Reden wiederfindet (95). So
156: tixave Abi. 47; politia 53 (dazu Ehren- sehr ist ihm die Kunst der Rede das Höchste im
thal 17f.). Leben, der rertis imperalor generü humtmi (122.

Bei einem Manne, der das Hauptgewicht auf 128. 141f. 175). Es ist als wäre in der Welt

den Kultus der Form legte und sich und seine niehts der Rede wert als eben die Rede selbst.

Schüler in Sammlungen von Phrasen und Btilisti- Verba renditat et voce* et praeterra nihil, sagt

sehen Übungen erschöpfte, wird man vergeblich 20 nicht mit Unrecht N a b e r III von Fronto. Unter

nach bedeutenden Gedanken suchen. Nach den solchen Umständen kann man die allgemeine

Proben seiner Correspondenz und den stilistischen Enttäuschung verstehen, die nach Herausgabe

Spielereien darf man sich von den Reden in dieser des Mai sehen Fundes überall Platz griff. Man
Hinsicht keinen allzu hohen Begriff machen. An hatte eine bedeutende Bereicherung vielerWissens-

der hervorstechendsten aller seiner Reden, zu der gebiete erwartet und ging nun fast überall leer

Fronto sich besonders viel Zeit nahm, der Dank- aus. Relativ den meisten Gewinn trug noch die

rede inito consvlatu, preist ein begeisterter Jünger Sprach- und Litteraturgeschichte davon. Abge-

Msrcus in einem Schwall von Worten im Grunde sehen von den genaueren Aufschlüssen über das

nur die glänzende Form, 28. Wie mühselig wird Leben und Wirken Frontos, waren die Briefe

der Wortkünstler an dieser Rede herumgefeilt, 30 dreier Kaiser, der Brief Appians, Fragmente des

wie gründlich seinen aus veralteten Autoren zu- Theodoros (von Gadara), Reste aus der archaischen

sammengetragenen Hausrat ausgekramt haben, Litteratur der Römer, wie das längere Fragment
um ihr colorem retuteulum adpingere, wie zier- aus Cato de sumtu suo 99f. und das kurze aus

lieh wird er die Worte gestellt, wie emsig Sen- der sonst nirgends citierten Rede desselben gegen

tenzen und Gleichnisse zum Ersatz für Argumente, Lepidus 223 immerhin bemerkenswert. Der Brief

Figuren. Synonyma, gleich klingende und gleich an Verna 126 enthält das wichtigste Zeugnis über

auslautende Wörter gesucht haben! Im übrigen die fast verschollene politische Gelegenheit«- und

wird die Rede so gedankenarm gewesen sein, wie Tendenzschrift de« Q. Lutatius Catulus über sein

seine meisten Briefe. Woher sollte auch Fronto Consulat (Jordan Herrn. VII 872,68—81). Auch
bedeutende Gedanken genommen haben? Der 40 hat eine Vergleichung des Palimpsestes für die

Kreis seines Wissens und Könnens war «ehr be- Auszüge Frontos aus Sallusts Bella 108—111

schränkt. Mager sich auch mit mancherlei Künsten durch Hau ler Rh. Mus. LIV (1899) 161—170

und Wissenschaften beschäftigt haben, nirgends ergeben, das« ein Leitcodex für die Tertesrecen-

ist er tiefer in ihr Wesen eingedrungen. Bios sion der Bella nicht ausreieht, dass diese viel-

oberflächlich und widerwillig beschäftigt er sich mehr auf eine breitere Basis gestellt werden

mit griechischer Sprache und Litteratur. Wie müsste, da unBer Sallusttext trotz der im grossen

wenig wir von seinen juristischen Äusserungen zu und ganzen bestätigten Zuverlässigkeit unserer

halten haben, ist von Schräder Krit. Ztsehr. f. besten Hss. doch von Umstellungen und kleineren

Rechtswiss. I 2 (1826), 140— 142 und besonders Auslassungen oder Zusätzen nicht frei ist. Auf

von D t r k s e n a. O. 243—258l 276—280 darge- 50 dem von Fronto mit besonderer Liebe angebauten

legt worden. Über die Art seiner Geschieht- Felde der Rhetorik hätte man eine ergiebigere

Schreibung haben uns die prineipia hittoriae zur Ausbeute erwarten können; als neu und eigen-

Genüge aufgeklärt. Überall ist er Rhetor, nichts tümlich hebt D r o z hervor, dass sie ,den Redner

als Rhetor. Die .göttliche“ (174) Philosophie von jeder Gelehrsamkeit ausschlicsse und ihn bei

vollends verwirft er als unfruchtbar und zwecklos Vernachlässigung oder Entstellung der Inventio

(139—155. 174. 184); er beschränkt ihr Gebiet in der Elocutio wie in eine Stampfmühle stosse“

auf engste, fast nur auf das Spiel mit Syllogis- (Burkhard 195). Die Rechtskunde fand wenig

men. Trug- und Häufelschlüssen (114. 146. 154); Gewinn (vgl. Sch rad e r und Di rk sen a. 0.),

er macht sich lustig über die Geschraubtheit der am wenigsten die Philosophie, und die Geschichte

Sprache der Philosophen, durch die jeder erhabene 60 suchte vergebens nach neuen Thatsachen, aus-

Aufschwung verkümmert würde (148), und ihre genommen etwa die sonst nirgends überlieferte

Dunkelheit, durch die ihre Jünger gezwungen Niederlage römischer Heere in Britannien unter

würden, ihr Leben lang in Abhängigkeit von ihnen Hadrian (218). Aber das Bild, das man sich von

zu leben (152). Besonders auf die Vertreter der der Zeit der Antonine und besonders von dem
Stoa hat er es abgesehen (184. 227. 1558.). In Philosophen auf dem Kaiserthrone gemacht hatte,

der Stufenfolge der Leetttre, die er dem mit Vor- wurde in vielen Punkten ergänzt und nicht un-

liebe philosophischen Studien obliegenden Kaiser wesentlich berichtigt. Was diese Zeit besonders

Marc Aurel vorschlägt 221, konnte er füglich die charakterisiert, die Überschätzung der Rhetorik
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verbunden mit dem thörichten Bemühen, das Alte Hadrians Thätigkeit jüngst noch ältere Zeichen,

und Vergangene in Sprache und Litteratur neu in denen er eine Schrift (vielleicht Rede) Hadrians

2u pflanzen in der Gegenwart, tritt wohl nirgends mit aller Reserve vermutet (Philol. Vers. Köln

so deutlich hervor, als in Frontos Schriften (Roth 1895, 85). Der Frontocodex gehört ins 6. Jhdt.

SS.). Wie arm an Geist und Geschmack muss (Mai 4., Niebuhr Anfang des 7. Jhdts.); der

eine Zeit gewesen sein, in der ein Fronto trotz Schreiber war ein Mönch (Naber 248, 2), ein

»eines mediocre ingenium (184) und beschränkten Römer, wie aus den griechischen Proben hervor-

Wissenskreises eine führende Rolle spielen konnte! geht (Niebuhr XXXVl). Die Gesamtzahl der

Aue diesem Gesichtswinkel betrachtet, ist Frontos Blätter betrug 340, davon sind 141 in Mailand,

Briefwechsel allerdings ein kostbarer Schatz für 10 53 in Rom vorhanden, 146 verloren; von den er-

den Historiker. Nach dem Gestüten steht das haltenen 194 Seiten harren viele noch der voll-

Urteil über Fronto ziemlich fest. Er mag immer- ständigen Entzifferung. Für die Textverbesserung

bin ein vortrefflicher Mensch (komo optimus nennt ist festzuhalten, dass die Columne 24 Zeilen zu

ihn Marcus 55) und tüchtiger Erzieher gewesen 15—20 Buchstaben, also im ganzen höchstens

»ein. Als Rhetor hat er den Ruf, dessen er sich 480, die Seite höchstens 960 Buchstaben enthielt,

erfreute, nicht verdient; ein neues System hat er Einige Briefe werden zweimal überliefert (Naber
nicht begründet, und das wenige Eigentümliche 239. 248f. 252). Unmittelbar nach der Nieder-

in seiner institutio nratoria (s. o. S. 1331) bedeutet Schrift wurde der Codex von einer zweiten Hand
einen Rückschritt in derGeschichtederRhetorik; er emendiert, die nicht blos die eine oder andere

war vielmehr kleinlicher Grammatiker (besonders 20 bemerkenswerte Sentenz am Rande wiederholt

64—66), minutieuz tplucheur de mots (Aubö 75) oder etwas seltenere Wörter herausgeschrieben

und Antiquar. Als Redner hätte er bei der ein- oder Urteile über das, was im Texte stand, hin-

seitigen Bevorzugung der Form zu anderer Zeit zugesetzt, sondern auch an 14 Stellen Varianten

und unter anderen Verhältnissen nie die Berühmt- anderer Hss. angeführt hat (Ehrenthal 16f. 49).

heit erlangt, die er thatsächlich bei seinen Zeit- Der Name des Correctors Caecilius, den M a i am
genossen und wenigstens eine Zeit lang selbst Ende des 3. Buches ad Marc. Cae6. 57 gelesen

bei einem so besonnenen Manne wie Marc Aurel haben will, ist jetzt gänzlich unsichtbar: M a i

genoss, auch wenn ihm ein vorzüglicher Vortrag denkt an den Grammatiker Caecilius Vindex
(44. 188) eigen gewesen sein sollte. In der Folge- (Naber 57, 6). An der Ergänzung der Sub-
zeit war das Urteil über den Redner Fronto keines- 30 seriptio Caeeiliut t(ae)pe (r) ogalut legi emendart
wegs geklärt; die einen (s. o.) rühmten ihm gra- nimmt Jahn Ber. sächs. Gesellseh. 1851, 860f.

titae (vgl. dazu B o i s s i e r 697) nach, andere Anstoss; er vermisst einen weiteren Namen oder

empfahlen seine pompa (vgl. Fronto 55), wieder Titel. Havet Rev. philol. X 1886, 189 schlägt

andere machten ihn zum Vertreter des tieeum vor Caeeiliut pr. pr. (= praefectuz praetorio)

genas dieendi. Vielleicht wies er in den ver- togatut und verweist für togatut auf Mommsen
schiedenen Redegattungen einen verschiedenen Röm. Feldm. n 175. 39. Ober den Zustand und
Stil auf; in seiner Correspondenz überwiegt jeden- die Collationen der Hs. vgl. Niebuhr, der die

falls den Pomp und Schwulst, der uns zuweilen zerstreuten Bemerkungen Mais gesammelt hat,

an die Schreibweise der Dedamatoren beim Rhetor XXXIVff. Naber IX—XX. Studemund Epist.

Seneca und an die seiner africanisehen Lands- 40 crit. H a u 1 e r Philol. Vers. Köln 78—86. Eine
leute erinnert, weitaus Dürre und Nüchternheit. Schriftprobe des Cod. Vatic. 5750 pag. ult. findet

Die Neuzeit hat, nachdem Mai den von ihm zu- sich bei Zangemeister-Wattenbach Eiempla
erst ans Licht gezogenen Schriftsteller in einer cod. lat. Taf. 31. Die Mailänder Stücke ver-

leichtverständlicnen Voreingenommenheit in jeder öffentlichte zuerst Mai Mailand 1815 in 2 Bdn.
Hinsicht weit über Gebühr gefeiert hatte (1815, (Abdruck Frankfurt a./M. 1816). Eine neue besser

XXXVfl.). von Niebuhr bis auf unsere Tage angeordnete und vielfach verbesserte Ausgabe der-

flber den Redner Fronto fast durchweg ungünstig, selben besorgte unter Mithülfe von Buttminn
zuweilen zu hart geurteilt (vgl. z. B. Niebuhr und HeindorfNiebuhr, Berlin 1816. Bald
Kl. Schrift, I 326. II 56. Roth 4. Westermann fand Mai in der Vaticana die anderen Bruch-
311. Eckstein a.0. Bernhardy 783f. Madvig 50 stücke der Hs. und veröffentlichte sie mit den
Advers. crit. II 618. Herwerden Mnem. 1 1873, alten in einer neuen wesentlich besseren Ausgabe,
294. P r i e b e I 2. Teuffel-Schwabe 891. Rom 1823 (1846»; besonderer Abdruck Celle 1832).

Schanz 81—84). Eine vortreffliche Chrestomathia Frontoniana von
Die Schriften Frontos sind uns überliefert in O r e 1 1 i findet sich hinter seiner Ausgabe des

einem Codex rescriptus oder vielmehr ter scriptus taciteischen dial. de or. Zürich 1830. 115— 173.

des Klosters Bobbio, von dem der grössere Teil Auf Grund einer neuen Collation seines Lande-
in die Ambrostana, der kleinere in die Vaticana mannes Du R i e

u
gab Naber eine neue Reren-

gekommen ist. Er enthält die Acten des Concils sion des Fronto, Leipzig 1867, heraus (über die-

von Chalcedon vom J. 451; die Schrift scheint selbe Klussmann Diss. 7. 19ff. Schwierczina
auf das 7.—8. Jhdt. hinzuweisen. AuBser Fronto 60 47—49 Anm. 1. Ehrenthal 5. 29). Bald darauf
hatte man zum Rescribiercn verwendet Reden wurde der Palimpsest von Studemund muster-

deo 8ymmaehoä, Schol. Bob. zu Cicero, gothiache haft verglichen, freilich nur 60 leichter lesbare

Fragmente, einen Tractat über die arianischo Seiten des Ambrosianus; die gewonnnen Resul-

Hacresie, ein Fragment von Fersius und von täte hat er in der Epist. crit. ad Klussmannum
luvenal, einen Teil des Panegyricus von Plinius. vom J. 1873 veröffentlicht. Neuerdings hat sich

Unter dem Frontotext, umgekehrt zur Fronto- H a u 1 e r der mühsamen Entzifferung der Hs. im
schritt und parallel zur Coneilhand erkannte Sinne und Geiste Studcmunds unterzogen; alB

H a u 1 e r auf einer von ihm entzifferten Seite über Probe seiner Untersuchung der Frontoreste er-
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wliien Seite 251 des Palimpseatea= princ. hist. f. Philol. LXXXXIII 1866, 5791.; vindie. Gell.

2051. N. in den Serta Hartei. 263—269 u. Philol. alt. = Jahrb. 1. Philol. Suppl. VII 1873, 23, 52.

Vers. Köln 81—85; im Rh. Mna. a. 0. folgte 53; de ludo talario (wolür F. 160 wichtige Quelle)

eine Nachvergleichung der Sallusteieerpte 108— Ind. leet. Breslau 1873, 11, 2; Rh. Mus. XXIX
111 N. Studemunds und Haulers Collationen 1874, 367. Dilthey Ann. d. Inst. XXXIX 1867,

haben erwiesen, dass Mais und auch Du Riens 176, 2. L. Müller Jahrb. 1. Philol. LXXXXV
Vergleichung der Hs. ungenau, unzuverlässig und 1867, 752. Gllis Joum. ot. philol. 1 1 (1868)

unvollständig ist. Mit begreiflicher Spannung 15—20. Wordsworth ebd. I 2, 160. E. Kluss-
sieht man daher der von H a u 1 e r vorbereiteten mann Philol. XXVII 1868, 240. Kiessling
Neuausgabe des Fronto entgegen. Eine franzö- 10 (= Anonymus) Philol. Anz. 1 1869, 60f„ in Stude
sische Übersetzung aus M a i s vollständiger Aus- munds Epist. crit. XXXIII; bei Priebe I 13.

gäbe mit dem lateinischen Terte und Anmer- II 6, 48. Leut sch Philol. XXX 1870, 176.

kungen von Armand Cassan erschien Paris E u s s n e r Rh. Mus. XXV 1870, 541—547; Litt.

1830 in 2 Bdn. Die griechischen Briefe hat M a i Centralbl. 1871. 10851.; Jahrb. f. Philol. CVII
in seiner Ausgabe ins Lateinische, einige Briefe 1873, 522f. CX1 1875, 766; Bl. f. d. bayr. Gymn.
aus der Correspondenz mit Marcus E. Müller Wes. XXIV 1888, 75f. Bibbek Trag. 1 praef.

a. O. ins Deutsche übersetzt. Die Fragmente LXX; Com. 1 117. R. K 1 u s s m a n n Emend. F.

der Reden sind zusammengestellt bei Meyer part., Diss. Götting. 1871, Vorläufer zu d. Emend.
Orat. Rom. hg.1 , Zürich 1842, 609—617. Naber r., Berl. 1874, mit Studemunds Epist. crit. vom
260—264. Da in der N a b e r sehen Ausgabe die 20 J. 1873; Jahrb. f. Philol. CIX 1874, 636—638;
kritischen Beiträge vor 1867 weder vollständig Tulliana, Progr. Gera 1877, 3; Curae Africanae.

noch gewissenhaft benützt worden sind, erscheint Progr. Gera 1883, 3—7. O. Hirschfeld in

es angemessen, die betreffende Litteratur seit Studemunds Epist. crit. XXXII. BUcheler
Mai in möglichster Vollständigkeit folgen zu Jahrb. f. Philol. CV 1872, 565; in Ribbecks
lassen; Cramer und Bekker (letzterer für die Com. 1 271. Bshreni Jahrb. f. Philol. CV 1872,

griechischen Stücke) inNiebuhrs Ausg. 293— 682—634. Jordan a. 0. Reinhardt De retract.

295. Eichstädt M. C. F. operum nuper in lucem fab. Plaut., Diss. Greifswald 1872, thes. 3. M a d

-

protraetorum notitia et specimen, Jena 1816. vig Advers. crit. II Kopenh. 1873, 613—616.

Heinrich Auetarium emendationum in F. reli- Cornelissen Mnem. N. S. I 1873, 91—96. XIII

quias ex nupera editione Berolinensi, Kiel 1817. 30 1885, 1 15— 134. vanHerwerden ebd. 1 293f.

Anonymus Jen. Litt. Ztg. 1817, 162ff„ bes. 173H. Cobet ebd. I 305. Naber ebd. II 1874, 225
Jacobs in Wolfs Litterar. Analekten I, Berlin —227 (unter Benutzung einer Collation Kiehls).

1817, 108—127. 246—250; Z. f. Alt.-Wiss. V XXIV 1896, 396. H e r c h e r Herrn. IX 1875 255.

1838, 1019—1027. K e s s 1 e r De locis, qui in F. S c h e n k 1 Z. f. öst. Gymn. XXVI 1875, 30—84.
epistolis .... litura corrupti deprehenduntur, pro- E b e r t a. 0. Appendix 355—357. Ehrenthal
babili eoniectura sarciendis. Rossleben Progr. 1—30. G c o rg e s Jahrb. f. Philol. CXXIII 1881,

Klostersch., Leipzig 1828. Lobeck Aglaoph.. 807; Jahresber. LV 1888, 240. Sthwierczina
Königsberg 1829, 707. Orelli a. O. Schopen 40—57. W ö 1 f f 1 i n Arch. f. Lexic. II 1885, 10.

Emend. Front., Progr. Bonn I 1830. II 1841. Volk mann Rhetorik 1
,
Leipz. 1885, 818. 416.

Haupt Ausg. v. Ovid. Halieut., Leipzig 1838, 40De s r o u s s e a u x Rev. philol. X 1886, 149— 154

40; emend. Propert. Ind. lect., Berlin 1856, 9 = (das Citat XVI 159 beiTeuffel-Schwabc 896
Opusc. II 108L; analeeta Herrn. I 1866. 23f, 33 für eine zweite Abhandlung D.s ist falsch). No-
= Opuse. III 316f. 326L; de emend. libr. F. Ind. väk Listy filol. a paedag. XIII 1886, 17f. 202
lect., Berlin 1867 = Opusc. II 346 -357; coniec- —207; Wien. Stud. XIX 1397, 242—257. Fröh-
tanea Herrn. VI 1872, 388. VIII 1874, 15. 178 ner Philol. Suppl. V 1889, 49—52. Schanz Utt.-

= Opusc. III 563. 616. 619f. Alanus Coniec- Geseh. III 74 Anm. Hauler a. O.

turae animadversionesque crit. in F reliquiaa, t'berFrontoimallgemeinen vgl. Mai Comment.
Dublin 1841; observationes in loca (!) aliquot praevius im I. Bd. s. Aus«. 1815, I—CXII; De
Cie. Aecedunt in Caes., F. (22f.), Gell., Plin. non- edit. princ. Mediol. frg. Cic. atque operum F.

nulla, Dublin 1863; observationes in F. nuper- 50 comment., Mailand 1817, 1 1 ff. E ic h s t ä d t a. 0.

rime Lips. editum, Dublin 1867. Hildebrand III—VIII. N i e b u h r Einl. z. s. Ausg. XIX

—

Ausg. d. Apuleius, Leipzig 1842, s. Index II 719. XXXVIII; Kleine hist, und philol. Schriften, erste

Schäfer De loc. nonnullis Cic., Plin., Front., Samml., Bonn 1828, S25ff.; zweite Samml., Bonn
Festsehr. d. Vitztumschen Cymn. Dresden 1844, 1843,52—72. R o t h Bemerkungen üb. d. Sehr. d.

12—16, teilweise wiederholt Philol. XXVI 1867, M. C. F. u. üb. d. Zeitalter der Antonine, Nürnberg
574f. Jahn Rh. Mus. III 1845, 156; Philol. 1817. B ä h r Rom. Litt.-Gesch. II« 623ff. 536Bf.

XXVIII 1869, 7. Borghesis. oben S. 1322. Westermann Geseh. d. Berede. II 310—314.

Vahlen Cn. Naev. de bello Pun. rel., Leipzig Eckstein in Ersch u. Gruber Eneyel. I 51 (1850)

1854. 6f.; Z. f. öst. Gymn. XIX 1868, 10; Herrn. 442—446. Ph i 1 i b e r t-S o u p4 De Frontonianis

X 1876,458. M ü t z e 1 1 Z. f. Gymn.-Wes. XIII 60 reliquiis, Paris. Thes., Amiens 1853. Bern-
1859, 640. Lachmann Ausg. d. Lucrez, Berlin h a r d y Röra. Litt.-Gesch. 1 318—322. 783f. 788.

1860. 264. 405. Mäh ly Philol. XVII 1861, 176 Hertz Renaissance und Rococo in d. röm. Litt..

—178. XIX 1863, 159—161. Riese Jahrb. f. Berlin 1865, bes. 6ff. 26ff. T e u f f e 1-S c h w ab e

Philol. LXXXXI 1865. 146. U s e n e r ebd. 267 Röm. Litt.-Gesch. 5 891—897. 910-912. Schanz
—268. C. F. w. M ü 1 1 e r Rh. Mub. XX 1865, 156; Röm. Litt.-Gcsch. III 75—85. [Brzoska.]

krit. Bern, zu lat. Pros., Progr. Landsberg a. d. W. 158) Cornelius Fuscus, Praefectus praetorio

1865 (darin F. 8f.); Jahrb. f. Philol. LXXXXIII unter Domitian. Er stammte aus vornehmer

1866, 487—491. CVII 1873, 350. Hertz Jahrb. Familie, hatte aber schon frühzeitig in jugend-
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licnc.ii Leichtsinn den Senatorenrang abgelegt. er sieh nach den Stürmen de« J. 69, die ihm
um die Carriäre des Ritterstandes einzuschlagen Ehre und Reichtum brachten, einem ruhigeren

(Tac. hist. II 86). In den Ereignissen des J. 69 Leben hingegeben zu haben. luven, a. a. 0„ der

n. Chr. spielte er eine hervorragende und nicht auch ihn unter den Personen erwähnt, die an
unrühmliche Rolle. Galt» hatte ihn. der damals dem spasshaften Consilium Domitians teilnahmen,

im kräftigsten Mannesalter stand, zur Belohnung spricht von strategischen Studien, die er in seiner

für früher geleistete Dienste (pro Oalba duz Villa betrieben habe; der Scholiast (ed. Heinrich
toloniae >uar ist nicht ganz klar) als Procurator I 194f.) scheint seine früheren Kriegsthaten nicht

von Pannonien eingesetzt. In dem Kampfe zwi zu kennen; ein anderes Scholion (Jahrb. f. Philol.

sehen Vitellius und Vespasian ergriff C., den 10 Suppl. XXII 421) sagt in Übereinstimmung mit
sein unternehmungslustiger, kriegerischer Sinn zu dem Text des Dichters, dass er den Feldzugsplan

immer neuen Thaten antrieb, für letzteren Partei, am grünen Tisch entworfen habe. Ein Grab-
Tac. a. a. 0. In dem Kriegsrat der Flavianer epigramm für C. giebt Martial. VI76 (geschrieben

zu Poetovio war er nebst dem Legionslegaten im J. 90, nach dem dakischen Triumph Domi-
(M.) Antonius Primus einer der eifrigsten Ver- tians. vgl. Friedländer z. St.). [Stein.]

fechter des Krieges gegen Vitellius, gegen den 159) Cornelius Gaetulicus s. Lentulus Gaetu-

er unerschrocken und rücksichtslos aufs heftigste licus Nr. 2201!.

eiferte. Er veranlasste auch den greisen und zag- 160) P. Cornelius Gaipor, Freigelassener eines

haften Statthalter von Pannonien (L.) Tampius P. Cornelius auf einer alten Weihinschrift aus
Flavianus, sich in dem Kriege gegen Vitellius an 20 Rom (CIL VI 30914). [Münzer.]

die Spitze zustellen. und opferte damit in selbst- 161) Cornelius Gallicanus, von dessen Frau
loser Weise seinen eigenen Ehrgeiz dem Interesse Phlegon (.vepi #av/iaoltor FHG III 623 frg. 52)
der Sache, Tac. hist. III 4. Der Flottenpraefect berichtet, dass sie im J. 65 n. Chr. in Rom ein

(Sex.) Lucilius Passus übertrug nach dem Verrat, Kiud mit einem Anubis-(Schakal)-Kopfe geboren
den er an Vitellius verübte (vgl. Tac. hist. II haben soll. Vielleicht war auch der Folgende
lOOf. III 36. 40). das Commando über die raven- ein Sohn des C.

natische Flotte an C„ der rasch herbeieilte, Tac. 162) C. Cornelius Gallicanus (das Praenomen
hist. III 12. Schon war das Kriegsglück der im Militärdiplom), vielleicht Sohn des Vorher-

Vitellianer im Schwinden begriffen, Verrat und gehenden, leg(alua) Aug(uati), wohl der Provinz

Flucht ihrer hervorragendsten Führer gestalteten 80 Gallia Lugdunensis, im J. 83 n. Chr. (CIL XII
die Lage immer verzweifelter, und C. kam gerade 2602 = Dessau 2118 [Genf], Inschrift seines

zurecht, um einen vernichtenden Stoss gegen sie eornieularius aus der eokort l urbana, die in

auszuführen. Er schloss eine führerlose Truppen- Lyon lag). Consul suffectus im September 84
ahteilung der Vitelliancr in Ariminum ein und mit C. Tullius Capito Pomponianus Plotius Firmus
bekam durch eine gleichzeitig zu Wasser und zu (CIL III Suppl. p. 1963 dipl. XVI vom 3. Sep-

Land ausgeführte Action Umbrien und Picenum tember 84). Wahrscheinlich im J. 101/102 führte

in seine Gewalt. Tac. hist. III 42. Für diese C.als ausserordentlicher Commissar die Alimentar-

Kriegsthaten, die einen entscheidenden Einfluss Institution Traians in einem Teile Italiens durch
auf den Gang des Krieges ausübten, wurden ihm (CIL XI 1147 tt 37. tu 12. v 38. 56. Vit 31

nach dem Sturz des Vitellius (December 69) die 40 Urkunde über die in Veleia für die Alimentationen
praetorischen Insignien verliehen (Tac. hist. IV 4; angelegten Gelder; wie B o r m a n n ebd. p. 220-

unter den Heerführern der vespasianischen Partei wohl mit Recht ausführt, besorgte C. die Ein-
wird er auch III 66 neben M. Antonius Primus richtung der Stiftung in der regio Vlll [Aemi-
und C. Licinius Mucianus genannt). Unter Do- lia] und wohl auch in anderen Districten Italiens,

mitian begegnen wir ihm als Praefectus praetorio der in derselben Urkunde genannte T. Pomponius
(als solcher auch Lyd. de mag. II 19. III 22 er- Bassus [vgl. CIL VI 1492. Jahreshefte d. ästerr.

wähnt) und Feldherrn gegen die Daker. Nach- arch. Inst. I 1897, 172L] in der regio I und Vit;

demDomitianusersterDakerfeldzugunterC.Oppius einen besonderen Amtstitel scheinen beide nicht

Sabinus gescheitert war. zog der Kaiser selbst zu geführt zu haben-, s. Mommsen Herrn. III 124f.;

Felde, schickte aber C. voraus Uber die Donau. 50 St.-R. 11*949. HirschfeIdVerw.-Gesch.H4ff.
Dieser erlitt gegen den Dakerkönig Diurpaneus Marquardt-Dessau St.-Verw. II* 146. Bor-
(Uros. VII 10, 4 nach Tacitus in den nicht er- Der Zeit nach wäre denkbar, dass C. eine Person
haltenen Partien der Historien. Iord. Get. XIII mann a. a. O. Kubitschek o. Bd. I S. 1484Ü.).

77; zur Namensform vgl. CIL VI 16903; Petr. ist mit dem Gallicanus, der als Militärtribun

Patr. FHG IV 185. 4 nennt Decebalus [tilge- unter Vespasian im jüdischen Kriege (J. 67)
meine Bezeichnung für den Dakerkönig?) als den diente (Joseph, bell lud. III 344). [Groag.)

Sieger; vgl. auch Dio ep. LXVII 6) eine furcht- 163) Cornelius Gallus, Praetor in spätrepubli-

bare Niederlage; die Daker erbeuteten das ge- canischer oder augustischer Zeit, vermutlich mit
samte römische Lager und die Feldzeichen; C. Nr. 164 verwandt, wird nur wegen seines merk-
selbst fiel in der Schlacht (Suet. Dom. 6. Dio ep. 60 würdigen Todes erwähnt (Val. Max. IX 12, 8.

LXVIII 9, 8; vgl. LXVII 6. 3. Eutrop. VII 28. 4. Plin. n. h. VII 184). Der Name auch CIL VI
Oros. a. a. O. Iord. Get. XIII 78. luven. IV llOf. 16223; L. Cornelius L. f. Poltlia tribu) Gallus.

und Sehol. dazu; vgl. Tac. Agr. 41). Seinen [Münzer.l

Charakter schildert Tac. hist. II 86 als den eines 164) C. Cornelius Cn. f. Gallus, römischer

ruhelosen Geistes (die Icsart inguies cupidinr Ritter, erster Praefect von Ägypten, a) Name,
entspricht am meisten Tacitus übrigen Worten), Alle drei Namen sind in der neugefundenen tri-

dessen unstillbarer Thatendurst ihn an Gefahren linguen Inschrift aus Philae. S.-ßer. Akad. Berl.

und Kämpfen Gefallen finden lässt. Doch scheint 1896. 475 (auch Comptesrendusdel'acad. 1896, 110;
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»gl. P. Mahaffy Athenaeum 1806, 1 852, teil- = Ammian. XVII 4, 5). c) Spätere Laufbahn,
weise mitgeteilt von 0. Crusiua Philol. LV 122. Mehr als 10 Jahre später bethätigte sieh Gallus

S. Ricci Atti della Reale Accadem. di Torino als Octavians Feldherr im alezandrinischen Krieg.

1896 p. 677ff. A. Wilhelm Arehäol.-epigr. Mitth. Er eroberte mit den vier Legionen des (Pinarins)

XX 83 und bes. U. W i 1 c k e n Ztschr. f. ägypt. Scarpus Paraetonium und schlag Antonias' Be-

spräche XXXV 7011. H. Schaefer ebd. XXXIV mlihungen, das Heer und die Stadt zurückzu-

81), sowie in der wahrscheinlich auf ihn iu be- gewinnen, erfolgreich ab (Dio LI 9. 10, 1. Oro*.

ziehenden Eull. com. 1896, 882 nr. 1887 ange VI 19, 15; die hier erwähnte Besiegung des An-
geben; ebenso ist bei Hieron. a. Abr. 1985, in tonius bei Pharus gehört zu den Kämpfen vor

einem Fragment aus Lydus de mens. p. 179, 1 W., 10 Alexandria; nach Plut. Aut. 79 wurde Gallus

in der griechischen Übersetzung des Eutrop von dann gegen Cleopatra geschickt; vgl. auch Flor.

Paeanius and in einigen Hss. de«Eutrop selbst über- II 21, 9. Zonar. X 31). Zur Belohnung dafür

liefert, während die 6onst besseren Hss. Cn. Cor- erhielt er nach der endgültigen Unterwerfung
nelius Gallus haben, b) Jugend. Geboren wurde Ägyptens das Land als der erste Statthalter dieser

er in Forum Iulii (unbestimmt welches, vgl. Provinz, 724 = 30 (Strab. XVII 819. Suet. Aug.
Paseal 899, 1) im J. 685 = 69 oder 686= 68 66. Dio U 17, 1. Eutrop. VII 7= Hieronym.

(Hieron. a. Abr. 1990, s. u.). Aus ganz ärm- 1985, vgl. 1990= Fest. brev. 13. Synkell. I 583,

liehen Verhältnissen (Suet Aug. 66) scheint er 18. Inschrift von Philae; irgendwie hängt da-

sich frühzeitig za einer angesehenen Stellung mit die thfiriehte Nachricht bei Lydus de mens,
emporgearbeitet zu haben. Denn schon im J.20p. 179, 3(f. W. zusammen). Was bisher nur aus

713 = 41 finden wir ihn unter den Gönnern Ver- spärlichen Nachrichten bei den Autoren Uber seine

gils, dessen Mitschüler er auch gewesen war Verwaltung Ägyptens bekannt war, empfängt jetzt

(Prob, in Verg. ecl. p. 6 Keil; wahrscheinlich in neues Licht durch die vor wenigen Jahren ge-

Rom bei M. Epidius, dann würde auch der junge fundene Inschrift von Philae, eine von C. gesetzte

Octavian [dass er ein Freund des Augustus ge- Weihinschrift an die heimischen Götter und an
wesen sei, sagt Serv. ecl. 10 praef. und bezeugt den Flusagott Nil, worin er die Besiegung eines

auch Suet. Aug. 66) und M. Antonius zu seinen Aufstandes derThebais rühmt; insbesondere findet,

Mitschülern gehört haben; vgl. vita Verg. Bern. was Dio LIII 28, 5 erzählt, tlxAvas tavrov h
Hagen Jahrb. f. Phil. Suppl. IV 745. Suet. de d>( tlxtlv xfj ’Alyvnt<p loxgat xai ti ipya

rhet. 4 p. 124 Reiff.). Als den Soldaten Octa- 80 Saa Aratoiijx« le tdc xvQaftl&as loiyeayt durch

vian8 nach der Schlacht bei Mutina (71 1 = 48) jene Inschrift Bestätigung, denn der (arg ver-

das Gebiet von Cremona, deren Bewohner für stümmelte) Reiter an ihrem Kopfe stellt gewiss,

Antonius Partei ergriffen hatten, angewiesen wie W i 1 c k e n gesehen hat, nicht Augustus, son-

wurde und, da dies nicht ausreichte, auch die dem Gallus Belbst dar. Aub der Inschrift, die

Gegend von Mantua herhalten musste (Verg. ecl (zufolge des hiemglyphischen Textes) am 15. März

9, 28 Mantua vae müerae nimium ricinä 725= 29 gesetzt ist. ersehen wir, dass der Steuer-

Cremonae und dazu Serv. orti» bellit cirilibu» aufstand in der Thebais, von dem Strab. a. a. 0.

inter Antonium et Augutlum Auguetus vieler spricht und ausserdem nurnachEusebiosHieronym.
Cremonennvm agrot, guia pro Antonio tente- a. 1990 (Euseb. arm. 1991 oder 1 992) und Synkell.

ronf, dedit militihus suis; qui cum non suffe- 40 a. a. 0., nach Hieronym. Ammian. a. a. 0., noch

cissent, Ais addidit agrot . Mantuanot, tublatot im ersten Jahr von C.s Verwaltung Ägyptens
non propter civium eulpam, ted propter viei- ausbrach und nach 1 5 tägigem Kampfe (Strabo

nitatem: vgl. auch Serv. prooem. ecl. p. 2f.; Ir ßpaxti) unterdrückt wurde. C. eroberte fünf

prooem. Aen. p. 2 Thilo; Prob, a a. 0. giebt die Städte der Thebais, Boresis, Koptos. Keramike,

ganz irrige Zeitangabe nach der Schlacht bei Diospolis megale (= Thebae) und Ophieon (vgl.

Aetium), bttsste auch Vergil seinen Besitz ein. Hirschfeld Sitz.-Ber. a. a. 0. 482), liess die An-

verdankte es aber dem Eingreifen des C. und Stifter der Empörung hinrichten und führte sein

anderer mächtiger Freunde, dass er nach der Heer über den ersten Katarakt, also über die bis-

Sehlacht bei Philippi (November 712= 42) wie- herige Südgrenze Ägyptens hinaus, wo er die Ge-

der in seine Güter eingesetzt wurde (Prob. a. 50 sandten des Königs von Aethiopien empfing, die

a. 0. und vita Verg. p. 53 Reiff. Donat. p. 743 Schutzherrschaft über das Land aussprach und
Hagen vita Verg. und danach Phocas p. 70 einen Unterkönig desselben in der Triakon-

Reiff.; im Januar 43 war C. noch in Rom, vgl. taschoinos einsetzte (dies Gebiet kann nicht iden-

Cic. sid fam. X 82, 5; eine Umdatierung der Er- tisch sein mit der Dodekaschoinos, wie Maspäro
eignisse nimmt ohne hinreichende Gründe Thilo Comptes rendus a. a. 0. 107 glaubt, weil letztere

Jahrb. f. Phil. CXLIX 291. 300—302 vor.) Über schon in der Ptolemäerzeit bestand; vgl. W i 1 k e n

die amtliche Stellung, die C. damals einnahm, sagt Herrn. XXIII 595, 3). Strab. a a. 0. erwähnt

Serv. ecl. 6, 64, dass er von den Triumvirn beauf- auch die ebenfalls in kurzer Zeit erfolgte Er-

tragt wurde, Geld von denGemcinden einzutreiben, oberung des aufständischen Heroonpolis, ohne dass

deren Felder nicht aufgcteilt worden waren; damit 60 wir wissen, ob dies vor oder nach der thcbanischen

lässt sich ganz gut vereinbaren, dass ihn Donat. p. Erhebung geschah. Die Art, wie C. seine Thaten

743 Hagen als /// vir agrit dividendit bezeichnet, selbst pries, wie überhaupt sein Übermut, der

vgl. Donat. vit. Verg. p. 59 Reiff. Prob. v. Verg. sich auch in unvorsichtigen Reden gegen den

a. a. 0. Serv. ecl. p. 8 Th. — Hauptsächlich Kaiser äusserte (vgl. Orid. trist. II 446 ted

um seinen Gönnern zu danken, schrieb Vergil die linguam mmio non lenuiste mero und amor.

Bucolica (Donat. v. Verg. a. a. 0. Prob. p. 6 K.; III 9, 63f.), musste ihn missliebig machen und
vgl. Schanz Röm. Lit. II* 38f.); dem C. ist führten im Verein mit anderen Dingen (nach Suet.

die 10. Ecloge gewidmet (vgl. Hieronym. a. 1985 de gramm. 16 p. 112 Reiff, wurde ihm die freund-
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schaftliche Aufnahmen, die er dem verbannten Q.
Caecilius Epirota angedeihen liess, zur Last ge-

legt; weniger Glauben verdient die Nachricht

Ammiana a. a. 0., dass er der Erpressung an-

geklagt worden sei) seinen Sturz herbei. Sein

Waffengenoese Valerias Largus übernahm die An-
klage; C. wurde von Augustus aus allen kaiser-

lichen Provinzen verwiesen (vielleicht liegt in

dem Ausdruck i)r</«u#ij, dass er auch aus dem

als es nicht abzusehen ist, wie er hitte erfunden
werden können(s.u.).Skutsch.] Erwähnt istC. auch
Isidor, etymol. VI 10, 5= Suet. rel. p. 132 Reiff.,

vgl. p. 419ff.: eine Papiersorte wurde nach ihm Cor-
neliona genannt (s. Wünsch o. Bd. III S. 2190).

e) Litteratur. Kleba Prosopog. imp. Rom, 1 448
—450. Hirschfeld a. a. 0. 480f. Wilcken a.

a. 0. C. Pascal Riv. di filol. XVI (1888) 399—
413. Becker-Göll Gallus I 19—22. Gardt-

Ritterst&nd ausgestossen wurde), durch Senats- 10 hausen Augustus und seine Zeit I 1, 406t. 454.

beschluss zur Verbannung (aus Rom und Italien)

und zur Conüscation seiner Güter verurteilt; aus

Schmerz darüber tütete er sieh selbst im J. 728
= 26, in seinem 43. Lebensjahr, Dio LI1I 23,
5—7. Suet. Aug. 66. Hieronym. a. a. 0. Serv.

cd. 10, 1. d) Privatleben. C. scheint einem
grossen Freundes- und DichterkreiB angehört zu

naben. Nicht nur zu Vergil stand er in engen
Beziehungen, auch Asinius Pollio nennt ihn

787f. II 446f. Mommsen Cosmopolis IV 544ff.

[Stein.]

Wo Quintilian von den Provincialismen spricht

(inst. I 5, 8), führt er den Gallicismus catnar

,<liteetator

‘

aus einer oratio Labieni »ire illa

Cornelii Qalli eit in Potlionem an (vgl. Serv. Ed.
9, 10). Reichlichere und zum Teil wenigstens
auch bestimmtere Angaben haben wir über den
Dichter Gallus, das Beste aber zu seiner Kenntnis

seinen familiarit, Cic. ad fam. X 32, 5, und 20 kann uns nur eigene Combination geben. Hier
der für ihn verderblichen Freundschaft mit dem
Grammatiker Q. Caecilius Epirota ist schon ge-

dacht worden. Ihm widmet Parthenios das Buch
xtgi iganuicbv xafrripdvtov praef. p. 152 Westerm.;
vielleicht war er auch mit M. Furius Bibaculus

befreundet, wofern er Suet. de gramm. 11 p. 110
Reiff, gemeint ist. Sein Verhältnis zu Octavian

ist oben berührt worden. Als eine Episode seines

Privatlebens erfahren wir sein Liebesverhältnis

können nur die Resultate solcher Combination
und ihr Weg in Kürze vorgeführt werden; bezüg-

lich alles Näheren muss ich auf meine demnächst
an anderer Stelle zu gebende ausführliche Be-

handlung dieser Fragen verweisen. Ausdrück-
lich bezeugt sind uns für Gallus vier Bücher Ele-

gien auf Lykoria (Serv. Eel. 10, 1 und die andern
oben citierten Stellen, namentlich Ovids), wie
Gallus anklingend an den Apollon AvxwQtvt (vgl.

zur schönen Tänzerin Kytheris, einer Freigelassenen 30 Euphorion frg. LIII) und den Parnassgipfel A rau-
des P. Volumnius Eutrapelus (Serv. ecl. 10, 1

p. 118 Th. Gr. Lat. VII 543. Cic. ad fam. IX
26; sie hiess daher mit ihrem bürgerlichen Namen
Volumnia, Cie. PhiL II 58), die früher dem An-

tonius (Cic. Phil. II 58. 62; vgl. Dio XLV 28,

2; ad Att. X 10, 5. 16, 5; vgl. XV 22. Plin. n. h.

VIII 55. Plut. Anton. 9, in den Jahren 49—47;

später entliess er sie, um Fulvia zu heiraten,

Cic. Phil. II 69. 77) und Brutus angehangen

Qtta und in Übereinstimmung mit dem Bentley-
schen Gesetz seine geliebte Cytheris (s. o.) nannte.

Aua diesen Elegien stammt jedenfalls der einzige

unter dem Namen des Gallus überlieferte Vers,

der Pentameter uno telluret diridit amne duas,

der sich auf den Hypanis bezieht (Vib. Sequest.

in Rieses Geogr. lat. min. p. 148, 26). Als ihr

Vorbild werden von Diomedes GL I 484, 22 Kalli-

machos und Euphorion genannt, und obwohl bei

hatte (de vir. Ul. 82, 2), und die auch C., der 40 Serv. a. 0. anscheinend die Übersetzungen aus

sie in seinen Gedichten unter dem Namen Lycoris

verherrlicht hatte (Verg. ecl. 10. Serv. z. St.; Aen.

VIII 642. Gr. Lat. a. a. 0. Ovid. trist. II 445;

amor. I 15, 30; ars amat. III 537. Mart. VIII

73, 6. Propert. III 84, 91f. Porphyr, zu Hör. epod.

3, 7 p. 148 M ), später untreu wurde (dass sie, wie

Serv. ecl. 10, 1 schreibt, dem Antonius wieder ge-

folgt sei, ist kaum richtig; dagegen Flach
Jahrb. f. Philol. CX1X 79S!f. Kolster ebd. CXXI

Euphorion von den Elegienbfichern geschieden

sind und mit den verschwommenen Worten des

Probus zu Ecl. 10. 50 nicht viel anzufangen ist,

wird man wohl dem Diomedes glauben müssen,
wenn man in Betracht zieht, was Vergil selbst

Ecl. 10, 50 den Gallus sagen lässt: ibo etChaleidieo

quae tunt mihi eondita rertu earmina vattorit

Stculi modulabor avena. Dean das stellt doch
anscheinend den euphorionischen Vers in Gegen-

62611. Mommsen S. 548 Anm.), weshalb Vergil 50 satz zum theokriteischen oder, mit andern Worten,
den betrübten Freund zu trösten suchte (s. die

eben citierten Stellen). Vergil hat ursprünglich

auch das 4. Buch der Georgien a medio utque

ad Hnem mit einer Verherrlichung des C. aus-

gefüllt, diese aber nach seiner Verurteilung auf

Befehl des Augustus gestrichen und dafür die

Aristaeusepisode eingesetzt (Serv. ecl. 0, 1; Georg.

IV 1). [Man sieht so deutlich, wo dieses Enko-

mions Anfang und Anlass gelegen hat (nämlich

das Distichon zum Hexameter, wie etwa Propert.

I 9, 11 den Mimnermi vertut in Gegensatz zu

Homer. Gallus muss also wohl erst Elegien im
euphorioneischen Geschmack geschrieben, dann
aber ähnliche Stoffe in bukolischer Einkleidung
behandelt haben (vgl. G. Schultze Euphorionea,

Diss. Strassburg 1888, 541.). So würde sich der

starke Einfluss, den Gallus auf Vergils bukoli-

sche Dichtung geübt hat und den wir ausser in

bei der Erwähnung Ägyptens v. 28711.; die Geor- 60 anderem weiterhin zu Besprechenden z. B. schon

?
ica sind publiciert, als Gallus etwa ein Jahr

raefectus Aegypti war), und fühlt die Fuge vor

der Geschichte des Aristaeus v. 814ff. so merk-

lich klaffen, dass die modernen Zweifel an dem
servianiBchen Bericht (s. namentlich N. Pulver-

macher De Georgici« a Verg. retractatis, Diss.

Berlin 1890, 32fl.) umsomehr verstummen müssen,

Pmaly*WlMowft IT

in den bukolischen Namen Vergils erkennen (vgl.

Wissowa bei C. Wendel De nomin. bucoücis,

Jahrb. f. Phil. Supplem. XXVI 46L), nicht blos

aus den persönlichen Beziehungen der beiden

Dichter zu erklären brauchen. Aber es scheint

auch, als hätten wir aus diesen elegischen Dich-

tungen in bukolischer Einkleidung noch Reste.

43
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Denn einmal ist ranz klar, dass die Klagen des

Gallus bei Verg. Ecl. 10, 22f. 35-43. 441. 461.

t&«oi der Elegie sind : schon J. H. Voss hat zu
der ersten und letzten Stelle Properz I 8. 71. ver-

glichen, mit den andern halte man z. B. Tibull 1 5,

2011. II 3, 30. I 10, 11— 14 zusammen. Zweitens
aber bemerkt Servius zu v.46 hi omnes vertut Oalli

sunt de iptiut Irantlali emminibut, und wir
werden gleich sehen, dass man das ohne jede Ab-

nius herstammt und nach anderen (vgl. J. Fon-
tanini Histor. litterar. Aqnileienais. Rom 1742,

32) zuletzt von J. H. V o s s (zu Eel. 6, 74) und
Merkel (zum Ibis p. 3680.) nachdrücklich ver-

treten worden ist. Wir besitzen ja ein Epyllion

Ciris, das Skylla, des Nisus Tochter, besingt,

unter den kleineren vergilischen Gedichten: haben
wir hier etwa das Werk des Gallus noch vor

uns? Ich glaube, dass sich aul diese Frage be-

schwäehung und Umbiegung zu verstehen be- 10 stimmt mit ja antworten lässt, muss aber den
rechtigt, ja last gezwungen ist. Dann ergiebt

sich also auch hier wieder, dass Gallus elegische

StoOe im Hexameter, im Verse Theokrits behan-
delt hat.

Dass in Gallus eigenen Augen diese elegisch-

bukolischen Gedichte nur eine niedere Stute seiner

poetischen Leistungen waren, zeigen Vergils Verse

Ecl. 6. 640. Man hat es wiederholt schon aus-

gesprochen (z. B. Reitzenstein Herrn. XXXI

I/eser bitten, den, wie ich glauben darf, evidenten

Beweis in der erwähnten, baldigst erscheinenden

Arbeit nachzusehen. Wo zwischen Ciris und Ver-

gil wörtliche Übereinstimmungen bestehen, ist

allemal Vergil der Nachahmer; das reiche Mass
seiner Entlehnungen ist bei seinem persönlichen

Verhältnis zu Gallus durchaus begreiflich (vgL die

Zusammenstellungen bei Bährens Poet. lat. min.

II 1860.; hier p. 1270. und in Rihbeeks Vergil

194f. und, in einem wichtigen Punkte allerdings 20 Bd. IV die beste kritische Grundlegung, wofür
von der naturgemässen Interpretation abirrend,

Maass ebd. 408f.), dass diese Verse Gallus eigene

Einleitung zu einem Epyllion über den grvne-

ischen Hain wiedergeben müssen, eine Art Dichter-

weihe also in der Art der hesiodischen und noch
mehr der kallimacheisch-ennianischen. Der Dichter,

der am Permessus bisher sich ergangen hat, wird

von den Musen auf den Helikon geholt und ihm
dort die Hirtenpfeife Hesiods übergeben, damit

im übrigen der Artikel P. V e r g i 1 i u s Maro zu

vergleichen ist).

Jetzt erst sind wir in die Lage gesetzt, uns

ein eigenes Urteil über Gallus als Dichter zu
bilden. Der Versbau ist etwas härter als der

des Catull und der bukolischen Gedichte Vergils,

wie das nicht verwunderlich ist; auch Gallas

Elegie war ja nach Quintilian X 1. 93 durior

als die des Tibull und Properz. Auch die Pe-

er nun eben jenen StoO besinge, den einst auch 30 riodisierung der Ciris lässt manchmal die Glätte

Hesiod (frg. 188 Rz.) behandelt hatte. Dass der
Permessus hier die elegische Poesie, die Höhen
des Helikon die epische (oder wie man das nennen
will) bezeichnen, wird völlig’ klar durch die Stelle

des Properz II 10, 25, die man nicht (wie Roth-
stein Properz II p. 341 und vorher Herrn. XXIV
22) aufVergil, sondern direct auf Gallus (Reitzen-

stein a. O. 195) oder auf sein nächstes Vorbild

Euphorion Zurückfahren muss.

anderer augusteischer Dichtungen vermissen. Aber
im übrigen darf ich wohl honen, dass man statt

,Unbehülflichkeit‘, Nüchternheit
1

,
.Unklarheit' des

Gedichtes und ähnliche Subjectivitäten gegen
meine Ansicht ins Feld zu führen, ihr vielmehr

den Anlass entnehmen wird, das Gedicht endlich

voll zu würdigen. Ich nehme keinen Anstand,
es als ein Meisterstück alezandrinischer Erzäh-

lungskunst zu bezeichnen, das in seinen uns an-

Der Zusammenhang der vergilischen Ekloge 40 mutenden Teilen unmittelbar neben Catulls EpvI-

macht dann aber so gut wie sicher, was in den
letzten Jahren wiederholt ausgesprochen worden
ist (Ribbeck RSm. Dicht. IP 28. Maass a. 0.

421 f. Wendel a. 0. 48f.), dass nicht blos dieaer

eine Stoff von Vergil dem Gallus entlehnt ist,

sondern alles das, was Vergil den Silen singen

lässt, von Gallus gesungen war. Damit gewinnen
wir für diesen eine Fülle von Stollen. Er hatte

dieWeltschöpfung in epikureischem Sinn 31—40),

lion treten darf, mit dem es so viel Verwandt-

schaft hat, in den uns minder erfreulichen wahr-

scheinlich nach dem Urteil der Euphorionajünger

Catull sogar weitaus übertraf. Indea auch für

alles dies muss ich bitten, die Nachweise an der

angedeuteten Stelle aufzusuchen.

Dass auch die Epyllien des Gallus auf grie-

chische Vorbilder zurückgehen, zeigen schon ihre

alexandrinischen Eigenheiten, die wir eben an-

Deukalion und Pyrrha (41), das Reich Saturns 50 deuteten. Es wird uns aber ausserdem auch für

(41). Prometheus (42), die Argonauten und Hylas

(4SI.), Pasiphaes Liebe zum Stier, anscheinend

mit einer Einlage über die Proitiden (46—60),

Atalantes Wettlauf (61), Phaethon f62), Skylla,

des Nisus Tochter (74—77), Tercus (78—81) und
Hyakinth (denn so sind 82f. gewiss zu verstehen,

vgl. Maass 421) dichterisch behandelt. In wel-

cher Form war das geschehen? war das alles

ein zusammenhängendes Werk? Die Frage be-

oben jenes Gedieht über den gryneischen Hain,

dem Gallus seine Dichterweihe vorausgehen liess,

ausdrücklich durch Serv. Ecl. 6, 72 Euphorion

als Quelle bezeugt. Und zwar setzte M e i n e k e

Anal. Alex. 79 die Erzählung ins letzte Buch der

Chiliaden, andere, so Bchon Fontanini a. 0. 31,

haben sich durch die Rohrpfeife Hesiods, die

Gallus bei der Dichterweihe erhält, veranlasst

gefühlt, an Euphorions UotoSoe zu denken; mög-

antwortet sich dadurch, dass das von Vergil zwi- 60 lieh, dass die Einkleidung von hier, die Erzäh-

sehen Phaethon und Skylla mitten inne gestellte

Gedicht über den gryneiBchen Hain, wie wir

sahen, seine eigene Einleitung hatte; Gallus hatte

jenen Themen einzelne Epyllien gewidmet.

Ist man erst einmal so weit, so gewinnt sofort

ein neuerdings fast völlig in Vergessenheit ge-

ratener Gedanke Bedeutung, der, wie C. Barth
Adversar. III 21 behauptet, von Obertus Gif a-

lung selbst, die, obwohl sie auf Heaiod. zurück-

geht, doch schwerlich in einem nach ihm be-

nannten Gedicht gestanden haben kann, aus den

Chiliaden stammt. Für die Ciris steht ein anderer

als Gewährsmann so gut wie sicher; das ist Par-

thenios, der, wie man längst gesehen hat, in den

Metamorphosen die Geschichte der Skylla bis in

die Einzelheiten hinein genau wie Cornelius Gallus
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erzählt hatte (Meineke Anal. Al. 270. Rohde stichon IV 25f., in demMaiimian sich nennt, und
Roman 93= 5 99). Man darf vielleicht sehliessen, gab sie dann (Venedig 1501) als Comelii Qalti

dass von jenen in der sechsten Ekloge genannten Iragmenta heraus, obwohl sie unter dem richtigen

Epyllien noch eineReihe weiterer auf dasselbeWerk Namen sogar schon gedruckt worden waren (Fon-
des Parthenios zurückgeht. Sie behandeln ja fast tanini a. 0. 420. Tranbe Rh. Mas. XLVIII
sämtlich Metamorphosen; und ihn als Stoffsamm- 287). Eine noch frechere Fälschung sind Astnti

lung xu benützen, hatte Parthenios dem Gallus Cornelü Oalli elegiae, xuerst herausgegeben von
in der Vorrede zu den iptouxä naihjuara warm Aldus Manutius (Florenz 1582 u. 5.. vgl. Fon-

r
nug ans Herz gelegt. Nur für Hyakinth (Ecl. tanini 590.). neuerdings abgedruckt in Rieses
82f.) wird man diesen Schluss nicht ziehen 10 Anthologie nr. 914—917. Diese Centonen aus

migen; nicht nur, dass ein Epyllion dieses StoOs Catull. Horaz, Tibull, Ovid. u. s. w., die 914, 8
von Euphorion bezeugt ist, gerade dies scheint die Lycoris zu nennen wagen, aber schon in der

Cornelius Gallus auch für seine Elegien benützt Prosodie ihr wahres Gesicht zeigen (rirgd 917,
zu haben (vgl. frg. XXXIII M. mit Propeiz II 1), sind zweifellos erst unmittelbar vor dem ersten

84, 91. G. S c h u 1 1 z e a. 0. 54). Druck entstanden: der ungeheuerliche Name Asi-

Was die Zeit der Dichtungen des Gallus an- »tue Cornelius Gallus beruht auf der interpolier-

langt, so hat Haupt Opusc. III 206 das spät- ten Stelle in der Vergilvita des Donat (Reiffer-

tische rantores Euphorionis bei Cic. Tusc. III scheid im Apparat zu Suet. p. 60, 5) huius Pol-

45 auf Gallus vor anderen beziehen wollen. Dann lionis filtum C. Asinium Cornelium Gallam, wo
wäre Gallus bereits 710 = 44, also als etwa 25- 20 erst Fabriciusrt einfügte; die Fälschung ist

Jähriger mit Poesien hervorgetreten. Anderer- zuerst energisch nachgewiesen von Scaliger
scits sind im J. 39 Vergils Eklogen abgeschlossen, (Opuscula, Frankfurt 1612, II 870. und 411 ; vgl.

die, wie wir gesehen naben, nicht nur die Eie- Bernays Scaliger 299f.). Im ganzen vgl. Teuf-
gien, sondern auch die ßucolica des Gallus ebenso fei R. Litt.-Gesch.6 § 232. [Skutsch.]

wie eine Reihe seiner Epyllien, darunter die Ciris, 165) P. Cornelius Geminus, Frater Arvalis

bereits voraussetzen. unter Hadrian nach dem J. 122 (CII VI 2079.
Die Unsterblichkeit, die Ovid der Poesie des 2081 IMagister des Collegiums). 32378 Acta Arv.,

Gallus und insbesondere den Lykorisliedern pro- vgl. Hula Areh.-epigr. Mitt. XVII 1894, 72f.).

phezeite (am. I 15, 29f.), ist letzteren gar nicht, [Groag.]

einer andern Dichtung, wie wir gesehen haben. 80 166) Cornelius Hispanus, auch blos Hispmus
nur dadurch zu teil geworden, dass sie sich bei (Sen. contr. I 1, 20. II 8, 17. VII I, 24. IX 2,

Zeiten unter jenen Erzeugnissen versteckt hatte, 22), ein anscheinend nicht unbedeutender Decla-

die dem Altertum mit mehr oder weniger Recht mator aus der Zeit des Augustus. Wenigstens
als Vergils Jugendgedichte galten. Die Nach- überliefert der Rhetor Seneca, durch den allein

weit hat sich für den, wie es scheinen musste, wir ihn kennen, eine verhältnismässig grosse Zahl
vollständigen Verlust dadurch zu entschädigen von Proben aus seinen Declamationen (über 30,

gesucht, dass sie Dichtungen verschiedenster Art meist kurze-, längere contr. I 1, 9. VII 6, 5; s.

teils bona teils mala fide auf Gallus Namen taufte. Indices in d. Sen.-Ausg. von Kieseling 537 und
Zwar wenn die Lydia betla puella candida hsl. Müller 598). Diese erstreckten sich auf Sua-

als Oalli poetae ioci bezeichnet wird (Fonts- 40 sorien und Controversien; in mehreren wird das

nini 58. Riese Anthol. lat. II, XL), so wird das für und wider desselben fraglichen Gegenstandes
wohl auf einfacher Homonymie und nicht auf einer erörtert und durch colores die strafbare Hand-
Absicht der einen oder der andern Art beruhen, lung beschönigt. Von einem color heisst es contr.

Dagegen hat dann gerade unserem Gallus neuer- I 1, 20, dass C. ihn venustius als Latro ausge-

dings F. Jacobs Anthol. gr. XIII 897 die beiden führt habe; ein anderer, durut, den er per totam

Epigramme Anth. Pal. V 48 und Anth. Planud. deelamationem durchgeführt hat, displicebat pru-

89 zuweisen wollen. Bei dem ersteren, das in dentibus contr. VII 1, 24. In der oft übertriebenen

der Pfälzer Hs. toü A<xalov TalXov über6chrieben Anwendung von Figuren und der merklichen Vor-

ist, lässt sich dafür gar nichts weiter anführen. liebe für eine pointierte und pathetische Dar-

Das zweite, nur Fdilou Uberscbriebene, würde 50 stellungsweise verrät C. Abhängigkeit von der

allerdings, was Jacobs nicht einmal bemerkt, damals vorherrschenden aaianischen Geschmacks-

ein eigenartiges Relief bekommen, wenn es von richtung. Von Figuren begegnen besonders häufig

dem Mann, dessen Vergehen war linguam nimio Anaphern, Antithesen, rhetorische Fragen, daneben

non teni'isse mero (Ovid. tri st. II 446), etwa Antistrophen, Klimax, Exclamationen, Apostro-

nach seinem Sturz und der Verbannung von des phen. (Brzoekal.

Gottes Tafel geschrieben wäre; ein zwingender 167) Sex. Cornelius Honoratus. Sei. Cor-

Beweis für J a c o b s kann das aber schwerlich ge- nelius, Sei. Hl., (tnbu) Quir(ina), llonoratu»,

nannt werden. Das Gebiet der Fälschungen be- Portfumagnensis), milit(iis) equestrib(us) ezor-

treten wir mit der naiven Titulierung des Ge- natus, proc(urator) sexagenarius prov(ineiae)

dichtes Anth. lat. nr. 242 R. = Poet. lat. min. 60 Mesopotamiae, e(gregiae) m(emoriae) r(irj, CIL
IV nr. 185; sie lautet in einer älteren Hs. (des VIII 9760 = Dessau 1888, Grabschrift, gesetzt

11. Jhdts.) Decasticka Comelii poetae praeteeti in seiner Heimat Portus Magnus von seinem Erben

Aegypti u. s. w„ in jüngeren Hss. (des 14. und M. Caecilfiusj Caeeilianus, der auch zufolge

15. Jhdts.. Bährens p. 22f.): supplimt Cor- testamentarischer Bestimmung des C. dem Caesar

nelius Gallus ad Augustum ne comburatur Geta (zwischen 198 und 209 n. Chr.) CIL VIII

Aeneis. Bösartiger ging Pomponius Gauricus 9757 ebendort errichtete. C. hat Mesopotamien

zu Werke. Er strich in den Elegien Maximians, wohl unmittelbar nach der Wiedereroberung der

deren zweite eine lormosa Lycoris feiert, das Di- Provinz verwaltet, vgl. Hirschfeld S.-Ber. Akad.
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Berl. 1889, 422; Dessau a. a. 0. hiit ihn nur für 489. — an und fährt dann fort: Ainus oraculi

einen kaiserlichen Finanzbeamten, da Mesopota- rim numinin nominisque interpretationem, qua
mien von Praefeoten verwaltet wurde, kaum richtig, Liber palerel Sol law nignifiratur, eiterulut

denn auch in Sardinien führt der ritterliche Statt- ent Cornelius Labeo in libro eui titulun ent de
halter den Titel praeleetus und ptoeuralor. oraeulo Apotlinin Clarii), ähnlich wie es Por-

[Stein.] phyrios in seinem grossen Werke iuq! rpc ix io-

168) Cornelius Labeo, antiquarisch-theologi- yiwv quloooeplai that (0. W o I f ( Porphyr, de
scher Schriftsteller der späteren Kaiserzeit, wichtig .philos. ei orac. haur. libr. reliqu. p. 889.). die

als Vermittler älterer römischer Gelehrsamkeit an andere Schrift aber behandelte nach dem Zeng-

die christlichen Apologeten und an spätere Coropi- 10 nisse des Serv. a. a. 0. ( Labeo in librin qui ap-

latoren. Mit vollem Kamen nennt ihn nur Ma- petlantur de di» animalibu»: in quibu» ail ente

crobius (Sat. I 12, 20. 21. 16,29. 18,21. 111 4, 6), quaedam mera quibu» animae kumanae vertan-

doch beweist die Übereinstimmung von Macr. III tur in deoe, qui appellantur animale», quod de

4, 6 mit lnterp. Serv. Aen. 1 378, dass der an unimis fiant. hi autrm sunt di penate» et nale»)

letzterer Stelle genannte Labeo ebenfalls Corne- die Entstehung göttlicher Wesen, wie s. B. der

lius Labeo ist. und weiterhin zeigt dasjenige, was Penaten und Laren, aus menschlichen Seelen, also

Serv. Aen. I 378, ferner Augustinus (de civ. dei eine Daemonologie in der Art, wie sie zuerst

II 11. 14. III 25. VIII 13. IX 19. XXII 28), in den Ausführungen des Apul. de deo Socr. 15

Fulgentius (serm. ant. p. 112, 11 Helm) und Jo- p. 15, 15 Lütj. (= August, c. d. IX 11, vgl.

hannes Laurentius Lydus (de mens. p. 11, 16. 20 Mart. Cap. II 162f.) Uber die Herkunft derLares.

47, 18. 63, 8. 83, 8 Wünsch; de ost. p. 8, 25. Larvae, Lemures und Manes vorliegt (vgl. auch

93, 4 Wachsm. 2
) unter dem Namen Labeo anführen, August, e. d. XXII 28 Labeo etiam dicit, duo»

sowohl unter sich als mit den bei Macrobitis vor- uno die luinse deluneto» el occurrinne inricem

liegenden Fragmenten des Cornelius Labeo eine in quodam eompilo, deinde ad Corpora tua tunso»

so grosse innere Verwandtschaft, dass man alle luisse remeare et constituinae inter te umiroe

diese Stellen mit Sicherheit auf den letztgenannten »e e»»e ricturo», atque ita eine factum, donee

Autor zurückfuhren kann. Endlich hat G.Kettner pottea morerentur ); dass Cornelius Labeo dabei

(Cornelius Labeo, ein Beitrag zur Quellenkritik auch bereits christlichen Vorstellungen Rechnung
des Arnobius, Progr. v. Pforta 1877), dessen Be- trug, beweist August, c. d. 1X19: nonmrUi itto-

weisführung dann von Jac. Mülleneisen (DeSO rum, ut ita dizerim, daemonieolarum, in quibu»

CorneliiLabeonis fragmentisstudiisadseetatoribus, et lAibeo ent, sondern perkibent ab alii» angelo»

Diss. Marburg 1889), namentlich aber von W. diri, quo» ipsi daemone» nuneupant. bonot angelo»

Kahl (Cornelius Labeo, ein Beitrag zur spät- i»ti esse non negant, »ed eo» bonos daemone» ro-

römischen Literaturgeschichte. Philol. Suppl. V care quam angelo» malunt. In den labeonischen

7199.) und Alex. Röhricht (Die Seelenlehre des Fragmenten bei Augustin tritt uns als charakte-

Arnobius nach ihren Quellen und ihrer Entstehung ristisch namentlich die Scheidung von numina
untersucht Hamburg 1893, 309.) revidiert und bona und mala entgegen (August, c. d. II II

verstärkt worden ist, an der Vergleichung mit Labeo quem kuiuteemodi rerum peritistimum

den genannten Autoren dargethan, dass Arnobius isla etiam eultus diversitate dittinguit, ut malos
den Cornelius Labeo. ohne ihn je zu nennen, in 40 iita etiam eultu» diversitate distinguit, ut moto»

ziemlich weitem Umfange benützt und zugleich deo» propitiari caedibu» et trutibus tupplica-

zu widerlegen versucht hat (bestritten von K. tionibun ad»erat, bonos autem obtequiit laetin

Bure sch Klaros 128, dessen dort in Aussicht atque iucundi», qualia sunt, ut isae ait. ludi

gestellte Widerlegung nie erschienen ist). Diese emrirui lesctinternia-, vgl. III 25. VIII 13; ds-

\ ersteckte Polemik des Arnobius gegen Cornelius nach hei Arnob. VII 23 di laeri und deiteri).

Labeo. bei der wir den Eindruck gewinnen, dass die ebenso neuplatonisch ist (vgL Kahl a. a. 0.

cs sich hier um .die Kritik eines jüngst erschie- 7809.) wie die Tendenz, verschiedene Gottheiten

ncnen.vonvielen genannten und viele verführenden mit einander zu identificieren und auf die Grund-
Werkes' Kettner a. a. 0. 34, dazu A. Reiffer- kräfte Sonne, Mond, Erde zurückzuführen (Macr.

scheid Coniectanea, Ind. leet. hib. Vratisl. 1879, 50 I 12, 21 Maia = Bona Dea = terra = Fauna=
9) handelt, gibt nicht nur einen Terminus ante Ops = Fatua; I 18,21 Liber = soj= 7ad: vgl.

quem, sondern macht es auch wahrscheinlich, dass Wiiiova De Macrob. Saturn, fontibus 359.).

Cornelius Labeo kurz vor Arnobius, also um die Was aber den Schriften des Cornelius Labeo einen

Mitte oder in der zweiten Hälfte des 3. Jhdts. besonderen und dauernden W'ert verlieh, war der

schrieb (anders Buresch a. a. 0. 549.). wozu Umstand, dass er— ähnlich wie auf griechischem

es sehr wohl passt, dass er nicht nur den Platon Gebiete Porphyrios — seine Speculationen auf

unter die Halbgötter rechnet (August, c. d. II 14. sehr umfassende und eindringende antiquarische

VIII 13), sondern auch ganz o9enbar in seiner Studien stützte und sich nicht damit begnügte,

theologischen Gesamtanschauung bereits unter dem seine eigenen Deutungen vorzutragen, sondern

Einflüsse des Neuplatonismus Bteht. Dahin weisen 60 auch mit grosser Gelehrsamkeit die in der älteren

die beiden sicher bezeugten Titel seiner Werke, Litteratur niedergelegten Meinungen Uber Wesen
de oraeulo Apollini» Claru (Marc. I 18, 21) und und Bedeutung der Gottheiten beibrachte; ein

de dis animalibu» (Serv. Aen. III 168); denn Musterbeispiel dafür ist seine Zusammenstellung
in dem ersteren wurde allem Anschein nach ein der älteren Ao£ai über die (von Cornelius Labeo

System der Theokrasie und Theosophie im An- selbst als di animales gedeuteten, s. o.) Penaten.

Schlüsse an Orakel des klarischen Apollon vorge- die Arnob. III 40 direct, Macr. III 4. 69. und
tragen (Macr. a. a. 0. führt ein Orakel dieses der lnterp. Serv. Aen. I 378. II 296. 325. III

Gottes von fünf Versen — s. Buresch a. a.O. 119. 148 durch Vermittlung eines Vergilcommen-
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tars benützt haben und die sieh aus diesen Pa-

rallelberichten vollständig wiederherstellen lässt

(Wisaowa Herrn. XXII 1887, 3311.) : ausserdem
beruft er sich zum Beweise für seine Speculationen

auf Einzelheiten des Rituals (Macr. I 12, 20),

benützt für die Deutung ausgiebig die Beinamen
(LuxXijoitt) der Gottheiten nach den Indigitations-

formularen (Macr. I 12, 21 hatte «indem Bornim
Faunamque et Opern et Fntuam pontiKcum libris

indigilari. Lyd. de mens. I 21 p. 11, 15 Wünsch:
xffiaxooloii ryyvv ovbua/uv evpioxoprv xaXovpirqv
ttjv Aqpobtrny, xtiiat bi nana Aaßeton rd 6ro-

para; Aufzählung der Cognomina des lanus ebd.

IV 1) und kennt die disciplina Etrusea, welcher

er seine Theorie von den di animales entlehnt

zu haben scheint, wie der Vergleich von Serv.

Aen. III 188 Laben ... otf esse quaedam saera,

quibus animae humanae rertantur in deos, qui

appellantur animales, quod de. animis Hunt, mit
Arnob. II 62 Etrusea libris in Aeheronlicis pol-

heetur, eerlorum animalium sanguine, numi-
nibus eertis dato, ditinas animas Heri et ab
legibus mortalitatis eduei ergiebt (vgl. Müller-
Deecke Etrusker II 26f.). Dass Varros Antiqu.

rer. div. eine Hauptquelle für Cornelius Labeo
waren, steht sicher (R. A g a h d Jahrb. f. Philol.

Suppl. XXIV 113ft.). aber auch Nigidius Figulus

de diis (A. Swoboda P. Nigid. Figuli oper.

reliqu. p. 2511.), Granius Flaccus u. a. m. hat er

herangeiogen.

Von den genannten beiden Werken scheint

das de dis animalibus das einflussreichere ge-

wesen zu sein; wir kennen als Ausschreiber des-

selben Arnobius, Augustinus und einen Vergil-

eommentator des 4. Jhdta.. auf den sowohl Macr.

III 4, 6!f. und die entsprechenden Stellen des

Interp. Serv. (s. o.) als auch Serv. Aen. III 168

zurückgehen; Benützung des Buches de oraeulo

Apollinis Clarii lässt sich mit Sicherheit nqr
bei einem Schriftsteller nachweisen, der im 4. Jhdt.

unter Zugrundelegung von Iamblichs Schrift

siegi öewr und Heranziehung einiger anderer

Quellen, namentlich eben des Cornelius Labeo.

eine Darstellung der neuplatonischen theokrasti-

jehen Götterlehre gab (Wissowa De Macr. Sat.

font. 3511.) und von Macrobius (I 17—23. 12,

20—29. 8, 4—12. 9, 1—16) sowie wahrscheinlich
— wohl indirect— von Joh. Laur. Lydus de mens,

eompiliert worden ist. Schwierigkeiten bereitet

eine angebliche dritte Schrift des Cornelius Labeo, I

die Macr. I 16, 29 citiert: Cornelius etiam Labeo
primo lastorum libro nundinis ferias esse pro-

nuntiat: das Citat steht nämlich innerhalb eines

Abschnittes, der sicher ganz aus einer erheblich

älteren Quelle (Sueton) geschöpft ist (Wissowa
a. a. 0. 16ff.), und lässt sich keineswegs so leicht

auslSsen. wie dies sonst bei den von Macrobius

aus anderer Quelle aufgeflickten Zusätzen (Wis-
sowa a. a. 0. 9f. 16f. 85f.) der Fall ist; dazu

kommt, dass eine Erörterung Uber die sacral-l

rechtliche Natur der nundinae und überhaupt ein

Werk de lastis zu Zeit und Persönlichkeit des Cor-

nelius Labeo wenig passen will. Darum habe

ich a. a. 0. 28 einen Irrtum des Macrobius an-

genommen, der in seiner Vorlage gefunden habe

efiom Labeo (nämlich Antistius Labeo, der Jurist)

primo lastorum libro und in Erinnerung an den

vorher I 12. 20. 21 aus anderer Quelle citierten

Cornelius Labeo den Namen falsch vervollständigt

habe. Trotz des von mehreren Seiten (Schwabe
zu Teuffel Litt.-Gesch. g 390. 1. Mülleneiaen
a. a. 0. 12. Wachsrnuth Ausg. von Lyd. de

ost. 1 p. XXVIII n. 31) erhobenen Widerspruches

scheint mir noch heute dies die beste Lösung der

thatsächlich bestehenden Schwierigkeit zu sein,

und was Schanz (Röm. Litt.-Gesch. III 164)

als das einzig Bedenkliche hervorhebt, dass wir
1 keine Schrift des Antistius Labeo unter diesem

Titel nachweisen können, will nicht viel besagen;

jedenfalls passt der Gegenstand gut für einen

Juristen, da ja auch Masurius Sabinus (s. d.) de

lastis schrieb, und die Streitfrage, ob die nun-

dinae als feriae anzusehen seien, in das Gebiet

des tu.» pontiHeium fiel, über das Antistius Labeo

ausführlich handelte (s. o. Bd. I S. 2550). Wohl
aber scheinen gegen meinen Lösungsversuch zwei

der bei Lydus erhaltenen Labeofragmente zu spre-

chen; die Etymologie des Namens Februarius

(o öl Aaßewv d.-iö xov ttMhnx Xiyst xXqih'/tai rAr

d>tßffovdfftov geßtff yiff naffa 'Pcopaloie xb erhe-

best nffoeayoffeverat. de mens. IV 25 p. 83. 8 W.)
und noch mehr die Angabe über die ursprüng-

liche Tageszahl der einzelnen Monate (Su 6 .1a-

ßtwy qrjai xar 7arovdfftov xai Qeßffoväffior, 'AexffiX-

Xsor xs xal lovvtov, Ee$x!XJUov Eeetxlpßotov dvö
rryla xal eixootr vutpiuv x6 etaXat Xapxiy, Mdff-
rtor bi xai Afaiov, KvrxtXXuSr xs xal tXxraißffior

ä-To puät xal xfftaxorxa, Wer xoiie aeto hrria xai

eutoot quepCoy etepexxalat lyeiv tbe Ntbrat u. s. w.,

de mens. III 10 p. 47, 18 W.) sehen wirklich so

aus. als seien sie einem Werke de lastis ent-

nommen. Aber wollte man sie als Bruchstücke

dem von Macr. I 16, 29 citierten Werke des Cor-

nelius Labeo zuweisen, so käme man in neue

Schwierigkeiten; denn Lyd. de mens. p. 47, 18B.

deckt sich wörtlich mit Macr. I 13, 6f., wo an

eine Loslösung auR der suetonischen Umgebung
nicht gedacht werden kann. Die Entscheidung

wird erst dann getroffen werden können, wenn
die Frage nach der Zuverlässigkeit des Lydus in

den Angaben über seine Gewährsmänner in vollem

Umfange gelöst sein wird.

Wenn bei demselben Lydus de ost. 3 p. 8. 25
Aaßewr nel>en Capito, Fonteius, Apuleius, Vi-

eeliius, (Nigidius) Figulus und Plinius unter denen
aufgeführt wird, Soot xovxove — d. h. xove Qoc-
oxoec — fepgrrvoay und dementsprechend vor

c. 42 die Überschrift steht xaboXixq htixr/ffpan

nffbt oeXqrqv jxxffi xeffawdir xai SXXasv xaxaoxtj-

uattov ix Xibr Aaßeä/roe xab' iffprjvtiar inoe

Xißir (über Herstellung und Beziehung dieser Über-

schrift s. Wachsrnuth a. a. 0. p. XXIXf.), so

ist damit gewiss unser Cornelius Labeo ebenso

gemeint, wie in demCitat des Fulgentius serrn. ant.

p. 112, 11 Helm Labeo qui diseiplinas Etruseas

Tagetis et Baeilidis quindeeim roluminibus er-

planarit, ita ait ßibrae ieeoris sandaraeei eoloris

dum tuerint, manales tune rerrere Opus est pe-

tras‘ Mit dem wirklichen Cornelius Labeo haben

aber beide Citate, von denen das zweite jedenfalls

ganz erschwindelt ist (vgl auch Bd. II S. 2723),

nichts zu thun. sondern der Name des angesehenen

Schriftstellers, von dessen Beschäftigung mit etrus-

kischen Dingen man wusste, deckt fremdes und
minderwertiges Gut.

Dass der in Schol. Stab Theb. IV 482= Mythogr
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Vatic. II 41 für die Genealogie der quattuor Her- eben durch ihre äussere Erscheinung, denn P.
curii dtierte Corrilius, dessen Namen 0. Jahn Oppius dixit de genere Lcntulorum, cum assidue
(Rh. Mus. IX 627) in Cornelius ändern und dann minorrs parentibus liberi essent, nascendo inter-

auf Cornelius Labeo beziehen wollte, mit diesem i/urum (Quintil. inst. or. VI 3, 67). LenIch Inn setzt

nichts zu thun hat, geht schon daraus hervor, in dieser PeriodeCicero(ad fam. III 7, 5) wie später
dass Cornelius Labeo unmöglich schlechthin als Iuvenal (s. Nr 173) als einen der .Superlative der
Cornelius citiert werden konnte. Da die Stelle römischen Mobilität' (Mommsen Röm. Forsch. I

aus dem Interp. Serv. Aen. I 287 wörtlich abge- 287). Nach einer Grabschrift aus guter Zeit (CIL. VI
schrieben ist (nicht richtig beurteilt von Gu. Mi- 16251: L. Cornelius P. I. Pol. Lentulus) scheinen

ehaelis De origine indicis deorum cognominum, 10 sie zur Tribus Pollia gehört zu haben. Die ausser-

Diss. Berol. 1898, 21 f.), so steckt in Corvilius ordentliche Verzweigung der Familie erschwert die

(Comificius Osann. Corvinus M. Hertz, Cor- Feststellung der genealogischen Beziehungen zwi-

nutus Vollmer) wohl der Name, unter dem der sehen ihren Angehörigen ungemein. SchonderZu-
Statiusseholiast diesen erweitertenVergileommentar sammenhang mit den älteren Corneliern ist kaum
las. [Wissowa.] zu ermitteln. Der erste, der das Cognomen Len-

169) Cornelius Laeo, Praefectus praetorio unter tulus führt, ist L. Cornelius Lentulus, Consul 427
Galba. Während dessen Statthalterschaft im = 327 (Nr. 186). Diesem legt Liv. IX 4, 8 die

diesseitigen Spanien hatte er sich als sein Ad- Worte in den Mund: Patrem meum ..... saepe

sessor das Vertrauen Galbas in so hohem Grade audiri memorantem se in Capitolio utmm non
erworben, dass dieser, zum Kaiser erhoben, ihn 20 fuisse auctorem senatui redimenrlae avro a Oallis

zum Praefectus praetorio ernannte und sich von civitatis. Aber in seiner eigenen Darstellung hat
ihm und zwei andern Männern, dem T. Vinius Livius V 48, 8 die Senatssitzung, worin 364 =
und dem freigelaasenen Ieelus, in allen Dingen 390 der Loskauf beraten wurde, nur flüchtig er-

voilständig leiten liess (Suet. Galb. 14. Plut. wähnt und keine einzelnen Redner dabei ange-
Galb. 13. 29. Epit. de Caes. 6, 2. Tac. hist. I führt. Er stand also nur bei einem bestimmten
6. 13. 14, 8. u.). Doch waren diese Männer unter Annalisten, dem er selbst für jene Periode kein

einander uneinig, und namentlich widersetzte sich Vertrauen geschenkt hatte, ein ausführlicher Be-

C. blos aus Feindschaft auch den besseren Rat- rieht darüber, gegen dessen Glaubwürdigkeit eben
schlügen des Vinius (Tac. hist. I 13. 26. Plut. diese Ausführlichkeit bedenklich macht. Ausser-

Galb. 26). Überhaupt war C. von einer unerträg- 30 dem spricht dagegen der zeitliche Abstand des

liehen Anmassung und so träge und sorglos, dass L. Lentulus von der gallischen Katastrophe. Diesen
er den Vorgängen um ihn in pflichtvergessener Anstoss hat Mommsen (CIL I p. 15) allerdings

Weise seine Augen verschloss (Tac. hist. 16 zu beseitigen gesucht; er hält für den Vater des
ignavissimus; 24 socordia. Suet. a. a. 0. or- Lentulus den Ser. Cornelius Maluginensis, der

rogantia socordiaque inMembilis). Nichts an- zwischen 368= 886 und 393 = 361 die höchsten

deres war es, was ihn bewog abzulehnen, als der Ämter bekleidete und zur Zeit des gallischen

Senat beschloss, ihn mit einer senatorischen Depu- Brandes ein jüngerer Mann gewesen sein muss
tation an den Rhein zu schicken, um den Auf- (Nr. 254), und stellt auf diese Weise den Zu-
stand der germanischen Heere beizulegen (Tac. sammenhang der verschiedenen Cornelier her.

hist. I 19). Er nahm nicht das Geringste von40Aber auch dagegen erheben eich Bedenken: nur
der Verschwörung gegen Galba wahr, als diese eine Generation jünger als L. Lentulus, Consul

schon ein offenes Geheimnis geworden war, und 427 = 827, ist Ser. Cornelius Lentulus, Consul
wollte noch am Tage vor Galbas Ermordung nichts 451 = 303. Dieser war nach den Fasti Cap. Cn.

von den Gerüchten wissen, die in der Luft schwirr- t. Cn. n.; das Verwandtschaftsverhältnis zwischen

teo (Tac. hist. I 24. 26). Zu spät raffte er sich ihm und L. Lentulus kann also, wen es nicht

zu energischerem Handeln auf, als die Gefahr noch entfernter war, nur das zwischen Neffen

unmittelbar drohte. Als sein Rat, die Erhebung und Oheim gewesen sein; wenn aber das richtig

zu Gunsten Othos als Gegenkaiser im Keime zu ist, so ergiebt sich nicht nur. dass der Vater des

ersticken, von Vinius verworfen wurde, war er L. Lentulus den Vornamen Cn. geführt hat, son-

sogar darauf bedacht, diesen zu töten, freilich 50 dern auch, dass bereits dieser Vater oder ein noch

wohl mehr aus Feindschaft gegen ihn, als um älterer Vorfahr den Beinamen Lentulus ange
seinem Herrn zu helfen (Tac. hist. I 33. 89. nommen und seinen verschiedenen Söhnen ver-

Plut. Galb. 25). Nach dem Sturze Galbas wurde erbt haben muss. Die Verknüpfung dieser beiden

auch er auf Befehl Othos getötet. Januar 69 n. ältesten Lentuli mit den übrigen patricischen

Chr. (Tac. hist. I 46. Plut. Galb. 27). Corneliern ist also unmöglich, und mindestens

170) Ulpius Cornelius Laelianus s. Ulpius, ganz unsicher ist auch die Verknüpfung des dritten

[Stein.] in den Fasten vorkommenden mit ihnen. Es ist

171) Cornelius Latinianus, an den ein Rescript L. Lentulus Caudinus Consul 479 = 275. nach

Hadrians. Ulpian. Dig. XLVIII 5, 28, 6. den Acta triumph. Ti. f, Ser. man könnte

[Groag.] 60 ihn mit L. Lentulus, Consul 427 = 827, nur, wie

172ff.) Cornelii Lentuli. Dieser wichtige Zweig auch Mommsen gethau hat, als Urenkel und

der patricischen Gens Cornelia empfing seinen mit Ser. Lentulus, Consul 451 =303, nur alsEnkel

Beinamen von den lentes, den Linsen, die seine in Beziehung setzen, aber beide Möglichkeiten, die

Mitglieder in ältester Zeit viel gebaut haben sollen sich gegenseitig ausschliessen, werden wieder in

(Plin. n. h. XVIII 10, vgl. den Witz Ciceros ad Frage gestellt durch den geringen Zeitabstand,

Att. I 19, 2 über Nr. 217). In den letzten Zeiten der uns beim Fehlen der Filiation höchstens in

der Republik zeichneten sich verschiedene Lentuli Lentulus Caudinus einen Enkel des ersten oder

als Redner aus (Tac. dial. 37), dagegen nicht einen 8ohn des zweiten Lentulus erblicken liesse.

uigi id by Google
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Die Voraussetzung aller Combination ist die

Zuverlässigkeit der eapitolinischen Fasten und
Triumphalacten; aber auch sie ist nicht einmal
einwandfrei, weil der hier dem Vater des Caudi-
nus beigelegt« Vorname Ti. den patrieischen Cor-
neliern sonst völlig fremd ist. Von jenem Len-
tulus Caudinus an lässt sich der Stammbaum
der Familie im Zeitalter der punischen Kriege
ziemiirh sicher feststellen, obwohl noch immer
einige Lentuli sich nicht in die genealogische 10
Folge einreihen lassen. Aber in der graechischen
Zeit verlieren wir diese Fäden völlig, und ee ist

kaum möglich, die zahlreichen Lentuli der cicero-

nischen mit den älteren zu verknüpfen. Neue
Inschriftenfunde haben in manchen Fällen zwar
Aufklärung gebracht, aber in anderen das Dunkel
noch vermehrt; vielleicht wird auf diese Weise
unsere Kenntnis mit der Zeit noch besser werden.
Um den Überblick zu erleichtern, enthält die auf
S. 1859f. beigegebene Stammtafel neben den Len- 20
tuli, deren verwandtschaftliche Beziehungen zu ein-

ander gesichert oder wahrscheinlich sind, auch noch
die übrigen, der Zeit nach geordnet; Bie enthält

manches Unsichere, und deshalb sind stets die

betreffenden Artikel zu vergleichen. [Münzer.]

Zu Anfang der Kaiserzeit eiistierten die Len-
tnli noch in mehreren Linien, von dene eine den
Namen der Scipionen, die damals ausstarben, an-

nahm (auch die Begräbnisstätte der Scipionen
ging in den Besitz der I-entuler über, vgl. Momm- 80
sen CIL I p. 14). Die ältesten Beinamen der
Comelier. Maluginensis und Cossus, wurden von
den Lentulern gleichfalls wieder verwendet, ersterer
als Cognomen, letzterer als Vorname; vielleicht

nahmen die Lentuli auch den Namen der Cethegi
an (vgl. Lentulus Cethegus Nr. 215). Sie haben
das 1. Jhdt. n. Chr. nicht überdauert. Zur Er-
läuterung der nicht mit völliger Sicherheit auf-

t
ekUrten Verwandtschaftsverhältnisse diene die

tammtafel. Vgl. über die Lentuli der Kaiser- 40
zeit: Borghesi Oeuvr. V 215. 800. Mommsen
CIL I p. 14f. de Vit Onomaat. II 4S3ff. Klebs
Prosop. I 450ff. [Groag.]

172) Cornelius Lentulus, verwaltete 617 = 187
als Praetor Sicilien und wurde von den aufstän-

dischen Sclaven unter Eunus geschlagen (Flor. II

7, 7; vgl. Wilma Jahrb. f. Philof CLI 218).

Von zwei über seine Persönlichkeit aufgestellten

Vermutungen sehliesst je die eine die andere aus.

Entweder war er der Vater von Nr. 178 und Sohn 50
von Nr. 177; dann hieas er mit Vornamen Cn.
(Mommsen Ephem. epigT. IV p. 254. Henzen
CIL I

7
p. 36 zum J. 657). Oder er ist identisch

mit Nr. 192 und führte das Praenomen L. (Klein
Verwaltungsbeamte I 46f. Henzen a. 0. p. 85
zum J. 634). In die Stammtafel ist die erste

Vermutung aufgenommen worden.

172a) Corndius Lentulus, Sohn des P.Dolabella
und der Tullia, wurde nur wenige Monate alt;

vgl. Nr. 141 am Ende. [Münzer.] 60

178) (Cornelius) Lentulus. Als allgemeine Be-

zeichnung für einen hohen Aristokraten wird L««-

tulut luv. VI 80. VIII 187 verwendet, ohne dass

an eine bestimmte Person zu denken wäre (die

Bemerkung des Scholiasten zu VIII 187 hie Lcn-

luiun . . . depri hen*u* in faho enieiHzut etl ist

natürlich nur falsche Interpretation derWorte luve-

naL); über luven. VII 95 vgl. Nr. 220. [Groag.]

174) C. Cornelius Lentulus. Diod. XI 52, 1

nennt den einen Consul des J. 276 = 478, Uber
dessen Namen auch die übrigen erlialtenen Con-
sularfaaten nicht einig sind, Tauot KoQrrjiitx ,lrv-

tovlot. Die Ansicht, dass dies unter den ver-

schiedenen abweichenden Angaben die älteste und
allein richtige sei (Weber Philol. XLIV 698.

713). lässt sieh keinesfalls festhalten. da das
Praenomen C. bei den patrieischen Corneliern,

abgesehen von den Blasiones und Cethegi, nicht

vorkommt und Corneli Lentuli sich sonst erat

anderthalb Jahrhunderte später finden.

175) C. Cornelius Lentulus. NachPolyb.XXXII
1, 4 gingen im J. 598 — 161 Ilonliot 'Anoimiot
xai Tatoi Acrtlot als römische Gesandte nach
Kyrene. Wie eben erwähnt, ist das Praenomen
C. den patrieischen Corneliern fremd; ferner ist

der Name des ersten Gesandten in der Hs. nicht

gut überliefert {'Aarmfliot). Deshalb darf inazi

vielleicht räicot in fraioc ändern und in diesem

Gesandten den Consul von 608 = 146 sehen

(Nr. 177).

176) Cn. Cornelius Lentulus war nach den
Fasti Cap. L. f. L. »., demnach Sohn des L.

Lentulus Caudinus Consuls 517 = 237 (Nr. 211)
und Enkel des gleichnamigen Consuls von 479
= 275 (Nr. 210). Weder Cn. noch sein Bruder
L. (Nr. 188) scheinen den Beinamen Caudinus je

geführt zu haben, während ihre Vettern Nr. 212
und Nr. 214 ihn noch beibehielten. Cn. Lentulus

nahm als Militärtribun an der Schlacht bei Cannae
538= 216 teil und wollte den verwundeten Consul
L. Aemilius Paullus retten, was dieser selbst aber

verschmähte (Liv. XXII 49. 6— 12; daraus Frontin.

strat. IV 5, 5. Plut. Fab. 16. 5f.). 542 = 212 war
Lentulus Quaestor des Ti. Gracchus in Lucanien;

nachdem der Feldherr in einen Hinterhalt ge-

raten und gefallen war, übernahm er den Befehl

über den Rest des Heeres (Liv. XXV 17, 7. 19,4).

549= 205 war er curulischer Aedil zusammen mit
seinem Bruder L. (XXIX 11, 12), 553 = 201

Consul mit P. Aelius Paetus (Fasti Cap. Fasti

fer. Lat. CIL I’ p. 57. Chronogr. Idat. Chron.

Pasch. Liv. XXX 40, 5. 44, 2. Oros. IV 19, 5.

Cassiod. Plin. n. h. XVIII 166). Er wünschte
sehnlichst, den Krieg in Africa gegen Karthago

führen zu dürfen, und erhielt schliesslich den Be-

fehl über die bei Sicilien gesammelte Flotte mit

der Erlaubnis, nötigenfalls nach Africa überzu-

setzen; doch bevor es dazu kam, wurde der Friede

mit Karthago unterzeichnet (Liv. XXX 40, 7

—

16. 43. 1. 44, 13. XXXI 14, 2. App. Lib. 56.

62). Pon P. Scipio Africanus wird die mit seiner

gaozen Politik kaum vereinbare Äusserung be-

richtet, die KriegsluBt zweier Consuln, erst des

Ti. Claudius Nero 552= 202 und dann des Cn.

LentuluB 553 = 201. habe ihn abgehalten, den

zweiten punischen Krieg mit der Vernichtung

Karthagos zu besehliessen (Liv. XXX 44. 3). 354

= 200 wäre Lentulus nach Liv. XXXI 50, 11

nach Spanien gegangen; wie bei Cn. Cornelius

Blasin Nr. 74 dargelegt wurde, ist diese Angabe
falsch, wenn nicht gar gefälscht. Dagegen hat

Cn. Lentulus 555 = 199 als Triumvir gemeinsam
mit seinem Collegen im Consulat und dessen

Bruder Sez. AeliuB Paetus die Angelegenheiten

der Colonie Narnia geordnet (Liv. XXXII 2, 7)

und ist vermutlich auch in dem Cn. Cornelius
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zu sehen, der als Mitglied der Zehnercomraission Lentulus Grus coe. 705 = 49 v. Chr. (Nr. 218).

de« Senats unter Leitung des T. Flaminlnus 558 Consul Ordinarius im J. 786 = 18 v. Chr. mit P.

= 196 in Griechenland thätig war. Damals tral Cornelius Lentulus Marccllinus (die Belegstellen

er zuerst in Thessalien mit Philipp von Make- s. o.; duobut Lentulis cos. Fasti Hydat.. FastiVind.

donien zusammen und riet ihm. um Aufnahme in CIL XV 4539). Mit entsprechender Reserve mag
die römische Bundesgenossenschaft nachzusuchen man aufGrund der africanischen Inschrift CIL VIII

(Polyb. XVIII 48, 3—5; daraus Liv. XXXIII 85, 16456 vom J. 3 n. Chr., die einen Cn. Cornelius
3—7); dann begab er sich nach Thermon zu der t'n. f. Cor(nelia) Kulus nennt, vermuten, dass C.

aitolischen Bundesversammlung und ermahnte sie, den Proconsnlat von Africa bekleidete. Vermutlich
Rom die Treue zu bewahren und ihre Beschwerden 10 als Legat von Pannonien unternahm er im Auf-
ordnungsgemäss demSenate zuunterbreiten(Polyb. trag des Augustus — wie es scheint, um das
6—10. Liv. 8—12; vgl. Nissen Krit. Untersuch. J. 11 n. Chr. — einen Feldzug gegen die Dacier

29). Er starb 571 = 188; nur bei dieser Ge- und Geten. Gr überschritt die Donau und drang
legenheit wird erwähnt, dass er Augur war (Liv. längs der Marosch in das Innere des dorischen

XXXIX 45, 8). Reiches ein; der Zwedt der Expedition, die Dacier

177) Cn. Cornelius Lentulus, war vermutlich zum Eiustellen der gewohnten Einfälle in römisches

593 = 161 als Gesandter in Kyrene (vgl. Nr. 175) Gebiet zu zwingen, wurde auf längere Zeit hiuaus

Im J. 608= 146 war er Consul mit L. Mummius erreicht. Nachher schlug C. noch die Sarmaten
und scheint Italien als Provinz erhalten zu haben, zurück. Für seine Thaten wurden ihm die Trium-
da er nur als eponymer Beamter dieses Jahre«, 20 phalornamente zuerkannt (Flor. II 28. 29. Tac.

aber nirgends wegen seiner Teilnahme an dessen ann. IV 44; von demselben Feldzug ist die Rede,

wichtigen Ereignissen genannt wird (Cn. Cor'- ohne dass C. genannt würde: Mon. Ancyr. lat. V
[ntiius - - n.J Lmtulus Fasti Cap.; Cn. Cor- 48f.; graec. XVI 14f. Strab. VII 304. 805. Suet.

Melius Lentulus Veil. I 12, 5. Censorin. de die Aug. 21. Oros. VI 22, 2; vgl. Schiller Gesch.
nat. 17, 11. Oros. IV 23, 1. V 3, 1; Cn. Cor- d. r. KaiBerz. I 236. Mommsen Res gest. d.

nelius Cic. ad Att. XIII 33, 3. Cassiod.; Len- Ast.1 1280.; R. G. V 88. Peine Berl. Stud. II

tulus Chronogr. Idat. Chron. Pasch.). Henzen 1885, S35f. v. Premerstein Jahresh. des öst.

(CIL P p. 34 zum J. 608) verzeichnet zwei ver- arch. Inst. I 1898 Bcibl. 1660.; nach Mommsen
schiedene ältere Ansichten über seine Herkunft, unternahm C. den darischen Feldzug im J.6 n. Chr.

aber diese kommen in Wahrheit auf dasselbe 30 als Legat Moesiens, die obige Darstellung beruht
hinaus, dass nämlich Lentulus ein Sohn vonNr. 176 auf den Ausführungen v. Premersteins). C. ge-

und Bruder von Nr. 224 gewesen sei, was nicht hörte zu den primores civitatis (Tac. ann. I 24,

zu beweisen, aber ganz wohl möglich ist. vgl. IV 29), die im J. 14 n. Chr. den Sohn des

178) Cn. Cornelius Lentulus, als Cn. I. Cn. n. Tiberius, Drusus, zu den revoltierenden Legionen
(Fasti Cap.) Enkel von Nr. 177, vielleicht Sohn von nach Pannonien begleiteten. Von den Legionären,

Nr. 172, war Consul 657 = 97 (Fasti Cap.Delische die in ihm einen einflussreichen Gegner ihrer

Inschrift bei Dittenberger Syll.* 821. Aufge- Forderungen sahen, persönlich bedroht, geriet er

malte Amphoreninschriften Bull. comm. 1877, 168. in Lebensgefahr (Tac. I 27). In den Processen
Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Obseq. 48. Cassiod. gegen M. Scribonius Libo Drusus (10 n. Chr.)

Plin. n. h. X 5. XXX 12). [Münzer.] 40 und C. lunius Silanus (22 n. Chr.) ergrifl C. im
179) Cn. (Cornelius) Lentulus wird in der Senate das Wort (Tac. II 82. III 68). Im J 24

folgenden (überlieferten) Inschrift aus Urbino ge- beschuldigte ihn der jüngere Vibius Serenus der
nannt: T. Mario C. I. Stet. Sieulo . . .

prae- Teilnahme an einer Verschwörung gegen Tiberius,

t(ecto) duor(um) prin(cipum), praelect(o) in obwohl C. zu den intimen Freunden des Kaisers

cl(aste) Cn. Lentul(i) praet(orisl) in Sirilia gehörte und damals bereits in hohem Alter stand.

(CIL XI 6058). Die Ergänzung rührt von Bor- Tiberius schlug die Anklage sofort nieder (Tac.

mann her, der in den beiden principes Augustus IV 29. Dio LVII 24, 8). Im J. 25 starb C. (Tac.

und Agrippa vermutet; doch ist vielleicht eher IV 44). Taritus sagt von ihm: Lentulo super

an ersteren und Antonius zu denken. Die Flotte consulotum et triumphalia de Oetis (in der Hs.
dea Praetors Cn. Lentulus, der sonst unbekannt 50 dege.tr», vgl. Nipperdey-Andresen z. St.) gtn-

zu sein scheint, hätte dann im Kriege gegen Sex. riae fuerat bene toterata paupertas, dein magnae
Pompeius an der sicilischen Küste operiert. Aller- opes innocenter partae et modeste habitae (IV 44);
dings ist nicht völlig ausgeschlossen, dass prae- Dio (a. a. O.) nennt ihn rpvoti &r«ucijc. Nach
l(ecto) in Sicilia auf dem Steine stand und ein der Meinung Zippels (Losung d. consul. I’rov.

besonderes Amt des T. Marius damit gemeint ist. 9f.) und Mommsens (Res gest. d. Aug.* 131,

180) Cn. Cornelius Lentulus. a) Name. JV. 1) wüsste man von C. nichts, als dass er im
Koprrihot A. vl. Abxovlot Dio ind. 1. LIV; Cn. J. 18 v. Chr. Consul war; alle sonstigen Nach-
Cfornetius] CIL I

1
p. 64 Fasti Colot.; Naloe richten von diesem beziehen sie auf Cn. Lentulus

Kogrrihoi [Alhrrloc CIA III 585 (diese Inschrift augur cos. 14 v. Chr. (Nr. 181). Aber Nipper-
einer Statuenbasis kann sich nicht auf Cn. Len-60dey (zu Tac. I 27) und Klebs (Prosop. 1 454)
tulus augur Nr. 181 beziehen, da der Augurtitel weisen mit Recht darauf hin. dass dieser bei den
nicht fehlen dürfte); Cn. Lei ntulusj CIL l

5
p. 65 Autoren (auch Tac.III 59) immer mit dem Priester-

Fasti Biond.; Cn. Lentulus Mon. Ancvr. lat. I titel genannt wird; was Suet. Tib. 49 vun seinem

87. III 40; graec. III 12. IX 21. Tac. ann. I 27. Verhältnis zu Tiberius sagt, ist überdies unver-

II 32. III 68. IV 29. 44. Dio LIV 12, 4. Cassiod.; einbar mit der Freundschaft, die zwischen diesem
Cornelius Fasti Hydat. Chron. Pasch, (vgl. CIL Kaiser und C. bestand. Übereinstimmend wird

I s p. 162); sonst Lentulus. b) Leben. Sohn eines von beiden Lentulern nur berichtet, dass sie ur-

Lucius (Dio ind. 1. LIV), möglicherweise des L. sprünglich arm waren, später jedoch grossen Reich-



Cornelias1868 Cornelias 1864

tum erlangten. Des C. Sohn war wohl Cossus libertini pauperem facerent), wurde er angeblich
Lentulus ros. 1 v. Chr. (Nr. 182). von Tiberius, der ihn allein iu beerben wünschte,

181) Cn. Cornelius Lentulus augur. a) Name. metu et angore ad tastidium rittu actus (Suet.
rr. Kogryltoi /V. vl. Aerrovltx Dio ind. 1. LIV; Tib. 49; es ist mehr als zweifelhaft, ob dies be-

ICn. Cornelijus Cn. I. Lentulus augur CIL VI deutet, dass der damals schon hochbetagte C. sich

2023; C/n. Co]rn[elius / CIL I* p. 65 Fasti selbst das Leben nahm). Ein Zerrbild des Mannes
Biond.; /Valo,- Koprr/hoi Dio LIV 24, 1; (Cn. entwirft Seneca (a. a. 0.), der ihn als geistig und
Cornelius) Lentulus augur CIL IX 3099; Cn. seelisch unbedeutend, kleinlich undgeizigschildert.

Lentulus augur Mon. Ancyr. lat. III 23. Sen. de Wiederholt ist der Getensieg des Cn. Lentulua
benef. II 27. Suet. Tib. 49; A'cüo,- A/rrsos 10 cos. 18 v. Chr., und was sonst von diesem über-

aByovg Mon. Ancyr. gr. VIII 20. CIG II 2943, liefert wird, dem C. ingesehrieben worden: doch
12. 15; Cp. Lentulus in Consulatsdatierungen vgl. Nr. 180.

CIL I 745. 797. VI 23532. X 885. 886. 1938. e) Familie. Aub den oben citierten Worten
XI 6673. 21. Cassiod.; augur Lentulus Tac. ann. Suetons (Tib. 49) wird man kaum schliessen dürfen,

III 59; Lentulus augur Tertull. de pallio4; Len- dass C. keine Nachkommen hinterlasacn habe;

tulus Fasti Hydat. Chron. Pasch.; augur Chro- vielmehr werden wahrscheinlich P. Lentulus Scipio

nogr. a. 354 (wgl. CIL I
5

p. 162). Das Priester- cos. 2 (Nr. 235) und Ser. Lentulus Maluginensia
amt fügte C. seinem Namen wohl sur Unter- ros. 10 (Nr. 226), die beide als Cn. I. Cn. n.

Scheidung von seinem Verwandten Cn. Lentulus bezeichnet werden, als seine Söhne in betrachten

cos. 18 v. Chr. (Nr. 180) hiniu; mit Ausnahme 20 sein. Freigelassene des C. werden genannt CIL
von Jahresangaben. bei denen das Fehlen des IX 3099 (Sulmo), vielleicht auch VI 32277. Vgl.

Priestertitels nicht weiter auffällt, wird er überall über ihn K 1 e b s Prosop. I 454 nr. 1 182.

augur genannt, auch in griechischen Inschriften 182) Cossus Cornelius Lentulus. a) Name
(ähnlich wie sein jüngerer Zeitgenosse L. Piso A'dooo,- Kogrghoe /V vl. Advtovloe Dio ind. L
augur [o. Bd. III S. 1383 Nr. 74], vgl. die neu- LV; Kootkk [K]o[g]rghot .lcvrvloc CIG II 2948;
gefundene Inschrift aus Mvtilene, die diesem als Cossus Cornelius Lentulus CIL V 3257; Cossus
Proeonsul von Asia gesetzt ist IGIns. II 219). Cornelius CIL I*p. 69 = VI 10395 (Fasti min.
Vgl. Nipperdey-Andressen zu Tac. ann. III 59. XIII). VI 8738; Aogeijlioc Koooos DioLV28,4;
Klebs Prosop. I 454. [Conejlius CIL I* p. 70 Fasti ArvaL; Cossus

b) Leben. Sohn eine Cn. Lentulus (CIL VlSOCn. f. Lentulus Münzen Babeion I 430 nr. 79;
2023. Dio ind. I. LIV); vielleicht war Cn. Len- Cossus Lentulus Casiod. Münzen Babeion nr.

tulus Clodianus (Nr. 217) sein Vater, Cn. Lentulus 80; Lentulus Chronogr. a. 354. Fasti Hydat.
Clodianus cos 682 = 72 v. Chr. (Nr. 216) demnach Chron. Pasch, (vgl. CIL I* p. 164); Cossus CIL»

sein Grosvater. C. scheint sich ursprünglich als Vl 1439. Veil. II 116, 2. Sen. ep. XII 1, 15.

Redner (Sachwalter?) bethätigt zu haben; mut- Flor. II 31. Oros. VI 21, 18. Cossus war ohne
maBslich verhinderte ihn seine Armut, die öffent- Zweifel das Praenomen des C. (vgl. Klebs Prosop.

liehe Laufbahn einzuschlagen. Erst die Liberalität I 451 nr. 1124), nicht, wie früher allgemein an-

des Augustus ermöglichte ihm den Eintritt in den genommen wurde, sein Cognomen; dass er nach

Staatsdienst (so wird Sen. de benef. II 27, 2 zu seinem Siege über die Gaetuler den Beinamen
verstehen sein). Seitdem gestaltete sich sein 40 (laetulieus angenommen habe, ist unwahrsehein-

Lebcn derart, dass er zur Stellung eines princeps lieh (s. u.).

civitatis et pecunia et gratia und in den Besitz b) Leben. C. war wohl der Sohn des Cn.

des grössten, aus dem Altertum bekannten Vcr- Lentulus cos. 18 v. Chr. (Nr. 180). Im J. 736
mögens, von 400 Millionen Sesterzen, gelangte = 18 v. Chr. oder kurz danach prägte er als

(diriliarum mazimum ezemplum Sen. a. a. 0. Illvir monetalis Denare mit den Porträts des
II 27, 1; cui rensus mazimus tuerit Suet. Tib. Augustus (cos. XI) und des Agrippa (cos. ter.,

49, vgL Friedländer S.-G. IIP 12). Mit dem als engere ZeitgTenzen sind anzusehen die Ertei-

I’raetor und Flottenrommandanten Cn. Lentulus lung der tribunicischen Gewalt an Agrippa, 736
(Nr. 179) ist er wohl nicht zu identificieren. Er = 18 [vgl. Borghesi Oeuvr. V 300. Mommsen
bekleidete im J. 740 = 14 v. Chr. den Jahres- 50 St-R. II* 830, 8], und Agrippa* Tod, 742 = 12;

ronsulat mit M. LiciniusCrassus (s. o. zumNamcn). Babeion I 430 nr. 79f. II 78 nr. 234f. 557 nr. 4

Im J. 752/753= 2/1 v. Chr. verwaltete er Asia als Cohen I1 121 nr. 418. 177 nr. 1; die Münzen
Proeonsul (CIG II 2943 Fragment eines Schreibens wurden von Traian restituiert Babeion II 575

des C. an die Nvsaeer vom 12. AugUBt 753, vgl. nr. 1 7 f.). Im J. 758 = 1 v. Chr. war C. Consul

Waddington Fast. nr. 61. Zippel Losung d. Ordinarius mit L. Calpurnius Piso augur (die Bc-

cons. Prcv. 9). Im J. 22 n. Chr. sprach er zu legstellen s. o.). Im J. 5/6 n. Chr. unternahm
einer saeralen Frage im Senate (Tac. ann. III er als Proeonsul von Africa zur Unterstützung

59); in unbekanntem Jahre veranlasate er einen Se- des Königs Iuba von Mauretanien einen Feldzug

natsbeschluss gegen die Unzüchtigkeit der Frauen- gegen die Musulamier und Gaetuler und nötigte

kleidung (Tertull. de pallio 4). Von Priester- 60 sie ihre Plünderungslüge einzustellen, nahm ihnen

ämtern versah er das eines Augurs und eines auch einen Teil ihres Gebietes ab; zum lohne
Frater Arvalis: die Arvalacten des J. 14 n. Chr. erhielt er die ornamenta triumpkalia (Veil. II

nennen ihn als Magister des Collegiums (CIL VI 116, 2. Flor. II 31. Dio LV 28, 3. 4 [zum J. 6],

2023; irrig ergänzt Gatti seinen Namen in den Oros. VI 21, 18; irrig las man früher Tac. ann.

Arvalacten des J. 20, vgl. Hülsen zu VI 82340). IV 44 triumpkalia de Qaetulis, s. o. Nr. 180;

Obwohl er durch seine Freigelassenen wieder über den Feldzug vgl. Schiller Gesch. d. röm.

einen Teil seines Vermögens eingebüsst hatte Kaisers. I 209. Mommsen R. G. V 629. 638.

(übertreibend sagt Seneca a. a. 0. antequam illum Cagnat L’armee Rom. d’Afr. Iff. 6f. Pallu de
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L e s s e r t Fiat. d. prov. Afr. I 881f.). Zur Erin-

nerung an den Sieg gab er seinem (jüngeren)

8ohne (s. u.) den Beinamen Qaetulieut (Veil. a.

a. 0.; nach Florus und Dio hätte schon C. selbst

das Cognomen Gaetulieus angenommen; doch
wird er nirgends mit diesem genannt). C. dürfte

der Lentulus sein, der im J. 31 einen Senats-

beschluss gegen die Belagerung kaiserlicher Statt-

halter während ihrer Amtsführung Teranlasste

(Dig. XI. vill 2, 12 pr.; an Lentulus augur Nr.

181 ist wohl nicht zu denken, da dieser damals
kaum mehr am Leben war; eher käme etwa der

ältere Sohn des C. in Betracht). Tiberius er-

nannte Cossus zum Praefectus urbi (Sen. ep. XII
I, 15) an Stelle des L. Aelius Lamia, als dieser

Ende 33 starb (s. o. Bd. I S. 522 Nr. 76). Bor-
ghesi Oeuvr. IX 260 identifieiert den Stadtprae-

lecten Cossns mit dem Sohne des C., Cossus Len-

tuius cos. 25 (Nr. 183); dagegen weist Klehs
a. a. 0. darauf hin, dass Cossus Vorgänger, L.

Piso pontifex (o. Bd. III S. 1397) und Lamia,
erst lange nach dem Consulate xu dieser ange-

sehensten senatorisehen Stellung gelangten. Sein

Nachfolger, L. Piso cos. 27. wurde allerdings

schon im neunten Jahre nach seinem Consulate

Praefectus urbi (. o. Bd. III S. 1384); dennoch
wird man annehmen dürfen, dass Tiherius die

Stadtpraefectur damals eher einem älteren Manne
als einem jungen Consular übertragen haben wird.

Seneca sagt von Cossus. er sei ein rir gratis,

moderatus gewesen, aber so sehr dem Trünke
ergeben, dass er einst, in tiefen Weinschlaf ver-

sunken, aus dem Senate fortgebracht werden

musste. Dennoch genoss er das besondere Ver-

trauen des Kaisers und missbrauchte es nie (Sen.

a. a. 0.). Er starb wahrscheinlich im J. 36 (in

diesm finden wir schon L. Piso als Stadtprae-

feeten, s. o.). C. ist mit den Cossi gemeint, die

Augustus unter den Vornehmsten seiner Zeit nennt

(Sen. de dem. I 9, 10, auf Vorgänge aus den
J. 16—18 v. Chr. bezüglich); als Bezeichnung
für einen hochadeligen Mann wird Cossus auch

luven. III 184. Vill 21 gebraucht (dagegen hat

der Erbschleicher Cossus luven. X 202 mit den
Cossi Lentuli nichts zu thun). C. Sühne waren

Cossus Lentulus cos. 25 (Nr. 183) und Cn. Len-

tulus Gaetulicus cos. 26 (Nr. 220); er wird noch

genannt in derGenealogieseinesUrenkelsM.Iunius

Silanus Lutatiua Catulus (CIL VI 1439, vgl. die

Stammtafel der Lentuler S. 13591.). Dem Freige-

lassenen L. Cornelius Primigenius Cossi (nfostri)]
libert. ist die Grabschrift CIL VI 16287 gesetzt

(der Freigelassene konnte natürlich nicht das ex-

clusive Praenomen Cossus führen, vgl. Klebs Pro-

sopogr. I 458 nr. 1129; der Vorname L. dürfte

auf den Grossvatcr des C. zurückgehen).

183) Cossub Cornelius Lentulus, Consul Ordi-

narius im J. 25 i. Chr. mit M. Asinius Agrippa

(Ädoooc Kogvghiof Koooov vl. Alvroiloe Dio ind.

1. LVII; Cossus Cornelius Lentulus CIL I* p. 71

Fasti Arval. p. 78 Faati Antiat. XI 8613; Cor-

nelius Le[ntulus] CIL V 5594 [überliefert ist

Cornelius L. (.]; Cossus Cornelius Cassiod.; Cor-

nelius Cossus Tac. ann. IV 34; in den Fasti

HydaL und bei Epiphan. haeres. I 445 Dind. sind

die Namen der Consuln mit denen des J. 22 ver-.

mengt); im September des Jahres war an seine

Stelle C. Pel(roniue) getreten (CIL I 766). Bor-

ghesi hat ihn mit dem Stadtpraefecten Cossus
(33—36 n. Chr.) identifieiert, doch vgL Nr. 182.
Er war der Sohn des Vorhergehenden und Vater
des Folgenden.

184) Cossus Cornelius Lentulus, Sohn des
Vorausgehenden, Consul Ordinarius im J.60 n.Chr.
mit Kaiser Nero cos. IV {Cossus Lentulus Cossi f.

CIL VI 396. 2042, 4 [1. Januar], 23 [3. Janua. .

32 [11. Januar] Acta Arv. Röm. Mitt. VIII 1898,
10 30 [6. Februar]; Cossus Cossi I. Frontin. de aq.

102; Cornelius Cossus Tac. ann. XIV 20; Cossus
und Cossus Lenltulus] CIL IV Supp), p. 892
tab. cer. CXLIV [8. Mai): Cornelius Cassiod.

Proäper; . . . us Lentulus CIL VI 30469, 1; Len-
tulus sonst in den Fasten). Vje]le jcht blieb er, wie
der Kaiser (vgl. Suet. Nero 14). bis 1. Juli im
Amt.

185) K6000
(

^Kogrgjuo; Armho;] wird neben
Bovhovftrla und Paßngla in einer Inschrift aus

20 Erythrae genannt (Le Bas-Waddington III 48).

Wie Waddington vermutet, war erstere viel-

leicht die Mutter, letztere die Gemahlin des Cossus;
mit welchem der Cossi Lentuli der letztere zu

identifirieren ist, wissen wir nicht. [Groag.]

186) L. Cornelius Lentulus, Consul 427=327
(Liv. VIII 22, 8. Cassiod. Diod. XVII 110. 1.

112, 1. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.), wurde
nach Campanien gegen die Samniten gesandt und
später zur Ernennung eines Dictators aufgefordert

30 (Liv. VIII 22, 9f. 23, 13ff.). Er ist wohl auch
der L. Lentulus, qui (um prineeps legaiorum
rirtute atque honoribus eral, dem Livius IX 4,
7—16 eine Rede an das 438 =321 bei Caudium
eingeschlossene römische Heer in den Mund legt,

es sei besser durch eine Capitulation sich mit
Schande zu bedecken, als durch nutzlose Auf-

opferung das Vaterland seiner Verteidiger zu ent-

blössen. Die Scharte von Caudium wurde nach

der Darstellung des Livius bald darauf wieder

40 ausgewetzt; wie bedenklich dieser Bericht Uber

das J. 434 = 320 ist, zeigt der Schluss IX 15, 9f.r

eeterum id minus miror, obseurum esse de
hostium duee dediio missoque; id magis mira-

bile est. ambigi Luciusne Cornelius dietalor cum
L. Papirio Cursore magistro equitum eas res

ad Caudium atque inde Lureriam gesserit ultor

-

que unicus Homanae ignominiae haud sriam

an iustissimo tnumpho ad eam aetatem »ecun-

dum Furium Camillum triumphaverit, an etm-

50 sulum Papiriique praeeipuum id deeus sit. Auch
diä Fasti Cap. verzeichnen zu diesem Jahre einen

L. Com([elius], mehr nicht erhalten) als Die-

tator, aber auch wenn dieser mit dem Consul von

427 = 327 identisch ist, so bleibt der livianische

Kriegsbericht doch erlogen (vgl. I h n e R. G.1 I

878f.) und die vielfach geteilte Annahme, dass

dieser Lentulus den Beinamen Caudinus erwarb,

sicher falsch (vgl. M 0 m m s e n Röm. Forsch. II

2951., 118 u. Nr. 210). Eine Fälschung ist nament-

60 lieh auch, dass Livius die Revanche für Caudium
sofort im nächsten Jahre auf die Niederlage folgen

lässt; die neu gefundene griechische Zeittafel (The
Oxyrhynchus Papyri I nr. XII Col. VI 20—25)
setzt den Sieg der Römer erst ins zweite Jahr

nach der Capitulation. Ein kürzlich entdecktes

Bruchstück der Fasti 1 ap. giebt die Schlusszeile

der Liste des J. 422 = 332: qui postea [C]au-

dinus apcll(alus) [est]. Der erste Herausgeber
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Gatti bezog dies auf den einen Censor des Jahres. 26, 2). Nach Beendigung de* makedonischen

Sp. Po*tumius Albinus, der später als Consul II Krieges ging er 558 = 196 in wichtiger diplo-

433 = 321 die caudinische Niederlage verschal- matischer Mission nach dem Osten; die Berichte

dete; dagegen vermutet Hülsen (Archäol. An- nennen ihn hier nur L. Cornelius, weil sie aus

seiger 1900, 6), dass hier vielmehr eine sonst nicht griechischer Quelle stammen, doch ist jedenfalli

bezeugte Magistratur dieses Lentulus genannt ge- nur an L. Lentulus zu denken und nicht an

wesen sei, also etwa ein Reiterführeramt. Aber einen andern Mann, etwa wie L. Scipio, der spi-

erstens haben die Fasti Cap. dem Postumius den tere Asiagenus, war, den weder sein Geist noch

Beinamen Caudinut bcigelegt, wie der Chronogr. sein damaliger Rang dazu befähigten. Der römische

zum J. 420 beweist, und zweitens verzeichnen 10 Gesandte reiste von Selymbria nach Lysimaeheia

sie in den Jahren, wo es auaser den ordentlichen zur Conferenz mit König Antiochos über die igyp-

und eponymenJahresbeamten sowohl ausserordent- tische Frage. Rom trzat als Beschützer der Ptole-

liche Magistrate wie Censoren gegeben hat (so maier und der kleinasiatischen Griechen sehr ent-

386. 391. 442. 474), stets die Censoren an letzter schieden auf. ebenso wahrte der König seine

Stelle. Die Beziehung des Fragments auf Postu- Rechte mit aller Schärfe, und beide Parteien

mius erscheint daher gesichert, und für das Auf- konnten nicht verkennen, dass der Conflict un-

kommen des Beinamens Caudinut bei den Cor- vermeidlich würde; auf die falsche Meldung vom
nelii Lentuli ist es ohne Belang. Tode des ägyptischen Königs wurden die Ver-

187) L. Cornelius lentulus, war 548 — 211 handlangen eirig abgebrochen (Polyb. XVIII 49,

2

Praetor und Statthalter von Sardinien (Liv. XXV 20 —52, 5; daraus Uv. XXXIII 89, 1 ff. 41, 1 ff-).

41, 12. XXVI 1, 11. 28, 12) und 545= 209 nach Wenn Appian, Syr. 8 von rür xeiaßtajr I'yaiK

einem freilich sehr unglaubwürdigen Bericht ^yoifttro< spricht, so hat er wahrscheinlich nur

(Liv. XXVII 14, 4; vgl. o. Bd. 111 S. 2752) die gleichzeitige Sendung des Cn. Lentulus an
Legat des M. Marcellus in Unteritalien. Er muss die mit Antiochos verbündeten Aitoler mit der

unterschieden werden von zwei gleichaltrigen Ho- seines Bruders L. Lentulus an den König selbst

monymen, dem Consul von 555 = 199 (Nr. 188) zusammengeworfen. Ob dieser Deeemvir saerorum

und dem curulischen Aedilen von 549 = 205 (Nr. war. ist nicht zu ermitteln (vgl. Nr. 187).

176). Unentschieden bleibt es. welcher von den 189) L. Cornelius Lentulus. irrig von Liv.

dreien der L. Lentulus ist, der von 541 = 218 XXXII 26, 8 und Zonar. IX 16 als Praetor 556

bis zu seinem Tode 582 = 172 Deeemvir saerorum 30= 198 genannt statt L. Cornelius Merula (s. diesen

war (Liv. XXII 2, 2. XLII 10, 6). Nr. 270 and Cn. Cornelius Blasio Nr. 74).

18S) L. Cornelius Lentulus war der zweiteSohn 190) L. Cornelius Lentulus wurde 586= 168

des L. Lentulus Caudinus Nr. 211 (L. f. L. n. Fasti von L. Aemilius Paullus mit dessen eigenem Sohne

Cap.). Er diente unter P. Scipio in Spanien und Q. Fabius Aemilianus und mit Q. Caecilius Me-
führte nach dessen Abberufung Ende 548= 206 tellus, dem späteren Macedonicus. nach Rom ge-

dort als Privatmann mit proconsularischem Im- schickt, um die Nachricht von dem Siege bei

perium den Oberbefehl (Liv. XXVIII 38, 1). Für Pydna zu überbringen (Liv. XLIV 45, 8. XLV
das folgende J. 549= 205 wurde er zwar zusam- I, 1—2, 7). Da alle drei noch junge Männer
men mit seinem älteren Bruder Cn. Lentulus waren, so ist es leicht möglich, dass Lentulus

Nr. 176 zur curulischen Aedilität befördert, blieb 40 derselbe ist, der erst 614 = 140 zur Praetur ge-

alwr auf seinem Posten in der Provinz (Liv. XXIX langte (Nr. 191).

11, 12). Er besiegte gemeinsam mit L. Maniius 191 ) L. Cornelius Lentulus war Praetor 614
Acidinus in einer grossen Feldschlacht die auf- = 140 (Frontin. de aquis I 7). Die Identification

rührerischen Stämme der Uergeten und Ausetaner mit dem Quaestor L. Cornelius Ser. f. Lentulus
unter Indibilia und zwang sie zur Anerkennung auf einer deliachen Inschrift (Nr. 193) ist jetzt

der römischen Herrschaft (ebd. 2. I—8. 5). als aufgegeben anzusehen; sehr möglich ist die

Das Imperium wurde ihm daher in den nächsten mit dem Siegesboten von Pydna (Nr. 190) und
Jahren regelmässig prolongiert (ebd. 18, 7. XXX mit dem Consul von 624 = 180 (Nr. 192).

2, 7. 41, 4L). Erst 554 = 200 kehrte er nach 192) L. Cornelius Lentulus. Als Consuln des

Rom zurück und forderte auf Grund seiner Erfolge 50 J. 624 = 180 werden gewöhnlich nur C. Claudius

den Triumph. Man erkannte seine Verdienste Pülcher und M. Perperna genannt, aber der Chro-

an, aber verweigerte ihm die Ehre, weil es gegen nograph giebt als Cognomen des einen Consuls

das Herkommen verstiess, sie einem Promagistrat Lentulus an und in den Fasti Cap. ist der An-
mit ausserordentlichem Commando zu bewilligen; fang eines L. erhalten, das keinem von jenen

indessen setzte er es schliesslich durch, dass er beiden als Praenomen gehört. Demnach hat da-

im kleinen Triumphe (omns) einziehen durfte, mals kurze Zeit ein L. Lentulus das Consulat

ganz so wie einige Jahre später unter denselben mit M. Perperna geführt und ist gestorben oder

Verhältnissen Cn. Cornelius Blasio Nr. 74 (Liv. aus irgend einem Grunde abgetreten, worauf C.

XXXI 20, 1—7; vgl. über diese spanischen Statt- Claudius Pülcher seine Stelle einnahm (Henzen
halter Mommsen St.-R. I 181. II 652). Darauf 60 CIL I* p. 35 zum J. 624). Wir kennen fn dieser

erhielt Lentulus das Consulat für 555 = 199 (Fasti Zeit einen Praetor L. Lentulus 614 = 140(Nr. 191)
Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. XXXI und einen Praetor Lentulus 617 = 187 (Nr. 172);

49. 12) und leitete die Geschäfte in Rom. Auf einer von beiden dürfte der Consul sein, und zwar

die Nachricht von der Niederlage des Praetors der erste, falls der zweite, dessen Praetur nicht

Cn. Baebius Tamphilus eilte er auf den ober- eben rühmlich war, etwa ein anderes Praenomen
italienischen Kriegsschauplatz und blieb hier bis führte.

ins nächste Jahr hinein, ohne viel auszurichten 193) L. Cornelius Lentulus. Eine Statuen-
(Liv. XXXII 1, 2f. 2, 7. 7, 1. 7t. 8, 3. 9, 5. basis auf Delos (Löwy Inschriften griech. Bild-
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haucr 250) trägt die Inschrift: Atvxiov Koovij- die Richtigkeit weiterer Indificationsversuche ab.

Xiov SiQoviov vlöv A/rxtiov
|

xapiav 'Pojfialiov Handelt es sich — wenn der unbekannte Rhodier
Ixaloi xai "EUijefc

|
.1 tifidoxQaxoc Atjiiooxqöxov etwa als Gesandter zu den verschiedenen römi-

M#ip>aioc btoitt. Die Herausgeber setzten sie zu- sehen Beamten gegangen ist — um eine Anzahl
nächst gegen das Ende des 6. Jhdts. d. St. und zeitlich getrennter Reisen, oder handelt es sich

identificierten den Quaestor L. Lentulus mit dem um eine einzige Reise, bei der er mit allen diesen

gleichnamigen Praetor von 614 = 140 (Nr. 191), Beamten in Berührung kam? Im ersten Falle

als dessen Vater dann Ser. Lentulus Praetor 585 würden die Beamten in chronologischer Folge auf-= 169 (Nr. 208) gelten konnte (so Homolle Bull, gezählt sein und kSnnten nach einander in der-

hell. IV 219. S. Reinach ebd. IX 388, 8. Dit- 10 selben Provinz thätig gewesen sein; im zweiten
tcnbergerSyll. 289). Aber nicht nor der Schrift- Falle würden sie alle ungefähr gleichzeitig im
Charakter empfiehlt eine spätere Ansetzung, eon- griechischen Osten beschäftigt gewesen sein, nnd
dem auch ein anderer Umstand. Von demselben könnte der Anordnung etwas anderes zu Grunde
Künstler Demostratos ist nämlich noch eine zweite liegen, wie z. B. das Alphabet, die geographische
Statue auf Delos gearbeitet worden, die des Pam- Lage ihrer Residenzen oder, was am wahrschein-
botaden Ammonios, Sohnes des Aumonios und lichsten sein dürfte, ihr Rang. Mit beiden Mög-
Priesters des Apollon (Inschrift bei Löwy a. O. lichkeiten lässt sich die Anordnung der beiden
2511, und dessen Zeit wird genau bestimmt durch Licinier vereinigen. Mommsen hat die erste

CIA U 985 D v. 5f.: er war Priester des deli- angenommen und deshalb in den beiden Corneliern

sehen Apollon im J. 102/101 v. Chr. Demnach 20 vorsullanische Statthalter der Provinz Asis ge-

hst der Quaestor L. Lentulus etwa zu derselben sehen; er wies die Vermutung, der erste L. Cor-

Zeit auf Delos verweilt und ist um 652 = 102 nelius, dessen Cognomen auf dem Stein nicht
anzusetzen. Man kann ihn vielleicht in dem mehr zu erkennen ist, sei L. Sulla, deshalb zurück.

Praetor L. Lentulus um 668= 86 (Nr. 195) wieder- weil zwischen Sulla und seinem unmittelbaren
finden und wird ihn für einen Sohn des gleich- Amtsnachfolger in der asiatischen Statthalter-

falls auf Delos durch eine Statue geehrten Prae- schaft Murena nicht ein anderer eingeschoben wer-

tors Ser. Lentulus Nr. 208 b halten dürfen. den konnte. Zu Gunsten dieser Ansicht liesse

194) L. Cornelius Lentulns. Zwei Cornelier sich geltend machen, dass vor den erhaltenen
republicanischer Zeit werden auf einer rhodiBchen Namen rümischer Beamten noch mehrere andere
Inschrift genannt. Diese Inschrift hat seit ihrer 30 gestanden haben können, so dass verschiedene ein-

Auffindung durch Hitler v. Gaertringen eine ander folgende Gesandschaften verzeichnet wären;
ganze Litteratur hervorgerufen, die sich nament- in diesem Falle liesse sich der erste L. Cornelius

lieh auch mit der Feststellung der beiden Cor- passend mit dem viermaligen Consul L. Cinna
nelier beschäftigt: Mommsen S.-Ber. Akad. Berl. (Nr. 106) identificieren, denn dieser war L.

1892, 846ff. Hiller v. Gaertringen Arch. Jahrb. hat kurz vor 666 = 88, dem Anfangstermin von
IX 26; IGIns. I 48. Th. Reinach Mithradates Sullas Statthalterschaft, die Praetur bekleidet, und
Eupator. Zusatz der deutschen Ausgabe (Leipz. für seinen Beinamen reicht der leere Raum in

1895) 474 Anm. C. G. B r a n d i s Qött. gelehrte der ersten Zeile der Inschrift ebenso aus, wie für

Anzeigen 1895, 647f. Hiller v. Gaertringen den Sullas; mit ebensoviel Recht kännte auch

Jahreshefte des österr. arch. Instituts, Beiblatt 40 an L. Scipio (Nr. 388) gedacht werden, der L. t.

I 92f. Willrich Herrn. XXXIII 6589. Th. war und 666= 88 Makedonien verwaltete. Die
Reinach Herrn. XXXIV 1591. Foucart Revue neueren Behandlungen der Inschrift setzen dagegen
de philologie XXIII 2669. DittenbergerSyU., sämtlich bewusst oder unbewusst das voraus, was
332. Erhalten ist der untere Block einer Statuen- Brandis deutlich ausgesprochen hat, dass der un-

basis. Auf dem verlorenen oberen stand der Name bekannte Rhodier auf einer einzigen Reise zu den
des Gelehrten und die Beziehung, in die er zu Beamten gekommen sei. Dann muss man die eben

einer Reihe weiterhin aufgezählter Persönlich- hervorgehobene Schwierigkeit, dass auf dem ver-

ketten getreten war. Mitten in dieser Aufzählung lorenen Blocke noch andere Namen standen, durch

beginnt die Inschrift des erhaltenen Steines, und die Hypothese beseitigen, es seien keine solchen

zwar folgen hier die Namen von fünf römischen 50 von römischen Beamten, sondern von griechischen

Beamten: xai [xo]xi ,1 tvxtov KoQvxjhov Atvxiov Städten u. dgl. gewesen, weshalb auch dem ersten

viö[

y

] \
oxpaxayör dv&vxaxov 'Punta[ijtov

|
Beamten 'Pujual<x>v hinzugesetzt werde. Brandis

xai xoxi Atvxiov Kogvifiiov Atvxiov vlö[vj
\
Atv- hat daran gedacht, dass die beiden Cornelier Statt-

xtiov dv&vxaxov
J
xai xoxi Atvxiov Aixiviov Atv - halter von Makedonien gewesen seien, deren einen

xlov vlöv MoiQxivfav

]

|
i/txtgdxoga xqA

(

tvov xai der Rhodier beim Abgang aus der Provinz be-

titoyhav roö da[^iov
J |

xai jroxi Atvxiov Aixiviov grösst habe, den andern beim Eintritt in dieselbe.

Atvxiov vlöv Atvxo[XXov]
)
ävxtxafilav

\
xai xoxi Dagegen hat Hiller v. Gaertringen (Jahresh.)

AiXov Ttßivxiov AiXov (v)löv Viapgoiv/aJ
|
.vßfo jetzt wieder Beine ursprüngliche Ansicht aufge-

ßtvxav 'Pioptaicjv
|
xgdßtvov xai tötQyhav roö öd* nommen, der erBte L. Cornelius sei Sulla, und

liov. Mit Sicherheit zu bestimmen sind die beiden 60 hat Mommsen s Bedenken dagegen teilweise rich-

Licinier. Dem Murena kommt der Imperatortitel tig widerlegt (übereinstimmend Foucart); dadie

nicht vor dem J. 672 = 82 zu (vgl. Mommsen Titulatur des L. Cornelius für Sulla nur vor No-

a. O.) und dem Lueullus der Titel Proquaestor vember 672 = 82 zutrifit, so müsste die Inschrift

nicht nach dem J. 674 = 80, weil er im folgen- bezw. die Gesandtschaftsreise zu den sämtlichen

den curulischer Aedil war. Aus diesen beiden Römern in dieses Jahr zwischen die Annahme
festen Punkten lässt sich aber das Princip der des Impcratortitels durch Murena und die des

Anordnung der Namen nicht mit voller Bestimmt- Dietatortitels durch Sulla fallen, etwa während

heit erschliessen, und doch hängt wesentlich davon Sulla auf dem Wege nach Italien in Athen Station
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machte. Auch Th. R e i n a c h und Willrich gar entnehmen, dasa Lentulus der dritte Nach-
nehmen die Identität des L. Cornelius mit Sulla folger des Metellus, also Praetor 668 = 86 war.
durchaus an, und die Vorstellung hat in der Es ist möglich, dass er der auf einer delisehen
That manches für sich, dass Rhodos nach He- Inschrift um 652= 102 genannteQuaestorgleichen
endigung des mithridatischen Krieges zum Dank Namens ist (vgl. Nr. 198), und unter gewissen Vor-
für die ihm damals von Sulla gewährten Vorteile aussetzungen ist auch die Identität mit Nr. 194
(vgl. Appian. Mithr. 61) nicht nur diesen selbst. zulässig. Foucart (Revue de philo). XXIII 264.
sondern auch alle seine Unterfeldherren, die zu- 267) hält ihn für den Sohn des (juaestors und
gleich seine Parteigenossen waren, zu ihren Er- nimmt die Identität mit Nr. 194 folgerichtig an.

folgen durch einen besonderen Gesandten beglück- 10 J98) L. Cornelius Lentulus wurde 695 = 59
wünschen Hess. Was sich über den fünften Be- von Vettius beschuldigt, mit Wissen seines Vaters
amten, A. TerentiusVarro. ermitteln lässt, nament- L. Lentulus Niger Nr. 234 an der erdichteten Ver-

lieh bei Hinzuziehung einer neuerdings in Con- schwörung gegen Pompeius teilgenommen zuhaben
stantinopel gefundenen Inschrift (vgl. die gleich- (Cie. ad Att. II 24, 2; in Vatin. 25 [beidemale
leitig erschienenen Untersuchungen von Hiller ohne Vornamen)). Im J. 700= 54 klagte er den
v. Gaertringen Jahresh. und Willrich, sowie A. Gabinius, der damals bei der Bewerbung ums
die noch neuere von Foucart; die Beziehung Consulat seinen Vater geschlagen hatte, wegen
beider Inschriften auf denselben Varro auch schon Majestätsverbreehen an, aber so ungeschickt und
erkannt Histor. Ztschr. N. F. XLV JLXXI] 351), kindisch, wie Cieero sagt, dass man glaubte, er

läset sich damit wohl vereinen, aber auf den 20 habe sich von ihm bestechen lassen (ad Att. IV
zweiten, L. Cornelius Lentulus, fällt noch immer 18, 1: L. Lentulus L. f.\ ad Q. fr. III 1, 15; L.

kein Licht. Zuletzt haben Th. Reinach (Herrn.) Lentulus Haminis fUius; III 4, 1: Lentulus).

und Foucart die Vermutung aufgestellt, dass Vgl. Nr. 205.
Lentulus bei der Abreise Sullas aus Asien ebenso 197) L. Cornelius Lentulus wird von Cieero

als Statthalter von Kilikien zurückgelassen worden Phil. III 25 als einer seiner Freunde und einer

sei, wie Murena als solcher von Asien, und dass von denen genannt, die sieh 710= 44 weigerten,

er jene Provinz von 671 = 83 bis 673= 81 ver- von M. Antonius eine Provinz anzunehmen, woraus
waltet habe. Das ist zwar möglich, aber doch man achliessen kann, dass sie damals Praetoren

nicht zu beweisen, denn die Stelle des Suidas waren. Wenn man nicht an L. Lentulus, den
(s. ’AJJtavieos & UdT/aiot I 203 a Beruh.), die 30 Sohn des mit Cicero befreundeten L. Lentulus

Reinach heranzieht, ist verschiedener Deutung Niger (Nr. 284), denken will, so wird man diesen

fähig und ergiebt nicht mit Sicherheit, dass Ale- Praetor in Lentulus Cruscellio Nr. 219 wieder-

xander Polyhistor von einem Cornelius lentulus finden dürfen, der im Jahre darauf von Antonius
in Asien gefangen genommen wurde, sondern nur, proscribiert wurde und leicht denselben Vornamen,
dass er als Kriegsgefangener an einen Cornelius wie sein Vater L. Lentulus Crus gelührt haben

Lentulus verkauft wurde und in dessen Hause kann. Einem dieser L. Lentuli aus der Trium-
in Rom als Paedagog lebte (vgl. R u s e m i h 1 viralzeit könnte auch die in den Anfang der

Litt.-Geseh. d. Alezandrinerzeit II 357). woraus Kaiserzeit gesetzte Ehreninsehrift aus Thyatira

kein Schluss auf die Persönlichkeit des Lentulus in Lydien (Bull. hell. XI 457, vgl. Nr. 199) ge-

oder auf einen Aufenthalt desselben in Asien 40 hören. [MünzerJ
möglich ist. Erwähnt sei dagegen in diesem 198) L. Cornelius Lentulus. a) Name, ftog-

Zusammenhang, dass im Anfang der Kaiseneit njjioe A. vl. AtrxmXvt Dio ind. 1. LV (vgl. u

im Irdischen Thyatira ein L. Lentulus als Patron zu CIA III 586; [L. Lentuljus Harnten) Mnrtfia -

der Stadt [Ix ngo]yor/tov geehrt wird (Bull. hell. XI lis) CIL VI 81772; L. Lentulus Hamen -Vor

457, vgl. Nr. 199) und dass sieh ebendort auch tialis Münzen; L. Isntuflus] CIL I* p. 69 Fasti

eine Inschrift des L. Licinius LucuIIub aus der min. XIII; L. Lentulus Mon. Ancyr. lat. III 29;

Zeit seiner Proquaestur gefunden hat (ebd. X 899), graec. IX 7. CIL I 748. IV 2450; Lucius Len-

so dass die Beziehungen der Lentuli zu Thyatira tulus Inst. Iust. II 25; Cn. Lentulus Suet. Galb. 4
und der Provinz Asien wohl auf den L. Lentulus (irrig); C. Lentus Cassiod. (gleichfalls unrichtig);

zurückgehen könnten, dessen Name auf der rho- 50 sonst Lentulus. b) Leben. C. war der Sohn eines L.

disehen Inschrift mit dem des Proquaestors Lu- (Lentulus), vielleicht des im J.700= 54 erwähnten

cullus zusammen erscheint. Doch im allgemeinen (Nr. 196), demnach wohl der Enkel des L. Len-

muss man eingestehen, dass weder die Provinz, tulus Niger flamen Martialis (Nr. 234). Wie dieser

die Lentulus nach Bekleidung der Praetur mit bekleidete er das Priesteramt des Flamen Mar-

proeonsularischem Imperium verwaltet haben kann, tialis; er fügt dasselbe in einer Inschrift aus

noch der genaue Zeitpunkt der Verwaltung fest- seinem Consulate (CIL VI 31772) und auf seinen

zustellen sind. Wer sich gegen die Ansicht Denaren seinem Namen hinzu. Diese Münzen
Mommsens entscheidet, für den fällt die Schwie- zeigen auf dem Avers das Porträt des Augustua

rigkeit weg, diesen Lentulus mit dem folgenden (mit der Legende Augustus), auf der Rückseite

zu identificieren. 60 den Kaiser, ihn selbst in priesterlicher Tracht, und

195) L. Cornelius Lentulus wird von Cic. gestützt auf den c(lipeus) v(irtulis) neben einer

Arch. 9 als Praetor, entweder urbanus oder pere- Statue des Divus Iulius (Babeion I 431. II 80

grinus, erwähnt und war es nach 665 = 89, weil nr. 241. Cohen I’ 121 nr. 419, vgl. Gardt-
er dem Q. Metellus Pius, der das Amt in diesem hausen Augustus I 975. 11589,82). Mommsen
Jahre verwaltete, folgte, und vor 670 = 84, weil ist der Ansicht, dass C. die Münzen als lllrir

Metellus, der spätestens in diesem Jahre Italien monelalis zwischen 734= 20 und 739= 15v.Chr.

verlassen hat, persönlich bei ihm eine Anzeige geprägt habe (Ztschr. f. Numism. Bert. XI 1884.

machte. Vielleicht lässt sich aus der Stelle so- 80); die Münze mag vielleicht in Zusammenhang

CjOOQiC
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stehen mit der Errichtung des Mars Ultor-Tem 302) P. Cornelius Lentulos war L. f. L. n.

pels, den Augustus im J. 20/19 v. Chr. auf dem (f. Cap.) und demnach Sohn von Nr. 188. Im
Capitol erbaute, als er von den Parthern die römi- J. 582 — 172 wurde er nach Griechenland ge-

sehen Feldzeichen zurückerhielt (Dio LIV 8, vgl, sandt und bereiste mit Ser. Lentulus Nr. 208 den
Gilbert Topogr. d. St. Rom III 229f. Gardt- Peloponnes, um Bundesgenossen tu werben (Liv.

ltausen I 828f.). Vermöge seines Priesteramtes XLII 37, 1. 3. 5. 7f., vgl. Appian. Mac. 11, 4).

wird C. auch an der Gründung des Mars Ultor- Im Anfang des Winters traf er in Argos mit Q.
Tempels auf dem Forum Augustum (752 = 2, Marcius Philippus und A. Atilius zusammen und
vgl. Gardthausen I 972B.) hervorragendenAnteil kehrte mit ihnen nach Rom zurück (Polyb. XXVII
gehabt haben. Im J. 751 -= 3 v. Chr. bekleidete 10 2, 12; vgl. Liv. XLII 44, 8). Sofort bei der
C. den Jahresconsulat mit M.ValeriusMessalla Mes- Eröffnung der Feindseligkeiten 583 = 171 er-

sallinus (vgl. zu den oben angeführten Stellen noch schien er wieder in Griechenland und übernahm
CIL I 1 p. 164L). Die beiden Consuln leiteten die mit nur 300 Mann italischer Bundesgenossen die

Wiederherstellung eines unbekannten Baues in Überwachung Bojotiens. Er begann sogar Hali-

Rom (CIL VI 31772, in der Area der Diocletians- artos zu belagern und trat erst nach dem Ein-
thermen gefundene Inschrift). Vielleicht im J. 4 treffen des römischen Admirals, der die weiteren

n. Chr. verwaltete C. als Proconsnl Africa (dass er Operationen zu leiten hatte, zurück. Dies be-

Proconsul war, ist zwar Inst. Iust. II 25 pr. nicht richtet Liv. XLII 47, 12. 56. 3f., aber derselbe

ausdrücklich gesagt, aber kaum zu bezweifeln, nennt auch einen P. Lentulus unter den itlustre*

vgl. Pallu de Lessert Fast. d. prov. Afr. I 87L). 20 iurenes, die damals den Consul P. Lieinius Cras-

AIs er noch in seinem Proconsulatsjahr starb, sus ins Feld begleiteten (ebd. 49, 9). Man hat

hinterliess er ein Codicill, in welchem er den deshalb zwei verschiedene P. Lentuli unterschieden

Kaiser in Form eines Fideicommisses um gewisse (Weissenborn z. d. St. Nissen Krit. Unters.
Leistungen ersuchte; dadureh.dassAugustusseinen 254), indes ist das unnötig. Es liegt nur ein

Willen erfüllte, wurde dieRechtsgültigkeit von Co- geringfügiger Widerspruch zwischen dem über die

dicillen und Fideicommissen das erstemal officiell Vorgänge in Griechenland sehr genau berichten-

anerkannt (Inst. Iust. a. a. 0., vgl. P u c h t a den und sehr gut unterrichteten Polybios und der
Institution. II* 477B. und oben 8. 175L). Da an der zweiten Stelle benützten römischen Quelle

die Tochter des C. seine Haupterbin gewesen zu vor, die nichts Näheres über die Teilnahme des

sein scheint (Inst. a. a. 0.), dürfte er keinen Sohn 30 Lentulus an dem Feldzuge wusste; Livius hat
hinterlassen haben. In der priesterlichen Würde diesenWiderspruch nicht ausgeglichen; wirmüssen
folgte ihm C. Iunius Silanus (als Hamen Martialis seine zweite Angabe einfach fallen lassen. 585 =
in seinem Consulatsjahre 10 n. Chr. genannt, 169 war Lentulus mit P. Scipio Nasica Nr. 358
Fasti Cap. und CIL VI 1384, vgl. Borghesi curulischer Aedii; sie liessen bei ihren glänzenden
Oeuvr. V 184). C. ist wohl der Arixios [Koß- Spielen zum erstenmale africanische Raubtiere
ejhocj Aevxlo[v vlde) Airrioc, dem die Athener auftreten, für die bis zum Jahre vorher ein Ein-

eine Statue setzten (CIA IH 586). fuhrverbot bestanden hatte (vgl. Plin. n. h. VIII

199) M. (Cornelius?) Lentulus. Inderinschrift 64 combiniert mit Liv. XLI1I 8, 2. XLIV 18, 8).

CIL III 7332 (Olynth) ist kaum ein M.Lentulus ge- 586 = 168 nahm Lentulus dann wieder am make-
nannt, sondern, wie auch de Vit Onomast. IV 9040 donischen Kriege teil und führte nach der Ent-
vermutet. M. Lentulus Communis. [Groag.] seheidungssehlacht bei Pydna gemeinsam mit

200) P. Cornelius Lentulus erhielt 540= 214 zwei anderen Gesandten die Verhandlungen mit
als Praetor Westsicilien, das schon seit dem ersten König Perseus (Liv. XLV 4, 7). In einem der
punischen Kriege römische Provinz war, und blieb nächsten Jahre zwischen 587 = 167 und 590 =
in den nächsten Jahren als Propraetor auf diesem 164 war er Stadtpraetor; er erhielt als solcher

Posten bis zu seiner Abberufung 543= 211 (Liv. den Auftrag, den Ager Campanus wieder voll-

XXIV 9. 4. 10, 5. 44, 4. XXV 8, 6, vgl. 5, 10. ständig zum Gemeindeland zu machen und dann

41, 13. XXVI 1, 7—9). Bei den Senatsverhand- als solches zum Besten der Staatskasse zu ver-

jüngen über das von Scipio Afrieanus befürwortete pachten. Der erste Teil dieses Auftrags hatte

Friedensgesuch der Karthager im J. 553 = 201 50 zwei Seiten: der von Privaten occupierte Ager
trat nach Appian. Lib. 62=65 /7«i2ioc Afopei)- publicus sollte gegen eine Abfindungssumme wie-

Xw{, KoßvrjXIov Aivrlov n\yyrrr^c rov torr Arroc der zu vollem Staatseigentum werden und der

iititm als Haupt der Kriegspartei auf. Da der Privatgrundbesitz in derselben Gegend vom Staate

Vetter des Consuls Cn. Lentulus, P. Lentulus angekauft und mit jenem vereinigt werden. Len-

Caudinus Nr. 214, damals nicht in Rom war, so tulus löste die schwierige Aufgal« zur Zufrieden-

muss man an diesen P. Lentulus denken, aber heit aller Beteiligten mit grösster Unparteilieh-

die Rede ist sicherlich erfunden, und Verdacht keit (Cic. leg. agr. II 82. Licinian. p. 14 Bonn.,

erregt, dass auch vor dem Beginn des hanni- vgl. Mommsen R. 0. II 92; St.-R. II 195, 3.

hali8chen Krieges ein Lentulus dieselbe Rolle 435. 3. III 1114). Im J. 592 = 162 wurde Len-

spielte, wie hier vor dem Friedensschluss (vgl. 60 tulus Consul mit Cn. Domitius Ahenobarbus an

L. Lentulus Caudinus Nr. 211). Uber den im Stelle von P. Scipio Nasica Corculum Nr. 353
J. 565 = 189 genannten P. Lentulus (Liv. XXXVII (s. d,) und C. Marcius Figulus, die wegen eines

55, 7) vgl. Nr. 214. Fehlers bei der Wahl abdanken mussten (f. Cap.

201) P. Cornelius I-entulns, von Liv. XL 18, Idat. Licinian. a. 0.). 598 = 156 weilte er an

1 (daraus Val. Mai. II 5, 1. Cassiod.) als Con- der Spitze einer römischen Gesandtschaft an den
sul 573 = 181 genannt Das Cognomen ist ver- kleinasiatischen Königshöfen (Polyb. XXXII 28,

schrieben)?) für Cetkegus, vgl. Nr. 95 und Cn. 1. XXXIII 1, 1). Seine Weisheit und Vaterlands-

Cornelius Blasio Nr. 74. liebe werden vielfach gerühmt; er bethätigte sic
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besonders als Princeps senatus, welche Würdi wohl erwähnt; doch ist er gewiss nahe mit ihm
er seit 629 = 125 inne hatte (Cie. div. in Caee. verwandt, da er sonst schwerlich unter ihm ge-

69; leg. agr. II 82; Phil. IV 14; Brut. 108; df dient hätte, obwohl er vor ihm die Aedilität er-

or. I 211. Dio XILVI 20, 5; vgl. Mari Studis langt hatte. Vermutungen über seine Nachkommen
Lueiliana [Bonn 1882] 59, 2). Seiner ganzen Ge- e. unter Nr. 208.
sinnung nach musste er zu den entschiedenen 208a. b) Ser. Cornelius LentuluB wurde 582
Gegnern der gracchischen Bewegung gehören; = 172 mit P. Lentulus Nr. 202 nach Griechenland
noch 633 = 121 kämpfte er trotz seines hohen geschickt, um die kleineren Staaten zum Bunde
Alters in den Reihen der Optimaten gegen C. gegen Perseus zu vereinigen (Liv. XL1I 37, 1.

Gracchus und trug dabei eine Verwundung davon 10 3. 5. vgl. Appian. Mac. 11, 4). Beide waren ge-

(Cic. Cat. III 10. IV 13; Phil. VIII 14. Val. Max. meins&m in diesem Sinne im Peloponnes thätig

V 3, 2f.). Valerius Maximus erzählt dies unmittel- (Liv. XLII 37, 7f.); dann wurde Servius von den
har nach dem Ende des P. Scipio Nasiea Serapio, anderen Mitgliedern der römischen Gesandtschaft

des Gegners des Ti. Gracchus (Nr. 354) und be- nach Chalkis berufen und hier zurtickgelassen

richtet in ganz ähnlichen Wendungen von beiden (Polyb. XXVII 2, 8. Liv. XLII 44, 6). 585 =
Männern, der Hass des Volkes habe sie veranlasst, 169 war er Praetor und Statthalter von Sieilien

unter dem Vorwände einer Legatio libera Rom (Liv. XLIII 11, 7. 15, 3). Dass er ein Bruder
zu verlassen, und sie hätten dann. Nasiea in des P. Lentulus gewesen sei. mit welchem er ge-

Asien und Lentulus in Sieilien, ohne Sehnsucht meinsam Griechenland bereist hatte, ist eine durch
nach dem undankbaren Vaterlande bis an ihren 20 kein Zeugnis zu stützende Vermutung; sie ist,

Tod gelebt. Für Kasica steht das durch andere da Lentulus dann L. f. L. n. sein müsste, un-

Zeugnisse fest, für Lentulus kann es aber der vereinbar mit einer andern Hypothese. Eine
Rhetor leicht nach demselben Schema erfunden Ehreninschrift aus Delos lautet: Sifovior Kog-
haben. Als Redner gehörte Lentulus zu den ge- vqhov Jütgoviov

|
vlov A/vroiov arpargyoy

|

ivtVv

achteten seiner Zeit (Cic. Brut. 108) und sprach narov 'Pu/mlwr Aioyv\ohk .Vf*cueoc ’A/hpMüoc

noch um 630 = 124 in einem Processe gegen töv
\
iavtoi (/vor xai <piXov &ixaio\ovvqs tvtxtv

M'. Aquilius (Cic. div. in Caec. 69, vgl. o. Bd. II ri)c tlt lavröy
\

AitoiXtuvi. Ihr Herausgeber S.

S. 324). Als Beweis seiner Uneigennützigkeit R e i n a c h hat sie in seinem eingehenden Com-
erwälmt Licinian. p. 14 Bonn, die geringe Mit- mentar (Bull. helL IX 379—387) auf diesen Ser.

gift, die er seiner Tochter mitgab.. Sein Enkel $0 Lentulus bezogen und nur darin eine Schwierig-

war der Catilinarier P. Lentulus Sura Nr. 240, keit gefunden, die Anwesenheit des Lentulus auf

sein Sohn vielleicht Nr. 203. Delos während seiner Praetur und sein procon-

203) P. Cornelius Lentulus, äieX<p<k, also wohl sularisrhes Imperium zu erklären. Er hält es

Halbbruder oder Vetter des L. (Appian falsch: für möglich (a. 0.384), dass im Bericht des Livius

Sex.! Iulius Caesar, Consuls von 664 = 90, und Uber das J. 585 = 169 die Commandos zweier

im Bundesgenossenkriege dessen Legat (Appian. Praetoren. des Ser. Lentulus und des C. Marcius

bell. civ. I 40), stand ebenso wie Caesar auf Figulus mit einander verwechselt worden seien,

seiten der Optimaten und wurde deshalb 667 = und dass jener nicht Sieilien verwaltet, sondern

87 von den Marianern ermordet (ebd. 72). Er die römische Flotte im makedonischen Kriege

könnte der Sohn von Nr. 202 und der Vater des 40 geführt habe. Diese Annahme ist unzulässig, da

Catilinariers P. Lentulus Sura Nr. 240 sein, der das Flottencommando des C. Marcius Figulus

später die Tochter jenes L. Caesar heiratete. durch das Zeugnis des Polybios (XXVIII 16. 3.

204) P. Cornelius Lentulus. P. Lenl(ulus) 17, 10; aus Polyb. Liv. XLIV 1. 8. 10, 5B.)

P. f. L. it. q(uae,aloT) um 680 = 74 (Münzen bei durchaus Bicher beglaubigt ist. Wenn die In-

Mommsen MünzweBen 611 nr. 243). Über die Schrift dennoch diesem Ser. Lentulus gehören

Versuche, ihn zu identifleieren, vgl. P. Lentulus sollte, so müsste sie ihm auf Grund seiner älteren

Spinther Nr. 238. Beziehungen zu Griechenland während seiner Prae-

206) P. Cornelius Lentulus. Unter denen, .die tur gesetzt sein, ohne dass er damals wieder dort

im J. 700 = 54 beim Process des M. Sc&urus weilte. Wahrscheinlicher ist aber, was auch Rei-

(o. Bd. I S. 589) für den Angeklagten baten, 50 nach als möglich hinstellte und Mommsen (St.-

wird P. Lentulus Lentuli Sigri Jarnos Situ» R. II 650, 3) angenommen hat, dass der Ser.

genannt (Ascon. Scaur. p. 25, 8). Ob dies ein Lentulus der Inschrift von dem andern zu unter-

anderer Sohn des L. Lentulus Niger ist, als Nr. 196, scheiden ist. Dafür spricht schon der Umstand,

oder ob, wie Manutius zuerst annahm, dessen dass sich der athenische Gastfreund des Praetors,

Vorname L. in P. verschrieben ist, lässt sich der ihm die Statue errichtete, erst während des

nicht entscheiden, ebensowenig, welcher von den zweiten Drittels des 7. Jhdts. d. St. in öBent-

beiden und zu welcher Zeit der Betreffende in liehen Ämtern nachweisen lässt (vgl. v. Schöf-

Athen studiert hatte, was man aus Cie. ad Att. fer De Deli insulae rebus [Berl. Studien IX)

XII 7, 1 schliessen kann. Ber. 1889, 226); es spricht ferner dafür vielleicht

206) Ser. Cornelius Lentulus Cn. I. Cn. n., 60 der Titel des Lentulus. Diese Inschrift und die

Consul 451 =303 (Fasti Cap. Idat. Chron. Pasch.; gleichfalls auf Delos gefundene eines C. Cluvius

ohne Cognomen Liv. X 1, 1. Cassiod. Diod. XX (s. d. Nr.2) galten bisher als die ältesten Belege für

102, 1; Ru/o Chronogr.). das Vorkommen des Titels orpanjyoc ar#vxaroi

207) Ser. Cornelius Lentulus war 547 = 207 (vgl. Mommsen a. 0.); jetzt hat er sich aber nach

curulischer Aedil (Liv. XXVIII 10, 7) und 549 = zweifelloser Ergänzung auf einer 1898 entdeckten

205 Militärtribun in Spanien unter L. Lentulus Inschrift des Q. Caecilius Metellus Macedonieus

Nr. 188 (Liv. XXIX 2 ,8—12 ohne Cognomen). (s. o. Bd. III S. 1213«.) in Thessalonike im J.

Wenn er dessen Bruder wäre, hätte es Livius 606 = 148 nachweisen lassen (Athen. Mitt. XXIII
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164f.). Er dürfte seit Metellus und der von ihm L. I. Ti. n. (Fasti Cap.) der ältere Sohn von

vorgenommenen Einrichtung Makedoniens zur Nr. 210. Im J. 517 = 237 war er Consul (Fasti

römischen Provinz den Statthaltern von Make- Cap. Chronogr. Eutrop. III 2, 1. Cassii>d. Zonar,

donicn und Achaia verblieben sein, wie er später Vltl 18; Claudius bei Idat. und Chron. Pasch, ver-

überhaupt von solchen Beamten geführt wird, und schrieben für Caudinus) und kämpfte mit seinem
da der< Liste noch viele Lücken aufweist, so Amtsgenossen Q. Fulvius Flacrus gegen die Gal-

wird man in Ser. Lentulus vielleicht einen der licr (Zonar.; vgl. Polvb. II 21, 3). Eutropius ver-

ersten von ihnen zu sehen haben. Vermutlich legt fälschlich in dieses Jahr den Triumph über
ist er der Sohn des älteren Ser. Lentulus und die Ligurer, den P. lentulus Caudinus. der Bru-

der Vater des Quacstors L. lentulus Nr. 193. Zu 10 der und Nachfolger des Consul6 (Nr. 213), im fol-

wesentlich demselben Ergebnis ist von anderen genden Jahre erwarb. L. Lentulus Caudinus ist

Ausgangspunkten her ganz neuerdings F o u c a r t damals, 518 = 238, vielmehr ohne Zwischenraum
(Revue de phüologie XXIII 1899, 163f.) gelangt, vom Consulat zur Censur gelangt (Fasti Cap.),

doch will er in Ser. Lentulus eher einen Statt- 535 = 219 sprach er im Senate zuerst seine

halter von Asien, als von Makedonien sehen und Meinung aus, dass Rom an Karthago den Krieg
ihn nach M'. Acjuillius 628 = 126 ansetzen. Der erklären und gleichzeitig in Africa und Spanien
Titel wird nach Foucerts Darlegungen nur in der angreifen müsse, während Q. Fabius Maximus
Zeit von 608 =146 bis 670 = 84 von den Grie- zunächst Unterhandlungen mit den Gegnern
chen und von den Statthaltern selbst, die sich empfahl (Zonar. VIII 22, vgl. Dio frg. 54, 5).

an Griechen wenden, gebraucht, so dass nur die 20 Es folgt aus diesem durchaus unverdächtigen Be-
Provinz des Lentulus, aber nicht die Zeit zweifei- richte anscheinend, dass Lentulus damals Prin-

haft bleibt. ceps senatus war; das ist bisher noch nicht be-

209) Cn. (Cornelius) Lentulus Batiatus hielt merkt worden, entspricht aber der Regel, dass

in Capua eine Gladiatorenschule, aus der 681 = damals der älteste patricische Censorier diese

73 wegen schlechter Behandlung eine Anzahl Würde bekleidete; er wird sic bei der Lectio

Fechter unter Führung des Spartacus ausbrachen senatus von 534 = 220 erhalten haben und ist

und das Signal zu der bekannten Erhebung der in der Liste der uns bekannten Principes senatus

Sclaven gaben (Lentulus Liv. ep. XCV; Cn. Len- nach M. Fabius Buteo einzureihen, der 513 =
tulus Gros. V 24, 1 ; Atvzlot Bastaroc Pint. Crass. 241 Censor gewesen und vielleicht von Lentulus

8, 2). Kaum zwei Jahrzehnte später findet sich 30 selbst oder in einem der nächsten Lustra dazu
ein Lentulus mit demselben Vornamen und mit erhoben worden war. 537 = 217 wird lentulus

dem Beinamen Vntia (Nr. 241); vielleicht ist nur als Pontifex maximus erwähnt (Liv. XXII 10, I),

eines der beiden Cognomina, Batiatus oder Vatia, das ist er wahrscheinlich 533 = 221 geworden
richtig überliefert und hängen diese zwei Cn. (vgl. B a r d t Die Priester der vier grossen Col-

Lentuli zusammen. Der Beiname Vatia findet legien 4) und ist es bis zu seinem 541 = 213
sich bei den Serviliern, Batiatus anscheinend erfolgten Tode geblieben (Liv. XXV 2 , 1 ).

nirgends, und eine Verderbnis ist natürlich bei 212) L. Cornelius Lentulus Caudinus. Livius

dem Griechen wahrscheinlicher als bei dem Römer. XXVII 21, 9 verzeichnet als curulischcn Aedilen

210) L. Cornelius Lentulus Caudinus, Ti. f.Ser. 545 = 209 L. Cornelius Caudinus. Dieselbe

n., Consul 479=275 (Cornelius Lentulus Eutrop. 40 Namensform bietet er nur noch einmal, indem er

II 14,3; L. Lentulus Cassiod.; Lentulus Chronogr. XXVI 48, 9 einen 544 = 210 in Spanien dienen-

Idat. Chron. Pasch.), rückte zusammen mit seinem den P. Cornelius Caudinus verzeichnet. Beide
Amtsgenossen M\ CuriusDentatus ins Feld (Eutr.) Männer werden für Brüder und Söhne des P.

und kämpfte, während dieser den entscheidenden Lentulus Caudinus Nr. 213 zu halten sein. Da
Sieg über Pyrrhos errang, glücklich gegen dessen aber der Aedil L. Caudinus später nicht wieder
italische Bundesgenossen. Die einzigen Zeugnisse vorkommt und sein Vorname im Puteanus fehlt,

sind Plin. n. h. XXXIII 38: hane (seil, eirieam) so hat vielleicht überhaupt nur ein einziger Sohn
euronam ex praeda dedit L. Lentulus eonsul des P. lentulus Caudinus existiert, der den Vor-
Servio Cornelia ilerendae Samnitum oppido namen P. führte. 545 = 209 Aedil und 551 =203
capto, sed hüte quinque librarum und Acta tri- 50 Praetor war (Nr. 214).

umph.: [L. Cornelius] Ti. f. Ser. n. Lentul. a. 218) P. Cornelius Lentulus Caudinus als L. f.

CDLXX1IX
|

fCaudin. co]s. de Sammtibus et
\

Ti. n. (Fasti Cap. Acta triumph.) Sohn von Nr.210
ILumneisJ k. Mart. Da die Ergänzung des und jüngerer Bruder von Nr.21 1, gelangte ein Jahr
zweiten Cognomens in den Acta triumph. not- nach diesem 518 = 236 zum Consulat (Fasti Cap.
wendig ist (vgl. CIL 1

p. 52 z. d. St.), so lässt Chronogr. Idat. Censorin. de die nat. 17, 10.

sich annehmen, dass Lentulus den Samniten Cau- Cassiod.). Er rückte mit seinem Collegen C.
dium entrissen habe, wobei sich Ser. Cornelius Licinius Varus gegen die Boier und ihre trans-

Merenda auszeichnete, und dass dieser Erfolg ihm alpinischen Stammes- und Bundesgnossen, die

den Ehrenbeinamen Caudinus und den Triumph Ariminum bedrohten. Die Consuln wagten keine
eintrug (vgl. auch Mommsen Röm. Forsch. II 60 Schlacht, aber während sie mit den gefährlichen

295f., 118). Seine Enkel führten den von ihm Feinden zu unterhandeln begannen, brach unter
auf die SöhneNr.21 1 und Nr.213 vererbten Ehren- diesen ZwiBt aus und veranlasste sie zum Rück-
beinamen nur noch teilweise; in der nächsten zuge (Zonar. VIII 18, vgl. Polyb. II 21, 5). Len-
Generation ist er dann verschwunden, weil der tulus fiel darauf in das Gebiet der Ligurer ein

Name Caudium ihr weniger von einem Siege als und errang dort einige Erfolge (Zonar.), die ihm
von einer Niederlage der Römer her im Andenken die Ehre des Trimphes eintrugen (Acta triumph.
war. Eutrop. 111 2, 1 meldet dies irrig zum vorher-

211 ) L. Cornelius Lentulus Caudinus war als gehenden Jahre). Eine alte Weihinschrift aus

Fsnly-Wluows IV 44
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dem Quirinustempel auf dem Quirinal lautet:

P. Corn[eliot] L. I. oo«o[i} proba[rit] Mar[te
taerumj. Obgleich sie auch einem andern Con-

sui desseioen Namens aus dieser Zeit zugewiesen
werden kann (Nr. 95, 139, 202 kommen in Be-

tracht), so ist es doch leicht möglich, das« sie

von diesem zum Dank für seinen Sieg Uber die

Ligurer gesetzt ist (CIL 1 4 1 mit Mommsens
Anm. = VI 475, vgl. 30767 a).

tulus verwaltet hatte; ausserdem Hesse sich ihr

ziemlich entgegengesetztes Verhältnis zuP.Sdpio
Atricanus zur Stütze dieser Vermutung anftthren.

(Münzer.]

215) (Cornelius) Lentulua Cethegus, in der

Grabschrift seiner nutrix genannt (CIL VI 6072;

das Grabmal gehört ungefähr der Zeit des Augu-

stus an, vgl. ebd. p. 9821.). Ohne Grund wird

angenommen, dass C. als Kind gestorben sei;

214) P. Cornelius Lentulus Caudinus. Nach 10 s. o. Nr. 98 und die Vorbemerkung zu den Cor-

Liv. XXVI 48, 9. 13 diente P. Cornelius Caudinus
544 = 210 unter P.Scipio in Spanien; wahrschein-

lich ist er ein Bruder des L. Cornelius Caudinus,
der im folgenden Jahre curulischer Aedil war,

oder gar mit ihm identisch (vgl. Nr. 212). und
ein Sohn des P. Lentulus Caudinus Nr. 213. Er
wird sonst regelmässig nur P. Corneliut Lrntulut

S
nannt. 551 = 203 verwaltete er als Praetor

xdinien und unterstützte von hier aus durch

nelii Cethegi S. 1277. |Groag.]

216) Cn. Cornelius Lentulus Clodianus. Den
Beinamen CVodiosus geben ihm Cie. ad Att.1 19,

2

und Sali. hist. IV fK) Kr. = IV 1 Maur. (aus

Gell. XVIU 4, 4). Im J. 688 = 66 nennt Cicero

(imp. Cn. Pomp. 58) einen Cn. Lentulus unter

denen, die in einem Jahre Volkstribunen und im
folgenden Legaten waren; es kann wohl kaum
ein anderer Cn. Lentulus gemeint sein als Clo-

Sendung von Truppen und Lebensmitteln die 20 dianus, der demnach vor seiner Adoption Plebeier
_ • • ; i r< i

‘

z- o _ • _ /r vvtv oo • j i • *__L.
africanische Expedition Scipios (Liv. XXIX 38,

4. XXX 1, 9. 2, 4. 24, 5). 552= 202 wurde
ihm sein Commando verlängert und seine Flotte

verstärkt; er ging nun selbst nach Africa über,

traf nach der Schlacht bei Zama ein und ver-

einigte seine Schilfe mit denen Scipios (I.iv. XXX
36, 2f. mit Weissenborns Anm.). 553 = 201

wurde er abgelöst (Liv. XXX 41, 2). 558 = 196

gehörte er zu den zehn Commissaren, die mit T.

gewesen sein muss und nicht zu der patridBchen

Gens Claudia gehört haben kann. Von wem er

adoptiert wurde, steht nicht fest; Drumann
G. R. II 546 vermutete von Nr. 178, und wohl

nur deshalb wird als gesichert angesehen, dass

er Cn. f. war. und wird die Ehreninaehrift aus

Üropos auf ihn bezogen IGS I 311: V Sijßo;

'Ugwxtcov rvaiov Kogrrjgiov /'valov vidv
|

. Irt-xiof

vltoydv Ahrtlov lov earoO jrdrpamx
j

xai evtgyhije

Flamininus die griechischen Angelegenheiten ord- 30 'Agi<pia^6tf> xai ’Yrulg. Nur eine von beiden An-

neten. Er wurde nach Kleinasien gesandt, um
der Stadt Bargylia in Karien die Freiheit wieder-

zugeben (Polyb. XVUI 48, 1; daraus Liv. XXXIII
35, 1; vgl. 24, 7. 30, 1. Plut. Flamin. 12, 1);

von dort ging er nach Lysimaeheia zurück, um
an den Verhandlungen mit König Antiochos tcil-

zunehmen (Polyb. XVIII 50, 1. Liv. XXXIII 89,

2). Nach dessen Besiegung 565 = 189 wurde
wieder eine Commission von zehn Senatoren zur

nahmen kann richtig sein, da der Lentulus der

Inschrift Cn. f. L. n. war und ein Adoptivsohn

von Nr. 178 vielmehr Cn. f. Cn. n. sein müsste.

Die Frage nach dem Adoptivvater ist also an-

scheinend noch nicht mit Bestimmtheit zu be-

antworten. Während der Herrschaft der Marianer
war Lentulus von Rom abwesend und kehrte erst

672 = 82 im Gefolge Sullas zurück (Cie. Brut.

308. 311, der dies von den als Kednern bekannten

Regelung der Verhältnisse in Kleinasien einge- 40 adulescentes M Cratsus et Lenluli duo, d. h

setzt, und zu ihr gehörte wieder ein P. Cornelius

Lentulus (Liv. XXXVII 55. 7). Wegen der Ver-

trautheit des früheren Praetors mit diesen Dingen
möchte man an ihn zu denken versucht sein;

dagegen spricht aber, wie Willems (Le sönat de

la röp. rom. II 506, 2) mit Recht geltend macht,

die Stellung des Mannes fast am Ende der nach
dem Range geordneten Liste der Gesandten, die

auf einen jüngeren Mann führt. Aber P. Len-

Clodianus und Nr. 240 berichtet). Im folgenden

Jahrzehnt bekleidete er vermutlich die niedren
Ämter, nachdem er bereits vor der Adoption Vollre-

tribun gewesen war (s. o.), und gelangte 682 =
72 mit L. Gellius Poplicola zum Consulat (Lex

Antonia de Termess. CIL I 204 = Dessau In-

script. Lat. selectae 38 v. 3. Tessera gladiatoria,

Proceedings of the society of antiquaries XIII

329. Chronogr, Idat. Chron. Pasch Cassiod.).

tulus Nr. 202, an den Willems denkt und über 50 Die Consuln brachten gemeinsam ein nach ihnen

den er ganz unrichtig urteilt, ist zu jung, und
andere P. Lentuli dieser Zeit sind nicht bekannt.

Eb fragt sich daher, ob nicht dieselbe Fälschung
vorliegt wie bei Liv. XL 18, 1 eine Vertauschung
der Beinamen Lentulut und Cethegur, dort wird
der Consul von 573= 181 P. Cornelius Lenfulu*
6tatt Cfihrgut genannt (Nr. 95); derselbe Cethegus
könnte sehr wohl 565 =189, zwei Jahre vor seiner

Aedilit&t, als Quaestorier zu jener Commission ge-

benanntes Gesetz durch, das den von Cn. Pom-

E
sius vorgenommenen Verleihungen des römischen

ürgerrechts volle Gültigkeit gewährte (Cic. Balb.

19; vgl. 32. 33); sie suchten ferner durch den

Antrag an den Senat, es sollten Provincialen nicht

abwesend wegen Capitalverbrechen belangt wer-

den. die Ungerechtigkeit und Grausamkeit des

sicilischen Statthalters C. Verres in einem ein-

zelnen Falle zu zähmen (Cic. Verr. II 95). Len-

hört haben. Dagegen ist P. Lentulus der Praetorier 60 tulus allein beantragte sodann die Eintreibung

wohl derselbe, den Cicero Brut. 77 unter den
Rivalen Catos nennt. Vielleicht bezieht sich auf

ihn auch die Rede Catos opud eentoret in Len-
lulum (Gell. V 13, 4), da sich Cato in ihr irgend
welcher Clienten gegen den Patron anzunehmen
scheint und da beide Männer zu den Einwohnern
einer Provinz gleichmässig Beziehungen hatten,

nämlich zu Sardinien, das Cato kurz nach Len-

der Kaufgeldcr für Güter der Proseribierten, die

Sulla den Käufern erlassen hatte (Sali. hist. IV 50

Kr. = VI 1 Maur ). Beide Consuln wurden dar-

auf gegen das Sclavenheer des Spartacus mit

?

;rosser Macht ausgesandt; GelHus und sein Unter-

eidherr Q. Arrius vernichteten zwar einen Teil

der Gegner, der sich vom Hauptheere getrennt

hatte, aber Lentulus, der diesem den Weg nach
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Norden verlegen wollte, erlitt im mittelitalischen XII 14, 3): lidem illi, qui patrrm meum, qui

Appennin eine vollständige Niederlage, und wurde L. Lentulum, qui Pompeium, qui eeteroe viroe

auch nach der Vereinigung mit seinem Collegen elarittimos non reeeperunt. In einem solchen

nochmals geschlagen, worauf ihnen der Senat be- Falle ist es zweifellos zulässig, aus dem Schweigen

fahl, das Commando niederzulegen (Sali. hist. III auf das Nichtvorhandensein eine« näheren Ver-

80 Kr. = III 106 Maur. Liv. ep. XCVI. Flor, wandtschaftsverhältnisses zu schliessen. Mit dem
II 8, 10. Eutrop. VI 7, 2. Oro*. V 24, 4. Plut. Beinamen Crus wird L. Lentulus von Cael. ad

Crass. 9, 10. 10, 1. Appian. b. c. I 117). Trotz- fam. VIII 4, 1 bezeichnet, wo die Bezeichnung

dem wurden beide zusammen bei der Wieder- komisch wirken soll; obwohl der Name gewiss

herstellung der von Sulla abgeschafften Censur 10 nur wie Sura (vgl. Nr. 240) ein Spottname war,

im J. 684= 70 zu Censoren gewählt (Cie. Verr. ist er doch in die Fasten übergegangen, denn der

V 15; Cluent. 117—134; Flacc. 45; de domo 124. Chronogr. bietet beim J. 705 Cruecello, los also

PBeudo-Ascon. Verr. p. 150 Or. Plut. Pomp. 22, in seiner Vorlage die von Val. Mai. VI 6, 3 er-

4; apophth. Pomp. 6). Sie walteten ihres Amtes haltene Form Crueeelio (vgl. Nr. 219). Bei L.

mit grosser Strenge, indem sie den Senat von Cornelius Baibus Nr. 69 wurde bemerkt, dass

den vielen zweifelhaften Elementen, die in den dieser Caditaner dem L. Lentulus die Empfehlung
letzten anderthalb Jahrzehnten hineingekommen zum römischen Bürgerrecht und seinen römischen

waren, reinigten; nicht weniger als 64 Senatoren Namen verdankt zu haben scheint; ist das richtig,

wurden ausgestossen (Liv. ep. XCVIII), darunter so muss Lentulus schon im sertorianiachen Kriege

der Consul des vorhergehenden Jahres P. Len- 20 unter Cn.Pompeius gedient und zu ihm in näheren

tulus Sura (vgl. Nr. 240) und Ciceros späterer Ge- Beziehungen gestanden haben. Im J. 693 = 61

noasc im Consulat C. Antonius (Aseon. in tog. war er der Hauptankläger des P. Clodius Pülcher

cand, p. 75; vgl. Bd. I S. 25771.). Im Seeräuber- wegen dessen berüchtigten Religionsfrevels, der
kriege von 687 = 67 übertrug Pompeius dem Entweihung des Festes der Bona Dea (Cic. har.

Oellius und Lentulus die Säuberung des Meeres resp. 37. Schol. Bob. Clod. et Cur. p. 330. 336
bei Italien von den Piraten (/Woc AinXoc App. Or. Val. Mai. IV 2, 5; unrichtig ist die Angabe
Mithr. 95; sein Name fehlt in der unvollstän- bei Plut. Caes. 10, 3, der Kläger Bei einer der Volks-

digen Liste der Legaten bei Flor. I 41, 9f.); im tribunen gewesen). 696 = 58 war er Praetor
folgenden Jahre unterstützte lentulus die Ro- und suchte sich für Cicero zu verwenden (Cic.

gation des C. Manilius. Bei dieser Gelegenheit 30 ad Q. fr. I 2, 16; Pis. 77). Bei den Priester-

erwähnt ihn Cicero (imp. Cn. Pomp. 68) mit Aus- wählen des J. 703= 51 bewarb er sich um
drücken der grössten Hochachtung, ebenso bei die Würde eines Quindecimvirn, unterlag aber dem
einer anderen Gelegenheit in demselben Jahre P. Cornelius Dolabella Nr. 141 (Cael. ad fam.

(Cluent. 118; vgl. auch Verr. V 15: vir elarie- VIII 4, 1). Für 705 = 49 wurde er mitC. Clau-
simus); später ist von ihm dagegen nicht mehr dius Marcellus zum Consul gewählt (Fasti Cap.
die Rede; also ist er wohl bald darauf gestorben [erhalten; L. Cor ]. Chronogr. Idat. Chron.
(Cic. ad Att. 1 19, 2 beweiset nicht, dass er 694 Pasch, Figlina Veleias CIL I 793. Münzen bei= 60 noch lebte; dass er im folgenden Jahre Mommsen Münzw. 650. Cic. Phil. II 51; ad fam.
sicher tot war, zeigt Cic. Flacc, 45). Er war VII 3, 1; ad Att. XV 3, 1. B. Alex. 68, 2. Veil.

Patron von Oropoe (s. o.) und von Temnos (Cic. 4011 49, 1. Schol. Bob. p. 336. Flor. II 13, 15.

Flacc. 45). Seine geistige Begabung war gering Caasiod. Joseph, ant. lud. XIV 228. 237. Dio
(Cic. Brut. 234. Sali. hist. IV 50 Kr. = IV 1 XLI ind. 1, I). Caesars Gegner jubelten über
Maur.), aber er hatte einen so ausgezeichneten die Wahl, denn Lentulus war noch mehr wie
Vortrag, dass dieser seine übrigen Mängel ver- Marcellus entschiedener Feind Caesars und An-
gessen liess und ihm als Redner Ansehen ver- hänger der Kriegspartei (Hirt. b. Gail. VIII 50,
schaffte (Cic. Brut. 230. 234; daraus Quintil. 4. Suet. Caes. 29); deshalb gab er schon als

inst. or. XI 3, 8). designierter Consul 704 = 50 durch seine persön-

217) Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, Sohn liehe Teilnahme dem damaligen Consul C. Mor-
des Vorigen. Im J. 694= 60 wurde er mit dem cellus, der demPompeius gegen dieVerfassung das
hochangesehenen Q. Metellus Creticus und mit 50 Imperium übertrug, seine Billigung zu erkennen
L. Valerius Flaccus nach Gallien in diplomatischer (Plut. Pomp. 59, 7. Dio XL 66, 2, s. o. Bd III

Mission entsandt (Cic. ad Att I 19, 2: legati S. 2735). Seine Motive und Tendenzen charak-
runt Q. Mrtfiha Crrticw et L. Flaccus et, ri terisiert Caesar b. c. I 4, 2: Aerit altem' ma-
ini rfj <paMjj pvgov, Lentulue Clodiani fitiu*; An- gniludine et ne ezercitue ae provindarum et re-

spielung auf die Ableitung des Beinamens Len- gum appellandorum largitionUiue movetur, teque
tulut) und war 695=59 Praetor (Cic. Vatin. 27: alterum tore Sullam inter tuo» gloriatur, ad
dum C. Antonius reue Herel -apud Cn. Lento- quem eumma imperii redeat (vgl. die auf Orakel-
lum Clodianum

; vgl. o. Bd. I S. 2581. H ö 1 x 1 Sprüche gegründeten Hoffnungen des P. Lentulus
Fasti praetorii 58f.). Sura Nr. 240); Velleiua II 49, 3 urteilt kurz und

218) L. Cornelius Lentulus Crus wird von 60 scharf: cum Lentulue rnlra re publica ealvue
Dio XLI ind. als Sohn eines Publius bezeichnet, esse non poeeet. Man wird diesen gegnerischen
Da auch über die Herkunft des wenig älteren P. Stimmen den Glauben nicht versagen dürfen, da
Lentulus Spinther Nr. 238 nur das mit Sicher- auch Cicero ad Att. XI 6, 6 ollen von den eigen-
heit bekannt ist, dass er P. f. war, so könnte nützigen Absichten des Lentulus spricht (vgl. noch
man geneigt sein, Crus und Spinther für Brüder N i s s e n Histor. Ztschr. XLVI 79). Am Tage
zu halten. Doch wird jede derartige Vermutung des Amtsantritts der neuen Consuln, dem 1. Jan.
schon dadurch hinreichend widerlegt, dass Spin- 705 = 49, fiel die Entscheidung; vor allen andern
thers Sohn von den Rhodiem sagt (Cic. ad fam. forderte Lentulus die unbedingte Verwerfung von
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Caesars Friedensvorsehligen und die Ausweisung
seiner Vertreter aus dem Senat; ganz im Tone
seine« Vorgänger« C. Marcellus erklärte er, wenn
der Kat nicht ohne weiteres gegen Caesar Partei

ergreife, so werde er nach seinem persönlichen

Ermessen und Vorteil handeln (Caes. b. e. 1 1,

2f. 5. Hirt, b. 0. VIII 52, 5. Oros. VI 15, 2.

Petron, 124 v. 289. Plut. Pomp. 59, 8; Caes. 29,

1. 80. 3. 31. 33, 1; Anton. 5, 3. Appian. b. c.

von Pharsalos nur dem Genuss (Caes. b. c. IIT

96 1) und der Hoffnung auf Sieg hingegeben zu

haben (vgl. Cie. ad Att. XI 6, 6). Ub er oder

P. Lentulus Spinther Nr. 238 in der Schlacht

einen Flügel des pompeianischen Heeres führte— nach Appian. II 76 den rechten, nach Luran.

VII 218 den linken — ist nicht zu entscheiden,

aber beide entflohen zusammen mit dem Feld-

herrn aus der Niederlage. Lentulus Crus ging
II 32f. Dio XLI 3, 2). Es war begreiflich, dass 10 zuerst nach Rhodos, doch wurde ihm dort die

ihm bei dieser Lage der Dinge Zeit und Lust
fehlte, sich mit Ciceros Triumph zu befassen (Cic.

ad fam. XVI 11,3); bald war das gar nicht mehr
möglich, da Caesar schon gegen Rom marschierte.

Auf die Kunde von seinem Nahen liess Lentulus
den Staatsschatz, den er dem Pompeius ausliefern

wollte, im Stich (Caes. b. c. I 14, 1) und entfloh

in grösster Hast (ebd. 6, 7. Suet. Caes. 34. Plut.

Pomp. 61, 8; Caes. 34, 1. Appian. b. c. II 36. 37.

Aufnahme verweigert (über beide Lentuli Cic.

ad fam. XII 14, 3. Veil. II 58, 1. Plut. Pomp.
73, 4; über L. Lentulus Caes. b, c. III 102, 7);

er setzte dann die Fahrt über Kjpros nach Ägyp-
ten fort. Von trüben Ahnungen ergriffen landete

er bei Pelusion, nur einen Tag nach der Ermor-
dung des Pompeius; unmittelbar darauf wurde
er auf Befehl des Königs Ptolemaio« festgenom-

men und im Gefängnis getötet (Caes. b. c. III

Dio XLI 6. 2. 8, 4. 9, 1). Die Versuche des 20 104, 8. Val. Maz. I 8 9. Oros. VI 15, 28. Lu
älteren Baibus. ihn zurückzuhalten, waren vergeb-

lich gewesen (Cic. ad Att. VIII 15 A, 2); er hatte

sich offenbar zu sehr compromittiert, um von Ver-

handlungen mit Caesar für sich etwas hoffen zu

dürfen, aber den schwierigen Verhältnissen, die

er selbst hatte schaffen helfen, zeigte er sich

nunmehr in keiner Weise gewachsen. Cicero

empfing bei persönlichen Begegnungen, in For-

miae im Januar und in Capua Anfang Februar,

von ihm den Eindruck, dass er vor Angst und 30
Verwirrung völlig den Kopf verloren habe. In

Capua, das zum Sammelplatz der Pompeianer aus-

ersehen war, wollte lentulus Caesars Gladiatoren

gegen ihren Herrn aufbieten (Caes. b. c. I 10, 1.

14, 4L; vgl. Cic. ad Att. VII 14, 2), aber weder
hier, noch überhaupt in Italien war lange seines

Bleibens. Als der jüngere L. Cornelius Baibus
zu ihm eilte, um ihn durch loekendeVersprechungen

auf Caesars Seite zu ziehen, kam er zu spät (Cie.

can. vill 328ff. Plut. Pomp. 80, 4). Er war kein

Redner, aber so oft er im Senat oder vor Ge-

richt zu sprechen hatte, zeigte er sich ganz tüch-

tig (Cic. Brut. 268; vgl. har. resp. 87). Im
J. 711 =43 brachte ihn der jüngere Baibus auf

die Bühne, indem er in Gades praeteztam de in»
itinere nd L. Lentulum proeos . sollieitandu

m

prosvil (Pollio an Cicero ad fam. X 32, 3. 5, s. o.

S. 1271).

219) Cornelius Lentulns Cruscellio, wurde im
J. 711=43 von den Triumvirn geächtet und
entkam nach Sicilien zu Sex. Pompeius. Seine

Gattin Sulpicia suchte ihn gegen seinen Willen

und den der Ihrigen unter vielen Gefahren dort

auf, um sein Geschick zu teilen (Lentulus Cni-
«irMio Val Mai. VI 6, 8; Ainloe Appian. b. c.

IV 39). Da der Vorhergehende beim Chronogr.
Crusrello heisst, so wird er denselben Beinamen
geführt haben, von dem Crus nur eine familiäre

ad Att. VIII 9,4. 11, 5. IX 6, I). In den ersten 40 Abkürzung sein mag. Es ist daher wahrsehein-

Tagcn des März waren die beiden Consnln, die,

wie Cicero kurz vorher schrieb, pluma aut Mio
lacilius morentur (ad Att. VIII 15, 2; vgl. die

Ungewissheit über die Pläne des Lentulus ebd.

14, 8 und oben Bd. III S. 2737), von Pom-

S
‘iU8 mit dem grössten Teile der Truppen in

rundisium eingescbilft und nach Epirus voraus-

gesandt worden (Caes. b. c. I 25, 2. Pint. Cic.

38, 4; Pomp. 62, 2; Caes. 35, 1. Appian. II 39.

lieh, dassdieserProscribierteseinSohnist. Ausser-

dem kann Cruscellio sehr wohl der Praetor de»
J. 710=44 L. Lentulus Nr. 197 sein (vgl. Kiöve-
korn De proscriptionibus a triumviris (actis [Kö-

nigsbg. 1891] 68). [Münzer.]

220) Cn. Cornelius, Cossi filius, Lentulus Gae-

tulicus, Consul im J, 26 n. Chr, Der Name ist

nirgends vollständig angegeben. Cn. Leaftriu*

Oaetulieus in der Insehrift seines Freigelassenen

40. Dio XLI 12, 1). Während der Frist, die 50 Cn. Cornelias Atimetus, CIL VI 9834, in den

Caesars spanischer Feldzug seinen Feinden ge-

währte, war Lentulus in Asien nnd brachte hier

zwei Legionen (ür Pompeius zusammen (Caes. b.

e. III 4, 1); durch ein besonderes Decret gewährte
er dabei den jüdischen Gemeinden Befreiung von

der Aushebung (Joseph, ant. lud. XIV 228. 234.

236. 238, vgl. 232). Noch vor Caesars tibergang

nach Epirus vereinigte er sich wieder mit Pom-
peius, denn nicht nur Lucan. V 16ff. lässt ihn

Arvalacten CIL VI 2029 d. I
J

p. 71, in der An-
gabe seines Consulats CIL VI 343 (in den drei

letzgenannten Inschriften lückenhaft überliefert)

und Suet. Gai. 8; Cn. Cornelius Oaetulieus CIL
II 2093; Lentulus Oaetulieus Tac. ann. IV 42.

VI 30. Dio LIX 22, 5; C*. [Lentulus oder Oae-

tulieus] CIL X 896; Cn. Oaetulieus Caasiod.

Chron. min. II 135; sonst meist Oaetulieus.

C. ist derjüngere Sohn des Cossus CorneliusLen-
zu dieser Zeit aultreten und die Übertragung des 60 tnlus Nr. 182, Consnls im J. 753 = 1 v.Chr. (CIL
Oberbefehls an Pompeius beantragen, sondern
auch Dio XLI 43, 2 erwähnt die Anwesenheit
beider Consuln in Tbessalonike, und während der

Kämpfe bei Dyrrachion machte der jüngere Bai-

bus nochmals den Versuch, Lentulus für Caesar
zu gewinnen oder vielmehr geradezu zu erkaufen
(Veil. II 51, 3, vgl. Cic. ad fam. X 32. 3). Im
ganzen scheint sieh Lentulns bis zur Schlacht

VI 1489), der nach dem Siege über die Gaetuler

(im J. 6 n. Chr.) den Beinamen Oaetulieus erhielt

ihn aber auf C„ einen aduleseens in omnium
rirtutum ezempla genilus

, übertrug, Veil. II 116.

2. Flor. II 40. Dio LV 28, 4. Da bei C. zwi-

schen Praetur und Consnlat nur das gesetzliche

Intervall liegt, so scheint es, dass er diese Ämter
»uo anno, also die Praetur im laufenden 30. Le-
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bensjahr bekleidete und daher im J. 746= 8 oder

wenig früher geboren wurde.

im J. 23 n. Chr. war C. Praetor peregrinus

(CIL 1’ p. 71 Fasti Arvalium). im J. 26 Conaul
Ordinarius mit C. Calvisius Sabinus (Tae. ann.

IV 46. CIL II 2098. III Suppl. 7153. VI 343.

X 896. XI 3805. XV 4531 und die Consular-

fasten). Einen Antrag, den er im J. 25 als Consu!

designatus im Senat stellte, teilt Tae. ann. IV

42 mit. Im J. 29 (da er nach Dio LIX 22, 5 1

[zum J. 39) die Provinz 10 Jahre lang verwaltete)

wurde er Statthalter von Germania suporior, Dio

a. a. 0. Tae. ann. VI 30; vgl. Suet. Galba 6

= Epit. de Caes. 6, 8. Nach dem Sturze Seians,

31 n. Chr., schien ihm Gefahr zu drohen, da er

seine Tochter, allerdings auf den Rat des Kaisers

Tiberius, mit Seians Sohn (Aelius Gallus) ver-

lobt hatte; doch traf zunächst seinen Ankläger,

den ihm unterstehenden Legionslegaten Abudius

Ruso, das Verderben, eine Wendung, die C. einem 5

glaubhaften Gerücht zufolge seiner eigenen Ent-

schlossenheit verdankte, Tae. ann. VI 30, zum
J. 34 n. Chr. Aber seine allzuweitgehende Milde

gegenüber den Truppen, deren unbegrenzte Zu-

neigung er sich dadurch erwarb, erregte schliess-

lich den Verdacht des Kaisers Gaius, der ihn

unter dem Vorwand einer Verschwörung gegen

sein Leben im J. 39 n. Chr. töten liess. Die a.

a. 0. Suet. Claud. 9; vgl. Tac. ann. VI 30: die

Auffassung Kieses Heidelberg. Jahrb. VI 155—

S

159 scheint mir ebensowenig Begründet wie sein

Zeitansatz 40 n. Chr.; vgl. auch Ritterling
Arch.-epigr. Mitt. XX 7f. Suet. Galba 6= Epit.

de Caes. 6, 3; in den Protocollen der Arvai-

brüder, CIL VI 2029d, wird am 27. October 89

eine Opferung verzeichnet ob detecta nelaria con-

[silia in C. Caesar(em) Aug(ustum) Germani-

ejum Cn. Lentuli Gaeltuliri).

Vermählt war C. mit der Tochter des L. Apro-

nius (Tac. ann. VI 30). Von seinen Kindern, die (

das Cognomen Gaetulicus erbten, sind uns bekannt

Cossus Cornelius Lentulus Gaetulious Nr. 222 (CIL
VI 9834), D. (lunius) Silanus Gaetulicus (CIL VI
1439). Cornelia Gaetulica Nr. 438 (CIL VI 1392);

aller Wahrscheinlichkeit nach sind esauchCn. (Cor-

nelius) LentulusGaetulicus (derFolgende) und Cor-

nelia Caesia (Gaetulica?) Nr. 431. Seinem Freigelas-

senen und ProcuratorCn. Cornelius Atimetus setzt

der erstgenannte seiner Söhne das Grabmal CIL
VI 9834. Zu seinen Freunden gehörte der Phi-

'

losoph Seneca, dem die Freundschaft mit C. bei

Kaiser Gaius nicht geschadet hat, Sen. nat. quaest,

IV praef. 15. Ob C. der bei Iuvenal. MI 95

genannte Gönner Lentulus ist, wie manche wollen,

wird sehr zu bezweifeln sein. Ein Cornelius

einer zweiten Stelle ep. 1110,6) zu melden weiss.

dass sie dem Dichter bei seinen Versen geholte»

habe, wie Corinna dem Naso, Lesbia dem Catull,

Argentaria dem Lucan u. s. w. Unser® Oaetu-

licus sind wiederholt (s. z. B. L i p s i u s zu Tac.

ann. IV 44) neun Epigramme der griechischen

Anthologie mit der Überschrift AuroeLxoO an-

gewiesen worden. Dass dazu die Berechtigung

fehlt, hat Jacobs Anthol. gr. XIII 896 gezeigt.

10 Nicht nur ist nicht bezeugt, dass Gaetulicus grie-

chisch geschrieben habe, sondern es ist an den

W'eihepigrammen VI 190 und 331 (Bogen des

Alkon) so wenig wie an den Grabepigrammen auf

die Medeakinder VII 354, Archilochos 71, die

Thcrmopylenkämpfer 244 u. 245, das kretische

Kenotaphion 275 oder die trunksüchtige Vettel XI
409irgendetwaszuerkennen, wasgeradeauf unsern

Gaetulicus wiese; das einzige erotische Epigramm
der Reihe V 16 weist sogar ziemlich bestimmt

20 in andere Richtung, weil es statt Caescnnia eine

Eidothea nennt. Zieht man nun noch in Betracht,

dass das Cognomen GaetulicuB in der Kaiserzeit

nicht gerade selten ist (z. B. CIL V 1667. XIV
685; besonders häufig natürlich in CIL VIII. b.

die indices, und vgl. Bull. arch. com. 1878. Slff.),

so wird man gewiss vorziehen, die beiden Dichter

Gaetulicus neben einander hergehen zu lassen.

Drei Heiameter unseres Gaetulicus über die in Bri-

tannien sichtbaren Sternbilder bei Probus zu

30 Georg. I 227. Damit combiniert Jahn (Persius

p. CXLII) die Notiz bei Sueton Gai. 8, Gae-

tulicus habe die Geburtsstätte des Caligula nicht

wie andere nach Germanien verlegt, und schliesst,

dass Gaetulicus, über dessen Aufenthalt in Ger-

manien oben gesprochen ist, ein episches Gedicht

über germanische und britannische Feldzüge (viel-

leicht die des Germanicus) geschrieben habe. Das
ist, wenn möglich, noch unsicherer als der Schluss

anderer auf ein historisches Werk des Gaetulicus.

40Teu f fei R. Litt.-Gesch.» § 291, 1. [Skutsch.]

221) Cn. (Cornelius) Lentulus Gaetulicus. Rohn

des Vorhergehenden, Consul suffeetus mitT. Cur-

tilius Mancia im (November und) December wahr-

scheinlich des J. 55 n. Chr. (CIL VI 2037 =
32352 Acta Arv. (ll.Dec.), vgl. Hü Isens Anm.
IV Suppl. p. 401 tab cer. CXLVIII |6. Dec.).

p. 294 tab. XV (12. Dec.). p. 295 tab. XVI [30.

Dec.]. p. 296 tab.-XVH. p. 298 tab. XVIII; das

Jahr ergiebt sieh daraus, dass Curtilius Mancia

50 [8. d.) im J. 56 bereits Legat von Germania su-

jx-rlur war. und ferner daraus, dass es ein Census-

jahr gewesen ist, vgl. Mommsen CIL X p. 92.

IV Suppl. p. 401, 6). [Corjnelia Cn. Lentulji

Gajehilici I. Caesia (CIL VI 1391) ist wohl eher

C.s Schwester als Tochter gewesen.

Gaetulicus ist in der stadtrömischen Inschrift £ii) Cossus Cornelius Cn. [I.] Lentulus Gae-

Not. d, scavi 1899, 227 genannt. [Stein.] tulicus (CIL VI 17170: Cossus Gaelulirus). wahr-

Gaetulicus wird als Dichter lasciverEpigramme scheinlich Sohn des Cn. Lentulus Gaetulicus (Nr.

von Martial praefat. I mit (Domitius) Marsus und 220), setzte seinem Procurator und Erzieher Cn.

(AlbinovanusJPedo zusammen genannt (die gleiche 60 Cornelius Atimetus. einem Freigelassenen seines

Gruppierung bei Apoll. Sidon. carm. IX 259f. wird Vaters, die Grabschrift (CIL VI 9834, zumGrab-
wohl aus Martial entlehnt sein). So kann sich mal der Scipionen gehörig). Seine Concubine Eon
denn Plinius ep. V 3, 5 auch auf Gaetulicus dafür erhielt mit Erlaubnis seiner Tochter Cornelia (Nr.

berufen, dass man sich derlei poetische Scherze 425) eine Grabstätte (CIL VI 17170). Er besass

auch als ernst- und ehrenhafter Mann gestatten eine rilla Bruliana in Babinis (VI 9834).

darf. Der Gegenstand mindestens eines Teils 223) Cornelius (Lentulus?) Lupus, cos. 42

dieser Dichtungen des Gaetulicus war Caesennia u. Chr., s. Cornelius Lupus Nr. 244. [Groag.]

seine Gattin oder Geliebte, von der Sidonius an 224) L. Cornelius Lentulus Lupus, Cn. I. I.
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fi. (Fasti Cap.), alao Sohn von Nr. 176, war 591 Tac. a. a. 0.). Im J. 10 n. Chr. hatte er vom
=3 163 curulischer Acdil (Terent. Heautontim. 1. Juli an den Consulat inne zusammen mit Q.

tit.; vgl. Lueil. sat. I 17 Lachm.) und im lol- Iunius Blaesua (die Belegstellen e. o.). Im J. 22
genden Jahre Mitglied einer Gesandteehaft von verlangte er, entgegen der Tradition, die dem
drei Männern in Griechenland (Polyb. XXXI 23, Flamen Dialis verbot, Italien zu verlassen, zum
91.). Etwa 504 = 160 war er Praetor urbanus Proconsulate von Asia zugelassen zu werden. Der
und gab den Tiburtinern Gelegenheit, sich vor Senat ilberliess die Entscheidung dem Kaiser Ti-

dem Senat gegen gewisse Beschuldigungen zu ver- berius, der das Ansuchen des C. ablehnte (Tac.

leidigen; den Text seiner Antwort an die Ge- ann. III 58. 59. 71, vgl. Marquardt-Wissowa
sandten von Tibur giebt eine dort gefundene, jetzt 10 St.-Verw. IIP 8281. Herzog St.-Verf. II 841,

verschollene Bronzetafel (SC. de Tiburtibus CIL 2). Im J. 23 starb C. (Tac. IV 16); »ein Sohn
I 201 = XIV 3584= D e 8 s a u 19). 598= 156 (Nr. 225) folgte ihm in der Priesterwflrde. Ent-

bekleidete er das Consulat (Fasti Cap. Cic. Brut. weder er oder sein Sohn ist der (Cornelius) Ma-
79. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Obseq. 16. luginfensis], der in der Grabschrift einer Frei-

Cassiod.). Kurz darauf wurde er wegen Erpres- gelassenen (CIL VI 7700) genannt wird,

sungen angeklagt und verurteilt (Val. Max. V 227) Cornelius (Lentulus) Marrellfinus

)

wird

9, 10. Fest. p. 285; nach Willems Le sänat de in folgender Inschrift genannt: libertonim et fa

la rip. rom. II 277 im J. 600=154); trotzdem miliae Sariboniue Caesar(is) et Corneli Jfarcef-

gelangte er 607 = 147 zur Censur (Fasti Cap. i(imj f(ili) eins (CIL VI 26033; die Ergänzung
Val. Max. Fest.) und wurde 628= 131 Princeps 20 Murcell(i) ist unwahrscheinlich). Es ist dieselbe

/ k - tl a TT 1 ca. 1 U a • i o.. / a ot\\ t

Studia Luciliana (Bonn 1882] 59f.). Er scheint (Caesar) Seriboniam in matrtmonium accepil

628 = 126 gestorben zu sein (vgl, Marx a. 0. (im J. 714= 40 v. Chr.), nuplam ante duobus

61), denn damals dichtete Lucilius das erste Buch eonsularibus, ex altero etiam matrem, und die

seiner Satiren, worin er die Versammlung der Properz (V 11) alsMutter der Cornelia (Nr.419),

Götter Ober den Untergang des Lupus ratschlagen der Gattin des Paullus Aemilius Lepidus cos. 34
liesB und diesen als Schwelger und Prasser, Mein- v. Chr., nennt. Da Cornelia nach den Angaben
eidigen und schlechten Richter mit dem schärf- des Dichters dem Hause des Scipio Aemilianus

sten Spott verfolgte, wie auch noch in seinen angehörte (v. 30. 38) und in dem Conaulatsjahr

späteren Büchern (vgl. besonders Serv. Aen.X 104 30 ihres Bruders starb (v. 66), wird die gewöhnliche

Ober den Inhalt des ersten Buches und die Re- Annahme, dass Scribonia mit einem Sdpio, wohl

construction von Marx a. O. 54—67. Cic. nat, dem cos. 716= 38 v. Chr., vermählt gewesen

deor. I 63. Hör. Bat. II 1, 68. Pers. Bat. I 116 sei und diesem den P. Scipio cos. 16 v. Chr.

u. a.). Ausser diesem litterarischen Porträt des (Nr. 333) und die Cornelia geboren habe, zu

Lupus ist uns vielleicht auch sein künstlerisches billigen sein (vgl. B o r g h e s i Oeuvr. II 330.

erhalten in einer Marmorbdste, die in Tibur zu- Klebs Prosopogr. I 458 nr. 1147. Ribbeck
sammen mit jener Inschrift aufgefunden wurde Senatores qui fuerint id. Mart. 710, Di68. Berlin

und jetzt in England ist (vgl. Bernoulli Rom. 1899. 20). Dessaus Vermutung (Prosopogr.

Ikonogr. 1 70. 290. Michaelis Ancient Marbles III 187), dass Cornelia die Tochter der Scribo-

318, 53). Cic. Brut. 79 erwähnt ihn als Redner 40 nia aus deren Ehe mit Cn. Lentulus Mareelli-

und Tuse. III 51 als Gegner Catos in der kar- nus cos. 698 = 56 (Nr, 228) gewesen sei, dürfte

thagischen Frage. Vielleicht ist auch die bei kaum zutreffen; Properz hätte sie dann nicht als

Nr.214 angeführteRedeCatos inLentulum hierher Enkelin der Africaner bezeichnen können, und
zu ziehen, doch ist das wenig wahrscheinlich. der Consulat ihres Bruders wäre nicht unterzu-

[Münzer.] bringen, da P. Lentulus Marcellinus cos. 18 v. Chr.

225) (Cornelius Lentulus) Maluginensis, Sohn der Sohn eines Publius war (s. Nr. 223). Man
des Folgenden, folgte dem Vater im J. 28 n. Chr. wird daher die Notiz Suetons für unrichtig er-

in der Würde des Flamen Dialis (Tac. ann. IV 16). klären und die Familienverhaltnisse der Scribonia

226) Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis. nach dem unten folgenden Stammbaum*) reeon-

a) Name. Ser. Cornelius Cn. I. Cn. n. Lentulus) 50 struieren dürfen; denn die Möglichkeiten, die sich

Malug(mensis) flam(en) Dial(is) CIL I * p. 29 sonst noch darbieten — dass die Ehe der Scri-

Fasti Cap.; Ser. Lentulus CIL I 5
p. 72 Fasti bonia entweder mit einem Marcellinus oder mit

Antiat.; Ser. Lentulus Malug. CIL VI 4418. Scipio der mit Augustus folgte oder dass Mar-

20606; Ser. Lent. X 8070, 4; Maluginensis VI cellinus ihr Stief- bezw. Adoptivsohn war — sind

25617; Serrius Maluginensis Tac. ann. III 58. aus verschiedenen Gründen abzulehnen Marcelli-

71. IV 16. b) Leben. Cn. f. Cn. n. (Fasti Cap.), nus selbst ist sonst unbekannt; mit dem Quaestor

daher vielleicht (der jüngere) Sohn des Cn. Len- gleichen Namens (Nr.282) kann er derZeitverhält-

tulus augur (Nr. 181). Flamen Dialis (Fasti Cap. nisse wegen nicht identifieiert werden. (Groag.)

*) Scribonia csj

') 228) Cn. Lentulus Marcellinus cos. 698 = 56

2) 332) P. Scipio cos. 716 = 38

») Caesar (Augustus)

') 227) (Lentulus) Marcell(inus) *) 383) I’. Scipio 2) 419) Cornelia *) Iulia

cos. 738 = 16 o> Paallus Aemilius Lepidus

|
cos. 720 = 34

319) Scipio.
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228) Cn. Cornelius LentulusMarcellinus, Sohn 28, 5) und im Senate den Pompeius und Crassus
von Nr. 230, schlug Münzen zuerst als Münzmeister über die Vereinbarungen Ton Luca zur Rede zu

um 670= 84 (llommsen Münzwesen 605 ur.232; stellen (Dio XXXIX 30, lf. Plut. Pomp. Sl, 4f.;

Trad. Blae. II 435 nr. 229) und dann als Quae- Crase. 15, 2; apophth. Pomp. 12). Die Erfolg-

stor 680= 74 (ebd. 611 nr. 242) also in dem- losigkeit des Widerstandes gegen die Triumvirn
selben Jahre, in welchem auch sein Bruder Nr. 231 mag ihn bewogen haben, sich nach seinem Con-
Quaestor war. Als Nachkomme des M. Marcellus, sulat vom politischen Leben zurückzuziehen

;
viel-

des Eroberers von Syrakus, prägte er mit der si- leicht ist er auch kurz darauf gestorben, da er

eiüsclien Triquetra und trat 684 = 70 als Patron nicht weiter erwähnt wird. Später nannte ihn

Siciliens beim Processe des Verres auf (Cie. div. 10 Cicero (Brut. 247) nee unquam inditertu» et in

in Caec. 18; Verr. II 103. IV 53. Pa-Ascon. contulatu pereloqvem non tardu» senten-

p. 105 Or.). 687 = 67 war er Legatus pro prae- tiis, non inop$ rerbis, voce amora, faeetut »atu.

tore des Pompeius im Seeräuberkriege und hatte Sein Andenken scheint eine Inschrift aus Clusium
die Piraten aus dem Meere an der africanischen zu bewahren, CIL XI 2103: Cn. Cor[nelio P.

Küste zu vertreiben (Flor. 141,9. Appian. Mithr. /./ Lentulo Marrtllino. Nach Cic. har. resp. 21

95); zum Dank ist ihm eine Statue im Apollon- war er Septemvir epulonum. Bei der geringen

tempel zu Kyrene errichtet worden (Inschrift der Zahl der uns bekannten Epulones möchte man
Basis, die ihn als xaroaiva xai oaitijga bezeichnet, annehmen, dass dieses Priesteramt ihm zugäng-

bei Dittcnberger Syll. J 343, vgl. Mommsen lieh war, weil es Patriciem ud Plebeiern oflen

St.-R. 11 656, 2; eine mit der Inschrift zusammen- 20 stand, und dass es ein Zufall ist, dass wir ausser

gebrachte Büste hat nichts mit Marcellinus zu ihm keinen patricischen Epulo kennen. Gegen
thun, vgl. B e r n o u 1 1 i Röm. Ikonogr. I 182), die Ansicht von Willems (Le sänat de la rüp.

693 = 61 unterschrieb er mit L. Lentulus Nr. rom. I 444), dass Marcellinus als Plebejer zu

234 die Klage, die L. Lentulus Crus gegen P. diesem Amte fähig war und dass er deshalb der

Clodius wegen des beim Feste der Bona Dea be- Volkstribun Cn. Lentulus bei Cic. imp. Cn. Pomp,
gangenen Religionsfrevels erhob (Schol.Bob.p.336 58 sei (vgl. Nr. 216), spricht das schon von Hardt
Or. Val. Mai. IV 2, 5). 694 = 60 war er Praetor (DiePriester der vier grossen Collegien 32) geltend

und verwaltete in den beiden folgenden Jahren gemachte Argument, dass bereits der Vater dieses

Syrien, das er gegen die Raubzüge der Araber Marcellinus in die patricische Familie der Cornelii

zu verteidigen hatte (Appian. Syr. 51, vgl. Cic. 80 Lentuli eingetreten war. [Münzer.]

ad Q. fr. I 2, 7. Hölzl Fasti praetorii 52). 229) [i Indios Kogvrjltot AirroXot lJoxXioj

697 = 57 wurde er zum Consul für das nächste vlöt Magxrllivot, Legatus pro praetore in Ky-
Jahr gewählt und als designierter Consul am rene (Smith-Porcher Hist, of diseöv. at Cyrene
1. October im Senat an erster Stelle befragt, als 1864, 109= Bull. d.Inst. 1874, 111), wahrschein-

die Rechtmässigkeit der Weihung von Ciceros lieh identisch mit Cn. Lentulus Marcellinus cos.

Hausplatz durch die Pontifices zur Verhandlung 698= 56 (Nr. 228, wo übrigens alles gesagt ist),

kam: er drang mit seinem für Cicero günstigen jGroag.]

Anträge durch (Cic. ad Att. IV 2, 4; har. resp. 230) P. Cornelius Lentulus Marcellinus, leib-

13). Auch im Deeember wurde er zuerst befragt; licher Sohn des M. Claudius Marcellus, der 652
er lehnte es ab, in der Abwesenheit des Pom- 40 =102 unter Marius im Kriege gegen die Teu-

peius Uber die eampanisehen Ackerverteilungen tonen diente (o. Bd. III S. 2760 Nr. 226), Bruder
zu verhandeln, die diesen nahe angingen und auf des M. Claudius Marcellus Acserninus, war ebenso

der Tagesordnung standen, aber er sprach sich wie sein Vater als Redner geachtet (Cic. Brut,

mit grosser Schärfe und Entschiedenheit gegen 136). Von welchem (P. ?) Lentulus er adoptiert

die Wühlereien des P. Clodius aus (Cic. ad Q. wurde, ist unbekannt. Er war gegen 664 = 90

fr. II 1, lf.; ad Att. IV 3, 3). Da« Consulat Münzmeister und nennt sich auf seinen Münzen
bekleidete er mit L. Marcius Philippus 698 = 56 zum Unterschiede von P. Lentulus Sara nach

(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Figlina seinem leiblicheh Vater Lent(ulut) Mar(celli) t(i-

Veleias CIL I 788. Tesserae ebd. I 1537. 731 liut); vgl. Mommsen Münzwesen 577 nr. 204;

= XI 1021. Not. degli scavi 1897, 7. Cic. har.SOfrad. Blae. 11 401 nr. 207. Seine Gemahlin Cor-

resp. 11; Brut. 247; ad Att. V 21, 11. IX 9 4; nelia s. Nr. 411, seine Söhne Nr. 228 und 231.

ad Q. fr. II 4, 4. Aseon. Pis. p. 2. Schol. Bob 231) P. Cornelius Lentulus Marcellinus, narh

Sest. p. 304 Or. Cassiod. Dio XXXIX ind. 16, 3. Sali. hist. II 43 Maur. Quaestor 680 = 74, viel-

18, 1. 40, 1). In der Angelegenheit des Ptole- leicht der ältere Sohn des P. Lentulus Marcel-

maios Auletes von Ägypten war er einer der Wort- linusNr. 230. VgL über ihn P. Lentulus Spinther

ftthrer der Optimaten, die den Wünschen des Pom- Nr. 238.

peius und des P. Lentulus Spinther Nr. 238, den 232) P. Cornelius Lentulus Marcellinus, Sohn

König mit Waffengewalt in sein Reich zurückzu- von Nr. 228, vermutlich der Marcellinus, der in

führen, erfolgreichen Widerstand entgegensetzten einem unbestimmbaren Jahre Münzen zur Ver-

(Cie. ad fam. 1 1, 2. 2, 1; ad Q. Tr. II 4, 5). 60 herrlichung seines Ahnherrn M. Marcellus, des

Bei den megalensischen Spielen die P. Clodius als Siegers über Virdomarus und des Eroberers von

curulisrher Aedil im April gab, trat er dessen Syrakus, prägte (Mommsen MUnzwcsen 648 nr.

Sclavenbanden an der Spitze der Senatoren und 303). 706= 48 diente er als Quaestor unter

Kitter energisch entgegen (Cic. har. resp. 22), und Caesar und hatte mit dessen neunter Legion einen

er hatte Mut genug, in offener Volksversammlung Teil der Verschanzungen bei Dyrrachion besetzt;

Uber die Macht der Triumvirn, die eben durch Pompeius griff diese Befestigung an und die Cae-

die Conferenz in Luca neu gestärkt worden »ar. sarianer, deren Führer damals leidend war, wurden

Klage zu führen (Val. Mai. VI 2, 6. Dio XXXIX mit grossem Verlust zur Räumung des Postens
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gezwungen; vielleicht ist Lentulus selbst dabei oder sein gleichnamiger Sohn, cos. 24 Nr. 236).

ums Leben gekommen (Caes. bell. civ. 111 62, 4. ist der Proconsol von Asia Ihlxluoe Ahnloc Sxi-
63—65. Oros. VI 15, 19). Der Vorname ist nur ni[a>)r, dem die Inschrift CIG II 3186 in Smyrna
beim Namen seines Sohnes Nr. 233 überliefert, gesetzt ist (vgl. Waddington Fast. nr. 66).

B
lünzer.) 236) P. Cornelias Lentulus Scipio. a) Name,
arcellinua, P. Cornelius Lenjtulus ] Scipio CIL V 4329;

wohl Sohn des Vorausgehenden, Consul Ordinarius P. Scipio CIL P p. 71 Fasti Arval.; [P. CJo[r-

ira J. 736 = 18 mit Cn. Lentulus (der ganze Name ne/ius ScipHo CIL XV 4568; Cornelius Scipio

Dio ind. 1. LIV; P. Comeliu

s

P. /. CiL I* p. 64 Tac. ann. III 74. XII 53; Scipio Tac. XI 2. 4.

Fasti Colot.; P. Cornelius I* p. 65 Fasti Biond.; 10 b) Leben. Sohn des Vorausgehenden. Nach der

P. Lentulus Mon. Ancyr. lat. III 40; graec. III Inschrift CIL V 4329, die ihm in Brixia gesetzt

12. IX 22. Dio LIV 12,4. Cassiod.; sonst Len- wurde, war er pr(aet(or)] aerari, hierauf ieqalu*

tulus, vgl. CIL P p. 162). [Groag.] Ti. Caeaaris Aug(usti) legtionis) VIIII Hispa-

234) L. Cornelius Lentulus Niger, war Hamen n(oe); in dieser Stellung focht er im J. 21/22

Martialis (L. Lentulus Hamen Martialia Cic. har. n. Chr. unter dem Proconsul Q. Iunius Blaesus

resp. 12; in Vatin. 25; Lentulus Niger Hamen gegen den Numider Tacfarinas (Tac. ann. III 74);

Aecon. Scaur. p. 25 (nur hier das zweite Cog- er war es wohl, der die Legion im J. 20 von Pan-
nomenl). Einen ausführlichen Bericht des Me- nonien über Rom nach Africa (Tac. III 9) und
tellus rius über das Festmahl der Priester o. d. im J. 23 wieder von Africa weg (nach Spanien?)

IX kal. Sepl., </uo die Lentulus Hamen Mar- 20 führte (Tac. IV 23, vgl. die zum Teil irrigen Ans-

lialit inauguratus est (gegen 690 = 64, vgl. führungen PfitznerB Kaiserlegionen 28ff.). Un-
Mommsen Röm. Forsch. I 87, 34) hat Macrob. mittelbar nachher gelangte er zum Consulat, den

sat. III 18, 1 erhalten, woraus sieh u. a. ergiebt, er im J. 24 als suflectus mit C. Calpurnius Aviola

dass Niger mit einer Publicia vermählt war. Ver- bekleidete (CIL P p. 71. V 4329. XV 4568).

mutlich ist er der L. Lentulus, der mit Cn. Len- Ob er der CIG II 3186 genannte Proconsul von

tulus Marcellinus Nr. 228 im J. 698= 61 die Asia ist, scheint unsicher (vgl. Nr. 285). Er ge-

Klage des L. Lentulus Crus Nr. 218 gegen P. Clo- hörte zu den Senatoren, die im J. 32 nach dem
dius Unterzeichnete (Schol, Bob. p. 336 Or.; vgl. Sturze Seians und der Livia lulia deren Andenken
Val. Max. IV 2, 5). Er muss auch die niedern verfolgten (Tac. VI 2, wo es allgemein Seipiones

curulischen Ämter bekleidet haben, denn 695 = 30 heisst). Wohl in zweiter Ehe (s. u.) heiratete C.

59 bewarb er sich um das Consulat für das fol- die schönste Frau ihrer Zeit, Poppaea Sabina, die

gende Jahr. Um ihn zu beseitigen, wurde er zuerst mit dem in den Untergang Seians ver-

in das angebliche Complott gegen Pompeius ver- wickelten T. Ollius vermählt gewesen war (vgl.

wickelt; der falsche Ankläger Vettius behauptete, Tac. XIII 45). Ala Poppaea im J. 47 von Messa-

dass Lentulu s Hominis Hlius cmiacio patre zu lina zum Selbstmorde gezwungen wurde, wusste

denen gehöre, die sich gegen das Leben des Pom- sich C. eleganti temperamento inter coniugalem

peius verschworen hätten (Cic. ad Att. II 24, 2; amorem et atnaloriam neceaeitatem in die ge-

in Vatin. 25). Er gehörte 698 = 56 zu den fihrliche Situation zu finden (Tac. XI 2. 4). Am
Richtern im Process des P. Sestius (Cic. in Vatin. 23. Januar 52 beantragte er im Senate, dem Frei-

25) und starb bald darauf in demselben Jahre, 40 gelassenen Pallas den Dank auszudrUcken, dass

von Cicero als trefflicher Mann von guter Ge- er trotz hoher Abstammung in den kaiserlichen

sinnung betrauert (ad Att. IV 6, 1. 2 [nur Len- Dienst getreten sei (Tac. XII 53, vgl. o. Bd. I

tulua genannt), vgl. XII 7, 1 aus dem J. 709= 45, S. 2634 Nr. 84). Er hatte die Priesterämter eines

wonach Cicero seinem Sohne ebensoviel geben Pontifex und Fetialis inne (CIL V 4829). Seine

wollte, guan/um Hamen Lentulus Hlio). Seine Söhne dürften P. Scipio cos. 50 (Nr. 287) und P.

Söhne Nr. 196 und 205. (Münzer.) Scipio Asiaticus cos. 68 (Nr. 340) gewesen sein.

235) P. Cornelius Lentulus Scipio. a) Name, jener wohl aus seiner ersten Ehe, Asiaticus viel-

P. Cornelius Cn. f. Cn. n. Scipio CIL Is p. 29 leicht von Poppaea geboren.

Fasti Cap.; P. Lentulus Cn. I. Scipio CIL VI 237) P. Cornelius (Lentulus?) Scipio, wohl

1385; P. lentulus Scipio X 2039 a, vgl. Auct, 50 Sohn des Vorhergehenden, Consul Ordinarius mit

p. 1009; P. Lentulus CIL I* p. 68 Fasti Gabini. Q. Volusius Saturninus im J. 56 n. Chr. (P. Cor-

b) Leben. Da C. als Cn. I. Cn. n. bezeichnet nrlius Scipio CIL X 1574. IV Suppl. p. 301

wird, dürfte er als der (ältere) Sohn des Cn. Len- tab. cer. XXI. Phlegon mir. FHG III 623 frg. 56;

tulus augur cos. 14 v. Chr. anzusehen sein (vgl. P. Cornelius CIL X 1401. IV Suppl. p. 299.

K 1 e b s rrosopogr. I 456 nr. 1142; die kurze 302 tab. cer. XIX. XXI; P. Scipio Tac. ann. XIII

Zwischenzeit zwischen den Consulaten des Vaters 25; Corn. Sc[i]p. Westd. Ztschr. II 1883. 431,

und Sohnes erklärt sich durch den Adel des C. vgl. Korr.-Bl. III 1884, 32; [Seipilo CIL IV

und dadurch, dass Lentulus augur später als üb- Suppl. p. 305 tab. cer. XXIII). Die beiden Con-

lieh die 6enatorische Laufbahn betreten zu haben suln veranlassten am 2. März das SC. Volusianum

scheint, s. Nr. 181). Im zweiten Halbjahre 2 60 (CIL X 1401 = Br uns Fontes* nr. 51) und

n. Chr. bekleidete C. den Consulat mitT. Quinc- blieben bis 1. Juli im Amte (tob. cer. XXI vom

tius Crispinus Valerianus (die Nachweise b. o.); 24. Juni, vgl. Zangemeister CIL IV Suppl.

die Consuln haben wahrscheinlich den Bau einer p. 435). Unter den alten Geschlechtern, die in

Wasserleitung geleitet (CIL VI 1385 Inschrift eines der Zeit Neros sich erniedrigten, nennt Dio (LXI

nicht mehr vorhandenen Bogens vor der Porta 17. 5) auch die Scipionen. (Groag.)

Trigemina, gvl. Lanciani Comm. di Frontino 238) P. Cornelius Lentulus Spinther. Uber

1001. Hülsen CIL VI p. 3125. Gilbert Gesch. seine Familienverhältnisse ist zur Zeit kaum ins

und Topogr. d. St. Rom JJI 188). Entweder C. Klare zu kommen. Es steht nur durch das Zeugnis
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Dies (XXXIX ind.) und der Münzen von Apamea geben, offen, ob der Quaestor P. Lentulus, der
und Lnodicea (P i n d e r Cistophoren 570. CIL I die Münzen schlug, von dem nach Kyrene etwa
525) fest, dass er P. f. war. und mehr als P. um dieselbe Zeit gesandten verschieden oder mit
Cornelius P. I. ist auch auf den Faati Cap. zum ihm identisch ist. ob einer von ihnen oder beide
J. 697 nicht erhalten. Ausserdem wird berichtet, mit dem später als P. Lentulus Spinther bekann-
dass C. den Beinamen Spinther von seiner Ahn- ten Manne zu identifideren sind, und ob zwischen
lichkeit mit einem Schauspieler dieses Namens diesen Persönlichkeiten und Cn. Lentulus Marcel-

erhalten, also nicht ursprünglich geführt hat (Val. linusenge Verwandtschaftsbandebeetanden. Jeden-
Max. IX 14, 4. Hin. n. h. VII 54. QnintiL inst. falls sehr bedenklich ist die Annahme von W i 1 -

or. VI 3, 57); daher hat Cicero diesen Beinamen 101 ems. dass sowohl Cn. Marcellinus wie P. 8pin-
nie gebraucht, wohl aber kommt er bei den Zeit- ther Plebeier gewesen seien

;
da bereits P. Len-

genossen Caesar, Nepos und Sallust und auf der tulus Marcellinus, der Vater des einen von ihnen
Grabschrift eines Soldaten, der unter Spinther oder beider, durch Adoption in die patricische

gedient hat, vor (CIL III 6541 a= Dessau 2224). Familie der Comelii Lentuli getreten ist, so

Mommsen (Münzweaen 611 nt. 243) weist ihm scheint es völlig undenkbar, dass seine Söhne
die Denare mit der Aufschrift P. Lent(ulus) P. noch zur Plebs gehört haben sollten. Für Spin-

J. L. n. Q(uaestor) zu, die ums J. 680= 74 ge- ther wird als Beweis Diodor XL 1, 2, eine übri-

schlagen sein müssen und nahe Verwandtschaft gens nicht unbedingt glaubwürdige Erzählung
mit denen des Quaestors Cn. Lentulus Marcelli- (vgl. Bd. I S. 2594 Nr. 29), angeführt, wonach
nus zeigen, der Spinthers Nachfolger im Consulat 20 die Kreter, die etwa im J. 684 = 70 die Freund-
wurde. Willems (Le sönat de la röp. rom. I schalt mit Rom wiederherzustellen wünschten,

444ff.) spricht dem Spinther zwar die Urheber- einen Senatsbeachlus» in diesem Sinne erzielten:

schalt dieser Münzen ab, nimmt aber für ihn dxvpov ii ro boypa ixotrpu AireXot 6 htixalov-

ein Fragment der Historien Sallusts in Anspruch furot Imr&rjo. Die Ungültigkeit des Senats-

(p. 127 Jord. = II 43 Maur.): Pubtiusque Len- beschlasses habe Spinther nur als Volkstribun
tulus Hareellinus eodem auctore quaestor in no- bewirken können, sei also Plebeier gewesen. In-

rom prorinnnm Curenas misst« est, quod ea dessen gab es ausser der tribuniciscnen Interees-

murtui regis Apionis testamento nobis data pru- sion noch mehrere formale Mängel, die die Un-
dentiore quam iUas per gentis et minus gloriae gültigkeit eines Senatsconsults herbeiführen konn-
aridi tmptriu rontinenda luit. Mommsen (a. 30 ten (vgl. Mommsen St.-R. III 998, 1), und wenn
O. 577 zu nr. 204) hatte in diesem P. I-entulus Spinther z. B einen solchen zur Sprache brachte,

Marcellinus einen älteren Bruder jenes Cn. Len- so konnte er dadurch schon die Aufhebung des

tulus Marcellinus gesehen; Willems ist derselben Beschlusses veranlassen. Auch andere Möglich-
Ansicht. aber erblickt in P. zugleich den Mann, keiten sind vorhanden, um Diodors Angabe zu

der später den Beinamen Spinther erhielt und erklären; wenn man allen Angaben gleiches Ver-

dafür den älteren, ererbten Mareellinus verlor. trauen schenken will, so kann man beispielsweise

Beide Ansichten lassen sich Bogar vereinigen, da aus Plut. Caes. 10, 3 auch schliessen, dass L. Len-

sich das Sallustfragment nicht, wie meistens an- tulus Crus am J. 693= 61 Volkstribun und folg-

genotnmen wird, auf das J. 679= 75, sondern lieh Plebeier gewesen sei, wie man in demselben
nach Marquardt (Staatsverw. I 460. 1) auf 680 40 auch wieder einen Bruder Spinthers vermuten
= 74 bezieht, also auf dasselbe Jahr, dem die könnte (vgl. Nr. 218). Unter diesen Umständen
Münzen des Quaestors P. Lentulus zu gehören beginnt die wirkliche Kenntnis der Geschichte

scheinen. Dass derselbe erst in Rom thätig war Spinthers erst mit dem J. 691 = 63. Damals
und dann nach Kyrene geschickt wurde, wäre war er curulischer Aedil, unterstützte den Consul

nicht undenkbar, aber es erheben sich doch andere Cicero bei der Unterdrückung der catilinarischen

Schwierigkeiten gegen diese Vermutung, während Verschwörung (Cic. ad Quir. 15) — der Catili-

die von W i 1 1 e m s zu ihren Gunsten geltend ge- narier P. Lentulus Sura Nr. 240 wurde ihm zur

machten Angaben des Idat. und Chron. Pasch. Bewachung übergeben (Sali. Cst. 47, 4) — und
zum J. 697 ohne Belang sind. Der Vater der gab die Spiele mit besonderer Pracht und Ver-

beiden Lentuli Mareellini hiess P., und es war die 50 schWendung (Cic. off. II 57. Nepos bei Plin. n.

Regel, dass der Adoptivsohn auch das Praenomen h. IX 137. XXXVI 59). Auch während seiner

des Vaters annahm; hiess aber dieser Publius, so Praetur für die sich das J. 694 = 60 aus denen

könnte Spinther nicht, wie die Münzen angeben, der Aeuilität und des Consulats mit Sicherheit

L. n., sondern nur P. n. gewesen sein. Sallust ergiebt, zeigte er bei den Apollinarspielen die

(Cat. 47,4) bezeichnet ihn nicht als Marcellinus, Bühne und den Zuschauerraum in einer bis da-

sondern mit dem allein üblichen Cognomen Spin- hin nie gesehenen glänzenden Ausstattung (Val.

ther, und keine der für diese Zeit ziemlich reich Max. II 4, 6. Plin. n. h. XIX 23). Im folgen-

fliessenden Quellen deutet darauf hin, dass er den Jahre verwaltete er die Provinz Hispania

mit seinem Nachfolger im Consulat in einem sol- citerior(Cic. ad fam. I 9, 13. Caes.b.c. I 22, 8). Er
chen Verwandtschaftsverhältnis stand; ja, wenn 60 dankte dies der Unterstützung Caesars, der auch

Cicero ad fam. I 1,2 ihm schreibt: Marceltinum als Oberpontifex seine Aufnahme unter die Pon-

iibi iratum esse seit: is hac regia eausa ei- tifices befördert hatte (zwischen 691 = 63 und

eepta eeteris in rebus se acerrimum tui defen- 697 — 57, Caes. a. O. Cic, har. resp. 12) und
eurem fore ostendit, so ist hier wohl aus dem seine Bewerbung um das Consulat begünstigte.

Stillschweigen ein nicht geringes Argument da- Cicero, der damals verbannt war, freute sieh über

gegen zu entnehmen, dass Marcellinus und Spin- den Erfolg dieser Bewerbung, denn er hoffte von

ther Brüder gewesen seien. Es bleibt also die Spinther seine Erlösung aus dem Exil (har. resp.

Frage, falls nicht neue inschrittliche Funde Licht 15; ad Att. III 22, 2; ad Q. fr. I 4, 5), und er
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täuschte sich nicht. Spinther und Q. Mctcllus Ne-
po« (o. Kd. III S. 1217 Nr.96) bekleideten das Con-
sulat im J. 697 = 57 (Fasti Cap. Inschriften
CIL I 604 = X 219. X 8098. Tessera Bull. d.

Inst. 1865, 103. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
Cassiod. Dio XXXIX ind. 1, 1. Val. Mai. IX
14, 4. Plin. n. h. VII 54. Ascon. Milon. p. 43, 3.

Schol. Bob. Sest. p. 291 Or. Plut. Cic. 33, 2).

Schon vorher, namentlich als designierter Con-
sul, hatte er Bich anfs eifrigste der Sache Ciceros
angenommen (Cic. Sest. 70. Schol. Bob. p. 288
Or.); nun brachte er sofort am I. Januar dessen
Zurückberufung im Senate lur Sprache (Cic, Sest

72; Pis. 34. Dio XXXIX 8, 2). bot allen seinen
Einfluss bei Pompeius dafür auf (Cie. Seit 107,
vgl. 147) und erreichte sein Ziel. Cicero wurde
nicht müde, ihn dafür zu rühmen und seiner un-
auslöschlichen Dankbarkeit zu versichern (vgl.

Äusserungen wie Sest. 144- drum ac patentem
lortunae ac nomini« mei et Iralrit liberorum-
que nostrorum ; Mil. 89: clarissimus ac fortissi-

mus comul, inimicus Clodio [vgl. Dio XXXIX
6, 2], uttor sceleris illius, propugnator senatus,

delensor vestrae voluntatis, patronus publici Con-
sensus, restilutor salutis meae\ p. red. 5. 8f.

27f.; ad Quir. 11. 15. 17f.; de domo 7. 30. 70f.

75; har. resp, 12; Sest. 117; ad fam. I 1, 1. III

7, 5).- Auch über die Weihung von Ciceros Haus-
platz referierte Spinther in einem für den Redner
günstigen Sinne an den Senat (har. resp. 11. 13),

doch lässt eine Äusserung Ciceros, nur seine

Dankesschuld halte ihn ab, dem Lentulua zu
zürnen, darauf schliesscn, dass dieaer hierin keine-

wegs alle seine Wünsche erfüllte (ad Q. fr. II

2, 3). Beide Consuln zusammen brachten ferner

ein Gesetz in stände, das dem Pompeius für fünf
Jahre die Sorge für das Getreidewesen mit ausser-

ordentlichen Vollmachten überwies (Cic. ad Att.

IV 1, 7); manche sahen darin eine List Spinthers,

der den Triumvirn beschäftigen wollte, um selbst

freie Hand in der ägyptischen Frage zu bekom-
men (Plut. Pomp. 49, 5), aber er hatte sich da-

mit verrechnet, denn Pompeius dankte ihm dieses

Entgegenkommen nicht, und dessen Gegner wur-
den dadurch so verstimmt, dass Spinther es offen-

bar mit beiden verdorben hatte. Eine genauere

Darstellung der ägyptischen Frage giebt Dio
XXXIX 12ff., wozu einzelne Notizen wie Fene-

stella frg. 21 Peter (aus Non. p. 385) und Lucan.

VIII 824 mit Schol. Bern, ergänzend hinzutreten;

namentlich geben aber die Briefe, die Cicero im
Laufe des Januar und Februar 698 = 56 an

8pinther richtete (ad fam. I 1—7, darunter I 3
ein blosses Empfehlungsschreiben) die beste Aus-

kunft über die verschiedenen Phasen, die die An-
gelegenheit damals durchlief. Hier kann nur
kurz gesagt werden, dass Spinther noch während
seines Consulats den Aultrag erhielt, im folgen-

den Jahre, für das ihmKilikien nebst Kypernzur
Provinz bestimmt war (Cie. ad fam. I 7, 5), von
dort aus den König Ptolemaios Auletee in sein

Reich zurückzuführen (Dio XXXIX 12, 3. Cic. ad
fam. I 1, 3. 7, 4), und dieser Senatsbeschluss ist

rechtlich nicht aufgehoben worden (Cie. ad fam. I

7, 4). Aber da wurde das Standbild des Iuppiter

auf dem Albanerberge vom Blitze getroffen, und
als man deshalb die sibyllinisehen Bücher be-

fragte, fand man die Weissagung, man sollte

zwar dem vertriebenen König helfen, aber nicht

mit Heeresmacht, da sonst Rom selbst Gefahr
drohe (Dio XXXIX 15, lf.). Die Weissagung war
den verschiedenen Parteien und Persönlichkeiten,

die bei dem Handel nur den eigenen Nutzen und
den Schaden ihrer Gegner im Auge hatten, zu

willkommen, um nicht erfunden zu sein und
ihnen als Verwand zu dienen (Cic. ad fam. I 1,

1. 4, 2). W'ährend Spinther vor dem Ende seines

10 Consulatjahres, in aas noch seine Weihung von
zwei ColossaJbüsten auf dem Capitol gehört (Plin.

n. b. XXXIV 44), in die Provinz abgereist war,
wurde in Rom sein Auftrag natürlich als ungültig
angesehen und die ganze Frage aufs neue ver-

handelt. wobei es sich denn zeigte, dass er kaum
einen Freund hatte, dass Pompeius, der den Auf-

trag selbst zu erhalten wünschte, ein doppeltes

Spiel spielte (Cic. ad fam. 1 I, 3. 4. 2, 3. 5b, 1.

7, 3; ad Q. fr. II 4, 5), und dass auch Cicero

20 trotz seiner übertriebenen Dankbarkeitsversiche-

rungen (z. B. I 4, 3: si riiam pro tua digni-

tale prolundam, nullam partem videar men
torum tuorum assecutus; vgl. ad Q. fr. II

2, 3) aus Angst vor den Trumvirn nichts für

ihn that, als dass er ihm leeren Trost spendete
und an sein eigenes Schicksal erinnerte (I 6, 2.

7, 2). Es sind daher diese Briefe ziemlich un-
erfreulich, denn auch der Rat, den Cicero dem
Spinther schliesslich gab (I 7,5), auf eigene Ver-

30antwortung zu handeln und dem Erfolge «eine

Rechtfertigung zu überlassen, war kaum ernst

zu nehmen. Spinther begnügte Bich damit, dass
Catos Versuch, ihm auch die kilikische Statt-

halterschaft zu nehmen, scheiterte (Cie. ad fam.

I 5 a, 2; ad Q. fr. II 3, 1; Sest. 144), und
dass er in ruhigem Besitz derselben blieb. Ob-
gleich man annehinen sollte, dass er durch die

grossen Ausgaben während seiner Aedilität und
Praetur sich ruiniert und den Zug nach Ägypten

40 für die Aufbesserung seiner Finanzen gewünscht
hätte, so scheint er doch in der Provinz seine

Hände rein erhalten zu haben, denn er nahm die

Provincialen gegen die Publicanen in Schutz (Cic.

ad fam. I 9, 26), wurde nach seiner Rückkehr
von keinem seiner vielen Gegner angefeindet und
verkaufte damals sogar fast seinen ganzen Besitz

weil er eben nichts heimgebracht hatte (Cic. ad
Att. VI I, 23). Im Anfang 699= 55 schrieb

ihm Cicero den Brief ad fam. I 8, einen blossen

50 Höflichkeitsbrief, worin er am Schluss (g 7) die

Kunde von den kriegerischen Erfolgen Spinthers

erwähnt. Solche waren damals in Kilikien leicht

zu erwerben; daher begrüsste Cicero den Freund,

der sich ihm wieder genähert hatte, in seinem

letzten, sehr ausführlichen Briefe (I 9, 2 und
Aufschrift) als imperator, und diesen Titel geben

ihm auch die Münzen kilikischer Städte (Pinder
Cistophoren 570. CIL I 525. Grabschrift eines

Soldaten, der damals unter Spinther diente, aus

60 Athen CIL III 6541 a= Dessau 2224), und
nachdem er im Sommer 701 = 53 seinem Nach-

folger Ap. Claudius Pülcher (o. Bd. III S. 2851)

bei seiner persönlichen Begegnung die Provinz

förmlich übergeben hatte (Cic. ad fam. III 7,

4L), kehrte er heim mit dem Anspruch auf den

Triumph, den er jedoch erst 703= 51 feiern

konnte (Cic. ad Att. V 21, 4). Der letzte Brief

Ciceros an ihn (ad fam. I 9) beweist, wie gut
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beide damals mit einander standen: daher unter- konnte. Auch die Anekdote, die Val. Max. VII
stützte Spinther auch im April 704 = 50 nach- 8 , 8 erzählt, zeigt ähnlich wie sein Verhalten
drücklich Ciceros Verlangen nach Bewilligung Cicero gegenüber, dass seine Freundschaft ein

von Supplieationen für seine eigenen Erfolge in wertvolles Gut war.

Kilikien (Cael. ad fam. VIII 11, 2). Auch im 239) P. Cornelius Lentulus Spinther, Sohn des
Bürgerkriege beobachteten beide eine ähnliche Vorigen, empfing unter dem Consulat seines Vaters

Haltung, obwohl Lentulus sich sofort dem Pom- 697 = 57 die Toga virilis und wurde damals
peius anschloss und zuerst Caesar in Waffen gegen- unter die Auguren aufgenommen (Cie. Sest. 144.

übertrat. Er stand im August 705= 49 in As- Schol. Bob. zu d. St. p. 313 Or.; vgl. den Au-
eulum Pieenum, räumte die Stadt bei Caesars lOgurenstab auf seinen Münzen). Da bereits Faustus
Annäherung, wurde von einem grossen Teil seiner Sulla (Nr. 877) diesem Collegium angehörte und
Truppen verlassen und übergab den Rest dem L. da nicht zwei Mitglieder derselben UenB gleich-

Vibullius Rufus (Caes. b. c. I 15, 3f. 16, 1. Lu- zeitig darin sein durften, wurde Spinther zum
can. II 468—471). Darauf begab er sieh nach Schein einem Manlius Torquatus in Adoption ge-

Corifinium zu L. Domitius, verhandelte als Ge- geben (Dio XXXIX 17, lf.; vgl. Bar dt Priester

Bandter im Namen der hier eingeschlossenen Pom- der vier grossen Collegien 34). An dem üppigen

G
ianer mit Caesar und wurde nach der Capitu- Festmahl, das die Auguren zu Ehren ihres neuen
!ion der Stadt von diesem ungekränkt entlassen Genossen abhielten, nahm auch Cicero teil (ad

(Caes. b. e. 121, 6 . 22, lff. 23, 2f. Cic. ad Att. VII Att. VII 26, 2; die Einwendungen von 0. E.

28, 1. Liv. ep. CIX). Die Verpflichtung, die ihm 20 Schmidt Briefwechsel des Cicero 261 gegen die

diese Milde des Siegers auferlegte, empfand er Datierung diesesBricfes werden dadurch hinfällig,

wohl und blieb deshalb wie Cicero eine Zeit lang dass eben zwei verschiedene Comelii Lentuli nicht

schwankend, was er thun sollte. Der Redner Auguren sein konnten). Im Anfang des folgen

fragte wiederholt bei Atticus an, was Spinther den Jahres, als sein Vater bereits in Kilikien war,
thäte und plante (ad Att. VIII 12, 6 . 14, 3. IX weilte Lentulus noch in Rom und legte Trauer

1, 2. 8 , 1. 7, 6); es war ihm eine Beruhigung, an, weil der Volkstribun Cato beantragt hatte,

als er erfuhr, Lentulus sei noch in Italien, in jenem seine Provinz wieder zu nehmen (Cie. ad
Puteoli, und werde von Zweifeln gequält, wem Q. fr, II 8

,
1 vom Anfang Febr.; Sest 144 vom

er sich anschlieasen sollte (ebd. 1X11,1. 11A, 8 . Anfang März). Aber ein Brief Ciceros an den
13, 7. 15, 4). Spinther entschied sich schliesB- 30 Vater vom Ende März, worin er ihm seine grosse

lieh ebenso wie Cicero; er war bei Pompeiua vor Zuneigung zu dem Sohne ausspricht, deutet wohl
der Schlacht bei Pharsalos im Sommer 706 = 48 an, dass auch dieser damals in die Provinz reiste

und erhob damals ebenso wie Metellus Scipio und (ad fam. I 7, 11), denn auch die Ratschläge und
Domitius Anspruch auf die Oberpriesterwürde für Erkundigungen in Betreff seiner Ausbildung in

den wahrscheinlichen Fall, dass ihr Besitzer Cae- einem Schreiben vom Herbst 700= 54 setzen

sar unterliegen würde (Caes. b.c. III 83, 1. Plut. voraus, dass er bei seinem Vater war (ad fam.
Pomp. 67, 6 ; Caes., 42, 1). Ob Spinther der Len- I 9, 23. 24). L’ber seine Teilnahme am Bürger-

tulus war, der bei Pharsalos den rechten Flügel kriege zwischen Caesar und Pompeius ist nichts

der Pompeianer führte (Appian. b. c. II 76, nach bekannt
;
erst im März 707 = 47 erwähnt Cicero

Lucan. VII 218 vielmehr den linken), ist unge- 40 (ad Att. XI 13, 1): P. Untulum vatrem Rhodi
wiss; ausser seinem Imperatortitel gab ihm dazu esse aiunt, Alezandreae hlium, und dann wieder

wohl nichts grösseres Recht als dem L. Lentulus im Sommer 709 = 45 (ad Att. XII 52, 2) : Sed
Crus (Nr. 218). Gleich diesem folgte er dem Pom- quid esf, quod audio Spintherem fecisse diror-

f
eius auf der Flucht nach der Niederlage (Veil. tium? und (ebd. XIII 7, 1); Lentulum cum
I 53, 1. Plut. Pomp. 73, 4) und fand in Rhodos Metella certe lecisse dirortium, Spinther ist

keine Aufnahme (Caes. b. c. III 102, 7; vgl. die demnach von Caesar begnadigt worden und lebte

Bemerkung seines Sohnes bei Cic. ad fam. XII als Privatmann in Rom, ohne durch etwas an-

14, 8), aber Anfang März 707 = 47 erfuhr Cicero deres als durch seine Ehescheidung von der übel-

dass er dort sei (ad Att. XI 18, 1). Er fand berüchtigten Caecilia Metella (vgl. oben Nr. 141)

noch während des Bürgerkrieges sein Ende. Cicero SO Aufsehen zu erregen (noch erwähnt um dieselbe

spricht davon nur in Andeutungen (ad fam. IX Zeit bei Cic. ad Att. XIII 10, 3: hodie Spinthe-

18, 2; Phil. XIII 29; Brut. 268), aber der Auct. rem ezspecto). Als aber am 15. März 710 = 44

de vir. ill. 78. 9 sagt, indem er Caesars Milde die Miirder Caesars das Capitol besetzten, da
gegen seine überwundenen Feinde rühmt: nam eilteSpintherherbei, um sich ihnen anzuschliessen.

Lentulum trntum et Alranium et Fmttum Sul- und rühmte sich, als ob er teil an der. blutigen

lae A/itim iueeit oeeidi, und kann damit wohl That gehabt habe ((App. b. c. II 119. Plut. Caes.

nur Lentulus Spinther meinen, der wie Afranius 67,2; vgl. Cic. ad fam. XII 14, 6). Am 21. April

zweimal dem Caesar bewaffneten Widerstand schreibt Cicero von seinem Cumanum (ad Att.

leistete und das zweitemal keine Gnade mehr er- XIV 11, 2): Lentulus Spinther hodie apud me:
warten durfte. Noch nach seinem Tode gedachte go fra* mane vadit. Spinther reiste damals fast

Cicero (Brut. 268) lobend des Lentulus als noetra- gleichzeitig mit C. Trebonius als dessen Quaestor

rum iniuriarum ullor
l

auctor salutis, der es und offener Anhänger der Caesarmörder nach
ohne natürliche Begabung durch seinen Fleiss Asien; was er dort erlebte und vollbrachte, hat

und seine Charakterfestigkeit dahin brachte, zu er selbst in zwei Briefen, die unter denen Ciceros

den hervorragenden Männern im Staate zu ge- ad fam. erhalten sind, berichtet. Beide sind am
hören; sein Leben beweist in der That, dass er 2. Juni 711 =43 in demselben ruhmredigen Tone
zu den besseren der Optimaten gehört haben muss, geschrieben, der eine (ad fam. Xll 14) privatim

ohne dass er auf Bedeutung Anspruch machen an Cicero, der andere (XI 15) als oflicieiler Be
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rieht an den Senat (vgl. A. K 6 h 1 e r Ober die il(i>{h]nciv ol xaiiec, Star h tq> oqp<u(l(itr omo/j-

Spraehe der Briefe des P. Cornelius Lentulua voxu». ix rovrov Eoißat -xaQojvopiäo&rj oovoav
Spinther. Nürnberg 1890 [mir nicht zugänglich]). pig ol 'Pco/müoi zijv xrrj/ttir Xtyovot. Jedenfalls

Trebonius erlag bereits im Januar 71 1 = 48 dem war Sara nur ein Spitiname, wie der in der Be-

P. Cornelius Dolabella (Nr. 141), und seinQuaestor deutung verwandte des L. Lentulus Crus Nr. 218,

musste in M. Brutus nach Makedonien flüchten, und ist daher von Cicero nur ausnahmsweise ge

von wo er bald mit neuer Macht nach Asien braucht worden (r. B. Brut. 280). Nach Cic. ad
zurückkehrte. Unterwegs erfuhr er, dass Dola- Att. I 16, 9 ist Lentulus zweimal vor Qericht

bella in den lykischen Gewässern eine Flotte freigesprochen worden, und Plut. Cic. 17,2, knüpft
sammle, und wandte sich dorthin; er beklagt sich 10 an die eben angeführte Anekdote eine zweite:

bitter über Rhodos, das ihm den Beistand gegen xAXtv de Hxtpe iperr *ol tmip^elpac Movs rör
jenen versagte, und rechnet es sieh zum Verdienst itxaoiiör btt1 ivo1 uövenx ixitpvpt yejepok bpt)

an, Asien für die Partei des Senats und der Caesar- xagavaXeo/ta yeyorhxu rd {bnigep xgttfj do&ir • ao-

mörder gewonnen zu haben und den Cassius so *t<» ydo ti xai pulf yriepv uövov Axilv^p. Die

wirksam unterstützt zu haben, dass ihm auch der Zeit dieser zweiten Anklage ist unbekannt. Schon

Gewinn Syriens zu danken sei. Dies etwa er- unter Sulla erfreute er sich eines gewisseo An-

f
iebt sich aus den Briefen, die von Perge in sehens als Redner (Cic. Brut. 280. 808. 811).

amphilien datiert sind und in denen sich Spinther Die Praetur bekleidete er 679= 75 und führte

als Proqnaestor pro praetore bezeichnet und als den Vorsitz bei den Repetundenprocessen (I'seudo-

denreehtmSssigen Statthalter von Asien betrachtet. 20 Ascon. div. in Caee. p. 109 Or.; im J.Ö91 =63
Damals schlug er auch Münzen zur Verherrlichung als praetor Herum bezeichnet von Veil. II 84, 4
des Brutus und Cassius und der neuen Freiheit und Plut. Cie. 17, 1). Wahrscheinlich im folgen

(Mommsen Münzwesen 653. BorgheBi Oeuvres den Jahre — denn 681 =73 kam Verres nach

I 186— 190). Nachdem Dolabella von Cassius Sicilien — verwaltete er die Provinz Sieilien

besiegt und getötet worden und Brutus in Asien (Plin. n. h. VII 55, vgl. Val. Mai. IX 14 eit.

eingetroden war, war das selbständige Commando 3. Münzer Beiträge zur Quellenkritik des Pli-

des Spinther zu Ende. Nur als Unterfeldherr nius [Bert. 1897) 1 12) und wurde 083 = 71 Con-
des Cassius konnte er an den Rhodiern für ihr sul (Inschrift CIL X 8783. Tesserae CIL I 720.

früheres Verhalten gegen seine Partei Rache X 8070, 8. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Eutrop.

nehmen (App. b. c. IV 72) und leitete er die 80 VI 8,1. Cassiod., vgl. die Bezeichnung als Con-
erfolgreiche Unternehmung gegen Myra in Ly- sular bei Veil. II 84, 4. Dio XXXVI 80, 4).

kien (ebd. 82). t’ber sein Ende ist nichts näheres Im folgenden Jahre wurde er aber bei der grossen

bekannt; er muss nach der Schlacht bei Philippi Säuberung des Senats durch die Censoren Cn.
712 = 43 «einen Feldherrn bald in den Tod ge- Lentulus Clodianus (Nr. 216) und L.GelliusPoD-
folgt sein, denn Plutarch und Appian sagen von licola wegen seines unsittlichen Lebenswandels

ihm, wo sie seinen raschen Anschluss an die aus dem Senat ausgestossen (Plut. Cie. 17, 1.

Caesarmörder erwähnen, er habe an dem Ruhm Dio XXXVII 80 4; vgl. Cic. Cluent. 120. Liv.

ihrer That keinen Anteil gehabt, sei aber gleich ep. XCVIII). Um wieder in den Senat zu kom-
ihnen der Rache des Octavian und Antonius zum men, wurde er 691 = 68 zum zweitenmale Prae-

Opfer gefallen. Man hat dagegen eine Münze 40 tor (Dio a. 0.; vgl. Plut. a. O. Veil. II 84, 4),

des Augustus mit Spinthers Namen geltend ge- indes der gesetzmässige Weg, auf dem er zu

macht, indes ist diese nach Borghesis Dar- Macht und Einfluss gelangen konnte, genügte

legung (a. 0., wo die ganze Geschichte Spinthers ihm nicht, und daher wurde er der vornehmste

behandelt wird) eine wertlose antike Fälschung. Genosse des L. Catilina. Sowohl seine Abkunft,

240) P. Cornelius Lentulus Sura, Enkel von wie Bein Rang und sein Alter verschafften ihm
Nr. 202 (Cie. Cat. III 10. IV 18. Dio XLVI 20, unter den Teilnehmern der Verschwörung einen

5), nicht dessen Sohn, wie Pseudo-Ascon. div. in Platz, für den ihn seine Begabung nicht befähigt

Caee. p. 124 Or. meint. Der Vater hiess viel- hätte (vgl. z. B. die Schilderung bei Dio XLVI
leicht gleichfalls P. und kann Nr. 203 sein. Im 20 3—5; über deren Quelle vgl. Schwartzo.
J. 673 = 81 war er Quaestor. Die Bedenken 50 Bd. III S. 1719); er glaubte offenbar, wie es

von Willems (Le sAnat de la r#p. rom. I 447) früher Crassus und Caesar gethan hatten, sich

gegen diese Annahme Drumanns (G. R. II 529f.) Catilinas nur als des Werkzeugs seiner eigenen

sind belanglos, da gerade dabei die Xmterlauf- Pläne bedienen zu können und auf dessen Schul-

bahn des Lentulus als durchaus regelmässig er- tern selbst den Gipfel der Herrschaft ersteigen

scheint. Das Jahr ergiebt ich aus der Angabe zu können. Daher nahm er für sich die angeb-

Ciceros Verr. 1 87, C. Verres, der im J. 672 = 82 liehe Weissagung der sibyllinischen Bücher in

Quaestor des demokratischen Consuls Cn. Carbo Anspruch, dass drei Corneliem die Herrschaft

gewesen, habe den Stadtquaestoren P. Lentulus Uber Rom bestimmt sei, und gedachte sieh als

und L. Triarius, offenbar seinen von Sulla be- Dritter an Cinna und Sulla zu reihen (Cic. Cat,

stimmten Nachfolgern, Rechenschaft Uber seine 60 III 9ff. 16. IV 2. 12; Sulla 70. Sali. Cat. 47,

Kassenführung ablegen müssen. Dieselbe Zeit hat 2. Flor. II 12, 8. Quintil. inst, or V 10, 80.

auch Plut. Cic. 17, 2 im Auge, der von Lentulus Plut. Cic. 17, 4. App. b. c. II 4); daher wurde
Sura erzählt: h rate xaxä 2vlXav ypdvoi; ra- er stets als das Haupt der Verschwörung neben

turiior mxrä xtör Sr/ftoaitov XOVpedrwr AxiiXtoe Catilina betrachtet und ist es auch, nicht zum
xai iihpthign. dyoeaxtofwoc St xot> Julia xai Glück des Unternehmens, nach Catilinas Abreise

idyov Axattovrtof h rfj ovyxXrjttp, .agotX&ior von Rom gewesen (vgl. z. B. Cic. Sulla 16. 30.

dizyotpzoc xirv xa> xaxaq-Qovrjxixtw lopor pAv 33. 53. 75. 76; Flace. 95. 97. Sali. Cat. 17 3.

oix leprp itiörai, xcw*xtlv 61 xiyv XYTjurjr, <5oxtg 82, 2. 89, 6. 43, 1. 51, 7, 52, 17. l,iv. ep. CII,
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Veil. II 34, 4. Flor. II 12, 8. luven, X ignavia Lertluli quantam ipsi nobisque cladem
287. Hieron. zu Euseb. chron. II 133 w Schöne. adtuterit: dieses Urteil ist im wesentlichen rich-

lliod. XL 5 (Maller FHG II, XXVI], Plut. Cic. tig und daher auch von den Neueren angenommen
17, 1. 18,1. 24, 1 ; Caes. 7, 2; Cato min. 22, 1. App. worden. Cicero, dessen Urteil sonst getrflbt ist,

b. e. II 2. Dio XXXVII 30, 4. 34, 1. XXXVIIl wo er von seinen Gegnern redet, bemühte sich

14, 5). Der Brief, den er als der Führer der bisweilen, unparteiisch zu erscheinen; so erwähnt
Verschworenen in der Stadt an den in Etrurien er Cat. III 11 von den Eigenschaften des Len-

weilenden Catilina sandte, ist fast in dem Tone tulus: ingenium illud et dieendi exercitatio . .

.

eines Vorgesetzten, der zu einem Untergebenen tmpudentia, qua superabat omnrs (ein Beispiel

spricht, gehalten (Cic. Cat. III 12. Sali. Cat. 44, 10 dafür Sen. de ira III 38, 2) und schildert ihn

6; der Wortlaut nicht genau übereinstimmend), später Brut. 235 : euiut et exeogitandi et loquendi

und der folgenschwerste Schritt, der in der Ab- tardilatem tegebat tormae dignitat, eorpori» mo-
wesenheit jenes von den Genossen in Rom unter- tue plenus et arti* et tenustalis, voeit et suari-

nommen wurde, ist anscheinend aus der persön- tat et magnitudo. Kinder scheint Lentulua nicht

liehen Initiative des Lentulus hervorgegangen, gehabt zu haben, denn der im J. 709= 45 von

Catilina hatte zwar in ganz Italien Verbindungen Cic. ad fam. V 11, 1 erwähnte Sura hat offenbar

angeknüpft und einzelne Fäden mögen noch weiter nichts mit ihm zu thun; das Cognomen findet

gereicht haben (vgl. Cic. Cat. IV 6), aber die sieb in republicanischer Zeit auch bei Bruttiua

Entscheidung lag in Rom, und anf ihre Vor- Sura Bd. III S. 915 Nr. 10.

bereitung sollte sich nach seinen Anordnungen 20 241) Cn. (Cornelius) lentulus Vatia, von Cicero

die Thätigkeit der dort gebliebenen Genossen be- (ad Q. fr. II 3, 5) im J. 698= 56 erwähnt. Vgl.

schränken. Statt dessen wollte Lentulus die 8ache Cn. Lentulus Batiatus Nr. 209. [Münzer.]

in grösserem Massstabe angreifen und liess sich 242) Pomponius Cornelius Lollianus Hedianus
in Unterhandlungen mit den Gesandten der Allo- s. Pomponius.
broger ein (Sali. Cat. 40, 1). Diese verrieten 243) (Cornelius) Longus, Bruder des Cornelius

ihn an die Regierung, und der Consul Cicero Nr. 10, Soldat im Heere des Titus, durch gewaltige

that rasch die nötigen Schritte zur Unschädlich- Körperkraft ausgezeichnet; von den Juden um-
machang der Rädelsführer. Sowie er die Beweise ringt, tötete er sich, um nicht in die Hände der

ihrer Schuld in Händen hatte, verhaftete er sie; Feinde zn fallen, Joseph, bell. lud.VI 186. [Stein.]

am Morgen des 3. Deeember liess er sie zu sich 30 244) Cornelius Lupus (so lautet der Name
bescheiden und festnehmen, zuletzt den Praetor ausser bei Tae. ann. XIII 43 auch auf den Münzen,
Lentulus, den er selbst in den Senat brachte Lupus Senee. apocol. 13 und Gaius III 68; wie
(Cie. Cat. III 6. Sali. Cat. 46, 8. 5). Dessen Borghesi Oeuvr. I 437 vermutet, hiesaC. mit
Verhör war der am meisten dramatische Teil der vollständigem Namen Cornelius Lentulus Lupus
Senatsverhandlung, aber sein Leugnen war den [vgl. Nr. 224] und gehörte der Familie der Len-

erdrückenden Schuldbeweisen gegenüber nutzlos. tuler an), Proconsul von Kreta und Kyrene unter

und schliesslich legte er ein offenes Geständnis Tiberius (Münzen folgender kretensischer Städte
ab (Cic. Cat. III 10—12. Sali. Cat. 47, 2; vgl. mit den Bildnissen des Divus AugustuB oder des

John Jahrb. f. Philol. CXXXI 8511!.). Er wurde Tiberius und dem in verschiedener Weise abge-

darauf zur Abdication gezwungen (vgl. M o m m- 40 kürzten Namen des C.: Axos Rev. numism. III

sen Staatsr. I 627, 2) und dem Aedilen P. Len- 1885, 159 nr. 3; Eleuthernae Eck hei II 302.

tulus 8pinther (Nr. 238) zur Bewachung über- Mionnet II 276 nr. 153; Suppl. IV 817 nr. 144.

geben (Cic. Cat. III 14f. IV 5. Sali. Cat. 47, Greek coinB in the Brit. Mus., Crete 35 nr. 18;

2—4. Plut. Cic. 19, 2. App. b. c. II 5. Dio Gortyn Eck hei II 302. Mion net II258nr.4
XXXVII 34, 2). Die Entscheidung Uber sein = Suppl. IV 321 nr. 170; Hierapytna Eck hei
Geschick wurde mit dadurch beschleunigt, dass es H 301. Mionnet II 285 nr. 217 = Suppl. IV
hieRB, seine Freigelassenen und Clienten möchten 296 nr. 1. Berliner Museum [nach Kleba]; Ky-
ihn mit Gewalt befreien (Cic. Cat. IV 17. Sali, donia Eckhel II 302. Mionnet II 258 nrl 5
Cat. 50, 1. App. b. c. II 5. Dio XXXVII 35, (nr. 2 = 274 nr. 132 ist nach Klebs falsch];

3); das Todesurteil wurde trotz Caesars Wider- 50Suppl. IV 313 nr. 120f. Imhoof-Blumer Monn,
stand gefällt und derConsul selbst brachte wieder- gr.215nr.17. Greek coins 32 nr. 37 ; Polyrrhenion

um am Abend des 5. Deeember Lentulus nach Eckhel II SOI. Mionnet II 257 nr. 1; Suppl.

dem Tullianum, wo er erdrosselt wurde (Sali. Cat. IV 336 nr. 265). Consul (suffectus) mit Iargus
55. 1—6. Liv. ep. CII. Veil. II 34, 4. Schol. (Gaius III 63), wahrscheinlich mit C. Caecina
Bob. Milon. p. 277 Or. Plut. Cic. 22. lf.; Cato l^rgus im J. 42 n. Chr. (vor ihm waren Kaiser

min. 26, 1. App. b. c. II 2. Dio XXXVII 86, Claudius und C. Cestius Gallus die Collegen des

4. XLVI 20, 5). Seine Gemahlin war Iulia, eine Lergus gewesen, s. o. Bd. III S. 2792. 2006).

Tochter des L. Iulius Caesar, Consuls 664 = 90, Unter Claudius wurde er auf Grund einer An-
die in erster Ehe mit M. Antonius Creticus ver- klage des P. Suillius Rufus getötet (Senec. apocol.

heiratet gewesen war (Cic. Phil. II 14. Schob 60 13, 5. Tae. ann. XIII 43), vielleicht im J. 46
Gronov. Catil. p. 412; vgl. o. Bd. I S. 2595);

ihr Sohn, der Triumvir Antonius, behauptete
später. Cicero habe ihm zuerst nicht einmal
den Leichnam des Lentulus ausliefern wollen,

doch ist dies nicht wahr (Cic. Phil. II 17.

Plut. Ant. 2, 1). Sallust Cat. 58, 4 lässt Cati

lina nach dem Falle seiner Genossen in Rom
sprechen: edtis equidem, milites, toeordia atque

(s. o. Bd. III S. 2801). Vgl. Klebs Prosop. I

457 nr. 1145.

245) D. Cornelius Maecianus, Legat (der

legio VII Oetnina) in Hispania Tarraconenaia

im J. 79 n. Chr. (CIL II 2477, vgl. 5616 Aquae
Flaviae). [Groag.]

246) M.CorneliusMaluginensis, Decemvir legi-

bus scribendis 301 = 450 (M. Corn[etius . . . I.
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Se]r. n. Malugin[es]is Fast: Cap.; M. Cornelius eine Verschmelzung der Namen zweier Consuln
Maluginensis Liv. III 35, 11; M&gxot Koqvt)Iioc Ser. Sulpicius und P. Cornelius Cossue zu sehen

Diod. XII 24, 1. Dionys. X 58. XI 15). Bei Liv. und dem abgetretenen Consul die beiden Cogno-
III 40, 8 und Dionys. XI 16 erscheint er als mina Maluginensis Cossus zuzuschreiben; indea

Bruder des Consuls von 295 = 459 L. Cornelius da diese sich sonst nicht vereinigt finden und
Maluginensis Uritinus (Nr. 256), aber dieser war die hsl. Beglaubigung so unzuverlässig ist, scheint

nach den Acta triumph. Ser. I. P. während bei die Annahme doch gewagt. Vielleicht ist dieser

dem Namen des Decemvirs in den Fasti Cap. Ser. Consul mit Nr. 252 identisch.

*. erhalten ist. Das Verhältnis beider war also, 252) P. Cornelius Maluginensis. als P. f. M. n.

wie Borghesi Oeuvres IX 86 mit Recht annimmt, 10 (Fasti Cap.) älterer Bruder vonNr.248und254, war
vielmehr das von Vater und Sohn (s. die Stamm- 357= 897 Tribunus militum consulari potestate

tafel o. S. 1290 bei den Cornelii Cossi) und ist von (P. Cornelius P. f Fasti Cap.; P. Cornelius

den Annalisten willkürlich verändert worden. Mit Maluginensis Liv. V 16, 1 ; Pinlux Xoprijlioc

mehreren seiner Amtsgenossen soll M. Malugi- Diod. XIV 85, 1), dankte mit seinem Collegen

nensis gegen die Aequer gesandt worden sein (Lav. vor Ablauf des Jahres ab (Liv. V 17, 1—8) und
III 41, 10. Dionys. XI 28). wurde im folgenden nach den Fasti Cap. Magister

247) M. Cornelius Maluginensis, Consul 818 equitum desDictators L.FuriusCamUlue (erhalten:

= 486 (M. Cornelius Maluginensis Liv. IV 21, 1; .... f. M. n. Maluginensis mag ....), während
Atloe Kogrrjhoi Maxigivoi Diod. XII 46. 1 ;

die Schriftsteller hier an seiner Stelle den ersten

Maluginense Chronogr.; Maloginense Idat.; Afa-20P. Cornelius Scipio nennen (vgl. Nr. 828). 864
loynvrjolov Chron. Pasch.). = 390 war er zum zweitenmale Tribunus militum

248) M. Cornelius Maluginensis. P. f. M. n. consulari potestate (P. Cornelius Maluginensis

(Fasti Cap.), also Sohn von Nr. 250, wurde im Liv. V 86, II; Ilixlios Kogv^lux Diod. XIV
j. 862= 392 nach dem Tode des einen Censors 110, 1. XV 20, 1).

C. Iulius Vopiseus an dessen Stelle gewählt; es 253) Ser. Cornelius Maluginensis, Consul 269
blieb dieser Fall aus religiösen oder praktischen =485 (Ser. Cornelius Liv. II 41, 12. Dionys.

Gründen der einzige einer F.rgänzung des Cen- VIII 77, 1. Cassiod. ; Itgovtot Kogrqhoe Tgl-

sorencoliegiums (Fasti Cap. Liv. V 81, 6. IX 84, xoatoe Diod. XI 27, 1; Malucinense Chronogr.;

20; vgL Mo m m s e n St.-R. I 216. II 841). 868 Maloginense Idat,; Maloyerrriolov Chron. Pasch.).

= 886 nennt Diod. XV 25, 1 den einen Tribunus 80 Nach Dionys. VIII 82, 1 machte er einen Einfall

militum consulari potestate, der sonst Ser. Cor- ins Veientergebiet. Liv. III 32, 3 meldet zum
nelius Maluginensis heisst (Nr. 254), MÖQxoe Koo- J. 301 = 453 den Tod des Flamen Quirinalis Ser.

xgltoe
;
wenn seine Fasten hier vor den andern Cornelius, der mit diesem Ser. Cornelius Mah-

den Vorzug verdienen, so könnte vielleicht jener ginensis, dessen Cognomen die Schriftsteller nicht

CenBor suffectus damals das Tribunat bekleidet kennen, identisch sein dürfte,

haben. 254) Ser. Cornelius Maluginensis wird in den

249) M. Cornelius Maluginensis, vielleicht mit erhaltenen Consularfasten siebenmal als Tribunus
Nr. 248 identisch, Tribunus militum consulari militum consulari potestate verzeichnet, nämlich

postestate 385= 369 (/. . . Maljueinensis Fasti zu den J. 368= 886 (Ser. Cornelius Maluginensis

Cap.; M. Cornelius Liv. VI 86, 6; Maluginense 40 Liv. VI 6,3. 15; Aluginense Chronogr. ; Magnat
Chronogr. ; Afdgxoj Kogyr/lioi Diod. XV 77, 1) Kogrrjlioe Diod. XV 25, 1 ;

vgL Nr. 248), 870 =
und 387 = 367 ([... M Jaluginens. ll Fasti Cap.; 884 (Ser. Cornelius Maluginensis ll Liv. VI

M. Cornelius ll Liv. VI 42, 8; die Tribunen 18, 1), 372 = 382 (Ser. Cornelius Maluginensis III

dieses Jahres fehlen bei Diodor). Liv. VI 22, 1 ; Kogrrjlux Diod. XV 41, 1), 874 =
250) P. Cornelius Maluginensis, Tribunus mi- 380 (Ser. Cornelius P. I. M. n. Malugin. llll

litum consulari potestate 350 = 404 ([. . . Ma- Neues Frg. der Fasti Cap. Archäol. Anzeiger 1900,

1juginensis Fasti Cap.; P. Cornelius Malugi- 6; Ser. Cornelius Maluginensis Liv. VI 27, 2),

nensis Liv. IV 61, 4; Maluginense Chronogr.; 378 = 876 (legoitoe Kogrqkot Diod. XV 71, 1;

Pinhoe Kogrl/Xioe Diod. XIV 19, 1), ist wahr* bei Liv, fehlen die Tribunen dieses Jahres), 384

ocheinlich nicht als identisch mit Nr. 252 zu be-50= 370 ([... Maljuginens. VI Fasti Cap.; Ser.

trachten, sondern als der Vater dieses P., des M. Cornelius Liv. VI 36, 8 ; Ztgoviot Koger/lux Diod.

Nr. 248 und des Ser. Nr. 254; demnach war er XV 76, 1), 386 = 368 (/ MJalugin. Vll Fasti

selbst M. f., also Sohn von Nr. 247 (vgl. Bor- Cap.; Ser. Cornelius Liv. VI 38, 2; Xigovioc

g h e b i Oeuvres IX 2101.). Vgl. Nr. 39. Aopnjlioc Diod. XV 78, 1). Am meisten erregt

261) P. Cornelius Maluginensis. Als Consuln das zweite dieser Tribunate Verdacht, weil der

des J. 361 = 393 werden L. Lucretius Flavus Name des Ser. Cornelius in Diodors Liste XV
und Ser. Sulpicius Camerinus genannt (Liv. V 36, 1 nach den guten Hss. fehlt (vgl. Mommsen
29, 2. Diod. XIV 99, 1. XV 8, 1. Idat. Chron. Röm. Forsch. II 281); beim vierten, wo dasselbe

Pasch.), aber der Chronograph verzeichnet an stattfindet, ist sie in den Hss. zu zerrüttet, als

deren Stelle vielmehr Polilo et Malluginense, und 60 dass man sofort eine Fälschung annehmen möchte,

auf Grund dieser Angabe lassen sich die hier Im J. 398= 861 wurde zu einem von den Anna
sehr zerstörten Fasti Cap. ergänzen

;
[L. Valerius listen verschieden angegebenen Zwecke ein Dictator

L. f. P. n. Potilus P. Comeljius [. ../... «. T. Quinctius ernannt; sein Magister equitum war

Maluginensis]
|
[non inierujnt, in e[orum l. nach Liv. VII 9, 8 Ser. Cornelius Maluginensis,

facti sunt

]

|
[L. Lucretius .../... n. Flavus und übereinstimmend lautet die verstümmelte

Ser. Sulpjicius Q. f. Sefr. n. Camerinus], Man Angabe der Fasti Cap.: M. n. Malugi-

könnte versucht sein, in der Lesart der schlech- nensis mag. eq. Jedenfalls dachte man sich diesen

tcren Hss. bei Diod. XIV 99, 1 ZtgovlUof Koocxur Magister equitum ala identisch mit dem sieben-
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maligen Tribunen. Da er P. I. M n. war, so ist Heer, um die südöstlichen Küstenlandschatten

als sein Grossvater Nr. 247 und als sein Vater Italiens vor etwaigen Angriffen zu schützen (Uv.
Nr. 250 zu betrachten (vgl. Borghesi Oeuvres XXXV 24, 6. XXXVI 2, 6t. 3, 14). Im Jahre

IX 211. 244). darauf erhielt er den Befehl, seine Truppen nach

256)Ser. Cornelius Maluginensis, cos. lOn.Chr., Aitolien hinüberzuführen, aber nur Valerius Antias

s. o. Lentulus Maluginensis Nr. 226. weiss davon, dass dies wirklich geschehen und

256) L. Cornelius Maluginensis Uritinus, Ser. dass C. das Commando als Propraetor in Aitolien

/. P. n. (Acta tr.), war Consul 295= 459 (. . .
.

geführt habe (Uv. XXXVII 2, 7. 4, 1. 48, 5),

Maluginensis Ur[itinut] Fasti Cap.; L. Corne- daher ist die Angabe verdächtig (vgl. Ed. Meyer
lius Maluginensis Liv. III 22, 1; Atvxiot Xop-lORh. Mus. XXXVI 121).

rrjltoc Kovßiüvo: Diod. XI 86, 1; Arvxioe Koq- 259) M. Cornelius Mammula wurde 581 = 173
vijLoc Dionys. X 20. XI 16. 63 ; L ComeUm an die Höfe von Makedonien und Ägypten als

Cassiod.; Malluginense Chronogr.; Maloginense Gesandter geschickt (Uv. XLII 6, 5). Derselbe

Idat. ; Maloytrygalov Chron. Pasch.
;
Cognomen Name findet sich auf einer alten tuscuUnischen

Uritinus hergestellt von Borghesi Oeuvres IX Inschrift (CIL I 1046= XIV 2691).

13; Bedeutung unsicher). Der Amtsgenosse des 260) P. Cornelius Mammula, Praetor und Statt-

Maluginensis Q. Fabius Yibulanus unternahm halter von Sicilien 574= 180 (Uv. XL 35, 2. 8).

«inen Feldzug gegen die Aequer, und die Colonie [Münzer.]

Antium fiel von Rom ab. Soweit stimmen die 261) Cornelius Marcell(inus) (CIL VI 26 033)
Kriegsberichte über dieses Jahr überein (Uv. III 20 s. o. Lentulus Marcellinus Nr. 227.

23, 7). Nach der Hauptquelle des Livius ver- 262) L. Cornelius Marcellus, q(uaeslor) pr(o)

einigte sieb Maluginensis erst mit Fabius, als pr(aelorr) des Proconsuls M. Haterius Candidus
der Krieg gegen die Aequer fast beendigt war, in Sicilien (CIL X 7192 Agrigent), l[eg(atut)

verheerte mit ihm gemeinsam das feindliche Ge- pr(o)] pr(aetore) pror(inaai) riusdlem), pr(ae-

biet und erhielt dafür einen Triumph (Liv. III tor) d(es(ignatus)] (CIL X 7266 Panormus; aus

23, 7. 24, 8). Nach anderen Annalisten hat er dieser von C. selbst gesetzten Weihinschrift kann
•dagegen vielmehr Antium bekriegt und zurück- man kaum schliessen, dass er Acdilitit oder

erobert. Livius verwirft diese Behauptung, guia Voikstribunat nicht bekleidet habe). Wahrsehein-

nulla apud retustiores smptores eins rei mentio lieh derselbe ist der Senator Cornelius Marcellus,

tst, und wir müssen uns seinem wohl begründeten 30 der im J.65 n.Chr. in denProcess gegen C.Cassius,

Urteile anschliessen (vgl. S c h w e g 1 e r R. G. II L. Iunius Silanus und lunia Lepida verwickelt

721. Mommsen CIL X p. 660: Dt rebus An- wurde, aber derStrate entging (Tac. ann. XVI 8).

tiatium guae in rmnalibus Romanis traduntur Im J. 68 wurde er von Galba in Spanien getötet

ante, quintum saeculum omnia parum Ada). (Tac. hist. I 37; vermutlich hatte er dort eine

Aber diese unglaubwürdige Angabe liegt nicht Legion eommandiert). Vgl. Klein Verw. Beamte
nur dem detaillierten Bericht des Dionys X 21 von Sicil. u. Sard. 105f. 163. Municipalbeamte

zu Grunde, sondern hat auch ihren Eingang in dieses Namens CIL II 3426 (Carthago nova). III

die Acta triumph. gefunden, nach denen Malu- 6833 (Antiochia in Pisidien). X 7518 (Sulei).

ginensis dt Voltetis [Ajntiatib(us) triumphierte. [Groag.J

Im J. 305= 449 tritt er bei Livius (III 40, 8.40 268) Cornelius Martialis, Tribun (in der Pdae-

41, 4) und Dionys (XI 16—21. 44) zu Gunsten torianergarde). wird nach der pisonischen Ver-

des zweiten Deeemviralcollegiums auf, weil nach schwörung, 65 n. Chr„ degradiert, Tac. ann. XV
der Anschauung dieser Autoren sein Bruder Marcus 71. Daher Anden wir ihn im J. 69 als primi-

zu dessen Mitgliedern gehörte. Dass dies« Ver- pilaris bezeichnet, als welcher er eine Mission

wandtschaft rein erdichtet ist, ergeben die Fasten, des (Plavius) Sabinus an Vitellius ausrichtet und
nach denen der Decemvir eher der Sohn des Ma- nach der Erstürmung des Capitols durch die Vitel-

luginensis Uritinus sein kann (vgl. Nr. 246). lianer gegen diese kämpfend den Tod findet, Tac.

Selbstverständlich ändert diese Möglichkeit nichts hist. III 70. 71. 73. An eine regelmässige Ite-

an der Thatsache, dass jene Senatsi’ebatten, in rierung des Primipilats nach dem Tribunat, wie

denen män den Bruder oder Vater auftreten liess, 50 Klebs Prosopogr. imp. Rom. I 458 nr. 1 149 mit
jeder geschichtlichen Realität entbehren und voll- Berufung auf Mommsen zu CIL V 867, annimmt,
ständig erfunden sind. ist gerade bei C. schwerlich zu denken. [Stein.]

257) A. Cornelius Mammula gelobte als Praetor 264) Q. Cornelius Maximus war der Lehrer des

537 = 217 im Aufträge von Senat und Volk ein Juristen C. Trebatius Testa, gehörte also der cice-

Ver sacrum— der einzige derartige Fall aus histo- ronischen Zeit an (Pomp. Dig. I 2, 2, 45; vgl.

rischer Zeit (Liv. XXXIII 44, 2; vgl. Marquardt Cic. ad fam. VII 8, 2; auch ebd. 17,3 deutet

St.-V. III 265). Im folgenden Jahre erscheint er auf nahe Beziehungen hin). Aller Wahrschein-

ais Propraetor von Sardinien an der Spitze einer lichkeit nach ist er auch der C„ von dem Al-

Flotte und fordert vom Senate Geld und Getreide; fenus (Dig. XXXIII 7, 16, 1) ein Responsum an-

doch konnte ihm in dieser Zeit der grossen Not 60 führt. Dieses zeigt ihn als Zeitgenossen des Ser.

nach der Niederlage von Cannae nichts bewilligt Sulpicius Rutua, was zu jenen Angaben des Cicero

werden, und er musste suchen, etwas von den und Pomponius stimmt. Dagegen ist er selbst-

Hundesgenosaen zu erhalten (Liv. XXUI 21 4. 7. verständlich mit dem bei Gaius I 136 genannten

Val. Max. VII 6, 1). Anfang 539= 215 kehrte Maximus (Consul 743= 11 v. Chr.) nicht zu ver-

er aus der Provinz wieder heim (Liv. XXIII 32, 8. selbigen (vgl. Teuf fei R. Litt.-Geseh. §154,7).

34, 10). [Jöra.]

258) A. Cornelius Mammula erhielt als Praetor 265) Cn. Cornelius Merenda, Praetor und
im J. 563= 191 Bruttium als Provinz und ein Statthalter von Sardinien 560= 194 (Liv. XXXIV
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42, 4, 43, 7), vielleicht als Gesandter in Asien und wurde 667=87 von dem Consul Cn. Octav ins

565 = 189 (vgl. Nr. 268). nach der Vertreibung des L. Cornelius Cinna

286) P. Cornelius Merenda bewarb sich ver- (Nr. 106) an dessen Stelle zu seinem Collegen

gebens ums Consulat für 538= 216 (Liv. XXII ernannt (Veil. II 20. 3. Plut. Har. 41, 1. 45, 4.

35, 1). Appian. bell. eiv. I 651.). Bei der Rückkehr der

267) Ser. Cornelius Merenda wurde 479=275 Demokraten nach Rom legte er unter dem Druck

wegen der Tapferkeit, die er bei der Einnahme der allgemeinen Verhältnisse das Consulat nieder

von Caudium bewies, von dem Consul L. Come- (Veil. ft 22, 2. Diod. XXXVIII 3. Appian. I 70;

lius Lentulus mit einem goldenen Kranze belohnt mnmlaru Val. Mai. IX 12,5). Trotzdem musste

(Plin. n. h. XXXIII 38, vgl, Nr, 210) und ge- 10 er darauf gefasst sein, der Schreckensherrschaft

langte im folgenden Jahre selbst zum Consulat des Marius und Cinna als einer der ersten zum
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Ca&siod.). Opfer zu fallen; es wurde nur zum Schein ein

288) Cn. Cornelius Merula, 565= 189 Mit- gerichtliches Verfahren gegen ihn eingeleitet, denn

glied der Zehnercommission zur Ordnung der sein Tod war beschlossene Sache. Er legte daher im
Tfeleinasiatisehen Verhältnisse (Liv. XXXVII55, 7). c&pitolinischen luppitertempel die Abzeichenseiner

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Cognomen Priesterwürde nieder, verfluchte seine Feinde und
versehrieben und ist hier Cn. Cornelius Merenda schnitt sich darauf selbst die Adern durch. Sein

Nr. 265 gemeint (vgl. Willems Le sönat de la Amt blieb nach seinem Tode 75 Jahre lang un-

röp. rom. II 506, 1). besetzt (Veil. Val. Max. Tac. ann. III 58. Flor.

269) Cn. Cornelius Merula (/Valo* Megölat), 20 II 9, 16, daraus Augustin, eiv. dei III 27. Appian.

wurde 592 = 162 mit dem Consular T. Manlius I 74. Dio LIV 86. 1).

Torquatus abgesehickt, um Ptolemaios Physkon 273) L. Cornelius Merula wird von Varro in

auf den Thron von Cypern zurückzuführen (l’olyb. seinem dritten Buche vom Landbau, wo sich die

XXXI, 18, 9f.). Die Gesandten reisten mit dem ins J. 700= 54 verlegte Unterhaltung haupt-

Prätendenten bis Rhodos, dann ging Merula in- sächlich mit der Geflügelzucht beschäftigt, als

folge einer Änderung des ursprünglichen Planes Hauptsprecher eingeführt (Cornelius Merula eon-

mit ihm nach Kreta und von da nach Kyrene, sulari familia ortus III 2, 2, Lucius Merula

während Torquatus sich an den Hof nach Ale- 2, 8, sonst nur Merula genannt). Vielleicht einer

iandroia begab (ebd. 26, 8). Merula suchte ohne seiner Freigelassenen ist L. Cornelius MeruUae)
Erfolg zwischen Ptolemaios Physkon und seinem 80 l(ibertus) Anttocfhus), der mit mehreren anderen

älteren Bruder, dem Könige Ptolemaios VI. Philo- Freigelassenen eines L. Cornelius auf einer In-

metor, zu vermitteln und kehrte schliesslich, nach- schritt aus Mintumae genannt wird (CIL X 6028).

dem er in Alezandreia gewesen, von der Kyre- [Münzer.]

naika aus mit Gesandten des Prätendenten nach 274) C. Cornelius, C. I., (tribu) Vot(uria),

Rom zurück (ebd. 27, 3. 28, lff. XXXII 1, 2). Minieianus (den vollen Namen giebt die Inschrift),

Im J. 600=154 ging er in ähnlicher Mission Freund und Landsmann des jüngeren Plinius, der

noch einmal an der Spitze einer grösseren Ge- für ihn den Militärtribunal erbittet, ep. VII 22.

sandtsehaft nach dem Osten (ebd. XXXIII 8, 6). und an ihn ep. III 9 und IV 11 richtet. Ge-

Unter dem Schein der Vermittlung trug er doch naueres über die Laufbahn des C. erfahren wir

dazu bei, den Bruderzwist in dem ägyptischen 40 aus der Inschrift einer ihm von der plebs urbana

Königsbanse zu verschärfen. von Bergomum gesetzten Statue, CIL V 5126=
270) L. Cornelius Merula, L. f. (Fasti Cap.), Dessau 2722. Daraus, wie aus den Worten dea

war Stadtpraetor 556= 198 und unterdrückte als Plinius und aus der Tribuszugehörigkeit erkennen

solcher einen von karthagischen Geiseln und Ge- wir, dass er aus Bergomum stammte, aus reichem

fangenen angestifteten Sclavenaufstand in Setia Hause nach Plin. VII 22, 2 Er war prael(eclus)

und Praeneste. che er weiter um eich griff (L. coh(ortis) prim(ae) Damase(enorum), tribfunus

)

Cornelius Merula Liv. XXXII 7, 13. 8, 5; da- mil(itum) legionis III August(ae), praef. fa-

gegen. L. Cornelius Lentulus Liv. XXXII 26, 8 br(um), eurator rei p(ublieae) Otesinorum; dann
— 16 und Kogrghoe AtnovXo; Zonar. IX 16, vgl. in seinerHeimat llll rir i (urej d(irundo), ponli/ex

über diesen absichtlichen oder zufälligen Irrtum 50und patronus, sowie flamm des dortigen Claudius-

Nr. 74). 560= 194 war er Triumvir coloniae tcmpcls und Hamen des Traianstempels in Medio-

dedueendae (Liv. XXXIV 45, 5) und 561 = 193 lanum. Er hat also Traian (gest. 117 n. Chr.)

Consul (Fasti Cap. Liv. XXXIV 54, 1. 55, 1. überlebt, um das J. 90 war er von Rom abwesend
Nep. Hann. 8, 1. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.). (Plin. epist. IV 11, 15); auch zur Zeit, als Plinius

Er erhielt Gallien als Provinz, verheerte das Ge- epist. IV 11 an ihn schrieb (zwischen 102 und 105

biet der Boier und schlug sie in einer grossen nach M o m m s e n), hielt er sich in seiner Vater-

und blutigen Schlacht bei Mutina, worauf er zu stadt auf. Seinen Charakter schildert Plinius in

den Wahlen nach Rom reiste (Liv. XXXIV 55, 5. demEmpfehlungsschreiben derTendenzdesBriefes

56, 12f. XXXV 4, 1—5, 14. 6, 5—7). Trotz der angemessen wohl in etwas zu glänzenden Farben,

entscheidenden Bedeutung dieses Sieges (Momm-60wcnn er ihm bei grossen Fähigkeiten eine unge-

sen R. G. I 666) wurden gegen den Feldherrn, wthnliche Liebe zum Studium naehrühmt und
namentlich von seinem Legaten M. Marcellus, Vor- ihn omamentum regionis meae, reetissimus ia-

würfc erhoben, die den Senat bewogen, ihm den dez, fnrtissimus advoeatus, amicus ddelissimus

geforderten Triumph zu versagen (Liv. XXXV 6, und modestissimus vir nennt. [Stein.]

9f. 8, 1—9. 20, 5). 275) Cornelius Nepos, municeps des Vibius Se-

271) L. Cornelius Merula, curulischer Aedil verus (s. d.) und des Insubrers T. Catius (Plin.

593 = 161 (Terent. Eunuch, tit.; Phorm. tit.). epist. IV 28, 1), was, wenn man die Bezeichnung

272) L. Cornelius Merula war Flamen Dialis als Padi aecola bei Plin. n. h. III 127 wörtlich

(jOOölc
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nimmt, auf Ticinum als Vaterstadt fahren würde
(Mommsen Herrn. III 62; dagegen Unger Der
sog. Cornelius Nepos 134f.), jedenfalls aus

dem transpadanisehen Gallien und damit Lands-

mann des Catnil (quem Gallia praebuit Ca-
lull», Auson. eel. 1, 9), der ihm eine Samm-
lung seiner kleineren Gedichte (e. 1) widmete
(anerkennende Erwähnung Catnlls bei Nepos vit.

XXV 12 4). Seine ixftq setzt Hieron. ehron. a.

das Citat Vnrro in Nepote haec praesepes dizit

(Charis, p. 59. 15 K.) auf einen nach Nepos be-

nannten Logistoriens des Varxo beziehen darf,

bleibe dahingestellt.

Unter seinen Werken waren, abgesehen von
kleineren lyrischen Produetionen, deren Plin.epist.

V 3, 6 beiläufig gedenkt, das älteste (denn sie

lagen dem Widmungggedichte des Catull um ge-

raume Zeit voraus, Catull. 1, 3ff. natnque tu »o-

Abr. 1977 ins J. 714 — 40; Cornelius Nepos 10 lebas meas esse illiquid polare nugas, iam tum
scribtor historicus elarut habetur. Doch muss er

damals schon in höheren Jahrengestanden haben,

denn er bezeichnete Dinge, die unter der Regie-

rung des Ptolemaios X. Lathyros von Ägypten (f 81

v. Chr.) vorgefallen waren, als »t«z aetale geschehen

(Plin. n. h. II 169) und rechnete die Aedilität des

P. Lentulus Spinther (691 = 63) als bereits ge-

raume Weile nach seiner eigenen Jünglingszeit

gelegen (Plin. n. h. IX 137); im J. 689= 65

eum auaus et unut Itatorum omne aewm tribut

ezplieare eartit, doetii, luppiter, et laboriotit)

die drei Bücher ( tribut eartit Catull.) Chrouiea
(so Auson. epist. 12 p. 238, 4 Peip.; in primo
cArontco Gell XVII 21, 3), der erste Versuch
dieser Art (unut Itatorum Catull.), in dem es

vor allem darauf ankam. durch eine Reihe von
Synchronismeneine allgemeine Zeittafel der Haupt-
ereignitee der griechischen und römischen Ge-

hörte er in Rom Ciceros Verteidigungsrede für 20 schichte aufzustellen. Vorbild und Quelle war
C. Cornelius mit an (Hieron. c. Ioann. Hierosol.

12 = Migne lat. 23, 865 refert Cornelius Nepos
se praestnle isdem paene verbis, quibus edita

est, eam pro Comelio seditioso tribuno delen-

sionem prroratam), ein senatorisches Amt hat er

nie bekleidet (Plin. epist. V 3, 6), gestorben ist

er nach 712 = 32, dem Todesjahre des Atticus

(vit. XXV 19, 1: haec haelenus Altiea vivo a

nobis edita sunt; nunc quoniam fnrturm not ei

für ihn in erster Linie die Chronik des Apollo-

doros (Polin. 1, 27; vgl. E. Robde Rh. Mus.
XXXVI 534), und wie dieser hat er auch die

Chronologie der Litteraturgeschichte besonders

ausführlich berücksichtigt (Homer Gell. XVII 21,

3; Arehilochos ebd. 21, 8); die Gründung Roms
Betite er wie Polybios u. a. Ol. 7, 2= 750 v. Chr.
(Solin. 1. 27; vgl. G. F. Unger Rh. Mus. XXXV
13S.), aber er begann nicht (wie Atticus) erst mit

superstites esse voluit, reliqua pertequemur) und 80 ihr, sondern auch die mythische Zeit war be-
j: j.. . _ v. rv ton l 1.1* /o.a.. _i_ vn-i i .s: u*zwar diri Augusti prineipatu (Plin. n. h. IX 187

X 60), d. h. wohl nach dem J. 727 = 27. Wäh-
rend er mit Atticus durch langjährige intime

Freundschaft verbunden war (vit. XXV 13, 7

atque hoc ntm auditum sed eognitum praedi-

camus: saepe enim prvptcr famitiaritatem do-

mestieis rebus interluimus), datieren die offenbar

durch Atticus vermittelten Beziehungen zu Cicero

(überschätzt von Gell. XV 28, 1 M. Cieeronis ut

handelt (Saturnus als König von Latium. Minuc.
Fel. 21, 4. Tertull. apol. 10; adnat. 1112. Lact,

inst. I 13, 8), und darauf geht vielleicht die Be-

zeichnung des Werkes als einer Art von apologi

bei Auson. a. a. O. apotogos Titiani et Nepotis
chronica quasi alias apologos (nam et ipsa instar

sunt fabularum) ad nobilitalem tuam misi gau-

den» atque eliam glorians lore aliquid, quod ad
Institutionen tunrum sedulitatis meat studio

qui maiime amicus familiaris tuit), wie es 40 eonlcratur. Die Stelle beweist auch, dass das
scheint, nur aus den letzten Lebensjahren des

letzteren und sind nicht allzu enger Natur; noch
im November 710= 44 weise Cicero über die

häuslichen Verhältnisse des Nepos nicht besonders

gut Bescheid (ad Att. XVI 14, 4 male narras

de Nepotis Mio; valde mehercule moveor et ma-
leste tero. nescieram omnino esse istum puerum),
und die Stelle ad Att. XVI 5, 5 (Juli 710= 44)

Nepotis epistulam ezpecto. eupidus ille meorums

Buch noch in späterer Zeit zur Orientierung und
zum Nachschlagen benützt wurde; in der Litte-

ratur ist die Chronik des Nepos, wie es scheint,

durch das selbständigere Werk des Atticus zu-

rückgedrängt worden, doch können wir Benützung
ausser bei Cicero (Rohde a. a. 0.538) mit Sicher-

heit bei Gelliss and Solin (bei letzterem ist sie

eineindirecte) nachweisen, und auch in der Natur-
geschichte des Plinius ist eine Zeittafel benützt.

qui ea, quibus mazime yavQtü. legende non 50 die auf der Chronik des Nepos als Grundlage be-

putet. et ais ,pn' duvuova : tu rero ipi/stor, ille

quidem Sqsßfxnoi klingt etwas kühl ironisch; die

Correspondenz beider lag später in einer minde-
stens zwei Bücher umfassenden Sammlung vor

(Cicero in libro epistularum ad Cornelium Ne-
potem secundo Macrob. 8at. II 1, 14; Cicero...
. . ad Cornelium Nepotetn Suet. Caes. 55, vgL
Ammian. Mare. XXI 16, 13. XXVI 1, 2. Prise.

Q. L. II 383, 1 K.; Nepos Cornelius ad Cicero-

ruhte (F. Münzer Beitr. z. Quellenkritik d. Natur-

geschichte d. PIiniu6 334B ).

Aus einem Werke Ezempla besitzen wir drei

Fragmente, die mit ausdrücklicher Angabe des

Titels citiert werden, ein ganz farbloses aus dem
zweiten Bache (Charis, p. 146, 19 K. Nepos Ezem-
plorum ll

f
a rirgine Vestale‘ inquit), aus Buch V

die Geschichte von den nach der Schlacht bei

Cannae zu Austauschverhandlungen nach Rom ge-

nest Lact, inst III 15, 10); vielleicht hat Nepos, 60 schickten Gefangenen Hannibals (Gell. VI 18, 11),

wie er eine Biographie Ciceros schrieb (s. u.), sich

auch an der Veranstaltung der Gesamtausgabe
seiner Werke beteiligt und geht darauf die Be-

merkung des Fronto epist. p. 20 Nab.: contigisse

quid tale M. Porcia aut Q. Ennio u. s. w. quid

M. Tuttio tale usu venit‘ quorum libri pretio-

tiores habentur, ei sunt (a) Lampadione aut
Staberio u. s. w. aut Attieo aut Nepote. Ob man

Paolj- WlMowa iv

endlich ohne Buchzahl und sogar ohne Namen
des Verfassers (tu Ezemplis repositum es/), aber

mit Sicherheit auf dies Werk zurückzuführen, die

Erzählung von der grossherzigen Handlungsweise

des älteren Ti. Sempronius Gracchus gegenüber

Scipio Asiaticns und dem Africanus maior (Gell.

VI 19, 1); wir haben uns das Werk also als eine

nach sachlichen Gesichtspunkten geordnete Anek-
45
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dotensaromlung vorzustellen, von der Art, wie sie Arbeiten, und zwar, da wir eine mehrbändige

uns in dem Werke des Valerius Mazimus vor- Biographie Cieeros (Gell. XV 28, 1 in lihrorum

lieg*, der gewiss das Buch des N'epos ausgiebig primo, quos de tila illius mmposuit) und eine

benützt hat (Traube S.-Ber. Akad. MUneh. 1891, ausführliehe Lebensbeschreibung des älteren Cato

405); ja wenn wir die Disposition von Nepos (vit. XXIV 8, 5 Aut«« de rila et moribus plurn

Werke de tiris illustribus vergleichen (s. u.), ist in eo libro perseeuli sumus, i/uem separatim de

es sehr wahrscheinlich, dass Valerius Mazimus eo terimus rogatu T. Pomponii Atlioi) nur aus

gerade ihm dieEinteilung der Beispiele in römische flüchtigen Erwähnungen kennen, auf dem gro6*en

und ausländische entlehnt hat. Aus den Ezempla Werke de riri» illustribus (Cornelius Nepos in

stammt vielleicht (T r a u b e a. a. 0.) das von H. 10 eo libro. qui Vita inlustrium interibitur Zu-

Dessau Herrn. XXV 471f. nachgewiesenc Nepos- satzscholion zu Serv. Aen. I 368). vgl. Hieron.

fragment bei Augustin, contra sec. iulian. resjtons. de vir ill. prol. tecerunt quidem hoe idem . . .

IV 43 (= Migne lat. 45, 1362) über die hyno- apud Latinos , . Virrro, Smtra, Nepos. Hyginus

gamie des Krates und der Hipparchia, dagegen ei ad ruius nos exemplar prororas Tranquillus.

ist es sehr fraglich, ob die zahlreichen, unter Die Citate mit Buchzahl (Nepos de inlustrihus

dem Namen des Nepos bei Plinius erhaltenen rinn ll Charis p. 220, 12 K.; in libro Cornelii

culturgeschichtlichen Notizen (s. darüber Münzer Nepotis de inlustrihus riris Xlll Gell. XI 8, 5;

a. a. 0. 322ff.) nicht vielmehr einem eigenen Cornelius Nepos inlustrium XV Charis, p. 141,

Werke angehören, das von dem Steigen des Luxus 24 K,) reichen bis zum 16. Buche (Cornelius

auf allen Gebieten des Lebens handelte (Bauluzus 20 Nepos inlustrium rirorum libro XVI Charis.

Plin. n. h. XVI 36. XXXVI 48, auch XVII 8f„ p. 141, 13 K.), die Citate beweisen ferner, dass

wo Nepos nicht direct genannt ist, aber Traube die dargeetellten Persönlichkeiten nach Gattungen
a. a. 0. die Herkunft aus ihm erkannt hat. ferner geordnet waren, und zwar die römischen Vertreter

Priscian G. L. II 383, 4 K. und dazu Münzer jeder Gattung gesondert von den griechischen,

a. a. 0. 327; Edelmetalle und Edelsteine XXXIII bezw. auswärtigen; dem auf uns gekommenen
146. XXXVI 59; Purpur IX 137; Speise und Buche von den ausserrömischen Feldherrn folgte

Trank X 60. IX 61. XIII 104. 106). Dass wir ein solches über die römischen Feldherrn (vit.

den Titel des Werkes nicht kennen, hat nichts XXIII 18, 4 sed nos tempus est huius libri lacere

Befremdliches, da das Gleiche der Fall ist bei ßnem et Romanorum explseare imperatores, quo
einer weiteren Schrift des Nepos. deren Spuren 30 laeilius rollatis utrorumqur faetis qui riri prae-

sich bei Pomponius Mela und ebenfalls bei Plinius lerendi eint possit iudicari; aus diesem Buche
(indirecte Benützung des Nepos nimmt für beide stammen die Fragmente Uber Marcellus Plut.

ohne ausreichenden Grund C. Wagener Comment. Marc. 30; comp. Pelop.c. Marc. 1, Africanus maior

Woelfflin. 3ff. an) verfolgen lassen; es muss eine Serv. Aen. I 368. Lueullus Plut. Luc. 43, Augustus
Chorographie dfs gesamten Erdkreises gewesen Suet. Aug. 77), dem de latinis historiris, von dem
sein, denn die Bruchstücke beziehen sieh auf den Bruchstücke vorliegen (s. u.). entsprach ein solches

Okeanos (Mela III 45. Plin. II 170). den Weg de historiris graeeis (vit. X 8, 2 sed de hoe in eo

vom Arabicus sinus nach Gades (Mela III 90. Plin. libro ptum sunt exposita. qui -de historiris graeeis

III 169), Mauretanien (Plin. V 4). Gallia cis- ronsrriptus est). ein Buch handelte de regibus

alpina (Plin. III 125. 127. 182, auch VI 5; vgl. 40 graeeis (vit. XXI 1, 1 Ai lere fuerunt grareae

0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1894. 843B. gratis duces . . . praeter reges; namque eos at-

Münzer a, a. 0. 334f.) u. a.; besonders treten tingere noluimus, quoil omuium res gestae sepa-

die bestimmten Zahlenangaben hervor, so für die ratim sunt relatae). Da die Nichtrömer voran-

Breite des tretum Gaditauum (Plin. III 4) und standen und nach Ausweis des Fragmentes aus

der Alpen (Plin. III 182), für die Entf- rnung Buch XIII (Gell. XI 8, 1B. über A. Albinus). das

des thracischen vom kimmerischen Bosporos (Plin. dein Buche de Aistoriri« latinis angehören muss,

VI 77) und des Pontos vom Caspischen Meer (Plin. die ungeraden Zahlen den Römern zufielen, hat

VI 31), für den Umfang der Insel Cerne und ihren Nepos, oBenbar ebenso wie Varro in seinen Ima-

Abstand von Karthago (Plin. VI 199); es war gines, denen er ja auch in der Trennung sacli-

also wohl ein Periplus, der villeicht zu der ps.- 50 lieber Gruppen und von Römern und Ausländern

apollodoreisehen yrjs negloSor (o. Bd. I S. 2862) folgte, ein allgemein einleitendes Buch vorange-

in demselben Verhältnisse stand, wie Nepos Chro- schickt, das wahrscheinlich die ganze Anlage des

nica zu Apollodoros Chronik: die Annahme jeden- Werkes und die Scheidung der einzelnen Kate-

falls, dass das Buch einen specifisch paradoxe- gorien rechtfertigte und auf das sich vielleicht

graphischen Charakter getragen habe, wird durch Suet. de gramm. 4 Cornelius quoqur Nepos in

nichts gerechtfertigt (denn Plin. V 4 portentosa librllo, quo distinguit litteratum ab rrudito be-

Graeriae mendaciii . . . nostros nuperque paulo zieht. Wir würden dann eine Gesamtzahl von

minus monstntieo quuedam de Hedem tradidisse mindestens 17 Büchern, d. h. einem Einleitungs-

geht nur auf Nepos Leichtgläubigkeit in Bezug buche und acht Buchpuaren anzunehmen haben,

auf übertriebene Grössen und Entfernungsangaben 60 Von diesen stehen inhaltlich sicher nur die drei

über die Stadt Lizos). und vollends unmöglich ist Paare der reges, duees und historiri. dazu kommt
es, wie F. Cipolla Rivista di filologia XI 1883. nach dem auf Terenz bezüglichen Citate Suetons

372B. es versucht, die Fragmente dieses Werkes vit. Terent. p. 27. 6. 31. 2 Reifl. eine Abteilung

alle in der Chronik unterzubringen (die Abhand- de iioetis-, eine Behandlung der Staatsmänner
lang von G. M. Columba Bollettino die filologia kann unmöglich gefehlt halten (Rosen ha uer
classica V 1898. 11— 16 ist mir nicht zugänglich). Philol. Anz. XIII 74t) vermutet als Titel nach

Aber der Schwerpunkt von Nepos schriftstelle- Ampel. 19 qui in toga lueriwt inlustres : vgl.

rischer Thätigkeit liegt in seinen biographischen auch A. Hafner Quaestiunculae Plinianae. cum
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appendiee de Cornelii Nepotis librorum de eins gewiesen werden; da dessen Vita (ein Citat aus
illustribus numero, Neuburg 1898), auf litterari- ihr auch bei Plut. Ti. Gracch. 21) jedenfalls

sehem Gebiete ergel>en sich die fehlenden Kate- in der Abteilung .Staatsmänner' stand, so deutet

gorien der philosophi, oratores, grammalici von die Beieichnung in eotlem libro nur das Ge-
selbst. Dass auch die bildenden Künstler eine samtwerk an und ist erst nachher, wegen des
eigene Gruppe ausmachten, wird durch Plin. n. h. unmittelbar vorausgehenden Stückes, fälschlich

XXXV 16 nunc [der korinthische Maler Ekphan- auf de latinis historiris bezogen worden. In

tos] codem nomine alium Iturne quam quem dem ersten Teile, dem sogen. .Feldherrnbuche*,

tradil Cornelius Nepos seculum in Italiam De- heben sich die ersten 20 Biographien von den
maratum, Tarquini Pritci Roman i regia patrem, 10 drei letzen Abschnitten sehr deutlich ab (vgl.

fugienlem a Corintho tyranni iniuriat Cypseli, namentlich XXI 1 und 5), und da wir XVIII
mox doeebimus durchaus nicht erwiesen (Oeh- 13, 1 ein Citat aus der Chronik des Atticus in

michen Plinian. Studien 205. Robert Archaeol. einer Form vorgebracht finden, die den Tod des

Märch. 128f.; dis Fragment gehört wahrschein- Verfassers voraussetzt (namr/ur Altieu» . . in

lieh in das cult rhistorische Werk, vgl. Münzer annali tuo scriptum reliquit; vgl. Asbach
Herrn. XXX 542f.) und damit ist der Hypothese Anal. hist, et epigr. lat., Dies. Bonn. 1878, 34),

Brunns (S.-Ber. Akad. Münch. 1875, 31 in.; vgl. so rechtfertigt sich die Annahme, dass diese drei

Furtwängler Jahrb. f. Philol. Suppl. IX 25ff.), Abschnitte (möglicherweise auch die Vita des

nach der Nepos eine wichtige Quelle des Plinius Datames [XIV], des einzigen Nichtgriechen inner-

insbesondere für die Biographien der Maler ge- 20 halb der ersten 20 Stücke, deren Aufnahme auch
wesen wäre, der Boden entzogen. Dass das ganze XIII 4, 5f. eigens motiviert wird) erst bei der
Werk auf einmal publiciert wurde, zeigen Xusse- zweiten Auflage hinzugefügtwurden (vgl.B.Lupus
rungen wie vit. praef. 8 red hic plura persequi Jahrb. f. Philol. CXXV 397). Denn eine solche

cum magnitvdo roluminis prohibet tum lesli- Neubearbeitung bezeugt für die Atticusvita Nepos
nafio, ut ra ejplicem, quae < formt* tum: quare selbst XXV 19, 1 haec hart* nur Attieo vivo edita

ad propositum veniemus et in hoc ezplicemus a nobis sunt, nunc, quoniam fortuna not super-

libro de rita ezeellenlium imperalorum, und stites ei esse rohiit, reliqua persequemur-, er fügte

namentlich Verweisungen auf spätere Teile des damals die vier Schlusacapitel 19—22 hinzu. Für
Werkes als auf bereits vorliegende (vit. X 3, 2 die Chronologie der ersten Ausgabe ist es von
ted de hoc in eo libro plura sunt exposila, qui 30 Wichtigkeit, dass Nepos die Verheiratung der

de hittorieis graeris eonscriptus est). Da das Tochter des Atticus mit M. Vipsanius Agrippa
ganze Werk dem Freunde Atticus gewidmet war schon in dieser erwähnte (XXV 12, lf.), dagegen
(die feierliche Widmung stand offenbar am An- die Verlobung der aus dieser Ehe hervorgegangenen
fange des ersten Buches, in den Vorreden der Tochter mit dem nachmaligen Kaiser Tiberius,

einzelnen Bücher konnte dann eine formlosere welche erfolgte, als jene kaum ein Jahr alt war
Anrede Platz greifen; darum hat Heerwagen (vii nnnicufom), erst in den Zusatzcapiteln (XXV
Münch, gel. Anz. 1846, 243 mit Unrecht das 19, 4); diese Heirat scheint in das J, 717 = 37
blosse AHiee vit. praef. 1 beanstandet), so muss zu fallen (Dessau Prosopogr. III 439). Dass
es vor dem Tode dieses Mannes (722 = 32) heraus- der Vermittlung des M. Antonius bei diesem Ehe-
gegeben sein; es ist aber später noch eine zweite 40 bunde mit der entschuldigenden Wendung non
Ausgabe erfolgt, deren Spuren 6ich in den er- est emm eelandum (XXV 12, 2) gedacht wird,

haltenen Teilen an zwei Stellen deutlich zeigen. weist auf die Zeit des Zerwürfnisses zwischen
Auf uns gekommen sind in zusammenhängender Antonius und Octavian hin, so dass alles mit
Überlieferung 1) unter dem Titel de exceüentibus grosser Wahrscheinlichkeit auf die J. 719 oder
ducibus eiterarum gentium (so die beste Form; 720 = 35 oder 34 führt. Die zweite Ausgabe ist

dass der Titel nicht ursprünglich ist, zeigt das jedenfalls vor 727 = 27 erschienen, da der Kaiser
starke Schwanken der Hss.) 20 Riographien grie- XXV 19, 2—4. 20, 3. 5 nur Caesar (die Be-eich-

chischer Feldherrn (Miltiades, Themistocles, Ari- nung imperalor Diri Hliur XXV 19, 2 giebt keine
stides, Pausanias, Cimon, Lysander. Alcibiades, genauere Datierung, da die Behauptung des Cass.

Thrasybulus, Conon, Dion, Iphicrates, Chabrias, 60 Dio LII 41, Augustus habe das Praenomen Impe-
Timotheus, Datames, Epaminondas, Pelopidas, rator erst im J. 725 = 29 angenommen, durch
Agesilaus, Eumenes, Phocion, Timoleon). an die die Urkunden widerlegt wird, vgl. M o m m b e n
sich nach einer kurzen Übersicht über die bereits St.-R. IP 744, 2), nicht Augustus heisst. Von
in dem Buche de regibus graeris behandelten dem Buche de latinis hittorieis besitzen wir ausser

königlichen Feldherrn (XXI) anhangsweise die den Biographien des Cato und Atticus und einem
Viten des Hamilcar und Hannibal (XXII. XX1I1) Citate bei Suet. rhet. 3 noch ein, offenbar in die

anschliessen; 2) mit der Überschrift rzeerptum Vorrede gehörigesStück, welches in warmen Worten
e libro Cornelii Nepotis de latinis historiris eine des Verlustes gedenkt, den der Tod des Cicero
kurze Biographie des älteren Cato und eine aus- auch für die Kunst der lateinischen Oeschichts-

führliche des Atticus (XXIV. XXV); 3) über- 60 Schreibung bedeutet habe; es findet sich auf dem
schrieben verba ex epistula Comeliae Qroccho- Vorsatzblatte der Wolfenbütteler Hs. von Ciceroe

rum matris ex eodem libro Cornelii Nepotis philippischen Reden (Gudian. 278 saec. XIII);

exrerpta zwei Bruchstücke eines Briefes der Cor- in dasselbe Buch würde auch das von Giac. Cor-
nelia (s. u. Nr. 407) an ihren Sohn C. Gracchus tese (Rivista di filol. XII 1884, 896IT.) aus einem
(vgl. über diesen Brief und die ziemlich reiche Palimpsestblatte mitgeteilte anonyme Stück über
Litteratur über die Echtheitsfrage die Ausfüh- die Historiker A. Postumius (cos. 603 = 151) und
rungen von Münzer unten S. 1594f„ wo die A. AlbinuB (auf den sich das Neposfragment hei

Zweifel an der Authentieität mit Recht zurück- Gell. XI 8 bezieht, s. o.) gehören, wenn nicht
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gegen die vom Entdecker versuchte Zuweisung Cornelius Nepos am Feldherrnbuche, sondern lehrt

an Nepos schwerwiegende Bedenken geltend ge- uns nur, ihn als Historiker geringeren Ranges

macht worden wären (F. Buecheler Hh. Mus. einschätzen. In der That stehen die Biographien

XXXIX 6221.). des Nepos nach Auffassung, Inhalt und Darstel-

Ungebührliche Schwierigkeiten hat lange Zeit lung auf einem ziemlich niedrigen Niveau; dass

dieThatsaehe bereitet, dass in den Hss. zwar die die Biographien des Cato und Attieus sich vor

Lebensbeschreibungen des Cato und Attieus (so- denen des Feldherrnbuches einigermaasen aua-

wie die epietula Corneliat) als aus Cornelius Nepos zeichnen, erklärt sich leicht daraus, dass die

eiorrpiert bezeichnet sind, das Feldherrnbuch aber, erstere auf der Vorarbeit einer viel umfassenderen

sowohl an der Spitze wie in der Subscription, 10 Lebensbeschreibung desselben Mannes beruht (s.

nicht diesen Namen, sondern den des Aemilius o.), die zweite aber den nächsten Freund nnd

Probus trägt, während zugleich ein der Subscrip- Vertrauten des Verfassers tum Gegenstände hat.

tion vorangehendes Epigramm von 6 Distichen Aber diese Stücke lassen die Grundfehler der

die Widmung des Buches von einem Prohns an übrigen Biographien nicht verkennen, das Fehlen

den Kaiser Theodo6ins II. (408—450) gerichtet einer grösseren historischen Anschauung, die

enthält. Daher geben auch die ältesten gedruckten mangelnde Ordnung und Disposition, die Unfähig-

Ausgaben die Vitae unter dem Namen des Aemilius keit Wesentliches und Nebensächliches zu unter-

Probus. bis 0. Gifanius (Ausg. d. Lucrez, Ant- scheiden, die Vorliebe für Anekdoten und sog.

werpen 1566) und Dion. La mb in na (Ausg. von .ciilturhistorisehes‘ Detail (dafür ist die Vorrede

1569) die Meinung zum Durchbruche brachten, 20 des Feldherrnbnches lehrreich), das platte Morali-

dass die Vitae sämtlich demselben Verfasser, und sieren (XXV 19, 1 quantum polerimus, rervm
zwar einem Schriftsteller nicht des 5. Jhdts. n, eiemptie betöre» doerbimus, tum ruique moree

Chr., sondern des Überganges von der Republik plerumque coneiliare lortunam); vgl. ausser den

zur KaiBerzeit, also dem Cornelius Nepos ange- Darlegungen von Nipperdey in der Einleitung

hören; in neuerer Zeit ist dann namentlich W. F. der grösseren (p. XXIVlf.) Ausgabe die kurze,

Rinck (1818, dann in den Prolegomena der Roth- aber treffende Charakteristik bei C. Wachsmuth
sehen Ausgabe, 1841) wieder dafür eingetreten, Einl. in die alte Geseh. 21 2f. and E. Norden
dass das Feldherrnbuch Eigentum des Aemilius Antike Kunstprosa I 204ff. Nepos wendet sieh

Probus sei, der es mit der Absicht verfasst habe, nicht an einen feineren litterarischen Geschmack,

den verlorenen Teil de duribue eiterarum gen- 30 sondern an das breite Publicum, auf dessen Bil-

fiutn der rtri illuetre

e

des Nepos zu ergänzen. dnngsniveau er hinabsteigt (XVI 1, 1 rutun de

Die Frage kann jetzt als gelöst gelten, nachdem rirtutibus dubito quemadmodum ezponam, quod

L. Traube (S.-Ber. Akad. Münch. 1891, 40911., Terror, ei ret expticore incipiam, ne non vitam

s. o. Bd. I S. 581L; die ganz künstliche Erklä- eius enarrore, »ed hietoriam ridear ecribere; ei

rang von F. Vogel Jahrb. f. Philol. CLI 1895, tantummodo summa» attigero, ne rudibus grae-

779B. bezeichnet gegen Traube einen Rückschritt) carum litterarum minus dilueide appareat quan-

feetgestellt hat, dass nach dem deutlichen Wort- tue fuerit itle rir. itai/ue. utrique rei occurram,

laute des Epigramms Probus (samt seinem Vater quantum potuero, et medebor eum eatietati tum
und Grossvater) nicht Verfasser, sondern Schreiber, ignorantiae leetorum); seine ganze Darstellung

bezw. Sammler der historischen Schriften ist, 40 beruht auf der Aufgabe der Rhetorenschule riros

zwischen denen sein Epigramm steht, und dasB mluetree laudare ret eiluperare (Suet. rhet. 1),

sein Name nur irrtümlich den des wahren Ver- darum sind seine Quellen nicht sowohl dieHisto-

fasiers im ersten Teile verdrängt hat. Dass der riker grossen Stiles, als rhetorisierende Geschichts-

Verfasser des ersten Teiles kein anderer gewesen werke und die panegyrisch gefärbte oder pikante

sein kann, als der des zweiten, liegt in der ganzen Biographienlitteratur (zur Quellenfrage Goethe
Natur der Sammlung, die sich doch unmöglich Die Quellen Cornels zur griechischen G< schichte,

aus den Bestandteilen verschiedener Werke de riris Gr. Giogau 1878 und namentlich E. Lippelt
itluelribue zusammensetzen konnte. Darum, ent- Quaestiones biographicae, Dias. Bonn. 1889,371!.;

behrt die von G. F. Unger (Der sog. Cornelius vgl. auch Wachsmuth a. a. 0. 213. Norden
Nepos, München 1881 = Abh. Akad. Münch. I CI. 50 a. a. 0. 205). Benützung des biographischen

XVI Bd. I Abt. 129ff.) mit großer Gelehrsamkeit Werkes ist mit Sicherheit narhznweisen bei PIu-

verfochtene Ansicht, dass der Verfasser der Lebens- tarch (W. Soltau Jahrb. f. Philol. CLIII 1896,

besehreibungen des Cato und Attieus zwar Cor- 128ff. 357IT.) und in den Bobienser Ciccroseholien

nelius Nepos. der des Feldherrnbuchs aber C.Iulius (p. 311—3120r.), auch darf es trotz gegenteiliger

Hyginus (8. d.) sei, schon von vornherein derianeren Behauptung als gesichert gelten, dass die gemein-

Wahrscheinlichkeit; dazu ist ihm aber der von same biographische Quelle des Ampelius und der

ihm S. 160IT. unternommene Beweis einer durch- unter dem Namen des Aurelius Victor überlieferten

gehenden sprachlichen Verschiedenheit zwischen Schrift de tiris illuetribus Nepos war (nach den

beiden Gruppen von Biographien entschieden miss- älteren Arbeiten von H. Haupt 1876 und H.

glückt; vgl. B. Lupus Jahrb. f. Philol. CXXV 60 Hildesheimer 1880 vgl. namentlich J. Roscn-
1882, 379ff. H. Rosenhaucr Philol. Anzeig. XIII hauer Svmbolae ad quaestionem de fontibus libri

73311. R. Bitschofsky Jahresber. LXXII 1892, qui inscribitur de viris illustribus urbis Romae,

90ff. Das von Unger a. a. 0. 1468. aufge- Kempten 1882. K. Schüller Q. Fr. UngersHypo-
stellte Sündenregister von Anachronismen, Ver- these über das Feldherrnbuch des Cornelius Nepos,

Wechslungen, historischen und geographischen Uörz 1897).

Schnitzern reduciert sich bei genauerer Nachprü- Die sehr zahlreichen Hss. des Cornelius Nepos

fung auf einen etwas geringeren Umfang, jeden- (Übersicht in der Ausgabe von Roth p. 2078.) ge-

falis beweist es nichts gegen die Autorschaft des hören fast durchweg erat dem 14. oder 15. Jhdt
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an (auch die Exeerpte aus 16 Vitae in einem provine(iae) Syriae (CIL II 3783 [die Lesung
Codex Patavinus, über welche J. Freudenberg nach 6013 zu corrigieren). 6013 JLiria). C. gehört
Jahrb. I. Philol. CXI 1875, 4950. handelt), die eher dem 2. als dem 8. Jhdt. n. Chr. an ( luteris
wichtigste von ihnen ist der von Roth (Rh. Mus. so«. III ist zu II 6013 bemerkt); ob der Consul
VIII 1853, 6260.) erst nachträglich aulgefundene des J. 185, Maternus, eine Person mit C. war,
Codex Pareensis (P) zu Löwen, der eine wenn auch wie M u r a t o r i (Thesaurus 343, 1 ) dachte, oder
verderbte, so doch selbständige Überlieferung dar- etwa mit Triariua Maternus identifieiert werden
stellt. Die älteste und beste je bekannt ge- muss (so Dessau Prosopogr. II 353 nr. 273),
wordene Handschrift ist die jetzt verlorene D, von bleibt unsicher. Das Heimatland de* C. war wohl
P. Daniel (seine Collation wurde von J. Bongar- 10 Hispania Tarraconensis (zu seiner Tri bus vgl. h'u

sius an Gottfr. Jungermann verliehen und ist bitschek Imp. Rom. trib. diacr. 1800.); ob lulia

hinter der Frankfurter Ausgabe von 1608 abge- M. I. Comeli(a) Materna mater J/’. Cor. Agn-
druckt) und O. G i f a n i u s verglichen (Mittei- eolae (CIL II 2034, vgl. 2653) seiner Familie an-

luugeu aus seinen Notizen, sowohl von ihm selbst gehörte, ist fraglich. Der NameCuriatiusMatemus
in den Collectanea seiner Lucrezausgabe 1566, geht auf den Dichter der flavischen Zeit zurück
als in des P. Manutius Scholia in Attici vitam (vgl. n, S. 81 Nr. 42). [Groag.)
[bei dem Comtnent. in epist. Cic. ad Att. 1547] 277) il. Cornelius Octarianus, t(ir) p(er-

und durch Vermittlung des CI. Puteanus in den leclissimus), prael(ectus) elassi» praet(oriae)

Neposausgaben des J. Savaro 1602 und Andr. Misen(ensis), duz per Alricam b'umidiam Mau
Schottus 1609, sowie in den Randbemerkungen 20 re/nniumr/ue, palronus von Bisica, CIL VIII 8435
des P. Petavius zum Cod. Vatic. Regin. 768), (Sitifis); Suppl. 12206 =* Dessau 2774 (gesetzt

wahrscheinlich in Frankreich im 11. oder 12. Jhdt. von dem Decurionensenat in Bisica). Rev. arch.

geschrieben. D und P, vielleicht auch ein von XXXI (1807) 157, 61 (Sitifis; unvollkommen mit-

J. H. Boeder (Strassburger Ausg. von 1640) be- geteilt). Die Titulaturen weisen in das 3. Jhdt.

nützter Leidensis (L), repräsentiert jede für sich n. Chr. [Stein.]

eine eigene Überlieferung, alle andern Hss., unter 278) Ser. Cornelius Orfitus s. Ser. Cornelius

denen der Gudian. 166 (A) zu Wolfenbüttelschon Scipio Salvidienus Orfitus Nr. 3590.

durch sein Alter (saec. XII—XIII) hervorragt, 270) A. Cornelius Palma, a) Name. .4. Cor-

bilden eine einzige, in verschiedene Gruppen sich nelius Palma CIL VI 2186; Afiiog) l KoQvijitoi

spaltende Familie. S. darüber ausser Roth a. IlaXpae] Le Bas 2305; A. Pal(ma) CIL III 7017;
a. 0. Nipperde}’ Opusc. 30. G. Gemss Zur KaoygXiot IIdi.[ton Le Bas 2296t.; Cornelius l'aU

Reform der Textkritik des Cornelius Nepos, Berlin m/a] CIL XV 2166 (in Ostia gefundener Ziegel-

1888; Bcrl. philol. WochenBchr. 1880, 8010. H. Stempel, der sich wohl aufC. bezieht); sonst Palma.
Muzik Wien. Stud. XVI 1804,470. A. Gercke b) Leben. Consul Ordinarius im J. 90 n. Chr. mit
Jahrb. f. Philol. Suppl. XXII 1895, 84f. Von den Q. Sosius Senecio (Fasten). Statthalter von Hisoania

älteren Ausgaben, unter denen die des D. Lam- Tarraconensis im J. 101 odir bald nachher (Mart,

b i n u s (Paris 1569) eine ehrende Hervorhebung XII 9, an Traian gerichtetes Epigramm; Uber die

verdient, kommt heute praktisch nur noch die Zeit vgl. Friedländer in seiner Ausgabe I 14.

Sammelausgabe von A. van Staveren, nament- 650.). StatthaltervonSyricn(DioLXVHI 14, 5, vgl.

lieh in der erweiterten Neuherausgabe durch G.40Le Bas III 22961. 2305) wahrscheinlich seit 104
H. Bardili, Stuttgart 1820, in Betracht. Die (sein Vorgänger war Antius Iulius Quadratus ge-

Grundlage für die Textkritik schuf die Ausgabe wesen, s. o. Bd. I S. 2565), unterwarf er iuTraians
von C. L. Roth, Basel 1841, auf die sich so- Auftrag im J. 105 und 106 das Königreich der

wohl die kritische Ausgabe von C. Halm (Leipz. Nabataeer und bildete daraus die Provinz Arabia

1871), als die mit knappem Apparate versehene (Dio a. a. 0.; vgl. Festus brev. 14, 3. Ammian.
Becension von C. Nipperdey (Berlin 1867) XIV 8, 13. Eutrop. VIII 8, 1 2. Münxen bei

gründet; Textesreoognit innen u.a. vonC.G.Cobet Eck hei VI 420. Cohen II 1 20). Auch mit der

(Leiden 1881), M. Gitlbauer (4. Auf). Freiburg Einführung der römischen Cultur hat bereits C.

1893), A. Fleckeisen (Leipz. 1884); beste er- begonnen; so liess er vom Haurln nach Kanatha

klärende Ausgabe vonC.Nipperdey(1849,2. Aufl. 50 und Arra Wasserleitungen anlegen (Le Bas III

von B. Lupus 1879; kleinere Ausgabe, 10. Aufl. 2296. 2297. 2301. 2305 mit Waddingtons Be-

von B. Lupus 1895). Die neuere Litteratur merkungen; s. o. Bd. II S. 3590. und die dort

(Teuffel-Schwabe Köm. Litt.-Gesch. § 198, 9 angeführte Litteratur, ausserdem vgl. Dierauer
— 12) zur Textkritik (darunter von noch heute in Büdingers Untersuch, z. r. Kaisergesch. I

unvermindertem Werte C. Nipperdey In Cor- Ulf. P. M e y e r Herrn. XXXII 1897. 488; das

nelio Nepote spicilegium criticum, Leipz. 1850 Werk des C. wurde von dem ersten Statthalter

und 8picilegii alterius pars 1—VI, Jena 1868— der Provinz, C. Claudius Severus, durch die An-

1871, jetzt zusammen Opusc. 3—196) und zum legung der Strasser fortgeführt, s. o. Bd. III

Sprachgebrauch des Cornelius Nepos (grundlegend 8. 2868 Nr. 347). Traian liess ihm eine Statue

B. Lupus DerSprachgebrauchdesCorncliusNepos, 60 (in Rom) errichten (Dio LXVIII 16, 2), womit

Berlin 1876) ist kaum zu übersehen; vgl. die ohne Zweifel die Erteilung der Triumphalinsignien

guten Berichte von G. Gemss Jahresber. d. Berl. verbunden war (irrig Peine Berl.Stud.il 320);

philol. Vereins (Ztschr. f. Gymn. Wesen) 1892, daher bezog Borghesi Oeuvres V 31 wahrschein-

400. 1894, 560. 1897, 820. 1899, 960. lieh mit Recht auf C. das Inschriftfragment CIL
[Wissowa.] VI 1386: *enatus suvpticationes di* immorlali-

276) M. Cornelia» M. I. Oal(eria) Ifigrinus bfu*), /ip»i autr/m a/u/c/tore/ imp. Cae*. Srrra

CuriaHus Maternus, rotn)s(ul), leg(atus) Au- Traiano Aug. Herrn l)acic. [zwischen 103 und
g(ueti) pro prfaelorei provinc(iot) Moes(ioe), 114] Senat us ornument(a) Iriutnphal(ia) decr(e-
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vil) statuamiifue) in foro Augfusti) ponendam 287) Cornelia« Primat, Client des späteren

censuit (die Ergänzung nach Monmiet). Im Kaisers Veepasian. ln seiner Wohnung im Vela-

J. 109 bekleidete C. den Jahresconsulat zum zwei- brutn hielt er den vor den Vitellianern fliehenden

tenmal mit Tullus (vgl. CIL III 7006. 1017. 70221. jungen Domitian verborgen, Tac. hist. III 74,

und die Fasten; dass sich CIL VI 2186 auf den vgl. 73 alii Kde eJientium protecti-, anders be-

zweiten Consulat des C. bezieht, ist keineswegs richtet Suet. Dom. 1; vgl. auch Dio ep. LXV
sicher). Er gehörte dem Collegium der Ponti- 17, 4.

fices an (wie Domaszewski und Dessau mit 288) Cornelius Priscianus, Anwalt des Vibius

Recht aus dem Namen des A. Cornelius Heras, Zeno in einem Erbschaftsprocess vor Kaiser Mar-

der in Listen der kalatores ponUHrum et flami- 10 cus, im J. 160 n. Chr., Dig. XXVIII 4. 3.

num aus den J. 101 und 102 genannt wird, ge- [Stein.]

schlossen haben, CIL VI 31034. 32445). Durch 289) Cornelius Pri6Cus, Gemahl der Sulpicia

Einfluss, Reichtum und Ruhm zu den Ersten seiner C. f. Platorina (CIL VI 31 761), der frühen Kaiser-

Zeit gehörig (vgl. Dio LXVIII 16, 2. LXIX 2, 5), zeit angehörig (vgL Lanciani Not. d. scav. 1880,

scheint er Traians Gunst in dessen letzter Zeit 129f.). Die nicht mehr erhaltene Inschrift CIL
doch eingebüsst zu haben, vielleicht weil er in VI 1606 ist C. Cornelia Primi f. kabenti equum
Verdacht geriet, die Nachfolge anzustreben, und publicum gesetzt.

den prisumptiven Thronfolger, Hadrian, anfeindete 290) Cornelius Priseus, vielleicht Nachkomme
(Hist Aug. Hadr. 4, 3; dass auf dem Triumph- des Vorausgehenden, gab als Consular im Process

bogen von Benevent, der ein künstlerisches Bild 20 gegen Varenus Rufus (um 105 n. Chr.) sein Vo-

der Regierung8thitigkeit Traians bis 114 bietet tum ab (Plin. ep. V 20, 7; wahrscheinlich kurz

(vgl. v. Domaszewski Jahreshefte II 1899, vorher war er Consul suffectus gewesen). Im
im], jede Beziehung auf die militärische und J. 120/121 war C. Proeonsul von Asia (Herrn,

dvilisatorische Gewinnung Arabiens fehlt, ist IV 1870, 178f. = Greek Inser. in the Brit. Mus.

vielleicht eine Bestätigung dieser Nachrichten). III 149 nr. 486 = Dittenberger Sy11. I
1 386

Nach dem Regierungsantritt Hadrians wurde C. Schreiben Hadrians an die yepovaia der Ephesier

(wahrscheinlich zu Anfang 118) in Tarracina ge- vom 27. September 120; vgl. Waddington Fast,

tötet, indem gleichzeitig auch (L. Publilius) Celsus, d. prov. Asiat, nr. 125). Der jüngere Plinius

(C. Avidius) Nigrinus und Lusius Quietus ihren schrieb an ihn über den Tod Martials (ep. III

Untergang fanden (Hist. Aug. Hadr. 7, lfl, Dio 30 21, um das J. 104). Ein L. Cornelius Priseus

LXIX 2, 5; vgl. o. Bd. I S. 502); die Todes- (ob der nämliche?) wird auf Ziegeln aus Rom
urteile wegen Verschwörung gegen das Lebendes und Ostia genannt (CIL XV 951. 952. saee. I

Kaisers waren vom Senate erwirW worden (senafu bemerkt Dressei); denselbenNamen enthält die

lufcenfe Hadr. 7, 2; vgl. Dio LXIX 2, 6). Der Liste der Pontifices von Sutrium (CIL XI 3254).

wahre Grund wird gewesen sein, dass man die 291) Cornelius Proculus, Statthalter von Pan-

Rivalität der gefeierten GeneraleTraians fürchtete, nonia (superior) im J. 133 n. Chr. (Militärdiplome

[Groag.] CIL III Suppl. p. 1978 dipl. XLVII vom 2. Juli

280) IP. Cornelius) Pausanias, Freigelassener 133; Arch.-epigr. Mitt. XX 1897, 156 vielleicht

des P. Lentulus Spinther Nr. 238, diente dessen aus demselben Jahre; das Praenomen P/ublius),

nächsten Nachfolgern in der kilikischen Statt- 40 das dem C. beigelegt wurde, beruht auf falscher

haltcrschaft Ap. Cla'-
J;

, ; Pülcher und M. Tul- Lesung; vgl. Bormann und Ritterling Arch.-

Uub Cicero als uccertus (Cie. ad fam. III 7, 41. epigr. Mitt. a. a. 0. 19); s. Nr. 294.

281) Cornelius Phagita (Beiname nurbeiSuet.), 292) Cn. Arriu6 Cornelius Proculus, s. o. Bd. II

machte an der Spitze einer Soldatenschar wäh- S. 1256 Nr. 18. Die lykisehe Statthalterschaft

rend der sullanischen Proseriptioncn 672 = 82 des C. gehört in die J. 138—140 (vgl. Heber-
auf die Geächteten Jagd. Ihm fiel dabei im Sa- doy Opramoas 70); [ixl KoevrjUav] Ugoxlm roO

binerlande C. lulius Caesar in die Hände, wurde otpsotirov /yyiftdro[e] ergänzt Lanckoroüski
von ihm gegen ein Lösegeld freigelassen und ver- auch in einer Inschrift von Sagalassos (Städte

schmähte es später, sich an C. irgendwie zu rächen Pamphyl. u. Pisid. II 226 nr. 200). Das Frag-

(Suet. Caes. 74. Plut. C'aes. 1,2). [Münzer.] 50 ment Her Arvalacten, das C.s Consulat nennt, ist

282) Cn. Cornelius Philiscus, Freund (und wieder abgedruckt CIL VI 32379.
Freigelassener?) des Cn. ComeliusPulcherNr.295, 293) Cornelius Procutus, gehört zu den Na-

CIG I 1186. men des Bruttius Praesens cos. II 180, s. o.

283) Cornelius Pinns, Maler, war unter Vespa- Bd. III S. 913 Nr. 6, wo in Z. 38 und 56 L. t. in

sian in Rom thätig, Plin. n. h. XXXV 120. C. f , in Z. 54 [C]r[i]spinac Aug. socer in [pater

[Stein.] C]r[i]spinae Aug. zu ändern ist.

284) Cornelius Plotianus. Legat der Legio II 294) L. Stertinius Quintilianus Acilius Strabo

(Adiutrix) in Aquincum (CIL III 10 507 Aquin- Q. Cornelius Rusticus Apronius Senecio Proculus,

cum) in der Zeit zwischen Marcus und Caracalla proeonsul protinciae Astae, CIL VI 1387 (vgl.

(wie die M. Aurelii der Inschrift und anderer- 60 81641) = Dessau 1089, Grabschrift, von seinen

seits das Fehlen des Kaisernamens bei der Legion Töchtern Corneliat Proeula el Placuin gesetzt,

beweisen). Letztere ist mutmasslich identisch mit Cornelia

285) C. Iavolenus Calvinus Geminius Kapito Q. f. Placida, die auf einer Amphora aus dem

Cornelius Pollio Squilla Q. Vulkacius Scuppidius J. 191 n. Chr. genannt wird (s. u. Nr. 447), wo-

Verus (CIL XIV 2499) s. Iavolenus. durch sich auch die Zeit des C. ungefähr he-

286) D. Cutius Ballhaus M. Cornelius Poti- stimmt. Wahrscheinlich zu gleicher Zeit wie C.

tue L. Attius Iunianus Komulus s. Cutius. starb sein Sohn Q. Cornelius Senecio Proculus,

[Groag.] der Legat (wohl des Vaters) in Asia gewesen war
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(s. Nr. 867, vgl. Waddington Fast. nr. ISO); mit Pegasus Consul suffectus war (Gaius 1 81.

es wäre denkbar, dass beide von der Pest, die II 254. Inst. Iust. II 23. 5).

seit dem J. 166 wütete, hinweggerafft wurden 297) Cornelius Quadratus. Wasserleitungs-

(vgl. Friedländer S.-G. I
4 40). Wie es seheint, röhren, die amEsquilingefunden wurden. tragendie

war C. der leibliche Bruder des L. Stertinius Aufschrift Corurlio(rum) Frontotnis) el Quatlraii

Quint ilianus Acilius Strabo C. Curiatius Mater- (La n ei an i Sill. aq. nr. 44f.= OIL XV 7438).

nus Cfedius Nummus (o. S. 81 Nr. 42), und wurde Mit Recht hält La ncian i Fronto für den bekann-
von einem Cornelier (vielleicht Cornelius Proculus ten Redner (Nr. 157) und Quadratus für dessen

Nr. 2!tl) adoptiert; nach den Namen seiner Kinder (jüngeren) Bruder, von dem Fronto (de nep.amisso
zu schliessen, hiess er in abgekürzter Nomen- 10 2 p. 285 Naber) sagt: rum fratre optima ctm-

clatur Q. Cornelius (Senecio) Proculus (vgl. Klebs eorditsime ritt, quam patrii reafri (Kaiser Pius
Prosop. I 460 nr. 1163). Er ist vielleicht iden- 138— 161 n. Chr.) bonitate svmrnos honorei asep-

tisch mit dem Cornelius Proculus, der als Pro- tum ejandeo (Quadratus war also zum Consulat
consul — von Asia? — (Ulp. de off. procos. Dig. gelangt, und zwar als mltertu» in unbekanntem
XLVII1 18. 1. 4) und praeses provinciae (Paul. Jahre), reftra rero amiritia satis quietum et

Dig. XXVI 5, 24; auch hier kann der Proeonsulat multum seevrum rideo (unter Marcus und Verus
von Asia gemeint sein, vgl. Klebs a. a. 0.) 161— 169). Frontos Bruder wird ausserdem noch
Rescripte der Kaiser Marcus und Verus (161— 169) genannt ad M. Caes. II 7 p. 82 N. (Juli-August

empfing; die Identificicruug mit Cn. Arrius Cor- 148). IV 2. 8 p. 61. 71 N. (145/146); ad Verum
nelius Proculus (Nr. 292) ist allerdings nicht ganz 20 imp. II 7 p. 134 N. (Groag.)

ausgeschlossen. Der Name Cornelius Proculus 298) Cornelius Repentinus. Schwiegersohn des

findet sich u. a. CIL X 8059, 377 (Sermoneta) Kaisers M. Didius Severus lulianus. der ihn nach
auf dem Siegel eines Sclaven und XV 4274 auf seiner Thronbesteigung (28. März 193 n. Chr.)

einer Amphora aus dem J. 153. [Groag.l zum Praefectus urbi an Stelle des (T. Flavias)

295) Cn. Cornelius, Ti. filius, (tribu) Fabia, Sulpicianus einsetzte, Hist. Aug. Did. lul. 3, 6.

Pukher. Tribun der Ug(io) IV Scythiea, nach 8, 6. Seine Gemahlin ist wahrscheinlich Didia
Bekleidung verschiedener Stadt- und Provineial- Clara; eine andere Tochter des lulianus aber ist

ämter in Aehaia Proeurator des Kaisers, CIG I die, deren Vermählung mit dem Brudersohn des

1186 (Ehreninschrift aus Argos). Von seinen Kaisers Hist. Aug. Pert. 14, 4; Did. Iul. 2, 3. 4
Zwischenstellungen ist erwähnenswert, dass er 30 erwähnt wird. Seinem kaiserlichen Schwieger-
bv’ ür&oünr aenorpdruyoc in Korinth war (= prae- vater blieb C. auch im Unglück treu, als ihn

leetus ituumrirum nach Klebs ProsopogT. imp. schon fast alle andern verlassen hatten, Did. lul.

Rom. I 460f. nr. 1167), Strateg des achaeiscben 8, 6; er wird wohl zu den Anhängern Iulians ge-

Ilundes. Archiereus von Aehaia und als solcher hüren, die Septiniius Severus gleich darauf tüten

Agonothet verschiedener zum Kaisercult gehöriger lie68, Hist. Aug. Sever. 8, 3; vgl. B o r g h e s i

Spiele. Die Inschrift ist nachtraianiscfa, da die Oeuvres IX 829. Wahrscheinlich Sohn des Fol-

Spiele für den Cult Traians erwähnt werden, und genden (vgl. Borghesi Oeuvres VII 541).

wahrscheinlich unter Hadrian gesetzt, da noch 299) Sex. Cornelius Repentinus. Praefectus

von diesem ein panhellenisehes Synhfdrion ins praetono unter Kaiser Pius, CIL XV 7439 (Blei-

Leben gerufen wurde. C. ist daher wohl iden- 40 röhre aus Rom; vgl, die Anm. Dresseis p. 909).

tisch mit dem Cornelius Pülcher, dem Plutarch VI 1564 = Dessau 1452: Corntli Hei pentini pr.

Beine Schrift .v<öc Ae ut in' iz#Qü>v axpiloiro pr.]. Fronto richtet an ihn den Brief ad amie. II

4

widmet, und dessen Erfahrung in Verwaltungs- Cornelia Kepentino
/
pjr. /pr./; er nennt ihn mit

angelegenheiten er (c. 1) rühmt. [Stein.] der bei ihm beliebten Redeweise trater Cimtuedus.

296) L. Conu-Iiu« L. /. Gal(enu) Pusio, Nach Hist. Aug. Pius 8, 8 war er als Praefectus

///// /rir riur(um) euranrlar(um), tr(ibunur) mi- praeturio Nachfolger des IC.) Tal(t)ius Uazimut,
l(itum) kg(ionis) XIV llcminae (vor dem J. 61, der 158 zu diesem Amte gelangte (Pius 8, 7): über

in welchem die Legion den Beinamen .Var/ia die verderbte Namensüberlicferung an dieserStelle

Vietrii irhielt, vgl. BieAkowski Röm. Mitt. VII vgl. Borghesi Oeuvres VI 190. X 54ff. C. wurde
1892. 201L; ob schon vor dem J. 43, in dem sie 50 später, wie die Titulatur rflarisinmus) tfir) an-

die Mainzer Garnison verliess — wie Ritter- zeigt (CIL VI 654. XV 7439), in den Senatoren-

1 i n g Korr.-Bl. XII 1898, 158 annimmt — , ist stand aufgenommen. Dass er durch unlautere

zweifelhaft), ipiaestor, tr(ibunus) pl(ebis), pr(ae- Mittel zur Würde des Gardecommandanten gc-

tor), legut(us) Auqu.it i leg(ionis) XVI (die von langt sei, wird berichtet Pius 8, 9. Wahrsehein-

Vespasian aufgelüst wurde, vgl. BieAkowski a. lieh Vater des Vorhergehenden.

a. 0.). Inschrift einer lironzetafel, in Rom zu- 299n) L. Cornelius Hestilutus, prael(ectus)

sammen mit Teilen einer Bronzestatue des C. ge- rliutsit b‘ineine Pnnnouicae in der Zeit des Sep-

funden und wohl mit dieser gestiftet von M. Vi- timius Severus, CIL VIII 7977 (Rusicade).

brius Marcellus, Centurio der legin XVI, deren [Stein.]

Legat C. damals war (CIL VI 81706; der Kopf 60 3U0) L. Cornelius Rufinus, bei Frontin. strat.

der Statue ist Röm. Mitt. 1892 Taf. VI abge- 111 9, 4, vgl. L. Cornelius Scipio Nr. 823.

bildet). Mit Rücksicht auf die Haartracht der 301) P. Cornelius Rufinus, 421 = 883 zum
Statue weist Bienkowski den C. der Zeit des Dictator ernannt, legte infolge eines Fehlers bei

Tiberius oder Caligula zu; doch noch Claudius der Ernennung das Amt sofort nieder (Liv. VIII

trug eine ähnliche Haartracht. Es ist daher nicht 17, 3f.).

von vornherein ausgeschlossen, dass C. mit dem 302) P. Cornelius Rufinus. wahrscheinlich P.

Pusio zu identificieren ist, der unter Vespasian f„ also Sohn von Nr. 801 (Momtnsen CIL I p. 22
und zwar wohl zu Anfang von dessen Regierung zu nr. 41), war zum erstenmal Consul 464 = 290
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mit M\ Curia* Dentatus (Rufino Chronogr.; P. Plin. n. h. XVIII 89. XXXIII 142. Tertull. »pol.
Cornelius Casiiod.; Rufinus Cornelius Veil. I 6; unrichtig von dem Collegen des Fabricius in

14, 6) and beendete mit ihm zusammen durch der Censur Schoi. luven. IX 142; zur Sache
mehrere grosse Siege den Krieg gegen dio Sam- Mommsen R. G. I 448 Anm.). Nur Plin. n.

niten (P. Cornelius Rufinus Eutrop. II 9. 3). h. VII 166 erzählt: P. Cornelius Rulun [diese
Ohne ihn mit Namen zu nennen, spielt Plinius Form des Cognomens nur hier von RuSnus und
zweimal auf die Ausstoßung des Rufinus ans dem bei Macroh. sat. 1 17, 27 von dessen Enkel Nr. 882
Senat (s. u.) an; dabei spricht er n. h. XVIII 89 gebraucht], qrtz« consul cum Jf\ Curio fuil, dor-
von triumphales und XXXIII 142 von dem Irium- miens oeulorum Visum amisit. cum id sibi ac-
pkalis neuer, und lediglich diese Stellen, an denen 10 eidere somniaret. Über die Nachkommen de*
aber schwerlich Gedächtnisfehler vorliegen, be- Rulinus vgl. den Stammbaum S. 1515.
weisen, dass Rufinus einmal triumphiert haben 303) Cornelias Rufus, bei Macrob. sat. I 17,
muß. Wahrscheinlich that er es in seinem ersten 27, vgl. P. Cornelius Sulla Nr. 888. [Münzer.]
Consulat gemeinsam mit seinem Amtsgenossen. 304) Cornelius Rufus, Adressat eines Rescriptes
Falsch combiniert die verschiedenen Angaben der Kaiser Marcus undVerus (161—169), Callistr.

Schön (Das capitolin.Verzeichnis d. röm.Triurapbe Dig. XLIX 14, 2, 2. [Groag.]
[Wien 1898] 28), C. sei aus dem Senat gestossen 305) P. Cornelius Rufus. bei Plin.n.h. VII 166,
worden wegen des bei seinem Triumphalschmanse vgl. P. Cornelius Ruflnus Nr. 302. [Münzer.)
verwendeten Silbergeräts; die censorisehe Bestra- 306) [Q. Corjnelius, V fl/fi/us, ( Iribu )

Qui-
fung fällt vierzehn Jahre später als der Triumph. 20 rina. Ruslicus, ee/uo publico eiurnatus, Lehrer
Bei der WiedergabederselbenErzählung bezeichnen d st Q. Geminius MarcianuB, der ihm imj. 211/2
andere Autoren Rufinus als Dictator (Val. Mai. die Grabschrift setzt. CIL VIII 5528 (Thibilis).

II 9, 4. Gell. IV 8, 7. XVII 21, 89. Dionys. XX Grabschriften von Mitgliedern derselben Familie
18); auch über die Zeit, in der er dieses Amt CIL VIII 5529. 5569. 5957. Der Name Q. Cor-
erhielt, wird nichts überliefert, doch fällt die Die- nelius Rusticus auch bei Nr. 294. [Stein.]

tatur vermutlich in die nächsten Jahre nach dem 307) P. Cornelius Rutilus Cossus, M. f. L. n.

ersten Consulat, da von 470=284 bis 475=279 (Fasti Cap.), Dictator 346 = 408 ( M. I. L.

die capitolinischen Fasten in Bruchstücken er- n. Rutilus Cossus diel. Fasti Cap.: P. Cornelius
halten sind (CIL I 1

p. 22) und für die folgende Liv. IV 57, 6—8| und Tribunus militum eonsu-

Zeit des pyrrhischen Krieges die Quellen über-80lari potestate 848 = 406 (/. . . Rujtilus Cossus
haupt reichlicher fliessen. Die Gefahr, in die .... Fasti Cap.; P. Cornelius Cossus Liv. IV
Rom durch diesen Krieg geriet, lenkte die Blicke 58, 6; Cosso Chronogr.; Ihinhoe Ä'oprijbov Diod.

auf Ruflnus, der als Feldherr erprobt war (vgL XIV 12, 1), soll in diesem Jahre mit den Volskern
Veil. II 17, 2). aber durch seine Habgier berüch- gekämpft haben (Liv. IV 59, 8). Die in der

tigt. Selbst C. Fabricius. der deshalb und aus Stammtafel (s. oben S. 1290) befolgte Ansicht

anderen Gründen sein F'eind war, unterstützte Borghesis (Oeuvres IX 148), dass er ein Bruder
daher seine Wahl zum Consul, lehnte aber den des M. Cornelius Maluginenais Nr. 247 und des

Dank dafür mit der Bemerkung ab, er wolle A. Cornelius Cossus Nr. 112 gewesen sei, ist

lieber von einem Mitbürger auageplündert wer- etwas bedenklich wegen des scheinbaren Altern-

den, als vom Landesfeinde (Cic. de or. II 268 40 unterschieden von ihnen. [Münzer.]

[ohne Cognomen], Quintil. inst. or. XII 1, 48. 308) Cornelius Sabinas. Hauptteilnehmer an
Gell. IV 8. 1—6. Dio frg. 34. 85 [sämtlich Ru- der Verschwörung gegen Gaius. Gleich Casaius

Anus)). Während seines zweiten Consulats 477 Chaerea war auch er Tribun einer Praetorianer-= 277 (P. Cornelius Caasiod.; Rufino ll Chro- cohorte (Suet. Gai. 58. Dio LIX 29, 1 = Zonar,

nogr.; Rufino Idat.; 'Pot tplrov Chron. Pasch.) er- XI 7. Io. Ant. FHG IV 572, 84). Ihm vertraute

oberte er Kroton, nachdem er die Stadt lange sich daher Chaerea zunächst an (Joseph, ant. Ind.

bestürmt und schliesslich durch seinen schein- XIX 46. 48). C. war derjenige, der gleich nach,

baren Abzug und falsche Nachrichten ihre besten Chaerea mit seinem Schwert auf den Kaiser los-

Verteidiger veranlasst hatte, sie zu verlassen (Fron- stürzte, Suet. a. a. 0. Joseph. XIX 110. Dio
tin. straf. 111 6, 4. Zonar. VIII 6 in Einzelheiten 50 LIX 29, 6. Ebenso widerriet auch er nach der

abweichend; beide Ruflnus); da aber nicht er, Ermordung des Gaius, einen andern Kaiser ein-

sondern sein Amtsgenosse M.Iuniua einen Triumph zusetzen, und beide erschienen in der öflentlieh-

erhielt, bezweifelt Niese (Herrn. XXXI 501, 1; keit, obwohl ihnen dies durch den von Claudius

Oeseh. d. griech. u. maked. Staaten II 48, 6) neu ernannten Praetorianerpraefecten (RufriuB)

die Zuverlässigkeit der Überlieferung. Weit be- Pollio untersagt worden war (Joseph. XIX 261.

kannter als durch seine kriegerischen Thaten ist 267). Dennoch wurde C. von Claudius nicht nur

Kufinus dadurch geworden, dass ihn C. Fabricius begnadigt, sondern sogar in seiner alten Stellung

als Censor 479 = 275 aus dem Senate stiess, belassen, wollte aber den Tod seiner Mitver-

weil er zehn Pfund silbernes Tafelgeschirr besaß, schworenen nicht überleben und stürzte sich da-

eine für jene einfachen Zeiten unerhörte und un-60her selbst in sein Schwert, Joseph. XIX 273.

erlaubte Üppigkeit (Rufinus bei dieser Gelegen- Dio LX 3, 5 = Zonar. XI 8. [Stein.]

heit als zweimaliger Consul und Dirtator bezeich- 309) P. Cornelius Saecularis, Praefectus urbi

net bei Val. Mai. II 9, 4. Gel. IV 8, 7. XVII von 258—260 n. Chr. (Chronogr. a. 354). Consul

21, 39. Dionys. XX 18. als Consular bei Liv. ep. II Ordinarius im J. 260 mit C. Iunius Donatus
XIV. Flor. I" 13. 22. Ampel. 18, 9. Plut. Sulla cos. II (CIL XI 5748.5750. Kasten). Da er diese

1, 1: Erwähnungen und Anspielungen auf diese Stellungen unter Valerianus und Gallienus beklei-

Anekdote Varro de vita p. R. II bei Non. p. 465, dctc. wäre denkbar, dass er ein VerwandterderGat-

21. Ovid. fast. 1 208. Seneca v. best. 21, 3. tindesletxteren,CorneliaSalonina,war [Groag.]
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310) P. Lieinius Cornelius Saloninus (Vale- Erfindungen zu vergrösaern und höher hinaufzu-

rianus?) Caesar, jüngerer Sohn des Kaisers Gral- datieren suchten (vgl. Wäll Hin S.-Ber. Akad.

lienus (253—268 n. Chr.), b. Lieinius. [Stein.] Münch. 1892, 203(1.); in einem Falle nennen die

311) L. Octavius Cornelius P. (. Salvios lu- Fasti Cap. einen Cornelius Maluginensis und

lianus Aemilianua, der berühmte Bechtagelehrte Livius einen Scipio (vgl. Nr. 252 und 828) und
(Compt. rend. de l'Acad. d. inscr. et bell, lettr. in diesem umgekehrt Livius den Cornelius Sca-

1899. 368=Rev. arch. XXXV 1899, 889) a. pula und die Fasti Oap. einen Scipio. Nimmt
Salvius. man nun an. dass beidemale der Seipionenname

312) L. Cornelius Salvius Tuscus (CIL VI au die Stelle der Beinamen älterer Zweige des

1979) s. S al v i u s. 10 eornelisehen Geschlechts gesetzt worden ist, so

313) Comelio Saturnino v. e. las Gudius bleibt die Schwierigkeit, dass die beiden Quellen

in einer stadtrömisehen Inschrift (CIL VI 1389), sich nur je einmal von dem Filscher beeinflussen

wahrscheinlich irrig statt C. Caelio Saturnino r. liessen. aber möglich ist das immerhin. Wird da-

c. (CIL VI 1705, vgl. Hülsens Bemerkungen zu gegen die livianische Angabe über den Consul

VI 31642. 81905). [Groag.l von 426= 328 verworfen oder corrigiert, so kann

314) Cornelius Saturninus. Bildhauer in Oea auch noch der von Liv. IX 46, 6 beim J. 450

in der Zeit des Kaisers PiuB, Apul. apol. 61—63. = 304 erwähnte Pontifex maximus Cornelius Bar-

[Stein.l batus mit ihm in Verbindung gebracht werden.

315) (Cornelius) Scapula. Der Name des Ma- Später führt das Cognomrn Barbatua nur noch

gister equitum, der im J. 392 — 862 dem Dictator 20 der Consul von 456 =s 298 L. Scipio Barbatus;

Ap. Claudius Crassus (o. Bd. III S. 2697 Nr. 122) dessen Vater hiese Gnseus, und Publius, Consul

zur Seite stand, ist von LivinsVIIÖ, 12 übergangen 426 >s 828 und Dictator 448 = 806, musste sein

worden; in den Fasti Cap. ist nur sein Cognomen Oheim (etwa Sohn des P. Scipio Nr. 829) sein.

Scapula erhalten, das an P. Cornelius Scapula Iler Oberpontifex kann, da sein Vorname nicht

Nr. 816 denken lässt. Die Dietatur ist vielleicht überliefert ist. sowohl Publius wie Gnaeus sein,

unhistorisch und daher die Identification des Ma- Eine sichere Entscheidung ist bei diesen Fragen

f
ister equitum gleichgültig (vgl. C 1 a s o n R. G. nicht möglich.

344). Die in ciceronischer Zeit vorkommenden 317fT.) Cornelii Scipiones. Die Vermutungen
Scapulae gehören jedenfalls nicht der Gens Cor- über ihren Zusammenhang mit den älteren Cor-

nelia an (vgl. Quinctins Scapula und Scapula). 80 neliem bleiben unsicher. I)a sich noch in der

316)

P. Cornelius Scapula. Die Namen der zweiten Hälfte des 6. Jhdta d. St. ein Cornelier

beiden Consuln des J. 426 <= 328 stehen in der mit den beiden Beinamen Scipio und Malugi-

L'berlieferung nicht fest: von dem einen ist sogar neiwi« findet (Nr. 348), so lässt sich annehmen,
der Gentilname zweifelhaft, denn bei DiodorXVII dass die Scipionen die directen Nachkommen des

87, 1 heisst er Ailot Ilootoi/noe, während die Zweiges sind, der früher das Cognomen Malugi-

übrigen Fasten wenigstens darin Ubereinstimmen, neuste führte, und dass der neue Beiname, der

dass er ein Plautius war. Von seinem Collegen, zuerst ein Individualname war (Macrob. sat. I

den Diodoros a. 0. HAxkot Kogy^hoe nennt (eben- 6, 26, vgl. Nr. 828), erst allmählich den älteren

so Cassiod.), wird das Cognomen verschieden über- verdrängte, je höher der Ruhm dieses Zweiges

liefert. LiviuB VIII 22, 1 bietet: P. Cornelius 40 des Geschlechts stieg. Die Zahl der Vornamen
Scapula, dagegen Chronogr. Barbato

;
Idat. Sei- bei den Scipionen i6t sehr klein: nur jener Scipio

pione; Chron. Pasch. Ixialarrof, woraus sich für Maluginensis hiese M.. sonst finden sich als Prae-

die capitolinischen Fasten P. Cornelius Scipio nomina Cn. L. P„ und einzelne Zweige scheinen

Barbatus ergiebt. Ganz unzulässig ist die An- sich noch mehr beschränkt zu haben, so die8ei-

sicht, dass Scapula ein Beiname der Scipionen piones Nasicae auf P., die Nachkommen des L.

f
ewesen sei (W i 1 1 e m s Le sCnat de la röp. rom. Scipio Asiagenus auf L. (vgl. die Gegenüberstel-

90 bis, Anm. 4); denn in den Fasti Cap. ist lung der Lueii und Nasieae Hist. aug. Prob. 2,

zum J. 392 = 362 .... Scapula mag. eq. und 4). Die Glanzzeit der Scipionen war das Zeit-

znm J. 448 = 806 n Scipio Barbatus er- alter der punischen Kriege; nachher ging e» mit

halten, und in beiden Fällen ist leicht zu ersehen. 50 ihrem Ruhme bergab. Ihr Familiengrab befand

dass auf dem Stein kein weiterer Beiname ge- sieh nach litterarischen Zeugnissen (Cie. Tuse. I

standen haben kann. Der Consul von 426 =»328 13, vgl. Arch. 22. Liv. XXXVIII 55. 2. 56, 4.

hiessalso entweder P. Cornelius Scapula und könnte Suet. bei Hieron. zu Euseb. chron. II 127e Schoene)

dann mit dem Magister equitum von 892 = 362 an der Via Appia vor Porta Capena inlra pri-

(Nr. 815) trotz des weiten Zeitabstandes identisch mum ab urbe miliarium. Dort sind zuerst 1614

sein, oder er hiess P. Cornelius Scipio Barbatus einzelne aus dem Grabe stammende Funde ge-

und dürfte mit dem Dictator für die Veranstal- macht und ist dann 1780 in der Vigna Sassi die

tung der Wahlen von 448 = 306 identificiert ganze Anlage aufgedeckt worden. Die Leichen

werden, dessen Name völlig übereinstimmte, da waren in den unterirdischen Felskammern gemäss

er bei Liv. IX 44. 1 P. Cornelius Scipio lautet, 60 der eornelisehen Sitte (vgl. Cic. leg. II 57. Plin.

auch in diesem Falle erscheint der Zeitabstand n. h. VII 187) unverbrannt beigesetzt. Nach

noch ziemlich gross. Da die ältesten Fasten keine Ausweis der Inschriften diente das Erbbegräbnis

Cognomina boten, sind diese in späterer Zeit hin- der Familie durch vier Jahrhunderte von ihrem

zugefügt worden, und zwar in diesem Falle von ersten Aultreten bis zu ihrem Erlöschen; es fehlen

verschiedenen Quellen verschieden. Für die Rieh- aber die Familien, die sich vom Hauptzweige

tigkeit der von Livius befolgten Ansicht kann gelöst haben, wie die Asinac und Nasicae, ferner

geltend gemacht werden, dass die Scipionen auf u, a. die grössten aller Scipionen, die beiden Afri-

jede Weise den Ruhm ihres Geschlechts durch esni, von denen der ältere fern von Rom sein«
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Ruhestätte gefunden hat. Schon im Altertum sie längere Zeit; erst der elfte Interrex, L. Cor-

ist das ehrwürdige Denkmal beschädigt worden; nelius Scipio, hielt auf Anweisung des Senats die

jetzt ist es noch mehr entstellt. Die Inschriften, Comitien ab (Liv. VII 21, 1—4). L. Cornelius

die hier gefunden sind, befinden sich ausser einer, Sripio heisst dann bei Liv. VII 23. lf., vgl. 24,

die im Palazzo Barberini aufbewahrt wird (vgl. 10 der patricische Consul des J. 404 = 330. der

Nr. 823), sämtlich in einem Zimmer des Belve- wegen einer schweren Krankheit seinem plebei-

dere im Vatikan zusammen mit dem Peperin- sehen Collegen die Führung des Keltenkrieges

Sarkophag des L. Scipio Barbatus und der gleich- überlassen musste, und er mag mit jenem iden-

falls in den Scipionengräbern gefundenen sog. En- tisch sein. Aber sein Name steht nicht ganz

niusbüste. Vgl. über die Seipionengräber CIL 1 10 sicher fest, denn Chronogr. Idat. Chron. Pasch,

p. 11 ff., wo auch die ältere Litteratur angegeben haben nur das Cognomen, aber Diod. XVI 56. 1

ist (p. 15); die Inschriften ebd. I 29—89 = VI /aioc A'opvrj/Uor und Cassiod. P. Cornelius, und
1284— 1294; die bei den Scipionengräbern ge- man muss bei beiden Teztverderbnisse annehmen,
fundenen Inschriften geringerer Leute ebd. VI VelL II 8, 2 sagt: eens*™ Metellorum patruchum

16 122—16 146. Das Erlösdien der Familie ist non germanontm luit (vgl. o. Bd. III S. 1208

ungefähr gleichzeitig mit dem Ende der Republik; Nr. 84), quod sofi* eontigerat= Säpionibui. Diese

ihr Beiname und ihr Erbbegräbnis wurden da- Angabe kann sich kaum auf eine andere Zeit als

male von den Cornelii Lentuli in Besitz genom- die dieses Mannes beziehen, und da ausser ihm
men. Die späteren Scipionen stammten also nicht von den gleichzeitigen Scipionen P. Scipio Nr. 329
mehr in directer Linie von dem berühmten Ge- 20 als der bedeutendste erscheint, so werden gewöhn-

schlechte der republicanischen Zeit ab, und reine lieh diese beiden als Brüder (Söhne des P. Scipio

Erdichtung war es vollends, wenn man noch im Nr. 328) und Censoren des J. 414 = 840 ange-

3. Jhdt. n. Chr. z. B. den Stammbaum der Gor- sehen (vgl. De Boor Fasti eensorii 73f.). Un-
diane auf jenes zurückführen wollte (Hist. aug. sicher bleibt diese Bestimmung immerhin, und
Gord. 9, 4, vgl. L. Scipio Asiagenus Nr. 337). da die sonstigen Notizen über dieses Brüderpaar

317) Cornelius Scipio. Auf einem aus den Verdacht erregen, so könnte auch die Nachricht

Scipionengräbern stammenden Sarkophagfragment des V’elleius überhaupt zu den Fälschungen der

sind nur die geringen Reste satumischer Verse: Familie gehören und als solche verworfen werden

s. 2 [Scijpitmcm 3 "d müssen.
oeucei erhalten (CIL I 37 = VI 1292 = Dessau 30 323) L. Cornelius Scipio. Die beiden auf ihn

9 = Bücheier Carm. Lat. epigr. I 8 nr. 10). bezüglichen und zusammengehörigen Inschriften

318) Cornelius Scipio. An dem Aufstandsver- aus den Scipionengräbern sind zu verschiedenen

suche des M. Aemilius Lepidus, Consuls von 676 Zeiten aufgefunden worden, daher befindet sich

= 78 (o. Bd. I S. 554 Nr. 72) nahm nach Oros. V die poetische jetzt von der andern getrennt im

22, 17. 24, 16 ein Sohn desselben mit Namen Scipio Palazzo Barberini. Die ältere ist die nur rot

teil; er flüchtete nach der Niederlage seines Vaters aufgemalte L. Conelio L. I. Scipio
\

aidiles,

nach Alba, wurde hier gefangen und hingerichtet, roml, ceeor; unabhängig davon und jünger sind

Wenn die Angabe richtig ist, so kann er ein leib- die sechs Saturnier: hone oino ploirome cosenliont

lieber Sohn des Lepidus und von einem Scipio R[omai]
|
duonoro optumo luisse viro

|
Luaiom

adoptiert worden sein; dass diese beiden Familien 40 Seipione. Klios Barbati,
\

ronsol, censor, aidilis

in der letzten republicanischen Zeit in näheren kie lud a[pud vos]
|
äcc etpil Cortua Aleria-

Beziehungen zu einander standen, folgt aus der gue urbe,
|
dedet Tempedatibus aide mere(o(CIC

Heirat des letzten Nasica, des späteren Metellus 1 81/2 = VI 1286/7= Dessau 2. 8 = Bücheier
Scipio. mit einer AemiliaLepida (o. Bd. III S. 1224 Carm. Lat. epigr. I 5 nr. 6. vgl. Wölfflin S.-

Nr. 99) und der Abfassung einer Familienge- Ber. Akad. Münch. 1892, 192— 194. 205f. 2101.;

schichte der Aemilii durch Atticus für einen mit dem Anfang vgl. die ähnlichen Verse über

Scipio (Nep. Att. 18, 4, vgl. Nr. 357). A. Atilius Calatinus, Cic. Cato 61; fin. II 116

(Münzer.] o. Bd. II S. 2081, unten Nr. 350. auch Norden
319) (Cornelius) Scipio, in den Sturz der Iulia Antike Kunstprosa I 178, 1). Jedenfalls steht

(752 = 2 V. Chr.) verwickelt (Veil. II 100. 5, 50 diese Grabschrift als die älteste von den poeti-

vgl. Dio LV 10, 15), vermutlich Sohn des P. Scipio sehen Elogien der Familie der Zeit des Scipio

cos. 16 v. Chr. (Nr. 333). [Oroag.J ziemlich nahe und ist daher eine durchaus glaub-

320) Cn. Cornelius Scipio, Sohn des P. Scipio würdige Quelle für sein Leben. Dass Scipio Sohn
Africanus Maior, Praetor 577= 177, vgl. L. Cor- von Nr. 343 war, melden mit diesen Inschriften

nelius Scipio Nr. 325. übereinstimmend Fasti Cap. und Acta triumph.

321) Cn. Cornelius Scipio. Ilupali Alias, er- zum J. 495, dagegen ist seine Bekleidung der

hielt als Praetor durchs Los Spanien zur Pro- curulischen Aedilität anderweitig nicht überliefert,

vinz. Der Senat bestimmte ihn. nicht dorthin Consul war er 495 = 259 mit C. Aquillius Florus

zu gehen, weil sein Vorleben nichts Gutes von (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cas-

ihm als Statthalter erwarten licss (Val. Maz. VI fiO siod.). Während Polybios trotz der oft hervor-

3 3b, vgl. Mommsen St.-R. III 1226. 4). Der gehobenen, den Scipionen freundlichen Tendenz
Mann muss ein Sohn des Cn. Scipio Hispanus seiner Darstellung seinen Namen überhaupt nicht

Nr. 347 sein, und demnach ist seine Praetur un- nennt und nur auf die Ereignisse in Sardinien

gefähr um 645 = 109 anzusetzen (Mommsen hinweist (I 24, 5—7), ist der Bericht des Zona-

CiL I p. 13). ras VIII 11 besonders wichtig: Scipio segelte

322) L. Cornelius Scipio. Im J. 402 = 352 nach Corsica, nahm die Hauptstadt Aleria mit
wollten die Patricier angeblich die Wahl eines Gewalt ein und unterwarf mühelos die übrige

plebeischen Consuls verhindern und verschleppten Insel. Von hier wandte er sich nach Sardinien;
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eine karthagische Flotte kam in Sicht, zog sich Persönlichkeit sind dagegen fraglich. Über jene

aber vor der römischen ohne Kampf zurück. Da- bemerkt Livius XXXV fi 34. 4-7. 36, 2. 6.37,6-8

rauf schickte sich Seipio an. Olbia zu belagern, (vgl. XXXVIII 51, 2. 53. 10), dass Ort, Zeit und

dessen Hafen der einzige Italien zugewandte ist, nähere Umstände in den Quellen verschieden be-

aber nach einiger Zeit erschien eine überlegene richtet werden: alii principio belli, a Chalevie

feindliche Flotte, und er kehrte unverrichteter Oreum potentem, circumventum ab regiis nari-

Sache heim. Die von Livius abhängigen Autoren bus tradunt; alii postquam tranritum in Atiam

haben die Erfolge Scipioe in Sardinien nicht wenig ett, cum turma Pregellana missuin exploratvm

übertrieben, dagegen die Einnahme von Aleria aii regia castra, elfuso obviom equitatu cum re-

kaum beachtet (ausser Flor. I 18, 15f.); beton- 10 eiperet sese, in eo tumultu delaptum ez equo evm
ders ist darin eine offenbare Erfindung zu sehen, duobus equitibu» oppressum, ita ad regem dedue-

dass sie behaupten. Seipio habe Olbia wirklich (um esse (vgl. Oros. IV 20, 22: utrum eipioron-

erobert (Val. Mai. V 1 2. Flor. a. 0., vgl. Fron- lern an in proelio eepisset, incertum ett). Die

tin. strat. III 9, 4: L. Cornelius Ru/inut [Irr- erste dieser beiden Angaben stammt ohne Zweifel

tum des Autors] consul eomplura SanUniae ce- von Polybios, wie dessen Excerpte (XXI 15, 21.

pit oppida ; III 10, 2 über die Einnahme einer 5. 11) und Diodor XXIX lOf. beweisen; seinem

ungenannten sardinischen Stadt). Sie heben ausiser- Berichte stehen lustin. XXXI 7, 4ff. und Auct.

dem den tapfern Widerstand des karthagischen de vir. ill. 54, 4 ziemlich nahe, Appian. Syr. 29f.

Commandanten von Olbia, Hanno, hervor (Liv. geht wohl auch auf Polybios zurück, hat aber

ep. XVII. Oros. IV 7, 11) und rühmen, dass der 20 den Sohn des Africanus mit dessen Enkel, dem
Consul diesem ein ehrenvolles Begräbnis zu teil späteren Africanus Minor, verwechselt, und Dio

werden liess (Val. Max. a. O. Sil. It. VI 671 f.); frg. 59, 2. Zonar. IX 20 nähert sich dadurch der

Eutrop. II 20, 3 erwähnt noch die zahlreichen zweiten livianisehen Darstellung, dass er den Zeit-

Gefangenen und den Triumph, den er nach den punkt der Gefangennahme gegen den der Aus-

Acta triumph. de Poeneit et Sardin. Cornea feierte, lieferung hin verschiebt (vgl. N i ssen Krit. Unter-

Die Angaben des Elogiums sind also hier gegen- such. 194ff. Mommsen Rom. Forsch. II 515ff.

über der späteren verfälschten Geschichtschrei- Ed. Meyer Rhein. Mus. XXXVI 125). Diese

bung ganz besonders einfach und zuverlässig; zweite Darstellung ist von Nissen mit hoher

zwar ist ihr Schweigen von gewissen Untemeh- Wahrscheinlichkeit auf Valerius Antias zurück-

mungen nicht ohne weiteres als Beweis gegen 80 geführt worden (vgl. Liv. XXXVII 48, 2); die

deren Geschichtlichkeit zu betrachten, zeigt aber Angabe des Plinius n. h. XXXV 22: L. Seipio

deutlich, dass sie keinen rechten Erfolg hatten tabulam rietoriae tuae Ariatieae in Capitolio

(vgl. M o m m s e n CIL I p. 18. Nissen Rhein, posuif. idque aegre lulisse fratrem Afrieanum

Mus. XLI 486. Meitzer Gesch. der Karthager haut immerito, quando filius eins ilio proelio

II 288f. 566f.). Eine Einzelheit aus dem Feld- captut luerat, ist zwar mit ihr verwandt, aber

zuge, die die Historiker nicht erwähnen, lehrt die durch Absicht oder Flüchtigkeit entstellt, und

Weihung des Tempels der Tempestas kennen, ebenso steht es bei den zwei Stellen des Valerius

Das Elogium erwähnt sie am Schluss, und Ovid. Maximus, die davon handeln. Dieser Rhetor benützt

fasti VI 193f. begründet sie mit den Worten: die Erzählung einmal, um die selbst den Feinden

cum paene ett Cortit obruta clastis aquit. Der 40 Ehrfurcht einflössende Gestalt des Africanus her-

Tempel lag in der Nähe der Porta Capena und vorzuheben (II 10, 2), ein anderesmal, um die

der Scipionengräber. Die in beiden Grabschrif- Entartung des Sohnes eines solchen Helden zu

ten erwähnte Censur Scipios fallt ins J. 496 =258, beweisen (III 5, 1 mit dem Schlüsse: dii boni,

wo auch in den Fasti Cap. erhalten ist ... n. quae tenebras e quo /ulmine nasci passt esfsi/),

Scip[iol. und er hat dementsprechend den Kern der Er-

324) L. Cornelius Seipio, war nach seiner Grab- zählung nach eigenem Gutdünken ausgestaltet,

schrift (CIL I 35 = VI 1290 = Dessau 5) Sohn An der zweiten Stelle erzählt er drei Anekdoten

des L. Seipio Asiaticus (Nr. 837), Tribunus mili- von diesem Sohne des Africanus, nämlich ausser

tum und Quaestor. Als solcher erhielt er im der Gefangennahme durch Antiochos als zweite,

j. 587 =» 167, als König Prusias von Bithvnien50 dass er nur durch die Unterstützung des Cicereius,

nach Rom kam, den Auftrag, diesem bis Capua der ein Schreiber seines Vaters gewesen war, zur

entgegenzureisen und für ihn als einen Gast des Praetur gelangte, und als dritte, dass seine eigenen

römischen Volkes während seines ganzen Aufent- Verwandten fanden, er verwalte dieses Amt nicht

halte in Italien auf das beste zu sorgen (Liv. gut, ihn deshalb an jeder Amtshandlung ver-

XLV 44, 7. 17; daraus Val. Max. V 1, 1 e [fälsch- hindern und selbst den Siegelring mit dem Bilde

lieh P. Cornelius Seipio]). Nach der Grabschrift seines Vaters wegnehmen wollten. Dass ein Sohn

ist Seipio im Alter von 33 Jahren gestorben, also des Africanus nur dadurch zur Praetur befördert

ungefähr 593 = 161, vielleicht noch früher. Der wurde, dass sein glücklicherer Mitbewerber C.

Consul von 671 = 83 Nr. 838 war wohl sein Cicereius, ein früherer Schreiber des Africanus,

Enkel, doch von einem andern Sohne als Nr. 339. 60 vor ihm zurücktrat, erzählt Val. Max. IV 5, 3

325) L. Cornelius Seipio. Eine sichere That- und nennt hier den Praetor Cn. Seipio. Ein Mann
Sache ist es, das« während des Krieges der Römer dieses Namens begegnet als Praetor und Statt-

mit Antiochos ein Sohn des P. Seipio Africanus halter von Gallien bei Liv. XLI 8, 1.3 im J. 577

in feindliche Gefangenschaft geriet, dort aber = 177 und wird von Mommsen (CIL I p. 18)

ehrenvoll behandelt und Bchliesslich noch vor der für den von Val. Mai. gemeinten gehalten. Da-

Entscheidungsschlacht bei Magnesia 564 = 190 gegen verzeichnet Liv. XLI 21, 1. 27, 2 zum

ohne Lösegeld seinem Vater ausgeliefert wurde. 3. 580 = 174 einen Fremdenpraetor L. Cornelius

Die Einzelheiten der Gefangennahme und die Seipio (an der ersten Stelle nur [Seilpio erhal-
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ten), der von den Censoren dieses Jahres mit einer Mommsen zu CIL I 34). Die Wortspiele und son-

Rüge bestraft wurde und auch nur ein Sohn des stigen künstlichen Formen des Gedichts empfehlen
Afrieanus sein kann, so dass dieser zwei miss- die Ansetzung um 600= 154, was besser zu der

ratene Söhne gehabt haben müsste. Wie Weis- ersten Annahme passt (vgl. zur Erklirung Wölff-
eenborn (zu Liv. XLI 8, I) richtig bemerkt, lin S.-Ber. Akad. Münch. 1892, 199—202. 216
passt aber die Angabe des Val. Mai. III 5, 1, —218. Büeheler a. 0.).

die Verwandten des unwürdigen Praetors bitten 327) L. Cornelius Scipio, Sohn des Consuls
verhindern wollen, «e aut teUam ponere aut in« L. Scipio Asiatieus Nr. 338 und mit diesem im
dieere änderet, nur auf einen Eremdenpraetor, J. 671 = 88 von Sulla gefangen und entlassen

wie es L. Scipio, und nicht auf einen Statthalter, 10 (Appian. bell. eiv. I 85).

wie es Cn. Scipio nach Livius war. Ferner ist 388) P. Cornelius Sdpio. Da er der erste be-

C. Cicereius ein Jahr nach diesem L. Scipio selbst kannte Cornelier ist, der das Cognomen Scipio

zur Praetnr gelangt, und es ist doch wahrschein- führte, so kann man die Angabe de« Macrob. sat.

lieh, dass er sofort nach seinem freiwilligen Rück- I 6, 26 auf ihn beziehen: Corneliut, gut cogno-

tritt den Lohn dafür erhielt, indem er das nächste- miuem patrem luminibue caremtem pro bäculo

mal wiedergewählt wurde. Aus diesen Gründen regebat, Sdpio cognominattu nomen ex eogno-

scheint es fast notwendig, den Vornamen Onaeue mitte poetene dedit. Nach Livius V 19, 2 und
bei Val. Mai. IV 5, 3 zu verwerfen und Lueiut Flut. Camill. 5, 1 war er im Jahre der Einnahme
dafür einznsetzen. Aber dass die« nicht eine Veiis 358 = 396 Reiteroberst des Dictators Ca-
Teitverderbnis, sondern eine Fälschung ist, er-20millus; dies ist eine Fälschung, da die Fasti Cap.

S
iebt sieh aus der Betrachtung der Praetorenliste vielmehr P. Cornelius MaluginensisNr.252 nennen
esLivius für 577= 177. Nach einer kurz vor- (Hirschfeld Festschrift für L. Friedländer 138,

her getroffenen Bestimmung hätten damals nur 57). Als Tribunus militum conaulari potestate

vier Praetoren gewählt werden sollen; Livius nennt 359= 385 ( Scipio Fasti Cap. Liv. V 24,

sechs, aber die Namen der beiden letzten, eben 1—3. Diod. XIV 94, 1; vgl. P. Cornelius Cossua
des Cn. Cornelius Scipio und des C. Valerius Nr. 120) unternahm er einen Plünderungszug ins

Laevinus, finden sich schon unter den Praetoren Gebiet von Falerii (Liv.). Dass er das Consular-

von 575= 179 (vgl. Nr. 346), diese beiden lassen tribunat noch einmal im J. 360= 394 bekleidet

sich nicht identineieren, und sie erhalten eine habe, ist unrichtig (vgL o. P. Cornelius Nr. 89),

Provinz, Gallien, gemeinsam, die sonst in dieser 80 und sein« beiden von Livius (V 31, 8. VI 1, 8)

Zeit niemals an Praetoren gegeben wird. Es zu den J. 362 = 392 und 365 = 389 veneieh-

sind also ihre beiden Namen interpoliert (vgl. neten Interregna sind mindestens sehr verdächtig

Münzer De gente Valeria (Berl. Diss. 1891] 70). (vgl. Münzer De gente Valeria 67. Hirsehfeld
Damit fallen die Schwierigkeiten hinsichtlich der a. 0.). Für seine Söhne hält man Nr. 829 und
Söhne des Afrieanus. Ein Sohn desselben Namens 322.

Gnaeus hat nicht existiert; die Notiz des Livius 329) P. Cornelius Sdpio, wird von Livius (VII

über einen solchen ist zu verwerfen, die des Val. 1, 2) als einer der beiden ersten im J. 388= 366
Maz. ist auf Lucius zu beziehen. Dieser Lucius fungierenden curulischen Aedilen und im J. 404
ist also im Kriege gegen Antioehos gefangen wor- = 350 als Magister equitum des Dictators L.

den, denn sein älterer Bruder Publius Nr. 331, 40 Furius Camillus erwähnt (VII 24, 11). Die Rich-

an den man auch denken könnte (vgl. Monn. tigkeit beider Angaben ist zweifelhaft, denn zu

sen Köm. Forsch. II 517, 3), hat vielleicht wegen den Bedenken, die diese auch in den Fasti Cap.

seines schwächlichen Körpers keine Kriegsdienste verzeiehnete (erhalten [djict. und [m]ag. eg.)

geleistet. Seine Gefangennahme erfolgte bald Dietatur erregt, tritt die Übereinstimmung in den
nach Beginn der Feindseligkeiten im J. 562= 192 Namen des Dictators und des Reifeerobersten mit
zur See bei Oreos, und er blieb in den Händen den wohl sicher gefälschten von 358 = 896 (vgl.

der Feinde bis ins J. 564 = 190 hinein. Viel- Nr. 328). Über die auf Veil. II 8, 2 beruhende
leicht hat ihm dies in der öffentlichen Meinung Ansieht, dass er der ältere Bruder des Consuls
geschadet, denn nur die Bescheidenheit de« Ci- von 404 = 850 gewesen und mit diesem gemein-
cereius verhalf ihm im J. 580= 1 74 zur Praetur, 50 sam 414 = 340 die Censur verwaltet habe, vgl.

und die Censoren dieses Jahres, die auch einen L. Cornelius Scipio Nr. 822. [Münzer.]
andern 8cipio (Nr. 848) bestraften, schritten gegen 880) P. Cornelius L. f. (CIL P p. 25) Scipio,

ihn ein, da er selbst seinen Verwandten Ärgernis Sohn von Nr. 323, jüngerer Bruder des Cn. Corne-
bot. Eine ähnliche Nachricht über einen andern lius Scipio Calvus (Nr. 345), Conaul im J. 536
Praetor Cn. Scipio (Nr. 321) kann zur Entstehung =218, war mit Truppenaushebungen in Italien

der Verwirrung hinsichtlich seines Namens bei- beschäftigt, als der in Verbindung mit der Anlage
getragen haben. der Colonien Plaeentia und Cremona stehende

326) L. Cornelius Scipio. Aus den Seipionen- Gallieraufstand eine so bedrohliche Wendung nahm,
gräbem stammt eine Platte, die den Namen L. dass er die ihm zugewiesenen Truppen unter
Comeliue Cn. f. Cn. ». Scipio und ein Gedieht 60 fremder Führung auf den Kriegsschauplatz in

in Saturniern enthält, demzufolge dieser Mann zu Oberitalien schicken musste und selbst neue Aus-
vielen Hoffnungen berechtigte, aber noch ehe er hebnngen veranstaltete. Die Zahl der ihm zu-

ein Amt erlangt hatte, im Alter von 20 Jahren gehörigen Soldaten nennt Livius XXI 17, 8: zwei
starb (CIL 1 34 = VI 1289= Dessau 7 = B ü- Legionen mit der dam gehörigen Reiterei. 14000
cheler Carm. Lat. epigr. I 9 p. 7f.). Wegen der tocii zu Fuss und 1600 Reiter; die Macht, mit
Filiation kann er für einen jüngeren Sohn von der er aus Italien abfuhr, also ohne die in Ober-
Nr. 346 gehalten werden, doch auch für einen Italien belassenen Truppen einzurechnen, veraa-

Enkel desselben und Sohn von Nr. 347 (vgl. schlagt Appian. Ib. 14 auf 10000 Mann Infanterie



14S5 Cornelius Cornelius 1436

und 700 Reiter. Beide Schriftsteller gemeinsam Senat im gleichen Jahre den P. Scipio als Pro-
geben die Zahl der Schiffe auf 60 an. consul dem ursprünglichen Plane entsprechend

Infolge der oben erklärten Verzögerung ver- naeh Spanien zu gemeinschaftlichem Vorgehen
liess Scipio Italien so spät, dass er Hannibal in mit seinem Bruder, Polyb. III 97. Lir. XXII 22.

Spanien nicht »orgefunden hätte. Als er nach Appian. Ib. 15. Er setzte auf 20 (Liv.: SO)
fünftägiger Fahrt von Pisa aus an der Mündung Schiffen seine Truppen (Liv. 8000 Mann) nach
der Rhone (am Arme von Massilia) landete, war Spanien Uber. Beide Brüder überschritten — das
Hannibal ebenfalls schon an diesem Flusse er- erstemal in diesem Kriege — den Ebro und zogen,

schienen. Ein Recognoecierungszug römischer von der Flotte begleitet, gegen Sagunt. Dort
Reiter geriet zwar mit Hannibals Reiterei ins 10 spielte ihm Abelux (Zonar. IX 1: Abelus) die

Gefecht. Zu weiteren Kämpfen kam es jedoch spanischen Geiseln in Sagunt in die Hände. Scipio

nicht, da Hannibal mit seiner Hauptmacht einen entliess sie und gewann sich dadurch die. Herzen

Vorsprung von etwa drei Tagen hatte. Scipio der Spanier. Das Jahr ging zu Ende, die Römer
zog deshalb an das Meer zurück. Seinen Bruder zogen wieder ab.

Cn. schickte er mit der Mehrzahl seiner Truppen Vom J. 538 = 216 an verlässt uns leider der

in die ihm zugewiesene Provinz Spanien, er selbst polybianische Bericht, dem der livianische an Zu-

fuhr nach Italien zurück, lief vielleicht unter- verlässigkeit nachsteht, wenn er auch wohl im
wegs Genua an (Liv. XXI 82, 5; aber XXI 89, ganzen nach Abzug der rhetorischen t’bertrei-

3 = Polyb. ÜI 56) und landete in Pisa. Die zum bungen glaubhaft erscheint.

Gallierkriege detachierten Truppen zog er an sich 20 Der Versuch Hasdruhals, Spanien auf dem
(Polyb. III 40. 41. 45. 49. 56. Liv, XXI 26—29. Landwege zu verlassen, führte zu einem Zusammen-
Zonar. VIII 23). stosse beider Truppen bei der Stadt Hibera am

Scipio überschritt den Po, überbrückte den Ebro, wobei nach Oros. IV 16, 14 der Übergang
Tessin und marschirte stromauf (sapd xiv .vora- der Keltiberer zu den Römern eine Rolle spielte,

^öv, womit nur derPo genanntsein kann, Weissen- Die Brüder besiegten Hasdrubal, hinderten ihn

born-MOller zu Liv. XXI 45, 3. Mommsen dadurch an der Ausführung seines Planes und
Röm. Qesch. I

8 588f. am nördlichen Ufer dem meldeten die frohe Botschaft nach Rom. Liv. XXIII
aus dem Gebiete der Tauriner kommenden Han- 28f. Trotz dieses Erfolges forderten die Brüder
nibal entgegen. Hier, eine Meile von Victumulae, in einem am Ende des Sommers in Rom ein-

bei Vercelli (Liv. XXI 45, 8), kam es zur Schlacht; 80 treffenden Briefe dringend weitere Mittel für Löh-
die Römer erlagen der Übermacht. Scipio selbst nung, Kleidung und Verpflegung des erschöpften

wurde verwundet, sein 17jähriger Sohn P. (Nr. Heeres. Die Mittel wurden mit Mühe in Rom
336) oder ein ligurischer Sclave rettete den Consul aufgebracht und langten in Spanien an. Nun
(Polyb. X 3: vgl. Wölfflin Herrn. XXIII 1888, rückten die Brüder in das Gebiet des Baetis vor

307—310. 479). Diese Verwundung Scipios ver- und entsetzten mit 16000 Mann das von drei kar-

legt Appian (Hann. 7) versehentlich in die Schlacht thagischen Heeren belagerte Iliturgi, dann ebenso

an der Trebia, Nepos (Hann.) kennt nach der Intibili. Der Übergang fast aller (?) spanischerVöl-

Schlacht an der Trebia noch ein Gefecht bei Cla- Verschalten war der Lohn des Sieges. Liv. XXIII
stidium.dasauch stattgefunden habenmag— Polyb. 48f.; Zonar. IX 3 spricht sogar von der Sendung
III 89 und Liv. XXI 48 sprechen von einem ge- 40 spanischer Hülfstruppen nach Italien, von der

lungenen Handstreiche Hannibals auf dieseStadt— ,
Rückgabe der Stadt Sagunt an die früheren Be-

und lässt den Scipio dort eine Wunde empfangen. wohner, was Livius in spätere Zeit verlegt, und
Scipio ging infolge der Niederlage über den verbindet damit das Lob der Enthaltsamkeit der

Po zurück und lagerte westlich der Trebia. Die Seipionen gegenüber der Beute. Trotz dieser Er-

Verräterei gallischer Hülfstruppen, die aus seinem folge auf römischer Seite, deren Bedeutung Livius

Lager in das Hannibals übergingen, dazu die un- (XXIII 49, 14) höher einschätzt als die Ereignisse

zuverlässige Haltung der gallischen Stämme ver- des J. 539 = 215 in Italien, drangen die Kar-

anlassten ihn, einen besser gedeckten Platz, zu thager im J. 540 = 214 von neuem vor, so dass

wählen. Es gelang ihm, auf das rechte Ufer der die Brüder zwar gegen sie bis Castrum Album
Trebia hinüberzukommen; dort verschanzte er sich. 50 vorrückten (Liv. XXIV 41 ; Castrum Album =
Beim Eintreffen seines aus Sicilien herbeieilenden Lucentum? Hübner CIL II p. 479. Weissen-
Amtsgenossen Sempronius war seineWunde noch bom-Müller zu Liv. XXIV 41), jedoch den ver-

nicht geheilt. Vergebens warnte Scipio den Sem- geschobenen Posten nicht halten konnten und

pronius, der infolge seiner Erkrankung das Com- sich nach dem Mons Victoriae (unbekannter Lage)

mando führte, vor einer Schlacht Der Erfolg zurückzogen. Ein Streifzug, den P. von hier

gab Scipio Recht: das römische Heer wurde an unternahm, brachte ihn in eine gefährliche Lage;

der Trebia geschlagen, Scipios Heer musste sich sein Bruder Cn. befreite ihn daraus. Nach der

zunächst nach Placentia, dann (nach Liv. XXI Einnahme von üiturgis und Bigerra durch Cn.

56. 9 und Nepos Hann. 7) nach Cremona zu- siegten die Römer bei Munda, bis die Verwun-
rückziehen. Dort bezog sein Heer die Winter- 60 düng des Cn. dem Vordringen ein Ziel setzte,

lager. Polyb. III 64—70. 74. Liv. XXI 45—48. Liv. XXIV 42. Noch melit-Te Siege, von denen
52. 53. 56. Zonar. VII 28f. Eine Würdigung Liv. a. a. O. spricht, verdrängten die Karthager
der kriegerischen Thätigkeit des Scipio im J. 218 nicht aus Spanien, wenn auch die Eroberung von

bis zum Eintreffen des Sempronius giebt Momm- Sagunt und die Rache an deren alten Feinden,

s e n Röm. Gesch. I 8 590. den Turdetanern, den Römern gelang.

Auf die Nachricht von dem Seesiege, den Cn. Um die Feinde gänzlich aus Spanien zu ver-

Scipio (Nr. 345) im Beginne des J. 537 = 217 an treiben, knüpften die Brüder im J. 541 = 213
der Ebromündung erfochten hatte, sandte der mit Syphaz von Numidien an; die Karthager
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riefen zuerst Massinissa gegen ihn ins Feld (Liv. net wird, so kann dies aus der Lückenhaftigkeit

XXIV 48), mussten aber auch Hasdrubal (Bare, seiner letzten erhaltenen Bücher erkürt werden

I.) mit einem Teile der Truppen aus Spanien zu- (vgl. Cn. Cornelius Nr. 22). Zu Gunsten der

rüekziehen (Appian. Ib. 16). Auf römischer Seite Identität lässt sieh ausserdem die übereinstim-

erfolgte jedoch kein energischer Vorstoss; wenig- mung de» Hauptgedankens der Inschrift mit den
stens weiss Liv. XXIV 49, 7 nicht von etwas angeführten Äusserungen Cieeros Uber den sonst

wesentlichem zu melden. ganz unbekannten Sohn des Africanus geltend

So kam das J. 542 = 212 oder 543 = 211 machen (vgl. Wölfflin a. 0. 196f. 214L), aber

heran. Uber die chronologische Frage s. bei Cn. als zweifellos darf diese Identität nicht gelten

Cornelius Scipio Calvus (Nr. 845). Um den durch 10 (vgl. Mommsen CIL I p. IS:summa res eo

die Rückkehr des Hasdrubal (Bare, f.) (nach der redit, ut nihil Irrt in laptde insit, i/uod Alri-

Niederlage des Syphai) verstärkteu Truppen wirk- coni A/io reete iribui non gosst/, neque tarnen

sam entgegenzutreten, trennten sieh die Brüder quiequam rerta ratione ad iptum iUum P. Sei-

bei Amtorgis, das nach Appian. Ib. 16 am oberen pionem ducat praeter Romen). [Münzer.]

Baetis gelegen sein muss. P. zog den Fluss ent- 332) [P.] Cornelius (Scipio) ergänzte Biondi
lang (Liv. XXV 32) und wurde von Hasdrubal den Namen . . Corneliut des Consuls suffectus im
(Gisg. f.), Mago und Massinissa hier festgehalten. J. 716 = 38 v. Chr. (CIL I 1 p. 65 Fasti Biond.).

Um seine völlige Einschliessung durch den heran- Seine Vermutung ist allgemein angenommen; man
rückenden Indibilis zu verhindern, verlies» P. identificiert diesen C. mit dem Gemahl der Scri-

nachts das Lager, geriet aber dabei zwischen drei 20 bonia und Vater des P. Cornelius P. f. P. n.

feindliche Heere, wurde verwundet und fand in Scipio cos. 16 v. Chr. (Nr. 333) und der Cornelia

diesem Kampfe den Tod, Liv. XXV 34. [Henze.] (Nr. 419); vgl. o. zu Lentulus Marcellinus Nr. 227.

331) P. C-ornelius Scipio. ältester Sohn des Ob C. mit Scipio Pomponianus Salvitto (Nr. 357)

P. Scipio Africanus. wurde im J. 574 = 180 identisch war. erscheint fraglich.

Augur (Liv. XL 42, 13), adoptierte den späteren 333) P. Cornelius Scipio. a) Name: II. Koß-

P. Scipio Africanus Minor vor dem J. 586 = 168 v^lto« /7. vl. II. fyy. Ixutiioy Dio ind. 1. LIV
(Veil. I 10. 3), und war im folgenden Jahre noch (vgl. CIA III 580); ünaktos Kogvqkoe 2(xtnioivj

am Leben (da sein Tod in den erhaltenen Büchern Bull. hell. X 1886, 400; P. ConuJIiutfCIL Is

des Livius nicht gemeldet wird). Velleius a. O. p. 65 Faati Biond.; P. Co.... CIL P p. 64
sagt, dass er nihil ex paterna maieitate praeter 30 Fasti Colot.; IlovnUot Zxtxlrav Dio LIV 19, 1;

tpeeiem nominit riqoremque etoquentiae besessen P. Scipio CIL XV 4608. Cassiod. Münzen,
halie-, der Grund dafür, dass er sich am politi- b) Leben: Sohn eines Publius (Dio ind. 1. LIV),

sehen Leben nicht beteiligte, lag nach Cicero in wohl des Vorhergehenden und der Scribonia:

seiner Gebrechlichkeit, vgl. Brat. 77: Alint (Afri- wahrscheinlich Bruder der Cornelia (Nr. 419).

coni), i* qui minorem Seipionem adoptarit, ti Er dürfte der IlonXioc Koßrqiioe IlcaXim vlö[c]

corpore ruinieret, in primit habitut ettel diterlut; 2uutlar, rapias xal iniatßdrqyoe (quaetlor pro

indicant rum oratiuneulae
,
tum hirtoria quaedam praetore von Achaia) sein, dem die Athener eine

Oraeea .<cripta dulcittime (Vermutungen über Statue errichteten (CIA III 580). C. war Prae-

deren Inhalt bei Teuffel-Schwabe I 205 §127, tor (vgl. Prop. V 11, 65 ridimut et fratrem sei-

8); Cato 35: quam tuit imbecillut P. AfrieanHOlam ijeminatte curulem), Consul Ordinarius im
A/tu«, is qui te adoptarit, quam tenui aut nulla J. 738 = 16 v. Chr. mit L. Domitius Aheno-
jMtius raletudine; quod ni ita futtert, alterum barbu» (vgl. zu den oben angeführten Nachweisen
illud erstitissel turnen eimtatis; ad paternam noch Prop. V 11, 66 und CIL I*p. 162f.) und
enim maqnitudinem mimt doctrina uberior ac- Proeonsul von Asia (Münzen von Pitane in Mysien
cetserat-, de off. I 121: »uperioris A/iu» Atricani, mit dem Bilde und Namen [77, 2xtniwra] des

qui hune Paullo natum adoptarit, propter in/ir- C. auf der Rückseite, vgl. M ionnet VI 670 nr. 401.

mitatem raletudinit non tarn potvit patris timi- Waddington Fast. nr. 56. Klebs Prosop. I

Ut ette, quam Ule luerat «ui. Auf ihn wird 463 nr. 1175) in der Zeit, da es den Proconsuln

die Inschrift in saturnischen Versen bezogen, die von Asia und Africa erlaubt war, ihr Porträt auf

auf zwei Peperinplatten als der Vorderseite eines 50 die Münzen zu setzen (vgL Mommsen St.-R. IP
Rorkophaga aus den Scipionengräbern steht (CIL 261, 4), vermutlich bald vor dem J. 748/9 = 6/5

I 33 = VI 1288 = Dessau 4= Bücheier Carm. v, Chr., in welchem C. Asinius Gallus cos. 746
Lat. epigr. I 8 p. 7). Die dazugehörige Aufschrift, = 8 Asia verwaltete (vgl. K 1 e b s a. a. 0.). Als
die den vollen Namen und die Würden des Mannes Proeonsul erlies» er ein zum Teil erhaltenes

enthielt, ist verloren gegangen; von den sielten Schreiben an die Stadt Thyatira (Bull. hell. X
Versen beklagen die sechs letzten den frühen Tod 1886, 400). C. war kaum der unter den Lieb-

des P. Cornelius P. f. Scipio, der bei längerer habem der lulia (seiner Halbschwester) genannte
Lebensdauer den Ruhm seiner Ahnen weit Uber- Scipio (s. Nr. 319), wie Borghesi Oeuvr. V 215
trofTen hätte. Der erete Vers, der ihn als Flamen annahm, sondern wohl dessen Vater. Auf Leute
DialiB bezeichnet, ist nachträglich hinzugefügt. 60 seines Gesindes dürfte sich die Grabschrift CIL
wie neuerdings mit Bestimmtheit erkannt worden VI 16203 beziehen; Cornelia Prima nutrix Sei-

ist (vgl. Wölfflin S.-Rer. Akad. Münch. 1892, piouis war die Freigelassene eines dieser letzten

197f. Bücheier a. 0.). Durch diese Erkenntnis Scipionen oder eines Lentulus Scipio (CIL I p. 14
wird ein Argument gegen die Identification dieses = VI 16128 beim Grabmal der Scipionen ge-

P. Scipio mit dem Sohne des Africanus jedenfalls fundene Grabschrift der Cornelia Prima),

nbgesehwächt. dass nämlich das Augurat auf der 334) P. Cornelius Scipio. Die Consuln der
Inschrift fehlt. Wenn andererseits P. Scipio von J. 2, 24 und 56 n. Chr. s. o. bei Lentulus Scipio

Livius nicht unter den Flamines Diales verzeich- Nr. 23511. Bei geringen Leuten späterer Zeit
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findet sich der Name Cornelius Scipio CIL V
4462 (Brixia) und Athen. Mitt. XXIV 1899, 184
(Pergamon). [Groag.]

885) P. Cornelias Scipio Aetnili&nus Africs-

nns. Quellen: von den Zeitgenossen hat nament-
lich Polybios das Leben Snpios eingehend dar-

gestellt, indem er ihn in den letzten Teilen seines

Geschichtswerkes durchaus in den Vordergrund
stellte; bezeichnend ist, wie er sich XXXII 16,

Geburtsjahr : Zur Zeit der Schlacht bei Pydna
4. September 586 = 22. Juni julian. 168 heisst

Scipio admodum adulescmtulua bei Cic. rep. I

23, trphtmum dceumum annum ngena bei Liv.
XLIV 44, 8, Woc <ö» xofubß bei Polyb. XXIX
18, MO/iidj) Wof, cIk Sv Miffi TO knaxoiSixaxor
ytyovwi hoi bei Diod. XXX 22; demnach müsste
er damals seinen ersten Kriegsdienst gethan haben
(vgl. Marquardt Privatleben5 133. 4) und Ende

1—3. XXXVI 8, 5 selbst deswegen entschuldigt. 10 569 = 185 oder Anfang 570= 184 geboren sein.

Von Polybios und seinem Fortsetzer Poseidonios,

der durch ihn und durch Panaitios in demselben
Sinne beeinflusst wurde, sind die uns vorliegen-

den Berichte wenigstens in letzter Linie und zum
grossen Teil abhängig, auch Cicero, der in den
Büchern de republica Scipio zur Hauptperson des
Dialogs machte, ihn in der Schrift Cato msior
gleichfalls am Gespräch teilnehmen und im Lae-
fius die Unterhaltung an seinen kürzlich erfolgten

Eine sichere Entscheidung zwischen diesen beiden
Möglichkeiten lässt sich kaum treffen, da für jede
von ihnen ein Teil der übrigen Zeugnisse zu

3
>rechen scheint. Polybios sagt von seinem ersten

usammentrefien mit Scipio in Rom. das nicht
vor den Anfang 588 = 166 gesetzt werden kann
(vgl. Nissen Rhein. Mus. XXVI 272): (inaOeiq
tjj roü putQaxiov xaraQxfl vt&v loycm— ob ya$ tlye

xlior JnSv öxtmxaiiexa x6u (XXXII 10, 1; vgL
Tod anknüpfen liess. Eine Biographie Scipios2011. 12: uttqaxtov. Diod. XXXI 26, 5: yeymtbt

n *11 TXT A 1 . 1*1 •_ i. .1 n 1 » I » > I - v
citiert Gell. III 4, 1: In libru, quos de vita P.

Seipionis Africam eompositos legimus, scrip-

tum esse ammadtertimus, vielleicht ist dies zu
verbinden mit VI 1, 2 (vgl. 6): C. Oppiu « et

lulius Bygilt»* oliitpie, qui de vita et rebut
Afrirani (seil. Maiorie) seripserunt, so dass man
an die Behandlung Scipioa in den auch I 14, 1

angeführten libri de rita rebusque inlustrium
eirorum Hygins denken kann. Eine Biographie

Kord toOtof xSv hiavtov öxtcoxatiexa hrbr), was
auf den späteren Termin führt. Der Tod Scipioa

fällt nach den Feriae Latinae (Zeit des Dialogs

Cic. rep. I 14), d. h. nach April oder Mai (vgl.

Marquardt Staatsverw. III 298) 625 = 129;
die unmittelbar vorhergehende Zeit hat Cie. rep.

VI 12 im Auge: eum aetas tun septenos octicns

solie anfractus reditusque conrerteril, dunque
ii nwiwrt, quorum uterque plentu alter altera

Scipios schrieb ferner Plutareh; er eitirt sie Ti. 30 de causa habetur, eireuitu naturali summunt
Grneeb. 21, 8; C. Qracch. 10, 4 und hat wohl
einfach daraus die zahlreichen Apophthegmata
Scipionis Minoris (Mor. p. 199 Fff.) wiederholt;

er hatte 8cipio mit Epaminondas zusammenge-
stellt. Von Inschriften, die Scipios Laufbahn vpr-

zeichneten, ist die des Fomix Fabianus im 16.

Jhdt. aufgefunden und copiert worden (CIL I*

p. 196W.XXV=YT 1304c=Dcssan 43), während
die zu der Statue auf dem Augustusforum ge-

tibi fatalem eonleeennt, in te unum atque in

luuwi nomen se tota oonrertet eimtas, wozu
Macrob. comm. in somn. Scip. I 6, 83 b»merkt:

per septenos octies solie anfractus reditusque

quinquaginta et sei signiSoat annos. Man darf

aus dieser Stelle sehlieasen, dass Scipio noch vor
Vollendung seines 56. Lebensjahres starb, aber

nicht lange vorher, und wird so eher auf das Ge-
burtsjahr 569=185 geführt; daher sagt Schol.

hörige nur von Plin. n. h. XXII 13 angeführt 40 Bob. Milon. p. 283 Or.: Ezcessit sez et quinqua-

ginta annos natus. Vielleicht war man schon

im Altertum über Scipios Alter im Zweifel, da
Vel. II 4, 7 seine mehr für 570= 184 sprechende

Angabe beweisen zu müssen glaubt: Deeessit

anno ferme sezto et quinquagesimo : de quo
si quis embiget, reeurrat ad priorem eonsu-

latum eins, in quem ereatus est anno XXXVl:

ita dubitare desinet; rechnet man von 570= 184

nicht bis zu dem Consulat selbst, sondern bis zu

wird
Monographische Litteratur: E. L i n e k e P.

Cornelius Scipio Aemitianus Progr. Dresden 1898.

Die dort 8. 2 A. 17 verzeichneten älteren Mono-
graphien, sowie die (nach Jahresber. d.Geechichta-

wissensch. 1878 I 84, 1 wertlose) von Person
(Dias. Paris 1877) sind mir durchweg nicht zu-

gänglich.

Familie: Scipio war nach zahlreichen Zeug-
nissen, die nicht erat angeführtzuwerdenbrauchen, 50 der Wahl zum Consulat 606= 148 und legt

der jüngere (Polyb. XXXII 10, 3. Uv. XLIV 44,

1. Diod. XXX 22. Plut. Aem. Pauli. 5, 4) Sohn
des L. Aemilius Paullus (Bd. I S. 576—-580) aus
seiner ersten Ehe mit Papiria und wurde von ihm
noch als Knabe dem Sohne des älteren Africanus,

P. Cornelius Scipio Nr. 381, zur Adoption ge-

geben, dessen Namen er auch empfing, während
er die Erinnerung an seinen leiblichen Vater in

dem Cognomen Aemilianus bewahrte. Er heisst

gelegentlieh Bruder des 0. Fabius Maximus Aemi- 60 fll 4, 2.

man auf ferme den Ton, so kann man allen-

falls beide überlieferten Zahlen festhalten. Die

Angaben der Griechen Plut. apophth. Sdp. Min.

1 : heoi nsvrqxona xai rlaaagoi, olf tßioioe, und
Aeüan. v. h. XI 9, 5: jinafa xai xmqxorta
rnj ßimoat beruhen wahrscheinlich auf einer

Flüchtigkeit, Verwechslung der lateinischen Zahl-

zeichen LVl mit UV Ohne Wert ist die all-

gemeine Bemerkung über Scipios Alter bei GelL

lianus (Cic. Lael. 96), Oheim von dessen Sohn
Q. Fabius Maximus Allobrogicus (Cic. Mur. 75,

daraus VaL Max. VII 5, l. VIII 15, 4), ferner

Oheim der Söhne seiner leiblichen Schwestern
(Bd. I S. 590 Nr. 151. 152), des Q. Aelius Tu-
bero (Cic. Brnt. 117; de or. II 341; Mur. 75,

daraus VaL Max. VII 5, I) und des C. Porciua

Cato (Cic. Brut 108).

586 = 168. Scipio nahm an der Schlacht bei

Pydna teil und liess sich bei der Verfolgung des

fliehenden Feindes soweit hinreissen, dass er erst

mitten in der Nacht zurückkehrte und seinen

Vater, der schon in grosser Sorge um diesen seinen

Lieblingseohn war, davon befreit* (vgl. Cic. rep.

I 28. Liv. XLIV 44, 1—3. Auet. de vir. ilL 58,

1. Polyb. XXIX 18. Diod. XXX 22. Pint. Aem.
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Pauli. 22, 3— 7). Solange das Heer in Make-
donien blieli. widmete er sieh mit Eifer der Jagd
1 Polyb. XXXII 15, 3—7); dann begleitete er im
Herbst 587 = 107 den Vater auf dessen Hund-
reise durch Griechenland (Liv. XLV 27, 6) und
nahm in Korn an dessen Triumph teil (ebd. 40,

4. Eutrop. IV 8, L s. o. Bd. I. S. 578). Die
folgenden Lebensjahre Seipios hat Polvbios XXXII
9, 2—15, 12 (daraus Diod. XXXI 26, 311.) ge-

schildert, indem er darlegte, wie sich der Jüng-
ling jede Tugend zu eigen machte. Aemilius
Paullus hatte seinen Sehnen dicKücherdesPcrscus
geschenkt (Plut. Aem. Pauli. 28, 9), wie er über-

haupt für ihre Bildung bemüht war (vgl. Plin.

n. h. XXXV 135,) und Gespräche über Bücher
gaben den Anlass zu der ersten Bekanntschaft
zwischen den Sühnen und Polybios, der deshalb

nicht wie die anderen gefangenen Achaeer in

einem Municipium untergebracht wurde, sondern

in Rom bei Paullus bleiben durfte (Polyb. XXXII
9, 4L). Das Gespräch, in dem Scipio 6ieh dem
Polybios ganz erölfnete und ihn um seine Freund-
schaft bat, muss man bei Polvbios selbst nach-

lcsen (XXXII 9, 6— 10, 12). Zuerst habe dann
Scipio sich im Gegensatz zu seinen Alters- und
Standesgenossen eines tugendhaften Lebenswandels
befleissigt und in etwa fünf Jahren erreicht, dass

seine evraUa xal ouirfQMvyr) allgemein gerühmt
wurden (ebd. II, 1—8. Diod. XXXI 27, 1); dar-

auf habe er sich den Ruhm der Hochherzigkeit

und derUneigennützigkeitinGeldsachen erworben,

was durch die Darstellung der einzelnen Fälle

bewiesen wird (ebd. 11,9): 592= 162 starb seine

Adoptivgrossmutter Aemilia, die Gemahlin des

älteren Africanus; was sie an Schmuck", Haus-
rat, Sclaven hinterliess, schenkte Scipio seiner

leiblichen Mutter Papiria (ebd. 12, 1—10. Diod.

XXXI 27, 8f). und einige Jahre später nach
deren Tode seinen leiblichen Schwestern (ebd. 14,

7—9. Diod. 27, 7); ausserdem zahlte er den bei-

den Schwiegersöhnen der Aemilia, Tib. Sempro-
nius Grachus und P. Scipio Nasica Corculum
(Nr. 353), den ihnen zukommenden Teil der Erb-

schaft bei dem ersten Termin sofort aus unter

Verzicht auf die beträchtlichen Zinsen, die ihm
noch zufliessen konnten (ebd. 13. 1—16. Diod.

27, 5). 594 = 160 starb sein Vater Aemilius

Paullus; Scipio und sein leiblicher Bruder Fabius
verkauften den Nachlass, um seiner zweiten Frau
ihre Mitgift zurückzuerstatten (Polvb. XVIII 35.

6. Diod. XXXI 26. 1. Dio. frg. 66, 1); Scipio

verzichtete zu Gunsten seines Bruders auf den
ihm zufallenden Teil der Erbschaft (Polvb. XXXII
14, 1—4. Cic. parad. 6, 48. Diod. XXXI 27, 5f.

Pint. Aem. Pauli. 29, 8) und trug ausserdem noch

die Hälfte der Kosten bei den Leichenspielen, die

jener veranstaltete (Polyb. XXXII 14, 5f. Diod

XXXI 27, 6; vgl. Til. Terent. Adelph. und Hecyr.)

So erlangte Scipio hohe sittliche Vorzüge und
ausserdem eine kräftige Gesundheit, die er durch

körperliche Hebungen, namentlich durch Jagden,

noch stärkte (Polyb. XXXII 14, 10— 15, 12. Diod.

XXXI 27, 71.). Mit Polybios unternahm Scipio

ausser den Jagdausflügen in der Nähe Roms auch

grössere Reisen, namentlich eine nach Oberitalien

und weiter nach Südgallien (Polyb. XXXIV 10,

6f. aus Strabon IV 190), deren Zeit strittig ist

(vgl. Susemihl Litt. d. Alexandrinerzeit II 86,

Pauljr-WtMowa IV

24), die man aber jedenfalls später als die

im Zusammenhang bei Polyb. XXXII 9, 2—15,

12 erzählten Ereignisse (Tod der Papiria etwa
595 — 159) ansetzen muss, und vielleicht vor
599 — 155. weil Scipio damals, als die athenische

Philosophengesandtschaft nach Rom kam, daheim
war (Cie. de. or. II 155). Polybios begleitete dann
auch den Scipio bei seinem ersten öflentlichen

Aultrcten. nämlich nach Spanien und Africa, und
ist die Hauptquellc der Berichte darüber.

603 = 151. Die leige in Spanien wird mit
den düstersten Farben geschildert, damit sich die

glänzende Gestalt Seipios von dom dunklen Hin-
tergründe gut abhebe. Bei der allgemeinen Furcht
vor dem Kriege und der Aushebung sind Consuln
und Senat ratlos, bis Seipio sich erbietet, als

Kriegstribun oder Legat nach Spanien zu gehen;
er verzichtete aul seine von den Makedonen ge-

wünschte und bereits beschlossen« Entsendung
nach Makedonien (ebenso Oros.; vgl. die Sendung
des Nasica Corculum Nr. 853 an Seipios Stelle)

und wählt den gefährlicheren Posten. Sein hoch-

herziges Beispiel findet nicht nur Beifall, sondern
auch Nachahmung bei allen: die Mannschaften
drängen sich zur Aushebung, die jungen Adeligen
zu den Offiziersstellen. Wie Polyb. XXXV 4, 1—14

erzählt dies auch Livius (ep. XLVIII. Oros. IV
21, 1; vgl. Val. Mai. III 2,6), fügt aber hinzu,

die Strenge der Consuln bei der Aushebung habe
einen ernsten Conflict mit den Tribunen herbei-

geführt, und Appian Ib. 49 ergänzt diese Dar-
stellung dahin, dass infolge der Beschwerden über
die Consuln anstatt des namentlichen Aufrufs
eine Auslosung der Soldaten verfügt worden sei

(vgl. Marouardt St.-V. n 882). Mehr als

Seipios Aufopferung (übertragen auf den älteren

Africanus 544 = 210; vgl. Ihne R. G.1 II 322,

2) dürften also gewisse Zugeständnisse die Miss-

stimmung im Volke beschwichtigt haben. Der
Consul L. Licinius Lucullus ging nunmehr auf

den Kriegsschauplatz ab, mit ihm Scipio. und
zwar nach Liv. ep. XLVIII als Tribunus militum.

nach Auct. de vir. ill. 58, 2. Aempel. 22, 8 und
Appian (Ib. 49: xgtoßtvn$c, dagegen Lib. 7! nur:

ixootgatnofitvo;) als Legatus, doch scheint es,

als oh in dieser Zeit die Legatenstellen eben ge-

wöhnlich den Kriegstribunen übertragen wurden
(vgl. Mommscn St.-R. II 678, 3. 6991.). Während
die Römer Intercatia im Gebiet der Vaceacer be-

lagerten, forderte ein feindlicher Reiter sie wieder-

holt zum Zweikampf hi'raus; nur Scipio nahm die

Herausforderung an und besiegte den Gegner
(Polyb. XXXV 5. lf. Liv. ep. XLVIII. Oros. IV

21, 2. Flor. I 38, 11 [ungenau: rcz und npnlia

ovima], Ampel. 22, 8. Veil. I 12, 4. Val. Mai.
III 2, 6. Plin. n. h. XXXVII 9. Auct. de vir.

ill. 58, 2. Appian. Ib. 53) .obwohl sein Pferd

dabei stürzte (Polyb.), und der Gegner ihm an
Grösse und Kräften weit überlegen war (Veil.

Appian.: derselbe Zug bei den Zweikämpfen des

T. Manlius Torquatus und M. Valerius Corvus).

Bei der Erstürmung von Intercatia ütierstieg

Scipio als erster die Mauer, in die man eine

Bresche gelegt hatte (Liv. Val. Max. Auct. de
vir. ill. 58, 8) und erhielt dafür eine Corona
muralis (Veil.). Doch wurden die Römer wieder

hinausgeschlagen, die Bresche geschlossen, und
nur die beiderseitige Erschöpfung führte den

46
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Frieden herbei. Dessen Vermittlung übernahm XLIV und Oros. IV 22, 7 in der Hauptsache
Scipio als Sohn des in Spanien so beliebten (s. überein, verschärft aber den Gegensatz zwischen
o. Bd. I. S. 576f.) Aemilius Paullus und bestimmte der Vorsicht Seipios und dem Leichtsinn des Con-
den habgierigen Consui zu billigen Bedingungen suis, nährend Livius nur von der Unbesonnenheit
(Appian. Ib. 54). Von Spanien aus sandte Lu- zweier Tribunen spricht. Etwas später, als Cen-
cullus den Scipio nach Africa, um für den kelti- sorinus nach Rom altgereist war, wurde in einer
berisehen Krieg Elefanten (ungenau Val. Mai.: Nacht das Lager des Manilitis überfallen, das auf
Hiilfstruppen) zu holen. In Afrika hatte Scipio der Landenge zwischen dem Festland und der
Gelegenheit, Anfang 604= 150diegrosseSchlacht Stadt errichtet war; in der allgemeinen Ver-
lwischen Numidern und Karthagern von einem 10 wirrung raffte Scipio einen Teil der Reiterei zu-
Berge herab mit anzusehen, gleichwie — so sammen, verliess das Lager auf der der Stadt
pflegte er selbst zu sagen (Appian. Lib. 71) — abgewandten Seite und führte seine Leute um
Zeus vom Ida und Poseidon von Samothrake die dasselbe herum, so dass sie den Feinden den Rück

-

Kämpfe um Ilion (Hom. II. VIII 51f. XIII lOff ). weg abzuschneiden drohten und sie zur Umkehr
Von dem greisen Massinissa, dem Gastfreunde nötigten (Appian. 09. Liv.). Manilius unternahm
seines Grossvaters, wurde Scipio (mit Polvbios, nun Streifzüge ins Binnenland, um zu fouragieren.

vgl. Polyb. IX 25, 4. XXXIV 16, 2 XXXVII und wurde dabei von dem jungen und energischen

10, 12) mit grossen Ehren aufgenommen und von Himilko Phameas. dem Führer der karthagischen

den in jener Schlacht unterlegenen Karthagern Reiterei (Charakteristik bei Polyb. XXXVI 8, 1),

g
ebeten, den Frieden zu vermitteln. Dies ge- 20 viel belästigt; nur wenn Scipio den Befehl über
ing ihm nicht, und er kehrte mit den empfange- die Fouragierenden hatte, der zwischen den Tri-

nen Elefanten wieder nach Spanien zurück (Ap- bunen wechselte, traf er seine Dispositionen mit
pian. Lib. 72. Val. Mai. II 10, 4. V 2 ext. 4). solcher Umsicht, dass der Feind sieh gar nicht

Ob die Lebensrettung des Paeligners M. Allie- hervorwagte (Appian. 100, vgl. Zonar. IX 27).

nios durch Scipio (Cie. Tusc. IV 50) in den Weil Phameas ihn nicht angrilf, behaupteten die
spanischen Feldzug gehört (Lincke 12, 22). ist anderen Tribunen aus Neid, beide stünden von
unbekannt. Noch im J. 604 = 150 (nach N i s - ihren Vorfahren her in einem Gastfreundschafts-

sen Rhein. Mus. XXVI 271 f. Ende des Sommers) Verhältnis (Appian. 101 ans Polyb. XXXVI 8, 2).

kehrte Scipio nach Rom zurück und verwandte Noch mehr steigerte es Seipios Ruhm, dass er

sich erfolgreich bei Cato für die Rückkehr des 30 allein von allen Tribunen bei der Capitulation

Folybios und der anderen achaeischen Verbannten feindlicher Burgen den Besatzungen, wie bedungen
(Polyb. XXXV 6. 1 aus Pint. Cato 9, 2; apophth. war, freien Abzug gewährte, anstatt sie treulos

Cat. 28). zu überfallen (was übrigens von den Römern sonst

605 = 149. Scipio als Kriegstribnn in Africa. dem Hannibal vorgeworfen wurde; vgl. Liv. XXIII
Die Abhängigkeit unserer Hauptquelle Appian 19, 16. Plin. n. h. VIII 18); sie sollten stets

von Polybios ist durch dessen Fragmente ge- nur noch mit ihm verhandeln, und seine Ehren-

sichert; Scipio steht durchaus im Mittelpunkt haftigkeit wurde nicht weniger gerühmt als seine

der Darstellung (vgl. die Entschuldigung des Tapferkeit (Appian. 101. noch etwas ausführlicher

Polyb. XXXVI 8, 5). die in erster Linie zeigen Diod. XXXII 7; auch Dio frg. 69, 4 hat Ähnliches •

will, wie sein Ruhm beständig wuchs, und er in 40 im Auge, obwohl niehts bei Zonar. 1X27). Nnrhder
Rat und That, den Freunden und Feinden gegen- Rückkehr in das I.ager vor Karthago rettete Scipio

Uber sich auszcichnete. Von Polybios hängt Dio- wiederum bei einem nächtlichen Überfall durch

dor ganz ab, ebenso Livins in allen wesentlichen eine Kriegslist das Heer (Appian. Liv. topogra-

Punkten, doch seine und andere römische Berichte phisch nicht ganz klar); Appian hebt zum fünften-

ergänzen jenen gelegentlich (vgl. z. B. die Corona male hervor, wie es in aller Munde war, dass

obsidionalis). Bei Zonar. IX 26f. wird Scipio Scipio seines Vaters Pnuilus und des Scipionem

nicht hervorgehoben, doch hatte Dio selbst die liauses würdig seil Manilius unternahm nun einen

Dinge vielleicht anders gruppiert. Vgl. über die Zug gegen den karthagischen Parteigänger Has-

Rolle Seipios in dem ganzen ersten Feldzug Ihne drubal nach Nepheris bei Henschir Bu Beker im
R. G. III 295, auch 299, 1. Von den beiden Con-50 Süden des Meerbusens von Tunis (vgl. CIL VIII

soln leitete M’. Manilius den Angriff vom Westen, Supnl. 1275); der Feind hatte eine sehr günstige

vom Festlandc her, L. Marcius Censorinus den Stellung auf einer wohlverschanzten dominieren-

vom Süden her. denn er hatte auf der Landzunge den Anhöhe inne, und Scipio widerriet den An-

festen Fuss gefasst, die als südöstliche Ver- griff, wurde aber im Kriegsrat von den übrigen

längerung der karthagischen Halbinsel den Golf auf ihn neidischen Tribunen überstimmt. Seine

von Tunis vom Meere trennt. Hier gelang es Vorhersagung erfüllte sich; die Römer richteten

zuerst, die Mauer zu durchbrechen; doch als die gegen die Verschanzung Hasdrnbals nichts aus.

Römer durch die notdürftig wieder geschlossene mussten sich unter schwierigen Verhältnissen zu-

Bresche am folgenden Tage eindrangen, hatten rückziehen und wurden nun beim Übergänge über

die Karthager einen dahinter liegenden Platz 60 einen Fluss angegriffen. Nur Seipios Geschick

(vgl. darüber Meitzer Gesell, d. Karthager II gelang es, den Feind davon abzuziehen, so dass

175. 540) und dessen Umgebung so stark besetzt, der Rückzug ohne allzu schweren Verlust bewerk-

dass sie die Eingedrungenen von allen Seiten an- stelligt werden konnte (Appian. 102L. überein-

greifen und wieder hinaustreiben konnten; nur stimmend Liv. und auch Zonar., der hier die bei

Scipio hatte seine Cohorte ausserhalb der Maner Dio frg. 69, 1—6 viel vollständiger erhaltene

gehalten und verteilt und konnte nun den Römern Charakteristik Seipios einflicht). Aber bei Be
einen geordneten Rückzug sichern. Der Bericht ginn des Gefechts waren einige Cohorten abge

des Appian. Lib. 98 stimmt hier mit Liv. ep. schnitten worden, nach Liv. z»<i. nach dem Elug.
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und Varro bei Hin. n. h. XXII 13 drei, nach
Appian vier, nach Auct. de vir. ill. 58, 4 acht,

was sicher übertrieben ist. Scipio meinte, dass

nun die Kühnheit ebenso am Platz sei, wie vor-

her die Bedaehtsamkeit (Appian, vgl. Dio 69, 2)

und wagte es mit wenigen Reitergeschwadem
(drei Cohorten nach PI in.), sie zu befreien. Kr
gelang ihm, in den Rücken des Feindes zu kom-
men, der jene auf einem Hügel festhielt, lind ihn

zum Abzüge zu zwingen (Appian, dessen Quelle 1

Polyb. XXXVI 8
,

3f. Liv. vgl. die verwandten
Erzählungen von M. Calpurnius Flamma, o. Bd.

III S. 1373 Nr. 42 und P. Decius Mus). Von
dem ganzen Heere: das ihn jubelnd begrüsste und
durch die Götter unterstützt wähnte(Appian. 104),

erhielt Scipio eine rorona obnidionalis grami-

nea (Plin. n. h. XXII 7. 13); Veil. 1 12, 4 spricht

nur von der rorona abtridionoU* Auct. de vir.

ill. 58, 4 von der corona obsidionalis aurea, die

die befreiten Cohorten verliehen hätten (vgl. 2

Marquardt St.-V. II 576). Durch einen Brief

Scipios wurde darauf Hasdrubal veranlasst, die

gefallenen römischen Tribunen ehrenvoll zu be-

statten (Appian. Diod. XXXII 8
,

trotz kleiner

Abweichungen wohl aus gemeinsamer Quelle).

Scipios Erfolge hatten den Neid verstummen
lassen, und eine Senat sgesandtschaft, die damals
ins Lager von Karthago kam, erhielt über ihn

von allen Seiten die glänzendsten Zeugnisse, die

durch sie auch in Rom bekannt wurden (Appian. 3

105). Als dort der alte Cato davon hörte, ge-

brauchte er (im Senat Liv., als Antwort auf eine

Frage Diod.) von Scipio den homerischen Vers

(Od. X 495): ol<K ntorvxai, roi bk axial dioooixnv

(Polyb. XXXVI 8 , 6 . Liv. Diod. XXXII 9 a Plut.

Cato 27. 6f.; apophth. Scip. Min. 3). Bald dar-

auf starb Massinissa; dass sein Tod bereits ins

J. 606 = 148 gehört, ergiebt sich aus der Be-

zeichnung des Manilius als Proconsul bei dieser

Gelegenheit bei Val. Max. V 2 ext. 4; Appian. 4

106 verlegt ihn absichtlich in das vorhergehende

Jahr (vgl. Schwartz o. Bd. II S. 220). Der
König wollte dem Scipio seine letzten Wünsche an-

vertrauen und befahl seinen Söhnen, sich dessen

Entscheidung zu unterwerfen; Scipio traf ihn nicht

mahr am Leben und verteilte nun die Herrschaft

Massinissas unter dessen legitime Söhne (Polyb.

XXXVII 10, 10. Liv. ep. L. Val. Max. a. O.

Butrop. IV 11. Oros. IV 22, 8 . Appian. 105f.

Zonar. IX 27. vgl. zur Kritik Linke 15, 25).;

Ein neues Verdienst erwarb sich Scipio angeb-

lich dadurch, dass er zu dem Uebertritt des Pha-

ineas auf die römische Seite beitrug, unsere Be-

richte stellen dies so dar, als ob nur seine per-

söhnliche Ehrenhaftigkeit, der sogar die Feinde

unbedingt vertrauten, es herbeigeführt habe (Ap-

pian. 107f. Liv. ep. L. Diod XXXII 17, 1. Zonar.

IX 27; nach Appian geht Phameas mit 2200,

nach Diod. mit 1200 Reitern, nach Zonar, ntö'

bvtecov uvcüv über). Auch auf dem Rückwege (

von Nepheris, wo sich Phameas zu den Römern
geschlagen hatte, zeichnete sich Scipio bei einem
Beutezuge aus und wurde nun mit dem l’unier

an den Senat gesandt, begleitet von den Wün-
schen des Heeres, er möge als Consul zur t'ber-

windung Karthagos zurückkehren (Appian. 109).

Die Rückkehr nach Rom wird von Appian vor-

datiert (vgl. Schwartz a. O.); infolgedessen ist

es nachher wieder möglich, die Situation auf dem
Kriegsschauplatz weit ungünstiger darzustellen,

als sie sich während einer Kürzeren Zeit gestalten

konnte; Scipio ging wohl erst zur Zeit der Wah-
len für 607 = 147 nach der Heimat ab. Er
wollte sich nämlich um die Aedilität bewerben,
für die er übrigens seinem Alter nach schon einige

Jahre früher befähigt gewesen wäre, aber das
Volk wünschte ihn zum Consul zu wählen, wozu
er noch nicht alt genug war. Nach längeren
Verhandlungen wurde er schliesslich durch den
Senat von den Gesetzen entbunden, so dass die

Wahl Gültigkeit erhielt (Auct. ad Hcrenn. III 2.

Cic. Phil XI 17. Liv. ep. L. Veil. 1 12 3. Val.

Max. VIII 15. 4. Flor. I 31. 12. Eutrop. IV 12,

1. Auct. de vir. ill. 58, 5. Diod. XXXII 9 a.

Plut. apophth. Scip. Min. 4. Appian. Lib. 112;
Ib. 84; b. c. I 19. III. 88 . IV 92. Zonar. IX 29;
vgl. M o m m 8 e n St.-R. 1 539, 1. 565. 2. 580, 2.

III 367). Auch von der Losung um die Provinzen
wurde Scipio entbunden und erhielt ganz ausser-

ordentlicherweise das Commando in Africa (extra

mortem Liv. LI, nach Val. Max. vom Senat, nach
Appian durch Volksbeschlus6 ; vgl. Mommaen
a. 0. I 58). ausserdem Truppen zum Ersatz der
Verluste und das Recht, Freiwillige von den Bun-
desgenossen ouszuheben, die ihm auch gestellt

wurden (Appian).

607 = 147. Erstes Consulat Scipios (Fasti Cap.
Chronogr. Idat.Chron. Pasch. Obseq. 20. Cassiod.).

Er ging nach Sicilien und von da nach Utica

hinüber (Appian. Lib. 113); in seiner Begleitung
befand sich Polybios, der von nun an den Krieg
als Augenzeuge darstellte (Belegstellen s. u.; vgl.

auch Aman. tact. I, 1. Nissen Rhein. Mus.
XXVI 273). Als Scipio eintraf, hatte eben der

Legat L. Hostilius Mancinus versucht, Karthago
durch einen Handstreich zu nehmen, indem er

an den schroffen Klippen beim heutigen Kap Sidi

1
bu Said gelandet und über die hier vernachlässigte

Maner in die Stadt eingedrungen war (Appian.
Lib. 113. Zonar. IX 29, vgl. Meitzer a. 0. II

191. 534). Jetzt war er aber in Gefahr, ohne
Lebensmittel und ohne Verbindung mit dem
Hauptheer vernichtet zu werden. Appian und
Zonoras stimmen in der Hauptsache überein,

dass die Karthager durch Scipios Eintreffen ein-

geschüchtert zurückwichen; doch nach Appian
nahm Scipio den Mancinus sofort auf und schickte

ihn sogleich nach Rom, nach Zonaras versorgte

er ihn anscheinend zunächst nur mitliebensmitteln

und liess ihn in der Vorstadt Megara stehen, bis

der von den Karthagern in die Stadt aufgenom-
inene Hasdrubal den Mancinus in solche Bedräng-

nis brachte, dass Scipio wiederum eingreifen und
die Position räumen musste. Römische Berichte

heben hervor, dass Bich Mancinus zuerst in einem
Teil der Stadt fcstsetzte (Plin. n. h. XXXV 23.

Liv. ep. LI). Nachdem Scipio und die Karthager

) unweit der Stadt einander gegenüber ihre Lager
aufgeschlagen hatten (Appian. 114), stellte er mit
grosser Energie die zerrüttete Disciplin im römi-

schen Heere wieder her und verwies alle unnützen

Elemente aus dem I^ager, begann also seineThätig-

keil mit ebenso gründlichen Reformen bei den

eigenen Truppen, wie später vor Numantia (Ap-

pian. 115ff.). Von zwei Seiten her unternahm
**r nun einen Angriff gegen den Stadtteil Megara
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und drang über die einfache nördlirhc Mauer hier und fanden nun, als sic am dritten Tage eine

ein, während ein Teil seines Heeres die dreifache Seeschlacht anboten, den Feind in Schlachtord-

westliche Mauer bestürmte; nach Zonaras gelang nung aufgestellt sich gegenüber. Die leichten

das Eindringen infolge der Führung durch feind- punisehen Fahrzeuge timten den schwerfälligeren

liehe Überläufer. Nach einigem Widerstande zogen römischen viel Schaden, zogen sich aber am Abend
sich die Karthager in die innere Stadt (Bi'Qna, in solchem eiligen Drängen zurück, dass die Hafen-
vgl. über diese Bedeutung des Namens M o m m - cinfahrt bald von ihnen verstopft wurde. Die
s e n R. G. II 29 Anm. L i n ek e 17, 34) zurück, grösseren Schilfe legten sich au dein trapez-

wohin auch Hasdrubal mit den Seinigen eilte. förmigen Aussenquai an der Südostecke der Häfen
Das vielfach durchschnittene, mit Gartenhecken 10 der mit einer Brustwehr versehen war. vor Anker
und Gräben bedeckte Terrain machte aber auch die Vorderseite den Feinden zugekehrt (vgl.

dem Scipio ein weiteres Vergehen unmöglich; Meitzer a. 0. II 201L); so konnten sic sich nicht

er wich schliesslich zurück (Appian. 117. Zonar. nur gut verteidigen, sondern auch die römischen

IX 29 mehrfach abweichend; vgl. Meitzer a. O Schiffe heim Wenden angreifen, bis fünf Schiffe

II 173. 188f. 192). In der Stadt wütete nun ausSide 1 n Pamphylien (ai fliiq jfxuvfan’oc tlioyro.

Hasdrubal gegen die römischen Gefangenen und d. h. als bundcsgenössisches Contingent) und nach
gegen seine politischen Gegner und riss alle Ge- deren Muster die übrigen sich in einiger Ent-
walt an sich (Appian. 118. Zonar.), während sein fernung verankerten, so dass sie sich an ihren

bisheriges Lager in Brand gesteckt wurde. Sei- Ankertauen zurückwinden konnten, ohne wenden
pio dagegen errichtete binnen zwanzig Tagen auf 20 zu müssen. Obwohl die Römer jezt im Vorteil

der Landenge westlich der Stadt eine grosse Be- waren, gelang es doch nach Einbruch der Nacht
festigung, um den Feind von jeder Verbindung dem Rest der feindlichen Flotte, sich in den
mit dem lande abzuschneiden; er zog zwei pa- Hafen zu retten (Appian. 122f. Liv.). Mit Tagea-
raUele 25 Stadien lange Canäle, zwischen denen anhruch wandte sich Scipio gegen jenen Aussen-

sich das Lager in Form eines langgestreckten quai, denn von dieser Operationbasis schien ein

Rechtecks erhob, nach der Stadtseite, doch ausser Vorstoss gegen die an der Seeseite nur einfache

Schussweite der Verteidiger, geschützt durch eine Stadtmauer gute Aussichten zu bieten (vgl. Melt-
hohe, mit Türmen versehene Mauer, auf den an- zera. O.II 175); die Belagerungsmaschinen arbei-

deren Seiten durch Paiissadcn und Erdwäile teten mit Erfolg. Nach Meitzer und Lincke
(Appian. 117. Zonar.; vgl. Meitzer a. o. II 1 02). 30 7. 18. 43 gehört in diesen Zusammenhang die

Die nächste Folge dieser Absperrung war Hungers- Anekdote, dass Polvbios dem Scipio Vorsichts-

not bei den Belagerten; auf dem Landwege konnte massregeln gegen einen feindlichen Ülierfall cm-

ihnen kein Proviant mehr zugeführt werden, auf pfohlen, Scipio aber diese volle Siegesgewissheil

dem Seewege aber nur unregelmässig und mit verschmäht habe (Polyb. XXXVIII 3 aus Plut

Mühe, da es den Schiffen nur bei günstigem apophth. Seip. Min. 5; ohne Nennung des Polyb.

Winde gelang, die Blockade durch die römische und etwas abweichend Val. Mai. III 7, 2). In

Flotte zu brechen; die wirklich anlangenden Vor- der That unternahmen die Karthager in der

rätc nahm aber Hasdrulatl für die Kampffähigen nächsten Nacht einen sehr verwegenen Überfall,

in Anspruch (Appian. 120. Zonar.; vgl. über Has- steckten die Maschinen in Brand und brachten

drubals Schwelgerei während der allgemeinen 40 das ganze römische Lager in Verwirrung (Appian.

Not Polyb. XXXVIII 2, Uff. Diod. XXXII 22). 124). Die zerstörte Mauer bauten sie wieder auf

Um Karthago auch von der See vollständig ab- und verstärkten sie mit Türmen (Appian. 125.

zuschneiden, beschloss Scipio, die Hafeneinfahrt Flor. I 81. 15). Endlich gelang es den Römern,

zu sperren durch einen grossen von der 1-and- den Quai in ihre Gewalt zu bekommen; eine

zunge ausgehenden Steindamm; die Karthager eigene Befestigung und eine Besatzung von 4000

beobachteten zwar den Beginn der Arbeit mit Mann beherrschten ihn nun. aber der Sommer
Sorglosigkeit und Spott, aber der unermüdlichen war darüber hingegangen (Appian). Im Anfang

Energie des Feldherrn und des Heeres gelang ihre des Winters begann Scipio die Unternehmungen
Vollendung (Appian. 121 . Zonar.). Die in jüngster gegen die Bundesgenossen der Karthager im Bin-

Zeit angestellten sorgfältigen Vermessungen und 50 nenlande wieder aufzunehmen; er selbst hedrohte

Untersuchungen im Gebiet der karthagischen Nepheris von dem See, dem heutigen Golf von

Häfen haben bishcrdiesenSperrdammßcipiosnicht Tunis, her. C. Laelius von der Landseite; während

festgestellt, sind aber noch nicht abgeschlossen der zeitweiligen Rückkehr Scipios in das Lager

(vgl. Oehler Archäol. Anzeiger 1898, 1 7 1 ff. vor Karthago leitete Gulussa hier die Operationen

1899, 7ff. Schulten ebd. 1898, 112. 1899, 06. und hatte bedeutenden Anteil an ihrem Ergeb-

Ochler Berl. philol. Wochenschrift XlX 1899, nis: erst wurde das Lager der hier noch stehen-

1586). Um die Anstrengungen der Römer zu- den karthagischen Truppen erstürmt und diese fast

nichte zu machen, gruben die Karthager ihrer- gänzlich anfgerieben. dann wurde nach längerer

seits einen Canal von dem Kriegshafen direct Belagerung mitten im Winter Nepheris genom

zum Meere, ohne dass die Römer etwas davon 60 men so dass das ganre I .and in Scipio« Händen

bemerkten, und bauten aus altem Holz eine neue war (Appian. 126. Liv., v«gl. Polyb. XXXVIII 1,

Flotte. Mit dieser ersehienen sie, sobald der 9; wichtig ist hier Zonar IX 30). In diesen

Durchbruch des Canals vollendet war, plötzlich Winter müssen auch die Verhandlungen zwischen

auf der hohen See (Appian. 121. Liv. ep. LI. Gulussa und Hasdrubal fallen, die ausführlich

Flor. I 81, 14; vgl. Meitzer a. O. n 214). Aber von Polyb. XXXVIII 1. 1—2, 15, übercinstim-

anstatt sich die erste Überraschung der Römer mend, doch kürzer von Diod. XXXII 22 geschil-

zu nutze zu machen, kehrten sie nach einer dert werden; man sieht daran, wie stark der

blossen Probefahrt wieder in den Hafen zurück polvbianisehc Bericht bei Appian verkürzt ist.
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Nach Zonaras IX 30 Anf. mochte man diese

Verhandlungen noch vor den Zug nach Nepheris
setzen. Scipio war seines Sieges so gewiss, dass

er Verhandlungen über Karthago als lächerlich

ablchnte (Polyb. XXXVIII 2, 1 ff., vgl. die Sieges-

zuversicht XXXIX 8): nur dem Hasdrubal mit
seinen Angehörigen sicherte er das Leben und
eine Belohnung zu, worauf jener nicht einging

(vgl. noch XXXIX 4, 3).

608 = 146. Im Anfang des Frühlings griff

Scipio die innere Stadt und den Hafen Kothon
an. Hasdrubal sah ein, dass er den äusseren vier-

eckigen Handelshafen nicht behaupten konnte, und
steckte die umliegenden Magazine in Brand; von
hier drang dann Laelius zuerst über die Mauer
in das Gebiet des inneren kreisförmigen Kriegs-

hafens ein und bemächtigte sich desselben (Appian.

127). Nach Zonar. IX 30 gaben die Karthagei

die ganze Hafenstadt, indem sie sie anzündeten,

auf, so dass die Römer sie besetzen und weiter

vorgehen konnten. Nach Oros. IV 23, 1 bemäch-
tigte sich Scipio des Kothon und nach Ammian.
XXIV 2, 16f. persönlich mit Polybios und nur
dreissig Mann eines Thores (vgL Lincke 10, 53).

Jedenfalls waren die Mauern zwischen den Häfen
und der inneren Stadt im Besitze Scipios (vgl.

Meitzer a. O. II 540); er rüstete sich jetzt zum
Sturm gegen den westlich oder nordwestlich vom
Kriegshafen liegenden Markt (vgl. über den Schau-

platz der folgenden Kämpfe Meitzer a. O. II

2141?.), aber am nächsten Tage plünderten seine

Soldaten erst ein nahegelegenes reiches Heiligtum
(des Apollon? Appian). Vom Markt bis zum
Burghügel hinauf führten drei enge, von sechs-

stöckigen Häusern eingefasste Strassen, die in

entsetzlichem Ringen zu ebener Erde und auf den

Dächern Schritt für Schritt den verzweifelten

Karthagern entrissen und dann vollständig zer-

stört werden mussten, um ein nochmaliges Fest-

setzen der Feinde zu verhindern und den eigenen

Soldaten Raum zum Sturmangriff zu geben. Die
grauenvollen Scenen bei diesen Kämpfen und den
Demolierungsarbeiten schildert Appian 1281. an-

scheinend meist wörtlich nach Polybios, kurz auch

Zonaras. Sechs Tage und sechs Nächte währte

diese Arbeit; die Truppen lösten sich ab, nur

Scipio blieb unermüdlich thätig. Auch er musste

sich schliesslich ermattet niedersetzen, um von

einer Anhöhe alles zu übersehen. Am siebenten

Tage boten die in der Byrsa Eingeschlossenen 5

ihre Unterwerfung an und ergaben sich gegen

die Zusicherung des nackten Lebens (nach Appian.

130 : 50000 Menschen, nach Flor. I 31, 16 : 36 000

Männer, nach Oros. IV 23, 2f.: 30000 Männer
und 25000 Frauen [traditum esf)). Nur den etwa

900 römischen Überläufern war diese einzige Be-

dingung nicht bewilligt worden; sie zogen sich

mit Hasdrubal und dessen Familie in das die

Burg krönende Heiligtum des Eschmun (Askle-

pios) zurück, und als sie auch den heiligen Be-

6

zirk nicht mehr halten konnten, in und auf das

Tcmpelgebäude seihst (Appian. Zonar.). Da ergab

sich auch Hasdrubal dem Scipio; aber die anderen

legten Feuer an den Tempel und fanden in den
Flammen ihren Tod, vor allem Hasdrubals Gattin

mit ihren Kindern, indem sie die Rache der Götter

über den Verräter herabrief (der Bericht des Polyb.

XXXIX 4. 1— 12 im Original ist ausführlicher

und etwas anders als der des Appian. 131, wo
die Erzählung mit Xeyovotv eingeleitet und mit
(paoiv geschlossen wird, also wohl aus einer Mittel-

quelle stammt; vgl. sonst l)iod. XXX II 23. Zonar
IX 30. Flor. I 31, 17. Oros. IV 23, 4). Be-

rühmt ist die Episode, wie Scipio auf den Trüm-
mern Karthagos in den homerischen Worten

;

1Eoonai Tjuan kta. (11. IV 164f. VI 448f.) den
traurigen Ahnungen über Roms einstiges Geschick

0 Worte lieh (Polyb. XXXIX 5, 1—3 und etwas

vollständiger 6, 1—3 aus Appian. 132. Diod.

XXXII 24). Siebzehn Tage brannte die Stadt

(Oros. IV 23, 5; rhetorisch ausgeschmückt Flor.

I 31, 18); sie wurde vollständig zerstört und ihre

Stätte verflucht (Cic. leg. agr. II 51. Appian.

135; bell. civ. I 24. Veil. I 12, 5. II 4, 2f. Eutrop.

IV 12, 1. Oros. IV 23, 6. Ampel. 18, 1. Auct.

de vir. ill. 58, 5 [chronologisch unrichtig]. Euseb.

chron. II 128a. 129h Schöne). Die Einwohner
0 wurden als Sclaven verkauft (Oros. IV 23, 7;

anders Zonar. IX 30). Den SoldateD hatte Scipio

gestattet, zu plündern; nur Gold, Silber und Weih-

geschenke mussten sie abliefern (Appian. 133.

Plut. apophth. Scip. Min. 7); alle ausser den
Plünderern des sog. Apollontempels erhielten Be-

lohnungen (Appian). Die sicilischen Städte wurden
aufgefordert, die ihnen einst von den Karthagern

entführten Anathemata zurückznholen, und Scipio

fügte noch neue Weihgeschenke hinzu (Cic. Verr.

0 1 11. II 3. 85fT. Schol. Verr. p. 158. SchoL Gronov.

p. 392 Or. z. d. St. Liv. ep. LI. Eutrop. IV 12.

2. Diod. XXXII 25. Appian. 133. Plut apophth.

Scip. Min. 6). So kam nach Akragas der sog.

Stier des Phalaris zurück (Diod.), nach Himera
eine Reihe von Bildwerken, die aus der älteren

Stadt Himera geraubt worden waren, und die jetzt

unter dem Namen der scipionischen zusammen
aufgestellt wurden, wie die griechische Weihin-

schrift bezeugt (vgl. K a i b e 1 und Moromeen
0 Herrn. XVIII 156f. IGI 315. Dittenberger

Syll. 2 311). Eine lateinische Inschrift aus Mar-

ruvium Marsorum: Cornelius Scipio Carthagitic

capto ist, wenn echt, so jedenfalls viel später und
vielleicht mit Unrecht zu einem Weihgeschenk

gesetzt worden (CIL IX 6348= Dessau 67).

Die unbrauchbare Beute, die nicht verkauft

wurde, liess Scipio zu Ehren des Mars und der

Minerva verbrennen (Appian. 133). Gemeinsam

mit einer Senatseoinmission von zehn Männern
0 verfügte Scipio die bereits erwähnte Zerstörung

der Stadt und die Einrichtung der neuen Provinz

Africa (Appian. 134. Cic. de leg. agr. H 51.

Veil. II 38, 2, vgL Moinmsen St.-R. II 643, 2).

Dann wurden Festspiele nach dem Vorbild des

Aemilius Paullus gefeiert (Liv. ep. LI. Val. Max.

II 7, 13. Appian). Auch die Aussendung des

Polybios raiteinigen Schiffen zu einer Entdeckungs-

fahrt an der africanischen Küste entlang (Polyb.

XXXIV 15, 7 aus Plin. n. h. V 9) wird in diese

0 Zeit gehören. Erst gegen das Ende des J. 608

= 146 scheint Scipio heimgekehrt zu sein und

feierte einen glänzenden Triumph ,bei dem Has-

drubal mit aufgeführt wurde (Elog. Cie. rep. VI

11. Liv. ep. LU. Val. Max. IV 3, 13. Plin. n. h.

XXXIII 141. Gell. III 4, 1. XVI 8, 10. Eutrop.

IV 14, 2. 19, 2. Appian. 135). Er erhielt den-

selben Khronbeinameu Africanus, den sein Gross-

vater geführt hatte, wegen seiner eigenen Ver-
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dicnste (Cic. rep. VI II. Val. Max. II 7, I. Veil.

I 13, 2. Entrop. IV 12, 4. Zonar. IX 30); von
der Beate hatte er nichts für sich genommen
(Polyb. XVIII 35. II. Cic. off. II 76).

610=144. Die beiden Consuln Ser. Sul-
j'icius Galba und L Aurelius Cotta beanspruchten
das Ccmmando in Spanien, aber der Senat schloss
sich der Meinung Scipios an: Keutrvm mihi
mitii ptaeet, quia alter nihil habet, altert nihil

<st satis (Val. Mar. VI 4. 2b). Dass infolge-

dessen Scipios Bruder Q. Fabius Maximus Aemi-
lianus und sein Freund C. Laelius in ihren Com-
mandoätellen für das Jahr bestätigt wurden, muss
zurErläuterung seinerHaltunghinzugefügtwerden.

612=142. Scipios Censur. Bei der Be-
werbung hatte er als Rivalen Ap. Claudius Pül-
cher; seinen Sieg Uber diesen danltte er der Gunst
des Volkes, obwohl er die eifrige Bemühung darum
verschmähte (Plut. Aero. Pauli. 38, 3f; praec.

reip. ger. 14, 10; apophth. Scip. Min. 9, vgl.

Bd. III S. 2848 Nr. 295). Als Censor mit L.

Miunmius (Fasti Cap Elog. Cie. div. in Caec. 69;
Brut. 85; rep. VI 11; off. II 76. GcU. XVI 8,

10) vergab er den Ausbau des Pons Aemitius (Liv.

XL 51, 4, vgl. Bd. I S. 593) und die weitere
Ausschmückung des capitolinischen Tempels (Plin.

n. h. XXXIII 57. vgl. VIII 37). Das Verhältnis

zwischen den beiden Censoren wird so dargestellt,

als ob Mummius die energischen Massregeln Sci-

pios durch Nachsicht und Milde abgeschwächt,
sogar hintertrieben hätte (Dio frg. 75, 1 ; unsichere

Ergänzung bei Fest. p. 286) und ihm damit das

Recht zu bitterer Beschwerde gegeben (nach Val.

Max. VI 4, 2a pro roslris, nach Auct. de vir.

ill. 58, 9 in senofu). Durch Fragmente der spä-

teren Rede Scipios gegen Ti. Claudius Asellus

ist erwiesen, da6s dieser Mann allerdings von
Mummius gegen die strenge von seinem Collegen

verhängteStrafc inSehutz genommen wurde (Lucil.

bei Gell. IV 17, 1. Cic. de or. II 258. 268. GelL
II 20, 5f. III 4, 1. VI 11, 9, vgl. Bd. III S. 2676
Nr. 63). Auch C. Licinius Sacerdos entging der
ihm zugedachten Ausstossung aus dem Ritterstande

wegen Meineid, weil sich ausser dem Censor Scipio

selbst kein anderer Ankläger meldete (Cic. Cluent.

134, daraus Val. Max. IV 1, 10b und Qnintil.

V 11, 13. Plut. apophth. Sdp. Min. 12). Eine
Rede an das Volk richtete sich gegen die über-

handnehmende Sittenlosigkeit und Üppigkeit und
ermahnte zur Beobachtung alter Zucht und Ehr-
barkeit (GeU. IV 20, 10. V 19, 15. Fest. p. 151).

In denselben Zusammenhang wird die auf P. Sul-

pieius Gallus bezügliche Schilderung unmänn-
licher Weichlichkeit (Gell. VI 12, 4f.) und die

Bestrafung eines anderen jungen Ritters (Plut.

apophth. Scip. Min. II) gehören. Besonders cha-

rakteristisch für Scipio erschien früher die Er-
zählung Val. Max. IV 1. 10a: Als bei dem feier-

lichen Schlussopfer nach Abhaltung des Ccnsus
die Gcbetsformel vorgelesen wurde, quo di im-

morlalex ut populi Ilomoni res meliores amplio-

resque faeerent rogabantur, habe der Censor den
trriba unterbrochen: Satis honae et magnae sunt:

ttaque prccor ut eas perprtuu incolumes servent,

und diese Formel sei später beibehalten worden.
F. Marx (Rh. Mus. XXXIX 65— 6h) hat diese

Anekdote als unhistorisch erwiesen;ausser inneren

Gründen ist dafür namentlich entscheidend, dass

nicht Scipio, sondern Mummius jenes Opfer dar
brachte (vgl. Scipios eigene Antwort bei Cic. de
or. II 268 auf den ihm vom Asellus gemachten
Vorwurf bei Gell. IV 17, 1); in dem von dem
Censor wirklich gesprochenen Gebet mögen jene
beiden Wendungen neben einander enthalten ge-
wesen sein (vgl. die ähnlichen von Morn ms en
Ephem. epigr. VIII p. 264 ff. zusammengestellten
Formeln). In demselben Jahre 612= 142 unter-
stützte Scipio die Bewerbungen des Laelius ums
Consulat für das folgende; er sagte dem Q. Pom-
peius die Freundschaft auf, als dieser gegen sein
Versprechen nicht die Wahl des Laelius förderte,

sondern seine eigene durchsetzte (Cic. Lael. 77.
Plut. apophth. Scip. Min. 8).

Nach 613= 141. Scipios Gesandt sclia fl -reise

in den Orient. Die Reise wird von Cic. acad. pr.
II 5 ante censuram gesetzt, während einzelne

Neuere sie auf Grund von Cic. rep. VI 11 (de-

ligere Herum consul absent) bis dicht Tor das
zweite Consulat hinabrücken wollten. Beides ist

unrichtig, wie Marx (Rh. Mus. XXXIV 68—71)
und. ohne dessen Ausführungen zu kennen, U nger
(Philologus LV 97—99) bewiesen haben; Unger
selbst, sowie Willems (I* sönat II 502. 3) gehen
jedoch auch noch etwas zu tief hinab. Nach
[Lueian.] macrob. 12 besuchte Scipio in Per-

gamon Attalos II. Philadelphos; da dieser im
J. 316 = 138 starb (vgl. Bd. II S. 2175), ist di«

Zeit nach unten begrenzt; die Censur Scipios als

obere Zeitgrenzo ergiebt sich aus den anderweitig

bekannten lxdvnsVerhältnissen der drei Gesandten.

Wertlos ist die Ansetzung der Reise nach dem
zweiten Consulat bei Val. Max. IV 3, 13. Scipio

war das Haupt der Gesandtschaft, deren andere

Mitglieder der Consular L. Metellus Calvus (vgl.

Bd. III S. 1208 Nr. 83) und Sp. Mummius waren
(Instin. XXXVIII 8, 8; vgl. Plut apophth. Scip.

Min. 18f.: Ixxtpupöheea &' airrör Asti Ir;,- ßovlij;

rglrov. Diod. XXXIII 28a, 1: ol nrgl tirr 2xt-

rtUova xov ’Atpgtxavov xgeofievraC). Ihre Voll-

machten müssen nach den Andeutungen bei Polyb.

frg. inc. 166 und Posidon. frg. 12 (= Athen. VI

p. 273a). Iustin. Diod. Strab. XIV 669. Plut.

a. O,; cum princ. philos. 1, 12 sehr ausgedehnt

gewesen sein; die Schlichtung von Thronstreitig-

keiten in einzelnen Vasallenstaaten und die Er-

zielung energischen Vorgehens gegen die See-

räuber standen unter ihren Aufgaben obenan.

Uber die Ausdehnung und Richtung der Reise

hat Marx durch Heranziehung der Bruchstücke

des XIV. Buches des Lucilius einiges ermittelt:

die Gesandten gingen zuerst nach Ägypten: der

Aufenthalt in Alexandreia, wo Scipio allgemeine

Aufmerksamkeit erregte, wird mehrfach bezeugt

(Posidon. frg. 1 1 = Athen. XII p. 549 d. e. Diod.

Plut. Iustin.); sie reisten aber auch den Nil aul-

wärts bis Memphis (Diod.). Darauf wurde die

Fahrt über das karpatliisehc Meer nach Rhodos

(Lucil. Cic. rep. III 48), Kypros, Syrien (Diod.

Strab. Cic. rep. VI 1 1) fortgesetzt, weiter zu Lande

bis Ekhatara und Babylon (Lucil.) und der Rück-

weg durch Kleinasicn über Pergamon und Grie-

chenland genommen (Cic. rep. VI II). Mar»
nimmt eine etwa zweijährige Dauer der Reise an:

wenn Scipio sic kurz nach seiner Censur antrat,

traf er 615= 139 oder im folgenden Jahn' in

Rom ein. Vielfach ist von seiner Begleitung die

Digitized by Google
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Rede. Auf einer Verwechslung beruht es natür-

lich, dass er den Poseidonios mitgenommen habe
(Athen. XII 549 d. XIV 657f.), doch mit Unrecht
glaubt noch U n g c r an eine Verwechslung mit
Polybios; vielmehr ersuchte Scipio den Panaitios,

an der Reise teilzunehmen (Pint, cum princ.

philos. 1, 12), und machte Bie in dessen Gesell-

schaft Oie. aead. pr. II 5. Plut,; vgl. Philodem.
Ool. LVI p. 85 Comparetti mit Anm ). Die viel-

fach befremdende Thatsache, dass Panaitios und
nicht Polybios ihn begleitete, erklärt sich dadurch,

dass Polybios dieselben l^andschaften nicht lange

vorher besucht hatte (vgl. über die ganze Frage
S c h m e k e 1 Philosophie der mittleren Stoa
(Berlin 1892] 4—7). Ausser Panaitios hatte Scipio

nur fünf Sclaven bei sich (Polyb. Posidon. Plut.;

ohne Wert Val. Max., der sieben Sclaven, und
Auet de vir. ill. 58, 7. der C. Laelius und zwei

Sclaven nennt). Auf Panaitios gehen in letzter

Linie die Einzelheiten, die Uber die Reise Uber- 2
liefert werden, zurück; namentlich ist Diodors
Bericht sachlich wichtig.

617 = 137 soll Scipio die Einbringung der

1 ex Cassia tabellaria (vgl. Itd. III S. 1742 Nr. 72.

Mommsen Strafr. 170. 173) veranlasst und den
Tribunen M. Antius Brise zur Aufgabe eines

Widerstandes dagegen bewogen haben, was ihm
von den Optimalen verdacht wurde (Cic. leg. III

37; Brut. 97). Etwa in diese Zeit kann auch die

von Ti. Claudius Asellus gegen ihn erhobene An- 3
klage fallen (s. o. die Belegstellen beim J. 612).

618= 136 trat Scipio gegen die Ratification

des von C. Hostilius Mancinus mit den Numan-
tinern geschlossenen Vortrages auf, zugleich aber

auch gegen die Auslieferung seines dafür mitver-

antwortlichen Schwagers Ti. GracchuB an die

Feinde (Plut. Ti. Gracch. 7, 4); diese Unehrlich-

keit dankte ihm Gracchus keineswegs, sondern

von diesem Zeitpunkt an trennen sich die Wege
Scipios und der Gracchen, wie nach Lange Röm.4
Albert. II 1 849 besonders Ed. Meyer Untersuch,

zur Gesch. der Gracchen (Festschriften, Halle

1894) 20t. betont.

620= 134. Scipio« zweites Consulat. Die
Iteration des Consulats war 603 = 151 gesetz-

lich untersagt worden, und es bedurfte einer ausser-

ordentlichen Dispensation von diesem Gesetz, um
Scipios Wiederwahl zu ermöglichen (Liv. ep. LVI,
vgl. Cic. imp. Cn. Pomp. 61. Mommsen St.-R.

I 521, 1). Diese Dispensation ist von Appian. 5

Ib. 84 (vgl. bell. civ. I 19) und Plut. Mar. 12.

1 mit der von den Altersgeseizen bei der ersten

Bewerbung ums Consulat 607 = 147 verwechselt

worden. Die Wahl erfolgte ohne Zuthun Scipios,

nach Cic. rep. VI II in dessen Abwesenheit, nach

Cassiod. ehron.: cum mndidatus nun ifucl (vgl.

Cic. Lael. II), nach Val. Max. VIII 15, 4: cum
ijuaatoriis comitiis mffmgator Q. Fabii ila-

zimi fratru lilii in campum descenduset. Diese

letzte Angabe liess sich zwar in der von Momm- C

sen St.-R. I 580f., 2 gegebenen Auslegung fest-

halten, steht aber im Widerspruch mit der eice-

ronischen, und diese dürfte den Vorzug verdienen.

Der Grund der aussergewöhnlichen Wahl Scipios

war die allgemein gehegte Hoffnung, er werde

den spanischen Krieg beendigen; daher wurde

ihm wie früher Africa, so jetzt Spanien durch

einen besonderen Senatsbeschluss übertragen (Val.

Max.). Das zweite Consulat oder die zweimalige

Begleitung des Consulats bezeugen u. a. Elog.

Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Cic. div. in

Caec. 69; Lael. 1 1 ; Mur. 58. Veil. II 4. 2. Val. Max.
IV 3, 13. GeU. XVI 8. 10. Eutrop. IV 17, 2. Oros.

V 7, 1. Obseq. 27, vielleicht das SC. aus Delphi

II 5. 11, Bull. hell. XXIII 1899, 14, vgl. 40=
Dittenberger Syll* 930. Über den von Scipio

geführten Krieg gegen dieNumantiner stimmendie
t Berichte nicht in allen Punkten überein. Der aus-

führlichste ist der Appians Ib. 84—98: er beruht,

wie wohl auch die übrigen griechischen, wesent-

lich auf Poseidonios und stellt Scipio ähnlich in

den Vordergrund, wie Polybios in der Geschichte

des dritten punisehen Krieges es thut. Die auf

Livius zuriiekgehenden römischen Darstellungen

bieten manche bei Appian fehlenden Nachrichten

und zeigen ein gewisses Interesse für die helden-

mütigen Gegner. Neue Aushebungen für den
i Feldzug wurden Scipio nicht gestattet, auch Geld-

mittel nicht gewährt (Plut. apophth. Scip. Min.

15); nur 4000 Freiwillige stellten sirh ihm zur

Verfügung, darunter 500 Clienten und Freunde,

die er zu einer besonderen Elitetruppe («piltov

Ur/) vereinigte, einer Vorläuferin der späteren

Gardetruppen (Appian. Ib. 84. Fest. p. 223, vgl.

Wölf fl i n Philologus XXXIV 413. Mommsen
Herrn. XIV 26). Eine ganze Reihe von bedeu-

tenden Männern haben unter seiner Führung da-

mals gedient, sein Bruder Q. Fabius Maximus
Aemilianus (Appian, Ib. 90). sein Neffe Fabius
Buteo (ebd. 84',, sein Schwager C. Semproniua
Gracchus (Plut. Ti. Gracch. 13. 1), ferner Sem-
pronius Asellio (Gell. II 13, 3) und I*. Rutilius

Rufus (Cic. rep. I 17. Appian. Ib. 88), die da-

mals beide .Militärtribunen waren und später in

ihren Geschichtswerken den Krieg darstellten,

der Dichter C. Lucilius (Veil. II 9, 4), C. Marius,

dem Scipio seine künftige Grösse vorhergesagt,

i haben soll (Veil. II 9, 4. Val. Max. VIII 15, 7.

Plut. Mar. 3, 2—4. 13, 2), und als Führer des

numidischen Contingents Iugurtha, der gleich-

falls die Aufmerksamkeit des Feldherrn in hohem
Masse auf sich zog (Sali. lug. 7, 4—9, 3. Veil.

11 9, 4. Appian. Ib. 89). Die an sich wahr-

scheinliche Ansicht, dass auch Polybio« ihn wieder

ins Feld begleitet habe, stützt sich besonders

auf die Nachricht von einer Monographie des Po-

lvbios über den numantinischen Krieg (Cie. ad
) fam. V 12, 2). Ausser von Numidien empfing
Scipio auch von anderen verbündeten Städten und
Königen Unterstützung (Appian. Ib. 84), solche

in Geld nach Cic. Deiol. 19. Schob Ambros, z.

d. St. p. 372f. Or. von Attalos III. von Pergamon,

nach Liv. ep. LVII von Antiochus VII. von Sy-

rien, was beides richtig sein kann. Den Zustand,

den er beim Eintreffen vor Numantia vorfand,

charakterisiert Flor. I 34, 9: arrins in catlri*

r/uam in campa. noslro cum milile ifuam cum
) Numanlino prnclwndum fuil. Die kleine Berg-

stadt Numantia (l>ei Garray nördlich von Soria

am obern Duero, vgl. iil»-r ihre Lage lu-souders

Oros. V 7, 2. 10; neuere Litteratur CIL II p. 388;

Suppl. p. 9291.) mit ihrer schwachen Besatzung

(10000 Mann nach Voll. II 1, 3; 8000 nach Appian.

Ib. 97; 4000 nach Oros. V 7, 3) hätte nicht seit

vielen Jahren den römischen Heeren so erfolg-

reich Trotz geboten, wenn diese nicht vollständig
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verwildert und zerrüttet gewesen wären. Scipio map. Nach Veil. II 4, 2 war von dem Eintreffen
begann seine Reform mit der Ausweisung der Scipios vor Numantia bis znr Übergabe der Stadt
Dirnen, Wahrsager, Handelsleute, Marketender ein Jahr und drei Monate vergangen, so dass mau
aus dem Lager, licss darauf alles entbehrliche, die Übergabe Anfang Herbst 621 = 138 setzen
der Bequemlichkeit und dem Luxus dienende Gerät kann. Ohne einen Befehl von Rom abzuwarten,
abschaffen und gewöhnte nun die Soldaten wieder liess Scipio die Stadt von Grund aus zerstören,

an strenge Manneszucht und an die Strapazen ihr Gebiet unter die Nachbarn verteilen und die

desKrieges durch Schanzarbeiten. Übungsmärsche, überlebenden Einwohner mit Ausnahme weniger.
Entbehrungen und Strafen. Verschiedene Anek- die für den Triumph aufgespart wurden, in die
doten schildern, wie er gegen die Missstände ein- 10 Sclaverei verkaufen (Liv. ep. LIX. Veil. Val.

schritt und durch sein eigenes Vorbild zu wirken Maz. II 7, 1. Ampel. 18, 1. 24. Euseb. chron.
suehte (Liv. ep. LVII. Flor. I 34, 9— 11, Eutrop. II 128h. 1291 Schoene. Appian. 98). Nach der
IV 17, 2. Oros. V 7, 4. Val. Max. II 7, I Frontin. Neuordnung der Provinz (Eutrop. IV 17, 2. App
strat. IV 1, 1. 5. 3, 9. 7, 27. Veget. I 15. III 10. 98f.lkehrteernach Rom zurück und feierte imJ.622
Hist. Aug. Hadr. 10, 2. Auct. de vir. ill. 58, 6. — 132 (vgl. über die Zeit Cie. Phil. XI 18. Liv. ep.

Appian. Ib. 85f. Plut. apophth. Scip. Min. 16—19. LIX. Eutrop. IV 19, 2) seinen zweiten Triumph
Polyaen. VIII 16, 2ff. Aelian. v. h. XI 9, 5; un- (Elog. Cic. rep. VI 11. Liv. ep. LIX. Veil. II

sicher Rutil, frg. 13 Peter). Gegen Numantia 4 5. Val. Max. II 7, 1. IV 3. 13. Flor. I 34,
ging er langsam und methodisch vor; zunächst 17. Oros. V 7, 18. Gell. XVI 8, 10. Appian 98.

isolierte er die Stadt durch Unterwerfung der 20 Plut. apophth. Scip. Min. 22). Der geringen

umliegenden Landschaft und Abschneidung aller

Zufuhr (Appian. Ib. 87f.), und dann schloss er sie

mit gewaltigen, weit ausgedehnten Befestigungen
vollständig ein (Appian. 90ff. Oros. V 7, 89.).

Mit den vorbereitenden Massregeln war das J. 620
= 134 und der Winter vergangen (Oros. V 7,

5; vgl. Appian. 89), der übrigens dort so rauh ist,

dass er notwendigerweise einen Stillstand der

Operationen zur Folge haben musste (vgl. Th.
Fischer in Kirchhoffs Länderkunde von Eu-
ropa II 2,660). An Kämpfen fehlte es keineswegs,

doch bewährten sich die römischen Soldaten noch
immer so wenig, dass Scipio jede offene Schlacht

nach Möglichkeit vermied (Oros. V 7. 6f., vgl. Liv.

ep. LVII. Frontin. II 8, 7. Appian. 89. 93u.a.). Der
sichereWegzum Siege war für ihn die Aushungerung
derBelagerten, aber freilich auch der langwierigere;

es werden verschiedene Äusserungen Scipios be-

richtet,, die sein Verhalten rechtfertigen sollten

(Sempron. Asell. frg. 5 Peter bei Gell. XIII 8,

6. Hist. Aug. Antonin. Pius 9. 10. Appian. 87.

Plut. apophth. Sip. Min. 20. Liv. ep. LVII.

Frontin. strat. IV 7, 16. Veget. III 21), vielleicht

Antworten auf Vorwürfe, die ihm wegen des lang-

samenFortschritts derOperationengemacht wurden
(vgl. auch Sen. de. ira I 11, 7). Als die Numan-
tiner einen letzten Versuch gemacht hatten. Hülfe
von auswärts zu erlangen, und die erste Regung
zu ihren Gunsten von Scipio mit barbarischer

Härte unterdrückt worden war (Appian. 94), boten

sie ihre Unterwerfung an. Doch die Hoffnung,
dass der Gegner ihren Mut ehren würde, trog

sie; er forderte bedingungslose Ergebung (Appian.

Ib. 95. Flor. I 34, 12) und bestand auch auf der
Verweigerung einer Schlacht. Die Hungersnot
war bei den Eingeschlossenen aufs äusserste ge-

stiegen; grauenvolle Einzelheiten werden davon
erzählt, und alle Berichte stimmen darin überein,

dass nur dieser Umstand schliesslich die Capi-

tulation erzwang (Liv. ep. LVII. LIX. Flor. I

34, 129. Eutrop. IV 17, 2. Oros. V 7, 129. Val.

Max. VIII 6 ext. 2. Veil. II 4, 2. Auct. de vir.

ill. 58, 6. Appian. 96L); dass bei einem letzten

verzweifelten Ausfall (Flor. OroB.) und durch
eigene Hand (Liv. ep. LIX. Flor. Oros. Appian.)
noch viele Numantiner den Tod fanden, ist ge-

wiss richtig, wenn auch ein Spanier, wie Orosius.

im einzelnen ihren Heldenmut zu grell ausmalen

Beute (Flor. Oros.) entsprach der geringe Betrag
des an die Soldaten bei dem Triumphe verteilten

Geldgeschenks (Plin. n. h. XXXIII 141). Scipio

empfing den neuen Siegesbeinamen Numantinus
(Appian. Ib. 98. Plin. ep. VIII 6, 2. Auct. de
vir. ill. 58, 6. Ampel. 18, 1. 24 u. a.), der jedoch

in dem Elogium und, soviel wir sehen, in den
Fasten keine Aufnahme gefunden hat und auch

bei Cicero nie vorkommt.
Letzte Lebensjahre und Tod. Noch während

der Belagerung Numantias hatte sich in Rom
das Schicksal des Tib. Gracchus entschieden. Als

die Kunde davon ins Lager gelangte, sprach Scipio

die homerischen Worte (Od. I 47); <i» ivdioiro

xat Sut roiairä yi (Diod. XXXIV
7, 3. Plut. Tib. Gr. 21, 8). Seine Stellung zu

der gracchischen Bewegung ist hierin mit aller

Schärfe und Deutlichkeit ausgesprochen, und er

hat sie bis zu seinem Ende behauptet (vgl. zur

Charakteristik u. a. Neumann Gesch. Roms
währ. d. Verfalls d. Rep. I 1359. 2139.). ln einem

gewissen Zusammenhang damit stand es, dass er

nicht lange nach seiner 622= 132 erfolgten Rück-

kehr den L. Aurelius Cotta wegen Erpressungen

anklagte, und dass dieser freigesprochen wurde,

nicht weil die Richter ihre Unparteilichkeit gegen-

über der mächtigen Autorität des Klägers docu-

mentieren wollten, sondern weil sie bestochen

waren (Cic. Brut. 81; Mur. 58; div. in Cacc. 69

Ps.-Ascon z. d. St. p. 124 Or. Val. Maz. VII!

1 ab«. 11. Tac. ann. III 66; besonders wichtig

Appian. bell. civ. I 22, vgl. K 1 e b s o. Bd. II

S. 2485 Nr. 98). 623 = 131, als cs sich um die

Entsendung eines Feldherm nach Asien handelte

und die beiden Consuln durch ihre Priestertümer

an Rom gefesselt schienen, gaben zwei Tribus

Scipio ihre Stimme (Cic. Phil. XI 18). Zum
offenen Auftreten gegen die Demokraten entschloss

er sich in diesem Jahre gelegentlich der Gesetz-

anträge des Tribunen C. Papirius Carbo, speeiell

desjenigen, der die Iteration und Continuation des

Tribunats ermöglichen sollte. In einer Rede,

deren grantns besonders gerühmt wird, und die

auch später noch gelesen wurde, empfahl er die

unbedingte Verwerfung der Rogation (Cic. Lael.

96. Liv. ep. LIX). Carbo suchte die Wirkung
dieser Rede zu zerstören, indem er dem Scipio

die Frage vorlegte, wie er über die Ermordung
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des Tib. Gracchus denke, und die Antwort war
die von ihm erwartete; sie laute nach Veil. II

4, 4: Si ta occupandae rei publicae animum
habuiaset, iure caesum, wovon die übrigen Be-

richte nur den Hauptsatz: iure caesum videri

wiedergeben (Cic. de or. II 106; Mil. 8. Liv. ep.

LIX [von dem Epitoraator ungeschickt verkürzt

nnd der Rede zuge wiesenl. Val. Max. VI, 2, 8
[rhetorisch ausgeschmücktj. Auct. de vir. ill. 58,

8. Plut. Tib. Gr. 21, 8 [in andern Zusammen-

1

hang gebracht]). Die Entrüstung der Menge
machte sich in lautem Toben Luft, worauf ihr

Scipio zurief, er fürchte die nicht, denen Italien

nur eine Stiefmutter sei, und die er selbst in

Ketten herbeigebracht habe (im Wortlaut nicht

genau übereinstimmend Val. Max. Veil. Auct.

de vir. ill. Polyacn. VIII 16, 5. Plut. apophth.

Scip. Min. 22, wieder in anderm Zusammenhang).
Da C. Gracchus für das Gesetz und gegen Scipio

auftrat (Liv., vgl. Plut.), so wird er darauf wohl 2

dem Scipio zugerufen haben, er sei der Tyrann,
der den Tod verdiene, was Scipio mit dem stolzen

Wort erwiderte, wohl müsse man ihn töten, wenn
man das Vaterland verderben wolle (Plut. apophth.

Scip. Min. 28, hierher gezogen von Ed. Meyer
Untersuch, zur Gesell, d. Gracchcn 24, 2). Die
Rogation Carbos wurde durch Scipio zu Falle ge-

bracht (Liv.), doch auch weiterhin suchte er die

verderblichen Folgen der gTacchischen Gesetz-

gebung zu verhüten. Dadurch, dass den Trium-3
virn für die Ackerassignation die Entscheidung
der Besitzfragen auch bei den Bundesgenossen
überlassen wurde, war ein schwerer Eingriff in

deren Rechte geschehen; Scipio setzte einen neuen
Volksbeschluss durch, der den Triumvirn die Ge-

richtsbarkeit entzog; damals hielt er seine Rede
contra legem iudiciariam Ti. Gracchi (Appian.

bell. civ. I 19. Macrob. III 14, bf.; vgl. Schol.

Bob. Milon. p. 288 Or. Mommsen R. G. II 99.

Ed. Meyer Untersuch, zur Gesch. der Gracchen 4

14; Handwörterbuch der Staatswissensch. Suppl.

11 [Jena 1897] 447). Da die Jurisdiction von

den Triumvirn auf C. Serapronius Tuditanus, den

einen Consul von 625= 129, übertragen wurde,

muss die Verhandlung kurz vor oder nach dessen

Amtsantritt Btattgefunden haben. Doch Scipio

plante noch weitere Schritte gegen das Acker-

gesetz des Tib. Gracchus, und zwar in seiner

doppelten Eigenschaft als Vertreter der Interessen

der Bundesgenossen und als Haupt der Senats- 5

partei. Die Schilderung der Lage zur Zeit der

Feriae Latinae, also im April oder Mai 625 =
129, bei Cic. rep. I 14. 31. VI 12 lässt über

diese Absicht keinen Zweifel; es war demnach
sogar der Gedanke aufgetaucht, Scipio zum Dic-

tator zu ernennen. Nach Appian. I 19 waren

auch die Gegner von den Plänen Scipios unter-

richtet und benutzten dies, um das Volk gegen

ihn aufzuhetzen. In einer Volksversammlung

führte Scipio öffentlich Klage über die Anfein-

6

düngen und Nachstellungen, denen er ausgesetzt

sei (Gros. V 10, 9); nach Plut. C. Gr. 10, 4 er-

widerte ihm damals M. Fulvitis Flaccus mit Schmä-
hungen, und man hat deshalb auch in diesen Zu-

sammenhang den bei Plut. apophth. Scip. Min.

23 (s. o.) erwähnten Wortwechsel bringen wollen.

Von demselben Tage berichtete ferner Cic. Lael.

12 über Scipio: Senafii dimisso domum reduehis

ad resperum est a patribus conscriptia, populo
Romano

, socus et Latinis. Mit der Schreibtafel

in der Hand, um sich für eine am folgenden Tage
in der Volksversammlung zu haltende Rede vor-

zubereiten, zog er sich in sein Schlafgemach zu-

rück (Appian. I 20; prrä deLivov Plut. Rom. 27,

8); hier wurde er am nächsten Tage als Leiche
aufgefunden. ,Die Angaben über Scipios Tod er-

schöpfen alle Möglichkeiten* (Ed. Meyer Unter-
such. zur Gesch. d. Gracchen 28, 3); obwohl
eine Entscheidung nicht möglich ist, sollen we-

nigstens die Zeugnisse hier zusamraengestellt

werden. Als das wichtigste gilt der Schluss der
von Laelius verfassten Leichenrede, den Schol.

Bob. Milon. p. 283 erhalten hat, aber leider sind

hier gerade die entscheidenden Worte schlecht

überliefert: Cum co morborum te movit et in

eodem tempore petiit, was gewöhnlich mit Orelli
in eo morbo mortem obiit et ... veriit geändert

wird, während z. B. Vollmer (Jahrb. f. Phil.

Suppl. XVIII 481 f) vorschlägt: quod nec morbo
mortem obiit et . . . oppeliit. Cicero, der Mur.
75 die vorhergehenden Worte der Laudatio citiert,

lässt den Laelius in den einleitenden Abschnitten
der nach ihm benannten Schrift (Lael. 5. 10—12.
14) nichts sagen, was gegen die Annahme eines

natürlichen Todes Scipios spräche, und lässt ihn

sogar auf den Argwohn der Menge, d. h. offenbar

das Gerücht von der Ermordung, als etwas Un-
begründetes hinweiäen (12). Allerdings sagt er

später Lael. 41: Hunc {seil. Tib. Gracchum) etiam

post mortem aecuti amici ei propinqui quid in

P. Scipione effecerint, sine lacrimis non queo
dteere, und dies geht zusammen mit den Worten,
die Scipio selbst im Traume von seinem Ahn-
herrn gehört haben will, rep. VI 12: Dictator

rem publieam constituaa oportet, ai impiaa pro-

pinquorum manus effugeris (vgl. 14: perterritus

non tarn mortis melu, quam insidiarum a mcis),

lasst also mindestens darauf schliessen, dass Lae-

lius, wie Scipio selbst (vgl. Oros. V 10, 9), über-

zeugt war. dass ihmNachstellungenbereitet wurden.
Die Ansicht, dass er ermordet worden sei, ist nach
Val. Max. IV 1, 12 sofort von Q. Metellus Ma-
cedonicus ausgesprochen worden: Scipioni Afri-

eano inlra suoa penatea quicacenti netaria via

ullata est

;

ein Jahrzehnt später nannte L. Licinius

Crassus den C. Carbo öffentlich P. Africani neeia

f-ociua (Cic. de or. II 170), und später erscheint die

Ermordung durch Carbo bei Pompeius (bei Cic. ad

Q. fr. II 3, 3) und Cicero (Mil. 16; uefatol8;adfam.

IX 21, 3) als die von den Optimaten allgemein an-

genommene Version. Veil. II 4, 6 constatiert zwar,

dass die meisten Berichte einen natürlichen und
nur einige einen gewaltsamen Tod annehmen,
neigt aber selbst der letzteren Ansicht zu: mane in

lectulo repertua eat mortuua, ita ut (fuaedam eli-

aarum faurium in eervice reperirentur notae.

de tanti riri morte nulla habita est quaestio

riusque corpus relato capite elutum est. Mit dem
Schluss stimmt überein Auct. de vir. ill. 58, 10:

obvotuto capite clalua, ne liror in ore appa-

rerel, vgl. Schol. Bob. a. ().; in eiusque faucibus

vestigia liroria inren/a sunt, und dass keineUnter-

KuehungüberdieTodesursache stattfand, bestätigen

Cic. Mil. 16. Liv. ep. LJX. Plin. n. h. X 123. In

beiden Punkten widerspricht Plutarch den römi-

schen Berichten insofern, als er Rom. 27, 9 sagt.



1459 Cornelius Cornelius 1460

Her Leichnam habe offen zur Schau gestanden,
und C. Gr. 10, 4, eine Untersuchung sei einge-

leitet worden. Aber da er gleichzeitig berichtet,

die Anzeichen des gewaltsamen Todes seien vor-

handen gewesen und die Durchführung der Unter-
suchung sei von der gracchischen Partei hinter-

trieben worden, so stimmt er in der Hauptsache
mit jenen überein. Plutarch und Appian regi-

strieren sonst nur die verschiedenen Versionen,
die im Umlauf waren, ohne sich für eine zu ent-

scheiden: 1. oi u'fv avxopärtoi 6vxa (fiott voawdrj
xaiuiv Ityovotr (Plut. Rom., vgl. dagegen Liv.:

tortisque ac ralidus pridie ): 2 . <ic cnoi Soxovair,
ixäiv dir&are (Appian. 1 20), ol i'avxör itp ' ioi-
roü tpag/idxots äxo&aveiv (Plut. Rom.); 3. ge-

waltsamer Tod, und zwar Erdrosselung durch
Feinde, die ihn nachts überfallen Hessen (Plut.

Rom., etwas ausführlicher Appian. übereinstim-

mend mit Veil., vgl. Val. Max Vllf 15, 3: mors
dandrslinis inlalu intidiis, auch Cic. Mil. 16),

oder Vergiftung (Liv.) durch die Frauen seiner

Familie, seineSchwiegermutterComclia, dieMutter
der Gracchen (Nr. 407), und seine Gemahlin Sem-
pronia, deren Schwesteer (Appian. Liv. ep. LfX.
Oros. V 10, 10. Schob Bob.), oder gewaltsamer
Tod ohne nähere Bezeichnung der Todesart durch
die Führer der Gegner, die ausser Carbo gegen
Scipio aufgetreten waren, M.Kulvius Flaccus (Plut.

C. Gr. 10, 4) oder C. Gracchus selbst (Plut. ebd.

Schob Bob.). Diese letzteren Angaben sind zum
grössten Teil völlig wertlos, so der Selbstmord und
die Beschuldigung derVerwandten; solche Gerüchte
sind sogar wahrscheinlich nur künstliche Combi-
nationen später Historiker (vgl. die freilich nicht

durchweg überzeugenden Ausführungen von Ed.
Sehwartz Gött. gel. Anz. 1806, 794b). Doch wenn
man sich auf die Frage beschränkt, ob ein natür-
licher oder ein gewaltsamer Tod das Wahrschein-
lichere ist, so dürfte die unbedingte Verwerfung
der zweiten Möglichkeit, zu der z. B. Ihne R. G.
V 456—460 (Excurs über den Tod des Scipio

Aemilianus) und L i n ck e Scipio Aemilianus 321.

gelangen, leicht zu weit gehen. Das Zeugnis des
Laelius könnte, selbst wenn ein Wortlaut fest-

stitnde, nicht absolut beweiskräftig sein, weil im
Falle der Ermordung ein absichtliches Verschleiern

der Wahrheit sowohl der Persönlichkeit des Ver-

fassers wie der Gelegenheit der Rede angemessen
gewesen wäre; der Verdacht des Mordes ist bei

den Parteigenossen Scipios sofort aufgetreten und
allgemein verbreitet gewesen: obwohl keineWunde
sichtbar war(Appian.).hat es doch an gewissen ver-

dächtigen Anzeichen nicht gefehlt (gehört hierher

dasFrg. einerRcde beim Auct. ad Herenn. II 44?);
dagegen fehlen uns sichere Beweise für den natür-

lichen Ted, deren Herbeischaffung den Demokraten
ebenso erwünscht gewesen sein müsste, wie den
Gegnern die von Beweisen für die Ermordung. Mit
allgemeinen Betrachtungen lässt sich die eine wie

die andere Ansicht stützen; doch da wir selbst in

Zeiten, die uns viel näher liegen, das den Tod
mancher bedeutenden geschichtlichen Persönlich-

keit umhüllende Geheimnis nicht durchdringen
können, ist es am richtigsten, sich mit einem
Non liquet zu begnügen. Ein tunus puldieum
wurde Scipio nicht zu teil (Appian. I 20), doch

wurde er unter allgemeiner Trauer zu Grabe ge-

tragen (Cie. Lach 11); namentlich wird die Teil-

nahme des Q Metellus Macedonicus. seines poli-

tischen Gegners, hervorgehoben (Val. Max. IV 1,

12. Plin. n. h. VII 144. Plut apophth. Met. 3.

vgl. Dio frg. 83, 1). Die Besorgung der Leichen-

feierlichkeiten hatten die beiden Neffen des Toten
Q. Fabius Maximus und Q. Aelius Tubero über-

nommen; die übertriebene Einfachheit des Lei-

chenschmauses wurde dem Tubero als Geiz aus-

gelegt und verübelt (Cic. Mur. 75f„ daraus Val.

Max. VII 5. 1, vgl. Sen. ep. 95, 72f. 98, 13; o.

Bd. I S. 586). Die 1.eichenrede hielt nach Cic.

Mur. 75 und Schol. Bob. Milon. p. 283 Or., die

beide den Schluss überliefern (s. o.), Fabius, und
zwar hatte sie nach SchoL Bob. Laelius verfasst;

wenn Cic. de or. II 341 sagt: Q. Tuberoni AM-
mnum acunculum laudanli scripsit C. Laelius,

so wird man dies mit Vollmer (Jahrb. f. Phil.

Suppl. XVIII 460, 2) für einen Gedächtnisfehler
Ciceros halten dürfen. Scipios letzte Ruhestätte
ist unbekannt; in dem Erbbegräbnis der Familie
hat er sie so wenig gefunden wie der ältere Afri-

canus.

Scipio war, wie schon erwähnt, vermählt mit
Scmpronia, der Schwester der Gracchen, und zwar
bereits vor der Einnahme Karthagos nach Plut.

Tib. Gracch. 4, 2 (vgl. ebd. 1. 3. 8, 4. Val. Max.
III 8, 6. VI 2, 3. Oros. V 10, 10. Schob Bob.

Milon. p. 283 Or.); er hinterliess keine Kinder
(Hist. Aug. Sever. 21, 1). Über seinen Freundes-
kreis spricht Cicero vielfach. In jüngeren Jahren
hat sich Scipio eng an den alten Cato ange-

schlossen (Cic. Cato 3ff.; rep II 1; inv. I 5):

durch sein ganzes Leben hindurch war er in un-

zertrennlicher Freundschaft mit C. Laelius ver-

bunden, so dass sie als Freundespaar sprichwört-

lich wurden, und dass Cicero ihr Verhältnis zu

dem Ausgangspunkt seiner Schrift Laelius de
amicita wählte (vgl. bes. Lael. 15 u. ö.; de or.

II 22; rep. I 18. Val. Max. VIII 8, lf.); wie

der Spott der Gegner beweist, war Scipio übrigens

keineswegs dabei nur der Gebende (Plut. prae.

reip. ger. 11, 5; an seni sit ger. resp. 27, 7.

fulian. or. VIII 244 C). Vgl. über andere Freunde
Scipios L i n c k e 8f. Zu den Gegnern Scipios ge-

hörten Q. Caecilius Metellus Macedonicus (Cic.

rep. 1 31. Hör. sat. II 1. 67, s. o. Bd. III S. 1215f.),

L. Lentulus Lupus (Hör. a. O., vgl. Nr. 224), P..

Sulpicius Gallus (Gelb VI 12, 4f., s. o.). In freund-

schaftlichem Verhältnis hatte Scipio auch zu Te-

renz gestanden, so dass man ihm wie dem I .ae-

lius sogar einen Anteil an dessen Komoedien zu-

schreiben wollte(vgl. die Erörterungen der antiken

Gelehrten darüber bei Suet. vita Terent.); später

gehörte namentlich Lucilius zu seinem Kreise

(Hör. sat. II 1, 65—74 mit Schob), doch kann
hier die Einwirkung Scipios auf die Littcrmtur

nicht weiter erörtert werden. Schriftstellerische

Thätigkeit hat er seihst nicht entfaltet, aller als

Redner war er sehr bedeutend. Seine Reden
wurden noch später gelesen; die meisten Frag-

mente daraus sind bereits angeführt worden, voll-

ständige Sammlung bei Meyer Orat. Rom. frg.*

(Zürich 1842) 176—193. Antike Urteile über

Scipios Beredsamkeit besonders bei Cic. Brut. 828.

Veil. II 9, 1. Gelb II 20, 5; von Neueren vgl.

Teuffel-Sebwabe I 207 § 131, 1. Norden
Antike Kunstprosa I 170. 186. Berühmt sind

die Beziehungen Scipios zu den hervorragenden
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Vertretern griechischer Bildung. Polybios und
Panaitios. Wie allgemein bekannt die Freund-
schaft mit Polybios war, bezeugt dieser selbst

XXXII 9, 3; die meisten darauf bezüglichen Stellen
sind bereits oben angeführt. Ober die Beziehungen
zu beiden Griechen vgl, besonders noch Cic. rep.

1 34. Veil. I 13, 3, über die zu Panaitios nament-
lich Cic. rep. I 15; off. I 90. II 76; fin. IV 23;
Tusc. I 81; Mur. 66;; ad Att. IX 12, 2 u. s.,

von Neueren Sehmekel Philosophie der mitt-

1

leren Stoa 6f. 378. 442, wo der Einfluss, den
Seipio und sein römischer Kreis auf Panaitios,

besonders auf dessen Staatslehre ausübten, dar-

gelegt und die ganze Stellung Scipios zur Phi-

losophie charakterisiert wird. An der römischen
Staatsreligion hielt er bei aller Geistesfreiheit

fest; ausser seinen weltlichen Ämtern hatte er auch
die Würde eines Augurs (Elog., vgl. Cic. rep. I 63:

in nostris /tbra= Sen. ep. mor. 108, 31 : in augura-

libus libris, auch Lael. 77: a eollega nostro); un
'

sicher ist die Notiz, er habe einen Tempel der

Virtus erbaut (Plut.fort.Rom.5), da diese Gottheit

meist mit Honos zusammen verehrt wurde. Im
Privatleben war er von einer harmlosen Liebens-

würdigkeit (Cic. de or. II 22, daraus Val. Max.
VIII 8, lf. Hör. sat. II 1, 710.), die ihm so

viele Freunde erwarb, wenngleich er in der Unter-

haltung sokratische tlgcortia zu zeigen wusste

(C. Fannius frg. 7 Peter), gastfrei (Cic. de fato

frg. 5 aus Macrob. sat. III 16, 4), sorglos (Gell.

III 4, 1, vgl. Plin. n. h. VII 211) und von grösster

Einfachheit der Lebensweise (vgl. die Schilde-

rungen seiner Lebensweise auf der Gesandtschafts-

reise und vor Numantia, auch Frontin. strat. IV
3, 9). Seine Uneigennützigkeit und Massigkeit

gehören zu den Tugenden, die Polybios (XVIII

35, 9ff. (daraus Aelian. v. h. XI 9, 5). XXXII
11, 9ff., s. o.) und Panaitios (bei Cic. off. II 76)

am meisten rühmten; infolgedessen war seine

Hinterlassenschaft sehr gering (Pin. n. h. XXXIII
141. Auct. de vir. ill. 58, 14. Plut. apophth.

Scip. Min. 1; über sein Landgut Lavcrnium bei

Formiae vgl. Cic. de fato frg. 5 mit ad Att. VII

8, 4). Stets war er thätig und beschäftigt und
wusste seine Mussestunden aufs beste zu nützen

(Cie. rep. I 14. Veil. I 13, 3). Als Feldherr

zeigte er nach dem Vorbild seines Vaters die

grösste Iiedachtsamkeit und Besonnenheit (Sem-

uron. Aseliio frg. 5 Peter aus Gell. XIII 3, 6.

Dio frg. 69, 1 ff., vgl. sein systematisches Vor-

5

gehen bei beiden grossen Belagerungen), er war

imperator. non bellalor (Frontin. strat. IV 7, 4)

und ist wohl auch der Seipio, der den Ausspruch

that, malle sc unum cirem sertarc, tfuum mille

hostes nceidere (Hist. Aug. Anton. Pius 9, 10);

von seiner persönlichen Tapferkeit hatte er aber

in jüngeren Jahren genug Proben abgelegt (Cic.

Tusc. IV 50 u. a.). In der inneren Politik hatte

er trotz seiner conservativen Grundanschauungen

für fortschrittliche Bestrebungen richtiges Ver-(

ständnis, so dass auch revolutionäre Parteien sieh

gren auT ihn beriefen (Cic. arad. pr. II 13); seine

Popularität war allgemein (Appian. bell. civ. I

19. Dio frg. 69, 6). Solche einzelne Züge lassen

sich noch zahlreich aus den Quellen belegen (vgl.

besonders noch Dio frg. 69, 1—S) oder aus der

oben dargcstelltcn Geschichte seines Lebens, bei

der ich absichtlich nur die Thatsaclien, nicht

die Motive zu geben versucht habe, entnehmen:
Griechen und Römer haben gewetteifert, ihn
zu verherrlichen, und die Summe aus ihren Be-
richten ziehen etwa die Worte des Veil. I 12,

3: omnbius belli ac togae dotibus ingeniigur

ae »ludioruvt eminentissimus taeeuli sui, gut
nihil in eita nisi hmdandum aut leeit aul dizil

ae sensit. Auch uns erscheint Seipio als der
grösste Mann seines Volkes in seiner Zeit, weil

sein Volk und seine Zeit in ihm ihre vollendetste

Verkörperung fanden. Mehr als irgend eine andere
einzelne Persönlichkeit dieser Periode hat er zum
Entstehen des römisch-hellenistischen Weltreichs
und seiner Cnltur beigetragen und zwar mit be-

wusster Absicht; er sah die Fehler, die sich daraus
ergeben mussten, aber er hielt sich persönlich von
ihnen frei. In ihm erscheint die harmonisehe
Verbindung der Vorzüge des römischen National-

charakters mit denen der hellenischen Geistesan-

lage wirklich erreicht. (Münzer.)

336) P. Cornelius P. f. L. n. Seipio (CIL I*

p. 25 zum J. 560 und p. 134 zum gleichen Jahr)

Africanus (maior).

Ämter und Würden: Trib. mil. 538= 216
(Liv. XXII 58), aed. cur. 542= 212 (Liv. XXV 2b
cons. 549 = 205 (Liv. XXVIII 38, 6), oens. 555=
199(CIL I’ p. 25), cons. II 560= 194 (CIL I» p.25);
vgl. CIL I tp. 20 1 elog. 37. Er war vom J. 1 99 bis

zu seinem Tode Princeps senatus während dreier

Censurperioden (Liv. XXXIV 4, 3, vgl. XXXII 7.

XXXVIII 28). Ausserdem gehörte er zur Priester-

schaft der Salier, Polvb. XX1 18. Liv. XXXVII 33.

Familie: Seine Gattin Aemilia (o. Bd. I

S. 592 Nr. 179), die Schwester des Siegers von
Pydna, gebar ihm 2 (3 ?) Söhne: P. (Liv. XL42;
dessen Grabschrift CIL VI 1288; vgl. Momm-
sen CIL Ip. 19) und L. oder Cn. (Liv. XLI 27.

Val. Mai. III 5, 1, IV 5, 3), sofern Seipio nicht

zwei Söhne. L. und Cn., gehabt hat (M o m m s e n
i CIL I p. 13), und zwei Töchter deren ältere sich

mit P. Cornelius Nasica verheiratete, deren jüngere

die Mutter der Gracchcn wurde (Liv. XXXVIII
57. CIL 1* p. 201 nr. 39. Gell. n. a. XII 8).

Leben: Seipio hat in dem Griechen Polybios

und in vielen seiner Landsmänner (Gell. n. a. VI

1) begeisterte Verehrer und Herolde seiner Thaten
gefunden. Seine eigenartige Persönlichkeit ver-

schaffte ihm bald den Ruf. als stehe er unter be-

sonderem Schutze der Götter (Liv. XXVI lOf. =
I Cass. Dio frg. 57, 38), eine Auffassung, der sein

eigenes Benehmen Vorschub leistete. Er berief

sich auf göttliche Anweisungen, die er im Traume
empfangen hat»', und weilte täglich eine Zeit

lang im Tempel des Iuppiter Capitolinus (Liv.

XXVI 19). Polybios (X 2. 9) verwahrt seinen

Helden gegen die Auffassung, als verdanke er

seine Thaten göttlicher Wirkung, nicht seiner

eigenen Tüchtigkeit. Die verstreut erzählten Cha-

rakterzüge des Seipio vereinigt Momm sen (R.

) O. Is 632f. zu einem einheitlichen Bilde; vgl.

auch Ihne R. G. II 1 828f. Unzweifelhaft hat

sich früh um den persöhnlich sympathischen uud
in seinen Leistungen ungewöhnlichen Manu ein

Sagenkranz von seiner Gcburtsgcschichte bis zum
Ende seines Lebens gewoben, der uns berechtigt,

von einem Scipionenromane zu sprechen. Die

Abgrenzung des geschichtlich Wahren von den

dichterischen Zuthaten ist allerdings damit dem
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subjcctiven Ermessen überlassen und wird sich

mit der wünschenswerten Schärfe nicht ermög-
lichen lassen.

218—212: Jugend. Scipio ist zu der Zeit,

da er zum erstenmale auftritt, im J. 218, nach
der von Polyb. X 3 durch <1k loixrv eingeschränkten
Angabe siebzehnjährig, nach anderer Angabe (Liv.

XXV 118, 7; vgl. Weissenborn-Müller zu

Liv. XXI 46, 7) 18 Jahre alt,mithin etwa 235
geboren. Auf das gleiche Jahr führt die Angabe
des Val. Mai. III 7, 1, wonach er im 24. Ivebens-

jahre stand, als er nach Spanien abgehen wollte.

Etwas älter erscheint er nach Polyb. X 6, wo-
nach er beim Beginne seiner Thätigkeit in Spa-

nien, 211/210, im 27. Jahre steht. In der Schlacht

am Ticinus (218) beteiligte er sich an der Ret-

tung seines Vaters, des damaligen Consuls (Nr.

330), wurde auch von ihm öffentlich als sein Retter
belobt (Polyb. X 3, 6), lehnte jedoch die corona
ririca als ihm nicht zustehend ab (Plin. n. h.

XVI 14; vgl. Wölfflin Herrn. XXIII 1888, 307
-—310. 479) und erkannte damit wohl das Ver-

dienst des ligurischen Sclaven (Liv. XXXIII 46,

10 nach Coelius) als grösser an. Unter den nach
der Schlacht bei Cannae nach Cannsium geflüch-

teten Römern befand sich auch der jugendliche

Kriegstribun P. Scipio; ihm und dem Ap. Claudius
Pülcher übertrug man, nachdem Scipio gegen den
Plan, Italien zu verlassen und die römiche Sache
damit aufzugeben, heftig aufgetreten war, vor-

läufig den Olierbefehl, bis der Consul Varro, an
den sie die Rettung diesen Truppenteiles gemeldet
hatten, persönlich erschien und Anordnungen traf

(Liv. XXII 53 f. Cass. Dio frg. 57, 28). Im J. 212
wurde er Aedilis curulis (Liv. XXV 2); als seinen

Amtsgenossen nennt Livius den M. Cornelius Cc-

thegus. Auch dieses Ereignisses in seinem lieben

hat sieh die ausschmückende Erzählung bemäch-
tigt. Livius berichtet von den Bedenken, die sich

an die Jugend des Bewerbers knüpften, und von

ihrer Beschwichtigung durch einen kecken Aus-

spruch des Scipio. Polybios (X 4f.) erzählt, wie

er seinen älteren Bruder L. durch seine Anwesen-
heit zur Wahl zum Aedilen verholten habe, stellt

aber den Erfolg so dar, als sei P. zusammen mit
seinem Bruder Adil geworden, was, da bei Li-

vius ausdrücklich der Namen des Mitaedilen des

P. angegeben ist, als ein Versehen des Polybios er-

scheint. zumal da Polybios die Bewerbung und die

Wahl beider Brüder in die Zeit des Beginnes der

spanischen Unternehmungen des Vaters, also auf

217. verlegt.

211—206: Spanien. Nach dem Tode seines

Vaters P. (Nr. 330) und seines Oheims Cn. (N'r.

345) iu Spanien wurae Scipio vom Volke zum
Proconsul mit dem Commando nach Spanien ge-

wählt, 211 nach Liv. XXVI 18, 7, und begab

sich im selben Jahre dorthin. Ist der Tod der

beiden Seipionen erst 211 eingetreten (s. Nr. 345),

so bleibt für die Mehlung von ihrem Tode und
für die Entsendung des l’raetors Claudius, der

Scipio ablösen soll, nicht genügend Zeit. Nach
Livius Angabe — abweichende Datierung er-

wähnt Livius später (XXVII 7, 5) — sind die

beiden Seipionen 212 gefallen, dann hat die

Wahl im J. 211 stattgefunden. Auf 30 Schiffen

fuhr Scipio mit 10000 Soldaten und 1000 (?)

Reitern bis narb Emporiae. marschierte nach Tar-

raco und von da zu den Winterlagern des Heeres.

Hier liess er dem Marcius, der die Trümmer des

Heeres bei dem Untergange der Seipionen gerettet

hatte, alle Ehre widerfahren, ersetzte den Nero
durch seinen Propraetor Silanus und wies den von
ihm mitgebrachten Soldaten die Winterquartiere

an. Er selbst kehrte nach Tarraco zurück, Liv.

XXVI 19. Dem Silanus überliess er die Deckung
dieses Teiles von Spanien und brach im Frühling

) 210 mit 25000 Soldaten und 2500 Reitern gegen
Neukarthago auf. Am siebenten Tage— doch vgl.

I h n e R. O. II 325, 1 — kam er vor der Stadt
an, gleichzeitig seine Flotte unter Führung des

C. I-aelius. Es gelang ihm, mit Benutzung der

Ebbezcit von der Wasserseite her in die Stadt

einiudringen. Dem Vorbilde seiner Verwandten

folgend, behandelte er die spanischen Geiselr, die

seine Kriegsgefangenen wurden, freundlich und
schickte sie in ihre Heimat zurück, Polyb. X

0 9—17. 34. Liv. XLVI 41—49. Die Anord-

nungen, die er in Neukarthago traf, bedingten

einigen Aufenthalt: dann kehrte Scipio nach Tar
raco zurück, Liv. XXVI 51; die Siegesbotschaft

brachte C. Laelius nach Rom, Liv. XXVII 7.

Das Commando wurde ihm im Winter diesesJabres

auf unliestimmtc Zeit verlängert. Liv. XXVn 7,

17; doch vgl. XXVII 18. Im J. 209 traf Scipio

auf Hannibals Bruder Hasdrubal bei Baecula un-

weit des oberen Bactis und besiegte ihn in einer

0 zweitägigen Sehlaeht. Von einer Verfolgung des

nach Nordost abziehenden Gegners glaubte Scipio

mit Rücksicht auf die beiden anderen noch im
Felde stehenden karthagischen Heerführer abaehen

zu müssen. Die ihm von den Spaniern angehotene

Königskrone lehnte er ab, Poivb. X 38—40. Liv.

XXVII 181. Cass. Dio frg. 57, 48. Sollte die

Schlacht den Erfolg haben, den beabsichtigten

Übergang liasdrubals über die Pyrenäen zu ver-

hindern, so ist dem Scipio diese Aufgabe miss-

) lungen. Immerhin auflallend ist es, dass Has-

drubal sich durch eine Niederlage den Weg nach

Gallien erölfnetc, wenngleich die Berufung auf

die drohende Nähe der beiden anderen feindlichen

Heerführer bei Polyb. X 39 wie eine Rechtferti-

gung erscheinen mag. Dieses Bedenken hat Keller

(Der zweite punische Krieg und seine Quellen

67—77) dahin geliihrt, auf Grund ähnlicher Züge

in den Beschreibungen des Polybios und des Li-

vius von dieser Schlacht bei Baecula und einer

1 späteren, die nnch Polybios bei Ilipa, nach Livius

Isei Baecula im J. 206 dem Hasdrubal Gisgos

Sohn, geliefert wurde, die erste Schlacht als eine

Doublette zu betrachten, die zur Rechtfertigung

dessen, dass Scipio seine Hauptaufgabe in Spa-

nien nicht erfüllt hatte, in den Reihen seiner

Parteigenossen erfunden worden sei. Danach sei

also Hasdrubal, Hamilears Sohn, nie bei Baecula

von Scipio besiegt und ernstlich am Übergang

über die Pyrenäen verhindert worden. Appian

IJ (Ib. 25—27) kennt jedenfalls nur eine Schlacht

in Baetica. die bei Carmo, in der Scipio den Ha.-

druhal, Gisgos Sohn, besiegte (Keller a, a. U.

61), an der auch, wie in der zweiten Schlacht

bei Baecula (s. u.), Mago und Massinissa teil

nahmen. Jedenfalls ist mit Hasdrubal» Abzug

die Aufgabe Scipios wesentlich kleiner geworden,

so dass ihm der Senat im J. 208 die Abgabe von

einer Reihe von Schiffen nach Sardinien zmuuten
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konnte, Liv. XXVII 22. Die Nachricht von der 205—200: Italien, Sicilien, Africa. In

Entsendung mehrerer Tausende nach Italien an Italien empfing ihn der Senat ausserhalb Roms
M. Livius zur Hülfe gegen Hasdrubal beruht auf im Tempel der Bellona; ein Triumph, den ihm
dem Zeugnis einiger von I,iv. XXVII 38. II nicht Appian. Ib. 38 zuerkennt, stand ihm in seiner

namhaft gemachier Schriftsteller. Von seinem Stellung als Proeonsul nicht zu, Liv. XXVIII 38.

Hauptquartier inTarraeo aus unternahmen Scipio Spiele in Rom feierten seinen Sieg. Liv. XXVIII
oder seine Untcrfcldherrn in den J. 207 und 206 45, 12. Für das J. 205 wurde Scipio zum Consul
erfolgreiche Vorstüssc gegen die karthagischen gewählt, und da Bein AmtBgenosse P. Licinius

Feldherrn: Silanus besiegte den Mago in einer Crassus als Pontifex maximus Italien nicht ver-

Schlacht in Keltiberien und nahm dabei den neuen 10 lassen durfte, so verzichtete dieser auf die Ver-

führer Hanno gefangen, L. Scipio, des P. Bruder, losung der Amtsbezirke und iiberliess dem Scipio

eroberte die Stadt Orongis (= Aurgi? CIL II Sicilien, Liv. XXVIII 38. Der Senat scheint dem
p, 452); P. Scipio selbst siegte im J. 206 bei jungen Helden nicht sehr geneigt gewesen zu sein,

llipa (? nach Polyb. XI 20—24) oder bei Baecula Plut. Fab. Max. 25. Weder gestattete er ihm
(Liv. XXVIII 13-^-16) oder hei Carmo (Appian. Ib. eine Aushebung, sondern wies ihn auf freiwillige

25. CIL II p. 188) über Hasdrubal. Oisgos Sohn. I-eistungen für Heer und Flotte an (Liv. XXVIII
in dessen Heere Mago. Hnnnihals Bruder, und 45f,), noch gab er seinem Wunsche, Africa als

Massinissa kämpften. Hasdrubal verliess infolge- Provinz zu erhalten, nach. Die Drohung Scipios,

dessen Spanien und fuhr nach Africa. Beim König sich Uber den Senat hinweg mit dem Volke zu

Syphax soll er mit Scipio zusammengetroffen sein. 20 verständigen, erzielte eine Abmachung dahin, dass

der zuerst durch seinen Freund C. Laelius mit Scipio, falls er es im Interesse des Staates für

dem Könige hatte verhandeln lassen und dann angebracht halte, die Erlaubnis erhielt, nach Africa

auf des Königs Wunsch persönlich zum Abschlüsse hinüberzugehen. So ging Scipio im J. 205 nach
eines Bündnisses am Hofe erschienen sein soll, Sicilien. Liv. XXVIII 40—46. Dem Rate Mas-
Polyb. XI 24. Liv. XXVIII 17f. Der Vorstoss sinissas, baldigst nach Africa Uberzusetzen (Liv.

gegen das letzte Bollwerk der karthagischen Macht, XXIX 4), konnte Scipio nicht folgen. Er plante

gegen Gades, wurde verzögert durch die Züch- einen Überfall auf Loeri und entschied durch seine

tigung dreier römerfeindlich gesinnter Städte, Anwesenheit den Kampf zu Gunsten der Römer.
Casttuo, Iliturgi und Astapa. alle drei im Gebiete In seiner Abwesenheit mordeten und plünderten

des Baetis gelegen (Liv. XXVIII 10—23), durch 30 seine Soldaten in Loeri und versagten dem Ple-

den Kampf gegen die abtrünnigen Ilergctenhäupt- minius den Gehorsam; dieser wieder handelte

linge Mandonius und Indibilis (Polyb.: Andobales; später aus privater Rachsucht gegen Scipios Re-

Polyb. XI 31-33. Liv. XXVIli 31—34) und fehl. Die Anklage der Increr gegen Pleminins

durch einen Soldatenaufstand im Lager bei Sucre, gab im Senate dem Q. Fabins Anlass, auf die

den Scipios Erkrankung hervorgerufen hatte und Lockerung der Disciplin in Scipios Heere hinzu-

seine persönliche Anwesenheit wieder dämpfte weisen und mit Unterstützung von Scipioseigenem

(I’olyb. XI 25—30. Liv. XXVIII 24—20). End- Quaestor Cato (Plut. Cat. min. 3) eine auch gegen
lieh konnte Scipio dem vorausgeschickten Marcius Scipio gerichtete Untersuchung durchzusetzen,

folgen; in einer Unterredung gewann er den Mas- Ganz unberechtigt ist dieser Vorwurf mangelnder
sinissa für die römische Sache; Mago verliess 40 Disciplin in Scipios Heere — damit verbunden
Gades, und die Stadt ergab sich den Römern, der einer offen zur Schau getragenen Vorliebe

Liv. XXVIII 35—87. Scipios Aufgabe in Spanien für griechisches Wesen (Cass. Dio frg. 57,62)—
schien damit für den Augenblick gelöst; die Wett- nicht; aus seinem africaniRchen Feldzuge be-

spiele, die Scipio schon vor dem Zuge nach Gades richtet Appian. Lib. 15 ähnliches bei der Erobe
in Neukarthago veranstaltete (Liv. XXVIII 21), rung der Stadt Locha, auf die Vorkommnisse bei

sollten wohl die bisherigen grossen Erfolge feiern. Sucro in Spanien lässt Livius den Fabius selbst

Die Stadt Italica besiedelte Scipio von neuem hinweisen. Der mit der Untersuchung betraute

und gab ihr den Namen (Appian. Ib. 38). Das Praetor des J. 204 M. Pomponius traf den Scipio

J. 206 neigte sich seinem Ende zu, und Scipio in Syrakus. Der Anblick von Scipios Heer und
begab sich eilends zur Consulwahl nach Rom. Die 50 von seiner Kriegsbereitschaft überzeugte den Pom-
Provinz überliess er der Fürsorge zweier seiner ponius: auf Grund seines Berichtes gestattete der

Feldherrn, Polyb. XI 33. Liv. XXVIII 38. Die Senat dem Scipio ausdrücklich den Übergang nach

Chronologie, der Livius folgt, giebt an verschie- Africa, Liv. XXIX 600. 19—22. Zwar traf in-

denen Stellen zu Bedenken Anlass. Schon das zwischen von Syphax, den Hasdrubal, Gisgos Sohn,

Jahr der Übernahme des Commandos ist nicht mit der Hand seiner Tochter für die karthagische

sicher (s. o.), die erste Schlacht bei Baecula Sache gewonnen hatte, ein Absagebrief in Sy-

gegen Hasdrubal. Himilears Sohn, wäre nach rakus ein: doch Retzte Scipio seine Vorbereitungen

Kellers Ansicht (s. o.) zu streichen, das J. 206 znm Übergange nach Africa fort und wählte von

scheint mit Ereignissen überlastet (W e i s s e n - den in Sicilien liegenden Legionen gerade die

born zu Liv. XXVIII 16, 14. Ihne R. O. II 60 fünfte und sechste aus, die das Unglück von

371, 2). Eine befriedigende Lösung der Zeit- Cannae miterlcbt hatten und seitdem als degra-

fragen hat sich nach Beschaffenheit unserer Quellen diert erschienen. Entscheidend mag für ihn dabei

bisher nicht gefunden. Als fester Punkt ist nur auch die Erwägunggewesen sein, dass dieseTruppen

Scipios Abreise nach Rom in der zweiten Hälfte durch mehr als zehnjährigen Dienst die meiste

des J. 206 anzusehen. Uber die Thätigkeit Scipios Übung im Waffenhandwerk haben mussten. Jede

in Spanien vgl. M o m m s e n R. G. I s 633—637. der beiden Legionen hatte 6200 peditex und 300
Ihne R. G. II 324—330. 349—351. 365 (hier equites. Ebenfalls aus dem rxercitus Canncnsis

namentlich die Charakteristik der Quellen) —376. entnahm Scipio Cavalleric und Infanterie der »orti
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HOMiiiu Lntini, Liv. XXIX 23—24. Uber die Polyb. XV ö (Liv. XXX 29) fünf Tagemärsclie
Gesamtzahl seiner Truppen lässt sich Sicheres westlich von Karthago angiebt, das aber auch
nicht feststcllen. 40 Kriegsschiffe (vgl. auch Liv. nach Liv. XXIX 9 nicht weit von N'araggara ge-

XXX 41) und gegen 400 Transportschiffe bewcrk- legen sein muss. Appian. Lih. 40 giebt die Stadt
stelligten den Übergang Liv. XXIX 26, 3. Nach Cilla als in der Nähe des Schlachtortes gelegen
feierlichem Gebet ging die Überfahrt im ganzen an; vgl. Mommsen R. G. I 8 658 Arim. Ihne
günstig,nach Coelius dagegen sehr ungünstig von R. G. II 5 414. Die Zusammenkunft beider Fcld-
'tatten; man landete im J. 204 bei Utica, Liv. herrn förderte kein Ergebnis, die Schlacht ent-

XXIX 25—28. Ihne R. G. 393 Anm. Das schied (am 19. Oct. 202? Zonar. IX 14. Weissen-
imperium ist dem Scipio alljährlich verlängert 10 born zu Li. XXX 32, 4—6; vgl. dazu XXX
norden; für das J. 204 sagt es Liv. XXIX 13, 36, 8, jedoch Mommsen R. G. I

8 658 Anm.)
3. Die Erteilung des Commandos ohne zeitliche zu Gunsten Scipioa. Die römiehe Flotte fuhr
Beschränkung, die nach Liv. XXX 1 im Beginn nun von Utica, dessen Einnahme noch immer
des J. 203 erfolgt ist steht mit der erneuten An- nicht gelungen war, da die Belagerung von der

frage an das Volk im Beginne des J. 202 (Liv. Landseite von Scipio verschiedentlich aufgegeben
XXX 27) im Widerspruche. Für das J. 202 und worden war (vgl. z. B. Appian. Lib. 30), nach

201 liegen wieder Livius ausdrückliche Angaben Karthago, das Heer rückte bis Tunis vor. Dort
vor (XXX 27. 41). Nachdem Massinissa zum begannen, nachdem auch Syphai Sohn Vermins
römischen Heere gestossen war (Liv. XXIX 29). dem Scipio erlegen war, die Friedensvcrhand-

folgte Scipio seiner Flotte nach Utica und he- 20 lungen, Polyb. XV 6—14. Liv, XXX 30—36.
gann die Belagerung dieser Stadt. Zwar besiegte Appian. Lib. 43—48. Der neue Consul des J. 201

Massinissa den karthagischen Feldherrn HanDO Cn. Lentulus, der mit einer Flotte an der Küste
bei Salaeca unweit Utica und nahm ihn gefangen, Africas die Unternehmungen Scipios unterstützen

wobei VerTat im Spiele war (Appian. Lib. 14); sollte, suchte, wie schon der Consul des J. 202.

•loch nötigte das Erscheinen der beiden Heere Ti. Claudius denRuhm der BeendigungdesKrieges
des Hasdrubal und des Syphai den Scipio, die (Liv. XXX 27, 5), die Ehre des Friedensehlusses

Belagerung, die bereits 40 Tage gedauert batte. dem Scipio streitig zu machen; doch entschied

vor Beginn des Winters aufzugeben. Er ver- das Volk, bei Appian. Lib. 65 der Senat, auf

'chanzte sich jedoch unfern der Stadt aut einer Antrag zweier Tribunen für Scipio. Er schloss

Landzunge Liv. XXIX 34f. Das J. 208 begann 30 den Frieden ab und fuhr nach Lilvbacum mit
mit vergeblichen, vielleicht nicht ganz ehrlich seinem Heere zurück Polyb. XV ]8f. Liv. XXX
gemeinten Verhandlungen mit Syphai. Ein nächt- 43f. Appian. Lib. 56. Scipio kehrte nach Italien

lieber Angriff auf die Lager der leiden feind- zurück und zog im Triumphe, dem Syphai folgte

liehen Feldherrn war von Erfolg begleitet, doch (Polyb. XVI 23; dagegen Liv. XXX 45. Weissen-
<ammelten sich die Heere bald wieder, und auf born z. d. St.), in Rom ein. Scipio führte seit

den Magni Campi, die nach Polyb. XIV 8 fünf jener Zeit den Beinamen Africanus, Polyb. XVI
Tagemärsche von Utica entfernt liegen, besiegte 23. Liv, XXX 45; wenn ihm Polyb. XVIII 18

Scipio die Karthager, Polyb. XIV 1—8. Liv. der .Grosse“ nennt, so ist darin wohl kein officicller

XXX 3—8. Einem neuen Ersatzversuche von Titel zu sehen, ebensowenig wie z. B. bei Plut.

Utica, den die Karthager zu Wasser unternahmen, 40 Cat. min. 3. Die Soldaten, die mit Scipio in

konnte Scipio, der bereits nach Tunis vorgerückt Africa gesiegt hatten, erhielten Landanweisungen
war, nur durch schleunige Rückkehr entgegen- in Italien; dieselbe Vergünstigung wurde später

treten und trotzdem nicht verhindern dass die auch auf die Truppen ausgedehnt, die an seinen

karthagische Flotte einen kleinen Vorteil über spanischen Feldzügen teilgenommen hatten. Die

die römische errang, Polyb. XIV 9f. Liv. XXX in Spanien gelobten Spiele feierte Scipio im J. 200,

91. Inzwischen war dem Massinissa die Gefangen- Liv. XXXI 4. 49. Das Einschreiten gegen Han-

nähme des Syphai am 24. Juni 203 gelungen. nibal, das man in Rom auf Veranlassung von

und Sgipio ordnete den Laelius mit der Beute dessen persönlichen Gegnern beschloss, fand die

zur Berichterstattung nach Italien ab, Ovid. fast. Billigung Scipios nicht, IJv. XXXIII 47. Über

VI 761. Uv. XXX llf. 16. Appian. Lib. 26: 50 Scipios Thätigkeit seit seiner Rückkehr aus Spa-

dic durch Sophonisbe in Wanken gebrachte Bun- nien bis zum Friedensschlüsse vgl. Mommsen
destreue des Massinissa wusste er sich geschickt R. G. I

8 652- -660. Ihne R. G. II* 380—405.
zu erhalten. Liv. XXX 13— 15. Ein Waffenstill- 411—423.

stand von 45Tagen wurde während einerFriedens- 199— 189, Italien, Africa, Asien. Im

gesandschaft den Karthagern bewilligt. Liv. XXX J. 194 wünschte Scipio als Consul, da der Krieg

24f. Appian. Lib. 31. Eutrop. III 21. Gegen gegen Antioehus bovoretand, dass einer der beiden

Ende des J. 20S landete Hannibal bei Leptis in Consuln Makedonien alsl’rovinz erhielte: derSenat

Africa (Liv. XXX 25) oder vielleicht auch bei jedoch bestimmte beiden Consuln Italien. So

Hadrumctum; auf diesen Ort weist das Erho- hatte Scipio wenig oder gar keine Gelegenheit

lungsbedürfnis seiner Soldaten, denen in Hadru- 60 zu kriegerischen Thaten — entweder hat er mit

metum nach der Seefahrt Rast gegönnt wurde, seinem Amtsgenossen gemeinsam in Oberitalien

hin, Liv. XXX 29 und Weissenhorn z. d. St. Krieg geführt oder ist gar in Rom geblieben —
Von Hadrumetum zog er — Zwischenglieder in und nielt die Wahlkomitien für das kommende
den Unternehmungen beider Parteien fehlen hier Jahr ab, Liv. XXXIV 43. 48. 54. Nach Plut.

wohl bei Polybios und Livius, während Appian. Cat. min. 1 1 soll Scipio dem Cato das Commandn
Lib. 36 ein für die Römer siegreiches Reitertreffen in Spanien haben abnehmen lassen und seihst

bei Zama und Lib. 39 die Einnahme der .grossen' doch kurze Zeit ohne besonderen Erfolg den Ober

Stadl Parthos keunt — nach Zama. dessen läge befehl geführt haben; nach Nep. Cat. 2 hat Scipio
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feine dahin gehende Absicht beim Senate nicht

durchzusetzen vermocnt, womit die Notiz von der

Auflösung des spanischen Heeres des Cato bei

Livius (XXXIV 43)zu vereinigen wäre. Um einen

Grenzstreit zwischen den Karthagern und Mas
sinissa zu schlichten, ging Scipio im J. 193 mit
zwei anderen Gesandten nach Africa, hatte aber

wohl den Auftrag,, die strittige Frage ollen zu

lassen, und handelte danach, Liv. XXXIV 62.

Ebenso soll Scipio nach Livius Quelle Acilius

und Claudius— die Nachricht findet sich auch bei

Appian. Syr. 9f. — als Gesandter zu König An-
tiochus nach Ephesus gegangen sein und dort

soll das Gespräch mit Hannibal Uber den grössten

Feldherrn stattgefunden haben, Liv. XXXV 14.

Als im J. 190 sein Bruder L. mit C. Laelius

Consul war, verschaffte P. Scipio, als der Senat
zwischen den beiden Consuln schwankte — nach

Cie. Phil. XI 17 erst, nachdem die Entscheidung
schon gegen L. Scipio gefallen war — seinem

Bruder das Commando gegen Antiochus durch

das Anerbieten, selbst mit ins Feld zu ziehen;

nach Cic. pro Mur. 32 ersuchte ihn sogar der

Senat darum, seinen Bruder zu begleiten, Liv.

XXXVII 1. Appian. Syr. 21. Vor seiner Abreise

liess Scipio auf dem Capitol als Abschluss des

vom Forum auf das Capitol führenden Weges einen

Bogen erbauen, der mit zwei Pferden und sieben

goldenen Bildsäulen geschmückt wurde und vor

dem zwei marmorne Becken Aufstellung fanden,

Liv. XXXVII 3. In Griechenland zog P. als Legat

seines Bruders nach Amphissa voraus. Im Lager

bei Amphissa wandten sich athenische Gesandte

im Interesse der schwer bedrängten Aitoler an
Scipio und hätten auch ihr Ziel erreicht, wenn
nient L. Scipio an seinen ungünstigeren Bedin-

gungen festgehalten hätte; doch erwirkte ihnen

Scipio einen seclismonatlichcn Waffenstillstand,

Polyb. XXI 4. Liv. XXXVII 6t. Beim Über-

gänge des Heeres von Europa nach Asien ver-

anlasste die Rücksicht auf Scipios Stellung als

S&liuB, der seinen jeweiligen Aufenthalt noch nicht

verlassen durfte, eineVerlangsamung des Marsches,

Polyb. XXI 13. Liv. XXXVII 33. Im Verlaufe

des Feldzuges war Scipios Sohn— Appian. Syr. 29

verwechselt ihn mit Scipios Adoptivcnkel— Ge-

fangener des Antiochus geworden. Des Königs Ge-

sandter Heraklides hatte den Auftrag, hieraus für

günstige Friedensbedingungen Vorteil zu ziehen.

Die Zumutungen, die Heraklides an Scipio stellte,

auch die Bestechungsversuche wies Scipio ab. Ala

aber Scipio kurz darauf inElaea unweitPergamum
an der kleinasiatischen Küste krank lag, schickte

ihm Antiochus den Sohn zu. Zum Danke dafür

soll Scipio dem Könige den Rat gegeben haben,

nicht vor der Rückkehr Scipios ins Lager eine

Schlacht zu wagen. Der Sinn dieses Rates ist

nicht recht durchsichtig, Ihne R. G. III 123f.

Antiochus befolgte ihn nicht, und so nahm Scipio

an der Entscheidungsschlacht bei Magnesia nicht

teil, sondern traf von Elaea aus erst nach der

Schlacht mit seinem Bruder in Sardes wieder zu-

sammen und beteiligte sich an den Friedensver-

handlungcn, Liv. XXXVII 34—37. 45. Appian.

Syr. 291. Polyb. XXi 15. Die Brüder kehrten

zu Schifte nach Brundisium und von dort nach

Rom zurück.
188— -183: Process. Tr d. Die letzten Le-

hensjahre Scipios sind ausgelüllt mit politischen

Kämpfen mit der Partei des Cato und des Flamini-

nus, die in den sog. Scipionenprocessen, Anklagen
gegen L. und gegen P. Scipio, den Sieg über ihre

Gegner davontrug und den P. Scipio dazu trieb,

seiner Vaterstadt den Rücken zu kehren. Ausführ-

lichen Bericht darüber giebt Livius (XXXVIII50

—

56) aus der wenig verlässlichen Quelle deaValerius

Antias, eine kürzere Darstellung enthält Appian
(Syr .40). Gelegentliche Erwähnungen finden sich

bei Gell. IV 18. VI 19, bei Val. Max. III 7, 1 c.

V 3, 2 d; bei Sen. cons. ad Pol. 33, 3. Eine ein-

gehende Erörterung der Quellen, der Rechts-'

Ssch- und Zeitfragen giebt M o m m s e n Röm.
Forsch. II 417—510 (vgl. Münzer u. S. 1475ff.),an

dessen Darstellung (459—476) sich das Folgende
anschliesst. Bei derKechensehaftsforderung wegen
der Ablieferung von Geldern nach dem Kriege

gegen Antiochus. die, sachlich unberechtigt, sich

nominell gegen L. Scipio richtete, aber zugleich

ein Misstrauensvotum gegen beide Brüder ent-

hielt, rechtfertigte P. seinen Bruder dadurch, dass

er die Rechnungsbücher zwar holen liess, sie aber

vor den Augen der Senatoren zerriss. Nun ging

im J. 184 (Ih ne R. G. IV 262: in den letzten

Tagen des J. 185) der Trib. pleb. M. Naevius gegen
P. Scipio wegen Bestechung von seiten des An-
tiochus vor. Im ersten Termine entzog ihm Scipio

allerdings sein Publicum; cs war der Jahrestag

von Zama, und das Volk folgte Scipios Aufforde-

rung, ihn zu einem Dankopfer auf das Capitol zu

geleiten. Der Process erlitt dadurch jedoch keinen

Aufschub. Vor dem Endtermine verliess P. Rom.
sei es im Aufträge des Senates, der ihn nach

Etrurien schickte, sei es. dass er auf eigene Ver-

anlassung nach Liternum ging, wo ihm angeblich

Gesundheitsrücksichten die Rückkehr nach der

Hauptstadt verboten, so dass der Process vorläufig

sistiert wurde. Seine Rückkehr nach Rom erfolgte,

als sein Bruder, der nun ebenfalls vor Gericht

gezogen und rechtskräftig verurteilt worden war;

ins Gefängnis gebracht werden sollte, eine Mass-
regel, gegen die der Tribun Sempronius Gracchus

hindernd auftrat. Darauf verliess P. Scipio Rom
und ging auf sein Landgut Liternum in Cam-
panien. Dort starb er, nach der wahrscheinlich-

sten Angabe (Polyb. bei Liv. XXXIX 52) im J. 183
(dagegen Liv. a. a. 0. Cic. Cat. m. 19), und
ist auch nach seiner Verfügung dort begraben.

Liv. XXXVIII 53. 56; dort will Seneca (ep. 86)

seine Grabstätte gesehen haben. Die Nachricht,

dass Scipio in Rom gestorben und begraben sei.

ist wohl einem Schluss aus dem Vorhandensein
der Scipionengräber vor der Porta Capcna (CIL
VI 1288) entnommen; da fehlt aber die Inschrift

für den Africanus maior. Die Wahrscheinlichkeit

wird dadurch nicht gerade grösser, dass dort neben

den beiden Bildsäulen des P. und L. auch die

des Dichters Ennius gestanden (Liv. XXXVIII
56) oder dass Q. Terentius Culleo wiederum, wie

bei Scipios Triumphe, als dankbarer Befreier dem
Sarge das Ehrengeleit gegeben haben soll. Von
seinen Reden ist nichts auf die Nachwelt ge-

kommen, Cic. de off. III 1; was später unter dem
Namen des Scipio als Rede in seinem Process«

ging, hat die Folgezeit bald als falsch erkannt,

Liv. XXXVIII 56. Gell. IV 18; vgl. Meyer
Oral. Rom. frg. 109 IV. (Henze.]
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337) I>. Cornelius Scipio Asiaten»? war der
zweite Sohn des P. Scipio Nr. 330 und der jüngere
Bruder des P.Scipio Afriranus Nr. 336. Obwohl er

nach Auct. de vir ill. 53, 1 infirmo corpore und
nach Val. Mai. V 5, 1 imbcllis war (vgl. Cie. Phil

XI 17. Appian. Syr. 21; s. u.), nahm er schon
an den spanischen Feldzügen seines Bruders als

Legat teil (Liv. XXVIII 28, 14. XXXVIII 58, 8).

Im J. 547= 207 leitete er die Belagerung von
Oringis im Gebiet der ßastetaner und ging nach 1

der Einnahme der Stadt selbst zur Berichterstat-

tung nach Rom (Liv. XXVIII 3, 1—4. 4. Zonar.
IX 81. Bei seiner Rückkehr nach Spanien konnte
er dem Bruder schon berichten, dass er Aussicht
habe, die Führung des Krieges in Afriea zu er-

halten (Appian. Iber. 29). Dann wurde 548=
206 das letzte karthagische Heer vernichtet, das
noch auf der iberischen Halbinsel gestanden hatte,

und wieder wurde I-ucius als Siegesbote nach
Rom gesendet (Liv. XXVIII 17, 1. Zonar. IX 8 5

Ende.) Darauf begleitete er den Bruder auf den
neuen Kriegsschauplatz; 549= 205, während dieser

für kurze Zeit nach Locri eilte, führte er an seiner

Statt das Commando in Messana (Liv. XXIX
7, 2), 550= 204 ging er mit ihm nach Afriea

hinüber (ebd. 25, 10, zeichnete sich angeblich

dort sogar im Felde aus (Auct. de vir. ill. 58, 1:

vgl. Liv. XXXV11I 58, 8) und war 552 = 202
wieder unter den Gesandten, die den Sieg hei

Zaraa in der Hauptstadt verkündeten (Liv. XXX 3

38, 4, vgl. 40, lfb). Ein kleines Fragment seines

Elogiums vom Augustusforum (CIL I s
p. 194

clog. XIV) enthält den Anfang seiner in absteigen-

der Folge verzeichneten Amterlaufbahn; [aed.

cu]r. q(uaeslor) Ir. [mil.f; Militärtribunal und
Quaestur fallen in diese oder die nächstfolgenden

Jahre, die Aedilität ohne Zweifel 559= 195, weil

nur in diesem Jahre die curulischen Aedilen von
Livius nicht verzeichnet werden und damals als

in einem varronisch ungeraden Jahre Patricicrt

gewesen sein müssen. Dazu stimmt, dass Scipio

561 = 193 die Praetur erhielt (Liv. XXXIV 54, 2).

Er verwaltete als Praetor Sicilien (ebd. 55, 6),

und Cicero macht gelegentliche Angaben über
seine Thätigkeit daselbst (Verr. II 123; de or.

II 280); man bezieht auf ihn ausserdem, doch
nicht mit voller Sicherheit, die Ehreninschrift

aus Halaesa, die noch ganz dem griechischen

Sprachgebrauchs gemäss verfasst und vielleicht

die älteste ihrer Art in lateinischer Sprache ist: 5

Italieei / L. Cornrlium Sc[ip]i(oqe] m / honoris

causa (CIL I 533= X 7459= D e s s a u 864).

562= 192 bewarb sich Scipio ohne Erfolg für

das folgende Jahr ums Consulat (Liv. XXXV
24, 4). 563 = 191 wurde er nach Liv. XXXVI
21, 7 von dem Consul M\ Acilius Glabrio an den
Senat geschickt, um die Kunde von dessen Siege

bei den Thermopylcn zu überbringen, doch kam
ihm Cato zuvor. Abgesehen von dem Verdacht,

den die Regelmässigkeit der Verwendung Scipios 6

für solche Missionen erregen könnte, hat Nissen
(Kritische Untersuch. I83f.) gegen die Glaub-
würdigkeit des livianisehen Berichts andere Be-

denken geltend gemacht und vermutet, Scipio

sei vielmehr von dem andern Consul, seinem
Vetter P. Scipio Nasica (Nr. 350), aus Oberitalien

als Siegesbote geschickt worden. Diese Vermu-
tung ist aber zurückzuweisen, nicht blos weil da-

mit der Nachlässigkeit des Livius zu viel zuge
mutet wird, sondern auch weil der Aufenthalt
Scipios in Griechenland jetzt sicher bezeugt ist.

Die delische Schatzmeisterkunde, Bull. heU. VI
39= Dittenberger Syll. 3 588 verzeichnet näm-
lich kurz nach Weihgeschenkon des A. Atiliua

Serranus und des C. Livius Salinator, die als

römische Admirale 562= 192 und 563=191 nach
Delos kamen (vgl. Liv. XXXV 20, 11. XXXVI
2, 6. 43, 1), und unmittelbar nach einem Weih-
geschenk des T. Quinctiug Flamininus, der »äh-
rend derselben zwei Jahre in Griechenland thätig
war (vgl. über seine Rückkehr Liv. XXXVII 1.

1), in Z. 90: öllOs otitpavoc xQtaovc, ov nvixh,xrr
Arvxtoc Koovtjmoc Sxtxitov aroarqyöc 'Pto/iairor

und: diUoc orctpavoc
;
iqvoovc iXaiac ov avHhjxur

AgliAbec yopcia nrcqravodrioai vxo Arvxtov Koe-
vtjllov 2xi7tia>voc orgatqyov Tcopaioiv. Es kann
hier nur L. Scipio, der Bruder des Afriranus. ge-
meint sein, den die Griechen damals ebenso un-
genau Praetor statt Praelorier nennen, wie einige

Jahre später Consul auch nach Ablauf des Con-
sulats (s. u.). Wenn Scipio von den Tbermopylen
erst nach Delos segelte, so erklärt es sich, dass

Cato, der zwar nach ihm abgereist war. aber
direct und sehr rasch reiste, noch vor ihm in

Rom eintraf. Sein Dienst unter Glabrio hat aber

nichta Befremdendes, da auch dieser zur scipio-

nischen Partei gehörte (vgl. M o m m s e n Röm.
Forsch. II 456, 84). Für 564 = 190 wurden L.

Scipio und C. Isielius zu Consuln gewählt (Fasti

Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. XXXVI
45, 9. XXXVII 1, 1. Eutrop. IV 4. 1. Obseq. 1.

Cassiod. Gell. XVI 4, 2). Nach Liv. XXXVII
1, 7—10 (vgl XXXVIII 58, 8) übcrliessen sie

dem Senat die Verteilong der Provinzen, und
zwar l-aelius aus eigenem Antriebe, Scipio da-

durch gezwungen und auf Rat seines Bruders:

dann habe dieser Bruder erklärt, wenn man dem
Lucius den Krieg gegen Antioehus anvertraue, so

werde er selbst als Legat mit ihm gehen; unter

dem Eindrücke seiner Erklärung habe der Senat

die Teilung vnrgenommen. Ähnlich berichtet Ps.-

Aseon. p. 173 Or, Noch nngünstiger für den Con-

sul L. Scipio ist die Darstellung bei Cie. Phil.

XI 17 und Val. Max. V 5, 1, es sei ihm Asien

durchs Los als Provinz zugefallen, aber der Senat

habe sie ihm wegen seiner notorischen Unfähig-

keit abnehmen wollen und nur auf die Fürbitte

und jenes Anerbieten des AfricanuB davon abge-

standen. Das ist vielleicht aus der Geschichte

eines späteren Scipio (Nr. 821) auf den Asiaticus

übertragen. Auf eine dritte Version deutet Cic.

Mur. 82 hin: neque rero cum P. Africano sena-

lus egisset, ul legalus Iratri profieisceretur

.

nisi Mud grate bellum et vehement jmta-

retur; damit stimmt ziemlich überein lostin.XXXI

7, 2: creatur consul L. Scipio eique

datur legalus Irater Alricanus, und Appian. Syr.

21 : ol Sk Mavirp }Uv algoiivrat AiAAoxov hti rgv

mgarqytav Aevxtov Xxixiajva, oc töte avroic ibra-

roc )»•. AxgAxup A’ Um xai AxtiQfKtoXipup avp

flovXov alocvvxat tov Abtlcpöv ÜAnhov Sxtnlarva.

Diese auf Polybios zurückgehende Überlieferung

kommt jedenfalls der Wahrheit am nächsten.

Das Los hatte zu Gunsten Scipios entschieden,

aber der Senat stellte an ihn die nicht wohl ab-

zulehnende Forderung, seinem Bruder eine Lega-
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tenstelle zu übertragen. Der Consul sollte den das polybianisebe Original getreuer als Livius

Befehl über das bereits in Griechenland 6tehende wiederzugeben (vgl. Nissen Krit. Unters. 195

—

Heer übernehmen und dazu ziemlich bedeutende 197. Ed. Meyer Rh. Mus. XXXVI 1231.). Der
Verstärkungen erhalten; die nenn Truppen, mit Tag der Schlacht bei Magnesia ist nicht be-

denen er im Frühjahr 564= 190 in Epirus landete, kannt; sie fällt ganz ans Ende des Jahres (vgl.

waren 13000 Mann zu Fuss und 500 zu Pferd Liv. XXXVII 38, 2). Die syrische Armee war
(Liv. XXXVTI 2, 2. 3, 8. 4, 1—8). Er vereinigte der römischen an Zahl weit überlegen, und ihr

sie mit den bisher von M’. Arilius Glabrio be- rechter Flügel unter persönlicher Führung des

fehligten vor Amphista, das dieser belagerte; Königs war eine Zeit lang im Vorteil; aber das

Seipio wollte freie Hand gegen den Hauptgegner 10 vermochte das siegreiche Vordringen der Römer
Antioefaus bekommen, brach deshalb die Opera- auf der ganzen Linie nicht aufzuhalten; der Kampf
tionen hier ab und bewilligte den Aitolern nach endete für Antiochos mit einer gänzlichen Nieder-

längeren Verhandlungen einen sechsmonatlichen läge unter ungeheuren Verlusten (Liv. XXXVn
Waffenstillstand (Polyb. XXI 4, 1—5, 13. 8, 1 38, 1—44, 2. Appian. Svr. 33—37. Zonar. IX 20.

—3. 80, 4. Liv. XXXVII 6, 1—7,6. Zonar. IX 20). lustin. XXXI 8, 3-7. Flor. I 24, 14—17; kürzer

Verschiedene Erwägungen bestimmten ihn, nun Cie. Verr. I 55; Mur. 81. Veil. II 38, 5 Eutrop.

den Landweg nach Asien zu wählen. In lang- IV 4, 1. Auct. de vir. ill. 53, 1. 54, 5; aus der

samem Marsche und mit mancherlei Aufenthalt zog Grabachrift des Sohnes Scipios Nr. 324: pater

er durch Thessalien, Makedonien. Thrakien an regem Antioeo eubegit. Weihgeschenk der Achaier

den Hellespont (Liv XXXVII 7, 7— 16. XXXIX 20 otrvayatviodfeevot rqr h Avtlq rtagä röv tgir/ior

28, 8f.
; nach Claud. Quadrig. XXXVIII 41, 11. rtmauav gAxge Inschriften von Pergamon 1 64

Appian. Syr. 28. Zonar. IX 20, vgl. Polyb. frg. = Dittenberger Syll. 1 286). Mit einem Schlage

137?); da er nach Lysimacheia erst gelangte, als war der ganze Krieg zu Ende; die Städte des

der Feind diese Stadt infolge der Seeschisicht bei westlichen Kleinasiens öffneten dem Sieger ihre

Myonnesos geräumt hatte, kann er nicht vordem Thore, die feindliche Flotte wich zurück, Seipio

Herbst über den Hellespont gegangen sein (Liv. hielt seinen Einzug in Sardes, wohin auch der

XXXVII 33. 1—7. 47, 8. Diod. XXIX 5. Appian. wieder genesene Afrieanus kam (Liv. XXXVII
Syr. 29). Während des Marsches hatten die 8ei- 44, 3—45, 3. Tac. ann. HI 62. Zonar. IX 20,

pionen mit Prusias von Bithynien Verbindungen vgl. Appian. Syr. 38). Hier emp&ngen die Brüder
angeknüpft (Polyb. XXI 11, 3. Liv. XXXVII 25, 30 die Gesandten des Antiochos, die dessen Unter-

8); ehe sie die Meerenge überschritten, empfingen werfung unter die Bedingungen der Römer an-

sie Friedensanerbietungen von AntiochoB, aber boten; wieder führte hauptsächlich P. Seipio die

die Verhandlungen zerschlugen sich, und die Le- Verhandlungen und dictierte den Frieden, den
gionen rückten auf dem von keinem römischen der König annehmen musste und den Senat und
Heere zuvor betretenen Erdteil vorwärts (Polyb. Volk bestätigten (Polyb. XXI 16, lff. 24, 2. Liv,

XXI 13. 2—14, 9. Liv. XXXVII 34, 3—85, 10. XXXVII 45, 4—21. 55. 2. Iustin. XXXI 8, S
lustin. XXI 7, 3—9. Appian. Syr. 29. Zonar. Flor. I 24, 18. Diod. XXIX lOff, Appian. Sye,

IX 20). In Ilion bekräftigte der Consul die tra- 38f.; die Friedensbedingungen s. o. B. I S. 2469)’.

ditionelle Blutsverwandschaft der Römer und Die Winterquartiere bezog der Consul in Ephesos
Troianer, indem er der Burggöttin ein feierliches 40 und dessen Umgebung; hier löste ihn im Früh-
Opfer brachte (Liv. XXXVIl 37, 1—5; vgl. Iustin. jahr 565= 189 sein Nachfolger im Amte und im
XXXI 8, 1—4). Eumenes stiess zu ihm, Antiochos Commando Cn. Manlius Vulso ab (Polyb. XXI
nahm seine Stellung am Sipylos bei Magnesia, 25, 1. Liv. XXXVIl 45, 20. 50, 2. XXXVtH 8, 1.

alles drängte zur Entscheidung, da erkrankte Seipio 12, 2). Auf der Rückreise brachte er dem deli-

Africanus. Er war nach der im Altertum allge- sehen Apollon ein Weihgeschenk dar (Z. 100 der
mein herrschenden Ansicht die Seele der ganzen oben angeführten Schatzmeisterurkunde: drd&e/ea

Unternehmung, der Consul nur dem Namen nach Aevxlov KogvrjjUov Ixtxlttrvtx mQarrfyov Crtdrov

der Oberfeldherr; dennoch ist es zweifellos, dass Twßtalatv). In Rom feierte er 566 = 188 mente
jener während der wichtigsten und glänzendsten interkalari pridie kal. Martim (Liv. XXXVIl
Action des ganzen Feldzugs fern in Elaia an der 50 59, 1), anno tere poet quam eoiuulatu abiil

Küste weilte (Liv. XXXVIl 37, 6f. 45, 3. XXXVin (ebd. 6), einen glänzenden Triumph, verherrlicht

58, 10. 58, 9. Appian. Syr. 30. 38). Bei Livius durch viele vornehme Gefangene und eine unge-
erseheint daher L. Sdpio in der Schlacht selb- mein reiche Beute (Polvb. XXI 24, 16f. Cic. prov.

ständig und der Sieg als sein Verdienst; Frontin. cons. 18. Liv. XXXVIl 58, 6—59, 6. XXXVIII
strat. IV 7, 30 berichtet von Afrieanus: erkor- 59, 3. XLV 39, 1. Val. Maz. III 5, 1. IV 1. 8.

tatue eet fratrem, ut poetera die eommitteret V 3, 2 e. 5, 1. VIII 1 damn. 1. Plin. n. h. XXXIII

E
'oelium, was mit der Überlieferung von seiner 148. XXXVIl 12. Gell. VI 19, 8. 7. Eutrop. IV
rankheit nicht vereinbar ist, da er in Elaia, wie 4, 3. Ampel. 24. Plut. Cato 18. 1). Ein Votiv-

Liv. XXXVTII 58, 9 richtig bemerkt. Herum gemälde mit der Darstellung seines Sieges stellte

aliquot eia vom Schlachtfeld entfernt war; nach 60 er auf den Capitol auf (Plin. n. h. XXXV 22)
Appian und Plut. reg. et imp. apophth p. 197 D und vielleicht gleichzeitig ebendort seine eigene

CAfrieanus dem Bruder einen kriegskundigen Statue in griechischer Tracht (Cic. Rab. Post. 27.

ter in der Person deB Cn. Domitius Aheno- Val. Max. III 6, 2), beides Werke griechischer

barbus bei, führte dieser aus persönlichem Ehr- Künstler, deren er manchen in seinen Dienst
geiz die Entscheidung herbei (Appian) und war nahm (vgl. Liv. XXXIX 22, 10). Ferner legte

der eigentliche Leiter der Schlacht. Man wird er sich nach dem Vorbilde seines Bruders, des
Appian in diesem Punkte Glauben Bchenken dürfen, Afrieanus, einen Ehrenbeinamen von dem besiegten
denn sein Schlachtbericht seheint im allgemeinen Asien bei. Von ihm selbst fehlen gleichzeitige

Paolr-Wlasowa IV 47
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Zeugnisse für dieses Cognomen, und sein Sohn wird auf Grund von Mominsens Darlegungen.

Nr. 324 hat es nicht g-führt. Zurrst findet es wo auch die Belegstellen vollständig gesammelt
sieh auf der Grabschrift seines Enkels Nr. 339 sind, nur eine Darstellung von der Entwicklung

in der Form Aeingenut, dann in der wohl eltenso der Tradition gegeben; dabei »erden einzelne

aufzulösenden Abkürzung Auing, auf den Müuzen bisher nicht genug beachtete Punkte schärfer be-

seines Urenkels Nr. 338. ln den Fasti Aug. heisst tont und mehrfach abweichende Ansichten auf-

dieser Aeiagenee. und dieselbe Form findet sich gestellt, ohne den Gegensatz zu älteren besonders

bei Diod. XXXIV 33, 1. Liv. XXXIX 44. 1 hervorzuheben. Die Angriffe, denen die Scipionen

Eutrop. IV 4. 3. Sidon. Apoll, carm. VII 80. schliesslich erlagen, richteten sich nicht nur in

Asingniut ist gut lateinisch. Autogenes gut grie- 10 erster Linie, sondern auch in der ersten Zeit

chiseh; jene Form hat wohl Seipio selbst gewählt, direct gegen Scipio Africanus. Darüber berichtet

aber für Kenner des Griechischen hatten beide vor allem Polvbios XXIII 14, 1—4. 7—11 (aus

Formen einen ganz anderen Sinn, als den von ihm ihm Diod. XXiX 21, vgl. Mommsen Strafr. 769.

gewünschten (vgl. Mommsen zu CIL I 36; R. 4), es seien je einmal in der Volksversammlung und

G. I 862 Anm.), deshalb vermeidet z. B. Cicero im Senate Anklagen gegen Africanus erhoben und
das Cognomen überhaupt (vgl. u. a. Mur. 31: hier wie dort von ihm durch wenige stolze Worte
belli riclor L. Seipio aequn parla cum Publio niedergeschlagen worden; die Verehrung, die das

Irntre gloria, quam laurlem illr Afrira oppretna Volk, das Vertrauen, das der Senat ihm entgeen-

engnomine ipso prae ne lerebat, fandern hie sibi brachte, werden dadurch, wie es die Absicht des

er Asiae nomine adsumpnit). Erst seit der 20 Autors ist. ins hellste Licht gestellt. Dieselben zwei

augnstischen Zeit scheint die früher mehr ver- Erzählungen giebt in derselben ReihenfolgeGellius

einzelt gebrauchte Form Asiatieut die älteren IV 18, 3—5. 7— 12, und zwar sicherlich aus den
vrdrängt zu haben; L. Scipio selbst wird so ge- Ezempla des Cornelius Nepos. Eine Vergleichung

nannt in dem oben erwähnten Fragment seines der ersten Anekdote bei Polybios und Nepos ergiebt

Elogiums (erhalten: [L. Corneliju * P. f. Sleipio folgendenDifferenzen:derAnk]ägerwirdvonPolybio«

Aeiajtieue) und in der Zeit Fasti Cap. zum J. 564 nicht genannt, von Nepos als M. fiaerius tribunue

(gui postea Atiatirut appellatu* esl ; ebenso zum plebis bezeichnet: der Grund der Anklage fehlt bei

J. 671 von seinem Urenkel: Aeialieut) und bei Polybios, ist beiNeposBestcehungdurchAntiochos,
den Schriftstellern z. B. fast an allen für den damit dieser günstigere Friedensbedingungen er-

Trinmph citierten Stellen (vgl. auch Auct. de vir. 30 langte; die WorteScipios sind beiPolybios. es zieme

ill. 53, 1. Zonar. IX 20 u. a.l. dem römischen Volke nicht, Klagen gegenP.Come-
Auf Scipios Triumph folgte sehr bald sein lins Scipio anzuhören, der den Klägern überhaupt

.Sturz. Die Ereignisse, die diesen herbeiführten, erstwieder dieMöglichkeit gegeben habe.den Mund
sind bekannt unter dem Namen der Scipionen- aufzuthun, während Nepos diese Äusserung im
processe und gehören mehr in die Geschichte des Sinne hat, wenn er sagt. Seipio pauea praelalus.

Scipio Africanus als in die seines Bruders. Sie i/uue dignitat ritae tuae alque gloria potlulabal.

sind in nahezu abschliessendei und erschöpfender und dann in directer Rede fortfihrt: .V»mono.
Weise behandelt worden von Mommsen (Die inquil. Quiritct repe.to, diem rate hodiernum.

Scipionenprocesse, Röm. Forsch. II 417—510); quo Hannibalem Poenum imperin retten inimi-

durch seine Arbeit sind die früheren, von denen 40 rittimum magno proejio rief in terra Atrien

die von Nissen (h'rit. Untersuch. 213—220) sehr paeemque et eietoriam robit peperi tperlabilem.

sorgfältig ist, überholt worden, aller auch die A’on igitur mmut adrenum deot ingrali. et.

Bemerkungen, welche später von Niese (De an- censco, relinquamut nebulonem hune. eamus hine

nalibus Romanis observationes alterae, Marbg. protinus loei optimo maiimo gralulatum: die

ind. leet. 1888) gegen Mommsen gerichtet Wirkung der Rede ist bei Polybios und Nepos
worden sind, vermögen m. E. dessen Ergebnisse in dieselbe, denn die Volksversammlung löst sich

keinem wesentlichen Punkte zu erschüttern, und sofort auf und lässt den Ankläger allein sitzen,

überall, wo im folgenden Mieses Einwendungen nur folgt sie bei Nepos natürlich ausserdem dem
unbeachtet geblieben und Mommsens Ansichten Scipio aufs Capitol. Die polybianische Erzählung

wiedergegeben sind, haben sich jene bei näherer 50 ist also bei Nepos vollständig aufgenommen wor-

Prüfung als nicht stichhaltig erwiesen. Mir nicht den, aber um wesentliche Züge bereichert aus

zugänglich sind die neueren Arbeiten von Pascal einer zweiten ausführlicheren Darstellung. Diese

(Studi romani. 1 II proeesso degli Scipioni. III ist offenbar der polybianischen an Alter und Werl

L' esilio die Seipione Africano Maggiore. Turin ebenbürtig, aber römischen Ursprungs. Einen

1896); nach dem Referat Holzapfels darüber dritten Bericht giebt Liv. XXXVIII 50. 4—51, 14

(Berl. philol.Wochenschr. XVI 1587ff. XVII 627ff.) und führt ihn sofort als den des Valerius Antias

dürften ihm Resultate gleichfalls geringe Uber- ein. Dieser Bericht stimmt in den Grundzügen
zeugungskraft besitzen. Ebensowenig ist mir eine durchaus mit dem zweiten von Nepos benutzten

Kenntnisnahme der Arbeit von Niccolini mög- überein: der Charakter der Anklage als einer ge-

lich: La questione dei processi degli Scipioni, 60 richtlichen ist schärfer betont, die Anklagerede

Rivista di storia antica III (1898), sowie der von breit ausgeführt, desgleichen die von Nepos in

Pascal daran geknüpften Bemerkungen ebd. IV directer Rede mitgeteilten W'orte Scipios. während

(1899). Von sonstiger Litteratur sei noch ver- dessen von Polybios erwähnte Äusserung ganz

wiesen auf die Bemerkungen von Anspach (Jahrb. fehlt. Alles das sind Ausschmückungen und keim
f. Philol. CXXXIX 357) über Anspielungen auf Änderungen, aber neu ist bei Antias erstens di«

die Scipionenprocesse in Plautus Bacchides und Ansetzung der Sache ins J. 567= 187 und zweitens

von K n i c p (Societas publicanorum [Jena 1896] die Einführung von zwei Volkstribunen, die beide

146ff. 154f.) Uber die Rechtsfrage. Im folgenden Q. Petillins hiessen. als Anklägern. Nach Hinzu-
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Ziehung anderer Quellen bemerkt Liv. XXXVII

1

56, 2 selbst: «on de acevsatorc conrenit: alii

M. .Xaerium, atu Petillios dient dizisse srribunt,

und giebt auch die Erklärung dafür ebd. 6: iu-

dex orationis P. Sripionis nomen M. Naevi
tribvni phebis habet, ipsa oratio sine nomine
rst aecusatoris; modo nebulonem, modo nuga-

torem appellal, und XXXIX 52, 3, wo er sieh

gegen die Ansetzung des Todes des Atricanus

ins J. 567 = 187 wendet: Antiatem auctorem

relellit tribunus phebis M. NaeviUS, adversus

quem oratio inscripta P. Atricani est. hic Nae-

rius in magistratuum libris est tribunus ptebis

P. Claudio L. Porno consulibus (570= 184),

sed iniit tribunatum Ap. Claudio M. Sempronto
eonsulibus (569 = 185) ante diem quartum idus

Dccembres. inile tres mrnses ad idus Martins

sunt, quibus P. Claudius L. Poreius eonsulatum

inierunt. ila [et] rizisse in tribunatu Naevi ride-

tur diesque ei diei ab eo potuissr, deeessisse

aufem ante L. Valeri et iI . Porei eensuram.

Es war also eine Rede des Africanus überliefert,

die sich gegen jemand wandte, der nicht mit
Namen genannt, sondern nnr als nugator und
nebulo bezeichnet wurde. Da der letztere Aus-

durck in der von Gellius aus Nepos entnommenen
Rede verkommt und der erstere in dem nicht

wörtlich wiedergegebenen Anfang gestanden haben
kann, so ist ohne Zweifel diese Rede gemeint.

Sie wurde aber überliefert unter dem Titel: Oratio

in M. Naerium trib. pl., und da Naevius im
J. 569= 185 Tribun war, muss die ganze Be-

gebenheit von älteren Annalisten, wie der Quelle

des Nepos, unter diesem Jahre erzählt worden
3ein. Valerius Antias nun erklärte die Über-

schrift der Rede für falsch und konnte das, weil

der Name des Naevius in der Rede selbst nicht

vorkam; er behauptete ferner, aus Gründen, die

wir noch kennen lernen werden, der Process falle

schon 567 = 187, und Scipio habe seine Abwehr
gegen zwei Tribunen dieses Jahres gerichtet. So
hangen seine beiden Neuerungen zusammen, und
zu ihrer Unterstützung konnte er noch etwas
geltend machen. Nepos bei Gellius schliessl seinen

Bericht: fertur etiam oratio quae ridetur kabita

eo die a Scipione, et qui dieunt eam non reram,

non eunl intilias, quin kaec quidern verba luerint,

quae dizi, Scipionis. Es wurde also ausser jener

bei den Annalisten aufgenommenen Rede, die den
Gegner nicht mit Namen nannte, noch eine zweite

selbständig überliefert, die Nepos als unecht ver-

warf. Die Gründe der Verwerfung kennen wir
nicht, aber gewiss gehörte zu den Dingen, worin
sich diese Rede von der andern unterschied, auch
die Nennung des Gegners, ln der That citiert

Cic. de or. 11 249: Quid hoc Naevio ignamusY
severe Scipio. Cicero hat allerdings im Brutus 77
und de off. III 4 erklärt, es seien keine Reden
des Africanus erhalten, aber zwischen der Schrift,

die das Citat enthält, und diesen Schriften liegt

ein Jahrzehnt, in dem er wohl, vielleicht grade
durch Nepos belehrt, seine Ansicht über die unter
Africanus Namen überlieferte Rede geändert haben
kann. Jenes Wo.tspiel stammt also aus dieser

Rede, und deren Existenz konnte dem Antias den
Beweis erleichtern, dass die andere echte gar
nichts mit Naevius zu thnn habe, sondern dass

ihre Überschrift ebenso gefälscht sei. wie ihr

Gegenstück. Nur die gefälschte war gesondert

überliefert, die echte kannten alle Autoren nur
aus einem älteren annalistischen Berichte, auch
Livius, der sich ebendieses Berichtes gegen Antias

bediente; ob er den älteren Annalisten direct oder

durch Vermittlung des Nepos benutzte, ist hier

nicht zu erkennen. Bis hierher ist die gute alte

Tradition und die Änderung, die Antias mit ihr

vornahm, klar zu erkennen; jetzt setzt bei Antias

die reine Erfindung ein. Sein ganzer weiterer

Bericht Uber diesen ersten Angriff gegen Africanus,

wie ihn Liv. XXXVIII 52, 1—53, 8 wiedergiebt,

ist einfach zu streichen; der Process des Africanus

war zu Ende, und was hier über seinen Fortgang
erzählt wird, ist nur die Verdoppelung des Be-

richts vom Process des L. Scipio. Zu ihren sich

von selbst ergebenden Folgen gehörte der Rollen-

tausch der Brüder; wie Publius in Wahrheit für

Lucius die Tribunen anrief, so nach Antias bei

dieser Gelegenheit Lucius für Publius. Die Er-

findung wäre zu durchsichtig gewesen, wenn Antias

nicht zwischen beiden Processen den Publius hätte

sterben und deshalb für Lucius nicht ihn selbst,

sondern seinen Doppelgänger und Vetter P. Nasica

(Nr. 350) appellieren lassen. Antias hat nicht

nur Neues erfunden, um das Ganze wohl abzu-

runden. sondern hat sich auch dazu verstanden.

Überliefertes aufzugeben, wenn er dadurch diesen

Zweck besser erreichte. Er hat deshalb die ganze
Erzählung von der zweiten im Senat erhobenen
Anklage gegen Africanus beseitigt. Für diesen

Angriff gegen die Scipionen ist zunächst wieder

Polybios die Hauptquelle. Aus ihm schöpft ausser

Diodor auch Livius XXXVIII 55, 10—12 in einer

Anmerkung zu dem Berichte des Antias; Livius

hat sich hier allerdings einen argen Rechenfehler

zu Schulden kommen lassen, aber seine Abhängig-
keit von Polybios ergiebt sich mit voller Sicher-

heit schon daraus, dass er § 13 in demselben Zu-
sammenhänge wie Polyb. § 5 eine zweite Anekdote
von Africanus erzählt, die der annalistischen Tra-

dition ganz fremd ist. Hit dem polybianischen

Berichte ist aber wieder der des Nepos zu ver-

gleichen. Beide stimmen darin überein, dass die

Klage im Senat erhoben wurde, dass die Rechen-

schaft über gewisse den Scipionen von Antiochos

gezahlte Summen von den Scipionen forderte, dass

Africanus die Rechnungsbücher vorwics. dass er

sie aber dann vor aller Augen zerriss, weil er

auch ohnehin über jeden niedrigen Verdacht er-

haben war. Im einzelnen weichen aber beide hier

sehr von einander ab; Polybios ist ausführlicher

und genauer, indem er die Gelder, um die cs sich

handelte, bezeichnet als die, welche Scipio ikaße

nag' ’Avxioxov rznd zeue ow&qxwv rk zrjy roö

oTQarone&ov pto&oöooiav, wenn er den Gegner
und Scipio je zweimal sprechen lässt, wenn er

den letzteren als Vertreter seines Bruders handeln

und diesen die Bücher hcrbeischaffcn lässt, vor

allem, wenn er eine sehr charakteristische Rede
Scipios kurz wiedergiebt, in der auch der Betrag

der Summen vorkommt; den Schluss, dass alle,

selbst der Kläger daraufhin verstummten, hat er

allein. Bei Nepos ist die ganze Erzählung flüch-

tiger. ungenauer und mehr aut den Effect hin

gearbeitet; deswegen ist L. Scipio bei ihm ver-

schwunden, entbehrt die Rede jeder individuellen

Färbungund beschränkt sich auf einen allgemeinen
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Gedanken, der Scipios Handlungsweise motivieren hoben; da Africanos sie abwehrte, wurde später

soll. Die Summen werden einfaeh als jtirunm 569= 185 zuerst gegen ihn förmliche Anklage
Antiochina bezeichnet (ebenso bei Gell. VI 19, 8); erhoben. Nachdem er zum zweitenmale die Be-

aber doch finden sich wieder einige Angaben, die miihungen der Gegner vereitelt hatte, begannen

den polybianischen ergänzend zur Seite treten diese den dritten Vorstoss gegen Lucius, diesmal

und den selbständigen Wert dieser Darstellung mit besserem Erfolg. Leider versagt uns hier die

trotz der eben berührten Mängel erkennen lassen. beste der bisher benutzten Quellen Polybios; da-

Erstens heisst es, dass Rechenschaft gefordert gegen bringt Gellius VI 19, 1—7 aus den Exempla
wurde Uber jene Gelder und die in dem Kriege des Nepos den Bericht darüber im Wortlaut, aber

gemachte Beate, zweitens, dass die Ankläger Pe- 10 ohne den Anfang und Schloss, und fügte diesem
lillii quidam tribuni plebis gewesen seien, drittens, Bericht § 8 die wichtigsten Abweichungen des

dass diese a AL, ul aiunt, Catone inimico Sei- Antias hinzu. Er will durchaus nicht die sämt-
pionis comparati in cum nlque immisst seien. liehen Differenzen zwischen seinen beiden Quellen

Alle drei Punkte sind gewiss vollkommen glaub- in der ganzen Darstellung der Seipionenprocease

würdig und können mit der Darstellung des Po- nufzihlen, sondern nur die, welche bei dem von

lybios combiniert werden zu einer dritten, die ihm aufgenommenenBruchstückenachweisbargind,

den wirklichen Sachverhalt wiedergiebt. Jetzt ganz ähnlich, wie er VII 8, 6 nur die Parallelstelle

durchschauen wir klarer als zuvor die Fälschungen des Antias zu der ebd. 3 erzählten Anekdote von
des Antias. Auf welche Weise er den Tribunen Scipio Africanus nachgelesen hat. Was er aber
Naevius beseitigte, haben wir gesehen, aber noch 20 hier als Abweichung des Antias von Nepos, d. h.

nicht, woher er den Ersatz dafür und seine Chro- wohl auch von älteren Annalen, hervorhebt, das
nologie nahm. Er hat zwar diesen Angriff gegen beweist schlagend, dass der Hauptbericht des
die Scipionen im Senat gestrichen, aber die Namen Livius Uber diese Begebenheiten aus Antias stammt
der Männer, die ihn unternahmen, an Stelle des (XXXVIII 54, 1—55, 8. 58, 1—60, 10); an der
Naevius eingesetzt; da sie 567=187 Volkstri- Stelle, wo Livius ihn untierbricht, nennt er auch
brachte dafür auch einen Beweis (§ 11): exitat ausdrücklich Antias als seine Quelle (XXXVIII
dem Tribunatgjahr des Naevius in das ihrige. 55,8). Er unterbricht ihn nämlich, um eine andere

Dass hinter den Petilliem Cato stand, gaben die ältere Tradition einzulegen, die zunächst mit

alteren von Nepos benutzten Annalen als un- Nepos verglichen werden muss. Sowohl Nepos,

sicheres Gerücht (ul aiunf); Antiat (bei Liv. 80 wie diese livianische Einlage (XXXVIII 56, 8

—

XXXVIII 54, lf.) behauptete es bestimmt und 18. 57, 3f.) handeln nicht von dem Process des

brachte dafür auch einen Beweis (§ 11): extlal L. Scipio, sondern von den darauffolgenden Er-

orofto eins de pecunia regie Aaliochi. Es ist eignissen, deren Voraussetzung die Verurteilung

durchaus wahrscheinlich, dass Livius den Titel des Angeklagten ist. Beiden gemeinsam ist he-

dieser Rede Catos ebenso aus einer Vorlage Uber- sonders gegenüber dem Bericht des Antias, dass

nommen hat, wie den in der Rede Scipios gegen Africanus zu Gunsten seines Brnders eingreift.

Naevius; hätte er jene selbst gelesen, so würde dass der Volkstribun, der die Verurteilung be-

er wohl etwas daraus anführen; da aber nirgends wirkt hat, von seinen Amtsgenossen unterstützt

Fragmente davon erhalten sind, so kann 6ogar wird, und dass nur einer von ihnen, Tib. Gracchus,

das Citat eine Fälschung des Antias sein. Dass 40 auf die Appellation desAfricanus hin dem L.Sdpio

Livius XXX IX 43, I einmal eine vielleicht auch zu Hülfe kommt. Im übrigen kommt es aber

nur aus einem andern Annalisten geflossene Kennt- jedem der beiden Autoren auf etwas anderes an;

nis einer Rede Catos gegen Antias gebraucht, ist Nepos bringt im Wortlaut tz annolivm monu-

eine Ausnahme und kann für den vorliegenden menfts ezseripta das Deeret der acht Tribunen,

Fall nichts beweisen. Antias bezeichnet hier noch die ihrem Collegen freie Hand gegen L. Scipio

nicht die letzte Stufe der Entwicklung der Tra- Hessen, und das des Gracchus, der gegen ihn

dition; sondern beim Auct. de vir ill. 49, 17 intereedierte; Livius bringt eine sehr eigentüm-

sind die beiden verschiedenen Erfolge Scipios Uche Rede des Gracchus, die verschiedene An-

über seine Ankläger insofern zu einer Scene ver- klagen gegen Africanus erhebt und nur am Schluss

schmolzen, als der Held auf dem Forum vor 50 dessen Bruder Hülfe zusagt. Livius und Nepo*

allem Volke erst die Rechnungsbücher zerreisst stellen diese Doeumente in den Vordergrund und

und dann zu dem Zuge aufs Capitol auffordert, berichten von der ganzen Angelegenheit nur das.

Das ist späte Combination, ebenso wie hier die was mit ihnen im Zusammenhang steht; alles

Nachricht, er sei repelundarum aeeueatue ge- andere übergehen sie, und zwar ganz natürlich

wesen, unbrauchbar ist. Dass Antias nicht so der eine immer das, worauf der andere das Haupt-

erzählte, sondern jenen Zug, das Zerreissen der gewicht legt, so dass ihre Darstellungen trotz

Bücher, fallen liess, beweist ausser Livius auch der gemeinsamen Grundlage ein völlig rereehie-

die Darstellung Appians (Syr. 40). Die beiden denes Aussehen erhalten haben. Während aber

Angriffe gegen Africanus hat Polybios ohne Zeit- die von Nepos angeführten Urkunden auch bei

angabe erzählt und nach sachlichen Gesichts- 60 anderen Autoren ihre Spuren hinterlassen haben,

punkten angeordnet, nm -o/ki uh rois öjlo« weiss von der Rede des Gracchus und dem durch

ewouxr. oood b'e t<p myeSchp xloriv zu beweisen sie beglaubigten gewaltsamen Eingreifen des Afri-

(14, 1); Nepos hat diese Anordnung beibehalten, canus nur Livius. aus dem sie Seneea cons. ad

weil er in seinen Eiempla ähnliche Zwecke ver- Polyb. 14, 4 entnahm. Cicero (Brut. 79) kannte

folgte. Chronologisch gehören aber die Begeben- keine lateinische Rede des Gracchus, und das,

beiten in die umgekehrte Reihenfolge; die Re- was Livius aus der damals gehaltenen wieder-

Behwerden im Senat wurden kurz nach der Rück- gieht, beweist nach Mommsens überzeugender

kehr der Scipionen 567 = 187 gegen beide er- Darlegung (Röm. Forsch. II 502ft.), dass es in
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raesarischer Zeit gefälscht ist. Die angebliche

Rede hängt aber so eng mit einer eigentümlichen
Darstellung der Thatsachen zusammen, dass sie

ebensowenig wie die von Liviue citierten übrigen
Reden ein selbständiges Product gewesen sein

kann, sondern von ihm aus einem Geschichtswerk
entlehnt sein wird. Eine Vermutung Uber dessen

Verfasser ist vielleicht erlaubt. Es kann Q. Aelius

Tubero sein, den Sol tau (Herrn. XXIX 631;

Jahrb. f. Philol. CLV 414IL) schwerlich mit
Recht aus der Reihe der Annalisten streichen

will. Er ist nämlich der einzige Historiker aus
der Zeit Caesars, den Livius in den erhaltenen

Büchern zweimal citiert (IV 23, 2f. X 9. 10),

und zwar für Notizen der Beamtenlisten; IV 23,

2f. wird Tubero zur Unterstützung einer Ansicht
des Antias angeführt, weil er sich dafür auf

die libri lintei berief, die nach IV 20. 8 zu den
libri magittratuum gehören; in der Geschichte
der Seipionenproeesae wird XXXIX 52, 3f. (s. o.)

die Autorität der libri magislratuum gegen Antias

ins Feld geführt; folglich kann in beiden Fällen

dieselbe Mittelquelle zu Grunde liegen, die auf
Grund derselben Urkunden Behauptungen ihrer

Vorgänger bald bestätigte, bald berichtete. End-
lich passt die politische Gesinnung, die M o m m-
s e n (a. 0. 507ff.) bei dem Verfasser der Rede des

Gracchus nachweist, sehr gut zu dem, was über
Tuberos persönliches Verhältnis zu Caesar bekannt
ist (s. o. Bd. I 8. 534. 587). Nach Abzug der

Fälschungen Tuberos bleibt als Kern der liviani-

schen Einlage eine Darstellung, die im wesent-

lichen mit der des Nepos oder seiner Quelle über-

einstimmt. Von ihr ist auch Cicero in der 698
= 56 gehaltenen Rede de prov. cons. 18 abhängig;
er vergleicht hier sein eigenes Verhältnis zu Caesar

mit dem Verhalten anderer Männer, die dem all-

gemeinen Wohle ihre Privatzwistigkeiten zum
Opfer gebracht hätten, z. B. mit dem des Gracchus,

und nimmt natürlich aus der ganzen Geschichte

der Scipionenproeesae nur die hierfür charakte-

ristische Stelle heraus, aber darin stimmt seine

Angabe genau mit Nepos überein (vgl. z. B. alie-

num tibi rirleri diiptilate imperii Cie. mit; alie-

num ridetur esse dignilate rei publicae Nep.).

Dass er das übrige beiseite gelassen hat, beweist

nichts für Benutzung einer anderen Darstellung,

als der auch von Nepos zu Grunde gelegten:

ebenso ist die Änderung im Wortlaut des Decrets

des Gracchus bei Liv. XXXVIII 57, 4 (Einsetzung

i

des Africanus statt seines Bruders, der die feind-

lichen Feldherren ins Gefängnis führte) nur eine

willkürliche Correctur des Tubero oder des Livius

selbst, die nicht auf eine andere Urquelle schliessen

lässt. Die Angaben Späterer vollends, wie Val.

Mai. IV 1, 8. Plin. n. h. praef. 10. Ampel. 19, 3,

denen man gelegentlich selbständigen Wert bei-

messen wollte, vertreten nirgends eine selbstän-

dige ältere Tradition, sondern bieten nur Notizen

aus den erhaltenen Berichten in ungeschickter 1

Verkürzung oder nachlässiger Wiedergabe. Es
bleibt also die älteste für uns erkennbare Dar-

stellung die annalistische, welche Cicero. Nepos
und Tubero gleicbmässig zu Grunde legten und
von der Antias am stärksten abwich. Auch Tubero
hat sie geändert, und es ist wohl möglich, dass

sie auch von Nepos modißeiert wurde, aber das
könne .i wir nicht mehr feststellen. Nach dieser

Tradition ist L. Scipio von den Volkstribunen
C. Minucius, der jedenfalls ein College des Naevius
war, also im J. 570= 184, angeklagt worden; der
Process war ein tribunicischer Multprocess, der
erste seiner Art (vgl. M o m m s e n St.-R. 1 702.
II 322; Strafr. 172. 1. 769, 2). und endigte mit der

Verurteilung Scipios. Der Tribun forderte die Stel-

lung von Bürgen und wollte auf die Weigerung des

Verurteilten hin ihn ins Gefängnis führen. Da-
egen rief sein Bruder Africanus die übrigen Tri-

unen zur Intercession auf; acht von ihnen erklär-

ten, dass sie ihrem Collegen nicht entgegen sein

wollten, der neunte aber, Tib. Gracchus, gewährte
seinen Beistand, obwohl er persönlich mit den Sei-

ionen verfeindet war, weil jetzt für die Gerechtig-
eit genug geschehen war und mandie Demütigung

verdienter Männer nicht bis zum Aussersten treiben

dürfe. So. wie es in diesen Berichten dargestellt

war, wird die Sache sich auch verhalten haben,
und es bleibt nun noch übrig, die Fälschungen
des Antias ins Auge zu fassen, dem Livius seinen

Hauptbericht entlehnt hat (XXXVIII 54, 1—55, 7.

58, 1—60, 10). Gellius hebt als die folgenreichsten

Fälschungen des Antias hervor, dass er erstens

den Process des L. Scipio nach dem Tode seines

Bruders angesetzt und dass er ihn zweitens in

einen I’eculatprocess umgewandelt habe. Die erste

von diesen beiden Fälschungen hatte zur Folge,

dass die Rolle des Africanus im Processe des L.

Scipio eine andere Persönlichkeit übernehmen
musste; dazu wählte Antias den P. Scipio Xasica
und verschleierte seine Verdoppelung derselben

Erzählung (s. o.). Da er durch die Beseitigung
des Tribunen Naevius den Process des Africanus

und durch jene Verdoppelung zugleich das Tri-

bunat des Gracchus ins J. 567 = 187 verschoben
hatte und da er Gracchus nicht fallen lassen

konnte, musste auch der Process des L. Scipio

in dasselbe Jahr hinaufgerückt werden. Das ergab
freilich eine enge Zusammendrängung der Be-

ebenheiten, aber dafür gewann die Abgcschlossen-

eit des Ganzen. Africanus musste in jenem Jahre
sterben und der Tribun Minucius seinen Platz

den in jenem Jahre amtierenden Petilliern über-

lassen, die Antia* demnach gegen beide Brüder
Klage erheben liess. Die zweite der von Gellius

beton ten Fälschungen des Antias ermöglichte d iesem
sehr mannigfache Erfindungen, die Einführung
neuer Personen wie des den Process leitenden Prae.

tors Q. Tcrentius Culleo, gegen den sich nun die

Intercession des Gracchus richten musste, und vor

allem auch den Beweis der völligen Unschuld des

L. Scipio, die sich bei der Versteigerung seiner

Habe nerausstellte. In Wahrheit war durch die

Intercession des Gracchus das Verfahren gegen
L. Scipio aufgehoben; alter die zwei Thatsachen,

dass er verurteilt worden ist, und dass Antias

eine besondere Erfindung für nötig hielt, um die

Ungerechtigkeit der Urteils zu beweisen, erregen

den Verdacht, dass L. Scipio nicht ganz schuldlos

war, obwohl darüber natürlich keine Entschei-

dung möglich ist. Um ihn in ein günstiges Licht

zu setzen, konnte Antias nach seiner Verschie-

bung des Processes aus dem Frühjahr 570 = 184,

wo er wirklich stattfand, ins J. 567 = 187 auch
noch eine Thatsache benutzen, nämlich die von
Scipio 568= 186 gefeierten Votivspiele. Er er-

zählte. Scipio hätte zwar aus dem Kriege in Asien
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nicht einmal die Mittel für diese Spiele heim-

gebracht, aber als er jetzt nach seiner Verurtei-

lung noch einmal dorthin als Gesandter reiste,

brachten die Fürsten und Städte Asiens durch
freiwillige Beiträge so viel zusammen, dass er

nachträglich sein Gelübde erfüllen konnte (Liv.

XXXIX 22, 8— 10). Abweichend berichtet Plin.

n. h. XXXIII 138: populus Romanus stipem

spargere eoepit Sp. Postumio Q. Jtarcio eoss..

Irwin abundnnlia peeuniae erat, ut enm eonferret

L. Seipioni, ei qua is ludos freit
; hätte dies auch

hei Antias gestanden, so wäre es noch ehrenvoller

für Seipio, aber man kann bei einer solchen aus
dem Zusammenhang gerissenen Notiz die eigent-

liche Bedeutung nicht recht erkennen. Damit
die Rehabilitation Scipios so vollständig wie mög-
lich erschiene, liess Antias ihn sogar an zwei

diplomatischen Missionen nach Asien teilnehmen;

erstens an der zur Schlichtung der Streitigkeiten

zwischen Antiochos und Eumenes 568= 186,

zweitens an der, welche von Prusias Hannibals
Auslieferung fordern sollte (Liv. XXXIX 56, 7.

Plut. Flamin. 21, 9); weil kein anderer Bericht

etwas davon wusste, citiert Livius beidemalc aus-

drücklich seinen Gewährsmann. Thatsächlich war
das Ansehen der Scipionen nach dem Process ver-

nichtet; das beweist auch die einzige historische

Nachricht über das spätere Leben des L. Seipio,

dass ihm der Censor Cato im J. 570= 184 das

maten gegen Saturninus und Glauria (Cir. Rab.

perd. 21). 064 = 90 brachte er gemeinsam mit
L. Acilius (Bd. I S. 252 Nr. 8) die Angelegen-
heiten der Stadt Aesernia in Ordnung: als die

empörten Italiker anriiekten, retteten sich beide

in Sclaventracht durch eilige Flucht (Appian. b.

c. I 41). Im J. 666 = 88 wurde Seipio Augur
(Fasti augur. CIL 1

3
p. 60: [. . . . Seipjio

Asingene[s eooptatus]). In demselben Jahre ver-
1 waltete er als Praetor Makedonien und Achaia,
besiegte die Skordisker, die im Bunde mit den
Maidern und Dardanern in Griechenland einge-

brochen waren, und beendigte die Kämpfe mit
ihnen, indem er sie bis über die Donau zurück -

trieb (Appian. 111. 5, vgl. M o m m s e n R. G. II

171, 2. P o m t o w Rhein. Mus. LI 369L, der cbd.

373 eine ausführlichere Behandlung in Aussicht

gestellt hat; vgl. auch Nr. 194). Zum Triumph
ist Seipio in den folgenden Jahren unter Cinnas
Gewaltherrschaft nicht gelangt, aber nach dessen

Tode erhielt er im J. 671 = 83 zusammen
mit C. Norhanus von den Marianem das Con-
sulat (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.

Cie. Quinct. 24. Tac. hist. III 72. Flor. II

9, 18. Obseq. 57. Cassiod.). Auf die Nach-
richt, dass L. Bulla nach der glücklichen Be-

endigung des mithridatiachen Krieges sein Heer
nach Italien übersetzte, verlieh ein Senatus coii-

sultum ultimum den Consuln die Vollmacht zu
Ritterpferd nahm, ohne ihn aber aus dem Senat 30 Rüstungen gegen ihn (Iul. Ezuper. 7 p. 4 Burs,

zu stossen (Liv. XXXIX 44, 1 aus guter Quelle Appian. b. c. I 82; vgl. Cic. Verr. I 37). Nor-
wegen der Form des Beinamens Asiagenet. Auet. banus rückte zuerst dem Feinde, der sich durch
de vir. ill. 53, 2. Plut. Cato 18, 1). Dass sich den Zulauf zahlreicher Optimaten beständig ver-

Scipio vorher mit Cato zusammen um die Censur stärkte, entgegen, wurde geschlagen und in Capua
bewürben habe, ist möglich (Liv. XXXIX 40, 2), eingeschlossen. Darauf brach Seipio zu seinem

ganz wertlos dagegen, nur eine rhetorische Phrase, Entsatz auf und begegnete bei Teanum Sidici-

die Behauptung, er sei noch vor Africanus ge- num dem Sulla, der ihm den Weg verlegte. Da
storben (Seneea cons. ad Polyb. 14, 4). Diesem Scipios Soldaten sich unzuverlässig und dem
seinem berühmten Bruder dankte Seipio nach den Kampfe abgeneigt zeigten, beschloss Sulla, sie

übereinstimmenden Berichten der Alten alles; 40 auf seine Seite zu ziehen. Er bot dem Consul

er war selbst ein gänzlich unbedeutender Mensch. Friedensverhandlungen an (vgl. darüber Cic. Phil.

Nicht recht vereinigen lässt sich damit freilich XII 27. XIII 2) und zog diese nach Möglichkeit

die Notiz von dem vorzüglichen Gedächtnis eines in die Länge, während er durch seine Agenten
L. Seipio, die man zunächst auf ihn beziehen und Soldaten die Truppen Scipios mit Ver-

möchte (Plin. n. h. VII 88); doch ist die Be- sprechungcn und Geschenken bearbeiten liess.

Ziehung nicht sicher, vielleicht auch der Vorname Vergeblich warnte der Praetor Sertorius den Con-

versclirieben. Eine Porträtstatue Scipios stand «ul und suchte vergeblich das Heer bei de
auf dem Capitol (s. o.); dagegen wurde ihm ein Sache der Demokraten festzuhalten; die Kopf-

Standbild bei den Scipionenpäbern mit Unrecht losigkeit jenes verdarb, was er etwa gutmachte,

zugeschrieben (Liv. XXXVIII 56, 4), zumal da 50 und das schliesslichc Ergebnis war, dass das

er. wie es scheint, seine Grabstätte dort nicht ganze Heer zu Sulla überging, sobald dieser eine

gefunden hat. Unglaubwürdig ist die Behauptung, feindliche Demonstration machte. Der Consul

Gordian III., dessen Bildnis wir besitzen, sei ihm mit seinem Sohne wurde in seinem Zelte ge-

ähnlich gewesen (Hist. Aug. Gord. 21, 5; vgl. fangen genommen, aber da er sich gefügig zeigte

B e r n o u 1 1 i Röm. Ikonographie II 3, 131); sie und abdankte, ungekränkt entlassen (Liv. ep.

hängt damit zusammen, dass sich die Gordiane LXXXV. Flor. II 9, 19. Eutrop. V 7, 4. Iul.

von den Scipionen aldeitcn wollten (Hist. Aug. Ezuper. 7 p. 4. Burs. Veil. II 25, 2. Sehol.

Gord. 5, 5—7. 9. 4—6. 17, 2). Hob. Sost. p. 293 Or. Diod. XXXVIII 16. Plut.

338) L. Cornelius Seipio Asiagenus. Der volle Sulla 28, 1—4; Sertor. 6, 1. Appian. b. c. I 85L).

Name Fasti Cap. zum J. 671: L. Cornelius L. 1. 60 Jedoch Seipio hielt sein Wort nicht und reizte

Ir. (Nr. 324) n. Seipio Asiatieus (vgl. Chronogr.: durch Beinen Treubruch Sulla zu weit grösserer

Asiatieo II). der Beiname auf den Münzen: L. Härte gegen seine Feinde (Appian. I 95); er

Seip(io) Asiag(enut) und in den Fasti augur.: sammelte nämlich ein neues Heer, um dem Cn.

Asiugene[s]

;

sonst heisst der Mann stets nur L. Pompeius in Picenum entgegenzutreten, wurde
Cornelius .Seipio. Münzmeistcr war er zwischen aber wiederum von den Seinen im Stich ge-

650— 104 und demBundesgenossenkrieg (Momm- lassen und musste sich durch die Flucht retten

sen MUnzw. 575 nr. 201; Tr. Bl. II 378 nr. 187), (Plut. Pomp. 7, 4). Infolgedessen wurde er im
654 = 100 kämpfte er mit den anderen Opti- J. 672= 82 als einer der ersten von Sulla auf
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die Proscriptionsliste gesetzt (Oros. V 21, 3. vgl. Pelopidas), mit den Worten VIII 1, 9: .laga-tir)-

die Anspielung darauf Cic. ad. Att. IX 15, *2); oia de xovxots xai /'reuoe 6 'Pcoftaiatv axgaxtjyoi

er entkam nach Massilia und ist dort, jedenfalls *.-ia.de xaxä xuv ZixeXixov .-röfauov, äXt/ycos avxov

nicht lange darauf, gestorben (Cic. Sest. 7, wo eyzetgioag xoi; xoXepioxt. Dieser Nachtrag des

ein parteiisches, allzu günstiges Urteil über ihn Polybios stimmt mit der anna li st isehen Tradition

gegeben wird. Schol. Bob. z. d. St. p. 293). Als überein, die bei Livius und seinen Nachfolgern
Redner war er nach Cic. Brut. 175 nicht ohne vorliegt (Liv. ep. XVII. Val. Max. VI 6, 2, vgl.

Gewandtheit und Erfahrung. Seine Kinder sind 9. 11. Flor. I 18, 11. Eutrop. II 20. 2. Oros.

Nr. 327 und Nr. 416. IV 7. 9. Ampel. 36, 1. Appian. Lib. 63 (fälsch

339) Cornelius Scipio Asiagenus Comatus war 10 lieh Mägxa: KogviiXtos]. Polyaen. VI 16, 5. Zonar,

nach seiner in den Scipioneiigräbern gefundenen VIII 10. 12). Der überall deutlich hervortretende

Grabschrift (CIL I 36= VI 1291= Dessau Grundzug ist, das der Consul zu einer Unter-

8) als L. f. L. n. wahrscheinlich Sohn von Nr. redung auf das feindliche Admiralschiff gelockt

324 und starb im Alter von sechzehn Jahren. und hier festgenommen wurde; im einzelnen fin-

Er kann also nicht der Vater des Consuls von den sich kleine Differenzen der Berichte (z. B.

671 =83 Nr. 338 gewesen sein, sondern muss im Namen des punischen Führers: Boodes, wie
noch einen, sonst unbekannten Bruder L. gehabt bei Polyb., bei Zonar., Hannihal bei Oros., Hanno
haben der dafür zu halten ist (vgl. Mommsen und Mago bei Ampel.; dessen angebliche Krank-
C1L I p. 13). (Münzer.] heit als Motivierung bei Appian und Polyaen).

340) P. Cornelius Scipio Asiaticus, vielleicht 20 In dieser Form giebt die Erzählung die Folie

Sohn des P. Lentulus Scipio cos. 24 und der für eine andere, wenige Jahre später spielende

Poppaea Sabina (s. Nr. 235), Consul suffectus in ab, worin das Verhalten der Römer in ähnlicher

den vier letzten Monaten des J. 68 n. Chr. mit Lage der Treulosigkeit der Karthager gegenüber*

C. Bellicus Natalis (CIL VI 8680. 304G9 [Bel- gestellt wird (Val. Max. VI 6, 2. Zonar. VIII 12).

lirio Xntale . ... o. V. Octobren], 471 (15. Oe- In Wahrheit bietet aber, wie Ihne (R. G. J II 51, 3)
tober]; Militärdiplome vom 22. December: CIL richtig empfindet, das ganz ähnliche Verhalten
III p. 847f. dipl. IV V (hier nur P. Cornelia des Römers C. Claudius beim Beginn des Krieges

Scipione]; Suppl. p. 1958 dipl. VI). (Groag.] das passendste Gegenstück (vgl. oben Bd. III

341) Cn. Cornelius Scipio Asina war als L. S. 2669 Nr. 18). Man wird demnach die Er-

I. Cn. n. (Fasti Cap. Acta tr.) Sohn von Nr. 343 30 zählung von der Überlistung Scipios für erfunden

und Bruder von Nr. 323, hat aber nicht wie sie halten dürfen, weil sie erstens die Römer Uber-

sein Grab in dem Erbbegräbnis der Familie er- haupt und zweitens den Consul entlastet und da-

halten. Seinen zweiten Beinamen erklärt Macrob. für einen Schatten auf die Gegner wirft; ailer-

sat, I 6, 29 völlig unbefriedigend mit einer spät dings erscheint dabei die Schiffsbcmaiinung der

und schlecht erfundenen Anekdote: Asinae ro- Römer ebenso kopflos wie bei dem polybianischen

fjnomenlum Corneliia datum est, quoniam prin- Bericht ihr Führer. N i e b u h r (R. G. III 677)
cepa ffentia Corneliae emplo fundo seit filia dala und Ihne a. O. haben mit dessen Benehmen
marito, cum aponaorea ab eo aolemniter po- seinen Beinamen Asina erklären wollen; dass

scerentur
,
nainnm cum pecuniae Öftere produxil er mit diesem von vornherein in den Fasti Cap.

in forum (fuaai pro sponaoribua praeaena pi- 40 erscheint, würde nichts dagegen beweisen, und
fjHua. Das Consulat bekleidete Scipio zum ersten- die weibliche Form des Tiernamens ist nicht

male mit C. Duilius 494 = 260 (Fasti Cap. ohne Analogie (vgl. Cn. Tremellius Scrofa). Da-

Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Flor. I 18. 7. gegen hat Wölffiin (Archiv f. lat. Lexikogr.

Eutrop. II 20, 1. Oros. IV 7. 7. Cassiod.). Man VII 279f.) das Cognomcn daraus abgeleitet, dass

rüstete damals eine starke Flotte aus, um den den Römern als die typische Eigenschaft der

Karthagern zur See gewachsen zu sein, und Sei- Eselin deren Wasserscheu erschien (vgl. Plin. n.

pio segelte mit den zuerst fertig gewordenen h. VIII 169): Scipio und seine Mannschaften seien

17 Schiffen nach Messana. Unterwegs lockte ihn der Seefahrt wenig gewohnt gewesen, hätten des-

die Aussicht, Lipara zu nehmen, und er fuhr in den halb, aus Wasserscheu, den Hafen von Lipara

Hafen der Insel ein; aber da erschien bei Nacht, 50 aufgesucht und sich hier so leicht fangen lassen;

von Hannihal aus Panormos abgesandt, ein puni- aus diesem Grunde sei ihm der Spitzname an-

sches Geschwader von 20 Schiffen und versperrte gehängt worden. Erinnert man sich, wie hoch

den Römern den Ausgang: rjpegw; Ö’ intyevojUvtie sein glücklicherer Amtsgenosse Duilius geprh-M n

xa pi¥ nXrjodffAaxa rrpöc <fvyr)v <7>optjotv eli xi]v worden ist, weil er zuerst einen Sieg zur S«i»

yijv, 6 de rvaios exnXayifi yevopevoe xai noieiv errang, so erscheint jene Deutung in der Tat
tytoy ovdev xeXoi rragedcoxev avxdv xoic nolepieuc. bestechend; sicher ist sie natürlich keineswegs.

ol di Kagyrjbövtoi rdc xe vaiv xai xdv oxgaxrpyov Jedenfalls haben die Zeitgenossen Scipios Schuld

xötv v.xeravxicjy vnojr/piov exorxe? aaoaxgrjpa nicht allzu schwer gefunden, denn nachdem er

XQtH xov Awlßav dxrjQav. So berichtet Poljrb. I zu unbekannter Zeit ausgelöst worden war. ist er

21, 4—9 und vergleicht damit die Lage, in die 60 im J. 500= 254 zum zweitenmal« mit A. Atilius

Hannihal selbst bald darauf geriet, indem er bei Colatinus Consul gewesen (Fasti Cap. Chronugr.

einer Recognoscieruugsfahrt sich plötzlich der Idat. Chron. Pasch. Cassiod.), und es gelang ihm,

ganzen römischen Flotte gegenüber sah. die durch durch glänzende Erfolge seine Schmach vergessen

ein Vorgebirge verdeckt in Schlachtordnung auf- zu machen. Beide Consuln gingen mit einer

gestellt war. Aber derselbe Polybios schliesst neuen Flotte nach Messana, nahmen Kephaloidion

einen Excurs über Feldherren, die dnrrh die und wandten sieh nach einem misslungenen An-
Hinterlist ihrer Gegner überwunden wurden (Tili- griff auf Drepana gegen Panormos; sie eroberten

Gracchus 542= 21*2. Archidamos V. von Sparta, zuerst di** Neustadl und zwangen dann die Alt-
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stadt durch längere Belagerung zur Übergabe, antragte, nur an den Schutz der Stadt zu denken
worauf auch andere Punkte der Nordküste Sici- und dazu alle Heere herbeizurufen.

liens diesem Beispiel folgten (Polyb. I 38, 5— 10. 843) L. Cornelius Seipio Barbatus ist als erster

Diod. XXIII 18, 3—5, Zonar. VHI 14, vgl. o. der Scipionen in dem Erbbegräbnis beigesetzt

Bd. II S. 2081). Vielleicht hatte sogar Seipio worden und galt als ihr eigentlicher Stammvater,
grösseren Anteil an diesen Erfolgen als sein Col- Der grosse Pepereinsarkopnag, der seine Gebeine

lege, denn nur er hat nach den Acta triumphalia enthielt, ist unter dem Einflüsse griechischer

im folgenden Frühjahr triumphiert, und viel- Architektur gearbeitet (jetzt im Vatikan, vgl,

leicht ist auch Frontin. strat. IV 7, 9 (Ca. Baumeister Denkmäler des klass. Altertums III

Seipio hello narali) auf seinen Feldzug zu be- 10 15561. mit Abb. Helbig Führer durch die öflent-

zieben. liehen Sammlungen in Rom 1 I 73 nr. 128); die

Seipio bellt) navali ) auf seinen reldzug zu be- xu toset, mit Abo. Melbig Führer durch die oltent-

ziehen. liehen Sammlungen in Rom 1 I 73 nr. 128); die

342) P. Cornelius Seipio Asina, jedenfalls Sohn darauf befindliche Inschrift ist die wichtigste

von Nr. 341, war Consul mit M. Hinucius Rufus Quelle für die Geschichte des Barbatus (CIL I

533= 221 Chronogi.: Asina; Idat.: Seipiont 29. 80 (mit Mommsens Commentar] = VI 1284L
Dessau 1 = Bücheier Carm.

r. 7). Auf dem Deckel ist mit

anfgcmalt: [L. CortuH]o Cn. I.

Nasiea; Chron. Pasch.: IxvtUortK tö ß' [weil (vgl. 815871] = Dessau 1 = Bücheier Carm.
Sxatiano; zum J. 532]; Eutrop. III 7, 1. Cassiod. Lat. epigr. I 6 nr. 7). Auf dem Deckel ist mit

Zonar. VIII 20: P. Cornelius: Oros, IV 13, 16: roten Buchstaben aufgemalt: [L. Cornelijo Cn. I.

Cornelius). Beide unternahmen einen Zug gegen Seipio; auf dem Sarkophag selbst sind andert-

die Histrer, die den Römern als Seeräuber lästig halb Zeilen eradiert und dann beginnt in der

wurden, und unterwarfen sie (Eutrop. Oros. Zonar., 20 Mitte der zweiten Zeile die aus sechs Saturniern

vgl. Liv. ep. XX: Histri subaeti sunt). Im J. bestehende eingemeisselte Inschrift: Cornelius L«-

536 = 218 waren drei römische Commissare für eins Seipio Barbatus Gnaivod patre
|
prognatus,

Ackerverteilungen in Oberitalien mit der Ein- fortis rir sapiensque, quoius forma rirtutei

richtung der Colonien Plaeentia und Cremona parisuma
[
fuit: etmsol. ernsor. aidilis quei fuil

beschäftigt, als auf die Kunde von Hannibals apud ros; Taurasia Cisauna
\

Samnio eepit,

Marsch ein Aufstand der Boier ausbrach; die subigit omne Loucanam opsidtsque abdoursit.

Triumvirn flüchteten nach Mutina, wurden von Bereits R i t s c h 1 und M o m m s e n haben aus

den Gegnern zu einer Unterredung aus der Sprache und Schrift dieses Gedichts geschlossen.

Festung herausgelockt und dann festgehalten. dass es nicht zur Zeit des Todes des Barbatus

Über ihre Namen sagt Polyb. III 40, 9: ü> slt 80 eingemeisselt. sondern nach dem Tode seines

pb 1)v Fdtoi AvnttuK xai rrp> inaxov Apzv* Sohnes Nr. 823 der älteren Inschrift des Deckels

tliqgnbe (Consul 534 = 220), ol ii Svo rgv Ha- hinzugefügt worden sei; auf den erodierten Zeilen

xJltxw (die Praetur. vgl. M o m m s e n St.-R. I hat H ü 1 s e n neuerdings die Buchstaben eso ge-

384f., 5); dagegen Liv. XXI 25, 4: triumrin lesen und zu ejeso/r ergänzt. Demnach darf man
C. Lutatius, C. Servilius, ». Anmut Uitati als sicher mit W ö 1 f f 1 i n (S.-Ber. Akad. Münch.
nomen haud dubium est; pro Annio Servilio- 1892, 190f.) annehmen, dass ursprünglich nui

que M'. Aeilium et C. Hrrennium haben I qui- der Name des in dem Sarkophage Beigesetzten

dam annales, alii P. Cornelium Asinam et C. aufgemalt war, dass später seine Ämterlaufhahn

Papirium Masonem; Aseon. Pison. p. 8 (nach darauf verzeichnet, und dass endlich in noch

anuales eorum, qui Punieum bellum serundum 40 späterer Zeit die poetischen Grabsehrift an die

srripserunt): triumriri P. Cornelius Asina, P. Stelledieser prosaischen Aufzählung gesetzt wurde.

Papirius ilaso, Cn. Cornelius Seipio. Von C. Nach Wölfflins überzeugenden Darlegungen ist

Servilius giebt Liv. XXVII 21, 10 an, er sei im die Hinzufügung des Cnrsus honorum auf dem
J. 545= 209 noch in der Gefangenschaft der Steine geschehen, als der Sohn des Barbatus seine

Boier gewesen, und von ihm und C. Lutatius prosaische Inschrift erhielt, also um 514 = 240;

XXX 19, 7—9, dass sie endlich im J. 551 = 203 die Anmeisselung dieser Zeilen und die Dich-

daraus befreit worden »eien. Da hier ausserdem tung und Eingravierung der Saturnier. die sic

gesagt wird, dass Servilius ein curulisches Amt ersetzen sollten. Bei erst um 554= 200 erfolgt

bekleidet hatte, so ist er jedenfalls einer der (a. O. 194f. 207. 218f.). Wieweit die Skepsis

zwei von Polybios erwähnten Praetorier gewesen, 50 gegenüber dem Inhalt der Verse (vgl. z. B. a. 0.

und wir müssen derselben Tradition den Vorzug
geben, der Livius ihn gab. Speeiell P. Corne-
lius Seipio Asina war im J. 536 = 218 Consular
und im folgenden J. 537= 217 Interrex (Liv.

190 Anm. 191) berechtigt ist, muss die Ver-

gleichung mit den Angaben der Schriftsteller

lehren.

Dass der Väter dieses Seipio Gnaeus hiess.

XXII 34, 1: P. Cornelius Asina); jenes verträgt zeigen ausser den beiden Inschriften die Angaben
sich nicht mit der Angabe des Polybios über den der Fasti Cap. über seine Söhne Nr. 823 und
Rang der gefangenen Triumvirn, dieses nicht mit 341. Das Cognomen Barbatus führt er selbst

der des Livius Uber die Dauer der Gefangen- nur in seinem eigenen Elogium und in dem seines

Schaft. Der Annalist, der ihn hier einführte und Sohnes; bei den Autoren heisst er einfach L.

nach den Worten des Asconius Coelius Antipater 60 Cornelius Seipio, und zwar auch bei den von

sein könnte, gab damit eine Doublette der Ge- den Fasti Cap. abhängigen Chronogr. Idat.

Chron. Pasch., obgleich Fasti Cap. Chronogr.fangennahme seines Vaters Cn. Seipio Asina, die Chron. Pasch., obgleich Fasti Cap. Chronogr.

nach der Vulgärtradition auf ganz ähnliche Weise Liv. anderen Corneliem den Beinamen Barbatui

erfolgt sein soll (vgl. Nr. 341). Später wird P.

Cornelius, rui Asinae engnomtn erat, von Liv.

geben (vgl. P. Cornelius Scapula Nr. 316). Pie

Bekleidung der Aedilität, womit natürlich die

XXVI 8. 2 nur im J. 543= 211 erwähnt wo curulische gemeint ist (Mommsen St.-R. II 480,

er durch Hannibals Marsch gegen Rom in solchen 2), durch Barbatus erwähnt nur das Elogium.

Schrecken gesetzt wurde, dass er im Senat be- Über sein Consulat berichtet Liv. X 11. 10— 13.
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1: im J. 456= 298 schickten die Lucaner Ge- haben Mommsen und Ihne hervorgehoben; die

sandte nach Rom, um Hülfe gegen ihre Bedränger, poetische Grabschrift, die mindestens zwei Men-
die Samniten, zu erbitten: sr quamquam bello schenalter nach den Ereignissen verfasst ist, hat

cum Samnitibut sutceplo necettaria iom facta sie übertrieben, aber die Thataehe, dass nur
adrersut Homanot Kdet tit, tarnen obtides dare Fulvius einen Triumph erhielt, liess sie auchwie-
paratos eite. Es wurde ein Bündnis mit ihnen der in noch späterer Zeit vollständig in Ver-

geschlossen und den Samniten der Krieg erklärt: gessenheit geraten, was gleichfalls zu weit ging
rontulet inter »e prorineia» partiti sunt: Sei- Der Etruskerkrieg war wohl wenig bedeutend,
pioni Elruria, Fulvio Sammlet obrenerunt, di- braucht aber kaum mit Ihne völlig verworfen
rertique ad tuum qvitque bellum prodciscuntur. 10 za werden; vielleicht traf Seipio aus dem ent-

Seipio lieferte den Etruskern bei Volaterrae ein fernteren Lucanien später in Etrurien ein als

unentschiedenes Treffen; da aber jene ihr Läget Fulvius und unterstützte dessen Plündevungszüge
räumten, durfte er sich den Sieg zuschreiben. Er nur wenig. Die Schlacht bei Volaterrae wird
selbst ging darauf nach Falerii zurück und ver- allerdings preiszugeben sein, und geringes Ver-

heert« von hier aus, ohne Widerstand zu finden, trauen erwecken auchdieEinzelheitenvonSchlacht-
weit und breit das feindliche Gebiet: Cn. Fulrii berichten aus den nächsten Jahren, bei denen Sci-

co«mh/u clara pugna in Satnnio ad Botianum pio eine Rolle spielt. Zweimal soll er unter Q.
haudquaquam ambiguae rictoriae fuit. Bonanum Fabius Mazimus Rullianus gedient haben, i J.

inde adgrettus nec ita multo pott Aubdenam 457 = 297 als dessen Legat durch eine geschickte

fi cepit Fultiut cantul de Samnitibut 20 Umgehung der Feinde einen grossen Sieg über
Iriumpharit. Von den Lucanern ist also bei die Samniten entschieden (Liv. X 14. 14ff„ daraus
Livius in dem Kriegsbericht nicht die Rede, da- Frontin. str. II 4, 2), dagegen 459= 295 als

gegen erzählt Frontin str. I 6, 1 eine Kriegslist Lagercommandant mit propraetorischem Imperium
des Fulvius Nobilior, cum ex Samnio in Luca in der Abwesenheit des Fabius eine grosse Nieder-

nos exercitum duceret, was wohl in dieses Jahr läge durch die Senonen bei Clusium erlitten haben
gehört (vgl. auch I 6, 2. 11. 2 weitere Kriegs- (Liv. X 25, 11. 26. 7ff.; vgl. Mommsen St.-R.

listen desselben Mannes). Die Acta triumph. zu I 681. 2). was er dann bei Sentinum wieder gut
diesem Jahre melden: Cn. Fultiut Cn. f. Cn. n. gemacht habe (Liv. X 29, 5). 461 =293 soll

Maxim. Centumalut cos. de Samnitibut Elru- er dann als Legat des L. Papirius Cursor
tceitque idibut S'ot., sagen also auch nichts von 30 bedeutenden und erfolgreichen Anteil an der
den Lucanern, während diese in den Resten der grossen Schlacht bei Aquilonia genommen haben
Erzählung des Dionys XVI 11 eine grössere Rolle (Liv. X 40, 7. 41. 9. 12ff., vgl. 44, 5). Wenn
spielen und hier auch der Abschluss des Bund- auch das Schweigen der Grabschrift über diese

nisses mit ihnen und die Stellung der Geiseln Thaten Scipios nicht als Beweis gegen ihre Ge-
erwähnt werden. Man hat auf verschiedene Weise Schicklichkeit angesehen werden kann, ja sogar
versucht, den Widerspruch der verschiedenen Be- bei seiner Niederlage von 459= 295 für die

richte unter einander und namentlich mit der Richtigkeit des livianischen Berichts angeführt
Grabschrift Scipios zu lösen (vgl. z. B. Niebuhr worden ist (I hne R. G. 5 I 442, 1) so lässt sich

R. G. III 424f. Mommsen CIL I p. Ifif. Ihne doch von den ausgeführten Schlachtbeschreibungen
R. G. 1 I 4369.); die Entstehung des schärfsten 40 des zehnten Buches des Livius im allgemeinen
Widerspruchs zwischen ihr und Livius (auch Fron- sagen, dass sie lediglich der Phantasie der Anna-
tin) dürfte Niese (De annalibus Romanis obser- listen sullanischer Zeit entsprungen sind und fast

vationes [Marbg. 1886] p. IV) zutreffend erklärt jeder historischen Grundlage entbehren. Nament-
haben: die ältesten annalistischen Darstellungen lieh auch von den Unterfeldherren der Consuln
hatten die kriegerischen Ereignisse dieses Jahres und von ihrem Anteil an den Ereignissen wussten
ohne namentliche Hervorhebung der Feldherren die älteren Darstellungen in der Regel nichts:

erzählt; die Verteilung der Provinzen unter die erst die späteren haben sie gewöhnlich eingeführt,

Consuln ist erst von jüngeren Annalisten ganz indem sie hauptsächlich Namen einsetzten, die

willkürlich vorgenommen worden. Hält man nun sich in den Consularfasten der knrz vorhergehen-
de Grabschrift und Livius zusammen, so ergiebt 50 den Jahre fanden. Nur aus dem Elogium des

sich, dass Seipio wohl gegen die Samniten, wie Barbatus erfährt man, dass er die Censur ver-

gegen die Etrusker gekämpft haben soll; dasselbe waltet habe. Nachdem der Versuch, als das Jahr
behaupten die Acta triumph. von seinem Amts- seiner Censur 464 = 290 zu bestimmen, ge-

genossen. Es ist in diesem Falle vielleicht rieh- scheitert ist, weil das Fragment der capitolini-

tig, einmal die Regeln kritischer Methode ausser sehen Fasten, an das er anknüpfte, an anderer

acht zu lassen und anstatt durch strenge Sonde- Stelle einzusetzen ist (vgl. CIL I 3
p. 83f.), ver-

rung der verschiedenen Berichte vielmehr durch dient der Versuch de Boors (Fasti censorii 77f.)

ihre Vereinigung und Verschmelzung zur Wahr- besondere Beachtung, der den Namen bei Fest,

heit vorzudringen: beide Consuln haben auf bei- p. 237 einsetzen (/ . .

.

Domitius Corne)tiutque

den Kriegsschauplätzen den Befehl geführt, nur 60 [centores lecerunt P. Valerio Ti] Corunfcanio
war der Anteil des Fulvius auf beiden grösser cot ]) und demnach die Censur dem J. 474
als der des Seipio, und dieser selbst hat immer =280 zuweisen will. Auch Für den unbekannten
noch auf dem südlichen verhältnismässig grössere Collegen des Q. Caedicius Nootua (o. Bd. II S.

Erfolge erzielt, als auf dem nördlichen. Im ein- 1246 Nr. 10) in der Censur von 471 = 283 könnte
zelnen hat dann die Tradition je nach Belieben man den Barbatus halten. Von den lobenden Be-

diese oder jene Seite stärker betont. Dass die merkungen über ihn, die sein Elogium sonst noch
Thaten Scipios in Lucanien neben denen seines enthält, ist rir lortis sapientque nach Wölfflin
Collegen in Samnium hergegangen sein können. (a. 0, 2131.) auf die Rechnung des Dichters zu



1491 Cornelius Cornelius 1492

setzen, und auch der Inhalt des folgenden Verses des Scipio auf die Sicherung des Küstengebietes

ist ganz conventioneil. Bei Auffindung des Sarko- von den Pyrenäen bis zur Ebromündung, die, im
phags waren die Gebeine des Barbatus noch vor- Vergleich zur ganzen Aufgabe zwar gering, immer-
nanden. hin das Urteil des Appian (Ib. 15) nicht gerecht

344) P. Cornelius Seipio Barbatus, Consul erscheinen lassen, dass nämlich Cn. Scipio bis

426 = 326, vgl. P. Cornelius Scapula Nr. 316. zur Ankunft seines Bruders .nichts Nennenswertes'
[Münzer.] vollbracht habe. Es birgt sich dahinter wohl

345) Cn. Cornelius Scipio Calvus (CIL I
s Appians eigene Unkenntnis.

p. 24 zum J. 532 = 222), L. f. (vgl. auch CIL Jetzt erschien im J. 538 = 216 P., der Bruder
1
J

p. 23 zum J. 549= 205), Sohn von Nr. 323, 10 des Cn., in Spanien und übernahm den Ober-
Consul des J. 532 = 222, führte mit seinem Amts- hefehl. Cn. wirkte neben und mit ihm: seine Le-

genossen M. Claudius Marcellus gegen die Insubrer liensschicksale sind mit denen seines Bruders (s.

Krieg, belagerte Acerrae in der Poehene und nahm d. Nr. 330) so eng verknüpft, dass sie sich nicht

es, nachdem Marcellus die gallischen Entsatz- davon trennen lassen. Erst im J. 540= 214
truppen bei Clastidium geschlagen hatte. Er folgte spielt Cn. in unseren Berichten wieder eine selh-

den Feinden nach Mailand und trug durch die ständige Rolle, als er seinen in eine gefährliche

Eroberung dieser Stadt wesentlich zur Beendi- Lage geratenen Bruder befreit und die von den
gung des Krieges bei, Polyb. II 34. Plut. Marc. Karthagern belagerte Stadt üiturgis und ebenso

6, 8. Zonar. VIII 20 D. Bigerra entsetzt. Bei Munda wurde er im gleichen

Im J. 536= 218 fuhr er, während sein Bruder 20 Jahre verwnndet. Liv. XXIV 41 f.

von der Rhonemündung nach Italien umkehrte. Nach Verlauf von zwei Jahren, also 542 = 212
um dem Hannibal entgegenzutreten, nach Em- (Liv. XXIV 49 und XXV 32f.), wollten die Brüder
poriae in Spanien, gewann durch Güte oder mit einen Hauptschlag unternehmen und trennten sich

Gewalt die KUstenplätze bis zun Ebro und zog zu diesem Zwecke. Cn. blieb gegen Hasdrubal.

dann ins Innere des Landes. Hier besiegte er bei Hannibals Sohn, bei Amtorgis im Felde. Aus
Cissa (C'i'ssm, Liv. XXI 60) den karthagischen demEintreffenderbeidenandernfeindüchenFührer
Führer Hanno und nahm ihn und den spani- im I-ager Hasdrubals schloss Cn. mit Recht auf
sehen Häuptling Andobales gefangen. Er musste ein Unglück, das seinen Bruder getroffen habe,

aber zum Schutze der an der Küste zurückge- und wich mit seinen durch den Abfall der Kel-

lassenen römischen Truppen, die inzwischen von 30 tiberer stark geschwächten Truppen der Über-
Hasdrubal überfallen worden waren, zurückkehren macht bei Nacht. Doch am Abend holte ihn die

und blieb den Winter 218/217 in Tarraco. Li- Reiterei der Feinde ein. Die Notverschanzung
vius, der XXI 60 mit Polyb. III 76 überein- aus Sätteln und Gepäckstücken hielt nicht lange
stimmt, lässt ebd. 61 noch in demselben Jahre stand, das römische Heer erlag, mit ihm sein

den Scipio wieder nach Emporiae ziehen und ihn Feldherr Cn., der entweder in der Schlacht oder
nach Eroberungszügen im unteren Ebrogebiete auf der Flucht in einem Turme sein Ende fand

nach Tarraco in die Winterquartiere zurückkehren. (Liv. XXV 34—36. Appian. Ib. 16), 30 Tage
Das Schweigen des Polybio« und die Doublette spater als sein Bruder. Die Trauer um seinen

des Marsches von Emporiae und Tarraco legen Tod soll wegen seiner grösseren Beliebtheit bei

die Vermutung nahe, als labe hier, wie an anderen 40 den Spaniern noch heftiger gewesen sein als die

Stellen der livianischeu Beschreibung des Sei- om seinen Bruder (Liv. XXV 36).

pionenkämpfe in Spanien, einer der erfindungs- Dieser Zeitangabe, wonach der Tod der Sci-

reichen römischen Annalisten als Quelle gedient. pionen in das J. 542 = 212 fällt, widerspricht

Im J. 537 = 217 brach Scipio gegen Has- Livius (XXV 36, 14) selbst, wenn er Cn. Seipio

drubal von Tarraco auf und besiegte ihn in einer im achten Jahre seiner Ankunft in Spanien
Seeschlacht vor der Ebromiindung, wobei er 25 sterben läset. Danach wären dann die Scipionen

von desen 40 Schilfen (die letztere Zahl nur bei erst im J. 543= 21 1 gestorben. Genzken De
Livius) kampfunfähig machte Möglich ist es, dass rebus a P. et Cn. Scipionibus in Hispania gestis,

das von Frontin. strat. IV 7, 9 von einem Cn. Freiberg i. S., 1879 sucht einen Ausweg: er ündet
Scipio erzählte Mittel, die feindlichen Schiffe durch 50 eine Verwirrung in der Erzählung der Ereignisse

Gefässe mit Brennstoffen in Brand zu stecken, des J. 540 = 214 bei Livius, so dass die Erobe-

in dieser Schlacht zur Anwendung gekommen rung von Iliturgis und Bigerra in das J. 542=
ist. Dem Berichte des Polyb. III 95f. = Liv. 212, das Ende der Scipionen in das J. 543= 211

XXII 19. 20. 1—3 fügt Liv. XXII 20—22 für fiele. Auch M o m m se n (R. G. I
s 630) verlegt

das J. 537 = 217 ein Vordringen bis an die den Tod der Scipionen in das J. 543= 211, wäh-

Mauern von Neukarthago, eine Fahrt nach den rend I h n e (R. G. II 257—260) die Zahlen des

Pityusen und Balearen, sowie ein Marsch des livianischen Berichtes beibehalten hat. den er

Landheeres bis zum Saltus Castulonensis hinzu. im übrigen 258, 288 auf seine Glaubhaftigkeit

Dieser Erzählung, die schon durch die Grösse der hin charakterisiert. Einen Versuch, den Irrtum

Erfolge nicht recht glaubwürdig erscheint, wider- 60 aus fehlerhafter Quellcnbenutzung seitens des Li-

spricht Polybios Angabe (III 97), das« erst die vius zu erklären, macht 8oItau (Herrn. XXVI
beiden Brüder gemeinschaftlich zum erstenmale 1891, 411 f.). [Henze

]

in diesem Kriege den Ebro überschritten hätten. 346 )Cn. Cornelius Scipio Hispollus. Sohn des Cn.

Livius Bericht entstammt wohl der gleichen Feder ScipioCalvusNr.345(Fasti Cap.) ist jedenfalls der-

wie die Douplette der Thaten des Cn. Scipio im selbe Cn. Scipio, der 555= 199 zum Pontifez (Liv.

J. 218 (Liv. XXI 61). XXXII 7, 15 vgl.XL1 16,4) und für 575= 179 zum
Lassen wir die nur livianischen Berichte bei- Fremdenpraetor gewählt wurde (Liv. XL 44, 2.

aeite, so beschränken sich die Errungenschaften 7). 578= 176 war er Conaul (Fasti Cap. Liv.
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XIJ 14, 4. 7: Cn. Cornelius Scipio Hispallus; richtet (Cie. de or. II 260, vgl. Mo mm een
Chronogr.: Spalo; Idat.: Scipione; Chron. Pasch.: St.-R. III 409, 4). 578= 176 wir er Praetor
Sxaieoroc; Cassiod.: Cn. Cornelius-, Obee(|. 9: und erhielt das jenseitige Spanien rur Provinz,

Cornelius), wurde bei der Rückkehr von der Feier aber nach dem Vorgänge seines Collegen P.

der Feriae Latinae vom Schlage getroffen, suchte Licinius Crassus, dem das diesseitige zugefallen

vergeblich in Curaae Heilung und wurde, nach- war, weigerte er sich, in die Provinz zu gehen,
dem er dort gestorben war, in feierlichem Zuge da er durch die Verpflichtung zu feierlichen

nach Rom gebracht und beigesetzt (Fasti Cap. Opfern in Korn festgehalten wurde. Beide be-

Liv. XU 15, 1. 4. 16, 3f. Ctbseq.). Sein Sohn schworen dies eidlich vor der Volksversammlung,
Nr. 347 weist in seiner Grabschrift auf die Thaten 10 aber es stellte sich heraus, dass es bei Scipio nur
des Vaters hin. Vielleicht seine Gemahlin ist ein Vorwand gewesen war, und er wurde deshalb
Nr. 445. hei der nächsten Leetio senatus 580= 174 von

347) Cn. Cornelius Scipio Hispanus, Sohn von den Tensoren mit einer Rüge bestraft (Liv. XU
Nr. 346. Während für den Vater durch Fasti 14, 5. 15, 5. 10. 27, 2; vgl. M o m m s e n a. O. II

Cap, Liv. und Chronogr. die Form des Beinamens 380, 2). Vgl. Nr. 35.

His/mllus gesichert erscheint, wird der Sohn nur 349) C, Cornelius Scipio Nasica s. P. Cor-
bei Val. Max. [Iul. Par. und Nepotian.j I 3, 3 nelius Scipio Nasica Corculum Nr. 353 Ende,
(vgl. VI 3, 3 b) Hispalus genannt. Die beiden 350) r. Cornelius Scipio Nasica. Wiederholt
Inschriften, Appian. Lib. 80 und Diod. XXXIV wird ausdrücklich angegeben, dass er der Sohn
33, 1, der von diesem Zweige der Familie der 20 des Cn. Scipio Calvus Nr. 345 und der Vetter des
Scipionen im allgemeinen redet, bieten llispanus. älteren P. Scipio Africanus gewesen sei (Fasti

Von dem Sarkophage dieses Scipio aus dem Erb- Cap. Liv. XXIX 14. 8. XXXI 49, 6. XXXV 1,

hegräbnis der Scipionen stammen drei Platten, 3. 10, 9. 24, 4. XXXVI 1, 1. XXXVII 57, 10.

die erstens den Cursus honorum in absteigender XXXVIII 58, 4. Veil. II 3, 1. Sil. It. XVII Ilf.

Reihenfolge und zweitens zwei Distichen ent- Appian. Hann. 56. Dio frg. 56, 64). Der Beiname
halten (CIL I 38= VI 1293= Des sau 6= A'nsica bedeutet nach Arnob. VI 10 das Gegen-
Büche ler Carm. Lat. epigr. II 440 nr. 958). teil von displosae nares, vielleicht Spitznase, und
Demnach war Scipio Deeemvir sacris faciundis ist dem Zweige der Scipionen, die von diesem
und ist dies erst nach dem J. 587=167, mit ersten I’. Nasica abstammen, erblich geworden,
welchem die erhaltenen Bücher des Livius ab- 30 Ein mit ihm gleichzeitiger L. Nasica (erwähnt

brechen, geworden. Seine politische Laufbahn von Cie. de or. II 260; vgl. Gell. IV 20, 3—6)
begann er als Quindecimvir stlitibus iudieandis, gehört schwerlich derselben Familie an; ebenst

welches Amt hier zuerst erwähnt wird, war dann ist es nicht wahrscheinlich, dass der von Hör.
zweimal Kriegstribun und Quaestor. Während sat. II 5, 57ff. erwähnte Nasica ,ein herunter-

er eine dirser letzten Stellungen innehatte, wurde gekommenes Glied des edlen Geschlechtes' gewesen
er im J. 605= 149 mit P. Scipio Nasica Nr. 354 sei, wie u. a. K i e s s 1 i n g z. d. St. meint. Aus
nach Karthago geschickt, um die von Rom ge- den letzten anderthalb Jahrhunderten der Repu-
forderte Entwaffnung dieser Stadt durchzuführen blik sind sechs Männer mit Namen P. Cornelius

(Appian. Lib. 80: Zvaloc Kogve/hof 6 1anavoc Scipio Nasica bekannt, von denen jeder der Sohn
inixlt)mv). Es war dies vielleicht nicht seine 40 des vorhergehenden war. Obgleich es nicht schwer
erste diplomatische Mission, denn in den vorher- ist, sie auseinander zu halten, sind doch ver-

gehenden Jahren hatte Rom Gelegenheit gehabt, schiedene Verwechslungen vorgekommen. Beson-
sieh um die Angelegenheiten auf Kreta zu kiim- ders häufig wird der erste Nasica mit seinem
mern (vgl. M o m m s e n R. G. II 63), und dort Sohne Nasica Corculum zusammengeworfen, so

ist eine Ehreninschrift dieses Scipio gefunden, von Liv. ep. XLIX, wo offenbar der Epitomator,

die ihm noch keinen Amtstitel beilegt (Journal nicht Livius selbst die Schuld trägt, ferner von
of Hell. Stud. XVI 1896, 181 = Revue arch. Diod. XXXIV 33. 1—6. Auct. de vir. ill. 44, lff.

1896, 400: frajov Kogtnjltov
|
rvaiov vlör 2xt- Ampel. 19, 11. Augustin civ. dei II 5, vielleicht

-ticoya
|
Taxaror tvtgyhay ä atUic). Nach der auch von Pompon. Dig. I 2, 2, 37 (s. Nr. 353)

Grabschrift bekleidete Scipio ferner die curulische 50 sodann mit seinem Sohn und Enkel an den zu-

Aedilität und die Praetur; Val. Max. (Iul. Par., sammengehörigen Stellen Plin. n. h. VII 118 und
vgl. Nepotian.) I 3, 3 berichtet, dass er letzteres 120 (vgl. Schol. Iuvenal. III 137), endlich mit
Amt im J. 615= 139 verwaltete und durch ein Sohn, Enkel und Urenkel von Val. Max. VII 5,

Edict, das er offenbar als Fremdenpraetor erliess, 2. Wenn bei jenen diese Verwirrung noch als

alle Chaldaeer und Juden aus Rom und Italien blosser Irrtum zu erklären ist, so scheint dagegen
auswies. Die poetische Grabschrift fügt diesen bei Val. Max. und Plin. nicht blos ein Irrtum,

Thatsachen nur die eine hinzu, dass Scipio Kin- sondern eine bestimmte Absicht vorzuliegen. Die
der hinterliess, und rühmt ihn im übrigen ledig- Verschmelzung der verschiedenen Nasica zu einer

lieh als würdigen Erben des Ruhmes seiner Ahnen. Person ergab ein glänzendes Musterbeispiel römi-

Da er das Consulat nicht erreichte, mag er bald 60 scher Tugend (vgl. Münzer Quellenkritik der

nach der Praetur gestorben sein; von den Kindern Naturgesch. des Plin. [Berlin 1897] 322—325).
ist nur ein Sohn bekannt (Nr. 321). In einem Falle vermögen wir die von den Au-

348) M. Cornelius Scipio Maluginensis. Sein toren geschaffene Unklarheit nicht mehr autzu-

Verwandto-haftsverhältnis zu den anderweitig he. hellen; nach Diod. XXXIV 33, 1 sollen Gross-

kannten Scipionen, denen sonst das Praenomen vater und Vater des Consuls von 643 = 111 die

.V. fremd ist. lässt sich nicht ermitteln. Eine Würde eines Princeps senatus bekleidet haben;
Äusserung von unfreiwilliger Komik wird von da der Grossvater von Diodor für identisch mit
ihm bei den Consulwahlen für 575= 179 bc- dem Urgrossvater gehalten wird, und da ander-
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weitig nur für den Grossvater die Würde bezeugt seitige Spanien zur Provinz (Liv. XXXIV 42, 4. 43,

ist (vgl. Nr. 353), so bleibt die Möglichkeit offen, 7; bei Pint. Cato 11, 1 ff. wird fälschlich P. Seipio

dass der Urgrosavater oder der Vater jener zweite Africanus für diesen Statthalter gehalten), zwang
Princeps senatus unter den Vorfahren des Con- durch glückliche Kämpfe zahlreiche Städte zur

suis von 643=111 sein könnte. Aber beides Übergabe (Liv. XXXV 1, 8), beschäftigte seine

erscheint unmöglich (vgl. Mommsen Rhein. Mus. Soldaten während des Winters mit dem Bau von
XIX 455; St.-R. III 970, 2), Diodor muss einen Schiffen (Frontin. strmt. IV 1, 15), vertrieb durch
Irrtum begangen haben, und zwar hat er wohl einen Sieg bei Ilipa die in die Provinz einge-

den väterlichen Urgrossvater jenes Consuls mit drungenen Lusitaner und gelobte bei dieser Ge-

dern mütterlichen, dem Vater seiner Grossmutter, 10 legenheit die Festspiele, die er später als Consul
verwechselt; diese zwei waren die gleichnamigen feierte (Liv. XXXV 1, 4—12 mit starken t'ber-

Vettem Seipio Naaica und Seipio Africanus Maior, treibungen. XXXVI 36, If.). Um dieses Amt be-

der in der That Princeps senatus gewesen ist. warb er sieh nach seiner Rückkehr für das J.

In den Nachrichten über das Leben des älte- 562= 192, wurde aber trotz seiner eigenen Ver-

sten P. Seipio Nasica verrät sich mehrfach die dienste und trotz der nachdrücklichen Unter-

Hand des Annalisten Valerius Antias, der in ihm Stützung von seiten des 8eipio Africanus noch

wohl eine Art Doppelgänger seines Lieblings- nicht gewählt (Liv. XXXV 10, 2. 9), sondern

helden Seipio Africanus, nur mit schwächeren hatte erst bei einer erneuten Bewerbung für 563
Farben darstellte. Als im J. 550= 204 das = 191 Erfolg (Liv. XXXV 20, 4f. XXXVI 1. 1.

Bild der grossen Göttermutter von Pessinus nach 20 Eutrop. IV 8, 1. Oros. IV 20, 20. Cassiod. Fasti

Rom gebracht wurde, war dem delphischen Orakel Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.). Er erhielt

oder nach anderer Version von den sibyllinischen Italien als Provinz zugewiesen, stellte beim Volke

Büchern die Weisung erteilt worden, der beste den Antrag auf Kriegserklärung gegen Antiochos

Mann in Rom sollte die Göttin empfangen. Durch und beschäftigte sich längere Zeit mit der Ord-

Senatsbesehlugs wurde Nasica, der damals noch nung der inneren Angelegenheiten (Liv. XXXVI
ein ganz junger Mann war und noch nicht die 1, 6. 2, 1. 8, 2. 36, 1—3. 37, 1, 5). Darauf he-

Quaestur bekleidet hatte, für den besten Mann der gab er sieh nach Oberitalien und lieferte hier

Bürgerschaft erklärt und erhielt den ehrenvollen den Boiern eine grosse Schlacht. Zwar ist deren

Auftrag, die Göttin von dem Schiffe in die Stadt Bedeutung wieder von Antias übertrieben worden,

zu tragen, nicht in sein Haus, wie einige Autoren 30 aber doch war das Ergebnis, dass sich die Boier

angeben. Es versteht sich von selbst, dass diese vollständig unterwarfen und Geiseln stellten Liv.

Auszeichnung zu den höchsten Ehrentiteln des XXXVI 37, 6. 38, 5—7 39, 3. Oros. IV 20, 21);

Scipionenhauscs gerechnet wurde; schon der An- daher wurde dem Consul der geforderte Triumph
fang des Grabgedichts des L. Seipio Nr. 323: trotz des Einspruchs eines Volkstribunen bewilligt

hone oino ploirume eomentiont Rfomai] duo- (Liv. XXXVI 39, 8—40, 14; in den Acta triumph

tioro optumo luiee riro Lueiom Srtpumr ist ist nur /Cojrnrl[tut] erhalten). Im Anfang des

sicherlich unter dem Eindruck jenes Urteils des nächsten Jahres kehrte er noch einmal in das

Senats Uber seinen Enkel entstanden (vgl. da- Gebiet der Boier mit proconsularisehem Imperium
gegen die Grabschrift des A, Atilius Calatinus; zurück (Liv. XXXVII 2, 5). Ein Sechsgespann

unum hune plurimae eonsenliunl genlet populi 40 von vergoldeter Bronze, das er auf dem Capitol

S
rimarium fuisie rirum). W'orauf sich das stiftete, war wohl ein aus der reichen Beute er-

rtcil gründete, ist unbekannt; Livius macht die riehtetes Weihgeschenk (Liv. XXXVIII 35, 4 mit

charakteristische Bemerkung XXIX 14, 9: id gtii- Weissenborns Anm.). Das höchste Staatsamt

ftiis rirtutibu •« indueti ila indiearinl, »icul tra- hat Nasica nicht erreicht; er ist nach Liv. XXXVII
ditum a prozimi» memoriae temporum illorum 57, 10. XXXIX 40, 2 565= 189 und 570= 184

tcriploribui libenf poeteru traderem, ila meae bei der Bewerbung um die Censur unterlegen, und

opinionee eonieelando rem telustalr nbrvlam non auch Plin. n. h. VII 120 nennt ihn in toga cun-

interponam-, was andere von der Frömmigkeit dida bi> repnlta notatue a populo, wobei die erste

und ähnlichen Tugenden Scipios reden, sind nur Niederlage bei den Consulwahlen noch nicht ein-

solche Vermutungen. Gewiss hat das Andenken 50 mal erwähnt wird. Dass Nasica bei den Cen-

seines Vaters, der in Spanien den Heldentod ge- sorenwahlen durchfiel, hängt damit zusammen,

storben war, und die Stellung seines Vetters, der dass in diesen Jahren die Stellung der Seipionen

im Begriff war, nachAfrica überzugehen, dasUrteil schwer erschüttert wurde. In der livianischen

des Senats nicht weniger bestimmt, wie die mora- Darstellung der Seipionenprocesse erscheint Na-

lischen Vorzüge des Jünglings selbst. Berichte siea neben seinen beiden Vettern als einer der

und Erwähnungen derSache: Cie. har. resp. 22. 27: vornehmsten Mitwirkenden, denn er ist es hier.

Brut. 79; fin. V 64. Liv. XXIX 11, 6. 14, 8— 11. der die Volkstribunen dem L. Seipio Asiatieus

XXXV 10, 9. XXXVI 86. 3. 40, 9; ep. XLIX. zu Hülfe ruft und diesen in langer, trefflicher

Veil. II 3, 1. Val. Max. VII 5, 2. VIII 15, 3. Rede verteidigt (Liv. XXXVIII 58. 3—59. 11);

Plin. n. h. VII 120. Auct. de vir. ill. 44, 1.60 aber diese wichtige Rolle hatte in der älteren

46, 3. Ampel. 24. Augustin, civ. dei II 5. Ovid. Überlieferung vielmehr der ältere Africanus als

fast. IV 347. Sil. Ital. XVII 5—12. lugen. III Bruder des Angeklagten gespielt (Liv. XXXVIII
137f. mit Schol. Diod. XXXIV 33, 1—3. Appian. 56, 9f. Gell. VI 19, 5; vgl. Nr. 337), und nur

Hann. 56. Dio frg. 56, 64. Im J. 554 = 200 Valerius Antias hat Nasica an dessen Stelle ge-

war Nasica Trinmvir für die Verstärkung der setzt, weil er die Verbannung und den Tod des

Colonie Venusia (Liv. XXXI 49, 6), 557= 197 Africanus vor den Proeess des Asiatieus verlegte

curulischer Aodil (Liv. XXXIII 25, 1) und 560 und dann in dem Vetter den passendsten Ersati-

= 194 Praetor. Als solcher erhielt er das jen- mann (and (vgl. Mommsen Rom. Forsch. II 473,
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112. 495L). Antias liess ferner den Nasica im
J. 571 = 183 mit jener Gesandschaft. die Han-

nibals Auslieferung von Prusias fordern sollte,

nach Asien reisen {Liv. XXXIX 56, 7); zu der-

selben Zeit ist Nasica aber zum Triumvir eolo-

niae deducendae gewählt worden und wirkte in

dieser Stellung 573= 181 bei der Gründung von

Aquileia mit (Liv. XXXIX 55. 6. XL 34, 8). Nur
zehn Jahre später wird er noch einmal erwähnt;

damals ist er mit M. Cato, L. Aemilius Paullus

und C. Sulpicius Gallus als Patron der Spanier

gegen die von diesen angeklagten Statthalter auf-

getreten (Liv. XLIII 2, 5. 7). Der Tod des Afri-

eanus hatte auch Nasicas Zurücktreten von der

politischen Bühne zur Folge gehabt. Für ein

näheres Verhältnis beider zu einander spricht

namentlich auch die Thatsache, dass 6ie ihre

Kinder mit einander vermählten. Anch Nasica

stand in freundschaftlichen Beziehungen zu En-

nius, wie eine Anekdote bei Cie. de or. II 276 1

beweist.

351) P. Cornelius Scipio Nasica, Sohn von

Nr. 355, war Praetor und Statthalter von Hispania

ulterior im J. 661 = 93 und unterdrückte hier

einen Aufstand (Obseq. 51
;

per Nasieam Hi-

tpamae principes, qui rebellabant, tupplieio

eomumpli urbibus dirutis; vgl. dazu Wilsdorf
Leipz. Studien I 112L). Aus Cic. Brut. 211L;

de or. III 134 (beidemale nur der Name Seipio)

und Dio XL 51, 3 (Name Natica überliefert) er-

giebt sich ferner, dass er mit Licinia, einer der

zwei Tüehter de» Redners L. Crassus, vermählt war

und von ihr zwei Söhne hatte: der eine ging durch

testamentarische Adoption in die Familie der

Caecilii Metelli über, der andere wurde schon

weit früher von seinem mütterlichen Grossvater

im Testament adoptiert, und beide bewahrten
von ihrem alten Namen nur das berühmte Cog-

nomen Scipio (vgl. den Stammbaum o. Bd. III

S. 1225L). Im J. 674 = 80 wird von Cic. Rose.

77 ein P. Scipio neben einm M. Metellus als

Beistand des Sex. Roscius aus Ameria genannt;

dessen Beziehungen zu diesen Familien werden

ebd. 15 erwähnt und die beiden Männer ebd. 119

als hominet nobiliuimi atque inlegerrimi ge-

rühmt. Es ist keineswegs sicher, aber doch wahr-
scheinlich, dass P. Scipio der Praetor von 661
= 93 ist; viel länger hat er jedoch nicht gelebt,

da im J. 676= 78 nicht mehr er selbst, sondern

sein älterer Sohn Nr. 352 alB Familienhaupt er-

scheint (Cic. Cornel. frg. I 37 bei Ascon. p. 66).

352) P. Cornelius Scipio Nasica, älterer Sohn
von Nr. 351, führte diesen Namen etwa bis zu

seinem dreissigsten Lebensjahre, um 690= 64,

und biesB seitdem infolge seiner Adoption durch

.Metellus Pius vielmehr Q. Caecilius Metellus

Pius Scipio (vgl. Ibl. III S. 1224ff.).

353) P. Cornelius Scipio Nasica Corculum.
Von seinem Vater Nr. 350 wird Nasica z. B. bei

Cicero sorgfältig unterschieden, vgl. Brut. 79:

P. Sdpionem Nastcom, qui eit Corculum ap-

pellolut, qui bil eonsul et censor luit, kabitum
eloquentem aiunt, illiut qui tacra aceeperit klium;

ebd. 212: duorum abavorum (des Metellus Scipio)

quam eit inlustre nomen, P. Scipionis
,
qui bis

contul luit, qui eit Corculum dictui, alterius

omnium sapienlisiimi, C. Laeli 4
, Tu6C. I 18:

cor ipsum animui videlur, ex quo eicordet, vae-

rordea coneordesquc dicuntur et Nasica ille prü-

dem bis consul Corculum et ,egregie. cordatus

homo, Catus Aeliui Sezlus', womit Plin. n. h.

VII 118 übereinstimmt: reliquii onimi bonie

praetlitere celerot mortale», tapientia, ob id Cali,

Coreuli apud Romanos eognominati; ferner Fest,

ep. 61 : Corculum a corde dicebant antiqui tol-

lertem et acutum, und Auct. de vir. ill. 44, 6:

eloquentia primut iurii seientia eoniultisiimui,

mgenio lapientiistmui, unde vulgo Corculum
dictui. Sonst findet sich der Beiname Corculum
weder bei den Schriftstellern, noch in den Fasten.

Zuerst erregte Nasica 585= 169 als curulischer

Aedil durch seine Tierhetzen Aufsehen (Liv. XLIV
18, 8, vgl. P. Cornelius Lentulus Nr. 202). Im
Jahre darauf zeichnete er sich im makedonischen
Kriege aus. Er führte mit 5000 Mann die glück-

liche Umgehung des feindlichen Heeres aus, welche

dieses zur Annahme der Entscheidungsschlacht

bei Pydna zwang, forderte dann im Kriegsrate

den Consul L. Aemilius Paullus zum Angriff auf

und kämpfte in der Schlacht tapfer mit. Nach
dem Siege wurde er abgeschickt, um das wich-

tige Amphipolis zu besetzen, und trat von hier

aus mit dem nach Samothrake geflüchteten Per-

seus in Verhandlungen wegen dessen Capitulation

ein; dann beteiligte er sieh noch an dem kurzen

illyrischen Feldzuge und schloss sich erst wieder

im J. 587 = 167 in Orikon dem heimkehrenden
Paullus an. Die uns vorliegenden Berichte des

Livius (XLIV 35, 14. 36. 9-11. 38, lff. 46, 1.

XLV 33, 8. 34, 8) und Plutarch Aem. Pauli. 15,

3—6. 16, 1—3, 17, lf. 18, 2. 26, 6; apophth.

Aemil. Paul. 5) über diese Kämpfe und Nasicas

Anteil daran gehen nach Plntarchs eigenem Ein-

T
eständnis nur teilweise auf PolybioB (frg. XXIX
4, 1—8. 15, 3) zurück, teilweise auf Nasica selbst,

yijQaqxoc ntgl j&v ngafrarv tovtojv huaxohor
rxgöc riva rcöv ßaoiXiarr (Plut. Aem. Pauli. 15, 3,

vgl. 21, 3. Peter Frag. hist. Rom. 115—117).
Vermutlich war diese Schrift an Massinissa ge-

richtet und nicht frei von Entstellungen der Wahr-
heit, zu denen die persönliche Eitelkeit den Ver-

fasser verleitete (vgl. Nissen Krit. Unters. 267ff.

30011. S o 1 1 a u Herrn. XXXI 155ff.). Nasica wurde
für 592 = 162 mit C. Marcius Figulus zum Con-

sul gewählt und war bereits zum Heere nach

Corsica abgegangen, als sein Schwager Ti. Grac-

chus, der die Wahlen als Consul geleitet hatte,

nachträglich meldete, es sei dabei gegen die

Auspieien gefehlt worden; Nasica und Figulus

wurden nach Rom zurückberufen und als rilio

laeli zur Niederlegung des Amtes genötigt (Fasti

Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cic. nat. deor.

II 10f.; div. I 38. II 74; ad Quint, fr. II 2, 1.

Lidnian. p. 10 Bonn. Val. Mai. I 1, 3. Obeeq.

15. Ampel. 19, 11. Auet. de vir. Ul. 44, 2. Cas-

siod. Plut. Mareell. 5, 1—8; vgl. Mommsen St.,

R. I 103, 4. 116, 1). 595=159 gelangte Nasica
i mit M. PopiUius Laenas zur Censur (Fasti Cap
Cic. Brut. 79. GeU. IV 20, 11. Non. p. 168, 18
(beide ans Masurius Sabinus], Fest. p. 285);

namentlich wird von ihrer Bauthätigkeit berichtet.

Nasica liess die Ehrenstatuen, die auf dem Forum
ohne Genehmigung von Senat und Volk errichtet

worden waren, wieder beseitigen (Piso frg. 37 bei

Plin. n. h. XXXIV 30. Auct. de vir ill. 44, 3.

Ampel 19, 11) und steUte, wahrscheinlich eben-
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dort, die erste Wasseruhr in Rom auf (Plin. n. h. Caepio, freien seinen Collegen L. Cassius Longi-
VII 215. Censorin. de die nat. 23, 7, beide nach nus Karilla auftreten lassen. Aber gegen diese

Yarro; da Censorinus davon sagt: et ipsum ex Annahme spricht die Bezeichnung des Caepio als

eonsuctudine noscendi a sole koras Solarium v.nazoe, und für die Einfügung der Nachricht in

roeptum rocari, so wird darauf auch Varrn 1. 1. die Geschichte einer späteren Zeit hat B u s o 1

1

VI 4 zu beziehen sein: Solarium dietum id, in (Jahrb. f. Philol. CXLI 348) unter der Voraus-
quo horae in solr inspiciebantur, quod Cornelius Setzung, dass sie sich auf Scipio beziehe, eine

in basilica Ae,milin rt Fuleia inumbrarit); ferner freilich fast allzu scharfsinnigeErklirung gegeben,
erbaute er auf dem Capitol eine Säulenhalle (Veil. Hei Velleius wird eine Datierung des Ereignisses
II 1, 2. 3, 1; an der ersten Stelle die Zeitangabe 10 allerdings gebracht, jedoch die Rechnungsart des
ungenau, weil auch die Porticus des Cn. Octavius Autors ist so compliciert, und die Überlieferung
vor der Zerstörung Karthagos erbauf wurde). Zum der Zahlen bei ihm so unsicher, dass es kaum
zweitenmal erhielt Nasica das Consulat 593 = 155 möglich ist, das von ihm gemeinte Jahr sicher
(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cic. zu bestimmen. Hält man sich aber an die Be-
acad. prior. II 137. Cassiod.; bi* eoneul bei Cic. Zeichnung der Einspruch erhebenden Persönlieb-

s. o.) und damit den Oberbefehl im Kriege gegen heit als Consul, so vermag man weder einen
die Dalmater. Es gelang ihm, dieses Volk voll- Caepio zu finden, der während der censorischen

ständig zu unterwerfen und Beine Bundeshaupt- Amtsperiode eines der beiden Cassii — C. Cas-
stadt Delmininm zu zerstören, so dass sie seit- sius 600—606, L. Cassius 629—688— das Con-
dem aus der Geschichte verschwindet (Liv. cp. 20 sulat bekleidet hätte, noch bei der Änderung des
XLVII. Frontin 6trat. III 6, 2. Ampel. 19, 11. Namens in Seipio einen Scipio, der diese Be-
Auct. de vir ill. 44, 4. Strab. VII 815. Zonar. dingung erfüllte, da das Consulat Nasicas ein
IX 25 Ende). Nach den Acta triumph. .von denen Jaln vor die Censur des C. Cassius fällt. Die
hier nur geringe Reste enthalten sind (Z. 1: [P. Vertauschung der Cognomina Seipio und Caepio
Cornelias] P. f. C[n. n.J; Z. 2: [d]e De[lmateis]) mit einander hat keine Schwierigkeit; z. B. nennt
hat er triumphiert, dagegen berichtet Auct. de das Chton. Pasch, die Consuln der J. 551, 614
vir. ill. 44, 5: imperatoris nomen o militibus et und 648, die zu den Servilii Caepiones gehören.

ab senatu triumpkum oblatum reeusarit, und sämtlich Seipio; aber die ganze Tradition über
Ampel. 19, 11: oblatum a senatu triumpkum re- den vereitelten Theaterbau bereitet eine Reihe
pudiavit. Man kann beide Angaben dahin ver- 30 von Schwierigkeiten, die ich hier darzulcgen ver-

einigen,
, dass Nasica trotz seines anfänglichen suchte, aber nicht zu lösen vermag. In den Jahren

Widerstrebens die Ehre schliesslich angenommen nach seinem Consulat wandte Nasica seine Auf-

habe; man kann aber auch in der zweiten An- merksamkeit in erster Linie der Entwicklung der

gäbe eine tendenziöse Erfindung sehen, die ihn karthagischen Frage zu; er war der anerkannte

in ein günstiges Licht stellen sollte. Berühmter Führer der Partei, die seines Schwiegervaters

als diese kriegerischen Erfolge ist ein Beweis der Scipio Africanus Maior Politik weiter verfolgte.

Sittenstrenge, den Nasica bald darauf gab. Die und unbedingt für die Erhaltung Karthagos gegen

Censoren M. Valerius Messalia und C. Cassius Cato und dessen Gesinnungsgenossen eintrat. In

Longinus unternahmen nämlich den Bau eines der antiken Überlieferung wird als Nasicas Haupt-

festen Theaters; Nasica erhob dagegen als gegen 40 argnment hervorgehoben, dass die Existenz Kar-

eine den Sitten schädliche Neuerung Einspruch thagos eine der vornehmsten Bedingungen für die

und setzte durch sein entschiedenes Auftreten glückliche Entwicklung des römischen Staates und
durch, dass der angefangenc Bau auf Grund eines Volkes selbst »ei; sicherlich hat er noch andere

Senatsbeschlusses eingerissen werden musste. Es gewichtigeGründe für seineMeinung vorzubringen

knüpfen sich an diese Erzählung gewisse bisher gewusst. Als Gesandter in Africa im J. 602
nicht genügend beachtete Schwierigkeiten. Die = 152 musste ersieh allerdings durch den Augen-
Censur der beiden genannten Männer fällt 600 schein von der Gefährlichkeit der Lage ülber-

= 154; das Verbot des Theaterbaues hat Livius zeugen lassen; Schritt für Schritt musste er vor

nach dem übereinstimmenden Zeugnis von ep. den stärkeren Beweisgründen der Gegner zurück-

XLVIII und Oros. IV 21, 4 unter dem .1. 603 50 weichen; aber noch als der Krieg vor der Thür
= 151 erzählt; Val. Max. II 4, 2 nennt die Namen stand, machte er unter dem Einfluss platonischer

der Censoren und den Nasicas, dagegen Augustin. Theorien einen letzten Vermittlungsvorschlag, die

civ. dei II 5 nur den des letzteren, den er wieder Verlegung der Stadt Karthago von der Küste

mit seinem Vater zusammenwirft. Bei den von hinweg ins Binnenland; sogar nach der Einnahme
Livius unabhängigen Autoren Veil. I 15, 3 und der Stadt empfahl er noch die Schonung der Be
Appian. bell. civ. I 28 meint F. Schöll (Rhein. wohner (Liv. ep. XLVTII. XLIX. Flor. I 31, 5.

Mus. LIII 512f.) eine ganz abweichende Tradi- Oros. IV 23, 9. Ampel. 19, 11. Diod. XXXIV 33,

tion zu finden. Beide sprechen nur von einem 306. Plut. Cato 27, 8f. App. Lib. 69. Zonar.

Censor, nämlich Cassius. beide bezeichnen die IX 26. 30 [chronologisch unrichtig], vgl. Meitzer
den Einspruch erhebende Persönlichkeit als Con- 60 Jahrb. f. Philol. CXL1II 685—688). Vielleicht

sul und beide nennen sie nach den Hss. Caepio, um ihn anderweitig zu beschäftigen, schickte man
nicht Seipio, wie die Ausgaben bieten. Appian ihn im J. 604= 150 vor dem Ausbruch des Krieges

erzählt ausserdem die Anekdote bei der Geschichte nach Griechenland. Er sollte dort den Umtrieben
der Gracchenzeit nud nennt den Censor Acvxios
Kaooio

;

statt rdiot, so dass man auf den Ge-
danken kommen könnte, seine Quelle habe etwa
die Sache unter dem.J. 629= 125 berichtet und
den einen Censor dieses Jahres. Cn. Servilius

des falschen Philippos(Andriskos) entgegenwirken

und stellte sich selbst an die Spitze des achaei-

schen Aufgebots, mit dem er wenigstens Thessa-

lien gegen dieUbergriffe desPrätendenten schützte;

seine Berichte veranlassten die Entsendung eines
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römischen Heeres unter P. Iuventius im folgenden

Jahre fLiv. ep. L. Zonar. IX 28). In demselben

J. 004 = ISO wurde Nasiea Pontifex maximus
(Cic. Cato 50: nat. deor. III 5; de or. III 184;

vgl. B a r d t Die Priester der vier grossen Col-

legien 4) und im J. 607 = 147 Princeps lcnatus,

in welcher Würde er bei der folgenden Lectio

scnatus von 612 = 142 bestätigt zu sein scheint

(Val. Max. VII 5, 2. Diod. XXXIV 33, 1: vgl.

Polyb. XXIX 14, 1 = Plut. Aem. Pauli. 15. 3.

Afommsen Rhein. Mus. XIX 455. Willems Le

sönat de la räp. rom. I 113, 3). Kurz darauf ist

er jedenfalls gestorben, denn die gracchische Be-

wegung hat er nicht mehr erlebt. Seine Bered-

samkeit wird gerühmt (s. o.). und einzelne Reden,
wie die im Kriegsrat bei Pydna, die gegen den
Theaterbau und mehrere über die karthagische

Frage gehaltene werden bei den Historikern citiert,

waren aber schon dem Cicero nicht mehr aus

eigener Lectüre bekannt (vgl. Brut. 79). Weil

er wegen seiner Kenntnis des geistlichen und
weltlichen Rechts gelobt wird (Cic. Cato 50, vgl.

Auct. d vir. ill. 44, 6, s. o.), könnte er der bei

Pompon. Dig. I 2, 2. 37 genannte Jurist Scipio

Nasiea sein, cui etiam publice domun in naera

ria data ent, quo taeiliun connvli posnet. Denn
der hier überlieferte Vorname C. ist der GenB
Cornelia fremd, also sicher falsch, und die Ver-

wechslung Nasicas mit seinem Vater, qui opti-

mit* a senatu appellatus ent, findet sich ziemlich

häufig (vgl. o. Nr. 350). Uber die Schriftstellerei

und die philosophischen Interessen Nasicas ist

bereits gesprochen worden; in der Politik hat er

das Erbe seines Schwiegervaters und Vaters an-

getreten und ihre Partei geleitet, bis Scipio Aemi-
lianus seinen Platz einnahm Die trümmerhafte
Überlieferung Uber diese Zeit lässt nicht erkennen,

ob sein Bild von einer bestimmten Hand mit ge-

wissen Zügen gezeichnet worden ist. Charak-

teristisch ist die ihm zugeschriebene ironische

Äusserung nach dem Kalle von Karthago und der

Unterjochung von Hellas, jetzt sei Rom wahrlich

sicher, da es vor niemand mehr Furcht und vor

niemand mehr Scham zu haben brauchte (Plut.

de inimie. util. 3). Seine Gemahlin Nr. 406, sein

Sohn Nr. 3,54.

354) P. Cornelius Scipio Nasiea Serapio. Er
war der Sohn des Scipio Nasiea Corculum Nr. 853
und begann seine Laufbahn noch bei dessen Leb-

zeiten, denn im J. 605= 149 wurde er bereits

mit Cn. Scipio Hispanus Nr. 347 nach Karthago
gesandt, um die von Rom geforderte Auslieferung

der Waffenvorrite zu überwachen (App. Lib. 80).

Um die Aedilität bewarb er sich vergeblich. Cicero

Plane. 51 sagt, dass ein P. Nasiea, quo circ

neminem statuo in hae re publica lortiorem, bei

der Bewerbung um dieses Amt durchgefallen sei,

aber trotzdem zum Consulat gelangte, ganz ähn-
lich wie in derselben Zeit C. Marius und mehrere
andere. Val. Max. VII 5, 2 erzählt, dass einer

der vier Minner mit Namen P. Scipio Nasiea,

die er zusammenwirft, als Bewerber um die cu-

rulische Aedilität, die rauhe Hand eines Bauern
drückend, diesen fragte, ab er auf den Händen
zu gehen pfiegte, und dass er nicht gewählt wurde,
weil sich die Landtribus durch den unpassenden
Witz beleidigt fühlten und gegen ihn stimmten.
Zeitgenosse der anderen von Cicero genannten

Männer war allerdings der Consul von 643= 111,

aber dennoch empfiehlt es sich, die Anekdote auf

dessen Vater zu beziehen, weil auf diesen die

ciceronische Bezeichnung und die Unpopularität
des Mannes besser passt. Das Jahr seiner Be-

werbung um die Aedilität ist nicht bekannt. Das
Consulat erhielt Nasiea im J. 616=138 zu-

sammen mit Dec. Iunius Brutus und zeigte sich

damals besonders als hochmütigen, plebejerfeind-

lichen Junker. Namentlich geriet er mehrfach
in ernsten Streit mit «lern Volkstribunen C. Cu-
riatius, und dieser hängte ihm den Beinamen
Serapio wegen seiner Ähnlichkeit mit irgend
einem verachteten Sclaven oder Freigelassenen

dieses Namens an (Liv. ep. LV. Val. Max. IX
14, 3. Plin. n. h. VII 54. XXI 10 [dazu Herrn.

XXXII 471], welches Cognomen nicht blos in der
Umgangssprache, sondern auch in dem Elogium
Nasicas (Cic. ad Att. VI 1, 17) und in den Fasten
Aufnahme fand (entstellt zu Nasiea Rabione
bei Idat., dagegen nur Nasiea Chronogr. Chron.
Pasch.; P. Cornelius Cassiod.; vielleicht ist er

der Consul P. Cornelius auf dem neugefundenen
Senatsconsult aus Delphi II 5, vgl. 11, Bull,

hell. XXIII 1899, 14. 40=Dittcnberger
Syll.* 930). Beiden Consuln gemeinsam wurde
durch Senatsbeschluss die Untersuchung über die

Mordthaten im Silawalde übertragen, bei denen
gewisse Staatspächtcr stark compromittiert waren
(Cac. Brut. 85—88); sodann hatten sie Truppen
auszuheben für den Krieg in Spanien, dessen

Führung Brutus erhielt. Es geschah mit Zu-
stimmung der Tribunen, dass die Consuln einen
dabei ergriffenen Deserteur mit öffentlicher Aus-
peitschung und Verkauf in die Sclaverei bestraf-

ten (Liv. ep. LV. Frontin. strat. IV 1. 20), aber
dem Antrag der Tribunen, zehn Mann von der
Aushebung zu befreien, widersetzten sie sich, und
es kam dahin, dass sie von Curiatius ins Ge-
fängnis abgeführt wurden (Cic. de leg. III 20.

Liv. ep. LV). Als derselbe von ihnen Massregeln
zur Bekämpfung einer Teuerung forderte, ant-

wortete ihm Nasiea in der Volksversammlung;
wobei er der tobenden Menge mit dem stolzen

Worte Schweigen gebot, er wisse besser als sie,

was dem Staate nützlich sei (Val. Max. III 7, 3).

Bei einer solchen Gesinnung konnte es nicht aus-

bleiben, dass Nasiea an die Spitze der Aristo-

kraten trat, die sich gegen die Reformen des Ti.

Gracchus zusammenschlossen. Wohl nur die Geg-
ner haben den Eigennutz als sein treibendes Mo-
tiv hingestellt (Plut. Tib. Graoch. 13, 2); man
mag seine That beurteilen, wie man will, die

Überzeugung von der Gerechtigkeit seiner Sache
wird inan ihm nicht bestreiten dürfen. Nasiea
setzte im Senate durch, dass der Commission für

die Ackerverteilung fast alle notwendigen Mittel

versagt wurden (Plut. a. O.), und bekämpfte heftig
den Vorschlag. dioattalischeErbschaftden Zwecken
der Reforropartei dienstbar zu machen (Oros. V
8, 4). Die Tribunenwahlen des J. 621 = 133
brachten die Katastrophe, an der er in hervor-

ragender Weise beteiligt war. Während auf dem
Capitol vor dem Iuppitertempel die stürmische
Volksversammlung stattfand, harrte der Senat im
Heiligtum der Fides in dem Bezirk des capito-

linischen Iuppitters selbst vgl. Hülsen Fest-
schrift f. H. Kiepert 211—223) der Entscheidung
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Nur unsichere Kunde von dem, was dort vor- P. Liciuius Crattut consul, cum idem pontilu
ging, scheint hierher gelangt zu sein; eine Be- maiimut euet, quod nunquam antea /actum erat,

wegung des Gracchus konnte, weil seine Stimme «zfra Italiam profeetut proelin tictut et oceuut
nicht gehört wurde, gedeutet werden, er fordere eit, bietet keinen entscheidenden Gegenbeweis, da

das Diadem. Der Consnl P. Mucius Scaevola Livius selbst vielleicht nicht in der Sendung extra

weigerte sich, Gewalt gegen ihn anzuwenden, Italiam, sondern in dem gewaltsamen Tode eines

wie es daraufhin die Mehrheit des Senats trage- Pontifex maximus etwas bisher Unerhörte« ge-

stUm verlangte; da rief Seipio Nasiea. wer den sehen haben kann (vgl. auch IlaTdt Die Priester

Staat retten wolle, solle ihm folgen, gürtete sein der vier grossen Collegien 5f.). Für die geringe
Gewand, ergriff das nächste Stück Holz als Waffe 10 Bekanntschaft der Spateren mit der Laufbahn Xa-
und eilte allen voran auf den Wahlplatz. Der sicas ist daneben charakteristisch, dass Metellus
Kampf war kurz, die Gegenwehr war schwach; Seipio, als er diesem seinem Urgrossvater (prna

-

Gracchus und sein Anhang wurde erschlagen. tut Cic. Brut. 212; ad Att. VI 1, 17) eine

Sp&tere haben behauptet. Gracchus sei von Na- Statue errichtete, sein Bild und seine Amterlanf-
sicas eigener Hand gefallen; die Mütter beider bahn mit denen des älteren Africanus verwech-
waren Schwestern und die That erschien dann Seite und vertauschte (Cic. ad Att. VI 1, 17, vgl.

wie ein grauser Brudermord aus einer alten Sage. CIL I* p. 186). Im J. 622= 132 nahm Nasiea
Das Wahre daran mag gewesen sein, dass sich an der Verfolgung der Anhänger des Gracchus
Masica laut und öffentlich zu der Rolle, die er teil (Plut. Tib. Graoch, 20. 4; vgl. o. Bd. III S. 571
gespielt hatte, bekannte; das Volk verstummte 20 gegen Ed. Meyer a. 0. 23, 4), wurde aber an-
vor ihm in zitternder Ehrfurcht (Diod. XXXIV 33, scheinend selbst von M. Fulvius Flaceus mit einer

7; derselbe Zug in der Geschichte seines Con- Anklage bedroht) Cic. de or. II 285). Jedenfalls

sulats Val. Mai. II] 7, 3). Die erhaltenen Be- war der Unwille des Volkes jetzt zu solchem Hass
richte und Urteile über Nasiea gehen hauptsich- emporgewachsen, dass die Entfernung des Nasiea
lieh auf die Gegner der gracchischen Bewegung wenigstens für einige Zeit ratsam schien. Er
und der durch sie eingeleiteten Revolution zurück; ging unter dem Vorwände einer Legatio libera

Cicero und Livius mussten ihrer ganzen politi- (an der Spitze einer Fünferrommission. Strab. XIV
sehen Gesinnung nach seine That des Ruhmes H4C) nach Asien und ist hier in Pergamon noch
wert achten und preisen, wenn ihnen auch sein in demselben Jahre nach kurzer Zeit gestorben

starrer Fanatismus unheimlich erscheinen mochte. 30 (Cic. Flacc. 75; vgl. rep. I 6. Val. Max. V 3, 2 e.

Die Darstellungen der Griechen stehen zum Teil Plin. n. h. VII 120. Auct. de vir. ill. 64. 9. Plut.

unter dem Einfluss des Poseidonios, der Nasiea Tib. Graoch. 21, 2). Er hatte als Redner sich

schon wegen dessen Hinneigung zur Stoa (Cic. einer grossen Achtung erfreut, weil er ebenso

Tuse. IV 51) in günstigem Licht sah. Diesen sprach, wie er dachte und fühlte; I-eidensehaft-

Stimmen gegenüber bewahrt Rbet. ad. Her. IV lichkeit und Härte verriet sein Reden wie «ein

68 ein vom furchtbarsten Hasse der Demokraten Handeln (Cic. Brut. 107; de off. I 109).

{

gezeichnetes Zerrbild Nasicas (vgl. Marx Pro- 355) P. Cornelius Seipio Nasiea Serapio, Sohn
eg. seiner Ausgabe 105f.), und auch anderweitig von Nr. 354. Dass er gleichfalls den Beinamen
(z. B. bei Plut.; s. o.) begegnen Spuren ähn- Serapio führte, wird zwar nicht ausdrücklich über-

licher Auffassung. Ausführlichere Darstellungen 10 liefert, ergiebt sich aber aus Plinius n. h. XXI
Rhet. ad Her. IV 68. Veil. II 3, 1. Val. Max. III 10, wo er mit seinem Vater xusammengeworfen

2, 17. Diod. XXXIV 7, 2. 83, 6f. Plut. Tib. Gracch. wird, und aus der Angabe des Chron. Pasch.

19, 2f. Appian. bell. riv. I 16; kürzere Berichte Naamaonav, was aus fiatiea Serapio entstanden

Cic. Catil. I 3; de domo 91; Plane. 51 (s. o.). 88; ist (vgl. Herrn. XXXII 471). Im J. 643 = 111

Phil. VIII 13; de or. II 285; Brut. 107. 212; war er Consul mit L. Calpurnius Bestia (o. Bd. M
rep. VI 8 (aus Macrob. somn. Srip. I 4, 2); Tusc. S. 1366 Nr. 23); es wurde damals dem lugurtha

IV 51; de off. I 76. 109. Liv. ep. LVIII. Val. der Krieg erklärt, ein Iustitium deswegen ange-

Max. 1, 4, 2. V 3, 2 e. VII 5, 2. Quintil. inst. or. sagt und Bestia zur Führung des Krieges nach

V 18, 24. Flor. II 2, 7. Oros. V 9, 1. Aust, de Afriea gesandt, dagegen dem Nasiea Italien als

vir. ill. 64. 7. Ampel. 26, 1; zur Kritik der Über- 50 Provinz angewiesen (Lex agrar. CIL I 200 v. 95.

lieferung Ed. Meyer Untersuch, zur Gesch. der Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Sali. lug. 27, 4.

Gracchen (Halle 1894) 7. 26f. Ed. Schwartz Göt- Val. Max. VII 5, 2. Otos. V 15, 1. Eutrop. IV
ting. gel. Anzeigen 1896, 794. Verschiedene Zeugen 26, 1. Obseq. 39. Cassiod.; Ober das Iustitium

bezeichnen Nasiea schon zur Zeit der Ermordung Cic. Plane. 38. Sehol. Bob. z. d. St. p. 259 Or,
des Gracchus als Oberpontifex (Cic. Catil. I 8; vgl. Mommsen St.-R. I 263, 3. ni 1156, I).

Tusc. IV 51; vgl. nat. deor. III 5. Val. Max. I Noch während seines Consulates starb Nasiea

4. 2. Appian. bell. riv. I 16), PIntarch (Tib. und wurde feierlich bestattet, wofür die Kosten

Gracch. 21, 2) erst bei seiner Abreise aus Italien, durch freiwillige Beiträge aufgebracht wurden

und Velleius II 3, 1 schiebt in seine Erzählung (Cic. Brut. 128. Plin. n. h. XXI 10. Diod. XXXTV
von dem Auftreten Nasicas gegen Gracchus den 60 33, 1.8). Obwohl von seinem Leben nichts Rühm-
Satz ein: ob rat virtutet primut omnium ab- liehe« bekannt ist, so wird ihm doch viel Lob
.«enj pontifez mazimut factut ent. Dieser Aus- gezollt. Cicero rühmt seine Liebenswürdigkeit

druck darf nicht allzu wörtlich genommen und und Leutseligkeit, die ganz das Gegenteil von

die Wahl Nasicas zum Oberpontifex trotzdem vor dem Wesen seines Vaters gewesen sei (off. I 109),

seine Gesandschaftsreise. möglicherweise sogar seine Rednergabe, von der er nur wenig Gebrauch

vor die Katastrophe des Gracchus noch in J. 621 gemacht habe, und namentlich seinen Witz nnd
= 133 gesetzt werden; such die Bemerkung des Humor (Brut. 128). Plinius nennt ihn, überein-

Livius ep. LV über seinen nächsten Nachfolger: stimmend mit der ersten Angabe Cicero«, hoch-
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I«lieht bei dem niederen Volke und würdig seiner

grossen Ahnen, ebenso hebt Diodor XXXIV 33,

1. 8 hervor, dass er sich dieser stets wert gezeigt

und durch seine Unbestechlichkeit, seine politische

Tüchtigkeit und sein wahrhaft philosophisches

Leben Ruhm erworben habe. Wenn auch in die-

sem Nachrufe Gedanken des Poseidonios nach-

weisbar sind (vgl. Busolt Jahrb. f. Philol. CXLI
331. 348), so klingen die Urteile der Schrift-

steller doch auch etwas an die poetischen Grab-

schriften älterer Scipionen an. Charakteristisch

ist auch für Nasica die von Cic. Plane. 33 er-

zählte Anekdote (s. o.), dagegen scheint die ebd.

51 berichtete Thatsache eher in die Geschichte

seines Vaters zu gehören, obwohl nicht dieser,

sondern er als Zeitgenosse des C. Marius anzu-

sehen ist. (Münzer.)

356) P. (Cornelius) Scipio Orestinus, auf einem
Grenzstein in Telesia genannt (CIL IX 2219, auf

der einen Flüche des Steines nur P. Scipio), wo!
er demnach Besitzungen hatte. Wie es scheint,

war er der Vater oder Bruder der Cornelia Ore-

stina (Nr. 443); von wem er selbst stammte,

wissen wir nicht. (Groag.)

357) Cornelius Scipio Pomponianus Salvitto.

Die Hauptlinie der Scipionen scheint in der letz-

ten Zeit der Republik erloschen zu sein, doch

müssen einige Nachkommen noch existiert haben,

deren genealogischer Zusammenhang aber nicht

nachweisbar ist. Im J. 738 = 16 begegnet ein

Consul P. Comeliut P. 1. P. n. Scipio, für dessen

Vater gewöhnlich Cornelius Consul suffectus 716
= 88 gehalten wird, der demnach P. Cornelius

P. f. Scipio geheissen haben müsste (Klebs Pro-

sopogr. imp. Rom. 1 462f„ s. Nr. 882f.). Für diesen

Suflectconsul möchte Willems (Le sönat de la

röp. rom. I 611. 9, vgl. P. Ribbeck Sena-

tores Romani qui fuerint Id. Mart. a. u. c. 710,

Berl. Diss. 1899, 20) den Cornelius Scipio Sal-

vitto halten, der ein Jahrzehnt vorher eine ge-

wisse Rolle gespielt hat. doch ist die Identifi-

cation rein willkürlich. Diesen Scipio Salvitto,

einen ganz verachteten und unbekannten Spröss-

ling der Scipionenfamilie, nach Plut. Caes. 52, 2

aus dem Hause der Africani, zog Caesar im J. 707
= 47 hei seinem Übergange nach Africa aus dem
Dunkel hervor, um das Gerede, das sich Metel-

lus Scipio zu nutze machte, es könne in Africa

kein Scipio besiegt werden, lächerlich zu machen
(Suet. Caes. 59. Plut. a. O. Dio XLII 58, 1). Der
Beiname Sahitlo wird allgemein als Spottname
angesehen und ist nach Plin. n. h. VII 54 seinem
Träger wegen der Ähnlichkeit mit einem Schau-

spieler des Namens beigelegt worden. Plinius

n. h. XXXV 8 giebt ferner an, dass der alte M.
Valerius Messalla Rufus, der bis in die Zeit des

Augustus hinein gelebt haben kann vgl. T e u ff e 1-

Schwabe I 392f. § 199, 2), zu seiner Schrift

de tamiliis veranlasst worden sei, cum Scipio-

nie Pomponiani transisset atrium ridissetque

mloplionc teslamentori Salcittonis — hoc enim
lucrat cognomen Africanorum dedeeoei — inre-

uentes Sripionum nomini. Man wird schwer-

lich den Scipio Pomponianus von dem Scipio Sal-

vitto als dessen Adoptivvater zu sondern haben,

sondern der letztere selbst ist es wahrscheinlich,

der aus der Gens Pomponia durch testamenta-

rische Adoption in die Familie der Scipionen

Panly-WIMOW» IV

überging und mit vollem Namen Cornelius Sci-

lrio Pomponianus Salvitto geheissen hätte. Von
wem er adoptiert wurde und wie sein Praenomen
lautete, bleibt freilich unbekannt vgl. Momm-
sen CIL I p. 13, 17). Der Beiname Pomponia-
nus könnte dazu führen, an einen mit T. Pom-
ponius Atticus befreundeten Scipio zu denken,
vgl. Nep. Att. 18, 4; M. Brüh rogatu luniam
familiam a stirpe ad hanc aetatem ordine enu-

merarit, notans, quis a quo ortus quos honores
quibusque temporibus cepisset: pari modo Mar-

eelli Cloudii Marcellorum, Scipionis Cornehi
et Fabii Maximi Fabiorum et Aemiliorum. In-

des alle derartigen Vermutungen bleiben not-

wendig unsicher, und es scheint nicht möglich,

die Verbindung der Scipionen im Anfang der
Kaiserzeit mit den älteren herzustellen.

(Münzer.)

358ff.) Comelii Seipiones Salvidieni Orfiti.

Die Namen dieser Familie sind entweder so zu

erklären, dass ein Salvidienus Orfitus zu Anfang
der Kaiserzeit von einem Cornelius Scipio adop-

tiert wurde, oder dadurch, dass ein Scipio in die

Familie der Salvidieni eintrat. Vielleicht war
Orfitus clarissimus ciris, den Plinius n. h. VII

39) als dritten Gemahl der Vistilia nennt, der

erste, der diese Namen führte (vgl. Nr. 359); sie

blieben dann wohl allen Mitgliedern der Familie
gemeinsam. Die Seipiones Orfiti, die zur höch-

sten Aristokratie Roms gehörten (vgl. Tac. hist.

IV 42 Rcgulum subrersa . . . Orfiti domus in

summum odium eitulerat, Philostr. v. Apoll.

VII 14, 136 rove pepioTovc rcöv xarä ttjv 'Pwprjv

oixa>y) und durch Verschwägerung mit den Pi-

sonen (s. o. Bd. ni S. 1401 f.) und anderen Fa-
milien (s. u. zu Nr. 362 und zu V e 1 1 i u s Scipio

Orfitus) in Verbindung traten, sind bis zum Ende
des 3. Jhdts. nachweisbar (vgl. Nr. 358). Uber
dieses Haus haben gehandelt B o r g h e s i Oeuvr.

1 III 5811. d e V i t Onomast. II 453. Klebs Pro-

sopogr. 1 463f.

358) L. Cornelius Scipio (Salvidienus) Or-

fitus (CIL VI 402 nur Scipio Orfitus), r(ir) cfIn

rissimus), augur, weihte im J. 295 n. Chr. drei

Altäre (CIL VI 402. 505 (Abbild. Roscher Lei.

d. Myth. II 1671). 506, vgl. Add. 30755. 30781.

30782; nur VI 505 ist dadiert, vom 26. Februar
295); der Stiftung von zweien derselben war ein

von C. dargebrachtes Taurobolium vorangegangen.
I Nach den Fundorten der Altäre schloss Hülsen
(zu CIL VI 30782), dass sich dieselben in Gärten
iles C. an der Via Appia (bei S. Sebastiane) be-

funden hätten.

359) Ser. Cornelius (Scipio) Salvidienus Or-
fitus. a) Name. Servius Cornelius ( Orfitus)
Tac. ann. XII 41 (vgl. Nipperdey-Andresen
z. St.); Ser. Cornelius Orfitus CIL VI 353. 1894;
Ser. Cornelius Orphitus CIL I s

p. 247 = X
6638 Fasti Antiates; Ser. eornel .... CIL II

14095; Cornelius Orfitus Pin. n. h. II 99. Tac.

ann. XVI 12; Salridienus Orfitus Suet. Nero 37;
Orfitus Tac. hist. IV 42; in den Fasten Orfitus

oder Orphitus. b) leben. Vielleicht Sohn des

Orfitus und der Vistilia (vgl. Plin. n. h. VII 39;
der (dritte) Gemahl der Vistilia selbst kann er

nicht gewesen sein, da der Sohn derselben aus
vierter Ehe. P. Suillius Rufus, lange vor C. den
Consulat bekleidete). Consul Ordinarius des J. 51

48
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n. Chr. mit Kais« Claudius ros. V (die Nach- moiv Xjßipixot (Gins. III 825= Athen. Mitt. XXI
weise s. zum Namen): C. blieb vielleicht bis zum 256 (Sipyiot irrig statt Zrgotioi-, für A(oixut)

1. Juli im Amte (s. o. Bd. III S. 2810). Im spricht vielleicht der Name des L. Seipio Orfitus

.1. 65 beantragte er im Senate die Umnennnng Nr. 358; denkbar wäre etwa, dass C.s vollständige

der Monate Mai und Juli in Clnudiut und Ger- Nomcnclatur Ser. Corneliu* Seipio L Salridmoi-

manieue au Ehren Neros (Tac. ann. XVI 12). ÜrHlu.i gelautet habe); laXßiSqrö; Zxixitor T/n

Anscheinend im darauf folgenden Jahre (da Dio viroc Borghesi Oeuvr.VIIl 276=EranosVindob.
davon im LXII. Buche schrieb, in dem erhaltenen 1893, 84: Ser. Sciput Orfitus CIL VI 327:

Teile von Tacitus Annalen aller darüber noch nicht ... Ixaxiiov X>e[<piroe] Le Bas-Waddington
berichtet wird) führte eine Anklage des M.Aquilius 10 2307; Scipin Orphitur CIL VI 644 (die Schrei-

Regulus. die wahrscheinlich auf Majestätsver- bung Orphilu» schon X 6638); Seipio (in den

letzung lautete, den Untergang des C. herbei, in Hss. verderbt) Orütue Lib. col. 244. 253: Er-

weichen auch seine Familie verwickelt wurde (Tac. Hin» in den Fasten. Auf Grund einer Stelle in

hist. IV 42. Snet. Nero 37. Dio LXII 27, 1 ohne der ixiopö vöutov vom J. 920 (Z a c h a r i a e lus

Nennung des Namens). Nach Sueton und Dio Graeco-Romanum II 280), 'Aigiari; <S ßaoiijv;

wurde dem C. zur Last gelegt, dass er von seinem fxixgexei Jovluxvip r<j> vo/uxtß gern Zrgßior Kog-

Hause in der Nähe des Forums drei Tabernen an rtXiov oviMt-aa&ai exipehöe xal xaxä ra£ir ixo-

Gemeinden vermietet habe, was vom Ankläger rirzdioai rä roptxa, äusserte Cuq (Consilium prine-

wohl unter anderem vorgebracht worden sein mag: Mem. präs. par div. sav. ä l'acad. d. insrr. et

dass er, wie Schiller Nero 374 vermutet, an 20 b. lettr. IX 1884, 330f.) die ansprechende Ver-

der Verschwörung des (Annius) Vinicianus he- mutung, dass unser Orfitus der Mitredaeteur des

teiligt war. ist kaum anzunehmen. Sein Sohn Edictum perpetuum gewesen sei (abweichend

wird der Folgende gewesen sein. Ein Freigc- Krüger Quellen und Litt. d. r. Rechts 86. 8).

lassener, vielleicht unseres Orfitus. S[elr. Cor- Salvius Iulianus redigierte das Edict anscheinend

uelius OrKti lib. Rettilutus wird CIL IX 6116 als quarr lor Augueti (vgl. in seinem jüngst be-

(Brundisium) genannt. Ob auch Creseeolianfu») kannt gewordenen Curaus honorum [Rev. arcli.

netor OrKti rllanmmi) plurri), CIL VI 3714 XXXV 1899. 489]: quaextori itnp. Hadriaxi.

= 31007, der Sclave eines dieser Orfiti war, ist rui diras Hadrianue sofi ealarium quaeeturoe

ungewiss. duplieavit propter ineignem rioetrinim)-. viel-

360) (Ser. Cornelius Seipio) Salvidienus Or- 30 leicht hat C. in der gleichen Stellung an dem
fitus (diese beiden Namen Suet. Dom. 10; bei Werke mitgearbeitet. C. war Oonsul Ordinarius

Philostrat. nur ’Ojourof), wohl Sohn des VorauB- des J. 149 mit Q. Nonius Sosius Priscus. Im
gehenden. Als Consular (Suet. a. a. O.; er war J. 162/3 oder 163/4 verwaltete er Africa als

Consul suffectus in unbekanntem Jahre gewesen) Proconsul (Ser. Co[rneliuJ> OrKtut proem. CIL
wurde er, wahrscheinlich im J. 93. mit Cocceius VIII 24, vgl. 10999, Inschrift des von C. dedi-

Nerva und (Mettius?) Rufus der Verschwörung eierten, von C. Calpumius Celsus errichteten

gegen Domitian beschuldigt, auf eine Insel ver- Triumphbogens von Tripoli fOea]; die Zeit er

bannt und nachher getötet (Suet, a. a. O. f’hi- giebt sich aus den Namen der Kaiser Marcus und

iostrat.v. Apoll. VII 8ff„ 132. 33. 146. VIII 7, Veras, vgl. Pallu de Lessert Fast. d. prov. Afr.

1 60; die Zeitbestimmung nach S t e i n o. S. 135). 40 1 208L). Während seines Proconsulates hielt Apu-

Er gehörte zu den Verehrern des Apollonios von leius eine Rede an ihn, die zum Teil erhalten

Tyana; als verständiger Mann, dem es jedoch an ist (Florida III 17 [Seipio Orfife]). In der-

Energie fehlte, wird er in angeblichen Reden des- selben wird auch ein Gedicht erwähnt, das Apu-

selben bezeichnet (Philostrat. VII 38, 146. VIII leius zu Ehren des C. verfasste. Auf ihn und

7, 160). seine Kinder bezieht sich wahrscheinlich die (über.

361) Ser. (Cornelius) Seipio Salvidienus Or- lieferte) Inschrift: Ser. Cor. Seip. OrK[l]i

fitus, wahrscheinlich Sohn des Vorhergehenden cos. [K]liae Ni (wohl verlesen) . . . OrKti cos.

und Vater des Folgenden, Consul Ordinarius im (178 n. Chr.) mrori L. Luciliut Panta Pri-

J. 110 mit M. Pedueaeus Priscinus (Ser. Seipio seilianu* [urori ?] tanetieeim[a]e leeil (CIL IX
Saltidirnux OrKlut CIL 111 p. 868 dipl. XXV 50 663 Auseulum: Priscilianus war wohl der Vater

vom 17. Februar; Ser. Sahidienu* OrKlut CIL VI des im J. 223 erwähnten Senators L. Lucilius

10243, vgl. Klein Fasti cons. z. J.|. Als Prae- Priscilianus IX 338, 20). Mommsens Vermutung,
fectus urbi erbat und erhielt er von Kaiser Pius dass diese Inschrift mit der an demselben Orte ge-

die Enthebung von diesem Amte (Hist. Aug. Pins fundenen der Corn. L. I. Mandlina e. I. (IX

8, 6, wo er nur Orbtus genannt wird). Vermut- 662) zu verbinden sei. dürfte kaum zutTeffen (vgl.

lieh war er im J. 138 von Hadrian zum Nach- Klebs Prosopogr. 1 471 nr. 1219). Doch wird

folger des Catilius Severus (s. o. Bd. III S. 1788) Marullina mit den Orfiti verwandt gewesen sein;

in der Stadtpraefectur ernannt worden und wurde vielleicht war sie die Tochter einer Cornelia aus

wieder abgeliist von Sex. Erueiu6 Claras, der im diesem Hause und eines L. Eggiua Marullus.

J. 146 bereits diese Stellung inne hatte vgl. B o r- 60 Demselben Verwandschaftskreise werden L. Cos-

ghesi Oeuvr. IX 292L). Der Mitarbeiter des sonius Eggius Marullus cos. 184 und C. Passienus

Salvius Iulianus (vgl. Nr. 862) kann er nicht ge- Cossonius Seipio Orfitus (CIL X 211) angehören,

wesen sein wegen des Unterschiedes an Rang und Eine Tochter des C. heiratete vielleicht in die

Alter, der zwischen beiden bestand. Familie der Pisonen (s. o. Bd. III S. 1401f.. vgl.

362) Ser. Cornelius Seipio Salvidienus Orfitus. 1407 Nr. 183). Zu seinen oder eines anderen

anscheinend Sohn des Vorhergehenden. Sein Name Seipio Orfitus Freigelassenen gehörte Salridem
ist in den Datierungen nach seinem Consulat in Ser. I. Corinthin (CIL XIV 2869 ager Albanus),

folgenden Formen überliefert: A. Sigyioe Sxti- 363) Ser. (Cornelius) Seipio (Salvidienus) Or-



1509 Coruelius Cornelius 1510

fitus, Sohn des Vorhergehenden (vgl. CIL IX 063). —36) iierscnusisset, d. h. entweder wenn seine

Consul Ordinarius im J. 178 mit D. Velins Rufus Schilderung dieses Krieges über das erste Buch
(CIL lIlSuppl. p. 1933 dipl.LXXXVI vom 23. März hinausgekommen wäre oder wenn sie sich auf der

[Ser. Scipto Orfi/us); dass der Consul des J. 178, Höhe des ersten Buchs gehalten hätte. Ausser-

der sonst nur Orßlua genannt wird, der Gens dem wird von ihm citiert rrrum Rimtauarum

Cornelia, der cos. 172 [gleichfalls OrAtusj der liher I (Heiameterbruchstück bei Val. Prob. GL
Gens Calpurnia angehBrt haben dürfte, hat Kleba IV 208, 16) und bei Ovid ein carmen regale et-

gezeigt. Prosopogr. I 289 nr. 262. vgl. o. Bd. III wähnt (dedi Latio carmen regale ex Ponto IV 16.

S. 1402). C. gab den SC. Orßtianum über das 9, vgl. rates magnorum mazime regum ebd. IV 2.

Erbrecht zwischen Mutter und Kindern seinen 101). Wie weit diese drei Werke mit einander zu iden-

Namen (vgl. Hacnel Corpus legum 130. Bruns tificieren sind, bleibt zweifelhaft. Daraus, dass

Funtes 6 nr. 61). Ob er der Orfitus ist, den Ovid nur das carmen regale nennt, kann schwer-

Kaiser Marcus trotz Ehebruchs mit der Kaiserin lieh gefolgert werden, dass das bellum Siculum

Faustina zu Khrenstellen beförderte (Hist. Aug. ein Teil davon war (T e u f f e 1-Sch w abe Litt.-

Marc. 29. 1), erscheint ungewiss. Gesch. 6
§ 252, 5); es widersetzen sich dieser An-

364)

(Ser.)CorneliusScipio(Salvidienus)Orfitus, nähme beide Auffassungen der Quintilianstelle

anscheinend Sohn des Vorhergehenden, im J. 189 gleichmässig. Auch kann man an einer Stelle

in das Collegium der Salii Palatini aufgenommen wie ex Pont.I 8, 21 sehen, wie fern es Ovid ge-

(CIL VI 1980). Kurz nach 190 wurde wieder ein legen hat, bei rez an die römischen Grossen seiner

anderer an seiner Statt cooptiert (CIL VI 1981 20 Zeit und gar an Octavian zu denken (vgl, auch

[in] loeum üorncli Scipio/nis] . . .; zur Zeit- G. W a r t e n b c r g Quaestiones Ovidianae, Dies,

bestimmung vgl. « Bd. III S. 1260). [Groag.] Berlin 1884, iOOff.). Zwei Gedichte des Severus

365) CorneliusSeneeio, römischerRitter.Freund wird man also wenigstens zu unterscheiden haben,

des Philosophen Seneea. Aus bescheidenen An- Ausser einer Anzahl kleinerer Bruchstücke in He-

fängen hatte er sich zu angesehener Stellung und xametem (FPR 352ff. : frg. 2 freie Wiedergabe

grossem Reichtum emporgesehwungen, da er es von Hesiod. f. x. g. 289, frg. 10 ein onorituitcor.

bei überaus massiger Lebensweise wie kaum ein frg. II Schilderung eines Biwaks am Vorabend der

zweiter verstand, Geld zu erwerben, aber auch zu Schlacht) ist durch den Rhetor Seneea (suas. 6, 26)

behaupten und zu mehren. Aufopfernde Freundes- eine Reihe von 25 Hexametern erhalten, Betrach-

liebe zierte diesen Mann, der eines plötzlichen 80 tungen beim Anblick des auf den roetra autge-

Todes starb, Sen. epist. XVII 1, 1—4. steckten Hauptes Ciceros. Seneea leitet sie mit

[Stein.] den Worten ein: nemo tarnen ez lot disertissimis

388) Q. Cornelius Gal(eria) Senecio Annianus, riris melius Ciceronit mortem deploravit quam
qu[a]eslor urbanus, lribun[us] plebis, pr[a]elor, Severus Cornelius: für unser Gefühl sind sie nur

rumtor viae Latinae, legalus legionis VII Ge- eine schlagende Bestätigung von Quintilians Ur-

minae Feli[e]is (in Hispania Tarraconensis), cu- teil versificalor quam poela melior. Ob sie

rator viae Appiae, proco(n)s(ul) Ponti et Bi- einem der genannten Epen angehört haben, ist

t[h]yniae (vor Kaiser Marcus, s. o. Bd. III S.529f.). ganz ungewiss und überhaupt über den Ständ-

en*. (suffectuB in unbekanntem Jahre), saeerdos ort der Bruchstücke keine einigermassen sichere

Hereulit (sc. Gaditani), CIL II 1929 Carteia 40 Vermutung gestattet. Nur darf man wohl an-

(vgl. Hübners Anm.; die Ämter sind in umge- nehmen, dass die Beschreibung des Aetna, die

kenrter Reihenfolge angegeben). C. stammte wahr- Seneea ep. 79, 5 erwähnt, im bellum Siculum

scheinlich aus der Baetica; er war vielleicht Nach- gestanden haben wird (vgl. Appian. bell. eiv. V-

komme des Cornelius Senecio (Nr. 365) und Ver- 117. Haupt Opusc. I 332). Jedenfalls liegt

wandter desQ. CorneliusSeneeio Proculus(Nr. 294). schon nach der Art der Erwähnung bei Seneea

367) Q. Cornelius Senecio Proeulus, prae- keinerlei Berechtigung vor. diese Beschreibung

lorieius legatus provineiae Asiae, dem seine mit dem uns erhaltenen Gedichte Aetna zu iden-

Schwestern Cornelia* Proeula et Placida die tificieren. wie in der Renaissance und wieder von

Grabschrift setzten (CIL VI 1838 = Dessau Scaliger geschah (s. Wernsdorf PLM IV 71!.).

1090), vgl. Nr. 294. Vielleicht ist er mit Q. Cor- 50 Trifft jene Vermutung Haupts das Richtige, so

nelius Nr. 53 zu identificieren. [Groag.] gewinnt man einen Terminus post quem für das

388) Cornelius Senex, im Testament des Da- Epos über das Bellum Siculum; der Aetnabe-

snmius (108 n. Chr.) mit einem Legat bedacht Schreibung des Severus ist die im 15. Buch der

(CIL VI 10229. 28). Derselbe Name CIL XII ovidischen Metamorphosen (v. 34011.) nach dem
4819 (Narbo). [Groag.] deutlichen Zeugnis Senecas vorausgegangen. VgL

369)CorneliusSeveru8,epischerDichter.Freund im allgemeinen O. H a u h e De carmin. epicia sae-

des Ovid, der an ihn ex Ponto IV 2 richtet (aber culi Augusti. Diss. Breslau 1870, lOfl. (mehr-

schwerlich I 8. da IV 2 nach Ovids eigener Aus- fach irrig). [Skutsch.]

sage v. SfT. sein erster poetischer Brief an diesen 370) M’. Aeilius Ginbrio Cn. Cornelius Severus

Severus ist.) Seine dichterischen Fähigkeiten 60 s. o. Bd. I S. 258 Nr. 42.

wurden hochgeschätzt: Ovid rühmt seine reich- 371) (Cornelius) Sisenna. Da das Cognomen
quellende poetische Ader (v. 12 uberius nulli Sisenna sich in republicanischer Zeit nur bei den

prorenit isla seges), und Quintilian inst. X I, 89 Corneliern zu finden scheint, so ist cs vielleicht

meint zwar, er sei rtrsilicator quam poeta me- möglich, dass der nur Sisenna genannte Sohn

lior, stimmt aber dem Urteil bei. dass Severus des A. Gabinius Consuls 696 = 58 nicht dessen

den zweiten Platz unter den römischen Epikern leiblicher Sohn, sondern etwa ein Stiefsohn war

beanspruchen dürfte, si ad ezemplar primi libn und zu den Cornelii gehörte. Sein wirklicher

bellum Siculum (wohl gegen Sex. Pompeins 38 Vater könnte in diesem Falle Nr. 374 gewesen
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sein. Im J. 698= 56 war er mit seinem Vater im ersten Jahre als Praetor und im folgenden mit

in Syrien; nach Dio XXXIX 56, 5 liese Gabimus, prorogiertem Imperium (vgl. F o u c a r t Revue de

während er selbst gegen Aristobulos II. von Iudaea philo). XXIII 1899, 261 ); Colin (a. 0. 40) ver-

ins Feld zog, in seiner Provinz Xioirvav rt töv mutet, dass seine Statthalterschaft zeitlich zu-

riöy xoutdfi veov ovxa xai oiQauüjxai uex' amoo sammenfällt mit dem gleichfalls in der Inschrift

närv oXlyovc, nach Joseph, ant. lud. XIV 92 erwähnten Consulat eines P. Cornelius, und dass

schickte er vielmehr gegen Aristobulos oxpaxitoxac dieser P. Cornelius entweder P. Scipio Nasiea
nai ijye/xdrac Xiaevvav xt xai 'Avtdtviov nai Xe- Consul 616 = 188 oder P. Scipio Aemilianus
govihor. Im J. 700=54 warf Siscnna sich bei dem Consul II 620= 134 ist. Da kein anderer Cn.

ersten Processe des Cabinius dem Ankläger C. 10 Siscnna bekannt ist, wird die Identität des Münz-
Memmius zu Küssen; der Übermut, mit welchem meistere mit dem Praetor festzuhalten und die

dieser, seines Sieges gewiss, ihn behandelte, cm- Münze ziemlich in den Anfang des 7. Jhdts. zu

pürte die Richter und trug dazu bei, dass sie den setzen sein. [Münzer.]

sehwcrbelasteten Angeklagten freisprachen (Val. 374) L. Cornelios Siscnna, einer der nanihaf-

Max. VIII 1 abs. 3: filius Gabimx Sisenna). testen römischen Historiker der älteren Zeit. Nach
[Münzer.] urkundlichem Zeugnisse (SC. de Asdepiade CIL1

372) Cornelius Sisenna musste sich im J. 74] 203; vgl. Asconius p. 66 Schöll) war er 78 v. Chr.

= 13 v. Chr. wegen Zuchtlosigkeit seinerGemahlin Praetor urbanus, ist also 118 v. Chr. oder etwas

im Senate verantworten und verletzte AugustuB früher geboren vgl. Cic. Brut. 228). Daraus
durch die Erklärung, dass er dies«' auf den Rat 20 geht hervor, dass ihn Velleius II 9, 3f., wenn er

desselben geheiratet habe (Dio LIV 27, 4 in den ihn zum Zeitgenossen des numantinischen Krieges

Hss. KoovijXiov Xtocniov). Er dürfte der Sisenna macht, zu hoch hinaufrückt. Nach der Praetur

sein, der mit Apronius, Messalla und Galus fff vir scheint er Sicilien verwaltet zu haben (Cic. V'err.

a(ere) a(rgenlo) afuro) f(lando) l/eriundo

)

unter II 110). Im Sceräuberkriege war er Legat des

Augustus war (Babe Ion I 4S2f. 210f. II 98f. Pompeius.ihmwurdedieBcwachungdcrgrieehisch-
522f. Bahrfeldt Numism. Ztschr.Wien XXIX makedonischen Küste übertragen, und als derStreit

1897, 95) und zwar nicht vor dem J. 742= 12, desPompeius und Metellus über Kreta ausbrach.

da Augustus auf der Münze eines dieser Münz- ging er im Aufträge seines Imperators auf die

meister, des Volusus Valerius Messalla. bereits Insel hinüber und versuchte den Metellus zur

ponlilez mazimus genannt wird (B a b e 1 o n II 30 Schonung der kretischen Städte zu veranlassen.

522 nr. 24, vgl. M o m m s e n R. Münzw. 744, 15). Hier erkrankte er und starb (67 v. Chr. Appian.

Klebs Prosopogr. I 465f. hält cs für unwahr- Mithr.95.Caes.DioXXXVI18f.(lf.)p.368f.Boiss.).

scheinlieh, dass der MUnzmeister mit dem bei Sisenna gehörte also der vornehmsten Qesell-

Dio genannten Siscnna, der bereits im J. 741 schalt Roms an, wie er auch sehr reich war.

Senator war, identisch sei. Aber mit Recht weist Seiner politischen Gesinnung nach war er An
Klein Vcrw.-Beamt. v. Sic. und Sard. 97f. darauf bänger der Optimatcn, insonderheit Verehrer Sul-

hin, dass sich gerade in dieser Zeit ein Mangel las (Sallust. lug. 95, 2). Er zählt zu den nam-
an Bewerbern für den Vigintivirat bemerkbar haftesten Rednern seiner Zeit; u. a. verteidigte

machte (vgl. Dio LIV 26) und die Bekleidung er den C. Hirtuleius (chirtilius die Hss.) und C.

desselben unmittelbar nach der Quacstur auch 40 Vcrres (Cie. Brut. 260; VsrT. II 110. IV 33. 43).

sonst vorkam (CIL IX 2845). Eine Person mit Er war witzig und sprach gutes Latein, aber den

dem Senator (Quaestorier?) des J. 741 und dem ersten Platz hat er nach Ciceros Urteil (Brut.

Münzmeister, etwa des folgenden Jahres, ist wahr- 228) doch nicht erreicht, da es ihm an Fleiss und
scheinlieh auch Sisenna pr(o) co(n)s(ul), der auf auch an Übung fehlte. Ohne Zweifel aber ist er

Münzen wohl Bicilischer Herkunft (mit Bild und für einen Römer seines Standes vielseitig interes-

Namen des Augustus auf dem Avers) genannt siert und litterarisch, d. h. griechisch gebildet,

wird (Borghcsi Oeuvr. II 324. Numism. Chro- Er war mit Atticus befreundet (Cic. de leg. I 7;

nicle XIV 1852, 123 vgl. XVII 1855, 218. Berliner Brut. 260); auch mit der griechischen Philosophie

Museum [nach Kleb s]). War derselbe, wie wohl hat er sich beschäftigt und bekannte sich zn den

anzunehmen ist. der Patron des L. Cornelius 50 Lehren Epikurs (frg. 5. 123). So wandte er sich

Sisennae libert. Hilarus (CIL VI 1900), so führte auch der Schriftstellerci zu. Wie sein Meister

er das Praenomen Lucius. Er wird der Enkel Sulla hatte er eine Vorliebe für leichtere Litteratur

des Geschichtschreibers Sisenna (Nr. 374) und der und übersetzte die Milesiaka des Aristeides ins

Vater der Cornelia (Nr. 420) gewesen sein. Mit Lateinische, jene Sammlung leichter, zum Teil

dem bei Hör. sat. I 7, 8 genannten Sisenna hat sehr schlüpfriger Geschichten (Ovid. trist. II 443;

er nichts zu thun. [Groag.] vgl. Bd. II S. 886). Sein Hauptwerk war aber

373) Cn. Cornelius Siscnna. Auf Münzen aus ein Geschichtswerk, historiae betitelt, Geschichte

dem ersten Drittel des 7. Jhdts. d. St. begegnet seiner Zeit, d. h. des marsischen und sullanischen

als Münzmeister Cn. Cornel/ius) L. t. Sisena Bürgerkrieges u. s. w„ also der Ereignisse etwa

(Mommsen MUnzwcscn 540 nr. 137), und in einem 60 von 91—79 v. Chr.. vielleicht bis zum Tode Sullas,

neuerdings in Delphi gefundenen .Senatsbeschluss Es war ein umfangreiches Werk, von dem ein

vom J. 642 = 112 wird auf eine Entscheidung 12.. ja sogar, wenn nicht ein Fehler der über-

Bezug genommen, die inl rraiov Kogyr/Xiov Xi- lieferung vorliegt, ein 23. Buch citiert wird. Die

aiirya mpargyo[v] tj äxdhnxdtov (IV 8f., vgl. . . . erhaltenen Bruchstücke sind leider dürftig und

äidh'näxtm Ivauot KoQvgXian Xtoewat V 5) ge- beschränken sich fast ganz auf die ersten vier

fällt wurde (Colin Bull. hell. XXIII 1899, 20. Bücher; längere wörtliche Stücke sind nicht er-

49= Dittenbergei Syll. 1 930). Dieser Sisenna halten. Die Anordnung war chronologisch; schon

war offenbar Statthalter von Makedonien, und zwar das erste Buch liegann mit den Anfängen des
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manischen Krieges (frg. 0). Die griechischen und tum auseinander. Quintilian. inst. or. I 4. 25 ver-

asiatischen Ereignisse wurden im Zusammenhänge zeichnet originet nominum quae ex habilu cor-

besonders behandelt (frg. 127). Einige Stücke porit Rulos Longosque leccrunt; ubi erit aliud

(frg. 1—3) beziehen sich auf die rümische Vor- aecretiu», Sullae, Burrhi, Oalbae, Plauli, Pan-
geschichte. Möglich ist, dass Sisenna, ähnlich sac,Scauri taliaque, ebenso Plut. Coriol. 11, 5
wie Sallust, zur Einleitung einen kurzen Über- roV 6b owputixwv ob ui/vov BvXXat ov6b Nlygove
blick über die frühere Geschichte Roms gab; wahr- ovöl 'Pm'qon AXXi xai Kaixov; xai Kbcodiovt

scheinlicher ist jedoch, dass diese Bruchstücke, die Inuirvpiae liderrat. Von dem Dictator Sulla

eingehendere Behandlung voraussetzen, aus ge- meldet Plut. Sulla 2, 1, sein Gesicht sei durch
legentlichen antiquarischen Exeursen innerhalb 10 rote Flecken entstellt gewesen: ngöc S xai tov-

des Werkes stammen. Der einmal überlieferte roua Xtyovaiv avnp ycveo&at nfc xQ'iac inl&rror,

Titel ab urbe ccmdita (frg. 3) beruht wohl auf xai xcbr ’A^rjegai yecpvgtaxdrv iniaxaiyi nt elf

einem Versehen. roöro nonjoat ' ovxiptvov cod’ 6 jLvXXnt disphtp

Die Darstellung war sehr ausführlich und breit .-rtxaofUror. Obgleich es unrichtig ist, dass der

(Sali. lug. 92, 2. Fronto p. 114 N.). Sisennas Dictator dieses Cognomen empfangen hätte, da
Muster war KIcitarchos. der viel bewunderte Ale- er cs vielmehr ererbt hatte, stimmt doch die Ab-
xandcrhistoriker (Cic. de leg. I 7); diesem ist er leitung von einer körperlichen Eigenschaft mit
gewiss auch in der Zurichtung des Stoffes gefolgt, den anderen Stellen überein. Ihr steht die zweite

Er hat dafür gesorgt, nach diesem berühmten Etymologie gegenüber, die Maerob. sat. I 17, 27
Beispiel, seiner Geschichte die den I^esern so er- 20 in einer sonst wesentlich mit Liv. XXV 12, 311.

xvünschte Mannigfaltigkeit des Inhalts zu geben, übereinstimmenden Erzählung über den Ursprung
durch Reden (frg. 10. 109— 115), ausführliche der Apollinarspiele giebt: bello enim Punico In

Schilderungen von Schlachten und Belagerungen ludi ex libris Stbyllinis primum sunt instiluti

(frg. 33. 40. 70. 107), durch Träume und Vor- suadente Cornelio Ruin derrmriro, qui propterca

Zeichen (frg. 5). Excurse (frg. 99f.) und andere Sibylla cognominatui cst et postea corrupto no-

Einlagen. Das Romantische und gelegentlich das mine primus coepil Sylla vocitari. Diese Ety-

Schlüpfrige war nicht ausgeschlossen (frg. 13: mologie ist schon früh in der Familie selbst an-

vgl. Ovid. trist. II 443. Fronto cpist. p. 62 N.). genommen worden, da bereits P. Sulla, vielleicht

Die Sprache Sisennas ist nach Ausweis der Frag- der Sohn jenes ersten Sulla, den Kopf der Sibylle

mente einfach und klar; Cicero tadelt seine Vor-SOan einem Schiffsvorderteil auf seinen Münzen dar-

liebe für gekünstelten und ungewühnlichen Aus- stellte (Mommsen Münzwesen 518 nr. 68; Tr.

druck; wir finden ziemlich viele Fremdwörter. Bl. II 269 nr. 67, vgl. Wiener numismat. Ztschr.

Das Werk ist, wenn man sich auf den Standpunkt XXVIII 93f.); aber das Alter beweist noch keines-

jener Zeit stellt, ohne Zweifel eine bedeutende wegs ihre Richtigkeit (Mommsen Rom. Forsch.

Leistung, und an Anerkennung hat es dem Autor I 44). Der Dictator Sulla selbst berichtete (frg.

nicht gefehlt. Cicero lobt ihn freilich nur be- 2 Peter aus Gell. I 12, 16): P. Cornelius cui

dingt, gesteht ihm aber zu, dass er alle seine primum cognomen Sullae imposilum, est flamen

Vorgänger übertroffen habe. Varro hat einen Dialis captus, und rückt den Ursprung des Nn-
seiner Logistorici nach ihm betitelt: Sisenna de mens jedenfalls höher hinauf, denn der Flamen
kistoria (A. R i e s e M. Ter. Varr. sat. Men. rell. 40 Dialis kann nicht mit dem Praetor, der zuerst

32. 256). Sallust endlich, der ihn lug. 95, 2 mit die Apollinarspiele führte, identisch sein, weil die

Achtung erwähnt, zugleich aber seine Parteilich- Reihenfolge der Flamines in dessen Zeit aus Li-

keit für Sulla tadelt, hat ihn in seinen Historien vius bekannt ist (Mommsen CIL I p. 19 zu

fortgesetzt. Dann ist er, wie alle älteren Prosai- nr. 33, vgl. B a r d t Die Priester der vier grossen

ker, in Vergessenheit geraten, und ob Tacitus, Collegien 38). Livius giebt dem Praetor von An-
der ihn erwähnt (dial. 23; hist. III 51), ihn selbst fang an den Beinamen Sulla und weiss nichts

gelesen hat, ist zweifelhaft. In der archaisieren- von dessen Erwerbung während der Praetur (vgl.

den Zeit Hadrians und der Antonine kam er dann Nr. 383). Ein Freigelassener des DictatorB Sulla,

wieder zu Ansehen; bei Fronto, besonders aber der Herausgeber seiner Memoiren (Suet gramm.
bei Gellius wird er öfters angeführt, und die Gram- 50 12), hielt zwar die Ableitung des Namens von

matiker haben ihn für älteres Latein ausgebeutet. der Sibylle aufrecht, konnte aber die einfachere

Ihnen verdanken wir die meisten Bruchstücke. nicht in Abrede stellen und kam bei dem Ver-

Einem Sisenna werden schliesslich noch einige suche, beide zu vereinigen, zu einer ganz thiirich-

Erläuterungen zu Plautus beigelegt. Da jedoch ten Behauptung: Sibyllam Bpicadus de roguo
dieser Sisenna allem Anscheine nach (Peter Reil. minibus au appellatum qui ex Sibullinis libris

p. 298) den Vergil citierte, so können, wie Bergk primo sacrum lecit, drinde Syllam; qui quod
(Philol. XXIX 328) ausgeführt hat, diese plauti- dato et compto capillo fuit, similes Syllac sunt

nischen Studien nicht dem Historiker zugesehrie- appetlati (Charis, p. 110, 13 Keil). Vermutlich

ben werden, sondern müssen einem gleichnamigen hat der Beiname in der That eine ähnliche Be-

späteren Grammatiker gehören. 60 deutung gehabt, wie Rufus, Rudnus, und ist

Litteratur: C. L. Roth L. Sisennae vita. Basel vielleicht von dem Sohne des P. Rufinus Nr. 302
1834, H. Peter Hist. rom. rell. I p. CCCXXIIIf. angenommen worden; die geflissentlich bevorzugte
277f. T e u f f e 1 - S c h w a be Röm. Litt. § 156. falsche Deutung vermochte sich nicht auf die

Schanz Röm. Litt.-Gesch. I 160. (Niese.] Dauer zu behaupten (D r u m an n G. R. II 427L,

375) P. Cornelius Sisenna, Praetor urbanus wo Anm. 90 andere Erklärungsversuche M o m m-
571 = 183 (Liv. XXXXIX 45, 2. 5). sen Röm. Forsch. I 44: .Sullae, das ist Surulae").

378ff.) Cornelius Sulla. Über den Ursprung Der Dictator war nach Veil. II 17, 2 serlus a
des Beinamens gingen die Meinungen im Alter- Cornelio Rn/iuo. qui bello Pyrrki inter cclcher-
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rimos fuernt tluccs (vgl. PJut. Sulla 1. 1 f .) ; dem- sein Vater aus dem Staatsschatz für sich ge-

nach lässt sich der Stammbaum mit einiger Wahr* nommen hatte, Rechenschaft ablegcn und sie er*

schcinlichkeit hcrstellen: setzen sollte (Ascon. Cornel. p. 65); namentlich

301) P. Cornelius Rufinus einer gerichtlichen Anklage von seiten eines Tri-

diet. 421 l'unen entging er im J. 688 = 60 nur durch den

Beistand des Gerichtshofes (Cic. Cluent. 94). und

.302) P. Cornelius Rufinus die Rogation des Servilius Rullus im J. 691 = 63

cos. 464. 477 bedrohte ihn aufs neue (Cic. de leg. agr. I 12. vgl.

i M o m m s e n Strafr. 765, 1). Gegen 690 =64 war

.382) P. Cornelius Sulla 10 erMünxmeinterund verherrlichte auf seinenMünzen

Hamen Dialis die Erfolge seines Vaters (Aufschrift: Faunlu*.

i Mommsen Münzwesen 623 nr. 263). Im folgenden

383) P. Cornelius Sulla Jahre diente er als Krieptribnn unter Pompeius:

praetor .

r
)42 bei der Erstürmung desTempels von Jerusalem war

i er mit den Seinen der erste auf der Mauer und er-

384) P. Cornelius Sulla 388) Ser. Cornelius Sulla hielt dafür eine reicheBelohnung(Joseph. ant. XIV

praetor 568 praetor 580? 69; bell. I 149. 154). Dass er aber auch sonst

Gesandter 587. Beute zu machen verstand, zeigt eine Aneignung
-— des wertvollen Kopfschmucks desMithridates (Pint.

379) L. Cornelius Sulla 20 Pomp. 42. 2). Freilich hatte er Geld nötig, weil
[Münzer.]

er nac |, dem Testamente seines Vaters dem Volke

Die Nachkommenschaft des Dictators, die zur noch Spiele zu geben hatte; er wandte sieh schon

Erinnerung an diesen das Cognomcn Felix oder 691 = 63 an seine Familie in Rom wegen der

das Praenomen Faustus führte, erlosch mit dem Anwerbung von Gladiatoren (Cic. Sulla 54f.) und

Consul des J. 52 n. Chr. (Nr. 391); der andere gab die Spiele mit grosaer Pracht, Bewirtung des

Zweig der Sullae war wohl schon früher ausgc- Volkes und Geschenken an die Bürger im J. 694

storben. Cornelii Sullae niedrigen Standes werden = 60 (Dio XXXVIT 51, 4). Augur wurde er vor

in folgenden Inschriften genannt: CIL III 11216 697 = 57 (Dio XXXIX 17, 2) und Quaestor 700

(Carnuntum). V 3582 (Verona). VIII 3093 (Lam- = 54; als solcher bat er für seinen Stiefbruder

haesis). [Groag.] 30 M. Aemilius Scann», der wegen Erpressungen

376) Cornelius Sulla, musste im J. 17 n. Chr. angeklagt wurde (Ascon. Seanr. p. 18. 25: vgl.

wegen selbstverschuldeter Verarmung aus dem Bd. I S. 589), und schlug Münzen zur Verherr-

Senate austreten (Tac. ann. II 48). Vielleicht lichung des Pompeius (M o m m se n Münzw. 628

Sohn desL. Sullaeos. 5 v. Chr. (Nr. 380). [Groag.] nr. 269). dessen Tochter er einige Jahre vorher

377) Faustus Cornelius Sulla. Caecilia Me- geheiratet hatte (Suet. Caes. 27. Plut. Pomp,
teils, die vierte Gemahlin des Dictators L. Sulla 47, 4;Caes. 14. 8). Nach der Ermordung des

(o. Bd. III S. 1284f. Nr. 134). gebar diesem Zwil- Clodius im J. 702 = 52 stand er seinem Schwager

linge vor dem J. 668 = 86, denn Plut. Süll. 22, 2 Milo bei (Ascon. Milon. p. 30) und wurde mit

berichtet zu diesem Jahre: MniXia poks tia- dem Neubau der von seinem Vater erweiterten

xUyaaa cnvrijY xai reue .taidac, während er ebd. 40 Curia Hostilia beauftragt, die künftig nach ihnen

34, 5 den Anschein erweckt, als ob die Geburt benannt werden sollte (Dio XL 50, 21.: vgl. XLIV
erst unter der Dictatur erfolgt sei, was sich mit 5, 2. Jordan Topogr. I 2, 253, 332). Faustus

der Amterlaufbahn des Sohnes nicht vereinigen war arg verschuldet, einmal hatte er schon einen

Hesse. Der Vater nannte die Kinder Favitus grossen Teil seiner Habe, darunter auch die wort-

und Fausta entsprechend dem Beinamen Felix, volle von seinem Vater hinterlassene Bibliothek,

den er selbst aufgenommen hatte; Fauxtut war versteigern müssen (Cic. ad Att. IV 10, 1. Plut.

ein altes Praenomen (auct. de praen. 4) und ist Cic. 27, 2; apophth. Cic. 18), und jetzt war ihm

von dem Sohne nnr als solches geführt worden, der Ausbruch des Bürgerkrieges willkommen, weil

nicht als Cognomen, wie nachlässigere Autoren er davon Rettung aus seinen finaneiellen Nöten

angeben (vgl. Mommsen Röm. Forsch. I 84 50 erhoffte (Cic. ad Att. IX 11, 4). Der Antrag des

Anm. 50). Die einzige Inschrift, die wir von ihm Pompeius, ihn nach Mauretanien zu schicken,

besitzen, giebt ihm ausserdem den von dessen wurde vereitelt (Caes. b. e. I 6, 3f.). doch leitete

Schutzgottin Aphrodite abgeleiteten, im griechi- er die Aushebung einer Legion, vielleicht in Unter-

sehen Sprachgebrauch officiellen Beinamen des italien (Cie. ad Att. VIII 3, 7. 12 A, 5), und erbe-

Vaters (IGS III 143: [T)J iäpos Hknlmv <Paö- gleitete seinen Schwiegervater auf den östlichen

oro[r Kogv^kov
|
ArvxiovJ vloy 2vXlav Eraecpd- Kriegsschauplatz, wo er im Frühjahr 706= 48

inoy &[rtteaplay xai
\
äjveimQärrjyoy röv eavxav an den Operationen in Makedonien teilnahm (Dio

t[i]\tQyhay özoi/V/; vgl. über den Beinamen XLI 51, 3 abweichend von anderen Berichten;

ilarx Neue Jahrbücher für Philol. III 1899.543). vgl. o. Bd. III S. 1227). Da er nur die Quae-

Beim Tode seines Vaters 676 = 78 war Faustus 60 stur bekleidet hatte, war er damals Proqusestnr.

noch ein Kind (Plut. Sulla 37, 4; «miaroc Appian. wie Cic. ad Att. IX 1, 4 angiebt, aber eine in

hell. civ. I 106) und kam unter die Vormund- dieser Zeit in Elatea gesetzte Inschrift (s. n.)

schaft des L. LucuUus (Plut. Lucull. 4, 6). Eine nennt ihn ausserdem auch Propraetor. Aus der

Anekdote aus seiner Schulzeit ist mehr charak- Niederlage von Pharsalos flürhtete er über Petrae

teristisch für C. Cassins als für ihn (Val. Max. nach Afriea (Dio XLII 13. 3) und aus der Nieder-

III 1, 3. Plut. Brut. 9, 1). Die Reaction gegen läge bei Thapsus im April 708= 46 über Utics

das sullaniache Regiment führte wiederholt zu nach Mauretanien (b. Afr. 87. 8). Er gedachte

der Forderung, dass Faustus über die Gelder, die mit L. Afranius (Bd. 1 S. 710ff. Nr. 6) weiter
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nach Spanien zu Riehen, aber sie fielen dem Cae des P. Cornelius Rufinus und der erste, der den

sarianer P Sittius in die Hände und wurden nach Beinamen Sulla führte, Flamen Dialis etwa um
wenigen Tagen von den Soldaten Caesars bei die Zeit des erbten punisehen Krieges (Sulla frg. 2

einem Tumult getötet (b. Afr. 93, 1—8). Nach Peter bei Gell. 1 12, 16. vgl. Mommsen CIL
Suet. Caes. 73 glaubte man, ihre Ermordung sei I p. 19 zu nr. 33; o. S. 1514).

ohne Caesars Wissen geschehen, nach Livius (ep. 383) P. Cornelius Sulla hatte als Praetor 542
CX1V. Flor. II 13, 90. Eutrop. VI 23. 2. Oros. = 212 die Rechtsprechung inler rires und die

VI 16. 5) und Auct.de vir. ill. 78, 9 erfolgte sie inter riees et perenriuos (Liv. XXV 2, 5. 8, 2)

auf einen Befehl, aber die Epitomatoren des und lührte wahrend der Abwesenheit der Consuln

Livius berichten zum teil auch. Pontpeia, die Ge- lOdic laufenden Geschäfte inRomctxJ. 15,4.41.8).

mahlin des FaustUB, und ihre beiden Kinder seien Sein Vorgänger hatte ihm die Weissagungen deB

hingcrichtet worden (Flor. Oros.), während der Sehers Marcius überliefert, und deren Prüfung
Verfasser des b. Afr. 95, 3, nach dem sie den ergab in Übereinstimmung mit den eibyllinischen

Faustus begleiteten, undAppian.bell.civ.il 100, Büchern, dass dem Apollon von dem Praetor ur-

nach dem sie inUtiea gefangen wurden, vielmehr banus Votivspiele gefeiert werden sollten; dem-
angeben, sie seien ungekrünkt entlassen worden. gemäss wurden die Ludi Apollinares angeordnet

Das ganze Leben des Faustus zeigt deutlich, dass und von P. Sulla zum erstenmale abgehalten (Liv.

er ein unbedeutender Mensch und seinem Vater XXV 12, 3—15. XXVII 23, 5; vgl. Fest. p. 326).

wenig ähnlich war. Einen Witz, den er über Nach Mnrrob. sat. I 17, 27 gehörte dieser auch
seine Schwester machte, erzählt Macroh, sat. II 20 selbst zu dem Decemviralcollegium, das die sibyl-

2. 9, seine Beziehungen zu Cornelius Elpicadus, ünischen Bücher zu befragen hatte, und jeden-

dem Freigelassenen seines Vaters, erwähnt Suet. falls war er bei der ganzen Angelegenheit stark

grainm. 12. [Münzer.] beteiligt, denn die offenbar gefälschten Weis-

378) Faustus Cornelius Sulla, anscheinend sagungen des Marcius und der Sibylle erweiter-

Sohn des Sulla Felix (Nr. 390), Consul sulfectus ten den Competenzkreis des Stadtpraetors, indem
im J. 31 n. Chr., vom 9. Mai bis 1. Juli mit sie in die Leitung der ludi Apnllinari

s

über-

Sex. Teidius Valerius Catullus, vom 1. Juli bis trugen (vgl. Mommsen St.-R. II 236); daher

1. October mit L. Fuleinins Trio (Faustus Cor- wurde dieses Ereignis auf den Münzen seines

nrlius Sulla CIL X 1233 Fasti Nolani; Faustus Sohnes Nr. 384 verherrlicht und die Erklärung
Cn[r]n[c]lius S[ull]a XIV 2466; [Faustus Cor]- 80 des Beinamens Sulla daran angeknüpft, vgl. o.

nrlius [Sulla] VI 2298 Fasti Vall.; Fauslus S. 1514.

Sulla I* p. 71 Fasti Arv.; Sulla Dig. XLVIII 384) P. Cornelias Sulla. Ohne Zweifel iden-

2, 12 pr.). Er wird der Vater der Fausta. deren tisch ist der Münzmeister P. Sulla um 560= 194

Amme Cornelia Fausti l. Urbana in der In- (M o m m s e n Miinzw. 518 nr. 68; Tr»d. Blae. II

sehrift CH, VI 16470 genannt wird, und des 269 nr. 67; vgl. Bahrfcldt Wiener oumism. Ztschr.

Faustus Sulla Felix cos. 52 (Nr. 391) gewesen XXVIII 93f.) und P. Cornelius Sulla Praetor und
sein. Letzterer wird von Dio (bei Zonar. XI 9) Statthalter von Sicilien 568= 186 (Liv. XXXIX
als ibel<poe der (Valeria) Messalina bezeichnet; 6. 2. 8, 2). Er ist vermutlich der Sohn von
bedeutet dies hier (Halb-) Bruder, so ist anzu- Nr. 383 und der Grossvater des Dictators L. Sulla,

nehmen, dass C. mit deren Mutter Domitia Le- 40 385) P. Cornelius Sulla, Ser. f. Sali. Cat. 17,3
pida vermählt war. [Groag.] zählt unter denMänuern von seiiatorischem Range.

379) L. Cornelius Sulla, nur als Vater des die sich an der catilinischen Verschwörung bc-

Dictators bekannt, der in den Fasti Cap. von 672 teiligten, auf; P. el. Ser. Sullae Ser. filii, und
und 674 L. I. P. u. heisst (L. I. auch Fast, augur. Cicero sagt in seiner Rede pro P. Sulla 6: i/uis

CIL I 1 p. 60 und auf zahlreichen Inschriften, z. B. noslrum Ser. Sullam, quis Publium, quis M.

Dessau 869a—874) und nach Plut. Sulla 1, 2 Laeeam, quis C. Cornrlium defendendum pnla-

ev ovrt Üqdorin; tjüdqr: Ttx; rrarpoyoK. [Münzer
]

rit, quis iis horum adfuit? Nur solange die

380) L. Cornelius P. f. Sulla, wahrscheinlich Lesart dieser Stelle nicht aufs beste und sicherste

Sohn des P. Sulla (Nr. 387), VÜvir epul(onum), beglaubigt war, konnte man bezweifeln, dass der

pr(aetor), cos. (CIL VI 1890, dem C. von seinen 50 von Cicero verteidigte P. Sulla Nr. 386 von dem
Clienten gesetzte Inschrift). Den Consulat be- gleichnamigen Sohne des Ser. Sulla verschieden

kleidete C. im J. 749= 5 v. Chr. als Ordinarius ist. Auch Sallust hat den Anteil jenes P. Sulla,

mit Augustus cos. XII (L. Cornelius Sulla CIL den er nur Cat. 18, 2 erwähnt, an der Versehwö.

IX 4644. X 2381; L CIL I* p. 69 Fasti rung absichtlich verschwiegen, führt also sicher-

Lucer.; L. Sulla Plin. n. h. VII 60; L. Sylla lieh nur einen anderen unter den überwiesenen

Cassiod.; Sulla oder Sylla sonst in den Fasten). Teilnehmern daran auf. Cie. off. II 29 nennt den
Vielleicht derselbe dürfte Aovxkk ~iXiae sein. von ihm verteidigten P. Sulla einen Verwandten
der zu Anfang der Regierung des Claudius als des Dictators (propinquus), Dio XXXVI 44. 3

alter Mann dem Senate angehörte (Dio LX 12, 8). dessz n Neffen (ddrlqaidoCf); es wäre denkbar, dass

Borghesi Oeuvr. V 116 hält C. für den Vater 60 Dio die beiden Homonymen verwechselt hätte

des Tac. ann. Ifl 31 genannten L. Sulla; da und dass P. Sulla Ser.f. ein Nelfe des Dictators

dieser jedoch anscheinend mit dem cos. 33 L. und der andere ein entfernterer Verwandter ge-

Sulla Felix (Nr. 393) identisch ist, wird man eher wesen sei, aber das Umgekehrte ist ebensowohl
in [Su//a] Felix (Nr. 390) den Vater desselben möglich.

erblicken dürfen. Vgl. Nr. 376. 386) P. Cornelius Sulla. Hauptquelle: Ciceros

381) L. (Cornelius) Sulla (Tae. ann. III 31) Rede pro P. Sulla, im folgenden stets mit S.

s. L. Sulla Felix Nr. 393. [Groag
]

bezciehnet. Sein Vater und der Grad seiner Ver-

382) P. Cornelius Sulla, wahrscheinlieh Sohn wandtsrhaft mit dem Dietator L. Sulla sind nicht
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mit Sicherheit zu ermitteln (vgl. Nr. 383); es ist bruch und wurde unterdrückt; darauf erhob 692
nur bekannt, dass er sich diese Verwandschaft = 62 derselbe jüngere L. Torquatus, der früher
zu nutze machte, um sich bei den Proscriptionen die Verurteilung Sullas wegen Wahlbestechungen
durch billige Güterankäufe zu bereichern (Cie. veranlasst hatte, gegen ihn eine neue Anklage
de off. II 29). Nach der parteiischen Darstel- wegen Teilnahme an den beiden Verschwörungen,
lung seines Anwalts hätte er freilich seinen Ein- Die vorsichtige Zurückhaltung des Angeschul-
rtuss bei dem Dietator auch zu besserem Zweck, digten trug ihm jetzt ihre Früchte, denn die be-
für die Rettung einzelner Gegner, geltend ge- deutendsten Redner, Hortensius und Cicero, liehen
macht (S. 72). Als Triumvir führte er eine Colonie ihm ihren Beistand. Hortensius rechtfertigte ihn
sullaniseher Veteranen nach Pompeii (s. u.). In den 10 wegen jener ersten Verschwörung (S. 12—14. 51 ).

nächsten anderthalb Jahrzehnten muss er die nie- Cicero übernahm es, ihn von der Anklage, nn
deren Ämter bekleidet haben, denn 688= 66 wurde der mazima roniuratin des J. 691 =63 teilge-

er zusammen mit P. Autronius Paetus (o. Bd. II nommen zu haben, zu reinigen (S. 18). Er lieferte

8. 2612 Nr. 7) zumConsul für das folgende Jahr ge- zunächst einen unmittelbaren Beweis für die Un-
wählt. Iler Sohn seines Mitbewerbers L. Manlius schuld Sullas, indem er die gegen seine eigene
Torquatus (nicht dieser selbst, wie Ascon. Cornel. Person erhobenen Vorwürfe des Klägers zurück -

p. 66 und Dio XXXVI 44, 8 meinen) klagte ihn wies: grade weil er Belbst die wirklichen Teil-

darauf nach der I-ex Calpurnia de ambitu an und nehmer desComplotts ermittelt und bestraft halte,

erreichte seine Verurteilung, deren Folgen die CaB- müsse schon die Thatsaehe, dass er für Sulla ein-

sierung der Wahl und die Entziehung der Wählbar- 20 trete, zu dessen Rechtfertigung genügen (S. 13
keit, sowie der Mitgliedschaft des Senats waren —85). Ein eigentümliches Licht fällt auf diese

(Cic. S. 49f. und oft.; tog. cand. und Ascon. z. d.'St. mit vielem Pathos vorgetragenen Erklärungen

p. 79; Cornel. und Ascon. z. d. St. p. 66; de fin. Ciceros durch eine von Gell. XII 1, 2ff. au0>e-

II 62. Sali. Cat. 18, 2. Liv. ep. CI. Suet. Caes. 9. wahrte Anekdote: er habe grade damals von dem
Dio XXXVI 44, 3; vgl. Mommsen St.-R. I 492, angeklagten Sulla eine grosse Summe für den

3; Strafr. 874). Auch Autronius erfuhr dasselbe Kauf eines Hauses geborgt und auf Vorwürfe.

Schicksal, und an Stelle beider wurden M. Aurelius die ihm deswegen gemacht wurden, erwidert: mlro

Cotta und jener ältere L. Manlius Torquatus zu renim sit, accepwse me peeuniam, ei dnnium

Consuln gewählt. Es bildete sich nun die Ver- emero: als er dann das Haus doch kaufte und
schwörung, die nicht ganz passend als die erste 30 öffentlich der Lüge bezichtigt wurde, habe er

catilinarisehe bezeichnet wird, weil sie nach der sich mit einem Witz aus der Verlegenheit ge-

I Erstellung Sallusts Cat. 18. 5 dem Catilina und zogen: prudentie el enuli palrit familins esie,

Autronius das Consulat für 689 = 65 verschaffen quod emere velit, emphirum sese nrgarc propter

sollte, nachdem die beiden Consuln Cotta und competUoree emplionis. Damit stimmt der gegen

Torquatus am Tage ihres Amtsantrittes, 1 . Januar. Cicero von dem Verfasser der Invect. in Cic. 3

ermordet wären. Sallust erwähnt überhaupt nicht, erhobene Vorwurf, es hätte ihm einer der Catili-

dass Sulla an dieser Verschwörung beteiligt war; narier ein Haus gekauft. Der zweite Teil der

diese Thatsaehe steht aber zweifellos fest durch Verteidigungsrede für Sulla sucht mit ziemlich

die Zeugnisse des Liv. ep. CI. Suet. Caes. 9. Dio schwachen Beweisen die einzelnen Punkte der

XXXVI 44, 8f. und vor allem durch das Ciceros, 40 Anklage zu widerlegen, aus denen sich die Ver-

dem der Ankläger Sullas im J. 692= 62 vor- bindung mit Catilina im vorhergehenden Jahre

hielt, er habe in der an Pompeius gerichteten ergeben sollte: das Zeugnis der Allobroger (S.

Schrift Ober sein Consulat bewiesen: Sullam in 36ff ), die Anwesenheit in Rom bei den Consular-

il/a fvüte euperiore cuniurntione (S. 67). Eher comitien (S. 51). die Werbung einer Fechterbande

kann die Angabe Suetons Caes. 9 Misstrauen in Neapel (S. 54f.), die Beziehungen zu dem ver-

hervorrufen, dass das Consulat von den Verschwo- dächtigen P. Sittius (S. 56—59), die Umtriebe in

renen nicht dem Catilina, sondern dem Sulla Pompeii, wohin Sulla unter seinen Verwandten,

neben Autronius bestimmt war. doch auch dies dem Dietator, als Triumvir eine Colonie geführt

ist bereits im J. 692 = 62 von dem Ankläger hatte und wo er daher als Patron der Stadt

Sullas bestimmt behauptet worden (S. 68). und 50 grossen Einfluss hatte (S. 60—62). Vermutlich

nach den gründlichen Darlegungen von John waren dies alles Schritte, die mindestens zwei-

(Jahrb. f. Philol. Suppl. VIII 708ff.) lässt es sich deutig erscheinen konnten, aber seine Vorsicht

schwerlich noch in Zweifel ziehen. Der Umstand, und Bedachtsamkcit hatte Sulla davor bewahrt,

dass Sulla selbst sich zurückhielt, und dass die sich allzusehr blosszustellen. Zuletzt sucht der

Ausführung der Anschläge dem Catilina über- Anwalt aus dem Vorleben seines Clienten dessen

tragen wurde, war für jenen insofern günstig, als Unschuld darzuthun (S. 69ff.) und wirft schliess-

cr dem Cicero die Verteidigung und dem Sallust lieh das Gewicht seiner Autorität aufs neue in

die Verhüllung der Schuld Sullas erleichterte. die Wagschale, indem er die Versicherungen wie-

Auch lebte Sulla nach seiner Verurteilung an- derholt, es sei ihm als Consul nicht das geringste

scheinend harmlos und ruhig in Neapel (S. 15. 60 Beweisstück für Sullas Schuld zugekommen, und

17. 74) und liess selbst erklären, er wünsche er würde ihn nicht verteidigen, wenn er nicht

nicht die Annahme der Rogation seiner Rehabi- vollständig von seiner Schuldlosigkeit überzeugt

litierung, die von seinem Halbbruder L. Caecilius wäre (S. 85. 87, vgl. 13). Sulla wurde freige

Rufus im December 690= 64 eingebraeht worden sprechen und das Urteil seiner Richter war auch

war und ungünstig aufgenommen wurde (S. 62ff. für die Geschichtschreiber massgebend, da Sallust

Dio XXXVII 25, 3; vgl. o. Bd. II S. 2612. III und die Späteren ihn nicht unter Catilinas Ge-

S. 1232 Nr. 110). Im folgenden Jahre kam die nossen nennen. Im J. 697 = 57 diente Sullas

eigentliche Verschwörung des Catilina zum Aus- Haus dem P. Clodius als Festung (Cic. ad Att.



1521 Cornelius Cornelius 1522

IV 3, 3). 700= 54 wollte Sulla, indem er den Mainereus Scaurus (o.Bd.IS.583f.)bezeichnetwird,

P. Gabinius wegen Amhitus vor Gericht zog, durch müsste C. von mütterlicher Seite Halbbruder des
die Erzielung einer Vorurteilung desselben sich Scaurus gewesen sein, und seine Frau (Sextia? vgl.

selbst rehabilitieren (Cie. ad Att. IV 18, 8; ad Tac. VI 29) in zweiter Ehe diesen geheiratet haben.

Q. fr. III 3, 2), doch wurde Gabinius schon vor 391) Faustus Cornelius Sulla. Felix, a) Name,
der EinleitungdiesesProeesses wegen Erpressungen Faustus Cornelius Sulla Felix Acta Arv. CIL
verurteilt. Im Bürgerkriege trat Sulla auf Caesars III p. 844 dipl. I; Cornelius Faustus Sulla Zonar.
Seite; als Lagercommandant schlug er 706 = 48 XI 9 p. 30 Dind. I; [Faustus Corlnetius Sulla CIL
in Abwesenheit des Oberfeldherrn einen Angriff VI 2040, 17 Acta Arv.; Faustus Cornelius Ephem.
der Pompeianer auf einen Teil Beiner Verschan- lOepigr. I 176; ... Cornelius Sulla tab. cer. IV; Cor-

Zungen bei Dvrrhachion glücklich zurück (Caes. nelius Sulla Tac. ann. XIII 28. 47; Faustus Sulla

b. c. III 51, i—5). und bei Pharsalos führte er Tac. XII 52. Suet. Claud. 27; sonst Sulla- b) Leben,
den rechten Flügel der Caesarianer (ebd. 89, 2. Sohn desFaustusSullacos. 81 (Nr.378), Bruder der
99. 3. Appian bell. civ. II 76). Im Herbst 707 ( Vaferia) Messalina, der Gattin des Kaisers Claudius= 47 sollte er mit anderen die Überführung der (Zonar, a. a. O.), d. b. wohl Halbbruder von der-

Truppen aus Italien nach Sicilien und Africa leiten selben Mutter, Domitia Lepida (doch vgl. Nr. 378).
und geriet bei der deshalb ausbrechenden Meuterei Ungefähr im J. 47 heiratete der noAifisaimus iw-

der Soldaten in Gefahr (Cie. ad Att. XI 21, 2. rentsAntonia,dieTochter des Kaisers Claudius(Suet.

22, 2). Beim Verkauf der Güter der geächteten Claud. 27. Tac. ann. XIII 23. Zonar, a. a. 0.; vgl.

Pompeianer machte er ebenso, wie ein Menschen- 20 o. Bd. III S. 2801). Claudius verlieh ihm den Con-
alter vorher unter Sulla, reiche Beute (Cic. de off. sulat für das ganze J. 52; er hatte zuerst L. Salviu»

II 29; ad fam. XV 19, 3). Als daher die Nach- Otho Titianus (CIL IV Suppl. p. 283 tab. cer. IV
rieht kam, er sei gestorben, ungewiss ob an einer [vgl. III] vom 31. März; Ephem. epigr. I 176 vom
Überladung des Magens oder durch die Hand von 10. April, vgl. die Fasten), dann Barea Soranus (s.

Räubern, freute sich das Volk.und sein ehemaliger o. Bd. III S. 121.), endlich L.Salvidienus Rufus Sal

Verteidiger Cicero äusserte nicht das mindeste vianus CIL III p. 844 dipl. I vom 1 1 . Deeember) zu

Bedauern, sondern gab die Nachricht mit bitteren Collegen. Er gehörte dem Colleg der Arvalbrüder
Bemerkungen weiter (Cic. an Cassius fam. XV an, dessen Acten ihn in den J. 55, 57 und 58

17, 2. Antwort des Cassius XV 19. 8. Cic. an als anwesend nennen (CIL VI 2037= 32352.
Dolabella IX 10, 3; vgl. L. Gurlitt Philol. 30 2039. 2040= 82353). Vor Nero, dessen Miss-
LVIII 45ff„ dessen Auslegungen jedoch ziemlich trauen er durch seine Abkunft und Heirat erregte,

kühn scheinen, da ein unsittliches Verhältnis zwi- wurde er bereits im J. 55 verleumdet, diesmal

sehen Caesar und Sulla wegen des etwa gleichen noch ohne Erfolg (Tac. XIII 23). Dagegen führte

Alters beider kaum eine glaubliche Erfindung ge- die Anklage, die der kaiserliche Freigelassene

wesen wäre). Er hatte einen gleichnamigen Sohn Graptus wegen angeblichen Attentatsversuches

(Nr. 387) und einen Stiefsohn Memmius (Cic, ad gegen ihn erhob, im J. 58 zu seiner Verbannung
Q. fr. III 3, 2). nach Massitia (Tac. XIII 47; vor dem 19. Mai 58,

387) P. Cornelius Sulla. Sohn des Vorigen, da er seitdem in den Arvalacten nicht mehr ge-

wurde bei dessen Processe 692= 62 als Knabe nannt wird, vgl. CIL VI 2041). Dort wurde er

den Richtern vorgeführt (Cic. Sulla 88f.) und 40 im J. 62 auf Neros Befehl getütet (Tac. XIV 57.

unterstützte im J. 700 = 54 die Anklage seines 59). Antonia hatte dem C. noch unter Claudius
Vaters gegen Gabinius (Cic. ad Q. fr III 3, 2). einen Sohn geboren (Zonar, a. a. 0.: vgl. Suet.

Aus der Bezeichnung des Vaters als P. Sulla pater Claud. 12), der das Kindesalter nicht überlebt

im J. 709= 45 bei Cic. ad fam. XV 17, 2 ergiebt haben dürfte. C. war schlaff und energielos (Tac.

sich, dass der Sohn denselben Vornamen führte, XIII 47. XIV 57), wenigstens in derZeit seiner Vor-

der direct nicht überliefert ist, und dass er da- bannungauch unbemittelt (Tac. XIV 57). [Groag.]

mals noch am Leben war. 392) L. Cornelius L. f. P. n. Sulla Felix (Enkel

388) Ser. Cornelius Sulla. Mitglied der Zehner- von Nr. 384) wurde im J. 616 = 138 geboren (Veil.

Commission zur Ordnung der griechischen und II 17. Plut. Süll. 6. Val. Max. IX 3, 8. App.
makedonischen Verhältnisse nach dem Siege über 50 I 105). Von seiner Abstammung sagt Sallust

Perseus 587 = 167 (Liv. XLV 17, 3). Vgl. Cor- (b. lug. 95): gentis patridae nobilis fuit tamilia

nelius Nr. 2. prope ezstincta maiorum ignavia. Nach Velleius

389)

,
Ser. Cornelius Sulla, Ser. f., also Bruder (a. 0.) war er in der Familie der sechste nach

von Nr. 385, Senator, als Teilnehmer an der cati- P. Cornelius Ruflnus, der in seinem ersten Con-

linarischen Verschwörung bestraft (Cic. Sulla 6. sulat (464 = 290) mit seinem Collegen M.’ Curius

Sali. Catil. 17, 3. 47, 1). [Münzer.] Dentatus die Samniterkriege beendet und während

390) (Cornelius) [Sulla] Felix, in einem Frag- des Krieges mit Pyrrhus in seinem zweiten Con-

ment der Arvalacten, das Henzen dem J. 21 sulat (477 = 277) den Lucanern durch eine List

n. Chr., Hülsen dem J. 16 zuweist, (als Hamenl) Croton entrissen hatte, vgl. Nr. 302. Seit diesem

genannt (CIL VI 2023b vgl. 32339; der in unserem 60 bedeutenden Manne hatte kein Glied der Familie

Fragment als Magister genannte T. Quinctius mehr das höchste Amt bekleidet; aber die Er-

Crispinus Valerianus war auch im J. 21 Magister, innerung an denAhnherm, der die Samniten be-

vgl. VI 32340). C. war anscheinend Enkel des Fau- zwungen hatte, scheint in dem Hause lebendig

stus Sulla (Nr. 377) und Vater des Faustus Sulla geblieben zu sein; wenigstens war Sulla in der

cos. 31 (Nr. 378) und des L. Sulla Felix cos. 33 Geschichte seiner Vorfahren wohlbewandert (Gell.

(Nr. 393); da der letztere wohl mit dem Tac. ann. I 12). Von seinem Vater wurde ihm so wenig

III 31 zum J. 21 erwähnten L. Sulla zu identifi- hinterlassen, dass er als junger Mann für einen

eieren ist und als dessen patruus simul ae ritrieus bescheidenen Preis zur Miete wohnen musste (Plut.
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Süll. 1); doch io der Erziehung brauchte er hinter

neinen Standesgenossen nicht zurückzugtehen. Un-
gemein befähigt, erhielt er gelehrten Unterricht
im Griechischen so gut wie im Lateinischen (Sali,

a. 0.) und eignete eich einen hohen Grad von
Bildung an.

Seine Lebensführung freilich musste von vorn-

herein Anstoss erregen. Ernster Beschäftigung
wenig hold (Sali. a. 0.) und mehr zum Genuss

mehr darum, möglichst viele Schuldner zu haben.

Er hatte ein scherzendes oder ernstes Wort auch
für den Geringsten übrig; bei dem Arbeitsdienst,

auf dem Marsch und auf der Wache machte er

sich viel zu schaffen, ohne indessen (worauf man-
cher in dem verkehrten Bestreben, sieh beliebt

zu machen, verfällt) den Ruf des Consuls oder

eines andern Ehrenmannes anzutasten, nur dass

er im Rat und im Felde niemanden vor sich lassen
der flüchtigen Stunde neigend, setzte er sich am 10 wollte und wirklich die meisten überholte. Unter
liebsten mit Schauspielern zusammen; und mochte
er bei ihnen auch zunächst nur griechische An-
mut und heitere Geselligkeit suchen, so gewöhnte
er sich doch in ihrem Kreise das Trinken an und
wurde ein Freund wüster Zechgelage, um so mehr,
als er im Umgang wenig wählerisch (nmicitia

IntUia, Sali. a. 0.) war und sich auch mit Künst-
lern zweiten Ranges einliess. Mit der Unmässig-
keit im Trinken verband er eine sittenlose Lebens-

diesen Verhältnissen machten ihn seine Fähig-
keiten bald zum Liebling des Marius und der
Soldaten

1

. Wie von manchem bedeutenden Manne,
so wird auch von Sulla erzählt, dass er nach einer

in Saus und Braus verlebten Jugend als Mann
die Welt mit seinen Gaben überrascht habe (Val.

Max. VI 9, 6). Sulla erwarb sich also das Ver-

trauen seines Vorgesetzten; er wurde zum Führer

der Reiterei ernannt und entschied mit dieser
weise (Val. Max. VI 9, 6). Mit seinem blonden 20 Waffe die Schlacht bei Cirta durch seine Geistes-

Haar und seinen blauen Äugen auffallend schön,

(vgl. B e r n o u 1 1 i Röm. Ikonogr. I 87) bildete

er sich auf sein Aussehen viel ein (Plut. Süll. 6)
und suchte bei den Frauen sein Glück zu machen;
von ihrer Gunst umschmeichelt, lebte er sich in

die Vorstellung ein, er sei der auserkorene Lieb-

ling der Venus (Plut. Süll. 84). Plutarch erzählt

von ihm folgende Geschichte (Süll. 2); .Zuweilen
brachte ihm seine Liebe auch etwas ein. Er ver

liebte sich z.B. in die Nicopolis, eine gemeine,
aber begüterte Dirne, und gewann durch sein ge
fälliges Wesen und die Reize seiner Jugend ihre

Gegenliebe in dem Grade, dass er von ihr bei

ihrem Tode zum Erben eingesetzt wurde“. Pin
tarch erzählt weiter, Sulla habe auch seine Sticf

mutter, die ihn wie ihren eigenen Sohn geliebt

habe, beerbt; vielleicht wurde er erst durch diese

Aufbesserung seines Vermögens in den Stand ge-

setzt, sich um Staatswfirden zu bewerben.

gegenwart (Sali. lug. 101). Als fünf Tage nach

der Schlacht König Bocehus von Mauretanien die

Bitte aussprach, ihm zwecks Einleitung von Unter-

handlungen zwei Vertrauensmänner zu senden,

Bchickte der Consul auf der Stelle seinen Quae-
stor Sulla in Begleitung des Legaten A. Manlius

ab. Am Hofe des Königs angekommen, führte

Sulla, trotzdem er jünger war als sein Begleiter,

doch im Einverständnis mit diesem, da er besser

SOsprach, das Wort: Sallust legt ihm eine eindrucks-

volle Rede in den Mund. Als Sulla zurück ge-

kehrt war, erschienen nach einer Weile fünf Ver-

traute des Königs ßocchus in dem römischen

Winterlager; der Consul Marius war damals ge-

rade auf einem Streifzuge begriffen und hatte

mit seiner Vertretung den Quaestor Sulla betraut.

Dieser nahm die Gesandten, die unterwegs einen

Überfall dureh Räuber erlitten hatten, freundlichst

auf und behielt sie ungefähr 40 Tage bei sich;

Quaestor im J. 647 = 107. Als im iugur- 40 er machte sie durch Überweisung von Geschenken
thinischen Kriege der Plebeier C. Marius zum
grossen Ärger des Adels für das J. 647= 107
das Consulat erhielt, licss sich Sulla, dessen Ge-
nusssueht von seiner Ruhmsucht noch übertroffen

wurde (Sali, a 0. cupidun Tolvptalum, ted yloriae

rupüiior), ohne je gedient zu haben, in dem frühe-

sten Alter für das Amt, im 30. Lebensjahr, zum
Quaestor wählen; er wurde dureh das Los dem
Consul Marius beigegeben. Als Marius zum Heere

so vertrauensselig, dass sie ihm die Absichten

ihres Königs enthüllten und sich von ihm vor-

schreiben liessen, was sie nachher dem Consul

Marius und dem römischen Senat sagen sollten.

In der Beratung, die Marius nach seiner Rück-

kehr ansetzte, stimmte Sulla für die Weitersen-

dung der Gesandschaft nach Rom und dir An-

nahme dos von Boechus erbetenen Waflenstill-

standes. Nach der Rückkehr dieser Gesandtschaft

znrückkehrte, wurde Sulla von ihm in Rom zurück- 50 bat Bocehus. der sich dem freigebigen Sulla per-

gelassen, mit dem Aufträge, in Latium und den
andern bundesgenössischen Gebieten Reiterei zu
sammeln; er brachte diese Waffe auf eine an-

sehnliche Stärke und kam damit in Marius ins

l<agcr. Da er nur als Genussmensch bekannt war,

weckte er bei seinen Vorgesetzten nicht die gün-
stigsten Erwartungen; aber der vermeintliche

Schwächling bewies bald, dass eine unverwüst-
liche Kraft in ihm steckte. Sallust entwirft von

sönlich verpflichtet fühlte, ihm wieder diesen zu

senden, damit die Friedensbedingungen verein-

bart würden, und schickte ihm seinen Sohn Voluz

entgegen. Nach einem verwegenen Zuge durch

die Wüste, bei dem er «ich und seine wenigen

Begleiter nur durch seine Kaltblütigkeit vor der

Gefangennahme durch lugurtha bewahrte, gelangte

Sulla zum zweitenmal an den Hof des Königs

von Mauretanien. Dorthin hatte auch Iugurtha

'einem ersten Auftreten folgendes Bild (a. 0.); 60 seinen Vertreter geschickt, in der Hoffnung, in

• Vorher ohne jede Kenntnis des Krieges, wurde
er in kurzer Zeit der allertflehtigste im Heere.
I >azu sprach er die Soldaten freundlich an, erwies
vielen auf Wunsch, andern von selbst Vergünsti-
gungen, sträubte sich aber gegen ihre Annahme
und beeilte sieh mit der Vergeltung mehr als mit
Schuldenbezahleii: er selbst verlangte von nie-

mandem einen Gegendienst und itemühte sieh

len Frieden eingeschlossen zu werden, und Sülls

liess ihn auch zum Schein an seinem Empfange
teilnehmen; aber in einer geheimen Unterredung

zu nächtlicher Stunde setzte Sulla dem König

auseinander, dass Rom als Preis des Friedens den

Verrat an seinem Schwiegersohn Iugurtha ver-

lange; so sehr hatten sich die Zeiten seit den

Tagen des Fahririu« geändert! Es kam so. wie
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man i's erwarten musste. Eines Tages näherte krat Q. Lutatius Catulus gewählt wurde, lies*

sieh Iugurtha ohne Waßen einem Hügel, wohin er sieh in dessen Heer versetien (Pint, de reip.

ihn Sulla und Boechus au seiner Unterredung be- ger. praee. 12) und diente unter ihm bis rum
stellt hatten; da brachen plötzlich aus einem Ende des Krieges (652—653= 102— 101). Auch
Hinterhalt Bewaßnete hervor, hieben die Begleiter in diesem Kriege wusste er als Untergebener des

iles Königs nieder und lieferten ihn selbst in Marius durch geschickt geführte Schläge seiner

Fesseln dem Quaestor Sulla aus, der ihn dem Feinde Herr zu werden. In Gallien nahm er als

Consul Marius zuführte. Die Darstellung der Iscgat den Anführer der Teetosagen (am Nord-
zweimaligen Sendung des Sulla an den König fusse der Pyrenäen) gefangen, als Kriegstribun
Boechus ist der Erzählung des Sallust (lug. 102 lOgewann er durch gute Worte den mächtigen Stamm
— 113) gefolgt; danach sind die Angaben bei der Marsen für ein Bündnis mit Rom. In Obcr-

Plutarch (Süll. 3) und Appian (Num. frg. 4 u. 5) itajien zum erstenmal dem Befehlsbereich des

zu berichtigen. Marius entrückt, scheint er weniger glücklich ge-

So listig Iugurtha war. Sulla war doch noch wesen zu sein. Catulus konnte sich an Feldherrn-

listiger gewesen. Gleich seinen ersten namhaften gaben mit Marius nicht messen; darum ist es

ErfolgverdankteSullajenerbedenklichenMischung durchaus glaubhaft, was Plutarch (Süll. 4) an-

von wahrem Heldenmut und arger Verschlagen deutet, dass Sulla zum eigentlichen Leiter des

heit, die später einer, der ihn durchschaute, mit Feldzuges an die Seite des Catulus berufen worden
dem Ausspruch gekennzeichnet hat, in Sullas Seele sei. Dann hat er aber den auf ihn gesetzten Er-

hausten ein Löwe und ein Fuchs, und der Fuchs 20 Wartungen nicht entsprochen. Die Hauptaufgabe
mache denen, die mit ihm zu tliun hätten, am des oberitalischen Heeres war die Deckung der

meisten zu schaßen (Plut. Süll. 28). Im wesent- Alpenpässc gegen die über den Brenner vor-

lichen hatte seine oßene Hand gegen die Hoflcutc rückenden Cimbern; aber die Leitung begnügte

des Königs Boechus und seine Verstcliungskunst, sich mit einer Stellung an der Etsch unterhalb

die jede Unterhaltung mit ihm gefährlich machte. der Stadt Trient. Als dann die Cimbern einen

das Verderben über Iugurtha gebracht. Zur Vcr- Angriß machten, löste sich das consularische Heer
Stellung befähigte ihndieUnergründlichkeit seines in einer wilden Flucht auf. die erst auf der rechten

Wesens (Sali. lug. 95 nllituda ingeaii inrrerli- Seite des Po zum Stillstand kam (652= 102).

Iiilti)-, mit einem ähnlichen Bilde sagte man von Die Fehler der aristokratischen Kriegführung

dem Geschäftsträger des Cardinais Richelieu auf 30 musste Marius wieder gut machen. Er führte

dem Regensburger Reichstage (1630), dem Pater seine schlachterprobten I-egionen aus Gallien über

Joseph, er habe gar keine Seele, sondern an ihrer die Alpen zurück und übernahm den Oberbefehl

Stelle Untiefen und I -neben, in die jeder geraten über die vereinigten Heere; dann überschritt er

müsse, der mit ihm verhandle. Arm war Sulla den Po und hesiegte die Cimbern (653= 101)

ausgezogen, und mit vollenTaschen kehrte er heim. wie das Jahr zuvor die Teutonen (Plut. Mar. 23
Er that jetzt auf einmal sehr gross und zeigte —27). Wenn also Sulla von Catulus an den

eine so auffallende Veränderung in seinem Be- ersten Platz gestellt wurde, so war er an dem
nehmen, das er einen scharfen Tadel über seine Unterlassen des Vormarsches bis zum Brenner und
Bereicherung in Africa einstecken musste (Plut. an der Flucht von den Alpen bis Uber den Po
Still. 1). Nach dem Friedensschluss mit Boechus 40 nicht ohne Schuld. Von dieser Flucht scheint

änderte sich auch sein Verhältnis zu Marius. Von aber Sulla in seinen Aufzeichnungen geschwiegen
seinen Standesgenossen in Korn über Marius ge- zu haben, denn Plutarch, dem diese für die Kämpfe
stellt, vergass er bald, dass er in dessen Auftrag Sullas unter Catulus Vorlagen, erzählt davon (Süll,

gehandelt hatte (Veil. II 12 Mariu» per Sullam 4), Sulla ltabe glückliche Streifzüge gegen die

Iugurtha patitun est, vgl. Diod. frg. XXXIV 39), Alpenvölker unternommen und sich durch Rege-

und spielte sich so auf, als ob er den Krieg be- lung der Verpflegung ein grosses Verdiene* er-

endet hätte. In seiner Eitelkeit ging er dann worben; ja, er habe sogar das Heer des Marius
so weit, dass er die Auslieferung lugurthas an niit Lebensmitteln versorgt, und Marius dies sehr

ihn auf einem Ring darstellen liess und ständig übel genommen. In dieser Darstellung ist dns

damit siegelte (Plut. Süll. 3; Mar. 10. Val. Max. 50 Wesentliche, Sullas Mitschuld an dem Zurück
VIII 14, 4. Plin. n. h. XXXVII 9, vgl. die Münze, weichen vor den Cimbern bis über den Po. mit

die Iugurtha und Boechus zu seinen Füssen zeigt, Stillschweigen übergangen; dafür wird Marius
Babeion I 421). Auch später liess ihn seine als Heerführer und überhaupt als Mensch lau

1‘herlistung des schlauen Africancrs nicht zur der Nachwelt verdächtigt. Man kann sich gegen
Ruhe kommen. Er fühlte sich geschmeichelt, als die Annahme nicht verschliessen. dass Sulla in

HocchUB ans Gefälligkeit für ihn eine Gruppe von seinen Lebenserinnerungen die Verdrehung der

güldenen Bildsäulen, die dem Beschauer die über- Thatsachcn, soweit sein Verhältnis zu Marius in

gäbe lugurthas an ihn vor Augen führte, auf Frage kommt, bis ins Ungeheuerliche und Ge-

dern Capitol aufstellcn liess; und Marius war nur schmacklose getrieben hat. Es ist schwer be-

im Recht, wenn er sich gegen diesen Unfug, der 60 greiflich, wie ein Mann von seiner Bildung fol-

nnrömischcr Denkweise entsprang, zurWehr setzte gendes schreiben konnte (Plut. Mar. 25. 26): Ma-
(Plut. Süll. 6; Mar. 32). rius habe den Platz auf dem rechten Flügel (der

LegatimCimbemkriegeGSO—653=104— 101. ihm doch als dem Höchstcommandierenden zu-

ln dem Feldzuge gegen die Germanen diente Sulla kam) nur deshalb gewählt und Catulus in die

zwar zunächst noch unter dem Consul Marius Mitte gestellt, damit dieser nicht zum Schlagen
weiter, im J. 650= 104 als Legat, im J. 651 komme; aber für seine Siegeszuversicht habe ihn

= 103 als Kriegstribun; als ober fiir das fol- die Strafe des Himmels getroßen. Denn eine

gende Jahr zum Collegen des Marius der Aristo- Staubwolke habe ihm den Anblick des feindlichen
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Heeres entzogen, so dass er zum Angriff vorgehend, Heeresiuacht den pontisehen Statthalter samt

an seinem Gegenüber vorbeigelangt und lauge dessen armenischen Hüllstruppen zurück : dann

Zeit au( dem Schlachtfeld umhergeirrt sei; zu- entledigte er sich seines Auftrages (Appian. Mithr.

fällig seien dann die Barbaren auf das Mittel- 57) und verfolgte die Armenier bis an den Grenz
treffen unter Catulus gestossen, und hier, wo er, fluss zwischen beiden Reichen, den Euphrat. Als

Sulla, selbst als Legat eommandierte, sei dann sich Sulla dort einige Zeit aufhielt, erschien bei

die Entscheidung gefallen. Mit Recht wird von ihm ein Abgesandter des dem Könige Tigranes

Th. Lau L. Cornelius Sulla, Hamburg 1855, 99 im Süden benachbarten Partherkönigs Arsaces

hervorgehoben, dass Sulla unter Catulus in der und bat um Freundschaft mit dem römischen

Hauptsache versagt habe. ,Es unterliegt keinem 10 Volke (Liv. ep. 70). Es war die erste Begeg
Zweifel, dass Sulla den Ruf, den er im iugurthi- nung zwischen Römern und Parthern (Veil. II 24».

nischen Kriege sich erworben, jetzt weder ver- Zu dem Empfange, so wird erzählt. liess Sulla

mehrt sah, noch sein Ansehen und Einfluss über- drei Sitze herrichten und nahm selbst in der

haupt sich durch den Krieg mit den Cimbern ge- Mitte zwischen dem neuen König Ariobarzanes

hoben hatten. Als Legat des Marius hatte er und dem Vertreter des Partherkönigs Platz; dieser

allerdings in den beiden ersten Jahren sich in fühltedieUnterordnung seinesGesandten sehrwobl
Gallien ausgezeichnet, ein Verdienst, das die beiden heraus und liess ihn nach seiner Rückkehr hinrichten
folgenden Jahre, vor allem des Catulus schimpf- (Plut. Süll. 5). Bemerkenswert ist die Einwirkung
liehe Flucht von der Etsch, in Vergessenheit des Ostens auf Sullas Anschauungen. Die Cberhe-

brachten. Demgemäss lebte er während der nach- 20 bung, von der Sulla schon nach seiner Rückkehr
den Zeit wenig beachtet in Rom‘. Vielleicht ausAfricaaugenfälligeProbengegebcnhattc, wurde
darf noch bemerkt werden, dass Velleius unter durch seine blendenden Erfolge in Asien noch

den Stellungen, in denen sich Sulla hervorgethan erheblich gesteigert. Dazu trug auch die Sehmei-
habe. wohl seine Dienstleistung unter Marius in chelei bei, die hier im Osten, wo er Könige do-

Gallien, nicht aber die unter Catulus in Ober- mütigte, an sein Ohr schlug. Ein Chaldaeer aus

itaücn anführt (II 17 post praeluram illustrntus dem Gefolge des parthischen Abgesandten soll

bello Itatieo et ante in (lallia legationc sub Mario, dem stolzen Sulla scharf ins Gesicht gesehen und
yna eminentissimos tluees hnstium tuderat). ihm die Herrschaft über seine Mitbürger geweis-

Praetor im J. 661 =93. Sulla hatte sich sagt haben (Plut. Süll. 5). Dieses Erlebnis scheint

in dem frühesten Alter, im 30. Lebensjahr, zum 80 einen tiefen Eindruck auf Sulla gemacht zu haben

:

Quaestor wählen lassen; hätte er auch die höheren die Erinnerung daran beschäftigte ihn noch in

Würden rechtzeitig erlangt, so hätte er im 40. Le- seinen letzten Tagen (Plut. Süll. 37).

bensjahr (656 = 98) die Praetur und im 43. (659 Die öffentliche Meinung über Sullas Amtsfüh-
= 95) das Conaulat angetreten. Er bewarb sich rung. Sulla hatte zwar mit Glück in Kappado-

aber erst für das J. 660 = 94 um die Praetur kien gefochten, doch kaum hatte er dem Osten

und fiel durch (Val. Mai. VII 5, 5). Nach seiner den Rücken gekehrt, so zerrannen seine Erfolge

eigenen Angabe (Plut. Süll. 5) wollte das Volk in nichts; Mithridates trat aus seiner Zurück-

ihn zwingen, erst Aedil zu werden, da es auf haltung heraus und stellte seine Herrschaft in

die Spiele, die er in dieser Stellung hätte geben dem umstrittenen Lande wieder her. Der eigent-

müssen, deshalb nicht habe verzichten wollen, 40 liehe Gegner war also nicht getroffen, andrerseits

weil es seine Freundschaft mit Bocchus gekannt der Partherkönig unnötig verletzt und dem römi-

und von diesem eine Sendung wilder Tiere zu sehen Volk die Bundesgenossenschaft mit einem

den Spielen erwartet habe. Diesmal glaubt selbst mächtigen Reiche gegen einen gefährlichen Feind

Plutarch nicht an die Ehrlichkeit Sullas. Bei verscherzt worden. Sullas Verfahren am Euphrat

seiner zweiten Bewerbung, im folgenden Jahre, enthüllte sich jetzt in seiner nachteiligen Be-

ging Sulla sicherer, und er wurde für das J. 661 deutung für den Staat, als eine Befriedigung

= 93, in dem er 45 Jahre alt wurde, zum Praetor seines eigenen Hochmuts (Plut. Süll 5). Noch
gewählt; doch erregte sein Stimmenkauf so übles grösseres Ärgernis erregte seine Unredlichkeit

Aufsehen, dass er dafür in seinem AmtBjahr, als gegen die Bundesgenossen. Auch Marius, der

er einmal auf seine praetorische Gewalt pochte, 50 nach Ablauf seines sechsten Consulats (654= 100)

von einem Iulius Caesar eine kräftige Zurecht- den Osten aufg»sucht hatte, war in Kappadokien

Weisung hinnehmen musste (Plut. a. 0.). Als er (Clc. ad Brut. I 5) den Übergriffen des Mithri-

gewählt war, liess er sich von Bocchus 100 Löwen dates entgegengetreten; er verschmähte unerlaubte

schenken und führte sie ohne Ketten, was neu Einnahmen und hatte sich dadurch bei Mithri-

war, im Kampfe mit geübten Speerwerfern, die dates Achtung verschafft (Plut. Mar. 31). Sulla

Bocchus mitgeschickt hatte, der Menge im Circus dagegen hatte sich schon früher einen schweren

vor (Plin. n. h. VIII 53. Sen. de brev. vit. 13). Vorwurf über seine Bereicherung in Africa ge-

Propraetor von Kilikien 662 = 92. Nach Ab- fallen lassen müssen und zog sich jetzt nach seiner

lauf seines Amtsjahres wurde Sulla nach Kilikien Rückkehraus Asien eine öffentliche Anklage wegen

geschickt mit dem Aufträge, in Kappadokien gegen 60 Erpressungen in dem bundesgenössischen Kappa-

Mithridates einzuschreiten. Dort hatte Mithri- dokien zu. Es kam freilich nicht zur Untersu-

dates nach Vernichtung des einheimischen Königs- chung, da der Kläger, C. Censorinus. seinen An-

hauses Beinen Vertrauten Gordius als Statthalter trag auf Sullas gerichtliche Verfolgung zurückzog

eingesetzt; diesen sollte Sulla vertreiben und dem (Plut. Süll. 5). Gleichwohl scheint ihm Sulla

Lande in dem angesehenen Kappadokier Ariobar- nicht verziehen zu haben, denn Censorinus ist

zanes einen neuen König geben (lustin. XXXVI11 unter der sullanischen Alleinherrschaft eines ge-

2, 8 rez Ulit a senatu Ariobarxanes statuitur). waltsamen Todes gestorben (Cie. Brut. 237. 311).

Sulla überstieg den Tanrus und warf mit geringer Legat im Bundesgenossenkriege 664—665 =

y \jC
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90—89. In die Zeit nach Sullas Rückkehr aus

Kilikien fällt die schon erwähnte Aufstellung der
von Bocchus geschenkten Gruppe, die eine Ver-

herrlichung Sullas auf Kosten des Marius be-

zweckte. Diese Gruppe stellte die Übergabe Iu-

gurthas an Sulla vor; sie musste den Schein er-

wecken, als ob bei der Gefangennahme des nu-

midischen Königs nicht der Consu) Marius, sondern

dessen Quaestor Sulla die eigentlich handelnde
Person gewesen sei. Wenn wirklich der Wider-
spruch des Marius gegen diese in sich unwahre
und unbescheidene Schaustellung selbst einen

oITenen Kampf befürchten Hess, so wurde jeden-

falls der Austrag des Streites verschoben, als die

frevle Ermordung des edlen M. Livius Drusus
(668 = 91) den italischen Bundesgenossen das
Schwert gegen das undankbare Rom in die Hand
drückte (Plut. Süll. 6). Angesichts der furcht-

baren Gefahr, die der Stadt von aussen drohte,

traten die inneren Gegensätze für erste zurück;

als der marsischc Krieg ausbrach, stellte sich

Marius so gut wie Sulla und mit ihnen viele andere
Männer, dieaufhoheWürden zurückblicken konnten
(Cic. pro Font. 43). dem Senat zur Verfügung.
Sulla wurde dem Südheer als Legat überwiesen

und focht im ersten Feldzuge (664= 90) unter

dem Consul L. Iulius Caesar (Appian. I 40. Cic.

a. 0.), im zweiten (665= 89) unter dem Consul
L. Porcius Cato (Diod. frg. XXXVII 2, 8). In

dem ersten Jahr scheint Sulla den von Frontin

(I 5, 17) erwähnten Streifzug zum Entsatz der
im Innern Samniums angelegtenrömischenFestung
Acsemia unternommen zu haben. Der gegen die

Belagerer beabsichtigte Streich schlug fehl; Sulla

liess sich in einem Engweg überraschen und
musste froh sein, dass er bei Nacht unter An-
wendung einer Kriegslist entweichen konnte. Bei

Orosius (V 18) heisst es, er habe Aesernia ent-

setzt; wenn ihm das selbst gelang, so war es

nur ein vorübergehender Erfolg, denn die Stadt
ist noch in demselben Jahr, von Hungersnot er-

schöpft, den Aufständischen in die Hände gefallen

(Liv. ep. 73). Appian erzählt (I 46), Sulla habe
nach einem Siege des in dem Nordheer ebenfalls

als Legat dienenden Marius über die tapferen

Marser, die Vorkämpfer der italischen Eidgenossen,

durch die Verfolgung des Feindes erst einen vollen

Erfolg herbeigeführt; Marius habe nämlich an
einem Weinberge Halt gemacht, und Sulla auf der

andern Seite sein Lager gehabt. D r u m a n hat

diese Angabe Appians überhaupt nicht in seine

Darstellung (II 433) aufgenommen, und in den
sorgfältigen Untersuchungen von A. K i e n e (Der

rüm. Bundesgenossenkrieg, 1845) wird Appian«
Mitteilung gebührend zurückgewiesen. Es heisst

dort (241) in einem Überblick Über das erste Kriegs -

jahr: .Auffallend ist, dass unsere Quellen von

Sulla in diesem Jahre nichts zu erzählen haben,

es sei denn die von Orosius erwähnte Befreiung

Aesemias. Diese, wenn sie stattfand, hinderte 1

indes die Aushungerung und Eroberung der Stadt

im Laufe des Sommers nicht. Wenn aber Sullas

Name beim Siege des Marius auftaucht, wenn
er den fliehenden Feind gänzlich vernichtet (vgl.

S. 198, 2), so fühlt man sich geneigt, die fäl-

schende Hand des Parteihasses, des Neides und
der Schmeichelei geschäftig zu sehen, die sich

nach Sullas Endsiege der Zeitgeschichte bemächtigt

hat und die Sulla auch hier will ernten lassen,

was Marius ges&et hat. Dass ersterer keine be-

deutenden Erfolge in diesem Feldzuge zu rühmen
hatte, das weist schon das Schweigen der Quellen

genügend aus
4

. Auch von E. M a r c k s (Die Über-

lieferung des Bundesgenossenkrieges, 1884, 48),

wird das Zeugnis Appians verworfen.

Erst im zweiten Kriegsjahr (665= 89) gelang

es Sulla, die Samniten, die nach der Einnahme
i Aesemias in Campanien eingedrungen waren, durch
eine Reihe von Gefechten und die Wegnahme
wichtiger Plätze zu schwächen. Er eroberte und
zerstörte die campanisehe Stadt Stabiae bereits

am 30. April (Plin. n. h. III 70); dann begann
er die Belagerung des nördlich davon gelegenen

Pompeii. Als der Samnitenführer L. Cluentius
zum Entsatz der Stadt herbeieilte, schlug ihn

Sulla nach anfänglichem Zurückweichen am Süd-
fusse des Vesuvs zurück, und als der Feind, durch
•gallischen Zuzug verstärkt, wiederkam, machte
sich Sulla gegen ihn auf, zwang ihn abermals
zur Flucht und verfolgte ihn um die Ostseite des
Vesuvs herum bis in sein im Norden des Berges
vor Nola liegendes Lager; dies eroberte er und
jagte den Feind weiter bis unter die Mauern der

Stadt; dort richtete er ein gewaltiges Blutbad
an, in dem auch der Führer erschlagen wurde
(Cic. de divin. I 73. II 65. Liv. cp. 75. Val.

Max. I 6, 4. Eutrop. V 3). Die Zeiten der Sam-
• niterkriege schienen wiedergekehrt zu sein; wenn
Appian die Wahrheit berichtet (I 50), so ging
dem Kampf der Massen der Zweikampf eines

schmächtigen Numidiers aus dem sullanischen

Heere mit einem riesigen Gallier von der gegne-
rischen Seite voran; als der Gallier wider Er-

warten unterlag, ergriff seine Landsleuteein wilder

Schrecken, und sie flohen davon, ihre Verbündeten.
dieSamniter, sich selbst überlassend. Und Sulla

selbst rühmt sich (Plin. n. h. XXII 12), nach er-
1 fochtenem Siege habe ihn sein Heer angesichts
der Stadt Nola mit dem Graskranz (corona gra-

ininen) beschenkt; er nimmt damit dieselbe Eh-
rung für sich in Anspruch, wie sie einst in den
Samniterkriegcn unter dem Beifallsruf der Sol-

daten dem P. Decius Mus, dem ältesten der be-

rühmten Decier, zu teil geworden war (Liv. VII
37 z. J. 411 =343); beide waren Retter aus der

Samnitennot geworden. Wie grossen Wert Sulla

auf die Verleihung dieser Auszeichnung legte,

geht daraus hervor, dass er den Vorgang auf

einem Gemälde in seinem tusculanischcn Land-
hause (das später Cicero gehörte) darstellen liess

(Plin. a. 0.). Die Eroberung des Samniten-
lagers bildete so gut wie die Ergreifung Iugur-

thas einen Höhepunkt in seinem Leben. Als
dank seiner Thatkraft in Campanien kein Ram-
nitisches Heer mehr gegen die Römer im Felde
stand, konnte er daran denken, die Samniter
in ihrem eigenen Lande anzugreifen. Ohne sich

mit der Belagerung Nolas und der anderen
den Samniten in Campanien noch verbliebenen

Plätze aufzuhalten, wendete sich Sulla zunächst

gegen die Hirpiner. Er nahm mit Unterstützung
eines aus Aeclanum stammenden Vorfahren des

Velleius, der ihm schon mit einer Legion, die

er in seiner Heimat ausgehoben hatte, bei der

Bestürmung Pompeiis zu Diensten gewesen war.

die Stadt Compsa ein (Veil. II 16), eroberte
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den nördlich davon an der Via Appia gele- Tag* darauf mit der Nichte des berühmten tj.

genen Hauptort Aeclanum und verhängte über Caecilius Metellus Xumidicus (cos. 64.) = 101*1.

ihn ein so furchtbares Strafgericht, dass sich die des Todfeindes de6 Marius, eine neue Verbindung
landschaft, am Gelingen weiteren Widerstandes einiugehen. Das Volk, das ihn an die Spitie do
verzweifelnd, ohne das Eintreffen des lucanischen Staates gestellt hatte, sang damals Spottlieder

Zuzuges abzuwarten, unterwarf (App. I 51. Aur. auf seine Vermählung, und auch viele Vornehme
Vict. vir. ill. 75). DanngingSulla gegen das eigent- hielten sich darüber auf, als ob seine Wähler,

liehe Samnium vor. Er drang mit Umgehung nach dem Ausdruck des Livius. ihm zwar di.'

des von dem samnitischen HauptanführerC.Papius Erlangung des Consulats, aber nicht die Heim-
Mutilus besetzten Engpasses auf ungebahnten, 10 führung der Caecilia Metella gönnten (Plut. Süll

wenig betretenen Gebirgspfaden in das Land ein. 6 nach den nötigen Berichtigungen, vgl. Bd. III

griff den Feind mit Erfolg im Röcken an und S. 1234). Aus seiner ersten Ehe hatte Sulla eine

brachte zum Schluss durch einen dreistündigen Tochter, die mit dem Sohne seines Collcgen, dem
Kampf die Hauptstadt der Sammler, das feste jungen Q. Pompeius Rufus, vermählt war; erst

Bovianum (Bojano), in seine Gewalt. Als dann Caecilia, die schon aus seiner früheren Ehe Söhne

das Nahen des Winters zum Einstellen weiterer hatte, schenkte ihm männliche Nachkommen.
Bewegungen nötigte, verliess Sulla das Heer und Wenn Sulla dadurch, dass er die Hand der Car-

begab sich nach Rom, um dort den Lohn für cilia gewann, in das engste Verhältnis zu den

seine Mühen zu erlangen (App. a. 0.). fahrenden Kreisen innerhalb des Adels trat, s»

Consul im J. 666 = 88. Sullas Urahnen hatten 20 wurde die Wahl zum Consul darum für ihn so

in den Samniterkriegen einen Ruf als Heerführer aussichtsvoll, weil im Frühling des J. 666 = 8.'

genossen (vgl. Liv. VIII 17 zum J. 420= 384); der Krieg mit Mithridates seinen Anfang nehmen
aber seitdem der bedeutendste unter ihnen, Sullas musste; an einen der beiden Consuln war alw>

utarus, mit seinem Collegen M.’ Curius Dentatus Asien als Provinz und der Oberbefehl gegen den

die Samniterkriege beendet hatte (464 = 290). König von Pontus zu vergeben. Das Los entschied

hatte er selbst zwar noch einmal im Kriege mit für Sulla, während seinem Collegen Italien als

Pyrrhus das Consulat bekleidet (477 = 277), doch Provinz verblieb (Veil. II 18. App. b. c. I 55:

war nach ihm kein Glied des Hauses mehr zu Mithr. 22).

der höchsten Würde emporgestiegen. Erst die An eine ernsthafte Kriegführung in Asien war

erneuten Kämpfe mit den Samnitern brachten SO nur dann zu denken,, wenn in Italien der Friede

diesen Zweig des comelischen Geschlechts wieder wiederhergestellt wurde. Das konnte aber nur dann
zu Ehren. Als 200 Jahre nach der Unterwerfung geschehen, wenn sämtlichen italischen Bundesge-

der Samniter wieder römische Heere gegen das nossen der unverkürzte Genuss des Bürgerrechts

freiheitliebende Bauernvolk ins Feld zogen, war zugestanden wurde. Wenn je, so war jetzt, wo
Sulla, getreu den Überlieferungen seiner Familie, sich Rom einem gewaltigen auswärtigen Feinde

einer der eifrigsten Anführer, zwar nur als Legat, gegenübergestellt sah. der Augenblick gekommen,
aber doch, da sich die Römer auf den sog. kleinen den Gedanken zu verwirklichen, für dessen mann-
Krieg beschränkten, selbständiger als einst unter hafte Verfechtung C. Sempronius Gracchus und
Marius, um so mehr, als im zweiten Kriegsjahr M. Livius Drusus ihr junges Leben hatten lassen

der ihm Vorgesetzte Consul L. Porcius Cato am 40 müssen. Rom bedurfte der vereinigten Kräfte

Fucinersee im Kampfe mit den Marsern fiel. Dem Italiens, wollte es dem asiatischen Eroberer wirk

besonderen Eifer Sullas in diesem Kriege ent- sam entgegentreten; anderseits vergab es sich

sprachen seine Fähigkeiten. Er hatte die ihm nichts, wenn es den Bundesgenossen endlich ihre

anvertrauten Truppen im Felde wie in dem grosse alte Forderung bewilligte, da es soeben im Kriege

Vorsicht erfordernden Gebirgskriege mit vieler mit ihnen seine Waffenehre behauptet und durch

Geschicklichkeit geführt, und wenn er auch den das Zusammenhalten aller Parteien gegen die

Krieg keineswegs beendet hatte — Bovianum Bundesgenossen die Überlegenheit seines Staats-

ging im folgenden Jahr (666 = 88) wieder ver- gedankens erwiesen hatte. In richtiger Beurtei-

loren (Obs. 56), und die Samniter verharrten im lung der allgemeinen Lage entschloss sich damals

Widerstand — so hatte er doch dem Feinde man- 50 der 35jährige P. Sulpicius Rufus, der in dem
chen Vorteil abgewonnen. Jetzt glaubte er den marsischen Kriege als Legat des Cn. Pompeius
richtigen Augenblick gekommen, bei dem Volke Strabo (cos, 665= 89) die Römer wiederholt

seine Bewerbung um da6 Consulat anzubringen zum Siege geführt hatte, für die Rechte der

(Veil. II 17 diu ita »e gessit, ul nullom petendi Bundesgenossen einzutreten. Ein Patricier so gut

eomuhtum cogitatiouem habere rideretur: deinde wie Sulla, legte er seinen Adel ab und liess aich

potl praeturam illutlralun hello Italien ... er für das J. 666 = 88. für das Sulla das Consulat

sueeeetu animum su mpsit), er stellte sich den erhielt, zum Volkstribun wählen. Als solcher be-

Bürgern in dem frischen Glanze seiner Waffen- antragte er die völlige Gleichstellung der Italiker

thaten vor und wurde neben dem ebenfalls ari- mit den Römern und forderte auch für die Frei-

stokratischen Q. Pompeius Rufus fast einstimmig 60 gelassenen, die gegen die Bundesgenossen gedient

zum Consul für das J. 666= 88 gewählt, in dem hatten (Liv. ep. 74. App. I 49. Macrob sat. I

er 50 Jahre alt wurde (Veil. a. 0. Plut. Süll. 6. 11, 32), das römische Bürgerrecht (Liv. ep. 77.

I)iod. frg. XXXVII 25). Zu der höchsten Stelle App. I 55. Veil. II 18). Sulla hatte bisher nur

im Staat erhoben, traf Sulla auch in seinen häus- in militärischen Stellungen eine nennenswerte

liehen Verhältnissen eine Änderung. Er trennte Thätigkeit entfaltet; er stand jetzt als Consul

sich von seiner bisherigen Gemahlin, einer Cloelia, zum erstenmal in seinem Leben vor der Aufgabe,

die er nach seinen beiden ersten Frauen, einer in einer politischen Frage das entscheidende Wort
flia und einer Aelia. geheiratet hatte, um wenige zu sprechen. Wie dies ausfallen würde, konnte
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allerdings kaum zweifelhaft sein. Ein Schöngeist

und selbst nicht uhneSinn für Wissenschaft, war

Sulla zwar feiner als Marius; gleichwohl lies* er

das Verständnis des Staatsmannes für die Zeichen

der Zeit vermissen. Er unterschätzte die Gefahr,

die im Osten gegen alles, was lateinisch sprach,

heraufzog, und sah, unfähig sich über den Stand-

punktvergangenerjahrhunderte zu erheben, gleich

den Altvordern den ärgsten Feind des römischen

kommen, dass Marius zum Retter in der Not
werden musste; da Sulla die Hülfe der Bundes-
genossen von sich gestossen hatte, wurde der Held
von Aquae Seitiae dazu ausersehen, das geeinte

Italien gegen den Feind der Nation zu führen.

Wenn in den Darstellungen dieser Zeit in der

Regel das Alter des Marius bemängelt wird —
er erzählt damals 67 Jahre — , so mag man zum
Vergleich bedenken, dass er noch nicht so alt

Wesens in den Samnitem. Er that einmal die 10 war wie Blücher, als dieser mit der Führung der

Äusserung, er kenne den Geist dieses Volkes; nie

werde Rom Ruhe haben, solange noch ein Sam-
mler ain Leben sei, darum müsse der samnitische

Name von der Erde vertilgt werden (Strab. V
24!l). llei solcher Gesinnung, die auf dem leiden-

schaftlichen Hass des hochgeborenen Römers gegen

den selbstbewussten italischen Bauer beruhte,

dachte Sulla nicht daran, auf die Wünsche der

Bundesgenossen einzugehen, und brauchte mit
seinem Collegen gegen Sulpicius seine Amtsge- 20

walt. Freilich wussten sich beide Consuln nicht

anders zu helfen, als dass sie den Buchstaben des

Gesetzes heranzogen: sie setzten nämlich ausser-

ordentliche religiöse Feiertage (ferioe) an, wäh-
rend deren die Geschäfte ruhten (iwaftfiwm).

Durch kluge Ausnützung des formalen Rechts

glaubten sie also die Abstimmung Uber die sul-

?
irischen Anträge hintertreiben zu können (App.

56. Plut. Süll. 8). Dieses unsachliche Vorgehen

schlesi selten Armee gegenNapoleon betraut wurde.

Bei weissem Haar war Marius an Körper und
Geist noch frisch wie ein Jüngling, und mochte
er gegen die Bundesgenossen, seine alten Waffen-

gefährten aus dem Kriege gegen die Teutonen,

nur mit halbem Herzen gefochten haben, so er-

griff das Verlangen, dem herrschsüchtigen Bar-

barenfürsten die Spitze zu bieten, seine ganze
Seele (Plut. Mar. 34).

Sulla aber war weit davon entfernt, den Wider-
stand gegen die Einigung Roms mit den Bundes-
genossen aufzugeben, und warf sich, da die Ge-
setzesmaschine in der Handhabung gegen den
Volkswillen versagt hatte, mit Hintansetzung des

mithridatischen Krieges dem ihm unterstellten

Heer in die Arme. Schon im vorhergehenden
Jahr hatte er, während erdieüberwundenen Italiker

mit einer abstossenden Härte, ohne Gefühl für

ihre Stammverwandtschaft mit den Römern be-

in einer ernsten Frage war aber ein Verhängnis- 30 handelte, eine bedenkliche Nachsicht gegen die

voller Schritt: der Wendepunkt in Sullas Leben
war gekommen. Sulpicius hatte nicht darum mit
seiner Vergangenheit gebrochen, um sich leichthin

abfertigen zu lassen. Er erschien mit bewaffnetem
Gefolge auf dem Markte, wo die Consuln vor dem
Castortempel eine Versammlung abhielten, und
forderte die Aufhebung der Ansage von Feiertagen.

Als die Consuln die Zurücknahme ihrer Anord-
nung verweigerten, drang die Menge auf sie ein.

Zuchtlosigkeit seiner Soldaten gezeigt, alB diese

seinen Legaten A. Fostumius Albinus, einen Con-
sular, den er nach der Zerstörung von Stabiae

nach Pompeji zwecks Einleitung der Belagerung
vorausgeschickt hatte, aus Hass über seine Strenge

steinigten: damals hatte Sulla auf eine Bestrafung

der Schuldigen verzichtet und sich mit der Er-

mahnungandieGesamtheitbegnflgt, durch tapferes

Verhalten vor dem Feind die Erinnerung an den
Pompeius konnte noch rechtzeitig entfliehen, aber 40 Fall auszulöschen (Liv. ep. 75. Oros. V 18. 22.

sein Sohn. Sullas Schwiegersohn, der sich in die

Gegenreden eingemischt hatte, musste seinen Vor-

witz mit dem Tode büssen. Sulla selbst sah sich

in der Richtung nach dem nahe dem Markt er-

bauten Hause des Marius verfolgt und rettete sein

Leben nur dadurch, dass er dort hinein schlüpfte;

während dann seine Verfolger in der Eile vorbei-

rannten, wurde er von Marius zu einer anderen
Thür sicher hinausgelassen und entkam glücklich

Plut. Süll. 6. Polyaen. VIII 9, 1). Dass man
ihn damals einen fleerverderber schalt, hatte ihu

wenig gekümmert, da ihm die Gunst der Truppen
den Weg zum Consulat bahnen sollte (Plut. Süll.

6. 12. Sali. Cat. 11, 5). Als jetzt die Volks-

versammlung in Rom durch zwei Tribunen Ge-

horsam gegen ihren letzten Beschluss verlangte,

versammelte Sulla die Mannschaften in seinem
Lager (Val. Max. IX 7, 1) und entfesselte selber

zu seinem Heere vor Nola. So lautet die glaub- 50 durch die Verdächtigung. Marius werde die in

würdigste Nachricht (Plut. Mar. 85; Süll. 10).

Sulla selbst schrieb in seinen Denkwürdigkeiten,
man habe ihn mit Gewalt in das Haus des Marius
geschleppt, und Sulpicius ihn dort mit dem blossen

Degen bedroht: in dieser Not habe er sieh dazu
verstanden, auf den Markt zurückzugehen und die

eonsularischen Massnahmen zu widerrufen (Plut.

Mar. a. O.; Süll. 8. App. I 56). Gleichviel, ob
Sulla gezwungen nachgegeben hat oder nicht, die

Asien zu erwartende reiche Beute lieber andern
Truppen gönnen wollen, eine solche Wut, dass

die beiden Tribunen gesteinigt wurden. Am er-

schreckendsten aber trat die Verwilderung, die

der zweijährige Krieg im eigenen Lande in den
Gemütern angerichtet hatte, in dem Rufe der

Soldaten zu Tage, Sulla sollte Mut fassen und sie

geradezu gegen Rom führen: sie wussten, dass

sie Sulla damit nur entgegenkamen, dass sie das
Anträge des Sulpicius auf ungeschmälerte Ge- 60 nur aussprachen, was er zu hören wünschte (Plut.

Währung des Bürgerrechts an die Bundesgenossen
und Freigelassenen wurden vom Volk genehmigt,
und Sulla suchte Schutz bei seinen zum Kriege
gegen Mithridates in Campanien versammelten
Legionen. Sulla war so glücklich, sein Lager bei

Nola noch vor den beiden Tribunen zu erreichen,

die im Namen des Volkes die Übergabe des Heeres
an Marius verlangten. Denn dahin war es ge-

Sull. 9; Mar. 35. App. I 57. Oros. V 19).

Zwar sah Sulla sein unerhörtes Beginnen auf

der Stelle gerichtet, indem sämtliche höheren
Officiere, mit Ausnahme eines Quaestors, sich von

ihm loBsagten (App. a. O.), aber er hielt es nur
noch mit seinen Legionen und setzte sich gegen
Rom in Bewegung. Als zwei Praetoren, die ihm
der Senat entgegenschickte, so mutig waren, ihm
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ernste Vorhaltungen zu machen, Hess er zu, dass umgekehrt, und während er selbst unterging. Kom
sic von seinen Soldaten auf das schwerste ge- gerettet worden; Sulla dagegen hielt vor den
misshandelt wurden; auch alle übrigen Gesandt- Mauern nicht inne und machte sich durch die

schäften machten auf ihn keinen Eindruck. Durch zum Kriege gegen den Landesfeind bestimmten
eine letzte Abordnung bat ihn der Senat, nicht Legionen in einem regelrechten Angriff .unter dem
weiter als bis auf eine Meile von der Stadt vor- Schall von Hörnern und Trompeten“ (App. I 58>

zugehen. Zwar versprach er, Halt zu machen, zum Herrn der Stadt. Soweit hatte noch nie

und gab den Befehl, ein Lager abzustecken, doch ein Römer die Pflicht gegen den Staat vergessen,

dies Benehmen war nur auf Täuschung des Senats Wenn man nach einer Erklärung für Sullas un-

herechnet; denn kaum hatten ihm dessen Boten 10 römische Handlungsweise sucht, so darf man nicht

den Rücken gekehrt, so lies« er von neuem an- den Anteil vergessen, den orientalische Religions-

treten, um den Eingang in die Stadt zu erzwingen Vorstellungen daran hatten. Boten diese in jenen

(Blut. Süll. 9. App. I 57). Auf seinen Befehl erregten Zeiten überhaupt dem Aberglauben neue

besetzte eine Legion unter L. Basilius und C. Nahrung, so war Sulla, vermöge seines Wesens
Mummius das esquilinische, eine andere rechts und seiner Erlebnisse, besonders empfänglich da-

davon unter seinem Collegen Q. Pompeius Rufus, für. Er hatte zeitlebens nicht vergessen, dass

der sich ihm vor der Stadt angeschlossen hatte, ihm einst in Kappadokien ein Chaldaeer verkündet

das cnllinisehe Thor am Fusse des Quirinalis, hatte, er werde in seiner Heimat der erste Mann
eine dritte die Tiberbrücke, eine vierte rückte werden, und die Erinnerung an die verheissene

als Reserve nach, während er selbst sich die Füh- 20 Machtfülle trug gewiss dazu bei. ihm seinen ver-

rung der beiden letzten Legionen vorbehielt. Der derblichen Entschluss zu erleichtern. Es wird

Mittelpunkt des Kampfes wurde der Esquilin. Die erzählt, so berichtet Plutarch (Süll. 9), Sulla habe

Angreifer gingen bis zu seiner Höhe vor, wurden vor dem Sturm auf Rom eines Nachts im Traum
aber von den Dächern der Häuser mit Steinen die kappadokische Göttin gesehen, die die Römer
und Ziegeln beworfen und nach der Mauer zurück- Bellona nannten; sie habe ihm einen Blitzstrahl

getrieben. .Inzwischen“, so fährt Plutarch fort überreicht, mit dem Befehl, damit seine Feinde

(Sul). 9), ,kam Sulla selbst herbei, und da er sah, der Reihe nach zu zerschmettern; er habe es

was vorging, schrie er, man solle die Häuser in gethan, und einer nach dem andern sei versunken.

Brand stecken, lief mit einer brennenden Fackel Durch diese Erscheinung, über die er sieh am
vor den übrigen her und befahl Beinen Bogen- 80 Tage zu seinem Collegen geäussert habe, sei er

schützen, Brandpfeile auf die Dächer zu werfen. in seinem Vorhaben bestärkt worden. Im Gefühl

So sehr rauhte ihm die Hitze der Leidenschaft seiner Unwiderstehlichkeit, in dem schmeicheln-

allc vernünftige Überlegung, dass er hier blos den Wahn befangen, er sei das Werkzeug der

an die Befriedigung seiner Rache dachte und nur rächenden Gottheit, hatte er sieh also gegen

seine Feinde vor Augen hatte, aber auf seine seine Feinde in Rom aufgemacht; man muss sieh

Freunde und Verwandten nicht die geringste dies vergegenwärtigen, um nur einigermassen zu

Rücksicht nahm, sondern ohne Schonung durch begreifen, woher er den Mut zu den folgenden Hand-
Feuer und Flammen, die doch zwischen Feinden lungen nahm. Sulla liess die Häupter der ihm
und Freunden keinen Unterschied machen, einzu entgegengesetzten Bewegung, voran ihren Wort-

dringen versuchte“; vgl. Flor. II 9, 7. Oros. VäOführer Sulpicius, dann den greisen Marius samt

19, 4. App. I 58. Die Truppen gelangten jetzt seinem Sohn, auch die beiden Praetoren, die ihn

bis auf den esquilinischcn Marktplatz (bei Santa zur Umkehr ermahnt hatten, im ganzen zwölf

Maria Maggiore), wo sich ihnen Marius und Snl- Männer, durch den Senat in die Acht erklären

picius mit einer eiligst zusainmengeralften Schar (hoatem iudicare) und sandte hinter ihnen seine

entgegenwarfen (App. a. 0.). Die Sullancr, einen Reiter her (Liv. ep. 77. Veil. II 19. App. I 60).

Augenblick aufgehalten, erhielten von den Thoren Plutarch erinnert daran, wie anders wenige Tage
Verstärkungen und bedrohtendieVerteidigerdurch zuvor Marius an Sulla gehandelt hatte (Süll. 10),

eine Umgehung auf der Subarastrasse im Rücken; und dem fleissigen Sammler Valerius Mazimus
Marius musste den Platz räumen (App. a. O.). verdanken wir die wertvolle Nachricht, dass wenig-

Auch eine zweite Stellung am Tempel der Tcllus, 50 stens in einem Senator das Gewissen stärker war,

wo der Esquilin sich gegen das Forum zu senken als die Furcht vor Sulla. Ea heisst bei ihm (HI
beginnt, konnte Marius trotz verzweifelter An- 8, 5) von dem ehrwürdigen Augur Q. Mucins
Strengungen nicht halten; so wurde er denn ge- Scaevoia, einer Zierde der Nobilitit; Sullae polun-

nötigt, sich dem ungleichen Kampfe durch die lati nullo oh rinm ire audenle tolut Seaeroln

Flucht zu entziehen, solange noch nicht alle Thore interrogatus de hoc re tententiam dieere tioluit.

besetzt waren (Plut. a. 0.). Als kein Feind mehr Quin eliam truculentius tibi minitanti Sullac
in den Strassen stand, rückte Sulla in schnellem , Licet, inquit

,
mihi agmina militum, quilms

Marsche über die Sacra via auf das Forum und furium cirrumteditti, ostentet, lieet mortem iden-

versicherte sieh des Capitoliums (Flor. Oros. a. 0.). tidum minitens, nunquam tarnen efficiet, iil

Einige Plünderer mussten bestraft werden, und 60 propter eziguum senilemqur mnguinem meum
zwreks Verhütung weiterer Unordnungen wurden ilarium, a quo urbt et Italia conierrata nt,

in der Nacht Patrouillen durch die Strassen ge- Austern iudieem.“ Der Überwinder der Cimbern
schickt, während er selbst mit seinem Collegen entging mit genauer Not dem Tode durch Henkers-

waeh blieb (App. I 59). band und blieb selbst auf den öden Stranddünen
Einst hatte sich Coriolan seinem Hasse gegen N'umidiens von der Verfolgung nicht verschont.

Plebs und Tribunat soweit überlassen, dass er Sulpicius wurde bei Laurentum von den Häschern
ein feindliches Heer gegen seine Vaterstadt heran- aufgegriffen und niedergemacht; seinen Kopf lies*

führte; er war dann aber im letzten Augenblick Sulla nach Rom schicken und dort auf dem Markt



1587 Cornelius Cornelius 1538

auf der Rednerbühne ausstellen, wo er selbst noch auch jetzt seine Legionen, die er inzwischen von

vor wenigen Tagen inmitten des für Marius be- Kom nach Capua (App. I 63) zurückgeschickt

geisterten Volkes seine gcwaltigeStimme erhoben hatte, in Campanien aut den Augenblick, wo sie

hatte (Val. Mai. VI 5, 7 Plut. Süll. 10). nach Brundisium abmarschieren sollten, und aber-

Sulla war nicht damit zufrieden, die ihm ent- mals war Sulla vor die Frage gestellt, ob er sie

gegenstehenden Personen seinem Rachegelüst zu gegen seine politischen Gegner verwenden solle,

opfern, sondern er zerstörte auch die Einrich- Jetzt musste er indessen den Raehezug für spätere

tungen, auf denen eine volksfreundlichc Gesetz- Zeiten aufschieben und erst das ihm unterstellte

gebung, wie die des Sulpicius, beruht hatte. Er Heer seiner Bestimmung zuführen, dem Kriege

hobsämtlicheunterSulpiciusergangenenBeschlüsse 10 gegen Mithridates.

auf (Cic. Phil. VI II 7) und traf folgende Be- Im Frühling des J. 666 = 88 hatte Mithri-

stimmungen (App I 59): 1) Kein Antrag eines dates den Halvs überschritten und Bithvnien le-

Volkstribunen dürfe ohne vorausgegangene Zu- setzt, auch Kappadokien behauptet; darauf hatte

Stimmung des Senats (auetoritae pulrum) vor die er die römische Provinz Asien erobert und in

plebs gebracht werden. Damit wurde eine Vor- ihrer Hauptstadt, in Pergamon, seinen Hof auf-

schrift neu eingeschärft, die bereits seit dem hör- geschlagen. Der Marsch des Consuls Sulla gegen
tensischen Gesetz (um <67 = 287) keine Geltung Rom hatte dann jede Spur von Achtung für die

mehr hatte (vgl. Mommsrn St.-R. III 158, 2). römische Macht in ihm getilgt und ihn dazu

2) Das Volk solle bei den Wahlen nicht mehr in ermutigt, in Ephesos den Mordbefehl zu erlassen,

Tributcomitien (wie seit 513 = 241), aondern 20 dem alles, was innerhalb seines Machtbereichs

wieder in Centuriateomitien abstimmen, wie es lateinisch sprach, zum Opfer fiel, nicht nur die

einst Servius Tullius angeordnet hatte; vgl. E. römischen Bürger, sondern auch die Italiker, denen
Meyer Herrn. XXXIII 1898, 652. 3) Der Senat Sulla das Bürgerrecht missgönnte. Danach hatte

solle um 300 Mitglieder aus der Nobilität ver- er, gleich Antiochus von Syrien nach Europa
mehrt werden. hinübergreifend, mit einemLandheerdiethracische

Neben diesen drei von Appian erwähnten Ge- und makedonische Küste besetzt und mit einer

setzen werden noch folgende zwei genannt: Flotte den Mittelpunkt des eigentlichen Grieehen-

1) ein Gesetz Uber die Ausführung von Colonien lands. Athen, in seine Gewalt gebracht. Statt

(Liv. ep. 77); 2) ein Schuldengesetz (lei uneiari/i dem Urheber des ephesischen Mordbefehls auf den
bei Festus), wahrscheinlich in Erneuerung eines 30 I^eib zu gehen, gefiel sich Sulla darin, die Griechen
Gesetzes von 397 = 857 eine Herabsetzung des für ihren Abfall von Rom zu züchtigen, ln

Zinsfusses (8'/z
t,
/o für das lOmonatige, 10°/o für Griechenland war bereitseineWendungzuGunsten

das 12monatige Jahr) betreffend. Vgl.Mommsen der Römer erfolgt. Als der Feldherr des Mithri-

R. G. II 258 Anm. und Billeter D. Zinsfuss im dates, Archelaus, von Athen durch Boiotien nach
Altertum (Lpz. 1898) 155—157. Thessalien vorzudringen versuchte, hatte ihn der

Noch während Sullas Aufenthalt in Rom trat tapfere Legat des Statthalters von Makedonien,
die Unzufriedenheit mit seiner Regierung in zwei der Quaestorier Q. Bruttius Sura (Bd. III 8. 915)
Fällen hervor. Als Sulla den Versuch machte, in drei Gefechten bei Chaeronea festgehalten und
dem Nordheer, das unter dem Proconsul Cn. Pom- auf das Meer zurückgeworfen. Er hatte also die

peius Strabo stand, seinen Collegen Q. Pompeius 40 römischen Waffen wieder zu Ehren gebracht, und
Rufus als Führer aufzudrängen, wurde dieser von da er überdies durch seine gute Haltung das Ver-

den Soldaten erschlagen (Liv. ep. 77. Veil. II 20. trauen der Griechen gewonnen hatte, so waren diese

Val. Mai. IX 7, 2. App. I 63). Das Volk gab bereits geneigt, zur römischen Herrschaft zurück-

ihm aber dadurch sein Missfallen zu erkennen. zukehren. Als nun nach Sullas Landung in Epinis
dass es zu Consuln des nächsten Jahres (667 = die Spitze seines Heeres in Boiotien eintraf, er-

87) nicht die von ihm aufgestellten Candidaten, hielt Bruttius durch den Führer der sudanischen

Servius und seinen Schwestersohn Nonius (vgl. Vorhut, den Quaestor L. Licinius Ltieullus, den
Mommsen R. MUnzw. 536. 626 und Babeion Befehl, weitere Bewegungen in Griechenland ein-

II 256), sondern neben demOptimatenCn.Octavius zustellen, und ging nach Makedonien zurück (Plut.

einen entschiedenen Anhänger der Volkspartei, L. 50 Süll. 11; vgl. App. Mithr. 29). Sulla öffnete sich

Cornelius Cinna, wählte. Sulla verbarg zwar durch ein Treffen (Paus. I 20, 5) den Weg nach
seinen Arger über diesen Misserfolg durch eine Attika und versuchte Athen durch einen Hand-
schönklingende Bemerkung, sah sich aber doch streich zu nehmen, wurde aller unter empfind-

genötigt, dem ihm verhassten Cinna unter un- liehen Verlusten zurückgeschlagen. Jetzt bezog
gewöhnlichen Formen das eidliche Versprechen Sulla bei Eleusis und bei Megara ein festes Lager
abzunehmen, dass er keine Feindseligkeit gegen und begann die Belagerung; die Stadt wurde von
ihn begehen wolle (Plut. Süll. 10. Dio frg. 102, Aristion (Bd. II S. 900), der Hafen Piraeus von
1—4). Freilich musste sich Sulla bald davon über- Archelaus (Bd. II S. 448) verteidigt (App. Mithr.

zeugen, dass er nicht Herr der Gewissen war; 30. Plut. Süll. 12). Während sich Sulla der
denn kaum hatte Cinna im J. 667= 87 sein 60 Stadt gegenüber auf eine enge Umschliessung be-

Amt angetreten, so unternahm er den Kampf schränkte, griff er den Piraeus mit grosser Heftig-

gegen den von Sulla herbeigeführten Zustand und keit an. Aber Sulla hatte seinen Gegner unter-

griff auch seine Person an. indem er den Volks- schätzt; er sah sich zu einer langwierigen Be-
tribunen M Vergilius (Cic. Brut. 179) zur An- lagcrung gezwungen und mussteaussergewöhnliche
klage gegen ihn anstiftete (Plut. a. 0.). Nach Anstrengungen dazu machen. Durch den hartnäcki-

den mannigfachsten Gewaltsamkeiten war Sulla gen Widerstand gereizt, führte Sulla den Krieg
wieder auf dem Punkt angelangt, wo er vor einem mit einer Rücksichtslosigkeit, die die Griechen
Jahr gestanden hatte; wie damals, so warteten um so mehr gegen ihn erbittern musste, als sie
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einst von Flamininus und Aemilius Paulus die dem Kerameikos niedermaelien (Paus. I 20. 6):

mildeste Behandlung erfahren hatten. Als das der Hauptschuldige aber. Aristion, war auf die

vorhandene Holz für die Belagerungswerkzeuge Akropolis entkommen und musste weiter belagert

nicht ausreichte. Hess er die Götterhaine fällen; werden. Nach dem Fall der Stadt berannte Sulla

die prächtigen Baumreihen des Lyceums und die den Hafen von neuem, diesmal mit dem Erfolge,

ehrwürdigen Platanen der Akademie sanken unter dass sich Archelaus nach Munychia zurückzog

der. Axtschlägen seiner Soldaten dahin. Um die (Plut. Süll. 14. 15. App. Mithr. 40). Der Piraeus

Kosten für denKrieg aufzubringen, beraubte Sulla war geräumt; das darin von I’hilon erbaute Zeug-

ohne Scheu die berühmten Tempel des Asklepios haus, ein vielbewundertes Bauwerk. Hess Sulla

zu Epidaurus. de6 Apollon zu Delphi und des 10 niederbrennen (Plut. Süll. 14). Sulla pries sieh

Zeus zu Olympia ihrer reichen Schätze und goss später glücklich, dass er ilie Stadt Athen nicht

bitteren Hohn über die Fürsprecher der Heilig- eingeäsehert habe (Plut. apophth. imper. Rom):
tümer aus; dass er sie später zum Teil von dem aber den Piraeus hat er so gründlich zerstört.

Oute der Thebaner entschädigte, konnte seiner dass der athenische Handel seine Stellung im
Handlungsweise dasGehässige nicht nehmen (Plut. östlichen Mittelmeer für immer verlor. Uber den

Süll. 12. 10. App. Mithr. 54. Diodor. frg. XXXVIII endgültigen Verfall des Piraeus vgl. Strab. 1X306.
7. Paus. IX 7, 4). Das geraubte Gold wurde in Seit der Eröffnung des Feldzuges war ein

dem Pelofonnes zu Geld geprägt (Plut. Luc. 2; Jahr vergangen, und noch immer behauptete in

vgl. B a b e 1 o n I 406 nr. 28. 29). .Da Sulla zu- Griechenland das Heer de» Königs das Feld,

gleich andere Soldaten zur Verräterei und seine 20 Taxiles, ein anderer Feldherr des Mithridates.

eigenen zur Liederlichkeit verführte, so brauchte rückte von Norden gegen Athen heran; ei stand

er auch immer viel Geld, besonders hei dieser vor der phokischen Stadt Elatea, die ihm den

Belagerung von Athen' (Plut. Süll. 12). Der Weg versperrte, da erfuhr ei*, dassSulla aml. März

Winter kam heran, und noch war nichts gewonnen. Athen erobert hatte. Sulla seinerseits verliess

Sulla zog sich in sein festes Lager bei Eleosis das bergige Attika, das ihn nicht mehr ernähren

zurück. Noch im Winter versuchte er einen neuen konnte — die Belagerung der Akropolis wurde

Sturm auf den Piraeus, wurde aber auch diesmal einem Legaten übertragen — und stieg trotz der

abgewiesen. Mittlerweile hatte in der Stadt die Überlegenheit der pontisehen Reiterei in die boio-

Hungersnot furchtbar aufgeräumt. Eine Gesandt- tische Ebene hinab. Er besetzte hier Chaeronea

schalt, die ihn um Frieden hat. liess Sulla un-SOund den Engpass zwischen Phokis und Roiotien.

verrichteter Sache umkehren (Plut. Süll. 13); bald so dass sich der Feind aus dieser Landschaft nur

darauf wurde er durch einen Zufall auf einen nach dem Meere hin, in der Richtung auf die

schwachen Punkt in der Verteidigungslinie der euboeische Stadt Chalkis. zurückziehen konnte.

Stadt aufmerksam gemacht (Plut. de garr. 7) und Als Archelaus, der naehSullas Abmarsch Munychia
netzte für die Mitte der Nacht zum 1. März (Plut. verlassen und den Oberbefehl in Boiotien Uber-

Sull. 14) den Sturm an. Er liess ein Stück nommen hatte, wirklich Miene machte, nach Osten

Mauer zwischen dem piraeischen und dem heiligen auszuweichen, griff ihn Sulla an und warf ihn

Thor niederreissen und drang unter dem Schall auf den schmalen Meeresarm zwischen Boiotien

von Hörnern und Trompeten und dem lauten Ge- und Euboia, den Euripus, zurück. Uber diese

schrei seiner Soldaten in die Stadt ein. Da es 40 Schlacht bei Chaeronea giebt Plutareh einen auf

nichts mehr zu kämpfen gab, liess Sulla seine genauer Kenntnis der Örtlichkeit — Chaeronea

Soldaten morden und plündern. .Die Zahl der war seine Vaterstadt — beruhenden eingehenden

Getöteten', erzählt Plutareh (a. O.), .lässt sich Bericht (Süll. 15—19); er sah auch noch die

nicht berechnen, sondern noch jetzt pflegt man Siegeszeichen, die Sulla nach gewonnener Schlacht

eie nach dem Raum, wie weit das Blut geflossen errichtet hatte. Im übrigen vgl. Appian. Mithr.

ist, zu beurteilen. Denn ohnediejenigen zu rechnen, 41—45 und über die Schlachtordnung Frontin

die in anderen Teilen der Stadt umgebracht wur- str. II 3, 17; Plan des Schlachtfeldes bei Th. Rei

den, überschwemmte das auf dem Markte ver- nach Mithridates, deutsch von A. G o e t z (1895)

gossene Blut den ganzen Kerameikos auf der 162. Von Chaeronea ging Sulla nach Athen zu-

Innenseite des Dipylons, ja, wie viele behaupten, 50 rück und hielt sich dort nach dem Fall der Akro-

strömte es durch das Thor bis in die Vorstadt. polis so lange mit der Bestrafung der Empörer
Obgleich aber so viele auf diese Weise ums Ie-ben iLicinian. p. 38) und dann in Thessalien mit der

kamen, war doch die Zahl derer nicht geringer, Beobachtung des demokratiwhenGegenheeres auf,

die sich selbst, weil sie ihr Vaterland für ganz dass er Mithridates Zeit liess, ein zweites Heer
verloren hielten, aus Jammer und Betrübnis um- aus Asien über Euboia in die Kephissosebene zu

brachten. Denn das setzte die besten Bürger in werfen (Put. Süll. 20). Daher musste es Sulla

Verzweiflung, dass sie sich von Sulla weder Men- in derselben Landschaft abermals auf eine Schlacht

schenliebe noch Mässigung versprechen konnten.' ankommen lassen. Der Feind hatte eine Stel-

So furchtbar liess Sulla die Stadt ihren hart- lung gewählt, wo er seine Reiterei unghindrrt

nackigen Widerstand büssen. Erst durch den 60 entfalten konnte; es war die tiefer als Chaeronea

Fussfall zweier von Aristion verbannter Athener
und die Fürbitte der römischenSenatoren in seinem
Lager liess er sich umstimmen. ,I>a sagte er

viel zum Lobe der alten Athener und erklärte

endlich, er wolle vielen um weniger willen und
den Lebenden um der Toten willen verzeihen'

(Plut. a. 0. Flor. I 40. 10). Von den Gefangenen
liess er auch jetzt noch jeden zehnten Mann auf

liegende baumlose Ebene von Orehomenos. Aber

auch hier wusste Sulla so geschickt Gräben an-

zulegen, dass er die Hauptwaffe des Feindes in

ihrer Bewegungsfreiheit einschränkte. Die pon-

ti8che Reiterei musste befürchten, von dem festen,

zum Reiten tauglichen Boden abgeschnitten und

auf die Sümpfe am Kopaissee zurückgedrängt zu

werden, daher suchte sie ihr Gegenüber beim
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Graben zu stören. Ihre Geschwader warfen sich wüstet hätten (Plut. Süll. 22). Nach seinem ge-

mit solchcmUngestüm auf die römischen Arbeite- waltsamen Vorgehen gegen Marius hatte er nichts

truppen, dass diese samt der ihnen beigegebenen anderes erwarten können und von vornherein die

Bedeckung die Flucht ergriBen. Da konnte nur Belagerung Athens mit grosser Hast betrieben,

ein persönliches Eingreifen des Feldherm eine um den Krieg schleunigst zu beenden und sich

Wendung herbeifuhren. Plutarch erzählt (Süll. von neuem gegen das geeinte Italien zu wenden
21): Sulla sprang selbst vom Pferd, ergriff eine (Plut. Süll. 12). Als er dann die Stadt erobert

Fahne und drängte sich mitten durch die Fliehen- und den Feind in zwei Schlachten aus dem Felde
den gegen den Feind, indem er schrie: .Für mich, gejagt hatte, dachte er nicht mehr an eine ernst-

Römer, ist es rühmlich, hier zu sterben; aber 10 liehe Kriegführung, sein Sinn stand nur noch
wenn man euch zu Hause fragt, wo ihr euren auf Rache, zunächst an den abgefallenen Gemein-
Feldherrn im Sitch gelassen nabt, so vergesst den und Landschaften des Ostens (Plut. Süll. 26)
nicht, zu antworten: Bei Orehomenos!' Vgl. App. und dann an seinen politischen Gegnern in Rom
Mithr. 40. Frontin. II S, 12. Polyaen. VIII 9, 2. und Italien. Daher war es ihm sehr erwünscht.

Ammian. Marc. XVI 12. 41. Diese schneidenden dass ihm Mithridates nach dem Verlust Griechen-
Worte brachten die fliehenden Römer wieder zur lands die Hand zum Frieden bot (nach Memnon
Besinnung: sie machten Front, Hessen sich gegen frg. 35 trug er selbst auf Frieden an), und er

den Feind lühren und zwangen ihn zur Flucht, beeilte sich, dem Vertreter des Königs, Archelaus,

Dann wurde die Schanzarbeit so lange fortgesetzt, der von Euboia auf das Festland herüberkam,
bis das feindliche Lager ringsum eingeschlossen 20 seine Bedingungen zu nennen. Nachdem dies an
war; am andern Tage wurde es erobert. Viele der boiotischen Küste zu Delium (Plut. Süll. 22)
Feinde ertranken im Kopaiasee Noch zu Plutarchs geschehen war — Granius Licinianus nennt das
Zeiten, beinahe 200 ‘Jahre nach der Schlacht bei nördlich davon der euboeischen Stadt Chalkis
Orehomenos, fand dort der Bauer im Schlamm gegenüberliegende Aulia (p. 33) —, kehrte Sulla

manches WaBenstück. ein Überbleibsel aus jenem nach Thessalien zurück, wo er nach dem Siege

Kampfe (Plut. Süll. 21). bei Orehomenos Winterquartiere bezogen hatte,

Durch die zweite Schlacht in Boiotien wurde und setzte sich dann über Makedonien, von Arche-

zwar das Heer des Königs endgültig aus Griechen- laus begleitet, gegen Fimbria in Bewegung. Als

land verdrängt, aber noch war Mithridates per- Mithridates durch eine Gesandtschaft gegen zwei

sönlich ungebeugt, solange er nicht selbst das 30 Punkte der Festsetzungen von Delium. die Räu-
Übergewicht der römischen WaBen gefühlt hatte, mung Paphlagonieng und die Auslieferung von
Die Hauptarbeit sollte also erst beginnen. Wirk- KriegsschiBen, Einspruch erhob, begab sich Arche-

lieh kam im weiteren Verlauf des Krieges ein laus selbst zum König und brachte die Erklärung
Augenblick herbei, wo es möglich gewesen wäre, zurück, dass dieser eine persönliche Unterredung
Mithridates in Asien, wie einst in Africa Iugurtha, mit Sulla wünsche (Plut. Süll. 28). Sulla war
gefangen zu nehmen und damit für immer un- damit zufrieden, und nachdem er von dem thraci-

schädlich zu machen. Der König hatte nach einem sehen Chersones aus, wo Lucullos mit seinem Ge-

Siege des marianischen Gegenheeres unterFimbria sehwader zu ihm gestossen war, den Hellespont

von Pergamon nach dem nächstgelegenen Hafen überschritten hatte, gewährte er dem König auf

Pitane fliehen müssen und war eben dabei, sich 40 dem Boden des alten Troas, zu Dardanos, zwi-

dem rettenden Meere anzuvertrauen, da erschien sehen Abydos und Ilium. die erbetene Zusammen-
in diesen Gewässern, von Chios kommend, Sullas kunft. Hier verstand sich Mithridates dazu, das

Legat L. Licinius Lucullus mit einer Flotte. Sulla mit Archelaus zu Delium getroBene Abkommen
hatte ihn im Winter 667—668= 87—86 während in vollem Umfange anzunehmen. Er erlangte da-

der Belagerung Athens aufs Meer geschickt, mit mit immer noch einen billigen Frieden, denn
dem Auftrag, aus den Schiflen der Bundesgenossen Sulla hatte sich mit der Forderung begnügt, dass

eine Flotte zu bilden (Plut. Luc. 2), und eben im wesentlichen der Besitzstand vor dem Aus-

jetzt, wo Fimbria den König zu Lande verfolgte, bruch des Krieges wiederhergestellt werde; auf

traf Lucullus auf der Seeseitc ein. Er hätte es eine gebührende Bestrafung des Mithridates hatte

in der Hand gehabt, durch Schliessung des Hafens 50 er verzichtet (Plut. Süll. 24. App. Mithr. 56

—

den König am Entrinnen zu verhindern, und 58). Selbst Sullas Soldaten, so entartet sie waren.

Fimbria beschwor ihn, die inneren Gegensätze zu fühlten doch heraus, dass durch diesen Frieden

vergessen und zur Festnahme des Landesfeindes der römische Name beschimpft wurde. ,Sie hielten

mitzuwirken, aber Lucullus segelte vorüber. Das es für eine Schande, den feindseligsten unter allen

hochherzige Ansinnen des Demokraten fand in Königen, auf dessen Veranstaliung hundertfünfzig-

seiner stolzen Brust keinen Wiederhall, und so tausend in Asien lebende Römer an einem Tage
ging der grosse Augenblick ungenutzt vorüber; ermordet worden waren, mit Beute und Reicn-

der Schänder des römischen Namens entkam un- tttmern beladen aus Asien absegeln zu sehen, das
versehrt nach Mytilenc auf Lesbos (App. b. Mithr. er volle vier Jahre hindurch geplündert und aus-

52. Plut. Luc. 3. Liv. ep. 83. Veil. II 24. 1.60 gesogen hatte' (Plut. a. 0.). Wenn auch in seinen

Oros. VI 2, 10). Lucullus handelte aber durchaus Feldherrn besiegt, brauchte sich Mithridates doch
im Sinne seines Vorgesetzten. Während Sulla nicht als niedergeworfen anzusehen; jedeGebiets-
vor Athen lag. war gleich der Mehrzahl des Adels abtretung blieb ihm erspart, und die Kraft seines

(Veil. II 23, 3) seine Gattin Metella mit ihren Reiches wurde kaum geschwächt. Die in Per-

Kindern zu ihm geflüchtet und hatte ihm selbst gamon geraubten Schätze durfte erbehalten, und
die Unglücksbotsclmft überbracht, dass die Gegner für den Massenmord an der asiatischen Bevölke-

rn Rom ihn für cinenStaatsfeind erklärt, sein Haut rung lateinischer Zunge wurde keine Sühne von

in der Stadt zerstört und seine Landgüter ver- ihm verlangt. Sein Stolz war ungebrochen (Sali.



Cornelius1548 Cornelius 1544

hist. frg. IV 69. 12), und niemand konnte ehr- dem 23. September 669 = 85 beginnt, s. Kobi-
lich daran glauben dass er sieh in Zukunft t sc h ek o. lid.IS. 638. Vgl. über die Ordnung der
Rom unterordnen werde. Mit Recht urteilt daher Provinz AsienMom m sen Athen. Mitt. XXIV 1899,
Ranke über die zu Dardano6 angenommenen 19Öf. und zu der Inschrift von Prione (ebd. 8. 290
Abmachungen (Weltgeschichte II 2, 119): ,Der Z. 83, vgl. dag bei Thyateira gefundene Frag-
Friedensscnluss kann nur als eine Vertagung des ment S. 234 nr. 74 Z. 5) 282f. Von dem ange-
ferneren Krieges angesehen werden“. Der sach- gebenen Datum ist die zeitliche Bestimmung der
liehen Bedeutung des Friedens entsprach Sullas Schlacht bei Orchomenos (Herbst 668= 86) und
persönliche Haltung. Er vergass sich soweit, dass des Friedens zu Dardanos (spätestens August 669
er Mithridates zum Dank für sein Entgegenkom- 10= 85) abhängig zu machen; darnach ist Momm-
men um den Hals Hel und ihn küsste (Plut. Süll, sens Aufstellung (R. G. II 295 Anm.) zu berich-

24); über dieser Gefühlsaufwallung wurde eine tigen, vgL H.Bcrnhardt Chronologie der mithri-
sehriftliche Abfassung des Vertrages versäumt datischen Kriege (Marburg 1896) und Die.’k-
(App. Mithr. 64); es war, als wenn zwei Souveräne m a n n De Granii I.ieiniani fontibus (Diss. Berl.

die Beziehungen ihrer Staaten zu einander auf 1896) 79f. Die Plünderungen, die sich Sulla und
gegenseitige Freundschaft gründeten (Diod. frg. seine Soldaten erlaubten, haben den Wohlstand
XXXVIII 6). Wie anders hatte sieh der eben des Landes stellenweise für immer vernichtet;

beendete Krieg in dem Kopfe des Marius gemalt, viele Städte sind damals der Verödung anheim-
der bis in seine letzten Fieberphantasien hinein gefallen. Dazu trug auch das Piratentum bei,

von dem Gedanken verfolgt wurde, er comman-20das mit dem Kriege aufgekommen war; Küsten
diere gegen Mithridates eine Schlacht (Plut. Mar. und Inseln wurden von Seeräubern verheert. Sulla

45). that aber nichts zu ihrer Unterdrückung (App.

Nach der Begegnung mit Mithridates setzte Mithr. 61. 63. Plut. Pomp. 24); vielmehr führte

Sulla den Zug gegen Fimbria fort und traf bei die durch seine Erpressungen hervorgerufene Ver-

Thvatira in Lydien, nicht weit von Pergamon, armung der Provinz den Seeräubern neue Kräfte

auf sein Lager. Sulla legte sich davor und forderte zu. Seine Kurzsichtigkeit ist schuld daran, dass

von Fimbria die Abtretung seiner beiden Legionen. das Unwesen zu einer ernsten Gefahr für das

Zwar fand er damit bei Fimbria selbst kein Ge- Römertum auswuchs, die später nur durch eine

hör aber dessen Truppen begannen, sich mit den die Verfassung untergrabende Ausnahmegewslt
seinen zu verbrüdern. Er entging dem von Fim- 30 beseitigt werden konnte (Bd. II S. 1560).

bria gegen ihn gerichteten Mordversuch und lehnte Nachdem Sulla seine Habgier in Asien ge-

es dann ab, zu einer Unterredung zu kommen, nügend befriedigt hatte, trat er endlich (im Som-
sondern beschränkte sich darauf, ihm durch einen mer 670 = 84) von Ephesos aus die Rückfahrt

dritten freien Abzug für seine Person zu ver- an. Am dritten Tage lief er in den Hafen Piraeus

sprechen. Dies Anerbieten schlug Fimbria aus; ein. Er nahm aus Athen viele Kunstschätze mit

er entwich nach Pergamon und gab sich dort im (Nep. Att. 4. Paus. X 21, 6. Luc. Zeux. 3), und
Tempel des Aoseulan den Tod (App. b. Mithr. für die Wissenschaft des Abendlandes ist es be-

59. 60. Plut. Süll. 25. Veil. II 24, 1. Oros. VI deutungsvoll geworden, dass er sich die Biblio-

2. 11). Statt den Urheber der in Asien verübten thek des Apellikon von Teos (Bd. I S. 2693)
Greuelthaten zu züchtigen hielt sich Sulla an 40 aneignete, worin sich die meisten Schriften des

denen schadlos, die sich als seine Werkzeuge Aristoteles und Theophrastos befanden, die da-

hatten missbrauchen lassen. Er verhängte in mals noch sehr wenig bekannt waren (Plut. Soll.

Ephesos, wohin er die Abgeordneten der klein- 26. Strab. XIII 609f.). Sein Verständnis für

asiatischen Städte beschieden hatte, Uber die aufs griechische Bildung bewies er auch damit dass

äusserste erschöpfte Provinz ein furchtbares Straf- er sich in die eleusinischen Mysterien einweihen

gericht (Licin. p. 35); es war die Vergeltung für Hess (Plut. a. 0.). und ihm zu Ehren hat man
die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Gemein- in Athen, das er so hart gestraft hatte (vgl. CIA
den dem ephesischen Mordbefehl des Mithridates II 628, 12. 27), Spiele gehalten (td Xviltia CIA
nachgekommen waren. Von der Aussaugung der II 481, 58). Sein Aufenthalt in Griechenland

unglücklichen Provinz giebt Plutarch folgende 50 wurde durch einen schweren Gichtanfall noch

Schilderung (Süll. 25); .Sulla legte Asien eine länger ausgedehnt; er suchte Heilung davon in

Geldstrafe von 20 000 Talenten auf (das Zehnfache den warmen Bädern zn Acdepsus im Norden der

der von Mithridates geforderten Summe, Süll. 22); Insel Euboia (Plut. a. 0., vgl. Strab. X 447).

ausserdem aber richtete er noch fast jedes einzelne Wiederhergestellt, zog er unterAushebungen durch

Haus durch den Übermut und die Habsucht der Thessalien und Makedonien nach Dyrrhachium
einquartierten Soldaten zu Grunde. Denn er be- und setzte von da, nachdem seine Flotte über

fahl, dass der Wirt dem Soldaten, der bei ihm Patrai zu ihm gelangt war (App. I 79), im Früh-

im Quartier lag. täglich 16 Drachmen (das Vierzig- jahr 671 = 83 nach Brundisium Uber (Plut. SulL

fache der gewöhnlichen Löhnung) und nicht nur 27). Vgl. die Münze mit der Darstellung seiner

ihm, sondern auch seinen Freunden, so viele er 60 Landung (B a b e 1 o n I 408).

einladen möchte, zu essen geben sollte. Ein Haupt- In einem noch aus Asien an den Senat ge-

mann musste täglich 50 Drachmen bekommen sandten Bericht hatte Sulla erklärt, seine Feinde

und zudem noch 2 Kleider, das eine zum liäus- in Rom dürften nicht auf seine Gnade rechnen

liehen Gebrauch, das andere zum Ausgehen“. (App. I 77), und denselben Inhalt hatte die Ant-

Zwecks Eintreibung der Strafgelder teilte er die wort, die er einer Gesandtschaft des Senats gab

Provinz in 44 Steuerbezirke (Cassiod. chron. zum (App. I 79). Kurz vor der überfahrt nach Italien

J. 670= 84), vgl. Bd. II S. 1544—46; über die an hatten dann seine Soldaten in Dyrrhachium ge-

diese Einrichtung geknüpfte Zeitrechnung, die mit schworen, die Treue, die sie ihrem Vaterlande
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schuldeten, ihm zu halten, d. h. auch nach der mehr in der Hand; während er seine Zeit mit
Landung in der Heimat bei der Kahne zu bleiben Auseinandersetzungen über den künftigen Frieden
(Flut. Süll. 27). Wie aber ein Liebesdienst den verlor, hattenSullasSoldaten, die von ihremFührer
andern fordert, so war vorauszusehen, dass Sulla die Verstellung gelernt hatten, den Verkehr von
seinem verwilderten Heere zum Dank für die be- l<ager zu Lager dazu benutzt, dem Consul mit
wiesene Anhänglichkeit den italischen Grund und allen erdenklichen Mitteln seine Truppen ab-

Iloden ausliefern werde. Selbst wenn er daher spenstig zu machen. Als dann Sulla nach dem
den Italikern das Bürgerrecht liess, wie er ver- Scheitern weiterer Verhandlungen zum Angriff

sprechen hatte (App. a. 0.), so musste doch die überging, sah sich der Aristokrat Scipio von seinem
Massenansiedelung seiner Veteranen eine Plage 10 Lager ebenso verlassen, wie einst der Demokrat
für das ganze Land werden und alle Besitzver- Kimhria von seinen Untergebenen. Nur bewies

hältnisse umwälzen. So kam es, dass die ver- Scipio weniger Mut als Fimbria; er liess sich in

sehiedenen Stämme der Halbinsel nach wie vor seinem Zelt gefangen nehmen, legte willig die

ihr Heil von den Demokraten in Rom erwarteten; Zeichen seiner Würde ab und nahm das ihm und
sahen diese Leben und Ehre gefährdet, so drohte seinem Sohne von Sulla angebotene freie Geleit

den italischen Gemeindebewohnern mindestens der an (App. I 85. 86. Plut. Süll. 28. Diod. frg.

Verlust von Haus und Hof. So starke Streit- XXXVIII 16). Sullas Soldaten hatten ihre Rolle

kräfte auch gegen Sulla aufgeboten wurden (Ezup. als .Lockvögel' gut gespielt, und über Sulla selbst

7. App. 1 82), so wenig konnten sie ihm schaden, äusserte Carbo damals das berühmte Wort von
weil sie flicht einheitlich geführt wurden (Plut. 20 dem Fuchs und dem Löwen in seiner Seele (Plut.

Süll. 27). Als es in Campanien bei dem Berge a. 0.). Welche Anziehungskraft die militärische

Tifata östlich der Stadt Capua zum Schlagen kam, Macht ausübt, hatten Sullas Gegner gleich im
war nur der eine der beiden Konsuln, C. Norbanus, Beginn des Feldzuges zu ihrem Nachteil erfahren

zur Stelle; er musste das Feld räumen und sich müssen. Sulla erhielt damals Zuzug von Partei-

in das feste Capua zurückziehen (Plut. a. 0. Liv. genossen; gleich dem angesehenen Q. Caecilius

ep. 85. Flor. 119,19. Obsequ. 118. Eutrop. V 7, 4. Mctellus Pius, dem Sohne des Numidicus und
Oros. V 20, 2). Zum Dank für diesen Sieg weihte Vetter seiner Gemahlin (Dio frg. 106), sticss M.
Sulla die Heilquellen und die Ländereien dieser Licinius Crassus aus Africa mit Truppen zu ihm
Gegend der Göttin Diana, der die Umwohner auf (Plut. Crass. 6), und viele andere Optimaten, dar-

der Höhe des Berges einen Tempel errichtet hatten 80 unter L. Sergius Catilina (Süll. frg. 46), erschienen

(Veil. II 25. 4, vgl. CIL X 8828). Appian giebt in seinem I-ager (Plut. 27—29). Aber auch
unrichtig (’anusium in Apulien als Schlachtort Überläufer fanden sich ein, wie der Consular L.

an (I 84). Nach dem Sieg über Norbanus über- Marcius Philippus (Liv. ep. 86) und von jüngeren

schritt Sulla (bei Casilinum) den Voltnrnus und Senatoren C. Vernes, der als Quaestor im J. 670
rückte auf der anpischen Strasse, da der andere = 84 öffentliche Gelder unterschlagen hatte (Cic.

Consul. L. Cornelius Scipio Asiagenus (Nr. 888), Verr. act. III, 34. 36. 38). ferner der Ritter Q.
Teanum Sidicinum (2—3 Tagemärsche von Capua Lucretius Ofella (Veil. II 27. Dio frg. 108) und
entfernt) erreicht hatte, bis Cales vor. Ehe es Sulla der Patrieier P. Cornelius Ccthegus (App. I 80),

am Berge Tifata auf die Entscheidung durch die einer der Zwölf, die Sulla im J. 666 = 88 geächtet

W'affen ankommen liess, hatte er durch eine Ge- 40 hatte (s. Nr. 97); beide wurden gleich Catilina und
sandtschaft an Norbanus einen friedlichen Aus- Verres als Legaten in dem sullanischen Heer be-

gleich herbeizuführen versucht; aber Norbanus schäftigt. Am meisten aber wurde Sullas Stei-

war auf seinen Wunsch nicht eingegangen. Auch lung durch den Übertritt des jugendlichen Cn.

den andern Consul bat Sulla um eine Verstän- Pompeius verstärkt (Diodor frg. XXXVIII 10).

digung, und diesmal hatte er mit seinem An- Dieser war von Hause aus so wenig ein Anhänger
liegen mehr Glück. Scipio, demselben Adelsge- der Aristokratie wie sein Vater Cn. Pompeius
schlecht wie sein Gegner angehörend, ein Urenkel Strabo und hatte in Cinnas Heer Dienste ge-

des Antiochussiegers, kam mit Sulla zwischen nommen; als aber Sulla in Italien landete, schlug

beiden Lagern zu einer Unterredung zusammen er sieh, von Bewunderung für Sullaa Feldherr»-

und bespraeh mit ihm allerlei politische Fragen, 50 kunst erfüllt, entschieden auf dessen Seite. Er
wie die Befugnis des Senats, die gesetzliche Ge- ging nach der ihm ergebenen Landschaft Picenum,

walt der Volksversammlung und die Ausdehnung stellte dort durch Werbungen unter den Veteranen

des Bürgerrechts (Cic. Phil. XII 27; pro Fonteio 6). seines Vaters ein Heer in der ansehnlichen Stärke

Diese Erörterungen wurden mehrere Tage fort- von drei Legionen auf und wies alle von Rom aus

gesetzt, und am Ende Scipio dazu vermocht, einen erfolgende Angriffe auf die von ihm selbst ge-

boten nach Capua abzusenden, damit die Ansicht schaffene Streitmacht siegreich zurück. AU sieh

seines Collegen bekannt werde. Aber der tapfere Sulla mit PompeiuB vereinigte, wurde er von ihm
Q. Sertorius. den Scipio für den MittlerdienBt als Imperator begrüsst und grüsste den noch

ausersehen batte, ging nicht nach Capua, sondern nicht 23jährigen Feldherrn mit demselben Ehren-

entriss Sulla die Staut Suessa (vgl. CIL X 4751)60 titel wieder (Plut. Pomp. 6—8. Dio frg. 107. 1).

und zwang Scipio durch diese offene Feindselig- Mit dem Übertritt des Pompeius hatte Sulla zu

keit dazu, endlich die Verhandlungen mit Sulla Apulien und Campanien im Süden noch Picenum
abzubrechen und den Waffenstillstand zu kündigen. im Norden dazu gewonnen; die meisten andern

Sertorius hatte den Consul von vornherein vor den Landschaften suchte er durch besondere Verträge

Verfflhrungskünsten Sullas gewarnt (Plut. Scrt. 6. mit den einzelnen Gemeinden auf seine Seite bin-

Dio frg. 107, 8. Süll. frg. 91. Exup. 7); als Scipio überzuzichcn (Liv. ep.86. Ezup. 7. App. I 86. Diod.

sich dann wirklich von Sulla losriss, war es bereits frg. XXXVIII 18). Alter die Volkspartei raffte

zu spät. Denn jetzt hatte er sein Heer nicht sielt zu einem letzten Kampfe aut und nahm noch
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einmal alle ihre Kräfte zusammen. Dass man
<ien Weg der Vermittelung, der zum Abfall des

eigenen Heeres geführt hatte, nicht mehr be-

treten werde, dafür bürgten die neuen Consul-

wahlen. Sie fielen auf Cn. Papirius Carbo, der
schon 669 und 670= 85 und 84 dies Amt be-

kleidet hatte, und den noch nicht 30jährigen C.

Marius. Beide waren Plebeier und durften nach
ihrer Vergangenheit auf keine Gnade rechnen.

Nach einem strengen Winter rückte Sulla von
'

Campanien nach Latium vor und warf hier in

der Schlacht bei Sacriportus (Hafen des Sacer),

unweit der Stadt Signia. den jungen Marius auf

das stark befestigte Praeneste zurück (Plut. Süll.

-8 . App. I 87. Diod. frg. XXXVIII 15. Eutrop.
V 8. Oros. V 20, 6). Mit der Einschliessung der
Stadt beauftragte Sulla den l'berläufer Ofella und
wendete sich selbst über Rom, wo der Stadt-

praetor Damasippus auf ein noch vor der Schlacht

ergangenes Geheiss des Consuls Marius eine An-

1

zahl Aristokraten hingemordet hatte, nachEtrurien
gegen den andern Consul. Nach einer unent-

schiedenen Schlacht bei Clusium (App. I 89. Liv.

ep. 88. Veil. II 28; vgl. CIL I 586) kehrte Sulla

wieder nach Latium zurück, um die Belagerung
Praenestes gegen ein von Süden heranmarschie-
rendes, aus Luranorn und Samnitern bestehendes

Entsatzheer zu sichern (App. I 90. Plut. Süll. 29.

Veil. II 27). Beide Heere lagen sich eine Zeit

lang unthätig gegenüber; als aber im Norden der I

Consul Carbo nach dem Verlust des oberitalischen

Galliens aus Etrurien über das Meer davonfloh

(Sali. frg. 38) und Pompeius Anstalten traf, dem
Entsatzheer in den Rücken zu kommen (Plut.

a. OX wurde es den Samnitern klar, dass der

Kall Praenestes nicht mehr aufzuhalten war. In

der Verzweiflung über das Misslingen des Ent-
satzes und selbst in die Enge getrieben, folgten

die Verbündeten dem wilden Rufe des Samniter-

führers Pontius Telesinus, ,wolle man die Wölfe,

die Italien die Freiheit geraubt hätten, los werden,
so müsse man den Wald ausroden, der ihr Schlupf-

winkel sei
-

(Veil. II 27), und zogen aus ihrer

Stellung vor Praeneste auf der latinischen Strasse

gegen Rom ab. ln der Nacht zum 1. November
1«.'zogen sie angesichts der Stadt ein Lager, etwa
'/« deutsche Meile (d. h. kaum eine halbe Stunde)
von der im Nordosten gelegenen Porta Collina

entfernt (Plut. Süll. 29. App. I 92). Am andern

Morgen, dem I. November (Veil. a. 0.), versuchte

zwar eine Schar von Freiwilligen, meist junge
Adelige zu Pferde, einen Ausfall, aber sie wurden
zurückgewiesen, und ein Appius Claudius fand

dabei mit vielen andern den Tod. In der ge-

ängstigten Stadt machte man sich schon auf da«
Aus.serste gefasst; da erschien endlich die Spitze

des sullanischen Heeres. 7ÜOReiter,die in scharfem
Trabe heransprengten. Ihr Führer, Cornelius Bai-

bus, wartete nur so lange, bis der Sehweiss an
den Pferden abgetrocknet war; dann liess er wieder

aufzäumen und stürzte sich ins Gefecht. Ihm
folgte in beschleunigtem Marsch Sulla selbst mit

der Hauptmacht; gegen Mittag traf er ein und
l>ezog nahe dem mllinischen Thor, an dem Tempel
der Venus Erjrina (unweit Porta Pia), ein Lager.

Die vordersten Truppen hatten kaum in aller Eile

gefrühstückt, so wurden sie auch schon zurSchlacht

geordnet; vergebens baten Sullas Legaten, die

von dem Gewaltmarsch hart mitgenommenen Legio-

nen nicht gegen den allergefährlichsten Feind der
Römer zu führen; noch am späten Nachmittag,
zwischen 3 und 4 Uhr (Oros. V 20, 9. Plut. Süll.

29) liess Sulla mit der Trompete das Zeichen zum
Angriff geben. Es war ein mörderischer Kampf.
.Sullas linker Flügel kam ins Gedränge und wurde
Übel zugerichtet, weswegen Sullaaufeinem feurigen

Schimmel, der sehr schnell auf den Beinen war,

zur Hülfe herbeieilte. An dem Pferd erkannten

ihn zwei von den Feinden und hoben schon ihre

pila auf, um nach ihm zu werfen. Er selbst

wurde es nicht gewahr, aber sein Reitknecht hieb

mit der Peitsche auf das Pferd, welches durch

einen Satz so weit vorkam, dass die Spiesse neben

dem Schwänze tief in die Erde fuhren
-

(Plut.

a. 0.). Die samnitischen Bauern waren wehr-

hafter als die Kriegsknechte des Mithridates;

diesmal gelang es Sulla nicht, wie bei Oreho-

menos, die erschütterten Glieder durch seine

Gegenwart zum Stehen zu bringen; er wurde in

die Flucht seines linken Flügels verwickelt und

rettete sich nur mühsam nach starken Verlusten

unter seiner unmittelbaren Umgebung in sein

Lager. .Daher glaubte er schon, es sei völlig

um die Stadt geschehen, und beinahe wäre auch

die Einachliessung des Marius aufgehoben werden.

Denn viele Flüchtlinge drängten sich nach Prae-

neste hin (noch nicht 5 deutsche Meilen von Rom
entfernt!) und rieten dem Lucretins Ofella, der

die Belagerung führte, schleunig aufzubrechen,

weil Sulla umgekommen und Rom von den Fein-

den erobert sei
-

(Plut. a. 0.). Erst eine Stunde

nach Sonnenuntergang liess die Heftigkeit dei

samnitischen Gcgenstosses nach (Veil. II 27).

Spät in der Nacht ging dann bei Sulla die Mel-

dung ein, Crassus habe nach langem Ringen auf

dem rechten Flügel gesiegt und den Feind nach

Norden bis Antemnae am Tiber verfolgt: zugleich

' liess der siegreiche Legat um Übersendung ton

Lebensmittel für seine hungernden Soldaten bitten

(Plut. Süll. 30). Sulla begab sich selbst nach

Antemnae und kam dort am frühen Morgen, am
2. November, an; er fand viele Gefangene vor

und vollendete den Sieg damit, dass er eine starke

Abteilung durch das Versprechen, das Leben der

Mannschaft zu schonen, zur VVaffenstrcckung über-

redete (Plut. a. 0.). Der Schützling des delphi-

schen Apollon, der das goldene Bildnis des Gottes

i in jeder Schlacht auf der Brust trug (vgl. Frontin.

strateg. I II, 11) und es diesmal im Augenblick

der höchsten Not unter einem Stossgebet geküsst

hatte (Plut. Süll. 29), sah die Reste des samni-

tischen Heerhaufens, der auf den Trümmern Roms

hatte untergehen wollen, in seine Hand gegeben

Circensische Spiele, die Sulla nach der Schlacht

stiftete, sollten die Erinnerung an seinen Sieg

für immer festhalten (Veil. II 27. 0. Ascon.p. 79,

21. 83. 13; vgl. CIL 1» n. S33|. Vgl. E. Linden

• De hello civili SulUno, Diss. Freiburg 1896.

So gewiss es ist, dass in Sulla das allgemein

gebildete Römertum über den dagegen gerichteten

Sondergeist gesiegt hnt, so sehr wird sieh doch

immer das menscliliehe Gefühl gegen Sullas Be-

handlung der Besiegten empören. Sulla pulchtr-

rimnni rietnrinm rruilrlilaU, t/uouUi in uullo

hnmiuum lull, iiujiittiarit (Liv. ep. 8H). Die

Gefangenen liess Sulla am Tage nach der enil-
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gültigen Entscheidung, am 8. November, in eine giinstigung, wie das Erweisen von Gastfreund-

Einhegung auf dem Marsfeld, das städtische Meier- Schaft, jeden, für den dies zutraf, erklärte Sulla

haus (rilla publica Liv. ep. 88) führen und dort nach Kriegsrecht (Flor. II 11, 3) vor den zittern-

gegen sein Versprechen sämtlich, weil es grössten- den Bürgern für vogelfrei (App. 1 1)5). So ge-

teils Samniten waren, durch Speerwürfe nieder- hässig die Ächtung von Gegnern, die ihm nicht

strecken (tö ai/udiuira 2vlXat. ori SamUat rö mehr schaden konnten, an und für sich war, noch
rdior i5», xomjxd>Ti<wv App. 1 93): es waren dazu in diesem Umfang, so war doch das Er-

mehrere Tausend. Das Ächzen und Stöhnen der schreckendste daran die Dehnbarkeit des von Sulla

wehrlos Hingemordeten drang bis zum nahen aufgestellten Schuldbegriffes; was konnte unter

Tempel der Bellona, so dass die Senatoren, die 10 Begünstigung der Volkspartei nicht alles ver-

Sulla dort versammelt hatte, sich entsetzten; sie standen werden! Die Unbestimmtheit des Um-
mussten sich aber von dem Sieger sagen lassen, langes der erfolgten Ächtungen musste gemeine
.sie sollten auf seine Rede achten und sich nicht Naturen dazu reizen, unter dem Deckmantel der

um das kümmern, was draussen vorgehe; er lasse politischen Verfolgung die eigene Rachsucht oder

nur einige schlechte Leute züchtigen' (hoc agamut, Habgier zu befriedigen, vgl. Cieros Rede für

/’. C., tcdiliosi /raiiculi meo iuttu occiduntur), Cluentius. Sulla aber, der mit dem Leben römi-

und ohne eine Miene zu verziehen, fuhr der An- scher Bürger ärger spielte (Flor. II 9, 26) als ein

ordner des Butbades in seinem Vortrag fort (Plut. orientalischer Herrscher (vgl. Dio frg. 109, 8),

Süll. 30. Oros. V 21, 1. Val. Max. IX 2, 1. Dio war gefällig genug, seinen Creaturen jede Eigen-

frg. 109, 5. Dion. Hai. V 77. Sen. de dem. 1 20 mächtigkeit zu gestatten (Plut. Süll. 31). Als

12, 2; de ben. V 16, 3. Aug. de civ. Dei III 28). daher das grosse Würgen erst begonnen hatte,

Die Roheit, mit der Sulla nach erfochtenem gab es kein Einhalten mehr, und nicht nur unter

Siege selbst den Senat behandelte, Hess nichts den Demokraten wurde furchtbar aufgeräumt, son-

Gutc8 ahnen; aber selbst die schlimmsten Be- dern auch vielen Unschuldigen (Veil. II 28, 4)

fürchtungen wurden von der Wirklichkeit noch deshalb ein gewaltsames Ende bereitet, weil sie

übertroffen. Mochten die Schrecken des voran- einen Feind hatten (quie iltoa potest compulnre,

gegangenen Bürgerkrieges noch so gross sein, all quot in urbe paatim quitquis rolud ixcidil?

die ausgestandene Not war doch nur ein kleines Flor. II 9, 25). So kam es, dass selbst viele

t'bel gegenüber den unsagbaren Leiden, mit denen Parteigenossen Sullas, und gewiss waren dies

Sulla an der Schwelle des Friedens Stadt und 30 nicht die schlechtesten, den Todesstreich empfingen
Land durch seine unersättliche Rachgier heim- (Oros. V 21, 1). Wo so viel Blut vergossen wurde,

suchte (Veil. II 28 tidrbantur Hnila belli eirifis schien die Schändung von Frauen und Knaben
mula, cum Sullae crudelilate auota tunt). Der kaum noch ein. nennenswertes Verbrechen (Dio

Held von A(|uae Sextiae, auf den Sulla einst seine frg. 109, 11). Allen niederen Trieben, die in

Reiter losgelassen hatte, ruhte seit mehr als vier einem geordneten Staatswesen durch Recht und
Jahren im Grabe, aber selbst dort Hess ihm sein Sitte in Schranken gehalten werden, war Thür
ehemaliger Quaestor keine Ruhe. Sulla Hess das und Thor geöffnet.

Grab des Marius wieder aufreissen und die Ge- Gegen dleseAnarchiewurden alsbald aus Sullas

beine des grossen Toten in den Anio streuen (Cic. eigenem Lager Stimmen laut. Der junge C. Cae-

de leg. 1156. Val. Max. IX 2, 1); die Denkmäler 40 cilius Metellus (Bd. III S. 1203) wagte es, an

seiner Siege über Africaner und Germanen, die Sulla in voller Senatsversammlung die Frage zu

auf dem Capitol aufgestellt waren, wurden um- richten, wie lange die allgemeine Verwirrung noch

gestürzt und alle seine Verordnungen für nichtig dauern soUe. .Wir bitten nicht', so fuhr er mit

erklärt (Veil. II 43. Suet.Caes.il. Plut. Caes. 6). eisiger Schärfe fort, ,für diejenigen, die du zu

Damit ist der Geist gekennzeichnet, der jetzt in töten beschlossen hast, sondern wir bitten, die-

Rom einzog. Wer in seiner Verfolgungswut nicht jenigen, die du am Leben lassen willst, von der

einmal vor dem Grabe Halt machte, wessen war Furcht und Ungewissheit zu befreien' (Plut. Süll,

der gegen die Lebenden fähig? In der Schlacht 31). Und Q. Lutatius Catulus, dessen Vater

am collinischen Thor war das letzte bundesge- Sulla schrecklich rächte, stellte die Frage: .Wer
nössische Heer, das noch gegen Sulla im Felde 50 soll neben uns noch am Leben bleiben, wenn wir

gestanden hatte, verblutet; selbst die Gefangenen im Kriege die Bewaffneten und im Frieden die

hatte Sulla bis auf den letzten Mann umbringen Wehrlosen töten?' (Oros. V 21, 2). Als Sulla

lassen. Das Ganze war drüben vernichtet; es dafür nur die Antwort übrig hatte, er wisse nicht,

lebten nur noch einzelne, die gegen ihn gefochten wen er am Leben lassen solle», wurde ihm erwidert,

hatten. Aber auch diese wollt« Sulla vom Erd- er solle dann wenigstens diejenigen nennen, die

Hoden vertilgt wissen. Bellum erat, ut qui ferie- er bestrafen wolle. Diesen Vorschlag machte ent-

balur, ti pottel, leriret .- fiax autem, non ut weder Metellus oder der Centurio L. Futidius,

qui eraterat rireret, ted ut morient mm re- den Sulla zu der Würde eines Senators erhoben

pugnurel (Aug. d. civ. D. III 28). Nicht nur hatte (Plut. Süll. 3t). Der Centurio soll Sulla

jeden, der nach dem seiner Behauptung zufolge 60 durch die Bemerkung umgestimmt halten, man
rechtmässig abgeschlossenen Waffenstillstand zwi- müsse deshalb Leute am Leben lassen, damit man
sehen ihm und Scipio (671 = 83) in dem Heere weiter commandieren könne (Flor. II 9, 25. Oros.

der Verbündeten noch weiter eine Führerstelle V 21, 8. Aug. d. civ. D. III 28: duner Sullae

bekleidet hatte, sondern überhaupt jeden, der seit- tuggercrctur tinenilut esse n’.iquot eitere, nt essen/,

dem noch für die Sache des Ihmiokratie thätig quibut gossen/ imperure, qui eieeranl). Nurh
gewesen war, sei es im bürgerlichen An.l oder dem Zwischenfall im Senat wurden die Namen
im Dienst mit der Waffe oder durch eine Unter- der Geächteten durch öffentlichen Anschlng auf

Stützung mit Geld oder durch irgend eine He- dem Markt bekannt gemacht, d. h. prvscribiert.
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An und für sich war auch dies Verfahren in seiner vom Quaestor ausgezahlt (Senec. de provid. III

Rechtlosigkeit unerhört (poena in drei Romanoi 8)
(
auch ein Sclave durfte sich diesen Preis gegen

nominatim sine iudido constituta, Cie. de domo seinen Herrn verdienen (Flut. Süll. 31. Cat. min.
43); aber so weit war es in dem freien Rom nun 17). Primus Ute, 1 1 utintim ulUmus, exemptum
einmal gekommen, dass die Anzeige der wider- proscripticmis invenit, ut, in qua dvitate petu-
rcchtlich Geächteten als ein Zugeständnis erschien lantis conrid iudicium histrioni ezoleto redditur,

(Mommsen St.-R. II 730 ; vgl. über den Begriff in ea iugvlati dds Romani publice emstitue-
proscriptio Strafrecht 938, 1). Freilich wurde rr/ur auctoramenlum, plurimumque haberet, qui
der Zweck der Proscription, dem Morden ein Ziel plunmos interemiiset, neque oedsi hoitii quam
zu setzen, von vornherein dadurch vereitelt, dass 10 cm» ubedus loret praemium, beretque quisque
Sulla die Liste beständig ergänzte. Dem ersten merces mortis suae (Veil. II 28, 8). Die Köpfe
Verzeichnis, das 80 Namen enthielt, darunter die der Ermordeten liees Sulla in sein Haus bringen
der Consuln des laufenden und des vorhergehenden (Plut. Cat. min. 3. Val. Max. III 1, 2) undölfent-
Jahres, auch die des gefürchteten Praetoriers Q. lieh auf dem Markte ausstellen, zunächst auf der
Sertorius, liess Sulla, aufgebracht über sein« Ver- Rednertribüne (App. I 94) und dann, als hier der
urteilung durch die öffentliche Meinung, bereits Raum fehlte, am servilischen Brunnen, da wo der
am andern Tage ein neues mit 220 Namen und V'icus iugarius in den Marktplatz einmündete
Tags daraufwieder ein neues mitebensovielNamen (Cic. pro Rose. Amer. 89. Senec. de prov. 3, 7).

folgen. Dann sagte Sulla in einer öffentlichen Die eingezogenen Güter wurden gleich der feind-

Rede an das Volk, er habe jetzt nur die, auf die 20 liehen Beute auf dem Markt öffentlich versteigert,

er sich besinnen könne, in die Acht erklärt; die und dafür die hohe Summe von 350 Millionen
andern, die ihm entfallen seien, wolle er ein Sesterxen (über 80 Millionen Mark) eingenommen
andcresmal verdammen (Plut. Süll. 31). Die ent- (Liv. ep. 89). Den Hauptgewinn trugen aber
setzliche Ungewissheit wurde also nicht beseitigt, Sulla selbst und seine Günstlinge aus den Ver-
um so weniger, als Sulla seinen Werkzeugen auch Steigerungen davon. Er führte in der Regel per-

jetzt jede Willkür nachsah. Re in ipsis quidem sönlich den Vorsitz bei dem Geschäft, und es kam
tabuhs bdes ac Unis malorum ridebalur. nam- ihm nicht darauf an, einem, der ihm gefällig war,
que alios, quos proscripserant, iugulabant; alios und war es auch nur sein Gesellschafter, die
aulem postquam tuqulateranl, proscribebant (Oros. schönsten Besitzungen für ein Spottgeld zuzu-

V 21, 5). So wenig sich Sulla in den Achtser- 30 schlagen oder gar zu schenken; mochten dann
klärungen an die Mitwirkung des Senats band, andere noch so viel bieten, so kehrte er sieh nicht

so wenig beschränkte er sich auf die bis dahin daran, denn was er verkaufte, war ja, wie er selbst

mit der Ächtung verbundenen Strafen, die Ab- sagte, .seine Beute* (Cic. Verr. III 81. Plut. Süll,

erkennung von Leben und Vermögen. Er erklärte 83; comp. Lys. c. Sulla 8. Veil. II 22, 5). So
die Söhne und Enkel eines Geächteten für ehrlos erstand Sullas Freigelassener Chrysogonus die

und schloss sie damit von den Ämtern aus; waren Güter des Sex. Roscius im Werte von 6 Millionen

sie senatorischen Standes, so wurden sie gleich- Sesterzen (1371000) für2000Seeterzen (456./).

wohl verpflichtet, die senatorischen Lasten zu über- d. h. er zahlte nur den dreitausendsten Teil des

nehmen (Plut. Süll. 31. Veil. II 28, 4). Mit den Wertes (Cic. pro Rose. Amer. 6). Ein sullani-

Geächteten wurden diejenigen gleichgestellt, die 40 scher Centurio brachte es zu einem Vermögen
bereits im Kampfe gegen ihn gefallen waren (Cic. von 10 Millionen SeBterzen (2 183000 •/*), Ascon.

pro Rose. Amer. 126). So hart wurden nachdem p. 81, 16. Keiner aber bereicherte sich damals
ältesten Recht selbst diejenigen nicht gestraft, schamloser als M. Licinius Crassus (Plut. Crass.

die die Waffen gegen ihr Vaterland getragen hatten. 2; comp. Nie. c. Crasso 1). Sullas leichtfertige*

Solus omnium post memoriom hominum sup- Treiben inmitten des allgemeinen Elends, seine

plicin in post tuturos composuit
,

quis priut unausgesetzte Verhöhnung der Besiegten verleitete

iniuria quam vita errta esset (Sali. frg. 55, 6). aber seine Helfershelfer zu unnatürlichen Grau-

.Mit berechtigtem Selbstgefühl machten die Römer samkeiten. Es wird der Fall berichtet, daas die

der Republik den Griechen gegenüber geltend, Verfolger kein Schwert zur Hand hatten und den
dass es bei ihnen unerhört sei, Uber die Einziehung 50 Geächteten, wie die Hunde ein Stück Wild zer-

des väterlichen Vermögens hinaus die Kinder und reissen, mit ihren Händen zerfleischten (Aug. d.

die Nachkommen noch persönlich bflssen zu lassen civ. D. III 28. Flor. II 9, 26). Am widerwär-
für die Verschuldung ihrer Väter; Sulla dagegen tigsten trat die Verworfenheit des Herrn wie des

wich von diesem ehrbaren Herkommen ab und Dieners in der Behandlung des Praetors M. Ma-
entzog den Nachkommen der von ihm Geächteten rius Gratidianus, eines Adoptivnelfen des älteren

die Wählbarkeit* (Mommsen Strafrecht 593). Marius, zu Tage. Es war ein Mann, der wegen
.Der von Sulla befolgte Ausschluss der Nach- seiner Güte und Milde gegen Arme bei der Bür-

kommen der Proscribierten von den politischen gerschaft sehr beliebt war (Cic. de off. III 80:

Rechten und die Erstreckung des Majestätsver- nemo unquam multitudini fuit carior); jetzt

hrechens von den Eltern auf die Kinder lassen 60 wurde er aus einer Ziegenhfltte. in die er sich

sich unter den Begriff der Strafe nicht bringen. vor Sullas Schergen geflüchtet hatte, hervorge-

Dass diese die Erben und die Kinder der Schul- zogen und dann auf Sullas Befehl gebunden und
digen nicht treffen kann, sprechen die Rechts- über den Tiber auf den Ianiculus zum Grabmal
bücher (Digesten) bestimmt aus* (ebd. 986, 1). des Q, Lutatius Catulus geschleppt, der der Wut
Wer sich einesGeächtctenannahm, und waresauch seines ehemaligen Collegen, des älteren Marius,

der nächste Verwandte, wurde mit dem Tode be- nur durch Selbstmord entgangen war. Zur Sühne
straft; wer dagegen einen Oeächtetenausdem Wege für den Tod des Catulus wurde Gratidianus an

räumte, erhielt zwei Talente, d. h. über 9000 _Jt, dessen Grabe wie ein Opfertier unter ausgesuchten
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Martern langsam hingeschlachtet. Als ein Senator
beim Anblick dieser Unmenschlichkeit in Ohn-
macht fiel, wurde er ebenfalls umgehracht. denn
die vermeintliche Weichherzigkeit machte ihn in

den Augen des Henkers strafwürdig (Q. Cie. de
petit. cons. 10. Sali. frg. 44f. Liv. ep. 88. Val.

Max. IX 2. 1. Flor. II 9. 26. Oros. V 21, 6ff.

Öen. de ira III 18. Locan. Pharsal. II 173—191).

Der Henker war aber kein anderer als der Pa-

tricier L. Sergius Catilina. Er hatte noch vor

der Entscheidung des Krieges seinen Bruder er-

mordet und dann Sulla mit Erfolg gebeten, den
Ermordeten, als wenn er noch lebte, in die Acht
xu erklären. Seine Erkenntlichkeit bewies er jetxt

mit der grauenvollen Verstümmelung und Tötung
des Gratidianus. .Er brachte den Kopf dem Sulla,

der eben auf dem Markte sass, und ging dann
xu dem Weihkessel des nahegelegenen Tempels
des Apollon, wo er sieh die Hände wusch* (Plut.

Süll. 32). Nur wenige Geächtete entgingen dem
Tode, wie L. Cornelius Scipio (cos. 672 = 82)
und der ebenfalls patricische C. Iulius Caesar.

Dessen Tante Iulia war die Wittwe des älteren

Marius, und er selbst hatte sich in dem Jahr der

Landung Sullas mit der Tochter des L. Cornelius

Cinna |cos. 667—670= 87—84) vermählt. Da
er sich, weniger nachgiebig als Pompeius. seine

jnnge Gattin Cornelia zu verstossen weigerte,

wurde er von Sulla geächtet, aber nach seiner

Flucht aus Rom. da ihm seine vornehme Geburt
hohe Fürsprache verschaffte, nicht weiter verfolgt.

Es wird erzählt. Caesars Gönner hätten Sulla

gesagt, er brauche doch den jungen Menschen
— Caesar zählte damals höchstens 20 Jahre —
nicht zu fürchten, und Sulla erwidert, sie sollten

sich hüten, in dem schlechtgegürteten Knaben
stecke mehr als ein Marius (Suet. Caes. 1. Plut.

Caes. I. Dio XL1II 43, 4). Sulla behielt es sich

vor, die Ächtungsliste erst am 1. Juni 673 = 81

zu schliessen (Cic. pro Rose. Amer. 128); inner-

halb dieser langen Frist wurden 4 700 Namen
aufgeachriebcn (Val. Max. IX 2, 1). Man lählte

darunter die Namen von mehr als 40 Senatoren

und mindestens 1600 Rittern (App. b. c. I 95.

Flor. II 9, 25). Von den geächteten Senatoren
sagt Augustin; üullanq tabula plures iugularit

»enatmcn quam Qothi vel »poliare potuerunt (III

29). Die Ritter, die Geldmänner des damaligen
Roms, sassen seit der Gesetzgebung des C. Grac-

chus über die Senatoren zu Gericht; von ihren

Speculationen während der marianischen Confis-

cationen wurden sie die Einsäckler (aoccu/ani)

?;enannt; jetzt traf sie furchtbare Vergeltung
Ascon. p. 80, 12— 16). Die genaueren Angaben
über die Bluttafel s. bei M o m m s e n R. G. II

339 Anm. Aus den Sdaven der Geächteten wählte

Sulla die jüngsten und kräftigstenausund schenkte
ihnen Freiheit und Bürgerrecht: es waren mehr
als 10 000. Durch diese Cornelii (s. Nr. 4) hielt

Sulla seine Herrschaft über die Stadt aufrecht und
beherrschte die Volksversammlung (App. I 100).

Folgende Inschrift ist erhalten, die die zu einem
Collegium vereinigtenFreigelassenen ihrem Patron

gesetzt haben: L. Cornelia L. f. Sullae Frleici

dictatori leiberlrini (CIL X 6007, vgl. I 585).

Sulla begnügte sich nicht damit, einzelne Per-

sonen innerhalb des römischen Reiches zu ver-

folgen, sondern er belegte auch ganze Gemeinden

in Italien mit den härtesten Strafen (Cic. de dom.
79). Nach der Schlacht bei Orchomenos (668 =
86) hatte Sulla drei boiotische Küstenstädte zer-

stört; als ihm dann während seines Aufenthaltes
in Aedepsus auf Euboia (670= 84) Fischer aus
einer dieser Städte, aus Halae, schöne Fische zum
Geschenk brachten, und Sulla hörte, woher die

Fischer seien, hatte er sie verwundert gefragt,

ob denn noch ein Halaeer am Lebep sei. so dass

die Fischer vor Schreck verstummten (Plut. Süll.

26). Der Geist schonungsloser Verfolgung, der

aus Sullas verwunderter Frage spricht, entlud sich

jetzt über die italischen Städte, die ihm wider-

standen hatten. Mit der Vernichtung des sam-
nitischen Entsatzheeres war das Schicksal der

latinischen Stadt Praeneste besiegelt. Den toten

Führern, wie dem Praetor Damasippus und dem
heldenmütigen Pontius Telesinus, dem Aristo-

mencs Italiens. Hess Sulla den Kopf abschneiden

und noch an demselben Tage (Dio frg. 109, 41,

am 2. November, nach Praeneste bringen; dann
wurden die Köpfe von Ofclla um die Mauer herum-
getragen (App. I 93). Dasselbe geschah mit dem
Kopf eines Opfers der sullanischen Achtungen,

des so grausam gemordeten Praetors M. Marius
Gratidianus. eines Adoptivvetters des jungen Ma-
rius. Da sah dieser, dass auch seine Stunde ge-

kommen sei. und ging im Vereinmiteinem jüngeren
Bruder des Pontius Telesinus in den Tod (Oros.

V 21, 8.9. Val. Max. VI 8. 2); den Überlebenden
aber entsank der Mut, und sie glaubten den Ver-

heissungen des verräterischen Cornelius Cethegus
(Val. Max. IX 2, 1), Sulla werde sie begnadigen,

und öffneten Ofella die Thore. Aber Sullas Seele

kannte kein Erbarmen; er zeigte den abgeschnit-

tenen Kopf des Consuls Marius, den Ofella hatte

nach Rom schicken müssen, allem Volk auf der

Rednerbühne und begab sich selbst nach Prae-

neste. um über die Stadt und ihre Verteidiger

das Urteil zu fällen. Von Römern die Senatoren

und Anführer, so gut wie alle Praenestiner und
sämtliche Samniten wurden umgebracht (App. I

94). Plutarch berichtet Uber diese Massenhin-
richtung (Süll. 32): .Sulla fing an. jedem beson-

ders den Process zu machen. Weil ihm dies aber

zu lange dauerte, Hess er alle zusammen, gegen
zwölftausend Menschen, an einen Platz bringen

und niedermachen, mit Ausnahme eines einzigen,

bei dem er wohnte. Dem schenkte er das Lehen,

aber der Mann besass so viel Edelmut, um Sulla

zu sagen, er wolle sein Leben nicht dem Henker
seines Vaterlandes zu verdanken haben. Eriuisrhle

sich freiwillig unter seine Mitbürger und ward
mit ihnen niedergemetzelt*. Nach diesem gräss-

lichen Strafgericht an denen, die es gewagt hatten,

gegen ihn die Waffen zu tragen, wurde die reiche

Stadt der Plünderung preisgegeben und ihr Ge-

biet eingezogen und an Veteranen verteilt (App.

a. O.). Sulla verfuhr mit der Besatzung von Prae-

neste ebenso unmenschlich wie mit den gefangenen

Samnitern: das musste die Städte, die sich noch

nicht ergeben hatten, zum äussersten Widerstande

reizen. Die lätinisehe Stadt Korha nahm M.
Aetnilius I-epidus nächtlicherweile durch Verrat

ein; die Bürger zündeten selbst ihre Häuser an

und töteten einander (App. I 94). In Campanien
wurde Cupua eingenommen und die demokratische

Colonie aufgehoben; Nula unterwarf sich erst im
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J. 674 = 80; so lange hatte der tapfere Sam- waren also tot (App. I 98). Nach dem Herkommen
nitenführer C. Papius Mutilus darin ausgehalten hatte der Senat jetzt einen Zwischenkönig zu
(Liv. ep. 89). Am längsten dauerte der Wider- wählen, und in der That forderte Sulla den Senat
stand in Etrurien, dort öffnete das unbezwing- auf. diese Handlung vorzunehmen. Die Wahl Sei
liehe Volaterrae erst im J. 675 = 79 seine Thore; auf den Prineeps senatus L. Valerius Harens,
die Besatzung hatte sich gegen das Versprechen der schon zur Zeit der cinnanischen Herrschaft
freien Abzuges ergeben, aber die Consuln lieaBen eine vermittelnde Stellung zwischen Sulla und
sie unterwegs durch einen Reitertrupp nieder- der Volkspartei eingenommen hatte. Während-
hauen (Licinian. p. 89. Strab. V 228. Liv. ep. dessen hatte Sulla des guten Scheins halber die

89). Am schlimmsten durften Sullas Soldaten 10 Stadt verlassen, als ob er jede Nötigung des Senats
in Samnium hausen. Hier wurde wahrscheinlich vermeiden wolle, und wirklich hoffte man dort,

die ehemalige latinisehe Colonie Aesernia (im der Zwischenkönig werde unverzüglich die Con-
J. 674=80) eingenommen und zerstört (Liv.ep.89) sulwahlen abhalten. Aber auch diesmal hatte

und das volkreiche I-and in eine Einöde verwan- man sich in Sulla getäuscht, denn er schrieb dem
delt; zur Zeit des Augustus sah man statt der Zwischenkönig, er solle dem Volk vorstellen, dass

blühenden Städte von einst nur noch Wüsteneien das Staatswohl die Einsetzung eines Dietators

oder elende Dörfer (Strab. V 249), und in diesem erfordere; er seihst sei bereit, dieses Amt zu öber-

herabgekommrnen Zustand ist das I<and bis auf nehmen (App. 1 98). Flaccus that. wie ihn Sulla

den heutigen Tag geblieben. Der Ruin Italiens geheissen hatte; er brachte ein Gesetz über die

bezeichnete Sullas Spuren; die Zeiten des hanni- 20 Notwendigkeit einer Dictatur zu stände (Cie. de
lialischen Krieges schienen wiedergekehrt zu sein leg. agr. III 5) und ernannte dann Sulla zum
(Val. Mai. IX 2, 1). Dictator (Cic. ad Alt. IX 15, 2). In dem vale-

Samnium sollte für immer von Menschen ver- rischen Gesetz wurden alle Handlungen genehmigt,

lassen sein und wurde daher nicht wieder be- die Sulla als Consul und als Proconsul vollzogen

völkert; in den andern italischen Landschaften hatte (App. I 97), z. B. seine Anordnungen in

dagegen mussten die Bewohner der von Sulla Asien (Plut. Sull.33), seine Proseriptionen (Cic.

bestraften Städte seinen Veteranen Platz machen pro Rose. 126). seine Confiscationen und Assig-

und Grundbesitz und Bürgerrecht an die Ein- nationen. Alle rechtliche Gewalt war auf ihn

dringlinge abgeben (Cic. de dom. 79). So sah übertragen. Leben und Gut jedes Bürgers io seine

man in Lucanien bald nur noch Römer (Strab. 30 Hand gegeben, und ihm aut unbestimmte Zeit

VI 254). Im ganzen wurden 23 (App. I 100, unbeschränkte Vollmacht erteilt .zur Abfassung

nach Liv. ep. 89 sogar 47) Legionen versorgt, und von Gesetzen und zur Ordnung des Gemeinwesens'

120 000 Ackerlose verteilt (App. I 104). Am (legibun ecribundi» et reipublicae eutiehlurndac)

breitesten ergoss sich der Strom der Einwande- (App. I 99). Den Namen für seine Würde ent-

rang in die Landschaft, die sich am längsten lehnte Sulla der seit dem hannibalischen Kriege,

gegen Sullas Herrschaft gewehrt hatte, nach Etru- genau seit 120 Jahren, thatsächlich abgeschafften

rien; besonders Faesulae wurde stark mit Vete- Dictatur (Plut. Süll. 33. Veil. II 28; vgl. CIL 1*

ranen belegt (Cic. in Catil. II 20. III 14; p. Mur. p. 23), wie er denn auch seinen Geschäftsträger,

49). Sulla mochte meinen, aus dem unsteten den Prineeps senatus und Interrez L. Valerius

Söldner einen sesshaften Bauern machen zu können, 40 Flaccus, zum Magister e<|uitum ernannte (CIL

wenigstens verbot er den neuen Ansiedlern den I* p. 27. 36); verrieten aber die ihm zuerkannten

Verkauf ihres Grundstücks (Cic. d. leg. agr. II Befugnisse (leg.errib.etreip.eonet.), die zu seiner

78), aber wie verkehrt seine Annahme war, zeigt förmlichen Amtsbezeichnung gehörten, dass es

gerade das Beispiel Etruriens. Die zahlreichen sich bei Sulla um mehr als um ein militärisches

Missvergnügten in diesem Lande, auf die sich Amt handelte, so setzte sich Sulla auch dadurch

später Catilina mit seinen Verschworenen stützte, recht augenfällig über das Herkommen hinweg,

wurden von einem ehemaligen Centurio der sul- dass er mit 24 Lictoren, doppelt so vielen als

lanischen Armee gegen die Republik (Sali. Cat. 28) dem Dictator innerhalb des Pomeriuma zustanden

geführt. (Mommsen St.-R. I 383,4. II 710) in die Stadt

Noch nie hatte ein Römer das Recht, um von 50 einzog (Liv. ep. 89).

anderem zu schweigen, in dem Masse gemissachtet, Erst jetzt durften die Consulwahlen erfolgen;

wie Sulla, seine Proseriptionen und sein Vorgehen ja man musste froh sein, dass Sulla dazu über-

gegen die italischen Gemeinden waren beiapiel- haupt die Erlaubnis gab. Wahrscheinlich spielte

low Gewaltthaten; damit sie aber wenigstens sich schon damals der Fall des Ritters Q. Lu-

nachträglich mit einem Schein von Gesetzlichkeit cretius Ofella ab. Vgl. Lengle Unters, ü. d.

umkleidet würden, lies« sich Sulla bei passender Sullan. Verfassung (Freiburg, Dissert. 1899) 22A.

Gelegenheit ein seiner Stellung entsprechendes Er hatte Praeneste in Sullas Gewalt gebracht

Amt übertragen (dass die Proseriptionen vor der und glaubte zum Lohn für diesen Dienst, ohne

Übernahme der Dictatur begannen, wird überein- je ein curulisches Amt bekleidet zu haben, das

stimmend in allen Quellen berichtet; ein Grund 60 Consulat beanspruchen zu dürfen. Aber so viel

aber, dieses Zeugnis anzuzweifeln, liegt nicht vor; Sulla auch bei andern übersah, so wollte er doch

daher ist Mommsens Darstellung in der römi- von dem alten Marianer nichts hinnehmen. Er
sehen Geschichte

1 1 1 338) zu berichtigen, wie verbot ihm die Bewerbung; aber Ofella trat trotz-

Mommsen das in seinem Staatsrecht [II 736, 5] dem eines Tages auf dem Markt vor das Volk

bereits selbst gethan hat). Der eine Consul, C. und brachte viele Stimmen hinter sich. Sulla

Marius, hatte sich selbst das Leben genommen. sass währenddessen in der Vorhalle des Castor-

der andere. Cn. Papirius Carbo, wurde auf Si- tem|iels auf seinem Amtssessel; er sah den Vor-

cilien von Pompcius hingerichtet. Beide Consuln gang mit zornfunkelnden Augen und geröteten
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Wangen an und entsandte einen Senator aus seiner Vergnügen daran, sieh ein Glückskind nennen
ständigen Umgebung, einen Onkel des Catilina, zu hören (App. I 97). Die Bezeichnung .der Glück-
L. Uellienus, mit dem Betehl. den Ungehorsamen liehe' hatte er aber erst nach dem Tode des jungen
niederzustosaen (Ascon, p. 81, 20; vgl.Bd. III Marius alsförmlielienBeinamenangenoramen (Veil.

S. 258 Nr. 5). Der Senator gehorchte und that das- II 27, 5. Aur. Vict. de vir. ill. 75); er teilte

selbe an Ofella, was einst im J. 815= 489 v. Chr. dies an dem Tage seines Triumphes nach been-

der Reiteroberst des Dictators L. Quinctius Cin- detem Aufzuge dem versammelten Volke in einer

cinnatus. C. Servilius Ahala. an dem volksfreund- Rede mit und sprach zum Schluss das Verlangen
liehen Sp. Maelius verübt hatte. Als das eni- aus, dass man sich künftig in seiner Benennung
pörte Volk den Mörder unter lautem Ruf nach 10 nach seinem Vorgänge richte (Plut. Süll. 84).

Sühne vor Sullas Richterstuhl schleppte, gebot Als man ihm daher auf dem Markt vor der Redner-
rler Dictator Stillschweigen und wies die irrenden bühne ein vergoldetes Reiterstandbild setzte — er

Bürger durch die Erklärung zurecht, dass er die war der erste Römer, der sich in dieser Weise
That liefohlen habe (Plut. Süll. 38; comp. Lys. ehren Hess (Cic. Phil. IX 13) — versah man es

c. Süll. 2. Liv. ep. 89). Er liess den Bellienus mit der Inschrift: Coruelio Sullae Feliei ilieta-

in Freiheit setzen und schüchterte die Versamm- tori (App. I 97, vgl. CIL I 584 und das Reiter-

lung durch folgende nicht misszuverstehendc Er- Standbild mit der Inschrift: Lucio Sullae Feliei

Zählung cin: ein Bauer sei lieim Pflügen von dielatori auf der Rückseite einer Goldmünze, Ba-
Läusen geplagt worden und habe seinen Rock belon II 179). Wenn er an die Griechen schrieb,

ausgezogen und gereinigt. Er habe dies noch 20 so nannte er sich EjirngpoArro». Günstling der
ein zwcitesmal gethan; als aber auch dann das 'A’fQoihj} (vgl. Diodor. frg. XXXVIII 15; Plu-

Beissen nicht aufgehört habe, habe er Rock wie tarch sah noch in seiner Heimat Boiotien auf
Läuse verbrannt (App. I 101). Das Consulat er- SiegesdenkmälernlnschriftenmitdiesemBeinamen;
hielt für (173= 81 neben dem Plebeier M. Tullius in den letzten Jahren sind solche Inschriften, von
Decula der Patricier Cn. Cornelius Dolabella der Hafenstadt Oropos gesetzt, wieder zu Tage
Nr. 184 (CIL I* p. 154), der in der Schlacht am getreten. 1GS I 264. 872. 413; vgl. Mommsen
collinischen Thoi unter Sulla als Legat gefochten Herrn. XX 283, auch EVoä- dp/. 1891, 137 nr. 59).

hatte tPlut. Sali. 29). Sullas Glück schien sich zu vollenden, als ihm
Mitten in dem allgemeinen Elend, daserange- Metella Zwillinge gebar, er nannte sie Faustus

richtet hatte, zu einer Zeit, wo die Ächtungsliste 30 und Fausta (Plut. Süll. 34).

noch nicht abgeschlossen war, im Besitz der die- Sullas Gesetzgebung. Leben, Gut und Ehre
tatorischen Gewalt, die einer Alleinherrschaft hatte Sulla seinen politischen Gegnern genommen,
gleichknm, feierte Sulla Ende Januar 673= 81 aber bei der Vernichtung der Personen blieb er

(CIL 1
J

p. 49) einen zweitägigen Triumph (Plin. nicht stehen: auch die Einrichtungen, aus denen
n. h. XXXIII 16). Er sollte der Besiegung des sie ihr Recht abgeleitet hatten, sollten fallen.

Mithridatcs gelten (App. I 99. Val. Max. II 8, Vgl. über seine Gesetzgebung H. Fritzsche Die

7), aber die wirklichen Verhältnisse im Osten sullanische Gesetzgebung, Essen 1882, und J.

waren zu einer solchen Feier gerade damals am Leugle Untersuchungen über die sullanische Ver-

wendeten angethan. Denn kurz zuvor hatte L. fassung, Freiburg Diss. 1899. Die seit vierzig

Licinius Murena, den Sulla nach dem eilfertig 40 Jahren bestehende gracchische Verfassung wurde
abgeschlossenen Frieden zu Dardanos mit den von Grund aus beseitigt. Sulla schallte die regel-

beiden von Fimbria abgefallenen Legionen in Asien massige Getreideverteilung an die hauptstädtische

alsStatthalterzurückgelassenhatte.aufeinemRaub- Plebs ab (Sali. frg. 55, II); den Rittern entzog

zuge gegen Mithridates eine schmähliche Nieder- er durch die Verwandlung der asiatischen Ge-
lage erlitten, die den Verlust Kappadokiens be- fälle in feste Abgaben ihre Haupteinnahmen und
deutete. Nicht der auswärtige Feind lag am Boden nahm ihnen die Geschworenengerichte wieder ab

(vgl. Cic. p. leg. Manil. 8. Flor. I 40, 11), son- (Cic. in Verr. act. I 37). Auch das Gesetz des

dern die römische Volkspartei, die Marius zu ihrem Cn. Domitius Ahenobarbus (eines Ahnen des

Helden erhoben hatte; daher wurde in diesem Kaisers Nero) vom J. 650 = 104, das die Wahlen
Triumph eigentlich Sullas Sieg im Bürgerkriege 50 zu sämtlichen höheren Priesterämtern dem Volk

verherrlicht. Das zeigt sich unter anderem auch üherliess (I)io XXX VII 37, 1). sowie ein bedeutend

darin, dass an dem zweiten, dem Haupttage, an älteres über die Wahl dos Oherpontifex und des

dem Sulla selbst auftrat, die Vertriebenen vom Obercurio durch das Volk hob Sulla auf und gab
Ariel, die dem Dictator ihre Rückkehr verdankten, den Priestercollcgien das Recht der Selbstergän-

mit Kränzen gesrhmückt seinem Wagen folgten zung (Cooptation) zurück (Ps.-Aseon. p. 102. 23).

und ihn als ihren Wohltäter priesen (Plut. Süll. Sulla ging in der Auflösung der geltenden Onl-

34). Vgl. die Münzen mit dem an seinen Triumph nungen noch weiter, er legte seine Hand auch

erinnernden Vielgespann und der Aufschrift L. an die Schöpfung des römischen Geistes, die Jalir-

Sulla Imperator (Babeion II 1771.). hunderte hindurch den Schutz des Schwachen
Sulla war durch seine Sinnesart wie durch 00 gegen den Starken gesichert hatte. Den Eck-

seine Erlebnisse früh zu dem Glauben gekommen, stein der römischen Verfassung bildete seit vielen

er müsse in allem seinem Thun das lleste vom Generationen das Recht des Tribunen, mit seinen

Zufall erwarten (Plut. Süll. 0); er zeigte daher Standesgenossen nach eigenem Ermessen zu ver-

die grösste Verehrung für die Gottheit, deren handeln, entweder um einen ungetreuen Itcnmtcn

Gunst die Spieler uin das Gelingen des grossen vor Gericht zu ziehen oder um ein Gesetz her-

Wurfes anriefen, die sieghafte Göttin Venns (vgl. heizufüliren; alle bürgerliche Freiheit in Rom lie-

Plut. Süll. 19, auch die Münzen mit ihrem Bildnis ruhte darauf. Das Volksgcrirht wurde von Sulla

Babeion I 400—412), und fand ein besonderes im Zusammenhang mit der Neuordnung des Ge-
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richtsweseng, wo nicht förmlich, so doch that-

sächlich abgeschafft (Cic. Verr. act. I 88); aber
auch das Recht, einen bindenden Beschluss zu
fassen, wurde dem Volke verkümmert. Sulla
schürfte eine alte Verordnung wieder ein, dass
die Tribunen gehalten seien, zur Verhandlung über
einen Antrag die Erlaubnis des Senats cinzu-

holen; das war so gut, als wenn den Tribunen
jedes Recht der Gesetzgebung genommen werde
(Liv. ep. 89 tribuni» umne ins legum ferenda-
rum ademit, vgl. Veil. II 30, 4 tribunieiae po-

testatis Sulla imaginem eine re reliquit und
App. I 100). Sulla griff damit auf Zustände zu-

rück. wie sie vor dem hortensisehen Gesetz (um
487= 287) geherrscht hatten; es war eine un-
geheuerliche Restitution, für die die Geschichte
nur wenige Beispiele bietet. Auch das Einspruchs-
recht derTribunen(iu* intercedenrli) wurde wesent-
lich beschränkt (Cic. Verr. act. II 1, 155), und
so blieb ihnen ungeschmälert nur ihr ursprüng-
liche» Recht, mit dem Bie nach der Auswande-
rung auf den heiligen Berg in das öffentliche

Leben eingetreten waren, das tue auxilii ferendi

(Cic. de leg. III 22). Am meisten aber suchte
Sulla das Volkstribunat durch die Bestimmung
herahzuwürdigen, dass die übernähme dieses Amts
unfähig mache zur Bewerbung um die ursprüng-
lich patricisehen Ämter, die Praetur und das Con-
sulat (App. I 100. Ascon. in Cic. Cornel. p, 59,
6. 70, 1). Über die Schwächung der tribunici-

schen Gewalt vgl. Len gl e a. O. 10— 16. Ehe
Rechte, die Sulla denRitternundinderSchwächung
des Tribunats dem Volke nahm, gab er dem Se-

nat zurück. Er verlieh ihm wieder die Gerichts-

barkeit und machte die Beantragung eines Ge-
setzes von seiner Zustimmung abhängig. Ein in-

schriftlich erhaltenes Plebiscit vom j! 688= 71

trägt den Vermerk .nach dem Gutachten des Se-

nats (de senatue eentenlia)' (CIL I p. 114, vgl.

Bruns Font. iur. Rom. p. 94). Da für den Um-
fang der in den Gerichten und in der Verwaltung
zu leistenden Arbeit die bisherige Stärke des Se-

nats nicht ansreichte, erhöhte Sulla die Zahl
seiner Mitglieder auf das Doppelte, von 300 auf

600 (App. 1 100. Liv. ep. 89); vgl. Mommsen
R. G. II 848 A. Sulla bestimmte zu Senatoren
nicht nur Angehörige des Ritterstandes, Bondern
auch Centurionen und andere Leute ohne poli-

tische Bildung, von denen er keinen Widerspruch
zu erwarten hatte (Dionys. Hai. V 77); die von
ihm aufgestellten Kandidaten liess er durch das
Volk zu ihrer neuen Würde wählen (App. I 100).

Wie bei dem Senat, so erforderten erst recht bei

den Beamten die seit langem gesteigerten An-
forderungen an die Leistungen eine Vermehrung
der vorhandenen Kräfte. Sulla begnügte sich da-

mit, die Zahl der Quaestoren, die sicher mehr als

8 betrug, auf 20 (Tac. ann. XI 22, vgl. Momm-
sen R. G. II 347 A. 356 A.) und die der Prae-

toren von 6 auf 8 zu erhöhen (nach Mommsen
St.-R. II 200). Von dem Quaestorengcsetz ist

noch die achte Tafel vorhanden, die die Vor-

schriften für die Unterbeamten (Apparitores) ent-

hält (CIL I 202 und Bruns Fontes 96). Es ist

bezeichnend für Sulla, dass er auch die Priester-

stellen vermehrte, und zwar in verhältnismässig
grösserem Umfang als die Staatsämter. Er er-

höhte die Zahl der Pontifices und Augures von

9 (seit 454 = 800) auf 15 (8 Plebeier und 7 Pa-

tricier) und erweiterte das Collegium der Deeem-
viri sacris faciundis, dem die Überwachung der

fremden Gottesdienste oblag, zu dem der Quin-

decimviri (Lengle a. 0. 1—9). Die Ämterlauf-

bahn unterwarf Sulla alten Vorschriften, die bis

in die Zeit des ersten Samniterkrieges zurück-

reichten. Damals (im J. 412= 842) war die Be-

stimmung ergangen, dass man sich nur nach Ab-

lauf von zehn Jahren zum zweitenmal um das

Consulat bewerben dürfe (Liv. VII 42); die Inne-

haltung dieser Frist machte Sulla wieder zur

Regel (App. I 100). Schon vor dem hannibali-

schen Kriege war der unmittelbare Übergang von

einem patricisehen Amt zum andern verboten wor-

den (Mommsen St.-R. I 524); dann hatte im

J. 574 = 180 die Lei Villia annalis ein biee-

nium zwischen der Bekleidung zweier verschie-

denen Ämter verlangt und mit Aufstellung des

ccrfus ordo magietratuum die Reihenfolge der

Ämter geregelt (Mommsen a. 0. 529). Dieses

Gesetz erneuerte Sulla (App. I 100 otoarriyür

aneint ngiv rafueiroai xal imareietv ngiv arparr/-

yijoat, vgl. 121) und setzte als Altersgrenze für

die Praetur das vierzigste, für das Consulat das

dreiundvierzisgte Lebensjahr fest (nach Momm-
sen St.-R. I 567). Für die Quaestur forderte

Sulla wahrscheinlich das siebenunddreissigste

Lebensjahr (Mommsen a. 0. 570); an die Be-

kleidung dieses Amtes band Sulla den Eintritt

in den Senat (Tac. ann. XI 22) und nahm da-

mit dem Censor seine wichtigste Befugnis, die

Ergänzung (leetio) des Senats.

Wie Sulla das Volkstribunat schwächte, so

beschränkte er auch die ursprünglich patricisehen

Ämter, Consulat und Praetur. indem er die mili-

tärische Gewalt von der bürgerlichen schied.

Künftig sollten die beiden Consuln gleich sämt-

lichen acht Praetoren ihren Dienst nur in der

Hauptstadt versehen und erst dann, nach Ablauf

ihres Amtsjahres, als Proconsuln, wie die Prae-

toren als Propraetoren, ein jeder auf ein Jahr in

eine der zehn Provinzen gehen (Mommsen St
R. II 200). Wurde die Erstreckung der Amts-

frist auf ein zweites Jahr auch die Eiegel, so ent-

schied darüber doch jedesmal der Senat; er allein

bestimmte auch, welche beiden Provinzen die Con-

suln im zweiten Jahr zu übernehmen hätten, und

diese mussten sich dann vereinbaren oder losen

(Cic. de prov. cons. 3). Im Zusammenhang mit

der neuen Geschäftsordnung der Beamten wurde

festgesetzt, dass jeder Statthalter binnen dreissig

Tagen nach Eintreffen seines Nachfolgers die Pro-

vinz zu verlassen habe (Cic. ad fam. III 6, 3).

Es kam Sulla darauf an, das militärische Com-

mando (das Imperium) durchaus dem Senat unter-

zuordnen (Cic. ad fam. I 9, 25) und auch durch

dieses Mittel die Macht des Senats zu steigern.

Da nach der Vertreibung zahlreicher italischer

Grundbesitzer und der dafür erfolgten Ansiede-

lung der Veteranen ganz Italien nur noch von

römischen Bürgern bewohnt wurde, stellte Sulla

das Land dem Stadtgebiet gleich; es sollte wie

die Hauptstadt fortan nur von den ordentlichen

Beamten, den Consuln, verwaltet werden und eben-

falls keine Truppen dulden dürfen. Thatsächlicli

hielt ja Sulla das Land durch seine Veteranen

nieder; mit ihrer Ansiedelung war eine gewalt-
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same Romanisierung Italiens verbanden. Wo die Mordgesetz bemerkt Mommsen (Strafrecht 258,
alten italischen Eidgenossenschaften noch bestan- 2): .Sulla hat wohl die Proscriptionen angeordnet,

den. wurden sie für immer aufgelöst. An die aber zugleich sie für die Zukunft mit der Mord-
Stelle der bisherigen ortsüblichen Obrigkeiten strafe Wiegt'. Bezeichnend für Sulla ist auch,

wurden den römischen Consuln entsprechend in dass er dem Begriff .Majestätsverbrechen* den
allen Municipien zwei oberste Beamte gesetzt, die weitesten Umfang gab; nicht nur Hochverrat,

als die ordentlichen Richter Duumviri iure di- sondern auch jedes Amtsvergehen sollte darunter

cundo genannt wurden; sie wurden unterstützt verstanden werden. Zwar sagt Tacitus im Ver-

von zwei Marktrichtern, Duumviri aedilicia pote- gleich zur Kaiserzeit: faeta arguebantur, dieta

state (L i e b e n a m Stadtverwaltung im Rom. 10 impune erant (ann. I 72), aber die Gefahr bös-

Kaiserreiche 1900, 255). Wie in dem Gemeinde- williger Angeberei war doch schon mit dem sul-

wesen. so trat auch auf anderen Gebieten mit lanischen Majestätsgesetz verbunden; das meint
dem Vordringen des römischen Geistes die Ein- Cicero mit seiner Äusserung: c« est moiestatü
förmigkeit an die Stelle der Mannigfaltigkeit. t*a, et sie inroluta, ut in r/uemris impune de-

Die säten Landessprachen, das Etruskische und elamare lieeat (ad fam. 111 11). Soweit die Be-

das Oskische, unterlagen der anziehenden Kraft amten künftig nicht mehr von dem Volksgericht,

des Lateinischen. Ein Beispiel für den Übergang sondern von einem ständigen Gerichtshof zur Ver-

von dem ursprünglichen Volkstum zu dem neuen antwortung gezogen wurden, ging dem Volks-

römischen Wesen bieten die Denkmäler von Pom- tribunat eine seiner wichtigsten Befugnisse ver-

peii, das zu den mit sullanischen Veteranen be-20|oren. Vgl. über Sullas Strafgesetze ausser Momm-
legten Städten gehörte (Nissen Pompeisnische sens Strafrecht (1899) besonders die eingehenden
Studien 93). Die Grenze Italiens rückte Sulla Dntersuchungen von J. Lengle a. 0. 17—70.

im Norden über den Aesit hinaus bis an den Sulla hatte von der Macht des Staates einen
Rubico vor. Für diese Erweiterung des der Stadt so starken Begriff, dass er auch die Sittenver-

gleichgestellten italischen Gebietes durfte Sulla besserung in den Kreis seiner Gesetzgebung zog.

den Mauerring, das pomerium. von Rom selbst Er bekämpfte den Ehebruch (Plut. comp. Lvs. c.

verschieben (Senec. de brev. vitae 13, 8 Sullam Süll. 3) und die namentlich bei Qastmählern und
ultimum Romanorum protulisse pomoerium, quod Begräbnissen (Plut. Süll. 35) hervortretende Ver-

nunquam provineiali, »ed Italieo agro acquisito schwendungssucht (Gell. II 24, 11. Macrob. sat.

prolerre moris apud antiquos luit. Dio XLIII30III 17. II); auch im Leben des einzelnen wurde
50), vgl. Mommien R. G. II 358 A. Das ober- eine Umkehr zu den alten Zeiten verlangt,

italische Gallien richtete Sulla als Provinz ein, Sullas dictatorisehe Gesetzgebung, zu der aller-

so dass es jetzt deren zehn gab; die Sonder- dings in der Regel Volk und Senat mitwirken
Stellung der Transpadaner — man hatte ihnen mussten, gehört im wesentlichen dem J. 678 = 81

im J. 665 = 89 nur das latinische Recht ge- (vgl. Cic. pro Rose. Amer. 139) an. Im folgen-

währt — hob Sulla nicht auf; vgl. Mommsen den Jahr (674 = 80) bekleidete Sulla bereit»

a. 0. 354 und III 4. wieder mit Q. Caecilius Metellus Pius das ordent-

Sullas Hauptverdienst ist der Ausbau des liehe Oberamt, das Consulat, und für das Jahr
Strafrechts durch Vermehrung der stehenden Ge- darauf (675= 79) verzichtete Sulla selbst auf
richtshöfe (quaestiones perpetuae). Schon seit 40 diese Würde (App. I 103). Bald nach dem Amts-
dem J. 605= 149 bestand ein eigener Gerichts- antritt der neuen Consuln, der beiden Patririer

hof für Erpressungen; auch Mord und andere P. Servilius Vatia, der später den Beinamen IsaU-

Amtsvergehen als Erpressung wurden sicher schon ricus erhielt, und App. Claudius Pülcher, legte

vor Sulla in Schwurgerichten abgeurteilt. Nach Sulla förmlich die Dictatur nieder. Er teilte

Sullas Vermehrung der Gerichtshöfe gab es deren seinen Entschluss dem versammelten Volk mit
sieben, vier für folgende Amtsvergehen: 1) Er- und erklärte sich zur Rechenschaft bereit, ln

Pressungen (({uaestio repetundarum), 2) Wahl- dieser Äusserung schienechterRömersinnzuliegen,
besteehung (quaestio ambitus), 3) Unterschlagung und doch war sie nichts als ein Spiel mit schönen
öffentlicher Gelder (quaestio peculatus), 4) jede Worten; denn seine Gegner hatte Sulla umge-
Verletmng der Hoheit des römischen Namens 50 bracht, den Tribunen den Mund geschlossen und
(quaestio maiestatis), und drei für folgende ge- zehntausend handfeste Freigelassene zu seiner Be-
meine Verbrechen: 5) Mord (quaestio inter si- wachung in der Hauptstadt angeatellt, wie er

eari«s = Meuchelmörder und quaestio reneficii Italien durch Beine Veteranen im Zaum hielt (App.= Giftmischerei; s. die Zusammenstellung der I 104). .Dies Erbieten zur Rechenschaft klingt

einzelnen Bestimmungen bei B r u n s Fontes 93), wie ein Hohn über die zerschmetterte Nation.

6) Fälschung von Testamenten und Münzen (quae. Der Freistaat war eigentlich dahin, als man sein

stio de lalsis), 7) Ehrverletzung (quaestio in- Bestehen der Gnade Sullas verdankte* (Hoeck
iuriarum). Zu Vorsitzern der Schwurgerichte R. G. I 82. 86).

wurden die nach der Vermehrung der Stellen ver- Nach seiner Abdankung bezog Sulla sein cu-

fügbaren sechs Praetoren bestimmt — dem Prae- 60 manisches Landgut (sperni eoeptus Puteolos con-

u>r urbanus wie dem Praetor peregrinus blieben eessit, Aur. Vict. v. ill. 75) und kehrte dort zu den
die bürgerlichen Reehtsstreitigkeiten— , und da Unterhaltungen und Zerstreuungen seiner Jugend
ihre Zahl noch nicht ausreichte, zu ihrer Aushülfe zurück. Wieder verbrachte er seine Tage in

gewesene Aedilen als tudiees quaeslionis bestellt, lustiger Gesellschaft: Jagd und Fischfang (App.

namentlich für das stark belastete Mordgericht, 1104) wechselten mit ausgedehnten Zechgelagen

das nicht nur für Meuchelmord und Giftmischerei, ab (Plut. Süll. 36); dabei fand Sulla docr noch

sondern auch für Brandstiftung und falsches Zeit, mit Hülfe eines gebildeten Griechen, seines

Zeugnis zuständig war. Zu dem sullanischen Freigelassenen Cornelius Epicadus, seine Lebens-
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erinnerungen zu schreiben (Suct. de (Tramm. 12).

Sulla hoffte, er werde noch das nach dem Brande
von 671 = 83 neuerbaute Capitol weihen können
(Plin. n. h. VII 138); aber als er in sein sech-

zigstes Lebensjahr eintrat (Val. Max. IX 3, 8),

ereilte ihn der Tod. Durch einen Traum an sein

Ende gemahnt, verfasste Sulla noch an dem fol-

genden Tage in aller Eile sein Testament; nach
dem Siegeln wurde er vom Fieber befallen und
starb in der Nacht darauf. So berichtet Appian
(I 105). Plutareh erzählt (Süll. 36), Sulla habe
sich durch seine Ausschweifungen die Läusekrank-
heit (Phthiriasis) zugezogen, d. h. aus Darm-
geschwüren hätten sich Läuse entwickelt, und
diese den ganzen Körper allmählich verzehrt;

dasselbe bezeugen Plinius (n. h. VII 138), Pau-
sanias (I 20, 7) und Aurelius Victor (75). Uber
das Vorhandensein einer solchen Krankheit be-

stehen freilich nur Vermutungen; Thatsache ist,

dass man sie Sulla nachsagte, wie ja die erregte

Einbildungskraft auch andere Peiniger ihres Vol-
kes, so den Judenkönig Herodes, an dieser ekel-

haften Krankheit sterben Hess. j. Ziehen meint,
Sulla habe es der Erzählung von dem Ackers-

mann und den Läusen, die er dem Volk nach
der Ermordung Ofcllas vorcrug, zu verdanken,
dass man ihm den Tod durch Idiuse zugeschriehen
habe (Philol. LVII 1898. 189). Als unmittelbare
Ursache seines Todes giebt Plutareh (Süll. 37) in

Übereinstimmung mit Valerius Maximus (IX 3, 8)
einen Blutsturz an. Nach ihrer Darstellung hatte

Sulla gehört, dass der Gemeindevorsteher von

lauf erschlagen (App. I 102); .noch waren die

Seeräuber, die den Orient in Atem hielten, nicht

besiegt, und niemand glaubte an die Zuverlässig-

keit des Mithridates'. S. den Überblick in Ran-
k es Weltgeschichte II 2, 187. Der gefährlichste

Feind des sudanischen Systems war die in Sullas

eigenem Lager herrschende Verderbtheit, der er

selbst durch sein leichtfertiges Gebaren Vorschuh

geleistet hatte. Der Mangel an Zucht war schuld

daran, dass die Sullaner ihre Waffen gegen ein-

ander kehrten. Gleich in dem Process des Sex.

Roscius aus Ameria vom J. 674 = 80, dem ersten,

der vor dem von Sulla neugeordneten Gerichtshof

für Mord geführt wurde, standen sich in Wirk-

lichkeit zwei Glieder der sullanischen Partei als

Kläger und Beklagter gegenüber, und der junge

M. Tullius Cicero durfte in diesem Process mit

dem allmächtigen Günstling Sullas, mit L. Cor-

nelius ChrvsogonuB, nur deshalb so schonungslos

verfahren, weil die Zugehörigkeit des ermordeten

Roscius zur sullanischen Partei ausser Zweifel

stand (Cie. pro Rose. Amer. 15); vgl. Herzog
Köm. Staatsverfassung I 524. Bald trat der

Zwiespalt innerhalb der sullanischen Partei auch

im politischen Leben hervor. Der Patrieier M.

Aemilius Lepidus hatte zu Sullas Anhängern ge-

hört und sich aus den Gütern der Proscribierten

bereichert; als er aber wegen Erpressungen in

der Provinz Sicilien (im J. 674= 80) eine An-

klage befürchten musBte, hatte er sich auf die

gegnerische Seite geschlagen. Dieser würdelose

Mann, jetzt ein erbitterter Feind Sullas, bewarb
Puteoli Namens Granius den Beitrag der Stadt
zum Wiederaufbau des Capitols zurückhalte, in

der Erwartung, Sulla werde bald sterben; da
Hess Sulla den Unvorsichtigen zu sich ins Zimmer
kommen, stellte seine Bedienten um ihn herum
und befahl, ihn zu erdrosseln. Aber der Jähzorn
rächte sich, Sulla hatte so laut geschrieen und
so heftige Bewegungen gemacht, dass er eine
Menge Blut speien musste; davon wurde er so
entkräftet, dass er die Nacht schlecht zubrachte
und dann starb. Dieser Nachricht zufolge war
Sullas letzte Handlung ein Mord. Zwei Tage vor
seinem Tode hatte Sulla noch das 22. Buch seiner

Denkwürdigkeiten vollendet; das ganze Werk war
damit freilich nicht abgeschlossen. Sulla wid-
mete seine Selbstbiographie dem hochgebildeten
L. Licinius Luculius; er bestimmte ihn auch zum
Vormund seiner Kinder, des Zwillingspaares Fau-
stUB und Fausta (s. unter Nr. 377 und 436). denn
deren Mutter, Caecilia Metella (Bd. III S. 1234),
war bereits gestorben. Auch ein Sohn von ihr
war Sulla in den Tod vorangegangen (Senee. con-
sol. ad Marc. 12. Plut. Süll. 37). Nach Sullas

Tode gebar seine letzte Gemahlin, die fünfte,

Valeria, eine Tochter, die nach römischem Brauch
Postuma (Nr. 448) genannt wurde (Plut. a.

0.). Über die drei ersten Frauen Sullas vgl.

S. 1531 f.

sich für das J. 675= 79 um das Consulat und
erfreute sich dabei der Empfehlung des jungen

Cn. Pompeius, einer der Hauptstützen des sulla-

nischen Regiments, dem Sulla seine Stieftochter

Aemilia zur Frau gegeben hatte (Plut. Süll. 34).

Sulla ärgerte sich zwar über diese dreiste Oppo-

sition. aber er war gegen seine Günstlinge macht-

los. Hatte er doch dem L. Licinius Murena trotz

seiner schmählichen Niederlage gegen Mithridates

(673 = 81) und eben dem ehrgeizigen Pompeius

in einem Alter, wo dieser noch nicht einmal Se-

nator war (675 = 79), den Triumph bewilligt

(CIL P p. 178); ja, er hatte sich dazu verstanden,

den eitlen Jüngling als den .Grossen“ zu begrüssen

(Plut. Pomp. 13). M. Aemilius Lepidus, den

Sulla selbst als Unruhestifter (serfiftosv*) beteich-

nete, wurde doch, weil es Pompeius wünschte,

neben dem zuverlässigen Q. LutatiuB Catulus für

das J. 676 = 78 zum Consul gewählt. Noch bei

Sullas Lebzeiten hörte man auf dem Markt den

Consul Lepidus mit dem ganzen Eifer eines Ab-

trünnigen den .karikierten Romulus
1

(seueeiw ßo-

miilus) und seine Gesetzgebung verhöhnen (Sali,

or. Lepidi 5). Vgl. Bd. I S, 554. Als Sulla

starb, wagten Lepidus und seine Anhänger den

heftigsten Widerspruch gegen ein öffentliches Be-

gräbnis, aber Pompeius, der sich jetzt als Erben

von Sullas Macht fühlte, trotzdem ihn Sulla in

Ah Sulla starb, war Spanien im Aufruhr, seinem Testament übergangen hatte, wünschte

durch seine Schuld (Flor. II 10, 1 bellum Serlo- noch einmal allen Glanz der sullanischen Herr-

nanum quid ampliu.t quam Sultanat pronerip-

lionit heredilas luil ?); auch im Osten des Reichs
standen schwere Kämpfe bevor. Zwar hatte Sulla
im J. 673 = 81 in Ägypten den jungen König
Alexander II. in sein väterliches Erbe eingesetzt,

aber die Alexandriner hatten ihn in einem Auf-

schaft zu entfalten und brachte, auf das Heer

gestützt, im Bunde mit dem andern Consul die

entgegengesetzten Stimmen zum Schweigen (Plut.

Süll. 38). Pompeius holte die Leiche in feier-

lichem Zuge nach Rom ein (App. I 105), dort

wurde sic zunächst auf dem Marktplatz nieder-
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gesetzt, und der .erste Redner seiner Zeit' (wahr- nottenverfolgungen nur mit den sullanischen Pro-

seheinlieh L. Marcius Philippus) hielt die Leichen- scriptionen vergleichen zu können, von denen Rom
rede. Dann nahmen Senatoren die Bahre auf ihre und Italien heimgesucht wurde. Ranke scheint

Schultern und trugen sie zum Marsfeld, wo die mit diesem Vergleich das Richtige getroffen zu
Gräber der alten Könige lagen. Hier wurde Sul- hatten. Katharina von Medici blieb auch auf

las I .eiche verbrannt (App. I 106). Bisher waren dem französischen Thron eine rarhsilchtige Ita-

alle Cornelier nach altem Geschlechtsgebrauch lienerin, ,sie fühlte nur wie ein Parteihaupt, nicht

unverbrannt beigesetzt worden, und auch Sulla wie eine geborene Königin, sie befand sich in

wollte so begraben sein; aber der Senat beschloss der Lage eines durch die Umstände emporge-
auf Antrag des L. Marcius Philippus bei Sulla 10 hohenen Gewalthabers, der sich jeden Augenblick
davon abzusehen, damit der Frevel, den Sulla an gefährdet sieht und seine ganze Thitigkeit dar-

der Leiche des Marius verübt hatte, nicht an ihm auf richten muss, sich nur zu behaupten'. Für
vergolten werde (Gran. Licin. p. 43 rrmdi eorpu» ihren Vater. Lorenzo von Medici, hatte Macchia-
tMsserof, von eomhuri; darnach ist Ciceros An- velli das Buch vom Fürsten geschrieben; er sagt

gäbe de leg. II 56. Sulla habe die Verbrennung darin im IS. Abschnitt: .Weil es notwendig ist.

selbst befohlen, zu berichtigen). Vgl. Dieck- dass der Fürst sich darauf verstehe, die Bestie

mann De Granii Liciniani fontibns (biss. Berol. zu spielen, so muss er beides davon nehmen, den
1896) 84—86. Eine ausführliche Schilderung Fuchs und den Löwen; denn der Löwe entgeht
der Bestattung Sullas giebt Appian (I 105. 106). den Schlingen nicht, und der Fuchs kann sich

Die römischen Frauen haben ein ganzes Jahr um 20 gegen den Wolf nicht wehren. Die Fuchsgestalt

ihn getrauert (Gran. Licin. a. O.). Zu Plutarchs ist also nötig, um die Schlingen kennen zu lernen
Zeiten sah man noch Sullas Grabdenkmal auf und die Löwenmaske, um die Wölfe zu verjagen,

dem Marsfeld; von der daran befindlichen ln- Diejenigen, welche sich allein darauf legen den
schrift hiess es. Sulla habe sie selbst schriftlich Löwen zu spielen, verstehen es nicht. Ein kluger

hinterlassen. Sulla sagte darin, kein Freund habe Fürst kann und darf daher sein Wort nicht hal-

ihm so viel Gutes, kein Feind so viel Böses er- ten, wenn die Beobachtung desselben sich gegen
wiesen, dass er sie nicht in beiden noch über- ihn selbst kehren würde.' Die Doppelseitigkeit

troffen hätte (Plut. Sufi. 38). Bei Euripides sagt des Wesens, die der Florentiner von dem künf-

dic kolchische Königstochter Medea (807): .Es tigen Befreier Italiens verlangt, war aber gerade
soll mich keiner achten schwächlich und gering. 80 Sulla eigentümlich; gerade er gab seinen zeit-

gutmütig nicht; ich bin gemacht aus anderm genössischen Gegnern Anlass zu dem Vergleich

Stoff, den Feinden schrecklich und den Freunden mit dem Löwen und dem Fuchse (Plut. Süll. 28),

liebevoll'. Hier spricht ein leidenschaftliches Weib; und wie er sein Wort hielt, mussten die gefangenen
wenn aber ein Mann, der an der Spitze eines Samniter erfahren (Oros. V 21: Iria milia bo-

grosaen Staates gestanden hat. am Schlüsse seines mmiim, qui »e per legato» dediderant, contra
Lebens ebenfalls nur seine Bethätigung im Lieben ta» rontraque /idem datam inerrne» >eeuroequr

und im Hassen zu rühmen weiss, so ist das be- interleeit). Plinius sagt einmal (n. h. VII 137)
fremdend. Sullas Persönlichkeit ist von jeher ein non meliori» $orti» tune luere pereunte» pro-

Problem für die Geschichtschreibung gewesen; «eripti
,
quorum mineremur hodie, rum Sutlam

Seneca sagt von ihm (dial. VI 12, 6): iMud inter 40 nemo non oderit ? So ist es geblieben; nicht die

res nondum iudicata» abeat, quält» Sulla luerit, lege» Cornelia», so viel Zweckmässiges sie ent-

und D r u m a n n bemerkt zu seiner Abdankung halten mögen, sondern die sullanischen Pro-

(Geschichte Roms II 495): ,Er ist dadurch ein scriptionen sind in der Geschichte lebendig, .ihr

Rätsel für alle Zeiten, eine unerklärliche Ersehei- Schrecken zittert heute noch nach' (Mommsen
nung geworden'. Sulla nahm die Didatur an und St.-R. II 735). [Fröhlich.]

wollte doch nicht herrschen; er kannte nicht das 393) L. Cornelius Sulla Felix, vielleicht Sohn
dem Politiker eigene Bedürfnis, die Macht in der des Sulla Felix (Nr. 390), pr(aetor)[perlegrinu»)]
Hand zu behalten. Daher sagte Caesar von ihm, im J. 29 n. Chr. (L. Sulla CIL I* p. 71 Fasti

er habe von der Regierungskunst nicht die Eie- Arv ), Consul Ordinarius des J. 83 mit Ser. Sul-

mente verstanden (Sutlam nescisse littera», qui 50 picius Galba {Aovxtoe Kogvqltot Dio LVIII 20, 5;

dictaturam de»po»uerit Suet. Caes. 77). Die eigene L. Sulla Felix CIL X 1233 Fasti Nol.; L. Sulla
Person ging Sulla Uber alles, jedes Mittel war I 770. 771. Tac. ann. VI 15; Sulla oder Sylla

ihm recht, sein Ich zu erhöhen. Selbst die Reli- in den Fasten). Er wird der L. Sulla nohili»

gion musste diesem Zwecke dienen; Sulla hatte iureni» gewesen sein, der im J. 21 (damals offen-

im Felde stets Priester um sich, die geschäftig bar noch nicht Senator) in einen Streit mit Do-
aller Welt verkündeten, dass sein Vorhaben das mitius Corbulo geriet, bei welchem sein Oheim
Gottgewollte sei (vgl. Drumann II 502L). Diese und Stiefvater Man). Aemilius Scaurus, ferner L.

Selbstzufriedenheit stand aberbei ihm einer höheren Ammtius und andere Verwandte für ihn eintraten

Auffassung vom Staat im Wege. Mochte Sulla (Tac. ann. III 31), vgl. Nr. 380. [Groag.]

daher auch eine königliche Stellung einnehmen 60 394) Cornelius Tacitus, römischer Ritter, Pro-

(Mommsen R. O. II 337), so fühlte er sich doch curator von Gallia Belgien, Plin. n. h. VII 76;

nicht als König, wie Caesar, auch nicht als von einem seiner Söhne erwähnt Plinius, der ihn
Staatsmann, der seinem Vaterlande dient, sondern selbst gesehen hatte, ein krankhaft schnelles

nur als Parteihaupt. Aus diesem Gefühl heraus Wachstum und früzeitigen Tod. C. ist nach
hat er unbedenklich Tausende geopfert. Ranke der gewöhnlichen Annahme auch der Vater des

meint in seiner französischen Geschichte (I 238) Geschichtschreibers. [Stein.]

die Greuelseenen der Bartholomäusnacht und die 395) P. Cornelius Tacitus, der Geschieht-
danach über ganz Frankreich ausgedehnten Huge- Schreiber. Sein Vorname Publiut ist im Cod.
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Mediceus I (s. u. S. 1581) überliefert, und zwar in

der Unterschrift von Buch 1 und 3 der Annalen
(P. CORSELl ; unter Buch 1 ist P CORSk'LI
verbessert aus vorher irrig geschriebenem PRO
CORSELIO-, s. die Schriftprobe bei E. Chate-
lain Palöogr. des classioues latins pl. 145; vgl.

noch W. Studemund Eos II 224; Herrn. VIII

232). Die Meinung, dass der Vorname Publius
auch durch eine bei Mvlasa in Karien 1890 ent-

deckte Inschrift (s. u. S. 1570) bezeugt werde,
beruht auf deren irriger Lesung seitens der ersten

Herausgeber im Bull. hell. XlV 021. Sie lasen

nO KOPSHAlü TAK1TO anstatt des richtigen

äriendTO KOPSHMO TAK1TO
;

s. das Facsi-

mile der Inschrift S.-Ber. Akad. Wien CXXXII
(1895) 18. Gegenüber dem doppelten Zeugnisse

des Mediceus I kann Apollinaris Sidonius keinen

Glauben beanspruchen, der den Tacitus zweimal
Gaius Tacitus. bezw. Gaius Cornelius {Taci-

tus) nennt (ep. IV 14. 22), und C. heisst er —
wohl eben aus Sidonius— auch in jungen Codices

der kleinen Tacitusschriften (z. B. Farnes. IV C
21. Vatic. 1 5

1 ß. 4498. Ottobon. 1455. Laur. LXXIII
20, alle saec. XV), s. auch u. S. 1568. Sonst
wird der Geschichtschreiber (s. die im folgenden
gelegentlich angeführten Stellen) einfach Tacitus

oder Cornelius Tacitus genannt, so auch in der

Inschrift von Mylasa und in dem Testamente des

Dasumius (CIL VI 10229 .... SECVNUVS,
ÜORSELIVS wo neben dem jüngeren
Plinius Tacitus mit einem Legat bedacht erscheint;

s. dazu Plin. ep. VII 20).

Über daa Leben des Tacitus (Hessen die Quel-
len äusserst spärlich. Von einer Lebensbeschrei-

bung findet sich keine Spur. Sueton hatte in

seiner Schrift de viris illustribus den Tacitus als

seinen Zeitgenossen nicht mehr behandelt, dah'er

fehlt eine Notiz über ihn auch in des Hieronymus
lateinischer Eusebiosehronik. Der Geburtsort
des Tacitus ist unbekannt. Selbstverständlich

folgt für dieHeimat des Geschichtschreibers daraus

nichts, dass der Kaiser Tacitus (s. o. Bd. III

S. 28728.), welcher den Geschichtschreiber alseinen

Verwandten ansah (Hist. Aug. Tac. 10, 8), inlnte-

ramna (heute Terni) begütert war (Hist.Aug. Tac.

15, 1 = Florian. 2, II. Ebensowenig ist es er-

laubt deshalb, weil Tacitus mit manchen Nord-
italikern (Plinius dem jüngeren, Verginius Rufus,

Agricola) in Verbindung gestanden, auch ihn für

einen solchen zu halten (J. Asbach Röm. Kaiser-

tum 128), oder deshalb, weil ein eques Romanus
den ihm persönlich unbekannten Tacitus im Circus

zu Rom gefragt hatte, ob er Italicus oder pro-

rincialis sei (Plin. ep. IX 28, 2), anzunehmen.
Tacitus habe sich durch seine Mundart als nicht

in Rom geboren verraten (M. Bttdinger Univer-
salhist. im Altertum 195), oder endlich deshalb,

weil ann. IV3Seian spöttisch municipalis adulter

genannt wird, den Tacitus als nicht in einem
Municipium, sondern in Rom geboren zu glauben.

Der bei Plin. n. h. VII 76 genannte Cornelius

Tacitus, eques Rnmanus, Belgiens Galliae rationes

procurans (Nr. 394), dessen unnatürlich früh ent-

wickelten und früh verstorbenen Sohn Plinius ge-

sehen hatte (ipsi non psidem vidimus), ist 6ehr

wahrscheinlich auch der Vater des Geschicht-

schreibers gewesen. Für diese Annahme spricht

das Zusammentrefien der Zeit, ferner dass Taci-

tus, wenn auch nicht aus altadeliger Familie,

doch — nach seiner Bildung, Laufbahn und Heirat
— aus gutem und vornehmem (dann also aus
einem ritterlichen) Hause stammte. Zudem sind

Curnelii Taciti äusserst selten (auch das Cogno-
men Tacitus ist nicht eben häufig), nur zwei

Träger dieses Namens sind noch bekannt. Zu
Rom in der Scipionengruft fand sich die einem
zweijährigen Knaben ICORSELllO TACIT0 ge-

setzte Grabschrift (wo der Geschleehtsname fast

zerstört ist, CIL VI 16126. Orelli 561) und
ein Cornelius Verus Tacitus war genannt auf

einer verschollenen Inschrift von Pattern bei

Jülich (CIRh. 623; vgl. J. Braun Bonner Jahrb.

XIX 97; dieselbe verfälscht bei Th, Reinesius
Synt. inscript. p. 103, 53 und danach bei Orelli

1169). Um so wahrscheinlicher ist es. dass der
Geschichtschreiber und jener römische Ritter ver-

wandtschaftlich zusammenhingen.
DasGeburtsjahrdes Tacitus lässt sieh genau

nicht ermitteln, am wahrscheinlichsten ist es etwa

das J. 55 n. Chr. Der jüngere Plinius, geb. im
J. 61/62, sagt ep. VII 20, 3 von Tacitus und sich

selbst: duos homincs aetate dignitate prope-
mod um aequales, und ebd. 4 equidem adule-

scenlulus, cum iam tu lama gloriaque (als Redner)

floreres, te sequi
,

tibi Jongo sed proiimus inter-

callo' et esse et haben concupisccbam. Ferner will

Tacitus dem im dialogus de oratoribus, wie er
1 sagt, wiedergegebenen und in das J. 75 (6. u.

S. 1570) gesetzten Gespräch iurenis admadum
(dann also im 20. Lebensjahr) beigewohnt haben,

und Agric. 9 sagt er : eonsul (Agricola im J. 77)

rgregiae tum spei tiliam rarem mihi (also dem
22jährigen) despondit et post consulatum (imJ.78)

collocarit. Diese Tochter wurde dem Agricola

im J. 63—64 geboren, als er Quaestor in Asien

war (Agric. 6. Waddington Fastes d’Asie 187).

Demnach war eie, als sie sich mit Tacitus ver-

mählte, 14—15 Jahre alt (vgl. dazu L. Fried-
länder Sittengesch. 1° 565). Die Ehe des Tacitus

zeigt, dass er in den angesehensten Kreisen

Roms eine geachtete Stellung einnahm. Diese

Verbindung mochte für ihn von ähnlichem Werte

sein, wie, nach seinen eigenen Worten (Agric. 6),

die Ehe mit der vornehmen Domitia Decidiana

für Agricola: id matrimonium ad maiora nitenli

decus ac robur fuit. Sie war. wie aus dem Agri-

cola deutlich erhellt, eine sehr glückliche, doch

i mit Kindern, scheint es, nicht gesegnet. Wenig-

stens waren beim Tode des Agricola im J. 98

und bei Abfassung seiner Biographie im J. 98

(also im 15. und 20. Jahre der Ehe des Tacitus)

deren keine vorhanden; dies geht aus Agric. 46

(vgl. 44. 45) sicher hervor. Dagegen spricht natür-

lich nicht, dass der Kaiser Tacitus gegen Ende

des 3. Jhdts. den Gerichtschreiber parentem

suum nannte (s. o. S. 1567) und der Praef. praet.

Galliarum Polemius gegen Ende des 5. ihn unter

i seine maiores rechnete (Apollin. Sid. ep. IV 14).

Das Bild des Tacitus befahl der gleichnamige

Kaiser in allen Bibliotheken aufzustelien (Hist.

Aug. Tac. 10, 8; s. u. S. 1580). Demnach waren

damals ältere Bildnisse des Geschichtschreibers

noch vorhanden. Eine Gemme .mit unbärtiger an

Napoleon I. erinnernder Büste' mit der modernen

Inschrift C. TAC. findet sich nach dem Abdruck

bei Cades V 218 verzeichnet ' von J. J. Ber-
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noulli Rom. Ikonographie I 288; sie verdient

selbstverständlich keinen Glauben.

Der Vater des Tacitus gelangte nicht in die

höhere senatorische Carriere, wohl aber Tacitus

Selbst. Obwohl homo novus, durchlief er sie ganz,

über die ersten Stufen seiner öffentlichen Lauf-

bahn ist die Hauptstelle hist. 1 1: dignitatem

nustram a Vespasiauo incohatam, a Tito auctam,

a Domitiuno iongius prorertam non nbmirrim,

d. h. nach der wahrscheinlichsten, aber keines-

wegs sicheren Erklärung der verschieden aufge-

fassten Worte (so Borghesi Oeuvr. VII 822; vgl.

L. Urlicbs DeT. vita et honoribus.Wiinb. 1818, 2.

Prosopogr. Imp. Rom. I 467): von Vespasian er-

hielt Tacitus das Militärtribunal von Titus die

Quaestur, entweder im J. 80, dem frühesten für

ihn möglichen Termin (nämlich seinem 25. Jahre),

oder im J. 81, und von Domitian das Volkstribunat

oder die Aedilität und weiterhin die Praetur, und

zwar erhielt er diese Ämter auf Empfehlung (com-

mendaliu) der Kaiser, wie der mit Absicht ge-

wählte Ausdruck a Vespasiauo, n Tito, n Dorm-

tiano und der allgemeine Gedanke des Satzes zeigt.

Praetor war Tacitus im J. 88: ann, XI 1 1 ia r/uo-

qut (Domitian) edidit ludos saeculures (im J. 88;

s. Censor. de die nat. 17, 11) iisque intenlius

adtui saeerdotio quindeeem eirali praeditus ac

tune praetor (also in seinem 33. Lebensjahre; zur

Bekleidung dieses Amtes war damals mindestens

das SO. Jahr erforderlich). Aus dem Wortlaut

der Stelle geht hervor, dass Tacitus dem sehr an-

gesehenen Collegium der Quindecimviri schon an-

gehörte, ehe er Praetor wurde, was eine Aus-

zeichnung für ihn war. Nach Verwaltung der

Praetur war Tacitus mit seiner Frau vier Jahre

feru von Rom gewesen (Agrie. 45 tarn longae ab-

sentiue condicwne anie quadriennium), als sein

Schwiegervater Agricola starb (im August des

J. 93); doch gewiss, weil er in den J. 89—98 in

einer praelorischen Provinciaisteilung verwendet

worden war. Wegen der von ihm in seinen Schrif-

ten bewiesenen genauen Kenntnis Germaaiens liegt

die Vermutung nahe, ihn damals in dessen Nach-

barschaft thätig zu denken, etwa als Ugatus pro

praeturc provineiae Uclgicae Es konnte für die

kaiserliche Berufung zu einem solchen Amt von

Einfluss sein, wenn Tacitus früher mit seinem

Vater, dem l'rocurator derselben Provinz (s. o.

S. 1567), sich dort aufgehalten und Land und
Leute kennen gelernt hatte.

Auch zum Consulat gelangte Tacitus, aber

erst verhältnismässig spät (Mummsen Herrn. III

88). Seine Laufbahn wird ins Stocken geraten

sein durch die zunehmende Verkühlung zwischen

seinem Schwiegervater und Domitian. Tacitus

wurde Cousul (suffectus), als Nachfolger des L.

Verginius Rufus: Plin. ep. II 1, 6 laudatus est

(Verginius Rufus) n eonsult Cornelio Tacito: nam
tue supremvs Itlicilati eins cumulus aeeessit,

lauitatur elwiuenlissimua. Tacitus heisst consM-

laris bei Apollin. Sid. ep. IV 14. Die Zeit des

Consulats ist nicht Ulierliefert. wahrscheinlich war

es im J. 97. Vgl. E. Klebs Rh. Mus. XLIV 273.

Ph. Fabia Rev. de philol. XVII 164. 0. Hirsch-
feld Rh. Mus. LI 474; J. As hach Anal. hist,

et epigr., Bonn. 1878, 16 empfahl das J. 98, hat

aber selbst diese Vermutung zurückgezogen (Köm.
Kaisertum und Verfassung, Köln 1896, 191). Die

Paulr-Wlisowa IV
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oben S. 1567 erwähnte Inschrift aus Mylasa ge-

stattet es, die öffentliche Laufbahn des Tacitus

noch weiter zu verfolgen. Tacitus erreichte noch

die höchste einem Senator zugängliche Ehrenstelle,

welche z. B. seinem Schwiegervater Agricola durch

Domitian versagt worden war (Agrie. 42). Auf

jenerlnschriftwirdTacitus alsProeonsul bezeichnet

(deöt.-raTO KOPNBA1Q TAKITO). Demnach
war Tacitus auf ein Jahr Proconsul der Provinz

I Asien, und zwar wohl, wenn man die damals

übliche Ordnung berücksichtigt (vgl. Wadding-
ton Fastes d’Asie 12), etwa ums J. 111—-112.

überdies sind die späteren Jahre Traians bereits

mit andern Froconsuln ziemlich besetzt (Wad-
ding t o n a. a. 0. 182). Vielleicht war Tacitus

im Proconsulat von Asien der Vorgänger des Vet-

tius Proculus.

Ausserdem ist wenig von einzelnen Erlebnissen

des Tacitus überliefert. Wir erfahren nur noch,
1 dass, als die Provinz Africa ihren Bedrücker Marius

Priseus im J. 100 verklagte, Tacitus zusammen
mit dem jüngeren Plinius bestellt wurde, um die

Sache der Provinz zu führen; vgl. Plin. ep. II 11,

besonders § 17: rcapondit Corneliua Taeitua eto-

quentiasime et, quod eiimium eins orationi inest,

ctpvü);. Plinius und Tacitus vermochten cs. die

Verurteilung des Angeklagten zu erwirken, in-

iunela advooa/ionr diligenter et fortiter luncti

(Plin. a. a. 0. § 19). Plinius erwähnt oft und
1 mit Stolz seine Freundschaft mit TacituB; vgl. das

gelegentlich Angeführte und ep. IV 15 Astnium

Hulum Singulardir amo. est homo erimius et

twnorum nmarttissimus. eur enim non me quo-

que inter bonos numerem Y idem Cornelium Taei-

tum (sets quem rirum ) arta familiaritale com-

plexus est. proindr si utrumque nostrum probas,

de Hufo quoque neeesse est idem sentias. Dass

Tacitus ein eifriger Jäger war, scheint aus Plin.

ep. I 6. IX 10 hervorzugehen. Wann er ge-

* storhen. ist unbekannt. Da er aber in den letzten

Jahren Traians, selbst im Anfänge seiner sechziger

Jahre stehend, die ersten Bücher der Annalen

geschrieben hat (s. u. S. 1578), so wird er noch

einige Jahre unter Hadrians Regierung gelebt

haben, in denen er sein umfangreiches Werk ab-

erhliessen konnte. Über das Leben des Tacitus

s. B. Borghesi Oeuvres VII 820. L. U r 1 i c h s

De Tac. vita et honoribus, WUrzb. 1879. Proso-

pogr. Imp. Rom. I (Berl. 1897) 467.

* Schriften: 1) Cornelii Taeili dialogus de

oratoribus, gewidmet dem auch mit Plinius dem
jüngeren befreundeten L. Fabius fustus (Consul

im J. 102). Die Zeit, in die das Gespräch verlegt

ist, welches Tacitus, wie er vorgiebt, wiederholt,

erhellt aus e. 17 adice sexlam iam telieis hums
prineipatus stationrm i/ua IVspastanus rem

publieam toret (= 1. Juli 75 bis dahin 76): CXX
aniti (vgl. e. 24 eztr.) ab interitu Cieeronis

(7. Der. 43 v. Chr.) in hunr diem eoltiguntur

) (= J. 77/88). Von diesen beiden nicht genau zu-

sammenstimmenden Angaben verdient wohl ihrer

Natur nach, weil auf das nicht zu verfehlende

kaiserliche Regierungsjahr bezogen, die erstere den

Vorzug. Tacitus will dem Gespräch ius«ii* ad-

modurn (dial. 1) beigewohnt haben, also muss er

bei Abfassung der Schrift älter gewesen sein.

Unter Domitian hat Tacitus nichts veröffentlicht

(Agrie. 3), und unter Nerva oder Traian den Dialog

50
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veröffentlicht za glauben, erregt Bedenken, weil

er dann dem Agricola und der Germania zeitlich

so nahe käme, dass der bedeutende stilistische

Unterschied zwischen ihm und diesen 6ich schwer

erklären liesse. Denn die Annahme, es habe Taci-

tus gleichzeitig in verBchiedenen Stilarten, bald

zeitgenössisch modern, bald ciceronisch. geschrie-

ben. unterliegt den erheblichsten Zweifeln, auch

in Hinblick auf den Charakter des Taeitus, der

einer solchen Spielerei der Schule, und zwar in

reifem Lebensalter, wenig geneigt und zugäng-

lich sein konnte. Darum ist es am geratensten,

die Veröffentlichung des Dialogs unter Titus in

das J. 81 (in das 26.—27. Lebensjahr des Taci-

tus) zu setzen, um so mehr, als dann auch die

Einkleidung des Dialogs natürlich erscheint. Denn
Taeitus sagt, er habe jenes früher gehörte Ge-

spräch genau (iitdem numeri» iitdemquc ratio-

vibus »errato ordiue düfutatimi», dial. 1) wieder-

gegeben. Die Schrift behandelt das Thema: cur

nosfro aet<u deterla et laude eUu/uentiae orbata

vir nomen ipeum oralorit retineat (I; vgl. IS.

24. 27) in Form eines Gesprächs, dessen Teil-

nehmer zeitgenössische Litteraten sind, nämlich
der liebenswürdige, feinsinnige und warmherzige

Dichter Curiatius Maternus als Verteidiger der

Dichtung im Gegensatz zur Beredsamkeit, der

leidenschaftliche Draufgänger M. Aper als Ver-

treter der Beredsamkeit gegenüber der Dichtung
und speciell der Beredsamkeit der neueren Zeit

und der Gegenwart, der ernsthafte und massvolle

Vipstanus Messalla als Verteidiger der alten Be-

redsamkeit, endlich der als Schiedsrichter genannte,

aber Bich zurückhaltende und zurücktretende Iulius

Secundus. Vortrefflich ist namentlich der erste

Teil, besonders auch in der Schilderung der erat

allmählich zum eigentlichen Thema gelangenden

gelehrten Unterhaltung. Später scheint die Durch-
führung des Themas selbst etwas zu ermatten.

Doch ist nicht zu übersehen, dass nach c. 35
eine grosse Lücke klafft (decrant in exemplari

»ex pagellae retustatc ammmptae heisst es im
Leidensis und ähnlich in anderen Hss.). Der Dia-

log ist die bedeutendste Einzelschritt zur römischen

Litteraturgeschichte, die wir aus dem Altertum

besitzen, gegründet auf umfassende Beherrschung
des Sachlichen, weite und grosse Gesichtspunkte

mit Glück hervorkehrend, anziehend, fesselnd und
mit jugendlichem Feuer geschrieben. Das Ge-

spräch enthält eine Fülle treffender und geist-

reicher Gedanken und feine und sprechende Charak-

teristiken. Dahinter blickt überall die ernste und
vornehme Anschauung des Verfassers hervor und
dieselbe Bepröun^ für psychologische Beobach-
tung, wie sie Taeitus sonst eigen ist. Auch alle

übrigen Verhältnisse, besonders auch die zeitlichen,

empfehlen denjenigen als Verfasser, den die Hand-
schriften nennen, Taeitus. Ad. G. Lange Acta

semin. et societ. philol. Lips. I (1811) 77 und in

seinen Vermischten Schriften, Lpz. 1832. 3 wies

darauf hin. dass Plinius in einem Briefe an Täci-

tus (ep. IX 10, 2 poemata <piiexcunt, quae tu

inter nemara et tuen» rommodissime perfici pu-

ta») deutlich auf dial. 9. 12 anspiele. Diese An-

nahme ist sehr wahrscheinlich, wenn auch (wie

bei dem vorliegenden Tbatbestand natürlich) nicht

streng beweisbar (vgl. z. B. F. Haase vor seiner

Ausg. I p. XV und C. J o h n Die Briefe des Pli-

nius und der Dialogus, Schw. Hall 1896). Kur
die sprachliche Form des Dialogs ist, verglichen mit
den übiigen tadteischen Schriften, »weichend.
Sie ist im Dialog runder, flüssiger, ciceronischer.

Der jugendliche Verfasser war noch der damals
durch Quintilian aufs neue und kräftig in Gang
gebrachten ciceronisehen Schreibweise zugethan
und war noch nicht zu dem historischen Stil ge-

langt. den er sich später schuf. Wegen dieser
1 Verschiedenheit der Darstellung sprachen seit J.

Lipaius viele, im Widerspruch mit allen äusseren

und inneren Gründen, die Schrift dem Taeitus

ab und rieten auf Quintilian. Sueton, Plinius und
andere als Verfasser. Diese übrigens immer noch

nicht verstummenden Zweifel (s. z. B. 0. Ribbeek
Gesch. d. röm. Dicht. III 89 und R. B. Steele
Americ. journ. of philol. XVII 289) beruhen auf

einseitiger Überschätzung des stilistischen Ge-

sichtspunkts. Litteratur: s. Teuf fel-Schwabe
Gesch. d. röm. Lit. § 334, 1, und dazu R. Hirzel

Dialog II 47. Ausgaben des Dialogs von A.

Michaelis (ad codd. denuo collatoa), Lpz. 1868.

C. P e t e r, Jena 1877. H. G o e 1 z e r, Paris 1890.

W. Peterson, Oxf. 1893. A. Gudeman, Boston

1894. übersetzt und erläutert von C. John, Urach

1886. Hall. 1892. Abhandlungen von L. Leveghi,

Trient 1890. H. Buchholz, Hof 1891. R. Dienel,

St. Pölten 1895 und Ztaehr. f. öeterr. G. 1895, 481.

2)Cornelii Taciti de rita rt moribu» lulii

Agrieolae , von Taeitus im J. 98 herausgegeben,

und zwar nach dem Tode Nervaa (f 27. Jan. 98).

als Traian schon Kaiser war: Agric. 3 quamquam
primo »tatim beatixeimi saecnli ortu Nrrta Cae-

sar res olim dittneiabile» mitcucrit, printipa-

tum ae libertatem, augeatque quotidie telicitatem

lemporum Nerva Traiemu». 44 durore in hont

felicistimi soeeuli lucem oc principem Traianum

ridere. An der ersten Stelle konnte Nervs dirus

heissen, musste es aber nicht (Mommsen Herrn.

III 106). Liesse sie noch einen Zweifel, so ent-

schiede ihn die zweite, welche zeigt, dass Traian

nicht mehr Mitregent, sondern bereits Kaiser war.

Am Ende von c. 3 wird diese Lebensbeschreibung

als Vorläuferin grösserer geschichtlicher Werke

bezeichnet, welche memoriam priori» tervitub»

(unter Domitian) ae tettinwnium praeeentium

bonorum (seit Nervs, vgl. hist. I 1) enthalten

sollen. Taeitus setzt in dieser Schrift seinem

Schwiegervater ein Denkmal kindlicher Liebe und

Verehrung. Er verflicht Agricolas Leben mit der

Zeitgeschichte und betont deshalb besonders dessen

Thütigkeit und I^istungen in Britannien. Er

schildert das I-and und die Vorgeschichte der

Provinz ausführlich (wohl unterstützt durch seine

Vorarbeiten für die Historien, wofür ihm Agn-

colas Mitteilungen — Agric. 24 — und Aufzeich-

nungen zu Geböte standen), um den Leser Agn-

colas Verdienst um so lebhafter fühlen zu lassen

Iquia tum [Brifawnta] prirnum perdomita e»t,

Agric. 10) und weiss dadurch für seine Schrift

ein allgemeineres Interesse zu gewinnen, schon

hier seine Neigung für Länderkunde und Ge-

schichte bethätigend. Vgl. ann. IV 38 nawi «i(s*

gentium, varielates proeliorum. clari dueum

czilu» retinent ac redintegrant legentium 'Tnimum

Nebenher geht ein apologetischer Zug durch die

Biographie. Taeitus rechtfertigt Agricolas Zu-

rückhaltung (oberguium ac modetHa 42), welche
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sich scheut«, des Kaiser zu reizen, und recht-

fertigt so mittelbar dieselbe Haltung, womit er

selbst nach Agricolas Beispiel durch d'*e gefähr-

liche Zeit sich durehgeholfen hatte (vgl. ann. IV
20 inter abruptam contumaciam et deforme ob-

sequium pergere Her ambitione ae periculis va-

cBum). Während in dem ersten Teile das fort-

währende Betonen der Musterhaftigkeit Agricolas

auf den Leser etwas erkältend wirkt, gewinnt die

Schilderung dessen ganzes Interesse von da an,

wo Agricola als ein Opfer der Missgunst und des
Misstrauens Domitians gezeichnet wird. In sti-

listischer Beziehung stellt sich Tacitus jetzt dem
Ciceronianismusfreier gegenüber und zeigt manche
Anklänge an Sallust, dessen Monographien ihm
auch sonst, z. B. in der Composition, für den
Agricola vorbildlich waren, daneben aber bricht

in sehr vielen Einzelheiten der moderne, besonders
durch Seneca in Schwung gebrachte Stil hervor.

Dem Gegenstand entsprechend hat die Schrift eine

gehobene rhetorische Form voll innerlicher Wärme,
mit bedächti' er Kunst gegen das Ende gesteigert.

Litteratur: s. Teuffel-Schwabe Gesch. d.

röm. Lit. § 335. Ausgaben von C. F. W e x (ad

fidem codd. denuo collatorum ree. et enarr.), Braun-
sehweig 1852. C. L. Urlichs (ad codd. Vatic ed.

et ree.), Würzb. 1875. F. K r i t z, Berlin* 1874.

C. Peter, Jena 1876. E. S c h o e n e, Berl. 1889.

C. Wunderer T. nach seinem Agricola, Blätter

f. bayr. Gymn. XXXIII 209.

3) Die sog. Germania. Der ursprüngliche Titel

ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Nicht recht

glaublich ist, dass Tacitus die breitspurige Auf-

schrift wählte, welche die Leidener Hs. giebt:

Oorneli Taciti de origine situ moribus ac po-

pulis Germanorum (mit nicht überzeugenden Grün-
den verteidigt von E. Wölfflin Rh. Mus. XLVIII
312 und C. Wey man Deutsche Ztschr. f. Ge-
schichtswiasensch. XI 151). Die vaticanischen Hss.

geben Corneli Taciti de origine et situ Germa-
norum (andere Qermaniae). A. Reifferscheid
Bresl. ind. schol. 1877/78, 9 hielt de situ Ger-

manins für das Ursprüngliche; vgl. im allge-

meinen Mommsen S.-Ber. Akad. Berl. 1886,
40—46. Verfasst ist die Schrift im J. 98, viel-

leicht in den ersten Monaten des Jahres, wenn
die c. 37 vorgenommene Rechnung (ad alterum
imperatoris Traiani eonsulatum = Januar und
Februar des J. 98; das dritte Consulat Traians fällt

ins J. 100) so genau gemeint ist. Sie zerfällt in

zwei Hauptteile, die erste (e. 1—27) handelt in

commune de omnium Germanorum origine ac

moribus, der zweite (e. 28—46) bespricht die ein-

zelnen Völkerschaften (singularum gentium in-

stituta ritusque qua tenus difterant). Diese Schil-

derung von Land und Leuten Germaniens beweist

aufs neue das Interesse des Tacitus für Länder-

und Völkerkunde, welches, bereits in Agricola in der

Schilderung Brittanniens bekundet (s. o. S. 1572),

auch in den späteren grosseren Geschichtswerken
sich lebhaft äussert. Auch hierin beweist Tacitus

Geistesverwandtschaft mitSallust(Iugurtha,Histo-

riae). Tacitus ist sehr gut mit Germanien ver-

traut, doch wohl auch, weil er das Land oder

Teile desselben aus eigener Anschauung (s. o.

S. 1569) kannte; allerdings findet sich dafür in

der Schrift selbst kein unzweifelhafter Beleg Sonst
wird Tacitus durch Mitteilungen von römischen in

Germanien thätig gewesenen Beamten und von
Landeseinwohnern unterstützt worden sein. Da-
neben verwertete Tacitus die einschlägigen litte-

rarischen Hülfsmittel, vor allem Caesars gallischen

Krieg (Caesar wird einmal— e. 28— namentlich
angeführt), dann gewiss des älteren Plinius bello-

rum Gcrmaniae libri XX u. a. Auch bei dieser

Schrift mögen früher (für die Historien?) ange-
legte Sammlungen über Germanien von dem Ver-

1 lasser benutzt worden sein. Da Germania und
Agricola rasch hintereinander veröffentlicht wur-
den, ist anzunehmen, dass es dem Verfasser für

beide an eigenen förderlichen Vorarbeiten nicht

fehlte. Die Darstellung ist auch in dieser Schrift

oft rhetorisch gefärbt und gesteigert, sentenzen-

reich und stark subjectiv, sofern sie fortwährend— ausgesprochen oder nicht— die Deutschen mit
den damaligen Römern in Vergleichung setzt, wo-
bei es ohne patriotische Wallungen des um die

Zukunft seines Volkes besorgten Geschichtschrei-

bers nicht abgeht. Trotzdem ist die Germania
keine politische Tendenzschrift. Aber ihre äussere
Veranlassung findet man am ungezwungensten in

der Thatsache, dass zur Zeit ihrer Abfassung der
neue Kaiser sich zur Ordnung der dortigen Ver-
waltung und Grenze noch in Germanien befand,

damals also aller Augen dorthin gerichtet waren.
Dem dadurch fürGcrmanien erregtenlnteresee kam
die Schrift des Tacitus entgegen, der die Gelegen-

heit benützte, den Römern zugleich einen Spiegel

vorzuhalten und auf die von Norden drohenden
Gefahren hinzuweisen. Als schriftstellerische Lei-

stung steht die Germania, so unschätzbar auch
die darin gegebenen Nachrichten sind, bedeutend
hinter dem Dialog und dem Agricola zurück.

Litteratur: s. Teuffel-Schwabe Gesch. d.

röm. Litt.-Gesrh. §336. Ausgaben von M. Hanpt.
Berlin 1855. K. M ü 1 1 e n h o f f, Berl. 1873. H.
Schweizer-Sidler, Halle* 1889. A. Baum-
stark (ausführliche Erläuterung), Lpz. 1875—80
(2Bde.). A. Holder, Lpz. 1878. U. Zernial, Berl*
1897. A. Pais, Turin 1890. H. Furneaux, Oxf.

1894. E. Wolf f, Lpz. 1896. Neueste Abhand-
lungen : F. Weinberger Entstehung und Ten-
denz der Germ., Olmütz 1890—91. A. Lücken-
bach De Germ. Tac. fontibus, Marburg 1891.

B. S e p p Blätter f. bayr. Gym. Wes. XXVIII 169.

4) Historiae. Unter diesem Namen wird das
Werk angeführt von Tertullian apol. 16 und in

einer gleichlautenden Stelle ad nation. 111: Cor-

nelius Tacitus in quinta (irrig quarta ad nat.

a. 0.) historiarum (= hist. V 2). Vgl. auch Plin.

ep. VII 33 an Tacitus auguror .... historias

tuas immortales luturas und Apollin. Sidon
ep. IV 14, 1 Qaius Tacitus in historia sua ret-

tulit (er citiert dort hist. V 26). Das Wort historie

findet sich— von diesem Titel abgesehen— bei

Tacitus nur einmal, dial. 3 historias nostras

(d. h. römische) et Romana nomina. In der
einzigen Hs., welche uns das Werk überliefert,

dem cod. Med. II (s. u. S. 1582) hat es keinen
Sondertitel, sondern die Historienbüeher I—

V

tragen als Fortsetzung der Annalen nur die Buch-
zahlen XVII—XXI (unter Buch 1 der Historien

stand Cornelii Taciti Uber XVll explicit. incipit

XVIII und Entsprechendes steht unter Buch 2—4).

Die hier vorliegende Verbindung der früher (s.

S. 1575) verfassten Histonen mit den Annalen zu
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einem Werke, welches die Geschichte vom Tode
des Augustus bis zum Ende Domitians enthielt,

ist wohl erat nach Tacitus erfolgt, scheint aber

schon nach Hieronymus comm. ad Zachar. 3, 14

(VI 2, 913 ed. Vallars.) bezeugt zu werden: Cor-

nelius Taeitua, qui post Auguetum uaquc ad
martern Domitiani ritaa Caeaarum triginta ro-

luminibue ezaravit, möglicherweise auch Hist.

Aug. Tac. 10, 3, wo die kiaturia Auguata des

Tacitus als über bezeichnet wird (a. u. S. 1580).

Mit den Historien löste Tacitus den einen Teil

des im Agric. 3 (s. o. 8. 1572) gegebenen Ver-

sprechens ein, memoriam prioria acrritutia dar-

zustellen, aber er hat bei der Ausführung den

Plan erweitert. Er giebt nicht nur die mit diesen

Worten zunächst gemeinte Zeit Domitians, son-

dern er beginnt mit 1. Januar 69 und bringt die

Ereignisse seit Neros Tod (Juni 68) in einer ge-

drängten übersieht nach. Dass die Historien vor

den Annalen verfasst sind, beweist ann. XI 11

utriuaque princtpia rationea (deB Claudius und
des Augustus bezüglich der Saecularfeier) prae-

termitto sotia narrataa libria quibua rca impera-

toria Domitiani compoaui: nam ia quoque edi-

dit ludoa aaecularea. Erhalten sind die vier ersten

Bücher und der Anfang des fünften. Sie schildern

die ereignisreiche Zeit der J. 69 und 70, kommen
aber mit letzterem noch nicht zu Ende. Die Be-
handlung des Ganzen war gewiss eine streng an-

nalistische. Dafür spricht schon die Wahl des

sachlich durch nichts empfohlenen 1. Januar 69
als Anfangstermin. Verfasst wurden die Historien

unter Traian, wie aus ihrer Einleitung erhellt (II),

worin T. nach Bezeichnung der Aufgabe des gegen-

wärtigen Werkes— aus Rücksicht für den regie-

renden Kaiser? — noch ein zweites in Aussicht

stellt, das er aber nicht verfasst hat: ei vita xup-

peditet, prineipatum dir» Nerrae et imperium
Traumi, uberiorem eecurioremque matcriam, ee-

nectuti aepoeui. In den von J. 97—109 in Bücher-
gruppen herausgegebenen Briefen des jüngeren
Plinius, in deren Buch I—IV Tacitus nur als be-

rühmter Redner erscheint, finden sich von Buch VI
an (herausgegeben im J. 109? J. Asbach Rh.
Mus. XXXVl 38) Mitteilungen, welche sich auf

die Historien des Tacitus beziehen. Plinius liefert

dazu Beiträge: VI 16 an Tacitus: pelia nt tibi

avunculi mei ezitum — t 24. August 79 beim
Ausbruch des Vesuv — acribam, quo vertue tra-

dere poaterie poaaia ; VI 20 an Tacitus, ein Nach-
trag zu dem vorigen Brief; VII 33 an Tacitus:

Plinius wünscht sich wegen seines Auftretens im
Process gegen Baebius Massa im J. 93 in Tacitus

Historien verewigt zu sehen. Tacitus übersendet

Teile der Historien dem Plinius zur Begutach-
tung: Plin. ep. VII 20, 1 an TacituB: librum
tuum legi et, quam diligentiaatme potui, adno-
lati quae eommutanda, quae erimenda arbi-

trärer. VIII 7 an Tacitus: librum miaiati . . .

aumom peraonam magiatri ezaeramque in librum
luum iu» quod dedieti. Es hat demnach Tacitus
im ersten Jahrzehnt des 2. Jhdts. die Historien

verfasst und wohl allmählich etwa vom J. 104 an
herausgegeben. Nach der Herausgabe der Histo-

rien und vor der Arbeit an den Annalen wird
Tacitus im J. 111 112 als Proconsul die Provinz
Asia verwaltet haben (s. o. S. 1570), Die Buch-
zahl der Historien ist direct nicht überliefert.

Aus der oben S. 1575 angeführten Stelle des Hie-

ronymus in Verbindung mit der Thatsaehe, dass

von den Annalen sich noch der Anfang des Buches
XVI erhalten hat, schliesst man, dass die Historien

aus vierzehn (bzw. zwölf) Büchern bestanden. S.

darüber unten S. 1577. Die Behandlung in den
Historien war beträchtlich weitläufiger als in den
Annalen, sofern dort in 14 Büchern 27 Jahre, hier

54 Jahre in 16 Büchern befasst waren. Ausserdem

waren, soviel sich am Erhaltenen erkennen lässt,

die Historienbücher durchschnittlich um ein Drittel

umfänglicher als die der Annalen. Die grössere

Ausführlichkeit der Historien erklärt sich daraus,

dass hier Tacitus die Geschichte seiner Zeit schrieb.

Es ist nach dem Vorgänge anderer Darstellungen

gleichzeitiger Geschichte zu vermuten, dass sich

die durchschnittlieheAusführlichkeit inder zweiten

Hälfte der Historien, der Schilderung der domi-

tianischen Zeit, noch steigerte. Litteratur: s.

Teuffel-Schwabe Gesch. d. röm. Litt. § 337.

Ausgaben von C. Heraeus, Lpz.4 1885. E. Wolff,

Berl. 1886. 88. W. A. S p o o n e r. Lond. 1891.

5) Die sog. Annalen oder, wie der eigent-

liche durch den Cod. Med. I überlieferte Titel

lautet, Ab ezeeeau din Augueti-, doch nennt Ta-

citus selbst das Werk aunalea (IV 32 annalea

noatroa: vgl. in 65. XIII 31: auch Jordan. Get.

2, 13 Corneliua annalium ecriptor), nicht uni

seinen Titel zu nennen, sondern der annalistischen

Anlage wegen, welche das ganze Werk beherrscht;

vgl. IV 71 ni mihi deatinatum foret »uiim quat-

que in annum re/erre, avebat animus antire

atatimque memorare ezitua. Daher verweist er

für Späteres mit dem jetzt Erzählten zusammen-

hängendes auf die Behandlung in dem späteren

Jahr (I 58 in tempore memorabo; vgl. IV 71.

VI 28. II 4 in loco reddemua-, vgl. hist. IV 67).

Doch entzieht eich Tacitus in manchen Fällen

dem in dieser äusserlichen Anordnung liegenden

Zwange aus höheren Rücksichten, was er aber

dann gewöhnlich erklärt oder entschuldigt: VI 44

quae duabue aeatatibua geata coniunzi quo re-

quieeceret animua a domeaticia malia. XII 40

(nach der zusammenfassenden Schilderung der

Kämpfe in Britannien der J. 50—58) zum J. 50:

haee a duobua propraetoribus plurea per annor

(und sogar unter zwei Kaisern) geata coniunzi, ne

diviaa haud perinde ad memoriam rvi ralerent:

ad temporum ordinem redeo. XIII 9 quae in

alioe eoneulee egreaaa coniunzi. Andere Ab-

weichungen von der strengen Zeitfolge erlaubt sich

Tacitus gelegentlich, ohne den Leser besonders

darauf aufmerksam zu machen (vgl. O. Hirsch-

feld Herrn. XXV 363). Das Werk behandelte

die Geschichte vom Tode des Augustus bis zum

Tode Neros und schloss mit seinem Ende un-

mittelbar an den Beginn der Historien an. Er-

halten sind uns nach der zum Teil fehlerhaften

Bucheinteilung der ersten mediceischen Hs. durch

eben diese Hs. Ah ezeeeau divi Augueti libri

l—V, d. b. in Wirklichkeit Buch I—IV, dann von

Buch V der Anfang, dann folgt eine bedeutende

Lücke, welche uns den grössten Teil dieses Buches

und den Anfang von Buch VI entzogen hat (F.

Haste Philol. III 152), endlich besitzen wir dm
Rest von Buch VI. Damit schliesst der Cod. Med. 1.

Es fehlen uns ganz die Bücher VII—X und der

Anfang von Buch XI. Dann ist uns durch Cod.
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Med. II der Rest von Buch XI erhalten, ferner

Buch XII—XVI, Buch XVI aber am Ende unvoll-

ständig. Die Abteilung in Bücher rührt vom Ver-

fasser her (VI 27 in prioribua libria, ebenw> in den
Historien; vgl. ann. XI 11). Buch I—VI behan-

delten die Geschichte desTiberius, Buch VII—XII
des Caligula und Claudius, der Rest die Neros.

Von der Regierungszeit des Tiberius fehlen uns

die J. 29—3! fast ganz, sodann fehlt die Zeit

iles Caligula ganz, die des Claudius bis in das

.1.47, endlich von der neronischen der Schluss des

J. 66 und die J. 67—68. Ob das Werk mit dem
(uns am Ende unvollständig erhaltenen) Buch XVI
abschloss? Aus der oben S. 1575 angezogenen

Stelle des Hieronymus erhellt, dass Annalen und
Historien zusammen 30 Bücher ausmachten. Aber
unsicher ist, wie sich diese auf die beiden Werke
verteilten, da beide, Historien und Annalen, an

ihrem Ende verstümmelt überliefert sind. Ge-

wöhnlich giebt man den Annalen 16, den Histo-

rien 14 Bücher. Da aber in der verlorenen zweiten

Hälfte des Buches XVI der Annalen die Ereignisse

der J. 66—68 nicht eben leicht Kaum finden

könnten, so meinte F. R i 1 1 e r (Taciti editio Can-
tabrig. vol. I p. XXli) eine grossere Zahl von

Büchern für die Annalen annehmen zu müssen,
nämlich achtzehn. Dann hätte das Werk in drei

Gruppen von je sechs Büchern die Regierungen
von Tiberius, von Caligula und Claudius und von

Nero behandelt. Vgl. 0. Hirachfeld Ztschr. f.

d. österr. Gymn. XXVIII 812. E. Wölfflin Herrn.

XXI 157. Doch ist der R i 1 1 e r sehen Vermutung
nicht günstig, dass bei Annahme von 18 Büchern
die Erzählung in Buch XVI—XVIII so ausführlich

gewesen sein müsste, wie in keinem einzigen frühe-

ren, und es lässt sich ebenso gut denken, dass

Tacitus, vielleicht in einem etwas umfänglicheren

Buche den bis zum Anschluss an die Historien

noch übrigen Stoff zusammengedrängt habe. Das
war um so eher möglich, als Tacitus bereits in

den Historien eine knappe Übersicht derEreignisse

seit Neros Tod gegeben hatte (s. o. S. 1575).

Ausserdem ist es psychologisch wahrscheinlicher,

dass Tacitus, in vorgerücktem Lebensalter stehend,

als er gegen das Ende des für die Annalen be-

stimmten Stoffs und damit in die Nähe des An-

schlusses an die Historien gelangt war, die Voll-

endung des gewaltigen Werkes eher beschleunigte

als durch ungewöhnlich ausführliche Behandlung
jenes Restes verzögerte. Auch der Umstand, dass I

im Cod. Med. II das erste Buch der Historien

die Unterschrift hatte Vornelii Taciti librr XVII
ezplicit. incipil XVIII und Entsprechendes unter

den folgenden Büchern steht (s. o. S. 1574), spricht

dafür, dass in der schon von Hieronymus und der

Hist. aug. (s. o. S. 1575) gekannten und besonders

auch eben durch den Cod. Med. II verbürgten

Vereinigung der Annalen und Historien in 30
einheitlich fortgezähltcn Büchern die Annalen mit

Buch 16 abschlossen.

Verfasst wurden die Annalen nach den Histo-

rien (s. o. S. 1575). Das späteste in den Annalen
erwähnte Ereignis ist die Erweiterungn des römi-

schen Reiches Dis zum persischen Meerbusen, welche

unter Traian im J. 115—116 erfolgte (ann. 11 61

rzin rralum Elephantinen et Syenen, claustra

olim Romani imperii, quod nunc rubrum ad
mare patcacit

; auch XIV 25 nennt Tacitus

den persischen Meerbusen mare rubrum; zur

Sache vgl Cass. Dio LXVIII 28 Eutrop. VIII

3, 2. Mommsen Röm. Gosch. V 400). Diese

Erweiterung wurde aber von Hadrian sogleich im
Anfang seiner Regierung (im August des J. 117)
wieder aufgegeben (Fronto p. 206 Naber. Eutrop.
VIII 6, 2. Hist. Aug. Hadr. 5. 1—4. S. Ruf. 14.

Augustin, de civ. dei IV 29. Mommsen a. a. 0.

103). J. A s b a c b Röm. Kaisertum und Verlas-
1 sung 153 meint, dass Tacitus unter jener Reichs-

erweiterung ad mare rubrum nicht die Erweite-

rung bis zum persischen Meerbusen verstehe, son-

dern die bis zum arabischen, welche im J. 106
bei der Einrichtung der Provinz Arabia durch
A. Cornelius Palma erfolgte (H. Schiller Gesell,

d. röm. Kaiserzeit I 554. Mommsen a. a.0. V
480; vgl. auch P. Meyer Herrn. XXXII 488).

Sicher unrichtig. Denn es reichte schon seit der

Einrichtung der Provinz Ägypten (30 v. Chr.) das

römische Reich bis zum arabischen Busen, und an
diesen konnte T acitus hier gar nicht denken, nach-

dem er eben bei Erwähnung der ägyptischen Reise

des Germanicus als fernste Punkte von Rom Ele-

phantine und Syene genannt hat und hinzufügen

will, dass man jetzt weit über diese Grenze hinaus-

gekommen sei. Ausserdem würde Tacitus, wenn
er wirklich die Provinz Arabia im Sinne gehabt

hätte, nicht das rote Meer (Sin. ajab.) sondern

den Osten der Provinz (etwa Petra, Bostra) ge-

nannt haben. Die ersten Bücher der Annalen
sind also in den J. 115 bis Mitte 117 verfasst

und wohl auch veröffentlicht worden. Denn es

ist wahrscheinlich, dass das Werk von Tacitus in

einzelnen BOehergruppen herausgegeben wurde,

ferner dass sich der Abschluss des umfänglichen

Werkes bis in die ersten Jahre Hadrians hinaus-

schob (s. o. 8. 1570). Litteratur: s. Teuffel-
Schwabe Gesell, d. röm. Litt. § 338. Ausgaben
von K.Nipperdey (und G. Andresen) I». II»,

Berlin 1892. E. Jacob. Paris 1875. 77. H. Fur-
neaux 1* II 1

, Oxf. 1896. 91. A. Drag er (und

F. Becher)0
, Lpz. 1894. Neueste Abhandlungen

zur Kritik und Erklärung von F. B e c h e r. Halle

1894. C. Bardt Herrn. XXIX 451. F. Zöch-
bauer, Wien 1893. 1894. F. Leo Die staats-

rechtlichen Excurse in Tac. ann., Gött. Nachrich-

ten 1896, 191.

Das litterarische Verdienst des Tacitus an

einer Vergleichung der von ihm in den Historien

und Annalen benutzten Quellen zu messen, ist

bei deren Verluste nicht möglich. Meistens unter-

lässt es Tacitus Bich auf Gewährsmänner zu I*-

rufen, oder er bezeichnet sie nur im allgemeinen

als scriptorea tempvrum qui monumentn kuiua

belli compoauerunt (hist. II 101), ccleberrimi

auctore» (hist. III 51), scriptorea senatoreaqur

corundcm temporum (ann. II 88), tempori» ein«

auelorei (ann. V 9 und sonst), temporum illorum

acriptnrca (ann. XII 67. XIII 17), plurimi mari-

meque tidi auctore» (ann. IV 10), scriptorea an-

nahum (ann. IV 53), oder begnügt sich mit Wen-
dungen wie omnes, plerique, plurimi, multi,

quidarn, alii auctorrs tradunt und ähnlichen (s.

H. Nissen Rh. Mus. XXVI 525). Genauer und
mit Namen bezeichnet Tacitus seine Quellen nicht

eben häufig, so die acta diurna (ann. III 3. XIII

31. XVI 22), arta ernot u s (ann. V 4. XV 74),

Agrippinar commentarii (ann. IV 53), C. Pliniua
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(hist. III 28; ann. I 69. XIII 20. XV 58), Cor-

bvlo (ann. XV 16), Vipstanus Messalla (hist. III

25. 28), Clurius (ann. XIII 20. XIV 2), Fabius
Rusticus (ann. XIII 20. XIV 2. XV 61). Auch
mündlich eingesogene Nachrichten «erden öfters

erwähnt (ann. III 16 audire me memini ex senio-

ribui, vgl. XI 27. XV 78), besonders mag Tacitus

solche in den verlorenen Büchern der HiBtorien

genützt haben. Wie Tacitus bei Zeitgenossen für

das grosse Publikum schrieb, sondern für einen

kleinen Kreis gleichgesinnter Patrioten, konnte

nicht populär sein. Er wurde bewundert, aber

wenig gelesen, und um so weniger gelesen, als

ziemlich gleichzeitig mit dem Abschluss der taei-

teischen Kaisergeschichte Suetonius sein auf das

bequeme Verständnis des grossen Publikums be-

rechnetesWerk de vitaCaesarum herausgab, dessen

Inhalt sich, äusaerlich betrachtet, mit dem des

seine Historien Erkundigungen einholte, erhellt 10 taciteischen Werkes fast deckte. Uber die Be-

aus dem Briefwechsel des jüngeren Plinius (s. o.

S. 1575). Die Versuche, der Quellenbenützung,

wie sie Tacitus übte, dadurch beizukommen, dass

man hinsichtlich der Historien die plutarchischen

Lebensbeschreibungen des Oalba und Otho, be-

züglich der Annalen die betreffenden Partien des

Csssius Dio verglich, welche man von den näm-
lichen Quellen, die Tacitus gebrauchte, abhängig
glaubte, haben bis jetzt zu annehmbaren Ergeh-

kanntsehaft der Späteren mit Tacitus s. F. Hasse
vor seiner Ausg. I p. LV. Ph. Fabia Rev. de

philol. XIX 1. E. Cornelius Quo modo Tse. in

hominum memoria vrrsatus sit usque ad rena-

seentes litteras saec. XIV et XV, Harburg (Wetz-

lar) 1888. Die späteren Geschichtschreiber, so-

weit sie sich mit Tacitus stofflich berührten, konn-

ten freilich an ihm nieht vorübergehen. So findet

er sich benutzt (selten genannt) bei Plutaieb,

nissen nicht geführt und konnten um so weniger 20 Sueton, Cassius Dio, Florus (?), in den Scriptore»

dazu führen, als sich herausgestellt hat, dass

Plutarch und Dio den Tacitus selbst (wenn auch
natürlich neben anderen) benutzt haben. L i t-

t e r a t u r über die Quellen des Tacitus: s. T e u f-

fel-Schwabe Gesch. der rüm. Litt. § 337, 4.

§ 388, 7 und dazu Ph. Fabia Les sources de Tac.

dans les hist, et les ann., Paris 18%. Chr. Baier
Tac. und Plutarch, Frankl. 1863. A. Gereke
Jahrb. f. Phil. Suppl. XX 200. 230. 237. E. Groag

Historiae Augustae, Ammianus Marcellinus (der mit

Tacitus nach Charakter und Stil in mancher Hin-

sicht verwandt, sein Werk da begann, wo Tacitus

abgeschlossen hatte), bei Anrelius Victor, Hegesip-

pus, Sulpicius Severus, Orosius, Cassiodorius und

Iordanis, doch ist die Benutzung bei den meisten

eine geringfügige und gelegentliche. Aber such

bei Nichthistorikern finden sich Spuren von der

Lesung des Tacitus. So bei dem Geographen Ptole-

Zur Kritik von T.s Quellen in den Historien, 30 maios (in dessen geogr. II II, 12 aus den Worten

Jahrb. f. Philol. Suppl. XXIII.
In Sprache und Stil zeigen die Historien

und Annalen, ganz besonders die letzteren, den
End- und Höhepunkt taciteischer Eigenart und
Kunst (s. u. S. 1589). Litteratur über die

Sprache des Tacitus: s. Teuffel-Schwabe Gesch.

d. röm. Litt. § 333, 16. A. Gerber und A. Greef
Leiicon Taciteum, Lpz. 187611. (noch unvollendet).

Neuestes: E. Norden Antike Kunstprosa I 321.

des Tac. ann. IV 73 ad sua tutanda digressis

rebeltis mit scherzhaftem Irrtum eine Ortschaft

2tarovta*Sa gemacht ist), bei Tertullian, Servius,

Hieronymus, Apollinaris Sidonius (hier verhältnis-

mässig häufig), bei den Scboliasten zu Iuvcnal

und Lucan, endlich bei Fulgentius (s, o. S. 1579).

Da die Grammatiker den nicht schulgerechtes

Stil des Tacitus von der Schule ferne hielten, so

verschmähen sie ihn anzuführen; es findet sich

L. Constans Etüde sur Ia langue de Tac., Par. 40 kein Citat aus Tacitus bei einem lateinisches

1893. L. Valmaggi L’arcaismo in Tac., Turin
1891. A. Czyczkiewicz De Tac. sermonis pro-

S
rietatibus praecipue de eis quae ad poetarum
icendi genus pertineant, Brody 1890; Quibus

poeticis voeabulis T. sermonem suum ornaverit,

Brody 1891; De dativi usu Taciteo, Brody 1896.

0 U h 1 i g Die consecutio temporum im indirec-

ten Fragesatz bei T., Sehneeberg (Festschrift)

1891, 49ff. R. Macke Die röm. Eigennamen bei

T„ Hadersleben 1886—93 (4 Teile).

Nicht ausgeführt hat Tacitus den Plan, die

Geschichte Nervas und Traians zu schreiben, den
er schon im Agric. 3 mit den Worten andeutet,

er wolle tcstimonium praesentium bonorum com-
ponere (s. o. S. 1572), später aber, wie er wenig-
stens hist. I 1 sagt, sich für das Greisenalter auf-

gespart hatte (s. S. 1575), ebensowenig die Ge-
schichte des Augustus, die er. falls er die Annalen
glücklich vollendet, sich zu schreiben vorgenommen

Grammatiker. Danach ist es nicht zu verwundern,

wenn die Werke des Tacitus wenig verbreitet und

immer weniger abgeschrieben wurden. Darauf

weist auch ein Befehl des Kaisers Tacitus hin:

Hist. Aug. Tac. 10, 3 Comelium Tacitum, scripto-

rem historiae Augustae. quod parentern iw»
evndem dieeret, in Omnibus bibliotheeis colloean

(s. o. S. 1568) iussit et, ne lectorum ineuria

dtperiret, librvm (s. o. 8.1575) per annos singulos

50 deeiet senbi publieitui in eunetis (so Casau-
b o n u s: euieot die Hss.) arckiis tüastf et in

bibliotheeis poni. Diese Anordnung konnte aber

um so weniger etwas ändern, als Tacitus nur ein

halbes Jahr regierte.

Im Mittelalter ist Tacitus fast verschollen.

Erst bei Einhard (f 840) findet sich Bekannt-

schaft mit der Germania und den Historien (M.

Manitius N. Arch. f. ältere deutsche Gesch. VII

527. XI 59), dann bei Rudolf von Fulda (t 865)

hatte (ann. III 24 cetera illius aetatis — der 60 Benutzung der Germania in der Tranalatio S. Alc-

augustischen Zeit — memorabo, si etteetis iw

ouue tetendi plurrs ad curus ritam prtuluzero).

Die sachlich sehr bedenkliche Angabe des Schwind-
lers Fulgentius de abstr. serm. p. XXIV Lersch
Cornelius Tacitus libro facetianim .cessit iiaifiie

morum etogio in Kliis derelicto' verdient, da andere
Bestätigung fehlt, keinen Glauben.

Ein Schriftsteller wie Tacitus. der nicht für

zandri (Mon. Germ. hist. Script. II 675) und der

Annalen des Tacitus in den annales Fuldenses,

besonders vom J. 852 (Mon. Germ. hist. Script.

I 368, 9): in loco qui appellatur Mimida (Min-

den) super amnem. quem Cornelius Tacitus.

seriptor rerum a Romanis in ea gente gestarum,

Visurgim (s. Tac. ann. I 70. II 9. 11. 12. 16.

17), minierni rerv Wisoraha rocant, hubito eon-
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aentu generali. Auch die annules Fuldenses vom
J. 858 und 894 (von dem eben genannten Kudolf

und weiterhin von Fortsetzern geschrieben) ver-

raten Benutzung des Taeitus. Demnach besass

das Kloster Fulda gewiss die Germania und die

Annalen, und zwar wahrscheinlich in einer Hs.,

die sämtliche nns heute noch erhaltenen Werke des

Taeitus befasste: später ist die hsl. Überlieferung

der drei kleinen Schriften von jener der beiden

Geschichtswerke gesondert. Aber diese Bekannt-
schaft der Mönche zu Fulda mit Taeitus ist etwas

ganz vereinzeltes. In keinem der zahlreichen

Kataloge mittelalterlicher Bibliotheken findet sich

eine Tacitus-H. verzeichnet.

Mit jenen ältesten mittelalterlichen Verwer-

tungen des Taeitus ziemlich gleichzeitig ist die

älteste uns erhaltene Hs. des Taeitus, die einzige,

der wir die ersten Bücher der Annalen verdanken
(a. o. S. 1 576). Sie befand sich in dem Kloster

Corvey an der Weser in Westfalen (L. U r 1 i c h s

Eos 1243. II 223. A. V i c r t e I Jahrb. f. Philol.

CXXIU 423. F. P h i 1 i p p i Philol. XLV 376).

wurde von dort gestohlen und kam per mullas
manua in den Besitz des Papstes Leo X., der

sie muyno prelio (magna mereede) kaufte. Von
ihrer Anwesenheit in Rom giebt die erste Kunde ein

Brief des Cardinais Franc. Soderini vom 1. Januar
1509 (darin z. B. ex Germania nobia allalus luit

protime perectuslua in membrana Codex, der
Brief befindet sich in der Bibliothek Chigi in

Rom, abgedruckt in C. Feas Miscellanea, Rom
1 790, 1 cucxxvu und in der Ztschr. Eos I, Würzb.
1864, 244). B. Rhenanus sagt in seiner Tacitus-

auggabe, Basel 1533, 125, dass quaestor quidam
pontiRciua quum e. Dania rediret, in Corbeienei
bibliotheru rt pertum (nämlich cxemplar illud Sn-

xouicum, vgl. R h c n a n u s a. a. 0. im Vorwort:
rcperlum apud Corbeiam in Sazonibua und Cor-
beia Visurgi Rutin cicina) Homam delulit, und
dass ihm Leo X. dafür quingentoa ducatoa ge-

zahlt habe. Eine andere erst im 17. Jhdt. auf-

tauchende, weniger glaubhafte Angabe über die
Fundumstände s. bei Bayle Dictionn. histor. s. v.

Taeitua Note D. Vgl. auch den Brief des B. Rhe-
nanus vom 30. März 1515 in seinem Briefwechsel,
herausg. von Horawitz und Hartfelder, Lpz.

1886,71). R h e n a n u s sagt darin, dass die fünf
ersten Annalenbüeher superioribua annia Romam
fuiaae ex Germania delatoa. Davon, dass sie

unterdessen am 1. März 1515 bereits gedruckt
waren, wusste er noch nichts. Die über den Dieb-
stahl unwilligen Mönche von Corvey (abbaa et

convenlua monaaterii Corwienais ordinia S. Bene-

und F. P h i I i p p i Philol. XLV 380). Schrift-

proben aus dieser Hs. bei V i t e 1 1 i und P a o 1 i

Cnllez. fiorent. paleogr., Fir. 1884, Lat. Tav. 2.

E. C h a t e 1 a i n Paläogr. des dass, lat, pl. 145

und P. H o c h a r t De l’authenticiW des ann. et

hist, de Tac., Paris 1890 zu p. 64. Gegen Ende
des 10. Jhdts. schrieb Widukind in Corvey, der

in seiner Sachsengeschichte (Mon. Germ. Script.

III 408) Bekanntsehalt mit Taeitus Annalen, Histo-

rien und der Germania verrät (M. Mänitius N.
Arch. f. ältere d. Gesck XI 59). Aus dem 11. Jhdt.

stammt die Zweitälteste Hs. des Taritus. jetzt

gleichfalls in Florenz aufbewahrt als Laur. LXVI1I
2 = Mediceus II, wohl in Monte Cassino zwischen

1058— 1087 in sog. longobardischer Schrift ge-

schrieben (s. Poggii ep. cd. T o n e 1 1 i I 213. H.
Keil Rb. Mus. VI 145). enthaltend von den An-
nalen Buch XI—XVI und von den Historien Buch
I—V (s. das Nähere o. S. 1574) and für beides

die einzige uns erhaltene Textesqueile. Der Med. II

gelangte auf nicht ganz vorwurfsfreiem Wege, wie

Cs scheint (s. Poggii ep. cd. Tonelli I 195. 212.

213. 217; vgl. G. Voigt Wiederbelebung des dass.

Altertums 1* 250) in den Besitz von Niccolo de’

Niccoli in Florenz (vor dem J. 1426) und kam dann
mit dessen Bibliothek in die dortige Bibliotheca

Mareiana und endlich mit dieser in die Lauren-

tiana. Wenn wirklich die Hs. einst in Monte
Cassino war, so könnte man deren Entwendung
gut aus dem verwahrlosten Zustand der dortigen

Bibliothek erklären, den Boccaccio bei einem Besuch
antraf (Mnratori Antiq. Italicae 1 1296). Schrift-

proben aus dieser Hs. tau V i t e 1 1 i und P a o 1 i

Collez. fiorent. paleogr. Lat. Tav. 14. C h a t e-

1 a i n Palöogr. des dass. lat. pl. 146. H o c h a r t

a. a. O zu p. 48 (vier Seiten). Über die beiden

medieeisehen Hss. vgl. noch W. Pfitzner Verhdl.

der Rostocker Philol.-Vers., Lpz. 1876, 83. C.

Mciser Jahrb. f. Philol. CXXV133. G. Andresen
De rodd. Mediceis annalium Tac., Berl. 1892.

C. Heraeus Stndia crit. in Med. Tac. codd.,

Cassel 1846. Zwei durch Ausfall je eines Blattes

entstandene Lücken des Med. II (enthaltend hist.

1 69—75 und 1 86—11 2; s. Jahrb. f. Philol. CXXV
139) werden durch Abschriften, welche von dem
Mediceus von jenem Verluste genommen lind, er-

gänzt. Den Verlust von Blättern im Med. II er-

wähnt schon Poggius ep. III 17 vom 5. Juni 1428.

Sonst haben die jüngeren Hss. von ann. XI—XVI
und hist. I—V (alle saec. XIV. XV), deren es

einige dreissig giebt, keinen selbständigen Wert,

weil sie alle mittelbar oder unmittelbar vom Med. II

abstammen (s. u. S. 1583).

dich Padebornenaia dioeeraia) wurden von Leo X.
beschwichtigt; er liess ihnen ein Exemplar der in

seinem Auftrag von Ph. Beroaidus 1515 ver-

öffentlichten editio princeps des vervollständigten

Taeitus non inornatc ligatum übersenden, i/uorf

tn eorum bibliotheca loco aubtracti reponere poa-

amt und schickte ihnen zugleich pro crclcaia

monaaterii indulgentiam verpetuam (s. das Breve
des Papstes vom 1. Decembcr 1517, jetzt in Berlin,

abgedruckt Philol. XLV 377). Heute befindet sich

die Hs. in Florenz als Laur. LXVIII 1 = Medi-
ceus I. Sie ist in dem 9. Jhdt. geschrieben (s.

über ihrAltcr ausser l’aoli mul Chatclain an den
im folgenden angeführten Stellen W. Studciniind
Herrn. VIII 288. F. R ü h 1 Rh. Mus. XXXVI 25

Im Anfang des 12. Jhts. hat die vita Hein-

rici IV (Monum. Germ. hist. Script. XII 270)

Taeitus Annalen benutzt (M. Mänitius N. Arch.

f. ältere deutsche Gesell. XI 61). Dagegen be-

weist die Notiz bei Guglielmo Pastrengo (f mn
1360) de viris illuatr. fol. 18 Cornelius Taeitua,

.
quem Tilus imperator auae praclecit bibliotkecac,

Auguati geala deacrivait atque Domitiani keine

eigene Lesung des Taeitus von seiten des Ver-

tassers. Sie beruht vielleicht (abgesehen von der

wunderlichen, ihrer Herkunft nach dunklen An-

gabe über das Ilibliothekamt) auf ungenauer Er-

innerung an die ol>cn S. 1575 erwähnte Stelle diu

Hieronymus. Wohl aber hat Boccaccio (t 1875)

selbst eine Tacitus-Hs. besessen (schon vor 1371)
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und »errät an zahlreichen Stellen seiner Werke
Bekanntschaft mit Tacitos (A. Hort is Studj sulle

opere latine di Boccaccio, Triest 1879, 424. P. de
N o 1 h a e Boccace et Tacite, in den Melangen
d'archöol. et d’histoire XII 12S), ebenso kennen
den Tacitus Domenico d’Arezzo (um 1374), der
bemerkt: kistorias (des Tacitus) cum multo le-

pore legimus (N o 1 h a c a. a. 0. 146), und Benve-
nuto Rambaldi in seinem Uber Augustalis (ab-

aus seinem Briefwechsel mit Niceolo de' Nieeoli

hervorgeht (s. Poggii epistolae, ed. Th. deTonel-
1 i s VoL I, Flor. 1832, p.43. 168. 172. 175. 187.

207. 210. 218. 268. die Stellen sind auch zusam-

mengedruckt in A. Michaelis Ausg. des Dial.

p. XIX; auch vgl. L. U r 1 i c h s Eos II 230. 351).

In Italien wurden die Schriften in weiteren Copien

verbreitet, am häufigsten die Germania, am spär-

lichsten der Agricola. Die wichtigsten dieser er-

gesehlosscn im J. 1386, Freher-Struve Rerum 10 haltenen Abschriften sind für Dialogus und Ger-

Germanicarum script., Strassb. 1717, 11 6 de
Messalina Kribit Cornelius Taritus) und in seinem
Dante-Comroentar (zu inferno c. 4 beruft er sich

auf Tac. ann. XV 56). Boccaccio aber und die

beiden zuletzt Angeführten kennen nur die letzten

Bücher der Annalen und die ersten der Historien.

Ihre Kenntnis davon wird mittelbar oder unmittel-

bar auf den Cod. Med. II zurückgehen, ebenso die

Kenntnis des Lionardo Bruni in seiner Imdatio

mania Vatic. 1862 (Schriftprobe bei Chatelain
a. a. O. pl. 148) und 1518, Leid. Q. 21 (Perizo-

ninnus, geschrieben von Iov. Pontanus, Schrift-

probe bei Chatelain pl. 147) und Farnesinus

in Neapel. Der Agricola ist nur in drei Abschrif-

ten erhalten, Vatic. 3429 (geschrieben von Pom-

ponius Laetus um 1470) und 4498 und in Toledo

(aus J. 1468; Herrn. XXXII 59). Es ist sehr wohl-

möglich, dass die verlorene (Hersfelder?) Hs. der

Florentinae urbis (verfasst vor 1401), des Jean 20 kleinen Schriften und die noch erhaltene Corveyer

de Montreuil (f 1418) und des Sicco Polcntone de
scriptoribus latinis geschrieben um 1420. Vgl.

Bandini Catal. lat. bibl. Medic. Laur. II 831.

S. D o s s o n Rev. de philol. XV 56. In der Mitte
des 15. Jhdts. waren die genannten Bücher des
Tacitus in Abschriften (s. o. S. 1582) schon recht

verbreitet: Codex Vatic. 1958 ist im J. 1448 ge-

schrieben, Vatic. 2965 im J. 1449, ein Harleianus

im J. 1452, cod. Bcssarionis in Venedig im J. 1453,

der Annalen I—VI= Med. I aus jenem im 9. Jhdt.

in Fulda (s. S. 1581) vorhandenen Codex desTari-

tuB geflossen sind, um so mehr als die drei Bene-

dictinerklöster Fulda, Hersfeld und Corvey von

einander nicht allzu entfernt lagen und zwischen

ihnen ein lebhafter Verkehr bestand, der leicht

auch zu Austausch und Abschrift der hsl. Schätze

der einzelnen führen konnte. Vgl. F. Scheuer
De T. dialogi codicum nexu et nde in den Brest.

Oxfordiensis coli. Christi im J. 1458. Middlehil- 30 philol. Abh. VI (1891), 1. Th. A v ä - Lalle-
lensis früher Drury im J. 1460 (C. L. UrlichsEos
1 247), Quelferbytanus vor dem J. 1461, Bodleianus

im J. 1463 (Eos a. a. 0. 249), cod. F. Bernardi bei

Montfaucon Bibi. mss. I 683 im J. 1463. Von
diesen Abschriften des Med. II haben viele die Auf-

schrift Cornelii Taeiti aetorum diurnialium histo-

riae Augustae liber Xf (und entsprechend bei den
folgenden) aus willkürlicher Erfindung eines Ab-
schreibers, welcher dem im Med. II ohne Namen

ui n t Verhältnis u. Wert der Hss. zu T. Dialog,

Pyritz 1895. R. Tagmann De T. Germ, apparatu

critico, Bresl. 1847. H. Schefczik De T. Germ,
appar. crit., Troppau 1886. RWünschDeT.
Germ, codicibus Gcrmanicis, Marb. 1893; Zur

Textgesch. der Germ., Herrn. XXXII 42.

Tacitus ging von rhetorischen Studien aus,

welche er mit grösstem Eifer betrieb (dial. 2

mim studiorum cupidilate et ardore quodam
überlieferten Werke (s. S. 1574) einen Titel geben 40 tiirenifi). Dass er, wie der jüngere Plinius, sein

wollte. Die Ansicht F. Hasses (Ausg. p. LVI),

dass jener Titel noch aus dem Altertum (etwa aus
der Zeit des Kaisers Tacitus) stamme. Hesse sich

nur dann halten, wenn man die Annahme recht-

fertigen könnte, dass diese Hss. nicht aus Med. II

geflossen seien, sondern von einem Zwillingsbruder
desselben abstammten. Dies ist aber bisauf weiteres
ganz unwahrscheinlich (s. o. S. 1582), obwohl man
einräumen muss, dass jene Hss. bisher nicht ge-

nügend untersucht sind.

Im Gegensatz zu den beiden grösseren Ge-
schichtswerken sind die drei kleinen Schriften nur
durch ganz junge Hss. (saee, XV) erhalten. Sie

stammen wahrscheinlich alle von einer einst in

Deutschland befindlichen, längst verlorenen ab.

Diese kam selbst oder wahrscheinlicher nur in

einer Abschrift gegen das J. 1460 nach Italien

und zwar nach dem zwiefachen Zeugnis des Zeit-

genossen Iovianus Pontanus (im Leid. Q. 21, s. u.)

fast gleichalter Studiengenosse und Freund, ein

Schüler Quintilians war, liegt nahe zu vermuten,

schon wegen der ciceronischen Färbung des Dia-

logs, ist aber nicht überliefert. Dass Tacitus eine

Zeit lang der neuciceronischen Richtung anhing,

zeigen ausser dem Dialog die Worte des Plinius

der dieser Richtung stets treu blieb, ep. VII 20, 4

(an Tac.) tu mihi maxime imilabilis, maxime
imitandus ridebaris. Tacitus gewann als Redner

50 bald das höchste Ansehen (s. o. S. 1568. 1570;

vgl. Plin. ep. IX 23, 2), und wie er sich einst zn

M. Aper und Iulius Secundus angeschlossen hatte,

die er in iudieiis non modo studiose audiebat,

sed domi quoque et in publieo adseetabatur (dial.

1, 2), so scharten sich später um ihn bewundernd

junge Leute, die von ihm lernen wollten: Plin.

op. IV 13, 10 (an Tac.) rogo ut ex eopia sfvrfio-

»orum, i/uae ad te ex admiratione ingenii tui

contenit, eireumspicias praeeeplores quos mlli-

duren Henoch von Aseoli, welchen Papst Niko- 60 dtare possimus, dass sie eine I>-hrsteile is Co-

laus V. 1451 nach Deutschland entsendet hatte,

um Classikerhandschriftcn zu erwerben (vgl. G.
Voigt Wiederbelebung des klass. Altert. IP200).
Wie es scheint, gelang es Henoch in Hersfeld von
derselben Handschrift Abschrift zu nehmen, welche
aliqua opera Cornelii Taeiti nobis ignota ent-

hielt und um welche sich Poggio Bracciolini in

den J. 1425—1429 vergebens bemüht hatte, wie

mura annehmen. Aber, obwohl Tacitus auch in

seinen späteren Werken— übrigens ganz frei von

der gemeinen Schulschablone — die Mittel der

Rhetorik mit Meisterschaft verwertet, auf die

Dauer genügte die Rhetorik und der Beruf als

Sachwalter dem höhergestimmten und hönerstre

benden Geiste des Tacitus nicht. Dies zeigt

schon die kritische Stellung, welche Tacitus, wie
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der Dialog ausweist, schon früh gegenüber dem
Rednerberuf eingenommen hatte, obgleich er sich

diesem noch längere Zeit hindurch widmete. Es
hat grosse Wahrscheinlichkeit, dass Quintilian da,

wo er von den lebenden hervorragenden Rednern
spricht, in erster Linie Tacitns und Plinius den
jüngeren im Sinne hat: inst. orat. X 1, 122 habe-

bunt qui post no» de oratoribue ecribeut magnam
cos qui nunc eigen! materiam rrre laudandi.

»unt mim eumma hodie quibus illuetratur lorum
inyenia. namque et consummati iam patroni

reteribu» acmvlantur et eo» iurcnum ad optima
teudentium imitatur ae sequitur industria (s. o.

S 1584). Ob Tacitus auch Reden veröffentlicht

hat, wissen wir nicht.

Allmählich bereitete sich der Umschwung vor,

welcher Tacitus der Geschichtschreibung zuführte.

Am Agricola, einem gleichsam persönlichen Aus-

schnitt aus der Geschichte der jüngsten Zeit,

haben die Gebiete der Beredsamkeit und der Ge-

schichtschreibung ziemlich gleichen Anteil. Die
Germania, trotz ihrem vorwiegend geographischen

Inhalt, steht der letzteren sehr nahe, aber auch
hier wirkt noch die rhetorische Haltung stark,

gelegentlich fast aufdringlich. Die oft auf Tacitus

bezogenen Worte Quintilian» in der Aufzählung
der römischen Geschichtschreiber (inst. orat. X
1, 104) lassen diese Beziehung nicht zu: supereet

ndhuc et omat aetatie nostrae gloriam tir saeeu-

Inrum gloria dignue, qui olim nominabilur, nunc
intellegitur. Im Munde eines etwa 65jährigen

Mannes klingt ein solches Lob eines etwa 35-

jährigen auffällig. Ausserdem scheinen die Worte
mperent adhue auf einen älteren Mann, nicht einen

Dreissigei, hinzuweisen. Qnintilian schrieb jenen

Satz lange Zeit (ungefähr acht Jahre) vor Ab-
fassung auch der ältesten historischen Schriften

des Tacitus (Agr. und Germ.), zu lange, als dass

er von historischen Plänen des Tacitus hätte Kunde
haben können, endlich ist wegen der ganz ver-

schiedenen Stellung, die Quintilian und Tacitus

zu Domitian einnahmen, zu vermuten, dass Quin-
tilian sich dem Geschichtschreiber Tacitus gegen-

über kühler verhalten hätte.

Das erste Geschichtswerk grossen Stils, das

Tacitus in reiferen Jahren schrieb, waren die

Historien. Er schreibt darin die Geschichte der

Zeit, die er selbst mit durchlebt hat. Natürlich

galt sein Interesse besonders der Regierung Do-
mitians. Nach den furchtbaren Jahren des Duldens
und Schweigens schrieb sich Tacitus von der Seele

die Last und Qual, die ihn wie ein Alp so lange

niedergedrückt hatte. Nichts ist mehr zu be-

klagen, als dass gerade die Bücher über die domi-
tianische Zeit verloren sind, einst gewiss der Höhe-
uud Glanzpunkt des Ganzen. Dass Tacitus diesen

Stoff zuerst für ein umfängliches Werk wählte, ver-

rät mit unverkennbarer Deutlichkeit sein innerstes

Wesen und seine Anschauung von der Aufgabe

des Geschichtschreibers. In erster Linie interes -

1

siert ihn das Selbsterlebte, die jüngste Vergangen-

heit, eine Thatsache, die sich durch die drei kleinen

Schriften bestätigt. Erst in vorgerückterem Iehens-

alter gehtTacitus daran, die seiner eigenen Erinne-

rung voran liegende Zeit, worin die Wurzeln und
Ursprüagc der eigenen lagen, die Zeit seit dem
Abschluss der Neuordnung des römischen Staates

durch Augustus, in den Annalen darzustellen. Der

moderne (sachlich übrigens sehr anfechtbare) Ge-

danke, dass der Geschichtschreiber nicht seine

Zeit, sondern eine ihm ferne liegende schildern

solle, um seinem Gegenstände unbefangen gegen-

über zu stehen, konnte einer so subjectiv ange-

legten Persönlichkeit wie Tacitus gar nicht kom-
men. Tacitus wählte sich die Aufgabe seiner

Eigenart bewusst oder mit dem Instincte des

Genies. Zu einer einheitlichen allen Kragen gegen-
1 Uber sicheren und sich sichernden Weltanschau-
ung ist Tacitus so wenig wie irgend einer seiner

Zeit- und Volksgenossen vor- und durchgedrungen.
Dem Studium der Philosophie hat er in lässlicher

Weise, soweit es Romano et tenatori (vgl. Agr. 4)

wohlanständig war. gehuldigt. Zwischen den
Lehren der Philosophen, zwischen nüchterner Auf-

geklärtheit, zwischen denAnschauungen desDurch-

schnitts-Aristokraten, der an das Schicksal in den
Sternen, an Prophezeiungen, Wunder und Vor-

1 Zeichen glaubt, gelegentlich auch die römische

Gefühlshärte durehblicken lässt und den Vorrang
des adeligen Blutes in Erinnerung bringt, zwi-

schen Gläubigkeit, peinlichem Zweifel und Frei-

geisterei sehen wir Tacitus im Schwanken.
Tacitus bemüht sich ernsthaft das Thatsäch-

liche im einzelnen und im Zusammenhänge zu

ermitteln, aber sein Hauptinteresse erschöpft sich

damit nicht. Arthivalische und quellenkritiache

Ermittlungen in weiterem Umfange selbst anzu-
1 stellen, hielt er nicht für seine Aufgabe. Seine

Arbeit ruht vorzugsweise auf seinen Vorgängern
in der historischen Litteratur. Nur ganz selten

erwähnt er Dinge als solche, welche 6ich dort

nicht fanden (ano. IV 53. VI 13). Aber den von
seinen Vorgängern gelieferten Stoff prüft und
sichtet er und gestaltet ihn neu. Diese formale

künstlerische Gestaltung ist überhaupt dem anti-

ken Geschichtschreiber viel wichtiger als dem
modernen, wenigstens dem modernen deutschen,

denn die modernen Geschichtschreiber z. B. ro-

manischer Zunge denken darüber ähnlich wie die

alten. Dem antiken Historiker ist die Ermittlung

des Thatsächlichen nur Vorarbeit. Daher z. B.

auch das von Tacitus wie von den andern alten

Historikern geübte Verfahren, den auftretenden

Personen Worte und Reden in den Mund zu legen,

die sie so nicht gesprochen haben, ja es ausdrück-

lich anzumerken, wann wörtlich citiert wird (hist.

III 39; ann. VI 12. XIV 59. XV 67. XVI 4;

vgl. auch ann. XV 63; hier verzichtet Tacitus

darauf, die wörtlich veröffentlichten letzten Aus-

sprüche Senecas invertert, d. h. in den Stil seines

Werkes umzusetzen). Die ganze Darstellung soll

eben von einheitlicher Haltung und Stimmung
sein. Ein besonders merkwürdiges Beispiel ist

die Rede des Kaisers Claudius über das ius hono-

rurn der Gallier ann. XI 24, welche von der uns
grösstenteils inschriftlich (Bruns Fontes iuris 5

177) überlieferten wirklich gehaltenen oder doch
veröffentlichten Rede formell durchaus abweicht.

Dass der Wortlaut dieser kaiserlichen Rede offi-

ciell festgestellt und bekannt gemacht war, wusste

Tacitus »ehr wohl. Trotzdem nahm er keinen

Anstand, sie dem Charakter seines Werkes anzu-

passen und umzubilden (P. R. Schmidtmayer
Ztschr. f. d. Österreich. Gymn. XEI 869). Es
wäre für uns von grosser Wichtigkeit zu wissen,

ob Tacitus in der von ihm als reifem Manne durch-
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lebten Zeit, also in der domitianiscben. auch als

selbständiger Erforscher des Thatsächlichen sich

bemüht und bewährt habe, aber ihre Schilderung

ist verloren (s. o. S. 1575). Tacitus schreibt

Beichsgeschichte, nicht Fürstengeachichte. Aber
natürlich treten die leitenden Männer, besonders

die Kaiser, ihr Kreis und Rom, dann die aus-

wärtigen kriegerischen Angelegenheiten in den
Vordergrund, dagegen mehr zurück die allge-

meinen, die volkswirtschaftlichen und socialen Vcr-

1

hältnissedes Reiches, die Staatsverwaltung, nament-

lich die Verwaltung der Provinzen. Daraus dem
Geschichtschreiber einen Vorwurf machen, heisst

ihn ungerecht beurteilen, wie denn überhaupt die

meisten derjenigen Beurteiler, die an Tacitus

herummäkeln, ihm darin Unrecht thun, dass sie

von ihm die Anforderungen erfüllt sehen wollen,

welche man heute an den historischen Forscher

stellt. Sie lassen also ihm gegenüber die erste

Pflicht der Billigkeit ausser acht, welche ver- 2

langt ihn aus den Gesichtspunkten und mit den
Masstäben seiner Zeit zu messen.

fn die Seelenstimmungen und die Beweg-
gründe der Handelnden suchtTacitus einzudringen,

um deren Handlungen zu begreifen und begreifen

zu lassen. Eine Fülle der treffendsten und fein-

sten Bemerkungen zeigt zu stets neuer Über-
raschung des Lesers, wie tief Tacitus die mensch-

liche Natur, zumal ihre Schwächen, ergründet

hat. Seine nachdenkliche Natur getraut sich 3

in die Seelen der Handelnden die Sonde der

kritischen Betrachtung einzuführen, um auch

die verborgensten Regungen zu ergründen, ein

Verfahren, dessen bestrickenden Reiz man dem
Geschichtschreiber nachfühlen kann, ohne die

darin liegenden Gefahren zu verkennen. Die Me-
thode des Tacitus ist so in erster Reihe eine

psychologische, und in der spürenden eindringen-

den psychologischen Analyse bewährt sich Tacitus

als Meister. Es giebt auf dem weiten Gebiet« 4

der antiken Geschichtschreibung niemanden, der

ihm diese Meisterschaft streitig machen könnte.

Das ausgeführteste Beispiel dieser Methode ist

die Schilderung dcsTiberius in den ersten Büchern
der Annalen. Hier hat Tacitus allerdings jene

Methode überspannt und die Persönlichkeit des

Kaisers einseitig dargestellt, und es setzen darum
auch hier die neueren übertriebenen Angriffe gegen
Tacitus ein, von denen heute noch die derben
Worte von D. F. S t r a u s s gelten können (Aus- 5‘

gewählte Briefe, Bonn 1895, 503): .Die Taeitus-

krittelei ist Modegeschwätz und nun
wollen die Schulmeister zeigen, dass sie auch auf

der Höhe der Zeit sind.“ Siehe die bei T e u f f c 1

Geseh. d. röm. Litt. § 333, 13 angeführte Littera-

tur, und dazu A. Gercke Seneca-Studien, Jahrb.

1. XXII 159.

acitus will dieWahrhcit erforschen und sagen.

Das bezeugt schon die vom ersten bis zum letzten

Wort ernste undwürdige Haltungseiner Erzählung. 61

Tacitus bedauert, dass oft gerade bei den wich-

tigsten Dingen cs nicht möglich ist, die volle Wahr-
heit zu ergründen (vgl. nnn, IU 19), er bemüht
sich, falsche Gerüchte zu widerlegen (vgl. ann.
IV 11), er verwahrt sich gegen den Vorwurf, etwas
miraeuti cmim zu erzählen, d. h. uin Sensation
zu machen (ann. XI 27). Gleich im Anfang der

Historien (1 1) giebt er seine Richtschnur mit

den Worten an: incurruptain veritatem prolestis

ncque iwwre quisquam et sine odio dieendus est,

und auch in der Einleitung der Annalen ver-

spricht er zu schreiben: sine ira (ohne Privat-

hass) fl studio (Voreingenommenheit), quorum
eausas proeul habco. Er ist diesen Grundsätzen

treu geblieben. Aber diese finden ihre naturge-

mässe Schranke bei Tacitus wie bei jedem Meister

der Geschichtschreibung (freilich nicht bei ihren

3 urteilslosen und urteilängstlichen Handlangern)

an seinen allgemeinen sittlichen und politischen

Anschauungen, welche ihm die Massstäbe für die

Beurteilung der Ereignisse und Personen liefern

und liefern müssen. Tacitus will nicht einer

flüchtigen und bequemen Unterhaltung dienen

(hist. II 50), er betrachtet vom Standpunkt des

hochgestellten römischen Staatsmannes die Ge-

schichte mit starker, immer wiederkehrender Her-

vorhebung des Guten und Schlechten, beides mit

) unbestechlichem Urteile begleitend (vgl. ann. III

65 praecipuum tiiunus annolium reor ne vir-

tutes silenntur utque praeis dictis factisque ez

posteritate et in/amia metus sil). Tacitus ist

nach Herkunft und persönlicher Neigung Aristo-

krat und Republikaner, und will dies nicht ver

leugnen. Er fühlt sich ebenso von der Herrschaft

der Masse wie von der des Einen peinlich be-

rührt. Aber da er das Wiederaufleben der aristo-

kratischen Republik für unmöglich hält, so sieht

* er, wie andere hervorragende Männer (z. B. der

Philosoph Seneca). in der kraftvoll, gerecht und

milde geführten Alleinherrschaft, welche der Frei-

heit des Individuums Raum lässt, das in der

Gegenwart erreichbar Beste, ist voll Anerkennung

und Dankbarkeit den Kaisern Nerva und Traian

gegenüber und fusst in seiner historischen Be-

trachtung auf dem Boden ihres Regiments. Trotz

alledem aber steht ihm das aristokratisch-republi-

kanische alte Rom wie ein fernes Ideal immer
i vor Augen (vgl. z. B. hist. III 51; ann. 1 74.

II 82. III 60. 76. IV 63. XII 43); an ihm misst

er, oft unbewusst, seine Zeit und die, welche er

schildert. Er empfindet es schmerzlich, wie viel

besser es die Geschichtschreiber der alten Zeit

hatten, da sie würdigere und grossere Stoffe vor-

fanden, er Beibet eintönige und geringeres Interesse

erweckende behandeln müsse (ann. IV 32 noii»

in atlo et inglorius Ulbor IV 33 ito* Micro

iussa. eontinuas arcusationes, fallaees amieitias,

pemieiem innoeenlium et eatdtm ezitii eausas

coniungimus obria rerum similitudine et satie-

talf, vgl. ann. XVf 16). Wieder und wieder be-

klagt Tacitus den Verlust der Freiheit, den Knecht-

sinn und die eingerissene Schmeichelei. Mit Vor-

liebe erwähnt Tacitus die Angehörigen des Adels

und verweilt bei ihren Schicksalen, hier, wo seine

Neigung ist, gerne zur Anerkennung' bereit, aber

ebenso oft den Entarteten gegenüber mit scharfem

Tadel nicht zurückhaltend.

Der geschilderte innerliche Zwiespalt nagt dem

ernsten patriotischen Manne, der wie ein naeh-

geborner Altrömer erscheint, am Herzen und ver-

leiht seiner Darstellung, obwohl sie nie aus dem

Rahmen vornehmer und kühler Zurückhaltung

herausfällt, hier den Ton wehmütiger Entsagung,

dort den Ton der oft bis zur ätzenden Schärfe

und Bitterkeit gesteigerten Strenge. Und sein-

Bilder färben sich um so leichter ins Düstere und
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Dunkle, als Tacitus eine criminalistische Ader
besitzt. Daher lockt ihn die das einzelne zer-

gliedernde, Punkt für Punkt wie in einer An-

klageschrift vorbringende und etwahiger Entschul-

digung sorglich vorbauende Schilderung der Ver-

brecher auf dem Throne, überhaupt der Nacht-

seiten der menschlichen Natur und der Menschen.

Gewaltig nnd einzig in ihrer Art ist die Kraft

der taciteischen Darstellung, ihr Ernst und ihre

Wucht, nicht minder ihre Kunst. Vor dem ge-

staltenden Blicke des Tacitus schiesst die Ver-

tue auch im Stil als ein Künstler ersten Rangs
bewiesen, wenn er auch gar manchmal die Klip-

pen, die in dem eingcschlagenen Wege liegen,

nicht vermieden hat und nicht selten die Kunst
zur Künstelei verschroben hat. Tacitus gehört wie
Lucretius zu den einsamen Grössen der Litteratur,

die abseits vom Wege stehen. Sie müssen sich

an einer kleinen Gemeinde genügen lassen, die

sich liebevoll in ihr Studium versenkt und be-

wundernd sich ihrer Leistung freut. Der grosse

Schwarm wird an diesen ihm Unverständlichen

gangcnheit zu Bildern zusammen, die durch Un- stets vorüber eilen. Trotzdem ist und bleibt es

mittelbarkeit und Anschaulichkeit ergreifen. Er Tacitus, der die Geschichte deB ersten kaiser-

giebt sie, wie er sie sieht, ihm sind sie die volle liehen Jahrhunderts für alle Zeit geschrieben hat.

Wahrheit. Aber es ist kein Wunder, dass vor dem Wie er sie sah und schilderte, sehen wir sie,

durchdringenden Blicke dieses Richters mancher müssen wir sie sehen, mögen wir auch um ein-

schleehter besteht alB vor dem Auge eines mild seines mit ihm markten, und durch seine Werke
abwägenden und entschuldigenden Betrachters. und in seinem Geist wird das Bild dieser Zeit

Wir glauben die Handelnden leibhaft und greif- auch in der Zukunft leben,

bar wie auf der Bühne zu sehen, wir folgen dem 20 Einige ausgewählte Litteratur, besonders

Erzähler mit einer Spannung und mit innerlicher neuere (ausführliche Angaben darüber in den Hand-
Erschütterung, wie sie sonst nur die dramatische büchern der römischen Litteraturgeschichtc, z. B.

Verkörperung eines Vorgangs bewirkt, und fühleu, von J. Chr. F. Bähr II 1 213.510. IH 22C. G.
wie viel Wahrheit in dem Worte Quintilians ist Bernhardy* 734. Teuffel-Schwabe* 824):

(inst. orat. X 1, 31): eit jiruiimn poetit hiatoria Allgemeines: F.W. Süvcrn Der Kunstcharakter

et quodam modo carmcn solulum. Nur darf man des T., Abh. Akad. Bert. 1822/23, 75. K. Hof f-

diesen Zug im Bilde des Tacitus nicht so über- meist er Weltanschauung des T., Essen 1831.

treiben, dass manTacitus einen derwenigen grossen R. v. Bosse Uber und wider T., Jahns Archiv

Dichter der Römer nennt (F. Leo Tacitus 13). XI 452. E. P. Dubois-Guchan T. et son siede.

Daran ist nur das richtig, was selbstverständlich 30 Paris 1861 (2 Bde.). Nipperdey und Haase vor

ist, dass Tacitus, der die Ursachen und die Ver- ihren Ausgaben. L. v. Ranke Weltgeschichte III

knüpfung der Thatsachen, die Einwirkungen und Analckten 280. C. Wachsmut h Einleitung in

die Charaktere der Handelnden begreifen und dar- das Studium der alten Gesch., Lpz. 1895, 677.

stellen will, diese Aufgabe ohne beständige schöpfe- J. Asbach Röm. Kaisertum und Verfassung, eine

rische Verbindung und Verwertung des Gegebc- historische Einleitungn zu den Schriften des T„
nen, die auch die Phantasie nie entbehren kann, Köln 1896. H. Peter D. ge6chichtl. Litteratur

nicht zu lösen vermag. Uber d. röm. Kaiserzeit, Leipz. 1897, II 42 u. sonst.

Die sachliche Darstellung empfängt noch be- F. Leo Tacitua, eine Festrede, Gött. 1896. Ge-
sonderen Reiz durch die sprachliche, durch den Samtausgaben: Editio princeps von Johannes
Stil, den sich Tacitus allmählich geschaffen hat. 40 d e S p i r a in Venedig um 1470 (enthält ann. XI
Man kann ihn sein eigenstes Werk nennen, so —XVI, hist. I—V, Germ. dial.). ed. F. Put eo-
sehr hat er das Überkommene zu einem Neuen lanus (ebenso, aber noch mit Agr.), Mailand um
um- und ausgestaltet. Absichtlich geht er an 1475 (Drucker Christ. Valdarfer). Ph. Beroal-
der gewöhnlichen Schreibweise vorüber, überhaupt dui (erste durch Hinzufügung der ersten Annalen-

no dem Alltäglichen. Er vermeidet geflissentlich büehcr aus eod. Med. I vervollständigte Ausgabe:
das ausgeglichene Ebenrnass des Satzes und seiner P. Cornelii Taciti libri quinque nuper inventi

Teile, der Satz- und Wortverbindung, und strebt atque cum reliquis eius operibus editi), Rom 1515.

nach inhaltsvoller Kürze, besonders kühn und B. Rhenanus, Basel 1533. J. Lipsius, Antverp.

glücklich im AusnUtzen des Participiums. Er um- 1574 und öfters. I. Bckker (erklärende Sammel-
geht technische Bezeichnungen, namentlich auch 50 ausgabe), Lps. 1831. F.Ritter, Cantabrigiae 1848;

militärisch-technische Einzelheiten, führt nicht Lps. 1864. J. C. O r e 1 1 i (ad fldem codd. Medi-

gerne Zahlen an, vermeidet es fremdartige Namen ceorumdenuocxcussorumceterorumqueoptimorum
(z. B. in der Germania die Namen der deutschen librorum ree. et interpretatus est), Zürich 1846.

Götter) zu nennen, überhaupt Fremdwörter zu davon editio II, Zürich-Berlin: I Ann. ed. J. G.

brauchen (z. B. griechische; vgl. ann. III 65. VI Baiter 1859; II Germ. dial. Agr. hist edd. H.

26. XV 71). da dies alles mit dem höheren von Schweizer-Sidler, G. Andresen, C. Meiser
ihm angeschlagenen Tone nicht stimmt. Uber 1877—1895. Neuere Teztausgaben (mit knapper
das Gemeine schwingt er sich auf in das Reich adnot. crit.) von F. Haase (Lps. 1855). K. Halm
des erhabenen Stils (des or/tvov, das man auch (Lps.* 1884) und K. Nipperdey Berl. 1871—76).

an seinen Reden rühmte, s. o. 8. 1570), des d ch-60 [Schwabe.]

terischen Ausdrucks, auf eigenartige Kraft, ge- 396) Cornelius Titianua, Freund des jüngeren
drungene Gedankenfülle und Neuheit der Wen- Plinius. An ihn gerichtet epist. 1 17; er ist wahr
dangen und Verbindungen bedacht, mit schweren scheinlich auch der Titianua, an den epist. IX 32
Schritten dahin wandelnd, unbekümmert um das geschrieben ist. [Stein.]

bequeme Verständnis seitens des l-escrs, eher ilin 397) Cornelius Tlepolemus. Zwei Brüder aus

durch eingestreute geistreiche Rätsel des vertieften Cibyra in Pamphylien, ein Maler Tlepolemus und
Ausdrucks, die zur Auflösung reizen, zum Ver- ein Wachsbildner Hiero, die in ihrer Heimatstadt
weilen einladend und nötigend. So hat sich Taci- wegen Tempelraub verfolgt werden sollten, flüch-
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teten zu dem Proquaestor C. Verres und traten

in seine Dienste. Er verwendete sie erst in Asien,

dann während seiner sicilisehen Statthalterschaft,

um Kunstwerke für sich auszuspüren. und als Ge-
holfen bei seinen Räuliereien (Cie. Verr. IV 30

—

33, 4L 96) Tlepolemus nahm, ohne römisches

Bürgerrecht zu besitzen, den Namen C. an (ebd.

III 69). [Münzer.

1

I Cornelius (Tuscus?). Cornelius und Servi-

genau sagen Frontin. strat. IV 3, 4 und Apul-

apol. 18, Cn. Scipio sei so arm gestorben, dass

er nicht einmal eine genügende Mitgift für seine

Töchter hinterlassen habe und diese vom Staate

ihre Aussteuer erhielten; ganz ungenau und will-

kürlich überträgt Seneca (cons. ad Helv. 12, 6f.;

nat. quaest. I 17, 8f.) die letztere Notiz, die

übrigens auch von den Töchtern des C. Fabricius.

M' Ourius und L. Mummius überliefert wird, auf

lins waren nach Tac. ann. VI 23 die Ankläger des 13 die des älteren Scipio Africanus.

Mamercus (Aemilius) Scaurus; beide wurden noch
im selben Jahre, 34 n. Chr., verbannt, weil sie

sich durch Bestechung von einer andern Anzeige
hatten abhalten lassen, Tac. ann. VI 30. Als

einen Ankläger des Scaurus nennt Senec. suas.

2, 22 einen Tuscun homo fjuam improbi animi
lam inlclieis ingenii, von dem er eine Rede citiert

Es ist also zweifelhaft, welchem der beiden das

Cognomen Tuscus zukommt. [Stein.]

399) [Cor]neliut Valrnti[mi» H]one»tianiu fiz- 20

ninmut, [r/(uaeator) prnr(inciae) Ajehaiae, tr(ibu-

nus) pl(ebit), Ipraet(or), ru/ral(or) via[e . . . CIL
VlIISuppl. 18269 Inschriftfragment ausLambaesis.
Vgl. Nr. 461. Einer späteren Zeit (kurz vor 367 n,

Chr.) gehört CorneliusValentinus an, der imAlbum
ordinis Thamugadensis unter den v(iri) rflarit-

timi) genannt wird (CIL VIII 2403). Groag.]

400) Cornelius Valerianu6, Autor des Plinius

im VIII., X., XIV. und XV. Buch, n. h. Index der

406) Cornelia, ältere Tochter des P. Scipio

Africanus Maior, noch bei dessen Lebzeiten mit

P. Scipio Nasica Corculnm Nr. 353 vermählt

(Liv. XXXVIII 57, 2; Corculum als Schwieger-

sohn des Africanus bezeichnet von Polyb. XXIX
14, 1 [= Plut. Aem PauU. 15, 31. XXXII 13,

I—7; sein Sohn P. Scipio Nasica &rapio Nr.354
als euntobrinus des Tib. Gracchus von Veil. II

3, 1; vgl. auch Cic. ad Att. VI L 17).

407) Cornelia war die jüngere der beiden

Töchter des P. Scipio Africanus und seiner Ge-

mahlin Acmilia Tertia (Liv. XXXVIII 51 2]_

Eine unglückverheissende Beobachtung bei ihrer

Geburt erzählt Plin. n, h. VII 62. Sie vermählte

sich in früher Jugend mit dem weit älteren Tib.

Sempronius Gracchus. Nach der bestimmten Ver-

sicherung des Polybios (XXXII 13, lff. und bei

Plut. Tib. Gracch. L L 4, 1) fand nicht nur die

Heirat, sondern auch die Verlobung erst nach dem
genannten Bücher und X 5 (als Quelle für ein 30 571 = 183 erfolgten Tode des Africanus auf Be-

Ereignis aus dem J. 36 n. Chr.). XIV Uj vgl. F,

Münzer Beiträge zur Quellenkritik d. Natur.g d.

Plin., Berlin 1897,370-384, der die anf ihn zurück-

gehenden Partien in der Naturalis historia genauer
zu bestimmen sucht. Ein Valerianus wird III 128
(vgl. ind. III) für eine Nachricht ganz anderer Art
citiert, ist daher kaum mit C. identisch, sein Name
ausserdem wahrscheinlich unrichtig überliefert,

M ü n z e r a. a. 0. 376, L Ebenso ist aber auch

Schluss der Familie statt. Livius XXXVIII 57,

3 zweifelt, ob diese Angabe Glauben verdiene

oder die der römischen Annalisten, die die Ver-

lobung mit den Scipionenproeessen in Zusammen-

hang brachten und gewissermassen als die Be-

lohnung darstellten, die Gracchus von Africanus

für sein edelmütiges Benehmen empfing (Liv.

XXXVIII 57, 2—8; daraus Val. Mai. IV 2, 4.

Gell. XII 8, 1-4. Dio frg. 62, vgl. Sen. eontrov.

fraglich, ob C. eine Person ist mit dem Q. C!nr- 40 V 2,31. Für uns kann in diesem Falle die Ent-

nrliun Valeriatw» CIL II 2079. 3272 (die sich viel-

leicht nicht einmal beide auf denselben beziehen),

wie Münzer a. a. 0. 380 will.

401) P. LieiniuB Cornelius Valerianus Caesar,

älterer Sohn des Kaisers Gallienus (253—268 n,

Chr.), 8. L i c i n i u s.

402) CorneliusVictorinus, Hist Aug. Pius8,8un-
richtig überliefert, s.CorneliusRepentinus(Nr.299).

403) Cornelius Ursus, Freund des jüngeren

Scheidung nicht zweifelhaft sein. Die roman-

hafte Erzählung der römischen Berichte gehört

inB Reich der Erfindungen; zu ihrer Entstehung

hatte die Rhetorik beigetragen (vgl. Cic. de inv.

I 91). und die Einzelheiten waren, wie schon Plu-

tarch (Tib. Gracch. 4, 1) bemerkte, einer Erzäh-

lung von der Verlobung des jüngeren Tib. Grac-

chus entlehnt, die übrigens vielleicht selbst un-

geschichtlich ist (vgl. Mommsen Röm. Forsch.

Plinius, an den er ep. IV 9 und V 22 schreibt. 52 II 478, 129. 492L, 1 58. Niese De annalibus

Von den Briefen mit der Adresse Urto sind VI 5
uml 13 sicher, VIII 2 wahrscheinlich an ihn ge-

richtet [Stein.)

404) Cornelia war eine derrömischenMatroncn,
die 423= 331 der Giftmischerei beschuldigt wur-
den; sie gab sich selbst durch den von ihr be-

reiteten Trunk den Tod (Liv VIII 18, 8f.)

405) Cornelia, Tochter des Cn. Scipio Calvus

Romanis observationes alterae VIII Anm.). Die

Behauptung Senecas, die Töchter des Africanus

hätten ihre Mitgift aus dem Staatsschatz erhalten,

ist falsch (über ihre Entstehung vgl. Cornelia

Nr. 405); vielmehr hatte der Vater jeder von ihnen

fünfzig Talente hinterlassen. Davon erhielten

sie die Hälfte bei der Verheiratung von ihrer

Mutter, die andere Hälfte nach deren Tode 592

Nr.345 und demnach Schwester des P. Scipio Nasica = 162 von ihrem Enkel und Erben P. Scipio

Nr. 350. Im J. 540= 214 hat ihr Vater, ihm 22/
die Heimkehr aus Spanien zu gestatten, weil er

die Mitgift für Cornelia zusammenbringen wollte;

darauf beschloss der Senat, sic auf Staatskosten

ausznstatten, damit der Feldherr, von häuslichen
Sorgen befreit, seinen Dienst thun könne (Val.

Max. 4, 1AL. Ammian. Marc. XIV 6, LL Zonar.
IX 3 Ende; vgl. den ähnlichen Senatsbeschluss
für M. Atilins Regulus o. Bd. II S, 2087). Un-

Aemilianus unverzüglich ausgezahlt (Polyb.XXXII

13, lff.). Damals war Cornelia höchstens drei

Jahre verheiratet, was Mommsen (a. 0. 489-491)

durch Combination folgender Thatsachen ermittelt

hat: Cornelia gebar ihrem Gemahl zwölf Kinder,

abwechselnd Knaben und Mädchen (Sen. cons. ad

Ms re. Bi, 3; ad Helv. 16. <L Plin. n. h. >11 51
Plut. Tib. Gr. L 2); der älteste Sohn war der

dem Vater gleichnamige Tiberius, zugleich das
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älteste oder Zweitälteste Kind; seine Geburt fällt

592= 162 und der Tod des Vaters nicht lange

nach 601 = 153. Cornelias Gatte war ein Mann
von strenger Religiosität (s. ein Beispiel bei P.

Scipio N.i-ica Corculum Nr. 353); er sali einstauf

seinem Ehebette ein Schlangenpaar, die Offen-

barung der Genien des Hausherrn und der Haus-

frau, und befragte deswegen die Haruspices. Sie

rieten, eines der Tiere zu töten, das andere zu

Tiberiu6 im J. 621 = 133 ryy re ftrjziga xai rä
laiöla ff rö nXif&OG xagifyi ovvictlftrra, wird gesagt,

dass Cornelia durch Thiaten die Gracchen unter-

stützt habe; an beiden Stellen wird, wie an der

angeführten hervorgehoben, dass nur gewisse

Quellen diese Angaben machten; in beiden Fällen

stehen ihnen andere Berichte gegenüber und werden
diese durch innere und äussere Gründe als die

weitaus glaubwürdigeren erwiesen. Die eine An-
entlassen; von dem Ehepaar werde dann der Teil, 10 gäbe ist die, dass C. im Verein mit ihrer Tochter

dessen Genius getötet werde, gleichfalls sterben.

Darauf beschloss Gracchus das Weibchen freizu-

lassen. weil C. jünger war und ihn überlelien

sollte, und starb nach kurzer Frist. Diese Be-

gebenheit hat C. Gracchus überliefert (bei Cic.

div. I 36. II 62) und haben ihm Spätere öfters

nacherzählt (Val. Ma«. IV 6, 1. Plin. n. h. VII

122. Auct. de vir. UL 57, 4. Plut. Tib. Gr. 1,

2); sie ist nur verständlich, wenn man sie in Zu

ihren Schwiegersohn Scipio Aemilianus im J. 625
129 umgebracht habe, um zu verhindern, dass

er die Gesetze des Tib. Gracchus Umstürze (Appian.

bell. civ. I 20); von den verschiedenen Partei-

lügen Uber den Tod des Scipio (a. o. S. 1 458 f.) ist

dies die gemeinste und erlogenste. Die zweite An-

gabe ist, dass sie ihrem Sohn Gaius 633 = 121,

als die Entscheidung bevorstand, Söldner als

Schnitter verkleidet zusehickte: raCta fäg b toit

sammenhang mit verwandten religiösen Anschau- 20 i.-uoxo'llois airrijt finypba ytypaydai apöc tot

ungen betrachtet (vgl. Preller-Jordan Röm.
Myth. II 196f.). Nach dem Tode des Gemahls
ging C. keine zweite Ehe mehr ein, sie ver-

schmähte sogar die Hand des wiederholt in Rom
weilenden ägyptischen Thronprätendenten, des

spätem Königs Ptolemaios VIII. Euergetes II.

(Plut. Tib. Gr. 1, 3, vgl. Pauly R.-E. VI 220, 1).

Sie widmete sich ganz der Erziehung ihrer Kinder,

von denen nur drei am Leben blieben, die spä-
i rp_:i fPIL 1 n n I I

vlov (Plut. C. Gracch. 13, 1); hier hat man es

ohne Zweifel mit böswilliger Auslegung von harm-

losen Worten zu thun, wodurch man die Behaup-
tung stützte. Gracchus habe zuerst zu gewalt-

samen Mitteln gegriffen. Plutarch fügt selbst

bei, dass nach anderen Darstellungen C. das Ver-

halten ihres Sohnes vielmehr missbilligte. Das
ist ohne Zweifel das Richtige, denn es wird durch
eine von Freund und Feind beglaubigte Ausse-

teren Tribunen Tib. und C. Gracchus und eine 30 ning des C. Gracchus selbst bewiesen; er stellte

Tochter Sempronia, die sich mit P. Scipio Aemi-
lianus Nr. 335 vermählte (Plut. Tib. Gr. 1, 3;

ungenau Sen. cons. ad Marc. 16, 3; ad Helv. 16, 6).

Cornelia war eine hochgebildete F'rau und ausge-

zeichnete Mutter; die Söhne sollen sogar ihre

glänzende Rednergabe zum guten Teil ihr ver-

dankt haben (Cic. Brut. 104. 211. Tac. dial. 28.

Quintil. inst. or. I 1, 6. Plut. Tib. Gr. 1, 8).

Allgemein bekannt ist die Äusserung, die sie zu

Ende 630= 124 sofort nach dem Antritt seines

ersten Tribunats einen Antrag, der sich speeiell

gegen M. Octavius, den früheren Amtsgenossen
und Widersacher seines Bruders, richtete; er lies6

den Antrag fallen mit den Worten, er begnadige
den Octavius, weil Beine Mutter für ihn gebeten

habe (Diod. XXXIV 25, 2. Plut. C. Gr. 4, 1).

Dazu stimmen nun auch die beiden Bruchstücke

von Briefen der C., die kurz vorher, als sieh Gaius
einer mit ihren Kleinodien prunkenden Campa- 40 um das Tribunat bewarb, geschrieben sind und
nerin gethan haben soll, ihre Kinder seien ihr

Schmuck; sie wird allein von Val. Max. IV 4 Anf.

unter Berufung auf eine Apophthegmensammlung
des sonst nirgends erwähnten Pomponius Rufus
angeführt und scheint mir nurvon derGemahlin Pho-

kions auf Cornelia übertragen (vgl. Plut. Phoc. 19,

wo auch die Ionierin der Campanerin entspricht,

weil beide wegen ihrer Üppigkeit berüchtigte

Landschaften vertreten). Auch der hochstrebende

ihn abmahnen, den Bruder zu rächen und die-

selbe Bahn zu betreten. Diese zwei Brieffrag-

mente sind schon dadurch innerlich als echt be-,

glaubigt; auch die äusseren Umstände sprechen

dafür. Denn Cicero (Brut. 211; daraus ohne eigene

Kenntnis Quintil. inst. or. I 1. 6) hat Briefe der

Cornelia, vielleicht an die Söhne gerichtete, ge-

lesen, und der mit ihm befreundeteCorneliusNepos

hat diese Stücke erhalten (vgl. o. S. 14131.) offenbar

Ehrgeiz ihrer Söhne wurde auf die Mutter zu- 50 in demßuch de oralonhuaLntinis.obwohlsie in den

rückgeführt. Sie habe sich oft vor ihnen beklagt,

dass man von ihr nur als der Schwiegermutter

Scipios und nicht als von der Mutter der Grac-

chen spräche. Plutarch (Tib. Gr. 8, 4) sagt aus-

drücklich. dass dieser Ausspruch nur von einigen

Gegnern überliefert werde; er klingt ohnehin,

als ob er erst in späterer Zeit erfunden worden
wäre, als man Cornelia in der That die Mutter der

Gracchen nannte (z. B. auf der Statuenbasis, s.

Hss. am Schluss nach den Viten des Cato und At-

ticus stehen, die aus dem Buche de hieloricii Latinie

stammen (abgedruckt in den Ausgaben des Nepos,

auch bei Peter Frg. hist. Rom. 222). Die Echt-

heit der Bruchstücke ist wiederholt bestritten

worden, so von Mercklin in der jetzt ganz wert-

losen Dissertation De Corneliae vita moribus et

epistolis (Dorpat 1844) 271L; sie ist in überzeu-

gender WeiBe verteidigt und bewiesen worden von

u.). Ihr Verhältnis zu Jen politischen Bestre- 60Nipperdey Opuscula 95— 1 18 (vgl. auch J o r-

bungen der Söhne suchte Nipperdey (Opuscula

104—109) näher zu beleuchten und kam zu dem
Ergebnis, dass sie wohl die von ihnen verfochtene

Sache, aber nicht ihre Absichten billigte. Er
hat dabei nicht genug beachtet, dass tendenziöse

Darstellungen ihr Bild entstellt haben. An zwei

Stellen, ausser an der eben angeführten und etwa
Dio frg. 82, 8, wonach der sich gefährdet glaubende

dan Herrn. XV 530—534; andere Litteratur bei

Teuffel-Schwabc I 202 § 123, 6; nur dem
Titel nach kenne ich bisher: K. Hubel Die Brief-

fragmente der Cornelia, der Mutter der Gracchen,

Dias. Erlangen 1900. H. Schlelein De epistolis,

quarum fragmenta in Cornelii Nepotis libris tra-

duntur, Corneliae Gracchorum matri vindicandis,

Di««. München 1900). Allerdings hat sich Ed.
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Mever (Untersuchung, zur Gesch. der Graechen

[Halle 1894] 4, 6) entschieden gegen diese An-

sicht ausgesprochen; doch dass Verleumdung
Zeugnisse, die ihr unbequem sind, einfach un-

beachtet liest, ist nichts Ungewöhnliches und
kein Beweis gegen ihre Authenticität. Auch
der von Plut. C. Gr. 18, 1 erwähnte Brief ist.

wie schon gesagt wurde, nicht für gefälscht in

halten, sondern nur falsch ausgelegt. Wie Cornelia

schon bei Lebzeiten von den Gegnern ihrer Söhne
angegriffen wurde, zeigt die Erzählung bei Plot,

ebd. 4, 2, wo, beiläufig bemerkt, C. Gracchus sie

ebenso mit dem Namen nennt, wie sie selbst in

dem zweiten Brieffragment ihren älteren Sohn.

Eine Erwähnung der Mutter findet sieh ausser-

dem in dem Bruchstück einer andern Rede des

C. Gracchus bei Cie. de or. III 214; es ist un-

bekannt, wann diese Rede gehalten worden ist,

aber man hat zu viel Gewicht darauf gelegt, dass

sie die Anwesenheit der C. in Rom voraussetzt.

Nach Oros. V 12, 9 hatte sich C. schon nach
dem Tode des Tib. Gracchus nach Misennro zu-

rückgezogen, was auch den Briefwechsel mit Gaius
erklärt, aber trotzdem kann sie zeitweilig auch
in Rom gelebt haben. In Misenum traf sie die

Nachricht von dem Untergange ihres zweiten

Sohnes; sic ertrug ihr schweres Geschick mit
SeelengTösse und lebte noch längere Zeit im Ver-

kehr mit bedeutenden und edlen Männern, stolz

auf ihre Kinder, für die, wie sie sagte, die Tempel,
in denen sie gefallen, würdige Grabmiler seien,

von allen verehrt und bewundert (Veil. II 7, 1.

Sen. cons. ad Marc. 16, 8; ad Helv. 16, 6. Oros.
V 12, 9. Plut. C. Gr. 19, 1—3). Sie galt als

das Master einer RBmerin und wert, der Pene-
lope gegenübereestellt zu werden (Aelian. v. _h.

XIV 45, 1). Von ihrem hohen Ansehen zeugt

die Errichtung einer bronzenen sitzenden Porträt-

statue mit Aufschrift in der Porticus Metelli (Plin.

n. h. XXXIV 81. Plut. C. Gr. 4, 1). Hier ist

1878 die Basis mit der Aufschrift: Cornelia Afri-

rani l(ilia) Qracehorum (seil, mofer) gefunden
worden; die Statue selbst ist schon ziemlich früh

untergegangen, da nach einer zweiten Inschrift

die Basis später zur Aufstellung eines Werkes
des älteren Bildhauers Teisikrates benutzt wurde
(Ephem. epigr- IV 816= CIL VI 31610, vgl.

B e r n o u 1 1 i Röm. Ikonogr. I 721!.). Dass C. im
J. 653 =101 noch am Leben war, wird oben
Bd. II S. 264, 38 irrtümlich gesagt; es handelt
sich dort um ihre Tochter Sempronia.

408) Cornelia, Tochter des P. Lentulus Con-
auls 592= 162 (Nr. 202), erhielt von ihm nur
eine sehr geringe Mitgift (Lidnian. p. 14 Bonn.).

409) Cornelia, Gemahlin des M. Livius Drusus
Consuls 642 =112 und Mutter des gleichnamigen
Volkstribunen von 663 = 91. Sie überlebte den
Sohn, der in diesem Jahre seinen Tod fand, und
ertrug dieses Missgeschick ruhig (Sen. cons. ad
Mare. 16, 4, vielleicht unzuverlässig).

410) Cornelia. Sex. Nonius heisst bei Plut.

Sulla 10, 5 ibthfiiovi des Dietators Sulla; seine

Mutter war also dessen Schwester.

411) Cornelia. Cie. har. resp. 22 bezeichnet
P. Sdpio Nasica, der die Mater Idaea emfing
(Nr. 350) als abarut des Cn. Lentulus Marcellinus
Nr. 228. Wahrscheinlich war Nasica vielmehr
alavut des Marcellinus, indem dessen Mutter, die

Gemahlin von Nr. 230, eine Tochter des P. Sdpio
Nasica Serapio Nr. 355 war (vgl Drumann G.

R. II 405).

412) Cornelia war die Tochter Sullas aus seiner

ersten, in früher Jugend geschlossenen Ehe mit
Ilia (Plut. Sulla 6, 16). Sie vermählte sieh mit

Q. Pompeius Rufus, der 666= 88 mit Sulla Consul
war und Ende dieses Jahres ermordet wurde; sie

hatte ihm zwei Kinder geboren, die als Enkel
Sullas bezeichnet werden, Q. Pompeius Rufus.

den späteren Volkstribunen von 702 = 52 (Ascon.

Milon. p. 28), und Pompeia, die zweite Gemahlin
Caesars (Suet. Caes. 6). Wahrscheinlich zur Zeit

der sullanischen Proscriptionen kaufte sie für einen

ziemlich geringen Preis die aehOne Villa des Marius

bei Misenum und verkaufte sie später mit grosssem

Vorteil an L. Loeullus (Plut. Mar. 34, 4). Ihre

Habgier bewies sie noch im J. 503= 51 gegen

ihre eigenen Sohn in so hartherziger Weise, dass

ca sogar dessen Gegner rührte (Val. Maz. IV 2,

7; vgl Bd. IH S. 1269). Vielleicht lebte sie auch

damals noch in der Nähe von Misenum, da der

Sohn in Bauli seinen Unterhalt suchte (vgL CaeL

ad fam. VIII 1, 4, dazu G r a e v e n Neue Jahrb.

f. Phil. I 1898, 832f.).

413) Cornelia war die Tochter des L. Corne-

lius Cinna Nr. 106 und wurde mit Caesar ver-

mählt, als dieser erst 16 Jahre alt war, also 670
= 84 oder 668 = 86; bald darauf gebar sie ihm

seine einzige Tochter Iulia (Suet. Caes. 1. Plut

Caes. 1, 1. 5, 3, vgl. VeU. II 41, 2. Val. Maz.

IX 9, 1. Appian. bell. civ. 121. 126). Sulla

verlangte, dass Caesar sieh von ihr trenne, aber

er weigerte sich dessen standhaft (Veil. Suet.

Pint.). Sie starb um die Zeit seiner Quaestnr,

etwa 686 = 68, und er hielt ihr die Leichenrede

(Suet. Caes. 6. Plut. Caes. 5, 2).

414) Cornelia. Oros. V 24, 16 nennt Cn. Do-

mitius Ahenobarbua, der 673 = 81 als junger

Mann in A'rica seinen Tod fand. Citmae jener.

Er war also mit einer Schwester der Vorigen ver-

mählt.

415) Cornelia. Eine alte Inschrift von einem

Grabe der Via Salaria lautet: (Com]elia L. Sa-

pton/is l(ilia)] Vatieni (uxor) (CIL VI 1296).

Wer der Vater und wer der Gemahl dieser Frau

waren, ist nicht festzustellen, doch gehörte jener

wohl zu den Nachkommen des L. Scipio Asiagenm
Nr. 337, bei denen das Praenomen L. hauptsäch-

lich in Gebrauch war.

416) Cornelia, Tochter des L. Scipio Asiaticus

ConsuU 671 = 83 (Nr. 338), noch bei Lebzeiten

ihres Vaters mit P. Sestius vermählt, folgte mit

diesem dem Vater im J. 672= 82 nach Massilia

(Cic. Seat. 7) und war 692= 62 in Rom. während

ihr Gatte als Proquaestor in Makedonien weilte

(Cic. ad fam. V 6, 1).

417) Cornelia wurde dem P. Cornelius Scipio

Nasica Nr. 352 von seiner Gemahlin Aemilia Le-

pida geboren, ehe er in die Familie der Meteller

überging und den Namen Q. Caedlius Metellus

Pius Scipio annahm. Im J. 699= 55 vermählte

sie sich mit P. Licinius Crassus, dem Sohne des

Triumvirn Crassus. Die Zeit ergiebt sieh daraus,

dassP. Crassus im vorhergehenden Jahre nochunter

Caesar in Gallien diente und i mAnfang des folgeuden

seinem Vater nach Syrien folgte, wo er mit ihm zu-

sammen im Kampf gegen die Parther seinen Tod
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fand (Lucan. VIU 901T.. dazu Schol. Bern.: Hüne
locum poeta de Litio lulit |frg. 46 in B. CXII ge-

hörig). Plut. Pomp. 55. 1. 74,3. Appian.betl.civ.il

88. Zonar. X 9 [aus Plut.]). Die junge Witwe,

deren Schönheit, Tugend und Bildung besondere

von Plut. Pomp. 55, 1 (daraus Zonar.) gerühmt
wird, vermihlte sich ein Jahr später, Anfang 702
= 52, zum zweitenmale mit Cn. Pompeius, der

bedeutend älter war (Lucan. III 21 ff. Plut. Pomp.

tiliusTaurus, Münzmeisters um lOv. Chr., eineCor-

nelia Sisennae Mia war, vermutlich die Tochter des

L. Sisenna (Nr.872);vgl.Dessau Prosop. III 263ff.

421) (Cornelia), Tochter des L. Lentulus cos.

751 = 8 v. Chr. (Inst. Iust. II 25 pr.), s. Nr. 198.

422) Cornelia wurde im J. 23 n. Chr. zur

rirgo Vrtlali* ernannt und erhielt eine Aussteuer
von zwei Millionen Sesterzen (Tac. ann. IV 16).

423) Cornelia Sdpionutn genlit, Gemahlin
55, lf., vgl. 76, 5. Dio XL 51, 3; falsche Zeit- 10 des L. Volusius Saturninus cos. 3 n. Chr., dem
1«Stimmung bei Veil. II 54, 2; vgl. auch Bd. III

S. 1225). Als Pompeius im Frühjahr 705= 49

Italien verlassen musste, sandte er Cornelia mit
seinem jüngsten Sohne Seltne nach Lesbos (Lucan.

V 7229. VIII 40ff. Plut. Pomp. 66, 2). Wäh-
rend ihres Aufenthalts auf der Insel bezeugte sie

dem nahen Pergamon ihre Gunst, und es wurde
ihr dort eine Ehrenstatue iid t* rqv juqI airrijy aat-

tpQoovvrfv >tai rqv jtQoc 1

6

v drj/Aov efooiav errichtet

sie in seinem 62. Lebensjahr, 25 n. Chr., den

Q Volusius Saturninus cos. 56 gebar (Plin. n. h.

VII 62; das Jahr ergiebt sich daraus, dass ihr

Gemahl im J.56 im Alter von 93 Jahren starb,

vgl. Tac. ann. XIII 30). Dieselbe ist Cornelia

LJVolulti (CIL VI 7387 Grabschrift einer Sclavin.

vgl. 9343) und Cornelia L. I. Volusi Satumini
pjraeleeti ?) (Inschrift einer Wasserleitungsröhre
CIL XV 7441, vgl. Dresseis Anmerkung); doch

(Dittcnberger Sylt.1 345= Inschriften vonPer-20jst zu bemerken, dass alle uns bekannten Sci-

gamon II 412). Vom Schlachtfelde bei Pharsalos

hinweg eilte Pompeius im August 706= 48 nach
Mytilene, um die Seinigen abzuholen. Nach Li-

vius (frg. 46 bei Schot. Bern. Lucan. VIII 91)

empfing ihn Cornelia mit den Worten: Viril,

Magne, felicitatem tmm mea fortuna. quid enim
er tunesta Crattorum domo reripiebat, niti ul

mintteretur magnitvdo tua? Diese Wiedersehens-

scene ist von Geschichtschreibern und Dichtern

piones und Lentuli Scipiones dieser Zeit daB Prae-

nomen Publiut führten. Mit Licinia Cornelia
it. I. Volueia Torquala (CIL VI 31726) ist sie

nicht zu identificieren (anders Stevenson Bull,

d. Inst. 1885, 25L); vgl. Dessau Prosopogr. III

487. Eine Tochter der C. und des Volusius war
wohl Volueia Cornelia (CIL VI 7296. 7808). Der
Patron des L. Comeliut Torquati l. Philetus,

dessen Grabschrift beim Scipionengrab gefunden
weiter susgemalt worden (Plut. Pomp. 74, 1—75, 30 wurde (CIL VI 16125), wird gleiehfallsein Volusius

1; daraus Zonar. X 9. Lucan. VIII 40R., vgl.

Veil. 58, 2. Appian. bell. civ. II 88. Dio XUI
2, 8). wie überhaupt Cornelias trauriges Geschick

sich für poetische Behandlung eignete und in

dem Epos des Lucan eine solche gefunden hat.

Von Lesbos begleitete Cornelia den Pompeius auf

der weiteren Flucht nach Ägypten und musste
von dem Schiffe aus Beine Ermordung mit an-

sehen (Lucan. VIII 5770. Plut. Pomp. 76, 1. 77,

Torquatus gewesen sein, s. bei Volusius.
424) Cornelia, Gemahlin des C. Calvisius Sa-

binus cos. 26 n. Chr. (o. Bd. III S. 1412 Nr. 15).

Während der Statthalterschaft ihres Mannes in

Pannonien betrat sie in militärischer Tracht das
Lager, revidierte die Wachtposten und gab sich

schliesslich im Hauptquartier dem Militärtribunen

T. Vinius hin. Nach Rom zurückgekehrt, wurde
sie deshalb im J. 39 angeklagt und tötete sich

1. 78, 2. 79, 2. 80, 1; apophth. Pomp. 15. Appian. 40 selbst zugleich mit ihrem Gatten (Tac. hist I 48,

bell. civ. II 85. Zonar. X 9). Sie entfloh mit
Sex. Pompeius nach Kypros, kehrte dann mit
Caesars Erlaubnis nach Italien zurück und setzte

die Asche ihres Gemahls, die ihr ausgeliefert

wurde, auf einem albanischen Gute bei (Liv. ep.

CXII. Oros. VI 15, 28. Lucan. IX 51ff. 171ff.

Plut. Pomp. 80, 5. Dio XLII 5, 7).

418) Cornelia, cuius caetitae pro ezemplo
kabita est, soll nach Ascon. Milon. p. 38, 5 Ge-

mahlin des M. Aemilius Lepidus, Interrez 702 50
= 52, des späteren Triumvirn, gewesen sein. Über
die Schwierigkeiten, die diese Angabe bietet, und
deren möglichen Lösungen vgl v. Rohden o.

Bd. I S. 560f. [Münzer.)

419) Cornelia, Tochter der Scribonia, wahr-
scheinlich aus deren Ehe mit Scipio cos. 38 v. Chr.

(vgl. Nr.332), Halbschwester der Iulia, der Tochter

des Augustus (vgl. die Stammtafel zu Nr. 227),

vermählt mit Paullus Aemilius Lepidus cos. 34

Plut. Galba 12. Dio LEX 18, 4). Welcher Linie
der Cornelier sie angehörte, ist unbekannt.

425) Cornelia ex lamilia Cottonint wurde im
J. 62 zur tirgo Vetlalit ernannt (Tac. ann. XV
22). Vermutlich dieselbe ist Cornelia Cotti Oae-
tuliri (o. Nr. 222) M(ia) t(irgo) V(estalit), CIL
VI 17170, vgl. Klebs Prosopogr. I 470 nr. 1211.

Nicht ausgeschlossen ist ihre Identificierung mit
der Folgenden.

426) Cornelia, rirgo Vetlalit mazima, wurde
um das J. 91 n. Chr., nachdem sie schon vorher
angeklagt, aber freigesprochen worden war, von
Domitian wegen Unkeuschheit verurteilt und
lebendig begraben (Plin. ep. IV 11, 6ff. Snet.

Dom. 8. Euseb. arm. ad a. Abr. 2106 = Hieron.

ad a. 2107 [91 n. Chr.]; vgl. Dio LXVII 8, 8.

Philostr. v. Apoll. VII 6, 182. Iuv. IV 8—10 mit
Friedlinders Anm .)

.

427) (Statilia) Cornelia, Tochter des Sisenna
v. Chr., dem sie drei Kinder gebar (s. o. Bd. I 60 Statilius Taurus cos. 16 n. Chr., s. Statilius (auf

S. 565L). Sie starb im Consulatsjahre ihres Bru-

ders, wohl des P. Scipio cos. 16 v. Chr. (Nr. 338).

Auf ihren Tod dichtete Properz eine Elegie (V

11), der die Angaben über sie entnommen sind.

420) (Cornelia). Aus dem Namen des Sisenna

Statilius Taurus cos. 16 n. Chr. und seiner Tochter
(Statilia) Cornelia (s.Nr.427) kann man schliessen,

dass die Mntter desselben und Gemahlin des T. Sta-

diese und nicht auf die Gemahlin des Taurus be-

zieht sich IGS I 1854, vgl. CII, XV 7440).

428) [Valjeria Uar[ria] Hotlilia Critpina

Moeria Cornelia s. Valerius.
429) Volusia Cornelia s. Volusius.
430) Ta ... a Cornelia Aeiana Nummi

Fautliniani (sc. uror). CIL VI 32329 Acta lud.

saec. vom J. '204 n. Chr.
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480a) Servenia Cornuta Cornelia Calnurnia Va-

leria Secunda Cotia (?) Procilla . . . Luculla s.

S e r v e n i u 8. (Groag.)

431) [Cor]uelia Caesia ((Jaetulica?), Cn.

Lentul[i Oa]etuliei t(ilia), CIL VI 1391. Sie

hat wohl eher für die Tochter des Cn. Cornelius

Lentulus Gaetulicus. Consuls im J. '26 n. Chr.

(Nr. 220). als desConsulssuRectus im J.55(Nr.2'21)

au gelten ; denn der Schwager des ersteren, L. Apro-

nius Caesianus, dürfte seinCognomen gerade so wie

Cornelia ihren zweiten Namen nach der Gattin des

L. Apronius haben.*) Dann hat wohl auch Cornelia

gleich den übrigen Kindern des älteren Gaetulicus

das Cognomen Gaetulica geführt. [Stein.)

432) Cornelia Cethegilla, Tochter des M. Ga-

vius Squilla Gallicanus (des Consuls 127 n. Chr.
oder des Consuls vom J. 150) und der Pompeia
Agrippinilla, Enkelin des M. Pompeius Macrinus
Theophanes, eines Nachkommen des Geschicht-

schreibers Theophanes von Mytilene. Griechische

Ehreninschrift der Cornelia, von der Stadt My-
tilene gesetzt (Ephem. epigr. II p. 6 nr. XXIII
[vgL Kaibel ebd. S. 19R.J = IGIns. II 237). Der
Name der Cornelia ist vielleicht so zu erklären,

dass ihre Grossmutter väterlicher- oder mütter-

licherseits eine Cornelia Cethegilla war.

433) Cornelia Cethegilla Aemilia Plancina

setzte ihrer Freigelassenen Cornelia Pia die Grab-
schrift CIL VI 16431.

434) Lucia Lorenia Cornelia Crispina s. Lo-
re n i u s.

485) (Cornelia) Dolabellina, in der Qrabschrift

einer Freigelassenen genannt (CIL VI 5096, die

Gabstätte stammt ans der Zeit des Tiberius und
Claudius, vgl. ebd. p. 927), vielleicht Tochter deB

P. Dolabella Nr. 143. [Groag.]

436)

Fausta (Cornelia), Tochter des Dietators

Sulla und Zwiilingsschwester des Faustus Sulla

Nr. 377 (s. d.; Plut. Sulla 34, 5). Sie war
in erster Ehe mit C. Memmius verheiratet, ver-

mutlich sehr jung, da bereits gegen Ende 700=
54 der Sohn beider als Fürsprecher für M. Aemi-
lius Scaurus auftrat. Wenige Monate vorher war
die Ehe Faustas mit C. Memmius aufgelöst wor-

den, und sie hatte eine neue mit T. Annius Milo

geschlossen (Ascon. Scaur. 25, vgl. Cic. ad Att.

IV 13, 1). Diesen begleitete sie im Anfang
702= 52 auf der Reise nach Lanuvium, die

durch das Zusammentreffen mit P. Clodiua ver-

hängnisvoll wurde (Cic. Mil. 28. 55. Ascon. Mil.

p. 27. 29f.); nach seiner Verurteilung blieb eie

in Rom (Cic. ad Att. V 8, 2L). Sie hatte ihm
und gewiss auch ihrem ersten Gatten nie die

Treue bewahrt ; ihr eigener Bruder spottete Uber
ihre Sittenlosigkeit (Macrob. sat. II 2, 9), und
noch in der Triumviralzeit war sie stadtbekannt
(Hör. sat. I 2, 64). Auch wenn man die Er-

zählung von ihrem Ehebru ,he mit dem Geschicht-

schreiber Sallust, die der Zeitgenosse Varro (bei

*) L. Apronius cnj (Caesia)

L. Apronius Caesianus (Apronia) cn; Cn. Cornelius

Lentulus
1 Gaetulicus

cos. 26

j
(Nr. 220)

(Cornelia Caesia (Gaetulica?)

Gell. XVII 18) überlieferte, in Zweifel zieht (o.

Bd. I S. 2276), so ist Fausta dennoch zu den
verrufensten Frauen der letzten republicanischcn

Zeit zu zählen. [Münzer.]

437) Fausta (Cornelia) (CIL VI 16470), ver-

mutlich Tochter des Faustus Sulla (Nr. 378), s. d.

[Groag]

438) Cornelia Gaetulica, Tochter des (Cn.

Cornelius Lentulus) Gaetulicus, des Consuls im
i J. 26 n. Chr. (Nr. 220), CIL VI 1392. [Stein.)

439) (Cornelia) Gratia, Tochter des M. Cor-

nelius Fronto (Nr. 157) und der Gratia, s.Gratius.

440) ((Vnefia?) Magna, ln der Inschrift

CIL VI 1961 (aus dem J. 5 n. Chr.) werden
neben einem Freigelassenen des Cn. Cinna Mag-
nus (Nr. 108) auch Antipho Magnat (sc. »erru«)

und Synhelut Magnat l(ibertui) a manu genannt.

Vermutlich ist diese Magna die Schwester des

Cinna Magnus gewesen. Ein Sclave einer Cornelia

i Magna setzte die Weihinschrift CIL V 3296 in

Verona.

441) Cor(nelia) L. I. Marullina, e(lartssima)

f(emina). der die (nicht mehr erhaltene) Inschrift

CIL IX 662 (Ausculum) gesetzt ist; vgl. zu Ser.

Scipio Ortitus Nr. 362. [Groag.]

442) [C]ornelia Ocel[la] setzt ihrem Gatten

M. Arrecinus Clemens die Grabschrift Ephem.
epigr. VIII 79 (Rubi). [Stein.]

443) Cornelia Orestina (sc lautet der Name
bei Dio [codez Marcianus, vgl. Boissevain z.

St.], daraus bei Xiphilinus und Zonaras, A'ogyij-

liov X)ßhroi’ {hyauiQ bei Ioann, Antioch. [ohne

Autorität], aber Livia Orestilla bei Sueton; die

Form Cornelia Orestina wird gestützt durch den

Namen des P. Scipio Orestinus Nr. 356, doch

wäre denkbar, dass C. auch das Gentile Licia

geführt habe), vermutlich Tochter oder Schwester

des Scipio Orestinus, heiratete im J. 37 n. Chr.

den C. Calpurnius Piso. Unmittelbar nach der

Hochzeit wurde Bie von Caligula ihrem Gatten

entführt, aber nach wenigen Tagen verstossen und

zwei Jahre nachher verbannt, weil sie mit Piso

wieder Gemeinschaft gepflogen hätte (Suet. Cal.

25. Dio LIX 8, 7. Zonar. XI 5. Schob luv. V
109, vgl. o. Bd. III S. 1377).

444) Seia ilodes[ta Uljpia(1) . ... ia Cor-

nelia Patruina Publiana (Rev. arch. XXXIII
1898. 442 nr. 112) s. Seius. [Groag.]

445) Paulla Cornelia. Das Fragment eines

Travertinsarkophags aus den Scipionengräbern

trägt die Inschrift: [P]aulla Cornelia Cn. I.

Hispalli (seil. uxor). Da das Cognomen Hi-

spallus nur für den Consul von 578= 176 (Nr.

346) feststeht, so könnte diese Cornelia dessen

Frau und etwa die Tochter des Cn. Cornelius

Lentulus Nr. 176 oder des Cn. Cornelius Dola-

bella Nr. 131 sein. Das Material des Sarkophags

und die Orthographie der Inschrift lassen aber

vermuten, dass sic später anzusetzen und der Ge-

mahl unbekannt ist (Mommsen CIL I 39 p. 21,

vgl. VI 1294. Dessau 10). [Münzer.]

446) Iulia Cornelia Paula Augusts, erste Ge-

mahlin des Kaisers Elagabal (218—222 n. Chr.).

s. I u 1 i u s. [Stein.]

447) CorneliaPlacida setzte mit ihrer Schwester

Cornelia Procula (Nr. 451) dem Vater Q. Corne-

lius Proculus (Nr. 294) und Bruder Q. Cornelius

Senccio Proculus (Nr. 367) die Grabschrift (CIL
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VI 1387. 1388). Sie wird identisch sein mit genau so wie die Münzen Aemilians (Mion net
Cornelia 0. I. Placida, die auf Amphoren ge- a. s. 0. Sadte De imperatorum Romanorum
nannt wird (CIL XV 3845 [aus dem J. 191], 8846. III p. Chr. n. saeculi temporibus constituendis,

3847). [Groag.] Diss. Bonn. 1891, 37t. Kubitachek o. Bd. I

448) (Cornelia) Postuma. Valeria, die fünfte S. 645), die auch in anderer Hinsicht mit denen

Gemahlin Sullas, gebar nach seinem Tode eine der C. rollige Ähnlichkeit aufweisen; Tel. Cohen
Tochter, die deshalb Postuma genannt wurde V- 296, 8 mit 294, 74. Deshalb hat schon

(Plut. Sulla 37, 5). [Münzer.] Eck hei (a. a. 0. und III 391.) unzweifelhaft

449) Cornelia Praetextata setzt dem Kaiser richtig angenommen, dass Supera die Gemahlin

Gordian (III.) im J. 239 die Inschrift CIL VI 10 Aemilians sei, was auch durch Münzen Aemilians

1089 (vgl. 31238). Wahrscheinlich dieselbe ist und der Super» mit dem Revers aeternitas Augg.

Cornelia Praetextata cflarissima) f(emina), die und Coneordia Augg. (Eckhel VII 872. Cohen
auf Wasserleitungsröhren in Ostia genannt wird a. a. 0. nr. 1) bestätigt wird. Eine Cornelia L.

(CIL XIV 1986= XV 7750); dagegen ist un- t. Supera ist genannt CIL V 7727. [Stein.]

sicher ob Cornelia mit Rut[et]lia (?) Arria Cor- 461) Aufidia Cornelia Valentilla, auf stadt-

ncl[ia] Sextia Praetextata (Nr. 459) identifieiert römischen Wasserleitungsröhren genannt (CIL XV
werden darf. 7398), vielleicht Verwandte des Cornelius Valen-

450) Cornelia L. f. Privigna, Gemahlin des tinus (Nr. 399).

Volkstribunen L. Iulius Larcius Sabinus (etwa 482) Lieinia Cornelia Volusia Torquata s.

zur Zeit des Commodus), dem sie einen Sohn 20 f, j g j n j u s. [Groag.]

gebar, CIL XI 1431 Pisa, Inschrift auf dem Sar- Corneta, Örtlichkeit in Rom infer sacram

kophag des Sabinus; die Lesung ist nicht ganz riam et macellum (Varro de 1. 1. V 152), ge-

sielter, s. Iulius. nannt nach einem früher dort bestehenden Haine

451) Cornelia Procula, Tochter des Q. Corne- von Cornelkirschen; von demselben sagt Placidus

lius Proculus (Nr. 294), Schwester des Q. Corne- 25 Deuerl.: quem nunc ex parte magna templum

lius Senecio Proculus (Nr. 367) und der Cornelia *bacios occupatit, wo der verderbte Name {bacioe

Placida (Nr. 447), CIL VI 1387. 1388. Die hat der Lib. gloss., uarioe oder uetos die jüngeren

Cornelia Q. f. Procula, die ihrem Sohne it. Hss.)eher in Parin als (wie die Herausgeber wollen)

Vibullius P. f. Pub(lilia) Proculus die Grab- in Ioris (was ohne Beiwort keinen Sinn hat) zu

Schrift CIL V 7791 (Albingaunum) setzte, ist kaum 30 emendieren ist. Demnach wohl etwa hinter dem
von senatorischem Stande und mit Cornelia daher Tempel des Antonin und der Faustina zu suchen,

wohl nicht identisch. [Hülsen.]

452) (Cornelia) Publiana, angeblich Abkömm- Cornetus campus in agro Falisca, via Cam-
ling der Scipionen, Gemahlin eines Consnls Arrius' pana, nur erwähnt von Vitruv. VIII 5, 17 (in

(metrische Grabschrift aus Rom. K a i b e 1 Epigr. C. c. est lueus in quo fons oritur, ibique avium

Gr. 674 = IGI 1960), wohl identisch mit Seia et lacertarum religuarumque serpentium ossa

Modesta Cornelia Patruina Publiana s. Seins, iacentia apparent). [Hülsen.]

453) Oscia Medesta Cornelia Publiana s. Cornicines, griechisch ßvxanarai (Dion. Hai.

Oscius. [Groag.] IV 17, 8. Vn 59, 7) oder KaftmlooaXnunal (Phi-

454) Cornelia Quinta, Gattin des P. Livius La- 40 loxen. Gloss.), hiessen die Hornbläser des römi-

rensis, dem sie die Grabschrift setzt, CIL VI 2126. Bchcn Heeres. Ihr Instrument, ein Horn aus ge-

455) Iulia Cornelia Salonina, Gemahlin deB krümmtem Metall (Veget. II 7), rief, in den ersten

Kaisers Gallienus (253—268 n. Chr.), s. unter Zeiten wenigstens, alle Waffenfähigen zu den

Iulius. [Stein.] Centuriatcomitien (Gell. XV 27); sie selbst bil-

456) Cornelia Salvia (Cod. Iust. I 9, 1) s. deten in jener Wehrverfassung eine besondere

8 a 1 v i u s. Centurie, die mit den 30 Ccnturien der fünften

457) Aemilia Cornelia C. f. Scribonia Ha- Classe stimmte (Liv. I 43, 7. M o m m s e n St.-R.

rima, s. o. Bd. I S. 591 Nr. 162, wo der Name HI 282, 4). Im Kriege marsfhierten die C. dicht

Cornelia ausgefallen ist. bei den Feldzeichen (Joseph, bell. lud. V 48.

458) Cornelia P. f. Severina, flaminica 50 Cichorius Die Reliefs der Traianssäule Bild 5.

Aug(usti) — in Iliberris — ,
mater Valerii 40. 61. v. Domaszewski Die Fahnen im röm.

rege« [clonsulis (im J. 91 n. Chr.), CIL II 2074 Heere 7), die auf ihren Hornruf sieh in Bewegung
Iliberris (Granada). setzten oder Halt machten (Veget. II 22). In der

459) Rul[eljlia (?) Arria Cornel[ia oder Schlacht selbst verstärkten die C. den Klang der

Comeliana] Sextia Praetextata, auf einem Ziegel- Tuben (Veget. ü 22. Liv. IX 41, 17. XXX 33,

Stempel aus Viterbo genannt (CIL XI 6689, 32), 12. Tac. ann. I 68. II 81). Auch riefen sie die

vielleicht Verwandte der Cornelia Praetextata Nachtwachen von den Posten ab (Veget. III 8).

(Nr. 449) oder identisch mit dieser. [Groag.] Ihren Dienst thaten die C. durchweg zu Fuss.

460) Gaia Cornelia Supera Augnsta, Gemahlin Nur ganz ausnahmsweise machte T. Quinetius

des Kaisers M. Aemilius Aemilianus (253 n. Chr.). 60 468 v. Chr., um den FeinJ zu täuschen, seine

Sie ist nur aus Münzen bekannt, Eck hei VII C. beritten (Liv. II 64, 10). Ursprünglich unbe-

374—376. Mionnet Suppl. V 406. VII 577. waffnet (Dion. Hai. IV 17, 3), führten die C. der

Cohen V1 295—297, nr. 1—8. Numism. Chronicle Kaiserzeit Schwert und Schild und trugen, wie

2. ser. II (1862) 40= Cohen nr. 3. Griechische die Signiferi, auf dem Kopfe ein über die Schul-

Münzen aus Aegae in Kilikien Eckhel VII 375= tern, auf denen ihr Horn ruhte, herabhängendes

Mionnet III 547, 51. Peez Numism. Ztschr. Fell, zu Constantins Zeiten auch den Helm, vgl.

XIV 8—12 [vielleicht dasselbe Exemplar?]) sind die Abbildungen bei Daremberg et Saglio Dict.

datiert nach demj.299 der Localaera=258n. Chr., I 1512f. v. Domaszewski a. a. 0. Wieviel C.

P*n)y-Wlssow* IV 51
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bei den einzelnen Legionen standen, lässt die In- tores provinciarum (Wilmanns 1272. CIL II

schrift CIL VIII 2557, die von 36 C. — unter 3323. III 3275. X 1679). Jedem der genannten

ihnen ein Optio — der Legio III Augusta er- war wohl nur je ein Cornieularius attachiert. aus-

richtet ist, vermuten. Übrigens gab es auch auf genommen den Statthaltern (Cauer Ephem. epigr.

der Flotte C„ vgl. CIL X 3416. Nach Orelli IV p. 418), die über mehrere C„ die zusammen
4105 bildeten die C. der Kaiserzcit ein Collegium ein officium cornieulariorum (CIL III 894.3543.

(M o m m s e n St.-R. III 288). Im Range standen 10437. VIII 1875) bildeten, verfügten (CIL II

sie unter den Tubicines, wie die Wortfolge der 4122. III 252. CIG III 4453). Dem Range nach

Aufzählungen bei Cic. de rep. I 40. CIL III 7449. waren die einzelnen C., denen überdies Adiutores

VIII 2564. Orelli 4105 zeigt (Mommsen St.- 10 (Cauer Ephem. epigr. IV p. 419) oder Sub-C.

R. III 287, 7. v. Doraaszewski a. a. 0. 8, 5). (CIL VI 3596) zur Seite standen, ungleich (Cauer
Zu der Zusammenstellung der uns aus Inschriften a. a. 0. p. 473—475), da z. B. die C. von Prsefec-

bekannten C.,dieCauer Ephem. epigr. IVp.376ff. ten gleich Centurionen (Wilmanns 692. CIL
giebt, ist CIL III 7449 und Rev. arch. 1896, 268 VI 414. 1645. XI 20), die C. von Tribunen zu-

nr. 14 nachzutragen. Litteratur: Marquardt nächst erst Evocati (Wilmanns 1598. CIL II

St.-V. IP 329. 515. 547, 2. 552. Pottier bei 2610) worden. In der späten Kaiserzeit wurden

Daremberg et Saglio Dict. I 1512ff. die C. ausschliesslich im Civildienst, in dem sie

[Fiebiger.] hervorragende Stellen bekleideten, beschäftigt

Comicula s. An n ins Nr. 38. (Ps.-Ascon in Cic. Verr. p. 179 Or. Gothofredus
Comiculanenses, Bewohner einer Ortschaft 20 zu Cod. Theod. VIII 4, 10). Hier standen sie

in Mauretania Caesariensis, von der ein Bischof den comibut tecrelarii praetorümi vor (Cossiod.

im J. 484 genannt wird (Not. episc. Maur. Caes. var. XI 86, 4, der um deswillen C. von amu
nr. 4 in Halms Victor Vit. p. 68). [Dessau.] ableitet). Auch hatten sie die cura damnato-

Coraiculani (oder zu lesen Üornicularii, d. b. rnm (Firmic, Matern, math. III 6) und die cura

Distanz zur Station Neronia 3 mp.T), Station der annonae (Cod. Theod. VII 4, 32). Litteratur:

Strasse von Altinum nach Revenna, 6 mp. südlich Cauer Ephem.epigr. IV p. 4 1 12—420. 473—475.

von Hadria, Tab. Peut.; nach Kiepert (Karte Pottier bei Daremberg et Saglio Dict. I

zu CIL V) in der Nähe von Ariano, nördlich 1509. Marquardt 8t.-V. IP 546f. [Fiebiger.]

des Val di Comacchio. [Hülsen.] Corniculum. 1) Alte Stadt in Latium (Kogel-

Comicularli. Unter den römischen Soldaten ®0 xoXov, KogvixXoc Steph. Byz., Einwohner Comica-
nahmen die C, griechisch xopeixovldgioi (CIG lani, Kogrixlarof), erwähnt in den Eriählungen von

III 4453. Ägypt. Urk 106. 435), so genannt nach Tarquinius Priscus, der die Stadt erobert haben

dem ihnen verliehenen Corniculum (s. d. Nr. 2; soll, wobei die Ocresia, Mutter des Servius Tullius,

vgl. S a 1 m a s i u s Exerrit. Hin. 386), einen er- als Gefangene nach Rom geführt worden sei (Liv.

höhten Rang, etwa nach Art unserer Gefreiten, I 38. 39. Dionys. III 50. IV 1. Ovid. fast. VI

ein. Selbständig wurde ihre Stellung, als die 628. Aurel. Viel, de vir. ill. 7). Später wird sie

höheren Offieiere sie zu Ordonnanz- und Schreiber- nur erwähnt von Flor. I 11, 6 und unter den

diensten (Mommsen Eph. epigr. IV p.233. Cauer verschwundenen Städten Latiums bei Plin. IH 68.

ebd, IV p. 412) verwendeten, so in den Zeiten Für die Lage kommt ernstlich nur in Betracht

der Republik die Legionstribunen (Val. Max. VI 40 Dionys. I 1 6 (die Aboriginer gründeten) 'Am/im-

1, 11. Frontin. strat. III 14, 1), in der Kaiser- »ac xal Teiiqvtic (scr. 4>etdyvaiovi) xai ipixoirScnK

zeit die Statthalter consularischen (CIG III 4453. voic xgöi voic xaXov/iiroic Kogvlxlmt Sgtai xai

CIL II 4122. 4155. III 1106 2052. 8543. 4412), Tißovgrlvovt. Die monte» Cornicvlani pflegt man
wie praetorischen (CIL in 118. 252. 767. VIII seit Ath. Kircher (Vet. Lat. 222) mit den Bergen

2750. 2793. XII 2602) Ranges, die Legati legio- von Monticelli und S. Angelo in Capoceia zu

num (CIL in 887. 4363. 4405. XIV 2255. ClRh identificieren; was, wie Bormann Altlatin. Choro
149), die Praefecti castorum (CIL in 1099. graphie 255 richtig ausführt, mit dem Zeugnis

6023 a), die Praefecti castrorum (CIL III 3565), des Dionysios gar nicht stimmt, dessen Worte

die Tribuni militum (CIL III 1681. 4822. 4558. vielemhr nur auf die Höhen zwischen Ficulea

5974. VIII 2551. 2930. 4642), die Praefecti prae- 50 (la Cesarina) und Tivoli, also in der Tenuta di

torio (Wilmanns 1568. CIL II 2664. III 3846. Marco 8imone. passen. Trotzdem setzen Nibbj
VI 1645. 2775. 2776. VIU 4325. IX 5358. X (Dintorni di Roma II 366—369) und Abeken
1763), die Tribuni cohortium praetoriarum (Wil- (Mittelital. 78) C. auf den Hügel von Monticelli,

manns 1598. CIL II 2610. III 385. 2887. VI G e 1 1 (Topogr. of Rome 56) auf den von S. Angelo.

2440. 2560. 3661), die Tribuni cohortium urba- Das angebliche Elogium des Servius Tullius er

narum (CIL VI 2869. 8884. IX 1617), vielleicht Comiauo, welches im vorigen Jahrhundert in

auch deren Praefecten, vgl. CIL VI 1340. Cauer Monticelli gefunden Bein soll, ist eine alberne

Ephem. epigr. IV p. 418?., obwohl dieselben nach Fälschung (CIL XIV 424*). [Hülsen.)

Mommsen St.-R. IP 1067 ohne militärisches 2) Corniculum war ein militärisches Abzeichen,

Gefolge waren, die Praefecti (Wilmanns 692. 60 das dem römischen Soldaten für bewiesene Tapfer-

CIL VI 414. 1057. 1058), Subpraefecti (CIL VI keit verliehen wurde. Diese Auszeichnung, mit

1058. 2997) und Tribuni vigilum (CIL VI 1057. der eine bevorzugtere Stellung (s. Cornieu la-

1059. 2984), die Praefecten von Auxiliarcohorten rii verbunden war, verdienten sieh z. B. die

(CIL V 7897. CIRh 1412), sowie die Flotten- Reiter des Consuls Papirius Cursor 298 v. Chr.

admirale (CIL X 3415). Doch standen C. auch bei Aquilonia (Liv. X 44, 5), ferner M. Aemilius

im Dienste von Verwaltungsbeamten, z. B. der Scaurus (Aur. Viet. vir. ill. 72, 3) und L. Orbi-

Praefecti annonae (CIL XI 20), der Procuratores liusPupillus (Suet. gramm. 9). VgL auch Fronto

annonae Ostiis (CIL XIV 160) und der Procura- 205, 19 Naber. Bildliche Darstellungen des C.
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fehlen (Pottier bei Daremberg et Saglio genannt; dieselbe Übersetzung für dieaelbe Sache

Diet. 1 1510). Cavedoni (Bull. a. Inst. 1851, linden wir ad Her. IV 25; dorther mag 6ie C. in

95) denkt sich dasselbe in der Art der Helm- sein Buch de figurit herübergenommen haben,

ahzeichen auf den Abbildungen Mon. d. Inst. V Wiederum wendet sich Quintilian IX 3, 91 gegen

16, 3. VIII 21, 1. [Fiebiger.] C., weil auch der die Am'fto, die überhaupt Keine

Comidius (Hss. Ckornidiut und Chonidiui), Figur sei, als nehrma irfra»c gelten lasse (etwas

Centurio im Heere des M. (Liciniua) Crassus in abweichend deHnitio ad Her. IV 35). Unter den

Moesien 725/6 »29/8, Flor. II 26, 16. [Stein.l quidam Quintil. IX 2, 27, die eine Art «imu-

Corniflcins, plebeisches Geschlecht. Die latio exclamatio nennen und diese unter die Wort-
Münien von Nr. 8 bieten die Namensform Corau- 10 figuren rechnen, könnte im Zusammenhänge C.

Heiue, die Inschriften (vgl. Nr. 5 und 8) dagegen zu verstehen sein (= ad Her. IV 22). Sein Name
Cornidriut. [MUnzer.J wird gleich darauf bei Besprechung der oratio

1) Rhetor, von dem Qaintil. III 1, 21 in der libera genannt, r/uam C. lieentiam roeat (= ad

Übersicht der Geschichte der griechisch-römischen Her. IV 48), Oraeci na^gqoiau (= Iul. Ruf. 46,

Rhetorik berichtet; tcriptil de eadem materia (d. 1. 17 H. offenkundig aus Quintilian). Endlich wird

de rketoriea) non pauca Comiüciut. Derselbe Ge- des C. Name ausdrücklich erwähnt Quintil. IX
währsmann hebt ihn 1X3, 89 unter den Verfassern 3, 70f. bei Besprechung der adnominatio. Quin-

von Specialschriften über die Figuren heraus: tilian verurteilt die frostigen Wortwitze und wun-
Aoec omnia eopiotiut tunt exteeuti, qui non ut dert sich, dass man dergleichen überhaupt in der

J

iarte m operit trantcurrerunt, ted proprie 20 Theorie anführe; dabei hat er nach dem Zusam-
ibrot huie operi dedieaverunt, tieut Caeeiliut, menhange wohl C. (Auct. ad Her., Spengel Rh.
Dionysius, Ruti ius, C., Vitelliut aliique non Mus. XVI 1861, 402) im Ange; aus ihm sind

pouci. Wthrenu Marz Incerti auctoris de rat. jedenfalls die beiden ersten Beispiele (= ad Her.

die. ad C. Her. libri IV, Leipzig 1894, Proleg. 71 IV 21 unter traduetio, IV 29 unter odnominafio)

leugnet, dass Quintil. III 1, 21 von einer art des entlehnt; ob auch das dritte, ovidisehe, das er

C. zu verstehen sei, und C. nur als Verfasser einer dann an Stelle des beim Aurtor IV 29 stehenden

Schrift Uber Figuren gelten lässt, hält Thiele sehr treffenden Beispieles oder ausser diesem in

Götting. gel. Anz, 1895 II 723f. (= Ree. v. seine Schrift aufgenommen hätte, ist fraglich; im
Marx Ausgabe) die Schrift de Hgurit für einen Anschlüsse an die drei Beispiele heisst es 71

:

Teil und zwar für den wertvollsten und ausführ- 30 C. kaee traduetionem roeat, während nach dem
liebsten Teil der III 1, 21 erwähnten ars (= rhet. Aurtor nur das erste zur traduetio, die beiden

ad Her.). Beiden gegenüber folgert Ammon andern zur adnominatio zu rechnen wären. Nach
Bl. f. d. bayr. Gymn.-Wes. XXXIII 1897, 409f. dem gehässigen Tone, den Quintilian gegen C.

(vor ihm schon Kammrath De libr. rhet. ad C. meist anschlägt, scheint auch das mit pemimum
Her. auctore, Progr. Holzminden 1858, 29ff.) aus rero eingeführte Beispiel ebd. 72 aus C. ent-

dem Zusammenhänge und Wortlaute der Quin- nommen, zumal es sich ad Her. IV SO, wenn auch
tilianstellen mit Recht, dass C. der Verfasser so- nicht wörtlich genau, wiederflndet; Marx Proleg.

wohl einer vollständigen (?) lateinischen Rhetorik 72. 88 weist auch das ebenso wie 70 unvermittelt

als eines Specialwerkes über Figuren gewesen ist. angeschlossene zweite Beispiel raro evenit, ted

In ähnlicher Weise haben auch die an beiden 40 vehementer tenit dem C. zu, indem er das ähn-

Quintilianstellen genannten Rhetoren Caecilius und liehe Beispiel ad Her. IV 26 u. a. vergleicht.

Pionysios eine tixrri und ein Werk negt oxqpd- Endlich werden von C. bei seiner Abhängigkeit
rtov verfasst. Ob aber Ammon recht hat, an vom Auctor auch die drei Beispiele für die gra-

der von Marx bestrittenen, von Thiele lebhaft datio (Quintil. IX 3, 56 = ad Her. IV 34), für

verfochtenen Identität dieses C. mit dem Auctor die romplezio (Quintil. IX 3, 31 = ad Her. IV
ad Herennium festzuhalten, ist sehr fraglich. Den 20; der Schlussgedanke fehlt bei Quintilian) und
Anlass zur Identiflcierung bat die auffallendeüber- für die dubitatio (Quintil. IX 3, 88= IV 40, nn-

cinstimmung von Oitatei aus C. bei Quintilian vollständiges.nichtgenauUbereinstimmendeeCitat)

mit Stellen aus ad Bet IV gegeben. Am auf- herrühren, und zu den Latinorum quidam, die

fallendsten ist die mit dem Auctor genau über- 50 termones kominibut adtimulatot nicht den per-

eimtimmende Aufeinanderfolge gleichbenannter tonarum Hetionet — ngooomoaotUu unterordneten,

Figuren des C. bei Quintil. IX 8, 98; dort scheidet sondern sie mit dem besonderen Namen termo-

Quintilian zwei Gruppen von je fünf Figuren, von dnationet = ii&Xoyot bczeichneten (Quintil. IX
denen die eine fälschlich zu den Wortnguren ge- 2, 81), aählte gewiss auch unser Rhetor (vgl. ad
rechnet würde: interrogatio (== ad Her. IV 22), Her. IV 65. 55); dagegen ist es fraglich, ob
ratiodnatio (= 23). tubieetio (= 88), trantitio Quintil. IX 8, 85 das Beispiel für die Avri/xtra-

(= 85), oceultatio (= 37), die andere mit Unrecht ßoXq, das dem für die eommutatio beim Auctor
überhaupt zu den Figuren gezählt würde: ten- IV 89 entspricht, aus C. oder einem griechischen

lentia (=24), membrum (= 26), artieulut (=26), Rhetor entlehnt hat (Mari a. O. 72). Ist durch
interprefatio (= 38), eonrlutio (= 41); danach ist 60 die angeführten Stellen die Identität des C. mit
die Anlage der Figurenschrift des C. zweifellos dem Auctor zweifellos erwiesen? Thiele 722

—

der im 4. Buche des Auctor gleich (vgl. Thiele 727 bejaht, nachdem er die von Marx 69ff. gegen
725f.). Zu denen, qui etiam, quae »unt argu- die Identificierung vorgebrachten Gründe bekämpft
meniorum, Hgurit adteripterunt (Quintil. 1X3, 99), hat, besonders unter Vergleichung von QuintiL
gehört auch unser C. In dem Capitel de argumen- IX 8, 98 mit den entsprechenden Stellen im
tit Quintil. V 10, 2 heisst es nämlich, C. habe, Auctor die Frage (so schon Kroenert De rhetor.

weil id demum, quod pugna conttat, als Enthy- ad Her., Diss. Königsberg 1873, 4 1 f.). Die sach-

mema anzusehen sei, das Enthymema ronfrnriüra liehe Diacrepanz IX 8. 701. führt er darauf zurück.
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dass Quintilian .nur etwas flüchtig excerpiert oder rhetorischen Schriften zu Grunde legte, kann bei

aus dem Gedächtnis citiert' habe (dagegen Marx den gleichen politischen Anschauungen der Gens
70: die Genauigkeit und Sorgfalt, mit der Quintil. Corniflcia und des Auctor (s. u.) nicht befremden.

IX 3, 98 den C. verglichen hat, steht damit im Rhetorik an Herennius. Der Titel des

Widerspruche); über sprachliche Abweichungen Werkes ist verloren gegangen. Der übliche Titel

geht Thiele ganz hinweg. Einen andern Weg Rhetorieorum ad C. Herennium libri IV ist un-

zur Lösung der Aporien versucht Ammon 410f. richtig. Mit grosser Wahrscheinlichkeit stellt

Er macht auf den unverhältnismässig grossen Marx 75IT. aus dem Prooemium des ganzen Werkes
Umfang des vierten Buches der Herenniusrhetorik unter Rorücksichtigungdesausgesprochen national-

aufmerksam. das nahezu die Hälfte des ganzen 10 römischen Wesens des Verfassers den lateinischen

Werkes ausmache und in unserer gesamten hsl. Titel de ralione dieendi her; dies war auch der

Überlieferung in drei Bücher zerlegt sei, und ver- Titel des leider verlorenen, von unserem Autor

mutet, dass in derselben beide Werke des C., die vermutlich benützten Lehrbuches desM. Antonius

art und die Specialschrift ile figurii contaminiert (Cic. Brut. 163). Der Adressat gehörte der

seien: die ars habe bis IV 19 = Buch IV in Marius ergebenen plebeischen Gens der Herennier

der Überlieferung), wo eine Lücke unverkennbar an (Pint. Mar. 5. Roch mann De C. auctoris ad

sei, gereicht: die Schrift über die Figuren habe Her. qui vocatur rerum Romananim 6cientia, Leip-

aus zwei Büchern bestanden: IV 19—47 (= V, ziger I)iss., Zwickau 1875, 10; etwa der spätere

Wortfiguren), IV 47 bis Schluss (= VI, Sinnfigu- Volkstribun des J. 62? Kammrath a. 0. 35).

ren); bei der Vereinigung oder vielmehr Einschal- 20 Schon daraus kann man folgern, dass auch der

tung (beachte das Schlusscapitcl 561) sei ein Teil ihm durch leibliche und geistige Verwandtschaft

der alten Rhetorik, nämlich die kurzgefasste Dar- eng verbundene Verfasser (ad Her. IV 69) ein

legung der Figuren, und der Anfang der Figuren- Freund des Marius und Anhänger der Volkspartei

lehre verloren gegangen. Ich für meinen Teil war. Das wird noch auf das bestimmteste be-

kann chronologische Bedenken, die mir bei un- stätigt durch eine Reihe von Beispielen in der

befangener Lectüre der betreffenden Quintilian- Schrift selbst, die von seinen Sympathien für die

stellen aufgestossen sind, nicht unterdrücken. Ge- Graechen, Apnleius Saturninus, M. Livius Drusus.

wiss ergiebt sich aus III 1, 21. wo C. vor den Sulpicius und für die Bundesgenossen Zeugnis

Autoren noilrae aetatie und hodie elari auctoret ablegen (schon Kayser zu II 45 audit hominem
aufgeführt wird, und aus dem Zusatze IX 3, 89 30 ilarianarum partium-, vgl. besonders IV 31, ferner

ted non. minor erit eorum, qui uirunt, gloria, IV 22. 38. 42. 66—68. I 25. IV 13. 16. 37).

dass C. v o r Quintilians Zeit gelebt hat. Ist es v. S c a 1 a Jahrb. f. Philol. CXXXV 1885, 223

aber nicht gewagt, ihn bis in die sullanische sieht in der Rhetorik ad Her. geradezu eine .gegen

Zeit — Buch IV des Auctor muss vor 82 abge- die sullanische Partei gerichtete Satire, wie sie

schlossen sein (s. u.) — hinaufzurücken? An bitterer nicht gedacht werden kann, ein Zeugnis

beiden Quintilianstellen wird er mit Schriftstellern, eines Zeitgenossen, das in wunderbarer Unmittel-

die der augusteischen und der nächstfolgenden barkeit zu uns spricht und, aus der Tiefe eines

Zeit angehören, zusammengenannt. Man lese redlichen Herzens kommend, tiefen Groll über das

auch IX 3, 90—100, wo Quintilian überzählige Misslingen aller heilsamen Reformversuche zeigt."

oder falsch eingeordnete Figuren zunächst bei 40 Dabei lässt Scala ausser Betracht, dass der

Cic. de or. und or. nennt und dann 98 fortfährt: Mann, dessen ,freies Manneswort au den Rheto-

tulicxl hie Caeeiliue nt@i<p(xiatv, CorniRcius .... rica den von der imperii eupiditae Besessenen

(s. o.), 99 item Rutiliue praeter ea, quae apud (II 29) als unbequemer Mahnruf entgegentönte"

aliot quoque tunt ; danach fällt es schwer (222), in unverständlicher Inconsequenz doch ge-

zu glauben, dass des C. Figurenschrift vor Cicero legentlieh die Optimaten als das bessere Element

de or. und or. abgefasst sei (vgl. übrigens Weid- hinstellt (IV 45. 12. I 21. II 17); Marx lad.

ner Cic. art. rlict. libri duo, Berlin 1878, Proleg. scbol. Greifswald 1892/93 XVI; Proleg. 153 ver-

XIII) Vielleicht ist unser C. identisch mit dem gleicht hiermit die Handlungsweise des Marius,

in die augusteische Zeit gesetzten Grammatiker der ebenfalls die Optimaten bald heftig sngriff,

Cornificius Gallus, an den, wenngleich in anderem 50 bald aeeommodato ad temput ingenio tontettut

Zusammenhänge, auch Marx 156 denkt (doch bonorum sete immieeuit (Orot. V 17, 6). Lässt

s. unten. S. 1629). Alsdann wäre directe, teil- sich aus der wannen Teilnahme des Verfassers

weise sclavische Abhängigkeit des C. von der an den Parteikämpfen Roms und aus der Wahl
Herenniusrhetorik anzunehmen, wenn man nicht der Beispiele, die er mit Vorliebe und für die

etwa vorzieht, mit Marx die Übereinstim- Controversien fast ausschliesslich dem Zeiträume

mungen auf eine gemeinsame Quelle (Schule des

Plotius) zurückzuführen. Wie Quintilian in der
Figurenlehre nur indirect durch Vermittelung
des C. auf die Rhetorik ad Her. zurückgeht, so

schöpft er auch sonst, wo sich Anklänge an die-

selbe finden (Kayser Münch, gel. Anz. XXXIV
1 852, 502f . T e i e h e r t De font. Quintil. rhet.,

Königsb. Diss., Braunsberg 1884, 360., dazu
Becher Jahresber. LI 1889, 141.) indirect ent-

weder aus der III 1, 21 erwähnten art des vom
Auctor abhängigen C. oder vielmehr aus der von
ilim bevorzugten parallelen Rhetorik des Cicero.

Dass ein C. gerade die Herenniusrhetorik seinen

vom Ende des jngurthinischen bis zum Ende des

marianischen Krieges entlehnt (Kammrath35
—89. Bochmann 11—33. Marx Proleg. 1020.)

seine Zeit im allgemeinen bestimmen, so fehlt es

für eine genauere Fixierung der Abfassusgszeit
seiner Schrift nicht an sicheren Indicien. Das

zeitlich jüngste Ereignis des ersten Buches ist

der Tod des Sulpicius im J. 88 (I 25); nach

diesem Jahre kann (nicht: muss) also die Rhetorik

in Angriff genommen worden sein. Buch jV ist

sicher erst nach 86 fertig gestellt worden. Denn

das zur Erläuterung der breritat angeführte Bei-

spiel am Schlüsse des vierten Büches (IV 68), das
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vielfach mit Schtiti, zuletzt von Weidr.er a. 0.

XVlIff. auf Sulla bezogen worden ist, geht, wie

besonders Marx (Rh. Mus. XLIII 1888, 898. XLVI
1891, 428. 1; Proleg. bes. 153ff.) überzeugend
nachgewiesen hat, auf Marius letzte Thaten, auf

die es schon der Auctor recensionis E und die

alten Veneter Erklärer bezogen hatten, d. h. da
Marius siebentes Consulat 86 fällt, auf dies Jahr.

Viel später kann die ganze Schrift nicht erschienen

sein, denn IV 47 werden Zustände vorausgesetzt, 1

wie sie vor der Neuordnung der Geschworenen-

gerichte durch Sulla d. h. vor 82 bestanden. Wir
werden demnach die Veröffentlichung nach 86

und vor 8*2 zu setzen haben, also etwa um 85.

und da sich der Verfasser beeilen will (111 1. I 1.

27 II I), fUr die Abfassung einen nicht zu weiten

Spielraum annehmen (Weidner XI If.). Weitere

Litteratur: K roenert 29. 48f. Jordan Herrn.

VIII 1874, 77—80. F o w 1 e r Journ. of philol. X
1882, 197—205. Roch De C. et Ciceronis artis2

rhetoricae praeceptorihus. I’rogr. Baden (Ost.)

1884. 86U. Den Anlass zur Abfassung der

Schrift giebt uns der Auctor I 1 an. Nicht Hoff-

nung auf Gewinn, nicht Ruhmsucht, sondern

einzig und allein der dringende Wunsch des Heren-

nius. sich in der Beredsamkeit auszubilden, hat

ihn dazu bestimmt. Obgleich er. durch negotia

familiaria (I 1; vgl. I 27: occupaliones) sehr in

Anspruch genommen, kaum genügend Mussezeit

für wissenschaftliche Thätigkcit findet, will er 3

dennoch Herennius zuliebe die schwierige Aufgabe
auf sich nehmen und, ohne Mühe und Zeit zu

sparen, so gut und schnell als möglich zu lösen

suchen (I 1. 16. 27. II 50. III 1. 27. IV 10. 69).

In seiner Absicht liegt es, nur einen kurzen Leit-

faden zu liefern; nähere Details behält er den

neben der Theorie unumgänglich notwendigen
praktischen Übungen vor, die er gern mit dem
strebsamen Jünglinge anstellen will (I 3. II 7.

12. 50. III 1. 27. 89f. IV 69). Worin diese «er- 4

citationcs (später deelamationes) damals bestan-

den, hat Man Proleg. 102—111 aus Andeutungen
der Schrift scharf erschlossen; es waren Progvm-
nasmen, Suasorien (damals deliberationes). vor-

nehmlich Controversien (damals causae). Seiner

Absicht entsprechend schliesst der AuctoT bub

seinem auf das praktische Bedürfnis eines zu-

küiftigen Redners berechneten Lehrbuche allen

ungehörigen Ballast aus, womit die Griechen in

eitler Prahlsucht ihre tixrat zu beschweren pfleg- 5'

ten (II. in 88), und weist selbst jede Gelegen-

heit, vom Gegenstände abzuschweifen, so ver-

lockend sie auch für ihn sein mochte, von der

Hand (1116 III 3. 28. 34. IV 17). Neben der

Kürze (I 1. 27. II 1. 2. 7. III 3. 7. 34. 39. IV
1. 62) erstrebt er ausdrücklich Klarheit und Deut-

lichkeit (I 27. II 2. III 84). Mit aller Schärfe

wendet er sich gegen das kindische Gebaren der

Dialektiker im Haschen nach Amphiholien (II 16).

Des leichteren Verständnisses wegen ersetzt er 6'

die griechischen Termini durch lateinische (nur

selten sind die griechischen Bezeichnungen l*ei-

gefügt, wie I 6. 26 II 2. 47) und führt mit Vor-

liebe aus der römischen Geschichte der jüngsten

Vergangenheit entnommene oder auf römische Ver-

hältnisse übertragene fremde Beispiele an. Da-

mit jeder Irrtum ausgeschlossen bleibe, häuft er

in etwas schulmeisterlicher Manier für ein und

dieselbe Sache die Ausdrücke (man beachte das

häufige id est, hoc est) und. um über die Anlage
des Ganzen ja keinen Zweifel zu lassen, beob-

achtet er in den übergangen von einem Teile oder

Punkte zum anderen eine fast pedantische Ge-

nauigkeit und Umständlichkeit. Gegen diese

Peinlichkeit im ganzen eontrastiert, dass er im
einzelnen an der einmal aufgestellten Reihenfolge

der Punkte in der Ausführung nicht immer streng

> festhält (vgl. z. B. I 2t. 6ff, 24. II 21 ff. 2Sf. 35.

III 6. 10. 15; dazu R ad t k e Ohservationes crit.

in C. libros de arte rhet., Diss. Königsberg 1892
lies. 16. 28. 31. 42f.); sehr instructiv ist IV 53
die Anordnung der signa in dem Beispiel der

treguentatio, verglichen mit der Theorie II 3

—

13, s. Spengel a. 0. 8941); einem ähnlichen

Wechsel begegnen wir zuweilen in der Termino-
logie (z. B. scriptum et sententia neben scriptum

et coluntas I 19. II 13f.) und im Wortschätze.
1 Wo es sich übrigens um eine schwierigere und in

der Praxis besonders häufig vorkommende Materie

wie z. B. die constilutio coniccturalis handelt,

wo es gilt, den angehenden Redner auf Abwege
aufmerksam zu machen und davor zu warnen, da
finden wir eine verhältnismässig breite Ausfüh-

rung. Vor jedes der vier in kurzen Zeitabschnit-

ten einzeln nach einander erschienenen Bücher
hat der Verfasser bei der Zusendung an Herennius
ein Vorwort gesetzt, das über seine Absichten und

1 den Inhalt des Buches kurz aufklärt; weitaus am
längsten ist, der Länge des Buches entsprechend,

das Vorwort zu IV; vgl. Ober Herausgabe und
Anlage des Werkes 1 27. II lf. II 50. in 1.

15. 16. Buch I—III 16 handeln von der difti-

cillima pars rhetoricae (III 15), der Stoffauffin-

dung ineentio für jede der drei Redegattungen
und zwar für das genus iudieiale I. II, dclibera-

lirum III 2—10, demonstratinim III 10—16;

bei jeder Gattung werden die sechs Redeteile (ez-

ordium, uarratio, dicisio, contirmatio, confutatio,

conclusid) entsprechend berücksichtigt. Das wich-

tige Capitel über die constitutiones (unser Autor

sagt immer constilutio, nicht Status) wird richtig

bei der causa (= genus) iudiciahs abgehandelt,

aber an ungehörigem Platze, nämlich in der coit-

ftrmatin und conlulatio I 18-—H 27. III 16— 19

enthält die Lehre von der Stoffanordnung dispo-

sitio. Es folgt, von der gewöhnlichen Ordnung
abweichend, HI 19—28 die Lehre vom Vortrage

pronuutiatio vor der vom Gedächtnisse memoria
III 28 bis Schluss, und erst zuletzt, nicht wie ge-

wöhnlich (vgl. I 3. III 1) an dritter Stelle, die

vom rednerischen Ausdrucke eloeutio, das ganze
IV. Buch füllend; 11—17 von den Stilarten, 17ff.

von den Stilvorzügen und zwar 17 elegantia, 18

compositio rerborum, I9ff. dignitas, letztere zer-

fallend in rerborum ezomationes = Wortfiguren

bis 42, darunter uUXov, xoppa, rugtoboc (dazu

Thiele 725t.), und Tropen bis 47. und in sen-

trntiarum ctornationes= Sinntiguren bis Schluss.

Zur Erläuterung des Lehrsystems, speciell der

Statuslehre bei unserem Autor vgl. ausser den
einschlägigen Abschnitten in Volkmanns Rhe-

torik d. Gr. u. Röm.5 Leipzig 1885 Kayser
a. 0. 47511., Separatausgalie praef. IXf.; notae

217—312. Bader De Oie. rhet. libr.. Diss. Greifs-

wald 1869, 6ff. K r o e n e r t Anfänge d. Rhet. b.

d. Römern, Progr. Memel 1877 (darin eine t'lwr-



1611 Cornificius Comificius 1612

Bicht der Statuslehre 27). Netzker Hermag. Cic.

C. quae doeuerint de statibus, Dias. Kiel 1879,

und über die erjnstitutw legitima Jahrb. f. Philol.

CXXXIII 1886, 411—416. Weber Üb. d. Quellen

d. Rhet. ad Her. d. C., Dis*. Zürich 1886, 46B.

(erst während des Drnckeszugegangen). Roch a.O.

5-33. Thiele Quaest. de C. et Cic. art. rhet., Diss.

Greifswald 1889; Hermagoras, Strassburg 1893.

Radtkea. 0. Maria. 0. W. Schmid Rh.

xur vollen Entfaltung kommt. In der Stillehre

erschliesst Mat x 188 aus verwandten Vorschriften

bei unserem Autor IV 48. 18 einerseits und Cha-
risius, Diomedes, Donatus anderseits, wofern die

genannten drei Grammatiker von Terentius Scau-

rus abhängen, für diesen und nnsern Autor ge-

meinsame vorsullanische Varroquellen; die Drei-

teilung elegantia, eompositio, dignila» IV 17 geht

auf Theophrastos zurück, die Lehre von den Stil-

Mus. XLIX 1894, 1S3B. (zur Lehre von den drei 10 arten IV 11 vermutlich auf stoische Quellen.

Stilarten). Hinsichtlich der Studien und Quel-
1 e n unseres Autors sind bis jetzt trotz der ge-

nauesten Analysen seines Werkes allgemein über-

zeugende Resultate nicht gefördert worden; be-

sonders über das Mass selbständiger Arbeit gehen
die Ansichten weit auseinander. Von der Viel-

seitigkeit seiner Interessen legen mannigfache An-
deutungen in seinem Werke Zeugnis ab. So möchte
er seine Mussezeit lieber dem Philosophiestudium

Stoische Bestandteile sind neben älteren anaxi-

meneisch-aristotelischen und jüngeren hermagorei-

schen besonders in dem Abschnitte über die ia-

ventio festgestellt worden (anaximeneische beson-

ders von Weber a. 0.). Hier berührt sich die

Quellenfragc mit der Frage nach dem Verhält-
nisse Ciceros in de inventione zur Rhetorik

des Herenniu6, speciell mit der Auffassung der

viel citierten Stelle ad Her. I 16, an welcher der

als dem der Rhetorik widmen, zumal er in red- 20 Auctor die I 9 aufgestellte, auch bei Cie. I 23
nerischer Virtuosität keineswegs den Gipfel mensch-
lichen Glückes sehen kann (I 1. IV 69); gegen
das Gebaren der Dialektiker gedenkt er sich in

einer Spezialschrift zu wenden (II 16); Sonder-

schriften stellt er ferner in Anssicht Ober Mne-
monik (III 28. 34), über Militärwesen und Staats-

verwaltung (III 3), Ober Grammatik (IV 17; vgl.

über seine grammatisch-metrischen Studien Marx
Proleg. 95B. 9911.). Mit der römischen Geschichte

vorkommende Dreiteilung der iiuinuatio als neu

und eigene Erfindung bezeichnet, über das Ver-

hältnis der beiden Schriftsteller bestehen drei An-

sichten (Marx Proleg. 119B.): 1. Der Auctor ad
Her. hat aus Cicero abgeschrieben (bo die meisten

älteren Herausgeber, z. B. Burmann Praef.

XXVII; von Neuerem Osann Jahrb. f. Philol.

LXXV [1857] 779B. Gi am belli De rhet. sd

Her. auctore, Massa 1878, 36—39; weniger ent-

— die griechische ignoriert er — zeigt er sieh 30 schieden W ei d n e r VIIHf. XIV, dessen Argu-

S
ut vertraut, wenn auch seine Glaubwürdigkeit
urch die Verarbeitung der Beispiele zu rhetori-

schen Zwecken und durch seine politische Stellung-

nahme wesentlich beeinträchtigt ist. Von Histo-

rikern nennt Bochmann 43IT. als Quellen Catos
Origines und für den hannibalischcn Krieg Coelius

Antipater (dazu Marx 138). Von den vorcieero-

nischen Rednern, aus denen er nach eigener An-
gabe Beispiele entnehmen könnte (IV 7), werden

mente bekämpft werden von Hoffmann Deverb.

transpositionibus in C. rhet. ad Her. libris, Progr.

München 1879, 7—11 nnd Roch a. 0. 36—40;

dieser Standpunkt darf heute als überwunden

gelten). 2. Beide Schriftsteller sind unabhängig

von einander; Übereinstimmungen erklären sich

daraus, dass beide bei demselben lateinischen

Rhetor in Rom Unterricht genossen haben (so schon

Badius Ascensius in <len Proleg. z. s. Ausg.

ihm besonders Cato und C. Gracchus unter den 40 Paris 1508, neuerdings nach Hand und Moser
älteren, Crassus und Antonius unter den jüngeren
als Vorbilder vorgeschwebt haben. Ennius Anna-
len und Tragoedien, Pacuvius, I’lautus. Lucilius

und Aecius (wenn er auch aus den beiden Letzt-

genannten nicht citiert) sind ihm bekannt (Boch-
m a n n 7ff. IV 18 ist Caeliu», nicht Lueiliut zu
lesen); Terenz nennt er bezeichnenderweise nie.

Auch in der griechischen Litteratur ist er nicht
unerfahren. Homer und Sophokles und unter den

unter Kiesslings Anleitung Thiele Diss., Re-

sultat 90—95). 8. Cicero hat die Bücher ad Her.

excerpiert oder compiliert (die weitaus verbreiteste

Ansicht, von Neueren besonders vertreten durch

Schütz, Westermann, Walz, Kayser,
Spengel Rh. Mus. XVIII 1868, 495 Bader 6.

— 18. K roenert Diss. 85—40. Jordan a. 0.

Roemer Jahrb. f. Philol. CXIX 1879, 831.

Teuffel-Schwabe Röm. Litt.* 272. Ammon
Rednern besonders Demosthenes, der von Antonius 50 a. 0. Schanz Röm. Litt. IJ 389f. 287). Keine

der Jugend zur Nachahmung empfohlen wurde,
und Aischines (de cor.) ahmt er öfters nach. Wer
seine Gewährsmänner in der Rhetorik gewesen
sind, ist schwer zu entscheiden. Über pronuntia-
tio will er, da niemand vor ihm diligenier darüber
geschrieben hätte, eigene Vorschriften mitteilen
(III 19); Plotius Schrift de ge-tlu kann ihm Vor-

gelegen haben, ln der Lehre vom Gedächtnis
beruft er sich III 88 auf griechische Autoren,

der drei Ansichten lässt Marx gelten. Wohl
führt er die Übereinstimmungen in der lateini-

schen Terminologie und in manchen Beispielen

auf ältere lateinische artes, wie die des Antonius,

die vor 91 erschienen ist, zurück und hält es für

wahrscheinlich, dass Cicero und der Auctor oder

vielmehr ihre Lehrer aus Antonius geschöpft haben,

im übrigen nimmt er wegen der mannigfachen

Verschiedenheiten in den Systemen (auf die bereits

die er jedoch bekämpft. In dem dürftigen Ab- 60 K a y s e r näher eingegangen war) und wegen des

schnitte über die dispositio III 16B. stellt er
zwei Arten der Aufeinanderfolge der sechs Rede-
teile nebeneinander, eine nach dem Schema der
Rhetorik festgelegte (s. o.) und eine nach den
jeweiligen Umständen wandelbare: hierin sehen
wir den Gegensatz der isokratischen und aristo-
telischen Rhetorik fortleben, der später in dem
apolbxloreischen und theodoreischen Lehrsvstem

gegensätzlichen Standpuktes. von dem aus der

Stofl behandelt würde, verschiedene Schulen an,

aus denen die beiden arten stammten. Eine kurze

Zusammenfassung scineretwascompliciertcn Hypo-

these findet man Proleg. 161 f. Danach hätten

in Rhodos zwei nicht näher bestimmbare Lehrer

der Beredsamkeit gelebt, die in ihren ri/eoi ein-

ander bekämpften. Die ältere Rhetorik in knap-
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perer Fassung habe der I 18 erwähnte doctor

(15011.) des Anonymus seinen Lehrvorträgen iu

Grande gelegt, als rhetor Latinue ein ausge-

sprochener Griechenteind, seiner politischen Ge-
sinnung nach Anhänger der Volkspartei, seiner

Weltanschauung nach wahrscheinlich Epikureer

(831., nach gewöhnlicher Annahme Stoiker), der

Schule des Marianers L. Plotius Gallus nahe-

stehend, wenn nicht Plotius selbst. Die Rhetorik

ad Her. sei nichts weiter als die Ausarbeitung
eines nach Dictat in dieser lateinischen Schule
niedergeschriebenen Heltes mit nur sehr wenig
eigenen Zusätzen, der unbekannte Verfasser ein

aauletcentuliu immaturus et satit itidoctus (82).

Die jüngere rhodische Rhetorik auctior et guasi

prorectior (180) habe der unbekannte Lehrer

Ciceros bentitzt, wahrscheinlich Peripatetiker (M.
Pupius Pi so? 80), dessen Lehrvorträge der junge
Cicero vor Ausbruch des marsiseben Krieges 94—91 gehört habe. Wann sein ozoltxAv vxipvrma
herausgegeben worden, sei nicht zu bestimmen
(7611.). Die Rhetorik ad Her. mit ihrer Abwehr
alles Griechischen verhalte sich zu der des Cicero

wie eine Togata des Alranius zu einer Paliiata

des Terenz (129; Rh. Mus. XLVI 1891, 425.

Kroenert Diss. 25. 351.). Beide Werke seien

nach der Absicht ihrer Verfasser nicht lür die

Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Soweit Marxl
Wahrscheinlich ist die Annahme rbodischer von
einander grundverschiedener rfyvai als Vorlagen
lür unsere beiden artet. Unabweisbar ist zur Er-
klärung der manniglachen Übereinstimmungen die

Annahme gemeinsamer lateinischer Quellen nnd
zwar nicht blos mündlicher (doctor I 18), son-

dern auch scbriltlicher. Lateinische Lehrbücher
der Rhetorik gab es schon seit der Graechenzeit;

das des Antonius hat unserem Autor höchstwahr-

scheinlich Vorgelegen (s. Kroenert Diss. 2111.,

der Antonius für den Lehrer der Auctor hält, und
Rad t k e a. 0. 5—11; dagegen Weber a. 0. 22
—33. Thiele Disa. 94). Marz gegenüber bleibt

Thiele Rec. 730 aul seinem früheren Stand-

punkte stehen, dass der Auctor nnd Cicero ein nnd
dieselbe Schule besucht haben; beiden gegenüber
hält Schanz die Abhängigkeit Ciceros vom Auc-

tor autrecht, doch will er Cicero nicht als ge-

wöhnlichen Abschreiber aulgelasst wissen, son-

dern nimmt an, dass Cicero, dessen Arbeitsweise

von jeher eine eklektische gewesen (vgl. seine

eigenen Worte de inv. II 4), neben andern Quellen

•uch unsern Auctor herangezogen habe. Chrono-
logische Bedenken stehen dieser Annahme nicht

im Wege, wenn wir selbst mit Weidner die

Veröffentlichung von de inv. 84/83 ansetzen, erst

recht nicht, wenn Philippson recht hätte, der
in anderem Zusammenhänge vermutet, dass Ciceros

Lehrbuch erst nach seiner Rückkehr von Rhodos,
d. i. 77 herausgegeben worden sei (Jahrb. I. Philol.

CXXXI1I 1886, 4221.). Zur Quellenfrage vgl. noch
Marz Herl. phil. Woch.-Schr. X 1890, 999—1009.
Susemihl Gr. Litt. Gesch. II 477, 98. 494. Die
Anhänger der oben erwähnten dritten Ansicht

stutzen sieh besonders aul die Insinuationspartie.

Auch Marz giebt im Gegensätze zu We i d n e r

XV zu, dass beim Auctor die ältere Lehre über
die iminuatio vorliegt, doch bestreitet "r die

Glaubwürdigkeit des Verfassers und seine Fähig-
keit etwas zu neuern und führt deshalb die ältere

Lehre aul das höhere Alter der griechischen Rhe-

torik zurück, an die sich sein Lehrer angeschlossen

habe. Den harten Vorwurf der Unglaubwürdig-
keit — traut, impudentia, intolentia, arrogantia

variieren promiscue — begründet Marx damit,

dass er sagt, der Auctor habe in der Vorrede zum
vierten Buche versprochen, nur eigene Beispiele zu

liefern, und entlehne thatsächlich viele — optima

et plurima ist eine starke Übertreibung — aus
1 dem Griechischen (vgl. dazu Thiele Rec. 728).

Dieser Vorwurf müsste sich bei der von Marz
angenommenen hochgradigen Unselbständigkeit

des Verfassers an die Adresse seines doctor richten,

dem der .unreife' Schüler hier bona fide gefolgt

wäre. Doch auch diesem gegenüber wäre der

schwere Vorwurf nicht gerechtfertigt. Schani
3891. sieht mit Recht in der Übersetzung, zumal

in der freien, welche sieh Änderungen an dem
Originale gestatte — und das ist fast durch-

weg der Fall — eine eigene Thätigkeit und
glaubt es dem Auctor nachsehen zu können,

wenn er übertreibend auch diese übersetzten Bei-

spiele als eigene ausgebe (vgl. auch Weber
27f.). Zuweilen macht die Umbildung der

Originalstellen und Übertragung auf heimische

Verhältnisse dem Geschicke des Auctor in Bil-

dung von Beispielen sogar alle Ehre (Thiele
Rec. 730). Wörtliche Entlehnungen von Beispielen

aus römischen Autoren, die einen solchen Vor-

wurf gerechtfertigt erscheinen lieasen, sind ihm
bis jetzt nicht nachgewiesen worden, von Bei-

spielen für stilistische Fehler abgesehen, die er

ausdrücklich ausnimmt (TV 18). Wenn er ge-

legentlich Reminiscenzen aus Reden seiner und

der nächstvorhergegangenen Zeit in seine Beispiele

hineinarbeitet (Kroenert Diss. 29ff. Jordan
75ff.), so dürfen derartige Anlehnungen an Vor-

bilder nicht Entlehnungen gleichgeachtet und

gegen die Glaubwürdigkeit des Verfassers ins Feld

S
eführt werden. Wir werden sonach dem Auctor,

er im übrigen seine Übereinstimmung mit d. h.

seine Abhängigkeit von artii seriptoret offen ein-

gesteht, «eine ausdrückliche Erklärung, dass er

allein praeter ceterot die iminuatio in drei Zeiten

geteilt habe, glauben dürfen. Oder sollten seine

geistigen Fähigkeiten wirklich so gering gewesen

sein, dass wir ihm nicht einmal diese rhetorische

Kleinigkeit Zutrauen können? Man schiesst gewiss

weit über das Ziel hinaus, wenn man behauptet,

dass der Verfasser nicht im stände gewesen sei,

eine griechische re/rg zu lesen, ja sogar die Er-

mahnungen zum Fleissigsein aus den Vorschriften

seines lateinischen Schulmeisters mit übernommen
habe. Wenn er sich einmal in einer Streitfrage

auf die Autorität seines Lehrers beruft, muss er

darum alles Wort für Wort dictando nachge-

schrieben haben (Ammon 412)? Würde jener

doctor es sich haben ruhig gefallen lassen, dass

man sein Heft herausgab und damit seinen Unter-

richt brach legte (S c h a n z 891)? Es soll zuge-

geben werden, dass der Auctor das Schulheft

seines doctor seiner Arbeit zu Grunde legte; das

war jedoch seine einzige Quelle nicht; man ver-

stünde sonst das conquisiie eonscripeimu* II 50
und omnrt rationee . . . studiote rollegimut IV
(19 nicht, ebensowenig seine wiederholten Ver-

sicherungen intensiven Fleisses, dessen sich ein

Plagiator schlechterdings nirht rühmen könnte.
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es müsste denn schon der abgefeimteste Schwindler II SC. Mau liat es in der Regel mit stilistischen

Bein. Worin hätte auch die Schwierigkeit der Eigenheiten der Zeit, nicht des Alters tu thun.

Aufgabe gelegen, derentwegen er den langsamen Gar manches, was dem Auctor tur Last gelegt

Fortgang des Werkes tu entschuldigen bittet? wird, findet sieh l>ei Zeitgenossen, selbst bei

Gerade aus dem eiligen Ineinanderarbeiten ver- Cicero (Thiele 728). In den Beispielen vollends

sehiedener Quellen erklären Bich Unachtsamkeiten wird man Trockenheit und Dürftigkeit schwer-

und Nachlässigkeiten, Widersprüche und Unklar- lieh finden; da ist die Sprache im Gegenteil meist

heiten, wie sie in Menge Volkmann z B. 100f., glatt, lebhaft und farbenreich; zuweilen begegnet

Thiele Diss. bes. 698. und R a d t k e nachge- man sogar bewussten Stilfeinheiten in der Stel-

wiesen haben. Sie sind ein Beweis eher für als 10 lungder Wörter und Satzglieder und in der Wahl
gegen die Selbständigkeit des Verfassers, der, der Rhythmen je nach dem Stilcharakter (Sievers

kein Rhetor von Profession, trotz redlichen Be- Rh. Mus. XXVIII 1873, 568f. Marx Ind. sehoL

mühens, in das Chaos seiner Quellen Ordnung Greifswald 1891, XIIIfT.; Proleg. 998.). Es ist

und Licht zu bringen, den römischem Fassungs- gewiss kein Zufall, dass IV 27 alle drei Beispiele

vermögen ohnehin fremdartigen Stofi in der Kürze für die Periode auf einen Dichoreus ausgehen;

derZeit nicht gleichmässig durchdringen, und ver- vgl. auch IV 26 die Beispiele für membnim und
arbeiten konnte. Auch so bleibt, was er geleistet artieulus. In dem Beispiele für den erhabenen

hat, eine respectable Leistung (vgl. bes. das Ur- Stil (Hgura gratis IV 12) herrscht, wie Marx
teil R o e m e r s 82Sf .). Jene auf praktischen Er- schon beobachtet hat. der Ditrochaeus im Perioden-

wägungen beruhende Dreiteilung der tnxinuafio: 20 Schlüsse vor, während diese Clausei in dem Bei-

causa turpis — ammus auditoris persuasus — spiele für den schlichten Stil (figura altmuata

auditor defessus können wir dem im praktischen IV 14) nicht vorkommt. Da der übermässige Ge-

Leben stehenden Manne, wenn er sie als seine brauch des Ditrochaeus als Clausei ein besonderes

Neuerung in Anspruch nimmt, auch ruhig be- Merkmal der asianischen Beredsamkeit ist. könnte

lassen, mag er auch im übrigen von der bisherigen man versucht sein, den Verfasser, der diesem Ein-

Ephodostheorie abhängig gewesen sein. Doch soll flusse in einem Punkte nachweislich nachgegeben,

der Verfasser nach Marx ein adulescentulus im- unter die Asianer au rechnen. Ind« weiss der

maturus sein. Aber ein solcher wird nicht leicht Auctor im Gegensätze zu den Asianern Mass zu

aufgefordert, ein Lehrbuch de ratione dieendi zu halten. Ausserdem unterscheidet er streng zwi-

sehreiben. Auch scheint aus allen Stellen, an 30 sehen Theorie und Praxis. So warnt er bei der

denen unser Auctor den Herennius anspricht, Behandlung der Figuren davor, cum in rrrilak

hervorzugehen, dass wir einen reifen Mann im dirimua. zuviel und an Unrechtem Platze von

Verkehr mit einem Jünglinge vor uns haben (IV ihnen Gebrauch zu machen (IV 32. 38. 41; vgl.

69 ist mit H condrmavit zu lesen; das consue- für die Composition IV 18). Dass er IV 25 zu

vimus I 1 beweist, dass der Verfasser nicht erst seltenem Gebrauche von sententiae Ij-hü/uu) mahnt,

seit kurzem sich dem Philosophiestudium widmet). beweist, da Sentenzen erst durch den Asianismus

Was hätten ferner bei einem unreifen Jünglinge in Menge zur Anwendung kamen, eine gesunde

die Worte am Eingänge unserer Schrift negotiii Reaction gegen die herrschende Richtung. Auf

fomiliaribue inpediti rt> satis otium Studio dasselbe Blatt ist zu schreiben, dass er den da-

suppeditare possumus für einen Sinn? Würde 40 maligen Hauptvertreter des Asianismus in Rom,
endlich ein adulescentulus so oft das puerile Coelius Antipater, wegen seines beständigen Ge-

tadeln, ohne zu befürchten, sich damit lächerlich brauchea von traiecliones tadelt (IV 18). wie-

zu machen (II 16. IV 4. 27. 32; im übrigen Am- wohl er selbst eine unverkennbare Vorliebe für

mon412f. Bochmann 6f.)? Anderseits stand die traieclio zeigt. Coelius mag er auch im Auge

der Auctor nicht in hohem Alter; noch ist er voll haben, wenn er vor nora rerba warnt (I 15. IV

von litterarischen Zukunftsplänen (s. o.). Marx 15. 42. Marx Proleg. 140). Von der Zerstücke-

hat bei seiner Annahme, dass der Anonymus ein lung der Periode in kleine Sätzchen, wie sie seit

adulescentulus sei, auch consequent seinen Stil Hegesias bei den Asianern zur Manier geworden

als knabenhaft und unausgebildet charakterisieren ist, findet sich bei unserem Auctor keine Spur

müssen. Unleugbar ist der Stil nicht immer 50 Als das älteste prosaische Litteraturdenkmal.

flüssig; das fällt besonders in den Vorschriften, wenn man von Cato de agricultura absicht. be

Definitionen. Begründungen auf. Doch dürfte da ansprucht unsere Rhetorik ein hohes sprachge-

der spröde StoR und die Abhängigkeit von grie- schichtliches Interesse. Es ist kein Werk aul

chisehen Quellen eine gewisse Schwerfälligkeit uns gekommen, das uns über den Sprachge-
und Unbeholfenheit im Ausdrucke hinreichender- brauch der sullanischen Zeit besser orientierte,

klären. Anderes lässt sich mit der Eile der Aus- Ans den ältesten und besten Hss. hat M a rx die

arbeitung und dem Streben nach Kürze cntschul- Orthographie herzustellen gesucht, deren sich unser

digen. Wieder anderes, wie das auffällige Haschen Auctor vermutlich bedient hat (Proleg. 162—167;

nach synonymen Ausdrücken (Marx Rh. Mus. hierzu A m m on 414f.). Er ist ein Freund wenn

XLVI 1891, 420—425), erscheint nur unserem Ge- 60 nicht gerade der vulgären, so doch der plebeischen

fühle albern und geschmacklos, war aber damals Redeweise mit ihrer Vorliebe für Composita. pleo-

keinesfalls nur Schülermanier und darf als Beweis nastische Verbindungen, altertümliche, ungeaöhn-
für das jugendliche Alter des Verfassers nicht liehe Formen und Constructionen. eigentümliche

gelten, selbst nicht in dem seit Gruter allge- Wortbildungen. Er erinnert in vielen Ausdrücken

mein ausgeschalteten, von Marx Proleg. 9ÜR. dem und Wendungen an die Komiker und Ennins;

Auctor wiedergegebenen Elaborat am Schlüsse Wendungen wie 7110 setius. conijuisitc hat er

de* Ganzen; Marx selbst verweist für die Syno- nur mit Afranius gemein, andere scheint erallein

nyma auf die Verse des Pacuvius beim Auctor aus Plautus, dem Meister der Umgangssprache,
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entlehnt zu lieben; im übrigen nähert sieh Beine

Prosa mehr der Sprache des Nepos (die Überein-

stimmungen mit ihm dem Gallier betont Marx
zu stark), Livius, Sallust, Varro als der des Cicero.

Manche ungewöhnliche Formen erklären sich aus
der Vorliebe !Ur stilistische Feinheiten, wie z. B.

für dpouniinta und .lafd/ioia audaeiler ....
humiliter IV 28 (neben audaeter III 19), rosu

et lortuitu I 19 (neben fmtuito et neeessario II

25). Zu der grossen Anzahl aus dem Griechi-

1

sehen übertragener Termini (Thielmann 94—96)
werden noch viele Graecismen treten müssen
(Marx Proleg. 1671. Thiele Rec. 7331.). Im
Anschlüsse an seine Ausgabe hat Marx den ganzen
Wortschatz für den Hertz sehen Thesaurus ge-

sammelt und verarbeitet (darüber W51 f flin Arch.

f. Lexicogr. IX 1894, 320—322). Am eingehend-

sten hat unter Vergleichung der ziemlich gleich-

zeitig fallenden, ein viel feineres und strengeres

Stilgefühl bekundenden Erstlingswerke Ciceros 1

(de inv., pro Quinct. pro Rose. Am.) den Sprach-

gebrauch unseres Auctor untersucht Thielraann
De sermonis proprietatibus quae leguntur apud C.

et in primis Ciceronis libris, Diss. Strassburg

1879 = Diss. phil. Argent. II 349—154; Bf. f.d.

bayr. Gymn.-Wes. XVI 1880. 202—213; vgl. auch
Bergk Ind. schol. Halle 1858/59 VII, Kroenert
Diss. 4—19. Wülfflin Philol. XXXIV 1876, 142.

144; Archiv f. Lexicogr. IV 1887, 403. Marx
Rh. Mus.XLVI 1891, 606-612; Ind.iect. Greifs- *

wald 1892/93 XIV—XVI; Proleg. 162R.

Schicksale der Schrift. Marx hat die

wenig wahrscheinliche Behauptung aufgestellt,

dass die Rhetorik nur für den Privatgebrauch,

nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei;

dagegen sprechen u. a. die gelegentlichen Lob-

sprüche auf die Optimaten, die bei einer Be-

schränkung auf die Gens Herennia völlig' unan-

gebracht erscheinen. Von Sulla bis Theodorich

sei die Rhetorik in Rom nicht bekannt gewesen, 4

weil weder Grammatiker noch Rhetoren sie je-

mals benützt hätten. Nach der gewöhnlichen

Annahme hat aber Cicero unsere Rhetorik ein-

und dedicierte sie dem reichen Kaufherrn und
Gönner Augustins Romanianus von Tagaste. Mit
diesem kam sie gegen Ende des 4. Jhdts., als er

nach Cassiacum bei Mailand Ubersiedelte, nach

der Lombardei, wohin alle Spuren unserer hsl.

Überlieferung zu weisen scheinen. Auffallend ist

das Schweigen der Commentatoren von Cic. de

inv. Marius Victorinus (Mitte des 4. Jhdts.) und
Grillius (4./5. Jhdt.). Sicher bekannt war das

Werk und zwar unter Ciceros Namen dem Hiero-

nymus, der es zweimal praef. in Abdiam VI 361

Vall. etwa a. d. J. 395 und apol. c. Rufin. 1 16 =
II 471 Vall. a.d. J.402 citiert, und dem gleichzeitig

lebenden Grammatiker Rufinus (G.L. VI 577f.=
Rhet. lat. min. 584 H. = ad Her. IV26mern6n<m;
G. L. VI 568, 19 = Rhet. 577 = ad Her. IV 44

tranegreesto). Priscian (um 500) scheint das Werk
auf seltene Formen gründlich durchsucht zu haben,

wenn er nicht etwa seine Citate aus Flavius Caper
entnommen hat (Jeep a. O.; G. L. II 96, 17 = ad

Her. II 7. 523, 24 = II 20. 855, 17 = III 3. 95,

18 = III 18. 104, 6= III 24. 307, 19= III 32.

495, 19 = IV 5. 857, 6= IV 7. 108, 9 = IV 9. 95,

14 = IV [V] 25. 495,2! =JV[V] 42.883, 10= IV

[VI] 53. 197, 10 = IV [VI] 61); vielleicht hat er

auch de metr. Ter. G. L. III 424 die Verse des

Ennius aus ad Her. II 34 entlehnt. Ausser den

Genannten verrät kein alter Grammatiker oder

Rhetor eine Bekanntschaft mit unserer Rhetorik;

zu Servius G. L. IV 435. 13= ad Her. IV 7 ver-

gleicht Marx Charis. I 141, 32 zu Fortunatianus

Rhet. lat. min.97, 29= ad Her. 119. Cic. de inv.

I 17. II 116. Dass Isidorus (t 636) und Baeda

(t 785) in ihren rhetorischen Schriften auf ad

Her. nicht Bezug nehmen, deutet Marx dahin,

dass das Werk damals in den -Bibliotheken der

Gelehrten Spaniens und Britanniens nicht exi-

stiert habe. Daraus, dass Alcuin (t 804) in seiner

Disputallo de rhet. nur de inv. hier und da ausge-

schrieben hat (Halm Rhet.lat. min. XIII 527, 38ff.

= ad Her. I 25 = de inv. II 72) erschliesst Marx,
dass die Herenniusrhetorik auch in Gallien um
diese Zeit nicht bekannt war. Erst durch einen

gesehen (auch sprachliche Anklänge hat man da-

hin gedeutet, s. Thielmann Bl. f. bayr. Gymn.-
Wes. a. O. 20211.), und nach meinem Dafürhalten

hat Bie in augusteischer Zeit ein C. ausgeplündert,

während sie Quintilian nicht Vorgelegen zu halten

scheint. Gellius (XIII 6. V 20 vgl. mit ad Her.

IV 17) kannte unsere Rhetorik nicht, am aller-

wenigsten unter Ciceros Namen, vielleicht Flavius

Caper (2. Jhdt., s. u.). Um 350 ist in Nordafrica

ein Exemplar unserer Rhetorik — nach Marx
das einzige noch vorhandene aus der Bücherei

einet Herennius oder einer verwandten Familie—
ans Licht gezogen worden. Wenigstens scheint

die Subscription in H Romaniatie viral nach

Africa zu weisen (Marx Proleg. 1 ff.; dazu Jeep
DLZ 1897, 492). Der erste Herausgeber, kein

</i •tmmalicus illuatris, sondern ein homn aalia

iiidoctva et inacitus (M a r x), teilte die Rhetorik

trotz der audrücklichsten Angabe des Verfassers

III 1. IV 1 in sechs Bücher (s. o.). schrieb sie

wohl nicht, wie K a y s e r u. a. annahmen, aus

buchhändlerischer Speculation, sondern bona fide

wegen der Ähnlichkeit des Inhaltes mit den Büchern
de inrenliotte dem Cicero zu. unter dessen glän-

zendem Namen sie bis Mitte des 15. Jhdts. ging.

Brief des Abtes Servatus Lupus an Einhard vom
J. 830 erhalten wir Kunde von der Existenz ver-

stümmelter und lückenhafter, mit zahlreichen

Fehlern behafteter Exemplare im Frankenlande.

Solche Hss., wie die von Servatus Lupus erwähn-
ten. existieren noch und zwar vier aus dem
9./10. Jhdt., cod. Herbipolitanus odeT Virceburgen-

sis H (zuerst verglichen von Halm Anal. Tüll. I

München 1852. Marx Proleg. llf.), 2 Parisini P
(zuerst verglichen von Raiter Varietas lectionis

ad rhet. ad Her. 1. IV, Zürich 1844. Marx 12H.)

II (Marx 19f.), Bernensis B (zuerst von Simon
verglichen: Marx 14f.), einer aus dem 10./1 1. Jhdt.

Corbeiensis C. jetzt in Petersburg (Marx Rh.

Mus. XL1II 1898, 376—385; Proleg. 15ff.). Eine
genaue Beschreibung des Archetypus dieser Hss.-

Classe giebt Marx 20—32; ihnen allen ist gemein,

dass sie äxl<pa).oi sind (der Anfang bis frei aioit

Innpora I 9 fehlt) und dass auch sonst der Text

mannigfache Lücken, die besonders durch Ho-

moioteleuta entstanden sind, aufweist, daher Mu-
tili (hei Kayser in Familie I). H geht direct

auf M. den Archetypus der Mutili. zurück, die

vier andern tllio apograpkn ipindam interposito.

Mit H verwandt sind die lieidon verlorenen Gry-
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phiani BC. Neben den Mutili sind für die Teit- Sie war ein Schnlbueh geworden, das viel gelesen,

reconstruction und iwar nicht blos für den in M erklärt, übersetzt, mit ciceronischen Schriften ver-

fehlenden Anfang heranzuziehen die vervollstän- glichen nnd aus ihnen conigiert, zum Teil verei-

digten Hee. (nach Marx Ezpleli
;
bei Kayser in ndert wurde (vgl. die Litteratur bei Simon Die

Familie II, III und miztae originis). Ein Buch- Hss. der Rhet. an Her. I, Schweinfurt 1868, 7, 2).

hindler des 4. oder 5. Jhdts. hat eine Ausgabe Auch von den Juristen wurde es viel benützt nach

von Cicero de inv., ad Her., de or., or., Brut. der damals herrschenden Ansicht von dem innigen

anfertigen lassen. Eine Abschrift dieser Ausgabe Zusammenhänge der Jurisprudenz und Rhetorik,

in vollem Umfange war der Laudensis (Marx so von dem berühmten Freiburger Rechtslehrer

82f.), der, 1422 in Lodi aufgefunden, wieder ver- 10 Ulrich Zasius im Anfänge des 16. Jhdts. (Simon
schollen ist, ohne dass unsere Rhetorik daraus a. 0. 7f.). Unter diesen Umstünden darf man
abgeschrieben oder eine Ausgabe derselben darauf sich nicht wundern, wenn der ursprüngliche Text

begründet worden wäre; er wäre, wenn wir ihn (besonders in den für den Gebrauch bequemeren
hätten, vielleicht die einzige Grundlage der Text- Expleti) mit Randnoten, Interlinearglossen, In-

kritik. Eine Abschrift nur des ersten Teiles, ent- haltsangaben, Interpolationen jeder Art (s. die

haltend de inv. und ad Her., ist der verlorene Aufzählung bei Kayser Ausg. XIII—XV. Simon
Codex integer, aus dem im 12. Jhdt. der Arche 11) vielfach vermengt wurde (Simon II Sehwein-

typus der Expleti E, ein H sehr ähnlicher Cod. furt 1864 behandelt die Veränderungen des ur-

mutilus am Anfang und sonst ergänzt, durch- sprttnglichen Textes durch Einschiebung einer

eorrigiert und, mit eigenen Vermutungen und Ver- 20 Conjunction in den jüngeren Hs«.). Weil «ich in

besserungen des Schreibers versehen, herausge- jüngeren Hss. sehr viele Conjecturen von Ge-

geben worden ist. Aus dieser Classe, die in un- lehrten des Mittelalters finden, ist grosse Vorsicht

zähligen Exemplaren aus dem 12.—15. Jhdt. in bei ihrer Benützung geboten; sie völlig zu ver-

den Bibliotheken Italiens, Frankreichs, Englands, werfen, wie Halm Rh. Mus. XV 1860, 536—573
Deutschlands vertreten ist, hebt Marx 8 aus dem gethan, ist durchaus verfehlt (vgl. 8 p e n g e 1 ebd.

12./13. Jhdt. heraus, den Bambergensis b (34f.), XVI 1861, 391—413, dem Bich alle folgenden

Leidensis 1 (35), Darmstadiensis d (36). In den Kritiker anschlossen). Uber die Hss. vgl. ausser

Hss. dieser Classe findet sich de inv. in der Regel den Ausführungen der Herausgeber und Simons
an erster Stelle, an zweiter ad Her., wie in dem noch Destinon De cod. Comif. ratione, Dias,

verlorenen Archetypus der codd. integri. Schon 80 Kiel 1874 und Schmidt Probe einer neuen Ausg.

vom 12. Jhdt. an werden die Bücher de inv. als der Rhet. ad Her. (Prooemium zu IV), Progr. Gnm-
rketoriai prima, die ad Her. als secunda be- binnen 1878, nach dessen Ansicht eine kritische

zeichnet; man las am Schlüsse von de inv. Ilquae Ausgabe nur auf HPBb zu basieren und zwar b
restant, in reliquis dicemut und bezog diese nur zur Verbesserung der Schreibfehler und zur

Notiz auf die unter Ciceros Namen gehende Heren- Ergänzung der Lücken jener drei Hss. heranxu-

niusrhetorik, die, wie man damals lehrte (Schol. ziehen sei. Nur jüngere Hss. liegen den ältesten

Bamberg. 8 Marx), ad illorum (seil, de in®, libro- Ausgaben zu Grunde. Die Ed. princ. der rhet.

rum) correctionem von Cicero später geschrieben nova et vetus desOmnibonus Vieetinus
worden sei. Brunetto Latini aus Florenz, der Venedig 1470 beruht auf einem d verwandten

Freund Dantes, hat nicht, wie man hie und da 40 cod. E. Nach dem Vorgänge desOmnibonus
annahm, ad Her. IV, sondern nur einen Teil aus haben die meisten Herausgeber beider Rhetoriken

de inv. I ins Italienische übersetzt. Eine Über- die ad. Her. vorangestellt. Alle rhetorischen Schrif-

setzung der Herenniusrhetorik ist um die Mitte ten gab auf Grund neuer Collationen (Classe E)

des 18. Jhdts. von Guidotto da Bologna oder Aldus Venedig 1524 heraus. Grosses Ansehen

Bono Giamboni gemacht worden. Diese Über- genoss die von C ratander besorgte Baseler Ausg.

Setzung führte den Namen rettorica nuora di der rhet. Schriften Ciceros vom J. 1528; am ver-

Tullio. Dieser vorher nicht gebräuchliche Titel dienstvollsten jedoch ist die der eoepitator C’ice-

wurde jetzt gewöhnlich; er scheint von Gelehrten roni» Petrus Victorius Venedig bei Junta 1587.

des 18. Jhdts. erdacht, die an Stelle der rhetorica Von den folgenden Ciceroherausgebern Lambinns
prima und secunda die Bezeichnungen retus und 50 (Paris 1566), Scotus (Leyden 1588). Gruter
nova setzten. Beide Rhetoriken waren Dante und (Hamburg 1618), Gronov (Leyden 1692). Ernesti

Petrarca bekannt. Das Capitel über das Gedächt- (Leipzig 1787) hat bei weitem am meisten für

nis ad Her. III 1 6 bis Schluss wurde um dieselbe die Bücher ad Her. geleistet Gruter. Von ihm

Zeit von einem byzantinischen Gelehrten (Maxi- rührt die Einteilung des Textes in Capitel, wih-

mos Planudes oder Th odoros Gazes, vgl. Krum- rend Scotus ihn in Paragraphen oder Sectiooen

bacher Byz. Litt.-Geseh.1 545) übersetzt; ältere geteilt hatte; beide Teilungen finden sich in der

Ausg. s. bei Orelli-Baiter Onomasticon Tüll. ersten Gronov sehen Ausgabe, an die als Vul-

I 883; neueste Ausg. von Marx in Proleg. 54 gata sich die späteren Herausgeber alle ange-

—59. Da der Übersetzer einen Cod. expletus, der schlossen haben. Die Notizen Graeves, der eine

nicht besser war als die uns bekannten, zu Grunde 60 grosse Ausgabe beider Rhetoriken begonnen hatte,

legte, so hat seine Übersetzung für die Textes- benützte nach dessen Tode P. Burmannu« Se-

recension keinen besonderen Wert. Die unge- cundus in seiner Ausgabe Leyden 1761 (in Deutsch-

wöhnlieh grosse Menge von Hss. (schon Kayser land neu aufgelegt von Lindemann, Leipzig

zählt in seinem Index codicum XXV—XXX 91 1828); die Ausgabe behält ihren Wert wegen der

Hss. auf; viele sind nach ihm eollationiert wor- lesenswerten Ausführungen über die Schicksale

den) ist der sicherste und beste Beweis für das der Bücher ad Her. in der Praef. dedicatoria I

—

aussergewöhnliehe Interesse, das man der Rhetorik XXXVII. wegen der Animadversiones des Michael

das ganze Mittelalter hindurch entgegenbrachte Brutus 485ff. aus dessen Ausgabe beider Rhe-
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toriken Leyden 1570, weil derselbe die seither in erweisen, indem er von der falschen Voraus-

verschollenen Gryphiani benutit hatte, und wegen Setzung ausging, der Verfasser müsste Cicero«

der Lectiones Oudendorps aus Leydener Hss. Lehrer gewesen sein, was aber bei der Verschie-

517ff. In den Anfang unseres Jahrhunderte fällt denheit der Systeme ausgeschlossen ist. Aus dem-

die verdienstvolle Ausgabe der rhetorischen Schrif- selben Grunde ist das Resultat von van Heusdes
ten von Schütz Leipzig 1804—1808, darin ad Disquisitio de L. Aelio Stilone, Cic. in rhet.

Her. I 1, 1804. Eine neue Aera für die Text- magistro, rhet. ad Her. ut videtur auctore, Utrecht

kritik beginnt mit der zweiten Ciceroausgabe von 1839 verfehlt. Während Orelli die Frage der

Orelli-Baiter Zürich 1845, do dort für ad Her. Urheberschaft unentschieden liess, bekannte sich

gute, ja die besten Hss., so Pb, freilich in schlech- 10 Klotz wieder zu der Überzeugung, dass dieRhe-
ten Collationen, verwendet sind. Auf der Orelli- torik von Cicero herrühre. In der Recension der

Baiter sehen Recension fuBst die Ausgabe von Klo tischen Ausgabe, Münch, gel. Anz. XXXIV
Klotz Leipzig 1851 ff. Eine Separatausgabe 1852, 473ff„ erwies Kayser, dass die Rhetorik

unserer Rhetorik unter dem Namen des C. gab von Cicero nicht verfasst sein künnte; 4898. suchte

dann Kayser Leipzig (Teubner) 1 854 heraus. er unter Verwerfung aller bisherigen Autornamen
Mit dieser Ausgabe war eine Grundlage für alle C. wieder in seine alten Rechte einzusetzen (vgL

weiteren Forschungen über diese Schrift gegeben, auch Ausg. praef. VIB.). Seitdem galt C. wieder

aber eine noch unsichere, da daserdrückende Hss.- ziemlich allgemein für den Autor; nur über die

Material noch nicht gesichtet und zum Teil auf Person des C. war man nicht einig. Kayser hielt

nachlässigen und unvollständigen Collationen ba- 20 den Richter im Process des Verres und Mitbewerber
siert war. Zusammen mit den rhetorischen Schrif- Ciceros um das Consulat Q. Coraificius (Nr. 7)

ten Ciceros ist die Rhetorik ad Her. herausge- für den Verfasser (so auch Kammrath 83f. und
geben worden von Kayser in der Baiter-Kavser- Roch 40—42); Kroenert Dias. 41—44 und
6chen Ciceroausgabe, Leipzig (Tauchnitz) 1860, und Jordan 81 bezweifelten die Identität; Boch-
von F r i e d r i e h in der Ausgabe des Cicero von m a n n 7 nahm an, dass ein älterer Verwandter

C. F. W. Mü 1 le r I 1, Leipzig (Tenbner) 1884. dieses C., der, um 123 geboren, in der Zeit der

Während Kaysers auf gründlicher Kenntnis der sullanischen Proscriptionen umgekommen 6ei, die

rhetorischen Technik beruhender Commentar 217 Rhetorik verfasst habe. Vereinzelt stehen die

—232 bleibenden Wert behält, ist die Textrecen- Versuche, andere Autornamen ausfindig zu machen,
sion durch diemusterhafte, auf sorgfältigen eigenen 30 So vermutete Graff Mälanges Gräco-Romains II

Collationen und umfassenden einschlägigen Kennt- 1866, 320, dass Ateius Capito der Verfasser sei,

nissen begründete Sonderausgabe von Marx (s. o.) indem er sich auf die als Glosse längst erkannte

weit überholt. Eine Aufzählung der älteren Aus- Lesart der eod. E I 18: notier doetor [Hermet],

gaben findet man bei Orelli-Baiter Onomasti- dessen Schüler Ateius war (vgl. auch Osann
con I 197— 225, besonders von 218 ab, eine kri- a. 0. 792f.), stützte. Vollends gescheitert ist der

tische Auswahl bei Marx Proleg. 608. Von Versuch G i a ra b e 1 1 i s , unsern Autor mit dem
neueren Übersetzungen nenne ich die deutsche Dedamator und Philosophen Papirius Fabianua
von Walz Metzlersche Sammlung XXVI, Stutt- z. Z. des Kaisers Tiberius zu identificieren. Marx,
gart 1842, und die französische von Delcasso= der anfänglich mit K a y s e r C. für den Verfasser

Oeuvres eompl. de Cic. II Paris (Garnier) 1866. 40 gehalten hatte, gab Bert. phil. Woch.-Schr. X
Die Frage nach dem Autor beschäftigte die 1890, 1008 die Autorschaft des C. auf und ver-

Gelehrten Beit der Mitte des 15. Jhdts. und wird focht seinen ablehnenden Standpunkt ausführlich

wohl eine allgemein befriedigende positive Lösung Proleg. 698. Thiele und Ammon halten trotz

nie finden. Nachdem bereits Laurentius V a 1 1 a Marx an C. fest; Schanz, der in der ersten Auf-

die Rhetorik an Herennius als Ciceros kaum wür- läge seiner Litteraturgeschichte für dieAutorschaft

dig bezeichnet hatte (Marx Proleg. 62), sprach eines C. eingetreten war, lässt sie in der zweiten

sie der Humanist Raphael Regius in der be- unter dem Gewichte der Marxschen Argumente
deutsamen Abhandlung ,utrum ars rhet. ad Her. fallen. Zur Geschichte der Autorfrage vgl. ausser

Ciceroni falso inscribatur' Venedig 1491 dem Rurmann (s. o.) und Kayser van Heusde und
Cicero förmlich ab. Gleichzeitig vermutete er 50 G i a m bei 1 i 1—17. Durch die Untersuchungen
neben Virginius Rufus (z. Z. Neros) und Timolaus von Marx läuft der früher etwas überschätzte

(z. Z. Aurelians), die schon aus chronolof 'sehen Autor Gefahr, sehr unterschätzt zu werden. Sein

Gründen unmögbehdicRhetnrikgetdirieben haben Werk bleibt jedenfalls, gleich' '' ob Marx Recht

können, Quin,uians Coraificius als Verfasser. In behält, der an die Stelle des Autors fast für das

dem erbitterten Streite, der um die Autorschaft ganze Werk seinen unbekannten Lehrer setzt, oder

des Cicero unter den Gelehrten entbrannte, traten ob wir den Autor als litterarischelndividoalität für

die hervorragendsten Kritiker auf des Regius das Ganze in Anspruch nehmen (s. .Schanz 391L).

Seite. Auf Grund einer Notiz des Aldus, der nach wie vor als Lehrbuch der Rhetorik, zumal

erfahren haben will, dass ein uralter Codex der in Ermangelung anderer vollständiger Lehrbücher
Palatina in Rom die Aufschrift geführt habe M. 60 aus so früher Zeit, als erste Rhetorik in vollstän-

Qallionie rhetoricorum ad C. Herennium Uber dig römischem Gewände, als zweitältestes Prosa-

primus, hielt diesen Rhetor aus Senecas Zeit J. denkmal der römischen Litteratur ein liber auro

Caesar Scaliger für den Verfasser. Mit grösserer prefi'oaior (Spengel Rh. Mus. XVI 391). Bei-

Bestimrotheit bezeichnete Petrus Victorius den träge zur Herstellung des Textes und zum Ver-

C. als Autor, nachdem bereits Riccobonus gegen ständnis des Schriftstellers haben seit Erscheinen

M a r i u s M a 1 1 i u s seine Autorschaft verfochten der Kayser sehen Ausgabe, von den Ausgaben
hatte. In den Prolegomena zu seiner Ausgabe abgesehen, geliefert Osann a. 0. 7778. Kayser
suchte Schütz den Antonius Gnipho als Verfasser Heidelb. Jahrb. XLVII 1854, 411—414; Philol.
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XII 1857, 271—279. Halm, Spengel, Simon
a. 0. Weidner Crit. script. spec., Progr. Cöln
1864. 11. 16: Aus?, v. Cic. ars rhet. XVII—XXII;
Jalirb. I. Philol. CXIX 1879, 1271.; Ausg. von

Friedrich Praef. XXVI. Hansel Jahrb. f. Philol.

XCIII 1866, 851—854. Rubner Bl. f. bayr. G.-

W. VIII 1872, 372—374, Teuf fei Rh! Mus.
XXVIII 1873. 496. Sievers ehd. 568—580.
Kroenert, Destinon, Jordan a. 0. Hertz
Jahrb. f. Philol. CXI 1875, 785f. Ostmann De
additamentis, quae in rhet. ad Her. inveniuntur,

antiquioribus. Diss. Breslau 1876. Langen Phiiol.

XXXVI 1877. 445-487. 577-596. XXXVII 1878,

385—114. Thielmann Diss. 104—118: Herrn.

XIV 1879, 629—632. Hoffmann a. 0. Roemcr
a. 0. 823—832. Germann Emendat. Cornif. (z.

IV. B.), Progr. Darmstadt 1880. Marz Rh. Mus.

XLIII 1888.387«. XLVI 1891, 420«. 606«. XLVII
1892. 157«.; Ind. sehol. Greifswald 1891; 1892/93
XIII«. K a d t k e a. 0. S k u t s c h Herrn. XXXII

1

1897, 97f. Über den Auetor überhaupt vgl. ausser

den oft citierten Abhandlungen von Kayser (bes.

MUneh. gel. Anz. a. 0.), Kroenert. Thiele (Diss.

u. Gött. gel. Anz. a. 0. 717—735). Marx (bes.

Proleg. 1—184), Ammon a. 0. 407-415 aus der

älteren Litteratur Westermann Gesch. d. Berede.

II 187—192. Walz Einl. z. s. Übersetzung 8339
—3352, aus der neueren Blass Griech. Bereds.

1 21 f. Teuffel-Schwabe Rüm. Litt.4 271—278.

Schanz Röm. Litt. I
1 387—394. 286f. £

[Brzoska.]

2) Cornificius, Scriba des C. Verres während
seiner städtischen Praetur 680— 74 (Cic. Verr.

I 150).

8) Cornificius überbrachte am 17. März 711
= 43 dem Cicero einen Brief des Q. Cornificius

ans Africa am 22. Tage (Cic. ad fam. XII 25, 1).

Er wird also ein Verwandter (schwerlich ein Frei-

gelassener) von Nr. 8 gewesen sein, vielleicht

identisch mit Nr. 5. ^

4) L. Cornificius klagte im J. 702 = 52 den
Milo erst mit mehreren anderen de ambitu an
(Ascon. Milon. p. 34; s. o. Bd. I 8. 2275) und
dann mit Q. Patulcius de rt Ascon. Milon. p. 48).

Vgl. Nr. 6.

5) L. Cornificius, als L. f. (Dio XLIX ind.;

vielleicht ist in einem SC. de Aphrodis. /Atuxlov
KoovovfixlJov Aevxlov v/oü als Name des einen

Consuls tu ergänzen, Tgl. Viereck Scrmo Graeeus

p. VII add. ad n. XIX) wohl Sohn von Nr. 4.

5

Im J. 711 =48 klagte er auf Veranlassung Octa-

vians den abwesenden M. Brutus wegen der Er-

mordung Caesars an (Plut. Brut. 27, 2). Im
Kriege Octavians gegen Sez. Pompeius war er

Flott«-neommandant; Anfang 716 = 38 führte er

die Flotte von Ravenna nach Tarent (Appian.
Prell, civ. V 80), wo Oetavian selbst den Ober-

befehl übernahm. In der Meerenge von Messina
wurden die Schifle plötzlich von denen des feind-

lichen Admirals Demochares angegriffen und kamen 6
in die höchste Bedrängnis, bis C. ohne Befehl

seinerseits zum Angriff vorging und sogar das

feindliche Admiralschiff nahm (Appian. V 86).

Noch grössere Verdienste erwarb er sich 718=
36; er erhielt damals den Befehl über die bei

Tauromenion ans Land gesetzten drei Legionen,
die von jeder Verbindung abgeschnitten in der
gefährlichsten Lage waren, unddurch einen kühnen

Marsch quer überdie Nordostspitze Siciliens führte

er sie unter grossen Strapazen glücklich an die

Nordküste, wo sie sich mit dem Heere Agrippas

vereinigten und damit gerettet waren (Appian. V
111—115. Dio XLIX 5, 4—7, 5. Veil. II 79, 4;

vgl. Gardthausen Augustus I 270«.). Er er-

hielt die Auszeichnung, dass er in Rom von Mahl-

zeiten aut einem Elefanten heimreiten durfte

(Dio XLIX 7, 6: vgl. Gardthausen a. 0. I 284).

)und das Consulat für das folgende J. 719 = 35

(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Dio XLIX
ind. 18, 6. 33, 1). Später war er Statthalter von

Africa und triumphierte ej Atrien UI. Sou. Der.

jedenfalls des J. 722=32 (Tab. triumph.Barberin.

mit Commentar CIL I1 p. 77f.). Auf Veranlas-

sung des Augustus erneuerte er den alten Tempel

der Diana auf dem Aventin, der seitdem nach

ihm benannt wurde (Suet. Aug. 29; ein aedihnit

Dianae Corttif(iciae) CIL VI 4305: Grundriss

I des Tempels mit Beischrift: Cormbcia Forma

urbis frg. 2 Jord. = CIL VI 29844, 2; vgl. noch

Gardthausen a. 0. I 983. II 596, 8).

6) P. Cornificius, beschuldigte 702 = 52 nach

derErmordung des P. Clodius den Milo im Senat,

dass er heimliche Waffen bei sich führe (Ascon.

Milon. p. 82). Vielleicht ist das Praenomen ver-

schrieben und C. identisch mit L. Cornificius Nr. 4.

7) Q. Cornificius war Volkstribun 685= 69

(Cic. Verr. I 30) und Praetor 687 = 67 oder 688
i = 66. denn er bewarb sich 690 = 64 zusammen
mit Cicero für das folgende Jahr ums Consulat.

Er war wie dieser ein himo norm und ein Mann
von anerkannter Ehrenhaftigkeit, aber Ciceromeinte

doch, dass seine Candidatur nicht ernst zu nehmen
sei (ad Att. I 1, 1. Ascon. tog. eand. p. 73: über

seinen Charakter vgl. auch Cic. VerT. I 30). Im

J. 691 = 63 wurde ihm als Praetorier der Cati-

linarier C. Cethegus zur Bewachung (iberpelien

(Sali. Cat. 47, 4; vgl. Cic. ad fam. XII 28, 2.

i Appian. bell. civ. II 5). 692 = 62 brachte er

zuerst den von P. Clodius beim Feste der Bona

Dea begangenen Religionsfrevel im Senat zur

Sprache (Cic. ad Att. 1 13, 8). Im J. 709= 45

war er anscheinend nicht mehr am Leben (ebd.

XII 14, 2); noch später gedachte aber Cicero ihrer

gemeinsamen Bekämpfung der Feinde des Staates

(ad fam. XII 28, 2). Seine Kinder Nr. 8 und 12.

8) Q. Cornificius, war Q. I. nach CIL VI

1300 a. und zwar Sohn von Nr. 7 nach Cie, ad

fam. XII 28, 2; vgl. ad Att. XII 14, 2. Ende

April 704= 50 verlobte er sich mit der Tochter

der berüchtigten Aurelia Orestilla (Cael. an Cic.

ad fam. VIII 7, 2, vgl. o, Bd. II S. 2544 Nr. 261).

Er war damals noch ein ganz junger Mann («dii-

lescen») und erhielt erst im J. 706 = 48 die Quae-

stur. Caesar schickte ihn im Sommer dieses

Jahres mit propraetorisehen Inmperium und mit

zwei Legionen nach Illyricum. wo er die ersten

Proben Beiner Umsicht und Tüchtigkeit ablegte.

Es gelang ihm, durch Einnahme der festen Plätze

die Provinz für Caesar zu gewinnen und die

Schiffe der Pompeianer, die sich nach der Nieder-

lage bei Pharsalos (9. August) unter dem Befehl

des M. Octavius hierher flüchteten, vor ihrer Ver-

einigung grösstenteils abzufangen (Bell. Alex.

42, 2f.; vgl. Caesars Rede bei Pharsalos: <4; Sit

u'rr at’rtp räyiiara Kootplvtoe Symr tyyi’c taue

Plut. Caes. 43. 1). Da aber Caesar erwarten
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musste, dass für viele seiner unterlegenen Gegner certi constituturum, ul ego et spernram eet.

Illvrieum der bequemste Sammelplatz sein werde, Ui, 1: Bellum, quod eet in Syria, Syriamque
während er selbst im Orient festgehalten würde, proeineiam tibi tributam eeee a Caeeare ex tuie

sandte erden aus der Verbannung zurückberufenen litterie eognoci. Aus diesen Stellen ist zuerst

Consular A. Gabinius dorthin. Aber dessen allzu von H ö 1 z 1 a. 0. geschlossen worden, dass C. als

kühnes und unvorsichtiges Vorgehen lies6 die Statthalter nach Kilikien gegangen sei, da die

Caesarianer in kurzer Zeit alle errungenen Erfolge Statthalter der anderen Syrien benachbarten

einbüssen und in die grösste Bedrängnis geraten. Provinzen in diesem Jahre bekannt sind; deshalb

Gabinius selbst starb, als er in Salonae belagert weist ihn Cicero 19, 2 auch auf das Vorbild des

wurde; C„ der so lange unter seinem Befehl ge- 10 M. Calpumius Bibulus, der dieselbe Provinz ver-

standen hatte, übernahm wieder das Commando waltet hatte, hin. Aber das Commando in Syrien,

und schickte dringende Hülfsgesuehe an P. Vati- d. h. den Kampf gegen die Erhebung des Q. Cae-

niu8 nach Brundisium (Bell. Alex. 43, 4. 44, 1). cilius Bassus (s. o. Bd. III S. 1198) hat C. jeden-

Noch im Winter, in den ersten Monaten dea falls nur als der nächste Nachbar Syriens pro-

J. 707 = 47, kam Vatinius mit einer eilig zu- visorisch bis zum Eintreffen eines neuen Statt-

sammengerafften und notdürftig ausgerüsteten halters und eines neuen Heeres erhalten; aus
Flotte herbei und gewann einen grossen Sieg bei Mangel an Mitteln konnte er auch nichts thun,

der Insel Tauris über die weit überlegene des als seine eigene Provinz schützen, wie die Ver-

Octavius; damit waren die Pompeianer endgültig gleichung von 19, 2 mit Dio XLVII 27, 1 ergiebt.

aus der Adria verjagt, und die ganze Provinz 20 Im J. 709= 45 scheint C. in Rom gewesen zu

lllyricum unterwarf sich wieder dem C. (Bell. sein, vielleicht als Praetor. Die einzige Anspie-

Alex. 47, 5). Im Sommer 707 = 47 kehrte dieser lung auf ihn aus dieser Zeit macht allerdings

dann nach Rom zurück und wurde von Caesar dagegen bedenklich; ein Gläubiger des C. will

durch die Verleihung der Praetur und des Augu- sich an Cicero halten, der für ihr. Bürgschaft ge-

rates belohnt. Beide Titel giebt ihm die Stadt- leistet habe (oder für seinen Vater, Cic. ad Att.

römische Inschrift CIL VI 1800 a augur heisst Xll 14, 2 aus Astura am 8. März 709= 45). Im
eraufseinenMünzen (Mommsen Münzwesen653), J. 710 = 44 erhielt C. als Statthalter mit pro-

und die Zeit der Verleihung dieser Würde ergiebt conaularischen Imperium die Provinz Afrira vetus:

sich daraus, dass ihn Cicero in den beiden ersten da er sie nach seiner ausdrücklichen Erklärung
Briefen (ad fam. XII 17. 18) mit eoüegn, näm- 30 bei Appian. bell. civ. IV 53 vom Senat erhalten

lieh im Augurat, anredet (vgl. ad fam. XII 22, 1 ; hat, aber zugleich, wie sich aus allem ergiebt,

Antonius als Augur gemeinsamer collega beider, mit Zustimmung des M. Antonius, so hat Ganter
ebenso 25, 6 Hirtius und Pansa). Dass C. in (Philol. LIII 142) mit Recht vermutet, dass die

den letzten Monaten von 707 = 47 Praetor ge- Verleihung in den ersten Tagen nach Caesars

wesen sei, ist eine Vermutung von HSlzl (Fasti Ermordung auf Grund der acta Caeearie erfolgt

praetorii 86); wenn man aber die Sendung in den sei. Im Sommer ging C. in die Provinz ab und
Orient als eine ausserordentliche betrachtet, so zeigte seine Hinneigung zur Senatspartei so deut-

wird man eher zu der älteren Ansicht neigen, lieh, dass Antonius, der sich mit ihr vBUig über-

dass die Praetur erst ins J. 709= 45 gehöre (vgl. worfen hatte ihn zu beseitigen suchte; er griff

auch W i 1 1 e m a Le sänat de la röp. rom. I 590, 40 ihn in seinen Reden an (22, 1) und wusste ihm
18). Während seines Aufenthaltes in der Haupt- in der Provinz Schwierigkeiten zu bereiten (28, 1).

Stadt 707= 47 nahm er von dem Hause des Pom- Als in der abendlichen Senatssitzung am 28. NV
peius (dem in den Carinen? vgl. darüber Bd. III vember Antonius, ehe er Rom verliess, eine neue
8. 1590) Besitz und begann es umzubauen (Plut. Verlosung der praetorischen Provinzen durchsetzte,

Caes. 51, 2 Kogiplvioe wie 43, 1, s.o.S, 1624, 67); er wurde die des C. dessen Vorgänger C. Calvisius

tratdamaisinfreundschaftlichenVerkehrmitCicCTo. Sabinus (s. o. Bd. III S. 1411 Nr. 13) aufs neue
Dessen Briefe an C. liegen von diesem Zeitpunkt übertragen (Cic. Phil. III 26). Am 20. December
an vor, ad fam. XII 17—80 (im folgenden nur wurde diese Verteilung der Provinzen durch einen

nach den Nummern citiert). Für den ältesten neuen Senatsbeschluss aufgehoben und C. auf

hält 0. E. Sohmidt (Briefwechsel des Cicero 252) 50 seinem Posten bestätigt, bis der Senat ihn ab-

das kleine im Senat geschriebene Billet 20, worin lösen lasse (22, 8. 25, 2). Als der anerkannte
von einer über Sinuessa, Cumae, Pompeji führen- Führer der Senatspartei unterhielt Cicero in diesen

den Reise des C. die Rede ist; aber ebensowohl und den folgenden Monaten einen lebhaften Brief-

wie die Reise in den Orient, im Anfang 708= 48, Wechsel mit C., dessen Hauptzweck es war, den
kann es die nach Africa 710=44 sein, wie Ganter Statthalter zu standhaftem Aushalten bei der

(Philol. LIII 141 f.) vermutet, so dass dieser Brief guten Sache zu ermuntern (z. B. Ende December
in der richtigen chronologischen Reihenfolge stehen 22, 4: Haee ree magna eet: lae ut proeineiam

würde. Zeitlich gehören die drei ersten Briefe 17— retineas in poteetate rei publieae. Januar 71

1

19 zusammen; sie fallen in die letzten Monate von =43, 24, 1: Te tarnen hortor, ut omni eura in

708 = 46 (wesentlich übereinstimmend Schmidt 60 rem publicam ineumbae). Cicero stellte ihm
a. 0. 25‘2—256. Ganter a. 0. 187L). 17, 1 auch eine Belohnung in Aussicht und erwirkte

schreibt Cicero: Ex Syria nobie tumultuoeiora sie. Am 19. März 711 =43 wurde dem C. nach
quaeelam nuntiata sunt, guae quia tibi eunt Ablauf seines Amtsjahres durch einen ehrenvollen

propiora quam nobie, lua me causa magis mo- Senatsbeschluss das Imperium prorogiert (Haupt-
eent, quam mea. 18, 1; Qunl mihi rtrfeor ex inhalt von 25, lf.) und gleichzeitig oder bald

fuis lilteris intellegere, le nihil eommiesurum nachher eine der drei Legionen des Statthalters

esse lemere nee ante quam scisses, quo ixte von Africa nova, T. Sextius. überwiesen (Appian.

ueeeio qui Caeeiliux Bassus erumperet, quiilqunm bell. civ. III 85), worauf Calvisius auf seine An-
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Sprüche endgültig verrichtete (25, 2). Es scheint, wie Rhegion in Unteritalien (Cic. ad fam. XII

dass sieh C. gelegentlich schwankend gezeigt 25, 2), doch ist diese nicht bekannt. [Münzer.]

hatte (vgl. die unklaren Andeutungen über die Als Redner bezeichnet den C. Cicero (ros

Sache des Sempronius 22, 4. 25, 2. 5); jetzt nach mugnos oratoree ad fam. XII 18, 1 [verfehlt die

seiner Bestätigung schärfte ihm Cicero seine Ver- darauf bezügliche Bemerkung von A. C i m a Ri-

pflichtung gegen den Senat noch nachdrücklicher vista di fllologia XVI 1888, 8011.]; vgl. 17, 2

ein (25, 5: Tu fac ut magno animo eis et ex- wo er sein Urteil über den Orator als das eines

celto cogitesque omnem dignitatem tuam eum doetus hamo bezeichnet, und 20, wo er ihn zu

re publica coniunctam esse debere), und C. er- litterarischer Auseinandersetzung auffordert), als

widerte mit einem Gelübde der Treue (28, 2), 10 Dichter Hieron. chron. a. Abr. 1976 Cornöfeii«

schien auch, wenngleich bedenklich, bessere Garan- Meto a militibue deeertue iuleriit, quot satpt

tien dafür zu geben, als bisher (28, 1). Die Schlacht lugientee galeatos leporee appellarat. Da Ovid

bei Mutina und ihre Folgen verschlimmerten je- in der bekannten Aufzählung erotischer Dichter

doch auch seine Lage, wie namentlich der letzte neben Catull, Calvus, Ciuna, Anser u. a. auch das

im Juni geschriebene Brief CiceroB lehrt. C. be- Ute CorniHci . . opus (trist. II 486) erwähnt, sohat

schwerte sich, dass Ciccero ihn nur mit Empfeh- man ihn mit Sicherheit identificiert (s. nament-

lungen processführender Leute behellige (30, 1) lieh Schwabe Quaest. Catull. 298B.) mit dem C„
— die Briefe 21. 24, 8. 26. 27. 29 sind solche an denCatulleinGedichtvolleifersüchtigerFreund-

Empfeblungsschreiben — und nicht das für die Schaft (c. 88) gerichtet hat, das in der Bitte um
Rüstungen notwendige Geld beschaffen kSnne 20 eine poetische Äusserung des Mitgefühls im Stile

(28, 2. 80, 4. 6); er scheint auch mit seinen eines simonideischen t/gijvoe (v. 71. paulum quid-

Legaten Schwierigkeiten gehabt zu haben (80, 7). labet adlomtionis maettius lacrimit Stmonideit)

Cicero aber vermochte nichts zu thun, als gute gipfelt. Wir haben also einen Angehörigen des

Worte zu geben; er schloss wieder (80, 7): Velim Kreises der nuirrgoi vor uns, der wie Calvus n. a.

tibi persuadeas non esse mihi meam dignitatem rednerische und dichterische Interessen vereinigte;

tua cariorem. Der Abschluss des Triumvirats in der Redekunst war er wahrscheinlich wie dieser

entschied das Schicksal beider, nur nicht gleich Attieist, denn Cic. ad fam. XII 17, 2 deutet

rasch. C. weigerte sich, das Triumvirat anzu- auf Verschiedenheit des wissenschaftlichen Stand-

erkennen; er nahm flüchtige Proscribierte bei sich punktes hin (fe a iudicio nostro . .
.

paulum dissi-

auf (Appian. bell. civ. IV 36) und leistete dem 80 dere). Zudiesem Bilde stimmen auch die spärlichen

Sex. Pompeius Zuzug (Dio XXVIII 17, 6); auf Fragmente, ein Vers aus einem Epyllion Olaucut

die Aufforderung des T. Sextius im Namen der (Macrob.Sat.IV5, 18), ein Hendecasyllabusfebd.VT

Triumvirn, seine Provinz abzugeben, antwortete 4, 12) und ein Bruchstück aus einem, wieesseheint,

er mit der Berufung auf den Senatsbeschluss vom in katalektischen daktylischen Trimetern ab-

20. December 710= 44 (Appian. TV 58, vgl. Cic. gefassten Gedichte (Interp. Serv. Georg. I 55;

ad fam. XII 22, 3). Es kam zum Kriege zwischen dass es ein Dichtercitat ist, hätte schon nach dem
C. und Sextius, und zwar nahm dieser Krieg den Zusammenhänge des ganzen Scholions nicht ver-

grössten Teil des J. 712= 42 in Anspruch. Die kannt werden sollen). Während die beiden ersten

erhaltenen Berichte darüber Liv. ep. CXXI1I. Verse als angeblich von Vergil nachgeahmt an-

Appian. bell. civ. TV 58—51. Dio XLVIII 21, 1 40 geführt werden, haben die Vergilexegeten den C.

— 1. Hieron. zu Euseb. chron. II 139n Schöne in anderer Weise mit Vergil zusammengebracht,

sind von Ganter Provincialverwaltung der Trium- indem sie den Ed. 7, 22 von Corydon rühmend
virn (Strassbg. 1892) 18—21, vgl. Philol. LIII und freundschaftlich erwähnten Dichter Codrus

144ff. richtig behandelt worden: Sextius drang mit C. identificierten (diese Identification ver-

zuerst gegen Hadruraetum vor, wurde aber von teidigt Bergk Kl. philol. Schriften I 553ff., dessen

den überlegenen Streitkräften des C. wieder ver- Behandlung des Scholions aber eine ganz ver-

trieben und bis in seine eigene Provinz verfolgt. unglückte ist), Schol. Veron. Verg. ed. 7, 22:

C. nahm infolgedessen den Imperatortitei an Codrum plerigue Vergilium accipiunt, alii Comi-

(Münzen mit Aufschrift: Q. CornuHci. augur. /trium. nonnulli Helvium Cinnam putanl, dt

imp. Mommsen Münzwesen 653), und sein Heer 50 qao bene sentit-, denn dass hier unser C. gemeint

belagerte den Gegner in Cirta (Constantine, s. o. ist, zeigt die Zusammenstellung mitHelvius Cinna.

Bd. III S. 2586f.). Doch durch den Übertritt Wenn in der späteren Vergilerklärung aus dem
der früher von P. Sittius geführten Truppen und Freunde des Dichters dn obtreetator Vergilii

von dessen Mörder, dem Numider Arabio, auf die wurde, so war der Ausgangspunkt der, dass mas
Seite des Sextius, wandte sich das Kriegsglück; aus den Worten des Thyrsis Eid. 7, 26 rumpantur

die Legaten des C. mussten nach Africa vetus ut üia Codro unter Festhaltung der Gleichung

zurückweichen; bei Utics kam es zu einem ent- Codrus = Cornificius schloss, der letztere müsse

scheidenden Kampfe, in dem C. selbst fiel (vgl. ein Gegner Vergils gewesen sein. So erscheint

noch Gardthausen Augustus I 142f.). Da die dann der Name dieses angeblichen Widersachers

Anhänger des C. teilweise nach Sicilien zu Sex. 60 und Nebenbuhlers, den keine der älteren Scholien-

Pompeius flüchteten (Appian. IV 56, der freilich Sammlungen kennt, häufig in den sog. Seholia

von Proscribierten spricht), könnte man die Frei- Bemensia, welche nicht nur den Codrus der

gelassenen eines Q. Cornificius auf zwei syrakuBani- 7. Ecloge (Schol. Bern, zu v. 26), sondern auch

sehen Inschriften (CILX8314. 8815) dazu rechnen; den Thyrsis desselben Gedichtes (SchoL Bern,

vielleicht hängt auch der Q. Cornificius Q. f. Ecl. 7 Argum. und zu v. 16. 18. 44. 51. 57. 65.

Amfensi tribu), der in einer Stadt der Africa 69), ferner den Amyntas der 2. und 5. Ecloge

yetus einen Tempel baute (CIL VIII 1441), mit (Schol. Bern, zu ecl. 2, 39 allegoriee Cornifieium

ihm zusammen. C. gehörte zu derselben Tribus, dirit, qui contra Vergilium conatus est seribtrt.
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5, 8. 15; vgl. auch die jungen Zusatzscholien zu

Servius in Thilos Apparat zu p. 24, 28 und 54,

29) und den Antigenes Ed. 5, 89 aul C. deuten

und seinen Namen gern da einsetzen, wo die

älteren Scholien von Bavius. Mevius, Anser u. a.

reden, vgl. z. B. Serv. ecl. 7, 21 ef multi eolunt

in hac ccloga esse allegoriam, ut Daphnie fit

Caesar, Corydon Vergitius, Thyreis »pro, qui

einettur, Vergilii obtrectator, scilicet aut Baviue

aut Anser aut Mevius mit Sehol. Bern. ecl. 7

Arg. allegorice eertamen poetarum intellegitur;

Corydon enim Vergilium, Thyrtie Comificium

inimieum Vergilii, Meliboeus Comelium Oallum

poetom Optimum iudicantem inter eos siqni-

ficat, Daphnie vero allegoriee Caeearem). Wenn
daher die Autorschaft des bekannten (durch Verg.

Ecl. 5, 36 hervorgerufenen) Spottverses hordea

qui dixit eupcreet ut triliea dicat, die der Interp.

Serv. Georg. I 210 Bavio et Mevin zuschreibt,

von dem späten Grammatiker CledoniuB (G. L. V
48, 2 K.) einem Cornifidus Gallus beigelegt wird,

so ist dies Zeugnis um so verdächtiger, als, wie

längst erkannt worden ist (R. Unger De C. Valgii

Rufi poematis 892), das Cognomen Gallus jeden-

falls nur auf einer falschen Reminiscenz an Cor-

nelius Gallue beruht. Statt daher mit Ribbeck
(Proleg. in Vergib 96) die Autorschaft des C. für

die besser bezeugte zu halten, möchte ich glauben,

dass der Vers wie andere Bosheiten der obtrecta-

tores Vergilii antorlos umlief, bo dass der Interp.

Serv. die bekanntesten Vertreter dieser Gruppe
Bavius und Mevius zur allgemeinen Bezeichnung

des Kreises der Entstehung benützte, während
die jüngere Vergilexegese den bei ihr so beliebten

C. dalür einsetzte. Asconius, dessen Schrift contra

obtrectatorcf Vergilii (s. o. Bd. II S. 1525) wohl

allein der Nachwelt die Kenntnis von diesen

Gegenströmungen überliefert hat, hat den C. als

Widersacher Vergils nicht gekannt; auf keinen

Fall darf man dafür das Scholion des Philargyrius

zu Ecl. 8, 106 anführen dieit Cornificius ab ipso

Vergilio audisee ee , quod Caelium Mantuanum
quendam tetigit, qui consumptie Omnibus facul-

tatibus nihil sibi reliquit nisi locum trium ulna-

rum ad sepulturam item Asconius Pedia-

nus ait se audisse Vergilium dicmtem in hoc

loco se grammaticis crucem Kxisse: ipiaesituros

eos, ei quid studiosius oceultaretur (s. dazu

K i e s s 1 i n g Coniectan.spicil. I, Gryphisw. 1888,

5f.); denn einerseits ist die Lesung des Namens
Cornificius sehr unsicher, da die Berner Scholien

bei sonst Wörtlicher Übereinstimmung statt dessen

Cornutus geben (Cornelius liest Hagen [vgl.

Jahrb. f. Philol. Suppl. IV 712], indem er mit

Ribbeck a. a. 0, 97 an Cornelius Gallus denkt);

ist aber der Name Cornificius der richtige, so

ist die Stelle nicht ein Zengnis für die Gegner-
schaft des C. und Vergil, sondern für freund-

schaftliche Beziehungen, tritt also zu dem oben
behandelten Schol. Veron. Ecl. 7, 22. Da die

8. Edoge eine der ältesten der Sammlung ist,

ständen der Erzählung nicht gerade unüberwind-
liche chronologische Schwierigkeiten entgegen,

immerhin erweckt das ganze Scholion in seiner

6tark verkürzten und entstellten Fassung kein be-

sonderes Vertrauen. Jedenfalls aber gehört der

obtrectator Vergilii C. erst der jüngsten Phase
antiker Vergilerklärung an, und es passt dazu,

dass er eine grosse Rolle spielt in den aus der

Humanistenzeit stammenden Zusätzen der inter-

polierten Reeension von Donats Vergilbiographie

(Suet. ed. Reifferscheid p. 66. 67 unter dem Texte),

während die echte Donavita seinen Namen nicht

nennt. [Wissowa.]

9) Cornificius Gallus s. S. 1629, 21.

10) VeliuB Cornificius Gordianus (Hist.Aug.

Tae. 3) s. V e 1 i u s.

10 11) Cornificius Longus wird citiert vom Interp.

Serv. Aen. HI 882 ineenitur tarnen apud Cor-

nificium Longum, lapydem et leadium profer-

lös a Creta in diversas regiotus venisst, lapy-

dem in llaliam, leadium vero duee delphino ad

muntern Pamasum et a duce Delphos cognomi-

nasse, et in memoriam gentis, ex qua protectus

erat, subiacentes eampos Crisaeos Tel Cretaeos

appellasse et aras eonsfifuisse. Da es sich hier

um die Etymologie der Namen Delphi und Crisa

20 handelt, darf man diesen Cornificius Longus un-

bedenklich gleichsetzen mit dem von Macrobius

(Sat. I 9, 1 1 Cornificius Etymorum libro tertio. I

17, 62 Cornificius in Etymis retulit ; blos Cor-

nitidus I 17, 9. 83. 23, 2) und Priscian (inst,

gramm VI 78, G. L. II 257, 6 K. Cornificius

in 1 de etymis deorum) als Verfasser eines min-

destens drei Bücher umfassenden etymologischen

Werkes genannten C. Bei Macrobius stehen die

Bruchstücke aus diesem C. ausschliesslich in einer

30 Partie, in der ein Autor eompiliert wird, unter

dessen lateinischen Quellen Cornelius Labeo (s.

d.) obenan stand; da derselbe Cornelius Ijabeo

auch Gewährsmann des ArnobinB ist, so hat er

offenbar diesem als III 88 stehende C.-Citat

(Deutung der Novensiles als novitatum praesides,

quod curantibus his omnia novitate integrentur

et consleni

)

vermittelt, und wenn in demselben

C. in Gemeinschaft mit Piso, Granius, Aelius

(Stilo), Varro, Manilius, Cincius erscheint, so kann
40 dieser C. nicht verschieden sein von demjenigen,

der bei Fest. p. 170 b 24 für die Etymologie von

nuptiae zusammen mit Santra, Curiatius, Aelius

und Cincius angeführt wird; es sind also auch

die übrigen Stellen des Festus, die einen C.

nennen (im ganzen 8), auf denselben Autor zu-

rückzuführen. Seine Zeit bestimmt sich dadurch,

dass er einerseits die Anfang 710= 44 veröffent-

lichten Bücher Ciccros de nat. deor. citierte (Ma-

crob. I 9, 11 Comificius Etymorum libro tertio:

50 Cicero, inquit, non Ianum, sed Eanum nominat
ah eundo = de nat. deor. II 67), andererseits von

Verrius Flaeeus benützt wurde (s. darüber nament-

lich H. W i 1 1 e r s De Verrio Flaceo glossarum

interprete, Diss. Halis Sai. 1898, 26ff.). Von den
16 erhaltenen Bruchstücken lassen drei (Prise, a.

a. O. ipsts vero ad Cereris memoriae novandac
grntiam lectus stemuntur. Fest. p. 182 a 15.

217 b 18, wo der blosse Name des Autors er-

halten ist) die nähere Beziehung nicht mehr er-

60 kennen, von den übrigen 1 8 beziehen sich 9 auf

Namen oder Beinamen von Göttern (tte<k Macrob.

I 28, 2f.; lanus obd. I 9, 11; Apollo ebd. I 17,

9; Phoebus I 17, 33; Pythius I 17, 61f.; Mi-

nerva Fest. ep. p. 123; Novensiles Antob. HI
38; Rediculus Fest. p. 282 a 23; Talassus Fest.

S
. 859 b 10) entsprechend dem von Priscian a. a.

. gebotenen Titel in 1 de etymis deorum, der

nicht ein Sondertitel des ersten Baches gewesen
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sein kann, da das Citat aus Buch III (Mactob. grossmutter Vibia Sabina benannte jüngste Tocli-

I 9, 11) sich auf Ianus besieht. Man wird da- ter Vibia Aurelia Sabina, vgl. Borghesi Oeuvres
ber anzunehmen haben, dass die nicht unter dieses III 239. C. verdankt allem Anschein nach ihren

Thema lallenden Etymologien von Delphi und Kamen der jüngeren Schwester ihres Vaters, Annia
Criaa (Serv. a. a. 0.), nare (Fest. p. 166 b 26), Cornificia Faustina, hat daher wohl Annia Aurelia
nuptiae (Fest. p. 170 b 24) und oseillarc (Fest. Cornificia (Faustina?) geheissen. Sowie in betreff

p. 194 b 10), die ja grSsstenteils mit dem Culte des Commodus (vgl. Hist. Aug. Marc. 19; Comm.
eng zusammenhängende Dinge betreffen, hülfe- 1, 1) bestanden auch über die Legitimität ihrer

weise herangezogen waren. Die Ableitungen selbst Geburt Zweifel (Dio V p. 214 D), die wohl in den
zeigen die aus anderen Beispielen der gleichen 10 böswilligen Gerüchten über den Lebenswandel

Zeit bekannte Willkür und Gewaltsamkeit (ifi- Faustinas ihren Ursprung hatten. Dass C. noch
nerra minitann armis Fest. ep. p. 123; nuptme unter der Regierung des Pius geboren ist, er-

quod nova petantur coniugw Fest. p. 170b giebt sich daraus, dass Marcus in einem Briefe an
24; oscillare quud os eelare sind solid FeBt. p. Fronto, ep. ad Antonin. imp p. 94 K. bald nach
194 b 10), bei griechischen Gottheiten greifen sie seiner Thronbesteigung, von der Feier ihres üe-
aufs Griechische zurück (Apollon and roß äva.vo- burtstages spricht. Andererseits ist sie jünger
Itiv Macrob. I 17, 9; <polßoi rot! tpotiäv ßlq als Fadilla, weil diese zufolge Herodian. I 13, 1

ebd. I 17, 33); beachtenswert ist der Anschluss nach dem Tode Lucillas die älteste Schwester

an die stoische Philosophie (er citiert Posidonius des Commodua war. Da aber vor Fadilla min-
und Cleanthea, Macrob I 23, 2; vgl. auch ebd. 20 destens drei andere Kinder des Marcus geboren

die allegorische Interpretation der Homerstelle II. wurden und dessen Ehe mit Faustina im J. 143
I 423—425 und die Erklärung der Ableitung von n. Ohr. erfolgte (vgl. v. Rohden o. Bd. I S. 2286),

IH&toi ch; jtvpaiov diaiv, Macrob. I 17, 61f.), so fällt die Geburt der C. frühestens in das J. 149,

die dem jüngeren Zeitgenossen des Varro wohl aber kaum viel später, weil sie bei ihrem Tode
ansteht. Alle diese Züge weisen auf eine litte- unter Caracalla (212—217 n. Chr.) als xQtoßöus
rarische Persönlichkeit, die mit Q. Comificius, bezeichnet wird, Herodian. IV 6, 3. Bei dreien

dem Dichter aus dem Kreise der ysthtsgoi (oben von den Schwiegersöhnen des Kaisers Marcus
Nr. 8) nichts gemeinsam hat; zudem verbietet können wir die bezüglichen Gemahlinnen nicht

sich die von B e rg k (Kl. philol. Schrift I 54511.; mit Sicherheit angeben, daher bei der grossen

etwas wirre Epikritik von-J. Bec k er Ztschr. f. 30 Zahl seiner Töchter (wir kennen deren sechs;

Altert. Wiss. 1847, 10600.) verfochtene ldentifi- doch ist aus Herodian. I 2, 1 zu folgern, dass

cation schon aus dem chronologischen Grunde, ihrer mehr waren, weil er sagt, es seien dem
dass Q. Cornificius in den J. 710—712= 44—42, Kaiser während seiner Regierung mehrere Töchter

in welche wir die Schrift wegen des Citates von geboren und wir von diesen jüngsten nur eine,

Cic. de nat deor. setzen müssten, ganz gewiss Vibia Aurelia Sabina, kennen) auch nicht ver-

keine Müsse zur Abfassung eines so umfangreichen muten, wie C.s Gatte geheissen habe. Während
und gelehrten Werkes gehabt hätte.

[
Wissowa.] sie als Tochter des Marcus von allen Kaisern bis

12) Cornificia. An drei Stellen werden Frauen Caracalla geehrt wurde (doch giebt es auch Ver-

dieses Namens genannt, alle in derselben Zeit sionen, wonach diese Ehrung die Grenze des Er-

und jede als Q. I. bezeichnet. Der Vater muss äO laubton überschritt: Pertinax soll sträfliche Be-

Nr. 7 sein, doch ob es sich um eine, zwei oder Ziehungen zu ihr unterhalten, Hist. Aug. Pert.

drei verschiedene Töchter handelt, ist nicht zu 13, 8, Commodus nach Lucillas Tode alle Schwe-

entscheiden. Cic. ad Att. XIII 29, 1 erzählt, Stern geschändet haben, Hist. Aug. Comm. 5, 8;

dass im J. 711 =45 Cornificia Q. vetula sane möglicherweise lassen eich beide Nachrichten auf

et multarum nuptiarum, einen Heiratsantrag des eine zurückfilhren), trieb dieser sie in den Tod,

M. luventius Thalna ablehnte, weil ihr sein Ver- weil sie über die Hinrichtung ihres Sohnes bei

mögen zu gering war. Eine stadtrömische ln- der Kaiserinmutter (Iulia Domna) klagte. Dio a
schritt (CIL VI 1300 a) nennt eine Cornificia a, 0. Herodian. a. a. 0. Ihre Name ist in der

Q. /., Gemahlin eines Camerius, neben ihrem Inschrift eines Sdaven, CIL VI 8721. genannt

Bruder Q. Cornificius Nr. 8. Hieran, zu Euseb. 50 Cornificia Aug(usti) soror (der Kaiser kann Cora-

chron. II 139 n Schöne (ausSuet.) sagt von dem modus oder Septimius Severus sein). EineWaBscr-
letzteren:Hutus soror Cornificia, cuius insignia leitungsröhre, CIL XV 7442, enthält den Namen
exstant epigrammata. [Münzer.] Cornincia a, ist also nicht sicher auf C.

13) Cornificia, Tochter des Kaisers Marcus zu deuten. [Stein.]

und der jüngeren Faustina. In Hinsicht der 14) Ummidia Faustina Cornificia s. U m m i-

Namengebung der Kinder des Kaisers Marcus d i u s.

scheint es, dass alle das spätere Gentile des Vaters, 15) Volteia Cornificia (CIL VIII 2630) s.

Aurelius, erhielten So ist der Name der Töeh- Volteius.
ter nach Angehörigen der Familie gebildet, je- 16) Annia Cornificia Faustina s. A n n i u s

doch zwischen die dadurch entstandenen Namen 60 Nr. 109.

das Gentile Aurelia eingeschoben. Freilich ist 17) (Cornificia) Faustiila, genannt in der Grab-

dies nur von der jüngsten und ältesten Tochter Schrift einer Freigelassenen, CTL VI 16481. Sie

überliefert; die nach der Mutter Annia Galeria gehört wohl zur Familie der Annia Cornificia

Faustina genannte älteste Tochter heisst nämlich Faustina, der jüngeren Schwester des Kaisers

Annia Galeria Aurelia Faustina, die nach der Ur- Marcus. [Stein.]

Schluss des siebenten Halbbandes. °)
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